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Arzneimittellehre.
Zeitschrift für Therapie und Pharmakodynamik, unter 

Mitwirkung der Herren (u. s. w.) herausgegeben von 
Lad. A. Szerledii, Dr. der Medicin, Chirurgie und 
Geburtshülfe, correspondirendem Mitgliede u. s. w. 
Erstes bis fünftes Heft. Freiburg, Emmerling. 1844 
—45. Gr. 8. 1 Thlr. 12 Ngr.

Therapie und Arzneimittelkunde sind ihrer ganzen 
Natur nach demokratisch. Sie stammen aus dem Volk, 
sie wirken im Volk, sie finden und begehren ihre An
erkennung vom Volk. Nämlich das Volk im weitern 
Sinne, Populus, nicht blos die misera plebs, nicht blos 
das vulgus medicorum et chirurgorum, mit seinem wahl
verwandten Anhänge der Barbiergesellen, Hirten, Scharf
richter, curirenden Apotheker u. s. w„ sondern auch 
die Gesammtzahl der gebildeten Ärzte und Laien, und 
die hohe Aristokratie der Wissenschaft selbst, die 
strengen Herren von der Doctrin der physiologischen 
Schille. — ;3f*f)puhts  remedia cvpit!£C ist ein altes 
Sprüchwort.

im täglichen Drange der Geschäfte hundert und aber 
r hundert Erfahrungen häufend, den eigentlichen soliden 

Credit und Werth der Medicamente begründet haben.
। Wer nicht in der Zurückgezogenheit des Studier

zimmers, des Laboratoriums, der Secirsäle, am Mi- 
i kroskop oder Katheder, von dem wirklichen Leben in 

der Heilkunst abstrahiren kann, — wer nicht als Ho
spitalarzt die beneidenswerthe Gelegenheit hat, die 

i feinsten und physiologisch - interessantesten Diagnosen 
, zu stellen, um es dann, unter dem mächtigen Beistand 
. einer wohl organisirten und disciplinirten Krankenpflege
i ohne alle Arzneimittel „gehen zu lassen, wie’s Gott 
. gefällt£f; — sondern wer, hinausgestossen in das prak- 
, tische Leben, an das nach Hülfe schreiende Siechbett, 

in die wogende Fluth der Volkskrankheiten, unter die 
Concurrenz von fünfzig eifrigen und geübten, promo- 
virten und nicht promovirten Coliegen (die alten Wei
ber und Barbiere mitgerechnet), nun ohne Gnade ge
zwungen ist, entweder etwas Tüchtiges zu leisten oder 
verloren ssu »ein: — der lernt es» sehr bald, alle doc- 
trinäre Prüderie abzulegen, nach jedem Heilmittel zu 
greifen, und die Hygiea in der rohen Natürlichkeit an
zuerkennen, in der sie ,seit Jahrtausenden verehrt wor
den ist. Gehen ja. doch lediglich aus dieser Ursache 
mindestens neunzig Ärzte vom Hundert in wissenschaft
licher Hinsicht total zu Grunde: — so wohlthätig sie 
vielleicht trotzdem für die leidende Menschheit (durch 
gesunde Beine, offne Augen, gemüthlichen Zuspruch 
und handwerks- oder instinctmässig ausgewählte Mittei
chen) wirken mögen.

Freilich ist die Mehrzahl dieser Heilmittel und 
Heilmethoden („Recepte und andere Curarten“) kaum 
nach einem andern Schema geprüft, als wach dem 
Satze jenes Dorfbaders: „Schweinefleisch Klössen 
hilft gegen Fieber“. Und daher fehlt auch in der Re
gel dieser Thesis nach einiger Zeit der Nachsatz nicht: 
„hilft nur bei Schmieden, die Schneider sterben daran“. 
Indess auch das ist ein Fortschritt, eine Antithese zu 
neuer Synthese. Und es wäre mehr als Thorheit, es 
wäre ein blinder Wahn, ein bethlehemitischer Kinder
mord, wenn man diesen ganzen jungen Zuwachs für 
die Heilkunde ausrotten wollte, weil er noch die kin
dische Form hat und weil viel Unkraut unter dem 
Weizen ist.

Gewiss, freilich wäre es sehr wünschenswerth, 
wenn wir recht viel solche schöne Versuche über die 
physiologische Wirkungsweise der Arzneimittel hätten,

Hier oder nirgend ist das Feld der Medicin, wo 
die demokratische Freiheit und Gleichheit und ein wah
rer Communismus Geltung hat. Wer ein gutes Mittel 
weiss und eine gute Cur macht, — und wenn es der 
Bauer Priessnitz oder der Hirt Mathey wäre, — der 
gilt vor Gott und Menschen als Therapeut eben so viel 
als der berühmteste Geheimrath oder Professor, be
sonders wenn letzterer den fraglichen Kranken nicht 
curiren konnte. Wo ein tüchtiges Heilmittel bekannt 
wird, da bemächtigen sich seiner Ärzte von allen Far
ben; man fragt nicht nach der Ebenbürtigkeit des Er
finders: 33non ölet!“— Woher stammen unsere besten 
neuen und alten Arzneimittel ? Den Leberthran lernten 
wir von den norwegischen Fischern kennen; der Laie 
Napoleon machte auf die jod- und bromhaltigen Tange des 
korsischen Meeres aufmerksam; mehr als die Hälfte 
unserer gangbarsten Arzneien stammen direct aus dem 
Volke. Und die andere Hälfte? Nun- da haben wir : 
Ärzte jeglicher Schule, jeglichen Standes, jeglichen 
Zeitalters, jeglicher Bildung: Hippokratiker, Galeniker, i 
Araber, Paracelsisten, Humoral- un(J soi^ar.9 Nerven- ’ 
und Blut - Pathologen, Brownianer, Broussaianer und < 
Contrastimulisten, ja sogar zwei oder drei exacte Phy- * 1 
siologiker. Und am verdientesten um den Arzneischatz 
haben sich vielleicht zu allen Zeiten diejenigen Prakti- 5 
ker gemacht, welche kein Buch geschrieben, sondern i
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und pharmacognostisch-chemische Artikel. Ebenso hat 
lef. mit Vergnügen das „Jahrbuch der Pharmakody
namik“ von Buchner angezeigt (Haeser’s Repert. Bd. 
VII, S. 239), so wenig dessen homöopathische Tendenz 
ihm zusagen konnte. Selbst an den homöopathischen 
Zeitschriften lobe ich dieses Interesse für die Arzneimittel, 
welches (obschon leicht ausartend) doch die eine Haupt- 
)asis eines guten Therapeuten ist; denn nur auf zwei ■ 
Füssen, auf Physiologie und auf Arzneikenntniss, steht 
der wahre Arzt sicher.

In diesem Sinne nun kann ich auch nicht umhin, 
das vorliegende Journal als zeitgemäss und gut ange- 
egt zu betrachten; in diesem Sinne (ich will es nur 

gleich gestehen) habe ich vom dritten Hefte an meinen 
Namen dessen Mitarbeitern beigesellen lassen. Ich 
lalte dafür, dass Dr. Szerlecki, den ich nur seinen 
frühem Schriften nach kenne, der Mann dafür ist, um 
ein solches Journal in die obenbezeichnete Bahn zu 
eiten, und es scheint mir der Anfang in dieser Hin

sicht ganz wohl gelungen. Wir erhalten hier theils 
wissenschaftliche theoretische Originalaufsätze, wie z. B. 
von Dierbach über die Pharmakologie des Paracelsus, 
von Gebhard über die physiologische und therapeuti
sche Wirkung der Veratrine im Vergleich mit dem 
Strychnin, theils eine Menge praktischer Mittheilungen 
über Arzneimittel und Curmethoden von Szerlecki selbst, 
Werber, Pittschaft, Dick, Greiner u. s. wr. (über Be
handlung des Croup, der Pneumonie, über Lithontrip- 
tica. Arnica, neue künstliche Mineralwässer u. dgl. m.). 
Eine neue und meines Erachtens ganz zweckmässige 
Rubrik sind die klinischen Skizzen aus den Hospitälern 
und Kliniken der berühmtesten Ärzte unserer Zeit, über 
die Curmethoden und gangbarsten Recepte derselben: 
ja, — Recepte! Ich habe es ausgesprochen, das Un
geheure! — Ausserdem noch Recensionen und zahl
reiche Auszüge aus mannichfachen Journalen (sogar 
aus dem Nationalanzeiger der Deutschen) und Mitthei
lungen aus der Volksmedicin.

Möge das wohl vom Stapel gegangene Schiffchen 
auch eine gute Weiterfahrt haben! Möge es dem 
Verf. gelingen, beide Klippen, die ihm drohen, zu ver
meiden; das Versinken in Routine und Receptjägerei 
ebensowol, als das sich Überheben in einseitiger, un
duldsamer und weitschweifiger Schultheorie! Möge 
er beschützt bleiben ebensowol vor nichtsnutzigen Freun
den, welche entweder alten, abgelebten Theorienkram 
oder Phantasiewerk und unbrauchbare, auf Selbsttäu
schung oder Betrug (wenigstens Koketterie) beruhende, 
sogenannte praktische Erfahrungen darbieten möchten, 
als vor wirklich schädlichen Feinden»

Letztere, die Gegner, haben sich schon gefunden, 
doch ungefährlichere. Auf der einen Seite ist Gnesse- 
lich in der Hygiea hervorgetreten; dies ist unrecht; 
die Fraction der Hygiea sollte sich freuen, wenn im 
Eager der sogenannten Allopathie ein lebhafteres In-

wie sie neuerdings Mitscherlich über die giftigen Me
talle und die flüchtigen Mittel, Oesterlen über die Mer- 
curklsalbe, Arnold und Pickford über das Strychnin, 

^J^epir^ber die Blausäure, Giacomini über das Chinin,
>K'lei>^t^\Sandras u. A. über die Fette, Ma- 

*^nwbüund Akademie über die einfachen
UFundstoffe der Nahrungsmittel, das Fibrin, Albumin, 
Gelatin u. s. w., u. s. w. angestellt haben. Gewiss, 
freilich wäre es sehr wünschens werth, dass alle Prak
tiker solche Versuche studirten, anstatt Recepttaschen- 
bücher aufzuschlagen und nach Krankheitsnamen, „dem 
Aushängeschilde einer unbekannten Herberge“, Arznei- 
mittelchen aufzusuchen. Aber wie will man die erstem 
ermuthigen ohne Leser? und wie die letztem zum Le
sen bringen, indem man ihnen mit Schulweisheit und 
Bekehrermienen zu Leibe geht? „Man merkt die Ab
sicht und man ist verstimmt!“

Ref. glaubt, dass dies die Erwägungen sind, die 
einem Journal für Therapie und Arzneimittellehre vor
hergehen müssen. Ein solches kann nicht exclusiv 
sein, wenn es nützen und Anklang finden will. Es 
wird freilich mehr und mehr, im Lauf der Jahrzehnte, 
seine Leser und Mitarbeiter emporheben zu immer 
strengeren physiologischen und philosophischen Begrif
fen über Arzneiwirkung und Kunstheilung: es wird 
freilich nicht der gröbsten Routine und Charlatanerie 
als Götzen huldigen. Aber es wird nicht von Haus 
aus die eine und untheilbare Doctrin proclamiren, oder 
die mikrologischen Experimente und die rationalistischen 
Erklärungsversuche hoch über das freilich oft unculti- 
virte, aber auch unbefangenere Walten am Kranken
bette emporheben. Es wird Mitarbeiter von allen Far
ben engagiren, wenn sie nur wahrheitsliebend und 
reich an therapeutischer Erfahrung sind; es wird seine 
Kritik mehr gegen Lügen und Selbstbetrug, als gegen 
die gebrauchten Worte und Kunstausdrücke richten; 
es wird aus jedem Born., sogar aus dem der Volks- 
medicin, der Recepttaschenbücher und der klinischen 
Formulare schöpfen. Aber es wird sich auch bewusst 
bleiben, dass alles dies nur eine niedere Stufe der 
therapeutischen Wissenschaft, ja sogar zum Theil eine 
Concession für die Schwachen sei, und wird bemüht 
sein, das Gegengift in streng wissenschaftlichen, die 
physiologische Kenntniss der Heilwirkungen sowol, als 
jede andere höhere Richtung der Wissenschaft fördern
den Aufsätzen darzubieten, — nach und nach aber an 
sich und an seine Leser immer höhere Forderungen 
zu stellen. °

In diesem Sinne begrüsste Ref. vor einiger Zeit 
die Annuaires de th^rapeutique et de matiere medi- 
cale des bekannten Chemikers und physiologischen 
Pharmakodynamikers Bouchardat (s. Schmidt’s Jahrb. 
Bd. 38, S. 240, Bd. 40, S. 338); denn, obschon zur 
Hälfte nicht besser als alle Receptbücher, so lieferten 
sie doch einige gute physiologisch-pharmakodynamische
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teresse für Pharmakodynamik erwacht und ein Organ 
gewinnt. — Auf der andern Seite ist (laut Heft V, S. 
367) ein Professor einer berühmten Universität mit der 
neuen Zeitschrift in der Hand auf dem Katheder auf
getreten und hat gegen die „Receptchen“ und gegen 
die in einer mitgetheilten Pillenmasse enthaltene „scheuss
liche Ochsengalle”' gedonnert. Nun, in letzterer Hin
sicht würde Ref. an des Herausgebers Stelle ganz ru
hig sein; Ref. verordnet ebenfalls dies Mittel bisweilen, 
hat dasselbe sogar selbst eingenommen und mit Nutzen. 
Nach den soi-disant exacten Maximen mancher neuern 
Chemiker und Physiologiker würde man daraus nur 
folgern können, dass er Mangel an diesem Stoffe ver- 
spürt habe, und wer sie nicht mag, vice versa.

Dresden. H, E. Richter.

Römische Literatur.
Semestrium ad M. Tullium Ciceronem, libri VI. Scripsit 

E. L. Keller, Vol. J, Hb. alter, p. 273 — 538. Tu- 
rici, Grell, Fuessli et soc. 1844. Lex.-8. 2 Thlr.

Je bestrittener und zweifelhafter einzelne Theile des 
der Rede pro Caecina zu Grunde liegenden Rechts
verhältnisses trotz mancher Bemühungen gelehrter Män
ner noch bis jetzt geblieben sind, um so dankbarer 
sind wir Hrn. K., dass er in dieser Abtheilung seiner 
Sem. einen dem juristischen Theil nach sehr gelunge
nen und auch in kritischer Beziehung wichtigen Bei
trag zur Erklärung und Kritik dieser interessanten Rede 
geliefert hat. Die bereits früher gerühmten Eigenschaften 
Hrn. K.’s (s. d. Zeitung, 1842, Nr. 199 — 201) treten 
auch hier hervor, namentlich die Klarheit und Schärfe, 
mit welcher er seine Ansichten über die mit dieser 
Rede zusammenhängenden Rechtsinstitute und über 
strittige Rechtsfragen überhaupt ausführt. Nicht weni- 
Ser ist der sichere Takt anzuerkennen, mit welchem 
er seinen Weg durch das Labyrinth der bisher bekannt- 
gewordcnen von ihm vollständig entwickelten Meinun- 
Se” .,n’'erev verfolgt und die wahren von den falschen 
scheidet, endlich die glückliche Combinationsgabe, mit 
welcher er m die Gründe und Gegengründe der Parteien 
eindringt und aus deu fragmentarjschen Andeutungen 
Ciceros eine e^icht der von beiden Seiten geltend 
gemachten Beweise Und Ansichten gewinnt, sodass wir 
ein klares Bild des gan5>;en Streits erhalten, insoweit 
ein solches aus der erhaltenen &ede aufgestellt werden 
kann. Die Methode Hin. K. s hat jai Vergleich zu der 
ersten Abtheilung noch gewonneUj jndem die fröher an 
mehren Stellen bemerkte Breite gewichen ist und dem 
rechten Maasse Platz gemacht hat. Dagegen ist die 
alte Klage über den zu hohen Preis des Buchs (2 Thlr. 
für 17 Bogen, deren Inhalt bequem auf io Rogen Platz 
finden würde) zu wiederholen.

Bevor wir den Inhalt des Cap. I: De iure caussae 
Caecinae, durchgehen, wollen wir der bessern Übersicht 
wegen einige Worte zur Einleitung und den §. 7, in 
welchem der Hauptinhalt von Cicero’s Rede zusammen
gefasst ist, vorausschicken.

Cäsennia, welche von ihrem Sohn aus erster Ehe, 
Fulcinius, ein ansehnliches Vermögen ererbt hatte, ver
machte dasselbe ihrem zweiten Gemahl A. Cäcina zu 
g9/72; ihr Geschäftsführer S. Äbutius erhielt ein ’/72 
und ein Freigelassener 2/72. Nach dem Tode der Cä
sennia trat S. Äbutius gegen Cäcina auf und leugnete, 
dass Cäcina überhaupt kein Recht zur Erbschaft habe, 
zweitens behauptete er, dass ein angeblich zur Erb
schaftsmasse gehöriges Grundstück keineswegs ein 
Theil der Masse, sondern sein Eigenthum sei, indem 
er es früher für sich, nicht für Cäsennia gekauft habe; 
drittens, nachdem bei der Behufs des gerichtlichen Ver
fahrens über dieses Grundstück verabredeten deductio 
Cäcina von Äbutius gewaltsam verdrängt worden war 
und von dem Prätor das interdictum de vi armata er
langt hatte, behauptete Äbutius, dass das fragliche 
Grundstück dem Cäcina zufolge des Interdicts von ihm 
res^ituirt worden sei (d. h., dass er nicht nöthig ge
habt habe, es zu restituircn). Über diesen letzten 
Punkt kam es zum Process, eine sponsio über die ge
schehene Restitution wurde geschlossen und drei Re- 
cuperatoren richteten. In der bei dieser Gelegen
heit von Cicero gegen Äbutius und dessen Vertheidi- 
ger L. Calpurnius Piso gehaltenen Rede finden sich 
folgende drei Hauptvertheidigungsgründe (bei Hm. K.

7. p. 409—431): 1) Gewalt müsse streng bestraft 
werden und gewaltsame Verdrängung müsse Restitu
tion zur Folge haben; darum fordere Cäcina sein Recht 
nach dem interd. de vi arm., welches das einzige 
Rechtsmittel zur Wiedererlangung des Besitzes sei; 
c. 11 sqq. — Dagegen wird Piso geantwortet haben: 
der, welcher Gewalt leide, könne entweder nur die Ge
walt ins Auge fassen und den Beleidiger iniuriarum 
belangen, oder wegen Verlust des Besitzes klagen- 
Wer die letztere Klage anwenden wolle, müsse aber 
besitzen oder besessen haben, was bei Cäci»,a nicht 
der Fall gewesen. 2) Piso sage mit Unrecht, die von 
Äbutius verübte Gewalt sei keine körpcHiche gewesen, 
also nicht auf das Interdict anzuwenden, c. 14 sq. (dass 
Piso’s Vertheidung nach dem Recht jener Zeit doch 
nicht ganz unrecht gewesen sei, bemeikt Hr. K. p. 415). 
3) Piso’s Vertheidigung: non deieci &ed obstiti sei nicht 
gültig, c. 17. 23. 28 sq. Hr. K- beweist, dass Cicero 
hier nur den schwächsten Paukt von Piso’s Vertheidi
gung lierausgehoben und aus dem Zusammenhänge 
gerissen habe (s. unten). 4) Bei diesem Interdict sei 
nicht nothwendig, den Besitz zu bew eisen, c. 31 sq. 
5) Cäcina habe aber wirklich besessen (s. unten). 
6) Cäcina sei vollkommen berechtigt, c. 33 sqq. (s. 
unten).
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Um nun zu dem Einzelnen überzugehen, so han
delt Hr. K. §. 1 de kereditatis controversiap.^1^—^^ 
wozu §. 19 in Cicero’s Rede die Veranlassung gibt. 
Es heisst dort: In possessionebonorum cum esset et cum 
ipse sextulam suam (nämlich unciae, d. i. V72 der Erb
schaft) nimium exaggeraret, nomine heredis arbitrum 
familiae erciscundae postulavit. Atque Ulis paucis die- 
bus, posteaquam videt, nihil se ab A. Caecina posse li- 
tium terrorc abradere, komini Romae in foro denunciat 
fundum illum — suum esse. Ware diese (zuletzt von 
Klotz und Orelli angenommene) Lesart richtig, so 
bezögen sich alle Worte esset, exaggeraret, postulavit 
u. s. w. auf Äbutius, wogegen sich bedeutende Schwie
rigkeiten erheben. Hr. K. weist vielmehr überzeugend 
nach, dass arbitr. fam. ercisc. postulavit (Anstellung der 
fam. erc. actio) nicht von Aebutius, sondern nur von 
Cäcina gesagt sein könne. Hätte Äbutius auf diese 
actio angetragen, so würde er zugegeben haben, dass 
Cäcina coheres sei, während er doch dessen Civität 
und Erbrecht ableugnet. Dagegen passt die Anstellung 
dieser actio ganz auf Cäcina, theils weil er im Besitz 
war (dieses war er als Erbe seiner Gattin sehr wahr
scheinlich) — und deshalb konnte er kereditatis pe- 
titio nicht erheben —, theils weil er dadurch Gelegen
heit erhielt, sich als Erbe zu geriren (indem diese actio 
nun ein keres beantragen konnte). Der dringende 
Grund aber war für ihn, dass Äbutius seinen kleinen 
Antheil nimium exaggeraret, deshalb musste Cäcina so 
verfahren und hatte keinen andern vortheilhaften Weg. 
Nach dieser Darstellung muss statt ipse mit Ernesti 
und Schütz gelesen werden iste, welches sich auf Äbu
tius bezieht, während esset, sowie das im §. 18 Vorher
gehende von Cäcina zu verstehen ist. Ebenso muss in 
dem folgenden Satz Ulis geändert werden in iste, wie
derum von Äbutius gesagt; doch ist diese letztere Än
derung minder sicher.’ Hr. K. hätte noch erwähnen 
können, dass man auf diese Worte atque Ulis etc. nicht 
etwa einen Zweifel gegen seine Ansicht bauen dürfe, 
indem ein dieser Verhältnisse nicht ganz Kundiger H- 
tium terrore auf die von Äbutius angestellte Klage und 
zwar fam. erc. act. beziehen könnte; allein diese Worte 
deuten nur auf die von Äbutius gedrohte Klage wegen 
des strittigen fundus, welche derselbe auch wirklich 
in Gang brachte, um dadurch die fam. ercisc. actio zu 
hindern.

§• 2 de iure ac formula interdicti de vi vulgaris 
s. quotidiani p. 293—323. Hr. K. restituirt dieses Inter- 
dict, welches die Quelle des interd. de vi arm. war, 
folgendermassen: unde tu Numeri Negidi aut familia 
aut procurator tuns Aulum Agerium aut familiam aut 
procuratorem Ulius in hoc anno vi deiecisti, qua de re 
agitur, cum Ule possideret, quod nee vi nec clam nec 

precario a te possideret, eo restituas, wobei er zwei 
Neuerungen einführt, nämlich 1) die Einschiebung der 
Namen nach Cicero p. Tull. 29. 2) Aufnahme der For
mel: qua de re agitur. Beide Zusätze können leicht 
in der luterdictsformel gestanden haben, obgleich es 
nicht bis zur Evidenz bewiesen werden kann. So nütz
lich auch die Worte qua de re ag. gewesen sein moch
ten, so spricht doch in unserer Rede keine Spur da
für und Cicero würde dann unde, wol nicht undecunque 
haben erklären dürfen, c. 28 sq. (obgleich sich Hr. K. 
gegen diesen Einwurf zu verwahren wünscht). Da
gegen hat Hr. K. mit vollem Recht in der Formel 
nicht erwähnt res quas actor in eo fundo aedibusve ha- 
buit, wol aber die von Savigny herausgeworfene Ex- 
ceptionsfonnel cum Ule possideret cett. mit Huschke, 
Rudorlf, Walter in ihr Recht wieder einsetzt. — Äusser 
dem erwähnten Formular findet sich ein anderes Cic. 
p. Tull. 29 unde de dolo malo tuo, Numeri N., Aulus 
Agerius aut familia aut procurator eins in hoc anno vi 
detrusus est cett., welches Huschke für älter, Savigny 
für neuer hielt.

Hr. K., indem er in Beziehung auf die Zeit mit 
Savigny übereinstimmt, vermuthet, dass neben die ältere 
Formel noch eine neuere gesetzt worden sei, indem 
ihm die ältere für manche Fälle in Beziehung auf den 
Beklagten zu hart vorgekommen sei, nämlich dann^ 
wenn ein Procurator oder Sklaven zwar Gewalt ver
übten , aber ohne dolus ihres Herrn, also ohne dass 
dieser durch die Gewalt bereichert worden wäre, ohne 
dass er fructus gewonnen, ohne dass er die Macht zu 
restituiren gehabt hätte. Für solche Fälle sei zur 
Schonung des Herrn die Formel gefasst worden: unde 
dolo malo tuo cett. — So richtig und wahrscheinlich 
auch diese Annahme ist, so darf man doch anderer
seits ebenfalls die auf den Kläger zu nehmende Rück
sicht wol nicht ausschliessen. Wenn nämlich Jemand 
weder selbst, noch durch einen procurator oder Skla
ven Gewalt verübt hatte, wol aber durch andere Per
sonen, deren rechtswidrige Thätigkeit er auf irgend eine 
Art (durch Anrathen, Bitten u. s. w. — als intellectuel- 
ler Urheber) veranlasst hatte, so hätte er nicht haften 
müssen, wenn der Prätor diesem Übelstande nicht 
durch die allgemeine Fassung unde tu dolo malo, welche 
sich so oft in den Criminalgesetzen findet, abgeholfen 
hätte. — Nachdem Hr. K. von der neuesten Fassung 
der Formel in der Zeit der grossen Juristen gehandelt 
hat, geht er zu dem ius und der ratio kuius interdicti 
über, wobei er mit Recht gunz Savigny’s Darstellung 
zu Grunde legt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in läeipzig«
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3 De interdicto de vi armata (eig. de vi homini- 
bus coactis armatisve (p. 324—341). Die Formel, 
welche Cäcina erhielt, lautete nach Hrn. K.: unde tu 
S. Aebuti, aut familia aut procurator tuns A. Caecinam 
aut familiam. aut procuratorem Ulins vi hominibus coa
ctis deiecisti, qua de agitur, eo restituas. Es fehlten 
also die Worte in hoc anno, desgleichen die Exceptio- 
nen cum Ule possid. cettr, obgleich, wie Hr. K. nach 
Cic. ad Farn. VII, 13 wahrscheinlich macht, besondere 
Exceptionen für specielle Fälle in die Formel aufge
nommen werden konnten. Der rechtliche Unterschied 
dieses Interdicts von dem gewöhnlichen interd. de vi 
wird so bestimmt: 1) die Gewalt musste mit Waffen 
verübt sein, dem Kläger schadete es nicht, wenn er 
nicht besessen hatte (anders freilich in der Kaiserzeit), 
3) das interd. war perpetuum, nicht wie das erste auf 
ein Jahr sich beziehend, 4) der Angeklagte musste die 
verlangte sponsio eingehen, ohne die Wahl zwischen 
diesem Verfahren und der Forderung eines arbiter zu 
haben (Letzteres nach Huschke).

§. 4 Caecina possederit necne (ob Cäcina besass, 
als er von Äbutius dejicirt wurde) p. 342—375. 1) Be
weist Hr. K., dass Cäsennia, die Erblasserin, besessen 
habe, sodann 2) dass der Besitz nicht auf ihren Erben 
Cäcina übergegangen sei und dass diese das Grund
stück überhaupt nicht besessen habe. Was das Erste 
betrifft, so besass nach Hrn. K. Cäsennia das bestrit
tene Grundstück, wenn nicht ex empto, doch wegen 
des ihr von ihrem Gatten vermachten Usus fructus aller 
seiner Güter. Nach den grossen Juristen besitze zwar 
der Usufructuar nicht, sondern er habe nur iuris quasi 
possessio , allem . zu Cicero’s Zeit habe dieser Begriff 
noch nicht existirt. Nach der Analogie des Besitzes 
eines Privatgrundstücks mit der possessio agri Uici 
habe man kein Bedenken ^tragen, die possessorischen 
Interdicte auf Privatbesitz anzuwenden und erst 
der ausgebildeten Besitztheorie habe man die . 
possessio des Usufructuars von dei- possessio des wah
ren Inhabers geschieden (damit nicht zwei Personen 
dieselbe possessio hätten). — Diese Sätze sind klar und 
überzeugend dargethan; allein Hr. K. musste vor al
lem beweisen, wie es möglich war, dass Cäsennia bis 

an ihren Tod als testamentarische Usufructuarin gelten 
konnte, da doch der ihr von ihrem Manne verliehene 
Ususfructus vor vier Jahren mit dem Tode ihres Sohns 
Fulcinius aufgehört haben musste, indem damals alle 
erbschaftlichen Grundstücke verkauft worden waren. 
Cicero behauptet ja, Äbutius habe das streitige Grund
stück für Cäsennia erkauft; dann musste doch ihr Be
sitz als Usufructuarin aufhören und ein neuer Besitz 
(natürlich nur der causa nach verschieden) als Käufe
rin beginnen. Oder hätte Äbutius das Grundstück für 
sich gekauft und der Cäsennia den bisher gehabten 
Niesbrauch freiwillig gelassen, um sie dadurch noch 
mehr zu gewinnen und etwa durch ihr Testament ent
schädigt zu werden ? Oder wäre bei dem Verkauf 
der fortdauernden Ususfructus der bisherigen Nutznies
sern! ausbedungen worden? Keins von Beiden ist 
wahrscheinlich. Wie konnte also Cäsennia bis an ih
ren Tod das fragliche Grundstück besitzen und ge
brauchen (denn diese von Cicero behauptete Thatsache 
leugne ich ebensowenig als Hr. K., da manche Umstände 
für diesen fortgesetzten Besitz sprechen)? Ich ver- 
muthe, dass dieser Besitz nicht mehr auf den ererbten 
Ususfructus basirt war, sondern glaube, dass Äbutius 
das Grundstück zwar auf Cäsennia’s Wunsch gekauft, 
sich aber in Betreff der Zahlung, welche wahrschein
lich theilweise von Cäsennia (jedoch ohne Möglichkeit 
der spätem Nachweisung), theilweise von Äbutius ge
macht worden war, noch nicht mit ihr auseinanderge
setzt hatte. Er liess ihr den Besitz und störte sie 
nicht in der Meinung, dass ihr dieser als nunmehriger 
Käuferin zukomme, allein er behielt sich seine An
sprüche bis zum Abschluss ihrer beiderseitigen Rech
nung vor, ja er verzögerte ihre Auseinandersetzung 
vielleicht, auf den Tod der Cäsennia harrend, über
zeugt, dass ihm dann Niemand nach weisen könne, 
welche Zahlungen (gleichviel, ob des ganzen Kaufgelds 
oder theilweise Zahlungen) von der Lasennia gemacht 
worden seien. Diese Hoffnung tauchte ihn nicht, denn 
kaum war Cäsennia todt, so nahm er von dem Grund
stück Besitz, ehe Cäcina daian dachte, und dieser 
musste nun als Kläger auftreten. — Mit dieser Ansicht 
von Cäsennia’s Besitz vertragen sich die schwankenden 
Äusserungen Cicero’s recht gut, welcher sich bald auf 
den Kauf stützt, bald auf den usus fructus, um wenig
stens den Anfang des Besitzes von Seiten der Cäsen
nia äusser Zweifel zu stellen. Wollte man mir einwer
fen , dass dem Äbutius eine solche Unredlichkeit nicht
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Schuld zu geben sei, so ist zu bemerken 1) Äbutius 
hat sich in der ganzen Sache nicht besonders anstän
dig, wenn auch nicht gerade rechtswidrig benommen, 
z. E. in der Anwendung der Gewalt, s. unten, 2) eine 
Partei muss unredlich gehandelt haben: Cäsennia hatte 
behauptet, das Kaufgeld hergegeben zu haben, Äbutius 
desgleichen —, also muss einer wissentlich Betrug 
beabsichtigen und dieses ist dem ganzen \erhältniss 
nach eher von Äbutius, als von der Cäsennia zu glau
ben. — So viel steht fest, Cäsennia besass bis an ihren 
Tod und demzufolge sollte man glauben, müsste der 
Besitz auf Cäcina als ihren Erben übergegangen sein. 
Und dieses ist der erste Beweis Cicero’s für Cäcina^s 
Besitz, er wird jedoch von Hrn. K. als ungültig zurück
gewiesen, denn possessio ging auf den Erben durch die 
Erbeinsetzung nicht über, wenn nicht eine Handlung 
des Erben (die Besitzergreifung) hinzutrat. Nun be
hauptet Cicero zwar 2) Cäcina habe Besitz ergriffen, 
allein der Beweis wird nicht genügend geführt. Cäcina 
war bei dem colonus des Grundstücks und rechnete 
mit ihm; aber Cicero führt dieses nur kurz an und 
sagt nicht, ob sich diese Besprechung auf die frühere 
Zeit, oder auch auf die Zukunft bezogen habe. Hätte 
der Colonus das Grundstück später unter Cäcina’s Na
men behalten und wäre davon durch Äbutius vertrie
ben worden, so würde Cicero dieses gewiss gesagt ha
ben. Ein dritter Beweis für den Besitz Cäcina’s soll 
in der denuntiatio des Äbutius liegen; nämlich darin, 
dass Äbutius den Cäcina benachrichtigt habe, er 
werde dieses Grundstück vindiciren, sei ein Zugeständ- 
niss für den Besitz des Cäcina von Seiten des Äbutius 
enthalten. Hr. K. entkräftigt dieses gänzlich, indem er 
auf das Wesen der sowol im gemeinen Leben und ge
wöhnlichen Verkehr, als bei juristischen Verhältnissen 
oft verkommenden denuntiatio näher eingeht. Er ver- 
muthet, die denuntiatio des Äbutius habe darin bestan
den, dass er sagte, das fragliche Grundstück sei sein 
von ihm erkauftes Eigenthum und gehöre nicht zu der 
von Cäcina angestellten familiae ercisc. actio. Dadurch 
wäre Cäcina gezwungen worden, vorher über dieses 
Grundstück Klage anzustellen, wodurch das iudicium 
fam. erc. hinausgeschoben und Cäcina überhaupt in 
manche Schwierigkeiten verwickelt worden sei. Der 
vierte und letzte Beweis Cicero’s, die deductio (dass 
keiner deducirt w’erden könne, welcher nicht besitze), 
wird von Hrn. K. als der schwächste und nur auf 
Wortyerdrehung gegründete dargestellt. Die deductio 
ist nicht ein gemeinsames Abholen der Scholle vom 
streitigen ager (so v. Savigny), sondern eine symboli
sche vorbereitende Handlung, wodurch der Besitzstand 
geregelt und die Rollen vor Gericht bestimmt werden, 
indem der Besitzer den Ansprüche Machenden dedu
cirt. Diese Handlung erfolgt erst, wenn die Litiganten 
über den Besitz und die Parteirollen einig waren; in 
unserm Falle war Äbutius im Besitz und demnach 

wollte Cäcina von ihm deducirt sein. Mit dieser inter
essanten und ohne Zweifel richtigen Ansicht schliesst 
der §. 4 und es ist nun klar, dass Cicero den Besitz 
des Cäcina durchaus nicht bewiesen habe. Damit hat 
jedoch Cäcina noch nichts verloren, denn bei dem 
interd. de vi armata kam es der Formel nach auf den 
Besitz des Klägers nicht an, wie jetzt nach so langem 
Streit als gemäss angenommen werden kann. (Für die 
Nothwendigkeit des Besitzes waren Giphanius, Marcilius, 
Schulting, Cras, Savigny, Klotz und zum Theil auch 
Rec., dagegen sprachen Cuiacius, Ferratius, Pothier, 
Garatoni, Huschke, Jordan, Rudorff, Walter, Schrader, 
und vorzüglich Keller).'

§. 5 de defensione Aebutii: non deieci sed obstiti 
(d. h. er habe den Cäcina nicht dejicirt, sondern nur 
zurückgehalten nach dem Grundstück zu gehen) p. 376 
—400. Hätte Piso nur mit diesen Worten den Cäcina 
vertheidigt, so würde er unverständig gehandelt haben, 
denn deiicere und obsistere waren nach dem Interdict 
gewiss gleich strafbar, wenigstens in Beziehung auf 
den Kläger, welcher besass. Allein Piso wendet diese 
Exception gewiss ganz anders, als Cicero darstellt 
und in einer von Cicero auseinander gerissenen Be
weisführung an (denn dieser Punkt war der Haupt
moment, von welchem der Gewinn oder Verlust des 
Processes abhing). Es macht nämlich Hr. K. (im Gan
zen nach Hotmann’s Vorgang) sehr wahrscheinlich, 
dass Piso’s wahre Meinung folgende war: das interd. 
de vi arm. fordere zwar keinen Besitz, aber doch 
müsse der, welcher es anwenden wolle, in irgend einer 
Weise in einem Verhältniss zu dem fundus gestanden 
haben oder noch stehen und er müsse sich auf dem
selben befunden haben, als die Gewalt geschah. Wäre 
dieses nicht der Fall, so könne ein jeder Mensch, z. 
E. ein jeder beliebige advena, dieses Interdict fordern, 
sobald er von einem Andern nicht auf dessen Fundus 
gelassen worden sei (obsistere), was doch niemand be
haupten würde. Ein solcher advena sei Cäcina (nun 
Erbe usufructuariae und locatricis Caesenniae), dieser 
sei gar nicht auf dem fundus gewesen, man habe ihn 
gehindert hinzugehen, und so habe er auch kein Recht 
auf das Interdict. Bei einem, der wirklich besessen 
habe, sei freilich deiicere und obsistere gleich, bei einem 
Nicht-possessor sei beides verschieden, und als ein sol
cher sei Cäcina am Hingang mit Recht gehindert wor
den. Diese Vertheidigung Piso’s reisst Cicero ausein
ander, mit rednerischer Kunst schweift er ab, geht auf 
Worterklärungen über, obgleich er immer sagt, dass 
man die sentenlia, nicht verba edicti ins Auge fassen 
müsse, und liefert überhaupt keine eigentliche Wider
legung. Bei dieser Gelegenheit behandelt Hr. K. die 
Frage, bis wie weit dieses auf Restitution gerichtete 
Interdict äusser dem juristischen und natürlichen Be
sitzer auch dem Nichtbesitzer zugestanden habe. Nach 
den W’orten des Interdicts musste ein Jeder von einem 
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fundus Verdrängte oder Nichtzugelassene restituirt wer
den, wenn er auch noch nie auf dem Acker gewesen 
war. Damit wraren natürlich manche IS achtheile ver
bunden, denn so konnte Jemand zu einer vera posses
sio kommen, die er vorher noch gar nicht gehabt hatte, 
er erhielt also mehr, als ihm gebührte. Daran dachte 
man natürlich nicht, als das Interdict wegen der bella 
civilia gegeben wurde; man wollte Gewalt hart ver
pönen, dachte aber nicht daran, dass die Fassung des 
Interdicts zu weit sei und zu Übelständen führen würde, 
wie sich bald zeigte. Dehalb begannen die Juristen 
schon damals, Beschränkungen des Interdicts in der 
Praxis zu veranlassen und Unterschiede aufzustellen 
zwischen einem Besitzer und Nichtbesitzer, der nichts 
gehabt und nicht zugelassen worden war. In dem 
Sinne dieser beschränkenden Principien (welche in der 
Kaiserzeit bekanntlich gesetzlich anerkannt wurden) 
meinte Piso, das Interdict passe nur auf den, welcher, 
als Gewalt geschah, entweder besass oder wenigstens 
auf dem Grundstück war, also nicht auf Cäcina, und 
im Ganzen war es ein Kampf zwischen der aequitas 
und dem strengen Wortsinn; auf jene stützte sich 
Piso, auf diesen Cicero. Nachdem Hr. K. Alles dieses 
scharfsinnig durebgeführt hat, spricht er im Anhang 
«) von den Ursachen, welche den Abutius bewogen hät
ten, Gewalt gegen Cäcina anzuwenden (nach Hotmann 
wäre es deshalb geschehen, W’eil Cäcina den Abutius 
hätte angreifen und sich mit demselben in gemeinsamen 
Besitz setzen wollen; diesem sei Abutius zuvor gekom
men ; — dieses ist um so wahrscheinlicher, da Piso 
die Gewalt gar nicht in Abrede stellt, also doch we
nigstens einen Schein des Rechts für sich haben muss ; 
doch konnte Abutius auch die Absicht haben, Zeit zu 
gewinnen und das familiae ercisc. iudicium weiter hin
auszuschieben), b) von der Lesart eieci im Gegensätze 
zu deieci, c. 13. 23. 29, p. 393—400. Hr. K. führt den 
schlagenden Beweis, dass statt eieci zu lesen sei reieci, 
da in den Präpositionen ex und de der in der Rede 
verlangte Sinn und Unterschied nicht enthalten sei, 
voi aber in re und de.

6 qua ratione in iudicium venerit, ciris Roma
nus Cäciun esset nec ne p. 4Q1—408 (nicht sowol we
gen des lnteiaicts unj wegen jer Sponsio sei es auf 
die Civität Cäcina>s angekommen, als wegen der Erb
schaft, denn we*i n er ajs peregrinus nicht Erbe der 
Cäsennia hätte sein können, so hätte er nicht einmal 
«inen Schein von Recht auf das bestrittene Grundstück 
gehabt). Am Schluss dieser Abtheilung können w’irim 
Interesse der Philologen^ Wunsch nicht unter
drücken, dass es Hrn. K. gefallen haben möge, die 
oft erhobene Frage, ob Cicero eine rechtliche Sache 
vertheidigt habe, näher zu erörtern. Zwar spricht sich 
Hr. K. an einigen zerstreuten Stellen kürzlich darüber 
aus (p. 390. 430), jedoch ohne irgendwo seine Meinung 
zusammenzufassen. Folgendes möchte wol auch nach 

Hrn. K.’s Ansicht das Richtigste sein: Was die Frage 
über den Besitz des strittigen Grundstücks betrifft, so 
ist nicht zu leugnen, dass nach dem strengen Wortsinn 
des Interdicts Cäcina Recht hatte; denn es sollte ein 
Jeder restituirt werden, auch w7enn er vorher nicht be
sass. Sonach vertheidigte Cicero keineswegs eine ei
gentlich ungerechte Sache (wie Hotmann und Savigny 
annehmen, während Cras, Garatoni, Huschke, Jordan 
und gewissermassen auch Klotz seine Sache als ge
recht in Schutz nehmen); allein auch die Ansicht der 
zuletzt Genannten ist nicht unbedingt die wahre; denn 
nach einer billigen Interpretation des Interdicts hatte 
Cäcina keinen Anspruch auf Restitution zu machen, 
da er in keinem nähern Verhältniss zu dem Grund
stück stand. Dagegen ist nicht in Abrede zu stellen, 
dass Abutius nicht mit der einem braven Burger ge
ziemenden Offenheit und Redlichkeit bei der ganzen 
Sache (sowol bei der schnellen Besitzergreifung nach 
Cäsennia’s Tode, als bei der Verübung der Gewaltthat) 
zu Werke gegangen zu sein scheint. Siegte Cäcina 
(und er hat wahrscheinlich gesiegt), so gingen die 
Richter nach dem strengen Wortsinn des Interdicts und 
berücksichtigten das dolose Benehmen des Abutius; 
erhielt dagegen Abutius den Besitz zugesprochen, so 
hatten die Richter die neue billige Interpretation des 
Interdicts vor Augen, ohne von dem hinterlistigen Be
nehmen des Abutius Notiz zu nehmen. Es bedarf wol 
kaum der Erwähnung, dass diese possessorische Frage 
nicht mit der zu verwechseln ist, wrer überhaupt Recht, 
d. h. Eigenthumsrecht an jenem Grundstück hatte und 
ob die Erbansprüche des Cäcina auf jenes Grundstück 
(als von Cäsennia erkauft) oder die Ansprüche des 
Abutius, welcher ebenfalls dasselbe erkauft zu haben 
behauptete, die gegründetren waren. Unverdächtig war 
das Benehmen des Abutius jedenfalls nicht (s. oben).

Capz II, p. 432—538 enthält die Varianten zu die
ser Rede aus 3 pariser, einem turiner, zwei Ambrosia
nischen und zwei münchener Manuscripten (sämmtlich 
aus dem 15. Jahrh.) nebst kritischen Anmerkungen 
Hrn. K.’s. Was den neuen Apparat betrifft, so bieten 
die Varianten keineswegs neue oder wichtige Auf
schlüsse dar, und die Ansicht, welche man bisher von 
der vorzüglichen Autorität des Codex Erfurt, und des 
turiner Palimps, hegte, wird dadurch n111’ bestätigt, so
dass die Varianten kaum verdient hätten, so splendid 
abgedruckt zu werden. Ein ungleich grösseres Verdienst 
würde sich Hr. K. erworben haben, wenn er auch die 
andern bei Graevius., Garatoni^ Beck vorkommenden 
Varianten, in deren Besitz sich nicht Jeder setzen kann, 
vollständig gesammelt (denn die erfurter und turiner 
Lesarten sind in besondern leicht zu erlangenden Bü
chern enthalten) und über das Verhältniss der schlech
tem Manuscripte sowol untereinander, als zu den ge
nannten beiden ältern Codd, umfassende Untersuchun- 
dgn angestellt hätte. Auch war zu erörtern, inwieweit
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einige der ältern Editionen handschriftlichen Quellen 
folgten und ob diese einen ältern Ursprung verrathen, 
wobei die in den Codd, an mehren Stellen verkommen
den Lücken gute Fingerzeige darboten. In den dem 
Apparat beigegebenen kritischen Anmerkung^, welche 
reicher und wichtiger als die zu der Quinctiana sind, 
werden theils die Lesarten älterer Ausgaben und 
anderer Manuscripte referirt, theils eigene Conjecturen 
mitgetheilt, an den meisten Stellen aber kurze Bemer
kungen (leider oft zu kurz und die. Ursache des Wi
derspruchs nicht berührend) über die von den neuern 
Herausgebern (namentlich Orelli und Klotz) aufgenom
menen Lesarten gemacht, und zwar entweder beifällig 
oder verwerfend und die frühere Lesart zurückrufend. 
In Folgendem wollen wir eine Zahl dieser Anmerkun
gen kurz betrachten: I) An mehren Stellen ist die von 
Orelli und Klotz bereits in den Text aufgenommene 
Lesart mit Recht vertheidigt, z. E. §. 8 ex facto, §. 14 
contriti, §• 76 deieceris, §. 77 non vereor; 2) an an
dern Stellen werden die von Orelli und Klotz aufge
nommenen Lesarten gemisbilligt und dagegen die frü
hem empfohlen und vertheidigt, an vielen Stellen mit 
Recht, z. B. §. 6 acquisisse, §. 21 tum (wogegen Klotz 
tarnen hat, was nicht so gut ist, denn theils ist dieses 
Wort überflüssig, theils ist eine Aufeinanderfolge und 
Trennung der Zeit nicht zu verkennen), §. 23 ibidem 
(statt idem; Hr. K. konnte, um die seltenere Bedeutung 
von ibidem „in demselben Punkt, unter denselben Ver
hältnissen“ nachzuweisen, sich auf Hand, Tursell. III, 
p. 171, Plaut. Pers. IV, 4, 62 und Cic. ad Alt. II, 12 
berufen), §. 25 se pessimi, §. 28 habere oder esse sei 
zu verwerfen (mit Ernesti), §. 30 quid causa ontaret 
(durch ähnliche Tropen vertheidigt), §. 54 quando (durch 
Beispiele gesichert), §. 65 bonum et aequum (mit vielen 
Belegen gegen Klotz, welcher die umgekehrte Wort
stellung verlangte), §. 68 non (besser als nec), §. 79 
quitys (statt Omnibus), §. 85 non inventorem (nicht nunc 
invent., denn eine Andeutung der Zeit ist nicht vor
handen und dann würde auch ein tune vorausgesetzt 
werden müssen), neque (nicht neve), interdixit (nicht 
interdixerit, indem der Zusammenhang die Zeitbestim
mung als nothwendig gibt), §. 92 ut nec vi, §. 93 de- 
stitutum (ohne que), §. 98 certe quaeri (denn certo für 
sich ist überflüssig), 102 pudenlissimum (denn pudor 
Caecinae wird §. 104 gerühmt), §. 104 homini (statt 
virtuti hominum).

Mehrmals ^hut aber Hr. K. den Herausgebern Un
recht und stellt falsche Behauptungen auf. So z. B. 
vertheidigt Hr. K. §• 2 die Lesart der meisten Codd, 
quum si gegen die Vulg. quoniam si mit der Erklärung, 
dass quum in temporellem Sinn zu nehmen sei, als 
tum quum xmd dass cs dem folgenden nunc entgegen
stehe. Die Lesart quum mag ganz richtig sein, aber 
einen temporellen Sinn in der. angegebenen Weise hat 
es durchaus nicht und kann einen Gegensatz zu einer 
andern Zeit ohne hinzugefügtes tum nicht ausdrücken. 
Quum bestimmt nur eine Zeit für einen andern Haupt
satz oder für ein anderes Ereigniss, nicht aber einen Ge
gensatz zweier Zeiten, welchen Hr. K. statuirt. ■ Wollen 

wir also quum der Codd, wegen aufnehmen, so muss 
es fast denselben Sinn als quoniam haben. §.7 spricht 
Hr. K. ohne Grund gegen die von Klotz aus dem 
Palimps. aufgenommene Wiederholung von si in dem 
Satz: si quis quod spopondit, qua in re verbo se obli- 
gavit uno, si id non facit. Es ist hier ganz zweck
mässig, dass die Hauptbedingung, von der die Conde- 
mnation abhängt, durch das zweite si noch einmal hin
gestellt wird. §. 22 zog Klotz nach dem Erfurt, in 
quo vor, statt ex quo, welches Hr. K. vertheidigt, aber 
nicht überzeugend. Wie leicht konnte nicht ex quo 
aus dem folgenden ex conventu entstehen? §. 39 will 
Hr. K. mit seinen Codd, lesen quod obstiterit armatis 
hom., qui etc., obgleich Cicero sich dann zu widerspre
chen scheinen würde, denn sowol das Folgende als 
das Frühere soll gerade beweisen, dass aditu prohibere 
zur Erlangung des Interdicts hinreicht. Lesen wir mit 
Klotz qui, so sind nicht die mindesten Schwierigkeiten 
vorhanden, indem es, wie so oft, für si qui steht, und 
das folgende qui multitudine etc. erklärt das obstiterit 
nur näher. §. 81 liest Klotz nach dem Erfurt, placet 
tibi nos pugnare verbis? Hr. K. verwirft nos, indem er 
Klotz eine falsche Erklärung unterschiebt, als wenn 
es nur von einer Partei gesagt wäre. Sicherlich hat 
Klotz nos genommen für inter nos und auf beide Par
teien bezogen, was ganz passend ist. §. 89 will Hr. 
K. lesen cum verba nos eo ducunt, iam (statt tum), 
was die Codd, freilich schützen. Allein es ist doch 
eine höchst singuläre Verbindung (cum — iam), welche 
nur durch eine Anokoluthie zu erklären sein dürfte.

Noch sind einige Stellen zu erwähnen, an welchen 
Hr. K. gegen die Herausgeber auftritt, ohne dass man 
eine feste Entscheidung für oder gegen ihn abgeben 
könnte, theils indem es an Beispielen für eine Lesart 
gebricht, wenn sie auch nichts Unmögliches oder Un
wahrscheinliches in sich hat, theils indem der Sinn 
beider Lesarten sehr zweckmässig und nur in fei
nen Nuancen verschieden ist. Dahin gehört die Va
riante tum und tarnen, §. 4, wo beides treffend ist. 
§. 98 zieht Hr. K. tum trotz der handschriftlichen Au
torität von tarnen vor, welches letzere gleichwol durch 
eine anakoluthartige Verkürzung des. Gedankens zu er
klären ist. §. 13 schützt Hr. K. die Vulg. intrudebat 
gegen das handschriftliche intro dabat, da letztere» 
ohne Beispiel sei. Liesse sich nicht die Redensart se 
dare in partem Cic. de or. III, 16, 60, dafür anführen ? 
Nicht weniger unsicher ist die Entscheidung über Mo
dus- und Tempusabweichungen. So z. B. tadelt Ilr.K. 
§. 26 das von Klotz aufgenommene praekuerit und 
verlangt praebuit, obgleich auch jenes vertheidigt wer
den kann, sobald man es gewissermassen als oratio 
obliqua von Seiten des Cäcina aus betrachtete. So ist 
§. 55 das von Hrn. K. geforderte volumus zwar regel
mässiger als velimus, allein nicht nothwendig. S. noch 
die Variante von Praesens und Futurum, 55 und 60. 
Endlich gehört hierher §. 63 ad interdictum coniecta 
sunt, wo Hr. K. in interd. vorzieht, und §. 97 religio- 
nis (Klotz), statt des gewöhnlichen religionem.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. p. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig.
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3) Am Schluss erwähnen wir einige Conjecturen Hrn. 
K.’s. Treöüch und evident ist §. 28 die Zahl LIII emen- 
dirt worden in 1393 (d. h. 50,000 Sestert.). Weniger 
gut ist §. 79 verbessert, dehn obgleich der Sinn voll
kommen hergestellt wird, so ist doch zu viel in den 
Text gesetzt worden. Nicht dringend nöthig erscheint 
§. 104 die von Hrn. K. vorgeschlagene Wiederholung 
des Worts videatis und am wenigsten können wir §. 
35 beistimmen, wo Hr. K. lesen will: quid ad causam 
possessionis? (nämlich die von Piso dem Caecina vor
geschlagene Injurienklage) quid ad restituendum eum, 
quem aportet restitui? quid denique ad ius civile? At 
ad notionem atque animadv er sionem ages in- 
iuriarum. Der Sinn ist zwar richtig: die Injurienklage 
ist nicht civilrechtlicher Natur und führt nicht zum Be
sitz, sondern wird wegen der notio und animadv. an
gestellt, ist also pönal. Die Codd, haben aber sämmt- 
Jich aut ad actoris notionem etc.; deshalb erscheint es 
uns gewaltsam, aut in at zu verwandeln (früher schon 
Orelli so) und actoris ohne. irgend einen Ersatz her
auszuwerfen (wie bereits Garatoni und Savigny gethan 
haben)- Deshalb muss man sich nach einem andern 
Ausweg umsehen. Der Vorschlag Heise’s, actoris in 
auctoris zu verwandeln (was Orelli billigte), befriedigt 
nicht, da man auctor in den Sinn „als Thäter“ nicht 
so absolut sagen kann, ebensowenig die Erklärung von 
Klotz, welcher die Lesart der Codd, unverändert beibe
hält. Gegen dessen Übersetzung: „was frommts in 
Rücksicht auf das Civilrecht eine Injurienklage anzu
stellen, °^er überhaupt auf die persönliche Untersu
chung und Ahndung des Betheiligten“, ist aber zu er
innern: 1) ^tio und animadversio passt durchaus nicht 
auf eine civile Besitzklage; es stehen vielmehr diese 
Worte im Gegensatz zu der in den vorigen Worten 
angedeuteten possessorischen Restitutionsklage; 2) auch 
ist actoris notio zu gezwungen erklärt: eine vom Klä
ger gewünschte persönliche Untersuchung. Nach mei
ner Ansicht ist die durch all® Codd, geschützte Parti
kel awt durchaus richtig, nämlich in dem nicht selten 
verkommenden von Hand Tursell. I, p. 539 durch hin
längliche Beispiele gesicherten Sinn: oder richtiger, 
oder vielmehr (indem aut das Vorhergehende entweder

4. Juli 1845.

näher bestimmt oder corrigirt), sodass der Satz heisst: 
wird man eine Injurienklage des Besitzes wegen an
stellen, oder der Restitution halber, oder vielmehr der 
Bestrafung (des Injurianten) wegen? Mit andern Wor
ten: man klagt iniur. nicht des Besitzes halber, son
dern wegen der notio und animadversio. Mit dieser 
Erklärung ist actoris freilich ebenso wenig zu verein
baren, als mit einer andern, und deshalb streiche ich 
actoris zwar auch, fülle aber die Lücke dadurch aus, 
dass ich vorschlage: aut ad notionem potius atque 
animadv. Es wird nämlich aut in dem oben angege
benen Sinne zuweilen mit potius verbunden, z. B. Cic. 
de leg. 1, 14 nemo est iniustus, aut incauti potius ha
bendi. Die ähnliche Schreibart der beiden Worte no
tionem potius konnte zu einer Corruptel Veranlassung 
geben, aus welcher sich die Lesart actoris notionem 
entwickelte. — Äusser den zahlreichen Verbesserungs- 
und Erklärungsversuchen dieser Stelle bei Hm. K. sind 
noch zu erwähnen, Birnbaum, im Neuen Archiv des 
Criminalrechts IX, S. 408 ff., und Ziegler, observ. iur. 
crim. part. I, Lips. 1838, p. 19 sq. An der von viel
fachen Conjecturen heimgesuchten Stelle §. 74: quid 
enim refert aedes aut fundum relictum a patre aut ali- 
qua ratione habere bene partum, si incertum sit, quae 
cum omnia tua iure mancipi sint, ea possisne retinere? 
erklärt sich Hr. K. nicht bestimmt, ob er eine Emen- 
dation oder Vertheidigung der in den Codd, enthaltenen 
Lesart vorzieht. Das letztere thut Klotz, jedoch auf 
gezwungene Weise; eher könnte man mit Garatoni ei
nen Idiotismus darin erblicken. Nur ist die von Gara
toni angeführte Stelle Cic. Verr. act. 1, 9, 25 nicht 
ganz analog. Dagegen würde ganz entsprechen Cic- 
Phil. II, 7, quem quia iure ei inimicus fui, dol^° a iß 
omnibus vitiis eum esse suspectum, wie und 
Weissenborn lat. Gramm. S. 428 nach dem Cod. Vatic. 
lesen (während Andere iam für eum haben). Auch 
könnte man zur Vertheidigung der Lesart im §. 74 an
führen, dass das Relativum als Reladyum nicht selten 
ganz in den Hintergrund tritt und m den Sinn der 
nachfolgenden Partikel übergeht, z. B. in quodsi, was 
hier auch geschehen zu sein scheint, sodass eine Wie
derholung des Objects mit ea weniger auffallen darf. 
Doch ich breche hier’ ab, indem ich die Hoffnung aus
spreche, dass Hr. K. recht bald eine Fortsetzung sei
ner unter so glücklichen Auspicien begonnenen Seme- 
stria folgen lassen möge.!

Eisenach. JK. Rein.
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Mineralogie.
Die ersten Begriffe der Mineralogie und Geognosie für 

junge praktische Bergleute der k. k. österreichischen 
Staaten. Im Auftrage der k. k. Hofkammer in Münz- 
und Bergwesen verfasst von Friedrich Mohs. k. k. 
wirklichem Bergrathe u. s. w. Herausgegeben nach 
seinem Tode. Erster Theil. Mineralogie. Mit 16 
Zinktafeln. Zweiter Theil. Geognosie. Mit 18 Zinkta
feln. Wien, Wallishausser. 1842. Gr. 8. 2 Thlr. 20Ngr.

Es ist in der That befremdend, wenn aus der Hand 
des Verf. noch im J. 1842 ein Lehrbuch der Mineralo
gie erscheint, in welchem, dem alten Herkommen ge
treu, jeder Tribut der Chemie von der Mineralogie zu
rückgewiesen und dadurch eine vollständige Kenntniss 
der Mineralogie sowol für den oryktognostischen, als 
auch für den geognostischen Gesichtspunkt unmöglich 
wird. Wie verdienstlich daher auch die frühem Unter
nehmungen Mohs’ im Bereiche der Krystallographie 
an sich waren und wie beifällig die auch in diesem 
Werke von ihm befolgte naturhistorische Methode von 
so Manchen wol aufgenommen werden mag, welche in 
dem Wahne befangen sind, dass man die Methode der 
Mineralogie mit jener der Botanik und Zoologie über 
einen Leisten schlagen könne, so scheint doch dem 
Ref., bei aller Hochachtung vor dem Namen des be
rühmten Mannes, mit dieser seiner Arbeit weniger ge
wonnen zu sein, als man wol hier und da meint.

Wenn nämlich Ref. dem Verf. vor Allem den 
Vorwurf macht, die Aufgabe der Mineralogie unrichtig 
aufgefasst zu haben, so werden bei einigem Nachden
ken die Meisten diesen Vorwurf nur rechtfertigen von 
dem Standpunkte aus, welchen die Mineralogie gegen
wärtig behauptet; ein Standpunkt, auf welchem blos 
das Interesse fühlbar wird, die Mineralien als abge
schlossene Einzelwesen nach allen denjenigen Verhält
nissen zu betrachten, wrelche an ihnen, in der ein
schränkenden Voraussetzung ihres isolirten Daseins, 
vorkommen, also auch betrachtet, verglichen und der 
Classification zu Grunde gelegt werden müssen.

Erfahrungsgemäss stellt aber das, was man als 
ein isolirtes Mineral unterscheidet und benennt, einen 
homogenen Körper dar. Weil nun die Mineralogie le
diglich die Wissenschaft von den Eigenschaften der 
Mineralien ist5 und diese Eigenschaften kraft jener 
Homogenität theils die Gestalt, theils die mechanischen 
Qualitäten, theils die chemische Zusammensetzung, den 
Stoff ausmachen, So sjnd diese Eigenschaften der Mi
neralien die Merkmale derselben, nach welchen die
Mineralien bestimmt, unterschieden, erkannt und classi- 
ficirt werden, sodass keins derselben vernachlässigt 
werden darf, wenn die Wissenschaft den Vorwurf der 
Einseitigkeit und Mangelhaftigkeit vermeiden will, einen 
Vorwurf aber, dessen sich der Verf. eben dadurch

schuldig macht, dass er mit Hülfe ganz nichtiger, dia
lektischer Manoeuvres für die Bestimmung der Minera
lien die naturhistorische Methode vindicirt. Nach die
ser Methode nämlich soll das Mineral, wie die Pflanze 
für die Botanik, das Thier für die Zoologie nur inso
fern Gegenstand der Mineralogie sein, als es zum Zweck 
der Bestimmung seiner Natur seinen ursprünglichen, 
unversehrten Zustand noch behauptet oder ihn wenig
stens nachher wieder annimmt.

Zur Begründung dieses aus antichemischem Vor
urtheile nur dazu erfundenen Postulates, damit die et
waigen Ansprüche der Chemie abgewiesen werden 
können, wird zum Obersatz der ganzen Discussion die 
Definition der Naturgeschichte gestellt und spitzfindig 
bemerkt, dass die Naturgeschichte diejenige Wissen
schaft sei, welche die Naturproducte in Beziehung auf 
ihre Einerleiheit, Gleichartigkeit und Ähnlichkeit nach 
Maasgabe derjenigen Eigenschaften vergleicht, welche 
sie in ihrem ursprünglichen und unversehrten Zustande 
besitzen. Und der Inbegriff der nach dieser Methode 
beschriebenen Mineralien wird in der Vorrede „wissen
schaftliche Mineralogie44 genannt, „welche denn,44 
heisst es weiter, „als ein Theil der Naturgeschichte 
und Elementarwissenschaft nichts wreiter aus andern 
Erfahrungswüssenschaften voraussetzt, sondern nur äus
ser etwras Logik ein Wenig von Mathematik fordert.“ 
Logik aber nenut der Verf. nichts anderes, „als den 
gesunden, unverdorbenen Menschenverstand, das rich
tige natürliche Denken und das Bewusstsein dessen, 
was man thut, indem man denkt, damit man nicht in 
jnconsequenzen verfällt; der gewöhnliche scholastische 
Plunder, womit man die Logik verunstaltet, taugt 
zu nichts.44

Wir kehren auf die mineralogische Methode des 
Verf. zurück. Also der Umstand, dass zum Zweck 
der Bestimmung der Natur eines Minerals nur sein ur
sprünglicher unversehrter Zustand in Betracht kommt, 
dieser Umstand ist es, um welchen sich nun die ganze 
Controverse dreht. Folgt aber hieraus nicht offenbar, dass 
Alles, wras über das unmittelbare Sehen,Fühlen, Schmecken 
und Riechen hinausgeht, aus der Mineralogie ausge
schlossen bleiben müsse ? Denn wie könnte man ein 
Mineral nach den Richtungen der Spaltbarkeit, nach 
den Graden der Härte, wie könnte man es auf seine 
Sprödigkeit und sogar auf seine Auflöslichkeit im Was
ser prüfen, ohne dabei nicht den ursprünglichen Zu
stand theilweis oder gänzlich aufzuheben? Und nichts
destoweniger sehen wir alle diese Eigenschaften vom 
Verf. mit unter die Merkmale aufgenommen. Wird 
nun aber diesen Eigenschaften eine Stelle unter den 
Merkmalen eingeräumt, erlaubt es dann nicht die Lo
gik, der gesunde unverdorbene Menschenverstand, die 
Consequenz, auch die Bestandtheile z. B. des Steinsal
zes anzugeben, da man es doch wahrhaftig nicht zwei
felhaft machen kann, dass dieses Mineral in seinem
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ursprünglichen und unversehrten Zustande aus Chlor 
und Natrium besteht und dass das Zusammengesetzt
sein aus diesen beiden Elementen eine seiner natür
lichen Eigenschaften sei? Gestattet es nun also die 
Consequenz, hiervon in der Mineralogie zu reden, so 
folgt hieraus noch keineswegs, dass auch das Thier, 
dass auch die Pflanze Gegenstand solcher Bestimmun
gen sei. Denn in der Zoologie und Botanik handelt 
sich’s nicht um homogene Körper, sondern um Körper, 
welche einen sehr zusammengesetzten, innere, aus lau
ter heterogenen, künstlich durch einander gewebten 
Theilen bestehenden Bau beurkunden, in dem sich da
selbst lauter verschiedenartige Theile wahrnehmen las
sen und da das Serum des Blutes andere Bestandtheile 
enthält, als der Blutkuchen, die Nägel verschieden sind 
vom Schwarzen im Auge, die Wurzel andere Mischungs
verhältnisse hat, als der Stengel, das Blatt andere, als 
die Blüthe, sodass ein Thier- oder ein Pflanzenorganis- 
mus in chemischer Hinsicht einem aus verschiedenarti
gen Mineral-Individuen gemengtem Gesteine, etwa einem 
aus Feldspath-, Quarz- und Glimmerkrystallen zusam
mengesetzten Granitstücke zu vergleichen ist, dessen 
Analyse ebensowenig zu einem über die Natur des 
Granits entscheidenden Resultate führen könnte, als ein 
mit Haut und Haar analysirtes Thier oder eine mit 
Stumpf und Stiel analysirte Pflanze der Naturgeschichte 
^twas frommen würde. Zu diesem Grunde der Ver
schiedenartigkeit zwischen mineralischen und thieri- 
schen, sowie vegetabilischen Individuen gesellt sich 
noch ein anderer in dem Leben der Thiere und Pflan
zen gegebener: untersuchen wir nämlich Thiere oder 
Pflanzen chemisch, so können wir sie nicht bei ihrem 
Leben, nicht nach der Reihe der von ihnen durchlau
fenen Zustände untersuchen, sondern wir reissen sie 
für diesen Zweck aus ihrem frühere Zustande, in wel
chem sie noch von ihrer Lebenskraft beseelt waren, 
heraus; wir erhalten das organische Individuum nur 
aus einem gewissen Momente seines ganzen Lebens, 
entweder nur aus dem Momente seiner Jugend, oder 
seines Alters, aus dem Momente der Processe ent
weder der Tages- oder der Nachtzeit, aus dem Mo
mente de® Genusses irgend eines die Säfte theilweis 
modificirenden Nahrungsmittels, wir erhalten es in dem
jenigen Zustan^ »n wejcbem es bereits einer Verwe
sung, einer *er<aulung, einer Gährung, mit einem 
Worte, ganz neuen Mischungs- und Zerzetzungspro- 
«essen anheimgefallen lst. wjr kgnnen nur ejnen Theil 
des Individuums, etwa die Säfte der Wurzel, oder die 
ölige Substanz der Körner, den Speichel, den Harn, 
die Zähne, die Knorpel der chemischen Analyse unter
werfen, die dann nach Maasgabe der diese Gegenstände 
modificirenden Umstände aufs verschiedenste ausfal
len kann.

Hiernach wird es denn begreiflich, dass sich’s bei 
der chemischen Analyse organischer Stoffe zunächst 

nur um concrete Fälle handelt, für die wir keine Norm, 
keinen absoluten Maasstab, keine Einheit haben, nach 
welcher sich diese Fälle beurtheilen liessen, wie wir 
dies in der Mineralogie für eines jeden Individuums 
chemische Zusammensetzung vermögen. Es müsste 
uns in der That erst eine abstracte Form, z. B. des 
Speichels, gegeben sein, um danach beurtheilen zu kön
nen , ob und inwiefern die Zusammensetzung dieses 
oder jenes Speichels jenem abstracten Speichel ent
spräche. So lange uns aber dieses Abstractum fehlt, 
da können die Nachweisungen der innerhalb der Con
stitution dieses und jenes Speichels nach vorhandenen 
tausendfältigen Varietäten kaum noch der Chemie et
was frommen, am wenigsten zu denjenigen Resultaten 
führen, deren sich die Mineralchemie täglich erfreuen 
kann, mögen ihr hundert concrete Fälle für den Quarz, 
mögen ihr solche für den Spinell, für den Korund vor
liegen , indem sie in der reinen Kieselsäure, indem sie 
im Talkerde-Aluminat, indem sie in der Thonerde ihre 
abstracten Formen dafür hat und dann mit Leichtigkeit 
über jedwedes Gebilde entscheiden kann, ob und in
wiefern es für jenes Ideal abnorm, ob es von ihm ab
weichend sei oder nicht.

Wenn also die chemische Zusammensetzung der 
Pflanzen und Thiere für ihre Bestimmung nicht den 
Werth haben kann, als die chemische Zusammensetzung 
für die Bestimmung der Mineralien hat, wenn wir se
hen, dass die Pflanzen und Thiere rücksichtlich ihrer 
Stoffverhältnisse keineswegs das vollgültige Analogon 
für die Mineralien bilden, so ergibt sich von selbst die 
Nichtigkeit der vom Verf. aufgestellten Definition der 
Naturgeschichte und die Anwendung dieser Definition 
auf die Be§timmungs- und Unterscheidungsmethode der 
Mineralien.

Wir verlassen diesen Gegenstand, um demnächst 
auf die Behandlung der Krystallographie und übrigen 
Zweige der Terminologie überzugehen. Auch in der 
Darstellung dieser Gegenstände begegnet man Ansich
ten, deren Richtigkeit wir bezweifeln müssen. Denn 
wenn der Verf. die einzelnen Krystallgestalten, welche 
bekanntlich entweder in einfachen Formen oder in 
Combinationen derselben auftreten, durch die Namen 
regelmässige und symmetrische Gestalten »nterscheidet, 
so scheint uns diese Unterscheidung schon aus dem 
Grunde nicht angemessen zu sein, als ^as symmetrische 
Verhältniss vor Allem an den einfachen, nicht com- 
binirten Krystallformen obwaltet Lnd wenn der Verf. 
die 1 — und 1 — axigen Pyramiden mit dem Namen 
Orthotyp bezeichnet, so können wir mit dieser Termi
nologie deshalb nicht einverstanden sein, weil dieser 
Name ebenso gut auf die 2— und j axigen Pyramiden 
passt. Wenn man ferner noch immer, wie früher, in 
der Ableitung auf die Reihen der Gestalten mit den 
nach Potenzen von 2 fortschreitenden Axen sammt ih
rer etwas schwerfälligen Symbolik und ihrem zahlrei
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chen Gefolge von Nebenreihen stösst, wenn man noch 
immer die Rhomboeder als vollflächige und nicht als 
hälftflächige Formen aufgeführt findet, so hat der Verf. 
auch hierin gezeigt, wie wenig er sich nach dem Er
scheinen seiner frühem krystallographischen Arbeiten 
bemüht hat, die daselbst versuchte krystallographische 
Methode durch eine unbefangene Berücksichtigung der 
so einfachen und naturgemässen Behandlung der Weiss’- 
schen Krystallographie zu vervollkommnen, wie un
bekannt er war mit den grossen Vortheilen einer von 
Weiss begründeten analytisch - geometrischen Methode 
dieser Wissenschaft, die ausserdem besonders durch 
die Arbeiten von Lame, Kupffer, Neumann und Nau
mann eine Eleganz erhielt, wie ihr solche nimmer durch 
eine trigonometrische und nicht einmal durch die syn
thetisch-geometrische Begründung verschafft werden 
kann.

Was der Verf. ausserdem von den Unvollkommen
heiten der Krystalle bemerkt, ist insofern sehr mangel
haft, als äusser der erwähnten ungleichen Ausdehnung 
ursprünglich gleichwerthiger Flächen, sowie äusser der 
Unebenheit der Oberfläche der Krystalle und der un
gleichen Neigung der Flächen noch viele andere Un
vollkommenheiten, namentlich die Unvollzähligkeit der 
Flächen einzelner Gestalten in den Combinationen, die 
Unvollständigkeit der Umrisse, die scheinbare und wirk
liche Krümmung der Flächen, besonders aber auch die 
unterbrochene Erfüllung des Raums der Gestalt durch 
die Krystallsubstanz bestehen und in einem Lehrbuche 
der Mineralogie um so weniger unerwähnt hätten blei
ben sollen, als durch die Erklärung aller solchen Er
scheinungsweisen der Anfänger vielen Fehlschlüssen 
bei der Beurtheilung der Krystalle entgehen kann.

Indem unter den optischen Merkmalen auch der
jenigen Farbenerscheinungen Erwähnung geschehen ist, 
welche das Pulver eines Minerals im Vergleich zur 
nicht pulverisirten Mineralmasse zeigt, so tritt dann 
der Verf. auch mit jener Restriction des Begriffs der 
naturhistorischen Eigenschaften in grellen Widerspruch 
indem sich die Farbe des Pulvers irgend eines Mine
rals nur dadurch prüfen lässt, dass man entweder mit
tels einer Metallspitze in das Mineral einen Strich 
kratzt, oder dasselbe auf der Feile oder auf einer Bis- 
quitplatte streicht oder endlich auch in einem Mörser 
zerreibt, also Hülfsmittel der Diagnose anwendet, durch 
welche das Naturproduct in einen andern Zustand ver
setzt wird.

Aber nicht allein gegen sich selbst, durch Ver
letzung seines Princips der Inviolabilität eines zu bestim
menden Minerals, sondern auch gegen den Sprachge

brauch kommt der Verf. und zwar dadurch in Wider
spruch, dass er rücksichtlich der Aggregationsverhält- 
nisse auch den Gasarten im Mineralreiche das Bürger
recht ertheilt, denn abgesehen davon, dass sich die 
Gasarten durch ihre Expansibilität beständig äusser 
aller Gemeinschaft mit den Mineralien setzen, so sträubt 
sich vor Allem der Sprachgebrauch dagegen, Luftar
ten und DämpfeMineralien zu nennen. Und wie kön
nen verschiedene Gasarten, z. B. Kohlensäure und 
Schwefelwasserstoff, ohne Rücksicht auf ihre chemi
sche Zusammensetzung, in Gläsern eingesperrt, Unter
schiede ihrer Eigenschaften zeigen?

Es bedarf hiernach, sowie gemäss unseren obigen 
Bemerkungen über die geflissentliche Vernachlässigung 
der so wichtigen chemischen Seite der Natur des Mi
neralreichs kaum einer Erinnerung, dass auch die Sy
stematik alle Ansprüche auf Gültigkeit für das Mine
ralreich verliert. Denn was helfen da alle mit philo
sophischer Schärfe gebildete Begriffe der Reihung und 
Eintheilung, nach welchen die Species zu Geschlechtern, 
die Geschlechter zu Ordnungen versammelt sind, wenn 
sie nicht auf den Inbegriff sämmtlicher Eigenschaften 
des Minerals passen ? Wie kann ein System zu Stande 
gebracht werden, in welchem die Begriffe der chemi
schen Constitution gänzlich hintangesetzt sind?

Sehr wichtig erscheint dagegen der vom Verf. gel
tend gemachte Unterschied von Systematik, System 
und Charaktßristik. Die Systematik hat nämlich die 
anschaulichen Vorstellungen oder Schemata, die Cha
rakteristik die Begriffe der Species zum Gegenstände, 
während das System dazu dienen soll, uns eine Über
sicht der verschiedenen nach dem Maximum ihrer Ähn
lichkeit in Gruppen verbundenen Dinge zu verschaffen. 
Ausserdem hat die Beschreibung oder Physiographie 
die Aufgabe, die anschaulichen Vorstellungen von ei
nem Gegenstände durch die in der Terminologie fixirte 
Sprache und in der dem System entsprechenden Rei
henfolge darzustellen. Und mit dieser Darstellung be
findet sich die Mineralogie oder Oryktognosie an ihrer 
Grenze. Von vorliegendem Werke ist die Physiogra- 
phie ausgeschlossen geblieben, weil sie den Umfang 
desselben zu bedeutend erhöht und der Verf- erst neu
erdings, im J. 1842, Anfangsgründe der Naturgeschichte 
des Mineralreichs herausgegeben hatte» m welcher die 
Physiographie (von Zippe) ausführlich bearbeitet wor
den war, auf welche daher hier verwiesen wird.

(Der Schluß folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag *on A. Brockhaus in Leipzig,
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Mineralogie.
Die ersten Begriffe der Mineralogie und Geognosie für 

junge praktische Bergleute der k. k. österreichischen 
Staaten. Von Friedrich Mohs.

(Schluss aus Nr. 159.)

wenn demnächst der Verf. alle Aggregatverhältnisse 
der Mineralien aus dem Gebiete der Oryktognosie in 
das der Geognosie verweist, so hat er gerade hierin 
gezeigt, wie richtig ein naturhistorischer Takt ihn lei
tete. Nach solcher Erkenntniss, oder wenigstens nach 
solchem Gefühle dessen, was der Geognosie Object, 
was ihr Merkmal heisse, war es daher angemessen, 
die sämmtlichen regellosen Verknüpfungen gleichartiger 
oder ungleichartiger Individuen zu mancherlei Krystall- 
gruppen, Drusen und zu theils körnigen, theils schief
rigen Gesteinen in die Geognosie aulzunehmen.

Auf der andern Seite scheint uns der Verf. freilich 
darin einen Misgriff gethan zu haben, dass er auch die 
zwillingsartigen Verwachsungen der Individuen zum 
Gegenstände der Geognosie macht, während dergleichen 
Verknüpfungen nicht im mindesten Aggregate und zwar 
unbestimmte Conglomerationen von Individuen sind, 
wie etwa ein Stück Syenit oder Sandstein, sondern 
ein einziges verwachsenes Ganze, ein nach einer sehr 
bestimmten Regel, unter bestimmten Winkeln, nur von 
gewissen Krystallflächen gebildetes Doppelindividuum, 
sodass sie denn füglich Gegenstand der Krystallogra- 
phie und somit in der Oryktognosie mit zu beschrei
ben sind.

Was aber die vom Verf. beschriebene Architekto
nik der eujZelnen Gesteine betrifft, so hat er dieselbe 
Zur richtigen Auffassung der Zusammensetzung eines 
Gesteins aus s^en weSentlichen, sowie charakteristi
schen Gemengthenen je(iesmai m«t den petrographischen 
Verhältnissen desselbcn eröffuet

Da nun aber die Beziehungen der Gesteine zu ein
ander oft nur chemische, Mnt], indem solche Übergänge 
verschiedener Gesteine m einander vorkommen (z. B. 
die verschiedenen Grade der auf Kosten der Augitge
steine erzeugten Grünerdbildunge^ weIche durch che_ 
mische Zersetzungen (Verwitterungen) der dje ß}eSfejne 
constituirenden einzelnen Mineralien oder Mineralfrag
mente bestehen, der Verf. jedoch alle derg]eic}jen Re
lationen ganz unberücksichtigt gelassen hat, so ist be
greiflich, dass die Vernachlässigung der chemischen 

Seite der Mineralien auch in Rücksicht dieses Theils 
der Mineralogie nur zu einer ganz einseitigen und man
gelhaften Darstellung führen konnte.

Jena. Gustav Suckow.

Alterthumskunde.
Bilder antiken Lebens. Herausgegeben von Theodor 

Panofka, Professor der Archäologie an der königl. 
Friedrich-Wilhelms-Universität u. s. w. Vier Hefte. 
Mit 20 Figurentafeln. Berlin. Reimer. 1843. Gr. 4. 
4 Thlr.

]^Ian hört jetzt von Seiten der Gelehrten-Welt so häu
fig über den Materialismus unsers gegenwärtigen Zeit
alters klagen. Ref. gesteht, in diese Beschwerden nicht 
einstimmen zu können. Täuscht er sich nicht — und 
er mag blicken, wohin er will, so findet er seine An
sicht bestätigt —so ist das Streben, was man mit 
jenem Namen benennt, gar nicht damit zu belegen, gar 
nicht so gemein, so verwerflich, so tadelnswerth. Es 
ist vielmehr ein allgemeines Verlangen der nicht-wis
senschaftlich gebildeten Menschen, dass die Wissen
schaft mit ihren bereits gewonnenen Resultaten nicht 
mehr in quietistischer Selbstgenügsamkeit sich blos 
geniesse, sondern auch herzutrete zum Leben, zur Ge
genwart, diese durchdringe, veredle, hebe, vervoll
kommne, und bei dieser Gelegenheit sich auch der ge
wöhnlichen, gemeinen materiellen Dinge bemächtige, 
diese in ihr Bereich ziehe, geistig erfasse und wissen
schaftlich behandle, oder mit andern Worten: dass die 
bisherigen theoretischen Studien mehr der Praxi« Vor
schub leisteten und die bis daher nur prakt,sch? nur 
mechanisch, nur handwerks- und handlangcrmässig be
triebenen Gegenstände ebenfalls theoretischen Specu- 
lationen, Abstractionen und Combinationen Unterworfen 
würden! Diese Wünsche sind eben so gerecht wie 
gegründet. Denn man sehe doch nur zu, in wie vielen 
Stücken die Abstraction dem Leben entlaufen ist! welche 
Kluft zwischen beiden so vielfältig stattfindet! Und an
dererseits, wie manche Gegenstände des Wissens und 
des Forschens sind noch immer von den höherdenken
den Menschen vernachlässigt und unberücksichtigt ge
blieben aus keinem andern Grunde, als weil sie dem 
gewöhnlichen materiellen Leben dienen und darum für 
unwürdig der philosophischen Betrachtung, der. theore
tischen Speculation erachtet wurden. Unser Zeitalter
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mein gefühltes Bedürfniss, dass schon ein blosser Ver
such, dieses Thema in einer wissenschaftlich geordne
ten Bildersammlung zu behandeln, der Theilnahme nicht 
blos der Alterthumsforscher uml Künstler, sondern ei
nes ausgedehnteren Publicums entgegen sehen darf.“ 
Denn „das Leben der Alten z. B. aus einer Reihe an
tiker Kunstdenkmäler zu entwickeln, wäre eine Auf
gabe, welche dem Geiste unsers positiven, den mate
riellen Interessen vorzugsweise zugewendeten Zeitalters 
offenbar mehr entspricht als jene, das auf Religion und 
Mythologie bezügliche Material der Kunstdenkmäler, in 
ein wissenschaftliches Ganze geordnet, zu veröffentli- 
chen4*. Warum das letztere, das auf Religion und 
Mythologie Bezügliche, weniger s sehen wir nicht ge
radezu ab. Aber es ist dieser Theil der Archäologie 
als der reichhaltigere — Hr. P. hat den Grund davon mit 
wenigen Worten sehr treffend in der Vorrede S. IV 
angegeben — und ob seiner Reichhaltigkeit desto mehr 
ins Auge fallende vor allen andern mit einer Art von 
Vorliebe behandelt, vorzugsweise einer Veröffentlichung 
gewürdigt worden. Und so mag nun der bisher ver
nachlässigte Theil die verdiente Berücksichtigung auch 
finden. „Hierbei wäre es jedoch ungerecht zu ver
schweigen, dass vor zwanzig Jahren, d. h. vor den in 
der Geschichte der Archäologie Epoche machenden 
Ausgrabungen auf dem classischen Boden Etruriens ein 
solches Unternehmen wegen Spärlichkeit des Stoffes 
kaum mit einigem Erfolg begonnen werden konnte“.

Aus diesen Gründen also ist das Werk des Hrn. 
P. ans Licht getreten, und wir können es nur willkom
men heissen, da es offenbar dazu dienen kann und 
wird, das Alterthum uns und der Gegenwart näher zu 
bringen und jene Klüfte zu überbrücken, von denen 
wir oben sprachen. Zugleich wünscht der Verf. es 
„zum Leitfaden für Vorträge über griechische Alter- 
thilmer auf Gymnasien und Universitäten benutzt“ 
Hier hätten wir gern gesehen, der Verf. hätte sich über 
die Methode dieses Unterrichtszweiges etwas verbreitet 
und gezeigt, wie und inwiefern derselbe für unsere 
Zeit recht crsprieslich gehandhabt werden könne und 
müsse. Denn das blosse Erörtern und Erklären der 
einzelnen Objecte erscheint uns ungenügend, wofern 
nicht auch auf das Interesse für die Gegenwart allsei
tig hingeleitet wird. Das der Jugend selbst überlassen 
aufzufinden, heisst ihr zuviel zutrauen. Und offenbar 
würde durch derlei Hindeutungen das Interesse für die 
Sache bei den Lernbegierigen nur gesteigert werden, 
ganz unbeschadet der Wissenschaftlichkeit, besonders 
wenn selbige geschehen von so sachkundigen Männern, 
wie Hr. P. selbst ist.

Die Schrift lässt uns — ein artiger Gedanke! — 
den Griechen durch das ganze Leben hindurch, von 
den Amphidromien bis zum Lebensende, begleiten. Zwan
zig Tafeln sind es, welche ihn in den verschiedensten 
Lagen, Gewohnheiten, Thätigkeiten, Verhältnissen u. s. w.

hat aber denken lernen; selbst der Nichtgelehrte ist 
gebildet genug, um die Mängel der Gegenwart einzu
sehen. Daher also jenes Streben! Und dasselbe hat 
sich bereits so geltend gemacht und wird sich mit je
dem Jahre noch geltender machen, — nicht zum Un
heil der Menschheit — dass es Thorheit ist, demselben 
entgegen treten und durch Klagen und Schmähungen 
Einhalt thun zu wollen. Im Gegentheil, es ist Pflicht 
der Gelehrten und der Männer der Wissenschaft, hier 
bereitwillig entgegenzukommen und dem V erlangen der 
Gegenwart nach Möglichkeit zu genügen. Auch ist 
das schon mehrfach geschehen. Man nehme nur die 
mathematischen, die Naturwissenschaften, die Land
wirtschaft, die Mechanik u. s. w.

Bei andern Gegenständen menschlichen Wissens 
aber fehlt das noch sehr. Zu diesen gehört nament
lich die Alterthumswissenschaft. Begnügte sie sich bis 
auf den gegenwärtigen Tag nicht grösstentheils mit 
blosser Betrachtung des Vorgefundenen? zog blos aus 
demselben allgemeine Regeln und Ansichten, ohne die 
Gegenwart zu lehren, selbige für die Gegenwart anzu
wenden und nutzbar zu machen? Man zehrt hier, so
zusagen, nur zu oft von dem Fette der Vorwelt; man 
bereichert hier nur zu oft blos seine und Anderer 
Kenntnisse, ohne darauf zu achten und hinzuweisen, 
was man von ihnen in unsere Zeit herübernehmen und 
noch jetzt gebrauchen könne. Man mag sich daraus 
mit erklären, warum so vielen Gegenwartsmenschen 
das Alterthum und seine Kunde für überflüssig, für 
entbehrlich gilt. Ja! ist doch selbst wieder zwischen 
einzelnen Wissenschaften dieser Wissenschaft keine 
geringe Kluft, z. B. wie der Verf. vorliegender Schrift 
in der Vorrede S. V mit allem Grunde sagt, „leider 
zwischen philologischen und archäologischen Studien«. 
Denn wie viele Lehrer der alten classischen Sprachen 
und Literaturen sind es, welche, selbst wenn sie die 
nächste und günstigste Gelegenheit haben, sich neben 
ihrer Wissenschaft mit der Archäologie beschäftigen? 
aus ihr und für sie Bestätigung und Erklärung so man
cher einzelnen Sachen aufsuchen ? Aber ganz zuverläs
sig und gewiss ist es, dass das Alterthum noch bei- 
weitem nicht der Gegenwart nahe genug gebracht und 
für dieselbe nach allen möglichen Beziehungen hin er
spriesslich gemacht worden ist. Indess man sehnt sich 
gegenwärtig darnach; man sieht die ungeheuren An
strengungen, die gemacht worden sind in vergangenen 
Zeiten und noch fortwährend gemacht werden, um die 
Kunde desselben festigen und zu erweitern, und 
doch will man im Ganzen zu wenige Frucht davon 
sehen.

Hr. Panofka denkt beinahe ebenso wie wir. „Das 
Leben der Griechen«, schreibt er in der Vorrede S. 
III, „nach seinen verschiedensten Richtungen, aus Bild
werken, soweit es der Vorrath der bisherigen Ent
deckungen zulässt, kennen zu lernen, ist ein so allge
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uns vor Augen stellen, und zwar zeigt Tafel I in zwölf 
Nummern die „Erziehung“ ; Tafel II in neun Nummern 
„Gymnastische Spiele“; Taf. HI in zehn „Wettrennen“; 
Taf. IV in ebenso vielen „Musik“; Taf. V. in sieben 
Bildern die „Jagd“; in neun Taf. VI den „Krieg“; 
in eilf Taf. VII die „Heilkunde“; in neun Taf. VIII 
die „bildende Kunst“; i« Taf. IX den „Tanz“; 
in eilf Taf. X „Spiele“; in sieben Taf. XI die „Hoch
zeit“; in acht Taf- NII „Gelage“; in zehn Taf. XIU 
„Opfer“ ; in neun Taf. XIV das „Landleben“; in sie
ben Taf. XV das „Seeleben“ ; in fünf Taf. XVI „Han
del und G etc erbe“; in neun Taf. XVII das „häusliche 
Leben“; in elf Tafel XVIII das „Frauenleben“; des
gleichen in zehn Taf. XIX, und endlich in sieben Bil
dern Taf. XX das „Lebensende“.

Der beigefügte Text liefert zu jeder Abbildung eine 
kurze erklärende Beschreibung, anfänglich ohne allen 
gelehrten Apparat, blos mit zuweiliger Angabe der be
treffenden griechischen Namen und Kunstausdrücke 
und unter specieller Nachweisung, wo das Urbild zu 
finden oder woher das Abbild genommen, z. B. Tafel 
I, 5: „Knabe, der reiten lernt, rechts der Lehrer mit 
einem Stabe in der Linken; von einem nolenischen 
Vasengemälde, früher in der Sammlung des H. Gar- 
giuto.“ Oder Tafel II, 8: „Fackellauf (Äa^aJj^o/Mu): 
Nike bringt dem zuerst ans Ziel Gelangten eine Binde; 
hinter ihr links zwei andere Fackelläufer, alle drei ha
ben das Haupt mit Kränzen von Palmblättern geschmückt 
(Tischbein, Vas. d1 Hamilton, T. III, p. 48)“. So bleibt 
denn dem Lehrer überlassen, und in weitem Spielräume, 
die nöthigen Bemerkungen hinzuzufügen über Veran
lassung, über das Sinnige, Schöne, Eigenthümliche des 
Kunstwerks, sowie über das Eigene und Merkwürdige 
der dargesfellten Sache u. s. w. Wozu es freilich nicht 
wenig Vorbereitung und Gelehrsamkeit, nicht wenig 
antiquarischer, ästhetischer und anderer Kenntnisse 
bedarf.

In den letzten Heften ist der Verf. von dieser et- 
was kargen Ausstattung insofern abgewichen, als er 
nut □»‘össerer Ausführlichkeit beim Erklären zu Werke 
gegangen ;st? ästhetische Urtheile fällt, und als 
er ganze. Stelien aus griechischen oder lateinischen 
Autoren in der Originalsprache mittheilt, wodurch al
lerdings den Lesern Und Benutzern dieses Werks, wenn 
sie jener Sprachen niäc]jtjg sind, eine bedeutende Er
leichterung gewährt wird, „ indessen das grössere 
Publicum, für welches, der Verf. das Buch doch auch 
bestimmt hat, damit wild einverstanden sein, ist wol 
die Frage; in dessen Interesse wäre vielleicht eine 
deutsche Übersetzung mehr gewesen.

Wir können unsern Lesern die Versicherung ge
ben, dass sie hier eine Auswahl höchst interessanter, 
oft anmuthiger, origineller, oft possirlicher und ergötz
licher Darstellungen erhalten, und wären wir in der 
That in Verlegenheit, wenn wir ihnen angeben sollten, 

was uns am meisten gefallen hätte oder gefiele. So 
gut, so verständig, so sinnig ist die Küre getroffen.

„Von der Aufnahme, welche dies literarische Un
ternehmen bei dem grössern Publicum finden wird, 
hängt es ab, ob durch einige Supplementhefte — worin 
neben dramatischen Bildern auch verschiedene OrakeL 
Consultationen und mehre, römischen Bildwerken ent
lehnte Darstellungen von Handel und Gewerbe, zur 
Anschauung kämen, verbunden mit einigen Planen an
tiker Häuser, Tempel, Theater und Bäder — diesem 
Werke die etwa noch wünschenswerthe Abrundung und 
Vollendung zu Theil w erden dürfte.“ Wir können nur 
wünschen, dass dem Verf. diese verdiente Aufmunte
rung werde, damit er Gelegenheit finde, uns ferner aus 
seinen reichen antiquarischen Sammlungen und Kennt
nissen derlei Mittheilungen zu machen.

Das Äussere des Werks ist überaus schön und 
einnehmend, der Druck correct. Einiges, was dem 
Verf. noch nach dem Drucke zugefallen, gibt er unter 
dem Titel „Nachträgliches“ am Ende der Schrift.

Wir verbinden mit dem obigen Werke die Anzeige 
von einem zweiten ähnlichen:

Griechinnen und Griechen nach Antiken, skizzirt von 
Theodor Panofka. Mit 56 bildlichen Darstellun
gen. Berlin, Trautwein. 1844. Gr. 4. 1 Thlr.

Es sind dies zwei Vorträge, gehalten im wissen
schaftlichen Verein im Jahre 1842 und 1844. Hier 
wiederholt sich Einiges von dem, was die „Bilder an
tiken Lebens“ schon geboten haben ; aber das Einzelne 
hier nicht so abgerissen, so trocken dargestellt, sondern zu 
einem verbundenen, fortlaufenden runden Ganzen verar
beitet, wie es dem Zwecke solcher öffentlicher Vorträge 
entsprechend war. Doch hat der Verf. bei der Heraus
gabe für den gelehrten Forscher auch in untergefügten 
Noten die nöthigen Stellen aus den Alten und die erfor
derlichen Nachweisungen neuerer Werke gegeben, so
dass diese Vorlesungen nicht etwra blos für das grös
sere Publicum Werth haben.

Nachdem der Verf. in der ersten Vorlef,inö ge
sprochen hat über den Reichthum an alte’diümlichen 
Vasen der alten Griechen, den wir der Sitte verdan
ken, dem Todten mit ins Grab zu geben, was ihm im 
Leben das Liebste und Theuerste s°dass es den 
zerstörenden Elementen und menschlichen Händen ver
borgen und so unangetastet blieb? bis in neuester Zeit 
glückliche Nachgrabungen der erstaunten Nachwelt diesen 
Schatz eröffneten, ferner über die Theilnahme, die dem 
Zeitalter, der Form, den Farben, der Malerei, den Dar
stellungen, dem ideellen btandpukt dieser Gefässe ge
bühre, erinnert er, wie dieselben „im Leben der Grie
chen einen sinn- und geschmackvollen Gegenstand ih
res, dem sinnlosen Prunk noch fernstehenden, Luxus 
gebildet, indem sie in wichtigen Lebensmomenten, von 
der Geburt bis zum Tode, ihre zweckmässige Anwen- 
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düng ebenso sehr, als ihre bedeutsame, zu Geschenken 
durchgängig geeignete Verzierung fanden.“ Durch 
diese schönen Bemerkungen erklärt sich es hinreichend, 
warum diese Vasen so mannichfaltig sind, und wie sie 
bei dieser Mannichfaltigkeit überhaupt in die Erde ge
kommen. Die liebsten Denkmäler aus den schönsten 
Momenten des irdischen Lebens begleiteten den Griechen 
und seinen Aschenkrug in die Erde.

„Je natürlicher es nun war,“ fahrt darauf Hr. P. 
fort , „auf den Anlass solcher Gaben in der Wahl der 
Malereien, womit man diese Gefässe schmückte, mehr 
oder minder unmittelbare Anspielungen zu geben, desto 
weniger darf es Wunder nehmen, wenn gerade in die
ser Gattung antiker Kunstdenkmäler vorzugsweise vor 
allen übrigen das Leben der Hellenen so treu und so 
mannichfaltig sich abspiegelt.“ Daher eben ihr hoher 
Werth auch für die griechische Alterthumskunde über
haupt. Sie sind so recht geeignet uns in das antike 
Leben einzuführen und gewähren uns den reizendsten 
Genuss nicht etwa blos durch ihre schöne Gestalt und 
die Form ihrer Darstellungen, sondern durch diese 
Darstellungen selbst, welche uns oft tiefe Blicke thun 
lassen in das kindlich naive, gemüthliche, häusliche und 
Familienleben der Hellenen, die wir sonst meist nur 
als öffentlich kennen zu lernen und aufzufassen gewohnt 
sind. Man kann es daher dem Hin. P. nicht genug 
danken, dass er sich die Mühe gibt, aus dem reichen 
Schatze seiner desfallsigen Kenntnisse und seiner .Ge
lehrsamkeit das Publicum über den betreffenden Gegen
stand zu belehren und so zu versöhnen mit jener 
Kunde, die in unsern Tagen bei dem bewegten Leben 
der Gegenwart etwas in Miscredit zu gerathen ange
fangen hat.

Mittels 18 Bilder führt der Verf. zuerst seine Lehre 
von der Eos, der Göttin des anbrechenden (Lebens-) 
Tages bis zum Charonskahne und dem Todtenopfer 
durch das weibliche Leben der Griechen hindurch, durch 
das Geburtsfest, Zehntenfest, durch das Gebiet der 
verschiedensten weiblichen Dienste, Arbeiten und Ver
gnügungen, des Wasserholens, des Waschens, des Ba
dens, des Spinnens, des Webens, des Stickens, des 
Tanzenlernens, des Ballspieles, des Schaukelns, des 
Bücherlesens, des Schreibens, des Musikunterrichts, 
der Toilette, der Hochzeit, des ehelichen Lebens.

Die zweite Vorlesung stellt uns das „griechische 
Männerleben^ dar. Hier war der Stoff ungleich reich
haltiger noch; der Verf. konnte sich , seinem Zwecke 
gemäss, nur an das Vorzüglichste halten, ja er musste, 
«m des Raumes auf den beiden Tafeln willen, die er 
zum Behuf seiner Vorlesungen, zu besserm Verständ

nisse seines Vortrages für seine Zuhörer, hatte anferti
gen lassen, eine strenge Wahl treffen, die kleinsten im
mer nehmen, daher neben Vasengemälden sogar auch 
einige Münzen, ja selbst antike Glaspasten zu Rathe 
ziehen, wobei ihm aber das neu erschienene Werk über 
die auserwählte päpstliche Vasensammlung, das Grego
rianische Museum, die wesentlichsten Dienste geleistet. 
Hier beginnen wir das Leben des jungen Griechen mit 
der Wiege, einem schuhähnlichen, zweihenkeligen, ge
flochtenen Korbe, in eine Schaukel eingehängt. Dann 
werden uns vorgeführt die Klapper, Spielzeug mehrer 
Art. Auch die Ruthe fehlt nicht. Nachher sehen wir 
junge Leute beschäftigt mit geistigen Arbeiten, mit No- 
tiren in das Wachstäfelchen. Hahnenkämpfe belustigten 
gleichfalls schon die griechische Jugend, desgleichen 
das Fingerspiel, das Ringen, Springen, Laufen, Discus- 
werfen, Werfen des Wurfspiesses, die Musik, das Flö
tenspiel. Der Verf. zeichnet hier besonders und mit 
Recht Taf. I, Nr. 11 aus, wo die Siegesgöttin einem 
jungen Sieger im Wurfspiesswerfen den Siegeskranz 
aufsetzt, während hinter derselben ein anderer junger 
Mann sitzt, der an dem Wettkampfe vermuthlich Theil 
genommen, allein den Preis zu erringen nicht vermocht 
hatte. Unzufrieden darüber rupft er der ihm den 
Rücken zuwendenden Nike Federn aus dem Fittig. Das 
gibt dem Verf. Anlass zu folgendem schönen Urtheile: 
„Über 2000 Jahre liegen zwischen! diesem Vasenge- 
mälde und dar Gegenwart; aber wie diejenigen griechi
schen Tragödien, in denen das Rein-Menschliche den 
Vorwurf der Dichtung bildet, ewige Jugendfrische und 
Anziehungskraft behalten, so fehlt es auch diesem Va
sengemälde noch jetzt weder an innerer Wahrheit 
noch an Beziehungen ! “ — Bäder, Trinkgelage, Reisen, 
Theiinahme an der öffentlichen Verwaltung des Staa
tes, Krieg und dann wieder während des Friedens das 
Würfel-, Knöchel-, Brettspiel verkürzten dem Manne in 
Hellas die Langeweile. brachten Abwechselung in 
sein Leben.

Der Verf. schliesst mit dem auch schon in den 
Bildern des antiken Lebens (Taf. XV, 6) gegebenen 
Vasenbilde, wo die Ankunft der Schwalbe den Frühling 
verkündet. Warum? „Indem dies Vasenge^älde den 
erhebenden Gedanken, dass auf erstarrenden Winter 
ein erquickender Frühling folgt, in geruchlichen Wech
selgespräch auszudrücken versucht, dient es zugleich 
der Bahn unserer griechischen Männerskizzen, welche 
von dem Frühling des vergänglich611 hebens ihren An
lauf nahm, den Frühling der unvergänglich schönen 
Natur als Ziel und Grenzstein zu setzen.“

Brandenburg. Heffter.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von Brockhaus in Leipzig.
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Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 

3. März. Poncelet, zweite Abhandlung über die mathematischen 
Verhältnisse des von Girard erfundenen Schleusenbaues (tcluse ä 
flotteuT [Fortsetzung am 17. März]). Cauchy über die vorzüglich
sten Moduli der Functionen. Derselbe über die Aproximationen 
der Functionen der grössten Zahlen (Fortsetzung am 17. März). 
Sturm über die Theorie des Sehens. Laurent über die mathe
matische Theorie des Lichts. Silbermann über den farbigen Druck 
durch die gewöhnliche Druckerpresse. Gruby über die parasiti
schen kleinen Thiere in den Fettbälgen beim Menschen und beim 
Hunde. Zantedeschi über die physikalische Theorie der magneto
elektrischen und der elektromagnetischen Maschinen. Melloni, 
neue 'Untersuchungen über das Strahlen der Wärme. Le 
Vertier über den am 8. Mai bevorstehenden Durchgang des 
Merkurs durch die Sonne. Jackson über das Lager gediegenen 
Kupfers und Silbers an den Ufern des Obern Sees in Kanada. 
Am 10. März. Beurtheilung der Preisarbeiten und Vertheilung 
der Preise. Dupin über das' durch den ersten Preis für Sta
tistik gekrönte Werk von Demay, Monographie des secours 
publics de Paris. Flourens, Lobrede auf Aubert Dupetit-Thouars. 
Am 17. März. Milne-Edwards und A. Valenciennes, neue Beob
achtungen über die Circulation bei den Mollusken. Isidore 
Geoffroy-Saint-Hilaire, parallele Classification der Säugethiere. 
Sturm, Fortsetzung der Abhandlung über die Theorie des 
Sehens. Cauchy, Bericht über eine Abhandlung von Le Verrier, 
die Bestimmung einer grossen Ungleichheit in der mittlern Be
wegung des Planeten Pallas. Lame, Bericht über die Abhand
lung von Sonnet, die geradlinige und gleichförmige Bewegung 
der Gewässer betreffend. Pariset, Bericht über Stevens’ Ab
handlung von der Durchbohrung des Gaumens. Dupasquier 
über die Nachtheile und Gefahren, welche die arsenikhaltige 
Schwefelsäure mit sich führt, und ein Mittel sie zu reinigen. 
Letellier, vom Einfluss der höchsten Temperaturen der Atmo
sphäre auf die Ergänzung der Kohlensäure in der Respiration 
der warmblütigen Thiere. J. Bertrand über die Zahl der Werthe, 
welche eine Function, wenn man die Buchstaben, welche sie 
befasst, vertauscht, annehmen kann. Brewster und Babinet 
über die Polarisation des atmosphärischen Lichts. Margueritte 
über ein kohletisaures Doppelsalz von Kali und Natron, de 
Marignac über die Natur und Bildung des Ozon. Leop. Pilla 
über pyroxene und kupferhajtjge Gänge im Jurakalk zu Cam- 
piglia in Toskana. Donny Unj Mareska über die durch Druck 
flüssigen Gase. Am 24. März. Biot über die Darstellung der 
Theorie des Mondes von einem arabischen Astronomen des 
10. Jahrh. Cauchy, Nachträge zu der oben erwähnten Ab
handlung von Le Verrier. Beudant, Bericht über eine Abhand
lung von Damour und Descloizeaux über einige natürliche Phos
phate des Kupfers. Aug. Laurent über stickstoffhaltige orga
nische Verbindungen. Boutigny, Versuche um zu erweisen, 
dass die Körper in sphäroidischem Zustande fast vollständig 
Wärmestrahlen ergeben. Gaudin über ein photogenisches Papier. 
Durand über eine zur Physiologie der Wurzeln gehörige That- 

sache. Souleyet über die Organe der Circulation in den Mol
lusken. Chancel, Untersuchungen über die Producte der trocke
nen Destillirung des buttersauren Kalks. Maroseau überKöch- 
lin’s hydraulische Maschine, turbine ä double effet. Thierry 
und Leblanc, Behandlung der Blasen und Gallen bei Pferden 
durch Einspritzung von Jod in die Gelenkhöhlen. Cornay, Be
schreibung eines neuen Instruments zur Zermalmung der Steine 
in der Blase. Audouard über die Frage: gehen die giftigen 
Stoffe und auflösslichen Salze von der Mutter auf den Fötus 
über? H. Fournel über die Höhe von Biskra. E. Desor über 
das Verhältniss der Gletscher zu den Formen der Alpen. Boisse 
über zwei am 20. Nov. 1844 und 16. Jan. 1845 zu Layssac 
beobachtete Meteore. Göppert über die Zahl der fossilen Pflan
zen. Gerhardt über die Verwandelung des Senfs in Lauch. 
Cantu über die Gegenwart der Bromüre in den natürlichen 
Verbindungen, welche Chlorüre enthalten. Joly in Toulouse 
über die von ihm benannten neuen Gattungen der Teratologie 
Chelonisome und Streptosome. Am 31. März. A. Cauchy über 
die approximative Bestimmung der durch Integralen dargestell
ten Functionen. Poncelet, Fortsetzung der am 3. März ge
lesenen Abhandlung. Matthieu, Bericht über einen von Paw
lowitsch eingereichten Pantograph. Danger und Flandin über 
die Vergiftung durch Quecksilber. Mialhe über die Verdauung 
und Assimilirung der Zucker und Amylon enthaltenden Stoffe. 
Becquerel über die Wirkung der Verdampfung des Zinks in 
den Kupferhütten. Owen über die Circulation in den Mollus
ken aus der Klasse der Brachiopoden. Aime über die Höhe 
von Biskra. Fourcault über die Mittel, der Entwickelung der 
Hundswuth zuvorzukommen.

Akademie der Wissenschaften in München. Am 
1. Febr. hielt Prof. D. J. Müller einen Vortrag über den In
halt einer Pehlvi-Handschrift in Kopenhagen. Sie ist religiösen 
Inhalts, eine geordnete Darstellung dessen, was ein Ormuzd- 
diener wissen muss, so bald er das 15. Lebensjahr erreicht 
hat. Aus ihr ergibt sich, einstimmend mit der Lehre des B«n- 
dehesch, dass im Dualismus des persischen Glaubens über en 
zwei kosmogenischen Potenzen nicht eine höhere Potenz, eine 
unendliche schaffende Zeit steht, und dass nicht ein a soluter 
Dualismus , sondern ein relativer Monarchismus rmuzd s zum 
Grunde liegt; denn die Entgegnung Ahriman s gegen die Licht
welt ist keine ursprüngliche, sondern >n der entstandene. 
Dadurch wird die Ansicht Wilson’s (in The arsi Religion, 1843) 
von der Opposition Ahriman’s vom An eginn zurückgewiesen. 
Am 8. Febr. verlas der Secretär der mathematisch - physikali
schen Klasse Auszüge aus eingegangenen Briefen. Der Secre- 
tär des historisch-geographischen Instituts in Brasilien schreibt 
aus Rio de Janeiro: Kanomcus B. Jose da Carvalho deCunha 
ist mit Aufsuchung einer aIten »n den westlichen Wildnissen 
der Provinz Bahia versunkenen Stadt, Oberstlieutenant Konr. 
Jak. v. Niemayer mit Redaction einer vollständigen Karte von 
Brasilien, der dänische Naturforscher Dr. Lund mit Ausgra
bungen von Thierresten in der Lagoa-Santa, Provinz Minas, 
beschäftigt. Äusser Resten von 115 verschiedenen Säugethierarten 
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fand Dr. Lund auch fossile Schädel und Skelette von Menschen 
von hohem Alter, wenn auch jünger als die Thierknochen, 
doch merkwürdig durch ihren anatomischen Charakter. — Bab
bage machte eine Mittheilung über seine Rechnenmaschine. 
Akad. Lamont berichtete über die Resultate seiner Reise nach 
England in Beziehung auf magnetische Beobachtungen. Prof. 
Schafhäutl las eine Abhandlung: Die neuesten geologischen 
Hypothesen und ihr Verhältniss zur Naturwissenschaft überhaupt. 
Der richtige Weg, welchen die Geologie zu verfolgen hat, ist 
nach dem Verfasser der von Newton angedeutete , auf welchem 
sie zur Experimentalwissenschaft und ein Theil der ange
wandten Chemie und hohem Mechanik wird. Das Verfahren 
aber, aus einzelnen Daten und zum Theil falschen Beobach
tungen durch Schlüsse ihre erste Hülfshypothese zu unterstützen, 
untergrabe die Wissenschaft. Die Sätze wurden in einer Prü
fung der Hypothese vom Dolomit und mehren andern hypothe
tischen Erklärungen angewendet.— Am 15. März las Geh. Le- 
gationsrath Freih. v. Aretin über eine lateinische Handschrift 
der königl. Universitätsbibliothek in München, die Geschichte 
der Maria Stuart vom J. 1560—69 enthaltend. Die Hand
schrift : De rebus in Scotia gestis post ser. principis Mariae Sco- 
torum Rzginae ex Gallia in Scotiam reditum, bestätigt nicht 
allein das, was die Forschungen von Stanhope, Buckingham 
und Andern neuerdings dargelegt haben, sondern bietet auch 
manches Neue. dar. Der Verfasser ist augenscheinlich ein 
Schotte, vielleicht ein Geistlicher aus dem Gefolge des Bischofs 
von Ross John Leslie. Zu dem Eigenthümlichen des Berichts 
gehört, was über die Intriguen des herrschbegierigen und grau
samen Murray, über Bothwell’s Bekenntniss, über Maria’s Flucht 
gesagt wird.

Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am
2. Juni sprach der Vorsitzende Geh. Regierungsrath Tölken über 
das künstlerische Wirken des am 3. Mai verstorbenen Prof. 
Brandt und hob dessen grosse Verdienste um die Stempel- 
schneidekunst hervor. Münzmeister Klipfei brachte eine fast 
vollständige Sammlung der von dem Verewigten gefertigten Me
daillen, 58 an der Zahl, zur Anschauung. Dr. Köhne sprach 
über die heraldischen Erscheinungen im classischen Alterthum, 
und wies nach, wie schon in jener Zeit, fast in demselben 
Sinne wie im Mittelalter, gewisse Zeichen als Wappenbilder von 
Staaten, Familien und Personen angewandt und auf deren 
Münzen, Schilden, Feldzeichen, Siegelringen u. s. w. angebracht 
wurden. Er zeigte, wie diese Embleme bei den Staaten sich 
auf deren Geschichte, Hauptgottheiten, Localproducte und 
Hauptbeschäftigung der Bewohner, bei einzelnen Familien und 
Personen aber stets auf die denselben eigene Geschichte oder 
die der Vorfahren zurückfuhren lassen, und beglaubigte den 
Vortrag durch Mittheilung einer Reihe mit solchen Wappcn- 
bildern versehener Münzen seiner Sammlung. Medailleur Lorenz 
legte ein sehr sauberes von ihm gefertigtes Guldenstück mit 
dem Bilde des jetzt regierenden Grossherzogs von Mecklenburg- 
Schwerin vor. ®

Institut in Paris. Am 2. Mai wurde die jährliche 
allgemeine Sitzung der fünf Klassen des Instituts unter dem 
Präsidium von Halevy, als zeitigen Präsident der Abtheilung 
der schönen Künste, gehalten. Halevy eröffnete die Sitzung 
mit einem Vortrag über die Einheit der verschiedenen Zweige 
des menschlichen Wissens und über den einigenden Geist, wel
cher in den fünf Klassen des Instituts obwalte Dann wurde 
Bericht erstattet über das Ergebniss der Bewerbung um den

vom Grafen Volney ausgesetzten linguistischen Preis zu 1200 Fr. 
Es waren neun theils handschriftliche, theils gedruckte Werke 
eingegangen: 1) LeChrist et les langucs, von Pierquin iu Gem- 
bloux. 2) Recherches ötymologiques, ou Essai sur l’origine de la 
langue grecque et de la langue latine, comparees avec les idiomes 
de fanden monde. 3) Memoire sur la formation d’un alphabet 
universel, von A. Blein. 4) Memoire sur Vidöographie, von 
Sinibaldo de Mas (Macao, 1844). 5) L’etymologie appliquee 
ä l’etude des langues, ou Cours d’etudes etymologiques grecques- 
latines et latines-frangaises, von Dr. Blandet. 6) Synopsi eti- 
mologica e glossonica ovvero concordanza radicale di tutti lin- 
guaggi, da Lelio Carfora (Neapoli, 1844). 7) Essai sur 
les dialectes grecs compares avec le grec ordinaire. 8) Essai 
critique sur l’etymologie et le langage monosyllabico - primitif, 
von C. C. 9) Die Zigeuner in Europa und Asien, von Prof. 
Dr. Fr. Pott (Halle, 1844). Die Commission hatte entschie
den, dass das Werk von Pott, indem es durch eine gründ
liche und vollständige Analyse der Sprache den asiatischen Ur
sprung der Zigeuner nachgewiesen hat, ungeachtet einiger zu 
sehr gewagten Vergleichungen, des Preises würdig sei. Zugleich 
erkannte die Commission in der Schrift Nr. 2 eine umfassende 
Lectüre und grossen Fleiss an, doch rügte sie die unstatthaften 
Abschweifungen und falschen Analogien. Das Institut setzte 
für 1846 einen gleichen Preis von 1200 Fr. auf die beste 
Schrift über vergleichende Sprachkunde. — Aus jeder der fünf 
Akademien trat ein Redner auf. Raoul - Rochette, als Secretär 
der Akademie der schönen Künste, las über die Akropolis zu 
Athen; Naudel, als Repräsentant der Akademie der Inschriften, 
über die Verwaltung der Posten bei den Römern; Giraud, aus 
der Akademie der moralischen und politischen Wissenschaften, 
über den Einfluss der geographischen Verhältnisse auf die Ge
setze des alten Griechenlands; Dutrochet, von der Akademie 
der Wissenschaften, über die selbstthätige Rückbewegung, die 
man an gewissen Pflanzen bemerkt; Viennet, als Organ der franzö
sischen Akademie, las einige noch nicht bekannt gemachte Fabeln.

Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 
5. Juni las Architekt Bötticher über die Grundformen der grie
chischen Baukunst, wobei theils die Ansicht verfolgt ward, den 
Tempel aus seiner ursprünglichen Bestimmung für das Gottes
bild, das Wohnhaus aus seinem Mittelpunkte, dem Heerd, 
erklären zu müssen , theils auch lexikalische Berichtigungen über 
die Benennungen einzelner Gebäudeformen gegeben wurden, 
Beides in durchgängiger Übereinstimmung mit des Verfassers 
„Tektonik der Hellenen“. Prof. Curtius legte Terrainzeich
nungen von Sparta vor und begleitete sie mit einer Schil
derung des Eurotasthales und den allgemeinen Umrissen einer 
Topographie Spartas. Er zeigte, wie trotz der Dürftigkeit der 
Quellen, eine Anschauung von der eigenthümlichen Stadtlage 
und Ansiedelung gewonnen werden und gewisse Hauptpunkte 
in der Stadt selbst und ihrer nächsten Umgebung, namentlich 
Burg, Theater und Menelaos-Grab, fest bestimmt werden kön
nen. Licentiat Müller aus Kopenhagen, welcher einVerzeich- 
niss von Thorwaldsen’s Antikenschatz vorbereitet, legte in einer 
Zeichnung eine Erzfigur vor, welche, aus zwei gesonderten 
Stücken von gleich sorgfältiger Ausführung bestehend, den 
Heilgott Telesphoros darstellt. Er ist in einen Mantel gehüllt, 
dessen Kappe zur dichten Kopfbedeckung dient, und zugleich 
zur Bedeckung des Dämons der Productivität, Tychon, ge
reicht , dessen phallisches Bild erst nach Abhebung des deckel
ähnlich zusammenhängenden Kopfes und Oberkörpers des Te
lesphoros zum Vorschein kommt. Diese Erklärung der merk
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würdigen Bronze begleitete Prof. Panofka mit Verweisung auf 
die von ihm früher (Archäolog. Ztg., Nr. 15) für Tychon ge
gebenen Kunstbelege. Eine von Fellows und Scharf herriih- 
rende neue Zeichnung des Harpyen- Monuments von Xanthos, 
welche Prof. Gerhard vorlegte, trägt mehr als die beiden frü
hem Abbildungen das Gepräge stilistischer Wahrheit in sich 
und weicht in mehren Einzelnheiten ab, welche für die Erklä
rung von Wichtigkeit sind. Namentlich gibt der thronende 
Gott des östlichen Reliefs durch tritonische Stuhlverzierung sich 
jetzt als Poseidon zu erkennen und die an dem westlichen be
findliche Lücke erscheint als rechtwinkelige Thiire, ein Um
stand, durch welchen Dr. Braun sich veranlasst fand, die my
thologische Deutung des Monuments auf eine rein sepnlcrale 
zu beschränken. In Bezug hierauf ward bemerkt, dass die 
vorausgesetzte Grabesthüre, welche nicht mitten im Bilde und 
von beispielloser Höhe, nicht zum Eintritt, sondern nur zum 
Einsteigen durch Leitern dienen konnte, füglicher als Basis der 
darüber befindlichen Thiergruppe sich denken lasse; wie denn 
Prof. Panofka sich vorbehiclt, seine frühere Deutung dieses wich
tigen Monuments nach jenen Berichtigungen der Zeichnung neu 
zu bewähren. Von Prof. Gerhard wurden Zeichnungen folgen
der Denkmäler vorgelegt: I) Mehre Reliefs athenischer Stelen, 
einer auf des Hermes’ Geburt bezogenen und zwei anderer, 
deren Inschriften auf Heroendienst des Theseus, und einer mit 
Athene und Herakles verbundenen Person sich beziehen, deren 
in . . .HM.OS endender Eigennamen von Director Meinecke auf 
Akademos gedeutet ward. 2) Die Reliefs eines im Dom zu 
Cortona befindlichen, seit Brunelleschi’s Zeiten berühmten Sar
kophags mit der Darstellung des bei Ephesus zwischen dem 
Bacchus und den Amazonen geführten Kampfes (Tacit. Ann. 
3, 61). 3) Zwei Reliefs und ein Wandgemälde auf Onone, 
des Paris verlassene Geliebte, bezüglich. 4) Verschiedene Vasen
bilder, ein Argonautenopfer darstellend, wurden mit der auf 
ein berühmtes inschriftliches Monument (Millingen, Peint. PI. 1, l; 
Müller’s Denkm. I, 10) gegründeten Vermuthung vor gelegt, dass 
ein Opferer ähnlicher Scenen, und namentlich auch eini^p/ovav- 
Ti]q einer jetzt im britischen Museum befindlichen Vase (Ger
hard, Auserl. Vas. III, 155) nicht Jason, sondern Herakles sei.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 7. Juni 
machte Geh. Medicinalrath Lichtenstein aus einem Schreiben des 
in Paris verweilenden Prof. Ritter Mittheilungen. Schmidt legte 
eine grosse Zahl von ihm selbst aufgenommener colorirter An
sichten aus dem Orient vor. Prof. Ehrenberg las einen Bericht 
des Dr. Ewald, welcher sich über die Völker am Kaukasus, be- 
sonders in medicinischer Hinsicht verbreitete, und gab eine Über
sicht seines neuesten Werkes: „Vorläufige zweite Mittheilung über 
die .Beziehungen <jes kleinsten organischen Lebens zu den vul- 
canischen Massen der Erde.“ Dr. Girard las eine Abhandlung 
über Oberflächen- und Structurverhältnisse in der norddeutschen 
Ebene, und beleuchtete besonders die Höhenzüge, die Seen 
und die eigenthum iche Richtung der drei Flüsse Elbe, Oder 
und Weichsel. ^ll^s tru8 darauf an, dass sich die Gesellschaft 
über ein kürzlich über die Mosquitoküsten erschienenes Werk 
aussprechen möge. Lichtenstein ]as ejnen Abschnitt aus dem 
Bericht des Prinzen Waldemar Ceylon Von Geheimrath 
Neigebaur waren aus Jassy Barometer-, Thermometer- und 
Hygrometer-Beobachtungen für Januar, Februar, März, April 
1845 eingegangen. 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena.

Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 
15. Mai legte Prof. Wach die Copien von zwei Porträts des 

Raphael vor, welche sich in der Sammlung der Akademie 
San Marco zu Fioreuz befinden und noch nie copirt wurden. 
Es sind die Köpfe zweier Franciscaner aus dem Kloster Val- 
lombrosa, in strengster Manier seines Meisters P. Perugino 
gemalt, allein von der vollendetsten und fleissigsten Ausführung, 
die Fleischtöne etwas braun gehalten, wie man es bei Perugino 
findet. Rumohr thut dieser Bilder in seinen Forschungen Er
wähnung und macht auf die Vortreffiichkeit derselben aufmerk
sam. Zugleich zeigte Prof. Wach eine reiche Sammlung Ori
ginalzeichnungen von Rembrandt, Brenghel und andern Nieder
ländern. Prof. Zahn legte einige farbige Blätter des nächstens 
erscheinenden elften Heftes seiner „Oramente aller classischen 
Kunstepochen“ vor. Sie enthalten eine für die Architektur 
höchst interessante Wandmalerei in der Casa di Apollo zu Pom
peji, und einen sehr reichen und schönen, auf schwarzen Grund 
gemalten Kandelaber einer Wandmalerei in einem Hause in 
der Strada della Fortuna zu Pompeji. Zwei aufgestellte sil
berne Schüsseln in getriebener Arbeit, auf der einen die Hoch
zeitfeier der Psyche und andere Scenen aus ihrem Leben, auf 
der andern ein Nereidenkopf, umgeben von Gruppen (Peleus 
und Thetis, Hylas und die Nymphen, Nereus und Galatea), 
der Rand mit ausgezeichneten Arabesken, wurden für Kunst
werke des 16. Jahrh. erklärt, bis Hofrath Förster erklärte, sie 
seien vor ungefähr sechs Jahren gefertigte Arbeiten aus der 
Werkstatt des früh verstorbenen Goldschmieds Wagner, eines 
Berliners, in Paris, und für 1000 Thlr. verkäuflich.

Preisaufgaben.
Die von der Akademie der moralischen und politischen 

Wissenschaften in Paris gestellte Aufgabe über die deutsche 
Philosophie haben drei Schriften behandelt, von denen die von 
J. Wilm, Inspector der Akademie in Strasburg, den Preis er
halten hat, die von Guiran belobt worden ist.

Der von der Akademie franeaise in Paris für das beste 
Gedicht über das Thema la Vapeur ausgesetzte Preis konnte 
keinem eingegangenen Werke zuertheilt werden. Dagegen hat 
die Commission den Preis von 10,000 Fr. der Tragödie „Lu- 
crece“ von Ponsard zuerkannt.

Literarische Nachrichten.
Nach einem Schreiben des englischen Consuls in Beyrut 

Moore befinden sich die bei Sidon gefundenen Alterthümer auf 
dem Wege nach England, um im britischen Museum aufgestellt 
zu werden. Zu diesen gehört ein schöner marmorner Sarko
phag mit einer Amazonenschlacht in sehr starkem Relief, so 
erhaben, dass mehre Figuren fast wie Statuen hervortreten. 
Die rechte Brust ist bei den Amazonen vollkommen entwickelt, 
die linke dagegen zusammengepresst, gegen die b>»her ange
nommene Meinung, nach welcher die rechte zusammengedrückt 
gewesen sei. Die Kämpfenden sind mit Wurf*? ’®®8®11 un<^ Streit
äxten bewaffnet und die Männer unter den reitenden theils 
nackt, theils bekleidet. In der Mitte s5e^ ™an Kentauren und 
einen Dattelbaum, auch mehre Thiere, o e, Bären u. s. w. 
Die Amazonen tragen phrygische Mützen, sind besiegt und 
liegen in allen Stellungen todt und verwundet umher. Im 
Hintergründe stehen nubische Sclaven, welche Pferde halten. 
Der Sarkophag scheint aus der besten Zeit der griechischen 
Kunst herzurühren und ist aus parischem Marmor. Äusser ihm 
befinden sich in der Sammlung ein liegender Luchs von schwar
zem Granit und ein zweiter Sarkophag von weissem Marmor, 
auch bei Beyrut gefunden.

Druck und Verlag von F. A. BrocRDnus jn Leipzig.
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Intellisrenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 l/a Ngr. berechnet.)

Neu erscheint soeben in meinem Verlage und ist durch alle 
Buchhandlungen zu erhalten:
Bibliographisches Handbuch der philologischen Lite

ratur der Deutschen seit der Mitte des 18. Jahr
hunderts bis auf die neueste Zeit. Nach «J. S. Sfrsch 
in systematischer Ordnung bearbeitet und mit 
den nöthigen Registern versehen von Ch. Ant 
Geissler. Dritte Auflage. Gr. 8. Geh. 3 Thlr.
In ähnlicher Weise wie die Literatur der Philologie werden 

auch die andern Zweige der Literatur nach Ersch’s Plane neu bear
beitet und bis auf die neueste Zeit fortgeführt erscheinen.

Die zweite Ausgabe von Ersch’s Handbuch (4 Bände in 8 Ab- 
theilungen, 1822— 40) kostet im herabgesetzten Preise auf 
Druckpapier 6 Thlr., auf Schreibpapier 8 Thlr., auf Schreibpapier 
in 4. 12 Thlr. Die einzelnen Abtheilungen werden zu nachstehenden 
ebenfalls ermässigten Preisen erlassen:

Theologie. 1822. 20 Ngr. — Jurisprudenz und Politik. 1823. 
20 Ngr.— Medicin. 1822. 25 Ngr. — Mathematik, Natur- und Ge
werbskunde. 1828. 1 Thlr. 20 Ngr. — Geschichte und deren Hülfs- 
wissenschaften. 1827. 1 Thlr. 10 Ngr. — Vermischte Schriften. 
1837. 12 Ngr. — Schöne Künste. 1840. 1 Thlr. 10 Ngr.

Xieipzig» im Juni 1845.
F. A. Brockhaus.

Sm Verlage von ©ttvlb, S3uc&^änbler tn Sßten, ift foeben 
erfcfcienen unt> in aßen 2Öud)banblungen ®eutfd)lanb& ju ^aben:

E n ß l i f d) e

2ll§ SSorberettung
für baö ,

^tubium bet englifdjen
nad) einer

neue«
bearbeitet von

T. O'M. Kird.
8. . Sßien 1845. SBrofä. «Preis 22'/2 «R9r. (18 g®r.)
©tefe furjgefaf& Sprachlehre cnvid)t nur allen Slnfoberungen, 

tv elfte man an eine ®ru”Vf^e ber englifchen Sprache für 
®eutf$e ju (teilen fonbern (ic ift auch fo eingerichtet,
bah ber ®ebrau^ be§ ®or^,r^u^' mancher Anfänger von
ben ©prachftubien a&gef^reat wirb, babur^ ganjlidj befeitigt erfcheint, 
unb aud) bie ©eßmiertgfetten ber 2lut>fpradje burd) bie hierbei crfoberlicbe 
unauSgefe^te S£^ätigfeit be§ ßeprero bebeutenb verminbert werben.

gür bie genaue unb erf^JÖpfenbe ®arfteßung ber Seit Wörter unb bie 
neue richtigere Benennung ber Seiten wirbSeber, bem eö um tieferes 
Einbringen in ben ©eijfber Sprach« £U thun eft, bem S5erfa(fer ®anf 
wiffeni überhaupt aber werben Sille, bte btefeS ßehrbud) fleißig unb auf= 
tnertfam benu^en, bie Überzeugung gewinnen, bap mit verhältni|mä|ig 
geringer Seit unb Slnjtrengung eine fe^r gute ^enntnih beö «Baues ber 
englischen Sprache baraue erlangt unb fomit ber befte ®runb jur $cr= 
tigfeit im Sprechen be§ Engiif* cn unb zur Vorbereitung für höhere 
©tubten gelegt werben fann. 0

?ür bie ftU$ere Sluäjtattung 9{awbt bie sßerlag6hanblung aufs 
gemeffenfte geforgt iU haben. ö

£eute würbe an alle Vuchhanblungen verfanbt:

^onoer$atton$ * Lexikon.
Neunte Tluflage. SldjtimbfuttfjigfteS ^>eft.

£)iefe neunte Auflage erfdjeint in 15 SSänben ober 120 
Reffen ju bem greife von 5 9?gr. für ba$ Jpeftj ber 33anb 
foftet 1 £plr. 10 9?gr., °uf Schreibpapier 2 Stylt., auf 
Velinpapier 3 £t)lr.

S3on bem in meinem Verlage erfcheinenben
Bilder-Atlas zum Conversations • Lexikon.

VoUffönbig in 500Vlatt in Sluart, in 120 Lieferungen 
ju bem greife von 6 9?gr.

ift bie erfte bts vterunbjwanjtgfie Lieferung auägegeben unb in allen 
SBu^hanblungen einjufchen.

r am 28. Suni 1845. jf.

Chirurgie.
Bei Friedrich Fleischer in Leipzig sind neu erschienen: 

Feigel, Dr. (Prosector an der Universität Würzburg), 
Chirurgische Bilder. Erste bis dritte Collection. 15 Tafeln 
und 9 Bogen Text. Grossfolio. Preis 3 Thlr.

düntlier, Dr. d. B. (Professor der Chirurgie an der 
Universität Leipzig), Operationslehre am Leichname. Erste 
Hauptabtheihing. Vollständig in 8 Heften mit 96 Tafeln und 
eingedrucktem Text. Imperial-Quarto. Preis 4 Thlr.

In meinem Verlage erscheint soeben und ist in allen Buchhand
lungen zu erhalten:

Lateinisches
Elementarbncli

von ,

Dr. Julius JLöbe.
Gr. 8. Preis 12 Ngr.

In diesem Buche, welches Sprachlehre, Lese- und Wörterbuch 
für Anfänger in der lateinischen Sprache enthält, hat der Verfasser 
den Versuch gemacht, die Ergebnisse der neuern philologischen 
Schule in geeignetem Maasse auch Tür den Elementarunterricht an
zuwenden. Es wird dasselbe nach Inhalt un(J Form nicht allein für 
Anfänger in Privatanstalten, sondern. auch in Bürger- und Real
schulen und bei Repetition der Formenlehre als Lese- und Exercitien- 
buch selbst in den untersten Gymnasialklassen sich brauchen lassen.

Lehrern der lateinischen Sprache, die sich für die Einführung 
dieses Buches interessiren und sich mit demselben noch näher ver
traut machen wollen, gebe ich gern ein Exemplar gratis, wenn 
sie sich direct oder durch eine Buchhandlung an mich wenden.

Iieipzig, im Juni 1845.
F. A. Brockhaus.



NEUE jenaische

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 162. 8- JuU 1845-

pfianzcnchemie.
1 Versuch einer chemischen Statik der organischen 

Wesen von J. Dumas, Prof, i  Paris. Aus demFran- 
zösiscben von Karl Vieweg. Zweite mit den nöthigen 
Zahlenbelegen vermehrte Auflage. Leipzig, Wöller. 
1844. 8- 15 NSr-

*

2. Die Entdeckung der wahren Pflanzennahrung mit 
Aussicht zu einer Agriculturphysiologie. Dargestellt 
von Dr. C. H. Schultz, ordentlichem Professor an der 
Universität zu Berlin. Berlin, Hirschwald. 1844. 
Gr. 8. 20 Ngr.

3, Die Ernährung und das Wachsthum der Pflanzen 
nach den neuesten chemischen und physikalischen 
Beobachtungen erklärt und angewendet aufdieLand- 
wirthschaft von Wilh. Hirschfeld, Besitzer von Gross- 
Nordsee in Holstein. Kiel, Schwers. 1844. Gr. 8. 
1 Thlr. 15 Ngr.

4. Die Bodenvergiftungen durch die Wurzelausschei
dungen der Pflanzen als vorzüglichster Grund für 
Pflanzen-Wechselwirthschaft von Justus Ludewig von 
Uslar auf Mühlenbeck. Altona, Blatt. 1844. Gr. 8. 
1 Thlr.

AVenn ein Landschaftsmaler irgend eine einigermas
sen reichhaltige Vedute damit beginnen wollte, dass 
er die Staubfäden in irgend einer Blume des Vorgrun- 
des zeichnet und ausführt, daran die Blumenblätter, die 
Pflanze selbst, dann ihren Boden bis zur nächsten 
Pflanze, nun diese und so fort vollendet und so, indem 
er ein ausgeführtes Detailstück ans andere reiht, fort
fahren wollte, bis die ganze Gegend auf der Leinwand 
stände, so üesse sich mit völliger Sicherheit vorhersa
gen, dass das ganze Bild durchaus verschoben und 
ohne alle Ähnlichkeit mit jer Natur ausfallen würde. 
Der Landschafter geht vielmehr einen ganz entgegen
gesetzten Weg. Zuerst legt er mit einigen Hauptzügen 
die grössten Verhältnis in Landschaft an, in die 
einzelnen so gewonnenen Abtheilungen trägt er dann 
in ähnlicher Weise die kleinern Gruppen mit ungefäh
ren Umrissen ein und geht so jmmer weiter fort, bis 
■er endlich bei dem kleinsten Detail der Landschaft 
anlangt und nun erst dasselbe im ganzen Bilde aus- 
izeichnet. Dabei treffen nun die emzeinen Detailstriche 
vielleicht niemals ganz genau mit den Linien der er
sten grössern Umrisse zusammen und doch waren es 
diese Linien, welche eine richtige Einzeichnung der 

Einzelheiten allein möglich machten. Es sei erlaubt 
noch hinzuzusetzen, dass natürlich der Landschafter 
sich vorher an Einzelheiten übt, Studien über Baum
schlag, Licht und Schatten, Staffage und dergleichen 
macht, obwol er eben gerade diese Einzelheiten selbst 
auch nicht wieder anwenden und aus ihnen gleichsam 
mosaikartig das ganze Bild zusammensetzen darf, wenn 
es in lebendiger, geistreicher Auffassung die wirklich 
vor ihm liegende Landschaft wieder geben soll. Die
ses Gleichniss lässt sich bis fast ins Einzelne auf den 
Gang der organischen Naturwissenschaften anwenden 
und die Nothwendigkeit und Richtigkeit desselben dar
aus klar machen. Zugleich aber lässt sich auch an 
diesem Gleichniss die Nichtigkeit der meisten den neuern 
Bestrebungen zur Erklärung der organischen Erschei
nungen gemachten Einwürfe aufweisen.

„Schmal ist die Grenze, die zwei Lebenswege 
scheidet“, und so ist auch wol in der Wissenschaft, 
wenn wir ihre Entwickelung nach Jahrhunderten histo
risch überblicken, der Übergang aus einer bis zu einer 
gewissen Zeit betretenen Bahn in eine neue bis dahin 
ungeahnte ein einfacher und bestimmter Schritt, den 
wir mit Sicherheit oft an den Namen eines einzigen 
Mannes knüpfen können, von dem in die neue Rich
tung zuerst hingewiesen wurde. Denjenigen aber, die 
einen solchen Wechsel selbst erleben, die natürlich al
les nach dem kleinen Maasstab ihrer Lebensminuten, 
unter den vielfachen Beschränkungen ihrer egoistischen 
Interessen beurtheilen, dehnt sich dieser so plötzliche 
Übergang in eine unendliche Zeit, in eine lange Pe
riode des Kampfes und des Schwankens aus, einen 
Kampf, welchen die Geschichte schnell vergisst, weil 
die, welche ihn gegen die neue Zeit führen, eigentlich 
schon todt und in dem Entwickelungsgange der Mensch
heit schon vernichtet sind, indem sie noch reden. — 
Eine solche Zeit des Übergangs ist nun die, in welcher 
wir jetzt leben, für die Ausbildung der organischen 
Naturwissenschaften, für die physiologischen Bestre
bungen in der Thier- und Pflanzenwelt. Gewiss ist es 
für jeden Mann von Wissenschaft wichtig, klar und 
bestimmt die neuen Bahnen zu erkennen, die eröffnet 
sind, um sie selbst betreten zu können, aber zugleich 
ist es auch sein Beruf, von joder Seite dieselben öf
fentlich zu beleuchten, dieselben in möglichst grösstem 
Umkreise bekannt zu machen und dem Verständniss 
näher zu bringen, damit die neue Zeit so schnell als 
möglich geboren und die Zeit derWehen abgekürzt werde.
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Die ganze neuere Physiologie drängt sich nun aber 
unaufhaltsam dem Ziele zu, Geistiges und Körperliches 
scharf zu trennen, Gott zu geben was Gottes ist, und 
dem Kaiser was des Kaisers ist, oder ohne Gleichniss, 
den Geist in seiner Freiheit, aber auch zugleich den 
Körper in seiner völligen Gebundenheit unter mathe
matische Naturgesetze und die Erklärlichkeit aller kör
perlicher Gegenwirkungen aus ihnen anzuerkennen. 
In dieser Richtung aber bildete bisher der eigenthüm- 
liche Chemismus der organischen Körper eine schein
bar unübersteigliche Schranke. Die fleissigsten Arbei
ten der Chemiker scheiterten an der Aufgabe, mit ih
ren sorgfältigsten und genauesten Analysen Licht in 
diese Dunkelheit zu bringen, immer erwiesen sich alle 
die Versuche im Kleinen und Einzelnen als unzu
reichend und „Lebenskraft“ blieb das verschlossene 
Thor, welches der gediegene Naturforscher vergebens 
zu sprengen versuchte, oder das Brett, mit welchem 
dem Bornirten die Welt vernagelt war. Da half plötz
lich der geniale Blick eines Chemikers, der mit den 
genauesten Detailkenntnissen zugleich, sozusagen, die 
Oberflächlichkeit der Vogelperspective vereinigte. Lie
big, vielleicht ganz unfähig die Staffage zu malen, und für 
den Augenblick zum Theil selbst auf seine eignen Detail
studien verzichtend, zog die grossen Grundlinien zu ei
nem Gemälde, an welchem mindestens noch ein Jahr
hundert die Ausführung der Einzelheiten übernehmen 
wird. Hier sind wir bei dem Punkte angekommen, wo 
die Anwendung des im Anfänge ausgeführten Gleich
nisses ihren Platz findet. Die Ansicht vom Stoffwech
sel durch die drei Reiche der Natur, wie sie zuerst 
von Liebig in grossartigen Umrissen gegeben worden 
ist, kann leicht misverstanden werden und ist vielfach 
misverstanden worden, zum Theil, weil Liebig ihre Be
deutung wol selbst nicht von vorn herein richtig ver
stand und durch seine Art und Weise Vielen, die es 
aufrichtig mit Wahrheit und Wissenschaft meinten, die 
Abwehr ungehöriger Angriffe näher legte, als das In
teresse für die Sache. Jetzt, nachdem das störende 
'Beiwerk allmälig beseitigt ist, wird es Zeit, nach besten 
Kräften für das Richtige um Anerkennung zu werben- 
Der Grundgedanke ist hier der: „Das letzte Product al
les tbierischen Lebens sind, zunächst abgesehen von 
den unorganischen Salzen, Kohlensäure, flüchtige Am
moniaksalze und Wasser, alles dieses sind unorgani
sche Verbindungen, welche in die Luft entweichen, 
mit dem Wasser daraus niedergeschlagen werden und 
dahin zurückkehren, ohne dass die Thierwelt sich wie
der derselben bemächtigen kann, die vielmehr ihren 
«ämmtlichen Bedarf an organischen Stoffen mittelbar 
oder unmittelbar immer von Neuem aus dem Pflanzen
reich ersetzt. So müsste nun im Verlauf der Jahrhun
derte allmälig die sämmtliche organische Substanz an 
der Erde verbraucht sein, Thier- und Pflanzenwelt 
müsste aus Mangel an Stoff aussterben; aber weit ent

fernt davon, ist vielmehr die Quantität des organischen 
Lebens, der Pflanzen und Thiere, wie es scheint, be
ständig im Zunehmen begriffen. Es muss also offenbar 
zwischen der unorganischen Welt und dem Thiere ein 
Glied eingeschoben sein, dem die Fähigkeit zukommt, 
die unorganischen Verbindungen Kohlensäure, Ammo
niak und Wasser durch eigenthümliche Verknüpfung 
der Elemente wieder überzuführen in organische Sub
stanzen. Dieses Glied kann kein anderes sein als die 
Pflanze und diese muss also im Wesentlichen mit ih
rem Stoffbedarf an Kohlensäure, Ammoniak und Was
ser gewiesen sein. Aus ihnen bildet sie unter Aus
scheidung von Sauerstoff die zwei Klassen von orga
nischen Stoffen, welche das Thier zum Leben bedarf 
und sich doch selbst nicht bereiten kann, die stickstoff
haltigen (Protein-) Verbindungen als eigentlich consti- 
tuirende Bestandtheile des Thierkörpers und die stick
stofffreien (Stärke- und Fett-) Verbindungen, welche im 
Thierkörper zur Unterhaltung der Wärme durch einen 
langsamen Verbrennungsprocess dienen. Zu dem Ende 
nimmt das Thier athmend beständig Sauerstoff ein und 
haucht dafür das Verbrennungsproduct Kohlensäure 
und Wasserdampf aus. Machen wir im Grossen für 
diesen Stoffwechsel die numerischen Anschläge, so fin
den wir, dass unsere Zahlen nahe genug mit der Wirk
lichkeit übereinstimmen, um uns vorläufig zu befriedi
gen“. Diese allgemeinen Grundstriche sind nun in der 
Art und Weise, wie es allein möglich ist, unabänder
lich sicher gezogen; dagegen sind die gemachten Ein
würfe als nur auf Misverständnissen beruhend, völlig 
bedeutungslos. Einmal ist es falsch, wenn man diese 
Ansichten und Übersichten für eine vollständige Theo
rie des Pflanzen- und Thierlebens nehmen will. Es 
sind vielmehr nur die ersten Striche zum Bilde, durch 
welche die Hauptverhältnisse angegeben werden sollen, 
da man durch noch so lange fortgeführte Detailstudien 
und Einzelzeichnnngen niemals zu einem Bilde des 
Ganzen gelangen konnte. Selbst in diese erste allge
meine Skizze sind noch zunächst wieder solche Um
risse für die untergeordneten Gruppen einzutragen und 
zum Theil schon von Liebig selbst eingetragen worden. 
Erst durch immer "mehr ins Einzelne gehende Specia- 
lisirung näheru wir uns allmälig der Wirklichkeit, aber 
diese zu erreichen ist eben auch nur auf diesem Wege 
möglich; mit einem Wort: Diese allgemeinen Ansichten 
sind nicht Theorien oder auch nur Naturgesetze, son
dern es sind leitende Maximen, Regulative für fernere 
Forschungen. Die andere Klasse von Gegenreden, 
welche jene Übersichten des Stoffwechsels erfahren 
haben, beruhen ebenfalls auf demselben Misverstand, 
Man wies nämlich nach, dass jene Grundzüge in kei
nem einzelnen Theile mit der Natur genau quadriren 
und meinte damit die Falschheit des Ganzen dargethan 
zu haben. Hier findet aber gerade dasselbe Verhältnis» 
statt, wie beim Landschaftszeichnen. Diese ersten Grund-
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striche und allgemeinen Umrisse brauchen gar nicht mit 
z den wirklichen Detailgrenzen in der Natur übereinzu

stimmen und dennoch sind sie nicht allein nicht unrichtig, 
sondern machen auch allein die richtige Auszeichnung im 
Einzelnen möglich. — Das Auge des Genies fasste hier 
die Hauptgruppen auf und deutete sie an, eine Auf
gabe, welche die fleissigen Etüdenzeichner, auch alle 
zusammen genommen, gar nicht zu lösen vermochten. — 
Endlich kann man noch drittens hinzufügen, dass im 
Voraus gar nicht zu bestimmen ist, wie oft sich die 
Operation immer genauem Einzeichnens (oder der Ab- 
leitun°- immer speciellerer leitender Maximen) noch 
wiederholen muss, bis wir an die Ausführung des Ein
zelnen gehen dürfen. Wenn daher dieser oder jener 
tüchtige Forscher sich daran wagt, in die bis jetzt 
schon gezogenen Umrisse die Ausführung hineinzutra
gen und sich später die Ausführung davon als völlig 
ungenügend erweist, so erwächst daraus ebenfalls kein 
Vorwurf für die erste Anlage. Es ist das vielmehr 
ein Misgriff} der nothwendig aus dem Entwickelungs
gange der menschlichen Bildung hervorgeht. Wir ver
suchen aber immer wieder, wie weit wir mit unsern ge
genwärtigen Hülfsmitteln reichen und bemerken wir, dass 
wir mit ihnen noch nicht zum Ziele kommen, so sehen 
wir uns wieder nach Neuen um. — Um ein bestimmtes 
Beispiel anzuführen, erwähne ich hier das Verhältniss 

s, der Pflanze zu Kohlensäure und Sauerstoff. Die sicher 
und unumstösslich festgestellten Punkte sind: Aufnahme 
von Kohlensäure auf der einen, Entweichen von Sau
erstoff auf der andern Seite. Diese beiden Punkte 
werden gleichsam durch die Linie des ersten Umrisses 
verbunden. Aber bei weiterm Studium finden wir, dass 
keine einfache grade Linie oder Curve diese beiden 
Punkte in der Natur verbindet, mit einem Wort, dass 
nicht unmittelbar Kohlensäure zersetzt und Sauerstoff 
entbunden werde. Durch diese Bemerkung wird aber 
nicht etwa der ganze Umriss falsch, sondern nur das 
Stück zwischen Kohlensäureaufnahme und Sauerstoff- 
ausscheidung wird näher bestimmt. Liebig zeichnet 
hier vom ersten Punkt ausgehend die Pflanzensäure, 
in welche zunächst Kohlensäurehydrat übergeht, als 
untergeordnete Gruppe hinein, von der andern Seite 
fügt Mulder Äurückschreitend die Bildung von Wachs 
(und Fett) aus-Stärkemehl unter Sauerstoffabscheidung 
dazwischen. Solcher Details mögen vielleicht noch un- 
zählige nachzutragen sein , wjr d»e p^atur COpiren? 
aber diese alle verrücken die Hauptpunkte nicht, durch 
welche wir die ersten UmriSse gezogen haben.

Diese Grundstriche sind aber deshalb s0 sicher 
gezogen, weil die zureichendste Methode, die wir in 
den Naturwissenschaften überhaupt anwenden können, 
ihnen zu Grunde liegt, nämlich die einfache Messung 
und Berechnung der ungestört wirkenden Natur selbst. 

. Gegen Resultate, die auf diese Weise gewonnen wer
den, ist eben gar kein Einwand denkbar, kein Versuch, 

keine künstliche Beobachtung selbstgesetzter Verhält
nisse darf dagegen angeführt werden, vielmehr sind 
die letztem gerade nach den leitenden Maximen, die 
wir im Grossen gewonnen haben, zu erklären oder bis 
zur Übereinstimmung fortzuführen. — Die einfache 
Beobachtung, dass nie gedüngter Boden jährlich grosse 
Mengen von Kohlenstoff producirt, dass überall jn 
Wäldern und auf Wiesen die kohlenstoffreichen Be
standtheile sich im Laufe der Vegetation vermehren 
statt vermindern, endlich am Bestimmtesten die gross
artigen Beobachtungen und Berechnungen Boussingaults, 
bei denen sich nach 21jährigem Durchschnitt an 16 
Morgen Landes herausstellte, dass der Boden jährlich 
drei bis vier Mal soviel Kohlenstoff producirt als er 
empfängt — verbunden mit der ebenfalls völlig gesi
cherten Thatsache, dass in der Luft und im Boden 
ausserhalb der Pflanze keine chemische oder phy
sikalische Kraft vorkommt, welche im Stande sei, 
die Kohlensäure zu zersetzen und kein Stoff äus
ser Kohlensäure, welcher Kohlenstoff enthielte, ge
ben den unumstösslichen Beweis, dass die Pflanzen 
ihren Kohlenstoffgehalt in Form von Kohlensäure 
aufnehmen müssen. Ähnliches gilt aber auch für den 
Stickstoff- und Wasserstoffgehalt der Pflanzen, und da
her werden jene Grundzüge des Stoffwechsels, wie sie 
von Liebig zuerst gezeichnet sind, ewig unerschütter
lich feststehen bleiben. In der Hauptsache nun wird 
Liebig unweigerlich das Verdienst zuerkannt werden, 
zuerst den klaren Überblick gewonnen, zuerst den 
Rahmen ausgespannt zu haben, in welchem die einzel
nen Fäden der Physiologie des Organismus zum lebens
warmen Bilde verwebt werden sollen. — Aber am Baum 
der Culturgeschichte schüttteln Viele zu gleicher Zeit, 
nur wem die Götter wohl wollen, fallt die reife Frucht 
zu. Auch die Andern dürfen neben Jenem das Ver
dienst geltend machen, die Reife der Frucht geahnt zu 
haben, und gar oft finden wir in solchen Perioden 
gleichzeitig dieselben Gedankenreihen bei den verschie
densten Forschern auftreten, ohne dass der Eine des
halb berechtigt wäre, dem Andern ein Plagiat vorzu
werfen, wie das namentlich wol gegen Dumas gesche
hen ist in Bezug auf die Ansichten, welche derselbe 
in der unter

Nr. I angeführten Schrift entwickelt hat. Wollten 
wir an dieser Arbeit etwas tadeln, so würde es im 
Wesentlichen nur das sein, was bei weitem dem gröss
ten Theile der wissenschaftlichen Arbeiten der Fran
zosen zum Vorwurfe gereicht, nämlich die nationale 
Einseitigkeit, in welcher befangen sie fremde Arbeiten, 
insbesondere die deutschen, entweder in der That nicht 
kennen oder doch ignoriren. Es liessen sich viele 
Punkte aufzählen, in denen Dumas für seine Ansichten 
bei weitem bessere Unterstützung bei den Ausländern 
gefunden hätte, als bei seinen Landsleuten. Es kommt 
hier aber zunächst auf untergeordnete Mängel weniger 
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an als darauf, dass vielmehr durch Darstellung von den 
verschiedensten Seiten den Physikern, Chemikern und 
Physiologen die allgemeinen Ansichten vom Stoffwech
sel in den drei Reichen und die festen Grundlagen, 
auf welchen dieselben beruhen, geläufig werden, damit 
wir so bald als möglich von den albernen Gegenreden 
befreit werden, die wir leider noch täglich von Leuten 
hören müssen, die nichts von Chemie und Physik, und 
selbst von Physiologie nicht mehr verstehen, als man 
aus Büchern herauslesen kann. Und das ist, wie jedem 
Physiologen leicht begreiflich ist, herzlich wenig. Es 
ist wahrlich nach gerade Zeit, dass das völlig unsinnige 
Vorurtheil verschwindet, als könne man Naturwissen
schaft oder irgend einen Zweig derselben aus bedruck
tem Papiere studiren.

Im Wesentlichen ist die Ansicht von Hrn. D. mit 
der von Liebig entwickelten übereinstimmend; in eini
gen untergeordneten Punkten weichen sie wol von ein
ander ab, aber das sind auch gerade solche, über welche 
überhaupt noch kein Abschluss zu geben ist. Eine in
teressante Notiz kann Ref. nicht übergehen, die freilich 
schon vor mehren Jahren von Hrn. D. ausgesprochen 
ist, aber soviel Ref. bekannt, bis jetzt weder wissen
schaftliche Widerlegung noch Bestätigung erfahren hat. 
S. 40 behauptet nämlich der Verf., dass grüne Pflan
zentheile, vom Sonnenlicht beleuchtet, im Daguerre’- 
schen Apparat nicht wiedergegeben würden, dass also 
sämmtliche chemische Strahlen des Sonnenlichts von 
den grünen Pflanzentheilen absorbirt würden. Gewiss 
ist diese Thatsache, wenn sie wahr ist, von so grossem 
Interesse, dass sie allgemeine Aufmerksamkeit der Phy
siker und die strengste Prüfung verdient. Ref. erinnert 
sich auf Daguerreotypen sehr schönes Weinlaub gese
hen zu haben. Es könnte aber auch wol künstliches 
zur Drappirung des Hintergrundes gewähltes gewesen 
sein. Ref. selbst hatte noch keine Gelegenheit, Ver
suche darüber anzustellen. Sodann will Ref. noch be
merken, dass der Schluss, den Hr. D. mit Liebig und 
allen rationellen Landwirthen macht, dass der Stick
stoftgehalt der Pflanze vom Stickstoffgehalt des Dün
gers abhängig sei, zur Zeit noch völlig unbegründet 
ist. Liebig selbst macht auf die constante Verbindung 
von phosphorsauren Salzen mit den stickstoffhaltigen 
Bestandtheilen der Pflanzen aufmerksam und fügt hinzu, 
wie sich die Bildung der letztem ohne Gegenwart der 
erstem nach den vorliegenden Thatsachen gar nicht 
als möglich denken lasse. Nun sind aber alle bis jetzt 
angewendeten stickstoffhaltigen Düngemittel, je reicher 
sie an Stickstoff sind, auch um so reicher an phos

phorsauren Salzen, und es wäre noch die Frage, ob 
wir mit dem Auffahren stickstoffhaltigen Düngers etwas 
anderes bewirken, als dass wir phosphorsaure Salze 
und damit die Bedingung zur Assimilation des Ammo
niaks, woher es auch komme, den Pflanzen darbieten. 
Als Probe endlich, wie hin und wieder sich auch zu
weilen französische Leichtfertigkeit geltend macht, will 
Ref. noch folgende Sätze zusammenstellen. S. 41: 
„...Holzfaser unlöslich im Wasser, das Amylum, in 
siedendes Wasser gebracht (auflöslichen, Ref.), Kleister 
gebend, und Dextrin, das ebenso gut von kaltem als 
von siedendem Wasser aufgelöst wird....“ und S. 48: 
„In der That, der Faserstoff ist gleich der Holzmaterie 
im Wasser unauflöslich; der Eiweissstoff wird wie das 
Stärkemehl von heissem Wasser (zu einem völlig un
löslichen Zustand, Ref.) coagulirt, der Käsestoff end
lich ist löslich wie das Dextrin“ (?Ref.).

Unter den Belegen ist nichts, was besondere Auf
merksamkeit verdiente. Die mitgetheilten Keimungs
versuche von Boussingault geben in der Hauptsache 
nichts wesentlich Neues, für die speciellern Vorgänge 
beim Keimen im Innern der Pflanzen sind sie aber doch 
wol noch viel zu wenig genau, um Schlüsse darauf 
bauen zu können.

Was aus der D.’schen Darstellung des allgemeinen 
Stoffwechsels nun mit derselben Klarheit sich heraus- 
stellt als bei Liebig, ist die wichtige Rolle, welche für 
die nächste Zukunft der Pflanzenphysiologie aufbehal
ten ist. Das Thier lebt direct oder indirect nur von 
Pflanzenstoffen. Das Thier und alle seine Auswürfe 
kehren durch die Verwesung ohne Unterschied und 
ohne mögliche Abweichung in das Reich der unorga
nischen Stoffe zurück. Nur von hieraus kann also die 
Pflanze den Stoff' wieder in den organischen Kreislauf 
hineinziehen. Bei der Pflanze stehen wir also an der 
Pforte, die aus der unorganischen Welt in die organi
sche hinüberführt. Die gesammte chemische Erfahrung 
gibt hier den entschiedensten Beweis, dass die unor
ganischen Verbindungen noch als solche von der Pflanze 
aufgenommen werden; in ihr ist also das Laboratorium, 
wo die Kohlensäure, das Wasser, die Ammoniaksalze 
auf uns noch unbekannte Weise zerlegt und ihre Ele
mente in andern Verhältnissen zu den Stoffen, welche 
der Reihe des Stärkemehls und der des Eiweisses an
gehören, verbunden werden.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur; Dr j?, Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzig.
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Durch dieses Verhältniss gewinnt die Theorie der 
Pflanzenernährung in unserer Zeit ein so grosses In
teresse und insbesondere knüpfen sich dadurch alle 
die wichtigen Fragen des Stoffwechsels an die Agri- 
culturwissenschaft. Ob das Letztere zweckmässig ist, 
ob nicht selbst Liebig in mancher Beziehung wenigstens 
für die allgemeine Übersicht des Stoffwechsels in der 
Natur zunächst besser gethan hätte, von der Agricultur 
zu abstrahiren, ist eine andere Frage. — Eine ziemlich 
übersehene Thatsache ist die, dass unsere Culturpflan- 
zen zum grössten Theile gar nicht in natürlichem Zu
stande vegetiren, sondern durch künstlich gegebene 
Bedingungen hervorgerufene Hypertrophien, also Mon
strositäten sind, und in gewisser Beziehung hat Liebig 
allerdings Unrecht,- wenn er meint: es sei nicht anzu
nehmen, dass für die Culturpflanzen andere Gesetze 
gelten, als für die wilden. Unsere fleischigen Kartof
felknollen, unsere „Dickwanste“ von Rüben und Ret- 
tigen, unsere saftigen Blumenkohlstengel und dicken 
Kohlköpfe existiren nicht in der Natur, sondern nur 
unter den Verhältnissen, die wir mit unsern Gärten 
und Feldern erst geschaffen haben. Unsere Cerealien 
und selbst der Mais existiren als wirklich wild (nicht 
als verwilderte Zeugen längst untergegangener Cultu- 
ren) wahrscheinlich gar nicht mehr und ihre verwil
derten Verwandten weichen in chemischer Beziehung, 
namentlich im Stickstoffgehalt, von unsern Züchtlingen 
wesentlich ab. Dessen ungeachtet steht allerdings so 
viel fest, dass auch sie in den Hauptpunkten der Er
nährung sich nicht von der Natur der wilden Pflanzen 
entfernen und entfernen können, denn durch die Cul- 
tur können wir wol dje aßSimilirende Thätigkeit der 
Pflanzen steigern, vielleicht sogar innerhalb enger Gren
zen verändern, abei nicht die Organe der Aufnahme 
und also die Naturgesetze, nach denen diese Aufnahme 
geschieht, umändern. . Immerhin aber wird dieses 
Verhältniss eine Rechtfertigung für den Ref sein? dass 
er obige vier Schriften in eine Gesammtbetrachtung 
zusammengefasst hat.

Nr. 2. Die Grundsätze für die Pflanzenernährung 
durch Kohlensäure, Wasser und Ammoniaksalze hat 
Liebig auf so überzeugende Beweise hin zusammenge-

fasst, sie sind durch die grossartigen Arbeiten Bous- 
singault’s, durch Dumas’, Mulder’s Arbeiten endlich, 
so in jeder Beziehung gesichert worden, dass man sich 
wundern müsste, wie nur von einem einigermaasen in 
dieser Beziehung Unterrichteten noch eine solche 
Schrift, wie die genannte von Hrn. Schultz, erscheinen 
könnte, wenn man ihn nicht schon anderweitig zur Ge
nüge hätte kennen lernen. Die Art und Weise wie 
Hr. S. die berührten Ansichten über die Stoffaufnahme 
durch die Pflanzen darstellt, verrathen entweder eine 
grosse Unwissenheit, oder eine grosse Keckheit im 
Ignoriren allbekannter Thatsachen. Zwei Drittheile we
nigstens des ganzen Büchleins enthalten nach Art des 
Verf. eine Wiederholung aller der Oberflächlichkeiten 
seiner Cyclose und Anaphytose und eine kritische Zeit
schrift kann sich um so mehr der Mühe überheben, 
das Falsche und Schiefe dieser Ansichten zu entwickeln, 
als der Verf. längst bewiesen, dass in dieser Bezie
hung alle Widerlegungen in den Wind geredet sind. 
Den Kern des Werks bildet die ausführliche Beschreib 
bnng einer Reihe von Versuchen, wodurch nachgewie- 
sen werden soll, dass Blätter und andere grüne Pflan
zentheile eine grosse Menge Sauerstoff und Wasserstoff 
im Sonnenschein entwickeln, wenn man dem Wasser, in 
welches sie gebracht sind, vegetabilische oder minera
lische Säuren zusetzt. Diese Versuche, die übrigens von 
den tüchtigsten und redlichsten Männern, Boussingault, 
Döbereiner, Griesebach u.a., sämmtlich für falsch erklärt 
sind, würden nur eine Bestätigung mehr für die auch sonst 
schon hinreichend gestützte Ansicht, dass die lebendige 
vegetirende Pflanzenzelle das Wasser und nicht die Koh
lensäure zersetze, liefern, da bekanntlich angesäuertes 
Wasser leichter zersetzt wird, als ganz reines. a ei 
wird dann gezeigt, dass organische Säuren un u 
stanzen, in denen solche Blätter liegen u” asser 
zersetzen (aber deshalb noch nicht vege iren oder 
wachsen, Ref.), ebenfalls früher oder spater zersetzt 
werden, was so ziemlich sich von se s veisteht. Fm 
die unorganischen Säuren wird e1^ es postulirt, a er 
durch nichts bewiesen. Endlich wird angeführt dass 
die Sauerstoffentbindung bei Gegenwart von Milchsäure 
am stärksten sei. Also ist Milchsäure die auf dem 
Titel versprochene neu entdeckte wahre Pflanzennah
rung? _ o nein! denn im Boden kommt bekanntlich 
regelmässig niemals Milchsäure vor und die neue Ent
deckung der wahren Pflanzennahrung ist ein leeres 
Vorgeben. Hr. S. meint aber, es könnten oder es



650

möchten wol durch die (hinzugeträumten) digerirenden, 
lebendig verdauenden Kräfte der Wurzeln sich im Bo
den aus Humus und Dünger vielleicht der Milchsäure 
ähnliche Substanzen bilden, welche dann von der- Pflanze 
aufgenommen werden könnten und der Hr. Professor 
wird auch wol darüber nächstens genauere Untersu
chungen anstellen. Die wollen wir erst abwarten und 
bis dahin unser Urtheil über die Aussicht zu einer 
Agriculturphysiologie aufsparen, welche im Wesentli
chen äusser dem aus der neu entdeckten Pflanzennah
rung hergeleiteten auch nichts Neues enthält.

Ref. wendet sich nun zu den beiden letzten Schrif
ten, welche beide nicht Männer von Fach, sondern so
genannte Laien zu Verfassern haben. Insbesondere 
die Einleitung, welche der Verf. von Nr. 3 gibt, führt 
hier auf einen Punkt, der in neuerer Zeit vielfach an
geregt und besprochen, aber keineswegs richtig aufge
fasst ist, und deshalb zu vielfachen Irrthümern Veran
lassung gibt« Es ist die frage nach der sogenannten 
Popularität der Wissenschaft. Wenn auf der einen 
Seite allerdings nicht zu leugnen ist, dass unser gelehr
tes Zunftwesen tagtäglich mehr eine Absurdität wird 
und man gar häufig umfassende Kenntnisse und gebil
detes Urtheil ebenso sehr äusser der Zunft als in der
selben findet, so hat sich auf der andern Seite doch 
auch die nicht minder absurde Ansicht geltend gemacht, 
als könne man etwas Gründliches und Brauchbares 
wissen, ohne etwas gründlich und mit Zeit und Kraft
aufwand gelernt zu haben.

Die ganze englische Wissenschaft ist hier ein ent
schiedener Beweis, wie sich die grösste materielle 
Tüchtigkeit völlig unabhängig von den mittelalterlichen, 
sich längst überlebt habenden Formen unserer Gelehr
teninstitutionen entwickeln können. Techniker, Kauf
männer, Gewerbleute sind hier die Hauptführer in den 
bedeutenden Fortschritten der letzten hundert Jahre 
und dagegen zeigt die traurige Unbedeutendheit der äl- 
tern englischen Universitäten, die Verhältnisse Buck
lands zur Hochkirche und ähnliche Erscheinungen, wie 
jedes Zunftwesen den Wissenschaften nun zur lähmen
den Fessel werden muss. — Lächerlich wird es daher 
auch in unserer Zeit, wenn Jemand seine sogenannte 
gelehrte Stellung, seinen wissenschaftlichen Titel, seine 
durch Staatseinrichtungen octroyirte Autorität, dem 
kenntnissreichen Laien gegenüber geltend machen will. 
Das Recht, mitzusprechen, sein Wort zur Entscheidung- 
geltend zu machen , hat Jeder, der Tüchtiges gelernt 
hat, ob auf Schulen und Universitäten oder sonst wo, 
ist dabei völlig gleichgültig. — Aber freilich gelernt 
muss er haben und die lächerliche Anmassung, 
der man in unsern Zeiten die völlige Unwissenheit in 
philosophischen, in Staats- und Religionsangelegenhei
ten ihr Urtheil abgeben sieht, kann man nur bei einem 
unendlichen Misverstand des Verhältnisses vertheidigen 
wollen; denn man muss glauben, dass es leichter sei, 

Philosophie, Staatswissenschaft und Religionslehre sich 
zu eigen zu machen, als die Kunst, einen Schuh zu 
machen, woran alle jene Schwätzer doch sogleich 
scheitern würden. — Das Verlangen nach Popularität 
der Wissenschaft spricht sich nämlich in dem dem ge
lehrten Zunftwesen entgegengesetzten Extrem so aus, 
dass man meint, eine ganze Wissenschaft müsse sich 
in wenig Stunden oder Tagen allgemein verständlich 
vortragen lassen, man könne aus einer Disciplin so 
gleichsam die Quinta essentia ausziehen und mittels 
eines nürnberger Trichters jedem einflössen. Die Al
bernheit dieses Vorurtheils ist ebenso gross, als die 
des entgegengesetzten Extrems, und wir verdanken 
demselben das widerliche, klugthuende Geschwätz der 
Halbwisser. Irgend eine theoretische Disciplin lässt 
sich niemals in Brocken zerschneiden, die man einzeln 
für sich verdauen könnte, sie ist eben dadurch theore
tische Wissenschaft, dass sie eine innere Einheit und 
Vergliederung aller ihrer Theile hat und keins ihrer 
Glieder vollständig begriffen und verstanden werden 
kann, anders als im theoretischen Zusammenhang mit 
allen übrigen. Da wir aber nur Eine Natur, und also 
im Grunde auch nur Eine Naturwissenschaft haben, so 
sind eigentlich alle einzelnen Disciplinen ebenfalls in 
derselben organisch verbunden und die Befähigung zum 
Urtheil sinkt in ungleich rascherer Reihenfolge, als die 
Eintheilung, in untergeordnete Zweige fortschreitet, weil, 
je enger die Grenze jeder Disciplin ist, eine in derselben 
aufgeworfene Frage um so mehr andere Disciplinen be
rührt untl ohne genauere Kenntniss derselben gar nicht 
vernünftiger Weise beantwortet werden kann. — Aller
dings kann die Wissenschaft vielfach die schon ge
wonnenen und hinreichend sicher gestellten Resultate 
dem Techniker anbieten zum Bedarf im Leben; der 
Physiker, der Chemiker, der Mechaniker kann dem 
Gewerbmanne eine grosse Menge nützlicher Kenntnisse 
verständlich mittheilen, aber Einsicht in die betreffen
den Gegenstände, Urtheil über die theoretische Begrün
dung der Resultate gewinnt dadurch Niemand und des
halb bleibt es stets kindische Naseweisheit, wenn Je
mand sich herausnimmt, über physikalische, chemische 
u. a. Fragen ein Urtheil zu fällen , ohne diese Wis
senschaft vom ersten A, B, C an vollständig und gründ
lich studirt zu haben. Wir verdanken dieser Thorheit 
die so häufigen wissenschaftlichen Possenspiele, wie 
noch in neuester Zeit des Hrn. von Drieburg Beweis 
der Unrichtigkeit der Annahme des Luftdrucks. Man 
wird zwar die einzelnen Thoren durch keine solche 
Aufdeckung des verborgenen Fehlers belehren, denn 
das streitet gegen „ihr Privilegium“, aber man kann 
andern dadurch das richtige Urtheil über solche Er
scheinungen an die Hand geben.

Endlich besteht aber auch noch ein anderer Streit 
zwischen denen, die Popularität der Wissenschaft for
dern und der Schule, nämlich der um die Sprache. — 
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Auch hier liegt die Wahrheit zwischen den beiden Ex
tremen. — Auf der einen Seite haben die Laien ganz 
recht, dass der Nimbus der Wissenschaft gar häufig 
nur in der confusen, barbarischen und unverständlichen 
Terminologie beruht, dass bei ihr, wie von je her bei 
allen Mysterien der Fall war, das Ganze nur auf die 
seltsame und schwer zu fassende Einkleidung des an 
sich klaren und leicht Verständlichen hinausläuft. — 
Man streiche nur bei gar vielen Leuten die mühsam 
aus dem Griechischen zusammengestoppelte theils un
sinnige, theils überflüssige Terminologie und sehe zu, 
was dann noch als realer Gehalt übrig bleibt. Ja ich 
glaube, es könnte nicht leicht Jemand unserer zünfti
gen Wissenschaft einen empfindlichem Schlag ver
setzen , als wenn er sich die freilich sehr übel ange- 
wendete Mühe machte, unsere sämmtlichen lateinischen 
Fest- und Officialreden ins Deutsche zu übersetzen. 
Man würde staunen, welche Menge ganz trivialen und 
geistlosen Gewäsches unsere armen deutschen Gelehrten 
auszuhecken gezwungen sind, wenn sie in Folge unse
rer Institutionen sich verpflichtet haben , für bestimmte 
Zeiten die Aften eines gewissen römischen Advocaten 
zu sein. — Aber auch in diesem Punkte geht man 
auf der andern Seite wieder in seinen Anforderungen 
zu weit. Die Wissenschaft gibt mehr als das gemeine 
Leben, sonst wäre sie ja eben überflüssig, sie hat eine 
Menge Gegenstände und Begriffe, wofür sie die Aus
drücke dem gemeinen Leben nicht entlehnen kann, 
weil dieses natürlich keine Ausdrücke für Dinge hat, 
die es nicht kennt. Ja noch mehr, das gemeine Leben 
braucht alle seine Ausdrücke dem jedesmaligen Stande 
der mittlern Gesammtbildung gemäss, über welchen die 
Wissenschaft aber hinaus sein soll, und wegen der 
grossen Verschiedenheit der Individualitäten sind die 
Begriffe schwankend, die Ausdrücke für dieselben im
mer nur beziehungsweise zu verstehen. Die Wissen
schaft aber bedarf ganz klar und deutlich gedachter 
Begriffe und fester unabänderlicher und unzweideutiger 
Bezeichnung derselben durch die Sprache. Dieser 
Eigenheit, der wirklich nothwendigen wissenschaftlichen 
Termmologie 9 kann sie sich nun durchaus gar nicht 
entkleiden, ohne auf ihr eigenthümliches Wesen als 
Wissenschaft zu verzichten und wer daher ihr nahe 
treten, mit ihi Umgang pflegen will, muss sich doch 
dazu verstehen, auch ihre Sprache zu lernen. Indess 
fällt diese Forderung mit der vorher ausgeführten zu
sammen, dass man (pjlndltck lernen müsse, um in ir
gend einem Zweige mitsprechen zu können. Hat man 
das gethan, so gibt sich das Verständnis« der Sprache 
auch von selbst. Aber auch darauf müssen wir wieder 
zurückkommen, dass es stets ein misliches Ding ist 
und bleiben wird, über theoretische Fragen mitzu
sprechen, Neues finden und die Wissenschaft fördern 
zu wollen, wenn man nur hier und da in derselben 
herumgenascht hat, statt sie gründlich in systematischer

Folge vom ersten Ausgangspunkte sich angeeignet zu 
haben. Sehr richtig bemerkt Pope:

A little learning is a dangerous thing ; 
Dring deep, or taste it not at all.

Ref. fühlt sich nun versucht, diesen Ausspruch auf 
Nr. 3 und 4 anzuwenden. Beiden Verf. ist ein red
liches Streben von ihrem Standpunkte aus nicht ab
zusprechen. Beiden aber merkt man es an , dass sie 
in den Disciplinen, die sie berühren , nichts weniger 
als heimisch sind. Sie befinden sich gleichsam in ei
ner reich ausgestatteten Werkstatt, aber fremd in der
selben , greifen sie gar häufig fehl und wenden die 
besten Instrumente sehr unzweckmässig an. Insbeson
dere ist dies auffallend bei

Nr. 3. Der Verf. hat sämmtliche Naturwissen
schaften in den Bereich seiner Forschungen gezogen, 
aber eben, wie es scheint, von jeder Disciplin nur so 
viel sich anzueignen versucht, als mit seinen landwirt
schaftlichen Studien im engsten Zusammenhang stand 
und überall fast hat er sich oft auf die wunderlichste 
Weise vergriffen. Fast alle chemischen Thatsachen und 
Erklärungen sind weder richtig noch unrichtig, sondern 
halb begriffene Dinge seltsam mit einander verbunden. 
Ref. selbst muss ausdrücklich dagegen protestiren, 
dass seine botanischen Ansichten nach der Darstellung, 
die der Hr. H. davon gibt, beurtheilt werden und so 
schmeichelhaft es Ref. auch sein würde, wenn seine 
Ansichten, mit denen des Verf. übereinstimmten, so 
muss er doch bemerken, dass der Verf. sich bei der 
angenommenen Übereinstimmung fast in jedem Punkte 
getäuscht hat.

Der Kern der ganzen Arbeit liegt in folgendem 
Abschnitt, den Ref. hier wörtlich mittheilt, um dadurch 
die Leser zugleich zum Urtheil über das ganze Werk 
zu befähigen.

S. 130. „Sehr wahrscheinlich ist mir bei diesem 
Zersetzungsprocesse (in dem keimenden Samen), dass 
der ganze Verlauf die Wirkung zweier entgegengesetzt 
elektrischen Materien ist.

Die thierisch vegetabilische Substanz (Eiweiss, Fa
serstoff und Käsestoff, Ref.) bildet mit der grössern 
Atomenzahl Wasserstoff und der kleinsten Atomenzahl 
Sauerstoff in ihrem Mischungsverhältniss deijenigen 
Körper, welcher hier in seinem Verhalten positiv 
elektrisch ist. Die Stärke hingegen mit ihrer kleinern 
Atomenzahl Wasserstoff und grössten Atomenzahl 
Sauerstoff den elektronegativen Köipei.

Werden diese beiden entgegengesetzt polarischen 
Körper bei genügender Temperatur hinlänglich mit 
Wassertheilen geschwängert, so wird folgende Wech
selwirkung eintreten •

Die Atome dieser beiden nähern Bestandtheile des 
Samens verketten sich mit einander, wie die Zink und 
Kupferplatten in einer galvanischen Säule, welche 
durch ein feuchtes Mittel verbunden sind. (Das wäre
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erst eine offene Kette, eine solche zersetzt aber kein 
Wasser sondern nur die geschlossene, Ref.) Durch 
die Berührung in der Verkettung oder in der Säule, 
welche dadurch vermehrt wird, dass die angefeuchteten 
Atome einen gewissen Raum eingenommen haben, ent
steht eine Wechselwirkung der entgegengesetzten Po
laritäten, und es werden zwei galvanische Ströme ent
bunden, welche sich wieder auszugleichen suchen. Diese 
beiden Ströme führen, sowie sie durch die Flüssigkeit 
gehen, womit die Zellen des Samenkorns sich angefüllt 
haben, die gleichnamigen Atome dieser Flüssigkeit mit 
sich den entgegengesetzten Polen zu. In dem mit 
Wassertheilen geschwängerten Samen wird also durch 
diesen galvanischen Strom das Wasser zerlegt; die 
Sauerstoffatoine desselben bewegen sich mit dem von 
dem negativen Polende ausgehenden galvanischen Strome 
den Glutenatomen zu, die einen Theil, welcher am 
wenigsten stark gebunden ist (!), abgeben ; es verbin
det sich ein Atom des Stickstoffs mit fünf Atomen 
Sauerstoff und diese Verbindung gibt Salpetersäure.

Von dem entgegengesetzten Polende , dem Gluten
pole , strömt die positive Dynamide aus, bewegt sich 
gleichfalls durch die Wassertheile, welche der Same 
eingesogen hat, führt mit sich in ihrer Bewegung die 
positiven Wasserstoftatome den Stärkeatomen zu, setzt 
sie daran ab; diese Wasserstoffatome verbinden sich 
sogleich mit entgegengesetzt - polarischen Atomen der 
Atmosphäre, welche den Samen überall berühren und 
in seine Partikeln (?) eindringen und bilden zum Theil 
Hydratwasser für die Stärke, welche sie in Gummi und 
Zucker verwandelt (n ?), zum Theil aber auch Wasser
atome, um mit der Salpetersäure liquide Salpetersäure 
zu bilden.

Folgendes Bild wird den Process versinnlichen: 
Posit. Pol. Feuchtigkeit. Atinosph. Luft. Negat. Pol. 
N2C,0H15O5 5HO 50-j-xN C,2H1ÜO1Ü 
N4-051 : . . • (O5hTT

Verantwortlicher Redacteur: br. Hand in Jena.
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Das Product dieser Contactelektricität ist also auf 
dem positiven Ende Salpetersäure und es bleibt nach 
Abzug des N die Formel für Alkaloide.

Auf dem negativen Pole haben sich fünf Atome 
Hydratwasser gebildet; ein oder zwei treten nun mit 
diesem Polende in Verbindung und liefern Gummi oder 
Zucker; die übrigen verbinden sich mit der Salpeter
säure und machen sie liquide.

Die liquide Salpetersäure fliesst mit dem Gummi 
und Zucker zusammen und bildet davon einen Theil zu 
Schleimsäure oder Zuckersäure.

Die Schleimsäure tritt nun mit dem Pflanzenalka-’ 
loid (und mit den andern vorhandenen Basen) zusam
men, welches durch die Bildung der Salpetersäure aus 
dem einen Atom des Stickstoffs von dem Gluten übrig 
geblieben ist, und scheidet sich aus der flüssigen Lö
sung ab, indem dieses Pflanzensalz krystallisirt und zur 
Bildung von neuen Zellen (!!!) verwendet wird, welche 
sich mit dem übrigen zuckerartigen Saft anfüllen 
u. s. w.“

Es bedarf für den einigermassen kundigen Leser 
wol nicht erst der Erwähnung, dass diese Darstellung, 
die in derselben Weise noch einige Seiten fortgeht, ein 
rein willkürlich - erdachter Roman ist, wie er wol 
kaum so seltsam jemals über Ernährung und Wachs
thum der Pflanze zusammenphantasirt wurde. Es kom
men viele Stellen in dem Buche vor, welche errathen 
lassen, dass der Verf. ein sehr braver und gemüth- 
voller Mensch ist, aber offenbar ist sein Eifer und seine 
Phantasie seiner Einsicht und seinem Wissen bedeutend 
überlegen und insbesondere Landwirthen rathen wir 
doch, sich vorläufig lieber an die einfachem Grund- ■ 
sätze der neuern Pflanzenphysiologie zu halten, wenn 
sie auch nicht so viel erklären zu können meint, als 
der Verf. dieser Schrift. In physiologischer Hinsicht 
ist wol alles darin gänzlich verfehlt und in landwirtschaft
licher Beziehung ist der durchgehende Grundgedanke, 
die ausnehmende Wichtigkeit der Salpetersäure für die 
Vegetation der Pflanzen , eine auch schon von vielen 
Andern angeregte Frage. Schwerlich möchten des 
Verf. Theorien im Stande sein, die nicht nur theore
tisch , sondern auch experimental dagegen gemachten 
Einwendungen zu erschüttern, geschweige denn zu be
seitigen. Die eigentlichen Versuche aber zum Beweise 
für seine Theorien hat der Verf. eigentlich noch nicht 
gemacht, verspricht sie aber für die Zukunft. Auf eine 
weitläufigere Besprechung des Einzelnen kann Ref. 
übrigens aus leicht begreiflichen Gründen in dieser 
Zeitschrift nicht eingehen; es ist das Sache der Fach- 
Journale. Eine Aufzählung und Widerlegung der selt
samen Misverständnisse und Unrichtigkeiten in Bezug 
auf Physik, Chemie und Pflanzenphysiologie, die fast 
auf jeder Seite vorkommen, würde ein Buch werden, 
welches das Beurteilte an Stärke weit überträfe. — 
Bei alle dem scheint aber der Verf. ein sehr tüchtiger 
praktischer Landwirt zu sein und sein Gut mag sich 
unter seiner Pflege in einem so gedeihlichen Zustande 
befinden, als bei Benutzung längerer Erfahrung auf einer 
eng begrenzten Localität nicht so gar schwer zu er
reichen ist.

Der Verf. hat Ref., wie schon bemerkt, die Ehre 
angethan, in dessen Handbuch der Botanik die vollste 
Bestätigung seiner Theorien zu finden und verräth da
bei , was er zum Theil auch unumwunden ausspricht, 
dass er seine Theorie lange fertig hatte, ehe er an 
ein eigentliches Studium der Pflanzenphysiologie gegan
gen ist. Eine experimentelle Bestätigung seiner Theo
rie wird, einige Versuche im Kleinen abgerechnet, 
auch erst in Aussicht gestellt.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig;.
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In beiden Punkten zeigt er aber eine überraschende 
Übereinstimmung mit den Verf. von

Nr. 4. Reichlich ein Drittheil dieser Schrift besteht 
nur aus wörtlichen Auszügen aus meist ältern Pflan
zenphysiologien bis auf den verstorbenen Decandolle, 
in denen die alten Beobachtungen von Brugmanns ge
wiss vier oder fünf Mal vorkommen. Geführt durch 
ein paar vereinzelte Beobachtungen hat der Verf. sich 
eine weitläufige Theorie über Vergiftung des Bodens 
durch Pflanzenexcremente, über Sympathien und Anti
pathien der Gewächse ausgebildet, dann sich sehr ge
freut , in jenen Pflanzenphysiologien eine Bestätigung 
seiner Ansichten zu finden , gibt einige sehr hübsche 
Vorschriften und wünscht, dass sie von Andern geprüft 
werden, was doch eigentlich der Theorie hätte voran
gehen sollen. Mit der neuern Pflanzenphysiologie und 
Agriculturchemie scheint der Verf. völlig unbekannt zu 
sein und sein Buch klingt fast wie aus dem vorigen 
Jahrhundert her. Auffallend erscheint es auch, dass ein 
Landwirth unserer Tage auf eine solche Weise, wie 
der Verf., für die Wechselwirthschaft und gegen die 
Dreifelderwirthschaft redet, als gäbe es äusser seinem 
Gute kaum noch einige wenige Landleute, welche sich 
der ersten angeschlossen hätten. In der theoretisch 
interessantesten Hauptfrage geht das Werkchen nicht 
über die längst als unzureichend und mangelhaft nach
gewiesenen Versuche von Macaire Prinsep hinaus; es 
ist also nichts weiter darüber zu bemerken. Wir wün
schen aber dem Verf., der ebenfalls offenbar den red
lichsten Willen hat, sich zu unterrichten, die Hülfe einer 
bessern Bibliothek, al$ ihm bisher zu Gebote gestanden 
zu haben scheint und empfehlen ihm namentlich das 
Studium der Werke von Boussingault, Hlubek, Liebig, 
Meyen, Mulder, Ref. u. s. w

Beide zuletzt beuitheilten Werke nun zeigen uns 
ihre Verf. als Männer, offenbar von dem besten Wil
len und Eifer für die Sache beseelt, beide selbst mit 
nicht unbeträchtlichem Umfang von Kenntnissen aus
gerüstet und gleichwol verfehlen beide so ganz und 
gar ihren Zweck und können auf diesem Wege nie 
etwas Brauchbares für ihre Wissenschaft leisten, son
dern eher nur ihre Standesgenossen verwirren und auf 

Abwege leiten. Diese Erscheinung erklärt sich nun 
leicht aus dem, was Ref. als Einleitung zur Anführung 
dieser beiden Schriften zu entwickeln versuchte. Be
gründet ist aber dieses Misverhältniss in der meisten- 
theils noch so mangelhaften Bildung der Landwirthe. 
Zum Theil sind selbst die landwirthschaftlichen Schu
len auf eigenthümliche Weise hinter der Wissenschaft 
zurückgeblieben und erst seit wenigen Jahren zeigt 
sich auch bei ihnen wieder ein lebendigeres Anschlies
sen an die neuere Wissenschaft und die in ihr gewon
nenen Resultate. Zwei Dinge sind aber bei gegenwär
tigem Stande unserer theoretischen wie angewandten 
naturwissenschaftlichen Disciplinen ganz unerlässliche 
Bedingungen, wenn ein Landwirth darauf Anspruch 
machen will, in seinem Fache für wissenschaftlich ge
bildet zu gelten, einmal die allergründlichste und noth
wendig zugleich auch praktische chemische Kenntnis» 
und dann gesunde pflanzenphysiologische Begriffe und 
zwar insbesondere Ablegung all der bodenlosen, pflan
zenphysiologischen Vorurtheile, welche sich aus der 
unglücklichen Zeit, in der man phantasirte, statt die 
Natur zu beobachten, noch in den ältern Schulen er
halten haben. Wer noch bei Pflanzen von Reizmitteln, 
von Indigestion und dergleichen spricht, ist zu jeder 
richtigen Auffassung des Pflanzenlebens völlig unfähig.

Jena. M. J. Schleiden.

Griechische Literatur.
1. Die Lustspiele des Aristophanes. Übersetzt und erläu

tert von Hieronymus Müller. Erster und zweiter 
Band. Leipzig, Brockhaus. 1843 — 44. Ur. 8. 
3 Thlr. 20 Ngr.

2. Aristophanes’ Werke. Deutsch von Ludwig Seeger. 
Erste bis dritte Lieferung. Frankfurt a. M., Litera
rische Anstalt. 1844. Gr. 8. Die Lieferung 12y2 Ngr-

Ks muss in unserer Bildungsatmosphäre immer noch 
ein Agens sein, welches antiken Humanität» - und 
Schönheitssinn den Freunden einer edlen und herzer
hebenden Lectüre fortwährend zum Bedürfniss macht, 
da wir nicht nur allem modernen Geschrei zum Trotze 
die Studien der alten Classiker an und für sich flori- 
ren und immer neue Ausgaben ihrer Texte bereitet sehen, 
sondern auch gerade noch die zahlreich hervorreten- 
den Übersetzungen ihrer Werke allem Anscheine nach 
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ihre Liebhaber finden. Denn blos dengeiehrten Schul
leuten zu Gefallen lassen unsere Sosier gewiss nicht 
deren Lieblinge so fleissig verdeutschen. Auch ist ja 
vielen Philologen dies Übersetzungswesen selbst ein 
Gräuel und sie lassen von Zeit zu Zeit ihren Witz ver
nehmen, dass dergleichen nur von Leuten versucht 
werde, die, was sie allenfalls griechisch nicht verste
hen , deutsch zu verstehen hoffen, wobei freilich der 
Cirkel ungelöst bleibt, wie wol da ein deutsches Ver- 
ständniss bewerkstelligt werden möge, wo das griechi
sche Verständniss abgeht 1 Auch liesse sich fragen, 
durch welches Organ wol solche Alterthumskenner, 
wenn sie nicht blos Buchstaben klauben und Sylben 
stechen, den Geist antiker Literatur auch selbst ver
nehmen, wenn es nicht durch den Genius der Mutter
sprache, durch deutsches Denken und Assimiliren ge
schieht? Wir glauben wenigstens, dass kein wirklich 
tiefdringender und im Heiligthume des Ideenlebens frei- 
thätig w altender Ausleger der Alten, sofern er vom 
Hauche dieser vaterländischen Literaturgrösse nur ei
nigermassen berührt ist, existire, den es nicht bei der 
poetischen Herrlichkeit eines Pindar, Äschylus, Sopho
kles, und nun gar vollends des in allem dichterischen 
Proteismus unerschöpflichen Aristophanes, jezuweilen 
gelüstet habe, dergleichen unverjährbar jugendliche 
Musenkraft „in sein geliebtes Deutsch zu übertragen! “ 
Namen erster Weihe und ersten Ranges, wie Wolf, 
Reisig, Müller stehen uns zeugend zur Seite. Ein An
deres ist es, ob und wie das Gelüste in der Praxis 
von Statten gehe; und da w ird freilich dasselbe Kenner
auge, welches möglicherweise auf einen Vorsatz, den 
Dichterborn von Hellas in deutschem Laute sich er
giessend vernehmen zu wollen, den sehnsüchtigsten 
Blick geheftet, am Öftersten sich verzweiflungsvoll ab
wenden, und diese Aufgabe für unerreichbar erklären. 
Für uns persönlich, wir hoffen’s, die wir uns ein gutes 
Theil des Lebens hindurch um diesen Kranz mitbewor- 
ben, und trotz aller gewonnenen Einsicht, wie sehr 
man da in das Sieb der Danaiden Wasser schöpft, von 
dieser Bewerbung auch jetzt nicht lassen können, steht 
die Überzeugung fest, dass irgendwem, der noch äus
ser den eigentlichen Räumen der Schule und ohne 
Kenntniss der Ursprachen einige Begeisterung für die 
Alten hegt, die darstellerische Virtuosität derselben auf 
dem Wege blosser Nachbildung, und wäre es die ge
lungenste, vollständig zu veranschaulichen, auf Ewig
keit unmöglich bleiben wird. Und dennoch soll sich 
deshalb kein Übersetzungstalent zurückschrecken las
sen! Mit Recht ist der Vollgenuss der classischen 
Geistes- und Schönheitswelt dem Vorbehalten, der sich 
der ursprünglichen Organe, durch welche deren gott- 
heitvolle Offenbarungen ausgeströmt sind, mit edlem 
Schweisse unvermittelt und auf eigene Hand anzueig- 
nen gestrebt hat; aber. Geist, Begriff, Ahnung dieser 
erhabenen Welt lässt sich auch dem dieser ersten und 

innerlichsten Weihe nicht Theilhaften mittheilen, und 
schon sein blosses Interesse, der dazu nöthige und un
eigennützige Sinn für Bildung schlechthin, der seltene, 
hohe Menschensinn für die Bildung, welche allein sol
chen Namen verdient, mit der man nichts erkauft und 
nichts bezahlt, durch die man lediglich etwas ist, aber 
nichts, im Weltsinne, wird und nichts leistet, was die 
Tagelöhner des Lebens auch leisten — dieser Sinn 
verdient, dass man auf alle Weise ihn fördere und ihm 
zu Hülfe komme; dieser bildet, zu hocherfreulichem 
Zeichen, dass das Marktgelärm unsers Tages nicht 
allein alle Seelen ausfüllt, noch stets ein Publicum, 
für welches der geistbegabte, nicht ohne Gunst Miner- 
va’s sein Geschäft übende Übersetzer der Alten getrost 
sich abquälen darf. Sein Bemühen wird zwar stets 
nur ein ephemeres bleiben; eine Dauer, wie sie den 
grossen Originalgenien der Nationen in ihren Meister
werken zu Theil wird, kann er für dasselbe nicht in 
Anspruch nehmen, ja um des Interesses seiner Kunst 
willen, nicht wünschen. Er bewregt sich auf einem 
Felde, wo das Bestgemachte, dass ihm eine glückliche 
Stunde geschenkt hat, ein immer neues Bessermachen 
noch Glücklicherer von selbst heranfordert. Der ori
ginelle Geist, wenn auch die Formen seiner Darstellun0, 
veralten und sich im Geschmacke der Nation nicht auf 
immer gleichmässig behaupten , drückt gleichwol eben 
durch die Urgesetzlichkeit und durch die den Zeitaltern 
vorauseilende Bildungsfülle seiner Ausströmungen dem 
nationalen Geistesleben selbst ein Gepräge auf und 
hält nachkommende Geschlechter durch den Zauber 
seines Namens und seiner Verehrung fest; des Über
setzers Verdienst wirkt über die unmittelbare Periode 
da er mit seinem Versuche auftritt und eine fremde 
Virtuosität dem augenblicklichen Standpunkte des Zeit
alters anzueignen, sie den Zeitgenossen mundrecht zu 
machen bestrebt ist, nicht hinaus: neue fortschreitende 
Generationen rücken vor, die Gesetze ihres Geschmacks 
klären, steigern, vollenden sich, und sie wollen auch 
das ausländische Vortreffliche in einem diesem fort
schreitenden Geschmacke nacheilenden Sinne immer 
von Neuem zubereitet haben. Demungeachtet geht die 
Thätigkeit auch des einzelnen, seiner Epoche genügen
den Übersetzers nicht verloren: sie absorbirt sich 
nur in der Masse des durch neue Thätigkeiten immer 
vollkommener Ausgerichteten. Denn freilich wird es 
nur selten sich so treffen, dass ein zugleich durch ori
ginale Eminenz auf sein Zeitalter wirkender Autor Be
gabung und Lust zum Übersetzen in sich vereint, wie 
dies mit Voss der Fall war: kann dieser Dichter gleich 
an weit- und zeitüberwindender Grossheit seiner Er
scheinung mit Goethe und Schiller nicht in die Schran
ken treten, so ist er immer doch ein kraftvoller Trä
ger der universalen Bildung unseres 18. und 19. Jahrh. 
gewesen und hat, in seiner Art classisch und eine, 
wenn auch beschränkte Seite des vielgestaltigen, tau-
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und einen universellen Ruhm behauptenden nationalen 
Treibens eine so unwiderstehliche Anziehungskraft, 
dass es begreiflich wird, wie gerade ein immer besser 
und immer lebensfrischer in unsere vaterländischen 
Laute übertragener Aristophanes mehr als irgend eine 
dieser altgriechischen Poesieerscheinungen unserm Zeit
alter homogen sein könne. Nun wird man uns ent
gegenhalten : „Wie, du setzets gerade in das politisch 
Tendenzenhafte den Gehalt der Aristophanischen Ko
mödie, und doch sind es eben die politischen und über
haupt die ausserhalb des eigentlichen Vorwurfs liegen
den Tendenzen, welche des Dichters freie Thätigkeit 
behindern müssen , welche z. B. an den dramatischen 
Erzeugnissen unserer neuesten deutschen Muse störend 
wirken und voraussichtlich diese Productionen einer 
schnellen Veralterung, einer Verschollenheit und Nicht
beachtung schon bei der nächstkünftigen Generation 
anheimfallen lassen werden!“ Hierauf ist Folgendes 
zu erwidern. Käme an diesen Productionen Tieferes 
und Lebenskräftigeres zum Vorschein, als ihre Coterie 
mit den Zeitsympathien und Modeleidenschaften, so 
würde ihnen diese politische Zuthat an und für sich 
nicht schaden, obwol an der Tragödie oder schlecht
weg dem ernsthaften Drama (diesem Fache gehören 
die meisten derselben zu) an und für sich diese Zuthat 
gleichgültig bleibt, d. h. dabeisein und wegbleiben 
kann. Dem dramatischen Gehalt macht sie keinen 
Winter und keinen Sommer; sie hebt höchstens die 
Gemüther mit der Wirksamkeit einer gewissen sub- 
jectiven Theilnahme heran, die aber jederzeit durch das 
eigentliche und specifische Verdienst der dichterischen 
Virtuosität selber getragen werden muss und, wenn sie 
sich auf die Länge halten soll, ja nicht auf solchen 
blossen Nebensachen beruhen darf. In allen antiken 
Tragikern finden sich solche Anspielungen auf die 
Zeitideen, und weder Goethe noch Schiller haben sie 
sich untersagt oder sich deren erwehrt. In jenen mo
dernsten Prästationen aber machen diese Anspielungen 
die Hauptsache, sie sind das A und das O des dichte
rischen Haushaltes, sie werden mit den Haaren herbei
gezogen, sie sollen der Muse die Gunst des Publicums 
kuppeln. Damit werden sie ganz eigentlich zu einem 
Hetärengeräth und erregen Überdruss statt Gefallen, 
sodass hinterher die ganze Leere und ohlheit des 
übrigen Gespreizes, die Armuth der Erfindung, die Ge
zwungenheit der Situationen, die Unnatur und Ein
förmigkeit der Charaktere, die Veriehltheit der Sitten, 
die Taschenspielerei mit Pb*̂® ey Statt der Handlung, 
die psychologische Schülerhaftigkeit des Poeten, kurz 
die Mangelhaftigkeit und Unbündigkeit dieser anmass- 
lichen Modernität desto schroffer und unwilliger empfun
den wird. Mit der Komödie ist es schon ein Anderes: 
da gehören allerdings die Tendenzen und Zeitanspie
lungen ganz eigentlich in den Kram und dienen wesent
lich , den Zuschauer von allen Seiten zu packen; nur

sendstrahligen Prismas deutscher Dichterfähigkeit mit 
Tüchtigkeit und Würde repräsentirend, durch die Wirk
samkeit und Popularität seiner Originalleistungen ohne 
Zweifel auch zu dem Relief beigetragen, welches eine 
Reihe von über fünfzig Jahren seinem Übersetzungs
verdienste gegeben hat. Solch anhaltender Beifall 
wird nicht leicht wieder einem Übersetzer der Alten 
zu Theil werden: aber gönnen wir ihm denselben als 
dem eigentlichen Bahnbrecher, Gesetzgeber und Vater 
unserer Kunst, so verdanken wir es auch ihm gerade, 
dass dieselbe ausserhalb des immer etwas pedantischen 
Bezirks des Gymnasial- und akademischen Katheders 
eine ehrenwerthe und zahlreiche Masse gebildeter 
Staatsmänner, die in stillen Mussestunden nach uns 
greifen, weil sie die fade Tagsleserei anwidert, und der 
Geschäftsdrang ihnen doch nicht mehr zu den alten 
Quellen selbst hinanzusteigen gestattet, edler, auch für 
die strengen Grazien des Griechen- und Römerthums 
einen empfänglichen Sinn in sich nährender Frauen, 
und selbst mit dem Geiste einer soliden Bildung fort- 
gegangener Geschäfts- und Gewerbsleute durchdrungen 
hat und eben die antike Classicität noch ausserhalb 
der pädagogischen Sphäre zu einem unveräusserlichen 
Momente reingeistiger Humanität macht. Zwei Über
setzungen des Aristophanes zu einer und derselben 
Zeit, nachdem erst um wenige Jahre die wahrhaftig 
nicht geringe Befähigung gerade zu dieser kitzlichen 
Kunstprobe beurkundende von Droysen vorausgegan
gen und selbst noch die für den allmälig steifgerittenen 
Hippogryphen lange nicht in dem Maasse, wie etwa 
sein Horaz oder sein Shakspeare, misrathene von Voss, 
keineswegs aus allen Händen gelegt ist. Dies ist ein 
Beweis, dass das gewaltige Eisen des attischen Alten 
fort und fort seinen Mann anzieht, sowol im Über
setzerchor selber, als im Publicum. Bei letzterem mö
gen theils die berliner Anregungen mit antiquarischer 
Dramaturgie, theils der durch und durch tendenziöse, 
ja in das innerste Leben unserer Zeitfragen einschla
gende Gehalt der Aristophanischen Komödie anklin
gend wirken. Denn ist auch Aristophanes mit seinen 
politischen An- und Absichten unermesslich davon ent
fernt, einem revolutionären Demagogismus und Radica
lismus Wasser auf die Mühle zu bringen und muss 
man ihn, beim Lichte betrachtet, vielmehr unbedingt 
zu den strengen, ja aristokratisirenden Conservativen 
rechnen, so hat doch der kecke, frische, verwegen fröh
liche und rücksichtslos freie Sinn dieser Komik, die 
noch in der conservativen Tendenz alle Mittel absolu
tester Volkssouveränität zu ihren Zwecken ins Spiel 
setzende Schrankenlosigkeit ihrer dichterischen Be
wegungen , der ganze Anblick dieses bei aller schein
baren Confusion, ja Destruction der eigentlichen Staats
verhältnisse einen festen Grund, ein überliefertes und 
aufrecht erhaltenes Princip, eine Macht, eine ausgebrei
tete auswärtige Wirksamkeit, ein historisches Recht
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bens eigen zu sein pflegt, entfernt gewesen und habe 
vielmehr, wie die grossen Humoristen der neuern Zeit, 
ein Swift, ein Sterne, ein Hippel, sich eher zur Me
lancholie und Hypochondrie geneigt. Diesen Naturen 
ist das Anpreisen alter Zeit und Sitte, das Ausmalen 
einer patriarchalischen Idyllenwelt, die niemals war 
und niemals werden wird , wie wir sie in den effect
vollsten und coloritreichsten Stellen seiner ernsthaf
ten, prägnanten und patriotisch feurigen Exhortationen 
veranschaulicht finden, vorzugsweise gewöhnlich. Ari
stophanes ist nicht Aristokrat aus Standesgeist: seine 
Familie scheint lediglich dem Mittelschlage begüterter 
und bravgesinnter Grundbesitzer angehört zu haben; 
er ist es, weil die alte attische Aristokratie jene Sitten
einfachheit und Lebensunsträflichkeit, welche ihm das 
Ideal eines gedeihlichen Staatsbürgerthums abgibt, auch 
persönlich repräsentirte. Insofern er dabei von den 
Schattenseiten, die jene alte Zeit nothwendig schon 
deswegen haben musste, weil sie weder eine Höhe ab
soluter Bildung einnahm, noch das republikanische 
Recht der Gleichheit gewährte, stillschweigend abstra- 
hirt, tritt er seinem Zeitalter sogar mit einer gewissen 
schroffen Einseitigkeit, einem Anfluge von Philisterei 
gegenüber, der ihm etwas ungemein Ähnliches mit dem 
Juvenalis gibt. Aber sein himmlisches Talent, die an
geborene Festivität seines Genius, die göttliche Über- 
muthslaune seiner unerschöpflichen Phantasie reisst ihn 
über alle Apprehensionen und Prädilectionen des Ichs 
hinaus, sie ist es, die ihn auf dem Gegaukel Tausen
der von bunten Schmetterlingsflügeln über die herbsten 
Momente der Wirklichkeit ins freie Reich der Lebens
lust und jubelnden Schalkhaftigkeit emporträgt, die 
seinen tiefen, sittlichen, didaktischen Ernst mit den 
Blumen der poetischen Unverwelklichkeit kränzt, und 

(jene einzige Verschmelzung erhabener Feierlichkeit 
und burlesker Lascivität bewirkt, welche die Doppel
natur dieser wunderbaren und unnachahmlichen Muse 
constatirt. Diese Doppelnatur nach allen ihren Elemen
ten und Verzweigungen vollständigst zu durchdringen 
und eine erschöpfende Charakteristik der Aristophani
schen Poesie darzulegen, in welcher eines Theils die 
staunens würdige Vollendung rhythmischer Formenschön
heit, in welcher Aristophenes vielleicht selbst die tra
gischen Meister noch überflügelt, nach ihrer Bedeutung 
herauszuheben wäre, als auch der kühnen Freiheit und 
jeden modernen Begriff übersteigenden Zwanglosigkeit 
des Aristophanischen Scherzes, der trotz jenes tiefen 
individuellen Ernstes auf den Cynismus des Pöbels 
aufs Rückhaltloseste und unbedenklichst eingeht, ihr 
Recht widerfahren müsste — eme solche erschöpfende 
Charakteristik entbehren wTir noch.

(Die Fortsetzung folgt.)

dass auch auf diesem Boden sie keineswegs ein Eines 
und Alles sein können, weil dann der Komiker kaum 
etwas Anderes zu sein braucht, als ein verskünstleri- 
scher Volksdeclamator und Marktschreier. Die Sache 
ist jederzeit, im Ernst und im ibpass , die , dass die 
Poesie mit ihrem Strome Alles, die Handlung, die Cha
raktere, die Tendenzen, die Gunst der Zuschauer, der 
Kritik, augenblicklichen oder späten Beifall (denn kei
neswegs ist die Tagskritik immer gerecht) ein für alle
mal mit sich reissen und stets, gleich einer erhabenen 
Warte, einem Berggipfel oder Sterne, über der wogen
den Fluth aller dieser Ingredienzen leuchtend hervor
stehe und mit der unmittelbaren Gewissheit ihrer Ge
genwart und Gewalt die Herzen erfüllen muss, ohne 
dass sie wissen, wie ihnen geschieht; niemals dagegen 
an einem dieser einzelnen Pertinenzstücke das Schick
sal der Dichtung dermassen fangen darf, dass zu sa
gen wäre: „wenn sie nicht diese oder jene Situation, 
diesen Charakter, diese prachtvolle Tirade, diesen Thea
tercoup u. dergl. hätte, würde sie nichts werth 
sein!“ Das Aristophanische Lustpiel hat nun vor Al
lem, und in hohem Maasse, allen andern Erfordernis
sen voraus und ihnen zum eigentlichen Lebensathem 
dienend, dies Element von Poesie schlechthin: es ist 
ein leichtes, luftiges, extemporanes Gegaukel, das, alle 
Verhältnisse und alle Beziehungen des allgewöhnlichen, 
ordinären, prosaischen Daseins frischweg, und mag 
sich die Gesetztheit, die Gravität, die Wohlanständig
keit, die hausbackene Toleranz und Leutseligkeit dar
über die Haare ausraufen, auf den Kopf stellt und Al
les sehen lässt, was unter und zwischen den Falten 
und Hüllen nur irgend verborgen war; schlechterdings 
kein anderes Gesetz anerkennend, als das eines im 
Vollbewusstsein seiner Alles zwingenden schöpferischen 
Grazie jede Berechtigung findenden Muthwillens. In 
dieser Komik waltet als Anfang, Mitte und Ende einzig 
und allein die unbedingteste und genialischeste Masken
laune, welche der Genius des Witzes unter dem glück
lichsten Himmel und dem geistreichsten Menschen
schläge einem zu Allem entschlossenen und vor nichts 
als der Flauheit und Fadaise zurückbebenden Götter
lieblinge jemals eingegeben. Aber dieser Götterliebling 
an sich selbst, in. der subjectiven Erscheinung, ist im 
Mindesten nicht eine blosse leichtfertige, frivole, ledig
lich aus Luft und Duft gewebte Menschennatur : es ist 
ein ernster, bestimmter Halt hinter ihm, er hat per
sönliche Grundansichten und einen sittlichen Willen, 
wobei er sich durchaus über den Werth eines blossen 
Spassmachers erhebt. Wir möchten fast glauben, des 
Aristophanes’ Individuum sei weit von jener sanguini
schen Beweglichkeit des Temperaments, welche den 
privilegirten Unterhaltungstalenten des gemeinen Le
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(Fortsetzung aus Nr. 164.)
Was aber eben den Geschmack dieses Aristopha
nischen Scherzes betrifft, so wird er jedem Menschen-, 
Sitten-, und Geschichtskenner sofort um Vieles begreif
licher werden, als bisher, wenn wir uns das Zeitalter 
des Dichters und was derselbe seinem doch wahrlich auf 
einer eminenten Bildungshöhe stehenden Publicum bieten 
durfte,- nicht ferner durch Zusammenstellung mit einer 
neuzeitig reflexiven, überbildeten und übersättigten, über
dies aber durch die Hof-, Kirchen-und Residenzeinflüsse 
in der natürlichen Kernhaftigkeit reinmenschlicher Auf
fassungen alterirten und prüde gemachten Periode, wie 
die unsere ist, und endlich in unserer Phantasie domi- 
nirt durch lauter Bedingungen nordischer Existenz, Um
gebung und Lebensweise, mehr verdunkeln als auf
klären : sondern vielmehr uns analoge Perioden moder
ner Vorzeit, z. B. die unendlich entsprechendere, 
gleichfalls republikanische, gleichfalls hochclassische, 
ausserdem aber selbst südliche und aus einer durch 
und durch poetischen Geschichtsumgebung hervortre
tende der florentinischen Ära vergegenwärtigen, da, 
als die Mediceer gross zu werden begannen, als Boc
caccio seine lasciven und doch so grazienvollen No
vellen erzählte, als Johann von Bologna, als Ghirlan- 
dajo, als Lionardo und Buonaroti eine Heldenzeit der J 7 un tu. 14 U11U U UUI1 ul V v*  v*uv  aa vAuviJti vlv Uvl AllV/Uv V vi^vlUIJUvllyj UIv ▼ v»3i3 »3lzilw Uz M Ul vüv

Kunstblüthe heraufführten, insgesammt Geister, die es insofern zum Muster genommen, als er durchweg die
am derbsten Humor und an den extremsten Schalk- antiken Versarten beibehält, auch in Ton und Aus
haftigkeiten auch in ihren erhabensten Darstellungen 
und kaum in ihrem Leben haben fehlen lassen. Und 
zuletzt haben wir selbst in unsern deutschen Zeiten 
und Sitten ein Analogon an den Tagen LuthePs und 
Fischarts: dagegen mit irgend welchen sentimentalen 
Zeiten und Gesinnungen muss dieser altgriechisch 
dionysische Impudenzkitzel ein für allemal nicht in 
Vergleichung gebracht werden.

Wenn wir, was freilich schon als Herkömmlichkeit 
mitgemacht wird, vor dem nähern Eingehen auf die 
speciellen Qualitäten beider oben rubricirten Über
setzungswerke ein Paar Striche zur Charakteristik ih
res Gegenstandes hingeworfen haben, so konnte dies 
nur neuerdings an die verzweiflungsvolle Bedenklich
keit und Schwierigkeit der ganzen Aufgabe erinnern 
sollen. Man muss im Autor so leben, dass man ei
gentlich eine Reproduction seiner geistigen Person zu 

sein scheint, um ihn mit Glück wiederzugeben: wer 
will sich dies bei Aristophanes zutrauen ; und traut er 
sich es zu, die ganze Fülle und unverschleierte Verwe
genheit einer solchen Erscheinung unserm nordisch 
züchtigen Wesen und Geschmacke gegenüber geltend 
machen? Das Unternehmen ist und bleibt ungeheuer, 
und Unterzeichneter, der am Wenigsten vor der An
forderung, die Dinge zu nehmen und zu geben wie sie 
sind, zu erbeben gewohnt ist, würde sich gleichwol 
eher anheischig machen, sämmtliche Stücke des Äschy- 
lus, Sophokles und Euripides mit einiger Selbstbefrie
digung zu verdeutschen, als auch nur drei oder vier 
des Aristophanes. Daher gebührt diesen neuauftreten
den Bewerbern um einen so gefährlichen Preis gleich 
von vornherein die Anerkennung des Mutbes, der man, 
nach einigem Eindringen in die Resultate ihres Stre
bens , gern auch die einer liebevollen Beschäftigung 
mit ihrem Gegenstände, eines meist richtigen und 
gründlichen Verständnisses des Urtextes, einer gelehr
ten, ja umfassenden Kenntniss, der bei solcher Arbeit 
unerlässlichen historisch-antiquarischen Vorbedingungen, 
und überhaupt einer ernsten und tüchtigen Vorbereitung 
auf ihre Aufgabe, zufügen wird. Nicht ganz so gün
stig kann die Äusserung über das äusserliche und for
male Verfahren ausfallen. Hr. Prof. Müller hat sich, 
so viel aus seinem Werke selbst zu ersehen ist (denn 
eigentliche Erörterungen über seine Metrik haben wir
nicht vorg<jefunden), die Voss’sche Lbersetzungsmethode

druck sich der massiv körnigen, etwas ungelenken und 
schwerfälligen Verdolmetschungsweise dieses berühm
ten Vorbildes annähert: blos dessen resoluter Über
tragung der Obscönitäten hat er sich, wir mochten fast 
sagen mit einiger Jüngferlichkeit, enthalte0; Dagegen 
hat er sich, wie wir nachweisen werden, in Hinsicht 
auf Prosodik einer völligen Grundsatz osigkeit über
lassen, woraus erfolgen musste, dass jenem Voss’schen 
Rigorismus thatsächlich wiederum ein bedenkliches De
menti gegeben ward. In del y°rrede (S. XI, ff.) die 
Ansicht ablehnend, dass, sich eine Übersetzung .über
haupt, namentlich aber eine des Aristophanes,. wie ein 
Original lesen lassen solle, „ suchte er vielmehr, 
stets auf griechischem Grund und Boden verharrend, 
zwischen einer an dem Buchstaben haftenden und nur 
zu oft unserer deutschen Sprache trotz ihrer Bildsam
keit und Gefügigkeit Gewalt anthuenden Strenge und 
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einer an Travestie grenzenden Umschreibung die Mitte 
zu halten, wie es unter seinen Vorgängern am meisten 
seinem verehrten Lehrer F. A. Wolf gelungen ist.“ 
Wir müssen hier nur sogleich bemerken, dass eben 
dies Wolf’sche Vorbild sich durch prosodische Strenge 
von dem Nachbilde sehr unterscheidet, wie anderer
seits in der Färbung des letztem überhaupt ungleich 
mehr die Voss’sche Abstrusität, als die Wolf sehe Gra
zie bemerkbar wird.

Hr. Seeger, einer unsrer heranstrebenden süddeut
schen Dichter, hat sich in entgegengesetztem Sinne 
den Grundsatz abstrahirt, dass allerdings ein antikes 
Werk im Deutschen sich lesen lassen soll, wie ein 
deutsches Original; und insofern er dabei alle Hülfs- 
mittel benutzt hat, die seinen Ansichten nach zum 
Zwecke führen mussten, eine möglichste Assimilirung 
antiker und moderner Vorstellungen, so weit nur nicht 
das Moderne den. antiken Gehalt völlig absorbirt, eine 
nur in den trochäischen, anapästischen und chorischen 
Versmaassen dem Originale folgende, statt des ihm 
steif und dem deutschen Ohr widerstrebend bedünken- 
den jambischen Trimeters aber den modernen Fünf- 
füssler der deutschen Bühne substituirende Rhythmik, 
und eine mit Hrn. Müller’s Verfahren so ziemlich auf 
Eins hinauskommende freigehaltene und bequeme Pro- 
sodik, kann man ihm wenigstens den Ruhm einer einheit
vollen und consequenten Durchführung seiner Maximen 
aiicht bestreiten. In seinem Vorworte, das er als „Epi
stel an einen Freund“ eingekleidet hat, beruft sich Hr. 
Seeger auf die Autorität des als scharfsinnigen Alter
thumsforschers und in neuphilophischer Ästhetik eine 
lebhafte Stimme führenden Kritikers bekannten Dr. Adolf 
Stahr, die allerdings auch uns imponiren würde, wenn 
erstlich in einer wahrscheinlich für immer relativ blei
benden Angelegenheit, w ie die vorliegende Übersetzungs
frage ist, Autoritäten den Controverspunkt weiter füh
ren könnten, und wenn zweitens nicht Hr. Dr. Stahr, 
als durch Gleichaltrigkeit und Wahlverwandtschaft un
sern jüngern Zeitgenossen angehörig, zuweilen etwas 
einseitig für dieselben Partei nähme. Der Streit an 
sich nämlich, ob die Alten in deutschem Gewände als 
Griechen und Römer oder geradezu als deutsche Lands
leute zu uns reden sollen, ist seiner Natur nach eben 
so irrational, als das Problem, ob je eine auch noch so 
vortreffliche Übertragung die Originale überflüssig ma
chen oder überhaupt eine solche auftauchen werde, 
bei der sich ein ganzes Volk ein für allemal beruhigen 
und dieselbe als classischen Codex für immer gelten 
lassen könne. Mit Luther’s Bibelübersetzung konnte 
zwar diese Frage auf ein paar Jahrhunderte (was im
mer ungeheuer viel ist) gelöst scheinen: als man sich 
aber in seinen Tagen mit dem Voss’schen Homer auf 
ein Ähnliches Rechnung machte, sah man sich denn 
doch durch die von August Wilhelm Schlegel angereg
ten erheblichen Einwendungen gar bald irre gemacht; 

auch ist es ja nicht der sprachliche, sondern der re
ligiöse Glaube, der die lutherische Bibel unantastbar 
gemacht hat. Hier aber, in dieser Bibel, haben wir 
meines Erachtens eine einstweilen und provisorisch 
völlig genügende praktische Lösung des Problems. 
Stellt die Alten durch Kraft und Geist eurer Mutter
sprache so dahin, dass sie, wie die hebräischen Alt
väter zwar als Leute, denen man die Fremde und die 
Vorzeit anhört, aber doch als gastverwandte, euer 
Herz und euern Sinn befreundet anregende, lebendig 
zu euch sprechende Geister an euch herantreten, und 
dann überlasst die Wirkung eures Übersetzens ihnen 
selbst. Wenn die Vertheidiger des wörtlichen Ver
deutschens sagen: „es kann nicht Alles modernisirt 
werden, so soll man gar nichts modernisiren; “ so ge
hen sie ebenso sehr in das Extrem, als ihre Antipo
den, wenn sie dafür halten, da sich Einzelnes moderni
siren lasse, müsse Alles modernisirt werden. Moderni
siren soll man gar nichts wollen: wer verlangt das 
Nibelungenlied, wer den Boccaccio modernisirt, wer 
will sich nicht dazu bequemen, Hebel’s Dichtungen in 
ihrer süssen Originalmundart zu lesen ? Die Mühe, 
welche ein Freund des vielgestaltigen Schönen sich 
geben muss, um diese drei so verschiedenartigen Er
scheinungen der Poesie so, wie sie sind, und ohne Um
wandlung oder Ausstaffirung zu geniessen, verlangen 
wir von dem, der die Alten in zeitgemässen Verdeut
schungen verstehen will, und bis zu einem solchen 
Punkte ungefähr soll ihm der Übersetzer mit Anbe
quemung des Fremdländischen entgegenkommen. Es 
ist gleich sehr formelsteife Unnatur, als laxe und sa
loppe Commodität zu vermeiden. Hr. Seeger hat aber 
darin vollkommen Recht, wenn er von einem blossen 
Mittelwege zwischen beiderlei Äussersten kein Heil er
wartet. „Die wahre Vermittelung ist die Auflösung der 
Gegensätze in ein drittes Höheres; es ist nicht das 
starre Gesetz und nicht die lose Freiheit, die uns selig 
macht: es ist auch nicht die gesetzliche Freiheit oder 
die freie Gesetzlichkeit, wie man diese Vermittelungs
termen gewöhnlich braucht, um sich und Andere damit 
zu täuschen, es ist die Freiheit, die ihr Maas in sich 
selbst trägt, die Gesetzlichkeit, die im Objecte liegt,, 
und mit der das Subject zusammenwächst, die innere, 
erkannte Naturnothwendigkeit, die das Wesen jedes 
Kunstwerks, jeder Production, auch der Reproduction 
ist.“ Dazu gehört natürlich, und das wird für jeden 
Übersetzer das erste und oberste Gesetz bleiben, dass 
er seines Autors mit geistiger Homogeneität mächtig sei 
und die Reproduction mit einem stets fühlbaren Hauche 
geistiger Auffassung zu durchdringen wisse. Und so 
unterschreiben wir auch ohne Rückhalt, was von dieses 
Übersetzers Gewährsmanne , Stahr, beigebracht wird: 
„Eine Übersetzung ist ein Portrait, und ein Portrait ist 
nur dann ein Kunstwerk, wenn es das Original nicht 
in Denner’s Manier mit allen Flecken und Sommer



659
sprossen , Mählern , und Warzen abschreibt, sondern 
die geistig bedeutenden Züge zu einem ausdrucksvollen 
Ganzen vereint und das Wesentliche vorn Unwesent
lichen und Zufälligen sondert.“ Nur eins hätten wir 
bei allen diesen lehrreichen und zeitgemässen Erörte
rungen aufmerksamer beobachtet gewünscht, einen hu
manen Ton gegen die, welche, den umgekehrten Vor
aussetzungen zugethan, selbst auf Irrwegen einer gemein
samen Sache manchen Dienst geleistet haben. Wie un
würdig, ja, bedenkt man, dass denn doch Dr. Stahr als 
wohlverdienter Professor des Oldenburger Gymnasiums 
selber ein Schulmann ist, wie lächerlich renomistisch 
nimmt sich die Sprache des Hrn. Stahr aus, wenn er 
schilt: „dass ein Schulmeister, ein Kirchner9 alles Ern
stes daran denken konnte, unsere gesetzlose Poesie (?) 
zui metrischen Raison zu bringen u. s. w.“ Seiner
seits incriminirt dann Hr. Seeger am Beispiele des 
Hrn. Müller (S. 7), dass dasjenige, was Schlegel am 
Voss sehen Homer gerügt, „bis auf den heutigen Tag 
nie it zu den Ohren, noch weniger in das Bewusstsein 
dei Übersetzer gedrungen;“ und wiederum wirft end
lich Hr. Müller herabsetzende Seitenblicke auf den 
Vorgänger Droysen, dessen Verdienst er nicht so ge
würdigt zu haben scheint, als man gegen einen Mann, 
der zu unsern genialsten und tiefeindringendsten Alter
thumsforschern gehört, und welcher namentlich zu 
Würdigung und Erklärung des Aristophanes höchst Be
deutendes geleistet hat, zu erwarten berechtigt war. 
Gehn wir jetzt auf Einzelheiten in beiderlei Arbeiten 
überhaupt näher ein. Hr. Müller hat der seinen eine 
besondere Abhandlung vorgesetzt: „Das griechische 
Drama in seiner Entstehung, Entwickelung und Eigen- 
thümlichkeit; “ die wir, da sie lediglich bezweckt, den 
ungelehrten Leser auf dem Felde des altgriechischen 
Dramas zu orientiren, allzu weitläuftig, im Ausdrucke 
nicht immer bündig, und für einen so gelehrten Mann 
hier und da selbst ungründlich finden. So wird wie
derholt gesagt, das steinerne Theater des Dionysos 
babe die Form jenes Zeltes des König Xerxes gehabt, 
we c es man aus persischen Kriegsbeute gewann. 
Besagtes Zelt at)er f]jente ja njcht dem eigentlichen 
scenischen Theater, sondern dem bekanntlich von Pe
rikies erbauten und zu musikalischen Wettspielen be
stimmten Odenm zum Vorbilde : wie hätte denn einzelt
artiges Gebäu e zugleich oben offen bleiben sollen, 
was doch Hr. 1 u e*’ vom scenischen Theater aus
drücklich sagt? Er at die Stelle des Pausanias, die 
er anfuhrt, nicht genau untersucht und zugleich ver
gessen, dass derselbe, und mit Recht, auch das Odeum 
ein Theater nennt (I, 8? 6)- ^en architektonischen Be
griff dieses Gebäudes, der die Verwechselung klar wie 
die Sonne macht, gewährt Plutarch im Perikies Cap. 13. 
Wiederholt gibt auch Hr. Müller dem Dionysos, des 
Theaters Schutzpatrone, den Beinamen Thesmophoros, 
Welchen dieser Gott niemals geführt hat, sondern blos 

Demeter, der ja auch alle die Thesmophorien geweiht 
waren. Er stellt sich vor, die Freiheit der Komödie, 
Personen namentlich auf die Bühne zu bringen, sei 
durch ein förmliches Gesetz verordnet worden: eine 
wunderliche Verkennung und Verwechselung des Spiel
raums, der in einem vernünftigen Staate den Gesetzen 
und der gerade durch eine liberale Gesetzgebung be
günstigten Licenz der Individuen zusteht. Auch der 
freisinnigste Staat kann niemals durch seine Gesetze 
unmittelbar die Licenz loslassen, ohne sich selbst auf’s 
Lächerlichste zu ironisiren; er gestattet dieser Licenz 
nur stillschweigend alle Ungezwungenheit, welche sie, 
der Empfindlichkeit der Angefochtenen, gegenüber, 
durch Geist und Anmuth zu vertreten und dem Sinne 
der Mehrheit plausibel zu machen weiss: verscherzt 
sie diese Bedingungen und überzeugt sich die Mehr
heit oder überhaupt die das Heft unbestritten führende 
öffentliche Gewalt, dass die Licenz zu weit geht, so 
schreitet sie mit einem Gesetz ein, nicht zum Vortheil, 
sondern zum Nachtheil der Licenz. So ist es bekannt
lich mit der attischen Komödienfreiheit durch die Dreis
sig und mit der altrömischen Satirenfreiheit durch eine, 
wie es scheint, censorische Verordnung, deren Horaz, 
Epist. II, 1, 152 ff., gedenkt, ergangen. Das lege fuit 
concessum bei Cicero in den von Hrn. Müller beige
brachten Beweisstellen sagt nicht: „es gab ein Ge
setz darüber,“ sondern nur: „es gab kein Gesetz da
gegen natürlich bis dahin, wo ein solches Gesetz 
wirklich erlassen wurde; und keinen andern Sinn hat 
auch die ad tut Ix twv vog-wv des Themistius und Plato- 
nius. Während aber hier Hr. Müller die Existenz ei
nes Gesetzes voraussetzt, das gar nicht existirt hat, 
noch existiren konnte, stellt er anderswo die unableug- 
bare Existenz eines wirklichen Gesetzes, desjenigen 
nämlich, dass das Alter, wo man sich um den Wett
preis der Komödie bewerben durfte, bestimmt gewesen 
sei, ohne Ursache in Zweifel (S. 76). Da nämlich al
les öffentliche Auftreten in Athen, wie in den gesumm
ten Staaten des Alterthums überhaupt, von einer ge
setzlichen Altersbestimmung abhing und des Aristopha
nes eigenes Zeugniss (Wolken 521) unmöglich anders, 
als im Sinne eines gesetzlichen Hindernisses gefasst 
werden kann (das von Wolf ausersonnene Und von 
Hrn. Müller nachgesagte der jugendlichen Bescheiden
heit ist weder aus dem Geiste des Ausdrucks, noch 
aus dem der antiken Denkweise zu rechtfertigen), so 
kann es nicht anders, als unkritisch genannt werden^ 
wenn hier die Autorität der uns äus so manchem be
denklichen Knoten des Verständnisses doch sonst so 
willkommen erlösenden Scholiasten einem subjectiven, 
ganz und gar otiosen Einfalle geopfert werden soll.

Die Übersetzung selbst anlangend, so wollen wir 
ein in beiden Bearbeitungen bereits vorliegendes Stück 
bequemerer Vergleichung halber, zum Grunde legen 
und wählen dazu die Bitter. Geist und Tendenz der
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einzelnen Stücke, müssen wir da sagen, wird in den 
vorangeschickten Einleitungen von Hin. Seeger gründ
licher und feiner gewürdigt, als von Hrn. Müller, der 
sich dabei etwas zu sehr bei dem Überlieferten und 
nach einzelnen unzusammenhängenden Annahmen Vor- 
«•ezeichneten beruhigt. Dies ist namentlich in Betreff 
des Kleon der Fall, der ihm eben nichts weiter als der 
herkömmlich verschrieene, unverschämte und pöbel
hafte Demagog ist, während doch bereits Droysen die
sem Charakter seine welthistorische Seite abgewonnen 
und damit dessen geschichtliches Recht festgestellt hat. 
In der That hätte Kleon schon deshalb, weil es Aristo- 
phanes wagen konnte, ihn auf diese über alle Massen 
excentrische und exorbitante Weise dem öffentlichen 
Gelächter Preis zu geben, der blosse Schreihals 
nicht sein können, zu dem ihn der Komiker macht, 
oder wenigstens hätte das Stück des Dichters 
den vollständigsten Erfolg einer absoluten Entlarvung, 
d h. eines gänzlichen politischen Sturzes, ha
ben müssen. Nicht einmal dem Gerbergeschäfte 
dieses famosen Individuums können wir die ihn zum 
Pöbel degradirenden Folgerungen beilegen, welche wir 
insgemein denselben beigelegt sehen. Uns wundert 
nur, dass noch Niemandem beigefallen ist, an die Pa
rallele zu erinnern, nach welcher z. B. Demosthenes 
als Schwertfeger eben so sehr einem komisircndcn Un
glimpfe hätte Preis gegeben werden können, wenn die 
Zeit der fröhlichen politischen Komödie nicht längst 
vorübergewesen wäre. Schon dass Thukydides dieser 
Hanthierung Kleon’s nicht einmal im Vorbeigehen ge
denkt, hätte die Leute abhalten sollen, ihn so schlecht
hin für einen blossen Gerber oder gar für einen Schu
ster zu halten. Damit war er zu seiner Zeit so wenig 
zu bezeichnen, als wenn ein heutiger Poet den edlen 
und berühmten W’hitbreat als einen Bierbrauer, oder 
Sir Robert Peel als einen Strumpfwirker charakteri- 
sirte. War doch der erste Medici ein Tuchmacher; 
und wie oft überhaupt kommt in den Geschichten der 
italienischen Städte, sogut wie in denen der deutschen 
Hansa, ein tapfrer und grossgesinnter Zunftgenoss, 
während in jener altgriechischen Zeit doch nur von 
Fabrikanten die Rede ist, zu den Ehren der Staats
häupter! Die Rede, welche Kleon bei dem Thukydi
des in Sachen dar Mitylenäer hält, stellt ihn den nüch
ternsten und consequentesten Staatsleuten an die Seite; 
und wenn man ihn nicht ebensogut mit unsern jetzigen 
hochgebornen Politikern des fait accompli, als allenfalls 
mit einem Danton, Robespierre oder St. Just zusam
menstellt, so ist daran nichts als jener lächerliche Ger
bergedanke Schuld. Gewiss bleibt aber, dass die, 
welche ihn in die Reihe jener französischen Blutmen
schen stellen, ihm entschiedenes und der Historie wi
derstreitendes Unrecht thun, da er gegen Bürger nie

mals gewüthet hat, und auch die höchst leidenschaft
liche Stimmung, in welcher offenbar Aristophanes, und 
zwar, wie die vielen Anzüglichkeiten sowol früherer 
Stücke, z. B. der Acharner, als selbst noch der spä
tem, nach des Demagogen Ende in Scene gesetzten, 
klärlich darthun, aus Grundsatz und aufs Leben ge
fasster Gegnerschaft, wider denselben entbrannt war, 
ihm keine schlimmem politischen Schwächen, als Ei
telkeit, Grosssprecherei, Eifersucht auf seine Macht, 
Verdrängung und Verleumdung der Nebenbuhler, In- 
trike, Eigennutz und die Kunst, unter dem Vorwande 
des gemeinen Wesens die eignen Taschen zu füllen, 
oder wenigstens bei den öffentlichen Vortheilen sich 
selbst nicht zu vergessen, also so ziemlich dasjenige, 
was mehr oder weniger fast jedem Staatsmanne vor
geworfen zu w erden pflegt, und welchem selbst die er
habensten Charaktere, wie Cimon, Perikies, Scipio 
nicht entgangen sind, nachzusagen gew usst hat. Dass 
es mit allem dem nicht so bedenklich stand, als wir 
des Dichters Absichten nach vermuthen sollen, dass 
Kleon’s Einfluss auf einem festen Grunde des Volks
vertrauens wurzelte, dass doch entschieden mehr, als 
seine blosse Suade, sein Sykophantismus und seine 
Bestechungen ihn in der öffentlichen Meinung festhiel
ten, geht aus dem Umstande, dass ein solcher, von ei
nem so gewichtigen Theile der Bürgerschaft, als das 
Korps der tausend Kavalleristen war, so inbrünstig 
unterstützter öffentlicher Angriff, wie die Aufführung 
der Ritter ihn abgab, den verhassten Mann nicht aus 
dem Sattel hob, unabweislich hervor. Aber auch dass 
des Aristophanes Absichten nicht verkannt wurden, 
dass man Spass verstand und den politischen Partei
mann vom ergötzenden Humoristen zu trennen wusste, 
dass Kleon trotzdem, dass er unangefochten aus solch 
einem publicistischen Läuterfeuer hervorging, nicht 
hindern konnte, dass der Dichter den Preis erhielt und 
der persönliche Verdruss privatim abgemacht wurde 
(Wespen 1324 ff.), dies Alles beweist, dass das atti
sche Volk in der moralischen Responsabilität und So
lidarität seiner Staatsrolle bedeutend höher stand als 
die heutigen Vorkämpfer des monarchischen Absolutis
mus, denen alle Volksfreiheit und Volksregierung ein 
Gräuel ist, gern glauben machen möchten; dass das
selbe sich seiner Würde als moralischer Person voll
ständig bewusst war; dass es über krankhafte Eitel
keiten und Empfindlichkeiten erhabene Urtheilsfreiheit 
genug besass, um zu gleicher Zeit zwei auf einander 
schlechthin erbitterten Gegnern durch seine Haltung zu 
bethätigen, dass es in seiner Sphäre jeden von ihnen 
anerkenne, ja als Liebling ehre; und so dürfte gerade 
aus diesem Beispiele der Aristophanischen Rittei' ein 
beschämender Beleg zu entnehmen sein, wie viel die 
moderne Liberalität in einem Musenpatronate von die
sen alten Republikanern zu erlernen hat, wenn sie dem 
freien, harmlosen Geistesspiel des Genius sein Recht 
widerfahren lassen und damit ein wrahres, der Rede 
werthes und um der Nachwelt Beifall nicht verlegenes 
dichterisches Nationalleben heranrufen will.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 165.)
AVas aber wollte Aristophanes mit dem gewaltigen 
Apparate und Anlaufe seiner Ritter ? Den Kleon stür
zen? Jawohl, insofern auch ein Fastnachtsscherz Ernst
haftes involviren kann und z. B. diejenigen, welche 
bei einem Maskenzuge oder in einer politischen Cari- 
catur ein actuelles Ministerium zum Gegenstände wäh
len, ganz gewiss nicht unzufrieden sein werden, wenn 
ihre Posse so gewaltigen Effect hat, um wirklich dem 
Fasse den Boden einzuschlagen. Denn zu den Gön
nern einer Administration gehören gewiss nicht die, 
welche Caricaturen auf dieselbe machen. Überdies 
ist der persönliche und auf Privatmishelligkeiten beru
hende Hass des Dichters gegen den Staatsführer con- 
statirt und es ist natürlich, zu denken, dass Aristopha
nes dem Kleon je mehr je lieber zu schaden beabsich
tigte. Der poetischen Ökonomie seines Stückes aber 
lag ohne allen Zweifel jener prosaisch-praktische Knall- 
eifect an und für sich fern, und Aristophanes war si
cherlich in der Geschichte seiner Kunst zu wohl zu 
Hause, als dass er so zuversichtlich auf Verwirklichung 
der politischen Nebenabsichten seiner Stücke rechnete, 
um dieser Verwirklichung halben diese Stücke zu schrei
ben. Wäre er doch dann mit den Erfolgen seiner Ko
mik sehr unglücklich gewesen! Denn die Ritter haben 
nicht den Kleon gestürzt: nach den Wolken ist Sokra
tes populärer geworden, als er je war; auf die Achar- 
ner und den Frieden ist kein Friede gefolgt; auf die 
Wespen haben die Athener nach wie vor sich zur 
Rolle der Geschwornen gedrängt; und auch von den 
übrigen minder entschieden auf eine specielle Tendenz 
zurückzuführenden Stücken ist irgend eine Besserung 
der Zeitverhältnisse und der Zeitansichten nicht zu ver
spüren. Wir müssen es daher wiederholen: sind auch 
die Aristophanischen Stücke in Bezug auf ihr Zeitle- 

/ ben durch und durch tendenziös, d. h. legen sie die 
politischen Ansichten des Dichters, als einer Privatper
son, unverholen und selbst mit Eindringlichkeit dar, 
so ist immer doch ihr erstes und wesentlichstes Ele
ment das poetische, d. h. das im ästhetischen Genüsse 
der Dichtung als solcher schlechthin aufgehende. Es 
sind Zeitbilder, wie es Hr. Seeger sehr wohl bezeichnet: 
die Zeit mit ihrem gesammten socialen Apparat sieht 
sich im Vexierspiegel der Komik ergötzlich potenzirt, 

übertrieben und ins Burleske verzerrt, um einen Spass 
an sich selbst zu haben. So wird in den Rittern die 
actuelle Demokratie, um zu erfahren, wie sie sich in 
ihrem stillen Kämmerlein mit ihren Nacktheiten und 
Blössen eigentlich ausnimmt, auf den Kopf gestellt. Es 
ist dessen Gebaren und Treiben selber, schlechthin, 
als reines Factum, ohne alle Consequenz, was der Dich
ter seinem lachlustigen Volke vorhält. Man könnte 
den Titel des Stücks umschreiben: Die Ritter, oder: 
wie man in Athen den Staat regiert, oder: wie es um 
das souveräne Treiben dieses Staats beschaffen ist. 
Auf politischen Kauf und Verkauf, auf Feilheit in ac- 
tivem und passivem Sinne, geht die Quintessenz dieses 
Treibens hinaus: es ist symbolisch, dass die Staatsmi
nister der Reihe nach (seit Perikies Tode) eine gute 
Zeit daher lauter Händler oder Krämer gewesen: ein 
Werghändler (Eukrates), ein Schaafhändler (Lysikles), 
ein Lederhändler (Kleon); denen sich denn zuletzt ein 
präsumptiver Wursthändler als König der Schlaraffen 
in um so schicklicherer Steigerung anschliesst, als es 
dabei um die unschätzbare Procedur, die eigentliche 
Pointe des Stücks, zu thun ist, den alten kindisch ge
wordenen Demos in einer Parodie von Medea’s Zau
berkessel, nämlich dem Wurstkessel, jung zu kochen. 
Den Lampenhändler (Hyperbolos) finden wir freilich 
bereits auf dem politischen Schauplatze (Vers 1315 
und 1374): er ist aber in die Reihe der Händler, zu 
der er so vortrefflich passt, hier nicht eingeschoben, 
weil er erst nach Kleon’s Tode gleichsam der Premier 
wurde. Der Ober- und Haupthändler bleibt aber immer 
der Denios selber, als dessen Geist und Wesen diese 
niedern Passionen zu solchem Krämervolke nur zu gut 
charakterisiren, und der auch gar nicht so blos dumm 
und einfältig ist, als er aussieht, sondern alle Kreatu
ren an Pfiffigkeit überbietet. In dieser Hinsiebt ist auf 
das Gespräch desselben mit dem Chore von Vers 1119 
—1158 nicht das Gewicht gelegt worden, welches dem
selben anhängt, da nach solchem nicht die passive 
Rolle des Demos, insofern er sich durch die Demago
gen ausführen lässt, sondern vielmehr die active, dass 
er, aus Trägheit, Indolenz, Verderbniss und Charakter
losigkeit sich und Andere, und seine Diener vor allen 
Andern, nasführt, zum Lichtkerne des Dramas wird. 
Schon dieser Gesichtspunkt muss die Voraussetzung 
schwächen, als sei der Sturz Kleons des Dramas ei
gentlicher Mittelpunkt und Haupttendenz. In eben die
sem Hinblicke aber, dass es nicht die schlechten De-
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magogen sind, welche das Volk verderbten, sondern 
das schlechte und längst verderbte Volk von Gott- und 
Rechtswegen den schlechten Demagogen in die Hände 
fallt, ist kein Gedanke natürlicher, als dass mit dem 
Demos selber eine Radicalcur vorgenommen und, da 
einmal der jetzt culminirende Nachfolger Kleon’s durch 
eine glückliche Collusion des Dichters mit dem Zufalle 
oder vielmehr des Zufalls mit dem Dichter ein Wurst
händler ist, derselbe im Wurstkessel seines neuen Ober
vormunds aufgekocht wird. In der Ansicht über den 
Wursthändler hat Droysen das allein Richtige consta- 
tirt, dass derselbe eine Phantasie ist, nach der natür
lichen Gradation des je toller je besser dem Lederhänd
ler als Ersatzmann aufgestellt, weil einmal Krethi und 
Plethi in Athen obenauf ist und das souveräne Volk 
sich darin gefallt, in der plebejischesten Sitte nnd Ab
kunft die stärkste Gewährschaft wider die Möglichkeit, 
sich durch die vornehme Schlauheit solcher Leute, wie 
Pisistratus und Perikies gewesen waren, doch zuletzt 
gängeln und despotisiren zu lassen, vorauszusetzen. 
Weiss man doch, wie unerlässlich es eine Zeitlang in 
der französischen Republik schien, die plumpsten Pö
belmanieren und die niederträchtigste Herkunft zur 
Schau zu stellen, um für einen aufrichtigen Demokra
ten zu gelten. In solchen freiwilligen Prostitutionen 
liegt für die Aufregung gewisser Zeiten und Zustände 
eine specifische Wollust. Dass sich aber Droysen 
wundert, wie der Agorakritos auch vom aufgekochten 
Demos als Staatsbetrauter beibehalten und nicht dieser 
Demagogenwirthschaft ein für allemal (in der Komödie 
wenigstens) ein Ende gemacht wird: so sehen wir un
sererseits auch darin ein Zeichen, dass eben der Spass 
nicht so überaus tragisch - ernst gefasst werden soll. 
Der Dichter dachte ohne Zweifel: „zu eigentlicher 
Selbständigkeit kommt ein Volk in Zuständen, wie die 
unsern, doch nicht mehr, und Lenker und Leiter wird 
es immer bedürfen; da ist ein leidlich besserer an der 
Stelle eines vollendet schlimmen immer schon Gewinn.“ 
Diese Ansicht blickt durch die Worte durch, mit wel
chen Kleon seinen Abschied nimmt, Vers 1257 ff. (der 
M/schen Übertragung):

„Gehab dich wohl, mein Kranz! nicht scheid’ ich williglich 
Von dir*  ein Andrer wird hinfort besitzen dich, 
Kein ärgrer Dieb, denn ich, doch glücklicher vielleicht!“

Auf dieselbe lässliche Auffassung der Dinge deutet 
auch die ganz gelinde Strafe Kleon s, dass er lediglich 
sein bisheriges Regierungsgeschäft mit dem Wursthan
del des Nachfolgers vertauschen soll, eine Milde der 
Behandlung, welche bei des Dichters persönlicher Bit
terkeit wider den Gegner überraschend, aber bedeutungs
voll erscheint. Man würde im Grunde haben erwarten 
müssen, Aristophanes werde dem verjüngten Demos 
ein aristokratisches Regiment empfehlen, ihm wenig
stens den Rath insinuiren, anstatt des banausischen 
Gesindels Männer aus den xaXOx$ya#or$ ans Ruder

treten zu lassen: allein denkt man dabei an die Per
sönlichkeit eines Nikias oder Alkibiades, so begreift 
man wiederum, weshalb er wol mit so etwas den Athe- 
niensern nicht kommen mochte. Ihm war es überhaupt 
zu allernächst um eine Friedenspolitik zu thun; der 
Hauptgegner dieser Politik war Kleon: schien dieser 
aus dem Wege geräumt, so waren die übrigen Perso
nen gleichgültig.

Hr. Müller, haben wir gesagt, ist in Hinsicht auf Bei
behaltung der antiken Versarten Vossisch gesinnt, aber 
er behandelt die Prosodie nachlässig. Er ist nämlich 
offenbar für die jüngst Mode gewordene Ansicht ge
wonnen, dass unsere Sprache gar keine metrische, son- 
drrn eine blosse Accentsprache sei (wie die römische 
vor Einführung des Hexameters), sodass er unbedenk
lich selbst zweisylbige Wörter, z. B. die Pronomina 
possessiva meine, deine, seine, sogar unser, euer, ihre, 
das indefinitum einer, das Demonstrativ dieser, ferner 
die Partikeln oder, über, unter und dem Ähnliches 
doppelt kurz braucht, als wäre die deutsche Sprache 
so leichten Tongewichts, wie die griechische und la
teinische. Das ist und bleibt, wir können davon nichts 
abbrechen, eine Monstrosität. Keiner dieser alten Spra
chen ist es zugemuthet worden, einen Diphthongen vor 
einem Consonant als Kürze gelten zu lassen: vor sol
cher Willkür hört jedes Gesetz auf, es wird in diesem 
Falle nothwendig, von Metrik und Rhythmik fernerhin 
gar nicht mehr zu sprechen und lediglich das caput 
mortmim versificirender Bequemlichkeit walten zu las
sen, wo sodann die gerühmte Verskunst, über welche 
sich selbst Männer, die über jede Pedanterei erhaben 
waren, ein Klopstock, Goethe und Schiller in ihrer 
Zeit die Nägel gekaut, lediglich eine Sache des Zufalls, 
einer nur nicht geradezu barbarischen Subjectivität wird. 
Neben solchen laxen Grundsätzen oder vielmehr Nicht
grundsätzen von Prosodie schwindet natürlich der Ernst 
einer Vossischen Strenge in Beibehaltung der antiken 
Versformen und rythmischen Systeme zu einer rhyth
mischen Parodie ein; und der Dämon der Perversität, 
welchem einmal auf diese. Weise Thor und Thür auf- 
gethan ist, greift mit der in allem Regellosen von selbst 
liegenden fatalistischen Consequenz einer absoluten 
Abenteuerlichkeit ohne Wissen und Willen, ja zuletzt 
zum Erschrecken des Autors selbst, um sich. In der 
griechischen Spräche sind die scheinbar tonlosen Wör
ter dies bekanntermaasen nicht an sich selbst, sondern 
lediglich vermöge einer Unterordnung ihres Begriffs un
ter die Hauptbegriffe dermassen, dass sie sich dem zu
nächst vorangehenden Worte in der Aussprache so 
anschmiegen, dass dessen eben deshalb scharf heraus
gehobener Äccent für sie mit auszureichen scheint^ 
treten sie aus solcher Unterordnung hervor, oder ma
chen anderweitige bestimmte Umstände die Unterord
nung ihres Tons unter den nächstvoraufgehenden un
möglich, so behalten sie den ihren. Es wird da auch
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der hier „Demos von Athen“ accentuiren durfte, noch 
sich V. 827 folgende Betonung gestatten:

Der Verrück | teste Schalk | Demos | chen ist er.

Allein Hr. Müller ist eben mit seiner Versification ausser
halb aller Grundsätze und systematischen Ansichten in 
ein Gebiet reiiier Willkür, d. h. absolut unrhythmischer 
Zufälligkeit und Bequemlichkeit hinausgerathen, wie 
wir es an unsern schlechthin empirisch verfahienden, 
die Verskunst nicht als ein Zubehör sich edel und 
würdevoll vernehmbar machender Poesie ansehenden 
Dichtern, d. h. den in der Form durchaus uncorrecten 
und unclassischen, holprige und rohe Verse bauenden, 
einem Kotzebue, Langbein, Körner und ihres Gleichen 
gewohnt sind. Dass ein solches System von Negligenz 
ein- für allemal in der Übersetzung eines classischen, 
gerade formal so graziösen und vollendeten Meisters, 
wie Aristophanes ist, nicht zulässig befunden werden 
kann, bedarf sicherlich nur geringes Nachdenkens. 
Ein Grundsatz muss durchgeführt werden: entweder 
der allein vollständig rationale, dem Geist unsrer Sprache 
sowol von Haus aus natürliche und ihm keineswegs 
von aussenher aufgedrungene, dass jede von Natur 
lange und überdies durch den Accent gehobene Sylbe 
als Länge eines guten, jede von Natur lange, aber 
durch den Accent nicht gehobene Sylbe als Länge ei
nes schlechten Takttheils verwandt, aber weder die 
eine noch die andere Art je kurz gebraucht werde, 
sodass man sich Wörter, wie Absicht, Sitzfleisch, Klapp
stuhl als Trochäen zu gebrauchen, wie Hr. M. thut, 
keinesfalls gestattet; oder der scheinbar vernunftmäs
sige, in der Ausführung aber gleichwol widerspenstige 
und wenigstens bei Nachbildung antiker Rhythmen im
merdar schlechtliegende und unmelodische Verse ge
währende, dass man lediglich auf den Accent hört, die 
Accentsylben die im Deutschen glücklicherweise von 
Haus aus auch natürlich lang sind, als rhythmische 
Längen braucht, die nichtaccentuirten Längen aber sich 
denn in Gottesnamen, wo es nicht anders sein kann, 
als Kürzen dienen lässt, wo wir denn an schwerfälli
gen Daktylen, wie die Formen hersagen, aufwirbeln, 
anschlagen, sein werden, keinen Anstoss nehmen dürf
ten. Dieses zweite Verfahren würde sich dann nur 
natürlich auch consequent bleiben müssen, es würde 
keine rhythmische Betonung ausserhalb er Accentbe
tonung und wider dieselbe sich hinge en lassen, keine 
willkürlichen encliticas einführen un zweisylbige Wör
ter als Doppelkürzen, also ohne allen Accent zu brau
chen sich wo nicht ganz untersagen, diese Freiheit 
doch wenigstens ausserordentlich einschränken müssen. 
Hr. Müller dagegen baut Verse, die gar keine Regel ha
ben und innerhalb der beibehaltenen griechischen Metra 
jedes Element antiker Kunstfertigkeit und musikalischer 
Anhörungsfähigkeit zerstören müssen, wie folgende 
Sammlung von ganz und gar aufs Gerathew’ohl aufge-

mit nichten der nächstbeliebige, allenfalls dem subjec- 
tiven Urtheile des Autors werthlose Begriff ohne Wei
teres um seinen Accent gebracht, sondern es ist dies 
eine begrenzte Zahl allgemein als in logischem Zusam
menhänge die Natur ihrer Unselbständigkeit und Un
terordnung an sich tragend gekannter und anerkannter 
Begriffe, sämintlich dem Pronominal- und Partikelge
biete (dessen höchst vielseitiges und bewegliches Ele
ment in diesem Umfange gerade blos der griechischen 
und keiner andern Sprache eigen ist; von dem gerade 
die deutsche nur einen schwachen und höchst precä- 
ren Nachklang aufzuzeigen hat) angehörig, und äusser 
dem terbum substantivum, wenn es blosse eopula ist, 
sowie dem auch im deutschen Volksmunde, dem tau
sendfältig eingeschobenene sagt? ich und sagt? er (nie 
aber sagst du!), enklitisch dienenden (pript, keine ein
zige selbständige und logisch bedeutsame Begriffsbe
zeichnung, wie es z. B. das Verbum werden ist, wie 
es die Zeitbezeichnungen bald, jetzt, einst, kaum, wie 
es vollends eigentliche Handlungswörter und Substantiva 
sind. Nun aber lesen wir bei Hrn. Müller Verse, in 
welchen die volltönigsten einsylbigen Verbalbegriffe als 
Kürzen figuriren müssen, z. B. in folgendem mistöni- 
gen, der rhythmischen Härten mehr als eine aufzeigen
den Trimeter Vers 732:

Wer vergreift [ Paphlago | nier sich ] an dir | zerbläut I werd’ ich; 
V. 1003:

Ha wel|che Bürd’| und noch|t»nng’ ich [nicht all’[heraus; 
V. 1262:

Durch mich | kamst du | empor | um Klei ] nes bitt’ | ich nur; 
wogegen wir allaugenblicklich matte, sowol an Sylben- 
körper als Tongewicht nichtssagende Kürzen, wie die 
Partikel nach, in, zu, noch u. s. w., besonders aber 
den Artikel als machtvolle Längen verwendet finden, 
V. 1006:

lasst) denn seh’n|wess sind|denn die | Weissagungen, 
ja diese gehaltlosen Begriffe misklingend in die Hebung 
geworfen sehen: V. 769 im anapästischen Rhythmus:

Als den treff | liebsten H?rt | nädi Ly|sikles wd;
V. 834:

Nachdem | du dich | । XthTn.
Letzterer Vers bahnt uns sogleich den Übergang zu 
einer andern Ausste ung« Macht man nämlich einmal 
den Accent zum ausschliesslichen ßeherrscher des 
Rhythmus, so versteht sich doch wol ein- für allemal 
von selbst, dass auch lediglich der Accent wirklich 
und in der allgemeinen Aussprache sich herkömmlich 
zueignende Sylben die rhythmische Betonung zu fordern 
haben, nicht aber diese Betonung willkürlich von sol
chen hinweg und auf zu derselben augenscheinlich'' 
nicht berechtigte gelegt werden darf; daher Hr. M. we
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gegriffenen Misversen vor Augen stellt. V. 673 gestat
tet er sich folgenden Trimeter:

Friedens [ vorschlä | ge jetzt | nachdem | du ar | mer Tropf;
V. 792 folgende Scansions- und Wortformen (anapä- 
stischer Rhythmus):

Ein so | geringfü j giges Hüt | schelen hat | ihm dei | ne Geneigt | heit 

erwor [ben;
V. 510 folgende Verkürzungen und Alterationen des 
natürlichen Tonfalls:

seine Ver | se hersä | gend zu tre | ten;
desgleichen 513:

und aufwir | Binder Win | de GeGraus | nicht;
desgleichen 520:

wie alljähr I wech | seh die Lau [ nen;
desgleichen 524:

durch Anschla | gen der Harf | und Geflat | ter; 
desgleichen 1330:

Die ural | ten geweih | ten Athe | nen;
bei welchem Verse zugleich die Frage aufgeworfen 
werden muss, nach welcher Analogie man sich wol im 
deutschen Ausdruck erlauben darf, die Stadt Athen 
als „die Athenen“ zu bezeichnen?

Verstärkter Miston hallt aus der Verkürzung einer 
zugleich dnrch Natur und durch den Accent langen 
Sylbe vor einer darauf unmittelbar folgenden Kürze, 
wie V. 794:

Und wahr j lieh ist je ( aufgetre | ten ein Mann ’
Unstatthafte Verkürzung mit schroff klingender, durch 
den Mangel erwünschter Cäsurruhe verschärfter Eli
sionshärte waltet V. 548:

Lasst gün | stig für ihn | aufrau | sehen die Fluth | eilfmal | ges

Aufschla | gen der Ru | der; 
und führt gar zu monströser Behandlung sowol der 
Quantität als der Sylbenvollständigkeit in einem Tro
chäus, wie V. 1316:

SchutzfleFnd | nach dem | Theseus | tenipd.
Häufig sind Elisionen folgender Art:

Jetzt unsr | Anapä | sten vernTh | m"en.

Das nun plus ultra von rhythmischer Unzier und un
natürlicher Zerstörung des dem Sinnaccent gebühren
den Rechts aber müssen wir in dem Trimeter 1385 
erkennen:

Wirst du | nicht auch [ statt schwätz | risch zu | rechtwei | serisch! 
Wir haben also in dem Versbau des Hrn. M. alle die 
Steifheiten, Holperichkeiten und unstatthaften Zumu- 
thungen an die Sprache, welche sich Voss erlaubt und 
dadurch sein Übertragungssystem bei allen Geschmack- 
vollen in Verruf gebracht hat, beisammen, ohne doch 

durch das, womit sich Voss rechtfertigen konnte, und 
zu dessen Behufe er sich diese ohrzerreissende Vers- 
kunst gestattete, die Erzielung rhythmischer Correctheit, 
im Mindesten entschädigt zu werden, da vielmehr Hr. 
M. auf diese Correctheit gar nicht ausgegangen ist.

Hr. Seeger hat es auf diese Correctheit in dem durch 
Voss angebahnten und von den Strengern Metrikern 
ausgebildeten Sinne von vorn herein gar nicht ange
legt. Er leugnet ab, dass unsrer Sprache das plasti
sche Princip der antiken, formstrengen Rhythmik an
gemessen sei, er weist eine metrische Behandlung der 
Prosodik hinweg, und statuirt lediglich das Regime des 
Accents, indem er behauptet, in unserer Verskunst 
müsse das romantische Element walten und diesem 
Elemente müsse auch die Übersetzungskunst antiker 
Dichtwerke anbequemt werden. Zufolge dieser An
sichten verwirft er den antiken dramatischen Trimeter 
ganz, kehrt zu Wieland’s Beispiele mit dem freiem 
Fünffüssler zurück, und baut überhaupt seine Verse 
ebensowenig als Hr. Müller nach dem streng rationalen 
Systeme einer zugleich den Accent und die Natur der 
Sylben berücksichtigenden Prosodie. Dabei aber muss 
man ihm Hrn. Müller gegenüber den durchgängigen Vor
zug einer bewusstvollen Consequenz zusprechen. Er 
bekennt sich offen zu seinem System, sucht es mit 
Gründen geltend zu machen, und beobachtet es nun 
auch nach einer wirklichen Regel. Nämlich er hält 
des Accentes Recht in seinem Versbau ohne Umstände 
dermassen aufrecht, dass wir uns freilich auch von 
ihm Beifall, Blachfeld, Drangsal als Trochäen, Lau- 
tenklang, Feigenholz, Geldbussen als Daktylen gefallen 
lassen müssen, dass er die zweisylbigen Pronominal
formen und Partikeln in der Senkung als doppelte 
Kürzen braucht, dass er in der Senkung desgleichen 
skandirt:

Dass er nicht entwischt gebt Achtung.
(V. 253): aber er bleibt sich doch in diesen Dingen 
gleich, er übt keine Willkür, dass er den Accent auf 
Sylben setzte, die ihn ein- für allemal nicht haben kön
nen, und so hat er den störenden und allen Genuss 
einer fliessenden Lectüre verkümmernden Übelstand 
Vossisch hartholpriger, durch unnatürliche Tonbedingun
gen, Elisionen, Cäsurlosigkeiten und andere Gebrechen 
entstellter Verse vermieden. Hr. Seeger hat durchweg 
ein feineres und zarteres Ohr für den sprachlichen 
Ausdruck bewiesen, er hat durch besonnenere Aufmerk
samkeit auf das Bedürfniss einer melodischen Sylben- 
bewegung seine Verse musikalischer zu halten gewusst, 
er hat sich der Freiheiten gegen eine strenge Prosodik, 
welche ihm sein System gewährte, mit Schonung be
dient, und daher nach den von uns aufgestellten An
forderungen zwar nachlässige und überbequem gehal
tene, aber doch keine monströsen und mistönenden 
Rhythmen hervorgebracht.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jen». Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in üeipzig.
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(Schluss aus Nr. 166.)
Sein System können wir aber demungeachtet so wenig 
billigen, als auch innerlich consequent finden. Wir 
geben zu, dass das Princip der antiken Dichtformen 
ein plastisches, das der modernen ein romantisches, 
besser wol gesagt, ein musikalisches sei. Unsere 
Sprache ist aber so bildsam, dass sie jenes plastische 
Princip, d. h. das einer regelgemässen, Accent und 
Sylbennatur zugleich zu Rathe ziehenden Rhythmik, 
nun bereits an hundert Jahre bei sich eingebürgert hat, 
und wenn wir auch fortwährend jene Streitfrage offen 
lassen wollten, ob es deutscher Natur gemäss sei, den 
antiken Hexameter und den dramatischen Trimeter in 
deutschen Originalwerken anzuwenden, so ist als Aus
beute aller jener rhythmisch-metrischen Bestrebungen 
seit Klopstock wenigstens das unbedenklich anzuer- 
kennen, dass wir die Dichtform der antiken Classiker 
nicht in das ihnen widerstrebende blos musikalische 
und moderne Princip müssen hineinzwängen wollen. 
Hr. Seeger hat ganz und gar vergessen, dass der un
veräusserliche Schlussstein gedachtes Princips der Reim 
ist, und dass, wenn wir ihm die Modernisirung der 
altgriechischen Dramatiker durch den fünffüssigen Jam
ben statt des Trimeters zugeben sollten, die Klarheit 
der Ein- und Ansichten, welche unsere Zeit in solchen 
Dingen errungen hat, nothwendig fordern würde, denn 
doch in diesem Falle mit der Conseqnenz nicht auf 
halbem Wege stehen zu bleiben, sondern nun auch 
alle lyrischen Rhythmen, von den Trochäen an, in ge
reimten Versen übertragen zu sehen. Aber selbst jene 
möglicherweise noch als offen zu betrachtende Streit
frage ist ja durch die einzig competenten Autoritäten, 
welche in Sac en einer lebendigen und sich fortbilden
den Sprache Gewicht haben können, die originalen 
Dichter unserer Nation, zum VortheUe jenes plastischen 
Princips längst entschieden. Hat sich Goethe in gei_ 
nein Paläophron und Neoterpe, in der Helena, im Epi- 
memdes. Schiller in seiner Bra„t von Messina ange. 
legen sein lassen, den altclassischen Trimeter als eine 
den pathetischen Situationen einer grossartigen Tragik 
vorzugsweise zu Gesicht stehende würdevolle Rhyth
menform in den Laut des deutschen Mundes zu brin
gen; hat Rückert in seiner, dem Gegenstände nach al
lerdings verfehlten, in der formalen Behandlung dage

gen musterhaften politischen Komödie Napoleon, vol
lends aber der unvergessliche, nach seinem grossen 
Verdienste schon jetzt allgemeiner, als bei seinen Leb
zeiten, gewürdigte Graf von Platen, es innerem Drange 
gemäss befunden, die trochäischen und anapästischen 
Weisen der Aristophanischen Bühne in einem das pla
stische Princip vollständigst anerkennenden, zugleich 
prosodisch strengen und doch musikalisch sich unend
lich und wohltönend bewegenden Versbaue dem deut
schen Genius mit unbestreitbarem Erfolg, ohne alle 
Unnatur, Zwang oder Befremdlichkeit, anzueignen, wie 
sollte es nicht ein absoluter Rückschritt und noch dazu, 
wie sich aus der Beiseitlassung des Reimes ergibt, ein 
ohne Grundsatz, also lediglich nach Willkür und Laune 
vollbrachter, also gänzlich ungerechtfertigter Rückschritt 
genannt werden müssen, wenn man uns, diese glänzen
den Musterbilder übersehend oder herabdrückend, mit un
serer Übersetzungskunst altclassischer Dichtungen in die 
ZeitenWieland’scherLaxität zurückbringen will. Wir kön
nen den jugendlich aufstrebenden Geistern, welche neuer
dings, wider Vossische Formelsteifheit, Pedanterei und 
Gewaltsamkeit an der Muttersprache die schärfsten 
Bannflüche schleudernd, an diesem Rückschritte arbei
ten, unmöglich zugestehen, dass ihr Ansehen das der 
von uns bezeichneten originalen Meister überwiege. 
Allerdings hat Hr. Seeger, wie seine oben angeführten 
Äusserungen zeigen, nicht eigentlich die Wieland’sche 
Sorglosigkeit und Bequemlichkeit erneuern wollen: er 
gedachte, unter Beibehaltung des Princips, Höheres, 
Ausgeprägteres, die subjective Regellosigkeit des alten 
Herrn Überwindendes zu leisten, und ist freilich sowol 
in Auffassung des Sinnes und Genauigkeit der Wieder
gabe, als auch selbst in Behandlung der Rhythmik in
nerhalb der freien Form unendlich sorgfältiger, präci- 
ser und von aller und jeder bekanntlich weitgehenden 
Nonchalance und Vornehmigkeit seines Altvaters sich 
möglichst fern haltend zu Werke gegangen: da aber 
einmal im Principe selher etwas schlechterdings Irra
tionales liegt, so dürfen wir uns nicht wundern, wenn 
das von Hrn. Seeger angestrebte Höhere mehr in der 
Theorie als in der Praxis hervortritt.

Um unser Urtheil über beide vorliegende Überset
zungen abzuschliessen, sind einige Zusammenstellungen 
über Geist und Auffassung einzelner Passagen vonnö- 
then, bei denen man, was man sagt, einen Übersetzer 
erwartet, um dem, was er leistet oder nicht leistet auf 
den Zahn zu fühlen. Droysen’s, des nächsten Vor
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gängers, Übertragungen sollen uns dabei zum Compro- 
miss dienen. Den anomvog V. 20, einen lasciven Tanz 
oder vielmehr die Melodie dazu, hat Droysen mit dem 
Worte Abtritt ausgedrückt: man sieht wohl, er wollte 
etwas von obscöner Anspielung hereinbringen. Da in- 
dess ein für allemal unmöglich bleibt, alle Beziehungen 
und Schattirungen der scherzhaften Originalbegriffe je
derzeit und aller Orten wiederzugeben, so muss nach 
unserer Ansicht der Übersetzer nie erzwingen wollen, 
was sich nur frostig oder überstudirt ausnehmen würde, 
und muss das fahren lassen, was unausdrückbar 
bleibt: er darf ein andermal (wie Droysen es wirklich 
gehalten hat), wenn die Gunst unserer Sprache es ihm 
gestattet, etwas mehr dafür auftragen. Hr. Seeger hat 
daher gewiss das Rechte getroffen, wenn er jenen V ers 
übersetzt:

„Weisst du kein Lied zum. Abschiedstanz von hier?“ 
wogegen das vierschrötige und unverständliche Miswort 
des Hrn. Müller: „ein Vondemherrnfort“ so unglück
lich wie möglich gewählt ist. Denn fmgiren muss man 
keine Ausdrücke, die etwas im wirklichen Leben Usu
elles und seine herkömmliche Bezeichnung Besitzen
des wiedergeben sollen: da darf und kann man einzig 
und allein ein analog Vorhandenes anwenden, und 
muss den Ausdruck aus dem Leben greifen. Hat er 
dann nur nicht etwas schlechthin Modernes an sich 
(wie z. B. der Ausdruck chahut an unsrer Stelle haben 
würde), so hat der Übersetzer seine Pflicht gethan. 
Es besser machen zu wollen, als man verpflichtet ist, 
führt immer zum Unnatürlichen und Verkehrten. Die 
einen Übersetzer freilich zur Verzweiflung bringenden 
geographisirenden Wortspiele V. 78 f. finden wir wahr
haft genial nur in Droysen’s Übersetzung wiedergege
ben: Furzyra (es soll an Corcyra gedacht werden), 
die Pressalier (statt Thessalier), die Klemmier (Kle- 
pidä): das klingt doch nach antiker Geographie; Of
fenbach, Heischendorf, Diebesheini bei Hrn. Müller; 
Steisslingen, Stehlenau, Habsburg bei Hrn. Seeger, sind 
wie das Offenthai, Fodrau und Rapseburg des alten 
Voss, als neben dem antiken Pylos, Athen, Korinth, 
Theben, und vollends gar neben Lakedämon, Kenchreä, 
Ekbatana u. dgk, die man da allaugenblicklich zu lesen 
bekommt, als za grell aus dem Tone der Alterthüm- 
lichkeit fallend, unduldbar. Dies gibt eine Mischung 
vom Antikisirenden und Modernisirenden, die eben 
schlechthin das Allerschlimmste zu nennen ist, und 
deren sich nun Hr. Müller, der den Geist einer stren
gen Annäherung an das Original als sein Gesetz an
erkennt, am allerwenigsten hätte bedienen sollen.

Die Lunaora V. 103 machen einem gu
ten Übersetzer auch kein kleines Kopfbrechen. Hr. 
Müller übersetzt:

„Nachdem der Schalk an Eingezognem sich erlabt,“ 
mit untergesetzter Anmerkung: „man erwartet Einge — 
machtem u. s. w.“ Wer soll dies, ohne eine Anmer

kung, die ihm das heisst, erwarten! Ereilich kommt 
Hrn. Seeger’s:

„Voll abgeschleckten, confiscirten Naschwerks“ 
ebenfalls curios und ohne irgend eine Pointe heraus. 
Droysen hat auch hier sich geschickter verhalten:

„Von Confiscationen-Rührei satt und voll,“
wobei er, des Folgenden halber, ohne Zweifel berech
net hat, dass gerührte Eier Durst machen, was freilich 
nicht jedem Leser sogleich beifallen wird. Voss ist 
auch hier bestens wörtlich verfahren und hat, freilich 
in einem ungeschlachten Verse, des Dichters Gndanken 
noch am deutlichsten gemacht:

„Salzlaib' aus Vergantung bat er geschleckt, der Zauberwicht,“ 
wo aber der Begriff der Vergantung als Confiscation 
neuerdings eine Erklärung nöthig macht. Wie wäre:

„Voll Confiscirconfect geschleckt und hingestreckt
Auf Ochsenhäute schnarcht der Neidhard aus den Rausch?“

Bei dem berühmten Wortspiel BvqoIvj] für Mvq- 
otvy, Tochter des Kallias, Gemahlin des Pisistratiden 
Hippias, Vers 451, kommt man sicher mit Vossen’s 
„beriemter Frau des Hippias“, was Droysen beibehal
ten hat, am Besten durch; Hr. Seeger behält Byrsine 
bei, wTas natürlich für den deutschen Leser einen Com- 
mentar nöthig macht, also verfehlt ist. Hrn. Müller’s 
„Gerberine“, die uns als eine dunkle Erinnerung aus 
Wieland vorschwebt (den wir nicht zur Hand haben), 
kann keinesfalls gebilligt wrerden. Man konnte sich 
möglicherweise mit einem Gerbergaul helfen, der wol 
auch in deutscher Spruchwörtlichkeit speciell für ein 
kolossal gestaltetes Weib dient. Den berühmten Pe
plos der Panathenäen Vers 568 hat Hr. Seeger beibe
halten: zuletzt das Beste; Hrn. Müller’s „Prunkge- 
wand“ passt gar zu wenig zu einem Schiff und war da 
Vossens „Festgewirk“ schon leidlicher. Droysen hat 
ihn gar nicht erwähnt, sondern als einen blos zufälli
gen Begriff athenischer Verherrlichung fallen gelassen, 
was freilich minder genau, aber deshalb dennoch zu
gleich minder fremdartig herauskommt; und ich glaube, 
dass man sich in solcher XV eise, um in einer geniess
baren Übertragung des Dichters die allzu häufig stö
renden Anklänge an ein gelehrt zu erläuterndes Wis
sen zu vermeiden, öfters helfen sollte. I« der unge
treuen Treue, die Hr. Müller in seiner Vorrede S. XI 
etwas allzu zuversichtlich zurückweist, möchte am 
Ende bei diesem Komiker das Geheimniss der geistig 
richtigsten Übertragung liegen. Vers 601 werden von 
ihm die zur Aufnahme der Reiterei eingerichteten Schiffe 
(innaywyol) durch Rossgefährt übersetzt, eine Compo- 
sition, die offenbar blos von einem Wagen, unmöglich 
aber von einem Schiffe verständlich sein kann. In der 
durch manche derbe Anspielung verfänglichen Stelle 
Vers 635 zeigt sich bei Hrn. Müller die Mislichkeit ei
nes halben Effects, wenn man mit der Sprache nicht 
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resolut lierausgeht und gleichvvol aucli nicht Alles ver
hüllen will. Die Verse, übelklingend und rhythmisch 
zerhackt, lesen sich unappetitlich und unästhetisch, ohne 
doch die hier freilich erschreckende Nacktheit Vos- 
sen’s zu zeigen; Hr. Seeger hat sich graziöser durch
geschlagen und den drolligen Effect glücklich erkämpft, 
nur hätte er unter die citirten Dämonen doch wahr
lich den Asmodi nicht einmengen sollen. Vers 765 
wird allerdings darüber, was tunoSltyrv laydSaQ heissen 
müsse, fortwährend gerechtet werden können : dass es 
aber synonym mit GvxoqaiTMv sei, wie Hr. Müller an
nimmt, wird dem des griechischen Sprachgeistes Kun
digen wol das Allerzweifelhafteste bleiben. Was wäre 
auch am Sykophantenwesen zu dem sprichwörtlichen 
Charakterzuge des Maulaufsperrens geeignet, da des
sen Charakter gerade das entgegengesetzte Herum- 
schnüffeln ist. Vers 887, die Bivovgtvoi übersetzt Hr. 
Müller durch „Wollüstlinge“. Er hätte bedenken sol
len, dass durch solches Allgemeine für die species je
derzeit der klare Begriff des Lesers verwischt und 
folglich der Zweck der Übersetzung verfehlt wird. Hr. 
Seeger ist auch hier couragirter, indem er Droysens 
Ausdruck beibehält. Bei Vers 893 bringt eine ähnliche 
Prüderie ähnliche Unverständlichkeit hervor. Wer 
liest: „Nicht doch, dem Zecher mach’ ich’s nach, thut 
ihm was Noth beim Becher,“ wie soll der auf den 
Gedanken kommen, das solle heissen, wras man doch 
wahrhaftig ohne Schamröthe hinschreiben und auch 
vorlesen kann: „Nicht doch, dem Zecher thu’ ich’s 
nach, wenn's ihn einmal hinaustreibt!“ Vers 895 braucht 
Hr. Müller das Wort abtrumpfen im Sinne von ausste
chen, was Hr. Seeger gesetzt hat, offenbar gegen den 
Sprachgebrauch. Vers 900 hat Hr. Müller nach Voss 
und Droysen die Benennung Silphion beibehalten, wo
für Hr. Seeger mit Recht die asa fetida gesetzt hat- 
Als Gewürz ist diese ja auch in der modernen Küche 
nicht so ganz unerhört. Die im Zusammenhänge hier 
nicht wohl zu berührende derbe Stelle hat auch hier 
blos Droysen mit einem Anfluge der originalen Genia
lität wiedergegeben. Hr. Seeger hat ihn darin nicht 
ganz ®Ye{®!*t,  aber doch nicht allzu sehr die Stelle 
durch mhuliUngen gestumpft, was den modernen Le
ser naturlic erweise in die unerquickliche Lage ver
setzt, dass er einen Humoristen für w’itzig halten soll, 
dessen Witz an en schärfsten Spitzen ihm durch eine 

. unzeitige Schamhaftigkeit unterschlagen und statt des
sen ein qui pro quo, ein salzloses Caput mortuum ge
boten wird, das ihm eher Langeweile als Lachlust er
regen kann. Bei dem berühmten Wortspiel
und düJQoöoxr^-il Vers 998 ff« ist es Kunst, mit der Über
setzung nicht unglücklich zu sein; dies Wortspiel ge
hört zu den reinen Verzweiflungsaufgaben. Voss tritt 
hier gar nicht in die Schranken, da der Witz nie seine 
Sache war; Droysen hat sich mit seinen vielgewende- 
ten Griffen mehr sinnreich als zierlich herausgeholfen;

Hrn. Müller’s „Goldklang“ und „Vollklang« lahmt er
schrecklich; Hrn. Seeger müssen wir die Palme zu- 
sprecben, wenn schon er sie mit einem etwas keck 
auffallenden Modernismus erkauft:

„Immer griff auf der Leier 
Er die Dorische Tonart nur — 
Endlich jagt’ ihn der Meister 
Fort im Zorn: keinen Schlüssel wird 
Je begreifen der Racker, als 
Einen, den Louisd'orschen !“

Mit den göttlichen Spässen: yfaatro jag d gaytoairo 
und dem JIvXoq und rivdog Vers 1066 ff. ist es eine 
ähnliche Sache. Da aber kommen Voss und Müller 
neben den Mitbewerbern ehrenvoll auf: „Sie bethäte 
sich wenn sie es thäte“ (Voss) und „es erregten ihr 
(so sollte es heissen, nicht erregen) Krämpfe.“ Die 
Kämpfe (Müller) sind wenigstens ebenso gute Wort
spiele als Droysens: „wenn sic kriegte, sie kriegte den 
Durchlauf,« was Hr. Seeger noch einigermassen ab
schwächt, indem er die auch im Rhythmus liegende 
malerische Sylbenspielerei verloren gehen lässt: „und 
kriegt sie, kriegt sie den Durchfall.« Der Pfühl, pfühl- 
los, gefühllos u. s. w. in Correspondenz mit Pylos ist 
Vossens Erfindung und auf ihn zurück geht das Ver
dienst der Nachfolger; Droysens „Pilen“ und „Mohn- 
pilen« werden hier wol vielen Andern so gut wie dem 
Unterzeichneten unverständlich sein und können schon 
deshalb dem Geschmacke in keiner Weise zusagen.

Wir glauben Hrn. Müller’s Arbeit mehr als eine 
Frucht rasthaft emsigen und ehrenwerthen Fleisses, 
nicht ohne den Anflug einiges an einem so glanzvol
len Genius, wie Aristophanes ist, sich nicht gut aus
nehmenden Schulstaubes, auf stilles Lesen berechnet 
und unter stillem Lesen entstanden, bezeichnen zu müs
sen; Hr. Seeger hat von vornherein mehr eine leben
dige Anhörung, einen Vortrag mit ausdrucksvollem 
Munde und eine Wechselberührung des Dichters mit 
einer Menge vor Augen gehabt. Richtiges Verständ- 
niss und die nöthige Gelehrsamkeit bei ihrer Aufgabe 
hat ihnen beiden nicht gefehlt; hätten sie aber über 
das neueste Verdienst auf ihrem Felde, über Dioysens 
Leistung, hinausgelangen wollen, so müssten sie an
dere formale Forderungen, als sie sich Dei e gestellt, 
befriedigt haben. Beide Übersetzer haben noch einen 
mehr oder minder ansehnlichen Rest i res Dichters 
übrig; inwiefern ihnen unsere Erörterung für diesen 
Rest fruchtbar werden könne, müssen wir ihrem eige
nen Urtheil überlassen. Die äussere Ausstattung ihrer 
Werke von Seiten der Verleger ist höchst gefällig und 
lässt nichts zu wünschen übrig.

Bremen. Weber.
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P s y c li i a t e r i e.
De VAlienation mentale, et des etablissements desUnes 

aux Alienes dans la Grand- Bretagne, par Henry 
Curchod, Docteur en Medecine. Lausanne, 1845. 8.

Diese kleine Schrift verdient ihres tbatsächlichen Ge
halts wegen auch eine Anzeige für Deutschland. Der 
Verf. ist ein junger Arzt, der, nachdem er mehre Jahre 
in Paris sich dem Studium der Geistes- und Gemüths- 
krankheiten gewidmet und die Anstalten der Salpe- 
triere, von Bicetre und Charenton zu Beobachtungen 
und Erfahrungen benutzt hat, auf Reisen ging nach 
England, Schottland und Irland, um die dortigen Heil-, 
Pfle°‘- und Versorgungsanstalten für Seelengestörte ken- 
nen°zu lernen. In vorliegendem Schriftchen legt er 
nun in einfacher und gedrängter Fassung das Ergeb
niss seiner Wahrnehmungen und Bemerkungen dem 
ärztlichen Publicum und den Verwaltungsbehörden vor. 
Diese Bekanntmachung bezieht sich auf die Zustände 
der erwähnten Anstalten in jüngster Vergangenheit, 
und kann als ein mit grosser Unbefangenheit, Sorgfalt 
und Treue entworfenes Gemälde angesehen werden.

Die Schrift zerfällt in acht Abschnitte : 1) Anzahl 
der Geistes- und Gemüthskranken in Grossbritannien, 
die für dieselben bestimmten Anstalten, Einrichtung 
und Verwaltung dieser Anstalten, darauf sich bezie
hende Gesetze und Verordnungen. 2) Gewöhnlicher 
Zustand der Irren bei ihrer Aufnahme in die Pfleg- und 
Heilhäuser. 3) Die verschiedenen Arten und Formen 
des Irrseins, welche hier vorkommen. 4) Die Behand
lungsweise der Geistes- und Gemüthskranken in den 
Anstalten, die persönliche medicinische Curart, diäte
tische und medicinische Mittel (agents hygieniques). 
Classification und Abtheilung der Kranken. Beschäfti- 
gungs- und Erholungsweise. Absonderung (reclusion), 
Bändigungs- und Zwangsmittel. Nachfolgende Pflege 
(soins cowsecutifs). 5) Aufnahme der Gestörten, Ent
lassung der Geheilten. 6) Criminalisirte Geisteskranke 
(criwinels alienes), d. h. eines Verbrechens eingeklagte 
Personen ? deren Irrsinn im Verlauf des Processes an 
Tag gekommen ist. 7) Statistik der Seelenstörungen 
nach Verschiedenheit des Alters, des Geschlechts, der 
Vermögensumstände u. s. f. 8) 9) und 10) Verhältniss 
zur Bevölkerung von Wallis, Schottland und Irland. 
Dann sind beigefügt zwei Tabellen, die vielumfassend 
und mit grosser Genauigkeit entworfen, eine lehrreiche 
Übersicht gewähren.

Die erste enthält die Wahn - und Blödsinnigen, 
welche in den drei Reichen den Pfarrgemeinden zur 
Last fallen, im Monat August 1843 aufgenommen. Sie 
gibt das Verhältniss zur Volks wähl, zu Alter, Ge
schlecht, an, zeigt die Orte, wo sie untergebracht sind 
und die Durchschnittssumme ihrer Verköstigung für 
Unterhalt und Kleidung.

Die zweite Tafel zählt alle öffentlichen Irrenhäuser 
in England auf, zeigt den Zweck und die Bestimmung 
eines jeden derselben, Gebäulichkeiten und Ländereien, 
die dergleichen gehören, die Zahl der Irren, die sie 
aufnehmen können, mit Berechnung der Unterhalts
kosten im Allgemeinen und im Einzelnen. Die Tafel 
ist vom 1. Jan. 1844.

So enthält das kleine Buch eine Menge von that- 
sächlichen Angaben, welche aus unmittelbarer Beobach
tung und aus nächster Gegenwart geschöpft sind, ein 
reiches Material zur Vergleichung mit ähnlichen Ver
hältnissen und Zuständen anderer Länder, sowie es ge
läuterten Stoff zum Nachdenken und Förderung einer 
factisch begründeten Wissenschaft der psychischen 
Heilkunde und Legalmedicin bietet. Der Verf. hat in 
dieser Hinsicht nicht viel geleistet, sich vielmehr mit 
seltener Bescheidenheit so viel möglich alles Theoreti- 
sirens enthalten. Nur S. 50 hat er sich, wie es scheint, 
durch die Neuheit und Wichtigkeit des Gegenstände» 
bestimmt, auf dies Gebiet gemacht. Da bespricht er 
nach Angabe der jetzt in England üblichen Eintheilung 
und Classification der Geistes- und Gemüthskrankheiten, 
sowie der ihnen verwandten Seelenzustände, die An
sicht von J. C. Prichard über die besondere Seelen
störung, welche die Engländer Moral Insanity, die 
Franzosen Folie morale nennen, welche Esquirol aber 
nicht als eine besondere Art gelten lassen, sondern für 
identisch mit jener Form erklären wollte, welche Pinel 
als Mania sine delirio, Manie sans delire bestimmt 
hat. Da nun Prichard in einer neuern Schrift: „On 
the different Forms of Insanity in relating to Jurispru- 
rence (London) , die Moral Insanity als von der Ma
nia sine delirio wesentlich verschiedene Seelenstörung, 
als instinctive Madness zu erweisen sucht, hat der 
Verf. darüber sein ürtheil aufgeschoben. Auch Ree. 
findet die darauf bezüglichen Acten noch nicht spruch
reif und möchte deutsche Denker zum Entscheid dar
über aufrufen.

Bern. Dr. Troxler.

Verantwortlicher Redacteur: Dr- F. Hand in Jena. Druck und Verlag von #'• A« Brockhaus in Iteipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITEMATEB-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 168. 15. Juli 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Den Oberbaurath Dr. Sulpice Boisseree in München hat 

der König von Preussen zum Geh. Hofrath ernannt.
Dem verdienstvollen Lehrer am Gymnasium zu Budissin 

Karl Gottfr. Gebauer hat die philosophische Facultät der Uni
versität Leipzig bei seinem 71. Geburtstage das Ehrendoctor
diplom übersendet.

Der zum Consistorialrath in Baireuth berufene Prof. Dr. 
Harlest in Erlangen folgt einem Rufe als ordentlicher Professor 
der Theologie an der Universität zu Leipzig.

Hof- und Justizrath Prof. Dr. Michelsen in Jena ist zum 
grossherzoglich weimarischen Geh. Justizrath ernannt worden.

Prof. Dr. K. v. Patruban in Insbruck ist zum Professor 
der Physiologie und Anatomie an die Universität zu Prag be
rufen worden.

Der ausserordentliche Professor und Director des polikli
nischen Instituts Dr. Romberg in Berlin ist zum ordentlichen 
Professor in der medicinischen Facultät der dasigen Universität 
ernannt worden.

Orden. Den preussischen Rothen Adlerorden dritter Klasse 
erhielt Oberdomprediger Dr. Augustin in Halberstadt; das Ritter
kreuz des grossherzoglich weimarischen Ordens vom weissen 
Falken Geh. Kirchenrath Prof. Dr. Hase in Jena.

Nekrolog.
Am 8. Juni starb zu Freiburg Dr. K. J. Perleb, ordentlicher 

Professor der Naturgeschichte und Botanik, Director des Na- 
turaliencabinets und des botanischen Gartens, 50 Jahre alt. 
Seine Schriften sind: Lehrbuch der Naturgeschichte (2 Bde., 
1826—35); Diss. de horto botanico Friburgensi (1829).

Am 9. Juni zu Wien der Geh. Hof- und Hausarchivar 
Äug. v. Gevay, Beisitzer der raaber und komorner Comitats- 
gerichtstafeln, Mitglied der ungarischen Gelehrtcngesellschaft, 
im 48. Jahre.

Gelehrte Gesellschaften.
Geographische Gesellschaft in Paris. Die jähr

liche allgemeine Versammlung ward am 2. Mai gehalten. Die 
Sitzung eröffnete der Minister der Marine als Präsident, zu 
dessen Seiten Frhr. v. Humboldt als Ehrenpräsident und Gui- 
gniaut als Vicepräsident sassen, durch einen einleitenden Vor
trag. Roux de Rochelle las den Bericht der Commission, 
welche über die Ertheilung des jährlichen Preises geurtheilt 
hatte. Der Preis wurde getheilt, sodass zwei Medaillen ver
theilt wurden, nämlich dem Verfasser einer Reise nach Chili 
nnd Beschreibung dieses Landes, Gay, und den Stabsoffizieren 

Ferret und Galinier wegen ihrer gefahrvollen und einsichtigen 
Durchforschungen mehrer Provinzen Abyssiniens. Ehrenvolle 
Erwähnung erhielten unter Anderm v. Kanikoff in Hinsicht seiner 
Karte vom südlichen Ural, Tschihatcheff wegen Recherches sur 
l’Altai oriental et la Sayanskie, dans VAsie centrale; Duflot de 
Mofras wegen Voyage dans l’Oregon et dans la Californie; 
Pater Sapeto wegen Etudes geographiques et historiques sur 
l’Abyssinie et l'ancienne Ethiopie. Zuletzt wurde ein Fragment 
über die botanische Geographie von Gay gelesen, wobei die 
lebendigen Schilderungen dem Frhrn, v. Humboldt Gelegenheit 
zu einer unvorbereiteten interessanten Erörterung gaben.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft in Dresden. 
Allgemeine Versammlungen. Am 6. Febr. Prof. Dr. Seebeck 
las über das Wesen der Töne und ihre Hervorbringung durch 
Saiten. Ain 18. Febr. Derselbe, Gedächtnissrede auf Volta. 
Oberlehrer Müller über die Volta’sche Säule. Am 20. Febr. 
Oberlieutenant Köhler über die Zündungsarten von Pulvermengen 
auf grosse Entfernungen und unter Wasser, behufs technischer 
Zwecke. Specialcommissar Segnitz über den hydrostatischen 
Auftrieb. Am 6. März. Mathematicus Sachse über die natur
historischen Verhältnisse Dresdens und die nächsten Umgebungen; 
allgemeiner Theil. Oberlehrer Müller über das vaterländische 
Vorkommen des Silbers und dessen Ausbringen aus seinen Er
zen. Am 20. März. Fort über den Mond und seinen Einfluss 
auf die Erde, mit Rücksicht auf die Erscheinungen der Ebbe 
und Fluth. Am 3. April. Sachse, den speciellen Theil der am 
6. März vorgetragenen Abhandlung. — Versammlungen der 
ordentlichen Mitglieder. Am 2 8. Jan. Mathematicus Sachse über 
den Plan einer naturhistorischen Volksschrift. Oberlehrer Müller 
über Erscheinungen beim Schmelzen des Quarzes in dem Knall- 
gassgefässe. Dr. A. Petzholdt über eine Auswahl von Quarz- 
krystallen aus der Sandschicht des bennewitzer Quadersand
steins. Prof. Schubert über die Zerlegung niedergehender Drucke. 
(Der Druck wird da zerlegt, wo er auf die vertikale Stütz
linie trifft.) Am 4. Febr. Dr. A. Petzholdt über die mittels 
Glühens im Platinliegel vorgenommene Untersuchung einiger 
Quarze auf ihren Wassergehalt. Derselbe über die Kieselske
lette von Pflanzengeweben aus der Steinkohlenasche; u er Mor- 
lot’s Schrift, das Vordringen der Gletscher von Worden be
treffend; über die Nothwendigkeit der Axendrehung der Pla
neten in der Richtung ihrer Bewegung um die bixsterne. Am 
17. Febr. Prof. Dr. Seebeck über Guerickes Versuche in Be
treff des leeren Raumes. Dr. Meurer über die Nichtigkeit der 
Schulz’schen Beobachtungen die Ernährung der Pflanzen betr. 
und über den Einfluss der Elektricitat auf die Fruchtbarkeit 
der Felder. Mathematicus Sachse über Berchthold’s problema
tisches Maas für Zeit und Raum. Dr. J. Petzholdt über ein 
bibliographisches System der Naturwissenschaften. Am 25. Febr. 
Dr. A. Petzholdt über die angestellten Versuche in Rücksicht 
der Frage, ob starres Gusseisen auf flüssigem schwimme. Der
selbe über die Phosphorescenz des Flussspathes und über das 
Vorkommen natürlich gediegenen Eisens. (Dergleichen Eisen 
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gibt es bestimmt nicht.) Prof. Seebeck und Hauptmann Türmer I 
über das schmiedbare Gusseisen. Am 4. März. Dr. Meurer 
über die vom Frhrn. v. Reichenbach angestellten Untersuchungen 
im Betreff des Magnetismus und damit verwandter Gegenstände. 
Oberlehrer Müller über Darstellung drahtförmigen gediegenen 
Silbers aus Schwefelsilber, mittels eines Übergusses von Salz
säure auf eine Unterlage von Zink. Dr. A. Petzholdt über die 
Modificationen chemischer Verwandtschaftsgesetze nach Maas
gabe der äussern Verhältnisse und über das Zusammenkommen 
kohlensauren Kalkes mit freier Kieselerde. Derselbe über die 
Ehrenberg’sehen Infusionsthierchen im Klingsteine, sowie über 
das Vorkommen krystallisirter Kieselerde unter den Hohofen- 
producten. Hauptmann Türmer über die Munk sehen Versuche 
Schiesspulver in luftverdünntem Raume zu schmelzen. Am 
11. März. Dr. A. Petzholdt über die Einwirkung der Salzsäure 
auf den kohlensauern Kalk. (Wenn der Kohlensäure kein Raum 
zum Entweichen gegeben ist, wird kohlensaures Salz nicht ge
bildet der kohlensaure Kalk bleibt bei freier Kieselsäure un
zersetzt.) Derselbe über die Brunner’schen Versuche in Be
treff der specifischen Gewichtsbestimmung des Eises. Derselbe 
über Ammoniakbildung. Am 27. März. Derselbe über zu Pot- 
schappel angestellte Versuche in Bezug auf die Frage, ob 
starres Gusseisen auf flüssigem schwimme. (In welcher Hinsicht 
auf dem von Burgk’schen Eisenwerke im Plauenschen Grunde 
von einer Commission Versuche angestellt werden sollen.) Fort 
über seine Berechnungen der von Dr. Petzholdt wiederholten 
Brunner’schen Eisversuche. (Der Ausdehnungscoefficient bei der 
Fryyärmnng des Eises ist ausserordentlich unbedeutend.) Che
miker »Stein über die von Prof. Fischer in Breslau angestellte 
Untersuchung des Schönbein’schen Ozons. Dr. A. Petzholdt über 
die Frage, ob Wasser im dampfförmigen Zustande durch enge 
weissglühende Röhren zu dringen im Stande sei.

Geographische Gesellschaft in London. Am 
12. Mai wurde ein Auszug aus einem Berichte von E. Masters 
verlesen, welcher Bemerkungen über die Beschiffung des Meer
busens von Mexico, sowie über Tampico, Tuzpan, Vera-Cruz, 
Anton - Lizardo, Tabasco u. a. enthielt, vorzüglich in nautischer 
Hinsicht. Dann wurde eine Notiz über die Insel Gran Canaria 
von dem Geologen Leop. v. Buch verlesen, welche zur Erläu
terung einer neuen Karte von Berghaus diente, die aus den 
reichen Materialien, welche v. Buch bei seiner frühem Auf
nahme der Insel gesammelt, zusammengestellt ist. v. Buch gab 
einen mündlichen Commentar zu der Karte, in welcher er sich 
besonders auf die Elevationstheorie der Vulcane bezog. Der 
Vorsitzende Murchison wünschte der Gesellschaft Glück, dass 
sie den berühmten Gelehrten nach 36jähriger Abwesenheit wie
der in ihrer Mitte sähe.

Naturhistorische Gesellschaft in Halle. Am 
8. Fehr, stellte Prof. Marchand mit einem grossen von Stöhrer 
in Leipzig gefertigten magneto - elektrischen Apparate eine Reihe 
von Versuchen an. Am 29. März theilte Prof. Volkmann seine 
Beobachtungen über den Rhythmus der Herzbewegungen mit, 
wonach, wie dies schon Heller angenommen, die Bewegungen 
der Vorhöfe und der Kammern sich wie Pendelschwingungen 
verhalten und einander ablösen. Prof. Marchand berichtete, 
dass Qach den von ihm und von Brunner in Berlin angestellten 
Versuchen die von Petzholdt in Dresden aufgestellte Hypothese, 
nach welcher das Eis bei hohem Kältegraden sich ausdehne, 
sich als durchaus falsch erwiesen habe, indem vielmehr das 
Eis derjenige feste Körper sei, der sich durch die Kälte ver- 

hältnissmässig am stärksten zusammmenziehe. Am 5. April hielt 
Prof. Burmeister einen Vortrag über die systematischen Unter
schiede der katzenartigen Thiere, wobei die Zahnbildung der 
Raubthiere im Allgemeinen an einer grossen Anzahl von Schä
deln erläutert wurde. Auch zeigte Derselbe einige seltene 
Raubthiere von der Insel Java, deren Häute und Skelette 
Dr. Franz Junghuhn von dort geschickt hatte. Zu auswärtigen 
Mitgliedern wurden ernannt Prof. Bidder in Dorpat, Prof. Erd
mann in Leipzig, Sant. Garovaglio in Pavia, Placid. Portal in 
Palermo, Dr. v. Kalinowski in Moskau.

DeutscherVerein für Heilwissenschäft in Berlin. 
In der Sitzung des Monats Mai hielt Dr. Isensee einen Vortrag, 
in welchem er das Leben Broussais’ und dessen Schriften be
handelte. Hierauf folgte eine Besprechung über die Geschichte 
der medicinischen Geographie, veranlasst durch den Vortrag, 
woran namentlich Prof. Hecker Theil nahm.

Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin. 
Am 20. Mai legte Geh. Medicinalrath Link keimende Samen 
von einer Hymenocallis, einer Untergattung von Pancratium, 
vor. Sie erscheinen knollenartig (semina bulbosa), unterscheiden 
sich aber von andern knollenartigen Samen, z. B. den Orchi
deen. Der Embryo keimt auf dieselbe Weise, wie bei andern 
Monokotylen, nur die äussere und die innere Haut des Samens 
verdickt sich, fleischig geworden, und zwischen beiden läuft die 
Gefässhaut hin, welche allein die Scheidung zwischen ihnen 
macht. Prof. Gurlt sprach über einige Monstrositäten von 
Thieren, .und legte einen Fischbandwurm (Ligula simplicissima) 
vor, an welchem in der Mitte des Körpers eine breite verkno
tete Stelle oder eine Erweiterung der Umgebung vorkam, die 
ihm dadurch entstanden zu sein schien, dass der grosse Wurm 
in der Bauchhöhle des Fisches (Bley) sehr beengt gelegen hat. 
Er zeigte dann die Zeichnungen von einem Fohlenkopf vor, 
w elcher an der rechten Seite einen zweiten kleinern und cyklo- 
pischen Kopf trägt. Das unvollständige Gehirn des letztem ist 
mit dem normalen Gehirn des grössern Kopfes an den Vier
hügeln der rechten Seite verbunden. Geh. Hofrath Kuntzmann 
zeigte einen Apfel, in welchem die Körner gekeimt, zwei der
selben die Kotyledonen entwickelt hatten und diese selbst von 
schöner grüner Farbe waren.

Chronik der Gymnasien.
Pforta.

Der vom Rector Dr. Kirchner ausgegebene Jahresbericht 
enthält folgende Nachrichten: am 21. Mai v. J. ward das Stif
tungsfest der Landesschule in der herkömmlichen Weise mit 
kirchlicher Feier und einem Redeactus begangen, wozu in 
einem Programm der verstorbene Adjunctus Dr. Bittcher durch 
eine Abhandlung: De Petri Abaelardi theologia systematica, und 
Rector Dr. Kirchner durch einen Bericht über die Säcularfeier 
der königl. Landesschule Pforta am 20. 23. Mai 1843 ein
geladen hatten. Zur Universität wurden zu Michaelis v. J. 12, 
zu Ostern 7 Zöglinge entlassen. Am 1. Oct. ward der bis
herige Senator Georg Nik. Schwimmer in Langensalza als Schul- 
hausinspector eingeführt. Am 14. Oct. ward das 25jährige 
Amtsjubiläum des verdienstvollen Lehrers der Mathematik Prof. 
Jacobi 1. von Collegen und Schülern gefeiert. Die Rede am 
Geburtsfeste des Königs den 15. Oct. hielt Prof. Keil, die am 
Erinnerungsfeste der Befreiung Deutschlands den 18. Oct. Prof.
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Dr. Jacob (später im Druck erschienen: Erinnerungen an die 
Schlacht bei Leipzig [Halle, 1845]). Am 1. Nov, starb der 
Professor der Zeichnenkunst Joh. Oldendorp (geb. am 27. April 
1772 zu Schloss Marienborn in der Wetterau) ausgezeichnet 
im Fache der Feuermalerei. Am 24. Oct. ward am allgemeinen 
Todtenfeste das Gedächtniss eines frühem Lehrers (M. Arnold 
Heinr. Grosschoff) und 24 ehemaliger Zöglinge in einer Rede 
des Dr. Dietrich, über den Werth dieses Lebens im Verhältnisse 
zu dem jenseitigen, feierlich begangen. Am 30. Nov. starb der 
emeritirte Schularzt Dr. Bud. Ernst Uhlich (geb. zu Franken
berg am 3. Oct. 1756), am 28. Febr. d. J. der Musikdirector 
Joh. Nik. Jul. Kötschau (geb. zu Gaberndorf am 19. Juli 17 88). 
Zu Ostern schied von der Anstalt der zum Director des Eli- 
eabeth-Gyinnasium berufene Prof. K. Rud. Fickert. An dessen 
Stelle trat Prof. Keil ein, und als jüngster Adjunct Fr. Hiero
nymus Müller (geb. zu Naumburg am 7. Jan. 1818). Die 
Stelle eines Turnlehrers wurde dem bisherigen Lehrer am Pä
dagogium zu Halle Keil mit der Zusage des Einrückens in eine 
Adjunctur, die des Zeichnenlehrers dem Porträt- und Historien
maler Fr. Hossfeld aus Pforta übertragen. Die Zahl der Schüler 
beträgt 192 in fünf Klassen. Dem Programm ist vorausge
schickt : Car. Augusti Keil, Sylloges inscriptionum boeoticarum 
particula, welche gelehrte Abhandlung in unserer Literatur
zeitung besonders besprochen werden wird.

Naumburg.

Das im vorigen Jahre unverändert gebliebene Lehrer
personal des Domgynmasium bilden, mit Einschluss des Dom
predigers Heizer, 13 Lehrer: Director Dr. Förtsch, Cönrector 
Prof. Dr. Müller, Conrector Prof. Dr. Schmidt, Subrector Dr. 
Liebaldt, Mathematicus Hülsen, Dr. Holtze, Musikdirector Clau
dius, Hiilfslehrer Dr. Schulze, Hiilfslehrer Silber, Sprachlehrer 
Cavin, Schreiblehrer Künstler, Zeichnenlehrer Weidenbach. Sein 
Probejahr hält Candidat Stutzbach ab. Die Zahl der Schüler 
ist 122 in fünf Klassen. Zur Universität gingen zu Ostern 3, 
zu Michaelis fünf Zöglinge ab. Das vom Director Dr. Förtsch 
ausgegebene Programm enthält: Versuch über den gothischen 
Dativ, vom Gymnasiallehrer Karl Silber. Der Verfasser hat den 
genannten Casus der gothischen Sprache nicht an sich besprochen, 
sondern benutzt ihn, um an demselben die Richtigkeit einer 
aufgestellten Casustheorie zu erweisen. Diese Theorie geht 
darauf aus zu zeigen, dass für die Casus weder die locale 
Bedeutung als die ursprüngliche, noch die causale als iiberge- 

gen zu erachten sei, sondern dass der localen und causalen 
nwen ung dasselbe Verhalten zum Grunde liege und die all

gemeine edeutung der Casus weder local noch causal sei, 
son ern nur die Art und Weise angehe, auf welche ein Gegen- 
s an an en esthnmtheiten eines Andern betheiligt ist. Re
ferent bekennt eine Unfähigkeit einen Abriss der hier geführ
ten Deduction zi ie ern, da sie in einer Abstractionsweise und 
m einer Darste lung gegeben ist, welche nur den Jüngern einer 
gewissen philosophischen Schme ZU8 richt Zur Probe der Dar_ 
Stellung mögen die ersten Satze der Abhandlung dienen: „Indem 
mehre Vorstellungen zu einem Gedanken vereinigt werden, er
halt ein jeder von ihnen eine aus dieser Vereinigung her

kommende nähere Bestimmung: jeder Casus obliquus muss 
sich daher zum Subjecte eines Satzes machen lassen, in 
welchem ihm als Prädicat die Bestimmtheit zuertheilt wird 
welche er in dem ursprünglichen Satze erhalten hat. Casus 
obliqui werden wie dasSubject des Satzes als von sich unter
schiedene, dein Denken gegenüber selbständige Gegenstände 
ausgesprochen, nur dieses unmittelbar, und darin liegt der 
Unterschied gegen den Casus rectus; dieser ist der Gegenstand, 
von dem aus der Sprechende den Zusammenhang Unterschie
dener auffasst, es muss ihm freistehen, seinem Interesse ge
mäss einen jeden der an einem Geschehen auf verschiedene 
Weise betheiligten Gegenstände zum Träger seiner Darstellung 
zu machen. Der Nominativ entspricht daher auch keiner be
stimmten realen Kategorie, hat in der Causalität bald die Stelle 
der Wirkung, bald die der Ursache. Führt inan die vom 
Verb unmittelbar abhängigen Casus auf die verschiedene Art 
und Weise zurück, auf welche Gegenstände der Vorstellung 
an den Momenten der Causalität des Verbum Theil nehmen, 
so müsste man den Nominativ entweder aus der Zahl der Ca
sus streichen, oder man muss, um ihm eine reale Bedeutung 
zu vindiciren, eine Differenz zwischen Denken und Realität 
setzen ; dadurch erreicht man aber nicht, was man erreichen 
wollte, der Casus rectus entspricht doch nur scheinbar einem 
realen Verhältnisse. — Den Genitiv möchte ich für die Dar
stellung eines solchen Gegenstandes halten, auf den sich ein 
anderer von ihm getrennter, für sich genommener Gegenstand 
bezieht, vermöge einer an ihm existirenden relativen Be
stimmtheit.“

Literarische Nachrichten.
Aus dem Nachlasse des zu Paris verstorbenen Prof. Bur

nouf wird eine Übersetzung mitCommentar zu Cicero’s Büchern 
von den Pflichten erscheinen. — Durch die Asiatische Gesell
schaft in London erscheint ein Werk über die persische Lite
raturgeschichte, an welchem der jüngst verstorbene Gore 
Ouseley thätig gearbeitet hat, dann „Lebensbeschreibungen per
sischer Dichter, von N. Bland“, eine Übersetzung des ara
bischen Werks von Scharastani, einem Mohammedaner aus dem 
12. Jahrh., eine Übersetzung des Buchs von religiösen und 
philosophischen Sekten durch W. Cureton. Ausserdem wird Fir- 
dusi’s Jussuf und Zuleika von W. Morley und Daia Kumara 
Dscharita von Prof. Wilson herausgegeben. — Vivien in Paris, 
der Verfasser des Atlas universel de Phistoire, de la geographte 
ancienne et moderne, bearbeitet eine Sammlung der von Bei
senden gemachten geographischen Entdeckungen unter dem 
1 itel: Histoire des decouvertes geographiques des nations euro- 

peennes dans les diverses parties du monde. Es ist auf 43 Bände 
und einen Atlas von 100 Karten berechnet. Der erste Band, 
welcher zuletzt erscheint, wird eine allgemeine Einleitung und 
Übersicht enthalten. — Die Gesellschaft für die Geschichte 
Frankreichs, welche die Herausgabe von der Chronique de Richer, 
einer ungedruckten Chronik des 10. Ja rl,> vermittelt hat, lässt 
nun auch Chronique de Thomas Bazin, eveque de Lisieux, welche 
für die Geschichte Ludwig IX. wichtig ist, folgen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand. in Jena. Druck und Verlag von F. A.. Broek 11 AUS in Leipzig.
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Intellftgren^blatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 J/a Ngr. berechnet.)

©urcty alle SBuctytyanbtungen unb Zollämter ift ju bcjietyen:

blätter für Itferarisdje Unfertyalfiing.
Sal>rgang 1845. ®t. 4. 12 S^lr.

$ tt n i ♦
Sntyalt: ©le £ouriftcn im Orient ©rfter SlrHfel. Son ®. $. ©ünttyer. — 3-6. SJicrnatyti’e gefammelte Sctyriften. Srfte voUftdnbige 

©efammtau^gabe. — ©anbbuih ber beutfdjcn ^rofa von ©ottfetyeb bis auf bie neuere Seit tc. von <£. Äurj. ©rfte ^Ibt^eilung. 23on Ä. ®. 
jpelbig. — ©ie franjöüfctye SRevolutson. ©ine ^iftorie von ;Xty. ©arlple. 21. b. ©ngl. von Febberfen. — The trapper’s bride: a tale of 
the Rocky mountains; with the Rose of Ouisconsin. Indian tales, by P. B. St. John. — Sßeitynactytßnüffe. 3um «Ractytifcty für§ ganje Satyr. 
Son £. Sögel. — Sieben Iprifctye ©amen. — ©ie literarifetyen Soireen ber testen beiben Satyrtyunberte. — Äarl von $oltei unb bie beutfetye 
33ütyne. Son & SRarggraff. — 9lomanliteratur. — ©ie Stärtprer ber SBiffenfctyaft. — ©er ÄönigSfotyn von ©. $abft — Sorwärt§I SBolfS« 
tafetyenhuety für ba§ Satyr 1845. Unter «Dtitwirtung metyrer freisinniger S^riftfteUer ©eutfctylanb§ tyerauög. von 9t. Slum unb F- Steger, ©rittet 
Satyrgang. — Steue SRomifctye «Briefe von einem Florentiner. — ©ine Fatyrt nad) ©jtenbe von $. Äoenig. — ©lifabetty, bie erfte Äurfürflin von 
Sranbcnbura au§ bem $aufc ^otyen^ollern. $ur Nachfeier be§ 13. Nov. 1842. — Neuefte giteratur über Sfanbinavien. Streiter Slrtifel. — 
©nglifetye ©ifenbatynliteratur. — 1. ©cö ©re<^gler§ SBanberfd>aft, für Sung unb 2llt erjätylt von ©• 2- ©rinncrungen au§ bem Sugenb-
leben eine« Unbemittelten. — ©er „Punch" unb bie Frage beß Dregongebiets. — Spenbcn jur beutfetyen giteraturgefetyietyte von Hoffmann von 
$aUcrSleben. Son Ä. ®. el big. . Nottyftänbe in ben bereinigten Staaten von Ncrbamerifa. — Sctyweijcrifctye ©efetyietytfetyreibung. — ©ie 
SReligion bet 9lömer. S3on ©. ©. Sumpt. — giteratur über Spanien. — SUtofeö SKenbelSfotyn. Son SB. ©anjel. — geigty £unt unb fein 
„Älepper". — ^umoriftifetye Stubien von Ä. 2llt. — ©alerie fetyweijerif^er ©ictyter. — Setractytungen über bie ©efetyietyte ber ©tenfetytyeit. 
Streiter SlrtiEel. — ©orrefponbcnjnaityridjtcn au§ Sofien. — 9iomanliteratur. — $)eter ber ©roße Sllerjewitfcty unb feine Seit. «Racty ben vot= 
jüglictyften Quellen bearbeitet Von SB. Sinber. — Organisation du travail par L. Blanc. — ; XRiöceUcn $ SBiMiggraphi* ;
jCiterorifctye §Cnjeigcn ee» 

Son biefer äeitfdjrift erfctycint tdglicty außer ben Beilagen eine Summer unb fte wirb in SBodjenlieferungen, aber aucty in SOlonatötyeften auS*  
gegeben, ©in st feiger
wirb mit ben SHattern für literarifäk ISntcrtyaltung unb ber von DEen auögegeben. Snfertion^gebütyren für ben «Raum 
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1. Symbolik der heiligen apostolischen katholischen 

römischen Kirche. Von Wilhelm Heinrich Doroth. 
Eduard Köllner} Dr. der Theologie und Philosophie, 
der erstem ausserordentlicher Professor an der Uni
versität zu Göttingen u. s. w. — A. u. d. T.: Sym
bolik aller christlichen Confessionen. Zweiter Theil: 
Symbolik der heil, apost. kath. röm. Kirche. Hamburg, 
Fr. Perthes. 1844. Gr. 8. 3 Thlr.

Der. \ erf. versichert in der Vorrede, in welcher er 
sich in einer entrüsteten, nicht eben scharfen Polemik 
gegen die verkehrte Philosophie unserer HegeFschen 
Zeitgenossen, denen er räth, nachdem sie mit roher 
Faust das Heiligthum von Empfindungen und Regun
gen zerstört, mit Faust hinzugehen und über ihr Werk 
zu weinen (S. X), ergeht, dass er an dieser vorlie
genden Symbolik des Katholicismus eine Reihe von 
Jahren unermüdlich gearbeitet und seit «lern Erschei
nen der lutherischen Symbolik (angez. in der Jen. Lit.- 
Ztg., 1841, Nr. 81 ff.) fortwährend den Quellen des 
katholischen Kirchenglaubens nachgegangen sei. Und 
allerdings ist er dieses mit solch einer Liebe, dass 
ihm die katholische Kirche die grossartigste Erschei
nung in der Geschichte der Menschheit ist. das in
nerste Fundament dieses wunderbaren Gebäudes, die 
Lehre, hoch würdig der genauesten Beachtung, ja so
gar doppelt wichtig für Die, die ausserhalb desselben 
stehen (S. XI, nicht IX). Dieser selbst ist er daher 
so zugethan, dass es scheinen könne, als wolle auch 
er in der Kürze zu den „edelsten, denkendsten, scharf
sinnigsten Männern« gezählt werden, die jenes System 
theils zu seinen'Schöpfern, theils zu seinen Bekennern 
gehabt ha e. ibt es ja doch für ihn eine Betrach
tungsweise, lirc Welche viele jener „heiligen, apo
stolischen, römisc en Kirche (mit diesen ebenso über
triebenen als historisch und dogmatisch unberechtigten 
Pradicaten wird jene Kirche durchweg von Hrn. K. 
bezeichnet) gemachten Vorwürfe als gänzlich unbe
rechtigt erscheinen. Und jene, meint er, sei nicht nur 
die des protestantischen Theologen würdige, sondern 
ihm auch weit eher möglich als dem katholischen, 
der bei der Darstellung seines eigenen Systems gar zu 
leicht in Ketzerei zu verfallen Gefahr laufe (S. XIII). 
^nd doch nennt er den in Trident befolgten Grund- 
satz, überall eine recht allgemeine Fassung des Dogma 
anzustreben, klüger als den protestantischen, nuch wel

chem man alle möglichen Ansichten und Seiten des 
Dogma in Symbolen ausgemessen und bestimmt habe. 
Damit ist aber doch zugestanden — was freilich Hr. 
K. nirgends zu gestehen wagt — dass jene scheinbare 
Liberalität theils ein Werk der Nothwendigkeit war, 
um die zerrissene katholische Kirche nicht völlig aus
einander gehen zu lassen, theils der Unredlichkeit, um 
mit gutem Schein die Schäden und Makel der Kirche 
zu verdecken und in der laxen Fassung des Ausdrucks 
Freiheit der Forschung und Fortschritt zu hemmen. 
Freilich ist Hr. K. soweit Freund der katholischen 
Kirche (S. XV) — nämlich aus inniger Hochachtung 
vor dem reinen Katholicismus, zwei, nebenbei bemerkt, 
himmelweit von einander verschiedene Dinge, vergl. 
Apol. S. 145 ff. — dass er offen gesteht (S. XIX), je
der wahre Protestant müsse zehnmal lieber mit den 
Jesuiten (das also sind Hrn. K. w’ol die Träger des 
reinen Katholicismus) gehen als mit dem heidnischen 
Unglauben. Doch ist er zum Schluss der sonderbaren 
Vorrede wenigstens so gütig, zuzugestehen, dass beide 
Kirchen, die katholische und protestantische, ja nur 
eine Ergänzung ihrer Vorzüge wie ihrer Mängel wären.

Bei solchen römischen ^Grundsätzen, die schwer
lich ein ausseritalischer Bischof zu Trident, der nicht 
geradezu ein Römling sein wollte (und die Sprache ei
nes solchen will Hr. K. reden S. XV), härter und 
antiprotestantischer ausgesprochen haben würde, ist es 
nicht zu verwundern, dass der Reformation (vom rö
misch-katholischen Standpunkte aus, wie die Note ein
gesteht S. 206) vorgeworfen wird, sie habe beim Auf
bau ihres Systems einzelne, einseitig genommene au- 
gustinische Theologumenen, in der Meinung, in ihnen 
sei die reinste Bibellehre zu finden, zu Grunde gelegt 
und den in der bisherigen Entwickelung der Theologie 
angehäuften geistigen Reichthum, den von den tiefsten 
und schärfsten Denkern vieler Jahrhunderte gesammel
ten Schatz von Ideen für Speculation und Erkenntniss 
als unnützes Möbel bei Seite gethan, aber wie bei je
der Revolution nur Armuth statt des verschleuderten 
Reichthums ins Haus gebracht. Daher bekömmt auch 
sonst (S. 217) die katholische Lehre eben als solche 
das Prädicat der ausschliesslich christlichen, und sie 
wird überall mit allen möglichen, auch ausserchrist- 
lichen, Zeugnissen gedeckt (S. 272), bei deren Lectüre 
man zweifelhalt ist, ob Hr. K. seine Meinung vorträgt 
oder die jener Kirche. Es wird die bekannte Satzung 
des Tridentinum über die Vulgata als editio authentica 
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zwar dahin erklärt (S. 347), dass diese dogmatisch 
ebenso zuverlässig sei als der Urtext, aber die Deu
tung, dass sie höher stehe als dieser (eine leichte und 
in der Praxis nothwendige Folgerung, gerade wie bei 
der in der Theorie der Schrift gleichgesetzten Tradi
tion) als ein Unsinn zurückgewiesen. Der Bibelbe
schränkung wird so schonend als möglich gedacht 
(S. 348), der katholische Grundsatz von der Dunkel
heit und Vieldeutigkeit der Schrift dahin limitirt, dass 
die Laien die Bibel nicht unumgänglich lesen müssen. 
Die Verehrung der Reliquien wird als eine Sache ohne 
Aberglauben und Misbrauch hingestellt, denn ihnen 
solle ja keine magische Kraft zugeschrieben werden, 
und weder Heilige noch viel weniger Reliquien thun 
Wunder (S. 463), der entgegengesetzte Ausspruch des 
Cateck. Rom. 3, 2, b absichtlich so durch den Druck 
bezeichnet (Deum per sacros cineres, ossa, ceteras- 
que sanctorum reliquias eadem mirabiliter efficere), 
dass auch er ein unschuldiges Ansehen gewinnen soll; 
daher es natürlich ist, wie der aus jener erst unbe
stimmt gefassten, dann nach und nach zum alten Mis
brauch zurückgeführten Satzung nothwendig resulti- 
rende Schluss der Prof', fidel (bei Danz S. 309), der 
seine volle Bestätigung im Leben jener Kirche gefun
den hat, confdemur, ossa sanctorum magnam habere 
virtutem, völlig ignorirt wird. Die Kirche empfiehlt ja 
nur die Verehrung der Reliquien (S. 464) — womit 
freilich die ausdrückliche Verdammung Derer, welche 
jene Verehrung verwerfen, sich schlecht zusammen
reimt — sie räth nur an, die Heiligen anzurufen (S. 
463) und doch erzürnt sie sich über die Gegner der
selben so, dass sie in einem schlau in Hintergrund ge
stellten Anathem den Stab über sie bricht (S. 465). 
Für Auffindung solcher katholischen Künste hat frei
lich Hr. K. kein Auge. Was Wunder, wenn S. 320 
von dem Irrthiim anderer Confessionen in der Lehre 
vom Glauben, S. 397 von der lutherischen Partei ge
redet wird (wobei übrigens der doppelte Fehler unter
läuft, dass die reformirte Kirche dieselbe Lehre von 
der Busse hatte, Conf Ilelv. 2, 14, uml dass neben 
dem Glauben auch die durch das Gesetz bewirkten 
Schrecken des Gewissens \1rid. XIV, c. 3, can. 4] 
mit aufgeführt werden mussten). Durch diese vom 
Verf. eingenommene Stellung hat das Buch theils 
eine katholisirende Farbe erhalten, die einen protestan
tischen Theologen kaum vermuthen lasst, theils bleibt 
es da, wo jene nicht so grell hervoitlitt, in einer farb
losen Unbestimmtheit der Darstellung, die durch Tro
ckenheit und Einförmigkeit noch erhöht wird.

Bei alle dem wollen wir nicht in Abrede stellen, 
dass im Vergleich zur lutherischen bymbolik hier ein 
gewisser Fortschritt sich bemerklich macht: grössere 
Abrundung des Ganzen, vornehmlich besseres Verhält
nis» des freilich höchst äusserlich gehaltenen histori
schen und des dogmatischen Theiles, gründlichere 

Durchforschung und genauere Darlegung dieses letz
teren, ein gewisses Streben, diesen zum System aus
zubilden und abzurunden, wobei und mit Recht die 
Lehre der Scholastiker und späteren Dogmatiker theils 
zum Verständniss, theils zur Ergänzung der — was 
freilich Hr. K. nirgends sagt — geflissentlich in den 
Symbolen gelassenen Lücken zu Hülfe genommen wird, 
natürlich stets zum Vortheil jener Kirche. Diese Er
gänzung aber hätten wir weder in dieser Ausdehnung 
noch in solcher Anordnung gewünscht. Die vortriden- 
tinische Lehre bedurfte doch blos insoweit der Erwäh
nung, als sich die Aussprüche des Tridentinum an sie 
anschliessen, ohne an sich hinlänglich verständlich 
oder vollständig zu sein; die trotz der Beschlüsse von 
Trident aus unerledigten Punkten erwachsenen Con- 
troverse aber mussten entweder — es ist ja eine Sym
bolik, die Hr. K. schreiben wollte — ganz mit Still
schweigen übergangen oder höchstens ihr Anfangs
punkt angedeutet werden. Statt dessen lässt der Verf. 
(man vergleiche z. B. das Capitel von der Rechtfer
tigung S. 318 ft'., in welchem bei aller Breite der Dar
stellung unklar geblieben ist, in wie vielen Stadien 
diese ablaufen soll) die tridentinischen Sätze vorauf
gehen ; dann handelt er in einem Anhang von der 
Stellung der Rechtfertigung zur Erbsünde, wofür er 
kürzer, wie für vieles Andere, auf seine lutherische 
Symbolik verwiesen hätte, von den Gegensätzen der 
alten augustinischen Zeit, dem späteren Prädestinatia- 
nismus bis auf Calvin; dann kehrt er wieder zurück 
zur Lehre der Scholastiker, die statt in längeren aus
geschriebenen Citaten besser in einem geistreichen 
Überblick vor die tridentinische Lehre zu stellen ge
wesen wäre; hierauf werden die Differenzen der Tho
misten und Scotisten noch besonders dargelegt, die 
neuere katholische Theologie berücksichtigt S. 333, 
dann wieder zurück die Controvers des Bajus, Janse
nismus und Quietismus, lauter Dinge, die in dieser 
Ausdehnung hier nicht erwartet, höchstens so ange
knüpft werden konnten, dass auf die Möglichkeit die
ser Streitigkeiten in den lückenhaften oder absichtlich 
zweideutig gefassten Sätzen des Tridentinum hingedeu
tet wurde. Statt jener ungehörigen und breiten Dar
stellung des ganzen dogmatischen Verlaufs wäre bes
ser gewesen, einzelne polemische Sätze des Tridenti
num r die überhaupt zu wenig Rücksicht genom
men ist, klarer herauszustellen und ihre Tendenz zu 
bezeichnen. Es genügt nicht, dass S. 320 gesagt wird, 
um Irrthums anderer Confessionen willen (wie hart!) 
darf nie vergessen werden, dass durch Todsünden die 
Gnade verloren geht, während der Glaube bleiben 
kann, Trident. IV, 15- D.enu so gestellt ist diese Ne
gative unvollständig «“d ihr Zweck nicht abzusehen. 
Es ist von keinem Bleiben4öwMe?i die Rede, sondern 
von der Unverlierbarkeit des Glaubens, wenn er auch 
in sich todt ist, can. 18, die nur durch den geraden



ist überhaupt die Bestimmung seinerSendung gewesen? 
Darum beginnt auch Cat. Rom. §. 56 seine Erörterung: 
quum Jesus Christus salvator in münd um venit, trium 
personarum partes et officio, suscepit, und nun gibt er 
nicht blos Andeutungen, wie Hr. K. sagt mit Verwei
sung auf IV, 11, 4. sondern er führt Pflichten, Gaben 
und Herrlichkeit jenes dreifachen Amtes durch. Das 
Priesterthum w’ird übrigens noch bedeutsam herausge
stellt Trid. sess. 22, 1, und zwar heisst dort Christus 
entschiedener als Priester auch Gott, als im Katech.
1. c., wo Christi des Königs Gottheit urgirt wird §.60: 
sed rex fuit propterea, quod Beus in illum hominem 
contulit, quidquid potestatis, amplitudinis, dignitatis ho
minis natura capere posset9 was auf ein Schwanken 
hinzudeuten scheint, dessen Hr. K. S. 317 ohne Be
rücksichtigung dieser Aussprüche gedenkt. Desglei
chen hat zwar das Symbol nichts Positives über Zahl, 
Charakter, Wirksamkeit und Unterschied der alttesta- 
mentlichen Sacramente ausgesprochen (S. 360), aber 
doch wenigstens mehr als Hr. K. (dort und S. 375) 
meint. Die Sache blieb aus dem von Hrn. K. nicht 
angegebenen Grunde in unklarer Fassung, weil der 
Begriff der alttestamentliehen Sacramente fehlte, wes
halb auch bei den Scholastikern, wie aus den von Hrn. 
K. gegebenen Citaten ersichtlich ist (S. 363—376), die 
verschiedensten Institute, Bräuche und Handlungen des 
alten Testamentes als Sacramente aufgezählt wurden. 
Bei derselben Unbestimmtheit verharrte man absicht
lich in Trident, damit nicht — so lautete ja auch das 
für diesen Fall eingeholte Machtgebot des Papstes S. 
75 — beim Streite im Innern die Gegner gar unver- 
dammt blieben. Daher werden zuerst Sess. VI, can. 2, 
Diejenigen verdammt, welche keinen Unterschied zwi
schen Sacramenten des alten und den sieben des neuen 
Testamentes anerkennen. Gegen wen dieses und die 
übrigen Anatheme gerichtet sind, hat Hr. K. auch hier 
nicht ausgeführt. Vielleicht nur — denn in diesen ca- 
nones ganz besonders ist der polemische Punkt ver
steckt gehalten; warum ist aber für Auffindung des
selben so gar nichts von Hrn. K. geschehen? .— 
gegen die Satzungen einzelner Theologen, namentlich 
der reformirten Kirche, dass alt- und neutestamentliche 
Sacramente die rechtfertigende Gnade nicht geradezu 
mittheilten, sondern nur versiegelten und bei rechtem 
Gebrauch gewährten, gratiam justipeanteni non condu- 
lisse, sed, utrobique eam obsignai e et in legitimo usu, 
ex opere seit fide et devotione, opeiantis exhibere. We
nigstens lassen sich hiermit die Andeutungen des Ca
tech. Rom. über den Unterschied beider am Ehesten 
vereinigen. Dieser erklärt nämlich (§. 247) in einer 
sehr instructiven Stelle: Einige Symbole (signa) habe 
Gott den Menschen deshalb empfohlen, ut aliquid si- 
gnificarent vel admonerent, gesetzliche Reinigungen (Wa
schungen, purifecation.es) f ungesäuerte Brote und ande
res auf das Ceremonialgesetz Bezügliche; andere Sym-

Gegensatz des Unglaubens aufhört. Offenbar geht 
diese Polemik gegen die Glaubens- und Gnadensicher
heit der Calvinianer, wie aus can. der verglichen 
werden musste, hervorgeht. Jenen gegenüber, die im
mer von einem Status regeuitoriim prorsus immutabilis, 
einem donum perseverentiae gesprochen hatten, wird 
erklärt, dass Gnade und Glaube durch Unglauben, jene 
überdies durch Todsünden, die aber durch Hülfe der 
Gnade vermieden werden können, verloren gehe, dass 
also Unglaube und Todsünde an sich und in ihren 
Folgen wol zu unterscheiden seien. Diese Polemik 
fühlten auch die Vertreter der reformirten Partei und 
sie erklärten can, Bordrac. art. 5, die Worte jenes 
Kanon nachahmend, dass der Gläubige enormibus 
peccatis Gott beleidige und das Gefühl der Gnade auf 
eine Zeitlang verlieren könne. Dass aber im Sinne 
der Calvinianer der Glaube geradezu unverlierbar ist, 
weil, wo er ist, nämlich allein in den electis, kein Un
glaube aufkommen kann, versteht sich von selbst, da
her er auch Catech. Genev. (S. 137 bei Niemeyer) 
certa ac stabilis cognitio paternae erga nos Bei bene
volent ide heisst. Zugleich ist uns dies ein Beweis, wie 
ein Symbol nur aus dem entgegengesetzten verstanden 
werden kann, dass es also nur eine Art wissenschaft
licher Symbolik gebe, die comparative, aus der Hr. K., 
wenn er eine solche nun einmal nicht geben wollte, 
wenigstens soviel zu Hülfe nehmen musste, dass der 
Ausdruck des Systems, das er eben bearbeitete, ver
ständlich wurde. Aber dies hat er in der That im vor
liegenden Buche weniger gethan als im ersten Bande, 
doch wol nur in der Absicht, um die Schwächen der 
katholischen Polemik zu umgehen, um ihren Mängeln, 
auf die sehr selten (S. 375 und 403 bei einer Kleinig
keit) hingewiesen wird, auszuweichen, und um nicht 
durch das Hereinziehen ketzerischer Ansichten die 
Keuschheit katholischer Augen zu beleidigen. In die
ser Hinsicht ist Hr. K. in unverkennbarem Rückschritt 
begriffen. Während er in der lutherischen Symbolik 
überall auf die Inconsequenz oder Mangelhaftigkeit un
serer rthodoxie hinwies, und sogar hier in der ka
tholischen Symbolik (S. 315) noch nachträglich nach 
unserer Demonstration die schiefe Stellung der ob- 
edientia acthdt die er dort noch vertheidigt hatte, ein
gesteht; hat ei im katholischen System Alles folge
recht gefunden odei durch Ergänzung zu machen ge
sucht; ja er hat, bisweilen mit vollem Rechte S. 315, 
die Darstellung neuerer katholischer Dogmatiker, ins- 
besonders auch Möhlers S. 351 ff.. llach der j^orm 
der katholischen Symbole beurtheilt und verworfen. 
Aber die Eintheilung des Werkes Christi in drei Äm
ter, die auch von Klee wieder durchgefuhrt ist, hätte 
er weder dem Sinne des kirchlichen Systems zuwider
laufend noch in den Symbolen nur angedeutet finden 
sollen (S. 315). Die Frage ist dabei nicht die, wie 
bat Christus stellvertretend genuggethan, sondern: was

purifecation.es
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hole habe Gott eingesetzt, quae non significandi modo 
sed efficiendi etlam vim hoher ent, dahin gehören die 
Sacramente des neuen Gesetzes. Also sagt diese Stelle 
aus 1) die Sacramente des alten Bundes waren jnur 
von Gott empfohlen, 'die des neuen sind von ihm ein
gesetzt, 2) jene hatten nur significatives und morali
sches Moment, diese effectives, geistige Wirkung an 
sich. Am Nächsten kommt diese Satzung der des Pe
trus Lombardus, bei Hr. K. S. 364. An einer anderen, 
auch von Hr. K. übersehenen Stelle sagt der Katechis
mus §. 223, durch die alttestamentlichen Symbole habe 
Gott die Gewissheit und Zuverlässigkeit einer grossen 
Verheissung bezeugen wollen; im neuen Testamente 
habe Christus quaedam signa oculis et sensibus subjecta 
eingesetzt, gleichsam sich selbst in ihnen zum Pfände 
gegeben, nachdem er uns Sündenvergebung, himmli
sche Gnade und die Gemeinschaft des heiligen Geistes 
gewährt habe. Also die alttestamentlichen sollten ein 
Zeugniss sein, die neutestamentlichen eine Verpfän
dung, diese sind also wirksamer, kräftiger. Das Ob
ject beider ist gleich, höhere Verheissungen; aber 
die Verheissungen Christi betreffen die heiligsten Gü
ter der Menschen, die Gemeinschaft mit Gott, und sind 
durch Christus selbst gleichsam verbrieft und versie
gelt. Diese Fassung ist ein Commentar des augustini- 
schen Satzes bei Hrn. K. S. 363. Endlich sagt der
selbe Katechismus an einer dritten Stelle §. 225, dar
auf wenigstens hindeutend, dass die alttestamentlichen 
nicht im gleichen Grade wirksam gewesen, die christ
lichen Sacramente leisteten Zweierlei, als Unterschei
dungszeichen der wahren Gläubigen und als Mittel, 
diese mit einem heiligen Bande zu verknüpfen. Zu
gleich liegt darin, dass der Katechismus, dessen Ver
fasser Dominikaner waren, hier dem scotistischen Satze 
der Franziskaner, den diese in Trident geltend ge
macht hatten (auch dies hätte Hr. K. in der Geschichte 
des Tridentinum nicht übergehen sollen), entgegeutra- 
ten • sacramenta immediate post Adami praevaricaltö
nern a Deo fuisse instituta et per ea collotam esse gra- 
tiam. —- Was nun aber die mit allem Rechte verru
fene Lehre von der Wirkung der Sacramente ex opere 
operato anlangt, so weiss auch diese Hr. K. unver
fänglich darzustellen, obwol er der härteren Deutung 
folgt, dass nämlich die Sacramente aus sich schlecht- 
hinnig auf das Gemüth des Empfangenden wirken. Ja 
er erklärt zum Schluss seiner immerhin gründlichen 
Auseinandersetzung (S. 376), dass nur eine Misdeu 
tung jener Worte Gefahr für die Moralität habe, 
nicht aber das auch von Möhler und Hilgers falsch, 
ja häretisch dargestellte Dogma selbst. Aber wo hat 

denn das katholische Symbol erklärt, dass es bei Auf
stellung jener Lehre die Stadien der Rechtfertigung 
trenne, dass die magische Gewalt des Sacraments an
ders wirke auf den sittlich versunkenen, anders auf 
den vollkommenen Menschen? Der Catech. Rom. §. 
211 weiss nichts von einem solchen Unterschiede, er 
bestimmt die Kraft der Sacramente dahin, dass un
zweifelhaft durch sie Heil und Gerechtigkeit erworben 
werde, d. h. vermöge der sacramentlichen in den Men
schen überfliessenden, dem Verstände unbegreiflichen 
Wirksamkeit, kraft deren die Sacramente (§. 242) die 
Gewissen reinigen zum Dienst des lebendigen Gottes 
und die rechtfertigende Gnade schaffen (operantur)^ 
also sie allein, ohne der Menschen Zuthun und Willen. 
Und wenn nun auch der Böse dieser Gnade wieder 
verlustig geht; durch dieselben Sacramente kann sie 
wiederhergestellt werden (amissa juslitia reparatur 
Trid. Sess. 7. prooem.). Und wenn das Leben vergeu
det ist, siehe so reicht der Priester die Sterbesacra- 
mente; sie verwischen den letzten Rest der Sünde 
Sess. XIV, c. 2, und die verbrecherische Seele steigt 
gen Himmel. Und sollte sie ja wegen nicht geleiste
ter Büssungen dem Fegefeuer verfallen; die Messe 
hat den Charakter des Sacraments (S. 448), ihre rei
nigende Kraft ist für klingende Münze leicht erkauft 
und der Himmel bald um eine Seele reicher. Und eine 
solche Lehre ist nicht unlauter in sich und führt nicht 
zur Immoralität?

Doch der Raum verbietet uns auf Anderes und 
Mehreres einzugehen. Über Vieles, ja das Meiste, sind 
wir verschiedener Meinung, indem wir das ganze ka
tholische System von einem andern Standpunkte anse
hen. Wir wissen wol, dass die Symbolik, obwol mit 
der früheren Polemik vielfach verwandt, nicht zu den 
alten Tummelplätzen derselben zurückkehren soll; sie 
verlangt als historische Disciplin die Objectivität der 
Darstellung, aber in ihr kann und darf der Schriftstel
ler nicht so verschwinden, dass von seinem Denken 
und Glauben auch nicht eine Spur übrig ist; die Kri
tik ist allerdings nicht unmittelbar Sache des Symboli- 
kers, wohl aber hat er sie wenigstens in der ganzen 
Auffassung seines Stoffes zu üben. Immerhin mag er 
dem fremden System Gerechtigkeit widerfahren las
sen, aber es nicht herausputzen mit falschem Schein 
und die Grundsätze seiner Kirche verleugnen. Am 
Wenigsten vermögen wir hier den Mann wiederzuer
kennen, der einst mit Donnerworten gegen Rom eine 
berühmte Reformationspredigt zur Anzeige brachte.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Rand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 169.)
Wir wollen nicht verkennen, dass Hr. K. ein bedeu
tendes Material aufgehäuft hat — und das ist auch 
das ganze Verdienst, das wir ihm zugestehen. Aber 
auch unnöthiges genug, z. B. die Geschichte der ka
tholischen Dogmatik S. 199 ff., wobei übrigens viel 
leere Nomenclatur unterläuft (S. 205. 207), und deren 
neueste Gestaltung am wenigsten hierher gehört, wäh
rend die letzten Werke der „sogenannten Symbolik“ 
(Hr. K. scheint sich ausschliesslich das Recht des 
Symbolikers vorzubehalten) kaum genannt werden. 
Auch Wiederholungen sind nichts Seltenes. Bossuet’s 
bekanntes Werk kommt zur Besprechung S. LX, 131« 
140. 196. 207, oft mit denselben Worten, Notizen über 
Paul Vergerius S. 34 u. 196, dieselbe Bemerkung über 
die Form des Übertritts bei Heinrich IV. S. 126 u. 164, 
das Beispiel des Zaleukus bei Dobmayer S. 308 u. 316, 
der Satz, kein Mensch, w eder Jude noch Heide, konnte 
aus eigener Kraft von dem Falle sich erheben, S. 307. 
340. 341. Anderwärts finden wir unnöthige Erweite
rungen und Ergänzungen symbolischer Sätze z. B. in 
der Lehre vom Teufel S. 262, von der Schöpfung S. 
266, vom Wesen des Menschen S. 268. wo es genügte, 
die einfachen Sätze der Symbole zusammenzustellen. 
Wozu ferner die Aufhäufung patristischer Stellen (S. 
289 und sonst), so lange das Symbol nicht auf solche 
verweist und deren Deutung doch meist eine falsche 
ist (S. 231)“? Dies gilt auch von der Unzahl der Bi- 
beisteilen theils bei unbezweifelten Dingen (S. 248: der 
dreieinige Gott ist Schöpfer der Welt), theils wo die 
Symbole auf keine (s. 249 för den Satz: Gott war 
sich se s le et) o<ler |H(r wenige verweisen (S. 
251 fiir die Erhaltung durch Gott). Oft sind die an- 
geführten Zeugnisse nicht ei„mal ifoch katho]isch, 
wie z. B. für die Trinitat ganz dieselben auch von un- 
seren Dogmatikern aufgebracht worden sind (S 219) 
So konnte über viele andere Dinge minder weitläuftp- 
gehandelt werden, indem sie theils allen Kirchen ge° 
meinsam sind (Erörterung über die drei ältesten Sym
bole im historischen Theile, Lehre von den Engeln 
S. 255), theils in den Symbolen in einer gewissen All
gemeinheit stehen blieben (S. 259), theils nur Privat

meinungen sind (S. 261), theils in keine Controvers get 
zogen wurden (Teufelsbesitzungen S. 264). Dazu ha- 
nicht selten Hr. K. seine Meinung beigemischt (S. 255: 
nur eine verfehlte Exegese könne die Engellehre als 
biblische in Frage stellen, S. 232 u. A.) und Wichti
geres zurückgestellt, z. B. die Lehre von dem doppel
ten Stande Christi (S. 314, wobei Catech. Rom. §. 119 
übersehen ist), ferner von der Höllenfahrt Christi, die 
zw ar in der Eschatologie nachgebracht ist S. 470, aber 
in ihrer katholischen Fassung nicht minder in die Chri
stologie gehört.

Was die äussere Einrichtung des Buches betrifft, 
so ist das Allgemeine in Paragraphen gegeben, die spe- 
cielle Ausführung oder auch Ergänzung ist in Noten 
oder in kleinerem Druck hinzugefügt. Während sich 
aber der Verf. in dieser einer besonderen Kürze be- 
fleissigen wollte, geräth er in gebröckeltes, unnöthiges 
(S. 92) Wesen; der Stil wird abgerissen und dunkel 
(S. 109), hart und doch auch wieder weitschichtig, z. 
B. S. 314: „Alles nun, was Christus als Erlöser ge- 
than hat, thut und noch thun wird, hat man von je
her (schon [und nach] Euseb. dem. er. 4, 15) in der 
römisch-katholischen (wie später der lutherischen, s. 
die luther. Symb. S. 647) Kirche auf verschiedene 
Hauptmomente zurückgebracht und unterschied und un
terscheidet noch die sogenannten Ämter Christi.“ Doch 
nicht viel besser steht es um den Stil der Paragra
phen. Er ist unbestimmt, dunkel, bald eine scheinbare 
Kürze affectirend, bald in eine unerträgliche Breite aus
einanderfahrend, namentlich durch ineinander gescho
bene Relativsätze und durch unerträgliches Hin- und 
Herzerren desselben einfachen Gedankens (S. 144). 
Wie steif ist die unzählige Male vorkommende Form, 
durch die immer etwas Grosses angekündigt W’erden 
soll: das Ganze liegt so. Wie widerlich sind die fast 
auf jeder Seite wiederkehrenden Correlativsätze, von 
denen einige neu gebildet zu haben Hr. K. das Ver
dienst hat (wie — so — als S. 202, so •—.. $ 298);
bisweilen entschlüpft ihm das eine Correlativ und das 
andere vergisst er nachzubringen S. 205; daher es 
nicht zu verwundern ist, dass S. 206 in einem wun
derlich gebauten Satze das beliebte wie vier Mal auf
tritt. Mit der Erklärungsformel das heisst geht der 
Verf. auch auf eine neumodische Weise um, er lässt 
ihr ein und vorhergehen, und wo möglich noch einige 
Partikeln auf sie folgen (S. XXXVII: und das heisst 
ja nur). Zum Schlüsse nur ein Satz zum Zeugniss 
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über Sinn und Stil des Buches S. 207: „Den loci theo- 
logici Melanchthon’s (nur eine Compilation der zerstreu
ten Behauptungen Luther’s, s. Melanchth. defensio c. 
Flac. 1.1, epist. 207, aber die erste zusammenfassende, 
positive, systematisch-lutherisch-dogmatische Arbeit, = 
erste lutherische Dogmatik, von ungeheuerer Bedeu
tung und Wirkung für die lutherische Theologie, darum 
von°Eck berücksichtigt, während Zwingli’s commenta- 
rius de vera et falsa religione und Calvin’s institutio- 
nes ihm nach Art und Zeit ferner lagen) setzte Eck 
entgegen Enchiridion locorum communium.“ Nebenbei 
bemerkt, was soll es heissen: Calvin s institutiones la
gen Eck der Zeit nach ferner? Dies klingt, als sei 
Calvin’s Buch schon lange eischienen und halb ver
gessen gewesen, während umgekehrt Eck’s Enchiridion 
1525 herauskam, Calvin’s Dogmatik — und da auch 
nur anonym — zuerst 1534, also von Eck nicht be
rücksichtigt werden konnte. Den einen zum Schluss 
angegebenen Druckfehler könnten wir leicht um das 
hundertfache vermehren.

Zur Popularisirung der symbolischen Glaubenslehre 
ist'in neuerer Zeit Manches geschehen, so wie es in 
der That nöthig ist, dass das Volk den Glauben un
serer Väter kennen lerne und von dem Lehrbegriff an
derer Kirchen, verwandter und feindselig der unseren 
gegenüberstehender, nicht blos aus unzuverlässigem 
Gerede oder flüchtiger Betrachtung des Tagesblätter 
eine gründlichere Kenntniss nehme. Hierher gehören 
zwei Schriften von Bodemann:

2. Kurzer Leitfaden für den Schul- und Confirmanden- 
unterricht in den Unterscheidungslehren der vier 
christlichen Hauptparteien von Fr. W. Bodemann, 
Rector in Münder. Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht. 1842. Gr. 8. 19 Ngr.

3. Vergleichende Darstellung der Unterscheidungsleh
ren der vier christlichen Hauptconfessionen nach 
ihren Bekenntnissschriften gemeinschaftlich darge
boten und allen denkenden Christen, insbesondere 
allen Lehrern deutscher Jugend gewidmet von Fr. 
W. Bodemann, Rector (?). Göttingen, Vanden
hoeck & Ruprecht. 1842. Gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr. 
Der Verf. fühlte sich durch Pflicht und Neigung 

aufgefordert, dem bei dem Unterricht über die Unter
scheidungslehren empfundenen Mangel eines Leitfa
dens, dem bereits die vergleichende Darstellung vor
ausgegangen war, abzuhelfen. Das grössere Buch be
stimmte er für Lehrer und überhaupt für gebildete 
Laien, das kleinere zunächst für die Schüler. In ihm 
hat er die Hauptsätze, in der Regel mit denselben 
Worten, was wir nicht tadeln mögen, aus dem grösse
ren so wiederholt, dass zugleich die betreffenden Sei
ten dieses angegebenen, die polemischen Sätze und 
Citate aber weggelassen worden sind. Der Verf. ist 
„entschiedener, eifriger und rechtgläubiger Protestant“ 

(S. V), versichert aber den Katholiken als solchen auf
richtig lieben zu können. Daher ist er auch eifrig in 
seinem auf die katholische Kirchenlehre gerichteten 
Angriff, ohne gerade ängstlich die Schwächen in der 
Lehre Luther’s zu verdecken. So widerspricht er ihr 
S. 196 iin Artikel von der Kindertaufe, weil ihn Lu
ther s Äusserung im Gross. Katech. S. 345 (bei Köthe) 
nicht bestimmt genug lautet. Allerdings gerieth man 
hier in eine Art Widerspruch, indem man auf der ei
nen Seite die Sacramentswirkung an den Glauben 
knüpfte, diesen aber nicht wohl im Neugeborenen vor
aussetzen konnte. Luther half sich hier mit dem Kraft
ausspruche, durch die Fürbitte der Heiligen im Glau
ben werde ein Glaube in den Kindern erwirket, und 
dies war von seinem Standpunkte aus genug. Wenn 
er dessenungeachtet der Taufe auch als Wirkung zu
schrieb, dass sie den Glauben der Täuflinge erzeuge, 
so war dies keineswegs dem Haupterforderniss bei dem 
Sacramentsgenuss überhaupt widersprechend. Denn 
obwol überall der Glaube verlangt wird, so mehrt doch 
auch wieder das Sacrament den Glauben, der einmal 
Bedingung, das andere Mal Gnadengabe des Sacra- 
ments ist. Der Verf. geht sogar so weit (S. 198), die 
absolute Nothwendigkeit der Taufe in Abrede stellen 
zu wollen; doch fühlt er sich noch zu rechter Zeit an 
die Allgemeinheit des Taufbefehls gebunden. Jene 
Hyperkritik gehörte wol kaum in ein Volksbuch und 
ist an sich sehr schwach, wie auch der Verf. gefühlt 
hat. Dabei läuft auch die irrthüinliche Behauptung un
ter, die Apostel seien, so viel er wisse, nicht getauft 
gewesen. Wir wollen die Taufe des Paulus, die im 
Consens. Tigur. 19 ausdrücklich erwähnt ist, nicht als 
wirklich geschehen vertheidigen, müssen aber doch die 
Taufe jener Jünger, die vorher in der Gemeinschaft 
mit dem Täufer gelebt, als unzweifelhaft anerkennen 
und finden sie bei den übrigen mehr als wahrschein
lich. Der Verf. ist so orthodoxer Bekenner seiner 
Kirche, dass er bisweilen der reformirten Schwester
kirche Unrecht thut. Er behauptet S. 179, sie haben 
die Sacramente nicht als eigentliche Gnadenmittel an
gesehen. Zugegeben dass dies bei Zwingli der Fall 
ist, so ist nicht weniger gewiss, dass sein Einfluss auf 
die Gestaltung des kirchlichen Lehrbegriffs sehr vor
übergehend gewesen ist, und das Calvin wie auch Hr. 
B. richtig anerkennt, eine Theorie einschlug, bei der 
allerdings die Sacramente zu jenem ihrem Rechte ge
langen konnten. Dennoch wiederholt Hr. B. diesen 
Vorwurf S. 187. 192 u. s., und widerspricht sich da
bei nicht nur selbst, sondern alterirt wirklich den re
formirten Lehrbegriff. Zwar darauf legte dieser im
mer besonderes Gewicht, dass die Sacramente besie
gelnde, darstellende, bestätigende Kraft hätten, aber 
das Moment wirklicher Mittheilung tritt nicht zurück*  
nur die magische, mechanische Kraft derselben sollte 
abgewendet werden» Eoviseus. Figur. XE si guid bom 
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nobis per sacramenta confertur, id non fit proprio 
eorum virtute — Deus enim solus est, qui spiritu suo 
agit. Cm bei Gelegenheit der Taufe das Gegentheil 
zu erhärten, verweist Hr. B. auf Gatech. Heidelb. 78. 
Allein Fr. 73 heisst es ausdrucksvoller, die Taufe sei 
ein göttlich Pfand und Wahrzeichen, dass wir so wahr
haftig von unseren Sünden gewisslich gewaschen sind, 
als wir mit dem leiblichen Wasser gewaschen werden. 
Daher ist Helvet, II, 20 baptisarl synonvm mit purgari 
a sordibus peccatorum, donari varia dei gratia, ad 
vdam novam et mnocentem. Und wenn auch Anglic. 
26 der Ausdruck signa bei Begriffsbestimmung der Sa- 
crainente wieder auftaucht, so wird er doch hinläng- 
ic urch das Epitheton effiicacia gehoben und durch 

den Zusatz per quae InvisibiUter Deus ipse in nobis 
opei atur veistaikt. Endlich obwol die Puritaner schein
bar fieiei die Gnaden Wirkung der Taufe nicht auf den 
Moment ihrer Administration beschränken wollten, er
klärten sie doch, non solum off’erri gratiam, verum 
etiam per spiritum s. in tempore suo constituto reali
ter conjerri et exhiberi: Conf. Purltan. 28, 6. — 
Die Polemik gegen das katholische Dogma ist in der 
Regel kräftig, derb, bisweilen jedoch möchten wir ihr 
grössere Schärfe wünschen. Dass sie fast immer in 
biblischer Sprache sich hält, ist lobenswerth; sie ist 
unsere Waffe, mit der wir die verwundbarsten Stellen 
jenes Systems sicher treffen; doch bemerken wir hier 
und da eine Übertreibung in dem Gebrauche derselben. 
Gegen den katholischen Sacramentsreichthum liess sich 
doch wol noch anders polemisiren, als es S. 181 in 
wunderlicher Aufhäufung von nicht hierher gehörenden 
Bibelstellen geschehen ist. Aber dem Verf. steht sonst 
ein grosser Reichthum schlagender Sprüche zu Ge
bote; seine ganze Darstellung ist angenehm von ihnen 
durchzogen und bekommt dadurch etwas Feierliches 
und Imponirendes (s. Vorrede). Gewundert hat es uns, 
dass er beim Worte Gottes, von den Protestanten 
als Gnadenmittel betrachtet, nicht ein Mehreres über 
Begriff und Wirkung desselben beigebracht hat; auch 
den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium, in 
dem sich eine tiefe sittliche Idee ausspricht, fanden 
wir übergangen. Aber mit Recht wird auf die höchst 
geringe Geltung aufmerksam gemacht, die das Wort 
Gottes im katholischen System geniesst. Es war in 
der That eine Thorheit und Lächerlichkeit zugleich, 
wenn Köllner dasselbe zu einem katholischen Gnaden
mittel machen wollte. Jenes, denn wo hat je der Ka- 
tholicismus das Lesen des Wortes Gottes als eines 
Mittels, vermöge dessen der heilige Geist auf den Men
schengeist wirke, empfohlen? Zwar nennt es der Ca- 
tech. Hom» §• 784 cibus animae, vergisst aber auch 
nicht sofort den Misbrauch desselben bei den Ketzern 
hinzuzufügen; das Trident, sess. V*  decr. de ref. 2 
erkennt die Predigt des Evangelium, das Verlesen 
desselben (lectio) als nothwendig für die Kirche an, 

überlässt es jedoch den Bischöfen allein, die im Noth
falle einen Prediger bestellen können; und wo hätte 
jene Kirche je ministri verbi divini? Bei ihrer actuo- 
sew Richtun0*,  wie sie Daub sehr bezeichnend genannt 
hat, kann sie die Predigt nur als Nebenwerk beim Cul- 
tus, das Werk Gottes nur als todten Buchstaben an
erkennen, dem der Geist dei Kirche erst Leben ein
haucht; ja sie hat den Begriff gar nicht einmal. Und 
ist es nicht lächerlich, unter dem Titel Gnadenmittel 
auch jene katholischen Beschränkungen der Schrift be
handeln zu müssen, sodass es wie Ironie aussehen 
könnte, beschränkte, verschlossene, fast verbotene Gna
denmittel aufzuführen, wenn es Hrn. K- nicht Ernst 
wäre und stolze Überzeugung. Nein, die katholische 
Kirche kennt die Schrift nur als halbe Erkenntniss- 
quelle; sehr schlau ist die Selbstdisposition des Men
schen zur Rechtfertigung zwar in die fides ex auditu 
gesetzt Trident, sess. VI, c. 6, nicht aber in die fides 
ex verbo divino; und wenn auch aus Röm. X, 17 
jene vielgebrauchten Worte entnommen sind; so haben 
sich die Tridentiner wohl gehütet, die folgenden Worte 
auditus vero per verbvm Dei, wie es in allen nicht
katholischen Symbolen geschieht, sogar schon in der 
Confess. Bohcm. X., hinzuzufügen. — Sehr treffend hat 
Hr. B. auch über den protestantischen Begriff des 
Glaubens gehandelt und den Unterschied vom katho
lischen dargestellt (S. 166, Leitfaden S. 23). Nur 
hätten wir gewünscht, dass er auch auf das specielle 
Object des seligmachenden Glaubens hingewiesen hätte, 
die Kraft des Versöhnungstodes Christi Apol. S. 86, 
und auf den Ursprung desselben aus den Schrecken 
des sündengeängsteten Gewissens. Solchen Glauben 
kannte freilich der Katholicismus nicht, weil er die 
Folgen der Sünde nicht so hoch anschlug; darum be
durfte er auch seiner nicht bei der Busse (S. 247). 
Höchstens rechnete er, was Hr. B. erwähnen musste, 
wenn er nicht dem katholischen System Unrecht zu 
thun scheinen wollte, als ein Stück der Zerknirschung 
die fiducia divinae mlsericordiae Trident. Sess. XIV, 
c. 4, ohne das Fundament der göttlichen Barmherzig
keit, den Tod Christi, dabei zu erwähnen. Aber der 
Verf. bewährt sich überall als fleissiger, gediegener 
Forscher, dem es ebenso Ernst ist um den Glauben 
der Kirche, als er denselben bei wirklich erreichter 
Popularität scharf und genau wiedergibt. Ganz beson
ders ist das Buch den Lehrern der Volksschule zu 
empfehlen; sie werden sich übei vieles Unbekannte, 
wol auch Versäumte Raths erholen können, da der 
Verf. auch auf Cidtus und Ceremonie der Kirchen ge
bührende Rücksicht genommen hat ($. 242. 251). Aber 
es dürfte auch durch die Lectüre desselben wirklich 
die heranwachsende Jugend und die Gemeinde aus der 
nur zu grossen und offenbaren Unbekanntschaft mit 
dem Kirchenglauben gerissen und vor jenem leidigen 
Indifferentismus bewahrt werden, der eine Pestbeule 
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unserer Kirche gewesen ist. Noch sicherer würde der 
Verf. dies erreicht haben, wenn es ihm noch entschie
dener gelungen wäre, aus dem oft harten Kern, der 
sich um den Glauben unserer Väter gelegt hat, die 
köstliche Frucht tiefer Religiosität, frommer Demuth, 
unbedingten Gottvertrauens zu Tage zu fördern.

Einem bei dem Studium der Symbolik gefühlten 
Bedürfnisse glaubte der Unterzeichnete selbst abzuhel
fen, wenn er die Bekenntnisschriften der orientalischen 
Kirche zusammenstellte, da es ebenso lästig als zeit
raubend war, die einzelnen Symbole in noch dazu sel
tenen und incorrecten Schriften zusammenzusuchen. 
Diese Sammlung, die als die erste auf Billigkeit des 
Urtheils Anspruch macht, erschien unter dem Titel:
4 TAbri symbolici ecclesiae orientalis. Nunc primum in 

wium corpus collegit, variantes lectiones ad fidem 
optimorum exemplorum mmotacit, prolegomena ad- 
didit, indice rerum praecipuarum iustruxit Erne
stus Jul. Kimmel. Jenae, Hochhausen. 1843. 
Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.
Bei der öffentlichen Beurtheilung dieses Werkes 

konnte es nicht fehlen, dass manche bis jetzt unerle
digte Frage zur Sprache kam oder von Neuem aufge
nommen wurde, da man bis jetzt über die symbolische 
Eigentümlichkeit jener Kirche flüchtig hingegangen 
war oder sie nicht einmal berührt hatte. Denn streng 
genommen ist in derselben von eigentlichen Symbolen 
keine Rede, abgesehen von den Beschlüssen der sie
ben öcumenischen Synoden, denen man immer ein ent
scheidendes Anselm beigelegt hat. Wollte man nun 
behaupten, dass die Entwickelung der orientalischen 
Kirche den mit der siebenten Synode erledigten und 
festgestellten Punkt nie überschritten habe, so könnte 
eine Sammlung orientalischer Symbole eben nur eine 
Zusammenstellung dieser Synodalbeschlüsse sein, der
gleichen auch in der russischen Kirche bisweilen an
gefertigt worden sind. Nun aber treffen im Begriffe 
des Symbols immer zwei Merkmale zusammen, Be- 
kenntniss und Norm, in der Idee des ersteren liegt 
schon mit inne, dass die ihren Glauben aussprechende 
Kirche auch so und nicht anders lehren und gelehrt 
wissen will. Höchstens kommt in Betracht, auf wel
che der beiden Factoren die Kirche im Moment, wo 
sie sich symbolisch ausspricht, das Hauptgewicht legt, 
ob darauf dass es ihr ”en Augenblick nöthig 
scheint? frei den Glauben auszusprechen oder darauf, 
dass sie ihren eigenen Dienern und Mitgliedern eine 
Richtschnur des Glaubens und des Lebens geben will. 
Daher die Erscheinung, dass in allen Kirchen die frü
hesten Symbole, so zu sagen, immer nur professio

nelle sind, die spätem, durch die das kirchliche Lehr
gebäude zum Abschluss gebracht werden sollte, mit 
normativer Entschiedenheit auftreten. Bekannt ist, dass 
dieses letztere Moment unsere Kirche am frühesten 
hervorhob, am entschiedensten festhielt, am härtesten 
durchführte. Und in diesem Sinne ganz besonders 
kann von orientalischen Symbolen keine Rede sein, 
wol aber im ersteren. Kein Kirchendiener wird auf 
solche verpflichtet, geschweige, wie es wieder nur bei 
den Unseren geschah, die Männer des Staates, und die 
Theologen sogar haben die Bekenntnisse ihrer Kirche 
nur als ehrwürdige Zeugnisse, in gleichem Range mit 
den Aussprüchen der orthodoxen Väter, nie als ver
bindliche Regeln betrachtet. Von diesem Begriff glaubte 
ich ausgehen zu müssen, um Grundlage für die Auf
nahme gerade dieser Schriften zu finden, und ich bin 
daher mit meinem göttinger Recensenten im Grunde ein
verstanden, der, nachdem er manches Unhaltbare aber 
keinen Begriff beigebracht, seine Auseinandersetzung 
mit den ausserordentlichen Worten schliesst: Ein scharf 
gefasster Begriff dieser Art (!) ist durchaus nöthig, 
um über die Symbole der griechischen Kirche in’s 
Klare zu kommen. Aber leider hat der gelehrte Herr 
mit seinem „scharf gefassten Begriff dieser Art“ sich 
zu sehr unklaren Vorstellungen verführen lassen, in
dem er sogar meint, dass zu den Symbolen der grie
chischen Kirche, die aus dem 9. oder (?) aus dem 11. 
Jahrhundert datire, die epistola encyclica des Photius und 
die Briefe des Michael Cerularius gehören. Die grie
chische Kirche aus dem 9. Jahrhundert zu datiren ist 
freilich stehende Sitte, die aber keineswegs auf tiefge
henden Differenzen, sondern nur auf äusserlich her
vortretenden und äusserlich ablaufenden Controversen 
beruht, deren Spitze allerdings in gegenseitigen Ana
themen auslief. In der That gab es eine orientalische 
Kirche, so lange überhaupt das Christenthum iin Oriente 
bestand; Geist, Entwickelung, Bildung, Charakter, 
Sprache, kurz Alles, worin sich das innere Leben der 
Kirche bewegt und äusserlich darlegt, ist anders als 
im Occident. Man vertrug sich gegenseitig im Be
wusstsein der gemeinschaftlichen Christlichkeit, in An
derem accommodirte man sich, man ignorirte auch wol 
die Satzungen, die in der jenseitigen Kirche auftauch
ten, wenn sie dem Sinne der eignen Kirche nicht ganz 
entsprachen. Schon die Synode zu Sardes bezeichnet 
die Unterscheidung abendländischer und morgenländi
scher Synoden und Kirchen als alte Gewohnheit. Und 
seitdem erhielt sie sich fortwährend.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. j?, Hand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 170.)

Ist ferner die Entwickelung der Dogmen in beiden Kir
chen nicht eine durchaus verschiedene? Treu dem grie
chischen Volkscharakter herrschte gleich Anfangs in der 
orientalischen Kirche eine frische Beweglichkeit des 
Geistes, mit der sich eine Freiheit des Denkens und 
Sprechens verband, die dem Occidente fremd blieb. 
In diesem machte sich die Schroffheit des Gedankens, 
Kälte und Härte des Ausdrucks und eine an juristi
schen Zwang und Beengung streifende Fixirung des 
Glaubens geltend. Das Leben der griechischen Kirche 
war speculativ, frei philosophirend, das der abendlän
dischen praktisch, wie der Charakter ihrer Völker, 
hart, wie die Sprache Roms. Jene Speculation er
schöpfte sich in dem einen, der alten überkommenen 
Philosophie nahe liegenden Dogma vom dreieinigen 
Gott, nach dessen Vollendung auch die Ermattung ein
trat, während die praktische Rauheit des Abendlandes 
jene Resultate hinnahm, ihre eigenen Kräfte aber in 
der Durchforschung des christlichen Lebens und sei
ner Erlösung aus der Sünde verbrauchte. Diese schrof
fen Lehrsätze waren der griechischen Kirche fortwäh
rend ein Schrecken; sie hat sich nie entschliessen kön
nen, eine alte ererbte Schuld für die Freiheit des Wil
lens einzutauschen. Und eben darum bewahrte sie 
sich auch in den Zeiten ihrer Erniedrigung eine ge
wisse Reinheit, urchristliche Einfachheit und eine hu
mane Freisinnigkeit, die der abendländischen Kirche 
längst durch Augustin’s düstere Gedanken entrissen 
waren. Jene Tugenden, um derentwillen ich in den 
Prolegomenen die griechische Kirche belobt habe, be
klagt nun freilich der göttinger Herr, und er und die 
Dominikaner unserer Kirche, die so gern den Schein 
emer politischen Freiheit um sich ]egenj haben mich 
um jenes Lobes willen hart angegriffenj Man vermisst 
deshalb den sittlichen Ernst, der sich nach unserem 
Dafürhalten im zweiten und dritten Theile der Ctmfess. 
orthod. hinlänglich beurkundet, freilich nicht mit abend
ländischer Härte.

Ist nun die Symbolik Theil der Dogmengeschichte, 
Wenn sie immerhin, recht behandelt, volles Recht auf 
Selbständigkeit haben mag: so sind ihre urkundlichen 

Quellen zugleich dogmengeschichtlichen Gehalts, zu 
dem als charakteristisches Merkmal der Symbolicität 
nur das freie, lebendig sich aussprechende Bewustsein 
der Kirche zu kommen braucht. Überblicken wir die 
dogmengeschichtliche Entwickelung der orientalischen 
Kirche, so muss es sofort einleuchten, in welcher 
Periode die Kirche — ob von Aussen angeregt oder durch 
innerliches Bedürfniss getrieben thut nichts zur Sache — 
symbolisch ihr Leben kundthat. Uns zerfällt die Dog
mengeschichte der orientalischen Kirche in diese Pe
rioden: 1) Bis zur siebenten Synode von Nicäa 787, 
mit der sich das synodale Leben der Kirche abschloss. 
2) Von da bis auf das Patriarchat des Gennadius oder 
die Einnahme von Konstantinopel läuft die Periode der 
Polemik im Hader beider Kirchen, die es zwar biswei
len bis zu einem Scheine von Union brachten, aber 
nur, um sofort wieder auseinander zu treten und zu 
noch schärferen Waffen zu greifen. In diese Zeit fal
len die schriftstellerischen Arbeiten des Photius und 
Cerularius, immerhin wichtig für die Gestaltung der 
Controvers, aber nur polemische Gelegenheitsschriften, 
von denen keine anders als von Persönlichkeit aus
ging, keine im Namen der Kirche zu sprechen wagte, 
keine eine allgemeine Billigung fand. Dazu verirren 
sie sich oft theils in dialektische Spitzfindigkeiten (Pho
tius beim Erweis des Ausgangs des Geistes nur vom 
Vater), oder selbst in niedrige Vorwürfe (bei Michael 
Cerularius spielt eine Hauptrolle der Vorwurf, die Rö
mer ässen Ersticktes, wären also schlimmer als die 
Heiden; denn diese tödten wenigstens oder plagantes 
occidunt3 worauf sein Gegner Humbert sehr naiv: quasi 
Latini soliti sint animalia viva aut integra comedere) 3 
theils in unsinnige Kleinlichkeiten (Michael rügt erst 
bei den Mönchen, dann überhaupt bei den Gliedern 
der abendländischen Kirche den Genuss des Fettes und 
des Felles der Schweine pfyjn worauf sein
Correspondent Petrus von Antiochien ihn an die Krä
hen und Elstern erinnert, welche die Christen in Bi- 
thynien und Thracien geniessen, und an die Würste, 
die in jeder Stadt des Orients feilgeboten würden), nicht 
minder in offenbare Irrthümer (Mich. Cerularius tadelt 
mit heftigen Worten die Verachtung der Bilder und 
Reliquien im Abendlande und muss sich deshalb auch 
Zurechtweisung von Petrus gefallen lassen). Daran 
ist endlich am wenigsten zu denken, dass eine oder 
auch alle Schriften beider Männer, von denen der eine 
ebenso gelehrt als der andere heftig, unbesonnen, fast 



682

ungebildet war, den gestimmten Lehrbegriff ihrer Kirche 
positiv ausspräche. Weit eher könnte man den Brie
fen des Petrus von Antiochien an Mich. Cerularius 
eine gewisse Positivität nachrühmen, deren milder, ver
söhnender, dabei doch entschiedener Ton vortheilhaft 
vor dem rohen Geschrei des Cerularius absticht. Aber 
auch sie sind nur Gelegenheitsschriften, die den Käm
pfer von Konstantinopel zügeln und seine Irrthümer 
verbessern sollen. Hr. K. in Göttingen hat entweder 
die Briefe jener Männer' nicht gelesen oder er hat ei
nen barocken Begriff von einem Symbol. — Nun erst, 
nachdem im Streite beider Kirchen die Unzulänglich
keit einer Union sich an den Tag gelegt, nachdem die 
griechische Kirche durch das Hinzukommen nördlicher 
Völker neue Kraft gewonnen hatte, obgleich ihre Me
tropolen der Tyrannei der Barbaren unterlegen waren, 
folgt 3) die symbolische oder vielmehr confessionelle 
Periode, in welcher die Kirche ihr Gemeingefühl aus
sprach in Bekenntnissen, abgelegt theils vor ihren un
gläubigen Beherrschern (Gennadius), theils den Zumu- 
thungen von Seiten der Protestanten zur Union mit 
Lutheranern gegenüber (Jeremias), theils gegen ein
dringende (Jesuiten) und in ihrer Mitte gehegte (Cy
rillus Lukaris) reformatorische Versuche, bis 1672, bis 
zur Synode von Jerusalem, die als der Schild des 
Glaubens sich ankündigend die eingeschlichenen oder 
eingebildeten calvinisch-reformatorischen Elemente aus- 
schicd und verwarf, aber mehr der Farbe nach latini- 
sirte, als dem wirklichen Dogma der griechischen Kirche 
Etwas vergab. Nur aus dieser Periode ausschliesslich 
konnten Bekenntnisschriften Aufnahme finden; und 
wenn die spätere Zeit, in welcher übrigens der eigent
liche Orient so gut wie verstummte, — man müsste 
denn das extravagante Schreiben des Patriarchen von 
Konstantinopel Gregor VI. 1836 gegen die Reformation 
hierher ziehen, das freilich nur mein katholischer Re- 
censent {Katholik, 1843, S. 744) vermissen konnte — 
sich in Katechismen (Platon) oder in Bekenntnissen 
(Philaret) aussprach, so waren dies theils nur verein
zelte Stimmen, theils ist keiner derselben die Billigung 
der Kirche zugefallen, theils ist — und darin besteht 
der Charakter der vierten Periode — der Einfluss aus
ländischer Dogmatik und Philosophie unverkennbar. 
Diese Schriften hätten erst dann ihre Berechtigung, 
wenn ich eine Sammlung von Confessiones orienta- 
lis ecclesiae veranstaltet hätte, sowie dann nothwendi
ger Weise Jeremias, der gegen die Lutheraner nach 
Synod. Hierosol. S. 378 ov gvvoShwq ällä (.tovc^uiog 
geschrieben hat, und Metrophanes Critopulus eine Stelle 
gefunden hätten. Aus diesem Grunde, um eine Be
grenzung zu finden, wurde der Titel libri symbolici be
liebt; allerdings mehr nach Ähnlichkeit anderer Kir
chen , als um den hier gebotenen Schriften ein in je
ner Kirche, wie gesagt, nicht übliches Ansehen zuzu
schreiben. Demnach enthält die Sammlung 1) die Con- 

fession des Gennadius in zwei Recensionen, in welchen 
der Patriarch Namens seiner Kirche die allgemein 
christlichen Glaubenssätze vor Mohammed II. darlegt. 
Leider konnte die erste in dialogischer Form gehaltene 
Recension nur in lateinischer Übersetzung gegeben 
werden, doch hofft der Herausgeber noch des griechi
schen Textes habhaft zu werden und ihn zugleich mit 
der wichtigsten der Privatconfessionen, der des Me
trophanes Critopulus, dessen Autographon er bereits 
benutzt hat, zu veröffentlichen. 2) Hat als nothwendi
ges Mittelglied zur Einsicht in die Dogmenentwickelung 
und zum Verständniss der folgenden Symbole die Con- 
fession des Cyrillus Lukaris eine Stelle finden müssen, 
der jedenfalls auf den Grund einer gleichgesinnten Par
tei eine calvinisch-reformirende Confession erliess, der 
er, freilich unbefugt, das Ansehn einer den Gesammt- 
glauben seiner Kirche aussprechenden Bekenntniss- 
schrift gab. Hätte ich bei der ganzen Sammlung nicht 
sovvol wissenschaftliche als selbstsüchtige Zwecke ver
folgt, wie man von gewissen Seiten sie mir gern un
terlegen möchte: so hätte ich allerdings diese Confes
sion ausfallen lassen, da sie auch von der griechischen 
Orthodoxie sofort nach ihrem Erscheinen unterdrückt 
worden ist. Ja ich mochte ihr nicht einmal eine aparte 
Stelle anweisen, um die historische Aufeinanderfolge 
jener Schriften nicht zu stören. Der Polemik nämlich 
gegen Cyrill verdanken wir 3) die sogenannte Confes
sio orthodoxa, russischen Ursprungs, daher Catechis- 
mus Russorum bisweilen genannt, dessen unmittelbarer 
Verfasser aber wol schwerlich Mogilas gewesen ist, 
obwol das Buch bisweilen Catechismus Mogilae heisst. 
In ihm legt sich der Gesammtglaube der Kirche zu 
Tage, das volle Bewusstsein griechischer Orthodoxie 
spricht sich aus, daher auch die vier Patriarchen des 
Orients durch ihre Unterschriften und die Synode von 
Jerusalem (S. 336) sein Ansehn bestätigten. Gewiss 
bestimmte sich diese Bekenntnissschrift für den popu
lären Gebrauch, daher ihre Form und ihr Dialekt, der 
dem neueren Griechisch ähnlicher sieht als der classi- 
schen Sprache. Ich habe im Allgemeinen über die Ei- 
genthümlichkeiten dieses Dialekts gesprochen S. LXI: 
in das Einzelne einzugehen ist Sache des verglei
chenden Sprachforschers und hätte den Umfang eines 
Lexikon und einer Grammatik erfordert. Wenn auch 
hier mein Göttinger Freund bemerkt, es hätte sich doch 
wol mehr sagen lassen, als dass sich sehr viel sagen 
liesse; so weiss ich allerdings nicht, was von dessen 
Scharfsinn sich sagen lässt. 4) Als letzte Urkunde, 
die das Siegel auf die griechische Rechtgläubigkeit 
drückte, folgt die erwähnte Synode von Jerusalem, die 
zwar nur Provinzialsynode war und bei Gelegenheit 
der Einweihung einer Kirche in Bethlehem (daher oft 
auch, wiewol mit Unrecht, Bethlehemitica geheissen) 
von dem Patriarchen Dositheus gehalten wurde, aber 
bei welcher die Kirche repräsentirt war durch Anwe-
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senheit von acht Erzbischöfen und von Priestern aus 
fast allen Diöcesen. Interessant ist sie wegen ihrer 
eigentümlichen Polemik gegen Cyrill; nicht als ob sie 
habe zeigen wollen, man müsse die Confession des 
Cyrill nach dem Inhalte seiner Homilieen, aus denen 
Bruchstücke mitgetheilt werden, modificiren (aus wel
chen Worten hat denn dies der Göttinger Herr her
ausgelesen ?), sondern weil sie 1) nachzuweisen sucht, 
die orientalische Kirche kenne keinen solchen Cyrill, 
als welchen die Confession ihn charakterisirt, sondern 
nur einen rechtgläubigen, wie er sich in seinen Homi
lien ausgesprochen habe; 2) gesetzt, er sei der Ver
fasser, so habe er ohne Vorwissen der Kirche die Be- 
kenntnissschrift herausgegeben; 3) diese enthalte durch
aus nicht den orientalischen Glauben; 4) der Orient 
kenne sie nicht; 5) sei ihr Inhalt schon von zwei Sy
noden zuiückgewiesen worden. Hierbei werden die 
Acten der Synode von Konstantinopel 1638 und der 
von Jassy 1642 mitgetheilt, welche letztere aber nur 
die von dem Patriarchen von Konstantinopel Parthe- 
nius übersendete, auf einer Synode zu Konstantinopel 
ausgefertigte epistola synodica unterschrieb und daher 
richtiger zweite konstantinopolitanische heissen sollte. 
Endlich wird 6) die bis zur Wörtlichkeit der Cyrilli
schen entgegengesetzte Confession des Dositheus hin
zugefügt, welche, weil ausgehend von einer Synode, 
dadurch den Charakter der Öffentlichkeit erhielt. Diese 
öffentlichen Urkunden, die mit richtigem Takte gröss- 
tentheils schon von Heineccius als Quellen des grie
chischen Lehrbegriffs bezeichnet und von Winer, der 
jedoch seinem Zwecke ganz angemessen auch Privat
bekenntnisse nicht ausgeschlossen hat, als solche be
nutzt worden sind, enthält also die vorliegende Samm
lung, über deren Notwendigkeit und Werth sich com- 
petente Richter so geäussert haben, dass ich Fleiss 
und Mühe nicht umsonst aufgewandt zu haben glau
ben darf. Was Hr. K. in Göttingen mir Schuld gibt, 
dass in den Prolegomenen die Geschichte Cyrill’s sehr 
ungenügend erzählt sei, ist beliebig so hingeschrieben. 
Oera e diese Partie soll nach dem Urtheil Anderer 
beson ers sorgfältig dargestellt sein. Er kann es frei
lich nie t eitragen, dass ich sogar Hase’s und Engel
hardts „Le i ücher“ citirt habe, und zwar, wie er 
sich ausdrüc t, a s Haltpunkte; was eine Unwahrheit 
ist wie die, ich atte mich selten um die besseren Quel
len bekümmert. a e doch der gute Mann mir diese 
besseren Quellen namhaft gemacht! Es dürfte mir 
kaum eine andere Quellenschrift entgangen sein als 
etwa de Moni (Richard bimon) histoire crit. de la 
creance et des coutumes des nations du Levant. (Francf 
1684), wo S. 52 ff. über Cyrill gehandelt ist/ Intere^ 
sant ist das Verlangen des Göttinger’s nach einer Text
geschichte der Cyrillischen Confession. Seit der Er
findung der Buchdruckerkunst gibt es eine solche nicht 
mehr, sondern nur eine Geschichte der Ausgaben und

diese ist sorgfältig gegeben S. XLIV. Doch nachträg
lich das Eine, dass die bei Neudecker in Münscher’s 
Dogmengeschichte II, 2, S. 111 sich findende Notiz, 
dass in Kassel ein Manuscript sich finde, auf einem 
Irrthum beruhen muss. Die sorgfältigste Nachsuchung 
hat nichts ergeben, und wie sollte ein Manuscript ei
nes in der Schweiz sofort in Druck erschienenen Bu
ches sich nach Kassel verirrt haben? Wünschenswerth 
endlich wäre es mir gewesen, wenn derselbe Hr. K. 
sein abfälliges Urtheil über meine Latinität auch nur 
einigermassen hätte begründen wollen. Gewiss hätte 
ich von diesem gründlichen Manne viel lernen können, 
obwol ich gerade diesen Studien vielen und langjähri
gen Eifer, und nach dem Urtheil grosser Meister, die 
ich zu Lehrern gehabt, nicht ohne Erfolg zugewen- 
det habe.

Das Buch ist „nicht in geheimen Interessen4’, son
dern um sein selbst willen dem Oberprocurator der 
h. Synode, dem Grafen Protasow gewidmet. Darob hat 
nun eine gewisse Partei ein Zetergeschrei erhoben: 
nicht nur der Göttinger hat sich ermässigt gefunden, 
einige Worte der Dedication, die man bis jetzt doch 
nicht höher als im Umgang ein Compliment anzuschla
gen pflegte, aus ihrem Zusammenhänge zu reissen, um 
mich protestantisch, sondern auch ein gewöhnliches 
Volksblatt hat zweideutigen Lärm geschlagen, um mich 
politisch zu verdächtigen. Die angezogenen Worte hat 
nur der Katholik, wie es die erste Regel der Herme
neutik ist, im Zusammenhänge gelassen und richtig ge
deutet; wenn ich auch gegen das Ungemessene seines 
Ausdrucks, eine blinde Ungerechtigkeit gegen die ka
tholische Kirche spreche sich in ihnen aus, protestiren 
muss. Als Verfasser des hämischen Ausfalles in jenen 
Blättern, aus welchem über den Thatbestand Niemand 
klug wurde, hat sich soeben Heinrich Wuttke bekannt, 
den früher gegen mich geschleuderten gemeinen Witz 
der Redaction zugeschoben und nach einer heftigen 
Tirade gegen die russische Politik, die zu vertreten ich 
weder Lust noch Beruf habe und mit der meine Widmung 
durchaus nichts zu thun hat, mich allerdings von der 
Priorität der Bedrückungen in den Ostseeprovinzen 
— si fabulae verae — überzeugt (aber ich habe auch 
keine neuere Kirchengeschichte Russlands geschrieben 
und muss ernstlich gegen diesen Maasstab theologi
scher Gelehrsamkeit protestiren), sowie dadurch von 
seiner Bibelfestigkeit ein Zeugniss zu geben versucht, 
dass er das Fluchwort eines Propheten gegen mich 
anzuwenden droht. Leider hat ei es den Schriftwor
ten ebenso gemacht wie den meinen; ich muss mich 
also mit dem Propheten trösten, dass Wuttke will
kürlich die Worte interpolirt, hinzuthut und wegnimmt. 
Während ich in meiner abgenöthigten Erklärung be
hauptet habe, das Buch enthalte kein Wörtchen süsser 
Schmeicheleien über das schöne Aufblühen der russig 
sehen Kirche auf Kosten der Evangelischen — so näm-
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lieh klang jener erste Angriff gegen mich—hat Wuttke 
mehr als schlau in seiner Entgegnung die letzten Worte 
ausgelassen, und ebenso muss die von ihm übersetzte 
Stelle der Dedication durchaus den Wunsch des Über
ganges der Lutheraner in den Ostseeprovinzen aus
sprechen. Dass mir dieser ebenso fern ist als jede 
feile Liebedienerei, werden mir Alle, die mich kennen, 
bezeugen. Doch da es Wuttke endlich von losem Ge
schwätz zu Aufführung von Thatsachen gebracht hat, 
will ich ihm auch einige aufführen, deren Widerlegung 
ihm unmöglich sein wird. In demselben Jahre 1843, 
aus welchem die Dedication datirt ist, sind in zwei lu
therischen Colonien neun lutherische Kirchen einge
weiht, in einer dritten ein Kirchenbau begonnen, in ei
ner vierten eine gründliche Reparatur vorgenommen, 
in einer fünften durch Aufbringung grosser Summen 
ein Kirchenbau vorbereitet, in einer sechsten ist das 
50jährige Bestehen der lutherischen Kirche, in einer 
siebenten die Grundlegung der Stadt mit öffentlichem 
Gottesdienste gefeiert worden. Sind das Dinge, die 
an einem wahrhaften Historiker so spurlos vorüber
gehen dürfen? Weisen diese denn auf so barbari
schen kirchlichen Druck hin, wie ihn Wuttke in auf
regenden Worten schildert? Wer hätte dein Kaiser ge
wehrt, wenn er den Bau jener Kirche inhibirte? Ge
schieht nicht Härteres oft genug von katholischen Für
sten Deutschlands, deren Macht eine ungleich beschränk
tere ist? Wuttke blicke doch nach Ostreich und Bai
ern, ob dort die evangelischen Gemeinden in unge
trübter Freude ihre Jubiläen begehen, ob dort die lu
therische Geistlichkeit ohne Gefahr der Beschränkung 
auf öffentlichen Synoden ihre Interessen vertreten, ob 
dort evangelische Kirchen gebaut werden dürfen, wo 
und wie viel es beliebt? Noch mehr. Der Kaiser 
selbst ist dem grösstentheils durch Schuld der evange
lischen Geistlichkeit herbeigeführten Verfall des luthe
rischen Kirchenthums durch den ausdrücklichen Be
fehl im April 1843 zu Hülfe gekommen, die Zahl der 
evangelischen Gemeinden (mancher Pfarrer hat Kirch
spiele von 4 6 Quadratmeilen) in den Ostseeprovin- 
zen bedeutend zu vermehren, „um der evangelischen 
Geistlichkeit mehr Kraft und Mittel zu verschaffen, 
durch Lehre, Predigt und Beispiel auf den Sinn des 
Volkes einzu  wirken und der Verbreitung des Sekten
wesens (durch Nachlässigkeit der Geistlichen und die 
Überlast der Geschäfte hatten sich herrnhuthische 
Conventikel gebildet) entgegenzuarbeiten.“ Darauf ist 
in Kurland eine Commission zusammengetreten und hat 
die erste Sitzung in Mitau am 17. Jan. 1844 gehalten, 
um zu berathen, bei welchen Kirchspielen die Errich
tung neuer Pfarreien nöthig sei und bei welchen man 
mit der Erbauung von Filialkirchen und der Anstel

lung von Adjuncten auskommen könne. Man befürch
tet dabei nur das Eine, dass — wie schon oft gesche
hen sei — durch Lässigkeit die schnelle Energie des 
Kaisers ermüdet werden möge. Denn dass es diesem 
Ernst ist um die Sache, beweist eine Verfügung vom 
J. 1844, nach welcher, um dem Mangel an Prediger- 
adjuncten bei den finnisch-lutherischen Gemeinden des 
Petersburger Consistorialbezirks abzuhelfen, vier Kron
stipendien , jedes zu 800 Rub. B., den Theologie Stu- 
direnden der Universität Helsingfors gewährt werden 
sollen, die sich verpflichten, vier Jahre als Adjuncte 
in Ingermannland zu fungiren. Nicht minder ist der 
von einer besonderen aus den höchsten Staatsbeamten 
bestehenden Commission in Petersburg dem Kaiser ge
machte Vorschlag zur praktischen Ausbildung der Can
didaten — eine Angelegenheit, die selbst bei uns noch 
sehr im Argen liegt — dass nämlich dieselbe den drei 
ausgezeichnetsten Predigern in den Ostseeprovinzen 
übertragen werden solle, auf das Bereitwilligste ge
nehmigt, der andere aber, die theologische Facultät in 
Dorpat aufzuheben und dafür nach Art der russischen 
und katholischen Kirche theologische Seminarien in 
Petersburg oder Reval einzurichten, auf der Stelle ver
worfen worden. Und dies wäre doch ein sicheres Mit
tel gewesen, den theologisch-lutherischen Geist zu er
sticken, und für Wuttke eine grosse Freude, eine No
tiz mehr für sein schwarzes Excerptenbuch gewonnen 
zu haben. Von allen jenen Dingen hat der Historiker 
Wuttke keine Notiz nehmen wollen; ja er weiss nicht 
einmal, dass nicht alle Lutheraner Russlands deutsch 
sprechen.

Um Popularisirung der Symbole selbst hat sich 
der oben genannte Bodemann durch Übersetzungen 
verdient gemacht, deren zwei uns vorliegen:
5. Evangelisches Concordienbuch oder die symbolischen 

Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche. Mit 
geschichtlichen Einleitungen und Anmerkungen her
ausgegeben von Fr. IV. Bodemann. Hannover, 
Hahn. 1843. Gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

6. Die Confutation, die Kanones und Glaubensbeschlüsse 
des tridentinischen Concils und das tridentinische 
Glaubensbekenntniss. Übersetzt und mit geschicht
lichen Einleitungen und Anmerkungen begleitet von 
Fr. W. Bodemann. Der katholischen Bekennt
nisschriften erste Abtheilung. Hannover, Hahn. 
1842. Gr. 8. 1772 Ngr.
Dem evangelischen Concordienbuche liegt der Text 

der Walch’schen Ausgabe so zu Grunde, dass auch 
andere Lesarten neuerer Ausgaben benutzt sind. Die 
Schriftstellen sind nach der jetzigen Eintheilung der 
lutherischen Bibel citirt, nicht, wie im Urtexte, nach 
der Vulg.; die Bibelstellen selbst aus Luther entnom
men , daher Apol. art. 1, Jerem. 31, 19 postquam osten- 
disti mihi übersetzt ist: nachdem ich gewitzigt bin.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Kieipzig.
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Theologie.
Schriften von Fr. W. Bodemann.

(Schluss aus Nr. 171.)
Hier in der Apologie konnte Hr. B. um so eher sich 
eine Abweichung erlauben, als er nicht, wie bei den 
übrigen Symbolen, die alten deutschen Texte, hier also 
die Übersetzung von Justus Jonas wiedergegeben, son
dern eine selbständige Übertragung veranstaltet hat. 
So treu und fliessend sie auch sein mag (doch cavil- 
lationes S. 45 hätten wir lieber „gehässige Gegenre
den“ übersetzt als „Spiegelfechtereien“, S. 46 über
setzt er es Deutelei, bleibt sich also nicht treu, acerbus 
aber ist weit mehr als unfreundlich; S. 47 leidet ein 
Satz an schlechter Wortstellung); so hätten wir doch 
jener wenn auch paraphrasirenden Übersetzung ihre 
alte Stelle nicht misgönnt. Nicht nur ist sie in der 
deutschen Concordia recipirt, sondern sie erklärt auch, 
eben weil sie umschreibt, manchen kurzen, dunkeln 
Schulausdruck des lateinischen Textes, und endlich 
hat ja Melanchthon selbst an ihr mitgearbeitet [(Corp. 
reform. 2, 1006). In den alten Texten der übrigen 
Symbole hat Hr. B. höchstens in der Orthographie und 
Interpnnction geändert, in letzterer Hinsicht bisweilen 
nicht mit Glück, namentlich wo Parenthesen einge
schoben sind (S. 218), in der ersteren nicht genug. 
Er lässt grösseste stehen, schreibt aber selbst grossste; 
in den alten Texten stand höheste und schöneste, bei 
Hm. B. höheste und schönste. Auch die Thumherren 
hätten wir geändert und über gewiss in ein Wort ge
zogen (S. 215). Vorausgeschickt sind sehr passende, 
historische Einleitungen, in denen uns die Unterschei
dung von Symbolum (Inbegriff und Ausdruck des christ
lichen Glaubensbewustseins einzelner Kirchengemein
schaften) und symbolischen Büchern (solche Schriften, 
welche dergleichen Symbole aufnehmen, weiter be
gründen und durchführen) aufgefallen ist; sowie die 
Behauptung gewiss .grundlos ist, dass Spuren jener 
Symbola bis hinan in die apostolischen Schriften (Röm. 
12, 7) reichen. Noch weniger vermögen wir der S. 
VII ausgesprochenen Meinung beizustimmen (auch in 
der comparativen Darstellung S. 53), dass durch eine 
vertrautere Bekanntschaft mit den Symbolen bei den 
Laien der Wechsel ihrer Lehrer einigermassen ersetzt 
werden könne, indem jenen in der Norm der Symbole 
zugleich ein Prüfstein der vorgetragenen Lehre gege
ben sei. Endlich Anden sich weder bei Walch noch 

in andern Ausgaben Art, Smale, II, 2 die von Hrn. B. 
gegen die von Luther verworfene Selbstcommunion 
aufgeführte unpassende Stelle 1 Cor. 11, 33. Die 
übrigen Hinzufügungen, meistens historischer und anti
quarischer Art, unter dem Texte haben wir für dessen 
Verständniss recht passend gefunden.

Der Titel von Nr. 2 bekundet hinlänglich den In
halt des Buches. Die äussere Einrichtung ist dieselbe 
wie im Concordienbuche, nur dass hier, wie es die 
Sache mit sich brachte, lauter neue Übersetzungen ge
boten werden. Zwar ist die confutatio ohne symboli
sches Ansehn, aber sie mag immerhin theils um ihrer 
Jämmerlichkeit willen, theils weil sie in Einigem das 
Verständniss unserer Apologie erleichtert, ihre Stelle 
finden. Von den tridentinischen Decreten sind mit 
Sitzung 1 und 2 nur die Glaubensbeschlüsse nach der 
Ausgabe von Streitwolf und Kiener gegeben, also Sess. 
3—7. 13 u. 14. 21—25, mit Ausschluss aller Reforma
tionsdecrete. Der Verf. hat sich Treue, Genauigkeit 
und Deutlichkeit zum Gesetz gemacht, und er hat nicht 
ohne Glück gearbeitet. Über Einzelnes haben wir an
derwärts gesprochen. Nur Eins wollen wir bemerken, 
dass imbecillitas levitici sacerdotii Sess. 22, 1 wol bes
ser mit Unzulänglichkeit als Schwäche übersetzt wer
den dürfte und dass Sess. 2, §. 6 in loco benedictionis 
considentibus domini sacerdotibüs nullus debeat nicht 
gegeben werden kann: es soll unter den an der Stätte 
des Segens sitzenden Priestern keiner lärmen; jene 
abl. abs. involviren den Grund (so lange oder weil), 
weshalb Keiner (auch nicht der Nichtpriester) Störung 
machen soll.

Jena. Kimmel,

Jurisprudenz«
Mittheilungen aus dem Strafrecht und dem Strafprocess 

in Livland, Esthland und Kurland durch actenmässige 
Darstellung merkwürdiger Verbrechen und geführter 
Untersuchungen, mit Voraussendung einer Abhand
lung über die Strafrechtsverfassung der Provinz Liv
land. Von M v. Wolffeldt. Erster und zweiter 
Theil. Dorpat, Model. 1844. Gr. 8. 3 Thlr.

Durch die Verschiedenartigkeit der Rechtsquellen für 
die deutschen Ostseeprovinzen Russlands ist das Stu
dium und die Behandlung des Rechts derselben sehr 
erschwert, allein diese Mannichfaltigkeit hat für den 
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Rechtshistoriker auch ein besonderes Interesse. Neben 
den einheimischen Rechtsquellen germanischen Ursprungs 
gilt in subsidium das römische Recht und hat das rus
sische Reichsrecht eine immer grössere Bedeutung ge
wonnen. Die Bestimmung des Verhältnisses jener 
Quellen zu einander ist besonders durch F. v. Bunge’s 
Arbeiten sehr erleichtert worden und derselbe uner
müdliche Forscher hat die Kenntniss des liv- und esth- 
ländischen Privatrechts in mannichfacher Weise aus
serordentlich gefördert. Mit seinem Freunde und Col- 
legen v. Madai gründete er im Jahre 1840 die Zeit
schrift: „Theoretisch-praktische Erörterungen aus den 
in Liv-, Esth- und Kurland geltenden Rechten“, und 
es gelang, eine freilich nicht grosse Zahl praktischer 
Juristen zu Mitarbeitern an dieser Zeitschrift zu ge
winnen. Von diesen „Erörterungen“ ist das Criminal- 
recht nicht ausgeschlossen, allein in den vorliegenden 
vier Bänden doch nur schwach vertreten, obgleich es an 
sehr interessanten Criminalfällen in den drei Provinzen 
nicht fehlt. Die Gründe der geringem wissenschaftli
chen Bearbeitung des Criminalrechts mögen mancher
lei sein, so viel ist gewiss, dass wenig für dasselbe 
geschehen ist seit dem Tode Müthel’s (1812), aus des
sen Nachlass F. v. Bunge die erste Abtheilung eines 
„Handbuchs der livländischen Criminalrechtslehre“ mit 
einigen Anmerkungen begleitet herausgab (Dorpat, 1827). 
Müthel’s Behandlungsw’eise des Criminalrechts ist jetzt 
veraltet und das livländische Criminalrecht in vielen 
Stücken ein anderes geworden, daher trotz der Gründ
lichkeit der Studien jenes Gelehrten die Fortsetzung 
des genannten Werks kein Bedürfniss zu sein scheint; 
wol aber ist das Bedürfniss tüchtiger Arbeiten auf die
sem Gebiete gross.

Bei dieser Sachlage ist es natürlich, dass die Ju
risten der drei Ostseeprovinzen das Werk des Hrn. 
v. W., der sich schon anderweitig durch Mittheilung 
von Criminalrechtsfallen als juristischer Schriftsteller 
bekannt gemacht hat, mit Freuden begrüsst haben und 
vielleicht hat es auch in andern Ländern eine gute 
Aufnahme gefunden. Bei der Beurtheilung desselben 
ist es nothwendig, die vorangeschickte „Abhandlung 
über die Strafrechtsverfassung der Provinz Livland“ 
besonders zu behandeln, und die Frage ist hier: Er
halten wir durch dieselbe ein möglichst treues Bild der 
Strafrechtsverfassung Livlands oder doch die richtigen 
Umrisse zu einem solchen Bilde? Leider müssen wir 
diese Frage verneinen. Der Verf. hat eingesehen, dass 
es zweckmässig sei, der Darstellung von Criminalpro- 
cessen eines Landes eme Übersicht dei m diesem 
Lande geltenden Quellen des Criminalrechts, der Straf
arten und der Gerichtsverfassung beizugeben, und er 
hebt hervor, dass er durch diese Abhandlung einem 
vielfältig ausgesprochenen Wunsche des Auslandes ent
gegenzukommen glaube. Allein theils ist vieles in der 
Abhandlung für einen mit dem Strafrecht Livlands un

bekannten Leser zu kurz behandelt und manches Noth
wendige übergangen, theils fehlt es nicht an offenba
ren Unrichtigkeiten, besonders in den Angaben aus 
dem russischen Recht. Da der Verf. vorzüglich auf 
das Bedürfniss ausländischer Juristen Rücksicht ge
nommen hat, so kann die Kürze der Behandlung, die 
nothwendig zu Irrthümern führen muss, darin keine 
Entschuldigung finden, dass ihm, wie er in der Vorrede 
andeutet, die Fragen früher für einen andern Zweck 
zur Beantwortung gestellt waren und für diesen Zweck 
die kurzen Angaben genügten (’). Der Verf. spricht 
sich darüber in der Vorrede so undeutlich aus, dass 
kein Ausländer den Zusammenhang errathen kann. 
Was aber die entschiedenen Unrichtigkeiten anbelangt, 
so sind sie zu rügen, wenn auch der Verf. die Fragen 
beantwortet, nur bleibt der Unterschied, dass inländi
sche Juristen diese Fehler leicht erkennen und verbes
sern können, Ausländern dagegen dieses fast unmöglich 
ist, wegen der Unzugänglichkeit unserer Rechtsqueilen. 
Welcher Jurist Deutschlands kann die russischen Reichs
gesetze nachlesen ? Wir wollen mit einigen schlagen
den Beispielen den Anfang machen. Nachdem der 
Verf. (S. 62) einige bekannte gemeinrechtliche Straf
aufhebungsgründe angegeben hat, Geisteskrankheit, 
höchster Grad unverschuldeter Trunkenheit, gerechte 
Nothwehr u. dgl., fährt er fort: „Ferner wirkt Straf
freiheit nach russischem Reichsrecht: zeitige Entdeckung 
eines Complotts und Annahme des christlichen Glau
bens, nach §. 138, Bd. XV des Swod der Reichsge
setze.“ Allein von Complott im Allgemeinen ist in 
§. 138 gar nicht die Rede, sondern es heisst, die zei
tige Kundmachung von Mitschuldigen befreie in drei 
Fällen von der Strafe, nämlich 1) wenn bei dem Ver
brechen der Fälschung von Bankassignationen ein Theil
nehmer die Mitschuldigen und Helfershelfer kund mache; 
2) wenn bei beabsichtigtem Quarantaineverbrechen der 
Theilhaber den gemachten Anschlag so zeitig offen
bare, dass dem Verbrechen noch vorgebeugt werden 
könne; 3) wenn derjenige, welcher sich des Schleich
handels mit Branntwein schuldig gemacht, ein gleiches 
Vergehen gegen einen Andern denuncire. (Ist hier ein t 
Complot?) Der Verf. kennt doch sicherlich das ar
gumentum a contrario! . Dieselbe Unrichtigkeit lesen 
wir auf S. 57. Noch weit schlimmer ist aber die An
gabe, dass Annahme des christlichen Glaubens nach 
russischem Recht Straffreiheit bewirke. Quel korrenr! 
wird man ausrufen, also in Russland kann ein Heide 
und Jude einen Menschen todtschlagen, berauben, ent
ehren u. s. w. und durch Übertritt zum Christenthum 
alle Strafe dafür von sich abwenden! Dem ist nicht 
also, sondern §. 139 a. a. O. bestimmt: „Die Annahme 
der christlichen Religion befreit Andersgläubige von 
der Strafe, welche sie für Verheimlichung steuerpflich
tiger Personen zur Zeit der Revision, für kleinen Dieb
stahl, für Schlägerei, Zänkerei u. dgl. verwirkten. Ver-
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schuldeten sie aber Todtschlag und andereVerbrechen, 
so geht das betreffende Strafurtheil an den dirigirenden 
Senat.- Im §.140 heisst es weiter: „Hebräer, die zur 
Leibesstrafe und Verschickung nach Sibirien verurtheilt 
worden sind, sollen jedenfalls an den Ort ihrer Be
stimmung abgehen, selbst wenn sie den christlichen 
Glauben nach der Verurtheilung annehmen, gehen sie 
aber an dem Orte ihrer Bestimmung zu demselben über 
und fallt ihnen kein schweres Verbrechen zur Last, 
wie z. B. Hochverrat!!, Todtschlag und Raub, so wer
den sie in die Klasse der Dienstleute eingetragen und 
verbleiben in derselben vier, statt der sonst bestimmten 
(d. h. für Verbrechen, die unbedeutender sind als die 
drei genannten) achtjährigen Frist.“
. Auf S. 34 in der Strafscala heisst es: „Versendung 
in die Colonien nach Sibirien zur Ansiedelung, ohne 
vorgängige Körperstrafe, jedoch mit Verlust aller Stan- 
desrechte wird erkannt gegen Diebe und Mörder aus 
dem Adelstande, nach Art. 82. 84. 85. 86, Bd. XV der 
Strafgesetze.“ Allein in den drei ersten dieser Artikel 
des Swod steht nur, dass der Adel, der Erbadel wie 
der persönliche Adel, von der Leibesstrafe befreit sei, 
und dass auch ausländische Edelleute, wenn sie ih
ren Adel beweisen, ein gleiches Recht geniessen. 
Der Art. 86 aber bringt uns die für Livland nicht sehr 
wichtige Bestimmung: „Die Sultane der sibirischen 
Kirgisen, als höchste und achtbarste Standespersonen 
unter den Ihrigen, sind ebenfalls keiner Leibesstrafe 
unterworfen.“ * Woher hat nun der Verf. den Satz, 
dass Mörder und Diebe aus dem Adelstande nur in 
die Colonien Sibiriens versendet, nicht zur Zwangsar
beit daselbst verurtheilt werden können? Für Mörder 
aus dem geistlichen Stande, aus dem Stande der Ehren
bürger und aus den beiden ersten Kaufmannsgilden ist 
der Verf. nicht so günstig gestimmt, indem er (S. 30) 
dem Gesetze folgend, Verlust aller Standesrechte und 
Versendung nach Sibirien zur Zwangsarbeit als Strafe 
hinstellt.

S*  29 lesen wir, dass auf Quarantaineverbrechen 
erster Art die schwerste Strafe steht, nämlich: „30 
Paar- «.utren öffentlich am Strafpfahl an drei Sonnta
gen, ein jedes Mal io, sodann die Brandmarkung (sic!) 
oder Stempelung des Gesichts — und hierauf die Ver
sendung nach Sibirien ZUr Zwangsarbeit, womit dann 
auch der Veilust aller Standesrechte von selbst ver
bunden ist.“ In dem dafür angeführten Art. 317 steht 
aber nur Allgemeines über Quarantaineverbrechen. Am 
Schlüsse des Art. 319 lesen wir dage dass Qua. 
rantaineverbrechen erster Art vor das Krie^ericht 
gehören und mit dem Tode zu bestrafen sind, und zwar 
wird ein solcher Verbrecher erschossen (Vgl. Militär
gesetzbuch, Buch I, §. 20. 221). Dieses Militärgesetz
buch, welches in fünf Bücher zerfällt, die in acht Bände 
abgetheilt werden, von denen der achte Band und das 
fünfte Buch das Militärstrafrecbt enthält, hat der Verf.

fast gar nicht benutzt, sondern nur einmal unrichtig 
citirt (S. 30 Note*).

Diese Beispiele zeigen deutlich die Unzuverlässig
keit des Verf. in den Angaben über das russische 
Recht. Die angegebenen Irrthümer sind aber so enorm, 
dass sie auch dem Unterzeichneten, der sich keiner 
grossen Kenntniss des russischen Rechts rühmen kann, 
sogleich in die Augen fielen. Nach den gefälligen Mit- 
theilungen eines Freundes, der die genaueste Kennt
niss des russischen Rechts hat. sind noch eine grosse 
Menge ähnlicher Fehler in der nicht umfangreichen 
Abhandlung. Dahin gehört namentlich die falsche An
gabe auf S. 19 u. a., dass unter dem Verlust der Frei
heit durch lebenslängliche Gefängnissstrafe, äusser der 
Verschickung nach Sibirien der politische Tod ver
standen werde. Nach dem Civilstrafgesetzbuche (d. i. 
Bd. XV des Swod) §. 19 und dem Militärstrafgesetz
buche, Buch I, §. 23, besteht der politische Tod darin, 
dass der Verbrecher, nach dem Verluste aller Stan
desrechte, auf den Henkerblock gelegt, oder unter den 
Galgen gestellt und hierauf (— nachdem noch dem 
Verbrecher aus dem Militär durch den Henker der 
Degen über dem Kopfe zerbrochen worden —) nach 
Sibirien zur Zwangsarbeit verschickt wird. Diese Strafe 
wird gegenwärtig nur bei besonders wichtigen Staats
verbrechen erkannt. — Auf derselben Seite wird als 
Criminalstrafe genannt: „Abgabe in den Militärdienst, 
als Strafakt, sow-ol in den activen Militärdienst, als 
auch zur Arbeitscompagnie.“ Auch dieser Satz ist un
richtig, weil ein Verbrecher nicht in den activen Mili
tärdienst eintritt (Ukas vom 17. April 1837), sondern 
in Correctionsbataillone u. dgl. und erst nach Jahren 
und gezeigter Besserung in den activen Militärdienst 
übergeht (Ukas vom 18. März 1840). Ein von Hen
kershand berührter Sträfling darf nicht zum Militärdienst 
verurtheilt werden (was der Verf. S. 32 unverständlich 
andeutet), und bei den Arbeitercompagnien sind die der 
Militär- und der Civil - Jurisdiction zu unterscheiden. 
Die Abgabe in diese Compagnien gehört dann auch 
nicht unter die Rubrik der Strafe der Abgabe zum 
Soldaten, sondern unter die der Arbeitsstrafen, insbe
sondere da die militärischen Festungsarbeitercompag
nien den Katorgaarbeitern gleichgestellt sind.

Sehr zu rügen ist es auch, dass der Verf. den 
Swod der Reichsgesetze nicht in dei Ausgabe von 
1842, sondern in der von 1832 benutzt hat, da doch 
jene Ausgabe an alle Behörden des Reichs eingesandt 
ist. Es ist unrichtig, wenn der Verf., sich deshalb ent
schuldigend, am Schlüsse dei Abhandlung sagt, in der 
Beurtheilung der Materien selbst seien durch das ver
mehrte Gesetzbuch keine Veränderungen herbeigeführt. 
Wohin rechnet denn der Verf. die Erweiterung der 
Exemtion von der Leibesstrafe? Dieser Gegenstand 
ist von ihm in einer wahrhaft traurigen Weise kurz 
und unvollständig (S. 40) behandelt, wras um so auffal-
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lender ist, da es dem mit besonderer Rücksicht aufs 
Ausland schreibenden Verf. nicht unbekannt sein kann, 
wie sehr jetzt in manchen Ländern die Beseitigung der 
Prügelstrafe in Frage steht, und wie man gerade Russ
land als denjenigen Staat bezeichnet, in welchem Knute 
und Stock ohne Maas geschwungen werden, ohne dass 
man jedoch von den Sachverhältnissen eine wirkliche 
Kenntniss hat. Es kann mir weder einfallen, das Sy
stem der russischen Leibesstrafen, dem, wie es ver
lautet, eine gänzliche Reform bevorsteht, apologisiren 
zu wollen, noch erlaubt der Raum ein Eingehen auf 
diesen Gegenstand, allein ich kann nicht unterlassen, 
darauf hinzuweisen, dass wie m Russland die Todes
strafe und die Folter früher als in manchen andern 
Ländern Europa’» beseitigt ist, so auch die Prügelstrafe 
theils aufgehoben, theils immer mehr beschränkt ist. 
Die in Betreff der Befreiung von der Leibesstrafe er
lassenen Verordnungen zeigen deutlich, dass man eine 
stete Rücksicht auf das Ehrgefühl genommen hat. Für 
alle Personen nämlich, welche ihren ständischen Ver
hältnissen, ihrer bürgerlichen Stellung und ihrer Bildung 
nach ein edles Gefühl vermuthen lassen, gilt die Prü
gelstrafe nach russischen Gesetzen nicht. Bei der ra
schen Entwickelung der legislativen Verhältnisse in 
Russland ist zwar jene Idee noch nicht überall folge
recht durchgeführt, allein die nächste Zeit wird hoffent
lich einen grossen Fortschritt bringen und einen treff
lichen Ausspruch von Lieber (populär essay on subjects 
of penal law) berücksichtigen: „Whipping applies to 
the niere brutal natur e of man and therefore brutalizes 
still more.“ ■— Für auswärtige Leser, denen die sehr 
harte Strafe der Brandstiftung, die nach dem Brande 
von Kasan im J. 1842 bestimmt wurde, und welche 
der Verf. S. 30 Anm. * angibt, aufgefallen sein mag, be
merke ich im Vorbeigehen, dass selbige jetzt wieder 
aufgehoben ist und das kriegsgerichtliche Verfahren 
wieder aufgehört hat.

Die Kürze, mit welcher der Verf. in der einleiten
den Abhandlung die Fragen behandelt, ist nun ferner 
Schuld} dass das eigentliche Verhältniss des provin
ziellen livländischen Strafrechts zum russischen Recht 
nicht gehörig hervortritt. Hr. v. W. hätte sich in die
ser Richtung ein grösseres Verdienst um sein Vaterland 
erwerben können? als er für gut befunden hat. Ein 
Beispiel mag das Verfahren des Verf. veranschaulichen. 
Nachdem S. 61 in einer eigenen Überschrift angekün
digt ist, dass erörtert werden soll, „auf welcher Grund
lage in Livland die Präscription der Verbrechen beur- 
theilt werde“, lesen wir, dass zu den die Strafe gänz

lich aufhebenden Gründen oder Umständen gehöre • 
},die zehnjährige Verjährung des Verbrechens, wenn 
nämlich im Laufe von 10 Jahren von Verübung des 
Verbrechens an keine Kunde von dem Urheber dessel- 
ben geworden — nach dem namentlichen Allerhöchsten 
Ukas vom 17. März 1787, enthalten im §. 146, Bd. XV 
der Strafgesetze.“ Analysiren wir diese Angabe, so 
finden wir erstens, wie so häufig in diesem Buche, ein 
unrichtiges Citat, denn das Manifest ist vom J. 1775; 
zweitens ist in demselben von einer Kunde von dem 
Urheber nicht die Rede, sondern davon, dass das Ver
brechen in 10 Jahren nicht ruchbar geworden, oder 
die Untersuchung nicht weiter fortgeführt ist; drittens 
ist besonders zu tadeln, dass die Frage ganz übergan
gen ist, ob durch die Bestimmung des russischen Rechts 
über Verjährung der Verbrechen auch die kürzern Ver
jährungstermine des gemeinen Rechts in den bekannten 
Fällen für Livland aufgehoben sind, oder nur der all' 
gemeine zwanzigjährige, für welche letztere Annahme 
die Analogie der Civilverjährung spricht (vgl. Bunge’S 
liv- und esthländisches Privatrecht, §. 125). Die Be
rücksichtigung solcher Punkte hätte der Verf., der nicht 
das russische, sondern das livländische Criminalrecht 
behandelt, sich wol zur Pflicht machen sollen und de 
er der erste ist, der nach langer Zeit einmal wieder 
das livländische Criminalrecht im Zusammenhang auf' 
fasst, hätte er der so vielfach unsicher gewordene/1 
Praxis eine Stütze und Hülfe bringen können.

Da für die Germanisten Deutschlands die Ge
schichte der altern Rechtsquellen Livlands wegen ihres 
germanischen Ursprungs Interesse haben muss, so fü
gen wir einige Bemerkungen zu der Einleitung des 
vorliegenden Werks hinzu, in welcher dieser Gegen
stand zu kurz behandelt ist. Der Verf. beginnt damit, 
das Herzogthum Livland habe unter die Oberherr
schaft des russischen Scepters drei Rechtskörper aus 
seinen frühesten selbständigen Perioden mit sich ge
bracht , welche die Rechtsbefugnisse desselben aus 
jener Zeit in sich fassen , nämlich 1) das Ritterrecht 
aus dem 15. Jahrh., 2) das Privilegium des Erzbischofs 
Sylvester Stobwasser (richtiger Stodewäscher) vom 
6. Dec. 1457, die „neue Gnade“ genannt, welches eine 
verbesserte Lehnserbfolge anordnete und 3) das Privi
legium Sigismundi Augusti von 1561 oder die Unter*  
werfungsurkunde unter die Oberhoheit des Königs von 
Polen. Wie kann man aber für zwei und drei den 
Namen Rechtskörper (corpus iuris) gebrauchen?

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff1» Hand in Jena. Druck und Verlag von JG A. Brockhaus in Leipzig»
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(Schluss aus Nr. 172.)
Schwerlich ist dem Verf. der erste Satz seines Buches, 
als er ihn niederschrieb, klar gewesen. Sollen nämlich 
die Worte: „drei Rechtskörper — in sich fassen“ aus
drücken, dass, was in diesen Rechtskörpern enthalten, 
praktische Rechtsgrundsätze der Zeit gewesen, so ist 
dagegen zu bemerken, was jetzt wol allgemein gilt, es 
sei im mittlern Richterrecht mancherlei enthalten, was 
nie in Livland praktisch gewesen: sollen die Worte 
dagegen heissen, dass, was praktisches Recht der Zeit 
gewesen, von ihnen umfasst werde, so ist wiederum 
nicht wegzuleugnen, dass äusser den angegebenen noch 
andere geschriebene Rechtsnormen in jener Periode 
galten, wie die in den Privilegien und Gnadenurkunden 
der Ritterschaft und Städte, in den Landtagsschlüssen, 
in den sonstigen Beschlüssen der Ritterschaft, in den 
deutschen Reichsgesetzen enthaltenen und dass neben
bei gewohnheitsrechtliche Normen Gültigkeit hatten; 
zudem heisst es 1539 von dem sogenannten systema
tischen livländischen Ritterrecht, das von dem sub 1 
erwähnten gewöhnlich mittlern genannten Ritterrecht 
zunächst in der äussern Form , aber auch in mehren 
Stücken im Inhalt abweicht, dass es „stiftisches land
läufiges Recht“ sei. Wollte man auch wegen der 
5V°rte „Rechtskörper, die Livland unter russische 
Oberherrschaft mit sich gebracht “, annehmen, dass 
über aupt nur diejenigen Rechtsquellen der angestamm
ten eno e, welche zur Zeit der Unterwerfung Liv
lands unter ussland noch vorhanden, gültig und be
stätigt waren, gemeint und die genannten drei sein soll
ten, so wür e dies doch nicht stimmen mit dem Be- 
richt des Hofgerichts vom 22. April 1727, also wenige 
Jahre nach der Unterwerfung an Russland (vgl. Bunge’s 
Privatrecht, §. l«h nm. e). Immer also erscheint die 
Angabe der Rechtsquellen der angestammten Periode 
mangelhaft. Unpassend ist lernet das mittlere livlän
dische Ritterrecht eine GesetzesconipUation genannt ps 
gilt dasselbe jetzt allgemein als eine Arbeit eines Pri
vatmanns , also als ein Rechtsbuch, und die vom Verf. 
angegebenen Quellen des Ritterrechts enthalten wol 
keine Gesetze, sondern blos Rechtsnormen. Allenfalls 
könnte man das Waldemar-Erichsche Lehnrecht als ein 

Gesetzbuch ansehen, wenn man nämlich der veralteten 
Ansicht über den Charakter dieses Codex folgen wollte. 
Dass auch magdeburgisches Recht Quelle des mittlern 
Ritterrechts gewesen, wie der Verf. angibt, hat wenigstens 
Bunge in seinen genauen Untersuchungen nicht erwähnt.

Die aus der Zeit der schwedischen Oberherrschaft 
über Livland stammenden Rechtsquellen sind im Fol
genden von dem Verf. ebenfalls ungenau und zum 
Theil ganz unrichtig charakterisirt. Nachdem ferner 
angegeben ist, dass das deutsche Recht Livland als 
Hülfsrecht angewiesen worden und dass man dann 
auch namentlich der peinlichen Halsgerichtsordnung (!) 
Kaiser Karl’s V. sich bedient habe u. s. w., heisst es: 
„Das römische Recht, von dessen Einfluss sich das 
deutsche nicht hat frei erhalten können, ist aber des
halb nur insofern subsidiarisch benutzt, als es etwaige 
Dunkelheit der Quelle des Provinzialrechts zu beleuch
ten geeignet gewesen.“ Es scheint in diesen Worten 
eine ganz neue Ansicht über die Bedeutung des römi
schen Rechts für Livland enthalten zu sein, da doch 
das römische Recht in Livland ganz in demselben 
Sinne recipirt worden ist, wie in Deutschland. Da der 
Verf. hier nur eine Behauptung aufgestellt hat, ohne 
zu beweisen, vielleicht gar nichts Neues hat behaupten 
wollen, sondern nur ungeschickt im Ausdruck gewesen 
ist, so scheint eine Widerlegung jenes Satzes unnöthig 
und mislich.

Es ist in der einleitenden Abhandlung auch einiges 
Gemeinrechtliche und Rechtsphilosophische enthalten, 
es ist aber der wissenschaftliche Standpunkt des Verf. 
ein solcher, dass man nur zu bald sieht, wie der Flü
gelschlag der neuern Zeit ihm nicht zu Auge und Ohr 
gedrungen. Eine philosophische Excursion über den 
Unterschied von Criminalverbrechen und Polizeiverge
hen unter der Führung von Jer. Bentham beginnt mit • 
dem Satze: „Verbrechen oder Vergehen bezeichnen 
menschliche Handlungen, die nicht hätten geschehen 
sollen.“ Unter den gemeinrechtlichen Bemerkungen 
findet sich noch der jetzt wol allgemein verworfene 
Satz Feuerbach’s, dass beim Complott, wenn auch nur 
einer das Verbrechen physisch ausgeführt habe, alle 
andern doch gleich strafbar seien, weil jeder als des 
andern Complottanten intellectueller Urheber zu betrach
ten sei. Die ganze Lehre von der Theilnahme am 
Verbrechen hat hier eine sehr antike Färbung.

Es sind wol im Vorhergehenden genug Belege ge
geben , die zu dem Ausspruch berechtigen, dass die
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berührte Abhandlung über die Strafrechtsverfassung 
Livlands unbrauchbar ist. Weit günstiger muss sich das 
Urtheil über die „actenmässige Darstellung merkwürdi
ger Verbrechen und geführter Untersuchungen“ gestal
ten. Der juristische Werth der mitgetheilten Criminal- 
rechtsfalle ist nicht gering, einige derselben haben ein 
grosses juristisches Interesse und hier zeigt der Verf., 
dass er an seinem Platze ist. Ob aber die Darstellun
gen auch solche Leser zu fesseln vermögen, für die 
das Juristische Nebensache ist, kann wol bezweifelt 
werden. Der Verf. scheint auf solche Leser zu rech
nen, denn er sagt in der Vorrede: „Er glaube der all
gemeinen Liebhaberei für Criminalgeschichten nicht 
übel zu begegnen“, allein es enthalten die Schilderun
gen zu viel Curialstil, um als heiles lettres gelten zu 
können und haben gar manche Archaismen und Pro
vinzialismen (z. B. ei zielte uneheliche Kinder, Anver- 
lano'en, Einbekenntniss, abzuerkennende Strafe, Beahn- 
dung, abgeschiedene Ehefrau, krank befallen u. dergl.). 
Auch möchten wol nur der vierte und siebente Fall 
piquant genug sein, um nichtjuristische Leser etwas 
schauerlich anzuregen. Durch das Lesen der mysteres 
de Paris sind die Nerven des Publicums so stark ge
worden, dass es jetzt eines tremor Tartari bedarf, et
was wahrhaft Diabolisches vorkommen muss, wenn 
eine Criminalgeschichte Eindruck machen soll.

Der erste jener mitgetheilten Fälle, „Greete, die 
Kindesmörderin aus Verzweiflung,“ zeigt, wie process- 
hemmend der Mangel eines legalen Sectionsbeweises 
und eines gehörigen Visum repertum ist, enthält auch 
einen Beitrag zu der Lehre von der Zurechnungsfähig
keit. Der dritte und vierte Fall sind wol die bedeu
tendsten in der Sammlung zu nennen. In dem dritten 
Fall: „die Raubmörder Karl und Jak. Martinow, ein 
Beleg für die Nothwendigkeit einer gründlichen Vor
untersuchung,“ tritt auf eine eminente Weise hervor, 
wie eine meisterhafte ärztliche Untersuchung ein allen 
Vermuthungen über That und Thäter entgegengesetztes 
Resultat herbeiführen kann. Wie in dem dritten Fall 
die Kunst des Arztes, so ist dem vierten Fall: „der In
valide Belt und seine Genossen,“ die unermüdlichste 
Vigilanz und der Scharfblick der Polizei in Riga der 
Grund zur Entdeckung grosser Verbrechen. Der fünfte 
und sechste Fall enden mit einer absolutio ab instantia 
und es hat namentlich der sechste Fall viel Interessan
tes. Das Urtheil lautet: „dass Inquisit wegen Raub
mordes, dessen er im höchsten Grade verdächtig, aber 
weder geständig, noch hinlänglich überführt ist, bis zur 
etwaigen Auffindung besserer Beweise ab instantia zu 
absolviren; wegen Diebstahls und Leugnens hierbei 
und wegen seiner Rechtsgefährlichkeit überhaupt, „ohne 
vor gängige Leibesstrafe nach Sibirien zur Ansiedelung 
versandt werden soll.“ In einem solchen Falle erfolgt 
die Verschickung in die sibirischen Colonien eigentlich 
nicht auf Verurtheilung des Criminalgerichts, sondern 

auf ein Volksurtheil. Es hat sich nämlich im russi
schen Recht die allgemeine Umfrage oder das Zeugniss 
der Gemeindegenossen und das Gemeindeurtheil erhal
ten, sodass namentlich ein durch Indicienbeweis über
führter Inculpat, wenn seine Gemeinde nicht die Bürg
schaft für sein ferneres Wohlverhalten übernehmen 
will, durch Versendung nach Sibirien zur Ansiedelung 
unschädlich gemacht wird. Diese Verbannung, die 
nicht mit der Verschickung zur Zwangsarbeit nach Si
birien zu verwechseln ist, entspricht dem genannten 
Zwecke wohl besser, als wenn ein solcher Inculpat 
unter polizeiliche Aufsicht gestellt wird. Über jenes 
Rechtsinstitut der allgemeinen Umfrage findet sich ein 
interessanter Aufsatz von Paucker in v. Bunge’s und 
v. Madai’s theoretisch - praktischen Erörterungen (II, 
p. 219 ff.). — Der siebente Fall ist überschrieben : „die 
Mordbrenner Peter Andressen und Gabriel Frank. Ein 
Beitrag zur Geschichte von den Misbräuchen der Fol
ter.“ Es ist dies ein historisches Gemälde von gros
sem Werth. Wir sehen hier alle Gräuel der Folter, 
die schon neun Jahre nachher, 1686, für Livland 
durch die schwedische Regierung abgeschafft wurde. 
Die Schandsäule in der rigischen Vorstadt, welche 
den Gabriel Frank, studiosus iuris aus Zwickau, als 
den Urheber des grossen Brandes von Riga im J. 1677 
bezeichnet, wofür er „mit glühenden Zangen gezwacket 
und lebendig zu Tode geschmauchet worden“, nachdem 
„die Wahrheit der Sachen durch die scharfe Frage 
aus demselben gebracht worden“, wird nun wol nach 
der hier gegebenen Rechtfertigung des Unglücklichen, 
manchen Vorübergehenden in eine ernste Stimmung 
versetzen. — Der achte Fall, der am ausführlichsten 
behandelt ist: „Johanna Ostermann, angebliche Gräfin 
Prinzessin, Thronprätendentin und zum schwedischen 
Thron berufene, diesen aber refusirende Erzbetrügerin“, 
hat gewiss zur Zeit (1816) grosses Aufsehen gemacht, 
ist aber ohne juristisch erhebliche Momente und es 
möchte wol mancher Criminalrichter nicht alle Maas
regeln des in diesem Falle inquirirenden Gerichts gut 
heissen. Merkwürdig sind jedoch immerhin die List 
und die Betrügereien der Inquisitin, die, wie das Ge
webe der Penelope, immer von Neuem beginnen und 
kein Ende nehmen.

Der Verf. beabsichtigt dieses Werk fortzusetzen 
und den folgenden Bänden Abhandlungen über die 
Strafrechtsverfassung Kurlands und Esthlands beizu
geben. Fernere Mittheilungen von Criminalfallen durch 
den Verf. können nur erwünscht sein, hinsichtlich der 
versprochenen Abhandlungen können wir keine gros
sen Erwartungen hegen.

Die typographische Ausstattung des Werkes ist 
sehr schön, deshalb sind aber die mancherlei Druck
fehler um so unangenehmer.

Dorpat. Ed. Osenbr'uggen.
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Deshalb ist von den vier Abschnitten, in welche 

das Werk zerfällt, ohne Zweifel der erste (die Einlei- 
tun<r) der wichtigste und bedeutendste. Er enthält die 
Untersuchung über das Verhältniss der Quellen, welche 
in Rafn’s Werke über die Entdeckung der nordameri
kanischen Küsten mitgetheilt werden. Deren existiren 
besonders zwei, zuerst die beiden einer Biographie des 
Königs OlafTrygvason einverleibten Bruchstücke, -welche 
die Geschichte °Eirek’s des Rothen (dessen Söhne an 
diesen Seezügen lebhaften Antheil nahmen) und die 
der Grönländer behandeln, und von denen der Verf. 
nachweist, dass sie entschieden das meiste Zutrauen 
verdienen, durch Klarheit und Bestimmtheit, innern 
Zusammenhang, selbst die alterthümlichere Sprache sich 
als die ältern und ursprünglichem ausweisen, ja sogar 
wahrscheinlich aus den schriftlichen Nachrichten ge
flossen sind, welche einer dieser Entdecker, Thorfinn 
Karlsefni, selbst davon aufgezeichnet hatte. Die zweite 
Quelle ist eine Lebensbeschreibung eben dieses Karl
sefni. welche, da sie viel ausführlicher ist, von Rafn 
deshalb für die ältere und aus den Aufzeichnungen des 
alten Seemanns hervorgegangen angesehen wird. Al
lein Hr. H. zeigt auf eine vollkommen befriedigende 
Weise, dass sie trotz ihrer Ausführlichkeit viel verwirr
ter ist, die Begebenheiten in ganz anderm, augenschein
lich oft verkehrtem Zusammenhänge darstellt, nicht 
selten selbst grobe Ungereimtheiten und Verstösse ent
hält (wie wenn sie z. B. Eirek dem Rothen erst zwei 
Söhne beilegt und später ohne Weiteres von dem drit
ten spricht, Eirek’s Sohn Leif einen Sohn um 1000 
n. Chr. zeugen lässt, der, wie nachher erzählt wird, 
999 erwachsen seinen Vater in Grönland aufsuchen 
soll), zugleich in der ganzen Abfassung einen bestimm
ten Zweck beurkundet, den Ruhm eines Geschlechts 
in seinem Ahnen, dem Karlsefni, nachzuweisen, aus
serdem in einem Geiste mönchischer Frömmigkeit ent
worfen ist, der den alten Isländern und Grönländern 
in einer Zeit, wo das Christenthum das Heidenthum 
bei ihnen noch nicht ganz verdrängt hatte, durchaus 
fremd war, endlich, was eine Hauptsache ist, in den 
noch mitgetheilten einzelnen Versen den deutlichen 
Beweis liefert, dass darin neben allerdings guten Nach
richten doch weit mehr noch alte Lieder benutzt sind, 
die in den auf diese ersten Seezüge folgenden Zeiten 
in Island gedichtet waren und in denen es auf ein 
Festhalten des wahren Zusammenhangs freilich nicht 
ankam. Alles dies beweist, dass diese Quelle in viel 
späterer Zeit entstanden ist, und der Verf. unsers 
Werks hat es auch (S. 4) aus ihr selbst nachgewiesen, 
dass sie nicht früher als im 14. Jahrh. entworfen sein 
könne. Dies Resultat findet seine vollkommene Be
stätigung darin, dass z. B. einer der Begleiter Karl- 
sefni’s, unwillig über die Beschwerden der Unterneh
mung und seine getäuschten Erwartungen erklärt, er 
habe gehofft, in Vinland, wie die Grönländer die Küste

O e s c li I c li t e.
Die Entdeckung von Amerika durch die Isländer im 

zehnten und eilften Jahrhundert von Karl Heinrich 
Hermes., Dr. der Philosophie u. s. w. Mit einer Ku
pfertafel. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 1844. 
Gr. 8. 25 Ngr.

Die Entdeckung der Küsten des nördlichen Amerikas 
durch die Skandinavier bereits im zehnten und eilften 
Jahrhundert unserer Zeitrechnung ist ein Ereigniss, das 
schon seit früher Zeit nicht geringe Aufmerksamkeit 
erregt hat, wie denn bereits Adam von Bremen in sei
ner Kirchengeschichte desselben Erwähnung that. Den
noch sind genauere Untersuchungen über die Züge die
ser kühnen und unternehmenden Seefahrer nach den 
Küsten Neuenglands nie angestellt worden; es war das 
auch nicht möglich, da die frühem Berichte des Tor- 
faeus so ungeordnet und verwirrt sind, dass danach 
sich nicht einmal die von den Grönländern besuchten 
Punkte des amerikanischen Continents bestimmen lies
sen, dass vielmehr die verschiedenartigsten Ansichten 
darüber aufgestellt werden konnten. Erst in der neue
sten Zeit ist das anders geworden, seitdem die könig
liche Gesellschaft der nordischen Alterthumsforscher 
zu Kopenhagen das Werk eines ihrer eifrigsten und 
gelehrtesten Genossen, Rafn’s Antiquitates americanae 
sive scriptores septentrionales rerum antecolumbianarum 
in America, herausgab, in welchem alle einzelnen und 
zerstreuten Nachrichten über die Entdeckungsreisen der 
alten Isländer und Grönländer aus den Quellen mitge- 
theilt worden sind. Hierdurch ist ein Material zusam
mengebracht worden, das uns in den Stand setzt, mit 
viel grösserer Sicherheit als früher über die merkwür
digen Seezüge der skandinavischen Grönländer zu ur- 
theilen.

Das Hauptverdienst des vorliegenden Werks be
steht meiner Ansicht nach nicht darin, dass es nach 
den in dem oben erwähnten Buche von Rafn gegebenen 
Berichten die Entdeckung des nordöstlichen Amerika 
im Zusammenhänge schildert, sondern dass darin die 
Glaubwürdigkeit der verschiedenen Quellen kritisch 
geprüft und das Bessere und Zuverlässigere von dem
durch spatere Umarbeitungen und fremdartige Zusätze 
Entstellten geschieden ist. Denn bei aUen den unbe
streitbaren Verdiensten, welche sich Rafn durch Zu
sammenstellung dei Quellen erworben hat, trifft ihn 
doch der Vorwurf, dass er in blinder Begeisterung für 
das skandinavische Alterthum und was damit zusam
menhängt, alle Berichte ohne Unterschied für gleich 
echt und wahr angenommen und die Grundsätze einer 
gesunden Kritik ganz aus den Augen gesetzt hat; da
durch hat, wie Hr. H. (S. 4) sagt, sein Werk einen 
grossen Theil seiner Brauchbarkeit eingebüsst, indem 
man es beinahe nur als eine rohe Materialiensammlung 
benutzen kann.
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von Neuengland nannten, seinen Durst mit Wein stil
len zu können (S. 28. 29), etwas, was nur zu einer 
Zeit gedichtet sein kann, als die Kunde von Vinland 
im Volke bereits verschwunden und schon der Ge
schichte und der Sage anheim gefallen war; den frü
hem Seeleuten muss das Land viel zu gut bekannt ge
wesen sein, als dass einer von ihnen dergleichen aus 
dem Namen hätte schliessen sollen.

Die übrigen drei Abteilungen dieses Buchs ent
halten die erste eine Schilderung der Ereignisse, welche 
zur Auswanderung der Rämiger nach Island führten, 
in fast übertriebener Ausführlichkeit, die zweite die 
Geschichte der Gründung der grönländischen Nieder
lassungen durch Eirek den Rothen und der damit zu
sammenhängenden ersten Entdeckung der Küste Nord
amerikas; zuerst wird die Reise Bjarni’s, des Sohnes 
Herjulfs, den auf der Fahrt nach Grönland 986 ein 
Sturm nach Süd verschlug, wodurch die erste Kunde 
von diesen unbekannten Ländern nach Grönland kam, 
denn die Reise Leif's, des Sohnes Eirek’s, eine wahre 
Entdeckungsreise, auf der die von Bjarni gesehenen 
Küsten wieder aufgesucht und näher erforscht wurden 
und von der die Reisenden, nachdem sie in Vinland 
und Neuengland einen Winter über zugebracht hatten, 
glücklich nach Grönland zurückkehrten, dann die Reise 
des Thorvald, Leif’s Bruder, nach Vinland, auf welcher 
dieser in einem Gefechte mit den Eingebornen das Le
ben verlor, der mislungene Versuch einer Reise des 
Thorstein, des dritten Sohnes Eirek’s, und seiner Gat
tin Gudrid, die von Thorfinn Karlsefni, der nach Thor- 
stein’s Tode die Gudrid geheirathet hatte, unternommene 
Reise nach Vinland, endlich die letzte, von der diese 
Quellen wissen, die der Freydis, Eirek’s Tochter, und 
ihres Gemahls Thorvard in Begleitung eines zweiten 
Schilfes, auf der durch den Stolz und die Rachsucht 
der Freydis die ganze Mannschaft des andern Schiffs 
auf grauenvolle Weise ermordet wurde. Dieser ganze 
Abschnitt ist genau den ältern Quellen gemäss, meist 
selbst mit ihren Worten abgefasst, die Karlsefnisage 
nur da benutzt, wo ihr augenscheinlich ältere und mehr 
Zutrauen verdienende Nachrichten zum Grunde liegen.

Der letzte Abschnitt gibt zunächst eine Erklärung 
dieser Fahrten nach unsern Kenntnissen von der ame
rikanischen Küste, die bei der Genauigkeit und Klar
heit der alten Berichte und hauptsächlich dadurch, dass 

sie so sorgfältig die Länge des kürzesten Tags in V‘n- 
land angeben, keine Schwierigkeiten mehr haben kann. 
Von den durch Leif benannten Küstenländern ist Hel- 
luland (das Steinplattenland), Labrador, Markland (das 
Wald land) Novascotia (das derVerf. S. 107 nicht eine 
Insel hätte nennen sollen), Vinland (das Weinland) die 
Küste des südlichen Neuenglands; man erkennt sogar 
noch einzelne Localitäten, wie die der langen Halbinsel 
des Cap Cod und das der Plymouthbai ohne Schwie
rigkeit. Der Punkt freilich, wo diese alten Seefahrer 
überwinterten und ihre Ladungen von Holz und Pelz
werk einnahmen, Leifsbudir oder das von Leif da ge
gründete Haus, wird sich mit Sicherheit nicht be
stimmen lassen. Ganz ' am Ende behandelt endlich 
der Verf. die viel besprochene Inschrift, die sich auf 
einem Felsen an dem jetzt Taunton genannten Flusse 
ungefähr in derselben Gegend, wo Leifbudir gelegen 
haben muss, findet und die schon seit dem Ende des 
17. Jahrh. bekannt ist (der sogenannte Dighthon wriling 
rock); sie gibt, da sie ohne Zweifel von den skandina
vischen Grönländern herrührt, eine wichtige Bestätigung 
der überlieferten Berichte, wenn auch die Erklärung 
derselben, wie sie dänische Gelehrte versucht haben, 
vielleicht nicht ganz die richtige sein sollte.

Auch mit den Eingebornen jener Länder traten die 
skandinavischen Entdecker in bald freundliche, bald 
feindliche Verbindung; sie behandelten sie wol auch 
(wie z. B. Thorvald) in einer Weise, die an die Schänd- 
lichkeiten, wie sie anf dem Boden Amerikas in spätem 
Zeiten nur zu oft vorgekommen sind, erinnert. Diese 
Ureinwohner werden in den Berichten stets Skrälinger 
genannt, mit welchem Worte sonst bekanntlich die Es
kimos von Grönland bezeichnet werden, und hierauf 
stützt der Verf. seine Hypothese, dass damals die Es
kimos sich wenigstens bis in Neuengland ausgedehnt 
hätten, später erst durch die Indianerstämme, welche 
die englischen Colonisten sechs Jahrhunderte später 
vorfanden, verdrängt wären, eine Hypothese, die mir 
viel zu gewagt und auch durch jenen Namen und die 
sehr unbefriedigende Schilderung der Ureinwohner in 
den skandinavischen Berichten nicht hinreichend be
gründet zu sein scheint. Dass aber die Vorfahren der 
Algonquinen, Narraganset und Delaware damals noch 
nicht Neuengland bewohnten, lässt sich allerdings wol 
auch auf andere Art beweisen.

Prenzlau. Meinicke.

Verantwortlicher Redacteur: Dr- Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A» Brockhaus in üeipzi^»
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Vermischte Schriften.
I. Sludii sul secolo di Pericle, Ubri sei di Tullio 

Dandolo. Milano , Fort. Stella e figli. 1835.
2. Beminiscenze e Fantasie del C. Tullio Dandolo. 

Tie Tomi: a) Schizzi litterari; b) Peregrinazioni; 
c) Schizzi artistici e fdosofici. Torino, Fontana. 
1841.

j\ur der bisherigen Seltenheit des Verkehrs der deut
schen Literatur mit der italienischen ist es zuzuschrei
ben, dass die Werke des geistvollen Grafen Tullius 
Dandolo in Deutschland wenig bekannt sind. Der Va
ter dieses Abkömmlings einer der berühmtesten Fami
lien A enedigs, der nach dem Untergange der Republik 
sich nach der Lombardei übersiedelte, erwarb sich für 
sein neues Vaterland ein unsterbliches Verdienst durch 
ein classisches Werk über die Seidenzucht, dessen Be
lehrungen dieser wichtige Gewerbszweig dort ganz vor
züglich seine neuern Verbesserungen verdankt. Tul
lius hat nicht nur durch treffliche Studien, sondern 
auch durch Reisen seinen Geist vielseitig und gründ
lich ausgebildet und widmete dann seine glückliche 
Musse wissenschaftlichen Forschungen und Arbeiten, 
die von seinem Geschmack sowol, als seinen Kennt
nissen und edeln Gesinnungen rühmliches Zeugniss 
ablegen.

Nr. 1. Unter den Schriften, die in einem reinen 
und gediegenen Stil mit Vermeidung ermüdender Weit- 
schweifigkeit und pedantischer Mikrologie in lebendigen 
Darstellungen ein getreues ßil<l von den Zuständen 
und dem Leben Altgriechenlands in dem Zeitalter sei
ner höchsten Blüthe und Bildung zu geben versuchten, 
verdient Hrn. D. s Buch eine ausgezeichnete Empfeh
lung. Ref. hat eist vor Kurzem Kenntniss von ihm er
halten. Seine Anzeige dürfte aber, so spät sie jetzt 
kommt, nicht ganz unerwünscht sein. Indem der Verf. 
die Zeiten des Perikies schildert, hat er es doch so 
eingerichtet, dass zugleich das Wichtigste der Vorzeit, 
was zur Erläuterung dient, zum Vorschein kommt, und 
auch auf die merkwürdigsten Ereignisse der Folgezeit, 
die sich aus der Gestaltung der Dinge bei Lebzeiten 
jenes grossen Staatsmannes von Athen entwickelten, 
hingedeutet wird. Der erste Abschnitt des ersten Buchs 
gibt eine statistische Beschreibung von Attikas Haupt
stadt ; der zweite handelt von ihrer Bevölkerung; der

dritte ist ein kurzer Abriss ihrer Geschichte von Ke- 
krops bis Perikies; der vierte berichtet von dem Cha
rakter dieses Staatsmanns, von seiner Erziehung, sei
nen Künsten, seinen Tugenden, seinem Aufsteigen zur. 
höchsten Gewalt, seinen Thaten, seinem Tod. Der 
fünfte ist dem Alkibiades gewidmet und der sechste 
zeigt das Entstehen und den Fortgang des Ostracismus, 
der die Wahrung der Freiheit beabsichtigte, aber oft 
durch Unverstand grosses Unrecht übte. Das zweite 
Buch behandelt die griechische Religion und Philoso
phie; das dritte die schöne Literatur, die Redner, die 
Sophisten, die Beredsamkeit des Sokrates (vorzüglich 
nach Vincentio Monti), das Verdienst des Thukydides im 
Vergleich mit Herodot, das des Xenophon, die Tragi
ker, die Komiker; das vierte die schönen Künste, Bau
kunst, Malerei, Plastik, Tonkunst, Tanz, Gymnastik, 
und die Kampfspiele; das fünfte die Sitten. Diesem 
Abschnitt ist die Übersetzung einer Auswahl von Theo- 
phrast’s Charakterbildern beigefügt. Das Buch hat der 
edle Verf. dem Andenken seines geliebten Lehrers Eu- 
stach Fiocesi, verdienten Professors der griechischen 
Literatur zu Pavia, dankbar geweiht. — Überall hebt 
er das hervor, was in den Personen und Zuständen 
den Wahrheitssinn, das sittliche Bewusstsein, das Ge
fühl für Recht und Menschenwürde berührt, und neben 
den Lichtseiten lässt er die Schattenseiten so erschei
nen , wie es die Wahrheit des anziehenden Gemäldes 
erheischt. Vorzüglich gelungen ist das Charakterbild 
des Perikies. Die Grundbildung, die sein Geist von 
Anaxagoras und Zeno erhalten, hat sich auch in seinem 
vielbewegten politischen Leben nie ganz verleugnet. 
Obgleich er sich des Zaubers der Beredtsamkeit be
diente, um das Volk von Athen zu leiten, so zählte er 
doch nicht zu sehr auf die Dauer ihres Eindrucks. 
Nie vergass er, dass er zu freien Männern spräche; 
er vermied den Schein, nach dem Beifall der Menge 
zu trachten und nur selten, nur dann trat er als Red
ner auf, wenn es um Entscheidung in grossen Ange
legenheiten sich handelte, ko gelang es ihm während 
40 Jahren sein vorherrschendes Ansehen bei dem 
Volk zu behaupten, das sich bis dahin mehr als ein 
anderes wetterwendisch und jedem Joch abhold gezeigt 
hatte. Zuerst gewann er die Gunst der Menge, um 
die Gelüste der Reichen und Vornehmen zu zügeln. 
Sobald er aber das Zutrauen der ersten gefesselt hatte, 
gebrach es ihm nicht an Muth, ihren Eigensinn und 
ihre Launen durch klugen, Ernst mit Witz mengenden
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Widerstand zu bändigen. Je höher sein Ansehen stieg, 
desto mehr vermied er im Privatleben Aufsehen und 
Prunk. Mitten unter glänzenden Siegen, die die Gren
zen des Staats erweiterten, war er bedacht, dem Volk 
Mässigung einzuflössen, und er verstand es, zu rechter 
Zeit seiner Mitbürger zu grosse Rührigkeit in Schran
ken, die Bundesgenossen in Abhängigkeit uud die La- 
kedämonier in Furcht zu erhalten. Diesem Bilde stellt 
der Verf. ein belehrendes Gegenstück in Alkibiades an 
die Seite. — Das Wesen und die Richtungen der Göt
terverehrung und ihrer Anstalten in Griechenland und 
zu Athen insbesondere, sind im zweiten Buche mit 
Scharfsinn und genau bezeichnet. Die oberste Für
sorge in dieser Angelegenheit liess die Regierung nie 
aus Händen, konnte aber bei aller Wachsamkeit nicht 
verhindern, dass die Priesterschaft, welcher nur die un
mittelbare Leitung der religiösen Handlungen anvertraut 
war, vielen Wahnglauben hegte, gegen welchen auf
zutreten die Regierung nach und nach den Lehrern der 
Weltweisheit und den dramatischen Dichtern grössern 
Spielraum liess, jedoch nur unter der Bedingung, die 
Mysterien unberührt zu lassen und sich solcher Leh
ren, welche das Einsinken des bestehenden Cultus nach 
sich ziehen könnten, zu enthalten. Dem verfolgenden 
Argwohn entgingen aber selbst Anaxagoras und Sokrates 
nicht. Den erstem rettete nur des Perikies’ Schutz; 
der andere wurde später das Opfer dieses arglistig ver
breiteten Argwohns, obgleich er nur als Urheber und 
Leiter aller Dinge eine oberste Weisheit aufstellte, de
ren Wohlgefallen die Menschen sich durch Pflichter
füllung erwerben sollten, ohne sich auf Erklärungen der 
Natur der Gottheit einzulassen. Er hielt sich von po
litischen Geschäften fern und schrieb keine Bücher 
(Gelehrte hatten ihrer schon mehr als genug), liess sich 
aber mit Jedem im Volk in Gespräche ein, die unver
merkt dahin abzielten, die Wahngläubigkeit zu zerstö
ren, die das Leben zerrüttet. Dadurch machte er sich 
alle die zu Feinden, deren Ansehen auf der Wahn
gläubigkeit ruhte, mithin alle Sophisten und Schein- 
frommen. Die von unsern Tagen wären ihm gewiss 
nicht minder spinnefeind, wenn er unter ihnen lebte, 
und würden, könnten sie ihn auch nicht zum Giftbecher 
verdammen, wenigstens seinen Ruf mit dem vergifteten 
Dolch der Verleumdung meuchehnörderisch anfallen. 
Hrn. D.’s Schrift wäre insbesondere zum Lesebuch für 
junge Männer sehr geeignet, die sich mit dem Cha
rakter und den feinem Wendungen der italienischen 
Sprache befreunden wollen.

Nr. 2. Noch werthvoller in mancher Bezie
hung sind viele Aufsätze in den drei Bändchen der 
Rcminiscenze , die bald an Plutarch’s moralische Schrif
ten, bald an die vermischten von Herder erinnern. Sie 
enthalten einen Schatz von Nachrichten und Bemer
kungen aus dem Gebiete der Literatur und Kunst, Phi
losophie, Länder- und Menschenkunde. Gleich der 

erste Aufsatz gibt uns ein lebendiges Bild von dem 
Genie, den Umtrieben und Schicksalen des Pietro Are- 
tino, der in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. wie ein 
ausserordentliches geistiges Meteor geglänzt hat, und 
nachdem er als wahrer Proteus in allen Gestalten des 
Guten und Bösen allgemeines Staunen erregt hatte, wie 
ein Fackellicht erlosch, das nur übelriechenden Rauch 
hinterlässt. Die Züge zu dem Bild sind meist seinem 
Briefwechsel entnommen. Von Anfang bis zu Ende 
erscheint er als das launigte Erzeugniss einer in sich 
zerrissenen widerspruchvollen Zeit, die. in mancherlei 
Kämpfen und Schwankungen sich zu einem ihr unklar 
bewussten Ziel durchzuarbeiten strebte. Die Strahlen 
wie die Fluthen und Stürme dieser Zeit finden ihren 
Abdruck an dieser seltsamen Erscheinung. Der Sohn 
einer Buhldirne, kam Aretino als dreizehnjähriger 
Knabe mit geringer, seiner Mutter entwendeter Baar
schaft nach Perugia, wo er sich einem Buchbinder ver
dingte. Nach sechs Jahren entläuft er ihm, wird zu 
Rom Stallknecht des Augustin Chigi; wegen Verdacht 
eines Diebstahls fortgejagt, nimmt er zu Ravenna das 
Gewand eines Kapuziners, kehrt aber bald nach Rom 
zurück und hier überreicht er, zierlich gekleidet, auf 
einer Treppe des Vaticans Leo X. ein Blatt mit Ver
sen, wofür ihm dieser eine Hand voll Ducaten zuwirft. 
Dies der Anfang seines Glücks. Card. Julian von Me
dicis schenkt ihm ein Pferd und empfiehlt ihn dem 
Markgrafen von Mantua, der ihn beschenkt und zum 
Tischgenossen annimmt, und nachdem Julian als Cle
mens VII. Papst geworden, gibt dieser ihm einen 
Gnadengehalt. Zu Rom in einen schlimmen Handel ver
wickelt, muss er fliehen und tritt in Dienste eines als 
Gran Diavolo berüchtigten Bandenführers, Johann von 
Medicis. Da fand er sich ganz behaglich in der Be
wegung eines stolzen und wüsten Lebens. Sein Herr, 
dessen Günstling er geworden, stellt ihn zu Mailand 
dem König Franz I. vor, der an seinem Talent eines 
Lustigmachers Wohlgefallen findet. Nach seines Gön
ners Tod begibt er sich nach \ enedig, damals Zu
fluchtsort vieler Abenteurer. Der Ruf eines cynischen 
Klopffechters war ihm vorangegangen. Ein schrift
licher Wettkampf mit einem gewissen Berni zu Rom 
hatte diesen Ruf durch Litaneien von Schimpfreden 
begründet. In seiner nunmehrigen Freistätte legte es 
jetzt Aretino darauf an, Italien sich zinspflichtig zu 
machen, indem er sich mit rücksichtsloser Kühnheit 
zum Richter, Schiedsmann und Gesetzgeber in der ge
lehrten Welt aufwarf, durch Lob und Tadel sich An
sehen gewinnend. Und doch hatte er, eine geregelte 
literarische Bildung ganz entbehrend, sich blos ober
flächliche Kenntnisse während seines sechsjährigen 
Aufenthalts bei dem Buchbinder zu Perugia durch das 
Lesen von Büchern, y ie sie ihm zufällig in die Hand 
kamen, erworben. Sem natürlicher Verstand und seine 
lebhafte Einbildungskraft mussten ihm die Gründlich-
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keit ersetzen und so spottete er der Gelehrsamkeit, als 
geistloser Pedanterei. Die Unverschämtheit seiner Eitel
keit überstieg alle Grenzen. Davon fallen drei Vier
theile der Schuld, sagt der Verf., auf die Erbärmlich
keit seiner Zeitgenossen. Die grössten Monarchen 
lohnten ihm, den der Ruf U flagello del principi 
nannte, sein elendes Lob mit Gold, und alle Gelehrten 
scheuten seinen bissigen Tadel. Er selbst that gross 
damit, dass Karl V. ihn dem Senat von Venedig 
„come cosa carissima alla miet affezione“ empfahl, dass 
ihn, als er im Gefolge des Herzogs von Urbino nach 
Rom kam, Julius III. vor aller Welt wie einen Bru
der umarmt habe, der sich aber auch vor Allem 
glücklich schätzen dürfe, dass ein Aretino zu sei
ner Zeit und in seinem Lande auf die Welt gekom
men und ihm zugethan sei. Dann trug er wieder kein 
Bedenken, von sich zu rühmen, dass die Wahrheit sein 
Idol sei und er die Schmeicheleien verabscheue, und 
dass er sich seiner unglaublichen Wundergaben nur 
deshalb rühme, weil er seine Dankbarkeit gegen Gott 
kund thun müsse, dass er ihn so gemacht habe. Auch 
gefiel er sich in der Erzählung eines Traums, wo ihm 
ein Teufel und ein Engel zugleich erschienen seien mit 
der Verkündung, er werde in der andern Welt abwech
selnd einen Monat im Himmel wegen des dem Verdienst, 
und einen andern in der Hölle wegen des dem Unver- 
dienst gespendeten .Lobes zubringen. Geschenke von 
Gewändern, Kleinodien und Goldstücken regneten von 
allen Seiten auf ihn. Mehr als 25,000 Scudi, rühmte 
er sich einst, habe die Alchimie seiner Feder aus den 
Eingeweiden der Fürsten gezogen, und Scipio Ammi- 
rato schlägt die Summe solchen Erwerbs auf 70,000 
Scudi an. Karl V. und Franz I. beschenkten ihn mit 
goldenen Ketten. Die des letztem trug freilich das 
Gepräge bitterer Ironie; denn sie bestand aus inein
ander geflochtenen blutigen Zungen mit der Inschrift: 
Lingua eins loquelur mendaeium. Doch der Empfänger 
dankte in einem scherzhaften Briefe. Mässige Gaben 
von Fürsten hingegen wies er mit der Bitte zurück, sie 
mochten ihm die ihnen gespendeten Lobsprüche zu- 
rückste en. Der GCgenstand seiner Schriftstellerei 
war ihm 8 ^kgültig, wenn er nur Celebrität und Geld 
eintrug. ' & nend viele seiner schlüpfrigen Darstellun
gen den spatein von Crebillon und Voltaire und ihren 
Geistesverwan ten, < enen sie in nichts nachstehen, die 
Bahn öffneten, ga er «eh durch seine Lebensbeschrei
bungen von Christus, MarIa den Patl.iarchen und Hei. 
Ilgen und eine Übersetzung der Psalmen bei den Mön. 
chen das Ansehen eines heiligen Vaters. Die Auffor
derung der frommen Markgräfin von Pescara, nur An
dachtsbücher, gleich seinem Leben der heiligen Katha
rina und der Jungfrau Maria zu schreiben, erwiederte 
er mit hoher Anpreisung ihrer Ansicht, die alle Ge
danken auf Gott gerichtet wissen möchte, und beige
fügtem Bedauern, dass er durch den Willen Anderer

und die eigene Nothdurft verhindert werde, seine Stu
dien so allein auf Werke von ächtem Werthe zu wen
den. Des Aretino fünf Komödien und sein Trauerspiel 
Horazio sind nicht ohne dramatischen Werth. Aber 
alle seine zahlreichen Schriften, zu seiner Zeit hoch
gepriesen, liegen jetzt in Vergessenheit begraben. „Nur 
sein Name ist noch bekannt,“ sagt der Verf., „und dieser 
ist mehr mit Schmach bedeckt, als der Mann selbst 
verdiente.“ Mehre Zeugnisse werden nun angeführt, 
die ihn als mitleidig gegen Elende, als nachsichtig ge
gen Diener, als beseelt von Vaterlandsliebe, als zärtli
chen Vater, ja sogar als treuen Freund darstellen. 
Doch einzelne Erscheinungen der Art bilden noch kei
nen echt-sittlichen Charakter. Aretino war ein geist
reicher Lebemann, der auch Andere, sofern sie ihn 
nicht störten, leben liess. Dies ist aber auch Alles. — 
Als Gegenbilder treten im zweiten Aufsatze vor uns 
der gemüthliche Montaigne, dem die Grundverdorben
heit seiner Zeit das öffentliche Leben verleidete und 
Geschmack für einsame Studien und den Umgang mit 
den Besten der Vorzeit einflösste, in welchem er Trost 
und Kräftigung des Geistes fand; sodann der im Ge- 
wirre selbstsüchtiger Parteiungen aufgewachsene La 
Rochefoucauld, dem die Wahrnehmung, dass die Tu
genden im Eigennutz sich verlieren wie die Flüsse im 
Meere, zu einem Menschen Verächter machte, welcher 
in dem, was als Tugend sich darstellt, eitle Larven 
und Gleisnerei erblickte; endlich der einfache La Bru- 
yere, der Bilder aus dem Leben herausgriff, in welchen 
Jeglicher selbst finden könne, was weise oder thöricht 
sei. — Die humoristische Erzählung eines Symposions, 
wo im Beisein des Verf. der französische Romanen
schreiber Balzac selbstgefällig über Personen und Werke 
mit Orakelsprüchen um sich warf, zeichnet den Geist 
und die Richtung der neuesten Unterhaltungsliteratur 
mit Feinheit und nach dem Leben. Der Franzose werth- 
schätzt hier ihre Erzeugnisse mehr nach ihrem Geld
ertrag und dem vorüberrauschenden Aufsehen, das sie 
erregen, als nach ihrem innern Gehalt. Die Nachwelt 
wird sie nur als seltsame Enthüllungen der Verderbt
heit der pariser Welt noch eines Blicks würdigen.
Auch der literarische Wettstreit an einer Wirthstafel 
zu Interlachen zwischen einem Engländer, chottländer, 
Amerikaner und Pariser über die Xoizüge der für 
classisch geachteten Schriften verschiedener Nationen 
(I, 171 sq.) ist interessant. Viel Schönes und manche 
feine Bemerkung enthält eine Charakteristik der grie
chischen Poesie^ sodann der römischen zur Zeit des 
Augustus, des Nero, des Domitian und in den letzten 
Jahrhunderten des römischen Reichs; wie auch die der 
Dichtungen von Dante uml Petrarca. So gross des 
Verf. Verehrung für Dante ist, so verhehlt er sich doch 
nicht, dass der grosse Dichter unleidlich werde, so oft 
er sich im Labyrinth einer dunkeln Naturkunde ver
liert, die auf blosser Speculation und eiteln Hypothesen
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beruht. Besonders seltsam klingen die langen Reden 
darüber im Munde seiner himmlischen Führerin Bea
trice. Mit Recht tadelt er auch als höchst unpoetisch 
die Anstrengung des Dante, die Darstellung der Sy
steme der alten Weltweisen und der Scholastiker in 
sein Gedicht einzuflechten: eine Verirrung des grossen 
Dichters, die ohne Zweifel der Richtung und dem Ge
schmack seiner Zeit zur Schuld fällt. Sein Paradies 
verwandelt sich daher oft in den Kampfplatz einer 
Universität des Mittelalters. „Während Milton**,  sagt 
der Verf. (p. 301), „den Verdammten in der Hölle zur 
Strafe auflegt, sich ewig in den Irrgewinden des Schul
zanks über die Vorherbestimmung, die Vorsehung und 
den freien Willen herumzutummeln, macht es Dante 
zur Lieblingsbeschäftigung seiner Auserwählten im Him
mel und seine Beatrice entfaltet ihm sehr gelehrt, in 
welchem Sinn die Freiheit des Menschen Nöthigung 
leiden könne u. s. w. Zuletzt wird sie sogar zur tief
sinnigsten Theologie, indem sie die Lehre von der Erb
sünde entwickelt und die Natur der Engel zu ergründen 
sucht.“ Ein anderer poetischer Misgriff Dante’s sind 
nach dem Verf. die vielen zum Theil sehr unpassenden 
Allegorien.

Doch nicht nur in der Beurtheilung von Schriftstel
lern und ihren Werken zeigt der Verf. ein ausgezeich
netes Talent, sondern auch in der Schilderung der 
Merkwürdigkeiten der Natur und Kunst, der Sitten und 
Gebräuche, denen er auf seinen Wanderungen begeg
nete. Dahin gehören im ersten Bändchen der Markt 
von Bergamo und das ländliche Volksfest von Zerbo 
bei Pavia, und im zweiten vorzüglich seine schönen 
Aufsätze über Venedig, seine Berichte von Pesth, von 
Belgien und Holland, von der Insel Wight, dem See 
Iseo, den Alpen, Ferrara und Rem. In der trefflichen 
Beschreibung des Dogenpalastes zu Venedig geht die 
Geschichte dieses Freistaats vor uns in Kunstdenkmä
lern vorüber, die hier ihre bedeutendsten Begebenheiten 
vergegenwärtigen. So z. B. zeigt uns ein grosses Ge
mälde, wie Alexander III. dem Dogen nach dem Siege? 
den er über die Flotte Friedrich’s des Rothbarts errun
gen, vor allem Volk einen Ring mit den Worten über
reichte: er vermähle die Republik mit dem adriatischen 
Meere als Zeichen ihrer Herrschaft über dasselbe und 
jährlich erneuere sich die Feier dieser Vermählung! 
Dies ist der Ursprung des jährlichen Festes, wo der 
Doge auf dem von Gondeln umwimmelten Bucentauro 
ins Meer hinausfuhr und beim Donner des Geschützes 
einen Ring hineinwarf. Der Eindruck dieser Feierlich
keit war tief und stark. Ihm verdankte die Republik 
bei der von dem spanischen Gesandten Bedamar ange
zettelten Verschwörung ihre Rettung, indem einer, der 
im Geheimniss war, von dem Anblick des Volksfestes 

gerührt, Reue empfand und Alles der Regierung ent
deckte. — Der Aufsatz über die Zustände Venedigs im 
18. Jahrh. gibt uns davon insofern ein vortheilhaftes 
Bild, als man daraus ersieht, dass damals vom Ange
sichte des dortigen Volks Zufriedenheit strahlte. Die 
Oligarchie hatte viel von ihrer Herbheit verloren, Ver
hältnisse des Wohlwollens verknüpften Bürger und 
Adel, Fest reihte sich an Fest, woran alles Volk Theil 
nahm. Wenn man ein fröhliches Leben sehen wollte, 
ging man nach Venedig. — Zu Pesth treffen wir den 
Verf. in Berührung mit dem edeln Grafen von Szecenyi. 
Die Hindernisse der Entwickelung der ungarischen Na
tion zu höherer Wohlfahrt kommen hier zur Sprache. 
Dem so nothwendigen Brückenbau zwischen Ofen und 
Pesth setzte sich das Freithum des Adels von allem Zoll 
entgegen. Das Verlangen der vornehmen Damen, durch 
das Treibeis der Donau nicht ferner in der Theilnahme 
an den wechselseitigen Faschingslustbarkeiten gestört 
zu werden, hätte nach p. 86 nicht wenig zu Hebung 
dieser Schwierigkeit beigetragen. Es würde zu weit 
führen, den Verf. auf seinen übrigen Wanderungen zu 
begleiten. Ref. wendet sich daher zu den Darstellun
gen des dritten Bändchens, die meist der Kunst und 
ästhetischen Bildung gewidmet sind. Den Anfang macht 
das etruskische Museum zu Rom. Dann folgen Be
trachtungen über die Kunst in Griechenland, die grie
chische Kunst in Rom, die Anfänge der christlichen 
Kunst, ihren Zustand im Mittelalter, besonders die 
Baukunst dieser Zeit und ihr Verhältniss zur heidni
schen in Beziehung auf die Tempel, über Titian und 
Michel Angelo, besonders seinen Moses. — Die Werth- 
schätzung des hohen Aufschwungs, den die schönen 
Künste, besonders im 16. Jahrh. in Italien genommen, 
macht den Verf. über ihr Verhältniss mit der sittlichen 
Bildung nicht blind. „Während der Kunstgeschmack 
vorherrschte,“ bemerkt er, „verlor sich das Gefühl des 
Gerechten und Ungerechten. Fürsten und Völker wid
meten die höchste Verehrung der Meisterschaft in der 
Kunst. Einem Michel Angelo hätten sie einen Vater
mord verziehen. Sinnlichkeit, durch den wiedererweck
ten Sinn für heidnische Kunst geadelt, war an der 
Tagesordnung.“ Indessen diente der verbreitete Kunst
sinn nach des Ref. Ansicht mehr dazu, das Verderb
niss der Sitten zu verfeinern als es zu begründen. — 
Des Verf. sittliches Zartgefühl spricht überall, auch 
in seinen Briefen an eine Braut (Consigli a una sposa) 
sich aus, die in feiner Weise treffende Wahrheiten 
empfehlen. — Das Hrn. D.’s Aufsätzen hier Enthobene 
mag genügen, um einen Begriff von ihrem Werthe zu 
2-eben und ein Verlangen nach näherer Bekanntschaft 
mit ihnen zu erregen.

Constanz. v. Wessenberg.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig»
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Dresden. Allgemeine Sitzungen. Am 23. März v. J. sprach 
Dr. R. Ficinus über ein kleines in ungeheurer Menge in der 
Mundhöhle des Menschen, besonders im Zahnschleim und hoh
len Zähnen vorkommendes Infusorium, welches der Kolpoda 
ähnlich, in der Mitte eingeschnürt ist, und von ihm mit dem 
Namen Denticola h umana belegt wurde. Am 9. Nov. Chemi
ker Stein über das Ozon von Schonbein und die dagegen ein
zuwendenden Bedenken. Ihm stimmte Hauptmann Peschel bei, 
welcher, zufällig über denselben Gegenstand einen Vortrag 
vorbereitet hatte, und schliesslich die dazu gehörigen Schön- 
bein’schen Experimente anstellte. Dr. Geinitz sprach über 
einige Petrefakten aus der Familie der Cephalopoden. Medi- 
cinalrath Dr. Schmalz zeigte seinen galvanischen Apparat vor. 
Am II. Jan. d. J. sprach Dr. Enzmann über seine Verbesse
rungen am Sonnenmikroskop, wodurch man den Vortheil er
äugt , jede beliebige Vergrösserung oder Verkleinerung des 
Bildes zu erzielen , ohne nöthig zu haben , die Stellung des 
Objects oder Objectives zu verändern. Man kann diese Vor
richtung an jedem Compositum anbringen. Prof. Dr. Richter 
über den Generationswechsel nach Stenstrupp und die Con
sequenzen, welche sich hieraus, sowie aus mehren andern von 
Stenstrupp nicht ausgeführten Thatsachen für die Lehre von 
der Fortpflanzung der Eingeweidewürmer ergeben. Er zeigte 
Eier vom Spul- und Bandwurm, welche er viele Monate lang 
der Zersetzung, den Infusorien, zum Theil den Einwirkungen 
von Atzammon, Schwefelammon und Säuren (in Verdünstun
gen) ausgesetzt und wohlerhaltcne Exemplare, mit deutlichem 
Dotter und Dotterkügelchen versehen, behalten hatte. Am 
12. April trug Geheimrath Dr. Canis einen Nekrolog des ver
storbenen Ehrenmitglieds Geh. Medicinalraths Otto in Breslau 
vor. Prof. Franke sprach über die polytechnischen Anstalten 
Frankreichs und Belgiens. Dr. Neubert über ein Kind, wel
ches lebendige Larven von Eristalis tenax durch Erbrechen 
und Stuhlgang entleert hatte, nebst ähnlichen Fällen. Prof. 
Dr. Richter über die Mnemotechnik des Dänen Otto, genannt 
Reventlow, und deren physiologisch-psychologische Bedeutung. 
Am 24. Mai beging die Gesellschaft das 25jährige Amtsjubi
läum ihres Vorsitzenden , des Hofraths Dr. Reichenbach, zu
gleich das Jubiläum von dessen Mitgliedschaft. Geh. Medi- 
cinalrath Dr. Carus begrusste den Jubilar im Namen der Ge
sellschaft und legte dessen vielfache Verdienste um die Natur
wissenschaften dar. Hof- und Medicinalrath Dr. Choulant 
sprach Glückwünsche im Namen der chirurgisch-medicinischen 
Akademie aus, indem er eine Einleitung über die Geschichte 
der naturforschenden Gesellschaften in Deutschland und deren 
Bedeutung für die jetzige zur Decomposition geneigte Zeit 
vorausschickte. Geh. Medicinalrath Dr. Carus hielt einen Vor
trag über den Charakter des Landes und der Einwohner von 
Grossbritannien, Erinnerungen von seiner im Gefolge des Kö
nigs von Sachsen im vorigen Jahre unternommenen Reise nach 
England. Prof. Dr, Richter sprach über die schwedische na

tionale und medicinische Gymnastik mit Hinweisung auf ihre 
physiologische Begründung und ihren praktischen Werth auch 
für unser Vaterland. — Versammlungen der Section 
für Naturkunde. Am 16. Nov. v. J. legte Prof. Dr. 
Richter das Modell eines vom Prof. Wahlenberg in Upsala er
fundenen Hygrometers vor, welches aus drei, etwa sechs Ellen 
langen parallelen Streifen von Tannenholz besteht, deren zwei 
nach Richtung der Jahresringe und ein mittleres gegen die
selben geschnitten sind. Prosector Dr. Herberg sprach über 
Anatomie der Pacinischen Körperchen mit Vorlegung von Prä
paraten und Abbildungen. Am 26. Jan. stellten Apotheker 
Dr. Abendroth und Dr. Enzmann am Hydro-Oxygen-Gasmi
kroskop Versuche mit dem von Letztem verbesserten und mit 
dem gewöhnlichen Sonnenmikroskop an. Chemiker Stein sprach 
über die Pseudomorphosen im Mineralreiche und ihre Entste
hung aus chemischen Gründen. Dr. Struve über die Umwand
lung des Schwefelsilbers in regulinisches Silber durch Wasser
dämpfe. Dr. Geinitz über die in Grünerde verwandelten Horn
blendekrystalle von Potschappel. Am 17. Febr. gab Dr. 
Lösche eine geognostische Beschreibung des Salzwerks von 
Aussee in Steiermark und die dort selbst in innern Theilen 
vorkommenden Verwandlungen (Pseudomorphosen) der Mine
rale. Apotheker Dr. Abendroth sprach über das neuerdings 
von Hastings gegen Schwindsucht empfohlene Aceton und die 
übrigen Oenyl-, Aethyl-, Methyl- und Formyl-Verbindungen. Dr. 
Geinitz theilte Briefliches von Dr. Koch mit über die in Mis
souri am Mississippi gefundenen versteinerten Fusstapfen von 
Menschen und Thieren und deren neuern Ursprung. Auch in 
Sachsen finden sich Gesteine, z. B. der thonige Pläner im 
wesenitzer Grunde und bei Pirna, welche durch Feuchtigkeit 
so weich werden, dass sie Eindrücke annehmen. Mehre an
dere Fälle, angeblich antediluvianischer Menschenspuren aus 
Sachsen wurden von Dr. Lösche, Prof. Löwe und Andern mit- 
getheilt. Dr. Lösche berichtete über seine Prüfung des Wah- 
lenberg’schen Holzhygrometers, wobei sich ergab, die Empfind
lichkeit gegen Feuchtigkeit sei in gewissen Fällen bedeutend, 
wirke aber langsam und unregelmässig, da das Holz Feuchtig
keit zurückhalte-, für wissenschaftliche Zwecke aber sei das In
strument überhaupt untauglich. Dasselbe bestätigte Dr. Geinitz 
nach seinen Versuchen. Hofrath Dr. Reichenbach sprach über 
die „Vegetationsansichten aus dem stillen Ocean von Kittlitz“. 
Am 1 7. März Chemiker Stein über die Neigung ternärer und 
quaternärer organischer Verbindungen in binare Zusammen
setzungen , und besonders der organischen Säuren, bei ein
wirkender Hitze in Kohlensäure und einen flüchtigen Stoff, 
z. B. Aceton, zu zerfallen. Hofrath Dr. Abendroth über 
die vom Frhrn. v. Reichenbach an Somnambülen und ner
venkranken Personen angestellten Versuche, aus denen her
vorgehen solle, dass der Magnet und selbst die Spitzen von 
Krystallen Lichtstrahlen entwickeln, welche den Augen dieser 
Personen sichtbar werden. Die Anwesenden erklärten sich 
grösstentheils aus physikalischen und physiologischen Gründen 
gegen R. s . Schlussfolgerungen. Prof. Dr. Richter über die 
bisherigen Methoden, Weichheitsgrade bei anatomischen Befun
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den zu bestimmen und über einen von ihm hierzu erfundenen 
Weichheitsmesser (Malacometer), besonders für Hirnsubstanz. 
Das Instrument, welches dem von Seebeck in Hartmann s 
Jahrbüchern der Mineralogie, Bd. I, für die Prüfung der Härte 
von Krystallen angegebenen ähnlich ist, operirt sehr fein. Am 
28. April Hauptmann Peschel über die zweckmässigsten jetzt 
üblichen Methoden Stahl zu magnetisiren (Doppelstrich, Hoffer- 
Fest’sche, Jacobi’sche und Elias’sche Methode) mit Experimen
ten. Dr. Enzmann über die in Bezug auf die Reichenbach’- 
schen Ansichten angestellten Versuche, welche zeigten, dass ein 
starker Magnet selbst wochenlang in das Daguerreotyp ge
bracht, nicht im geringsten auf die jodirte Silberplatte wirke, 
also kein Licht ausstrahle. Prof. Dr. Richter theilte hierzu 
einen Fall von einer Somnambüle mit, welche angeblich stäh
lerne Nähnadeln anzog; als er ihr aber statt dessen karls
bader Insectennadeln, deren Köpfe abgeschnitten waren, unter
schob , zog sie auch diese an, durch Adhäsion an die aufge- 
gedrückten Fingerspitzen. Apotheker Dr. Abendroth über das 
durch Destilllation des Fuselöls gewonnene baldriansaure 
Aethyloxyd. — Versammlungen der ärztlichen Se- 
ction. Am 10. Fehr. v. J. las Prof. Dr. Prinz über die 
Structur der Schafpocken. Sie entwickeln sich im Gewebe 
der Lederhaut und umfassen eine Anzahl krankhaft geschwol
lener Talgdrüsen. Prof. Dr. Günther über die Regeneration 
der Nerven, unter Vorlegung mikroskopischer Abbildungen. 
Dr. R. Ficinus über die pulsverlangsamenden Wirkungen, 
welche grosse Senfpflaster in acuten Krankheiten eine Zeitlang 
ausüben; wobei Prof. Prinz bemerkte, dass bei Pferden die 
Asa foetida den Puls verlangsamt. In einer Discussion über 
die Wirkung des Vinum colchici bei rheumatischen Krankheiten 
bemerkte Hofrath Dr. Abendroth, das Mittel hinterlasse bei 
einzelnen Fällen Zufälle von Schwermuth oder Blödsinn. Am 
6. April sprach Prof. Dr. Haase über die pathologische Ana
tomie der Mutterpolypen mit Vorzeigung vieler Präparate, und 
eine von ihm zum Behuf der Exstirpation derselben erfun
denen Scheere, welche das gefährliche Vorfällen von Schleim
hautfalten zwischen die Blätter verhütet. Dr. Seydel legte 
Präparate von degenerirten Vorsteherdrüsen vor und sprach 
über die daraus für die Einführung des Katheters sich erge
bende Nutzanwendung. Prof. Dr. Günther gab Nachrichten 
über die histologische Natur der Polypen. Prof. Dr. Richter 
legte ein Instrument zur Demonstration der Sanson’schen Licht
bilder und ein zweites vor, welches in ähnlicher Weise in einer 
Linse drei Flammen zeigt (wovon eine oder zwei verkehrt 
stehen), die aber nur auf optischer Täuschung (durch die dif
ferenten Stellen der Netzhaut) beruhen und daher nur bei 
Personen entstehen, welche beide Augen gleichförmig auf das 
Glas fixiren. Am 19. Oct. Dr. Baumgarten sprach über künst
liche Nasen - und Lippenbildung, mit Vorstellung mehrer 
glücklich auf diese Weise geheilter Individuen. Prof. Dr. 
Prinz über das Versehen bei fhieren. Eine Katze, welche 
einen Hinterfuss gebrochen, warf mehre Junge, denen derselbe 
Hinterfuss gebrochen war. (Die Präparate befinden sich in 
der Stockholmer Veterinäranstalt.) Eine Stute, deren Fuss 
verletzt war, gab ein Junges , dem derselbe Fuss verkrümmt 
war (das Präparat aus dem Cabinet der dresdener Thierarz
neischule wurde vorgelegt). Dr. Seydel legte ein Präparat 
von angeborenem Hirnbruch, nebst den bei Lebzeiten des Kin
des gemachten Beobachtungen vor. Am 30. Nov. Dr. Gräffe 
sprach über einen Fall, wo bei einer an langjährigen Harn
beschwerden leidenden Dame an der Stelle der Blase sich ein 
mit Fett und Harn gefüllter Balg vorfand. Das vorgelegte 
Präparat rief eine lebhafte Discussion hervor; zur Untersuchung 

desselben sollte eine Commission gewählt werden. Prof. Dr. 
Richter zeigte den sehr nützlichen Knotenbinder von Dr. Lar
sen in Kopenhagen für Operationen in tiefem Höhlen, z. B. 
Gaumennath und Unterbindung von Mutter- und Mastdarm
polypen ; dann ein Stück der Aorta vom Wallfisch aus der 
Sammlung des Prof. Eschrich in Kopenhagen, als Beweis, 
dass dieses Gefäss keine Muskelfasern, sondern nur elastische 
Fasern enthält. Geh. Medicinalrath Dr. v. Ammon sprach über 
die damals herrschende Masernepidemie, welche mehrmal 
plötzliche Todesfälle herbeiführte. Am 25. Jan. d. J. gab 
Prof. Dr. Richter einen Nekrolog des verstorbenen Hofraths 
Dr. Weigel. Prof. Dr. Günther erstattete Bericht der vorher 
erwähnten Commission, welche bestimmt hatte, das Präparat 
sei eine Cyste ohne Muskeln und ohne Schleimhaut und sei 
von den Muttertrompeten aus entstanden ; es enthielt freie und 
festgewurzelte Haare und freies Fett. Medicinalrath Dr. 
Schmalz legte seine sämmtlichen Ohrinstrumente vor und er
läuterte deren Gebrauch, woran sich eine Discussion über 
Fortdauer des Gehörs nach Zerstörung des Trommelfells 
schloss. Pros. Dr. Herberg sprach über die Angabe von 
Kaseloff, dass bei Selbstmördern eine Ungleichheit beider fora- 
mina lacera (also Verengung einer Vena iugularis interna) ge
funden werde, welche auf gestörten Blutumlauf des Gehirns 
hinweise. Nach Untersuchung mehrer hundert Schädel zeigte 
sich jene Ungleichheit als der normale Zustand beim Menschen, 
völlige Gleichheit dagegen höchst selten. Versuche mit Ein
spritzung von Wasser in die Arterien der Schädelhöhle zeig
ten, dass diese Verengung einer Vene der Circulation im 
Schädel gar keinen Abbruch thun. Am 15. Febr. Dr. War- 
natz über einen Nierenstein, unter Mittheilung eines Falles 
und des dazu gehörigen Präparats. Prosector Dr. Peschel 
über die parasitische Krankheit der Blutgefässe im Allgemei
nen , besonders über Strongylus armatus minor in den Aneu
rysmen der Pferde und über einen von ihm mehrmals aufge
fundenen, wahrscheinlich neuen cylindrischen Eingeweidewurm 
in der Wandung der Venae saphenae bei Pferden , mit Vor
legung von Präparaten. Prof. Dr. Richter über die Krank
heiten der innern Eingeweide bei buckeligen Personen. Am 
22. März Geh. Medicinalrath Dr. v. Ammon über die feinere 
pathologische Anatomie und den Verlauf mehrer Augenkrank
heiten, mit zahlreichen Abbildungen. Dr. Seidenschnur über 
das englische Medicinalwesen und die Graham sehe Bill zu 
dessen Reform. Prosector Dr. Herberg über die peripherischen 
Endigungen der Nerven-Primitivfasern m Schlingen und in 
Pacini’schen Körperchen. Dr. Seydel über die Instrumente zur 
Incision von Harnröhren-Stricturen. Prof. Dr. Richter über 
die Application von Tabaksrauchklystiren mittels der Clyso- 
pumpe. Am 3. Mai Regimentsarzt Dr. Anschütz über die 
zweckmässigste orthopädische und gymnastische Behandlung 
Verkrümmter. Dr. Rumpelt stellte eine Theorie des Versehens 
der Schwängern auf. Prof. Dr. Richter sprach über die Fol
gen der überstandenen grossen Überschwemmung zu Dresden 
in Hinsicht auf Entstehung von Krankheiten. Am 7. Juni 
zeigte Prosector Dr. Herberg die Umbiegungen der Nerven
fasern im Gehirn durch eingespritzte Chromsäure unter dem 
Mikroskop. Dr. Gräffe sprach über Harnblasenblutung und 
die Entleerung der Coagula durch kräftige Einspritzungen von 
lauem Wasser mittels der Civiale’schen Spritze.

Verein für Geschichte der Mark Brandenburg. 
Am 8. April las Baurath v. Quast eine Abhandlung über den 
Dom zu Stendal, die Architektur des Gebäudes und seiner 
einzelnen Theile und die Zeit seiner Entstehung. Er wies
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nach, dass der Haupttheil des Gebäudes erst aus dem Anfänge zollern gegen die Stadt Rothwyl (1416-—23) zum Gegenstände 
des 15. Jahrh. herstammt, doch zu den schönsten Werken hat. Prof. v. -d. Hagen knüpfte an einen Aufsatz des Pre- 
dieser Zeit gehört. Besonders wurde die auffallende Überein- digers Tamms über eine schwedische Legende vom Judas Ischa- 
stimmung mit der berühmten Wallfahrtskirche zu Wilsnack her- I rioth einige denselben Gegenstand betreffende Bemerkungen, 
vorgehoben, bei welcher Alles reicher und ausgebildeter ist. Dr. Kuhn las über die Wörterfamilie der Sanskritwurzel vas 
Birector v. Ledebur sprach über das dritte Exemplar des von 
dem Erzbischof Balduin von Trier herrührenden Copiarium, das 
im Archiv zu Koblenz bewahrt wird. Er legte Durchzeichnun
gen von den Bildern dieses schönen Codex vor, welche inter
essante Vorgänge gleicher Zeit darstellen. Am 21. Mai sprach 
Dr. Kuhn über den in der Mark zu Weihnachten und in der
Fastenzeit, sowie bei Hochzeiten vorkommenden Gebrauch der 
Nachbildung eines Reiters auf weissem Pferde, der sich auch 
in den kleinsten Einzelnheiten in England wieder findet. Die 
zu Ramsgate in Kent dem Reiter gegebene Benennung hooden 
macht es höchst wahrscheinlich, dass man in diesem Reiter 
den Gott Wodan darstellte, dem die 12 Tage nach der Winter
sonnenwende besonders heilig waren; wie die englische Sprache 
in mehren ursprünglich w anlautenden Wörtern später in der 
Aussprache ein n eintreten liess. Director v.[Ledebur wies auf 
Grund der Übereinstimmung von Wappen die Stammesgleichheit 
verschiedener märkischer Adelsgeschlechter nach und beleuchtete 
zunächst drei Gruppen, die mit der Greifenklaue, wozu die 
von Knesebeck, von Jetze und von Schulenburg gehören, die 
mit dem Rade, wohin die von Wedel, vonJagow, von Stülp
nagel u. A. zu rechnen sind, die mit der senkrechten Spitzen- 
theilung, welche den von Rohr, von Königsmark, von Möllen
dorf, von Beust u. A. gemein sind. Die Abstammung aus ge
meinschaftlicher Wurzel, welche die Ähnlichkeit der Wappen 
vermuthen lässt, wird durch historische Notizen bestätigt. Am 
11. Juni hielt Geh. Archivrath Riedel einen Vortrag über die 
Gründung und die Eigenthümlichkeiten in der Verfassung des 
Nicolai - Domstifts zu Stendal. Es wurde im J. 1188 vom 
Grafen Heinrich v. Gardelegen, einem Enkel Albrecht’s des 
Bären, gestiftet, von dem Papste Clemens III. in unmittelbaren 
apostolischen Schutz aufgenommen und bestand im Genüsse 
dieser Immunität, im Laufe der Zeit mit vielen Besitzungen 
bereichert, bis zum J. 1540, da die kirchliche Reformation 
das Stift umgcstaltete und der Universität zu Frankfurt eine 
1552 in Ausführung gebrachte Anweisung auf die Besitzungen 
des Domstifts ertheilt wurde. Prof. v. d. Hagen sprach über 
den Aufenthalt des Kurfürsten Johann Cicero zu Pankow und 
thedte darüber, wie über andere interessante Punkte, Auszüge 
aus a|ten ChronikeI1 mit

ese schäft für deutsche Sprache und Alter- 
thums uni e in Berlin. |n den monatlichen Versammlun- 
8en,. Ja ^i 8*4- Wurden folgende Vorträge gehalten.
Prof. Massmann lasiemlge Bemerkungen in Beziehung auf die 
Beinigkeit der c eu sc en Sprache und wjes nacb w|e das un_ 
wesen der Vermischung der deutschen s he mit entbehr
lichen Fremdwörtern sich besonders in die Sprache des Ge
richtswesens, der philosophischen Lehrbücher und Zeitschriften 
und m die Zeitungen eingeschhchen habe. Director Zeune 
sprach über ein von v. Lassberg herausgegebenes Gedicht wej_ 
ches den Raubzug des Grafen Fritz des Ottingers von Hohen-

(leuchten, brennen), wohin er qan;, Vesta, twu/Lu, aurora, 
aurum, und die deutschen ost und ostera rechnete. Prof. 
Höfer las eine Vergleichung des Märchens vom Machandelbom 
mit einem schottischen Märchen, die milchweisse Taube. Con- 
sistorialrath Pischon machte auf eine Schwierigkeit in Rückert’s 
Gedicht: „Die Gräber zu Ottensee,“ aufmerksam. Prediger 
Klöden las über die Erwähnung der Dornenkrone Christi an 
zwei Stellen in den Gedichten Walther’s von der Vogelweide, 
abweichend von W. Grimm, welcher anzunehmen scheint, der
selben geschehe, äusser von Wolfram von Eschenbach, vor 
dem 14. Jahrh. keine Erwähnung. Director Kannegiesser las 
den Anfang seines Epos: „Telemach und Nausikaa“. Prof. 
Massmann legte einige Abbildungen von Alterthümern, die in 
Waadtlande gefunden w’orden sind, und zweier in Rom und 
in Ravenna befindlichen, wahrscheinlich Thusnelda und deren 
Sohn darstellenden Antiken vor. Consistorialrath Pischon ver- 
theidigte den Liederdichter Benj. Schmolke gegen das harte 
von Gervinus ausgesprochene Urtheil. Prof. Massmann las über 
deutsche Schwabenstreiche, als Theil eines grössern Werkes, 
eines Schwabenspiegels aller Deutschen. Oberlehrer Dr. Holz
apfel las einen Aufsatz des Kammergerichtsassessors Fretzdorf 
über Fremdwörter. Director Kannegiesser über die Eintheilung 
der Gedichte, die den Grundrichtungen des menschlichen Gei- 

I stes gemäss nothwendig in vier Klassen (didaktisÄie, epische, 
lyrische, dramatische) zerfallen müssten. Dr. Kuhn gab eine 
Vergleichung der indischen und altdeutschen Gottheiten, be
sonders der höchsten Götter. Dr. Stern las Bruchstücke aus 
einer von ihm bearbeiteten deutschen Sprachlehre, namentlich 
einen Abschnitt über das Fürwort und über das Zeitwort. 
Dr. Holzapfel machte Vorschläge zur zweckmässigen Verdeut
schung einiger Beamtennamen, besonders des Wehrstandes. 
Dr. Hermes gab Beispiele von altdeutschen heidnischen Über
lieferungen unter dem Landvolke in Holland. Prof. v. d. Hagen 
las bei Übergabe seiner Ausgabe des altdeutschen Gedichts: 
„Der ungenähte Rock Christi,“ einen diesen Gegenstand be
treffenden Aufsatz. Dr. Holzapfel las über die Aussprache und 
Rechtschreibung fremder Eigennamen bei den Deutschen. Es 
finde dabei ein vierfaches Verfahren statt, das richtige aber 
sei, die fremde Aussprache der Eigennamen zwar beizubehalten, 
aber sie nach deutscher Rechtschreibung schriftlich darzustellen. 
Am Stiftungsfeste am 6. Jan. d. J. gab der bisherige Ordner, 
Prof. Massmann, eine Übersicht über die Schicksale der Gesell
schaft seit ihrer Entstehung (1815) und über ihre Thätigkeit 
im verflossenen Jahre, und schloss den Bericht mit dem alt- 

: deutschen Gruss „Heil und Segen“, woran er Bemerkungen 
• über einige andere alte Grussformeln und insbesondere über 
• das Wort Heil und die ganze Wörterfamilie knüpfte. Director 
. Oberecht gab einen Nachweis über die Männer deutscher Ab- 
i kunft, deren Erinnerungsfeste im J. 1845 gefeiert werden 
? । könnten. Consistorialrath Pischon, der neuerwählte Ordner, 
- sprach über die Wirksamkeit des Christenthums in der germa- 
■ nischen Welt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Kteipzig.
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©ie ©podjen ber ©efdndfte ber 9»enfdjl)eit.
^ine fjiftorifc^ = ^^ilofopfiifcfje ©fijse 

»on
Wit »r.

au^erorbentlicbem ^rofeffov ju Sena.
@i*ffer  S3anb mit jmet ^upfertafeln.

28 Sogen. ®r. 8. $)rei$ 2 S^lr.
(©er jweite SSanb erfcheint ju SDiicbaeliö.)

Jlie ©laubwürbigkeit ber £»angdifd)eH ©efdjidjk 
mit SBcjug auf

^r. ®trauf unb SSruno SSauer unb bie burd) 
biefetben angeregten (Streitigfeiten

ton
CT*  Sß. (Stimm,

•Doctor ber Sfteologie unb 9)I)ilofbpf)te, ^rofeffor in Sena.
15 Sogen. 8. 22’/2 Sgr.

©effattiidK JKcben
- „ »onw111)e 1 m £rngf Köcher,

SJorftetjer ber Selebrtenfdjule in ^Bremen.
»änbepen.

266 ®. 8. sjheiS 22% Sgr.
(©aö jweite S3änbd;en erfc^eint ju SÖli^aelig.) 

$etm, im Suni 1845.
C ^odjljausen.

SBei JBanbenbOCtf & m ©ottingen iff erfthienen:
©icbbottt, , ßinlettung in ba$ beutfehe $rivatrecht,

mit (Sinfthluh be$ £el>nrec^^. fünfte verbefferte Ausgabe. 
®r. 8. 3 stbtr. 22% *Rgr-  (3 X^lr. 18 g®r.)

^nbtt, XV., Sfijjen auS Spanien. @rfler ^eil: ®o= 
loreS. Spelte Auflage. 8. 2 ^lr.

©er jroeite Sheil, enthaltenb 3acine 2llfonfo, genannt @1. SSarbube, 
Met 2 £$lr. 22% SRgr. (2 ^Ir. iß ß@r.)
SlttWratr Über bie €pflic$ten ber grauen unb

Mütter gegen t^re Männer unb Äinber in Äranffeiten. ®runb= 
rif ber Äranfenmdrterlehre. Zweite verbefferte Auflage. ®r. 8. 
20 *Rgr.  (16 g@r.)

Vollständiges Taschenbuch
der Münz-, Maas- und Gewichtsverhältnisse, der Staats
papiere, des Wechsel- und Bankwesens und der Usanze» 
aller Länder und Handelsplätze. Nach den Bedürfnisse» 

der Gegenwart bearbeitet von
Christian und Friedrich Golnick.

In Heften zu dem Preise von 15 Ngr.
23on biefem trefflfdfen äßerfe ift foeben baö jietente $eft (Nym- 

wegen—Petersburg) auggegeben worben; ber ©d)luf? roirb nad) berS3et? 
ftdjerung ber Herren Herausgeber, bie auf bem Umfdjlage biefeö Heftes 
abgebrudt ift, hoffentlich in furjer griff erfdjeinen fbnnen.

£cipjtg, im 3uli 1845._______ XV. _
Sm Verlage »on «ftarl ®erplb, ®ud)bänbler in Sßien, iff foeben 

erfchienen unb in allen 33ud)I)anblungen ©eutfdjlanbö ju haben:
£) i e

Sfr eplj elf rauf b
in

allen il)ien ®f5talten
r, für

bar g eff eilt
»on . 1

Dr. Ouar> 3.
SSten 1845.

@r. 12. 3n Umfdflag brofdfirt. $)rei$ 12V2 £Rgr. (10 g®t.)
©er SSorrebe zufolge iff bie ^bfi^t be§ Herrn®erfaffer§z burd) per» 

liegenbe ©dfrift in einer auch für &cn gebilbeten Saien »erffänbli^en 
(Sprache ein moglidjft vollftänbigeS ®ilb ber genannten Ärantheit jtf 
liefern unb itjnen juglei^ bie 2Rittel an bie Hanb ju geben, wie fit 
burd) eine jwedmäBig eingerichtete SBehanblung unb Srjiehung ber Äinber 
in ihren erffen gebenSjahren biefelben »or ben ©fropheln frühen, unb 
fo nad) nnb nad) jum feltenern SJorfommen biefer »erberbli^en unb 
gegenwärtig fo fehr verbreiteten ^ranfheit beitragen können. ,___ _

§8ei $£nton in *̂aKe  erfchien foeben:
£eo, fj., Qelwbud) freu %um

braudje in höh^n Unterridftöanffalten. fünfter Sanb., ent*  
haltenb ber neueffen Sefdfichte erfte £alfte. Zweite Auflage. 
®r. 8. 2 Slffr. 15 ®9r<

öernliarbi), ®>., Writn^rif; btt dtie^t^neiietatutf
mit einem vergleidfenben Überblid ber röniifchen. Smeiter 2he’^: 
©efchidfte ber griedjifdfen $«!«• @r. 8. 4 $hk- 20 ®9r- 

Cüben, für Äinber in Solfsfdfulen,
nad) unterricbtlid>en ©tunbfä’hen bearbeitet, ßrffer Sheil: W«9 
funbe. Reiter Sheil: ^flan^enfunbe. ßroeite Auflage. 8. @eh. 
Sebe§ ^Rgt._________________

$n unferm Verlage iff foeben erfchienen unb burd) alle SBucbhanb- 
lungen ju haben:

2li!re00bitd)
beutfd)cr

35 ih li 0 t tt
von

Dr.
3Weite, burdjauS »erbefferte unb febr »ermehrte Auflage.

9 23og. 12. Srofch. 1 3^-
XCMer «f» in Sterben.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
M 176.Vierter Jahrgang.

O e s c li i c li t e.
De i'ita et scriptis fAudprandi Episcopi Crenionen- 

• sis commentatio historica. Seripsit Rud. Anast.
Koepke, Philos. Dr. Cum Appendice Tabularum, 
ffiiibiis Chronologia paparum a Stephano V usque ad 
Joannem XIII illuslratur. Berolini, Jonas. 184’2. 
8maj. 1 Thlr.

^icht ohne Grauen kann man die Geschichte Italiens 
von der Zeit des Verfalls des grossen karolingischen 
Reichs bis zu der Herrschaft Otto’s des Grossen be
trachten.— Denn selten nur wird das Leben eines 
Volkes durch mehre Menschenalter in gleichem Grade 
aller sittlichen Kraft beraubt erscheinen, wird uns alle 
geistliche und weltliche Ordnung, auf der es beruht, 
in gleich grässlicher Verzerrung entgegentreten — als 
in dem damaligen Italien. Wenn man die Geschichte 
jener Fürsten übersieht, die, entweder aus der heimischen 
Aristokratie erhoben , oder aus den benachbarten bur
gundischen Reichen herbeigerufen, den Königsthron 
von Italien in dieser Zeit bestiegen haben . das immer 

' wiederkehrende Schauspiel leichtsinniger Hingebung an
den neuen Ankömmling, und ebenso schnellen Abfalls 
von demselben, den steten Wettstreit der Fürsten und 
ihrer Grossen in List und Verrath, die tiefe Entsitt
lichung der regierenden Häuser wahrnimmt, so fühlt 
man, dass in allen Jahrhunderten der germanischen 
Geschichte wenige Zeiten so von allem Gefühl für 

- Ehre und Treue verlassen gewesen sein mögen , als 
diese. — Jene einander entgegengesetzten Verirrungen, 
von denen das römische Pontificat wechselsweise heim
gesucht worden ist, in ihren furchtbarsten Gestalten 
sind sie gerade damals unmittelbar nach einander er
schienen. Denn was hat das Spiel mit den Formen 
der Kirche, der Misbrauch geistlicher Wallen zum 
Dienste der unreinsten Triebe und Leidenschaften 
Schlimmeres aufzuweisen, als jene Schreckenssynode 
des Jahres 896, auf der Papst Stephan VI. die Leiche 
seines Vorgängers Foimosus aus dem Grabe riss, um 
an ihr den Act der Excommunication und der Ausstos
sung aus dem Klerus — eine grausige Far^e — in al
ler Form zu üben; selber die Wuth, mit der später in 
den Zeiten der Kirchenspaltung die Gegenpäpste ein
ander verfluchen, erscheint menschlich im Vergleich mit 
diesem von thierischer Wildheit eingegebenenVerbrechen. 
Und in der Übung schnöder Lust, in Entweihung des 
päpstlichen Stuhles durch Ausschweifung und Ver-

24. Juli 1845.

brechen jeder Art wird vielleicht die Regierung Alexan
ders VI., das Andenken der Borgia Überboten durch 
jene Reihe lasterhafter Päpste, die in der ersten Hälfte 
des 10. Jahrh. aus römischen Adelsgeschlechtern her
vorgingen, durch die Zeiten, welche ein gutes deutsches 
Wort, vor dem man sich nicht scheuen sollte, die des 
Hurenregiments nennt, deren Entartung die Sage von der 
Päpstin Johanna — erst später, wie es scheint, an un
rechter Stelle in den Päpstekatalog eingeschaltet 
nur zu deutlich bezeichnet.

Aber über dem abschreckenden Anblick, den diese 
Periode der italienischen Geschichte bietet, darf man 
ihre Wichtigkeit nicht vergessen. Nach einem unter 
wechselnden Geschicken durchlebten Jahrtausend hat 
sich das deutsche Volk im J. 1843 daran erinnert, wie 
wichtig jene Zeit des Verfalls der karolingischen Macht 
für die Ausbildung unserer politischen Gemeinschaft, 
unserer Nationalität war: eben diese Zeit bewahrt auch 
die Wurzeln der Geschichte Frankreichs und Italiens. 
Innere Gebrechen, welche später vorzüglich Italiens 
Wachsthum in Einheit und Selbständigkeit unterbrochen 
und verhindert haben, zeigen sich eben damals im 
Keime. Dass es unfähig sei, ein nationales Fürsten
thum hervorzubringen, dass die Herrschaft dieses Lan
des ein Gegenstand der Bewerbung und Eifersucht 
zwischen deutschen und französischen Dynastien blei
ben , wie leicht es dem Fremden sein würde, hier zu 
siegen und zu erobern , wie schwer dagegen, sich 
dauernd zu behaupten und mit den Unterworfenen in ein 
innerliches Verhältniss zu treten — das deutet schon 
die Geschichte jenes Jahrhunderts an. Vorzüglich un
ter der Einwirkung des römischen Stuhls bildete sich 
die spätere italienische Politik, gegen die in der Nähe 
drohende Macht die fremde herbeizurufen, und wenn 
diese zu erstarken schien, sie mit der heimischen zu 
bekämpfen, aus. Liudprand hat das Wort, aus dem 
sich die Geschicke Italiens erklären: qida semper Ila- 
lienses geminis uti dominis eolunt, qiudenus a leruni al- 
terius terrore coherceant“ (L 1 V, p. 284). 
Und wie die neuern Völker übei laup nicht als fertige 
Individualitäten ihre Geschichte begonnen haben, viel
mehr die Ausbildung ihrer physischen Existenz m ei
nem Zusammenhänge mit dieser steht, dessen nähere 
Bedingungen überall nur aufgedeckt zu werden brau
chendem die Wirkung der Geschichte auch auf das
jenige, was man gewöhnlich als die natürliche Basis 
des Volkslebens ansieht, von diesem Punkte aus zu 
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beweisen, so ist diese Zeit recht eigentlich die der 
Geburt des italienischen Volkes. Die Sprache wird 
den besten Beweis hierfür geben können. Wie viel 
dunkler auch ihre Geschichte ist, als etwa die der fran
zösischen. wie schwierig immer, alle die Stufen, welche 
von den ersten Spuren italienischer Formen und En
dungen in Documenten des 6. Jahrh. bis zu den Schrift
werken vom Ende des 12. führen, sicher zu unter
scheiden, nicht zu bezweifeln ist, dass sehr bedeutende 
Schritte zu ihrer Feststellung gerade von der Mitte des 
9. bis zu dem Ende des 10. Jahrh. geschehen sind. 
Von dem Deutsch der Langobarden redet Paulus Dia- 
conus am Ende des 8. Jahrh. noch, wie von einer le
benden Sprache; der Chronist von Salerno dagegen, 
der um 978 geschrieben hat, spricht (c. 38, Mon. V, 
p. 489) von der Ungua Todesca quod olim Longobardi 
loquebaulur. Während die deutschen Laute verhallten, 
fixirten sich die italienischen. Von der Mitte des 
10. Jahrhunderts an wird die Ungua vulgaris zuerst 
als eine eigenthümliche, als ein besonderes Object 
des Wissens anerkannt. *)  Gerade die geistige. Lethar
gie, die eingetreten war. bereitete die neuen Bildungen 
vor. Bis zum 9. Jahrhundert hatte man in Rom noch 
immer den Zusammenhang mit der alten Literatur 
nicht völlig unterbrochen; das Gefühl der Gemeinschaft 
mit Byzanz, das eben bis dahin rege war, äusserte 
auch auf die Studien seine Wirkung. Man lernte noch 
immer griechisch, und strebte nach einer gewissen 
Reinheit der Formen. Die Lebensbeschreibungen der 
Päpste, deren letzte der zweiten Hälfte jenes Jahrhun- 
derts angehören , mögen durch Gleichförmigkeit in der 
Anlage und Behandlung des Stoffs, durch die Wieder
kehr derselben Phrasen und Wendungen den Leser er
müden; doch ist dieser Mangel an Freiheit, an litera
rischem Muth bei ihren Verfassern das Charakteristi
sche. Er zeigt uns. dass man sich scheute, von dem 
alten Muster, wie es sich hier bei den Vilac pontifscwn 
bis zum Ende des 7. Jahrh. ausgebildet hatte, abtrün
nig zu werden, dass man auf einer neuen Bahn sich 
gänzlich zu verirren fürchtete Im 10. Jahrh. ward 
mau in Italien nicht mehr durch solche Besorg
nisse gehemmt, die häden literarischer Tradition 
waren durchschnitten. Während Frankreich, noch 
entschiedener Deutschland — nachdem es sich in 
der grossen Zeit der Ottonen von den Leiden der 
Bürgerkriege und der magyarischen und normannischen

’) vsnn^7dies Alles: Muratori, Dissertatio de origine linguae 
ttalicae. Antt. V[,; ;u dem Epitapliium' auf Papst Gregor V.den 
Sohn Herzog Otto’s von Kärnthen, heisst es:

l'sus 1‘rancigena, voce bdtiuu ,
lustituit triplici.

Fenier bei Diez, Grammatik, der romanischen Sprachen l, 6’2, die 
Äusserung des Gonzo; doch ist es fraglich, ob Widukind’« Zeugniss 
über Otto I. „romana Ungua sclavonicaque loqui sciebat“ sich auf 
das Italienische oder auf das Französische bezieht (s. Waitz zu 
Wid. II, 36; Mon. V. 447).

Invasionen wieder erholt hatte — an die von den karo
lingischen Klosterschulen ausgegangene Bildung an
knüpfte, blieb Italien mehr dem Naturtriebe überlassen. 
Wie nachtheilig auch gegen die bedeutenden histori
schen Werke, die Deutschland damals hervorgebracht 
hat, die Chronik Benedicfs , des Mönchs vom Berge 
Soracte , die Pertz zum ersten Male im fünften Bande 
der Mouwnenia edirt hat. absticht, die Rohheit der 
letztem hat doch einen besondern Reiz; denn dem 
des Lateinischen nur wenig kundigen Schriftsteller ent
schlüpft gleichsam die Vulgarsprache, die dahinter Fuss 
gefasst hat.

So werden die Keime grosser nationaler und poli
tischer Entwickelungen zuerst sichtbar; sie verdienen 
schon an dieser Stelle eine um so genauere Beobach
tung . als sie durch die Erscheinungen der nächsten 
Zeit wiederum unserm Auge entrückt werden und erst 
später durch die Iriebkräfte, von welchen die nächst
folgenden Jahrhunderte Italiens bewegt werden, viel
fach umgebildet zur Blüthe gelangen. — Vornehmlich 
einen Geschichtschreiber — den Liudprand, Bischof 
von Cremona — hat diese Zeit gefunden: ihm verdan
ken wir vorzüglich unsere Kenntniss: auf seinem 
Zeugniss beruht im Allgemeinen das Urtheil, was wir 
soeben ausgesprochen haben. Kein Wunder daher, 
dass , wenn nationaler Eifer oder kirchliche Devotion 
sich sträuben, die unerwünschte Kunde zu empfangen, 
sie auch den Gewährsmann anzuzweifeln geneigt sind. 
Ebendeshalb verdient der Schriftsteller eine wieder
holte Prüfung; sie ist schwieriger, weil er meist nicht 
durch die Erzählungen Anderer controlirt werden kann, 
eben darum auch nöthiger und belohnender. Wie jene 
kritische Beschäftigung mit den Quellen — die jetzt 
freilich oft genug nur äusserlich gleichsam der Mode 
wegen betrieben wird, und dann ohne Gewinn für die 
Sache bleibt, — auf die rechte Weise geübt, den we- 
wescntlichen Grund aller Historie treffen muss, dies zu 
zeigen ist gerade liier, wo die Geschichte selbst mit 
der Überlieferung ununterscheidbar zusammenzufalleu 
droht, der rechte Ort. In richtigem Gefühl von der Wich
tigkeit dieser Arbeit, nicht wie Hr. Dr. Häusser (Über 
die deutschen Geschichtschreiber vom Anfänge des 
Frankenreichs bis auf die Hohenstaufen [Heidelberg, 
1839| meint, weil in einer Zeit, wie die unserige, „auch 
das Abgeschmackteste seinen Anwalt finden wird,« hat 
schon Martini in den Denkschriften der Münchener 
Akademie vom J. 1810 eine gründliche Untersuchung 
über Liudprand’s Glaubwürdigkeit angestellt, und ihn 
namentlich gegen viele Anklagen Muratori’s siegreich 
vertheidigt. Doch ging tliese Abhandlung. indem sie 
sich mit der Beibringung von Parallelstellen. mit der 
Prüfung schlüpfriger, den Verdacht der Verläumdung 
erweckender Erzählungen begnügte, etwas äusserlich 
zu Werke und erkannte infolge dessen die wirklichen 
Gebrechen des Schriftstellers zu wenig. Hr. Dr. Köpke, 
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durch seine Forschungen über die Geschichte Otto’s I. auf 
den utor geführt, hat, wenn er auch in der An- 
vm*? 1,1” Und Erläuterung des Einzelnen auf dies Vor-

*) Sollte ich in jcac. Verwünschungen gegen den
mons Avium (V, 19 u. I 0 ie VV orte: qualiler montes tarn asperos 
atque invios transire pedtbus poterit satis nequeo mirari nist quia 
forfunas omnes adversas mihi faisse certo sein, zu viel hineinlegen, 
wenn ich eine Erinnerung Liudprand’s an seine Gefahren auf der 
Fluchtreise darin wahrnähme?

• ner und da Rücksicht nimmt, die Gefahr, einen 
»•negyrikus des Liudprand zn schreiben, durch tiefere, 

»>cht blos der grossen Zahl von Streitfragen über den 
“ erth und die Glaubwürdigkeit einzelner Stellen, son
dern auch der Structur der gesummten Werke, den 
Tendenzen des Schriftstellers, seiner Bildungsstufe, 
Gelehrsamkeit und Weltanschauung zugewandte For
schungen. vermieden. Was ihn vor seinem Vorgänger 
begünstigte, dass er nämlich Pertz’s neue Ausgabe der 
Werke seines Schriftstellers (Mon. V) benutzen konnte, 
enthielt für ihn , wenn er eben die literarhistorischen 
Untersuchungen des berühmten Herausgebers nicht blos 
wiederholen wollte, eine neue, wahrlich nicht leicht 
zu befriedigende Anforderung, dieselben wo möglich 
zu erweitern. Wir wollen, indem wir ihn in alle Theile 
seiner Forschung begleiten, zu zeigen versuchen, wie 
iveit er die Sache gefördert hat, und zugleich »für ei- 
nige eigene Anmerkungen und Zusätze Raum gewinnen. 
VI enn wir der schon vor langer Zeit übernommenen 
X erpflichtung, eine Anzeige dieses Buchs zu liefern, 
noch jetzt, nachdem dasselbe länger als zwei Jahre er
schienen ist, nachkommen, so mag dies dem Publicum 
gegenüber darin seine Entschuldigung finden, dass uns 
in der Besprechung einer so gründlichen und ehren- i 
werthen Arbeit bis dahin Niemand zuvorgekommen ist, 
und das ganze Gebiet der Wissenschaft, dem sie an
gehört, obwol mit grossem Eifer angebaut und in sei
nem edelsten Erzeugniss, den Momnnentis Cermaniae. 
auch für die höchsten Interessen des Vaterlandes 
fruchtbar, doch von den kritischen Organen der Lite
ratur nur selten aufgesucht wird.

In den Lebensschicksalen des Liudprand wieder
holt sich der Lauf der italienischen Geschichte seiner 
Zeit. Von angesehener Familie in der Lombardei, 
wahrscheinlich in Pavia*)  zwischen den Jahren 920 und 
$24 (wie Hr. K. p. 116 sqq. gut bewiesen hat) geboren, 
war er gerade im Knabenalter, da Hugo von Provence 
seine Macht in Italien begründete. Seine Angehörigen 
waren dadurch in ihrer politischen Stellung bestimmt 
worden; sein X ater ging wol 92S oder 929 (Hr. K. hat 
dies gegen die Frühem ? auch gegen Pertz, der diese 
Reise ins J. 92/ setzte, erwiesen: vgl. Antap. 111, 22) 
in Auftiägen Hugo s nach Konstantinopel; sein Stief- 
vater übernahm später eine ähnliche Mission. Liud-

) Ich halte diesen Geburtsort für wahrscheinlicher, als Hr. K. 
p. J, der wiederum Pertz a. a. O, p. 2(54 folgt. Nicht allein jene 
Verehrung für den h. Syrus spricht dafür. Einmal in seinem ganzen 
Werke hat Liudprand eine Jahrzahl. Bei der Zerstörung von Pavia 
durch die Ungarn, «»wo dorn. ine. 924, 4 jdus Mar Has indictione 
12. 8exta f'eria horu fertia. Die Genauigkeit dieser Angabe sowol, 
als der Affect in der Schilderung des Unglücks deuten auf ein »ehr 
nahes Verhältniss des Verfassers dazu. Es wird einer der frühesten 
•hm gebliebenen Eindrücke sein, den er hier wiedergibt. 

prand selbst kam bereits 931 in die Nähe Hu°'o’s 
..quod regis gratiam“ — wie er selbst sagt _ „michi 
vocis dulcedtnc adfptirebant, Is enim evpkoniam adeo 
diligebat. in guo me coaegualium puerorum nemo vincere 
poterat.“ So war eine Lebensbahn betreten, die so 
lange offen stand, als diese politische Conjunctur 
währte; mit ihrem Umschwünge musste man auf andere 
Mittel bedacht sein. Bas schnelle Glück des zweiten 
Berengar (seit 946) bewog die Verwandten Liudprand’s. 
ihm ein Amt am Hofe des neuen Herrschers zu kau
fen ; er wird sein Geheimschreiber (Cui et iwnensis 
oblalis muneribus secretovum eins conscium ac epislo- 
larum constituunt signatorem. V. 30); und rühmt sich, 
ihm wichtige Dienste geleistet zu haben. Im J. 949 
(s. den Beweis p. 11) übernimmt er mit Aufwendung 
eigener Mittel eine schwierige Gesandtschaft an den 
byzantinischen Hof. Aber der Lohn der Treue, auf 
den er gehofft, entgeht ihm; bald mit Berengar und 
Willa zerfallen, vor der Grausamkeit des Tyrannen viel
leicht nur durch schleunige, mühselige Flucht*)  geschützt, 
erscheint er in Deutschland. Da gehört er nun zu den 
Italienern . die von Otto dem Grossen die XViederher« 
Stellung ihres Glücks, das Heil des Vaterlandes hoffen: 
mit dem deutschen König kehrt er zurück; von ihm 
wird er mit dem Bisthum Cremona belohnt; in jenem 
grossen Moment, als das Kaiserthum sich zu seiner 
universalen Bedeutung erhob , die Reformation des 
Papstthums als seinen Beruf ankündigte, finden wir ihn 
als des Kaisers Dolmetscher (s. Hislaria Ottonis. c. 11). 
Mit den Griechen in Unteritalien für den Kaiser zu 
unterhandeln (s. K. p. 13 — 14). Gesandtschaften nach 
Konstantinopel für denselben zu übernehmen, ist ein 
gleichsam erblich auf ihn gekommenes Geschäft. Das 
Letzte, was wir von ihm wissen, ist wol die Gesandt
schaft des Jahres 971 — wenn man mit Pertz auf die 
Autorität der Translatio S. Hymerii an eine solche 
glauben will — auf der es nach mehren vergeblichen 
X ersuchen gelang, die Theophanu heimzuführen. Vror 
dem J. 973 muss er gestorben sein.

Unmittelbar aus diesem Leben erwachsen nun 
Liudprand’s Schriften. Auf drei Ströme gleichzeitiger 
Geschichte — der italienischen, byzantinischen und 
deutschen -— war er durch seine Thätigkeit hingewie
sen: ihr Theater hatte er kennen gelernt ; er beschreibt 
die Paläste von Konstantinopel und berichtet von dem 
Gemälde in der Pfalz zu Merseburg, welches den Sieg 
Heinrich’s I. über die Ungarn verherrliche: es gibt eine 
dunkle und schwierige Stelle in der Antapodosis, wo 
er sagt, dass er dies XVerk zu F rankfurt begonnen habe
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und es auf der Insel Paxos fortsetze. — Da, wo jene 
Ströme sich zu vereinigen schienen, da Otto auf der 
Höhe seiner Macht, Herrscher über Deutschland und 
Welschland, für seinen Sohn um die byzantinische 
Prinzessin wirbt, da das von den Germanen wieder
hergestellte occidentalische Reich im Gefühl völliger 
Ebenbürtigkeit dem orientalischen die Hand zu engem 
Bunde, vielleicht zu gemeinsamen Kampfe gegen die 
Ungläubigen, bietet, da ist auch der Glanzpunkt im 
Leben unsers Schriftstellers. — tragt man, warum 
jene Verbindung, wenn auch die Brautwerbung wenige 
Jahre hernach gelang, unmöglich gewesen, warum die 
grossen Aussichten, die sich daran knüpften, vereitelt 
worden sind, so kann Liudprand’s legatio, sein Bericht 
über die Gesandtschaft an die beiden Kaiser und an 
die Kaiserin Adelheid , die beste Antwort geben; an
schaulicher ist das unlösbare Misverständniss, welches 
zwischen dem jugendkräftigen germanisch-romanischen 
Occident und dem erstarrten Byzanz waltete, vielleicht 
niemals dargethan worden, als in dieser charaktervol
len und deshalb in ihrem Jahrhundert einzigen Schrift. 
Die Historia Ollonis des Liudprand ist eine Staats
schrift, augenscheinlich abgefasst um über die bis da
hin in der Christenheit unerhörte Verwickelung, in 
welche das Kaiserthum mit dein Papstthum gerathen 
war, zu berichten, Otto’s Verfahren gegen Johann XII. 
und Benedict V. zu rechtfertigen. Damit ist schon 
ausgesprochen, welch wichtigen Geschichtsmoment sie 
trifft. Der Kampf zwischen Kaiserthum und Papstthum 
hat überhaupt die geistigen Kräfte des neuern Europa 
entfaltet; er hat die politischen Theorien erzeugt und 
zuerst die Macht der öffentlichen Meinung als Schieds
richterin aufgerufen. Otto der Grosse war wol der 
erste, der eine solche literarische Vertretung der kai
serlichen Interessen nöthig fand, und Liudprand’s 
Schrift eröffnet ein an vielen eigenthümlichen Pro- 
ductionen reiches Genus der historisch-politischen Lite- 
ratur (so hat z. B. Heinrich V., dies Beispiel nachahmend, 
durch David den Schotten in einer, für uns leider ver
lorenen Schrift, sein Verfahren zu Rom im J. 1111 
darstellen und i echtfertigen lassen). Wenngleich nicht 
so unmittelbar durch das Bedürfniss erzeugt, enthüllt 
doch das eigentliche Geschichtswerk Liudprand’s, die 
Antapodosis, noch rückhaltloser die Motive seines 
Lebens. Im Exil zwischen 957 lind 959 ist es be
gonnen; die glückliche Wendung seines Geschickes 
scheint es unterbrochen zu haben. Man hat es leicht 
gehabt, dem Autor seine Tendenz zum Vorwurf zu 
machen. Sagt er doch selbst: Intentio huius operis 
ad hoc respicit, m Berengarii qui nunc in Italia 
non regnat sed tyrannizat 9 alqite uxoris eins Willae, 
quae ob immensitatem tyrannidis secunda Jezabel el. ob 

rapinarum insatietatem Lamia proprio appellalur co- 
eabulo actus designet ostendat clamitet. Tanta enim 
mendaciornm iacula, tanta rapinarum dispendia, tanta 
impietatis molimina in nie et domnm meam, eognationem 
et familiam gratis exercueres quanta nec Ungua pro- 
ferre, nec calamus praevalet scribere. Sit igitur iis 
praesens pagina antapodosis hoc est retributio dum pro 
calamitatibus meis impietatem eorum praesentibus fu- 
turisque mortalibus denudadero. Nec minus etiam san- 
dissimis et [ortunatis ciris pro collatis in me beneficiis 
antapodosis erit.ss Doch ist er, seltsam genug, daran 
verhindert worden, seinen Hass so recht geltend zu 
machen, während ihm Gelegenheit genug blieb, Liebe 
gegen seine Wohlthäter zu beweisen. Sein Buch bricht 
949 ab, sodass der Grund seiner Feindschaft gegen 
Berengar und seine Flucht zu Otto im Dunkeln bleiben. 
Byzantinische, deutsche und italienische Geschichten 
laufen neben einander her; die erste geht bis auf die 
Thronbesteigung des Basilius zurück; die zweite und 
dritte heben mit dem Ausgange KaiTs «les Dicken an; 
doch ist das Verhältniss immer so, dass die italienische 
Geschichte in den Vordergrund tritt, die andern mehr 
als Episoden behandelt werden. Die ersten fünf Bücher 
sind ziemlich in einem Zuge hinter einander fortge
schrieben ; das Fragment des sechsten weiss bereits 
von Otto’s Kaiserkrönung. Nach Pertz ist es 962 un
mittelbar nach derselben in Rom nach Hrn. K. 968 auf 
der Rückkehr von der Gesandtschaft geschrieben. Je
der erklärt die dunkeln Worte der Vorrede scharfsin
nig für seinen Zweck. Damit hängt zusammen, dass 
Beide über die schwierige Stelle in der Vorrede zum 
dritten Buche (Coeptus q nippe — Ubellulus hic — in 
Franhenencurd 9 qui est 10 miliariis locus Magontia 
distans in Paxu insula nongentis et eo amplius in Con- 
slantinopolim miliariis distans, usque hodie exaratur) 
verschiedene Ansichten hegen. Pertz denkt an eine 
Reise, die Liudprand in Otto’s Diensten noch während 
der Herrschaft des Berengar unternommen; Hr. K. sieht 
in der Stelle eine im J. 968 dem Text hinzugefügte 
Glosse. Liudprand’s historische Arbeiten zerfallen 
ihrer Natur nach in zwei Gruppen, die eine von sol
chen Schriften, die sich auf seine eigene Wirksamkeit 
beziehen , die andere von demjenigen, wo er nur als 
Erzähler erscheint; zu jenen gehören Legatio, Historia 
und das sechste Buch der Antapodosis, was über die 
Reise im J. 949 berichtet. Die fünf Bücher der Anta
podosis , welche auf die andere Seite fallen, scheidet 
eine Äusserung des Verf. wiederum in zwei Theile; 
„llactenus — sagt er IV, l — quae digesta sunt sicut a 
gracissimis qui ea ereverqnt ciris audivi exposui caete- 
rum guae narranda sunt ita ut qui inter/uerim explicabo“ 

(Die Fortsetzung folgt.)
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Nun hat zwar Hr. K. p. 116 ganz richtig bemerkt, 
dass diese Behauptung auf dasjenige, was im vierten 
und fünften Buche vom Hofe Hugo’s erzählt wird, 
eingeschränkt werden muss; nicht einmal alle Kriege, 
die Hugo und seine Feldherren geführt, geschweige 
denn die deutschen Ereignisse der Jahre 936 — 939, 
die im vierten Buche vorkommen, kann er als Augen
zeuge erzählen; für den Sieg der Griechen über die 
Hussen V, 14 führt er das Zeugniss des Stiefvaters 
an. Aber immer werden diese beiden Bücher, die doch 
durchaus von Zeiten handeln, die Liudprand ^erlebt 
hat, von deren Ereignissen er schnelle und sichere 
Kunde haben konnte, mit einem andern Maasstabe ge
messen werden müssen, als die drei ersten, die vor 
seine Geburt oder vor sein zurechnungsfähiges Alter 
fallen, die mit Ereignissen beginnen , zwischen denen 
und der Zeit der Abfassung der Antapodosis volle 70 
Jahre liegen. In Folge dieser Erwägungen, die wir hier 
wiederholt haben, gewinnt Hr. K. drei passende Ab
schnitte für seine Untersuchung; in den beiden, welche 
von den fünf Büchern der Antapodosis handeln, ist 
immer wieder eine grössere oder geringere Anzahl 
Capitel, je nachdem sich der Stoff in solche Unter- 
abtheilungen fügen wollte, zu gesonderter Betrachtung 
zusammengefasst. Von dem richtigen Gedanken gelei
tet, dass nur aus denjenigen Erzählungen des Liud
prand, von denen er selbst als Augenzeuge oder Mit
handelnder berichtet, ein vollkommen sicheres, un- 
abweisliches Urtheil über seine Glaubwürdigkeit erho
ben werden kann, hat Hr. K. mit der Prüfung die
ser Partien angefangen, um von da zu den frühem 
Perioden zurückzukehren. Und gerade in der gleich
zeitigen Geschichte, wo Liudprand’s besseres Wis
sen zwar ein günstiges Vorurtheil für ihn erwecken, 
aber seine Leidenschaftlichkeit ihn auch in höherm 
Grade verdächtigen konnte, bewährt er sich viel besser, 
als das allgemeine durch Martini’s Vertheidigungsschrift 
nicht umgestimmte Urtheil bis jetzt annahm. Die Be
schreibungen vieler Localitäten und Einrichtungen in 
Konstantinopel, die er in den beiden Reiseberichten 
macht, stimmen mit den officiellen Angaben der Byzan
tiner überein. Selbst das Ungünstige, was er mittheilt, 

findet überraschende Bestätigung bei den heimischen 
Schriftstellern. In der Legatio gefällt sich seine Erbit
terung über alle die Unbill, die er erfahren, darin, von 
dem Kaiser Nicephorus ein abschreckendes Bild zu 
entwerfen. Man sollte meinen, er habe die Wahrheit 
dem komischen Effect, den er in der That erreicht hat, 
aufgeopfert, aber Hrn. K.’s Vergleichung dieser Schil
derung mit der, die Leo Diaconus in bester Meinung 
voll von Ehrfurcht für den Kaiser gibt, zeigt uns, 
dass unser Autor die Eigenthümlichkeiten der Persön
lichkeit des Kaisers wohl bewahrt, und nur an Dem, 
was jener als schön, ungewöhnlich, imposant preist, 
das Hässliche, Widerwärtige mit boshafter Laune her
vorkehrt. Von dem Krieg gegen die Assyrer, der 
Hungersnoth dieses Jahres, dem schändlichen Korn
wucher, den Nicephorus trieb, sprechen auch die By
zantiner; nur das weiss Niemand äusser Liudprand, 
dass Nicephorus die Armee in Asien unter dem Vor
wande des Krieges, in der That aber, um von den 
Kornvorräthen, deren Aufhäufung dadurch nöthig 
wurde, seinen Gewinn zu machen, aufgestellt habe. 
Wir werden unten sehen , wie gut eine Combination 
dieser Art zu seiner ganzen literarischen Individualität 
passt. *)  Gehen wir zunächst zu der Staatsschrift über, 
so haben wir auch hier den Vortheil, ihn durch an
dere treffliche, unverdächtige Zeugen, wie den Fort
setzer des Regino fast überall controliren zu können. 
Von einzelnen kleinen Abweichungen, die ihm schlimm
sten Falls als zufällige Versehen angerechnet werden 
dürften, abgesehen — kann man nur ein allerdings 
nicht unbedeutendes Moment gegen ihn geltend machen, 
nämlich, dass er erzählt, Papst Johann XII. habe nach 
Otto’s Abzug aus Rom den Adalbert, Berengar’s Sohn, 
aus freien Stücken herbeigerufen, während der Conti-

) In Bezug auf die legatio hier nur noch eine gelegentliche 
Bemerkung. Hr. K. sagt p. 39, dass er von den „Ubri fatidici“ des 
Hippolytus quidam. Siciliensis episcopus, von denen daselbst c. 39—43 
die Rede ist, keine weitern Spuren gefunden habe. Man muss zu
nächst an Hippolytus, den Schüler des Irenaeus, der mit der Apo
kalypse beschäftigt war, Daniel commentirte, über den Antichrist, 
das Weitende u. s. w. Ansichten aufstellte, denken. In dem, was 
die Sammlung der unter seinem Namen gehenden Schriften von Fa
bricius enthält, haben wir wol Anklänge an diese Liudprand’schen 
Excerpte, aber keine vollkommen mit ihnen übereinstimmende Stelle 
gefunden. Doch kann unsere Stelle vielleicht für genauere Unter. 
Buchungen der Kirchenhistoriker von Nutzen sein, zumal da man 
bis jetzt in Bezug auf den Bischofssitz des Hippolytus zwischen 
Ostia bei Rom und Portus Romanus in Arabien (dem heutigen Aden) 
schwankt. Vgl. Neander I, p. 766.
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nuator Reg. erzählt, Adalbert habe den Papst um Hülfe 
gebeten. Von den Lüsten und Schandthaten Jo- 
hann’s XII. freilich weiss Liudprand aus dem Munde 
der zum Gericht über ihn versammelten Bischöfe, von 
dem unwürdigen Ende dieses Papstes nach dem Zeug
nisse seiner Getreuen Dinge zu erzählen, die sonst 
nirgends so ausführlich vorkommen : aber ich bezweifle 
mit unserm Verf., ob er gewagt hätte, eine Schrift, die 
unmittelbar nach dem Ereigniss erscheinen sollte, mit 
falschen Anklagen zu erfüllen, das Zeugniss der noch 
lebenden Theilnehmer des Conciliums für seine Erfin
dungen anzuführen; alle gleichzeitigen Schriftsteller 
beklagen die Entweihung des päpstlichen Stuhles durch 
Johann den XII., nennen ihn einen unwürdigen, entar
teten Knaben; der Bischof Arnulf von Orleans sagte 
von ihm auf dem Concilium zu Rheims 991: „Zw volu- 
tabro libidinum versatus multa caede primorum In urbe 
debacchatus ,<e er nennt ihn und Bonifacius VII. ..mon- 
stra hominum ignominia plena. scientia divinarum et 
humanarum rerum vacua‘\

Folgen wir unserm Verf. zu der Kritik der ersten 
fünf Bücher der Antapodosis, wo, je weiter man sich 
vom Ende entfernt, die Aufgabe immer schwieriger 
wird, mit der Unsicherheit der Erzählungen auch die 
Unsicherheit der Mittel, welche der Prüfung zu Gebote 
stehen, wächst, so hat er mit grosser Aufmerksamkeit 
zunächst den Schriftsteller immer aus sich selbst er
klärt, so viel als möglich eine Nachricht aus der an
dern ergänzt (Nur als Ausnahme bemerken wir, dass 
seine Frage p. 47, n. 5, weshalb Duchesne, Histoire de 
Bourgogne, die Willa, des Boso Gemahlin, als aus bur
gundischem Hause bezeichnet, sich durch Liudp. IV, 11 
erledigt: (Hugo) rex uxorem eins (seil. Bosonis, Wil- 
lam) quasi profanam et sceleris totius auctricem tur- 
piter de regno Italiae praecepit expelli atque in Bur- 
gundiam de qua oriunda fuerat, duci.) Sein 
Fleiss in der Herbeischaffung der Parallelstellen, eine 
Arbeit, die besonders in der byzantinischen Geschichte 
ergiebig und belohnend ist, da sie hier die Glaubwür
digkeit Liudprand’s fast immer erhärtet, die Strenge in 
der Unterscheidung, in wie weit jene Angaben den 
Autor bestätigen , und worin sie von ihm abweichen, 
die Gelehrsamkeit in den zahlreichen Erläuterungen 
(ich erinnere nur an die über das frühere Leben des 
Papstes Formosus p. 77 78) — werden keinem Leser 
verborgen bleiben. Wie sehr der Verf. in der Be
nutzung der Urkunden alle frühem Forscher übertroffen 
hat, wird der willkommene Anhang über die Chrono
logie der Päpste (s. unt.) am besten lehren. Auch in 
der Abhandlung selbst ist namentlich für mehre genea
logische Fragen eine Aufklärung gewonnen, und wir 
bedauern nur, dass er nicht eine genealogische Tafel 
der fürstlichen Häuser, die in dieser Zeit Italien be
herrscht haben, beigelegt hat, welche die Resultate der 
Forschung noch deutlicher darlegen, die Irrthümer der 

neuesten Forscher oder die genealogischen Träume ei
nes Galiffe-Pictet (s. unt. in der Note) auf der Stelle 
verscheuchen würde. Sonst sind die Notizen der Ur
kunden oft glücklich benutzt, um Angaben, die Liud
prand beiläufig über eine Person macht, Namen, die er 
nennt, zu bestätigen, z. B. wenn Liudprand III, 39 die 
Tochter des Walpert, des iudex in Pavia, Roza als 
Gemahlin des comes palatii Giselbert (dieselbe er
scheint I\, 13 unter dem Concubinen des Königs Hu°’o) 
nennt, so ist eine Urkunde von 959 beigebracht, in 
welcher sie sich selbst bezeichnet: „Ego Rotrada, quae 
et Roza comitissa sunt Walperti iudicis fdia et relicta 
quondam Gisilberti comitis palatii." Dass Ermengard, 
des ersten Berengar Tochter, wirklich grossen Einfluss 
auf die Regierung Rudolf s geübt hat \vgl. Liudp. III, 
7—15), bezeugen Urkunden des Jahres 924 (s. p. 98), 
in denen er Berengar und Anscar, der Ermengard 
Kinder aus erster Ehe, seine Söhne und die Mutter 
„regiae potestatis consiliatrix" nennt; dass Berengar 
den Waldo s,ob Mediolanensis archiepiscopi amoreniiC 
zum Bischof von Como gemacht hat (V, 29), scheint 
eine Urkunde des Jahres 950, durch die König Lothar 
dem Waldo auf Bitten eben diese Erzbischofs-Güter 
schenkt, anzudeuten ; auch wenn Muratori darin eine 
falsche Anklage des Berengar sehen will, dass Liud
prand den Adelard, dem das Bisthum zuerst zugesichert 
war, nun mit dem von Reggio entschädigt werden 
lässt, so zeigt der Verf., dass dies wenigstens möglich 
ist; denn noch am 16. März 945 wird der Vorgänger, 
am 19. Mai 946 zuerst Adelard in dieser Würde er
wähnt. Wenn es Hrn. K. hier und an vielen andern Or
ten gelungen ist, Liudprand zu rechtfertigen, so musste 
dagegen eine unbefangene und zugleich tief eingehende 
Forschung, wie die seinige, auch die Zahl der Fehler 
des Schriftstellers sehr vermehren. Wir können nicht 
leugnen, dass, je weiter wir die Antapodosis zu ihrem 
Anfänge zurückbegleiten, desto häufiger Verstösse ge- 
gegen das Rein-Factische werden. So ist Karl der 
Dicke mit Karl dem Kahlen verwechselt (1, 14, vgl. 
p. 65) zwei Schlachten zwischen Berengar und Wido, 
die durch Jahresfrist von einander getrennt scheinen, 
legt er fast in dieselben Tage (I, 18, 19, s. p. 69—70. 
Doch liegt darin, dass er in beiden Schlachten Siege 
Wido’s sieht, nicht gerade ein Fehler; es ist dies die 
Anschauung der Partei Wido’s, wie die Acten der 
Synode zu Pavia im J. 889 }s Uli superveniente pro- 
spicuo principe Widone bis iam fuga lapsi, ut fumus 
evanuerunt“ beweisen); I, 23 Sqq. sind die beiden ita
lienischen Züge Arnulfs von 894 und 896 zusammen
geworfen , in Folge dessen Ereignisse, die in das er
stere Jahr fallen, wie die Belagerung von Jorea in die 
Zeit des Rückzuges Arnulfs von Rom verlegt, Wido’s 
Tod statt 894, 896 gesetzt. Ebenso sind II, 24 die 
beiden Kriege Heinrich’s I. gegen die Ungarn ver
mischt; die Geschichte der Kriege Otto’s I. mit seinen



gängers des Johannes. Auch für seine Aussage, dass 
der Papst Joannes XI. ein Sohn Papst Sergius III. von 
der Marozia sei, leistet das Zeugniss des ältesten die
ser Zeit zunächst stehenden Päpstekatalogs, und das 
dem Leo von Ostia (I, 54) unwillkürlich entschlüpfte 
Geständniss (s. Köpke p. 90) eine so vollkommene 
Gewähr, wie sie Martini (s. bei ihm p. 49—56) wol 
nie zu hoffen wagte. So wird nur jenes Gelüste, das 
sich in unsern Tagen so oft geltend macht die 
Ansicht des Menschengeschlechts von dem Erhabenen 
und Verwerflichen in seiner Vergangenheit geradezu 
auf den Kopf zu stellen, in Marozia und Theodora die 
verläumdete Unschuld, die Retterinnen des Vaterlandes 
zu sehen wagen; *)  der gesunde Sinn wird sich in die

*) Leider ist eine historische Anschauung dieser Art nicht blo« 
eine Hypothese von unserer Seite, sondern auf das Vollständigste 
entwickelt in einer literarischen Erscheinung, deren Verfasser sich, 
obwol er doch die gesammte bisherige Literatur der Geschichte des 
Mittelalters des Stumpfsinnes, der Lüge, des absichtlichen Betruges 
zeiht, die Polemik absichtlich herausfordert, und sich auch schon im 
Voraus als einen Märtyrer neuer grosser Wahrheiten ansieht, durch 
die Form, in der er aufgetreten ist, der Öffentlichkeit in der That 
entzogen hat und deshalb auch Hr. K. nicht bekannt geworden 
ist. Wir reden von des Hrn. Galiffe - Pictet Lettres sur l'histoire 
du moyen-dge adressees ä Mr. le Professeur Schlosser (Geneve, 
1839), die nur in einer Lithographie verbreitet, als Geschenk des 
Verfassers in die königl. Bibliothek zu Berlin gelangt sind. — Man 
erinnert sich des grossen Lobes, das Hr. Geheimrath Schlosser diesen 
Briefen gleich nach ihrer Herausgabe in den Heidelberger Jahrbüchern 
von 1839, Nr. 47, p. 737, gespendet, des Gebrauches, den Hr. Dr. 
Häusser in dem gleichzeitig erschienenen Buche über die deutschen 
Geschichtschreiber davon gemacht hat. Sei es hier, wo das misgün- 
stige Urtheil ihres Verfassers über Liudprand uns unmittelbar darauf 
führt, vergönnt, eine abweichende Ansicht auszusprechen. Hr. Galiffe- 
Pictet ist von zwei gleich starken moralischen Antipathien in Be
wegung gesetzt; die eine gilt der Herrschsucht und Unduldsamkeit 
der römisch-katholischen Kirche, dem verderblichen Einflüsse des 
Papstthums auf die Entwickelung von Europa; die andere wendet 
sich gegen die eroberungs*  und neuerungssüchtigen Franzosen. Jene 
Regung ist allgemein durch sittliche nnd literarische Eindrücke er
zeugt ; diese hat bei dem durch die französische Revolution einst zum 
Flüchtling gewordenen genfer Patricier einen localen Boden. Nun 
hat er aus geschichtlichen Studien die richtige Anschauung gewonnen, 
dass jene Verbindung der Franken, vornehmlich der Karolinger mit 
dem römischen Stuhl, die mit dem Verkehr zwischen Bonifacius und 
Karl Martell anhebt, durch welche die Entthronung der Merowinger 
möglich gemacht, das longobardische Reich umgestürzt, die Kaiser
krone auf das Haupt Karl’s des Grossen gesetzt, Italiens Abhängig
keit von den Fremden entschieden worden, es ist, an welcher das 
politische System des christlichen Europa sich zuerst entwickelt hat. 
Wer fühlte nicht mit ihm, dass auf jener Combination des 8. Jahrh. 
sich das Mittelalter eigentlich erhebt, dass Glanz und Grösse, aber 
auch Sünde und Verderben dieses Zeitraums daraus hervorgeht? So 
kommt er dazu, in der Allianz der beiden Feinde seines Herzens die 
Quelle alles Unglücks des Menschengeschlechts zu entdecken, und 
findet dann, wie Viele vor ihm, nur Trost in dem Unternehmen, die 
Geschichte, die er nicht rückgängig machen kann, und deren tiefern 
Sinn aufzuschliessen ihm versagt ist, als das Werk berechneter Arg
list, über ihre Zwecke vollkommen klarer Bosheit darzustellen. Da 
erscheinen nun die P ranken, vornehmlich das karolingische Haus, als 
Meister in jeglichem Verbrechen, als das böse Princip der Geschichte;

Verwandten völlig verwirrt vorgetragen (ygl. p. 62—63), 
obwol in beiden Erzählungen so viel Individuelles, durch 
andere Quellen Bestätigtes vorkommt, dass man nicht 
zweifeln kann, Liudprand sei, bei ausreichender Kennt- 
niss der Dinge, gleichgültig gegen diese Genauigkeit 
gewesen. Noch auffallender zeigt sich dies bei seinen 
Angaben über die Geschichte der Päpste. Es ist ihm 
oft vorgeworfen worden, dass er auf Sergius HI. jene 
Gräuelthaten überträgt, welche Stephan VI. begangen 
(1,30, vgl. K. p. 72}, und acht Päpste, die zwischen For- 
mosus und Sergius III. fallen, auslässt; augenschein
lich ignorirt er dann die beiden, die zwischen Ser
gius III. und Joannes X. auf dem päpstlichen Stuhl ge
sessen (s. p. 93), und lässt auf Johann X., Johann XI. 
folgen, während die Kataloge noch Leo VI. und Ste
phan VII. haben. Unrichtig dem Worte nach, ist er in 
der That im Rechte, wenn er nur diejenigen Namen, 
die eine gewisse Wichtigkeit haben, der Nachwelt auf
bewahren will. Auch um die Richtigkeit in allen chro
nologischen Angaben ist er völlig unbekümmert. Mit 
jener einzigen schon oben erwähnten Ausnahme — bei 
der Zerstörung von Pavia durch die Ungarn — findet 
sich nirgends ein Datum; sonst läuft die Erzählung 
durch 60 Jahre, von Byzanz nach Deutschland, von da 
wieder nach Italien gewendet, immer an dem „Hoc 
tempore“ hac tempestate„Dum kaec aguntur“ und 
ähnlichen herab. Wie sorglos diese Phrasen angewen
det sind, wird man aus dem von Hrn. K. sehr zweck
mässig angehängten Conspectus chronologicus abnehmen 
können. II, 32 folgt auf Heinrich’s I. Sieg bei Merse
burg „dum haec aguntur Italienses pene omnes Italo- 
doicum guendam Burgundionum sanguine genitum nun- 
tiis directis incitant — ein Factum des Jahres 900, und 
V, 1, 2 (s. p. 63—64) sind Ereignisse durch „Hoc in 
tempore“ verbunden, von denen das eine 947, das an
dere 939 fällt.

Dagegen hat diese Prüfung nun das überraschende 
Resultat gehabt, gerade denjenigen Erzählungen Liud- 
prand’s, die ihm am meisten zum Schaden gerechnet 
worden sind, in der Hauptsache bessern Glauben zu 
verschaffen. Dass Johannes X., durch den Einfluss 
der Iheodora, die mit ihm buhlte, zum Bisthum Bo
logna erhoben worden (Liudpr. II, 48), dann noch ehe 
der Tag der e’^e gekommen, in das eben erledigte 
Erzbisthum Ravenna eingedrungen und von da in die 
Nähe jenes Weibes auf den päpstlichen Stuhl gerufen 
worden sei, dafür konnte selbst Martini nur allgemeine 
Argumente, welche mehr die Möglichkeit beweisen, 
beibringen; Hr. K. aber hat das Zeugniss eines gleich
zeitigen Schriftstellers für jene Usurpation in Bologna, 
das eines andern für Johannes, des Erzbischofs von 
Ravenna gewaltsame Bewerbung um das Pontificat. 
Nur die einzelnen Umstände sind in jenen Quellen nicht 
angegeben und Liudprand verwechselt nach seiner Art 
den Namen des bologneser und ravennatischen Vor
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Wahrheit, wie schlimm sie auch ist, finden müssen. 
Wenn man endlich unserm Autor deshalb eine Neigung 
zum Wunderbaren zugeschrieben hat, weil er von so

Karl der Grosse ist ein feiger Tyrann, kein Kriegsheld nur ein 
Schlächter, der wehrlose Massen durch Treubruch in seine Gewalt 
zu bringen und hinzuopfern versteht, ein Wollüstling, der die eigenen 
Töchter entehrt. In Rom dagegen hat Hr. Galiffe eine Camarilla 
entdeckt, die schon seit dem 4. Jahrh. geschäftig ist, solche Päpste 
zu erheben, die sich auf fremden Einfluss stützen müssen, die Ita
liens Selbständigkeit und Einheit systematisch untergräbt. Was ist 
nicht Alles bei der Geschichte der Wahlen einzelner Päpste zu be
merken, w^s diese Meinung unterstützen kann; die merkwürdigste 
Entdeckung ist ohne Zweifel, dass die Päpstin Johanna keine an
dere ist, als die Witwe Leo’s IV. (denn so wenig war der Cölibat 
im 9. Jahrh. bei der höhern Geistlichkeit durchgedrungen, dass man 
noch verheirathete Männer zu Päpsten wählte). Wie die Geschichte 
selbst ein Werk des Betruges, so ist nun auch das Meiste von dem, 
was der Nachwelt darüber berichtet worden ist, erdichtet. Die 
Quellen sind fast sämmtlich im Dienste jener römischen Camarilla 
verfälscht, diejenigen, welche ihrem gefährlichen Bunde mit den 
Feinden Italiens Widerstand leisteten, haben deshalb unverdient ein 
schmachvolles Andenken erhalten. Eginhard, behauptet der Kritiker, 
ist ein Mönch des 10. Jahrh., Anastasius durchweg verfälscht, Pau
lus Diaconus wird angezweifelt, weil sich bei ihm Stellen aus den 
Uber pontificalis finden (obwol doch schon Beda mehr als 60 Jahre 
früher diesen benutzt hat) und unter Vielen Andern unser Liudprand. 
Die Beweisgründe heben einander auf; denn einmal sind sie von 
der Persönlichkeit des wirklichen Liudprand, seinem Hass gegen Be
rengar, seinem Abfall zu Otto hergenommen, und dann siehtGaliffe 
in Allem, was der „pretendu Eveque de Cremönc“ von sich sagt, 
nur absichtliche Täuschung. Die Beweise (Dr. Häusser hat sie, ohne 
das Resultat der Unechtheit zu acceptiren, sämmtlich ohne Prüfung, 
nachgeschrieben) für die seltsame Behauptung, dass der angebliche 
Liudprand ein Machwerk jener römischen Camarilla wäre, sind 1) 
die Verwechselung des Sergius und Stephan (s. oben) nicht, wie 
Galiffe will „quoique tous deux fussent ses contemporains“, sondern 
eben weil die Ereignisse, von denen dort die Rede ist, 25 Jahre 
vor Liudprand’s Geburt fallen; 2) dass V, 10 Lothar, der Sohn 
Hugo’s, von einem Mitgliede seines Hofes „parvus ac necessariarum 
sibi rerum adhuc ignarus11 im Moment der Flucht des Berengar, 
d.i. im J.940, genannt wird, obwol er doch 930 gekrönt, 938 ver- 
heirathet worden sei. Die Krönung, die beiläufig ins J. 931 gehört, 
kann füglich in den ersten Lebensjahren erfolgt sein; die Ehe mit 
Adalheid ist früher abgeredet; dass sie aber erst 947 oder 948 ge
schlossen worden, dafür würde ich die Stelle der Vita Adalheidae 
von Odilo v. Clugny: „Lothario ante annum circiter tertium postquam 
domnam Adalheidam duxerat defuncto“ (Mon. VI, p. 638) anführen, 
wenn ich nicht zu meinem Schrecken sähe, dass auch diese, von 
deren Authenticität die neue Ausgabe Beweise genug gibt, unter 
die unechten Documente gezählt wird (lettre II, fol. 8). Die Toch
ter aus dieser Ehe Emma verheirathete sich nach Flodoard im J. 
966 mit König Lothar von Frankreich; ihr Alter würde zu Odilo’s 
Angabe ganz gut passen. 3) Auch soll Liudprand in der Familie 
des Hugo sehr schlecht Bescheid wissen, z. B. den Lambert von 
Tuscien und den Wido, den er den Gemahl der Marozia nenne 
(vgl. II, 55. 56; III, 7. 18), fälschlich zu fratres uterini des Hugo 
machen, während der eine der Enkel seines Stiefvaters, der andere 
sein Vetter sei. Den Letztem aber verwechselt Galiffe mit Guido 
von Spoleto, und was den Erstem betrifft, so glaubt er an einer 

vielen unnatürlichen Todesfällen, Verbrechen u. s. w. 
zu erzählen weiss, so darf man nicht vergessen, dass 
das Meiste davon m Übereinstimmung mit den besten 
Quellen gesagt ist.

andern Stelle beweisen zu können, dass die Bertha, Hugo’s Mutter, 
die Liudprand die Witwe des Markgrafen Adalbert von Tuscien 
nennt, dessen Tochter und an Arichis, Fürsten von Salerno, ver- 
heirathet gewesen sei. Lettre XV , fol. 2: „Cet Arichis epousa 
Bertha de Toscane, fille et coheritiere du grand marquis Adelbert~le~ 
Riehe. Cest cette Berthe dont le suppose Liudprand a fait laveuve 
de son pere; car ce fut eile qui fut inere de ce marquis Lambert 
dont il parle, et qui, apres avoir ete depouille de la Toscane, retouma 
ä Salerne, ou il devient, par son fils Jean, tige de la seconde branche 
des Princes de Salerne;“ aber Hr. K. hat p. 81 eine Urkunde König 
Hugo’s von 939, worin dieser sagt: „pro anima Adal b e r t i mar~ 
chionis matrisque nostrae Berthae coniugis eius“, und 
damit das ganze Kartenhaus umwirft. 'Arichis — fährt die merk
würdige, aber mit allen Angaben gedruckter Quellen streitende Ge
nealogie fort — en eut dix autres enfants. Deux d’entre eux, Adel
bert dit Alberic et Jean, comte du palais, epouserent les deux 
celebrcs Senatrices de tous les Romains, Maroczie et 
Theodora, si atroc ement c al omniees par tous les libel- 
listes de la Camarilla,, parceque leurs epoux furent tiges des 
puissantes maisons des comtes de Tusculum, princes de Rome et des 
Crescentii, prefets de Rome et comtes de la Sabine. Ces deux mai~ 
sons ont produit une tres-grand nombre de papes et de cardinaux j 
mais eiles furent en hör r eur ä la Camarilla, p ar C e~ 
qu'elles ne vouloient pas d’ empe reurs e trangers en 
Italie!“ — Wir haben damit zugleich die andere Seite der For
schungen des Hrn. Galiffe berührt; denn jenem bösen Princip, wel
ches „fatale au rnonde entier“ zur Herrschaft gelangt ist, gegenüb«f 
hat er ein gutes, aber durch die Ungunst des Geschicks unterdrück
tes entdeckt — das iongobardische. Die Longobarden erscheinen 
daher als mit jeder häuslichen und öffentlichen Tugend geschmückt; 
dem Untergange ihres Reiches wird die zärtlichste Rücksicht gewid
met, besonderes Gewicht aber auf den Einfluss der longobardischen 
Elemente, die in Unteritalien zurückgeblieben sind, gelegt. Die dor
tigen Fürstenhäuser hängen mit den aquitanischen zusammen; dort 
concentrirt sich die gesammte Opposition gegen die Karolinger; die 
wichtigsten politischen Ereignisse vom 8. bis ins 11. Jahrh. sind an 
geheime, durch die trügerischen Schriftsteller verdunkelte Beziehun
gen zu den Fürsten von Benevent, Salerno u. A. anzuknüpfen. Zu 
dieser wunderlichen Überschätzung hat den Verf. sein an dieser 
Stelle gründlicheres Studium, besonders seine Bekanntschaft mit den 
reichen Urkundenschätzen des Klosters La Cava verleitet. Der 
kecke, unbedachte Zweifel an der Treue und Authenticität der 
besten Schriftsteller hat aber auch — was immer angemerkt zu wer
den verdient — hier, wo ihm archivalische Forschung zu Hülfe kam, 
zu einer richtigen Bemerkung geführt, deren rechtzeitige Kenntniss 
sowol Hr. K. als die Verfasser der Jahrbücher der sächsischen Kai
ser vor Irrthümern bewahrt hätte. Im dritten Briefe nämlich ist die 
Chronik von Cava, die Geheimrath Pertz ganz unabhängig davon 
im verflossenen Jahre als ein Machwerk ihres Herausgebers Pratil- 
lus, als ein Product des 18. Jahrh. erkannt hat, zuerst mit einigen 
guten Gründen angezweifelt, freilich zunächst wiederum als eine 
von der römischen Camarilla im Mittelalter geschmiedete Quelle ver
dächtigt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig«



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. 178. * 26. Juli 1845.

(beschichte.
De vita et scriptis Liudprandi Episcopi Cremonensis 

commentatioIdstorica. Scripsit Rud. Anast. Koepke.
(Fortsetzung aus Nr. 177.)

Denn fiele z. B. auch die Erzählung I, 36 von Arnulfs 
Tode der Volkssage anheim, so wird die andere (I, 32) 
von dem Vergiftungsversuch, den Agildruda, des Guido 
Witwe, gemacht habe, gewiss einen wahren Bestandtheil 
enthalten. Denn indem sich Arnulf zur Belagerung der 
Agildruda in ihrem Castell anschickte, ward er nach 
den Annales Fuldenses von schwerer Krankheit, nach 
Regino vom Schlage getroffen, und 899 erzählen die ful- 
dischen Annalen von der Hinrichtung mehrer Personen 
aus des Kaisers Umgebung, die man des Verbrechens, 
ihm etwas Schädliches beigebracht zu haben, für über
wiesen hielt. .Ta, ich möchte weiter gehen, als Hr. K. 
p. 80—82, und die Ermordung des Königs Lambert durch 
den Hugo, des Maginfrid Sohn (mehre Handschriften nen
nen ihn auch Maginfrid, s. I, 42, p. 285 mit der Note), 
mit der Liudprand absichtlich die einfache Erzählung, 
dass der König vom Pferde gestürzt sei, zurückdrängt, 
nicht für unwahrscheinlich halten; denn die Chronik 
von Novalese und Landulph von Mailand bestätigen sie, 
und in den Worten des faktischen Annalisten zu 896 
(bei der Hinrichtung des Maginfrid): „/Hins eins atque 
gener oculorum lumine orbati sunt“ liegt nicht, dass 
dieser Sohn der einzige gewesen. Wird ferner bei dem 
vorsichtigen Flodoard das „ut plures astruunt'(3 mit 
dem er 929 den gewaltsamen Tod des Papstes Johann X. 
emführt, oder das „ut [erunt^, was 950 die Vergiftung 
Lothar’s durch Berengar begleitet, weniger bedeuten 
als eine vollkommene Affirmation, und wird er die Er
zählungen Liudprand’s III, 43, Köpke p. 94, V. 10; s. 
ehendns. p. 52 llicht bcstäti ,

Wir konnten diM Verzeiehniss an der Hand nn- 
serer Schult noc weiter fortsetzen; doch würden wir 
nicht im Stande sem, dem Liudprand rtberali bill zu 
folgen. Abgesehen von vielen Stellen, wo keine 
andere Quelle zur Controle da ist, wo unsere Mit
tel unzulänglich sind, wird sich Liudprand auch bei 
dem, was Andere’ mit ihm erzählen , durch einzelne 
Züge, durch eine eigenthümüche Motivirung des Fac- 
tums auszeichnen. Gerade dadurch, dass er hier un
erreichbar ist, zeigt er sich als ein Mensch von geisti
ger Individualität, als ein wahrer Schriftsteller. Jedes 
Ereigniss, das er in sein Geschichtsbuch einträgt, muss 

erst in sein Eigenthum verwandelt werden, die Farbe 
seines Geistes annehmen. Wenn Hr. K. p. 133 von 
ihm sa-t- Nemo credo, qü Liudprandi crediddatem 
etlasciviamcognooerit dubitabit quin rebus swe veris 
sice e triviis arreptis exaggerandi quodam studio du- 
ctus, causas haud raro attulerit quae ex ipsius 
laseiviore cogitatione petitae ant meracon» 
iectura exortae essent^, so behält diesei adel 
für viele Fälle vollkommene Geltung, aber man muss 
hinzusetzen, dass diese Ursachen oft aus einer gewissen 
allgemeinen Anschauung von den menschlichen Dingen 
abzuleiten sind. Man könnte es als das Interesse an 
dem Kampfe zwischen grösserer und geringerer, glück
licher oder um ihr Ziel getäuschter Schlauheit, als die 
Achtung vor der Klugheit, gleichviel welchen Zwecken 
sie diene, die eben daher Hiesst, bezeichnen, was Liud
prand bei der Auswahl dessen, was, und bei der Art 
und Weise, wie er es mittheilen will, leitet. Es sind, 
wie wir sehen, Gemüthsricbtungen, die auf keinem rein 
sittlichen Grunde beruhen, die aber in einer Zeit, wie 
die seinige. sehr leicht Nahrung finden mussten. Gern 
führt er, um seiner Wirkung sicherer zu sein, die Per
sonen redend ein; ihre Entschlüsse werden aus ganz 
individuellen Situationen und den Leidenschaften des 
Moments entwickelt; so wenn Eberhard im Arme seiner 
Gemahlin seine hochfliegenden Pläne auf die deutsche 
Krone verräth (IV, 22), oder wenn König Rodolf durch 
den treulosen Rath seiner Feindinn Ermengard (III, 9) 
bewogen sein eigenes Heer verlässt. Es ist nicht im
mer nöthig, dass damit den Dingen ein schwärzeres 
Colorit gegeben wird, im Gegentheil sie treten oft mehr 
von der naiven Seite uns entgegen; so wenn er erzählt, 
wie Alberich den Hugo und die Marozia verlässt, gegen 
den herrischen Stiefvater sich empört, ist ihm (III, 44) 
eine Ohrfeige die Ursache, während Benedict berichtet, 
dass Hugo daran gedacht habe, seinen Stiefsohn blen
den zu lassen. Denn dieser Trieb, das Ereigniss zu 
individualisiren, ist der verschiedensten Gestaltungen 
fähig. Bald bequemt es sich der Volkssage an (Hr. 
K. hat alles dahin gehörige p. 116—123 zusammenge
fasst). und ist dann, wie am leichtesten erkennbar, so 
auch am erfreulichsten; bald nährt er sich von dem 
verläumderischen Geschwätz der Höfe. Es ist dies, 
was Hr. K- mit Recht das Memoirenhafte seiner Dar
stellung nennt; man muss sich wohl hüten, ihm hier 
unbedingten Glauben zu schenken, namentlich die Pläne, 
die er oft den handelnden Personen unterlegt, in die 
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Geschichte selber aufzunehmen. Hr. K. hat nachge
wiesen, dass jener angeblich schon bei Lebzeiten Karl’s 
des Dicken zwischen Berengar und Wido verabredete 
Plan, Frankreich und Italien unter sich zu theilen (I, 
14), auf Nichts beruhe, den Verhältnissen beider Prä
tendenten durchaus widerspreche. In alle Geschichts
bücher ist Liudprand’s Erzählung III- 47 übergegangen, 
dass Hugo dem Rudolf alle seine burgundischen Be
sitzungen abgetreten habe, um in Italien das teld für 
sich zu behalten; p. 182 ist nachgewiesen, dass dies 
jedenfalls nur in beschränkterem Sinne zu verstehen 
ist, da Hugo bereits früher dem Grafen Heribert die 
Grafschaft Vienne überlassen hat, andere Ländereien 
später auf seine Nichte und Erbin Bertha übergegan
gen sind.

Nun aber gehen neben diesem psychologischen 
Pragmatismus, der allerdings den Schriftsteller oft vom 
Wege der Wahrheit ablenken konnte, auch Richtungen 
von objectivem Gehalt her. Liudprand verliert in der 
Geschichte der einzelnen Staaten nicht den Überblick 
über die Lage der christlichen Welt überhaupt; er lebt 
in einer Zeit, da das christliche Europa zuweilen wie
derum in Gefahr schien, barbarischen, heidnischen 
Feinden zu erliegen; von Norden griffen die Dänen, 
von Osten die Ungarn, von Süden her die Sarazenen 
das zerstückelte, von innere Kriegen verzehrte christ
liche Europa an; die Magyaren und Sarazenen begeg
nen einander in den Alpen, ein Zustand, den die be
kannte Erzählung, dass Konrad von Burgund, sich der 
einen zur Besiegung der andern bedient habe, vollkom
men bezeichnet (vgl. Reinaud. htvasimts des Sarrazins 
en France etc. Paris, 1836. II, p. 40). Wie viele sei
ner Zeitgenossen ist. nun auch Liudprand von Angst 
über den möglichen Ausgang dieser Kämpfe erfüllt. 
Deshalb beginnt er die Antapodosis mit der Erzählung 
von der Landung der Sarazenen bei Fraxinetum (Frai- 
net); hat er doch selbst erlebt, wie Hugo, nachdem sie 
50 Jahre dort gehaust hatten, den Gedanken fasste, sie 
zu vertreiben (V, 16). Aber bald hat er auch klagend 
zu berichten (I. 4), dass sie von den Parteien der Pro
vence wechselweise zu Hülfe gerufen worden sind. Und 
diese traurige Wahrnehmung drängt sich ihm öfter auf; 
ei'verwünscht Arnulfs thörichte Politik, welche die 
Magyaren ins Herz der Christenheit gezogen (I, 13 u. 
36). er beklagt Hugo, dass er, eben Sieger über die 
Sarazenen, sie wider seine Feinde bewaffnet habe (V, 
17). Darin, dass die Christen den Bund ihrer Todfeinde 
suchen, um mu ihrer Hülfe einander zu vernichten, 
sieht er die grosse Sündenstrafe, die über die Zeit ver
hängt ist. I nd eben deshalb ist seine Verehrung für 
die deutschen Könige, für Heinrich I., den Besieger der 
Ungarn und Dänen um so grösser; diesen Sinn hat es, wenn 
er von ihm rühmt: „primus eliam h ic Daws subiuga- 
vit sibitine serv-ire coegit: ac per hoc nomen suum 
mnltis nationibus celebre fecu 21, UI,47).

Man hat ihm, wie die heftigen Ausbrüche des Has
ses gegen Berengar, so auch die Verehrung für die 
deutschen Könige übel gedeutet. Sollte man nicht so 
billig sein, ihm zuzutrauen, dass sein von dem Anblick 
so vieles Greulichen im Vaterlande erschüttertes Ge- 
müth auch eines Gegenstandes bedurfte, dem es mit 
voller Liebe sich hingeben konnte. Da erscheint ihm 
ein Otto der Grosse als der Mann, der bestimmt ist, 
eine neue Ordnung der Dinge im Abendlande zu be
gründen. Mit allen geistlichen und weltlichen Waffen 
ist er gegen seine Feinde ausgerüstet; schon sein Ge
bet erringt den Sieg ; wie er denselben durch edle Mäs
sigung, Schonung und Milde gegen verrätherische Ver
wandte. abtrünnige Vasallen ehrt (s. IV, 15. 23. 27. 
29), das musste Liudprand, der so oft in seiner Nähe 
das Entgegengesetzte gesehen hatte, besonders ergrei
fen. Nicht immer hat diese Begeisterung die richtigen 
Farben getroffen. Mit so schüchterner Rede, wie 
Liudprand V, 1 will, wird wol Hermann, Herzog von 
Alemannien, die Hand seiner Erbtochter nicht dem 
Könige für dessen Sohn Ludolf angetragen haben; so 
vornehm, wie bei demselben V, 13. hat, Octo’s Antwort 
an Hugo, in Bezug auf Berengar’s Aufnahme, nicht 
gelautet. Den willkommensten Anlass aber, alle Grösse 
und Hoheit von Otto ausgehen, seine Widersacher im 
Staube vor ihm erscheinen zu lassen, bot die Historia 
Otionis. Einen unübertrefflichen Ausdruck empfängt 
Otto’s aus dem Gefühl entschiedener Überlegenheit 
fliessende Milde, wenn er auf die erste Kunde von der 
sträflichen Widersetzlichkeit und den Verbrechen io- 
bannes XII., noch mit der Besiegung des Berengar be
schäftigt, sagt: „Er ist ein Knabe; gutes Beispiel wird 
ihn bessern“; oder wenn er auf die Anklagen, die in 
dem Concilium gegen den Papst erhoben werden, durch 
Liudprand’s Mund die Prälaten daran erinnern lässt: 
„dass hochgestellte Männer oft der Verleumdung preis
gegeben wären; er schwanke noch, ob ihr Zeugniss 
von reinem Eifer oder von bösem Neide eingegeben 
sei“; aber eben so gut, wie den versöhnlichen, auf 
friedlichen Ausgang hoffenden, weiss er auch den zur 
Wahrung seines Rechts entschlossenen Herrscher zu 
halten.

Gestehen wir es, diesen Schilderungen und Widu- 
kind’s unsterblichem Werke verdanken wir das Bild 
des grossen Kaisers, der das heilige römische Reich 
deutscher Nation gegründet hat — ein Andenken von 
unschätzbarem Werthe, so lange es Deutsche geben 
wird! Vergleichen wir das Verhältnis» beider Ge
schichtsschreiber zu ihrem Helden wie viel glück
licher ist da der Mönch von Corvey! Er bleibt, wäh
rend er zum Mittelpunkte der W eltgeschichte vordringt, 
zugleich der Herold seines Stammes; »ein Stoff ist 
durchaus national. Von dem Anfänge geschichtlicher 
Erinnerung bei seinen Sachsen, von ihrer dunkeln, sa
genhaften Vorzeit geht er aus, er sieht das erste Em
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porkommen des heimischen Fürstenhauses, und führt 
es durch alle Kämpfe und Gefahren auf den Kaiser- 
throu. Liudprand aber muss., um für das Grösste, 
was er erlebt hat, ein Herz zu fassen, auf die vater
ländischen Gefühle verzichten. In dem Gesandtenbe
richt an die beiden Ottonen (Legatio cap. 40, p. 355) 
erklärt er das de imperio vesiro et gente nostra mit 
folgenden Worten: nostram nunc dico omnem, 
guae sub restro imperio est gentern, Aber trotz 
dieser Entsagung konnte und wollte wol Liudprand die 
nationalen Regungen nicht ganz unterdrücken. Der Hass 
des Italieners gegen, das Regiment der Fremden blickt 
überall in seinen Schriften durch: besonders äussert 
er sich im Spott auf die Burgunder. Die Erklärung, 
die Albeiich den Römern von ihrem Namen gibt (111, 
44), mag als Beispiel dienen. Der Zweikampf des Hu- 
bald mit einem bairischen Ritter (1. 21) rettet die Ehre 
des \ aterlandes vor den Schmähungen des Fremdlings; 
in demselben Geiste ist erzählt (III, 15), wie Herzog 
Burchard von Schwaben, nachdem er eben sich noch 
des Höchsten gegen die Italiener vermessen. ,.Ausonüs 
lanceis eonfossus^ zu Grunde geht. Charakteristischer 
noch ist jene Fabel (II, 7: vgl. Köpke p. 84), die die 
Ungarn das lombardische Land vor ihrem Einfall durch 
Kundschafter erforschen, dasselbe zwar reich und mit 
allen Gütern gesegnet, sehr lockend, aber auch zu gut 
mit Mannschaft versehen, um es mit leichter Mühe, 
gleichsam auf einem Streifzuge zu erobern, finden und 
sie deshalb zu dem Beschluss kommen lässt, es im 
nächsten Frühjahr mit verstärkter Kraft anzugreifen. 
Aber dieser edle Stolz auf die Trefflichkeit des heimi
schen Bodens fühlt auch die dem Vaterlande geschla
genen Wunden um so tiefer: man muss bei ihm die 
Klagen über den Bürgerkrieg, in dem der Sohn den 
Vater, der Bruder den Bruder tödte. lesen (vgl. II, 65), 
um sich davon zu überzeugen. Ich gestehe, dass mir 
gerade diese nationale Seite von allen bisherigen For- 
schern. und auch von Hrn. K., der doch sonst aufmerk
sam und sorgfältig jede Eigenthümlichkeit des Schrift
stellers beobachtet und an zahlreichen Beispielen näher 
entwickelt hat (s. fieu Abschnitt Mores et fides aucto
ris p. 1-4 LH»), nicht genug hervorgehoben scheint. 
Zeigt sich nicht in dieser Verehrung für Otto, die die 
ewigen Mächte mit ih.n im Bunde sieht, so auch in 
jenem glühenden Hass gegen Berengar, der den Mons 
Avium verflucht, weil er den Flüchtigen den Weg nach 
Deutschland nicht versperrt habe, der Südländer, der 
Italiener? Glaubt man nicht bei Liudprand’s Wider
willen gegen die Byzantiner, bei jenen mit Spott und 
Ekel erfüllten Beschreibungen ihrer Gebräuche, Spei
sen. Kleider u. s. w., etwas von dem spätem italieni
schen Volksgeiste, von jener behaglichen Beschränkt
heit. die nichts den Sitten und dem Leben im Vater
lande gleichachten, sich kaum in der Fremde umthun 
mag, zu empfinden? Liudprand ist ein Virtuos in 

Schimpf reden; an einer Stelle häuft er siebzehn Schimpf
wörter auf Nicephorus zusammen (vgl. Köpke p. 128). 
Keine unter den neuern Sprachen hat diese Virtuosität 
in dein Grade entwickelt, als, besonders nach ihrer 
volksmässigen Seite hin, die italienische. Ich muss, 
auf die Gefahr hin misverstanden zu werden, noch ei
nen Punkt berühren. Am meisten wirft man Liudprand 
seine Freude am Obscönen vor; man sieht in ihm den 
an einem sittenlosen Hofe verdorbenen Geistlichen, der 
die Scham davor, von den Lastern, in die er versun
ken gewesen, öffentlich zu reden, verloren hatte. Frei
lich wird eine solche Neigung mit der geistigen Per
sönlichkeit dessen, bei dem sie. sich zeigt, immer ver
wachsen sein, sich nicht völlig von dieser absondern 
lassen. Aber auch hier kommt Einiges auf Rechnung 
des nationalen Geistes. Schon früh ist in Italien ein 
Mistrauen in die Reinheit der Kleriker, Spott über ihre 
erzwungene Enthaltsamkeit — wenngleich diese An
schauungen der Gnomik und Volkspoesie der spätem 
Jahrhunderte des Mittelalters bei keiner Nation fehlen 
— populär geworden; wenn man sich an die losen 
Reden, die Alahis von Trient bei Paulus Diaconus V, 
27-^30 führt, erinnert, so wird man bis zu der schmu
tzigen Geschichte, die Liudprand von dem Buhlen der 
Willa erzählt (V, 32). nicht weit haben. Keine neuere 
Nation ist ferner in der unbefangenen, naiven Behand
lung des Obscönen dem Alterthum näher, und deshalb, 
so lange sie sich aus ihrem eigenen Kern entwickelte, 
jener in den Dienst einer raffinirten Sinnlichkeit gebann
ten Literatur, deren Verderben die französiche Litera
tur über Europa verbreitet hat, fremder geblieben als 
die italienische. Liudprand hat etwas von diesem volks- 
thünilichen Zug. Bei jener Geschichte der für ihren 
Mann bittenden Frau (IV, 9), die er selbst ^hidibrium. 
immo sapientiam“ nennt, wird man. abgesehen davon, 
dass die Rohheit des Zeitalters in der That solche 
Scenen herbeiführen konnte (vgl. Chron. Salernit. cap. 
147, Mon. V, p. 545), unwillkürlich an ähnliche Reden 
der Weiber im Decameron erinnert. So schien die Be
trachtung dieses Schriftstellers unsere Ansicht von der 
Wichtigkeit seines Jahrhunderts für die Entnickelung 
des italienischen Volks zu bestätigen. Das Studium 
der lateinischen Literatur des Mittelalters, lauge £ejt 
wegen seiner Unergiebigkeit von Hbeialen Geistern fast 
ganz gemieden, und in der That nicht ohne trockene 
Partien, gewährt namentlich das Intel esse, den A olks- 
geist der neuern Nationen, z’ierst unter der schirmen
den Hülle einer fremden Sprache, sich entfalten und 
allmählig zum Selbstbewusstsein kommen zu sehen, 
gerade °seine innerlichen Momente ungestörter zu 
beobachten. Dieser Gesichtspunkt gibt unserm Ur
theil einen andern Maasstab als den blos ästheti- 
scheu. Vor diesem würden Liudprand’s Werke 
schlecht bestehen; er war kein Mann von reinem, ge
läutertem Geschmack. Seine Sprache ist aus dem Ge-
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brauche aller Zeiten zusammen geflickt; seine Mischung 
von Versen und Prosa widerwärtig; seine Verse sind 
— gleichsam ah gegebenen Endreime — mühselig 
an das Vorbild des Boethius angepasst, oft eigentlich 
nur von ihm entlehnt (s. den Abschnitt Auctoris do- 
ctrina et scribendi ratio bei Hrn. K. p- 137—147, wo 
dies Alles .gelehrt ausgeführt ist); Stellen klassischer 
Schriftsteller gebraucht er allen Ernstes in einer Weise, 
in der sich Völker, die im Besitz und Genuss einer 
reichen Literatur sind, ihrer Classiker für die Zwecke 
der Parodie bedienen, so wenn Berengar I. den gefan
genen König Ludwig (s. II, 41; Köpke p. 138) mit 
Cicero’s: i „Quousque tandem abutere patientia. nostra“ 
anredet u. s. w. Aber Liudprand’s Individualität, in 
der wir die Keime eines neuen nationalen Lebens mit 
seinen Vorzügen und Schwächen wahrnehmen, entschä
digt uns für diese Mängel und gibt der Beschäftigung 
mit ihm den vorzüglichsten Reiz.

Es bleibt nun zuletzt noch übrig, der schätzbaren 
Beilage zu dieser Arbeit, der Untersuchungen und Re
gesten für die Chronologie der Päpste von Stephan V. 
bis Johann XIII. (885 — 972) zu gedenken; denn für 
den damaligen Verfall des bald so mächtigen, welt
herrschenden Pontificats ist es bezeichnend, dass fast 
immer die Regierungszeit der einzelnen Päpste, einige
mal ihre Reihefolge, einmal sogar die Existenz eines 
Papstes zweifelhaft ist. Die Lücken zwischen den 
unter dem Namen des Anastasius gehenden Vitis 
pontificum und den ausführlichen Nachrichten seit der 
Mitte des 11. Jahrh. — vielleicht durch den Mangel 
an geeigneten Biographen, vielleicht durch Unterschla
gung der einst vorhandenen Biographien*)  entstanden 
_  füllen die Kataloge, die ursprünglich meist an Ana
stasius angelehnt sind, hier und da von ihm abweichen, 
und für seine Epoche ohne Werth sind, nur nothdürf
tig aus. Ohnehin sind sie in viele zum Theil entlegene 
Werke zerstreut, kaum vollständig zu übersehen, die 
meisten dazu schlecht gedruckt, und ihr Zeitalter oft 
nicht mit Sicherheit auszumitteln. Deshalb konnte al
lein eine vollständige Sammlung aller Urkunden der 
Päpste, und aller Stellen in den Urkunden Anderer, die 
die Jahre der Päpste genau bezeichnen, zum Ziele füh
ren. Diesen Weg hat Hr. K. mit grosser Umsicht ein
geschlagen. Eine Untersuchung, deren Resultat, dass 
man sich damals in Rom sowol der römischen, als der 
konstantinopolitanischen Indiction bedient hat (man

*) Ich muss für dies harte Urtheil auf meine Untersuchungen 
De Sigib. Gemblac p. SO—81, die übrigens Hrn. K.’s Beifall (p. 78) 
haben, verweisen. Wenn man bedenkt, dass die merkwürdigen Ca- 
pitei im Leben Sergius H., die erst Vignoli entdeckt und in den 
Text des Anastasius aufgcuoinmen hat, absichtlich ausgelassen wor
den sind, so wird es nicht unmöglich scheinen, dass man in Rom 
auch andere unrühmliche Zeugnisse über einzelne Päpste später den 
Augen der Nachwelt zu entrücken gesucht hat. 

nimmt denselben Wechsel auch bei den in Italien aus
gestellten Urkunden der Könige aus den burgundi
schen Häusern wahr), durchaus überzeugend ist, löst 
gleich Anfangs manche Schwierigkeiten, an denen Pa- 
gius noch gestockt hatte, wie z. B. in Bezug auf die 
Urkunde des Papstes Christophorus Nr. 23 (Köpke p. 
195 mit Pagius zu Baronios, nach der Ausgabe vofi 
Mansi XV, p. 527. Dann ist überall die Rechnung, die 
sich aus den Urkunden ergibt, mit den Angaben der 
Cataloge und der Chronisten, die aus ähnlichen Quel
len geschöpft haben, combinirt, wobei nur zu Leo V, 
p. 200, Not. 2, die von andern abweichende, aus bis
her unbekannten Quellen geflossene Nachricht des Sig
bert zu 905: „Leo post triginta dies ordinationis suae 
a Christophoro presbytero captus et in carcerem trusus“ 
nachzutragen ist. Dem Pagius, der schon auf ähnliche 
Weise zu Werke gegangen war, ist hier und da durch 
glückliche Emendation, wie z. B. bei Nr. 53, vgl. mit 
Pagius p. 634, ein Vorsprung abgewonnen; in andern 
Fällen konnte Hr. K. bei Fantuzzi, Ainadesius, oder 
in Marini’s papiri diplomatici Urkunden vollständig le
sen, die Pagius entweder gar nicht, oder nur in Ex- 
cerpten kannte. So gelang es, den Joannes IX. 
(vgl. Tab. 17) schon vor dem 13. Januar 898 auf dem 
päpstlichen Stuhl nachzuweisen, und damit die näch
sten Vorgänger, Romanus und Theodorus, auch ge
nauer zu bestimmen; Benedict IV. ist nach Tab. 22 
schon am 26. Juli 900 Papst; aus Tab. 52 ist bekannt, 
dass Johann XL, den Pagius (XV, 639; XVI, 7) um 
den 15. März 931 ordinirt glaubt, am 18. April dessel
ben Jahres noch nicht auf dem Thron war; auch Ste- 
phan’s VIII. Regierungsantritt ist aus Tabula 64 und 
61 zwischen dem 27. Juni und 4. October 939 mit den
selben Mitteln bestimmt worden.

Doch hat der Verf. leider bei seinen Forschungen 
nicht die Mansi’sche Ausgabe des Baronins, in der al
lein sich die Notizen des Georgius finden, benutzt. 
Georgi, dessen Forschungen sich auf die Geschichte 
Unteritaliens in der longobardischen Zeit beziehen, 
bringt besonders aus dem Regestum Sublacense (Su
biaco) eine grosse Reihe päpstlicher, oder mit Rück
sicht auf die Regierungszeit der Päpste abgefasster Ur
kunden bei. Fast jede Regierung in der Reihe, die 
wir hier in Betracht ziehen, ist bedacht (vgl. äusser 
den unten citirten für loimosus Baron. XV, p. 4n2, 
für Anastasius p- 566, für Stephan VII. p. 635, für 
Johann XL XVI, 7). Nun sind freilich einige dieser 
Urkunden auch unserm Verf, aus Muratori’s Antiqui- 
tates. Cocquelines oder Marini bekannt geworden (vgl. 
Nr. 55 und 56 mit Bar. XVI, 8. 9; 86 mit Bar. I. c. 
p. 56; 105 ebendas, p. 87, wo Hr. K. schon richtig 
die Urkunde ins Jahr 957 gebracht hat, während Ge
orgius sie zu 956 stellt, ferner Nr. 59 mit Bar. I. c. p. 
9. 25, mit XV, 534, wo die Urkunde aus einer altern 
localen Schrift entnommen ist), doch würden sich un
sere Regesten immer um etwa 40 Nummern aus dieser 
Quelle vermehren lassen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I?, Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. ISrockhaus in Leipzig.
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commentatio histoi ica. Scripsit Rud. And st. Ko epke.
(Schluss aus Nr. 178.)

Planche dieser Urkunden scheinen — soweit sich nach 
diesen Auszügen urtheilen lässt — besonders für Auf
klärung der Verhältnisse des Albericus und seiner Familie, 
jenes merkwürdigen römischen Patriciergeschlechtes, 
wichtig und verdienen deshalb ausführliche Publication. 
Was die chronologische Ausbeute betriftt, so wird in 
vielen Fällen Hrn. K.’s Rechnung bestätigt; in andern 
erhalten wir noch engere Grenzen, und nur in einigen 
gibt sich offener Zwiespalt mit allen bisherigen Bestim
mungen kund. Um das Wichtigste zu bezeichnen, so wird 
der schon von Hrn. K. so glücklich nach zwei Urkunden 
des Amadesius zwischen dem 19. Januar und dem 1. Fe
bruar 904 festgestellte Regierungsantritt Sergius III. 
durch eine Urkunde vom 25. Januar, Ind. XIV (911 
l. c. p. 554) des 7. Jahres dieses Papstes zwischen 
diesen Tag und den 1. Februar 904 eingeschlossen. 
Unter vier Urkunden Johann’s X. 1. c. p. 572 sind zwei 
mit richtigen Zeitbestimmungen versehen (vom 25. Ja
nuar, Ind. XII, 924 dem eilften, und vom 18. Januar 
926, dem zwölften Jahr), die zwischen den 18. und 
25. Januar 914 des Papstes Antritt feststellen, und des
halb mit der Urkunde Lando’s vom 5. Febr. 914 (Nr. 
46) und mit mehren Urkunden Johann’s X. in Conflict 
gerathen. Von drei neuen Urkunden für Leo VII. bei 
Bar. XVI, p. 9, zejgt y)n ejne zu vollkommener Ge- 
"5?^ fiir Hrn’ ^’s Untersuchung, p. 202, am 27. Mai 
9o9 (Ind. XU, anno jy^ noch auf ^em päpstlichen Stuhl, 
und die einzige, welche von Stephan VIII. da ist (Bar. 
XVI, p. -J) 17. August 942 (Ind. XV, anno IV)
beweist, mit 1. 64 verbunden, dass zwischen den 27. 
Jnni und den . ugust 939 die Erhebung desselben 
fällt, und rechtfeitigt agi’s Annahme, welcher Leo’s 
Tod und Stephans Wahl vgi. a. a 0 39 in den
Julius setzt. Zu den ohnehin schon za|1|reicilen Do. 
cumenten für Agapetus 11. kommen l. c. p. 56 acht 
hinzu, die sich sämmtlich gut in die recipirte Chrono
logie fügen.. Wenn eine Urkunde vom 26. März 949 
(Ind. VII) noch das dritte Jahr, dagegen eine vom An
fang des April 947 (Ind. V) schon das zweite Jahr 
zählt, so ist damit der Zeitraum der Erhebung nur nä
her bestimmt (vgl. Köpke p. 202). In den sieben Ur

kunden Johann’s XII., I. c. p. 87, ist derselbe Irrthum, 
den Hr. K. schon bei Nr. 115. 116. 118 entdeckt 
hat, die Verschiebung der Regierungsjahre um eins, 
zu rügen. Georgius hat sich dadurch verleiten lassen, 
den Anfang dieses Pontificats in den Februar 956 zu 
setzen. Bei Leo VIII., I. c. p. 156, würden zwei Ur
kunden vom 20. Februar 965 (Ind. VIII, im zweiten 
Jahr des Papstes, im vierten des Kaisers Otto) unsere 
Ordnung nicht stören, wol aber widerspricht die erst 
von Hrn. K. aus Fantuzzi beigebrachte Urkunde vom 
7. August 965, Nr. 126, zweien aus dem RegestumSu- 
blacense, denen zufolge dieser Papst schon vor dem 
April jenes Jahres verstorben wäre. In der einen heisst 
es: anno IV imperii Domni Ottoni piissimi Imperato
rs s et perpetui Augusti mense Aprilis die XIII Indict. 
VIII post disces sum Leonis sanctissimi et VIII 
P.P., in der andern: anno IV Imperii Domni Ottonis 
piissimo et perpetuo Augusto post ex ces sum Do
mini Leonis PP. adhuc in sede R. Petri Apo- 
stoli nullus adv ocatus sedebat Pontifex mense 
lulio die VIII Indict. Vlll.ee Das letztere besonders 
für das augenblickliche Verhältniss des Kaiserthums 
zum Papstthum interessant. Acht Urkunden für Jo
hann XIII., mehre nicht ohne Anstoss in den einzelnen 
Daten, l. c. p. 156 und 169 bieten für die Chronologie 
nichts Neues.

Berlin. Siegfried Hirsch.

Völkerkunde.
American Antiquities and Researches into the Origin 

and History of the Red Race by Alexander W. 
Bradford. New-York, 1841. Gr. 8.

Dieses gelehrte ethnographische Werk besteht aus 
zwei grossen Abschnitten, wovon der erste, welcher 
über die amerikanischen Älterthümer handelt, bis S. 
123, in sechs Capitel eingetheilt ist, der zweite, wel
cher die Forschungen über Urspiung und Geschichte 
der Rothen Race enthält, bis Ende, in zwölf Capitel.

Im ersten Capitel des ersten Abschnitts wird von 
den indischen Alterthümern auf dem amerikanischen 
Continent überhaupt gesprochen, im zweiten von den 
Überresten des Alterthums in den Vereinigten Staa
ten, im dritten und vierten ebenfalls, im fünften von 
den Alterthümern in Mexico und den angrenzenden

Vlll.ee
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Staaten, und endlich im sechsten von den Alterthü- 
mern Südamerikas.

Das erste Capitel des zweiten Abschnitts liefert 
eine Vergleichung der Denkmäler aus der Urzeit Ame
rikas, das zweite handelt von ursprünglicher Civilisa- 
tion und Urwanderungen, das dritte ebenfalls von den 
Wanderungen in der Urzeit, das vierte von den Wan
derungs-Routen der Völker, das fünfte von der Schiff
fahrt der Alten und von zufälliger Abtrift und Ver- 
schlagung so mancher Fahrzeuge in alter Zeit, das 
sechste von den Urbewohnern der Erde und der äus- 
sern Körperbildung (physical appearance — habilus 
corporum) der verschiedenen Völkergruppen, das sie
bente von den vielerlei Ursprachen auf dem amerika
nischen Continent und von ihrem Verhältniss zu den 
Sprachen der andern JJrvölker, das achte von der 
Astronomie der alten Völker, in Amerika vornehmlich 
der Mexicaner, das neunte von der Religion der alten 
Völker mit besonderer Rücksicht auf die Urbewohner 
Amerikas, im zehnten wird dieselbe Forschung über 
die Aboriginer fortgesetzt, das elfte enthält eine kurze 
Abhandlung über die Pyramiden, und das zwölfte end
lich die Schlussfolgerung des Ganzen, die in der Kürze 
zusammengefassten Hauptergebnisse der in diesem Werk 
angestellten Forschungen.

Die Zahl der Hülfsquellen, woraus der Verf. den 
Stoff zu seinen Forschungen geschöpft, ist sehr gross. 
Es sind theils amerikanische, theils englische, theils 
europäisch-festländische Schriftsteller, vornehmlich fran
zösische, spanische und deutsche. Unter den letzteren 
sind Humboldt und Heeren am häufigsten benutzt. Die 
alten sogenannten Classiker hat er ebenfalls häufig ge
braucht. Am besten Ausbeute natürlich gaben ihm die 
vielen Reisebeschreibungen.

Schriften über Alterthümer, sagt der Verf. in sei
nem Vorwort, sind so oft dem Vorwurf ausgesetzt ge
wesen, angefüllt zu sein von unwahrscheinlichen Ver- 
niuthungen und von Schlussfolgerungen, welche ver
schwinden, sobald die nüchterne Vernunft dieselben be
rührt. Daher habe er es für das Richtige gehalten, 
eine Unterscheidungslinie zu ziehen zwischen den That- 
sachen und seinen, eigenen Untersuchungen darüber. 
Im ersten Theil seines Werks habe er sich also, mit 
wenigen Ausnahmen, genau auf eine Beschreibung der 
alten amerikanischen Monumente beschränkt, sich so 
viel als möglich bei gehöriger Kürze und zugleich ohne 
die Treue zu verletzen, an den Worten seiner Aucto- 
ritäten haltend. Mr. Stephens’ Travels in Central 
America habe er leider, weil sie eben erst erschienen, 
nicht mit Nutzen gebrauchen können. Im zweiten 
Theil seines Werks sei ein Versuch gemacht worden, 
einige anziehende Probleme betreffend die Geschichte 
der Aboriginer zu lösen. Die Folgerungen, welche 
sich aus dieser Forschung ergeben, seien den bisher 
gewöhnlichen Ansichten in vielen Fällen widerstreitend.

Er habe erst nach langem Sträuben die Theorie von 
einer Einwanderung der Urbewohner Amerikas von der 
Behringsstrasse her aufgegeben. Am Ende sei die 
Forschung nach der Route, auf welcher die Aboriginer 
den amerikanischen Continent erreicht, von geringerer 
Bedeutung, es sei ein Factum, worauf es wenig an
komme. Übrigens sieht der Verf. diese seine vorlie
gende Schrift mit Bescheidenheit für nichts weiter an 
als für einen wissenschaftlichen Versuch, dessen Män
gel er sich wohl bewusst sei.

In der Einleitung sagt Hr. B.: „Durch die weit-- 
schichtigen und oft übertreibenden Beschreibungen ei
niger frühen Reisenden und durch das Verfahren der 
Bezwinger der halbcivilisirten Völker von Mexico, Cen
tral-Amerika, Bogota und Peru ist Belehrung von un
berechenbarem Werth für uns verloren gegangen.“ 
Die alten Kunstwerke indianischer Malerei, die Idole, 
Bilder und Planisphären wurden zerstört oder verschüt
tet, die Tempel der Erde gleich gemacht, die Städte 
geschleift, Alles aus niedriger Politik oder aus blindem 
Religionsfanatismus. So entstand eine schreckliche 
Lücke in der Urgeschichte des amerikanischen Conti- 
nents. Das that die wilde spanische Eroberung.

Die Resultate des Werks im letzten Capitel sind 
in folgenden Sätzen niedergelegt: 1) Die drei grossen 
Gruppen von Monumental-Alterthümem in den Verei
nigten Staaten, Neu-Spanien und Südamerika bieten in 
Stil und Charakter Anzeichen davon dar, dass sie von 
Völkerstämmen einer und derselben menschlichen Fa
milie herriihren. 2) Diese Völkerschaften waren ein 
reiches, zahlreiches, civilisirtes und Ackerbau treiben
des Volk, bauten Städte, Landstrassen, Wasserleitun
gen, Festungen uml Tempel, waren in den Künsten 
der Töpferei, Metallurgie und Bildhauerei erfahren, 
hatten eine genaue Kenntniss von der Astronomie er
langt, besassen eine Landesreligion, unter dem heilsa
men Zwang eines bestimmten Systems von Gesetzen, 
und waren durch geregelte Verfassungen miteinander 
verbunden. 3) Aus der Übereinstimmung ihres äus- 
sern Aussehens, aus dem Besitz von Überresten der 
hieroglyphischen Malerei, aus gemeinsamen Ähnlich
keiten in ihrer Sprache, Religion, Sagen und Begräb- 
nissarten, und aus der allgemeinen Vorherrscbung ge
wisser willkürlichen Gewohnheiten scheint hervorzuge
hen, dass fast alle jene Aboriginer desselben Ursprun
ges und dass die barbarischen Stämme die gebroche
nen, zerstreuten und entarteten Nachbleibsel einer ur
sprünglich erleuchteteren und cultivirteren Gesellschaft 
sind. 4) Zwei unterschiedene Zeitalter lassen sich in 
der Geschichte der civilisirten Völker aufweisen; das 
erste und älteste, während einer langen und unbestimm
ten Periode in ungestörter Ruhe verharrend, und ge
gen das Ende hin mit den Merkmalen des gesellschaft
lichen Verfalls bezeichnet; das zweite an Nationalum
wandlungen, den Überfällen barbarischer oder halbci-
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vilisirter Stämme, der Vertilgung' oder Unterjochung 
der alten und der Gründung neuer und ausgedehnter 
Reiche kenntlich. 5) Die ersten Sitze der Civilisation 
waren in Cen tral-Amerika, von wo aus die Bevölke
rung über beide Festländer Amerika’s ausgegossen 
ward von Kap Horn bis zum nördlichen Ocean.

Hinsichtlich der Frage über ihren Ursprung ergibt 
sich: 1) Dass die Rothe Race unter mannichfachen 
Modificationen physischerseits in Etrurien, Ägypten, 
Madagaskar, Alt-Skythien, Mongolenland, China, Hin
dustan, Maiagenland, Polynesien und Amerika hinein 
gespürt werden kann und ein primitiver und cultivirter 
Zweig des Menschengeschlechts war. 2) Dass die Ur
bewohner Amerikas mehr und weniger mit diesen ver
schiedenen Ländern in Zusammenhang stehen durch 
schlagende Ähnlichkeiten in ihren Künsten, Gewohn
heiten und. Sagen, ihrer hieroglyphischen Zeichenkunst, 
ihrer Architectur und Tempelbau, ihren astronomischen 
Systemen und ihren Superstitionen, Religion und theo- 
kratischen Regierungen.

Es ist lange eine Lieblingstheorie gewesen, die 
amerikanischen Aboriginer bis zu einer tatarischen oder 
mongolischen Wanderung aus Sibirien über die Beh
ringsstrasse zu verfolgen. Allein die Mexicaner und 
Peruaner sehen den cultivirten Völkern Ostasiens noch 
ähnlicher als die roheren Horden , die sibirischen No
maden ; wirklich sind sie alle von derselben Race, und 
beides in Asien und Amerika hat ein Versinken in 
Barbarei, verwandte Entwickelungen hervorgebracht, 
welche in Verbindung mit den Überresten ihrer alten 
Religion und Gebräuche die Wilden beider Continente 
einander fast gleich machen. Es lässt sich nicht leug
nen, dass es in Nordamerika etliche Stämme gibt, 
welche in neueren Zeiten aus Sibirien hervorgegangen 
sein mögen, z. B. die Chippewyans und vielleicht die 
Sioux, die Osages, Pawnees und einige von den nord
westlichen Völkerschaften, doch selbst mit Rücksicht 
auf diese ruht der Beweis hauptsächlich auf weit- 
schweifigen und unsichern Traditionen. Anzunehmen 
a er. dass die Mexicaner, die Toiteis, die Chiapanese, 
die . ayas und die Peruvianer die Nachkommen sol
cher entarteten und wilden Horden wären, als das 
nordöstliche sien bewohnen, oder dass sie aus süd
licheren asiatisc en Ländern durch die kalten und un- 
wirthbaren Gegen en des Nordens wanderten, ohne 
irgend welche Spuren von Civilisation auf ihrem Wege 
zurückzulassen, scheint Erfalu.ung ond Phil hie 
gleichmässig zu widersprechen. Die Monumente alter 
Zeit m Sibirien finden sich gen Westen und «en Sü
den, die amerikanischen sind in ihrer Ausdehnung auf 
der Nordwestseite beschränkt, und trotz der leichten 
Communication, welche die Nachbarschaft der beiden 
Continente in jener Richtung gewährte, scheinen diese 
Thatsachen für die Frage wol entscheidend zu sein. 
Auf der andern Seite machen die Zeugnisse von einer

frühen Kenntniss des Compasses in China, von der 
grossen Erfahrenheit der Maiayen im Seewesen und 
ihrer Schiffahrt in den asiatischen Meeren in fernen 
Weltaltern, die dargelegten Thatsachen betreffend das 
Insel-Bevölkern durch zufällig verschlagene oder ab
getriebene Canoes, und mehr als Alles das Zeugniss 
der Wirklichkeit von der über die zahlreichen und fer
nen Inseln des grossen stillen Oceans zwischen Asien 
und Oster-Eiland verbreiteten Bevölkerung es unnöthig, 
zu der gewaltsamen Hypothese von einer nördlichen 
Route seine Zuflucht zu nehmen. Welche grösseren 
Hemmungen gab es zur Verhinderung einer Überfahrt 
von Oster-Eiland nach der amerikanischen Küste, als 
eine Wanderung nach Oster-Eiland begleiteten? Wirk
lich scheint dieses Eiland selbst von verschiedenen Ge
schlechtern nach einander occupirt worden zu sein, 
und seine pyramidischen Bauten und kolossalen Obe
lisken und Standbilder sind den amerikanischen Mo
numenten eng verwandt.

Wann und durch wen ward Amerika bevölkert? 
Diese interessante Frage, sofern sie jemals zu lösen 
sein wird, kann natürlich einzig und allein in einer 
allgemeinen Weise beantwortet werden. Der Charak
ter der amerikanischen Civilisation ist kein ganz ein
heimischer. Seine gegenseitigen Unterschiede sind keine 
grössern, als auf dem natürlichen Wege entstehen 
mögen, wenn Völker eines und desselben Stammes von 
einander gesondert sind, seine Übereinstimmungen sind 
gross und schlagend und zeigen insgemein eine er
staunliche Ähnlichkeit mit vielen von den Zügen der 
ältesten Civilisationstypen in der östlichen Halbkugel. 
Die Monumente dieser Völker waren Tempel und Pa
läste, ihre Tempel waren Pyramiden, ihre Traditionen 
waren mit kosmogonischen Fabeln verwebt, in wel
chen noch Überreste von Urgeschichte sich erhalten, 

nd ihi e Religion war erhaben und richtig in vielen 
ihrer ursprünglichen Lehrsätze, wiewol erniedrigt in 
deren abergläubischem Misbrauch und Verderbniss. 
In diesem Allen ist nichts aus neuerer Zeit, nichts erst 
entstanden (nothing modern, nothing recent), diese Züge 
sind nicht streng hinduisch, ägyptisch oder chinesisch, 
obgleich sie die Civilisation der Aboriginer der je
des einzelnen dieser Völker nahe bringen. Der Ur
sprung dieser Verwandtschaft muss bis zu den ältesten 
Zeiten zurückverfolgt werden, als diese grossen Na
tionen sich zuerst trennten und in Ägypten, Hindustan, 
China und Amerika dieselbe Religion, Künste, Gewohn
heiten und Einrichtungen hineinbiachten, um auf man
cherlei Art gemodelt zu werden unter dem Einfluss 
verschiedener Ursachen. Die grosse Verschiedenheit 
amerikanischer Sprachen , die wenigen Ähnlichkeiten, 
welche sie mit denen der alten Welt darbieten, der 
Mangel des Gebrauchs von Eisen, gewisse Eigenthüm- 
lichkeiten in ihren astronomischen Systemen, und einige 

I von ihren eignen Überlieferungen, welche das Gedächt-
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niss der grossen Begebenheiten alter, geheiligter Ge
schichte auf bewahrt habeii, und die Civilisation des 
Continents einem von jenen Volksstämmen zuschreiben, 
welche zugegen waren bei der Zerstreuung des Men
schengeschlechts, alle dienen zur Unterstützung dieser 
Behauptung. Die rothe Race also scheint ein ursprüng
licher Zweig der menschlichen Familie zu sein, in 
vielen Theilen der Welt bestanden zu haben, ausge
zeichnet durch frühe Civilisation, und in einer sehr 
alten Zeit in Amerika eingedrungen. Das amerikani' 
sehe Geschlecht scheint von keiner jetzt bestehenden 
Nation abzustammen, aber es steht durch zahlreiche 
Ähnlichkeiten den Etruriern, Ägyptern, Mongolen, Chi
nesen und Hindus nahe, es ist den Maiayen und Poly
nesiern ganz nahe verwandt, und die Muthmassung, 
welche vielleicht den höchsten Grad von Wahrschein
lichkeit besitzt, ist diejenige, welche den Ursprung des
selben von Asien her, über den indischen Archipelagus, 
behauptet.

Die merkwürdigste Eigenthümlichkeit in den Einrich
tungen aller dieser Völker ist ihr religiöser Charakter. 
Gesetze, Regierung, die Künste und Wissenschaften, 
und die gesammte Routine der Privat- und öffentlichen 
Angelegenheiten standen unter der Leituug der Prie
sterschaft. Daraus gingen manche Folgen hervor — 
die Abwendung eines schleunigen Versinkens in Bar
barei „so lange als die Religion ihre Suprematie be- 
hielt“—, der gänzliche Mangel an allem Fortschritt und 
Vervollkommnung, und der stereotype Charakter des 
ganzen gesellschaftlichen Systems. Die Wissenschaf
ten waren geheim, lange religiöse Prüfungen waren 
nothwendig, ehe ihre Principien gelehrt wurden, und 
so besass keine Generation eine Überlegenheit über 
die vorige. Wissen und Bildung wurden nicht belebt 
und getrieben von natürlicher Wärme und Kraft, son
dern waren einbalsamirt, und boten gleich einer ein
geschrumpften Mumie nur die äussere Form dar, keine 
der Lebenskraft des Daseins. Aus dieser fortgesetz
ten religiösen Unterwerfung entsprang auch jene Un
wandelbarkeit, jener fixirte und unveränderliche Cha
rakter. welcher alle diese Völker auszeichnet und wel
cher ein markirter und hervortretender Zug selbst des 
wilden Indianers ist. Eine Unbeugsamkeit, welche hart
näckig an alten tonnen und Gewohnheiten haftet und 
Veränderung verschmäht, welche überwältigt werden 
mag, doch nimmer nachgibt und welche, wenn man 
das furchtbar bevorstehende Geschick der Urbewohner 
ins Auge fasst, das Aussehen melancholischer Grösse 
hat; denn als eine von jenen kommenden Begebenhei

ten, welche ihre Schatten vor sich her werfen, scheint 
die unbedingte Vertilgung dieser alten Race schnell 
und unwiderstehlich heranzunahen. Auf diesem Con- 
tinent haben die reinen Typen der neuen und der al
ten Ära sich begegnet und getroffen. Dem Geschlecht? 
welches die eine vorstellt, war, nachdem es dieses 
ungeheure Landgebiet auf zahllose Zeiten in Besitz ge
nommen, ungestört von der Ankunft anderer und jün
gerer Racen, der weiteste Raum zur Entwickelung ge
geben worden. Und doch war bei der Entdeckung 
der grössere Theil des Continents von wilden Horden 
bewohnt. Innerhalb der Vereinigten Staaten, scheint es, 
sind die barbarischen Stämme gar sehr entvölkert wor
den und die alten cultivirten Nationen erloschen zu 
sein, selbst in Mexico und Peru scheint die Civilisa
tion der ersten Weltalter die der spätem Zeiten über
troffen zu haben, und die Gesellschaft war im Allge
meinen in einem Zustande des Verfalls. Das alte Sy
stem — seine sittlichen und socialen Elemente, seine 
Fähigkeit zur Selbstvervollkommnung — war auf solche 
Weise recht versucht und erprobt worden, und die 
Zeit war herangekommen, als ein neues Geschlecht 
und die christliche Religion beschieden wraren, Besitz 
von diesem Boden zu nehmen.

Dem grossartigen Gegenstände dieses Werks ge
mäss, zumal da es für diesseits der See wenig zugäng
lich sein wird, scheint es erwünscht zu sein, den For
schungsgang des Verf. in einem so speciellen Abriss 
als an diesem Orte verstattet ist, näher darzustellen.

Erster Abschnitt. Alterthilmer der rothen Race. 
Die alten Überbleibsel der Kunst in Amerika lassen 
sich in zwei, in Stil, Charakter und Belang verschie
dene grosse Klassen theilen. Die erste Klasse um
fasst die von neuerem Ursprung, welche von einem 
uncivilisirten Volke herrühren und über den ganzen 
amerikanischen Continent hin verbreitet sind. Sie be
stehen hauptsächlich aus Zierrathen, rohen Inschriften, 
Zeichnungen, welche den halb - hieroglyphischen Sinn
bildern jetziger Urvölker ähnlich sehen, und solchen 
Kriegs- und häuslichen Geräthschaften, welche dem 
Leben der Wilden entsprechen. Die zweite Klasse 
stammt von Völkern von grosser Kultur und zerfallt 
nach einigen charakteristischen Verschiedenheiten in 
drei Unterabtheilungen: 1) die Alterthumsreste in den 
Vereinigten Staaten; 2) in Central-Amerika, Mexico und 
den angrenzenden Provinzen; 3) in Peru und andern 
Theilen von Südamerika.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in «Bentt,, Druck und Verlag von A. Brockhaus in Deipaig.
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Die Alterthumsreste in den Vereinigten Staaten tragen 
die deutlichen Merkmale ihrer Entstehung von einem 
weit über den Zustand der Wilden erhabenen Volk 
an sich. Sie sind dreierlei Art: 1) Erzeugnisse mecha
nischer Kunst, als irdenes, oft fein gearbeitetes Ge
schirr, Backsteine, schön geschnitzte Sachen von Bein, 
gemeisselte Steine, kunstvoll gehauene Götzenbilder von 
Stein. Steininschriften, mancherlei silberne, kupferne 
und eiserne Geräthschaften und dergl.; 2) die alten 
Überreste von ungeheuren Mauerwerken und Erdschan
zen, am häufigsten am Mississippi, doch in Zwischen
räumen auch anzutreffen von New-York bis nach Flo
rida , und vom Territorium westlich vom Mississippi 
bis zu den Alleghany Bergen. Es sind häufig die Über
bleibsel von befestigten Städten und sind mit einem oft 
kreisförmigen Graben umgeben, noeh häufiger Kriegs
schanzen. welche manchmal zahlreich neben einan
der in einer Kette fortlaufen, meistens sind es Schan
zen von Erde, auch auf Bergen trifft man runde, zu
weilen steinerne Schanzen an, mit einem Graben um
geben und einem oder zwei Eingängen versehen. Fer
ner sind (.Iberreste von Schornsteinen in weiten Ruinen 
gefunden worden, sowie von Backsteinmauern. In 
Gasconade County, Missouri, sind die Ruinen einer 
alten Stadt, wovon man noch die Spuren der Strassen 
und Plätze deutlich sieht. Die alten Überreste solcher 
Art sind am sorgfältigsten im Staat von Ohio unter
sucht worden. 3) Die Erdhügel von Quadrat-, oblonger 
und kreisrunder Form am Fuss, und kegelförmig oder 
platt am Gipfel. Es sind entweder Todtenhügel, oder 
mit Erdwällen umgebene Erhöhungen in der Nähe der 
Mauerüberreste, oder verstümmelte, pyramidenförmige 
Errichtungen. Manche Erhöhungen sind schwer von 
Todtenhügeln zu unterscheiden. Diese letztem liegen 
oft gruppenweise und in der Nachbarschaft von befe
stigt gewesenen Plätzen, viele bestehen aus Erde, viele 
aus Steinen, je nachdem das eine Material leichter zu 
gewinnen war als das andere. Sie enthalten die Asche 
und verbrannten Knochen von Menschenleichen, Holz
kohlen, Gräber von flachen Steinen, zuweilen eine Ba
sis von Backsteinen, Metallsachen, unverbrannte Ske
lette, manchmal viele zugleich, und zuweilen in sitzen-
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der Gestalt, kreisförmige Leichenbehälter von flachen 
Steinen , Pfeil- und Speerspitzen, Skelette auf Asche, 
geschnitzte und mit Figuren versehene gemeiselte Sa
chen, steinerne Äxte, Messer, Muschelschalen, Kügel
chen von Elfenbein, Muscheln, irdene Urnen u. s. w. 
Mitunter ist die Erde solcher Hügel nicht vom Ort ge
nommen, sondern herzugebracht. Bei St. Louis in Il
linois finden sich in einem Umfang von 4—7 Miles übe» 
150 Todtenhügel. In Florida gibt cs viele Todtenhügel, 
einige an der Seeküste, aus Muschelschalen bestehend, 
und Thongeschirr, Asche und Kohlen enthaltend. Die 
Todtenhügel sind von verschiedener Grösse und Höhe, 
3, 6, 8, 15. 30, 35, 40 (häufig 40 Fuss), 70, 75, 90 
Fuss hoch, 30, 36, 60 (am Gipfel), 60 (an der Basis), 
100 Fuss im Durchmesser, 140 Yards, 300 Yards, 1000, 
1200, 2000 Fuss im Umfang u. s. w’., ein oblonger ist. 
620 Fuss lang, 60 Fuss breit und 8 Fuss hoch. Die 
Steinhügel sind gemeiniglich weit grösser und höher 
als die Erdhügel.

Der allgemeine Charakter aller dieser Überreste 
zeigt ihren gleichen Ursprung an. Sie sind über ein. 
weites Landgebiet verstreut, beginnen im Staat von. 
New-York, erstrecken sich längs der westlichen Linie 
der Alleghanies, neigen im Süden ostwärts durch Ge
orgia hin, und enden erst am Meer im südlichsten Theil 
von Florida, im Westen finden sie sich in grosser Menge 
an den Rändern aller westlichen Gewässer weit hinauf 
gegen die Quellen des Mississippi reichend, und längs 
der Ufer des Missouri und seiner Zweige verstreut,. 
und von hier nach dem Golf von Mexico hinab und 
über den Red River hinaus auf Mexico zu. An keinem 
andern Punkt berühren sie das atlantische Meer, als 
in Florida, im Norden und Westen finden sie eine 
Grenze und nahen sich weder kälten» Regionen, noch 
reichen sie bis an die Gestade des stillen Oceans. Ihre 
Urentstebung w eist nach Mexico, ihre j^ahl ist unge
heuer, von Erdschanzen und Festimgswällen zählt man 
in der Westhälfte der Vereinigten Staaten allein an 
5000. die Hügel und Todtenhügel sind viel zahlreicher. 
Sie tragen das Gepräge ihres hohen Alters an und in : 
sich und gehören einer dauer ta t angesiedelten Bevöl
kerung an. Diese Ruinen von alten Städten, Festun
gen und Gräbern trifft man gewöhnlich an Flussufern 
an und wo der Boden am fruchtbarsten ist.

Kein Theil der Erde liefert ein entscheidenderes 
Zeugniss dafür, dass er auf lange Zeiten in Besitz ci- 
yilisirter Völker gewesen, alsdie - südlichen Strecken 
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Nordamerikas. Zur Zeit der Entdeckung standen die 
alten Überreste in den Vereinigten Staaten wüste und 
ihre einstigen Bewohner waren vertilgt. Aber die spa
nischen Angreifer fanden zahlreiche Völker, regelmäs
sig organisirte Staaten, aristokratische, monarchische 
und republikanische Regierungsformen, feste Systeme 
von Gesetz und Religion, ungeheure Städte, welche in 
Stil, Charakter und Pracht ihrer Gebäude und Tempel 
mit denen der alten Welt wetteiferten, Landstrassen, 
Wasserleitungen und andere öffentliche Werke vor, 
selten übertroffen in Festigkeit, Dauerhaftigkeit und 
Grossartigkeit. Die Bewohner waren bekleidet, der 
Boden gebaut, viele Künste zu einem hohen Grad von 
Fortschritt gebracht, und ihre Kunde in einigen Wissen
schaften war der ihrer Bezwinger gleich, wenn nicht 
grösser.

In einer so kurzen Periode als 300 Jahren Jst es 
die Sache des Alterthumsforschers geworden, mit dem 
Auge die Ruinen jener civilisirten Staaten mehr zu durch
grübeln. als um die Geschichte eines erloschenen Volks 
zu sammeln. Doch die erwähnte Civilisation hatte ei
nen selbsteignen Charakter, die grosse Masse des Volks 
war roh, die Gesellschaft ward in einem Zustand von 
Ordnung gehalten, nicht durch die Einsicht des Volks, 
sondern durch seine Ehrfurcht vor seinen Herrschern, 
die Öffentlichen Archive, die Festtage, die Künste und 
Wissenschaften und selbst die Landwirthschaft waren 
alle unter der Sorge und Leitung der Priesterschaft, 
und als die Regierungen vor ihren stürmenden Angrei
fern zusanunenfielen und die Religion dem römischen 
Eifer wich, da gingen die dortigen Einrichtungen und 
Civilisation in einem gemeinsamen Grabe unter. Denn 
die Spanier führten nicht allein einen Vertilgungskrieg 
gegen die Eingebornen selbst, sondern suchten jegliche 
Spur ihrer vorigen Macht und Fülle auszulöschen. Al
les was eine verachtete Race an das erinnern könnte, 
was sie gewesen, sollte vernichtet werden. Allein der 
Raum war zu gross, und die Werke der Vertilgten zu 
fest und massiv dazu, es blieben noch manche Denk
male unter den Ruinen nach. Solche sind

die Pyramiden (Teocalü). Den feinsten Tempel 
der im J. 1325 gegründeten Stadt Mexico zerstörten 
die Spanier in blinder Wuth. Äusser diesem gibt es 
noch viele andere Pyramiden oder die Ruinen davon. 
Manche waren von ungeheurei Grösse und grosser 
Pracht.

Alte Städte im spanischen Nordamerika waren fol
gende! Tezcuco, Huexotla, Mitlan, Palenque, Patinamit, 
Zacatecas, Copan, Axmal u. s. w., welche nach der 
allerwildesten Zerstörung noch in den zertrümmerten 
und zerbröckelten Überresten ihrer Architektur, Sculp- 
tur und Malerei die jetzige verfeinerte Welt in Erstau
nen setzen.

Ihre Landstrassen und Wasserleitungen, beides in 
Plan und Charakter ihres Baues, durften sich mit denen 

der civilisirten Völker Europas vergleichen, ihre stei
nernen Götzenbilder, Bildsäulen und Planisphären, 
welche ihre Paläste und Tempel zierten, zeugen von 
bedeutendem Kunsttalent, ihre Thonsachen sind durch 
ihre auserlesene Arbeit und schönen Umrisse sehr merk
würdig. Von ihren hieroglyphischeu Zeichnungen auf 
Hirschfell oder auf Urpapier, diesen mexicanischen 
Chroniken, sind wenige übrig geblieben; Manuscripte 
davon finden sich zu Berlin, Dresden, im Escurial, zu 
Wien, Velletri, Rom, Bologna.und Mexico. Das Alter 
dieser mexicanischen Überreste lässt sich nicht genau 
bestimmen. Von Zacatecas im Norden bis nach Gua
temala und Yucatan im Süden lässt sich an ihnen eine 
allgemeine Ähnlichkeit in Stil und Form spüren.

Südamerika bot bei der Entdeckung in Charakter 
und Zustand seiner Bewohner eine der im nördlichen 
Continent sehr ähnliche Erscheinung dar. Über den 
grössern Theil waren zahlreiche Stämme der rothen 
Race verstreut, in Barbarei lebend, aber doch in ihren 
Gebräuchen und Sagen noch schwache Spuren verlor
ner Civilisation sich erhaltend. Alle diese Stämme 
schienen gleichen Ursprungs zu sein und mit den Nord
amerikanern von denselben physischen und gesellschaft
lichen Eigenthümlichkeiten. In dem übrigen Theil fan
den sich mehre halbcivilisirte Völkerschaften, worunter 
die Peruvianer hervorragten. Die rastlosen Incas hat
ten ihr Reich ausgedehnt van Quito im Norden bis 
südwärts ins nördliche Chili hinein. Die Geschichte 
südamerikanischer Civilisation ist untergegangen. Die 
Überreste der alten Zeit sind nachgeblieben, um Fol
gerungen daraus zu ziehen, als Huacas oder Todten- 
hügel von Erde, wie in Nordamerika, mit Asche und 
Knochen und Skeletten — manchmal in sitzender Stel
lung — und vielen künstlich gearbeiteten Sachen von 
Stein und Metall und hübschem Thongeschirr. In den 
alten Gräbern Südamerikas sind auch Straussfedern, 
Lanzen und Piken, Kolben und andere Geräthe von 
Palmenholz, Seemuscheln, wollene und baumwollene 
Anzüge, Stücklein Gold im Munde der Todten, Silber
streifen, Ringe und Schälchen von Gold, Vasen, Mühl
steine u. s. w. angetroffen worden.

Die Landwirthschal't war bei den alten Peruanern 
und ihren Nachbarn in einem vollkommneren Zustande, 
als sonst irgendwo io Amerika.

Ihre Wasserleitungen waren grossartig und kunstvoll.
Die Landstrassen Südamerikas aus alter Zeit wa

ren mit grosser Erfahrenheit, Klugheit und Kühnheit 
angelegt. Überbleibsel von solchen Landstrassen fin
den sich auch über das Reich der Incas hinaus.

An den Ruinen von Städten, Gebäuden und Fe
stungen bei den civilisirten Völkern Südamerikas sieht 
man die Übereinstimmung in Stil und Bauart. Die 
Bauten sind oft ungeheuer gross und mit grosser Kunst 
errichtet, und bestehen häufig aus von der Sonne ge
backenen Steinen. In diesem Theil Amerikas gibt es 
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viele Obelisken. Viele Werke 4er südamerikanischen 
Baukunst gehen über die Zeit der Incas hinaus. Es 
gab hier wie in Mexico zwei Epochen der Künste.

Die Sculptur hatte hier einen hohen Grad der 
Vollendung erreicht.

Alle drei Gruppen Alterthümer, in den Vereinigten 
Staaten, in Mexico und den Nachbarschaften und in 
Südamerika verrathen durch schlagende Ähnlichkeiten 
ihren gemeinsamen Ursprung.

Zweiter Abschnitt. Ursprung der rollten Race. 
Die alte Civilisation sank in Verfall, die rohen Wilden 
Amerikas stammten von erleuchteten Vorfahren ab; der 
Mensch waid nach dem göttlichen Ebenbild erschaffen, 
ward aber von Zeit zu Zeit in seiner geistigen und 
physischen Kraft entnervt, je näher der Schöpfungs
zeit, desto grösser die geistigen Vorzüge; die Bibel ist 
der Beweis. Dies gilt von den Ägyptern, Chaldäern, 
Etruriern, Hindus, Chinesen, Mexicanern und Perua
nern, alle stellen in Traditionen ihr vollkommenstes 
Leben über die Sündflnthzeit hinaus.

Der gemeinsame Ursprung aller Aboriginer Ameri
kas erhellt

1) aus ihrem habilus corporum oder ihrer äussern 
Erscheinung (physical appearance). Kein Theil der 
Welt von gleicher Ausdehnung bietet eine so schla
gende Übereinstimmung in der physischen Gleichför
migkeit seiner Bevölkerung, als der amerikanische Con- 
tinent, alle Aboringer Amerikas, beides barbarische und 
cultivirte, geben in ihrer Gesichtsbildung (features), 
Farbe und charakteristischen Anzeichen das klarste 
Zeugniss davon, dass sie einer und derselben grossen 
Race angehören. Spuren von Vermischung fehlen. 
Bis zur Zeit der Entdeckung also hatte ausschliesslich 
die rothe Race den Continent Amerikas inne. 2) aus 
der Sprache. Die verschiedenen amerikanischen Spra
chen sind darin mit einander verwandt, dass sich in 
allen eine gemeinsame Einheit im Bau und eine nahe 
und wirkliche Ähnlichkeit in den grammatischen For
men findet. 3) aus der Religion. Bei allen Stämmen 
herrscht eine grosse Übereinstimmung in ihrem religiö
sen Glauben und ihren Ideen. 4) aus der hlcroglyphi- 
seken 'Äelehenkunst. Diese Kunst der Mexicaner war 
nicht allein vielen Nachbarstämmen bekannt, sondern 
auch in Südamerika, mindestens in Quito, in Peru, in 
Paraguay u. s. w., und selbst in manchen Gegenden 
der Vereinigten Staaten haben sich deutliche Spuren 
davon gezeigt. 5) aus den Uberliel'erungen. In den 
mythologischen Traditionen der civilisirten Völker so- 
wol als auch der wilden Stämme zeigen sich gemein
same Züge von Ähnlichkeit, sie seien aus einem'andern 
Lande eingewandeit von der westlichen Gegend her, 
es sei einst eine grosse Alles überschwemmende Flath 
gewesen u. dgl. m.’ 6) aus der der 1 odtenbestat- 
tung. welche sich überall sehr ähnlich sieht. .7). aus 

dem Äübau. Dieser war allgemein verbreitet, nicht 
allein auf einheimischer Erde fand er sich, sondern 
auch auf hohen Breitengraden. 8) aus den Gebräuchen. 
Zur Zeit der Entdeckung pflegten fast alle Indianer in 
beiden Continenten Tabak zu rauchen. Noch viele 
andere Gewohnheiten waren in Nord- und Südamerika 
allgemein und gleich verbreitet. Was die Urwanderun
gen betrifft, so müssen, wenn wir Asien die Wiege des 
Menschengeschlechts einräumen, die ersten Sitze einer 
von der östlichen Halbkugel hergekommenen Colonie 
in Amerika an den Küsten des Oceans gewesen sein.. 
Von Florida ist bereits das Notlüge bemerkt worden. 
Im Westen und Norden haben die Ruinen in den Ver
einigten Staaten ihre Grenze, und nirgend an den Ge
staden des stillen Meeres, bis man Mexico erreicht, 
gibt es irgendwelche Überreste des Alterthums, von 
Mexico an südwärts nehmen sie zu, so lange als sie 
in jenen Strecken zwischen dem stillen Meere und dem 
Meerbusen von Mexico an Menge, Grösse und antikem 
Charakter die ersten geworden. Hier in Mexico sind 
wir denn genöthigt, die erste Wohnung der civilisirten 
Völker Amerikas zu stellen, das ursprüngliche Centrum, 
von wo aus sich die Bevölkerung über die unermess
lichen Landgebiete des Nordens verbreitet hat und längs 
des stillen Oceans, aber auch von Central-Amerika aus 
über Südamerika.

Die nächste Aufgabe ist der Ursprung der Abori
giner Amerikas. Auf welchem Wege kamen sie? 
Über die Behringsstrasse aus Central-Asien her nach 
Central-Amerika, scheint gegen alle Wahrscheinlichkeit 
zu sein. Auf den Wanderungs - Karten der Völker 
Mexicos und Central-Amerikas ist ihre erste Reise so 
dargestellt, dass sie über eine Wassermasse geht; 
keine Sage erwähnt einen solchen Übergang zu Lande. 
Die Alten waren nicht ganz unwissend in der Schiff
fahrtskunde, den Compass kannten sie, oft waren die 
Sterne die Führer auf der endlosen Wüstenei. Doch 
auch ohne solche Kunde können Colonien leicht in 
weggetriebenen Canoes an die amerikanische Küste 
gekommen sein. Von solchem Verschlagen oder Abtrift 
nach sehr weiten Gegenden hat es von jeher Beispiele 
genug gegeben. Je schwächer das Licht, desto dunk
ler die Wahrheit, und desto grösser das Stieben des 
menschlichen Scharfsinns, das Mysterium zu ergründen. 
Von den verlornen Judenstämmen können die Ameri
kaner nicht abgestammt sein, das jü« «sc je hartnäckige 
Hangen am alten Sclbsteigncn und der physische Stem
pel des Juden verbietet solche Meinung, und wie könnte 
sich der Hebräer in einen rothen unbärtigen Amerika
ner verwandeln? Die Verwandtschaft der Völker ist 
in Körperform, Sprache, Künsten und Wissenschaften, 
Religion, bürgerlichen Einrichtungen und Sagen zu ver
folgen. Vor dem Thurmbau zu Babel, meint der Verf, 
seien alle Menschen auf Erden von gleicher Gestalt 
und Aussehen gewesen. . .



Dr. Pritschard nahm 7 Menschenracen an, Blu
menbach 5, Cuvier 3, die kaukasische, mongolische und 
äthiopische.

Die kaukasische Race hat helle Haut, schönes, lan
ges und oft krauses Haar, welches wie die Augen ver
schiedenfarbig ist, ein ovales Gesicht, vollen Bart, be
stimmte und verhältnissmässige Züge, grossen, oben 
stark entwickelten Schädel, ein volles Kinn und ver- 
ticale Zähne. Die mongolische eine rothe oder kupfer
ähnliche Farbe, welche bald blässer oder lohfarbiger, 
bald wie tiefe Mahagony - Farbe ist , schwarze Augen, 
langes, straffes, schwarzes Haar, wenig oder keinen 
Bart, langgeschlitzte, schrägliegende Augen, hohe Ba
ckenknochen, einen viereckigen und pyramidisch-ge- 
formten Kopf, eine zurücktretende Stirn und ein brei
tes, plattes Gesicht. Die äthiopische eine schwarze 
Haut, schwarze Augen, schwarzes und wolliges Haar, 
hervorragende Backenknochen, einen an den Seiten 
eingedrückten und nach vorn verlängerten Schädel, 
eine niedrige und schmale Stirn, vorstehende Kinnbacken, 
dicke Lippen und eine dicke, platte Nase.

Die dauerndsten Eigenthümlichkeiten der Menschen- 
racen sind die Hautfarbe, die Schädelbildung, Farbe 
und Eigenschaft des Haares, Bartwuchs und die Stel
lung der Augen, deren schiefe Richtung die rothe Race 
charakterisirt.

Die Aboriginer Amerikas sind im Allgemeinen un
terschieden durch langes, straffes, schwarzes Haar, 
grosse Dünnheit des Barts, vorragende Backenknochen, 
eine kupfer- oder braunrothe Farbe, welche bald ins 
Hellere, bald ins Dunklere fällt, dicke Lippen, schwarze 
und oft schief stehende Augen, und entweder platte 
oder gebogene Nase.

Die Übereinstimmung der Indianer Amerikas, von 
Patagonien bis nach Canada, in ihrem äussern Ausse
hen hat die meisten Reisenden und Naturforscher sehr 
überrascht. Der Wilde von Canada und von Rio del 
Norte sind im Wesentlichen einander gleich. Auch die 
fleischigen Eskimos mit sehr hohen Backenknochen 
haben die Hauptmerkmale der rothen Race. Die Mon
golenphysiognomie ist an den zahlreichen Horden Bra
siliens auffallende» als iigend anderswo in Amerika. 
Auch die Eingebornen Westindiens zur Zeit der Ent
deckung gehörten ganz der rothen Race an. Selbst 
bei den Grönländern ist der mongolische Racenunter- 
schied vorherrschend, doch ist eine Mischung der öst
lichen Eskimos zu irgend einer Zeit mit Nordeuropäern 
oder den verlornen isländischen Colonisten Grönlands 
sehr wahrscheinlich. Die westlichen Eskimos sind ur
sprünglicher. Nach Dr. Morton in seinen Untersuchun
gen über amerikanische Craniologie sind die amerika
nischen Völker, ausgenommen die Polarstämme, von 
Einer Race und Einer Species, hingegen von zwei 

grossen Familien, welche einander im physischen Cha
rakter ähnlich, aber im intellectuellen verschieden sind. 
Bei keiner Menschenrace ist das Stirnbein mehr rück
wärts gedrückt, als bei der amerikanischen, denn die 
künstliche Kopfgestaltung ist bei keinem andern Volk 
so im Schwange gewesen, als bei diesem, und zwar 
den meisten Stämmen. Die asiatischen Mongolen und 
die amerikanischen Indianer sind einander nah verwandt. 
Die Tschutski an der Westseite der Behringsstrasse 
sind in Sprache, Sitten, Gebräuchen und Aussehen der 
rothen Race ungefähr gleich, und man hält sie für ame
rikanischen Ursprungs. Die Koreki stehen ihnen am 
nächsten. Die Kamtschadalen, Yakuten, Tungusen, 
Kaimuken, Chinesen, Japanesen, Siamesen u. s. w. ge
hören derselben Mongolenrace an. Die Indianer an den 
Ufern des Rio Chico in Südamerika gleichen der chi- 
nesisch-malayischen Mischlingsrace sehr, und die Ein
gebornen Canadas sollen den Tungusen ganz ähnlich 
sehen. Mehre Mongolenstämme Asiens haben auch 
die Kupferfarbe der rothen Race. Den mistrauischen, 
verschmitzten und oft diebischen Charakter und die 
niedrige Denkungsart u. s. w. hat der Chinese mit dem 
Amerikaner der Wälder gemein. Die Chinesen sehen 
nord- und südamerikanischen Indianern ähnlich, beson
ders aber die Bewohner der Mongolei. Die Maiayen 
sind ein gemischtes Mongolenvolk. Manche Stämme 
der Hindus tragen den Typus der rothen Race. Die 
drei Racenunterschiede nach der Schädelbildung sind 
primitive.

Die Verschiedenheiten der amerikanischen Sprachen 
unter sich sind nicht so gross als man dieselben ge
funden, und die wenigen Merkmale ihrer Verwandt
schaft mit denen des andern Continents deuten auf 
Asien hin. Das grösste Zeugniss von ursprünglicher 
Verwandtschaft der Sprachen besteht wol in der Ähn
lichkeit ihres grammatischen Baus, nicht in der Identi
tät von Worten, welche, für sich allein angewandt, ein 
mangelhaftes Kriterium abgibt. Sprachforscher haben 
in ihren Untersuchungen über form und Charakter der 
amerikanischen Sprachen bewiesen, dass dieselben alle 
aus einer gemeinsamen Quelle entsprungen sind. In 
83 amerikanischen Sprachen hat man 170 Worte ge
funden mit gleichartigen Wurzeln, wovon die Mehrzahl 
ähnlichen Ausdrücken in den mongolischen Sprachen 
Asiens verwandt ist. Die amerikanischen Sprachen 
zeichnen sich aus durch ihre langen vielsylbigen Aus
drücke und ihr complicirtes Beugungssystem. Sie ha
ben einen Hang, in einem und demselben Worte beides, 
Handlung und Gegenstand, auszudrücken. Das Hülfs- 
zeitwort sein fehlt darin, wie in den polynesischen 
Sprachen.

(Der Schluss folgt.)

Yerantwortlicher Redacteur: Dr. 1?. Hand in Jdift. Druck und Vertag von-IT. • A. Brockhaus in
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Astronomie. Das bürgerliche Jahr der Mexicaner be- 
stainl aus 18 Monaten zu 20 Tagen. Der bürger
liche, Tag begann mit Sonnenaufgang. Jin Yucatan- 
Kalender hatte das Jahr ebenfalls 18 Monate zu 20 
Tagen, und das Jahr begann am 12. Januar. Das Jahr 
in Peru hatte 12, Mond- Monate, die Woche- 7 Tage; 
Auch bei den rohern indianischen Stämmen war das 
Jahr in Mond-Monate getheilt. Die Araucanier theilten 
es in 12 Monate zu 30. Tagen. Hier in Amerika wie 
bei den Hindus. Siamesen und Japanern ward der Mo*  
nat in lichte und dunkle, Hälften.getheilt. Noch viele 
andere Übereinstimmungen gab es zwischen amerika
nischer und der chinesischen;, hinduischen und ägypti
schen, Astronomie« Diese astronomischen ■ Analogien 
zwischen den Urvölkern Amerikas und des östlichen' 
Continents sind von grossem Umfang, sie zeigen einen 
weit zurückliegenden gemeinsamen Ursprung an.

Religion. Der Glaube an ein einiges höchstes 
Wesen war der Urglaube' der Völker » seine Abirrung 

, und Entartung ist Polytheistin Bei vielen amerikani
schen Stämmen fand man die Idee von einem höchsten, 
einigen. Alles beherrschenden Wesen oder Geist, lind 
eine Ahnung von Unsterblichkeit. Auch bei den Ur
völkern des alten Continents und bei deir Polynesien! 
ist dies der Fall. Verehrung des allerhöchsten Geistes 
unter einem mit Händen gemachten Bilde ist jenen Völ
kern in beiden Hemisphären fremd, und diese Erscliei-' 
nung ist ein Überrest ton primitiver Religion. Die 
Verehrung der Himmelskörper und des Feuers, der 
Glaube an 8®elenwandertmg, Thierterehrung, Magie 
und Zauberei u» dgl. waren die successiven Stufen der 
Erniedrigung von em^m edeln primitiven Glauben her- 
ab. : Die Welt der WiiW«, SiWamerikas ist 'voll von 
bösen Geisten, uml Zauberwesen, ,,„ch Nordamerika 
wat es einst» Diese nahe Verwandtschaft des Aber- 
gkiübens der Aboriginer in dem östlichen wie im wesN 
liehen (»ntinent beweist eine« gemeinsamen Völkerur- 
sprungi ' ■ /

Das selinfe Capitel enthält eine Zusamm 
solcher zwischen den Denktnälei^ j" G^räübheh5 und , 

Einrichtungen der amerikanischen Aboriginer und denen 
bei mehren Völkern der andern Hemisphäre bestehen
den Ähnlichkeiten. Die Aufgabe des Verf. wird da-' 
durch wenig gefördert, es ist eine Zuthat von Umfang, 
ein Gehüuf, welches ausfüllt, aber Wenig überzeugt. 
Es ist auf 55 Seiten der überflüssigste Theil des Buchs.

Der letzte Beweis für den Ursprung der amerika
nischen Aboriginer aus Asien1 ist die im 11. ÜapiteU 
behandelte pyramidenförmige UriBauait in beiden He
misphären. -*

Der Verf. also ist der Meinung am meisten zuge- 
than. dass die Urbewohner Amerikas oder die Red 
Race, mongolischer Abstammung. - aus Asien über das 
Weltmeer gekommen, sich zuerst an den Küsten von1 
Mexico und ‘ Central-Amerika angesiedeit und von dort 
aus über den amerikanischen Continent nach beiden 
Seiten ausgebreitet haben.

Was ich nun schliesslich-über das verdienstliche 
Werk. Hrn. B. s zu sagen habe, ist in der Kürze dibses.. 
Das Ganze ist eine mit Mühe . Sorgfalt und Verstand ' 
aus erstaunlich vielen, abbr fcum Theil sehr guten, 
Quellen zusammengetragene und mit manchen eigenen 
Forschungen wohl ausgestattete und zu einer "Einheit^ 
verbundene Compilation, welche dem Wissbegierigen 
und Rechtgebildeten einen Schatz von Belehrung dar-; 
bietet. 'Wen solche Forschungen nicht anziehen, für 
den hat der Verf. nicht, geschrieben, ein solcher hat ? 
überhaupt auch wol wenig wissenschaftliphen Sihii/ 
Es ist kein Machwerk. wenn auch kein Meisterwerk, 
sondern eiir Systematisch geordnetes Ganzes', Welches 
unter den anerkannten literarische^ Erzeugnissen*  un
serer Zeit einen Platz verdient ; denn was viele scharf- 
sinnige imd erfahrene Mander und grosse und berühmte 
Reisende und Naturforscher mit eigenen ioharfenAugen 
sahen und ergrübelten; daraus' hat Hr.or°ssen- 
theils selbständigem Urtheil uhd mit verständiger Hand 
sein Gebäude aufgefültrt. Ich habe biet Lesern 
einen kurzen Abriss von dieser eflinogiaphlscheh Ar
beit aus der neuen Welt vorgelegf, den Hauptinhalt/ ‘ 
das Wesentlichste. Einem jedeiv * Mildenist sein ei
genes Werk vmhehalten. Dm ’hongöMclm Hörkünft 
der TSed Race iiehipc ifeh unbedingt äik ^ Der Ähsi’chr; 
von dm-Abstammung aller Völker WErdeiV von eihenU 
einzigen MeHschehpä'aH kann ntir dthjeWg^ ^ihj 
eher die.' mosaische Quellt*  über aHe^Zv^ifel alle’u 
Forschung steift. Wss Klima4 Jrdd:-Örtsveränderühg ' 
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den ewig an der Race, wenn sie unvermischt bleibt, 
haftenden habitus corporum nicht verwandeln können, 
wie vielfach beobachtete Erfahrung unwiderleglich be
weist, das spricht entschieden gegen eine ursprüngliche 
Einheit des gesammten Menschengeschlechts in Gestalt 
und Aussehen, welche der Verf. behauptet. In dem 
Glauben an ein einiges höchstes Wesen als Ui glauben 
aller Aboriginer, und an seine Abirrung und Entartung 
in Polytheism ist Hr. B. durch Schlegel bestärkt wor
den, obgleich dieser edle primitive Glaube, dessen suc- 
cessive Erniedrigungsstufen Stern- und teueranbetung, 
die Annahme einer Seelenwanderung, Thierverrehrung, 
Magie und Zauberei gewesen sein sollen, ein Glauben 
ist, welcher nicht bewiesen werden kann, oder es we
nigstens nie zu einer allgemeinen Überzeugung bringen 
wird. Hr. B. hat das Problem von dem Wege, auf 
welchem die amerikanischen Mongolen nach Amerika 
gekommen, nicht völlig gelöst, und schwerlich wird Je
mand dazu im Stande sein. Wenn der Verf. meint, 
dass die W anderungsroute der Red Race über den indi
schen Ocean oder Archipelagus nach Amerika ging, 
so kann ich nicht anders einsehen , als dass er die 
Richtung von Osten gen Westen annimmt. Dieser 
Meinung bin ich nicht zugethan , sondern ziehe die 
Richtung von Westen gen Osten vor, die Route über 
den stillen Ocean, wo die tausend Inseln als eine von 
den trummerhaften Fortsetzungen Asiens liegen, deren 
Bevölkerungen ebenfalls der rothen mongolischen Race 
angehören, und wie unwillkürlich den ethnographischen 
Forscher zu dem Ursprünge der Aboriginer Amerikas 
leiten. Auch die Samojeden, Ostiaken, Lappen und 
Finnen halte ich für mongolischer Herkunft, die Polyne
sier aber für ein Mischlingsvolk hauptsächlich aus 
Mongolen und Negern, und die Bewohner Madagaskars 
gleichfalls für ein aus zwei Mischungsracen, nämlich 
Mongolen oder Maiayen, und Negern bestehende Be
völkerung. Mit des Verf. Ansicht von der sogenannten 
kaukasischen Race, welche die gewöhnliche Meinung 
der Forscher von Fach ist, bin ich nicht einverstanden, 
weil die vielen Völker, welche alle zu derselben ge
hören sollen , gar. zu sehr von einander verschieden 
sind, wenn auch ihre Schädelbildung grosse Ähnlich
keiten enthalten mag. Diese Unterschiede scheinen 
mir vielmehr Racenunterschiede zu sein. Es ist leicht, 
Römer, Griechen? Juden, lataren , Kelten, Slawen, 
Germanen und manche andere Völker wie einen ein
zigen Rudel mit einem und demselben Namen „kauka- 
sisch“ zu benennen, aber es ist schwer darzuthun, 
warum die Germanen in ihrer Ursprünglichkeit von al
len andern Völkern der Erde wesentlich verschieden 
gewesen. Dass ein Kelte und ein Germane, oder ein 
Jude und ein Germane, oder ein Slawe und ein Germane, 
oder endlich ein Tatar und ein Germane zu einer und 
derselben Race gehören, wird hinfort, wenn die For

schung weiter geschritten, und das menschliche Vor
urtheil solcher Art und das Hangen an eingepflanztem 
Wahn abgenommen , kein Physiolog und kein Ethno
graph mehr zu behaupten wagen. Was der Verf. von 
den Kelten mittheilt, kann ich nicht empfehlen, glaube 
übrigens ganz gewiss, dass er sich irrt, wenn er im 
Begriff ist, die Hetrusker zur mongolischen Race zu 
zählen, und verweise die Wissbegierigen auf die ganz 
neuerlich von Sir William Bethan» (Ulster King of 
Arnis) zu Dublin erschienene Schrift Etruria Cellica. 
Allerdings ist es auffallend, auch auf dem amerikani
schen Continent die grossen, aus losen Steinen beste
henden Todtenhügel so häufig anzutreffen, welche sich 
unter dem Namen Cairns in ungeheurer Zahl in Gross- 
britanien und Irland finden. Der kegelförmige Stein
hügel (denn das ist die Form der Cairns) bei Newark 
in Ohio in den Vereinigten Staaten ist 40 Fuss hoch 
und 100 Fuss im Durchmesser am Fuss. Einen noch 
viel grössern Cairn (der vielen hunderten in Schottland 
nicht zu gedenken) habe ich in Northwales gesehen. 
Von Denbigh ging ich quer durch das Clwydthal und 
übe»*  dessen östliches hohes Grenzgebirg nach New
market hinunter, einem Dorfe an der Südseite einer 
steilen Felswand , welche Kop heisst. Auf ihrem Gi
pfel steht, der riesenhafte Steinhügel, Klip genannt. Es 
ist der grösste Cairn, den ich auf meinen Reisen ge
sehen habe. Er besteht aus losen, aufgeworfenen Stei
nen, nur eine englische Meile von der See entfernt. 
Die allgemein gewordene Gewohnheit, alle jene steiner
nen Denkmale des Alterthums in Grossbritannien und 
Irland und selbst im europäischen Continent keltische 
oder specieller druidische zu nennen, wird sich nicht 
gegen den Vorwurf rechtfertigen können, in Irrthum 
begründet zu sein, dessen Bekämpfung aber an einen 
andern Ort gehört. Freilich sind auch Spuren von 
solchen Steinhügeln als Todtendenkmälern selbst auf 
unsern nordfriesischen Inseln gefunden worden, allein 
als eine Aufgabe tiefem Nachdenkens stelle ich hier 
die Thatsache hin, dass in der Bevölkerung Skandina
viens und Grossbritanniens hauptsächlich vom 55. Breite
grade an, nordwärts ein mongolisches Element vorhan
den ist — die hohen Backenknochen. Aus triftigen 
historischen Gründen halte ich dafür, dass dieses Ele
ment in der schottischen Bevölkerung eher durch die 
Schotten Irlands, deren Herkunft deutlich genug auf 
Skandinavien hin weist, und welche nach ihren Ansie
delungen in den westlichen Hochlanden endlich das 
pichtische Reich der Niederlande ( Lowlauds) eroberten, 
als durch die nordgermanischen Pichten nach Schott
land gekommen ist. Auf allen Fall ist es mit Rück
sicht auf den fraglichen Gegenstand sehr merkwürdig, 
dass gerade in denselben Ländern nördlich vom 55. 
Breitengrade die meisten Cairns angetroffen werden. 
Die Folgerungen hieraus muss eine tiefere Forschung
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North America“ von Samuel G. Drake (Boston, 1837), 
von welchem Werk im J. 1837 schon die siebente Auf
lage erschienen war, und Wilkes’ neuerlich in fünf 
Bänden erschienene „Narrative of the United Staates 
Exploring Expedition.'*

Der Forscher wende mehr sein Auge nach der 
neuen Welt hin. Der rothe Mensch ist wie Schnee 
dahingeschmolzen, die grösste Völkerwanderung in der 
Weltgeschichte ist dorthin geströmt, die Vereinigten 
Staaten wuchsen in 45 Jahren von 5 zu 20 Millonen 
Menschen an, in weniger als drei Jahrhunderten wur
den die Urbewohner eines ganzen Weittheils, welcher 
fast von Pol zu Pol reicht, meist ausgerottet, und die 
Wenigen, welche aus der Verwüstung noch übrig geblie
ben sind, müssen seufzen:

They waste us, ay, like April snuic 
in the warm noon, we shrink away, 
and fast they follvw as we go 
towards the setting day, 
titl they shall fill the land, and we 
are driven into the Western sea.

Kiel. E. J. Clement.

entscheiden, wozu unsere Zeit noch nicht gelangt ist, 
und der Umstand, dass die mongolische Race, theils in 
ihrer Ursprünglichkeit, theils mit andern Racen ver
mischt , über den grössten Theil der Erde verbreitet 
ist, würde der Forscher dabei nicht übersehen dürfen. 
Noch andere Ähnlichkeiten in der Art, die Todten zu 
bestatten, kommen bei den Heiden Skandinaviens und 
Schottlands vor, z. B. die sitzende Stellung der Ske
lette in den Erd- und Steinhügeln, was man besonders 
häufig in den schottischen Niederlanden und in Orkney 
findet, und selbst auf meiner frisischen Geburtsinsel Am
ram habe ich Todtenurnen gesehen, welche auf einer 
künstlich gelegten Schicht von Seemuscheln standen, 
oder wol eher ganz darin vergraben waren. Zum 
Schluss mögen hier noch ein paar Bemerkungen über 
die so sehr gerühmte und allgemein geglaubte Kunde 
der Alten im Seewesen folgen. Ich habe, so viel ich 
nachgeforscht, keine sichern Proben davon finden kön
nen , weder bei Asiaten, noch Afrikanern , noch bei 
Noah, hoch bei Römern und Griechen und Föniken und 
europäischen Kelten, am wenigsten bei den ursprüng
lichen Völkern der rothen Race. Sie krochen alle 
höchstens an den Küsten herum oder in keiner weiten 
Ferne vom Lande, und die Form ihrer Fahrzeuge, so
viel davon auf die Nachwelt gekommen ist, zeugt nicht 
von Seemannskunde. Selbst das Verschlagen und 
Wegtreiben , welches der Verf. zum Beweis der Wan- 
derungsroute urgirt, ist ein unleugbares Zeichen von 
Unerfahrenheit im Seewesen. Wer kann beweisen, 
dass die Föniken oder Griechen je im grossen Welt
meer gewesen sind ? Und wenn sie wirklich ausser
halb der Säulen gekommen wären, dass sie nicht ängst
lich gewesen, die Küste zu verlassen ? Die Römer 
zeigten noch im goldenen Zeitalter, dass sie die See 
nicht verstanden, als ihre Flotte von tausend Block
schiften im Nachsommer des Jahres 16. p. Uhr. ver
loren ging. In stromlosen Gewässern, wie im Mittel
meer konnte der Mensch der alten Zeit auf seinem 
unförmlichen Fahrzeug schiften ohne Navigationskunde, 
und wenn auch die Chinesen am ersten den Kompass 
gekannt haben, so bringt das noch keine Erfahrenheit 
im Seewesen mit sich. Die Germanen an der Nordset; 
sind das einzige Volk des Alterthums gewesen, von wel
chem mit Gewissheit gesagt werden kann, dass sie die See 
und die Seefahrt gekannt, die Form ihrer Schifte ist 
noch die alte, die tonn des Seeschiffs. Nur das strom
volle Meer macht um erprobt den wirklichen Seemann 
und ein tüchtiges Seevolk, die stromvollste See der Erde 
aber ist die Nordsee und hier; wo der Mensc|, unter 
Ebbe und Fluth geboren wird, trifft man noch bis auf 
diesen Tag die besten Seeleute an.

So viel über Bradford genüge. Als Hülfsmittel zu 
weitern Studien dieser Gattung möchten zu empfehlen 
len sein die „Riography and History of the Indians of

Poesie.
Liedei*  von ll. Heinich, Maler. Berlin, Reimarus. 1844. 

8. 1 Thlr. 15 Ngr.
Wie viele Poeten treiben vorüber im Strome des Le
bens und werden kaum bemerkt. Und wenn auch be
sonders begabte Sänger nach und nach bekannter wer
den und am Ende sich überall, wo sie sich zeigen, 
mit Aufmerksamkeit betrachtet und mit Freude begrüsst 
sehen, so gibt es doch manche, denen es nicht an Ta
lent fehlt, die, weil ihr erstes Auftreten unbeachtet 
blieb, völlig verstummen. Dem oben genannten Sän
ger , welchem eine eigenthümlich schöne Begabung, 
wenn auch in einer beschränkten Sphäre, nicht abge
sprochen werden kann, ist es gelungen, sich viele 
Freunde zu erwerben. Viele seiner klangreichen Lie
der haben bekannte Musiker, wie Reissiger, Marschner, 
Spohr, Kücken zu Compositionen angeregt, die überall 
gern gesungen und gehört werden und seine düssel- 
dorfer Freunde zu den bekannten Randzeichnungen ver
anlasst, sodass diese Sammlung «als eine erfreuliche 
Gabe betrachtet werden kann.

Der Dichter ist ein harmloser und lustiger Gesell, 
der die Natur über Alles liebt und eine allerdings ei- 
genthümliche Begabung besitzt das in ihr waltende 
heitere Leben poetisch zu verklären. Er ist frejheh 
nicht sehr tief, aber innig, nicht umfassend, aber an- 
muthig. Ganz charakteristisch für seine Poesie ist der 
Vöglein Rath:
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1. Vöglein,: lieb - Vöglein _ 2 < Seht, ich Poetlein. ■ ' ■
Was treibt ihr für Faxen! Ich muss.mich;so quälen*
Singt, wie eu’r Schnäblein Verse, Tag aus» Tag em:

Tausendmal zählen; . . j; 
Grübl’ ich auch noch so sehr, 
Suche stets Neues her:

G’rade gewachsen, 
Immer dasselbe Lied.
Und doch wird’s Keiner mild. 
Sagt mir in aller Welt, 
Wie sich das Ding verhält.

Macht es döeh wenig Spass; 
Vöglein,wiekommt denn das?

< 3. Dichterlein, Dichtferlein
Treibe nicht Faxen'?
Ist nur dein-Schnäblein. v j;;
Zum Singen gewachsen, ..
Kuhrt sich’s. in» Herzen d^n , 
Jauchz’ in die Welt 'hinein?
Grübeln, du armer Wicht, 
Tauget zum Singen nicht.

So jauchzt er denn in die Welt hinein, was sich 
in ihm regt und singt ganz allerliebst von den Frühlings
augen, von der Liebe und’ wie die Vögel und Käfer 
mit den Blumen spielen u. s?*W. ’ Und wenn er von 
seinem Mädchen scheiden mussJ da grämt er sich nicht 
halb zu Tode, sondern denkt an sie, wenn er die Blu
men und die Nachtigallen besingt. Wer kennt nicht 
seine Frühlingsglocken, die curiose Geschichte, das 
Käferlied, den verliebten Maikäfer und andere anmu- 
thige Frühlings- und Liebeslieder, die zum Theil fünf- 
und sechsmal von,verschiedenen Musikern componirt 
worden sind. In einzelnen Gedichten wird er wehmü- 
thig: doch man siehts dem Dichter im Ganzen an, dass 
ihm so etwas nicht lange Gram macht. Am gelungen
sten in dieser Art scheinen dem Bef. die Situation un
ter-den dunkeln Linden, S. 135, die Lieder S. 233. 
235’. 239, und die beiden Balladen: das kranke Mäd
chen und die Monduhr, 8! 137 und 143. Die höchst*  
eigenthümlichen Phantasien des Schmerzes in mehren 
dieser Gedichte, besonders S.137, sind Sehr ergreifend 
und der knappe inhaltsreiche Ausdruck ist von bedeu
tender Wirkung. Bei der Eigenthümlichkeit des Dich
ters gelingen ihm auch Gesellschaft1^- üiid Gelegenheits
gedichte-ttefflioh!" Man’Vergleiche den blauen Montag, 
S. 171’, das Reiterlied Sl'ibS, däs Herrlein in Italien, 
dem die Flöhe alle Freude im schönen Lande verbittert.

AIIOAAQNOS t d. i. 2f4ty^iov bei Koresia.
s. Strab. X. p. 487. Z. 24: (E)JO^ENTH1 BOYAHl 
KAJ. TJH AHMJ2I TUN 1OAJLUHN, Iw diesen Be-., 
Schlüssen wird unter Erneuerung früherer Vertrage die 
Miltos-Ausfuhr aus Keos (Z.11. 21. 29) und deren 
Beaufsichtigung den Athenern vorbehalten. Hier heisst 
es denn in der letzten Zeile AHO 1OY HIHNOJS TOY 
EPMAH2N0N. In diesem Hermäon des Keischen Ka
lenders haben w ir also die. ionische Form des Hermäos, 
der, abgesehen von seinem y orkpnlmen im hellenistischen 
Kalender, von Kreta und Bithynien, in Böotien als, 
nächster Monat nach .dem der Wmterwende, und in. 
Argos als vierter Räch der Herbstnächtgleiche (Her
mann’,1 Griech. Monatsk. S. 58) ungefähr unserm Ja
nuar und theihveise Februar ^entspricht. Ihn auch iii‘ 
Keos^ mit derselben Stelle des Sonnenjahrs verknüpft! 
zu denken, ist insofern nicht ohne Grund, als die1 
Bevölkerung dieser Insel von den ozolischen Lokrern, 

V r t ♦ ö T”n“7; .den Abkommen der opuntischen, also ,von Nachbarm
asnitib nui ei heucheln. In dem Gedichte Rechtferti- der Böpfier Eerstammt.
gütig 1881 erklärt -ü^r Dichter, dä^s er fyor den Wirren Weiiiiar: 1 A Schölt

mit der seht charakteristischen letzten Strophe S. 155. 
Ein ' sölchfr lustigei Frühling^sängbr wird sich natür- 
lic&Vfütti den Kämpf der G’eisföf ih der Zeitgeschichte 
nicht Viöl kümmern- Wir Wollen darüber mit ihm eben 
so Wenig*Teölitbhj  äls mit denen, die nur in diesem 
K^fffe Begeisterung zum’Drehten finden. Man lasse 
doch Jeden die Welt gestalten, die er in sich trägt, 
weith er in^ währhäft begeistert i^t und zu begeistern 
vefmag’.u“Gehieinfieit und Dummheit'sind so Von selbst 
aü^d^lbssifi», Üenir für diese lässt sich ein Enthüsi-

gütig 1881 erklärt1ei’'vor den Wirren
»ü , . > " • . < 7 < • • if, « M • • . ' • ■ - ...'♦■*•♦  

der Zeit im freudigen Genüsse der Natur Zuflucht ge*  
sucht: er will sich die heilige Flamme seiner freilich 
ganz passiven Vaterlandsliebe in den Kämpfen des 
öffentlichen Lebens nicht trüben lassen; In dem Liede: 
im Vaterlande 1842 begrüsst er dieses freudig nach der 
Rückkehr aus Italien, weil es ihm wieder frische Lie
der gibt*:  Das dritte und ämi (meisten befriedigende ge*  
wissermassen politische Kind findet sich S. 242: die 
Äquinoctialstürme, wahrscheinlich nach 1840 gedichtet.

/Wenn der: Dichter eine zweite Auflage seiner Lie
der: veranstalten würd^ so ist zu wünschen, dass er sie 
nicht nach den sehr willkürlich gewählten Rubriken, 
sondern nach der Zeitfolge ordne: . Dann bekommt 
vielleicht manches: Gedicht wenigstens einige Bedeutung, 
was jetzt als sehr matt gegen die eigenthümlichen und 
ansprechenden Lieder .absticht

; Dresden. K. (E Helbig.

riecliische ftlonatskunde.
..... (Nachtrag zu Nr. 74.)

Zu des Hrn. Prof. Hermann gelehrter Übersicht des 
vorgenannten Gegenstandes habe ich in einer frühen: 
Nummer mir unter andern! einen ärchivischen Monat 
nachzutragen- erlaubt. Jetzt kann ich dem einen (Mä- 
makterion), den er fürKeos anführt, einen zweiten bei
fügen, der zugleich ein Beleg'für die Bemerkung (S. 15> 
ist, dass die ionischen Monatsnamen auch wenn sie 
dem« Wort nach solchen anderer Stämme entsprechen*  
doch gewöhnlich; durch die Endung — wr, dje Stamm
gruppe, der sie apgehören, zu erkennen geben. Eine 
zu‘Athen befindliche, schon von Pittakis {Alb. anc. . 
p. 325j edirte Inschrift enthält PsephiSmen in ionischer" 
Schrift. die von Keischen Städten ausgehen: Z. 11 
KOPHSIHN. Z. 14. 15 soll das Psephisma ■ in steiner
ner Stele aufgestellt werden im Hciligthume.----- Y

,al;

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in J&tin. ’ Drück iind Verlag von JF. A. BrSckhaiis in Leipzig.



NEUE JENA1SCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 182. 31. Juli 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Die kÖnigl. belgische Akademie der Medicin zu Brüssel 

und die kaiserl. russische Akademie für Medicin und Chirurgie 
haben den (Jeh. Medicinalrath und Leibarzt Dr. v. Ammon in 
Dresden zu ihrem correspondirenden Mitgliede erwählt.

Der Geh. Oberjustizrath Dr. Göschel in Berlin ist zum 
Präsidenten des (Konsistoriums der Provinz Sachsen mit dem 
Range eines Oberpräsident ernannt worden.

Der ordentliche Professor der Rechte zu Jena Dr. Heiur. 
Lutten ist zum fünften akademischen Rathe bei dem Ober- 
Appcllationsgericht daselbst ernannt worden.

Dem Director der Gewerbschule zu Nürnberg Dr. Münnich 
ist das Directorium des v. Fellenberg’schen Instituts in Hofwyl 
übertragen worden.

Medicinalrath Dr. Hhades in Stettin ist zum Regierungs- 
und Medicinalrath bei der dortigen Regierung ernannt worden.

Orden. Geh. Hofrath Dr. Tieck in Berlin erhielt das 
Cotnmandeurkreuz des belgischen Löwenordens; Prof. Dr. Lie
big in Giessen den russischen St.-Wladimirorden vielter Klasse; 
Oberpfarrer Dr. Bauer in Kyritz den Rothen Adlerorden dritter 
Klasse mit der Schleife.

Nekrolog.
Am 8. Mai starb zu Amsterdam Dr. Herm. Pol, geb. zu 

Hengelo 1811. Verfasser der Schriften: Diss. de Aridophane 
comico Gronig. (1834); Grieksche Tafereelen (1836); Handbock 
der Algemeene Geschiedenis (2 Thle.), einer holländischen Über
setzung des griechischen Wörterbuchs zu Homer von Crusius.

Am 12, Mai zu Alt - Drostenhof in Livland H. G. Th. 
i>. Hagemeister, kaiserl. russischer Hofrath und Kreisrichter des 
wendenschen Kreises, geb. zu Drostenhof am 28. März 1784. 
Verfasser von „Materialien zu einer Geschichte der Landgüter 
Livlands“ (-2 Bde., 1836) und kleinerer Schriften und Ab
handlungen.

Am !9 M;u zu Versailles der (Konservator der königlichen 
Bibliothe < aselbst, j. j. Huot. Er schrieb Biographien 
von Lavoisiei und Lamouroux, setzte Precis de geographie 
universelle nac * a te-ßrUn’s Tode fort, und liess mehre geo
logische Abhandlungen, wic Nolice suf u rä(inda
fossile humain, treuvö pres de Höret (1824) erscheinen.

Am 21. Mai zu Göttingen Dr. Karl j(t|. Meno Valett, 
Assessor der Junstenfacultat. Seine Schriften: Praktisch
theoretische Abhandlungen aus dem Gebiete des römischen 
Pnvatrechts (1824) ; Das Recht der nothwendigen testamen
tarischen Berücksichtigung gewisser Verwandten; Lehrbuch 
des praktischen Pandektenrechts (3 Bde., 1828).

Am 1. Juni zu Gmünd Raim. Jak. Wurst, Director eines 
Privatschullehrersemiuars, früher Seminardirector in St.-Gallen, 

als pädagogischer Schriftsteller bekannt. Wir bezeichnen nur: 
Das erste Schulbuch (2 Bde., 1834); Praktische Sprachdenk
lehre (1836); Anleitung zum Gebrauche der Sprachdenklehre 
(2 Bde., 1836); Anleitung zum Schreibleseunterrichte (1837).

Am 3. Juni zu Berlin Dr. F. A. Kuen, Kreisthierarzt 
und Lehrer am landwirtschaftlichen Institut zu Möglin.. Er 
schrieb: Jahresbericht über die Fortschritte und kritische Über
sicht der Literatur im Gebiete der Wissenschaft der Viehzucht 
und Thierheilkunst (1835); Diätetik oder Gesundheitspflege 
des Pferdes, Schafes und Rindes (2 Thle., 1839); Die drei 
wichtigsten Jugendkrankheiten der Schafe (1840); Uber Ein
richtung und Leitung der Thierarzneischulen (1841).

Am if. Juni zu Hirschberg in Schlesien Gottlob Wilh. 
Paul, Lehrer am dortigen Gymnasium; geboren in AltÖsse bei 
Bunzlau am 23. Nov. 1778. Er schrieb: Französisches Lese
lernbuch (1829); Über den methodischen Elementarunterricht 
in der griechischen Sprache (1832).

Am 14. Juni zu Rom Cardinal Francesco Capaccini, geb. 
zu Rom am 14. Aug. 1784. In den Jahren 1811 —15 be
kleidete er eine Stelle bei der Sternwarte in Neapel.

Am 22. Juni zu Darmstadt Ober-Appellations- und Cas- 
sationsgerichtsrath Dr. Ernst Höpfner, geb. zu Giessen am 
4. Oct. 1780.

Am 22. Juni zu München der Mechanikus und Mitbesitzer 
des optischen Instituts Mahler, im 40. Jahre. Man verdankt 
ihm die Erfindung einer vorzüglichen Compensation der Uhren.

Gelehrte Gesellschaften.
Geographische Gesellschaft in London. Am 

9. Juni trug Lord Stanley Auszüge aus den Briefen des Ca- 
pitän Start vor, welche die neuesten Nachrichten von dessen 
Erforschungsreise in Australien enthalten. In seinem letzten 
Briefe aus Williorara vom 16. Oct. 1844 meldet er, dass er 
die Ebenen am Darling, ungefähr 18 engl. Meilen oberhalb 
dessen Vereinigung mit dem Murray , sowol an Ausdehnung 
als an Fruchtbarkeit des Bodens bei weitem vorzüglicher als 
die am Murray gefunden habe; auch war der Wechsel der 
Jahreszeit vorzüglich günstig und die periodischen Überschwem
mungen fördern durch den zurückgelassenen Schlamm das Ge
deihen der Baumwolle, des Indigo, Mais und Flachses. Den 
Indigo fand er drei Fuss hoch. Aus den von Poole von den 
Höhen angestellten Beobachtungen ergibt sich dass entfernte 
Bergzüge gegen N. und N.-W. «W*  «erden, von S.-W. 
bei W. nach 13° O. v. N. «ich eine Wasserfläche hinziebt, auf 
der man viele Inseln wahrnimmt, dass ganz in der Ferne eine 
hohe Bergspitze erscheint, die von Wasser umgeben ist. Das 
Land zwischen dem Darling und dem bestiegenen Hügel war 
eben und von Stechgras und niedrigem Gestrüppe bewachsen 
und eine Landstrecke von ähnlicher Beschaffenheit schien sich 
bis au den entfernten Hügeln hinzuziehen. Möglich ists, dass 
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die Erscheinungen des Wassers und des Landes nur Wirkun
gen der Luftspiegelung sind; Start aber scheint an das Vor
handensein eines grossen Binnenmeers zu glauben. W. Earl 
las einen Aufsatz über die physische Structur und Anlage der 
Inseln im indischen Archipel, woraus er die frühere Verbindung 
Australiens mit Asien, die durch vulcanische Ausbrüche unter
brochen worden, herzuleiten denkt, nämlich durch den grossen 
vulcanischen Insel-Gürtel, der gegenwärtig zwischen beiden 
Erdtheilen liegt. Er fand Widerspruch bei Murchison, der ge
radezu behauptete., dass nur die Entdeckung gleichartiger alter 
Fossilien als ein Beweis des frühem Zusammhangs der beiden 
Erdtheile angenommen werden konnte. Capitän Grover zeigte 
eine seltsam malerische Darstellung der Reiseroute des Dr. VN olff 
von Bokhara nach Mcschid vor, die von dem Perser entworfen 
worden war, welcher Wolff begleitete; derselbe hat auch eine 
Geschichte der Reise geschrieben, welche übersetzt wird.

Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Am 
3. April las Oberconsistorialrath Dr. Neander über die Einthei- 
lung der Tugenden bei Thomas ab Aquino und das Verhältniss 
derselben zu den philosophischen Systemen des Alterthums, 
welche dabei zum Grunde liegen. Hofrath Jakob Grimm hielt 
einen Vortrag über die Sammlung deutscher Minnelieder zu 
Paris. Die Handschrift ward 1607 von Kurfürst Friedrich IV. 
erworben und nach Heidelberg gebracht, wo sie im unmittel
baren Besitz des Kurfürsten verblieb. Auch Friedrich V. scheint 
sie treulich bewahrt zu haben, sodass sie nicht mit allen übri
gen Handschriften der pfälzer Bibliothek im J. 1622 an den 
Papst verschenkt wurde. Wie sie nach 1» rankreich gekommen, 
bleibt zu erörtern künftiger Untersuchung überlassen. Mög
licherweise ward sie erst 1688 bei der Eroberung, oder 1693 
bei der Einäscherung des Schlosses zu Heidelberg des Feindes 
gewaltsame Beute. Erste Meldung ihres Aufenthalts in Paris 
bietet Schilter in der Vorrede zum dritten Theil seines The
saurus p. XXVI. (Schilter starb 1705.) Johann Philipp von Bar
tenstein benutzte sie 1726, Proben von ihr gaben Breitinger 
und Bodmer 17 48, nach zehn Jahren den vollständigen Ab
druck. Die Versuche, sie für das Vaterland wieder zu ge
winnen , waren vergeblich. Am 10. April las Prof. Magnus 
über die Respiration. Es wurde nachgewicsen, dass jede 
Theorie, welche eine chemische Vereinigung des Sauerstoffs 
mit dem Blute voraussetzt, unstatthaft sei, dann die im J. 
1837 aufgestellte Theorie aufs neue begründet, nach welcher 
der eingeathmete Sauerstoff sich nicht chemisch mit dem Blute 
verbindet, sondern nur absorbirt wird und so in die Capillar- 
gefässe gelangt, wo er zur Oxydation gewisser Substanzen 
verwendet, diese in Kohlensäure, vielleicht auch in Wasser 
verwandelt. Die Kohlensäure wird dann statt des Sauerstoffs 
von dem Blute absorbirt und gelangt mit diesem in die Lun
gen zurück, um bei Beriihiung mit der atmosphärischen Luft 
ausgeschieden zu werden, worauf eine neue Quantität von 
Sauerstoff statt ihrer absorbirt wird und dieselben Verände
rungen durchmacht. Arn 11. April trug Geh. Medicinalrath 
Link Bemerkungen über einige Lianenstämme aus Südamerika 
vor. Prof. Magnus theilte die Resultate einer Untersuchung von 
R. Unger über das Xanthin und dessen Verbindungen mit. Prof. 
Dove las ^iiber das Verhalten des Barometers bei Orkanen. 
Am 17. April las Prof. Gerhard über die Gottheiten der Etrus
ker. Fast alle aus etruskischen Culten bekannten Gottheiten 
können auf jene Dreizahl zurückgeführt werden, welche seit 
dem altern Tarquiniüs auch zu Rom im capitolinischen Tempel 
gegründet war (Jüppiter, Juno, Minerva). Dies Zeugniss des 
Servius zur Aen. । » 4 22 wird durch genauere Kenntnis» jener 

Gottheiten am Leitfaden der Kunstdenkmäler seine Bestätigung 
finden. Mit gleicher Zurückführung verschieden benannter Gott
heiten auf ihre gemeinsame Einheit sind von den vier tuski- 
schen Penaten des Cäsius wenigstens drei verständlich: For
tuna = Minerva, Pales = Juppiter Terminus, Ceres =» Juno. 
So lassen sich viele etruskische Gottheiten auf diejenigen Haupt
götter zurückführen, zu denen sich jene andere wie Doppel
ausdrücke verhalten. Aber auch Spuren orientalischen und nor
dischen Einflusses auf Etruriens Göttcrdienste lassen sich nach
weisen. Am 24. April las Prof. W. Grimm über die Erhortatio ad 
plebem ehristianam. Prof. Ehrenberg gab eine vorläufige zweite 
Mittheilung über die weitere Erkenntnis» der Beziehungen des 
kleinsten organischen Lebens zu den vulcanischen Massen der 
Erde. I) Uber <fie vulcanischen Infusorien-Tuffe (P^robio- 
lithen) am Rhein. 2) über einen bedeutenden Infusorien halten
den vulcanischen Aschen-Tuff auf der Insel Ascension. 3) Über 
einen See-Infusorien haltenden weissen vulcanischen Aschen-Tuff 
als sehr grosse Gebirgsmasse in Patagonien. Am 28. April 
las Geheimrath v. Schelling über ein wissenschaftlicheres Ver
fahren bei der Behandlung antiker Texte, mit Behandlung einer 
Stelle aus Lucrctius 5, 311.

V erein für nassauische Altert humskunde und 
Geschichtsforschung in Wiesbaden. Am 28. Mai er
öffnete in der jährlichen Generalversammlung der Director, Regie
rungspräsident Dr. Müller, die Sitzung. Der Secretär; Archi
var Habel, berichtete über die während des vorigen Jahres in 
der Nähe von Wiesbaden stattgefuudenen Ausgrabungen. Die 
entdeckten römischen Bauüberreste gehören mehren \ orwerken 
(Monopyrgien, Signalthürmen des dasigen Castells) zu, welche 
theils zur Bewachung der Engpässe , Thäler und der auf den 
Gebirgshöhen liegenden germanischen Ring- und Steinwälle, 
theils zu Unterhaltung der Commuuication mit den Castellen 
des benachbarten Pfahlgrabens dienen mochten. Äusser diesen 
Werken fand der Verein die Grundmauer anderer zu einer 
römischen Niederlassung gehörenden Gebäude zwischen Wies
baden und Mainz im Thale der Salzbach auf. Zu dieser Nieder
lassung führte eine über 6009 Fuss lange Wasserleitung. Das 
Thal hat ein historisches Interesse durch den von Annnian er
zählten misglücktcn nächtlichen Überfall des Kaisers Valenti
nianus. Die aufgefundenen mittelalterlichen Baureste sind die 
Fundamente einer ausgedehnten Burg am Ende eines nach 
Rambach führenden Thals, von weichet in den Urkunden keine 
Erwähnung geschieht. Hier fand man mittelalterliche Gcräth- 
schafleu, wie auch Scherben germanischer und römischer Ge
fässe. Hofbaumeister Görz legte von der h. Grabkajtelle zu 
Weilburg Grundrisse und Detailzeichnungen vor. Sie ist ein 
im J. 1560 unter Graf Ludwig erbautes achteckiges, von zwölf 
Saiden gestütztes Gebäude. Oberschulrath Friedemann sprach 
über die Benutzung »1er Landesarchive für die Zwecke des 
Vereins und zeigte zu vergleichender Übersicht mehre Urkun
den mit interessanten Siegeln und Autographen historischer 
Personen. Die Bemühungen des Conrectors Dr. Rossel um 
Wiederherstellung der Kindricher Kapelle im Rheingau fanden 
die gebührende Anerkennung. Zur Sprache kam die schon 
oft angeregte Idee einer Generalversammlung der historischen 
Vereine Deutschlands in Wiesbaden.

Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin. 
Am 17. Juni trug Geh. Medicinalrath Link seine neuesten Beob
achtungen über den innern Bau des Samens von Potamogeton 
und verwandter Pflanzenvor. Die Rinde ist von dem Holze 
ganz geschieden’ und dies 'besteht aus einem wenig uuterbrö-



dienen Kreise von grössern Spiralgefässen, wie bei den Diko
tyledonen ; doch ist die Rinde mit einzelnen Bündeln von engen 
Spiralgeiässen durchzogen, wodurch wiederum eine Ähnlichkeit 
mit den Monokotyledonen hervorgebracht wird. Sie stehen also 
zwischen diesen grossen Pflanzenabtheilungen, umgekehrt wie 
die Anaarantaceen, wo das Mark mit Gefassbündeln durchzogen 
wird. Prof. Gurlt zeigte an Präparaten, wie entzündet ge
wesene '['heile mit der natürlichen Blutinjection der arteriellen 
und venösen Capillargefässe durch Trocknen zu conserviren 
sind. Dr. Stein wies nach, (lass die Callithria infulata des 
berliner Museums, die von Kuhl pnblicirt worden 
weiter als Nsjctipitbecus trivirgatus sei

war, nichts
Nyctipithecvn trivirgatus sei.

Miscellen.
Den 

tung und
eai »ei ern einer Wissenschaft, welche für Beobach- 

e - । . 4 orSL-,u,,8 des Besonderen ein weites Gebiet be-
asst, ent es s ets ein Bedürfnis», das bisher auf diesem Ge- 

biete Erschienene und das darüber Verhandelte vollständig zur 
Kenntniss und Benutzung zu ziehen. Daher sind literarische 
Repertorien für Geschichte und für Philologie in unserer schrift
reichen Zeit erforderliche Hiilfsmittel des Studiums. Für die 

esc lichte unternahm ein solches Leop. v. Ledebur, mit der 
ateratui von 1810 beginnend, und man hat zu beklagen, 

wenn dies Unternehmen, wie scheint, statt in verbesserter Form 
fortgesetzt zu werden, nach dein ersten Bande in vier Heften 
wieder aulgegeben würde. Ein ähnliches Schicksal hatte das 
von Beter und Hanexie begonnene Repertorium der classischen 
Alterthumswissenschaft, welches, ungeachtet dessen Ausführung 
eine höchst zweckmässige und sorgsame war, schon mit dem 
dritten Jahrgänge beschlossen wurde. Es konnte diese Bear
beitung jeder andern zuni Muster dienen. Das Bediirfniss aber 
hat neuerdings sich wieder fühlbar gemacht, und zwei neue 
Unternehmen beginnen lassen, welche die mitwirkende För
derung der Studiengenossen in Anspruch nehmen, damit ihr 
Erscheinen nicht wieder ein ephemeres sei. Das Eine dieser 
Werke ist: „Repertorium der elastischen Philologie und der auf 
sie sich beziehenden pädagogischen Schriften, herausgegeben 
von Dr. Gustav Mühlmann und Eduard Jenieke. Drei Hefte, 
Januar bis Decembcr 1844 (Leipzig, Schumann).“ Schon haben 
andere Zeitschriften darüber Urtheile abgegeben und zum Tneil 
einzelne Mängel und Irrthümer getadelt. Dieser Art Arbeiten 
aber vervollkommnen sich im weitern Fortgange, und hat nur 
einmal ein redlicher Fleiss und eine besonnene Anlegung des 

ans durch die ersten Lieferungen sich erprobt, so wird die 
er es»eriiug durch Benutzung fremder H inke und eigene Er- 

lahrung nicht Ausbleiben. Die Verfasser haben in ihren Plan 
ein drei ac les Verzcichuiss aufgenommen, der auf dem Gebiete 
der Altert luniswissenschaft neu erschienenen Bücher, der Gc- 
legenheitsschntten und einzelnen Abhandlungen, der Beurthei- 
lungen jener uc ter. Damit wird allerdings das ganze lite
rarische Gebiet um ass , und der (rebrauch des Repertoriums 
wird erkennen lassen, ob die Durchführung genüge; mit Auf
suchung einzelner Mangel wird eigentlich nichts entschieden. 
Ihirchaus aber ist hier eme grosse Sorgsamkeit sichtbar, mit 
welcher auch das in spätem Monaten des Jahres 1844 und 
im folgenden Jahre Ausgegebene, aber auf die früher schon 
erwähnten Schriften Bezügliche bemerkt worden ist. Die Aus
züge aus den Beurtheilungen der Schriften können nicht als 
überflüssig bezeichnet werden, vielmehr gewinnt man dadurch

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» UftHtl in Jena.

zugleich eine Übersicht über den dermaligen Zustand der phi
lologischen Kritik. Ein zweites für die Gclegenheitsschriften 
bestimmtes Jahrbuch darf nicht abhalten dessen ganzen Inhalt 
künftig aufzunehmen, wenn eine vollständige I bersicht gewonnen 
werden soll. Wohl bedacht ist die Zugabe eines den ganzen 
Band befassenden Registers, welches Sachen und Namen be
zeichnet. Da dies Register auf die Seiten verweiset, scheint 
die den Schriften beigefügte Zahl unnöthig. sowie die Unter
scheidung der von den Verfassern und von Andern herrühren
den Lrtheile durch grosse und kleine Zahlen zu keinem we
sentlichen Zwecke dient. Möge ein zweiter Jahrgang den Eifer 
der Herausgeber, das Ganze mehr und mehr zu vervollkomm
nen, erweisen; dann wird auch die allgemeine Anerkennung 
und Theilnahme nicht mangeln.

Einen andern, wenn auch in der Ausführung ähnlichen 
Gesichtspunkt wählte Gymnasiallehrer Albani in Dresden, um 
eine vollständige Übersicht der in Gymnasien und andern 
Schulen erschienenen Programme zu geben. Obgleich der be
stehende Verein für Austausch der Programme diesen eine 
weitere Verbreitung vermittelt, ist doch auf einer Seite eine 
Verzeichnung derselben zur Übersicht des von Schulmännern 
gehegten wissenschaftlichen Strebens nöthig, auf der andern 
wird einem nicht geringen Theile der Philologen die Benutzung 
der nicht durch den Buchhandel beziehbaren Schriften kaum 
möglich. Daher besitzen wir schon Verzeichnisse der in preus
sischen Lehranstalten erschienenen Programme von Joh. v. Gru
ber (Berlin, 1840), von Reiche (Breslau, 1840), von Wi- 
niewski (Münster, 1844), der baierischen von Gutenacker (Würz
burg, 184 3). Nach einem nicht auf blosse Nomenclatur be
schränkten Plane liegt nun für die Literatur des Jahres 1843 
das erste und zweite Gesammtheft von ,,Programinenrevue 
oder Schul-Archiv “ (Dresden, Adler Dietze. 1845), vor. 
Auch hier soll und kann das erste Heft nur als Probe für das 
ganze Unternehmen angesehen werden, sodass bei der erkenn
baren Beeiferung des Herausgebers eine fortschreitende Ver
besserung in künftigen Heften vorausgesetzt werden darf. Von 
der Nützlichkeit des Unternehmens selbst kann nicht weiter 
die Rede sein. Auch ist die Anordnung nicht zu tadeln, in
dem die erste Abteilung die Schriften wissenschaftlich geord
net aufliihrt und deren Inhalt näher bezeichnet, die zweite 
Mittheihmgcn aus den Nachrichten der Programme oder aus 
der Chronik der Anstalten gibt, die dritte für kurze Original
aufsätze und Miscellen bestimmt ist. Nur darüber — und dies 
macht ein Wesentliches aus — scheint der Herausgeber nicht 
zu einem bestimmten Grundsätze gelangt zu sein, in wie weit 
eine Grenze für das aufzunehmende Material festzustellen sei. 
Ein Anderes ists, wenn nur dasjenige, was von Gymnasien 
und andern Schulen ausgegangeu, gewählt und dabei die Rück
sicht auf diese Lehranstalten festgehaiten wird; ein Anderes, 
wenn alle kleinern Schriften wissenschaftlichen Inhalts, also 
auch die Dissertationen der Universitäten in den reis gezogen 
werden, wonach dann auch die Zweige der Wissenschaft, 
w elche nicht gvmnastisch sind, wie Jurisprm enz, iledicin, Ka- 
meralwissenschaft, ihre Stellen finden müssen. So schliessen 
sich in dem vorliegenden Hefte die zu Leipzig erschienenen 
Dissertationen der Jurisprudenz und Medicm an, wo sie, als 
in einem Schularchiv doch kern Gelehrter dieser Fächer suchen 
wird. Darüber wird der Herausgeber vor Allem mit sich einig 
werden müssen, um nicht mit andern für einzelne Fächer be
stehenden Repertorien zu collidiren und nicht den durch den 
Titel bezeichneten Hauptzweck aus den Augen zu verlieren.

Druck und Verlag von F. BrockllAHM in
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Theologie.
Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms als 

sichere Grundlage der neutestamentlichen Exegese, 
bearbeitet von Dr. G. B. Winer, königl. Kirchenrathe 
und ordentl. Prof, der Theologie an der Universität 
Leipzig, Ritter des Civilverdienstordens. Fünfte, ver
besserte und vermehrte Auflage. Leipzig. Vogel. 
1844. Gr. 8. 2 Thlr.

Es gab eine Zeit, in welcher jeder Philolog, der sich 
mit der griechischen Sprache beschäftigte, es für eine 
Ehre und Pflicht hielt, die Resultate seiner Forschun
gen auch auf das neue Testament überzutragen und 
zur Erläuterung desselben mehr oder weniger beizutra
gen. Die Namen Bentley, Markland, Dorville, Valke- 
nair, Wesseling, Ernesti und ihre Verdienste um das 
N. T. sind bekannt genug, um von den ältern zu schwei
gen. Johann Friedrich Fischer in Leipzig scheint ziem
lich der letzte Philolog gewesen zu sein , der sich zu 
Ende des vorigen Jahrhunderts mit dem N. T. beschäf
tigte. Seitdem trennten sich die Philologen von den 
neutestamentlichen Exegeten in dem Grade, dass er
stere um die orientalische Sprache und Schrift sich 
gar nicht mehr bekümmerten und letztere die Fort
schritte der classischen Philologie kaum des Studiums 
für würdig achteten. Daher die sogenannten Commen- 
tare des N. T. perpelua annotedione illustrati von 
Koppe, Pott, Heinrichs, Kuinöl u. A., welche mit Hint
ansetzung aller nationalen Sprachgesetze ihre Ansich
ten in das N. T. hinein und wieder aus demselben 
heraus erklärten. Das Licht, was J. G. Hermann in 
der griechischen Grammatik angezündet hatte, blieb 
Jahrzehnte hindurch unter dem Scheffel verborgen, bis 
zuerst Hr. W. anfing, ,n (]er ersten Ausgabe der neu
testamentlichen Grammatik vom J. 1822 auf die gros
sen Fortschritte aufmerksam zu machen, welche die 
classische Philologie gemacht hatte, und ihre Principien 
auf das N. T. anzuwen en. ) Diese Grammatik fand

•) Die Wechsel Wirkung der classischen und der neutestament_ 
liehen Sprachforschung ist unleugbar, ebenso das Verdienst Hm. Dr. 
W.’s als des Hauptorgans dieser Wechselwirkung: allein dieses Ver
dienst wird doch nicht hinreichend genau bestimmt blos als Über
tragung. Denn Hr. W. hat gerade durch seine eigene classische 
Meisterschaft und selbständige Durchbildung die freie Umsicht er
langt, die Eigenthümlichkeit der neutestamentlichen Sprache zur 
■vollen Anschauung zu bringen, während nicht wenige seiner Nach- 

den wohlverdienten Beifall und machte schon im J. 
1825 eine zweite, 1830 eine dritte, 1836 eine vierte, 
stets verbesserte und vermehrte Ausgabe nöthig. Dass 
auch die gegenwärtige fünfte mit Recht eine verbes
serte und vermehrte genannt werden kann, zeigt schon 
die vermehrte Seitenzahl derselben. Die vierte enthielt 
584 Seiten, die fünfte auf besserem Papiere und deut
licherem Drucke ist bis auf 734 gewachsen. Was sich 
in den bessern Commentaren des N. T. sowol, als in 
den Erläuterungsschriften und Ausgaben von Classikern 
für das N. T. Brauchbares vorfand, wurde allmälig in 
diese Grammatik übergetragen. Fast auf jeder Seite 
finden sich daher neben den ältern berühmten Werken 
auch die Namen eines Hermann, Lobeck, Matthiä, 
Buttmann, Bernhardy, Rost u. A., eines Schulz, Fritzsche, 
Lachmann, de Wette, Meyer, Wahl, Lücke. Auf diese 
Weise ist nicht zu fürchten, dass die Exegese jemals 
werde in die Lethargie und Willkür früherer Decen- 
nien zurückfallen, oder von der Höhe wieder her
absinken, zu welcher sie sich zu erheben angefangen 
hat. Was der Student auf der Schule erlernt hatte, 
braucht er nicht, wie früher, erst wieder zu vergessen, 
wenn er exegetische Vorlesungen hört; er wird neues 
genug aus dieser Grammatik lernen können, was ihm 
zum Verstehen des N. T. nothwendig ist, und kann 
überall an das, was er von der Schule mitbringt, an
knüpfen, was ihm hier gelehrt wird. Die Kritik des 
Griesbach’schen N. T. ist zwar neuerlich durch Lach
mann und Tischendorf erschüttert worden, obwol es 
Keiner von Beiden bis jetzt der Mühe für werth ge
halten hat nachzuweisen, warum ihr Text besser sein 
soll, als der von Griesbach, welcher wenigstens in 
dem wenn auch unvollendet «-ebliebenen Commentarius 
criticus in text, graec. Novi Testamenti die Anwendung 
seiner kritischen Grundsätze auf die Wiederherstellung 
des Textes klar und deutlich dargelegt und seine Um
sicht und Vorsicht der gelehrten Welt bewährt hatte; 
während nichts leichter und angenehmer ist, als aus 
einer Menge Varianten beliebige Lesarten herauszuneh
men und einen neuen Text anzufertigen, ohne die 
Gründe anzugeben, warum man sich für diese und 
nicht für jene Lesart entschieden habe, ja ohne zu er
klären, wie das Gebilligte und Aufgenommene verstan-

folger nur übertragend dem N. T. die Feinheiten der attischen 
Sprache aufdringen ■wollen mit Verkennung seiner wohlbegrundeten 
eigenthümlichen Sprachweise. Anm. der Redaction. 
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den werden solle. Dieses Schwanken in der Kritik 
des N. T. scheint auch die Ursache gewesen zu sein, 
warum Hr. W. nicht so oft, als man wünschen möchte, auf 
den Lachmann’schen und Tischendorf sehen Text Rück
sicht genommen hat, und wer jener beiden Ausgaben bei 
dieser Grammatik sich bedient, wird oft hier Stellen ange
führt undWörter erklärt sehen, die er dort nicht findet, und 
wieder andere Lesarten vermissen, die dort in den Text 
aufgenommen worden sind. An einen bestimmten Text 
hat sich jedoch, wie es scheint, der Verf. der Gram
matik überhaupt nicht gebunden, obwol dem Aufmerk
samen nicht entgehen wird, dass derselbe sich mehr 
an Griesbach gehalten und die beiden andern Texte 
oft streng genug beurtheilt hat. Bei Abfassung seiner 
Grammatik scheint sich der Verf. unter den griechi
schen Grammatikern vornehmlich Matthiä zum Muster 
benommen zu haben; dieselbe Klarheit und Gründlich
keit, Umsicht und Gelehrsamkeit, Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit der Forschung und des Urtheils findet 
sich hier wie dort. Dass gleichwol noch hier und da 
etwas nachzutragen, zu berichtigen und zu vervollkomm
nen ist, das darf bei der grossen Masse des Stoffes 
und den steten Fortschritten der classischen Philologie 
Niemanden befremden. Wir können hier nur auf eini
ges dieser Art mehr hin weisen, als uns auf weitläufige 
Erörterungen einlassen. So ist, um von der Apocalypse 
anzufangen, aus der zweiten Ausgabe §. 66, unter der 
Überschrift: Ellipse u. s. w., die Stelle 19, 10 (die 
Parallele 22, 9 durfte weder hier noch im Index 
fehlen) p. 653 die Erklärung mit herübergekommen: 
Kai eneaov (A. l'ntou) tgn^oad-tv tcöv tioöüv uvtov noog- 
xvvt]6ai uvtm' v.ui Xtyu gor oga gg’ seil. „nQogxvvgogg.“ 
Allein es folgen unmittelbar nach oga gg die Worte: 
avvöovkog aov dgi, welche von altern und neuern Her
ausgebern (Baumgarten - Crusius, Lachmann, Tischen
dorf) nicht von dem Vorhergehenden durch ein Kolon 
getrennt werden dürfen, vielmehr auf das genaueste 
damit Zusammenhängen. Den Sprachgebrauch opa gg 
dgi, und die Bedeutung dieses Indicativs erläutert ja 
der Verf. §■ 60, 2 , p. 589 selbst durch Anführung der 
Hermann’schen Anmerkung zu Sophokl. Aiac. V. 272 
und Luc. 11, 35. Andere Beispiele hat Schäfer, Mell. 
p. 115 sq.; Matthiä’s Grammatik §. 519, 8, p. 1187. 
§. 608, n. 3, p. 1440; s. Hermann zu Aristoph. Nub. 
V. 489 ed. 2 und zu Viger p. 808 sq. n. 270. in der 
That nur die fehlerhafte Interpunction der Texte und 
die allzu grosse Autorität, welche zuweilen noch immer 
des Lamb. Bos Buche, de Ellip. p. 647 sq., ertheilt 
wird, konnte die Erklärer bisher abhalten, die einzig 
richtige Übersetzung zu billigen: ,,Siehe zu, ob ich 
nicht ein Mitknecht bin von dir und deinen Brüdern.“ 
Dieselbe Stelle (denn Apok. 13, 10 ist wol ein Druck
fehler) wird p. 675, wie in frühem Ausgaben, nochmals 
mit den Worten eingeführt: „Als Aposiopesis liesse 
sich auch betrachten o^a gg Apok. 13, 10, womit die 

bei Tragikern besonders häufigen Abmahnungsformeln 
fd] ravra Eurip. (wo ?) 30, 1225, gg ov yt cei. ver
glichen werden können.“ Was schon an sich hart 
und ungleich ist, wird nach obiger Erklärung nicht 
mehr zu vergleichen sein. Ebenso wird man über 
Matth 24, 6 bgare gg anders urtheilen
müssen, als in der Grammatik S. 587, oder von Fritzsche, 
Comment. p. 700, geschehen ist. Jenes g^ erinnert ganz 
natürlich an die schwierige Stelle 1 Cor. 4, 6 tu gg

ü ytyQunzai s welche hier p. 671 nach dem Vor
gänge Anderer übersetzt wird: „Damit ihr lernet das 
nicht übet' das Geschriebene hinaus} d. h. nicht über 
das Geschriebene hinauszugehen.“ Es wird jedoch 
nichts beigebracht, was eine solche Erklärung zu recht- 
fertigen im Stande wäre. So lange nämlich ygoveiv 
verworfen und nicht bewiesen wird, dass Jemand und 
in welchem Sinne er griechisch gesagt habe: ga&ttv to 
t-^h so lange ward man jene Worte ebenso für ungrie
chisch halten müssen, wie man im Deutschen nicht 
sagen kann: Lernet das Nicht. Jener Satz hat viel
mehr ganz das Ansehen, als sei er aus einer Anmer
kung des Abschreibers entstanden, welcher fit] über 
aa geschrieben fand, wie es denn wirklich im D. E. 
vers. vulg. fehlt, und in andern Manuscripten vor gv- 
aiovd’t wiederholt wird: tu gg vnig ü. ytyganTui. Dr. 
Fritzsche hat sich in dieser Literaturzeitung Nr. 178 
des vorigen Jahrganges viel Mühe gegeben zu zeigen, 
dass der Abschreiber dann hätte sagen müssen: ylyga- 

nrai lv Tfü nag ggiv dvTiy^ü(fi(o 7vu tlg, oder xttrai 
er u. s. w. Denn es liessen sich noch eine Menge 
ähnlicher Formeln anführen, deren sich der librarius 
hätte bedienen können: nur Schade, dass diese nicht 
auch Matth. 1, 22; 13, 35; 21, 4; Marc. 1, 2 und in 
andern unzähligen Stellen voranstehen, wo eine Rand
bemerkung nach und nach in den Text gekommen sein 
soll. Wenn dg vntQ TOr tvug nicht für b tTiQog Intg 
tov bveyov soll gesagt werden können, so wissen wir 
nicht, wie Dr. Fritzsche die von Hrn. W. 26, p, 199 
verglichenen Redensarten «Ff xov tva, ev ^6? Fr u. s. w. 
verstanden wissen wilU und Ähnliches, was Ast zu 
Platon. Legg. I, 14, P- 61 erklärt, indem er auf die 
Herausgabe des Gregor. Corinth, p. 264 verweist, wel
cher ebendaselbst, sowie p. 265 und anderwärts kein 
Bedenken trägt zu schreiben: tuvtu dg aa TQtnovaiv, 
tu Toiavva dg TQtnovtnv, zum augenscheinlichen Be
weis, dass der Artikel zwischen vuIq « ytyQunTai nicht 
ausgefallen ist, wie denn der Scholiast zu Luc. 23, 32, 
p. 491 Matthäi ed. 2 wiederholt schreibt: gla gev unb 
tov, gyovro bl xal, l’wg , dvai^^Üvut — twg, log lv tw 
naQuStiota —. 'dog, uQtoTtQwv, und bekanntlich Sophokles 
schon ohne Anstoss Antig- 563 geschrieben hat: dZV

gevToi gg kty. „materialiter, ut aiunt, positum est 
hic gbe, repetitum ex Tgqb' in praec. versu. Optima 
glossa est in August, ro gbt“ Brunck.
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Wenn irgend eine Erklärung gekünstelt (ein Lieb- 

/ lingsausdruck des Hrn. W.) ist, so möchte es wol die 
sein, in 1 Joh. 5, 16 zoTg ugu^zdvovatv für eine Ap
position zu dem Pronomen uvzü ausgibt, wie die Gram
matik fortdauernd behauptet S. 424, wo es heisst: ..der 
concrete Fall wird, wie es die Natur der Sache an die 
Hand gab, sogleich verallgemeinert. Vgl. Xen. Mem. 
2, 3. 2. 7 (•)? Hier. 3, 4. In diesen Stellen steht, wie 
oft, nach R' zig der Plural dyvoovot , oder airbg nach 
dem collectiv gedachten sie würden hier passen, 
wenn der Apostel ubzoig statt gesetzt hätte-

fährt der \ erf. fort, kann nicht wol auf den 
Mqog ugafizavcov agaozlav nQbg ^vaTav gehen, da 
ja das «'rar hier augenscheinlich eine Fürbitte bezeich
net. Worauf dieser Einwurf sich bezieht, ist dunkel; 
denn Rec., gegen den er gerichtet ist, hatte weder in 
seiner Übersetzung: precato Deus vitam dabil, noch in 
seiner Erklärung: ..avzd refertur ad eum, qui, quod 
pattem vidit labentem, ideirco pro eo deprecatus est, 
an den Lruder gedacht, welcher eine leichte Sünde be
gangen habe. Audi jetzt kann er die Worte nicht an
ders. als so verstehen: „Wenn Jemand seinen Bruder 
sündigen sieht nicht zum Tode, der bitte für ihu (zu 
Gott) und er (Gott) wird ihm Leben geben für die, 
welche sündigen nicht zum Tode;“ seine Fürbitte für 
die Sünder wird Gott insofern erhören, als er ihnen 
Leben geben wird, nicht den Tod. Hingegen nach 
Hrn. W’. wäre der Sinn: „Gott wird dem Fürbittenden, 
d. i. den Sündern, Leben geben.“' Abgesehen davon, 
dass der Apostel, da er eben avzd gesetzt hatte, als
dann gewiss auch zq> agugzuvovzt gesagt haben würde, 
so wird ja in der ganzen Stelle deutlich genug der 
Sünder von dem Fürbittenden geschieden und letzterer 
kann unmöglich ein Sünder sein.

Die Stelle Apocal. 12, 7, Gramm. §. 45 (nicht 43 
wie verdruckt ist), p. 380: xai fytvezo noktgog tv tw ov- 

o Myarik xat ot üyytkot avzov zov nokegijaat gtzu 
Toi5 dpaxovTog, gehört zu denen , wo alle Erklärungs
versuche (auch Hr. W. versichert, dass er sie nicht zu 
erklären vermöge) scheitern müssen, und nur durch 
Conjectur zu helfen ist, wenn nicht von einer genauem 
Einsicht der vorzüglichsten Manuscripte eine bessere 
Lesart zu erhalten ist. Schreibt man nämlich hier xat 

noktgtog tv zü oipUV(p b Miyaqk xul ot ayytkot av- 
zov, so ist alles deutlich und auch die ziemlich alte 
vulgala erklärt , welche die Worte lybtzo
noktgtog b Mtyar^k xai 01 “yytkoi wiedergeben sollte. 
Dass nbkegog und noldgW unzählige Mal verwechselt 
worden sind, lehren Bast zu Gregor. Corinth, p. 834, 
meine Anmerk. zu Schneider’s Memor. ni, 5. 6 und 
Cyrop. VII, 5, 64, p. 683; Steph- Thesaur. Lond. p. 7817 
C.; auch Schleusner, Nov. Thes. P- IV, p. 402. Was 
gleich darauf V. 8 folgt: ov8e zbnog tvQt&q avz&v tn 
ztü ovQavw möchte ich nicht nach S. 701 übersetzen: 
„ihre Stelle wurde nicht mehr gefunden“ (war nicht 

mehr nachzuweisen) im Himmel, wie wir sagen :• „alle 
Spur von ihnen war vertilgt;“ als ob der Artikel 
b zbnog vor dem Nomen stände, sondern vielmehr: 
„Nicht einmal ein Platz, ein Raum, fand sich für ihn 
{avTÜ) im Himmel, nämlich wo er hätte stehen und 
mit seinen Gegnern kämpfen können. (Eine Parallele 
ist Daniel 2, 35 xat tbnog ovy avzoig.) Wirkeh
ren zurück zu p. 380 sq- Actor. 16, 25, wo gefragt 
wird: „Konnte aber toü nicht aus der letzten Sylbe 
von iybtzo erwachsen?“ Meyern leuchtet die Unmög
lichkeit ein, den Ausdruck lytvtzo zov ttgdk&tTv rationell 
zu analysiren: er hält ihn für einen sprachlichen Fehl
griff, für ein Versehen, welches Lucas, vielleicht sich 
verschreibend, entweder selbst begangen, oder aus sei
ner Quelle aufgenommen habe. Vergleicht man aber 
Stellen, wie 1 Petr. 4, 17 b xaiyog zov aßao&at- zb xpiga 
und 2 Timoth. 4, 3 eozai ya$ xuigbg, özt zijg vyiatvovaijg 
ötdaaxaklag ovx uvQovzat mit Lucas 1, 57 lnkrt(dhl 0 
XQovog zov zexetv avzqv, 13, 35 Zeug uv oze elnqzt, 
wo einige Handschriften und Übersetzungen ü^a oder

qgbgu hinzusetzen, so liegt es am Tage, welches Wort 
Lucas im Sinne hatte, als er schrieb: cbg dt eybtzo zov 
dgtk&ttv, nämlich xui^bg, an dessen Auslassung die 
griechischen Ohren so gewöhnt waren, uml man wird 
ferner nicht mehr an der Griesbach’schen Lesart An
stoss nehmen. Übrigens hat sich ja dasselbe zov in 
dem Cod. Cantabrig. erhalten, Act. 2, 1 xai lytvtzo lv 
ratg bjgeQaig txetvatg zov avgnk?g)ova9-ui zi]v ^gb^av zqg 
ntvztxoazqg k. z. k. «

Nicht immer sind die Stellen aus dem N. T. oder 
aus den Classikern richtig citirt; wie denn gleich in 
demselben §. 45 p. 377 Luc. 4, 42 seit der zweiten 
Ausgabe xal tiyov avzbv zov gq no^wto^ui angeführt 
wird statt xaztiyov, und bei Diod. Sic. 3, 33, Phaler. ep. 
35 von navitv ztvd ztvog und naveo&at sq. inf. mit zov 
sich nichts vorfindet. Es fehlte ja hier nicht an reich
licher fliessenden Quellen, namentlich war über xazlyuv 
zov gq nicht zu übersehen Hermann zum Viger p- 809- 
Die übrigen Stellen werden p. 378 wörtlich angeführt, 
warum nicht auch Lucas 24, 16 fxQavovvzo zov gy im- 
yvdvai avzbv2 Wer sich an Buttmann’s Excuis zu 
Demosth. Mid. p. 143 erinnert, und die Erklärung der 
Herausgeber von Xen. de rep. Lac. 4, 6 nachgesehen 
hat, wird die wörtliche Anführung dieser Stelle noth
wendiger halten, als die der übrigen, und es überdies 
ungern sehen, wenn bei Act. 20, 20. 27 nicht bemerkt 
ist, dass gq in D. und andern Manuscripten fehle.

Im Streben nach Kürze ist nicht immer die Quelle 
genannt worden, aus welcher der Verf. geschöpft hat, 
zuweilen auch da nicht, wo der Leser gern entweder 
mehr Beispiele oder eine tüchtige Autorität nachsehen 
würde. Wer z. B. wünscht nicht über das im N. T. 
so oft wiederkehrende hebraisirende fybtzo mit Infin. 
Hermann’s Ürtheil zu wissen ? Theogn. 639 (483, Wel
cker) wird als ähnlich p. 373 angeführt, aber die Quelle
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(s. Viger p, 231) ebensowenig, als die Hermann’sche 
Frage hinzugefügt: Num Hebraismus est, fjuod modo e 
Theognide allatum erat ? Es mussten daher nicht 
Stellen über owtßy c. Inf. beigebracht, sondern viel
mehr Hermann’s Urtheil durch Anführung anderer Be
weisstellen über jenen Gebrauch von ylvtG&at begründet 
werden: Platon. Phaedr. p. 242, R*  (P- 2o7, Heind.) : 
t6 öaipövibv Tt xut jo Amdbg aypttov tlOt yyvtG^ai tye- 
VtTO , de Repub. III, p. 397, B : okiyov tiqoq Tyv avryv 
da ylyviTai Uytiv, Xenoph*  Cyrop. V, 2, 12 tv-yovzai 
naei &toiq ytyto&at nozi eniöti£ao&ai, Oecon. 17, 3 « yug 
b &tbq Macxet, oSzm ytyv^ui bpovotiv. Vgl. Cyr. IV, 2, 25; 
Epictet. Enchir. c« 23, p. 82, Schweigh. 'Em tiozi ybrr 
Tai t $(ü GZQaqAp'at’

Dass t« apybztQa Actor. 23, 8 (s. p. 577) nur von 
zweien gesagt werde, und ayytkoq und nvtvpa als einen 
Hauptbegriff zusammenfasse, war längst schon von 
Lennep zu Phal. p. 3, b und Schäfer zu Lamb. Bos. 
p. 291 f. bemerkt worden.

Doch wir wollen einige Erinnerungen und Zusätze, 
soweit der Raum gestattet, einfügen und gleich mit der 
Formenlehre §. 5 den Anfang machen.

Bei Jac. 2 , 18 entsteht die Frage, ob man dlZa, 
fQft ziq, ov 7i,t oder dAX’ tgu ziq zu schreiben, odei, was 
hier nicht erwähnt wird, dM’, IgA zig zu interpungiren 
habe. „Doch,“ heisst es am Schlüsse, „richtete sich 
das Elidiren ursprünglich nicht nach dem Sinne und 
Hermann ad Eurip. Bacch. praef. p. 19 sagt: cerla et 
minime suspecta exempla docent, non impediri crasin 
interpunclione“ Es war ja nicht von der Krasis, son
dern von der Elision die Rede, und daher die Anfüh
rung aus Hermann’s Vorrede zu Eurip. Bacch. nicht 
passend, welcher übrigens kein Bedenken trägt, Eurip. Hel. 
524 in den Text zu setzen: Söpwv avaxza ngoqptvw ö’ • 
f>a tA (.toi Akwuq (fvld&iq, s. not., während Schäfer in 
solchen Fällen alle Interpunction verwirft zu Eurip. 
Orest. 124, 1614 ed: Porson. tert,, Demosth. Apparat. 
I? P*  $19, $97, Hl» P*  $8? wo er hinzufügt: „Videlicet 
roci moderandae inserviunt distinctiones, non constru- 
ctioni expediendae in usum tirunculorum.“ Vgl. Fritzsche, 
Quaest. Lucian, p. 28. Warum fehlt in der gleich dar
auf angeführten Stelle des Menander immer wieder der 
Accent über XQri°& ? altern Ausgaben haben 
XQ^AE, Griesb. XQyoza, was von Abschreibern herrüh
ren kann, w’elchen das Metrum unbekannter war, als 
dem Paulus, der seine Kenntniss griechischer Dichter 
noch anderwärts zu erkennen gibt. Alle Zweifel über 
die Accentuation entfernt Porson und Schäfer zu Eurip. 
Hec. 1171? p. 85.

Zu den Manuscripten, welche regelmässig das v 
epkelh. vor Consonanten und Vocalen darbieten (s. 
p. 51) gehört auch Cod. Cantabrig.. der nur äusserst 
selten dasselbe weglässt, z, R. Luc. 10,39 yxovtzov k.,

16, 13 Svoi y.vgloiq, V. 29 eyo-voi Moivg., 17, 29 l'ßQt& 
&uov und i&jk&e Awi, und andere Manuscripte bei 
Sturz, Dial. Alex. p. 128 und Rinck, Lucubrat. p. 32. 
Vgl. Schneider zu Plat. de Rep. I, p. 46. Das ionische 
ttvexfv findet sich auch im Cod. Alex. Num. 10, 31; 3 
Esdr. 6, 12; 2 Cor. 3, 10. Zugleich konnte hier Bre- 
mi’s Excurs. VI ad Lysiae Oratt. p. 443 sq. 3sde variis 
formis praepositionis verglichen werden. Auch 
ist nirgends bemerkt, dass l'vtxa und tvtxtv vom An
fänge des Satzes stehen: Actor. 26, 21; 28, 20; 
Matth. 19, 4; Marc. 10, 7.

Wenn p. 52 über die Orthographie des Wortes 
ßakkdvziov Schneider ad Plat. Civ. I, p. 75 angeführt 
wurde, warum nicht auch 3, p. 38 und was ich selbst 
zu Symp. 4, 2, p. 100 darüber verglichen hatte? Bei 
Mtovoyq oder McoGyq musste auf §. 10, 1, p. 77 ver
wiesen werden, wo Fischer ad Weller. II, p. 175 nicht 
zu übergehen war.

P. 53 ist statt IqiSt zu schreiben etpiSe und aus 
Cod. Cant, etpayayeiv Actor. 5, 28; d^fÄzu^ojTe? Luc. 
6, 35; arpegov Marc. 7, 6, sowie ovx evglaxw Luc. 13, 7 
hinzuzufügen. Denn Gal. 2, 14 ist wol nicht ocx Lov- 
bai'xMQ, sondern mit Vatt. 367. 1209 bei Birch, p. 190 
or/t iovS. zu lesen. Ist nguvq und ngavz^q im N. T. 
die beglaubigtere Schreibart, wie ebenda versichert 
wird, was soll aus nguozyq werden, 1 Cor. 4, 21; 
2 Cor. 10, 1; Gal. 6, 1; Eph. 4, 2, wo wenigstens die 
angemerkten Autoritäten kaum hinreichen, die Vulgata 
zu verdrängen, die sich auch Jac. 1, 21 in den Manu
scripten vorfindet ? In Fällen dieser Art war es rath- 
samer, die wenigen Stellen des N. T. nebst den Va
rianten zusammenzustellen, und entweder dem Leser die 
Entscheidung zu überlassen, oder sich selbst für eines 
oder das andere zu entscheiden, was um so kühner 
erscheinen musste, da man sich in solchen Kleinigkei
ten, auf welche man vormals gar keinen Werth legte, 
auf die Vergleichung der Handschriften nicht verlassen 
kann und beide Formen in LXX und den Classikern 
neben einander gehen.

Was p. 54 über die Trennung oder Verbindung 
vieler Wörter erinnert wird, lässt den Leser ungewiss, 
ob er VTttgtxntgtOGOv, 9 xazapovaq, ttqpuxgüv,
Aqy.tvbv, y.aziSlav, zongoztgov verbinden oder trennen und 
in welchem Falle er das eine oder andere thun soll. 
Allerdings wird Niemand mehr Siazl, ivazl, ukkäye oder 
di Ort, toi vvv und desgl. schreiben, aber dass ovxtzi 
und ovx tri oder tzi ovy (s. Hermann zu Sopjiokl. Tra- 
chin. V. 160), ebensowie ovöAq und oi-d’ Aq oder Aq 
ov zu unterscheiden ist, lässt sich wol nicht zweifeln. 
Trennt man diu navzoq, Sia ßgaylcov, di*  ohyorv u. s. w., so 
kann man auch nicht tnavzofpwgw und obige Adverbia 
als ein Wort beibehalten, da das Demosthenische vntg 
igaxiqdkioi für vnlg ty. ntgtGGov zu sprechen scheint. Vgl. 
übrigens Dorvill. ad Chariton. p. 288 (Lips.), meine 
Scholia ad Luc. p. 167 und Schäfer’s Dem. Appar. 
V, p. 577.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. fr. Stand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 183.)
Früher musste es befremden, wie p. 55 weitläufig 
abgehandelt wurde, ob man S, zi, ö zi oder özi zu 
schreiben habe, während man aus §. 25 init. erfahren 
haben konnte, dass (es fehlt y,ztg), ö,zi gar 

*m T*  vorkomme. Jetzt ist nun zwar dieser 
Viderspruch p. 193, worauf Ref. bereits Theol. Stud., 

Jahrg. 1843, p. 120 f. aufmerksam gemacht hatte, nicht 
aber p. 597, wo noch immer versichert wird, dass Herzig 
in der indirecten Frage im N. T. nicht vorkomme, 
durch einen Zusatz des Verf. entfernt, jedoch nicht 
gesagt worden ? wie sich Stellen, wie Luc. 10, 35 xal 
o, zi uv n^ogäanav ijGfjg, tyu ev tm tnavtQyto&ai pt ano-
ödaio aoi, Joh. 2 zt uv Myrj vpiv, noivifjuTt dl.
14, 13; 15, 16; 1 Cor. 16, 2 von den dort angeführten 
öo^atzai vfuv — t/ Z«Z^ofTf, izoipaoov, zl ötiTir^oM an
ders unterscheiden, als durch die Sinnesänderung, 
welche das beigefügte uv mit sich bringt. Ohnehin 
steht ja bei Lachmann und Tischendorf Act. 9, 6 AaZij- 
&rtatzul 001, o,Tt oe <)a noitiv, und durfte wol auch 
V. 27 xal 0^1 elukyatv (q xvqiog) avrw wiederherzustel- 
len sein in einer Stelle, die p. 55 wenigstens ebenso 
gut mit genannt werden konnte, als Joh. 8, 25. Da 
übrigens dieser Sprachgebrauch des Pronomens zig, zi 

y,zig, o,t/ von Reiz und Fr. Aug. Wolf bei 
den Attikern in Zweifel gezogen worden ist und zum 

Iger p. 151 auch nichts weiter als einige Stellen aus 
dem N. . ür denselben angeführt werden, so genügte 
es hier kaum, blos auf Heindorf ad Cic. N. D. p. 347 
zu verweisen, we eher sich einiger griechischen Stellen 
nur zur Erläuteruno des lateinischen Gebrauchs bedient. 
Reichlicher fliessen ie_ Quellen bei Hermann zu Soph. 
Ajax 781; Eledr. Ub7; Jacobs ad Anthol. Pal. p. 88. 
749; Ellendt ? Lex. op t. ? p. 823 sq. und Meinecke 
ad Noss. 1, 3 in Delect. Poet.

Kommt zig in der Bedeutung ecguis im N. 
kommt es zu Anfänge eines Satzes vor ? Aus 
Grammatik erfährt man davon nichts; aber, nm 

T., 
der 
mit

der zweiten Frage anzufangen? 1 Tim. 5, 24 steht 
w ai afWQzlai nQQÖrjkol tlßiv, nffowyovoai tlq

naiv öl xal iTiaxoXov^ovav ohne Variante'? Luc. 

11, 15 TivtQ Öt ll Mv thav, Ador. 17, 18 Tivig Öl 
xal, vgl. cod. D. V. 12, 34; Matth. 27, 47; Luc. 6, 2; 
Joh. 7. 44; 11 , 37. 46; 13, 29; Levit. 21, 17 zivl tav 
y lv uvtm päpoQ. Fügt man noch die Stellen hinzu, 
welche aus griechischen Übersetzern zu Psalm 8, 1 u. 
31, 20 zl ptya zb bvopd oov, zl no).v zo aya&ov cov citirt 
werden, so wird es kaum zu bezweifeln sein, dass 
Ador. 26, 8 zi dmozov xqlvtxai naQ^ vpiv Und Matth. 7,14 
zl aztvrj geschrieben und erklärt werden könne,
wenn man nicht lieber am letztem Orte zig citri, schrei
ben will, wofür die Attiker. gesagt haben würden oztvij 
zig i] nvky und dmazöv zi xglvtzat. So sehr auch Mat
thiä Gr. §. 487, b dagegen kämpft, so muss er doch 
zl (prjf.11 bei Sophokles mit Hermann anerkennen, wel
chem Böckh ad Pin dar. Pyth. IX, p. 329 gefolgt ist.

Ausserdem vermisst man hier, was sogar die Über
schrift: Gebrauch des Fragpronomens und des Pronom. 
indefin. zig (richtiger zig) erwarten lässt, die Pronomina 
noiog, noaog, nr^ixog, noxu-nüg u. a., die hier gleich mit- 
zunehinen waren , da es sonst scheinen könnte, als 
kämen diese im N. T. gar nicht vor, während sie doch 
manches Eigentümliche an sich haben, was kürzlich 
zu erwähnen war. Wegen Jac. 5, 13 xaxonathi zig, 
nqogtvyio^M ist auf §. 66, 7, b (scr. d. p. 672 f.) ver
wiesen , aber nicht eine einzige Stelle aus dem A. T. 
angeführt worden, wie denn unter andern 3 Esdr. 4,8 f. 
instructiv genug gewesen wäre: tav tlny dnoxztivat, 
anoxztivovaiv, tav tiny arpitvai, dtplovatv tim nazd^ai, zv- 
nzovoiv’ tlmv t^yputoai, tgypovuiv' timv dxoöopycai, ol- 
xoöopovoiv*  timv ixxozpai, txxbnzovoiv*  tim (pvztvaai, epv~ 
ztvovat. Dass Phil. 2, 1 nach p. 272 sq. ti zig onldyyva 
nicht stehen bleiben könne, ist gewiss, aber ebenso
wenig ist ti ziva ankuyyya begründet: warum wollen 
wir nicht schreiben tT anläyyval Zu p. 3 
xäm^vpti Luc. 15, 16 aus D und bald darauf aus dem
selben Manuscript xal tav Luc. 13, 9 st- txti
Marc. 1, 35, xal lyd Matth. 18 , 34 und viele andere. 
Das Iota subscriptum steht auch im ot. (^ant. nicht: 
nw zu schreiben, nicht hat sich weder Hermann 
Trachin. 628, noch Heindorf Par^ p. 135, C. oder 
Stallbaum, Platon. Crit. init. durch Buttmann abhalten 
lassen, und so wird dieselbe Schreibart auch im N. T. 
nicht gemisbilligt werden können, da sie sich bei Tra
gikern und Komikern findet, wenn anders Manuscripte 
sie darbieten. Dasselbe gilt von £wov u. a., wenigstens 
wird kein Grund angeführt gegen Bast. Append. p. 31; 
Elmsley ad Eurip. Med. 946; Osann, Inscript, II, p. 88.
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Um den Leser in den Stand zu setzen, zu beur- 
theilen, was er von der Schreibart der Doppelbuch
staben qq ohne Spiritus zu halten habe, konnte p. 57 
auf Matth. §. 8, p. 48 und Lobeck, Paral. p- 14, not. 
hingewiesen werden. Letzterer wird erst p. 85 citirt, 
wo sich die Beispiele über das einfache ü in t^dvitGt 
u. a. vermehren liessen durch Levit. 14, 7. 51; Nurn. 
8 ? 7; 19, 13 sqq. neptpavetj - Makk. 1, 21 emgü- 
vai; Jos. Hypomnem. 5, 139, p- 299 habr. neQigatvögt- 
voq; 1 Makk. 9, 6 IgtQvyGav; 2, 60; 12, lo e^vG^-yptv- 
Nurn 35, 20. 22 Iniqlw; DorviU. ad Charit, p. 322; 
Sturz, de Dial. Mac. p. 129 f. und Jacobs lectt. Stob. 
p. 69. Zu dem, was §• 6, p. 58 über löt und löt erin
nert wird, fehlt das, was von Hermann TTuchin. 221 
und von Schneider ad Platon. Cic. I, p. 389, II, p. 248, 
III, p. 159 darüber bemerkt worden ist.

Pag. 59 heisst es: „xjjqv'Z und (folviS, wollen Einige 
qotvil accentuirt wissen (s. Schäfer ad Gnom, 

p. 215 sq. und ad Soph. Philoct. 562), weil nach alten 
Grammatikern das v und t (im Nom. Sing.) kurz pro- 
nuncirt worden sei (Bekker, Anecd. III, p. 1429), s. 
aber dagegen Hermann ad Soph. Oed. II. p. 145 und 
Schäfer selbst ad Demosth. IV, 84; Jacobs ad Achill. 
Tat. p. 531 ; Poppo Thucyd. 11, 1, 151. Doch ist die 
Frage, ob nicht für die spätere Sprache die Betonung 

und qoivi^ mit diesen Grammatikern vorzuziehen 
wäre, s. Buttm. I, 167, und Lachmann hat ersteres (?) 
im N. T. drucken lassen. Tischendorf ist ihm gefolgt.“ 
Sollte man nicht glauben, Schäfer selbst habe seine 
frühere Meinung über die Accentuation jener Wörter 
zurückgenommen, und Jacobs und Poppo hätten ent
weder ihre Ansicht darüber bestimmt l.1. ausgesprochen, 
oder doch etwas von einiger Bedeutung gegen das An
sehen der alten Grammatiker vorgebracht? Allein 
Schäfer hat weiter nichts als ] x^pv§, Dindorf 
und Jacobs und Poppo verweisen jener auf Hermann 
de em. rat. gr. gr. p. 71, dieser auf Buttmann, Griech. 
Gramm., welche der Verf. ebenfalls theils direct, theils 
indirect citirt hat. Wenn hier nicht zu übersehen war, 
was Ellendt, Lex. Soph. I, p. 956, sq<? p. 919 und 
vorzüglich Lobeck, Paral. p. 411 sq. bemerkt haben, 
so hätte man auch darüber eine Erklärung des Verf. 
gern gesehen, ob die Schreibart oder ChjZzg zu 
billigen sei, worüber die Herausgeber im N. T. und bei 
Josephus gleichfalls schwanken. Ebenso findet man 
über plypa, OTyQtqai, XQivai, QlWaq^GvvtTQlqd-uty
doqvv, l/ßvv und Anderes, was zum Theil im N. T. 
noch zu berichtigen ist, hier keine Belehrung, wie sie 
aus Lobeck l. i.} Rödiger, Synops. p. XIII, ed. 2, meinen 
Scholl, zu Luc. 1, 8 zu erholen war.

Zu den p. 61 erwähnten Formen ILlazoq und Ih~ 
möchte auch Utiifaoq kommen, wie regelmässig 

Cod. Cant, schreibt, sowie zu bpoioq, eqqpoqj trotpoq 
auch und pcfyoq, worüber Lobeck, Paral. p. 341; 
Aiac. V. 1274, cl. 1366; Ellendt, Lex. Soph. II, p. 145 

nachzusehen sind. Ob man laßt oder laßt zu accen- 
tuiren habe, wurde wohl am besten bei löt bemerkt, 
auch können wir aus der citirten Stelle Buttmann’s 
nicht ersehen, dass derselbe laßt gemisbilligt habe, 
was jetzt allgemein ohne weitere Erinnerung vorgezo
gen wird, s. Schäfer ad Eurip. Orest. Porson. V. 113; 
Gregor. Cor. p. 121; Fischer ad Weller. I, p. 297, II, 
p. 382; Reisig. Coniect. I, p. 210; Osann ad Leo- 
erat. p. 40.

Ttyvtov, nicht ityvlov empfiehlt Schneider ad Plat. 
II, p. 181 sq. mit Berücksichtigung Buttmann’s zu schrei
ben. Besonders war hier anzufuhren Jahn’s u. Klotz’s 
Archiv für Philog. VII, 4, S. 487 ff. Erwähnt wird 
aÖQVTyq, aber übergangen ßgadurrpa 2 Petr. 3, 9. Reiz, 
de accent. inclin. p. 109: „Antiqui dixere Tayvryq, ßga- 
öveyget simiUa; recentiones zayvryg, ßgadityg." Schnei
der, Plat. II, p. 307 und Ellendt l. I. I, p. 319. Doch 
schon Wetstein zu 2 Cor. 8, 20 hatte anzumerken 
für nöthig gefunden: „Const. Lascaris hanc vocem in 
ultimo tradit acui, aÖQorvqf aö^oTijvog.^

Ungern vermisst man die für das richtige Ver- 
ständniss an einzelnen Stellen oft so schwierige und 
bedeutsame Accentuation des Igtiv und der Enclitica 
tortv, worüber theils Herm, de emend. rat., theils die 
Grammatiker und Schneider l. I. I, p. 103. 53. 383, JJ 
p. 295. 298, sowie a. a. O., zu vergleichen waren, wel
cher letztere auch ribxpm^ und ttkiv.Qlvtia II,p. 123sq. 
geschrieben haben will.

P. 62, wo die verschiedene Accentuation der Kri- • 
tiker und Erklärer über Joh. 7, 34 onov elpl tyd>, vpetg 
ov Övvao&e tl&etv, oder onov ttf.it erwähnt und die erstere 
mit Recht vorgezogen worden, wird übergangen die 
von manchen Kritikern (worunter auch Hemsterhus.) 
empfohlene Lesart b^tv yaav naQaöeöoptvoi, Act. 14,26, 
wie Valkenair wollte Schol. p. 518, Gwyaav avveu 01 
fta&qTal Luc. 9, 18 und xal nältv tnt vb avvö yvt nach 
Rinck p. 72. 325. Die erste Stelle wird erst p. 355, 
die letzte p. 351 angeführt und bemerkt: „1 Cor. 7, 5 

dnoGTe^tirt allqlovq, el py w uv JtvoiToj ty. ovp- 
qdivov äusser etwa mit gegenseitiger Übereinstimmung.“ 
Allein ytvotvo hat der Grieche schwerlich hier dazu
gedacht, ihm lag dnoGrtQoiTt allylov? näher, sowie das 
vorhergehende Verbum zu suppliren ist Cyrop. HI, 3, 50 
ovx av ovv Toqovaq yt, et py y^. und dem von mir da
selbst angeführten Matthiae §. 599, p. 1415 sq. Ähn
lich ist, was Act. 2, 46 cod. D. darbietet: Trpo^xapre- 
govv fr r(p t£QW nat xar’ otxovq av int ro avro. Wenig
stens glauben wir av mit B nicht streichen zu dürfen, 
ob uns gleich nicht bekannt ist, dass el av sonst irgend
wo im N. T. vorkommt. Auf derselben Seite 351 
wird mir noch immer der Ausspruch in den Mund ge
legt? als hätte ich Act. 26 , 29 ev^atpyv uv T(y &e(y für 
ungriechisch erklärt, ein Vorwurf, gegen welchen ich 
mich hinlänglich Schol. ad Luc. p. 185 sq. vertheidigt 
zu haben glaubte. In der ersten Ausgabe der Gram-
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matik p. 96 las man nämlich: „Mit dem Optativ con- 
struirt findet sich diese Partikel im N. T. blos nach 
Frafficortern in directer oder indirecter Frage.“ Be
durfte es mehr, um diese Bemerkung zu widerlegen, 
als der wenigen Worte, deren ich mich in Rosenm. II, 
p. 291 bedient hatte: „Huius loci oblitus erat Winerus 
cum in Gr. sua p. 96 scriberel: Mit u. s. w.?ff und 
hatte nicht in der zweiten Ausgabe schon p. 129 der 
Verf. jene Erinnerung benuzt und die angegebene Re
gel danach verändert? War es denn mir nicht ver
gönnt, den Leser der Grammatik auf den verwandten 
Gebrauch des eigentlichen Optativs im N. T. p. 292 
aufmerksam zu machen, welchen der Verf. in den spä
tem Ausgaben ed. 4 p. 263 und ed. 5 p. 332 und zwrar 
noch immer nicht erschöpfend behandelt hat? Es ist 
gewiss weit wahrscheinlicher, dass Mßoi Act. 1, 20 
aus den LXX genommen, als dass laßtzw den vor- 
heigehenden Imperativen angepasst worden ist, 8, 20 
fehlt ety in vielen Manuscripten und Kirchenvätern, 
und dass 2 Cor. 9, 10; 2 Tim. 2, 7 u. 4, 14 die Futura 
aus den Handschriften entweder schon hergestellt w or
den oder noch herzustellen sind, erwähnt der Verf. 
selbst. Es bleiben also der Grammatik im Ganzen nur 
vier Stellen (Röm. 15 , 15: Philem. 20; 1 Petr. 1, 2; 
2 Petr. 1, 2) um den Gebrauch und das Dasein des 
eigentlichen Optativs im N. T. zu erweisen, der doch 
in den LXX und hier so häufig ist: 1 Thess. 3, 11 ff. 
xaTiv&vvai — nXeordaac xui mgtaaeverat, 5, 23 dytuaai — 
rygyJety; 2 Thess. 3,5 xarev^vvai. 16 ÖMy; Gen. 16, 20 
evXoyyoai — nlq&vvthlyvav, 20 noryoai; Numer. 23, 10 
ano&uioi — ytTOiTO\ Tob. 7, 18 buy, 11, 13 uzovoaqa 
— ano/.UTaaTqoai — d(yrt; 2 Makk. 2, 2 ff. dyaJoTtonpai

ayogatOQ de b cEggyg b Im vyq ayogäq, womit Suidas und 
Zonaras übereinstimmen: Ayogaio?
ot(b)ev äyogä diwreqtopevot uvdgwnoi (-o; -«?)• Aybgatoq 
Se ngonagö^ovtoq y yuega, ev y dyogd TeUhat. Joseph. 
Antt. Jud. XIV, 10, 21 ngoqek&wv poi er TgäWemv dyovrt 
%yv Moüov edylov. Communi igitur. sagt Lobeck, Pa
rat. p. 340, quod inter omnes constat, lege sancitum est, 
ul adiectira acuantur, graventur wro substantiva, sive 
personas significant, sive substantias etc. Verwoifen 
wird p. 63 die Verwandlung der Accentuation 1 Cor. 
14, 7 bpüq st. bguq, aber weder auf die p. 637 sq. ge
gebene Erklärung dieser und änderet Stellen, was auch 
in vielen andern Fällen nützlich gewesen wäre, hinge
wiesen, noch bemerkt, ob es auf das N. T. angewen
det werden könne, wenn Lobeck ad Aiac. p. 480 u. a. 
versichert: „Quod (pi-iwq) librarii etiam apud scripto- 
res irferioris aetatis saepius Uli (bpdiq) substiluerunt“ 
und „bpwq scriptwes antiquiores (Prosaiker?) omnmo 
usi non sunt.“ Vgl. Jacobs ad Aut hol. Pal. p. 428, 
dessen Vorrede zu Tom. I, p. XXXII auch über die 
Inclination der mit Präpositionen verbundenen Pronomina 
ngdq pe u. s. wr., sowde über andere von dem Verf. 
hier behandelten Gegenstände verglichen werden konnte. 
Mit grosser Sorgfalt hat derselbe die Nomina auf 
agyoq und agyyq zusammengestellt, sowol aus den Clas- 
sikern als aus den heiligen Schriften; doch gibt es 
auch hier nachzutragen. So durfte aus Actor. 17, 6 
Tovg noXirägyaq nicht fehlen, und wenn ebendaselbst 
bemerkt wird; „Indess wird sich yvpTaotdgyyq bei 
Aeschin. Tim. p. 2 nicht verdrängen lassen,“ so ver
misst man, wie oft anderwärts, nicht blos die Angabe 
der Ausgabe, nach welcher citirt worden (s. Bekker

— gvyaJeli] — öeby — öiavoi^ai — nonjoat— enayovoai p. 254. 12; Bremi Vol. I, p. 23), sondern auch die
— xaiaXlaytu] — tyxaiallnot u. s. w., vornehmlich in 
der ersten und dritten Person, sodass es zuweilen 
zweifelhaft ist, ob man bei Wünschen ely oder den 
Imperativ zu suppliren habe, s. Schot. ad Luc. p. 6. 
Hat daher irgend Jemand behauptet, ev^alpyv av tw &eq> 
sei ungnechisch, so könnte dies nur ein solcher sein, 
welcher Hrn. W.’s §. 36, 3, p. 96, ed. 1 mittet. 26, 29 
verglichen und daraus den Schluss gezogen hätte, dv 
müsse doit getilgt werden, da es beim Optativ sich 
finde, ohne dass irgend ein directes oder indirectes 
Fragwort dabei stehe. _ Doch wir kehren zu 6; 2 
zurück, wo wir uns nicht überzeugen können, dass 
das Substantiv «yopa/o/ und das Adjectiv dyoguToi einen 
gleichen Accent, nämlich uyogu?oii haben soUen Val. 
kenair p. 544 erwähnt die Stelle Act. 19, 38 gar nicht 
und erklärt nur die verschiedenen Bedeutungen von 
ayogaioq, wie er sie Animadv. ad Ammon, p. 8 ed. 
Lips, entwickelt hatte. Diesen erwähnt nicht einmal 
Kuinöl (Kühnöl schreibt der Verf.), so deutlich auch 
daraus hervorgeht, dass der Text bei Ammon. P. 6 
verdorben und mit Kulenc. p. 6 zu lesen, ist I aybgatoq 
xai uyogaioq SiwplQtf ayogaioq p& tfftiv y V/Aga,

Notiz, dass man daselbst eine ältere Gesetzesstelle und 
sowol yupvaoiagyai als yvpvaoidgyyq ohne Variante liest, 
wie denn schon in Arist. Aw. 1204 sqq. ed. Dind. 
vovg y.oXoiugyaq und bgviJugyoq neben einander stehen 
und für vovq öujodgyaq Soph. Aiac. 390 nur ein alter 
Grammatiker rovq dtaugyovq bietet. Vgl. meine Anm. 
zur Cyrop. V, 3, 17; VII, 5, 17; Arrian. Tact. retgaQ- 
yyg p. 28; p. 29; QÜoyrQ p- 30; cpalay-
ydgyyq ibid.; ellugyyq p. 50; p. 101 /Atdgyat und fxa- 
Toviägyat p. 100 U. 105 ; Öexdgyui p. 105 und <hxaTa^a£ 
p. 98; doch neben der andern Borm b vnagyoq *ai  Ol 
yyUdgym — yM\ ha^vragyot und gleich darauf ytU&gym

^TovzdgyuL etc. - Die ionische Borm anetgyq wird 
in der neuesten Ausgabe auch durch die Formen 
Z«^s, bestätigt, welche steh in guten Hand-
Schriften, unter andern Ap • > 10 und Luc. -2,-9
vorfinden. Dort steht sie zweimal, hier ist wahrscheinlich 
Luc. 22, 49 lv payalgq gemeint. Über welgyg heisst 
es: „dialektische Flexion in der ersten Declination fin
det sich Act. 10, 1; 21, 31; 27, 1, wo cntlgyg^ ionisch 
von aneiga, nur an der ersten Stelle mit einigem 

I Schwanken der Codd. (vgl. Arrian. Tact. p. 73 ed.
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Scheffer).”' Vermuthlich ist die gangbare Ausgabe ex 
recens. Nicol. Blancardi Belgae Leidensis et interpre- 
tatione Joannis Schefferi Argentoratensis und die Stelle 
gemeint, welche Wetstein T. II, p. 516 und nach ihm 
viele Andere zum Beweise anführen: n^oztTu/^wv di 
aviajv ot antiQqq (i/~q ist ausgefallen) 7idoi.
7idvTcov di rtftlo&co IIovX^Q> QGTiq xui onfiQriQ r^q 
Xixrt? uq/h: man wird sie aber in den ganzen Tacticis 
vergebens suchen und erst in der, übrigens gut attisch 
geschriebenen, Actes contra Alanos p. 102 finden, wo 
auch p. 99 oi (yntiQ^ TiTUQ'l:ri? und ot rijq 7iqd>- 
Tfjf Gntlgyq tniGTUTUt p- 100 ZU lesen ist: gvv OTTtiQTj xui 
xaqaJdj führt Schneider im Lex. aus Uhandler, In~ 
script. n. 53. 54 an und onel^q nQtüTr^ neuerlich Le- 
tronn. in Becueil des Inscripl. grecq. I, N. 40. He- 
sychius i*  catlQW ix rdypazoq, ix ’vovp^ov hat hier 
um so mehr Gewicht, weil dessen Glosse mit Act. 
10, 1 übereinstimmt. Da übrigens auch die gewöhn
liche Form cneiQav in den Evangelien vorkommt, 
so durfte dies nicht verschwiegen werden, indem sonst 
der Leser glauben musste, nur die angeführte finde 
sich im N. T. Zugleich war aber auch Act. 5, 1 gvv 
^unqtlqg nicht zu übergehen, wofür Lachmann gvv 

in den Text aufgenommen hat neben ovvtt- 
dvl-^q, beides, wie es scheint, aus Vatican. B, letzteres 
zwischen Tigyq und ryq ywutxbq leicht verschrieben, 
wenigstens im N. T. ohne Beispiel, ersteres ohne Bei
stimmung des Cod. D, in welchem die erste Hand ge
schrieben hat —ugqv^a (sic). Schon Lamb. Bos. Proleg. 
ad LXX. cap. II und nach ihm Sturz de Dial. 
yiaced. p. 120 erwähnen aus Cod. Vat. ga/aiQ'ris Jerem. 
32, 16, und es war mehr als wünschenswerth, dass 
der Verf. auf Matthiä § 68, 2, Buttm. §. 34, Anm. 8 
und Lobeck ad Phryn. p. 331. 437 hinwies, wo viele 
Substantive auf p«, ga und va angeführt werden, welche 
die Attiker in der Regel ionisiren. Als ionisch wird 
GntiQi] namentlich von den alten Grammatikern aufge
führt. Gregor. Corinth, p. 650. 696. — Da es an Hülfs- 
mitteln nicht fehlt, den Sprachgebrauch der Classiker 
und ihre Dialekte kennen zu lernen für Jeden, der sich 
dafür interessirt, hingegen der Dialekt und der Text 
der LXX fast noch ganz mit Dunkelheit umhüllt und 
doch für die Kritik und das Verständniss des N. T. 
von der grössten Wichtigkeit ist, so wird Jeder, der 
sich dieser neutestamentlichen Grammatik bedient, vor 
Allem fragen, was findet sich darüber in der LXX und 
erst, wenn er hier vergebens gesucht hat, sich bei den 
Attikem umsehen. Wo daher eine Beweisstelle sich 
dort fand, musste sie eher noch angeführt werden, als 
eine ähnliche bei den Classikern und so hätten wir 
unter andern auch uq Kw aus 1 Makk. 15, 23 nicht 
weggelassen und uns begnügt, deshalb auf Matthiä §- 
70, 3, Buttm. §. 37, 2, Maittair. Dial. p. 27. 30 zu ver
weisen. Der Kritiker und Philolog wird stets Wetstein 
zu Act. 21, 1 un«l Locella ad Xen. Eph. p. 165, wor
aus die in der Grammatik citirten Stellen genommen 
sind, selbst nachsehen müssen, ehe er sich für die eine 

*) Dies verstand sich freilich von selbst, aber der Verf. hatte 
hier (S. 73) unter der Aufschrift: „Seltnere Flexionsweisen“ mir 
diejenigen Casus zu nennen, an welchen eben eine Abwandlung 
sichtbar wird. Anm. der Redaction.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F, Hapd in Jena«

oder andere Lesart entscheidet. Unter dit wird die
selbe Stelle Jud. 21, 3 innerhalb dreier Zeilen zweimal 
angeführt, nicht verwiesen auf Thilo Act. Thom. §. 44 
p. 64, oder Gregor. Cor. p. 97, TtgbS-tt 1 Tim. 1, 18 u. 
6, 20 aber vergessen. Alles, was äusser dem Ge
brauche des N. T. bei boriov zu bemerken war, findet 
sich bei Matthiä §. 69 n. 1, nur dass hier die Pagina 
des Meinekischen Menander, dort fr. inc. 9 citirt wird. 
„Von Gußßaxov kommt blos Genit. Sing, und Plur. und 
Dat. Sing, vor.44 Kommt denn der Accus. und Nom. 
im N. T. gar nicht vor? Beide Casus finden sich ja 
doch mehr als zehnmal in allen Verbindungen.*)  Un
ter der Rubrik Metaplasmus wird man wohl Dg6q p. 
74, wo nach brauchte ein Punkt zu fehlen scheint, 
ßuxoq und vurioq nicht aufsuchen, da erst p. 76 die 
Wörter zusammengestellt sind, an welchen ein ver
schiedenes Genus sich zeigt. Was hgöq betrifft, so 
gebraucht Josephus Ant. 6 Ugöq II, 6, 10; 7, 7, Lobeck 
ad Phryn. p. 188 citirt Wetstein ad Luc. IV, 52 fälsch
lich und Valckenair wird von Jacobs berichtigt, wie 
ich bereits in der Abh. de glossem. N. T. p. LXIV sq- 
bemerkt hatte. Von Bedeutung ist hier Sext. Empir. 
p. 633. 15 sq. ed. Bekk. xui 01 avTot di SiuqoQwq tuvtu 
ovi /Liiv UQQtvixüiq ixqt^ovoiv ovi di &rß.vxdiq, ).tyovie$ xbv 
Xt/Ltbv y.ai t^v ).tgöv und zu vergleichen Matthiä §. 95 a. 
p. 263. — §. 9, p. 74 wird zu dem aus Marc. 6, 23 
angeführten Genit. rtgiGovq hinzugesetzt: „die gewöhn*  
liehe Form ist yglntog“. Ebenso bald darauf nach der 
Erwähnung des Plurals ^giGTj! „die gewöhnliche Form 
ist rgÜGta ohne Contraction, doch hat Dindorf an meh
ren Stellen diese Form aus einer Handschrift aufge
nommen. *4 Wie? im N. T. Dindorf? und sind die For
men rjgtGtoq und quiGta etwa im N. T. gewöhnlich- 
Wir finden das Wort überhaupt nur fünfmal im N. T- 
ausser der oben angeführten Stelle des Marc, tu qularj 
Luc. 19, 8, wo nach Birch ra ygiotia in B., nach Wet
stein auch in L., t« qaiov in A., tu ^hvgoi in D. ge
lesen wird, was deutlich genug auf tu ^glcy hinweist, 
obgleich Tischendorf angeblich aus BLQ. tu rtLiiG^u mit 
Lachmann in den Text aufgenommen hat. Hingegen 
ygtGv steht ebenfalls nur als Substantiv Apoc. 11, 9- 
11 u. 12, 14, und wenn von Dindorf s Wiederherstellung 
der Form ygiGtu (oder üie Rede ist, so kann
nur dessen Vorrede zu Demosth. yol. I, p, XI gemeint 
sein, in welcher er von sPricht- Ob die von den 
Atticisten verworfene Schieibart dvw sich im N. T. 
vorfinde, erfährt man in der Grammatik nicht, so wahr
scheinlich es auch ist, dass Manuscripte sie noch er
halten haben, wie Act. 7, 29 cod. D. viovq dvtü. VgL 
meine Anm- zu ^chneider’s Cyrop. VIII, 3, 7, p. 732; 
dvo scheint übrigens der Verf. für einen Dual nicht 
angesehen zu haben, da er p. 202 versichert, der Dual 
komme im N. T. gar nicht vor. Nicht blos Apoc. 20, 
1, sondern auch 3, 7 und Luc. 11, 52 in D. haben

xUiv die Manuscripte erhalten. Vgl. Bähr Ctesiae 
Beliq. p. 134.
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(Fortsetzung aus Nr. 184.)
Wenn nach p. 76 to 2 Cor. 9, 2 im Cod. B. 
erscheint, und diese Variante für bemerkenswerth an
gesehen wurde, so durfte noch weniger übergangen 
werden , dass Phil. 3, 6 xaxa Cykoq neuerlich in den 
Text aufgenommen worden und CyXoq sogar als Femin. 
gebraucht wird: Test. Sim. p. 538. Fabr. ev ww uq 
tyfloq xuxi'aq avibr (fiavratovoa y.aTtofh'ti, dass Lachm. 
mit Recht aus BD. und andern Manuscripten Luc. 14, 
16 ÖHnvov [.ttyav der Vulgata vorgezogen, oxotm Hebr.
', 18 in neuern kritischen Ausgaben nur noch in den 

aufzufinden ist, während wir in der Gramma- 
Vorkmnrno^ nU1’ einmal al$ MaSC« Hebr- L L
dass we^en^ VYl?nte angemerkt, endlich dass we en To und 6 Und de°r übrigen Haupt
wörter Schafer s Gren. . JJ -J, 1y- cw. p. 22. 771 sq. 970 nach- zusehen sei. Anzutasten ist, was ich mir a„ de„ 
Rand geschrieben, gewiss auch nicht Ep. Pilati p.143, 
cd. Fleck VM m Awvq axw^zwy. wo ich
zwei Zeilen später tvwblaq nt7iXVQM^voq zu lesen vor
schlage, da n).i]Qi]q ninlrßwu. aus der Dittographie ent
standen sein kann, wie p. 145 aSndaq yt^orva — ddvaTov 
St. uiixtaq ptoiijq yegovra zu schreiben ist, wenn man 
nicht lieber döixtaq piyiaryg yfaovra und dort tvudlaq 

corrigiren will.
. eu hinzugekommen ist §. 9 die dritte Anmerkung 

. er 1 as an die Acc. Sing, auf ä oder ij angehängte v 
1U ’Wjv, wozu man u. A. auch AidAct.
14. 12 in Cod. Comoj zu rechnen hat Zu § 1() 2 
fügen wir. dass in Josephi 200

■ ? el' ?’। T°\ *jenes fälschlich ge
schrieben wird, dass der Name Än>^x Joh. 18,1 fehlt, 
und Lachm. Hebe. 9> 5 ß Mf
hat. lerner atwviav hat B. Ar1 1Q % t , 
verbinde man ja nicht mit dem Verf. näcll ’ -y 
2, 8 tnaiQwraq bolovq mit ‘
WQUQ. Lieber hätten wir aus V.9 xaTaaroX- w Zö> 
dieses xoagioq, sowie güxatoi aus Tit. 3, 9 mit unter 
die Adjectiva gezählt, welche als Communia gebraucht 
werden, vor Allem aber auf das lange Verzeichnis® 
solcher Adjectiva verwiesen, welche Matthiä §. 117, 
p. 295 sqq. zusammengestellt hat, darunter auch baiovq 

aiTiaq p. 301. Aus den LXX erfahren wir hier gar 
nichts, obgleich aus Cod. Alex. Trtv oM«v ayiov und 
rrlV dytov Levit. 27, 14. 23 ungesucht sich mir 
darbietet. Bei dem dichterischen Citate des Apostels 
Tit. 1, 12 setzt Hr. W. zu yacttQtQ a^yat . hinzu: 
„wenn die Lesart richtig ist^. Aber wer hat je diese 
Lesart verdächtigt? und wer möchte ohne alle hand
schriftliche Beistimmung verdächtig machen, was we
nigstens lange Zeit vor den Aposteln schon im Munde 
des Volkes war? S. Lobeck ad Phryn. p. 105- 
yvvutxa flu/iordv oov Cod. Pseudepig. II, p. 86 muss 
wol in Ikayjfftyv verwandelt werden. Die Comparative 
xardrttQoq. toaiTipoq Anden sich nicht blos bei Spätem 
in den LXX und N. T., siehe Not. zu Schneider’s 
Cyrop. VI, 1, 52, p. 550. Schneid, ad Plat. Civ. II, 
p. 246, und was Matthiä §. 132 gegen Buttmann be
merkt, wird durch die LXX und das N. T. gar sehr 
bestätigt. Die Form des Comparativs ntQioaoTdQwq läuft 
neben nt^ta<joT£Qov 1 Cor. 15, 10, Hebr. 6, 17 u. 7, 15, 
wie onovdaioT^Mq Philipp. 2, 28 neben anovdatort^ov 
2 Tim. 1, 17, wo jedoch (jnovSaiotlQaiq aus A. 73 an
gemerkt ist, und dxQtßeaTtQov Act. 18, 26. Dies zur 
Vervollständigung der Grammatik p. 80, welche auch 
hier auf den Katalog Matthiä’s §. 262, p. 688 sqq. ver
weisen musste. Vgl. Schäfer, ad Demosth. II, p. 683. 
Wie leicht liessen sich die wenigen Adverbia des N. 
T. ebenso wie dort zusammenstellen, wenigstens war 
hier die beste Gelegenheit dazu.

Vollständigkeit ist auch §. 12 ff. nicht zu finden, 
wo von dem Augment und den seltenem Formen des 
regulären Verbi die Rede ist. So steht Job' 
11, 51 in ^BD. Act. 16, 27 ; 27, 33, Apoc. 10, 4 aus 

1 A. bei Lachm. und .Tischend., d. h. nicht nur in a en 
den Stellen, aus welchen Hr. W. anluhrt, son
dern auch Luc. 9, 31, Act. 12, 6 in K 40, Joh. b, 6 
in DEMV., 7. 39 in EKMVA., Act. 20, 27 m E. 38, 
d. h. überall wo im N. T. vorkommt und ein 
Augment haben könnte. Demnach scheint die Form 
t/Ä schon nach den vorhandenen Hulfsmitteln ganz 
aus dem N. T. verbannt werden, zu müssen, zumal 
wenn man erwägt, wie nachlässig die Handschriften 
in diesen sogenannten minutiis bisher verglichen wor
den sind. 'HSvva^o steht, auch Apoc. 14, 3, jedoch 
Idfoaxo bei Lächm. und Tischend., wofür nur gelinge 
Autoritäten bei Wetstein genannt werden, dagegen hat 
Lachm. Mato auch Joh. 11, 37 aus CDK. in den 
Text gesetzt, was ebendas. 12, 39 aus DL, aUsgezeich-
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net worden ist, und doch versichert die Grammatik, 
dass eSvvuto ohne Variante Joh. 12, 39 stehe! Noch 
weniger Zuverlässigkeit finden wir in den drei über das 
Augment in ßovkoput namhaft gemachten Stellen; denn 
Ad. 15, 37 führt Tischend, nicht gßovlETO, sondern 
Ißofato aus ABCE. al. an, 25, 18 steht dieses Ver
bum weder in dem Texte, noch unter den Varianten, 
und V. 22, wenn dieser gemeint sein sollte, findet sich 
überall IßovM^, wie 28, 18, endlich kann 2 Joh. 12 
die Autorität für yßovMjW' «icht so überwiegend sein, 
wie p. 81 versichert wird, da Eßov7.y3-riv bei Lachin. und 
Tischend, im Texte steht. Hier war auch eine schick
liche Gelegenheit geboten, über und e&e)m und 
das Augment dieses Zeitwortes im N. T. sich auszu
sprechen, um so mehr, da dasselbe nicht einmal in 
dem Verzeichnisse der Anomalen §. 15 aufgeführt wird. 
Auf dieses Verzeichniss p. 101 sq. konnte bei der Er
wähnung der Aoristen (üvyGuf.ir[v und mit hin
gewiesen werden: ohnehin liest E. e^eeogev Act. 7, 45 
und Phavorin. bemerkt mit Rücksicht aut diese Stelle: 
Atiewgev • AtTIXI] xutu XUI TO E^EUJGEV ' EOTl Öt TUV— 
tov tw Diese Variante erhält mehr Gewicht,
wenn man erwägt, dass Arrian, z. B. stets den Aorist. 
Activi mit dem augment. syllab., s. Ellendt. Exp. Alex. I. 
p. 181, und doch das Medium stets ohne dasselbe ge
braucht hat. _

Unter 3) wo von den Verbis, die mit «v anfangen, 
gesprochen wird, heisst es: „rjvdoxrjGu nur Luc. 3, 22 
ohne Var.“ Welche Ausgabe des IN. T. hat der Verf. 
gemeint? Lachm. und Tischend, haben abermals evdo- 
xycu, und Wetst. wie Birch führen dafür eine Menge 
Zeugen an, darunter Cod. B., yvdoxyaa aber hat D. auch 
Marc. 1, 11 und andere Manuscripte bei Birch, und 
Luc. 12, 32; ferner EvkoyEt Lachm. Marc. 10, 16 aus 
ACDE. u. s. w. xuT^vloyei Fritzsche und Tischend, aus 
BLA., nicht yvkoyEi, wie Hr. W., yvloyyGEv Lachm. 
Luc. 24, 30 aus D., aber V. 50 EvloyyGEv, obgleich 
auch hier D. Hebr. 7, 6 yvMyqatv A. D., ev&v- 
SQogrtougtv Act. 16, 11 ohne Var., statt Luc.
12, 16, welches ohne Var. sein soll, haben ADK. mit 
Lachm. yvgoQyGEv. Dass Hebr. 11, 5 der Infinitiv ev- 
uotGi^xfvai im Texte steht, hätte namentlich angeführt 
werden müssen. Vgl. über diese Verba Rinck. Lucubr. 
p. 67. Hvqigxov Lachm., Tischend. Marc. 14, 55, rfal- 
gxew Lachm. und Tischend. Hebr. 11, 5, rfigiGxov 
Lachm. aus D. Luc. 19, 48, evqi. Tischend., tfiqiaxov 
Act. 7, 11, evq. Lachm. IlgogEvxETO D. Luc. 22, 41, 
^o^vgavTO Cod. B. Act. 8,15, nooqedd., n^oqEv^uTo 
D. Act. 30, 36. Ferner EnfwpjTEVGEv wird aus B. Ep. 
lud. 14 angemerkt, ähnlich dem EGvvtnu&tq Ep. Tiber. 
p. 145, cd. Fleck., st. xaTEi^g^ Joh. 8, 4
aus EGHKi, - atw&v bietet D. Act. b, 19, fyotyri AD. 
12, il0 mH Lachm. und Tischend., ipttux&ipfiiv dieselben 
Herausgeber Joh.1 9, 10.,' hvEMy^vwv ;Act. 9, 8, 
gjjcuv BCD. j4cA.;16, 26, Apoc. 10, 2 u. 19, 

11, ^irjvoc/givovq Act. 7, 56 mit ABC., tfvofy&qGav und 
rivolyg/j A in Apoc. 20, 12, jedoch überall mit bedeu
tenden Varianten. Sowol 2 Cor. 11, 1 haben gute 
Codd, und Ausgaben uveIxeg&e und uve/eg&e (sic B), 
als auch Act. 18, 14 Da Hr. W. in Anse
hung des Augments in g^yuGUTO nichts weiter anführt, 
als was Fritzsche ad Marc. p. 604 darüber erinnert 
hatte, und die gangbaren Ausgaben es nicht einmal 
der Mühe werth gehalten haben, eine andere Lesart 
anzumerken, so durfte wenigstens Fritzsche nicht mit 
Stillschweigen übergangen werden, um nicht Äusserun
gen zu veranlassen, zu welchen ich mich in Hrn. Dr. 
Käufter’s Bibl. Stud, II, p. 58 genöthigt sah. Wirk
lich findet sich Luc. 19, 16 n^oq^oyuGaTo in AD. und. 
Lachm., und y^yü^ETo ebendas. Act. 18, 3. ElXtGGopEvov 
Apoc. 6, 14, wenn es anders durch Handschriften ge
nug gestützt ist, gehört hierher nicht, wie schon aus 
Matthiä §. 12, p. 69 zu ersehen ist. Porson. ad Eurip. 
Phoen. V. 3: „Utrumque (eIIggeiv und eiMggeiv) pro 
libitu usurpant tragici/' Plat. Prot. p. 342 B. (p. 115 
Stallb.) xui ip.uvraq nEQitiliTTovTui. Schot, ad Eurip. 
Phoen. V. 149. Valck. nuQEtkiTTwv Totq oqSakgoiq to 
yogyovüÖEq. Vgl. Jacobs ad Achill. Tat. p. 429 sq. 
Ebensowenig ist hierher zu rechnen Luc.
16, 20, was so stark bezeugt ist von ABDLPXA., dass 
man mit Recht Bedenken tragen muss, die Vulgata 
foxwp. zuvertheidigen, wenn sie gleich durch
xui nEnov^ÖTu xu&uiqeiv Dio Cass. LVII, p, 299, Reisk. 
(Wetst. irrt) und Artemidor. I, 24 ^xwptvoQ bestätigt 
zu werden scheint. Der Verf. heisst uns Clem. Alex. 
p. 348 Sylb. vergleichen. Wir haben die Ausgabe 
Coloniae 1688 vor uns, wo wir erst Ix tov Qeoöötov 
EntT. p. 805 B. D. Tovq EiXxtofttvovq Tyv xuqölav, aber 
p. 199 B. aus Luc. angeführt finden ylxiopEvoq. Für 
jenes spricht die Analogie von tdhogUi unj iigyuGput, 
EiGÜgEvog Matthiä p. 585. — Zuweilen ist ein Sprach
gebrauch von irgend einem Kritiker und Erklärer an 
einer Stelle mit Beispielen erläutert worden, welche 
der Verf. anführt, aber ohne den Namen des Urhebers 
zu nennen. So wird, um von den Neuern zu schwei
gen, der Reichthum des Wetstein’schen Commentars 
in dieser Grammatik dem Leser keineswegs vor Augen 
gestellt, ebenso wenig Valckenair’s Scholae, welcher 
unter Anderm bei Act. 14, 8, p. 83, nicht erwähnt wor
den ist, ob er gleich weitläufig über die Weglassung 
des Augments in nEoinEnuTryxEi sich verbreitet, der Verf. 
dieselbe Stelle zweimal hinter einander zum Beweise 
unnöthigerweise citirt, Lachm. und Tischend, aber tieqi- 
tnÜTr^Ev aus AB. aufgenommen und de Wette, wenn 
auch aus einem unhaltbaren Grunde, das Plusqüamperf. 
verdächtigt hatte. Ob der lonismus in Inuicxyv^y 2 
Tim. 1, 16 (nicht 17, wie hier) als blosser Schreibfeh
ler zu betrachten sei, den Griesb. nicht gemisbilligt und 
Lachm. dem Texte einverleibt hat, möchte noch die 
Frage sein. Wir stossen, ohne lange zu suchen, auf 
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ulxioavTo Test. Levi Vol. I, p. 564 Fabr. und 
cav xai ^itonuQrioav Test, los., p. 723, und finden es 
befremdend, dass hier nicht der Varianten uvop&d&r] 
Luc. 13, 13 aus ADA. und oixoöd^Gtv Act. 7, 47 aus 
BD. Erwähnung geschehen, und damit tdiyoyd/rGt, 
optaaTo Num. 21, 4; 30, 11, Sturz de Dial. Maced. p. 
124, Lobeck ad Phryn. p. 153 und Anderes verglichen 
worden ist. Es ist jederzeit eher zu glauben, dass die 
Diorthoten, welche an den Manuscripten besserten und 
feilten, den Regeln der Grammatik folgten als dass 
sie das Ungewöhnliche und Abweichende stehen lies
sen. Wir begleiten den Verf. noch einige Seiten wei
ter, vermissen aber auch hier die wünschenswerte 
Genauigkeit und Vollständigkeit. So finden wir, was 
zu §. Io gehört, Act. 28, 4 Ada» jn B. und Marc. 2, 16 

57 in » , 16’ 37
DB. Lachm. Tischend., 28, 15 in B., yX&a- 

2!, 8, 7, 10, 23,. 27 in ABC.
. ac im. ischend., dnljmav — xul fneaav Joh. 18, 6 in 
je,len Ausgaben, tTifoav Apoc. 19, 4, xtugu 19, 10; 1, 
17, 7itoaTt Luc. 23, 30 LQXJ., wo auch V. 29 die 
Schreibart gaeito'i zu bemerken ist, welche sich oft in 
den Handschriften, z. B. auch Luc. 11, 27 findet, nt- 
växwav Ps. 5, 11, 1 Makk. 7, 38, sogar tttyav Act. 
2b, 6 und Luc. 23, 35; 24, 10 in B. und D., vjttoTQe- 
<pav Luc. 23, 48, und yfyovav Apoc. 21, 6, ferner yw- 
ilcu im Texte Apoc. 22, 5, doch mit Var., yaniati 
Matth. 5, 39, tfiioii 12, 19, 2 Cor. 9, 6, xopiat-
xut Eph. 6, 8, Col. 3, 25, yvwQtGovoiv Col. 4, 9 in 
BD ** FG. Lachm. Desgleichen dnoxvloei Levit. 1, 15, 
$fp«jH; 25, 5, tpiftavltjeiv Joseph. Antig. 1, 13, 1, ßaoa- 
vIgh 2 Makk. 7, 17, wo andere Manuscripte ßaGavai 
u. s. w. Es wird demnach künftig p. 85 heissen müs
sen: „die Futura der Verba auf t^o sind nicht immer 
contrahirt, wie man aus Fischer ad Well. 1, p. 208“ 
(warum nicht lieber II, p. 355 sqq., wo weit mehr Bei
spiele angeführt werden?) „und Maittair. p. 46 sq.<; 
(sonst wird immer ed. Sturz citirt, hier einmal die äl- 
tere -) „schliessen könnte^. Vgl. meine Note zu Schn ei- 

22» Schneider ad Platon. Civ. 1, p.
iv?4 Aia.e' 56°*  1027’ und Matthia Gr.

* ’ ’ , . K 'y’rklichen oder angeblichen attischen lutura w«™, hätten
eine sorgfältigere Beha,idlnng verdient, als ihnen hier 
zu Theil geworden. Vw Allem war Matthiä . 1S1 
p. Ml sqq. zu citiren, wenn ,)ev im StaJß gein 
sollte, Uber pischers l. . .und Fritzsche’s Ansichten 
ad MalUr f. 65 sq. ein Urtheil zu fällen. VH «her 

Schäfer Dem. App. I, p. 31;h Krüger
noch für ein Futur. Atticum ad, Xen^Anab. ] 3 
Bald darauf unter den Verbis auf mwo fehlt 
1 Petr. 5, 3, Jac. 1, 11, igdgavtv 1 Cor. 15 20.
Die beiden letztem Verba führt zwar Hr. W. auch an, 
setzt aber hinzu, sie gingen regelmässig, da dochButt- 
mann 1.1. ausdrücklich bemerkt, die auf aivw und 

würden bei guten Attikern immer auf gefunden: 
Ißucxyvev Gal. 3,1 ist übrigens so gering bezeugt, dass 
es kaum einer Erwähnung würdig war. Wir haben 
uns überdies Ps. 29, 1 ev^cuag, 1 Makk. 11,38 ^#p«_ 
vav, Test. Gad. I, p. 684 Fabr. Joseph. Ant»
II, 11, 2 unwqpavtv notirt, suchen aber vergebens im 
N. T. die Formation auf y. Befremden muss es, wenn 
die p. 86 angeführten Beispiele von Conjunctiven der 
butura xavO’TjOiop.ai, xfQÖijO’yoiovTui, a^xiGdijOMpt^u und 
yvwocuvrac im Lachm. und andern Ausgaben gar nicht 
mehr aufzufinden sind, indem die Herausgeber durch 
Lobeck’s Worte Phryn. p. 722, wie es scheint, abge
schreckt worden sind, sie in den Text aufzunehmen 
oder zu billigen. Es erscheint aber ft wptthjaijTai Act. 
8, 22 in D., orav oyj^G&s. Luc. 13, 28 im Texte (bei D. 
ogjtedCz was jedoch auch ein Aorist, sein könnte, s. 
Matthiä I, p. 627, wie ddoy, welches nur noch Joh. 
17, 2 Niemand anzutasten gewagt hat, während es aus 
Apoc. 8, 3 u. 13, 16 längst verschwunden ist, obgleich 
Hr. W. p. 90 behauptet, es stehe daselbst äusserlich 
ziemlich fest. Zweifelhaft ist es wenigstens überall, 
sogut wie ödog Exod. 21, 23 und wioö'dGcoptv 1 Makk. 
14, 25, oder bei Strabo Tom. Vil, p. 174. 736, ed. 
Friedern., weniger zweifelhaft hingegen ist, dass der 
Verf. wahrscheinlich Fischer ad Weller. II, p. 252 und 
Matthiä Gr. 1, p. 476 hat citiren wollen, statt p. 174 
sq. und 388, und dass, wenn auch Test. Salomon, p. 
114, ed. Fleck uv^wpai und. Test. Nephth. 1,
p. 680 Fabr. erträglich ist, doch nicht ov gaydp^a

«XÄd — xaTanarfcopev avrgv Test. Zabul. p. 634, 
nicht Test. Nephth. p. 672, wo qtv&iai,
(foßr^l]dovTai und dv^ovrat folgen, nicht ufuiQltjTpui 
neben dq dvaiQe^otTai p. 205 und dq Ixßky&^atpat, 
Ttv^xat p. 184, Jos. llypomnem. stehen bleiben können.

Liest man p. 86: „In den
und ßovlw&at ist diese Forni 
ßovUt) durchaus gebräuchlich s 
Isocr. Phil. p. 218 C., Arrian, 
fragt man 1) warum oat hier 
sonst in keiner Regel dieser

beiden Verbls 
bei den Attihern (oy/tt, 
Plat. Phil. p. 376 X,
Epict. 1, 29. 2, 5“, so 
weggelassen ist , was 

Art fehlt? Man sucht 
und entdeckt endlich, dass oZa im N. T. gar nicht vor
kommt, allein es findet sich doch in den LXX, z. B. 
Job. 40, 3; 2) warum nicht lieber Matthiä’s Grammat. 
§. 203, p. 462, als ein Paar Stellen aus Ossikern ci- 
tirt werden, aus welchen schwerlich eine Regel sich 
bilden lässt, selbst wenn man sich die Mühe geben 
wollte, jene wenigen Stellen m den Ausgaben aufzu
suchen, welche hier nicht namhaft t gemacht worden 
sind, und die wir bei Bekker und Stallbaum vergebens 
gesucht haben. Dazu kommt, dass Matthiä l. I. nicht 
nur alle hier angegebenen, • sondern auch viele andere
Citate hat. Schon Fischer ad Weller. II, p. 399, er
wähnt Act. 16, ol und 24, 8 aus dem
Cod. Laudian., hat viele Zeugen für sich, Matth. 
27, 4, Joh. 1, 51; 11? 40, den Cod» Alex, zweimal Num. 
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23, 13 xai oyjy xal nQogze&yay 27, 13. Baruch. 4, 25, 
änolay 2 Makk. 7, 36, a&y Luc. 14, 9, o'v/fl, iaV’ “va~ 
navay Act. Tkomae §. 35, p. 55 ThiL, ßorby ebend. 
Cod. B. p. 5. Vgl. unsere Note zu Schneider’^ Cyrop. 
I, 4, 12, p. 60. Avry, nicht bvvuaui, liest Cod. B. Marc. 
8, 40 und BDLA. 9, 22. 23; es steht auch bereits an 
beiden letztem Stellen bei Lachm. und Tischend, irn 
Texte, sogut wie Apoc. 2. 2. Ebenso gebrauchen Acta 
Thomae p. 30 sowol bvvy a^s bwaoai. Jene Lesart 
hatte ich bereits zu vertheidigen gesucht in Umbreit’s 
Theolog. Stud. Jahrg. 1843, S. 121 ff. Vielleicht würde 
§. 44 die Übersetzung der Stelle Matth. 26, 45: „so 
schlaft denn für die übrige Zeit und ruht“, eine Ver
besserung erfahren haben , wenn der Verf. in jener 
Erklärung einiger schwieriger Stellen des N. T, seiner 
Aufmerksamkeit gewürdigt hätte, was ich daselbst p. 
103 über die noch dunklere Stelle Marc. 14. 14 ge
schrieben habe. Da ich mich nicht ausschreiben will, 
so erlaube ich mir hier nur anzudeuten, wo und wie 
durch jene Abhandlung die vorliegende Grammatik be
richtigt und bereichert werden könnte. In dem Ver
zeichnisse der ohne Artikel vorkommenden Nomina, 
p. 137 sqq.. welches alphabetisch zu ordnen war. fehlt 
unter d^Marc. 1, 1, was Niemand erst am Ende p. 
142 suchen wird, ywy Act. 1. 14 cl. Matthiä p. 705, 

2 Cor. 11, 10, Joh. 17, 17. 19, tXulg Act. 23, 
6; 26, 6, vtyoQ Eph. 4, 8, Thilo Act. Thom. §. 33, p. 
52 u. a. Zu ylvogai mit Particip. verbunden (s. Gr. S. 
413) war zu vergleichen p. 106 sq., da de Wette diese 
Construction beispiellos genannt hatte: welche z. B. 
Daniel 1, 16 xai lyivtzo Agt^aaQ avaiQovgtvog zb btinror 
avz&v vorkonimt, und scheinbar Act. 20, 19 sq., ohne 
dass die Grammatik dieser Stelle gedächte. Matth. 
13, 19 war §. 65 einzureihen: Luc. 11, 4 ist unnöthig, 
auf ganz schwache Autorität gestützt navzi zd> bg^iXovzi 
zu lesen, wie Hr. W. p. 132 vorschlägt. Äusser dem, 
was ich darüber p. 108 beigebracht, ist hinzuzufügen 
Tob. 13j 4 Ivconiov navzbq ^füvzog, Num. 35, 15 navzt 
naza^vTi yjvyziv uxovauog eil. 30, 11.

Ob di® Präpositionen ano, ava, na^d, b/a, wenn 
sie als Adverbia gebraucht werden, den Accent zurück
ziehen sollen oder nicht, und ob sie überhaupt so im 
N. T. vorkommen, wie Hermann zur Elmsl. Medea V. 
1143 von den Classikern behauptet, dies in der neuen 
Ausgabe zu untersuchen, konnte das Veranlassung ge
ben, was ich über Matth. 24, 1, p. 108 erinnert hatte. 
Vgl. 2 Thess. 1, 8. Der beste Platz dazu war p. 91, 
wo von die Rede und jetzt 1 Cor. 6, 5 hinzuzu

setzen ist. §. 60, 2, p. 590, war Matth. 25, 9 nicht 
die Lesart gynort ovx agxlöy oder d^xtaei, sondern die 
schwierigere gynoze ov gy a^xtay zu erklären, wobei 
es sich gezeigt haben würde, dass dies nicht möglich 
sei, ohne die Negation gynozt einer nähern Untersu
chung zu unterwerfen, wonach man sich auch in der 
gegenwärtigen Ausgabe der Grammatik vergebens um
sieht. Dass man sie nicht ohne Weiteres durch for- 
lasse erklären dürfe, lehren auch die von Sturz ange
führten Stellen de Dial. Maced. p. 184: Athenäus p. 
11 E (Vol. I. p. 25 Dind.) gynozt bi xai avra/wgei zb 
ugiazov tw öAtivm und p. 586 E. (p. 1305 Dind.) gynozt 
bi bei yQwptiv avzt zyg AvStlag'Avztiav, welche schon 
Stephanus im Thes, richtig erklärt hat: rindendum 
vero, ne forte. Man sehe Sturz ad Hellanic. fragm. 
p. 61, ed. 2, und Schäfer ad Lamb. Bos. p. 437. Die 
Wiederholung der Negationen ist von mir ebend. mit 
Rücksicht auf des Hrn. Kirchenraths Grammatik p. 
584 erwähnt worden. — De conatu ist der Aorist, (s. 
322, 3) weder in den zwei angeführten Stellen, noch 
Matth. 25, 1, Luc. 14, 18 und Act. 5, 3 zu verstehen, 
wo die Erklärer sich nicht anders zu helfen wissen, 
als mit jener Ausflucht, s. Theol. Stud. p. 112 und 
meine Schol. p. 174. Eine Widerlegung der Meyer’- 
schen und de Wette’schen Erklärung von Luc. 16, 2, 
in welcher Hr. W. p. 677 mir beistimmt, befindet sich 
in meiner Abhandlung p. 119, welche zugleich die Con- 
struction xazagaqzvQttv zl zivog als regelmässig nachweist, 
worüber wir §. 30, p. 232 jede Nachweisung vermissen. 
Die sogenannte Anadiplosis hätte nunmehr eine aus
führlichere Behandlung verdient, als ihr p. 692, mit 
allerhand Fremdartigem gemischt, geworden ist. Vgl. 
jene Abh. p. 123 sq-, Schol. in Luc. p. 53, 2igwv, 21- 
gwv Luc. 22, 31, i'ntatv, ineatv Apoc. 14. 8; 18. 2, 
gtyaXy y vA^zegi<; ^Egtottov, gtyuiky y A^ztgig 'Eytaltüv 
Act. 19, 34 (s. cod. B.), Genes. 48, 19, olba, ztxvov, 
oiba und Krüger’s Addend. et Corrig. in Schäfer’s 
App. Dem. V, p. 769. In derselben Rubrik auf der 
folgenden Seite, in welcher Hr. W. bei der Anrede 
avbQtg raXiXaiot an die griechischen Redner erinnert, 
hätten wir der Gersdorf sehen Bemerkung gedacht, die 
er in der Rede des Dem. p. Haloneso gemacht haben 
wollte, Apparat. Dem. 1. p. 130, und die für das N. 
T. nicht unwichtig ist, zumal da sie p- 209 ebenso
wenig beachtet wird, wie Schäf. Mell. p. 115.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Ä»nd in Jena. Druck und Verlag von F. A« Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 185.)

Die Erklärung von Matth. 28,17. welche diesmal p. 161 
eingereiht worden, würde wahrscheinlich auch anders 
ausgefallen sein, wenn der Verf. nicht übergangen hätte, 
was ich darüber l. I. p. 104 sqq. vermuthet habe; 
denn gesetzt auch, es wäre statthaft, vor o«' Je 
tSlazaauv hinzuzudenken xal 0? giv tmavtvaav, was 
wird damit für die Hauptsache gewonnen? Ebend. 
fehlt noch immer unter 2) das Feminin. y Je, «7 Je', 
sowie die nothwendige Notiz, dass Reiz und Hermann 
den Artikel im vorliegenden Falle mit Accent verse
hen, s. ad Viger, p. 700 und meine Schot. ad Luc. p. 
42. Das Feminin, erscheint Joh. 8. 11 37 Je tattv, Act. 
9, 40 St yvot&v, 12, 15 u. s. w. Dagegen steht hier 
der Zusatz: „für die Prosa vgl. Athen. 2. p. 37i£. 
wozu? ist nicht wohl einzusehen. Ist Matth, p. 737 
und Locella ad Xen. Ephes. nicht auch von Prosaikern 
die Rede? und wo steht bei Athenäus l. L etwas an
deres hierher Gehöriges, als etwa die Worte xal o? 
jagtv t/ttv ogoloyyaavrtq'l Sogar Soph. Oed. R. V. 
1175 ist unrichtig citirt. Die Stelle steht V. 1082, zu 
welchem Brunck zu vergleichen ist. Überdies fehlt es 
nicht an Manuscripten, welche das tou Act. 17, 28 
ganz verdächtig machen in den Worten des Aratus, 
dessen Vers p. 704 unmöglich heissen kann b Je
Wir hätten auf Joseph. Ant. Ind. II, 4. 2 t?;? S'tTt gä).- 
lov tntrftve tov tQMza verwiesen und auf Beispiele, wie 
sie in meiner Note stehen zu Cyrop. ed. min. VI, 4, 
10. Blickt man in die zweite Ausgabe p. 57, so ist 
es unverkennbar, dass der Verf. oft an diesem Para
graphen gebessert hat: um so weniger durften jene 
Versehen stehen bleiben, sowie es am Ende desselben 
Paragraphen p. 163 sq. kaum hinreichen will, wenn 
bei 0 xai HavXoq Act. 13, 9 nur Schäfer ad Lamb. Bos. 
p. 213 angeführt wird: 0 xat Maxxaßatoq cod.
Alex. 1 Makk. 8, 20, 2 Makk. 5, 27, 0 x«; jos.
Ant. I. 15, top xal Alövgov. rov Qtagav Act. Thom. 
p. 7, 34. Mehr Beispiele hat Greg.. Car. p. 459. 1064, 
wo Schäfer auch von dem xal spricht, welches dem 
Artikel und dem Particip, sowie der Präposition und 
seinem Nomen eingefügt wird; ein Gebrauch, der 

gleichfalls im N. T. häufig, aber in der Grammatik 
nicht erwähnt ist: Col. 1, 8 0 xal Syla>aaS, Matth. 10, 
4 0 xal naQaSovq avzovj Jos. Ant. II, 6, 8, p. 160 Oberth. 
lovöaq Je 0 xal tov nartoa ntlaaq, Act. 15, 35 gtva xat 
tTtQCov noUmv, Phil. 4, 3 gtza xal xal tmv

Xotwv, 2 Cor. 10, 13 sq. aXQi xal vg&v und W 
xal vg&v, gerade wie Demosth. pro Cat', p. 311, V.12, 
sagt: gtXQt xat zyg tant^uqwozu die Erklärer zu ver
gleichen sind, gtzh xat tov vtov avrov Test. Salom. p. 
134. — Aus p. 128 der genannten Abhandlung war das 
Adverbium twvXa in die Grammatik mit aufzunehmen, 
sowie gaxga aus Luc. 20, 47 (vgl. Öt^ta ocJe tiüvvga 
Num. 20, 17), tlq gaxgav Act. 2, 39, wo de Wette irrt, 
oZZ/ov 1 Petr. 1, 6; 5, 10, gtxgov und unzählige andere, 
wie denn nicht einmal die Comparativ- und Superlativ
formen der Adverbia erwähnt sind, nicht nvxvbztpov, 
neQiaaozeQov. tv&vgoztpov, ay.QißtaztQÖv, tayazov. Berührt 
wird p. 554 gtaov Phil. 2,15 als Adverbium, aber ohne 
alle weitere Bestätigung, als welche von den Hand
schriften ausgeht, die es erhalten haben: Num. 33, 8 
bttßyaav gtaov zyq 3a)M0(jyqf wo Aid. ava gtaov3 und 
der Beachtung werth ist die Lesart des cod. D. Luc. 
10, 3 anoaztlßM vgaq wq agvaq gtaov Ivxwv. Denn we
del Luc. 17, 11 diy()XfTO gtaov ^agagtluq, 8, 7 l'nwtv 
gtaov w axarß-tm^ Num. 35, 5 xat y nbXtq gtaov zovzov 
tazat vgtv lassen sich hierher ziehen, indem sie eine an
dere Deutung zulassen, wol aber Charit. VIII, 1, 1 
Xatqtov xat IIokv/aQgov gtaov avzyv Öoqv^oqovvtmv s. 
daselbst Dorvill. und Greg. Cor. p. 611 sq. nebst den 
Hei ausgebern. Beiläufig erwähne ich, dass gtaoq av- 
zwv Luc. 22, 55 aus B. längst im Texte stehen sollte, 
wenngleich es in unsern Ausgaben nicht einmal als 
Variante angeführt wird. In demselben Paragraphen p. 
549 steht: „Ob auch im Verb. fin. zur Bezeich
nung des Adverb, gern, willig, freiwillig (sponte) ge
braucht werde“ (dass das Particip. so vorkommt, 
ist bekannt; vgl. Aeschyl. Choeph. 791, Lys. orat. 18, 2), 
„wurde neuerdings bezweifelt.“ Damit widerspricht 
der Verf., ohne es zu wissen, der ausdrücklichen Ver
sicherung Buttmann’s, gr., Gr. §. Io0, p. 451 ed. 14: 

(aber niemals muss bei seinem Infi
nitiv sehr oft als ein Adverb, bei dem Verbofinito ge
fasst werden: freiwillig u. s. w.“ Und welches sind 
die Beweise für &eltivl Aesch. Choeph. V. 780 Blomf. 
&&MV agtaptt heisst das Particip si velis, und wenn 
unter Lys. orat. 18, 2 Lys. p. 304, 4 Bekk. ovx. I3tly~ 
aav avzoiq nt&tafrat gemeint ist, so gehörte diese Stelle 
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offenbar hierher nicht. Indess wird jene Buttmann’sche 
Regel nicht anerkannt zu Soph. Philoct. 1327 von Her
mann und Col. 2,18 anders erklärt von Bähr zu Herod. 
9, 14. — Der exegetische Gebrauch des Participii, wie 
er sich Marc. 12, 24, Act. 24, 14, Apoc. 9, 17 zeigt, 
war längst in die Grammatik aufzunehmen, um abspre
chenden Urtheilen bei Andern darüber zuvorzukommen, 
wie sie von mir p. 137 aufgezeichnet worden. Auch 
liess sich dann erkennen, ob mit Hülfe dieses Sprach
gebrauchs nicht 2 Cor, 5, 2 und Phil. 1, 23 besser als 
bisher erklärt werden könnten.

Doch wir dürfen dem Verf. nicht länger folgen 
und schliessen mit dem Wunsche, dass diese gleich 
bei ihrem ersten Erscheinen epochemachende, seitdem 
immer mehr verbesserte und wahrhaft bereicherte 
Grammatik, die von den Philologen der classischen 
Studien noch sehr zu beachten ist, auch forthin in den 
Händen aller Theologen zu immer festerm Verständniss 
des göttlichen Wortes führen möge.

Kirchberg. Dr. Bornemann.

liit erat Urgeschichte.
Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Hand

schriftenkunde und ältere Literatur. Im Vereine mit 
Bibliothekaren und Literaturfreunden herausgegeben 
von Dr. Robert Naumann. Vierter Jahrgang. Mit 
drei lithographirten Blättern. Leipzig, Weigel. 1843. 
Gr. 8. 4 Thlr. 15 Ngr.

Wenn bei der Beurtheilung einer Schrift überhaupt 
drei Fragen zu beantworten sind, die Fragen, war das 
Erscheinen der Schrift nothwendig? was lag der Schrift 
zu leisten ob ? und was leistete die Schrift ? so ist eine 
solche Fragstellung ganz insbesondere da nöthig, wo 
es sich um die Beurtheilung einer Zeitschrift handelt; 
und ich würde auch demzufolge hier, bei einem Gut
achten über das Serapeum, nicht Anstand genommen 
haben, die drei genannten Fragen mir vorzulegen und 
eine Beantwortung derselben zu versuchen, wenn ich 
mich nicht durch gewisse Umstände veranlasst gesehen 
hätte, die beiden ersten Fragen ganz aus dem Spiele 
zu lassen. Hat sich denn doch einestheils die öffentliche 
Meinung im Laufe der Zeit, seit das Serapeum er
scheint, über die Nothwendigkeit dieser Zeitschrift sowol 
als über die Anforderungen, welche an das Serapeum 
zu stellen sind, bereits entschieden, und habe ich doch 
selbst andemtheils, bei Gelegenheit einer Anzeige des 
ersten Jahrganges des Serapeums in der Allgemeinen 
Presszeitung v. J. 1841, Nr. 61, S. 547 — 549 und Nr. 
64, S. 588 — $91, mein Urtheil über die Zeitschrift in 
Betreff der beiden ersten Fragen ebenfalls schon fest
gestellt. Es bleibt mir daher hier nichts weiter zu thun 
übrig, als zu fragen, was der vierte Jahrgang des Sera
peums geleistet habe, und darauf zu antworten.

Unterscheidet man bei der Beurtheilung einer Zeit
schrift die Leistungen des Herausgebers von denen sei
ner Mitarbeiter, so sind im vorliegenden Falle die Lei
stungen Hrn. Naumann’s von den Arbeiten derjenigen, 
welche Beiträge zum Serapeum geleistet haben, genau 
zu trennen und, unter dem Vorbehalte eines Gesammt- 
urtheils am Schlüsse der Anzeige, vorläufig getrennt 
von einander zu besprechen. Ich berücksichtige zu
nächst die Leistungen der Mitarbeiter.

Als Mitarbeiter sind, abgesehen von der Länge oder 
Kürze ihrer Beiträge, die Herren Heller und Jäck in 
Bamberg, Sotzmann, Spiker und Sybel in Berlin, Sche
ler in Brüssel, Grässe und Vogel in Dresden, Zacher 
im Haag, Haupt und Hänel in Leipzig, Passow in Mei
ningen, Constantin in Paris, Dworzak in Raudnitz, Mo
ser in Stuttgart, Schmidt in Tambach, Keller und Klü- 
pfel in Tübingen, Umbreit in Weimar, Schönemann in 
Wolfenbüttel, Schulthess in Zürich und ein Anonymus 
Kl. zu nennen: von diesen 22 Herren hatten bereits 
zum ersten Jahrgange 5 unter 25, zum zweiten 6 unter 
26 und zum dritten 10 unter 21 Mitarbeitern Beiträge 
geliefert. Der Unermüdlichste und Einer der Tüchtig
sten unter allen Mitarbeitern ist Vogel, dessen Beiträge 
bei aller ihrer, ich möchte fast sagen, mittelalterlichen 
Breite und Gründlichkeit, jedenfalls einen Ehrenplatz 
im Serapeum zu beanspruchen haben. Seine Erinne
rungen an einige verdienstvolle Bibliophilen des 
14. und 15. Jahrhunderts, vorläufig nur an Richard 
v. Boury, den Bischof von Durham und Gründer der 
Bibliothek im Durham College zu Oxford, seine histo
risch-chronologische Übersicht des Ursprungs und 
Wachsthums der literarischen Sammlungen im britischen 
Museum zu London, und seine Zusätze zu Blume’s 
Her Italicum in Betreff der Bibliotheken von Benevent, 
Malta und Urbino verrathen sich überall als die Arbei
ten eines ebenso verständigen Sammlers wie gründ
lichen Forschers: und wenn sich der Eine oder An
dere mit der Ausführlichkeit des Vogel’schen Aufsatzes 
über den Armarius nicht ganz einverstanden erklären 
möchte, insofern eingewendet werden könnte, dass der 
Armarius wol als Aufseher des Scriptoriums und Ver
walter der Bibliothek, weniger aber als Vertheiler der 
täglichen Geschäfte unter die Conventualen, sowie als 
Vorsänger und Leiter des kirchlichen Gesanges, ein 
Gegenstand der Besprechung im Serapeum sein dürfe, 
so wird sich wol bei dem Interesse, welches der ganz© 
Aufsatz in dieser seiner Vollständigkeit bietet, gern 
eine solche abschweifende Ausführlichkeit entschuldigen 
lassen. Vogeln zunächst steht Schönemann, dessen 
werthvolle, aber leider noch nicht beendigte Umrisse zur 
Geschichte und Beschreibung der wolfenbüttler Biblio
thek wol im Stande sind, die Aufmerksamkeit der Le
ser mehr als gewöhnlich zu fesseln, und so manchem 
Verf. dickleibiger Bibliotheksbeschreibungen einen Fin
gerzeig zu geben, wrie sich Reichhaltigkeit der Darstel
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lung mit kargem Raum recht gut vereinigen lasse. Lei
der fehlt, wie gesagt, die Geschichte der neuesten 
Zeit, des ganzen Zeitraums der letzten hundert Jahre 
und obwol zu hoffen steht, dass Schönemann in dein 
aufenden Jahrgange des Serapeums das Fehlende nach

holen werde, so habe ich doch wiederholt auf das Un
passende eines Zerreissens und Zerstückelns von Auf
sätzen in mehre Jahrgänge aufmerksam zu machen. 
Von nicht geringem Werthe, wenn auch theilweise be
schränkterem Interesse, als die Vogel’scheu und Schö- 
nemann’schen Arbeiten, sind die Beiträge Sotzmann’s 
und Hellers, des erstem über die gedruckten Literae 
nMgenUarum Nicolai F. P. A/„ Dund des Letztern 
ober einige Druckseltenheiten des 15. und 16. Jahrh.,

* un^en, le ebenso sehr den Namen ihrer ge- 
schätzten Verfasser alle Ehre machen, als sie geeignet 
smd, fühlbare Lücken in den bibliographischen Hand- 

üc ern auszufüllen, und mithin jedem Bibliographen 
se r wi ommen gewesen sein werden. Gleichen An
spruch auf Beachtung von Seiten der Bibliographen 
at Schmidfs Galerie Ratdoitischer Drucke der Biblio

thek zu Tambach in Franken: nur bleibt zu bedauern, 
dass die tambachsche Galerie nicht vollständiger ist. 
Schliesslich wird unter den wichtigem Arbeiten auch 
auf Umbreit’s Aufsatz über die Bibliophilie in Deutsch
land als Gegenstand nationaler Beachtung zu verwei
sen sein; denn obschon ich selbst der Art und Weise 
des ganzen Umbreifschen Raisonneinents nicht eben 
besondern Geschmack abgewognen habe, so gebe ich 
doch gern zu, dass der Aufsatz trotzdem seine Lieb
haber finden werde, und schon um seines Gegenstandes 
selbst willen der Aufmerksamkeit werth ist. Zu den 
minder bedeutenden, dochrder Tendenz des Serapeums, 
als des bis jetzt noch einzigen Organs für Nachrichten 
über Bibliotheken insbesondere, entsprechenden Beiträ
gen gehören die Mittheilungen von Dworzak über die 
Merkwürdigkeiten der fürstlich von Lobkowitz’schen 
Schlossbibliothek zu Raudnitz an der Elbe, von Con- 
stantm über die Bibliotheque St. Genevieve ä Paris, 
von äck über den Handschriftenzuwachs auf der öffent
lichen Bibliothek in Bamberg und von Klüpfel über die 
Handschii ten der königlichen Universitätsbibliothek zu 
Tübingen. Mit Übergehung manches Andern ist in Be
treff der Mosel sc icn Nachträge zu dem Verzeichnisse 
der Schillerliteiatui, ganz abgesehen von der Frage über 
ihren Werth, nur das eine festzuhalten, dass sie nämlich 
ebensowenig, wie dasVerzeichniss selbst, in das Serapeum 
gehören, und in dieser Beziehung för das Serapeum ge
rade so entbehrlich und überflüssig sind, dies 
Constantin’sche Mittheilung über die Don Vincente’sche 
Bibliomanengeschichte zu Barcelona aus dem Grunde 
ist, weil die Geschichte, an und für sich schon aus 
andern Quellen genugsam bekannt, in ihrer ungebühr
lichen Breite wol für ein Unterhaltungsblatt sich eignen 
mag, den wissenschaftlichen Interessen des Serapeums

aber durchaus fremd bleiben muss. In Rücksicht der 
Schafarik’schen Abhandlung über altslawische, nament
lich kyrillische Druckereien in den südslawischen und be
nachbarten Ländern, die, aus der böhmischen Museums
zeitschrift übersetzt, ins Serapeum übergegangen ist, 
sowie über die aus Le Bas’ Dictionnaire encyclop. ent
lehnten Grässe’schen Beiträge zur Geschichte der Bi
bliotheken in Frankreich, enthalte ich mich jedes Ur
theils, wenigstens so lange, bis sich mir die Gelegen
heit geboten hat, die Originale selbst einzusehen und 
zu vergleichen; und dies wird gerade in Betreff der 
letztern Arbeit um so nöthiger sein, als dieselbe durch 
ihre Überschrift „mit Verbesserungen und Bemerkun
gen “ in dieser Hinsicht eine gewisse Selbständigkeit 
für sich in Anspruch nimmt, und ich doch ohne Ver
gleichung des französischen Originals nicht im Stande 
bin, das Eigenthum des deutschen Bearbeiters von dem 
Le Bas’schen gehörig zu sondern.

Ich wende mich jetzt zu Hin. N.’s Leistungen; die 
doppelter Art sind, und zwar theils in gewöhnlichen 
Beiträgen bestehen, theils auf die Redactionsgeschäfte 
Bezug haben. In Betreff der erstem habe ich zu wie
derholten Malen, bei Gelegenheit von Anzeigen des 
Serapeums in der allgemeinen Presszeitung sowol als 
im Anzeiger für Literatur der Bibliothekwissenschaft, 
mein Bedauern ausgesprochen, dass der Herausgeber 
zu wenig dai’auf bedacht sei, durch eigene Arbeiten 
für das Gedeihen seiner Zeitschrift Sorge zu tragen, 
und ich komme auch diesmal, und mit um so grössern) 
Rechte, auf diese Klagen zurück, als Hr. N. in dieser 
Beziehung im vierten Jahrgange noch viel weniger ge
leistet hat, als früher: äusser der höchst dürftigen Bi
bliothekchronik und den ebenso dürftigen Miscellen, 
die man, und mehr noch, in jeder gewöhnlichen Lite
raturzeitung findet, hat Hr. N. diesmal nichts weiter 
gethan, als einen Aufsatz „über einige Handschriften 
von Hanns Sachs, nebst einigen ungedruckten Gedich
ten dieses Dichters“ — ein Aufsatz, der bereits als 
Osterprogramm der leipziger Nicolaischule erschienen 
war — nochmals im Serapeum abdrucken zu lassen. 
Zwar sagt Wuttke im Jahrbuche der deutschen Uni
versitäten, II, S. 159, der Herausgeber selbst stehe ge
wissermassen nur als der Mittelpunkt des Unterneh
mens, des Serapeums. da, und könne und solle seine 
Leser mit eigenen Abhandlungen nicht über Gebühr 
beschäftigen, sondern von allen iten Material herbei
schaffen. Allein dieser Einwand kann, wenn er auch 
vielleicht soll, doch unmöglich meiner 'Forderung gel
ten, der Forderung, dass Hr. N. selbst ein paar tüch- 
the’ Aufsätze in das Serapeum liefere; oder hiesse dies 
wirklich die Leser mit eigenen Abhandlungen über Ge
bühr beschäftigen! Das Serapeum, das erst seit dem 
J. 1849 ins Leben getreten und mithin denjenigen Män
geln, die fast allen jugendlichen Zeitschriften eigen- 
thümlich sind, mehr oder weniger unterworfen ist, das 
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zwar von einzelnen tüchtigen, aber, wie ich oben ange
führt habe, im Ganzen nur wenigen Gelehrten aus 
dauernd mit Beiträgen unterstützt wird, das zwar schon 
manche schöne Arbeit geliefert, aber auch, wie ich 
später noch anführen werde, so manchen Gegenstand 
der Bibliothekwissenschaft bis jetzt last ganz unbe
rücksichtigt gelassen hat — das Serapeum und sein 
Leserkreis soll unter solchen Verhältnissen wirklich 
nicht fordern dürfen, dass der Herausgeber mit ein 
paar eigenen tüchtigen Aufsätzen die jugendliche Zeit
schrift selbst unterstütze und womöglich diejenigen 
Lücken, die er mittels der eingesendeten Beiträge ddr 
Mitarbeiter nicht auszufüllen im Stande ist. entweder 
selbst ergänze, oder mindestens durch Andere ergän
zen lasse1? — Was das Letztere betrifft, so nehme ich 
davon Veranlassung, nun von den Leistungen Hrn. N.’s 
als blossen Herausgebers zu sprechen.

Abgesehen von den kleinern Geschäften, die mit 
der Redaction einer Zeitschrift verbunden sind, hat der 
Herausgeber meines Bedünkens hauptsächlich die Ob
liegenheit, dass er theils Mitarbeiter und namentlich 
für die in der Zeitschrift entweder noch gar nicht oder 
nur unzulänglich vertretenen Fächer zu gewinnen sucht, 
theils die Beiträge der Mitarbeiter einsammelt, sondert 
und sichtet. Das Eine darf so wenig als das Andere 
vernachlässigt werden, obschon zu berücksichtigen 
bleibt, dass das Eine schwieriger ist als das Andere. 
Das Einsammeln der Beiträge ist im Ganzen das Leich
teste , und muss für Hrn. N. rücksichtlich des Sera- 
peums um so leichter geworden sein, als man wenig
stens früher, dem eigenen Geständniss Hrn. N.’s zu
folge, die trefflichsten Aufsätze dem Serapeum theils 
zugesagt, theils schon zugesendet hatte, sodass der 
beschränkte Raum der Zeitschrift kaum Alles aufzu
nehmen im Stande war. Schwieriger ist das Sichten 
und Sondern der eingesammelten Beiträge; denn wenn 
es gilt? das Gute von dem weniger Guten oder Schlech
ten, das Passende von dem Unpassenden zu scheiden, 
so setzt dies bei dem Herausgeber manche Kenntnisse 
und Eigenschaften voraus, die nicht Jedermanns Sache 
sind. Ob sie nun Hrn. N. s Sache gewesen seien, lässt 
sich aus dem Serapeum selbst nicht entscheiden, da 
man zu einem vollständigen Urtheile darüber wissen 
muss, wie viel Beiträge und was für welche dem Her
ausgeber zur Aufnahme geboten waren, um daraus ab
nehmen zu können, ob überhaupt eine Auswahl statt
finden konnte, und was für eine günstigenfalls stattge
funden habe. Soweit sich jedoch dieser Gegenstand 
aus dem Serapeum beurtheilen lässt, mag man im Gan
zen immerhin zugeben, dass Hr. N. die erforderlichen 
Kenntnisse und Eigenschaften zu einer guten und pas
senden Auswahl besitze: freilich dürfen dergleichen 
Redactionsungebührlichkeiten, deren sich Hr, N. in frü-

VerantwortHcher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

herer Zeit gegen mich schuldig gemacht hat — ich 
verweise deshalb auf den Anzeiger für Literatur der 
Bibliothekwissenschaft, Jahrg. 1841, S. 8—10 — der
gleichen Ungebührlichkeiten dürfen dabei nicht in An- 
schlag gebracht werden.

Noch weit schwieriger endlich ist das Gewinnen 
von Mitarbeitern für die in der Zeitschrift entweder 
noch gar nicht, oder unzulänglich vertretenen Fächer. 
Hier wird man allerdings im Stande sein, aus dem Se
rapeum selbst, nachdem davon bereits vier vollständige 
Jahrgänge zur Beurtheilung vorliegen, einen Schluss 
auf die N.’schen Leistungen in dieser Beziehung zu 
machen, und wenn ich demzufolge behaupte, Hr. N. 
habe sich hier von seiner schwächsten Seite gezeigt, 
so glaube ich diese Behauptung dadurch vertreten zu 
können, dass ich auf die Unzulänglichkeit und Lücken
haftigkeit des Serapeums in Rücksicht auf Bibliotheko- 
nomie, theoretische Handschriftenkunde, bibliothekwis
senschaftliche Literatur und bibliothekarische Statistik 
hinweise. Was die letztere betrifft, darf Hr. N. um 
so weniger hoffen, die Leser mit ein paar derartigen 
in der Chronik und den Miscellen zerstreuten Mitthei- 
lungen befriedigen zu können, als er selbst erst im 
Prospecte der Zeitschrift die Versicherung ausgespro
chen hat, dass alljährlich ein Verzeichniss der sämrnt- 
lichen deutschen Bibliothekbeamteten gegeben werden 
solle: von einem solchen Verzeichnisse findet sich im 
vierten Jahrgange sogut wie im dritten, nirgend eine 
Spur. Was ferner die bibliothekwissenschaftliche Li
teratur anlangt, so ist diese dem Serapeum so fremd, 
dass von einigen 40 bibliothekwissenschaftlichen Schrif
ten, die im J. 1843 erschienen sind — die Verzeich
nisse von Privatbibliotheken rechne ich hier nicht mit 
—- im 1843er Jahrgange gerade nur Eine angezeigt 
worden ist. Rücksichtlich der theoretischen Hand
schriftenkunde hat das Serapeum, wenn auch in der 
frühem Zeit etwas Weniges, doch in der letztem gar 
nichts geleistet. Und in Bezug auf Bibliothekonomie 
endlich möchte ich den sehen, der, wenn er von den 
im Serapeum 1843 behandelten Gegenständen einen 
Schluss auf den Kreis aller derjenigen Wissenschafts
fächer machen sollte, deren Interessen das Serapeum 
zu vertreten hat, der, sage ich, die Bibliothekonomie 
für einen, und noch dazu wichtigen Theil der Bibliothek
wissenschaft halten würde! So weit über Hrn. N.’s 
Leistungen.

Wenn ich nun nach allen diesen Bemerkungen auf 
die anfangs gestellte Frage, was der vierte Jahrgang 
des Serapeums geleistet habe, schliesslich zurückkomme, 
so glaube ich darauf antworten zu dürfen, dass die 
Leistungen im Einzelnen zwar gut, und theilweise vor
trefflich seien, im Ganzen aber sehr Vieles zu wün
schen übrig lassen, um das Serapeum denjenigen An
forderungen entsprechend zu machen, die man an eine 
wissenschaftliche Zeitschrift zu stellen berechtigt ist, 
wenn anders diese nicht ein blosser Sammelplatz von 
allerhand Beiträgen verschiedener Mitarbeiter, sondern 
das systematisch geleitete Organ einer bestimmten 
Wissenschaft sein soll.

Dresden. Julius Petzholdt.
Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 187. 6. August 1845.

Philosophie der Matur.
Studien über Anarchie und Hierarchie des Wissens. 

Mit besonderer Berücksichtigung auf die Medicin. 
Von Dr. Johann Malfatti von Monter egio, Ritter 
mehrer Olden. Mit zwei lithographirten Tafeln. 
Leipzig, Brockhaus. 1845. Gr. 8. 1 Thlr.

Mit freudiger Empfindung wird wol mancher Freund 
philosophischer Naturwissenschaft und Medicin diese 
Schrift zur Hand nehmen. So lange Zeit auch ver
flossen ist, seit der Entwurf einer Pathogenie ans der 
Evolution und Revolution des Lebens (Wien, 1809) er
schienen , ist doch die Literargeschichte dieser eigen- 
thümlichen Forschung eingedenk geblieben und der 
Verf., obgleich als einer der ersten Ärzte Österreichs 
von einem grossen praktischen Leben und Wirken in 
Anspruch genommen, hat von Zeit zu Zeit durch klei
nere Arbeiten, Aufsätze, Reden u. s. f. von geschätz
tem Gehalt beurkundet, dass er seinem geistigen Stre
ben und der Pflege der Wissenschaft treu geblieben. 
Ein Zögling von Peter Frank, ein alter Freund von dem 
Grafen Harrach, Adam Schmidt, Staudenheini, Wagner, 
Friedrich Schlegel, Tieck, Schelling, Kieser, Varnhagen, 
F. Baader u. s. w., wie auch Vieler der jüngern Genera
tion, der Notabein Deutschlands, ist Hr. v. M. auf sei
ner idealen Bahn fortgeschritten und scheint, wie die 
vorliegende Geistesfrucht zeigt, in letzter Zeit sein 
Otium cum dignitate vorzüglich tiefsinnigen Forschun
gen über die höchsten Probleme der Natur- und Le
benswissenschaft gewidmet zu haben.

Es mag nun freilich in unserer, in einer ganz an- 
dern Geistesrichtung begriffenen Zeit schon die Auf
schrift des vorliegenden Buches Manchen, dem das
selbe zu Gesicht kommt, unheimlich oder befremdend 
ansprechen, da wirklich der Inhalt damit etwas un
bestimmt angedeutet ist.

Der Gesammtinhalt der Sehrift zerfällt in fünf Stu- 
d.en: Ersten Studium, «he Mathesis als Hieroglyphe 
und Symbolik des dreifachen Weitiebens> ode°r das 
mystische Organon der alten Hindus. — z’ 
dium: Nur im Process, nicht im Product. — Drittes 
Studium: Über die Architektonik des menschlichen 
Organismus, oder das dreifache Leben im und 
dreifache Ei im Leben. — Viertes Studium: Über 
Rhythmus und Typus, Consensus und Antagonismus 
im Allgemeinen und insbesondere beim Menschen. — 

Fünftes Studium: Über das Doppelgeschlecht im Allgemei
nen und über das menschliche insbesondere. Die 
Schrift ist Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Metter
nich-Winneburg als Beschützer und Beförderer der 
Wissenschaft gewidmet.

In einer kurzen begeisterten Vorrede spricht sich 
der Verf. mit lebhafter Entschiedenheit gegen die Zer
splitterung und den damit verbundenen Zerfall der 
Lebens-wissen-schaft, der ursprünglichen Einheit und 
des vermittelnden Bandes aller Wissenschaften aus, 
fordert eine (von der gewöhnlichen Mathematik wohl 
zu unterscheidende) Mathesis und erklärt sich über 
sein Unternehmen mit folgenden Worten: „Obwol die 
gegenwärtigen (sowie die über Pathologie nachfolgen
den) Studien zu verschiedenen Zeiten als freie Abhand
lungen verfasst wurden, so gingen jedoch alle von einer 
Grundidee, nämlich von jener der Unität des Wissens aus, 
sow’ie wir sie in dem mystischen Organon der Mathesis 
der Indier lange schon durchzublicken glaubten. Da 
es uns aber erst am Schlüsse unserer Arbeit völlig 
gelang, den verlorenen Schlüssel derselben wieder zu 
finden, so fangen wir mit dem Organon selbst an, und 
ersuchen den geneigten Leser, der mit der Lehre der 
Hindus nicht vertraut sein sollte, sein Urtheil so lange 
darüber zurückzuhalten, bis er die Wichtigkeit dessel
ben aus den übereinstimmenden Folgerungen in den 
gegenwärtigen Studien erkannt haben dürfte.”

Es scheint, der gegenwärtige Zustand der in ihren 
Grundtiefen erschütterten, und in so viel Wirren und 
Schwankungen befangenen Wissenschaft habe den 
Verf. vermocht, sich in der Geistesgeschichte der 
Menschheit nach ältern und festem Principien umzu
sehen, und so sei er zu der philosophischen Denk- und 
Sinnesart gelangt, welche er als den ^hierarchischen 
Standpunkt der ursprünglichen Mathesis“ bezeichnet. 
Der Verf. muss diese Wahl auch mit vollem Bewusst
sein und reifem Vorbedacht getroffen haben, da er 
auch auf den empirischen und praktischen Gebieten 
der Natur- und Heilkunde seit langer Zeit einheimisch 
mit so viel Erfolg und Ehre, als irgend ein Anderer, 
hätte verweilen können. Die Grundtiefen der Wissen
schaft, die er aufgesucht, schliessen aber auch diese 
dem Leben, der Welt und Wirklichkeit zugewandte 
Seite und Richtung so wenig aus, dass vielmehr darin 
ihre eigentlichen Leitsterne wiederzufinden sein dürf
ten. Der Verf. appellirt daher in seinem ersten Stu
dium gleichsam an eine höhere Erkenntnissweise, an 
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eine bei den alten Hindus traditionelle Intuition, als das 
Organon der Mathesis, der Haupt- und Grundwissen
schaft, der ältesten Metaphysik in mystischem oder 
symbolischem Gewände. Seiner eigenen Darstellung 
legte er die Schriften von Friedrich Schlegel: Geschichte 
der indischen Literatur und von Niclas Müller: Über 
Glauben, Wissen und Kunst der alten Hindus, zu 
Grunde. Was in der altern Metaphysik die Ontologie 
als die Lehre von den Wesenheiten oder Grundbegrif
fen derselben, das ist in diesem Organon der Mathesis 
die Lehre von den symbolischen Ziffern oder Zahlen, 
welche wir die Ideenlehre der Lebenswissenschaft des 
Universums nennen möchten. Das tiefsinnige Zahlver- 
hältniss der Dekadik mit der Grundlage der indischen 
Dreifaltigkeit der Üreinheit, oder der Trimurti, mit dem 
dreifachen Ternär in der Decimale , und der Darstel
lung von Seite der Zeit in der Hebdomade, von Seite 
des Raums in der Ellipse, gibt ein verschlungnes, all
umfassendes und wie von sich ausgehendes, in sich 
wieder zurücklaufendes harmonisch gegliedertes Gan
zes der Weltanschauung. Als die Hauptgestalten der 
Trimurti werden erst Brahma, Vischnu und Schiwa als 
innere göttliche Einheit aufgeführt, ihr folgen in äusse
rer siebenfacher Entfaltung die personificirten Allego
rien, Maja, Oum, Haranguerbchah, Porsch, Pradjapat, 
Pracrat und Pran, und somit ist die göttliche Dekas ge
schlossen. Das merkwürdig organisch-genetische In
einandergreifen dieser Potenzen wird sinnreich und an
schaulich durch das Zahlverhältniss der Ideen ent
wickelt, jede Sphäre durch Stellen aus altern Schrift
stellern erläutert und in eigenen lithographischen Ta
feln durch die von den Hindus angenommenen, höchst be
deutungsvollen Bilder versinnlicht. Rec. zweifelt, ob 
es möglich sein dürfte, diese allerdings unserer jetzi
gen Geistesbildung etwas entlegene Darstellungsweise 
der gewöhnlichen Fassungskraft näher zu bringen und 
zugänglicher zu machen, als hier geschehen ist, und 
glaubt, dass sich der Verf. schon in dieser Hinsicht 
ein nicht geringes Verdienst erworben. Ein grösseres 
Verdienst liegt aber unstreitig noch in den überall 
zwischen die Stellen des Textes eingestreuten Deutun
gen und Anwendungen. Jeder die Schrift studirende 
Leser, der nicht, ganz in die moderne isolirte Verstan
desbildung verrannt, allen Sinn für Intuitionen und Ex
positionen eines die Natur der Dinge mehr mit der Ge- 
gammtkraft der Seele erfassenden Alterthums verloren 
hat, wird durch das Ergebniss dieses Hauptstudiums 
des Verf. sehr befriedigt sein. Nur einen Wunsch 
möchten wir hier an den Verf. aussprechen, nämlich, 
dass er im Falle einer zweiten Auflage dieser Schrift 
mit andern vorzüglichen Systemen des Pantheismus 
Vergleichungen anstellen möchte; denn wir wollen und 
dürfen es kein Hehl haben, pantheistisch ist diese in
dische uralte Lehre , aber, wie wir glaubten erweisen 
zu können, ist sie von allen pantheistischen Lehren 

die von Atheismus entfernteste und so auch diejenige, 
welche, wenn sie auf ihre gehörige Sphäre beschränkt 
wird, sich am leichtesten mit den Philosophemen der 
vollendeten Religion, des christlichen Theismus ver
söhnen lässt, daher sie, vom theologischen Standpunkte 
abgesehen, auch für unsere Weltzeit eine der besten 
Grundlagen zu einer hohem Natur- und Lebensphiloso
phie gewähren kann. Die idealste Speculation der Al
ten war nie so abstract und formal, wie meistens die 
der Neuern ist, und da sic sich nie so sehr von der 
Gegenständlichkeit und Wirklichkeit ablösten, sicherten 
sie sich auch mehr Allgemeinheit und Mannicbfaltigkeit.

Das zweite Studium spricht sinnreich mit den Wor
ten : „Nur im Process, nicht im Product ,f{ seine Ten
denz aus. Nicht leicht hätte der Verirrung und Ver
sunkenheit, worin sich die Wissenschaft unserer Zeit 
befangen zeigt, eine passendere Warnung zugerufen 
werden können.

Zufolge einer der gegen Übertreibungen und Aus
schweifungen jeder Art in der Geschichte der Wissen
schaften gewöhnlich eintretenden Reactionen ist in un
sern Tagen der Materialismus, Empirismus und Sen
sualismus herrschend geworden und ihnen tritt aus den 
obern Regionen meistens nur boden- und erfahrungs
lose Abstraction und Speculation entgegen. Bei dieser 
Lage der Dinge war es gewiss wohlgethan, an die 
rechte, d. h. lebendige Mitte und wesentliche Verbiß' 
düng der wissenschaftlichen Elemente zu erinnern. Hr. 
v. M. stellte daher grosse Autoritäten aus der Bildungs
geschichte der altern und neuern Wissenschaft als 
methodische Muster an die Spitze seines zweiten Stu
diums. Von den blossen Äusserungen und Erschei
nungen , den Producten, führt er auf Aas Innere, die 
Processe und Principien zurück. Er belegt auch hier 
seine Ideen mit Beispielen, Daten und Fällen. Er sucht 
den Feuer-, Gäbrungs- und Gewitterprocess, den Le
bens- und Zeugungsprocess zum Behuf seiner Behaup
tung in einem höhem Sinne aufzufassen. Kann maß 
auch mit den Erklärungsweisen nicht immer einstim
men, so wird man doch der Geistesrichtung, die hier 
eingeleitet wird, Beifall geben müssen. Zeitgemäss 
tritt der Verf. dem unwissenschaftlichen Treiben der 
capita mortua, welche in den Dingen und Wesen auch 
nur capita mortua suchen, entgegen. In diesem Auf
satz liegt ein guter gesunder Keim der Erfahrungs
philosophie, der, näher entwickelt und besonders auf 
die physiologische Pathologie, als Processlehre, im Ge
gensatz zur anatomischen Pathologie, als Producten- 
lehre angewendet zu werden verdient.

Das dritte Studium trägt die Aufschrift; Über die 
Architektonik des menschlichen Organismus, oder das 
dreifache Leben im Ei, wie das dreifache Ei im Leben.

Auf den ersten Anblick dürfte man versucht sein? 
in dieser Aufschrift nur ein gesuchtes Wortspiel vor
aussetzen zu wollen. Aus dem Aufsatze selbst aber
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wird sich ergeben, dass der Verf. es wenigstens mit ; 
der Andeutung des zu Grunde gelegten Verhältnisses i 
ernst meinte. Wir legen besonders Werth auf diesen 1 
Aufsatz, weil darin mit klarem Bewusstsein das höhere 
Ziel der Anthropotomie angestrebt wird, nämlich die °*e-  
netische Reconstruction des körperlichen Organismus 
als eines zweckmässigen Ganzen aus dem durch die 
Anatomie zerlegten und abgesonderten Bestandteilen. 
So nahe liegend und einfach die Unterscheidung dieser 
zwei wissenschaftlichen Functionen ist, so leicht und 
häufig wird sie noch immer übersehen oder vernach
lässigt. In der zweiten Function liegt aber doch ge
rade der Übergang von der Anatomie zur Physiologie, 
namhoh dte Organologie. Der Verf, die Grösse und 
Dichtigkeit dieser Aufgabe fühlend, ist von dem tiefen 
Grunde des erstens Ursprungs ausgegangen und hat

■ genetische Entwickelungsgescliichte zu 
Hülle genommen.

hreilich können die vollkommensten Lebensformen 
oc er Organismen, wie tiefsinnige und geistreiche, ge- 
laltvolle Schriften auf die mannichfaltigste und ver

schiedenartigste Weise gedeutet und ausgelegt werden, 
und dies ist vorzüglich der Fall mit der unmittelbar
sten, lebendigsten Schrift von der Hand Gottes, dem 
menschlichen Organismus. Dahin gehört denn auch 
als Deutung und Auslegung Alles, was von den sinnig
sten Forschern der Vorzeit unter dem Namen der 
Signatura rerum begriffen und von Neuern durch das 
Medium der vergleichenden Anatomie und Morphologie 
in vielfältigen Ahnungen ist erläutert oder auch neu 
begründet worden. Unser Verf. ist nun zwar, was ihm 
aber auch nur einseitig vom Zeitgeist Besessene zum 
Tadel anrechnen könnten, von einem dem gewöhnlichen 
Standpunkte entgegengesetzten ausgegangen, indem er 
auf idealem Wege versuchte, das reiche ihm aus Er
fahrung, Beobachtung und Belesenheit zu Gebote ste
hende empirische Material nach den in dieser Schrift 
vorangestellten Principien zu verarbeiten. So weist 
er die Decimale in den Schlussorganen des menschli- 
c“en Körpers, an den Fingern und Zehen der Hände 
und Füsse nach. Die Hauptzahl der Trias entwickelt 
er an dem innern wesentlichen Leben, an den drei 
Höhlen des menschlichen Leibes, ihrem Inhalt und ih
rem Ineinandergieifen, besonders aber an dem Embryo 
und der Placenta, mit dem Nabelstrang, an der drei
gegliederten Uibase, als der ersten Lebensform, an

en im spätem entwic e ten Leben auseinandergelegten 
drei Haupthöhlen des Bauchs, der Brust und des Kopfs, 
endlich am Skelett, am untern und obern Becken, an 
den untern und obern Gliedmassen u. s. w. Dabei 
wird manche interessante Frage angeregt, manche sin
nige Bemerkung eingestreut. Wir müssen bedauern, 
da dies eine der Hauptpartien der Schrift ist, des uns 
vergönnten Raums wegen, die Ansichten des Verf. 
nicht in detaillirter Ausführlichkeit darstellen und mit

andern Untersuchungen dieser Art vergleichen zu kön
nen. Mag auch im Einzelnen Manches bestritten wer- 
ddn können, Manches berichtigt werden müssen, so 
wird doch dieses Studium des Verf. im Ganzen ein 
schätzenswerter Beitrag zur Lösung des grossen Pro
blems bleiben.

Das vierte Studium beschäftigt sich mit dem Rhyth
mus und Typus, mit dem Consensus und Antagonismus 
im Allgemeinen und insbesondere im Menschen. .

Dieser Abschnitt kann als das entsprechende Sei
tenstück zu der vorhergehenden Abhandlung angese
hen werden. Der Verf. fasst hier, wie er vorhin die 
organische Seite des Lebens in Betrachtung gezogen 
hat, die dynamische Seite des Organismus ins Auge. 
Die elliptische Bewegung wird hier der eiförmigen Bil
dung gegenüber gestellt imd eine der Gestaltung, im 
Raum entsprechende Construction der Zeitverhältnisse 
versucht. Dabei scheint er uns aber die Begriffe vom 
Typus und Rhythmus nicht gehörig geschieden zu ha
ben, indem er beide Zeitverhältnissen unterordnet, da 
doch wol Typus im eigentlichen Sinn sich nur auf 
Räumliches beziehen kann. Weil aber auch hier keine 
absolute Trennung stattfinden darf, ist die Verwechs
lung ohne grosse störende Folgen geblieben, um so 
mehr, da der Verf. seine Deductionen streng auf die 
Prämisse des ersten Studiums gebaut hat. Wir wollen 
ihn hier selbst sprechen lassen. S. 149: „In dem Or
gane der Mathesis, wie im menschlichen, ist die sym
bolische Ziffer 3 als Repräsentant des ersten ursprüng
lichen Ternars auch jener der zwei nachfolgenden, und 
wie im ersten Ternär als 3 mal 1, als Trimurti, hier 
als Geist, als Idee, so steht es als 2 mal 3 = 6 im 
zweiten Ternär als Oum, hier als Wort, als Übergang 
zum Realen, als Leibwerdung, und als 3 mal 3 =s 9 
im dritten Ternär, als Sinn, als individuell gewordenes 
Geschlecht.“

„Die ersten aus jedem Ternär in Quaternar aus
gehenden arithmetischen Ziffern sind 4 aus dem ersten, 
7 aus dem zweiten und 10 aus dem dritten Ternär.

„Wie wir in 4 als Maja’s Symbole in der Offen
barung geistiger Geschlechter angedeutet fanden, ereig
net sich auch in 7, in der Allegorie von Porsch, als 
jener der geist-leiblichen Geschlechter, und in 10 als 
der gelungenen Individualisirung derselben m sich, so
wie äusser sich in Pran’s Allegorie.4

„Die lebendige Zusammensetzung dieser tetradi- 
schen Factoren mit den triadischen gibt einerseits im 
Ideellen 1 + 3 => 4, andererseits im Reellen 4 + 3 
= 7, und im Individuellen 7 + 3 = 10.«

„Die Totalsumme der letztem Grösse 10 + 7 + 
, 4 ist ’= 21, sowie die 3 mal 7 ein gleiches Facit gibt.“

„Durch die in 7 als 3 + 4 aufgenommene Dop- 
• pelzahl des Triadischen und Tetradischen in dem In- 
, dividuellen, als dem Ideellen und Reellen vereint, musste 
t die Ziffer 7 als die zwischen 4 und 10 in der Mitte
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stehende jene grosse Bedeutung erhalten, welche einst 
insbesondere die ganze Aufmerksamkeit von Pythago- 
nas und seiner Nachfolger auf sich zog: eine Bedeu
tung, welche sich in der That noch in allen Verhält
nissen des allgemeinen wie des besondern Lebens be
hauptet und uns noch recht Vieles zu denken übrig 
lässt. So sehen wir z. B., dass, so wie^die triadische 
(embryonische) Periode in den 3 mal o Monaten der 
Schwangerschaft = 9 sich als Gattungsgesetz bezeich
nete, eben so bestimmt die allgemeine, tetradische zum 
planetarischen in den 4 mal 3 Monaten = 12 unserer 
jährlichen Erdbahn um die Sonne sich ausdrückt. Die 
verbindende Summe beider in dem ohnehin nie ge
trennten Cyclus als 9 4~ 1~ Monaten gibt die Zahl 21.

Der Verf. führt diese ideale Zahldeutung nach 
Grundsätzen seiner Mathesis noch weiter aus, wir müs
sen aber hier abbrechen. Auch der Grundidee, die er 
über Consensus und Antagonismus aufstellt, können 
wir unsern Beifall nicht versagen, müssen aber be
merken, dass wir dieser wichtigen Partie eine ausführ
lichere Behandlung gewünscht hätten. Wir empfehlen 
daher dem Verf. auch bei einer künftigen Bearbeitung 
des Lebensrhythmus dem in die innersten Naturtiefen 
eingreifenden Wechselverhältniss vomWachen und Schla
fen mehr Sorge zu widmen.

Das fünfte Studium hat das Doppelgeschlecht im 
Allgemeinen und das menschliche insbesondere zu sei
nem Gegenstände.

Vorerst verdient hier rühmliche Erwähnung, dass 
der Verf. bei diesem Studium einen hohen Gesichts
punkt zu gewinnen gesucht hat, was ihm auch wirklich 
gelungen ist. Wir können von dem Doppelgeschlechte 
des Menschen nicht früher reden, ehe wir einen for
schenden Blick auf die ursprünglichen relativen Gegen
sätze, sowie sie die Wissenschaft im Geist und in der 
Natur wahrnahm, geworfen haben, denn auch diese 
haben geschlechtlichen Charakter; sie beziehen sich 
auf die Brennpunkte der grossen Weltellipse, auf den 
genetischen Dualismus, mag sich der aus diesen rela
tiven Gegensätzen entstehende Ternär im ideellen Satze, 
oder im reellen Gegensatz, oder in der Verbindung 
beider, im Grundsätze aufschliessen. — Der Verf. macht 
dann einige feinsinnige Bemerkungen über die so all
gemein angenommene Entgegensetzung von Denken und 
Sein, geht zu dem cogito ergo sum zurück, und scheint, 
wenn wir ihn richtig verstanden haben, mit seiner Be
zeichnungsweise von Denken und Leiben den ideellen 
Gegensatz von Denken und Sein in der Erkenntniss 
auf den reellen von Bewusstsein und Dasein im Men
schen zurückführen zu wollen. Dieser an Consequen
zen reichen Berichtigung müssen wir durchaus beistim
men, sowie auch der Behauptung, dass von allen all
gemeinen relativen Gegensätzen, welche die mensch
liche Intelligenz auffasste, keiner so erhebliche Bedeu

Verantwortlicher Redacteur; Dr, Hand in Jena,

tung habe, wie der von Zeit und Raum, der Gegensatz, 
der in Allem ist, sowie Alles in ihm ist. Als vermit
telnder Ternär von Geist und Natur, und als Radius 
vector zwischen Geist und Körper erscheint demnach 
dem Verf. die Seele mit ihrer doppelgeschlechtigen, 
d. h. geistigen und leiblichen Beziehung: eine Ansicht, 
in welcher sich der Verf. mit der in unserer Metaphy
sik entwickelten befreundet hat, wie auch aus der 
nachfolgenden Lehre von einem Doppelleib erhellt. In 
den Abschnitten mit den Aufschriften: Hieroglyphen, 
Mythe, Offenbarung wird auf sinnreiche Weise ver
sucht nachzuweisen, dass schon in den ältesten Zeiten 
der Geschlechtsunterschied als männliches und weibli
ches Agens in arithmetischen und geometrischen For
men seinen Ausdruck gefunden, dass der Hermaphro- 
ditismus, und der Gegensatz von Androgyn und Gy- 
nandros vielfältig mythologisch dargestellt worden, und 
dass der Genesis gemäss der erste Mensch als Gattung
wesen geschaffen worden. Der Verf. erwähnt auch 
bei diesem Anlass des Schlafzustandes, mit welchem 
die heilige Urkunde bekanntlich die Geschlechtsschei
dung in Verbindung gesetzt hat. Auch die dabei zu 
Grunde gelegte Idee zeugt von ernster Forschung und 
ist beachtenswerth, nur müssen wir wünschen, der 
Verf. möchte ihr gelegentlich eine weitere Ausführung 
geben! — Der Aufsatz über den Doppelleib entwickelt 
auf eine interessante Weise den Ausspruch von ^t. 
Martin: ,,1 komme est margue du sceau du Quaternaire^ 
und zeigt, wie diese Wahrheit mit der Doppelgeschlech- 
tigkeit im Zusammenhang steht. Vielfache Belege aus 
Anatomie und Physiologie, aus der Geschichte der Wis
senschaft sowol als eigner Erfahrung standen dem 
Verf. zu Gebote, womit auch die nachfolgenden Unter- 
abtbeilungen mit der Aufschrift: Gehirn, Darm, Herz, 
die als siderische, tellurische und atmosphärische Hül
len bezeichnet werden, und Geschlechtsorgane reichlich - 
ausgestattet sind. Den Schluss des Ganzen macht eine 
Art Epikrise mit der Aufschrift: Verborgenes und of
fenes Sein, wovon die letzte Stelle des Verf. Geistes
richtung noch besonders bezeichnet: „Wunderbare 
Erscheinungen“, ruft er aus, „welche uns an das Hei
lige des in uns inwohnenden verborgenen göttlichen 
Seins erinnern, von Mitternacht eingehüllt und vom 
Mittag nicht begriffen.“

In dieser Stelle hat der Verf. das W’ort seines 
Geheimnisses ausgesprochen. Seine Geistesricbtung ist 
nicht die in unserer Zeit herrschende, nur wenige un
serer Zeitgenossen theilen dieselbe mit ihm; aber eben 
darum heissen wir diese Schrift besonders willkommen. 
Fände ihr Sinn und Geist Eingang in die Gemüther, 
so könnte sie ein wahres Antidot für viele der curcae 
in terram animae et celestium inanes werden. Zwar 
wollen wir, so befreundet wir mit dem Verf. sind, nicht 
leugnen, dass eine vom Wesentlichen und dem eigent
lichen idealen Werthgehalt der Schrift absehende und 
mehr auf das äussere Materielle und Formale gerichtete 
Kritik mehr zu tadeln und zu rügen fände als unsere, 
welche dem Maasstab huldigte: non paucis offendar 
maculis3 ubi plurima nitent^

Bern. Dr. Troxler.

Druck und Verlag von F, A. Brockhaus in Leipzig«
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ALLGEMEINE LITEEATLK-ZEITIING.
Vierter Jahrgang. M 188. 7. August 1845.

Chronik der Gymnasien.
Kassel,

In dem vorigen Jahre 1844 traten folgende Veränderun
gen ein. Der beauftragte Lehrer Gottfr. Weber verliess zu 
Ostern die Anstalt. Am 20. Juli starb Prof. Dr. Fr. Aug. 
Börsch, geboren zu Eckartsberge am 9. April 1787, früher 
bis zum Jahre 1842 Lehrer am Gymnasium in Hanau. Als 
beauftragte Lehrer fungiren Dr. Ed. Most und Joh. August 
hutsch, als Praktikant Otto Börsch. Das Verzeichniss der 
Lehrer s. im Jahrgeng 1844, S. 673. Die Festrede am Ge
burtstage des Kurprinzen und Mitregenten hielt der Gymna
siallehrer Schimmelpfeng-. „Über die Bildung des Charakters.“ 
Am 24. Aug. Abends beging das Gymnasium eine Vorfeier 
zum Geburtsjubiläum Herder’s. Nach dem Vortrag ausgew ähl- 
ter Gedichte Herder's
Herder

sprach der Director Dr. Weber über 
,wie er als wahrer Priester der Menschheit die Hu

manität liebte, übte und möglichst beförderte.“ Derselbe hielt 
beim Herbstexamen einen Vortrag „über den Genius der 
Schule.“ Die Zahl der Schüler beträgt in acht Klassen 269 
Schüler. Im Herbste bezogen fünf, zu Ostern d. J. sechs die 
Universität. Das zu den Schulfeierlichkeiten am 17. März 
ausgegebene Programm enthält 1) Fortsetzung der Geschichte 
der städtischen Gelehrtenschule zu Kassel vom Director Weber. 
Es befasst dieser vierte Abschnitt die Jahre 1710 — 79 und 
legt in einer genauen und höchst sorgsamen Zusammenstellung 
die Verdienste des Landgrafen Karl, des schwedischen Königs 
Friedrich I. und dessen Bruder, des Landgrafen Wilhelm VIII. 
dar, berichtet über die Verhältnisse der Behörden, die Lehrer
verfassung, das Statistische, die Lehrer und Schüler jener Zeit
periode. Eine Übersicht entwirft ein interessantes Bild von 
dem damaligen Verfall der Schulen in wissenschaftlicher und 
sittlicher Hinsicht, wobei sich ergibt, dass manche neuere Kla
gen hier als schon hochalte erscheinen. 2) De diis in con- 
spectum hominum venientibus apud Homerum von dem Gymna
siallehrer Schimmelpfeng. Der Verf., ausgehend von der Über
zeugung, dass eine richtige Auffassung der Religionsideen des 

in Gymnasien nicht der Anbiidung des christ-
lichen Glaubens entgegenstehe und der Religionsunterricht auf 
dem geschichtlichen Wege behandelt werden müsse, weist 
zuerst nach, wie em Herodot und den Griechen in der Zeit 
von 560 — 44a v. Chr. der Glaube an die Erscheinung 
der Götter unter ensc en festgestanden habe, dann wie die
ser Glaube schon bei Homer bestehe. Er erörtert, wie Homer 
die Göttergestalt schildere, wobei er die von Nägelsbach auf
gestellte Meinung von einem kolossalen Körperbau zurück
weist, welcher Verkehr zwischen Menschen und Göttern und 
welche Göttererscheinungen in den Homerischen Gedichten 
sich finden. Hierbei erhalten einzelne Punkte (dass Jupiter 
den Menschen nicht erscheint, dass die erscheinenden Götter 
nur den Königen und Mächtigen auf Erden erkennbar sind) 
Aufhellung, namentlich auch die Idee der göttlichen Vorsehung 
bei den alten Griechen, und die Einstimmung der Ilias und 
Odyssee in Beziehung auf die Erscheinung der Götter.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in St.-Peters

burg. Physikalisch-mathematische Klasse. Am 25. Dec. v. J. 
las Wisniewsky eine Abhandlung: Decouverte du Systeme r&l de 
Vanalyse mathematique. Ostrogradsky sur le mouvement des 
fluides. Jacobi, galvanische und elektromagnetische Versuche. 
Erste Reihe. Über elektro-telegraphische Leistungen. Hess , 
methode pour la determination des quantites de chaleur degagde 
par voie humide. Am 22. Jan. d. J. wurden folgende Abhand
lungen vorgelegt: Hamel über Dinornis und Didus, zwei aus
gestorbene Vogelgattungen. Prof. Normann in Odessa, Mit- 
theilungen aus der Ornithologie Südrusslands. I) Über das ge
meinschaftliche Nisten der Rosenstaare. 2) Über eine in Russ
land bisher noch nicht wahrgenommene Falkenart Circus pal- 
lidus Sykes. 3) Der Tannenheher Nucifraga Coryacatactes. 
Am 6. Febr. Kupffer, Note relative ä la tempdrature moyenne 
de l’air aux limites de la culture des cereales. Meyer, einige 
Bemerkungen über die Gattung Pimelea Banks. Am 19. Febr. 
Weisse, Beschreibung einiger neuen Infusorien, welche in stehen
dem Wasser bei St.-Petersburg vorkommen. Kolenati, die Tur- 
Jagd am Kasbek nebst Bemerkungen über die Lebensweise des 
Tur und des kaukasischen Rebhuhns. , Die Falkenjagd der 
Tartaren. Der Anstand beim Aase bei Elisabethpol. Am 
5. März. Struve, astronomische Ortsbestimmungen nach den 
von den Offizieren des kaiserl. Generalstabs in den Jahren 1823

32 in der europäischen Türkei, in Kaukasien und in Klein
asien angestellten astronomischen Beobachtungen, abgeleitet und 
zusammengestellt. Am 19. März. Maximilian Herzog von Leuch
tenberg, vorläufige Anzeige über neue galvanische Batterien. 
Jacobi legte einen von ihm construirten galvanischen Telegra
phen vor. — Historisch-philologisch-politische Klasse. Am. 

j 29. Jan. Köppen, zur Handelsstatistik des russischen Reichs. 
Schögren erstattete Bericht über Castren’s Abhandlung vom Ein
flüsse des Accents in der lappländischen Sprache, und über 
die von Warrand aus Sibirien gesendeten Gegenstände (chine
sische Münzen und Metallgeräthe). Am 12. Febr. Köppen über 
den nach der Aufnahme des Capitän Manganari gefertigten 
Atlas vom schwarzen Meere.

Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 
7. April. V. Regnault über die Bestimmung der Echtheit der 
Gase. Aug. Cauchy über die Anwendung neuer Bormeln auf 
die Astronomie. Bericht über die Abhandlungen von Simon 
und Hardy über die Cultur und die troducte des Papaver 
somniferum in Algerien. Bericht über das System der atmo
sphärischen Eisenbahnen von Arnollet. Bourgery über das 
Kopfende des grossen sympathischen Nerven im Menschen und 
in Säugethieren. Bouchardat über die zuckerige Harnruhr 
(Diabetes mellitus). Orfila über mineralische Säfte. Gerhardt 
über eine neue Klasse organischer Verbindungen. Am 14. April. 
Pelouze über die Äquivalente verschiedener einfacher Körper 
(Sodium, Potasium, Stickstoff, Barium, Strontium, Silicium, 
Phosphor, Arsenik), Bory de Saint-Vincent über Entwickelung 
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von Conferven auf Arsenik (arseniger Säure im Wasser ge
löst). J. E. Dezeimeris, praktische Blicke auf die wichtigsten, 
leichtesten und wohlfeilsten Verbesserungen, welche^ in der 
Feldwirtschaft einzuführen sind; zweiter Artikel. Constant. 
Prevost über die Chronologie der Erdformationen. Le Verner 
über die Rectification der Bahnen der Kometen vermittels der 
während ihrer Erscheinung gemachten Beobachtungen. Laurent 
über die mathematische Theorie des Lichts. Bouchardat und 
Sandras über die Functionen der Bauchspeicheldrüse und ihren 
Einfluss auf die Verdauung der fäculenten Stoffe. Bourgots 
über die Schraubenbewegung (propulseurs helico'tdesf Mateucci, 
briefliche Mitteilung über die thierische Elektricität des mus
kulösen und eigenen Stroms, und über die elektrische Entla
dung der Flasche. Aime über die in Algerien beobachteten 
Temperaturen. Petit über das Meteor vom 27. Oct. 1844 
und die daran geknüpften Folgerungen. Faye, die paraboli
schen Elemente des zweiten römischen Kometen. Aug. Lau
rent über die Stickstoffverbindungen. Damour über Schwefel
arsen im krystallisirten Blei. Baudrimont über die vom Am
moniak abgeleiteten Verbindungen. Am 21. April. V. Re
gnault , Studien zur Hygrometrie; über die elastische Kraft 
des Wasserdampfes in der Luft und die Dichtigkeit des Was
serdampfes. Aug. Cauchy über die neuen Reihen , welche 
man erhält, wenn man die von ihm dargelegten Methoden auf 
die Entwickelung der Störungen und die Bestimmung der pe
riodischen Ungleichheiten der Planetenbewegungen anwen
det. Poggiale über doppelte Haloidsalze. Eng. Pelicot über die 
anderthalbfache Chromchlorüre. Henry Loewel über die Chrom- 
chlorüren. Le Pileur über die physiologischen Erscheinungen, 
welche man beim Ersteigen der Alpen beobachtete. Am 
28. April. Ch. Gaudichaud, Bemerkungen über den Brief von 
Martius, in welchen er die Untersuchungen über die Palmen
art Chamaedorea elatior dargelegt hat. C. Despretz über die 
Messung der tiefen und hohen Töne. Sturm über zwei Ab
handlungen von Payer und von Durand zur Physiologie der 
Wurzeln. Bericht über eine botanische Abhandlung von Du- 
chartre über Clandestinum, Durocher über den Ursprung der 
Granitfelsen. Briefliche Mittheilung von Prof, de la Rive in 
Genf über die vibrirenden Bewegungen, welche sowol von 
durchgehenden elektrischen Strömen, als auch durch deren 
äussere Einfluss bewirkt werden. MiUon, Untersuchungen über 
das Quecksilber und einige Verbindungen desselben. Jules 
Lefort über die einfachen Salze des Quecksilbers und die Am
mon iakproducte daraus. Descloizeaux, krystallographische Stu
dien über das salpetersaure Quecksilberoxyd. Fournel über 
die Höhe von Biskra. Sedillot, Bemerkungen über die Ent
deckungen der Variation durch arabische Astronomen des 
10. Jahrh. Le Verrier über den Kometen von 1843. Gujon 
über den in Berlin von Darrest entdeckten Kometen.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 
5, Jul. Geh. Medicinalrath Lichtenstein eröffnete die Sitzung 
xnit der Anzeige von neuerdings eingegangenen Nachrichten 
über des Prinzen Waldemar Aufenthalt zu Lucknow am Hofe 
des Sultans von Aude. Er übergab als Geschenk des Geheim
raths Beuth die Forsetzung des preussischen Seeatlas 6. und 
7. Lieferung, als Geschenk des Verfassers Physical description 
°f New South Wales Diemens Land by P. F. de
Str Zele cki (Lond. I845). Dr. Troschel theilte einen Brief 
des Dr, Peters, datirt Tere, am 11. Dec. 1844, mit. Dr. 
Rammeisberg fas einen Aufsatz: geographische Bemerkungen 
über das südliche Norwegen, die sich besonders auf Fillefield, 
,mf das bis 8300' aüfsteigende Jotum-Field, auf Hardanger- 

Field und Tellemarken bezogen. Den Beschluss machte eine 
Schilderung des Hardanger Fjords. Einige neuere auf skan
dinavische Localitäten bezügliche Karten und Pläne wurden 
zur Ansicht vorgelegt. Geh. Medicinalrath Lichtenstein las aus 
den Briefen des Dr. Hofmeister, eines Begleiters des Prinzen 
Waldemar, den Abschnitt, welcher die beschwerliche Besteigung 
des Adams-Piks schildert, v. Siebold legte einige japanische 
Originalwerke, einige Hefte der Flora und Fauna Japonica, 
und landschaftliche Ansichten aus seinem Nipon Archief vor, 
wobei er über die Verdienste der Japaner um Naturwissen
schaften, Geographie u. s. w., Mehres mittheilte. Prof. Ehren
berg gab Nachrichten über Lepsius’ Expedition in Ägypten 
und über die Gefahren , die der Reisende dort vor Kurzem 
glücklich bestanden.

Deutscher Verein für Heil Wissenschaft in 
Berlin. Medicinalrath Froriep hielt einen Vortrag über den 
anatomischen Befund bei Tabes dorsalis. Er machte nament
lich darauf aufmerksam, dass äusser den schon von Andern 
bemerkten atrophischen braunen Stellen ain Rückenmark auch 
an den Spinalnervenwurzeln Veränderungen vorkommen, ent
weder eine Atrophirung derselben bis auf ein Drittel ihrer 
normalen Dicke, oder kleine grau durchscheinende, kaum stek- 
nadelnkopfgrosse Knötchen an den Hüllen dieser Nervenwur
zeln. Sodann machte er eine Mittheilung über zwei Formen 
der Tabes dorsalis, bei deren einer, der häufigeren, die Sym
ptome mehr eine Minderung des Gefühls für die Muskelcon- 
sistenz ausdrücken, auch häufig mit Störungen des Gefühls, 
entweder als Anasthasie, oder als anfallsweise auftretende Neur
algie verbunden sind, während bei der andern nur Symptome 
der Schwächung der motorischen Thätigkeit vorhanden sind. 
Da nun derselbe bei der ersten Form mehrmals eine Atrophie 
der hintere (sensorischen) Nervenwurzeln durch die Section 
aufgefunden hatte, so sprach er die Verinuthung aus, dass 
bei der zweiten Form die vordere (motorischen) Nervenwurzeln 
leidend sein möchten. Er forderte auf, bei vorkommenden 
Fällen mit Beachtung der vorher erwähnten Veränderungen, 
die überhaupt bis jetzt an den Spinalnervwurzeln bemerkt wur
den, die vordere Wurzeln genau zu untersuchen, in denen 
alsdann zum ersten Male die wichtige Entdeckung Bell’s auch 
in der Pathologie unmittelbar ihre Stelle und Anwendung ge
funden haben würde. Was die ärztliche Behandlung der Ta
bes dorsalis betrifft, so konnte derselbe nur die eine Beobach
tung hinzufügen, dass der Eintritt der eigenthümlichen blitz
artigen neuralgischen Erscheinungen den Zeitpunkt bezeichnete, 
nach welchem von jeder Behandlung, namentlich auch von 
der magneto - elektrischen nichts Wesentliches mehr zu er
warten sei.

Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 
3. Juli legte Baurath v. Quast eine beträchtliche Zahl von Ab
drücken werthvoller geschnittener Steine, grösstenteils Ca
in een, nach Originalen des aachener Domschatzes und anderer 
Sammlungen vor. Prof. Panofka las einen Aufsatz über das 
zu Köln entdeckte Mosaik, welcher besonders die eigentüm
liche Erscheinung erklären sollte, den Sokrates mitten unter 
andern Philosophen- und Dichterbildnissen nicht auf die ge
wöhnliche Weise eines stumpfnasigen und kahlköpfigen Silens, 
sondern in edlere Zügen dargestellt zu sehen, wie auch Silen 
als Erzieher des Bacchus in der borghesiscben Gruppe sie 
nicht verleugnet. In einem zweiten Aufsatze handelte er über 
den attischen Heros Akademos, den Gründer der ersten aller
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Akademien. Der Generalinspector der Bibliotheken Frankreichs 
MatUr hatte die Abbildungen des von Schweighäuser in Stras
burg mit hypothesenreicher Gelehrsamkeit vorbereiteten Wer
kes zur Stelle gebracht, welches die bei Rheinzabern ent
deckten Thonreliefs von rother Erde darstellen sollte. Die 
Darstellungen dieser Reliefs, welche gegenwärtig der Stadt
bibliothek zu Strasburg angehören, wurden anziehender und 
mannichfaltiger befunden, als es bei ähnlichen aretinischen Ge
fässen gemeinhin der Fall zu sein pflegt. Prof. Gerhard legte 
mehre Fortsetzungen seiner archäologischen Werke fAnnlische 
Vasenbilder des königlichen Museums. Etruskische Spiegel, 
Heft 21—24. Auserlesene griechische Vasenbilder, Heft 31 
und 32. Archäologische Zeitung, 10. Liefrg.) vor. Als neue 
archäologische Entdeckungen waren zu bezeichnen: 1) Die 
grosse bei Dole.ano m der Umgegend des alten Clusium ent- 

irJ b b ? “t“ ™1<n mythischen Darstellungen 
und iu griechischen Inschriften; 2) neue Funde der Um
gegend von Camno; 3) römische Mosaiken einer an via 
iiburtma veranstalteten Ausgrabung.

literarische Nachrichten.
Die Abtheilung des Instituts in Paris Academie fran^aise 

*̂*rd  im J. 1635 gegründet und befasst 49 ordentliche Stellen. 
Uber ihre Geschichte ist jetzt ein eigenes Werk von Tortee 
lastet erschienen: Histoire des quarante fauteuils de l’Academie 

fran^aise depuis sa fondation jusqu’ä nos jours (Paris, Fomel). 
Der Verfasser gibt eine Geschichte der Entstehung und Ein
richtung der Gesellschaft, dann ein Verzeichniss der aufgestell
ten Preisaufgaben und der stattgefundenen Bewerbung. Hier
auf folgt «lie .biographisch-literarische Bezeichnung aller derer, 
welche einen besondern Stuhl eingenommen haben. Der erste 
Theil des auf vier Bände berechneten Werks enthält fünf Stühle, 
welche nach dem berühmtesten Namen vorzugsweise benannt 
werden: 1. (der Stuhl Flechier) von dem ersten Inhaber 
Godnau bis zu dem jetzigen, Grafen Mole-, 2. (Gresset) von 
Gombauld bis zu Victor Cousin", 3. (Volney) von Chapelain bis 
zum Grafen Saiute-Aulaire", 4. (Girard) von Philippe Habert 
bis zu Briffault-, 5. (Esmenard) von Germain Habert bis zu 
Lacretdle. Die jetzigen Mitglieder sind: de Chateaubriand, La- 
eretelle, Jouy, Baour - Larman, Villemain, Droz, Briffault, 
Guiraud, Faletz, Royer - Collard, Lebrun, Barante, de Lamar-

St&lr > Pongerville, Cousin, Viennet, Jay, Dupin, Tissot, 
wrs, Salvmuly, Dupaty, Guizot, Mignet, Flou-

rens, - oe, Victor Hugo, Sainte-Aulaire, Ancelot, de Toque- 
w e> ^allanche, Patin, St. - Marc-Girardin, Sainte-
Beuve, Menmee, Vigny, y^

Die königliche Bibliothek in Paris hat zwanzig antike 
Vasen, welche au < er teile des alten Cerä ausgegraben wor
den sind, al» *e»c  en < es Herzogs von Ceri, Prinzen von 
Torlonia erhalten. Sie sind 2uin Theil von vier Fuss Höhe 
und mit Reheis geziert. In der G^erie 2Ur linken d Treppe 
errichtet man eine ägyptische Todtenkammer aus Steinen, 
welche von Karnak herbeigeschafft worden sind, umkleidet von 
Reliefs, und wie sie auf ihrer ursprünglichen Stelle geformt war. 

. In Paris ist in einer angeblich vierten Ausgabe erschie
nen: Lemons d’Astronomie professees d f Observatoire pnr 
Arago, recueillies par un de ses eleves. Arago protestirt gegen 
dieses ihm zugeschriebene Werk", es wimmle von Fehlern und 
sei durchaus keiner Beachtung werth.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in Jena.

Der literarische Nachlass des im vorigen Jahre zu Peters
burg verstorbenen Staatsraths Krug war von der Akademie 
der Wissenschaften einer Commission (den Akademikern Schö- 
gren, Ustrialow, Kunik) zur Prüfung übergeben worden. 
Kru" hatte sich seit seinem Eintritt in Russland mit dem Stu
dium der russischen Numismatik, dann mit dem der ältesten 
Geschichte Russlands eifrig beschäftigt, und die beiden Schrif
ten: „Zur Münzkunde Russlands“ (1805) , „Kritischer Ver
such der byzantinischen Chronologie, mit Rücksicht auf die 
frühere Geschichte Russlands“ (1810), fanden die allgemeine 
Anerkennung vorzüglicher Gründlichkeit. Der bescheidene und 
in abgezogner Stille ununterbrochen arbeitende Mann scheute 
die Resultate seiner Forschung der Öffentlichkeit zu übergeben. 
Von 46 in der Akademie gelesenen Abhandlungen sind nur 
sehr wenige gedruckt worden j um so mehr erwartete man 
von dem Nachlasse. In demselben haben sich folgende Ab
handlungen vorgefunden und sind des Druckes werth erachtet 
worden: J) Über die Übersiedelung der Ungarn aus Russ
land. 2) Über ein altes nordisches Grabmal. 3) Beweis, 
dass der Anfang des russischen Staates nicht erst mit dem 
J. 862 könne gesetzt, sondern in das J. 852 müsse vor
gerückt werden. 4) Über einen handschriftlichen Chrono
graph in der Bibliothek der Eremitage, als eine von den 
Quellen der nikonischen Chronik in der akademischen Biblio
thek. 5) Über die Prawda Russka'ia. 6) Über die Rangord
nung im spätem Griechenland, verglichen mit der im frühem 
Russland. 7) Über das nordische Julfest, welches im 10. 
Jabrh. auch am Hofe in Konstantinopel gefeiert wurde. 8) Über 
den germanischen Ursprung des Wortes KHH3b. 9) Über den 
Ursprung und die Einführung des Zahlwortes copoKb anstatt 
»leTMpe/tecHTb. 10) Bemerkungen zu Ahmed-Ibn-Foszlan’s 
Gesandtschaftsbericht über Sprache, Religion, Sitten und Ge
bräuche der heidnischen Russen im 10, Jahrh. 11) Ideen 
über die älteste Verfassung und Verwaltung des russischen 
Staats. 12) Über die Sprache der Russen im 10. und 11. 
Jahrh. 13) Über die Markomannen und Nordalbinei in Schrif
ten des 9. und 10. Jahrh. 14) Welchem Volke gibt Nestor 
den Namen KOp.\H3H. 15) Versuchte Erklärung der Inschrif
ten eines grossen goldenen Ringes im Museum der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften. Noch nicht ganz vollendete 
Abhandlungen sind: 1) Über die Grivna. 2) Über eine 
Stelle in den bertinischen Annalen das Volk Rhos betreffend. 
3) Über den Ursprung der Namen der Russen und Waräger. 
4) Eupraxia, Tochter des Grossfürsten Wsewolod, Gemahlin 
Kaisers Heinrich IV. 5) Untersuchungen über die Insel Lenke 
im Pontus Euxinus. 6) Über den nowgorodschen Gostomysl 
u. A. Aus der von Krug geführten Correspondenz haben sich 
Briefe von Romjanzow, Ewers, Hase, Strojev u. A., n»c aber 
die von Schlözer vorgefunden. Die Akademie w.rd den Druck 
der vollendeten Abhandlungen besorgen lassen.

In «lern Stadtarchiv zu Augsburg hat man das 1 ergament 
mit 20 Siegeln, auf welches Güte «■> B^mgen d.e Ur
fehde schwor, und sämmtliche Acten des schwäbischen Bundes, 
sowie Handschriften von Luther, Melanchthon und andern 
Männern jener Zeit aufgefunden.

Zu den Beobachtungen der Spuren urweltlicher Thiere 
kommt die des Pfarrers Pauli in Kettenheim im Grossherzog- 
thum Hessen. Derselbe hat in dem Sandstein des Bruches von 
Nack bei Algei Fussspuren eines Thieres der Urwelt gefunden, 
in denen die Zehen vier Zoll breit und die Nägel an einzelnen 
drei Zoll lang erscheinen. Er benannte das Thier Megapus.

Druck und Verlag von F. A. Brocfchaus in Leipzig.
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(Der Raum einer Zeile wird mit P/t Ngr. berechnet.)

Allgemeines

^üc^er - ITmlwti etc.
93 on SJilßelm ^eindn». 

«neunter S3anb, welcher bie wn, 1835 big ßnbe 1841 
erfrfnenenen SBücber unb bie S3eric^ttgungen früherer 

ßrfc^einungen enthält. »£)erau«gegeben von 
(Otto Tluguot öcljul).

Hude - Literatur.

bi* $hefmng, «Bogen 1—60. 
(A—Kern.)

®r, 4. ®eh- Sebe freferung auf ©rucfpap. 25 SRgr., 
©chreibpap. 1 6 «Rgr.

. ®* Ca 7isi9be« „ TCUgemeinen Sticher Benton"

auf

«/ «io o söanbe be« „ Tlllgemeinen 25udjersßertton" von 
^ieinfius (2? ./‘*)  finb je^t ^ufammengenommen im gerat’ 
gefegten greife für 20 äblr. ju ermatten; aud) werben einzelne 
S5änbe ju Verhdltnißmdßfg erniebrigten greifen erlaffen. ©er achte SSanb, 
welcher bie von 1828 bis Enbe 1834 erfcbienenen Sucher enthält, fofiet 
auf ©rucfpap. 10 S^lr. 15 9tgr., auf &$mbpap. 12 Sblr. 20 9tgr.

im Suli 1845.
X 71. Wackhauo.

Vollständig erschien soeben im Verlage von Fr. UBauke 
Jena und kann durch jede Buchhandlung bezogen werden:

Lehrbuch
der

Geschichte der Medicin
und der

Volkskrankheiten.
Von

Prof. Dr. Heinrich Maeser.

in

60 Bogen. Gross Lexikon. 8. Velinpapier. Preis 5 Thlr., 
oder 8 Fl. 45 Kr. Rhein.

©urdh alle iButhhanblungen ift ju erhalten:
Der fireuj- unfc JTerMnanbsbrunnen

in ä^arien^ab.
33Ott neuem djemifcb unterfu^t

vona. W. Mieten.
®r. 8. ®eb- 15 «Rgr.

«Rathflehenbe SBerfe ftnb fortwabrenb burd? alle SBuchhanblungen ju 
begehen:

(JU Sie ^eilqueUen S>eutfc^lanbs unb 
bet ©cbwetj. @tn Safdienbudi) für SBrunnetP unbSSabe*  
reifende. SSier $efte. SRit Bärtchen unb planen. 8. 1837 
—38. 3 £t)lr.
I. ®ie in allgemein wifVenfcbaftlisber 35^

giehnng unb bereu jmeefmüfuge .'3?nu$ung. 15 9tgr.
ii. ®ie SSäber unb ^eilgueffen beä ^önigteiehd Böhmen 

unb bet WötBgraffcbaft SRäbren. 25 9tgr.
III. ®ie SR ab er Sdilcfienö. 20 9tgr.
iv. ®te»Urb= unb ^ftfeebaber. 1 S$ir.

♦Hreoftg &), Uber ben (gebrauch ber natürlichem 
unb fünftlichen SRineralmaffer non Marlöbab, 
SÜlarienbab, ®ger, «pprmont unb ®paa. 3 wette 
verbefferte Auflage. 8. 1828. 1 £l)lr. 10 Ägr.

©affelbe in fransöfif^er ^prac^e^ 1 Shlr. 15 97gr.
.Ceipng, im Sulf 1845.

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen 
zu erhalten:
Ikone seraphische SlarsteHiing’ der niclit- 

syphilitischen Mantkrankli eiten. Mit 
darauf bezüglichem Texte. Unter Mitwirkung des 
Herrn Geh. Ober-Medicinalraths Prof. Dr. Trüstedt 
besorgt und herausgegeben von Dr. M Jftsk. lieh- 
rend» Enthaltend 30 colorirte Tafeln äusser dem 
Texte. Grossfolio. 1839. In Carton. 12 Thlr.

Ikonographische S>arstellung der Oein- 
brüche und Verrenkenden. Unter Mit
wirkung des Herrn Geh. Medicinalraths Prof. Dr. Kluge 
besorgt und herausgegeben von Dr. JF. ^Tak, Steh- 
rend. Enthaltend 40Tafeln äusser dem Texte. Gross
folio. 1845. in Carton. 8 Thlr.

Beide Werke ^sammcngcnonuaen erlasse ich für 16 Thlr.
Vorstehende Werke bilden die erste und zweite Abtheilung einer 

Ikonographischen Enzyklopädie der Medicin, Chirurgie 
und Geburtshülfe, die von Dr. F. Jak. Behrend in meinem I 
Verlage herausgegeben wird.

jm Juh 1845,
F. A, BROCKHAUS.

®rfd)ienen ift:
Wo d e 11, R. v., Historisch-geographischer Hand - Atlas 

in 36 Karten nebst erläuterndem Text. Mit einem 
Vorwort von F. A. Pischon. Iu $ Eieferungen. 
Quer-Imp. Fol. 4te Lief. 1% Thlr.

SSebarf bieS auögejei(^nete unb überaus prattifdje äßert, über baö 
mir bon allen ©eiten bie ancrtennenbften Urtbefle juge^en, erneuter 
Empfehlung, fo mag bie
Annahme bet ©ebication non <©r„ bem Könige 

von ^teufen, 
forote bie

ßmpfefjlung beä Sultues SRinifterium an alle 55ilbungcf= unb 
Unterrichte * Anhalten ber SLRonardhie

geroi^ inS ®en>i^t faUenb fan.
Berlin, am 15. -5«lt 1845.

TUeranber Juncker x
_________ __  Eöntgl. ^>ofbu^ünbler.

«Bei in «eipsig ift neu erfefetenen unb burch
alle «Budfbanblungen ju belieben:

(StOWIi
eine« beutfdien ©belmann«.

Witter
®r. 12. ®eb- 1 24 «Rgr.

bfefem neuen Steile wußte ber geiftretdie SJerfaffer in anjteben 
ben ^cpilberungen unb SReflerionen au« ben Suftänben ber “politiE unb 

hohem gefellfchaftlichen ßeben«, jenes hohe Sntereffe ju verleihen/ 
woburdh bie erften beiden Sheüe », @ancan" ftdO auöjeid^neten unb 
namentlich in Öfterreich Weben erregten.

©er erfte unb jweite £&eu erfchtenen 1842—43 unb haben ben' 
felben Weis.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. ISO $*  ^USUS^

VI e d i c i n.
1. Neue Untersuchungen über den Kretinismus oder die 

Entartung des Menschen in ihren verschiedenen Gra
den und Formen, herausgegeben von Dr. Maffei, 
praktischem Arzt in Salzburg u. s. w , und Dr. Rösch, 
kömgl. würtemb. Oberamtsarzt zu Urach. Zwei 
Bände. Erster Band, a. u. d. T.: Untersuchungen 
über den Kretinismus in Würtemberg von Dr. Rösch, 
mit Anmerkungen von Dr. Guggenbühl und einem 
Norworte von Dr. Jaeger, königl. würtemb. Ober- 
Medicinalrathe. Zweiter Band, a. u.d.T.: Der Kre
tinismus in den norischen Alpen, von Dr. Maffei. 
Erlangen, Enke. 1844. Gr. 8. 2 Thlr. 5 Ngr.

2. Der Kretinismus in der Wissenschaft, ein Sendschrei
ben an Hrn. Dr. Maffei, Verfasser der Untersuchun
gen über den Kretinismus in den norischen Alpen, 
von Dr. Troxler. Zürich, Orell, Füssli & Comp. 
1844. 8. T/  Ngr.*

3. 17 Abendberg, etablissement jtour la gnerison et Vedu- 
cation des enfants cretins, ä Interlachen, canton de 
Berne. Premier r apport par le Dr. Guggenbühl, 
traduit de Pallemand, sur le manuscrit inedit de !au- 
teur, par le Dr. Berchtold-B eaupre. Fribourg 
en Suisse (Berne, Huber). 1844. 8. Mit einer Abbil
dung. 12% Ngr.

Der Kretinismus ist zwar schon länger eine interes
sante und bedeutsame Aufgabe der Wissenschaft ge
wesen und wird es noch mehr werden, weil eben an 
so tief eingreifenden Gebrechen die ursachlichen Mo
mente am ehesten aufzufinden sind, er ist aber jetzt 
auch schon eine Aufgabe der Kunst geworden, und 
nicht nm die Physiologie und Psychologie, auch die 
Therapie wi sich dieses Gegenstandes, und gewiss 
nicht ohne Hoffnung und Glück, bemächtigen. Es ist 
zwar in dem Buche, das vor uns liegt, Literatur genug 
gegeben, um zu ei a ii en, was darüber schon 
gemeint, gewähnt, vermuthet und besser ins Auge ge
fasst ist. Ref. kann es sich aber nicht versagen, hier 
beiläufig anzuführen, dass schon dem geistreichen Prin
zen von Ligne diese grosse Angelegenheit des Men
schenthums nicht entging. Schon er wunderte sich 
dass Landsleute, Eltern, Ärzte und Philosophen ihr so 
geringe Aufmerksamkeit schenkten. Bäder, Elektrici- 
tät, Inoculation, selbst Krankheiten müssten, meint er, 
etwas thun, um das stagnirende Blut besser in Bewe

gung zu bringen, wäre es auch nur um die armen Ge
schöpfe zu mechanischen Arbeiten abzurichten. Dass 
sie schreiben und zeichnen, darauf möchte es nicht an
kommen, der Finger aber würde der Professor und 
die Runzel der Stirn der Corrector für sie sein müssen, 
statt des Papiers, der Schiefertafel und des Bleistifts 
sollten die Werkzeuge des Ackerbaus genügen. Bei 
einiger Cultur dieser von der Natur vergessenen Ge
schöpfe könnte man, hofft er, etwas über die angebor- 
nen Ideen erfahren und empfiehlt dringend den Aufge
klärten Europas, etwas aufmerksamer auf die zu wer
den, welche jeder Aufklärung entbehren. In seiner 
liebenswürdigen Manier wirft er ein paar Sätze hin, 
die mitten in die Anthropologie hineingreifen: (Test 
dommage qu'un cretin ait la meme äme que Pericles 
etAspasie, et, puisqu’il Pa, c'est bienfait qu’il soitheu- 
reux pendant Tetemite, pour le dedommager du malheur 
de ce monde-ci. — Que de gens d'esprit a leur mort, 
troubles par des remords , et inquietes par la crainte 
des supplices eternels, voudroient n’avoir ete que des 
cretins pendant leur vie.

Der Verf. der ersten Abtheilung dieses Werks, 
Hr. Dr. Rösch, hatte 1838 auf einer Reise in seinem 
Vaterlande beobachtet, dass der Kretinismus dort wei
ter verbreitet sei, als man bisher geglaubt hatte; er 
schlug daher dem Ministerium des Innern vor, eine 
Untersuchung dieses Übels an Ort und Stelle im gan
zen Lande veranstalten zu lassen; der Antrag ward 
gern genehmigt und ihm die Ausführung desselben 
glücklicherweise übertragen. Im April 1841 trat er 
seine Reise an, die etwa fünf Monate dauerte und in 
welcher er 210 Orte mit grosser Umsicht musterte. 
In einem Vorworte, das einige interessante Bemerkun
gen über diesen Gegenstand enthält, ruft Hr. Dr. Jae
ger dem Verf. ein Glück-auf! für diese »ache der 
Menschheit zu, und es leidet keinen Zweitel, dass 
seine weit- und umsichtige Arbeit auch seinem Lande, 
in dem so auffallend viele Gebrechen dieser Art vor
kommen, gute Früchte tragen werde.

In der Einleitung beschäftigt sich der Verf. mit 
dem Begriffe, dem Wesen und den Ursachen des Kre
tinismus0, wobei eine reichhaltige Literatur ihm die 
Stützpunkte darbietet, die verschiedenen Meinungen zu
sammenzustellen, zu billigen und zu bekämpfen. Man 
fasste den Begriff des Kretinismus zu eng und verstand 
darunter nur einen endemischen Blödsinn oder Idiotis
mus, wobei man freilich auch einen sporadischen aner



kannte. Mit Idiotie ist Kretinismus nicht ein und das
selbe, dieser zeigt verschiedene Abstufungen und Schat- 
tirungen, und der Blödsinn ist nur eine, wenn auch die 
bedeutendste Form desselben. Die übrigen Formen 
charakterisiren sich durch Abstumpfung der Sinne, 
Taubstummheit, Mangel des Gesichts, verkümmerten 
Wachsthum und endemischen Kropf» Alle diese Grade 
und Formen zurückgebliebener Entwickelung und ein
getretener Entartung bilden den Kretinismus, wenn man 
nicht trennt, was die Natur vereint. Dem Verf. er
scheint der Kretinismus als eine mangelhafte, hinter 
der Norm zurückgebliebene oder frühzeitig auf eine 
niedrigere Stufe der Entwickelung bleibend zurückge
sunkene und sofort nach Idee und Stoff, nach Seele 
und Leib mehr oder weniger bedeutend entartete mensch
liche Organisation. Kropf, verkümmerter Wuchs, 
Stumpfheit der Sinne, Leukäthiopie, Taubstummheit, 
Blödsinn sind mehr oder weniger die Begleiter des 
Kretinismus und je stärker sich diese Symptome ver
einen, desto vollendeter ist die Entartung der Organi
sation. Den beim Kretinismus vorkommenden Blödsinn 
unterscheidet der Verf. noch, er statuirt einen Blödsinn 
mit grobem lymphatischen Habitus und Torpor des ge
summten Nervensystems und einen andern mit feinem 
nervösen Habitus und erethischem Zustande des Ner
vensystems verbundenen, wobei Gehirnarmuth stattfin
den soll.

Die Ableitung des Worts Cretin, Kreidling, Weiss
ling, von Creta, Kreide, scheint die beste zu sein, denn 
die jungen Kretinen haben eine bleiche, leichenhafte 
Farbe, dagegen man eine braune Hautfarbe an altern 
Kretinen bemerkt, weshalb man sie in gewissen Ge
genden Marrons (Kastanien) nennt.

Erst im 16. Jahrh. machten F. Plater und P. Fo- 
restus auf den Kretinismus der Alpen aufmerksam und 
erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. dehnte de 
Saussure die Untersuchungen darüber aus und schloss 
daraus, dass diese Entartung der menschlichen Natur 
nur in Thälern von einer mittlern Erhebung über das 
Meer vorkommt, dass hier die Bevölkerung mehr oder 
weniger nach Leib und Seele schlaff und träge ist und 
dass die Ursache davon in einer gewissen anomalen 
Beschaffenheit der Luft zu suchen sei, eine Vermu- 
thung, die, genau betrachtet, allen übrigen zum Grunde 
liegt.

Nachdem Malacarne bei drei Kretinen gewisse 
Abnormitäten am Schädelgrunde besonders beobachtet 
hatte, namentlich eine senkrechte Richtung des Hinter
hauptloches, reducirte Ackermann den Kretinismus auf 
Rhachitis, zeigte Fodere dessen Verwandtschaft mit 
dem Kropfe, suchte Autenrieth ihn aus einer unvoll
kommenen Entwickelung der Basis des Schädels her
zuleiten und schlossen die Brüder Wenzel dieser An
sicht sich an. Schon 1815 stellte Justinus Kerner Be
obachtungen über die im Kocher- und Roththale herr

schende Endemie des Kropfes und Kretinismus an, und 
fand bei den Bewohnern einen schlaffen Habitus, eine 
mehr oder weniger auffallende Stumpfheit und eine be
sondere Anlage zu Epilepsie, Veitstanz und Katalepsis; 
er vermuthet, dass dabei siderische Verhältnisse der 
Erdstriche und Wasserströmungen eine wichtigere Rolle 
spielen, als palpable chemische Potenzen. Iphofen, 
der ein ausführliches Werk diesem Gegenstände wid
mete, lässt die nahe Verwandtschaft von Kropf und 
Kretinismus gelten, betrachtet letztem als eine unvoll
kommene Entwickelung in Folge eines Mangels an Le
benskraft und atmosphärischer Elektricität, während 
der Kropf nach ihm aus einem an Kohlensäure armen 
Trinkwasser entsteht.

Maffei unterschied einen angebornen und einen 
erst nach der Geburt entstehenden Kretinismus. Sens
burg wollte die nächste Ursache desselben aus einer 
übermässigen Entwickelung der Knochen des Kopfes 
herleiten. Knolz hält ihn für chronischen Blödsinn 
eigener Art, welchem mangelhafte oder zurückgeblie
bene Entwickelung des Hirns mit vorherrschender Aus
bildung des Gangliensystems zum Grunde liegen, eine 
Hypothese, die aus der Wahrnehmung Schiffner’s her
vorging, der bei zwei blödsinnigen Brüdern auffallende 
Anschwellungen der Ganglien antraf.

Nach v. Gugger nimmt man die kretinische Ent
artung selten gleich nach der Geburt, meist erst ein 
halbes Jahr und später wahr: er sucht das Ursächliche 
in einer anomalen Beschaffenheit des Bluts.

In einem 1830 gehaltenen Vortrage gab Troxler 
der Sache einen neuen und mächtigen Impuls. Der 
Kretinismus ist ihm eine ursprüngliche Entartung des 
organischen Lebens, welche im höchsten Grade ihrer 
bereits vorhandenen Ausbildung sich fortpflanzt und 
angeboren zeigt, oder auch bei geringer Anlage dazu 
durch gewaltig eingreifende, die organisirende Vitalität 
überwältigende klimatische, atmosphärische und telluri- 
sche Einflüsse in der ersten kindlichen Entwicklungs
zeit gesetzt wird. Diese ursprüngliche Entartung er
klärt er aus tiefer Verletzung des organisirenden Prin- 
cips, von dem die Bildung des leiblichen Lebens und 
alle Wirksamkeit des Seelenwesens abhängt. Es gibt 
nach ihm nicht nur verschiedene Grade, sondern auch 
verschiedene Formen des Kretinismus, deren er vier; 
den Alpenkropf, die Leukäthiopie, die Taubstummheit 
und den Blödsinn annimmt. Troxler war es, der rühm
lichst, nachdrücklich und nachhaltig die Aufmerksam
keit auf diesen Krebs der menschlichen Gesellschaft 
hinzulenken verstand, sodass seinen energischen Be
strebungen es hauptsächlich mit beizumessen ist, wenn 
eine immer mehr sich bessernde Theorie auch der Pra
xis die Hand bietet, wie denn anerkannt werden muss» 
dass von jeher in allen seinen philosophischen und 
psychologischen Schriften Scharfsinn mit Tiefe des 
Geistes und einem schönen Ernst des Gemüths sich
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vereinten, die dunklen und ungebahnten Gänge des 
Seelenlebens zu beleuchten.

dasNach solcher glücklichen Anregung nahm 
Studium dieses wichtigen Gegenstandes einen neuen 
Anlauf. Prof. Jaeger gab einen Beitrag zur Geschichte 
gehimarmer Kinder, der sogenannten Affenköpfe, die 
besonders zu Plattenhart, unweit Stuttgart vorkommen, 
und bei denen man nicht nur eine auffallende Kleinheit 
des Schädels, sondern auch manche Abnormitäten im 
Gehirn wahrmmmt Diese Entartung beruht offenbar 
auf einem ursprünglichen Bildungsfehler, während der 
Kretinismus oft erst im zweiten Jahre und später sich 
zu entwickeln beginnt. Autenrieth setzte seine Unter- 
fgarhtpDeil-t°a Unfi ?n zu dem Resultate, dass eine 
feuchte mit Sumpfluft vermischte Atmosphäre relativ 
hoher gelegener Gegenden den Kropf erzeuge, und, 
wenn noc i < ei enuss gypshaltigen Trinkwassers hin
zu omme, en Kretinismus, wobei indess besonders 
auch die Erblichkeit als ursächliches Moment zu be- 
ruc sic itigen ist. Jn der Schweiz ward das Streben 

mer e endiger, die Theorie und Statistik des Kreti
nismus zu erweitern; 1840 bildete sich in Freiburg eine 
eigene Commission dafür unter Troxler’s Präsidium, und 
setzte im Laufe der Jahre ihre Bemühungen fort. Mit 
voller Anerkennung der Sachkundigen gelang es nun 
dem Dr. Guggenbühl, seinen Plan zur Besserung kind
licher Kretins praktisch in Ausführung zu bringen, in
dem er bereits 1841 seine Anstalt auf dem Abendberge 
eröffnete, womit gleichsam eine neue Epoche in der 
Geschichte menschlicher Gebrechlichkeit beginnt, die, 
nach unserm Bedünken, wie so viele Übel, nur als ein 
Fatum und nicht als eine Sache der Providenz, d. h. 
nur als eine Naturschwäche betrachtet werden muss, 
die durch den Menschengeist wieder gemindert oder 
gehoben werden kann. Ganz aus der Natur gegriffen 
scheint uns, was Dr. Claivaz schon in der ersten Si
tzung des freiburger Vereins vortrug. Nach seiner

i ahrung kommt der Kretinismus fast ausschliesslich 
m le en und engen, von sehr hohen Bergen umschlos
senen lälern und in den der Mittagssonne ausgesetz- 
ten un vor dem Nordwinde geschützten Dörfern der
selben vor, un es befindet sich hier die ganze Bevöl- 
ke™»S "> einem Zttstande von r <jie oft
nur eme halbe Meile entfernt sind, haben eine sehr gut 
entwickelte Bevölkerung Das Dorf bei
■8»y, ehemals so berühmt durch seine Kretins, hat

•SlC\die Bevölkerung ver
dreifacht hat und dies kleine Wunder geschah sehr 
einfach durch die Verbesserung des Bodens und die 
Verbesserung der Wohnungen. Schon lange pfleo.te 
man in Wallis die kretinischen Kinder aus der Thalluft 
in die Höhe und die freie Bergluft zu versetzen, auch 
wandte man dies Verfahren wohl bei Schwängern an.

Übrigens gebührt unserm Verf. die Ehre, diese ei- 
nem gebildeten Volke so werthe Angelegenheit zuerst 

wieder kräftig angeregt zu haben, sodass das Nach
barland um so mehr sich bewogen finden musste, mehr 
noch zu bedenken und zu thun, als bisher geschehen 
war. In einem würtembergischen ärztlichen Vereine 
ward schon im J. 1839 der Gegenstand mehrfach be
sprochen, und in der Versammlung der Naturforscher 
zu Erlangen brachte der Verf. ihn wieder in Erinnerung. 
Von mehren Seiten kamen neue Stimmen und Beob
achtungen hinzu. Damerow, die Kretinen mit den nie
drigsten Menschenracen. den sogenannten Papus ver
gleichend, hielt sie für Übergangsstufen und nothwen
dige Naturphänomene.

Auch im Grossherzogthum Baden ist Kropf und 
Kretinismus sehr verbreitet; in höherm Grade endemisch 
ist er in der am Ausflusse des Rheins aus dem Boden
see auf feuchtem Grunde gelegenen Vorstadt von Con
stanz, wo der Verf. 10 Kretinen vorfand. Dr. Müller 
beschrieb den Kretinismus im hessischen Neckarthale, 
Dr. Dürr den im Kocherthale, Prof. Kieser beobachtete 
den Kropf und Kretinismus im Saalthale und hält eine 
Abnahme des solaren Einflusses für die Hauptursache 
derselben. Prof. Häser setzte die Beobachtungen fort, 
wodurch Thieme zu seiner Inauguralschrift: „Der Kre
tinismus, eine Monographie“ veranlasst wurde, worin 
er Hirnarmuth, die Blödsinn bedingt, Taubstummheit 
und Misbildung des ganzen Organismus für das Cha
rakteristische des Kretinismus hält. — Nach Dr. Stahl 
kommt unweit Schweinfurt der sporadische Kretinismus 
mit zartem Körperbau und kleinem Schädel vor. Nach 
Pommer hat sich im Tessinthale der mit Kropf ver
bundene Kretinismus seit 30 Jahren bedeutend ver
mindert.

Dr. Trumpy, der im Canton Glarus ihn beobach
tete, hält ihn für ein Stehenbleiben auf niederer Stufe, 
auf der niedrigsten ist er ihm Pflanzenmensch, auf der 
zweiten Thiermensch, auf der dritten Halbmensch, auf 
der vierten Kropfmensch, wo die geistige Entwickelung 
auf der Stufe der Kindheit stehen geblieben ist. Nach 
Dr. Zschocke in Aarau ist der Kretinismus eine Folge 
von Geschlecht zu Geschlecht sich vererbender und 
sich steigernder Skrofelanlage, der Kropf steht in ur
sächlicher Beziehung zum Kretinismus, wie wol viele 
Kretins keinen oder wenig davon haben. Es zeigt sich 
deutlich in der Lage von Aarau, wie sehi ungünstige 
Luftbeschaffenheit und andere Umstän e auf die Ent
wickelung des Übels wirken, indem es bei denBewoh- 
nern der nördlichen Seite nicht vorkommt, bei denen 
'der südlichen aber häufig. I rot. Demme setzt das 
Wesen des Kretinismus in ursprünglich quantitative, in 
der Folge aber auch qualitative Abweichung des orga- 
nisirenden Princips von der Norm und betrachtet ihn 
nur als eine besondere Form des Idiotismus. Unser 
Verf, meint dagegen, dass der Blödsinn, Idiotismus, 
unter den Begriff des Kretinismus zu bringen sei, den 
Satz hinstellend: nicht alle Kretinen sind Idioten, aber
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alle Idioten sind Kretinen. Wenn Demme annimmt, 
dass eine neue Erzeugung der Anlage dazu nicht mehr 
stattfinde, diese sich gegenwärtig nur noch durch Lber- 
tragung fortpflanze, so ist die Erfahrung dagegen, boll 
etwas gegen sie gethan werden, so muss es in frühe
ster Kindheit geschehen, dann lässt sich noch Genü
gendes erreichen. Als ein wichtiges pathologisches 
Ergebniss hebt Demme mit Recht die geringe Grösse 
und Schwere des Gehirns, besonders des kleinen, die 
geringere Höhe des grossen und dessen Abplattung 
hinterwärts, hervor. Nach Ref. eigenen Beobachtungen 
und Verbleichung änderet daif dies aber nicht als ein 
allgemeines charakteiistisches Resultat betrachtet wer
den, ja alle die genannten Mängel können nicht vor
handen sein, demungeachtet ist diese Wahrnehmung 
oft gültig, ohne andere dynamisch - plastische Mängel 
auszuschliessen, welche dem Leibes- und Seelenleben 
sich feindlich erweisen und ähnliche, nicht gleiche, nur 
niodificirte Hemmungen hervorbringen. — Dr. Berch- 
told-Beaupre folgert aus seinen Untersuchungen über 
den im untern Theile der Stadt Freiburg herrschenden 
Kretinismus, die er in einer Diss. 1833 niederlegte, dass 
Mangel an Luftströmung, Zurückprallen der Sonnen
strahlen von den Felswänden, dumpfe, erstickende Luft, 
fortwährende Ausdünstung des Flusses und der Ver
sumpfungen, die er nach Überschwemmungen hinter
lassen hat, feuchte Hitze, eine eigenthümliche Luftbe
schaffenheit verursachen, wodurch Mensch wie Thier 
in Erschlaffung sinkt, die, vom Kropfe begleitet, zum 
Kretinismus führt. Er erwähnt mit gebührendem Lobe 
der glücklichen nun von Guggenbühl ins Leben geru
fenen Idee, die von der Natur so stiefmütterlich aus
gestatteten Geschöpfe in die frische freie Luft heiterer 
Höhen hinauf zu ziehen und hier frühzeitig sie streng 
physisch zunächst und zugleich psychisch zu recon- 
struiren, denn auf letztere Weise allein darf und kann 
es nicht geschehen, wie das von Segnie in Paris ge
gründete Institut zeigt, so gross auch die Anstrengun
gen seiner pädagogischen Kunst immerhin sind. Dr. 
Scliansberger fand den Kretinismus nach dem ganzen 
Laufe der Donau in Österreich in allen Graden ein
heimisch, jedoch nur m den Niederungen, nicht auf 
den Anhöhen. Fremde, welche sich hier niederlassen 
und durchaus wohl oiganisirt sind, bekommen nicht 
selten kretinische Kinder; auch fand er, dass das Übel 
erblich sei und zwar mehr von mütterlicher Seite, und 
dass es in der Regel nicht sogleich nach der Geburt, 
sondern gewöhnlich nach einem halben Jahre und spä
ter bemerkt werde. In den Pyrenäen ist der Kretinis
mus eben wie in der Schweiz u. s. w. einheimisch, und 
nach Marchant, der 1842 eine Schrift darüber heraus

gab, unterscheidet sich die Bevölkerung der Bergflächen 
und Ebenen durchaus von derjenigen der Thäler zwi
schen den Gebirgen; die erste ist körperlich und gei
stig kräftig, die andere neigt mehr und weniger sich 
der kritinischen Constitution zu. Die Feuchtigkeit des 
Bodens erscheint auch ihm als ein wichtiges ursächli
ches Moment.

Über den Kropf theilt der Verf. mit gleicher Um
sicht das darüber Bekannte mit. Schon Humboldt schrieb 
seine Entstehung einem mangelhaften Einflüsse der at
mosphärischen Elektricität zu; Pöppig fand in Amerika, 
dass nicht das Trinkwasser, wol aber eine stagnirende 
Luft, das Sumpfmiasma, dazu besonders beiträgt. Man 
darf überhaupt annnehmen, dass der Kropf in Gebirgs- 
thälern und feuchten Niederungen am meisten verbrei
tet ist. Was die Taubstummheit betrifft, so ist sie in 
den Gegenden, wo sie endemisch mit dem Kretinismus 
complicirt ist, in der Mehrzahl angeboren oder in frü
hester Kindheit entstanden.

Nach dieser allgemeinen Übersicht kommt der Verf. 
zur Hauptaufgabe, zur Statistik des Kretinismus ln •' 
Würtemberg, die er bis ins tiefste Detail mit grössestem 
Fleisse lebendig hier vors Auge bringt. Bei einer 
Grösse von 360 Quadratmeilen, einer Bevölkerung von 
1,600.000 Menschen und einer Eintheilung des Landes 
in vier Kreise, den Schwarzwaldkreis, Neckarkrefc*  
Jaxtkreis, Donaukreis, ist die Darstellung des Kreti
nismus in vier Abschnitte vertheilt, indem in jedem der 
vier Kreise wieder die verschiedenen Bezirke und W 
jedem dieser die einzelnen Orte mit den darin befind!1' 
chen Kretinen beschrieben werden, eine dankenswet- 
the mühsame Arbeit, welche hier nur rühmlichst er
wähnt werden soll, ohne näher, in sie eingehen zu kön
nen, da es genügt, das Resultat im Ganzen aufzufassen. 
Wo der Verf. nicht selber sah und untersuchte, hat er 
die Berichte der Geistlichen u. s. w. benutzt, um die 
Lücken auszufüllen. Im Schwarzwaldkreise kam auf 
280 Einwohner 1 kretinisches Individuum vor, im Ne
ckarkreise 1 auf 269, im Jaxtkreise 1 auf 254, im Do- 
naukreise aber nur 1 auf 840 Einwohner. Für das 
°anze Königreich ergibt sich das auffallende Verhält- 
niss — 1:320. Indess hat seit 15 Jahren der Kreti
nismus sich bedeutend vermindert, eine Abnahme, die 
ganz besonders in Weinsberg und schon seit 100 Jah
ren beobachtet ist; in einigen, jedoch wenigen Orten 
hat dagegen die Zahl der Kretinen zugenommen. Un
ter einer vom Verf. selbst untersuchten Summe von 
2901 fanden sich unter 15 Jahren 769, von 15—30 
Jahren 1193, von 30 Jahren und darüber 939.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Wand in Jena» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig'
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o dei Kietinismus zu Hause ist, pflegen auch die 
übrigen Bewohner eine niedrige und breite Statur, einen 
schlaffen Habitus, eine abgelebte Haut, breite Gesichts
züge, einen matten Blick, eine leibliche wie geistige Träg
heit, eine gleichgültige oder trübe Stimmung zu haben. 
Der Alpen-Kropf ist im Allgemeinen als die erste Andeu
tung kretinischer Entartung zu betrachten, er entsteht 
selten vor Ablauf des zweiten Jahres, vom achten Jahre 
wird er meistens erst häufiger und grösser, vom 14. 
bis 20. Jahre nimmt die Hypertrophie besonders zu und 
geht in Degeneration über. — Mangelhafte Ausbildung 
und Verkümmerung des ganzen Körpers ist eins der 
Hauptsymptome, man sieht Kretinen, die nicht die Höhe 
von 4 Schuh erreichen, ja nur 3 — 3’/2 Schuh messen. 
Einzelne zeigen dabei Proportion im Ganzen, die mei
sten aber einen unförmlichen Bau; der Gang ist unsi
cher, das Hinterhauptbein steht kapselartig hervor, der 
ganze Hinterkopf ist breit, der Scheitel fällt flach nach 
hinten ab, der Vorderkopf ist schmal, die Stirn kurz. 
Die Nase ist kurz, breit, aufwärts gestülpt, ihre Wur
zel breit und satteltief, die Augenlider sind klein ge
schlitzt, ein- und abwärts gegen die Nase convergirend, 
häufig schielen die Augen und haben einen matten, 
stieren Blick. Die Genitalien sind meistens weniger 
entwickelt und der Geschlechtstrieb ist gering, doch 
artet er bei Stumpfsinnigen geringeren Grades auch 
nicht selten aus. In psychischer Hinsicht sind sie gut- 
müthig, einfältig, eigensinnig, manche sind düster und 
träge, einige lebhaft, spielen mit Puppen, lieben bunte 
Sac en. ei erf. sah einige zwergartige Geschöpfe 

leser r , we c ie_ geistig vollkommen entwickelt wa- 
ren und sich über *e  U„wn der Natm. beklagten. _ 
Stumpfsinn is u _ >e häufigste Form des Kreti
nismus, ohne dass dabei der leuko-phegmatisch-kretini- 
sehe Habitus vollkommen ausgebildet und der Wachs
thum bedeutend gehemmt ist, er hat verschiedene Grade. 
Der Verf. bemerkt, dass sehr vielen Kretinen der Ge
ruch gänzlich fehlt, dies scheint Ref. dahin zu deuten 
dass auch die Gegend des Gehirns, wo die Riechner
ven entspringen, an einer mangelhaften Entwickelung 
leiden werde. Unvollkommenes Gehör in höherem und 
geringem Grade ist ein allgemeines Gebrechen und 

damit eine mehr und weniger unvollkommene Sprache 
verbunden. Leukäthiopie mit zurückgebliebener kör
perlicher und geistiger Entwickelung bei mehren Ge
schwistern fand der Verf. nur einmal, in einer andern 
Familie war die Kakerlakenbildung mit vollkommener 
geistiger Entwickelung verbunden. — Die mit Blödsinn 
verknüpfte Taubstummheit kommt nicht selten vor, es 
ist hierbei des Verf. Beobachtung hervorzuheben, dass 
in der Regel um so weniger geistige Unfähigkeit vor
handen ist, je vollkommener die Taubstummheit ist. 
Nach Ref. genauen, durch anatomische Untersuchungen 
bestätigten Beobachtungen ist festzustellen: dass bei 
bildungsfähigen Taubstummen nur der äussere, nicht 
aber der innere Gehörsinn mangelhaft und fehlerhaft, 
und dass dies höchst selten angeboren und gewöhn
lich nur durch Krankheit erworben ist, dass dagegen 
bei kretinischer Anlage von vorn herein der innere Ge
hörsinn und damit der Sprachsinn mangelhaft entwi
ckelt ist und dieser Mangel durch den grössern oder 
geringem Mangel der Denkkraft noch vermehrt wird.

Den Blödsinn unterscheidet der Verf. mit Recht 
noch vom Stumpfsinn, indem jener mit einer so tief 
stehenden Organisation des Gehirns zusammenhängt, 
dass ein freies Selbstbewusstsein und eine vernünftige 
Selbstbestimmung nicht mehr bestehen können. Er 
nimmt zwei Grundformen an, die aber manchmal in 
einander übergehen, einen Blödsinn mit grobem lym
phatischen Habitus, Trägheit in allen Lebensverrichtun
gen, verkümmertem Wachsthum, Stumpfsinn, Übelhö
rigkeit oder Taubstummheit, und einen Blödsinn mit 
feinem, schwächlichem Habitus, bedeutender Reizbar
keit und Beweglichkeit, mit mehr oder weniger atro
phischem Knochensystem und difformen, häufig i« allen 
Dimensionen zu kleinem Schädel. Bei beiden Arten 
ist das Muskelsystem immer schwach, unsichern Gang, 
Zittern, Contracturen, Schiefheit, Schielen sieht man 
oft damit verbunden, auch das Blutleben und selbst 
das digestive Leben ist nicht ganz in seiner Ordnung; 
die Schädel der Kretinen mit dem lymphatischen Ha
bitus sollen nach dem Verf. fast immer dicker sein 
und das Occiput in seinem untersten Theile stärker 
hervorragen, alle Blödsinnioe duich eine niedrige und 
schmale Stirn sich auszeichnen. Die letztere Beobach
tung mag für Kretinen meistens gültig sein, obgleich 
Ref. sie nach seinen wenigen Beobachtungen über diese 
Klasse von Hirnkranken nicht für allgemein gültig hal
ten kann, im Allgemeinen aber passt sie keineswegs 



758

auf den angebornen und in früher Kindheit erworbenen 
Blödsinn, bei dem die Knochenschale sehr oft durch
aus nichts von den innern Fehlern verräth. Bei der 
vom Verf. mit feinem Takte und wachem Auge unter
schiedenen zweiten Form des Blödsinns gibt die Schwäche 
des Muskelsystems leicht Veranlassung zu Convulsio- 
nen und Lähmungen, und charakteristisch ist dabei das 
unstete Bewegen der Augäpfel und das krampfhafte 
Öffnen und Schliessen der Augenlider , auch ist hier 
das Vorderhaupt weniger entwickelt, während das Mit
telhaupt sich erhebt und die Zuckerhutform erhält, 
das Hinterhaupt aber wieder flach ab fällt, jedoch ohne 
einen Vorsprung desselben unteiwärts, wie in der vo
rigen Form. Ohne die verhältnissmässige grössere und 
»erinnere Entwickelung ilei diei Hauptspharen des Ge- 
hirns'berücksichtigen zu wollen, welche in der Natur 
treu und wahr dem Äussern nach darzustellen schwer
lich gelingen möchte, glaubt Ref. wenigstens sich das 
Resultat ziehen zu dürfen, dass diese hier zuerst gut 
bezeichneten Formen auf einer Naturwahrheit beruhen, 
die Verschiedenheit derselben aber im Allgemeinen da
von abzuleiten sei, dass in der einen Form relativ mehr 
der motile Factor, in der andern relativ mehr der sen- 
sile und zwar sowol im sogenannten animalen wie im 
vegetativen Nervensystem vorschlage. Äusser den gei
stigen Eigenthümlichkeiten, die mit dieser verschiedenen 
organischen Unterlage in Wechselwirkung stehen, las
sen sich, nach dieser Ansicht, auch die somatischen 
Verschiedenheiten, namentlich der geringere Umfang 
des Knochengehäuses und die damit verbundene Hirn- 
annuth genügend erklären, wozu freilich hier nur der 
Wink gegeben werden kann. Wie überhaupt den ver
schiedenen Abschnitten der Verf. viele specielle Beob
achtungen folgen lässt, so fehlen sie auch diesem nicht 
und sind fast durchgehend als werthvolle zu betrach
ten; die Anzahl derselben in Bezug auf alle Abtheilun- 
gen des Werks beläuft sich auf 75. — Die Klasse der 
Kretinen, die am höchsten Grade dieses Gebrechens 
leiden, ist zwar die geringste an Zahl, sie betrug aber 
doch noch 144 im ganzen Königreiche, von denen der 
Verf. 135 selber sah. Diese Geschöpfe sind nur mon
ströse Fleischmassen, fast ohne Empfindung und Be
wegung, ohne Sinn und Verstand, Gemüth und Willen 
und ohne Sprache. Auffallend ist die Bemerkung, dass 
der Kropf in dieser Klasse seltener ist, als in den übri
gen. Es werden neun specielle Fälle dieser Art er
zählt. Aus seinen vielen Untersuchungen schliesst der 
Verf., dass die Anlage zum Kretinismus immer ange
boren ist, dass die Entartung selbst ebenfalls zuweilen 
angeboren ist, aber häufiger erst bald nach der Geburt, 
selten erst im Knabenalter und seltener noch später 
beginnt. Die hohem Grade der Hirnarmuth sind als 
angeboren und als monstra per defectum zu betrachten. 
Die Kröpfe wachsen langsam und erreichen selten ei
nen Umfang, der den der Köpfe dreijähriger Kinder 

überträfe. Hirnarmuth geringeren Grades ist oft nicht 
angeboren, sondern die weitere Entwickelung des Hirns 
bleibt erst nach der Geburt zurück, und zwar meistens 
in Folge von convulsivischen Anfallen. Es findet hier 
also eine ähnliche Pathogenie statt, wie sie Ref. bei 
der Idiotie und Imbecillität überhaupt durch eine grosse 
Menge von Beobachtungen geltend macht, nur sollte 
man strenger unterscheiden, denn was anscheinend für 
die Ursache der Entartung gehalten wird, ist im eigent
lichen Sinne sehen eine Folge der letztem, besonders 
wenn sie rein idiopathisch ist, wäre die Anlage dazu 
auch noch so geringe; immer und immer geht schon 
eine schwache Dynamik voran, die immer mit einem 
Mangel in der Organik aufs engste verknüpft ist. Die 
epidemischen Kinderkrankheiten verschonen die Kreti
nen nicht, sie verschlimmern oft ihren Zustand, na
mentlich scheinen sie die Disposition zur Taubstumm
heit zu vermehren. Die Skrofelsucht steht in directer 
Beziehung zum Kretinismus, wie der Verf. es factisch 
durchführt, auch Rhachitis gesellt sich oft ihm zu, 
rhachitische Eltern zeugen zuweilen kretinische Kinder.

Eigene anatomische Untersuchungen anzustellen, 
hat der Verf. nur zweimal Gelegenheit gehabt; in dem 
einen Falle ist das Zurückbleiben des grossen Gehirns 
hei voi zuheben, Genaueres schon liefert die hier ange
zogene Section eines hirnarmen 4ljährigen Mädchens, 
das von Valentin und Guggenbühl untersucht ward. 
Äusser einer gewissen Asymmetrie fand sich hier eine 
ausserordentliche Ausdehnung der Seitenhöhlen nach 
hinten, wie nach vorn und unten, eine Erweiterung des 
Sylvischen und des Rückenmarkscanals und eine Höh
lung im kleinen Hirne, was im Allgemeinen auf ein 
Stehenbleiben auf einer frühem Stufe des Fötuslebens 
hinweist. Wenn der Verf. das Wesen des Kretinismus, 
ohne vorgängige Abweichung des Nervenlebens, von 
einer Beschränkung und Störung des Blutlebens und 
der Vegetation überhaupt ableiten zu können meint, so 
scheinen wir ihm hier nicht beistimmen zu dürfen, in
dem theils das organische Leben nicht zertheilt gedacht 
werden kann und soll, theils das im Nervenleben wal
tende Princip als dasjenige sich geltend macht, welches 
alle Entwickelung einleitet und fortführt und regelt nach 
einem inwohnenden lypus oder einer eingebornen Idee. 
Die Ansicht des Verf. stimmt hiermit auch in der That 
überein, indem er annimmt, dass schon mit der Zeugung 
das Individuum nicht die Summe von Kraft erhält, 
welche zur vollständigen Entwickelung des Organismus 
gehört, dass, um mit Troxler zu reden, es am organi- 
sirenden Principe fehlt. Der Kretinismus ist Entartung, 
ist mehr als Krankheit, daher mehr als Rhachitis und 
Skrofulose, welche ihm indess gewissermassen zum 
Grunde liegen. Dass die Anlage in der Eigenthümlich- 
keit ganzer, oft weit verzweigter Familien, in der be- 
sondern Beschaffenheit der Eltern, in dem Momente der 
Zeugung, in den Einflüssen, welche während der Schwan-
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gerschaft auf die Mutter und den Fötus stattfinden, be
gründet sei, muss nach der trefflichen Beobachtungs
gabe des Verf. und den hinzugefügten Beispielen an
genommen werden. Er gibt in Bezug auf die Zeugung, 
die dabei stattfindende Eigenthümlichkeit des Gemüths 
der Stimmung, der Intelligenz, des Charakters der El
tern, die Harmonie oder Disharmonie im 
Verhältnisse, manche lehrreiche Andeutung*  
wird der Nachtheil hervorgehoben, den so’ 
Erzeugung im Rausche hervorbrin<*t

ehelichen 
besonders 
häufig die
ungemeini~>v u . r > ein ungemeinschädliches Moment, anf das Ref. nacl| vielfach’el. Er

fahrung auch überhaupt im Gebiete des Miotismug und 
der Imbecilhtat aufmerksam machen muss. Unter allen 
Standen sieht man Opfer dieser Gcschleehtssüude, sehr 
häufig 111 den niedrigen, und schon in dieser Beziehung 
smd dm Massigkeitsvereine von hohem Werthe.

Erne genauere Untersuchung lehrte den Verf., dass 
das Trinkwasser, „ie man es oft hJ(Me und hört> llicbt 

te auptsachliche oder eine der hauptsächlichen Ur- 
sacncii des Kropfs und des Kretinismus sein könne, 

uc i en Einfluss der Gebirgsart zählt er nicht dazu, 
rr1 ^Uen Einfluss auf gewisse physikalische 

erhältnisse wicht leugnet, wie die davon abhängige 
Dichtigkeit, Nebelbildung u. s. w. Eine ganz bestimmte 

Beziehung zu Kropf und Kretinismus hat aber ohne 
Ausnahme die geographische Lage, nach Länge und 
Breite, und ihrer Erhebung über das Meer, dann die 
örtliche Lage und verhältnissinässige Erhebung gegen 
die Umgebung und Terrainbildüng. — In Würtemberg 
erhebt sich der Kretinismus meistens nicht über 1300 
Fuss über der Meeresfläche; in sehr engen und tiefen 
Thalern fehlt nirgend der Kropf und Kretinismus. Häu
fig fand der Verf. beide in Mühlen. Die Orte, die mit
ten im Thale stehen, sind ihnen weniger ausgesetzt als 
die an den Thalwänden liegenden, je wasserreicher die 
Thäler sind, aber desto mehr; eingeschlossene feuchte 
Euft mit sehr veränderlicher Temperatur begünstigt 

Gebrechen. Alle diese schädlichen Einflüsse wir- 
r a?ev^ss zunächst zuf die Constitution und damit

^f^^^kraft u»d die Erzeugung.
'i Y^’.aMen wichtigste ursachliche Moment 

ist naci e . nsicht hauptsächlich das Augenmerk zu 
nchten, um das gross« Obel gründlich und in derWur- 
Ml anzugreifen, denn durch die neue »reiswürdige Me- 
thode, die dazu toponirenden oder davon ergriffenen 
Kinder m einer bessern Atmosphiil.e uud Lebe„sweise 
fihek • > U“d S ZS "w br"’ Wi,d die Q«elle 
Übels nicht verstopf , ' » 'hl Localitäten nicht oder 
nicht genug oder nicht bald zu verbessern sind, wie 
es denn solcher gar viele wirklich gibt, miicbte \cbts 
dringender anzurathen sein, als die Auswanderung, die 
wenigstens in dieser Beziehung die segensreichste0 wer
den kann. Andere Maasregeln sind halbe nur. Der 
Verf. schlägt zwar eine Übersiedelung auf die Höhen 
“»d ein Verlassen der Thäler vor, dabei sind aber, 

äusser der Örtlichkeit, noch mancherlei Umstände, Ver
hältnisse und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Die Ver
besserung des Bodens, die Entfernung der schlimmsten 
Misstände hat hier und da genützt, es ist wahr, aber 
das vorgeschlagene Mittel soll auch nur da eintreten, 
wo kein anderes möglich ist. Da die Localität ohne 
Zweifel die trübe Quelle der erblichen Ansteckung ist, 
so kann nur schnelle Verbesserung oder Vertauschung 
jener das Übel gründlich vertilgen, es ist aber im Ein
zelnen noch Manches zu thun, um vorzubeugen; dahin 
rechnen wir mit dem Verf. ganz besonders das Wie? 
und Wo? der Heirathen, die nur unter ganz specieller 
Aufsicht uud Prüfung der Behörden verstattet werden 
sollten, wozu er angemessene Winke ertheilt. — Da 
die Aufgabe, den Zustand der Kretinen zu bessern, 
durch Guggenbühl bereits zu lösen versucht ist, so hat 
auch der Verf. seiner Regierung die Nachahmung die
ses schönen Beispiels empfohlen, sodass er hofft, es 
werde auch bald an Heil- und Pflegeanstalten für Kre
tine nicht mehr fehlen, wie denn in ihrer Art zu Rott
weil und einigen andern Orten bereits eine gute Ein» 
leitung dazu gemacht ist.

Indem wir mit voller Anerkennung der Verdienste, 
welche der Verf. sich durch mühevolle Bestrebungen 
für diese wichtige Angelegenheit der menschlichen Ge
sellschaft erworben hat, Abschied nehmen, wenden 
wir uns zu der zweiten Abtheilung dieses reichhaltigen 
Werks. Durch die Nebeneinanderstellung beider Schrif
ten über einen und denselben Gegenstand, deren Verf. 
so viel Eifer und Geschick zeigen, sich seiner geisti^ 
zu bemächtigen, kann der Standpunkt seiner Betrach
tung nur fester werden, der Gesichtskreis, ihn zu über
blicken, nur sich erweitern. DerVerf. von Nr.l, 2.Bd., gibt 
hier nur einen Theil seiner Untersuchungen über den 
Kretinismus der norischen Alpen und beschränkt sich in 
der ersten Abtheilung auf die genaueste Beschreibung 
der Gegenden und Bewohner, wo Kretinen vorkommen, 
in der zweiten werden 23 geborne Kretinen und Halb
kretinen ausführlich geschildert. Nach dieser umständ
lichen lehrreichen Charakteristik einzelner Kretinen 
werden capitelweise die Körpergestalt, die Sinne, die 
Sprache, die Constitution, die Se- und Excretionen 
u. s. w. musterhaft beschrieben, dann folgt eine Dar
stellung der geistigen Eigenschaften und Fähigkeiten, 
die tiefer, als gewöhnlich, eingeht, auch die Altersstu
fen werden berücksichtigt, ferner wird der Unterschied 
des angebornen Kretinismus von der Misgeburt, der 
Taubstummheit, der Rhachitis, der Skrofulose und dem 
Halbkretinismus gezeigt. Zuletzt werden die Ursachen 
durchgegangen, wie die Lebensweise der Eltern, die 
Erblichkeit, das Gebirge, die Wohnungen nebst ihrer 
Lage, die Feuchtigkeit, Wärme und Kälte; die Winde, 
das Wasser, ausserdem die innern krankhaften Anla
gen, wie Kropf, Skrofeln, Rhachitis, Gicht, Dyscrasie, 
Schädelbau, Wasserkopf und andere organische Bit-
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dungsfehler. — Schon 1813 schrieb der Verf. seine 
Dlss. de Fexismo specie crelinismi, und hat seitdem 
nicht abgelassen, ihn emsig zu beobachten und über 
ihn nachzudenken. Das grosse Feld seiner Forschun
gen war das der norischen Alpen mit dem theilweisen 
Flussgebiete der Salza, der Ens, der Muhr und der 
Donau, die hier übersichtlich vors Auge gerückt wer
den. Auch dem Verf. ist der Kretinismus eine ende
mische Krankheit, und zwar der rhalei, unter gewis
sen Bedingungen, indem Örtlichkeit, Lage und Lebens
weise mit wirken, ja selbst individuelle Anlagen bei 
einzelnen Familien, in denen man kranke Mitglieder 
dieser Art unter vollkommen gesunden findet. Diese 
Thatsache erscheint Ref. als die, welche am überzeu
gendsten für den primitiven Einfluss des Zeugungsactes 
spricht. Sind die endemischen Einflüsse die prädispo- 
nirenden, so kommen noch Gelegenheitsursachen hinzu, 
die in einzelnen localen Verhältnissen sich kund geben. 
Beide wirken auf die Zeugung und den Fötus, wodurch 
der angeborne Kretinismus hervorgeht, oder beide wir
ken erst nach der Geburt, wodurch der erworbene 
Kretinismus entsteht. Nach vollendetem Knochenwuchs 
ist, wie der Verf. festsetzt, die verderbliche Einwirkung 
dieser Krankheitsursachen vorüber. Auch der Halb
kretinismus kann ein angeborner und erworbener sein. 
Der Verf. stellt nun 25 aus dem Leben gegriffene Schat
tenrisse von Kretinen auf, von denen mehre wegen ih
rer sorgfältigen Ausführung nicht geringes Interesse 
gewähren. Unter 12 männlichen Kretinen waren 9, 
und unter 13 weiblichen 7 zwischen 3 und 4 Fuss. 
Bei ihrer plumpen Form findet sich doch selten eine 
Ungleichheit beider Körperhälften. Der Kopf ist ver- 
hältnissmässig meist zu gross, auch besteht oft ein 
Misverhältniss zwischen Schädel und Gesicht, der Haar
wuchs ist gemeiniglich geringer, die Schädelhaut liegt 
lockerer auf, der Schädel ist oft, besonders nach hin
ten zu, uneben und wie knopfig. Die Form desselben 
wechselt vielfach, am meisten fand der Verf. ihn ab
geplattet und an den Seiten ausgebaucht, aber auch 
hochgevvölbt und an den Seiten zusammengedrückt, er 
sah sie mit vorstehendem, mit kleinem und mit regel
mässigem Hinterhauptbeine: im Allgemeinen war der 
Schädel grösser, sodass keine Hirnatrophie zu vermu- 
then war, und unter den mitgetheilten Beispielen hatten 
die am tiefsten stehenden Kretinen die grössten Köpfe. 
Die Schädelknochen sind gewöhnlich stark und dick, 
MisbiMnngen des Schädels sind häufig, mehr aber mit 
Vergrösserung als Verkleinerung, einzeln findet man 
eine normale Bildung desselben. Der Gesichtsausdruck 
ist immer dumm und gedankenlos, schon in jüngern 
•Jahren sehen die Kretinen um vieles älter aus, doch 
ist die Form der Gesichter nicht gleichartig, die Stirn 
ist meistens unschön, sehr selten sieht man Stirnhügel, 

die Nase ist meistens stumpf mit tiefem Nasenbug und 
einer Aufstülpung vorn, die Augenbraunen sind meist 
schwach, die Augenlider wulstig, die Augen . oft tief 
liegend, der Blick ist matt und fast nie fest, die Ge
sichtsfarbe ist fahl und kränklich, der Hals meist zu 
kurz. Die meisten hatten Kröpfe, die sich von denen 
sonst gesunder Personen nicht unterscheiden, übrigens 
ist der Kropf kein nothwendiges Attribut des Kretinis
mus. Der Brustkorb ist oft ungleich, die Wirbelsäule 
zuweilen nicht gerade genug, die Brüste bei tiefer ste
henden weiblichen Kretinen bleiben unentwickelt. Mei
stens ist der Bauch aufgetrieben, das Becken hat oft 
eine Neigung nach vorn, die Unterextremitäten sind gern 
gebogen mit vorgeschobenen Knien, die Arme gewöhn
lich noch schlaffer und magerer als jene, die männli
chen Genitalien eher klein, und bei vollkommenen Kre
tinen nahm der Verf. nie Erection wahr, bei Halbkre
tinen findet sich schon mehr Entwickelung: die Men
struation ist selten regelmässig, bei Halbkretinen aber 
mehr in Ordnung; die . Muskulatur ist gemeiniglich 
schlaff, die Haut überall mehr bleich, im ganzen Kör
perbau ist häufig ein Misverhältniss einzelner Theile 
zu einander: gerade diese Disharmonie macht ihre Ge
stalt so unangenehm. — Die meisten Kretinen lieben 
grelle Farben und das Bunte, Entfernungen wissen sie 
nicht zu beurtheilen, übrigens ist das Sehorgan noch 
ihr bester Sinn. Vollkommene Taubheit beobachtete 
der Verf. nie, er fand das Gehör zuweilen scharf, doch 
öfter schwach : Gefühl für Musik ist gering, grelle Töne 
gefallen ihnen eher, menschlicher Gesang macht keinen 
Eindruck. Der Geruchsinn ist meistens stumpf, auch 
der Geschmacksinn ist es, und so der Tastsinn, wie 
denn die Haut auch w eniger empfindlich ist. selbst ge
gen Hitze und Kälte. Die Stimme artet oft in Geschrei 
und Geheul aus. auf der untersten Stufe hört man nur 
einförmige Töne, der Verf. fand keinen völlig stummen 
Kretin, aber auch keinen, der jedes Sylbenpaar mit 
zwei harten oder drei gemischten Consonanten hätte 
aussprechen können. Die unterste Klasse der Halb
kretinen kann Worte aussprechen, aber keinen Satz, 
die oberste keine Periode; der niedere Kretin kann 
nicht articuliren, der höhere kann es mehr und weni
ger; durch Gesticulation und Geberdenspiel lernen sich 
manche verständlich machen. pje körperliche Stärke 
ist gewöhnlich gering; Trägheit, Langsamkeit, Unfer
tigkeit ein fast beständiges Zeichen; viele brüten ge
dankenlos dahin. Es gibt Kretinen, deren Haltung im 
höchsten Grade matt und schlaff ist, andere, die schwere 
Lasten schleppen. Die meisten schlafen viel, essen 
gern und viel, haben aber eher geringem Durst; sie 
werden leicht betrunken. In solchem Zustande werden 
sie beweglicher, freundlicher, dreister, sie lachen viel, 
stossen öfter föne aus, gesticuliren mehr, machen Pos
sen und wiederholen gern die gelernten kleinen Kunst
stücke, bis sie in festen Schlaf verfallen. Auf niedere» 
Stufe herrscht Unreinlichkeit in jeder Beziehung. Kre
tine schwitzen selten, sind meistens gesund, überstehen 
leicht die Kinderkrankheiten, sind epidemischen Krank
heiten selten unterworfen, ihre Wunden heilen schnell*

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig'
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Der A erf. schildert umsichtig und ausführlich in ge
sonderten Capiteln die Triebe und sonstigen psychi
schen Eigenschaften dieser kranken Geschöpfe. Le
benstrieb, Selbsterhaltungstrieb fehlt ihnen nicht, wenn 
er auch zuweilen nur schwach ist. Bei vollkommenen 
Kretinen bemerkte der Verf. nirgend den Begattungs
trieb, auch bei Näherung der Geschlechter, auch im 
exaltirten Zustande der Trunkenheit nicht, er macht 
dabei die geringere Entwickelung der Genitalien bei 
beiden Geschlechtern geltend. Bei Halbkretinen ist er 
zugegen, sie suchen ihn aber lieber unter gesunden 
Menschen zu befriedigen. Weibliche Halbkretine kön
nen empfangen und schwanger werden (während es 
bei jenen in der Regel nicht der Fall ist), gebären aber 
schwer, wegen der nicht normalen Beckenform, und 
oft todte Kinder. Der Geselligkeitstrieb ist ihnen mei
stens fremd, eben so sind es gesellige Spiele, gegen 
einander sind sie gern feindselig, Mutterliebe fehlt den 
weiblichen Halbkretinen nicht. Die Verstandeskräfte 
leiden immer, auch die Halbkretinen gelangen nie zu 
einer gehörigen Urtheilsfähigkeit. Sie werden zu ver- 
verschiedenen Hausarbeiten verwendet, aber nicht zu 
solchen, wobei Beurtheilung nöthig ist. Der Verf. 
kannte einen männlichen Kretin aus guter Familie, der 
Concepte genau copiren, ein ausgelassenes Wort aber 
nicht ersetzen, ein verfehltes nicht verbessern, auch 
von selbst nicht das kleinste Billet aufsetzen konnte, 
er kannte nicht den Inhalt von dem, was er schrieb, 
und obgleich erläufig Rechnungen copirt hatte, war 
er doch nicht fähig, eigene aufzustellen. Dem Kretin 
fehlt die eigen ic e Pjache, derHalbkretin besitzt nur 
deren AnfaI«e’ mangeln die Verbindungs-,
die Bei- und Zeitworte, er kann keine Periode bauen 
Ihr trägstes Organ ist das Hirn, Gedankenlosigkeit ist 
das Hauptsymptom ihres Wesens, ihr WiUe ist nur 
mehr Instinct, die Vernunft mangelt allen «u , • 
nicht, was gut und böse, recht und unrecht, schön und 
unschön ist. Sie sind aber nicht ohne Gedächtniss, 
besonders die, welche gern umherwandern; ihre Er
ziehung beruht auf diesem. Ihr Ortsgedächtniss ist 
meistens gut, ihr Sachgedächtniss schwächer; Töne, 

Melodien behalten sie gar nicht. Die besten der Halb
kretinen zählen nur soweit, als sie Finger besitzen. 
Sie haben Träume, aber gewiss nur eine sehr beschränkte 
Phantasie, sie zeigen Neigung und Abneigung, eigent
liche Liebe und Dankbarkeit ist ihnen fremd, aber auch 
eigentlicher Hass, eben wie die Rache. Manche sind 
aber sehr zornmüthig und suchen sich zu wehren, an
zugreifen und zu verletzen, indess ist doch Furchtsam
keit den meisten eigen, besonders fürchten sie starkes 
Geräusch, wie Donnern, Schiessen u. s. w. Wie Kin
dern überhaupt, können die geringsten Kleinigkeiten 
ihnen Freude machen, ihr Lächeln hat oft viel Gutmü- 
thiges; ihr lautes Lachen entstellt gewöhnlich ihre Phy
siognomie noch mehr. Gegen Schmerz sind sie sehr 
empfindlich und fürchten jede Verletzung. Ihren Ei
gensinn, ihr widerspenstiges Benehmen darf man nicht 
mit Bosheit verwechseln; Zwang und Strafe sind allein 
die Mittel, sie zur Ordnung zu bringen. Die Kretinen 
nicht allein, auch die Halbkretinen lieben die Ruhe, 
die meisten sind höchst träge, langsam und unbehülf- 
lich. Bei vollkommenen Kretinen bemerkte der Verf. 
weder Geschlechtstrieb noch Onanie, auch ist er der 
bestimmten Meinung, dass diesen die Fähigkeit der 
Fortpflanzung fehlt. Eheliche Verbindungen zwischen 
Kretinen, oder zwischen Kretinen und gesunden 
Menschen gibt es nicht, auch zwischen Halbkretinen 
nicht, wohl aber zwischen Halbkretinen und gesunden 
Menschen, sie sind immer nachtheilig. Wildheit und 
Brutalität kommt bei einer mehr kräftigen Constitution 
vor, nicht bei schwächlicher und beim weiblichen Ge
schlechte. Nie sah er sie an Irrsinn, Wahnsinn und 
Narrheit leiden, ihre negative Natur sichert sie davor. 
Bei einer ausgedehnten langjährigen Praxis konnte der 
Verf. kein untrügliches Zeichen finden, ob ein neuge
borenes oder einige Wochen altes Kind kretinös sei 
oder nicht. Wenn daher Guggenbühl sagt, dass man 
die Anlage zum Kretinismus schon bei. der Geburt er
kenne durch den stupiden Ausdruck, eine kreischende 
Stimme und convulsivische Bewegung der Hände, so 
widerspricht dem der Verf. Schwer zu erklären ist 
das Erscheinen voh einzelnen vollkommenen Kretinen 
in wohlhabenden, reinlichen, gesunden Familien mitten 
unter den übrigen gut geformten Kindern. Erst in ei
nem Alter von fünf bis acht Monaten glaubte Verf. 
die bestimmten Zeichen des sich bildenden Kretinismus 
zu entdecken, und schildert er diese Vorgänge mit 
grosser Beobachtungsgabe, sowie die verschiedenen 
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Altersstufen. Schlagfluss, Auszehrung und Wasser
sucht beschliesst gewöhnlich die letzte Scene.

Der Verf. zieht eine Parallele zwischen Kretinis
mus und Misgeburt, Taubstummheit, Rhachitis und 
Skrofeln. Die Misgeburt hat ihre völlige Deformation 
schon im Mutterleibe erhalten, der angeborene Kreti
nismus setzt Misstaltung nicht als nothwendiges Sym
ptom voraus, wohl aber einen Mangel geistiger Kräfte; 
wo beide Gebrechen vereint ihre höchste Stufe errei
chen, gehört solche Monstrosität nicht mehr zur Klasse 
der Menschen. Dem Taubstummen mangelt Gehör und 
Lautsprache, er besitzt sonst hinlängliche Geisteskräfte, 
der Kretin hat Gehör, aber keine Sprache und besitzt 
keine oder geringe Geisteskräfte. Die Rhachitis steht 
in keinem directen Bezüge zu den geistigen Fähigkeiten, 
und den Kretinismus begleiten nur selten Knochen
leiden ; auch die Skrofeln haben keinen unmittelbaren 
Einfluss auf die geistigen Kräfte, und beim Kretinismus 
ist Affection der Drüsen nicht vorherrschend, vielmehr 
in der Regel nicht. Der Kropf ist kein wesentliches 
Symptom, fehlt häufig und ist nur ein örtliches Leiden ; 
kein Zeichen vorhandener Skrofelsucht oder des Kre
tinismus. Den Unterschied (der eigentlich nur eine 
Gradation ist) zwischen angebornem Kretinismus und 
Halbkretinismus bezeichnet der Verf. vortrefflich und 
fügt die specielle Beschreibung von sechs Halbkretinen 
hinzu, der es an lehrreichen Winken nicht fehlt. Da
hin gehört, dass weder geistige, noch körperliche Aus
bildung der Eltern, noch Wohlhabenheit, gutes gesitte
tes Leben, noch alle Vortheile der Cultur das Vorkom
men des Kretinismus hindern, dass die Kretinen eine 
eigene Menschenart sind (?), die sich durch Fortpflan
zung erhält, dass ihr Leiden kein ererbtes ist. (?) Die 
Zahl der Halbkretinen ist viel grösser, als die der 
Ganzkretinen. Auch der angegebene Halbkretinismus 
ist nach des Verf. Behauptung keine erbliche Krank
heit, indem sein Erscheinen von Einflüssen abhängt, 
die ihre Wirkung blos in diesen Gegenden und vor
zugsweise auf die Körper der befruchteten Mütter äus- 
sern, unter Verhältnissen, die noch ungekämmt sind. 
Eine reichhaltige Tabelle, welche die Eigenschaften von 
31 Kretinen umfasst, namentlich Geschlecht, Alter, 
Grösse, Höhenlage der Geburtsorte, Stand der Eltern, 
Familienbestand, Geschwister, Abstammung, Grad des 
Leidens, Nahrung, Trinkwasscr, Körpergestalt, Gang 
und Haltung, Stärke, Hautfarbe, Haar, Kropf, Gesicht, 
Gehör, Geruch, Geschmack, Tastsinn, Stimme, Genita
lien, Menstruation, Charakter und Gemüth, Geschlechts
trieb, Krankheitsspecies, also so umsichtig, wie mög
lich, wenn auch ohne Methode, beschliesst diesen Ab
schnitt, der auch das Resultat liefert, dass hier keine 
ständige Körperform, kein Prototyp derselben anzuneh- 
men sei.

Der Verf. kommt nun zu den Ursachen des ange- 
bornen Kretinismus, indem er Rücksicht auf die vorge

brachten Ansichten und Meinungen Anderer nimmt und 
sie mehr oder weniger bestreitet, auch ist er mit den 
von Troxler hingestellten Sätzen wenig einverstanden. 
Ausführlich und voll schätzenswerther Bemerkungen im 
Einzelnen, wie sie eine reiche Erfahrung an die Hand 
gibt, beurtheilt er die Lebensweise der Eltern, die Erb
lichkeit, das Gebirge, die Lage der Wohnungen, die 
Wohnungen selbst, die feuchten Dünste, die Winde, 
das Wasser als Getränk, den Kropf, die Skrofeln, 
Wärme und Kälte, Rhachitis, Schädeleindruck, Arthri
tis, Dyscrasie, Wasserkopf, Endemie und organische 
Bildungsfehler. Wir können hier dem Verf. in dem 
reichen Gemälde der Verirrungen der Natur nicht fol
gen und zeigen nur auf einige Anhöhen seiner Betrach
tungsweise hin. Der Kretinismus ist nach ihm eine kör
perliche Krankheit, deren Ursachen äusser ihr, nicht 
in ihr liegen. Neben den endemischen Einflüssen wir
ken die Beschaffenheit und Lebensweise der Eltern, 
sowie die der Kinder direct und indirect darauf ein. 
Der Kretinismus ist keine Erbkrankheit, kein ererbtes 
Leiden, (ein Satz, der doch nicht immer der Erfahrung 
entspricht!) ist keine Menschenunterart, die sich durch 
Fortpflanzung erhält. Meist, nicht immer, ist er ange
boren, oft nach dei’ Geburt erst erworben! Nur in den 
Gebilden der Hochalpen und ihren seitlichen Ausbrei
tungen erscheint er über 3400 par. F., und unter 
1300 F. fand der Verf. keine Kretine mehr. Feuchte 
Dünste und das Trinkwasser sind nicht als bedeutende 
Momente zu beschuldigen, Skrofeln und Rhachitis sind 
dort selten, begünstigen indess die Empfänglichkeit für 
dies andere grössere Übel. Den Schädeleindruck an 
der Basis des Hinterhauptbeins, worauf Ackermann so 
viel Gewicht legte, fand er ungemein selten. Jeder 
Kretin hat seine besondere Schädelform, es gibt deren 
mit gutem Schädelbaue, wie es verständige Personen 
mit einem übelgeformten gibt. Die Arthritis und Dyscra
sie stehen wie der Kropf und Wasserkopf in keinem 
directen , unmittelbaren Bezüge zum Kretinismus. Die 
Endemie ist die einzige genetische Ursache desselben; 
alle übrige Momente tragen nur dazu bei. Zu den 
vorzüglichsten endemischen Ursachen rechnet der Verf. 
das eigenthümliche kosmische Leben der Alpenkette, 
die körperliche Bildung der Bewohner, deren Arbeiten, 
Nahrung, Lebensweise, die von der Gegend bedingten 
Familienkrankheiten, die Dünste, Winde, das Wasser, 
die Bildung der Berge etc., zu den Gelegensheitsur- 
sachen die Dyscrasien, die Einflüsse der Erziehung und 
die Entwickelungsleiden. Nur in den Alpenzügen fand 
er den Kretinismus, nicht in den Ebenen, nicht in den 
einzelnen Bergen und Hügelreihen, nicht auf den Hoch*  
landen mehr. Er ist eine eigene Krankheitsfamilie, de
ren sämmtliche Glieder in den verschiedenen Erdtheilen 
erst noch zu vergleichen sind. Mangel an gesundem 
Verstände, mehr und weniger, ist das Hauptkriterium 
desselben, ferner Mangel der Sprache, sei sie Schrift-?
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Zeichen oder articulirte Sprache, der Halbkretin lernt 
aber desto mehr Wörter aussprechen, als er näher 
steht dem gesunden Menschen. Nach allem Vorgebrach
ten definirt er den Kretinismus als eine durch endemi
sche Einflüsse erzeugte, nur in den Alpenketten vor
kommende chronische, angeborene oder erworbene 
Krankheit des ganzen Körpers, eigener Art, mit dem 
Mangel des gemeinen gesunden Menschenverstandes, 
mit Mangel der articulirten menschlichen Sprache 
und mit dem bestimmten Ausdrucke von Dummheit 
oder Brutalität auf dem Antlitze des daran Leidenden.

Die beiden vereinten Schriften ergänzen und er
läutern einander, und stellen ein grossartiges, reichhal
tiges Gemälde von jener Alpennatur dar, die auf ihren 
Höhen den Blick des Menschen erweitert und sein Ge
fühl erhöht, und in ihren Gründen jenen so enge be
schränkt und dieses so tief erniedrigt, ein offenbares 
Geheimniss, was einfach und entschieden verräth, wie 
nothwendig viel Licht und reine Luft dem organischen 
Leben ist, wie wir es schon in der mikroskopischen 
Welt der Thiere so deutlich wahrnehmen. Bei der 
vielfachen Gelegenheit, welche dem Verf. der letzten 
Schrift geboten wurde, ist ungern eine nähere Autopsie 
desselben in die innere Organisation zu vermissen; es 
ist aber keinem Zweifel unterworfen, dass bei einer 
genauen Kenntniss des Organs der Organe durch seine 
vollständige Untersuchung bessere Resultate gewonnen 
werden müssen, als es bisher der Fall war, was Ref. 
nach einer Reihe ähnlicher, wenn auch nicht ganz 
gleicher Untersuchungen mit Überzeugung voraussetzt. 
Die Ursache des Blödsinns, sei er angeboren oder er
worben, beruht in allen seinen Arten und Studien auf 
einer besondern mangelhaften Organisation des Ge
hirns ; die einzelnen ursachlichen krankhaften Momente, 
als Folgen einer geringem anomalen Lebensthätigkeit, 
sind sich ziemlich gleich, immer wenigstens ähnlich 
beim Kretinismus wie bei der Idiotie und Imbellicität, 
nur unterscheidet sich der erstere von diesen dadurch, 
dass er complicirter und dass das organisirende 
Le ensagens mit seinen Factoren von vornherein und 
aussen e2,ledigt ist. Der Keim des Übels liegt in der 
Zeugung, mp ängniss und primitiven Anlage im Mutter- 
schoosse, wenn ei auch erst nach dem Eintritte in die 
Atmosphäre sic iu er oder später entwickelt, indem 
diese, insofern der Keim eine mehr oder weniger 
schwache Keimfähigkeit besitzt, auf das Gedeihen des- 

®",e“.““8unstl='e" Eudluss durch ihre anomale 
Beschaffenheit äussere muss. Eben aber nur aus der 
primitiven Anlage erklärt sich das Misverhältniss der 
körperlichen Plastik und das Zurückbleiben des psychi
schen Lebens, einMisverhältniss, das sich äusser der 
Alpenregion im Idiotismus überhaupt kund gibt, Wenn 
er im Fötusleben oder in dem ersten Lebensalter durch 
organische Störungen im Hirn, wie Epilepsie, Paralyse, 
Exsuadat u. s. w., die auch erst nur Folgen der Le

bensstörungen sind, nun aber stehende Verbildungen 
schaffen, erzeugt wurden. Je früher die Anlage zu 
Idiotismus sich zeigt, desto mehr weicht der Körper
bau von seinen gehörigen Proportionen ab, weil die 
Peripherie von dem im Centrum wohnenden, das Ganze 
eitenden Bildner bestimmt wird; je später sie sich in 
der ersten Entwickelungsperiode bemerklich macht, 
desto weniger leidet die Körpergestalt.

Nr. 2. In ebengewürdigter Schrift hatte der Verf. 
sich einige Angriffe gegen die Ansichten des Hrn. Prof. 
Troxler über diesen Gegenstand erlaubt, die uns un
billig und übereilt erschienen, und die nun in dieser 
Antikritik eine scharfe, zu derbe Abweisung finden. 
Schon 1817 hatte Hr. T. eine ausführliche Abhandlung 
über den Kretinismus herausgegeben, welche Maffei 
nicht gekannt zu haben scheint, indem er sich nur auf 
eine 1836 unter dem Titel: Der Kretinismus und seine 
Formen , im Drucke erschienene Rede bezieht, worin 
Hr. T. nicht allein eine bessere Classification versuchte, 
sondern auch vielfache Winke zur Minderung des 
grossen Übels zu geben nicht unterliess, sodass seine 
Verdienste um diese ernste Angelegenheit der Humani
tät nicht unerwähnt bleiben dürfen, indem durch seinen 
Impuls das beste praktische Hülfsmittel besonders mit 
ins Leben gerufen wurde. Ohne ins Einzelne der 
Streitfragen einzugehen, sei nur bemerkt, dass Hr. T. 
von einem richtigen Standpunkte auszugehen scheint, 
wenn er den Kretinismus als eine endemische, von 
klimatisch - atmosphärisch - tellurischen Ursachen abhän
gige Menschenentartung an Seele und Leib betrachtet, 
indem er durch das Wort Menschenentartung einen 
Begriff bezeichnet, der zwischen Menschenabart und 
Krankheit geltend gemacht werden kann. Kretinismus 
ist ihm ein morbus totlus substantlae, der sich von den
jenigen Übeln unterscheidet, welche in Geistes- und 
Körperkrankheiten, oder in Seelen- und Leibeskrank
heiten eingetheilt werden. Maffei hält ihn für eine 
blosse Körperkrankheit indem er den Satz aufstellt: 
Wer eine kranke Psyche annimmt, der leugnet die 
Psyche, wogegen Hr. T. einwendet, dass er ebenso
wenig vermöge, die Deformitäten des Kretinismus von 
einer Seelenkrankheit herzuleiten. Hier liegt der Knäuel, 
der schon so lange zum Verwirren seiner Fäden dient, 
hier ist der Knoten, der weniger gelöst als zerhauen 
wird, man muss aber über Benennungen und Begrifte 
sich erst verständigen, ehe man sich für die eine An
nahme erklärt und die andere verwirft. Maffei hält 
den Verstandesmangel für eines der vorzüglichsten pa- 
thognomischen Symptome des Kietinismus und findet 
die nächste Ursache des Blödsinns nur in der schlech
ten und fehlerhaften Beschaffenheit jenes „Organs, wel
ches die Gedanken macht;“ — das Denken vermittelt 
nämlich das Gehirn. Wozu aber, fragt Hr. T., braucht 
der Mensch eine Seele und was hat diese noch zu 
machen, wenn das Gehirn Gedanken macht? Wenn 
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auch uns jener Ausdruck ein verfehlter scheint, so 
wird der Fehler doch durch den Zusatz: dass das Ge
hirn das Denken vermittle, verbessert, wie denn ohne 
diese Vermittelung kein Denken nach menschlicher 
Weise denkbar ist, sein kann und nach göttlichem W il- 
len sein soll. Ohne die besondern Ansichten über ein 
leibliches, seelisches oder geistiges Leben zu beach
ten , scheint uns Maffei mit Psyche den Geist bezeich
nen zu wollen, und insofern darf und kann sein Glaube 
nicht getadelt werden. Mit Recht veiwählt sich Hr. 
T. gegen die Ein würfe Maffei s gegen dessen Classifi
cation des Kretinismus. Er unterschied vier Haupt
formen des eigentlichen oder vollkommenen endemi
schen Kretinismus, denn treue Naturanschauung lehrte 
ihn das besonders viele Kröpfe, viele und verschiedene 
Entfärbungen der Haut, der Augen und Haare mit 
Gliederschwäche, eine eigene Art von Taubheit und 
Stummheit in den Gebirgsthälern der Schweiz vorkom
men, welche mit zunehmender Schwach- und Stumpf
sinnigkeit und allerlei Geistesalienationen gleichsam 
die Verspiele zu dem eigentlichen kretinischen Blödsinn 
oder Idiotismus bilden. Aus dieser Zusammenstellung 
entwickelte sich ihm die Idee (wir nennen sie eine 
schöne), dass die ersten den Kretinismus erzeugenden 
Einflüsse sich auf die Luftwege und die Haut, die 
zweite auf die Sinneswerkzeuge und die Sprachorgane, 
die dritte auf die mit diesen Organen so eng verbunde
nen Geisteskräfte und Seelenvermögen sich beziehen. 
Es wird hier eine Gradation, eine Metamorphose, das 
Bild einer krankhaften Morphologie gegeben, das sich 
wol nicht von der Wahrheit entfernt. Wenn auch 
Maffei jeden genetischen Einfluss des Kropfes, des 
Albinismus, der Taubstummheit, der Rhachitis und Skro
fulose , auf den Kretinismus leugnet, so spricht dies 
keineswegs gegen die Ansicht Hrn. T.’s, die eine vue 
d'oiseau ist, wie dies in dieser wissenschaftlish gehal
tenen und so auch lehrreichen Antikritik klar genug 
dargelegt wird. Auf jeden Fall sucht Hr. T. zu zeigen, 
dass die Unterscheidung in endemischen und sporadischen 
Kretinismus auf ein wesentlicheres Causalmoment zu
rückführt und der endemische immer nur in einer 
Anlage begründet ist, welche mit zur Welt gebracht 
und in den ersten Kindheitsjahren entwickelt wird; es 
wird kein Kretin wirklich als solcher geboren und kei
ner entsteht nach der Geburt blos a vitae ratione, wie 
Maffei annimmt.

Nr. 3 ist der erste Bericht des Besitzers und Grün
ders der Kretinenheilanstalt auf dem Abendberge, Hrn. 
Dr. Guggenbühl, der schon von so manchen thatsäch- 

lichen glücklichen Erfolgen Kunde gibt, dass es nicht 
allein Pflicht ist, diese Anstalt noch mehr zu erweitern 
und kräftigst zu unterstützen, sondern auch anderswo 
die Regierungen zu veranlassen, ähnliche Institute da, 
wo das Bedürfniss nahe liegt, cinzurichten. Was man 
erst schüchtern zu vermuthen wagte, ist schon ein 
Grundsatz, eine Wahrheit geworden, es bedarf nur ei
nes geigneten Platzes auf sonniger Höhe, um zu rech
ter Zeit und Hand in Hand mit der Medicin und Päda
gogik eine monströse Form in eine ansprechende um
zuschmelzen , ein blos negatives Leben in ein Seelen
leben umzuwandeln. In einer Einleitung, mit dem 
Motto: facta loquuniur, vom Hrn. Prof. Troxler, der 
uns auf diesem hohem Wege immer freundlich begeg
net, heisst es wahr und schön: Le cretinisme rend im- 
possible le developpement de Vkomme , non - seulement 
pour le monde et la vie d'ici - bas, mais encore powr 
l'immortalite. Der vollkommene Kretinismus ist freilich 
unheilbar; wo er aber erst im Werden ist und in ge
ringerem Grade vorkommt, ist Heilung zu hoffen. Wie 
langsam entwickelte sich der Taubstummenunterricht, 
seitdem der schöne unermüdliche Eifer des Abbe de 
l’Epee ihn ins Leben rief, und wie gedieh er doch am 
Ende, und so wird auch hier der menschlichen Mensch
heit eine neue Hoffnung und Aussicht eröffnet, der 
Weg zum Ersteigen einer neuen Stufe geebnet.

Der Verf. führt zunächst die Männer ein, welche 
zuerst Winke gaben, uni den Zustand der Kretinen zu 
verbessern, wie Saussure, Federe, die Gebrüder Wen
zel . Iphofen, Troxler und Demme. Saussure bewies, 
dass in der Schweiz der Kretinismus in der Regel eine 
Höhe von 3000 Fuss über dem Meeresspiegel nicht 
mehr überschreitet, und schloss daraus, dass in dieser 
Höhe der Atmosphäre die Behandlung der Krankheit 
am ehesten gelingen dürfte. Auch hatte schon lange 
die Erfahrung gelehrt, dass dies in einzelnen Fällen 
geschehen war. Ein interessantes Beispiel eines geheilten 
Kretinismus liefert der Dr. Odet, ein Walliser von Geburt 
und noch jetzt in seinem Vaterlande praktisirend, der 
auch eine diss., idees sur le cretinisme, schrieb, die 
1805 in Montpellier herauskam; derselbe hatte einen 
jüngern Bruder, der im zweiten Grade an Kretinismus 
litt, während er selbst im ersten Grade daran gelitten 
hatte, und mit Geduld und Zeit dahin gelangte, dass er 
im neunten Jahre ganze Phrasen articuliren und im eilf- 
ten ein Collegium besuchen konnte.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacte^; Dr Jfand ia Jena, Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



NEUE JENAISCHE

A1LKE1EIAE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 192. 12. August 1845.

M e d i c i n.
Schriften von Mrifei und Rösch, Troxler, Guggcnbühl 

und Berchtold-Beaupre.

(Schluss aus Nr. 191.)

l^jin Zufall war s, der Hrn. G. zuerst für seine Idee be
geisterte ; beschäftigt mit der Untersuchung einer bösarti
gen Krankheit, die von Zeit zu Zeit die Thaler der obersten 
Alpen heimsucht (der Alpenstich, endemisch im Hoch
gebirge der Schweiz von Dr. Guggenbühl [Zürich, 1838]), 
sah er einen alten Kretin vor einem Bilde der Mutter 
Gottes ein halb vergessenes Gebet stammelnd hersagen. 
Dieser Anblick ergriff ihn und er empfand und fand 
hier seinen Beruf. Ein Wesen, das noch empfänglich 
ist für einen Gedanken an Gott, ist jeder Sorge werth 
und jedes Opfers. Er suchte nun den Platz, wo er 
wirken solle und müsse, sein Blick blieb am Abend
berge hängen. In der Mitte eines Kranzes hoher Al
pen , mit grossartigen Aussichten , die den stumpfsten 
Menschen ergreifen, 3000 Fuss über dem Meere, um
geben von den schönsten Thälern und von zwei Seen? 
in denen sich die hohen Gipfel des Oberlandes spie
geln, belebt von der reinsten Luft, der Sonne zuge
wandt, so ist der Abendberg. — Zwei Quellen liefern 
treffliches Wasser zum Getränke, zum Waschen und 
Baden, Gehölz ist in der Nähe, ein Garten liefert gute 
Früchte, Milch und Butter ist reichlich, das Federvieh 
und die Eier fehlen nicht, eine Vorrichtung zum Backen 
und Schlachten ist vorhanden, die Communication mit 
benachbarten Orten ist nicht schwierig. Der Winter 
ist hier weniger strenge, weil der Berg eine glückliche 
Lage zur Sonne hat. Nach Eröffnung der Anstalt ver
lieh besonders Bern seine Beisteuer, vier andere Can
tone sandten Zöglinge, in Deutschland zeigte sich Theil- 
nahme, Hamburg ging voran, auch Holland und Eng
land blieben nicht aus. Durch diese Beihülfen ward 
es möglich, dass bereits oO Zöglinge aufgenommen 
werden konnten, und deren etwa 16 in Behandlung 
verblieben. Zu einer normalen Entwickelung gelangten 
6; gleichfalls 6, eher Idioten als Kretins, wurden mit 
physischer Verbesserung entlassen, 2 starben. Der 
Verf. nimmt an, dass 3 — 6 Jahre nöthig sind zur Ent
wickelung und Heilung eines kretinischen Kindes, je
doch gelangt man eher dahin, wenn das Übel gleich in 
seinem Beginne behandelt wird, was aber nie ohne 

arzneiliche Mittel geschehen kann. Es charakterisirt 
sich durch eine mangelhafte Entwickelung des Körpers 
und der Seele mit Hinneigung zu völliger Entartung 
der gauzen menschlichen Natur und Tausende solcher 
Geschöpfe bevölkern die grosse Kette der Alpen. Einer 
Statistik derselben scheint die Schweiz noch ganz zu 
entbehren, womit Würtemberg vorangegangen ist. Hr. 
G. nimmt mit Rösch eine Verwandtschaft des Kreti
nismus mit der Skrofulose an, und hat daher eine be
sondere Abtheilung für die Behandlung skrofulöser und 
rhachitischer Kinder. Er unterscheidet zwei Formen 
der Skrofulose, eine irritable und eine torpide, die er 
mit Umsicht schildert, die torpide ist dem Kretinismus 
noch mehr verwandt, ja als ihr erster Grad zu bezeich
nen. Der Kretinismus beginnt oft mit sehr wenig in 
die Augen springenden Symptomen, hat aber vor allen 
andern Übeln die Neigung, von Jahr zu Jahr sich zu 
verschlimmern und in Verthierung überzugehen. Es ist 
daher die Unwissenheit der Ärzte nicht zu entschuldi
gen, welche die Eltern damit vertrösten, dass man das 
Übel dem Gange der Natur überlassen müsse. Der 
Verf. findet in dem Umstande , dass die sich selbst 
überlassenen Kretinen auch Anfällen von Wuth unter
worfen sind, eine Verwandtschaft des Kretinismus mit 
den Seelenstörungen, man sieht täglich dergleichen, die 
durch ihr bösartiges und tückisches Wesen eine dop
pelte Geissel ihrer Umgebung sind. Zu Sierre und 
Bully im Canton Wallis lernte er Kretinen kennen, die 
nur durch Zeichen sich verständlich machen konnten 
und trotz ihrer abschreckenden Gestalt sich verheira- 
theten, um noch tiefer gesunkene Wesen in die Welt 
zu setzen. Nach seinen Beobachtungen entwickelt sich 
das Übel gern zur Zeit des ersten Zahnens, bald frü
her, bald später, ohne vorhergegangene bestimmte An
zeichen. Es kündigt sich durch Schwäche an, das Kind 
kann sich nicht aufrecht halten, nicht mehr gehen, die 
Beine sind wie gelähmt, der Kopf verliert die Haltung 
das Sprechen wird schwieriger und hört auf, die Kno
chen treiben auf und erweichen, die Stirn erhöhet sich, 
die Hügel derselben stehen oft stark hervor, die grosse 
Fontanelle bleibt bis zum vierten oder sechsten Jahre 
offen. Die Erweichung der Knochen ist indess nicht 
immer zugegen, aber immer leidet die Digestion, der 
Appetit ist oft übermässig und die Anlage auf Obstru- 
ction ist oft hartnäckig. Die Ausdünstung der Haut ist 
manchmal der des faulen Käses ähnlich, die' Muscula-
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tur ist schlaff u. s. w. Der Verf. schildert nun aus
führlich drei unglückliche Kinder dieser Art, welche 
auf dem Abendberge mit Glück behandelt wurden. Mit 
dem siebenten Lebensjahre, wo das menschliche irn 
die Dimensionen und Eigenschaften erlangt hat, ic es 
während des Lebens bewahren soll, wird in er o- 
hern Region der Atmosphäre die Resphation la ti
ger, die Digestion regelmässiger, die Ghederbewegung 
sicherer, das Knochensystem fester, die intellectuefle 
Thätigkeit vermehrt sich, und erst nach diesem Zeit
punkte sind die endemischen Einflüsse nicht mehr so 
nachtheilig. In Hinsicht der Schädelbildung wird be
merkt, dass bei zum Kretinismus geneigten Kindern der 
Kopf zuweilen einen verhältnissmässig zu grossen Um
fano. erhält, gegen die Stirn hin eckig vorsteht, und 
über den Augenbrauen und an den Schläfen sich ein
senkt das Hinterhaupt bedeutend hervorragt und in ei
nigen Fällen, doch seltenen, sich abflacht. Bei der 
Geburt wiegt das Hirn nur % Pfund, mit zwei Jahren 
schon 21/, Pfund, seine Entwickelung in den ersten 
zwei Jahren ist sehr rasch, darum ist diese erste Pe
riode die wichtigste für die Behandlung. Ist diese 
frühzeitig und durchgreifend, so lehrt die Erfahrung, 
dass mehre sprechen und religiöse Ideen fassen, einige 
auch lesen und schreiben lernen und dahin gelangen, 
häusliche und ländliche Geschäfte zu verrichten. Drei 
andere hier angeführte Beispiele eines solchen gelun
genen Unterrichts wird man gern lesen. Der Idiotis
mus soll übrigens nicht mit dem Kretinismus verwech
selt werden, meint der Verf., und Troxler stimmt ihm 
bei, der äusser der physischen Ursache auch eine psy
chische für sich noch annimmt, wogegen Esquirol, 
Wenzel, Ackermann, Iphofen, Demme, Rösch u. s. w., 
nur die nächste Ursache in der mangelhaften organi
schen Physik suchen, welcher Ansicht auch Ref. zu- 
<rethan ist, um so mehr, als er durch die tiefsten eige
nen Untersuchungen geleitet, bestimmt annehmen darf, 
dass beiden Übeln eine durchaus sich ähnliche, man
gelhaft organische Entwickelung des Gehirns zum 
Grunde liegt. Die äussere Verbildung des Kretinismus 
bezeichnet im Allgemeinen nur einen Unterschied des
selben von der Idiotie. Ref. leitet ihn davon ab, dass 
im Kretinen die krankhafte Anlage zum Theil schon 
früher vorherrschte, zum Theil aber und ganz beson
ders das System des Fornix, von dem die Plastik be
dingt wird, krankhaft ergriffen war, worüber zu ande
rer Zeit das nähere mitzutheilen ist. Was die Behand- 
lung betrifft, so die grösste Reinlichkeit und dazu 
die tägliche Anwendmig der Bäder von grösstem Nutzen. 
Diese Bäder werden durch einen kräftigen magneto
elektrischen R°tatumsappara( nOch wirksamer gemacht. 
Passende Nebenmittel sind*  nach den Umständen, Le- 
berthran, Eisenjodat, der wildegger Brunnen, die Prä
parate der Wallnussblätter und der China, das Haupt-

mittel aber bleibt die Bergluft. Der Verf. wendet auch 
einen eigenen elektro - magnetischen Apparat für die 
Nachtzeit an, er empfiehlt die aromatischen Einreibun
gen, tadelt aber den Gebrauch der kalten Bäder. Bei 
dem oft sehr unordentlichen, oft übermässigen Appetit 
der Kretinen ist eine passende Diät um so heilsamer. 
Die Ziegenmilch , auf diesen Alpenhöhen von besonde
rer Güte, zeichnet als Nahrungsmittel sich aus. Ehe 
die physischen Kräfte nicht gehörig verbessert sind, 
soll man mit pädagogischen Versuchen sehr behutsam 
verfahren, Beobachtung und Geduld sind die Grund
lagen des Unterrichts. Es ist richtig, die Sinne in 
Übung zu setzen, nnd ist erst ein Fortschritt gemacht, 
so können die Zöglinge mit den ersten Regeln der 
Sprache in einer mit Figuren versehenen Grammatik 
bekannt gemacht werden. Der Verf. fügt eine Sections- 
geschichte hinzu, die, mit Hrn. Prof. Valentin vorge
nommen, sich vor den früher mitgetheilten um somehr 
auszeichnet, indem die Ref. bekannt gewordenen ohne 
genaue Bezeichnung dessen, was wesentlich berück
sichtigt werden muss, gewöhnlich angestellt wurden. 
Das hauptsächliche Resultat dieses Befundes war die 
Entartung beider Hinterhörner mit Erweiterung und Er
weichung theilweise von innen nach aussen, ferner ein 
merkwürdiges Einsinken oder Einschrumpfen der Vier
hügel. Es ist diese nothwendigste Aufgabe der Un
tersuchung erst noch länger mit gleicher Umsicht fort
zusetzen, ehe sichere Schlüsse daraus gezogen werden 
dürfen; auch Ref. ist im Stande, lehrreiche Beiträge 
dazu zu geben. Ref. schliesst diese Schilderungen ei
nes Übels, das in jeder Menschenbrust ein Mitgefühl 
weckt, mit dem Wunsche, dass dieser Gegenstand auch 
dem Auge der Laien näher gerückt werde, und dass 
die hier ausführlich bezeichneten Arbeiten für Menschen
wohl ihre verdiente Anerkennung finden und in weitem 
Kreisen zum Mitwirken und Mithelfen geneigter machen.

Hildesheim. G. H. Bergmann.

Staatswi§§enschaft.
Über Industrialismus und Armutb, von G. Suederus. 

Charlottenburg, Bauer. 1844. Gr. 8. 25 Ngr.

Einen eigenen Zweig unserer Literatur bilden die Ab
handlungen und Schriften über das Armenwesen, und 
in Beziehung zu andern Erscheinungen und Bestrebun
gen unserer Tage, dem Communismus wie Socialismus, 
verdienen die gesellschaftlichen Zustände der Massen 
des Volks, das was unter dem allgemeinen Namen 
Pauperismus begriffen wird, wol die ernsteste Aufmerk
samkeit. Schon vor den Revolutionskriegen beschäf
tigten sich viele Menschenfreunde mit dem Armenwe



167

sen, mit dessen Verbesserung. Die darauf folgenden 
Kriegsstürme erstickten Vieles wieder und die Nach
wehen des Kriegs, die sich keineswegs sofort augen- 
fölbg zeigten, deren vielmehr viele erst jetzt noch sich 
entwickeln, lenken wieder die Betrachtungen auf das 
Verarmen, um so mehr, als es im beträchtlichen An
wachsen sich darstellt. In manchen neuen Schriften 
über diesen Gegenstand erkennt man wirklich den gei
stigen Fortschritt der Zeit, man dringt tiefer ein in die 
innern Ursachen und Wurzeln der Armuth, um dem 
Übel von Grund aus Abhülfe zu schaffen. Aber auch 
hier wie anderwärts haben Theorie und Erfahrungs
wissenschaft ihren so nothwendigen Vereinigungspunkt 
noch nicht gewonnen. Wehnert in der Vorrede seiner 
Schrift über den Geist der preussischen Staatsorgani- 
sation und Staatsdienerschaft bemerkt hierüber sehr 
richtig: in der natürlichen Vereinigung der Philosophie 
und der Erfahrung, in der Wechselwirkung beider 
Factoren wird eine richtige Staatskunst ihren Grund
pfeiler finden. Wieviel und mit welchen Kräften ist 
nicht theoretisch für Verbesserung des Bestehenden 
gestrebt worden und wie mangelhaft ist bis jetzt der 
Erfolg? Die Stufen, welche der denkende Geist er
stiegen, sind beiweitem noch nicht von der Praxis er
reicht; ja, während einerseits diese mitunter gar nicht 
nachfolgen zu wollen scheint, bemüht sich die Theorie 
ihrerseits zu wenig, auf die Erleichterung der [Nach
folge hinzuwirken, ihre Andeutungen auch auf die Über
gänge zu richten.

Was von Seiten der Theorie aufgeboten werden 
kann, die Quellen der Armuth zu erforschen, das ist 
in der vorliegenden Schrift mit einer Gründlichkeit, 
mit einer Begeisterung für die Sache auseinanderge
setzt, die wenig zu wünschen übrig lässt; wie sich aber 
der Grundgedanke praktisch soll verwirklichen lassen, 
wie „die Freiheit der Arbeit, die Wurde der Arbeit, 
die unleugbar grossen, heiligen Rechte der Arbeit, die 
Übereinstimmung jeder menschlichen Thätigkeit mit 

em Zweck derselben, dem gemeinsamen Hinstreben 
~ ,ig?em. Ziele zur Anerkennung zu bringen sei“ 

J ’ i i^ese Antwort genügend zu geben ist der 
er. scrn ig; geblieben, und doch beruht darauf das 

Allermeiste. Bis Zll Etkennen der Cbel g.||d w!r 
kommen, bis zumAbheifen fchlen 110cll raehl.e Schritte. 
Wenn aber auch the.vollständige Lösung noeli nicht 
Ä? ISt’ ^7/^“ ««Frage un- 
enteoh- a ^™C ■ " . r diese Schrift
S±"a?e ^«^«rksamkeit und ernsteste 
Beachtung Aller, welche m den entsprechenden Stellun
gen sich befinden, zur Hülfe beitragen zu können. Der 
Verf. ist so ergriffen von der .tiefen Bedeutung des 
Gegenstandes, ja man möchte sagen, von der Heiligkeit 
desselben, dass man mit dem lebendigsten Interesse und 
mit der grössten Theilnahme seinen beredten Schilde

rungen folgt, welche Ursachen alle zusammen wirken, 
um die traurige Erscheinung des Pauperismus hervor
zurufen. Möchte er Alle zu überzeugen vermögen, 
wohin die falsche Richtung des Industrialismus führt, 
wie verdammlich der Luxus durch seine die gesell
schaftlichen Zustände untergrabenden Wirkungen ist, 
wie die herkömmlichen Schutzreden für denselben aller 
innern Begründung entbehren, nur seichte Bemäntelun
gen einer nichtswürdigen Sache sind. Welche umfäng
liche Übel das leidige Princip des Schuldenmachens 
über Staaten und Einzelne herbeiführt, verdient sorg
liche Erwägung und Beherzigung. Der Verf. nennt 
das Schuldenmachen, S. 97, ein Bestehlen der Zukunft 
und bezeichnet S. 93 das Schuldenmachen der Staaten 
als die Vorwegnahme der Kräfte und Schicksale der 
Zukunft, um sich der Schwierigkeiten der Gegenwart 
zu überheben, ohne Sorge, ohne Gewährleistung 
dafür, ob die zukünftige Zeit und ihre Vertreter 
die auf sie gegebene Anweisung honoriren können 
oder wollen. Genau genommen sei das Schuldenmachen 
der Staaten fast immer eine Unredlichkeit, weil die 
Verpflichtung auf Andere gelegt wird, als die sind, für 
welche die Verpflichtung übernommen worden. Man 
muss beim Verf. nachlesen, was er S. 99 und 100 über 
die grässlichen Zustände der in den englischen Fabri
ken arbeitenden Kinder und der Arbeiter mittheilt, 
woran er die Betrachtung knüpft: „Das allgemeine 
Jagen, von dem der Werkmeister, der Herr, der Staat 
selbst umgetrieben werden, hat seinen Grund in der 
Abschüttelung des Jochs belastender Verhältnisse von 
Seiten bequem vorübergegangener Generationen; solcher 
Abschüttelung höllisches Vermächtniss ist das Elend. 
Diese Generationen, diese Feiglinge, die, während sie 
bemüht waren, für ihre Person die Schwierigkeiten ih
rer Zeiten zu vermeiden, dieselben in unendlicher Pro
gression in die Zukunft geschoben haben, diese Gene
ration trifft der Fluch des gegenwärtigen Geschlechts, 
das im Mutterleibe schon seiner menschlichen Würde 
beraubt ist, dem die Vernichtung-gebietende Schuld- 
Verschreibung der Vorfahren gleich mit ins Kirchenbuch 
eingetragen wird, das von dem Scheusal der grässli
chen Noth, Welches aus dem Höllenpfuhl ihrer selbst
süchtigen Bequemlichkeit aufgestiegen ist, zur Welt ge
fordert und auferzogen wird. So sieht das Schulden
machen aus in seinen Folgen.“ Hat er niechH Wer 
kann ihn dessen gründlich überführen . em es noch 
zweifelhaft sein könnte, ob es blos einiger milden Ga
ben und Vereine bedürfe, der Armuth und Noth genü
gend zu steuern, oder ob nicht vielmehr unsere ge
summten gesellschaftlichen und staatlichen Zustände 
ins Auge gefasst und geprüft werden müssen, wo und 
wie zu bessern sei, dem liefert diese Schrift die Nach
weisungen über die wahre Sachlage und Andeutungen 
über die von derselben eigentlich gebotenen Schritte.
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Unser Verf. bezeichnet zehnUrsachen der Armuth: 
1) irrthümliche Ansicht von der Bedeutung des Beich
thums, 2) Unbekanntschaft mit dem Wesen der mensch
lichen Arbeit und Geringschätzung ihrer Würde, o) ( ie 
Theilung der Arbeit, welche mit einigen durc aus zu 
beseitigenden Nachtheilen verknüpft ist, 4) den rrthum, 
dass die Production nicht nach den vorhan enen Be
dürfnissen bemessen wird, 5) das jetzige Pnncip des 
Schuldenmachens statt des ehemaligen Zurucklegens, 
6) Mangel an Religiosität in unserm Zeitalter, 7) die 
Armenpflege selbst, sowol die Privatwohlthätigkeit als 
die Coinmunal- oder Staats-Armenpflege, 8) angeborene 
oder durch andere Zufälle veranlasste körperliche oder 
seistio-e Unfähigkeit, sich selbst zu ernähren, 9) als eine 
unserer Zeit zur Ehre gereichende, die sehr verbesserte 
Armenpflege, wodurch viele die sonst von einem früh- 
zeiti^en Tode hingerafft werden würden, ihren elenden 
Lebensverhältnissen wieder gegeben werden, 10) den 
Grundsatz, dass der, welcher sich nicht selbst ernährt, 
vom Staate ernährt werden soll.

Die Hauptquelle der Armuth sucht'er im Industria
lismus und dem Verkennen des wahren Reichthums, 
worüber er sich sehr scharf, aber gar nicht ganz un
wahr dahin ausspricht, S. 26: „Mit dem Worte Indu
strialismus bezeichnen wir die Richtung der Gewerbs- 
thätigkeit eines Volkes, in welcher die möglichst grösste 
Masse der Production ohne andere Rücksicht erzielt 
wird. Das Princip dieses Systems ist die nationale 
Selbstsucht, welche, um die eigene Industrie zu heben, 
wo möglich die der ganzen Welt vernichten möchte.“ 
S. 48: „Eitle Bedürfnisse hervorzurufen ist dem Indu
strialismus besser gelungen als die wahren zu befrie
digen.“ S. 49: „Der Industrialismus bringt weder den 
wahren Reichthum hervor, den er nicht einmal kannte, 
noch den materiellen, vielmehr hat er Armuth verbrei
tet und zeigt sich im Allgemeinen als die wesentliche 
Ursache der gegenwärtigen Armuth.“ S. 112: „Der 
Industrialismus hat jenen Zustand der Gesellschaft her
beigeführt, in welchem Jeder sich fast darauf hinge- 
wiesen sieht, den Andern, womöglich alle Andern, zu 
überlisten und zu übervortheilen.“ S. 38: „Der mate
rielle Reichthum hat nur den mittelbaren Werth, sich 
mit dem nieder» Leben, mit seinen unabweislichen An
sprüchen soweit abzufinden, dass das höhere Leben 
liervorgerufen werden kann. Je allgemeiner das Stre
ben danach im Volke geweckt wird, desto mehr gei
stigen, d. h. wahren Reichthum besitzt der Staat. Der 
Grundirrthum, welcher sich theoretisch und praktisch in 
dem Industrialismus kund gibt und zugleich widerlegt, 
ist, dass der wahre Reichthum des Menschen ein an- 
derer sein könue, als der geistige} und dass der
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materielle Reichthum an und für sich ohne Bezug auf 
den geistigen einen Werth habe.“ Forschen wir 
nun weiter nach den Andeutungen, die der Verf. zur 
Abhülfe gibt, so sagt er S. 71: „Man verknüpfe voll
ständig den Vortheil des Arbeiters mit dem Gelingen 
der Unternehmung, sodass die Arbeit immer eine In
teressenschaft an ihrem Product hätte, wie durch einen 
Zauberschlag wäre dadurch die Arbeit in ihre wahre 
Sphäre versetzt. Die Hoffnung und ein aus ihr hervor
gehender Muth würde die grossen Massen der Völker 
zum Bewusstsein emporheben , es würde die Sittlich
keit, deren Mittelpunkt die Arbeit ist, von dieser ihrer 
Mitte aus über das ganze Menschenleben sich ver
breiten. 8.104. Es ist vornehmlich die Hoffnungslosig
keit, welche aus dem Industrialismus hervorgeht, die auf 
die unglückliche Verbreitung der Armuth hinwirkt. 
S. 132. Hoffnung zur Erreichung eines Lebenszwecks 
muss dem überführten Verbrecher wie jedem Menschen 
gewährt werden. Unter Hoffnung verstehen wir die 
gläubige Zuversicht zu der eigenen Kraft durch Arbeit 
zu erreichen, was der Anstrengung gleich sein werde. 
S. 137. Alle Mündel des Staats zu versorgen, aus 
unsträflichen Armen, aus verbrecherischen Armen und 
aus verwahrlosten Kindern zufriedene, ehrliche und 
tüchtige Staatsbürger zu machen, dazu bietet eine ein
heimische Colonisation das einfachste und beste Mittel/ 
Dazu wird nun S. 137 ff. der Plan näher aus einander 
gesetzt, und hier gelangen wir auf den Punkt, wo so
zusagen, das Ungenügende oder Unzureichende beginnt. 
Wo unsere theoretischen Forschungen ins Leben über
greifen sollen, erweisen sie sich meist nur bis auf ei
nen gewissen Punkt als wahr. Es steht sehr zu be
zweifeln, dass der Plan einheimischer Colonisation all
seitig Hülfe bringend sein werde, die Armuth abzustel
len, nicht minder steht zu bezweifeln, dass er im Gros
sen und Allgemeinen ausführbar sei. Das Letztere 
anlangend, dürfte es in nicht sehr ferner Zeit am ge
eigneten Land fehlen, um überall, allüberall, die ge- 
sammte Armuth in Colonien unterzubringen, denn lei
der ist die Zahl sehr gross. Dann aber möchten wol 
bald zu den mehren Colonien die Personen mangeln, 
die wirklich befähigt sind, solche Unternehmungen ge
deihlich zu leiten. Was Einzelne in dieser Hinsicht 
leisteten, was in der Colonie Ostwald bei Strasburg 
(wie die öffentlichen Mittheilungen besagen), was Fellen
berg in seiner ähnlichen Anstalt zu Hofwyl gelungen 
ist, beruhte auf dem Zusammentreffen glücklicher Um
stände und noch weit mehr auf dem Wirken tüchtiger’ 
Persönlichkeiten. Werden diese immer herausgefunden 
werden?

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzigs
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(Schluss aus Nr. 192.)

Ein anderer Schriftsteller, Stromeyer über Organi
sation der Arbeit, schlägt vor, die bestehenden Ver
sicherungsgesellschaften auf persönliche Unglücksfälle 
und Verluste auszudehnen, vorzüglich auf unverschul
dete Arbeitslosigkeit. Die Vereinigung und Ausdeh
nung der Gesammtbürgschaften auf alle ökonomischen 
und persönlichen Verhältnisse soll viel Gründe für 
sich und vor allen Armenverpflegungsanstalten das vor
aus haben, dass der besitzlose Arbeiter selbst, so 
lange dies ihm möglich ist, in diese Kasse, wenn auch 
noch so wenig steuern müsste. In dieser Beziehung 
bemerkt auch unser Verf. sehr richtig S. 3, dass der 
Mensch sich nicht versorgen lassen, sondern es selbst 
thun solle, und S. 14, dass der allein zum Ziele füh
rende Weg sei, jeden Menschen in die .Lage zu versetzen, 
in welcher er für sich selbst sorgen könne und dann 
auch diese Fürsorge unbedingt von ihm zu verlangen. 
Hier fragen wir. wie und auf welche Weise? Und 
ferner, wie sichert sich die Gesammtbürgschaft gegen 
die Ansprüche der aus eigener Schuld Verarmenden ? 
wie wird die unverschuldete Armuth erkannt und her
ausgefunden ? Den Auswüchsen, die als Verbrechen 
in der Staatsgesellschaft sich zeigen, den Verarmungen 
und dadurch entstehenden Verschlechterungen liegt wol 
noch etwas Anderes mit zum Grunde, als in dieser 
Schrift und auch sonst meist entwickelt ist; es wirken 
noch andere Ursachen mit, als die Hoffnungslosigkeit, 
dass die Arbeiter ohne eigene Zwecke für ihre Arbeit, 
ohne Ziel für ihr Leben sind. Sehen wir nicht täglich 
Leute mit Besitz, mit eigenen Zwecken, mit ganz guten 
Lebenszielen eiblich und geistig verarmen ? Wenn 
dann Grundbesitz und Landbau in sich so ausreichende 
Mittel enthielten , die Mündel des Staats, wie unser 
Verf. sie nennt, sittlich zu heben, warum gehen denn 
fortwährend unter unsern Augen selbst Grundbesitzer 
und Landbauern unter l Warum verarmen selbst Un
ternehmer und nicht blos solche, die von unüberwind
baren Unglücksfällen und Misgeschicken heimgesucht 
werden? Sollte nicht Mangel an sittlicher Kraft einen 
bedeutenden Antheil an der Verarmung haben? Was 
könnte und müsste geschehen zu deren Weckung, Be

lebung, Kräftigung ? Der Industrialismus ist nicht die 
alleinige Ursache der Verarmung, wenngleich er eine 
grosse Schuld allerdings zu verantworten hat und we
der Organisation der Arbeit noch Colonisation wird 
der Verarmung hinreichend steuern. Dass selbst die 
in neuester Zeit hervorgerufenen Vereine zur Linderung 
der Noth der Arbeiter so leicht eine Richtung auf das 
Politische nehmen (was von manchen Seiten ungern 
gesehen wird), ist keineswegs blosse Verirrung der 
Phantasie, sondern deutet auf das Bewusstwerden, dass 
die Wurzeln der Verarmung bis in die innersten staats
gesellschaftlichen Zustände hinreichen. Sollen aber 
diese angeregten Zweifel gegen die ausreichende Hülfe- 
leistung des von unserm Verf. angedeuteten Mittels der 
Colonisation wie der Freimachung der Arbeit den Werth 
der Schrift herabsetzen? Keineswegs. Der Versuch 
mag und soll, selbst wiederholt, gemacht werden, mit 
Colonisation zu helfen, noch mehr aber, als davon, 
möchten wir erwarten, wenn die leitenden Grundsätze 
des Verf. mehr als bisher den Geist der Staatsverwal
tung durchdrängen, wenn wir des Staats Bedeutung tie
fer in der Praxis erfassten, wenn es ermöglicht würde, 
Eigennutz und Selbstsucht stärker zu zügeln, wenn wir 
uns mehr losmachten von vorgefassten Meinungen, von 
mancherlei Herkommen. Bei manchen Staatseinrichtun
gen und Zuständen scheint auf die Nichtbesitzenden zu 
wenig Rücksicht, auf die Besitzenden dagegen hier und 
da zu viel genommen zu sein. Der Scharfblick scheint 
sich nicht stets auf die entferntem Folgen der Gesetz
gebung und Verwaltungsschritte zu richten. Ob unsere 
ganze heutige Gesetzgebung und Verwaltung den höhern 
Anforderungen entspricht, darf wol zum Theil bezwei
felt werden. Daher die Zerwürfnisse. Dass dies aus 
dem Buche hervorgeht, dass unser Verf. in dieser Be
ziehung auf so erhebliche Gebrechen der gesellschaft
lichen und öffentlichen Zustände hingewiesen, das kann 
mit der Zeit mehr zur Beseitigung des Pauperismus 
wirken, als die vorgeschlagene Colonisation oder die 
sogenannte Organisation der Arbeit. Die Fragen noch 
möchten wir an den Verf. richten, wie die Arbeiter 
eine Interessenschaft an dem Zweck ihrer Arbeit be
kommen sollen ? (S. 149). Soll der Staat durch die 
Gesetzgebung einschreiten, die eigentliche Taglohnarbeit 
abschaffen und in irgend eine gewisse Theilnahme am 
Gewinn umwandeln? Wie wäre das einzuleiten, wie in 
den Einzelnheiten auszuführen ? Dass der Arbeits
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gewinn in einem Misverhältniss zum Capital steht, dass 
die Arbeit gewissermassen vom Capital unterjocht wird, 
ist nicht zu bezweifeln, auf welchem Wege aber sie 
für die Praxis frei gemacht werden kann, das ist die 
Frage. Die genügende Lösung unterliegt den erheb
lichsten Schwierigkeiten, vorliegende Schrift hat zwar 
manche treffliche Bemerkungen, die auf eine einstige 
Beantwortung hinführen, aber sie hat die Beantwortung 
selbst noch nicht gegeben.

Weimar. Ackermann.

Ornithologie.
Die Fortpflanzung der Vögel, von Fr. Berge. Eilfte 

und zwölfte Lieferung. Mit Tafel 65—96. Stuttgart, 
Scheible, Rieger & Sattler. 1842 — 43. Gr. 16.
2 Thlr. 15 Ngr.

Wir haben in neuerer Zeit mehre Werke über die 
Eier der Vögel, namentlich über die der europäischen 
erhalten. Wir nennen nur drei, nämlich das von Schinz, 
ein anderes, unsers Wissens nicht vollendetes von Nau
mann und Buhle und eins von den Gebrüdern Thiene
mann und dem Unterzeichneten. Es kommt uns nicht 
zu, über diese Werke jetzt noch ein Urtheil zu fallen; 
wir führen sie nur an, um zu zeigen, dass sich der 
Eifer der Ornithologen auf diesen Zweig der Vogel
kunde ganz besonders gerichtet hat, und dass wir also 
an Werken über diesen Gegenstand keinen Mangel 
haben. Ja ganz neuerlich ist uns die Anzeige eines 
Werks über diesen Theil der Vogelkunde zu0ekommen, I 
welches den Titel führt: „Die Fortpflanzung der in 
Würtemberg heimischen Vögel, systematisch beschrie
ben mit Abbildung der Eier und vorzüglichsten Nester 
von John Wilhelm v. Muller und Theodor Heuglin“ 
(Heilbronn, Drechsler).

Es wird in Folio erscheinen und nach den uns 
vorgelegten Proben ein vorzügliches Werk werden, auf 
welches wir die Freunde der Vogelkunde im voraus 
aufmerksam zu machen für unsere Pflicht halten.

Doch wir kommen auf das oben angeführte Werk 
zurück. Da wir die Vorrede nicht gelesen haben, 
können wir über den von dem Verf. angegebenen Plan 
nicht urtheilen; allein so viel ist gewiss, dass äusser 
den Eiern der europäischen auch viele der ausländischen 
Vögelarten abgebildet sind. Dies ist aber, soviel wir 
nach den beiden uns vorliegenden Heften beurtheilen kön
nen, ohne Plan geschehen und deswegen können wir die
ses Werk von Planlosigkeit nicht frei sprechen. Wo 
sind hier die Grenzen, welche sich der Verf. gesteckt 
hat? Sollen alle die Eier der ausländischen Vögel, 

welche er nach und nach auftreiben kann, abgebildet 
werden: dann sieht man nicht ab, wann das Werk 
vollendet werden wird und wie viele Hefte sich die 
Käufer noch werden anschaffen müssen, um es voll
ständig zu besitzen.

Ein anderer grosser Fehler dieses Werks ist der, 
dass bei den Beschreibungen seltener Arten die nöthi- 
gen Nachweisungen fehlen, was ddr Glaubwürdigkeit 
der Angaben grossen Abbruch thut. So wünschten 
wir sehr zu wissen, wie Hr. B. zu den Eiern von 
Bombycipliora (Ampelis) garrula, Anas leucocephala, 
rufina et rutila, Anser bernicla et brevirostris., Ardea 
herodias et candidissimas Emberiza pithyornus, Frin- 
gilla montium, Grus lencogeranus et virgo, Lestris Po- 
mar ina (nicht pommarina) Corythus (Loxia) enucleator, 
Erythrothorax (Pyrrhula) erythrinus, Procellaria cine- 
rea, Hydrobates (Procellaria) Leachii, Hydrochetidon 
leucopareja et leucopteras Sylvia rubiginosa, Tachype- 
tes aquilas Tringa Islandica etc. gekommen ist und 
wodurch er beweisen kann, dass die abgebildeten Eier 
wirklich den genannten Vögeln zugehören. Allein da
von erfahren wir nichts, und die blosse Behauptung, 
diese Eier seien wirklich die der gedachten Vögel, 
kann nicht genügen.

Ein dritter Fehler des Werkchens ist das sehr 
kleine Format. Es hat nur 6 Zoll pariser Maas Höhe 
und 47s Zoll Breite, was bei einem solchen Werke ei
nen viel zu kleinen Raum für die Abbildungen darbie
tet; denn die Eier grosser Vögel, z. B. die der Schwäne, 
finden kaum, die der ganz grossen gar keinen hinläng
lichen Platz. Deswegen erscheinen die Eier von Rhea 
Americana, Taf. 80, und von Struthio camelus, Taf. 81, 
sehr verkleinert und werden schon dadurch ziemlich 
unkenntlich, was bei grösserm hormate nicht hätte vor
kommen können.

Ein vierter und noch grösserer Fehler dieses Buchs 
ist der gänzliche Mangel an systematischer Ordnung. 
Es hat das Ansehen, als wären die Eier nach einer 
Sammlung, in welcher man Alles untereinander gewor
fen, abgebildet worden, so regellos stehen die Arten 
und Sippen nicht selten auf einer Tafel untereinander. 
Selbst die Tafeln eines Heftes folgen nicht immer in 
gehöriger Ordnung aufeinander, Im eilften Hefte finden 
wir die Tafeln 66—80, und im zwölften Hefte die von 
81—96, aber auch Taf. 65. Und wie äusserst schwer 
ist es, sich in diesem Labyrinthe der Abbildungen zu
recht zu finden! So stehen z. B. die Abbildungen der 
Eier von Anthus aquaticus nicht nur auf Taf. 77, Fig. 
5 und 6, unter denen von Gallinula pusUla^ Phalaro- 
pus hyperboreus und Alauda calandra, sondern auch 
auf Taf. 81, Fig. 7.8.9.10.11 und 12. Wie beschwer
lich ist es da für den Freund der Vogelkunde, die 
Eier eines Vogels zusammenzusuchen! Die Mühe des
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Studiums dieses Werks wird aber noch dadurch ver-1 
mehrt, dass der Text eines Heftes nur zum Theil die 
in demselben enthaltenen Abbildungen erläutert. So 
findet sich ini 11. Hefte zu den Tafeln 78 und 79, und 
im 12. Hefte zu Taf. 65 kein Text.

Die Abbildungen mancher Eier sind aber gewiss 
unrichtig, was der Kenner bald bemerkt. So ist auf 
Taf. 83, Fig. 2, ein grünliches Ei als das der Alauda 
brachydactyla abgebildet, welches fast noch ein Mal 
so gross als das daneben stehende (Fig. 1) VOn Phile- 
remos (Alauda) alpestris ist. Allein die Alpenwüsten
lerche ist vom Körper noch ein Mal so gross, als die 
kurzzeitige Ammerlerche; wie kann also die letztere ein 
so grosses Ei legen? — So soll das Taf. 84, Fig. 4, 
abgebildete Ei der Corydalla (Anthus) campestris zu
gehören; allein alle Eier dieses Piepers, welche wir 
besitzen und sahen, sind durchaus tiefgrau, nie roth
grau oder röthlich gewässert. Wir halten deswegen 
dieses Ei für nichts Anderes als eins von unserm An
thus foliorum (des Anthus arboreus), welcher in Laub
hölzern wohnt, oder eines gewöhnlichen Anthus arbo
reus. Auch das Ei von Ardea alba Herodias und das 
von Ardea candidissima scheint uns unrichtig, und zwar 
aus folgenden Gründen. 1) Sind diese drei abgebilde
ten Eiei' viel zu grün dargestellt. Dies bemerkt man 
ganz besonders an dem Ei von Ardea Herodias. Es 
ist grüner als irgend eins von Ardea cinerea, und den
noch sind die Eier der echten Reiher viel grüner, als 
die der Silberreiher, welche eigentlich grünlichweiss aus
sehen. 2) Sind diese drei Eier zu gross, als dass sie der 
Wahrscheinlichkeit nach den drei Silberreihern zuge
hören. Der Körper der Ardea Herodias ist nicht grös
ser als der der Ardea cinerea, und dennoch soll das 
Ei der erstem viel grösser sein als das der letztem? 
Aber vielleicht legen die Silberreiher im Verhältniss 
zu ihrer Körpergrösse grosse Eier? Dass dieses nicht 
der Fall ist, zeigt uns ein ganz sicheres Ei von Hero
dias (Ardea) garzetta aus Ungarn. Dieser letztere 
Reiher ist bekanntlich noch ein Mal so gross, als He- 
r0^^C^rdea) candidissima, und dennoch soll das ab- 
gebildete Ei, welches merklich grösser, als das der 
Herodias gaizetta ist, jenem kleinen Silberreiher an
gehören.

^toch ein grosser Fehler dieses Werks ist auch 
die schlechte Darstellung vieier Eier. Nicht wenige 
von ihnen sind nicht echt eirund, sondern auf der ei
nen beite gewölbter als auf der andern. Wir führen 
zum Beweise für diese Behauptung an Taf 71 7^ 89 
Fig. 4. 8. 11; Taf. 84, Fig. 2. 6. 8. 9 und 10; Taf. 84, 
Fig. 5. 7. 8. 10 und 11; Taf. 86, Fig. 3. paf 87 Fi0*.  
1; Taf. 88, Fig. 1 u. s. w. Wir gestehen, dass es 
nicht leicht ist, die verschiedene Gestalt der Eier ge
nau wiederzugeben; wer aber die Abbildungen für ein 
solches Werk zeichnen will, muss dies verstehen, und 

da beiweitem die meisten Abbildungen der Eier eine 
richtige Gestalt haben, so geht hieraus hervor, dass es 
dem Künstler möglich gewesen wäre, diese auch den 
andern zu geben, wenn er auf alle mehr Fleiss ver
wendet hätte.

Aber nicht nur die Gestalt mancher Eier ist feh
lerhaft, auch ihre übrige Darstellung lässt viel zu wün
schen übri«-. Nach unserer Ansicht muss der Maler 
die Oberfläche des Eies so wiederzugeben suchen, dass 
man an der Abbildung sehen kann, ob die Schaale 
rauh oder glatt, grob- oder feinkörnig, glänzend oder 
glanzlos, mit grossen oder kleinen Poren, mit deutli
chem oder undeutlichem Kalküberzuge u. s. w. er
scheint. Dass dies bei den Abbildungen des vorlie
genden Werks sehr wenig beachtet ist, sieht man am 
deutlichsten an den Eiern von Rhea Americana und 
Struthio canielus. Wie charakteristisch ist die unebene 
poröse Schale bei beiden Eiern und der deutliche Glanz 
des letztem? Davon sieht man aber auf Taf. 71 und 
72 nicht eine Andeutung. Nach diesen Abbildungen 
möchte man die dargestellten Eier für Gänseeier und 
der Grösse nach für die des Anser cygnoides halten. 
Wir besitzen wenigstens Eier dieser Gans, auf welche 
die Abbildung Taf. 71 vollkommen passt

Gleiche Ausstellungen müssen wir in Bezug auf 
die Darstellung der Grundfarbe und der Zeichnung bei 
sehr vielen Abbildungen machen. Wir bitten die ge
neigten Leser, diese Darstellungen mit den Naumann’- 
schen oder den unsrigen zu vergleichen, um die Män
gel dieser Abbildungen desto deutlicher zu erkennen. 
Wir finden besonders die Abbildungen vieler kleinen 
Eier ganz verfehlt. Wer ist im Stande, in Fig. 8 der 
Taf. 83 das Ei der Motacilla alba, und in Fig. 11 und 
12 derselben Tafel die Eier von Motacilla sulphurea 
— dass Motacilla boarula höchst wahrscheinlich die 
Motacilla flava Linne’s im Herbstkleide und nicht die 
Motacilla sulphurea Bechstein’s ist, sei hier nur bei
läufig gesagt — zu erkennen? Das Ei des erstem 
Vogels hat nie den blauen Grund der Abbildung und 
das des letztem nie die grobe Schattirung von Fig. 11 
oder die Zeichnung von Fig. 12. Wie grob ist die 
Zeichnung bei Fig. 1 auf derselben Tafel, wie geschmiert 
sind die Flecken bei Fig. 4 und 5 auf Taf. 81. Die 
Abbildungen der Taf. 65 haben uns viel besser ge
fallen.

Allein trotz diesen Mängeln ist das Werk doch 
nicht ohne Verdienst und zwar aus folgenden Gründen.

1) Enthalten die beiden vor uns liegenden Hefte 
sehr viele Abbildungen und oft mehre von den Eiern 
ein und derselben Art, was gewiss sehr dankenswerth 
ist. Wii’ finden in diesen beiden kleinen Heften die 
Eier folgender Arten dargestellt, nämlich von Curruca 
(Sylvia) nisoria el orphea, Ccdamoherpe (Sylvia) pa-
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lustris et turdoides, Emberiza citrinella cirlus, hortu- 
lana3 melänocephala , pithyornus et miliaria, Cynchra- 
mus schoeniculus, Crucirostra pinetorum (Loxia curvi- 
rostra) Certhia familiaris, Motacilla alba et sulphurea, 
(die letztere hier als Motacilla boarula aufgeführt), 
Budytes flavus (Motacilla flava) Xemaridibiindum (La- 
vus ridibunduS) , Anas sponsa et rvftna (dieses letztere 
Ei ist viel zu grün gehalten) , Anser leucopsis (das Ei 
dieser Gans ist nicht weiss , wie auf der Abbildung, 
sondern nach einem Stücke unser Sammlung graulich
gelb), Rhea Americana, Struthio camelus, Parra Frey- 
cineti et variabilis (die Grundfarbe dieses Eies des 
letztem Vogels ist auf der Abbildung blassgrün und 
wird in der Beschreibung röthlich oder gelblichweiss 
angegeben), Porphyrio hyacinthinus' (dieses Ei ist auf
fallend klein), Herodias alba, egretta et candidissima 
(Ardea alba, Herodias el candidissima), über diese 
Reihereier haben wir uns oben erklärt, Meleagris ocel- 
Idta. Crax rubirostris, Psophia crepitans, Penelope pi- 
pile, Himantopus Mexicanus, Lestris Pomarina, GalU- 
nula pusilla, Phalaropus hyperboreus, Melanocorypha 
calandra et brachydactyla (Alauda calandra et brachy- 
dactyla), über das Ei dieser letztem Lerche haben wir 
schon gesprochen Anthus aquaticus, Machates (Tringa) 
pugnax, Totanus calidris et glareola, Tringa Islan
dica, Pelidna (Tringa) alpina, Tringa maritima. Wir 
müssen gestehen, dass wir die Eier dieser,schnepfen
artigen Vögel, die von Machetes pugnax ausgenommen, 
alle für unrichtig halten. Wir besitzen sie, <fie von 
Tringa Islandica ausgenommen, sämmtlich, und be
dauern, sagen zu müssen, dass die unserigen mit den 
abgebildeten gar keine Ähnlichkeit haben. Das der 
Tringa Islandica Zugeschriebene hat ganz die Gestalt 
und Zeichnung von dem der Strepsilas collaris, das der 
Pelidna (Tringa) alpina beigelegte hat nicht einmal die 
birnförmige Gestalt der Strandläufereier, und die dem 
Totanus glareola untergeschobenen gehören, wie ihre 
Grösse und Zeichnung deutlich zeigt, dem Totanus ca
lidris. .Die,! diesem letztem Wasserläufer zugeschrie
bene haben wir nie so gesehen. Das erstere ist sicher
lich falsch. Pkyllopneuste (Sylvia) montana , Anthus 
pratensis, Regulus ignicapillus, Sylvia rubiginosa, Cur- 
vuca (Sylvia)1 nielangcephala , Galamoherpg (Sylvia), 
Celli, Fringilla montium^ Mmitifringilla (Früigilla) ni
valis (dieses Ei ist im Verhältnisse zur Grösse des 
Vogels sehr klein), Erythrothorax (Pyrrhula, Loxia) 
erytitrina yPlacirophanes nivalis, Galerida (Alauda) 
cristata, Philere^QS (Alauda) alpestris, Curruca (Syl
via) ef leucopogon (das Ei des
letztem Vogels ist mehr, als noch ein Mal so gross, 

als das des vorletzten und dennoch ist sein Körper 
eher kleiner, als grösser) , Vitiflora (Saxicola) aurita, 
Phyllopneuste (Sylvia) sibillatrix, Sylvia fluviatilis, La
gopus (Petrae) Islandicus, alpinus et albus (subalpinus 
sive saliceti), Perdrix petrosa, Charadrius Okenii etvo- 
ciferus, Ardea sibillatrix et Mokoho, Corvus albicollis, 
Picus principalis, Fringa Cayenensis, Picus erythroce- 
phalus (das Ei ist zu gross), Picus pubescens, Pica cri- 
stata, Pica nuchalis, Cuculus canorus (wir sahen nie 
solche Kuckuckseier, wie die abgebildeten), Grus stru- 
thig et leucogeranos, Platalea leucorodia, Ardea cine
rea, Uria lomvia, Fringilla linaria et spinus, und ein 
unbestimmtes Ei, welches einem afrikanischen Falken 
angehören soll.

Die geneigten Leser ersehen aus dieser ge
nauen Angabe, dass die beiden vor uns liegenden 
Hefte die Eier vieler und grossentheils seltener Vögel
arten enthalten. Wir haben bei vielen die Benennung 
der neuern Ornithologen hinzugefügt; aber wir wollen, 
da wir den neuern Systemen zugethan sind, mit dem 
Verf. nicht darüber rechten, dass er das alte beibehal
ten, damit wir nicht parteiisch erscheinen; allein das 
müssen wir doch rügen, dass im Deutschen bei Bydy- 
tes flavus ,,grünköpfige Bachstelze“ steht; denn (fiese 
ist die in England lebende „grünköpfige Schafstelze“', 
unter Budytes flaveolus (Motacilla flava, Gould, Mota
cilla flaveola, Temm.) ein von der unserigen ganz ver
schiedener Vogel.

Die Menge der abgebildeten Eier und die Selten
heit vieler derselben geben diesem Werke wirklichen 
Werth und wir würden kein Bedenken tragen, es eine 
Bereicherung der Eierkunde (Oologie) zu nennen wenn 
die oben gerügten Mängel beseitigt, die Dürfti<*keit  vie
ler Beschreibungen vermieden, die vermissten Nachwei
sungen gegeben und die Eier alle, deren Abbildungen 
mitgetheilt worden sind, wirklich echt wären. Wir 
bitten deswegen den Verf., in den künftig erscheinen
den Heften die oben bemerkten Mängel zu verbessern, 
und vor Allem gegen die ihm zugehenden Sendungen 
und Mittheilungen mistrauisch zu sein, und nur die 
Eier, deren Echtheit Verbürgt ist, mit den gehörigen 
Nachweisungen über ihren Ursprung bei den seltenen 
abbilden zu lassen. Wir hoffen durch die vorste
hende Beurtheilung dem Verf. bewiesen zu haben, dass 
wir sein Werk genau durchgesehen und die Mängel 
hauptsächlich aus dem Grunde gerügt haben, damit sie 
bei den*  folgenden Heften vermieden werden können, 
wodurch das W erk einen wahren und dauernden Werth 
erhalten wird. ' .

Renthendorf. 1 Ludwig Brehm.

Verantwortlicher Redacteur t Dr. F. jfand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig«
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ALLGEMEIME LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 194. 14. August 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Die Professoren Berthold, Fuchs, Kraut, Wagner und 

Wöhler in Göttingen sind zu Hofräthen ernannt worden.
Prof. W. Eisenlohr in Karlsruhe hat den Charakter eines 

Hofraths erhalten,
Prof. Dr. Feldbausch in Heidelberg ist zum Hofrath er

nannt worden.

Der Director des Lyceums in Werthheim Hofrath Dr. Föh- 
lisch ist zum Geheimen Hofrath ernannt worden.

Dem Hofrath Prof. Dr. Gauss und dem Hofrath Prof. Dr. 
Hausmann in Göttingen ist der Charakter eines Geheimen Hof
raths verliehen worden.

Dem Professor und Director des geburtshiilflich-klinischen 
Instituts der Universität zu Bonn Dr. Kilian ist das Prädicat 
eines Geheimen Medicinalraths verliehen worden.

Der ausserordentliche Professor Dr. Lehrs in Königsberg 
ist zum ordentlichen Professor in der philosophischen Facultät 
daselbst ernannt worden.

Prof. Platz am Lyceum zu Weinheim hat den Titel eines 
Hofraths erhalten.

Prof. Reiche in Göttingen hat den Charakter eines Con- 
sistorialraths erhalten.

Dem Director des Lyceums in Freiburg Schmeisser ist der 
Charakter eines geistlichen Raths gegeben worden.

Diaconus Trautvetter in Eisenach ist, nach Ablehnung eines 
Rufs zur Dompredigerstelle in Bremen, zum Oberconsistorial- 
rath ernannt worden.

Dr. Will aus Weinheim ist zum ausserordentlichen Pro
fessor der Philosophie an der Universität Giessen ernannt worden.

Orden. Legationsrath Dr. Reumont erhielt das goldene 
Ritterkreuz des griechischen Erlöserordens und das Ritterkreuz 
des dänischen Ordens vom Dannebrog.

Nekrolog.
Am 24. Juni starb zu Zanichau Dr. Ernst Rättig, Pro

fessor und Oberlehrer am Pädagogium daselbst.

. 4> Juli ZU Dr. Karl Friedr. Hohn,
&^iXNrUStadt anideli 16- Juli 1773. Er war 
b 28°r Lehr®r an der Schule in Salzburg, dann
an dem Gymnasium zu Bamberg. Er gab äusser mehren sprach
lichen Elementarbüchern heraus: Gemeinfassliche Vorträge auf 
einige Feste und andere Gelegenheitsreden (2 Bde., 1801 2)- 
Auch ein Beitrag zur Verbreitung des Reichs Gottes (2. Aufl.’ 
1810); Neue Geographie des Königreichs Baiern (2. Ausg., 1818- 
3. Ausg., 1821); Lehrbuch der allgemeinen Erdbeschreibung 
(1823); Geographisch - statistische Beschreibung des Obermain

kreises des Königreichs Baiern (1826); Der Regenkreis des 
Königreichs Baiern (1830); Beschreibung des Königreichs Baiern 
(1833). Mit Eisenmann: Topographisch - statistisches Lexikon 
vom Königreich Baiern (1832). Auch setzte er Müller s Welt
geschichte fort und redigirte vom J. 1810 den Fränkischen 
Merkur.

Am 12. Juli zu Potsdam Oberbaurath und Hofarchitekt 
Persius, durch seine trefflich ausgeführten Bauwerke rühmlichst 
bekannt. Auch gab er hierüber heraus: Architektonische Ent
würfe für den Umbau vorhandener Gebäude (3 Lief., 1843 
45); Die neuesten Bauausführungen zu Glienike bei Potsdam 
(1843); Die Baulichkeiten im königl. Wildpark bei Potsdam 
(1844).

Am 12. Juli zu Freiburg der Privatdocent Dr. Herm, 
v. Rottech. Von ihm erschien: Geschichte der neuesten Zeit, 
nach fseines Vaters) Karl v. Rotteck’s hinterlassenen Vorarbeiten 
(1843). Im Verein mit Welcker begann er die zweite Aus
gabe von dem Staats-Lexikon (1845).

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Report of the fourteenth Meeting of the British Association 

for the Advancement of Science, held a York in September 1844. 
London, Murray. 1845. 8, Nach einem Vorberichte über 
die Geschichte der britischen Gelehrtenversammlung folgen Re
ports of Researches in Science und zwar folgende: W. Car
penter, on the microscopie structwre of shells, p. 1—23. Joshua 
Alder and Albany Hancock, Report on the British undi- 
branchiate Mollusca, —28. Rob. Hunt, Researches on the in- 
fiuence of light on the germination of seeds and the growth of 
plants, —31. Report of a Committee, consisting of Sir John 
W. F. Herschel, Whewell and Baily appointed by the Brit. Assoc. 
of 1840 for revising the nomenclature of the stars, —41. Ed
ward Sabine, on the Meteorology of Toronto in Canada, — 
John Blackwall, Report on some researches into the structure, 
functions and oeconomy of the Araneidea made in great Britain, 
— 78. Earl of Rosse on the Construction of large reflecting 
Telescopes, —81. Will. Vernon Harcourt, Report on a Gas 
Furnace for experiments on vitrification and other apphcations 
of high heat in the Laboratory, —84. Report of a Committee 
for registering Earth-quake Showks in Scotland, 89. Report 
of a Committee appointed at the lOth Meeting of the Association 
for Experiments on steam-engines, ~~~ • eport of a Com
mittee to investigate the Varieties of the human race, —93. 
4M Report of a Committee consisting of H. E. Strickland, Prof. 
Daubeneu Prof. Benslow and Prof. Lindley, appointed to con- 
tinue their experiments on the vitality of seeds, —99. Will. 
Fairhairn on the consumption of fuel and the prevention of 
smoke, —119. Francis Ronalds, Report concerning the ob- 
servatory of the British Association at Kent from August the 
first 1843 to July the 3 Uh 1844, —142. Report of the Com
mittee appointed to conduct the Co-operation of the British Asso-
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ciation in the System of simultaneous magnetical and meteorogi- 
cal observations, —154. Prof. G. Forchhammer on the in- 
jluence of suco'idal plants upon the formation of the earth, on 
metamorphism in general, and particulary the metamorphosis of 
the Scandinavian Alum Slate, —169. H. E. Strickland, 
Report on the recent progress and present state of ormthology, 
—■220. 7’ Oldham, Report of the Committee appointed to
conduct Observations on subterranean temperature in Ireland, 
—122. Prof. Owen, Report on the extinct Mammals of Au- 
stralia, with descriptions of certain fossils indicative of the far
mer existence in the continent of large Marsupial Representatives 
of the Order Pachydermata, —240. Snow Harris, Report 
on the working of Wvewell’s and Osler s Anemmetres at Plymouth, 
for the years 1841, 1842, 1843, 266. W. R, Birt, Re
port on Atmospheric Waves., 278. L. A ga s siz, Rapport 
sur les poissons fossiles de l'argile de Londres, —340. J. Scott 
Russel, Report on Waves, made in the Meetings in 1842 and 
1843 —389. Provisional Reports and Notices, —392. Eine 
zweite Abtheilung 127 und 28 S. enthält Notizen und Aus
züge aus den bei der Versammlung der Naturforscher gemach
ten Mittheilungen.

fJelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Berlin. Am 

8. Mai las Prof. Schott über das älteste historische Vorkommen 
der Namen Monggol und Tatar. Die Annahme Klaproth’s, der 
Name Monggol sei aus Mo - ho entstanden und habe nicht vor 
Tschinggis-Chan existirt, wird durch eine Geschichte der tun- 
gusischen Dynastie K’itan (Liao), welche sich auf der königl. 
Bibliothek in Berlin befindet, als falsch widerlegt. Hier er
scheint der Name Mong-ku-li getrennt von Moho, und zwar 
schon vor Tschinggis-Chan; auch wird als eines verwandten 
Stammes der damals mehr westlich hausenden Tatar Erwähnung 
gethan. Am 19. Mai las Prof. Mitscherlich über die Asche 
der Hefe. Prof. H. Rose berichtete über die von Heintz an- 
gestellte Untersuchung der Milch des Kuhbaums (Galactoden- 
dron utile Kunth., Brasinum Don.), aus welcher sich Resul
tate ergaben, welche im Allgemeinen mit denen von Boussin- 
gault und Marino de Rivero gefundenen übereinstimmen, von 
denen, welche Marchand fand, abweichen. Prof. H. Rose theilte 
Bemerkungen über das karlsbader Mineralwasser mit. Neue 
Untersuchung ergab, dass das Mineralwasser seit Klaproth’s 
erster Untersuchung, also seit 56 Jahren, keine Veränderung 
erlitten hat. Prof. Enke legte zwei Berichte des Dr. Gerhard 
über dessen Arbeiten in der Bibliothek zu Hannover in Betreff 
der Leibnitz’schen Schriften vor, sowie die von demselben ein
gesendeten Abschriften eines Briefs von Leibnitz an Oldenburg 
vom s. März 1763, einer Abhandlung de incerti aestimatione 
und einer Abhandlung du jeu de Cinque nove. Am 12. Mai 
las Prof. Panoßd über Asklepios und die Asklepiaden. Am 
29. Mai Geh. Oberbaurath Hagen über die Oberfläche der 
Flüssigkeiten. Indem er die Erscheinungen, welche der gegen
seitigen Attraction zugeschrieben werden und unter dem Na
men der Capillarerscheinungen bekannt sind, einer neuen Unter
suchung durch Versuche unterwarf, die hauptsächlich die Er
hebung der Ober ache zwischen zwei parallel und vertikal auf- 
gestellten Planscheiben zum Gegenstand hatten, war das wich- 
t’gste Und interessanteste Resuitat die unzweifelhafte Nachwei- 

»«^«den Veränderungen, welche in der Oberfläche
Oberflächen- Und zwar 30 > dass die frischeOberfläche die stärkste Erhebung zeigt, welche sich fortwäh

rend vermindert, und erst nach mehren Tagen ihr Minimum 
erreicht, und dass ebenso das Wasser unmittelbar nach dem 
Kochen ein Minimum von Erhebung zeigt. Prof. Magnus 
machte eine vorläufige Mittheilung der Untersuchung, die Her
mann Knoblauch über die Veränderungen, welche die strahlende 
Wärme durch diffuse Reflexion erleidet, angestellt hat. Es 
wurden diese Veränderungen beurtheilt aus der Fähigkeit der 
von verschiedenen Körpern diffus reflectirten Wärme einer be
stimmten W ärmequelle, durch diathermane Körper durchzustrah
len, verglichen mit der Fähigkeit der Durchstrahlung der un- 
reflectirten Wärmestrahlen derselben Wärmequelle. Es zeigt 
sich hierbei als wichtigstes Resultat, dass die von Metallen 
diffus reflectirte Wärme noch dieselbe Fähigkeit der Durch
strahlung besitzt als die unreflectirte, dass aber bei der von 
andern Körpern diffus reflectirten Wärme diese Fähigkeit bald 
vermehrt, bald vermindert erscheint. Zugleich zeigte sich, dass 
diese Veränderungen, welche durch die diffuse Reflexion in 
dem Strahlungsvermögen der Wärme vorgehen, von der Natur 
der Wärmequelle sehr abhängig sind. Bei Erklärung dieser Er
scheinungen ergab sich die Hypothese der auswählenden Ab
sorption für gewisse Wärmestrahlen als die allein zuverlässige, 
und zugleich die Unstatthaftigkeit eines Parallelismus zwischen 
den diffus reflectirten Strahlen der Wärme und des Lichtes.

Chronik der Universitäten.
Erlangen.

Die Zahl der Studirenden an der königl. baierischen Uni
versität Erlangen hat sich im Studienjahr 1843—44 gegen das 
Vorjahr um 19 vermehrt. Es waren nämlich immatriculirt 172 
Theologen, 108 Juristen, 30 Mediciner, Pharmaceuten und 
Chirurgen, 13 Philosophen, Philologen; in Summa 323, dar
unter 26 Ausländer. Bei den einzelnen Facultäten ergaben 
sich folgende Personalveränderungen: I) das Decanat der theo
logischen Facultät führte Kirchenrath Prof. Dr. Engelhardt wel
cher auch die üblichen drei Festprogramme zu Weihnachten 
Ostern und Pfingsten schrieb. Der Privatdocent Lic. Dr. Wiener, 
Repetent am theologischen Ephorat, wurde als Pfarrer in Kurzen
altheim ernannt und dessen Stelle als Repetent dem Pfarramts
candidaten und bisherigen Piediger bei der protestantischen 
deutschen Gemeinde zu Vivis Eduard Nägelsbach übertragen. 
Der Repetent Privatdocent Lic. Dr. Ebrard folgte einem 
Rufe als Professor der Theologie an d;e Universität Zürich; 
als Repetent trat ein der Predigtamtscandidat und bisherige 
Inspector am Alumneum in Ansbach Aug. Wiesinger. Rector 
Voemel in Frankfurt a. M. wurde von der theologischen Facultät 
honoris caussa zum Doctor der Theologie promovirt. 2) Decan 
der juristischen. Facultät war Prof. Dr. Schelling, d. Z. Pro
kanzler der Universität. An die durch den Tod des Professors 
Dr. Feuerbach erledigte Professur des deutschen Rechts wurde 
Prof. Dr. Laspeyres aus Halle berufen. Als Privatdocent ha- 
bilitirte sich der Appellationsgerichtsaccessist Dr. Ordolff aus 
Schweinfurt, sodass das Lehrpersonal der Facultät aus fünf 
ordentlichen Professoren, einem ausserordentlichen Professor und 
zwei Privatdocenten bestand. Promotionen fanden bei dieser 
Facultät vier statt. 3) Das Decanat, welches bei der medici- 
nischen Facultät statutenmässig halbjährlich wechselt, wurde 
von Prof. Dr. Leupoldt und von Prof. Dr. Rosshirt geführt. 
Die durch den Tod des Hofraths Prof. Dr. Henke erledigte 
Professur für specielle Pathologie und Therapie und gericht
liche Medicin wurde nebst der Directorstelle am Klinikum dem
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Landgerichtsarzt zu Ansbach Dr. Karl Canstatt übertragen. Als 
Privatdocent habilitirte sich der Assistenzarzt am Universitäts- 
Krankenhause Dr. Wintrich. Der Privatdocent Dr. Will befand 
sich im Genüsse des Blumenbach’schen Stipendiums auf einer 
grössern wissenschaftlichen Reise. Doctorpromotionen fanden 

statt. Erneuert wurde das von dem Geheirarath Prof, Dr. 
Harlets zu Bonn vor 50 Jahren erworbene Doctordiplom. 4) 
®ei der philosophischen Facultät führte Prof. Dr. Döderlein das 
Decanat, welcher zugleich als Professor eloquentiae das den Pro- 
tectoratswechsel ankündigende Programm: Emendationes Taciti, 
schrieb. Die Lehrkräfte der Facultät erfuhren weder Abgang 
noch Zugang. Ordentliche Promotionen fanden sieben statt. 
Ausserdem wurde dem quiescirten Regierungsrath Emil v. Herder 
in Erlangen bei der Feier des 100jährigen Geburtstags seines 
berühmten V aters das philosophische Doctordiplom honoris caussa 
überreicht und dem Civiladjunct Layrits in Berneck das vor 
50 Jahren erworbene erneuert. — Auf Antrag des akademischen 
Senats wurde durch höchste Ministerialentschliessung am 19. Juni 
1844 den Studiienden gestattet, sich das philosophische Ab- 
solutoriuin nicht mehr, wie bisher am Schlüsse des zweiten, 
sondern erst am Schlüsse des vierten Semesters zu erwerben, 
eine wohlthätige Einrichtung, welche den Studirenden am 20. Juli 
mittels einer Rede durch den Decan Prof. Dr. Döderlein feier
lich eröffnet wurde. Diese Rede erschien auf Anordnung des 
Senats im Druck unter dem Titel: „Über die Verbindung der 
allgemeinen mit den Fachwissenschaften auf den Universitäten“.

Literarische Nachrichten.
Rechtsconsulent Schübler in Hall macht in Oken’s Isis, 

fünftes Heft, bekannt, dass er der Verfasser der im vorigen 
Jahre erschienenen Schrift: „Die Formen der Natur“ (Hall, 
Haspel), ist.

Um den Beschwerden über den Gebrauch der vaticanischen 
Bibliothek zu Rom abzuhelfen, hat ein Befehl des Cardinal 
Lambruschini die Custoden verpflichtet, einen neuen vollstän
digen Katalog zum öffentlichen Gebrauch zu fertigen. Zu 
diesem Zwecke sind den acht Scrittori noch fünf Substituten 
beigegeben worden.

Der botanische Garten in Berlin hat von dem reisenden
Naturforscher K. Moritz eine Zusendung lebendiger Pflanzen, 
namentlich seltener Orchideen mit Zuschrift aus Maoquetia bei 
La Guyara vom 9. Mai, erhalten. Der Reisende hat im Septem
ber v. J. eine wissenschaftliche Excursion von Caraccas aus nach 
den Alpenregionen der Provinz Medida, welche Gegenden von 
Naturforschern bis jetzt fast gar nicht besucht worden sind, 
unternommen und dort sieben Monate verweilt. Die dabei 
gesammel en chätze sind dem königl. naturhistorischen Museum 
in Berlin bestimmt. °

Lord Henri Brougham hat zu Paris, als sei er in Frank
reich durch seine Besitzung bei Cannes heimisch geworden, 
m französischer Sprache eine Biographie von Voltaire und Rous
seau erscheinen lassen: Voltaire et Rousseau. Ouvrage accom- 

de lettres entieremen inedites de Voltair^ d^etiuS) de 
M . e‘. anS’ Amyot ( /2. r*) ‘ Yon den hier zum ersten 
Male herausgegebenen Briefen gehören sieben Voltaire vier 
Hume, einer Helvetius zu, doch sind die meisten von geringer 
Bedeutung. Ein Brief von Hume an den Abbe le Blanc be
trifft dessen Übersetzung seiner politischen Schriften, ein an
derer seinen Streit mit Rousseau.

Der Akademiker Chasles hat bei einem Buchhändler in 
Paris ein handschriftliches Werk von Desargues, einem der 
ausgezeichnetsten Mathematiker des 1 i. Jahrh., aufgefunden? 
Brouillon-projet des coniques.

Die Societe Racinienne zu La Ferte-Milon (der Geburts
stadt Racine’s) hat unter dem Präsidium des Herzogs von Poix 
einen Preis für eine eloge de Racine in einer goldenen Medaille 
ausgesetzt. Der Preis konnte nicht ertheilt werden, doch ward 
der Druck einer der eingegangenen Schriften beschlossen und 
dem Verfasser eine Prachtausgabe von Racine’s Werken in 
sechs Bänden zuerkannt. Der Verfasser ist Cabrie, Censeur 
des etudes au College de Versailles, bekannt durch seine Schrift 
über die Troubadours. Von demselben steht ein Werk über 
die ältesten Denkmäler der romanischen Sprache vor dem 
12. Jahrh. zu erwarten.

Prof. Frisch in Stuttgart bat sich einer vollständigen Aus
gabe von Kepler’s Schriften unterzogen und den dazu ent
worfenen Plan bekannt gemacht. Die Schriften sollen in ihrer 
ursprünglichen Form chronologisch geordnet erscheinen, be
gleitet von kurzen erläuternden Anmerkungen. Eine Einleitung 
wird einen Überblick über den Zustand der Mathematik und 
Naturwissenschaften in der Keplern vorausgegangenen Zeit 
geben und daran sich Kepler’s Leben, mit Rücksicht auf dessen 
wissenschaftliche Thätigkeit, schliessen. Hierzu steht die Be
nutzung von Kepler’s handschriftlichem Nachlasse, welcher in 
22 Foliobänden die Concepte der gedruckten Werke und einen 
reichhaltigen Briefwechsel, sowie mehre angefangene astrono
mische Arbeiten und zerstreute Notizen enthält, zu erwarten. 
Die Geschichte dieses Nachlasses erzählt v. Murr in s. Journal 
für Kunstgeschichte, 3. Thl., S. 727.. Dr. Hansch, Collegiat 
in Leipzig, hatte ums J. 1710 die Handschriften um 100 Fl. 
in Danzig erkauft, und erlangte von dem Kaiser Karl VI. das 
Versprechen von 4000 Fl. zu der Herausgabe; doch ward ihm 
nach Überreichung des ersten Bandes der Titel eines kaiser
lichen Raths und eine goldene Kette verliehen, aber die Unter
stützung versagt. In Frankfurt a. M. gedachte er dennoch den 
Druck zu bewerkstelligen, und verlor darüber seine Collegiatur 
zu Leipzig. Auch die Ausgabe des Uber de calendario Gre- 
goriano 1726 vermochte nicht die kaiserl. Zusage der Erfüllung 
näher zu bringen. Die Kepler’schen Handschriften waren in
dessen zu Frankfurt für 828 Fl. versetzt worden, wo sie in 
Vergessenheit geriethen, bis sie v. Murr im J. 1774 für die 
Akademie in Petersburg erkaufte. Dort ward alsbald ein Plan 
zur Herausgabe entworfen, blieb aber ohne Ausführung. Viel
leicht, dass nun Mitglieder der Akademie in Petersburg mit
wirkend eintreten, um das für die Wissenschaft wichtige, da« 
Andenken des grossen Mannes erneuernde Werk zu vollenden.

Am I. Sept. d. J. wird die 13. Gelehrtenversammlung 
von Frankreich (Congres scientifique de France') zu Phenns ge
halten werden. Zu dem Präsident ist der Erzbischof zu 
Rheims erwählt worden. Sechs Sectionen werden das Ganze 
bilden: \) Agriculture, Industrie. 2) Legislation, Economie 
(politique). 3) Sciences mödicales. 4) Archeologie, Histoire. 
5) Litterature, Beaux Arts. 6) Sciences physiques et mathöma- 
tiques. Das Comite agricole des Marnedepartements wird sich 
mit seiner Jahressitzung und Preisertheilung an den Congres 
anschliessen. Ein Programm benennt die bis jetzt zur Discus- 
sion bestimmten Gegenstände. Die Sectionen der Archäologie, 
der Landwirtschaft, der Naturwissenschaften werden Excur- 
sionen machen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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— ©er SRörber unb SJranbftifter Sianufe unb fein SBa^nfinn. SJon SB. 4?äring. — ©ie®efdji$te beö Siebenjährigen Krieges, gür baö beutfche 
SJolf bearbeitet von SR. 3ohn. — ©aö ift ber ßauf ber SBelt. Sittengemälbe auö ber ©egenwart von 3- ®howni^. — Sktradjtungen über bie 
©efdjidjte ber SJtenfdjheit. ©ritter TlrtiM. — SRomanliteratur. — 3. 3- ©ngel’ö Schriften. — ©ie Souriften im Orient. Bweiter JCrtifel. SJon 
@. F- ®ünth«r. — Sn ©alefarlien. SJon greberiEe SJremer. K. b. Sdjtveb. SJon F-21. Äoethe. — SBeltgefdii^te in einer Steife von Quellen’ 
auöjügen. SBerfu^t von SR. v. ©ftrow. — ©ramatifdje ßitcratur beö 3al)re6 1844. ©ritter unb Xe^ter ICrtiFel. — Histoire des etats- gen^raux 
et des institutions repräsentatives en France, depuis l’origine de la monarchie jusqu’en 1798, par A. C. Thibaudeau. — Für eine SBüdjer’ 
titelfammlung. — Jöihltpgraphu; AJtferarif^e $Cn)eigen

SJon biefer Beitfchrift erfcheint täglich außer ben ^Beilagen eine Stummer unb fte wirb in Sßodjenlieferungen, aber auch in SRonatöheften ^uö? 
gegeben. Sin ßtierattfdjerSCnjeiger
wirb mit ben JBlättern für literariftüe Unterhaltung unb ber $|fi$ von Ofen auögegeben. Snfertionö gebühren für ben SRaum 
einer gehaltenen Beile 2'/2 SRgr. SSefonbere llnjeigen k. werben gegen SJergütung von 3 Stylm. ben blättern für Uterarif<h^ 
Unterhaltung beigelegt.

Äeipjig, im TCuguft 1845.

Bei Ernst Eeutlier in Leipzig ist soeben erschienen und 
in allen Buchhandlungen zu haben:
Jfoffim(inn9s9 S. F. W., Bibliographisches Lexiken 

der gesammten Literatur der Griechen. Zweite 
umgearbeitete, durchaus vermehrte, verbesserte und 
fortgesetzte Ausgabe. Dritter Theil. O — Z. Mit 
Nachträgen bis in die neueste Zeit. Gr. 8. 3 Thlr.

Dieses Werk, welches nach längerer Unterbrechung des Druckes 
nun wieder vollständig zu haben und bis in die neueste Zeit durch 
Nachträge, die dem dritten Theile beigegeben, ergänzt ist, sodass 
der erste und zweite Theil als neu erschienen zu betrachten sind, 
kostet im Ladenpreise 9 Thlr. Um den weniger bemittelten Ge
lehrten dieses schätzbare und für Viele unentbehrliche Werk zugäng
licher zu machen erlasse ich dasselbe bis Ende dieses Jahres voll
ständig genommen für 6 Thlr. Mit dem Jahre 1846 tritt unwider
ruflich der Ladenpreis wieder ein, zu welchem einzelne Theile auch 
jetzt nur abgelassen werden.

Bei E. A.. ®rockhaus in Leipzig ist erschienen und durch 
alle Buchhandlungen zu beziehen:
Mittlieiltingfeii ans dem Gebiete „der 

Meilkunde. Im Verein mit mehren praktischen Ärzten 
Moskaus herausgegeben Von Dr. H. Blumenthal, Dr. N- 
Anke und Dr. G. Levestamm. Gr. 8. Geh. I Thlr.

2111 g e m e i n e ö

* Cmlw etc.
SJon

Sßilbelm
«Reuntev S3anb, Nelder big öon 1835 big @nbe 1841 

erfchienenen SBüdjer unb bie SBenrfüigungen früherer 
grfcljeinungen entölt, ^erauööegeben von

TVuguet 5djul|.
H*  fec^^e SSoaen 1—60.

(A—Kern.)
4. ®e^. Sebe ßieferung auf iDru^pap. 25 auf 

©c^reibpap. 1 Efjlr. 6
©ie erften fiebert SSänbe beö „ Tlllgemeinen Sü^er s ßerifon" von 

(1812—29) finb je^t ^ufammengenommen tm
gefegten greife für 20 Sfylr. ju erhalten; aud^ werben einzelne 
«Bänbe ju ver^ältnißmäßig erniebrigten greifen erlaßen, ©er achte S3anb, 
tveld)er bie von 1828 fnö @nbe 1834 erf^ienenen SSüdjer enthält/ foftet 
auf ©rucEpap. 10 5£blr. 15 9tgr., auf «Sdjreibpap. 12 20

Sr.

im Jluguft 1845.
X ^rockljauö«



NEUE JENAISCHE

AUGEMEINE 1ITERATUR-ZEITEN«.
Vierter Jahrgang. M 195. 15. August 1845.

■■■MgMM—MMi
Römische ljiteratur.

1. Caroli Frtdßi ict Hei mannt, prof'essoris ±Jar~ 
burgensis. Lectiones Persianae. Marburgi et Lipsiae, 
Eiwert. 1842. 4. 1 Thlr.

2. Aull Persli t lacci Satirarum Uber. Cum seholiis an- 
tifpüs edidit Otto Jahn. Lipsiae, Breitkopf & Härtel. 
1843. 8maj. 3 Thlr.

Es war lange Zeit stille auf dem Gebiete der Persius- 
Literatur; seit dem J. 1837, wo Hauthal’s wunderliches 
Buch ans Licht trat, war nichts mehr über ihn erschie
nen. Aber es war stille, weil man wusste, dass die 
Arbeit in guten Händen sei und wenn auch nicht schnell, 
so doch sicher und gründlich der Vollendung entge
genreife. Nun sind mit einem Male die Streiter, welche 
sich bisher geräuschlos hinter der Scene gerüstet, her
vorgetreten, und zwar beide zugleich und ohne dass 
der eine zuvor auf den andern hätte Rücksicht nehmen 
können. Hrn. Hermann’s Arbeiten erschienen zwar et
was früher; aber Hrn. Jahn’s Commentar war damals 
bereits gedruckt und von den Prolegomena ein Theil 
schon fertig, daher Hr. Jahn dieselben vorläufig unbe
nutzt bei Seite legte. Für die Freunde der römischen 
Literatur hat dieses Zeitverhältniss der beiden Bearbei
ter zu einander keine günstigen Folgen. Zwar wird 
Hr. H. bei seiner erst noch zu erwartenden Ausgabe 
(in Bernhardy’s bibliotkeca romana) nun auf Hr. J. 
Rücksicht zu nehmen im Stande sein, aber seine auf
geführte Schrift entbehrt dieses Vortheils, und ebenso 
wäre Hrn. J.’s Arbeit in vielen, wenn auch mehr ein- 
^elnen und untergeordneten Punkten, durch die von 
. .. ’ ”• ergänzt und berichtigt worden. An diese Vor

amp ei hat sich nun mit einem Male eine ganze Schaar 
an erer angeschlossen, auf welche wir unten zu reden 

ommen werden. Einstweilen betrachten wir die bei
den genannten Werke für sich.

rn^ *s Pers, sind eine Sammlung dreier 
auf Peisius sici «ziehender Universitätsprogramme, 
sämmtlich m er zwei en Hälfte des J. 1842 erschienen. 
Die beiden ersten haben die Überschrift: de usu et 
auctoritate scholiorum ^rsii satiris emendandis, und 
die erste derselben sucht den Gegenstand theoretisch' 
festzustellen, während die zweite an einer grossen Zahl 
einzelner Beispiele durch alle Satiren hindurch die 
Brauchbarkeit der Scholien zu dem angegebenen Zwecke 
praktisch zu beweisen bemüht ist; die dritte sodann 
führt den Titel Varietas lectionis Persianae und gibt 

eine kritische Behandlung der in der zweiten nicht zur 
Sprache gekommenen Stellen. Hrn. J.’s Ausgabe ent
hält nach der zugleich seine Verfahrungsweise näher 
angehenden und rechtfertigenden Dedication an C. Lach
mann ausführliche Prolegomena, welche über Persius 
Leben und Schriften, alle mit demselben in irgend ei
ner Berührung stehenden Personen, über die nach Va
lerius Probus benannte Vita und die Scholien des 
Cornutus, endlich über die von ihm benutzten 63 Hand
schriften die gründlichste Auskunft geben; dann folgt 
(p. 1—68) der Text des Persius mit den kritischen 
Anmerkungen, weiterhin (p. 71—230) Hrn. J.’s eigener 
Commentar, woran sich die erwähnte Vita (p. 233— 
242) mit den aus ihr geschöpften sonst in den Hand
schriften sich findenden und die gleichfalls (und mit 
vollem Rechte) abgesonderten Scholien (p. 245—350) 
anschliessen. Den Beschluss machen Indices, und zwar 
1) vocabula satirarum Persil. ein vollständiges Verzeich- 
niss der einzelnen im Texte des Persius vorkommen
den Worte (p. 353—387), 2) indices in scholia et vitam 
antiquam (p. 388 — 393) über die citirten Schriftsteller 
wie die Sachen selbst; 3) index annotationum p. 394— 
398), ein übersichtliches Verzeichniss der benutzten 
Handschriften und nur zu reichhaltige (p. 401—408) Ad
denda et Corrigenda.

Betrachten wir zuerst, was die beiden Arbeiten 
gemeinsam behandeln und dann besonders was Hr. J. 
allein hat, so gehört zum ersten Punkte vor Allem die 
Betrachtung der Scholiensammlung, welche unter dem 
Namen des Cornutus überliefert ist. Beide Bearbeiter 
stimmen darin überein, dass sie die Annahme, der Stoi
ker Cornutus sei ihr Verfasser, verwerfen; auch darin, 
dass sie die Einheit des Verfassers festhalten, sind 
beide Gelehrte einig, sonst aber gehen sie in vielen 
Punkten auseinander. Einmal nämlich glaubt Hr. H. 
wirklich, der Philosoph und Freund des Persius, L. 
Annäus Cornutus, habe einen Commentar zu diesem 
Dichter verfasst, und nach diesem ersten Commentar 
seien dann die Nachfolger desselben benannt worden. 
Aber es ist schon an sich überaus unwahrscheinlich, 
dass ein dem Persius nach Zeit und Raum so sehr 
nahe stehender Mann das Bedürfniss fühlte, Persius 
zu erklären; sodann müssen, wenn der Name des Cor
nutus zu einem typischen geworden wäre, auch noch 
andere Commentatoren des Persius so genannt sein, 
z. B. Valerius Probus und wer sonst noch auf diesem 
Gebiete thätig war, während wir doch nur einen ein
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zigen so benannt finden. Offenbar besser ist die Er
klärung, welche Hr.J. von dem Namen gibt. Er nimmt 
einen nach der Zeit KaiTs des Kahlen lebenden Gram
matiker als Verfasser dieser Scholien an und dieser 
nannte sich Cornutus nach dem stoischen Philosophen, 
der zugleich ein berühmter Grammatiker war. Hr. H. 
dagegen setzt den Verfasser ins vierte Jahrhundert, 
weil darauf einige Notizen dieses Commentars führen. 
Aber noch weit mehre führen doch ganz entschieden 
in eine weit spätere, die ganze Anlage und Abfassung 
ist eine offenbar mittelalterliche; die Reste alter Tra
dition lassen sich genügend erklären durch Hrn. J. s 
Annahme, dass der mittelalterliche Verfasser ältere 
Quellen benutzt habe. Überhaupt stimmt Ref. den Re
sultaten von Hrn. J. bei; nur scheint es ihm eine über
grosse Pietät gegen Irrthümer, wenn derselbe den in 
diesem Zusammenhänge genannten Aero so anzubrin
gen sucht, dass er eine doppelte Quelle für seinen 
Cornutus annimmt, erstens den Commentar des mit 
Persius fast gleichzeitigen Valerius Probus aus Beryt, 
zweitens für solche Angaben, welche für Probus zu 
gering und neu seien, aber zugleich zu werthvoll, als 
dass Cornutus selbst hätte darauf kommen können, ei
nen Commentar des*  Aero. Den letztem Namen hätte 
Hr. J. wol geradezu über Bord werfen dürfen; man 
muss nicht das ganze Gerumpel von Misverständnissen 
und willkürlichen Annahmen aufladen zu müssen glau
ben. Dass hiernach Hr. J. den Scholien auch nicht 
die ausserordentliche Bedeutung für Feststellung der 
Lesart beilegen kann, wie Hr. H., versteht sich von 
selbst. Aber auch durch die grössere Beschränktheit 
von Hrn. H.’s Hülfsmitteln ergeben sich vielfache Un
terschiede in der Textgestaltung, Hr. H. hat 16 Hand
schriften oder Variantensammlungen aus Handschriften, 
welche er sehr sorgfältig ausbeutet, obwol eigentlich 
nur sein C. (leydener Handschrift) von entschiedenem 
Werthe ist; denn die beiden wolfenbüttler (mit A. und 
B. nicht geschickt bezeichnet, da doch B. der ältere 
Cod- ist) und die Ebner’sche Handschrift (bei H. E., 
bei X e) haben beide Herausgeber benutzen können; 
nur hatte Hr. H. den. letztem selbst vor sich, Hr. J. 
cur die wenigen Varianten aus der nürnberger Aus
gabe von 1765 und 1803; auch hatte Hr. H. von den 
ivolfenbüttlern eine durch Prof. Scbneidewin gemachte 
Abschrift, Hr. J. eine von Schönemann besorgte, welche 
weit weniger genau zu sein scheint. Ref. hat sich 
eine Ünzahl von Beispielen angemerkt, w’o die beiden 
Herausgeber in Bezug auf die Angaben der Varianten 
dieser beiden Handschriften von einander abweichen, 
wobei zwar das Recht meistentheils auf Hrn. H.’s Seite 
zu sein scheint; aber doch thäte es noth, dass diese 
Handschriften noch einmal sorgfältig verglichen würden, 
um in jedem einzelnen Faiie festzustellen, was ihre 
Lesart in Wahrheit ist. Ich wiU mu. Einiges zum Be
leg anfuhren. II, 14 haben nach Hrn. H. jene drei 

Codd, alle conditur, wovon Hr. J. nichts angibt; I, 55 
geben nach H. beide wolfenbüttler dicito, und III, 75 
monimenta, III, 108 attende, worüber J. schweigt; Les
arten des ersten wolfenbüttler (W. 1, beiH. B.), welche 
H. gibt, fehlen bei J., z. B. III, 30. 34. 52.112; V, 118. 
139; VI, 6; umgekehrt gibt J. aus diesem Cod. mehr 
an als H. bei III, 6. Anders geben beide die Lesart 
desselben an in folgenden Stellen: III, 46 sagt H. II, 
34 ausdrücklich, W. 1 lese non sano und bemerkt von 
ab insano, es haben dies infimae tantum aetatis Codices. 
während J. es als als Lesart von W. 1 aufführt; IV, 
21 (J. pannucia, H. pannutia), 39 (J. palestinae, H. pa- 
lestine)', N, 25 (J. tectoria. H. plectorid), 17 (J. dicis, 
corr. in a, H. dices corr. in i); VI, 59 (H. terretes, 
J. ter et est). Abweichungen über W. 2 finden sich in 
folgender Weise: Angaben daraus fehlen bei J.: I, 50. 
57. 73. 117; II, 34. 72; III, 2. 6. 52. 104; IV, 37. 52. 
Umgekehrt hat H. nicht was J. hat: III, 13. Divergi- 
rende positive Angaben über die Lesarten dieses Cod.: 
II, 18 (H. eone ut, J. est ut), 48 (H. fasto, J. festo)-, 
III, 15 (J. hunccine, was H. von W. 1 angibt); V, 102 
(H. navium, J. navim), 135 (J. stipulas, H. stipulam), 
90. 168. 172 (H. arcessor, J. accersar): III, 66, w o H. 
ausdrücklich von et o miseri sagt, es habe dies von 
seinen Eodd. nur FG., während J. es als Lesart von 
W. 2 angibt. V enn auch von diesen Beispielen das 
eine und andere auf Druckfehlern beruhen mag, andere 
nicht bedeutend sind, so sind doch viele darunter, bei 
welchen keiner dieser Fälle stattfindet und wo daher 
Gewissheit wünschenswert!! wäre. Die von Hrn. J. 
selbst verglichenen Handschriften bieten ohne Zweifel 
mehr Sicherheit dar, als dies hier der Fall ist, wenig
stens betrifft auch das von dem Ref. sonst gefundene 
Beispiel (I, 8 hat nach Blum der gothaer Cod. Romac 
est aliquis^ non. At, was J. nicht angibt) nicht eine 
von ihm selber ausgebeutete Handschrift. — Was die 
Wahl unter den Lesarten betrifft, so stimmen in den 
meisten Fällen die beiden Herausgeber auf eine erfreu
liche Weise zusammen; doch sind auch der Differenz
punkte nicht wenige, nämlich: Prol. 9 H. verba nostra, 
J. nostra verba; Sat. I, 8 H. at, J. ac. y, iy neCr 
J. neque’, V. 74 H. dictaturam ; J. dictatorew, V. 102 
H. euchion, J. evion, V. 111 H. omnes omnes, wras J. 
erst in den Prolegg. p. CXCV aufgenommen hat; II, 9 
H. murmurat, J. immnrmurat; V. 48 H. attamen, J. ac 
tarnen; 62 H. kos, J. hoc; 73 H. animi, J. animo; III, 
12 H. querimur, zwischen welchem und queritur J. p. 
CXCVI schwankt; V.46 H. dicere et insano, J.discere, 
non sano; V. 56 H. deduxit, J. diduxit; V. 60 H. in 
quo, J. in quod; 67 H. aut, J. et> 68 H. quam. J. qua; 
79 H. Salones und Archesilas, J. Solones und Arcesilas; 
100 H. trientem, J. iriental; IV, 35 H. hi mores, J. in 
mores; 26 H. oberrat, J, oberret; 64 ^.pueri, J. iuve- 
nes; 105 H. speciem, J. specimen; 150 H. peragant sn- 
dore, J. pergant sudare; 163 H. adrödens, J. abrodens;
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172 H. accersor- supplicet, J. arcessat und supplicet; 
174 H. exieris. nee nunc, J. exieras, ne nunc; VL 6 
H. senex, J. senes; 9 H. cognoscere, J. cognoscite; 24 
H. tenues salivas, J. tenuem saüvam; 37—41 will H. 
umsetzen wie Sinner; 66 H. Tadius, J. Stadius; 76 H. 
Meo, J. ne; 77 H. plausisse, J. pavisse. Über die mei
sten dieser Differenzen hat der Unterzeichnete schon 
ln seiner unten aufzuführenden Übersetzung und Er
klärung des Persius seine Ansicht ausgesprochen; da
her braucht er hier blos einige der wichtigsten zu be
rühren. II, 48 scheint H.’s attamen nicht richtig, da 
auf diesen Untersatz (Nun aber —) ein Schlussatz 
(Also —) folgen müsste, oder sollte beigedacht werden 
können. Die Handschriften, welche freilich für att. 
sprechen, können hier keinen Ausschlag geben, da die 
Verwechslung zwischen act. und att. allzu geläufig war. 
Dagegen scheint ihm bei III, 46 beizustimmen zu sein. 
Auch hier entscheiden, wie meistens bei Persius, die 
innern Gründe und diese scheinen sich erstens auf die 
Seite von dicere zu neigen. Die Stelle heisst nämlich: 
Oft habe ich mir in meiner Kindheit die Augen mit Öl 
eingerieben, damit sie entzündet aussahen, grandia si 
nollem morituri verba Catonis Dicere et insano multum 
laudandamagistro u. s.w., denn mir waren Knabenspiele 
lieber — als was? Als Auswendiglernen oder als Her
sagen? Jenes hat doch an sich gar keinen Reiz, gar 
nichts Verlockendes, konnte daher mit den Spielen in 
dieser Beziehung nicht verglichen werden; dagegen das 
öffentliche Hersagen war. wie im sogleich Folgenden 
gesagt ist, mit Ruhm verbunden, konnte also möglicher
weise für den Knaben einen Sporn haben; aber dass 
er ideelle Interessen den materiellen nachsetzte, ist 
eben als das nur in diesem Alter zu Entschuldigende 
erwähnt, auch hätten ihn die rothen Augen am Aus
wendiglernen nicht verhindert, da er sich die Worte 
allenfalls auch durch einen Sklaven vorsagen lassen 
konnte, wol aber am öffentlichen, feierlichen Auftreten 
in der Schule; et sodann konnte leicht zu Verbesse
rungsversuchen Veranlassung geben, wenn man die 
Anknüpfung an grandia nicht verstand; endlich insano 
ist deswegen ohne Zweifel die ältere Lesart, weil Cor- 
nutus, der für den Ruhm seines Standes eifersüchtig 
besorgte Grammatiker, die Sprache für eine wächserne 
Nase haltend, mittels der Analogie des apökryphischen 
Alpha intensivem die Stelle ins Gegentheil zu verwan
deln sucht ourci le Erklärung: nimis sano, welche 
doch unter Voraussetzung der Lesart non sano unmög
lich gewesen wäre. — prope te iqnotns cu.
bito qui tangat et acre despuat in mwes, p^ ar. 
canaque lumbi runcantem populo marcentes pandere vul- 
vas) scheint die von Hrn. H. empfohlene Lesart: de
spuat : hi mores —pandere'. weder in diplomatischer Hin
sicht als die nothwendige erwiesen und noch weniger 
als grammatish möglich; der Affect des Ausrufs ver
langt durchaus den Accusativ (hos mores), auch macht 

despuat eine Bezeichnung der Richtung, des Ziels min
destens sehr wünschenswerth. Vielmehr ist die ge
wöhnliche Lesart beizubehalten, deren grammatische 
Erklärung keineswegs so schwierig ist, wie Hr. H. (II, 
43) meint; pandere ist erklärende Apposition zu mores: 
auf die Sitten, nämlich dass du, indem du — ausjä
test, — öffentlich zur Schau legst. Das Empörende 
wird also nicht in dem Ausjäten gefunden, sondern in 
der Schamlosigkeit, welche auf das durch die öffent
liche Vornahme zu Tage Kommende keine Rücksicht 
nimmt. — V. 64 ist die Wahl zwischen puerique senes
que oder iuvenesque senesque schwierig; denkt man 
sich pueri als das Ursprüngliche, so konnte iuvenes 
durch die Reflexion herbeigeführt werden, dass Knaben 
mit der Philosophie noch nichts zu schaffen haben, 
sondern erst iuvenes; aber ebenso gut konnte das ur
sprüngliche iuvenes in das in dieser Verbindung häufi
ger gebrauchte pueri umgesetzt wrerden. Indessen ist 
es mehr im mittelalterlichen Geschmacke, Gleichklänge, 
wie iuvenesque senesque herbeizuführen, auch wo sie 
nicht sind, als umgekehrt, und so möchte sich die Waag
schale doch auf die Seite von Hrn. H.’s pueri neigen. 
V, 73 ist Hr. H. (II, 50) mit seiner Erklärung sehr un
glücklich; seine Einwendungen gegen die natürliche 
Deutung beruhen auf lauter unstatthaften Voraussetzun
gen und seine positive Erklärung ermangelt aller Deut
lichkeit und Schärfe. Doch bin ich überzeugt, dass 
Hr. H. seitdem seine Ansicht geändert hat und erspare 
mir daher eine genauere Widerlegung um so mehr, 
w eil ich in den Anmerkungen zu meiner Übersetzung 
(p. 166 sq.) mich näher auf die Frage eingelassen habe. 
Bei V, 150 hätten wir vor Allem gewünscht, dass Hr. 
H. das Conjiciren unterlassen hätte, das ein Geschäft 
für müssige Phantasien ist, da der Text des Persius 
überhaupt und speciell an dieser Stelle entfernt keine 
Veranlassung dazu bietet; sodann hätte er nicht durch 
Aufnahme der Plum’schen Lesart selbst einen Rück
schritt machen sollen, da doch offenbar vom Gewinnen 
einer quincunx zu dem einer deunx ein Fortschritt, so
mit pergere ganz an seinem Platze ist. — V, 172 kann 
ich nicht, wie Hr. H. die Lesart cum accersor et ultro 
supplicet, wo schon das Fehlen von illa auffiele, für 
möglich halten, und möchte noch weniger sie durch 
den unwissenschaftlichen Begriff der enallagc modwum 
vertheidigen. Aber grammatische Schärfe wäre auch 
V. 274 im hohem Grade zu wünschen, bi totus et in
teger illinc exieris, ne nunc (accedas), würde heissen: 
wenn du in der Zukunft einmal — herausgegangen 
sein wirst, so gehe nicht jun’ W01'in Üef- 
nen Sinn entdecken kann, und ebenso scheint die zur 
Vertheidigung angewandte Berufung auf die „Verwandt
schaft“ des Futurum mit dem Imperativ und Conjunctiv 
allzu vag und wenig besagend. — VI, 6 ist Hr. H. (I, 
7) hocherfreut, in einem seiner Codd, die Lesart senex 
zu finden, welche nach seiner Meinung aller Schwie-
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rigkeit ein Ende macht. Ref. aber kann weder dies 
finden, noch auch zugeben, dass senex auf Bassus passe, 
der vielmehr in der Biographie des Persius als Alters
genosse des Letztem erscheint; und wenn Hr. H. meint, 
daraus, dass Bassus am winterlichen Herde sich be
finde, folge, dass er schon ein älterer Mann sei, so 
könnte er auf dieselbe Weise auch herausbringen, dass 
Persius selbst ein senex sei, denn er flüchtet sich ja 
im Winter an die wärmere Seeküste. Doch diese 
Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, wie Hrn. H.’s 
Schrift einestheils dankenswerthe Nachträge und Be
richtigungen zu Hrn. J.’s Ausgabe enthält, anderntheils 
aber selbst noch der W eiterbildung fähig ist. Bei glei
cher Genaui°-keit, soweit sie in eines Jeden Gewalt 
steht ist doch der grössere Reichthum, vielleicht auch 
der feinere Takt häufiger auf Hrn. J.’s Seite; beide 
aber unterscheiden sich durch ihre wissenschaftliche 
Haltung, ihre Nüchternheit, Verständigkeit und Mässi- 
o-ung ganz entschieden von ihrem nächsten Vorgänger 
Hauthai. Was für Hrn. H. auch nach Hrn. J. noch übrig 
ist, ist besonders eine möglichst kurze, geordnete und 
übersichtliche Aufzählung und bündige, treffende Be- 
urtheilung der verschiedenen Erklärungsversuche, nur 
wird er sich dabei hüten müssen, von allen leeren, 
müssigen Einfällen, auf welche Unverstand oder Ori
ginalitätssucht geführt hat, Notiz zu nehmen, wofern 
er nicht seine Arbeit zu einer endlosen machen will. 
Auch wird es ihm leicht sein, seinen lateinischen Aus
druck durchgängiger klar zu machen, auch Incorrect- 
heiten zu vermeiden, wie z. B. III, 57 per integram vi- 
tam s wo nach der bekannten synonymischen Unter
scheidungsweise nur totam passt; nur beim Individuum 
fallen beide Begriffe zusammen und können gleich gut 
angewendet werden, wie Persius V, 173 thut; denn 
wem ein Theil fehlt, sodass er nicht totus ist, der ist 
eo ipso auch nicht integer.

Wenden wir uns nun ausschliesslich zu Hrn. J.’s 
Ausgabe, so erregt uns äusser dem Namen des Verf. 
gleich die Dedication an Lachmann, seinen praeceptor 
incomparabilis} ein günstiges Vorurtheil, da wir noch 
selten ein unbedeutendes Buch diesem dedicirt gefun
den haben. Diese Erwartung geht im reichsten Maasse 
in Erfüllung; schon die ausführlichen, überaus gelehr
ten Prolegomena enthalten des Trefflichen ungemein 
Vieles, weit mehr, als man an dieser Stelle zu suchen 
berechtigt wäre, nämlich nicht nur Erörterungen über 
Persius, sondern auch über Cornutus, Bassus, Sophron 
und die Mimen, Valerius Probus, Pätus Thrasea, Nero 
als Dichter und Vieles Andere. Die p. LIX sqq. ge
gebene Charakteristik des Horaz könnte Ref., ohne 
unbescheiden zu sein, nicht wohl loben, da sie sich 
fast in allen Zügen an die seinige anschliesst, indem 
sie deren Resultate in gedrängter Weise zusammenfasst.

Desto unbefangener kann er Hrn. J.’s Schilderung des 
Persius seinen Beifall schenken, wodurch ihm selbst 
Vieles vorweggenommen worden ist; doch glaubt er 
dieselbe in der Einleitung zu seiner Übersetzung i® 
manchen Punkten ergänzt zu haben. Nur dreierlei 
Punkte will Ref. hier besprechen; zuerst das über den 
Bassus Gesagte. P. 212 sqq. versucht Hr. J., alle Män
ner dieses Namens, welche wir aus Einer Zeit erwähnt 
finden, auf einen einzigen Cäsius Bassus, welcher Dich
ter, Grammatiker und Metriker gewesen sei, zurückzu
führen. Auf dem entgegengesetzten Extreme steht 
Bähr, welcher in dem auch sonst ungeordneten (vgl- 
Nr. 7 und 8 über Julius B.) Artikel Bassus in Pauly’s 
Realencyklopädie I, S. 1071 f. drei unterscheidet, näm
lich 1) Cäsius Bassus, der lyrische Dichter und Freund 
des Persius; „auch scheint er über die Versmaase ge
schrieben zu haben;“ 2) „Eines nicht näher bekannten 
Caes. Bass, nicht sehr bedeutende Schrift grammati
schen Inhalts (Ars Caesii Bassi de metris) steht bei 
Putsche“ u. s. w.; 3) Gabius Bassus, ein Grammatiker 
aus Trajan’s Zeitalter. Hier sind Nr. 1 und 2 offenbar 
nur aus Mangel an Sorgfalt auseinandergehalten und 
in Wahrheit nur zwei zu unterscheiden, wie Hr. J. in 
den Prolegg. nachträglich thut; nur hat er den p. 214 
gemachten Verstoss, bei Arnobius (III, 149) Caesii zu 
lesen, statt Cincii, noch nicht zurückgenommen. Zwei-" 
tens die Auseinandersetzung über die Anspielungen des- 
Persius auf Nero (p. LXXIV—LXXXII). Hierbei kann 
im Ernste nur wegen Sat. I, 91 sqq. die Frage sein, 
da alle sonstige Beziehungen exegetisch unmöglich und 
durchaus absurd sind. Hr. J. entscheidet sich dafiny 
dass Persius hier wirklich Verse von Nero anführe; 
dem Ref. scheint es noch nicht gehörig bewiesen; dem*  
wenn auch einzelne Züge, wie die Art der Recitatim,r 
die ängstliche Sorge für die Stimme, der hervorragende 
Bauch allerdings auf Nero auch passen, so passen sie 
doch nicht allein auf ihn, vielmehr beweisen die vort 
Hrn. J. selbst angeführten Stellen, dass Nero sich 
hierin zum Theil an die allgemeine Sitte der Leute die
ser Art anschloss, und an ihm war es nur deswegen 
besonders lächerlich und widerwärtig, weil er der Al
leinherrscher des orbis terrarum war. Es wäre somit 
nicht nothwendig, dass es Persius’ Absicht gewesen*  
wäre, hierin Nero dit ect anzugreifen. Nur weisen die 
ewigen Versuche der Grammatiker, die einzelnen Stel*  
len auf Nero zu deuten, auf das Vorhandensein einer 
alten Tradition hin, dass Persius Nero angegriffen habe? 
eine Tradition, deren Entstehung sich aus dem über 
die Geschichte von I, 121 (auriculas asini quis non 
habet?) von Valerius Probus Berichteten, oder aus der 
Gleichzeitigkeit des Persius mit Nero und der im Be
griffe eines Satirikers vermeintlich liegenden Nothwen- 
digkeit polemischer Beziehungen nach oben — nicht 
mit voller Wahrscheinlichkeit erklären liesse. Andere 
Gesichtspunkte s. in den Anmerkungen zu meiner Über
setzung.

(Die Fortsetzung folgt.)

VerantwortUcher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig*
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Schriften von Hermann und Jahn.

(Fortsetzung aus Nr. 195.)
I^rittens kann Ref. die von Hrn. J. p. XLV gegebene 
Erklärung der Stelle aus der cita antiqua: Versus 
aliqui demti sunt ultimo libro et quasi flniturus esset, 
leviter correxit (oder contraxit) Cornutus, durchaus 
nicht billigen; da aber die Sache tiefer eingreift und 
weiteres Ausholen nöthig macht, so begnüge ich mich 
auf die ausführliche Erörterung am Schlüsse der An
merkungen zu meiner Übersetzung (p. 195 sqq.) zu 
verweisen und gehe sogleich zum zweiten Haupttheile 
der J.’schen Ausgabe, zu dem kritischen Commentare, 
über. Das demselben zu Grunde liegende Princip ist, 
wie sich heutzutage wol bei jedem nicht hinter der 
Zeit Zurückgebliebenen von selbst versteht, das histo
rische, diplomatische: Anschliessen an die Quellen in 
allen Stücken, wo nicht zwingende Gründe für das 
Gegentheil vorhanden sind, im Einzelnen aber wohl
überdachte Auswahl unter dem durch die Handschriften 
Gebotenen. Hr. J. nimmt zwar den Process des Nach
denkens hinter der Scene vor: nur bei besonders wich
tigen und schwierigen Stellen gibt er die Gründe für 
seine Entscheidung an; in der Regel führt er nur das 
rein Diplomatische auf und zwar so, dass er blos die 
Varianten und die Handschriften, in welchen sich die
selben finden, angibt, dagegen die Bestätigungen für 
die aufgenommene Lesart nur auf negativem Wege an
schliessen lässt, ein Verfahren, das zwar grosse Raum- 
ersparmss, aber auch manche Unbequemlichkeit ver- 
an asst. Nur einmal (IV, 48) erlaubt er sich das von 

aty!schriften gebotene amarum zu verwerfen 
und die blendende Conjunctur amorum aufzunehmen, 
was er aber Prolog,,. p cx|n not j mU Recht wie. 
der zuruc nimmt. Unter <len Varianten trifft er eine 
zweckmässige uswahl, sodass er nicht von jedem 
wenn auch noch so späten Codex alle Schreibfehler 
mit pedantischer Gewissenhaftigkeit aufzählt son(lerI1 
nl Rrden ä,tern d,e V“!’,a''ten vollständig aufführt. 
Dem Ref scheint, als ob hier noch weitere Beschrän
kung mogheh gewesen wäre, sofern auch von den äl- 
tern Handschriften offenbare Schreibfehler von keinem 
Interesse sind. Zwar dienen auch diese oft zur Cha
rakteristik einer Handschrift, weisen auf ihre Quelle 
und Entstehungszeit hin, aber dieses doch nur, wenn 
man alle Lesarten derselben übersichtlich bei einander 

hat und mit denen anderer Codd, vergleichen kann, 
nicht aber wenn sie an allen Enden herum zerstreut 
sind. In Bezug auf den Gebrauch der Handschriften 
scheint Hr. J. etwas freier zu Werke zu gehen, als 
Hr. H.; wenigstens III, 60 und 68 nimmt dieser conse- 
quenter die handschriftlichen Lesarten in quo und quam 
mollis auf. In beiden Fällen ist aber die Entscheidung 
eine sehr schwierige, sogar das Zeugniss der Hand
schriften ein sehr zweifelhaftes, indem auf quod folgt 
dirigis und auf quam: mollis, und quodirigis und qua- 
mollis ebenso leicht quod dirigis und quam mollis bedeu
ten oder veranlassen konnte, als quo dirigis und qua mollis. 
Die Entscheidung muss also hier ganz nach innernGründen 
erfolgen. Und diese sprechen entschieden für die von Hr.J. 
aufgenommenen Lesarten; denn die trivialeVertheidigung, 
welche Hermann (II, 35 f.) für das sprachlich durch
aus unmögliche in quo dirigis ar cum (was nur heissen 
könnte: worauf du den Bogen zum Zielen auflegst) 
beibringt, wollen wir übergehen , und ebenso ist, was 
er II, 37 für metae quam mollis flexus et unde anführt, 
durchaus nicht entscheidend, da auch bei der Lesart 
qua der Sinn die beim Umfahren anzuwendende Vor
sicht nicht ausschliesst, zu unde aber die Wiederholung 
von mollis flexus sit (statt des blossen: flexus sit) nicht 
passt. — So wenig Hr. J. selbst auf Conjecturen bei 
Persius hält, so hat er dennoch aus übertriebener Sorg
falt alle diese Ausgeburten aufgezählt; dem Ref. we
nigstens wäre es von weit grösserem Interesse gewe
sen, in jedem einzelnen Falle zu erfahren, welche Les
art ein jeder der bedeutendem Herausgeber aufgenom
men habe, wodurch bei den einen die Stelle der Auf
führung ihrer Handschriften ersetzt, bei den andern ge
zeigt gewesen wäre, wie willkürlich und unwissen
schaftlich sie in der Auswahl ihrer Lesarten verführen; 
in dieser Beziehung hat Hermann manche dankens- 
werthe Zusammenstellung gemacht. Auch ist es incon- 
sequent von Hrn. J., alle Conjecturen anzuführen, da
gegen alle Lesarten gedruckter Ausgaben zu übergehen. 
Übrigens gibt Hr. J. selbst über seine kritischen Grund
sätze und sein Verfahren Aufschluss, Prolegg. p. CXCIl 
sqq., CCX, CCAIV sq. — Was den exegetischen Com- 
mentar betrifft, so hat Hr. J., um nicht seine Arbeit zu 
dem sechsfachen Umfang anzuschwellen, es durchaus 
unterlassen, Eigenes und Fremdes zu sondern und auf 
Bekämpfung abweichender Ansichten einzugehen, eine 
Einrichtung, welche wir, was die praktischen Rück
sichten betrifft, nur loben können, wenn wir gleich eine 
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Ausgabe, welche die verschiedenen Meinungen präcis 
darstellte und beurtheilte, für keineswegs überflüssig 
halten. Aus vielfacher Erfahrung kann Ref. auch be
zeugen , dass Hr. J. durchaus selbständig zu . Werke 
gegangen ist und aus dem überlieferten Stoffe eine sehr 
zweckmässige Auswahl zu treffen verstanden hat ; den
noch wird man nichts Wesentliches vermissen, über 
manche Punkte, ganz besonders aus dem Gebiete der 
Antiquitäten, sogar ganze Excurse finden, welche die 
Sache beinahe erschöpfen« Nur die grammatische 
Seite scheint unverhältnissmässig hintangesetzt, und 
über manche Stellen ist doch wol zu leicht und schnell 
weggegangen, z. B. I,*66sq.;  H5o5; V, 7a. 106 : VI, 52, 
und am Schlüsse von Saf. V ist im Ganzen eine grosse 
Hast zu bemerken. Per Commentar ist zweckmässig 
in kleinere Abschnitte zerfallt, welche sich dem Ge- 
dankengange des Dichters anschliessen; nur sollten im 
Texte selbst nicht so oft äusserlich Abschnitte ange
deutet sein, da sich hierdurch eine ganz falsche An
sicht über die Ökonomie der Satiren des Persius erge
ben könnte, als wären sie auch, sowie die des Juve- 
nal, an einander gereihte einzelne Scenen und nicht 
vielmehr Theile der Argumentation, ohne dass es bei 
ihnen gleichsam wieder von Neuem anfinge. Im Ein
zelnen ist der Unterzeichnete besonders in folgenden 
Stellen anderer Ansicht, als Hr. J.: Prof. 8. 12; 1, 1. 
76. 96. 129. 134; II, 10; III, 103: IV, 36: V. 4; VI, 2. 
25. 39. 41. 42. 52. 67. 74. Ich muss jedoch auch hier, 
wenn ich nicht einen unverhältnissmässigen Raum in 
Anspruch nehmen will, mich auf Weniges beschränken 
und in Betreff des Weiteren und Genaueren auf meine 
Anmerkungen zu Persius verweisen. Pro/. V, 8 quis 
expedivit psittaco suum xaiQt‘1 wird p. 77 erklärt: suum. 
i. e. peregrinum. Der Sinn dieser paradoxen Bemer
kung scheint zu sein: Dieses yaiQt ist etwas Indivi
duelles bei ihm, nur ihm eigenthümlich, nicht aus der 
allgemeinen geistigen Atmosphäre lierausgegriffen, also 
etwas Ausländisches. Ausländisches ist nicht etwas 
Herrenloses, quod cedit primo 'occupanti, sondern nur 
einer andern Nationalität als der unserigen angehörig: 
individuell und ausländisch sind keine Wecbselbegriffe. 
Suum ydiQt heisst vielmehr: das ihm angehörige, von 
ihm angelernte, sein ewiges yatgt. in welchem seine 
ganze Kunst besteht. Prol. 12 (quodsi dolosi spes re- 
/ulserit nvmmi) wird p. 78 erklärt : dolosus nummus esl. 
qtiia eins splendor poetas fach • qui l'acultate poelicu 
destituti sunt. Aber wenn die Hoffnung auf Gold solche 
Wirkungen hervorbringt, so kann man es nicht unmit
telbar auf das Gold selbst übertragen : auch wäre in 
diesem Falle dolosus eine Vorwegnahme des V. 13 sq. 
ausgedrückten Gedankens. Vielmehr hat das Epitheton 
eine allgemeine Erstreckung auf die moralischen Wir
kungen des Goldes überhaupt, die dem Stoiker sehr 
natui ich lässt. Zu I, 96 wird. p. 104 eine unrich
tige Deutung einer Pandektenstelle (D. XLV, 1, 165) 

gegeben. Der Sinn derselben ist vielmehr: damit eine 
sponsio rechtliche Gültigkeit habe , kommt es nur dar
auf an, dass das Schlagwort spondeo ausgesprochen 
werde; auf sonstiges nicht zur Sache Gehöriges ist 
keine Rücksicht zu nehmen, es mag nun in einer Ab
sicht ausgesprochen werden, in welcher es will. Die 
Anführung der Worte arma virumque cano als Beispiel 
für irgend etwas nicht mit der sponsio in Berührung 
Stehendes ist nur ein Beweis, wie sehr auch in dieser 
Zeit die virgilische Äneis bekannt und verbreitet war. 
— I , 129 Italus bonos ist p. 116 nicht richtig als Ge
gensatz zu romanus bonos gefasst; denn seitdem das 
römische Bürgerrecht auf ganz Italien ausgedehnt war, 
also der populus romanus das ganze Italien umfasste, 
waren jene beiden Ausdrücke vielmehr identisch. — 
Dass I, 134 ediclum für sich allein, ohne irgend einen 
Beisatz, den Theaterzettel bedeuten könne, ist p. 117 
keineswegs bewiesen; denn bei Sen. ep. 116 ist es 
ebendeswegen, weil ludoruni series noch ausdrücklich 
beigefügt ist, vielmehr wahrscheinlich, dass ediclum die 
gewöhnliche juridische Bedeutung hat, welche über
haupt bei dem Römer viel zu tief eingewurzelt war, 
als dass daneben noch eine andere hätte aufkommen 
können. Da mit immaturum funus Todesfälle noch 
nicht Erwachsener bezeichnet werden, so passt dieser 
Begrift, im Gegensatz zu dem p. 164 behaupteten, nicht 
zu III, 103: denn vgl. V. 97. 106. Pag. 212 schreibt 
Hr. J. (zu VI, 2) die vulgäre Ableitung von tetricus 
nach: Tetricus mons in Sabinis erat indeque tetrici dice- 
bantur tristes ac severi. Dies ist gerade, wie wenn 
Jemand behauptete, mau heisse einen Menschen rauh? 
wenn er sei wie ein Bewohner der rauhen Alp, welche 
man von ihrem Wohnort her rauh heisse. VI. 25 wird 
über messe lewus propria vive p. 218 bemerkt: messe 
propria rive iungendum est, co/nsume fructus agrirrum 
tuorum, cui adiectum esl adverbii loco tenus, nt signi- 
ftcelur-. usque ad fmem, quoad suppetunt. Dies ist 
theils gegen alle Sprachanalogie, theils gibt es gar kei
nen rechten Sinn und Hr. J. muss dieses selbst beken
nen durch den zu seiner Erklärung gar nicht passen
den und unmittelbar auf eine andere führenden Zusatz: 
quoad suppetunl. Hier passt nur die ganz gewöhnliche, 
besonders auch in vielen juridischen Beziehungen (z. 
B. peculio tenus) vorkommende Bedeutung, die einer 
Beschränkung auf die niessis. diese soll die Grenze 
sein, über die man nicht hinausgehen dürfe: man solle 
die jedesmalige Ernte das Jahr über aufzehren , nicht 
mehr und nicht weniger. auch hierin der Anweisung 
der Natur folgen und geniessen, was sie allemal bietet, 
pie interessanten und schwierigen Stellen 1, 91 sq.; 
V. 4. 73: VI, 38. 52 hat Ref. in den angeführten An
merkungen ausführlich erörtert, glaubt auch sonst, na
mentlich in Bezug auf den Plan und Organismus der 
Satiren, den Gedankenfortschritt u. s. w., manche Nach
träge zu Hrn. J.’s Commentar gegeben zu haben, welch« 
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er der öffentlichen Prüfung anheimgibt. Die auf den 
Commentar folgenden alten Scholien sind nur mit we
nigen kritischen und sachlichen Anmerkungen ausge
stattet , da grössere Sorgfalt hier nicht am Orte gewe
sen wäre. Die sogenannten Glossae Pithoeanae hat Hr. 
J. durch den Druck auszeichnen lassen, man weiss 
nicht, in welcher Absicht, ob es geschah, um zu bewei
sen, dass dieselben wirklich Nichts sind, als ein Aus
zug aus dem Commentar des Cornutus, oder um diesen 
Theil der Scholien als sachlich besonders bedeutend 
hervorzuheben. Ref. billigt durchaus den vollständigen 
unverkürzten Abdruck dieser Scholien Und wünschte 
nur, dass wir endlich einmal eine ähnliche Bearbeitung 
der Horazischen Scholiasten erhielten. Auch hierbei 
macht Hr. J. viele feine Bemerkungen, z. B. p. LXXIV, 
n. 1 über die Beziehung der Bemerkung des Scholia
sten zu 1, 12b. Die mannichfachen Verzeichnisse, 
welche am Schlüsse gegeben werden, erhöhen die 
Brauchbarkeit des in wissenschaftlicher, wie in prakti
scher Beziehung vorzüglichen Buches; nur ist bei dem 
letzten derselben, dem der benutzten Handschriften, 
dem Ref. aufgefallen. dass die drei alten Ausgaben 
(Mediol. 1476. Venet. 1482, 1484), welche Hr. J. in- 
consequenterweise an einigen Stellen aufgeführt hat. 
zwischen die Nummern der kopenhagener Handschriften 
hineinfallen: a 1—3 sind nämlich Codices Havnienses, 
dann « 4—6 jene drei Editionen, worauf a 7 wieder ein 
Vod. Hav/n. bezeichnet. Sonst sind aber die Abkürzun
gen für die Codd, auf eine sehr zweckmässige Weise 
gewählt. Die Addenda und Corrigenda sind weit zahl
reicher, als dem Leser lieb sein kann. Nichtsdestowe
niger sind beiweiten nicht alle Druckfehler aufgeführt: 
namentlich in Zahlen hat Ref. noch viele gefunden; so 
ist p. XXVIII, 1. 15 v. u. Caesium zu lesen statt Cas- 
sium; p. LXX iucenuni st. iuvenem : p. 4i> (zu V. 26, 
Z. 3) 101 st. 102; p. 76, 20 1. Ov. ex Pont. II, 10 st. 16 ; 
p. 79. 1 11. z (XXII) st. X; p. 29 (zu V. 9, Z. 1) Än. 
VIU, 248 st. 348: p. 109, 4, V. 99 st. 90; p. 145, 22, 
Plaut. As. 11, 2 (nicht 3), 67; p. 178, 15 v. u. Hör.

B - 6, 35 st. 30; p. 182 , 22 Ov. Met. IX, 585 st. 
, oSo; p. 200, 8 Kunuchi Menandrei st. Menandreae. 

bonst abei ist die Ausstattung in jeder Beziehung vor
trefflich. c i schliesse mit dem Wunsche, dass Hr. 
J. auch den uvenalis, in dieser Weise bearbeitet, er
scheinen lassen mochte; bei diesem thut eine neue 
Bearbeitung noch weit mehr uoth, als bei Persius.

3- Des Aulus Persius Flaccus Satiren, berichtigt und 
erklärt von Karl Friedrich Heinrich. Leinzi-. 
Breitkopf & Härtel. 1844. Gr. 8. L Thlr.

4. A. Persii Flaccii Salii'ae. In usum schoiarum aca- 
demicarum edidits translatione germanica, summa- 
riis, varietate lectionum et Iods similibus instruxit 
Henr. Dünlzer. Treviris, Lintz. 1844. 8maj. 
15 Ngr.

5. Persius’ Satiren. Einleitung, Übersetzung und Er
klärung von Dr. W. S. Teuffel. (In der Sammlung 
römischer Dichter, Bändchen 37.) Stuttgart, Metz
ler. 1844. 16. 7y2 Ngr.

Den Vorlesungen Heinrich’s über Juvenalis ist keine 
Aufnahme zu Theil geworden, welche zu Herausgabe 
auch des Persius sehr ermuntern konnte; wenn diese 
nichtsdestoweniger unternommen wurde, vollends von 
dem hierin competentesten Richter, von Otto Jahn selbst, 
so ist mit Grund vorauszusetzen, dass die Vorlesungen 
über Persius sich von denen über Juvenalis vortheil- 
haft unterscheiden, dass sie billige Ansprüche in hö
herem Grade befriedigen würden, als dies nach dem 
Urtheil Vieler bei Juvenalis der lall wrar. Und so 
ist es auch. H. war ein langsamer Arbeiter, für wel
chen ein enges, fest abgegrenztes Gebiet, wie die we
nigen Satiren des Persius, das geeignetste Feld der 
Thätigkeit war; hier konnte er Alles überblicken, hier 
Alles verwenden , worauf er sonst im Verlaufe seiner 
Studien geführt wurde. Und wirklich ist die vorlie
gende Schrift in allen Theilen, zumeist aber in den 
ausgearbeiteten, wie der Vita und Sat. I, ein Beweis, 
wie sehr sich all sein Lesen und Schreiben auf diesen 
Dichter concentrirte, und sie wird gewiss Manchen, 
der über die Nothwendigkeit und Zweckmässigkeit der 
Herausgabe der Vorlesungen über Juvenalis Zweifel 
hegte, versöhnen. Den Charakter von Vorlesungen 
trägt zwar auch diese Schrift in hohem Grade an sich; 
aber er spricht sich mehr auf eine erfreuliche Weise 
aus, durch die Frische, Lebendigkeit, den Humor des 
Ausdrucks, als dass er sich in dem Mangel einer 
gründlichen Behandlung kund gäbe. Im Gegentheile 
finden sich über einzelne Punkte werthvolle Ausführun
gen , z. B. über Jlestio und über eine Menge anderer 
werden, wenn auch nicht immer richtige, doch stets 
feine und anregende Bemerkungen gegeben; so gleich 
in der Vita über die Worte quia haec vera poemata 
esse diceret, p. 56 über die Entstehung der Angabe 
decessit vitio stomachi, wo H. zwar entschieden im 
Irrthum, aber doch; sehr interessant und lehrreich 
ist, ebenso p. 72 sq., wo H. sich die Mühe nimmt, 
zu beweisen, dass Cäsius Bassus der Verfasser des 
Prologs vor den Satiren des Persius sein müsse, wozu 
aber kein Grund mehr vorhanden ist , sobald man die 
Beziehung desselben auf die erste Satire beschränkt, 
vgl. meine Anmerkungen p. 83. Das Schriftchen ent
hält zuerst ein Vorw'ort des Herausgebers, Prof. Otto 
Jahn in Greifswald, worin er sich über seine Berechti
gung (Beauftragung durch den Sohn von Heinrich) und 
über die Art der Bearbeitung ausspricht. In letzterer 
Beziehu!!0* lernt man den Fleiss und die Gewissenhaf
tigkeit uiid Hingebung kennen, mit welcher der Her
ausgeber sich dem unerquicklichen und undankbaren 
Geschäfte der Ordnung, Sichtung und Redactioii frem
der Papiere unterzogen hat. Zuerst gibt Hr. Jahn den 
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Text der Satiren, sowie er nach H.’s Sinn sich ge
staltet, was ein besonderer Beweis von der aufopfern
den Uneigennützigkeit ist, mit welcher Hr. Jahn arbeitete, 
indem derselbe zu Hinzufügung eines vollständigen 
Textes durchaus keine directe Aufforderung hatte, 
und nun erst H.’s Bearbeitung mit seiner eigenen in 
eine gewisse merkantilische Rivalität tritt. Auch hat 
Hr. Jahn ganz aus eigenem Antriebe die Varianten der 
Ausgaben von Pithöus, Casaubonus und Reiz unter den 
Text gesetzt. Sodann hat er die Lesarten der Hand
schriften mitgetheilt, von welchen er Collationen in 
H.’s Nachlass fand. Es sind der wichtige Cod. Ro
manus (aus dem Archiv der Peterskirche zu Rom), 
drei trierer Handschriften, verglichen von Dr. Lörs, 
und eine gothaer, verglichen von Prof. Wüstemann. 
Den erklärenden Bemerkungen zu den Satiren ist eine 
ausführlche Einleitung über Persius vorausgeschickt, 
welche zu dem Werthvollsten der ganzen Schrift ge
hört und viele treffende und unbefangene Bemerkungen 
über Persius enthält (z. B. p. 58 sq., 74). Gerade hier 
ist es jedoch, wo Ref. zu seiner Überraschung wieder
holt (p. 56. 57. 66) eine Übereinstimmung mit den Ge
danken nicht nur, sondern auch mit den Ausdrücken, 
welche Ref, selbst gebraucht hat, entdeckte; besonders 
merkwürdig ist dieses bei dem von beiden (von mir 
in Pauli’s Realencyklopädie, Artikel lambographi) über 
Hipponax Gesagten. Indessen kann ich mich über die
ses Zusammentreffen, als ein günstiges Präjudiz, für 
die Richtigkeit der Sache um so unbefangener freuen, 
weil nach allen Verhältnissen auch nicht der Schatten 
eines Verdachtes auf mich fallen kann , als hätte ich 
stillschweigend Heinrich geplündert, wie man das wol 
sonst Andern nachsagt. Die Anmerkungen selbst ge
ben in Bezug auf die Kritik ein Bild von den Grund
sätzen und Begriffen, wie man sie noch vor wenigen 
Decennien hegte, wo die Conjecturalkritik noch arglos 
und ungestört ihr vergnügliches Spiel trieb. Wunder
bar scharfsinnige, aber zugleich auffallend überflüssige 
und verkehrte Früchte dieses Standpunktes bieten die 
vorliegenden Vorlesungen, wovon wir nur die eine an
führen wollen, dass p. 129 sq. vorgeschlagen wird, 
III, 29 statt censoremve tuum vel quod trabeate solutus 
zu lesen censorem vetulum oder fatuum was auf Kai
ser Claudius und die trunsvecüo eguitum vor ihm als 
Censor Zu beziehen sei; dieser heisse häufig fatuus. 
Mit gleicher Kühnheit wird VI, 5 statt des unbequemen 
agitare iocos kurz weg gesetzt iocis} und so vieles, 
was bei dem heutigen Standpunkte der Kritik gar kei
ner Widerlegung bedarf. Erfreulich ist jedoch, dass 
von dem Mönchsspuk, welcher Heinrich’s Juvenalis 
oft so ungeniessbar macht, hier keine Spur zu finden 
ist. Was die Exegese betrifft, so hat H. besonders 

en Zusammenhang und Fortschritt der Gedanken

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena> 

meist genau und treffend bestimmt und im Einzelnen 
Manches beigebracht, was auch der neuesten Erklärung 
noch zur Ergänzung und Berichtigung dienen kann, 
z. B. p. 68 über den Traum des Ennius (Prol. 2) und 
dass Sal. I, 1 (und nicht 2) aus Lucilius sei, ist auch 
hier richtig bemerkt, ohne dass sich entscheiden lässt, 
ob unabhängig von Pinzger oder nicht. Schroffe Äusse
rungen über Personen hat Hr. Jahn abändern zu müssen 
geglaubt, was wir nicht billigen können, da sie ja 
H. öffentlich gethan hatte und daher wohl auch ver
treten hätte, und weil Hrn. Jahn’s Verfahren nach ei
ner Censur riecht. Mit einer gewissen Vollständigkeit 
ist von Heinrich nur die erste Satire behandelt, gegen 
das Ende hin wird seine Erklärung immer eilfertiger 
und magerer, obwol auch hier noch des Guten Man
ches zu finden ist. Über Einzelnes zu rechten mit ei
nem gestorbenen Verfasser wäre natürlich vergeblich, 
wiewol Stoff genug dazu vorhanden wäre, wenn z. B*  
Persius ein „feuriger, geistvoller Jüngling" genannt und 
p. 58 als ein „Verdienst" desselben bezeichnet wird, 
dass durch ihn die römische Satire „weniger satirisch 
wurde.“ Wir schliessen daher mit dem Ausdruck der 
Überzeugung, dass das auch hübsch ausgestattete (nur 
stehen noch viele Druckfehler, z. B. p. 93 „heroos ist 
zu lesen statt keroos“, p. 124, 5 v. u. Sittlichkeit statt 
Sinnlichkeit) Buch für die Zwecke Studirender noch 
immer als sehr brauchbar und empfehlensvverth ange
sehen werden darf. °

Dagegen können wir nicht begreifen, wozu eigent
lich Nr. 4 gedruckt worden ist, wofern es nicht etwa 
geschah, um den Beweis zu liefern, dass der Verf. 
trotz aller gerechten Züchtigungen , welche er sich 
durch seine leichtfertige literarische Betriebsamkeit zu
gezogen hat, noch immer nicht in seinem fabelhaften 
Selbstvertrauen erschüttert ist. Die ganze Anlage auch 
dieses Schriftchens ist so abenteuerlich, dass sie ohne 
die Voraussetzung des Verfassers, es sei vorzüglich 
und müsse bewundert werden, was er auch immerdem 
Publicum zu schenken für gut finde, gar nicht zu er
klären ist. Eine lateinische Vorrede, der Text des Per
sius mit lateinischen Inhaltsübersichten, lateinischen 
Anmerkungen und — einer deutschen Übersetzung! 
Kann man sich etwas Verkehrteres denken? Und dann 
ist das Lateinische, vyas.ei gegeben, an sich ungenü
gend und ohne Selbständigkeit gearbeitet, ein dürftiger 
Auszug der neuesten Bearbeitungen, der zu Nichts 
dient, als dem akademischen Lehrer ein paar Notizen 
und Citate ersparen, dem Schüler aber Nichts erklärt 
und ihn auf die Eselsbrücke der nebenstehenden Über
setzung weist. Was aber diese selbst betrifft, so äus- 
sert sich der verf. auf folgende Weise: In prosodia 
germanica minime severas illas leges^ quibus multae hodic 
translationes durae et rigidae, malae legentium ci'uces" 
ßunt, mihi servandas constitui, set immoderata licentia 
omnino reiecta ut versus fluerent, neve linguae naturae 
repugnarent, neve consueta pronunciandi ratio male hic 
distorqueretur, curare studui.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von IP. A. Brockhaus in Leipzig:*
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Schriften von Heinrich, Düntzer und TeuffeL

(Schluss aus Nr. 196.)

Abgesehen von dem Vagen und Naiven der Ansicht, 
als handele. es sich hier nur um ein Mehr oder Weniger 
von Freiheit und nicht vielmehr um die Erkenntniss, 
dass den beiden Sprachen ganz verschiedene metrische 
Principien zu Grunde liegen ist Hr. Düntzer hierbei ge- 
vyiss auf dem richtigen Wege, den auch Ref. in seiner 
Übersetzung, und wie er glaubt und die folgenden Pro
ben zeigen mögen, mit mehr Consequenz, aber freilich 
auch zu anderem Zwecke, betreten hat.

Sat. II, 31 sq. 1) nach Düntzer:

Sieh, Frau Grossma | ma oder | auch die | gläubige Base
Nahm aus der Wiege das Kind, auf | Stirn und | geifernde Lippchen 
Streicht mit dem Finger des Hohns sie zuvörderst den Speichel in 

Andacht,
Kundig zu scheuchen den Bann von brennender Augen Bezaubrung, 
Schaukelt’s im Arm und beleiht, bittstellend , die Hoffnung des 

Stümpfchens
Bald mit des Crassus Palast und | bald mit des Licinus Gütern. 
König und Königin ihn zum | Eidam mögen sie wünschen, 

Mädchen sich reissen um ihn, wo er hingeht, Rosen entspriessen !
Doch ich bestellte wohl nicht meine Wünsche der Amme,ihr schlag’ es 
Jupiter ab, mag auch sie im weissen Gewände dich bitten.

2) Nach meiner Übersetzung:
Mächtiger Vater der Götter! 0 möchtest du starke Tyrannen 
Niemals anders bestrafen, sobald sich die grausame Mordlust 
Reget in ihrem Gemüthe, mit gährendem Gifte getränket: 
Lasse sie schauen das Gute, und wenn sie es kränkten, sich härmen! 
Denn der sicilische Stier — nicht schmerzlicher konnte er stöhnen, 
Ängstender nicht das Schw'ert hat von der goldenen Decke geschwebet 
Über den purpurbekleideten Nacken, als wenn man sich sagen 
Muss: Ach es gehet mit mir in den Abgrund, wenn man erblassen 
Innerlich muss vor Verbrechen, verborgen dem Weib an der Seite.

Doch genug der Proben. Schon aus diesem We
nigen wird man sich von der grossen Verschiedenheit 
der beiderseitigen Grundsätze oder Verfahrungsweisen 
überzeugen können; doch unterlasse ich es, die Ver
gleichung selbst durchzuführen. Zwar könnte ich es 
ganz unbefangen thun, da meine Übersetzung mit der 
Düntzer’schen durchaus nicht in buchhändlerische Con- 
currenz tritt, da jene als Theil einer grossen Samm
lung ihren bestimmten Leser- (oder wenigstens Abneh
mer-) Kreis zum Voraus gewiss hat, auch der beider
seitige Zweck ein ganz verschiedener ist; aber es ist 
immer mislich, in eigener Sache zu reden und mög
lichem Mistrauen gegenüber kann man nicht vorsich
tig genug sein, wie ich selbst schon mannichfach habe 

| erfahren müssen.
Tübingen. Dr. W, Teuffel.

2) Nach meiner Übersetzung:
Seht, da hebt Grossmütterchen oder die gläubige Tante,
Kundig, des tückischen Auges gefährliche Wirkung zu hemmen, 
Eben das Kind aus der Wiege und Stirn’ und die geifernden

. Lippchen
Weihet sie ein mit dem Finger des Hohns und dem zaubrischen 

Speichel,
1 a8 V?n.auf den Armen und wünscht ihr mageres Kleinod 
J Kä?“^8 Auen und jetzt in die Schlösser des Crassus.
Än die MädTh dich sich zu,u Eidam wünschen, sich um dich 

nicht AmmenT’,knM,Was du betrittst, da Rosen erblühen!“?°n^r XTeX abil?ch den Auftrag für mich zu beten ; 
Jupiter, schlag es ihr ab, obwohl sie es fleb’e Jm Festkleid.

Sat. III, 35 sq. 1) nach Düntzer.
Herrscher der Götter gesammt, nicht 1» □
Büssen auf andere Weise die Schuld
Regte gewaltig den Geist, mit glühendem GiftP P

wue getränket:
Lass die | Tugend sie schaunjund verschmachten^ ihresVerlustes. 
Seufzte denn ärger wohl je das | Erz des sicilischen Stieres 
Schreckte den ärger wohl je das | Schwert den Gepurpurten drohend 
Über dem Nacken herab von | goldnem Getäfel, ah wenn er 
Sagen sich muss: „Abwärts, abwärts gehts!“ wenn er im Herzen 
Schaurt unselig ob | dem, was er nicht kann sagen der Gattin.

G e s c h i eh t e.
Allgemeine Geschichte des grossen Bauernkrieges. 

Nach handschriftlichen und gedruckten Quellen von 
Dr. W. Zimmermann. Drei Theile. Stuttgart, Köhler. 
1841—43. Gr. 8. 4 Thlr.

Das Volk der Deutschen ist seit 300 Jahren äusserst 
gehör- und duldsam gewesen. Es hat in dieser Rück
sicht bis auf die Gegenwart ein nie übertroffenes Bei
spiel der hoffenden, Jangmüthigen Resignation und des 
fast kindlichen Vertrauens auf die Weisheit seiner 
Obern gegeben. Alle Geduldsproben wurden glorreich 
bestanden, alle verführerische Loc ungen zur Selbst- 
Hülfe abgewiesen, eher Schmach und Druck getragen, 
denn die Ketten durch eigenmächtiges Rütteln abge
streift kurz, «He Beweise des ruhigen leidenden Ge
müths’und der nie ausgehenden Hoffnung gegeben. 
Nur zweimal hat davon die neuere Geschichte der im 
Mittelatter so unbändigen, rohen und streitbaren Deut
schen Ausnahmen gesehen, in dem Befreiungskriege 
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mit Beirath vieler Fürsten und Herren, in der grossen 
Bauernfehde ohne Hülfe der Obern und wider die Rich
tung derselben. Eine derartige Massenbewegung, ent
sprossen aus kirchlichen, politischen und finanziellen 
Druck, hat aber ihrem rein historischen Interesse nach 
eine besondere, warnende Bedeutsamkeit für die Gegen
wart. Letztere nährt nämlich trotz ihrer gepriesenen 
Bildung oder Civilisation vielfache zersetzende Stoffe, 
welche der Staatsmann, künftigem Unheil zu begegnen, 
weder übersehen, noch durch zeitliche Palliativmittel 
nur einstweilen beseitigen soll. Der Glaubenskreis durch 
den westfälischen Frieden, die Bundesacte und mehre 
Verfassungsurkunden an das Gesetz der confessionel- 
len Duldung und Berechtigung geknüpft, bieten manche 
beunruhigende, unheimliche Erscheinungen. Hier gewin-*  
nen Jesuitismus und ultrakatholisches oder papistisches 
Kirchthum immer weitern Spielraum und Boden; dort 
trifft der vielfach unterhöhlte und zersplitterte Prote
stantismus keine oder nur schwache Schirmanslalteu, 
ja, er ist hin und wieder nicht abgeneigt, dem gutge
meinten, aber alle Gegensätze auflösenden oder ver
quickenden Zwischengliede eines deutsch-katholischem 
Bekenntnisses als ausgleichender, süsslicher Stoff — 
beizutreten. Die politischen Fermente wachsen trotz 
des 30jährigen Friedens, wenn man nicht hilft, zu ei
nem neuen, 30jährigen Unfrieden an. Ein Volk z. B., 
welches die Druckerpresse erfunden und als Hebel 
seines Geistes und seiner Wissenschaft vierthalb Jahr
hunderte lang, oft mit Ruhm, gebraucht hat, steht als 
Unwürdiger unter der Scheere des Censors; es hat 
nicht einmal ein Pressgesetz, vielweniger Freiheit 
der Presse. Treffliche Talente werden durch diese 
geistige Beaufsichtigung abgenutzt und abgegriffen, Bie
dersinn, Grossmuth, Treue durch den unvermeidlichen 
Gebrauch einer aalglatten, gewundenen Schriftsteller
klugheit und Lebensmoral abgeschwächt, zerstört, end
lich Frechheit, leichtsinnige Oberflächlichkeit, Gottes- 
und Sittenlästerimg mittels der stricten Observanz auf 
vielfache Weise gefördert. In haushälterischer Rück
sicht wird die Kluft zwischen Reichthum und Armuth 
immer schroffer; die stehenden Heere, nur selten auf 
Landwehren gestützt, der Mangel an einem allgemeinen 
gegen das Ausland Fronte machenden Handelsbunde, 
wie ihn der Zollverein bei gtösserer Kraft und Gemein
samkeit darstellen könnte, die wachsende Menge der 
Maschinen und mechanischen Hülfsmittel, — diese und 
ähnliche Verhältnisse steigern bei dem besten Willen 
mancher Regierungen den Nothstand dei Masse. Da
von zeugen die alljährlich anschwellenden Haufen der 
Auswanderer, welche ihre letzten Glückstrümmer für 
den Gewinst eines neuen, oft gefahr- und drangsalvol
len Vaterlandes wagen. Dafür sprechen die neulichen 
Unruhen der armen schlesischen Weber. „Fresst Gras 
und, Klee, das ist reichlich draussen gewachsen.“ Die
ses geschichtliche Wort des fühllosen Fabrikherren 

Zwanziger in Peterswaldau eröffnete den Blick in die 
öde Tiefe des Elends und zwang die hungernden Ar
beiter zur Selbsthülfe (s. Morgenblatt, Jahrg. 184G 
Nr. 201). Sie hätte sich nach dem Geist und Sinn des 
16. Jahrh. bei compacter Menge unfehlbar in bewaffne
ten Aufruhr umgewandelt und ihren Zorn nicht in 
Spottliedern und im Zerstören lebloser Gegenstände 
entladen, sondern wider die Bedränget' gerichtet und 
Blutrache genommen. Nicht sowol ausländische Auf
regung, etwa durch sogeheissenen Communismus, denn 
einheimische Drangsal hat jene verhängnissvollen Un
ruhen hervorgerufen und als Warnungstafel an den 
Palästen der Grossen und Reichen aufgestellt. Bei sol
cher Zeitlage ist es nützlich und heilsam, das Bild des 
deutschen Bauernkrieges zu erneuern, theils damit jener 
unbehülfliche Torso einer heranreifenden und in der 
Geburt erstickten Volksrevolution deutlich geschriebene 
Lehren der praktischen Staatsklugheit liefere, theils 
bisherige Lücken der Geschichlserkenntniss ausfüllen 
möge. Überdies kann die beliebte, so oft angerufene 
und als höchster Grad der menschlichen Gesellschaft 
gepriesene Ruhe bei der Armuth ihrer Kräfte und Mit
tel nur von der Unruhe lernen, als welche etwas 
Neues, oft Abnormes hervorbringt. Auch wird die 
wirkliche Krankheit sicher erst dann geheilt, wenn mau 
die Ursachen und den Veilauf ihres Processes er
forscht und danach die bessernden Gegenkräfte be
stimmt hat. Hr. Z. hat daher dem Leben und der 
Wissenschaft einen bedeutenden Dienst geleistet, indem 
er die klaffende Wunde des deutschen Volkes im 
16. Jahrh. nach allen Seiten hin untersucht, die Gründe 
und Entwickelungen des grossen öffentlichen Übels her
vorgehoben und die traurigen Folgen einer nur ober
flächlichen Heilung nicht etwa durch allgemeine Ur- 
lheile und Gedanken, sondern durch sorgfältig ermittelte 
und wohl gegliederte Thatsachen nachgewiesen hat. 
Lange fehlte die literarische Theilnahme für jenes be
deutende, stärkere Trauer denn Freude hervorrufende 
Ereigniss. Erst die französische Revolution lenkte den 
Blick des einen oder andern Forschers auf jene Lei
dens- und Folterkammer, welche nur ein spärliches 
Licht der Freude und Behaglichkeit erhellt. So er
schienen Waldau s Beiträge (1790), die namenlosen Ma
terialien (1791 94), Georg’s Sartorius Versuch (1795), 
Strobel’s Thomas Münzer (1795), welchen etwas spä
ter (1812) auch L. v. Baczko zum Gegenstand einer 
Monographie wählte, endlich in neuern Zeiten Schrei- 
ber’s, Öchsle s, Bensen’s meistens aus Urkunden ge
zogene Specialschriften und Wachsmuth’s übersichtliche 
Darstellung des deutschen Bauernkrieges (1834). Ihm 
widmete auch Ranke in seiner Geschichte Deutschlands 
während der Reformation einen gehaltvollen Abschnitt. 
Gestützt auf diese Vorgänger unternahm das Z.’sche 
Werk eine neue, umfassende Prüfung des gesammten 
Stoffes und Verarbeitung desselben. Es besitzt in ma
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terieller wie formeller Beziehung vortreffliche Seiten, 
strebt dort nach möglichst genauer und vollständiger 
Berichtangabe, hier nach anschaulicher, lebendiger Aus- 
piägung des Gewonnenen und liefert nicht selten mu
sterhafte, aus den Begebenheiten und Handlungen her- 
'orgegangene Charakteristiken theils der thatkräftigsten 
Personen. theils der auf sie ein wirkenden Dinge und 

ei hdltnisse. Zu den un gedruckten, bisher gar nicht oder 
nur düiftig benutzten Quellen gehören vornehmlich die 
Acten des schwäbischen Bundes im Stuttgarter Staats
archiv und die ebendaselbst niedergelegten handschrift
lichen Sammlungen des gelehrten Prälaten von Schmid. 
Mit Recht hat der Verf. viele Berichte der Zeitgenossen 
und Augenzeugen in die Erzählung eingewebt und ihr häu
fig dadurch treue, scharf und frisch zeichnende Gestaltung 
verliehen. Die Aufgabe selber wurde, wie schon der 
litel zeigt, auf den gesammten Act gerichtet, jedoch 
natürlich so, dass die von Zeugen und Urkunden be
sonders unterstützten Abschnitte, z. B. der würtember- 
gische Aufruhr, auch grössere Ausführlichkeit bekamen. 
Um den Bauernkrieg als einen Kampf für Menschen
recht und Bürgerfreiheit zu bezeichnen und seinen 
Ausbruch wie Hergang als die letzte Frucht früherer 
Bestrebungen ähnlicher Art hervorzuheben, wird eine 
weitläufige Einleitung vorangestellt. Sie schildert neben 
Anderm den ersten Aufstand des gemeinen Mannes un- 
tcr den Sachsen (Stillingebund im 9. Jahrh.), die Bauern- 
verschwörung in der Normandie (im 10. Jahr.), den 
Kampf der Bauern in Jütland und Schonen (im 11. u. 
12. Jahrh.), die Anfänge der geistigen und bürgerlichen 
Befreiung in den Städten, die Kämpfe der freien Bauern 
in Niederdeutschland (der Dithmarschen und der Re- 
dinger) , Oberdeutschland (Schweiz, Appenzell), die 
moralische Rückwirkung dieser Vorgänge auf die Nach
barschaft. endlich den Fortschritt der geistig-kirchlichen 
Befreiung, die Wiclefiten und Hussiten. Dieser ganze 
Abschnitt, welcher über hundert Seiten füllt, steht in 
keinem Verhältniss zu dem eigentlichen Gegenstände, 
dem deutschen Bauernkriege. Denn während letzterer 
sich hauptsächlich um die leibliche Noth und theilweise 
auch Gewissensfreiheit dreht, verfolgen die meisten 
aufgezählten Erscheinungen ein anderes Ziel, die Be
schränkung der adelig-fürstlichen Lehnherrschaft und 
den Aufbau fi eier, auf Corporation und C(mf oderation 
ruhender Gemeinwesen, welche bald Städte (Lombar
denbund, Hanse u. s. w.), bald Landschaften (Ditmar
schen , Friesland) oder vereinigter Bund der Bürger 
und Bauern (z. B. in der Schweiz) als Gegengewichte 
der b eudalcorporatiom heryorrufen und entwickeln. 
Wollte der Verf. derartige Bestrebungen schildern und 
den organischen Zusammenhang festhalten, so musste 
er ein weiteres, vielfach verschiedenes Feld betreten 
und schon, wie es der Unterzeichnete in seiner Ent
stehungsgeschichte der freistädtischen Bünde versucht 
hat, von der Lombardenconföd^'ation des 12. Jahrh. 

ausgehen. Was bei jenen, der Hansa-Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, süddeutschen Städteverbindun«- ein 
klares Selbstbewusstsein und starkes Bechtsgefühl er
zeugten und schufen, das schlummerte höchstens als 
Naturtrieb bei den deutschen Bauermassen des 16. Jahrh. 
Eben weil sie in Folge fremdartiger, demagogisch-poli
tischer Eindringlinge und Tendenzen den ursprünglichen 
Plan der leiblich-geistigen Besserung aufgaben, die 
Reichs- und Gesellschaftsreform weniger Agitatoren un
terstützten , wurde vornehmlich die unkundige, rohe 
Kraft zersplittert und nichts gewonnen als — Elend 
und Schmach. Der arme, meistens leibeigene und hö
rige Mann wollte Anfangs und auch später als Masse 
im Grunde nichts, als ein erträgliches äusseres Dasein, 
Nahrung und kümmerliches Besitzthum: er war nach 
seinen Feldzeichen ein Käse broter (Käse- und Brotmann), 
kein Republikaner oder Demokrat. Sein Blick reichte 
nicht über die Nothdurft des täglichen Bedürfnisses 
hinaus, während der Friese und Ditmarscher, der stolze 
Städter, der seines Rechts bewusst gewordene Älpner 
in den Hochgebirgen gemach staatsbürgerliche Unab
hängigkeit erstrebten. Das Gefühl der letztem ist dem 
deutschen Boden des 16. Jahrh. durchaus fremd. Hätte 
ihm die felsenharte Herrschaft statt des Brotes nicht 
einen Stein verabreicht, schwerlich wäre die Bewegung 
zum Durchbruch gelangt. Als aber die Ansprüche des 
Menschen auch in den begründeten Forderungen des 
Christen und der christlichen Liebe keinen gehofften 
Anwalt und Schutz fanden, da erst brach der gespannte 
Bogen; die sittliche Kraft der evangelischen Freiheit 
steckte ihr Panier auf und ein Gewirre revolutionärer, 
phantastischer Plane ging von etlichen Wortführern auf 
die nun in Fluss gerathenen Massen über. Sie erla
gen; weil eben kein festes Ziel vorhanden war, und 
weil die zersplitterten Kräfte dem einen, ursprünglichen 
Gedanken der materiellen La stabschüttel ung gleichsam 
die Treue brachen. Diese mehrmals wiederkehrende, 
übrigens verzeihliche Idealisirung der Handelnden und 
ihrer Tendenzen hat wol den Anlass zu der bemerkten, 
unstatthaften Einleitung gegeben. Sie durfte sich nach 
einem kurzen allgemeinen Rückblick auf die Nothkämpfe 
früherer Zeiten mit demjenigen Abschnitt begnügen, 
welcher das Volk an der Neige des Jahih. schil
dert (I, 105—114) und zu dem ersten Buch. ,, minit- 
telbare Vorspiele der grossen Bewegung — übergeht. 
So werden denn die niederländischen Käsembroter, die 
friesischen Bauerunruhen, die Kämp e* Ci Landleute in 
Kärnthen und der windischen ai , . le Bundschuhe zu 
Lehen im Breisgau und im Bruchrain, benannt nach 
dem Schuh als Fahnenzeichen, endlich die würtember- 
«’ischen Bündler des armen Konrad oder Koontz genau 
beschrieben, die Hülfsmittel und Zwecke der oberdeut
schen geheimen Bauernverbindungen, welche seit 1518 
nie aussterben, entwickelt und die Ursachen des stei
genden Drucks erörtert (I, 302—326). Der Verf. zeigt 
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klar, wie die umgewandelte, glänzende Lebensart des 
sonst auf Raub und Feldwirtschaft beschränkten 
Adels- und Herrenstandes, namentlich im obern Deutsch
land , mit den Ausgaben auch die Besteuerung und 
Plackerei des gemeinen Mannes erhöhten, wie Hoffahrt, 
Müssigang, Härte bei den sogeheissenen Vornehmen 
wuchsen und einen wahrhaften Wetteifer im Schinden 
und Schaben unter den Fürsten, Prälaten, Rittern, 
Städtern, entzündeten, wie schliesslich die neue Zunft 
der römischen Juristen seit dem Ende des 15. Jahrh. 
in der Regel alles aufbot, um Gewalttaten, Placke
reien, kostbaren Process, selbst Käuflichkeit bald zu 
verteidigen, bald von vornherein zu fördern. Denn 
nach römischer, auf andern Grundlagen ruhender Rechts
regel wurden deutsche, dei Ji eiheit günstige Verhältnisse 
nicht selten beurteilt und entschieden, Hörigkeit, Leib
eigenschaft, Abgaben jeder Art von den gelehrten Herren 
als ganz nützliche Dinge empfohlen, und die Mächtigen 
aufgefordert, den unruhigen Unterthan nach dem Vor
bilde Justinian s und anderer Kaiser einzudämmen. Un
bedingte Gültigkeit des römischen Hechts auf Kosten 
des heimischen, möglichste Pflege des geheimen Unter
suchens anstatt der frühem, teilweise noch gültigen 
Öffentlichkeit, diese Umstände steigerten das Elend; 
denn Herren - und Juristenstand einigten gewöhnlich 
ihre Kraft wider den Kleinbürger und Landmann.

„Es ist ein Volk das seyndt Juristen 
wie seyndt mir das so söBiche Christen, 

Sie thunt das Recht so spizig biigen 
und könnens wo man will hinfügen.“ 

Darnach wird Recht fälschlich Ohnrecht 
das machet manchen armen Knecht.

Dieser poetische Spott Murner’s ist leider! nur zu 
oft Wahrheit gewesen, wie auch der berühmte Brief 
Luther’s beweist. „Die Juristen,“ sagt er unter An- 
derm, „Notarien, Schreiber, Richter, Advocaten und 
übrigen Personen, die vor Gericht zu thun haben, ge
hen mit dem Recht um, wie mit einer Rose, daraus 
die Bienen Honig und die Spinnen Gift saugen“ (Werke 
111, p. 80 Lips.). Diesen gährenden Kräften, welche 
leiblicher und juridischer Druck in wachsender Span
nung erhielten, brachte die Reformation durch die 
Lehre der christlichen, auf das Bekenntniss erkannter 
Wahrheit gerichteten Ft eiheit den sittlichreligiösen He
bel. Die Massen verlangten Abschaffung der kirch
lichen Misbräuche und Gebrechen; hier vertröstet auf 
die Zukunft, dort mit Gewalt zurückgetrieben, griffen 
sie zu den Waffen', der Bauernkrieg begann. Den wil
den, zerstörenden Gang desselben verfolgt das Werk 
von den ersten convulsivischen Zuckungen bis zum Auf

tritt, Kampf und Tod ganzer, meistens oft schlecht ge
führter Massen. Es beschreibt meistens urkundlich die 
einzelnen Stücke des Trauergemäldes, welches von den 
tiroler und steiermärkischen Alpen bis zu den Schluch
ten des thüringer Waldgebirges zieht und an beiden 
Ufern des Oberrheins sich entfaltet. Dem Ungeheuern 
demokratisch-revolutionären Körper, dessen Riesenarme 
jeden Feind hätte zerschmettern können, fehlt das 
militärische Hauptquartier, Einheit, Plan. Darum geht 
er zu Grunde, so tapfer, ja heldenmüthig einzelne Hau
fen, z. B. die schwarze Rotte Florian Geyer’s, auch 
kämpfen mochten. Die allmälig von rein materiellen 
Forderungen bis zu durchgreifenden Reichsformen ge
steigerten Plane der grossen Bewegung ruhen auf zwei 
diplomatinchen Actenstücken, deren Ineinandergreifen 
unverkennbar ist. Das erste, sehr gemässigte Bauem
manifest führt den Titel: „Die zwölf Artikel.“ Es ent
wickelt in ruhiger, ernster Sprache die Volksbe
schwerden, fordert die Abschaffung der Leibeigenschaft, 
dieweil Christus Alle mit seinem kostbaren Blute erlöst 
habe, des kleinen Zehnten und Blutzehnten, dieweil 
Gott dem Menschen das Vieh frei erschaffen habe, 
des Wildschadens, welcher wider Gott und den Näch
sten gehe, die Rückgabe mit Unrecht entrissener Ge
meindeäcker und Wiesen, Ende des Todfalls, freie 
Wahl der Prediger durch die Gemeinde. Diesen Ar
tikeln, deren Heimath Oberschwaben ist (Febr. 1525), 
folgte bei weiterem Fortschritt der Bewegung ein förm
licher Reichsreformplan (Zimmermann III, 517 ff., 
704 ff.). In 14 Artikel abgefasst und durch wahre 
Gedankenblitze, welche bisweilen den wunden Fleck 
treffen, erhellt, verordnet dieser allgemeine Constitutions
entwurf neben Anderm eine Münze, ein und dasselbe 
Maas und Gewicht für die gesammte deutsche Nation, 
Freiheit des Adels, von jedem geistlichen Lehenverband, 
Ende aller Bündnisse, der Fürsten, Herren und Städte,, 
indem überall nur Schirm und Schutz des Kaisers gel
ten solle, Ablösbarkeit aller Bodenzinse, Freiheit der 
Strassen ohne Umgeld, Zölle und Geleite, Ende aller 
Steuern, mit Ausnahme der zehnjährigen Kaisersteuer, 
allgemeine Gültigkeit der Reformation, gleiches und 
schleuniges Recht für den Höchsten und Geringsten, 
Beseitigung der römischen Rechtsdocloren, Gültigkeit 
von 64 Freigerichten im Reich mit Beisitzern aus allen 
Ständen, auch aus der Bauernschaft, 16 Landgerich
ten, 4 Hof geeichten, 1 kaiserliches Kammergericht deut
scher Nation, sämmtlich mit Beisitzern aus allen vier 
Ständen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 197.)
Dieser politische Reformationsplan, dessen Seele und 
Kopf Wendel Hipler und Friedrich Weigandt bildeten, 
überstieg freilich die Kräfte der Bauern und Kleinbürger, 
aber dennoch hatte er manche glückliche Aussicht auf 
Erfolg. Denn theils rechnete man auf den Beistand des 
um dieselbe Zeit plötzlich verstorbenen Herzogs Friedrich 
von Sachsen (5. Mai 1525), theils auf den Anschluss 
vieler Fürsten, Städte, Reichsritter und Adelichen, welche 
z. B. in Franken den Klerus hassten und verabscheuten. 
Denn man gelobte hier einander, dass jeder fränkische 
Edelmann die römischen Pfaffen vom Gardinal bis zum 
untersten herab für des Teufels Apostel halten, jedem 
Käs' fordernden Bettelmönch einen vierpfündigen Stein 
nachwerfen und keinen Mönch hausen, ihn vielmehr, 
wenn er käme, hinaustreiben solle (Zimmermann nach 
einer Handschrift vom J. 1520, II, 217). Aber entge
gen der Berechnung, welche Zeiten und Menschen über
schätzt hatte, blieben die erwarteten Bundesgenossen 
still sitzen; die meisten traten sogar auf die feindliche 
Seite über, und Volksmänner, wie Luther, donnerten 
wider Selbstläufe und Bruch der duldenden Christen
pflicht. Gewohnheit, Eigen- und Standessucht, Furcht 
vor dem wilden Sprühfeuer, welches im ersten Auflö
sern Brand und Mord verbreitete, schreckten manchen 
Mißvergnügten ab. Das zu Weinsberg in der Char- 
woche von einer fanatischen Bauernrotte entgegen dem 

issen und Wollen des hellen (grossen) Haufens ver- 
gossene J schrie um Rache, auch dann nicht 
gesuhn , a s ausende und Abertausende von Unschul
digen gefallen waren. Wie der Tod des Königs Karl 
Stuarts den eng sehen, Ludwig's XVI. den französi
schen Royalisten a s eine nie ausgehende Anklage wi
der die neue Ordnung der Dinge diente, so haben die

ff ̂ ^'9 etien Ritter den nimmer müden
Stachel der blutigsten und grausamsten Wiedervergel
tung hervorgetrieben, den üppigsten, unmenschlichsten 
Frevel auf eine allerdings arge Missethat als Standes- 
und Ehrenpflicht eingeimpft. Jene vierzehn durch die 
Spiesse gejagten Herren, welche dem Grimm der eine 

kleine Minderheit bildenden Bauernfanatiker fielen (Zim
mermann 11,300), gleichen gegenüber der Rache einem 
in den Eimer gegossenen Tropfen. — Das letzte und 

I grösste Misgeschick für das anfangs mit erträglichem 
i Plan und Zusammenhang handelnde Bauernheer ent
sprang aus der Aufnahme des destructiven, fanatisch
phantastischen Retlgions- und Staatselements der Wie
dertäufer. Gährende, undeutliche Begriffe und An
schauungen, welche Gütergemeinschaft, Ende des Ei
genthums und jedweder bürgerlichen Ordnung zu Gun
sten des unbedingten Gleichheitsprincips erstrebten, 
gingen von Thomas Müntzer auf die rohen, ihrer Kräfte 
und Mittel kaum bewussten thüringisch-fränkischen 
Massen über. Sie beteten, sangen, fluchten über die 
Ungleichheit der Menschen, den Aber- und Kinderglau
ben der Weit, vergassen aber das Thaten und Handeln. 
Sie nährten sich wie die heutigen Communisten und 
Socialisten von den Träumen, Offenbarungen einer 
glückseligen Zukunft ohne praktisches Ergreifen der 
Gegenwart, darum des Untergangs werth. Der Gehalt 
dieser Gleichheits- und Heitandagitnger, welche erst na
menloses Leiden von den Schlacken der entzündlichen. 
Einbildungskraft heilte, hat der Verf. zu hoch ange
schlagen. Müntzer ist nichts als ein beredter, ver
brannter Kopf; ohne die mindeste Befähigung zum Be
rechnen und Benutzen der Verhältnisse, hat er nur 
aufgeregt und gedonnert, einer lebendigen Catilinaria 
wider Fürsten und Pfaffen vergleichbar. Seine An
schauungen streifen selten an das Licht der Wirklich
keit, in der Regel fliegen sie poetisch-excentrisch über 
alles Maas hinaus und betrachten die Dinge, wie sie 
sind, von dem Standpunkt der phantastischen Vogel" 
perspective. Bisweilen zeichnet er dennoch den Koth
stand der Verhältnisse in richtigen, wenn auch zu stark 
aufgetragenen Farben und weiss den wunden F|eck 
des Elends zu treffen, dabei stets mit Bibelstellen, 
Sprüchen des alten und neuen Testaments wie mit ei
ner David’schen Schleuder gegen Go m* 1 ausgerüstet. 
Die Gottlosen, meint «r, htitten kein Recht zu leben, 
äusser was ihnen die Auserwahlten gönnen wollen 
(2 Mose 23); wo die Fürsten den Gottlosen nicht Ver
tilgten so werde ihnen Gott ihr Schweb nehmen. Alle 
Winkel seien voll eitler Heuchler; keiner wolle die 
rechte Wahrheit sagen. Die Grundsuppe des Wuchers, 
der Dieberei und Räuberei seien die Fürsten und Her
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ren, sie nähmen alleCreaturen zum Eigenthum; die Fische 
im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden, 
Alles müsse ihr sein. Darüber lassen sie denn Gottes Ge
bot ausgehen unter die Armen und sprechen: „Gott hat 
geboten, du sollst nicht stehlen!” für sich selbst abei 
halten sie dieses Gebot nicht dienlich; darum schinden 
und schaben sie den armen Ackersmann, den Hand
werksmann, und Alles, was da lebet. Wenn ei sic i 
denn vergreife an den Allergeringsten, so müsse er 
hängen (Zimmermann, II, 75). — $°e schneidende, nur 
zu häufig von der Wirklichkeit bestätigte l itheile muss
ten die dicke Eisdecke der deutschen V olksgeduld end
lich zersprengen. Überdies trat der Glaube an Ge
schichte, Offenbarungen und Stimmen des innern Gei
stes hinzu, ein wundergläubiges (thaumaturgisches) Ele
ment welches den süddeutschen Bauern eigentlich fehlt 
und eben wegen dieses Mangels eine stärkere, nach 
Verhältnis« sogar klügere Lebensrichtung hervortreibt. 
Müntzer und seine Schaaren besassen daher wohl mo
ralischen, aber geringen militärischen Muth; jenen ha
ben sie auf der Folter und unter den Qualen des Hen
kers, wie der Meister selber, gezeigt, diesen beiFraw- 
kenhausen und anderswo wegen ihrer unbedingten Gläu
bigkeit an nahe, wunderbare Gotteshülfe schmählich 
genug verleugnet. Dennoch kehrte in den entscheiden
den Augenblicken der auf dem Schlachtfelde gleichsam 
gebundene Muth zurück. Müntzer starb wahrhaft he
roisch; ungebeugt durch Kerker, Marter und Hohn 
nahm er nichts Wesentliches zurück, mahnte die um
stehenden Fürsten und Herren an Milde gegen ihre ar
men Unterthanen, empfahl die Lesung der Bücher Sa- 
muelis und der Könige, aus denen Tyrannen warnende 
Beispiele entnehmen könnten, und empfing ruhig den 
Todesstreich (Zimmermann. III, 787). — Aber auch das 
süddeutsshe Feldlager hatte Propheten und Wunder
glauben, jedoch seltener und im mehr untergeordneten 
Kreise. Dabei lässt sich ein gewisser national-histori
scher Zusammenhang nicht verkennen. Wie nämlich 
einst weissagende Frauen dem suevischen Heervest das 
Glück oder Misgeschick der Schlacht verkündeten 
(Caesar b. g, L 50), so tritt unter den schwäbischen 
Haufen ein revolutionär-prophetenmässiges Weib auf. 
Das ist die schwarze Uofmäimin aus Bötingen unweit 
Weinsberg, voll heissen, rachelüsternen Bluts, kühnen, 
todesmuthigen Sinnes, der Zauberkünste, Segens- und 
Bannsprüche kundig, grollend dem Adel, den Städtern 
bis zum Äussersten durch Rath und That wirksam. 
Diese unheimliche, fast grauenhafte Jeanne d'Arc des 
Bauernkriegs, wie sie der Verf. etwas voreilig nennt 
(III, 488), stiess ihr Messer in die Leiche des Grafen 
von Helfenstein, drohete, den gnädigen Frauen von 
Eleilbrown die Kleider abzuschneiden, dass sie einher- 
gingen wie die berupften Gänse, tröstete den Nieder
geschlagenen, entflammte den Muthigen, auf dem Zuge, 

in der Schlacht, bei dem Sturm, aber auch bei der 
Rache stets voran, jeder halben Mittelung feindselig 
(III, 489. 513). Auch auf andern Stellen des schwäbi
schen Kriegsschauplatzes entwickelten Frauen ihre pa
triotische Theilnahme, neuer Beweis für den festen, 
weit verzweigten Boden der Bewegung. So zeigten, 
sich zu Leipheim die Weiber nicht minder aufgeregt 
denn die Männer, machte in Nördlingen die Hausfrau 
Anton burner’s die heimlichsten „Praktiken“, hielt Ver
sammlungen, besorgte die Correspondenz. rügte den 
Rath und berühmte sich öffentlich, sie könne einen 
Aufruhr machen, wenn sie nur einen JFinger aus ihrem 
Mantel aufhöbe (II, *209).  — Allein trotz der innern, 
auf beide Geschlechter, Alte und Junge, Arme und 
Wohlhabende, zurückgreifenden Kraft und der unge
heuren Masse scheiterte das Unternehmen theils aus 
politisch - diplomatischen, theils militärischen Gründen, 
w elchen ebendeshalb noch viele gegen den Aufruhr um
schlagende Zufälligkeiten beitraten. In der ersten Be
ziehung verabsäumte man einen bestimmten Plan und 
überschritt, wie bereits angedeutet wurde, das anfäng
lich richtig gefundene, durch die zwölf Artikel ausge
drückte Maas der Bestrebungen und Kräfte. Der bru
talste Hass gegen Alles, was hoch stand, führte zur Zer
störung dei Burgen, Klöster und Mauern. Der günstige 
Augenblick, den uiedern Adel, die Kleinbürgerschaft 
und untere Klerisei um jeden Preis zu gewinnen, wurde 
gerade w egen dieses rohen Abscheus vor allem Nicht- 
bäurischen vernachlässigt, und der kleinste Gewinnst 
sogleich benutzt, um mit den grossen, mächtigen Fein
den Vertrüge ohne Bürgschaft der Dauer abzuschlies- 
sen. Deon es walteten Eigensucht, örtliches Interesse, 
beschränkter, auf das Nächste gerichteter Blick vor. 
Diesem entzog sich das Ganze. Fernstehende; keine 
Verbrüderung (Conföderation) gleichartiger Stoffe tauchte 
aus dem bunten Gewirr der gesonderten, widerstreben
den Wünsche und Forderungen auf. So gelang es 
dem klugen und waffengeübten Truchsess Georg von 
Waldburg, durch den Weingarten - ertrag (17. April 
1525) einer grossen Gefährlichkeit zu entgehen und 
die Bauern am See, im Ried ^und Allgau ven den 
Schwarzwäldern, Hegeauein. M ürtembergern zu tren
nen. Danach wurden letztere überfallen, zersprengt. 
Mistrauen. Kleinmuth. Verrath vollendeten den Riss; 
die lange, von keinem Mittelpunkt zusammengehaltene 
Kette ging auseinander: ihre Ringe wichen auf allen 
Seiten. Ebenso schlecht wie die politisch-diplomatische 
Leitung war die militärische- Worthelden und Reiche 
kamen meistens an die obersten Kriegsstellen: arme, 
erprobte Hauptleute besassen nicht das Vertrauen der 
Menge, welcher gewöhnlich Zucht, Unterordnung feh
len. Kein hinlängliches Geschütz, keine Reiterei un
terstützte das schwerfällige, einzeln tapfer kämpfende 
Fussvolk; es erlag dem Anprall der Geharnischten.
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Den tüchtigsten Kriegsmann, Florian Geyer, liess man 
mit seinem schwarzen Haufen vereinzelt stehen und 
sterben; der Bauer mistraute hier unzeitig einem treu 
gesinnten Ritter. Dazu kam, dass der bäuerische Glau
benseifer von den Wortführern der Deformation durch 
entschiedenen Angriff nach Kräften abgekühlt und «re
ichen wurde. Das machte viele Leute stutzig und 
ure; denn sie sahen sich von ihren evangelischen 
Schirmherren nicht nur verlassen, sondern auch °eäch- 
tet. Lutke,- öffnete zuerst eine Sturmlücke, de^milde 
Melmcklkm folgte der Bahn, ja vertheidigte die Leib- 
e^euseball als ein ttothwendiges Übel. „Denn«, meint 
der fromme Mam, es tst ein solch ungezogen, muth- 
ÄiÄ 'Ne Deutschen, dass man es 
Äolwl^ ? tS0llte- Allch nennet Gott das 
soll «<i. '1'’,™e,lzw'.n Sehwert, ein Schwert aber das 
soll schneiden. • (Wider die Artikel der Bauern. Zim- 
“ermann HI, 819.) Wenn de leiclien kriechende 
D,enthärte,l auf der einen, UäM, und Karhtadfs 
zügellose treikeihlekn auf der andern Seite standen, 
wie 'onnte da das bedrängte, verlassene Volk in einer 
festen, weder rechts noch links abschweifenden Bahn 
bleiben 1 Führer- und rathlos, von den Männern seines 
unbedingten V ertrauens dem Hohn und Fluch überlie
fert, musste es bald die erwählte Sache für verloren 
halten und vor sich selber erschrecken. Dazu traten 
dann häufige Treulosigkeiten und Verräthereien, indem 
man im Feldlager der Herren gegenüber Rebellen oder 
Ketzem keine Zusage und V erkommniss strenge beob
achtete. So griffen die Fürsten bei Frankenhausen mit
ten im Stillstände an (15. Mai, Zimmermann III, 779), 
fiel bei Murzach Böblinger der Truchsess auf das 
arme, durch Unterhandlungen eingeschläferte Volk und 
hieb es schonungslos nieder (III, 746), brach Pfalzgraf 
Ludewig oftenen Vertrag (III, 820) und spielte Götz 
von Berlichingen, sonst der Pfaffen und Grossstädter 
Feind, bei den odenwälder Haufen mindestens eine 
zweideutige, wo nicht eine falsche Rolle. Am letzten 
Tage seiner vierwöchentlichen Hauptmannschaft ent
wich der ehrenfeste Ritter heimlich mit zehn Begleitern 
unweit Adolzfurth und vollendete dadurch der Bauern 
Verwirrung und Muthlasigkeil 826). Danach folgte 
das ng uc bei Königshofen, der Todesstreich des 
Aufruhrs. Mittelbar wirkte dafiir weicher theils 
in dem schwierigsten Augenblick seine Feldherrnschaft 
niederlegte, tieis t,e Fürsten und Herren von den 
- ärschen um an . der Landsleute in Kenntniss 
setzte (III, 82b ff.). Bei dem Allen war das Gewissen 
beruhigt, denn der Ritter hatte ja trotz des heimlichen 
Entweichens, den Buchstaben des Gelübdes beobachtet 
wie er selbst treuherzig berichtet. „Und wap eben«’ 
heisst es. „uf demselbigen Tag mein Zeit und Ziel der 
4 Wochen, wie ich zu ihnen verpflicht war, aus, und 
dacht ich, nun ist es Zeit, dass du siehst, was du zu 

schaffen hast, und ich glaub nit, dass sie die Aben
theuer wüsten, dass eben meine Zeit aus war, ich wüst 
es aber wol, denn ich rechnete schier alle Tag einmal 
daran, also gab Gott der Allmächtige Glück, dass ich 
von denen bösen oder frommen Leuthen, wie ich sagen 
soll, kam.“ (S. Lebensbeschreibung Gözens von Ber- 
lichingen, 1731. S. 214).

Der Besiegten Ausgang war furchtbar; geistliche 
und weltliche Herren badeten in Bauernblut; massen
weise hat man gehenkt, geköpft, gerädert, zerstückt, 
die minder Schuldigen um Haus und Heim gebüsst, 
überhaupt die gräulichsten Schreckensscenen des dreis
sigjährigen Kriegs, der englischen und französischen 
Revolution vorweggenommen. Der Bischof Conrad von 
Würzburg z. B. zog mit Scharfrichtern, Bütteln und 
Soldaten Tagelang in Franken herum, liess plündern, 
zechen, morden und kehrte nicht eher in die Hauptstadt 
zurück, bis 250 Köpfe unter den Augen des Prälaten 
gefallen waren (III, 863). Markgraf Kasimir von Ans
bach liess zu Kizingen 59 Gefangenen die Augen aus
stechen und antwortete, als die meisten um den Tod 
baten, barsch: ..Ich weiss, dass ihr geschworen habt, 
ihr wollet mich nicht mehr ansehen, so will ich euch 
vor Meineid bewahren“ (III, 857). Der Truchsess von 
Waldburg, des schwäbischen Bundes Obristhauptmann, 
sühnte das Weinsberger Ritterblut dadurch, dass er bei 
Neckargerloch den an eine Kette gebundenen Jakob 
Rohrbach unter Trommel - und Pfeifenschall langsam 
verbrennen liess. („Liess einen Röcklifiihrer und den 
Pfyffer an umlaufender Kette grülich verbraten.“ Ans
helm, berner Chronik, VI, 288.) Des Würgens, Schä
tzens war kein Ende; bei 130,000 Bauern und Bürger 
blieben auf der Wahlstatt und unter dem Beil oder 
Strick des Henkers. Entsetzt ob des Elends flohen 
viele vor ihrer Herren Ungnade in die Türkei; man 
hoffte hier mehr Güte zu finden denn bei den Christen 
in Deutschland (Anshelm, VI, 302). Diese Blut- und 
Schreckensgerichte, welche der Verf. möglichst nach 
den Acten beschreibt, brachten endlich die Buhe des 
Kirchhofes. Aber noch Jahre und Menschenalter laug 
dauerten die Nachwelten und Gährungen fort. Fjin 
Vortheil wurde jedoch gewonnen; die evangelische 
Lehre ging unwiderstehlich in den Körper de» Volks 
über und bestand siegreich den schweren Durchgangs
punkt ihrer Prüfung. Dagegen traten staal ic ic Refor
men in den Hintergrund: die Eine’* waten eingeschüch
tert, die Andern bis zur eigensinnigsten Hartnäckigkeit 
im Festhalten der alten Bräuche und Satzungen ermu- 
thigt: Hohe und Niedere, Praiaten und Fürsten, Schrift- 
«•elehrten und Völker wandten ihre Kraft beinahe aus
schliesslich auf Anordnung der kirchlich-religiösen 
Dinge.

Hinsichtlich der Darstellung hat der Verf. laut dem 
Vorwort (S. 7) getrachtet, dem, wie er sagt, offenbaren 
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Umschwung in der deutschen Geschichtschreibung eini
germassen zu folgen und auch den Ansprüchen der 
künstlerischen Form nach Kräften zu genügen. Ob nun 
die gerühmten Fortschritte in der neuesten deutschen 
Historiographie bei dem Presszwang und Mangel an 
Öffentlichkeit, bei den ziemlich seltenen Eigenschaften 
stoischer Charakterstärke und rücksichtsloser Wahr
heitsliebe überhaupt möglich sind? Diese “aSe soll 
derweilen unerörtert bleiben. So viel ist jedoch gewiss, 
dassHr.Z., abgesehen von seinem freimüthigen Urtheil, 
den in der That schwierigen, oft spröden und zerisse- 
nen Stoff dem Wesentlichen nach wohl geordnet und 
gegliedert, aus dem bunten Grund der Begebenheiten 
mit richtigem Takt die gleichsam leitenden Artikel her
vorgehoben, schlagende Verhältnisse und Personen gut 
gruppirt, bisweilen trefflich gezeichnet, endlich durch 
das ungesuchte Einstieuen individueller Züge dem häu
fig eintönigen Wesen der Verschwörungen, Aufstände, 
Gefechte und Blutgerichte Leben und Anschaulichkeit 
verlieben hat. Dafür zeugen unter Anderm die gelun
genen Charakterbilder des ehemaligen hohenlohischen 
Kanzlers Wendel Hipler (II, 254 ff.), des churmeinin- 
gischen Kellers zu Miltenberg Weigand (II, 256 ff.), 
des Reformators Karlstadt, welcher wie Sokrates die 
Buden und Werkstätten der Gewerbsleute besuchte, 
Weisheit gebend und nehmend (II, 231), des blinden, 
prophetenmässigen Barfüssermönchs Hans Schmid zu 
Rottenburg an der Tauber, einer anziehenden liebens
würdigen Persönlichkeit (II, 227 ff.), des fürstlichen 
Schreckensmanns Eichelin, eines zweiten, für das so- 
geheissene göttliche Recht rasenden Jefferies (111,874), 
welcher „sunderlich auf die Lutherischen Pfaffen hielt, 
sie fing, beraubte, schätzte (an Geld strafte) und in 
roher Gegend ob 40 an die Bäume henkte“ (Anshelm, 
Berner Chronik VI, 291), des bäuerischen Marat im 
Heilbronnen, Jakob (Jacklein) Rohrbach (II, 271 ff.) 
und seiner Weinsberger Blutrache (II, 284 ff.), des di- 
plomatisirenden Moderado oder Mannes der gerechten 
Mitte, Hans Berlin aus Heilbronn (III, 509 ff.), der 
schauerlichen Blut- und Strafgerichte des siegreichen 
Herrenstandes (III, 752. 817. 857. 880. 884. 886. 894), 
wobei denn eine Reihe psychologisch merkwürdiger, 
bisher unbekannter Züge hervortritt. In Würzburg 
drängt sich z. B. ein schon halbwegs begnadigter Bau- 
erngesell, unfähig den Jammer der Hingerichteten län
ger zu schauen, nach dem Henker vor und lässt sich 
enthaupten (HI, 856); im fränkischen Dorfe Sülzfeld 
retten die beiden Ziegler durch wohl angebrachte Spässe 
auf der Richtstatt ihr Leben. Der Eine weint und 

sagt: „er bedaure nur die Herrschaftsgebäude, weil 
diese Niemand mehr mit so guten Ziegeln versehen 
werde“; der Andere lacht laut auf vor dem Henker. 
„Es komme ihm gar lächerlich vor“, sagt er, „wo er 
denn seinen Hut hinsetzen solle, wenn ihm der Kopf 
abgeschlagen sei?“ (111, 863).

Die Sprache des Verf. ist fliessend, klar, wohl ab
gerundet, ohne Haschen nach den beliebten, kurzen und 
hüpfenden Sätzen, welche gleichsam eine engbrüstige, 
schwindsüchtige Lesewelt vonvornherein erwarten und 
ihr jede Anstrengung als unschön vorenthalten. Als 
Probe der Darstellung möge der Tod eines oberschwä
bischen Bauernpredigers, Jakob Wehe, dienen. „Als 
Meister Jakob vorgeführt wurde, wandte sich der Truch
sess zu ihm und sprach: „Pfarrherr, dafür hättet Ihr 
Euch und uns wohl sein mögen, hättet Ihr Gottes Wort 
der Gebühr nach gepredigt, und nicht Aufruhr.“ „Gnä
diger Herr“, antwortete Meister Jakob mit Ruhe und 
Hoheit, „mir geschieht Unrecht von Euch, ich habe 
nicht den Aufruhr, sondern Gottes Wort gepredigt.“ 
„Ich bin anders berichtet/4 sagte der Truchsess, und 
des Truchsessen Kaplan trat zu Meister Jakob und er
mahnte ihn, zu beichten und sich mit Gott zu versöh
nen. Er aber lehnte die Beichte des Kaplans ab. 
„Liebe Herren,“ sprach er, „es soll sich Niemand dar
ob ärgern, ich habe meinem Gott und Schöpfer bereits 
gebeichtet und dem meine Seele empfohlen, von dem 
ich sie empfangen habe.44 Dann wandte er sich zu 
denen, die mit ihm zu Tode gehen sollten. „Seid gu
tes Muths, Brüder,44 sprach er, „wir werden heute noch 
mit einander im Paradiese sein.44 Dann hob er seine- 
Augen gen Himmel und betete mit lauter Stimme den 
Psalm: In te, domine, speravi (auf dich Herr, traue 
ich, mein Gott, Ps. 7, 1). Dann sprach er: „Vater, 
vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie thun.“ Und 
nachdem er nochmals mit lauter Stimme seinen Geist 
in Gottes Hände« befohlen hatte, kniete er nieder, und 
sein Haupt rollte in das Gras44 (Zimmermann, II, 188).

Zwei grosse Lehren gehen insonderheit aus der 
Geschichte des unglücklichen Bauernkriegs hervor. Die 
eine Warnung gibt der biedere und verständige Ans
helm in seiner Berner Chronik dem Volk, wenn er 
sagt: „Diese Geschieht soll ein ewig Exempel sein,. 
Aufruhr zu scheuen und mit Vernunft zu verkommen44 
(VI, 303); die andere Mahnung ertheilt Dante in der 
Hölle den Regenten und Obrigkeiten, wenn er in tau
sendfältigen Accorden ausruft: „Lernet Gerechtigkeit!“

Heidelberg. Kortüm.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig.
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Ein wesentlicher Fehler ist es, die Statistik mit der 
Staatswirthschaft, oder gar mit der Staatswissenschaft 
für eins zu halten; denn sie hat es durchaus nur mit 
der Dynamik der Staaten zu thun. Die Statistik ist 
vielmehr die Wissenschaft, welche die Kräfte der Staa
ten erforschen, beurtheilen und darstellen lehrt, theils 
ihrer Natur, theils ihrer Verbindung, theils ihrer Be
nutzung nach. Die Kräfte eines Staats liegen in Land 
und Leuten, sie werden zu einem Ganzen verbunden 
durch die Regierung, oder die Verfassung, oder durch 
beide zugleich; sie werden in Thätigkeit versetzt und 
gehörig benutzt durch die Verwaltung. So haben wir 
also: 1) einen materiellen Theil der Statistik, oder das 
Erforschen der Kräfte, ihrer Natur, ihrer Verbindung 
und ihrer Benutzung nach; 2) einen raisonnirenden Theil, 
oder die Beurtheilung der gefundenen Daten; 3) einen 
formellen Theil, oder die Darstellung und Übersicht.

Diesem Begrif!' der Statistik als Wissenschaft ent
spricht das oben genannte, hier zu besprechende Werk 
in einem sehr seltenen Grade. 12s ist dem Reichthum 
seiner Thatsachen nach eben so neu wie wahr 3 und 
somit eine wirkliche Bereicherung der Wissenschaft. 
Der Verf. desselben ist einer der erfahrensten Kenner 
seiner Heimat, seines Volks, seines Staats und dem
nach vollkommen befähigt, dem Auslande belehrenden 
Bericht zu geben über die wesentlichsten Verhältnisse 
der Gegenwait seiner Heimat, seines Volks, seiner 
verfassungsmässigen Zustände. Aus der Fülle der 
Anschauung vieljahngen Staatsdienstes, auf der Höhe 
wissenschaftlicher und volksthümlicher Ausbildung, hat 
uns Hr. Blom eine statistische Beschreibung seines Va
terlandes gegeben, wie wir sie in dieser authentischen 
Gestalt in den meisten übrigen Ländern Euronas vur- 
missen, wo die Thatsachen meist noch verschleierter 
im Dunkel liegen, oder wo das Geschäft geographischer 
Bearbeitungen, statt aus lebensvoller Erfahrung hervor
zuquellen, öfters nur den Händen compilirender Lite
raten anheim gefallen ist.

Das Königreich Norwegen ist im J. 1814 in die 
Reihe der constitutioneilen Staaten eingetreten; eine 
Begebenheit, die nicht nur auf seine innern Verhält
nisse die erfreulichste Wirkung gehabt, sondern ihm 
auch einen Anspruch auf die Aufmerksamkeit Europas 
gegeben hat. Seine interessante Natur hat in neuerer 
Zeit die Reiselustigen aller Nationen angezogen; seine 
liberalen Institutionen sind, selbst von constitutioneilen 
Staaten, als Muster aufgestellt, und seine grossen öko
nomischen und finanziellen Fortschritte als Beweis des 
heilbringenden Einflusses constitutioneller Formen an
geführt worden. Dessenungeachtet ist noch kein Land 
in Europa dem deutschen Publicum weniger bekannt, 
als eben Norwegen. Einem Normanne, der sein Va
terland liebt, muss es daher von Wichtigkeit sein, dem 
deutschen Publicum einen deutlichen und factisch rich
tigen Begriff von demselben zu geben. Diese Betrach
tungen bewogen den Verf., eine Statistik Norwegens 
zu schreiben, und er hat seine Aufgabe auf eine ruhm
volle Weise gelöst. Sein Werk verdient in jeder Hin
sicht der ebenfalls vortrefflichen Statistik von Schwe
den des Obersten Carl af Forsell, welche schon die 
zweite Auflage erlebt hat, an die Seite gestellt zu wer
den. Beide Länder der skandinavischen Halbinsel, 
Norwegen sowol als Schweden, können sich jetzt rüh
men, von ausgezeichneten Männern statistisch beschrie
ben worden zu sein.

Der erste Theil dieser Statistik zerfällt in zehn 
Abschnitte oder Capitel, nämlich; 1) Geographische 
Lage und äussere Bildung Norwegens. II. Klima und 
Vegetation. III. Über die geognostischen Verhältnisse 
Norwegens, und die Zusammensetzung seiner Land
masse. IV. Von der Erhebung des Bodens in Noi we
gen in der neuern und neuesten geologischen 1 erio< • 
V. Ackerbau und Viehzucht. VI. Die Fischerei. Vll 
Die Jagd. VIII. Bergwerke. IX. Industrie- X. Handel 
und Schiffahrt. Der zweite Theil zer ä m ac t Ab
schnitte, nämlich: I. Politische ^er assung. Geld- 
und Bankwesen. III. Militärische Erntheilung, Armee, 
Flotte. IV. Wissenschaftliche E.nnchtnngen. V. Fi
nanzielle Einrichtungen des Staate. VI. Einwohner, 
Pnniilatinn VII. Die Lappen. VIII. Naturschonheiten, 
Reisen. Dies der Inhalt des Werks überhaupt. Dem 
Verf. desselben ins Detail zu folgen, gestattet uns der 
uns in diesen Blättern gegönnte Raum nicht; wir müs
sen uns daher auf einige allgemeine Betrachtungen über 
Norwegen und theilweise Schweden beschränken.



194:

Die skandinavische Halbinsel, welche die König
reiche Schweden und Norwegen umfasst, bildet eine 
einzige zusammenhängende Gebirgsmasse, deren Ober
fläche, obgleich, besonders in Norwegen, sehr uneben, 
doch, im Grossen betrachtet, sich weit ebener darstellt, 
als es, ihrer Gebirgsnatur nach, zn erwarten wäre. 
Der westliche und nördliche Theil dieser grossen Halb
insel ist ein fortlaufendes Hochland. Gegen Westen 
wird diese Gebirgsmasse steil und bildet zum Theil 
ein Plateau mit schroff ins Meer hinabgehenden Seiten, 
zum Theil, am Fusse der Gebirge, Strecken baufähigen 
Bodens, der indessen, wegen der Nahe der Gebirge, 
keine bedeutende Ausdehnung hat. An der östlichen 
Seite senkt sich diese Gebirgsmasse allmälig gegen 
SO., bis sie in die bottnische Bucht versinkt. An die
ser Seite bildet die erstere, in einer gewissen Entfer
nung von dem Hochlande, bedeutende niedrige Plateaux, 
die, mit Thon und Sand bedeckt, grosse Strecken ur
baren und baufähigen Bodens darbieten. Am nördlich
sten und grössten Theil der Halbinsel werden die Vor
theile dieses Abhangs ausschliesslich dem Königreiche 
Schweden zu Theil, indem die Grenze zwischen beiden 
Reichen eben da bestimmt ist, wo die östliche Senkung 
beginnt. Am südlichen Theile dagegen kommen auch 
Norwegen diese Vortheile zu Gute, indem es bedeutende 
Plateaux dieser Art besitzt. Das grosse Hochland theilt 
natürlich das Land in zwei Haupttheile, in den nord
westlichen und südöstlichen Theil. Die äussere Bil
dung des Landes ist auf der westlichen und östlichen 
Seite sehr verschieden. Was an der östlichen Thal, 
Fluss und See, ist au der westlichen Meerbusen. An 
der östlichen Seite erstrecken sich die Hauptthäler mit 
ihren Flüssen in einem ziemlich parallelen Lauf gegen 
Süden. In der Nähe der Hauptgebirge, wo sie entste
hen, sind sie noch eng und steil, erweitern sich aber 
gewöhnlich allmälig, je nachdem sie dem Meere näher 
treten. An die Hauptthäler stossen Seitenthäler, die 
in der Regel steil sind und sich nebst ihren Gewässern 
mit dem Hauptthale vereinigen. Im westlichen Norwe
gen herrscht dieselbe Regelmässigkeit in der Bildung 
der Meerbusen (Fjorde) wie im östlichen in der Bil
dung der Thäler und Flüsse. Die Meerbusen dringen 
mit den schmalen Arinen bis an die hohen Gebirge. 
Diese Einschnitte des Meeres erweitern sich nicht im 
Innern zu Buchten, sondern yertheilen sich in keilför
mige Seitenzweige und sind einem Hauptflusse mit sei
nen Seitenflüssen an Form ähnlich. Einige dieser Sei
tenzweige sind nur als meilenlange Ritze anzusehen, 
deren mehre Tausend Fuss hohe Seitenwände dem Ta
geslicht nicht erlauben, völlig hineinzudringen. Durch 
diese Seitenritze in den parallelen Hauptmeerbusen 
werden eine Menge Halbinseln gebildet, woraus der 
grösste Theil der Westküste Norwegens besteht. Je 
weiter man gegen Norden vordringt, desto mehr findet 
man die Küste auf diese Weise geformt, bis sie sich 

in Finmarken in lauter grosse Landzungen auflöst. 
Was sich im Innern der Küstengegend als Halbinsel 
zeigt, tritt an der äussern Meeresküste in einer Reihe 
grösserer und kleinerer Inseln, welche die ganze Küste 
last ohne Ausnahme umgeben, vollendet hervor. Zwi
schen dieser Inselreihe und dem festen Lande bildet 
sich ein sicherer Weg für die Küstenfahrt, die nur da 
gefährlich wird, wo dieser Schutz gegen das Meer ab
gebrochen ist. Ein nicht geringer Theil der Oberfläche 
des Landes ist mit Seen bedeckt, die in Folge ihrer 
gewöhnlich bedeutenden Tiefe grosse Massen Was
ser enthalten. Diese Seen sind indessen mehr ihrer 
Menge als ihrer Grösse wegen bemerkenswerth. Die 
grössten Seen hat Schweden. Das Flussystem Nor
wegens spielt in der Ökonomie des Landes eine bedeu
tende Rolle. Nicht nur dass die Flüsse und Bäche 
die Maschinen der Bergwerke, die Sägemühlen, die 
Kornmühlen und die übrigen Industrieanlagen treiben, 
wird durch sie auch die Communication erleichtert. 

zDie im Innern des Landes gewonnenen Holzproducte 
werden durch die Seitenflüsse in die grossen Haupt
flüsse geführt, und auf diesen nach den Städten ge
bracht. Im Winter gewähren die grösstentheils mit be
fahrbarem Eise belegten Flüsse und Seen den Vortheil, 
die Producte auf Schlitten bequem zu transportiren. 
Ausserdem sind die Seen sehr fischreich und tragen in 
hohem Grade zur Ernährung der Einwohner bei.

Unter gleicher Entfernung vom Äquator hat kein 
Land Europas, Asiens und Amerikas ein relativ zu der 
geographischen Breite so mildes Klima, wie die skan
dinavische Halbinsel. Dies ist durch wiederholte Be
obachtungen der Naturforscher hinlänglich bewiesen. 
Aber in einem Lande, das sich, wie Norwegen, etwa 
13’A Grade hindurch erstreckt, muss nothwendig die 
Temperatur sehr verschieden sein. Indessen wird diese 
Verschiedenheit in den verschiedenen Gegenden des 
Landes nicht allein durch die nördliche Lage, sondeni 
auch durch die absolute Höhe über die Meeresfläche 
und durch die Nähe des Meeres bedingt. Die nörd
liche Breite und die absolute Höhe bringen in einem 
gewissen Verhältnisse die nämlichen Wirkungen in der 
Temperatur hervor. Die Nähe des Meeres wirkt in 
hohem Grade vermittelnd auf die Temperatur ein. In 
den dem Einfluss des Meeres ausgesetzten Gegenden 
wird die Kälte nie so gross, wie in den von der Küste 
entfernt liegenden, wogegen die Sommertemperatur auch 
nicht so hoch steigt. Äusser diesen, auf dieVerschie- 
heit der Temperatur mehr allgemein wirkenden Ursa
chen gibt es noch viele locale, die in sehr kurzer Ent
fernung die Temperatur verändern können. So ist die
selbe in der Nähe der Flüsse, Seen und grossen Moore 
immer niedriger, und die Abende sind, selbst in den 
heissen Tagen, kühl. Die Wälder äussern einen ver
schiedenen Einfluss auf die Temperatur, je nach der 
verschiedenen Lage des Orts. In den hochliegenden,
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Gegenden, die Schutz gegen den kalten Nordwind be
dürfen, mildern die Wälder die Temperatur, indem sie 
erstem Schutz gewähren; in den niedrigen und sum
pfigen Gegenden führen sie das Gegentheil herbei, in
dem sie viele Wärme absorbiren uud die Verdunstung 

, der Sümpfe verhindern. °
Auf die Vegetation haben die Localitäten noch ei

nen andern bedeutenden Einfluss, der in sehr kurzer 
Entfernung ganz verschiedene Resultate hervorbrin^en 
kann. Die vorherrschenden Holzarten Norwegens sind 
HchS^ IT’ ihnen die TamÄ di; 
mH; 1Y “r k r .lV ISt »"«»‘halben in grosser 
Menge. D.e Buche findet sieh vorzüglich in dem Amte 
SteX,” I - >a"rV'S! die Eichc wäichst im södHohen 
LIn hoiU r.!.VOrafiglich ™ S‘"‘« Christiansand 
Ulme 1^- Al **.  6 ^»«»annten Ämtern; die Esche, die 
hinnnf 1 n01?5 ‘le Dinde, die Erle kommen bis hoch 
hinauf im Norden, besonders nach der Meeresküste 
ZU' “och fo^- JVon dem Geschlechte Salix gibt es 
Ve e. *ten^ y,e überall wachsen, und davon einige auf 
den hohen Gebirgen. Die Zitter-Espe findet sich al
lenthalben und steht an Allgemeinheit nur der Birke 
nach. Ihre Höhengrenze steigt über die Fichtengrenze, 
erreicht aber nicht die der Birke. Die Zahl der in 
Norwegen einheimischen früchtetragenden Bäume und 
Sträucher ist beschränkt.

Die Zahl der in

Zu ihnen gehören unstreitig
die Haselnussbäume, die Johannisbeeren, sowie die 
Himbeeren, die Brombeeren und mehre Rubusarten.
Die Flora Norwegens ist reich. Die Obstbäume, mit 
Ausnahme des wilden Apfelbaums, sind angepflanzt, 
besonders in altern Zeiten von den Mönchen. Die 
Kirsche ist unter allen Obstarten die allgemeinste und 
wächst*  überall bis nördlich von Drontheim. Im südli
chen und westlichen Norwegen kann feines Obst ohne 
besondern Schutz gebaut werden. Äpfel aller Arten, 
Birnen, Bergamotten, Pflaumen reifen auf freiem Felde, 
und an Spalieren Pfiirschen und Aprikosen. Die Wall- 
uussbänme tragen reife Früchte, wo die Buche noch 

n°m,nt’ und an der Westküste noch nördlicher. 
Die Blumencultur gedeiht in den südlichen und westli
chen Gegenden recht gut in den Gärten. Rosen aller 
Arten, ’^oiginen, Anemonen und Ranunkeln blühen 
schön. ie nördlichste Vegetationsgrenze der Gerste 
kann bei ten unter dem 70° nördlicher Breite be
stimmt weiden. ie Gerste erreicht nämlich unter al
len Getreidealten . ie nördlichste und höchste Grenze.

Betrachten wir die skandinavische Halbinsel in 
Hinsicht, so gibt es, besonders in dem 

zn Norwegen gehörigen Theil derselben, weit aus<,e. 
dehnte Gebirgsstrecken, die, obgleich noch mehr oder 

Ä weniger problematisch, doch nicht zum Urgebirge be
rechnet werden können. Allein letzteres nimmt doch 
immer, sogar auf der Oberfläche, den grössten Raum 
ein. Gewöhnlich sieht man es blos mit einer leichten 
Decke von Sand, Thon, Dammerde und Vegetation 

überzogen, oder es liegt auch ganz nackt am Tage, 
und dies nicht nur in den höchsten und nördlichsten 
sondern auch in den niedern und südlichen Gegenden 
der Halbinsel, nicht nur an der Meeresküste, sondern 
auch im Innern des Landes. Man gelangt dadurch zu 
der Überzeugung, dass die ganze skandinavische Halb
insel grösstentheils nichts Anderes ist, als die Kuppe 
einer, allerdings niedrigen, flachen und in ihrer äussern. 
Form sehr unregelmässigen, aber an Umfang sehr be
deutenden Protuberanz aus dem grossen Körper des 
Urgebirges. Äusser den Formationen der gegenwärti
gen Periode hat Norwegen nur drei völlig charakteri
stische , mit Rücksicht auf ihren Platz in der chrono
logischen Reihe der Formationen genau zu bestimmende 
Gruppen von Bergarten. Eine nicht geringe Anzahl an
derer Gruppen, selbst von geschichteten Bergarten ist 
mehr oder weniger problematisch, und ausserdem gibt 
es eine Menge ungeschichteter Bergarten, über welche 
die Meinungen der Geologen vermuthlich noch mehr 
getheilt sind. Jene drei Gruppen oder Verbindungen 
von Bergarten sind folgende: 1) Die kristallinischen 
Schiefer, aus denen das, was man Urgebirge nennt, 
hauptsächlich zusammengesetzt ist. 2) Gruppen von 
Thonschiefer und Kalkstein, sowie auch von Grau
wacke und Sandstein, hauptsächlich dadurch bezeich
net, dass die beiden erstgenannten Versteinerungen ent
halten', die von der Übergangsperiode herrühren. 3) 
Gruppen von neuen Meeresbildungen, aus Thon-, Sand- 
und Muschelmassen bestehend, und aus einer Zeit her
stammend, die den Übergang von der tertiären Periode 
zur gegenwärtigen bildet. Unter den übrigen Gruppen 
der geschichteten Bergarten gibt es einige, hinsichtlich 
derer man zwar nicht beweisen, aber doch wahrschein
lich annehmen kann, dass sie der nämlichen Epoche 
wie die Haupt-Gneissformation ihren Ursprung verdan
ken. Andere von diesen, hinsichtlich ihres relativen 
Alters nicht genau zu bestimmenden Verbindungen von 
Bergarten sinil ohne Zweifel jünger als die eben ge
nannte Formation, nur eine scheint jedoch so neu, dass 
sie zur ältesten Flötzperiode sollte hingerechnet wer
den können; indessen ist eine völlig abgeschlossene 
Bestimmung ihrer Bildungsepoche, wenigstens bis jetzt, 
noch nicht möglich gewesen, indem sie sich nicht als 
organische Körper enthaltend gezeigt haben, und ihr 
Lagerungsverhältniss zu andern Formationen zum Theil 
im höchsten Gade undeutlich ist. Doc i, wer eine ge
nauere, ins Einzelne gehende Übersicht der geognosti
schen Verhältnisse Norwegens und der Zusammen
setzung seiner Landmasse zu haben wünscht, den ver
weisen wir zunächst auf das hier besprochene Werk.

Von Erzen hat Norwegen etwas Gold und Silber, 
viel Kupfer und Blei, noch mehr Eisen. Überdies Ko
balt, Braunstein, Marmor, Porphyr u. s. w. Die vor
nehmsten Nahrungsquellen der Einwohner sind: der 
Ackerbau , die Viehzucht, die Bergwerke, die Wald- 
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producte, der Fischfang und die Jagd. Der Ackerbau 
ist, soweit die Natur des Landes es gestattet, im Fort- 
schreiten, die Viehzucht bedeutend, besonders in den 
norwegischen Alpengegenden; ausserordentlich ergiebig 
ist der Fischfang. Die eigentliche Fabrikindustrie ist 
in Norwegen nicht gross; desto grösser aber die Haus
industrie, gerade wie in Schweden. Die wollenen und 
zum Theil baumwollenen Zeuge, deren sich der Bauer 
zur Kleidung bedient, werden von den Weibern ge
sponnen und gewebt, und nicht dergleichen an
die Städter verkauft. Auch die Färberei ist Hausarbeit 
der Weiber. Die Strümpfe? sowie die Leinwand, die 
auf dem Lande verbraucht wird, sind ebenfalls 1 ro- 
ducte des weiblichen Fleisses, und ausserdem verarbei
ten die Weiber viel Leinwand für die Städter und ver
kaufen sie an letztere. Die Häute und Felle werden 
von den Bauern selbst gegerbt und für die Schuster*  
und Sattlerarbeit zubereitet. Die meisten Bauern ver
fertigen auch die Geräthe, die sie zu ihrem Ackerbau 
brauchen, Wagen, Schlitten, Bänke, Tische und Stühle, 
sowie Schmiedearbeiten grösserer Art. Es gibt unter 
den Bauern sogar Schlosser, Uhrmacher, Gürtler, Waffen
schmiede, Petschafter u. a. in., welche diese Gewerbe 
nie gelernt haben und doch mit selbst gefertigten 
Werkzeugen sehr schöne und gute Arbeit liefern, Hand
werker aller Arten gibt es sowol in den Städten, als 
auf dem Lande, die letztem aber haben nur selten 
eigene Werkstätten, sondern wandern von einem Hofe 
zum andern mit ihrem Handwerkzeug auf dem Rücken 
und arbeiten in dem Hause desjenigen, der es verlangt.

Die vornehmsten Ausfuhrartikel sind Holz - und 
Bergwerkproducte, eingesalzener und getrockneter Fisch, 
besonders Kabiljau, Lachs, Hummer, Häring u. s. w., 
und kostbares Pelzwerk. Die wichtigsten Einfuhr
artikel sind: Salz, Korn, Colonialwaaren, Wein, Hanf, 
Flachs, Baumwolle, Färbereiwaaren, baumwollene, wol
lene, leinene und seidene Manufacturwaaren, Segeltuch, 
feinere Glaswaaren und Fayence. Die norwegische 
Handelsschiffahrt ist bedeutend.

Die Verfassung Norwegens von 1814 ist den Deut
schen schon durch mehre Übersetzungen bekannt. Hr. 
B. gibt auch im ersten Capitel des zw eiten Theils seiner 
Statistik alle wesentlichen Punkte derselben an. Über
dies lernen wir aus demselben Capitel noch die Ver- 
theilung der Regierungsgeschäfte, die geistliche und po
litische Eintheilung des Landes, die Civilverwaltung, die 
judicielle Einthei ung, die Civil- und Criminalrechts- 
pflege, Militär- und geistliche Rechtspflege, die Straf
anstalten, die jetzt noch bestehende Civil- und Criminal- 
gesetzgebung , die Armenpflege , das Tutelwesen , die 
Brandversicherungsanstalten, die Gesundheitspolizei und 
die Communalverfassung Norwegens kennen. Von dem 
Geldwesen und dem Zustande der Bank handelt das 
zweite, von dem Militärwesen und der Flotte das dritte 
Capitel. Das vierte belehrt uns von den wissenschaft
lichen Einrichtungen des Landes. . Es besitzt, tvie be
kannt, gegenwärtig eine gut eingerichtete Universität, 
Kathedralschulen oder Gymnasien zu Christiama, Dront- 
heim, Bergen und Christiansand, gelehrte oder Trivial
schulen zu Drammen, Skeen und Frederikshald; Mit

telschulen zu Kongsberg, Laurvig, Arendal, Fromsöe 
und Molde. Ausserdem finden sich in den meisten 
Städten Bürgerschulen, in welchen die neuern Sprachen, 
Arithmetik , Kalligraphie , Religion , Geschichte , Geo
graphie und Handelswissenschaften Gegenstände des 
Unterrichts sind. In den Landdistricten hat aber der 
Schulunterricht mit grossen Hindernissen zu kämpfen, 
indem die Localverhältnisse für denselben höchst nach
theilig sind. Die Landbewohner leben hier nicht, wie 
in andern Ländern, in Dörfern , sondern in weit von 
einander liegenden Höfen. Nur an einigen wenigen 
Stellen, wo die Gegend so dicht bebaut ist, dass die 
Kinder ohne zu grosse Mühe sich täglich an einem 
Orte versammeln können, sind feste Schulen errichtet. 
Wo dies nicht der Fall ist, geht der Schulmeister in 
seinem District herum und hält eine Woche lang auf 
jedem Hofe Schule, die alsdann von den Kindern der 
nächsten Höfe besucht wird. Dass die Kinder bei ei
nem so unregelmässigen Unterrichte sich dennoch so 
viele Kenntnisse erwerben, wie es. wirklich der Fall 
ist, muss dem Privatunterricht der Altern, besonders 
der Mütter, zugeschrieben w erden. Geläufig lesen kann 
jeder, auch der geringste Norweger, schreiben und 
rechnen die meisten. In der niedrigsten Hütte findet 
man die Bibel, ein Gebet- und Gesangbuch, sowie die 
Constitution des Vaterlandes. Dass die Literatur Nor
wegens noch nicht bedeutend sein kann, ist eine na
türliche Folge der Verhältnisse. In den ersten zwan
zig Jahren der neuen Verfassung wurden fast alle in- 
tellectuellen Kräfte für die materiellen Interessen ver
wendet. Überdies kann die nur von etwa 1,200,000 
Menschen gesprochene norwegische Sprache über kein 
hinlänglich grosses Lesepublicum gebieten, um eine 
weit ausgebreitete Literatur hervorzurufen. Indessen 
ist doch eine zunehmende literarische Wirksamkeit in 
diesem Lande nicht zu verkennen. Das fünfte Capitel 
handelt von den finanziellen Verhältnissen, dass sechste 
von den Einwohnern und der Bevölkerung unter den 
folgenden Rubriken: Charakter der Einwohner: Sitten 
und Gebräuche derselben: Branntweintrinken; Woh
nungen; Provinzialtracliten; Gastfreiheit; Kunstsinn; 
musikalische Entwickelung; Bevölkerung des Landes 
yom J. 1769 — 1835; Unregelmässigkeit der Zunahme 
der Bevölkerung; Bevölkerung der Städte; Verhältniss 
der Geschlechter; Erhöhung der Lebensprobabilität; 
Verhältniss der unehelichen Geburten zu der ehelichen: 
Todesfälle; Verhältniss der Mortalität zur Nativität: 
Ursachen der abnehmenden relativen Mortalität; Anzahl 
der Ehen; Criminalstatistik. Aus dem siebenten Capi
tel des zweiten Theils lernen wir die Lappen, aus dem 
achten die Naturschönheiten Norwegens und die Art 
in dem Lande zu reisen näher kennen.

Obgleich wir den reichen Inhalt des hier beurtheil- 
ten, höchst interessanten und lehrreichen statistischen 
Werks, aus Mangel an Raum, nur unvollständig und 
in grossen Umrissen haben andeuten können, so wird 
dies wol hoffentlich hinreichen, um w issbegierige Leser 
auf dasselbe aufmerksam zu machen.

Weimar. D, G. v. Ekendahl.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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ALLGEMEINE LITER ATlUt-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 200. 21. August 1845.

Pathologie,
Über die Eigenthümlichkeit des Klima’s der Wallachei 

und Moldau und die sogenannte wallachische 
Seuche unter der zweiten russischen Armee während 
des letzten türkischen Krieges. Von Christum Witt, 
Dr. med., wirklichem Staatsrathe u. s. w. Aus dem 
Russischen von W. Thalberg, Leipzig und Dorpat, 
Model. 1844. Gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

Die weiten Ebenen im östlichen Gebiete der Donau 
sind schon sehr oft das Grab unzähliger tapferer Krie
ger geworden. In früherer Zeit wurden nicht selten 
beträchtliche gegen den Halbmond vorrückende Heere 
das Opfer eines Klimas, welches der sparsamen einge
borenen Bevölkerung selbst im gewohnten Wechsel 
der Jahreszeiten gefährlich ist, dessen Feindseligkeit 
aber zu mörderischer Wuth , sich erhebt, sobald Fremd
linge das Land , betreten, dessen fast alljährlich durch 
mächtige und flachuferige Ströme überschwemmten und 
durch eine beinahe tropische Sonne erhitztem Boden 
giftschwangere Dünste fast unaufhörlich entquellen. 
Kommen zu diesen an sich schon die bösartigsten For
men der Wechselfieber erzeugenden Ursachen noch die 
Bedrängnisse eines Feldzuges in einem halbbarbarischen 
Lande, so entstehen Lagerfieber, deren Wuth den 
Laien berechtigt, auch den Namen der Pest zur Be
zeichnung der Gefahr für nicht zu schrecklich zu halten.

Die Bösartigkeit der Fieber der Wallachei und 
Moldau hat bereits durch Hecker (Geschichte der 
neuern Heilkunde [Berl. 1839. 8.] S. 1 ff., besonders 
8. 86 ff.) vorzüglich nach den Beobachtungen von 
Orraus m dem russisch-türkischen Feldzuge des J. 1772 
eine meisterhafte Schilderung erfahren. Das Resultat 
der Untersuc ungen dieses Schriftstellers ist folgendes: 
„Die moldauisc en Wechselfieber siml in dem östlichen 
Gebiete dei onau, wie in den benachbarten Steppen
ländern und < er 1'mm von jeher einheimisch, und 
stehen hier in derselben Beziehung zur pest wie die einheimischen Fieber im Nildelta, (?em Haupt^ 
der Drüsenpest. Überhaupt sind die Wechsplfiphpr in 
allen Weittheilen mit den Krankheiten höherer Aus“ 
bildung, welche diese hervorbringen, entschieden ver
wandt: in den Pestländern mit der Pest, in Amerika 
mit dem gelben Fieber, in Europa mit dem Typhus, in 
Ostindien mit den anhaltenden Fiebern verschiedener 
Beschaffenheit und allen fieberhaften Leberübeln.“

Mit diesen Bemerkungen mag es vergönnt sein, 
die Besprechung der wichtigen Schrift des Hrn. Witt 
zu beginnen, durch deren Übertragung in die deutsche 
Sprache sich Hr. Thalberg den Dank der gebildeten 
Arzte gesichert hat.

Das in den Jahren 1828 und 1829 gegen die Tür
ken vorrückende russische Heer wurde in der Moldau 
und Wallachei von einer Krankheit befallen, über de
ren Natur die Ärzte der Armee in Streit waren , ob
schon die Mehrzahl derselben das Übel für die Pest 
erklärte. Behufs der Schlichtung dieses Streites wurde 
Hr. W., seit länger als 40 Jahren in russischen Dien
sten, als „Generalstabsdoctor“, d. h. als Oberarzt, zur 
Armee gesendet. Sonach war derselbe äusserlich in 
der günstigsten Lage, die Natur der Seuche zu erfor
schen; dass es ihm dazu auch nicht an Fähigkeit ge
brach, beweist äusser dem Vertrauen seiner Regierung 
vorzüglich die Schrift selbst, welche einen Arzt von 
ausgezeichneter Bildung erkennen lässt, und dass Hr. 
W. endlich auch den Muth hatte, die Wahrheit zu er
forschen, geht aus mehren Beweisen der seltensten Un
erschrockenheit hervor, mit welcher derselbe seine 
persönliche Sicherheit seiner Pflicht nachsetzte. Aus
serdem beruht die Sicherheit der Resultate dieser 
Schrift vorzüglich auf der Bekanntschaft des Verf. 
mit der Geschichte der Pest und des Typhus über
haupt , obschon allerdings mehre wichtige deutsche 
Schriften, z. B. das obengenannte Werk Hecker’s, dem 
Verf. unbekannt geblieben zu sein scheinen.

Der Verf. erklärte die unter dem Heere, nament
lich unter den Besatzungen der Festungen herrschende 
Seuche nicht für die Pest, sondern für die höchste 
Steigerung eines typhösen, in jenen Gegenden endemischen 
Erkrankens, und verschaffte dieser Ansicht einen voll
ständigen Sieg, welcher zur sofortigen Aufhebung aller- 
Sperrmassregeln führte, an deren Stelle mit dem gröss
ten Erfolge solche Änderungen traten, welche die 
möglichste Beschränkung der endemischen und miasma
tischen Ursachen des Übels zum Ziele hatten, ohne 
den allerdings unleugbaren contagiösen Factor dessel
ben zu vernachlässigen.

Die Grundform dieser Krankheit, welche der 
Verf. „wallachische Seuche“, weniger gut auch „Ty
phus australis^ nennt, bildete die Verschmelzung inter- 
mittirender und remittirender Fieber44 (8. 9)« Dass das 
bei einigen Formen der Krankheit sich einstellende 
Auftreten von Karbunkeln, Anthraces und Bubonen 
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auch bei den heftigem Graden der Typhus vorkomme, 
und für sich nicht berechtige, die betreffende Krank
heit als Pest zu betrachten , beweist der Verf. beson
ders durch die Geschichte der Epidemie zu Torgau im 
J. 1813, und noch ungleich zahlreichere Belege wür
den demselben die erwähnte Schilderung Hecker s, so
wie die historisch-pathologischen Untersuchungen des 
Unterzeichneten haben liefern können.

Die Seuche erschien unter mehren Varietäten, de
ren wichtigste der Verf. als apoplectica, ca-
tarrhaUs putrida, nervosa, Typhus abdominalis (die 
häufigste Form), Febris tertiana, scorbutica und pete- 
chialis“ bezeichnet. Die häufigsten (an einigen Orten 
fast ausschliesslich herrschenden) Krankheiten waren 
indess die Wechselfieber. Einen wichtigen Beitrag zu 
dem vom Verf. gelieferten Beweise von der nicht pest
artigen Natur, d. h. nicht durch von Ägypten aus ver
schlepptes Pestcontagiuin erzeugten Entstehung,, der 
Seuche bilden die Berichte der einheimischen Ärzte 
der Moldau und Wallachei, nämlich der Herren Manega, 
Grunau und Meisitz , von denen der des Dr. Grunau, 
Oberarztes eines grossen Hospitals in Bucharest, wel
cher im J. 1813 und 1814 die eigentliche Pest genau 
kennen lernte, offenbar der wichtigste ist. Der Meinung 
des Verf. schlossen sich ausserdem mehre die russischo 
Armee begleitende Ärzte, besonders Hanke und Oppen
heim, an. Von der Wichtigkeit historisch -epidemiogra- 
phischer Kenntnisse ist der würdige Verf. so überzeugt, 
dass er (S. 40) „die geringe Erfahrung und zu sehr 
beschränkte geschichtliche Kenntniss epidemischer 
Krankheiten bei einigen russischen Ärzten“ für die 
Hauptursache ihrer irrigen Ansichten über die Natur 
der Seuche erklärt.

Schon oben wurde des Zusammenhangs der wal- 
lachischeu Seuche mit dem Wechselfieber gedacht. 
S. 46 findet sich die sehr richtige und trotz der drin
genden Mahnungen der Geschichte und ihrer Vertre
ter von unsern Systematikern so selten gewürdigte Be
merkung, dass es Wechselfieber, d. h. Krankheiten, 
denen die gewöhnlichen Ursachen dieser Gruppe zu 
Grunde liegen (Typosen, Eisenmann) gebe, welche 
ohne intermittirenden Typus verlaufen. Als Gelegen
heitsursachen der Seuche betrachtet der Verf.: das 
südliche, sumpfige Klima, die grossen Differenzen der 
Tages- und. Nachttemperaturen, den Mangel passender 
Nahrungsmittel, die. Ausdünstungen der Sümpfe und 
Begräbnissplätze. die Miasmen der Festungen und 
Hospitäler, die epidemische Constitution der Luft. Den 
directen Beweis aber, dass die Krankheit die Pest 
nicht sei, lieferte derselbe durch die Besichtigung der 
gesammten, vom General bis zum Tambour entkleide
ten Besatzung der Festungen Hirsowa und Matschina, 
in denen angeblich die Pest am heftigsten wüthete (S. 54^ 
Unter den fernem Beweisen für die Richtigkeit seiner An
sicht führt der Verf. das Vorkommen ähnlicher nervös
galliger, oft mit Bubonen und Parotiden verbundener Fie
ber im Kaukasus und in Sibirien an (S. 70). Einen 
Begriff von dem Zustande der von der Seuche ergriffe
nen Festungen und zugleich von dem seltenen Pflicht
eifer des Verf. gibt folgende keines Commentars be
dürftige Stelle: „Es wurde mir jetzt eine Hauptsache, 
sobald als möglich alle Verpestete zu sehen, um mich 
von dem allgemein verbreiteten Gerüchte der zu Hir

sowa herrschenden Pest zu überzeugen. Man w’ies 
mir das aus einigen türkischen Fachwerken. Erdhöh
len und Baraken bestehende Pestviertel, welches ich 
sogleich in Augenschein nahm. Es ist zu bemerken, 
dass mir Niemand in diese im vollkommenen Sinne 
des Worts fürchterlichen Behausungen folgte. Die 
Herren. Divisions-, und Brigadegenerale, der Comman- 
dant, die ältern Ärzte aus Hirsowa und mein Gehülfe 
blieben alle aus Furcht vor Ansteckung hinter der 
Thür auf dem Festungsplatze zurück. Hier fand ich 
28 sogenannte Verpestete, ich wiederhole 28 unter 
799, der Gesammtzahl der damals zu Hirsowa befind
lichen Kranken. Der grösste Theil von ihnen stand 
bei meinem Eintreten von dem ziegelsteinernen und 
erdigen Fussboden , der ihnen als Lager diente, auf; 
die Kleidung und Wäsche bestand aus dem ihnen zu
gehörenden Hemde und Mantel. Aus der unverständ
lichen Rede, Betäubung, heftigen Unterdrückung aller 
Sinne und dem taumelnden Gange konnte man deutlich 
schliessen, dass sie vom Nervenfieber oder Typhus mit 
Gehirnaffection ergriffen waren; die lividen Flecke und 
Drüsengeschwülste bei einigen Typhösen deuteten auf 
Alienation des lymphatischen und nervösen Systems hin“ 
(S. 84). Ausserdem erklärten einige Zeit nach einer 
Schlacht die Regimentscommandeurs, dass sich bei 
keinem einzigen Soldaten verdächtige Krankheiten ge
zeigt hätten, seitdem sie Hirsowa und Matschina ver
lassen. Dennoch wurden Quarantainen eingerichtet, 
welche aber lediglich die Verhütung der Verbreitung 
der Seuche von der Wallachei nach den jenseits des 
Balkan gelegenen Gegenden bezweckten (S. 99).

In Bezug auf die prophylaktischen und therapeu
tischen Maasregeln genügt die Bemerkung, dass der 
Verf. sich an das Alterprobte hielt, und namentlich den 
Chlorräucherungen ungleich weniger, als der Luft, dem 
Wasser und dem Feuer das Wort redet.

Das achte Capitel bespricht die über dieselbe 
Seuche erschienenen Schriften derjenigen Ärzte, welche 
die Krankheit für die wahre Pest erklärten. Der wich
tigste derselben ist Seidlitz, dessen Schrift in Deutsch
land besonders auch durch Hecker’s „Geschichte der 
neuern Heilkunde“ (S. 1 ff.) bekannt geworden ist und 
der von dem letztgenannten Arzte gegebenen Dar
stellung der in der Wallachei einheimischen Fieber
formen wesentlich zum Grunde hegt. Nach der Dar
stellung Hrn. W.’s befand sich indess Seidlitz zwar 
bei der Armee, „hörte auch von der Pest sprechen,“ 
ohne indess wirklich Veipestete gesehen zu haben. *)  
Weit unbedeutendere Gegner des Verf sind die von 
demselben genannten Arzte Tschernobajew, Dobron
rawow und Tschetyrkm, dessen Schrift in Deutschland 
sehr bekannt geworden ist, obschon Hr. W. versichert, 
dass derselbe, nicht bei der Armee und überhaupt nie 
in der Türkei war.

*) Zwischen Hrn. Witt und Seidlitz ist seit dem Erscheinem der 
Schrift des Erstem ein Streit entstanden, dessen Acten sich in der 
„Medic. Zeitung Russlands“ finden.

Einen sehr wichtigen Theil .der W. schen Schrift 
bildet der Anhang derselben: „Über die Nichtconta- 
giosität der ägyptischen und konstantinopelschen Pest:(, 
und es wird vergönnt sein, diese Frage schliesslich eben
falls zum Gegenstände einiger Bemerkungen zu machen.
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Es gab wenige Sätze der Pathologie und Medicinal

polizei, welche sich vor noch nicht langer Zeit eines 
so allgemeinen Zusamnienstimmens der Ärzte und 
Staatsbehörden erfreuten, als der in den Worten ent
haltene : „Die Pest entsteht .originär durch endemisch- 
miasmatische Einflüsse in Ägypten, und pflanzt sich 
ausserhalb dieses Landes lediglich durch ein Conta°-ium 
fort.“ Dieses Resultat konnte als die theuer erkaufte 
Frucht einer mehr als 300jährigen Erfahrung, als das 
Resultat zahlloser Verheerungen, welche aas’ der Mis- 
achtung dieses Satzes entsprangen, betrachtet werden. 
Den grossartigen Anstrengungen mehrer Staaten, be
sonders Österreichs, verdankt Europa die Sicherheit 
vor emem Übel, dessen furchtbare Verheerungen frii- 
herer Zen noch jetzt in dem Gedächtnis, der Völker 

w.,»de hi neuerer Zeit Anfangs 
WMirh ”!’ ZUJ r mit Jmmer grösserer Zuversicht die 
Wahrheit auch dieses Satzes geprüft, bezweifelt, und 
e”d !c.h ganzhch geleugnet. Mehre angesehene , vor
züglich französische, in Ägypten lebende und dieses 
Laml, sowie andere Gegenden des Orients bereisende 
Arzte traten mit mehr oder weniger Zuversicht als ge
mässigte oder absolute Gegner der Pestcontagiosität 
a.j „ ihrer Spitze der bekannte Clot Bey, welchem 
sich später Aubert, Brayer, der Engländer Bowring und 
Pruner, ein Deutscher, u. A. m. anschlossen. In 
Deutschland erhob sich besonders die Stimme Oppen- 
heim’s, welcher deshalb mit Simon in einen sehr leb
haften Streit verwickelt wurde, für die Nichtcontagiosi- 
tät der Pest, und als der neueste Vertheidiger dersel
ben tritt Hr. W. hervor. Die grosse Zahl dieser Geg
ner, die persönliche und wissenschaftliche Achtung, 
auf welche die grosse Mehrzahl derselben Anspruch 
machen darf, dies Alles ist wohl geeignet, die von 
diesen Gegnern der bisherigen Ansicht erhobenen Be
denken als sehr beachtenswerthe erscheinen zu lassen. 
Es würde eine eigene Schrift erfordern, die Gründe, 
auf welche sich die Nichtcontagionisten berufen, zu er
örtern , — es mag deshalb hier genügen, an zwei 
Hauptpunkte zu erinnern, denen die Gegner der Con- 
tagiosität nicht immer ihre gehörige Rücksicht zuge
wendet haben: 1) Die Nichtberücksichtigung des Um
standes , dass die Pest in Ägypten sehr wohl in der 

spontan, d. h. durch endemisch-miasmatische 
♦ h T und °^lue Mitwirkung eines Contagiums ent

stehen könnte, während dieselbe in Europa nur im Stande 
®°»tagiös fortzupflanzen. Denn es bringt 

mellt di allein, sondern auch der Ort ein anderes 
Gesetz. ei nterzeichnete darf vielleicht behaupten, 
dass ihm (i eschwhte der europäischen Pestepide- 
mien bekannter ist, als vielen andern Ärzten, und be- 
— -1 • 1 . 1 _  flnun.-x __ ionisten. Diese Geschichte aber, gegm ien unerschütterliches Zeugniss 
entgegengesetzte Meinungen, «. lange sie nicht besser. 
als bis Jetzt geschah, be tundet werden, Nichts vermö
gen, lehrt auf das Unwidersprechhehste, dass die wahre 
fest 'r Europa sieh ?“( .d«' contagiösen 
Wege fortpflanze. Damit wird nicht im Mindesten be
hauptet, dass manche, ja viele der in den altern Be
schreibungen als Pest aufgeführten Seuchen nicht die 
Pest waren — ein Punkt, auf den wir unten zurück
kommen — sondern nur, dass die Anticontagionisten 
*n eben dieser Geschichte, welche sie über die Ge

bühr vernachlässigen, einen wichtigen Gegner haben. 
Hierauf muss um so mehr aufmerksam gemacht wer
den, als einzelne dieser Ärzte kein Bedenken getragen 
haben, einzelne historische Zeugnisse ihrer Ansicht*zu  
Liebe zu verdrehen. So behauptet z. B. Mac Lean 
(bei W. S. 254), „dass in London (1665) die Intensität 
und Extensität der Pest gerade zu der Zeit am meisten 
zugenommen habe, als man am meisten den gegenseiti
gen Verkehr aufzuheben suchte, und dass Krankheit 
und Sterblichkeit abztinehmen und plötzlich zu schwin
den anfingen (!?), nachdem man die gesperrten Stras
sen und mit Cordons umgebenen Häuser aufschloss und 
das in Verzweiflung gerathene Volk gar keine Vor
sichtsmaasregeln mehr zuliess.“ Dieses Beispiel be
weist gar nicht, was Hr. Mac Lean mit demselben be
weisen will, indem die Sperrmaasregeln, deren man 
sich zu London bediente, nach dem Zeugniss von 
Hodges höchst unziveckmässig angeordnet waren. Da
gegen zeigt die Geschichte sehr vieler Pesten, dass es 
zweckmässigen Maasregeln, namentlich den „Besuchs
anstalten“ in Europa stets gelang, die wahre Pest zu 
dämpfen.

bei dieser Gelegenheit bemerkt werden, dass die 
' A ♦S.A Schrift Über die Pest (Reinhold Grohmann, „Das 

‘SD- s.]),obschon der 
Verf mehre Jahre lang in Epirus, Macedonien, Thessalien, Konstan
tinopel und Bucharest lebte, als eine durchaus verunglückte er
scheint. Hr. Grohmann scheint nach dem Titel seiner Schrift Con- 
tagionist zu sein, denn aus dem Buche selbst geht es keineswegs 
deutlich hervor. Kaum sollte man bei einem Schriftsteller über die 
Pest eine solche Verwirrung der ersten Begriffe der Epidemiologie 

Zweitens begehen sämmtliche Anticontagionisten 
einen Hauptfehler, der wiederum historischer Art ist — 
sie verkennen fast sämmtlich den Standpukt der Pest
lehre, auf welchem sich dieselbe auch bei den Conta- 
gionisten befindet. Die Anticontagionisten glauben, so 
scheint es, durch ihre eigene Einseitigkeit berechtigt 
zu sein, eine ähnliche Einseitigkeit auch bei ihren Geg
nern vorauszusetzen. Ein Blick aber in die tüchtigsten 
Pestschriften der neuern und neuesten Zeit, z. B. von 
Wolmar, Lorinser, zeigt hinreichend, dass die Conta- 
gionisten, weit entfernt, die Pest für eine absolut und 
lediglich contagiöse Krankheit, wie z. B. die Syphilis, 
zu halten, die Verhältnisse ihrer originären Entstehung 
in Ägypten, die Begünstigung ihrer Fortpflanzung durch 
endemische und epidemische Verhältnisse, mit einem 
Worte, die gesammte Ätiologie der Pestseuchen un
gleich sorgfältiger ins Auge gefasst haben, als es die 
Nichtcontagionisten zum Theil auch nur zu ahnen 
scheinen.

Dennoch drängt sich die Frage.auf: wie ist es 
möglich, dass von unverwerflichen Ärzten die Conta- 
giosität der Pest ebenso sicher geleugnet, als behaup
tet werden kann? Dies führt auf folgende, wie es 
dem Unterzeichneten scheint, sehr zeitgemässe Betrach
tungen. .

Die Darstellung Brayer’s, des neuesten Anticon a- 
gionisten, durch welche auch Hr. W. z“«1 . . “ter 
dieser Ansicht geworden ist, hat den Un e ineten 
von Neuem in der Meinung bestärkt, < as in Rede 
stehende Streit, abgesehen von der »an n Untaug- 
liehkeit einzelner, obschon als Ange .zeugen auftreten
der Ärzte,*)  nicht allein mcU beendigt ist, sondern un 
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Gegentheil nicht eher mit Erfolg eröffnet werden kann, 
als bis sich die Parteien über das Object desselben 
klar verständigt haben. So paradox diese Bemerkung 
erscheinen mag, so sehr zeigt auch die Schrift Hrn. 
W.’s von Neuem, wie selten dies selbst an Ort und 
Stelle geschieht. Die wichtigsten Ursachen, weshalb 
wir so entgegengesetzten Ansichten über diesen Gegen
stand begegnen, scheint, dem Unterzeichneten dann zu 
liegen, dass sehr viele Ärzte die Pest für ein so gänz
lich ausserhalb des gewöhnlichen Kreises der Krank
heitserscheinungen Stehendes h^Jte^’ .dass sie ganz ab
sonderliche und unerhörte Zufalle bei deiseiben erwar
ten zu dürfen glauben. Man pflegt nur zu häufig die 
Pest nach dem übertriebensten Ontologismus von den 
übrigen Krankheiten ihrer Sippschaft, dem Typhus und 
den perniciösen Wechsemebern zu trennen, gerade 
wie man in der Choleia ein Ungeheures, gänzlich Un
erhörtes erwartete, nur zu sehr vergessend, dass auch 
das Entsetzlichste den unveränderlichen, wenn auch 
noch so sehr verzerrten Gesetzen des Physiologischen 
sich nicht zu entziehen vermag. Die besten Beobach
ter der Pest aus alter und neuer Zeit stimmen darin 
überein, dass es keine einzige Erscheinung gibt, welche 
als dieser Krankheit pathognomonisch betrachtet wer
den kann, und es zeugt von einer grossen Unkenntniss 
der wichtigsten hier in Frage kommenden Verhältnisse, 
wenn man z. B. die Bubonen oder die Anthraces als 
eine solche Erscheinung betrachtet. Im Gegentheil 
steht fest, dass gerade die heftigsten Fälle der Pest 
ohne alle solche Zufalle verlaufen, wie ja auch die 
asphyktische und die „trockne“ Cholera die gefährlich
ste war. Sodass also in der Regel nur das gleichzei
tige Vorkommen von Krankheitsfällen, deren jeder ein
zelne einige der in der Regel der Pest zukommenden 
Erscheinungen darbietet, berechtigt, dieselben als die
ser Krankheit zugehörig zu erklären. Die Geschichte 
der Pestseuchen belehrt uns mehr als hinlänglich, dass 
auch bei dieser Krankheit das allgemeine Gesetz der 
Epidemien waltet, dass die ersten Fälle nur wenige, 
oft gar keine der für charakteristisch gehaltenen Er
scheinungen darbieten, und die Verkennung dieses 
hochwichtigen Umstandes hat unzählige Male die ver
heerendsten Pestseuchen zur Folge gehabt. Dei*  Name 
„Pest“ ist mit einem Worte eben nichts als ein Name, 
eine „Ontologie“, und die mit demselben bezeichnete 
Krankheit, weit entfernt, die ausgeprägte Individualität 
zu besitzen, welche man ihr beizulegen pflegt, ist nichts 
als die höchste Steigerung eines Erkrankens, welches 

(z. B. eine Gleichstellung von „sporadisch“ und „contagiös“) erwarten, 
als sich hier in unzähligen Beispielen findet. Nach Grohmann ist 
das Contagium fier Pest ewig, ebenso wie (nach seiner Ansicht, in 
fier wir ihm indess aus Gründen der Logik und der Erfahrung nicht 
beistiinmen) das der Pocken, des Scharlachs u. s. w. Anstatt aber 
diesen Satz zu beweisen, zeigt der Verf. vielmehr, ohne es zu 
wollen, den Reichthum Ägyptens an denjenigen Ursachen, welche 
man seit jeher mit Recht für die Quellen der originär - miasmatischen 
Entstehung der Pest gehalten hat.

allerdings von dem Zusammentreffen vieler eigenthüm- 
liclier Ursachen, wie es z. B. das Klima von Unter
ägypten darbietet, abhängig ist.

Was sodann aber zweitens die Hauptsache, die 
Contagiosität der Pest, betrifft, so hat man auch von 
dieser offenbar sehr häufig die übertriebensten Vorstel
lungen gehabt, wie denn allerdings auch viele Punkte 
der Quarantaine - Reglements auf einer übermässigen 
Furcht vor der Heftigkeit und Zähigkeit des Contagiums 
beruhen. Es liegt aber zu Tage, dass die Pest nur 
insofern eine contagiöse Krankheit genannt werden 
kann, als sie auf einer bestimmten Höhe ihrer Ent
wickelung fähig wird, auf Andere überzugehen. Es 
kann nicht in der Absicht dieser Bemerkungen liegen, 
die Lehre von der Ansteckung, die selbst in ihren Ele
menten noch nicht festgestellt ist, ihrer Lösung näher 
zu führen; aber jedenfalls steht doch fest, dass die 
Fähigkeit eines Individuums, die eigene Krankheit auf 
ein zweites zu übertragen, besondere Vorgänge voraus
setzt, die wir nur bei einzelnen Krankheitsformen, und 
bei keiner, selbst der Syphilis nicht, zu allen Zeiten 
des Krankheitsverlaufs beobachten.

So auch die Pest, wieLorinser, und vor ihm viele 
Andere gezeigt haben. Uber die Macht, welche eine 
vorgefasste Meinung auch über die redlichste Gesinnung 
und die tüchtigste Einsicht ausübt, ist kein Wort zu 
verlieren; — es kann bereitwilligst zugegeben werden, 
dass viele Krankheitsformen, welche man Pest zu nen
nen pflegt, den Beobachtern in Ägypten nicht als an
steckend erschienen, — aber es wird auch erlaubt sein 
zu fragen, mit welchem Rechte man jene Fälle Pest 
nannte, und besonders mit welchem Rechte man von 
einer akuten, sehr häufig lange vor ihrer Akme tödt- 
lichen Krankheit fordert, in jedem oder auch nur in 
den meisten Fällen ansteckend zu sein. Es ist nicht 
der Ort, diese Bemerkungen weiter zu verfolgen. Mit 
Sicherheit aber ist zu hoffen, dass diejenigen Staaten, 
in deren Hantl in dieser Hinsicht das Wohl Europas 
liegt, sich bei der Entscheidung der Contagiositätsfrage 
nicht, wie manche Ärzte, übereilen werden. Zu wün
schen aber ist, dass nur durchaus competente, histo
risch und praktisch gleicherweise gebildete und erfah
rene Ärzte in dieser Angelegenheit ihre Stimme ver
nehmen lassen. Eine der competentesten dürfte die 
des Hrn. Dr. Grunau in Bucharest sein , der sowol die 
wahre Pest, als die wallachischen Fieber aus eigner 
reicher Erfahrung kennt. Vielleicht bricht dieses Wort 
bis zu ihm sich Bahn, und vielleicht erhält es ein klei
nes Gewicht durch den Umstand, dass, der es aus
spricht, zugleich der Lehrer und Arzt des Sohnes des
sen war, an den es sich richtet.

Die Verhandlungen über die Pest, ihre Entstehung 
und Verbreitung haben den grössten Einfluss auf die 
wichtigsten Lehren der Pathologie, und die Vernach
lässigung, welche denselben selbst von bessern Ärzten 
widerfahrt, ist deshalb durchaus tadelnswerth.

Jena. H. Haeser.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jen»» Druck und Verlag von F» A. Brockhaus in Leipzig;.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 201. 22. August 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Pfarrer Bock in Braunsberg ist zum Regierungs- und 

Schulrath bei der Regierung in Gumbinnen ernannt worden.
Die ausserordentlichen Professoren an der medicinisch- 

chirurgischen Akademie für das Militär in Berlin Dr. Hecker und 
Dr. K. G. Mitscherlich sind zu ordentlichen Professoren, der 
Geh. Medicinalrath Prof. Dr. Wagner zum ausserordentlichen 
Professor an der genannten Lehranstalt ernannt worden.

Prof. Dr. Heyfelder in Erlangen ist von den medicinisch- 
chirurgischen Akademien zu Madrid und zu Saragossa zum Mit- 
gliede' erwählt worden.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. Otto Jahn in Greifs
wald ist eine ordentliche Professur in der philosophischen Fa- 
cultät der Universität daselbst verliehen worden.

Der Geh. Justiz - und Appellationsrath Dr. v. Seecks in 
Greifswald ist zum Geh. Obertribunalrath in Berlin ernannt 
worden.

Orden, Das Commandeurkreuz zweiter Klasse des han
növerschen Guelphenordens erhielt Obermedicinalrath Prof. Dr. 
K. J. M. Langenbeck in Göttingen; das Ritterkreuz Geh. Justiz- 
rath Prof. Dr. Chr. W. Mitscherlich; das Kreuz vierter Klasse 
desselben Ordens die Professoren Consistorialrath Abt Dr. Lücke, 
Consistorialrath J. K. Ludw. Gieseler, Hofrath Dr. W. Francke, 
Hofrath Dr. K. F. H. Marx, Hofrath Dr. Ed. Kasp. Jak. v. Siebold, 
Bibliothekar Dr. K. Hoeck, Hofrath Dr. Heinr. Ritter und Dr. K. 
F. Hermann daselbst; das Ehrenkleinkreuz des grossherzoglich 
oldenburgischen Haus- und Verdienstordens der Leibarzt Dr. 
Bartes in Hannover.

Nekrolog.
Am 26. Juni starb zu Güstrow der Lehrer am Gymnasium 

an der Bürgerschule Karl Ed. Jul. Burmeister, im 29. Lebens- 
ja r®» »erfasset der Preisschrift: De fabula quae de Niobe eius- 
que i ens agit. (1836), und einer Abhandlung: Comment. qua 
Luaanum scnpti» suis iibros sacros irrisisse negatur (1843).
_ Jh\ZU Kopenhagen Etatsrath Frederik Thaarup,
7^JahrK zahlreiche topographische und
statistische We 'fa \^^dning til det danske Monarkies 
Statistik (6 De., . ) Kort Veiledning til Kundslcab om
(°brik~Manufac W og an »aerk - Industrien og Laugsvaesenet 
(1824); FwdrenelaruM Nekrolog (1821—39). SS( 
T. Begipeleben ofAant (i'8’25) Dm
Stats Finantsstatistik (1836).

Am 9. Juli zu Auerbach in der Bergstrasse Geh Hofrath 
Joh. Friedr. Wilh. Stwnpjf, Geheimer Secretär zu Darmstadt bis 
zu seiner Quiescirung 1823, dann 1828—32 erster Rath beim 
Kirchen - und Schulrath in Darmstadt; geb. zu Darmstadt am 
9. Juli 1778. Von ihm erschien: Über die Unentbehrlichkeit 
des Düngers (1832); Erörterung der Fragen, welches Acker

vieh am wenigsten kostend ist, und ob der Futterbau dafür 
auf Ackerland oder Wiesen am einträglichsten ist (1837); Drei
jährige Durchschnitts-Berechnung über die Frage: ob Acker
oder Wiesenland hohem Ertrag liefert (1842); Aufsätze in der 
landwirthschaftlichen Zeitschrift, im Beobachter am Rhein u. a.

Am 12. Juli zu Christiania Henrik Wergeland, als Dichter 
in Norwegen berühmt.

Am 16. Juli zu London Dr. John Leycester Adolphus Esq., 
als juristischer Sachwalter und Verfasser folgender Schriften be
rühmt: Political state of the British empire (4 Vols.); Biogra- 
phical Memoirs of the French Revolution; Life of Bannister 
(2 Vols.); The History of England from the Ascension to the 
Descent of King George 111 (7 Vols.)

Am 16. Juli zu Paderborn der Director des dasigen Gym
nasium Dr. Heinr. Ignaz Gundolf, geb. am 31. Jan. 1791.

Am 19. Juli zu Königsberg Dr. Heinr. Andreas Christ 
Hävernick, ordentlicher Professor der Theologie, im 34. Lebens
jahre. Seine Schriften sind: Commentar über das Buch Daniel 
(1832); Handbuch der historisch-kritischen Einleitung in das 
A. T. (2 Thle., 1836 — 42); Neue Untersuchungen über das 
Buch Daniel ^1838); Symbolae ad defendendam authentiam va- 
ticinii Jesaiae (1843); Commentar über den Propheten Ezechiel 
(1843).

Am 21. Juli zu Berlin Herm. Pistorius, Lehrer an der 
königl. Realschule in Berlin, im 33. Lebensjahre.

Am 28. Juli zu Berlin Friedr. Heinr. Rolle, erster Prediger 
an der St.-Georgenkirche, einer der verdienstvollsten Geistlichen, 
geb. in Berlin am 18. Jan. 1770. Er war von 1795 Cantor an 
der Jerusalems-und Neuen Kirche, von 1798 Feldprediger, seit 
1806 zweiter, seit 1819 erster Prediger an der Georgenkirche.

Am 28. Juli zu Prag Graf Ferd. v. Schirnding im 37. Le
bensjahre. Verfasser (unter dem Namen: Fridolin) von: Spiegel
bilder aus dem weiblichen Kunst- und Berufsleben der moder
nen Welt (1839), und anonym von vielen politischen und sati
rischen kleinen Schriften, wie „Prag und die Prager“; ^Das 
prager Theater in Fackelbeleuchtung.“

Gelehrte Gesellschaften.
Numismatische Gesellschaft in Berlin. Die am 

7. Juli gehaltene Versammlung eröffnete der Präsident der Ge
sellschaft Fürst Wilhelm Radziwill mit einer Rede, in welcher 
er das bevorstehende Ausscheiden des seitherigen Secretars 
Dr. Köhne mittheilte und dessen verdienstvolle Bestrebungen 
für das Gedeihen der Gesellschaft hervorhob. Die Gesellschaft 
fasste den Beschluss zur Wahl zweier Secretäre und wählte 
den Rittmeister A. v. Rauch und den Rechnungsrath Schlick- 
eysen. Der Präsident legte eine ausgezeichnete Folge polnischer 
Denkmünzen, Dr. Köhne die neuesten Werke zur Münz- und 
Wappenkunde, von welchen er Guioth, Histoire mondtaire 
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de la r Evolution beige; Adolphi de Rauch, Nummi antiqui quos 
collegit b. ab Heideken; Travernier et Vaisse, Armorial national 
de France, erläuterte, Director Noback eine ausgezeichnete Folge 
amerikanischer Münzen, die derselbe mit Bemerkungen über 
die in Amerika ergangenen Münzgesetze begleitete, vor. Geh. 
Regierungsrath Dr. Tölken theilte Abdrücke von Gemmen mit, 
welche Thorwaldsen in Italien erworben und seiner Vaterstadt 
hinterlassen hat. Geh. Registrator Vossberg hielt einen Vor
trag über mittelalterliche Frauensiegel und legte eine Sammlung 
solcher Siegel theils in Originalen, theils in Abdrücken vor.

Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. In 
der Versammlung am 16. Juli waren folgende Kunstwerke aus
gestellt: 1) Von J. E. Meierheim eine ländliche Scene, ein 
Genrebild, welches sich neben den besten Niederländern gel
tend macht. 2) Der vom Blitz getroffene Schäfer, Zeichnung 
von Becker in Worms. 3) Vom Prof. Berger das danziger Haus 
auf der Pfaueninsel, radirtes Blatt nach einer Zeichnung Schin
kels. 4) L'Allemagne, Ansichten der Dome zu Mainz und 
Speier und des Schlosses zu Heidelberg. 5) Porträt des Prof. 
Zahn von Medailleur Fischer in Gyps modellirt. Dr. Förster 
eröffnete die Versammlung mit einem dem Andenken des durch 
den Tod aus dem Vereine geschiedenen Hofbauraths Persius 
gewidmeten Vortrage, in welchem er die Wirksamkeit des 
schöpferischen Genius dieses Künstlers in den von demselben 
ausgeführten Bauten nachwies und dessen persönlichen Cha
rakter würdigte. Baurath v. Quast legte eine Anzahl sehr 
sorgfältig von dem Bauinspector Wägener ausgeführter farbiger 
Zeichnungen nach Frescomalereien, welche unter Übermalungen 
in der Liebfrauenkirche in Halberstadt entdeckt worden sind, vor. 
Geh. Regierungsrath Dr. Tölken theilte Nachrichten über einige 
vom königl. Museum kürzlich angekaufte antika Goldarbeiten 
mit und knüpfte daran Bemerkungen über die im Ganzen doch 
sehr mangelhafte Goldschmiedekunst der Alten.

Chronik der Gymnasien.
Gera.

Im Laufe des vergangenen Schuljahrs hat das Gymnasium 
in seiner Organisation eine wesentliche Verbesserung durch die 
Begründung eines Progymnasium in zwei Klassen gewonnen. 
Diese Klassen dienen zum Mittelglied zwischen der Bürgerschule 
und dem Gymnasium und vertreten zugleich die Stelle einer 
höhern Bürgerschule, von welcher die Erlernung der lateinischen 
Sprache nicht ausgeschlossen, der Gesammtunterricht aber auf 
den Zweck einer solchen mit der Bürgerschule in Verbindung 
stehenden Lehranstalt genau berechnet wird. Als Hauptlehrer 
der neu errichteten zweiten Klasse wurde der Candidat Karl 
Aug. Zuger, mit dem Titel eines Adjunctus angestellt; übrigens 
nehmen an dem Unterricht Subconrector Beatus und Schulcollege 
Müller Theil. — Ber im J. 1824 verstorbene Kanzler Geheim- 
rath v. Wiese hatte ein Capital für die vorzüglichsten Leistungen 
der Gymnasiasten in den drei ersten Klassen als Prämien zu 
50, 25 und 12 Thlr. a. W. testamentarisch bestimmt, sowie 
die’prägung dreier Medaillen zu gleicher Vertheilung angeordnet. 
Die Ausführung des letzten Willens dieses Schulfreundes kam 
unter Fürsorge des Geh. Regierungsraths Dr. Reichard im ver
flossenen Jahre zu Stande und die Behörden fanden kein Be
denken das Tragen der ertheilten Medaillen zu gestatten. — 
Der durch anhaltende Krankheit des Subrectors Wittich ge
störte Unterricht wird durch Candidat Berends ergänzt. Die 
Zahl der Schüler beträgt in sechs Klassen 178. Zum Schüssler’- 
schen Gedächtnissactus lud der Director Schulrath Dt. Herzog 

am 2. Dec. v. J. durch ein Programm ein: Observationum 
Part. XVI. in qua disputatur de carminis Horatiani I, 1 con- 
stlio et argumenta. Das von so Vielen neuerdings behandelte 
Gedicht erhält hier eine neue Rechtfertigung. Nach einer Ein
leitung, welche Horatius in seinem intellectuellem Charakter 
und seinen Lebensverhältnissen zur Abweisung manchen gegen 
denselben aufgebrachten Tadels schildert und namentlich her
vorhebt, wie jedes einzelne Gedicht in sich und mit Beachtung 
der Zeitverhältnisse gewürdigt werden muss, spricht der Ver
fasser von dem Grundgedanken des ersten Gedichts und geht 
dann auf Erklärung der letzten Verse desselben ein. Er weist 
die neuerdings von Eichstädt aufgestellte Ansicht, das Gedicht 
sei ein ironischer Scherz, durch mehre Gründe zurück, und 
sieht in ihm die ernste und würdevolle Aussprache eines freu
digen Gefühls, welches dem Dichter durch die von seinem 
Gönner Mäcenas vermittelte und der freien Kunst gewidmete 
Musse angeregt wurde und denselben zu dem in dieser Wid
mung niedergelegten Dank verpflichtete. In den zwei letzten 
Versen sei die Andeutung enthalten, dass Horatius die Freund
schaft ausgezeichneter Männer und die Aufnahme am Hofe des 
Augustus als eine Belohnung (praemium) seiner dichterischen 
Thätigkeit betrachtete. Den vorletzten von den Kritikern ver
dächtigten Vers gedenkt der Verfasser durch eine später mit- 
zutheilende Conjectur allem Zweifel zu entnehmen. — Die am 
Neujahre gehaltene Feierlichkeit kündigte Prof. Dr. Philipp Mayer 
durch ein Programm an: Quaestionum Homericarum, Part. III. 
De Tiresiae vaticinatione quae est in Od. libr.XI, v. 118—137. 
Der Inhalt dieses schätzbaren Beitrags zur homerischen Kritik 
betrifft theils die Erklärung der genannten schwierigen Stelle, 
theils deren Echtheit. Nach Darlegung und Prüfung der von 
andern Gelehrten früher aufgestellten Erklärung jener Rede 
des Teiresias, namentlich auch der Worte ako$ v. 134 ent
scheidet der Verfasser sich für die Bedeutung äusser dem Meere, 
sodass der Gedanke sei: mors tibi ipsi veniet extra mare atque 
ea placida. Den vorhergehenden Theil der Rede bestimmt der 
Verfasser, nach Widerlegung der Deutung von Welcker und 
Nitzsch, so, dass eine wiederholte Reise des Odysseus zu 
Wasser in das ferne Land verstanden, und das Ganze als 
eine Phantasie des Teiresias betrachtet werde. Er sieht aber 
in dem letzten Theile der Rede eine Interpolation späterer Zeit 
und findet die Beweise zugleich in der Sprache und Darstel
lung; er vermuthet, die verdächtige Stelle sei dem cyklischen 
Gedichte Thesprotis entnommen. — Zu der Feier des Hein- 
richstages am 14. Juli erschien ein Programm des Schulraths 
und Directors Herzog: Fortgesetzte Nachrichten über den Zu
stand der hochfürstlichen Landesschule. Fünfter Beitrag, nebst 
einer Abhandlung über des Tacitus Agricola, mit besonderer 
Beziehung auf die neueste Ausgabe von Dronke.“ Diese Ab
handlung beginnt mit einer geistvollen Charakteristik der Bio
graphie des Agricola und ihres Verfassers. Sie wird als Aus
fluss reiner Pietät, als eine treue vollständige Charakterschil
derung, wie sie nur durch die eigene Congenialität ihres Ver
fassers so gelingen konnte, als eine reiche Spende echter 
Lebensweisheit, und in Hinsicht der Darstellung als der Form 
einer Rede nachgebildet und sowol durch die Sicherheit der 
historischen Berichte als durch die gemüthvolle nie das Sittliche 
äusser Augen verlierende Auffassung preiswürdig bezeichnet. 
Dann wird nachgewiesen , wie dieses Buch sich vorzüglich für 
die Lectüre auf Gymnasien eignet, und was daher in eitler, 
namentlich für Schulen bestimmten Ausgabe geleistet werden 
müsse. Der Erklärer habe in sprachlicher Hinsicht sowol das 
nachzuweisen, was in dem Stile des Tacitus dem Zeitalter und 
dem fortschreitenden Entwickelungsgange der Sprache eigen-
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thümlich angehört, als auch das zu bemerken, was den Autor 
vor andern Schriftstellern seines Zeitalters auszeichnet. Die 
Nachweisung einer richtigen Behandlung wird darauf in einer 
ausführlichen Kritik der Dronke’schen Ausgabe gegeben. In 
derselben werden die ersten zwei Capitel in sprachlicher Be
ziehung behandelt, wobei nicht allein die von Dronke "C"e- 
benen Erläuterungen ergänzt und berichtigt, sondern &auch 
mehre Stellen durch selbständige Erklärung aufgehellt werden- 
namentlich ist die schwierige Stelle am Anfänge des zweiten 
Capitels ausführlich behandelt, wo der Verfasser cursaturus für 
haltbar erklärt, doch zu lesen vorschlägt ni incursaturus in tarn 
saeva tempora.

Preisaufgaben.

das Jahr 1846 ge-
Die Akademie der moralischen und politischen Wissen

schaften m Pans hat am 12. April die für 
stellte Preisfrage: La. thforie de la certitude, aufs Neue bekannt 
gemacht und fürs Jahr 1848 folgende festgestellt: Examen eri- 
tique de la philosophie scolastique. Das hierzu ausgegebene 
Programm besagt, dass 1) die Untersuchung sich auf das Stu
dium der scholastischen Philosophie in Frankreich und beson- 
ders m der Universität zu Paris beziehen soll; 2) dass sie die 
classische Epoche der scholastischen Philosophie im 13. und 14. 
Jahrh., welche mit der Einführung der Metaphysik und Physik 
des Aristoteles in Frankreich beginnt und mit dem Concil zu 
Florenz und der Einnahme von Konstantinopel endigt, behan
deln soll; 3), dass eine besondere Rücksicht auf die Streitig
keiten des Realismus, des Conceptualismus und des Nominal
ismus zu nehmen ist; 4) dass nicht blos eine Geschichte der 
Schulen und Systeme, sondern eine kritische Würdigung der
selben zu geben ist; 5) dass die Bearbeiter der Aufgabe sich 
auf das Gebiet der Philosophie beschränken und das der Theo
logie nur in so weit berühren mögen, als diese Zweige der 
Wissenschaft im Mittelalter ineinandergriffen. Der Einsendungs
termin ist der 31. Aug. 1847. — Für die Aufgabe der Ab
theilung für Moral: Rechercher quelle influence les progres et le 
gout du bien-etre materiel exercent sur la moralite d’un peuple 
ist der Termin bis auf den 1. Oct. 1846 verlängert worden. 
Die Aufgabe fürs Jahr 1846 ist: Rechercher et exposer compa- 
rativement les conditions de moralite des classes ouvrieres, agri- 
coles et des populations vouees ä rindustrie manufacturiere. Die 
Abtheilung für Gesetzgebung und Jurisprudenz hat die ge
stellte Aufgabe: Theorie du contrat d’assurance, zurückgenom- 
men> und fürs Jahr 1847 mit dem Termin des 31. Oct. 1846 
und dem Preis von 1500 Fr. folgende gestellt: De l’origine 
des actions possessoires et de leur effet pour la defense et la pro- 

e Jv froPrift^ Die Abtheilung für Staatswirthschaft 
und a is i at fürs Jahr 1847 die Aufgabe: Determiner les 
faits generaux qm reglent ies rapports des proßts avec les salai- 
resy et en exp tquer es oscillations respectives, und als neue ge
geben . Rec ercer, par l analyse comparative des doctrines et 
par CMe des faits historlqueS) qnMe a de v>cole
des physiocrates sur la marche et le develappement de la Science 
econormque, ainsi que sur l admimstration g^ale des Etats en 
ce qui tauche les ßnances, l Industrie et le commerce Die Ab
theilung für Geschichte erneuert die Aufgabe fürs Jahr 1847 • 
Faire connaitre la formation de ladministration monarchique de- 
puis Philippe~Auguste jusqu’ä Louis XIV inclusivement} mar- 
quer ses progres, montrer ce qu’elle a emprunte au regime’ftodal 
en quoi eile s’en est sepur^e, comtiieut eile la remplace. Termin 

der Einsendung: 31. Oct. 1846. Für das Jahr 1848 ist die 
neue Aufgabe: De'montrer comment les progres de la justice 
criminelle dans la poursuite et la punition des attentats contre 
les personnes et les proprietes suivent et marquent les äges de la 
civilisation, depuis l’etat sauvage jusqu’ä l’etat des peuples les 
mieux polices. Eine für dasselbe Jahr erneuerte ist mit dem 
Preis von 5000 Fr.: Rechercher quelles sont les applications les 
plus utiles que l’on puisse faire de Vassociation volontaire et 
privee au soulagement de la misere. Ebenso: Examen critique 
du Systeme dUnstruction et d’education de Pestalozzi, considdri 
principalement dans ses rapports avec le bien - etre et la moralite 
des classes pauvres.

Die Akademie der Wissenschaften zu Rouen hat fürs Jahr 
1846 die Preisaufgabe gestellt: Tracer Ihistoire du commerce 
maritime de Rouen depuis les temps les plus recules jusqu’ä la 
ßn du seizieme siede. Preis 800 Fr.

Literarische Nachrichten.
Dr. Andreas Papadopoulos Vretos, vormals Bibliothekar an 

der ionischen Akademie zu Corfu, hat in der typographischen 
Anstalt Panhellenis in Athen eine hellenische Bibliographie er
scheinen lassen, in welcher alle in neugriechischer Sprache, vom 
Fall Konstantinopels bis mit 1841, gedruckte Bücher verzeich
net sind und dadurch einem längst bemerkten Mangel in der 
hellenischen Literatur abgeholfen. — Neophrios Doukas hat einen 
neuen Abdruck seiner Ausgabe des Aristophanes (bei Koronides 
in Athen erschienen) veranstaltet und 800 Exemplare zu För
derung des Studiums der altgriechischen Sprache an die Schulen, 
Universitäten und Bibliotheken vertheilen lassen. — Die archäo
logische Gesellschaft zu Athen feierte am 3. Juni ihren Stiftungs
tag. Zum Präsident wurde J. Kolettis gewählt. Der Verein 
besteht seit sechs Jahren und zählt 402 Mitglieder und 254 
Ehrenmitglieder. Der jährliche Beitrag eines ordentlichen Mit
glieds beträgt nur 15 Drachmen, doch war auch diese Summe 
den Mitgliedern zu hoch, sodass bei der Versammlung am 
3. Juni nur 83 ordentliche, sich zu dem Beitrage verpflich
tende Mitglieder gegenwärtig waren. Die Einnahmen des letz
ten Jahres betrugen 2827 Drachmen, die Ausgaben 1456n/ioo 
Drachmen, wovon 266"/]00 Drachmen zur Ausgrabung des Aeo- 
lustempels, zur Fassung der nahen Quelle Klepsydra und zur 
theilweisen Herstellung der an jenem Tempel ehemals befind
lichen Wasseruhr, 23312/100 Drachmen zu Abräumung des Schut
tes von der Mittagsseite des Parthenontempels, 5726,/100 zu 
Ausgrabung des Erechtheum verwendet wurden.

Die neueste von der Shakspeare society herausgegebene 
Schrift enthält einen nicht unwichtigen Beitrag zur Geschichte 
des englischen Theaters, ein Tagebuch des Schauspieldirectors 
Henslowe aus den Jahren 1591 — 1609. Für Henslowe s Thea
ter schrieben die vorzüglichsten dramatischen Dichter, Ben Jon
son, Dekker, Marston, Drayton, Webster, Rowley. Shakspeare’s 
Namen wird zwar nirgends genannt, aber acht seiner Stücke 
als aufgeführt bezeichnet. D»3 höchste Honorar bezogen Ben- 
Jonson und Dekker im August loJJ iur die „Pagen von Ply
mouth“ in H Pfund; das sonst gewöhnliche Honorar betrug 
6 Pf., die Bearbeitung alter Stücke 2 Pf., mit Zusätzen 4 Pf. 
Dies Tagebuch, welches einen starken Folioband ausmacht und 
in den Jahren 1576—86 in seinen leeren Blättern zu Holz
rechnungen benutzt worden war, hat Malone aufgefunden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jcilft. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 202. 23. August 1845.

Theologie.
Literatur der Kniebeugungs- Angelegenheit 

in Baiern.
Erster Artikel.

Es gibt anerkanntermassen auf politischem Gebiete 
Fragen, die, ob sie gleich sowol dem Inhalte nach, mit 
dem sie es zu thun haben, als auch hinsichtlich des 
Umfangs, auf den sie ihre Anwendung finden, unmittel
bar nur einen kleinen Kreis beschreiben, denn doch in 
ihrer tiefem und umfassendem Bedeutung demjenigen 
nicht verborgen bleiben können, der mit dem einfach
sten politischen Verstände politisches Bewusstsein und 
Interesse verbindet. Dabei liegt die gedoppelte Vor
aussetzung zu Grunde, einmal — dass auch solche 
einzelne Fragen in irgend welchem Zusammenhänge 
mit einem bestimmten politischen Princip stehen müs
sen, das ihren eigentlichen Träger bildet, und sodann 
— was den Umfang anlangt — dass der Begriff der 
Gemeinschaft als solcher es mit sich bringe, dass die 
Berührung einzelner Glieder derselben sich zu den 
Gliedern allen mit Nothwendigkeit fortsetze. Daraus 
folgt denn freilich auch, dass in dem Masse, als das 
Bewusstsein dieser allgemeinen Berührung der einzel
nen Glieder ein verschwindendes würde, auch die Le
benspulse der Gemeinschaft selbst matter und matter 
zu schlagen würden begonnen haben. So auf politi
schem Gebiete. Und auf kirchlichem? Gewiss hat 
auch hier z. B. der einzelne Glaubenssatz seine Bedeu
tung und Berechtigung immer nur darin, dass in ihm 
das Glaubensganze, je nach einer bestimmten Seite hin, 
sic zur.Erscheinung bringt. Dies auf das Verhältniss 
des at o icismus und Protestantismus angewendet, so 
finden wn, dass w«e aus einzelnen Dogma der 
katholischen wehe Begriff und Wesen derselben in 
ihrer Ganzheit betrachtet sich erkennen lassen, glei
chermassen auch auf protestantischem Gebiete der ein
zelne Glaubenssatz die Sache tiefer angesehen — 
•Jie ganze Grunddifferenz beider Kirchen an der Stirn 
trage. So in dogmatischer Hinsicht. Aber nicht an- 
ders weisen auch auf dem Lebens- und Darstellun^s- 
gebiete der Kirche die einzelnen Momente, Fragen und 
Bestimmungen des Cultus, der Verfassung u. s. w. 
wenn wir ihrem letzten Entstehungs- und Erklärungs
grunde nachgehen — je auf das Princip der Kirche 
zurück, von dem aus sie sich ihre äussere wie innere 

Gestaltung zu geben suchen wird. Soviel über die 
Bedeutung des Einzelnen in Kirche und Staat. Wenn 
wir mithin dem Bisherigen gemäss — und dies ist un
ser erster Satz — weder eine politische noch kirch
liche Frage in ihrer Abgetrenntheit von dem bestimmten 
politischen oder kirchlichen Princip? innerhalb dessen 
sie auftreten, festhalten dürfen: so gibt es nach unserm 
zweiten Satze, zu dem wir sofort übergehen, wiederum 
auf beiden Gebieten — dieselben nach ihrem Umfang 
betrachtet — keine Frage, die in Wahrheit eben nur 
für einen Theil des beiderseitigen Umfangs ihre Bedeu
tung hätte. Und hiervon behaupten wir, dass es, wie 
schon aus dem Begriff der politischen, so ganz beson
ders aus dem der kirchlichen Gemeinschaft folge, und 
zwar mit einer Nothwendigkeit, deren nähere Entwicke
lung der Apostel Paulus uns überflüssig macht, wenn 
er 1 Cor. 12 das Wesen des Leibes der Kirche uns 
so unnachahmlich vor Augen stellend den grossen 
Schluss zieht: „und so Ein Glied leidet, so leiden alle 
Glieder mit, und so Ein Glied wird herrlich gehalten, 
so freuen sich alle Glieder mit“ (V. 26). Das ist die 
Grundlage, auf der auch unsere evangelische Kirche 
auferbaut zu sein fort und fort das Bewusstsein haben 
sollte, sodass es innerhalb ihres Umfangs keine Ver
änderung weder zum Guten noch zum Schlimmen 
gäbe, davon nicht ihre Glieder in der Nähe und Ferne 
nach der einen oder andern Seite hin sich berührt 
fühlten. Wir werden uns sonach des Schlusses, den 
wir schon in Betreff der politischen Gemeinschaften 
gezogen haben, auch auf kirchlichem Gebiete nicht 
erwehren können, dass nämlich an das Maas des le
bendigen Bewusstseins dieser Berührung das Maas des 
lebendigen Bestandes der Gemeinschaft selbst geknüpft 
sei. Diese Grundanschauung ist es, von der aus wir 
den vorliegenden Gegenstand einer genauem Beurthei
lung unterwerfen. Dieser Gegenstand ist noch ganz 
im Allgemeinen — die seit dem J« 1838 obschwebende, 
auch durch die neuesten Verfügungen noch nicht zum 
Abschluss gekommene K^e«0W*angelegenhefc  in 
Baiern. Eben von ihr muss, wenn von irgend einer 
kirchlichen Frage behauptet werden, dass sie die ge
doppelte Natur an sich trage, deren Entwickelung wir 
oben nachgegangen sind. Denn ob sie wol zunächst 
nur ein Moment des Cultus betrifft, so kann sie doch 
so wenig in ihrer Einzelheit und Abgetrenntheit als 
solcher festgehalten werden, dass ihre tiefere Bedeu
tung vielmehr in den innersten Mittelpunkt des kirch
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liehen Bewusstseins, des katholischen wie protestanti
schen hineinreicht. Und ob sie wol zunächst nur einen 
Theil unserer evangelischen Kirche berührt, so folgt 
doch eben aus ihrer tiefern Bedeutung zugleich auch 
die umfassendere, über die Grenzen dieses Theils weit 
hinausreichende, vermöge der sie nicht eben nur in 
diesen und jenen Gliedern unserer Kirche, sondern im 
Gesammtbewusstsein derselben Grund und Gestalt zu 
gewinnen berechtigt ist. So finden wii es denn auch 
in der Geschichte des Protestantismus von Anfang an 
bestätigt, dass die betreffende Frage über die Kniebeu
gung der Protestanten vor der Hostie der katholischen 
Kirchen nie und nirgend als eine unwesentliche betrach
tet worden ist. Wie wir denn auch abgesehen von 
dem innerlichen Zeugniss, das der Geist der symboli
schen Bücher unserer Kirche in dieser Frage ablegt, 
und auf das wir in dieser Beziehung immer wieder zu
rückkommen müssen, zugleich auch das buchstäblich 
Ausgesprochene der Concordienformel haben, die ent
schieden verwirft, „dass die äusserlichen sichtbaren 
Elemente Brots und Weins im heiligen Sacramente 
sollen angebetet werden“ (p. 604: externa visibilia. 
elementa panis et vini in Sacramento adoranda esse). 
Aber auch derjenige, den nach bestimmten Vorgängen 
aus der Geschichte unserer Kirche verlangt, wird sich 
aus derselben belehren können, wie die bewusste Knie
beugung in sehr verschiedenen Zeiten und unter sehr 
verschiedenen Verhältnissen den gleichen Widerstand 
von so manchen Gliedern der evangelischen Kirche er
fahren hat. Indem wir zu dem Ende, um nicht in das 
Einzelne eingehen zu müssen, auf das unten verzeich
nete zweite Sendschreiben von Thiersch an Döllinger 
S. 75 ff. verweisen, bringen wir unsern Lesern nur den 
Befehl Karl’s V. (1530) an jene protestantischen Für
sten, der Procession und dem Hochamte beizuwohnen, 
sowie die Antwort Letzterer in Erinnerung, „dass sie 
also würden bleiben, wie bisher — sie würden denn 
mit der heiligen Schrift eines Andern und Bessern be
richtet, alsdann und zuvor nicht würden sie sich än- 
dern44, und insonderheit sagte Markgraf Georg von 
Brandenburg dazu, „dass er viel lieber vor Sr. kaiserl. 
Majestät wollte niederknien und ihm den Kopf wollte 
abschlagen lassen, ehe er wollte von dem Worte Got
tes und von dem Evangelio fallen.“ Wie viele der
gleichen Anforderungen auch weiterhin an die Prote
stanten ergangen sein mochten, bei dem betreffenden 
Cultus sich zu betheiligen, geht aus der in dem west
falischen Friedensinstrument (Art. V, §. 29) gemach
ten Bestimmung hervor. „Die Protestanten sollen bei 
ihrer Gewissensfreiheit bleiben und wreder in Procession 
mitzugehen, noch auch in katholischen Ländern vor 
der Hostie niederzuknien schuldig sein.44 Aber auch 
so hörten die Beschwerden der Protestanten keines
wegs auf, und namentlich w’aren es, um von den übri
gen Ländern abzusehen, die protestantischen Untertha- 

nen der Pfalz, die sich immer aufs Neue von Seiten 
der Katholischen gedrückt fühlten, in welcher Bezie
hung der von Thiersch beigezogene ausführliche Bericht 
Struve’s von der pfälzischen Kirchengeschichte (Frank
furt, 1721) das Nähere mittheilt. Die Sache wurde 
jedoch nicht eher vermittelt, als bis König Friedrich I. 
von Preussen zu Repressalien an seinen katholischen 
Unterthanen schritt, worüber es zwischen ihm und Jo
hann Wilhelm, Kurfürst von der Pfalz, 1705 zu einer 
Übereinkunft kam. (Religionsdeclaration 1705, 6.
8.10. Pütter, systematische Darstellung der pfälzischen 
Religionsbeschwerden, Göttingen, 1793, S. 135 u. s. w.) 
Doch war es erst (s. Thiersch a. a. O.) die nach dem 
Tode von Karl Theodor beginnende, auf Gewissens
freiheit gegründete Regierung Maximilian Joseph’s L, 
die durch ein ausdrückliches Religionspatent die luthe
rischen und reformirten Einwohner der Pfalz in den 
vollen Genuss ihrer kirchlichen Rechte und der unbe
dingten Gewissensfreiheit einsetzte. Derselbe Max Jo
seph war es aber auch, der zugleich in dem altbaieri- 
schen Herzogthum das Gebot der Kniebeugung vor der 
Hostie der katholischen Kirche, die bis zum J. 1803 
von Seiten auch des protestantischen „Militärs“ ge
leistet werden musste, äusser Wirksamkeit setzte und 
andere Bestimmungen dafür in Kraft treten liess, deren 
durch die Kriegsministerial Ordre vom 14. August 1838 
erfolgte „Aufhebung“ den Grund sämmtlicher Beschwer
den und Beschwerdeschriften bildet, die wir von da 
an im Laufe der letzten Jahre zu einer namhaften Li
teratur haben anschwellen sehen. Von Max Joseph I. 
war mit Umgehung der bis zum J. 1803 gebotenen 
„Kniebeugung“ ein dahin verändertes Verfahren einge
führt worden, dass die Salutation vor der Hostie durch 
Präsentiren des Gewehrs, beim Fussnehmen, Comman- 
diren „zum Gebet“, Führung der Hand an den Schild 
der Kopfbedeckung u. s. w. vermittelt wurde.. So sollte 
es in seinem Sinne mehr nur eine ehrerbietige Haltung 
sein, die er von den protestantischen Soldaten dem 
katholischen Cultus gegenüber verlangte. Anders da
gegen verhält es sich mit der Kriegsministerial - Ordre 
vom 14. Aug. 1838, welche an alle Militärstellen und 
Behörden, insbesondere auch an die Kreis-Commandos 
der Landwehr ergangen ist, und welche ausspricht: 
„Se. Maj. der König haben zu beschliessen geruht, 
dass bei katholischen Militärgottesdiensten während der 
Wandlung und beim Segen wieder niedergekniet wer
den soll44 eine Ordre, die auch unmittelbar nach ih
rer Bekanntmachung am 25. Aug. 1838 bei der an die
sem läge zur Feier des Geburts- und Namensfestes 
des Königs von Baiern stattfindenden grossen Kirchen
parade sowol in München als in den meisten Städten 
Baierns zur Ausübung kam. An die Stelle der von 
1803—38 üblich gewesenen !}Salntation“ wurde mithin 
— und dies der Keim aller nachfolgenden Streitigkeiten 
— „die Kniebeugung44 auch des protestantischen Mili
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tärs vor der Hostie der katholischen Kirche gesetzt. 
Es ist nun zwar nicht zu übersehen, wie die betreffende 
Kriegsministerial-Ordre fort und fort bis auf den heu
tigen Tag mildernde Modificationen erlitt. Denn schon 
unter dem 3. October 1838 wurde verfügt, dass bei 
Kirchenparaden den Landwehrmännern (nicht dem Li- 
nien-Militär), welche einer andern Confession zugethan 
sind, gestattet sein solle, vor dem Eintritt in die Kirche 
sich wegzubegeben, dass aber, wenn die Landwehr- 
Männer in Reihe und Glied stehen, Alle ohne Unter
schied der Religion dem Commandowort Fol«-e zu lei
sten haben. Ein zweites Rescript unter dem 19. Jan. 
1839 erliess in den Städten, wo die Mehrzahl der Ein
wohner und der Landwehrmänner zu dem protestanti
schen Glauben sich bekennen, der Landwehr das Aus- 
Tücken am Ei ohnleichnamsfeste künftig allgemein. Ein 
drittes endlich unter dem 6. Dec. 1839 verfügte, dass 
bei Ausrückung der Landwehr zu Processionen, bei 
welchen das Sanctissimum getragen werde, die nicht 
katholischen Landwehrmänner und Landwehr-Officiere 
zum Mitausi ück en nicht verbunden sein sollten. Allein 
abgesehen davon, dass von allen diesen Modificationen 
das Linien-Militär ganz ausgeschlossen blieb, war auch 
hinsichtlich der Landwehr selbst die ursprüngliche 
Ordre ihrem Wesen nach dadurch nicht zurückgenom- 
men, nur dass die Zahl der CoUisionsfälle für die 
Landwehr vermindert wurde. So war es denn nicht 
zu verwundern, dass theils von dem Ober-Consistorium 
zu München, das schon vorher auf Zurücknahme der 
Ordre für protestantische Soldaten und Landwehrmän- 
ner den Antrag gestellt hatte, theils von den beiden 
Provinzial-Consistorien zu Ansbach und Bayreuth, wei
terer Eingaben einzelner Corporationen nicht zu geden
ken, noch immer wiederholte Gegenvorstellungen bei 
der königl. Regierung einliefen. Endlich wendeten sich 
die evangelisch-protestantischen Mitglieder der Kammer 
der Abgeordneten, indem sie vorerst den Weg der 
förmlichen Beschwerde bei der Ständeversammlung 
umgehen wollten, als blosse Privatpersonen in einer 
gemeinschaftlichen Eingabe (März 1840) unmittelbar 
an ihren König. (Es t]|ese Eingabe von den Kam- 
merverhandlungen im J. I843 zu unterscheiden.) Alles 
dies war ohne erheblichen Erfolg. Wiefern diese Be
hauptung endlich auch auf die neuern — den Fehden 
auf literarischem Boden nachgefolgten — königl. Ent
schliessungen auszudehnen sei, gedenken wir am Schlüsse 
unserer Erörterung darzuthun. Zunächst fassen wir 
auf dem Grunde der bisherigen Darlegung des That- 
bestandes, sowie derselbe der literarischen Bearbeitun0- 
der Angelegenheit vorangegangen ist, die einschlägige 
Literatur nach bestimmten Gesichtspunkten hin ins Au ”e.

1. Die Kniebeugung der Protestanten vor dem San
ctissimum der katholischen Kirche in dem baieri- 
schen Heere und in der baierischen Landwehr. 
Materialien zur Beurtheilung dieser Angelegenheit 

vom Standpunkte der Glaubenslehre, des Staats
rechts und der Geschichte. Mit 12 Beilagen. Ulm, 
Stettin. 1841. Gr. 8. 10 Ngr.

2. Verletzt die Kriegsministerial-Ordre vom 14. August 
1839 ein Dogma der protestantischen Kirche? von 
j Schwindl. Pfarrer zu Kaisheim. Neuburg a. d. D. 
1842. Gr. 8. 21/« Ngr.

3. Wahrheit in Liebe, Vortrag des Decanats-Verwe- 
sers Redenbacher an der Synode der Diözese Pyr
baum 1841. (Zum Theil skizzirt.) Nürnberg, Raw. 
1842. Gr. 8. 21/» Ngr.

4. Simon von Kana, Vortrag des Decanats-Verwesers 
Redenbacher, Pfarrers zu Sulzkirchen, an der Sy
node der Diözese Pyrbaum, 1842. Nürnberg, Raw. 
1843. Gr. 8. 2’//Ngr.

5. Die Frage von der Kniebeugung der Protestanten 
von der religiösen und staatsrechtlichen Seite er
wogen. Sendschreiben an einen Landtagsabgeord
neten. J. II. München, Palm. 1843. Gr. 8. 10 Ngr.

6. Oftene Antwort an den anonymen Verfasser der 
zwei Sendschreiben, die Frage von der Kniebeu
gung der Protestanten betreffend, von Dr. Harless, 
dermaligen Landtagsabgeordneten. München, Palm. 
1843. Gr. 8. 5 Ngr.

7. Der Protestantismus in Baiern und die Kniebeu
gung. Sendschreiben an Hrn. Professor Harless, 
dermaligen Landtagsabgeordneten, von Dr. J. Döl
linger. Regensburg, Manz. 1843. Gr. 8. 10 Ngr.

8. Die evangelisch-lutherische Kirche in Baiern und 
die Insinuationen des Hrn. Professor Döllinger, zur 
Beleuchtung der Schrift: „Der Protestantismus in 
Baiern und die Kniebeugung.“ (Zeitschrift für 
Protestantismus und Kirche von Dr. A. Harless. 
Neue Folge, October, Heft 10, S. 84. Erlangen, 
Bläsing. 1843.)

9. Über Protestantismus und Kniebeugung im König
reich Baiern. Drei Sendschreiben an den Hrn. 
geistlichen Rath und Professor Dr. Ignaz Döllinger, 
von Friedr. Thiersch. Marburg, Bayrhofer. 1844. 
Gr. 8. 25 Ngr.

10. Die Kniebeugungsfrage mit Rücksicht auf die 
Döllinger’schen Streitschriften erörtert von G. Her
mann Benkle, Pfarrer zu Weissenburg a. S. Nörd
lingen, Beck. 1844. Gr. 8. «5 Ngi.

11. Commentar zu dem ersten und zweiten Send
schreiben des Hrn. Friedrich Thiersch an den Hrn. 
geistlichen Rath und Professor Dr. J. Döllinger 
über Protestantismus und Kniebeugung von Joseph 
Schwindl, katholischem Pfarrer zu Kaisheim. Augs
burg, Schmid. 1844. Gr. 8. 11% Ngr.

12. Randglossen eines Protestanten zu der Schrift 
"des Hrn. Hofrath Friedrich Thiersch über Prote
stantismus und Kniebeugung. Augsburg, Wolff. 
1844. Gr. 8. 2l/2 Ngr.
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13. Hr. Hofrath Thiersch und die Transsubstantiation 
der katholischen Kirche. Eine Beleuchtung seiner 
Schrift: „Protestantismus und Kniebeugung ’ in 
dogmatischer Beziehung von Dr. Georg Bammoser, 
Prediger an der St.-Michaels-Hofkirche zu München. 
München, Lentner (W.Keck). 1844- Gr. 8. 17’4 Ngr.

*

14. Gründliche Belehrung über die Kniebeugung vor 
dem sogenannten Venerabile, die Verwandlung des 
Brotes im Abendmahle, die Anbetung der Hostien 
und die Entziehung des Kelchs. Mit einer Vermah
nung an Katholiken und Protestanten aufs Neue 
herausgegeben von einem evangelisch-lutherischen 
Geistlichen. Leipzig, Köhler. 1844. Gr. 8. 10 Ngr.

15. Offenes Bedenken, die Kniebeugungsfrage, insbe
sondere die neueste Entschliessung vom 28. März 
1844 betreffend. (Abdruck aus der Zeitschrift für 
Protestantismus und Kirche. Erlangen, Bläsing. 
1844.)

16. Zweites offenes Bedenken, die Kniebeugungsfrage, 
insbesondere die neueste Entschliessung vom 3. Nov. 
1844 betreffend. Mit zwei Beilagen. Vom Ver
fasser der Schrift: „Die Kniebeugung der Pro
testanten vor dem Sanctissimum der katholischen 
Kirche u. s. w. Ulm, 1841." Baireuth, Buchner. 
1845. Gr. 8. 5 Ngr.

17. Der Rationalismus, seine Berechtigung und Be
deutung in der protestantisch-evangelischen Kirche 
überhaupt und insbesondere in der vereinigten 
Kirche der Pfalz. Eine durch das dritte Send
schreiben des Hrn. Hofraths Dr. Fr. Thiersch ver
anlasste Erörterung von Fr. Th. Frantz, protestan
tischem Pfarrer in Ingenheim in der baierischen 
Pfalz. Landau, Kaussler. 1844. Gr. 8. 5 Ngr.

18. Die lutherische Ansicht und das katholische Be
wusstsein. Ein Wort zu rechter Zeit, veranlasst 
durch die HH. Benkle, Thiersch und Harless, von 
J. Schwindt, katholischem Pfarrer zu Kaisheim. 
München, Lindauer (Sauer). 1844. Gr. 8. 10 Ngr.

19. An den Verfasser der Schrift: „Zweites offenes 
Bedenken, die Kniebeugungsfrage, insbesondere 
die neueste Entschliessung vom 3. Nov. 1844 be
treffend.“ Offenes Sendschreiben von einem Ka
tholiken. München, Lentner. 1845. Gr. 8. 2’% Ngr.

20. Antwort an den Verfasser der Schrift: Offenes 
Sendschreiben von einem Katholiken an den Ver
fasser der Schrift: „Zweites offenes Bedenken, die 
Kniebeugungsfrage u.s. w. betreffend.“ Von demVer- 
fasser dieses zweiten offenen Bedenkens Karl Grafen 
r. Giech. Mit 2 Beilagen. Nürnberg, Stein. 1845. 
Gr. 8. 11% Ngr.

Man hat in der Beurtheilung des betreffenden Ge
genstandes da und dort nur von einem dogmatischen 
Gesichtspunkte wissen wollen und dagegen den staats

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

rechtlichen entweder ganz bei Seite gesetzt, oder doch 
nur als untergeordnet betrachtet. Aber hiesse es nicht 
in Wahrheit den eigentlichen Streitpunkt verrücken, 
wenn wir diesen von so manchen katholischen Stimm' 
führern genommenen Gang einschlagen wollten ? Diese 
nämlich haben das, wenn auch noch so eingebildete 
Interesse, über den dogmatischen Staubwolken, die sie 
aufwühlen, die feststehenden staatsrechtlichen Schanzen 
übersehen zu lassen. Gerade als ob es sich von Sei" 
ten des Protestantismus (so wenig er auch hierbei den 
Kürzern zöge) darum handelte, gewisse dogmatische 
Bestimmungen erst zur Geltung zu bringen, und nicht 
vielmehr darum, gewisse längst zur Geltung gebrachte 
und zwar staatsrechtlich zur Geltung gebrachte Sätze 
willkürlichen Eingriffen gegenüber in Kraft und Wirk
samkeit zu erhalten. So ist es offenbar der staats
rechtliche Gesichtspunkt, von dem unsere Erörterung 
ausgehen muss, wogegen der dogmatische — im vor
liegenden Falle — immerhin nur von secundärer Be
deutung sein kann.

Vom staatsrechtlichen Gesichtspunkte aus nimmt 
vornehmlich diejenige Schrift unsere Aufmerksamkeit 
in Anspruch, die das Verdienst hat, den Kampf auf 
literarischem Gebiete begonnen zu haben. Es ist die 
Schrift Nr. 1, als deren Verf. nunmehr auch öffentlich 
der hochherzige Graf von Giech bezeichnet werden 
darf. Dieselbe trägt durchaus das Gepräge der unbe
fangensten, von aller subjectiven Zuthat freien Begut
achtung der Streitfrage als solcher. Es sind nur hi
storische Thatsachen auf der einen, rechtliche Bestim
mungen auf der andern Seite, die gewissermassen mit 
einander Zwiesprache halten, wie denn auch das Er
gebniss der Schrift im vollsten Sinne des Worts ein 
aus dem unmittelbaren Sachverhalte abgeleitetes ist. 
Der erste Abschnitt der v. Giech’schen Schrift hat die 
Erörterung des „Thatbestandes“ zur Aufgabe, wie er 
von uns erhoben worden, und zwar bezieht sich der 
Verf. ununterbrochen auf die betreffenden Actenstücke, 
die er in 12 Beilagen angehängt hat. Der zweite Ab
schnitt: „die Rechtsfrage“, macht lediglich diejenigen 
Principien und Ansichten zum Gegenstände seiner Aus
führung, die in den verschiedenen (in den Beilagen 
mitgetheilten) königl. Rescripten niedergelegt sind. Da 
jedoch diesen Orts nicht davon die Rede sein kann, 
in das Einzelne der in hohem Grade interessanten Ent
wickelung einzugehen, so beschränken wir uns darauf, 
mit demjenigen uns zu befassen, was auf die staats
rechtliche Seite, um die es uns zu thun, ein belehren
des Licht zu werfen geeignet sein dürfte. Dabei legen 
wir die von dem Verf. S. 25 u. s. w. mitgetheilte Er
klärung der königl. baierischen Regierung zu Grunde, 
wonach die durch die Kriegsministerial-Ordre vom 14. 
August 1838 . wiederhergestellte Salutationsform der 
Kniebeugung, in dem baierisch-pfälzischen Herre, sowie 
bei allen Truppen der katholischen Regierungen Deutsch
lands bis zum Jahre 1803 für alle Militärpersonen ohne 
Unterschied des Glaubens ohne irgend einen Wider
spruch bestanden und heute noch in dem k. k. öster
reichischen Heere ihr Bestehen habe.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 202.)

Mit Recht hebt der Verf. (S. 40) hervor, dass die Be
rufung auf das Beispiel der k. k. österreichischen Armee 
nur dann von Belang sein könnte, wenn die kirchenstaats
rechtlichen Verhältnisse Österreichs mit den baierischen 
auf Einer Linie ständen; nun aber habe bekanntlich 
Österreich jetzt noch eine Staatskirche, neben welcher 
den Protestanten nach dem Toleranzedict Joseph’s II. von 
1781 blos ein Privatreligionsexercitium eingeräumt sei, 
in welcher Beziehung wir auf die S. 43—52 ausführ
lich mitgetheilten k. k. österreichischen Hofdekrete ver
weisen. Anders verhalte es sich im Königreich Baiern. 
Zwar sei der Kurstaat Baiern bis zu einem gewissen 
Zeitpunkte bin ein katholisches Land gewesen, weshalb 
auch die Kniebeugung vor dem Sanctissimum bis zum 
Jahre 1803 ihre Berechtigung gehabt habe, aber daraus 
folge nun nicht, dass sie auch im Jahre 1838 habe wie
der eingeführt werden dürfen; denn das Baiern von 
1838 sei nicht mehr das Baiern von 1803. Es liegt 
nämlich, der rechtlichen Ausführung des Verf. zufolge, 
zwischen diesen beiden Zeitpunkten 1) das Edict, die 
Religionsfreiheit in den kurfürstlichen Herzogtümern 
Franken und Schwaben betreffend, vom 10. Januar 1803, 
das allen Religionsverwandten den vollen Genuss aller 
bürgerlichen Rechte zusichert — volle Religions- und 
Gewissensfreiheit zugesteht, freie Religionsübung ge
stattet — und namentlich von der Verpflichtung los- 
spi icht, die besondern Feiertage des andern Religions
theils mit zubegehen; 2) das Edict vom 24. März 1809 
über die äussern Rechtsverhältnisse des Königreichs 
Baiern m Beziehung auf Religion und kirchliche Ge
sellschaften, zur nähern Bestimmung der §§. 6. 7 des 
ersten Titels der Constitution von 1808, wonach „die 
ehemaligen slaatskirchlichen Gesetze ihre verbindliche 
Kraft verloren haben**,  wogegen §§. i. 2. 28 u. s. w. 
vollkommene Gewissensfreiheit zusichern, und nament
lich §. 97 ausspricht: „keine Kirchengesellschaft kann 
verbindlich gemacht werden, an dem äussern Gottes
dienst der andern Antheil zu nehmen; 3) die baieri- 
sche Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818, die (Tit. 
IV, §. 9) jedem Einwohner des Reichs vollkommene 
Gewissensfreiheit zusagt, sowie den im Königreich be

stehenden drei christlichen Kirchengesellschaften gleiche 
bürgerliche und politische Rechte; 4) die zweite Bei
lage zu dieser Verfassungsurkunde (§§. 1. 2. 24. 28. 
82). Aus allen diesem (das Nähere a. a. O.) folgert 
die v. Giech’sche Schrift, dass Baiern im staatsrechtli
chen Sinne kein katholischer Staat mehr sei, und dass 
eben darum die militärischen Einrichtungen, die mit 
Beziehung auf Religion und kirchliche Verhältnisse ge
macht werden, nicht mehr von dem blos katholischen 
Standpunkte ausgehen können, sondern das Heer ins 
Auge fassen müssen, sofern es aus Soldaten bestehe, 
die ,,unbedingte Gewissensfreiheit“ geniessen und Kir
chen mit gleicher politischen Berechtigung angehören. 
(S. 34.) Hat nun aber, werden wir fragen, die Kriegs- 
ministerial-Ordre vom 14. Aug. 1838, die den protestan
tischen Soldaten anmuthet, vor der Hostie der katholi
schen Kirche niederzuknien, diese nothwendige Rück
sicht genommen? Offenbar nicht, aber eben darum ist 
es geschehen, dass sie in ein Gebiet von kirchlichen 
und staatlichen Bestimmungen übergegriffen hat, die 
durch längst vorangegangene Edicte festgestellt waren. 
Dies und nur dies ist die einfache Frage, von der es 
sich in der ganzen Angelegenheit handelt, und es er
hellt hieraus die Richtigkeit des Gesichtspunktes, den 
wir zu Grunde gelegt, dass es nämlich zur Entschei
dung der Streitfrage als solcher eben nur der vorhan
denen staatsrechtlichen Bestimmungen bedürfe, sofern 
diese an und für sich schon die Lösung in sich tragen. 
Sind es mithin ausdrückliche staatsrechtliche Bestim
mungen über das Verhältniss beider Kirchen, die durch 
die wiederhergestellte Salutation verletzt werden, so 
folgt aber auch, dass die betreffenden „Modificationen 
der Kriegsministerial-Ordre“ (so zunächst die vor Er
scheinen der Schrift Nr. 1 gefallenen, oben angeführten) 
keineswegs genügen konnten, darum nicht, weil sie, 
als auf keinem Grund des Rechts oder des Gesetzes 
beruhend, als blosse Gnadenacte sich geltend machten, 
während es sich doch nach der Ansicht der Betheiljg- 
ten von wirklichen Rechtsverletzungen handelte (S. 62). 
Auf dieses einfache Endergebmss führt die von Nr. 1 
Geschehene Darlegung des objectiven Thatbestandes, 
sowie der objectiven, gesetzlichen Bestimmungen, und 
es ist so wenig in Abrede zu stellen, dass vorliegende 
Schrift diesen Charakter in ihrem ganzen Verlaufe bei
behalten, dass vielmehr auch die Mängel derselben eben 
nur in diesem Charakter ihren Grund haben, sofern 
der Verf., um in keiner Weise den streng rechtlichen 
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Boden zu überschreiten, sich auch innerhalb der dog
matischen Sphäre durchaus gehütet hat, Grundsätze 
und Bestimmungen zu Hülfe zu nehmen, die nicht in 
buchstäblicher Form vorliegen. Dass dieser ruhigen 
Haltung ungeachtet die v. Giech’sche Schrift von der 
königl. baierischen Regierung mit Beschlag belegt wor
den, ist bekannt. Zur Beurtheilung dieser Beschlag
nahme liess Graf von Giech im J. 1843 einen Artikel 
in die Zeitschrift: „Die Zeitinteressen“ einrücken, in 
welchem er darthat, wie wenig die Confiscation und 
das Verbot seiner Schrift berechtigt seien. (Den Ab
druck dieses Artikels s. in der Schrift Nr. 16, S. 20— 
31.) Dabei hob er zugleich hervor, wie es zu erklä
ren , dass eine Gegenschrift des katholischen Pfarrers 
Schwind! (Nr. 2) fortwährend ungehindert in Baiern 
verkauft werden durfte, da sie doch dieselben Acten- 
stücke bekannt machte, deren Veröffentlichung durch 
v. Giech die Confiscation der ulmer Schrift rechtferti
gen sollte. Die Beschlagnahme der v. Giech’schen 
Schrift scheint jedoch eben in dem Bewusstsein ver
fügt worden zu sein, wie mislich der staatsrechtliche 
Gesichtspunkt sei, von dem aus der Verf. die ganze 
Streitfrage angeschaut hatte. Diesem Vorgänge der 
königl. baierischen Regierung gemäss sehen wir denn 
auch auf dem Boden der Literatur die katholische Op
position bemüht, über den genannten Gesichtspunkt, 
auf welche Weise es immer sei, hinwegzukommen. 
Betrachten wir zu dem Behufe die Schriften Nr. 5 und 
7. Beide gehören wesentlich zusammen, beide haben 
einen und denselben Verfasser, den geistlichen Rath 
und Professor Dr. Ignaz Döllinger — nur mit dem Un
terschiede , dass Nr. 5 anonym erschienen ist —, der 
Verf. hat sich erst genannt, nachdem er erkannt 
worden war, wogegen Nr. 7 gleich von vorn her
ein auf das Incognito verzichtet hat. Dieser scheinbar 
nur äusserliche Unterschied hat sich jedoch auch in 
dem Charakter (die Tendenz ist freilich dieselbe) nicht 
ganz unbezeugt gelassen. Während nämlich Hr. Döllin
ger in Nr. 5, wo es darauf ankommt, dass die Person 
des Verf. nicht erkannt werde, sich durch die Maske 
einer möglichst milden Gesinnung zu verdecken sucht 
und gleich im Anfang die Bereitwilligkeit der katholi
schen Mehrheit der baierischen Kammer (1843) rühmt, 
zu jedem billigen Auskunftsmittel die Hand zu bieten — 
eine Rolle, die er freilich weiterhin gar übel durchzu
führen vermochte — so lässt sich in Nr. 7 von dieser 
Milde nicht das Mindeste mehr verspüren. Welches 
ist nun aber das Verhältniss beider Schriften zu dem 
staatsrechtlichen Gesichtspunkte? Zwar macht Nr. 5 
ausdrücklich darauf Anspruch, die Frage von der re
ligiösen und staatsrechtlichen Seite zu erwägen, aber 
wie es sich mit dieser Erwägung verhalte, geht z. B. 

hervor, wenn es S. 25 von den ständischen 
Mitg iedern, die diesen Gesichtspunkt ins Auge fassten, 
heissen kann: „sie sind über die allgemeinen Phrasen 

von Beruhigung, Gewissensbelästigung, verfassungsmäs
siger Religionsfreiheit nicht hinausgekommen, ohne zu 
bedenken, dass mit solchen klingenden, aber unbe
stimmten Behauptungen noch wenig gesagt sei.“ Oder 
weiterhin: S. 26: „In der That gibt sich in der Forde
rung, dass eine den religiösen Vorstellungen der gros
sen Mehrheit der Nation entsprechende Einrichtung 
blos darum abgeschafft werde, weil sie denen der Mi
norität nicht zusage, mehr der gewaltthätige, über 
fremde Rechte schnöde hinwegfahrende Geist Luther’s 
kund, als jene willige Anerkennung verfassungsmässi
ger Rechtsgleichheit, wie man sie von baierischen Staats
bürgern erwarten sollte.“ In diesen Sätzen ist das 
Wesentliche des staatsrechtlichen Inhalts einer Schrift 
enthalten, die dafür angesehen sein will, dass sie sich 
nur innerhalb des Rechtsbodens bewege. Also derje
nige, der den baierischen Protestanten vorwirft, dass 
es ihnen an der willigen Anerkennung verfassungsmäs
siger Rechtsgleichheit u. dgl. gebreche, scheut sich 
erstlich nicht, in demselben Zusammenhänge das Ver
hältniss der Katholiken und Protestanten in Baiern eben 
nur von dem Gesichtspunkte der Majorität und Mino
rität aus aufzufassen, ein Gesichtspunkt, der, wie wir 
oben nachgewiesen, durch Verfassungs - Urkunde, Tit. 
IV, 9 u. s. w., welche die drei christlichen Glaubens- 
confessionen gleich stellen, geradezu aufgehoben ist. 
Zweitens kommt es dem Verf. nicht darauf an, dieser 
sogenannten Minorität den Vorwurf zu machen, dass 
sie — da sie sich doch auf die einfache Bestimmung 
des §. 82 der zweiten Beilage zur Verfassungs-Urkunde 
beruft — gegen die Verpflichtung zur Kniebeugung sich 
stemme, aus keinem andern Grunde, als weil ihr diese 
nicht zusage, weil sie ihr zu lästig sei u. dgl. Aber 
eben darum lassen sich auch, wenn irgendwo, in den 
betreffenden Sätzen die Fäden der ungeschicktesten 
Sophistik, der rechtslosesten Anmassung und des ober
flächlichsten Leichtsinns aufs Klarste verfolgen und 
es bedarf in Wahrheit, sie zu zerreissen, auch nur Ei
nes Blicks in die Blätter der baierischen Verfassung, 
die bekanntlich ganz andere Begriffe von der Rechts
gleichheit aufgestellt hat, als dass — denn darauf kommt, 
wie die Gegenschrift Nr. 6 mit Recht bemerkt, Hr. Döllin
ger hinaus — „die Minorität sich gefallen lasse, was der 
Majorität beliebe“- So ist denn von einer objectiven Erör
terung der vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen über 
das Verhältniss beider Kirchen in W ahrheit gar die Rede 
nicht. Freilich nicht als ob es dem Verf. an dem Wis
sen um diese Bestimmungen fehlte. Im Gegentheil, weil 
sie ihm nur gar zu sehr bewusst sind, hat er zugleich 
erkannt, dass seine Sache — wo es nicht gelingen 
sollte, sie auf ein anderes Feld überzuspielen — die 
Waffen strecken müsste, noch ehe es zum Kampfe 
käme. Das und nur das ist der Grund, wenn wir die 
Schrift Nr. 5, nachdem sie die angeführten jedes 
rechtlichen Kaltes ermangelnden Scheinbehauptungen 
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hingeworfen, über den staatsrechtlichen Gesichtspunkt 

mwegei en sehen, um durch Herbeiziehung von dog- 
matisc en treitsätzen, die gar nicht in den Bereich 
thpil lei'la9e aJs solcher gehören, die rechtliche Beur- 
Y u.n8 zu verwirren, in der Hoffnung, vielleicht in der 
L-a» wllluaS des Kampfes eher Etwas ausrichten zu 
V r1!611, Und diese Taktik ist wirklich nicht ganz ohne

° 8ewesen sofern ein Theil der protestantischen- 
HnrlTJ ~ T SU ves "amentlich auch von Professor 
Harless — durch die Beantwortung der in den Weg 
gewalzten dogmatischen Fragen i„ a u S, 3 111 Anspruch genommen, des eigentlich staatsrerhtn^i ° i . oweniger gedachte DieJ h -v GeslchtsPunk5es 
Döllinger begonnen setzte t a me Taktik > n,lt 'lcr 
an Harle«. °Jo.. ‘ i 2te er ln selnoni Sendschreiben 
scheinen ’ ? “ <i"e Antwort hatte er-
Sehri^ - n Di.ese «•‘«tere Döllinger’sche
, . l' ezetchnet sich im Eingang und beson-
ders s,. 4 zur Genüge durch die Stellung, die sich der 
Verf. selbst zur protestantischen Kirche und Literatur 
gegeben hat, wenn es heisst, „meines Theils habe ich 
nUC n V” ZWar aUC^ ^en Schriften des Wittenber
ger Reformators und den übrigen Erzeugnissen der auf 
diesem Boden erwachsenen Literatur vielfach beschäf- 
hgt, doch niemals, ohne jene geistigen Verwahrungs
oder Absperrungsmittel vorzukehren, wie wir sie kör
perlich anzuwenden pflegen, wenn wir unsern Weg 
durch einen unsaubern Ort oder eine stinkende Pfütze 
nehmen müssen“ u. s. w. Dagegen hat der Verf. 
„seine Schule bei den Vätern und Lehrern der Kirche 
gemacht, deren Sitte es ist, in der Verhandlung kirch
licher Fragen gar wenig Notiz von der Persönlichkeit 
des Gegners zu nehmen, sondern gerade auf die Sache 
loszugehen und sich einzig an diese zu halten,“ — eine 
Bemerkung, die um so mehr hervorgehoben werden 
musste, da der Leser selbst auf keinem Punkte der 
angeführten Schrift dieselbe Bemerkung zu machen 
Gelegenheit hat. Denn wo hätte irgend der Verf. die 
Sache ihrem wahren Verhalte nach ins Auge gefasst! 
So kommt denn auch der staatsrechtliche Gesichtspunkt 
kaum zur Sprache — der Bestimmungen der Verfas
sung gesc lieht keine Erwähnung — und wo derselbe 
zur bprac e zu kommen scheint, da geschieht es in 
einer. die bop nstik seiner ersten Schrift wo möglich 
überbietenden eise- Da nämlich die staatsrechlichen 
Bestimmungen hinsichtlich der drei christlichen Kirchen 
— obwol davon nicht die Rede war — doch nicht 
geleugnet werden können, so erachtet es Döllinger für 
das Schicklichste, die Behauptung aufzustellen d’ass es 
sigar keine lutherische Kirche, ja — auf protestanti
schem Gebiet — überhaupt keine Kirche — stren^ ge
nommen — gebe“ (S. 10), wobei er — und dies bildet 
das Grundthema der Schrift — auf die Gemeinschaft 
des Abendmahls zwischen den Lutheranern und Unir- 
ten hinüberschauend, uns nahe legt, „dass eine Ge
nossenschaft, welche nicht nur in einer höchst wichti

gen , zum gläubigen Bewusstsein eines jeden Christen 
schlechthin unentbehrlichen Lehre zwei widersprechende 
Bekenntnisse neben einander duldet und hegt, sondern 
auch durch ihre gemischte Communion Beiden das Sie
gel ihrer Gutheissung öffentlich aufdrückt,“ dass eine 
solche Gesellschaft, eben wenn wir von der augsburgi- 
schen Confession und Concordienformel aus urtheilen, 
durch sich selbst gerichtet, jeden Anspruch, eine Kirche 
zu sein und im eigentlichen Sinne zu heissen, verloren 
habe“ (S. 14). Aber abgesehen von den sophistischen 
Blössen dieser Behauptung, so ist es ja, gesetzt auch, 
es wäre, wie dem nicht so ist, der factische Bestand 
unserer Kirche aufgehoben — damit noch keineswegs 
um ihren rechtlichen Bestand geschehen, so lange nicht 
die seitherigen staatsrechtlichen Bestimmungen eine 
durch die gesetzlichen Organe vermittelte Abänderung 
erlitten hätten. Denn von diesen und nur von diesen 
handelt es sich. Die bisherige Entwickelung zeigt, 
dass, wenn die v. Giech’sche Schrift Nr. 1 den staats
rechtlichen Standpunkt für die Beurtheilung der vorlie
genden Frage festgestellt, die beiden Döllinger’schen 
Schuften da^e^en im Bewusstsein der rechtlichen 
Schwäche ihrer Sache von diesem Standpunkte Um
gang genommen und zu dem Behufe anderweitige Fra
gen angeregt haben.

Zwischen die beiden letztem Schriften fällt der 
Zeit und Veranlassung nach hinein Nr. 6, die „offene 
Antwort von Harless an den anonymen Verf. von Nr. 5. 
Aber, wie schon erwähnt, deutet Harless nur im Vor
übergehen auf die staatsrechtliche Seite der Frage, um 
desto eher der dogmatischen Herausforderung seines 
Gegners sich zuzuwenden. Dieselbe Bemerkung gilt 
weiterhin von Nr. 8, einer zweiten Harless’schen, durch 
die Döllinger’sche Entgegnung hervorgerufenen Schrift, 
die jedoch in mehr als einer Hinsicht den Vorzug vor 
seiner ersten Schrift verdient. Beide werden wir übri
gens an einem andern Orte füglicher zur Sprache brin
gen , da sie sich auf den staatsrechtlichen Gesichts
punkt nicht näher eingelassen haben. Um so mehr 
mag in dieser Beziehung der Thiersch’schen Schrift 
Nr. 9 mit gebührender Anerkennung Erwähnung ge
schehen. Dieselbe zerfällt in drei Sendschreiben an 
Döllinger, von denen das erste ausdrücklich „die staats- 
rechtliche Seite der Streitfrage über die Kniebeugung“ 
ins Auge fasst, und zwar in einer Weise, dass selbst 
die Gegner von Thiersch die durchaus edle, ritterliche 
Haltung dem nahezu unwürdigen Auftreten Döllinger’s 
gegenüber, nicht zu verkennen vermochten; und es ist 
wirklich interessant, auf die larallele zwischen den 
Schriften beider hinzuweisen, wie sie sich schon in 
ihren Einleitungen kund gibt. Der Döllinger’schen ha
ben wir schon gedacht; aus der Thiersch’schen führen 
wir nur an, wie er keine Rücksicht verletzen zu wol
len erklärt, „welche ihm die Grösse, die alle Welt
verhältnisse durchdringende Wichtigkeit und die sitt- 
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liehe wie religiöse Kraft und Macht der katholischen 
Kirche auf legen“ (S. 4). Von hier aus ist er jedoch 
bemüht, den Gegenstand so scharf als möglich zu fas
sen. „ Döllinger gedenke des Hauptgesichtspunktes, 
unter welchem die Sache vor die Stände kam---------, 
so gut als gar nicht, nämlich des politischen Rechts 
der protestantischen Kirche, welches sie bei ihrer 
Gründung sich erworben, hierauf in langen blutigen' 
Kämpfen geschirmt, und so weit sie in Baiern verbrei
tet ist, durch die Verfassung des Reichs gewährleistet 
erhalten habe.“ „Es ist das Recht vollkommener Ge
wissensfreiheit, welches in sich schliesst, dass kein 
Glied derselben durch Zwang zur Theilnahme an dem 
Cultus einer andern Kirche im Allgemeinen oder in be- 
sondern Fällen genöthigt werden kann.“ Aber was ist 
daraus anders zu folgern, als (S. 11) dass weder ein 
Katholik genöthigt werden kann, sich in irgend einer 
Weise bei dem protestantischen Cultus zu betheiligen, 
wie umgekehrt kein Protestant an dem katholischen; 
und die Unterordnung des mit der Kniebeugung gege
benen Falles unter das Gesetz, ja unter den — wichtigsten 
Theil jenes Gesetzes ist damit unabweisbar gegeben 
(S. 12). Dabei ermangelt der Verf. nicht, gegen den 
Einwurf sich zu verwahren, dass es sich ja hier nicht 
von Staatsbürgern, sondern allein von Soldaten handle, 
und bei diesen wieder allein von dem, was ihnen Dienst
ordnung auflege. Aber mit Recht bemerkt er, dass 
das Staatsgrundgesetz seinen Schutz mit gleicher Ent
schiedenheit und Unverletzlichkeit über alle Personen 
und über alle Verhältnisse eines Jeden ausbreite. Der 
Soldat sei nicht aus dem Verbände der Verfassung ge
treten, und wenn er gleich unter der Militärordre stehe, 
so erfreue er sich doch des Schutzes des allgemeinen 
Rechts in jedem Fall, wo Etwas darüber hinaus ihm 
zugemuthet würde, sei es dass die Zeit seines Dien
stes, die Art desselben oder die Leistungen, die er ihm 
auflegt, willkürlich gesteigert würden. Wie — und da
von sollte gerade dasjenige ausgeschlossen sein , was 
die einem Jeden heiligsten Angelegenheiten berührt — 
die des Glaubens und Gewissens. Wir ersehen hier
aus , wie die Thiersch’sche Schrift durchaus in ihrem 
Rechte ist, wenn sie der hin- und wiederfahrenden Po
lemik Döllinger’s vorwirft, dass sie den eigentlichen 
Fragepunkt ganz und gar verhülle , „ob nach unserm 
öffentlichen Recht die Protestanten im Ganzen oder im 
Einzelnen genöthigt werden können, sich am katholi
schen Cultus zu betheiligen.“ Dies der wesentlichste 
Inhalt des ersten Thiersch’schen Sendschreibens, dem 
das Verdienst zukommt, die seit dem Erscheinen der 

Schrift Nr. 1 völlig abgeschweiften Erörterungen wie
der auf den Punkt zurückgerufen zu haben, von dem 
es sich einzig und allein handeln kann. Es gilt keine 
dogmatische — es gilt — so Thiersch gelegenheitlich 
im zweiten Sendschreiben — eine ganz einfache juridische 
Frage. Ein garantirtes Recht ist verletzt, es reicht 
aber hin, dass Jemand ein Recht, das ihm gebührt, 
zurückfordert (S. 26 im zweiten Sendschreiben). Jeder ♦ 
ist allein Richter darüber, ob und inwieweit er davon 
absehen will; er kann es zurückverlangen, ohne dass 
er einen andern Grund dazu hat, als dass es sein 
Recht ist, weil er durch Wahrung desselben weitern 
Zumuthungen entgehen will. Eben daraus folgt aber, 
dass selbst, wenn die Gründe, die den Gegner bewe
gen, sein Recht zu wahren, unhaltbar wären (was sie 
nicht sind), die Nöthigung zu Etwas, wozu wir nicht 
genöthigt werden können, ihre Natur darum nicht ab
legt (S. 28 a. a. O.). So sehr sucht Thiersch den ein
zig gültigen Gesichtspunkt Freund und Feind zum vol
len Bewusstsein zu bringen, ohne jedoch seine Gegner 
vermocht zu haben, ihm auf diesem Boden wirklich 
Stand zu halten, so sehr sie auch scheinbar sich dazu 
anstellen. Es gilt dies besonders von der unwürdig 
gehaltenen Schrift Nr. 11, deren Verfasser J. Schwind!, 
katholischer Pfarrer, schon durch Nr. 2 und noch spä
terhin durch Nr. 18 an der protestantischen Kirche Baierns 
zum Ritter zu werden suchte. Seine verletzenden Aus
fälle gegen Thiersch richten sich selbst. Wenden wir 
uns zur Sache. „Das Militärreglement, lesen wir, 
könne sich nie und nimmer auf das Recht vollkomme
ner Gewissensfreiheit einlassen“; sodann „bestehe in 
Baiern gar keine Militärordre, welche den protestanti
schen Soldaten eine Betheiligung am katholischen Cui' 
tus auf lege“; endlich — „sei die Kniebeugung dem Pro
testanten gar kein Act der Anbetung.“ Diese Behaup
tungen sind S. 5. 6. 7 ohne alle und jede Begründung 
hingeworfen; nichtsdestoweniger aber zieht der Verf. 
S. 9 die unbegreifliche Folgerung: „fest steht, dass die 
Ordre über die Kniebeugung ein verfassungsmässiges 
Recht des Protestanten nicht verletzt“ — eine Folge
rung, die nicht etwa eine Ableitung aus den Prämissen, 
sondern nur eine andere Form der Prämissen selbst 
ist. Nach solchen leichtfertigen Behauptungen scheidet 
der Verf. von dem ersten Thiersch’schen Sendschreiben, 
obwol (heisst es) noch so Vieles einer Beleuchtung 
unterworfen werden sollte; Schwindl begnügt sich mit 
diesem Wenigen, um Zeit und Raum zur Besprechung 
des Dogmatischen dieser Streitfrage zu gewinnen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig:.
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Theologie.
Literatur der Kniebeugungs- Angelegenheit 

in Baiern.
(Schluss aus Nr. 203.)

In die lusstapfen dieses Vorgängers ist Nr. 12 ge 
treten , angeblich ??Randglossen eines Protestanten zu 
der Thiersch’schen Schrift.« Der Verf. erklärt S. 4. 
dass er — neben andern Seiten — die staatsrechtliche 
unverrückt festhalten wolle ; nichtsdestoweniger sagt er 
aber unmittelbar darauf, „was die staatsrechtliche Seite 
u. s. w. belangt, so scheine ihm das Staatsrecht zu 
Beleuchtung und Feststellung kirchlicher Dogmen und 
Ansichten keineswegs geeignet.“ Als ob es sich ir
gendwie im vorliegenden Falle um Feststellung kirch
licher Dogmen handelte. Aber das ist eben die uner
müdliche Taktik, den Fragepunkt, der an und für sich 
einfach genug zu entscheiden wäre, durch anderweitige 
Punkte, die nicht zur Sache selbst gehören, zu ver
wirren. Es lässt sich von hier aus abnehmen, wie die 
weitere Deduction des Verf. sich verlaufen wird. In
dem er sich nämlich (S. 5) anschickc, Hrn. Thiersch
in der Entwickelung des politischen Rechts unserer
Kirche zu folgen, wird zuerst die Existenz einer prote
stantischen Kirche beanstandet, womit sich freilich, 
nach Döllinger’s Vorgang, die Sache am schnellsten 
hebt. Aber auch diese vorausgesetzt, so werde doch 
die verfassungsmässige Gewissensfreiheit Keinem ver
kümmert (S. 10): der Soldat als Soldat habe keinen 
freien Willen, keine Religion. Die Beschränkung der 
Gewissensfreiheit, von welcher man spreche, sei nur der 
Popanz, hinter dessen Fechtersprüngen wir unser inne- 
res e ie verbergen wollen, damit nicht offenbar werde, 
dass es an uns nur taube Blüthen seien. Was wer
den wir so c len und ähnlichen Reden des angeblich 
protestantischen Verf. entgegenhalten ? Sie dienen nur 
dazu die Blössen der Sache, der sie anfhelfen wollen, 
gründlich aufzudecken.

. u .bi,lT tUf. das Wesentliche des
staats, echthchen Inhalts der Kn,ebeugn„gsIiteratnr be. 
schrankt, und es hat sich ergeben, wie klar die recht- 
Kchen Bestimmungen zu Gunsten der protestantischen 
Kirche sprechen, was hervorgehoben zu haben insbe
sondere das Verdienst der Schriften von Giech und 
Thiersch ist, denen die oberflächliche Sophistik Döllin- 
gor’s und SchwindFs nur zur Folie dienen konnte.

Medicinal-Reform.
Zur Reform der Medicinalverfassung Sachsens. An

sichten und Wünsche, ausgesprochen von dem ärzt
lichen Vereine zu Dresden. Dresden und Leipzig, 
Arnold. 1844. Gr. 8. 20 Ngr.

In allen wahrhaft gebildeten, das heisst geistig fort
schreitenden Ländern Europas erschallt jetzt ein all
gemeiner Ruf nach lieform des Medicinalnesens. In 
wenig Jahren sind die Schriften über diesen Gegenstand 
zu einer kleinen Bibliothek angewachsen. *)  Nicht nur 

*) Referent, welcher aus Erfahrung weiss, wie schätzenswerth 
oft auch für den, der die Sache selbst im Auge hat, ein Literatur
nachweis ist, gestattet sich hier einen Nachtrag zu der, S. 88—90, 
der vorliegenden Schrift befindlichen Literatur zu geben.

Von altern Schriften fehlen die auf Sachsens Medicinalreform 
bezüglichen: L. Choulanf, in der ersten und zweiten Erörterung der 
Verhältnisse der chirurgisch-medicinischen Akademie zu Dresden zu 
dem Medicinalwesen des Königreichs Sachsen (Dresden, 1831 und 
1833. 4.); Güntz, Uber die Anhäufung der Ärzte in grossen Städten. 
Im Magazin für Staatsarzneikunde, herausgegeben von den Bezirks- 
und Gerichtsärzten des Königreichs Sachsens. (Bd. II, Leipzig, 1844.8.)

Von neuern Schriften sind folgende besonders wichtige grössten- 
theils erst seitdem erschienen: Loweg, Warum bleiben die Versuche, 
das Land mit Ärzten zu bevölkern, fruchtlos? In der Preuss, medic. 
Vereinszeitung (Berlin, 1844. Nr. 29. 30); C. Simeons, Über die 
Nachtheile der jetzigen Stellung des ärztlichen Standes (Mainz, 1844); 
A. L. Richter, Reform des ärztlichen Personales der königl. preuss. 
Armee (Berlin, 1844. 8.); Ch. Pfeufer, Über die neue Veränderung 
des Medicinalwesens in Baiern. In Henke’s Zeitschrift, 1844, Bd. 
XXIV, s. 301; Vertrauliche Briefe an einen deutschen Staatsmann 
über personelle und wissenschaftliche Zuständte in Verwaltung, Lehr
weise, Vertretung und Ausübung der Medicin. Aus den Papi«ren 
eines Verstorbenen (Kassel, 1845. 8.); Hoefer, Rapport ä Mr. le 
Ministre de Vinstr. publ. sur V Organisation de Venseignement et de 
la pratique de la medecine en Prusse et dans les etats secondatres 
de la confeder, germanique (Paris, 1844. 8.); v. Meerbeck, Sur 
l'etat de Venseignement medical ä Paris — A Berlin--Parallele entre 
Paris, Berlin et la Hollande, — Voyage medicale en Hollande (Brux., 
1843. 8. [Vier kleinere SchriftchenJ); 1 in~
struction publique en Belgique (Brux., • •)> eport frotn the 
select Committee of the House of Commons on Medical Education 
(London , 1834. Aug.); J Bill for the better regulation of Medical 
Practice throughoud the United Kingdom Prepared and brodght in 
bq Sir James Graham and Mr.M.Sutton (London, 1844 Aug.); 
F. A. Uldall, Statistik Fremstilling etc. Zusammenstellung der 
Medicinalverfassung von 20 Staaten mit Hinsicht .auf die dänische 
und Ideen zu deren Reform. Preisschrift, welche von der dänischen 
Regierung gekrönt worden (Kopenhagen, 1844. 8.); M. C.Retzius, 
Udkast till Lov om Medicinalväsendet i Norge, med Motiver. Gesetz
entwurf für das Medicinalwesen in Norwegen, mit Motiven. Im 
Auftrage der Stockholmer Akademie verfasst. (Stockholm, 1845. 8.)
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deutsche Länder, vor Allem Preussen, sodann Baiern, 
Hessen, Würtemberg und andere, sondern auch trank- 
reich, Dänemark, Schweden und Norwegen haben in 
zahlreichen Journalaufsätzen, Broschüren und Büchern 
Beiträge dazu geliefert. Jetzt tritt auch der ärztliche 
Stand Sachsens durch die vorliegende beherzigenswerthe 
Schrift in diese Schranken und reiht sich, wie die 
meisten bisherigen Stimmen, auf der Seite der Reform
bewegung an.

Die Schrift ^ibt uns zuerst einen statistischen Über
blick über die verschiedenen Klassen von Medicinal- 
personen, welche nach den jetzigen sächsischen Ge
setzen bestehen und verschiedenartigen Rechten, Pflich
ten und Schranken unterliegen, über deren Verbreitung 
und Zahl im Verhältniss zu der Einwohner- und Orts
zahl: wobei sich allerdings ergibt, dass dieser kleine 
Staat auf eine fast ungebührliche Weise mit Ärzten al
ler Art überfüllt ist. Die Schrift weist sodann nach, 
dass eine derartige Scheidung des ärztlichen Personals 
in verschiedene Klassen, wie sie in Sachsen (und fast 
ganz Deutschland) gesetzlich besteht, 1) sich wissen
schaftlich gar nicht rechtfertigen lasse, 2) praktisch 
gar nicht ausführbar sei, und 3) zu ernstlichen Nach
theilen für diese einzelnen ärztlichen Klassen, für den 
ärztlichen Stand im Allgemeinen, für das Publicum und 
für den Staat selbst führe. An diese Erörterungen 
schliesst nun der dresdner ärztliche Verein seine Wünsche 
für eine zukünftige Reform des vaterländischen Medi
cinalwesens , welche hauptsächlich die folgenden sind:

„Eine gleichförmige wissenschaftliche Befähigung 
aller der Heilkunst sich widmenden Individuen, gestützt 
auf gründliche allgemeine und humanistisch - classische 
(NB. noch mehr aber auch exacte, realistische! Ref.) 
Vorbildung."

„Ein gründliches, die Heilkunde in ihrem ganzen 
Umfange und in allen ihren Zweigen umfassendes Stu
dium der ärztlichen Wissenschaften.“

„Strenge, über das ganze Gebiet der Heilkunde 
sich erstreckende Staatsprüfungen, welche nicht auf 
wenige Stunden beschränkt, nicht unverhältnissmässig 
vertheuert (warum überhaupt für Gela? Ref.), und 
womöglich (warum nicht schlechterdings? Ref.) unter 
den Schutz der Öffentlichkeit gestellt seien.“

„Die Erlangung der Doctorwürde sei nicht ferner 
ein Erforderniss zur Gestattung der ärztlichen Praxis.“

„Den jungen Ärzten möge nach beendigtem aka- 
- demischem Studium Gelegenheit gegeben werden, sich 

im Vaterlande, besonders durch den Dienst in Hospi
tälern, praktisch weite)' auszubilden."

„Es möge für deren Unterweisung und Übung in 
staatsärztlichen Geschäften, etwa dadurch, dass man 
sie anstatt der bisherigen Gerichtswundärzte an wende, 
gesorgt werden.“

„Alle Mitglieder des ärztlichen Standes sollen 
gleich berechtigt sein. Doch wollen dieVerff. für ope

rative Zweige, wie Chirurgie und Geburtshülfe noch 
besondere Prüfungen und Berechtigungen zulassen.“ 
(Dies scheint weder consequent noch praktisch. Ref.)

„Das Barbierhandwerk soll vollständig von der 
Chirurgie und Heilkunst getrennt und die den Barbier
stuben bisher zukommende ärztliche Berechtigung (als 
Rettungsanstalten und in chirurgischen Fällen) aufge
hoben werden.“

„In armen Gegenden, wo Mangel an Ärzten herrscht, 
soll der Staat durch eine feste Besoldung (und Zusi
cherung von Avancement, damit nicht die Courmacher 
in den Hauptstädten alle guten Stellen in Besitz neh
men! Ref.) für solche Sorge tragen.“

„Die militärärztlichen Stellen sollen durch erhöhte 
Rangstellung und Dotirung, besonders aber durch Ab
schaffung des niedern mililärärztUchen (sogenannten 
Kamaschen-) Dienstes so emporgehoben werden, dass 
wissenschaftliche Ärzte für dieselben gewonnen werden 
können.“

„Für niedere chirurgische und Krankenwärter- 
Dienste sollen besondere ärztliche Gehülfen gebildet 
werden/4

Wir haben hiermit den Inhalt des Schriftchens so 
einfach als möglich referirt. Die dresdener Ärzte be
scheiden sich selbst, dass sie nur einen Theil der hier 
einschlagenden Fragen angeregt haben. Sie haben ihr 
eigenes Votum abgeben wollen, und in derThat haben 
sie wol Alles gesagt, was vom Gesichtspunkte des 
jetzigen sächsischen, promovirten und berechtigten 
Privatarztes über den Gegenstand gesagt werden konnte; 
sie wollten selbst „kein unausführbares Ideal erstre
ben44 (S. 73).

Ref. könnte hiermit wol schliessen, und man wird 
vielleicht sagen, ei' sollte es thun, aus Rücksicht auf 
seine Stellung zu diesem Buche. Erstens nämlich ist 
Ref. Mitglied des ärzlichen Vereins, ist als solches 
wegen der bei ihm vorausgesetzten Kenntniss des säch
sischen Medicinalwesens in jenen Ausschuss gewählt 
worden, und hat auf dessen Verlangen den ersten, 
statistischen Abschnitt gearbeitet. *) Allein dies kann 
mich nicht hindern, den Standpunkt der Schrift kritisch 
zu beleuchten. Der Ausschuss konnte kaum mehr 
vorschlagen, als was die Majorität für sich zu haben 
schien, und er fand sich nicht berufen, radicaler zu 
Werke zu gehen. Sodann sind wir seitdem um ein Jahr 
älter geworden, haben Manches gesehen, gelesen, ge
lernt und bedacht, und die Consequenzen zu unsern 
Prämissen gefunden. Daher kam jetzt die Aufforde
rung der verehrten Redaction, dies Buch anzuzeigen, 
nicht unwillkommen. Zweitens aber ist Ref. Mitglied 
der chirurgisch-medicinischen Akademie (welche nach 
Vieler Meinung bei Gelegenheit dieser Reform in die 
Luft gesprengt werden wird) und der königl. Prüfungs- 

») Die übrigen Abschnitte sind: II. von Dr. Warnatz, III. von 
Dr. Küttner, IV. von Dr. Hirschel, V. von Dr. Zeis.
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und Berathungs-Behörde: er sollte wol von Amtswe
gen schweigen? Allein dieser Umstand hindert mich 
so wenig, meine Ansicht über vorliegenden Gegenstand 
auszusprechen, als er vor 15 Jahren einen damaligen 
Piofessor der Akademie hinderte, angesteckt durch die 
Beformbewegungen des Jahres 1830, seine ^Beschei
denen Wünsche für eine zukünftige Medicinalcerfassung 
Wachsens“ laut werden zu lassen: — Wünsche, welche 
fast durchaus dieselben sind, wie die in vorliegender, 
1844 abgefasster Schrift ausgesprochenen; ein Beweis 
für die alte Erfahrung, dass bescheidene Wünsche nicht 
viel durchsetzen !

Überblickt man die Menge von Schriften, welche 
besonders in Deutschland über Medicinalreform erschie
nen sind, so findet man zwar im Einzelnen viel Über
einstimmung, wir erfahren namentlich sehr speciell, wo 
die jetzigen Ärzte der Schuh drückt; allein eine tiefer 
greifende, nach einer ganz neuen Lebensbasis für die 
Heilkunde strebende, eine wahre. Reformation«- und 
Regenerations-Bewegung scheint es nicht zu sein. Gleich- 
wol ist eine solche vorhanden, und sie muss man auf
suchen, wenn man hier mit Glück neugestalten will. 
Es haben diese Ideen einen Zusammenhang mit den 
allgemeinen Fragen der Zeit und mit dem das gesammte 
Volksleben heutzutage vorwärts treibenden Gedanken
strome, — einen Zusammenhang, welchen sich vielleicht 
mancher Arzt nicht einmal gern eingestehen wird. Aber 
wenn man ihn ignoriren will, wenn man diese Reform
frage nur von einzelnen und augenblicklichen, z. B. 
fachmännischen und administrativen Standpunkten aus 
lösen will: so wird man in ihr auch nicht klar sehen, 
wohinaus und wieweit man zu gehen habe. Man tappt 
dann hier- und dorthin und so wird entweder gar nichts, 
oder nichts Ordentliches daraus, sondern wir erleben 
alsdann, dass nach Austilgung einiger der anstössigsten 
Botten-Boroughs in der Medicin, eine Verfassung zu- 
rechte gemacht wird, die den Betheiligten in zehn Jah
ren eben so unerträglich dünkt, als die jetzige.

Oie Laien scheinen dies in vorliegender Angele
genheit sehr richtig herauszufühlen. Es ist schon so 
viel über Medicinalreform geschrieben worden, es ist 
seit der Schrift von Philipp v. Walther ein solcher 
Sturm in der ärztlichen Broschürenliteratur losgebro
chen, und doch ist noch fast gar nichts geschehen, 
äusser der nicht viel besagenden Umänderung in Baiern. 
Dass etwas geschehen muss, ist kein Zweifel. Aber 
nirgend sehen wir die Laien für diese Reformideen 
teuer fangen, wie für die andern Reformen in Kirche, 
Staat, Justiz, ja sogar für Homöopathie und Hydropa
thie, oder zu festen Ansichten gedeihen. Die Leute 
wissen noch nicht recht, ob es eine Umänderung zu 
Gunsten eines privilegirten Standes (z. B. der Docto
ren), einer Corporation (z. B. einer Facultät oder Aka
demie), einzelner Individuen (z. B*  ^el’ eben Herrschen
den oder herrschen Wollenden) sein soll: ob die Ärzte 

oder die Kranken, ob die Laienwelt überhaupt, die 
Armen oder die Reichen, die Bürger, die Landleute, 
die Steuerpflichtigen, die Beamten, die Regierung, der 
Staat, die Wissenschaft, davon Vortheil haben sollen: 
ob es überhaupt vorwärts oder rückwärts führe. Und 
die Laien sind jetzt in der Regel mistrauisch gegen 
Alles was von den Fachmännern kommt, besonders 
wenn es nach der Gelehrtenschule schmeckt; sie fürch
ten gleich Einseitigkeit, Engherzigkeit, Pedanterie. Sie 
wollen nur das anerkennen, was an die herrschenden 
Ideen anknüptbar ist, was einen auch für den gewöhn
lichen Menschenverstand fasslichen Zusammenhang mit 
den allgemeinen Wahrheiten hat, deren Verwirklichung 
die Aufgabe unserer Zeit ist. Sie wollen noch mehr: 
nach langer Unmündigkeit wollen sie überall selbst mit- 
reden, selbst mitschaffen und—probiren. Diese Eman- 
cipation des Laienthums bewegt jetzt Staat und Kirche, 
Rechtspflege, Gottesgelahrtheit und Heilkunde: letztere 
hat diese Einbrüche der Weltlichen in ihre gelehrten 
Dämme am allerersten erdulden müssen und ihre Or
thodoxie ist, unbemitleidet von denen, die jetzt selbst 
um Hülfe schreien, schon von drei solchen Sündfluthen 
(Homöopathie, Hydropathie, Zoomagnetismus) heimge
sucht worden. Man kann diesen Zustand der Dinge 
mit seinen Consequenzen tadeln, verderblich finden, ja 
hassen: aber immer wird man ihn als Thatsache aner
kennen und sich seiner Macht fügen müssen. Denn 
in letzter Instanz entscheiden doch unausbleiblich die 
Laien über diese Fragen, sei es am Ministertiscbe, sei 
es in den Volkskammern, sei es in der öffentlichen 
Meinung und in der Art und Weise, wie die Gesetze 
befolgt werden. Jede derartige Schöpfung, welche Be
stand haben und wirkliches Gesetz (nicht blos papier- 
nes), Rechtsbegriff im Volke werden will, muss dem
nach an die Gedanken, Bedürfnisse und Bewegungen 
der Zeit sich anschliessen; muss auf eine dem allge
meinen Bewusstsein verständliche Weise aus naturge
mässen Anschauungen über das Wesen der Medicin 
und über ihr Verhältniss zu der Idee des Staats und 
zu den wirklichen Staatsverhältnissen der Gegenwart 
und Zukunft hervorgehen.

Dies Alles kann man von den jetzt herrschensen 
Medicinal-Finrichtungen Deutschlands nicht sagen. Sie 
sind, ohne viel nach allgemeinen Grundsätzen zu fra
gen, für das augenblickliche Bedürfnis« von tischen 
Köpfen, Männern der That, wie xUSt’ 1 Seiler 
u. S.W. unechte gemacht worden; Umstande, Beheben 
und Privatinteresse» haben be. ihrer Entstehung mehr 
ein-ewirkt, als Reflexionen aber den Geist der Zeiten 
und’ das Verhältniss der Medicin zum Staate. Stamm- 
ten sie ja doch gar nicht aus der Gesammtheit her, 
sondern sie wurden auf hohem Befehl octroyirt und 
zwar die meisten in der Restaurationsepoche nach den 
Freiheitskriegen. Sie tragen denn auch den Charakter 
dieser Epoche deutlich an sich und hatten das Geschick,
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einen Zustand von mittelalterlicher Verwirrung, welcher 
vor dem Richterstuhle der Vernunft längst verurtheilt 
und sich selbst aufzulösen im Begriffe war (das Chi
rurgen-, Feldscheer-, Bader- und ärztliche Kastenwesen), 
wieder durch Gesetze festzumachen und dadurch auf 
dreissig Jahre hinaus zum Hemmschuh der allgemeinen 
Entwickelung in der Heilkunde zu werden, ohne doch 
zum Zweck zu kommen. Denn es ist doch alles Alte 
zu Staub und Asche vermodert, die Gesetze sind dreis
sig Jahre lang von allen Parteien gebrochen und ver
spottet worden, und ihre Verfertiger sind ohne den 
Dank derer, für welche sie zu pflanzen glaubten, in 
das Grab gesunken. Ja, es steht so, dass die trägsten 
Gesetzgebungen, welche Alles wie es gehen wollte ge
hen liessen, heute fast als die klügsten erscheinen 
und dass fast Niemand mehr Muth hat, als Medicinal
gesetzgeber Hand anzulegen.

Wenn man das Wesen der Medicin in ihrem Ver
hältnisse zitr Idee des Staats ins Auge fasst, so gelangt 
man zunächst leicht zu der Ansicht, dass sie für den 
Staat nur als Kunst Bedeutung habe. Es liegt zunächst 
kein Grund vor, sie als Wissenschaft gesetzlich zu 
berücksichtigen, soweit dies nicht der Staat auch mit 
jeder andern Wissenschaft thut. Kunst aber verlangt 
Freiheit und nochmals Freiheit. Enge sie ein durch 
Befehl und Machtgebot, und sie wird verkümmern. 
Wer möchte dem Genie, dem Erfindungsgeiste des 
Einzelnen von Obrigkeitswegen gebieten? Wer — um 
auf die Medicin insbesondere zu kommen — möchte 
behaupten, dass nur ein vom Staat privilegirtes Häuf
chen von Sachverständigen aller heilkünstlerischen 
Ideen Inhaber sein könne? dass es infallibel sei? Han
delt es sich nicht in der Krankenpflege um allgemein
menschliche Bezüge von Individuum zu Individuum, und 
um Maasregeln, hinsichtlich deren schon der gemeine 
Menschenverstand hinreicht, um zu erkennen, ob sie 
versprochenermassen zuträglich waren oder nicht? Hat 
nicht das Volk Vernunft genug, um auf die Länge den 
glücklichen und den unglücklich curirenden oder ope- 
rirenden Arzt wohl zu unterscheiden, und dem letztem 
die eigene Haut nicht preiszugeben? .Und besteht nicht 
nach dem Eingeständnisse der besten Ärzte die grössere 

wirksamere Hälfte . der ärztlichen Einwirkungen 
den Kranken in geistigen, gemüthlichen Eindrücken, 

zujdeuen der Doctorhut ganz entbehrlich ist? Wie kann 
mau hier dem freien Willen des Hülfe und Trost su- 
cnnn|eiT Kranken polizeiliche Verbote entgegensetzen ? 
IWij9^i<Wdn Erwägungen kommen wir auf den Ideen- 

einheimischen Hydro-, Homöo- und Mag- 
fldtöpagmii^oder deutlicher zu reden: auf den ameri- 
baiK&Kl^^naAratischen Standpunkt. In den vereinigten 

pi^fe&^rt wer da will: Schuster und Schneider, 
dftYP,)^wfe^oÄPothekerbursche’ verunglückte Theo- 

^ypJf^Hde und anderer Janhagel. „Es ist 
aoer auch aanächPe — wird man uns erwiedern. „X er- 

diese Gewerbefreiheit 

Dr. F. Hand in Jena.

den westlichen Freistaaten jährlich fast ebenso viel Bürger 
kostet, als das Sumpfmiasma.“ (Siehe Boz’ Reise nach 
Amerika.) Mag das ganz wahr oder nur übertrieben sein; 
wir wollen diese naturwüchsigen Unkräuter der jungen 
Freiheit gar nicht hinwegleugnen. Wir wollen nur 
nicht, dass man unser vielgliedriges und vielregiertes 
Medicinalwesen höher halte, ohne zu untersuchen, 
welche Opfer denn unsere jungen, schulweisen Docto
ren, unsere Ärzte erster, zweiter, dritter und vierter 
Klasse (mit und ohne Pfauenfeder am Zopfe) auf die 
Kirchhöfe fördern? Wir werden gleich erörtern, dass 
der Staat im Grossen dabei nicht so viel einbüsst, als 
man glaubt, weil die Mehrzahl der Menschen aus Na
turnothwendigkeiten erkrankt und stirbt, gegen welche 
der Privatarzt nur wenig ausrichten kann. — Übrigens 
ist es gewiss, dass es uns sehr schlecht anstehen 
würde, die amerikanische Heilfreiheit zu schmähen, da 
es dieselbe Form der Medicin war, welche uns den 
Hippokrates, Galen, Paracelsus u. s. w. gegeben hat. 
Gewiss ist, dass die Concurrenz mit Jeglichem, dem 
es einfällt zu curiren, die Erfindungsgabe des Einzel
nen und den Sinn der Ärzte für das offenbar Praktisch- 
Nützlichste in hohem Grade schärfen, und dass die 
freie Wahl auch das Urtheil des Publicums sehr aus
bilden muss. Gewiss ist, dass schon jetzt in Amerika, 
wie zeither in England, sich Genossenschaften (Colleges) 
von Ärzten gebildet haben, deren Mitglieder sich mit 
deutschen Doctoren mindestens messen können, wo 
nicht höher stehen. Gewiss ist, dass die freien 
Associationen Amerikas auch in ärztlicher Hinsicht 
schon treffliche Früchte getragen haben: ich ver
weise auf die herrlichen Kranken-, Pflege-, Blinden-, 
Irren- uml Gefangniss-Anstalten (in derselben Reise 
von Boz), auf die vortreffliche, regelmässig von zehn 
zu zehn Jahren neuerscheinende, lediglich durch Ge
meinbeschluss der Ärzte und Apotheker zu Stande 
kommende und ohne Gesetzeszwang überall geltende *)  
Pharmacopoea americana (deutsch bei Voss, Leipzig, 
1845), — auf die schätzbaren Bereicherungen, welche 
die wahre praktische Medicin fortwährend von England 
und Amerika aus erhält und erhalten hat. — Es ist 
aber Pflicht jedes Arztes, dem die Würde seiner Kunst 
am Herzen liegt, auf solche Thatsachen hinzuweisen 
und mit allen Kräften gegen die bei uns so allgemein 
verbreitete (auch in vorliegender Schrift durchklingende) 
Meinung zu kämpfen, als bedürfe die echte ärztliche 
Wissenschaft und Kunst zu ihrem Bestehen der steten 
Gängelung und .Beaufsichtigung von den Behörden, der 
polizeilichen Hülfe und der durch juristisch-gebildete 
Gesetzgeber am Schreibtische abgefassten Schutzmaas
regeln. .Als ob sie eine Gewächshauspflanze wäre und 
nicht wie eine vaterländische Eiche sturmfest auf dem 
Boden der gesunden Vernunft unserer Mitbürger wurzeln 
könnte, denen man doch ihre Stadtverordneten und De- 
putirten zu wählen überlässt! Warum nicht auch zum 
Arzte, wen sie wollen?

*) Alle bessern Ärzte in Amerika begeben sich freiwillig und aus 
Anstandsgefühl des Selbstdispensirens und nur dadurch bestehen die 
Apotheken, welche keine Privilegien haben.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATIJB-ZEITÜN«.
Vierter Jahrgang. M 205. 27. August 1845.

Vledicinal- Heform.
Zur Reform der Medicinalverfassung Sachsens.

(Schluss aus Nr. 204.)
Aber die Nordamerikaner haben noch kaum (höch
stens in den östlichen Uferstaaten) angefangen, die 
Consequenzen ihrer eigenen Staatsverfassung in medi- 
cinischer Hinsicht zu gewinnen und auszubeuten. Sie 
sind noch so sehr im Drange des Erwerbens und Co- 
lonisirens, in der Befriedigung der nächsten rohesten 
Lebensbedürfnisse befangen, dass sie die Heilkunst 
und Heilwissenschaft noch nicht dahin versetzen konn
ten, wohin sie in ihrem Staatswesen gehört.

In dem vollkommen ausgebildeten Volkstaate, wel
cher ein wirkliches Gemeinwesen ist, hat die Medicin 
als Kunst und Wissenschaft eine Stellung, welche nicht 
auf den subjectiven Interessen der Privatmedicin, son
dern auf objectiven naturhistorisch und statistisch be
gründeten Thatsachen wurzelt. Es ist längst bekannt 
und zum Theil in Zahlen dargethan, wie wenig das 
Patientencuriren der Privatärzte, das was man so bei uns 
unter Heilkunst versteht, im Ganzen und Grossen aus
richtet. Ein Viertheil aller Gebornen stirbt in den er
sten Lebensjahren, ein anderes Viertheil an den der 
Kunst fast ganz unzugänglichen Tuberkelkrankkeiten 
(besonders der Lungenschwindsucht), ein drittes Vier
theil an Ursachen, zu deren Beseitigung der Einzelarzt 
fast gar nichts thun kann (wie Ansteckungen, Seuchen, 
Proletariat, Säuferei, Wollust u. s. w.) und gegen 
welche das Predigen von der Kanzel oder der Kanzlei 
aus auch nicht viel hilft. Ein Theil aller Patienten 
stirbt oder genest ohne alle Behandlung, ein anderer 
durch die eben angewendete, ein dritter trotz dersel
ben, ein vierter auch bei.jeder andern. Das ist die 
Statistik der Krankenbetten’ Der Privatmensch, der 
Patient für sich, hat allerdings gewichtige Gründe der 
Hoffnung und burcht, des Interesses, um den Arzt, den 
Mann des Vertrauens, herbeizurufen. Der Staat aber 
hat keine gemüthlichen, sondern sachliche Interessen, 
und kann diesen Gegenstand nur nach den statistischen 
Ergebnissen der wissenschaftlichen Erfahrung betrach
ten. Diese aber weisen darauf hin, dass die Meclicin 
die besten Früchte ihrer besonders in neuerer Zeit so 
ergiebigen Forschungen nur als Staatsanstalt zum Wohle 
der leidenden Menschheit verwenden kann. .,1m Na
men und Auftrage der Gesammtheit, im Interesse und 
auf Kosten Aller soll sie Allen die Gesundheit und ihre 

Erhaltung von Staatswegen erhalten, verschaffen und. 
als Staatspflicht auferlegen: nicht aber ein Gewerbe 
sein, die Menschen für Geld gesund zu machen.“ So 
etwa drückt sich ein neuerer französischei Schriftsteller 
aus. Dies kann die Medicin aber nur in dem Staate, 
welcher wirklich ein Ausfluss der Gesammtheit ist, wo 
Alles im Staate aufgeht, wie ehedem in den griechischen 
Freistaaten (dafern die alten Geschichten von Herakles, 
Hippokrates, Empedokles, Lykurgos u. s. w. glaubhaft 
sind), — oder auch in dem rein theokraiischen Staate, 
wo der Staat in dem Gottesdienste aufgeht und die 
Religion mit der Gesetzgebung verschmilzt, wie bei 
den alten Ägyptern, den Ostindiern und in dem mosai
schen Judenreiche.

In unsern modernen Staaten hingegen, wohin auch 
die jetzigen constitutionellen gehören, kann diese con- 
sequente Entwickelung der Medicin zur Staatsache 
nicht stattfinden. Hier zerfällt die Staatsmaschine vor 
der Hand noch in zwei streng geschiedene Hälften, 
in Beamtete und Privatmenschen: und die Medicin in 
eine staats ärztliche und privat ärztliche. Dass sich das 
ganze Staatsleben am Vortheilhaftesten aus dem Volke 
selbst entwickele, gilt hier noch als eine ketzerische 
Ansicht: dass dabei alle Theile am besten fahren, als 
Schwärmerei: die Engländer gelten für eine unglück
liche von Parteien zerfetzte Nation, die Amerikaner als 
Teufelsvorlauf. Tüchtige, durchgreifende, mit der gan
zen Politik verwachsene, medicinische Maasregeln (wie 
ehedem in Sparta, Ägypten, Judäa) sind in solchen 
Staaten ganz unthunlich; sie müssten von oben her 
dictirt werden, und dann würden sie hart und empörend 
erscheinen. Der moderne Staat kann gegen die Pest 
der Tuberkelseuchen, der Trunksucht u. s. w. so gut 
wie nichts thun. Sogar die Cholerasperren mussten 
wir schnell aufheben, und jetzt fangt man an Bedenken 
gegen die Strenge der Quarantainen und der enutz- 
pockenimpfung zu hegen. Natürlich! « er That 
drücken solche Dinge, sobald sie einem temden Wil
len entstammen, alle Mal denjenigen hart, den man 
nicht darum gefragt hat., Das amerikanische
Wesen, die allgemeine Heilfreiheit) wäre hier ebenfalls 
nicht durchzuführen, selbst wenn Jemand so unbiblisch 
dächte, „einen neuen Lappen auf das alte Kleid zu 
flicken.“ Es würde sich nicht vertragen mit dem Pri
vilegien wesen der Apotheker, der Facultäten, der Mili
tärpersonen , der Zünfte, mit den Steuergrundsätzen, 
den Städte- und Landgemeinde-Ordnungen und hundert 
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ähnlichen Dingen: vor allem aber ist es völlig unverein
bar mit dem Allervvärtsregieren, mit dem unvermeid
lichen Einmischen der Beamten , welche für das un
selbständige Volk allenthalben väterlich zu sorgen be
auftragt sind, und davon auch in rebus medicis keine 
Ausnahme machen können, wenn sie auch wollten. 
„Wir können Euch nicht emancipiven , ohne alle die 
Andern ! “ Dies ist die nothwendige Antwort auf die 
Forderungen der Homöopathen , Hydropathen und Ma
gnetiseure.

Indem nun unser moderner Staat es auf sich nimmt, 
die Unterthanen mit Privatdt zten zu versorgen: so ist 
er nothwendigerweise an Gat antien und durch diese 
an Privilegien verwiesen. Ei ertheilt die Erlaubniss 
zum Praktiziren von Obrigkeitswegen gegen gewisse 
Leistungen und Pflichten. A on dieser Grenze ab zwingt 
ihn aber die Natur der ärztlichen Kunst, möglichste 
Freiheit zu gewähren, die Natur des ärztlichen Gewer
bes aber zu Schutzmaasregehi. Da haben wir auf der 
einen Seite den privilegirten Privatarzt, welcher mit 
vollem Rechte die Ansprüche auf unbeschränkte freie 
Kunstübung geltend macht und gegen jede Beschrän
kung durch den Staatsarzt, „der ja auch nichts Besse
res sei,” eifert, ja sogar gegen den Apotheker kämpft 
(Selbstdispensationsfrage) : während er andererseits 
gleichzeitig gegen tenNicktyrivilegirten, „den Pfuscher,“ 
die Polizei zu Hülfe ruft. Da haben wir auf der an
dern Seite die Behörde, welche fühlt. dass sie eine 
hohe moralische Verantwortlichkeit übernimmt, indem 
sie einem Unterthanen die Erlaubniss zu einer Kunst
übung ertheilt, welche das edelste Gut des Menschen, 
Gesundheit und Leben , in ihren Händen hat. Daher 
muss sie ihn denn sofort unter die ziemlich illusorische 
Controle des Apothekers stellen, — der deshalb wieder 
monopolisirt werden und doch in einem jämmerlichen 
Mittelstand zwischen Staatschemiker und Gewerbtrei- 
benden verbleiben muss, — und daher sehen wir, je 
vollständiger das System des Beamtenstaates durchge
führt ist, desto höher die Ansprüche an den zu privi- 
legirenden Arzt durch verschärfte Staatsprüfungen ge
steigert. (Preussen, Frankreich.) Die Härte dieser 
Verschärfung aber führt wieder zu einer Concession an 
die Forderungen des Lebens: zu Ärzten zweiter, drit
ter Klasse u. s. w.: diese wieder zu neuen Schranken 
und Privilegien und Ausnahmen von den Ausnahmen.

Wir stellen uns nun ehrlich und ohne Rückhalt 
auf den Standpunkt dieses Staatswesens, wie es jetzt 
ist. Wir lassen sogar die stachelige Frage hinweg, ob 
denn wirklich der Theorie und Erfahrung nach eine 
solche Prüfung, wie sje üblich sind, für die ganze übrige 
Lebenszeit des Privilegirten eine zureichende Garantie 
gibt, welche das Gewissen des Staats beruhigen könne ? 
Wir lassen ferner die moralischen und echtreligiösen 
Seiten, weiche das ärztliche Wirken neben seinem wis
senschaftlich-technischen Elemente umfasst, bei Seite 

liegen; denn hier gibt es keine derartigen Garantien, 
und der Himmel behüte uns vor medicinischen Inqui
sitionstribunalen! Wir verlangen nur Maasregeln, wo
durch der moderne Staat die Nachtheile seines jetzigen 
Systems thunlich mildere und den Übergang zu seinem 
künftigen System bei Zeiten vorbereite.

Von der wissenschaftlich-technischen Seite müssen 
wir, sobald der Staat einmal die Heilkunst als Privat
gewerbe privilegirt und also dem Publicum Garantie 
für den Arzt leistet, auch vollkommen beistimmen, dass 
derselbe dem Ideale nachstrebe. Denn die echte Heil
kunst ist allerdings nicht in demjenigen Sinne eine 
freie Kunst, wie die Malerei oder Gesangskunst. Sie 
entsprosst als eine mühsam und langsam reifende 
Frucht aus einem Organismus von wissenschaftlichen 
Vorkenntnissen, wie ihn kein anderer Kunstzweig be
darf ; der echte Arzt bildet sich aus einer fast das 
ganze Gebiet humanistischer und realistischer Studien 
umfassenden unausgesetzten Geistesarbeit, von welcher 
die Laien meistens nur einen sehr unvollkommenen 
Begrift' haben. Es ist bald gesagt: „Man durchstudirt 
die grosse und kleine Welt“ und es ist leichter, einen 
Witz mit Mephistopheles darauf zu machen, als dahin 
zu gelangen, dass man mit dem Homerischen Sänger, 
„den heilenden Mann vielen andern vorziehe“ und in 
dem Hippokratischen Spruche, „dass ein durchgebildeter 
Arzt göttergleich sei,“ mehr als eine Redensart erkenne

Der moderne Staat hat drei Wege, um dem Ideale 
nachzustreben und seine für den Privatarzt geleistete 
und durch diesen zu rechtfertigende Garantie wirksam 
zu machen : sie liegen in der Ausbildung zum Berufe, 
in den Staatsprüfungen und in der Einwirkung auf das 
spätere praktische und wissenschaftliche Beben des Pri
vilegirten: also Vorbildung, Durchbildung, Fortbildung. 
Beide erstere Wege hat man mit verschiedenem Erfolge 
cultivirt, den dritten sehr wenig, aHe vollständig 
noch gar nicht.

I. Dass die Bildung des zum Arzte bestimmten In
dividuums einer besondern Fürsorge bedürfe, darüber 
sind alle Stimmen einig- Aber gerade hier hat man in 
den Maasregeln verschiedentlich fehlgegriffe». Wenn 
sogar unsere Verff- die jetzige Ausbildungsweise der 
jungen Ärzte, die jetzige classisch-humanistische Gymna
sialbildung und das jetzige Universitätstudium der künf
tigen Doctoren als die wahre Panacee anpreisen: so 
lässt sich dies nur daraus erklären, weil sie ebenjetzt 
in der allgemeinen Reaction gegen das Chirurgenwesen 
und gegen die systematische Heranbildung von Halb
wissern mitbefangen waren. Letztere halten wir keines 
Wortes weiter würdig; sie ist gerichtet und die Staats
männer werden selbst erkennen, dass sie dem eigenen 
Systeme der Garantien direct widersprach. Aber dar
über ist uns kein Zwreifel, dass auch der Bildungsgang 
der heutigen Promoti einer radicalen Reform bedarf, 
namentlich bei uns in Sachsen, in dem Lande der al
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ten Philologie, des sogenannten Humanismus. Unsere 
jetzige Gymnasialbildung ist für den künftigen Arzt häufig 
ein Verderb in geistiger und körperlicher Hinsicht!

Zunächst an seine fünf Sinne zur Erkenntniss und 
»eurtheilung der Krankheiten gewiesen, bedarf er von 
ugend auf einer Übung im sinnlichen Aulfassen, Un- 
erscheiden und objectiven Beobachten; dann bedarf er 
ur seine durchweg auf mathematisch - physikalischer 

»asis beruhenden physiologisch - naturhistorischen Stu
ten vor Allem der strengen Methode der sogenannten 

^xacten Wissenschaften. Das, was man Humanismus 
darf1 ^ie sI,racNiche und historische Ausbildung), be- 
ak - er mehr zum Bücherstudium und zum Vortrag, 
bein^UAn/P,a^t\sc^eu Handeln. Denn letzteres soll sich 
sik ln der angewandten Mathematik, Phy-
That^i?1010®^ überall von selbst aus den objectiven 
fen tr .1 -U mit Nothwendigkeit ergeben, und dazu hel- 
eesnnrU Uhd scharfe Untersuchungsmethoden bei 
dinlnLf. ^nsc^enverstand und Erfahrung mehr als 
h a M he Künste. Diese schaden vielmehr. Wir ha- 
hpkrv?e ZU Vle^ Schulwitz in der Medicin, und es ist 
dpitMr"Snertl‘’ wie lange Zeit man gebraucht, um 
die Fäk’tei' -Kest dieser Scholastik abzuschütteln, und 
A dln8keit für objective Beobachtung und empirische 

unassiuig der Naturdinge zu erringen. Man versuche cs
w,Ua- aus Realschülern oder Polytechnikern Ärzte 

und Wundärzte zu bilden, ohne gelehrten Kram, auf ein- 
ac i’^xacte Weist'Der Erfolg würde bald lehren, aus 

was für Holz man tüchtigere Ärzte schnitze!*)  Die alten 
sprachen können die Mediciner sogleich entbehren lernen. 
Wenn man die alberne gräcisirende Terminologie der 
Handbücher, die Koketterie der lateinischen Prüfungen 
und die lateinischen Pharmakopoen (dieses Marterinstru
ment für Apothekerbursche) endlich einmal abschaffen 
wird. Zur Lectüre des Hippokrates und Galen be
nutzt sie heute ohnedies Niemand mehr: und wenn 
bei diesen Schriftstellern etwas Brauchbares für uns 
Neuere zu finden ist, nun so übersetze man sie! Wird 
doch jedes neue Buch von Andral, Louis, Piorry, 
Marshal-Hall u. s. w., sofort übersetzt! Und sollte 
sich (was sehr wahrscheinlich ist) kein Verleger dazu 
finden: nun, so möge der Staat oder eine Wissenschafts- 
Akademie das Geld zu der Übersetzung bewilligen, 
w^nn diese alte Literatur wirklich so sehr wichtig ist! 
i ®r xnan lasse nicht statt dessen Tausende von künf- 
® i11, in den Schulstuben an solchen körperlichen 

^Sensclmften verkümmern, die ihnen

*) „Der künftige Mediciner ist nicht auf dem Gymnasium, sondern 
auf der Realschule vorzubilden.“ Dr. Hermann Köchly, Über das 
Princip des Gymnasialunterrichts der Gegenwart u. s. w. (Dresden 
Und Leipzig, 1845. 8. S. 4. §. 7,)

™ sind. Sonst erhält man eine
' MeiUf nhw U1,d hochgebildeter Doctoren,

We che abei, bald so, baU so B.
rathlos am h.iankei.botte, spitifioJig. pedantisch, an
spruchsvoll, korperheh verweich]icft; Air Nacbtstrapa-

und Wetterstarme selbst linkisc]1
zu Operationen ungeschickt, u. s. w., welche Brillen 
und Glacehandschuhe tragen , reiche ivi« in c ■ 
und sich in grossen Städten niederlassen*  müssen lweil 
sie zur Landpraxis gar nicht taugen. Dagegen reagirt 
nun das I ublicum auf seine Weise: es schenkt sein Ver
trauen dem in Routine erzogenen und sicher auftreten

den Militärärzte, dem rüstigen Landarzte, dem dienst
fertigen Wundarzte („obschon er das Pulver nicht er
funden hat“), dem unstudirten Wasserdoctor, selbst wol 
dem Schmied und Schäfer.

Auch die Vniversitätsbildung der Mediciner hat 
keineswegs den praktisch-empirischen Charakter, den 
die Heilkunde verlangt. Es wird viel zu Vieles mittel
alterlich docirt, was man ad oculos demonstriren könnte 
und sollte. Theils fehlt es an klinischen Hülfsmitteln, 
theils hat Ein (oder ein Paar) klinischer Lehrer die 
ganzen praktischen Bildungsmittel in seiner Hand und 
hütet sich wohl, diese mit Andern zu theilen. Denn 
die Klinik ist Tonangeberin und beherrscht den Geist 
der ärztlichen Jünger; die übrigen Professoren ,,/iört 
mns<; aber weil der Mediciner frühzeitig ein ungläu
biger Thomas wird, welcher nichts glaubt, was er nicht 
sieht, so reden sie meist in den Wind. Es ist ganz 
offenbar, dass man jedem Lehrer (z. B. selbst dem der 
Physiologie, allgemeinen Pathologie, Arzneimittellehre) 
Gelegenheit geben müsste, seine Lehren am Kranken
bette darzuthun. Hierin sind uns die Engländer und 
Amerikaner (z. B. die klinischen Schulen zu London, 
Dublin, Philadelphia) auch zuvor! Anstatt dessen krän
kelt die ärztliche Ausbildung in Deutschland an dem 
Mangel der Studienfreiheil. Allenthalben sehen wir 
Zwang und Monopol: Zwang, bestimmte Lehranstalten 
zu besuchen , bestimmte Collegia zu hören, bestimmte 
Universitätsjahre nachzuweisen, lateinisch zu reden; 
Verbietungsrecht gegen die jungem Docenten; Monopole 
der zum Examiniren berechtigten Professoren, des kli
nischen Universitätslehrers; Monopol der wohlhabenden 
Stände, durch die Kostspieligkeit der Promotionen und 
Prüfungen unterhalten; Verbot der Niederlassung auslän
discher Arzte (s. vorl. Schrift S. 84), u.s.f.; hier eine Be
schränkung über die andere, weil man, sobald man einmal 
anfängt in solche Dinge hineinzuregieren, kein Ende findet.

11. Die Staatsprüfung verlangen auch wir, mit 
den Verff. vorliegender Schrift, möglichst streng; denn 
sie scheint uns das einzige Mittel, dem oben gerügten 
schädlichen Zwangsystem ein Ende und der Studien
freiheit Geltung zu verschaffen. Unter Strenge verste
hen wir aber nicht den Grimm der Examinatoren, das 
Mishandeln der Candidaten und die Seltenheit der „er~ 
sten Censuren“. Und bei einer Staatsprüfung denken 
wir uns nicht ein geheimes Mandarinencollegium, 
dies im Namen des alleinweisen Beamtenstaates für die 
unmündige Menge Ärzte macht. Sondern wir meinen 
grösstmöglichste Öffentlichkeit, Specialität und prakti
sche Tendenz der Prüfungen. Jede Prüfung geschehe 
öffentlich in der Muttersprache, unter dem Zutritt jedes 
Laien oder Arztes; ein Gerichtshof von Sachverständigen, 
gleichsam als Delegat der Gesammtheit, entscheide, 
ob der Candidat „tauglich“ oder untaugliche; das 
„egregie“ oder „laudabilis“ können die Zuhörer beim 
Nachhausegehen abmachen. Die Prüfung geschehe 
speciell, für jeden einzelnen Zweig der ärztlichen 
Haupt - oder Vorwissenschaiten besonders, damit klar 
werde, dass nur durch vollständiges Zusammenwirken 
dieser Bildungselemente der wissenschaftliche Arzt ge
deihe. Die Prüfung sei praktisch, in jedem dieser Wis
senszweige mit Geschickliclikeitsbeweisen, Experimenten, 
Operationen u. s. w., verbunden: selbst in den theo
retischen, z. B. in der chemischen Analyse; vor Allem
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aber in Anatomie, Chirurgie, Accouchement u. s. w. 
Ein Arzt darf nicht körperlich ungeschickt sein, und 
wer nicht einmal das Messer zu führen versteht , wie 
soll dieser die viel feinem Künste der neuern Diagno
stik ausüben können ? ,

Diese Staatsprüfungen würden freilich viel £eit 
kosten, allein diese würde sehr nützlich angewendet, 
sofern dem jungen Arzt während derselben auferlegt 
würde, einen ein- oder zweijährigen praktischen Cursus 
als Assistent an einem öffentlichen Krankenhause (wie 
die Internes der Franzosen) zurückzulegen. Denn nur 
auf diese Weise beseitigen wir den aus dem Mittelalter 
überkommenen Misbrauch, dass man die jungen Docto
ren , ehe sie sich am Krankenbette zurecht zu helfen 
wissen in die Welt hinaussehickt, mit der Concession, 
auf Kosten ihrer Patienten und durch den Schaden 
klug zu werden. .

HL Dass mm der Staat einem so Vielgeprüften 
sehr wenig gegenleistet, wenn er ihm, wie bisher, nur 
die Erlaubniss gibt, „fortan Kranke zu behandeln, 
wenn er welche finde44, und dass dabei auch für die 
zukünftige Weiterbildung des Arztes nichts geschieht: 
das leuchtet ein. Wir wollen aber deswegen bei Leibe 
nicht ein vermehrtes Hineinregieren, vielleicht gar von fünf 
zu fünf Jahren wiederholte Prüfungen, geheime Con- 
duitenlisten, verschärfte Privilegia u. s. w. Sondern wir 
wünschen dem ärztlichen Stande eine Stellung im Staate 
gegeben, wo sich dieselben Vortheile als Resultate 
freier Entwickelung und Concurrenz und eines erweck
ten ehrenwerthen Esprit de corps von selbst ergeben. 
Wir wollen nicht etwa, dass der Arzt solch’ eine 
Staatstellung erhalte, wie in einigen Nachbarlanden, 
wo er als unbesoldeter „Staatsdieneri: betrachtet und 
willkürlich versetzbar wird. Sondern, dass er als Glied 
der Corporation aufgenommen und mit ihr gewisse 
Rechte erlange: nämlich Theilnahme an der öffentlichen 
Gesundheitspflege und Gesetzgebung (nach Analogie der 
Handelskammern), eine Vertretung bei den Ständever
sammlungen und die Anwartschaft auf jede ärztliche 
Staatsanstellung im Civil und Militär, sobald er in ei
nem deshalb anzustellenden öffentlichen Concurse den 
Sieg über die Mitbewerber zu erringen vermag. Durch 
diese Bethätigung der ärztlichen Gesammtheit beim 
Staatsanitätswesen, durch die Reibung der Geister 
unter sich und durch das Ringen um jeden, selbst den 
obersten Posten im Medicinalwesen, würden .wir in Kur
zem einen ärztlichen Stand. heranbilden, der zu seiner 
Vervollkommnung der jetzigen beengenden Schranken 
und Privilegien nicht mehr bedürfen, und den das Volk 
immer als vollgültig anerkennen wüide. Und dieser würde 
im Stande sein, dann, wenn in spätem Jahren unsere 
neuen Staatseinrichtungen zu ihrer vollen Consequenz 
gediehen , zur vollständigen Volksthümlichkeit durch- 
gebildet sein würden, wenn der Unterschied des Beam
tenstaates und der Privatmenschen sich in die Sponta
neität des gesammten Staatswesens aufgelöst haben 
würde: alsdann den Übergang zu derjenigen Stellung zu 
vermitteln, welche die wissenschaftliche Medicin, zur 
Staatsache geworden, in dem vollkommneren Staate ein
zunehmen hat. Es gibt kaum einen andern als diesen 
Weg zu Vermittelung der Gegenwart und der Zukunft.

VeraatwortUcker Redacteur: Dr. I?. Hand in Jena.

Aber — die Zünfte / „Man sieht, dass Rec. ein 
Theoretiker ist; was sollen wir mit den Zünften ma
chen ? Das ist ja die Schwierigkeit^von der Sache 
Nun, die Zünfte verlangen ja selbst nichts mehr, als 
freie Gebarung (s. S. 80 der vorliegenden Schrift). 
Nehmt sie beim Worte ! lasst sie los! aber ganzjund 
gar ! Es ist ja ohnedies nichts lächerlicher, als dass 
nur ein Privilegirter rasiren und Haare verschneiden 
soll, und dass der Bartverschneider keine Kopfhaare 
abschneiden darf; nichts unwürdiger, als dass die Be
hörde Jahraus, Jahrein solche „Contraventionen44 sich 
denunciren lassen und bestrafen muss. Gebt sie frei 
und rottet das ganze Zunftwesen der Barbierstuben 
aus, ehe es euch zur Versorgung anheimfällt, wenn 
Jedermann seinen natürlichen Bart wachsen lassen 
wird. Bildet die Barbiere nicht mehr zu Halbärzten, 
so wird sich das Pfuschen schon geben. Wo nicht, 
so schadet ein solcher Vnkünstler immer weniger, als 
ein Halbkwnstler.

Aber es gibt noch ausserdem manches Zunftwesen 
in unserer Kunst, was deren Ausbildung hindert, unge
deihlich und unerfreulich wirkt, den Egoismus und die 
Kastenabschliessung fördert, eingebildete Afterweisheit 
hervorruft. Hier sind heutzutage die eigentlichen Hin
dernisse der neuern Medicinalreform, welche allmälich 
hinweggeräumt werden müssen, damit die Saat der Zu
kunft gedeihe ! Sie liegen in dem mittelalterlichen Cor- 
porationswesen der Universitäten, den Privilegien der 
Bildungs - und Prüfungsanstalten , den Monopolen des 
Apothekerwesens, den Ansprüchen des Militärstandes 
auf Bevorzugung vor dem Civil. Wundern wir uns 
nicht, wenn jene vielgewünschten Reformen aus diesen 
Gründen noch Jahre lang ausbleiben, und hüten wir 
uns nur vor dem Misgriffe, hier von Flickereien und 
Ausbesserungen Heil zu erwarten, wo es vielleicht am 
Besten wäre, Alles seinem eigenen Zersetzungsprocesse, 
der doch nicht ausbleiben kann, und der auflösenden 
Gewalt der in den Laien sich ausbildenden Tendenzen 
zu überlassen.

Was aber inzwischen und bis zur Hinwegräumung 
dieser Hindernisse im deutschen Medicinalwesen für 
die beregte Reform geschehen kann, das lässt sich 
kürzlich in zwei Gesetzesparagraphen ausdrücken, we
gen deren es nur einer Einigung zwischen den Bundes
staaten bedürfte. Sie möchten folgendermassen lauten:

1. In unsern Staaten wird ein Jeder zur freien 
ärztlichen Praxis berechtigt, Welcher in den öffentlichen 
Staatsprüfungen seine vollständige Tüchtigkeit in jedem 
Zweige der theoretischen und praktischen Medicin 
mündlich , schriftlich und operativ an den Tag gelegt 
hat: mag er studirt haben, wo er will, wie er will und 
wie lange er will und einen Titel führen, w elchen er will.“

Jeder also Geprüfte und Nationalisirte 
nimmt Theil an den ärztlichen Ehrenrechten: 1) der 
Anwartschaft auf jede civile oder militäre Anstellung, 
welche er durch Obsiegen in öffentlichem Coneure er
wirbt , und 2) Sitz und Stimme in den ärztlichen Gremien, 
die der medicinischen Oberbehörde berathend zur Seite 
stehen und bei den Ständeversammlungen durch selbst
gewählte Abgeordnete vertreten sind.44

Dresden. . H. Richtet'.
Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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3. Erwiderung und Aufforderung, betreffend den Ge
brauch des römischen Rechts im Herzogthum Schles
wig, von Kammerrath Sarauw. In Falck’s Archiv 
für Geschichte, Statistik, Kunde der Verwaltung und 
Landesrechte der Herzogthümer Schleswig, Holstein 
und Lauenburg. Zweiter Jahrgang, 1843, S. 703 
—707.

4. C. Paulsen, Über das römische Recht im Herzog
thum Schleswig. Ebendas., dritter Jahrgang, 1844, 
S. 224 — 241.

5. Falck, Über die Anwendung des römischen Rechts 
im Herzogthum Schleswig. Ebendas., S. 496—499.

6. Sarauw., Erwiderung auf die Äusserungen des Hrn. 
Professor Paulsen in Kiel, die Gültigkeit des römi
schen Rechts im Herzogthum Schleswig betreffend. 
Ebendas., S. 546 — 596.

Während ehedem die positive Autorität der Rechts
sammlung Justinian’s in Deutschland hauptsächlich auf 
die Kammergerichtsordnung von 1495 und die nach
folgenden Reichsgerichtsordnungen gestützt zu werden 
pflegte , hat die neueste Literatur dagegen das Kam
mergericht bei der Darstellung und Begründung der 
Aufnahme und Gültigkeit des römischen Rechts immer 
weiter in den Hintergrund treten lassen. Allein da die 
Gesetzeskraft des Justinianischen Corpus Juris in der 
Eigenschaft eines gemeingültigen Subsidiarrechts etwas 
anderes ist, als die Auffassung des vernünftigen Ge
dankeninhalts und die Aneignung des Geistes der welt
berühmten Jurisprudenz der Römer, es sich aber für 
die deutsche Rechtspraxis zunächst um jene handelt, so 
halten wir die ältere Begründungsweise in der Haupt
sache für die formell genügendere. Auch ist in der 
Geschichte der Verbreitung und objectiven Geltung des 
römischen Rechts in Deutschland die Stiftung und Be

setzung des Kammergerichts, mit der Instruction und 
Beeidigung der Beisitzer auf des Reichs gemeine 
Rechte, wobei die politische Vorstellung, dass das rö
mische Kaiserreich sich in dem deutschen Reichsstaate 
fortsetze und deshalb römisches Recht in Wahrheit wie 
einheimisches Recht anzusehen sei, thatsächlich die 
geistige Unterlage bildete, ganz gewiss eine entschei
dende Epoche, theils durch die Wirksamkeit und den 
unmittelbaren Einfluss des Kammergerichts als des 
höchsten Gerichts im Reiche, theils durch die Nach
bildung desselben in den mit gelehrten Romanisten be
setzten Obergerichten und deren Instructionen in den 
einzelnen Territorien. Der wirkliche Gebrauch des 
römischen Rechts, ausserhalb der geistlichen Gerichte, 
ist im Grossen und Ganzen davon abhängig gewesen; 
was namentlich für einen bedeutenden Theil von Nord- 
deutschlsnd historisch sich vollständig darthun lässt. 
Dieser Gebrauch 'wurde erst möglich durch die Auf
hebung oder Lähmung der alten Volksgerichte. Die 
Geschichte der römischrechtlichen Praxis schliesst sich 
an die Einrichtung und Entwickelung des neuern Ge
richtswesens an; sie muss, soll sie wirkliche Geschichte 
sein, aus der Allgemeinheit, in der sie bisher durch
gehends gehalten worden, auf concret historisch-statisti
schen Boden verpflanzt werden. Das neuere Gerichts
wesen hat aber seinen Ausgangspunkt in der Errich
tung des Kammergerichts. Wie entscheidend die Ein
wirkung desselben auf die positive Geltendmachung 
und Einführung des römischen Rechts in die Praxis ge
wesen , beweist auf negative Weise an der Südgrenze 
des deutschen Reichs die Schweiz, an der Nordgrenze 
das Herzogthum Schleswig.

In dieser Beziehung hat schon früher ein Mitglied 
des schleswigschen Obergerichts, Graf M. von Moltke, 
gegen den Gebrauch und die praktische Anwendung 
des römischen Rechts überhaupt sich aussprechend, in 
seiner Schrift, betitelt: „Welche Folgen hat die Herr
schaft des römischen Rechts ?44 (Lübeck, 1830), nach
dem er bemerkt hat, dass und weshalb m diesem Lande 
die einheimischen Quellen zu einei guten Rechtspflege 
nicht ausreichend sind, sich u. a. olgendermassen 
geäussert; „Daher kommt es denn , dass , ungeachtet 
den Advocaten verboten ist, sich auf das römische 
Recht zu berufen, und auch der Richter aus diesem 
Rechte die Entscheidungsnorm nicht entlehnen darf, 
dennoch dasselbe einen überall fühlbaren Einfluss auf 
unsere Rechtspflege ausübt. Von festen Anhaltspunk
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ten verlassen, geräth die Praxis dadurch in ein grosses 
Schwanken, mit befriedigender Gewissheit lässt sich 
der Umfang gar nicht ausmessen, bis zu welchem der 
einheimische Gesetzvorrath reicht, denn an einer gründ
lichen , umfassenden, doctrinellen Bearbeitung fehlt es 
gänzlich, und nicht selten sieht der Richter sich in die 
La°*e  versetzt, sich zuförderst den Stoff zu schaffen, 
aus^ welchem die Urtheilsgründe geschöpft werden sol
len. Nicht aber im Privatrecht allein zeigt sich fliese 
Mangelhaftigkeit, auch der Process und das Criminal- 
recht, insoweit beide aus positiven , bei uns geltenden 
Gesetzen sich entlehnen lassen, b* eten überall grosse 
Lücken dar, und sehr oft fehlt es auch hier an um
fassenden, leitenden Normen/4 Da es aber, wie die 
vorliegende Literatur zeigt, deren Anzeige wir beab
sichtigen, nicht blos auf allgemeine Principien und lei
tende Grundsätze ankommt, sondern es sich vielmehr 
auch für die Praxis um die Entscheidung der Fragen 
über die Anwendung des SCli Vellejanis der lex Ana- 
stasiana, der Normen über nsucapio und praescriptio, 
Servitutenverjährung, die gesetzlichen und privilegirten 
Pfandrechte, das beneficium excussionis „ das Tragen 
der Gefahr bei dem Kaufe, das Testamentsrecht in sei
nen römischrechtlichen Eigenthümlichkeiten, die laesio 
enormis , die römischen Zins verböte u. dergl. handelt: 
so genügt eine Berufung auf die innere Musterhaftig
keit und Rationabilität des Justinianischen Rechts kei
neswegs. Über die Grenzen und den Umfang der Gül
tigkeit des römischen Rechts im Herzogthum Schles
wig hat sich aber in den letzten drei Jahren zwischen 
dem Kammerrath Sarauw und den Professoren des deut
schen Privatrechts und des Schleswig - holsteinschen 
Landesrechts an der Universität zu Kiel, Falck, Tönsen, 
Paulsen eine lebhafte literarische Debatte erhoben, 
über die wir, ohne uns auf das particularrechtliche De
tail der Streitfrage tiefer einzulassen, hier übersicht
lichen Bericht abstatten wollen.

Die schleswigsche Rechtspraxis zeigt dem Kundi
gen unwiderleglich, dass zwischen der Verehrung und 
Anerkennung des römischen Rechts als Weltrechts 
seinem innern Werthe nach, als eines universalen Pri
vatrechts , als des Geistes des positiven Rechts über
haupt, als der reinen Civilrechtswissenschaft, als ratio 
scripta einerseits, und der formellen Reception dessel
ben mit Gesetzeskraft andererseits, nicht blos, wie ei
nige der neuesten Civilisten fast vorauszusetzen schei
nen , eine Verschiedenheit der Ansichten der Juristen, 
sondern vielmehr eine wesentliche Verschiedenheit der 
Rechtsverfassung selbst obwaltet. In der vorliegenden 
Schrift von Tönsen ist auf eine sowol für die Romanisten, 
als insonderheit auch für die Germanisten beachtungs- 
werthe Weise auseinandergesetzt worden, dass zwi
schen der doctrinellen Werthschätzung des römischen 
Rechts und der Anerkennung desselben mit der Digni
tät der ratio scripta und der förmlichen Reception des

selben als Gesetz ein wesentlicher Unterschied statt
findet, dass aber und auf welche Weise im Leben und 
in der Anwendung diese drei verschiedenen Arten des 
Gebrauchs in einander fliessen. Wie bestimmt auch 
diese drei Arten, in welchen vom römischen Rechte 
Gebrauch gemacht werde, als durch wesentliche Kri
terien unterscheidbar aufgestellt werden können, so 
leicht gehe doch nach der Natur der Sache und nach 
Ausweis der Geschichte, die eine Art des Gebrauchs 
im Laufe der Zeit allmälig in die andere über. In der 
nähern Ausführung wird diese dreifache Weise des 
Gebrauchs vom Verf. auf eine zweifache Autorität des 
römischen Rechts zurückgeführt, nämlich die gesetz
liche und die rein wissenschaftliche, indem die letztere 
wiederum in eine zweifache zerfällt: „ in diejenige, 
welche sich mit einigen wenigen Abweichungen von 
der gesetzlichen Autorität nur dadurch unterscheidet, 
dass sie derselben zwar nicht formell, wohl aber ma
teriell gleichsteht, oder die der geschriebenen Ver
nunft (ratio scripta), und in die, welche zwar auch 
wie diese letztere, keine formelle oder gesetzliche Au
torität jenes Rechts anerkennt, jedoch eine materielle 
auch nicht so schlechthin, wie diese, sondern nur un
ter Bedingungen, welche wiederum in den einzelnen 
Ländern verschieden sind.“ In England sei nament- 
hch dei wissenschaftliche Gebrauch, der von dem 
fremden Rechte gemacht werde, ein ganz anderer, als 
in den skandinavischen Reichen, die mit der römisch
civilistischen Literatur Deutschlands in näherer Berührung 
stehen, als die Engländer, obgleich in denselben das rö
mische Recht bekanntlich als ratio scripta gar nicht gilt, 
und in diesen wieder ein ganz anderer, als in dem ei
gentlichen Russland. Wie bestimmt auch die rein 
wissenschaftliche Benutzung von der Geltung desselben 
als Gesetz oder als ratio scripta nach der negativen 
Seite hin zu unterscheiden ist, so viel Unbestimm
tes bleibt doch bei der Bestimmung der positiven Seite 
des Verhältnisses. Sehr natürlich erscheint daneben 
das Phänomen, dass das römische Recht aus einem 
blossen juristischen Bildungsmittel sich so leicht in ei
nen Kanon des geschriebenen Vernunftrechts umsetzt. 
Diesem soll nun freilich, da es an förmlicher Reception 
mangelt, keine eigentlich gesetzliche Qualität beigelegt 
werden, aber der Begriff unserer ratio scripta ist doch 
schlechthin positiver Natur. Zu ihrem regelmässigen 
Charakter gehört zwar, dass das fremde Recht nicht 
formell als Gesetz gilt; „aber, wenn es doch mit sei
ner Materie dieselben Dienste leistet, so kommt sich 
dies , wie wir täglich sehen, im praktischen Leben so 
ziemlich gleich.“ Der Verf. führt hierbei weiter aus, 
dass, wenn nun, diese Wahrheit vorausgesetzt, der 
Staat, wie z. B. im Herzogthum Schleswig, bei Strafe 
verboten habe, bei gerichtlichen Verhandlungen sich 
auf die Gesetze dieses fremden Rechts zu beziehen 
oder sie zur Begründung seiner Gerechtsame anzufüh
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ren: so wird freilich das fremde Gesetz nicht citirt, 
weil es verboten ist, aber ein Gewährsmann des Civil- 
rechts wie Hellfeldt, Thibaut, Mühlenbruch oder wer 
sonst mit seinem Handbuche an der Tagesordnung ist, 
J“ em die Parteien ihre Gerechtsame „begründen oder 
gründen lassen durch Argumente, die, wie bei jedem 

deutschen Gericht, grösstentheils aus dem fremden 
Hecht entlehnt sind.“ Vornehmlich ist in diesem er- 
sten Hefte der Beiträge des Verf. zur Begründung der 
„Idee eines allgemeinen positiven Privatrechts“ und 
zur kritischen Prüfung und Hinwegräumung der Leh
ren und Grundsätze, welche dieser Idee entgegenstehen, 
li^>ClV* 1St^SC^le Behauptung der ratio scripta umständ- 
foke6 d>rtnt/ln^ Or’gineM kritisirt. während das nächst- 
fen 6 i> au^ dessen baldiges Erscheinen wir hof
fen ' eurtheilung der im deutschen Reiche erfolg- 

eception des römischen Rechts gewidmet sein 
wird. Es wird ausgeführt, wie bei der Ansicht der 
geschriebenen Vernunft die Sache juristisch am wenig- 
s en ai steht. “Gesetz ist sie ja nicht, und als Wis- 
senscnait des Rechts sollte sie gebührlicherweise nur 
so viel Beachtung geniessen , als sich dieselbe durch 
doctnnelle Gründe erzwingen kann. So nachtheilig 
steht aber ihre Sache nicht, sondern vielmehr so, dass 
die Bündigkeit und Richtigkeit ihrer Argumentation an 
allen Ecken und Enden vorausgesetzt wird, und dass 
derjenige, der aus demselben eine Regel für sich an
führen kann, auch mit ihr, wie die Juristen zu sagen 
pflegen, fundatam intentionem hat. Der Staat nun, der 
eine solche Qualität jenes Rechts in Bezug auf dieWirksam- 
keit desselben bei den gerichtlichen Behörden anerkennt, 
leiht dieser wissenschaftlichen Voraussetzung seine Auto
rität oder erklärt, sei es stillschweigend oder ausdrücklich, 
dass seine theoretischen und praktischen Juristen Recht 
hätten.“ Der Verf. hat eine Reihe von Zeugnissen und 
historischen Belegstellen S. 56 angeführt, um die frag
liche Ansicht vom römischen Rechte, um die Wirklich
keit und praktische Bedeutung jener Idee und ihre le
bendige Existenz an bestimmten Orten zu constatiren, 
deren Zahl freilich leicht vermehrt werden könnte. Es 
wird dabei von den Glossatoren ausgegangen und vor
zugsweise auf den ehemals sogenannten gewohnheits
rechtlichen 1 heil Frankreichs, wie auf das Herzogthum 
Schleswig Rücksicht genommen. Der Verf. hat sehr 
richtig darauf aufmerksam gemacht? dass die Idee der 
ratio scripta insbesondere in Folge bewusster Oppo
sition der Staaten gegen die Ansprüche des Kaiser- 
thums, indem man das römische Recht als geschriebe
nes Kaiserrecht betrachtete und es daher all Gesetz 
nicht aufnehmen wollte, sich fixirt und geltend gemacht 
hat, w'ie dies namentlich in dem Theile Frankreichs, 
der sein droit coutumier aufrecht erhielt, und auch im 
Herzogthunie Schleswig geschehen ist. Die Analogie 
zwischen beiden Ländern ist allerdings treffend, und 
die Dogmengeschichte jener merkwürdigen Rechtscon- 

troverse der ältern französischen Jurisprudenz für un
sere Streitfrage, wie für die Erläuterung des Begriffs 
des „allgemeinen Rechts“ überhaupt, sehr lehrreich. 
Man vergleiche unter andern Silberrad’s epitome hislo- 
riae iuris Gallicani im Anhänge zu seiner Ausgabe von 
Heineccii histwia iuris civilis Romani ac Germanici 
gegen den Schluss hin: „Sed nunc nova quaestio sur- 
git inter Ictos Gallos quotidie agitata, an iudex tune 
(d. h. wenn das einheimische Recht keine Entschei
dungsnorm angibt) ad ius Romanum confugiens, illud 
agnoscere debeat tanquam Ins Commune, an vero 
tantum tanquam Rationen! Script am? u. s. w. Der 
berühmte de Thou vertheidigte bekanntlich die raison 
ecrite, und durch diese literarischen Verhandlungen 
ist erst dieser Terminus nachhaltig als technischer 
Ausdruck aus Frankreich in andere Länder verbreitet 
worden; s. Duck, De usu et auctoritate iuris civilis 
Romanorum in dominiis principum Christianorum lib.II, 
§. 30 sq.: s)Et fuit haec quaestio olim „agitata inter 
duos Senates Parisiensis primarios successive praesides, 
Petrum Lizetum et Christopkorum Thuanum; in qua 
Lizelus contendebat ius civile Romanorum esse Gallo- 
rum lus Commune;, ideoque Consuetudines et Constitu- 
tiones. quae sunt Ins GaUicum, esse ius strictum stri- 
cteque interpretandum (also wie in Deutschland das 
einheimische Recht im Verhältnisse zu dem recipirten 
vor H. Conring). Thuanus vero dicebat. consuetudines 
esse Gallorum Ius Commune', ius vero Romanum tantum 
Rationis Scriptae in Gallia locum habere. Et haec opi- 
nionum diversitas ad insequentes Galliae lurisconfultos 
dimanavit.“ Also der grosse de Thou vertrat als Ju
rist schon den positiven Begriff eines gemeinen Rechts 
aus einheimischem Stoffe im Gegensätze des fremden 
Rechts, das er nur wegen seiner innern Vernünftig
keit als musterhafte Civilrechtstheorie respectirte, und 
steht damit in der That an der Spitze der neuern Ger
manistenschule. Es muss ihm daher mit Bezug auf 
seine raison ecrite in der Literaturgeschichte der ger
manischen Jurisprudenz ein Ehrenplatz, der ihm ge
bührt, eingeräumt werden. Auch bei Tönsen vermis
sen wir solche Anerkennung. Die Widersacher der 
de Thou’schen Theorie in Frankreich, welche das rö
mische Recht, und nur dieses als gemeines Recht aller 
Franzosen ansehen wollten, behaupteten die Gültigkeit 
desselben dergestalt, dass eine Nichtachtung desselben 
bei den gerichtlichen Entscheidungen Nullität des Ur- 
theils zur Folge haben sollte. Die Anhänger seiner 
Lehre räumteii in Frankreich, oder wenigstens doch 
in der Gallia Consuetudinaria, nur den vaterländischen 
Rechtsquellen, nicht aber dem römischen Rechte Ge
setzeskraft ein, waren aber über letzteres als Kanon 
vernünftiger Rechtskunde in ihren Ansichten, welche 
das Schwankende und Unbestimmte des Begriffs der 
raison ecrite kundgeben, nichts weniger als einstimmig. 
Es wmrde behauptet, das römische Recht könne in Er-
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kenntnissen als ratio, oder als exemplum, oder als 
aequitatis normet, oder autoritas prudentum, oder vera 
iustiliae ratio, oder als ars et scientia iuris angezogen 
und allegirt werden. Zu diesem Beispiele des alten 
gewohnheitsrechtlichen Frankreichs, worauf der Verf. 
hingedeutet hat, kann auch unter anderm die gleich
artige fundamentale Controverse der altspanischen Ju
risprudenz hinzugefügt werden. Duck l. c. §. 17 leitet 
die Darstellung derselben so ein: „De hoc vero Jure 
Regio in Hispania (wie in Deutschland •,,Kaiserrecht“ 
in seiner vorzeitigen Bedeutung) et lut e Civili Roma
norum inter maximos Jlispaniae lut isconsultos diu con- 
troversum fuit: an solum ius Regium habeat rim 
iuris Communis; an etiam Ius Romannm pro Iure 
Communi sit habendum. Nam atii solum ius Regium 
asserunt esse Ius Commune in Hispania, et lus Roma- 
num habere vim rationis solang u. s. w. Die Verthei- 
diger des einheimischen gemeinen Rechts, des spani
schen Königrechts, im Gegensätze des römischen als 
des fremden geschriebenen Kaiserrechts, verfochten 
ihre Theorie „pro tuenda Maiestate Regum suorumie 
wider die Ansprüche des Kaiserthums, und beriefen 
sich dabei auf ein altes Gesetz „prohibentem sub poena 
capitis Leges Romanas in ludiciis allegari“. Das Her- 
zogthum Schleswig damit zusammengehalten, so erklärte 
die herzogliche Regierung zu Ende des 16. und An
fänge des 17. Jahrb. wiederholt in Polizei - Ordnungen, 
„dass sie ihr Fürstenthum Schleswig keineswegs den 
kaiserlichen Rechten und der Reichs-Polizei-Ordnung 
für unterworfen“ betrachtet wissen wolle, und in der 
Advocaten - Ordnung sind Allegationen aus dem römi
schen Rechte bei Geldstrafen verboten. Wir haben 
diese Analogie der verschiedensten Länder, äusser dem 
deutschen Reiche, welches die politische Basis des 
Begriffs des römischen gemeinen Rechts war, hier nur 
mit diesen kurzen Andeutungen berühren können, hal
ten dieselbe aber für einen weiterer Erforschung und 
genauerer Ausführung höchst würdigen Gegenstand, 
der wohl auch in den folgenden Heften des vorliegen
den Werks seine gehörige, umfassende Beachtung fin
den wird.

Dass diese vorliegende Erörterung Tönsen’s zur 
richtigen Auffassung und Beurtheilung des gegenwärtig 
obschwebenden Streites über den Umfang der Gültig
keit des römischen Recnts im Herzogthum Schleswig 
gar sehr beitragen muss, leuchtet ein; aber ihre Wich
tigkeit und Bedeutung ist umfassender, da der Verf. 
sie keineswegs blos darauf bezogen und beschränkt, 
sondern sie vielmehr ganz allgemein gehalten hat. 
Aber der diesem ersten Hefte als Nachschrift beige
fügte Anhang ist Polemik wider die Schrift Sarauw’s, 
welche die literarische Verhandlung, die uns hier haupt

sächlich beschäftigt, veranlasst hat, und die zuerst in 
einer Reihe von Lieferungen in den von Falck für die 
Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenbtjrg re- 
digirten gelehrten Zeitschriften an das Licht trat, her
nach aber in abgekürzter Gestalt, wie sie uns unter 
obigem Titel vorliegt, als eigene Schrift erschienen ist. 
In dieser Monographie wird die neue Meinung ausge
führt, dass das Justinianische Recht als im Herzogthum 
Schleswig förmlich und vollständig recipirt betrachtet 
werden müsse. Der Verf. glaubt, wie der Schluss sei
ner Schrift aussagt, alle entgegenstehenden Ansichten 
hinreichend widerlegt, und somit die allgemeine, sub
sidiäre Gültigkeit des römischen Rechts im ganzen Her- 
zogthume Schleswig, sowie es in Holstein gilt, äusser 
Zweifel gesetzt zu haben.

Die bisherige Ansicht über die Aufnahme des rö
mischen Rechts in Schleswig, wie sie namentlich durch 
Falck’s Autorität vertreten wird, ist im Wesentlichen 
folgende. Während für Holstein über die Reception 
und Anwendung des gemeinen Rechts dieselben Grund
sätze, wie in andern deutschen Ländern als ehemali
gen Territorien des deutschen Reichs, entscheidend 
sind, ist dagegen im Herzogthum Schleswig eine allge
meine Reception. des gemeinen Rechts nicht erfolgt. 
Jedoch komme dasselbe zur Anwendung nicht blos in 
den geistlichen Gerichten, zufolge des bei der Refor
mation beibehaltenen canonischen Rechts, dem das 
römische zur Ergänzung dient; sondern auch in den 
weltlichen Gerichten in folgenden Fällen: a) in der 
Landschaft Eiderstedt, wie in den benachbarten süd- 
schleswigschen Städten Husum und Friedrichstadt, weil 
die dortigen Statute ausdrücklich auf das gemeine Recht 
als Subsidiarrecht verweisen, folglich selbiges hier förm
lich recipirt sei; b) in allen Criminalsachen aus dem 
Grunde, weil die Carolina angenommen, in dieser aber 
Art. 105 ganz allgemein auf das römische Recht ver
wiesen werde; c) im Processrechte, weil dies die 
ganze Fassung der schleswig-holsteinschen Landgerichts- 
Ordnung mit sich bringe. Übrigens könne es nur so
weit als gesetzliche Norm zur Anwendung kommen, 
als der Gerichtsgebrauch im Einzelnen sich für die 
Reception entschieden habe, wie es bei einzelnen Rechts
materien, jedoch meistens auf schwankende Weise, al
lerdings der Fall sei. Sonst dürfe dasselbe „zwar als 
eine Autorität, wie die Schrift jedes angesehenen Juri
sten, gebraucht“, jedoch als Gesetz nicht angeführt 
werden, da ältere Gerichtsordnungen und obergericht
liche Gemeinbescheide des Landes das Allegiren der 
fremden Rechte, bei Vermeidung von Geldbussen, un
tersagt haben.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Xieipzig.
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Hiergegen ist jetzt Sarauw, die förmliche Recep- 
tion des römischen Rechts auch für Schleswig behaup
tend, mit grossem Aufwande von Gelehrsamkeit und 
Scharfsinn, aber auch, wie der Unbefangene gestehen 
wird, mit präoccupirter Meinung und mancher Spitz
findigkeit zu Felde gezogen. In dem ersten Capitel 
seiner Schrift hat er die Hauptmomente aus der Ge
schichte der Verbreitung des römisch - justinianischen 
Rechts in Deutschland und besonders in Holstein zu
sammengestellt, und nachzuweisen sich bestrebt, wie 
die Gültigkeit des römischen Rechts zwar nicht auf 
ausdrücklicher Einführung und förmlicher Publication 
beruhe, diese aber von der gesetzgebenden Gewalt für 
unnöthig angenommen sei. Der Verf. schliesst hier 
mit folgenden Äusserungen: „Die unterlassene Fortbil
dung des deutschen Rechts und das obenerwähnte Un
wesen der Doctoren sind allerdings sehr zu beklagen. 
Allein offenbar ist es sehr irrig, dies der Justinianischen 
Gesetzsammlung zur Last zu legen, die an ihrer wider
sinnigen, unpassenden Anwendung durchaus schuldlos, 
als subsidiäre Rechtsquelle zur Zeit noch immer un
entbehrlich ist. Für ihre Gültigkeit spricht also noch 
mehr als ununterbrochener Gerichtsgebrauch während 
Jahrhunderten, wiewol schon deshalb jene Gültigkeit 
längst eingetreten sein würde. Im Übrigen waren es 
eben gelehrte Juristen, die der irrigen Doctrin steuer
ten, indem sie durch das mühsamste Studium die Trüm
mer des deutschen Rechts retteten, und dem zwar ur
sprünglich fremden, doch seit Jahrhunderten eingebür
gerten Rechte, in seinem Verhältnisse zum einheimi- 
scuen, als aushelfende Norm, wissenschaftlich ermit
telte Grenzen steckten.“ Bei solcher Ansicht des Verf. 
ist sein Eifei fiii die „widersinnige Anwendung der 
Justinianischen Gesetzsammlung«^/) sehr auffallend.

Das zweite Capitel behandelt die Geschichte der 
Verbreitung des römischen Rechts im Herzogthume 
Schleswig bis auf die ältere Landgerichts - Ordnung 
von 1573. Der Verf. hat diese Darstellung in eine 
Übersicht des ganzen Verlaufs der gesammten Staats- 
und Rechtsgeschichte des Herzogtums verwebt, die 
allerdings in mancher Beziehung recht lehrreich ist, 
aber die Hauptargumente für das eigentliche Thema der 

Schrift auch manchmal verdunkelt. Die Darstellung 
sondert und gliedert sich nach dem Gange und den 
Epochen der politischen Geschichte des Herzogtums 
in vier Perioden: die erste bis zur Zeit der Waldemare, 
also bis in die Mitte des zwölften Jahrh., in welchem 
Zeiträume der Verf. jedoch noch keine Anwendung des 
römischen Rechts im Lande annimmt; die zweite Pe
riode die Regierungszeit der Waldemare, also bis ge
gen die Mitte des dreizehnten Jahrh. hin, für welchen 
Zeitraum der Verf. ebenfalls zu dem Resultate gelangt, 
dass es zu einer irgend bedeutenden Anwendung des 
römischen Rechts so wenig in Schleswig, wie in den 
deutschen Reichslanden eher habe kommen können, 
„als bis gelehrte Juristen in die Gerichte kamen und 
Schriftsteller auf die Praxis einwirkten“; die dritte 
Periode vom Tode Waldemar’s II., der das jütische 
Lovbuch gab, bis zur festen Verleimung des Herzog- 
thums an das holsteinische Grafenhaus 1386, für die 
der Verf. gleichfalls zu dem Ergebnisse kommt, dass 
eine irgend erhebliche Anwendung des römischen Rechts 
unter Laien noch nicht anzunehmen sei; jedoch sei in 
Holstein wie in Schleswig, die jetzt unter Einer Lan
desherrschaft standen, der Grund dazu gelegt gewesen, 
sodass nur der Mangel an Legisten die Kunde vom 
römischen Rechte verzögert habe. Der Verf. schliesst 
und folgert dabei zu viel aus den in Urkunden dieser 
Zeit vorkommenden Verzichtleistungen auf römische 
Klagen und Einreden. Man weiss, was es mit den 
Formularen der päpstlichen und kaiserlichen Notare, 
die aus dem Süden in das Herzogthum Schleswig und 
das Königreich Dänemark kamen, für eine Bewandtniss 
hatte. In dieser Beziehung hat schon Lappenberg einen 
dankenswerthen Aufsatz in Hugo’s civilistischem Maga
zin, VI, S. 198—227, über die erste Verbreitung der 
Kenntniss des römischen Rechts in Niedersachsen und 
andern nördlichen Ländern drucken lassen, dessen An
führung und Benutzung bei Sarauw vermisst wird. Was 
die Rechtspraxis der Geistlichkeit anlanot, so ist hier 
auch insbesondere auf ein Curiosum aus den Acten 
über die Streitigkeiten des Bischofs Burchard mit der 
Stadt Lübeck aus dem Ende des 13. Jahrh. aufmerk
sam zu machen, die der Unterzeichnete im ersten 
Bande der Urkundensammlung für die Schleswig - hol- 
stein - lauenburgische Geschichte hat abdrucken las
sen. Es ist selbiges mit Rücksicht auf die Connexität 
des römischen Rechts mit dem canonischen und die 
damalige römisch-rechtliche Praxis der geistlichen Ge
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richte und Notare nicht unmerkwürdig. Das Factum 
ist nämlich dieses, dass 1208 der Bischof mit seinem 
Capitel wegen einer im Bau begriffenen Mühle eine förm
liche novi operis nunciatio nach römischem Rechte 
durch iactus lapilli exercirten: „his, qui ibidem ope- 
rantes aderaad, per iactum lapidis iuxta sanctton.es le- 
gitimas nunciamus novum opus etc“

Die vierte Periode ist der Zeitraum von 1386— 
1460, in welchem die politische und staatsrechtliche 
Vereinigung Schleswigs mit Holstein unter den hol
steinischen Landesherren aus dem schauenburgischen 
Hause für die Dauer sich gründet; die fünfte der Zeit
raum von der Wahl Christian’s I., des ersten Olden
burgers, zym schl.eswig'holsteinschen Landesherrn bis 
zur Publication der altern Landgerichts-Ordnung 1573. 
Der Verf. sucht hier nachzu weisen, dass die nämliche, 
im Anfänge dieses Zeitraums freilich noch sehr schwache 
Anwendung des gemeinen Rechts, welche in Holstein 
begonnen j sich auch in das Herzogthum Schleswig 
verpflanzt habe, obgleich dessen Bewohner sehr an ih
rem Lovbuch gehalten hätten. Er glaubt aus der ro- 
manisirenden Glosse des wiburger Bischofs KnudKob- 
sen zum jütischen Loy insbesondere folgern zu dürfen, 
dass man schon damals, im 15. Jahrh,, auch im Ge
biete des Loybuchs die subsidiäre Gültigkeit des römi
schen Rechts angenommen habe. Allein bei dieser 
Argumentation wird ohne Zweifel, wie es auch von 
Germanisten in Ansehung der romanisirenden Glossen 
zum Sachsenspiegel und andern deutschen Rechtsbü
chern geschehen ist, viel zu weit gegangen. Die prak
tische Anwendung des römischen Rechts in den Ge
richten, die damals noch Volksgerichte waren, folgt 
daraus gar nicht; und was die Hauptsache ist, in der 
Process - Ordnung von 1573 wird den schleswigschen 
Untergerichten das gemeine Recht als subsidiarische 
Norm nicht vorgeschrieben.

Ebenso verhält es sich mit der revidirten Landge
richtsordnung von 1636, von der in dem folgenden Ca- 
pitel gehandelt wird, und obwol der Verf. sich sehr 
viel Mühe gegeben hat, die Instruction des Landge
richts, in schleswigschen Sachen nach Gewohnheit und 
Lovbuch, in holsteinschen aber subsidiär nach gemei
nem Rechte zu sprechen, so zu interpretiren, als ob 
dennoch eine Gleichstellung beider Lande eigentlich 
beabsichtigt worden: so wird er mit seinem Raisonne- 
ment den Unbefangenen schwerlich überzeugen. Nicht 
minder künstlich und unbefriedigend ist, unsers Dafür
haltens? Aus zur Auslegung der alten wider das ge
meine Recht im Herzogthum Schleswig erlassenen Al- 
legations-Verbote, auf deren Hintansetzung mit weitläu
figer Deduction hingearbeitet wird, von dem Verf. Vor- 
gebrachte. Was aber die abweichenden Ansichten der 
neuern Schriftsteller anlangt, die eigentlich durchweg 
der Meinung sind, es sei keine eigentliche, allgemeine 
Reception des römischen Rechts in Schleswig erfolgt, 

so hat schon Tönsen in seiner oben erwähnten Nach
schrift mit Recht hervorgehoben, dass äusser der ober
gerichtlichen Behörde des Herzogthums selbst, Arpe, 
Lobedanz, v. Westphalen, Lackmann, Dreyer, Schra
der, ferner die beiden Herausgeber des corpus statu- 
torum Slesvicensium, Graf v. Brockdorff, nachher Prä
sident des 1834 für Schleswig und Holstein gemein
schaftlich errichteten Ober • Appellationsgerichts, und 
Baron v. Eggers, sowie Falck, Scholz, v. Schirach, 
v. Wimpfen, Graf M. v. Moltke, Paulsen u. A. sich 
zu einer der Sarauw’schen entgegengesetzten Theorie 
bekennen. Bei solcher Sachlage meint daher Tönsen, 
es erscheine hier des römische Recht in seiner behaup
teten gesetzlichen Qualität als ein, nach der Meinung 
des Verf. zwar legitimer Prätendent, der aber das Un
glück habe, von Allen, die von Amts- und Wissen
schaftswegen dazu Beruf hätten, nicht anerkannt zu 
werden. Ja, so verhält es sich in der That, die Re
ception des fremden Rechts als eine förmliche und all
gemeine ist in der heimathlichen Jurisprudenz, wie jene 
lange Reihe von Autoritäten beweist, nicht anerkannt. 
Diese Thatsache ist aber im Grunde, da es sich hier 
wesentlich um die opinio doctorum und autoritas pru- 
dentum, um das sogenannte Juristenrecht handelt, zur 
Widerlegung Sarauw’s genügend. Er hätte wenigstens 
aus einer Menge von Gerichtsacten einen Gegenbeweis 
führen müssen, was aber nicht einmal von ihm ver
sucht worden ist, obgleich eine sorgfältige Benutzung 
von Processacten aus verschiedenen Zeiten und aus 
verschiedenen Gegenden des Landes offenbar für den 
Beweis und die Durchführung des behaupteten Satzes 
unerlässlich war.

Gegen die Sarauw’sche Ansicht spricht insbeson
dere auch, sehen wir auf die heutige Rechtspraxis, die 
betreffende Bestimmung in der neuen Gerichtsordnung 
für das Ober-Appeilationsgericht, die wesentlich mit 
der gleichartigen Anordnung in der alten Landgerichts
ordnung überein stimmt, indem sie keineswegs auf gleich
mässige Weise für Schleswig und für Holstein auf rö
misches und canonisches Recht als. das gemeine, sub
sidiäre Recht verweist,, vielmehr eine Verschiedenheit 
in dieser Beziehung zwischen Holstein, dem deutschen 
Bundeslande, und Schleswig, „dem nicht zum deutschen 
Bunde gehörigen Herzogthume“, ausdrücklich voraus
setzt und anerkennt. Paulsen hat hierauf in seiner 
Replik besonderes Gewicht gelegt, und darauf aufmerk
sam gemacht, wie schon eine Vergleichung der in den 
„schleswig-holsteinischen Anzeigen“ mitgetheilten Rechts- 
fälle lehre, dass die schleswigschen Urtheile sich nie
mals auf das römische Recht als Entscheidungsquelle 
berufen, auch dann nicht, wenn sie mit römischen 
Rechtsgrundsätzen übereinstimmen, sondern in solchen 
Fällen auf „Herkommen“ oder „constante Praxis“. 
Daneben hat er, um darzuthun, „wie gerade wesent
liche römische Rechtssätze nicht in Schleswig gelten“, 
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eme Reihe von Fällen zasammepgestellt, in welchen 
entweder Obergerichts- oder Ober-Appellationsgerichts- 
Urtheue für die Nichtanwendung des römischen Rechts 
sich ausgesprochen haben. Am Schlüsse seines Auf
satzes erklärt er sich dahin, dass die Ansicht, nach 

eher früher das römische Recht als ratio scripta 
brachtet worden sei, nur dazu gedient habe, „die 
Ortbildung des einheimischen Rechts durch Gesetzge- 
ung U11(] volkstümliche Gewohnheiten“ nicht wenig 

Zu hemmen; dennoch sei aber der Rechtszustand Hol
steins nicht vorzuziehen, denn das römische Recht habe 
seine Bestimmung, Grundlage der europäischen Rechts- 
wissenschaft zu werden, in der Geschichte bereits er- 
u lt, tauge aber nicht zum Gesetzbuche. Unsere Zeit 
o»ne auch nicht mehr, wie das Mittelalter, das römi- 

sc e Recht als ratio scripta ansehen. Es bleibe daher 
den schleswigschen Richtern, so lange „dem Bedürf
nisse durch ein Gesetzbuch nicht abgeholfen worden“, 
nichts Anderes übrig, ,.a]Sj jm Nothfalle, nach dem 
Naturrechte zu entscheiden.“ Dabei ist über die Be
deutung und diese Anwendung des Naturrechts eigent- 
ich nur gesagt worden, dasselbe sei dasjenige, „was 

jede Zeit, nach dem Stande ihrer Bildung, als Folge
rung aus der auf die wirklichen Lebensverhältnisse an
gewandten Gerechtigkeitsidee erkennt.“

Sarauw in seiner Erwiderung auf diese Äusserun
gen Paulsen’s führt aus, nicht aus dem Grunde, weil 
es im deutschen Reiche galt, sei die subsidiäre An
wendung des römischen Rechts in mehren schleswig
schen Statuten und Gesetzen verordnet, sondern „weil 
man es schon früh und Jahrhunderte lang für die all
gemeine subsidiäre Norm der Christenheit, oder als 
ratio scripta anerkannte, und weil, wegen der langen, 
innigen Verbindung zwischen beiden Landen, Holstein 
so sehr auf Schleswig einwirkte, dass das alte Recht 
des letztem immer äusser Gebrauch kommen und un
anwendbarer werden musste.“ Er hält die Allegations- 
Verböte nicht für ein Verbot der subsidiären Anwen- 
ung, sondern nur für ein Verbot an die schleswig- 

sc en Anwälte, ihre Schriften mit Citaten aus dem 
gemeinen echte zu überhäufen. In einem weitläufigen, 
und wie es von einem Unparteiischen schwerlich be
stritten wei en möchte, theilweise sehr gesuchten Rai- 
sonnement sucht er darzuthun, dass der Unterschied, 
den man in, er sc eswig-holsteinschen Landgerichts- 
Ordnung bei der Aufführung „nd Bestimmung der Ent- 
scheidungsqueUen für Holstern «nd för Schleswig fin
det, eigentlich gar nicht vorhanden sei. Dasselbe gilt 
von seiner Deutung der betreffenden Satzung in der 
Instruction des den beiden Herzogtümern gemeinschaft
lichen Ober-Appellationsgerichts. Die von Paulsen an
geführten Entscheidungen des gottorfischen Obergerichts 
sucht er hauptsächlich mit der Bemerkung zu beseiti
gen, dass einzelne Entscheidungen keine Norm geben 
können. Es sei freilich seit dem letzten Decennium 

des vorigen Jahrhunderts das schleswig§che Oberge
richt der Ansicht, dass es das römische Recht in Schles
wig nicht für allgemein recipirt halte, allein eine solche 
Meinung des Dicasteri ums brauche man nicht als Norm 
anzusehen, falls daraus nicht ein wirklicher Gerichtsge
brauch hervorgehen. Allein hier übersieht der Verf.. dass 
der Gerichtsgebrauch sich aus jener Ansicht des Oberge
richts erzeugen musste und wirklich erzeugt hat. Dass 
die gesetzlicheGültigkeit des römischen Rechts im Herzog
thume manchmal von den juristischen Schriftstellern in 
Abrede gestellt worden, muss der Verf. zwar zugeben, 
erklärt aber alle die zusammenstimmenden Äusserungen, 
die ihm entgegenstehen, für blosse Meinungen, die 
nicht auf probehaltigen Gründen beruhten. Sowol Paul
sen als Sarauw sind übrigens darüber einverstanden, 
dass der jetzige Rechtszustand im Herzogthume Schles
wig sehr viel Schwankendes und Unbestimmtes habe, 
weshalb ein bürgerliches Gesetzbuch, auch schon in 
der fünften schleswigschen Ständeversammlung bean
tragt, ihnen sehr wünschenswerth erscheint.

Zwischen Beide ist nun Falck mit der Erklärung 
in die Mitte getreten, dass von den beiden erwähnten 
entgegengesetzten Ansichten jede nach ihrer Seite hin 
zu weit gehe. Seine Theorie ist aber keineswegs ein 
gehaltloses juste-milieu, sondern auf Gesetze und Ge
richtsgebrauch gestützt. Wir haben sie bereits oben 
in ihren Grundzügen dargelegt, und müssen ihr im We
sentlichen beipflichten, bedauern jedoch, dass Falck, 
der dazu besondern Beruf hat, die Frage nicht auch 
aus dem Gesichtspunkte der Gesetzgebung und Gesetz
gebungspolitik aufgefasst hat. Er gibt übrigens in Be
ziehung auf die Rechtsanwendung im Allgemeinen zu, 
dass es schwer ist, zu einem ganz befriedigenden Re
sultat bei der vorliegenden Frage zu kommen. Denn 
die Frage in Betreff der Autorität des römischen Rechts 
im Herzogthum Schleswig sei eigentlich fortwährend 
auf demjenigen Standpunkte stehen geblieben, der vor 
Erlassung der Kammergerichts - Ordnung von 1495 in 
Deutschland der allgemeine gewesen sein müsse. Sie ge
höre auch wesentlich der Doctrin an. Eine solche Doctrin 
sei aber ihrer Natur nach nicht nur unverpflichtend für 
die einzelnen Rechtsgelehrten und Richter, sondern 
auch, wie die Erfahrung lehrt, sehr schwankend. Wenn 
auch die Doctrin sich an einzelne gesetzliche Äusse
rungen anlehnen könne, so frage es sich dabei gleich, 
ob solche einzelne gesetzliche Äusserungen als Aus
flüsse eines allgemeinen Princips oder lediglich als 
Ausnahmen von der Regel zu betrachten sind. Bei 
der Beantwortung bestimmen aber anderweitige Über
zeugungen und Meinungen leicht die Richtung der Ar
gumentation. Sehr treffend ist hierbei die Bemerkung 
Falck’s: „Zu diesen allgemeinen Gründen kommt noch, 
bei der Frage über die Gültigkeit des römischen Rechts 
im Herzogthume Schleswig ein ganz besonderer und 
sehr einflussreicher Umstand hinzu, einerseits die Vor-
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liebe für das römische Recht und die auf demselben 
beruhende Rechtsdoctrin, anderntheils die Abneigung 
dagegen. Jene geistige Richtung war in frühem Jahr
hunderten die vorherrschende, die letztere tritt in den 
neuern Zeiten mehr hervor, und so ist es begreiflich, 
dass aus altern Schriftstellern und Erkenntnissen, selbst 
aus einzelnen altern Gesetzen sich mehre Äusserungen 
entlehnen lassen, welche für die allgemeine Anwend
barkeit des römischen Rechts im Heizogthum Schles
wig sprechen.“

Zu den Juristen • welche keine Vorliebe für (las 
römische Recht und dessen allgemeine Anwendbarkeit 
heo-en vielmehr überzeugt sind, dass das deutsche 
Recht, bei dem es i c auf eine ^ehori^e
Auffindung der Obersätze und richtige Ableitung und 
Entwickelung der Untersätze ankommt, ebenso vernünf- 
ti«- sei als das römische, gehört auch Tönsen. Eine 
begriffsmässige Nachweisung der Vernünftigkeit der im 
Volke lebenden germanischen Rechtsgrundsätze kann 
inan als seine Aufgabe bezeichnen. Wir erlauben uns 
in Beziehung auf die fernere Lösung dieser Aufgabe 
hier ein paar Wünsche in der Kürze auszusprechen. 
Unser erster Wunsch ist dieser, dass bei der fernem 
Untersuchung über die Auffassung und Würdigung des 
römischen Rechts als ratio scripta das Schriftprincip 
der Theologie historische und literarische Berücksichti
gung finden möge, da wir die Überzeugung haben, dass 
zwischen der Jurisprudenz und der Theologie in diesem 
Punkte ein Zusammenhang sich wird nachweisen lassen, 
der dogmengeschichtliche Beachtung verdient und zu 
einer lehrreichen Vergleichung und Unterscheidung füh
ren kann. Umgekehrt wird auch der Theologe bei 
dem dogmengeschichtlichen Studium des Schriftprincips, 
insbesondere zum Verständnisse und zur Beurtheilung 
der altern Unterscheidung zwischen der auloritas nor- 
mativa und indicialis der Schrift, einen Blick auf das 
Rechtsgebiet und dieRechtswissenschaft zu werfen haben. 
Eine solche Berücksichtigung der Theologie und theo
logischen^ Literatur wird aber gerade für Tönsen viel 
weniger Schwierigkeit haben können, als für viele an
dere Rechtsgelehrte. Ein anderer Wunsch geht da
hin, dass bei der Kritik der römisch - rechtlichen ratio 
scripta nicht blos auf einzelne Institute und Normen, 
sondern auch auf die Systematik der gesammten Rechts
doctrin gesehen werden möge. Es wird sich zeigen, 
dass das deutsche Privatrecht seinem eigenthümlichen 
Wesen und innern Organismus nach sein System für 
sich hat, dass es ein organisches System in sich trägt, 
dem das römische Institutionensystem nicht zur Folie 
dienen kann. Letzteres ist nach der romanisirenden 
Tendenz, welche bis in die neueste Zeit unsere Wis

senschaft gar zu sehr beherrscht hat, nur zu oft als 
allgemeiner Kanon für die rechtswissenschaftliche Sy
stematik überhaupt, wie z. B. auch für das Kirchen
recht, geltend gemacht worden. Dieses Verfahren hat 
aber zu völlig unpassender Anordnung, wie zu will
kürlichen Gesichtspunkten und Rubriken geführt, bei 
denen man die innere Einheit und den wahren Zusam
menhang des deutschrechtlichen Stoffs vielfach aus den 
Augen verloren hat. Es ist bei der Anordnung und 
Stellung der Materien selbständig auf die Grundver
hältnisse und Grundansichten des deutschen Rechts 
zu achten, und diesen gemäss die Gliederung und Ein- 
theihmg des Stoffs zu bestimmen. Es ist demnach zu
vörderst von dem allgemeinen Personenrechte auf das 
besondere überzugehen, also von den Standesverhält- 
nissen im weitern Sinne des Worts auf das Recht der 
Familie und der Hausgenossen; sodann aber von der 
Familie auf den unmittelbaren Einfluss der Familienver
hältnisse auf das Vermögen, also nach dem innern 
Charakter der deutschen Erbfolge, auf das Erbrecht, 
da dieses wesentlich auf der Familienverbindung beruht 
und sich aus ihr entwickelt. Das Erbrecht ist so gut 
wie die Vermögensverhältnisse der Ehe angewandtes 
Familienrecht, und in dem angew andten Eherechte grei
fen ferner die Verhältnisse der Eheleute zu einander 
so tief und vielseitig in das Verhältniss zu ihren Kin
dern ein, dass bei der Darstellung und Entwickelung 
dieser Verhältnisse in der Anordnung der Materien 
dieser organische Zusammenhang Beachtung fordert 
und zu nothwendiger Combination derselben drängt 
Es ist in diesen Punkten insonderheit das deutsche 
Rechtssystem selbständig zu erhalten und in seiner ei
genen Natur aufzufassen, dem römischen System ge
genüber. Darauf folgt das reine Vermögensrecht, auf 
dessen Gebiete aber der durchgreifende Gegensatz der 
Liegenschaften und der Fahrniss, oder der Güter und 
der Habe festzuhalten ist: jener als des eigentlichen, 
bleibenden Vermögens, worauf sowol der öffentliche, 
staatsbürgerliche Stand, als die Familienverbindung sich 
stützt; dieser als der wandelbaren Habe, die Verkehrs
object ist, und als Gegenstand des Umsatzes Kauf
mannsgut, Waare. Hieraus ergeben sich also fünf 
Hauptrubriken in folgender Ordnung: Personenstand, 
Familienrecht, Erbrecht, Recht der Güter oder Liegen
schaften, endlich Recht des Verkehrs, welches letzte 
dem Handelsbalken der schwedischen Rechts- und Ge
setzbücher entspricht. Diese kurzen Andeutungen mö
gen an diesem Orte genügen, da eine genauere Aus
führung mehr Raum erfordern wrürde, als hier gestat
tet ist.

A. L. J. Michelsen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Rand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 208. 30. August 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der ausserordentliche Professor an der Universität zu Kopen

hagen Dr. K J. EngMoft ,st 20ra ordentlichen Professor in 
der theologischen Facultat nnd Assessor im Consistorinm da- 
selbst ernannt worden.

Dem ordentlichen Honorarprofessor Dr. Gervinus in Heidel
berg hat der Grossherzog von Baden den Charakter als Hof
rath verliehen.

Der ausserordentliche Professor Dr. Gildenmeister in Bonn 
ist zum ordentlichen Professor der orientalischen Literatur an 
der Universität Marburg ernannt worden.

Der ordentliche Professor der Theologie Dr. Hofmann in 
Rostock folgt dem Rufe als Professor der Theologie an der 
Universität zu Erlangen, wo er früher schon die Stelle eines 
ausserordentlichen Professors bekleidet hatte.

Der Professor der Anatomie an der Universität zu Wien 
Dr. J. Hyrtl ist als Professor derselben Wissenschaft an die 
Universität zu Prag versetzt worden.

Der Professor am Lyceum zu Erlau Franz Laner ist zum 
Professor der Statistik und des Bergrechts an der Universität 
zu Pesth berufen worden.

Die katholisch-theologische Facultat der Universität Giessen 
hat dem Lehrer zu Aschaffenburg Mauritius Moritz die theo
logische Doctorwiirde zuertheilt.'

Prof. Dr. Schleiden in Jena ist von der Linnean Society 
zu London zum auswärtigen Mitgliede erwählt worden.

Der ausserordentliche Professor Dr. v. Sybel in Bonn folgt 
einem Rufe als ordentlicher Professor der Geschichte an der 
Universität Marburg.

Orden. Zu Rittern der französischen Ehrenlegion wurden 
ernannt: der Schriftsteller Alphonse Karr, der Director der 
Gemäldegalerie in Berlin Gust. Fr. Waagen, der Professor zu 
Neustadt-Eberswalde J. T. K. Ratzeburg; den preussischen Ro
then Adlerorden dritter Klasse erhielt Prof. Werlauff, Ober- 
bihliothekar der königl. Bibliothek in Kopenhagen; den königl. 
sächsischen Civilverdienstorden der Naturforscher Sir Robert 
Schomburgk.

Nekrolog.
Am 11. Juli starb zu Stollberg Dr. J. w. Meigen Secretär 

des Handelsausschusses und der Handelskammer, im 82. Lebens
jahre; Verfasser der Schriften'. Classification und Beschreibung 
der europäischen zweiflüglichen Insekten (1804); Systematische 
Beschreibung der zweifliiglichen Insekten (7 Thle., 1818—-38); 
Handbuch für Schmetterlingsliebhaber (1827); Systematische 
Beschreibung der europäischen Schmetterlinge (3 Bde., 1828 
—32); Deutschlands Flora (2 Bde., 1836 — 38).

Am 11. Juli auf einer Reise durch Tirol beim Übergang 
über den grossen Ferner durch einen Sturz Dr. Karl Bürsten
binder, Lehrer an dem Seminar für Stadtschulen in Berlin, Ver
fasser der Schrift: Palaestra. Lateinische Übungsschule (1843).

Am 20. Juli zu Halle Dr. Abraham Gottlieb Raabe, ordent
licher Professor in der philosophischen Facultat, vorher seit 
1794 ausserordentlicher Professor in Leipzig, seit 1806 ordent
licher Professor in Wittenberg, geb. zu Bernstadt in der Ober
lausitz am 1. Aug. 1764, Er schrieb: Specim.cn interpretandi 
Platonis dialogi, qui Crito inscribitur (1791); Interpretativ 
odarii Sapphici in lenerem (1794); Animadversiones ad Platonis 
Critonem Part. II. et III. (1805—10); Vorlesungen über die 
allgemeine Literärgeschichte (1805).

Am 30. Juli zu Heidelberg Dr. J. G. Fr. Dreuttel, Stadt
pfarrer und Decan der Diöcese Heidelberg und Ladenberg, im 
65. Lebensjahre. Von ihm erschien: Bescheidene Beschwerden 
und Bitten der evangelisch-protestantischen Kirche und ihrer 
Diener im Grossherzogthum Baden (1827); Die Heilslehre des 
Christenthums (1832).

Am 31. Juli zu Paris der berühmte Bildhauei Bosio, Mit
glied des Instituts, geb. in Monaco am 19. März 1769.

Am 3. Aug. zu Saalfeld Dr. Fr. Wilh. Lomler , Superin
tendent, Hofprediger und Oberpfarrer in Saalfeld. Seine 
Schriften sind: Erzählungen aus dem Reiche der Wirklichkeit 
(1801); Jakobine la Serre. Roman (1801); Gumal und Lina. 
Drama (1811); Luther’s deutsche Schriften (3 Bde., 1817); 
Eine Reihe einzelner Predigten Luther’s; Fabeln (1820); Jesus 
Christus. Predigten (1820); Lutherische Handconcordanz (im 
Verein mit Lucius u. A. [1826]); Predigten bei einer Amts
veränderung (1829). Antheil an Zimmermann’s Predigtsamm
lung und an theologischen Zeitschriften.

Am 6. Aug. zu Stuttgart Staatsrath und Consistorialprä- 
sident a. D. v. Mohl, Mitglied der Kammer der Standesherren, 
Grosskreuz des Kron- und Ritter des Friedrichsordens, im 
79. Jahre.

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin. 

Am 15. Juli hielt Dr. Beyrich einen Vortrag, m Welchem er 
die Charaktere von drei neuen Trilobiten-Gattungen feststellte, 
welche er Cheirurus, Sphaerexochus und Irochurus nennt. Sie 
bilden mit den ihnen nahe verwandten.Gattungen Lichas Da Im. 
und Bronteus Goldf. eine natürliche Uamihe; aHe haben einen 
im Ganzen aus 20 Gliedern zusammengesetzten Körper. Dr. 
Troschel sprach über die von ihm beobachtete starke Vermeh
rung der Trichogonia polymorpha, Mytilus p. in der Havel unter
halb Spandau und deren Einfluss auf die andern Muscheln Unia 
und Anodonta. Es scheint, dass letztere dadurch, dass jene 
sich in grossen Massen mittels der Byssusfäden an ihnen an
heften , so selten werden, dass ihr völliges Äussterben dort 
vorauszusehen ist. Dr. Klotzsch zeigte verschiedene Pflanzen
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und Pflanzentheile vor, die aus einer deutschen Colonie in 
Columbien eingesandt worden sind. Der aus Indien mit inter
essanten technologischen Sammlungen zurückgekehrte Reisende 
Blume gab Erläuterungen dazu. Aus seinen Tagebüchern machte 
er Mittheilung über mehre von ihm besuchte sehr grosse Kalk
steinhöhlen am Saluenflusse oberhalb Martaban in Hinterindien, 
welche zu religiösen Gebräuchen und Wallfahrten der Einge
borenen dienen. Eine dieser Höhlen ist von einei unzähligen 
Menge von Fledermäusen erfüllt, deren Excremente in einer 
dem Guano ähnlichen Masse ein Regale zur Salpeterbereitung 
ausmachen. Prof. Magnus zeigte einen Versuch mit einem von 
Prof. Marchand in Halle übersendeten Graphit aus Ceylon, der, 
mehre Stunden mit Schwefelsäuie gekocht, die merkwürdige I 
Eigenschaft erlangt hatte, ohne sein äusseres Ansehen verän
dert zu haben, sich bei gelinder Erwarmung sehr bedeutend 
aufzublähen. Wenige Splitterchen erfüllten nach dem Erwär
men einen Platintiegel bis zum obern Rande. Prof. Ehrenberg 
legte Abbildungen von zwei neuen mikroskopischen Thierformen 
aus der Umgegend Berlins vor, Euchlanis longiceps, ein grösseres 
Räderthier mit sehr langem Kopfe, kleinem Räderwerk und 
sehr langer Fusszange , und Bursaria stomioptycha, ein grösseres 
Polygastrium mit einem besondern faltigen harten Gerüst im 
Munde und zwei contractilen innern Sternen, nach Art des 
Paramecium Aurelia. Er erwähnte dabei der scheinbaren, aber 
völlig unbegründeten Rückkehr solcher Thierchen in den Ei
zustand, welche unphysiologische Ansicht mancher Beobachter 
durch ein periodisches Ausscheiden von Gallerte rings um den 
Körper gewisser Formen, z. B. der Bursaria flava bedingt ist. 
Prof. Weiss legte Proben des neuerlich im arvaer Comitat in 
Ungarn gefundenen Meteoreisens vor und erläuterte die Ab
weichungen, durch welche sich dieses Meteoreisen von den bis
her gekannten sehr unterscheidet. Er theilte dann noch die 
Originalnotiz über das von Dr. Koch in dem nordamerikanischen 
Staate Alabama entdeckte Zeugtodon Sillimanni mit, wie sie 
in dem zu Mobile in Alabama erscheinenden Mobile dally ad- 
vertiser vom 23. Mai d. J. bekannt gemacht worden ist.

Akademie der Wissenschaften inMiinchen. Am 
8. März meldete der Secretär der mathematisch-physikalischen 
Klasse den am 5. März erfolgten Tod des Geheimraths v. Nau 
in Mainz, vormals ordentlichen Mitglieds der Klasse, spätem 
Ehrenmitglieds der Akademie. Derselbe gab Nachricht von der 
Einsendung einer Hagelkarte von Oberbaiern durch Baron 
v. Khi stier, von den in der Schweiz bis jetzt erschienenen 
geognostischen Karten, nach einer Mittheilung des Prof. Meisner 
in Basel, und las einen Auszug eines Briefes des Prof. Göppert 
in Breslau über dessen Zusammenstellung aller bis jetzt be
kannten fossilen Pflanzen (I /92 Arten in 61 Familien und 2/7 
Gattungen). Dr. v. Tschudi aus Glarus zeigte mehre in Peru 
gesammelte Schädel vor, namentlich die er aus den alten Grä
bern enthoben und nach den drei Hauptformen der Chinchas, 
der Aymaras, der Huancas in Miiller’s Archiv für Anatomie 
beschrieben hat. Akad. v. Kobell gab ein Gutachten über die 
praktische Bedeutsamkeit der englischen Erfindung, Kupfer- und 
Stahlstiche nachzudrucken, die Akad. Vogel und Schafhäutl über 
die Lauge des Sectionsingenieurs Feigele zur Präservirung von 
Hölzern unter der Erde. Akad. v. Kobell zeigte das von Prof. 
Wöhler eingesendete Aluminium-Metall vor und verlas drei No
tizen über ein neues Vorkommen von Zirkon in lirol, über 
die Scheidung der Phosphorsäure, über ein chemisches Kenn
zeichen für Titaneisen und Sphen. Dr. Steinheil gab Nachricht 
über eine neue Methode, die geographische Länge und Breite 
eines Ortes ohne Rechnung und ohne Uhr durch eine Ein

stellung und zwei Ablesungen zu finden. Akad. J. A. Buchner 
las über den Stickstoffgehalt des braunen Biers. Derselbe 
theilte Notizen seines Sohnes des Dr. L. A. Buchner mit über 
die Zersetzung des Jodantimons und Jodarseniks durch Wasser, 
über die chemische Untersuchung des jodhaltigen Mineralwassers 
von Wildegg in der Schweiz, über die Menge des Broms in 
der Mutterlauge der Salzsäure zu Kreuznach. In der öffent
lichen Sitzung am 28. März las, nach einem einleitenden Vor
trage des Vorstandes, Staatsraths Frhrn. v. Freyberg, Prof. 
Zuccarini eine Rede des abwesenden Prof. A. Wagner: Andeu
tungen zur Charakteristik des organischen Lebens nach seinem 
Auftreten in den verschiedenen Erdperioden, welche in Druck 
erschienen ist. Conservator v. Martius las eine Dankrede auf 
Karl Friedr, v. Kielmeyer. Am 12. April gab der Klassensecretär 
einen Auszug aus einem Briefe von Quetelet in Brüssel. Prof. 
Dr. Erdi berichtete über einige ausgezeichnet junge und in- 
structive menschliche Embryonen in der anatomischen Sammlung 
zu München. Akad. Dr. Vogel las chemische Notizen von 
Dr. Vogel iun. über die Reaction des Kaliumeisencyanür auf 
Baryt- und Strontiansalze, über die Verminderung des Harn
stoffs und der Harnsäure im menschlichen Harn. — In der 
philosophisch - philologischen Klasse hielt am 5. April Prof. 
Spengel Vortrag über Aristoteles’ Politik. Diese Schrift bildet 
die Fortsetzung der Ethik, obschon unvollständig überliefert. 
In demselben schliesst sich das siebente und achte Buch an 
das dritte an, sodass das Ganze in zwei Haupttheile zerfällt, 
von welchen der erste den absolut besten Staat, welchen zu 
erreichen wenigstens Alle streben sollen, in seinem ganzen Um
fange und Inhalt darstellt, der andere die verschiedenen wirk
lichen und im Leben gewöhnlichen Staaten, welche sich nicht 
zu jenem reinen sittlichen und tugendhaften Streben des besten 
Staats zu erheben vermögen, betrachtet, ihre Gebrechen und 
deren Heilung nachweist. So verbindet Aristoteles das Theo- 
retisclie und Praktische. Die Ansicht von der Verbindung der 
beiden letzten Bücher mit dem dritten, welche schon im 16. 
Jahrh. Scaino und Segni erkannten, steht durch den Charakter 
des ganzen Werkes fest, und kann durch die eine wider
sprechende Stelle VII, 4 nicht verworfen werden, da sie für 
eine Interpolation zu erachten ist. Die Bücher der Aristote
lischen Politik waren auseinandergerissen überliefert worden, 
und ein Unbekannter hat die verkehrte Ordnung der Bücher 
durch Zusätze auszugleichen versucht.

Zoologische Gesellschaft iuBerlin. Am 1. Aug. 
hielt die Gesellschaft ihre erste GeneralveiSammlung im zoolo
gischen Garten. Geh. Medicinalrath Prof. Dr. Lichtenstein führte 
als Generalsecretär des Actien -'N ereins den Vorsitz. Derselbe 
eröffnete die Verhandlung m>t einem Vortrage, in welchem er 
das Verhältniss der Gesellschaft zu dem Actien-Vereine aus
einandersetzte und die in den Statuten desselben angedeuteten 
Zwecke näher bezeichnete. Es wurden die vielfachen Be
ziehungen, in "eichen der zoologische Garten zu den Natur
wissenschaften, den Künsten, den gewerblichen Betrieben, den 
landwirthschaftlichen Interessen und dem Jugendunterricht stehe, 
nachgewiesen und einige Andeutungeen über die Art und W eise 
gegeben, wie die Mitglieder der zoologischen Gesellschaft von 
den verschiedenen Standpunkten aus zur Erreichung dieser 
Zwecke beitragen könnten. Zu dem das Nähere regulirenden 
Vorstand wurden Geh. Medicinalrath Dr. Albers, Geh. Medi
cinalrath Dr. Müller, Prof. Dr. Magnus, Prof. Dr. Gurlt, Privat- 
docent Dr. Troschel und Kunstgärtner P. F. Bouche gewählt. 
Die beiden Ersten wurden zugleich zu Deputirten in den Actien- 
Verein, und zu ihrem Stellvertreter in dieser Eigenschaft Privat-
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docent Dr. Rammelsberg erwählt. Beschlossen wurde, dass die 
Gesellschaft auch auswärtige Mitglieder ernennen könne.

DeutscherVerein für Heilwissenschaft inBerlin. 
In der Julisitzung wurden zwei von dem k. k. Oberfeldarzt 
Liebhardt aus Wadomice eingesandten Krankheitsberichte mitge- 
theilt. Prof. Dr. Gurlt hielt einen Vortrag, in welchem der 
pathologisch-anatomische Unterschied von Entzündung -Con- 
gestion und Imbibitions - Flecken nachgewiesen wurde.

Chronik der Universitäten.
Göttingen.

,, fond die Preisvertheilung zum Andenken
eoiS • statt und wurde von dem Prof. Dr. Hermann durch 

pDe u.-f* 6 e.in6eieitet. Bewerbungsschriften waren bei allen 
"uCn e,nge^anSen5 und es konnten sämmtliche Preise 

vertheilt werden. Den theologischen für eine Vergleichung der 
platonischen Republik mit der christlichen Lehre vom Reiche 
Gottes auf den Grund einer Stelle bei Clemens Alex. Stromat.

, .4 erhielt der Student Jul Wilh. Ludw. Mehliss aus Wun- 
q? f PreiS fÜr die beste Predigt über 1 Cor. 4-11

tudent Herm. Oberbieck aus Nienburg. In der juristischen Fa- 
cultat hatte die Frage über successio per universitatem am besten 
der ®tudent Herm. Aug. Schwanert aus Braunschweig, in der 
medicmischen die wiederholte Aufgabe hinsichtlich der Erklärung 
der Misgeburten aus Krankheiten des Embryo der Student 
Rud. Leuckart aus Helmstadt zur vollsten Zufriedenheit der 
Preisrichter bearbeitet. Ausserdem ertheilte die medicinische 
Facultät der Abhandlung des Student Fr. Wilh. Beneke aus Celle 
das Accessit. Die philosophische Facultät krönte die Abhand
lung des Student Ludw. Emeritzy aus Ungarn über den Satz 
Fichte’s (Sittenlehre S. 229): „Wer nach Auctorität handelt, 
handelt gewissenlos.“ — Die Universität zählt gegenwärtig 632 
Studirende (vier weniger als im vorigen Jahre Halbjahre) und 
zwar 131 Theologen, 203 Juristen, 195 Mediciner und 104 
den Wissenschaften der philosophischen Facultät Zugehörige, 
darunter 431 Inländer und 202 Ausländer.

Literarische Nachrichten.
Im vorigen Jahre unternahm der Finnländer Castren im 

Auftrage der Akademie der Wissenschaften in Petersburg eine 
ei®e n^h Sibirien, ward aber durch Krankheit genöthigt 

zuruc zu e ren. Hergestellt hat er nun die Reise wieder unter
nommen. ein Zweck ist, soweit als möglich in Norden und 
, ö C" , ’ 10 i ^^dringen, um die Sprachidiome und Sitten 
der mchtrusswchen Vö1kerstämra<! zu erforschen. Man
hat vorerst von .hm eme Grammatik der Tscheremissen-Sprache 
zu erwarten Em anderer Beisende Prof. Abidi aus Dorpat 
verweilt noch auf der Re.se i„ die cis. „nd transkaukasischen 
['»vmzen b.s ArmierUhr naturhistorische Forschungen. Er 
alforth"1^ "^r .d'e, ErSte'BU"6,'1« Altai, über merkwürdige 
alterthumhehe Entdeckungen .n den Buinen einer alten Stadt 
ui Georgien u. a. eingesendet.

In der Akademie der Wissenschaften zu Berlin hatte Hof
rath Grimm eine Abhandlung über die Handschrift der Manes
sischen Liedersammlung gelesen (s. S. 726), zu welcher Prof 

d. Hagen in der Preuss. Zeitung, Nr. 203, Ergänzungen 
bekannt gemacht. Nicht Schilter hat von der Handschrift die 

erste Kunde erhalten, sondern der Däne Nostgaard bereits 
1607 zu Paris eine Abschrift davon gemacht, die sich in der 
Bibliothek in Kopenhagen befindet. Im J. 1815 hatte General 
Gneisenau in Paris die requirirte Handschrift schon in Händen 
als man sie als älteres Besitzthum wieder zurückforderte und 
einen künftigen Austausch in unsichere Aussicht stellte. Ver
geblich wurden auch von dem Stadtrathe zu Breslau werthvolle 
altfranzösische Handschriften und ein Valerius Maximus mit den 
schönsten Miniaturen, w elcher aus der Beute des in der Schlacht 
bei Azincourt 1415 gefallenen Herzogs Anton von Brabant und 
Burgund herrührt, zur Gegengabe angetragen. So wird das 
eifrige Bemühen, die Handschrift ihrem Vaterlande wieder zu 
gewinnen, nachgewiesen, wenn auch nur eine vollständige Ab
schrift durch Prof. v. d. Hagen erhalten wurde.

In der letzten Sitzung der Accademia di Religione cattolica 
zu Rom las Prof. Secchi eine später in Druck erschienene Ab
handlung über die Existenz der Päpstin Johanna: Nuova difensa 
de Romani Pontefici Benedetto III e Giovanni VIII nuovamente 
infamati con la favola della papessa Giovanna dai nemici della 
Chiesa Cattolica. Er erklärt die Geschichte der Päpstin für 
eine Erfindung der orientalischen Schismatiker, namentlich des 
Gregorius Asbesta und des Photius, die von Benedict III. und 
seinem Vorgänger excommunicirt w orden waren. Dem Beweise 
dienen Originaldocumente, welche Cardinal Garampi gesammelt 
hat, eine scharfsinnige Zusammenstellung der Zeitereignisse, 
eine Kritik des corveyschen Verzeichnisses der Päpste, numis
matische Monumente. Prof. Kist in Leyden hatte die Unter
suchung angeregt, indem er sich auf eine als authentisch an
erkannte Handschrift, aus welcher die Editio princeps des dem 
Anastasius beigelegten Liber pontificalis zu Mainz entnommen 
ist und in mehren Exemplaren die Lebensbeschreibung Bene- 
dict’s enthält. Diese Handschrift befindet sich, aus der Pala
tina zu Heidelberg hinweggenommen, jetzt in der Vaticana zu 
Rom. Secchi erklärt jene Editio princeps für eine grundlose 
Tradition.

Der König von Dänemark hat der königl. Akademie der 
Wissenschaften in Kopenhagen den Beschluss mitgetheilt, nach 
welchem die Corvette Galathea zu wissenschaftlicher Forschung 
nach den ostindischen Gewässern, namentlich nach den niko- 
barischen Inseln abgesendet werden wird. Nach Durchforschung 
dieser unter dänischem Hoheitsrechte stehenden Inselgruppe soll 
sie die chinesischen, der europäischen Schiffahrt geöffneten 
Häfen und Manila anlaufen und von dort ihre Fahrt durch 
das stille Meer fortsetzen, um Neuseeland und andere Insel
gruppen zu besuchen. Weiter soll sie auf ihrer Erdumschiffung 
die Häfen an der Westküste Südamerikas anlaufen, um das 
Kap Horn gehen und dann den Rio de la Plata und Rio de 
Janeiro anlaufen, von wo die Expedition im Sommer 1847 
zurück zu erwarten sein könnte. ..

Als in nächster Zeit erscheinende geschichtliche Werke 
sind zu benennen: Geschichte des Ausgangs des Ordens der 
Tempelherrn, von Prof. Dr. W. Havemann in Göttingen (Tü
bingen, Cotta); Biographie des portugiesischen Ministers Pom- 
bal, von Dr Oppermann (Hannover, Hahn); Joachim Lelewel, 
Betrachtungen über den politischen Zustand des ehemaligen 
Polens und die Geschichte seines Volks (Brüssel, Muquardt); 
de Ram, Recherche*  sur les sepultures des ducs de Brabant 
(auf Kosten der Akademie in Brüssel). Die durch den Tod 
des Dr. Pauly ihres Redacteurs beraubte Real - Encyklopädie 
der Alterthumswissenschaft wird von Prof. Wals und Dr. Teuffel 
in Tübingen fortgesetzt werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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NEUE JENAISCHE

AEIGEMEINE LITEÄATUII-ZEITIJW.
Vierter Jahrgang. M 209. 1. September 1845.

Länderkunde.
Irland von J. Venedey. Zwei Theile. Leinzi- Brock

haus. 1844. Gr. 12. 4 Thlr. P Br0CK
Der ers'e Theil enthält die Geschichte Irlands von 

v” f eiu \ o « auf das Ja,'r 1843- Die Darstel
lung zerfal t m 12 Capitel. 1) Alt-Irland. 2) Erobe
rung Irlands durch die Engländer, von Anno 1170- 
1330. 3) Kampf zwischen den Engländern bei Blut 
und den Engländern von Geburt, von 1330—1500. 4) 
Reformation, von 1500-1600. 5) Herstellung des eng
lischen Interesse in Irland, von 1600 — 60. 6) Engli
sche und irländische Restauration, von 1660-89. 7)

Daws und Colonialregierung, von 1689 — 1750. 
8) Emancipationsversuche, von 1750—82. 9) Die un
abhängige Colonie, von 1782—1800. 10) Aufstand und 
Lnion, von 1798—1805. 11) Wiedergeburt Irlands, von 
lb05—29. 12) Widerruf der Union, von 1829—43.

Der zweite Theil besteht aus drei grossen Abschnit
ten, wovon der erste von der Repeal und den Repea- 
lern handelt, der zweite „Ausflüge in die Umgegend von 
Dublin“ überschrieben ist, und der dritte die Antirepea- 
ler zum Gegenstände hat. Der erste, 280 Seiten, ist 
in 18 Capitel getheilt, deren Überschriften folgende 
sind. Von London bis Dublin. Der erste Tag in Du
blin. Das Meeting in Athlone. Dublin. Meeting in 
Dundalk, 29. Juni. Dublin. Neue Empfehlungen. O’Con
nell in der Repealassociation. Das Meeting in Tara. 
Organisation der Repealassociation. Repealpolizei und
Repealgerichte. O’Connell en famille. Parteien und 
Presse. Die katholische Geistlichkeit. Vater Mathew. 
Onent icher Unterricht. Volksliteratur. Daniel O’Con
nell. ei zweite, 58 Seiten, hat in 4 Capiteln Fol- 
gepdes zuin “halt. Loiv Road to Lucan. Rathmines, 
Dundrum, at arnham, Kingstown. Die Grafschaft 
Wicklow. Die Bauern _ dei. di,itte endlich) 116 Sei. 
ten, in 7 Capie get eilt, schildert die Antirepealer, 
die Katholiken in Nordirland die Presbyterianer, die 
e”S>'«he Staatskirche in Irland, die Orangemen, die 
Protestant operative Association and reformatio 
ciety, und den Zustand des Landes. ' So-

Die Quellen des ersten Theils sind meist alle mit 
einander irländische, als Leband’s Geschichte Irlands 
(die Hauptquelle), Barrington’s rise and fall of Ireland 
Thomas Moore’s Geschichte Irland’s, O’Connell’s Werk 
über Irland, (Sir John Davies) Seward’s Collectanea 
Politica, Wyse’s Hist. of the Cath. Association, Cooke’s 

Hist, of Party u. s. w. Die Autoren der meisten 
Schriften, woraus der Verf.. welcher selbst römischer 
Religion ist, seine Geschichte Irlands schöpfte, gehören 
der römisch-katholischen Kirche an. Dieser Umstand 
darf hier nicht unerwähnt bleiben. Der Inhalt des 
zweiten Theils hat grossentheils die eigene Erfahrung 
des Verf. zu seiner Quelle, und zwar die Erfahrung in 
einem kleinen Theile von Irland und fast ausschliesslich 
unter seinen Glaubensgenossen. Der Verf. kam süd
wärts bis zur Landschaft Wicklow, westwärts bis zur 
Westgrenze Leinsters (nach Athlone) und nordwärts bis 
nach Carrickfergus in Ulster. Ein enger Raum der 
Beobachtung, doch der Verf. hatte Augen und Urtheil. 
Im irischen Irland ist er ungefähr nirgends gewesen, 
aber er legt Bedeutung darauf, dass die Bewohner der 
Colonie noch irischer als Irländer, ipsis Hibernicis Hi- 
berniores, geworden, und sagt an einer andern Stelle: 
„Es lag mir mehr daran, Irland zu studiren, zu hören, 
als es zu geniessen , zu sehen.“ Irland studiren kann 
man überall in Irland, manche Seiten davon aber am be
sten nur in dem irischen Irland, im Westen und Nordwe
sten. Irland hören kann man ebenfalls überall im Lande, 
doch in ganz eigenthümlicher Weise, wie nirgend in 
der Colonie und im ganzen englischen Irland, hört man 
Irland in dem irischen Irland. Und Irland sehen sollte 
doch ein Jeder, welcher Irland studirt, und gerade da, 
wo es am eigenthümlichsten und ursprünglichsten ist, 
nämlich im irischen Irland. Äusser seiner eigenen Er
fahrung hat er das Material für den zweiten Theil sei
nes Werks aus Parliaments-Berichten und Verhandlun
gen, Reden, Zeitungen und Zeitschriften, andere Schrif
ten, wie Sadler’s Irland, der Select corr. on Orange 
lodges, D. O Cruly’s Essay u. s. w., den Rapporten 
der Board of Education, irischen Weissagungen und 
Volksliedern, dem skandalösen Büchlein des Priesters 
T. Baddeley u. dgl. m. geschöpft.

Das sind des Verf. Quellen und Hülfsmittel ge
wesen.

Leider sind in diesem Werk viele Druckfehler und 
auch manche andere eingeschlichen, welche von dem 
Verf. selbst herrühren. Das ist schlimm für einen Le
ser, welcher von irländischen Namen und Dingen nichts 
oder wenig weiss. Bei einem Wiedereinblick sind mir 
folgende zu Gesicht gekommen: Tyronnel soll heissen 
Tyrconnel; Peccata Hibernia, Pacata Hibernia; Arck- 
law und Schlane, Arklow und Slane (Slaney); Lein- 
trim, Leitrim; Connought, Connaught (an vielen Stellen);
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Dulkey, Dalkey; Hauth, Howth; Ratmimes, Rathmines; 
Ratfarnham, Rathfarnham; Dannybrook, Donnybrook; 
Cape Claire, Cape Clear; Wicklaw, Wicklow; Pawer- 
court, Powerscourt; Northern Wight, Northern Whig; 
Longfort, Longford; Westmeat, Westmeath u. s. w.

In eilf Jahren ein Flüchtling, nach sechsmonatlichem 
Leben unter den „kalten und ungastfreundlichen* 4 Englän
dern, welches herzlose Leben unter den Protestanten, den 
Tyrannen Irlands, ihm am wenigsten zusagte, kam der 
gemüthvolle Venedey nach Irland, dem „armen, gast
freien , verfolgten, schönen, guten44 Irland, und fand 
hier unter seinen Glaubens- und Leidensgenossen eine 
liebevolle Aufnahme. Das Protestantische widert ihn 
an, die Protestanten auch, ihre Lehre, ihr Wesen, ihre 
Knechtschaft, ihre Kälte, ihr Angesicht, er hält sich 
fern von ihnen, auch in Irland, und hält sich zu den 
Verfolgten, seinen Brüdern, zum Volk, dem gepeinigten 
und niedergetretenen Volk und dessen Leitern; sein 
demokratischer Sinn und sein Gemüth hat ihn getrie
ben, aber auch der Trieb, der in seinem religiösen 
Glauben liegt. Er studirte, hörte Irland, das römisch- 
katholische Irland, ein Mann von Geist und Herz that 
es, in echt-irischen Schriften, in echt-irischem Umgänge, 
in irischem Sinne, und so entstand sein Werk über 
Irland, welches eine schärfere Geissel für England ist, 
als O’Connell’s Werk. Wie viel Gerechtigkeit also der 
Tyrannei des protestantischen Englands oder dessen 
Regierung widerfahren konnte, lässt sich denken. In 
Irland angekommen, gab Hr. V. sich für einen „schlech- 
ten44 Katholiken aus, in Irland aber, wie sein Buch 
lehrt, ist er stets ein guter, ein irischer gewesen. Er 
war hier drei Monate, in London vorhin sechs, wo er 
mit 50—60 Empfehlungsbriefen nur zwei oder drei Be
kanntschaften machte. Er glaubt nie in dem „kalten44 
England heimisch werden zu können. Sein Herz lebte 
in Irland wieder auf, bei diesem „guten Volk44, nach 
„so vielen harten, schwarzen, liebeleeren Tagen.44 
„Dank, Irland!44 In der protestantischen Seemanns
kirche zu Kingstown konnte Hr. V. es nicht aushalten, 
in der Hochmesse der Kathedrale der Hauptstadt fühlte 
er sich heimisch.

Hrn. V.’s Irland, denke ich, ist das beste Buch, 
was je für Irland gegen England geschrieben ist, und 
meist Alles darin, von einem Ende bis zum andern, 
ist anziehend und belehrend. Allerdings lässt sich auch 
durch dieses ganze Werk hindurch des Verf. eignes 
Schicksal spüren, doch das scheint nirgend seine Ab
sicht gewesen zu sein, ohne es zu wollen, schrieb er 
so. Nicht eben aus absichtlichem boshaftem Hass 
gegen England, sondern, wie mir vorgekommen 
ist, aus eigner tiefer Überzeugung von der Wahr
heit dessen, vvas er schildern sollte, dann auch 
aus angeerbter und bewusster Abneigung gegen den 
Protestantismus schrieb er, und aus Mitgefühl fremder 
Leiden. Ein mächtiger spirit of persuasion geht durch

diese Geschichte Irlands hindurch, kein Schriftsteller 
hat den Unterdrücker so gezeichnet. England und 
seine Regierung hat keine Ursache, Hrn. V. zu lieben, 
aber Irland hat, und Irland ist ihm zur grössten Dank
barkeit verpflichtet, das römische Irland. Sein tiefes 
Mitleid mit Irland und dazu die Kälte, welche er in 
dem harten England erfuhr, erklärt (und entschuldigt 
in etwas) sein hartes Urtheil gegen den Unterdrücker 
Irlands. Er hat die Staatspolitik Englands, die neueste 
wie die alte, in so kraftvoller und rednerischer Sprache 
und so schonungslos — und darin war er consequent 
— vor den strengen Richtstuhl der öffentlichen Mei
nung gebracht, dass er sicher sein kann, dass eine so 
gezeichnete Staatspolitik von der grossen Mehrzahl 
ohne Gnade verdammt werden wird. Er hat die Un
gerechtigkeiten, Tyranneien und Grausamkeiten der 
protestantischen Beherrscher Irlands mit brennender 
Geissel heimgesucht, hat aber nie die Veranlassungen 
recht erwogen und nirgend erwähnt, warum England 
zuerst zu solchen schrecklichen Verfahrungsweisen ge
trieben ward. O’Connell’s Grundsatz — mit Abweisung 
aller Nebengründe und aller tiefem Ursachen — ist 
ihm genug: On our side is virtue and Erin, On their’s 
the Saxon and guilt. Das Unrecht ist allein auf Eng
lands Seite, das Recht auf Irlands. Ich will England 
und seine Politik nicht vertheidigen, aber auch der 
Feind fordert Gerechtigkeit. Freilich kann der Schrift
steller, welcher allezeit gerecht sein will, den Beifall 
der Welt nicht so leicht erndten. Hr. V. hat Alles 
aufgesucht und seinem Buche einverleibt, was den Le
ser zu seiner Meinung mächtig hinreissen kann. Im 
europäischen Continent wird man auch ja gern glauben, 
selbst in der protestantischen Welt hier, was dieser 
römisch-katholische Schriftsteller aus Köln für seine 
Glaubensgenossen in Irland zu verbreiten gestrebt. Ich 
will Englands Verfahren gegen Arm-Irland nicht prei
sen und bin weit genug entfernt, Partei für England 
zu nehmen, glaube aber, dass man ungefähr eben so 
behutsam sein muss in der Vertheidigung Irlands, als 
in der Verdammung Englands,, und dass das geschicht
liche Material, welches von irländischen und römisch 
katholischen Schriftstellern stammt, eine eben so scharfe 
Prüfung und Sichtung bedarf, als die Nachrichten feind
licherseits, von Engländern und Protestanten. In dem 
protestantischen Ruf S}Nopopery(i liegt sicherlich mehr 
als ein andersdenkender und andersgläubiger Venedey 
zu ahnen fähig und gerecht zu würdigen geneigt sein 
kann. Der Leser dieses Buchs von Irland, welcher 
der irländischen Zustände und Geschichte unkundig 
ist, muss auf der Hut sein, dass sich nicht ein Vorur
theil bei ihm fest setze, was schwer wieder auszurot
ten ist, und was so häufig in unserm Continent der 
Fall zu sein pflegt, wo man gewöhnlich Allem, was 
im Interesse Irlands geschrieben wird, einen unbeding
ten und ungeprüften Glauben schenkt. Ich weiss recht
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wohl, dass nicht allein die grosse Menge der römischen 
Glaubensgenossen das Ihrige dazu beiträgt, sondern 
auch die grosse Zahl der lauen Protestanten, denen 
Protestantismus und Römerthum ungefähr gleich gilt. 
Gerechtigkeit für Irland! schreit man auch hier zu 
I^ande. Allein eine völlige Gerechtigkeit, welche ge
fordert wird, ist nur durch Vernichtung der protestan
tischen Kirche in Irland möglich. Und das wird das 
protestantische England nun und nimmer zu^eben dür
fen. Die Vernichtung der protestantischen*  Kirche in 
Irland würde tief und weitgreifende Fol-en haben es 
würde ein Griff in diefeinsten Lebenstheile der ganzen 
protestantischen Kirche im germanischen Europa sein. 
Unter der Voraussetzung Hrn. V’s., dass die irländi
schen Geschichtsquellen im Allgemeinen wie im Ein
zelnen, in der Auffassung wie in der Darstellung wahr 
sind, und dass die römische Religion allerwenigstens 
ein gleiches Recht des Bestehens hat wie die protestanti
sche, wenn nicht ein grösseres, wie man sich schon die 
Miene gibt, so ist die Darstellung der Leidensgeschichte 
Irlands von diesem Reisenden und talentvollen Schrift
steller die gelungendste und gründlichste dieser Art, 
welche ich kenne. Sie ist mit Gedanken und Gemüth 
abgefasst. Aber ohne Leland und Seward hätte sie 
dieses schöne und anscheinlich echte Kleid nicht an. 
Der Verf. dieser Geschichte Irlands legt allen Thaten 
und Tyranneien der Engländer in Irland die allergreu
lichsten und allerschändlichst ersonnenen Absichten 
unter. Er finde sich mit seinem Gewissen ab! Sei 
es Leland, oder Sir John Davies, oder Pacata Hiber
nia, oder Thomas Moore, oder Daniel O’Connell, die 
Farben, womit Irlands Elend geschildert wird, sind zu 
grell, es ist etwas Unwahres, Übertriebenes, Unge
rechtes in den Federn aller irischen Schriftsteller und 
aller Derer, welche diesen folgen. Aus einzelnen Fäl
len macht der übertreibende Kelt nur zu häufig allge
meine Thatsachen. Und in etwas anderer Weise, wenn 
die Erzählung z. B. meldet, „jede Strasse war ver- 
rammt durch unbegrabene Leichen“, was soll ich von 
emem solchen Ausspruch glauben? Wenn ich die in 
einem grossen geschichtlichen Raum einzeln verstreu
ten Grausamkeiten der Unterdrücker sammle und an 
Einen Ort zusammenbringe, welch ein Greuelbild gibt 
das! Wie wirksam solche Aggregate sind, fühlte 
O’Connell m seinem „Irland“ ebenso gut, als der Ari
stokrat Aiken, als er die in Tocqueville’s Werk über

le Vereinigten Staaten von Amerika einzeln vorkom
menden Rügen zu einem Monstrum vereinigte Bei
weitem der grösste Theil des Inhalts des ersten Ban
des von V.’s Irland sind irländische Gedanken, welche 
der Verf. theils in seine individuelle Sprache um<*e-  
gossen, theils dadurch veredelt oder verschönert hat. 
Phantasie ist keine Lüge, sondern ein Auschmücken 
der Wahrheit, die V.’sche hat die Darstellung der 
Wirklichkeit reichlich geziert, aber nicht mehr als nö

thig war, um sie angenehm und empfänglich zu ma
chen. Sein schriftstellerisches Talent ist mit dem ei
nes Künstlers zu vergleichen, welcher oftmals mit ei- 
ni^en Strichen eine ganze Landschaft zu entwerfen 
weiss. Ein Beispiel von sehr vielen ist Thl. II, S. 13: 
„Sie (die englischen Bettler) sassen am Wege, ohne 
ein Wort 711 sa°-en, und hatten auf dem Boden geschrie
ben: We are hungry (wir sind hungrig). Nie werde 
ich diese Familie, Vater, Mutter und drei Kinder, wan
dernde Gerippe, vergessen, die mitunter langsam, Psal
men wimmernd, an meinem Fenster vorüberzogen. O. 
wrenn England betteln muss, so wird kein furchtbarerer 
Fluch erfunden werden können!4* Has Grossartige, 
was Hrn. V. mehr als Alles charakterisirt, ist, dass 
er für das Volk geschrieben und aus Liebe zum Volk 
geschrieben hat, ohne Nebenzweck, denke ich, und 
ohne Eigennutz. So hat ein Andrer, Hr. Kohl, nicht 
gethan. Er hat nicht für das Volk geschrieben, son
dern er hat für sich selbst geschrieben und für ein 
oberflächlicheres und zugleich zahlreiches Publicum. 
Ein mehr denkendes gibt Jenem den Vorzug. Jener 
schrieb sein „Irland“ für das arme Irland, dieser, wie 
gesagt, für sich selbst und seine Verehrer, dieser geht 
glänzend durch sein Irland hindurch, jener ist nur für 
seinen Gegenstand begeistert, sich selbst zum Theil 
vergessend, dieser ergötzt sich allzugern an seinen 
eignen Geistesblüthen, jener, obwol geistreicher als 
dieser, stellt die Worte und Gedanken Andrer, seiner 
tüchtigen Vorbilder, in den Vordergrund, weil er einen 
andern, einen edlern Zweck im Auge hat, dieser 
will allen Parteien gefallen, jener will nur für 
seine Partei wirken, und seine Darstellung ist ihm das 
Mittel, nicht der Zweck; Kohl ist ein schneller Beob
achter, Venedey ein schneller und ein tiefer, aber doch 
hat Hr. V. dem Engländer und dem protestantischen 
Element in seinem Urtheil über beide Unrecht gethan, 
seine Abneigung gegen das protestantische Wesen, 
worin er als Demokrat eine Quelle des Unheils und 
politischer Knechtschaft findet, ist ihm zu verzeihen, 
ein Engländer aber will länger beobachtet sein, um ihn 
zu begreifen, als Hrn. V. Zeit und Gelegenheit und Nei
gung dazu verstattet war. In seiner Auffassung des 
Irländers und irländischen Nationalcharakters, scheint 
es mir, ist er zu schnell und unvorsichtig gewesen, 
und nicht selten ist ihm mehr Ideales und Enthusiasti
sches als Wirkliches oder Wahres aus der Feder ge
sprungen. Hr. V. ist eine poetische Natur — Kohl 
nicht —, beides, Gefühl und Phantasie, sind bei ihm 
zugleich’ sehr rege und dadurch nicht immer auf dem 
We°-e der Gerechtigkeit und der Klarheit, obwol er 
grosser Verehrer des Rechts und der Freiheit ist, denn 
wo die Begeisterung auf der einen Seite das Überge
wicht hat, da ist auf der andern zu wenig gethan, das 
ist ganz gewiss. Manchmal denkt er gar zu gut von 
dem Irländer, er sagt: „der Irländer als tieffühlender
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Gemüthsmensch und hingebender Enthusiast denkt an 
sich meist zuletzt“. Davon ist der Verf. überzeugt ge
wesen , und er hat den Irländern gerade kein Compli- 
ment damit machen wollen. Allein um so etwas zu 
sagen, muss man die Nation lange beobachtet haben, 
von Einzelnen lässt sich noch nicht auf Alle folgern. 
So tieffühlende Gemüthsmenschen und hingebende En
thusiasten, wie er fand, habe ich in Irland nicht ge
funden, es mag sein, dass er die Menschen besser be
obachtet, und dass sie ihm als Glaubensfreunde näher 
getreten sind, allein ich traue diese Eigenschaften in 
solchem Grade überhaupt der keltischen Race nicht 
zu, am wenigsten, dass der Irländer meist zuletzt an 
sich denkt. Dass Irländer oft viel wärmer, herzlicher 
und mitleidiger sind, als Engländer, habe ich erfahren, 
vor Allem bei den englischen Bauern in dem alten 
Westsaxen (Wessex). Ferner, „der Irländer ist fromm, 
aber ebenso ein geistreicher Mensch“, „der Irländer 
ist ein kluger Mensch“ u. s. w. Aber — merkwürdig 
— da hört man von jedem Engländer fast: „der Irlän
der ist ein stupider Kerl (stupid fellow)“, und die eng
lischen' Seeleute, und die unsrigen auch, sagen alle 
dasselbe wie aus Einem Munde von den irischen. Ge
gen die Frömmigkeit, Geistreichheit und Klugheit habe 
ich ebenfalls aus eigner Erfahrung einigen Verdacht, 
doch der Zufall könnte den Reisenden mit lauter from
men, geistreichen und klugen Menschen in Irland zu
sammengeführt haben. Übrigens will ich die Geist
reichheit nicht ganz in Abrede stellen. „Die irische 
katholische Geistlichkeit ist gewiss eine der achtbar
sten in der Welt/4 In mancher Hinsicht ist sie das 
und könnte den Priestern des europäischen Festlandes 
zum Beispiel dienen. Ihre Züchtigkeit wird allgemein 
gepriesen und vielleicht bewundert. Sie stehen dem 
Volke näher als unsere protestantischen. In Betreff 
der Züchtigkeit hat Hr. V. überhaupt von dem irischen 
Volk eine hohe Meinung, besonders von den irischen 
Frauen. Ich denke etwas anders darüber, nicht dass 
keine Züchtigkeit in Irland sei, sondern dass sich diese 
Meinung nicht aufs Allgemeine anwenden lässt. Und 
so musste denn auch die Unzüchtigkeit in der Volks
literatur Irlands — nicht in der gesammten Volkslite
ratur Irlands, denn das ist nicht der Fall —, des rö
misch-katholischen Irlands, damit entschuldigt werden, 
dass sie „ziemlich wahrscheinlich nicht echt irisch“ 
sei, und mit der eignen Erfahrung des Verf. — welche 
nur spärlich war und nicht anders sein konnte — von 
der „so allgemeinen Züchtigkeit der so zarten 
Gefühlsweise der irischen Frauen“, ko muss die Un
züchtigkeit denn auch ja wol von den Engländern stam
men, denen alles Böse schuld gegeben wird, was Ir
land hat. Die einzelnen Poesien, welche Hr. V. her
vorhebt und in sein Werk aufnahm, sollen von dem 

hohen Punkt der Cultur des irischen Volks zeugen. 
Das Zeugniss reicht nicht hin. Keine Übertreibung! — 
Wenn das gesellige Irland im Freien im Grase liegt, 
in Lust und Laune, bei Lachen und Scherzen, unschul
dig und nackend herumbettelt, und dann aussieht wie 
die seelenvergnügten Götter, so ist das irländisch, den*  
leichtsinnigen Irland gemäss, und Hr. V. ruft aus — 
doch wol nur aus Mitleid — „Glückliches Volk!“ Oft 
mit grosser Beredsamkeit in kurzen Worten vertheidigt 
er die Irländer, z. B. wegen ihrer sprichwörtlich ge
wordenen Faulheit, und fast jedes Wort geisselt Eng' 
land. Kein Demokrat kann Englands Aristokratie und 
ihre begangenen Thaten lieben. Hr. V. neigt sich so
gar zu dem Glauben hin — so hasst er England —, 
dass die Herrscher in Irland und Amerika absichtlich 
den Branntwein an die Stelle des Schwerts geschoben, 
um das Volk zu demoralisiren. Es ist hart, diesen 
Glauben festzuhalten, Dass die Unzucht zu einem sol
chen Mittel gut erfunden worden ist in despotischen 
Reichen, steht wol äusser Zweifel. Man kann’s nicht 
wissen, für wieviel der geisttödtende Branntwein als 
Bändigungsmittel ähnlicher Sorte gegolten, und die Be
merkung ist nicht überflüssig. Ohne die Wiedergeburt 
des Volks zur Enthaltsamkeit ist seine politische Wie
dergeburt nicht möglich. — Wo die Rede auf den ir
ländischen „Gick“ kommt, da ist der Verf. ungehalten, 
also auf das ganze Volk. Es ist der lose trippelnde 
Keltentanz, und daran prägt sich der Volkscharakter 
ab. — „Die irländische Gastfreundschaft vergass bei 
den Toasten den Fremden nicht, und die Gesellschaft 
trank des Deutschen und Deutschlands Hoch“, so heisst 
es an einer Stelle. Die irländische Gastfreundschaft 
hat Irland von Grossbritannien gelernt, wo man, beson
ders in Schottland, immer auf zarte Weise den sfran- 
ger (Fremdling) bedenkt und sein und seines Landes 
Wohlsein trinkt. — Hrn. V.’s Buch über Irland ist ziem
lich frei von Gefallsucht, doch nicht immer ist sie aus- 
senvor geblieben, ein starker Zug davon tritt bei Ge
legenheit der Mittheilung über Lord Roden hervor. —- 
Die Züchtigkeit der Irländer, wie gesagt, wird sehr 
gerühmt, aber der Verf. selbst ist nicht immer in den 
Schranken der Zucht geblieben. Das fordert man von 
einem Schriftsteller, welcher „der öffentlichen Meinung 
dient“, vor Allem von einem demokratischen. Ich ver
weise namentlich auf die Schilderung von den baden
den Dirnen bei Rosstrevor, welche in ihrem Charakter 
läppisch und eitel ist, und besonders die Erwähnung 
einer andern Badescene, nämlich die zu Newcastle in 
Ulster. Auch ist der Verf. mitunter viel zu laut da
mit, dass er ein Demokrat, ein Plebejer u. s. w. sei. 
Man weiss es so schon und schätzt ihn als Volks
freund, auch ohne dass er es sagt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 209.)
NIit am besten und gründlichsten im ersten Theil ist 
der Abschnitt über Irlands Wiedergeburt. Es war aber 
schade, dass Hr. V. den Dr. Cooke zu Belfast nicht 
kennen lernte, sein Urtheil über diesen energischen 1 üh- 
rer, den man’s am Gesicht schon liest und in der Stimme 
anh'ört, was er ist, wäre um so erwünschter gewesen, 
da die Orangemänner so streng beurtheilt sind. Die 
Grundsätze der Protestant operative Association and re- 
formation Society in Irland heissen „absoluter Unsinn". 
Kurz ab, schnell gethan, moderner Brauch, zum Himmel 
oder zur Hölle. So wird man leicht fertig. Gerechtigkeit 
gegen den Gegner kennt unser Zeitgeist nicht. — Hrn. 
V. s Urtheil über Dr. Gregg ist ungerecht. — Der Ab
schnitt über die Bauern Irlands ist im Allgemeinen wahr 
und treffend. „In den irländischen Bauern hat sich die 
altirische Art am reinsten erhalten. Ihr Charakter ist 
der Typus des Volks.“ Altirische Art — der Begriff ist 
nicht klar gedacht. Es lässt sich nichts anders als die 
Urbewohner, die keltischen Iren darunter verstehen*  
Diese altirische Volksart hat der Reisende nicht gese
hen, die Bauern Leinsters haben den altirischen Typus 
nicht. Schlimmer ist eine Bemerkung an einer Stelle, 
wo es heisst, diese Nordländer — die Leute in Dun
dalk und der Nachbarschaft sind gemeint — seien die 
Abkömmlinge Englands. Die kleinen, plumpen, schwarz
haarigen, hässlichen und irisch sprechenden Leute dort 
in Louth oder Uriel sollten Abkömmlinge Englands sein ! 
Das sind echte Iren mit viel weniger fremder Zuthat. 
_ Das erste Capitel des ersten Theils, welches von 
Alt-Irland handelt, ist das flachste im ganzen Werk. 
Thomas Moore s Hist, of Ireland ist mehrmals citirt. 
Die Begriffe Ur-Irland, Alt-Irland, die älteste und die 
spätere Zeit sind durch einander geworfen. Die Erb- 
rechtslosigkeit der Weiber und die gleiche Erbfähigkeit 
der legitimen und illegitimen Kinder wird für echt irisch 

v angesehen, ist es aber nicht, sondern stammt von den 
irländischen Dänen her, gehört daher in eine spätere 
Periode. Die Eintheilung Alt-Irlands in die fünf Kö
nigreiche Leinster, Meath, Munster, Alster und Con- 
naught ist eine sehr unbestimmte, und keine dauernde, 
auch keine Ur-Eintheilung Irlands gewesen, und der 
König von Connaught hat erst später eine Art Vorsitz 

oder Obergewalt über die andern irischen Fürsten in 
Anspruch genommen gehabt. Jene alten Irländer wer
den als sehr rohe Staatsbürger, aber als sehr edle 
Menschen geschildert, das Volk als mild und gutherzig. 
Der Verf. hätte Thomas Moore’s fancies nicht nach
schreiben sollen. Von der Anarchie und dem Mangel 
an festem Eigenthum in Alt-Irland wird wiederholt ge
sprochen, aber vergeblich fragt man: Wann war das? 
Der Boden, worauf der Verf. anfangs steht, ist un
gründlich, und die Geschichte, welche behandelt wer
den soll, zeitlos und verschwebt in sagenartige Ver
worrenheit. Die Zeit, welche beschrieben wird, soll 
vor Roms Untergang sein, ist es aber nicht. In der 
„Achtung der Irländer gegen den Fremden und in ih
rer Milde und Menschenfreundlichkeit“ findet der Verf. 
die Ursache der „stillen Einführung des Christenthums 
durch Patrick“. Eine sehr wunderliche Ansicht, welche 
wol nur in der dankbaren Gesinnung des Flüchtlings 
gegen seine gastfreundlichen Leidensgenossen ihre Ent
stehung hat. Wie viel Blut die Bekehrung Irlands zum 
Papstthum gekostet, kann Niemand sagen, und dass 
die Irländer wirklich so sind und so gewesen sind, 
wie Hr. V. mit seiner talentvollen Feder sie schildert, 
habe ich bei meiner kleinen Erfahrung dort nicht fin
den können, noch in der Geschichte gefunden. Der 
Verf. geht fest von der Ansicht aus: „Die Irländer 
sind ein edles, ein mildes, ein gutmüthiges Volk.“ Von 
diesem Standpunkte aus die Lage Irlands betrachtet, 
erscheinen die Dänen und die Engländer natürlich noch 
viel greuelhafter, als sie wirklich gewesen sind. Das 
Verhältniss der Dänen zu Altirland ist sehr oberfläch
lich aufgefasst, jedoch in der kurzen Skizze hier und 
da einige recht gute historische Winke gegeben. Ein 
Volk, welches alle Seehäfen Irlands, die Hauptstadt 
des Landes und die besten Ebenen lange Jahrhunderte, 
besass und dessen Münze die einzig gangbare in Ir
land war, wird — aus Vorurtheil als eine Handvoll 
roher Abenteurer behandelt, und in der Geschichte Ir
lands kaum der Erwähnung gewürdigt. Das ist die 
hergebrachte Weise bis auf heute Dass vor der engli
schen Eroberung Irlands die Irländer das dänische Joch 
abgeschüttelt hatten und politisch frei dastanden, ist 
eine Behauptung gegen alle wahre Geschichte, es ist 
eine irländische Behauptung, ein Machtspruch ober
flächlich forschender Patrioten. „Die Eroberer sahen, 
dass der Zustand der Rohheit, in dem das irische Volk 
war, die Ursache der englischen Übermacht, die Ur
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sache ihrer eigenen Herrschaft war, und mit diesem 
Bewusstsein traten sie von dem ersten Augenblick an 
jedem Streben, Irland durch englische Gesetze in eine 
bessere Lage zu bringen, auf das Entschiedenste ent
gegen/4 Die Einseitigkeit dieser Lehre soll hier nicht 
verschwiegen sein, weil man doch darüber hinliest, 
ohne sie zu sehen. Nicht eben die Rohheit der Irlän
der, denn die Normannen waren wol nicht viel feiner, 
sondern der Mangel an Einheit und Einigkeit im Volk, 
der Verrath eines ihrer eigenen Fürsten irischer Art, 
der Verrath, welchen die irische Geistlichkeit gegen 
ihre Landsleute spielte und dergleichen mehr, waren 
die Ursachen der Eroberung und der normannischen 
Übermacht. Und was die Gesetze betrifft, womit die 
Eroberer das Glück Irlands hätten fordern können, wie 
angenommen wird, so sind die normannischen wol nicht 
viel besser gewesen, als die irischen und irisch-dänischen, 
und eine solche moderne Politik, wie jener Plan der 
Eroberer, den Besiegten die normannischen Gesetze 
vorzuenthalten, aus lauter staatskluger Voraussicht und 
Erwägung der Folgen, und das von dem ersten Augen
blick der Eroberung an, traue ich den verwilderten 
Normannen wenig zu. Die Könige von England, heisst 
es ferner, hätten durch Einführung englischer Gesetze ' 
in Irland und daraus erfolgte Germanisirung der Ir
länder die Förderung ihrer eigenen Macht im Auge ge
habt, die englischen Barone aber dieses stets verhin
dert und zu verhindern gestrebt während der ganzen 
Eroberungsperiode. Der Verf. hat aus irischen Quel
len geschöpft, und den Irländern das Wort aus dem 
Munde genommen, aber die Geschichte spricht nicht 
völlig so, sondern häufig anders. Bei der Frage über 
die Eroberung Irlands und deren Folgen muss man 
Folgendes wohl ins Auge fassen: 1) die Grenzen des 
von den englischen Normannen eroberten Gebiets, 
welche ungefähr so weit reichten, als vorhin, d. i. vor 
der englischen Eroberung, die dänischen Strecken in 
Irland gereicht hatten. 2) Die Bedeutung des Grenz
bezirks, des Pale, innerhalb welches Bezirks die iri
schen Engländer und englischen Irländer unter dersel
ben Legislation, wie die Engländer in England lebten. 
3) England ist zu keiner Zeit vom 12. bis zum 16. Jahrh. 
im Stande gewesen, seine Landesgesetze über ganz 
Irland auszubreiten; denn 4) die Irländer ausserhalb 
des eigentlich englischen Grenzgebietes hielten immer 
fest an einer Sitte, Sprache, und ebenso an ihren al
ten heimathlichen Einrichtungen und Gesetzen. Ein 
grosser Theil, der grösste von Irland, wollte nicht eng
lisch werden und nichts von englischen Gesetzen wis
sen. Schon aus der Reisebeschreibung des Ritters 
Perilhos (A. 1398) erhält man eine Idee von der iri
schen Barbarei und Abneigung gegen England und Eng
lands Sitten, Sprache und Gesetzen. Ihre heimath
lichen Satzungen Tanistry, Gavel-kind, Brehon Law mit 
seinem eric waren den Irländern im Ganzen viel lieber, 

als das englische Recht, welches sie hassten, weil es 
von ihren Unterjochern, ihren Todfeinden kam. Das 
sogenannte Brehon Law halte ich für germanischen 
Ursprungs vor der englischen Eroberung, nach welchem 
Gesetz auch die höchsten Verbrechen mit Geld gebüsst 
wurden, welches eric, d. i. Wer-Geld hiess (denn das 
Wort eric, denk’ ich , entstand im keltischen Munde 
aus Wer). Das irische Gavel-kind, das ist, die gleiche 
Erbberechtigung aller, sowol legitimen als illegitimen 
Söhne, mit Ausschluss der Töchter, scheint dänischer 
Herkunft zu sein , zumal da sich ein Überbleibsel der 
Jüten davon in Kent findet, welcher Landstrich Eng
lands nach Bedas’ Zeugniss von Jüten colonisirt wor
den sein soll. Die alte Gewohnheit der Tanistry, nach 
welcher weder dem Fürsten, noch dem Klanhäuptling 
die Lehns- und orientalische Sitte des Erbrechts und 
Erstgeburtsrechts zustand, war theils keltischen, theils 
urschottischen Ursprungs (nämlich von den Urschotten 
Irlands). Der greuliche Brauch der Coyne and Livery 
oder freier Einquartirung des Militärs, welchen hernach 
die englischen Eroberer nachahmten und verschlimmer
ten, war ursprünglich ein irischer, das sogenannte Bo- 
naght. Und ein altes irisches Buch sagt davon, es sei 
in der Hölle erfunden , wäre es aber da so ausgeübt 
worden , wie in Irland, so hätte es schon längst das 
Reich Beelzebub’s selbst zerstört gehabt. -Diese Ge
wohnheit war höchst verderblich für Irland, sie legte 
das Land wüste und machte das Volk müssig und 
muthlos, und noch müssiger, als die Irländer von Na
tur sind. 5) Die Ansicht ist nicht die richtige, dass 
die Barone allein es gewesen , welche die Einführung 
der englischen Legislation in Irland durch die Könige 
von England verhindert hätten. Auch ist zu erwägen, 
dass die englischen Barone in Irland theils am wenig
sten im Sinne der Krone handelten, je irischer sie 
wurden , theils desto tyrannischer verfuhren, je mehr 
das englische Gebiet in Irland zusammenschmolz. Die 
Könige freilich waren auf sich bedacht. In dem kö
niglichen Writ von Ao. 1245. oO Henry III. an den 
Statthalter (Justitiarius) von Irland, de legibus angli- 
canis in Hibernia tenendis überschrieben, heisst es also: 
Rex etc. quia pro communi utilitate Hiberniae et uni- 
tate terrarum regis, rex vult3 et de communi consilio 
regis provisum est, quod omnes leges et consuetudines 
que in regno Anglie tenentur in Hibernia teneantur. et 
eadem terra eisdeni legibus subiaceat ac per easdem 
regatur, sicut dominus loannes rex cum ultimo esset in 
Hibernia statuit et fieri mandavit. Quia etiam rex vidi 
quod omnia brevia de communi iure, que currunt in 
Anglia, similiter currant in Hibernia etc. 6) Die iri
schen Schilderungen englischer Grausamkeit und Despo
tie in damaliger Zeit sind noch wilder und zornfeuriger 
als die Urtheile der jetzigen englischen Hoch-Tories 
über die Irländer unserer Tage. 7) Das strenge Ab
sondern und Fernhalten der Engländer von den Irlän-
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dem in den Jahrhunderten von der Eroberung an, der 
englischen Colonie von dem irischen Irland, ungeachtet 
der königlichen Bestrebungen, die beiden fremdartigen 
Massen zu verschmelzen, hatte vornehmlich eine natio- 
, e? also naturgemässe Ursache, und nicht ausschliess

lich in englischer Grausamkeit seinen Grund, und das 
Festhangen der irischen Irländer an ihrem Heimischen 
geschah nicht „nothgedrungen,“ sondern nach einem 
nothwendigen Naturgesteze. Doch hat Hr. V. Recht 
wenn er sagt, „England ward berufen, aber nicht aus
erwählt,“ Unrecht aber darin, dass er meint, England 
habe von Anfang an ganz Irland erobert, was eine 
grosse Verwirrung in seinen Ansichten von dem un
glücklichen Lande zur Folge gehabt hat. „Schon un
ter Edw. I. fährt er fort — begegnen wir Gesetzen, 
die den englischen Colonisten verbieten, irische Mode 
anzunehmen. Diese Gesetze bedrohen" den entarteten 
Engländer mit der Strafe, wie Irländer behandelt, d. h. 
ohne Gesetz und Recht beim geringsten Anlasse nieder
gehauen zu werden.“ So schlimm scheint es nicht ge
wesen zu sein. Zu dieser Stelle ist folgende Bemer
kung nicht überflüssig. In einem im Black Book der 
heiligen Dreieinigkeitskirche zu Dublin erhaltenen Do
cumente von Ao. 1297. 26 Edw. I. heisst es unter An- 
derm von den Engländern, welche in neuern Zeiten ab
geartet sind, indem sie irisch gekleidet gehen, den hal
ben Kopf geschoren haben , am Hinterkopf aber das 
Haar wachsen lassen, was sie den c^tlan heissen, und 
sich beides in Kleidung und Aussehen nach den Iren 
richten, wodurch es häufig geschieht, dass die Eng
länder für Irländer angesehen und erschlagen werden. 
Obgleich nun verschiedene Maasregeln ersonnen wor
den sind zur Bestrafung der entweder an Engländern 
oder an Irländern verübten Todtschläge, so ist doch 
durch diese Mordthaten viel Feindschaft und Groll ge
nährt worden. Auch haben die Verwandten der Er
schlagenen oft abwechselnd Rache genommen an ein
ander wie Feinde, und aus diesem Grunde denn ist be- 
sc lossen worden, dass jeder Engländer in diesem

~.s*ch unverzüglich am Kopf und Anblick Tonsur 
und itten der Engländer anzueignen hat, und sich 
nicht men unterstehen soll, das Haar in einem culan 
rückwärts zu wenden, und thut er das, so soll der 
Justiz-Shen o ei . eneschall des Lords, in dessen Be
zirk der eiwäine n» ander angetroffen wird, und ihre 

tewards ihnen i ir. lei und Habe nehmen, ingleichen 
verhaften und einsperren, sofern es kund genug ist. 

dass sie irische Tracht tragen, und sollen sie sofort 
zwingen, ihr Haar aufzugeben (relinquish). Auch soll 
Niemand in Zukunft als Engländer im Gericht stehen 
der die irische Tracht hat, sondern soll antworten als 
ein Irländer, wenn es in einem ähnlichen Falle zum 
Verhör kommen wird.

Ein Schriftsteller ohne Gemüth kann nur einem 
gemüthlosen Publicum gefallen, ein solcher Einzel

mensch ist ein unheimliches Wesen, wie vielmehr ein 
ganzes Volk. Von Hrn. V. und Irland lässt sich dies 
nicht sagen. Er hat gezeigt in seinem „Irland,“ dass er 
nicht ohne Gemüth ist, und Irland gibt es schon in seiner 
Gastfreundschaft kund. Von der schönen Natur Irlands 
latte Hr. V. wenig gesehen, aber schon das Wenige, 
was er davon schildert, zeugt von dem Gemüth des 
Verf. Doch kann er besser die Natur schildern als 
den Menschen. Und schon gleich in dem C-apitel, wo 
er ausrief: „O! wenn es keine Frauen gäbe, keine 
weichen Herzen , alles Blut würde zu Eis gefrieren,“ 
hat er dies gezeigt. Was wirklich schön ist, kann nur 
ein Mensch mit Gemüth empfinden und darstellen, ohne 
Gemüth nicht. Um die Natur zu erfassen und zu schildern, 
dazu braucht er allein des Gemüths. des Verstandes eben 
nicht. Um aber den Menschen zu schildern, bedarf es nur 
der Klarheit und der Schärfe des Verstandes. Menschen 
ohne Gemüth können die Natur nicht schildern, denn sie 
haben kein Gefühl von Gott und dem Göttlichen, und 
einer solchen Schilderung geht die Bewunderung der 
Gottheit und des Göttlichen voraus, ohne welche sie 
nicht möglich ist. Das Gemüth — schon der Name, 
von Muth entstammt, ist inhaltreich — ist etwas Festes 
und Ewiges im Menschen, das Gefühl etwas Veränder
liches und Unstetes, was sich erwecken, leiten und 
verleiten lässt. Das Gemüth ist was Inneres, es ist 
nur der innere Mensch, das innere Leben, und wo sich 
das gesainmte Tichten und Trachten, Sinnen und Den
ken nach aussen auf etwas Äusseres wendet, da ist 
kein Gemüth und da muss das Gemüth schwinden. 
Es gibt ganze Völkerschaften ohne Gemüth — ich 
könnte solche nennen —, wovon theils die Art, theils 
die Erziehung, theils das Zusammenleben Ursache ist, 
denn nichts steckt mehr an, als das Böse, und auch 
der Volkscharakter ist mittheilbar, ich meine seine 
schlimmen Seiten. Durch Verkünstelung und modernes 
Leben weicht der Mensch von der Natur ab, und je 
mehr er solches thut, desto mehr geht das Gemüth un
ter. Das sieht man in den hohen Kreisen der mensch
lichen Gesellschaft, und auch in denen des Mittelstan
des jetzt. Die Abweichung von der Natur rächt sich 
an dem Einzelmenschen, wie an einem ganzen Volk. 
In der Einfachheit liegt ein so grosser Segen, eine so 
grosse Kraft. Ich kenne Völker, aus deren Kleinheit 
viele grosse Menschen mit ungewöhnlicher Gemüthstiefe 
hervorgingen. Die Völker waren einfach geblieben, 
während andere längst nicht mehr. Grosse Maler — 
Landschaftsmaler, Historienmaler, Portraitmaler — 
sind nie ohne Gemüthstieie, und ohne diese Tiefe wird 
keiner ein Meister. Die Stümper füllen immerhin die 
grösste Zahl. Mit der Musik und Poesie verhält es 
sich in ähnlicher Weise, bei dem Einzelmenschen, wie 
beim ganzen Volk. In Holstein ist wenig Poetisches und 
wenig Musikalisches im Menschen, weil wenig Gemüths
tiefe , und in England, dem eigentlichen England, ist
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meist alle Musik mit einem grossen Theil des Gemüths 
untergegangen, denn es kann da nicht bleiben und be
stehen , wo das ganze Treiben und Streben der Men
schen nach aussen gerichtet ist, auf die Quellen des 
rohen Sinnengenusses. Je mehr dies gethan wird, desto 
weniger Nahrung hat das Gemüth, und muss nach und 
nach aussterben. Freude wird mehr mit den Sinnen 
erfasst, Schmerz ist dem Gemüth, d. i. dem innern 
Menschen verwandter, da der Grundton unserer Seele 
Trauer ist. Die zarte Herzenspoesie der gälischen See
hochlande und die tiefklagende Musik der Iren und 
der Kümren sind die Geburten ihres innern Lebens, 
auf welchem die Bürde politischer Leiden lastet, diirch 
sie hindurch blickt man in die Volksseele hinein, in 
ihren dauernden Zustand. Das Gemüth ist etwas, was 
die Menschen nicht theilen und nicht mittheilen kön
nen , aber das Gefühl können sie theilen, das Gefühl 
erregt ein Mitgefühl — das ist der Hauptunterschied 
zwischen Gemüth und Gefühl. Das Gefühl kann er
weckt werden , das Gemüth kann nicht gegeben wer
den, wo es nicht ist, der Himmel — aber nicht Allen — 
gibt es, weil der Mensch es nicht geben kann , es ist 
etwas Eingeborenes, es ist auf wahren Ernst gegründet, 
und dieser Ernst liegt immer in der Tiefe der Seele, 
nie obenauf, und stammt aus der Seele selbst, und hier
in ist er von dem falschen Ernst unterschieden, dessen 
Ursachen physische, aussen vorliegende sind. Sowie in 
England mehr falscher, als wahrer Adel ist, so ist auch 
mehr falscher Ernst als wahrer Ernst in England, we
niger Gemüth und Gefühl als in Schottland und auch 
als in Irland. Gastfreundschaft ist ein Volksjuwel, das 
schönste Zeugniss, dass Gemüth im Volke lebt, das 
Edelste der Seele. Die Völker, die noch gastfrei ge
blieben sind in unserer Zeit, sind unschätzbar, unge
wöhnlich. Holstein, Hannover und England sind es 
nicht. Dass solche Völker unschätzbar sind, weil in 
ihnen das Gemüth, der Volksjuwel, noch nicht zerstört 
ist, das fühlte Hr. V., der arme Flüchtling, in Irland 
tiefer als hundert andere Reisende, als tausend von 
seinen Lesern. Alle neuere Erziehung geht auf Eitel
keit hinaus, alles Wissen soll nur gewusst werden, um 
zu glänzen, um damit zu prahlen, es ist alles auf Ei
gennutz berechnet, die Quelle der Erziehung unserer 
Zeit liegt in Gemüthlosigkeit, und überall, wo diese 
Erziehung herrschend wird, zerstört sie das Gemüth, 
des Einzelnen, wie des Volkes. Der Himmel schütze 
die noch einfacher gebliebenen Völker. Irland ist eins 
davon. „Aber nie fühlte ich mich in einem Lande 
gleich in den ersten drei, vier Tagen so zu Hause, wie 
in Irland44...........„in Irland reichten ein paar Tage 
hin, um mir das Gefühl des Fremdseins zu nehmen/4 
„Hier in Irland lebte mein Herz wieder auf, mir wurde 

wohl und gesund, uud ich freute mich, dass ich noch 
Enthusiasmus genug besass, zu lieben, was der Liebe 
werth.44 So spricht der nicht gemüthlose V. von einem 
Volke, welches sein Gemüth noch nicht verloren hat. 
„Der erste Tag in Dublin44 ist inhaltreich, mit wenigen 
Worten viel gesagt, herrlich geschildert. Doch dieses 
Capitel enthält an einer Stelle das Allerbitterste gegen 
England: „Jeder englische Bettler trägt den Fluch Got
tes auf der Stirn , jeder irische hat einen Strahl des 
Mitleidens eines gnädigen Richters in allen seinen Zü
gen. Jene sind elend , bodenlos elend , selbstbewusst 
elend, — diese meist nur arm.44 „Die Armuth ist hier 
(in Dublin, in Irland) ein beständiges memento mori des 
Reichthums und folgt ihm auf Schritt und Tritt, wie 
der Schatten seinem Körper.44 Ungefähr ebenso bitter 
ist ein anderes Wort: >sa stranger, •— den man als 
solchen, als Barbar auszulachen, zu höhnen ein Recht 
hat, ist in London an der Tagesordnung. Ich begeg- 
nete hier in Dublin keinem ähnlichen Gefühle. Irland 
ist tolerant und vor Allem gastfreundlich.44 Die Bitter
keit ist mir erklärlich bei einem gemüthvollen Men
schen , nach solchen Erfahrungen , lügenstrafen kann 
ich Hrn. V. nicht, sondern nur das Eine erwidern, dass 
mir bei dreimaligem Aufenthalt in London dergleichen 
nie begegnet ist. Aber einen Schnurrbart liebt der 
Engländer nicht. Ich habe eher Gefälligkeiten als Un
gefälligkeiten in London erfahren, selbst von wild
fremden Menschen. Oft sind die Erfahrungen des 
Reisenden nur zufällige, und abhängig von Individuali
tät, Zeit und Gelegenheit u. dergl. Du forderst Ge
rechtigkeit für das arme unterdrückte Irland, V., den* 1 
du hast ein Herz für fremde Noth, aber du bist auch 
zu rauh und ungerecht, gegen deinen Feind England? 
So viele Reisende und Reisebeschreiber verfallen in 
den Fehler oder Irrthum, vom Einzelnen auf das All
gemeine, von einzelnen Bezirken und Landstrecken auf 
das gesammte Land und Volk zu schliessen. „Die iri
schen Weiber sind schön und liebreich.44 Der Verf. 
hat zu viel gesagt, nachdem er in so wenig Gegenden 
Irlands gewesen. Er würde sein Wort zurücknehmen? 
wenn er in ganz Irland gewesen. Aber da er so we- 
nig Seeküsten gesehen, so erklärte sich sein Ausspruch 
von selbst: „Ich sah kaum je ein schöneres Seeland
schaftsbild , als hier44 (von Dr. Mac Donald’s Cottage 
bei Kingstown aus). — Vater Mathew tritt glänzender 
bei Kohl hervor, als bei Hrn. V., aber dieser hat all 
sein Talent und alle Sorgfalt aufgeboten, um Daniel 
O’Connell als Agitator, Redner und Familienvater z® 
schildern, und diese Schilderung ist als Kunstwerk 
vortrefflich. Die Meetings sind lebendig gezeichnet, 
sehr anziehend, wiewol kurz.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig«
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Länderkunde.
Irland von J. Venedey.

(Schluss aus Nr. 210.)
Ifie Repealsache Irlands lernt man am leichtesten aus 

enedey, welcher ihren Sinn und Charakter am tiefsten, 
erfasst, am sorgsamsten dargestellt hat, obgleich im 
römisch-katholischen Geist. Die Irländer weichen kein 
Haarbreit vom Wege des Rechts und der Gerechtigkeit 
ab, ihre Feinde sind böse und grausame Menschen und 
der grosse O’Connell ist unübertrefflich unnachahmlich 
unvergleichlich, makellos, kein Patriot ist wie er und 
that so viel als er, das fühlte Hr. V. durch und durch 
mit den Irländern, seinen Glaubensgenossen.

The heart of O’Connell is upright and sound, 
Not a grain of deception is there to be found, 
Through the medium of law may he alter the scene, 
And bang the old rag shop from sweet College-Green.

Davon ist er überzeugt, wie die Repealers. Auf allen 
Fall ist O’Connell ein grosser Mann, eine ausseror
dentliche geschichtliche Erscheinung. Was waren die 
griechischen Agitatoren und Volksredner gegen Daniel 
O’Connell, diesen Volksredner mit furchtbarer Macht. 
Er ist in seiner Art ohne Beispiel in der Geschichte 
der Menschheit. Das Verhältniss der römischen Geist
lichkeit in Irland zum Volk, zur Regierung und zur 
Repeal ist in einerWeise gezeigt worden, welche leicht 
überzeugt, denn die Darstellung ist kurz, klar und ein
fach. Unsere festländischen Leser werden nichts dar
an auszusetzen haben. Dass jene Geistlichkeit aber 
mehr das Volk lenke als leite, glaube ich nicht, mir 
scheint, sie thut beides gleich stark. Der demokrati
sche Klerus hat eine schreckliche Gewalt über die 
blinde Masse, welche nicht blos gelenkt, sondern ge
leitet sein will und muss, wie es zu allen Zeiten in 
der römischen Welt gewesen. Aber nirgends, denk’ 
ich, hat eine Geistlichkeit eine solche Macht über ihr 
Volk, wie in Irland. So lange die Union besteht, wird 
die römisch-irische Geistlichkeit demokratisch sein, und 
sic wird mächtig bleiben, ob Union oder keine Union 
mehr. Sie wird mächtiger werden durch die Dotirun«- 
von Maynooth, welche Sir Robert mit hartnäckigem 
Willen nur durchsetzen will — eine neue Geisseffür 
England, welches in der Politik, betreffend Irland, bald 
weder aus noch ein mehr ,/eiss. „Ich will dich heim
suchen an deinen Kindern! “

Kiel. Dr. Clement.

Literaturgeschickte.
Geschichte der römischen Literatur von Joh. Christ» 

Fel. Bähr. Erster Band: Den allgemeinen Theil und 
die Poesie enthaltend. Zweiter Band: Die Prosa, 
Nachträge und Register. Dritte, durchaus verbes
serte und vermehrte Ausgabe. Karlsruhe, Müller. 
1844—45. Gr. 8. 5 Thlr.

Während in den frühesten Zeiten die Begründer der 
alten Literaturgeschichte ihre Thätigkeit nur auf Samm
lung zahlreicher biographischer und bibliographischer 
Notizen über die einzelnen Schriftsteller wendeten, und 
neben ihnen die weniger gründlich gebildeten Dilettan
ten durch eine seichte ästhetische Kritik alles gethan 
zu haben glaubten, machten erst die in den letzten De- 
cennien des vorigen und den ersten des gegenwärtigen 
Jahrhunderts erschienenen tiefer eingehenden Forschun
gen über einzelne Gebiete der Literatur, wie über ein
zelne hervorragende Schriftsteller, die Abfassung einer 
höhern Anforderungen entsprechenden römischen Lite
raturgeschichte möglich. Aber mit der zunehmenden 
Fülle der speciellen Leistungen auf diesem Gebiete ent
stand zugleich das Bedürfniss nach einem Werke, wel
ches die Resultate der oft schwer zugänglichen Einzel- 
schriften, sowie der grösseren ein längeres Studium er
fordernden Werke über einzelne Gebiete der römischen 
Literatur in leicht verständlicher und ansprechender 
Form und in übersichtlicher Weise geordnet enthielt. 
Diesem Bedürfniss half im J. 1828 die erste Auflage 
der römischen Literaturgeschichte von Bähr ab, dessen 
gründliche Gelehrsamkeit und unermüdliche Thätigkeit 
sich damals schon durch andere Leistungen bewährt 
hatte und bald darauf durch die Ausgabe des Herodot 
noch herrlicher bewährte. Wie schnell aber das Ge
gebene Anerkennung und Eingang fand, weil es einem 
allgemein geäusserten Wunsche entsprach, beweist der 
Umstand, dass schon im vierten Jahre nach dem ersten 
Erscheinen eine zweite Auflage nöthig wurde, in wel
cher der sorgsame Verf. nicht nur die seitdem erschie
nenen Schriften fleissig beiücksichtigt und das Brauch
barste und Haltbarste in denselben mit richtiger Aus
wahl aufgenommen, sondern auch einzelne Partien we
sentlich erweitert oder ganz umgearbeitet hatte, sodass 
die zweite Auflage um 217 Seiten, beinahe ein Drittel 
der Seitenzahl der ersten, stärker wurde. In noch 
höherem Grade gilt dies aber von der vorliegenden 
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dritten Ausgabe, welche zum ersten Male in zwei Bän
den erscheint, die zusammen 1269 Seiten, also 455 Sei
en mehr, als die zweite Auflage enthalten *),  indem der 
Verf. sich nicht mit der Einzeichnung der Nachträge 
aus der seither erschienenen erschienenen Literatur be
gnügte, sondern eifrig bedacht war, „durch ein wieder
holtes und sorgfältiges, alle einzelnen Theile mit all 
ihrem unendlichen Detail gleichmässig umfassendes 
Studium sein Werk so umzugestalten, dass es, billigen 
Anforderungen der Vollständigkeit und Genauigkeit ent
sprechend , ein getreues, nach allen seinen Theilen 
gleichmässig ausgeführtes Bild der gesammten römi
schen Literatur zu bieten vermöge” (Vorr. S. XV). 
Dies Bestreben ist dem Veif. gelungen; und soweit 
einem Einzelnen Vollständigkeit auf einem so umfang
reichen Gebiete zu erreichen möglich ist, hat er sie 
erreicht, da er durch seine grosse Belesenheit, wie 
durch seinen angestrengten Fleiss, ebenso sehr auch 
durch seine Stellung als Oberbibliothekar besonders 
begünstigt und hierzu befähigt ist. Ref. kann hierbei 
den Wunsch nicht unterdrücken, dass Hrn. B. in ähn
licher Weise bald Gelegenheit gegeben werden möge, 
seine reichhaltigen Nachträge zum Herodot, besonders 
seine Sammlungen aus den später erschienenen Reise
werken der gelehrten Lesewelt mitzutheilen.

Plan und Anlage des Werks sind in dieser, wie in 
der vorhergehenden Ausgabe, im Ganzen unverändert 
geblieben und brauchen daher, bei der allgemeinen 
Verbreitung der beiden letzteren, nicht weiter charakter- 
isirt zu werden ; ebenso ist die vorsichtige und auf 
einer gewissen Bescheidenheit beruhende Weise des 
Verf. bekannt genug, in welcher er bei Streitfragen die 
entgegenstehenden Ansichten hinstellt, die für beide 
sprechenden Gründe anführt und höchstens eine Ver
mittelung versucht (z. B. S. 78 über den Charakter der 
römischen Literatur). Ohnehin gestattet der beschränkte 
Raum dieser Blätter nicht, die neue Ausgabe eines 
Werkes, dessen Werth längst allgemein anerkannt ist, 
in allzu ausgedehnterWeise zu besprechen; und darum 
mögen nur noch einige Bemerkungen hier Platz finden.

Gleich das erste Buch, der allgemeine Theil, S. 1 
—86 (1 — 61 in der zweiten Ausgabe), enthält beson
ders in der ersten Hälfte reiche Zusätze, z. B. in §. 1 
und 2 über die Elemente der Bevölkerung Italiens und 
über die muthmassliche Entstehung der römischen 
Sprache; noch mehr in §. 3—6 über die Entwickelung 
der romanischen Sprachen nach dem Untergange des 
Reichs i» den westlichen und östlichen Provinzen des
selben. Mit Recht tritt der Verf. der von A. Fuchs 
schon früher aufgestellten und in einem im Herbste 
v. J. zu Dresden gehaltenen Vortrage weiter ausge
lahrten Ansicht bei, dass die romanische Sprache nicht

’) bieZahl der Paragraphen ist nicht sehr vermehrt, aber sehr 
passend ist ütjer jedem die entsprechende Paragraphennummer der 
zweiten Ausgabe in Klammern beigefügt.

als eine Entartung, sondern als eine Fortbildung der 
mit einheimischen Elementen vermischten römischen 
Sprache anzusehen sei.

In der darauf folgenden Eintheilung der Geschichte 
der Sprache nach Perioden, welche ausführlicher nach 
politischen Momenten, Richtung der Geister, nach Bil
dungsmitteln und Hemmnissen charakterisirt werden, 
als in den früheren Ausgaben, bliebe doch noch Viel 
hinzuzusetzen übrig, wenn man sie (wie Hr. B. selbst 
S. 82 andeutet) als den ersten Theil einer Literatur
geschichte gelten lassen sollte, der die allgemeine Ge
schichte der Sprache und ihrer Entwickelung (ohne 
Scheidung der einzelnen Gattungen von Schriftwerken) 
darzustellen hat, mit Rücksicht auf den Einfluss der 
politischen Ereignisse; wie dies in Passow’s Grundriss 
angedeutet und von Bernhardy weiter ausgeführt ist. 
Freilich ist es anzuerkennen, dass zur leicht übersicht
lichen Anordnung des gesammten Materials, wie sie 
das vorliegende Werk verheisst, nur die systematische 
Methode, wie sie der Verf. bezeichnet, d. h. die ge
sonderte Geschichte der einzelnen Zweige der Litera
tur sich eignet, und dass diese nur erkennen lässt, was 
die Römer in jedem dieser Gebiete geleistet haben. 
Überdies aber gestattet auch die römische Literatur, 
die sich nicht wie die griechische, selbständig und or
ganisch entwickeln konnte (weil früher die Abneigung 
der Einflussreichen im Staate gegen wissenschaftliche 
Beschäftigungen, später der Dilettantismus und die 
blinde Nachahmung fremder Originale hemmend und 
störend einwirkte) keine Vereinigung der rein chrono
logischen und der systematischen Methode, wie dies 
Bernhardy bei der griechischen Literaturgeschichte an
deuten, O. Müller so schön durchführen konnte. Des
senungeachtet gehörte in einen solchen ersten *Theil  
einer Literaturgeschichte nicht blos die äussere Ge
schichte der Sprache, die Angabe der Ereignisse, 
welche auf dieselbe Eifluss gehabt, oder den Charakter 
der Literatur bestimmt haben (8- 82), sondern auch 
eine genauere Charakteristik derselben in den einzel
nen Perioden, die Angabe der vorwiegenden Richtun
gen auf einzelne Gebiete und ihr Verhältniss zu an
dern gleichzeitig bearbeiteten. Dies wird aber darum 
recht wichtig, weil viele namhafte und begabte Schrift
steller auf mehren Gebieten der Poesie oder der Prosa 
sich ausgezeichnet haben; sodass es schwer wird, aus 
den einzelnen Abschnitten, in denen von dem Manne 
geredet wird, die zerstreuten Stellen zusammenzusuchen 
und sich eine Totalanschauung von demselben zu ver
schaffen. Ja bei einer Übersicht der Literaturgeschichte 
für Anfänger wird jene rein chronologische Aufzählung 
der hervorragendsten Männer sogar zweckmässiger und 
leichter aufzufassen sein. Sehr belehrend aber sind 
die bei jeder Periode vom Verf. hinzugefügten Angaben 
über die Beförderungsmittel der Literatur, namentlich 
über Bibliotheken und Buchhändler, sowie über Schu



len. Die Zeitbestimmung der Epochen für die einzel
nen Perioden ist wie in den früheren Ausgaben ; die 
erste enthält die Anfänge der Literatur bis Livius An- 
dronicus, welche wegen ihres gemeinschaftlichen Cha
rakters von den einzelnen Abschitten getrennt und in 
einem besondern Abschnitte hätte behandelt werden 
können, wie dies schon mit den verschiedenen Arten der 
ältesten Poesie geschehen ist; die zweite Periode geht 
bis auf Cicero’s Auftreten 648; die dritte, welche wol 
in die Unterabtheilungen der Ciceronianischen und der 
Augusteischen zerfällt werden könnte, bis auf August’s 
Tod; die vierte bis auf das Ende Trajan’s; die fünfte 
bis auf Honorius, die Schlussperiode bis auf Karl den 
Grossen. In den letzten Paragraphen der Einleitung 
finden sich weniger umfangreiche Zusätze und Erwei
terungen; auszuheben sind S. 66 über die Einrichtung 
der Bildungsanstalten in Konstantinopel und S. 72 über 
die Bedeutung und den Charakter der Beredsamkeit in 
der fünften Periode. Der letzte Paragraph des ersten 
Buches enthält die Werke über alte Literatur und über 
die römische insbesondere in chronologischer Folge bis 
auf die neueste Zeit, wie in den früheren Ausgaben 
ohne Beurtheilung der einzelnen oder Charakteristik 
der Richtung, welche die Wissenschaft in den verschie
denen Zeiträumen , in denen jene Werke entstanden, 
befolgte. Zweckmässig aber ist die Abweichung, dass 
die Schriften übei' die römische Poesie nicht mehr als 
Appendix an diese allgemeine Übersicht hinzugefügt, 
sondern an die Spitze des zweiten Buches gestellt sind.

Das erste Capitel dieses Buches ist besonders er*  
weitert und umgestaltet worden und mit Recht; denn 
gerade in diesem Gebiete (über die ältesten Denkmäler 
der Poesie) sind in den letzten Jahren viele neue For
schungen angestellt worden, welche Hr. B. mit seiner 
bekannten Sorgfalt ausgebeutet, daneben auch mehr 
Hauptstellen aus den Alten mitgetheilt hat. Passend ist 
auch der Paragraph über das Saturnlsche Versmaas 
vorangestellt; doch konnte hier der Ansichten Niebuhr’s 
(in der römischen Geschichte und im Nachtrage zu der 
Düntzer’schen Schrift) und K. O. Müller’s (in den 
Etruskern und zum Festus) über die Natur dieses Vers- 
maasses gedacht werden; auch wäre es wol angemes
sener gewesen, die Schriften von Weise und Grauert 
gegen die schwerlich haltbare Hypothese der Herren 
Düntzer und Lersch erst nach dem am Schlüsse des 
Paragraph besprochenen Versuche dieser beiden Ge
lehrten aufzuführen. So hätte auch bei Gelegenheit 
der alten Volkslieder, aus denen nach Niebuhr die 
Sagen von den Anfängen Roms entnommen sind, der 
ersten Schrift gedacht werden können, in welcher eine 
ähnliche Vermuthung aufgestellt wird, nämlich des Pe- 
rizonius Animachersiones historicae , cap. 6. Indess 
werden hierbei immer die Ansichten über die Grenze 
zwischen dem Nothwendigen und dem Entbehrlichen 
^verschieden sein; von den bedeutendsten Leistungen,

welche erst während des Drucks dieses Buches be
kannt wurden, hat der Verf. reiche Nachträge am 
Schlüsse des zweiten Bandes S. 677 713 gegeben,
zu welchen er auch Beiträge von den Herren Bardili 
in Urach und Martin Hertz in Berlin erhielt.

T H. Weissenborn.

CrFiecliische Mteratur.
Observationes criticae in Arislotelis qitae feruntui Ma

gna Moralia et Ethica Eudemia. Scripsit Herm. 
Bonitz s pk. Dr. gywn. Stettin, pcof. Berolini, 
Bethge. 1844. Gr. 8. 127a Ngr.

Hr. Bonitz, durch seine vortrefflichen Emendationen zur 
Metaphysik des Aristoteles längst als ausgezeichneter 
Kritiker und Kenner der Aristotelischen Methode und 
Schreibart bewährt, hat in der vorliegenden kleinen 
Schrift seine Aufmerksamkeit auf ein paar Producte ge
richtet, die gewöhnlich unter den Werken des Aristo
teles mit aufgeführt, aber noch jetzt ebensowenig ge
lesen werden, als sie seit der Restauration der classi- 
schen Literatur Gegenstand philologischer Untersuchung 
gewesen sind. Ref. gesteht frei, dass es ihm lieber 
gewesen wäre, wenn der Verf. fortgefahren hätte, alle 
seine Kräfte und Muse auf die Metaphysik zu verwen
den ; denn wenn auch bei den in Rede stehenden Be
merkungen noch so viel kritischer und hermeneutischer 
Geist sichtbar ist, und die Verbesserungen des Textes 
im Einzelnen noch so sinnreich und unwidersprechlich, 
so muss man doch am Ende, namentlich bei der Ende
mischen Ethik, noch immer fragen: was soll man mit 
einem Texte machen, der, nachdem ihn ein ausgezeich
neter Kritiker neu revidirt und keine Spalte ohne grosse 
Spuren seines Fleisses gelassen hat, dennoch immer 
ein höchst, ja verzweifelt corrupter zu nennen ist ? 
Und wie soll ein gewöhnlicher Liebhaber der alten 
Philosophie Lust zu der Lectüre von Schriften bekom
men, von denen ein zünftiger Philologe zuletzt (p. 75) 
selbst eingestehen muss, dass man kaum zwei, drei 
Zeilen lesen könne, ohne auf die gröbsten Entstellun
gen zu stossen, dergestalt, dass daran zu verzweifeln 
sei, dem Grundtexte auch nur einigermassen naher zu 
kommen! Alles dies endlich bei Schriften von sehr 
untergeordneter Bedeutung; indem der n a t derselben 
in der Nikomachischen Ethik jedem ec it und verständ
lich vorliegt, der sich von der Aristotelischen Moral 
Kenntniss verschaffen will. . ,

Im Übrigen sind des Verf. Leistungen bei dieser 
kleinen Schrift um so mehr anzuerkennen, als ihm da
bei lan^e nicht die ausgezeichneten Hülfsmittel zu Ge
bote standen , welche ihn bei den Bemerkungen zur 
Metaphysik untertützten. Denn äusser dem Bekker’- 
schen Text mit dessen kritischem Apparat am Rande 
und den dazu gehörigen Übersetzungen, die der des
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Bessarion zur Metaphysik nicht zu vergleichen sind, 
hat er nur die Ausgabe von Casaubonus noch benutzen 
können. Was dieser grosse Gelehrte auch für die frag
lichen Bücher gethan, geht aus vielen Stellen hervor, 
wo der Verf. die Lesart des Casaubonus als richtig 
gegen den Bekker’schen Text behauptet. Ausserdem 
ist zu Zeiten auch die Tauchnitz’sche Ausgabe berück
sichtigt worden. Ref. kann bei der Gelegenheit nicht 
umhin, sein Bedauern auszudrücken, dass bei der äus
serlich so geschmackvoll ausgestatteten Stereotypaus- 
gabe in Kleinfolio von 1843 der Herausgeber , Karl 
Hermann Weise, so wenig zu einer zeitgemässen Her
stellung des Textes gethan hat. Denn was die beiden 
grossen Vorzüge betriflt, von denen der Herausgeber 
so viel Aufhebens macht: die Vermeidung aller Ab
breviaturen und die bessere Anordnung der einzelnen 
Werke; $° *st ^er erste zu unserer Zeit doch wahr
haftig kein Vorzug mehr, und der zweite, so gut die Sache 
an sich ist, kann gar nicht in Betracht kommen gegen 
den Zustand des Textes, worauf natürlich alles an
kommt. Nun ist Ref. zwar weit entfernt, nach einigen 
Wunderlichkeiten des Weise’schen Textes, wovon nach
her die Rede sein wird, tüber die ganze Ausgabe den 
Stab brechen zu wollen; allein er darf doch gewiss 
die Beibehaltung der alten Interpunction als einen sehr 
grossen Mangel dieser Ausgabe herausheben, da sie es 
gerade ist, die den Text unzähligemal bis zur Unver
ständlichkeit entstellt hat, abgesehen davon, dass eine 
übereinstimmende, methodische Interpunction kein ge
ringes Desiderium unserer Literatur ist.

Um nun auf die vorliegende Schrift zurückzukom
men, so will Ref. von den anderthalb hundert Emen- 
dationen nur einige herausheben, in denen besonders 
leicht und überzeugend die Herstellung geschehen ist. 
Hernach wird von einigen andern die Rede sein, 
welche zu bestreiten sind. Was die erstem betrifft, so 
übergeht Ref. alle diejenigen ganz, bei denen es sich 
blos um eine bequemere oder übersichtlichere Inter
punction handelt. Die Citate sind nach der grossen 
berliner Ausgabe. 1191 6 16, p. 11 (paTtov hinzuzu- 
fügen; sehr gut. Ausserdem ist das Komma vor xai 
avzov in ein Kolon zu verwandeln, weil da der letzte 
Schlussatz beginnt. 1194 b 4, p. 12 tj statt to; keine 
Frage! 1189 b 25, p. 19 n^axTOtq statt TioaxTixoig; ganz 
richtig, ebensowie auch 1199 a 28, 1212 a 25. 1191 a 
17, p°20 nach thw ein Punkt; vortrefflich! 1203 a 1, 
p. 24 zu streichen; richtig. 1207 a 30, p. 27
fr einzuschieben; ebenso. 1184 b 21, p. '34 tv vor 
noir^r/J] eingeschoben; desgleichen. 1218 b 21, p- 33 
tov statt to; nicht zu bezweifeln. Ebenso 1219 a 24, 
p. 34 statt xal. 1223 b 25, p. 38 xal xarä to avro 
statt to xata t. a. so augenfällig, dass es des beschei

denen videtur nicht bedarf. 1226 a 2, p. 43 nvat zu 
streichen; richtig. Desgleichen 1226 a 14, p.43 do$d& 
Statt öo'gd^fiv. 1226 a 17, 45 «Tra. statt änavTtg, und 
1226 b 22, p. 46 ndvTwg statt navTog; beides ohne 
Frage treffend. 1235 b 20, p. 55 ov statt
Xovpitvov, ausgezeichnet schön ! 1236 a 9, p. 56 tTi 
statt tTTtiöi]; ebenfalls. Auf p. 1236 allein nicht weni
ger als zwölf Emendationen! Darunter b 16, p. 6® 
vnogtvovotv statt vnoroovoiv ganz vortrefflich. Hinzuzu
fügen wäre noch, dass in der folgenden Zeile otuv ste
hen muss statt dv, wie aus 618 brav xut' u.y.Qißttav 
Cr^waiv klar zu sehen ist. Dies ist übrigens nicht die 
einzige Seite, die von Correcturen wimmelt; die fol
gende hat wieder fünf, die dann kommt zwölf Emen
dationen , ohne völlig gereinigt zu sein, bis am Ende, 
wie gesagt, der Verf. selbst verzweifelt an diesem 
Augiasställe zum Herkules zu werden. Warum gibt 
man nicht auf philologischen Seminarien solche Nüsse 
zu knacken auf? Statt dessen werden die unzähligen 
Commentare seit Jahrhunderten gelesener, emendirter 
und castigirter Autoren durchstöbert; und welche 
Wonne , wenn die Angst des schwitzenden Scholaren 
endlich belohnt wird und er etwas findet, wo er den 
oder jenen scharfsinnigen Interpreten noch an Verstan- 
desspitzigkeit überbieten kann!

Mögen nun noch einige Stellen folgen, bei denen der 
Verf. entweder ganz oder theilweise irre gegangen ist.

1186 a 35, p. 17 statt on vor ton einzuschieben, 
ist es einfacher ton in bn zu verwandeln, da der Sinn 
damit liergestellt wird und die Auslassung der Copula 
eine so gewöhnliche Erscheinung ist, dass es weiter 
keiner Worte bedarf.

1198 b 2, p. 22 TlOLTITli'.OQ UQU TLVOg XCU O UQ^LTtXTCOV 
toTai, xai tov avvov tovtov 7ioiT[nxbg xai vnrtQtTixög. Sta# 
der letzten Worte gibt der Verf.: ov noujTtxbg xai o 
vnr^tnxog. Die Argumentation ist ganz richtig, auch 
die eingeschobenen Wörter, aber die Stellung sehr ge
zwungen und daher besser so: tov avvov tovtov noir^t- 
xbg, ov xai b vnrßtnxbg.

1200 a 19, p. 23. Nach der Frage: q ov ; noch ov 
als Antwort einzuschieben, ist unnöthig; es kann hier 
durch blosse Interpunction geholfen werden, indem nach 
Aristotelischem Sprachgebrauch statt der zweiten Frage 
die Antwort gegeben wird. Also: rt ov q^otv. Vgl. 
des Verf obserw. crit. in Ar. metaph- p. 16. Was 
der Verf. bei dieser Gelegenheit über den häufigen Ge
brauch von qrjdi in Form einer Zwischenrede sagt, hat 
seine völlige Richtigkeit; dasselbe gilt von der Wen
dung dtd die in den Magn. Mor. sehr oft vorkommt, 
während die echten Schriften des Aristoteles sie nicht 
haben.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Clriecliisclie Literatur.
Obsei vationescriticae in Aristotelis quae feruntur Ma

gna Mwalia et Ethica Eudemia. Scripsit Herm. 
Bonitz. 1

(Schluss aus Nr. 211.)
Ferner: 1203 b 20, p. 27. Es handelt sich um den 
Unterschied von und t/xpau^. Da heisst es:
o ptv jag (jcoqQtov o prj naGyjnv, o <5 tyxgaTi^g b naGycov xai 
Tovrcor y.QUTÜv q oibg tc uv naGytiv . ovStitgov St tov- 
t(ov Tol Gibqgovi vndgyti. Ref. hält die Worte, wie sie 
hier nach dem Becker’schen Texte stehen, für durch
aus richtig und die Änderung des Verf. (ndoyaiv xga- 
tuv statt 7iaa/tn) nicht nur für unnöthig, sondern für 
widersinnig. Der Beweis ergibt sich aus dem nachfol
genden ovötztQov, Der Besonnene (aojy^onJ wird nicht 
allein von Leidenschaften nicht afficirt, sondern er 
kann auch nicht afficirt werden. Eben deswegen ist 
er nicht enthaltsam (iyxgaT^g) zu nennen; denn dieser 
Begriff setzt eine überwundene Affection voraus. Nach 
des Verf. Lesart enthielte ovSetzqov einen offenbaren 
Unsinn; denn was sollte bei dem Besonnenen nicht 
stattfinden ? Dass er nicht im Stande wäre, bei vorkom
menden bösen Affectionen ihrer Herr zu werden? 
(ndoycov xguTttv). Der Widerspruch liegt auf der Hand. 
Auf der andern Seite ist doch selbst dem Unmässigen 
(dx(>«T^) die Möglichkeit, seine bösen Neigungen zu 
überwinden, nicht abzusprechen, weil sonst von Tugend 
überhaupt keine Rede sein könnte und jede Zurechnung 
aufhören wrürde.

1184 b 25, p. 34. Die Einschiebung von tv vor 
noitt ist gut und nothwendig ; dagegen ist die gänzliche 
^erstossung der Worte; rt St qjvyri xai raXla ptv als 
ein blosser Desperationsstreich zu verwerfen. Ref. 
glaubt, dass die lateinische Übersetzung den Sinn der 
Stelle im Ganzen richtig wiedergibt. Es handelt sich 
von den Tugenden der Seele und der Seele selbst. 
Die Tugend heisst es, thut was ihres Amtes ist, gut; 
die Seele aber auch das Andere (l(Uz« d. h. zu
nächst was nicht gut ist. Ihre eigentümliche Thätig- 
keit ist das Leben; die der lugend daher, gut zu le
ben. Freilich steckt hierbei in noch ein Fehler 
den Ref- nicht zu verbessern weiss; deshalb aber Al
les hinauszuwerfen, hält er für total unstatthaft, be
sonders bei Schriften, in denen fast auf jedem Blatte 
Stellen vorkommen, die nicht zu construiren sind, und 
wo man sich aufs Rathen legen muss.

1219 b. 16, p. 36. Die Umänderung von vthog in 
Ttkovg ist fürs Erste nicht zu gestatten, da der Gedanke 
damit doch nicht zur grammatischen Correctheit expli- 
cirt ist, sondern nach wie vor nur angedeutet bleibt 
und errathen werden muss.

1233 b 12, p. 53. Durch den Gedanken gezwungen, 
aber ohne alle andern Indicien, verwandelt der \ ei . to 
&gdoog in zijv avSgtiav. Das geht selbst übel ie n 
tische drSgtia hinaus. Warum nimmt er nicht die Les
art Pb. to &Quoog nQog to Es ist entschieden,
dass mit der Form &gdoog die schlimme Bedeutung 
Frechheit nach dem Sprachgebrauch verbunden ist, 
während an Sagoog der gute Sinn hängen geblieben.
Auf strengen, begriffsmässigen Ausdruck kommt es 
bei dieser Stelle, wo nur eine Analogie angeführt wird, 
nicht an: überdies ist auch &gdoog schon nicht der ei
gentliche Name, sondern &gaGvzrtg. Also mag immer
hin das hübsche Wortspiel stehen bleiben. Auf die 
lateinische Übersetzung darf sich der Verf. nicht beru
fen; es wäre leicht, hundert Stellen aufzubringen, wo 
sie ganz andere Dinge hat als der griechische Text.

1236 a 9, p. 56. Wie schön der Verf. tntiSri in 
tri St verändert, ist schon gesagt. Dagegen irrt er 
sich bei den folgenden Zeilen in der Construction und 
lässt sich dadurch zu einer falschen Conjectur verleiten. 
Die richtige Construction ist diese: tri St to rtSv (all
gemeines Subject) to gtv (partielles Subject) dnkwg 
(sc. qSv) xai dya&bv anlüg (Prädicat), to Si (zweites 
partielles Subject) tivi (sc. ^<Jv) xai (faivbpevov dya&bv

Es mag genug sein mit diesen Stellen. Zwar 
sind noch manche andere da, gegen die sich Einwen
dungen machen liessen; allein es würde zu weit fuh
ren, und es ist überhaupt kein fester Boden da, wor
auf man fassen könnte. Es sei nur soviel gesagt, dass 
bei einer vollständigen kritischen Bearbeitung er Bü
cher, um die es sich hier handelt, des er . eiträge 
zum Grunde gelegt werden müssten, o sic aber zu 
einer solchen Arbeit bald der rechte Mann finden werde, 
ist sehr die Fra-e. Ein Text wie dleser, 111 welchen 
halbe Zeilen mü’ssen eingeschoben werden, um ertrag- 
lieh verständlich zu sein, wie der Verf. an einer Stelle 
1203 a 12, p. 25, kühn aber se“r sinnreich es bewie
sen; ein Text, der mit der lateinischen Übersetzung 
oft nur ganz entfernte Ähnlichkeit hat, wozu ausser
dem wenig oder gar keine sonstigen Hülfsmittel gege
ben sind: ein solcher Text fordert einen Apollo an 
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Divinationsgabe und lässt nebenbei der grössten Will
kür Raum. Auch muss man glauben, dass in der oben 
erwähnten Tauchnitz’schen Gesammtausgabe die Will
kür bereits ihr Spiel getrieben hat, indem sich darin 
Lesarten finden, von denen man nicht weiss, woher 
sie kommen mögen. So z. B. 1207 « 30, , egtiv ow y 
tVTV^la (lv) rw aya&ov ti vnaß^at ^oyov xai t?
iü xaxov (.ty 'kaßi'i? evkoyov. Das eingeklammerte 
& ist von Hrn. B. restituirt; die gesperrten Worte 
fehlen in der leipziger Ausgabe ganz. Ebenso ist et
was weiter 1207 a 34 eine ganze Zeile ausgelassen 
und als Lücke bezeichnet, wo doch im Bekker’schen 
Texte die sehr verständlichen Worte stehen: TO Je X«- 
nbv f.iTj kaßtiv xaiu av[.ißtßi]xog tvTv^^ua, mit denen die 
lateinische Übersetzung übereinstimmt; malum vero non 
subire ex casu fortunatum. In demselben Satze, von 
dem Ref. eben nur die letzte Hälfte anführte, ist ganz 
widersinnig ein Relativpronom o eingeschoben und in 
Folge dessen die Interpunction verändert worden. Wei
terhin 1213 b 27, wo der Verf., der lateinischen Über
setzung folgend, richtig Je in verwandelt hat, liest 
die Tauchnitz’sche Ausgabe gerade entgegengesetzt 
jag. Ganz corrupt ist dieselbe bei 1218 b 21 to ö^vyi- 
alvuv Ti/f vyitla$ aiTiov iuq aiv^aav, xal tote tov uHov 
to aya&bv iivat Trtv vyluav. So die Tauchnitz’sche Aus
gabe p. 874; dagegen steht im Texte statt tov aXkov'. 
tov elvat, äW ov, was ganz anders herauskommt. Hr. 
B. hat hier durch die leichte Veränderung von to in 
tov den Text berichtigt. An allen diesen Stellen, die 
sich leicht vermehren liessen, steht die Lesart der 
Tauchnitz’schen Ausgabe ohne alle Anknüpfung an 
handschriftliche Autoritäten isolirt da, wenigstens hat 
Ref. in dem Randapparat der berliner Ausgabe verge
bens nach Analogien gesucht. Es wäre nur noch mög
lich, dass der Herausgeber in diesen und andern Din
gen sich auf Casaubonus stützte, dessen Ausgabe Ref. 
nicht hat vergleichen können. Was er aber von Ca
saubonus aus dem in Rede stehenden Büchlein gesehen 
hat, lässt ihn sehr daran zweifeln, dass dieser Gelehrte 
der Urheber jener Verbesserungen sei.

Schliesslich wiederholt Ref. sein Bedauern, dass 
der Verf. der besprochenen Schrift sich von der Meta
physik hat abziehen lassen, und wünscht nichts mehr, 
als dass derselbe ehestens dahin zurückkehren möge, 
um die Freunde des Aristoteles mit einer correcten 
Ausgabe seines Hauptwerks zu erfreuen.

Oldenburg Breier.

1. Aristotelis Organon graece. Novis codicum auxiliis 
adiutus recognovit, scholiis ineditis et commentario 
instruxit Theod. Waitz. Pars prim.  Calegoriae, 
Hermeneutica, Analytica priora. Lipsiae, Hahn. 
1844. 8mai. 3 Thlr.

*

2. De notionis definitione, qualem Aristoteles constitue- 
rit. Commentatio ab amplissimo philosophorum ordine 
academiae Berolinensis praemio ornata. Scripsit 
Car. Kühn, Dr. Ph. Halis, Schwetschke. 1844. 
8mai. 10 Ngr.

3. Aristotelis de notionis definitione doclrina. Scripsit 
Herm, Rassow. Berolini, Besser. 1843. 8mai. 
10 Ngr.

4. Aristoteles Organon oder Schriften zur Logik. Über
setzt von Dr. Karl Zell. Erstes bis fünftes Bänd
chen. Stuttgart, Metzler. 1836—40. 16. 18% Ngr.

"Wenn die Erklärung des Aristoteles in den letzten 
zwanzig Jahren, begünstigt durch das gleichzeitig von 
mehren Seiten belebte philosophische und historische 
Interesse für Aristoteles und philologisch 'begründet 
durch eine neue diplomatisch strenge Textesrecension, 
die bedeutendsten Fortschritte gemacht, und die aristo
telische Literatur in diesen Jahren grössere Bereiche
rung erhalten hat, als zunächst vorher in geraumer 
Zeit: so ist doch 'das bisher Geleistete und Erreichte 
nur ein kleiner Theil von dem, was noch seine Lösung 
erwartet, und es fehlt noch viel, bis die Erklärung des 
Aristoteles den Grad von Sicherheit erlangt hat, wel
cher seiner Wichtigkeit gebührt, oder welchen die Ver
gleichung mit andern zum Theil minder bedeutenden 
Schriften des Alterthums verlangen lässt. Die Philolo
gie hat sich im Ganzen von Aristoteles fern gehalten; 
während Platon zu einer Fundgrube für sprachliche 
Beobachtungen, seine Ausgaben zu Speichern gramma
tischer Bemerkungen geworden sind , hat die Sprache 
des Aristoteles, welche alles Glanzes und Reizes ent
kleidet, nur durch das Interesse an dei 8ache dem Le
ser erträglich, oder wol gar werth werden kann, die 
Philologie bisher so abgeschreckt, dass sie dieselbe fast 
keiner Berücksichtigung gewürdigt. Die Lexika fangen 
aber erst an, den aristotelischen Sprachschatz auch in 
den eigentlich philosophischen Schriften in ihr Bereich 
zu ziehen; in den Grammatiken und in den speciellen 
syntaktischen Abhandlungen sucht man vergebens nach 
einer Beachtung der Eigenthümlichkeiten, welche Ari
stoteles darbietet. Diese Entfremdung der Philologie 
gegen Aristoteles hat für die Auslegung desselben die 
Folge gehabt, dass das genaue und strenge Vsrständ- 
niss des Einzelnen, welches bei andern Schriftstellern 
durch den Widerstreit und die gegenseitigen Ergänzun
gen verschiedener Erklärer eine hohe Ausbildung er
langt hat, für Aristoteles eben noch in den Anfängen 
begriffen ist. Nicht als wollten wir in die Genauigkeit 
des speciellen Verständnisses und in die Erklärung, des 
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Einzelnen das Ziel des Studiums setzen, welches viel
mehr allen Werth und Gehalt verlöre, wollte der Blick 
an dem Einzelnen haften bleiben; aber diese unnach
sichtige Strenge ist der einzige Weg, um von dem 
Ganzen eine richtige Ansicht zu gewinnen, sie ist das 
einzige Mittel, um Verdrehungen mit Erfolg abzuweh
ren, wie sie Aristoteles auch in neuester Zeit mehrfach 
erfahren hat. So erscheint für den gegenwärtigen 
Standpunkt des Aristotelischen Studiums nichts förder
licher, als Specialausgaben, welche mit philosophischem 
Interesse philologische Akribie verbinden, Übersetzun
gen in die Muttersprache, die als Prüfstein für den 
Grad des erreichten Verständnisses dienen können, und 
Monographien über einzelne wichtige Punkte aus dem 
weiten Umfange der aristotelischen Werke. Welche 
Veidienste sich auf dem bezeichneten Wege vor allen 
Andern Brandis, Trendelenburg und Spengel erworben 
haben, ist allgemein bekannt; ihren Arbeiten schliesst 
sich die unter Nr. 1 genannte Ausgabe des Aristoteli
schen Organon würdig an. Mit der Anzeige derselben 
verbinden wir zwei Abhandlungen aus demselben Ge
biete, und berühren schliesslich die zwar schon seit 
einigen Jahren erschienene, aber unsers Wissens noch 
nicht kritisirte Zell’sche Übersetzung.

Die Ausgabe des Orgnnon von Hrn. Waitz, deren 
erste Hälfte in dem oben bezeichneten Bande vorliegt, 
zeigt sich schon für den ersten flüchtigen Blick als das 
Werk eines umfassenden, gewissenhaften Fleisses, ein 
Urtheil, welches durch nähere Betrachtung mehr und 
mehr bestätigt wird. Denn in gedrängtester Kürze er
füllt dieselbe möglichst vollständig die Ansprüche, 
welche von philosophischer und philologischer Seite an 
eine Ausgabe des Aristoteles zu stellen sind. Umfas
sende Vergleichung der Handschriften, sorgfältige Ab
wägung ihres Werths, Durchforschung der alten Com- 
mentatoren, der gedruckten und der ungedruckten, ge
naue Bekanntschaft mit dem Schriftsteller im ganzen 
Umfange seiner Werke, Schärfe und Klarheit in Auf
fassung des Einzelnen, wie des Zusammenhangs — dies 
Alles vereinigt sich, um diese Ausgabe zu einer we
sentlichen Bereicherung der Aristotelischen Literatur 
zu machen, und ihr einen bleibenden Werth für die 
Erklärung des Philosophen zu sichern. Eine kurze 
Angabe dessen, was in dieser Ausgabe geleistet ist, 
wird dies Urtheil rechtfertigen: Ref. knüpft daran so
gleich die Erwähnung einiger Punkte, in welchen er 
der Ansicht des Herausgebers nicht beistimmen kann.

Was zunächst die 1 exteskritik betrifft so darf der 
Herausgeber mit Recht seine Ausgabe eine neue Re- 
cognition des Textes nennen. Bekker hat zu dem Or
ganon drei Handschriften verglichen, nämlich A. (Urbin. 
35), B. (Marc. 201), C. (Coisl. 330), und, wie es zu 
Anfang der Var. Lect. heisst: ubi deficit, d«
(d. h. Coisl. 170). Von diesen Handschriften hat Hr. 
W. die beiden ersten und wichtigsten A. und B. von 

Neuem verglichen und dadurch eine diese Mühe recht
fertigende Nachlese erhalten; den weniger bedeutenden 
cod. C. hat derselbe, durch die Zeit an vollständiger 
Collation verhindert, an den wichtigem Stellen nach
gesehen. Räthselhaft ist die Angabe über den cod. D. 
In Übereinstimmung mit Bekker’s Bemerkung, dass D. 
verglichen sei, wo C. auf höre, findet man in seiner 
Ausgabe Varianten aus D., p. 81 100 und p. 132—
139. Hr. W. dagegen bemerkt: „Coisl. 170, quem 
Bekkerus litera D notavit, organon non habet; cf.catal. 
bibl. Coisl.1' Ausserdem hat Hr. W. noch andere von 
Bekker nicht benutzte Handschriften collationirt, zu den 
Kategorien vier durchgängig und acht andere an ein
zelnen Stellen, zu der Hermenie fünf vollständig und 
sieben andere theilweise, zu der ersten Analytik zwei 
durchgängig und sechs andere theilweise. So sehr die 
vom Verf. übernommene höchst ermüdende Arbeit an
zuerkennen ist, und so viel sie zur Sicherung des Tex
tes beitragen mag, so rechtfertigt sic doch im Ganzen 
die Beschränkung Bekker’s auf die von ihm vergliche
nen Handschriften und gibt einen stillschweigenden 
Beweis dafür, mit wie richtigem Blicke dieser grosse 
Kritiker die zu Grunde zu legenden Handschriften aus 
der ganzen Masse der von ihm gesehenen ausgewählt 
hat. Denn jene beiden Handschriften A. und B. bilden 
die Grundlage dieser neuen so gut wie der Bekker’- 
schen Recension; die andern haben, bei viel geringe
rem Wcrthe, nur eine subsidiarische Bedeutung, was 
für manche Stellen freilich sehr erwünscht ist, da auch 
die besten Handschriften nicht immer das Richtige ha
ben, und sich dies zuweilen auch wol in einer sonst 
geringeren findet. Die zahlreichen Abweichungen des 
W.’schen Textes von dem Bekker’schen haben daher, 
soweit sie auf den Handschriften beruhen, zum viel 
geringem Theile ihren Grund in der neu hinzugekom*  
menen Collation, zum viel grössern in dem verschiede
nen Urtheile, welches Hr. W. und welches Bekker über 
den Werth jener beiden Handschriften gegen einander 
fällt. Bekker gibt offenbar im Ganzen mit seltenen 
Ausnahmen dem cod. A. den Vorzug vor B., Hr. W. 
urtheilt darüber entgegengesetzt, und sucht in der Vor
rede p. XVIII sq. diese seine Ansicht durch Anführung 
solcher Stellen, nur entlehnt aus categ. und de interpr., 
zu rechtfertigen, in denen offenbar die Lesait des cod. 
B. vor der des cod. A. den Vorzug veruene. Ref. 
hat nicht nur die angeführten Stellen alle in dieser 
Beziehung betrachtet, sondern noch m weitem Umfange 
diejenigen Abweichungen vom Bekker sehen Texte er
wogen, welche durch des Herausgebers Überzeugung 
vom Vorzüge des cod. B. motivirt sind, muss indessen 
gestehen, dass er sich von der Richtigkeit der Ansicht 
des Herausgebers nicht hat völlig überzeugen können. 
In manchen Stellen musste er allerdings das Urtheil 
des Herausgebers billigen, in andern fand er es wahr
scheinlich, in andern höchst zweifelhaft oder geradezu
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unrichtig. Eine Aufführung der einzelnen hierher ge
hörigen Stellen unterlässt Ref. absichtlich, nicht nur 
weil sie zu weit führen und vieles an sich Kleinliche 
zur Sprache bringen müsste, sondern auch wreil er gern 
zugibt, dass die durchgängige sorgfältige Vergleichung 
einer Handschrift — und eine solche hat der Heraus
geber offenbar vorgenommen — zu einer grössern Si
cherheit der Überzeugung führt, als sie für einen an
dern aus der blossen Prüfung der V arietät zu gewin
nen ist. Von sämmtlichen Handschriften des Organon, 
welche Hr. W. ganz oder theilweise verglichen hat, 
findet sich in der vorausgeschickten Abhandlung de 
codicibus Graecis Organi p. 1 28 eine genaue Be
schreibung. Wenn in dieser Beschreibung Alles weg
gelassen ist, w as in Brandis Abhandlung über die 
Aristotelischen Handschriften der vaticanischen Biblio
thek oder in den gedruckten Handschriftencatalogen 
der betreffenden Bibliotheken zu finden ist, so verdient 
die gute Absicht solcher Kürze alle Anerkennung, nur 
setzt sie die höchst selten erfüllte Bedingung voraus, 
dass dem Leser eine grosse Bibliothek zugänglich ist; 
für alle andern Fälle lässt sie ihn rathlos über Dinge, 
über welche er Auskunft wünschen muss.

Ein wesentliches Moment zu dieser neuen Textes- 
recension bildet äusser der Vergleichung von Hand
schriften die kritische Benutzung der griechischen Com
mentatoren, auf welche Hr. W. ebenso wie Trendelen
burg in seiner Ausgabe der Aristotelischen Psychologie 
mit Recht ein bedeutendes Gewicht legt. Die Ansprüche 
freilich, als solle der Text so hergestellt werden, wie 
ihn die alten Commentatoren vor Augen gehabt haben, 
oder als solle wenigstens der Werth der Handschriften 
nach ihrer grössern oder geringem Annäherung an den 
Text der Commentatoren abgemessen werden, lehnt 
Hr. W. sehr richtig als unerfüllbar ab. Die Lemmen, 
welche der Erklärung meistens vorausgeschickt wer
den, haben keinen kritischen Werth; dies ist so be
kannt, dass sich Hr. W. eines weitern Beweises dafür 
überheben konnte. Aus der Erklärung selbst lässt sich 
aber nur in verhältnissmässig wenigen Stellen auf die 
Worte des Textes mit Sicherheit schliessen; und in 
den seltenen Fällen, wo die Commentatoren geradezu 
die Lesart angeben, führen sie gewöhnlich auch schon 
aus ihren Texten eine Varietät an. Man kann daher 
für die kritische Benutzung der Commentatoren kaum 
andere Grundsätze aufstellen, als der Herausgeber in 
folgenden Worten ausspricht: Quare iis ledionibus, 
quas veterum interpretum audoritate conftrmatas habe- 
mus, id pretium statuimus, ut quo vetustiores sint, co 
certiores a nobis habeantur: ubi vero interprdes ipsi 
inter se discreparent, anliquissimam semper ledionem, 
si admitti posset, recipiendam putavimus, p. XXIII. 
■Nach diesen Grundsätzen hat der Herausgeber die 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

schon vor Brandis herausgegebei. Commentatoren 
llstandi-, benutzt, von denen aber, aus welchen Bran

dis zuerst Auszüge bekannt gemacht, hat derselbe nur 
die von diesem ausgewählten Stellen verglichen und 
nicht die Mühe, das Ganze zu lesen, nochmals über
nommen, da er die Überzeugung gewonnen, dass Bran
dis nichts für die Erklärung oder besonders für die 
Kritik Erhebliches ausgelassen habe. Es mag sein, 
dass bei den im Ganzen reichern Auszügen zum Or
ganon und dem für den grössten Theil desselben mehr 
gesicherten Zustande des Textes diese Überzeugung ge
gründet ist: ob dasselbe für alle Schriften gilt, zu de
nen in der Ausgabe der Akademie Scholien enthalten 
sind, muss Ref., so weit er die Sache zu untersuchen 
Gelegenheit gehabt hat, für zweifelhaft halten. Zu den 
von Brandis gegebenen Auszügen fügt Hr. W. noch 
eine Nachlese hinzu aus griechischen Commentatoren 
und Scholien, wrelche Brandis entweder übersehen oder 
wahrscheinlicher absichtlich ausgeschlossen hat, na
mentlich von Leo Magentenus, Michael Psellus, Theo
dorus Prodomus, Joannes Italus, Michael Ephesius und 
anonyme Scholien; zum Theil ist diese Nachlese der 
Notiz über die betreffenden Handschriften beigefügt, 
zum Theil besonders aufgeführt, p. 30— 77, geordnet 
nach der Seiten- und Zeilenzahl der Bekker’schen Aus
gabe, ganz nach der Einrichtung der Brandis’schen 
Scholien. Ist in dieser Nachlese auch wenig Bedeu
tendes enthalten, so ist es doch ganz dankenswert!), 
dass der Herausgeber aus seinen umfassenden Studien 
dem Leser so viel, als ihm etwa interessant sein kann, 
mitgetheilt hat.

Mit diesen Hülfsmitteln und nach diesen Grund
sätzen hat Hr. W. den Text des Organon constituirt, 
dessen erste Hälfte mit den Var. lect. im vorliegenden 
Bande p. 79—262 enthalten ist; den übrigen Theil des 
Bandes nimmt der erklärende Commentar ein. An 
dem Abdrucke des Textes ist zunächst die bequeme 
typische Einrichtung zu loben; an dem Rande sind 
nämlich die Pagina und Zeilen der grossen Bekker’
schen Ausgabe bemerkt, auf diese hin ist die Angabe 
der Lesarten bezogen, sowie alle Citate im ganzen 
Buche nach den Seiten und Zeilen der Bekker’schen 
Ausgabe gestellt sind. Wenn hierdurch deutlich genug 
ausgesprochen ist, dass die Bekker’sche Ausgabe als 
Vulgata angesehen und alles aus Aristoteles nach ihr 
citirt werden muss, so steht damit ein Mängel in der 
Var. lect. in auffallendem Widerspruche. Der Verf. 
gibt nämlich n2}r die Abweichungen der Handschriften, 
nicht die der Bekker sehen Ausgabe von seinem Texte 
an. Da dei Verf. seine Recension nicht auf irgend 
eine schon vorhandene Ausgabe, sondern selbständig 
auf eigene Vergleichung der Handschriften gegründet 
hat, so ist ihm das Recht zu solcher Kürze nicht ab
zusprechen; es entgeht aber damit dem Leser eine 
w i i. ZU /ordernde Bequemlichkeit der Vergleichung, 
welche nicht einmal das Nachschlagen des Commen- 
tars ersetzen kann, denn dieser berührt diese Abwei
chungen nur an wichtigen Stellen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in heipvAg,
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(Fortsetzung aus Nr. 212.)

Dass Ref. den Grundsätzen des Herausgebers bei der 
Texteskritik grossenteils beistimmt, ist bereits erklärt 
und es bedarf kaum der Versicherung, dass durch die 
Arbeit desselben der Text an vielen Stellen wesent
lich gewonnen hat. Von den Grundsätzen ist freilich 
deren Anwendung im Einzelnen noch zu unterscheiden, 
wo öfters Ref. eine abweichende Ansicht würde geltend 
machen. Namentlich scheint die an sich unbestrittene 
Ansicht, dass im Allgemeinen die schwerere Lesart vor 
der leichtern, die kürzere vor der erklärenden längern 
das Präjudiz der Echtheit habe, nicht selten zum Nach
theil des Textes über die Grenze ihrer Wahrheit aus
gedehnt zu sein. Statt hierfür oder überhaupt für Ab
weichung unserer Ansicht von der des Herausgebers 
Beispiele zu häufen, scheint es angemessen, nur einige 
kritisch schwierige Stellen zur Besprechung auszu
wählen.

Cat. 6, p. 6a 20. Als charakteristisches Merkmal 
des Qualititativen wird bezeichnet, dass bei ihm die 
Gradunterschiede nicht statt haben, welche sich z. B. 
bei dem Qualitativen finden, ov yap tartv 'fagov hlgov 
gäkkov öinri/y^ ovif tnl tov agidpov, oiov tu tqiu tmv 
nlvxt ovöiv pallov tu igia, ovdt t« ntvxt wv 
So schreibt Bekker, durchweg dem cod. A. folgend; 
Hr. W. dagegen folgt dem cod. B. und schreibt ovu

T. U.J O, T. 1. T. 71. 0. gitkkOV TttVXi 1] IQlUj OüJf TU 
T(Aa twv TQiäv. Schwerlich ist diese Stelle gerade 
geeignet, den Vorzug des cod. B. vor A. zu rechtfer
tigen. Fürs erste ist oW, welches äusser A. noch vier 
von Hrn. W. verglichene Handschriften haben, noth
wendig und darf nicht in verwandelt werden, we
gen der unverkennbaren Beziehung auf das vorausge- 
kende or-^ «nd mehl blos, wie Hr w zu meinen 
sehemt, auf das nad/o/^ , ..

Wi„oc. Was ferner der Sinn der fol- 
genden Worte sein muss, ist im Allgemeinen klar • es ist 
nicht drei mehr drei als fünf fünf ist, oder es ist nicht 
eine Zahl mehr Zahl als die andere. DieserSinn, den 
jeder Leser aus dem Zusammenhang leicht erkennt 
und den Boethius, die alte lateinische Übersetzung 
(Venet. 1481) und Leo Mag. richtig bezeichnen, ist 
aber durch keine der beiden Lesarten auf eine erträg

liche Weise ausgedrückt. In dem Bekker’schen Texte 
ist der Artikel beim zweiten t(h'« , welches Prädicat 
sein muss, nicht zu erklären, und die Lesart von acht 
Handschriften bei Hrn. W., welche i« auslassen, ver
dient alle Beachtung. Hr. W. dagegen gibt für seinen 
Text eine Erklärung, deren Gewaltsamkeit er selbst 
kaum leugnen kann. „Quum vero dixerit ntvit y vgla, 
locus vix aliter videtur explicari posse quam ita, ut 
verba ntvTs tqiu nihil significent nisi certos numeros 
quorum sint exempla; exempla igitur posuit pro eo 
cuius sunt exempla (das Concrete statt des Abstracten).44 
Will man nicht jede beliebige Ungenauigkeit des Aus
drucks und zugleich des Gedankens im Aristoteles zu
lassen, so muss, wenn das Concrete hier stehen soll, 
nicht irgend ein Concretes gesetzt werden, sondern das 
Concrete, welches einzig angemessen ist, nämlich rgta. 
Nun soll zwar, nach Hrn. W.’s Angabe, die von ihm 
aufgenommene Lesart des cod. B. durch Boethius, vet. 
int. Lat. zum Leo Mag. bestätigt werden. Aber Boe
thius sagt nur: warn ternarius si qu/lnario comparetur 
nec magis nec minus est numerus, ebenso Leo Mag. 
und etwas ungenauer ret. int. Lat.; von ntm 1) vgla 
kein Wort. Dürfte man aus Boethius’Erklärung streng 
auf die Worte des Textes schliessen, so müsste man 
annehmen, dass er nfvn q zgla gar nicht gehabt, son
dern aus dem Vorigen ergänzt habe. Dies
wäre zulässig, ist aber bei der Unsicherheit dieser Au
torität und andererseits der Übereinstimmung der codd. 
für TQta wenigstens sehr gewagt. Es genügt mit der 
Mehrzahl der codd. zu lesen ovötv gakkov xgla, und 
weder mit dem einzigen cod. A. tu beizufügen, noch 
beinahe allein mit B. ntvit ry, dass wir hierdurch in 
einer einzelnen Stelle von den beiden besten Hand
schriften abweichen, bedarf keiner Rechtfertigung. — 
Ob man in den folgenden Worten liest
mit Hrn. W., oder nhit Tgiäiv mit Bekker, d. h. 
ob die Drei mit sich selbst oder die Fünf mit der Drei 
verglichen wird, wie vorher die Drei mit der Fünf, macht 
für den Gedanken keinen erheblichen Unterschied. Für 
Hrn. W. sprechen nur cod. B., Boethius, Leo Mag. und 
vet. int. Lat., für Bekker dagegen alle übrigen Hand
schriften. Ob sich aus den griechischen Erklären), 
aus denen Brandis zu dieser Stelle keine Auszüge gibt, 
etwas erschliessen lässt, hat Hr. W. hier wie gewöhn
lich verschwiegen.

Cat. 7, p. 6 38. Das Relative (ro ngoq rz) wird 
als dasjenige definirt, dessen Wesen in seiner Bezie
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hung zu einem andern liegt, baa avva wieg Igtiv hAgiov 
tlvai Uyerai —, olov to pet^ov tovO-’ oneg eoTtv eregov U- 
ytzai' Ttvbg yag XeyeTai peVov. So Bekker mit cod. C.} 
während A. und B. haben Uyevar peifyv Ttvbg yug U- 
yerai gei^ov. Obgleich nun die Lesart des C. noch 
durch sechs neue Handschriften bestätigt wird und nur 
Eine neue Handschrift mit A. und B. übereinstimmt, 
so nimmt Hr. W. doch ,aei^ov in den Text auf. Beti- 
nendum putavi, sagt er, peKov ante Ttvbg, quia a scri- 
bentibus ut supemacaneum omissum esse ubi non legitur 
probabile est: dixit enim hoc „vom aliquo maius dici- 
tur quod dicitur maius.“ Selbst abgesehen von der 
auffallenden Stellung des yag können die von Hrn. W. 
in den Text aufgenommenen Worte dies nicht bedeu
ten ; denn soll das eine peKov Subject sein, so darf 
der Artikel nicht fehlen; es müsste denn heissen: Ttvbg 
yag pAtpv Uy&at to pet^ov oder to yag pevCov Ttvbg ).t- 
ytrut p^or- Wollte man durchaus der Autorität von 
B. folgen, so müsste das erste peifyv, freilich mit eini
ger Härte, zum vorigen Satzgliede gezogen werden; 
aber eine so unbedingte Folgsamkeit gegen den cod. B. 
hat selbst Hr. W. nicht durchführen können. Dass 
hier die grosse Mehrzahl der übrigen codd. und mit 
ihnen Bekker das richtige hat, beweist auch ein unbe
fangener Blick auf die folgenden Worte xal to btnXd- 
atov Tovtf oneg eartv eregov Xeyezat nvbg yag öUiXdoiov 
Uyetat.

De int. II, p. 21*  18. Man darf nicht, sagt Ari
stoteles , zu einem Prädicate ein zweites hinzufügen, 
das schon in jenem enthalten ist, äto ovve to Xwzor nok- 
Xdxtg, oi;te o dv&gconog cjöbv Ioti xal ölnovv*  ewnag/et 
yag lv av&gtbnM to ^<vov xa't to ölnovv. Dagegen ist 
es, unter gewissen nachher erörterten Einschränkun
gen, richtig, von dem Einzelnen das Allgemeine dessel
ben auszusagen, ohne hierdurch in eine ähnliche leere 
Wiederholung zu verfallen dkr^ig öt eoxtv elnetv xutu 
tov ttvbg xat anXajg, oiov tov tivu dv&gwTiov av&gconov i] 
TOV Ttva Uvxbv av&gwnov dv^gtonov Uvxbv. Diese VOIl 
Bekker in den Text aufgenommene Lesart haben äusser 
A. und B. noch drei andere von Hrn. W. verglichene 
Handschriften, drei andere stellen das zweite dv&gwTiov 
nach dem zweiten Uvxbv. Der Sinn aber ist klar: 
man kann von einzelnen Menschen (xara tov ttvbg) das 
Allgemeine Mensch (anUhg, d. h. ohne die Beschrän
kung tJ$) aussagen, und vom einzelnen Uvxbg dv&gomog 
sein Allgemeines levxbg dv^gumog. In keiner einzigen 
Handschrift fehlt das zweite av^gwuog. Ungeachtet 
dieser Übereinstimmung aller Handschriften und ohne 
zu erwähnen, ob sich aus dem von Brandis zu dieser 
Stelle nicht ausgezogenen Commentar des Ammonius 
etwas für die Weglassung erschliessen lässt, was nach 
Sckol. p. 129’ 35—40 nicht wahrscheinlich ist, lässt 
Hr. W. im Texte das zweite dv^gtonog weg, angeblich 
auf Autorität des Boethius. Diese angebliche Autorität 
besteht darin, dass Boethius einmal sagt ut de aliquo 

homine hominem aut de aliquo albo album, und dann 
ut quendam hominem hominem aut quendam album ho
minem. Die Verschiedenheit der Umschreibung dersel
ben Aristotelischen Worte beweist zunächst nur, dass 
Boethius an einer oder an beiden Stellen ungenau ver
fahren ist, und will man nicht wahrscheinlich finden, 
dass in der zweiten Umschreibung die Worte album ho
minem zweimal stehen sollten und durch Versehen ein
mal ausgefallen sind, so erklären sich doch beide Un
genauigkeiten sehr leicht aus der handschriftlichen 
Lesart. Inwiefern nun Hr. W. meinen kann , die bei
den Erklärungen des Boethius durch seine Lesart zu 
vereinigen, versteht Ref. nicht, und ebensowenig, wie 
er die Erklärung Hrn. W.’s mit dem Zusammenhänge 
des Ganzen in Einklang bringen soll. Möge der Leser 
selbst die betreffende Stelle vergleichen und sehen, wie 
weit er mit Hrn. W.’s Erklärung kommt.

Anal. pr. I, 10, p. 30b 14. bpoitvg bi xa'i el ngbg 
tw r tedn; to aregi]Tiy.6v haben alle codd. und mit ihnen 
Bekker; Hr. W. dagegen conjicirt xdv el und nimmt 
diese Conjectur sogleich in den Text auf. So wenig 
man an xav el Anstoss finden würde, wenn es sich in 
der Handschrift fände , so wenig ist irgend ein Anlass 
vorhanden, es gegen die Handschrift in den Text brin
gen zu wollen. Der Herausgeber erklärt sich darüber 
„xar dedimus ex coniectura propter verbum Ted-q quod 
sequitur“ und citirt dazu p. 31b 37, wo brav steht. 
Vermuthlich wird es bei dieser kurzen Rechtfertigung 
der Conjectur den meisten Lesern ergehen , wie dem 
Ref., welcher nicht zu enträthseln vermochte , inwie
fern der Conjunctiv des bedingenden Vordersatzes Te&v 
den Grund dazu abgeben soll, dass in dem nur ange
deuteten Nachsatze, dessen Verbum aus dem Zusam- j 
menhange zu ergänzen ist, ein ar stehen müsste; denn 
dass xar zum Nachsatze gehöre, schien und scheint 
dem Ref. unzweifelhaft. Nur zufällig aus der Bemerkung 
zu einer andern Stelle lässt sich ersehen, wie der Her
ausgeber dieses gemeint hat. Nämlich p. 515 zu p. 65*  
19 gibt Hr. W. einige Beispiele über den Gebrauch 
von xav el, dass diese M orte häufig vorkommen einmal 
so. dass das Verbum ut] oder ein ähnliches zu ergän
zen ist, dann so, dass der hypothetische Nachsatz eine 
andere Form angeeommen hat, als das ihn angehörige 
vorausgeschickte dv erwarten lässt, etw a ind.praes. oder 
fut., endlich so, dass im Nachsatze selbst ar wiederholt 
wird. Die Bemerkungen sind im Übrigen richtiger, nur 
werfen sie auf die Sache das ganz schiefe Licht, als 
handle es sich um einen dem Aristoteles eigenthüm- 
lichen Sprachgebrauch, während doch bekanntlich so- 
wol die beiden ersten Constructionsformen, als beson
ders die zuletzt erwähnte Häufung bei den besten Atti- 
kern oft vorkommen. Man braucht nur die Erklärer 
zum Demosthenes, etwa Buttm. ad, Mid. 15 , odet zu 
Platon tleind. Soph. p-247 e, Stallb. resp. VII, p. 515 e 
und Andere zu vergleichen, um Beispiele genug zu 
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finden. Nun schliesst Hr. W. weiter so: Wie zu dem 
xav ein zweites av im Nachsatze pleonastisch hinzu
tritt xav el y.tvr^dt] uv naktv, so ist auch das el
öfters pleonastisch als blosse Wiederholung des in xav 
(welches er nun = xai eav annimmt) enthaltenen el zu 
fassen. ifUt as iocis guos e Topicis modo adscripsi- 

particulae xav oblitus esse videbatur. sic etiam 
accidit, ut particulae el rationem non habeat, sed eam 
non addidisse videatur, nisi ut augeat vim particulae 
xav, v. p. 136’ 27. Es soll also. denn diese Worte 
lassen keine andere Deutung zu, xav el = xai eav el 
sein und in dieser Formel el pleonastisch stehen. Diese 
wunderbare Hypothese darf eine Widerlegung durch 
Gründe erst dann beanspruchen, wenn sie auf eine 
Induction scheinbar beweisender Stellen basirt ist; so 
aber ist die einzige von Hrn. W. angeführte Stelle, in 
welcher xav ei so viel als xai eav sein soll, denen voll
kommen analog, in welcher Hr. W. das xav el ebenso 
auffasst, wie bisher alle Erklärer, d. h. av zum Nach
satze zieht — mit einiger Ausnahme des bei el stehen
den Conjunctivs. An diesen scheint Hr. W. Anstoss 
gefunden, zu haben ; wollte er indessen dieselben an 
allen Aristotelischen Stellen herausemendiren, wie er 
es z. B. p. 66b 10 gethan hat. oder gar consequent an 
allen Stellen der Attiker, wo ihm die neueste Kritik 
geschützt oder hergestellt hat, so würde er sich einer 
ebenso umfassenden als falsch angewendeten Mühe 
unterziehen.

Anal. pr. I, 5, p. 27b 37. Für g navvl
schreibt Hr. W. im Widerspruche mit den Handschrif
ten und mit Alexander q er/pw narrt 9 und will 
diese Conjectur so auslegen, dass sie nicht bedeuten 
soll exareQ(o narrt 9 sondern ere()(t) gg narrt, Diese 
Verkehrung der Negation hält Ref. für unmöglich, und 
die sonst vom Herausgeber gegen die handschriftliche 
Lesart erhobenen Bedenken für grundlos. Die richtige
Erklärung gibt Alexander p. 152’ 27—30; dieser ana
log ist auch p. 29’ 7 auszulegen. — 1, 16, p. 33’ 29 
und 30. Die Conjectur des Herausgebers, welche ge
gen die Handschriften zweimal evdexrgat statt evde/erat 
in den ext aufnimmt, ist unnütz; das durch oTor ein
geführte eispiel braucht nicht in seiner Construction 
dem vorausge senden Satze eingeordnet zu sein. I, 31, 
p. 46 oi uoie^ovre o n evdeytTai diogioacr&ai diaigovge- 
xot ivvleoav, ovre ove o^Mg Ivö^zat üoneo elo^xagev.
So Bekker; Hr. W. dagegen schreibt Sr. für 5 t< gegen

Und > ““d offenbaren Naeh-
Üteile des Sinnes; er schreibt fe,.ner S,„ ■ fiil.
dtaiQovgevot gegen die besten und meisten Handschriften 
mit zwei unbedeutenden und darum nur zuweilen ver
glichenen , unter Berufung auf Alexander (dessen Er
klärung übrigens Hr. W. unrichtig darstellt und aus

welcher diese Lesart nicht sicher zu erschliessen ist), 
zwar zur Erleichterung des Verständnisses, aber ohne 
alle Nothwendigkeit. Es genüge, für diese Stellen nur 
kurz zu behaupten , was zu beweisen zu weit führen 
würde. 1. 32, p. 47’ 10 n^ÜTov gev ovv del nei(>äo&ai 
rag dvo nQOTaeeig exlagßdvetv tov avMoyiagov, qaov jag 
elg Ta getCo) SteXeiv i] eXuTTM. Bekkei schreibt
oaov gegen die von ihm verglichenen codd., welche paw 
haben. Obgleich nun die Bekker’sche Emendation 
durch dieselben beiden codd. bestätigt erscheint, wel
chen Hr. W. in der zunächst erwähnten Stelle folgt, 
so schreibt er doch p«w, und vertheidigt diese Lesart 
der besten Handschriften durch Anführung zweier Stel
len, p, 182’ 7, 27 tüv koyatr oi gev elßi Qaovg xaTt&eiv 
oi de xa^enÜTeQoi. Dieser Sprachgebrauch bedarf kei
nes Beweises, aber ist dadurch irgend erklärt, wie man 
ßgo) zu ovUoyiogov construiren soll, oder soll man 
etwa tu TigdypaTa hinzudenken? Wo Bekker die Hand
schriften verlässt, da ist es gewiss höchst bedenklich, 
von ihm abzuweichen.

Wir brechen unsere Bemerkungen zur Texteskri- 
tik, die sich noch um vieles vermehren liessen, ab, da
mit es nicht scheine, als solle das über das Ganze 
ausgesprochene Urtheil im Einzelnen zurückgenommen 
werden. Der Gewinn für den Text, welchen diese neue 
Ausgabe unverkennbar gebracht hat, würde, wie aus 
den besprochenen Stellen erhellt, noch weit sicherer 
sein, wenn der Herausgeber die Achtung vor der Bek- 
ker’schen Arbeit, welche er in den Worten der Vor
rede ausspricht, auch im Buche selbst mehr durch die 
That bewiesen hätte. Dass Ref. hierbei nicht an ein 
sklavisches Festhalten am Bekker’schen Text denkt, 
glaubt er durch seine kritischen Versuche auf diesem 
Gebiete bewiesen zu haben.

Gehen wir nun zur Erklärung selbst über, auf 
welche sich der grössere Theil des Commentars be
zieht. Der Verf. gibt zu den einzelnen Büchern eine 
kurzgefasste Einleitung, dann folgt die Erklärung der 
einzelnen sprachlich oder sachlich schwierigen Stellen; 
der Gedankengang der einzelnen Capitel ist durch 
kurz gefasste, aber scharf und deutlich charakterisi- 
rende Inhaltsangaben bezeichnet. Hätte es der Verf. 
auch nicht in der Vorrede ausgesprochen, so würde 
schon jeder Blick in den Cominentar lehren, dass sich 
der Verf. die grösste Kürze zum Gesetz gemacht hat. 
Gegen dieses Gesetz wird Niemand etwas einwenden; 
ein Commentar zum Aristoteles wir nicht für Schüler 
geschrieben, sondern für Männer, welche demselben 
ein ernstes Nachdenken widmen; aber diejenige Kürze, 
welche der Verf. in Anwendung bringt, wird nach des 
Ref. Überzeugung in manchen Fällen geradezu ein 
Mangel. Dies gilt zunächst von den Einleitungen. Der 
Verf. hasst offenbar das vage Reden im Allgemeinen 
und über Allgemeines und geht lieber in das Einzelne 
und Bestimmte; Ref. versichert, dass er dieser Abnei-

•) Schol. p. 180*26 und 27 ist für oti zu schreiben o u, wie 
Erklärung selbst zeigt.
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gung des Verf. völlig beistimmt, aber kann es darum 
doch nicht billigen, wenn wichtige Fragen, welche über 
die zu erklärenden Schriften in ihrer allgemeinen Be
deutung und ihrem Zusammenhang sich erheben, nicht 
erörtert oder nur mit einem Worte berührt werden« 
Schon die Frage, welche Stellung die Logik im philo
sophischen System des Aristoteles einnehme, durfte in 
einer Ausgabe der gesummten logischen Schriften nicht 
übergangen werden, um so weniger, da ihre Beantwor
tung auf manche Schwierigkeiten führen würde. Aber 
bleiben wir auch nur bei den einzelnen Schriften ste
hen , so haben wir hier noch manches zu vermissen« 
Welcher Gesichtspunkt den Aristoteles bei Aufstellung 
seiner zehn Kategorien leitete, aus welcher Art der 
Betrachtung er sie gewann — diese Frage erhebt sich 
an jeder Stelle des Aristoteles, wo die Vollständigkeit 
in deren Aufzählung als Voraussetzung erscheint; die 
Beantwortung dieser Frage hat man in einer Ausgabe 
der Kategorien zu erwarten volles Recht. Sollte dies 
nun wol durch die Worte des Verf. abgemacht sein: 
Grammaticis postissimum rationibus ductum Aristotelem 
divisionem categoriarnm constituisse Trendelenburgius 
ostendit in Prolusione.“ Dass Aristoteles den in der 
Sprache niedergelegten und schon zu einer gewissen 
Übersichtlichkeit gestalteten Gedankeninhalt bei Auf
stellung seiner Kategorien vor Augen hatte, ist ebenso 
natürlich als einleuchtend. Aber ob dies darum gram- 
maticue rationes sind, ob eine Vergleichung mit den 
Redetheilen, wie Trendelenburg sie gibt, zur Erklärung 
genüge, ist eine davon wesentlich verschiedene Frage; 
denn dass für die grammatische Betrachtung und spe- 
ciell für die Aufstellung der Redetheile manches als 
vereinigt erscheint, was die Kategorien trennen, und 
umgekehrt, ist offenbar, und beweist zur Genüge, dass 
ein anderer Gesichtspunkt bei der zur Vergleichung 
gezogenen grammatischen Betrachtung waltete, ein an
derer bei derjenigen philosophischen Untersuchung, de
nen die Kategorien ihren Ursprung verdanken. Die 
Eigenthümlichkeit dieses letztem Gesichtspunktes musste 
aufgezeigt werden, um die Frage zu lösen, und das ist, 
nach des Ref. Meinung, von Trendelenburg a. a. O. 
nicht geschehen. Wollte sich der Verf. einmal darauf 
beschränken, die Meinungen Anderer hier anzuführen, 
so mussten , um Stallb. zu Plat. Parm. p. 168 sq. zu 
übergehen, wenigstens die Einwürfe Ritter’s gegen 
Trendelenburg, an denen einiges zu beachten ist, mit 
erwähnt werden. Über die Postprädicamente erklärt 
Hr. W. nur seine Meinung, quae ferantur Postpraedi- 
camenta ab ipso Aristotele Categoriis adiecta esse haud 
probabile est, aber nicht seine Gründe. Die Einleitung 
zur Schrift neqi , welche Hr. W. nach Bek

ker’s Vorgang (Octavausgabe, Berl. 1843), aber soviel 
dem Ref. bekannt ist, ohne Autorität der Alten Her- 
meneutica nennt, enthält nur eine Erklärung des Wor
tes tQpiivtla und eine misbilligende Anführung eines 
übereilten Urtheils von Gumposch (die Logik des Arist. 
Leipzig, 1839) über diese Schrift; nichts über ihren 
Zusammenhang in sich und mit den andern logischen 
Schriften, nichts über ihre Echtheit im Ganzen, nichts 
über die Echtheit des letzten Capitels, worüber sich 
der Verf. zwar im Anfang der Erklärung desselben, 
aber nur ungenügend ausspricht. Glaubte der Verf. 
vielleicht über diese Punkte nichts zu dem hinzufügen 
zu können, was Brandis in seiner bekannten Abhand
lung darüber gesagt hat, so würde doch das Nöthige 
daraus aufzunehmen der wahren Kürze weniger Ein
trag gethan haben, als die Anführung einer grundlosen 
Ansicht Gumposch’s, dem Zwecke der Einleitung aber 
hätte es wesentlich gedient; denn es kann nicht ge
billigt werden, wenn die Einleitung, statt das Ganze 
des Gedankeninhaltes zu behandeln, eigentlich nur als 
eine Anmerkung zu dem Titelworte erscheint.

Der Commentar selbst überschreitet das unmittel
barste Bedürfniss der sprachlichen und philosophischen 
Erklärung nur insofern, als manche philosophisch-lexi
kalische Bemerkungen gegeben sind zu richtiger Auf
fassung Aristotelischer Termini, z. B. xany/op/a, vno- 
xtigtvov, evöexoptvov u. a. Wie dankenswerth solche 
Beiträge sind bei der umfangreichen und grossentheils 
von ihm neu geprägten Terminologie des Aristoteles 
und bei ihrem grossen Einflüsse auf die gesammte 
spätere philosophische Terminologie, wird jeder Leser 
des Aristoteles gern anerkennen. Aber auch hier 
scheint des Verf. beliebte Kürze öfters auszuarten, in
dem er sich fast einzig auf Anführung ausgewählter 
Stellen und wohl überlegte Anordnung derselben be
schränkt. Namque singulos locos, sagt der Verf. 
p. XXX, quos ex Aristotele conscripsimus, ita compo- 
suimus, ut inde pater et et quae princeps esset vocabuli 
de quo ageretur significatio et quo modo reliquae ab 
illa fluxissent. Solche Zusammenstellung ist an sich 
ganz erwünscht, aber^ genügt nicht immer; denn wie 
schwer es oft ist, im Zusammenfassen der bezüglichen 
Stellen das Wesen des Terminus genau zu treffen, das 
kann die treffliche Abhandlung Trendelenburg’s über 
t6 tI gr .beweisen. Im Grunde zeigt auch der 
Verf. selbst die Schwierigkeit, indem öfters, wo er 
durch kurzen erklärenden Text die einzelnen angeführ
ten Stellen verbindet, sich grössere oder geringere 
Fehler eingeschlichen haben. Davon ein paar Beispiele« 

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 215.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Gelehrte Gesellschaften.
Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 

2. Äug. legte der Director Geh. Medicinalrath Lichtenstein fol
gende von dem komgl. preussischen Gesandten in Nordamerika 
v. Gerold eingesendete Werke vor, indem er zugleich auf deren 
Wichtigkeit aufmerksam machte. 1) Eine Karte betitelt: Hy- 
drogeographical Basin of the upper Mississippi river by J. N. 
Nicollet, published in 1842 and in 1843, dazu: Report, in- 
tended to illustrate a map of the hydrographical basin of the 
upper Mississippi river, made by J. N. Nicollet. (Washington, 
1843. 8.) 2) Eine Karte: Map, to illustrate an exploration of 
the country, lying between the Missouri river and the Rocky 
Moutains, on the line of the Nebraska and Platte river by Lieut. 
J. C. Fremont; dazu: A Report on an exploration of the Coun
try, lying between the Missouri and the Rocky Mountains on 
the line of the Kansas and great Platte rivers. By Lieut. J. C. 
Fremont. (Washington, 1843. S.) 3) Letter from the secretary 
of the treasury, transmitting the report of the Superintendent of 
the coast - siervey showing the progress of that werk. (1844. 8.) 
Dr. Parthey las einen Aufsatz: Rückblick auf die Alterthümer 
von Athen, und erläuterte ihn durch eine selbst genommene 
Ansicht der Akropolis. Geh. Medicinalrath Lichtenstein las einen 
Brief des Dr. Hofmeister, Begleiters des Prinzen Woldemar von 
Preussen, an A. v. Humboldt aus Delhi vom 1. Mai über die 
Reise des Prinzen in Nipäl Prof. Zeune sprach über die durch 
Lund gemachte Entdeckung fossiler Menschengebeine und fos
siler Pferdeknochen in den Höhlen Brasiliens. Vom Geheim- 
rath Neigebanr 'waren Barometer- und Thermometerbeobach- 
tnngen für Januar 1845 aus Jassy eingegangen, von Dr. Feo
dor Possart in Zielenzig ein Manuscript: „Das Königreich der 
Niederlande.«

Verein 
in Berlin.

für Geschichte der Mark Brandenburg
Am 9. Juli las der Director v. Ledebur über 

die Inschrift auf den Kirchstühlen des Dominicanerklosters zu 
Kobel, welche über die Zeit der Stiftung mehrer Dominicaner- 

eS achsenlandes Nachricht gibt, indem er den in der 
Mittheilung c er nschrift offenbar corrumpirten Namen Sara- 
ciensis auf osaciensis oder Soest deutete und Ghadersiaviensis 
auf Havelberg und diese Emendationen mit Gründen
aus gleichzeitigen Urkunden unterstützte. Derselbe theilte eine 
Anzahl von brandenburgischen zUm Abdrucke in Riedel’s Codex 

Urkunden mit unter denselben namentlich eine 
be.m Kurfürsten eingelegte Beschwerdeführung von Heinr. Bro- 
sigke gegen den Rath zu Brandenburg vom Jahre 1566 wo
nach es sich noch um diese Zeit ereignete, dass der Rath 
gegen den von Brosigke, mit welchem er über Fischergerech
tigkeiten im Streite stand, mit 100 gewaffneten Bürgern förm
lich zu Felde zog. — Director Odebrecht las eine Abhandlung 
über die Verhältnisse der Schäfer uud Hirten in der Mark seit 
der Mitte des 16. Jahrh. und die aus ihrer Ungebundenheit 
ynd Wohlhabenheit hervorgehenden unerlaubten und zur Land

zwingerei hinführenden Gilden und Innungen, zu denen sie 
alle Schäfer und Hirten mit dem Eide „Niemanden treu und 
hold zu sein« gewaltthätig nöthigten. Sie gingen so weit, 
dass sie jede Rechenschaft über ihr Treiben vor den Behörden 
ablehnten und nur wir selbst gewählten Richtern Rede stehen 
wollten, und diesem Zwange gaben sie Nachdruck durch Fehde
briefe, durch Brandzeichen an Städte und Dörfer lind Ver
treibung derjenigen, welche ihren Beschlüssen sich nicht fügen 
wollten. Erst im 18. Jahrh. und durch die Verordnung vom 
3. Febr. 1800 wurde diesem Treiben ein Ziel gesetzt. Director 
Odebrecht las noch eine Abhandlung über die Stiftung des Mons 
pietatis, worin er auf die in der Stiftungsurkunde vom J. 1695 
enthaltenen Zwecke desselben aufmerksam machte, zu denen 
namentlich auch die Aufgabe gehörte, deren Lösung jetzt im 
Wege freiwilliger Vereinigung wieder aufgenommen worden ist, 
nämlich die Unterstützung auswärtiger bedrängter Glaubens
genossen.

Gesellschaft für deutsche Sprache, Lite
ratur und Alterthumskunde in Berlin. In den letzten 
vier Sitzungen sind folgende Vorträge gehalten worden. Im 
Februar theilte Director Odebrecht aus der Zollrolle der Stadt 
Rnppin vom J. 1362 einige ältere deutsche Wörter mit, deren 
damalige Bedeutung sich aus der beigefügten lateinischen Über
setzung noch erkennen lässt; einige darunter gaben zu beson- 
dern Bemerkungen Veranlassung, z.B. wisent, warp, redegeld, 
mese. Prof. v. d. Hagen legte das dritte Heft der National
sagen von Gross-Polen von San Marte und eine Übersetzung 
vom Hohenlied Frauenlobs von Kehrein vor. Im März sprach 
Consistorialrath Pischon über das Luther’sche Lied: „Vom 
Himmel hoch, da komm ich her,“ wobei er wahrscheinlich zu 
machen suchte, dass ein älteres Volkslied nicht zum Grunde 
liege, obgleich in Uhland’s Sammlung ein Lied mit ähnlichem 
Anfänge vorkomme. Director Odebrecht theilte ältere deutsche 
Wörter aus einer priegnitzischen Urkunde mit. Im April sprach 
Consistorialrath Pischon über die Ausgabe des Passionale von 
Hahn. Der ungenannte Dichter zeigt wenig schöpferisches 
Talent, das Ganze ist eine Sammlung von heiligen Geschichten. 
Das erste Buch enthält die Geschichte der Voraltern und Al
tern Christi, die von Christus selbst und eine Erzählung von 
Pilatus und Tiberius. Das zweite Buch enthalt die Geschichten 
von einigen Heiligen. Prof. v. d. Hagen bemerkte dazu, dass 
der Verfasser des Passionale Konrad von Hennisfurt sei, und 
dass die in Strasburg befindliche Handschrift die Fortsetzung 
des Passionale, die Geschichten der übrigen Kalender-Heiligen 
enthalte Dr. Kuhn sprach über einige englische Sagen, die 
eine merkwürdige Übereinstimmung mit weitverbreiteten deut
schen Sagen zeigen, z.B. die von Wieland dem Schmidt, von 
den schlafenden Kriegern im Berge, von den Brautsteinen. 
Prof. v. d. Hagen legte mehre neue literarische Erscheinungen 
vor, namentlich die Bearbeitung des Königs Orondel von Trier 
von Laven. Im Mai las Prediger Klöden Bemerkungen über 
die Erwähnung der Dornenkrone im Mittelalter, mit Bezug auf
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«ine Berichtigung eines frühem Aufsatzes, die W. Grimm in 
Haupt’s Zeitschrift mitgetheilt hatte. Director Zinnow las eine 
Beurtheilung einer der Gesellschaft zugesandten Abhandlung. 
Dr. Lütke theilte den Anfang einer grössern Abhandlung über 
die Priameln mit. Die meisten Handbücher enthalten nur kurze 
Bemerkungen über diese Gedichtart; erst durch Lessing sind 
nähere Erörterungen über das frühere Vorkommen derselben 
angestellt worden; demnächst durch Herder. Dieser leitet das 
Wort Priamel von dem lateinischen praeambulum her und 
beschreibt das Wesen dieser kleinen Gedichte dahin, dass nach 
einer langem Vorrede, die den Zuhörer spannt, mit wenigen 
Worten ein sinnreicher Ausspruch mitgetheilt wird. Der gram
matische Bau dieser Gedichte ist ursprünglich der, dass ent- 
wreder zu mehren voraufgehenden Subjekten zuletzt ein Prä
dicat gegeben, oder viele voraufgeschickte Prädicate einem Sub- 
jecte beigelegt werden. Diese Grundform zeigt sich in den 
meisten der ältesten Priameln.

Chronik der Universitäten.
Berlin.

Im beendigten Sommerhalbjahre haben die Friedrich-Wil
helms - Universität 1492 immatriculirte Studirende frequentirt, 
nämlich 267 der theologischen, 485 der juristischen, 315 der 
medicinischen, 425 der philosophischen Facultät angehörig. 
Darunter waren 1097 Inländer, 395 Ausländer. Ausserdem 
waren zum Hören der Vorlesungen berechtigt 65 Chirurgen, 
148 Pharmaceuten, 72 Eleven des Friedrich-Wilhelms-Institut, 
91 der Militär-Akademie, 87 der allgemeinen Bauschule, 22 
Bergeleven, 6 remunerirte Schüler der Akademie der Künste, 
6 Zöglinge der Gärtnerlehranstalt, zusammen 497, sodass über
haupt 1989 an akademischen Vorträgen Theil nahmen. Der 
zu Ostern ausgegebene Lectionskatalog enthielt ein Proömium 
des Prof. Dr. Lachmann, in welchem die Frage über das Zeit
alter des Fabeldichters Avianus behandelt wird. Der Verfasser 
zeigt, dass Cannegieter’s Annahme, Avianus falle in das Zeit
alter der Antonine, falsch und richtig zugleich sei. Vieles in 
dem Fabelbuche erscheine als des 2. Jahrh. nicht unwerth, 
während eine Unzahl Fehler und Interpolationen auf späte bar
barische Zeiten hindeuten. Die Herstellung der echten Fabeln 
macht daher eine Aufgabe für scharfsinnige Kritiker aus, die zu 
lösen der Verfasser in der unlängst erschienenen Ausgabe ver
sucht hat. Der für das Winterhalbjahr ausgegebene Lections
katalog ist dem Andenken Leibnitz’s gewidmet. Zuerst wird 
dessen hoher Werth in wenigen Worten aufs treffendste be
zeichnet (jquamquam in scientiae copia etiam maior quam in phi- 
losophiae subtilitate, in mathematicis inventor, in historia the- 
saurorum conditor, in mechanicis artifex, in linguis indagator, 
in iure peritus, in theologia sapiens, in philosophia auctor, in 
nulla re imitator, in omnibus ingeniosus), dann von den in 
der Bibliothek zu Hannover aufgefundenen und geordneten 
Handschriften berichtet und namentlich bemerkt, dass Leibnitz 
aus alten und neuen philosophischen Werken Auszüge gefertigt 
hat (eine empfehlenswerthe Methode des gründlichen Studiums). 
Aufgefunden sind auch die bisher vermissten Briefe an Arnaud. 
Zugleich wird hier der Brief an einen Ungenannten: Leibnitii 
responsio, qua de fato disserit, mitgetheilt, und kürzlich ange
deutet, inwiefern Leibnitz’s Ansicht, wie die des Plato, zu 

christlicher Lehre von Gott, als Weltschöpfer, stimmt, in der
selben aber der Urheber der Combinationslehre erkannt wird. 
Am 3. Aug. beging die Universität die jährliche Gedächtniss- 
feier ihres erhabenen Stifters. Nachdem der zeitige Rector 
Prof. Hecker als Festredner die Gründung der Universität als 
eine der bedeutungsreichsten Begebenheiten in der Geschichte 
des Vaterlandes bezeichnet hatte, machte er den hemmenden 
Einfluss der scholastischen Philosophie auf den Gang der Wis
senschaften, welcher die angestrengtesten Bemühungen grosser 
Regenten der Vorzeit, namentlich Kaiser Friedrich II., vereitelt 
habe, anschaulich und fand die Gründe der sichern und raschen 
Entwickelung im Reiche des Wissens in der Verbindung der em
pirischen mit der speculativen Erkenntniss, wie in der mächtigem 
Einwirkung der Naturwissenschaften auf die übrigen Gebiete des 
Wissens, welche nur dadurch möglich geworden sei, dass die
selben, nach Verwerfung der aristotelisch - dialektischen, zu 
einer strengen exacten Methode gelangt wären. Zu dieser 
habe man nur erst den geraden Weg seit dem 16. Jahrh., 
seit der Wiederbelebung der Wissenschaften, durch die plato
nische Philosophie gefunden, und durch diese historische Um
gestaltung der Verhältnisse werde dem grossen Gedanken des 
höchstseligen Gründers der Universität entsprochen. — Hierauf 
wurden drei Preise in einer goldenen Medaille vertheilt, und 
zwar in der philosophischen Facultät an Eduard Oskar Schmidt 
aus Torgau, Theodor Breysig aus Danzig, und K. W. Max. 
Schaarschmidt aus Berlin. R. Hoffmann aus dem Grossherzog- 
thum Posen, dessen Abhandlung auch des Preises werth er
achtet worden war, konnte wegen eines Formfehlers die Me
daille nicht erhalten. Ehrenvoll wurden erwähnt in der theo
logischen Facultät Ernst J. W. Gust. Theod. Auerbach aus Berlin, 
in der philosophischen Facultät Herm. Martin aus Schlesien 
und Ed. Cauer aus Berlin.

Literarische Nachrichten.
Einen für die numismatische Wissenschaft werthvollen Fund 

machte unlängst eiue halbe Miglia von Cervetri (dem alten 
Cerä) der Erzpriester Don Alessandro Negolim- Er sties beim 
Graben in einer Tiefe von 8 Fuss auf einen mit gebrannten 
Ziegeln bedeckten Behälter oblonger Form aus Tuf, welcher 
1630 Exemplare von Assen, ausserdem vieleSemisse, Quadran
ten und andere Dividenden in altrömischem Schwergelde (aes 
grave signatum) enthielt. D*e  bei Monumenten dieser Art sel
tene Erhaltung aller Theile ihres charakteristischen Typus zeigt 
sich hier in der grössten Vollkommenheit. Die Münzen stam
men aus verschiedenen Epochen während und nach der Herab
setzung des Münzfusses, des römischen Pfundes im zweiten 
punischen und macedonischen Kriege, und dürften als best
erhalten bei einer künftigen Revision und endlichen Feststellung 
des Nenn - und Realwerthes des altrömischen Geldes Auskunft 
zu geben geeignet sein.

Der Geschichtschreiber Coppi in Rom, bekannt durch die 
Fortsetzung der Muratorischen Annalen, ist mit einer Biogra
phie des Cardinals Franzisco Capaccini beschäftigt; zu gleicher 
Zeit aber vernimmt man, es seien in dem Nachlasse des Ver
storbenen geschichtliche Memoiren vorgefunden worden, deren 
Veröffentlichung um der politischen Beziehungen willen, in 
welchen der vielfach bethätigte Mann stand, wünschenswerth sei.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jenft» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Kieipzig.
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I n t e 1 li & e ii»1> 1 ® t1 *
(Der Raum einer Zeile wird mit P/2 Ngr. berechnet.)

alle Su^anblungen unb Zollämter ift ju bcjie^en:

blätter für liferarisdje Untcii)iilhinii.
Wgang 1845. ®r. 4. 12 ^lr.

il 4 ttWalt: über ba§ fpaniffeSrama: „La Celestina", unb feine ÜbeTfefeungen. Son $. SBolf. - Les diplomates europeens par M Cape- 
figue. ©eutfc^lanbö literarifdje unb religiöfe Ser^dltniffe im Keformationöjeitalter. Son Ä. £agen. 3. 33b. — 3ur polmfeljen Literatur. 
Komanliteratur. - Srlebteö au8 ben Sauren 1790—1827. Son SB. ©orow. 3. unb 4. Sbl. - Triften über ©prata^t. — SRontaigneä 
Urt^exle über ^ariS unb JranlretJ . - Uber Site’ Komane. Son SB. ©anjel. - ©ie gried^flanke Söelt. ©rte^enlanb Serbien, 
?Olen,f^nb mU» ^b‘sro ^$la9^a^ten’ e- — ©ie ^vdilanbe von Üt^iopien- — ©riedjenlieber von SB- OuUet- ?ieue vollftanbige 
^uögabe. Son SDt SDlulIer. -— Des associations religieuses dans le catholicisme, de leur esprit, de leur histoire et de leur avenir. Par 
Ch. Lenormant. Son ®. g. ©untrer- — SDlpfHL — Ärieg, Literatur unb Sweater. SRitt^eilungen jur neuern ©efdjidjte- £erauög. von 

®Mftian Subivig Siöcow. Sin Seitrag jur 8iteratur = unb (5ulturgefd)idjte beö 18. Sa^unbert«. 9la^ 
Siöcom ö papieren im tonigl facbf. £aupt = Staatsarchive unb anbern SJlitt^eilungen ^erauög. von Ä. S. Helbig. — ©ie beutfdjen, Spriter be§ 
SagreS 1844 unb io«. ©rfter Jtrtifel. — Siterarifdje ©efängni^probucte. — ©in ©rief be$ (Sarbinalö $)afftonei an SOtarco ^oöcarini. Son 21. 
Keumont. — Sie bereinigten Staaten von Korbamerifa von g. v. Kaumer. Gsrfter Jlrtifel. — Säuberungen ber Äriegöereigniffe in unb vor 
Sresben vom /. SUtarj big 28. 2tug. 1813. Searb. von Jtfter. — SBeftöftlidjeS. — Sortrage über aufgewühlte bramatifche ©idjtungen 
fpeareö, Stiller ö unb ©oet^e’s. £erau$g. von Ä.Ä.^enfe. — 9toti$en; SBUcellen; ; »iterarif^e ^Cnjeigtn U.

Son biefer 3eitfdjrift erf^eint täglich außer ben Seilagen eine Stummer unb fie wirb in SBo^enlieferungen, aber auch in SRonatöbeften au$- 
gegeben. @m „ AHt et lU’ifrf) et
roirb mit ben SBlattem für Itterarif^e Unterhaltung unb ber von Öfen auggegeben. SnfertionSgebühren für ben Kaum 
einer gefpaltenen Seile 2'/2 Kgr. Sefonbere 2Cnjeigen zc. werben gegen Sergütung von 3 SSljlrn. ben .^Blättern für litetatift&e 
Unterhaltung beigelegt.

im 2Cuguü 1845.
Bei Karl (Herold <& Solin, Buchhändler in Wien, ist 

soeben erschienen und daselbst sowie in allen Buchhandlungen Deutsch
lands zu haben:

Die

Arzneien
und ihre

Heiltugenden.
nebst

einem Anhänge
enthaltend:

1) Die specielle Receptirkunde.
2) Die neuesten Erfahrungen im Gebiete der Pharmacologie.
3) Eine Receptensammlung berühmter Arzte.

Bevorwortet vom Herrn k. k. Rathe
Ät. v. Völtenyi,

Prof, an der k. k. Hochschule zu Wien.

-w . Von
Ables.

verbesserte und vermehrte Auflage.
•Vien, 1845

Gr. 8. In Umschlag brosch. 3 Thlr. 25 Ngr. (3 Thlr. 20 gGr.) 

b j°rli™en?eldWdMq dl« dessen theoretisch-praktische Brauch- 
^kejt der Umstand dass dessen erste Ausgabe iÄ einem sehr kur- 
Verff T“e /ergriffen vy rde hinlänglich spricht, hat sich der 

nasser bemüht, alle die in der neuern Zeit im Gebiete der Phar
macologie gemachten Fortschritte bestmöglichst zu benutzen- vor
zugsweiseging sein streben dahin, die in der neuesten Zeit ge
wonnenen Resultate über die physiologischen Wirkungen der Arznei 
körper auf die Erklärung ihrer Heilwirkungen in den verschiedenen 
Krankheiten anzuwenden, wodurch die vorliegende Ausgabe nicht 
nur bedeutend vermehrt, sondern auch wesentlich verbessert und 
nutzbringender gemacht wurde.

Es lässt sich somit mit vollem Recht erwarten, dass ihr jene 
allgemeine Anerkennung und Verbreitung zu Theil werden wird, 
Welche die erste Auflage fand.

35ei .'SrntfbauS in Keipjig ift erfdjienen unb bur$ alle
SSudfljanblungen ju bojle^en:

M »©sä»
Srauerfpiel 

von 
Kubolf Äirner. 

®r. 12. ®efy. 21 9l$r.
Sm SSerlagc von £un£e« an& ^umblot in SBerltn ift foeben 

erfdjienen unb burc^ alle SSu^anblungen ju erhalten:

Scmoffbcnrs unb SRaffHiott.
din Beitrag 

jur 
^esrljicljte her Jßerebgamkeit.

SSon •
Dr. Stang X^ctemin.

®r. 8. (Set). 27» 3$lr.
©urd) alle SBudjljanblungen unb Zollämter ift Ju bejteben.

ISIS. SJonOkcn. Wd«n0184®- Siebentes 
unb «n,:m ÄUPf«. ®r. 4.
g>rei§ won 12 ^eften OTit
Äußfetn 8©er^fiö unb ben SSiaitctn für htetattf^e Wnfer^alttma 

gemeinf^aftlicb ift e,n&Htitatifättic ^Cttjeiger, 
unb wirb barin ber Kaum einer gefpaltenen Seile mit 2’/2 9igr. berechnet. 
SBefon&ete «tnseiflen te. werben ber .^fi$ für 1 Sblr. 15 «Rgr. 
6"9'&Mis, ™ ««suft 1845. 21. 6M(h|)auB.
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SSet Unterjei^netem ift foebcn crf^tenen unb bur^ alle Sudjbanb« 
Jungen ju bejie^en:

&$utbibelf
baS ift:

Grflärung unb 5Iußlegung ber Zeitigen (Schrift von bent Stanb« 
fünfte ber ^eiligen SSiffenfc^aft unb nach ben SSebürfniffen 
unferer ßeit in befonberer ftc^t auf ba$ iugenbli^e 9111er ic.

3rt>eiter Sitel:
© i c

beiltge ®4Mft
2(lten unb neuen $eftamente$

erftärt unb aufgelegt 
für

(Schule unb
von

Dr. Jah- /riebr. ^Ijeobor Woljlfartlj.
Sn 3 SSanben » 8 $efte. (öubfeription^reiö pro deft T’A^gr. 

= 27 ^r. ^etn.
$ür bie Abonnenten ber ^rebigerbibel A. X. ba$ erfte ^eft gratis.

gtadjbem bereite bie 3 b e e biefeö widrigen SOBerfeö von allen ©eiten 
bie unjweibeutigfte Jtnerfcnnung erfahren ^at, bebarf eö nicht, baß wir 
bie TlufmerEfamEeit beö vere^rlidjen $)ublicumß auf baffelbe erft ju lenfen 
fudjen, um fo weniger, alö ber 9bame be§ SSerfafferS als ^Bearbeiter ber 
über alle Canbe beut|djer 3unge verbreiteten ^prebiger bibel 21. S. .mehr 
alö hinreidjenb für ben SÖcrtf) biefer «Bearbeitung bcö ^etlißen SBudjeS bürgt.

©iefelbe erfdjeint unter einem jweiten, erweiterten Sitcl, weil 
niefjt bloß bie feit ber erften 2lnfünbigung bervorgetretenen großen £8e- 

wegungen auf bem Sebiete ber Äirdje, fonbern audj öffentlid) auöge- 
fprodheneSßünfdje bieö forberten. ©benfowol bie SSefenner ber evange5 
lifchen alö ber neufatholif^en Äirdje, auf beren ruhmvolle ©^itb5 
er^ebung biefeö SBerf vielfad) 9?ü<ffid?t nimmt, werben bür reidje 9labs 
rung für ®eift, ^erj unb Geben finben, ba ber SSerfaffer ju ben» 
jenigen Sbeologen gehört, welche einen über alle confeffionalen Unter« 
fdjiebc erhabenen ©tanbpunft einne^men. SOtan vergleiche baS Vorwort 
ju beffen ^rebiaten: £ier ift gut fein k. Übrigens bürfen wir ver« 
fidjern, baß biefe ^Bearbeitung ber ^eiligen ©djrift, weit entfernt, alö 
©djulbibel für ©eifilidje, Server unb gebilbete Eltern bur# 
Erweiterung beS planes verloren ju haben, baburd) nur wefentlid, ge« 
Wonnen bat.

9teuftabt ß» b. &rla, im 2fuguft 1845.
J. M. Wagner.

S3ei @6. $Cnton in «giaUe ift erf^ienen:
Wolff, €. £lj., Äueflen.Siteratnr 

retifd^-organifd^en lernte f ober 23er jetdjnif 
ber vom Anfang be$ lebten SSiertfÄ beS vorigen Sa^rcö 
big 1844 angeführten ctfemif^en Unterfuc^ungen über bie 
Gigenfdjaften unb bie Gonftitution ber organifeben Sub' 
ftanjen, ihrer ^erbinbungg = unb 3erfe£unggprobucte. S^it 
fteter SSerüctficbtigung ber Literatur ber ßhemie in ihrer 
Anroenbung auf 2tgricultur, ^^pfiologic unb Pathologie, 
aug ben wichtigem beutfeben unb franjöfifcben Seitfchriften 
ber Gbemie unb ^^armacie gefannnelt, in fpftematifebe 
Srbnung jufammcngeffeHt unb mit ausführlichem ®acb= 
unb 9?amenregifler verfehen. ®r. 8. ®eh- 2 Shit-

Meperfurium 
der deutschen und ausländischen Utteratnr.

Herausgegeben von JE. GL Gersdorf.
1845. Gr. 8. 12 Thlr.

Wöchentlich erscheint eine Nummer von 2 — 3 Bogen. Insertionsgebühren in dem dieser Zeitschrift beigegebenen „Biblio
graphischen Anzeiger“ für den Raum einer Zeile 2 Ngr.; Beilagen werden mit 1 Thlr. 15 Ngr. berechnet.

AugUSt. Heft 31-35.
Inhalt: Theologie. Beste, Dr. Mart. Luther’s Glaubenslehre. — Schmidt, Gerard Roussel; memoire sertant ä 1 histoire des pre- 

mieres tentatives faites pour introduire la reformation en France. — Über die Perfectibilität des Katholizismus. Streitschriften zweier 
katholischen Theologen. — Weiss, Die Kirchenverfassung der piemontesischen Waldensergemeinden. natomie Und Physiologie« 
Bischaf]', Beweis der von der Begattung unabhängigen Reifung und Loslösung der Eier der Säugethiere und. des Menschen. — Bruch, 
Untersuchungen zur Kenntniss des kernigen Pigments der Wirbelthiere. — Henle und Kölliker, Uber die Pacinischen Körperchen an den 
Nerven des Menschen und der Säugethiere. — Preiss, Die neuere Physiologie in ihrem Einflüsse aut die nähere Kenntniss des Pfort
adersystems. — Medicin. Cohen van Baren, Zur gerichtsärztlichen Lehre von verheimlichter c wangerschaft, Geburt und dem. Tode 
neugeborner Kinder. — Gottschalk, Darstellung der rheumatischen Krankheiten auf anatomisc er rundlage. — Moser, Die medicinische 
Diagnostik und Semiotik. — Posner, Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. . d. Literaturgeschichte, v. Schack, 
Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien. — Naturwissenschaften« Ehrenberg, Symbolae physicae. - Rau
mann, Über den Quincunx als Grundgesetz der Blattstellung vieler Pflanzen. — Watnematils. Mayr, Über die tangirenden Flächen 
erster und zweiter Ordnung. — Schlömilch, Handbuch der mathematischen Analysis. — Philosophie. Fischer, Speculative Charakter
istik des Hegel’schen Systems. — Heyder, Kritische Darstellung und Vergleichung der Aristotelischen und Hegel’schen Dialektik. — 
Staatswissenschaften. Unger, Geschichte der deutschen Landstände. 2. Thl. Geschichte. Borgnet, Histoire des Beiges. Tom. II. 
— Ducoin, titudes revolutionnaires. Philippe d’Orleans - Egalitö. — Victor du Hamel, Histoire constitutionelle de la monarchie Espagnole. 
— Bathery, Histoire des ötats-generaux en France. — Stricker, Die Verbreitung des deutschen Volkes über die Erde. — Tittmann, 
Geschichte Heinrich’s des Erlauchten, Markgrafen zu Meissen. 1. Thl. worsaae, Dänemarks Vorzeit durch Alterthümer beleuchtet. 
Biographie. Varnhagen von Ense, Biographische Denkmale. — Varnhagen von Ense, Hans von Held. Lander - und Völker
kunde. Binzer, Venedig im Jahre 1844. — Faucher, Stüdes sur l’Angleterre. — v. Gurowski, Eine lour durch Belgien. — Lorent, 
Wanderungen im Morgenlande während den Jahren 1842—43. — Memoires de la sociötö Ethnologique. — v.lloennies, Reiseerinnerungen 
aus Belgien.

Leipzig, im August 1845. F. A. Brocknaus.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 215. 8. September 1845.

Griecliisdie I^iteratiir.
Schriften von Waitz, Kühn, Rassow und Zell.

(Fortsetzung aus Nr. 213.)
In der Einleitung zu den Kategorien p. 268 erklärt 
Hr. W. den Begriff von xaryyogla und sagt zum Schlüsse 
„Quietis notionem involvere xaTyyogtav docet p. 192” 
17.“ Die angeführte Stelle Phys. II, 1 init. ist offenbar 
falsch benutzt; der Begriff der Ruhe liegt nimmermehr 
in dem der xar^yopta als solcher, er liegt vielmehr an 
jener Stelle in der Natur derjenigen Dinge, um deren 
xuiyyogia es sich handelt; dies sind nämlich Kunst- 
producte, welche, insofern sie dies sind (f piv

xaTyyogiug txdaryg, nämlich xZA?;, , der
Mangel der tpvenxi. bgpy von Naturgegenständen unter
scheidet.

Zu dem ersten Capitel der Kategorien erklärt der 
Verf. den Begriff von bpdwpov und avvdvvpov in fol- 
gentlen Worten: bpdwpog dicitur dox, quae ad duas 
res relata duplicem sensum admittit, awdwpa vocantur 
tu ngdypuTa, quae rocabulo homonymo appeUantur. 
Diese Erklärung ist sprachlich falsch, denn bpdwpov 
ist nicht to uvto bvopa, sondern to e/ov to uvto ovopa^ 
so gut wie bpoTgonog nicht o avibg Tgonog, sondern b f/wv 
tov avzbv Tgonov. Das Vorhandensein der beiden Wör
ter bpdvvpog und ovvdvvpog gab dem Aristoteles die 
Möglichkeit, in ihnen für seinen philosophischen Ge
brauch den Unterschied der blossen Namensgleichheit 
von der Gleichheit sowol des Namens als des Wesens 
zu bezeichnen , wie es sehr richtig Trendelenburg de 
ideis etc. p. 33 erläutert. Der Zusatz Tyg ovolug, wel
cher sich in des Aristoteles Erklärung von ovvdvvpov 
in den bisherigen Texten findet, ist so treffend und 
charakteristisch, dass man ihn schwerlich einem Erklä
rer zuzuschieiben hat; obgleich daher mehre unter den 
griechischen Commentatoren, und gerade die ältern, ryg 
ovoiag auslassen, SO scheint doch vielmehr diese Aus
lassung aus einem Grunde zu erklären, den der Verf. 
selbst anerkennen muss, und dagegen höchst bedenk
lich, die fraglichen Worte an den vier Stellen des er
sten Capitels la 2. 4. 7. 10 auszulassen, wie dies Hr 
W. gethan hat, im Widerspruche mit der übereinstim
menden Autorität aller Handschriften und ganz nam
hafter Commentatoren. Im Gedanken müsste man 
ovolag zur Strenge der Erklärung doch hinzufügen, wie 
man aus allen Aristotelischen Stellen, in denen awdw-

vorkommt, erweisen kann; Genauigkeit des Aus

drucks aber ist an der Stelle gewiss zu erwarten, die 
sich speciell mit dieser Begriffserklärung beschäftigt. 
Zu der oben angeführten schiefen Begriffsbestimmung 
von (fwdwpov und bpdvvpov wird der Verf. dadurch 
verleitet, dass er die Verwechselung von awdwpog 
und bpdv. erklären will; denn nach des Verf. Meinung 
steht bei Aristoteles öfters ovvdvvpog für bpwvvpog. 
Für solche Ansicht konnte sich Hr. W. allerdings selbst 
auf den trefflichen Alex. Aphr. berufen, schal, ad Me- 
taph. p. 562a 3, und zu Met. M. 10, p. 1086b 27 cod. 
Reg. Par. 1876 fol. 273b; aber es ist weder an sich 
glaublich, dass Aristoteles eine offenbar von ihm selbst 
festgesetzte Unterscheidung in willkürlicher Verwech
selung aufgegeben habe, als es sich durch irgend eine 
Stelle erweisen lässt. Bei der von Hrn. W. angeführ
ten Stelle Met. p. 987b 10 musste ihn schon die rich
tige Bemerkung desselben Alex. Ajda’, p. 548b 26—35 
von der Annahme einer solchen Verwechselung abhal
ten. Wo Aristoteles von den Platonischen Ideen im 
Verhältniss zu den Einzeldingen spricht, kann aller
dings bei Vergleichung verschiedener Stellen der 
Schein entstehen, als würden die beiden Worte will
kürlich verwechselt; nach des Aristoteles Kritik näm
lich sind die Platonischen Ideen den Einzeldingen nur 
homogen, nach Platon sollten sie synonym sein.

An der Stelle der Analytik, wo zuerst bgog vor
kommt , p. 24b 16 gibt der Verf. eine Übersicht des 
Gebrauchs dieses Wortes, in einer, wie dem Ref. 
scheint, nicht richtig oder nicht treffend gewählten Ab
folge. Für entschieden falsch muss es Ref. halten, 
wenn an zwei Stellen der Politik p. 1294b 15, p. 1326b 32, 
oqoq so viel sein soll wie oypüov, Zeichen. I» der er
sten von diesen Stellen tov b\v ptptyöw Sypoxgartav 
xat ohiyagyjav bgog, brav, bezeichnet bgog Grenze, Ziel, 
und zwar Ziel der Vollendung; in der zweiten steht 
es in der gewöhnlichen Bedeutung gleich ogiapbg. An 
beiden Stellen drückt übrigens die Stahr’sche Über
setzung den Sinn richtig aus.

Zu einer andern Stelle der Analytik p. 46a 10 gibt 
Hr. W. eine Sammlung von Stellen über dg%y mit ei
nigen die Citate verbindenden Worten. Wenn es hier 
heisst p. 458 Aliis locis ag^y ita coniungitur cum race 
GToixsiov, ut idem fere significare appareat, wozu 
p. 1025b 5, 329a 5 ausgeschrieben werden, so ist das 
idem fere wenigstens höchst ungenau. Wenn es ge
gen die grundsätzliche Kürze des Verf. war, dies fere 
näher zu bestimmen, dann mussten, um Irrthum zu ver
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meiden, mit diesen Stellen scheinbarer Identität noth
wendig solche verbunden werden, in welchen uq/ti und 

von einander bestimmt unterschieden und ein
ander entgegengesetzt werden, z. B. Met. sL, 4, 
p. 1070b 27.

Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, 
was Ref. an den lexikalischen Sammlungen des Verf. 
öfters vermisst; nicht eine zerstreuende Weitschweifig
keit und Breite der Erörterung verlangt Ref., sondern 
eine durchdringendere Verarbeitung und strengere Zu
sammenfassung des Stoffes. Indessen trotz dieses hin 
und wieder zu bemerkenden Mangels ist diese Seite 
des Commentars um so schätzenswerther, je mehr man 
bei dem Studium des Aristoteles ein Aristotelisches 
Lexikon vermisst.

Viel seltener als in diesen lexikalischen Bemer
kungen hat Ref. in der eigentlichen Erklärung Anlass 
zu abweichenden Ansichten gefunden. Überall zeigt 
diese den besonnen denkenden Kenner des Aristoteles, 
der in seinem Schriftsteller so einheimisch ist, dass er 
mit grosser Sicherheit das Richtige trifft und es in 
treffenden Worten kurz bezeichnet. Es wäre über
flüssig, dieses Urtheil durch Beispiele zu rechtfertigen, 
die jeder Leser leicht finden kann, wo er irgend den 
Commentar aufschlägt; besser scheint es, einige Stel
len herauszuheben, wo Ref. die Ansicht für falsch oder 
ungenügend hält, um so einen Beitrag zur Berichtigung 
zu geben.

Zu Cat. 5, p. 2a 5 bemerkt der Verf. über die Ka
tegorie ovola: „ Ubi singulae categoriae enumerantur, 
saepius tI soti ponitur pro ovala: apparet autem ex iis 
quae dicit 103b 27 sqq., to ti sgti significare posse ca- 
tegwiam quamcunque.“ Die angeführte Stelle der Lo
gik ist schief aufgefasst. Nimmermehr wird to ti Hm 
an sich für eine andere Kategorie als für die ovola ge
braucht ; wohl aber kann man , wenn etwa eine Farbe 
Gegenstand der Untersuchung ist (/QwpaTog Uvxov sx- 
xttptvov heisst es an der angeführten Stelle), nach dem 
t/ Iotl fragen, und dann wird auf diese specielle Frage 
durch Angabe eines notöv geantwortet werden. Das
selbe besagt Met. Z, p. 1030a 23, welche Stelle mit 
anzufiihren war.

Cat. 5, p. 3b 26. Der Gebrauch des pron. indef. 
Tig zur Bezeichnung des Einzelnen, dass es so viel ist, 
als xa$’ txaoTov, ist richtig erklärt; aber ungegründet 
ist die Behauptung, dass dies pron. „non coniungi solet 
nisi cum aToga“, und das Bedenken, welches der 
Verf. deshalb gegen uvl ausspricht. Woher dann 
die Nothwendigkeit, dass das Einzelne, wenn es als 
solches bezeichnet werden soll, gerade durch sein 
nächstes tiöog bestimmt werden muss, nicht durch ein 
allgemeines ysvog? Für das in Zweifel gezogene ti ^üov 
lassen sich Stellen genug anführen, wie Top. II, 1, 
p. 109a 14, und in der so häufig vorkommenden For

mel T< ov ist doch die Bedeutung des tJ von der oben 
bezeichneten nicht wesentlich verschieden.

Cat. 5, p. 4a 12 wird zum Belege der ganz ge
wöhnlichen Erscheinung, dass an denselben Satz sich 
zwei relative Sätze anschliessen, welche in dem Haupt
satze verschiedene Beziehungspunkte haben, unpassen
derweise angeführt Met. 2/, 7, p. 1017a 21 und diese 
Stelle selbst falsch oder confus erklärt. Die Worte 
nämlich oti uvto sotiv m vnap/ii ov avrb xaTijyoQtiTai^ 
erklärt Hr. W. „quia res ipsa, cui to ovpßsß^-
xög, talis est} qualem exprimit to xa^ «vto xatr^oQov- 
pevov, während ein Blick auf den Zusammenhang lehrt, 
dass sie zu übersetzen sind , „weil es selbst das Sub
strat (oder Subject, vnoxtlptvov) für das ist, wovon es 
prädicirt wird.“ Sehr richtig erklärt Alexander diese 
Stelle durch naga qwoiv txcpogdv *)  rijg xaTiffoglag 
noiovpsvoi p. 700b 4. Vgl. Anal. post. 1,19 p. 81b 25 sqq. 
22, p. 83a 1 sqq.

*) Brandis hat wahrscheinlich durch einen Druckfehler
denn seine beiden codd. AM, aus denen er seine Varietät anführt; 
lesen dasselbe hat auch Sepulv. übersetzt.

Zu de int. 1, p. 16a 13 vermisst Ref. eine Erklä
rung des Verf., ob grßta beim Aristoteles auch von 
dem Adjectiv gebraucht werde, wie Trendelenburg an
nimmt, elem. p. 50, was mit der sonstigen Aristotelischen 
Erklärung von nicht vereinbar scheint; ebenso 
sucht er vergebens Belehrung über de int. 5 init. Ioti 
öt tig TiQWTog Äoyo$ dnoyavT ixbg xaTÜfpaaig, sha anospuoig 
eine Stelle, deren Schwierigkeit schon aus der ge
zwungenen und gewiss ungenügenden Übersetzung her
vorgeht, welche Trendelenburg in den elem. und in den 
Erläuterungen dazu gibt.

Anal. pr. I, 1, p. 24b 21 to di ötä tuvtu avpßaivttv 
(sc. Myw) to priÖsvbg opov nQOOÖtiv ttqqq

vto&ai to dvayxatov. Zell übersetzt die letzten 
Worte „um als nothwendig zu erscheinen.“ Hr. W. 
verwirft dies mit Recht, aber was er an dessen Stelle 
sagt, „ut quod necessarium sit inde eluceat“, scheint 
dem Ref. ebensowrenig den Sinn der Worte zu treffen, 
als die lateinische und deutsche Übersetzung Trende- 
lenburg’s elem. §. I, 21 und Erläuterungen §. 21: „ut 
necessarium efficiatur,“ J5um das Nothwendige zu er
geben.1' Vielmehr ist to avayxatov substantivisch aufzu
fassen, „ut necessitas inde eluceat“ nämlich necessitas 
concludendi. Für die Richtigkeit dieser Erklärung zeugt 
die Vergleichung’ von p. 26a 4, 27a 18, 47b 20, 53a 35, 
62a 12; man ^ann dieselbe übrigens schon im Commen
tar des Julius Parius finden.

An. pr. I, 36, p. 48b 21. Der Verf. erhebt gegen 
Aristoteles den Vorwurf, in dem angewendeten Bei' 
spiele des Schlusses sei der Fehler, dass der Mittel
begriff nicht derselbe in beiden Prämissen sei, sondern 
einmal tniffT^Tov, einmal tniGTWy. Der Vorwurf ist un
gegründet; abgesehen von dem sprachlichen Ausdrucke 
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ist dem Gedanken nach in beiden Prämissen bumrjov 
terminus medius.

^n. pr. I, 41, p. 49b 26. Der Verf. hat gewiss 
Recht, wenn er das Komma vor x«ra navzog streicht 
Und demgemäss die Worte auslegt. Aber unvereinbar 
damit sind dem Ref. die folgenden Worte des Verf. 
sfVerba xu^’ ov uv zo B xaza navzög eundem
sensum habent, quem v. 23 verba xa&’ ov äv zb B U- 
yqxai dXq&wgS' Vielmehr heissen die letztem, „wovon 
überhaupt B wahr prädicirt wird ,£i die erstem aber, 
„wovon B allgemein prädicirt wird/4 und <*erade  die 
ser Unterschied ist es, auf welchem die ganze Erörte
rung in jener Stelle beruht. Ebenso unvereinbar mit 
dem Gedankengange der ganzen Stelle und mit des Verf 
eigener Erklärung ist es dem Ref., wenn der Verf. 
b28 das Komma vor nuvzog streicht, welches man doch 
entweder wirklich schreiben , oder doch für die Aus
legung hinzudenken muss.

Zu An. pr. 1, 41, p. 49b 36 führt Hr> w. die Stelle 
der Metaphysik M. 3, p. 1078a 20 nach dem Bekker’- 
schen Texte an, zr^v nodtalav ifij ph nobiulav, nicht nach 
des Ref. Emendation (Obs. ad Met. p. 107). Da diese 
Emendation keine Conjectur, sondern dem griechi
schen Commentator in derselben Weise entlehnt ist, 
wie der Verf. dieselben für die Kritik benutzt, so 
würde es dem Ref. sehr erwünscht gewesen sein, zu 
erfahren , weshalb der Verf. bei dieser Stelle seine 
eigenen kritischen Grundsätze verlässt.

An. pr. II, 24, p. 69a 12 tt 81a nXeiovatv iüv bpoiwv 
rt nioxig yevoixo xov ptoov nqbg zb uxqov. Hr. W. erklärt 
diese Worte in dem Sinne: dnotittxvvoizo ozi zb ptoov 
vnaQxti tw tXdzzovi axpw, allerdings in Übereinstimmung 
mit dem gewöhnlichen Aristotelischen Gebrauche des 
uQog in diesen Formeln, aber in Widerspruch mit dem 
Zusammenhänge und dem Zwecke der ganzen Erörte
rung. Dass die Erklärung Trendelenburg’s elem. §. 38 
»fides fiat, in mediam summam notionem cadere,“ mit 
welcher J. Pacius übereinstimmt, richtig ist, beweisen 
namentlich die unmittelbar vorausgehenden Worte a10. 
11. Die Abweichung von dem sonst gewöhnlichen 
Ausdrucke, nach welchem man im Acc. bei ugbg das 
Subject des Satzes erwartet, erklärt sich vollständig 
aus der eigenthümlichen Weise, wie hier der Mittelbe
griff erst aus dem Schlüsse selbst, gleichsam durch 
eine Addition des Gleichartigen, entsteht.

Grammatische Bemerkungen und Beobachtungen 
über Eigenthümlichkeiten der Aristotelischen Schreib
weise finden sich im Ganzen nur selten im vorliegen
den Commentar. Dass sie nicht die stärkste Seite 
desselben sind, lässt sich nach dem über xav d oben 
Bemerkten erwarten und bestätigt sich an andern Stel
len. So bemerkt der Verf. zu de P*  17b 1 8t 
apodosin. indicat, verweist dazu auf Zell ad Eth. Nic, 
Ij 1, 4 und führt selbst noch einige neue Stellen da- 
für an. Die Stellen bei Zell beweisen nichts, des 

Verf. eigene Citate mischen höchst Verschiedenes und 
»rösstentheils Fremdartiges unter einander. Dies zu er
weisen und den Gegenstand einigermassen zu erschö
pfen, würde eine eigene Abhandlung erfordern; es ge
nüge also vorläufig die auf gewissenhafte Beobachtung 
gegründete Behauptung, dass (um von dem undenkba
ren indicat apodosin gar nicht zu reden) der Ge
brauch des öf im Nachsatz bei Aristoteles duichaus 
kein anderer ist, als in dei gesummten attischen 
Sprache, und denselben Einschränkungen unterliegt, 
die z. B. Buttm. ad- Dem. Mid. Exc. XII genau ent
wickelt hat; ein paar kritisch oder exegetisch zweifel
hafte Stellen erwarten natürlich ihre Auffassung von 
dem Gesammturtheile über alle übrigen. War in die
sem Falle die Meinung ausdrücklich abzuweisen, als 
habe die Aristotelische Schreibweise etwas von dem 
sonstigen attischen Sprachgebrauche Abweichendes, so 
musste an einer andern Stelle de int. 12, p. 21a38, wo 
Hr. W. bemerkt „Deest apodosis etc.i£ der Aristoteli
sche Gebrauch der Partikel wirrt im eigentlichen oder 
im anakoluthischen Nachsatze nachgewiesen werden. Ei
nige , aber die Sache noch nicht erschöpfende Nach
weisungen hat Ref. beiläufig gegeben Obs. ad Met. 
p. 23 sq. ad Mor. M. etc. p. 60 sq.

Ref. schliesst diese Anzeige mit der wiederholten 
aufrichtigen Anerkennung der tüchtigen Leistungen die
ser Ausgabe und mit dem Wunsche , dass der zweite 
die übrigen logischen Schriften umfassende Band die
sem ersten bald nachfolgen möge, o o

Zu dem gleichzeitigen Erscheinen der beiden unter 
Nr. 2 und 3 genannten Monographien über b^tapog beim 
Aristoteles, seine Bedeutung und Stellung im Zusammen
hänge des Systems hat zunächst eine Preisaufgabe 
Anlass gegeben, welche die berliner philosophische Fa
cultät vor zwei oder drei Jahren stellte. Die beiden 
jetzt im Drucke erschienenen Bearbeitungen dieser Auf
gabe unterscheiden sich so sehr in dem eingeschlage
nen Wege der Untersuchung, dass sie sehr wohl, jede 
mit eigenthümlichen Werthe, neben einander bestehen 
könnten, wenn bei Verschiedenheit des Ganges die 
Gründlichkeit der Untersuchung in beiden gleich wäre; 
dies ist indessen nicht der Fall; die Abhandlung Ras- 
sow’s steht der von Kühn, welcher der Preis zuerkannt 
ist, bei weitem nach. Rassow schliesst sich auf das 
engste an den Gang des Aristoteles selbst an. Im er
sten Theile (pars prima nennt ihn der Verf., obgleich 
die Abhandlung nur zwei fhei e at) p. 1 44 legt der 
Verf. die Anal. post, zu Grunde, nämlich 1, cap. 3—6. 
die Aporien über die Definition, 2, c. 7—11, das We- 
sen der Definition, 3, c. 12 sq. die Bildung der Defi
nition, und gibt zu der Analytik die entsprechenden 
Stellen aus den übrigen logischen Schriften, besonders 
aus der Logik. Die zweite Analytik in solcher Strenge 
zur Grundlage zu machen und ihren Gang beizubehal
ten, hätte indess schon die Bemerkung von Brandis
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(Reihenfolge der Sehr, des Organon p. 262 f.) über die 
unvollendete Composition dieser Schrift warnen sollen. 
Der zweite Theil der Abhandlung behandelt 1, p. 45 
—66 die betreffenden Stellen aus der Metaphysik, be
sonders über to ti ijv tlvat, dann 2, p. 67 79, die
Stellen aus der Schrift de anima. Ref*  würde die 
ganze Abhandlung als fleissige Studien über den Ge
genstand bezeichnen, nicht als Lösung der Aufgabe selbst. 
Der Text und die Anmerkungen behandeln ziemlich 
viele Stellen besonders der zweiten Analytik, indessen 
mit so geringer Sicherheit und öfters mit so unver
kennbaren Fehlern im A erständmsse • dass es scheint, 
der Verf. habe sich erst mit dieser Arbeit selbst in 
Aristoteles .einzulesen angefangen. Die richtigsten un
ter den nach des Ref. Überzeugung falsch erklärten 
Stellen kommen gelegentlich in der Kühn’schen Ab
handlung vor, welche auf die Rassow’sche übrigens 
noch keine Rücksicht nimmt, und finden dadurch ihre 
stillschweigende Berichtigung, weshalb Ref. gern die
selbe übergeht. Eine mangelhafte Durcharbeitung des 
Ganzen zeigt nicht nur der lose, blos äusserlich an die 
Folge der Aristotelischen Schrift sich anschliessende 
Zusammenhang, sondern auch am auffallendsten die ge
ringe innere Verbindung zwischen dem ersten und 
zweiten Theile.

Kühn dagegen gibt in seiner Abhandlung dies 
strenge Anschliessen an den Gang der Aristotelischen 
Schriften auf, hält sich aber um so strenger an den 
Sinn und Gedankengang seines Philosophen. Er be
handelt seinen Gegenstand in folgender Ordnung: We
sen der Definition, ihr Verhältniss zum Syllogismus, 
ihre Arten , ihre Theile , ihre Auffindung, Fehler im 
Definiren, Aristoteles eigene Anwendung dieser seiner 
logischen Lehren, Resultat des Ganzen. Die Ausein
andersetzung ist bündig und klar, und in einem viel 
lesbareren Latein geschrieben, als desselben Verf. Ab
handlung über die Platonische Dialektik; sie zeigt nicht 
mehr das Gerüst mühseliger Studien, wie die Rassow’
sche, sondern deren Erfolg durch ein gründliches Ein
dringen in die Sache. Die gelegentliche Erklärung ein
zelner Steilen gibt nicht leicht zu Bedenken Anlass. 
Von den Bemerkungen zur Texteskritik trifft Ref. selbst 
mit der einen zusammen, dass nämlich p. 92b 8 tötov 
für iSImv zu lesen ist, der yerf. hätte sich zur Bestäti
gung der Conjectur auf p. 93a 12 berufen können; die 
andere Conjectur dagegen , dass p. 93a 35 öl’ 
für <hd penan geschrieben werden solle, scheint dem 
Ref. aus falscher Auffassung der Stelle hervorgegangen 
zu sein. Vgl. die Scholien. Wenn der Verf. die in 
der Vorrede ausgesprochene Ansicht ausführt, eine er
klärende Ausgabe des Organon erscheinen zu lassen, 
die schon zum grossen Theile ausgearbeitet sei, so 
lässt sich davon nach dieser Monographie sehr Tüchti
ges erwarten; vielleicht aber zieht es der Verf. vor, 
»ach dem Erscheinen der Waitz’schen Ausgabe, da 
manche Wiederholungen unvermeidlich wären, statt 
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eines zusammenhängenden Commentars eine Reihe von 
Abhandlungen über die wichtigsten Punkte der Aristo
telischen Logik zu geben.

Statt den Inhalt der K.’schen Abhandlung weiter 
zu verfolgen, oder einzelne unbedeutende Differenz
punkte zu berühren, scheint es dem Ref. förderlicher, 
einen Gegenstand näher zu besprechen, welcher mit 
der Erklärung von ogto^og so genau zusammenhängt, 
dass er nothwendig in beiden Monographien vorkom
men musste, nämlich die Aristotelischen Formeln to t/ 
tozi und t?j ri tlvai. Bekanntlich hat Trendelenburg 
vor mehren Jahren (Rhein. Mus. 1828, S. 457-483) 
über diese Formeln eine Abhandlung geschrieben, 
welche als Muster für die philosophisch - lexikalische 
Behandlung der Aristotelischen Terminologie angesehen 
werden muss. Die darin aufgestellte Unterscheidung 
von t. t. f. und t. t. t. nimmt Rassow, freilich in 
sehr unklaren Worten an, während Hr. K. sich über 
t. t. abweichend von Trendelenburg erklärt. Ref 
über to tivai beiden im Ganzen beipflichtend, kann 
sich über die Unterscheidung des to Titan von T.T.r[-t' 
mit keinem von beiden Erklären! einverstanden er
klären. Eine umfassende Erörterung des Gegenstandes 
müsste freilich die Bedeutung von ovoia, tlvai, yivoq 
u. a. im Aristotelischen Sprachgebrauche mit in das, 
Gebiet ihrer Untersuchung ziehen; doch möge der Ver
such erlaubt sein, ob sich auch ohne diese umfassen
dere Abhandlung wenigstens der Unterschied von t. t. f. 
und t. t. t\. t. auf eine befriedigendere Weise erklären 
lässt. Wir geben nur die Grundzüge davon mit ab
sichtlicher Beschränkung auf den Beweis aus dem 
Sprachgebrauche des Aristoteles und mit Übergehung 
von dem, was sich aus der grammatischen Form Be
weisendes oder Bestätigendes beibringen lässt.

„Der Begriff vor seiner materiellen Erscheinung/ 
sagt Trendelenburg a. a. O. p. 475, „die Gestalt ohne 
den Stoff wurde durch das to t/ tlvai bezeichnet. 
Ihm gegenüber steht der Begriff der materiellen Er
scheinung, das to tI tGTt, d. h. das Was, das an das 
quantitative und qualitative Dasein gebunden ist. Wo 
die Materie in die Vorstellung hineingezogen wird, da 
findet das to ti eon seine Stelle. Aristoteles bestimmt 
diesen Unterschied ausdrücklich Met. Z., 4, p. 1030a 
30, und beobachtet ihn genau in den einzelnen Fällen 
der Anwendung.“ Diese Unterscheidung würde treffend 
und durch Aristoteles eigene Worte unwiderleglich er
wiesen sein, wenn die angezogene Stelle richtig aufge
fasst wäre; dass dieselbe aber falsch interpungirt, und 
danach falsch erklärt ist, glaubt Ref. in seinen ObseT' 
vatt. «d Mei-P« 14 sqq. überzeugend dargethanzu haben- 
Schwindet diese eigentliche Grundlage der Unterschei
dung, so wird der bestätigende Beweis Trendelenburg’® 
aus der Anwendung in den einzelnen Fällen sehr man
gelhaft. Manche Stellen gehören gar nicht hierher, 
wie Met. E. 1, p. 1025b 28 sqq., wo es sich vielmehr 
um den Gegensatz des anXovv und ovv&tzov oder to ix 

handelt, andere sollen nach Trendelenburg’s 
eigener Angabe etwas von der Schärfe der Unterscheidung 
aufgeben, alle aber schliessen wenigstens die Möglich
keit einer andern Auffassung nicht aus.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig. 1
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(Schluss aus Mr. 215.)
Hr. K. dagegen sagt p. 6 sqq.: fr lhal est
oioia dvtv Met. VII. 7 etc. — _ Altera contra 
fonmula, to ti ton, essentiam proprie designat mente 
conceptam, ergo notionem,. quae essentiae respondet, 
h e. definitionem. __ Ergo to tZ Zoti non est to tZ 

tivai, sed huins notionem exprimit.“ Was hiergegen 
einzuwenden ist, wird sich aus dem Folgenden von 
selbst ergeben.

Gehen wir von der sprachlich einfacheren, in ih
rer Bedeutung aber mehr bestrittenen Formel to tZ Ion 
aus und nehmen zur Grundlage eine Stelle der Logik 
VI, 5, p. 142b 22 sqq. ötvTtQog (sc. tönog tou pi] wqIo- 
&at eoii'vy ti er ylvti tov TiQuypatog bvtog pi} xtitai lv 
ytvtt . lv anaoi öl ib toiovtov apaQTTjpd Iotiv, lv olg 
ov ti qox t n a i tov Xdyov ib ii Iotiv, oiov o iov ooj- 
paiog oQiopbg, to t'yov TQtig ötaoidotig, ti ng tov av- 
&Q(i)7iov b^iaano io Imotdptvov aQi&ptiv. ov yaQ tiQ^tai 
tl öv zotig tyn ötaotdotig 7/ n Öv Imotatat aQi&ptiv . tb 
öl ytvog ßovhtt ai ib tl Ion oi]palvtiv y.al nqOt
to v vnotIdttai tivv lv tw OQiopü Ityoptvcov. 
Durch tl Ion, das geht hieraus deutlich hervor, fragt 
man nach dem ytvog, und weil in der Wesensbestim
mung (oQiopög) zunächst das ytvog angegeben werden 
muss, so ist für die Definition das to tZ ton zu Grunde 
zu legen. Zur bestätigenden Vergleichung dienen un
ter andern Top. I, 9, p. 103b 29 sqq., Met. Z., 4, p. 
1030a 22—24; beachtenswerth ist auch der häufig vor
kommende Ausdruck lv ta> tl ton y.at?]yoQtio9'ai, beson
ders WO ytvog ihm parallel steht, z, B. Top. IV, 1, p. 
120b 21 sqq.; 2, p. 122a 3—35; 6, p. 127b 26 sqq.; 
Alex. Aphr. p. 273a 19 sqq. __ ^ber auf die Frage 
ti ton kann nicht nui durch die Angabe des ytvog ge
antwortet werden, sondern auch durch die der artbil- 
^enden Differenzen, Top. VII, 3, p. 133a 17? xaW0_ 
^010’ }v Tl lon™i Ü xal
post. II, 5, p. 9P 29; 13, P- 97a 23, wonach zu erklä
ren ist Top. iv, 6, p. 128a 20 sqq.; VI, 6, p. 144a 9 
—19. Hiernach würde tI Ion überhaupt nach' wesent
lichen Bestimmungen fragen, mögen diese nun in der 
Angabe des ytvog bestehen oder der ötarpoQal tiöonoioi, 
zunächst freilich des ytvog, weil dieses noonoov qvott 
ist. Es steht hiermit t6 tl Ion entgegen dem ovpßtßq. 
*0?, dem nd^og und dem blossen ti zara nvog.

Wie verhält sich nun to tZ ton zu dem Begriffe, 
der als die Seele der Aristotelischen Philosophie zu 
betrachten ist, zu dem to ti rtv tivai? Als Ausgangs
punkt zur Bestimmung ihres Unterschiedes kann der 
Anfang der Topik dienen, I, 4, wo dem ytvog und der 
ihn zugeordneten öiag^d (p. 101b 18) entgegengesetzt 
Wird Töiov oQiopbg, oder to tZ tivai. Die letzten) 
beiden fallen unter den Begriff des Töiov im allge
meinem Sinne dieses Worts. Inti öl tov lölov tb plv 
io ti ryv ttvai oiipaivti, to <J’ ov oijpalvti, ötTjQTjO&fn to 
Töiov ttg apqo) tu TtQotiQrgctva ptQTj, y.al y.aktlo&(n to plv 
to ti }p> tivai oijpaivov ÖQog, to öl l.omöv xatä trtv y.oivrjv 
TitQt avtoiv anoöo^ttoav ovopaolav 7iQooayOQtvto&ai töiov, 
Das Wesentliche des l'Öiov liegt im dvnxaTi]yoQtio&ai. 
Die Angabe also des töiov im engern Sinne, sowie des 
to tZ ^v tivai geschieht durch ein reciprocales Urtheil; 
gibt man dagegen, um die Frage tZ Ion zu beantwor
ten, die Gattung oder die artbildende Differenz an, so 
ist das Prädicat weiter als das Subject (I711 TiXtov Intx- 
Tttvti), und es findet keine unbeschränkte Umkehrung statt.

So von einander unterschieden stehen doch ande
rerseits to ti Ion und to ti Ijv tivai in einem nothwen
digen Zusammenhänge; denn es ist Bedingung für Auf
findung des ÖQiopog oder des t. t. rt. t., dass alle dar
in vorkommenden Bestimmungen lv tot ti Ion y.aT^yo- 
qovvtui, d. h. dem Wesen des zu bestimmenden Dinges 
angehören. Vgl. Anal. post. II. 13, p. 97a 23; 5. p. 
91b 29; 13, p. 97b 1. Aber das y.aTrtyoQtio&ai tv iq> n 
toTi ist nur das eine Erforderniss für die Bestimmung 
des t. t. rt. t., hierdurch allein würde man nach dem 
Obigen noch nicht zu einem Töiov gelangen, während 
es doch ausdrücklich heisst, Top. VI, 12, p. I49b 22’ 
Töiov ya,Q xal ov yoivbv Ött tov oQtopbv tivai. Dieser For
derung wird dann entsprochen werden, wenn man durch 
geordnete, vollständige Eintheilung, immer nui nach 
dem fragend, was lv tw tZ Ion naTijyoQtirai, zur An
gabe der Gattung und der gesammten, in naturgemässer 
Ordnung auf einanderfolgenden Differenzen gelangt. 
An. post. II, 13, p. 97a 23, n? ™ ^Taoxtvd^tiv oqov 
Öid nvv ÖiaiQlotiov TQiä>v ÖtT OToyaCto^at, TOv ^iiv ra 
y.aiVyoQOvptva lv no tZ Ion, y,ai tavta t^ai n nQanov 
Tj ötönQOv, yal on Tavia navta^ II, 5? p. 9p 29; Toj). 
VI 8, p- 146b 31 dnoXtiTtwv yaQ öiaqoQav Tjvnvovv ov 
Uyn ib n nv tivai. An. post. II, 13, p. 97” 1-6; Met. 
Z., 12.

Man kann also sagen, il Ion fragt nach wesentli
chen Bestimmungen, to ti ryv tivai gibt die Bestimmung 
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des Wesens; darum ist jede Antwort auf t/ ein 
xotyov, hingegen das t. t. «., welches dieselben alle 
wohlgeordnet zusammenfasst, ist ein l'öiov. Daraus 
erklärt sich ebensowol die Unterscheidung beider, als 
auch die häufigen Verbindungen beider, welche so be
schaffen sind, dass man bei flüchtigem Blicke eine 
Gleichheit oder Verwechslung annehmen möchte, welche 
doch, wie dem Ref. scheint, nirgend stattfindet. Vgl. 
z. B. An, post. II, 4, p. 91a P* ’ $5 P- 93a 
19—21. Interessant und für die versuchte Erklärung 
bestätigend, ohne gerade etwas Neues zu bieten, ist 
das Verhältniss, in welches l.op^ V, 3, besonders p. 
13P 37—132« 21. idiov, to Tt r[v tivai und to tI fort 
zu einander gesetzt werden; mehr oder weniger be
stätigend würde auch die Vergleichung aller diesen 
Gegenstand betreffenden Stellen sein, indem keine der 
hier versuchten Auslegung zu widerstreben scheint. 
Ref. enthält sich hier gänzlich eines solchen Inductions- 
beweises; es möge genügen, als Nachtrag zu den bei
den angezeigten Monographien, nur die logische Seite 
dieser beiden Begriffe angedeutet zu haben; der Zweck 
des Ref. ist erreicht, wenn sein Erklärungsversuch 
Anlass zu erneueter Untersuchung der Sache und da
durch Bestätigung oder Widerlegung seiner Ansicht 
bringt.

Schliesslich noch einige Worte über die unter Nr. 4 
genannte Übersetzung des Organon, von welcher, so
viel dem Ref. bekannt, bis jetzt die grössere erste 
Hälfte, Kateg. Harmonie, erste und zweite Analytik, 
erschienen ist. Ein Übersetzer des Aristoteles kann 
diejenige Freude an seinem Werke weder haben noch 
erstreben, welche etwa einem Übersetzer des Platon 
möglich ist, nämlich in der Nachbildung eines Kunst
werks der Sprache selbst wieder ein Kunstwerk dar
zustellen ; denn schwerlich möchte Jemand, so sehr 
er sich auch in Aristoteles eingelebt habe, über des
sen sprachliche Darstellung ein solches Urtheil aus
sprechen. Dabei ergehen an ihn die Forderungen der 
Richtigkeit des Verständnisses und der Treue der Dar
stellung in derselben Strenge, wie an jeden Übersetzer, 
und sind schwerer zu erfüllen, als in vielen andern 
Fällen. Denn die Richtigkeit des Verständnisses wird 
erschwert durch die Natur der Gegenstände und die 
meistens noch mangelhafte Bearbeitung der Schriften, 
die Treue dagegen wird schwierig bei der oft abstos
senden Eigenthümlichkeit der Aristotelischen Darstel
lungsweise, welche den Übersetzer nur zu leicht auf 
einen der beiden Abwege gerathen lässt, entweder 
durch ängstliches Festhalten an den Worten unver
ständlich und undeutsch zu werden, oder durch Um
schreiben, Glätten, Modernisiren den ganzen Eindruck 
des Aristotelischen Stils zu verwischen. Der erstere 
Vorwurf trifft z. B. die Hengstenbergische, übrigens 
mit gutem Rechte von Brandis bevorwortete Übersetzung 
der Metaphysik; die mancherlei Fehler des Verständ

nisses finden in der Beschaffenheit dieser Schrift um 
so mehr ihre Entschuldigung, als das Hauptmittel ih
rer Erklärung in den griechischen Commentatoren da
mals noch nicht herausgegeben war; der Ausdruck 
aber ist nicht allein in Bildung neuer Worte, zu wel
cher Aristoteles’ Vorgang den Übersetzer befugt, son
dern auch in der Satzfügung oft so undeutsch, dass 
er unverständlich wird und die Aristotelische Darstel
lung noch holpriger erscheinen lässt, als sie wirklich 
ist. Das Extrem auf der andern Seite findet sich in 
einer aus begeistertem Eifer für Aristoteles unternom
menen und zu Ende geführten Schrift, welche sich 
zwar nicht für Übersetzung gibt, aber doch grossen- 
theils nichts anders als freie Übersetzung ist, Biese’s 
Philosophie des Aristoteles; die selbst verhältnissmäs- 
sig zahlreichen Fehler der Interpretation würde Ref. 
durch die Schwierigkeit und den Umfang der Arbeit 
für völlig entschuldigt ansehen, träfen sie nicht auch 
solche Stellen, wo eine gewissenhaftere Benutzung der 
schon vorhandenen Arbeiten Richtigeres od$r Genaue
res lehren konnte; die Art der Umschreibung und Mo- 
dernisirung aber, welche Biese anwendet, scheint dem 
Ref. noch unerspriesslicher als die vorher bezeichnete 
UnVerständlichkeit; sie verfälscht öfters den Aristote
les durch das Eindrängen von Ton und Denkungsart 
eines fremden Systems, und selbst abgesehen hiervon 
lässt sie es häufig zweifelhaft, nicht blos wie Aristote
les verstanden werden soll, sondern sogar wie der 
Verf. ihn verstanden hat. Zwischen den Extremen 
hindurch, welche durch diese beiden Beispiele bezeich
net sein mögen, den wahren Weg der Übersetzung zu 
finden, mit richtiger Interpretation eine Treue zn ver
binden, welche an Aristoteles nicht mehr aufgibt und 
in ihn nicht mehr hineinträgt, als der Charakter der 
deutschen Sprache verlangt, hat seine nicht geringen 
Schwierigkeiten, und ist in mehren Übersetzungen, de
ren Charakteristik hier zu weit führen würde, mehr 
oder weniger glücklich versucht, in keiner, nach des 
Ref. Dafürhalten, gelungener , als in der Übersetzung 
der Kategorien, welche alsPiobe einer, wie es scheint, 
nicht fortgesetzten Übertragung des Organon von 
Heydemann in einem berliner Schulprogramm 1834 er
schien.

Von der vorliegenden Übersetzung des Organon 
hatte Ref- bei des Verf. anerkanntem Verdienste um 
jie Erklärung des Aristoteles und bei dessen Gewandt
heit und Geschmack in Handhabung der deutschen 
Sprache hohe Erwartungen; sie haben sich ihm bei 
näherer Einsicht in dieselbe nicht vollkommen bestätigt. 
Fürs erste kann Ref. der Methode der Übersetzung 
nicht beistimmen; denn wenn gleich der Vorwurf eines 
verfälschenden Eindrängens von fremdartigen Elemen
ten gegen diese Übersetzung nicht erhoben werden 
kann, so ist doch ihre V erständhchkeit und Lesbarkeit 
nur durch eine Aufopferung des Aristotelischen Tons 
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und Stils gewonnen; die Übersetzung wird häufig, wo 
es gar nicht nöthig ist, zu einer erklärenden Umschrei
bung, sie gibt am wenigsten eine Ahnung von Aristo
teles eigenthümlicher Darstellung im Zusammenscliich- 
ten und Häufen der Gründe von Gründen und zu Grün
den. Was die Richtigkeit anbetrifft, so täuscht man 
sich im Allgemeinen nicht, wenn man in des Verf. 
Bekanntschaft mit Aristoteles’ Sprache und Gedanken
gang Vertrauen setzt, doch fehlt es im Einzelnen 
nicht an manchen offenbaren Fehlern. Für die erste 
Analytik weist Waitz dieselben meistens im Coramen- 
täte »ach; gewöhnlich ist darin Hr. Zell dem J. Pacius 
gefolgt. Um unsere Behauptung nicht unbegründet oder 
auf fremde Autorität aufzustellen, mögen einige Stellen 
aus dem zweiten Buche der zweiten Analytik ange- 
führt werden, welche uns beim Dnrcblesen der Ober- 
Setzung auffielen.

Cap. 4, p. 91a 24. to Tt' £aTiJ/ tuvtu t&t
übersetzt Hr. Z: „Beide also (A. untl B.) gehören zu
sammen zur Definition/4 Vielmehr: „Beide Begriffe 
werden also den Wesensbegrift' enthalten.44 Von „zu
sammen1” ist nicht die Rede. Über den Gedankengang 
dieser Stelle vgl. Kühn a. a. O. p. 11. — 5, p. 91b 29. 
Tio Xaußavtiv tv tu tI ton nävia. Hr. Z.: „Wenn man 
Alles, was zu dem Wesen der Sache gehört, nimmt.44 
falsch den Worten nach, denn es müsste heissen: t« 
tv t<T> tl fori nana, und dein Zusammenhänge nach 
vgl. h30. Vielmehr ist zu übersetzen: „nur wesent
liche Bestimmungen zu nehmen44, wie Hr. Z. selbst an 
einer genau entsprechenden Stelle p. 97a 24 übersetzt. 
- 10, p. 93b 31. (pavtgov on o ptv ng (sc. oQHjptbg) 
toTui Xoyog tov tI wgauvti to ovoga loyog tTtgog ovo- 
lAUTibörig, Hr. Z. übersetzt: „Dass diese Aussage er
stens blos darauf sich beziehen kann, wie man den 
Gegenstand nennt, und sie wird dann eine blosse Na
menserklärung sein44. Hier ist loyog ovopardS^g falsch 
mit Pacius als definitio nomlnalis ausgelegt und die 
Construction des Ganzen nicht beachtet. Es ist zu 
übersetzen: „Die Definition ist theils eine Angabe des
sen, was ein Wort oder ein anderer wortähnlicher 
(d. h. einem Worte gleich gesetzter) Ausdruck bedeu
tet.44 Vg . ZU loyog ovof.caTiü(irjg z. B. das ovoga uoqlgtov 
de inteipi. • 14, p. gga 15 Ixkagßavtiv ist nicht

’) Der erste Artikel befindet sich in Nr. 202 ff.

„auswählen44, sondern „herausheben44; v«l. An. pr. I 
32, p. 47a 10, ferner txvt&tvai An. pr. I °ß n. 28a 23 
und Waitz ad hl. - 17, p. 99-8. otov M A ivaMft 
«v<Ao7Ov, Hr. Zt. „So z. B. wenn man den Grund an
geben soll, wodurch eine umgekehrte Proportion ent
steht.44 Vielmehr: „z. B. weshalb sich eine Proportion 
umkehren lässt.44 — 17, p. 99a 16 übersetzt Hr. Z. nach 
dem Texte des Pacius Sm to, ebenso 19, p. 100*  11 
nach demselben yvwqipoyTtQow, obgleich Bekker aus 
den Handschriften in der ersten Stelle to ohne Stä, in 
der zweiten yvcooTixcoTt^Mv hergestellt hat, die Lesart 
des Pacius aber sich weder mit dem Sinn der Stellen 

vereinigen lässt, noch überhaupt in den Bekker’schen 
Handschriften findet. — 19, p. 100a 3. tx giv ovv ulo- 
&rjGtwg ylvtTai gv^gg, äontQ Xtyogtv. Hr. Z. übersetzt 
(oantQ Myogtv richtig „wie bemerkt44; dagegen scheint 
die Übersetzung Trendelenburgs’« (Erläuterungen u. s. w. 
S. 129), „wie wir das Bleiben bezeichnen44, sprachlich 
nicht zulässig. — 19, P- lOO11 lo. vovg av tirt tmoTr/g^g 
UQ/jj. xat Tj gtv uo/j] tijg ttt] «v, y St naoa ogoicog 
fyti nQbg to anu.vn^äyga. Hr. Z.: „so ist die Vernunft 
das Princip des Wissens. Sie ist gleichsam der Grund 
des Grundes, und ebenso wie die Vernunft zum Wis
sen, so verhält sich das Wissen zu allem Übrigen.44 
Dies steht nicht in den Worten und passt nicht in den 
Zusammenhang. Die richtige Auslegung gibt Themi- 
stius p. 251b 12 und damit übereinstimmend übersetzt 
oder umschreibt Pacius: et principium (juidem scientiae 
erit cognitio principii, omnis aiitem scientia seit cogni- 
tlo simiUter se habebit ad omnem rem.

Liessen sich gleich diese Bemerkungen über Ein
zelnes leicht noch mehren, so legt doch Ref. hier auf 
diese, die doch im Vergleich zum Richtigen nur etwas 
Vereinzeltes bleiben, viel weniger Gewicht als auf die 
über die ganze Haltung der Übersetzung ausgesprochene 
Ausstellung. Nicht nur als Übersetzung betrachtet und 
an deren Maas gemessen, sondern auch insofern die 
Übersetzung häufig die Stelle eines Commentars ver
treten kann, würde diese Übertragung durch grössere 
Strenge und Treue um Vieles an Werth gewonnen 
haben.

Stettin. H. Bonitz.

Theologie,
Literatur der Kniebeugungs- Angelegenheit 

in Haiern.
Zweiter Artikel.*)

Es kann sich in dem bestimmten Falle, den wir vor 
uns haben, nicht davon handeln, die dogmatischen Be
stimmungen beider Kirchen über die Lehre vom Abend
mahl in dialektischen Gegensatz gegen einander treten 
zu lassen. Die Aufgabe ist vielmehr: die beiderseiti
gen Bestimmungen (von ihrer dogmatischen Berechti
gung gegen einander abgesehen) al« gegebene festzu
halten und die Frage kann nur sein, wie — diese ge
gebenen Bestimmungen vorausgesetzt - das Verhält- 
niss der Sache sich stellen vyerde. Werfen wir zu 
dem Behufe einen Blick auf die katholische Literatur, 
so sind es hauptsächlich die beiden schon in staats
rechtlicher Hinsicht erörterten Döllinger’schen Schriften 
Nr. 5 und 7, die zu Charakterisirung der ganzen Rich
tung in Betracht kommen, indem sie zur Genüge zei
gen, wie wenig, der gesuchtesten Mittel und Wege un-
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geachtet, die mit der Kriegsministerial-Ordre vom 14. 
Aug. 1838 noth wendig verbundenen dogmatischen Schwie
rigkeiten zu umgehen sind. Diese Schwierigkeiten 
lassen sich darin zusammenfassen, dass auf der einen 
Seite, der Natur der Sache nach, der Wiedereinführung 
der Kniebeugung vor der Hostie nur ihre Bedeutung 
für die katholische Kirche, d. h. der Zweck der Ado
ration zu Grunde liegen kann, während doch auf der 
andern Seite dieselbe Kniebeugung, im Hinblick auf 
die protestantische Einsprache, lediglich als „Ehrenbe
zeugung“, Beehrung, Salutation bezeichnet worden ist. 
Welcher Aufschluss wird uns hierüber auf dem Boden 
der Literatur? Widersprüche über Widersprüche. Wir 
gehen aus von der Schrift Nr. 5 und können es, das 
betreffende katholische Dogma vorausgesetzt, keines
wegs befremdlich finden, wenn wir S. 30 lesen, „ohne 
Zweifel sei die Kniebeugung, die vor dem Altarsacra- 
mente geschehe, bei den Katholiken der Ausdruck, das 
sichtbare //eichen der innern Anbetung, und sie sei es 
für ihn darum, weil er Katholik sei.'" Eben deshalb 
hat auch der Verf. gewiss allen Grund zur Freude, 
dass nach der neuen Ordre (S. 5—7) der einzelne 
Soldat nicht mehr als willenloses Glied einer grossen 
Maschine, sondern als katholischer Christ zugegen sei 
und mit der übrigen Gemeinde „im feierlichen Momente 
den gegenwärtigen Erlöser kniend anbete“. So führt 
der Verf. die durch die Ordre aufs Neue gebotene 
Kniebeugung darauf zurück, dass die in dem katholi
schen Dogma mitgesetzte Adoration wieder zu ihrem 
Rechte komme. Der Ausgangspunkt seiner Beweisfüh
rung ist mithin: die Kniebeugung ist Adoration — aber 
sie ist es nur (S. 30) für den Katholiken, sofern er Ka
tholik ist. Welche Folgerungen hat der Verf. hieraus 
abgeleitet? oder vielmehr — kommen wir auf diese 
Folgerungen zurück, nachdem wir zuvor, um von sei
ner Sophistik den schlagendsten Beweis zu geben, die
sen Ausgangspunkt in Nr. 5 mit der Behauptung des
selben Verfassers in seiner zweiten Schrift Nr. 7 zu
sammengestellt haben, „es sei allgemein bekannte und 
wiederholt ausgesprochene Thatsache, dass die Katho
liken mit der Kniebeugung keineswegs immer den Be
griff einer Adoration verbinden“ (S. 29), und es lasse 
sich eben darum auch keine so eigenthümlich katholi
sche Anschauungsweise von der Bedeutung der Knie
beugung aufzeigen, dass ein protestantischer Soldat 
durch diesen Act in den Augen seiner katholischen 
Waffengefahrten und Mitbürger einen Act religiöser 
Anbetung beginge u. s. w. (S. 28). So mislich scheint 
es mit der von dem Verf. vertheidigten Ordre zu ste
hen, dass er, der katholische Theologe, schon inner
halb des dogmatischen Standpunkts seiner eigenen 
Kirche ohne seine sophistischen Künste sich nicht be
wegen kann. Denn entweder ist die Kniebeugung 
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(dem katholischen Dogma zuwider) nicht Adoration, 
aber dann — wie konnte Döllinger gerade die entge
gengesetzte Annahme zum Ausgangspunkte seiner Schrift 
Nr. 5 machen; oder aber ist die Kniebeugung wirklich 
Adoration, aber dann — wie konnte Döllinger, wenn 
auch nur zum Scheine, eine verwerfliche Unterlassung 
einzelner Katholiken (die nicht niederknien), seinen 
Gegnern gegenüber, zu einer Instanz gegen die Auf
fassung seiner eignen Kirche gebrauchen? davon ab
gesehen, dass auch für diesen Fall wenigstens dieje
nigen, welche niederknien (und von diesen handelt es 
sich ja) ebendamit ihre innere Anbetung vor dem in 
der Hostie gegenwärtigen Erlöser an den Tag legen 
wollen. Aber vergessen wir diesen Widerspruch, in 
den sich der Verf. mit seiner Kirche gesetzt hat. und 
kommen wir auf den von ihm in Nr. 5 genommenen 
Ausgangspunkt zurück, „dass die Kniebeugung Adora
tion sei für den Katholiken, sofern er Katholik ist,“ so 
fragt sich erst weiterhin, was ist denn die Kniebeugnng 
für den Protestanten? für den protestantischen Solda
ten? Dieser (heisst es in Nr. 5, S. 31) ist nicht als 
Glaubender, sondern nur als Soldat und nur als Soldat 
anwesend; für ihn bleibt also die Kniebeugung (S. 32) 
nur Salutationsiovm. Freilich — wäre die Kniebeugung 
ein ganz ausschliessend religiöser Act, dann würde man 
mit Recht begehren, dass sie einem Protestanten auch 
in seinen militärischen Verhältnissen nicht zugemuthet 
werde (S. 34). Aber „da diese Körperstellung eine 
bestimmte, allgemein gültige religiöse Bedeutung nicht 
habe, vielmehr in hundert Fällen eine ganz andere/4 
so könne in der als Salutation gebotenen Kniebeugung 
für den Protestanten nichts Verfängliches liegen. Ein 
solches Gewebe von Trugschlüssen sehen wir durch 
die katholische Literatur sich hindurchziehen, und doch 
— wie kurzsichtig ist es angelegt. Denn eben weil 
die Kniebeugung in hundert Fällen eine ganz andere 
Bedeutung hat, so folgt, dass ihre jedesmalige Bedeu
tung überhaupt von dem jedesmaligen Gegenstände ab
hängt, vor dem sie stattfindet. Dieser Gegenstand aber 
ist im vorliegenden Falle „die in der äussern Gestalt 
der Hostie gegenwärtig geglaubte Gottheit.“ Mag da
her der Protestant in welchen Lebensverhältnissen 
immer — das Knie beugen, so ist es ihm doch kei
neswegs gestattet, dasselbe vor der katholischen Hostie 
zu thun, darum nicht, weil in diesem Falle mit seiner 
Kniebeugung eine bestimmte, speciell religiöse Bedeu
tung der Art verknüpft wäre, die sein protestantisches 
Dogma ebenso entschieden verwirft, als ihr, wie wir 
wissen, das katholische Dogma huldigt. Und zwar 
reicht diese Huldigung ebenso tief in den innersten 
Mittelpunkt des katholischen, als jene Verwerfungen 
den innersten Mittelpunkt des protestantischen Princips 
und Bewusstseins hineinreicht.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockbaus in Leipzig.
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Es handelt sich mithin nicht eben nur von einer einzel
nen unbequemen, lästigen Zumuthung an die protestan
tischen Soldaten, sondern von einer Zumuthung, mit der 
die. ganze Grundlage unserer Kirche erschüttert wird. 
Daher sind denn auch auf protestantischem Gebiete jene 
durch ihren protestantischen Feuereifer bekannt gewor
denen geistlichen Vorträge zu erklären, wie die unter 
Nr. 3 und 4 von Redenbacher (damaligem Decanatsver- 
weser) angeführten. Aber noch ist die katholische Lite
ratur mit ihren Trugschlüssen nicht zu Ende. Denn da 
ihr die innere Haltlosigkeit der bisherigen, dem Dogma 
unserer Kirche, so wie es gegeben vorliegt, gegenüber, 
nicht unbewusst sein kann, so ist es weiterhin ein an
deres Interesse, das sie ins Auge fasst. Das gegebene 
Dogma muss beanstandet werden. Man habe, sagt der 
Verf. von Nr. 5, S. 9, die Concordienformel aufgerufen, 
dass sie als symbolisches Buch Zeugniss gebe von der 
Unvereinbarkeit der protestantischen Principien mit der 
geforderten Kniebeugung; allein, wenn die in diesem 
Buche enthaltenen Lehren und Grundsätze wirklich 
noch entscheidende Autorität und verbindende Kraft 
für die Protestanten haben sollen, dann müsse die 
Union zwischen Reformirten und Lutheranern morgen 
wieder zerrissen werden; denn nirgend sei der unver
söhnliche Widerspruch beider Confessionen greller her
vorgehoben, als in dieser Eintrachts-Urkunde u. s. w. 
Dies bildet, wie gesagt, ein Grundthema der ganzen 
katholischen Literatur. Aber was ist leichter, als auch 
diese Staubwolken zu verscheuchen ! Denn erstlich ist — 
was auch die protestantischen Gegner, namentlich Har- 
less und Thiel sc i ervorgehoben — einleuchtend ge- 
nuS’ dass die Reformirten und Lutheraner jedenfalls in 
der Verwerfung der Anbetung der katholischen Hostie 
auf der ihnen innerlich gemeinsamen, protestantischen 
Grundlage stehen; und sodann ist es ja überhaupt nicht 
eben nur das buchstäblich ausgesprochene Zeugniss 
der Concordienformel, auf das wir uns berufen, son
dern es ist zugleich der ganze Geist der symbolischen 
Bücher unserer Kirche, der das unzweideutigste Zeug
niss über unser Verhältniss zum Sanctissimum der ka
tholischen Kirche ablegt. So wenig sind alle jene So

phismen im Stande, die Maasregel der Staatsregierung 
an den dogmatischen Klippen, daran sie nothwendig 
scheitern muss, vorüberzuführen. Und nimmt dann 
der Verf. noch zu dem guten Willen der Regierung 
seine Zuflucht, vermöge dessen sie nun einmal nicht 
eine .Adoration, sondern eine schlechthinnige Salutation 
gewillt habe, so ist zu sagen, dass es sich nicht davon 
handelt, was die Regierung gewollt hat, sondern da
von, ob nicht dasjenige, was sie verfügte, auf Hinder
nisse stossen musste, die in den gesetzlich anerkannten, 
dogmatischen Bestimmungen der protestantischen Kirche 
begründet sind. Mit welchem wissenschaftlichen Rechte 
die eine oder andere Kirche ihre Lehrsätze und Be
stimmungen aufgestellt habe, ist eine ganz andere Un
tersuchung , die von unserem Gegenstände abliegt, 
wenngleich auch sie, wie zu erwarten stand, im Ver
laufe des Streits angeregt wurde, in welcher Hinsicht 
wir auf das zweite und dritte Sendschreiben von 
Thiersch Nr. 9, auf die in ruhigem Ton gehaltene, rein 
dogmatische Schrift von Rammoser Nr. 13, auf die hi
storisch nicht uninteressante Schrift Nr. 14, endlich 
auf Nr. 18, einer Fortsetzung der Schwindl’schen In- 
vectiven verweisen. Dagegen war es unerlässlich, um 
ein Bild von dem dogmatischen Stand der Sache zu ent
werfen, die Grundzüge der katholischen Sophistik., so 
wie es geschehen, an unsern Lesern vorüberzuführen. 
Die Widerlegung derselben innerhalb der der katholi
schen gegenüber getretenen protestantischen Literatur 
im Einzelnen zu verfolgen, ist, nachdem wir die we
sentlichsten Momente hervorgehoben, dieses Orts nicht, 
daher es weiterhin an einer nur allgemeinen Charakte
ristik der protestantischen Gegenschriften genügen wird. 
Schon Graf von Giech hatte in seiner mehrfach er
wähnten, im Jahre 1841 erschienenen Schrift Nr. 1 den 
Erklärungen der Regierung gegenüber, durch Verglei
chung der tridentinischen Bestimmungen, sowie der 
symbolischen Bücher der protestantischen Kirche nach
zuweisen gesucht, wie wenig die Auslegung der Knie- 
beugun«’ als „Ehrenbezeugung, Beehrung, Salutation“ 
dogmatisch sich rechtfertigen lasse, wobei er jedoch 
mehr nur an den Buchstaben sich haltend, von den 
innern dogmatischen Gründen geflissentlich Umgang 
nimmt. Dagegen wurde der dogmatische Fehdehand
schuh, den Döllinger in seiner anonymen Schrift Nr. 
5 hingeworfen, von Professor Dr. Harless in seiner 
„Offenen Antwort“, Nr. 6, aufgehoben. Es unterliegt 
keinem Zweifel, dass wir in Dr. Harless einen der eh
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renhaftesten und entschiedensten Kämpfer für die pro
testantische Sache, zumal auch auf parlamentarischem 
Felde zu erkennen haben, wenn wir auch den einseitig 
dogmatischen Standpunkt, von dem aus er zu kämpfen 
gewohnt ist, nicht zu theilen vermögen. Wenden wir
uns zu seiner ersten Schrift, Nr. 6, so er? gleich 
wie Thiersch in seinem ersten Sendschieiben (Nr. 1) 
in Betreff des staatsrechtlichen und dogmatischen Ge
sichtspunkts, so seinerseits innerhalb des dogmatischen 
als solchen mit Recht darauf aufmerksam gemacht, 
wie es dem katholischen Gegner gefallen, „das Aller
ungehörigste mit dem Hiehergehörigen zu vermischen, 
um dieses trübe Gebräu von eigener Mischung den 
leichtgläubigen Lesern als das unreineWasser der pro
testantischen Sache zu kredenzen (Nr. 6, S. 4) — so 
die Ungehörigkeiten über die Concordienformel, die 
Union in der Rheinpfalz und die Theilnahme von Unir- 
ten oder Reformirten an dem lutherischen Abendmahl 
in der protestantischen Hauptkirche zu München u. s. w„ 
womit er die Aufmerksamkeit von der betreffenden An
gelegenheit selbst abziehen möchte. Harless steht sei
nem Gegner sofort Punkt für Punkt Rede und bleibt 
demselben gegenüber zwar durchaus in seinem Rechte, 
aber auch so hat sich seine Schrift (Nr. 6) theils von 
den Blössen einer gewissen Flüchtigkeit, vermöge der 
er dem Gegner nicht scharf genug nachfolgt, theils von 
der schon berührten lutherischen Einseitigkeit nicht 
frei gehalten. Wenigstens ist nicht zu leugnen, dass 
er dadurch Döllinger diesen und jenen neuen Anhalts
punkt für seine Polemik gegeben, der Harless erst in 
seiner zweiten Schrift, Nr. 8, auf gründlichere Weise 
begegnete. Es ist dies eine Schrift, welche ihren Geg
ner aus dem dreifachen Posten, hinter dem er sich 
verschanzte: 1) dem Wesen und dem gegenwärtigen 
Bestände der protestantischen Kirche in Baiern; 2) der 
Lehre der Protestanten über die an sich gleichgültigen 
Handlungen (Adiaphora); 3) der Natur und dem Inhalte 
der Ordre selbst, mit gutem Glück und überlegenen 
theologischen Talente vertrieben hat. Einen sehr her
vorzuhebenden Beitrag zur Enthüllung der katholischen 
Sophistik bietet uns weiterhin das unter Nr. 9 verzeich
nete zweite Sendschreiben von Thiersch, das die Knie
beugungssache nach ihrer dogmatischen und historischen 
Seite betrachtet. Wenn nämlich auch die Thiersch’- 
sche Entwickelung der Lehre vom Abendmahl durch 
ihre geschichtlichen Momente hindurch in mehr als ei
nem Punkte dogmatisch angefochten werden kann, so 
bleibt doch das Wesentliche, worauf es allein ankam, 
und was Thiersch mit aller Klarheit und Bestimmtheit 
hinstellt, ungefährdet. Wie denn überhaupt dieser eh- 
renwerthe Kämpfer dadurch hauptsächlich seiner Sache 
gedient hat, dass er mit der ihm eigenen Schärfe von 
den unwesentlichen Punkten absehend , immerdar den 
entscheidenden Punkt ins Auge fasste — auf dogmati
schem, wie auf staatsrechtlichem Gebiete. „Mit der 

wesenhaften Verschiedenheit (der dogmatischen Be
stimmungen) ist auch die Unmöglichkeit für jede die 
Wandlung ablehnende Kirche gegeben, sich bei der 
auf Ihr ruhenden Feier des Cultus in irgend einer 
Weise zu betheiligen, so lange das Bewusstsein dieses 
Trennenden lebendig gehalten wird“ (S. 65). Mit zu 
Grundlegung dieses S. 36—65 entwickelten Satzes weist 
er alle sophistischen Umdeutungen ebenso bündig als 
treffend zurück und schliesst sein zweites Sendschrei
ben von S. 75 an mit sehr dankenswerthen Notizen 
über den geschichtlichen Verlauf der Kniebeugungsbe
schwerden innerhalb der protestantischen Kirche. Sein 
drittes Sendschreiben, das den Protestantismus im All
gemeinen und seine Stellung in Baiern abhandelt, 
fällt ausserhalb der Grenzen unserer Erörterung; es 
hat die Schrift Nr. 17, deren Verf. Thiersch gegen
über für den Rationalismus eine Lanze bricht, hervor
gerufen. Dagegen müssen wir innerhalb unsers be
stimmten Gesichtspunktes, neben Harless und Thiersch, 
mit ganz besonderer Anerkennung des Verfassers der 
Schrift Nr. 10 erwähnen, eines evangelischen Geistli
chen, H. Trenkle. Die Schrift ist im J. 1844 erschie
nen und hat die Vorzüge einer seltenen Bündigkeit, 
Scharfsichtigkeit und Bestimmtheit; und wenn sie gleich 
im Wesentlichen denselben Gang der Behandlung der 
betreffenden Frage einschlägt, wie die übrigen Gegen
schriften, namentlich die zweite Harless’sche, so hat 
der Verf. doch, wie Harless selbst bemerkt (dem er 
seine Schrift vorlegte), im Einzelnen wieder gar manche 
neue Seiten hervorgehoben, die zuvor mehr oder we
niger übersehen waren. Namentlich aber scheint uns 
diese Schrift das Verdienst zu haben, den geheimsten 
Fäden der Döllinger’schen Sophistik Schritt für Schritt 
nachgegangen zu sein, mit dem unermüdlichen Bestre
ben, die zahllosen Widersprüche, die in den einzelnen 
Behauptungen dieses Theologen sich vorfinden, am ge
eigneten Orte ans Licht zu bringen, ohne dass doch 
der Verf. irgend von dem eigentlichen Fragepunkt ab- 
schweifte. Soviel von der protestantisch-dogmatischen 
Literatur, die bei aller Verschiedenheit der einzelnen 
Auffassung und Darstellung, doch durchgehend das 
Gepräge einer innerlichen Einheit an sich trägt, wo es 
irgend gilt, den katholischen Eingriffen gegenüber, für 
das Princip der protestantischen Kirche einzustehen, — 
und dass dieses Priucip auch wirklich durch die Kriegs- 
ministerial-Ordre in hohem Grade gefährdet worden, 
wird sich aus dem Zusammenhänge der bisherigen dog
matischen Erörterung zur Genüge ergeben haben.

Wenn aber diese Ordre eine principielle Verletzung 
des Rechts wie des Dogmas der protestantischen Kirche 
in Baiern in sich schliesst, so liegt auch nahe, dass 
von einer nur theilweisen Aufhebung derselben nicht 
die Rede sein kann. Dies führt uns auf die Frage, 
die wir noch zu beantworten haben: wie es sich näm
lich mit den vielfachen, in dieser Angelegenheit eine 
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Rolle spielenden Modifikationen der ursprünglichen 
Ordre, die man von Zeit zu Zeit zu Beruhigung der 
protestantischen Gemüther ergehen liess, in Wahrheit 
verhalte. Wir haben schon oben (Art. 1) darauf hin- 
gewiesen, wie der bisher von uns angezeigten, von 
^$41—44 erschienenen Literatur nicht weniger als drei 
Modificationen, die erste vom 3. Oct. 1838, die zweite 
vom 19. Jan. 1839, die dritte vorn 6. Dec. 1839 voran
gegangen waren. Dieselben hatten jedoch sämmtlich 
nur das von dem Linien - Militär zu unterscheidende 
Institut der Landwehr berücksichtigt; und auch was 
die Landwehr selbst betrifft, so beschränkten sich die 
Modificationen darauf, dass ihr durch Nichteintreten 
in die Kirche bei Kirchenparaden, durch Nichtausrücken 
am Frohnleichnamsfeste Und zu Processionen gestattet 
wurde, sich der Verpflichtung zur Kniebeugung zu ent
ziehen. Dadurch war aber der Landwehr, wie Graf 
v. Giech schor» in Nr. 1, S. 62 u. s. w. bündig nach
gewiesen hat, dem Rechte nach so wenig eine Befreiung 
geworden, dass vielmehr zugleich bestimmt ausgespro
chen war, „dass, wenn die Lamhvchrmänner in Reih 
und Glied stehen, Alle ohne Unterschied der Religion 
dem Commandowort Folge zu leisten haben.“ Befand 
sich mithin schon die Landwehr noch immer in einer 
sehr naclrtheiligen Stellung, so war dieses in noch wreit 
erhöhtem Grade mit den Liniensoldaten der Fall — 
weshalb auch die Beschwerden der Protestanten, na
mentlich auch, wie wir gesehen, auf literarischem Ge
biete nothwendig fortdauern mussten, und zwar — so 
scheint es wenigstens — nicht ganz ohne Erfolg, so
fern den bisherigen Entschliessungen eine vierte vom 
28. März 1844 nachfolgte, die, ohne zwischen Landw ehr 
und Liniensoldaten zu unterscheiden, verfügte, dass es 
bei Ausrückungen des Militärs, welche dienstlicher 
Natur seien, zwar bei den bisherigen A orschriften ver
bleiben solle, wogegen von nun an nirgend und bei 
keinem Anlasse Soldaten der protestantischen Confes- 
sion in Kirchen zu Anhörung katholischen Gottesdien
stes geführt werden dürften. Diese scheinbar beruhi
gende Modification wurde jedoch für den V erf. von 
Nr. 1 Veranlassung, in ejner eigenen Schrift Nr. 15 
seine rechtlichen Bedenken dagegen vorzubringen. 
Diese Entschliessung vom 28. März nämlich übe zwar 
die Rücksicht, die Fülle der Anwendung der bekannten 
Kriegsministerial-Ordre zu vermindern, ohne dass sie 
jedoch die Beschwerden der Protestanten wesentlich 
zu heben im Stande wäre. Denn indem die königl. 
Regierung diejenigen Ausrückungen des Militärs, welche 
dienstlicher Natur seien, unberücksichtigt lasse, so sei 
sie eben damit von ihrem ursprünglichen Princip noch 
nicht abgewichen. Wie denn auch nicht wenige Fälle 
übrig blieben, wo dieser Entschliessung gemäss das 
Militär dienstlich veranlasst sein konnte, die Kniebeu
gung vorzunehmeh; so 1) wenn zur Begleitung des 
Hochwürdigsten eine Eskorte von einer Wache ver

langt wird; 2) wenn das Hochwürdigste vor einer 
Wache vorbeigetragen wird, wobei sodann die Wache 
in das Gewehr zu treten, bei Ertheilung des Segens 
aber niederzuknien hat; 3) wenn eine im Marsch be
griffene Truppenabtheilung dem Ilochwürdigsten begeg
net u. s. w. So wenig wurde der wesentliche Sach
verhalt durch diese vierte Modification verändert, weil, 
wie der Verf. von Nr. 15, S. 14, wiederholt hervorhebt, 
die ganze Frage eine Principienfrage ist, „ob nämlich 
Protestanten genöthigt werden können, an einer katho
lischen Cultushandlung Theil zu nehmen.“ und weil mit 
diesem Princip alle Consequenzen und Wirkungen des
selben stehen und fallen. So war es Graf v. Giech, der, 
wie er den Kampf ursprünglich begonnen (Nr. 1), hin
wiederum im entscheidenden Augenblicke denselben 
aufs Neue aufgenommen hatte (Nr. 15). Bald darauf 
nahmen die durch ihre selbständige Haltung berühmt 
gewordenen Verhandlungen der Generalsynode zu Bay
reuth (vom 18. Aug. bis 6. Sept. 1844) ihren Anfang, 
deren Mitglieder, ohne sich durch anderweitige Ein
sprache beirren zu lassen, so nachdrücklich als je auch 
der Kniebeugungsfrage wieder gedachten. Da erschien 
noch in demselben Jahre am 3. Nov. 1844 eine analoge 
fünfte königliche Entschliessung, des Inhalts, dass alle 
vermöge der Conscription dienenden nicht-katholischen 
Soldaten während der durch das Heerergänzungsgesetz 
vorgeschriebenen Dienstzeit nicht zur Bildung von Spa- 
liren zu Fuss bei Processionen verwendet werden sol
len , wobei das Sanctissimum getragen wird. Es war 
nun wahrlich nicht die seichte Tendenz einer blossen 
Opposition, die den Grafen von Giech bewog, zum 
dritten Male in der Angelegenheit der Kniebeugung zur 
Feder zu greifen, um das Verhältniss auch dieser neue
sten Bestimmung zu den protestantischen Beschwerden 
freimüthig auszusprechen , sondern „es trat dem Verf. 
von Nr. 16 (s. S. 4) die unabweisbare Noth Wendigkeit 
recht klar vor die Seele, dass die Protestanten Baierns 
durch Schweigen den Schein nicht auf sich laden dürf
ten , als sei durch diese neueste Verfügung den nun 
schon über sechs Jahre dauernden Beschwerden abge
holfen.“ Und zwar zeigt der Verf. einmal, dass auch 
sie selbst die vermöge der Conscriptionspflicht Dienen
den nicht in allen Fällen von der Kniebeugung befreie, 
sofern nur des Falles der Processionen gedacht sei, 
nicht aber zugleich auch der schon oben aufgeführten 
anderweitigen dienstlichen Veranlassungen, sodann aber 
w eist er darauf hin, dass vermöge ei eschiänkung der 
Bestimmung auf die Conscribirten - womit die freiwil
lig Dienenden ausgeschlossen — die Sache noch schwie
riger und verwickelter, als je geworden sei. Zwar 
scheinen (S. 9, Nr. 16) , sofern ein Ausweg gelassen 
sei? sich der Beobachtung eines Gebots zu entziehen, 
Gründe des Rechts und der Billigkeit für diese Mass
regel zu sprechen. Aber indem die Entschliessung al
les Gewicht auf die Cemscriptionspflicht lege, so sei
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klar, dass der Baier, der von dem Rechte des freiwil
ligen Eintritts in die Armee (das ihm verfassungsmäs
sig zustehe) Gebrauch machen wolle, der Alternative 
nicht auszuweichen vermöge , entweder in die Armee 
einzutreten , und auf die Übung des Rechts der Ge
wissensfreiheit zu verzichten, oder aber von dem 
Rechte des freiwilligen Eintritts in die Armee und der 
Gelangung zu militärischen Graden keinen Gebrauch zu 
machen, um sich die Ausübung des Rechts der Ge
wissensfreiheit zu sichern. Es stand nun freilich zu 
erwarten, dass alle diese so tief in die betreffende 
Frage eingreifenden Bemerkungen des Verf. von Nr. 
15 und 16 von katholischer Seite her noch eine pole
mische Berücksichtigung finden würden, wäre es auch 
nur, um sich wenigstens einen Schein des Rechts noch 
zu bewahren. Ein solcher Versuch begegnet uns in 
Nr. 19, dem offenen Sendschreiben eines Katholiken 
an den Verf. des zweiten offenen Bedenkens (Nr. 16). 
Es hätte jedoch wohl nicht gründlicher, als es durch 
diese Schrift wider ihren Willen geschehen ist, gezeigt 
werden können, auf welch schwachen Stützen die 
ganze Vertheidigung der katholischen Sache in dieser 
Angelegenheit ruht. Denn worin anders besteht in 
letzter Beziehung die Tendenz dieser Schrift, als darin, 
dass der Verf. im Bewusstsein, dass etwas Wesent
liches von objectivem Belange nicht mehr beigebracht 
werden könne, die ganze Wirksamkeit des rühmlichen 
Vorkämpfers der protestantischen Sache auf staats
rechtlichem Gebiete aus einer gewissen subjectiven 
Misstimmung desselben abzuleiten sucht, „die da macht, 
dass man gekränkt sein will und durch jede Recht
fertigung des Gegners eben darum nur noch höher ge
reizt wird“ (Nr. 20, S. 4). Und eine solche Behaup
tung bringt der Verf. vor in dem Angesichte der seit 
sechs Jahren dauernden , in alle Kreise verbreiteten, 
und durch Petitionen und Beschwerden jeder Art kund 
gegebenen Aufregung der protestantischen Gemüther in 
Baiern. Mit dieser Tendenz der Schrift Nr. 19 hängt 
es denn auch zusammen, dass für den Verf. die ganze 
von uns im Bisherigen aufgeführte Literatur gar nicht 
vorhanden zu sein scheint; sowenig hat derselbe Beden
ken getragen, solche Punkte, die in mehr denn zehn
facher Weise widerlegt waren, dessenungeachtet als 
Voraussetzungen zu gebrauchen, über die gar nicht zu 
streiten wäre, wie z. B., wenn er S. 4 seiner Schrift 
abermals sich darauf berufen kann, dass bei der Er
lassung der bekannten Kriegsministerial - Ordre vom 
14. Aug. 1838 an dem Orte, von welchem sie zunächst 
ausging, die Absicht ganz fern gelegen sei, durch die
selbe den verfassungsmässigen Rechten der Protestan
ten zu nahe zu treten u. s. w. Dieses eine Beispiel 
für viele. Diese eine Schrift zeigt wiederum, dass 
katholischerseits — ohne die verbrauchtesten Sophis

men — in dieser Angelegenheit gar nicht auszukom
men möglich ist. Wie anders erscheint dagegen im 
Vergleich mit dieser haltlosen Unsicherheit des Verf. die 
gerade aus gehende Consequenz der bald darauf er
schienenen vierten Schrift des Graf. v. Giech, der Antwort 
an den Verf. der Schrift „offenes Sendschreiben“ u. s. W» 
Es ist dies Nr. 20, worin uns der Verf. jenes katholi' 
sehen Sendschreibens als ein juridischer Professor 
(v. M. in München) bezeichnet wird. Mit edlem Un
willen w eist Graf v. Giech (S. 7—14) in ruhigem Tone 
die hinsichtlich seiner Person gemachten Insinuationen 
zurück und geht von hier aus auf die formelle wie ma
terielle Beurtheilung von Nr. 19 über. Seine Aufgabe 
konnte nur sein, das mehr als einmal so klar und bün
dig als möglich von ihm und seinen Mitstreitern Dar
gelegte seinem Gegner, der kein Gedächtniss dafür ha
ben wollte, aufs Neue zum Bewusstsein zu bringen? 
wobei er namentlich wiederum Veranlassung nimmt, 
die qualitativ verschiedenen kirchenstaatsrechtlichen 
Verhältnisse Österreichs und Baierns, sowie des alten 
und des neuen Baierns (seit 1803) hervorzuheben. Da
mit soll jedoch keineswegs, wie v. M. gefunden zu ha
ben triumphirte, gesagt sein , dass die damalige Knie- 
bcugung der Protestanten in Baiern oder die noch fort
dauernde in Österreich confessionell oder dogmatisch 
gerechtfertigt werden könne (als ob es ein österreichi
sches und altbaierisches Gewissen gebe), sondern nur? 
dass dieselbe den vorhandenen staatsrechtlichen Be
stimmungen da wie dort nicht zuwiderlaufe. Weiterbiü 
ist der Verf. aufzuweisen bemüht, wie die Schriften 
von Harless, Thiersch, Trenkle u. s. w. die vollstän
digste Widerlegung der von M. vorgebrachten Punkte 
bereits enthalten: sodass dieser neuesten katholischen 
Gegenschrift hinsichtlich einer etw aigen tiefem Begrün
dung ihrer Sache keinerlei Bedeutung zukommen kann. 
Daher wir mit der Antwort des Grafen v. Giech die 
Angelegenheit in dem Sinne literarisch für abgeschlos
sen halten, dass neue Seiten von derselben nicht wol 
mehr aufzufinden sein dürften. Übrigens scheint auch 
die königlich baierische Regierung die Schwäche dieser 
fünften Modification vom 3. Nov. 1844 wohl erkannt 
zu haben; denn da wir eben uns anschickten, dies# 
Erörterung abzuschliessen, wurden wir durch eine abor' 
malige königliche Entschliessung vom 4. Mai 1845 — 
es ist dies die sechste Abänderung der Kriegsministe- 
rial-Ordre vom 14. Aug. 1838 — überrascht, die gerade 
die mit der Bestimmung der Conscriptionspflicht gege' 
bene Schwierigkeit ins Auge fassend, verordnet: „Die 
in Beziehung der nichtkatholischen Conscribirten erlas
sene Verfügung vom 28. Aug. (3. Nov.) 1844, hinsicht
lich der Ausruckungen das Sanctissimum betreffend, 
dehnen wir auf alle ^i^ktkatholisclien der Linie aus»(e 

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockiaa«» in Leipzig»
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So wäre denn allerdings mit dieser neuesten Modifica- 
tion (die Se. Maj. der König an das Kriegsministerium 
erliess) ein weiterer Schritt gethan, mit dem, wie aus 
der obigen Erörterung hervorgeht, Wichtiges gewonnen 
ist, sofern derselbe die so bedenkliche Unterscheidung 
zwischen den vermöge der Conscriptionspflicht Dienen
den und den freiwillig Dienenden der Linie aufgehoben 
hat. Aber sind damit die Gründe der protestantischen 
Beschwerden völlig weggefallen ? sind doch immer noch 
die drei wesentlichsten bereits oben von uns aufgeführ
ten Fälle übrig, in denen die Kniebeugung auch der 
Protestanten vor der katholischen Hostie fortbestehen 
soll: Begleitung des Hochwürdigsten von einer Escorte, 
Vorübertragung desselben vor einer Wache, Begegnung 
desselben durch eine im Marsch begriffene bewaffneteTrup- 
penabtheilung. Was werden wir deshalb auch von dieser 
neuesten an und für sich sehr dankenswerthen könig
lichen Verfügung anders zu urtheilen haben, als dass 
sie noch auf demselben Princip ruhe, das schon der 
Kriegsministerial-Ordre vom 14. Aug. 1838 zu Grunde 
gelegen und wovon die königliche baierische Regierung, 
der so vielfachen nachherigen Modificationen ungeach
tet, bis auf den heutigen Tag noch nicht abgegangen 
ist. Diesem Princip aber, vermöge dessen in der baie- 
rischen Armee (als wäre sie die Armee eines katholi
schen Staats) Einrichtungen sich finden, die durch den 
katholischen Cultus als solchen bedingt sind, steht das 
unzweifelhafte Recht der protestantischen Kirche Baierns 
auf Gewissensfreiheit gegenüber. Es erhellt mithin 
auch ; wie wenig das fast gleichzeitige königliche Re- 
scriPt an das protestantische Ober-Consistorium be
gründet ist, sofern dasselbe — in Betracht der bishe
rigen Modificationen — von der protestantischen Geist
lichkeit erwartet, dass diese sofort jeder Misdeutung 
eher durch Belehrung entgegentreten werde. Lass'? 
sich doch nach wie vor (auch nach der neuesten Ver
fügung) aus den offen vorliegenden kirchenstaatsrecht
lichen Principien nur eine Folgerung ziehen, dieselbe, 
die schon der Verf. von Nr. 16, S. 17 gezogen hat, 
dass nämlich die baierischen Protestanten so lange 
weder nachgeben, noch sich beruhigt fühlen können, 

als auch nur eine einzige und sei es die entfernteste 
Möglichkeit, wenn auch nur für einen einzigen Prote
stanten vorliegt, in den Fall einer unfreiwilligen Knie
beugung zu kommen. Mag diesen Satz schroff nennen, 
wer die Sache nach äusserlichen Gesichtspunkten be
trachtet : aber so trage er wenigstens denselben Vor
wurf auf die in amtlicher Eigenschaft abgegebene Er
klärung über, die der baierische Kriegsminister bei der 
Ständeversammlung von 1842/43 gegeben hat: „Einen 
Mittelweg zwischen dem Bestehenlassen und Aufheben 
befraglicher Ministerial-Ordre gibt es nicht“ Mit dem 
Aufheben aber ist, wie bekannt, die königlich sächsi
sche Regierung allbereits vorangegangen. •

Berlin. Dr. E. Schoder*  

Botanik.
Das Leben der Pflanzenzelle, deren Entstehung, Ver

mehrung, Ausbildung und Auflösung. Von Dr. 
Theodor Hartig. Mit zwei Tafeln Abbildungen. 
Berlin, Forstner. 1845. Gr. 4. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hr. borstrath Professor Hartig zu Braunschweig hat 
seit dem Erscheinen seiner „Beiträge zur Entwicke
lungsgeschichte der Pflanzen“ (Berlin, 1843), worin er 
die Ansicht aufstellte: dass die einfache, ursprüngliche 
Zellenhaut, nicht, 9 wie bisher geglaubt wurde, durch 
Ablagerung von Membranstoff auf ihrer Innenfläche sich 
verdicke, sondern dass jede secundäre und weitere 
bchichtenbilduug durch Absonderung nach aussen, und 
durch Ablagerung auf die Aussenfläche der primitiven 
Zellhaut geschehe und daher letztere nicht an der äus- 
sern Grenze der fertigen Zelle, sondern im Innern der
selben als die, das Lumen anskleidende Haut zu suchen 
sei — mit grosser Consequenz in den verschiedensten 
Richtungen und Momenten des Zellenlebens verfolgt 
und die Resultate dieser seiner Arbeiten letzter Zeit 
hat er uns in dem vorliegenden Werke ausführlich mit- 
getheilt. Ref- ha* te ai,c11 dieses Mal, gleich früher, 
den wissenschaftlichen Genuss, vom Verf. persönliche 
Demonstrationen am Mikroskope zu erhalten und darin 
neue Anregungen zu eigener, weiterer Wiederholung 
jener Beobachtungen zu finden.

Hartig nannte jene innere, auch die Tipfelkanäle 
und Tipfeitrichter auskleidende Haut, als das Ursprung-
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liehe Moment der Zelle , Ptychode 3 Faltenhaut, und er 
wählte diesen Namen der Beziehungen wegen, in denen 
jene Haut zur Spiralbitdung steht. Die Entdeckung 
dieser Ptychode durch Hrn. H. hat ihre Geschichte in 
den subjectiven Forschungen des Entdeckers erhalten« 
Schon im September 1841 sprach er, in einem freilich 
noch begrenzten Gesichtskreise, vor der Versammlung 
der Naturforscher und Ärzte von jener Ptychode, gleich 
darauf aber hatten sieb seine Beobachtungen bedeutend 
erweitert, sein Werk über die Pflanzenbefruchtung, so
wie seine Mittheilungen im 4—6 Hefte des Lehrbuchs 
der Pflanzenkunde constatiren bündig das unbezweifelte 
Vorhandensein jener Ptychode, bis die „Beiträge zur 
Entwickelungsgeschichte der Pflanzenzelle“ den Nach
weis von der Primogenitur dieser Ptychode und von 
dem Verhältnisse, in welchem dieselbe zu den übrigen 
Zellentheilen steht, zu beweisen strebten.

Was nun die äussern Ablagerungsschichten dieser 
Ptychode anbetrifft, so unterschied Hr. H. bereits in 
seinen vorhergehenden Schriften ein secundäres und 
ein 401'1101'68 Gebilde. Das secundäre, der Ptychode 
unmittelbar angelagerte Gebilde, aus einer Anzahl er
kennbarer Ablagerungsgeschichten zusammengesetzt, 
nannte Hr. H. die „unbeständige Formation “ Astatke. 
weil sie sich auf Reagentien sehr leicht verändert, 
während die äusserste Schicht, die Tertiärformation 
der Zelle, als Eustathe bezeichnet wurde.

Unser Verf. hat in diesen Gebilden, äusser der 
Ptychode, durchaus keine, vor ihm niemals gesehene 
Formationen dargestellt, denn sie wurden hier und da 
gesehen, aber ganz abweichend gedeutet und in ihrer 
Genesis kaum annäherungsweise verfolgt. Die Ptychode 
aber hat für den Forscher eine erste Merkwürdigkeit 
darin, dass sie vor Hrn. H. nicht längst gesehen und 
in ihrer Wichtigkeit erkannt worden ist, denn in der 
That, wer sie einmal kennen gelernt hat, vermag sie 
spielend in jedem geforderten Augenblicke instructiv 
darzustellen. Nicht minder deutlich wird das Verhält
niss der äussersten (tertiären) Formation, der Eustathe. 
In einem ausgebildeten Zellgewebe zeigten sich dem 
Verf. Ptychode und Astathe (primitive und secundäre 
Formation) überall und es entstand daraus die Ver- 
muthung, dass die neben einander liegenden Zellen sich 
mit ihren Astatheformationen unmittelbar berührten, zu
mal eine äusserste, scharfe und doppelte Grenzlinie, 
wie sie Mohl (Botanische Zeitung, 1844, Nr. 15—19, 
Fig. 2. 3. 17. 23) darstellt, durchaus nicht aufgefunden 
werden konnte, obgleich auch deutlich erkannt wurde, 
dass die benachbarten Astathen niemals in einander 
fliessen; es erschien ihre Grenze als eine leichte 
Schattenlinie oder als ein Netzwerk schwach hervor
tretender Wälle, oder auch als ein Lichtsaum, der die 
blaue Jodfärbung der Astathe nicht mit annahm. In
dessen war dieser, die Astathen benachbarter Zellen 
verbindende Zwischenkitt, welchen Hr. H. schon vor 

zehn Jahren als Holzkitt und gegenwärtig als Eustathe 
bezeichnete, welchen Hugo Mohl als „Primitivhaut der 
Zelle erkannte, hier und da im parenchymatösen Zell
gewebe als deutliche Entwickelung erkannt worden, am 
häufigsten als innerer Überzug der Intereellularräume und 
Zellgewebelücken und in besonderer Stärke im ganzen 
Umfange der Astathe im ältern Parenchym des Markes 
vieler Laub - und Nadelhölzer. Die Eustathe zeigte 
sich aber nicht überall im Umfange der Zelle abgela
gert und selbst an Orten ihrer mächtigem Entwicke
lung fehlt sie doch stets dem Raume zwischen den 
Enden zweier communicirender Tipfelkanäle, denn die 
ungemein zarten, durchsichtigen, wasserklaren Schliess
häute der Tipfel gehören der Eustathe nicht an, son
dern es berühren sich die Ptychodehäute hier unmit
telbar und sind mit einander verwachsen.

Aus allen diesen Beobachtungen entstand bei Hrn. 
H. nun die Folgerung, dass die innerste Zellhaut die 
ursprüngliche sei und dass daher Astathe als secundä- 
res, Eustathe als tertiäres Gebilde, nach aussen abgela
gert wurden, woraus denn wieder über den Ursprung 
und Bau der Tipfel und Spiralfasern neue, von «len 
bisherigen Ansichten abweichende Erklärungsweisen re- 
sultirten, wie sie Hr. H. in seinen „Beiträgen“ (die 
Ref. in diesen Blättern ausführlich besprach) näher mit- 
theilte. — Über die Zeitfolge in der Bildung der Zellen
formationen gaben folgende Momente weitere Auswei
sung: 1) der im unausgebildeten Zustande der Zelle ei’' 
kennbare Zusammenhang der innersten Zellhäute be
nachbarter Zellen; 2) das allgemeine Vorhandensein 
der Ptychode in jeder Zelle und in jedem Lebensalter 
derselben, sowie 3) das beschränktere Vorkommen der 
Astathe und besonders der Eustathe; besonders der 
Mangel eines dieselbe trennenden, mittlern Raumes.

So weit waren die vielfältig controlirten Beobach
tungen vor dem Erscheinen des neuern Werks Hrn« 
H.’s bereits festgestellt und bekannt geworden. Natür
lich musste die Neuheit dieser Lehre, sowie die Be
stimmtheit, womit der Verf. sie vortrug, eine Opposi
tion hervorrufen und diese entstand von zwei Seiten 
her. Die an ihren bequemen Lieblingstheorien hängen
den Pflanzenphysiologen fanden eine Umwälzung der 
Lehre überhaupt nicht zusagend, zumal die neue 
Theorie zu ihrer Verständigung in der Wirklichkeit 
eine grosse Mühe und noch grössere Geschicklichkeit 
in der Arbeit mit Messer und Mikroskope erforderte 
und weil die alte Lehre erst durch neuere Zellentheo
rien eine wissenschaftliche Haltung erhalten hatte; von 
einer andern Seite entstand aber die Opposition von 
rührigen Forschern, die durch Hrn. H.’s Entdeckungen 
das Lieblingsthema ihres Ruhmes auslöschen sahen 
und deshalb da, wo sie es nicht vermochten, Hrn. H. s 
Definitionen aus der wirklichen Natur wegzustreichen, 
sich bemüheten, dieselbe als längst selbst gesehene 
Elemente eigener Theorien einzuordnen.
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Unter den Opponenten von hohem, wissenschaft
lichen Gewicht machte sich zunächst Schleiden be
merklich und Hr. H. fand sich genöthigt, demselben 
eine besondere Denkschrift zu widmen, in welcher er, 
unserer Meinung nach, glänzend die Schleiden’schen 
Einwürfe widerlegt hat. Eine specielle Controle der 
H.’schen Arbeit wurde von Hugo Mohl vorgenommen 
uml in dessen Botanischer Zeitung Nr. 15_ 19 1844 in 
ihren Resultaten bekannt gemacht. Ref. lie^t jene Ar
beit von Mohl, betitelt: „Einige Bemerkungen über den 
Bau der vegetabilischen Zelle,“ vor und M. bemerkt 
gleich in der Einleitung, „„dass die neuere Behauptung 
kutzings, wonach die Elementarorgane der Algen aus 
mehren in einander. geschachtelten Zellen bestehen, 
fernei, dass Meneghini bei Zygnema eine innere Zelle 
annehme und mit Hrn. H. eine Entwickelungsweise 
anerkenne, die von Mohl’s Ansicht das gerade Gegen
theil bestätigt,“ “ eine Anforderung für Mohl geworden 
sei, nochmals die Zellenwandung einer neuen Unter
suchung zu unterwerfen.

Durch diese Controle Mohl’s wird nun in Betreff 
der Entdeckungen Hartig’s bestätigt:

1) Das Vorhandensein einer innersten, von den 
darauf folgenden Schichtungen erkennbar verschiedenen 
Haut der fertigen Zelle, mit Ausnahme der Markzelle 
von Taxodium distichum, in allen von Hrn. H. bezeich
neten und in vielen andern Fällen. ’)

2) Die Auskleidung der Tipfelkanäle durch diese 
Haut, sowie die Bildung spiraliger Falten durch die
selbe.  )12

3) Die Einheit der Eustathe. )3
4) Das Vorhandensein und die Primogenitur einer 

innersten Haut im jugendlichen Zellgewebe — die Mohl 
indessen für ein vor'übergehendes; nur mit der Entste
hung der Zelle in Verbindung stehendes Gebilde hält, 
während dieses nach Hrn. H.’s Ansicht nichts Anderes, 
als die jugendliche Ptychode ist. Auch Ref. muss die 
Identität dieser Gebilde anerkennen, denn wenn man 
sie auch nicht selbst am Mikroskope studirt hätte, und 
nur die Abbildungen vergleichen wollte, welche Hr. H. 
von der Itychode (s. Befruchtungstheorie, Fig. 9. 12. 
13. 15. 16. 8-—23 und 29; ferner „Lehrbuch der Pflan
zenkunde /• Fai- 28. 30. 31. 45 und; „Beiträge zur 
Entwickelungsgeschichte,“ Fig. 8. 12. 14. 27) geliefert, 
und diejenigen, welche Mohl seinen „Bemerkungen“ 
m der botanischen Zeitung beigegeben hat — so dürfte 
man, uni so mehr bei den Erklärungsweisen beider 
Autoren, wol keinen Zweitel hegen, dass Mohl’s „Pri
mordialschlauch“ und Hrn. H.’s „Ptychode“ ein” und 
dasselbe Gebilde sind.

1) Botanische Zeitung, 1844, S. 337.
2) Ebendaselbst, S. 324.
3) Ebendaselbst, S. 338.

Mohl hat sich, trotz seines gleichen Objectes, doch 
entschieden gegen die Ansicht ausgesprochen, welche 

Hr. H. aus seinen Beobachtungen ableitete und Mohl’s 
Gründe dieses Widerspruches sind übersichtlich fol
gende :

1) Mohl glaubt, dass die Ablagerung der secundä- 
ren Schichten auf die Innenseite der primitiven Haut 
erst dann beginne, wenn der Process der Zellenmeh- 
rung aufo-ehört habe; 2) dass die Eustathe zwischen 
je zwei correspondirenden Tipfeikanälen nicht unter
brochen sei; 3) dass das trennende Netzwerk kleiner 
Wälle oder Gräben, wie es sich auf dem Planum der 
Querschnitte aus parenchymatösem Zellgewebe zeigt 
dasselbe sei, was auf Querschnitten von Holz - und 
Bastfasern die gemeinschaftliche Scheidewand bildet; 
4) dass das Netzwerk, welches die Ptychode oder die 
Primordialschläuche der Cambiumschicht sondert, eine 
unmittelbare Fortsetzung dessen sei, was Mohl als 
Primitivhaut, Hr. H. als Eustathe der fertigen Holz
schicht bezeichnet; 5) dass die Zellen in allen Ent
wickelungsstadien im festen Zusammenhänge stehen; 
6) dass in vielen Fällen eine innere, häutige Begren- 
zung des Zellenraumes nicht nachweisbar sei.

Hr. H. hat nun in gegenwärtig vorliegendem, neue
sten Werke die Absicht, den Einwürfen Mohl’s voll
ständige Thatsachen und gründliche Beobachtungsreihen 
entgegenzustellen, um die Richtigkeit seiner Ansicht 
damit in ein klareres Licht zu führen. Hr. H. will in 
dieser neuen Schrift jeden Leser in den Stand setzen, 
mit den geringsten Hülfsmitteln und selbst mit nur mit
telmässigen Instrumenten sich von der Richtigkeit der 
H.’schen Beobachtungen zu überzeugen und deshalb 
suchte er nach solchen Objecten der Beobachtung, die 
eine möglichst geringe Vergrösserung erheischen, die 
leicht und sicher in den fraglichen Formen gesehen 
werden können, die nicht schwierig zu präpariren sind 
und sich im möglichst natürlichen Zustande, ohne Ein
wirkung des Messers, der Maceration u. s. w. beziehen 
lassen. Solchen Bedingungen entsprachen nun am 
meisten die im Fruchtsafte einheimischer Früchte be
findlichen auf natürlichem Wege isolirten Zellen, sowie 
ferner das häufig ungewöhnlich grosszellige Fiucht- 
fleisch — und Hr. H. bezog sich daher in seiner neue
sten Darstellung vorzugsweise auf diese Objecte. An 
diesen Objecten studirte auch Ref- unter Hin. H. s freund
licher Anleitung die Zellenverhältnisse und konnte sie 
später selbständig in allen Richtungen klar verfolgen. 
Die Controle der H.’schen Beobachtungen ist zu jeder 
Zeit und an jedem Orte zu machen, denn selbst die 
von Conditoren und Hausfrauen eingemachten Früchte 
erwiesen sich als instructive Objecte. Hr. H. unterliess 
es aber auch nicht, die erhaltenen Resultate in weitern 
Richtungen zu prüfen, er prüfte sie besonders bei sol
chen Objecten, die Mohl als Beweise gegen Hrn. H.’s 
Ansicht besprochen und abgebildet hatte, er prüfte sie 
in dem Bereiche der hohem Pflanzen und an den fer
tigen Zellen der niedern Pflanzen von Protococcus auf-
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wärts bis zu den Farrenkräutern — und überall be
währte sich das Resultat und überall fand die Ent
deckung eine neue, consequente Gebietserweiterung.

Diese neue Schrift Hrn. H.’s zerfällt in vier Ab
schnitte, deren jeder unsere ungetheilte Aufmerksam
keit erfordert und ein glänzendes Zeugniss von dem 
wissenschaftlichen Bewusstsein des Verf. gibt. Soweit 
es der vorgesteckte Raum dieser Blätter erlaubt, müs
sen wir eine möglichst gedrängte Übersicht vom we
sentlichen Inhalte eines jeden Abschnittes geben, denn 
es handelt sich hier nicht um Besprechung eines wis
senschaftlichen Einfalls oder einer extremen, aufgesuch
ten Ansicht, sondern um eine Reform des bisher in 
der Pflanzenanatomie und Physiologie Bestehenden und 
Herrschenden, es handelt sich um die Wahrheit, die 
sich gegen die herrschende Theorie und den Egoismus 
verjährter und verbürgerter Ansichten opponirt. Und 
wer, wie Ref., Gelegenheit hatte, die persönlichen For
schergaben und den wissenschaftlichen Ernst des Verf. 
kennen zu lernen, der wird sich eingestehen müssen, 
dass Hrn. H.’s Arbeiten die gründlichste Aufmerksamkeit 
verdienen, dass es dem fleissigen Arbeiter und schar
fen Selbstbeobachter niemals zugemuthet werden darf, 
eine Beobachtung aufzustellen, die er nicht bereitwillig 
und zu jeder Zeit im Stande wäre, sinnlich zu demon- 
striren.

Der erste Abschnitt handelt über das Leben der 
Pflanzenzelle in der Periode der Zellenmehrung. Nach 
einer kurzen Einleitung über das Unmögliche in der 
Deutung der Zellenkerne und deren Beziehung zur Zell
entstehung , wobei Hrn. H.’s frühere Ansichten schon 
vor der Schleiden’schen Bearbeitung des Gegenstandes, 
gegen Meyen’s damalige Behauptungen erwähnt wer
den , bespricht Hr. H. «) die Entstehung der Zellen. 
Seine Beobachtungsresultate sind folgende: Zellen ent
stehen nur im Innern einer Mutterzelle. Sie sind ur
sprünglich einfache Ptychodezellen mit flüssigem Inhalte, 
dem Zellsalte. Im Verlaufe ihrer Entwickelung spaltet 
sich die Ptychode in eine innere und eine äussere 
Ptychodehaut. Dadurch entsteht ein vom Zellraume 
gesonderter Ptychoderaum. In letztem sondert sich die 
neue Zellbrut, die zu drei verschiedenen Zellenarten, 
zu Verdauungs-, Fortpflanzungs- und Farbzellen sich 
entwickeln.

Die Verdauungszellen (Metacardzellen) verrichten 
das Geschäft weiterer Verarbeitung der Zellsäfte. Die
Fortpflanzungszellen (Epigonzellen) entwickeln neue 
Zellbrut dreifach verschiedener Natur in ihrem eigenen 
Ptychoderaume, wie die Mutterzelle selbst. Die Farb
zellen (Euchromzellen) bilden in ihrem eigenen Ptycho
deraume das Euchrom und das Stärkemehl. Zum Eu- 
chrom gehört auch die Chlorophyllsubstanz. Die Zellbrut 
trennt sich auf dreifach verschiedene Weise von der 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena.

Mutterzelle: entweder durch Auflösung der äussern Pty~ 
chodehaut, wodurch der gesammelte Inhalt des Ptycho- 
deraums frei, die innere Ptychode der Mutterzelle mit 
ihrem Zellsafte, zur einfachen Ptychodezelle und durch 
erneute Spaltung fortbildungsfähig wird; 2) oder durch 
Ausstülpung der äussern Ptychodehaut mit einem Theile 
der Zellbrut der Mutterzelle, oder 3) durch Einstülpung 
der innern Ptychodehaut mit Zellbrut in den Zellraum. 
In den beiden letzten Fällen schnürt sich dann die Ein
oder Ausstülpung zu selbständigen Brutbeuteln ab.

Auf diese Sätze, als Resultate der ausgedehntesten 
Untersuchungen , lässt Hr. H. nun seine Beobachtungen 
in der Darstellung dieses neuen Werkes folgen. Ref. 
hat die bedeutendsten Objecte unter Hrn. H.’s Händen 
selbst zu sehen Gelegenheit gehabt und nach der An
leitung des Verf. selbständige Nachforschungen ge
macht , um die deutlichen, instructiven Objecte der 
H.’schen Beobachtungen in allen Richtungen wieder dar
zustellen und es wurde ihm dieses bald ein Leichtes, 
sodass Ref. behaupten darf, die H.’schen Resultate nun
mehr zu jeder Zeit an Präparaten und natürlich darge
botenen Objecten vordemonstriren zu können. Ref. 
bittet alle Pflanzcnphysiologen, ohne vorgefasstes Ur
theil, die Beobachtungen, wie sie Hr. H. S. 8—19 aus
führlich mittheilt und auch auf beigegebenen Tafeln 
bildlich erläutert, zu wiederholen und es kann nicht 
ausbleiben, das Richtige anerkennen zu müssen.

Unter 6) bespricht Hr. H. die Vermehrung der 
Zellen. Bei der Vermehrung der Zellen unterscheidet 
er eine solche durch Plychodebrut und eine durch 
Theilung, indem bei letzterer die neuhinzugekommene 
Zelle stets ein Theil der bereits vorhandenen Mutter
zellhaut ist. Auf Grund dieser doppelten Vermehrungs
weise erkennt Hr. H. Brutzellen und Theilzellen an. 
Unter den Brutzellen sind die Euchromzellen am ver
breitetsten, während die Metacardzellen schon beschränk
ter sind und die Epigonzellen bis jetzt nur in der vor
schreitenden Entwickelung des Eiweisskörpers, im Ei
safte als transitorische Bildung und in der rückschrei
tenden Metamorphose der Zelle des reifenden Frucht
fleisches (also in den ersten und letzten Momenten des 
annuellen Pflanzenlebens) mit Bestimmtheit erkannt 
werden konnten. Von grosser Wichtigkeit ist aber nun 
der Satz: dass die Zellenmehrung aller geschlossenen 
Zellgewebemassen ausschliesslich auf Bildung von Theil- 
zellen zu beruhen scheine. Diese Theilzellenbildung ge
schieht auf vierfache Weise, nämlich durch Sprossung, 
totale Abschnürung, äussere Abschnürung und innere 
Abschnürung. Die Sprössling beruht im Hervorwach
sen eines Theils der Ptychodezelle aus ihren äussern 
Hüllen, ähnlich der Sporenkeimung und der Schlauch
bildung des Pollen.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 218.)
Unter totaler Abschnürung versteht Hr. H. eine Theilung, 
an der nicht allein die Ptychode, sondern auch sämmt- 
liche, dieselbe umgebenden Hüllen theilnehmen , wie es 
mit Bestimmtheit im kugeligen Zellgewebe von Agaricus 
emeticus beobachtet werde. Die äussere Abschnürung ge
schieht darin, dass die äussere Ptychodehaut der Mutter
zelle sich mit einem Theile der im Ptychodenraume befind
lichen Zellbrut ausstülpt und zu freien Brutbeuteln ab
schnürt. Die innere Abschnürung ist die wichtigste und 
verbreitetste, bei ihr schnürt sich allein die innere 
Ptychode zu einer oder mehren Ptychodezellen ab, sie 
umschliesst daher nur einen Theil des Zellsaftes der 
Mutterzelle, muss sich also ihren Ptychodesaft und ihre 
Zellbrut nach erfolgter Spaltung ihrer selbst und nach 
Entstehung eines Ptychoderaumes, erst aus dem Zell
safte herausbilden. Die Ursache der Theilung ist eine 
Einfaltung der innern Ptychodehaut, wol durch nichts 
Anderes, als durch eine örtliche, ringförmige Anhäufung 
des Ptychodesaftes hervorgerufen, womit die Strömun
gen dieses Saftes sehr wahrscheinlich in naher Bezie
hung stehen. Gewiss ist es, dass nicht allein der Pty
chodesaft, sondern auch dessen Zellbrut, sehr oft, mit
unter sogar regelmässig auch die Metacardzelle in die 
Einfaltung hineingetrieben wird. Nach erfolgter Thei
lung der Ptychodehaut der Mutterzelle wird daher de- 
ien Ptychodesaft zum Inter cellular safte für die neu 
entstandenen Zellen. Die Zellbrut und der Ptychode
saft desselben werden dann nach einiger Zeit resorbirt.

Auch diese Sätze Hrn. H.’s, sind wieder mit einem 
Reichthume von Beobachtungen belegt, die S. 21 — 23 
durchaus instructiv mitgetheilt werden und die Jeder 
leicht wiederholen kann.

Unter c. handelt Hr. H die physioiogische Bedeu
tung der Ptychode ab und zahlreiche Beobachtungen 
($• 24—28) nebst bildlichen Darstellungen bewahrheiten 
den Satz, dass die Ptychodezelle immer das zuerst Ent
stehende sei, dass sie stets, als nothwendige Bedingung 
zur Möglichkeit ihrer Mehrung und Theilung die inner
ste Grenze des Zellraumes bilde, dass sie sich überall 
finden lassen müsse, während alle übrigen Zellenbe
standtheile hier und da fehlen können.

Der zweite Abschnitt der Schrift demonstrirt die 
Erscheinungen der Zellenfestigungen in der Periode der 
Zellenmehrung. Alle durch Abschnürung der innern 
Ptychodehaut oder durch Brutbildung im Innern einer 
Mutterzelle entstandenen jungen Zellen sind von der 
äussern Ptychode ihrer Mutterzelle eingeschlossen und 
vom gemeinschaftlichen Ptychodesafte, der für die 
neuen Zellen zum Intercellularsafte wird, umflossen. 
Es lösen sich die darin enthaltenen Euchrom- und 
Amylumstoffe mit den sie führenden Euchromzellen 
wieder auf, der Intercellularsaft erstarrt zu einer Asta- 
theschicht, zum ersten Bindemittel der Zelle innerhalb 
einer Mutterzelle. Bei Theilungszellen geschieht dieses 
unmittelbar nach der Theilung, indem die Theilzellen 
sogleich nach ihrer Entstehung den ganzen Zellenraum 
ausfüllen; bei Brutzellen hingegen geschieht es erst 
dann, wenn sie bis zu einer, den Raum der Mutterzelle 
füllenden, gemeinschaftlichen Grösse herangewachsen 
sind und dadurch sich gegenseitig pressen. So lange 
in einer Pflanze die Fähigkeit der Zellenmehrung dau
ert, ist die Ptychode jeder jüngsten Zelle im Innern 
der Mutterzelle einer erneueten Spaltung unterworfen, 
es wiederholt sich in ihr der Prozess, sodass sie selbst 
wieder Mutterzelle wird — und so wird durch diese 
Akte der Pflanzentheil constituirt und zu seiner räum
lichen Vollendung geführt, womit dann die Mehrungs
kraft der Zellen erschöpft ist. Jedes junge Zellgewebe 
besteht daher aus Zellencomplexen und jeder Complex 
repräsentirt die von einer Mutterzelle abstammenden 
Zellen, welche gemeinschaftlich von dem, zu fester Asta- 
thesubstanz umgewandelten Ptychodesafte der Urzelle 
umschlossen werden (Zellhalter — Receptaculum)-

Auch hier bietet Hr. H. ausgezeichnet schöne Ob
jecte für die prüfende Untersuchung dar (S. 29. 30).

Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit dem Le
ben der Pflanzenzelle in der Periode det ^e lenfesti- 
gung. Hier stossen wir auf höchst interessante, neue 
Erfahrungen unsers höchst umsichtigen, die strengste 
Selbstcontrole ausübenden Verf. ntei . stellt er die 
BMmg der AMate dar- Wir kennen bereits aus den 

Beiträgen zur Entwicklungsgeschichte“ die Ansichten 
und beweisenden Beobachtungen Hrn. H.’s und auch 
hier bestätigt er, nach nochmaliger Durchforschung 
des Materials, seine frühem Angaben, nur in einem 
Punkte haben ihn seine Erfahrungen auf eine abwei
chende Ansicht geführt. Die Grundursache des Her
vortretens von Tipfein, Tipfeikanälen und Spiralfasern
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ist die, an gewissen Stellen nicht erfolgende Spal
tung der ursprünglich einfachen, in eine innere und 
äussere Lamelle sich trennenden Ptychode. An diesen 
meist rundlichen oder elliptischen, grössern oder klei
nern Flächen fliessen also beide Ptychodehäute in eine 
ungetrennte Haut zusammen. Diesen Theil der Ptychode 
oder Ptychoide *)  nennt Hr. H. wegen der bleibenden 
Einfachheit Eutele (von iVTfX?/?, schlicht). Hier kann 
natürlich keine Astathebildung stattfinden und je wei
ter diese im umgebenden Ptychoderaume nach dem 
Centrum der Zelle fortschreitet, je mehr die Zellwand 
sich verdickt, desto länger wird der Kanal, dessen 
innere Wandung von der innern Ptychode überzogen 
bleibt.

In Hinsicht der selbständigen Entwickelung des 
Spiralfadens s der Ring falte, aus zusammengeflossenen 
Tipfein oder besser aus: spiral-, ring- oder netzförmi
gen Eutelen, bestätigt Hr. H. seine schon in frühem 
Schriften ausgesprochene Beobachtung und liefert neue 
und schlagende Beweise dafür. Aus diesen Thatsachen 
geht nun freiwillig die Deutung der Correspmidenz der 
Tipfelkanäle (durch frühes Verwachsen der Eutelen 
von Nachbarzellen), und die Entstehung sternförmiger 
Zellen, sowie endlich die Conjugation der Spirogyren 
hervor.

Höchst lehrreiche und interessante Beobachtungen 
knüpfen sich hier an (S. 32—39) und geben ein reiches 
empirisches Material zur richtigen Würdigung des Vor- 
handenseins der Ptycho'ide und der Verbindung dersel
ben mit der Ptychode sowie der darauf beruhenden 
Tipfeibildung. Bemerkenswerth sind die Beobachtungen 
über die periodisch sich wiederholende Spaltung der 
Ptychode und die darauf beruhende Bildung von Ein
schachtelungszellen, ferner über die Vereinigung der 
Eutelen benachbarter Zellenwände, die Bildung stern
förmigen Zellgewebes und der Conjugation. Endlich 
finden wir noch Beobachtungen, die Zwischenzellen be
treffend, aus welchen wir leider der Raumersparung 
wegen keine Details mittheilen dürfen und auf das 
Werk selbst verweisen müssen.

Unter B. bespricht Hr. H. die Bildung der Eusta- 
the. Niemals findet Eustathe-Absonderung ohne vor
hergegangene Astathebildung statt, erstere ist daher 
immer eine tertiäre Bildung, in Beziehung zur Ptychode 
und Astathe. Die Eustathesubstanz - Absonderung ge
schieht immer im Umfange der Zelle mit Ausschluss 
der verwachsenen Eutelflächen. Da wo die PtychoTden 
Intercellularräume oder Zellgewebelücken begrenzen, 
da bildet die Astathe einen Überzug, der manchmal sich

4) So nennt Hr. H. jetzt die frühere äussere Ptychode, wenn 
nach dem Aufhören der ZeHenvermehrungs-Fähigkeit der zur Astathe 
erstarrte Ptychodesaft nicht mehr als eine äusserste Hülle der Zelle 
auftritt, sondern im Ptychoderaume erstarrt und also auch nach 
aussen hin von einer Haut (dieser Ptychoide) begrenzt erscheint. 

zu falschen Gefässen (rasa spuria) vereinigt, welche 
die Intercellularräume verästelt durchziehen oder die 
Zellgewebelücken sackförmig auskleiden. Die Eustathe 
unterscheidet sich von der Astathe durch gänzlichen 
Mangel an Schichtung; sie erhält bei höhern Pflanzen 
durch Säure und Jod eine braune Farbe und zwar frü
her, als die blaue Färbung der Astathe entsteht; bei 
dec Algen wird sie durch Säure und Jod lichtblau ge
färbt, und zwar immer heller als die geschichtete Asta
the. Die Absonderung der Eustathe in höhern Pflan- 
zen erkannte Hr. H. als eine tropfenförmige, beginnend 
als kleine, mit der Ptychoide verwebt erscheinende 
Tröpfchen oder Körnchen, die sich bei fortdauernder 
Absonderung vergrössern, vermehren, zusammenfliessen 
und, bei freier Ptychode, eine unregelmässige Kruste 
bilden, wie es bei manchen Pilz- und Flechtenfasern 
erkannt worden ist. Auch an der Aussenfläche der 
Cuticula lagert sie sich mitunter bald mehr bald weni
ger reichlich ab. An der Bildung der Oberhaut, selbst 
in deren entwickeltsten Formen und Zuständen, nimmt 
die Eustathe keinen Antheil; eine innere Ptychode, 
äussere Ptychoide und die dazwischen gelagerte Asta
the constituiren allein die Oberhaut. Zwischen Eusta
the, wo eine solche vorhanden, und Astathe der Ober
haut, lagert also noch die Ptychoide, grösstentheils die 
äusserste Grenze der Pflanze nnd dahin sind Hrn. H.’s 
frühere Mittheilungen über den Bau der Epidermis, wie 
er sie im Lehrbuche der Pflanzenkunde beschrieb, zu 
erweitern und zu berichtigen.

Auch hier liefert Hr. H. wieder eine Reihe höchst 
lehrreicher Beobachtungen, namentlich am Rindenzell' 
gewebe alter Stämme von Spinacia oleracea und an 
deren Intercellularräumen der Epidermoidal- und Rinden
zellen. Sehr interessant und schlagend ist die Beob
achtung Hrn. H.’s, dass eine Auflösung dessen, was 
Mold Primordialschlauch nennt, nicht stattfindet, indem 
die innerste Haut vollkommen ausgebildeter Holzfasern 
unter Umständen wieder in denjenigen Zustand zurück 
kehrt, den Mohl mit obigem Namen bezeichnet hatte. 
Diese hier mitgetheilten Beobachtungen (S. 30—44) sind 
um so lehrreicher, als sie mit einer Präcision und Ver
ständlichkeit dargestellt sind, welche den Leser befä
higen, jene Beobachtungen zu wiederholen und die 
Resultate deutlich wiederzufinden. Schlagend und in
teressant ist der vierte und letzte Abschnitt der vorlie' 
genden Schrift besonders dadurch, dass Hr. H. die von 
Mohl gegen seine Ansichten vorgebrachten Beobach
tungen an gewissen Pflanzen gerade an denselben Ob- 
jeden recht deutlich für seine Theorie Zeugniss ablegen 
sah, so z. B, an Pinus sylvestris und Asclepias syriaca, 
wo nach Mohl der Primodialschlauch (die H.’sche Pty
chode) spurlos verschwinden sollte und Hr. H. dieselbe 
gerade sehr deutlich und vollkommen bei Pinus sylve
stris und als unverletzte äussere Ptychode bei Ascle
pias antraf. Mohl hat überhaupt eine ziemliche Menge 
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von Pflanzen untersucht, um das Vorhandensein der 
Ptychode zu constatiren, aber nur ein negatives Resul
tat erhalten. Da er die untersuchten Pflanzen nicht 
namhaft macht, so konnte Hr. H. nur die aus Mohl’s 
Abbildungen erkannten durchprüfen und er fand auch 
hier mit Leichtigkeit die Ptychode. So widerlegt auch 
Hr. H. die Ansichten Mohl’s über die Spiralfaserbil
dung, die erst mit Vollendung der Astathe auftreten 
solle, ferner viele andere detailJirte Punkte deren Auf
führung hier einen zu ausgedehnten Raum erfordern 
würde.

Mochte jeder Arbeiter auf diesem natarwissen- 
schafdichen Felde s.ch aagetrieben fühle,,, ohne vor
gefasste Meinung, die sämmUiehen, im vorliegenden 
Werke Hrn H s m.tgetheilten Materialien durchzuprü
fen. Ref. glaubt versichern zu dürfen, dass die Streit
punkte zwischen Hrn. H. und seinen Gegnern schon 
längst zu einer rationellen Übereinkunft geführt haben 
würden, wenn nicht im Kampfe gegen die neuern Ent
deckungen manches Lieblingsthema, manche abgelebte 
Meinung der Gewohnheit geopfert werden müsste. 
Und wenn die Opponenten mit groben und feinen Stim 
men es nicht verschmähen wollten, durch Hrn. H.’s 
persönliche Demonstrationen sich überführen zu lassen, 
so müssten sie in dem Verf. der hier angezeigten Schrift 
einen Forscher achten lernen, dem Gewissenhaftigkeit. 
Beobachtungstreue, unermüdliche Ausdauer und ein 
streng analysirender Geist im vollen Maasse zukommen 
und dem bei all’ diesen Eigenschaften der combinirende 
geübte Blick über das Ganze nicht abgeht. Und wäh
rend der Verf. sein Buch mit den Worten schliesst: 
„Das Zuwenig in der Darstellung hat der Beobachter 
nicht zu vertreten, wenn es sich nicht um handgreif
liche Dinge handelt, wohl aber das Zuviel“ — schliesst 
Ref. mit dem Wunsche, dass die opponirenden Autoren 
dieselbe Aufrichtigkeit im Eingeständnisse von Schwa- 
chen und Irrungen in der beobachtenden Erkenntniss 
offenbaren möchten, wie Hartig sie, wo er überzeugt 
wurde, unumwunden ausspricht.

Braunschweig. Dr. H. Klencke.

c ä i c i n.
Zur Vermittelung der Extreme im Staatsleben durch 

die Heilkunde. Gegenwart. Beiträge zur Psycholo
ge der Staaten Europas von Dr. Theodo Stürmer. 
Vierter Band. Erstes Heft. Leipzig. Kummer 1844 
Gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

Der Verf. eröffnet diesen Band mit einem Schreiben 
an Unterzeichneten, als denRec. der drei ersten Bände 
des vorliegenden Werks. In diesem Schreiben erklärt 
sich Hr. v. St. mit der Behandlung und Beurtheilung, 

welche seine Schrift von diesem Rec. erfahren hat, 
sehr zufrieden, erkennt sogar dankbar den wissen
schaftlichen Ton, den Ernst der Unparteilichkeit und 
die damit verbundene schonende Milde an, glaubt aber 
dennoch sich gegen folgende Rügen vertheidigen zu 
müssen: 1) Es lasse sich in dem Werke überhaupt 
nicht eine vermittelnde Idee nachweisen und die Ver
mittelungsweise sei keine philosophische. 2) Der V erf. 
arbeite zu rhapsodisch. In seinem Werke herrsche 
Zersplitterung und Planlosigkeit, die Abtheilungen seien 
nicht logisch verbunden und der Verf. zeige sich nicht 
überall Herr des Stoffes. 3) Seine Ansichten über 
Synthesis und Analysis beim Krankenexamen und Heil
verfahren seien unrichtig. 4) Der Verf. mache von 
der Heilkunde Russlands Mittheilungen, die für das 
deutsche Publicum keinen Werth hätten ; dagegen hätte 
der V erf. die medicinischen Verhältnisse anderer Staa
ten mehr berücksichtigen sollen. 5) Der Verf. 
schmeichle dem französischen Minister Guizot auf un
gebührliche Weise.

Wir haben es um so mehr für Pflicht erachtet, 
die Einreden des Verf. gegen unsere frühem Recen- 
sionen hier anzuführen, da vor einiger Zeit die 
Nachricht vom Tode des Hrn. v. St. sich verbreitet 
hatte und wir noch nicht im Stande waren, die Rich
tigkeit oder Unrichtigkeit dieser Nachricht auszumit
teln. Indess streben wir in dem einen wie in dem an
dern Falle gerecht zu sein, sowol um der Persönlich
keit des Recensirten, als um der Wissenschaft und des 
Publicums willen. Wir können von unsern vier ersten 
Behauptungen, die wir auch glauben sattsam belegt zu 
haben, nicht abgehen. Mögen Leser, welche diese 
Gegenstände interessiren, unser Urtheil und Hrn. 
v. St.’s Einrede vergleichen. Nur wollen wir zur Steuer 
der Wahrheit bemerken, dass der Verf. unsern fünften 
Vorwurf selbst zu stark accentuirt hat, und dass wir 
nach seiner Erklärung zugeben können, dass, was wir 
unziemende Schmeichelei genannt haben, am Ende 
auch nur eine auf dem Gebiete der Wissenschaft zu 
weit getriebene Höflichkeit gegen den Minister gewe
sen sein könnte ; und so gehen wir wieder sine ii a et 
Studio zur Darstellung der vorliegenden Arbeit des 
Verf. über.

Dieser vierte Band umfasst nach seinen eigenen 
Aufschriften zwei Hauptabteilungen, die erste eine 
Reise durch Schweden, die zweite Dänemark undRnss- 
land. Beides nach gewohnter Art des Verf. in gut 
geschriebenen und unterhaltenden Briefen an hochge
stellte und ausgezeichnete Männer verschiedener Na
tionen. Wie die Form nur eine und an sich einfache 
ist, so ist das Material reichhaltig, aber auch wieder 
bunt geordnet oder unverbunden zusammengestellt.

Eine möglichst gedrängte Inhaltsübersicht mit je
weiliger Hervorhebung des Bedeutsamsten wird dies 
darthun. Ein summarisches Urtheil und Beziehung auf 
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Zweck und Bestimmung der Schrift behalten wir uns 
aufs Ende vor.

Reise in Schweden.
d) Bericht an Se. Excellenz den Grafen Magnus 

Brahe, Premierminister in Schweden. Der Bericht be
ginnt ohne weiteres mit einer Darstellung^ des medici- 
nisch - chirurgischen Karolineninstituts in Stockholm — 
des Garnisonskrankenhauses, des Hospitals der Sera- 
phiner. der Hebammenanstalt, des Spitals für Syphili
tische; woran sich dann unmittelbar die Schilderung 
des Museums und der Akademie anschliesst. Wir er
halten hier Skizzen der verschiedenen Anstalten, ihrer 
Einrichtung, der Studien , Prüfungen , Gurarten , kurze 
Charakteristiken der Personen, ihrer Verrichtungen, 
Verhältnisse, Zustände; alles so viel möglich statistisch 
nach Zahl, Maas und Gewicht bestimmt. Darauf fol
gen die Findlingsanstalt, Verhältnisse der Apotheker, 
Erziehungswesen; Akademie in Karlberg, Vaccination, 
Veterinärschule in Stockholm, Akademie der Land- 
wirthschaft, Statistisches von Schweden, Militärwesen, 
Militärheilkunde, Kirchenwesen, Pressfreiheit, Con cur- 
renz bei Besetzung von Militärstellen. Alles durchein
ander , aber auch alles aus eigener unmittelbarer An
schauung geschöpft und mit mancher treffenden, sinni
gen Bemerkung begleitet. Das Interessanteste in die
sem Brief ist die Beobachtung einer Epidemie einer 
Geisteskrankheit. „Die Krankheitensagt der Verf., 
„erlangen bisweilen in Schweden einen besondern Cha- 
rakter. In den Jahren 1841 und 1842 verbreitete sich 
in den Mittelprovinzen ein psychisches Übel, das mit 
Krämpfen aller Art, mit Zuckungen und Convulsionen 
verbunden war. Die Kranken geriethen dabei in eine 
Art Ekstase. Sie glaubten überirdische Stimmen, gött
liche Worte zu vernehmen, und wurden von einem in
nigen Drang zum Sprechen und Predigen angetrieben. 
Bisweilen mussten sie unwillkürlich springen und tan
zen. Alles, was auf die Phantasie wirkte, war hin
reichend , um solch einen Anfall hervorzurufen. Der 
Kranke richtete seine Predigten bisweilen gegen wirk
liche moralische Gebrechen, oft aber auch gegen un
schuldige Dinge und Kleinigkeiten, declamirte mit strah
lendem Auge und lebhaften Geberden. Das Übel be
fiel Individuen von beiden Geschlechtern und von je
dem Alter, mehr jedoch Frauenzimmer. Bisweilen be
siegte Patient den Anfall durch Willenskraft. Das 
Übel theilte sich durch ein sogenanntes Contagium mit, 
durch Anhören der Redner, durch Anblicken. Viel
leicht drei bis vierhundert Subjecte erkrankten in 
Schweden. Jetzt jedoch ist das Übel im Abnehmen.“

Der zweite Brief ist gerichtet an Hrn. Geheimrath 
und Ritter Ludwig v. Tieck in Berlin. Sein Inhalt ist: 
Mittheilungen aus dem Reisetagebuch des Verf., Stock- 
holm , Pressfreiheit, Blumenverein , Kunstausstellung, 

Unterhaltuna; mit Berzelius über Pressfreiheit, Audien- 
zen beim Könige und beim Kronprinzen; Hof ball, Fest 
des Gartenvereins, Graf Brahe, Gräfin Knorring. Rec. 
wird nicht erst bemerken dürfen, w7ie wenig all diese 
Gegenstände, so viel Interesse sie im Allgemeinen für 
jeden Gebildeten haben mögen, ins Gebiet der Medi
cin fallen.

(Per Schluss folgt.)

Der dritte Brief ist Sr. Excellenz dem Grafen 
Woyna, österreichischen Gesandten in St.-Petersburg, 
gewidmet und handelt ausschliesslich von dem Grafen 
Brahe. Es ist ein nicht uninteressanter Beitrag zur 
Charakteristik und Biographie dieser Persönlichkeit, 
sed non erat his locus.

Der vierte Brief, Sr. Excellenz dem Leibarzt des 
Kaisers von Russland, Dr. Mandt, zugeschrieben, nä
hert sich mehr der Besprechung medicinischer oder 
doch wenigstens akademischer Dinge, wie des Unter
richts der Heilkunde in Schweden und der zwei Docto
ren Lübeck und Hwasser. Der grössere Theil des 
Schreibens bezieht sich aber auf das Studentenleben, 
Gesang, Duell, worüber der Verf. Erfahrungen aus 
seinem eigenen Leben anführt. Der Verf. deutet auch 
an, dass jetzt in Schweden ein grosser Streit geführt 
werde zwischen Idealismus und Realismus, Speculation 
und Empirie. Davon vernimmt man aber nur wenig 
und nur beiläufig, da doch dieser Streit von allgemei
nem Interesse ist und, wie uns scheint, seine Erörte
rung und Beurtheilung einem Geiste, der Vermittelung 
der Extreme sich zur Aufgabe gemacht hat, am näch
sten hätte liegen sollen.

In dem fünften Schreiben, welches an Se. Excel- 
lenz, den Staatsminister Alexander von Humboldt o-e- 
richtet ist, geht der Verf. etwas näher auf eigentliche 
Gegenstände der Arzneiwissenschaft ein. Seine The
men sind hier: Abriss der russischen Heilkunde, me- 
dicinische Lehranstalten, medicinische Akademie in St.- 
Petersburg, Staatsarzneikunde, Rangverhältnisse des 
ärztlichen Personals, ärztliche Polemik, Entwickelung 
der Heilkunde durch das Volk. Dürfte man mit dem 
Verf. über logische oder auch irgend eine andere Ord
nung rechten, so möchte man tragen, warum dies un
ter der ersten AbtheilungSchweden, und nicht unter 
der zweiten Russland £ Mit ebenso viel Grund als Ei
fer erklärt sich der v eri. gegen das hierarchische 
Rangverhältniss der Arzte in dem Kaiserstaat und wei
set das Nachtheilige davon für die Staatsarzneikunde 
nach. Auch macht er treffende Bemerkungen über 
das, was er Entwickelung der Medicin aus dem Volke? 
dem nichtärztlichen Publicum, nennt. „Klare Begriffe? 
bessere Ansichten über Ärzte und Heilkunde gehen 
immer mit einer erhöhten Intellectualität des Volks 
Hand in Hand; da nun bei uns eine durchgängige wahre 
Bildung des Volks noch nicht statt findet, so können 
wir uns nicht wundern, dass wir unsern Stand noch 
mitten im Kampfe mit Aberglauben und rohen Vorur
teilen des Volks begriffen finden.“

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzfg.
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Medicin.
Zur Vermittelung der Extreme im Staatsleben durch 

die Heilkunde. Von Dr. Theodor Stürmer,
(Schluss aus Nr. 219.)

Von den zwei letzten Briefen dieser Abtheilung trägt 
der eine die Aufschrift von dem Herrn geheimen 
Rath Prof. Döbereiner in Jena, und der zweite von 
Sr. Excellenz, dem Staatsrath Neljubin, Professor der 
Pbarinacie in St.-Petersburg. Die beiden Briefe han
deln vom Apothekerwesen und der Pharmacie. Viel 
einzelne gute Reflexionen über Apotheker, die willkür
lichen Taxationen derselben, Selbstdispensiren der Ho
möopathen, Vorschläge zu Verbesserungen, Nachrich
ten über die pharmaceutischen Vorträge für Mediciner 
und Apotheker, sowie über Prüfung derselben.

Dänemark und Russland.
Diese Abtheilung eröffnet ein Bericht an Se. Ex

cellenz den Hrn. Oberhofmarschall Löwetzau in Ko
penhagen. Der Reihe nach werden hier auf dem 
Raum von 21 Blattseiten besprochen: Friedrichs-Hos
pital, Gebäranstalt, Findlingsanstalt, allgemeines Kran
kenhaus, Garnisonhospital, Militärärzte, Veterinärschule, 
Irrenanstalt, medicinische Polizei, Examen der Studen
ten der Medicin, Pressfreiheit, Criminalrecht, Hospital 
in Flensburg, Irrenanstalt in Schleswig, Universität in 
Kiel, Dr. Langenbeck, Gebärhaus, Dr. Michaelis, Cha- 
lybaeus, das Criminalrecht in Bezug auf die Heilkunde, 
Concurrenz bei Besetzung der Professuren, deutsche 
Gelehrsamkeit auf der Universität, Aufhebung der chi- 
rurgisch-medicinischen Akademie. — Es versteht sich 
von selbst, dass von keiner ergründenden oder umfas
senden Behandlung so vieler Gegenstände die Rede 
sein kann, aber wahr ist, dass der Verf. Allem, was 
er bespricht, eine interessante, oft pikante Seite abzu
gewinnen vermag, so z. B. sagt er von der kieler Uni
versität: Die Freiheiten sind bedeutend. Ein Professor 
hält z. B. Jahrelang keine Klinik und entschuldigt sich 
damit, dass er Skeptiker sei. Andere lesen Monate 
lang nicht, Andere, wenn es ihnen ein fällt. Der grösste 
Theil liest zu Hause.“ Solche Notizen dienen zur Ver
mittelung der Extreme!

Das zweite ist noch ein Schreiben an Hm. gehei
men Rath Ludwig Tieck in Berlin. Der Verf. scheint 
hier sich wirklich auch eine romantische Excursion 

erlaubt zu haben. In einem Gange führt er den Le
ser zu Volksvergnügungen, zu dem Princip des Guten 
und des Bösen, Opernhaus, die Tochter des Regiments, 
Don Juan, Ballet, Christus von Thorwaldsen, Ärzte in 
Kopenhagen, Parallelen mit den Ärzten in Petersburg, 
btruensee, Flensburg, Anwesenheit des Königs, Audienz 
beim König. Wer sollte nicht glauben, einen orbis 
pictus oder ein Kaleidoskop vor sich zu haben?

In dem folgenden Schreiben an Hrn. Dr. Carus in 
Dresden, Leibarzt Sr. Majestät des Königs von Sach
sen, kommt der Verf. wieder mehr auf das medicinische 
Gebiet zurück. Er spricht zwar auch hier über Ultra
pietismus und Pseudoskepsis, aber doch vorzüglich von 
wahren und falschen Ärzten, von Coterien derselben, 
Consultationen, medicinischen Verhältnissen, Kranken
geschichten und endlich der Bestimmung des Arztes; 
Alles sinnig, Manches scharfsinnig, aber abgebrochen, 
unterbrochen und durcheinander, wie diese Rubriken 
zeigen.

Das jetzt folgende Sendschreiben an Se. Excellenz 
den Hrn. Premierminister Guizot in Frankreich beschäf
tigt sich mit der Idee eines psychischen Volks- und 
Staatslebens, mit Vorschlägen zu einer psychisch-ärzt
lichen Controle, ärztlichen Moralpolizei, mit den Ur
sachen psychischer Verderbnisse, deren gewöhnlichen 
Erscheinungen, Verlauf, Ausgang und mit Verbesse
rungsvorschlägen.

Wir können nun dies Schreiben als einen neuen 
Beweis der Courtoisie des Verf. anführen und müssen es 
beloben, dass er sich durch die mysteres de Paris nicht 
hat abhalten lassen, dies Thema deutsch zu besprechen. 
Der Verf. gibt zwar der Lösung der von der ^cademie des 
Sciences morales et politigues aufgebenen Preisfrage duich 
Hrn. Fregier allen Beifall, findet aber, dass dem Werke 
die Betrachtung und Bekämpfung der in der menschli
chen Gesellschaft grassirenden Laster und Verbrechen 
von dem heilkünstlerischen Standpunkte aus mangle. — 
Hier ist der Verf. auch wirklich seiner eigentlichen 
Aufgabe am meisten treu geblieben, und hat die Me
dicin im Grossen der gewöhnlichen Moral zur Seite 
gestellt und der psychischen Heilkunde eine höhere 
und weitere Stellung in der Staatsarzneikunde und me
dicinischen Polizei zu geben versucht. Wir müssen 
diese Idee eine glückliche nennen und die Leser auf 
die beifallswerthe Entwickelung und Anwendung der
selben verweisen. Viele der Verbesserungsvorschläge 
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sind aus der Erfahrung geschöpft und praktisch an
wendbar.

Den Schluss des ganzen Bandes machen zwei 
Schreiben an die Herren Professoren Krukenberg in 
Halle und Kieser in Jena. Das erste bespricht haupt
sächlich eine Reform der Pharmakologie, die allerdings 
wünschenswerth wäre, das zweite enthält eine Beur
theilung der Pharmacopaea castrensis Iluthenica von 
Wylie und Vorschläge zur Hebung der Militärheilkunde. 
Am Ende wird noch hinzugefügt ein Auszug aus dem 
pharmakographischen Werke des Professors Neljubin.

Wenn wir nun mit dem Leser hier angelangt die 
Arbeit des Verf. und unsere Synopsis derselben über
blicken , müssen wir um Verzeihung bitten, dass die 
Beurtheilung mit der Anzeige nicht immer gleichen 
Schritt gegangen ist. Es wäre dies aber, wenn nicht 
eine Unmöglichkeit, doch höchst überflüssig gewesen. 
Die möglichst gedrängte Darstellung, hoffen wir, werde 
jeden Leser überzeugt haben, dass es dem Buche so 
wenig an Materie, als dem VeiX an Geist und Keunt- 
niss fehle, dass aber die zwei Factoren eines wissen
schaftlichen Werks nur selten zusammengetroffen und 
einander durchdrungen haben, dass demnach auch aus 
Gründen, die wir früher entwickelt haben, die an Man- 
nichfaltigkeit so reichen, wie an Einheit armen vier 
Bände eben so güt jeden andern Titel als den: Zur 
Vermittlung der Extreme, tragen könnten.

Bern. Dr. Troxler.

Römische JLiteratur.
C. Cornelius Tacitus de Germania. llecognovit, isa- 

goge instruxit, commentario illustravit et lectionis 
varietatem indicesque adiecitM. Weishaupt, Grae
carum litterarum professor in collegio Solodorensi. 
Solodori, Jent & Gassmann. 1844. 8. 1 Thlr.
2674 Ngr.

orliegendes in barbarischem Latein geschriebenes 
Buch befriedigt keine einzige der Anforderungen, die 
man an den Herausgeber eines alten Schriftstellers zu 
machen berechtigt ist.

Wer weder neue handschriftliche Quellen zu er
öffnen, noch das vorhandene Material durch kritischen 
Scharfsinnn eigenthümlich zu verarbeiten, noch die Er
klärung wesentlich zu fördern, noch endlich das von 
Andern Geleistete übersichtlich zusammenzustellen ver
mag, sollte sich am Wenigsten an ein Werk wagen, 
das, wie die Germania, durch seinen hohen Werth 
Ehrfurcht zu gebieten und durch seine reiche Litera- 
tUr Scheu einzuflössen geeignet ist. Die Zeit, wo die 
Herausgabe der Classiker nur als Gelegenheit benutzt 

wurde, Alles, was nirgend anderswo seinen Markt fin
det, mit ihnen in den Kauf zu geben, ist vorüber. Möge 
sie nie zurückkehren!

Hr. W. theilt sein Buch in fünf Theile, welche 
mit den Namen „isagoge“, „textus“, „varietas lectio
nis“, „commentarius“ und ..Indices“ bezeichnet sind.

Die isagoge, p. IX—XLIV, enthält kurze Notizen 
über Tacitus’ Leben, Bemerkungen über seinen Stil, 
einige Urtheile von alten und neuern Schriftstellern, 
d. h. von Plinius bis auf Justus Lipsius, wie man der
gleichen im vorigen Jahrhunderte aufzuführen pflegte, 
die Aufzählung seiner Schriften u. s. w., Alles lose an 
einander gereiht, ohne innern Zusammenhang, ohne 
eigenes Urtheil grossentheils aus andern Büchern ohne 
Auswahl entlehnt. Beigefügt ist das Verzeichniss der 
Handschriften, Ausgaben, Übersetzungen und Erklä
rungsschriften, dessen Vollständigkeit Manches zu wün
schen übrig lässt.

Es folgt der Text und die dazu gehörige varietas 
lectionis. Bei der Beurtheilung des Textes gebrauchen 
wir, urn nicht ungerecht zu sein, den Maasstab, den 
der Verf. selbst angelegt wissen will, indem er in der 
Vorrede p. V sich in folgender Weise ausspricht: 
Visum etenim est neque textum huius tibri neque sen
sum genuinum ab ullo litteratorum eousque iam defmi- 
tum fuisse, ut iure quis affirmare possit, eum iam satis 
elaboratum esse. Hin e mihi maxime propositum 
fuil, ul, quantum possem, primigenium aucto
ris textum exhiber em. Graviores inter lectiones 
quas et cur aliis praetulerim, in sectione cui titulus est 
Varietas lectionis annotavi. Arbitrarie, ut mihi 
conscius sum, nihil mutavi. Quae mutata sunt eornm, 
ut quidem puto, a me facilis ac certa ratio reddita est, 
ut e. g. c. XXII, ubi absque librorum auctoritate ge- 
lida pro calida scripsi.

Hr. W. beabsichtigte also, den ursprünglichen Text 
der Germania herzustellen. Wie hat er diesen Zweck 
zu erreichen gesucht? Neue Handschriften standen 
dem Verf. nicht zu Gebote, und in der Benutzung der 
vorhandenen ist das Verfahren desselben so schwan
kend, dass sich nirgend feste Principien der Kritik er
kennen lassen, denen er gefolgt wäre. Wenn daher 
auch hier und da eine Stelle richtiger als in einer an
dern Ausgabe sich findet, so ist doch im Wesentlichen 
die Texteskritik im Vergleich mit frühem Ausgaben 
um keinen Schritt gefördert. Wie ausserordentlich 
wichtig der von Tross zuerst benutzte sogenannte Co
dex Periztmianus sei, scheint Hr. W. nicht geahnt 
zu haben, obgleich Massmann in der Recension der 
Germania von Tross (Jahrbücher für wissenschaftliche 
Kritik. 1841, Novbr.) fast bis zur Evidenz dargethan 
hat, dass er die von Pontanus im 15. Jahrh. besorgte
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Abschrift eines verloren gegangenen Urcodex ist, aus | 
welcher alle vorhandenen Handschriften der Germania 
geflossen. Doch darf dies dein V erf. minder zur Last 
gelegt werden, da leicht bei der Entfernung des Hrn. 
W*  eine solche in einer Zeitschrift enthaltene Untersu
chung ihm entgangen sein konnte. Auffallender ist es je
denfalls, dass, da Hr. W. selbst, wenn auch unbestimmt 
genug, sich dahin erklärt, der Perizonianus scheine ihm 
eine der besten Handschriften zu sein, dennoch ohne Noth 
so oft von der Lesart desselben abgewichen ist So 
liest er Cap. 3: Amburgium<tne, gn0lt in rij,a Rheni

hod.e mcohluT, wo der Periz. und 'Sttlttgart. 
Z,o<l«911e hat. Cap. 5: propitii an Periz. n=bst 
I ad. M. V. H. propitune an irati. Cap. 6: Pediles 
et mtssilia spargunt pleraque singuli, atque in immen- 
sum vibrant. Penz, atque immens um. Cap.l3:T/m 
in ipso concilto vel principum aliquis vel pater vel 
pr opinquus scuto frameaque iuvenem ornant. Periz. 
propin qui. Cap. 14; vocare hosten. Periz. hostem. 
Cap. 15: Gaudent praecipue (initimarum gentium donis, 
quae non modo a singulis, sed publice mittuntur. Periz. 
sed et publ. u. A. m.

Ebenso unbedeutend sind des Verf. Leistungen auf 
dem Felde der Conjecturalkritik, die bei dem vorher 
erwähnten eigenthümlichen Verhältnisse, in welchem 
die Handschriften der Germania zu einander stehen, 
allerdings eine weitere Anwendung zulässt, aber doch 
immer grosse Vorsicht erfordert. In den ersten 27 
Capiteln finden wir folgende Conjecturen in den Text 
aufgenommen.

Cap. 3. Ceterum Germaniae vocabulum recens ac 
Hüper additum ist mit Döderlein nuper additum in 
super additum verändert, und zwar, weil, wie Hr. 
W. sich ausdrückt: „to nuper additum post recens lan- 
guet“ Allein wenn wir nur recens nicht adverbial, sondern 
adjectivisch fassen, so ist das folgende nuper additum 
keineswegs matt. Denn indem durch das receus ganz 
allgemein ausgedrückt wird, dass Germanien nicht von 
Alters her den Namen getragen habe, gibt das folgende 
nuper,' füt uns freilich noch unbestimmt genug, genauer 
an, seit we; c er Zeit dieser Name für das ganze Volk 
in Gebrauc ©e ommen sei, ganz in ähnlicher Weise, 
wie es im ersten Kapitel vorkommt, nuper cognitis 
quibusdam gentibus ac regibus, qUOS bellnm ruiL w0 
die durch nuper bezeichnete Zeit den Römern gewiss 
bekannt war.

Cap. 13. Ceteri robustioribus ac iam pridem pro-\ 
batis assignantur gegen alle Handschriften, welche ce- 
teris haben. In der Varietas lectionis spricht sich Hr. 
W. gar nicht darüber aus, warum er diese Conjectur 
in den Text aufgenommen; er begnügt sich, die An
merkung Passow’s, der für ceteris ist, und die Erklä
rungen Gerlach’s und des Anonymus bei Tross auszu

schreiben, die sich für ceteri entscheiden. In dem 
Commentar sagt er seinerseits ganz kurz: nempe nimis 
insipida est lectio: ceteris robustioribus. Ich bin der 
Meinung, dass es nicht nöthig sei, die Lesart aller 
Handschriften zu verlassen. Dignatio bedeutet hier, 
wie an den meisten Stellen des Tacitus (c/. Ann. II, 
33. 53; III, 75; IV, 16.52; XIII, 20. 42), der das Wort 
besonders liebt, die äussere Anerkennung, die der 
Würde gebührt, das Zeichen der Würde, nicht die 
Würde selbst. Wenn also Tacitus sagt: insignis no- 
bilitas aut magna patrum merita principis dignationem 
etiam adolescentulis assignant, so heisst das: die Ver
dienste der Väter verschafften noch den Jünglingen die 
äussere Ehre eines Fürsten; um dieser aber würdig zu 
werden, pflegten diese sich den andern (ceteris) schon 
erprobten Fürsten als comites anzuschliessen, und es 
gereichte ihnen keineswegs zur Schande, unter dem 
Gefolge erblickt zu werden. Lesen wir dagegen ceteri, 
und verstehen darunter die Nichtfürsten, so ist der 
Comparativ robustiores unstatthaft, wenn robustiores die 
Fürsten bezeichnen; sind aber unter robustiores auch 
Nichtfürsten gemeint, so ist die Sache falsch, da nicht 
comites sich den comites anschlossen.

Cap. 14. Nam epulae el quamquam incompti largi 
tarnen apparatus pro stipendio cedunt. So alle Hand
schriften. Hr. W. folgt einer Änderung Walch’s, wel
cher et herauswirft und apparatus als Genitiv fasst. 
Dies gibt allerdings einen ganz guten Sinn, ist aber 
nicht nöthig. Gerlach weist epulae et apparatus als 
Hendiadys nach.

Cap. 21 hat Hr. W. die letzten Worte: victus inter 
hospites comis. die in den Handschriften stehen, ganz 
ausgelassen. Doch wenn es auch sicher ist, dass die 
Worte in dieser Fassung und an dieser Stelle nicht 
zu vertheidigen sind, so darf sie doch der gewissen
hafte Kritiker nicht geradezu verbannen, sondern, eine 
spätere Heilung der Stelle erwartend, sie nur als ver
dächtig bezeichnen. Scheint ja doch Hr. W. selbst 
an ihrer Echtheit nicht ganz zu zweifeln, da er sie 
hinter nemo discernit zu setzen vorschlägt.

Cap. 22 bringt Hr. W. eine Conjectur, die er für 
unumgänglich nothwendig und unbestreitbar richtig 
hält. Es ist die einzige, die von dem Verf. herrührt, 
und sie beweist eine auffallende sprachliche und sach
liche Unkenntniss. Er meint nämlich m den Worten: 
Statim e somno, quem plerumque in tem extrahunt, la- 
vantur, saepius calida, ut apud quos plurimum hiems 
occupat, müsse gelida statt calida gelesen werden, weil 
Tacitus den Unterschied habe heryorheben wollen, dass 
die Germanen sich in kaltem, nicht wie die verzärtel
ten Römer in warmen Wasser gebadet haben. Hätte 
Hr. W. den Gebrauch der Partikel ut verstanden, wie 
er bei Tacitus so häufig und noch in demselben Capi- 
tel vorkommt (Crebrae, ut inter temulentos rixae), so
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würde er nimmer auf den Gedanken einer solchen Än
derung haben kommen können. Das ut erklärt und 
begründet die vorausgegangene Bemerkung: deshalb 
hätten sich die Germanen häufiger mit wannen Wasser 
gewaschen, weil den grössten Theil des Jahres hin
durch bei ihnen Winter herrsche. Der Nachdruck liegt 
aber jedenfalls auf slatim e somno (was sich auch aus 
der Stellung der Worte erkennen lässt), weil die Rö
mer sich, wie Passow richtig bemerkt, erst post pilam 
zu baden pflegten.

Cap. 24 nimmt Hr. W. eine Conjectur des Pichena 
agri pro numero cultoium ab wuvcisis per vicos oc~ 
cupantur, wo Gerlach die handschriftliche Lesart in vi- 
ces so vertheidigt hat, dass ich mich eines Weitern 
überhoben glaube. Vorzuziehen ist vielleicht das nach 
ihm aus dem Perizonianus ans Licht gezogene invicem.

Bei allen diesen Mängeln wäre es wenigstens dan- 
kenswerth gewesen, wenn der Verf. in der varietas 
lectionis den vollständigen Apparat mitgetheilt hätte. 
Aber auch dieser Theil des Buches ist völlig ungenü
gend. Freilich beabsichtigte Hr. W. nichts Anderes, 
als „ut lector haberet, quo ipse iudicium exerceat,“ 
woraus man schliessen möchte, dass Hr. W. nur eine 
Schulausgabe im Sinne gehabt habe. Wie dies aber 
im Einklänge steht mit dem Unternehmen „primige- 
nium auctoris textum“ herzustellen, lässt sich nicht 
einsehen.

Der Commentar, eine unförmliche Masse ohne 
Ordnung und Ebenmaas umfasst nicht weniger als 
451 Seiten. Den Hauptbestandtheil desselben bilden oft 
mehre Seiten lange Excerpte aus Grimm , Schaffarik, 
Lelewel, Moldenhawer, Meiners, Schlözer, Bulwer, Her
der, alten und neuern Schriftstellern in deutscher, la
teinischer, englischer Sprache, und Erklärungen der 
frühem Herausgeber, die meist ohne Auswahl, ohne 
Urtheil, ohne Entscheidung, welcher Ansicht der Verf. 
sich anschliesst, bunt durch einander gewürfelt sind. 
Von seinem Eigenthume hat der Verf. fast nur mis- 
lungene Besserungsversuche, gedankenlose Erklärungen, 
triviale Bemerkungen, halsbrecherische Etymologien 
u. dergl. beigesteuert, die durchgängig den tiefen wis
senschaftlichen Standpunkt des Verf. verrathen und 
überall Zeugniss ablegen, wie wenig es ihm gelungen 
ist, die viele Gelehrsamkeit, die er aus andern Schrift
stellern zur Schau stellt, in sich zu verarbeiten. Ich 
führe nur eingie Beispiele, deren das Buch unzählige 
darbietet, kurz an:

Cap. 2. Indigenas credideris. Eleganter di
ctum pro indigenas credam. Praes. et Perf. Coni. am- 
bo ad tempus praesens spectantia, concessionem vel da- 
tam vel requisitam exprimunt.

Cap. 3 schlägt Hr. W. vor, statt non gentis, ingen- 
tis zu lesen und vertheidigt es durch Cap. 37, wo es 
heisst: Eundem Germaniae sinum proximi Oceano Ciui- 
bri tenent, parva nunc civitas, sed gloria Ingens und 
Cap. 4: Unde habitus quoque corporum, quanquam in 
tanto hominum numero, idem omnibus.

Cap. 4 sagt er zu der eben angeführten Stelle i« 
tanto hominum numero. Quanta incolarvm multi- 
tudo fuerit, non liquet. Verisimile tarnen est, eam non 
valde magnam fuisse etc. Ebendaselbst Infici pro
prio dicuntur, quae nativum et sincerum colorem ex
terna de causa amittunt. — ludaei quibus legg. Mos. 
velitum est ex alienis gentibus uxores ducere, intef 
omnes nationes maxime pristinum suum habitum, natu- 
ram et mores servarunt; id vero minime in gloriam suam.

Cap. 6. Vibrare. Nostr o loco idem valere vi-' 
detur, quodGermanum schwingend werfen, et synony- 
mum est cum pr aecedenti spargere.

Congruente — velocitate: Dicebatur antiqui- 
tus, gruere el ruere, sicuti gnatus et natus, gnavus et 
navus. Nullo modo cum gruibus verbum gruere con- 
ferri potest. Velox a velo (volvo) = wzvg. Adject. 
quorum terminatio ox (ab o7iiop.(u, ozog, oculus) est. in 
commune eundem sensum habent, quam graeca cum ter- 
minatione otiSr# vel döijg.

Cap. 12 eine Anmerkung über die Beibehaltung der 
Todesstrafe. „Negare. nolim, sub conditionibus quibus- 
dam penes civitatem ins esse morte aliquem puniendi eV

Cap. 14 deins pro deicus a deo.
Cap. 14. Materia est id, quo aliquid fit, vel fiel'1, 

potest. Accusat. huius subst. in am et em terminal^
Cap. 14. Nam epulae, quanquam incompti largi 

tarnen apparatus. App ar atus. Ad armaturam haec 
vocabula re ferenda sunt, non ad victum. Apparatus 
(nagac-zevy) est praeparatio, adornatio, armatura (her- • 
gewäte). Und so erklärt Hr. W., obgleich er mit 
Walch et vor quanquam streicht und incompti — appara- 
tus als Genitiv nimmt, wie wir vorher gesehen haben.

Cap. 24, quam vis est. Tacitus modum e sensn 
pendentem facit, illumque cum eo mutat, nunquam oh 
particulam pond.

Mein zu Anfang über des Verf. Stil ausgesprochß' 
nes Urtheil brauch’ ich wol nach den hier und da mit' 
getheilten Proben seiner Latinität nicht weiter zu bC' 
gründen.

Ich schliesse diese Anzeige, indem ich das B®' 
dauern ansspreche, dass Hr. W. seine Aufgabe nicht 
klarer erkannt, und seine Kräfte nicht richtiger ge
schätzt hat. So mühsamer Fleiss, wie ihn der Verf« 
zeigt, hätte einen bessern Erfolg verdient.

Liegnitz. Dr. Jul. Sommer brodt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Vierter Jahrgang. M 221. 15. September 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Diaconus Baltzer in Delitzsch folgt einem Ruf als Pre

diger an der St.-Ulrichskirche in Halle.
Dem Oberlehrer Dr. Enga in Oppeln ist <|as Directorat 

des zu Ostrowa im Grossherzogtbuin Posen neu begründeten 
Gymnasium übertragen worden.

Professor Dr. Fabian in Königsberg ist zum Director des 
Gymnasium in Tilsit ernannt wordtn.

Der Privatdocent an der Universität Tübingen Dr. Frank 
ist Oberamts-Wundarzt in Tübingen geworden.

Der ausserordentliche Professor der Medicin an der Uni
versität Leipzig Dr. Wold. Ludw. Grenser ist zum Professor 
der Geburtshülfe an der chirurgisch-medicinischen Akademie in 
Dresden ernannt worden.

An dem Domgymnasium zu Verden ist der Conrector 
Dr. Georg Heinrich Klippel zum Rector, der Subconrector 
Sonne zum Conrector, der Collaborator Schambach zum Sub
rector befördert, dem Collaborator Dr. Gevers der Charakter 
eines Oberlehrers beigelegt worden.

Der ausserordentliche Professor und Director des botani
schen Gartens Dr. Gustav Kunze in Leipzig ist zum ordentli
chen Professor der Botanik, der ausserordentliche Professor 
der Mineralogie und Geognosie Dr. K. Fr. Naumann daselbst 
zum ordentlichen Professor der genannten Fächer ernannt 
worden.

Den Geh. Medicinalrath Prof. Dr. Johann Müller in Berlin 
und den Professor der Chemie Laurent in Bordeaux hat die 
Akademie der Wissenschaften in Paris zu Mitgliedern erwählt.

Der Hauptpastor J. K. Olfsen zu Neustadt in Holstein 
und der Pastor J. Chr. Spies zu Curau, in der Probstei 
Plön, sind zu königl. dänischen Consistorialräthen ernannt 
worden.

^10n J’lstus Olshausen, Prof. Dr. Georg Heinrich 
Bitter, Prof. Dr. Andr. L. Ad. Meyn in Kiel sind zu Etats- 
räthen ernannt worden. J

Medicinalrath Dr. Rhodes in Stettin ist Regierungs- und 
Medicinalrath bei der dortigen Regierung geworden.

Professor Dr. Sauppe m Zürich folgt dem Rufe als Di
rector des Gymnasiums in Weimar.

Dem Justizkanzlei-Director Stromeyer in Göttingen ist die 
Stelle eines ausserordentlichen Regierungs-Bevollmächtigten bei 
dasiger Universität übertragen worden.

Dr. F. W. Unger in Hannover ist zum Bibliothekssecre- 
tar befördert worden.

Der Prediger zu Middelburg I J- ^aleton hat die 
Stelle eines ordentlichen Professors der orientalischen Sprachen 
an der Universität zu Gröningen übertragen erhalten.

Ober-Regierungsrath Wallach iu Bromberg ist Vicepräsi
dent der Regierung zu Königsberg in Preussen geworden.

Orden. Das Ritterkreuz des grossherzoglich hessischen 
Ordens Philipp des Grossmiithigen erhielt Oberforstrath Frhr. 
v. Wedekind in Darmstadt; das Ritterkreuz des Ordens der 
würtembergischen Krone Professor Mauch in Stuttgart; das 
Ritterkreuz des schwedischen Nordsternordens Prof. Dr. äocä 
in Erlangen; den russischen Wladimirorden vierter Klasse 
Prof. Dr. Liebig in Giessen; das Ehrenkreuz des baierischen 
Ludwigsorden Kirchenrath Dr. Ant. Dan. Geuder in Augsburg; 
das Commandeurkreuz des königl. belgischen Löwenordens 
Geh. Hofrath Tieck in Berlin; die Friedensklasse des preussi
schen Ordens pour le merite Geh. Medicinalrath Prof. Dr. Link
in Berlin.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Memorie della Societä medico-chirurgica di Bologna, se- 

guito agli opusculi da esso publicati Vol. III, Fase. 4. Bo
logna, 1844. Franc. Freschi, Riflessioni medico-legali sulle- 
contusioni e sulle fratture, per servire di schiarimento al pre- 
scritto degli articoli 315 e 316 del cod. penale di Parma. 
Luigi Catori, Sopra un monstro umano rinocefalico e pseuden- 
cefalico ad un tempo (rhinopseudencephalus). Clodovico Biagi, 
Di una lebbra iuberculare o mal del legato di Commachia, 
Demetrio Rasi, Osservazioni pratiche di purpura emorragica.

Nordalbingische Studien. Neues Archiv der schleswig- 
holstein - lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Ge
schichte. Ersten Bandes zweites Heft. Kiel, 1844. Diesem 
zweiten Hefte, welches mit dem ersten (vgl. Nr. 268, S. 1069 
des vor. Jahrgs.) in fortlaufender Seitenzahl verbunden ist, eröff
net ein von Prof. Waitz verfasster Auszug aus dem Jahres
bericht von 1843—44. In demselben spricht der Verf. über 
die Bedeutung der historischen Vereine überhaupt und weist 
richtig nach, wie deren Gedeihen dann ermöglicht wird, wenn 
der Dilettantismus nicht vorherrscht und die Leitung des Gan
zen in den Händen Weniger ruht. Übergehend auf die schles
wig-holsteinische Gesellschaft, bemerkt er, dass diese nichts 
vom Dilettantismus zu fürchten habe, jedoch bei allem sicht
baren Interesse der Mitglieder eine bestimmtere Mitwirkung sich 
vermissen lasse, und setzt als umsichtiger Kenner der Sache 
ins Licht, was von einem provinziellen Vereine zu leisten sei, 
wobei manches lautgewordene Vorurtheil, wie über das Zu
sammenwirken aller deutschen Vereine, beseitigt wird. Aner
kannt wird aber auch, was der Verein m Bezug auf die Samm
lung geschichtlicher Quellen gethan hat. Noch liegt eine 
grosse Masse des zu benutzenden Stoffs vor. So gedenkt 
der Verein auch die Landtagsacten, welche in Abschriften ver
breitet sind, zu sammeln und zu veröffentlichen, die Urkun
densammlung fortzusetzen, namentlich auch die Regesten. Der 
Inhalt des Heftes ist folgender: Des Claudius Clavius Beschrei
bung des skandinavischen Nordens, mitgetheilt von Prof. Dr. 
Waitz. Diese Beschreibung, deren Verfasser nicht näher be-
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zeichnet werden kann, befindet sich in einer Handschrift der 
Bibliothek zu Nancy. Diese enthält die lateinische Übersetzung 
des Ptolemäus von Jacobus Angelus, dann die aus dem Grie
chischen ayf Veranstaltung des Cardinals Guilielmus Filiastrus 
übertragenen Karten des Ptolemäus, und endlich die erwähnte 
Beschreibung mit beigefügter Karte. Zwar ist diese schon 
durch Blau in den Memoires de la societe royale des Sciences 
lettres et arts de Nancy (1835) veröffentlicht worden, erscheint 
aber hier nach einer nochmaligen Vergleichung berichtigt. — 
Über Siegfried’s Sachsen- und Dänenkriege, von Dr. K. Mül
lenhof, eine schätzbare, freisinnige Untersuchung der historischen 
Elemente in der Episode im zweiten Liede der Nibelungen 
Not. — Kleine Beiträge zur deutschen Mythologie, von Dr. K. 
Müllenhoff. Sie liefern zu der Geschichte der Verehrung des 
Wodan, über die Benennung und Bedeutung der Walküren 
und der dämonischen Wesen Filo und Milo interessante Com
binationen aufgefundener Andeutungen. — Statuta et consue- 
tudines Vicariorum Maions Ecclesiae Lubecensis, ex auctoritate 
Collegii anno 1565 in unum conscriptae; mitgetheilt von Dr. 
W. Leverkus. — Verzeichniss der Urkunden im Stadtarchiv 
zu Tondern, gefertigt vom Bürgermeister Sibbers in Tondern. 
Als Beilage reiht sich an die Fortsetzung des Verzeichnisses 
der Handschriften in der kieler Universitätsbibliothek, welche 
die Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein be
treffen, von Prof. H.Ratjen.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Berlin. Am 

2. Juni berichtete Prof. Gerhard über seine Sammlung etrus
kischer Inedita. Die Sammlung war, nach Zurückstellung der 

7 bemalten Gefässe, welche mehr der griechischen Kunst ange
hören, auf Todtenkisten, Spiegel und Erzfiguren gerichtet. 
Die Zeichnungen von Erzfiguren, so erheblichen Inhalts sie 
sind, werden füglicher gelegentlicher Bekanntmachung überlas
sen. Der Apparat für die Todtenkisten befasst 262 Inedita, 
meist in Volterra gezeichnet, eine Sammlung von Reliefs, die 
sich als ein Ganzes zur Bekanntmachung eignet, und durch 
ihre Wichtigkeit für etruskische Schrift und für die Darstel
lung etruskischer Sage und Sitte alle andern Bildnereien Etru
riens überwiegt. Da jedoch von diesen Monumenten Vieles 
edirt, der Kunstwerth dabei ein sehr verschiedener, zum Theil 
geringer ist, so blieb diese Quelle etruskischer Erudition zu
rückgestellt. Mit durchgreifenderm Erfolge sind die Spiegel 
behandelt worden, von deren Zusammenstellung in dem be
kannten Kupferwerke das Nähere bemerkt wurde. Am 5. 
Juni las Dr. Riess eine Abhandlung über das Glühen und 
Schmelzen von Metalldräthen durch Elektricität. Die Unter
suchung verfolgte den Übergang von der elektrischen Erwär
mung zur elektrischen Schmelzung. Es ergab sich, dass die 
Schmelzung eine von der Erwärmung gänzlich getrennte elek
trische Wirkung ist. Die ersten Wirkungen der elektrischen 
Entladung sind Erschütterung des Draths und Bildung einer 
Dampfwolke; dann folgt eine bleibende Einbiegung des Draths; 
darauf das Glühen in seiner Abhängigkeit von der elektrischen 
Ladung und von Materie und Dimensionen des Draths. Noch 
stärkere Entladungen reissen den Drath los und zertheilen ihn 
in kleine Stücke. Die Reihenfolge dieser Veränderungen des 
Draths zeigt, dass die Elektricität in gewisser Stärke auf ei
nen Drath sowol thermisch als auch mechanisch wirkt und 
dass keine Mittelstufe_ aus einer dieser Wirkungen allein ab
geleitet werden kann. Durch jeden Drath werden elektrische

Entladungen nur bis zu einer gewissen Stärke continuirlich 
fortgepflanzt; dadurch wird der Drath erwärmt und magne
tisch. Stärkere Entladungen pflanzen sich durch denselben 
discontinuirlich fort und in Folge davon tritt die Verbiegung, 
das Glühen, Zerreissen, Schmelzen, Zerstäuben des Drathes 
ein. Am 12. Juni las Geh. Regierungsrath Pertz über eine 
fränkische Kosmographie des 7. Jahrh. Prof. Ehrenberg 
las eine Berichtigung der von Prof. Kützing in Nordhausen 
publicirten, die Akademie und ihn selbst betreffenden Anklagen. 
Sie betrifft eine Rechtfertigung gegen Beschuldigungen, welche 
Kützing in seinem Werke: ,,Die kieselhaltigen Bacillarien^, 
ausgesprochen hat, als habe Ehrenberg die von ihm 1834 
dargelegte Nachweisung des Eisengehalts der Infusorien oder 
der Diatomeen sich zugeeignet. Am 16. Juni las Geh. Ober
bergrath Karsten über die königsborner Soolquellen. Der
selbe theilte die chemische Untersuchung eines Niederschlags 
mit, welcher sich unter merkwürdigen Umständen in einem 
Dampfmaschinenkessel abgesetzt hatte. Geh. Medicinalrath 
Mitscherlich zeigte zwei Exemplare von Billbergia zebrina vor, 
welche sich seit 1841 in einem luftdicht verschlossenen Ge
lasse, wie in freier Luft entwickelten; das eine hat geblüht, 
beide haben Knospen getrieben, die zu grossen Pflanzen ge
worden. Derselbe zeigte Retorten und Kolben, durch welche 
er nachwies, dass die Hefe sich nicht in Schimmel und an
dere Pflanzen dieser Art verändert, und dass eine einzige Lage 
von Filtrirpapier den Samen dieser Pflanzen abhält. Am 19. 
Juni las Prof. Panofka die Fortsetzung der Abhandlung über 
Asklepios und die Asklepiaden. Er wies Trikka in Thessalien 
als Metropole des Asklepiosdienstes , Epidauros, Kos, Perga- 
mos und Messene als Hauptsitze nach und bezeichnete die 
Orte, an welche sich die Sage der Geburt des Gottes an
schloss und welche durch diesen Tempeldienst ausgezeichnet 
waren. Die auf uns gekommenen Marmorstatuen bieten meist 
nur Nachbildungen der für den Tempel in Pergamos gear
beiteten Statuen von Pyromachos dar; auf Vasen wird da« 
Bild dieses Gottes nicht gefunden; doch wurden Zeichnungen 
vorgelegt von drei griechischen Votivreliefs, von 27 Münztypen 
und von unedirten Gemmen. Prof. v. d. Hagen theilte eine 
Ergänzung zu der von W. Grimm über die manessische Lie
dersammlung gemachten Erörterung mit, s. S. 726. Am 26. 
Juni las Geh. Medicinalrath Müller über die bisher unbekannten 
typischen Verschiedenheiten der Stimmorgane der Passerinen. 
Die Nachweisung dieser Verschiedenheiten hebt die allgemein 
gültige Annahme Cuvier’s auf, als komme fast allen Sing
vögeln, mit einigen Ausnahmen allen Passerinen der zusam
mengesetzte Singmuskelapparat von fünf Muskeln zu. Hier 
wird nun die genaueste Untersuchung der einzelnen Formen 
gegeben und durch Abbildungen erläutert. Am 30. Juni Jas 
Prof. Ranke einen Entwurf zur Geschichte der innern Ver
waltung der brandenburgisch - preussischen Länder von 1640 
— 1740.

Societät der Wissenschaften in Göttingen. Am 
21. Juni wurde von dem Prof. Wöhler eine Abhandlung vor" 
gelegt, welche die Resultate einer von ihm und Dr. Merklein 
angestellten Untersuchung über die Bezoarsäure darlegte. Durch 
die Analysen ergab sich, dass die bei 209° getrocknete ße- 
zoarsäure 1 Atom basisches Wasser enthält, welches im Kali
salz durch 1 Atom Kali vertreten wird. Das Äquivalent der 
wasserfreien Säure ist also = C14 H2 O7 oder 1776, 64, 
und die krystallisirte Säure = (H + C14 H2 O7) -f- 2 H. 
Diese Substanz ist nichts Anderes als Elleysäure, oder die
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Säure, welche zuerst von Chevreul aus den Galläpfeln dar
gestellt und von Branconnot näher untersucht worden ist. Die 
Bezoarsäure bildet Salze, von denen untersucht worden sind : 
Kalisalz, Natronsalz, Ammoniaksalz, Barytsalz. Silbersalz war 
nicht hervorzubringen. Eine Säure, die durch Einwirkung der 
Luft auf die basischen bezoarsauren Alkalien entsteht, benen
nen die Verfasser in Bezug auf die blauschwarze Farbe des 
Kalisalzes Glaukomelansäure. Näher zu erforschen bleibt der 
Zusammenhang, in welchem die Bezoarsäure zur Gallussäure 
und folglich zur Grobsäure stehe. Wahrscheinlich ist, dass 
die Thiere, bei denen man Bezoare findet, sich von grobsäure
haltigen Pflanzen nähren, dann Grobsäure bei der Verdamm" 
in Bezoarsäure verwandelt und unverdaut die Bezoare bildet 
Am 25. Juli theilte Geh. Hofrath Hausmann Bemerkungen 
über die Zusammensetzung des dunklen Zundererzes mit. Die 
von Bornträger ausgefiihrte chemische Zerlegung ergab, dass 
eine Verwandtschaft des Zundererzes und der Antimonblende 
oder dem Rothspiessglanzerze nicht stattfindet, und dass das 
dunkle Zundererz ein inniges Gemenge verschiedener Erze ist. 
Man kann für wahrscheinlich halten, dass die Eigenthümlichkeit 
des. Aggregatzustandes einem vorwaltenden Gehalte an Feder
erz, der Stich der Farbe in das Rothe einer Beimengung von 
Rothgiltigerz zuzuschreiben sei, und dass ausserdem ein arse
nikhaltiges Erz, z. B. Misspickel, in dem Gemenge sich befinde. 
So würde das dunkle Zundererz als ein Gemenge von Feder
erz, Misspickel und Rothgiltigerz zu betrachten sein.

Literarische Nachrichten.
In dem Anzeige-Blatt für Wissenschaft und Kunst, Nr. CX, 

welches dem 110. Bande der Jahrbücher der Literatur (Wien, 
1845) beigegeben, hat Prof. Dr. Tischendorf in Leipzig eine 
„Rechenschaft über seine handschriftlichen Studien auf seiner 
wissenschaftlichen Reise von 1840—44“ dargelegt. Die erste 
Abtheilung verzeichnet die von ihm aus dem Oriente im Original 
mitgebrachten Handschriften. Diese sind folgende: 1. Griechische 
Handschriften. I) Ein Pergamentmanuscript im grössten Folio, 
43 Blätter mit 1 Columnen, alttestamentliche Bücher nach der 
griechischen Übersetzung der LXX. Es werden darin vier 
Hände unterschieden. Das Alter der Handschrift setzt Dr. 
Tischendorf in den Anfang des 4. Jahrh. und nennt es die äl
teste aller in Europa vorhandenen griechischen Pergamenthand
schriften. 2) Vier ziemlich schadhafte Blätter aus einem Per
gamentcodex der kanonischen Evangelien (Matth. 13. 14. 15). 
3) Ein vollständiger Codex der vier Evangelien, etwa aus dem 
10. Jahrh. 4) Ein Palimpsest, dessen obere Schrift ein tqo- 
nä^iov der griechischen Kirche, die untere ein Evangelistarium 
enthält. 5) 24 Pergamentblätter enthalten Fragmente von 
arabischen Heiligenlegenden, merkwürdig durch die Schrift
züge; darunter griechische Unzialschrift, deren Inhalt nicht 
näher bestimmt werden kann. ß) Acht Blätter Palimpsest, 
deren obere Schrift Liturgisches, die untere Unerklärtes ent- 
halt. 7) £wei Folioblatter aus einer theologischen Schrift. 
8 ll) Einzelne Pergamentblätter 12) Ein Manuscript auf 
Papier in Quart, aus dem K. Jahrh., enthält auf 33 Blättern 
die zwei Lobreden des Aristides auf Kyzikus und Smyrna, 
die Schrift des Plutarch’s UmQ &v Tiq aio&oiTo tavTov napa- 
xomovzoc in ugtiTj, eine Declamation über eine gestellte 
Aufgabe, eine Erzählung unbekannter Verfasser. 13) Eine

Handschrift des 15. JahrL ^vvoSiybq T6poq,ytyQa^voe £7Jl 
TUig dnoßaHoutraiq ir^ tov
xai äxivövvov SvGOtßttav peyakitiq ovvöSotq. 14) Papierco
dex aus dem 16. Jahrh. enthält eine Sammlung von Stellen 
aus alten Classikern, Kirchenvätern und biblischen Schriftstel
lern. 15) Kirchengeschichtliche Auszüge in einer papiernen 
Handschrift des 10. oder 17. Jahrh. II. Syrische Handschrif
ten: I) Fra"inente des Evangelium Matthäi, die vollständigen 
Evangelien des Marcus und Lucas, und die erste Hälfte des 
Evang. Johannis. 2) Fragment auf Pergament von der syri
schen Übersetzung der Genesis und des Exodus. 3) Hand
schrift auf baumwollenem Papier enthält nestorianische Hym
nen. 5) Einzelne Blätter, Gebete für den christlichen Kirchen
dienst. III. Koptische Manuscripte. 1) Eine Anzahl einzelner 
Blätter im inemphitischen Dialekt enthalten einige Martyrien, 
Fragmente aus dem alten und neuen "Testament. 2) Ein 
kirchliches Lectionarium, mit Stücken aus dem alten und neuen 
Testament. 3—6) Liturgische Bücher. 7) Eine liturgische 
Handschrift. IV. Arabische Manuscripte. 1) Codex auf baum- 
wollnem Papier, die Geschichte vom Leben, vom Wirken und 
vom Märtyrertode der Apostel. 2) Papiercodex, das Märty- 
rerthum des h. Isidor, die Lebensgeschichte des Vesir Abiah, 
Leben und Tod des h. Antonius. 3) Unvollständige Hand
schrift von Homilien. 4) Wunder- und Märtyrergeschichte des 
h. Pachomius u. A. 5) Acht Blätter, die Geschichte vom h. 
Vater Johannes, dem Bischof und Eremiten vom Kloster des 
h. Saba. 6) Fragmente. V. Armenische Handschriften. 
Fragmente, noch unerklärt. VI. Äthiopische Handschriften. 
I) Handschrift auf Pergament, das Leben der h. Walatta 
Petros. 2) Lesestücke aus dem Alten und Neuen Testament. 
3) Liturgischen Inhalts. 4) Ein grammatisches Elementarbuch 
in amharischer (abyssinischer Vulgär-) Sprache. VII. Arabisch- 
drusische Handschriften. I) und 2) Manuscripte, welche das 
von Sylvestre de Sacy (Expose de la religion des Druses. T. 
I, p. 471) verzeichneten Religionsbuchs. 3) Ein gleichartiges 
Manuscript, über dessen Inhalt de Sacy p. 482 berichtet. 
Aus dieser kurzen Bezeichnung des gesammelten Schatzes 
lässt sich abnehmen, aus welchen Handschriften die Kritik des 
Alten und Neuen Testaments neuen Stoff entnehmen kann, 
wenn das Meiste auch nur in paläographischer Hinsicht schätzbar 
sein möchte. Von den beiden unter den syrischen 1 und 2 
benannten Handschriften wird die Ergebnisse für die biblische 
Textkritik Prof. Kuch bekannt machen, über das griechisch
arabische Manuscript Prof. Fleischer in Leipzig nähere Unter
suchungen mittheilen. Ausserdem berichtet Dr. Tischendorf 
über die Handschriften der Bibliothek in Patmos, von welcher 
ein Katalog für die französische Regierung gefertigt worden 
ist. Die Bibliothek befasst gegen 200 griechische Handschrif
ten , darunter namentlich das Buch Hiob mit Scho ten, die 
Briefe Pauli mit Scholien, eine Biographie des Aristoteles, vor
züglich aber eine grosse Zahl der Kirchenvater sodass von 
den Schriften des Basilius d. G. M, von den des Johannes 
Chrysostomos 40 Handschriften vor am en sine.

Nach dem Beschlusse des Ministerraths des öffentlichen 
Unterrichts wird in allen Lehranstalten das Wörterbuch der 
deutschen Sprache von Adler- Menard emgefuhrt. Es ist dies 
ein Auszug aus dem vortrefflichen grössern Wörterbuche von 
Schuster und Regnier, nach dem von Regnier, dem Sprach
lehrer des Grafen von Paris, entworfenen Plane.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT» Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



884

I ii t e I II s © n ® b I a 11«
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

finde - Literatur.
©urd) alle Stubbanblungen ift ju erhalten:
JDer Äreuj - uni*  JerMnanbsbrunnen

in g^arirn^n^
«Bon neuem c^emif^ unterfudjt 

von
Jterffem 

®r. 8. ®e$. 15 9?gr.
Sta^jte^enbe SSerfe finb fortivä^renb burdj alle SSu^^anblungen ju 

bejie^en:
^iUe (<&♦ ©eutftblanbö unb

ber ®^tt>etj> Äafcbenbucb für SBrunnen - unb95abe= 
reifend-o$3ier $efte. SRit Äärtcben unb planen. 8. 1837 
-—38. 3 £fylr.
I. ©ie $tilqucUen in allgemein wiffenf<^aft!i<^er JBe  

jte^ung unb beten jwecfmäfiige SBenu^ung  15 9tgr.
*

*
II. ©ie&äber unb Heilquellen be$ ^änigreicb^ SBbbmen 
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unb funfHichen SRineralwäffer von £atlöbab, 
SRarienbab, ®ger, ^tyrment unb ®paa. Zweite 
verbefferte Auflage. 8. 1828. 1 ^b^- 16 ^9r- 

©affelbe in fran^ftfdjer 1 $bfr- 9?gr.
«e Wg, im September 1845.

'41.
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erf^ienen unb burd) alle 23u^^anblungen ju bejie^en: 

sBottüünbige biblif^e ©ef^iebte 
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ja^l mehr ober minber gelungener TCuöjüge in Srjä^lungöform auö bem 
SSudje ber 93üd)er bar, allein ÄritiE unb Srfa^rung lehren, ba§ allen 
biefen SBerfen eine, für ben praftifdjen. Sebraud)^ unumgänglich 
notfpvenbigeSigenfdjaft fehHz basift: SSoUftanbigfeit vereint 
mit billigt eit. .

SBeibeö haben SSerfaffer unb Verleger bei •perauögabe obigen SBerteö 
imTluge gehabt, unb befonberö ift eS erfterm, burd) glüdlidje 35enu£ung 
ber unübertrefflichen ©inter’fdjen SDiethobe, gelungen, bem publicum 
ein in jeber £inftd)t gebiegeneö Sud; übergeben ju femnen.

Soeben erfchien im SSerlage ber ^oUe’fdjenSoudjbanblung in SBolfen= 
Büttel unb ift in allen SSudjbanblungen ju haben:

tthlicffö gcnftradk
an bie ^roteflantifd^en greunbe auf ber 2(ffe itn 

ßanbe 53raunfd)foeig am 20. 2(uguft 1845.
SSrofchirt. ^teig 2% 9?9r.

Bei Alexander Buncker, königl Hofbuchhändler in Berlin 
erscheint soeben:

Dr. Albert G. Koch,
Die Riesenthiere der Urwelt

oder das neuentdeckte
MISSOURIUM THERISTOCAULODON

(Sichelzahn aus Missouri) 
und dieMASTODOITOIDEN

im Allgemeinen und Besondern, nebst Beweisen, dass viele, nur 
durch ihre Überreste bekannt gewordenen Thiere nicht praeadamitisch, 
sondern Zeitgenossen des Menschengeschlechts waren. Mit 8 Tafeln 
_____________ Abbildungen. Gr. 8. Geh. 1 Thlr.

Neu erschienene Bücher der Bictcrich’schen Buchhandlung 
in Göttingen.

AMiandlamgfen der J&öiiigflachen GeseM- 
scliaft der Wissenschaften zu Göttin*  
gen. Bd. II. von den Jaiiren 1842—44. Gr. 4. 8 Thlr.

Hieraus einzeln:
------ , Der historisch-philologischen Klasse. Bd. II. 

3 Thlr. 10 Ngr. (3 Thlr. 8 gGr.)
------ , Der physikalischen Klasse. Bd. II. 4 Thlr.
^refe, 8$., ßcitfaben jum ©tubiutu beS htmuoverf^ett 

^rivatred)^- ^l- U, W- 2. ®r. 8. 2
W- I, 2fufl. 2 erf^ien 1829 unb foftet l S&lr.)

Henmimi. M. Fr., Zur Rechtfertigung der Echt
heit des erhaltenen Briefwechsels zwischen Cicero 
und M. Brutus. Erste Abtheilung. Gr. 4. 15 Ngr*  
(12 gGr.)

JVraiit, SS. ©runbrif SSorlefungen über ba^ 
beutfebe $rwatreebt mit ^infcbluf be£ gehn = unb ^)anbel^ 
redjtß nebft beigefügten Quellen, ©ritte vermehrte unb ver< 
bewerte Auflage. ®r. 8. 2 ^b^-15 97gr. (2 $blr. 12 g®r.) 

LaBgeBheck, C. J. ML, Nosologie und Therapie 
der chirurgischen Krankheiten in Verbindung mit der 
Beschreibung der chirurgischen Operationen, oder 
gesammte ausführliche Chirurgie für praktische Ärzte 
und Wundärzte. Bd. V, Abth. 3 (von den Geschwüll- 
sten). Gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr. (2 Thlr. 16 gGr.)

(Die Bände I—V, 2 sind auf 6 Thlr. herabgesetzt.)
(Startens IKecneil) Fortsetzung unter dem Titel: 

Nouveau Recueil general de Traitt^s, conventions et 
autres transactions remarquables etc. pr. Fr. Murhard. 
Tom. III, Fan 1842. Gr. 8. 4 Thlr.

Ewald. ML, Geschichte des Volkes Israel bis Chri
stus. Bd. II. Gr. 8. 2 Thlr. 10 Ngr. (2 Thlr. 8 gGr.) 

(Bd. I. erschien 1843 und kostet 1 Thlr. 20 Ngr. (1 Thlr. 16 gGr.) 
1?***$$'  Seb^ucb ber fpecietten S^ofologie unb^berapic- 

compl. klaffen unb gramilien. 8. 3^blr.20 97gr- 
(3 %bfr. 16 g@r.) __________

u »e* Brockhaus in Leipzig ist erschienen und durch 
alle Buchhandlungen zu beziehen:
Mttlieilung^en aus dem Gebiete derMeil- 

lilinde. Im Verein mit mehren praktischen Ärzten 
Moskaus herausgegeben von Di’. H. Blumenthal, 
Dr. N. Anke und Dr. G. Levestamm*  Gr. 8. Geh. 
1 Thlr.
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ALLGEMEINE LITERATUB-ZEITENG.
Vierter Jahrgang. M 222. 16. September 1845.

Altert li umskunde.
1. E. v. Lasaulx, Das pelasgische Orakel des Zeus 

zu Dodona. Würzburg, Voigt & Mocker. 1841. 
Gr. 4. 7/2  Ngr.*

2. , Die Sühnopfer der Griechen und Römer und
ihr Verhältniss zu dem einen auf Golgatha. 1841. 
Gr. 4. 15 Ngr.

3. — . über den Sinn der Ödipussa^e. 1841. Gr. 4.
7'A Ngr.

4. , Die Linosklage. 1842. Gr. 4. 7’/2 Ngr.
5. — , Die Gebete der Griechen lind Römer. 1842.

Gr. 4. 772 Ngr.
6«------ 5 Der Fluch bei Griechen und Römern. 1843.

Gr. 4. 7/2 Ngr.
7-------- ? Prometheus, die Sage und ihr Sinn, ein Bei

trag zur Religionsphilosophie. 1843. Gr. 4. 10 Ngr.
8. — — , Über den Eid bei den Griechen. 1844. Gr. 4. 

10 Ngr.
9. — — , Über den Eid bei den Römern. 1844. Gr. 4. 

10 Ngr.
Diese nach einander als akademische Gelegenheits
schriften hervorgetretenen Abhandlungen sind so ei- 
genthümlicher Auffassung und bilden zusammengenom
men so sehr ein grösseres Ganze, dass eine ausführ
lichere Beleuchtung derselben sich von selbst rechtfer
tigt. Der Verf., bisher Professor der Alterthumsstu
dien zu Würzburg, neuerdings nach München berufen, 
ist Schwiegersohn des verstorbenen Iranz v4 Baader, 
katholischer Christ und im Besitze einer sehr vielseiti
gen Bildung. In Philosophie und Theologie wohlbe
wandert, namentlich mit Mystik und Patristik vertraut, 
hat er dennoch den Mittelpunkt seiner wissenschaftli
chen Interessen im Altertum genommen. Wohlthuend 
ist die Liebe und Wärme, mit welcher er sich überall 
der geistigen Tiefen und Verborgenheiten des Alter
thums zu bemächtigen strebt, und das umsomehr, da 
diesem religiösen Ernste eine auch in philologischer 
Hinsicht gründliche und umfassende Bildung zur Seite 
steht. Daher alle diejenigen, welche sich für das re
ligiöse Leben des Alterthums interessiren, gewiss längst 
ihre Freude an der Rüstigkeit gehabt haben, mit wel
cher Hr. v. Lasaulx einen Punkt aus demselben nach 
dem andern vorzunehmen pflegt.

Die nachfolgenden Bemerkungen werden dem Verf. 
in vielen Punkten widersprechen, nicht um des Wider
spruchs willen, sondern um durch Satz und Gegensatz 

die präcisere Auffassung von Fragen zu befördern, die 
auch dem Ref. am Herzen liegen. Die Mythologie ist 
nun einmal, sobald sie das Gebiet der historisch-kriti
schen Forschung verlässt und zu deuten anfängt, die
jenige der philologischen Disciplinen, wo die Subjecti- 
vität, die individuelle Geistes- und Gemüthsrichtung, ih
ren weitesten Spielraum hat. Übereinstimmung ist hier 
nie zu erreichen; doch wird es förderlich sein, durch 
entschiedenen Ausdruck der Ansichten die verschiede
nen Arten und Klassen der Systeme und Methoden 
gegen einander abzugrenzen und eine jede in ihrer Ei- 
genthümlichkeit scharf hinzustellen.

Bei dem Verf. sind überdies die allgemeinen Prin- 
cipien seines Verfahrens das Wichtigste; denn im hi
storischen Detail zeichnet er sich mehr durch geschmack
volle Darstellung, als durch selbständige Forschung 
aus. Unter jenen allgemeinen Principien aber sind be
sonders zwei Überzeugungen als die leitenden her
vorzuheben, zu deren bestimmterer Charakteristik wir 
am besten thun, einige der prägnantesten Sätze hier 
oder dort auszuziehen.

Zunächst gehört dahin ein sehr lebendiges Durch
drungensein von der Wahrheit des Christenthums, in 
welchem der Verf. auch den Schlüssel zum Verständ
nisse aller andern Religionen, namentlich der heidni
schen der vorchristlichen Welt, zu finden glaubt. So 
heisst es in Nr. 2: ,,Die Geschichte aller Völker, die 
als Theile der einen organisch gegliederten Menschheit 
nur ein Leben leben, bildet eine fortschreitende Reihe, 
worin das relativ letzte Glied stets alle vorhergehen
den reassumirt. Da aber alle Geschichte in letzter 
Instanz Religionsgeschiclite ist, so hat das Christenthum 
als universale Weltreligion seiner Natur nach alle frü
heren Volksreligionen, insoweit sie Wahrheit enthielten, 
in sich aufgenommen und beschlossen, 
kaum eine im Christenthum ausgesprochene Wahrheit, 
die nicht substantiell auch in der vorchristlichen Welt 
gefunden würde.“ Und in Nr. 7: „Die Mythologie der 
heidnischen Völker des Alterthums steht vor uns wie 
ein rätselhaftes Traumgebilde der vorgeschichtlichen 
Menschheit eine Traumprophezie, deren wahre Deutung 
erst in der Fülle der Zeiten in Dem gegeben wurde, 
der mehr war als alle Propheten, in Christus. — Der 
Anfang und Erstgeborne aller Creatur, des unsichtba
ren Gottes Ebenbild, der Welt und unser Vorbild, hat 
als eingeborner Sohn des Gottes aller Götter eben 
darum alle später geborenen Götter in sich be
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schlossen. — Unter diesem Gesichtspunkte betrach
tet erscheint, wie die israelitische, auch die Profange
schichte als eine vorbildliche, das Christenthum vor
bildende, und lässt sich aus der Geschichte und den 
Religionen des Heidenthums ein zweites apokryphisches 
altes Testament herstellen, deren beider Fortsetzung 
und Erfüllung das neue Testament enthält/*  Die Auf
gabe der Religionsphilosophie sei es nun nachzu weisen, 
wie in der gesammten vorchristlichen Welt Christus 
im Kommen begriffen war, dessen wirkliche Erschei
nung im Judenthum klar vorherverkündet, im Heiden
thum überall geahnet und gehofft sei.

Also die freiere, auch sonst häufig vertretene An
sicht, dass der Logos nicht blos innerhalb der Sphäre 
des alten Bundes, sondern auch unter den Heiden von 
sich gezeugt und seine Erscheinung im Fleische vorbe
reitet habe. Nur dass man solche Manifestationen bei 
den Alten sonst nicht auf dem eigentlich religiösen 
Gebiete, sondern in der Kunst, Wissenschaft, Philoso
phie der Alten und überhaupt dort sieht, wo das Al- 
terthum seine weltgeschichtliche Bedeutung in ewiger 
Jugend bewährt und auch innerhalb der christlichen 
Kirche seine formenbildende Kraft oft genug dargethan 
hat. Sollte man auch die Religion der Alten in sol
chem Lichte betrachten dürfen? Die Philosophie musste 
sie gewaltsam negiren und langsam überwinden, ehe 
sie den freien Aufschwung nehmen konnte, mit wel
chem sie aus der alten Geschichte in die neue überge
treten ist. Auch das Christenthum selbst musste sich 
in den entschiedensten Widerspruch zu ihr setzen, um 
sich in seiner Reinheit zu behaupten. Mögen die Kir
chenväter in dem Eifer ihrer Polemik übertreiben, es 
bleibt als bester Kanon zur Kritik des Heidenthums 
der Ausspruch des Apostels Paulus, dass die Völker, 
welche ausserhalb der Offenbarung standen, zwar eine 
natürliche Gotteserkenntniss hatten, dass aber diese 
Erkenntniss bei der sittlichen Schwäche dieser sich 
selbst und der Natur überlassenen Völker nicht Macht 
genug gehabt, sondern bald von götzendienerischem 
Behagen an der sinnlichen Form und an der Lust über
wuchert sei. Wir wollen damit nicht leugnen, vielmehr 
diese Überzeugung mit dem Verf. gegen manche Ver
unglimpfungen des Alterthums, wie sie neuerdings laut 
geworden sind, ja recht fest halten, dass auch auf dem 
eigentlich religiösen Gebiete bei den Alten neben der 
populären Oberflächlichkeit und dem Schwelgen in der 
Form eine leise Strömung tieferer Überzeugungen wohl 
zu bemerken ist, deren Bette sich hernach mit dem der 
christlichen Wahrheiten leicht vereinigt. Allein solche 
Symptome sind mehr Ausnahme als Regel; sie sind 
überdies mehr in der allgemeinen Natur und dem we
sentlichen Bedürfniss der Religion überhaupt begründet, 
ais dass sie eine specifische Beziehung zum Christen
thum hätten. Im Allgemeinen dagegen scheint es uns 
nicht blos das Interesse des Heidenthums, sondern auch 

des Christenthums, am meisten aber das der histori
schen Forschung zu fordern, dass man an dem radi- 
calen Unterschiede beider Religionsformen, wie die 
gewöhnliche Meinung ihn hinstellt, festhalte. Na
turreligion und geoffenbarte Religion sind aus zwei 
ganz verschiedenen Wurzeln emporgewachsen, und man 
schadet beiden, wenn man dem Principe der einen 
Möglichkeiten und Wahrnehmungen zumuthet, die nun 
einmal nicht in ihm liegen. Es muss ein solches Stre
ben nothvvendig zur Begriffsverwirrung und zum Syn
kretismus führen, da doch die historische Wissenschaft 
vor Allem die Aufgabe hat, eine jede im Factischen 
gegebene Erscheinung in ihrer ganzen Eigenthümlich- 
keit zu tixiren, worauf es alsdann die comparative Be
trachtung oder, wenn man will, Religionsphilosophie 
um so leichter haben wird, auf die allgemeinen Anfänge 
zurückzugehen und einen jeden in seinem wesentlichen 
Unterschiede vom andern wissenschaftlich nachzuweisen. 
Die evangelische Reinheit des Christenthums kann nur 
dabei gewinnen, wenn man jenem Ausspruche des Apo
stel Paulus gemäss das Heidenthum unter der Voraus
setzung eines zwar formell vollendeten, nach seinem 
ideellen Inhalte aber schwächlichen und darum alsdann 
dem Untergange geweihten Gebildes betrachtet, als es 
seine Impulse für Kunst und Wissenschaft, die es über
lebt haben, erschöpft hatte. Dem Heidenthume aber 
selbst wird auch besser damit gedient sein, wenn man 
es innerhalb seiner eigenen Grenzen als durchgeführte 
Naturpoesie und Religion des Schönen betrachtet, als 
wenn man seinen zarten, flüchtigen Formen den schwer
fälligen Inhalt einer Dogmatik zumuthet, welche weit 
über seine Kräfte hinausreicht.

Auch muss man gegen die Methode des Verf. ei 
nigermassen mistrauisch werden, wenn man den zwei
ten Hauptpunkt in seinen leitenden Grundsätzen näher 
kennen lernt. Nicht zufrieden nämlich mit dem einen 
und nächsten Sinn, welchen alle Überlieferung habe, 
macht der Verf. es der Mythologie zur Pflicht, einen 
zweiten, entlegneren aufzusuchen, welcher erst die 
völlige Erklärung zu leisten im Stande sei. So heisst 
es in Nr. 3 über den Sinn der Ödipussage S. 8: „Die 
mythisch - ideale Wahrheit der sittlichen Naturgesetze, 
die sich in der Sage manifestiren, bedarf keiner wei
tern Auseinandersetzung. Eine andere Frage aber ist, 
ob diesem Mythus nicht äusser und über seiner dich
terischen Wahrheit noch ein höherer Sinn und eine 
objective Wahrheit zu Grunde liege, oder ob nicht äus
ser demjenigen, was jeder in der Sage findet und was 
sie selbst ausspricht, noch ein verborgener Sinn darin 
sei, der sich in ihr ausspricht. Die griechischen Volks
sagen enthalten Doppeltes, erstens einen historischen 
Stoff und zweitens eine in diesen verwebte religiöse 
Idee. Beides aber lässt abermals eine zwiefache Be
trachtungsweise zu, eine unmittelbare, die sich inner
halb der Sage selbst hält, und eine transcendente, 
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welche den weltgeschichtlichen Sinn und Charakter 
der Sage zu ergründen sucht, wie man ja auch die 
Griechen selbst und ihre Geschichte einmal für sich 
und innerhalb ihrer selbst betrachten, dann aber auch 
als einen Theil der Menschheit und im Zusammenhänge 
der weltgeschichtlichen Bewegung der Menschheit auf
fassen kann.“ Wir geben die Zulässigkeit einer sol
chen Unterscheidung zu und erkennen an, dass der 
Verf. auf seinem Wege zu vielen geist- und sinnreichen 
An- und Einsichten über die alte Mythen weit °,elano't ist. 
Nichtsdestoweniger betreten wir damit das schlüpfrige 
Gebiet der allegorischen Interpretation nach dem Prin
cipe der bniwa, wo als Regel die subjective Begabung 
und Erleuchtung herrscht, und wo sich zwar viel ganz 
Vortreffliches sagen, aber kaum eine objectiv in sich 
begründete Methode aufstellen lässt. So haben denn 
in dei That auch die mythologischen Interpretationen 
des Verf. meistens den Charakter sinnreicher Einfälle, 
welche zu lesen unterhält, aber nicht befriedigt, und 
dies um so weniger, da die Basis, auf welcher die 
Deutung von dem nähern Theile des Sinnes, den die 
Fabel selbst aussprechen soll, zu dem entlegneren und 
transcendenten fortschreitet, nicht selten unsicher und 
mit einiger Willkür behaftet ist.

Um nach dieser Bevorwortung zu den Abhandlun
gen selbst überzugehen, so zerfallen diese von selbst 
in zwei Hauptklassen: 1) die mythologische, wohin 
Nr. 3. 4 und 7 gehören, und 2) die den Cultus der 
Alten betreffende, nämlich Nr. 1. 2. 5. 6. 8. 9. Es 
würde zu weit führen, wenn wir es im Folgenden auf 
eine Kritik oder auch nur auf eine Übersicht sämmtli- 
cher Abhandlungen anlegten. Vielmehr kann auch hier 
nur Einzelnes herausgegriffen werden, und zwar Sol
ches, worin die Eigenthümlichkeit des Verf. am meisten 
hervortritt.

Die mythologischen Abhandlungen enthalten nach 
kurzer Einleitung zuerst die Erzählung des jedesmali
gen Mythus, dann die Deutung, wobei man gewöhnlich 
durch eine nicht vermuthete Wendung überrascht wird. 
Beim Linos geht der Verf. von der Betrachtung aus, 
dass alle Volkslieder klagend und Töne der Wehmuth 
sind, worin er den Ausdruck der Sehnsucht des ur
sprünglichen Menschen nach seinem Schöpfer wahr
nimmt, welcher behnsucht sich nach dem Falle das 
Gefühl der Wehmnth über die verlorne Unschuld des 
Lebens beigemischt habe. Es werden nun die verwand
ten Volkslieder und \ olkssage» durchgenommen, wie 
bei Muller, Ambrosch und Welcker. Bei der Deutung 
des Linos scheint der Verf. sich zuerst der Auffassung 
von Ambrosch zuzuneigen, welcher nach einem Arti
kel im Lexikon des Photius, p. 193, Uvov,
«Wo;, GwfQaoTOQ pägxHwov u. s. w. in jener Figur 
die Personification einer Blume, des Symbols der Na
tur in ihrer Hinfälligkeit sieht, analog dem Narkissos, 
Hyakinthos und ähnlichen Gestalten. Auch gibt der 

Verf. zu? dass die Linosklage eine Beziehung auf die 
«»•rossen Katastrophen des Naturlebens habe, „auf Früh
lin0' Sommer, Herbst und Winter, Blühen und Verwel
ken, Wachsen und Vergehen, Saat und Erndte und den 
o-anzen Kreislauf des Werdens, in welchem stets das 
reife Leben stirbt und aus erstorbenem neues wieder
ersteht kurz auf alle Schmerzen und Freuden der Na
tur, die des Menschen Seele mit empfindet“, in welchen 
Worten jene tiefe Sympathie des Menschen mit dem 
Naturleben, 'welche den Grundzug aller heidnischen 
Religionen bildet, vortrefflich ausgediückt ist. Allein 
dieser Inhalt genügt ihm noch nicht; erst in einem weit 
abstracteren findet er den Schlüssel zu diesen und ähn
lichen Klageweisen. Er stellt den Satz auf, dass unter 
dem thrakischen Linos und den ihm verwandten Ge
stalten anderer Völker in letzter Instanz nichts Anderes 
zu verstehen sei, als der Fall der Menschheit selbst in 
ihrem Urvater. Der Name’ selbst bezeichne Menschen- 
loos, Lebensschicksal (Ahog die masculine Form von 
to Mvov in der schon bei Homer vorkommenden Bedeu
tung von dem Lebensfaden) und sei nichts Anderes, 
als ein mythischer Ausdruck des Schicksals der ur
sprünglichen Menschheit. — Die Erzählung der Mythe 
vom Prometheus erfolgt in drei Absätzen, nach Hesiod, 
nach Äschylus und in der Version, wo Prometheus als 
Menschenbildner erscheint. Seinem Wesen nach sei 
er der Repräsentant der Menschheit, der Mensch selbst. 
Unter den Bildern des Opferbetrugs und der Feuer
entwendung sind Sündenfall und die nachfolgenden 
Schicksale der Menschheit ausgesprochen; der Opfer
betrug sei ein Symbol des creatürlichen Egoismus, der 
sich selbst zu eigen macht, was er Gott schuldig ist, 
der Feuerraub sei ein sinnliches Bild der gestohlenen 
Erkenntniss des Guten und’ Bösen. Die lange Qual 
des Prometheus sei die Qual der unter der Sünde lei
denden Menschheit; die Befreiung durch Herakles sei 
von Bacon und Görres richtig mit der Erlösung durch 
Christus verglichen. Am allerfruchtbarsten aber erweist 
sich für diese Art von Interpretation die Ödipussage, 
welche, auf ihren kürzesten Ausdruck reducirt, folgende 
vier Momente enthalte: 1) dass der Grieche Ödipus 
das Räthsel der ägyptischen Sphinx gelöst hat, eine 
Deutung, welche, wie der Verf. selbst hinzufugt, zuerst 
von Hegel gegeben ist: 2) dass der Inhalt dieses Räth- 
sels der Mensch ist. „Was der sei, haben die Ägypter 
nicht gewusst, erst die Griechen haben es erkannt. Sie 
waren ein echt menschliches o , menschlich aber 
mit allen Schwächen und Sünden des natürlichen Men
schen; und die daraus hervorgehende Unseligkeit des 
Lebens hat kein Volk tiefer empfunden als sie. Denn 
mitten durch die äussere Herrlichkeit und Freude des 
hellenischen Lebens zieht von Anbeginn bis zum Un
tergang derselben ein tiefer Klagelaut: ihre grössten 
Weisen und Dichter haben es wiederholt ausgesprochen, 
dass man keinen Sterblichen glücklich preisen solle 
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vor seinem Ende.“ Auch des Ödipus Leben enthalte 
nichts Anderes, als die Thatsache dieser innern Unse
ligkeit des hellenischen Bewusstseins, daher auch sein 
Name nicht in der bekannten Weise, sondern von o? 
Slnovg abzuleiten sei, Wehemensch. 3) Dass demjeni
gen, welcher dies Räthsel gelöst hat, sein eigenes Le
ben ein vielverschlungenes Räthsel blieb, bis zur Schwelle 
des Grabes. Dies hat A. W. Schlegel in einer vom 
Verf. angezogenen Stelle, über dramatische Kunst und 
Literatur, I, 179, schön hervorgehoben: „Was dieser 
Fabel eine grosse und furchtbare Deutung gibt, ist der 
wol meistens dabei übersehene Umstand, dass es eben 
der Ödipus ist, welcher das von der Sphinx aufgege
bene Räthsel, das menschliche Leben betreffend, ge
löst hat, dem sein eigenes Leben ein unentwirrbares 
Räthsel blieb, bis es ihm allzuspät auf die entsetzlichste 
Art aufgeklärt ward, da Alles unwiderbringlich verlo
ren war. Dies ist ein treffendes Bild anmasslicher 
menschlicher Weisheit, die immer auf das Allgemeine 
geht, ohne dass ihre Besitzer davon die erste Anwen
dung auf sich selbst zu machen wissen.“ Allein diese 
Auffassung, fügt der Verf. hinzu, obgleich tiefer als 
alle übrigen, genüge doch noch nicht. Die höchste 
Bedeutung der Sage liege 4) darin, dass der durch 
tiefe Leiden im Tode verklärte Ödipus in der Fremde 
fortan als sagenreicher Dämon walte; was denn wieder 
ganz abstract allegorisch genommen wird. „Die Zer
störung des Selbstischen, die völlige Hingebung, welche 
dauerndes Leiden bei edleren Naturen bewirkt, wurde 
zu allen Zeiten als eine Vergöttlichung gefühlt. So 
bei Prometheus, so bei Herakles, so bei dem leiden
überhäuften Ödipus. Die wunderbare Verklärung, in 
der Ödipus aus dieser Zeitlichkeit scheidet, nachdem 
er seine Vergehen abgebüsst hatte, und durch tiefe 
Seelenleiden gereinigt war, ist von Mehrern bemerkt 
worden. Müller nennt es eine mystische Verklärung 
des Todes, Hegel urtheilt, dass sie an die christliche 
Vorstellung der Versöhnung anspiele. Es hat aber 
auch diese Idee, wie die ganze Sage, eine noch viel 
höhere, weltgeschichtliche Bedeutung. — Wie Ödipus 
von den Donnern des unterirdischen Zeus aus diesem 
Leben abgerufen wird, damit er verklärt nach dem 
Tode fortlebe: so ward das ganze griechische Leben, 
als die Zeit erfüllt war, vom Schauplatz der Weltge
schichte abgerufen, damit er als verweslicher Keim ge- 
säet, später in der Fremde unverweslich wieder aufer
stehe in der christlichen Philosophie: denn diese allein, 
als 7iQay(.iaTa)v ist im Stande, alle Räthsel des
Lebens in Wahrheit zu lösen. Der nach seinem Tode 
wohlthätig waltende Heros Ödipus ist nichts Anderes, 

als die über dem Grabe der hellenischen Philosophie 
auferstandene christliche Gnosis, die jene zur dauern
den Basis hat; denn die ganze heidnische Erkenntnis® 
muss im Tode untergehen, damit die unsterbliche christ
liche Wahrheit geboren werde.“

Solche Deutungen sind schön, geistreich und er
baulich, aber auch nichts mehr als dieses. Ein jedes 
Ding hat seine nächste Sphäre, seinen opo?, worin sein 
Wesen abgeschlossen ist, dann aber auch seine ins 
Weite und Unendliche hinausreichenden Relationen, 
welche wie mitklingende Töne fortklingen, wenn ein 
Hauptton angeschlagen ist. Macht man sich mit eini
gem Witze an diese entferntem Relationen und lässt 
ein paar scharfe Schlaglichter darauf fallen , so wird 
man viel Neues sagen und Alles aus Allem machen 
können, aber eine wissenschaftliche Befriedigung wird 
man wreder für sich, noch für Andere gewinnen. Es 
ist das die Kunst, zwischen den Zeilen zu lesen und in 
die Sachen hineinzutragen, was in ihnen liegt und was 
nicht in ihnen liegt, eine Kunst, die in der Conversa- 
tion, in der populären und erbaulichen Didaktik sehr 
an ihrer Stelle ist, aber nicht in der Wissenschaft- 
Diese hat es mit jenen o^oi^ und o^io^ioig zu thun, ohne 
welche ein systematisches Verfahren nun einmal nicht 
möglich ist. Oder wollte der Verf. mit solchen Betrach
tungen eben auch nur unterhalten und erbauen *

Indessen lässt sich auch der Sache nach Manches 
gegen diese Interpretationen einwenden. So ist die 
Bestimmung des Ödipus, dass er als segensreicher Dä
mon walte, viel zu allgemein. Dasselbe gilt vom 
Adrast, vom Amphiaraos, die auch lebend von der 
Tiefe verschlungen wurden, um in dämonischer Thätig- 
keit fortzuleben, aber auch von natürlich Verstorbenen, 
vom Agamemnon und Darius beim Äscbylus, ja von 
allen Heroen und zuletzt von allen Verstorbenen. Es 
musste beim Ödipus nothwendig auf den Cultus näher 
eingegangen werden, mit dem wir ihn überall, wo ein 
Grab von ihm gezeigt wurde, namentlich auch zu Ko
lonos , verbunden finden , auf den Cult der Erinyen. 
Denn wie eine jede Gottheit ihren Heros hat, an wel
chem sie ihre Kraft vorzugsweise manifestirt, so ist 
Ödipus recht eigentlich der Heros der Erinyen, ihr In
strument, das Organ, an welchem und durch welches 
sie ihre Macht, die Macht des jähen Umsturzes äusser
lich glänzender, innerlich verworfener und mit dem 
Fluche behafteter Zustande zeigen. Sein Leben ist die 
fortgesetzte Manifestation dieser Gottesmacht, sein Tod 
enthält dieselbe Versöhnung und Metamorphose, wie 
sie sich in der Mythe von dem Erinyen selbst zeigclb 

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wie diese in Attika zu Eumeniden werden, die in der 
Tiefe segensreich walten, so wird auch Ödipus, der 
Mann des Fluches und der Ennyen, dämonisch ver
klärt und zu einem, guten Geiste der Tiefe, und zwar 
durch jene Göttinnen, als deren er auftritt. Das 
ist offenbar der Sinn der Verheissung, dass er im Haine zu 
Kolonos Ruhe finden werde, und jenes wunderbaren En
des, wo er lebend in die Unterwelt hinabgezogen wird, 
in dem Haine der Eumeniden, durch jenen Mund des 
Hades, den man die eherne Schwelle nannte. Das 
liegt deutlich genug im Cultus und in der Volkssage, 
ist vom Sophokles aufs sinnigste ausgebeutet und ist 
von neuern Mythologen und Erklären! des Stücks wie
derholt hervorgehoben. Was den Prometheus betrifft, 
so hat seine Deutung als eines Repräsentanten der 
Menschheit allerdings viel 'Scheinbares, allein das Al- 
terthum nennt ihn zu bestimmt einen Titanen, als dass 
man mit jener Auffassung durchkäme. Er ist eine 
kosmische Urkraft, wie die andern Titanen, fund die 
bedeutendste von allen, der künstlerische, sinnende 
Geist als urweltliche Hypostase gedacht. Wie aber 
alle seine Geschlechtsgenossen der jüngern Ordnung 
des Zeus widerstreben und deshalb in der orphischen 
Theologie sogar die Urheber alles Wüsten und Unge
schlachten in der Natur, ja auch des Bösen im Men
schen wurden, so widerstrebt auch Prometheus dem 
Zeus und der neuen, auf Weisheit und Gesetz begrün
deten Weltordnung, aber, was sehr charakteristisch, 
nicht mit den andern Titanen zusammen, gegen die er 
es mit dem Zeus hält, sondern isolirt und auf eigene 
Hand, wodurch er jene ganze ältere Götterordnung und 
sich selbst zu Grunde richtet. Das ist der Separatis
mus der schlechten Intelligenz, die es nicht über sich 
vermag, einem a gemeinem Zusammenhänge eingrei
fend sich zu fügen, darüber der selbstischen Abschlies
sung verfällt und verworfen wird. Des Prometheus’ Thätigkeit für die Menschen erscheint al T Woh S 
allein er ist nicht reiner Philanthrop; es fehIt Xh 
diesen Verdiensten nicht das Moment titanischer Wider
setzlichkeit. Schon die blosse Erschaffung des Men
schen ist Opposition und ein Raub an der Gottheit, in 
welchem Sinne daher auch Lucian seinen Prometheus 
sich vertheidigen lässt, üontq tiaTiovftbwv tw

twv uv&qwhjüv ytvtewjQ. Ebenso sind seine Wohl- 
thaten darauf berechnet, die Menschheit mit der Gott
heit zu entzweien, aus jener eine selbständige., dieser 
gegenüberstehende Macht zu bilden. Er lässt sich recht 
wohl mit dem Satan des Alten Testaments vergleichen, 
nur dass die Kraft des Bösen, des im Willen fixirten 
Widerspruches gegen das göttliche Gesetz, in dem hel
lenischen Glauben nirgends scharf und consequent an
erkannt ist. In der Hesiodischen Erzählung vom Opfer
betruge aber liegt diese seine Bedeutung als des Ver
suchers und Verfeinders wohl zu Tage, und auch der 
Feuerraub mag, wie der Verf. will, im Wesentlichen 
der gestohlenen Erkenntniss entsprechen. Bei Äschy- 
his ist leider nur das Mittelstück der Trilogie enthal
ten , wo Prometheus nach dem Plane des Dichters als 
unschuldig Leidender erscheint, was viele Misverständ- 
nisse veranlasst hat. Denn in der That hat Zeus ein 
gutes Recht gegen diese seiner Weltordnung widerstre
bende Geisteskraft, die nicht allein selbst unfügsam 
ist, sondern dem Olymp auch in der Menschheit eine 
unabhängige und rivalisirende Macht gegenüberzustellen 
sucht. Das hat auch der Verf. selbst richtig hervor
gehoben, S. 16: „Gerade darin, dassÄschylus den ge
fesselten Prometheus alle Wildheit seiner titanischen 
Natur und seines von Zorn strotzenden Gemüthes aus
toben lässt, zeigt sich die bewundernswürdige Über
legenheit seines Dichtergeistes und wie sehr er sich 
einer höhern Lösung und Versöhnung dieser feindlichen 
Gegensätze bewusst war. Dass Äschylus in dem Ti
tanen Prometheus vorzugsweise das Titanische in der 
menschlichen Natur schildern wollte, beweist der schöne 
vollstimmige Chorgesang der Oceaniden, worin diese 
der Behauptung des Prometheus, dass gleichmässig 
über Zeus, wie über ihm, das Schicksal walte, mit den 
Mören und Erinyen, die bessere Lehre entgegensetzen, 
dass nichts über die Harmonie des Zeus gehe. Erst 
lange und schreckliche Leiden machen den Prometheus 
mürbe, sobald aber sein Trotz gerochen ist, wird er 
auch erlöst, zu welchem Ende beide Machte, Zeus und 
Prometheus, sich einander entgegenkommen, aber Zeus 
aus Gnade und Prometheus durch Zwang. Wenn He- 
rakles den Titanen von dem bösen Thiere befreit, das 
ihm die Leber frisst, so kann darin nur deijenige ei
nen Anklang an die Erlösung durch Christus finden, 
welcher mit Bedeutungen zu spielen geneigt ist. Hera
kles ist hier, wie in allen seinen Thaten, das vollzie
hende Werkzeug seines göttlichen Vaters, der selbst 
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kein anderes Verdienst hat, als das des Mathes und 
der heroischen Ausdauer. Er erlegt den Adler, wie 
Hesiod Sagt, ovx atxqzi Zrjvb$ 3OXvgnlov vq/tgedovTog, 
das heisst, es ist die Aibg, welche auch hier, wie 
in dem Drama vor Troja, die höchste lenkende Macht 
ist. Zeus wusste, dass Prometheus jetzt hinlänglich ge- 
demüthigt sei, um sich seiner Ordnung zuzfügen, und 
wollte seinem Sohne Herakles zugleich auch diesen 
Heldenruhm gewähren, bq^ 'HquxItiOs O^ßaytvtog xUog 
tirj xXtiov f'v to naQüi&tv tn't %0ova 7tovXvßoT(iQav. Die 
Erlösung durch den Heiland sollte doch zu heilig sein, 
um sie einer Zufälligkeit von Vergleichungspunkten 
auszusetzen, welche ebensowenig treffen, als wenn man 
die Höllenfahrten des Orpheus, des Herakles, des Dio
nysos mit der Christi vergleichen wollte. Prometheus 
aber leistet nun das Geforderte, bekennt sich durch 
Anlegung des Lygoskrauzes und des ehernen Finger
ringes als Bussender, und wohnt fortan mit den nach 
gleichen X ei gehangen, Leiden und Bussen befreiten an
dern Titanen sammt dem Allvater Kronos im Elysium. 
Hätten wir den befreieten Prometheus des Äschylus 
vollständig, so würde sich darin vielleicht ein jenem 
Gesänge der Oceaniden entsprechender Gesang der er
lösten Titanen, wrelche in diesem Stücke den Chor bil
deten, finden, in welchem nun sie, und mit ihnen Pro
metheus, von der Harmonie des Zeus sangen.*)

*) Aus einer Anzeige von Schömann’s Gefesseltem Prometheus 
des Äschylus, griechisch und deutsch (Greifswald, 1844), von Ahrens 
in den Götting. Gel. Anz., 1844, Stück 129, sehe ich, dass Schömann 
über den Prometheus des Äschylus ähnlich urtheilt. Unterzeichneter 
hat seine Ansicht im Wesentlichen bereits in der Realencyklopädie 
von Pauly im Artikel fatvm ausgesprochen.

Zu der zweiten Klasse von Abhandlungen, derjeni
gen, welche Untersuchungen über den Cultus der Al
ten enthält, gehören die Programme über das dodonäi- 
sche Orakel, die Opfer, die Gebete, den Fluch und 
den Eid bei Griechen und Römern. Auch sie enthal
ten viel Schönes und Sinniges: die Deutungen sind, wie 
es in der Natur dieser ganz positiven Gebräuche liegt, 
weniger abstract; der Behandlung des Stoffes im Ein
zelnen möchte man mehr logische Ordnung und Ein- 
theilung wünschen. .Die meist in den Noten unter dem 
Texte ganz ausgeschriebenen Stellen sind häufig mehr 
hingeschüttet, als geordnet und fasslich abgetheilt. So 
würden z. B. die Abhandlungen über den Eid sich wreit 
leichter und methodischer bewegen , wenn drei Ab
schnitte gemacht wären, über die Form des Eides, über 
die Anwendung desselben im bürgerlichen Leben, im 
Rechtsverkehr u. s. w., und über die religiöse Ansicht 
der Alten vom Eide: anstatt dessen der Verf. bei die
sem Thema sowol, als bei dem Andern, ziemlich unge
bunden und tumultuarisch von dem einen Gesichts
punkte zu dem andern hin überseh weift, Zusammenge
höriges trennt und nicht Zusammengehöriges vereinigt, 
wodurch die Freude an den sonst sehr verdienstlichen 

Sammlungen oft recht gestört wird. Auch im Einzel
nen wäre Manches aus - und hinzuzusetzen , aber wir 
dürfen uns nicht auf jeden dieser inhaltreichen Auf
sätze näher einlassen. Daher wir uns mit einigen Be- 
merkungen über Nr. 1 und 2 begnügen, wo die theolo
gischen Eigenthümlichkeiten des Verf. wieder beson
ders hervortreten.

Das dodonäische Orakel war, wie auch das del
phische , eine Combination von sehr verschiedenen Ar
ten der Divination. Von der künstlichen Mantik (divi- 
nalio artificiosa) kommen folgende Arten vor: «) Das 
Rauschen der heiligen Eiche, dessen die ältesten Zeug
nisse erwähnen, b) Die Laute der heiligen Tauben, 
worüber neuerdings Arneth gehandelt hat, auf Veran
lassung einer merkwürdigen Erzmünze der Epiroten, in 
der Abhandlung über das Taubenorakel von Dodona 
(Wien, 1840. 4). Dass der Name der Peleiaden, der 
Priesterinnen der Dione, mit dem weissagerischen Cha
rakter jener Tauben zusammenhängt, ist augenschein
lich. Der Verf. erinnert passend an den Namen der 
Melissen für die Kybele- oder Demeterpriesterinnen. 
c) Ein heiliger Quell, der an den Wurzeln der Eiche 
hervorsprudelte und aus dessen Gemurmel gleichfalls 
geweissagt wurde, d) Das sogenannte dodonäische 
Becken , bei welchem der Verf. besonders lange ver
weilt, auch hier das Gesuchtere dem Einfacheren vor
ziehend. Denn sicher bewegte sich die dodonäische 
Mantik, soweit sie künstlich war, vorzüglich um die 
vorhin genannten Arten, dahingegen dieser Apparat, 
Awöcwaiov yakxttov. nach den glaubwürdigsten Berich
ten im Grunde nichts w eiter, als ein künstlich construir- 
tes Weihgeschenk mit einfachem Mechanismus war, 
eine Art Glocke, die höchstens später auch den Zwe
cken des Orakels gedient haben mag. Nichtsdestowe
niger wird auch hier wieder ein sehr tiefer Sinn, 
nach Analogie biblischer Vorstellungen. aufgesucht- 
Die Säulen zu Dodona sollen eine Nachbildung der 
Salomonischen, der ‘ganze Apparat ein Symbol der 
Weltharmonie und der Musik der Sphären gewe
sen sein. In der That, man muss sich sehr zwin
gen , an dergleichen zu denken’, wenn man von zwei 
Pfeilerchen hört, auf deren einem ein ehernes Becken, 
auf dem andern ein Knabe mit einer Geissel stand, 
welche, vom Winde bewegt, an das Becken häufig an
schlug . woher das von Menander gelegentlich ange
brachte Sprichwort „dodonäisches Erz“ für schellen
laute Thoren. Da Kallimachus Hynm. in Del. 285 die 
Dodonäer Diener des nimmer schweigenden Beckens 
nennt, so muss dort allerdings irgend ein Becken eine 
hieratische Bedeutung gehabt haben s nur aber dann 
nicht jener Apparat, in welchem so viel Symbolik hin
einzutragen nur theosophische Überschwänglichkeit ver
mag. Endlich wurde dann zu Dodona auch natürliche 
Weissagung geübt (divinatio naturalis), besonders von 
Seiten der Peleiaden. Von diesen führt der Verf. bei
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etymologischem Wege das Wesen der Opfer zu be
stimmen. findet aber wenig Aufschluss. Sodann lenkt 
er mit der Bevorwortung: ..Ich denke mir die Sache 
so ,<£ zu dem Versuche ein, ihren Begriff auf geneti
schem Wege zu bestimmen. Der ursprüngliche Mensch 
habe nach der Substanz seines Bewusstseins wesent
lich mit Gott zusammengehangen. Dann sei der Bruch 
eingetreten, die Sunde entstanden , dabei aber die un- 
abweisliche Forderung der Einheit seines mit dem 

.göttlichen Willen im Gewissen geblieben. Durch die 
Sünde habe er sein Leben verwirkt, denn weil für den 
Menschen das Leben ein Geschenk der Gottheit sei 
auf die Bedingung, dass er ihre Gebote erfülle, so 
habe, streng genommen, jeder Sünder gegen Gott sein 
Leben verwirkt. Dass durch die Sünde verwirkte Le
ben nun suchte er durch freiwillige Hingebung des Le
bens selbst zu sühnen. „Alle Opfer sind daher als 
eine Folge der Sünde wesentlich Sühnopfer, ihrer Form 
nach aber stellvertretend, indem sie durch Darbrin
gung des äussern Lebens die mangelhafte Hingabe 
des innern Willens zu integriren suchen.44 Ferner seien 
sie nothwendig blutige, denn „als Sitz und Träger des 
Lebens gilt allen Völkern des Alterthums das Blut.44

Also zwei Thesen . dass alle Opfer aus dem Ge
fühl der Sünde abzuleiten und ursprünglich Sühnopfer 
sind, und dass die ältesten Opfer blutige waren, so
dass alle übrigen erst aus diesen entstanden wären. 
Dieselbe Ansicht ist mit aller Schärfe uml Consequenz 
bereits von Bähr in der Symbolik ausgesprochen. Ref. 
hält die ganze Frage für so wichtig für alle Unter
suchungen über die Religion der Alten, dass ein nähe
res Eingehen auf die verschiedenen Theorien vom 
Opfer wol am Orte sein wird.

Es gibt, soviel wir wissen, vier verschiedene Ar
ten , sich die Opfer zu erklären, oder wenigstens, es 
könnte so viele geben: 1) Die Ansicht, dass damit der 
Gottheit ein Geschenk gemacht und eine sinnliche Be
friedigung verschafft werde, wie die Naturvölker noch 
kindlich erweise geglaubt hätten. So erklärt F. A. Wolf 
in einer kleinen, seinen vermischten Schriften einver
leibten Abhandlung die Opfer. Diese Ansicht mag bei 
den Alten häufig vorgekommen sein, aber gewiss ist 
sie nicht die ursprüngliche jener Zeiten, wo die For
men des religiösen Lebens zuerst begründet wurden. 
Man mag sich diese Zeiten noch so ro hinsichtlich 
der Civilisation denken , das religiöse Gefühl ist dort 
jedenfalls in einer Innigkeit vorauszusetzen, welche 
diese Auffassung von selbst ausschhesst. Consequent 
durchgeführt läuft dieselbe auf cymschen und epicurei- 
schen Atheismus hinaus, worüber das Nähere bei Lu- 
rhn TTfol Zev? und sonst nachzu-
sehen. 2) Die Ansicht, dass die Opfer ein Ausdruck 
des Dankes gegen die Götter sind, welche bei Lucian 
Zev? c. 7 so ausgedrückt wird: ot Se yt
&vovTt$ OV rijf evexa frvovaiv äviiSoolv viva

dieser Gelegenheit die von Pausanias erhaltenen 
Verse an:

Zti>Q ^t, Zev? eori. Zev? ecaeTat, Ji peyale Zev, 
Fä xa^nov? artet, Öio x'Kr^ce fir^eQa yaiav.

und knüpft daran folgende Bemerkung: „Die Form der 
Verse mag einer spätem Zeit angehören , Inhalt und 
Gedanke aber sind uralt. Der erste Vers enthält den
selben Gedanken, wie die berühmte Inschrift des ver
schleierten Bildes zu Sais: Ich bin alles was war, ist 
und sein wird , und meinen Schleier hat kein Sterb- . 
Weher gelüftet.44 Auch in einem neutestamentlichen 
Buche werde der sichtbare Gott definirt durch o äv xal 
* xal O t^ero? (Apokal. I, 4) , welches alles im 
Grunde nur eine Explication der berühmten alttesta- 
menthchen Definition Gottes sei: Snm qui ero. Der 
zweite unter obigen Versen enthalte die Ansicht, dass 
wie Gott der V ater der Menschen, so die Erde unsere 
gemeinsame Muttei sei, eine Vorstellungsweise, wogegen 
um so weniger einzuwenden, als ja auch nach der Mo
saischen Erzählung der sterbliche Theil des Menschen 
aus Erde genommen sei und zu ihr zurück kehre. 
„Auch dieser Ausspruch bezeugt eine nahe Verwandt
schaft der dodonäischen Theologie mit den morgenlän
dischen Religionssystemen.44 Ref. kann seinerseits jene 
Sentenz weder für so alt noch für so tiefsinnig halten, 
dass sie sich nicht anders , als durch Berührung mit 
orientalischer Offenbarung ableiten liesse. Der Ge
danke , die Ewigkeit Gottes nach den drei Dimensionen 
der Zeit zu messen, liegt dem der Abstraction sich 
öffnenden Verstände gar zu nahe. In jenen Versen 
aber passt der zweite schlecht zum ersten, da mit ei
ner sonderbaren Auakoluthie des Gedankens jenem ewi
gen, abstract gefassten Gott Vater die Mutter Erde, noch 
ganz als physikalische Potenz gedacht, cordinirt wird. 
Eben diese Duplicität der Gottheiten aber, die uralte 
und die hellenische Religion und Mythologie tief durch
webende GvQvyta des Himmels und der Erde, des männlich 
schöpferischen und regierenden und der weiblich empfan
genden und nährenden, mag das Älteste und Ursprüngliche 
des Gedankens sein, welchem dann nachmals, wie es 
scheint, jene an orphische Theologie anklingende Be
stimmung hinzugefügt wurde. Wüssten wir von der 
Geschichte und Einrichtung des heiligen Gebäudes zu 
Dodona Näheres, so würden wir wol erfahren. dass 
jene Verse irgendwo an demselben angebracht waren, 
etwa beim Eintritt in das Orakel, wie in Delphi die 
Sprüche der Weisen. Gewiss sind sie nicht älter, als 
die Zeit. wo bei durchgreifenden Neuerungen durch 
das ganze Gebiet griechischer Religion der Cultus aller 
Orten stattlicher, die religiösen Vorstellungen philoso
phischer wurden: die Zeit, wo der Orient und die Spe- 
culation durch Dichter, Denker und Priester auf den 
populären Gottesdienst zu wirken anfingen.

In der besonders interessanten Abhandlung über 
die Opfer der Alten versucht der Verf. zunächst auf
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Tioiovgtvoi y.ai wvovgtvoi Tuya&a nag’ ijgwv, o^m

nuävTtg aXXwg to ßfkriov, und wie weiterhin der An
dere sagt: tl xat ov (pyg tm gr^evl yijvto&tti
Tug ß~vo!ag f tvpwftoovvrj Je tivi tüv av&gwnwv 
TifiwvTcov to ßi^Ttov. Indessen damit ist wol der 
Grundtrieb der Frömmigkeit ausgedrückt, aber darum 
noch nicht die Darlegung derselben grade durch Opfer und 
Gaben erklärt. 3) Die Erklärung aus dem Princip der 
Theokratie. Alles gehört Gott und ist von Gott. Dem 
Menschen ist die Erde und alle Habe blos zu Lehen 
gegeben. Die Opfer sind gleichsam die Zehnten, die 
er dem Herrn zahlt; wobei natürlich der allgemein reli
giöse Bestimmungsgrund der Frömmigkeit und der gläu
bigen Hingebung mit hinzuzunehmen ist. 4) Die An
sicht von Bähr und Lasaulx.

Auf historischem Wege ist die Frage, welche 
Opfer die ursprünglichen, gar nicht abzumachen, da in 
jene Zeiten keine Überlieferung reicht. Aber in der 
Genesis sind die Opfer Abel’s und Kains keine Sühn- 
opfer, und unter den Griechen hält Aristoteles die Dar
bringung von Erstlingen der Feldfrüchte für die älteste 
Art der Opfer überhaupt, Eth. Nic. VIII, 11 extr. 
Ebenso Plato de legg. VI, p. 471 und Porphyr de ab- 
stin. III, 5, 6; 7, 27. Ein römischer Schriftsteller end
lich , Censorin de die nat. 1, 9. 10, drückt sich schön 
darüber so aus. „Da die Alten,“ sagt er, „des Glau
bens lebten, dass alle Nahrung, das Vaterland, ja das 
Leben selbst ein Geschenk der Götter sei, so pflegten 
sie diesen von Allem etwas zu opfern, mehr um sich 
dankbar zu beweisen, als weil sie geglaubt hätten, die 
Götter bedürften dessen. Ehe sie daher von den neuen 
Feldfrüchten etwas genossen, weihten sie einen Theil 
den Göttern , und da sie auch die Äcker und Städte 
als von den Göttern übertragen besassen, so weihten 
sie ihnen auch davon einen Theil zu Tempeln und Ka
pellen. Ja einige pflegten ihnen sogar für die gute 
Gesundheit der übrigen Theile des Körpers das Oberste 
derselben, die Haupthaare darzubringen.“ In welcher 
Stelle, beiläufig gesagt, mit Recht die Anatheme, von 
denen der Verf. kein Wort sagt, dem Begriff der 
Opfer mit subsumirt werden.

Das Bewusstsein der Sünde ist ohne ein Gesetz 
nicht denkbar, weil es wesentlich das Bewusstsein der 
Übertretung eines Gesetzes ist. Ehe also entweder das 
positive Gesetz oder das natürliche Sittengesetz nicht 
bis zu einem gewissen Grade ausgebildet ist, wird auch 
das Bewusstsein der Sünde, vielleicht im Keime, aber 

jedenfalls nicht in einem solchem Grade gegeben sein, 
dass es als ursächliches Princip einer so zahlreichen 
Klasse von Gebräuchen, wie die Opfer sind, anerkannt 
werden könnte.

Aus diesen Gründen hält Ref. dafür, dass die Er
klärungsweise des Verf. nur in sehr beschränktem Um
fange gebilligt werden kann. Gewiss sind die Sühn
opfer alt, aber sie sind weder die einzigen, noch die 
ältesten. So gut das Mosaische Gesetz zwischen ver
schiedenen Opfern, namentlich Dankopfern und Sühn
opfern , unterscheidet, und jene in der biblischen Hi
storie zuerst vorkommen, so gut wird dieses auch bei 
Griechen und Römern anzuwenden sein. Der Verf. 
wird überdies durch seine Hypothese noch zu der Con
sequenz genöthigt, alle unblutigen und Dankopfer als 
spätere Abarten und Corruption der Sühnopfer, bei ge
schwächtem Sündenbewusstsein , anzusehen , was in 
zwiefacher Hinsicht nicht durchzuführen ist: theils in 
historischer, theils darum nicht, weil das Gefühl der 
Sünde sich mit dem Alter und der fortschreitenden 
Civilisation eines Volkes immer stärker auszubilden 
pflegt, keineswegs umgekehrt. Liebe und Furcht, das 
Bewusstsein der Verwandtschaft mit Gott und das der 
Entfremdung von ihm, sind in allen Religionen die bei
den Pole, an denen sich der concrete Inhalt derselben 
entwickelt. Aber so gewiss die Liebe Gottes die Welt 
geschaffen und als ursächliches und erhaltendes Prin
cip in der Welt fortwirkt, so gewiss ist auch das Be
wusstsein der Liebe, das sich als Dankbarkeit äussert, 
das ursprünglichere. Die Furcht tritt erst mit der Ent' 
fremdung ein und wirkt in demselben fortschreitenden 
Grade und Umfange, als die Entfremdung selbst durch 
Versuchung, Veischuldung, falsche Bildung u. s. w- 
weiter fortschreitet.

Was die nachfolgenden Ausführungen beim Verf. 
betriflt, so ist zwar überall das Princip der Sühnopfer 
lebendig anerkannt und nachgewiesen, doch scheint die 
eigenthümliche Art und Abstufung desselben, wie es 
sich im Heidenthume zum Unterschiede vom Juden- 
thume darstellt, nicht immer hinlänglich anerkannt. 
Wir versuchen im Folgenden schliesslich theils diese 
Punkte präciser zu fassen, dann auch zugleich einige 
Grundzüge zur genauem Unterscheidung der verschie
denen Fälle von Sühnopfern, welche der Verf. nach 
seiner Weise mehr gehäuft als geordnet hat, fest
zusetzen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A» in
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( Schluss aus Nr. 223. )
Wie im Judenthume sehr deutlich eine allmälige Er
ziehung durch das Gesetz und eine parallele Steige
rung des Erlusungsbedürfnisses vorliegt, so lässt sich 
etwas Ähnliches auch bei Griechen und Römern nach
weisen. Es ist hier das Sittengesetz des natürlichen 
Menschen , an welchem sich das der Erlösung entge
genkommende Gefühl allmälig heranbildete. Aber so
wie in dei Geschichte des alten Testamentes das Ge
setz erst bei einer gewissen Reife der Nation gegeben 
wird , später aus dem Bewusstsein des Volkes häufig 
verschwand, von den Propheten aber immer von neuem 
eingeschärft und dabei immer freier und geistiger ge
fasst wurde, bis am Abende der jüdischen Geschichte 
die theoretische Behandlung des Gesetzes in die beiden 
Gegensätze sadducäischer Freigeisterei und pharisäischer 
Pedanterei aus einander fiel: gerade so war im Allge
meinen der Entwickelungsgang bei den ausserhalb des 
Bundes stehenden Völkern. In den Anfängen der hel
lenischen Religion darf man von dem Bewusstsein der 
Sünde nur ein Minimum setzen. Der Mensch subsu- 
mirte seine Beziehungen zu Gott damals nach ganz 
denen zur Natur, und was der Mythus von den Göt
tern erzählt, beweist deutlich genug, dass man damals 
die Götter blos als Naturmächte, ohne sittliche Strenge 
und Verantwortlichkeit, zu denken gewohnt war. Bei 
Homer und namentlich bei Hesiod, ist das Bewusstsein 
von der menschlichen döixia und das entsprechende von 
dem Zorne der Götter schon ziemlich lebendig. Für 
die Folgezeit macht es sich in einer wuchernden Fülle 
superstitiöser Gebräuche Luft, bis endlich auf dem Ge
biete der nlosophie das ethische Princip des mensch
lichen Bewusstseins als ein specifisches anerkannt und 
damit der erste Schritt über die hemmendenSchranken 
der Natur hinaus gethan wird. in der Philosophie 
selbst bilden sich dann die Gegensätze zwischen Epi- 
curäismus und Stoicismus, welche denen des Sadducäis- 
mus und Pharisäismus, welche beiden Formen jüdischer 
Theologie sichtlich aus den entsprechenden der helle
nischen hervorgegangen sind, genau entsprechen. 
Führt auf der einen Seite der Epicuräismus auf dem 
Wege des Leichtsinns und der Skepsis zur Verzweif
lung, so auf der andern Seite die Stoa durch Rigoris
mus und Dogmatismus. Beide Schulen dienten zu ihrer 

Zeit bei Griechen und Römern in demselben Maasse und 
in viel grösserem Umfange dazu, das Gefühl der Er- 
ösungsbedürftigkeit zu schärfen, als jene entsprechen

den bei den Juden. Neben diesen innern Bewegungen 
aber zieht sich in paralleler Linie eine ähnliche Ab
stufung und Entwickelung religiöser Lebensäusserungen 
und Gebräuche hin, welche nothwendig histoiisch ver
folgt und jenen bestimmenden Momenten der Philoso
phie analog epochenweise aufgewiesen sein wollen, 
ehe es zur klaren Einsicht über ihre Art und Bedeu
tung kommen kann. Eine Aufgabe, für welche über
haupt, und namentlich auch durch Hrn. v. L., bis jetzt 
sehr wenig gethan ist.

Ein anderer Mangel dieser Abhandlung ist das 
gänzliche Durcheinanderwerfen von zwei sehr verschie
denen Arten von Sühnungsgebräuchen, der eigentlichen 
Sühnung vorgefallener Verbrechen als factischer Aus
brüche der Sünde, und den dem göttlichen Zorne vor
beugenden Sühnungsmitteln bei verhängnissvollen Perio
den des Jahres, des Staates, bei ausserordentlichen 
Unternehmungen u. dergl. Jenes ist die Sühne oder 
Reinigung im engern Sinne dieses die ano-
TQonij oder (werrucnatio. Beide Arten von Gebräuchen 
lassen sich leicht auf eine Wurzel zurückführen, aber 
in ihren besondern Eigenthümlichkeiten und Veranlas
sungen sind sie sehr verschieden. Namentlich hat sich 
in den letztem weit mehr von dem eigenthümlichen 
Zwielicht der ältesten Religionsvorstellungen der Grie
chen, ihrer halb physikalischen halb ethischen Fär
bung , die auch bei Homer noch bisweilen durchleuch
tet, erhalten. So besonders die Sühnungsgebräuche im 
Gülte des Zeus, durch welche zu gewissen Jahreszei
ten , vorzüglich im Frühling und im Herbste, wo die 
Witterung für Trift und Acker verhängnissvoll, der 
Zorn jenes Gottes, als eine im Glauben gesetzte, noth
wendig drohende Gefahr im Voraus beschworen und 
abgewendet wurde.

Endlich fehlt es auch an einer Unterscheidung der 
verschiedenen Kreise von Sühnungsopfern und dahin 
gehörigen Gebräuchen, sofern sich dieselben innerhalb 
des Dienstes der verschiedenen Hauptgötter verschie
dentlich bestimmen uml abschattiren, sowol nach der 
zu Grunde liegenden allgemeinen Vorstellung, als nach 
dem angewendeten Ceremoniell. So hat Zeus seinem 
besondern Wesen gemäss auch seinen besondern Kreis, 
innerhalb dessen er gesühnt wird, und dem ent
sprechende eigenthümliche Gebräuche, so ferner Apoll, 
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Dionysos, die chthonischen Götter u. s. w. Die parti- 
culären Gebräuche dieser besondern Culte kreuzen und 
mischen sich dann aber wiederum auf das mannich- 
faltigste in den Mysterien, in welchen Reinigungen und 
Sühnungen überall eine Hauptsache waren. Auch durch 
die besondern Anlässe des öffentlichen und Privatlebens^ 
wo die Religion durch Reinigungen eingreift, erleiden 
diese allerlei untergeordnete Abstufungen und beson
dere Anwendungen. Auf alles dieses nun hat der Verf. 
seine Aufmerksamkeit so gut wie gar nicht gerichtet, 
sondern blos die allgemeine Idee der Sünde und Sühne, 
und dieses einseitig nach dem Vorbilde biblischer Vor
stellungen verfolgend, zeigt er in der Anführung und 
Beleuchtung der einzelnen Beispiele zwar grosse Bele
senheit in der classischen und kirchlichen Literatur, 
aber beiweitem nicht in dem Maasse logischen und hi
storisch-kritischen Sinn und jenen allgemeinen Über
blick über die parallelen Bewegungen des geistigen Le
bens der Alten, welcher nur durch sehr mühsames und 
anhaltendes Studium der Religion, Kunst und Philoso
phie der Alten gewonnen werden kann.

Wir schliessen hiermit unsere Bemerkungen, welche, 
hoffen wir, dem Verf. nicht misfällig sein werden, da 
sie aus einem lebendigen Interesse sowol für die Sache 
als für seine Forschungen hervorgegangen sind.

Jena. L. Preller.

Forstentomologie.
1. Die Forstinsekten, oder Abbildung und Beschreibung 

der in den Wäldern Preussens und der Nachbar
staaten als schädlich oder nützlich bekannt geworde
nen Insekten; in systematischer Folge und mit be
sonderer Rücksicht auf die Vertilgung der schäd
lichen. Von Julius Theodor Christian Ratzeburg, 
Doctor und Professor der Naturwissenschaften an der 
königl. preuss. höhern Forst-Lehranstalt, Ritter u. s. w. 
Erster Theil: Die Käfer. Mit 22 theils in Kupfer ge
stochenen, theils lithographirten Tafeln und vielen 
Holzschnitten. Zweite, mit Zusätzen und Berichti
gungen versehene Auflage. Zweiter Theil: Die Fal
ter. Mit 17 Tafeln und mehren Holzschnitten. Drit
ter Theil: Die Ader-, Zwei-, Halb-, Netz - und Ge
radflügler. Mit 15 in Stahl gestochenen Tafeln u. s. w. 
Berlin, Nicolai. 1839—41. Gr. 4. 21 Thir.

2. Die Ichneumonen der Forstinsekten in entomologi
scher und forstlicher Beziehung. Ein Anhang zur Ab
bildung und Beschreibung der Forstinsekten von J. 
T. C. Ratzeburg. Mit vier in Stahl gestochenen Ta
feln. Berlin, Nicolai. 1844. Gr. 4. 3 Thlr.

^Ver sich der Zeiten unserer Väter zu erinnern weiss, 
wo Forstmänner, Landwirthe und selbst manche Apo
theker sich als einen von dem gelehrten ganz abge

sonderten Stand betrachteten, wird mit freudiger Em
pfindung die Gegenwart begrüssen, in welcher die Fä
cher der Genannten vollständig in den Kreis der hö
hern Wissenschaft gezogen, und deren Disciplinen auf 
eine weit tiefere und strengere Weise wie damals, ge
lehrt und aufgenommen werden. Wir wissen wohl? 
dass solcher Ausspruch nur relativ zu verstehen ist, 
dass es schon vor einem Jahrhundert gelehrte Chemi
ker unter den Pharmaceuten, schon vor Bechstein gute 
Naturforscher unter den Forstmännern gegeben hat: 
aber die allgemeine Stellung, die gelehrte Behandlung 
im Vergleich zu der lediglich empirischen, gehört un
unstreitig der neuern Zeit an. Und von dieser gibt 
auch das nui?mehr vollendet vor uns liegende Werk 
rühmliches Zeugniss, in welchem der treffliche Verf. 
nicht nur dem Forstmann ein gründliches, ausreichend 
belehrendes Buch über einen der wichtigsten Theile 
seines Bereichs gibt, sondern auch zugleich dem Natur
forscher von Fach mit höchst schätzbaren eigenen 
Beobachtungen, ja Entdeckungen neuer Arten bereichert, 
und ihn auch durch Abbildungen derselben — mitunter 
von unübertrefflicher Schönheit — sowol der Thiere 
selbst, als ihrer Analysen, befriedigt. Das ganze be
deutende Werk, vielleicht erst hervorgerufen in Folge 
der mit Hrn. Brandt früher herausgegebenen medicini- 
schen Zoologie, bildet jetzt ein Ganzes, daher denn 
auch erst der zuletzt erschienene Theil ein Vorwort 
enthält, aus welchem wir, die Tendenz am besten be
zeichnend, Einiges mittheilen wollen.

Sehr passend erinnert der Verf. gleich beim Ein
gänge an die mannichfachen, bei seiner zehnjährigen 
Arbeit nöthig gewesenen Geschäfte. Oft war es nur 
ein einziger, aber wichtiger Zug aus der Lebensweise 
eines bedeutenden Insekts, oder die Prüfung der Iden
tität von Larve und Fliege, welche nicht so leicht aufs 
Reine zu bringen waren, und oft Jahre verlangten, um 
durch Erziehung und Anstellung neuer Versuche ein 
genügendes Resultat zu erzielen. Ja manches Unwich
tigere musste geradezu aufgegeben werden, um nicht 
die Erscheinung ins Unberechenbare hinauszuschieben. 
Zumal die letzten Ordnungen fanden sich, mehr als man 
wähnt,von den Naturforschern vernachlässigt, und manche 
Notiz über sie da, wo man sie am wenigsten gesucht 
hätte. Dadurch gingen aber auch für den Verf. tau
sende von neuen zufälligen Erfahrungen hervor, und 
es konnten über 350 Forstinsekten, in mehr als 1800 
Figuren, original gegeben werden. Nur acht Figuren 
im Ganzen sind Copien.

Das Eigenthümliche der Einrichtung, welche in je
dem Bande, d. h. für jede Insektenordnung, die näm
liche ist, besteht darin, dass der praktische Zweck für 
die Forstmänner das Bestimmende bleibt, und demnächst 
Charakteristik der innern und äussern Gestalt und An
gabe der Lebensweise, die forstliche Bedeutung jedes
mal einen eigenen Artikel bildet. Dieser aber bezieht 
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sich vornehmlich auf die Schädlichkeit oder Nützlich
keit des Insekts, sodass auch hier wieder die bekann
ten Stufen von: „merklich, unmerklich oder sehr schäd- 
lichti u. s. w., unterschieden werden. Von grossem 
praktischen Werthe sind hierbei die durch das ganze 
Werk vielfach beigegebenen, zum Theil höchst mühsam 
angefertigten grossen Tabellen, auf welchen die schäd
lichen Forstinsekten nach den erwähnten Graden, 
auf andern nach ihren Nahrungspflanzen, auf wieder 
andern nach der Jahreszeit ihies Erscheinens (Kalen
der) u. s. w., übersichtlich gemacht werden Diese 
Erleichterungsmittel, verbunden mit den schönen ausge
malten Kupfern und den oft ebenso treuen im Text 
eingedruckten Holzschnitten _ z. ß. angefressene Rin
den und Hölzer darstellend - lassen es kaum denk
bar erscheinen, dass auch der ungelehrteste Forstge- 
hiilfe sich nicht sollte zurecht finden können. Der etwa 
auftauchende schlechte Einwand eines Empirikers, dass 
dergleichen Specialitäten überflüssig seien, wird ihm 
aüch sogleich dadurch vernichtet werden, dass • der 
letzte Artikel: »Auffindung und Begegnung“ (Cur) zeigt, 
dass diese ohne genauere Kenntnis des Objectes gar 
nicht möglich sind, wie denn im Verlauf des Werkes 
öfters der Fall nachgewiesen wird, wo solche ober
flächliche Kenntniss zum grössten Schaden der Wal
dungen ausgeschlagen ist.

Schon die Einleitung liefert ein Beispiel, wie viel 
Neues und Eigenthümliches wir hier auch für den 
Naturforscher geboten erhalten. So erwähnt der Verf. 
bei der Lebensweise: „der Zeit des Erscheinens in den 
verschiedenen Zuständen.“ Ohne Widerrede muss der 
Forstmann genau wissen, zu welcher Zeit das schäd
liche Insekt in dem einen oder andern Zustande da ist, 
weil es gewöhnlich nur in dem einen oder dem andern 
ergreifbar ist. Gewöhnlich durchläuft es alle vier 
Zustände in dem nämlichen Jahre, d. h. macht nur eine 
Jahresbrut oder eine Generation im Jahre, etwa wie 
die annuellen Pflanzen. Andere dagegen haben zwei 
bis drei Generationen in demselben Jahre, sowie wieder 
andere mehre Jahre zu einer durchgeführten Genera- 
tion brauchen. Hr. R. fügt aber nun nach seinen Er
fahrungen noch eine anderIhalbige Generation hinzu. 
Es komme nämlich auch vor, sagt er, dass Insekten 
entweder immer, oder nur in zwei auf einanderfolgen
den für sie günstigen Jahren, drei Bruten machen, d. h. 
es dauert die erste Brut vom Frühjahre bis zum Nach
sommer des ersten Jahres, die zweite von da bis zum 
Vorsommer, und die dritte alsdann bis zum Herbste 
des zweiten Jahres. In diesem Falle findet man denn 
im Winter bald Puppen, bald Larven. Zur Zeit eines 
grossen Frostes kommt es dagegen wieder vor, dass die 
Insekten gar keine bestimmte Periode halten und 
dass man zu jeder Zeit Larven findet. Dass 
solche Beobachtungen ebenso sehr physiologisch wie 
praktisch wichtig sind, — indem hier ein gewöhnlicher 

Raupenkalender nicht ausreicht — leuchtet ein. Fer
ner beobachtete der Verf. die interessante Ökonomie 
der Natur, dass die Raubkäfer nicht blos schädliche 
Raupen, sondern auch ihre eigenen Larven, und die in 
den Raupen und Puppen befindlichen Larven und 
Puppen der Ichneumonen verzehren, wobei sich diese 
aber wieder damit rächen, dass sie wieder Raubkäfer
larven. in die sie ihre Brut setzen, zerstören. Der 
Verf. bedient sich dabei des alten teleologischen Aus
drucks: „weise Einrichtung der Natur,“ einer Phrase, 
die Rec. nicht gern gelten lassen mag. Denn da in 
der Natur alles weise eingerichtet ist, so kann es nicht 
in einem einzelnen Falle, welcher nur als Verbesserung 
einer Fehlerhaftigkeit anzusehen sein würde, gebraucht 
werden. Solche Ansicht darf indess den praktischen 
Forstmann nicht zu einem, ebenfalls vielbelobten Grund
satz der Bequemlichkeit, oder vielmehr zu der Faulheit 
verführen, dass man nämlich gegen die Waldverheerun
gen durch Insekten keine menschlichen Mittel anwen
den, sondern Alles der Natur überlassen solle. Auch 
Hr. R. eifert mit Recht hiergegen, und bemerkt, dass 
man mit solchen Meinungen, z. B. in der Begegnung 
der Borkenkäfer, ungeheuer eingebüsst habe. Auch 
Rec. weiss einen Fall, wo der Grossherzog Karl 
August von Sachsen - Weimar ein sehr werthvolles 
Wäldchen durch blosse Anwendung mechanischer Mittel 
gerettet und erhalten hat. Freilich haben sich in frü
hem Zeiten manche ganz sinnlos erdachte und ange
wendete Mittel, z. B. gegen Spannraupen der Obst
bäume, lächerlich gemacht und oberflächlichen Leuten, 
den Muth benommen, auf bessere zu denken. Allein 
eben in diesen wissenschaftlichen Prüfungen, wie sie 
der Verf. hier nachweist, beruht die verbesserte Wirk
samkeit derselben, und es bedarf kaum der Hinweisung, 
dass ohne genaue Kenntniss der Brut, der Jahreszeit 
ihres Erscheinens, und des Wohnorts kein sicherer Er
folg zu gewarten war. Genug, der höhere Grundsatz 
steht auch hier fest: dass der Mensch überall Herr der 
Natur ist, wenn er seine geistigen Kräfte aufs Höchste 
anspannt.

Die vier vorliegenden Bände gehen die sämmt- 
lichen Forstinsekten nach ihren Klassen durch, sodass 
der erste die Käfer abhandelt Mit grösster Ausführ
lichkeit, sodass selbst Anfänger sich vollständig unter
richten können, ist Charakteristik, ^ebens-
weise und forstliche Bedeutung, endlich Auinndung und 

In keiner andern Ordnung 
Nützliches und Schädliches

beisammen, nur Käfer sind es, welche
Laub - und Nadelholzculturen völlig zerstören, daher 
denn der Verf. auch die Bezeichungen: „sehr schäd
lich, schädlich, merklich und unmerklich schädlich“ 
u. s. w., sehr speciell gebraucht, welches als unmittel
bare Andeutung in den Tabellen dem empirischen Forst- 
manne von grossem Nutzen sein wird.

Begegnung abgehandelt, 
ßnrlnf- nnnh so viel
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Da die systematische Folge in einem solchen 
Werke beinahe gleichgültig genannt werden kann, so 
entstünde allerdings die Frage, ob nicht eine rein 
praktische Anordnung nach jenen Graden der Schäd
lichkeit vielleicht vorzuziehen gewesen wäre: allein 
die naturhistorische muss den Vorzug behalten , indem 
sie den Forstmann auch von dieser Seite an die Wis
senschaftlichkeit gewöhnt.

Die Trimeren mit Coccinella machen daher den An
fang. Wir begegnen fast bei jedem Artikel einzelnen 
neuen Bemerkungen und Beobachtungen, welche natür
licherweise hier nicht sämmtlich angeführt werden kön
nen , wovon wir aber hier und da eine interessante 
herausheben wollen. So wird unter andern gleich zu 
Anfänge die Bemerkung mitgetheilt, dass die Zeichnung 
der Puppe von Cocc. dispar ausserordentlich variabel 
sei, ohne dass sie Einfluss auf die Färbung des Käfers 
hätte, ein Fall der auch unter Schmetterlingsraupen be
merkt worden ist. Diese Käfer nun , zumal die des 
Untergeschlechtes Scymnus, werden wegen ihrer star
ken Vertilgung der Blattläuse zu den nützlichsten der 
Forste gerechnet. Die zweite Ordnung, die der Penta
meren, ist bekanntlich reicher und mannichfacher. Es 
kommen hier nützliche und schädliche vor. Den An
fang machen die Raubkäfer. Weil sie, wie ihre Lar
ven sämmtlich, soweit man sie kennt, nur thierische 
Stoffe geniessen, so bezweifelt Hr. R. die Behauptung, 
dass Carabus Cephalotes und gibbus Pflanzenfresser 
seien, und vermuthet bei den bekannten Angaben 
hierüber eine Täuschung. Übrigens schreibt er den 
Käfern mehr Muth als den Larven zu. Pfeil sah 
bei einem Frässe der Noctua piniperda, dass ein 
und derselbe Käfer zu wiederholten Malen (10—15 Mal) 
schnell hinter einander, auf das Eiligste den Baum 
bestieg, sich mit einer Raupe von demselben herab
stürzte , sie würgte, und dann schnell wieder dasselbe 
Spiel begann. Doch fressen sie selten in der Gefan
genschaft. Von den Staphylinen wird, auch mit Zu
ziehung O. Heer’s, die Lebensart der Larve beschrieben. 
Auch sie scheint, wie die der Cicindelen, auf der Lauer 
ZU liegen, und die Käfer selbst im Miste mehr den in 
demselben befindlichen Thieren, als vegetabilischen Stof
fen nachzugehen. Alle diese sind daher den Forsten 
nützlich.

Nicht so die der folgenden Familien, die Bupre- 
sten. Allein erst neuerlich hat man durch sorgfältige 
Beobachtung der kleinen, zumal flüchtigen Arten, die 
Überzeugung gewonnen, dass deren wenigstens drei 

bis vier zu den sehr schädlichen gerechnet werden müs
sen. Für die Eiche und die Buche zumal gibt es keine 
schädlichem. Auch kennt man bis jetzt noch kein an
deres Begegnungsmittel, als die Entfernung der befal
lenen Stämme. B. quadripunctata, B. nociva, viridis, 
sind die schlimmsten. Wenig bekannt möchte sein? 
dass eine B. integerrima (sie steckt, im berliner Mu
seum als viridis L.) die Sträucher von Daphne Me- 
zereum zerstört.

Die Lamellicornien sind vorzüglich wegen des un
ter sie gehörenden Maikäfers berüchtigt. In der Le
bensweise stimmen meist alle überein. Alle Melolontha 
haben eine mehrjährige Generation, ein bei den Insek
ten nur selten vorkommender Fall. Alle sind sehr 
schädlich, und man sieht überdem in dem einen Jahre 
bald die, bald eine andere Gattung zahlreich, und die 
andere alsdann fast nicht. Doch übertrifft sie an Ver
derblichkeit M. vulgaris alle. Er ist auch äusser 
Deutschland, selbst in Schweden und Russland sehr 
gemein. Die Käfer suchen sich zwar am liebsten einen 
lockern Boden, doch scheuen sie selbst den festesten 
nicht, wenn kein anderer in der Nähe ist, und arbeiten 
sich mit dem spitzen Aftergriffel in denselben, selbst 
durch eine Grasnarbe hinein, um auf den Grund 
desselben 15 — 30 Eier zu legen. Da sie aber de
ren an 60—80 entwickelungsfähige tragen, so wieder
holen sie dieses Geschäft wahrscheinlich verschiedene 
Male, wie Hrn. R.’s specielle Beobachtungen vermu- 
then lassen. Die Engerlinge beissen tüchtig (man kann 
sich durch den hingehaltenen Finger überzeugen), so
dass ihnen keine Wurzel zu fest ist. Die ein- bis 
zweijährigen Holzpflanzen fressen sie bis an den Wur
zelknoten hinauf ab, sodass man die Pflänzchen bei 
der leisesten Berührung aus dem Boden nimmt. Selbst 
zwischen den Wurzeln junger Fichten werden sie ge
funden. Apfel- und Birnbäume von 30 F. Höhe verrathen 
die angebissenen Wurzelfasern durch trockenes Herunter
hängen der jungen Triebe um die schöne Krone herum. Oft 
glaubt man, an solchen Verwüstungen müssten Mäuse 
schuld sein. Dringen sie tief ein , so geht selbst ein 
grosser Baum ein. Man hat an einem einzigen solchen 
einst eine ganze Metze Engerlinge gesammelt. Was 
sie bei solcher Kraft an den gebauten Culturpflanzen 
(Klee, Kartoffeln u. s. w.), ja selbst dem Gras, für 
Schaden anrichten, grenzt an das Unglaubliche, und man 
hat ausgedehnte Wiesenflächen bis vier Zoll tief unter- 
minirt gefunden, sodass man bei jedem Tritte einsank.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in JCBÄ. Druck und Verlag von F» A« BrockllÄUS in Ijeipzig*
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Welchen Ungeheuern Schaden demnach dieses Insekt 
anrichten kann, belegt der Verf. mit mehren Beispielen, 
sodass in den Jahren 1835 und 1836 ganze junge Bestände 
zu Grunde gingen. In der kolbitzer Heide°wurden an 
tausend Morgen sechs- bis siebenjährige Kiefern ver
heert. Deshalb bildet denn auch ihre Begegnung einen 
wichtigen Artikel. Der Verf. theilt sie ein : 1) in die 
von der Natur selbst angewandte. Leider scheint diese 
hier weniger zu thun als bei andern Insekten. Ichneu
monen gehen sie gar nicht an. Wohl aber bemerkte 
Hr. R. als Feind eine Fliege (zu Leplis gehörig), deren 
Tönnchen er einigemal zwischen Halsschild und Kopf 
an todten Maikäfern hervorkommen sah. Einer der 
schätzbarsten Verfolger der Engerlinge ist der Maulwurf. 
Reichlichere Feinde hat der Käfer bekanntlich unter den 
Vögeln. Aber auch die schlimmste Witterung scheint 
ihm nicht zu schaden. Der Mensch muss also: 2) selbst 
Hand anlegen. Der Verf. ist hier sehr ausführlich, und 
auch Landwirthe und Gärtner können aus diesem Ar
tikel viel praktisch Neues lernen. Er schliesst aber doch 
mit den Worten: „Leider können wir die Acten über die 
Unschädlichmachung der Forstinsekten noch immer nicht 
abschliessen; am wenigsten ist dies vorläufig bei dem 
Maikäfer der Fall. Indessen sind wir doch auf dem 
Wege, diesem unangenehmen Thiere mit grösster Sicher
heit und ausführbaren Mitteln begegnen zu können.“ 
Vorzüglich wichtig ist hier die Berichtigung irriger An
sichten, aus grossen Erfahrungen. Wie viel man leisten 
könne, zeigt ein zu Ende mitgetheilter Bericht aus dem 
Quedlinburgischen, wo man für die Kosten von 267 Thlr. 
durch Leute 33,520,000 Käfer sammelte und mit ihrer 
Brut tödtete. Die andern Gattungen sind unwichtiger.

Die dritte Abtheilung, die Heteronieren begreifend, 
zeichnet sich zumal durch die spanische Fliege aus. 
(Der Verf. übersetzt Lytta mit Pflasterkäfer, was uns 
nicht bezeichnend scheint, ja sogar einen falschen Ne- 
benbegriff hat) Man fiat ihre Larven noch nicht künst
lich aul bringen, und so ihre X erwandlungsgeschichte 
beobachten können, sie starben immer in der zweiten 
Woche. Hr. R. ist auch jetzt überzeugt, dass das 
Schmarotzerleben derselben an Fliegen und Bienen, wie 
es seit Reaumur geglaubt wird, auf einer Täuschung 
beruhe, und nicht wahrscheinlich sei. Besonders spricht 

ihm die plötzliche und zahlreiche Erscheinung der Kä
fer dagegen. Sie müssten durch das zerstreute Leben 
jener Beherberget ihrer Larven selbst viel mehr zer
streut sein. Latreille scheine das Eierlegen von Meloe 
gar nicht zu kennen. Indess lebten die Larven einer 
amerikanischen Horia (den Lytten verwandt) allerdings 
in den Nestesn von Xylocopa.

Die vierte Abtheilung, die der Tetrameren, enthält 
die zahlreichsten und wichtigsten Forstinsekten: die 
Holzfresser. Die Rüsselkäfer, die Borkenkäfer und 
verwandte, die Holzböcke, und die kleinen Blattkäfer, 
gehören sämmtlich in diese Ordnung. Erstere machen 
den Anfang. Sie gehören zu den sehr schädlichen, da 
sie alle Arten von Pflanzentheilen angehen, und ihr 
spitzer Rüssel ihnen noch besonders behülflich ist. 
Ihre Generation ist einjährig oder anderthalbjährig, die 
Entwickelung geschieht aber zu sehr verschiedenen 
Zeiten, sodass das praktisch wichtige Resultat daraus 
hervorgeht: „dass die Vertilgung nicht alljährlich zu 
derselben Zeit vorgenommen werden kann.“ Und man 
darf daher nicht glauben, eine Art komme nur in Ei
nem Zustande im Wrinter vor. Das richtet sich ganz 
nach der Witterung. Eine doppelte Generation hat der 
Verf. von keiner Art beobachtet. Da sie alljährlich er
scheinen, so sind sie noch schädlicher wie die Mai
käfer, und gehören zu den Hauptverwüstern derNadel- 
holzculturen. Die schädlichsten sind die Bastfresser. 
Aus den langen Artikeln über sie nur Folgendes:

Die Curculionen machen mit Apoderes Coryli, des
sen Kopf nach Linne einem abgebalgten Fuchskopf 
gleicht (excoriatae vulpis caput refert), den Anfang. 
Er ist es, der in manchen Jahren die Blätter der Er
len, Buchen und Haseln verunstaltet, indem er sie in 
die Form einer oben und unten verschlossenen Geld
tüte zusammenrollt, welches Verfahren hier genau be
schrieben und auch durch ein Bild erläutert wird. Ein 
bis drei kleine, bernsteingelbe Eier liegen an der Spitze 
des Blatts, ganz lose, theils aussen, theils innen. Die 
Rollen erhalten sich lange frisch. Im Juli und August 
findet man erwachsene Larven, auch schon Puppen 
und Käfer darin. Der Käfer frisst sich heraus, macht 
gleich neue Rollen und legt darin. Die jungen Larven 
fallen mit den Blättern zur Erde, überwintern hier, und 
verpuppen sich im Frühjahre. Die Generation ist also 
anderthalbjährig. Gerade so ist es mit vielen andern 
Rüsselkäfern. Anlhribus varius ist dadurchinteressant, 
dass seine Larve, an Fichten, zahlreich in Coccusblasen 
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lebt, wovon auch schon der alte Naturforscher Frisch 
etwas gewusst zu haben scheint. Ein Hr. v. Panne
witz hat sich fernere Beobachtungen hierüber Vorbe
halten. Rhynchites betulae baut ebenfalls merkwürdige 
Tüten , deren Verfertigung Betrachtung verdient. Oft 
ist die Hälfte der Blätter eines ganzen Baums dadurch 
verunstaltet, wodurch der Säftelauf leidet. Rh. betuleti 
(betulae Linn.) ist verschieden , schön metallisch blau 
oder grün, da der Vorige schwarz ist. Er ist nach 
Schmiedeberger der Hauptzerstörer des Weinstocks. 
Er erscheint nach Hrn. R. zweimal im Jahre, und ist 
aus andern Schriften in Bezug auf den Weinstock hin
länglich bekannt. In forstlicher Hinsicht übertrifft er 
noch den vorigen an Schädlichkeit, auch gibt es noch 
viele verwandte Gattungen. Hylobius abietis (Cur culio 
pini LJ der grosse braune Kiefernrüsselkäfer, ist den 
Forstleuten mehr unter jenem Linneischen Namen be
kannt , und, nebst dem folgenden, der wichtigste und 
schädlichste. Er ist der grösste unter den echten Forst
rüsselkäfern. Seine Larve höhlt nicht nur Gänge in 
den Stämmen, zumal den Wurzelstöcken aus (wovon 
hier Holzschnitte), sondern der Käfer selbst wird da
durch noch schädlicher, dass er die Stämme gefährlich 
verletzt, und dann durch diese Verwundungen andere 
gefährliche Feinde, wie Curculio notatus, Hylesinus und 
Bostrichus, herbeizieht. Ihre Verwüstungen sind arg, 
oft traurig. Pissodes (C.) notatus ist der zweite wich- 
tige, an Schädlichkeit noch grössere. Der Verf. nennt 
ihn den Weisspunktrüsselkäfer, 2— 3 Linien lang. Er 
überwintert am stehenden Holze. Die Larven leben 
am liebsten in 4—8 jährigen, kränkelnden wie gesunden 
Kieferpflanzen. Ihre Gänge gehen von oben nach un
ten und die Larven sind eiförmige, Scharpie ähnliche 
Polster. Selbst in Kieferzapfen fand man sie. Pisso
des abietis, der kleine braune Kiefernrüsselkäfer, des
sen Namenverwechselung auch noch hier und da vor
kommt. Seine Schädlichkeit ist unbedeutend, daher er 
von den obigen wohl unterschieden werden muss. Ba- 
laninus nucum. Er wird oft mit verwandten verwech
selt (B. glandium und renosus), worüber sich der Verf. 
hier wissenschaftlich ergeht. Alle drei gehen Hasel
nüsse und Eicheln an , und das Eierlegen scheint im 
Juni oder Juli zu geschehen. Oft fressen diese Käfer- 
chen ein Drittel aller Eicheln und Haselnüsse an und 
verderben sie.

Die Naturgeschichte der eigentlichen Xylophagen 
hat in den neuesten Zeiten auch vielfach an auffallen
den und interessanten Erfahrungen gewonnen, beson
ders ist man über die Lebensweise des berüchtigten 
achtjähnigen Borkenkäfers (B. typographus), zu einem 
seltenen Grade von Erkenntniss gekommen. Alle ech
ten Borkenkäfer zeigen eine grössere geographische 
Verbreitung als irgend eine andere Familie. Sie schei
nen überall, wo Holzwuchs ist, vorgefunden zu wer
den. Von krautartigen Gewächsen sind sie wol gänz

lich ausgeschlossen, und die Behauptungen dagegen, 
zweifelhaft. Auch berühren sie, nach dem Verf., nie 
Kleinsträucher oder überhaupt Sträucher. Blos Bostri
chus Saxesenii und lineatus bewohnen sämmtliche Na
delhölzer und auch Birken zugleich. Nur Eccoptogaster 
und Platypus leben ausschliesslich auf Laubholz. Ei
nige (B. laricis) gehen junge und alte Stämme an, ty
pographus nur alte, bidens nur junge u. s. w. Die folgen
den zwei erscheinen wieder wie wahre Stellvertre
ter. Denn Hylesinus ater lebt dicht über dem Wurzel
knollen der Kieferpflanzen, und Hyl. cunicularius ebenso 
über den Wurzelknollen junger Fichten. Dieser und 
anderer feiner Beobachtungen werden noch viele hier 
mitgetheilt, z. B. dass verschiedene Arten auch nur 
gewisse Systeme der Baumorgane (Rinde, Bast u. dergl.) 
angehen, und andere verschonen. Über einen der wich
tigsten Punkte aber, der vielleicht die grösste Fehde 
unter den Forstmännern veranlasst hat, „ob der Bor
kenkäfer nur kränkliche oder auch gesunde Bäume an
gehe ,£J entscheidet sich der Verf. nach seiner viel
fachen , praktischen wie gelehrten Erfahrungen dahin: 
„dass, wenn auch die meisten (aber nicht alle) Borken
käfer am liebsten krankes, stehendes oder schon lie
gendes Holz angehen, sie dennoch auch völlig gesun
des befallen, und dass daher die Partei der Krank- 
heitsvertheidiger Unrecht habe.“

Der ganze Abschnitt ist reich an feiner Kenntniss 
dieses so fruchtbaren Insektengeschlechts, und wenn 
sich die mitgetheilten Erfahrungen auch nur zunächst 
auf das Praktische beziehen, so kann doch der specu- 
lative Naturforscher unendlich viel aus ihnen lernen. 
So zeigen die Käfer in der Auswahl der Bohrstelle, in 
der Anlegung ihrer Gänge, und in dem Ausfluge eine 
bewundernswürdige Eigenthümlichkeit. Hier tritt der 
Verstand der Natur für den Einsichtigen in seiner 
ganzen Deutlichkeit hervor. Sie scheinen zu wissen, 
dass Wärme und verminderter Saftlauf ihrer Brut be
sonders willkommen ist, und sie wählen daher am lieb
sten sonnige Plätze — an hohen Bäumen sehr oft die 
Gipfel — und die Gegend, wo starke Äste abgehen. 
Immer geben sie dem durch die Rinde eindringenden 
Bohrloch eine solche Richtung, dass das Eindringen 
des Wassers möglichst verhindert wird. Auch vor dem 
zu starken Harzfluss wissen sie sich zu hüten. Die 
Benutzung des Raumes unter der Rinde zur Begattung 
und weitern Aufenthalt (Muttergänge und Larvengänge) 
ist bewundernswerth, und die Figuren, welche sie da
selbst bilden, fallen schon dem Laien bei Betrachtung 
dergleichen angegriffener Borke auf. Jede Gattung 
weicht darin von der andern ab, und die schönen, treff
lich ausgeführten Holzschnittfiguren, welche diesem 
Werke theils eingedruckt, theils den Kupfertafeln bei
gegeben sind, sind so charakteristisch, dass man selbst 
ein zufällig aufgegriffenes, angefressenes Holzstück 
augenblicklich auf seinen V erfertiger reduciren kann.



899

Der Verf. theilt noch eine Menge Untersuchungen über 
die Arbeiten einzelner mit.

Der echte Bostrichus typographus L. (wohl zu un
terscheiden von dein ihm sehr ähnlichen, aber grössern 
sienographus) macht den Anfang. Hr. R. glaubt, dass 
auch B. Cembrae Heer’s hierher zu stellen sei. Er un
terscheide sich nur durch etwas gestrecktere Form, 
hinten ziemlich grob punktirtem Halsschild, eine voll
ständige Punktreihe der Zwischenräume, und ungleich 
punktirte , glänzende, schräger abschüssige Stelle der 
Flügeldecken. Allein in den Vorräthen des Verf. von 
typographus finden sich zahlreiche Übergän-e hierhin. 
Er kommt nur in der Fichte vor, in andern°Nadelhöl- 
zern sehr selten, und wahrscheinlich sind solche ältere 
Angaben Verwechselungen. Man sieht ihn öfters vor 
dem Einbohren umherkriechen, um sich, wie es scheint, 
die passendste Stelle auszusuchen, wobei gar mancher 
von Libellen, Laufkäfern und Clerus formicarius er
wischt wird. Hr. v. Sierstorpff sah ganze Schwärme 
sich zu gleicher Zeit an einem Stamme einbohren und 
die schon nach einer halben Stunde sichtbaren frassen 
in der Rinde mit hörbarem Geräusche. Die Ungeheuern 
Verwüstungen, die er anrichtet, sind bekannt genug. 
Die stärksten scheinen in den Jahren 1781—83, zumal 
auf dem Harz, stattgefunden zu haben. Im J. 1782 
rechnete man im zellerfelder Forst allein 4000 Morgen 
mit 360,000 Stämmen und daneben noch eine Million, 
und 1783 am gesammten Harze noch zwei Millionen 
Stämme, welche wurmtrocken geworden sind. Hier ist 
also ein wirklich organisches Verheeren, das sich ne
ben die rein physischen der Erdbeben, Stürme, Brände 
und Fluthen stellt. Der Raum erlaubt uns nicht, auch 
auf die folgenden Arten überzugehen, obschon auch 
über sie der Verf. manche interessante und neue Be
merkung mittheilt. So geht z. B. B, laricis am selten
sten die Lärche an. Bei B. dispar geschieht ei
ner, einer weisslichen Salzkruste ähnlichen Substanz 
Erwähnung, welche zur Ernährung der Larve die
nen soll, und womit der Gang vor Aufnahme der 
Brut ziemlich dick überzogen wird, und welche Schmie
deberger Ambrosia nennt. Der Verf. vermuthet aber 
nur ausgetretenen Holzsaft. — Das Geschlecht Hyle- 
sinus schliesst sich hier zunächst an. Es unterscheidet 
sich von den vorigen durch das zweilappige dritte 
Fussglied. Sie sind sämmtlich Nadelholzfresser und 
gehen bis auf den Bast. H. piniperda L. ist der be
rufene sogenannte Waldgärtner, der durch sein An
bohren der jüngsten Triebe, einige Zoll unter dem Kro
nentrieb, einen Harzausfluss und gehindertes Wachs
thum derselben erzeugt, wodurch die so befressenen 
Kiefern ein ganz eigenes, schon von fern auffallendes 
Ansehen gewinnen. Sie verändern die ganze Physio
gnomie und den Wuchs derselben, und ein diesem Bande 
beigegebenes Titelbild zeigt eine solche Landschaft. 
Auch die andern Gattungen sind schädlich. H. Fraxinf 

der auch die gesundesten Eschen angeht, zeichnet sich 
zumal durch die höchst zierlichen Gänge seiner Larven 
aus, bei denen die Muttergänge wagrecht und zweiar
mig erscheinen, die sie bis in den Splint nagen. Unter 
allen Käfern bildet er die am dichtesten beisammen- 
wohnenden Familien. — Eccoptogaster, leicht an den 
nicht abschüssigen, mehr glatten, abgerundeten Flügel
decken kenntlich. E. scolytus hat sich neuerlich als 
furchtbarer Verwüster der Ulmen, zumal in Frankreich, 
England und Belgien berüchtigt gemacht. Die schön
sten Bäume der Alleen von Kensington, Rouen, Havre, 
Brüssel u. a. gingen durch ihn zu Grunde. Auch er 
geht ganz gesunde Bäume an. E. destructor in Birken, 
und E. intricatus in den Eichen, zumal in Frankreich 
und Baiern sehr verbreitet. — Die Bockkäfer (Ceram- 
byx L.) machen den Beschluss der Holzfresser. Sa- 
perda Carcharius, weltbekannt, durchwühlt Pappeln 
dergestalt, dass sie vom Winde umgebrochen werden. 
Die kleinern unbedeutender. Cerambyx heros F., nur 
Abends hervorkommend, ist der grösste dieser Gruppe, 
und den Eichen verderblich. — Die letzte Familie, die 
der Blattkäfer (Chrysomelina), lebt nur etwa mit Aus
nahme des Cryptocephalus pinicola, von Blattsubstanz, 
wird aber auch dadurch verderblich. So selbst der 
bekannte Erdfloh (llaltica oleracea) den Eichen, als 
Larve. Chrysomela populi und tremulae tödten durch 
ihren Blattfrass ganze Strecken junger Espen.

Zweiter Theil. Die Falter. Wie es zu gehen 
pflegt, dass sich das Technische bei fortgesetzter Übung 
vervollkommt, so zeigt sich dieses auch hier in Hinsicht 
der Abbildungen. Sie sind noch weit schöner und selbst 
natürlicher als die des vorigen Bandes, und namentlich 
können die Raupen mit ihren lebendigen Stellungen an 
Ästen, sowie viele Schmetterlinge unübertrefflich ge
nannt werden. Da diese Ordnung überhaupt die unter 
den Insecten am besten gekannte ist, — etwa nur mit 
Ausnahme der letzten F amihen —- so lässt sich auch 
naturwissenschaftlich weniger Neues als bei der vori
gen und den folgenden erwarten. Aber dennoch fehlt 
es auch hier nicht an einzelnen schönen Bemerkungen. 
So z. B. über die so lange verkannte Bombyx pityo- 
campa. Die dem Forstmann minder wichtigen Falter 
sind in einer grossen Tabelle als Anhang beschrieben, 
um auch so ihre Kenntniss zu vermitteln, aber nicht 
abgebildet. Andere Tabellen stellen die schädlichen 
(denn nützliche gibt es hier nicht), t iei s nach ihrem 
Wohnort, theils nach dem Grade ihrer Verderblichkeit 
sehr zweckmässig zusammen^

Ein allgemeiner Theil- geht als Emleitungsab- 
schnitt voran, «‘»1 behandelt _mit einer erstaunlichen 
Ausführlichkeit bis zu den geringsten Einzelheiten den 
Bau dieser Thiere, selbst mit einer vermehrten Termi
nologie, z. B. der Wülste und Haare der Raupen. In 
dem physiologischen Theile (Flug, Lebensweise u. s. w.) 
wird vieles Interessante aus Erfahrungen mitgetheilt.
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Unter andern hat der Verf. jlen so hoch angeschlage
nen Werth der Schmarotzer einer höchst genauen Prü
fung unterworfen, deren Hauptresultat dahin geht, dass 
es lächerlich sei, diese (Ichneumonen u. dgl.) in Zwin
gern zum Behuf eines künftigen Raupenfrasses erzie
hen zu wollen, indem eine Unzahl kranker Raupen 
gar keine in sich trägt, und das ganze Mittel auch un
nütz wird, wenn sich für diese Hymenopteren nun 
keine hinlänglichen Raupen mehr finden. Es ist un
möglich, die vielen Untersuchungen mitzutheilen, aber 
sie sind, soviel Werthvolles auch bereits bei West
wood und andern Neuern zu finden, immer noch höchst 
lesenswerth. Nur solche grossartige Beobachtungen in 
der freien Natur, wie sie der Verf. anstellte, können 
endlich reine physiologische Grundsätze bilden, und 
beschränkte, apriorische Ansichten der Ungelehrten 
widerlegen, auf die sich noch immer Mancher etwas 
zu Gute thut. Bei den Krankheiten der Raupen stellt 
der Verf. einen geistreichen Vergleich mit denen der 
Wirbelthiere an. Da bei jenen das Nerven- und Ge
fässsystem weit unvollkommener ist, als bei diesen, so 
zeigen die Raupen auch keine Krankheiten dieser Sy
steme , sondern nur welche der Haut und der Ver
dauung (wie man ja auch nur solche bei den Seidenrau
pen kennt). Und hier gibt es wirklich Epizootien, dem 
Forstmanne recht willkommen. Erkältung, Nässe, ver
dorbenes Futter erzeugen sie auch im Freien. Als 
Schmarotzer sind nur Hymenopteren und einige Dipteren 
bekannt. Innerlich Filarien, die man in Menge einst 
in Bombyx chrysorrhoea und Tinea evonymella fand. 
Die mannichfachen , oft schwierig zu erblickenden 
Kennzeichen angestochener Raupen werden genau an
gegeben. Unter den eigentlichen Räubern der Raupen 
zeigen sich auch Spinnen als sehr wohlthätig. Ferner 
noch macht der Ref. die Bemerkung, dass die Mengen 
schädlicher Raupen und Käfer mit einander zu alterni- 
ren pflegen, d. h. wenn die einen stark auftreten, in 
solchen Jahren gewöhnlich die andern fehlen. Unter 
dem weitläufigen Artikel: Begegnung, Vorbauung, Rau
penzwinger., wird vorzüglich der so viel empfohlene 
letztere einer Prüfung unterworfen. Man versteht dar
unter kleine, mit einem Graben umgebene Orte, auch 
wol mit Draht beflochtene Häuschen im Walde, in 
welchen durch künstlich gefütterte Raupen Ichneumo
nen und Fliegen zur Bekämpfung der Raupen im Re
viere erzogen werden sollen. Der Verf. zeigt sehr 
gründlich und ausführlich, dass, wenn diese Anstalten 
zur Erziehung einer wirklichen Colonie von Schlupf
wespen und Fliegen dienen sollen, um damit einem 
künftigen etwanigen Raupenfrasse zu begegnen, sie 
unzulänglich, zweckwidrig und unnütz, ja lächerlich 

seien. Der Haushaltt der Natur lässt sich auf solche 
mechanische Weise nicht dirigiren. Rec. erinnerte sich 
dabei des Erlebnisses, wo ein phantastischer Müller, 
um einen jungen Schwarm einzufangen, eine Bienen
königin an einer langen Stange befestigte, und damit 
um die Bienen herumsprang, damit sie sich daran se
tzen, oder ihm wenigstens nach Hause folgen sollten. 
In dieselbe Kategorie gehören die jetzt so häufig an 
Bäumen befestigten, dieselben entstellenden Staarkasten, 
die nicht nur meist von Sperlingen eingenommen wer
den, sondern auch die Staare in die Gärten locken, 
welche sich nun auch um so eifriger über die Kirschen 
hermachen. Für die Verminderung der Waldraupen 
bleibt noch immer das Sammeln derselben das beste 
Vertilgungsmittel. Man benutzt hierzu das Anprällen 
der Stämme durch Äxte, und Hr. R. beruhigt in einer 
Anmerkung nach seinen sorgfältigen Erfahrungen die
jenigen, welche hiervon Gefahren für die Bäume be
sorgen — ein zu benutzender Wink für die Schmetter
lingssammler. — Bei Gelegenheit der „Verletzungen, 
welche Menschen durch Lepidopteren zugefügt wor- 
den4f, dergleichen zumal durch die Processionsraupen 
bekannt sind, erwähnt der Verf. auch eines ihm mitge- 
theilten Falles von der Kienraupe, die den fleissigen Samm
lern derselben geschwollene Hände und Arme u. dgl. ver
ursacht, untl einst einem jungen Manne, der dabei eine 
Hand wunde hatte, nach wenig Tagen den Tod brachte. 
Man empfiehlt dagegen mit Nutzen kalte Staubbäder.

Wir übergehen die nun speciell folgenden Tag- 
und Abendfalter, als nichts Bemerkenswerthes bietend, 
und verweilen bei den weit zahlreichem und forstlich 
wichtigem Nachtfaltern.

Der Weidenbohrer, Cossus ligniperda. macht den 
Anfang. Hr. R. bestätigt seine merkliche Schädlich
keit. Auch der schöne Falter C. Aesculi wirkt nach 
des Verf. Erfahrungen schädlich, da seine Raupe zahl
reich ist, und junge Bäume und Sträucher aushöhlt. 
Der Schmetterling scheint nur darum selten, weil er 
schwer zu finden ist. Dagegen gehört C. Terebra 
wirklich zu den seltensten Faltern. Weit bedeutender 
ist die berüchtigte Nonne. Ihre Raupe ist polyphag, 
und Hr. R. sah sie sogar auf Rhus typhina! Ihr Frass 
rückt immer von den untern Zweigen gegen die Spitze 
vor, sodass die Bestände, von unten betrachtet, ein 
bedenklicheres Ansehen zeigen, als wenn man die ge
fällten betrachtet. Das Schlimmste ist aber ihre Ver
schwendung, da sie immer nur wenig von einem Blatte 
frisst, oft blos die Mittelrippe abbeisst, und auch wol 
ganze kleine Ästchen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von 1 • A« Brockhaus m Ucipzig*
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(Schluss aus Nr 225.)

Hr. R. fügt noch die Merkwürdigkeit eines Fluges der 
Falter am lo. Aug. 1838 auf dem Bmnenwasser der Halb
insel Darss bei, wo dieser Falter in Schwärmen, wie man 
sie nur von der Ephemera kennt, die Bootsleute überfiel, 
und sich in den benachbarten Revieren an die 60—70jäh- 
rigen Kiefern setzte, sodass ungeachtet der Arbeit eines 
Aufgebots an vier Ortschaften zur Vertilgung derselben 
im folgenden Winter noch gegen dreihundert Pfund 
Eiei' gesammelt wurden! Überhaupt geht deren Menge 
ins Unglaubliche; das Absuchen und Einliefern derselben 
gehört unter die sichersten Begegnungsmittel. Die an
dern Spinner gleichen der Nonne in der Lebensweise. 
Von der Processionsraupe bemerkt Hr. R., dass ihre 
Haare bei sehr starker Vergrösserung Widerhäkchen 
zeigen, woher wol ihre Gefährlichkeit. Nikolai erwähnt 
in seiner lehrreichen Abhandlung nichts davon, ver- 
muthlich waren seine Mikroskope nicht stark genug. 
Der Falter hat zum Glück noch immer eine sehr be
schränkte Verbreitung und erscheint in manchen Ge
genden in langen Perioden nur einmal. — Bombyx 
(Gastropacha) pinivora, Treitschke, der Kiefernpro- 
cessionsspinner, früher fälschlich für pityocampa ge
halten , und von Treitschke (Bd. X, Suppl. I, S. 194) 
zuerst unterschieden, aber nur vorläufig zum Wink für 
die preussischen und andere nordische Forscher be
schrieben. Hier gibt Hr. R. die erste Abbildung und 
ist sogar der Meinung, dass die echte pityocampa bei 
ihm gar nicht vorkomme, und dass Alles, was aus der 
Mark über sie berichtet worden, der pinirora ange- 
höre. Die Unterschiede sind allerdings sehr fein. Der 
einzige constante soll eigentlich nur in der grösseren 
Entfernung der eisten beiden Basalbinden liegen, uifd 
selbst dieser an einigen Exemplaren nicht ganz deut
lich sein. Alle übiigen bei Treitschke angegebenen 
seien unsicher. Ein brauner, hornartiger, fächeriger 
Auswuchs, den Ochsenheimer Bd. III, 283 an pityo- 
campa als „zwischen den Palpen'4 liegend, beschreibt, 
kommt beiden zu, liegt aber nach Hrn. R. deR' 
selben, hat auf der Vorderseite vier scharf vorsprin
gende Querleisten und ist an den Seiten mit rostrothen 
Haaren bedeckt. Übrigens, ist in der Regel der Falter 
der echten pityocampa grösser, doch nicht immer. Die 

Processionen der Raupen gleichen nicht denen anderer, 
sondern jede Raupe zieht einzeln hinter der andern 
her, sodass der Verf. sagt, er habe gefunden, dass 
eine einzelne nicht einmal für sich allein, ohne einen 
Vordermann, bestehen könne. — lanestris.
Auch bei dieser hat die Raupe widerhakige Sammet
haare, wie die Processionsraupe, welche ebenso hef
tig verwunden würden, wenn sie nicht so fest süs
sen.— B. (G.) pini3 der grosse Kiefernspinner. „Wohl 
das schädlichste aller Forstinsekten“, daher auch hier sehr 
ausführlich behandelt. Bei Gelegenheit der Feinde der 
Raupe erwähnt der Verf., dass im November (früher 
nicht) auch der braune Grasfrosch die Kiefern besteige 
um den Raupen nachzugehen, und im Charlottenburger 
Forste heruntergeschüttelt worden sei. Die Menge 
dieser Raupen geht ins Ungeheure. Die Schmetter
linge selbst fliegen mehre Meilen weit, um ihre Brut 
abzusetzen. Aus den hier mitgetheilten Tabellen kann 
man sich über erstere eine Vorstellung machen, wenn 
man liest, dass in einer einzigen Oberforsterei binnen 
fünf Jahren über 157,000 Quart Raupen eingesammelt 
wurden, dazu 8330 Quart Schmetterlinge und Cocons, 
wofür über neuntehalbtausend Thaler Kosten aufge
wendet werden mussten. Mit noch zwei Oberförste
reien daneben betrug der Kostenaufwand über 19,000 
Thaler, doch waren auch die Folgen erspriesslich, ob
schon 109,352 Klafter raupenfrässiges Holz eingeschla
gen werden musste. Bei einem Einsammeln der Schmetter
linge hatte man einst 130 Scheffel oder etwa drei Millionen 
Stück. — Unter den Eulen steht die Forleule, Trachea 
piniperda. oben an. Die Raupe derselbe hat die böse 
Eigenheit, gleich nach dem Auskriechen den jungen 
Maitrieb zu zerstören. Ihr bestes Vertilgungsmittel 
bleibt das Eintreiben der Schweine. — Lithosia quadra. 
Selten häufig. Es ist nach dem Verf. gewiss, dass 
die Raupe nur Flechten frisst, daher sogar die einzig 
nützliche ist, indem sie die Bäume davon befreit. 
Auch die Spanner liefern schädliche Alten, und Geo
metra (Fidonia) piniaria ist ein duich ganz Europa 
gefürchtetes Insekt, obschon es seine vorzüglichste 
Verbreitung in Deutschland hat. Auch die bekannten 
Obstbaumspanner, brumata und defoliaria gehen Forst
bäume selbst anderer Familien, Eichen, Buchen, Lin
den, Rüstern, Steinbuchen, ja Nussbäume u. a. an. 
Weniger wichtig sind andere. — Die Wickler dagegen 
(Tortrix, von Fabricius wunderlicherweise Pyralis ge
nannt) bieten mannichfachere Beiträge. T. (Coccyx) 
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Buoliana, der Kieferntriebwickler, gehört nach dem 
Verf. zu denen, welche die härteste Namenconfusion 
erfahren haben, wodurch er seine Verwüstungen un
gestörter hat fortsetzen können. Die Entwirrung der 
Synonymik möge beim Verf. nachgelesen werden, zu
mal er auch hier die erste gute Abbildung gibt. Die 
Raupe frisst sich in die gesundesten, saftreichsten 
Triebe, zumal der Kiefer, um sich v®n dem Mark zu 
nähren, wodurch diese zwar nicht immer absterben, 
aber sich durch Überwachsen bogenförmig biegen (so
genannte Posthörner) und den Baum entstellen. Auch 
liefern die von ihm bewohnten Bäume kein Bauholz, 
kaum Nutzholz. Die ihm sehr ähnliche C. turionana, 
ebenso weit verbreitet, macht dagegen die bekannten 
Harzgallen. An diese und einige verwandte Gattungen 
schliesst nun der Verf. noch andere, seltenere, z. B. 
dorsana Hbn. und dann einige ganz neue, wie Gra- 
pholita coniferana Saxesen, Coccyx hercyniana üsl., 
C. Clausthaliana Ratzeb., C. nanana Kuhlwein, C.Ratze- 
burgiana Saxesen, T. Hartigiana Sax. und Zebeana R. 
der Lärchenrindenwickler, von welchem noch in keinem 
Buche etwas zu finden ist. Über diese kann sich also 
der Lepidopterolog aus gegenwärtigem Werk neue 
Kenntnisse verschaffen, da alle auch, in allen Ständen, 
trefflich abgebildet sind,*  und ein Gleiches gilt noch von 
den Motten. T. Reussiella Ratzeb. könnte zwar schon 
bekannt sein, ist aber in frühem Schriften nicht her
auszufinden. Phycis sylvestrella R., gleichfalls so gut 
wie neu. Blaslotere Bergiella Saxesen ebenfalls. Mit 
diesen und den bekannten: evonymella u. s. w. schliesst 
dieser Band.

Dritter Theil. Die Ader-, Zwei-, Halb-, Nelz- 
und Geradflügler. Dieser dritte Band wird mit fünf 
höchst schätzbaren Tabellen eröffnet. I. Einer syste
matischen Aufzählung sämmtlicher Gattungen und Un
tergattungen des Werks, zum Zwecke der Anlegung 
einer Insektensammlung. 11. Übersicht der schädlichsten 
Forstinsekten an oder in den Nadelhölzern. III. Des
gleichen in den Laubhölzern. IV. Übersicht der nütz
lichen Forstinsekten. V. Wespen- und Grylienkalender. 
Sodann beginnen die Hymenopteren oder sogenannten 
Aderflügler. Zuerst die nützlichen s und unter ihnen 
vor Allen Ichneumon. Dieses so ausserordentlich wich
tige, aber auch so zahlreiche Geschlecht hat der Verf. 
mit bewundernswerthem Fleisse studirt, und deshalb 
des Materials so viel zusammengebracht, dass er in 
diesem Bande nur die wichtigsten derselben abhandelt, 
und den zahlreichem minder wichtigen, aber sehr schwie
rig zu studirenden, einen eigenen (den eierten} Theil 
ausschliesslich widmet.

Es wird kaum möglich sein, aus der Masse neuer 
Beobachtungen, an denen überhaupt dieser Band reich 
ist, nur das Wichtigste herauszuheben. Der Naturfor
scher findet Vieles, womit er Kirby’s und Westwood’s 

Erfahrungen noch vermehren kann. So ist z. B. neu, 
dass Microgasler nemorum im frühem Larvenzustande 
ganz eigene warzenförmige Mundtheile besitzt, statt 
deren sich am folgenden Morgen schon Oberkiefer 
zeigen (ähnliches plötzliches Hervortreten findet sich 
indess auch von Dipterenlarven bei Reaumur). Der 
Verf. hat seine Entdeckungen alle im vierten Theile 
zusammengestellt, worauf wir verweisen müssen. Ihre 
Lebensweise, wonach sie bekanntlich Eier, Larven, 
Puppen, ja wirkliche Imagines anderer Insekten, ja auch 
ihrer eigenen Gattung anstechen, wird nun ebenfalls 
hier specialisirt. Der Verf. bedient sich dabei der 
Ausdrücke: „Wirth“ für das Ernährungsthier, und 
„Gast“ für die Ichneumonenlarve. Anderemale braucht 
er das Wort „Wohnungsthier“, welches uns zweck
mässiger erscheint als jene. Denn ein Gastwirth freut 
sich seiner Gäste und ladet sie ein, ohne zu gewarten, 
dass er von ihnen aufgefressen werde. Vier colorirte 
Tafeln bilden 41 Species ab, über die im speciellen 
Bande noch ausführlicher gesprochen wird. — Sphex. Die 
Wegwespen gehören für den Forstmann zu den minder 
wichtigen. Indess hat der Verf. doch ihren interessan
ten Instinct, mit dem sie für ihre Brut sorgen, nach 
eigenen Beobachtungen beschrieben und da Manches 
anders gefunden, als Dahlbom (Ilymenoptera boreali- 
europaea) und Frisch es angeben. Man vergleiche 
noch Westwood. Über die Ameisen ist viel Interes
santes beigebracht. So erzählte Dahlbom dem Verf., 
dass er eines Tags in Lappland einer kleinen schwar
zen Sphex begegnet sei, welche mit einer Blattlaus 
davon eilte. Eine Ameise, die dazu kam, versuchte 
deren Befreiiung, und es dauerte nicht lange, so kamen 
mehre Ameisen dazu, und jagten dem schwarzen Räu
ber seine Beute ab. Ein anderesmal bemerkte Hr. R. 
eine Ameise, welche eine schwarze Leptura in ihren 
Kinnbacken hielt. Sie eilte mit ihrer colossalen Last 
ohne Weg und Steg durch Gras und Kräuter, und der 
Verf. folgte ihr wol über hundert Schritt weit, als er 
sie endlich bei einem Ameisenhaufen anlangen sah. 
Diese und verwandte Beobachtungen sind jetzt mehr 
als blosse Curiositäten, da sie den hohen Verstand, 
wenigstens die scharfen Geistesvermögen dieser kleinen 
Geschöpfe anzeigen, Welche die frühere Philosophie 
auf dieser Thierstufe nicht geahnt hatte. Hierhin ge
hört auch, was der Verf. über das Gedächtniss der 
Hornissen, zugefügte Beleidigungen nachzutragen und 
später zu rächen (S. 49), beibringt. — Tenthredo. 
Forstlich als schädliche wichtig. Von mehren Gattm*'  
gen habe man bis jetzt, trotz aller Bemühungen, di® 
Männer noch nicht auffinden können. Sie sind mitun
ter räuberisch und fressen andere Insekten, z. B. Do- 
lerus. Auch sie werden sehr ausführlich abgehandelt, 
zumal Lophyrus pini. Bei ihm herrscht die allergrösste 
Mannichfaltigkeit der Entwickelungszeit, sodass es hier 
einfache, doppelte, anderthalbige und mehrjährige Ge
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nerationen gibt. Merkwürdig, dass ihre stärksten 
Feinde die Säugethiere sind. In ihrem Puppenzustande 
(Tönnchen) gehen ihnen Mäuse, Eichhörnchen, selbst 
Füchse nach. Nach Müller verzehrt ein Eichhörnchen 
jährlich wol 48,000. Auch gegen 40 Ichneumonenarten 
gehen den Lophyrenlarven noch. Bei T. (Nematus) 
salicis erwähnt Hr. R., dass keine Gattung als Larve 
so regelmässig schnippt, wie diese. Er sah einst zwei 
Gesellschaften von 6—11 Stück auf zwei benachbarten 
Zweigen, welche jedesmal beide regelmässig alle vier 
Secunden mit dem Vordertheile des Römer«’ «rhlno'en. 
VVar dieses sechs- bis achtmal geschehen, so ruhten 
sie etwas. Sie und die verwandten sind den Weiden 
sehr schädlich. - Unter den Dipteren ist nur eine 
einzige, Tipula pini (Ceddomyia) 3 welche forstlich zu 
den schädlichen gerechnet werden kann, indem ihre 
Larve die Kiefern zuweilen im Wüchse zurücksetzt. 
Die andern sind unbedeutender. Musea (Tachina), 
Syrphus und andere Fliegen gehören dagegen zu den 
nützlichen. — Unter den Hemipteren oder Rhynchoten 
werden zumal die Pflanzenläuse aller Art wieder genau 
und nach eigenen Beobachtungen abgehandelt. In den 
Coccus (C. racemosus) wurden zwei Käfer (Anthribus 
varius und scabrosus) als wahre Schmarotzer bemerkt. 
Ein neuer Fall. Bei dieser Gelegenheit theilt der Verf. 
auch einige neue Erfahrungen über Coccus hesperidum 
der Gewächshäuser mit. — Dictyopteren. Gegen die 
gewöhnliche Beschreibung des Begattungsapparates, wie 
er neuerlich angegeben wird, bemerkt Hr. R. mit Recht, 
dass man dabei den Fehler begeht, den Metathorax 
mit zum Hinterleibe zu zählen , wodurch dieser ganz 
gegen alle Analogie zehn Hinterleibsringe erhält. S. 
240 werden die Beobachtungen Älterer von grossen 
Libellenzügen angeführt, die der Verf. nie selbst zu 
sehen Gelegenheit hatte. Ref. hat das Glück gehabt, 
zwei sehr interessante zu sehen. Beidemale war es 
L. quadrimaculata. Richtig ist die reissende Schnel
ligkeit ihres Fluges dabei, obschon man sie über hohe 
Dächer weg bis auf die Strasse, und von da wieder 
andere Häuser hinauf streichen sah; ebendeshalb war 
es schwer, ganz schöne unverletzte Exemplare zu er
halten ; dei andere Zug ging durch die Bäume am 
Rand eines Waldes, und machte sich durch ein stark 
rasselndes Geräusch bemerkbar. Unrichtig ist aber 
die Definition der Species (S. 242), wie sie auch an
derwärts lautet: „vier dunkelbraune Flecken in der 
Mitte des Vorderrandes der vier Flügel« — indem je
der Hügel deren nur zwei hat, also nur jederseits vier. 
— Hemer obius. Das Legen der gestielten Eier ist jetzt 
wieder gesehen worden. Der Verf. glaubt wol ganz 
richtig, dass die Florfliegen überwintern, und sich erst 
im folgenden Frühjahr begatten. — Orthoptera. Unter 
ihnen ist nur das Linneische Gesammtgeschlecht Gryl- 
lus forstlich wichtig, worunter aber mehre sehr schäd
liche.

Der vierte Band: die Ichneumonen der Forstinsek- 
ten, in forstlicher und entomologischer Beziehung, wird, 
wie bereits oben erwähnt, als ein „Anhang“ zum vor
stehenden Werk betrachtet, und kann auch als selb
ständig angesehen werden, wie ihm denn die vier Ku
pfertafeln des dritten Bandes, wiewol hier unilluminirt, 
wieder beigeben worden sind. Hr. R. nennt diese Ar
beit in der Zuschrift: „die mühevollste seines Lebens“, 
und man wird es ihm glauben, wenn man weiss, mit 
welcher Beharrlichkeit nur Beobachtungen an diesen 
so flüchtigen Thieren anzustellen sind. Dafür hat sich 
aber der Verf. auch das Verdienst erworben, äusser 
dem forstlichen auch dem rein entomologischen Publi
cum etwas sehr Werthvollcs übergeben zu haben, und 
sich den altern Beobachtern rühmlich anzureihen. Übri
gens war auch diesmal zunächst ein praktischer Zweck 
der nächste Anlass. Hr. R. wollte die beiden im Streit 
liegenden Ansichten über den Werth dieser Wespen 
zur Vertilgung des Raupenfrasses ausmitteln, worüber 
wir bereits oben bei den Faltern seine Ergebnisse mit- 
getheilt haben.

Der erste Abschnitt handelt von der Stellung der 
Ichneumonen im Systeme. Der Verf. bemerkt, dass 
ihre Lebensweise sie nicht so scharf von den eigentli
chen Wespen, Wegwespen und Goldwespen trenne, 
wie man wol behauptet hat, denn es finden sich auch 
unter diesen verschiedene schmarotzende Gattungen; 
z. B. in den Harzgallen der TorLrlx cosmophorana 
u. s. w. Anatomie und Physiologie wird sodann auf 
das ausführlichste behandelt, voll neuer Ansichten. So 
ist z. B. der Verf, zu dem Resultat gekommen, dass 
die schmarotzenden Larven nicht den Fettkörper der 
Wohuungsthiere angreifen. Bewundernswerth erschien 
ihm auch die allmälige Metamorphose derselben. In 
den frühem Stadien, wo sie sich nur durch Saugen 
von Flüssigkeiten (daher auch manche nur aussen an 
den R aupen sitzen), ernähren, zeigt sich der’Mund nur 
als saugende Wärzchen: da sie sich aber zuletzt aus 
ihrem Kerker herausbeissen müssen, so erhalten sie 
plötzlich tüchtige Zangen, und hier haben die Teleolo- 
gen wiederum ein glänzendes Beispiel für ihre Lehre. 
— Es folgen nun wieder vielfache Tabellen, namentlich 
über alle Insekten, welche Schmarotzei hei eioen, und 
welche Gattungen, da mehre von ihnen sici nur an 
eine oder wenige Arten von Wo munost iiei en halten, 
zuletzt auch noch ein Überblick der Literatur, und 
analytische Tabellen zum Bestimmen der vielen neuen 
Genera. Den übrigen Ihed nimmt die Aufzählung der 
Species mit sehr sorgfältigen Beschreibungen auf.

Jena. Voi^
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Physiologie.
Untersuchungen zur Kenntniss des körnigen Pigments 

der Wirbelthiere in physiologischer und pathologi
scher Hinsicht, von Dr. Karl Brucin Mit zwei (litho- 
graphirten) Tafeln. Zürich, Meyer & Zeller. 1844. 
Gr. 4. 28’4 Ngr.

Die Färbungen thierischer Körper rühren entweder 
von einem wirklichen Farbestoffe oder Pigmente her, 
oder sie werden durch eine eigenthümliche Anordnung 
der Elemente gewisser Gewebe bedingt. Die Pigmente 
erscheinen aber selbst wieder in zwei Haupttypen: der 
Farbestoff ist in mikroskopischen Körperchen von fast 
unmessbarer Kleinheit zusaminengedrängt (körniges 
Pigment), oder er befindet sich in Auflösung in einer 
Flüssigkeit (aufgelöstes Pigment). Das körnige Pig
ment, das verbreitetere im Thierreiche, hat der Verf. 
in den Wirbelthierklassen näher untersucht; er wollte 
aber keine Monographie desselben liefern, sondern nur 
eine beschränkte Reihe von Thatsachen mittheilen.

Zunächst untersucht der Verf. das normale körnige 
Pigment, und zwar das schwarze Augenpigment (S. 3 
—16), die gefärbte Oberhaut (S. 16—22), die pigmen- 
lirten Faserzellen (S. 22—26), und anhangsweise noch 
die Pigmente der Lungen- und Bronchialdrüsen (S. 26 
—30). Das schwarze Augenpigment liegt bei allen 
Wirbelthiere» im Innern von Zellen (Pigmentzellen), an 
denen eine Zellenmembran, ein Zellenkern und der 
körnige Inhalt unterschieden werden kann. Bei den 
Säugethieren sind die Pigmentzellen abgeplattet und 
membranartig an einander gereihet ; auf der Choroidea 
bilden sie eine einfache Schicht, vom Corpus ciliare 
bis zum Pupillarrande der Iris liegen sie in mehrer» 
Lagen über einander. Wo ein Tapetum im Thierauge 
vorhanden ist, da setzt sich nach des Verf. Unter
suchungen die Pigmentzellenschicht der Choroidea den
noch continuirlich über dasselbe fort, und die Zellen 
stimmen in Grösse, Form, Anordnung, sowie in Betreff 
des Kornes ganz mit den übrigen Pigmentzellen über
ein: allein sie enthalten keine Pigmentkörner. Übri
gens kommen auch zwischendurch unter den ungefärb
ten Tapetumzellen gefärbte vor, gleichwie man auch 
ganz oder fast ganz farblose mitten unter den dunkeln 
Choroidealzellen findet. Bei den Vögeln (Ente , Huhn, 
Taube) haben die Pigmentzeilen auf der Choroidea eine 
kegel- oder rübenförmige Gestalt; die Pigmentkörnchen 
sind an der gegen die Retina gewandten Spitze am 
dichtesten gehäuft, und lassen das stumpfe Ende ganz 
frei. wo der länglichovale Kern liegt. Ganz ebenso 
fand ich die Pigmentkegel bei Uypselus. Dagegen fand 
der Verf. das Pigment auf der Uvea und dem Corpus 
ciliare ganz ebenso beschaffen, wie bei den Säugethie- 

ren. Beim Frosche sind die Pigmentzellen der Choroi
dea polyedrisch, mehr hoch als breit. Bei den Fischen 
(Esox lucius, Sahno muraena. Cyprinus barbus) besteht 
die Pigmentschicht der Choroidea aus sechseckigen 
und runden scharf conturirten Zellen von verschiede
ner Grösse und Farbe; die kleinsten sind die dunkel
sten, die grössten sind fast ganz farblos. Ausgezeich
net sind nun aber die Pigmentzellen der Fische durch 
ihre grosse Elasticität und durch ihre Empfindlichkeit 
gegen äussere Einflüsse. Rollen sie einfach auf dem 
Objecträger hin. oder gerathen sie in einen kleinen 
Strom auf demselben, so ändern sie auf der Stelle die 
Form; sie werden verzogen, schwanzförmig verlängert 
u. s. w., nehmen aber dann oftmals wieder ihre Kugel
gestalt an, sowie diese Einflüsse aufhören. Die näm
lichen Veränderungen erleiden sie durch einen leisen 
Druck, durch Zusatz von Wasser, von Essigsäure. 
Äusser den eben beschriebenen Pigmentzellen kommen 
aber bei den Tischen m jener Pigmentmasse, welche 
beim Abziehen der Choroidea an der Netzhaut hängen 
bleibt, auch noch bestimmt geformte Gebilde vor, welche 
von Hannover entdeckt und Pigmentscheiden genannt 
wurden. Die Form dieser Scheiden lässt sich einem 
Blumenkelche vergleichen ; in jeder Scheide steckt, 
gleich einer Blumenkrone, ein Zwillingszapfen der Netz
hautstäbchenschicht. Durch Druck verwandeln sich 
diese Pigmentscheiden in die nämliche zähe, fadenzie
hende , mit eingestreuten Pigmentkörnchen versehene 
Masse, wie die Pigmentzellen. Einige Male sah der 
Verf. auch deutlich einen Kern in den zerdrückten 
Pigmentscheiden. Wenn Hannover bei allen Wirbel- 
thieren Pigmentscheiden gefunden haben will, so kom
men sie nach ihm lediglich nur bei den Fischen vor: 
auch stecken nach ihm immer nur Zwillingszapfen dar
in, niemals Retinastäbchen, wie Hannover angibt. Die 
regelmässige Form und das constante und ausschliess
liche Vorkommen an den Zwillingszapfen spricht aller
dings für eine eigenthümliche Natur dieser Pigment
scheiden der Tische: nach ihrem sonstigen Verhalten 
könnte man aber wol geneigt sein, sie für verzerrte 
Pigmentzellen zu halten, die beim Abziehen an der 
Retina hängen blieben.

Die Färbung der Oberhaut rührt ganz gewöhnlich 
von körnigem Pigment her, welches ebenfalls in Pig
mentzellen eingelagert ist. Bald sind nur die untersten 
Schichten der Epidermis gefärbt (Neger), bald alle 
Schichten durch die ganze Dicke der Epidermis (Rücken
haut des Wallfisches, äussere Augenliderhaut vom 
Kalbe, Pferde. Schweine u. s. w.). Körniges Pigment 
findet sich auch in den gefärbten Haaren und Federn.

(Der Schluss folgt.)

Verantwörtlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BSrockhaus in Ijeipzig.
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Physiologie.
Untersuchungen zur Kenntniss des körnigen Pigments 

der Wirbelthiere in physiologischer und pathologischer 
Hinsicht, von Dr. Karl Bruch.

(Schluss aus Nr. 226.)

Pigmentirte Fasserzellen nennt der Verf. alle wei
tern Entwickelungsstufen der Pigmentzellen, die mit 
Pigmentkörnern versehenen spindelförmigen, ge
schwänzten, sternförmigen, ramificirten Massen, die in 
zahlreichen Geweben eingesenkt vorkommen. Dass es 
Pigmentzellen sind, erkennt man aus der Anwesenheit 
eines Kernes, der leichter oder schwerer zu erkennen 
ist. Ihre Form wird im Allgemeinen durch die Form 
der Gewebe bestimmt, worin sie vorkommen. Solche 
pigmentirte Faserzellen finden sich in der gefässreichen 
Choroidea der Säugethiere, in der Lamina fusca zwi
schen Choroidea und Sclerotica, in der Sclerotica, in 
der Iris; ferner in der Haut der Frösche und anderer 
Amphibien, in der Bauchhaut, der Pia mater, der Lunge 
und Leber des Frosches u. s. w.

Die schwarzen Streifen und Flecken, die in jeder 
menschlichen Lunge von den Jahren der Pubertät an 
in verschiedener Intensität und Ausbreitung gefunden 
zu werden pflegen, bestehen aus unmessbar kleinen, 
runden , scharf conturirten, glänzend schwarzen , mit 
Molecularbewegung versehenen Pigmentkörnchen. Diese 
Körnchen sind aber in wirklichen Pigmentzellen ent
halten , die sich durch deutlich isolirbare Kerne als 
solche documentiren und in jeder gesunden Lunge auf
zufinden sind. Es hält schwer, sie im präparirten Lun
gengewebe selbst zu erkennen; in der von einer Schnitt
fläche abgestreiften Flüssigkeit trifft man sie aber im
mer in grossei Menge von verschiedener Grösse und 
Gestalt, im Allgemeinen jedoch verhältnissmässig klein. 
Das körnige Pigment in den Bronchialdrüsen ist eben
falls immer in besondern Zellen enthalten.

Das pathologische Pigment (S. 30-40) lässt sich 
in seinem Vorkommen nicht scharf von dem normalen 
sondern; auch hat es durchgehends eine anatomische 
Übereinstimmung mit dem normalen Pigmente, und es 
kommt bisweilen nur auf die Quantität an bei Beurthei- 
lung des physiologischen oder pathologischen Zustan
des. Das pathologische Pigment zeigt immer die be
kannten kleinen Körnchen, die entweder einzeln oder 
häufchenweise ins Gewebe der Organe eingestreut sind, 

oder aber bereits in vollständige Pigmentzellen von ver
schiedener Gestalt eingeschlossen werden. Meistens 
sind die pathologischen Pigmentzellen sehr stark pig- 
mentirt. Der Verf. bekennt sich daher auch folgerecht 
zu der richtigen Ansicht, dass die melanotischen Ge
schwülste wesentlich Aftergebilde sind, besonders 
krebsartige Degenerationen, mit denen sich die abnorme 
Pigmentbildung nur als etwas ganz Accessorisches ver
bindet, und dass die melanotische Complication ohne 
alle Bedeutung für die Bösartigkeit des Übels ist.

Hinsichtlich der Genese des hornigen Pigments (S. 
40 — 51) steht vor Allem uns der Satz fest, dass der 
färbende Bestandtheil des Blutes die Matrix für das 
normale, wie für das abnorme körnige Pigment ist, 
Heusinger hat diesen Satz schon weitläufig erörtert 
und begründet. Zunächst fragt es sich aber, welches 
die nähern Beziehungen der Pigmentkörnchen zum 
Blute sind. Da Chlor den normalen und pathologischen 
Körnchen ohne Ausnahme die Farbe entzieht, ohne 
dass Gröspe, Form, Molecularbewegung derselben hier
durch eine Veränderung erfahren, so können die Pig
mentkörnchen nicht einfach festgewordener, reiner 
Blutfarbestoff sein. Ebenso lässt sich nicht annehmen, 
dass die Blutkörperchen in Pigmentkörnchen sich um
wandeln , indem sie etwa zusammenschrumpfen und 
dann von Neuem Farbestoff aufnehmen; dagegen spricht 
schon vor Allem die verschiedene Grösse der bei
derlei Körperchen, da die Blutkörperchen acht- bis 
zehnmal grösser sind. So bleibt nur noch ein dritter 
Fall übrig, dass nämlich der Blutfarbestoff mit einem 
festen Constituens (Fett, Eiweiss, Fibrin) in Verbindung 
tritt, wenn Pigmentkörnchen entstehen sollen. Die 
mikroskopischen Untersuchungen pathologischer *a e> 
namentlich apoplektischer Blutheerde im Gehirn, le er
teil dem Verf. Data, welche für diesen Hergang spre
chen. Wie bildet sich nun aber die ganze Pigment
zelle? Entstehen die Pigmentkörner innerhalb einer 
primären Zellmembran, oder legt sich die letztere erst 
secundär um die früher vorhandenen Pigmentkürnohen 
an? Unzweifelhaft entstehen im physiologischen wie 
im pathologischen Pigmente die Zellen später.

Hierauf bespricht der Verf. die chemischen That- 
sacken (S. 51—56), gesteht aber sogleich ein, dass er 
hierbei nicht über das Gebiet der Vermuthungen hin
ausgekommen ist. Dass die Pigmentkörner kein reiner, 
festgewordener Farbestoff sind, dass ergibt sich deut
lich aus ihrem Verhalten gegen den Chlor. Die Un
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lösbarkeit des Pigments in Äther und Weingeist, selbst 
nach vorgängiger Behandlung mit Essigsäure, beweist 
ferner, dass die mit dem Farbestoffe verbundene or
ganische Materie nicht Fett sein kann. So bleibt nur 
noch die Vermuthung übrig, dass die verbindende or
ganische Materie eine Proteinsubstanz ist, eine Vermu
thung, die zwar sehr wahrscheinlich, aber auf positi
vem Wege noch nicht erwiesen ist.

Schliesslich theilt der Verf. (S. 57—60) noch seine 
Messungen der Pigmentzelle, ihrer Kerne und Körn
chen mit. Als Mittelgrösse (in wiener Linien) fand er 
für die Pigmentzellen dei Choroidea des Menschen 
0,0092, des Schweins 0,0099, eines Schweinsembryo 
0,0112, des Kaninchens 0,0112. des Rindes 0,0072, des 
Pferdes 0,0105 — 0,0114, der Katze 0,0119. Mit die
sen Messungen steht es nicht im Einklänge, wenn es 
von den Pigmentzellen der Choroidea heisst: „Unter 
den einzelnen Thieren hat die grössten das Kaninchen, 
nach ihm die Katze, die kleinsten der Mensch.“ (S. 4.) 
Nach der Tabelle steht die Katze über dem Kaninchen, 
das Rind aber käme noch unter den Menschen. Wollte 
man annehmen , der Verf. habe an der angezogenen 
Stelle nicht die Mittelgrössen, sondern die beobachte
ten Maxima im Sinne gehabt, so stände seine Angabe 
mit der Tabelle, wo immer die Minima, Maxima und 
Mittelgrössen neben einander gestellt sind, doch auch 
wieder nicht inj Einklänge. Das Maximum des Rindes 
ist in dieser Tabelle kleiner, als jenes des Menschen.

Durch diesen recht dankenswrerthen Beitrag zur 
Kenntniss des körnigen Pigments hat sich der Verf. 
als strebsamer Forscher beurkundet. Möge er sich 
angelegen sein lassen, bei künftigen Arbeiten mehr 
Sorge für die Form zu tragen, um jener Unbeholfen- 
des Stils zu entgehen, die in der vorliegenden Schrift 
hin und wieder störend auffällt.

Bern. Theile.

Philosophie.
Die Epiphanie der ewigen Persönlichkeit des Geistes. 

Eine philosophische Trilogie, herausgegeben von 
Dr. C. L. Michelet. Erstes Gespräch. Über die 
Persönlichkeit des Absoluten. Nürnberg, Cramer. 
1844. Gr. 8. 1 Thlr.

,, Giebt es noch andere Weltsysteme mit andern, viel
leicht hohem Entwickelungen des Geistes, so ist die 
ganze Philosophie ebenso umgestossen, als die Reli
gion und Geschichte, und unsere ganze Weltanschau
ung ein sehr luftiges Hirngespinst, das nicht werth ist, 
erwähnt und überliefert zu werden/4 In diesen W orten 
(S« 185) geht der Hauptsprecher dieses Dialogs, Teleo- 
phanes, in welchem es nicht schwer ist, die Person 
des Verf. selbst zu erkennen, mit der Erfahrungswis

senschaft die kühne Wette ein über Leben und Tod 
des Systems, das er verficht. Denn freilich, gäbe es 
äusser unserm Erdball noch andere Weltkörper mit 
andern, vielleicht höhern Entwickelungen des Geistes, 
so wäre diese unsere Erdenwelt mit dieser unserer 
erdmenschlichen Geistesentwickelung (Weltgeschichte 
genannt) nicht der einige und absolute concrete Geist 
selbst, welches doch die Meinung ist. Eben darum 
liebäugelt auch dieses schnürbrustenge und asthmatisch 
beklommene System des Teleophanes überaus stark 
mit der Annahme der Erde als materiellen Mittelpunkts 
des Weltalls (S. 184), wobei sodann der Umschwung 
des Himmels in 24 Stunden wiederum wie in guter al
ter Zeit nicht mehr aus der Rotation der Erde, sondern 
aus der objectiven Bewegung des Sterngewölbes folgen 
sollte (S. 186), während es jedoch vor der Hand nur 
noch erst vorsichtig (wahrscheinlich nach dem belieb
ten Gesetz eines gemässigten Fortschritts) die Erde 
zum geistigen Mittelpunkt des Weltganzen macht (S. 
185), welcher als der geistige Schwerpunkt mit dem 
natürlichen Schwerpunkt des Copernikanischen Son
nensystems den doppelten Focus der Ellipse des Uni
versums bilde, in welche das Absolute sich nach sei
nen zwei Seiten auseinanderlege (S. 187). Das allei
nige Bewusstsein der Erde wird dabei aus ihrer mittle
ren Stellung im Planetensystem als erwiesen angenom
men (S. 187). Weil Teleophanes nicht den Muth hat, 
frech zu sein, wird er halb. Denn gibt es wol irgend 
eine grössere und hinkendere Halbheit, als die Annahme, 
dass der Erdball, dieser Kelch des gesummten Geister
reichs , dieser Processträger der ganzen und Einen 
Weltgeschichte, diese absolut einzige und unerschaftene, 
dagegen Alles hervorbringende Urintelligenz, »ich her
ablasse, mit 10 andern Brüdern, die sie sich gegenüber 
als ihr directestes Anderssein erzeugt, als mit ebenso 
vielen unwissenden Klumpen um einen ebenso einfälti
gen und blödsinnigen Feuerball zu kreisen ? Wer kann 
denn nur irgend sich einbilden, dass eine solche Toll
häuslerei die wirkliche Meinung des Teleophanes sein 
könne, und dass er nicht noch etwas anderes dabei 
in petto habe? Denn es steht apodiktisch fest: Wer 
nicht die wahrheitleugnerische Frechheit hat. im eigenen 
Herzen (wenn auch nicht mit dem Munde) den Erdball 
als astronomisches Centrum der Welt zu preisen, der 
wird eher die ewigen Gestirne, die Sonnen, oder die 
Ausbreitung des unendlichen Raums zu göttlichen Ur- 
principien machen, als dieses unsere kleine Kugel um' 
fliessende weltgeschichtliche Getreibe. Und wrer 
Stirne hat, im Angesichte der astronomischen Schaü 
des Ewigen das Weltleben eines der Krankheit, dem 
Tode, dem Schlaf und dem Irrthum unterworfenen Gei
stes auf den Thron des U niversums zu heben. der 
denkt im Herzen, dass der Astronom irre rede, dass 
der Erdball das lEv xa*  näv sei, um welches sich nur 
zum Schmuck ein buntbemaltes Gewölbe drehe.
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Eusebios undNoemon hervor mit der Behauptung eines 
transcendenten Subjects, das gleichwol zu seiner Exi
stenz der Existenz der Welt bedürfen soll, und dadurch 
o-egen den Gott des Loipoteles schon um ein bedeuten
des erdwärts herniedersinkt. Natürlich haben auch sie 
keine Schilde gegen Teleophanischen Lanzenwurf. Sie 
bilden nur das mittlere Stadium des aus dem Himmel 
zur Erde sinkenden Gottes. Schon sehen wir den 
Himmel völlig seiner entledigt, und den Teleoplianes, 
welchem der Erdball Gott ist, scheinbar als völligen 
Sieger: da fällt ihn auf seinem eigenen Terrain als 
ein verzweifelter und das Äusserste wagender Käm
pfer Kallilogos im Rücken an, und nun erst erfolgt das 
heisseste Gefecht. Kallilogos fasst das Absolute als 
absolute Einzelheit auf, welches Teleophanes ihm zu
gibt mit der Bedingung, dass dieselbe im Menschen, 
und nicht im Himmel zu suchen sei, welches wiederum 
Kallilogos acceptirt. So stehen sich die beiden Anthro- 
potheisten gegenüber als wüthende Streiter, während 
bei solcher Gleichheit der Gesinnung der Uneingewei- 
hete nicht die Ursache der Kampfwuth zu fassen im 
Stande ist. Aber sie wird sich bald genug enthüllen. 
Kallilogos trachtet danach, die schlechthin numerisch 
Einen, als die Objectivität, der höhern numerischen 
Einheit des Absoluten, welche er als Subjectivität be
zeichnet, entgegenzusetzen, und so durch den Begriff 
der übergreifenden Subjectivität sich den Weg zum 
transscendenten Subjecte zu bahnen, welches als das
selbe in jedem Menschen stecke, gleichsam ein multi- 
plicirter Gott. Aber Teleophanes verstattet ihm das 
nicht. Zwar kann er der Subjectivität ihr Übergreifen 
nicht wehren; dagegen lässt er seinerseits die Objecti- 
vität ebenso sehr über die Subjectivität übergreifen, 
welchem wiederum Kallilogos nicht im Stande ist Ein
halt zu thun. Und so ist denn das Resultat, dass nur 
in der Idee des weltgeschichtlichen Lebens der absolut 
Einzelnen, und nicht in ihrer Subjectivität, die wahre 
Kategorie des thätigen und setzenden Absoluten zu fin
den sei. Und der Schluss, dass auch selbst Kallilogos 
hingestreckt am Erdball liegt, den er hinfort als den 
einzig wahren Gott zu verehren hat, nämlich das wim
melnde Leben an seiner schimmlichten Kruste. .

Dieser höchst lebendige Gott präsentirt sich uns 
dann näher in drei Weltperioden, von denen zwar ei
gentlich nur die erste und dritte seinem egriffe völlig 
adäquat sind. Die zweite, in welcher wir selbst leben, 

s wird nur mit genauer Noth so um der ersten und dnt- 
• ten willen mit durchgeschmuggelt, unter dem Vorwand, 
' dass sie eigentlich für sich in ihrer Isolirung gar nicht 
t wahrhaft existire, so wenig als der Mond ohne die 
- Erde (S. 76), und dass in ihr das sich selbst gleich

bleibende und volle Absolute für eine kurze Weile im 
- Zerrbilde der Zeit in seine Glieder auseinandergerissen 
i erscheine, um wieder hernach, wie zuvor, seine im 
i Sein und Wissen dem Begriff stets adäquate Realität

Ungeachtet dieses astronomischen Irrsinns hat das 1 
Gespräch doch das Verdienst, in einer recht graciösen t 
Form die Differenzen des gegenwärtigen berlinischen ‘ 
Hegelianismus in Beziehung auf eine Grundfrage, die < 
Persönlichkeit des Absoluten, überaus klar und fasslich < 
auszubreiten. Teleoplianes raset nur in Beziehung auf ] 
den Himmel. Auf Erden hat er einen feinen Blick und 1 
eine höchst saubere Darstellungsgabe. Wer die Männer ; 
der Schule kennt, für den sind die gewählten griechi- 1 
sehen Namen nur Florgewänder, welche mehr enthül- 1 
len, als bedecken. Wer dies Gespräch gelesen hat, i 
darf sich als einen vollkommen Eingeweihten in die < 
neuesten Mysterien der Schule betrachten. Die Mun- ] 
terkeit des Dialogs geht dabei an Einer Stelle ins ' 
Grosse (S. 47—48):

Teleoplianes. Wenn im Absoluten also jedesmal i 
die Realität dem Begriffe entspricht, so schüttet es 
in . jedes Einzelne die ganze Fülle seiner Unendlich
keit aus.

Eusebios. Das ginge nicht; denn dann würde ja 
das Endliche zerplatzen.

Teleoplianes. Um dieses Zerplatzen, mein Lieber, 
ist es aber eben zu thun. Die Fülle des Unendlichen, 
die in ihm wohnt, fühlt sich eben in dieser Schale un
heimlich, und pocht von Innen, bis der Dränger Tod 
den Kern enthüllt, um die Unverträglichkeit der beiden, 
die bei einander wohnen, zu manifestiren u. s. w.

Als der vernünftigste unter den Mitrednern ist uns 
Loipoteles erschienen, der „scharf distinguirende, sar
kastisch negirende“, welcher das Gespräch mit sieben 
Angriffspunkten gegen das System des Teleoplianes 
eröffnet, und darin viel gesundes Urtheil zeigt, obgleich 
er seine Meinung, dass die ideelle Totalität oder der 
absolute Geist als solcher weder Gegenstand des 
menschlichen Wissens sein, noch in einer menschlichen 
Sphäre angetroffen werden könne (S. 16 und 17), nicht 
im Stande ist, siegreich zu vertheidigen gegen den 
durch Teleoplianes und alle Übrigen geltend gemachten 
Grundsatz der Schule, dass immer der ganze Gott im 
Dasein der Welt als seiner ihm einzig adäquaten Exi
stenz realisirt sein müsse. Loipoteles, welcher in der 
Fortentwickelung der ideellen Totalität zur Welt nichts 
als eine blosse Verendlichung des absoluten Wesens 
sieht, ein Aussichherausgehen der ideellen Totalität aus 
sich selbst in eine Welt, deren Existenz sie zu ihrer 
eigenen nicht bedarf, ist uns daher vorgekommen wie 
in der Gellert’sehen Fabel der Mann mit geraden Bei
nen, der ins Land der Hinkenden kommt, wo er na
türlich als beinkrank bedauert wird. Ihm gescliielit 
freilich Recht. Warum auch ging er mit geraden Bei
nen unter die Hinkenden?

Nachdem des Loipoteles Meinung unter den Strei
chen der Teleophanischen Dialektik, wobei jedoch auch 
die Andern mithelfen, den Geist aufgegeben hat, treten
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unverändert fort zu behaupten. Nur für den verschwin
denden Schein der Zeit, also nur nach menschlicher 
Vorstellungsweise und nicht vom absohitlichen Stand
punkt selbst angesehen fährt die Menschheit durch 
diesen dunklen Tunnel von einem Sonnenglanze ihrer 
Geschichte zum andern. Die erste Weltzeit, aus web 
eher Feodor Eggo’s untergehende Naturstaaten zurück
blieben, und worin schon das Absolute, völlig vorhan
den war, schwebt nur in ferner historischer Tradition 
als Verweilen im Paradiese, goldenes Zeitalter mit ewi
gem Frühling, Stand der Unschuld des Menschenge
schlechts, Atlantis der Platoniker. Die zweite Weltzeit 
ist die, welche Hegel in seiner Philosophie der Ge
schichte geschildert hat. Die dritte Zeit, welche die 
Herausführung aus der Geschichte oder die Periode 
der Zukunft, das wiedergewonnene Paradies, enthält, 
ist eben vor der Thür, und Teleophanes’ Muse ver
wandelt sich in einen buntschillernden Schmetterling, 
um uns ein wundersüsses Erdleben vorzugaukeln, da
mit unsere Phantasie nicht durch den Impuls des trü
ben Anblicks vom zweiten Weltalter doch wiederum 
himmelan fliege, sondern hübsch zahm auf der Erde 
bleibe.

Denn für die Zukuhft wird von Teleophanes ver
heissen : Constitutioneile Verfassung über den ganzen 
Erdboden, allgemeiner Sieg des Humanitätsprincips, des 
Völker- und Weltbürgerrechts, Verallgemeinerung der 
Kunst zu einer Weltkunst, der Religion zu einer Welt- 
religion, der Philosophie zu einer Weltphilosophie. 
Jedermann wird zugeben, dass dies, wenn auch keine 
Paradieseswonnen , doch sehr solide Erdengüter sind. 
Auch ruht des Teleophanes Voraussicht, dass die Prin- 
cipien zunächst der Hegel’schen Philosophie von jetzt 
an allmälig auch in die Vertreter der empirischen Wis
senschaften eindringen werden, auf dem unumstöss
lichen Erfahrungsgesetz, dass diese Raben immer dann 
sich einem philosophischen System zu nahen pflegen, 
wenn dasselbe Aas zu werden beginnt. „Sind die 
Verfechter der empirischen Wissenschaften“, ruft mit 
Recht Teleophanes aus (S. 179), „nicht schon jetzt 
sämmtlich Kantianer? Aber über eine Weile, und sie 
pflanzen die Fahne der neusten Philosophie auf.“ Ganz 
gewiss.

Hierüber also, o Teleophanes, sind auch wir völ
lig mit dir einverstanden. Wie aber, o Gewaltiger, da 
dich schon der irdische Anblick der zukünftigen Welt
geschichte so berauscht und entzückt, wie wirst du erst 
einst, werden wir alle erst einst entzückt und geblen
det werden, wenn wir das grosseSchauspiel der Welt
geschichte nicht mehr vom einseitigen und mit relativer 
Transcendenz behafteten Standpunkt eines hülfsbedürf- 
tiSen untl stoffhungrigen Einzel-Ichs, sondern vom ab
solutimmanenten Standpunkt eines die harten Iche I ________ *___ _____ 

schmelzenden seligen Lebens werden anschauen dür
fen, wobei das Zerrbild der .Zeit, welches dieses abso
lute Leben in seine Glieder aus einander riss, nicht 
nur für die Idee und den speculativen Begriff, sondern 
auch für die Wirklichkeit seine Macht wird verloren 
haben! Du siehst mich an und staunst. Ist ein sol
cher Zustand möglich? fragt dein Staunen. Ich ver
spreche ihn dir. Ich bin consequenter in deinem Sy
stem, als du selbst, o Dämonischer. Darum zügle deine 
Worte, und fordere nicht die Todten zur Widerrede« 
’Ovx spricht Diotima, und der Dichter:

Leicht aufzuritzen ist das Reich der Geister, u. s. w. 
Kaxwv yuQ ovöetg dvaäXwiog.
Aber Scherz bei Seite gesetzt, so hat doch der 

Hegelianismus, wenn er auch nicht im Stande ist, seine 
aufgeworfenen Fragen über Immanenz und Transcen- 
denz des absoluten Princips zu lösen (welches unge
fähr so viel sein würde, als eine Feuersbrunst mit einer 
Handspriitze zu löschen) immer das Verdienst, diese 
Fragen, von deren Beantwortung es abhängt, ob die 
Menschheit religiös fortschlafen oder aufwachen soll? 
in der Gegenwart rege und au courant zu erhalten. 
Thate der Hegelianismus dies nicht durch seinen soge
nannten Pantheismus (dieses Schreckbild aller Schwa
chen und Prüf- und Sondirstein aller Schwäche), so 
würden Orthodoxie und Rationalismus einhändig dafür’ 
arbeiten, jene grossen Fragen ganz zu begraben und 
aus dem Andenken der beruhigten Menschheit zu ver
tilgen. Im Atheismus unserer Tage schreien gleichsam 
die Steine da, wo Götter geredet haben, aber nicht ge
hört worden sind (Herder, Hamann, Hardenberg). Da
her haben die aufgeworfenen Fragen und ihre, wenn 
auch noch so dürftige Discussion im vorliegenden Ge
spräch einen fast prophetischen Ton; denn sie werden 
die religiösen Grundinteressen einer mit stärkern wis
senschaftlichen Mitteln ausgerüsteten Zukunft sein, so 
gewiss, als weder Protestantismus noch Urkatholicismus 
sich wird die Bevormundung weder eines päpstlichen 
fetten, noch eines hochkirchlichen nüchternen Aber
glaubens gefallen lassen, sondern werden selbst den 
Herrn erkennen wollen, klein und gross, damit der 
Erdboden sei mit Gotterkenntniss, wie mit Wasser des 
Meeres bedeckt, wie der Prophet sagt. Denn hierzu 
ist nothwendig? dass jedweder seinen Glauben nicht 
mehr im Sinne eines hohlen Bekenntnisses, sondern 
einer Überzeugung fasse, die man nicht so uniformiren 
kann, und dass das Kantische grosse Fragwort in sei
ner ganzen Schwere ferner und ferner erwogen werde 
(Krit. der Vern. 3. A. S. 641): „Man kann sich des 
Gedankens nicht erwehren, man kann ihn aber auch 
nicht ertragen: dass ein Wesen, welches wir uns auch 
als das höchste unter, allen möglichen vorstellen, gleich
sam zu sich selbst sage: Ich bin von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, äusser mir ist nichts, ohne das, was blos 
durch meinen Willen etwas ist: aber woher bin ich 
denn ?

Jena. C. Fortlage.
Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in lieipzig'.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATIIM-ZEITIIN«.

Vierter Jahrgang. M 228. 23. September 1845.

Chronik der Universitäten.
Jena.

I. Das Lehrerpersonal betreffend. Durch höchste 
Rescripte der Durchlauchtigsten Erhalter der Universität sind 
Geh. Kirchenrath Dr. Hase und Prof. Dr. Rückert zu Directoren 
des theologischen Seininarium ernannt worden. Am 15. Mai 
ward der medicinischen Facultät der ordentliche Professor Geh. 
Hofrath Dr. Karl Wilhelm Stark durch den Tod entrissen. Als 
Privatdocenten traten ein, in der medicinischen Facultät Dr. Ott
mar Domrich, in der philosophischen Dr. Karl Heinrich Rückert, 
nachdem derselbe am 3. Mai seine Dissertation: De Commercio 
regüm francorum, cwn imperatoribus orientis usque ad mortem Ju- 
stiniani, öffentlich vertheidigt und eine Probevorlesung über 
den Begriff’ des Mittelalters gehalten hatte.

II. Zahl der Studirenden. Im Sommersemester be
trug die Gesammtzahl der immatriculirten Studenten 424, von 
welchen 168 der theologischen, 151 der juristischen, 52 der 
medicinischen, 113 der philosophischen Facultät zugehörten, 
und unter denen sich 179 Ausländer, 245 Inländer befanden. 
Äusser denselben war die Erlaubuiss Vorlesungen zu besuchen 
9 ertheilt.

III. Promotionen. Die juristische Doctorwürde erwarben 
unter dem Decanat des Ober-Appellationsraths Dr. Walch am 
4. März der kaiserl. russische Employe Nikolaus Messicow aus 
Odessa, dessen Dissertation handelte: De aestimatione poenarum; 
am 25. April Friedrich Locher aus Zürich; am 16. Juni Advo- 
cat Karl Friedrich Kestner in Lemgo. Zu Doctoren der Me
dicin und Chirurgie w urden unter dem Decanat des Geh. Hof
raths Dr. Suckow crewt am 11. März Matthias Eduard Vagyonfy, 
praktischer Arzt, Chirurg und Geburtshelfer in Komorn; am 
12. März Aug. Christ. Gotthelf Mischel, Oberchirurg in Dresden, 
dessen Dissertation enthält: Nonnulla de Scarlatina; am 30.März 
Horaz Nelson Sire'e, Mitglied der irländischen Gesellschaft der 
Apotheker und praktischer Arzt in Edinburg; am 28. April 
Heinr. Robert Uhlig aus Ehrenberg im Königreich Sachsen, 
nach öffentlicher Vertheidignng seiner Dissertation: De discri- 
mine inter structuram et functiones arteriarum et venarum; am 
5. Mai Herm. Wilh. Schaller aus Eisenberg, nach Vertheidigung 
seiner Dissertation: De vulneribus oculorum; am 13. Mai Coll. 
Macdonald, praktischer Arzt und Mitglied des königl. Collegium 
der Chirurgen in Edinburg; am 26. Mai Joh. Friedr. Köhler 
aus Dresden, nach Vertheidigung seiner Dissertation: De bron- 
chotomia; am 29. Mai Alex. Theod. Beyer aus Rückersdorf im 
Herzogthum Altenburg, nach Vertheidigung seiner Dissertation: 
De chlorosi; am 10 juü Leop. Aug. Besser aus Altenburg, nach 
Vertheidigung seiner Dissertation: De placentae structura eius- 
que ratione physiologica. Die philosophische Doctorwürde er

warben unter dem Decanat des Geh. Hofraths Bachmann 
Magnus Cohn aus Rodenberg im Kurfürstenthum Hessen, Hans 
Köster aus Kritzau bei Wismar, Ferd. Muhlert aus Hildesheim, 
Hirsch Grätz aus Breslau, Ferd. Senft, Lehrer an der Forst
lehranstalt in Eisenach, Andr. Wilh. Wilcke, Candidät der Theo
logie in Aschersleben, Georg Krug aus Kassel; Hugo Heinr. 
Gotti. Hartmann aus Arnstadt, Karl Aug. Kahrig aus Geyer 
im Königreich Sachsen, Karl Jaffe aus Tirschtiegel in Posen; 
Johann Ägidius Bruns aus Quakenriick, Oberlehrer am Gym- 
nasium in Hannover, Marcus Moritz Maass aus Hamburg, 
Dr. theol. Peter Paul Joseph Montet in Paris, Georg Adolf 
Fehler, Candidat der Theologie aus Harburg, Wilh. Karl’ Kay
ser, Lehrer am Gymnasium zu Sagan, Aug. Doye, Oberlehrer 
an der Ecole de charite in Berlin, Friedr. Vetter, Katechet an' 
der St.-Salvatorkirche und Lehrer an der Bürgerschule in Gera, 
Gustav Adolf Queck, Collaborator am Gymnasium in Sonders-*  
hausen, Joseph Isaacssohn aus Filehne in Posen, Herm. Fr. 
Otto Dieckmann aus Clausthal, Moriz Heinr. Fr. Fürstenberg 
in Berlin, Aug. Gotti. Theod. Leisering aus Jakobshagen in 
Pommern, Eduard Nathan aus Hamburg, Aug. Const. Boltz 
aus Breslau, Ferd. Hugo Emil Wunsch ans Culm, Georg Christ. 
Wilh. Soltau, Gerichtsadvocat in Rendsburg, Onno Klopp aus 
Leer in Ostfriesland, Joh. Samuel Heinr; Kiepert aus Berlin, 
honoris caussa Prof. Schramm aus Wien.

IV. Akademische Acte. Am I.Febr. übernahm Geh. 
Hofrath Dr. Kieser das Prorectorat, zu welcher Feierlichkeit 
Geh. Hofrath Dr. Eichstädt durch ein Programm einlud, in 
welchem derselbe sententiarum de dictione scriptorum novi testa- 
menti brevem censum egit. Am 21. April trat Ober-Appellations- 
rath Dr. Luden die ihm ertheilte ordentliche Professur in der 
juristischen Facultät durch eine Rede an, wozu er durch ein Pro
gramm : De socio delicti generali et speciali, einlud. Am 30. Mai 
ward die Rede zum Gedächtniss der augsburgischen Confession 
von dem Lyncker’schen Stipendiaten Gust. Ad. Queck: De Mau- 
ritio Chemnitio, theologo Brunsvicensi, gehalten, wozu Geh. Hof
rath Eichstädt durch das Programm einlud: Quaestionum sex 
super Flaviano de Jesu Christo testimonio auctarium quartam: 
Am 2. Aug. hatte der Wechsel des Prorectorats statt, indem 
dieses Amt vom Geh. Hofrath Dr. Bachmann übernommen 
wurde. Zu dieser Feierlichkeit erschien das Programm ces 
Geh. Hofraths Dr. Eichstädt: Annotatio critica ad nonnullo  
iuris iustinianei locos a Frederico Adolphe c i ingio nuper 
tncte". Am 30. Juli feierte der Senior der med.cimschen 
Facultät Geh. Hofrath Dr. Wilh. Ernst Friedr. buch» sein 
50jährige» medicinisches Doctorjnbilaum- Er wurde von einer 
Deputation des akademischen Senats und von der medicm.schen 
Facultät begrüsst, »eiche ihm zugle.ch das m sehr ehrenvollen 
Ausdrücken abgefasste erneuerte Doctordiplom überreichte. Von 
den Durchlauclitigslen Erhaltern der Universität waren ihm 
Glückwiinschungsschreiben zugesendet worden.

*

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hftndin Jena. Druck und Verlag von F. A, Broektiau» ’n I»eip5Eig»
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In t eiligem» b iatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

Veneiclmiss
der auf der Universität zu Jena für das Winterhalbjahr 

1845—46 angekündigten Vorlesungen.

Der Anfang ist am 22. Oct. 1845, der Schluss am 14. März 1846.

Theologie-
Einleitung in die kanonischen und apokryphischen Bücher 

des A. T. trägt vor Prof. Dr. Stickel. Einleitung in das N. T.. 
GKR. Dr. Hoffmann. Die kleinen Propheten erklärt Prof. Dr. 
Stickel. Das Buch Hiob GKR. Dr. Hoffmann. Die Evangelien 
des Matthäus, Marcus und Lucas Licent. Kimmel. Das Evan
gelium und die Briefe des Johannes Licent. Dr. ph. Otto. Die 
paulinischen Briefe an die Ephesier, Philipper und Kolosser 
Prof. Dr. Rückert. Den Brief an die Hebräer Derselbe. Die 
paulinischen Briefe an die Römer und Galater und den Brief 
Jacobi Prof. Dr. Grimm. Dogmatik lehren GKR. Dr. Hase und 
Prof. Dr. Grimm. Biblische Theologie Prof. Dr. Rückert. Sym
bolik Licent. Kimmel. Theologische Moral Prof. Dr. Rückert. 
Dogmengeschichte Licent. Dr. ph. Stieren. Der Kirchenge
schichte ersten Theil Derselbe. Kirchengeschichte neuester Zeit 
GKR. Dr. Hase. Deutsche Reformationsgeschichte Licent. Dr. ph. 
Stieren. Christliche Archäologie Licent. Dr. ph. Otto. Geschichte 
der Kanzelberedsamkeit KR. Dr. Schwarz. Evangelisches Kir
chenrecht und Pastoraltheologie Derselbe. Das theologische Semi- 
narium leiten GKR. Dr. Hoffmann, GKR. Dr. Hase, Prof. Dr. 
Rückert. Das homiletische und das katechetische KR. Dr.Schwarz. 
Eine exegetische Gesellschaft Licent. Kimmel. Eine historische 
Gesellschaft Licent. Dr. Stieren. Eine theologische Gesellschaft 
Licent. Dr. Otto. Historisch - dogmatische Examinatorien hält 
Prof. Dr. Lange. Examinatorien über Dogmatik und Dogmen- 
geschichte Prof. Dr. Grimm.

Jurisprudenz.
Encyklopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft 

lehrt. Dr. Gerber. Die Grundsätze der Rechtsphilosophie GJR. 
Dr. Michelsen. Institutionen Prof. Dr. Schmidt. Pandekten 
Prof. Dr. Fein. Die Lehre vom Besitz OAGR. Dr. Danz. 
Völkerrecht GR. Dr. Schmid. Allgemeines und deutsches Staats
recht GJR. Dr. Michelsen. Deutsches Privatrecht OAGR. Dr. 
Walch. Lehnrecht Derselbe. Deutsches Privat- und Lehnrecht 
Dr. Gerber. Criminalrecht OAGR. Dr. Luden. Kirchenrecht 
Derselbe. Bergrecht Bergrath Dr. Schüler. Sächsisches Privat
recht und Process OAGR. Dr. Heimbach. Geschichte des rö
mischen Rechts OAGR. Dr. Danz. Civilprocess GJR. Dr. Guyet. 
Criminalprocess OAGR. Dr. Schüler. Referirkunst GJR. Dr. 
Guyet und Prof. Dr. Schnaubert. Pandekten-Prakticum leiten 
Dieselben. Processprakticum Prof. Dr. Schnaubert. Das juri
stische Seminarium OAGR. Dr. Luden. Examinatorien über 
die Pandekten hält Dr. Gerber.

Medicin.
Encyklopädie und Methodologie der Medicin trägt vor 

Prof. Dr. Häser. Specielle Anatomie des menschlichen Körpers 
HR. Dr. Huschke. Pathologische Anatomie Derselbe. Osteo- 
°gie des menschlichen Körpers Derselbe. Allgemeine Patho- 
ogie Therapie GHR. Dr. Kieser und Prof. Dr. Grabau.
en zweien Theil der allgemeinen Pathologie und Therapie | 

Prof. Dr. Häser. Specielle Pathologie und Therapie GHR. Dr. 
Kieser. Den ersten Theil der speciellen Pathologie und Therapie 
GHR. Dr. Suckow. Der Gynäkologie zweiten Theil, von den 
Krankheiten der Frauen Prof. Dr. Martin. Die Lehre von 
den Krankheiten der Neugeborenen und Säugenden Derselbe. 
Psychiaterie Dr. Domrich. Die Lehre von den Krankheiten der 
Hausthiere und der dem Menschen schädlichen Thiere Prof. Dr. 
Renner. Allgemeine und specielle Chirurgie Prof. Dr. Schömann. 
Geburtshilfliche Operationslehre Prof. Dr. Martin- Gerichtliche 
Arzneikunde Prof. Dr. Schömann. Geschichte der Medcin und 
der Volkskrankheiten Prof. Dr. Häser. Ein anatomisches Prakti
cum leitet HR. Dr. Huschke. Die Übungen der Klinik im 
Landkrankenhause GHR. Dr. Suckow. Die geburtshülfliche 
Klinik daselbst Prof. Dr. Martin. Medicinisch-chirurgisch-oph- 
thalmologische klinische Übungen GHR. Dr. Kieser. Examina
torien über Gynäkologie hält Prof. Dr. Martin, über Pathologie 
und Therapie Dr. Domrich. Ein Conversatorium über physiolo
gische und pathologische Gegenstände Prof. Dr. Grabau.

Philosophie.
Encyklopädie der Philosophie, mit besonderer Rücksicht 

auf Hegel’s Lehre trägt vor GHR. Dr. Bachmann. Anthropo
logie Prof. Dr. Schleiden. Psychologie Prof. Dr. Scheidler. Psy
chologie und Logik GHR. Dr. Bachmann, GHR. Dr. Reinhold, 
Prof. Dr. Mirbt. Logik Prof. Dr. Scheidler. Metaphysik GHR. 
Dr. Reinhold. Moral - und Religionsphilosophie Prof. Dr. Mirbt. 
Religionsphilosophie GHR. Dr. Reinhold. Naturrecht Prof. Dr. 
Scheidler, Philosophische und constitutioneile Politik Prof. Dr. 
Scheidler und Prof. Dr. Fischer. Geschichte der Philosophie 
GHR. Dr. Bachmann und Prof. Dr. Apelt. Geschichte der 
Schelling’schen und Hegel’schen Lehren GHR. Dr. Bachmann. 
Über Schleiermacher’s Philosophie und Theologie GHR. Dr. 
Reinhold.

Mathematik.
Reine Mathematik lehrt Prof. Dr. Schrön. Den Differen

tial- und Integral - Calcul Prof. Dr. Snell. Algebraische Ana
lysis Dr. Schlömilch. Goniometrie und Trigonometrie Prof. Dr. 
Schrön. Die auf Pharmacie bezüglichen Theile der Stöchio
metrie und der mathematischen Physik Derselbe. Populäre 
Astronomie Prof. Dr. Apelt. Praktische Astronomie Prof. Dr. 
Schrön. Arithmetisches und stöchiometrisches Prakticum leitet 
Derselbe; eine mathematische Gesellschaft Dr. Schlömilch.

Naturwissenschaften.
Allgemeine Mineralogie mit mathematischer Krystallographie 

und Geognosie lehrt Prof. Dr. Suckow. Allgemeine Mineralogie 
und Geognosie Prof. Dr. Langethal. Dieselben in Bezug auf 
Agricultur Derselbe. Naturgeschichte der kryptogamischen Pflan
zen GHR. Dr. Voigt. Phytochemie und Phytophysiologie Prof. 
Dr. Schleiden. Zoologie GHR. Dr. Voigt, Prof. Dr. Koch, Prof. 
Dr. Langethal. Klimatologie der Letztere. Experimentalphysik 
Prof. Dr. Snell, Prof. Dr. Suckow, Prof. Dr. Schmid. Analytische 
Mechanik Dr. Schlömilch. Chemie GHR. Döbereiner und Prof. 
Dr. Artus. Der analytischen Chemie zweiten Theil HR. Dr.

Technische Chemie Prof. Dr. Suckow und Prof. 
Dr. Artus. Ökonomische Chemie Prof. Dr Schmid. Zymologie 
GHR, Dr. Döbereiner. Philosophie der Chemie Prof. Dr. Snell. 
Den chemischen Theil der gerichtlichen Medicin Prof. Dr, Artus. 
Pharmakognosie Prof. Dr. Schleiden. Chemische Pharmakognosie 
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Hä. Dr. Wackenroder. Pharmacie HR. Dr. Wackenroder und 
Prof. Dr. Artus. Die Lehre von Einrichtung und Führung der 
Apotheken HR. Dr. Wackenroder. Das physiologische Institut 
leiten Prof. Dr. Häser, Prof. Dr. Schleiden, Prof. Dr. Schmid I 
und Dr. Domrich. Chemische Übungen Prof. Dr. Suckow und 
Prof. Dr. Schmid-, chemische und chemisch - pharmaceutische 
Übungen HR. Dr. Wackenroder und Prof. Dr. Artus-, pharma
kognostische Übungen HR. Dr. Wackenroder; chemische und 
pharmaceutische Examinatorien Derselbe und Prof. Dr. Artus. 
Anweisung zur Fertigung meteorologischer Instrumente ertheilt 
Dr. Körner.

Staats-, Kam er al- und Gewerbwissenschaften.
Encyklopädie .1« kameralistischen und politischen Wissen

schaften lehrt Prof. Dr. Fischer. Nationalökonomie GHR Dr.
Die Lehre vom Ackerbau Derselbe. Die Lehre von 

der Abschätzung der Güter Derselbe. Landbaukunst Prof. Dr.
P“ Le]r vora Uufbeschlag und die Anatomie des 

Hufs Prof. Dr. Renner. Ökonomische Übungen leitet GHR. 
Dr. Schulze.

Geschichte.
Römische Geschichte trägt vor GHR. Dr. Luden. Neuere 

Geschichte vom 17. Jahrh. bis 1817 Dr. Rückert. Neueste 
Geschichte Prof. Dr. Fischer. Geschichte der Reformationszeit 
Dr. Rückert. Sächsische und thüringische Geschichte Prof. Dr, 
Wachter. Über Deutschlands älteste Zustände nach Taditus 
Dr. Rückert.

Philologie.
Orientalische Literatur. Hebräische Grammatik lehrt 

Prof. Dr. Stickel. Arabische Sprache Derselbe. Den Nalus 
und des Kalidasa’s Sakuntala erklärt nach vorausgeschickter 
Grammatik des Prakrit GKB. Dr. Hoffmann. Den Koran und 
vorzügliche arabische Historiker Derselbe. Das orientalische 
Seminarimn leitet Prof. Dr. Stickel.

Classische Literatur. Die Idyllen des Bion und Mo
schus erklärt GHR. Dr. Eichstädt. Die Gedichte des Pin- 
dar GHR. Dr. Hand. Des Tibullus’ Gedichte GHR. Dr. Eich
städt. Des Tacitus’ Germania Prof. Dr. Wachter. Des Taci- 
tus’ Annalen Prof. Dr. Weissenborn. Griechische Grammatik 
lehrt GHR. Dr. Göttling. Die Lehre vom lateinischen Stil 
GHR. Dr. Hand. Mythologie der alten Völker, vorzüglich der 
Griechen und Römer GHR. Dr. Göttling. Geschichte und Alter- 
thümer der Griechen Prof. Dr. Weissenborn. Das philologische 
Seminarium leiten GHR. Dr. Eichstädt, Dr.Hand, Dr. Göttling. 
Eine philologische Gesellschaft Prof. Dr. Weissenborn.

Neuere Literatur. Die Theorie des deutschen Stils 
lehrt Prof. Dr. Wolff. Das Nibelungenlied erklärt Dr. Rückert. 
Geschichte der deutschen Poesie des [8. Jahrh. lehrt Prof. Dr.

Rhetorische Übungen leitet Derselbe. Unterricht in 
neuern Sprachen ertheilt Derselbe und Lector Dr. Voigtmann.

Hodegetik und Pädagogik.
Hodegetik trägt vor Prof. Dr. Scheidler. Die Erziehungs- 

e re Pestalozzi’s Prof. Dr. toy. Das pädagogische Semina- 
num leitet Derselbe.

Freie Künste.
Die Reitkunst lehrt Stallmeister Siebei, die Fechtkunst 

Fechtmeister Roux, die Tanzkunst Tanzmeister Helmke, die 
Zeichnenkunst und Kupferstecherkunst Hess, die Maler- und 
^eichnenkunst Dr. Schenk, die Malerkunst Ries, die Tonkunst 
Musikdirector Stade, die Kunst anatomische und chirurgische 
,nstrumente zu fertigen Mechanicus Bestmann.

Verzeiclmiss
der Vorlesungen, welche an der königlich baierischen 
Friedrich-Alexanders-Universität zu JErlailgen im 

Wintersemester 1845 — 46 gehalten werden sollen.
Der gesetzliche Anfang ist am 19. October.

Theologische Facultät.
Dr Kaiser*  Übungen des exeget. Seminariuins der alt-u. neu- 

testamentlichen Abtheilung, biblische Einleitung, die andere Hälfte 
der kleinen Propheten. — Dr. Engelhardt: Übungen des kirchen- 
hist. Seminars, Prolegomenen der Dogmatik, Kirchengeschichte. Dr. 
Höfling: Übungen des homilet. u. katechet. Seminars, Homiletik, 
Katechetik, dogmatisch - liturgische Vorträge über Taufe u. Connr- 
mation. — Dr. Thomasius: Dogmatik, dicta probantia, ausge
wählte Abschnitte des Neuen Testaments, Colloquium über Symbolik. 
— Dr. Hofmann: über das Studium der Theologie, über den wissen- 
schaftl. Gebrauch der heil. Schrift, Brief an die Hebräer, neutesta- 
mentl. Geschichte. — Dr. von Ammon: Pastoralinstitut, Symbolik 
u. Polemik.

Unter der Aufsicht u. Leitung des königlichen Ephorus werden 
die angestellten vier Repetenten wissenschaftliche Repetitorien u. 
Conversatorien in lat. Sprache für die Theologie Studirenden in vier 
Jahrescursen halten.

Juristische Facultät.
Dr. Bucher: Institutionen des röm. Rechts, äussere u. innere 

röm. Rechtsgeschichte, Erbrecht. — Dr. Schmidtlein: Encyklo
pädie u. Methodologie der Rechtswissenschaft, gemeines u. baieri- 
sches Criminalrecht, ausgewählte Lehren des Criminalprocesses. — 
Dr. Laspeyres: deutsches Privat- u. Lehnrecht, Handels- und 
Wechselrecht.— Dr. Schelling: Methode des juristischen Studiums, 
gern. u. baier. ordentlichen Civilprocess, verbunden mit Ausarbeitung 
von Rechtsfällen. — Dr. von Scheuri: Pandekten. — Dr. Geng
ier: europäisches Völkerrecht, baier. Privatrecht, Vertheidigungs- 
kunst im Strafprocesse. — Dr. Ordolff: Geschichte des röm. Rechts, 
ausgewählte Stellen des corpus iuris.

Medicinische Facultät.
Dr. Fleischmann: menschliche pathologische Anatomie, spe

cielle menschliche Anatomie, Secirübungen. — Dr. Koch: Anleitung 
zum Studium der kryptogamischen Gewächse Deutschlands, specielle 
Pathologie u. Therapie der chronischen Krankheiten. — Dr. Leu- 
poldt: allgem. Pathologie u. Therapie, Geschichte der Medicin, in 
Verbindung mit der Geschichte der Gesundheit u. der Krankheiten. — 
Dr. Rosshirt: geburtshülfliche Klinik, Krankheiten des weiblichen 
Geschlechtes, wichtige Gegenstände der Geburtskunde. — Dr. von 
Siebold: allgem. u. med. Zoologie, Thierarzneikunde, mit beson
derer Berücksichtigung der Thierseuchen u. der von den Hausthieren 
auf den Menschen übertragbaren Krankheiten, vegetabilische u. ani
malische Parasiten des menschlichen u. thierischen Organismus. — 
Dr. Hey fei der: allgem. u. specielle Chirurgie, chirurgische u. au
genärztliche Klinik, Verbandlehre. — Dr. Canstatt: specielle Pa
thologie u. Therapie, med. Klinik u. Poliklinik. — Dr. Trott: Arz
neimittellehre, Receptirkunst. — Dr. Fleischmann: Osteologie u. 
Syndesmologie, Histologie, medicinisch-forensisches P/a.^’cu'"’ 
Dr. Ried: Krankheiten der Haut, syphilitische Krankh<?i । i 
cinische Polizei. — Dr. Will: Encyklopädie u. Methodologie der 
Medicin, Naturgeschichte des Menschen, ^nleit^grHistologieUC1 
des Mikroskops in Verbindung mit Vortragen. ube‘ —
Dr. Wintrich: specielle pathologische «atonne Casu»tcum me- 
dicum, physikalische Diagnostik «»t Nach g . emonstra- 
tionen an gesunden u. kranken Individuen.

Philosophische hacultat.
Dr Kastner- encyklopädische Übersicht der gesammten Natur- 

wissensc^aft*Geschichte  der Physik u. Chemie, allgemeine Experi- 
issenschatt, . htliche Chemie, physiologische Chemie, Verein 

mentalchemie, genenuw« HÄHi»»». c*  ,-i ii’-m r«für Phvsik u. Chemie. — Dr. Bottiger: Statistik, allgem. Ge- 
schichte deutsche oder baier. Geschichte u. Statistik. - Dr. Döder
lein- didaktische Übungen im philolog. Seminar, Annalen des Ta
citus Gymnasialpädagogik. — Dr. von Raumer: allgem. Natur
geschichte, Baco’s Novum Organum. — Dr. von Staudt: analy
tische Geometrie, höhere Arithmetik. — Dr. Fischer: Logik n. 
Metaphysik, Religionsphilosophie, Encyklopädie des akademischen
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Studiums. — Dr. Drechsler: das erste Buch Mosis, hebräische 
Sprache, Sanskrit oder arabische Sprache. — Dr. Nägelsbach: 
Rede pro Marcello, Stilübungen, Agamemnon des Äschylus, _ Ge
schichte und Weltanschauung der römischen Satire mit beigefügter 
Erklärung Juvenals. — Dr. Weinlig: Volkswirthschaftspolitik, Ur- 
productionslehre, Finanzwissenschaft. — Dr Fabri: Technologie, 
verbunden mit Excursionen, Nationalökonomie, Finanzwissenschaft. 
— Dr. Winterling: Vicar of Wakefield, englische, französische 
u. italienische Sprache.— Dr. Martius: Pharmakognosie des Thier
reichs, Pharmakognosie des Pflanzenreichs, Examinatorien über Phar
macie. — Dr. von Schaden: speculative Erklärung von Plato’s 
Timäus, Philosophie des Christenthums, Geschichte der ijeuern Phi
losophie von Cartesius bis zur Gegenwart herab. Dr. Heyder: 
Geschichte der Philosophie, Philosophie des Mythus u. seine Ge
schichte, aristotelische Philosophie u. ihr Verhältniss zur neuern. — 
Dr. v. Raumer: Geschichte Europas, von August bis aufKarl den 
Grossen, Altsächsisch

Die Tanzkunst lehrt: Hübsch. Die Fechtskunst: Quehl.
Die Reitkunst: F1 i n z n e r._________ _

Die Univ.-Bibliothek ist jeden .Tag (mit Ausnahme des Sonn
abends) von 1 — 2 Uhr; das Lesezimmer in denselben Stunden u. 
Montags u. Mittwochs von 1—3 Uhr; das Naturalien- u. Kunst- 
cabinet Mittwochs u. Sonnabends von 1 — 2 Uhr geöffnet.

Jpeute würbe an alle SBuchhanblungen verfanbt:

Konversation*  - ICmkon.
Neunte Auflage, 3»eiuitbfecbjigfte^ £eft.

2)iefc neunte Auflage erfdftint in 15 83änben ober 120 
^eften bem greife »on 5 5Kgt. für ba$ ^eft; ber 35anb 
foftet 1 SEtjlr. 10 ^gr., auf (Schreibpapier 2 ^blr-, auf 
SBelinpapier 3 Sf)lr.

S?on bem in meinem Verlage erf^einenben

Bilder-Atlas zum Conversations - Lexikon.
SBottftanbig in 500®latt in Huart, in 120 Lieferungen 

ju bem greife von 6 9?gr.
ift bie erfte MS a^tunbämanjigfte Lieferung auggegeben unb in allen 
25u$I)anblungen einjufe^en.

•W<b am 12. ©ept. 1845. tockljaUB.
Sn unferm Verlage ift erfdjienen unb bürd? alle SBuchhanblungen 

Zu beziehen:
Weertlj, Dr. (5., ber Statur mit

vorjugSweifer S5erücffic^tigung ber (Stellung be$ SRenfehen 
in bemfelben. Sr. 8. 1 S^lr.

Cetfmann, Dr. $r., Uber 5lrt unb ber beuf= 
0en Siterafur. Sr. 8. Seh- 5 9?gr. (4 gSr.)

Ceipnann, Dr. $r., ‘Unftpatljien ^mtfdjcn beuff^en 
unb f(avt[^en SMfSftämmen mit befonberer S3e= 
Siebung auf ^Ru^lanb. Sr. 8. Seh- 7‘/2 ^Rgr. (6 gSr.) 
«emgo unb ®et»nölb^ im September 1845.

^ofbuchhanblung.

SBei SC. JBtvtflmuö in Leipjig ift erfdjienen unb burch alle 
$Bu<hhanblungen zu beziehen:

M) M §85^5»
Srauetfpiel 

non 
Hubolf <irner. 

Sr. 12. Sef>. 21 9lgr.

53ücber Duetten.
Sen l1?. Stoüemfier wirb in ©Üttingen bie ausgezeichnete, 

vorzüglich im Sache ber SuriSprubenj unb $>Iptologie reichhaltige äBiblio*  
theE beS »eilanb Seheimen SuftizrathS JUrgmann meiftbietenb verkauft 
»erben. ©er .Katalog ift in allen SBucbhanblungen entroeber vorräthig 
ober burch biefelben von ber ©ietericfi’fchen SBuchhanblttng inSöttingCfl 
ju beziehen.

Soeben erf^ien in meinem Serlage unb ift burch alle Suchhanb*  
lungen zu beziehen:

Deutfdje JHärdjeti unb $agen.
©efammelt unb mit Slnmerhuigcn hcrauggegeben

von
SßiDjelm Sßolf.

tUit drei Tupfern.
Sr. 8. Set?- 3 STblu

®itfe ,,®£Utfcfie SRärdftn unb Sagen" fchließen ftch an beö 
4?erauc>geberö

9Hefcerlän$ifrfje lagern
Jtlit einem Tupfer.

Sr. 8. 1843. Seh- 3
an unb tbnnen ald gortfe|ung berfelben betrachtet »erben.

Äeipjig, im September 1845.
J. X Örockljau*.

Soeben ift erfchienen unb‘in allen ^uthhanblungen ju haben:
Sickler, Dr. F. E. L., Schulatlas der alten Geo

graphie mit erläuternden Randanmerkungen in 21 illu- 
minirten Blättern. 5te vermehrte Auflage. Querfolio. 
1 Thlr. 20 Sgr.

ääuchhanblung von •>. •>. Bohne in Gaffel.
JBollftänbig ift jc^t erfahrenen unb burch alle Suchhanbiungen 

Zu beziehen:
IMopö ^enbelsfo^n1*

gefummelte Schriften.
Stach ben Ötiginalbrucfen unb ^anbfchr»ften herauggegeben

von

Sieben Bände in acht Abiheilungen.
Jftit JHenbdssoljn’s Öilbnis«.

Sr. 12. Seh. 6

©iefe Xusgabe enthalt außer mehren bis je^t ungebruetten Kuffägen 
eine ^Biographie ®tenbelöfohn’ö von beffen ©ohne Sof. 9Dtenbel$3 
fofin unb eine ©tnleitung zu feinen pbilofophifchen Schriften von 6$.Söraubw.

©er ?>reiö foll ber urfprünglich beftimmte (6 Sblr.) bleiben, 
ber Umfang »eit ftdrfer geworben ift als beim beginn beö ®ruct« *m 
3>lane lag unb ba^er bie einzelnen SBanbe bei ihrem (Srfcheinen h$hc[ 
(mit J Shlr.) berechnet »urben. Sebe SBuchhanblung ift in ben <2>tanb 
gefegt, Abnehmern VoR^änbigcr ©gemeinte ©aö, »aö fl« mehr 
alö 6 $hlr. zahlten, jurüdEzuerftatten; für einzelne SBänbe aber gilt ber 
bisherige ?)reiö.

im ©eptember 1845.
X X ^rockhauö.



neue jenaische
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Vierter Jahrgang. M 229. 24. September 1845.

Theologie.
Über die Ungeschichtlichkeit evangelischer Geistlichen 

in Deutschland. Mit einem Worte über die .,Evan
gelische Kirchenzeitung” in Berlin. Von Heinrich 
Ewald. Tübingen, Fues. 1845. 8. 6y4 Ngr.

Die Leser dieser Literatur-Zeitung werden es, hoffen 
wir, uns Dank wissen, wenn wir mit allem Nachdruck, 
welcher einem Recensenten zu Gebote steht, sie auf 
die Wichtigkeit dieser, äusserlich in einem unscheinba
ren Gewände, mit einer wunderlichen, wenig anlocken
den Überschrift auftretenden Brochure aufmerksam ma
chen. Ein Schriftsteller, als Gelehrter ersten Ranges 
in seinem Fache von allen Urtheilsfähigen anerkannt, als 
Mann von Gesinnung und Entschlossenheit allen Eh
renmännern der Nation bekannt, hat in ihr das Wort 
ergriffen in einer Angelegenheit, die, wenn irgend eine 
in unserer Zeit, eine Sache des deutschen Volks zu 
sein, oder wenn sie es noch nicht ist, es zu werden 
verdient. Was für eine Angelegenheit dies sei? Wir 
wollen, um sie nicht durch den Gebrauch gestempelter 
Ausdrücke ins Triviale herabzuziehen, sie mit den ei
genen Worten des Verf. (S. 7 ff.) zu schildern ver
suchen.

„Das Christenthum, wie es die Päpste und Mönche 
und Schulmeister zu lehren sich unterfingen, betrog uns 
um viele andere nicht minder edle Güter, es narrete 
und entsittlichte, zerstückelte und schwächte uns, ja 
es hätte uns im weitern Verlaufe dieser Richtung zu 
dem unglaublich elenden Zustande gebracht, in welchem 
jetzt die Christen in dem sehr christlichen und sehr 
gläubigen Reiche Äthiopien sich befinden. Da brach 
der einzige gi osse Held unserer Geschichte, der allein 
die ganze Kei le aller gewesenen und aller künftigen 
Päpste aufwiegt und dessen Geist für eine Walhalla 
bei Donaustauf weit zu gross ist, die vielverschlunge- 
nep Fesseln, vve c e ein solches Christenthum um uns 
geworfen; er brach sie, indem er aus dem Zauberge- 
fasse der echten geschriebenen Überlieferung eine der 
höchsten Wahrheiten mit sicherer Hand hervorholte 
und die hervorgeholte mit aller Kraft eines ungebro
chenen Geistes zu schützen wusste. Von dem was 
damals gewonnen wieder abzugehen, wird keinem 
Sachkenner je einfallen, so viele kleine Reformatoren 
auch in neuern Zeiten dazu gerathen haben. Aber 
das Zaubergefäss selbst, welches diese mit so vielen

andern Wahrheiten in seiner Tiefe verbirgt, näher zu 
erkennen, war weder dem Helden noch seinem Heiden- 
Zeitalter gegeben ; was Schrift sei,, wai längst räthsel- 
haft geworden, und blieb damals ein Räthsel; dadurch 
ward denn bald wieder das blosse Gefäss wie ein zau
berhaftes Wesen angestaunt, und unausgeschöpft blieb 
sein übriger reicher Inhalt, nachdem man kaum erst 
eine der unvergänglichsten Wahrheiten aus ihm gezo
gen. Damit blieb die Reformation, welche eigentlich 
das lebendige, thatkräftige und wahrhaft gottselige 
Christenthum erneuern wollte, nur halb vollendet: das 
Zaubergefäss hat einen andern Zweck als den, dass 
man es anstarre und die eine oder andere einzelne 
Wahrheit aus seinen verschlungenen Gängen hervor
hole. Es verzaubert und erstarrt als die wahre christ
liche Meduse alle die, welche das wahre lebendige
Christenthum nicht in ihm zu finden und 
ziehen wissen; die aber mit dem Schwerte 
Glaubens es (das dennoch unzerstörliche) 
gen, für die steigt geflügelt aus ihm der 
göttlichen Lebenskraft hervor, welchen es 

aus ihm zu 
des wahren 
durchschla- 
Cherub der 
geheimniss-

voll in sich schliesst. Einst war diese göttliche Le
benskraft nicht in das Gefäss gebannt, sie erschien 
und offenbarte sich vernehmlich, wie sie musste, in der 
Geschichte selbst, sie steigerte sich von einem unschein
baren aber unsterblichen Keime aus bis zu ihrer mög
lich grössten Stärke und Höhe in der Geschichte des 
Einen, dessen Namen über alle Namen geht; sie schwebte 
auch nach dessen Heimgange noch eine Zeitlang wie 
eine dichte helle Wolke über , dem Haupte der Gläubi
gen, welche in sich selbst erfuhren, was heiliger Geist 
sei und wie er webe und walte. Aber mitten aus die
ser Geschichte hatte diese Kraft und dieser Geist längst 
unbemerkt sich unter anderm auch in klaren testen 
Zügen geäussert, welche nicht so leicht zerstieben, noch 
sich zerstreuen lassen, wie der leichte Duft eine».Wolke; 
und wie nun diese himmlische Wolke wnkhch immer 
mehr von den Häuptern der schon gebildeten und be
stehenden Gemeinde entschwand und Christus gänzlich 
entrückt war an den Ort, von wo er nun erst in un
berechnenbarer Spiite wiederkehrend gedacht werden 
konnte: siehe da hatte doch jener einst unmittelbar und 
offen wirkende Geist bereits in diesen Schriftzügen sich 
ein Gehäuse und ein Gefäss geschaffen, wie die edle 
Frucht nach der Blüthe ihren Kern in Haut und Fleisch 
einhüllt und nur in dieser Hülle trotz Regen und Sturm 
sich erhalten kann. Den Blüthenduft, der ursprünglich 
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die werdende Frucht bedeckte, den Geist, der einst auf 
den Aposteln ruhete, hatten die Päpste und andere 
üble Christen hinweggeblasen: das dichte Gehäuse aber, 
worin die Frucht dennoch fortwuchs, das blendende 
Zaubergefäss, worin sich der Geist zurückgezogen, 
mussten sie wenigstens äusserlich in irgend einem 
Winkel geworfen liegen lassen — die Thoren, welche 
nicht begriffen, welches Gefäss sie in der W eit unzer
stört bleiben lassen mussten. Denn sowie man dies 
Gefäss wieder fasst und gebraucht, wie es zu fassen 
und zu gebrauchen ist, so enthüllt es, selbst aus der 
Geschichte des in seiner höchsten Kraft wirkenden 
göttlichen Lebens entsprungen, dieses ganze Leben de
nen, die es ergreifen wollen, wie es war und wie es 
ewig sein soll? und an unserm Leben entzündet sich 
das°helle Feuer desselben Lebens, welches in Christus 
war und welches das ewige göttliche Leben selbst ist, 
soweit wir es hier auf Erden erfahren und durchleben 
können. Da ist nicht mehr eine einzelne Wahrheit, 
die aus ihm hervorgeholt würde, als wäre sie die ein
zige und höchste: es ist das unendliche Leben selbst, 
welchem alle Wahrheiten dienen, jede an ihrem Orte, 
und welches nie genug Wahrheiten haben kann. Da 
ist nicht mehr ein erstarrendes oder träge machendes 
Anstaunen eines mit Händen zu greifenden Zauberwerks: 
es ist die ewige Anbetung Gottes selbst in den Werken 
des nie ermattenden Glaubens an ihn und sein Wort. 
Da ist Christus selbst unsichtbar und doch in aller 
Lebendigkeit unter uns, und wir seine Apostel und 
Propheten oder sonst seiner Werke Vollbringer.“

So weit die Worte des Verf.# Sollten dieselben 
eines Dollmetschers bedürfen? Sollte es dem sinnigen 
Leser entgehen können, wie in ihnen sich auf geistvolle, 
eigenthümliche Weise, auf eine Weise, die den Mann 
beurkundet, der selbst in diesem Gebiet thatkräftig ein
zugreifen berufen ist, die Gesinnung ausspricht, welche 
in der grossen Angelegenheit der Religion und des 
Christenthums wahrhaft- das Eine, das unserm Zeitalter 
noth ist, ergriffen hat ? Die Frage, wie sie sich dem
jenigen, der im Gewiihle des Tages nur die lautesten 
Stimmen, nur den Parteilärm zur Linken und zur Rech
ten vernimmt, immer bestimmter zu stellen scheinen 
musste, war, ob wir gar keine Religion, gar kein 
Christenthum mehr besitzen sollen, oder ein kränkeln
des, erkünsteltes, mit dem Geiste der Wahrheit und 
Wissenschaft, der in unserer Zeit so mächtig erstarkt 
ist, in offenem oder verdecktem Kampfe befindliches? 
Wie wohl thut es, da einmal den Laut einer klaren, 
männlichen Religiosität zu vernehmen, einen Laut tler 
felsenfesten, auf den tiefsten, umfassendsten Studien 
beruhenden Überzeugung, dass die Sache des Christen- 
thums, weit entfernt, mit der Sache der Wissenschaft 
ZU streiten, vielmehr mit ihr eine und dieselbe ist! In 
ganz gleichem, gleich unerbittlichem Gegensätze gegen 
das Afterchristenthum der Buchstabengläubigen und 

gegen die Afterwissenschaft derer, die in dem verkehr
ten Beginnen, Alles, auch Religion und Christenthum 
der Wissenschaft zu opfern, nothwendig damit enden 
müssen, auch die Wissenschaft aufzugeben, gleich 
furchtlos dem Verketzerungsgeschrei der Einen wie der 
Andern die Stirn bietend, erhebt unser Verf. das Pa
nier der wahrhaft rechten Mitte, das Panier des Glau
bens in dem Sinne, in welchem dieses Wort allein ge
braucht werden sollte; denn Glaube ist nur, wo Wahr
heitssinn und Überzeugungstreue, wo Aufrichtigkeit und 
Muth, nicht blos die erkannte Wahrheit zu bekennen, 
sondern, was mehr noch sagen will, die noch nicht 
erkannte zu erforschen, die Spuren der geahneten zu 
verfolgen, ist.

Aber nicht nur das Princip des Glaubens im All' 
gemeinen sehen wir den Verf. gegen die vermeintlich 
Gläubigen unserer Zeit, nicht nur das Princip der Wis
senschaft im Allgemeinen gegen die vermeintlich Wis
senschaftlichen vertreten, die, indem sie der Wissen
schaft den Inhalt entziehen, um den es allem wahren 
Wissensstreben zuletzt allein zu thun sein kann, sich 
eben damit als die schlimmsten Feinde der Wissenschaft 
selbst erweisen. Es ist vielmehr, in näherer Bestim
mung, das echt protestantische Princip des Schrift^htit- 
bens und der Schriftwissenschaft, was diese Blätter 
nach der einen wie nach der andern Seite in eigen- 
thümlicher Weise beleuchten, und eben dadurch die 
hohe Bedeutung gewinnen, die wir ihnen beilegen zu 
dürfen glauben. Allerdings sind die Gesichtspunkte, 
welche das Büchlein in dieser Beziehung eröffnet, nicht 
dergestalt neue, dass nicht mit mehr oder minder deut
lichem Bewusstsein alle in jenem echten, gesunden 
Wortsinn Gläubigen unserer Zeit, insbesondere aber 
alle von dem Geiste jener echten Religiösität durch
drungenen, selbstthätigen Forscher sich schon sonst 
von ihnen hätten leiten lassen. Dennoch glauben wir 
nicht zu irren, wenn wir als wahrscheinlich annehmen, 
dass sie in dem Ausdruck, den der Verf. ihnen gege
ben hat, Manche auch von denen, die eine verwandte 
Sinnesweise sich im Leben und in ihrem persönlichen 
Thun schon längst praktisch hat zu ihnen bekennen 
lassen, überraschen, und dass Solche sich durch sie 
wie durch ein glücklich aufgefundenes Neue angespro
chen fühlen werden. Sind doch auch unter ihnen gar 
nicht Wenige, die alle Zugeständnisse der kritischen 
Forschung, welche die Gewissenhaftigkeit ihrer Bibel
studien ihnen abgewinnt, nur als einen unvermeidlichen 
Tribut ansehen, welchen die religiöse Wissenschaft ei
nem ihr im Grunde fremd bleibenden und als eine be
schränkende Macht gegenüberstehenden, historischen 
Wahrheitsinteresse entrichten muss. Diesen ganz be
sonders glauben wir die gegenwärtige Schrift empfehlen 
zu müssen. Sie vernehmen in ihr die Stimme eines f 
Forschers, bei dem von Concessionen in diesem Sinne 
gar nicht die Rede ist, der vielmehr auf das Innigste 
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durchdrungen und begeistert ist von der positiven reli
giösen Bedeutung seines kritischen Geschäfts. Dass 
es sich in diesem Geschäft um nichts anderes handelt, 
als den religiösen Gehalt der Bibel wahrhaft erst für 
unser Volk, für unser Zeitalter zu gewinnen, dass, 
wenn nur der Sinn für diesen Gehalt, also die speci- 
fische Gestalt des allgemeinen Wahrheitssinnes, welche 
gerade dieses Geschäft erfordert, nicht fehlt, dann die 
höchste Schärfe der Kritik, weit entfernt, den Gehalt 
zu verkümmern, nur dienen kann, ihn zu verherrlichen, 
indem sie ihn uns näher bringt, ihn uns erst eigentlich 
verständlich macht: dies ist die wichtige Wahrheit, die 
unser X erf. nicht etwa nur trocken ausspricht, sondern 
von der er aus persönlicher Erfahrung, aus einer so 
reichen, so grossartigen Erfahrung, wie deren neben 
ihm sich nur Wenige rühmen dürfen, Zeugniss gibt. 
Die Kraft der edelsten Überzeugung, die Kraft der 
VVahrheit selbst steht ihm zur Seite und spricht aus 
ihm, wenn er die Sache, für die er kämpft, mit der 
Sache dei Reformation in Vergleichung stellt, ja wenn 
er sie als die Fortführung, als die Vollendung des 
Werks der Reformation bezeichnet. Als die Vollen
dung sagen wir; wir sind uns dabei wohl bewusst, dass 
die Vollendung der Reformation noch nicht die Voll
endung der Religion, noch nicht die Vollendung der 
christlichen Kirche ist; aber das Werk der Reforma
tion darf als vollendet betrachtet werden, wenn es ge
lungen ist, die heiligen Schriften nicht blos dem leibli
chen Bann, unter welchem sie die Päpste, sondern 
auch dem geistigen, unter welchem sie die prote
stantischen Dogmatiker gehalten haben und zu halten 
fortfahren, zu entreissen. Wer irgend Sinn für einen 
organischen Zusammenhang geschichtlicher Entwicke
lung hat, der wird dem Verf. beipflichten, wenn er be
hauptet , dass heutzutage die wahre protestantische, 
die wahre evangelisch - christliche Kirche nicht da ist, 
wo man mit möglichster, wiewol auch dort sich als 
unvollziehbar erweisender Genauigkeit den Buchstaben

er kirchlichen Symbole, und in Folge dieses Buchsta- 
.”s en äusserüchen Schriftbuchstaben festzuhalten 

sic i emu it. Es ist eine kühne, aber vollkommen be
rechtigte Wendung, weun der Verf (S 28 ffdie Ver_ 
treter der e en ezeichneten Richtung für die Spaltung 
verantwortlich macht die aus ihrem Treiben sich in 
der protestantischen Kirche zu ergeben droht. Nicht 
<he sind die Separatisten welche in dem Geiste, der, 
Wle jeder unbefangee Blick auf die Geschichte lehrt, 
mit organischer Stetigkeit sich an dem Geiste der kirch
lichen Reformation entzündet hat, an dem Werke der 
religiösen Geistesbefreiung fortarbeiten, sondern Jene, 
welche diesem Geiste Zaum und Gebiss anlegen wol
len; und nur die Ersten dürfen sich, bei den unver
meidlichen Kämpfen, die sie nicht nur nach Aussen, 
sondern auch unter sich selbst zu bestehen haben, aber 
nicht die Andern, denn ihnen ist er nicht gesagt, des

Spruchs getrosten: Nicht Frieden zu bringen kam ich, 
sondern den Krieg!

Die kleine Schrift ist, wie man aus allem bisher- 
Gesagten entnommen haben wird, zunächst nur gegen 
die eine Reihe der Gegner gerichtet, mit denen der 
Verf., zufolge der wissenschaftlichen Stellung, die er 
einnimmt, und der religiösen Gesinnung, die er vertritt, 
in alle We^e einen doppelseitigen Kampf zu kämpfen 
lat. Die Besorgniss vor den Gefahren, die er für die 
gute Sache der Religion und der Wissenschaft von 
dem immer stärkern Emporkommen einer Richtung be
fürchtet, „welche folgerichtig sich ausbildend nichts 
Geringeres in sich verbirgt, als die völlige Ertödtung 
des lebendigen Christenthums, wenn auch zunächst nur 
unter den Gelehrten und Geistlichen unserer Länder44, 
lat sie veranlasst, und ein Anhang, der vielleicht im 
Interesse der objectiven Wirkung des Ganzen besser 
weggeblieben oder mit einer mehr in das Sachliche 
eingehenden Erörterung vertauscht worden wäre, be
spricht das Verfahren des Dr. Hengstenberg in seiner, 
dem Octoberheft der evangelischen Kirchenzeitnng ein
verleibten Recension von des Verf. Geschichte des Volks 
Israel. So meint er denn auch mit der Bezeichnung 
der „Ungeschichtlichen44 hier unmittelbar nur die, welche 
Christenthum und Bibel nicht anders heilig zu halten 
meinen, als wenn sie beide den Gesetzen der geschicht
lichen Erkenntniss entziehen. Es ist indessen nicht
zu übersehen, dass diese Bezeichnung ganz ebenso 
auch auf die andere Reihe seiner Gegner passt, und 
dass, sie auf diese anzuwenden, ganz ebenso auch im 
Sinne des Verf. liegt. Man wird nicht vergessen ha
ben, mit welcher Entschiedenheit er aus dem wohlbe
gründeten Bewusstsein seines überlegenen Standpunkts 
heraus, sich über die wissenschaftliche Geringfügigkeit 
des Strauss’schen Unternehmens zu einer Zeit aussprach, 
als dasselbe durch die blendenden Eigenschaften sei
ner Aussenseite Manchen auch derer imponirte, die 
mit seinen Resultaten noch weit weniger, als der Verf., 
gemein haben wollten. Was der Verf. damals an je
nem Unternehmen rügte, was er auch jetzt, in wieder
holten Seitenblicken auf das Schärfste an allen Ge
nossen und Anverwandten jener Richtung zu züc tigen 
fortfährt: das ist nur eine Ungeschichtlichkeit anderer 
Art, aber keineswegs eine wissenschaftlic i eiti«^, ic lere, 
als die Ungeschichtlichkeit der angeblich „Gläubigen “ 
Seltsam genug, dass die Bekennei ei a soluten Dies- 
seitigkeit des Göttlichen und des aus dieser sich erge
benden „absoluten Wissens44 sich von einem forscher, 
der (S 33) des Glaubens lebt, dass „das Jenseits im
mer unsere einzige Zuflucht, ja unser einziger mensch
licher Gedanke sein wird44, darüber belehren lassen 
müssen, dass es überhaupt noch eine Geschichte, noch 
ein Wissen des Geschichtlichen gibt, dessen Möglich
keit sie, wenigstens auf biblischem Gebiet, schon gänz
lich zu verleugnen im Begriffe waren! Der Verf.
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spricht auch in dieser Schrift die Überzeugung aus, 
die er neuerlich im ersten Bande seiner „Geschichte 
des Volks Israel“ nicht blos ausgesprochen, sondern 
mit erfolgreichem Fleiss ins Werk gesetzt hat, dass 
die Bibel weit mehre und weit sicherere Quellen für die 
Geschichte enthält, als die oberflächliche Ansicht ver- 
muthet; es komme nur darauf an, dass man sie richtig 
zu verfolgen wisse. „Als hätte der Geist, der sie einst 
zusammenfügte, selbst geahnet, wie schwach gegen die 
Wucht der grossen Ereignisse selbst gehalten jedes ge
schriebene Wort sei, finden sich in ihr für die wich
tigsten Zeiträume der Geschichte sogar mehrfache 
Quellen zusammengeleitet, deren Vergleichung von der 
einen Seite uns die stärksten geschichtlichen Hülfen 
reicht, von der andern aber uns mahnt, dass doch zu
letzt alles geschriebene Wort nicht hinreiche, kommt 
nicht die Lebendigkeit und Empfindung des höhern 
Sinnes für das Göttliche in der Geschichte selbst hinzu“ 
(S. 13)- — Diese Einsicht ist allerdings dem unent
behrlich, der mit froher Zuversicht nicht gegen den 
christlichen Glauben, sondern im eigenen Interesse 
dieses Glaubens für die Freiheit der geschichtlichen 
Forschung kämpfen will; aber Dank sei es den Arbei
ten der Forscher, denen unser Verf. als eines der edel
sten Beispiele vorleuchtet, dass solche Überzeugung 
schon jetzt Allen, die nur die Augen offen halten und 
sich durch das Geschrei der rohen oder halbrohen 
Menge, der überall nur die plumpen Extreme verständ
lich sind, nicht irren lassen, keineswegs schwer zu 
erwerben ist!

Leid ist es uns, dass der Verf. die Gelegenheit, 
welche das gegenwärtige Schriftlein ihm bot und die 
ihm, bei seiner rastlosen Thätigkeit im Gebiete der 
strengen Wissenschaft, vielleicht nicht so bald wieder
kehren wird, ungenutzt hat vorübergehen lassen, ein 
kräftiges Wort auch gegen das Vorurtheil zu sprechen, 
welches sich in Manchen auch der sonst mit ihm gleich 
oder ähnlich Denkenden der Möglichkeit entgegenstellt, 
die Ergebnisse der freien und echt wissenschaftlichen, 
von wahrhaft religiösem Sinne durchdrungenen Bibel
forschung zu wirklich populären, zum Eigenthume des 
Volks im wahren Wortsinne zu machen. Wir an un
serm Theile bekennen, dass wir dieses Vorurtheil, als 
könne irgend eine Wahrheit, gründlich erkannt und 
aus gründlicher Erkenntniss mit gediegener Gesinnung 
dem Volke mitgetheilt, den Glauben des Volks unter
graben, nur als einen Rest jenes Unglaubens ansehen 
können, den der Verf. mit so grossem Recht an seinen 
„gläubigen“ Gegnern gezüchtigt hat. Nicht als meinten 
wir, dass für Alle einerlei geistige Nahrung passe, 

oder gedächten die Lehrweisheit des Apostels in Zwei
fel zu ziehen, wenn er Bedenken trug, Solchen, die erst 
noch mit Milch genährt sein wollten, feste Speise darzu
reichen. Allein so wenig der Gemeinde der Gläubigen 
die Bibel selbst vorenthalten werden darf, ebensowenig 
dürfen ihr die Mittel vorenthalten werden, zu einem kla
ren, menschlichen Verständniss des Inhalts der Bibel zu 
gelangen. Das Wagniss, zu diesem Zweck die Resul
tate einer echten, wahrhaft wissenschaftlichen Bibel
kritik unter die Gemeinde zu bringen, ist nicht im min
desten ein grösseres, als das Wagniss Luther’s war, 
als er die Bibel selbst in seiner eigenen Sprache den 
Händen des Volks an vertraute; dagegen ist die Ver
antwortlichkeit derer, welche von dem Genuss der 
Früchte des wissenschaftlichen Studiums ein für alle
mal das Volk ausgeschlossen halten wollen, ganz die
selbe, wie die Verantwortlichkeit jener, welche die Bi
bel selbst ihm vorenthalten, oder welche beim Mahle 
des Herrn ihm nur den Genuss des Brotes, aber nicht 
auch des Kelchs gestatten. Auch wolle man nur nicht 
glauben, dass die Bibel in den Augen der einfach 
Gläubigen von gesundem Sinne, — von den durch ir
gend einen Dogmatismus bereits Fanatisirten ist hier 
freilich nicht die Rede — an religiöser Weihe verliert, 
wenn sie erfahren, wie es bei ihrer Abfassung mensch
lich zugegangen ist; wenn sie veranlasst werden, sich 
auf Grund dieser Einsicht die erzählten Begebenheiten 
menschlich zurechtzustellen! Gerade die kernhaftesten 
tüchtigsten Gemüther haben dies in einfacher, schlich
ter Weise schon längst gethan, bevor ihnen dazu eine 
Anleitung von wissenschaftlicher Seite geworden ist. 
Die Gefahr, wenn eine Gefahr vorhanden ist, liegt 
einzig darin, dass die Arbeiten und die Ergebnisse der 
Kritik auf eine Weise unter’s Volk gebracht werden, 
welche die Meinung erzeugt und nährt, als seien die
selben mit dem wahren Schriftglauben , ja mit jedem 
religiösen Glauben schlechthin unverträglich. Dass nun 
dies in unsern Tagen geschehen ist, in einem Umfange 
geschehen ist, welcher dem, der es mit der Sache des 
Christenthums aufrichtig meint, allerdings, wo nicht 
Schrecken, doch Besorgniss einflössen Kann: dazu 
wahrlich haben unsere Ultragläubigen sowol vor, als 
nach der Strauss sehen Katastrophe das Ihrige redlich 
beigetragen, und gewiss auch in diesem Sinne ist un
serm Verf. beizustimmen, wenn er bemerklich macht, 
wie sie mit ihren Gegnern zur äussersten Linken weit 
mehr innerlich zusammenstimmen, weit mehr einander 
gegenseitig in die Hände arbeiten, als beide sich ge" 
stehen wollen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. B'. Hand in Jena. Druck und Verlag von B'» A. Hrockhaus in Leipzig»*
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(Schluss aus Nr. 229.)

Da nun aber das Übel einmal vorhanden ist, da sich 
die Resultate der Kritik dem Volke nicht mehr ver
heimlichen lassen, und nur um so unaufhaltsamer sich 
unter ihm verbreiten, je ängstlicher man Sorge trägt, 
das Volk vor ihnen zu bewahren: so werden, meinen 
wir, auch jene, welche nicht dafür gestimmt waren, 
freiwillig jene Resultate dem Volke mitzutheilen oder 
im Sinne und Geiste derselben zu dem Volke zu spre
chen, sich überzeugen, dass jetzt nichts anderes übrig 
bleibt, als den Kampf der historischen Kritik und 
Wissenschaft offen und ehrlich vor den Augen des 
Volks durchzukämpfen und das Volk immer mehr dazu 
heranzubilden, dass es mit eigenen Augen sehen und 
von dem wahren Ausgange dieses Kampfs sich unter
richten lerne. Von wie unschätzbarem Werthe zu die
sem Behuf, zum Behuf der Ausbildung von Geistlichen 
und Volkslehrern, die in diesem Sinne auf das Volk, 
im Ganzen wie im Einzelnen, zu wirken verstehen, 
eine Schule echter historischer Bibelforschung ist, eine 
Schule, die, ausgerüstet nicht nur, wie sich von selbst 
versteht, mit dem ganzen Apparat gründlicher Sprach- 
und Sachkenntniss, sondern auch gleich weit entfernt 
von rationalistischer Halbheit und Zaghaftigkeit, wie 
von pantheistischer Frechheit, mit furchtloser Geistes
freiheit das zweischneidige Schwert der echten Kritik 
handhabt, und so die Schätze hebt, die nun einmal, 
wie dort in jener kindlichen Märchenwelt, nur dem 
kühnen Wagniss sich erschliessen, — davon werden, 
hoffen wir, immer mehr alle Gutgesinnten sich über
zeugen, und dagegen die Illusionen aufgeben, die jetzt 
noch Manchem die Möglichkeit einer Aufrechterhaltung 
oder Wiederbelebung der Kirchenlehre in ihrer alten 
Gestalt vorspiegeln! Auf dem Gebiete des alten Testa- 
ments besitzen wir eine solche Schule; es ist dieselbe, 
die an unserm Verf. einen der Ersten ihrer Meister hat; 
auf dem Gebiete des neuen, trotz des Bedeutenden, was 
auch dort schon im Einzelnen geleistet ist, fehlt sie uns 
noch, und es gibt kaum ein dringenderes Bedürfniss in 
unserer Zeit, als dass auch dort, und gerade dort, bald 
eine solche aufblühen möge.

Leipzig. Dr. Weisse.

Jurisprudenz.
Sammlung von Rechtsfällen und Entscheidungen der

selben. Herausgegeben und mit wissenschaftlichen 
Excursen versehen von Dr. Paul Ludolf Hritz} kö
niglich sächsischem Ober-Appellationsrathe. Vierter 
Band. — A. u. d. T.: Über Gerichtsgebrauch und 
über Literatur des römischen Privatrechts in Bezie
hung auf neuere Behauptungen der sogenannten hi
storischen Schule. Leipzig, Barth. 1843. 8. 2 Thlr. 
15 Ngr.

Das vorliegende Buch , in welchem ein Rechtsgelehr
ter, dem es mit seinem Streben entschieden Ernst ist, 
aufs Neue Zeugniss ablegt von ebenso umfassenden 
als gründlichen , nicht blos juristischen, sondern auch 
philologischen und antiquarischen, überhaupt humani
stischen Kenntnissen, behandelt in seinen drei ersten 
und wichtigsten Abschnitten Gegenstände von allerdings 
tiefgehendem allgemeinen Interesse für die vaterländi
sche Rechtswissenschaft und Rechtspflege auf eine 
grösstentheils pikante, durch Originalität der entwickel
ten Ansichten und durch treffende einzelne Bemerkun
gen gleich anziehende Weise. Allein im Ganzen ge
nommen möchte dasselbe weder der Form, noch, was 
gerade die Hauptpunkte der Untersuchung anlangt, dem 
Inhalte nach, vollständig befriedigen.

Sich bewusst, wie er glaubt, bei seinen literari
schen Leistungen durchweg einer gleichförmigen, diesen 
Leistungen insgesammt zum vereinigenden Bindungs
mittel dienenden Methode gefolgt zu sein, aus welcher 
sich (S. 322) unter Anderm die decidirte Opposition 
erkläre, worin namentlich die grosse Mehrzahl seiner 
„Rechtsfälle“ zu Regeln stehe, die Literatur und Ge
richtsgebrauch bisher anerkannten , stellt sich Hr. K. 
nach S. 202 in dieser seiner Schrift allernächst die 
Aufgabe, über jene Methode sich aus Andern Rechen
schaft zu geben in den Tagen, wo das Ei scheinen des 
neuesten v. Savigny’schen Werkes, „in welchem (vgl. 
Vorr. S. XI) höchste und allgemeinste Theorien über 
Recht und Privatrecht, sowie über unser Verhältnis« 
zu den Quellen, aus denen wir das Recht zur wissen
schaftlichen Erkenntniss bringen sollen, zu geben ver
sucht werden “ zu solch’ einer Selbstprüfung auffor
derte. — V°n sclbst rechtfertigt sich hiernach der die
sem neuen Bande der „Rechtsfälle“ vorgesetzte zweite 
Titel. Denn wenn schon die frühem Bände zur Ge
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nüge zeigten, dass der Herausgeber es mit dem 
Begriff von Rechtsfällen dabei nicht gerade genau 
nehme , da es ihm immer schon gefallen hat, einzelne 
rein theoretische Aufsätze ihnen einzureihen , so ent
hält doch dieser neueste Band überall keine Mittheilung 
eines Rechtsfalls in des Wortes sonst herkömmlicher 
Bedeutung, vielmehr wird darin den Überschriften zu 
Folge, — freilich auch mit dem zweiten litel wieder 
nicht ganz im Einklänge, ■— unter Nr. I (8. 1 — 147) 
die Frage besprochen: Inwiefern man berechtigt sei, 
zu behaupten, es gelte bei uns römisches Recht? unter 
Nr. II (S. 148 — 291): Von der juristischen Literatur 
als dem Organe der Erkenntniss des in der Praxis gel
tenden Rechts, unter Nr. III (S. 292 — 323) hingegen 
erst vom Gerichtsbiauch gehandelt, und unter Nr. IV 
(S. 324 — 418) die Erörterung verschiedener Rechts
materien in Hinsicht auf v. Savigny’s System des heu
tigen römischen Rechts — motivirt durch gewisse in 
der soeben erwähnten Abhandlung Nr. III aufgestellte 
Behauptungen, — hinzugefügt.

Kündigt sich nun Hr. K. demnächst in der Vor
rede (S. VIII) schon, wo er zugleich von dem Zwecke 
seiner Arbeit in allgemeinern Ausdrücken redet, als 
den Gegner derjenigen Ansichten an, die man die lei
tenden jenes Chorführers der historischen Schule nen
nen könne, so fragt man natürlich zuvörderst und vor 
allen Dingen: welche Ansichten v. Savigny’s es denn 
eigentlich seien, an denen unser Verf. Anstoss nimmt? 
und ferner: worin die Methode bestehe, die im Wider
streit mit v. Savigny’s Theorien, ihm selbst als die al
lein heilbringende sich darstellt? Nahe liegt ebendes
halb der Wunsch, der Verf. möchte sich irgendwo 
im Zusammenhage und in bündiger Kürze hierüber aus
gesprochen haben. Dies ist jedoch nirgend geschehen. 
Um in beiden Beziehungen die ersehnte Antwort zu 
erlangen, sind wir, — so bringt es die ziemlich plan
lose innere Anordnung des Buches und die willkürliche 
Zersplitterung des darin zusammengehäuften Stoffes mit 
sich, — durch Hunderte von Seiten voll Expositionen 
und Ausführungen, voll zahlreicher, zum Theil umfäng
licher Excurse und gelegentlicher Exemplificationen 
dem Verf. zu folgen genöthigt. Dann erst werden wir 
allmälig inne, dass es hauptsächlich folgende vier 
Punkte sind, in denen er Hrn. v. Savigny nicht glaubt 
beipflichten zu können: einmal nämlich in der Behaup
tung (System I, S. 210): als ob es gerechtfertigt und 
thunlich wäre, in Justinian’s Rechtsbüchern ein Werk, 
aus welchem ausschliessend die Entscheidung jedes 
Rechtsfalls genommen werden dürfe und welches zu 
diesem Zwecke auch hinreiche, mithin ein eigentliches 
Gesetzbuch zu erblicken; sodann zweitens, in v. Sa
vigny’s vermeintlicher Annahme (Syst. I, S. 87), unser 
römisches Recht wäre dasjenige, was die Literatur an
erkannt habe; drittens in den Vorstellungen, die v. Sa
vigny (Ebendas. S. 354 f. u. S. 358 f.) mit den Aus

drücken „Rechtsinstitut“ und „Rechtsverhältnisse ver
bindet , wenn er unter Rechtsverhältniss, wo ihm die
ses Wort nicht gleichbedeutend sei mit Rechtsfall in 
dem gewöhnlichen Sinne, die Zustände, in welchen die 
Menschen Subjecte von Rechten und Verbindlichkeiten 
werden, unter Rechtsinstituten hingegen die Formen, in 
denen jene Zustände zur Entscheidung kommen, ver
standen wissen wolle, und endlich, viertens, in der 
Äusserung (Ebendas. S. 13 ff.), dass überall, wo ein 
Rechtsverhältniss zur Frage und zum Bewusstsein 
komme, eine Regel für dasselbe längst vorhanden, diese 
Regel also erst zu erfinden, weder nöthig noch mög
lich sei. Dann erst überzeugt man sich, was Hr. K. 
seine Methode nennt, beruhe im Wesentlichen unge
fähr darauf, dass man bei der Anwendung des bei uns 
geltenden römischen Rechts zunächst immer davon 
auszugehen und daran festzuhalten habe: zugleich mit 
den gegebenen Rechtsinstituten, — und das sind dem 
Verf. (vgl. S. 237) die abgeschlossenen Kategorien der 
mannichfaltigen Beziehungen, nach welchen man Rechte 
und Verbindlichkeiten —, also Rechtsverhältnisse , — 
zwischen Individuum und Individuum eintreten sieht, — 
seien alle diejenigen Rechts (?) Wahrheiten zur unab
weichlichen Richtschnur, mithin zum Gesetz gestem
pelt , welche aus dem Begriffe und Wesen eines be
stimmten solchen Instituts mit logischer Nothwendigkeit 
von selbst abfliessen; daher denn eine vernünftige 
Praxis, stosse sie in den Quellen auf Regeln, die mit 
dergleichen Wahrheiten im Widerspruche stehen, diese 
als aus unerklärbarem Irrthum hervorgegangen betrach
ten und sie eben deshalb in keinem zur Entscheidung 
vorliegenden Falle befolgen, vielmehr in der Praxis 
und durch die Praxis sich ihrer ganz abzuthun eifrigst 
beflissen sein werde. — Denn, sagt der Verf., um in 
seinen Ideengang, so weit es in gedrängter Kürze 
möglich ist, etwas näher einzugehen, —• überall, wo 
das römische Recht nicht durch neue Modificationen 
verdrängt worden sei, sei zwar die Gültigkeit desselben, 
obwol als eines recipirten fremden Rechts, in Deutsch
land anerkannt; es habe sich jedoch neben dem Ge
brauche des Corpus Juris mit der Zeit ein allgemeines 
Einverständniss darüber gebildet, dass ein manchen rö
mischen Gesetzen derogirender, oder auf dasjenige, 
was unter veränderten Umständen darin obsolet gewor
den sei, ersetzender Usus modernus bestehe. Wo die
ser Usus modernus anfange und aufhöre, was denn 
also das römische Recht eigentlich besage, was davon 
gar nicht, oder nur mit Modificationen gelten könne, 
und nach welchen Kriterien Geltendes, Abrogirtes und 
Modificirtes zu erkennen sei, darüber wisse bis auf den 
heutigen Tag Niemand bestimmte Auskunft zu geben 
(S. 2). So gewiss nun nur was aus höchsten und all
gemeinsten Ideen in organischer Entwickelung sei er
zeugt worden, Gegenstand einer übereinstimmenden Er
kenntniss werden könne (S. 5), mache die völlig un
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organische Natur unserer Rechtsquellen eine Theorie 
für die Anwendung derselben unmöglich (S. 6), wie 
denn eine solche Theorie auch darum schon unmöglich 
sei, weil sie eine philologische Kritik der Quellen und 
antiquarischen Studien voraussetze (S. 141) , die ihrer 
Natur nach niemals könnten zum Abschluss gebracht 
werden. Justinian selbst habe beabsichtigt, der Praxis 
seiner Tage gesetzliche Autorität zu verleihen, jedoch 
nicht verstanden, diese Praxis in wohlübersehbaren Mas
sen vorzuzeichnen (S. 92), sie vielmehr höchst form
los dargelegt (S. 106). Darum könne mit dem Corpus 
Juris im Grunde mehr nicht belegt werden, als dass dieser 
oder jener Rechtssatz unstreitiger, wahrscheinlicher oder 
möglicherweise zu der einen oder der andern Zeit in Rom 
gegolten habe (S. 69). Um so mehr sei man genöthigt, das 
Corpus Juris in der Qualität eines eigentlichen Gesetzbuchs 
gänzlich fallen zu lassen, da es hierzu schon zu Ju- 
stinian’s Zeiten nicht zu gebrauchen gewesen sei (S. 
141). Nur der bedeutendste aller antiquarischen Stolle 
lasse sich darin erblicken (S. 106), durch die es mög
lich werde, die Praxis, welcher Justinian Gesetzeskraft 
habe beilegen wollen, sich annäherungsweise zu ver
anschaulichen. Gewissen privatrechtlichen Instituten, 
z. B. der Verjährung, dem Erbrechte u. a., habe zwar 
nie ohne positive Normen genügt werden können; es 
sei zu ihrer Gestaltung ein gesetzlicher Imperativ nö- 
thig gewesen (S. 205). Dass aber die Rechtsinstitutc 
ihre concrete Gestaltung in denjenigen Formen ange
nommen haben, die den Zuständen der Gegenwart zu- 
sagten, habe sich, im Grunde überall ganz „von selbst“ 
gamacht (S. 288). Nur des Begriffs eines Rechtsinsti
tuts brauche,, man sich im Allgemeinen und in seinen 
einzelnen Theilen bemächtigt zu haben, um alle dahin 
einschlagende Rechtsstreitigkeiten entscheiden zu kön
nen (S. 220); sobald einmal der Begriff eines Rechts
instituts festgestellt sei, sei mit demselben eine unab
sehbare und eben darum auch unerschöpfliche Masse 
des mit diesem Begriffe Vereinbaren und Nichtverein- 
baren gegeben, also des Erlaubten und Nichterlaubten. 
Sowie sich nun die Freiheit des Willens der Individuen, 
so lange ihnen kein Gesetz gebietend oder verbietend 
entgegentrete, von selbst verstehe, ebenso sei dies auch 
mit den Rechtsinstituten der Fall. Die römischen Ju
risten, meint Hr. K., hätten keine andern positivrecht
lichen Normen gekannt, als solche, ohne welche Rechts
institute , deren Bedürfniss eben vorhanden gewe
sen sei, gar nicht möglich gewesen wären; diese 
Juristen aber hätten Unübertreffliches geleistet, wo kein 
Gesetz sie gegängelt habe (b.222). Wo sie imStande 
gewesen seien, den Ergebnissen des Bewusstseins des 
Rechtsbedürfnisses die volle äussere Geltung zu ver
schaffen, müssten sie auch den Rechtsinstituten ent
sprechende Regeln entdeckt haben; die römischen Re
geln könnten also nicht falsch sein, wenn es sich um 
die heutige Anwendung handele, sondern sie könnten 

nur ungenügend sein , weil das Rechtsinstitut bei den 
Römern weniger ausgebildet gewesen sein könnte, als 
bei uns (S. 281). Anzunehmen, unser römisches Recht 
wäre dasjenige, welches die Literatur anerkannt habe, 
sei darum ungereimt, weil man bei den Rechtssätzen, 
die bei den Rechtslehreni keines allgemeinen Aner
kenntnisses sich erfreuten, zwischen Autoren und Au
toren, denen man im Anerkennen und Nichtanerkennen 
beipflichten wolle, zu wählen genöthigt sein würde, wo 
es dann wieder an leitenden Kriterien fehle, nach de
nen man dieser oder jener Autorität sich anzuschlies
sen habe (S. 145). Keine, schlechterdings keine Auto
rität sei mithin der juristischen Literatur, insofern man 
in ihr ein Organ des Erkenntnisses des geltenden Rechts 
erblicken wollte, einzuräumen (S. 201). Ric höchste 
und einzige Quelle unserer Rechtserkenntniss sei und 
bleibe die Routine, welche wir Gerichtsgebrauch nenn
ten (S. 292). Dies erkläre sich einestheils aus der 
Weise unseres dogmatischen Wissens (S. 319) und der 
herkömmlichen Verkehrtheit unseres Rechtsunterrichts, 
wobei man die Rechtsinstitute nicht als etwas an sich, 
durch ihre 'Wesenheit unabänderlich Gegebenes, und 
die Frage nach den damit zusammenhängenden Rechts- 
regeln als die secundäre betrachte, sondern anstatt 
diese aus jenen, die Rechtsinstitute aus den Rechts
regeln sich construiren zu können vermeine (S. 293 ff.); 
anderntheils aber erhelle es schon aus dem (?) Um
stande , dass die Depositare der bereits geschaffenen 
Rechtsregeln die Richter und die Sachwalter seien, 
welche durch langjährige Erfahrung im Stande sich 
befänden, mit der eines altern Dikasterianten sich zu 
messen (S. 308). Das Übel, auf dessen Beseitigung es 
eigentlich ankomme, setzt Hr. K. S. 314 hinzu, bestehe 
im Grunde in einer Masse chaotischen Regelwerdes, 
die täglich sich steigere, weil die Incongruenzen und 
Widersprüche, von denen das objective Recht durch
drungen sei, fortwährend zur Vermehrung der Rechts
regeln zwinge, man somit immer neue Rechtsregeln 
schaffen müsse, um in concreten Fällen den Widerstreit 
der vorhandenen zu schlichten , und dies führt dann 
den Verf. im Wesentlichen zu dem Vorschläge (S. 320 ff.), 
in jedem Falle, wo der Gerichtsbrauch sich zu einer 
Regel bekenne, welche einerseits weder in der Parti- 
culargesetzgebung, noch in dem Corpus Juns als ein 
anzuerkennendermassen bereits in der römischen Praxis 
gegebener positivrechtlicher Satz enthalten, anderer
seits aber von der Art sei, dass man glauben dürfe, 
mit gleichem, oder mehr begründetem Ansprüche könne 
eine andere Regel in Geltung stehen, die angenommene 
als eine irrige, aus Misverständmss des Rechts erzeugte 
zu betrachten und sie somit in der Praxis forthin nicht 
weiter zu befolgen.

Unstreitig hat nun die Art und Weise, wie Hr. K. 
hiernach das römische Recht als Quelle des in Deutsch
land geltenden gemeinen Rechts aufgefasst und gehand-
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habt wissen zu wollen scheint, insofern etwas auf den 
ersten Anblick sehr sich Empfehlendes , ja Verführe
risches , als es damit allerdings leicht werden würde, 
eine Menge lästigen Ballastes in unserer bürgerlichen 
Rechtspflege mit einem Male über Bord zu schleudern. 
Käme es doch häufig nur darauf an , soviel möglich 
palpabel zu machen, dass dieser oder jener dem Rich
ter nicht ganz zusagende Satz im Corpus Juris, eine 
so ausgemachte positivrechtliche Wahrheit er immerhin 
enthalten möchte, mit dem Begriff eines zur Beurthei- 
lung stehenden Rechtsinstituts, der sich nach der Deu
tung, die der Verf. diesem Worte gibt, willkürlich hier 
enger, dort weiter fassen lassen wird , nicht quadrire, 
folglich aber bei den Römern in foro im Zweifel nicht 
anerkannt worden sei, um ihn sodann, gleich als ob er 
gar nicht vorhanden wäre, ganz zur Seite zu schieben, 
— wie dann Hr. K. in der That z. B. S. 198 es ge
rechtfertigt achtet, eine nach Wort und Sinn vollkom
men deutliche, ihm jedoch unbequeme Bestimmung in 
L. 57 D. de contrah. eint, vendit. ohne Weiteres aus 
der Zahl der geltenden Rechtssätze hinwegzustreichen, 
da, — so erklärt er rund heraus —, Niemand seine 
Überzeugung aufzugeben brauche um einer Pandekten
stelle willen, in welcher ein römischer Jurist anders, 
nämlich dem Wesen des Rechtsinstituts nicht conform, 
entschieden habe. Allein zu geschweigen, dass man, 
ob dies die eigentliche wahre Meinung des Verf. sei, 
oder ob er sich nicht vielmehr im Grunde doch zu ei
ner abweichenden Überzeugung bekenne, um deswillen 
zweifelhaft wird , weil er S. 30 es als eine unerläss
liche Bedingung für die Unparteilichkeit der Gerechtig
keitspflege hingestellt hatte, dass dieser, wie er sich 
ausdrückt, der geschriebene Buchstabe präcis und voll
ständig zur Basis diene, dem Richter auch S. 31 ge
radezu zur Pflicht gemacht hatte, die mit dem Begriffe 
und Wesen eines Rechtsinstituts nicht in Einklang zu 
bringenden Rechtsregeln , insoweit der Buchstabe des 
Gesetzes ihn dazu nöthige, in den concreten Fällen 
allerdings zu befolgen ; zu geschweigen , dass die, in 
ihrer Allgemeinheit zumal, schon an sich etwas gewagte 
Behauptung, Justinian hätte bei der Abfassung seiner 
Rechtsbücher blos die Praxis seiner Tage gesetzlich zu 
sanctioniren, somit eigentlich eine blosse Declaration 
des schon bestehenden Rechts im Sinne gehabt, wäre 
sie auch mehr als Hypothese, für die Frage von der 
heutigen Anwendung des römischen Rechts direct schon 
darum kaum von Belange sein würde, weil, wenigstens 
in Deutschland, das römische Recht entschieden ledig
lich in der Gestalt, die es von den Händen Justinian’s 
erhalten hatte, mit einem Worte als Justinianeisches 
Recht recipirt worden ist; zu geschweigen endlich, dass 
der Verf. zwar ausführlich aus einander setzt, dass 
und warum er eine Theorie für die Anwendung des 

römischen Rechts für unmöglich halte, dennoch aber 
später uns belehrt, dass wir mit diesem Rechte voll
kommen auslangen, folglich eine Theorie der Anwen
dung für ebenso entbehrlich, als unmöglich erklärt: so 
möchte der Gewinn, der sich aus der Befolgung seiner 
doch nur diesem, — dem römischen — Rechte gelten
den Methode ziehen liesse, für die Verbesserung un
seres Rechtszustandes im Allgemeinen zuletzt eben 
doch nicht von grosser Bedeutung sein, fasst man da
neben die in den Augen Vieler vielleicht nicht minder 
unübersehbaren Masse theils gewohnheitsrechtlichen, 
theils reichs- und particulargesetzlichen Unrath es in 
das Auge, welche hiernach auf einem erst noch zu er
mittelnden andern , als dem von Hrn. K. hier vorge- 
zeicbneten Wege gleichmässig der Beseitigung bedür
fen würde. Man kann daher untern Andern von der 
unzerstörbaren universellen Wichtigkeit des römischen 
Rechts, welche Hr. K. S. 277 ff. ebenso beredt als überzeu
gend dargelegt hat, gar wohl überzeugt sein, ohne ge
rade das Geschrei nach neuen Codificationen, in dem 
Maasse „widersinnig“ und „nichtig“ zu finden, wie 
dies von dem Verf., — der übrigens, wenige Jahre 
früher, in der Vorrede zu Bd. I seiner Rechtsfälle 
S. VII den „lang hingehaltenen Wunsch, dem jetzigen 
Zustande des positiven Rechts im Königreiche Sachsen 
durch eine einheimische Gesetzgebung wo möglich ein 
wohlthätiges Ende gemacht zu sehen“, merkwürdiger
weise als einen „gerechten“ bezeichnet hatte, — an 
mehren Stellen seiner hier vorliegenden Schrift (vgl. 
S. 231 und S. 311 ff.) geschehen ist. Um so weniger 
dürfte an der Hand der K.’schen Methode der Tag, 
welcher erschienen wäre, das S. 226 bezogene Dichter
wort : „Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine 
ew’ge Krnakheit fort“ u. s. w., Lügen zu strafen, her
aufzuführen sein , wenn nach des Verf. eignem Zuge
ständnisse S. 162 das objective Recht, abhängig stets 
von unzähligen temporären und localen Beziehungen, 
mehr oder weniger überall aus a priori ganz oder halb 
unverständlichen, ohne innern Zusammenhang daste
henden Satzungen sich zusammenbaut, dagegen aber 
die Zahl der unabänderlichen und zugleich des allge
meinen Anerkenntnisses sich erfreuenden, weil aus dem 
Begriff und Wesen der vom bürgerlichen Vereine un
zertrennlichen Rechtsinstitute hervorgehenden Rechts
wahrheiten eben doch so gering und unzureichend ist, 
wie S. 31 u- 258 gleichmässig zugegeben wird. Dass 
dessenungeachtet der Richter nie sich entschlagen dürfe, 
Satzungen der erstem Art als gültige Entscheidungs
normen anzuerkennen, darüber herrscht selbst unter 
den römischen classischen Juristen (vgl. Tit. D- de 
legib.} vollkommenstes Einverständniss. Diese warnen 
wohl (L. 14, L. 39 D. eod.), „was den Irrthum er’ 
zeugt und die Gewohnheit gross gezogen habe,“' mit
tels unzulässiger analoger Anordnung zur Consequenz 
zu ziehen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 1F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig*
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Weder findet aber des Verf. Lehre, nach welcher 
Sätze, die unmittelbar aus dem Begriffe eines Rechts
instituts oder — was ihm. wie aus spätem Äusserungen 
(vergl. z. B. S. 326) erhellt. Eins und Dasselbe ist — 
aus der ..Natur der Sache“ abfliessen, dergestalt zur 
unabweichlichen Richtschnur dienen müssten, dass Gesetz 
und Gewohnheit eigentlich vergebens dawider ankämpfen 
wurden, irgendwo eine positiv gesetzliche Bestätigung, 
noch scheint für die von Hrn K. unterstellte absolute 
Nothwendigkeit der Rationabilität der römischen Praxis 
in thesi eine genügendere Bürgschaft gegeben zu sein, 
als für die präsumtive Vernunftmässigkeit der von der 
heutigen theoretischen Jurisprudenz mit mehrer oder 
minderer Übereinstimmung für richtig anerkannten Sätze, 
sobald eben doch (vgl. S. 106) auch alle Praxis blos 
auf allgemein , oder doch von der Mehrzahl der Stimm
führenden Angenommenen beruht. Gewiss bestand die 
Hauptstärke der römischen Juristen weit mehr in der 
bedeutenden Fertigkeit, das für die Anwendung des 
Rechts im concreten Falle sich Empfehlende herauszu
finden und herauszustellen, als in einer ihnen etwa 
eigenthümlich gewesenen logischen Schärfe. Hr. K. 
selbst hat S. 217 und 231 sehr gut die besonders gün
stigen Umstände aus einander gesetzt, die hierzu mit
wirkten. Vergebens würden wir uns aber bemühen, der 
römischen Jurisprudenz das, wodurch sie sich auszeich
nete, ablernen, oder, unter ganz veränderten Umstän
den, nachthun zu wollen. Es erscheint dies, wie erst 
unlängst noch von Kicrulff (Theorie des gemeinen Civil- 
rechts Bd. I, S. XXIII) nachdrücklich erinnert wurde, 
als eine pure Unmöglichkeit.

Gesetzt aber auch, es könnte in jener Methode 
wahres Universalschutzmittel gegen alle üneben- 

beiten und Gebrechen unserer dermafigen Privatrechts
gesetzgebung gefunden werden, immer würde dann noch 
die t rage übrig bleiben, inwiefern Hr. K. hinlänglichen 
Grund gehabt haben dürfte, als Gegensatz die histori
sche Schule und insbesondere die oben speciell her
vorgehobenen Thesen v. Savigny’s damit in Bezug zu 
bringen. Incompatibel ist die unseres Verf. freilich 
mit derjenigen der Bekenner der bisher sogenannten 
praktischen Schule, insofern letztere das jetzt geltende 

Recht hauptsächlich aus der Mehrzahl der neuern Ent
scheidungen zu construiren sucht; ebenso unvereinbar 
ist sie mit dem Grundgedanken der philosophischen 
Schule, deren Bekennern Hr. K- S entoe0enhalt, 
dass ja noch keines Philosophen Lehre sich je des 
allgemeinen Anerkenntnisses erfreut habe; schnurstracks 
läuft sie auch der sogenannten legistischen Ansicht 
entgegen, die zwar überall auf die Gesetze zurückge
gangen wissen will, allein weniger an den Geist, 
als an den Buchstaben derselben sich anschliesst. Mei
nen sollte man dagegen, dass die Divergenz zwischen 
den leitenden Ideen des Verf. und denen der histori
schen Schule im Wesentlichen kaum gross genannt 
wrerden könne , da , genau genommen , die römischen 
Juristen vor Justinian, als die Träger der Praxis, die 
im Corpus Juris den Stempel des Gesetzes aufgedrückt 
erhalten haben soll, so gut seine Heiligen sind , als 
das römische Recht, w ie es in den Schriften jener 
Rechtsgelehrten sich niedergelegt findet, das Ideal der 
historischen Schule ist. Unser Verf. sowohl, als die 
historische Schule, erblickt demnächst in jedem ein
zelnen Rechtsinstitute ein selbständiges Gebilde, nur 
mit dem Unterschiede , dass der historischen Schule 
die geschichtliche, Hrn. K. hingegen mehr die begriffs
mässige Entwickelung die Hauptsache dabei ist. Ab
gesehen davon schien ihm, wie gesagt, die Definition 
oder vielmehr die Erklärung, die v. Savigny von dem 
Worte Rechtsinstitut gibt, nicht entsprechend. Die 
Verschiedenheit der Ansichten, die in dieser Beziehung 
zwischen ihm und v. Savigny obwaltet, möchte indess 
beim Lichte besehen, kaum zu etwas Erheblicherem, 
als zu einem. Wortstreite gegründeten Anlass zu geben 
geeignet sein. Gleich wenig Gewicht dürfte sich wei
ter darauf legen lassen, ob man mit v. Savigny eine 
unsichtbare, oder mit Hrn. K., „weil wir ja“ (vgl. 
S. 260) „Gesetze“ — und dies wird, wenigstens was 
die papiernen anlangt, Niemand leicht m Abrede stellen! 
— ..täglich unter unsern Augen entstehen sehen,“ eine 
sichtbare Entstehung des positiven Rechts annehme; 
denn zunächst interessirt uns ja nicht, wie das rö
mische Recht entstanden sei, sondern inwieweit oder 
in welchem Umfange dasselbe verbindende Kraft für 
uns erlangt habe. Möchte sodann die Justinianeische 
Compilation, sieht man auf Einzelheiten, auch mit 
noch grösserem Recht als „ein Werk der Thorheit und 
der Barbarei“ (vgl. S. 54) bezeichnet werden, möchte 
bei der Abfassung der Pandekten, der Institutionen und 
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des Codex eine noch so grosse „Kopflosigkeit“ (vgl. 
S. 61. 73 f.) und ein noch so „eminenter Stumpfsinn“ 
(vgl. S. 75) bewiesen worden sein, so folgt daraus 
wohl, dass die Zahl der niemals zu lösenden Wider
sprüche in diesen Sammlungen vorauszusetzenderweise 
allerdings grösser sein werde, als man nach Justinian’s 
Versicherung zu erwarten berechtigt war. Keineswegs 
darf dies aber abhalten, ein zusammenhängendes, or
ganisch verbundenes Ganzes in diesen Sammlungen 
mit v. Savigny insoweit zu unterstellen, als es darauf 
ankommt, anscheinende Widersprüche, denen wir darin 
begegnen, im Wege der Doctrinal-Interpretation hin
wegzuräumen, und nur zu diesem Ende hat v. Savigny 
die obige, —- wie Hr. K. S. 77 sehr richtig bemerkt, — 
von Justinian selbst an die Hand gegebene —, Regel 
anempfohlen. Endlich soll v. Savigny freilich behaup
tet haben, das dermalen bei uns geltende Recht wäre 
dasjenige, was von der Literatur anerkannt worden sei. 
Zur Last gelegt wird ihm vom Verf., er erheische vom 
Richter, dass dieser die Antwort auf irgend eine ihm 
vorgelegte Rechtsfrage niemals in sich, sondern jedes 
Mal äusser sich, in einer Autorität, zu suchen und da
bei unbedingt, mit Verzichtleistung auf eigenes Urtheil, 
den blossen Meinungen, und zwar neuen Meinungen, 
eigentlicher Gelehrten, hauptsächlich also den Meinun
gen angesehener Docenten der Rechtswissenschaft, zu 
folgen habe, unerachtet doch (vgl. S. 147) bekannt ge
nug sei, welche Äusserlichkeiten einen akademischen 
oder literarischen Ruf zu Wege zu bringen im Stande 
seien. Allein das Misverständniss ist hier ein hand
greifliches, ein so handgreifliches, dass dabei der Ver
dacht einer gewissen Absichtlichkeit schwer zu entfer
nen sein dürfte. Allerdings ertheilt an der angeführten 
Stelle v. Savigny dem Richter, insbesondere demjeni
gen, welcher, selbst bei gründlicher Vorbildung, sich 
nicht mehr in der Lage befinde, eine eigene unabhän
gige Kritik auf neue doctrinelle Ansichten zu verwen
den und dadurch zu einer selbständigen Überzeugung 
zu gelangen, mit Hinblick darauf, dass wissenschaft
lichen Arbeiten, obschon an und für sich durch 
sie kein neues Recht erzeugt, sondern allernächst 
das vorhandene nur zu reinerer Erkentniss gebracht 
werde, eine den Rechtsquellen ähnliche Natur nicht 
abzusprechen sei, — den Rath bei der Abgabe seiner 
Entscheidungen den Ansichten sich anzuschliessen, in 
welchen Rechtslehrer, die im Rufe besonnener und 
gründlicher Forschung stünden, übereinstimmen. We
der verlangt aber v. Savigny eine so weit getriebene 
Selbstverleugnung von ihm, dass er ihn nicht für voll
kommenbefugt hielte, jede,gleichviel ob ältere oder neuere 
Meinung, sollten auch noch so viele Rechtslehrer von 
Profession sich in derselben vereinigen, mit vollster 
Freiheit des Urtheils zu prüfen, ehe ^er sie zu der sei- 
mgen macht, noch hat er dem Richter irgendwo die 
Pflicht auferlegt, jederzeit gerade der neuesten doctri- 

nellen Ansicht zu huldigen, — so willkommen dies 
auch im Grunde unserem Verf. hätte sein können, der 
gewiss, und mit Recht, wünschen wird, unter den her
vorragenden Vertheidigern neuer Ansichten, worunter 
der Richter zu wählen hätte und wählen müsste, mit
zuzählen. Fürwahr aber, es würde bei dem bekannten 
Zustande unseres gemeinen Rechts, das Selbstvertrauen 
an Vermessenheit grenzen, womit ein Rjchter, wäre er 
auch der „ausbündigsten Trefflichkeit“ sich bewusst, 
jenen wohlmeinenden Rath ein für alle Mal zu ver
schmähen sich zur Regel machen könnte! S. 155 ff. 
bemerkt Hr. K., nicht bei der Theorie müsse die Praxis 
in die Schule gehen , sondern umgekehrt die Theorie 
bei der Praxis, die man bei den Theoretikern nicht, 
wohl aber bei den Praktikern suche, weil diese allein, 
da die Theorie gerade nur so viel Werth habe, als sie 
für die Praxis werth sei, den Werth der Theorie zu 
bestimmen vermöchten. Hier scheint er uns einen Ge
gensatz , einen Widerspruch zwischen Theorie und 
Praxis zu statuiren, der in thesi gar nicht zugegeben 
werden kann, thatsächlich dagegen nur besteht, wo 
entweder die Theorie, oder die Praxis eine mangel
hafte, eine falsche ist. Wenn irgendwo eine für die 
Anwendung untaugliche Theorie wirklich „sich spreizt“' 
und „vornehm44 auf die Praxis herniederblickt (vgl. 
S. 163), so ist es allerdings wünschenswerth, ihr zum 
„heilsamen Gefühle der Demuth“ verholfen zu sehen. 
Ebenso gewiss spricht sich aber eine Praxis, die der 
richtigen Theorie sich entgegensetzt, das Verdammungs
urtheil selbst. In ganz ähnlicher Weise hatte auch der 
Verf. ehedem, in der schon erwähnten Vorrede zu 
Bd. I der Rechtsfälle, sich geäussert. Dass ein durch 
Ausübung der Jurisprudenz geschärftes Urtheil auch 
dem Theoretiker gar sehr zu Statten komme, wer 
möchte dies leugnen? Doch wird sich die durch die 
Praxis zu gewinnende Befähigung und Fertigkeit un
gleich weniger bewähren können bei dem Aufsuchen, 
oder bei der richtigen Auffassung und Erklärung des 
vorhandenen und geltenden objectiven Rechts, — die
sem zunächst auf rein historischem Wege erworbene 
Kenntniss voraussetzenden Geschäft, — als bei der Er
örterung , Feststellung und Beurtheilung rechtlicher 
Thatbestände, mithin vornehmlich bei dem , was zur 
richterlichen causae cognitio gehört und zur Unterord
nung des gegebenen einzelnen Falles unter die, schon 
vorher ermittelte und feststehende Rechtsnorm. Um so 
unbedenklicher, und aus noch andern Gründen zweck
dienlicher ist es, die doctrinelle Fortbildung des gelten
den Rechts , — die begreiflich durch kein Gesetzbuch 
je entbehrlich gemacht wird, — nie den ausübenden 
Rechtsgelehrten ausschliesslich zu überlassen, sondern 
zugleich Männer dazu beizuziehen, welche vorzugs
weise die Erforschung des Rechts und die Beschäfti
gung mit der Rechtstheorie sich zur Lebensaufgabe ge
wählt haben. Immer dürfte aber daran festzuhalten 
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sein j dass der sogenannten Praxis, insofern man sie 
mit Recht als Gehülfin der Privatrechts-Gesetzgebung 
betrachten mag, ein wahrer Werth nur insoweit zuzu
gestehen sei, als es ihr allerdings zukommt, . etwaige 
Lücken, die in der positiven Gesetzgebung, — das Ge- 
wohnheitssecht hier mit einbegriffen, — aushülfsweise 
zu ergänzen und auszufüllen, dass aber die Geltung 
der durch die Praxis oder den Gerichtsgebrauch ge
schaffenen Privatrechts-Normen nichtsdestoweniger eine 
blos provisorische sei, indem , wo und soweit nicht 
durch Particulargesetze ausdrücklich (vgl. z. B. S. 579 
dieser Lit. - Ztg.) das Gegentheil bestimmt worden ist, 
die gewonnene bessere Überzeugung nie durch sie ge
bunden werden kann.

Natürlich würde es zu weit führen, wollten wir 
alle Einzelheiten hervorheben, in welchen wir dem 
Verf. beizupflichten Bedenken tragen. Namentlich ist 
dies aber unter Andern] auch der Fall bei der An
nahme S. 4, als ob der Streit über grammatische und 
logische, — entweder nach dem Sinn, oder nach der 
Absicht des Gesetzgebers auzusdehnende oder beschrän
kende — Interpretation stets zugleich im Streit über 
die für die Gesetzesanwendung geltende Theorie wäre. 
\\ eder hängt die Anwendbarkeit eines Gesetzes immer 
von dessen richtiger oder unrichtiger Auslegung ab, 
noch bedarf ein Gesetz, dessen Nichtanwendbarkeit 
aus andern Gründen feststeht, als solches überhaupt 
der Auslegung. Zuzugeben ist hiernächst wohl, dass 
es der Wissenschaft bis jetzt nicht gelungen sei, dar
über , was vom römischen Rechte bei uns gelte, was 
nicht, recht scharfe und bestimmte Regeln aufzustellen. 
Am wenigsten konnte es einer gewandten Dialektik, 
wie der unseres Verf., schwer fallen, in dem bekann
ten, S. 6—23 etwas „hart mitgenommenen“ Weber’schen 
Versuche der „entschiedenen Unrichtigkeiten“ und der 
„schiefen und halben Wahrheiten“ gar manche aufzu
decken. Allein einmal scheint die Möglichkeit einer 
Theorie der Anwendung des römischen Rechts an und 
für sich so wenig bezweifelt werden zu können , als 
die Möglichkeit einer Theorie des heutigen römischen 
Rechts selbst, deren integrirender Theil sie ja wol ist, 
und weitet liegt die Schwierigkeit dabei, wie uns dünkt, 
nicht sowol in der Beschaffenheit der Justinianeischen 
Rechtsbücher, oder in der Form, in welcher uns das 
römische Recht überliefert worden ist, als in dem Ver
hältnisse dieses Rechts zu den übrigen Quellen unseres 
gemeinen und bezüglich Particularrechts. Vermöge 
dieses Verhältnisses muss sehr vielen in thesi aner
kannt gültigen römischrechtlichen Bestimmungen in hy*  
pothesi die Anwendbarkeit nichtsdestoweniger ab^e- 
sprochen werden, weil das römische Recht einer bTos 
subsidiarischen Gültigkeit bei uns bekanntlich sich er
freut. Im Hinblick hierauf und auf die Beschaffenheit 
unserer Reichsgesetzgebung, Landesgesetzgebung, Local- 
?esetzgebung u. s. w., würde jene Schwierigkeit kaum 

geringer sein, möchte auch das römische Recht ein noch 
so wohlgeordnetes harmonisches Ganzes bilden. Was 
übrigens den ehedem sogenannten usus modernus Pan- 
dectarum betrifft, so ist dieser neuerdings, mit Recht, 
in die Hand- und Lehrbücher des deutschen Privat
rechts verwiesen, in diesen auch zum Theil nicht ohne 
Glück wissenschaftlich mit. verarbeitet worden. Ganz 
hinweggewünscht hätten wir Rügen wie die, welche 
der Verf. S. 26 und S. 28 gegen zwei berühmte Ge
lehrte zu verhängen für nöthig fand. Es versteht sich 
indess von selbst, dass um der dort erwähnten Ver
stösse willen die Leistungen jener Männer Niemand 
im Ernste geringer anschlagen wird, als die des „geist
reichen“' Hommel und des „gediegenen“ Kind (vgl. 
S. I der Vorr.), die, wenn sie das vom Verf. ihnen ge
spendete Lob gewiss in vollem Maasse verdienen, doch 
in Absicht auf die bei der Auffassung und Behandlung 
des römischen Rechts anzuwendende Methode der 
Geistesverwandtschaft mit ihm sich ebenso wenig jürf- 
ten rühmen können, als v. Savigny und Andere.

Sowie dagegen viele gelegentlich eingewebte Be
merkungen, z. B. die über die actio guod'iussi 9 S. 45 
über L. 5 D. de praescr. verb. S. 108 und über L. 72 
pro socio S. 159, sodann der dogmengescbichtliche Ex- 
curs zur Lehre von der donatio i. v. et u. S. 168 ff. 
und der neue Beitrag zur Erklärung der berüchtigten 
L. 38 D. de condict. indeb. S. 188 ff. dem Buche un
streitig zur Zierde gereichen, ebenso dürften die S. 188 ff. 
vom Verf. vorgetragenen Zweifel gegen v. Savigny’s 
Lehre von der sogenannten systematischen und histori
schen Vereinigung, ingleichen die S. 218 ff., bezüglich 
S. 231 ff. dargelegten Ansichten über das römische 
Formelwesen und über das ius gentium und dessen 
Verhältniss zum ins civile, ebenso, was S. 300 ff. über 
die sogenannten Bürgen-Bewohlthatungen gesagt wird, 
Vieles der Beachtung werthe darbieten. Der IV. Haupt
abschnitt des Werkes handelt im Einzelnen J) vom 
„Zurückwirken der Resolutivbedingung, insonderheit bei 
Contracten“ (S. 324 — 345), B) vom „Irrthum hinsicht
lich des Stoffes einer verkauften Sache“ (S. 345—373) 
und C) von „v. Savigny’s Ansichten des factischen 
und des Rechtsirrthums in Betreff der condictio inde
biti" (S. 373—418). Die werthvollsten dieser drei Ab
handlangen, von denen auch die beiden erstem speciell 
gegen v. Savigny gerichtet sind , sind zuverlässig die 
beiden letztem. Wie man von der oben in ihren 
Grundzügen referirten Methode des Hrn. K. im Allge- 
mainen auch denken möge; so wird doch Jedermann 
dem bei diesen Ausführungen bethätigten bcharismn 
und richtigen praktischen Takte, verbunden mit. einer bei 
der Exegese der einschlagenden Gesetzstei en sich kund
gebenden höchst glücklichen Combmationsgabe, gern 
'"C" Äh"1
trao-on wir folgende nach. b. 1^4, Z. O v. o. wird es

Ganz; S 180. Z 5 v o.
nun statt nur. S. 258, Z. 16 v. o. fehlt nach dem 
Worte Urtheil“ das Wort „über“. S. 296, Z. 3. v. o. 
nach ,war“ das Wort „wo“.

Blankenhain. B. Emminghaus.
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Römische Diteratur.
Anicii Manlii Severini Boethii de Consolatione Philo- 

sophiae libri V, Ad optimorum librr. mss. uondum 
collatorum fidem recensuit et prolegomenis instruxit 
Theodorus Obbarius. Jenae, Hochhausen. 1843. 
8mai. 22’A Ngr.

Des Boethius Philosophica Consolatio, wie das Werk 
mit seinem wahren, auch von dem neuesten Herausge
ber noch nicht hergestellten Titel heissen sollte, hat 
seit dem Ende des 15*  Jahrh. zwar viele Bearbeiter 
und Ausleger gefunden, allein von allen ihren bisheri
gen Herausgebern hat, mit Ausnahme des jüngsten, 
keiner die zu Bathe gezogenen Handschriften in der 
Art benutzt, dass eine vollständige und planmässige 
Vergleichung derselben ausgeführt oder eine sichere 
Abschätzung ihres Werthes möglich geworden wäre. 
Ebenso war die Auslegung theils unvollständig und ein
seitig vollzogen worden, theils dadurch auf starke Ab
wege gerathen, dass man in dem Verfasser einen christ
lichen Märtyrer und in seiner Consolatio Aristotelische 
Philosopheme zu finden geglaubt hatte. Dass demnach 
ein neuer Bearbeiter sowol für die kritische Gestaltung 
der Urschrift als für ihre Erklärung den rechten Weg 
einschlagen und die zweckmässigsten Hülfsmittel ge
brauchen, auch die alten Vorurtheile über den Verfas
ser derselben beseitigen möchte, das war ebenso sehr 
zu wünschen, als es bei der regen Thätigkeit auf dem 
Felde der classischen Philologie und bei einigen bereits 
vorhandenen bessern Vorarbeiten erwartet werden durfte. 
Dieses Bedürfniss ist jetzt durch die von dem jüngern 
Obbarius besorgte neue Ausgabe befriedigt worden. 
Obgleich der Urheber dieser Arbeit sich der Auslegung 
nicht ganz entzogen und namentlich im zweiten Ab
schnitte seiner Vorbemerkungen Einiges dafür beige
bracht hat, so besteht doch sein Hauptverdienst in der 
Kritik, womit der Grundtext behandelt und festgestellt 
ist. Mit ihr soll daher die gegenwärtige Beurtheilung 
sich zuerst beschäftigen. Nachdem Hr. O. eine gute 
Anzahl Handschriften der Consolatio selbst verglichen 
und die von Andern bekannt gemachten Vergleichungen 
geprüft hatte, war es ihm möglich, ihren Werth zu be
stimmen und zu demjenigen Ergebniss zu gelangen, w as 
im dritten Abschnitte seiner Vorbemerkungen (de Boe
thii codicibus et editionibus) mitgetheilt wird. Danach 
ist die Masse der vorhandenen Handschriften in zwei 
Familien zu scheiden; die der ersten Familie angehöri
gen sind im 11., 12. und 13. Jahrh. geschrieben, die 
andern im 15. oder 14. entstanden. Beide enthalten 
Fehler, aber Fehler verschiedener Art. Die Fehler der 
altern Handschriften bestehen in zufälligen Verirrungen 
Un<l sind meistens durch Unachtsamkeit oder Unwis
senheit der Abschreiber veranlasst. Der Herausgeber 
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bringt dieselben unter folgende vier Klassen (p. El): 
1) librarii verba et syllabas saepius bis scripserunt, 
2) verba, quae in uno versu bis legebantur et enuntia- 
tiones similibus vocibus incipientes omiserunt, 3) inter- 
pretationes vocum difficiliorum sive glossas in textil 
nonnumquam admiserunt, 4) homoeoteleuta, quamris ea 
raro inveniantur, occurrunt. Was hier an der dritten 
Stelle namhaft gemacht wird, die Glossen im Texte? 
gehört schon zu denjenigen Verfälschungen, welche 
auf einer freien Handlung beruhen, und sollte demnach 
bei den Handschriften dieser Familie nicht vorausge
setzt werden. Auch ist dasjenige, was zum Beleg da
für beigebracht w ird, wenig geeignet, diese Behauptung 
zu stützen, nämlich lib. 1, carm. 5, vers. 31 zu at per- 
versi resident celso — solio aus der alten gothaischen 
Handschrift die Variante alto für celso: allein celso ist 
ebenso wenig als alto ein seltenes oder minder ver
ständliches Wort, und daher ist diese Abweichung eben
falls keine absichtliche, sondern durch Unachtsamkeit 
des Abschreibers entstanden. Wir werden demnach 
die Fehler der altern und bessern Handschriften als 
solche zu bezeichnen haben, wobei Absicht und freies 
Handeln nicht stattgefunden hat. Zu dieser Familie 
zählt der Herausgeber 1) eine gothaische Handschrift 
aus dem 10.. 2) eine jenaische aus dem 12. oder 13.. 
3) eine leipziger aus dem 13., 4) eine erlangen wahr
scheinlich aus dem 11. Jahrh.; die drei zuerst genann
ten hat er selbst verglichen, von der vierten aber die 
freilich unvollständige Vergleichung aus Pfeiffer’s „Bei
trägen zur Kenntniss aller Bücher und Handschriften44 
benutzt. Von Handschriften, welche in frühem Aus
gaben angeführt werden, rechnet Hr. O. zu derselben 
Familie eine erfurter bei Sitzmann (Hannover, 1607). 
und vier pariser, welche Vallin in seiner schätzbaren 
Ausgabe (Leyden, 1656 und 1671) gebraucht hat. Die
ser sagt von ihnen: ii fuere duo manu exarati Sancti 
Vietoris, duo ex bibliotheca Thuana, iidemque vetustiS' 
simi. Leider hat Vallin die Varianten dieser ohne 
Zweifel vortrefflichen Handschriften nicht gar oft na
mentlich angeführt, und seine im Allgemeinen darüber 
dem Leser gegebene Versicherung, in emendandis locis 
onmibus optimos quosque Codices consuluimus, conteX' 
twnque ex eorumplerumque consensu recensuimus. ita 
ul reddenda de iis ratio minime fuerit, cum nihil nisi 
ex eorum auctoritate et fide mutatum affirmare nie, le 
vero credere opus sit, ist nach der Sitte und den min
der strengen Anforderungen der damaligen Zeit abzu- 
wägen. Nichtsdestoweniger ist er von allen Vorgän
gern des neuesten Herausgebers der einzige, welcher 
nicht allein eine beträchtliche Anzahl guter Handschrif
ten benutzt hat, sondern auch auf den wesentlichen 
Unterschied zwischen den altern und neuern aufmerk
sam geworden und mit richtigem kritischen Takte den 
erstem fast immer gefolgt ist.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipr.ig.
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Oie Handschriften der zweiten Familie sind dieje
nigen, welche durch die Hände von Bücherberichtigern 
und überarbeitenden Gelehrten des 14. oder 15. Jahrh. 
gegangen sind und neben den meisten Versehen der 
bessern Handschriften noch solche Abweichungen von 
der.Urschrift enthalten, welche die Folge einer freien 
iind willkürlichen Handlung, sind. Darüber sagt der 
neue Herausgeber p. LH: ab his codd. veteribus mul- 
tum distant recentiores , qui non solum Ulis ritiis 
laborant, sed librarii etiam, ne Uber ad intellegendum 
nimis difficilis esset, omnia aposiopeseos et asynthetorum 
genera Boethio propria vocibus additis expulerunt, ver
sus qui metro repugnabant mutaverunt, non emendave- 
runi, et verba ipsa mirum in modum corruperunt. In- 
terpolati et corrupti praesertim ii sunt Codices, qui sive 
in Italia ipsa exarati, sive e libris mtis in Italia exa- 
ratis originem duxisse dicuntur. Einige dieser Hand
schriften, namentlich eine wolfenbuttler und zwei Zwi
ckauer, hat der Herausgeber selbst verglichen, bei an
dern bereits gemachte Vergleichungen benutzt. Die 
Handschriften dieser Familie und ihre Varianten haben 
nur einen geschichtlichen Werth und sind von einem 
Herausgeber für die Gestaltung des Textes nur insofern 
zu benutzen, als durch die Vergleichung des Gegentheils 
die Lesarten der altern Handschriften eine neue Ge
währ erhalten und als die ursprünglichen und unver
fälschten um so leichter anerkannt werden. Von zwei 
alten Übersetzungen folgt eine althochdeutsche aus dem 
11. Jahrh. dem Texte der nicht interpolirten Handschrif
ten, während einer griechischen aus dem 15. Jahrh. 
eine Handschrift der zweiten Familie zu Grunde ge
legt ist.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Hr. O. seinen 
mit Recht auf die Handschriften der ersten Fa- 

milie basirt und denselben nach ihnen gestaltet hat: 
weil er von diesen aber jene oben genannten vier oder 
eigentlich drei genauer kannte, so hat er sich diese zu 
seinen Führern erkoren. Allein auch so bleibt, wie 
Hr. 0. meint, noch eine kleine, oder wie ich behaupte, 
eine gute Anzahl von Stellen übrig, wofür jene Hand
schriften keinen Rath schaffen, und zwar darum nicht, 
Weil in solchen Stellen die Fehler der einen sich in 

allen übrigen finden, sodass anzunehmen ist, es liege 
ihnen eine einzige bereits fehlerhafte Urhandschrift zu 
Grunde. Als Anzeichen, welche zu dieser Voraus
setzung führen, stellt Hr. 0. folgende (p. LI) zusam
men : observavi omnes libros mlos veteres utque ad hoc 
tempus adhibitos primum scripturas aliquot servare, quae 
metro repugnant, deinde nomina propria nonnunquam 
in iis esse corrupta, ac denique in aliquot vetustioi ibus 
verba graeca, etiamsi sint depravata, tarnen ad litteras 
congruere. Darauf baut der Herausgeber seinen Schluss 
dass jene Urhandschrift .an einigen Stellen, wenn auch 
nicht an vielen, bereits verfälscht (interpolatus) gewe
sen sei, hinzufügend, dass zur Herstellung des wahren 
Textes nur wenige Conjecturen erforderlich seien (ad 
verba Boethii emendanda paucis tantum coniecturis opus 
est). Beide Behauptungen werden sich schwerlich be
währen. Denn erstens beweisen jene auf eine Urhand
schrift zurückzuführenden Fehler keineswegs, dass sie 
durch einen Verfälscher oder Interpolator aufgekommen 
seien, sondern lassen sich als nicht beabsichtigte Ver
sehen und Schreibfehler erklären, und vielleicht hat 
Hr. O. selbst nur an solche gedacht, aber einen ver
kehrten Ausdruck (interpolatus statt corruptus) ge
braucht. Zweitens sind in den Text, wie ihn der neue 
Heransgeber nach den besten Handschriften festgestellt 
hat, zwar nur wenige Conjecturen aufgenommen, allein 
dieser selbst ist von der ursprünglichen Reinheit noch 
ziemlich weit entfernt, und daher kann jene Urhand
schrift von Schreibfehlern so rein nicht gewesen sein, 
als Hr. O. vorausgesetzt hatte. Die Prüfung einiger 
Stellen aus dem ersten Buche, auf das ich mich bei 
dieser Frage absichtlich beschränke, soll meine Behaup
tung begründen.

Carm 1, 17:
Dum levibus malefida bonis fortuna faveret

und cap. 1 init.: Haec dum mecum tacitus ipse reputa- 
rem querimoniamque lacrimabilem stili. officio signarem. 
So lautet der überlieferte Text, und Niemand, auch der 
neueste Herausgeber nicht, hat an dem sprachwidrigen 
dum-faveret und dum-reputarem, worin dum reine Zeit
partikel ist und ein Währen bedeutet, Anstoss genom
men. Dem Boethius selbst liesse sich ein solcher 
Schnitzer nur dann zutrauen, wenn handschriftlich si
cher stehende Stellen ähnlicher Art nachgewiesen wer
den könnten. Allein in der ganzen Consolatio findet 
sich keine gleiche, sondern dum wird darin nur mit 
dem Indicativ der gegenwärtigen Zeit gebraucht, z. B. 
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III, 5: sed dum ruituros moles ipsa trahit, neuter quid 
voluit effecit; cap. 11: patebit subsistere unumquodque, 
dum unum est. Ibid.: sed dat cuique natura quod con- 
venit, et ne, dum manere possunt, intereant, elaborat. 
IV, 6: dum fortunam metuit amittere, nequitiam dere- 
linquit. Ibid. dum iniqua — perpeti videntur — ad 
virtutis frugem rediere. Carm. 7, 4: Ule dum graecae 
dare vela classi optat —, exuit patrem. N, 4: plura 
etenim dum fiunt. subiecta oculis intuemur. Cap. 6: 
quae dum fiunt, non fieri non possunt. Da nun in je
nen Worten des ersten Buchs statt des sprachwidrigen 
haec dum — reputarem — signarem Niemand reputo 
und signo wegen der zu gewaltsamen Änderung wagen 
wird, so ist cum — reputarem und nachher signarem 
mit Veränderung eines einzigen Buchstabens herzustel
len : denn dadurch gewinnen wir nicht allein eine sprach
richtige, sondern auch eine dem Boethius sehr geläufige 
Redeform. Der durch haec cum mecum tacitus ipse 
reputarem entstehende Übellaut ist dadurch zu vermin- 
den, dass wir mit der ältesten und besten Handschrift 
C4.) schreiben: haec cum tacitus ipse mecum reputarem 
cet. In der zweiten Stelle wird ebenfalls cum statt 
dum zu setzen oder favebat statt faveret zu berichtigen 
sein: denn faveret könnte durch verkehrte Deutung ei
ner Abbreviatur entstanden sein. Das letztere Heil
mittel ziehe ich vor, weil der Indicativ zu der übrigen 
Umgebung besser passt, sodass jene Stelle, zugleich 
mit Berichtigung der Interpunction, diese Gestalt erhält:

Dum levibus malefida bonis Fortuna favebat, 
Paene caput tristis merserat hora meum: 

Nunc quia fallacem mutavit nubila vultum, 
Protrahit ingratas impia vita moras.

Ein Indicativ im Imperfectum ist auch sprachgemäss, 
und ein Beispiel davon ist bei Boethius II, 1 durch die 
Abschreiber verdrängt worden: denn wie jetzt dort ge
lesen wird, talis erat, cum blandiebatur, cum tibi fal- 
sae illecebris felicitatis aUuderet, kann Boethius so 
nicht geschrieben haben, da cum, ohne seine Bedeutung 
zu ändern, erst den Indicativ und dann den Conjunctiv 
nach sich stehen hat: man berichtige dum blandiebatur. 
— Ich kehre zum ersten Buche zurück. Hier aber 
steckt gleich in demselben ersten Capitel ein auffallen
der und von allen Herausgebern übersehener Fehler 
in den Worten: at si quem profanum — nobis blandi- 
tiae vestrae detraherent, minus moleste ferendum puta- 
rem: nihil quippe in eo nostrae operae laederentur. 
Denn nostrae operae kann nicht, wie die Editoren ge
glaubt haben mögen, heissen meine Bemühungen, son
dern es wäre so viel als meine Dienstleute, meine Ta
gelöhner, was zu dem Zusammenhänge gar nicht passt. 
Daher ist laederetur zu berichtigen und nostrae operae 
als Genitiv von nihil, dem Subjecte des Verbum laede
retur zu fassen. In ähnlicher Bedeutung steht der Ge
nitiv operae bei Boethius IV, 6 sub finem: neque enim 
fas est homini cunctas divinae operae machinas vel in

genio comprehendere vel explicare sermone. — In dem 
zweiten poetischen Stücke des ersten Buchs gibt die 
neue Ausgabe den 18. und 19. Vers in dieser Gestalt:

Quis veris placidas temperet horas, 
Ut terram roseis floribus ornet.

Hier folgt der Herausgeber gegen seine Gewohnheit 
zwei jüngern Handschriften, indem er aus ihnen quis 
aufnimmt und quid, was sich in seinen vier nicht inter- 
polirten Codices findet, und was auch Vallin ohne Zwei
fel in seinen vier alten pariser Zeugen gefunden hat, 
verschmäht. Durch dieses schon seitens seiner Her
kunft höchst verdächtige quis gewinnt er aber nichts 
als eine unlateinische Construction, insofern quis auf 
spiritus des 15. Verses sich beziehen soll, was nicht 
angeht, weil in den beiden dazwischen stehenden Ver
sen ein neues Subject (sidus) eingetreten ist. Wozu 
aber diese bedenkliche Neuerung? Dazu hat sich der 
Herausgeber, obgleich er es nicht ausdrücklich bemerkt, 
gewiss nur mit Rücksicht auf den nächsten Vers ent
schlossen, weil er bei quid eines passenden Subjects 
zu ornet entbehrte. Aber gerade hierin liegt der Feh
ler uml nicht in dem unschuldigen quid. Man muss 
lesen:

Quid veris placidas temperet Horas, 
Ut terram roseis floribus ornent.

Die Horen, als Göttinen gefasst, sind es, welche die 
Erde mit rosigen Blüthen schmücken. — An einer schwe
ren Corruptel leiden die Worte des fünften Capitels: 
praeterea penetrat innocens domus, honestissimorum 
coetus amicorum, socer etiam sanctus et aeque actu 
ipso reverendus ab omni nos huius criminis suspicione 
defendunt. Das matte und unlateinische actu ipso soll 
nach Hrn. 0. (S. 127) soviel als suis ipsius factis heis
sen, allein nach einer Gewähr dafür sieht man sich 
vergebens bei ihm um. In der That aber bedeutet der 
Singular actus bei Boethius nur Thätigkeit, dagegen 
braucht er, wo er von Handlungen redet, nur die Mehr
zahl dieses Worts. Man vergleiche V, 5: actum suae 
mentis expediunt. IV, 13: est igitur humanis actibus 
ipsum bonum veluti praemium commune propositum. IV, 
6: haec actus etiam fortunasque hominum — constrin- 
git. V, 6 extr.: cum nostrorum actuum futura quali- 
täte concurrit. Hätte also Boethius von seinem Schwie
gervater Symmachus das aussagen wollen, was ihn 
Hr. O. sagen lässt, so würde er geschrieben haben: 
et aeque actibus reverendus. Was wir jetzt lesen, darin 
ist ipso überflüssig, actu unlateinisch und gegen den 
Sprachgebrauch des Boethius. Man verbessere: et 
aeque ac tu ipse reverendus. Der Redende ist hier 
Boethius, die Angeredete ist die Philosophie: ipse bil
det einen Gegensatz zu tu. Das heisst, Symmachus 
ist gleichsam eine lebendige Philosophie und eben so 
ehrwürdig als diese. Dass aber ein solcher übertrei
bender Ausdruck ganz in der Manier des Boethius sei, 
beweist die Stelle II, 4: atqui viget incolumis Ulud pre- 
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tiosissimum generis humani decus, Symmachus socer, 
vir totus e sapientia virtutibusque factus. Im An
fänge des fünften Capitels geben die vier ältesten von 
Hrn. O. benutzten Handschriften und, wie es scheint, 
alle übrigen: sed tu quam procul a patria non quidem 
pulsus es, sed aberrasti: aber quam, was als Ausruf 
der Verwunderung zu fassen und mit procul zu ver
binden wäre, passt gar nicht zu dem ruhigen Tone, 
womit die Philosophie dem Boethius seine dermalige 
Betrübniss zu verweisen anfängü Daher ist dieses 
quam in jener Urhandschrift aus der vorhergehenden 
Zeile (sed quam id longinquum esset exilium, nist tua 
prodidisset oratio, nesciebam), worin sed quam gerade 
über dem nächsten sed tu procul stehen mochte, durch 
ein Versehen wiederholt worden. Wenn Hr. O. dieses 
quam nicht fahren lassen wollte, so hätte er nach pe- 
pulusti entweder ein Fragezeichen oder das Zeichen 
eines Ausrufs setzen sollen, was er jedoch selbst nicht 
gewagt hat.— Überdies vermuthe ich im ersten Buche 
einen Fehler in folgenden Worten (Cap. 3): at Canios, 
at Senecas, at Soranos — scire potuisti, und in (Cap. 
4): respondissem Canii verbo, und ebendaselbst notas 
insigniti frontibus: an der ersten Stelle scheint Canos, 
an der zweiten Canilulii, an der dritten notas Insigniti 
ohne frontibus ursprünglich gestanden zu haben. Auch 
wird der metrische Schnitzer im fünften poetischen 
Stücke (V. 45), homines quatimur Fortunae salo, schwer
lich auf Rechnung des Boethius zu bringen sein. Die 
Herausgeber sind bisher still daran vorbeigegangen.

In gleicher Weise könnten ähnliche Verderbnisse 
in nicht geringerer Anzahl auch aus den übrigen vier 
Büchern beigebracht werden, allein die angeführten 
werden genügen, um künftige Herausgeber vor zu gros
sem Vertrauen auf die ältesten Handschriften zu war
nen , indem auch diese nicht an einigen wenigen Stel
len, sondern an vielen so beschaffen sind, dass die 
richtige Lesart aus ihnen allein nicht gewonnen werden 
kann. Andererseits hätte der neueste Herausgeber 
seinen unverfälschten Gewährsmännern sich einigemal 
etwas näher anschliessen sollen, als er gethan hat. 
Zwei solcher Fälle haben wir aus dem Vorigen bereits 
kennen gelernt: zwei andere mögen hier noch folgen. 
Der Titel des Werks heisst in der neuen Ausgabe, wie 
in mancher frühem: Anicii Manlii Severini Boethii de 
Consolatione Philosophiae libri V, ein Titel, der uns 
an neuere Bücher ei innert, die Ftwas über einen Ge
genstand schreiben, ohne auf die Sache selbst zu kom 
men. Boethius schreibt aber nicht über eine Tröstung 
der Philosophie, sondern gibt diese selbst von Anfang 
bis zu Ende. Daher ist der Titel nach Anleitung der 
Codd. A. und C., der einzigen alten, woraus eine Über
schrift angeführt wird, so zu gestalten: Anicii — Boe
thii Philosophicae Consolationis libri V. Auch nicht 
Ponsolationis philosophicae darf es heissen, sondern die 
umgekehrte Aufeinanderfolge, welche die genannten 

Handschriften darbieten, ist seit dem ersten Jahrhun
dert nach Christus die gewöhnliche, z. B. Naturalis 
Historia, Naturales Quaestiones, Hermogenianus Codex, 
Tkeodosianus Codex u. s. w. — Der andere Fall be
trifft die Worte (I, 6): verum hi perturbationum mores, 
ea valentia est. Die älteste unter den Handschriften 
des neuesten Herausgebers (Gothan. A.) gibt hier per- 
turbationibus, und eine alte pariser Handschrift Vallin s 
hat perturbationibus moribus, worin moribus ein durch 
die Form perturbationibus veranlasster Schreibfehler 
ist. Nach diesen Zeugen ist zu lesen : verum hi per
turbationibus mores, ea valentia est.

Die erklärenden Bemerkungen unseres Heraus
gebers beziehen sich theils auf das Ganze der Conso- 
latio, theils auf einzelne Stellen derselben. Mit Boe
thius und seiner Consolatio im Ganzen beschäftigen sich 
die beiden ersten Abschnitte der Prolegomena, der eine 
überschrieben de Boethii vita et scriptis (p. VII 
XXVII); der andere de Boethii religione et philosophia. 
Für beide Punkte hatte Hr. O. einen guten und zuver
lässigen Führer an Hrn. Hand, der in einer gründlichen 
und wohlgeschriebenen Abhandlung (Encyklopädie von 
Erseh und Gruber, Bd. XI, S. 283 ff.) manche Irrthü
mer und Vorurtheile früherer Gelehrten, namentlich die 
Voraussetzung, Boethius sei ein Christ gewesen und 
habe vier unter seinem Namen umhergehende Abhand
lungen über Gegenstände der christlichen Dogmatik 
geschrieben, mit Erfolg bestritten und widerlegt hat. 
In der Darlegung der Lebensumstände des Boethius 
hat Hr. O. mit allem Recht sich nur an dasjenige ge
halten, was aus diesem selbst und aus seinen Zeitge
nossen Cassiodorus, Ennodius und Prokopius darüber 
sich ermitteln lässt. Unter anderm wird auch die fal
sche Annahme, Boethius sei zweimal verheirathet se- 
wesen, gründlich zurückgewiesen (p. XII u. XIII) und 
gezeigt, dass Boethius nur mit Rusticiana, Tochter des 
Senator Symmachus, vermählt gewesen ist und diese 
ihn überlebt hat. Der einzige, aber nur scheinbare 
Haltpunkt für jene falsche Meinung liegt in den Wor
ten, welche die Philosophie (11,3) an Boethius richtet: 
quid non te felicissimum cum tanto splendore socerorum,^ 
cum coningis pudore — praedicavit: allein die socen 
sind nicht Schwiegerväter, sondern, wie auch Hr. O. 
annimmt, Schwiegereltern, d. i. Vater und Mutter der 
Rusticiana. Hr. O. beruft sich zur Erhärtung dieses 
Sprachgebrauchs auf Virgil’s Aen. II? 4j7, wo soceri 
ebenso vorkommt. Ich kann ihm «och ein zweites Bei- 
spiel aus Seneca’s Medea (V. 106) angebeu, und, was 
weit wichtiger ist, ein drittes aus laelti Annal. I, 55: 
«euer invisus, inimici socen, d. h. verhasst der Sc/acie- 
gersohn (Arminius), feindlich gesinnt die Schwieger
eltern (Segestes und dessen Gattin). Auf diesen kleinen 
Dienst hat aber unser Herausgeber um so mehr einen 
Anspruch, als mir durch die von ihm richtig erklärte 
Stelle des Boethius ein grösserer erwiesen wird, insofern
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jetzt an der Richtigkeit jener Erklärung der Worte 
aus Tacitus, welche ich zuerst in meiner Ausgabe der 
Annalen vorgetragen und mit den Stellen des Virgil 
und Seneca belegt habe, hoffentlich Niemand mehr 
zweifeln wird; denn die Worte des Boethius beweisen, 
dass jener Sprachgebrauch für die Römer so wenig 
Anstössiges enthielt, dass selbst ein Schriftsteller aus 
dem 6. Jahrh. nach Christus sich noch frei darin be
wegen konnte. Der übrige Theil des ersten Abschnitts 
der Prolegomena spricht über die Darstellung des Boe
thius, über gewisse Ausdrücke desselben, die sich zwar 
nicht bei Cicero und den Gewährsmännern des golde
nen Zeitalters, wohl aber bei frühem Dichtern finden, 
ferner über solche, welche nur bei Schriftstellern des 
4., 5. und 6. Jahrh. vorkommen. Diese Zusammen
stellung sollte man eher in einem Register erwarten, 
aber ein solches hat der sonst so fleissige Herausgeber 
dem Buche nicht beigegeben und durch diesen höchst 
fühlbaren Mangel die Brauchbarkeit desselben nicht 
wenig verringert.

In dem andern Abschnitte de Boethii religione et 
philosophia wird nach Hand’s Vorgänge zuerst die Echt
heit jener vier unter Boethius’ Namen umhergehenden 
christlich - dogmatischen Abhandlungen (1) de sancta 
trinitate, 2) utrum pater et fdius et spiritus sanctus de 
divinitate substantialiter praedicentur, 3J de duabusna- 
turis in Christo, 4) brevis fidei Christianae complexio) 
mit Recht bestritten und gezeigt, dass derjenige, wel
cher am Ende seines Lebens die Consolatio geschrie
ben und darin weder auf Christus, noch auf christliche 
Ideen Rücksicht genommen, sondern fast ausschliess
lich Platonische Lehrsätze vorgetragen hat, der auch 
in seinen übrigen echten Schriften niemals als Anhän
ger des Christenthums, sondern immer als Verehrer 
der Aristotelischen und Platonischen Philosophie sich 
zeige , jene dogmatischen Abhandlungen nicht verfasst 
haben könne. Damit stimme überein, dass diese Ab
handlungen des Boethius erst im 8. Jahrh. n. Chr., aber 
niemals von dessen Zeitgenossen erwähnt werden. Von 
Zeugen, welche durch ihr Stillschweigen gegen die 
Echtheit jener christlichen Auseinandersetzungen spre
chen , kann ich dem Herausgeber äusser den von ihm 
genannten noch einen wichtigen anführen, und keinen 
geringem, als den Boethius selbst. Denn dieser ge
denkt in der Consolatio I, carm. 2, vers. 6 — 23 und 
cap. 4 seiner astronomischen, musikalischen und natur
wissenschaftlichen Forschungen, ohne irgend einen Rück
blick oder eine Anspielung auf Untersuchungen über 
die Wesenheit Gottes und seines Sohnes beizufügen, 
wozu, wenn er solche angestellt hätte, eine dringende 
Veranlassung gewesen wäre. Nach Beseitigung solcher 
falschen Vorstellungen über Boethius im Allgemeinen 

führt der Herausgeber weiter aus, dass dieser, obgleich 
er in seinen übrigen echten Schriften vorzugsweise sich 
dem Aristoteles anschliesst, in der Consolatio dem 
Plato folge. Der Inhalt derselben wird in dialektische, 
ethische und physische Lehrsätze zerlegt. Statt einer 
solchen Zerlegung wäre eine übersichtliche Inhalts
angabe zweckmässiger gewesen.

Mit der Erklärung einzelner Stellen, jedoch ohne 
gehörigen Plan, beschäftigt sich der Herausgeber in ei
ner Anzahl Adnotationes, welche nach dem Text und 
dessen aus 25 Handschriften zusammengestellten Va
rianten folgen (p. 117 — 158). Die meisten dieser An
merkungen sind jedoch kritischen Inhalts, indem meine 
vom Herausgeber aufgenommene Lesarten hier gerecht
fertigt werden sollen. Eine Erklärung steht nur da, 
wo sie besonders erforderlich schien, z. B. darüber, 
welche Bewandtniss es gehabt habe mit dem Kornkaufi 
worüber Boethius 1, 4 sich so äussert: cum acerbae 
famis tempore gravis atque inexplicabilis indicta coem- 
ptio profligatura inopia Campaniam provinciam cidere- 
tur, certamen adversum praefectum praetorii communis 
commodi ratione suscepi, rege cognoscente contendi , 
ne coemptio exigeretur, evici. Hr. O. bemerkt richtig, 
dass von einem Aufkauf des Getreides für das Heer 
die Rede sei, dass der prätorische Präfect denselben 
zu vollziehen gehabt Labe, und dass die Provinzen an 
den königlichen Fiscus zu verkaufen gezwungen gewe
sen seien. Doch hat er übersehen oder zu erwähnen 
vergessen , worauf Alles apkommt, um zu begreifen, 
wie ein solcher Kauf den Provinzialen verderblich wer
den konnte, dass nämlich der Preis des sogenann
ten frumentum emptum von der Staatsbehörde festge
setzt und in der Regel sehr niedrig bestimmt wurde. 
Wir sehen aus dieser’ interessanten Stelle, dass die mi
litärische Kaste der Gothen die Bewohner Italiens nach 
demselben Maasstabe behandelte, den die Römer frü
her in ihren Provinzen , namentlich in solchen , worin 
stehende Heere oder Kornmagazine für die Hauptstadt 
waren, angelegt hatten. Ohne Zweifel hatten Campa- 
niens Bewohner, als jene durch Boethius vereitelte 
Maasregel ins Werk gesetzt werden sollte, bereits ihre 
regelmässige Steuer mit dem frumentum decumanum ent
richtet und da dieses noch nicht hinreichte, so sollte 
das Fehlende durch frumentum emptum ergänzt werden*

Die lateinische Darstellung des Herausgebers ist 
leicht und verständlich, aber nicht streng correct, und 
ohne gefällige Übergänge. Vieles sieht wie Adversa- 
rien aus, die, sowie sie zu verschiedenen Zeiten abge
fasst wurden, ohne gehörige Verbindung und Verarbei
tung zusammengestellt sind.

Bonn. F, Rittei',

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in I^eipzig.
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Erinnerungen aus Hannover und Hamburg aus den 

Jahren 1803—13. Nebst einem Anhänge mit Bemer
kungen. Von einem Zeitgenossen. Leipzig und 
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Die beiden ersten Jahrzehnte des gegenwärtigen Jahr
hunderts sind so reich an den wichtigsten Ereignissen, 
dass der Freund der Geschichte nicht leicht Aufzeich
nungen über dieselben unbeachtet lassen wird, wenn 
sie von Zeitgenossen herrühren, die vermöge ihiei 
Stellung im Leben eine genauere Kenntniss von dem, 
was sich ereignete, erhalten konnten. Denn selbst 
wenn dieselben auch keine klare und zusammenhän
gende Erzählung enthalten, liefern sie doch nicht selten 
manche Andeutungen und Berichte, die, so unbedeutend 
sie an und für sich erscheinen mögen, gleichwol durch 
die Verbindung mit den Hauptbegebenheiten an Bedeut
samkeit gewinnen.

Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, glaubt Ref. 
die vorliegenden Erinnerungen aus den J. 1803—13 der 
Beachtung des Geschichtsfreundes empfehlen zu dürfen, 
obgleich sie sowol ihrer Darstellung als ihres Inhalts 
wegen mannichfachen Tadel verdienen. Der Verf. 
(Hr. A. Mierzinsky in Hannover) will nach S. IV der 
Vorrede durch seine Schrift die einzelnen Umstände, 
welche die wichtigen Veränderungen in Norddeutschland 
zur Zeit der französischen Occupation begleiteten, auf
bewahren, da dieselben doch in ihren Einzelnheiten 
der Vergessenheit anheimfallen würden, ehe noch ein 
halbes Menschenalter über die Gegenwart hinwegge
schritten sein dürfte; zugleich fügt er die Versicherung 
hinzu, dass er die von ihm berührten Ereignisse, die 
diesen zu Grunde liegenden Motive und Springfedern 
ausschliesslich theils aus officiellen, theils aus den 
glaubwürdigsten Quellen, die ihm in seiner Stellung zu
gänglich waren, geschöpft habe. Da der Verf. eine 
Zeitlang als Dolmetscher der Special-Kriegscommissa- 

und hierauf als General-Secretär der Direction 
sämmtlicher hannöverscher Domainen unter dem Grafen 
d Aubignosc, seit dem Mai 1811 aber als General-Se
cretär bei der hohen Polizei-Direction in Hamburg bis 
zur Vertreibung der Franzosen aus Deutschland unun
terbrochen thätig gewesen ist, so bot sich ihm vielfache 
Gelegenheit zur Aufzeichnung wichtiger Ereignisse dar; 
nur müssen wir es bedauern, dass er dabei nicht mit 

der sorgsamen und gewissenhaften Prüfung verfahren 
ist, die wir mit Recht von dem erwarten, der im Dienste 
der Geschichte schreibt.

Um dieses Urtheil zu begründen und zu rechtfer
tigen, wird es genügen, den Inhalt des Buches mit ei
nigen berichtigenden Bemerkungen einzeln zu bespre
chen. — Nachdem der Verf. in einer kurzen Einlei
tung S. 1—4 den glücklichen Zustand der hannöver’- 
schen Provinzen geschildert hat, beginnt er seine Er
innerungen mit der Erzählung des ebenso unerwartet 
raschen als Schrecken erregenden Einrückens eines 
französischen Heeres in das Kurfürstenthum von Hol
land her. Ungeachtet die regulären Truppen eiligst, 
sogut es anging, im Lande completirt wurden, konnten 
sie doch nicht den Abschluss der Convention von Suh- 
lingen mit dem General - Lieutenant Mortier verhüten, 
durch welche das ganze Land bis an die Elbe der Dis
position der Franzosen überlassen wurde. Schon am 
6. Juni besetzte der Feind die Hauptstadt, welche der 
Herzog von Cambridge am 3, desselben Monats ver
lassen hatte. Die hannöverschen Truppen hatten sich 
mittlerweile in einer keineswegs zufriedenen Stimmung 
mit Waffen und Gepäck auf das jenseitige Ufer der 
Elbe zurückgezogen, wo sie es geschehen lassen muss
ten, dass eine zweite Convention unterhandelt und am 
5. Juli auf einem Prahm, mitten auf der Elbe (die neu
tral erklärt war), zwischen dem Feldmarschall Grafen 
Walmoden und Mortier, im Beisein beiderseitiger Of- 
ficiere und Civilbeamten unterzeichnet wurde. Bei die
ser Gelegenheit gedenkt der Verf. S. 5 und 6 eines 
Vorfalls, der fast im Augenblicke der Unterzeichnung 
beinahe Alles wieder vereitelt hätte. Der Artillerie- 
Hauptmann Rennekamp schoss nämlich, um seine Ge
schicklichkeit zu zeigen, aus dem hannöverschen Lager 
eine Kanonenkugel mitten auf den Tisch, auf dem die 
Acten lagen und um den die bei der Unterzeichnung 
Betheiligten herumstanden, mit solcher vorherverkün
digten Präcision, dass sie Niemanden beschädigte, die 
Dinte aber weit umherspritzte und die Papiere umher
flogen. Das unerwarte Ereigniss regte die Franzosen 
so sehr auf, dass es nur mit Mühe gelang, sie zu be
ruhigen und ihnen klar zu machen, dass demselben 
unmöglich eine böse Absicht zum Grunde liegen könne.

Nach vollzogener Unterzeichnung der Convention 
wurden die Truppen entwaffnet und viele der entlasse
nen Officiere und Soldaten gingen sogleich von Lauen-
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bürg nach England, wo sie den Stamm der königl. 
deutschen Legion bildeten. Von jetzt an sah sich 
Mortier im ungestörten Besitze des Landes, das ihm 
so leicht zur Beute geworden war; er schickte die 
schönsten Pferde des Marstalls, die Marmorbüsten aus 
dem Gartensaale in Herrnhausen, das grosse Jagdnetz, 
die Kanonen - Bohrmaschinen vom Giesshofe und die 
ganze Armatur der hannöverschen Armee als Siegs
trophäen nach Paris, rüstete sein eigenes, an vielen 
Bedürfnissen Mangel leidendes Heer trefflich aus und 
setzte, sich selbst in Allem die oberste Leitung vor
behaltend, unter dem Vorsitze seines Schwagers Dür- 
bach eine Executiv-Commission ein, wobei jedoch der 
Umstand, dass der Geschäftsgang vorläufig in den 
Händen der Landesbehörden blieb, den Druck der 
feindlichen Occupation einigermassen milderte.

Was der Verf. von S. 9-41 mittheilt, betrifft die 
Anordnungen der französischen Behörden in den han
növerschen Provinzen, die Besetzung des Kurfürsten
thums durch die Preussen. die Vorgänge des österrei
chischen und preussischen Kriegs in den J. 1805 und 
1806, die dumpfe und unzufriedene Stimmung der Nord
deutschen gegen die Franzosen, die eifrig fortgesetzten 
Werbungen für die englisch - deutsche Legion durch 
Lord Cathcart und General Don, und die Errichtung 
des Königreichs Westfalen nach dem tilsiter Frieden 
im J. 1807. Beiweitem das Meiste von dem. was hier 
dem Leser geboten wird, ist schon längst aus andern 
Schriften in grösserm Umfange bekannt. Zu dem Er
heblichem rechnen wir die Mittheilung (S. 10), nach 
welcher im Spätherbste des J. 1804 die französischen 
Befehlshaber an den englischen Agenten Rinnebold 
(Sir Fr. Rumboldt ist hier gemeint) auf neutralem Bo
den eine ähnliche Gewaltthat ausführten, wie sie sich 
Bonaparte als erster Consul an dem Herzoge von 
Enghien wenige Monate vorher erlaubt hatte. Vor 
Tagesanbruch kamen französische Gensdarmen von 
Harburg herüber, landeten auf dem hamburger Berge, 
überfielen das Haus des englischen Agenten zwischen 
Altona und dem Schulterblatt, und entführten den aus 
dem Schlafe gerissenen und nur halb angekleideten 
Gefangenen in das hannöversche Gebiet, ohne dass 
man von seinen weitern Schicksalen später irgend et
was hat erfahren können. — Eine andere weniger be
kannte Begebenheit berührt der Verf. S. 29 nach der 
Erwähnung der Schlacht von Jena und Auerstädt mit 
folgenden Worten: „Der Kosmopolit musste trauern, 
dass der alte Ruhm so vieler grosser Feldherren, die 
sich als solche wieder in Ostpreussen und als noch 
grössere, später von 1813 an bis zur Schlacht von 
Waterloo so auszeichnend bewährten, hier verdunkelt 
und ihre in strategischer Hinsicht gut angelegten Plane, 
worüber sich die französischen Generäle nachher ge- 
legentlich sehr vortheilhaft zu äussern pflegten, von 

einem Weibe aus feindlichem Stamme, seit Jahren an 
einer der Hauptquellen spähend, im entscheidenden 
Augenblicke noch in traulicher Nähe des Oberfeldherrn 
Alles beobachtend, zur Vernichtung eines bedeutenden 
Reichs und des letzten Anhaltspunkts der Deutschen, 
verrathen werden konnten.“ Ohne Zweifel deutet der 
Verf. auf den Verrath einer damals in Braunschweig 
wohnhaften Französin, der Demoiselle D...noi, die 
schon, wie er S. 8 meldet, im J. 1803 häufig von 
Braunschweig nach Hannover zum Besuche der Familie 
des Generals Berthier, von der sie mit der zuvorkom- 
mendsten Freundschaft behandelt wurde, kam. Nach
dem man am 11. Oct. 1806 im preussischen Hauptquar
tiere über die drei vom Könige s vom General Möllen- 
dorf und vom Herzoge von Braunschweig entworfenen 
Operationsplane grossen Kriegsrath gehalten hatte, wur
den diese Plane sofort dem Kaiser Napoleon verrathen, 
und man beschuldigte später allgemein jene Französin, 
welche das preussische Heer begleitet hatte und nach 
der verlornen Schlacht schnell verschwunden war, der 
geheimen Mittheilung dieser Plane. Sicherlich konnte । 
dies nur durch eine sehr genaue Vertraulichkeit der 
Verrätherin mit beiden Parteien geschehen. Napoleon 
soll, als er die Plane erkannte, gesagt haben: „Wenn 
der Plan des Königs von Preussen durchgeht, dann sind 
wir verloren (er nannte schon das Davoust’sche und 
Bernadotte’sche Corps, die auf Naumburg sich warfen, 
les enfans perdus); wenn der Plan des alten Möllendorf 
durchgeht, dann haben wir einen schweren Stand: geht 
aber der Plan des Herzogs von Braunschweig durch, 
so glaube ich die preussische Armee in der Tasche 
zu haben.“ (Vgl. Fr. W. C. Menck’s synchronistisches 
Handbuch der neuesten Zeitgeschichte Th. I, 1806—11. 
Hamburg, 1826. S. 33.) Diese, lange Zeit in befreun
deten Kreisen wiederholt erzählte Geschichte findet 
sich indessen weder von Manso in der Geschichte des 
preussischen Staats, Th. II, S. 153 ff. (der zweiten 
Aufl.), noch von Wachsmuth in der Geschichte Frank
reichs im Revolutionszeitalter Th. III, 412 ff. er
wähnt und mag deshalb hier gelegentlich einer sorgfäl
tigem Prüfung wohlunterrichteter Zeitgenossen empfoh
len werden.

Das Unglück der Preussen bei Jena und Auerstädt 
hatte auch über das Schicksal des grössten Theils von 
Norddeutschland entschieden. Hannover wurde auf’s 
neue von den Franzosen besetzt. Der Ober-Officier 
der Gensdarmerie, Moncey, kam in die Hauptstadt, um 
die Ober-Polizei zu handhaben, und der General Cas- 
salcette ward Gouverneur des Landes. Der Staatsrath 
Belleville, sagt der Verf. S. 34, administrirte das Land 
als Intendant beinahe ausschliesslich, jedoch nur in 
Beziehung auf die Finanzen, mit der Tendenz: das 
Möglichste an Geld in die kaisei'Uchen Kassen zu leiten, 
wobei aber die innere Administrationsweise in den
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Händen der Behörden blieb. Unter solchen Umständen 
konnte die Stimmung des Volkes unmöglich eine zu
friedene sein. Noch lauter regte sich der Unwille, als 
am 18. Aug. 1807 die Fürstenthümer Göttingen, Gru
benhagen und Osnabrück nebst dem Harze von dem 
vormaligen Kurfürstenthume abgerissen und dem für 
Jerome neu geschaffenen Königreiche Westfalen ein
verleibt wurden. Zugleich erschien eine Verordnung 
Napoleon’s vom 4. August, in welcher die sämmtlichen 
Domainen nicht nur in Westfalen, sondern auch in al
len übrigen Landestheilen Alt-Hannovers für „Kaiser
liche extraordinäre Kron - Domainen“ erklärt wurden. 
Schon im October kam der französische Domainen- 
Director Ginoux, um die Domanial - Pertinenzien im 
Göttingenschen und Grubenhagenschen, und fast gleich
zeitig der Inspecteur des domaines et de Venregistre- 
ment Boiteux, um dieselben in den übrigen hannöver
schen Provinzen für den Kaiser zu verzeichnen und 
in Besitz zu nehmen. Wie auf die alt-hannöverschen 
und braunschweigischen Länder, so erstreckten sich 
auch auf andere Gegenden Norddeutschlands die ge- 
waltthätigen Eingriffe der Franzosen. Unter Anderm 
wurde in Hamburg, wo der Prinz von Ponte Corvo 
General - Gouverneur war, an die Stelle des aufgeho
benen Thurn- und Taxis’schen Postamts das gross
herzoglich bergische eingeführt, wodurch es der fran
zösischen Regierung möglich ward, die' Correspon- 
denz, vorzüglich mit dem Auslande, um so sicherer 
und leichter zu überwachen.

Die Aufzeichnungen aus den Jahren 1808—12 von 
S. 41 — 100 betreffen hauptsächlich die Verschenkung 
der Domainen an Napoleon’s Günstlinge, die Einrichtung 
der Domainendirection unter dem Grafen d’Aubignosc 
in Hannover, die Vereinigung der Hansestädte und eines 
Theils der althanöverschen Provinzen mit Frankreich, 
sowie die französische Organisation derselben, und sind 
insofern wichtig für den Freund der hannöversch-braun
schweigischen Geschichte, als sie sich auf die Acten der 
damaligen Domainendirection gründen. Nicht dasselbe 
’äss*  sich von den Mittheilungen aus den Jahren 1812 
und 181o von S. 100.—136 rühmen. Vielmehr findet 
sich in diesen eine Menge der auffallendsten Fehler, 
ungeachtet der \ erf., nach der Vereinigung Hamburgs 
mit dem französischen Kaiserreiche, als Generalsecre- 
tar hei der hohen Fohzeidirection angestellt, gleich beim 
Antritte dieses neuen Amtes den Auftrag erhielt, täg- 
hch eine Situation polihqne für den Polizeiministerin 
Pans aufzustellen, zu welchem Zwecke ihm nicht nur 
alle fremde Zeitungen, selbst die verbotenen. sondern 
auch alle Rapporte von französischen Agenten des In- 
und Auslandes zu Gebote standen. So sollen, um nur 
Einiges hier anzuführen, nach S. 106 die französischen 
Armeen schon am 1. bis 3. Aug. nach bedeutenden 
Verlusten und ohne hinlänglichen Mundvorrath in den 

Gegenden vor Smolenks angekommen sein. „Der Auf
wand/4 heisst es S. 107, „von mehr als drei Wochen? 
die Napoleon vor und in Smolensk verlor, schienen 
seiner Ungeduld eine Ewigkeit.“ Statt dessen hätte 
der Verf. richtiger ganz einfach gesagt: Smolensk 
wurde am 17. Aug. von Napoleon und dessen vornehm
sten Feldherren angegriffen, am 18. von den Russen 
unter Barclay de Tolly nach beiderseitigem grossen 
Verluste, und nachdem der grösste Theil der Stadt in 
Asche gelegt war, geräumt, und am 19. fiel das blu
tige Gefecht bei Walutina auf dem Wege von Smo
lensk nach Moskau vor. Ebenso ist es falsch, wenn 
an derselben Stelle behauptet wird, dass gegen die 
starken Mauern der Stadt Smolensk kaum die Garde- 
Artillerie etwas ausgerichtet hätte, da es bekannt ge
nug ist, dass sie gar nichts ausgerichtet hat. Von der 
Schlacht an der Moskwa bei Borodino gegen Kutusow 
heisst es S. 112: „Als Napoleon dazu (zum dritten An
griffe) commandiren liess, riefen die Garden einmüthig: 
Les chapeaux gallonnes en avant, und rührten sich 
nicht, bis die Marschälle und Generäle sich an ihre 
Spitze setzten und zum Angriff anführten.“ Dies mag 
immerhin in französischen Berichten gestanden haben ; 
gewiss ist aber, dass die Garden in jener Schlacht gar 
nicht ins Feuer gekommen sind. Durchaus ungenügend 
oder vielmehr nichtssagend ist die Angabe S. 112: 
„Die Todten waren nicht, aber die Verwundeten auf 
mehr als 20,000, jedoch nicht deutlich angegeben, ob 
nur Franzosen , oder auch die auf dem Schlachtfelde 
aufgefundenen Russen, einbegriffen.44 Die Zahl der 
Todten und Verwundeten auf beiden Seiten betrug über
haupt 60,000. Das S. 117 ausgesprochene Urtheil: 
„Aus der ganzen Retirade scheint unleugbar (?) her
vorzugehen , dass dieser Rückzug bis Michalewska, 
Napoleon als den grössten Feldherrn bewährte, ungeach
tet er, als selbst Commandirender, bei Malojaroslawez 
(24. Oct.) wirklich total geschlagen worden,“ wird sich 
kaum des Beifalls irgend eines Kriegskundigen zu er
freuen haben, und ist selbst geschichtlich falsch; denn 
nicht Napoleon, sondern sein Stiefsohn Eugen kämpfte 
in dem erwähnten Treffen gegen Kutusow. Der Sieg 
blieb zwar unentschieden, aber die Franzosen sahen 
sich in Folge dieser Schlacht und durch Kutusow’s 
Manoeuver genöthigt, sich von jetzt an einzig auf die 
von ihnen verwüstete grosse Strasse von Moskau nach 
Smolensk zu beschränken. Wunderbar lautet die Stelle 
S. 112: „Der Cavalerie-General Bruyere war Augen
zeuge , als zwei Tage vor dem Übergänge über die 
Brzezina (folglich in den letzten Tagen Novembers) 
über 20,000 Reiter und Pferde, in den Nächten im 
Walde/buchstäblich erfroren. Tausende in dei' Stel
lung mit einem zum Marsch aufgehobenen Beine; Tau
sende auf allen Vieren stehend, mit den Reitern im 
Sattel“ (!) Nach S. 123 kamen mehre Officiere auf
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der Flucht durch Hamburg und erzählten von einer 
nächtlichen Schlacht zwischen dem Eckmiihl’- und Ney’- 
schen Corps , die , durch die um beide in der Nacht 
herumschwärmenden Kosaken getäuscht, wählend 
des grässlichen Sturmes und Schneegestöbers, in
dem sie ihre respective Route verfehlt hatten, einan
der für Feinde hielten, sich erst kanonirten, dann hand
gemein wurden, und den Irthum erst bei Anbruch des 
Tages vor Krasnoe gewahrten, wo sie von den Rus
sen wirklich angegriffen wurden. Allein die Richtig
keit auch dieser Erzählung ist, glaubwürdigem Nach
richten zufolge, sehr zu bezweifeln, obgleich der Verf. 
zur Bestätigung derselben hinzufügt: „Da ein Ähnliches 
1789 bei Mehadia zwischen den Regimentern Wartens
leben Cürassiren und Blankenstein Husaren in einer 
dunkeln Herbstnacht vorfiel und einen grossen Theil 
der Armee so in Unordnung brachte, dass Kaiser Jo
seph und sein Neffe (nachher Kaiser Franz) ganz von 
der Armee ab, und erst in mehren Tagen dabei wieder 
ankamen: so wird die Affaire nicht unwahrscheinlich, 
wenn man erwägt, dass der Rückzug unter Entbehrung 
aller Nahrung für Mann und Pferd , unter Verfolgung 
zahlloser Schwärme nomadischer Reiterei und Angrif
fen regulärer Truppen , unter der heftigsten Kälte, 
Schneesturm in unwegsamen, verwüsteten, den Franzo
sen unbekannten Gegenden, nur von wenigen wirklichen 
Augenzeugen beschrieben worden, und Solche nur über 
den ihnen vorliegenden Gesichtskreis einigermassen ge
naue Angaben zu machen im Stande waren, da Jeder 
nur an seine eigene Erhaltung dachte, daher auch Zu
sammenwirkung und umständliche Rapporte nicht er
zielt werden konnten , was aus dem 29. Bulletin klar 
hervorgeht.”

Wie in der Mittheilung der angeführten Thatsachen, 
so findet sich auch eine gleiche Sorglosigkeit in der 
Schreibart des Verf., die nicht nur eigenthümlich abge
rissen , unbeholfen und oft dunkel, sondern auch an 
mehren Stellen von auffallenden Sprachfehlern entstellt 
ist. Wir wollen hier nur einige, zufällig gewählte Bei
spiele herausheben. S. 46: „Sowie Ginoux die aus
gefüllten Etats der Domanial-Pertinenzen (,) welche zu 
den Domainen der in Westphalen belegenen Provinzen 
gehörten (,) in Händen hatte, begab er sich nach Cas
sel, nachdem er solche vorher hat übersetzen lassen (,) 
und blieb dort, um daselbst eine Kaiserliche Domanial- 
Direction zu errichten.“ S. 55: ,;Auf Ansinnen des 
Hrn. v. d. W. (von der Wense) musste M. (Mierzinsky) 
dem General - Directeur bei jeder Gelegenheit zu Ge- 
müthe führen, dass es schwer sein wird, die in Besitz 
genommenen alten, bis 1. Jan. 1808 auf mehr als 

600,000 Franken angegebenen Rückstände erheben zu 
lassen (,) ohne der Hebung der laufenden Einnahme 
zu schaden” u. s. w. S. 65: „Ein Guelphenheld, in 
seinem greisen (?) Alter von seinem Erblande durch 
Fremdlinge verdrängt, von einem starken Corps, aus 
seinen Nachbarn, vielleicht mitunter eigenen Untertha- 
nen, durch usurpirte Macht gebildet, unter Reubers 
Commando, dem Er zwischen Halberstadt und Gross- 
Oelper seinen tapfern Arm schwer fühlen liess, nahe 
verfolgt, erscheint als Flüchtling in der Hauptstadt sei
nes verwandten Stammes.“ S. 130: „Nur die Ecken 
der Hauptstrassen (beim Aufstande in Hamburg am 
24. hebr. 1813, von dem auch Varnhagen von Ense in 
seinen Denkvyürdigkeiten Th. II, S. 403 erzählt), wur
den mit den im Zeughause vorgefundenen Kanonen be
setzt, und da die Commis der Bureaux und die Doua
niers sich in Corps formirt haben, so wurden Jene, 
welche ehedem in der Artillerie gedient hatten, bei den 
Kanonen mit brennender Lunte angestellt und ihnen 
die Soldaten zur Bewachung beigegeben.“

Mehre Beispiele der fehlerhaften und schwerfälli
gen Darstellung aus dem Buche hier beizubringen, er
laubt der Zweck dieser Anzeige nicht; dagegen darf 
Ref. als etwas Unpassendes nicht ungerügt lassen, dass 
der Verf. aus einer übel verstandenen und übertriebe
nen Delicatesse fast durchweg die Namen der Deut
schen, welche sich im guten wie im schlimmen Sinne 
thätig erwiesen, selbst dann mit dem blossen Anfangs
buchstaben bezeichnet, wenn sie ohne Mühe zu erken
nen sind, wie S. 147 den Freiherrn von Stein, den Ge
neral von Gneisenau, den Grafen von Münster, die 
Hofräthe von Hinüber, Rehberg u. A.

Den Schluss des Buches bildet ein Anhang, in 
welchem der Verf. von S. 137 —164 einige geschicht
liche Bemerkungen über die Handelssperre und den 
Zollverband, über den Ausdruck citoyen während der 
Revolutionszeit, über Bernadotte’s Wahl zum Kronprin
zen von Schweden, über den Herzog von Enghien, 
über den Tugendbund, über die englische Landung auf 
Walchern und Fouche’s Thätigkeit in Beziehung auf 
dieselbe , über die innere Lage Englands im J. 1811, 
über Massena’s Verhältniss zu Napoleon, über die Re- 
tirade von Moskau und über den General von Wittgen
stein mittheilt und ein vollständiges Verzeichnis« der 
Dotationen Napoleon’s an seine Generale in Hannover 
mit Angabe des jährlichen Einkommens von einer je
den, sowie das berüchtigte 29. Bulletin in deutscher 
Übersetzung liefert.

Verden. ür. G« H. Klippel'

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Wand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockbaus in Leipzig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. 234. 30- September 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der ausserordentliche Gesandte und bevollmächtigte Mi

nister am königl. grossbritannischen Hofe Geh. Legationsrath 
Dr. Bunsen ist zum Wirklichen Geheimrath mit dem Prädicat 
Excellenz ernannt worden.

Dr. Colin, Professor der Rhetorik am Lyceum in Stras
burg, ist zum Professor der griechischen Literatur an der Uni
versität daselbst erwählt worden.

Oberpfarrer zu St. Columba in Köln Joh. Nic. Grossmann 
ist zum Probste des Collegiatstifts in Aachen ernannt worden.

Dem Privatdocenten Dr. Rammeisberg in Berlin ist eine 
ausserordentliche Professur in der philosophischen Facultät der 
Universität zu Berlin verliehen worden.

Dem Universitätsbibliothekar Dr. Gustav Weil in Heidel
berg ist unter Belassung bei seinen bisherigen Functionen eine 
ausserordentliche Professur der orientalischen Sprachen bei der 
Universität übertragen worden.

Orden. Den königl. preussischen Rothen Adlerorden dritter 
Klasse mit der Schleife erhielten der Augenarzt Dr. Leuw in Gräf- 
rath, der Oberprocurator Schnaase in Düsseldorf; ohne Schleife 
der Weihbischof und Generalvicar Dr. Müller in Trier; vierter 
Klasse, der katholische Schulinspector und Domherr Dr. Broix 
in Köln, der Sanitätsrath Dr. Bournye in Düsseldorf, der Sa- 
nitätsrath Dr. Eichelberg in Wesel, der Pfarrer Biunde in 
Saarburg, der erste Lehrer und Dirigent der evangelischen 
Schule Bungeroth in Koblenz, Consistorialrath Prof. Dr. Bleek 
in Bonn, Professor Dr. Plücker in Bonn, Appellationsgerichts- 
rath Nicolovius in Köln, Professor und Musikdirector Dr. Brei
denstein in Bonn; das Ritterkreuz des königl. hannöverschen 
Guelfenordens Reichsrath v. Berzelius in Stockholm; den königl. 
sächsischen Civilverdienstorden Kirchenrath und Assessor des 
katholischen Consistoriums Gulitz in Dresden.

Nekrolog.
Am 21. August starb zu Leipzig Dr. Albert Berger, Pri- 

vatdocent bei dasiger Universität und Herausgeber der Allge
meinen Presszeitung.

Am 22. Aug. zu Rom der gelehrte Barnabit Pater Un- 
garelli, zuletzt beschäftigt mit der Herausgabe des Museo Gre- 
goriano Egis^ geb. zu Bologna 1779.

Am 28. Aug. zu Hünshoven Nikolaus Becker , Gerichts
schreiber an dem Friedensgericht zu Köln, Verfasser des Rhein
liedes und eines Bandes Gedichte (1841).

Am 1 • Sept, zu ^München der Bildhauer Joseph Kirch- 
mayer im 74. Lebensjahre.

Am 4. Sept, zu Paris Pierre Paul Royer - Collard, geb. 
zu Sompuis in der Champagne am 21. Juni 1763. Erst Ad- 

vocat, dann Mitglied des Gemeinderaths, im Rathe der 500, 
war er in den Jahren 1799 bis 1804 Mitglied eines Comitd 
des Königs, 1811 Professor an der Normalschule in Paris, 
später Generaldirector des Buchhandels und Staatsrath, darauf 
wieder Professor an der Universität in Paris, 1816 Präsident 
des Unterrichtsconseils, 1830 Präsident der Kammer, Haupt 
der doctrinären Partei.

Chronik der Gymnasien.
Meissen.

Das zur Stiftungsfeier der königl. Landesschule von Prof. 
Dr. Kreyssig ansgegebene Programm ist zugleich als eine Ge
dächtnisschrift zu betrachten, welche nicht allein über das 
Leben eines vielfach verdienten Gelehrten berichtet, sondern 
dessen letzte Arbeit, von welcher ihn unmittelbar der Tod 
abrief, mittheilt. Der in stetem Gedeihen erhaltenen Lehran
stalt wurde am 12. Mai der treue, auch unter anhaltenden 
Körperleiden unablässig thätige Führer Dr. Detlev Karl Wil
helm Baumgarten-Crusius (seit 1833 Rector und erster Pro
fessor) entrissen, kaum nachdem er die für das diesjährige 
Programm bestimmte Abhandlung vollendet hatte. Seinem 
Andenken und der Würdigung seiner Verdienste ist der erste 
Theil des Jahresberichts gewidmet. Diesem geht voraus Dis- 
sertatio de scriptoribus saeculi post Christum secundi, qui novam 
religionem impugnarunt vel impugnare creduntur, der theologi
schen Facultät zu Jena gewidmet. Die durchaus gediegene 
Abhandlung macht nur einen Theil des fiir eine vollständige 
Übersicht bestimmten Ganzen aus und würdigt zuerst die von 
römischen Schriftstellern über Christus und dessen Lehre aus
gesprochenen Urtheile, bezeichnet die Entgegnung, welche das 
Christenthum in Rom und in den Provinzen im zweiten Jahrh. 
erlitt, und behandelt dann ausführlich und gründlich dasjenige, 
was sich in Lucian’s Schriften vorfindet, und zwar so, dass 
die allgemeinen Bedingungen der Zeit berücksichtigt werden. 
Den Inhalt näher zu bestimmen, ist nicht dieses Orts, wol 
aber die hier angewendete Kritik als eine umsichtige und be
sonnene zu bezeichnen. Der Bericht über den Bestand der 
Anstalt besagt den in der einmal festgestellten Weise nutzreich 
fortgeführten Unterricht, und hebt hervor, was nach einer er
gangenen Ministerialverordnung für die Übungen m er freien 
Redekunst geschehen ist. Die Zahl der Zöglinge sowol 
Alumnen als auch Extraner, beträgt in 4 assen

Berlin*
Das berlinische Gymnasium zum grauen Kloster und die 

Streit’sche Stiftung zählen zu ihren Lehrern den Director Prof. 
Dr Ribbeck, die Professoren Dr. Heinsius, Dr. Wilde, Dr. 
Bellermann, Vf Zelle, Dr. Pape, Dr. Aischefski, Dr. Müller, 
Dr. Larsow, die Oberlehrer Dr. Liebetreu, Dr. Leyde, Dr. 
Lütcke, Dr. Hartmann, als Streit’schen Collaborator Dr. Curth, 
als Streit’sche Hülfslehrer Dr. Duvinaye, Prof. Dr. Schnacken- 
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bürg, Dr. Philipp, die ausserordentlichen Hülfslehrer Dr. Lie
sen, die Schulamtscandidaten Below, Dr. Scheibel, Wolff, Dr. 
Hofmann, Lentz, als Gesanglehrer Musikdirector Grell, den 
Zeichnenlehrer Titze, den Schreiblehrer Schütze. Am 3. Febr. 
d. J. beging die Anstalt die 50jährige Amtsjubelfeier des 
würdigen Professors Dr. Theodor Heinsius, wobei der Jubilar 
selbst in einer Darstellung seiner pädagogischen und andern 
bedeutenden Lebenserfahrungen und in einer Würdigung der 
in dem letzten Halbjahrhundert nach und nach zu Ansehen 
und Einfluss gelangten pädagogischen Systeme als Redner auf
trat und äusser mehren literarischen und poetischen Dedica- 
tionen durch Ertheilung des Rothen Adlerordens dritter Klasse 
mit der Schleife beehrt wurde. Die Feier des Wohlthäterfe- 
stes wurde am 21. Dec. v. J- gehalten, wozu der Director 
Ribbeck durch ein Programm .einlud, in welchem er theils 
Nachricht über eine von Streit gemachte Stiftung für die 
evangelischen Gemeinden in West- und Ost-Indien gibt, theils 
die von ihm zur 50jährigen Jubelfeier der Streit’schen Stiftung 
1841 gehaltene interessante Rede mittheilt. Die Rede des 
Festes, von Prof. Heinsius gehalten , war dem Andenken 
Herder’s gewidmet. Die Zahl der Schüler beträgt in 10 Klas
sen 405. Das zur öffentlichen Prüfung erschienene Programm 
enthält äusser den Schulnachrichten vom Director, eine Ab
handlung des Oberlehrers Dr. Leyde über die Constitution or
ganischer Verbindungen. Dies ein vortrefflich gelungener Ver
such einer wissenschaftlichen Einleitung in das Studium der 
organischen Chemie in Beziehung auf die Constitution organi
scher Körper, welcher jedem angehenden Chemiker willkommen 
sein muss. Möchte der Verfasser die begonnene Arbeit fort
setzen und eine philosophische Übersicht des ganzen Gebiets 
der Chemie der organischen Körper geben.

Preisaufgaben.
Die päpstliche archäologische Akademie in Rom hat die 

Preisaufgabe gestellt: Welcher Art und wie gross ist die Zu
verlässigkeit der alten griechischen Geschichtschreiber über 
Italien und dessen Völker. Abhandlungen in lateinischer oder 
italienischer, oder französischer Sprache sind bis Mitte Novem
bers 1847 unter den üblichen Förmlichkeiten an den Secretär 
der Akademie Ritter P. E. Visconti in Rom einzusenden. Preis 
eine Medaille zu 40 Zechinen Werth.

Die Akademie der Inschriften in Paris hat am 1. Aug. 
in öffentlicher Sitzung die Erfolge der Preisbewerbung bekannt 
gemacht. Die schon im Jahre 1842 gestellte Aufgabe: „Tra
cer l’histoire des guerres, qui depuis l'empereur Gordien jusqu’ä 
l’invasion des Arabes eurent Heu entre les Romains et les rois 
de Perse, de la dynastie des Sassanides, et dont fut le theatre 
le bassin de l’Euphrate et du Tigre, depuis l’Oronte jusqu’en Medie, 
entre Erzeroum au nord, Ctesiphon et Petra au sud“ ist auf 
den 1. April 1846 wiederholt ausgesetzt worden. Preis 2000 
Fr. Die Aufgabe: „Rechercher Vorigine, les emigrations et la 
succession des peuples qui ont habiti au nord de la mer Noire et 
de la mer Gaspienne depuis le Hie siede jusqu a la fin du XIe(i 
hatte eine Abhandlung gelöst, welcher der Preis zuerkannt 
wurde. Deren Verfasser ist Prof. Neumann in München. Für 
die Aufgabe: „Uexamen critique des historiens de Constantin 
le Grand, compar^s aux divers monuments de son regne“ waren 
drei Abhandlungen eingegangen , von denen keine des Preises 
würdig befunden wurde, daher die Aufgabe fürs Jahr 1846 
wiederholt worden ist. Preis 2000 Fr. Fürs Jahr 1846 hat 
die Akademie die Aufgabe gestellt: „L’examen critique de la 

succession des dynasties egyptiennes, d’apres les textes historiques 
et les monuments nationaux. Preis 2000 Fr. Fürs Jahr 1847: 
„L’histoire de PRude de la langue grecque dans l’occident de 
l’Europe depuis la fin du Ve siede jusqu’ä celle du XlVe.(< 
Den numismatischen Preis erwarb Akermann für sein Werk: 
Coins of the Romains relating to Britain; eine sehr ehrenvolle 
Erwähnung Dr. Friedländer in Berlin für die Schrift: „Die 
Münzen der Ostgothen“, eine ehrenvolle Erwähnung de Witte 
in Bezug auf die Schrift: Medailles inedites de Postume. Der 
numismatische von Allier de Hautroche gestiftete Preis, 400 
Fr., ist für das beste vom 1. April 1845 bis dahin 1846 er
scheinende numismatische Werk bestimmt; drei Medaillen zu 
500 Fr. für die besten die Alterthiimer Frankreichs betreffen
den Schriften aus dem Jahre 1845. Aus der Gobert’schen 
Stiftung erhielt Jules de Petigny den ersten Preis für den 
dritten Theil seiner Etudes sur l’histoire, les lois et les institu- 
tions de l’epoque merovingienne; de Monteil bleibt im Bezug 
des zweiten Preises. Aus der nicht geringen Zahl der zur 
Alterthumskunde Frankreichs gehörigen Schriften erhielten Me
daillen : Cauvin, Geographie ancienne du diocese du Mans; 
Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la principautt 
francaise de Moree et ses hautes baronnies ; Guessard, Histoire 
de la maison de Mornay, avec les notes et pieces justificatives 
(Manuscript); Bernard, Recherches sur 1’ancienne musique des 
rois de France (Manuscript); Thomas, Une province sous 
Louis XIV, Situation politiqxie et administrative de la Bour- 
gogne, de 1661 «1715, d’apres les manuscrits et les documents 
inedits du temps; sehr ehrenvolle Erwähnung Roger, Archives 
historiques et ecclisiastiques de la Picardie et de V Artois; Dou
blet de B oist hibault, Iconographie du pays Chartrain (Ma
nuscript) ; Lemaistre, Notice sur l'abbaye du Saint-Michel 
pres Tonnere, le Tonnerrois, Molosmes, Saint-Martin et Commis- 
sey; Baurdot, Description de la chapelle de l'ancien chäteau 
de Pagny; Chaillon des Barr es, Les chäteaux d’Ancy-le- 
Franc, de Saint-Fargeau, de Chastellux et de Tanlay; ehren
volle Erwähnung Lud. Lalanne, Recherches sur les pelerinages 
des Fran^ais en terre sainte avant les croisades (Manuscript); 
Abbe Giraud handschriftliches Werk über Tauroentum; C. Ro
bert, Recherches sur les monnaies des eveques de Toul; Albert 
du Boys, Jie de saint Hugues; Etienne Gallois, Les ducs 
de Champagne.

Literarische Nachrichten.
Staatsrath Frähn in Petersburg hat in einem Vortrage bei 

der Akademie der Wissenschaften zu erneuertem Betrieb, alte 
orientalische Handschriften in den ostasiatischen Ländergebieten 
aufzusuchen, nachdrücklich aufgefordert. Er bemerkte, dass 
durch den Zurücktritt des Finanzministers Grafen Cancrin, 
welcher sich um die Erwerbung einer schätzbaren handschrift
lichen Sammlung aus den Ländern am Oxus und Jaxarres grosse 
Verdienste erworben hat, die fernere Forschung unterbrochen 
worden ist; doch hat der jetzige Finanzminister v. Wrontschenko 
sich bereit erklärt, das Unternehmen seines Vorgängers in Auf
suchung orientalischer Handschriften weiter zu fördern. Die 
Chefs des orenburgischen und sibirischen Zollbezirks sind von 
ihm beauftragt worden, Versuche anzustellen, vermittels unter
richteter Asiaten von den Bibliotheken, die sich an den chani- 
schen Höfen und bei den Moscheen und Medressen jener Län
der befinden, die Kataloge in Abschriften zu gewinnen. Zu 
diesem Behuf hat Frähn einen neuen Index der historisch-geo
graphischen Literatur der Araber, Perser und Türken in ara-
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bischer, französischer und russischer Sprache abgefasst, vor
zugsweise als Anleitung für Beamte und Reisende in Asien. 
Hierin sind namentlich die vorhandenen Lücken der Samm
lungen angedeutet. So enthält der Katalog über 40 Nummern 
von Werken, deren Verfasser dem 2. und 3. Jahrh. der Hedschra 
(dem 8. und 9. Jahrh. unserer Zeitrechnung) angehören. Am 
Schlüsse des Vortrags wurde erwähnt, dass untrügliche Spuren 
einer einst bei den Lesgiern bestandenen Literatur aufgefunden 
worden sind. Ihre Auffindung würde von der einstigen Civi- 
lisation eines jetzt völlig verwilderten Volkes Zeugniss geben 
und in linguistischer Beziehung von hohem Interesse sein.

Marchese Berlingeri hat zu Cotrone in Calabrien, wo Aus
grabungen noch selten stattgefunden, äusser Anderm eine sehr 
geschmackvoll gearbeitete marmorne Ara votiva aufgefunden, 
welche die Inschrift hat: Herae Lucinae Sacrum Pro Salute 
Marciauae Sororis Äug. Decius Lib. Proc. Sie ist dem dasigen 
Museum übergeben worden.

Prof. Chasles in Paris hat der Akademie eine Übersicht 
der Werke von Desargues vorgelegt, welche das Verdienst 
dieses Freundes von Descartes, Fermat, Pascal zu erneuerter 
Anerkennung bringt. Desargues (geb. 1593, gest. 1662) hat 
vorzüglich die Methoden der reinen Geometrie behandelt, ob
gleich er auch an den Forschungen der Analysis*,  welche Des
cartes und Fermat beschäftigten , Antheil nahm. Seine W erke, 
welche fast nicht mehr gekannt werden, beschränken sich auf 
die Darlegung allgemeiner Principien in gedrängter Kürze. 
Sie sind folgende: Brouillon-projet d’une atteinte aux Evenements 
des rencontres de cöne, avec un plan (1639). Methode univer
selle de mettre en perspective les objets donnes rEellement, ou en 
devis, avec leurs proportions t mesures, eloignemcnts, sans employer 
aucun point qui soit hors du champ de V ouvrage, par G. D. L, 
(Girard Desargues, Lyonnais) ä Paris (1636). Brouillon-pro- 
jet de la Coupe des pierres (1640). Les Cadrans, ou Moyen 
de placer le style ou l'axe; mit vorgenannter Schrift verbunden. 
Wahrscheinlich existiren noch mehre kleine Schriften. Descar
tes und Fermat sprechen in ihren Briefen von den genannten 
Werken mit grosser Achtung. So auch Pascal und Leibnitz 
(in Actis Eruditorum und in Briefen an Bernoulli). Poncelet 
hat erst neuerdings den Namen dieses ausgezeichneten Gelehr
ten der Vergessenheit entrissen, namentlich nach einer Gegen
schrift von Beaugrand über den Brouillon-projet des coniques 
und den Schriften von Bosse über Perspective u. A. Nach 
Angabe der Histoire HttEraire de la ville de Lyon par le P. 
Colonia (1720) wollte der Canonicus Richet zu Provins einer 
Ausgabe von D.’s Schriften sich unterziehen. Aus dessen 
Sammlung ist ein geschriebenes Exemplar von dem Brouillon- 
proje es coniques gefunden und der Minister des öffentlichen 
Unterric ts aufgefordert worden, die Herbeischaffung der übri
gen Werke aus Richet’s Nachlasse zu ermitteln.

Die Ehrentitel der Gelehrten haben in Deutschland eine 
literarische Bedeutung die bisher anderwärts unbeachtet blieb. 
Jetzt wird aus Pans be"chtet, man habe eingesehen, wie viel 
he*  Gelehrten durch erthedte Ehrentitel, namentlich wo kein 
Geld für Belohnung und Ermunterung vorhanden, zur För
derung wissenschaftlichen Fleisses vermittelt werde. Der Mi

nister Salvandy hat in einem Circularschreiben alle Rectoren 
des Reichs aufgefordert, in den einzusendenden Listen der an 
Anstalten fungirenden Lehrer zu bemerken, welche wol eines 
Ehrentitels werth scheinen, sowie sie ein Verzeichniss der mit 
Ehrentiteln versehenen Lehrer führen sollen. Er sagt in die
sem Schreiben: Les Services des maitres d’etudes, des rEgents et 
des professeurs dignes de ces tEmoignages, recevront ainsi la plus 
flatteuse rEcompense, et j’aurai rempli mon devoir d’elever toutes 
les situations et d’honorer tous les devouements dans VintEret de 
la mission que nous avons a remplir.

Der Professor der Geschichte Petit de Baroncourt befindet 
sich im Auftrage der französischen Regierung auf einer wissen
schaftlichen Reise in Neapel und Sicilien und hat in einem Be
richte an den Minister des öffentlichen Unterrichts angezeigt, 
dass das erste Gesetzbuch des Seerechts unter den Republiken 
des Mittelalters zu Amalfi aufgefunden worden ist und von 
einem italienischen Gelehrten bekannt gemacht werden wird.

Gelehrte Gesellschaften.
Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 

4. Aug. hielt Geh. Regierungsrath Tölken einen Vortrag über 
einen dem Präsidenten der Gesellschaft Fürst Radziwill aus 
Beyfut zugegangenen altpersischen Cylinder mit eingegrabenen 
Figuren. Es ist ein brauner orientalischer Sarder mit weissem 
chalcedonartigen Überzüge, der von der Einwirkung eines hef
tigen Feuers herriihren muss, l’/a Zoll lang bei einem Durch
messer von 0,625 Zoll und der ganzen Länge nach durch
bohrt, um auf eine Schnur oder goldene Kette gezogen zu 
werden, übrigens bis auf geringfügige Beschädigungen durch
aus unversehrt. Aus der Vergleichung von 138 ähnlichen Denk
mälern, welche das königi. Museum in Berlin in Abdrücken 
und Originalen besitzt, ward nachgewiesen, dass diese Gem
men, deren eigenthümliche Form nur im frühesten Orient vor
kommt, als Schmuck auf der Brust getragen wurden und zu
gleich talismanische Bedeutung hatten. Die dem vorliegenden 
Cylinder eingegrabenen Symbole liessen in den dargestellten 
drei Personen einen persischen Fürsten erkennen, welcher dem 
höchsten der sieben Amschaspands, Ormuzd , dem Herrn des 
Lichts, und Sapandomad, der Tochter desselben und Schöpferin 
des Menschengeschlechts durch Gebet und Waffenweihe seine 
Verehrung darbringt. Zwei beigefügte Zeilen in Keilschrift 
haben einfachere Zeichen als ähnliche Denkmäler von assyri
schen und babylonischen Ursprung und nähern sich denen von 
Persepolis, ohne bis jetzt lesbar zu sein. Prof. v. Pietraszewski 
legte aus seiner Sammlung vier altpersische Cylinder und ein 
merkwürdiges aus Stein g*eschnittenes  Siegel mit vier männ
lichen Figuren, ähnlich denen auf Bildwerken, die in den 
Ruinen von Persepolis gefunden worden, vor, un 8a Erläu
terungen über diese Alterthümer. Rittmeister v. auch, zeigte 
aus seiner Sammlung antiker Münzen ej^e. Grosse uswahl der 
ältesten Münzen Grossgriechenlands und Griechenlands vor, und 
erläuterte dieselben, wobei auch der in Grossgriechenland an
gewendete sowie der äginetische und der attische Münzfuss 
besprochen wurde.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in lieipzig.
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In t elli grenz b la tt.
(Der Raum einer Zeile wird mit P/2 Ngr. berechnet.)

Sn allen SBuctytyanblungen ift ju'erhalten: ' ‘‘

Xaf^enlmd)
^emSgeaeben

»on
jFricbricI] von Maumer.

9tene enter
®r. 12. (Satt 2 Sl)lr. 15 SRgr.

Sttjmt: I. aßilbelm *> on ®n»mba$ unb feine $änbel. 33on 3. Doißt. — II. ®raf Äarl grtebri$ Sieinbarb. SSon ®. ®utyraucr. — m.
unb <Sd)ule von Fontainebleau. @in «Beitrag jur Sefttyictyte ber Sienaiffance in granfrei^. 33on C. ^olloff. — iv. ®efd)id)te ber ßaro’fctyen Finanzoperation 
wabrenb ber Sölinberj&^rigfett ßubtvig’g XV. in Frankreich. 23on ^iurtjel. — V. Über bie öffentliche Meinung in ©eutfcblanb von ben Freiheitskriegen 
bi« ju ben ÄarlSbaber SBefdjluflen. SSon gagen.

©ie erfte golge beö Worifctyen Safctycnbuctyö (10 Satyrgdnge, 1830—39) foffet Jim tyerabgefe^ten greife 10 Stylt., ber erfte big fünfte 
Satyrgang jufammengcnommcn 5 Stylr., ber feeböte bis jetynte Satyrgang 5 Stylr.; einzelne Satyrgänge 1 Stylt. 10 ^x. ©ie Satyrgänge ber 
9teuen golge foften 2 Styir. bis 2 Stylr. 15 9tgr.

iw September 1845.  5C. SSroefhanö.
Sei 2fmbr. in Keipjtg finb erfdjienen:

Wttdtyta f ^aribeften. ©ritte verbeiferte Auflage.
®r. 8. 3 3W.

Höpfner9 Dr. K., Rechtsfälle zum Gebrauche eines 
Civilprocessprakticum. 3 Fascikel. 1 Thlr. 22’/a Ngr. 

Ites Semester-Fascikel Nr. 1 — 40 15 Ngr.
Utes ,, ,, ,, Nr. 41 — 80 15 Ngr.

Illtes „ „ „ Nr. 81 — 120 22’/a Ngr.
Dr. ßetyrbudty ber Snftitu Honen be$ 

römtfdtyen SRectyteS. Zweite umgearbeitete Auflage. ®r. 8. 
1 Eljlr. 22/2 9?gr.

— —, ©a^ gemeine beutfd)e ßriminalrecfjt al^ 
©runblage ber neuern beutftyen ©trafgefe^gebungen. ®r. 8. 
2 Stylr. 7'/2 SRgr.

Aatm, r Äirctyenpatronatrectyt nacty feiner 
©ntftetyung, Gntwicfelung unb heutigen Stellung im Staate 
nut fteter «Ruifftctyt auf bie orbentlidtye Gollatur. ^rRer 

©te 3te$t$gefd)icf)te. ®r. 8. ®eb. 1 SMr. 
22’4 «Rgr. }

SSoßffänbig iff W bei SC. SBro^Oauö in Steinig er; 
fetyienen unb in allen «Buctytyanblungen ju ertyalten:

93on

2£u$ bem ^ran jofifd) f R«
Elf Theile.

®r. 12. ®ety. 3 S^r. 10 «Rgr.
©efctymactvoUe tppograptyif^e ©inrictytung, ©ebiegentyeit ber Über; 

fe^ung unb ejn billiger $>rei$ jeictynen biefe Jlußgabe gleicty vorttyeiltyaft auö.

Sn unferm Serlage ift erfetyienen unb burcty alle Su^tyanblungen jU 
bejietyen:

Jedermann fein eigner <21^1.
^ine ?lnweifung jur ?lbwenbung unb ^eilung ber ^ranffeiten 

burd) einfache unb wohlfeile Mittel.
SRarf) ber SRettyobc SRafpaif« vervotlftänbigt von ben 

DD. ©uboi^ unb ^ouhert.
©cutfety bearbeitet von 33S. V.

(Sin SJänbctyen in 12. von 212 S. ®ety. $)reig 15 SRgr.
SBir übergeben tyier bem beutfetyen publicum ein Sßertctyen, beffen 

unglaublich großer unb rafdtyer 3Ibfa| in grantreicty allein eine bie $Iuf= 
mertfamfeit erregenbe ©rfetyeinung unb ©mpfetylung fein mufh 9R«g ber 
gefer nun bem ^eilfpfteme Stafpail’S, baß bem ©anjen ?um ©runbe 
liegt unb bem Äamptyer ben erften $)laty unter ben 2Rebicamenten ein= 
räumt, fein Vertrauen fetyenfen, ober geneigt fein, anbere SDtebicamente 
itym beijugefeUen, ober felbft vorjujietyen: jebenfaUs mttb er ben tyier 
mitgettyeilten vortrefflichen unb jatylrei^e porurttyetle befämpfenben 93or= 
fetyriften in Slbfictyt auf Statyrung, jUetbung, xßotynung unb auf bio 
taufenb im täglichen geben vorEommenben ©elegentyeiten ber ©efunbtyeit 
ju fetyaben ober fte ju förbern, feine Setfftmmung nictyt terfagen unb fte 
gern anmenben. iw September 1845.

_____________ ^rotkl)au0 & ^»euariuo.
Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Analekten für l^rauenkranklieiteii, 
oder Sammlung der vorzüglichsten Abhandlungen, Monogra- 
graphien, Preisschriften, Dissertationen und Notizen des In- 
und Auslandes über die Krankheiten des Weibes und über 
die Zustände der Schwangerschaft und des Wochenbettes. 
Herausgegeben von einem Vereine praktischer Ärzte. Sechs
ten Bandes erstes Heft. Gr. 8. 20 Ngr.

Der erste bis fünfte Band erschienen in 20 Heften (1837—45); 
jedes Heft kostet 20 Ngr.

Leipzig, im September 1845. /. X tfrocMdus,



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 235. 1. October 1845. -

Theologie.
1. Predigten über die Evangelien des Kirchenjahres in 

der Haupt- und Pfarrkirche zu St.-Bernhardin in 
Breslau gehalten von C. W. A. Krause, Archidiaco- 
nus und Senior. Erster Band. Breslau, Korn. 1843. 
Gr. 8. 2 Thlr. 2/ 2 Ngr.*

2. Christliche Predigten. Von Dr. Julius Bupp- Kö
nigsberg, Theile. 1843. Gr. 8. 1 Thlr. 5 Ngr.

3. Zeitpredigten, im akademischen Gottesdienste der 
Universität Halle gehalten von Dr. A. Tholuck. — 
A. u. d. T.: Predigten über Hauptstücke des christlichen 
Glaubens und Lebens. Vierter Band. Halle, Lippert. 
1843. Gr. 8. 2 Thlr.

4. Sechszehn Predigten. Zu Rom gehalten von Heinr. 
Thiele, V. D. M. evangelischem Prediger an der 
königl. preussischen Gesaudtschaftskapelle. Zürich, 
Meyer & Zeller. 1843. Gr. 8- 26/ 4 Ngr.*

5. Evangelische Casualreden, in Verbindung mit meh
ren Predigern herausgegeben von Christian Palmer, 
Diaconus zu Tübingen. Zwei Sammlungen. Erstes 
und zweites Heft. Stuttgart, Liesching. 1843. Gr. 8. 
19 Ngr.

So vielgehaltig und vielgestaltig, wie seit den letzten 
zwei Decennien, ist die kirchliche Verkündung des 
Evangeliums noch nie gewesen. Das kommt nun einer
seits, was den Inhalt anlangt, von der Mannichfaltigkeit 
der dogmatischen Richtungen unter den Predigern her, 
indem sich neben der alten, ehrlichen Orthodoxie eine 
neumodige Scholastik manches Terrains bemächtigt, 
neben dem alten, eine Grenze anerkennenden Rationa
lismus eine extravagante Speculation Boden gewonnen, 
dazwischen manche pietistische, methodistische, herrn- 
hutische Grille und manche hierarchische Prätension 
Platz genommen hat. Andererseits, was die Gestalt 
anlangt, hat die Erscheinung ihren Grund in dem Rechte 
der freien Bewegung, dessen man sich bewusst wor
den und das die grosse Mehrzahl in vollen Anspruch 
nimmt, sowie in der klar gemachten Erkenntniss, dass 
die Formulirung der Rede hauptsächlich aus ihrem 
Stoffe und aus ihrer Tendenz sich ergebe, womit ja 
natürlich eine unübersehbare Mannichfaltigkeit gesetzt 
ist. Dieses bunte Leben auf den Kanzeln unserer Zeit 
hat für den, der sich 'desselben bemächtigen und es in 
eine Übersicht bringen will, bisweilen etwas Unbeque
mes, indem ihm in seinem Schema die Rubriken oft 

fehlen, in die er diese oder jene Erscheinung bringen 
könnte; es bringt uns auch manches Wirrige und 
Schwierige, dem selbst der freisinnigste Beurtheiler 
sein apage zurufen muss; es kann den Mann, der 
sichs hat sauer werden lassen, verdriessen, weil es 
auch dem Anfänger und dem Stümper ein Recht für 
seine Exercitien einräumt; es kann besorgt machen, 
als wenn es in seiner diluvianischen Ausbreitung zuletzt 
auch die berechtigten rhetorischen Grundsätze, nicht 
blos die unberechtigten Regeln, aus dem Gebiete der 
kirchlichen Rede wregschwemmen würde; dennoch ist 
es erfreulicher, als jene Eintönigkeit, Einförmigkeit und 
Einfarbigkeit, welche dann entsteht, wenn die Redner 
aus einem und demselben corpus doctrinae ihre Glau
bens- und Sittenlehre nehmen und nach dem Modelle 
oder den homiletischen Paragraphen eines und dessel
ben Redekünstlers ihre Reden formeln, und welche oft 
genug, wenigstens provinzweise, geherrscht hat. Die
ses bunte Leben zeugt mehr als das Gegentheil von 
Leben bei den Predigern, von wirklicher innerlicher 
Aneignung des Wortes Christi und von freiem, selbst- 
thätigem Schalten und Walten mit demselben, und es 
dient weit mehr zur Befriedigung des religiösen Bedürf
nisses, das nun einmal ein verschiedenes ist bei den 
verschiedenen Gemüths- und Bildungsarten. Den ein
zelnen Schaden, welcher dabei entsteht, müssen wir 
ertragen, und, wer es kann, durch seinen Reichthum 
ersetzen, gut machen; das Verdriessliche, dass dem 
Stümper, dem Geck auch einmal sein Haufe zufällt, 
gleichwie dem ehrbaren Meister, oder gar diesem der 
Haufe weg- und jenem zuläuft, das muss nicht belästi
gen, am allerwenigsten den Meister; ein Untergang der 
wahren christlichen Beredtsamkeit aber ist nicht zu 
fürchten, denn es hat ja die Predigt der Prediger mit 
ihrem Inhalte und mit ihrer Form die controhrende 
Aufsicht in der Gesammtwissenschaft.

Diese Bemerkungen mögen vorausgehen, ehe wir 
über die oben angezeigten fünf von einander sehr ab
weichenden Predigtsammlungen ein kurzes Urtheil ab
geben. Sie mögen darum vorausgehen, damit den Le
sern sicher sei, dass der Ref. den besten Willen hat, 
in die von seiner Art abweichenden Weisen einzuge
hen mit seinem Verständnisse, und ihnen ihr Recht, 
wenn sie eins haben, gern zuzuerkennen.

Der Verf. von Nr. 1, Hr. Senior Krause zu Bres
lau, gehört zu den glücklichen Predigern, von denen 
in unsern Tagen bisweilen, ob in Emst oder Scherz, 
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mag dahin gestellt bleiben, die Leute sagen, dass an 
sie die Kritik gar kein Recht habe, weil die Gemeinde 
durch ungetheilten und ungemessenen Beifall bereits 
ihren Werth äusser allen Zweifel gestellt habe; wenn 
nämlich die, für welche der Prediger da sei, in ihm 
den Meister erkennen, so habe kein Kunst- und Zunft
genosse mehr das Recht, erst noch von seinem Stand
punkte aus nach der Meisterschaft zu fragen. Hr. K. 
selbst, wie aus der kurzen Vorrede, wenn auch nicht 
in ausdrücklichen Worten, doch deutlich ersichtlich, 
hat diese Ansicht nicht und stellt sich gern vor das 
Gericht der Kritik. Er hat es auch nicht zu scheuen. 
Er ist begabt, das Talent ist durch gute Schule gezo
gen und gebildet, er ist für die heilige Sache begeistert, 
und wie er hofft, dass „seine Predigten zeugen sollen 
von dem eifrigen, gewissenhaften Bestreben, dem Herrn 
zu dienen in seinem Amte — in dem Wesen des neuen 
Geistes und nicht in dem alten des Buchstabens“ (Röm. 
7, 6)? s0 ist es wirklich. Sollen wir erstlich den dog
matischen Standpunkt des Hrn. K. bezeichnen, so ist 
es der eines vorsichtigen, maashaltenden Rationalismus, 
bei dem selbst Leute vom Gegentheile, wenn sie nicht 
eigensinnig und grillig mit ihrem Glauben sind, ihre Er
bauung finden werden, wie wir ja unter der Kanzel 
begeisterter Prediger oft Leute von andern Parteien 
antreffen, die sich ergriffen fühlen, weil sie die Begei
sterung anerkennen, und über den letzten Zweck, auf 
den die ganze Predigt hinzielt, den Menschen Christus 
gleichgesinnt zu machen und dem Herzen Gottes nahe 
zu bringen, die ihnen nicht zusagenden Neben Vorstel
lungen übersehen. Die Offenbarung erkennt Hr. K. 
als nothwendig an und er fragt die Gegner (S. 169): 
„meint ihr, dass wir aus eigener Vernunft und Kraft 
an Gott glauben könnten, wenn er sich nicht uns be
zeugt hätte?“, und seine Vorstellung von derselben 
wird denen gerecht sein, die in den geistigen Dingen 
Alles geistig zugehend sich denken. Christus ist ihm 
der Schöpfer und Erhalter des neuen Lebens, wie er 
sich z. B. S. 77 und S. 99 ausdrückt, der, welcher „das 
Sittengesetz in der Menschenbrust weckt und belebt“, 
_ durch den von seinem Worte ausgegangenen hei
ligen Geist“ fortwirkt. Der Mensch ist ihm gut ge
schaffen (S. 101, Nr. 9, Th. I), aber seine Sündhaftig
keit ist ihm ebenfalls klar. Die Wunder behandelt er, 
was ihre Historie anlangt, wie ein nolime tangere, und 
begnügt sich, das Ideale daraus zu nehmen und für 
seine praktischen Zwecke zu verarbeiten. Man sehe 
z. B. den Transitus in Nr. 9 zu der Himmelfahrtspre
digt über Act. I, 1 — H? S. 100. 101, wo es heisst: 
„Ein Ereigniss der ausserordentlichsten Art ist es, wel
ches unser Text erzählt, ein Ereigniss, für welches uns 
jede Vorstellung in unserm Geiste fehlt. Wehe dem, 
der sich darüber in ein fruchtloses Grübeln verlieren, 
und weil ihm ein Gleiches noch nicht erschien, dem 
Zweifel> dem Unglauben sich hingeben will. Dem Bei

spiele der Jünger vielmehr wollen wir folgen und uns 
darüber freuen, dass der Heiland seinen Erdenleiden 
entnommen, erhoben worden ist u. s. w.“ Er hält fest 
an dem evangelischen Christenthume, ist aber dabei 
ein ehrlicher Beurtheiler der Gegner (S. 88); wer den 
gesunden nicht-separatistischen Eifer des Mannes ken
nen lernen will, darf nur Nr. 8 und von Nr. 11 Th. 
4 vorzüglich S. 135 lesen, und wir begreifen, dass er 
mit seinen Predigten viel Anklang finden muss, wo nur 
die Empfänglichkeit vorhanden. Zudem sieht man, dass 
jede Predigt ihre Veranlassung und ihr Ziel in dem 
Kreise der Hörer selbst hat; er verhandelt nicht die 
Wahrheit um ihrer selbst willen, wodurch die ausge- 
arbeitetste Predigt bei allen ihren tiefen Gedanken und 
prächtigen Deklamationen eine unbehagliche Winter
kälte bekommt, sondern er redet über die Wahrheit 
immer aus einem ganz bestimmten Grunde und zu ei
nem ganz bestimmten Zwecke in der Gegenwart, sodass 
Alle, die in der Gegenwart leben, interessirt werden 
müssen. Damit hat Hr. K. schon den Sieg über seine 
Zuhörer gesichert und er würde ihnen lieb sein, wenn 
auch die eigentliche Technik seiner Rede geringer wäre, 
als sie ist. Sollen wir nun über diese noch berichten, 
so bemerken wir, dass die Materialien meist gut und 
in einer dem Redezwecke dienenden Reihenfolge ge
ordnet, in lebendiger und edler Sprache entwickelt, je
doch nicht immer völlig beherrscht und bewältigt sind. 
Die Schilderung ist bisweilen zu wortreich und damit 
zu wenig treffend; z. B. das Exordium zu Nr. 4, S. 
37. Die Exordien holen mitunter zu weit aus, wie das 
zu Nr. 5, S. 50, wo erst von den verschiedenen irdi
schen Berufsarten weitläufig und dann von dem himm
lischen Berufe die Rede, um auf das Thema zu kom
men : unsere Berufung zur Theilnahme am Reiche Got
tes; zu Nr. 8, S. 86, wo erst von der Religion über
haupt, dann vom Christenthume, darauf vom evangeli
schen Christenthume und zuletzt von den Angriffen auf 
dasselbe gesprochen wird, um das Thema einzuleiten: 
„wie sich der evangelische Christ in solchen Zeiten 
zu verhalten hat, wo sein Glaube angefochten wird.“ 
Wie bündig und treffend dagegen redet Hr. K. S. 65 
und 66, wo er die Erscheinung, dass die Armuth zu
genommen, bespricht, S. 70. 71 und anderwärts. Wir 
zweifeln nicht, dass er diese Bündigkeit mehr und mehr 
sich aneignen wird, je länger er die drängende Liebe 
seines Herzens unter die Zucht der rhetorischen Wis
senschaft stellen wird. Dann werden auch exordirende 
Äusserungen, wie S. 112: „Eher magst du u. s. w/% 
verstörte Bilder, wie S. 149: „fortwuchert die — ge
streute Saat — das Glück — untergrabend“, und Ver
sehen, wie S. 161: „Laufen“ vom Greise - was durch
gebildeten Zuhörern immer kleine Anstösse sind - 
wegbleiben und die Reden des Verf. werden den An
spruch auf Classicität machen können. Wir fügen 
nun noch hinzu, dass auch die vierte Lieferung von 
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des Verf. Predigten eben erschienen ist, die wir jedoch 
nicht mehr in das Bereich dieser Besprechung hinein
ziehen konnten.

In dem Verf. von Nr. 2, Hrn. Dr. Rupp, dessen 
Name auch schon bei ein Paar andern Gelegenheiten 
mit ehrender Anerkennung genannt worden in den letz
ten Zeiten, tritt uns ein Prediger mit offenbar reforma
torischen Tendenzen entgegen, und durch dieselben ist 
auch der ganze Charakter seiner Vorträge erklärt. 
„Das Christenthum ist Humanitätsglaube“, heisst es in 
der Vorrede, „darum darf, wie jede christliche Betrach
tung, so die religiöse, den Sündenfall zwar nicht ver
gessen, muss aber vom Paradiese ausgehen. Das Chri
stenthum hat Jahrhunderte lang wegen der Rohheit der 
Völker, zu deren Erziehung es berufen war, nur durch 
vorbereitende Mittel wirken können; je mehr diese 
Völker aber fähig wurden, die ganze Herrlichkeit des 
christlichen Glaubens zu tragen, um so mehr hätten 
Prediger, Lehrer und Gesetzgeber beachten sollen, dass 
es, so lange wir vom Sündenfalle ausgehen, unmöglich 
ist, das Paradies wiederzufinden.“ Durch diese Worte 
kann, wer sonst die Richtungen der Zeit kennt, dem 
Verf. ins Herz sehen und Alles sehen, was er erzielen 
will. Diejenigen aber, denen das Wort „Humanitäts
glaube“ ärgerlich ist, mögen nicht eher ihr Gericht 
halten, bevor sie in den Predigten selbst gelesen. Sie 
werden dann sehen, wie hoch Christus dem Verf. steht, 
wie er in ihm den Anfänger und Vollender unsers 
Glaubens anerkennt (s. z. B. S. 112), wie er alle Fort- 
und Umbildung in der Kirche und im Staate durch den 
Geist Christi geschehen wissen will (s. z. B. S. 122— 
123, was da vom Sonntage gesagt), und setzt er die 

- Liebe über alles Andere (s. z. B. die treffliche Predigt 
Nr. 9), so werden sie daran doch keinen Anstoss neh
men, wenn sie auch auf ihre Glaubensformel grossen 
Nachdruck legen. Auch scheint es uns, dass selbst 
Leute von entgegengesetzten Ansichten und Wünschen 
fur die Kirche doch ein entschiedenes Interesse an den 
R.’schen Predigten nehmen dürften, wäre es auch nur, 
um den Feind in seinen Positionen, mit seinen Märschen 
und mit seiner AngriffsWejse kennen zu lernen, und sie 
werden da eine Art kennen lernen, welche Achtung 
gebietet und nicht so schnell das Auge von sich weg
wenden lässt. Es tritt in diesen Predigten eine tief 
im Herzen begründete Überzeugung hervor, ein mäch
tiger Freimuth, eine erquickende Frische und eine zu
versichtliche Hoffnung auf die Zukunft, gepaart mit ei
nem zutraulichen Glauben an die Regenerationskraft 
des lebenden Geschlechts; sie bringen fast immer zeit
gemässe Gegenstände zur Sprache oder wenden sie 
zeitgemäss; sie gehen streng ein in die ganze christ
lich heissende Art der Zeit und prüfen dieselbe in ih
ren innersten Elementen an dem christlichen Geiste; 
sie betrachten die Gegenstände oft von ganz andern 
Seiten, als gewöhnlich geschieht; sie überraschen oft 

mit ihrer Entwickelung; sie bewegen sich meist in ra
schem Gange und führen eine bündige Sprache. Dar
um, sagen wir, fesseln sie das Interesse und sie wer
den s auch bei denen fesseln, die vielleicht an den lan
gen Einleitungen einen Anstoss nehmen, die Disposi
tionen bisweilen gemessener wünschen, die rechte Har
monie zwischen den Theilen unter einander und zwi
schen ihnen und dem Thema mitunter vermissen, hier 
und da vielleicht die Begründung und Entwickelung 
schärfer und vollständiger gegeben haben möchten. 
Wir müssen uns mit dieser allgemeinen Charakteristik 
begnügen und enthalten uns der Belege. Dagegen wol
len wir eine Stelle ausziehen, an der unsere Leser die 
Darstellung des Verf. ersehen können. In Nr. 3: „Ge
hören wir zu denen, die nicht verloren sind, sondern 
das ewige Leben haben?“ welche Frage dem Verf. in 
die drei Unterfragen zerfällt: „Suchen wir den Vater 
im Himmel? Haben wir Lust an Gottes Gesetz? Haben 
wir Muth zu Gottes Werk?“ beginnt Th. I so: „Suchen 
wir den Vater im Himmel? Wer Gott suchen will, 
.der muss ihn da suchen, wo Gott jedem am nächsten 
ist, in seinem Herzen, in seiner unsterblichen Seele; 
dessen Auge muss auf sein Innres gerichtet sein, des
sen Sinn muss der unsichtbaren Welt, die in ihm ist, 
zugewendet sein. Ihr kennt das Treiben der Welt; bei 
den Thoren jene leere Sucht nach Abwechslung’, bei 
den Verständigem jene Überhäufung mit Geschäften, 
deren grosse Zahl den Menschen die Arbeitslust und 
Tüchtigkeit des Mannes beweisen soll; bei den Reichen 
die Mühe um Verwaltung und Vergrösserung des Ver
mögens; bei den Armen die immer wiederkehrende 
Sorge um Befriedigung der nothwendigsten Bedürfnisse 
des Leibes und Lebens; bei der Jugend die Aufmerk
samkeit auf Alles, was Körper und Geist schmückt und 
verschönert, das Trachten nach Allem, was das Ge
fallen der Menschen erwirbt und Vergnügen schafft; 
beim Alter das streben nach Allem, was bequemen 
Genuss und erquickende Erholung verspricht; bei Allen 
die Beobachtung des Schicksals, das den Nächsten 
trifft, und alles dessen, was der Nächste thut und treibt. 
Wer von diesem Geiste der Welt und ihrer Eitelkeit 
beherrscht ist, der sieht Alles, nur nicht, was in seinem 
Herzen vorgeht, denkt an Alles, nur nicht an das Wohl 
seiner unsterblichen Seele, urtheilt über Alles, nur 
nicht über die Empfindungen und Gedanken seines 
Herzens, bemüht sich um Alles, nur nicht um sein ewi
ges Heil; der ist überall bekannt und überall zu Hause, 
nur nicht bei sich selbst. Und das ist natürlich. Wenn 
ein freier, unbeschäftigter Augenblick diesen Menschen 
einmal zwingt, einen Blick in sein Inneres zu werfen, 
so erschrickt er vor der Leere und Öde, die sich ihm 
öffnet; es ist ihm, als hätten Gräber sich geöffnet und 
wiesen ihre Todten; er fürchtet in dieser schaudervol
len Stille die Stimme Gottes zu vernehmen, die ihn 
fragt, warum er dem Himmel untreu und ein Knecht 
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der Erde geworden; er flieht die Einsamkeit und Got
tes Stimme in ihr. Der Thor, der es immer wieder 
mit der Flucht versucht, obschon nichts so gewiss ist, 
als dass er sich selbst und seinem Gotte nicht entflie
hen kann! u. s. f.“ Dazu noch einige Worte aus dem 
Übergange in Nr. 9 über Matth. 22, 34 46. „Die 
Kirche hat diese beiden Erzählungen nicht ohne Grund 
zu einem Sonntagsevangelium verbunden. Sie hat durch 
den Gegensatz der einfachen göttlichen Wahrheit, dass 
die Liebe das Höchste im Leben ist, und der spitzfin
digen Fragen einer thörigen Gelehrsamkeit uns daran 
erinnern wollen, dass das Evangelium auf reiner Ge
sinnung und edler That beruht, nicht auf unfruchtbarer 
Grübelei, — dass todte Worte, mit denen Witz und 
Scharfsinn ihr Spiel treiben, und handelten diese Worte 
selbst von Gott und Christus, im Christenthume nichts 
bedeuten, dass die Kraft und That des Geistes im 
Christenthum Alles ist.“

Der Verf. von Nr. 3, von dem schon viele Pre
digten der Öffentlichkeit übergeben sind, hat sowol 
was den Inhalt und Geist derselben anlangt, als auch 
was ihre Technik betrifft, manchen ernsten und auch 
scharfen Tadel hören müssen. Ref. bekennt auch ganz 
offen, dass er in den Tholuck’schen Predigten, so weit 
er sie kennen lernte (recensirt hat er noch keine), bis
her , wenngleich grosse homiletische Anlagen, doch 
keineswegs homiletische Durchbildung erblickte, und 
durch die manchen schönen, ergreifenden Stellen kei
neswegs über die im Ganzen sichtbare Unvollkommen
heit zufrieden gestellt werden konnte. Diese unsere 
Ansicht von der Homiletik des Hrn. Th. hat sich jedoch 
in etwas verändert, nachdem wir diesen neuesten Band 
seiner Predigten gelesen haben. Sie zeichnen sich vor 
den frühem Erzeugnissen seiner Redekunst in jedem 
Bezüge bedeutend aus und, obwol wir sie keineswegs 
für classisch erklären können und gar mancherlei Aus
stellungen an ihnen zu machen hätten, erkennen wir 
sie doch iür sehr lesenswerth an und versichern, dass 
wir sie mit wirklichem Interesse gelesen haben. Für 
diejenigen, wrelche bei Predigten von unserm Verf. vor
erst nach dem dogmatischen Standpunkte sich umsehen 
dürften, ob derselbe der bisherige oder etwa etwas 
verändert, sei die .Bemerkung gemacht, dass wir in 
diesem Bande einen freiem Geist walten sehen, als 
uns früher geschienen, und dass, wir Äusserungen 
nicht erwartet hätten und an die wir uns gern halten, 
wenn auch dann wieder ein anderes Wort fällt, das 
wir mit ihnen nicht recht zu vereinigen wissen. Wir 

heben hier gleich Einiges aus, wie wir es uns gerade 
beim Lesen angemerkt haben. Nach S. 39 liegt die 
Entscheidung über seine Rettung oder Verurtheilung „in 
des Menschen Hand.“ Nach S. 48 ist „Gottes Wort 
nicht geradezu unwiderstehlich“. S. 36 heisst es wegen 
Inspiration der Bibel: „in einigen Stücken waltet ein 
reicheres, in andern ein geringeres Maas von Geist.“ 
Nach S. 67 bediente sich Gott im A. und N. T. der 
Herablassung bei der Belehrung der Menschen; S. 73 
wird der Bildersprache der Bibel gedacht, und da ge
sagt: „wenn Christus zu Throne sitzt zur Rechten 
Gottes, wenn sein Blut uns rein wäscht von unsern 
Sünden, wenn Lazarus von Engeln getragen wird in 
Abraham’s Schoos, wenn mit dem Wurme gedroht 
wird, der nicht stirbt, und mit dem Feuer, das nicht 
verlischt, wenn dort die Harfenspieler ein neues Lied 
singen vor dem Stuhle im Himmel, — ist das nicht 
Alles im Gleichniss geredet und sind nicht die wech
selnden Bilder eben ein Zeichen, dass wir uns nur an 
die Sache halten sollen?“ S. 82 heisst es von der 
Schöpfungs- und Sündenfallserzählung: „es ist wahr, 
die Klänge aus dieser Urzeit lauten theilweise dunkel, 
das Kleid, in dem diese Geschichte auftritt, trägt Schnitt 
und Gepräge der Zeit an sich, wo sie entstanden, des 
Kindesalters der Welt.“ S. 92 heisst es von der Schrift 
nach besonderer Erwähnung neutestamentlicher Bücher: 
„in ihrer Darstellung trägt sie die Flecken und Gebre
chen aller andern menschlichen Schriftsteller; da ist 
keine strenge Ordnung der Sachen, keine Fülle des 
Ausdrucks, keine Kunst der Anlage.“ Von der Him
melfahrt heisst es S. 94: „Die Wolke hat ihn in den 
Schleier des Geheimnisses gehüllt.“ S. 96 heisst es in 
Bezug auf die Geschichte von Christus, als welche der 
Mittelpunkt unsers Glaubens, dass ihr Zweck der sei: 
„es hat uns Menschen eben das Bild einer wahren Mensch
heit gefehlt, einer solchen Menschheit, über die der geöff
nete Himmel rufen kann: das ist mein geliebter Sohn! 
Lasst es mich ganz in eurer Sprache ausdrücken: es 
hat uns ein Ideal der Menschheit gefehlt, um uns hin
ein zu bilden.“ (Das fällt ja wol mit Krause’s Ansicht 
und mit Rupp’s Humanitätsglauben zusammen.) S. 129 
heisst es, dass „der Gottesmensch nach dem Bilde 
Jesu Christi aus euch herausgeboren.“ Diese und ähn
liche Äusserungen waren uns überraschend und werden 
es manchem Andern auch sein, der die in den frühem 
Predigten des Verf. herrschende Richtung nicht verges
sen hat.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von ®'. A. Brockbaus in I<eip®ig.
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(Schluss aus Nr. 235.)
Sehen wir nun aber ab von dem Lehrinhalte und 
fragen nach der Art, wie derselbe behandelt und der 
Gemeinde ans Herz gelegt wird, so ist Hrn. Th. 
eine wirkliche Redemacht unbedingt zuzu gestehen, die 
bald in einer körnigen Popularität, bald in einer — 
venia sit verbo — dialektischen Schlauheit, bald in rei
cher und meist treffender Bibelspruchbenutzung, bald 
in malerischer Schilderung (z. B. S. 36. 39), bald in 
der Erklärung des Übersinnlichen durch Sinnliches (z. 
B. S. 102—103), bald in Beifügung von Sentenzen aus 
alter Welt, von Dichtern, von Kirchenvätern, von Lu
ther (S. 31. 73. 95. 34. 40. 66. 122. 135), bald in>6- 
wendung des Seelendialogs (z. B. S. 92) ihjf'Weck- 
mittel hat. Wir sind überzeugt, dass diese Predigten, 
da wir sie uns nicht ohne das nöthige Körperleben 
vorgetragen denken können, Eindruck gemacht haben. 
Sie würden denselben auch nicht auf den Ref. verfehlt 
haben, so wie sie beim Lesen sein Interesse fesselten; 
trotzdem kann er sich die Mängel nicht bergen, an de
nen sie leiden. Gar manches Bild ist verfehlt, wie 
wenn S. 3 der Glaube den Menschen in der Todes
stunde „den Anker gibt, der an die Ufer der Ewigkeit 
hinüberreicht“; wenn S. 29 von „Schlachten“ geredet 
wird, „welche in schlaflosen Nächten der Kranken
bette zwischen Mensch und Gott geschlagen werden;“ 
wenn S. 38 „der schwarze, stumme Kreuzespfahl 
als rachellammendes Schwert über ihrem Haupte erschei
nend“ gedacht ist; wenn S. 45 von Menschen gere
det wird, „die an Christi Brust gesogen.“ Passend 
sind nicht immer die Äusserungen, die von Andern an
geführt werden. S. z. R. s. 31. Die Harmonie zwischen 
Thema und Theilen fehlt nicht selten, wie wenn auf 
die Themafrage (Nr. 7 u. 8): „Was lehrt die Bibel?“ 
die Antwort gegeben wird: „Geschichte, Predigt, Weis
sagung,« wo doch nur das erste ein Object des Leh
rens hier ist und also als Antwort passt; oder wenn 
in Nr. 10 zu dem Thema: „Wie wirkt die Bibel die 
Bekehrung?“ dann hinzugefügt wird: ,,i) was die Be
kehrung nicht ist 2) was sie ist, und 3) wie sie zu 
Stande kommt.“ Ebenso auch gleich wieder die fol
gende Nr. 11. So auch Nr. 4 eine höchst gedanken
volle Homilie über die ganze Rede Christi über Jeru
salem (Luc. 19, 41—44), welche ganz unrichtigerweise 

zu dem Thema: „Thränen Jesu über Jerusalem,“ ge
kommen ist. Überhaupt, die Dispositionen wollen uns 
selten ansprechen. Auch die Entwickelung und Aus
führung geht keineswegs immer scharf auf ihr Ziel 
los, sondern verliert sich öfters auf Abwege, was frei
lich leicht bei denen geschieht, die, wie sichs gebührt, 
bei allen Wahrheiten, die sie zur Sprache bringen, 
jedesmal ihre bestimmten Zwecke in dem Leben der 
Gemeinde verfolgen, was aber bei einer männlichen 
Continenz und Abstinenz recht wohl zu vermeiden ist. 
Wir wollen noch zwei Übelstände erwähnen. Die Pre
digten des Hrn. Th. scheiden sich immer in Gruppen, 
mit einem Grundthema, das dann in verschiedenen 
Beziehungen oder in verschiedenen Stationen behandelt 
wird. Das mag sein, wiewol wir es nicht gerade für 
zweckmässig halten, weil es nicht naturgemäss er
scheint, sich ein Thema für eine ganze Reibe von 
Predigten festzusetzen, gleichsam für eine Reihe von 
Vorlesungen, während das Leben, unbekümmert um 
solche Plane, einem ganz andere Dinge zum Bespre
chen aufdrängen kann. Jedoch, das mag sein, mag 
noch am ersten in einer Universitätskirche sein. Aber 
was uns gar nicht zusagen will, das ist, dass auch die 
Bibelerklärung dabei zu kurz zu kommen scheint. 
Diese Predigtgruppen nämlich haben meist auch nur 
einen Text. So sind die sieben Predigten über die Bibel 
alle an 2 Tim. 3, 15 —17 angeknüpft und Hr. Th. hat 
ein ganzes Semester (s. S. 112) nur über diesen Text 
gepredigt. Gerade das aber scheint uns von grosser 
Wichtigkeit, dass die Zuhörer mit dem grossen Reich- 
thume der Bibel recht bekannt gemacht werden, und 
dies kann doch nur dann geschehen, wenn die Texte, 
die ja express erklärt werden, mannichfaltige sind. Der 
andere Übelstand ist der, dass die Eingänge zu den 
Predigten oft summarische Recapitulationen der vori
gen sind, was doch, wenn es so oft wiederkehrt, wie 
hier (man s. z. B. die Predigten Nr. 6—H) etwas lang
weilendes hat. Zum Schlüsse noch eine Stelle, um den 
Charakter dieser Predigten anschaulich zu machen, 
S. 128: „Auf diese wichtigste Frage: Warum sind wir 
hier auiErden?“ vernimmt man eine dreifache Ant
wort: um zu sein und zu geniessen, oder, um zu schaf
fen und zu wirken, oder, um zu werden und zu reifen 
für eine Ewigkeit. Auch jetzt kann man oft genug die 
seichte Lehre hören, dass eine gütige Vorsehung ge
wiss nur den Menschen auf Erden gesetzt, damit er 

lalle Blümlein, die am Wege stehen, abbreche, bis er 
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auf einem andernt Planeten dies süsse Geschäft noch 
einmal beginne; dies Traumgebilde des weichlichen und 
genusssüchtigen Herzens wird hinlänglich Lügen gestraft 
schon durch die Beschaffenheit der Lust der Weit, denn 
was ist sie anders, als ein Feuerwerk, dass unter ei
nem Regen abbrennt, nichts Ganzes, lauter zerrissene 
Gestalten? Sie wird Lügen gestraft durch die abge
härmten fangen, die Millionen Seufzer, den verhalte
nen oder lauten Gram der Erdenkinder, durch eure 
Processe, eure Ehescheidungen, eure Gefängnisse, eure 
Krankenlager und Sterbebette. Redet mir nicht von 
dem süssen Pokal, in den nur etliche bittere Tropfen 
hineingelassen sind •— entweder ihr seid nicht mehr 
nüchtern, oder ihr glaubt selbst nicht daran. Sagt mir 
nicht, dass es nur von uns selbst abhänge, ob wir viel 
Freuden geniessen wollen. Wenn ihr andere, als rein 
innerliche Freuden meint, so ist das nicht wahr.44

Über den Verf. von Nr. 4 kann man sich der Ver
wunderung, dass er überhaupt predigt und gar, dass er 
Predigten drucken lässt, doch nicht ganz enthalten, 
wenn man seine Vorrede gelesen hat. Er ist „über
zeugt, dass mit Reden allein — für den Bau der Kirche 
Christi wenig gethan ist44; er sagt: „das Christenthum 
kann nicht anders fortgebaut werden , als es entstan
den ist; es entstand aber aus Thatsachen, und diesen 
schlossen sich die Reden erst als Darstellung jener 
Thatsachen nachfolgend an. Christi Geburt, Leben, 
Tod und Auferstehung und jene Ausgiessung des heili
gen Geistes selbst, das sind lauter Thatsachen, die 
begründend vorhergehen mussten, ehe Petrus vom 
Geiste erfüllt, das Wort ergreifen konnte,44 u. s. w.; er 
nennt dann solche Thatsachen, durch welche das Chri
stenthum erst gefördert werde, nämlich „das Zusammen
treten der Gemeinde an einem bestimmten Orte zum 
evangelischen Gottesdienste, die Vollziehung der Sa- 
cramente, die Heiligung des Feiertags überhaupt und 
die verschiedenen Feste mit den Sitten, die sich im 
kirchlichen und häuslichen Leben daran knüpfen, sowie 
mancherlei andere Formen heilsamer Thätigkeit, welche 
der wieder erwachte kirchliche Gemeinsinn sich er
zeugen möchte. Solches sind redendere Thatsachen, 
schlagendere Beweisthümer für das Christenthum, als 
vieler tausend Prediger kluge und wohldurchdachte 
Rede.44 • So urtheilt Hr. Th. und es scheint, als wenn 
ihm die Liturgie wichtiger erschiene, als das freie 
Wort, also auch zu einer ganz andern Geltung berech
tigt, als welche sie bis jetzt in der evangelischen Kirche 
gehabt hat. Wir nun theilen diese Ansicht keineswegs, 
geben das Entstehen der Christenthumspredigt §us den 
Thatsachen des Lebens Christi, auf das er sich stützt, 
gar nicht in demMaasse zu, da ja Christus selbst — 
und doch nichts Anderes, als Christenthum, — gepre
digt hat und von Anfang und vor den Hauptthatsachen, 
und können uns von einer Ausdehnung des liturgi
schen Elementes in der evangelischen Kirche durchaus 

keine Förderung des Christenthums bei uns versprechen 
und das vornehmlich nach den Erfahrungen, welche 
an der preussischen Agende ja nun über zwei Decen- 
nien gemacht worden sind. Indess wir haben es hier 
mit den Predigten des Verf. zu thun und nicht mit sei
ner Ansicht von dem freien , lebendigen Worte in der 
Kirche. Wie steht es nun um die Predigten ? Offen 
gestanden: Ref. hat denselben wenig Geschmack abge
winnen können. Es fehlt ihnen der Redecharakter; 
sie sind theils didaktische , theils gemüthliche ExposL 
tionen, die am Faden des Textes fortgehen , zuweilen 
schwerfällig gehen; es ist noch keine durchgebildete 
Beredtsamkeit. Es mögen hier gleich ein Paar Stellen 
ausgezogen sein, damit die Redeweise des Verf. sich 
selbst zeige. Nr. 3, eine Weihnachtspredigt, beginnt 
folgendermassen: „So ist uns denn, wie die Tage und 
die Nächte sich ablösend dahineilen , auch dieser fest
liche Morgen mit seiner Freudenbotschaft, dieser ge
feierte Tag des liebenWeihnachtsfestes wiederherüber
gekommen, so geheimnissvoll ersehnt den Kindern, de
nen darin von liebender Sorgfalt so fröhliche Über
raschungen bereitet sind, und uns, die wir schon älter 
geworden, zu mancher Erinnerung auffordernd an jene 
frühere, nun vergangene Jugend, zu manchen ernsten 
Gedanken stimmend für die Gegenwart und Zukunft. 
Mögen denn nun dahinten bleiben jene Stürme und Erd
beben gekämpfter Kämpfe, erlittner Leiden, durchsorg- 
ter Sorgen, und jenes verzehrende Feuer vielleicht ver
geblich verlebter Tage, vielleicht verlorner Stunden, 
habe keine Kraft mehr über die festlichen Gemüther, 
damit sie jetzt jenes stillen, sanften Sausens inne wer-, 
den, darin sich ihnen die lebendige Nähe Gottes kund 
thut/*  In Nr. 4, S. 63 heisst es: „So klammern wir 
uns in diesen starken Wogen und Wehen der Ver
gänglichkeit an jenen Felsen des Heils an, der uns 
vom Himmel her unzerstörbar in die Wuth der Leiden
schaften, in den Dienst der Eitelkeit dieser Welt hin
eingesetzt ist zu unserer Erlösung. Und wenn ebenso 
Mancher sich noch nicht recht getraut, in seinem 
Kampfe zu jenem festen Felsen seine Zuflucht zu neh
men, ja wenn sich der Felsen so manchem Auge als 
ein dunkler, nebelhafter Fleck entzieht, kommt es nicht 
eben daher, gel. Br., dass wir bei allem Mangel an 
rechter Befriedigung, bei allem zerstückelten Arbeiten 
und Geniessen, doch dieses Leben zu sehr als ein für 
sich bestehendes Ganzes auffassten, da es doch nur ein 
kleiner Anfang, ein kleines Bruchstück ist von einem 
Ganzen, dessen weit grössere Hälfte erst noch nach- 
folgends sich offenbaren wird, eine Hausflur zu einem 
Hause, das unsere blöden Augen freilich noch nicht 
zu durchdringen vermögen, das aber dessenungeachtet 
nicht weniger vorhanden ist; und wir werden das bald 
erfahren, wenn wir durch jene andere Thür dieser 
Hausflur, was die Leute Sterben und Tod nennen, hin
durchgeschritten sind.44 S» 85—86, wo von den rasch 
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geknüpften Bekanntschaften die Rede, bei denen bald 
„innere Verschiedenheiten zum Vorschein kommen,“ 
heisst es: „Zuerst werden sie (d.i. diese Verschieden
heiten) nicht beachtet; denn jeder denkt sie im Andern 
zu überwinden; da sie aber doch zu gewichtig sich in 
das ganze Verhältniss mit einmischen, sodass man sich 
alle Augenblicke an diesen Steinen des Anstosses reibt 
und stösst, so wäre es Besonnenheit, die zu eng gezo
genen Enden vorsichtig und wohlwollend wieder bis 
zu einer angemessenen Weite ablaufen zu lassen, in 
der man sich gegenseitig erträgt und vielleicht sogar 
schätzt. Aber statt dessen lassen sie den Strom des 
Widerwärtigen immer höher anschwellen, verhehlen 
sich denselben oder kämpfen vergeblich dagegen an, 
bis er zu der Höhe kommt, dass ein gewaltsamer 
Durchbruch nicht mehr zu hindern ist. Und wenn nun 
dieser Durchbruch erfolgt, — welche Verheerung rich
tet er da nicht an in den Gemüthern. Statt eines mil
den aufrichtenden Trösters bleibt vielmehr ein scharfer 
Stachel zurück, der schwer stumpf wird, und keine feu
rige Kohle wird auf des Andern Haupt gesammelt, ihn 
zum Danke zu stimmen und zum Lobe des Höchsten, 
sondern unter der Asche der zusammengestürzten 
Freundschaft glimmt ein verborgenes Feuer, das viel
leicht nur einer neuen Berührung bedarf, um wieder 
in verzehrenden Flammen auszubrechen. Heilt auch die 
Wunde zuletzt, so bleibt doch die wunde Stelle , und 
das Herz, in welchem nur Opfer Gottes brennen soll
ten, ist eine Brandstätte geworden voll Schutt und Kum
mer.“ Diese Stellen bedürfen keines Commentars, um 
den Ref. zu rechtfertigen, wenn ihm die Redeweise 
des Hrn. Th. wenig zusagt. Gibt es nun auch Stellen 
voll christlicher Innigkeit und jugendlicher Frische, so 
ist doch die Unsicherheit der Sprache und die mit ihr 
zusammenhängende Unklarheit, welche in den ange
zeigten Stellen auffällt, vorherrschend. Dass die The- 
mata mehr Überschriften sind, als Themata im ge
bräuchlichen Sinne, dass sie nicht sowol ausgeführt 
werden, als nur das Eine und das Andere über sie gespro
chen wird, das kann nicht denen zusagen, welche wissen, 
dass eine gemessene Ordnung keineswegs den muthigen 
Gang der Rede hemmt, vielmehr im rechten Wege hält 
und damit ihre Wirkung fördert. Auch in der Dogma
tik, auf welcher Hr. Th. fusst, ßndet sich Ref. nicht 
so heimisch, dass es ihm in diesen Predigten wohl sein 
könnte. S. 55 heisst es m Bezug auf die Versuchungs
geschichte : „So weit musste Gott selbst sich zur Theil- 
nahme in das menschliche Wesen herablassen, aus 
dessen schuldvoller Verlorenheit wieder den We» zu 
bahnen in des versöhnlichen Vaters grosses, ewiges 
Haus.“ S. 82 heisst es von Christus, dass „er allen 
Rath des Vaters wusste,“ was sich aber mit Christi 
eigenen Erklärungen (Act. 1,7; Matth. 24, 36) nicht 
wohl vereinigen lässt. S. 118 heisst es von der neuen 
Geburt, sie sei „eine doppelte; denn es wird darin so

wol der innerliche Mensch neu geboren durch Christus 
aus dem Geiste Gottes, als auch Christus selbst wird 
in der Seele des Menschen wiedergeboren, und be
wirkt gerade dadurch in ihm jenes neue Leben und 
jene erwünschte Anwendung aller geistigen Dinge, 
recht aus des innersten Lebens Tiefen heraus.“ S. 109 
heisst es: „Zu leiden aber haben wir durch die Schuld 
der Sünde,“ wonach Hr. Th. alles Elend auf der Erde 
aus der Sünde abzuleiten scheint. S. 28—29 lesen wir: 
„Und wenn wir so häufig unsere Begriffe, oder das, 
was wir wohl unser vernünftiges Denken haben nen
nen hören, ebenfalls mit dem vereinigt finden, was den 
anbrechenden Tag des evangelischen Lebens aus Christo 
in uns hindert, darf uns das befremden, gel. Br., da 
jenes sogenannte vernünftige Denken mit seinen selbst
gemachten Begriffen ja auch weiter nichts ist, als eine 
Frucht jener gesammten, im Herzen aufgehäuften Le
benseindrücke.“

In N. 5 haben wir es mit mehren Rednern zu
gleich zu thun und mit Casualreden. Über solche Re
den lässt sich aus der Ferne, in welcher der Recen- 
sent steht, nicht so leicht urtheilen; denn sie haben 
mit ihrem Anlass auch ihr Maas in dem Casus, der sie 
hervorruft, während die gewöhnliche Predigt mit dem 
Thema sich ihr Ziel und ihre Grenzen setzt; der Ca
sus aber ist dem Rec. nicht immer gerade klar, selbst 
dann nicht immer, wenn er in einer besondern Note 
zur Überschrift angezeigt wird. Es lässt sich also, 
wenn man solche Reden liest, keineswegs so bestimmt 
erklären: der Redner hätte eine andere Richtung oder 
auch nur einen andern Gang nehmen sollen, er hätte 
dies erwähnen oder weiter ausführen, jenes weglassen 
oder nur kurz berühren sollen. Das Bedürfniss der 
Hörer, welche zu solcher Rede sich einfinden, ist ein 
so specielles, dass es äusser ihnen nur dem Redner 
klar sein kann, und der Rec. muss sich hüten, ihn von 
seinem Arbeitstische aus meistern zu wollen über das, 
was er gesprochen hat; er kann ihm sehr leicht Un
recht thun. Mit dieser Vorsicht geht Ref. auch an die 
Anzeige der von Hrn. Palmer gesammelten Amtsreden. 
Abth. I umfasst Vorträge bei Sterbefällen. Nr. 1? bei 
dem Begräbnisse eines Geistlichen von dem sei. Dr. 
Steudel, kam uns sehr matt vor. Nr. 2, Leichenpre
digt von Prof. Braun in Maulbronn, nach Marc. 1, 15? 
mehr dogmatisch, als praktisch gehalten, hat auf Ref. 
wenig Eindruck gemacht. Nr. 3, von Diak. Hartmann 
zu Böblingen, populär und niclit ohne. Kraft. An Ver
sen, wie der angebrachte: „Em Uhnste stirbt nicht, 
Obgleich man so spricht; Sein Elend stirbt nur, — Er 
aber steht da in der neuen Natur!“ kann jedoch Ref. 
auch von der Popularität aus gar keinen Sinn finden. 
Nr. 4 über 1 Petr. 4, 10 und Nr. 8 über Röm. 12, 5 
vom Herausgeber, was man sagen kann, praktisch« 
Nr. 4, von. Stadtpf. Hegler zu Löwenstein, am Grabe 
„der Seherin von Prevorst,“ mit Feinheit und grosser
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Besonnenheit. Nr. 6, von Wilh. Hoffmann, bei Beer
digung einer ermordeten, ledigen Weibsperson, eine 
wahrhaft christliche Busspredigt, mit donnerndem Ernste 
und dem Sonnenlächeln der Barmherzigkeit, eine Rede, 
die den Ref. tief erschüttert und mit der höchsten Ach
tung vor dem Redner erfüllt hat, als welcher das Elend 
in der Wurzel kennt, das ganze Geschick und den 
ganzen Freimuth hat, es aufzudecken, und dabei die 
christliche Milde nicht einen Moment vergisst. Nr. 7 
von A. Knapp, bei Beerdigung eines Kindes, angelehnt 
an Gen. 22, 2, nicht ohne Geist, aber auch nicht ohne 
alle Ziererei („dieses Grab wird sich für die Eltern in 
eine Perlenmuschel verwandeln, woraus ihnen nicht 
nur die Perle eines seligen Wiedersehens —, sondern 
auch jene köstliche Perle der gediegenen Wiedergeburt 
_  entgegenleuchtet“). Nr. 9 von Pf. Eggel in Michel
bach bei Öhringen , am Grabe eines Kindes, gewöhn
lich. Abth. II. Vorträge bei Trauungen. Nr. 1 von 
Diak. Hofacker zu Stuttgart, nach Jes. 56, 7, „unser 
Haus soll ein Bethaus sein, muss also einen Hausaltar, 
eine Hauskanzel und das Bild des Gekreuzigten ha
ben;“ mehr eine docirende Explication von Wahrhei
ten , als eine Rede aus der Wahrheit heraus an das 
Brautpaar, ohne Nachdruck. Nr. 2 vom sei. Prof. Kern 
in Dürmenz nach Joh. 14, 18, sehr gewöhnlich. Nr. 3, 
Hochzeitspredigt vom sei. Pfarrer Jäger in Müchingen, 
nach Eph. 5, 21—33, bietet die ganze Christologie auf 
und bringt Bibelspruch auf Bibelspruch, dürfte aber 
schwerlich vielen Brautpaaren zu Herzen gehen. Nr. 4, 
auch eine Hochzeitspredigt, von Pf. Wolff in Beinstein, 
nach Gen. 2, 18, ohne rechtes Leben. Nr. 5, Rede von 
E. Genzken, P. prim, und Scholarch zu Möllen, nach 
1 Cor. 3, 11. Viel zu viel Worte, um das Herz zu 

...ein er wirklichen Vertiefung kommen zu las’sen; vrel^u 
viel demonstrirt, wo es nur der Anwendung bedurfte; 
dabei zu ungerecht über die Ehe unter Nichtchristen, 
als dass nicht der Unbefangene seinen Anstoss daran 
nehmen sollte. Nr. 6 von Pf. Zeller in Döffingen, 
nach Röm. 8, 39, ohne viel Kraft. Nr. 7 vom Heraus
geber, Paraphiase von Luc. 1, 78. 79 mit Geist, meist 
gut, nicht immer rasch verwendet. Abth. III. Vor
träge zur Vorbereitung auf das Abendmahl und am Buss
tage. Nr. 1 vom Herausgeber, überschreitet den Text 
Röm. 8, 9 mit dem Hauptsatze: „weder der Leib des 
Herrn ohne seinen Geist, noch sein Geist ohne den 
Leib reicht hin, uns ihm und ihn uns zu eigen zu machen,44 
stützt sich aber sehr haltlos dabei auf Joh. 6, 54, da 
ja Christus selbst V. 63 die anders verstehen 
lehrt, geht von einer offenbaren Unwahrheit („Geist 
und Leib können nicht getrennt werden, wenn nicht 
beide zu Grunde gehen sollen44) aus, verwirrt sich in 
der Behandlung der zweiten Hälfte des Thema unver
meidlich und stört damit, was in der ersten Hälfte gut 
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gesagt war. Nr. 2 u. 3 in der Heilanstalt für Geistes
kranke zu Winnenthal, von Wilh. Hoffmann, in wel
chen beiden Beichtreden aber die Macht des Grabred
ners von Nr. 6 im 1. Hefte nicht zu erkennen. Nr. 4, 
Busstagspredigt von dem sei. Prof. Kern über Röm. 
12, 1. 2, wie Nr. 2 im 1. Hefte, zum Glück sehr kurz, 
kaum sechs weitgedruckte Seiten. Nr. 5, Busstagspre
digt vom Herausgeber , passliche Erklärung von Ps. 130. 
Nr. 6, Abendmahlsvorbereitung von Repetent Müller in 
Tübingen, über Joh. 14, 18, ruht wol nicht auf rechter 
Exegese, wenn die erste Sprachhälfte als Verheissung 
und die zweite als Erfüllung getrennt werden, ist eine 
ruhige Exposition ohne viel Leben. Abth. IV. Predig
ten und Reden bei verschiedenen Anlässen. Nr. 1, am 
Geburtsfeste des Königs über Deut. 22, 2. u. ff., von 
Dekan Gundert in Esslingen , behandelt das passende 
Thema: „die Freude des Christen über die Wohlfahrt sei
nes Vaterlandes, als sich aussprechend in Dank -gegen 
Gott, nachhaltig in Stärkung des Glaubensmuthes für die 
bösen Tage, kräftig zur Ermunterung im Rechtthun,44 
kurz und gut. Nr. 2 bei gleicher Gelegenheit, von De
kan Kapf in Münsingen, nach Ps. 138, 1. 2 stellt dar: 
„wie herrlich Gott seinen Namen gemacht habe, an 
der Welt überhaupt, an unserm Vaterlande, an unserm 
Könige und unserer Zeit besonders, “ und redet nun 
erst von der Schönheit der Schöpfung, der Herrlichkeit 
der Erlösung und von dem Heil der himmlischen Hei- 
math (wohl nicht in diese Feier gehörig), läuft dann die 
Geschichte Würtembergs durch und gibt sogar compa- 
rative statistische Angaben in Zahlen, sodass man bei 
aller Anerkennung der Gründlichkeit des Hrn. K. doch 
wünschen möchte, dass er auf der Kanzel weniger 
gründlich wäre und lieber etwas mehr Geschmack hätte. 
Nr. 3 bei einer.. Kirchhofsverlegung, von Pf- Nast in 
Bolheim, sehr zweckgemäss und rührend. Sehr unbe
deutend dagegen Nr. 4 bei ähnlicher Gelegenheit, von 
Gust. Süsskind, Pf. in Thumlingen. Endlich noch 
eine kleine Arbeit vom Herausgeber „zur Abendfeier 
des Jahresschlusses,44 nach Ps. 103, 1—5. Befragen wir 
uns hier am Ende über den Werth der ganzen Samm
lung, so können wir ihn nicht hoch anschlagen. Eine 
wirkliche bedeutende Rednerpersönlichkeit tritt nur ein- 
mal hervor, nämlich in Hft. 1, Nr. 6, verschwindet aber 
wieder in den zwei andern Arbeiten desselben Verf. 
in Heft 2. Manches ist wol gut und hat auch Anre
gendes, aber das Meiste füllt doch zu gewiss in die 
Rubrik des Gewöhnlichen und trägt zu wenig Charakter 
und frisches Leben an sich, als dass es den Geistlichen 
zur Anregung und Anleitung darzubieten wäre und wirk
lich dienen dürfte. Wir müssen also, wenn das Unter
nehmen fortgehen sollte, von der Redaction eine bessere 
Auswahl unter den dargebotenen Arbeiten wünschen.

Hamburg. Ur. Alt.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Es ist eine sich mannichfach bekundende Thatsache, 
dass in der neuesten Zeit die deutsche Philosophie, so 
unvollkommen sie auch in Frankreich bekannt ist, den
noch dort ein zunehmendes Ansehen und mit demsel
ben sowol Gegner, als Freunde, in wachsender Zahl 
erlangt. Zu den Proben dieser Aufmerksamkeit und 
der theils feindlichen, theils freundlichen Theilnahme, 
welche unsern vaterländischen speculativen Bestrebun
gen von jener Seite her gewidmet wird, gehören die 
hier zusammengestellten Schriften. Zwar besitzt keine 
derselben einen höhern und nachhaltigen Werth für 
die Geschichte der Philosophie. Die zuerst genannte 
.ist sogar, an und für sich betrachtet, eine ziemlich 
werthlose Erscheinung. Dessenungeachtet nehmen sie 
unser Interesse in Anspruch. Sie liefern einen nicht 
unbedeutenden Beitrag zu einem Bilde von dem jetzi
gen Stande der Philosophie unter den französischen 
Sprachgenossen , und stellen drei verschiedene , neben 
der bekannten eklektischen Aneignung von Lehrbegrif
fen unserer pantheistischen Schule vorhandene Ver
hältnisse dar, in denen der französische Geist zu dem 
der deutschen Vernunftforschung gegenwärtig sich be
findet. Zugleich werden an ihnen gemeinschaftlich ob
gleich in verschie.denen Graden, die Hemmungen sicht
bar, die für ihre Verfasser aus dem Charakter ihrer 
Sprache und aus dem Ganzen ihrer Volkstümlichkeit 
im Bezug auf das tiefere Verständniss und die voll
ständige Kenntniss der seit Kant hervorgetretenen Lei
stungen unserer Speeulation entspringen. Eine nähere 
Beleuchtung des Inhalts und der Eigentümlichkeit die

ser Arbeiten soll das Gesagte den Lesern zur unmittel
baren Anschauung bringen.

Nr. L Die Stellung, welche Hr. Saintes, Prediger 
der französischen reformirten Gemeinde in Hamburg, 
zu der deutschen Philosophie einnimmt, ist durch seine 
beiden vorausgegangenen Versuche, durch eine von 
ihm sogenannte kritische Geschichte des Rationalismus in 
Deutschland, und durch eine Geschichte des Lebens 
und der Philosophie von Spinoza bereits hinlänglich 
an den Tag gelegt, und von mir in einem frühem Be
richt (man vgl. Neue Jen. Lit.-Ztg., Jan. 1844, Nr. 11 u. 12) 
hervorgehoben worden. Er will dazu beitragen, seinen 
Sprachgenossen die Bekanntschaft mit den Leistungen 
und dem gegenwärtigen Zustand unserer Philosophie zu 
vermitteln. Insbesondere aber will er davon überzeu
gen , dass die freie sich selbst überlassene Vernunft
forschung zu keinem belohnenden Ergebniss gelangen 
und nichts Anderes, als die Ohnmacht der menschlichen 
Vernunft enthüllen könne, woraus für jeden Denken
den das Bedürfnis« einleuchtend werden müsse, -die 
Philosophie der Wahrheit in den Offenbarungen des 
Evangeliums zu suchen. Dabei hat er die Meinung ge
fasst , Spinoza, dessen System er übrigens gänzlich 
misversteht, sei der Urheber und Meister der gesamm
ten neuern Philosophie. Sowol Leibniz, Wolff und Kant, 
wie die übrigen namhaften Philosophen des achtzehnten 
und des gegenwärtigen Jahrhunderts sollen nur die Ent
wickelung des Spinozismus darstellen. Gemäss dem 
Verhältniss der menschlichen Speeulation zum Christen- 
thume sei der eigentliche Gegensatz und Kampf, wel
cher durch alle philosophische und theologische Bewe
gungen der neuern und neuesten Zeit sich hindurch
ziehe, der zwischen Christus und Spinoza. Von einer 
solchen Denkart im Allgemeinen geleitet, erklärt er 
sich über die besondere Absicht, welche ihn zu der 
blos für Frankreich bestimmten Schilderung es e ens 
und der Lehren Kant’s bewogen, in folgender Weise 
(p. 484 — 487). Zunächst habe er das Verlangen ge
hegt, viele mangelhafte und falsche Vorstellungen zu 
berichtigen, welche sieh dort über .len Charakter der 
Philosophen« und der Person des grossen Denkers fin- 
den Ausserdem aber habe er einen noch hohem 
Zweck erreichen wollen. Es sei vorauszusehen, man 
werde in das Feuer des Kampfes, der seit langer Zeit 
zwischen» dem Princip der Autorität und dem der freiem 
Prüfung in Frankreich geführt werde, über kurz oder 
lang die beiden glänzenden Namen Spinoza’s und Kant’s 
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hineinziehen. Alsdann dürften alle diejenigen, welche 
durch das verführerische und trügerische Losungswort 
„Rationalismus“, dem Kant die möglichst hohe Bedeu
tung gegeben, sich angezogen fühlen, hinter seinem 
Lehrgebäude sich verschanzen wollen. Man^ werde 
seine Leistungen als das non plus ultra der bpecula- 
tion ausrufen , während doch dagegen geltend zu ma
chen sei, dass, wenn überhaupt im Gebiete der Philo
sophie von einer befriedigenden Gewissheit die Rede 
sein könnte, sie nirgend anders, als bei Spinoza ange
troffen werde. Demzufolge wolle er, Hr. S., seinen 
Lesern über die eigentliche Bedeutung der Kant’schen 
Philosophie den rechten Aufschluss geben. Kant sei 
tiefer, als irgend ein Anderer, in das dunkle Labyrinth 
des menschlichen Denkens eingedrungen, und habe die 
Vermögen unserer Intelligenz mit einer Schärfe zer
gliedert, welche Jeden abschrecken müsse, sich an der 
gleichen Arbeit zu versuchen. Seinen Nachforschungen 
sei es zu verdanken, dass man dem Skepticismus ge
genüber die Existenz derjenigen Begriffe nachweisen 
könne, welche der Erfahrung vorausgehen, und dass 
die empirische Ansicht von dem Ursprünge aller Be
griffe aus der Wahrnehmung widerlegt sei. Jedoch 
sei es nicht minder wahr, dass er, abgesehen von die
sen Erfolgen, nicht den geringsten Fortschritt herbeige
führt habe, weder für die Philosophie im eigentlichen 
Sinne dieses Worts, als für die Wissenschaft vom 
Wissen, noch für die Religion, welche die Wissen
schaft sei, zu lieben , was man verstehe , und deren 
Ideen er entstellt und verdreht, deren Würde er in den 
Staub gezogen habe. Sein System habe mit seinem 
unbeugsamen Gesetz der Pflicht und mit seinem unvoll
ständigen Begriff der Freiheit keine andere Tendenz 
als diese, die redlichen Seelen in Verzweiflung zu stür
zen, und sie dasjenige fürchten und sogar hassen zu 
lehren, was das Herz so sehr zu lieben wünsche. Bei 
solchen traurigen praktischen Resultaten der Kant’schen 
Philosophie hege jedoch der Verf. die tröstliche Hoff
nung, es werde eine doppelte heilsame Cousequenz aus 
derselben von allen Parteien ergriffen und angenommen 
werden. Erstens werde man erkennen, dass zufolge 
der Einsicht in die Unmöglichkeit, ein metaphysisches 
Wissen zu gewinnen, eine bittere und beleidigende Po
lemik nicht nur mit der christlichen Liebe, sondern 
auch mit der Vernunft im Widerspruch stehe, und dass 
vielmehr die Philosophen und Theologen zu einem ge
genseitigen Wohlwollen gezwungen seien. Zweitens 
werde man sich gedrungen finden, die wahre Erkennt- 
niss im Evangelium zu suchen, und Hörer und Thäter 
des Worts mit rechtschaffenem Herzen zu sein.

Diese Erklärungen dürften es dem deutschen Le- 
ser einleuchtend genug machen, welcher Grad von An- 
gemessenheit und Klarheit den Vorstellungen zukommt, 
die Hr. s. über den Werth und die Wirksamkeit des 
Kant scheu Systems sich angeeignet hat, und dürften 

hinsichtlich der Beschaffenheit des innern Berufes, der 
ihn zu seinen schriftstellerischen Versuchen bestimmte, 
das vom Rec. an dem oben angeführten Orte früher 
gefällte Urtheil bestätigen. Es versteht sich hiernach, 
dass die vorliegende Schilderung, abgesehen von ihrem 
rein biographischen Theile, in welchem der Verf. die 
leichte Aufgabe einer Compilation nicht wohl verfehlen 
konnte, den Anforderungen in keiner Hinsicht ent
spricht, die nach so vielen hierher gehörigen Vorarbei
ten billigerweise an dieselbe zu stellen sind. Der Zu
gang zu dem Verständniss der Kant’schen Lehrbegriffe, 
welcher für Frankreich zuerst durch Villers eröffnet 
und zu unserer Zeit durch mehre neuere Darstellungen 
derselben, namentlich von Cousin und von Jouffroy, 
wie auch durch Übersetzungen einzelner Hauptwerke 
Kant’s weiter gebahnt worden ist, hat an Sicherheit 
und Genauigkeit durch diese Arbeit nichts gewonnen. 
Er hat nichts gewinnen können durch die Ansichten, 
welche der Verf. über die politischen und socialen Zu
stände und den Stand der Philosophie in Deutschland 
vor der Kant’schen Epoche, und über den Einfluss 
Kant’s auf deutsche Bildung und Speculation ausspricht, 
weil diese Ansichten unklar und verworren , grossen- 
theils schief und unwahr sind, weil sie nicht aus Quellen
studium und gediegenem Urtheil, sondern aus allerlei 
zusammengerafften Nachrichten und Meinungen ver
schiedenartiger Schriftsteller in Verbindung mit des 
Verf. unphilosophischer, dem supernaturalistischen Au
toritätsglauben ergebener Denkart hervorgegangen. 
Ebenso wenig ist er gefördert worden durch dasjenige, 
was der Verf. als eine Darlegung des Inhalts und Zu
sammenhangs der wichtigsten Lehrsätze des Kant’schen 
Systems gibt. Denn da, wo es die Erklärung der 
schwierigem Punkte gilt, lässt uns seine Exposition im 
Dunkeln und bezeugt nur seinen eigenen Mangel an 
Verständniss. Zum Beispiel bei seinem Versuche, die 
von Kant sogenannte transscendentale Deduction der 
Kategorien wiederzugeben (p. 10$ U4), verkennt er 
die Momente, worauf es hier ankommt, und ergeht sich 
in einem Gerede, welches zu keinem Aufschluss über 
die Sache führt. Kant beantwortet nämlich die auf
geworfene Frage: 5?auf welche Weise die Kategorien 
als die Grundformen unserer Verstandessynthesis zur 
Bestimmung unserer Erkenntnissgegenstände dienen,“ 
indem er zeigt, das Mannichfaltige der Anschauungen 
müsse unter den Bedingungen der ursprünglichen syn
thetischen Einheit der Apperception sich befinden, je
des Urtheil sei aber nichts Anderes, als eine Weise, 
wie unsere Intelligenz gegebene Erkenntnisse zur ob- 
jectiven Einheit der Apperception bringe. Demzufolge 
müsse Alles, was für uns das Object einer Erkenntniss 
ausmachen solle, in Ansehung einer der logischen Ur- 
theilsformen determinirt sein, um hierdurch zu unserer 
bewusstvollen Anerkennung zu gelangen. Nun seien es 
aber die Kategorien, deren Bedeutung und Eigenthüm- 
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lichkeit in den verschiedenen Arten der ürtheile sich 
ausspreche. Folglich ergebe sich hieraus, dass das 
Mannichfaltige in jeder gegebenen Anschauung noth- 
wendig unter den Kategorien stehe, und dass der Ge
brauch der letzteren die unerlässlichen Bedingungen 
fw die Möglichkeit und für die Wirklichkeit unserer 
Erfahrung darbiete. Hr. S. versteht nun gar nichts von 
diesem Zusammenhänge, in welchem Kant die Bedeutung 
und den Gebrauch des ürtheils für die Zusammenfas
sung des Wahrnehmungsstoffes in der Einheit des 
Selbstbewusstseins darstellt. Seine ganze Auskunft 
über die Deduction der Kategorien besteht in den 
nichtssagenden Anführungen: „Kant lehre, der mensch
liche Verstand könne die sinnlichen Gegenstände nicht 
anders denken, als wenn sie in der ursprünglichen 
Apperception sich vereinigen, und hieraus folge, dass 
die Möglichkeit jeder Thätigkeit des Verstandes sich 
auf die Fähigkeit gründe, die Gegenstände mit der ur
sprünglichen Einheit der Apperception zu identificiren. 
In gleicher Weise, wie wir der Zeit und dem Raume 
eine objective Geltung beilegen, weil die Anschauung 
der Objecte nur durch die Formen unseres äussern 
Sinnes möglich werde, müsse man auch eine objective 
Geltung jener Einheit beilegen, weil durch sie allein 
das Denken der Gegenstände möglich werde.“ Der 
eigentliche Fragepunkt, auf dessen Beantwortung sich 
die ganze Deduction bezieht, das Problem, warum der 
Gebrauch der Kategorien die nothwendige Bedingung 
für die Gestaltung der menschlichen Erfahrung enthält, 
ist von dem Verf. in seiner Erörterung dieses so we
sentlichen und entscheidenden Momentes der Kant’schen 
Erkenntnisstheorie verkannt und übersehen worden. 
Nicht minder verworren behandelt er die beiden Leh
ren von dem transscendentalen Schematismus der Ka
tegorien und von den obersten synthetischen Grund
sätzen des reinen Verstandes, welche Lehren er ohne 
Unterscheidung durch einander wurft, und wobei er den 
Unterschied und die Eigenthümlichkeit der Axiome der 
Anschauung, der Anticipationen der Wahrnehmung, der 
Analogien der Erfahrung und der Postulate des empi
rischen Denkens überhaupt ganz unberührt lässt. Auch 
gibt es sich hier, wie vielfach sonst, in der Unklarheit 
und Unangemessenheit seiner einzelnen Äusserungen 
kund, dass er Kant» System nur wie durch einen Ne
bel erblickt und weder von dem Zusammenhänge des 
Ganzen, noch von dem Inhalte der einzelnen transscen
dentalen Bestimmungen eine zureichende Auffassun0' ge
wonnen hat. So sagt er zum Beispiel, wo er von°dem 
Schematismus spricht: Videe du temps est la plus geni
tale de toutes les formes de notre faculte sensitive 
als ob es neben der Zeit und dem Raum noch viele 
Formen der Sinnlichkeit gebe. So behauptet er von der 
Zeit: ce n’est ni une intuition, ni une notion, mais leur iden- 
tite, wobei er vergisst, dass nach Kant die Zeit ebensowol 
eine reine Anschauung, als die apriorische Form aller 

unserer Anschauungen ist, und wobei er die Kant’sche 
Meinung misversteht, nach welcher die transscenden- 
tale Zeitbestimmung theils den reinen Verstandesbegrif
fen insofern gleichartig ist, als sie Allgemeinheit be
sitzt und auf eine apriorische Regel sich gründet, theils 
auch den Erscheinungen gleichartig, weil die Zeit in 
jeder empirischen Anschauung enthalten ist. Es würde 
ebenso überflüssig sein , als den mir hier vergönnten 
Raum weit übersteigen, w enn ich fortfahren wollte, 
die einzelnen Mängel dieser Darstellung hervorzuheben, 
deren Beschaffenheit durch das Bisherige bereits hin
länglich sich ergeben haben wird. Ich bemerke nur 
noch, dass die Skizze, welche er von dem Lehrgebäude 
Kant’s entwerfen will, w'ie in jeder andern Hinsicht 
unbefriedigend , auch insoweit lückenhaft ist, dass er 
aus den metaphysischen Anfangsgründen der Natur
wissenschaft keine Mittheilungen gibt und sich hier auf 
das schiefe Urtheil beschränkt: Kant habe seinen Schü
lern ein schlechtes Beispiel gegeben, indem er eine 
Philosophie der Natur habe gründen wollen, sich mehr 
auf seinen speculativen Genius verlassend, als auf den 
rationellen Gang der Erfahrung. Ebenso in dem Ab
schnitt, in welchem er von der Kant’schen Rechtslehre 
und Politik handeln will, verbreitet er sich zwar mit 
seiner faden Manier über einige politische Grundsätze 
Kant’s, lässt aber den systematischen Inhalt und eigen- 
thümlichen Standpunkt der Rechtslehre nebst dem Ver
hältniss derselben zu den frühem und spätem Bearbei
tungen des Vernunftrechts unerörtert. Die Misgriffe 
und Beweise von Unwissenheit, welche er am Schluss 
seiner Schilderung bei seiner beabsichtigten Übersicht 
über die Kant’sche Schule und über die Gegner des 
Kriticismus, und endlich über die gegenwärtige Lage 
der Philosophie in Deutschland zum Vorschein bringt, 
machen es unmöglich zu verkennen , dass er hierbei 
als oberflächlicher Dilettant über Dinge schwatzt, die 
er blos aus einzelnen Berichten in gelehrten Zeitschrif
ten und an andern Stellen flüchtig und unvollständig 
kennen gelernt hat. Unter Anderm heisst es von Her
bart , er habe, nachdem er eine Zeit lang unter dem 
Panier des Philosophen von Königsberg gekämpft» das 
Verlangen gezeigt, sich eine besondere Stellung zu 
schaffen und eine Schule für sich zu gründen, von 
welcher man nach seinem Tode keine Spui mehr ge
sehen. Desgleichen w ird über Fries geäussert: untreu, 
wie Bouterwek, seiner ersten Begeisterung für die 
Kant’sche Philosophie, habe derselbe eine neue Kritik 
der Vernunft zu Stande bringen wollen und versucht, 
die ganze Philosophie auf die Anthropologie zu grün
den. Diese Idee sei unstreitig eine glückliche gewe
sen weil von der Betrachtung des ganzen, des aus 
Leib und Seele zusammengesetzten Menschen alle phi
losophische Begriffsbestimmung ausgehen müsse. Je
doch habe Fries an seinem Plane nicht festgehalten, 
und seine Hinneigung zu Jacobi sei vielleicht die Ur-
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Sache seines Schwankens in seinen Grundsätzen ge 
sen. Herbart’s Lehre will der Verf. dadurch charakte- 
risiren, dass er von ihr sagt, sie sei eine mathematische 
Manier, den Kantianismus zu behandeln. De» Grund
gedanken der Fichte’schen Wissenschaftslehre versteht 
er so: das Ich sei Alles im Universum, und es existire 
nichts, als dasjenige, was hervorzubringen dem Ich ge
falle. Belustigend ist, wie er „zu der kleinen Zahl vor
züglicher Köpfe, welche sich aufrichtig und offen dem neu 
erstandenen Schellingianismus anschliessen,“ sowol Tren
delenburg, den Verfasser der logischen Untersuchungen, 
als Chalybäus , den Verfasser der historischen Entwicke
lung der speculaHcen Philosophie von Kant bis Hegel 
rechnet. Trendelenburg soll „auf dem neu-Schelling’schen 
Standpunkt fassend,“ die Logik Hegel’s angegriffen ha
ben, und von Chalybäus führt Hr. S. eine Äusserung 
angeblich über das neue Schelling’sche System an, aus 
welcher dessen Anhänglichkeit an dasselbe hervorgehen 
soll, und die sich am Schluss des genannten Chaly- 
bäus’schen Buches findet. Diese Äusserung bezieht 
sich aber keineswegs auf die gegenwärtige Schelling’
sche Lehre, sondern auf den eigenen Standort, von 
welchem aus Chalybäus die philosophischen Probleme 
erfasst, und in seiner Schilderung dem Herbart’schen 
und dem Hegel’schen Lehrgebäude ihre Stellen ange
wiesen hat. Hr. S. zeigt hier, wie überall, dass er auf 
philosophischem Gebiete mit eigenen Augen nicht zu 
sehen vermag, nicht einmal zu sehen sich bemüht. 
Wenn er daher von seinen drei historischen Versuchen, 
die rasch auf einander gefolgt, und die allerdings ein 
gewisses Talent zur Bücherfabrication darthun, rühmt: 
„Hs refletent sous trois faces differentes l’immensite du 
travail des idees que la savante Allemagne a elaborees 
dans le domaine de la religion et de la philosophie 
so ist dieser Widerschein ein so unvollkommener und 
getrübter, dass in ihm die Gestalt der deutschen Ver
nunftforschung zu einem Zerrbild verschwimmt.

Nr. 2. Durch eine, wenngleich nicht minder ein
seitige und beschränkte, doch weit lebendigere, kräfti
gere und kenntnissreichere Behandlung ihres Gegen
standes besitzt die zweite Schrift einen beträchtlichen 
Vorzug vor der zuerst besprochenen. Ihre Absicht ist, 
vermittels einer genauen, in das Einzelne eingehenden 
Schilderung des Hegel’schen Systems die französischen 
Leser über den wahren Charakter der deutschen Phi
losophie zu verständigen. Für den Zweck der Vermit
telung dieses Verständnisses hält es Hr. Ott nicht für 
erforderlich, alle seit Kant unter uns erschienenen Sy
steme darzustellen. Die Mehrzahl derselben, meint er, 
sei von dem Schauplatz verschwunden, nachdem sie 
einen Augenblick geglänzt^ und biete heutzutage ledig
lich ein rein historisches Interesse dar. Die Reihe der 

Koryphäen, welche die deutsche Speculation zu ihrem 
gegenwärtigen Standpunkt erhoben, umfasse blos die 
vier allbekannten Denker Kant, Fichte, Schelling und 
Hegel, deren Lehrgebäuden jedoch in der Gegenwart 
keine gleiche Wichtigkeit mehr zukomme. Von Kant 
und von Fichte seien nur die allgemeinen Principien 
übrig geblieben, die Grundlagen, auf denen ihre Nach
folger weiter gebaut. Schelling habe seine Lehre einer 
völligen Umschmelzung unterworfen. So stehe allein 
Hegel’s System und die Hegel’sche Schule noch in le
bendiger Wirksamkeit da und übe allein einen unmit
telbaren Einfluss auf die gegenwärtige Eigenthümlich- 
keit der deutschen Vernunftforschung. Demgemäss ist 
der Plan der O.’schen Arbeit, zunächst in einer Ein
leitung das wesentliche Resultat der Philosopheme 
Kant’s, Fichte’s und Schelling’s, dasjenige, was von 
ihnen in der deutschen Philosophie nachwirkend fort
dauere, kurz zu bezeichnen, hierauf durch eine Angabe 
und Prüfung der ganzen Richtung der leitenden Grund
sätze und der Methode des Hegel’schen Lehrgebäudes 
für die Darlegung der einzelnen Abtheilungen dessel
ben den Leser vorzubereiten, alsdann diese detaillirte 
Schilderung selbst zu geben, uud zuletzt auf den jetzi
gen Zustand der Speculation in Deutschland einen Blick 
zu werfen. Der Standort, auf welchem der Verf. in 
die Regionen hinüberblickt, aus denen er seinen Lands
leuten zu berichten unternommen, ist im Allgemeinen 
der einer eklektischen und vorherrschend populären 
Vorstellungsart, welche bei der unmittelbaren Gewiss
heit der Aussprüche des sittlichen Bewusstseins stehen 
bleibt, und zugleich an den kirchlichen Dogmen gläubig 
festhaltend, sowie auch in die Locke’sche Abweisung 
der eigentlich metaphysischen Probleme durchaus ein
gehend , mit grosser Entschiedenheit und Schärfe den 
vermeintlichen Anmassungen jeder speculativen For
schung sich entgegenstellt. Näher bestimmt ist dieser 
Standort dadurch, dass Hr. O. zu der Schule von Bu- 
chez sich bekennt und ausdrücklich erklärt (Avant- 
Propos p. XI): er wolle in der Behandlung seines Ge
genstandes nichts Anderes, a.s ein Dollmetscher der 
Ansichten sein, welche das Gemeingut seiner Schule 
ausmachen. Diese ruhen auf folgender Grundlage, von 
welcher die populai philosophische Tendenz und Ur- 
theilsweise des Verf. ausgeht. Alle Wahrheit soll 
im Katholicismus enthalten sein. Jedoch verlange die 
öffentliche Meinung mit Recht, dass der Glaube seine 
Beweise mit sich führe und vermöge einer freien und 
erleuchteten Untersuchung sich feststelle, welche in 
dem Gebiete der christlichen Moral ihren Stützpunkt 
haben müsse.

(Der Schluss folgt.)

VerantWortUcher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A, Brockhaus in Leipzig.
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Das Ganze der praktischen Gebote des Evangeliums 
sei der Vereinigungspunkt der übrigens verschieden
artigsten Meinungen, die unerschütterliche Basis aller 
Überzeugungen, der Inhalt, den Niemand in Zweifel 
ziehe, selbst wer ihn nicht für geoffenbart halte, 
und biete daher im Reiche der Wahrheitsforschung 
das erste, ohne Beweis anzunehmende Princip und 
Kriterium dar, nach welchem auch die deutsche Phi
losophie zu prüfen sei. Jeder metaphysische Begriff, 
zunächst der Begriff von Gott, von dem freien Willen, 
von der Unsterblichkeit der Seele, ferner aber gleich
falls die Gesammtheit der abstracteren Begriffe von 
der Causalität, der Substanz, dem Unendlichen u. s. w., 
kurz Alles, was unmittelbar oder mittelbar auf die 
Moral Bezug habe, falle unter die competente Beur- 
theilung und Entscheidung der letzteren. (Hier
über ist zu vergleichen Buchez, Essai d’un traite 
de Philosophie, T. II.) Die Bedeutungslosigkeit 
dieses Kriteriums muss Jedem einleuchten, welcher 
die Sphäre des philosophischen Denkens von der 
des gemeinen Verstandes zu unterscheiden weiss, und 
seine Unzulänglichkeit gibt sich sogleich darin kund, 
dass, wenn von der Deduction der sittlichen Ver
hältnisse die Rede ist, die Anhänger der verschie
densten Systeme, z. B. des Wolff’schen, des Kant’
schen, des Hegel’schen, sich darauf berufen, in 
dem ihrigen sei die Heiligkeit des Sittengesetzes nicht 
nur unangetastet gelassen, sondern auch auf die bün
digste Art aus der Natur des menschlichen Geistes ab
geleitet. Nach seiner Aufstellung der angegebenen 
Fundamentalprämissen wendet sich der Verf. zu einer 
kurzen Charakteristik der Kant’schen Lehre, als des 
Ausgangspunkts der neuern deutschen Philosophie. Er 
betrachtet diese Lehre aus dem Gesichtspunkt, dass 
sie das Ergebniss der deutschen Volkstümlichkeit und 
des Protestantismus sei. Den Charakter des letztern 
findet er in der Abweisung jeder Autorität, welche 
über die individuelle Vernunft hinausgehe. Wie Luther 
auf dem Reichstag zu Worms erklärt habe: „ich werde 
nicht glauben, dass ich mich geirrt, bis man mir es 
bewiesen,44 so sei nach Luther’s Grundsätzen Keiner 
gehalten, den Glauben der Andern anzunehmen, und 

den nämlichen Pflichten, wie sie, sich zu unterwerfen. 
Jeder stehe in der protestantischen Kirche als oberster 
und unfehlbarer Richter über Alles da, das Ich mache 
sich hier zum Mittelpunkt und ordne Jegliches seinem 
Ermessen unter. Dasselbe nun, was Luther in der 
Religion, habe Kant in der Philosophie gethan. Hier
auf bezeichnet er den Kant’schen Subjectivismus mit 
einigen Grundzügen, welche richtig genannt werden 
dürfen und von seiner Kenntniss des Gegenstandes 
trotz der Befangenheit seines Urtheils zeugen. Er fin
det die grosse und fortdauernde Wichtigkeit der Kant’
schen Kritik darin, dass sie der deutschen Speculation 
eine Wendung gegeben habe, deren Eigenthümlichkeit 
in sechs wesentlichen Punkten sich ausspreche. Er
stens: die Frage nach dem Verhältniss zwischen dem 
Subject und dem Object sei von nun an die Hauptfrage 
geworden, von der man nicht wieder abgegangen. Zwei
tens: um dieses Problem zu lösen, habe sich als erfor
derlich herausgestellt, in das Wesen dei- Dinge mit der 
Untersuchung einzudringen, dem also auch die For
schungen insgesammt nachgestrebt. Drittens: den prak
tischen Endzweck der Philosophie habe man demzu
folge ganz aus dem Gesichte verloren, und nur das 
absolute Wissen als Ziel sich vorgesteckt. Viertens: 
man habe seitdem jedes Resultat der ältern Philosophie 
als nicht vorhanden, alle in die allgemeine Sprache 
aufgenommenen Begriffe als problematisch betrachtet, 
und die Aufgabe ergriffen, das ganze System der 
menschlichen Erkenntnisse von neuem a priori zu con- 
struiren. Fünftens: das Ich sei als die nothwendige 
Grundlage dieses neuen Gebäudes angenommen worden« 
Sechstens: die einzig mögliche Lösung eines so gestell
ten Ganzen der philosophischen Fragen sei der Pan
theismus. Es bedarf für diejenigen, die mit dem Ent
wickelungsgang der Philosophie seit Kant vollständiger 
bekannt sind, als der Verf., keines Nachweises, dass 
unter seinen sechs Bestimmungen, insofern sie von die
ser Entwickelung überhaupt gelten sollen, nur die erste 
wahr ist, welche in einem Sinne, von dem der Verf. 
selbst keine Ahnung hat, den orzug der Tiefe her
vorhebt den die durch Kant begründete Periode der 
Philosophie vor der ältern besitzt. Hr. O. hat hierbei 
blos die Bestrebungen Fichte’s, Schelling’s und Hegel’s 
näher ins Auge gefasst. Die Weise, wie die Einseitig
keit der Kantisch - Fichte’schen Subjectivitätslehre zu 
dem Schellingisch - Hegel’schen Standpunkt der absolu
ten Identität hinleitete, wird hier ziemlich verworren 
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angedeutet (p. 44 u. 45). Dagegen hat der Verf. die 
Behandlung seines Hauptgegenstandes, die Darstellung 
der Methode und des Inhalts des Hegel’schen Lehrge
bäudes, und grossentheils auch die Bezeichnung und 
Rüge der einzelnen, unter uns längst anerkannten Män
gel desselben, wenn er gleich im Ganzen die specula- 
tive Absicht und Bedeutung und geschichtsphilosophische 
Stellung dieser grossartigen Leistung keineswegs zu 
würdigen vermag, dennoch mit einer Bestimmtheit und 
Genauigkeit ausgeführt, die unter solchen Umständen 
überraschend und doppelt schätzbar ist. Dabei ist es 
ihm gelungen, die selbst für uns Deutsche, geschweige 
für den Ausländer so schwer verständliche und harte 
Terminologie Hegel’s in Ausdrücken wiederzugeben, 
hinsichtlich welcher er zwar seine Leser um Verzei
hung bittet, der französischen Sprache Gewalt angethan 
zu haben, die aber seinem Verständnisse des Sinns der 
Hegel’schen Floskehi und seiner Gewandtheit im Doll- 
metschen alle Ehre machen. Die mangelhafteste Par
tie des Ganzen ist die Schlussbetrachtung (S. 526— 
541), wenn sie, wie es der Verf. meint, einen Über
blick über den gegenwärtigen Stand der deutschen Phi
losophie, und nicht blos eine Andeutung des Zustandes 
der Hegel’schen Schule und der Richtung, welche 
Schelling jetzt vertritt, enthalten soll. Diese Andeu
tung, die er wirklich gibt, hält er für jenen Überblick, 
den er nicht zu geben vermag, weil die Leistungen der 
deutschen Vernunftforschung unserer Zeit ausserhalb 
des Hegelianismus und des Neu - Schellingianismus für 
ihn im Dunkel liegen. Er schliesst mit den polemischen 
Worten, die freilich nur seine Verwerfung dieser bei
den hierbei von ihm allein berücksichtigten Richtungen 
nebst der vielfach bedingten Bornirtheit seines philoso
phischen Urtheils ausdrücken: teile est la Situation que 
la philosophie protestante a faite ä PAllemagne savante. 
II suffira de la connaitre et d'en appretier les causes 
pour repousser les idees qui Pont prodnite^ idees etran- 
gercS; dont l'importation dans notre patrie procurerait 
aussi pW de Profd que d’honneur.

Nr. 3. Während Hr. O. nur als Gegner des von 
ihm geschilderten Systems und der gesammten deut
schen Philosophie auftreten will, und den Bemühungen 
Cousin’s und Anderer, durch eine eklektische Benutzung 
Schelling’scher und Hegel’schej Gedanken der franzö
sischen Vernunftforschung einen höhern Aufschwung 
zu geben, in der angegebenen Weise widerstrebt, spricht 
zu uns aus dem dritten Werk die erfreuliche Erschei
nung eines durch eine deutsche Lehre wahrhaft phi
losophisch gebildeten und zu ihr entschieden und eifrig 
sich bekennenden französischen Sprachgenossen. Hr. 
Tiberghien, der sich als Zögling der Universität zu 
Brüssel auf dem Titel seines umfangreichen Buches 
ankündigt, theilt in demselben die weitere Ausführung 
einer gekrönten Preisschrift mit, durch welche er die 
von der Universität gestellte Aufgabe beantwortet hat: 

die vorzüglichsten philosophischen Systeme über den 
Ursprung der Begriffe zu schildern und zu zeigen, wie 
mit jedem ein Inbegriff moralischer, politischer und re
ligiöser Lehren sich verknüpfe. Er hat sein Thema 
so gefasst und behandelt, dass er zuerst in einer „Ein
leitung“ (p. 1—45) f|ie vollständige Bedeutung der Phi
losophie und die unauflösliche Verbindung der theore
tischen Vernunfterkenntniss mit den allgemeinen prak
tischen Angelegenheiten der menschlichen Gesellschaft 
nachzuweisen, hierauf in dem „theoretischen Theil“ 
(p. 47—134) die von ihm selbst angenommene Theorie 
über i le ntstehung der menschlichen Erkenntniss vor- 
zuti agen, alsdann in dem beiweitem grössern eigentli
chen Haupttheil des Werks, in dem ..geschichtlichen 
Theil4 (p. 135 814) eine Darstellung und Beurtheilung 
der, wie er sagt, vorzüglichsten Theorien über diese 
Entstehung vorzulegen unternimmt. Der Verf. ist ein 
Schüler des durch seine Schriften „Cours de droit na- 
turel et public“ und „Cours de Philosophie“ dem phi
losophischen Publicum als Anhänger des Krause’schen 
Systems rühmlich bekannten Professors Ahrens an der 
brüsseler Universität. Er bekennt mit Pietät für sei
nen Lehrer, dass nach dessen Entwickelung der Lehr
begriffe dieses Systems in dem Cours de Philosophie 
seine Erkenntnisstheorie sich gebildet, dass er zahl
reiche Stellen aus dem genannten Werke entlehnt, und 
dass er ausserdem für seine Arbeit sowol die Vorträge 
von Hrn. Ahrens über die Metaphysik, als die Rath- 
schläge benutzt habe, welche ihm derselbe bei der 
Durchsicht des Manuscripts ertheilt habe. Wir dürfen 
der Krause’schen Schule, die gegenwärtig ihren Haupt
sitz in Brüssel hat, und deren Lehre, aus dem seltsa
men Deutsch ihres Urhebers in eine gute französische 
Diction übertragen ihr abschreckendes Gewand mit ei 
nem gefälligen vertauscht hat, und wir dürfen insbe
sondere dem Hrn. Professor Ahrens aufrichtig Glück 
wünschen zu einem solchen ersten Auftreten eines 
Jüngers, der von einem unverkennbaren innem Beruf 
und einer edlen Begeisterung angetrieben, eine schöne 
Erstlingsprobe seines Talents und seines Fleisses ab
gelegt hat. Diese Anerkennung gebührt der vorliegen
den Arbeit ungeachtet der in ihrem historischen Theil 
vorhandenen Mängel, der freilich von einer gereiften 
und gründlichen Darstellung der Geschichte der Philo
sophie noch weit entfernt ist. Der Verf. hat erstens 
bei der Ausführung seinen Plan nicht im Auge behal
ten. Seine Absicht ist eine „exposition des princi- 
paux systtines philosophiques sur l’origine des connai- 
sances humaines“, und in diese Exposition nimmt er 
eine vornehmlich aus den hierher gehörigen von Pau- 
thier gelieferten Übersetzungen und aus der neuen En- 
cyklopädie geschöpfte Besprechung der indischen, chi
nesischen und persischen sogenannten Philosophie, nebst 
einer aus ungenauen französischen Berichten gezogenen 
Skizze der vor-sokratischen Philosopheme der Griechen 
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auf (Philosophie Orientale, p. 135—159, und Premiere 
Periode de la Philosophie Grecqiie, p. 164 190), wäh
rend er es da an zureichender Schilderung fehlen lässt, 
wo es wirklich Erkenntnisstheorien gibt, und nament
lich die beiden, welche unstreitig zu den berücksichti- 
gungswerthesten gehören, die Iries’sche und die Her- 
bart’sche durchaus mit Stillschweigen übergeht. Zwei
tens fehlt es hier grossentheils ganz am Quellenstu
dium und nirgend spricht sich ein zureichendes aus. 
Drittens ist die Auseinandersetzung, was hauptsächlich 
durch den zweiten Mangel bedingt wird, überall, na
türlich am meisten bei der alten Philosophie und bei 
den tiefem, schwierigem Systemen der neuern, ober
flächlich und nicht selten durch Ungenauigkeiten und 
durch Fehler entstellt. Eigentlich erscheint diese histo
rische Darstellung von S. 135—684 nur als eine durch 
die Momente der Geschichte der Philosophie in kurzen 
Betrachtungen hindurchgeführte Einleitung und Vorbe
reitung, um zuletzt in einer ausführlicheren Schilderung 
(p. 685—814) das vermeintliche Endresultat des ganzen 
bisherigen Entwickelungsganges der Speculation, näm
lich den Inhalt und die Methode des Kräuse’schen Sy
stems in das hellste Licht zu setzen. Dieses System 
löst nach der Überzeugung des Verf. allseitig^ und voll
ständig die Probleme, welche bis dahin nur theilweise 
und annäherungsweise beantwortet waren. Es enthält, 
behauptet er, eine neue Kritik des menschlichen Gei
stes, welche das Erkenntnissvermögen durch das Ge
fühl, und dieses durch jenes ergänzt, welche alles Gül
tige, was in den frühem Systemen zum Bewusstsein 
gebracht worden, festhält und zugleich die hohen phi
losophischen Wahrheiten sich aneignet, die unter den 
Dogmen des Christenthums verhüllt sind, und welche 
nicht nur in dem Menschengeist die Übereinstimmung 
des Erkennens und des Gefühls erfasst, sondern auch 
die absolute Harmonie des Geistes und der Natur in 
der allumfassenden Einheit des höchsten Wesens be
greift. Demgemäss soll der Lehre Krause’s eine ein
leuchtende geschichtliche Noth Wendigkeit zukommen. 
Sie soll alle vorhergegangenen Systeme vervollständigen, 
entwickeln und krönen, und zufolge ihrer höhern Stel
lung der Ausgangspunkt einer neuen Entwickelung sein, 
welche von jedem ausschliessenden Charakter, von je
dem Geist der Opposition befreit ist (p. 692). Insbe
sondere schreibt ihr der Verf. auch das Verdienst zu, 
dass sie, als der umfassendste und vollständigste Or
ganismus der Vernunftei kenntnisse, das Wissen mit 
dem Leben in den vollkommensten Einklang bringe, 
weshalb sie dazu geeignet und bestimmt sei, allgemein 
angenommen zu werden, und dem eigentümlichen 
Geist eines jeden Volks sich durchaus anschmiege. 
Sic sei nicht, wie jede frühere, der Ausdruck einer 
besondern Volkstümlichkeit, sondern für alle Nationen 
schlechthin angemessen. Hieraus erkläre sich, wenn 
man Krause’s Lehre mit der Schelling’schen und mit 

der Hegel’schen vergleiche, dass die beiden letztem 
zwar in ihrem Vaterlande hinlänglich anerkannt seien, 
jedoch jenseit Deutschlands keine Aufnahme gefunden, 
und bestimmt scheinen, in ihrer Wiege zu sterben*  
Dagegen jene, die nach ihnen aufgetreten, zähle schon 
zahlreiche Anhänger nicht blos in Deutschland, sondern 
auch in Belgien, in Frankreich, in Holland, in der 
Schweiz, in Italien, in Spanien und in Amerika (p. 811 
und 812). Die Auseinandersetzung der Hauptpunkte 
dieses Lehrgebäudes, durch welches Hr. T., um mich 
eines Ausdrucks Hegel’scher Schulindividuen zu bedie
nen , die „absolute Befriedigung“ gefunden, ist ihm^ 
was sowol im Allgemeinen die Richtigkeit der Schilde
rung, als auch die Klarheit des Ausdrucks betrifft, 
recht wohl gelungen. Nur ist sie gleichfalls nicht aus 
einem selbständigen und gründlichen Quellenstudium, 
aus der gehörigen Benutzung der Schriften Krause’s 
hervorgegangen, sondern folgt grossentheils, und von 
dem Beginn des synthetischen Theils des Systems an 
gänzlich, der Ahrens’schen Auffassung und Darstellung. 
Dass der Verf. überhaupt noch nicht im Stande ist, 
selbständig über den Werth und über den innern Zu
sammenhang der bisherigen Erzeugnisse des philosophi
schen Forschens und also auch über die Stellung und 
Bedeutung der Kräuse’schen Philosophie zu urtheilen, 
dass es ihm hierzu an den erforderlichen Vorstudien 
und an einer durch eigene Anschauung gewonnenen 
und durchdringenden Kenntniss sowol der neuern, als 
der altern Systeme fehlt, wird durch die ganze „Par
tie Jlistorique“ seines Werks hinlänglich bekundet. 
Eine solche Kenntniss, welche nur das Resultat viel
jähriger Forschungen sein kann, ist aber auch von der 
ersten Leistung eines angehenden Schriftstellers nicht 
zu fordern. Rec. freut sich des Gegebenen, indem hier 
ein Anfang und eine Grundlage philosophischer Bildung 
hervortritt, woraus bei einer besonnen fortschreitenden 
Entfaltung ein bedeutendes und unter seinen Sprach
genossen hervorragendes Mitwirken des Verf. an den 
philosophischen Verhandlungen unsers Jahrhunderts zu 
erwarten steht. Sehr hat Rec. sich angesprochen ge
funden durch die energische, lebendige und gesinnungs
volle Ansicht, welche der Verf. von der Gesammtauf- 
gabe des philosophischen Forschens und von ihrem 
Standort in dem Mittelpunkt des geistigen Lebens der 
Menschheit gefasst, und wodurch er von dem Geist 
seiner Schule, wie von seinem eigenen, ein empfebleft- 
des Zeugniss abgelegt hat. Seine hierüber in der Ein
leitung (Introduction p. 1—45) vorgebrachten Annahmen 
sind eben so wahr und kräftig gedacht, als mit Glanz 
der Diction — und doch zuSleich einfach und unge
künstelt — ausgesprochen. Gleichfalls ist die Darstel
lung der Partie Theorique (p. 47- 134), worin er die 
Krause - Ahrens’sche Theorie von dem Ursprung der 
menschlichen Erkenntniss vorträgt, durch ihre Form, 
durch ihre Klarheit, Sicherheit und Präcision ausge-
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zeichnet. Hinsichtlich ihres Inhalts, welchen Hr. T. 
nur als Schüler vertritt, will ich mich hier meines Ur
theils enthalten, und dies um so mehr, weil ich das
selbe erst vor Kurzem über das Krause’sche System 
überhaupt (in meiner Geschichte der Philosophie 
u. s. w., 3. Aufl., Bd. II, S. 454—505) veröffentlicht habe.

jena Ernst Reinhold.

P 1» y s 1 k-
Analytische Optik, von Dr. L. J. Schleiermacher, gross

herzoglich hessischem Oberbaudirector und Director 
des grossherzoglichen Museums, des Ludwigsordens 
Ritter erster Klasse. Erster Theil. Darmstadt, Jong- 
haus. 1842. Lex.-b. 3 Thlr.

Der Verf. beabsichtigte durch gegenwärtiges Werk die 
bisher gebräuchlichen unvollständigen Näherungsfor- 
meln (worin die durch die Gestalt der brechenden und 
reflectirenden Flächen hervorgebrachte Abweichung der 
Strahlen ausserhalb der Axe unberücksichtigt blieb, die 
übrigen Abweichungen aber gewöhnlich nur näherungs
weise und mit Vernachlässigung aller zu höhern Ord
nungen gehörigen Glieder berechnet und manche einen 
wesentlichen Einfluss auf die Resultate ausübende Ne
benumstände nicht beachtet wurden) durch andere zu 
ersetzen, welche bei einer einfachen Form eine für die 
Ausübung zureichende Genauigkeit gewähren.

Er gibt zur Erfüllung dieses Bedürfnisses zuerst 
die allgemeinen Gleichungen der gebrochenen Strahlen 
unter einer für die folgenden Untersuchung tauglichen 
Form und ohne Anwendungen von Näherungen, leitet 
nun aus denselben brauchbare Näherungsformeln für 
ein beliebiges System von sphärischen brechenden Flä
chen ab, bestimmt auf diese Weise nicht nui' sämmt- 
liche in und äusser der Axe stattfindende Abweichun
gen mit hinlänglicher Schärfe , sondern berücksichtigt 
die dabei in Betracht kommenden Nebenumstände auf 
geeignete Weise und liefert endlich eine Methode, 
welche die Anwendung in allen vorkommenden Fällen 
erleichtert u. s. w.

Rec. hat das Werk Schleiermachers auf’s eifrigste 
studirt und glaubt behaupten zu können: dass dasselbe 
in jeder Beziehung als eine Zierde, unserer Literatur 
angesehen werden kann, und dass jeder Physiker dem 
seltenen Fleiss und der grossen Gelehrsamkeit des 
Verf. alle Gerechtigkeit widerfahren lassen wird. Die 
Formeln w erden auf eine ebenso sinnreiche als elegante 
Weise entwickelt; sie enthalten nichts Überflüssiges 
und sind bei gehöriger Kürze auf das Deutlichste dar
gestellt. Es ist innig zu bedauern, dass durch den Tod 
des würdigen Verf. der verheissene zweite Theil (wel- 

^erantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

eher äusser den erforderlichen trigonometrischen For
meln und einigen theoretischen Untersuchungen die all
gemeinen Anwendungen der im ersten Theile entwickel
ten Theorie auf Gläser und Spiegel, sodann die durch 
die Erfahrung geleiteten speciellen Anwendungen dersel
ben auf die gebräuclu . Instrumente und die nöthigen 
Tafeln, um die Dimensionen der Instrumente mit Leich
tigkeit berechnen zu können, enthalten sollte, nicht er
schienen ist; und es wäre sehr zu wünschen, dass ein 
anderer ebenso tüchtiger Physiker Zeit und Mühe nicht 
sparte, das Werk zu vollenden. Um aber unser hier 
gefälltes Urtheil mit Gründen zu belegen, gehen wir 
das Buch specieller und zwar auf folgende Weise durch:

In der Einleitung (S. 1—39), sind auf eine ebenso 
klare als übersichtliche Weise die Grundzüge enthal
ten , nach welchen der Verf. seine sich gestellte Auf
gabe gelöst. Die Sprache ist einem wissenschaftlichen 
Werke vollkommen angemessen, und gibt das Noth- 
wendigste mit einer Einfachheit, welche nichts zu wün
schen übrig lässt.

Das erste Capitel enthält (auf S. 40 — 59) genaue 
Formeln , welche sich auf die Berechnung des Lichts 
beziehen. Der Verf. beleuchtet hier zuerst die Brechung 
des Lichtes in Flächen von beliebiger Gestalt und setzt 
dabei voraus: ,,dass ein Lichtstrahl nach und nach 
durch mehre Mittel von verschiedenem Brechungs
vermögen geht, welche von einander durch beliebige 
krumme oder ebene Flächen getrennt sind; dass ferner 
der Strahl an jeder dieser Flächen eine Brechung 
erleidet, die sich nach den bekannten Gesetzen richtet, 
wobei nämlich der einfallende und gebrochene Strahl 
in einer Ebene liegen, welche durch die Normale am 
Einfallspunkte geht, und dass sie mit dieser Normale 
Winkel bilden, deren Sinus ein beständiges Verhältnis» 
zu einander haben.“

Die Formeln sind auf eine höchst einfache Weise 
hergeleitet und in einer bequemen Form dargestellt. 
Bei der nun folgenden Brechung wird angenommen, 
dass alle brechenden Flächen als sphärische sich zei
gen. Auch gilt hier die Voraussetzung, dass die Mit
telpunkte der Linsen oder Spiegel sämmtlich in der 
geraden Linie liegen, und dass alle Concavitäten dem 
leuchtenden Punkte zugekehrt sind, von welchem der 
Lichtstrahl ausgeht. Die hier gewonnenen Resultate 
sind sehr bemerkenswerth und durch ziemlich einfache 
Schlüsse hervorgegangen; und ebenso ist die im ersten 
Capitel zuletzt vorkommende Integration der endlichen 
Differenzengleichung vom ersten Grade und der zwei
ten Ordnung auf eine ebenso gründliche, als zweck
mässige Weise ausgeführt.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 238.)
Im zweiten Capitel (S. 60—103) ist die Entwickelung 
der, auf die Brechung sich beziehenden, genauen For
meln in Reihen angegeben, deren Fortsetzung jedoch 
nach Umständen nur bis zu ihrem zweiten oder dritten 
Gliede nothwendig ist. Auf diese Weise entstehen 
zuerst diejenigen approximativen Formeln, bei denen 
sämmtliche Abweichungen vernachlässigt werden; und 
die folgenden Glieder enthalten die Correctionen, welche 
die Abweichung wegen der Gestalt erzeugt und deren 
Kenntniss die spätem Untersuchungen erheischen. Die 
Glieder der ersten Ordnung oder die optischen For
meln mit Vernachlässigung der Abweichungen sind in 
Nr. 4 auf eine ziemlich einfache Weise dargestellt, 
während die Glieder der höhern Ordnung, welche sich 
auf die Abweichung wegen der Gestalt beziehen, in 
Nr. 5 — 14 in sehr zusammengesetzten Gestalten sich 
zeigen.

° Die hier stattfindenden Auflösungen sind äusserst 
mühsam und setzen eine grosse Gewandtheit im Operi- 
ren voraus. Der Verf. hätte wohl daran gethan, einige 
Erläuterungen (in Noten) dem Texte beizufügen, weil 
es selbst dem gewandten Rechner Mühe macht, den 
Entwickelungen zu folgen.

Das dritte Capitel behandelt (auf S. 104—106) die 
Änderungen, welche die Farbenzerstreuung in den aut 
die Brechung sich beziehenden Formeln hervorbringt. 
Bei der Entwickelung der frühem Formeln wurde näm
lich die verschiedene Brechbarkeit der farbigen Strah
len nicht berücksichtigt, obgleich sie für jede Farbe 
gebraucht werden können, wenn man dem Brechungs
verhältnisse stets den ihr entsprechenden Werth ver
leiht. Da es jedoch bei der Anwendung der Näherun
gen als zweckmässig erscheint, die erwähnten Formeln 
auf einen Strahl von bestimmter Brechbarkeit zu be
ziehen und die Änderungen zu berechnen, welche in 
denselben entstehen, wenn man von jenem Strahle zu 
einem von anderer Farbe übergeht, so hat der Verf. 
diese Änderungen auf eine ebenso gründliche, als sinn
reiche Weise zu bestimmen gesucht. Die Darstellung 
der hier vorkommenden Gleichungen gibt von der Ge
lehrsamkeit Sch.’s das beste Zeugniss; und wir machen 
die Physiker auf dieses Capitel besonders aufmerksam, 
weil sie daraus am besten der geistreichen Auffassungs

weise des Verf. die verdiente Würdigung angedeihen 
lassen werden.

Im vierten Capitel befinden sich (auf b. 147—206) 
die Gleichungen der gebrochenen und einfallenden Strah
len mit Rücksicht auf die Abweichungen wegen der 
Gestalt und Farbenzerstreuung und einige dabei ein
tretende Nebenumstände.

Nachdem nämlich in den beiden vorhergehenden 
Capiteln die verschiedenen Glieder, welche in den 
Gleichungen der gebrochenen Strahlen vorkommen, ent
wickelt worden sind, hat der Verf. hier die erhaltenen 
Resultate, welche wegen der Weitläufigkeit der Rech
nung nur zerstreut gefunden werden konnten, gesam
melt, um jene Gleichung zu erhalten. Es werden da
bei mehre bis jetzt unbestimmte Grössen für die in der 
Ausübung gewöhnlich eintretenden Fälle bestimmt, und 
die in den Gleichungen eintretenden Modificationen an
gegeben.

Um aber den Gang, welchen Sch. in diesem Capi
tel genommen, näher kennen zu lernen, bemerkt Rec., 
dass zuerst die Blendungen und die Bestimmung der 
davon abhängenden Grössen eine ebenso sorgsame als 
vollständige Behandlungsweise erfahren, und dass hier
auf die Bestimmung der durch die Integration der end
lichen Differenzengleichungen eingeführten Constanten 
mit grosser Übersichtlichkeit erfolgt. Der Einfluss ei*  
ner Veränderung in der Entfernung des Gegenstandes 
ist, seiner Wichtigkeit wegen, ganz besonders ausführ
lich behandelt; dasselbe gilt auch von den Hauptstrah
len und von den Coordinaten, welche von diesen Strah
len aus gezählt werden. Die in Nr. 35 vorkommenden 
Gleichungen enthalten nicht die Glieder der dritten 
Ordnung, weil sie auch ohne dieselben eine hinreichende 
Genauigkeit besitzen; auch sind die Nr. 37—38 befind
lichen Bezeichnungen und Berechnungen der in den 
Formeln enthaltenen Grössen aufs Zweckmässigste 
Gewählt.

Die im fünften Capitel verkommenden Probleme 
der ersten Ordnung befinden sich auf S. 207—319. Es 
sind nämlich diejenigen Probleme, welche bei der Con- 
struction der optischen Werkzeuge am häufigsten sich 
zeigen, und wobei theils eine genäherte und theils eine 
vollständige Auflösung nothwendig ist. Die Bestimmung 
der Vereinigungsweiten führt zu höchst zusammenge
setzten Gleichungen. Rec. ist der Meinung, dass hier 
manche Vereinfachung (unbeschadet der Gründlichkeit) 
hätte stattfinden können. Das, was über Bilder und 
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die Verwechselung des Gegenstandes mit dem Bilde 
gesagt worden ist, genügt vollkommen; auch sind die 
Brennpunkte und Mittelpunkte eines Systems von 
brechenden Flächen mit möglichster Einfachheit be
stimmt. Die für die Vereinigungsweiten der Hauptstrah
len gefundenen Formeln sind vollständig dargestellt, 
und ebenso die Gleichungen der Strahlen durch die 
Coordinaten der Einfallspunkte und die Vereinigungs
weiten so kurz als möglich entwickelt. Auch werden 
die Winkel zwischen den Projectionen der Strahlen und 
den als Axen angenommenen Linien gleichfalls durch 
einfache Gleichungen gefunden ; und ebenso die Glei
chungen und Winkel der Strahlen durch die Winkel 
der einfallenden Strahlen und durch die in Parenthesen 
bezeichneten Grössen ausgedrückt.

Die Entfernung des Bildes von dem Vereinigungs
punkte der Hauptstrahlen wird durch einfache Gleichun
gen bestimmt; auch ist die Lage der gebrochenen Strah
len in Nr. 57 in aller Ausführlichkeit angegeben. Das 
über die Blendungen und über die Instrumente Gesagte 
hat Rec. sehr befriedigt. Der Verf. unterscheidet In
strumente der ersten und zweiten Art, und rechnet zu 
den erstem diejenigen, wobei der Gegenstand ein wirk
liches Bild auf der Ebene entwirft, während er zu den 
letztem solche zählt, wobei die Strahlen nach der 
letzten Brechung unmittelbar in das hinter dem Instru
mente befindliche Auge gelangen. Das Auge ist zuerst 
auf die vollständigste Weise erörtert, und es sind hier 
die genauesten Angaben über Hornhaut, wässerige 
Feuchtigkeit u. s. w, vorhanden.

Mit besonderer Umsicht ist (in Nr. 62 und 63) die 
Verbindung des Auges mit den Instrumenten abgehan
delt; auch werden die Vergrösserungen in Nr. 64 aufe 
Genaueste bestimmt.

Die absolute Lichtstärke wird auf S. 306 durch 
eine sehr gut abgeleitete Formel ausgedrückt. Obgleich 
aber nun die Lichtstärke bei den verschiedenen Instru
menten aus dieser Formel berechnet werden kann, so 
wurde dennoch, für Instrumente der ersten Art, noch 
eine besondere Gleichung und für die Instrumente der 
zweiten Art eine specielle Gleichung aufgestellt. Um 
die Lichtstärke bei dem Gebrauche des Instrumentes 
und bei blossem Auge mit einander zu vergleichen, 
wird die Lichtstärke, welche bei dem Gebrauche des 
Instrumentes auf der Netzhaut stattfindet, in aliquoten 
Theilen der Lichtstärke bei blossem Auge ausgedrückt 
und jene die relative Lichtstärke genannt. Für das 
Gesichtsfeld gehen in Nr. 66 sehr einfache Formeln 
hervor, während in Nr. 67 für die Öffnungsmasse ziem
lich zusammengesetzte Ausdrücke durch schwierige 
Kombinationen sich ergeben.

Das sechste Capitel, welches auf S. 320—377 nä
here Betrachtungen der Abweichungnn enthält, gibt 
von der grossen Gründlichkeit und Gelehrsamkeit Sch.’s 
das beste Zeugniss.

Es werden hier nämlich zuerst die Gleichungen 
der gebrochenen Strahlen mit Rücksicht auf die Ab
weichungen ausführlich besprochen und hierauf die 
Seitenabweichungen und die Abweichungen des Haupt
strahles in möglicher Kürze erörtert. Die Längenab
weichungen und Abweichungen bei Instrumenten führen 
zu zusammengesetzten Formeln, indem hier alle mög
licherweise eintretenden Fälle berücksichtigt worden 
sind; und Rec. ist der Meinung, dass das Studium 
dieser Abtheilungen als besonders schwierig angesehen 
werden muss.

Die Vergleichung der für die verschiedenen In
strumente in Bezug auf die Abweichungen erhaltenen 
Resultate ist sehr zweckmässig; auch finden sich die 
kleinen Veränderungen im Instrumente und Auge in 
Nr. 78 aufs sorgsamste angegeben. Die Instrumente 
der ersten und zweiten Art haben nämlich das mit ein
ander gemein, dass von dem Gegenstände ein Bild auf 
der Projectionsebene oder der Netzhaut, d. h. der Pro- 
jectionsfläche, entsteht. Da aber nun eine nothwendige 
Bedingung bei allen optischen Instrumenten darin be
steht, dass das Bild so nahe als möglich mit der Pro- 
jectionsfläche zusammenfällt, so kann eine vollkommene 
Erfüllung dieser Bedingung entweder dadurch bewirkt 
werden, dass eine Verschiebung der Projectionsfläche 
parallel mit sich selbst stattfindet, oder dass kleine 
Abänderungen in den Entfernungen und Halbmessern 
der brechenden Flächen sowol beim Instrumente, als 
beim Auge vorgenommen werden u. s. w.

Dieser Einfluss, welchen die oben erwähnten Ver
änderungen auf die Seitenabweichungen ausüben, wird 
aber nun einer Rechnung unterworfen, welche, nach 
unserer Meinung, als eine sehr gelungene betrachtet 
werden muss.

Das siebente Capitel untersucht (auf S. 378—442) 
die Einrichtung der optischen Instrumente, um die 
grösst-mögliche Deutlichkeit bei ihnen zu erhalten. 
Es wird demgemäss die Undeutlichkeit in dem Bilde 
eines leuchtenden Punktes näher bestimmt und eine 
Methode angegeben , durch . welche alle dabei concur- 
rirende Strahlen berücksichtigt worden, indem die vor
hergehenden Formeln sich nur auf einen einzigen von 
ihnen beziehen. Vermöge dieser Methode ist man aber 
im Stande, den Ort des Bildes anzugeben, auf welchen 
die Abweichungen einen bedeutenden Einfluss ausüben.

Die absolute Undeutlichkeit in dem Bilde eines 
Punktes, wenn der Hauptstrahl als Axe eines Strahlen
bündels erscheint, wird auf eine äusserst gründliche, 
aber etwas mühsame Weise in Nr. 79 und 80 be
stimmt. Die gegebenen Rechnungen hätten hier urd 
da etwas vereinfacht werden können, indem dieselben 
manchmal nur mit der äussersten Anstrengung über, 
sehbar sind. Die absolute Undeutlichkeit in dem Bilde 
eines Punktes, wenn man diejenige Linie, welche die 
Undeutlichkeit so klein als möglich macht, als Axe 
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des Strahlenbündels ansieht, wird in Nr. 81 auf eine 
recht übersichtliche Weise bestimmt; auch ist der Ort 
der Bilder, welche den verschiedenen Punkten des 
Gegenstandes zugehören, wenn sie nach der absoluten 
Undeutlichkeit bestimmt werden, in Nr. 82 — 84 recht 
zweckmässig angegeben. Die relative Undeutlichkeit? 
und der Ort der Bilder, welche nach derselben be
stimmt werden, sowie die Undeutlichkeit nach den 
Winkelabweichungen, sind in Nr. 85 und 86 in aller 
Kürze besprochen; auch ist die Vergleichung der in 
Bezug auf die Undeutlichkeit und den Ort der Bilder 
erhaltenen Resultate in Nr. 87 sehr zweckmässig an- 
gegeben.

Der Verf. hat sehr wohl daran gethan, dass er 
den Ort der Bilder bei homogenem Lichte (in Nr. 88) 
einer besondern Betrachtung unterwarf, und die Bedeu
tung der verschiedenen Glieder, welche in dem Aus
druck der Undeutlichkeit vorkommen, (in Nr. 89) an
gegeben hat.

Im achten Capitel (S. 442—504) wird die Undeut
lichkeit in dem Bilde eines ganzen Gegenstandes be
sprochen, während, wie bereits früher bemerkt worden 
ist, im vorhergehenden Capitel nur von der Undeutlich
keit in dem Bilde eines einzelnen Punktes die Rede 
war. Die mittlere Undeutlichkeit des Instruments führt 
zu einer sehr zusammengesetzten Formel, deren Ent
wickelung ebenfalls äusserst mühsam ist. Der mittlere 
Ort des Bildes ist in Nr. 91 durch einige einfache For
meln angegeben, während die mittlere Undeutlichkeit 
des Instruments, wenn dasselbe für das ganze Gesichts
feld im Mittel eingestellt ist, durch eine höchst compli- 
cirte Formel sich ergibt. Die mittlere Undeutlichkeit 
des Instruments, wenn dasselbe für einen in der Axe 
liegenden Punkt eingestellt ist, führt ebenfalls zu zu
sammengesetzten Gleichungen; auch findet das Näm
liche beim corrigirten Zerstreuungsverhältnisse statt. 
— Der Verf. hat den Einfluss der verschiedenen Ent
fernung des Gegenstandes auf die Deutlichkeit einer 
sehr werthvollen Betrachtung unterworfen; und die 
mittlere Undeutlichkeit durch die Tagente des halben 
vergrösserten Gesichtsfeldes, sowie durch den Öffnungs
halbmesser der letzten brechenden Fläche auf eine sehr 
sinnreiche Weise durch Formeln ausgedrückt, deren 
Herleitung öfters auf eine äusserst mühsame Weise 
geschieht.

Die aus zwei Systemen bestehenden Instrumente 
werden in Nr. 101 auf das sorgfältigste besprochen; 
auch ist die Vergleichung der Undeutlichkeit bei meh
ren Instrumenten mit gleichen und verschiedenen Ver
grösserungen sehr zweckmässig. Die Betrachtung der 
Instrumente mit mehren Oculareinsätzen ist sehr wich
tig. Wenn nämlich die Fernröhre und die zusammen
gesetzten Mikroskope die Einrichtung besitzen, dass 
bei unverändertem Objective mehre Oculareinsätze ge

braucht werden sollen, so ist es nicht möglich, die 
Dimensionen des Objectivs so zu bestimmen, dass der 
Ausdruck von II für jeden Oculareinsatz besonders zu 
einem Minimum wird, weil die von den Ocularen her
rührenden Grössen für jeden Oculereinsatz andere 
Werthe bekommen, daher auch das Objectiv für jeden 
derselben eine andere Einrichtung erhalten müsste, um 
dem Minimum zu entsprechen. Es bleibt demnach nichts 
Anderes übrig, als das Objectiv so zu construiren, 
dass II für sämmtliche Oculareinsätze zusammengenom
men zu einem Minimum wird. Dies hat aber Sch. 
durch die Methode der kleinsten Quadrate erreicht, in
dem er das einem jeden Oculareinsätze zugehörige II 
mit einem Factor multiplicirte, welcher das demselben 
beigelegte Gewicht ausdrückte und als eine Function 
der Vergrösserung betrachtete, und dass er ferner die 
Summe der so erhaltenen Producte zu einem Minimum 
machte. Die auf diese Weise angestellten Rechnungen 
sind sehr zusammengesetzt und liefern das Gewünschte 
in mehren Gleichungen. Die Instrumente, bei welchen 
nicht sämmtliche Strahlenbündel ungehinderten Durch
gang finden, werden in Nr. 104—109 aufs sorgfältigste 
betrachtet; auch wird in Nr. 110 die kreisförmige Öff
nung in der Mitte der Objectspiegel bei Spiegeltele
skopen auf eine eben so kurze als zweckmässige Weise 
besprochen.

Das neunte Capitel enthält (auf S. 505 — 591) die 
Methoden zur Erhaltung der grösstmöglichsten Deut
lichkeit. Nachdem nämlich in dem vorhergehenden 
Capitel die auf die Undeutlichkeit sich beziehenden 
Formeln mit der zu ihrer Anwendung erforderlichen 
Ausführlichkeit entwickelt worden sind, folgen hier 
die Methoden, welche ihr Gebrauch in den verschiede
nen Fällen erheischt.

Man erhält aber hierdurch die Mittel, bei den In
strumenten (den Umständen nach) die grösstmöglichste 
Deutlichkeit zu erhalten u. s. w. Die Bestimmung der 
grössten Deutlichkeit vermittelst des Ausdrucks II ge
schieht nun in Nr. 111 in aller Kürze; auch ist die 
Berechnung des Minimums aus mehren nummerischen 
Werthen von II mit vieler Umsicht angestellt. — . Die 
Instrumente mit gewöhnlichen achromatischen Objecti- 
ven, bei welchen die Hauptblendung an dem Objective 
sich befindet, werden in Nr. 115 121 ganz besonders 
ausführlich besprochen, was, der Wichtigkeit des Ge
genstandes wegen, nur lobend anerkannt werden muss. 
Auch ist es sehr zweckmässig, dass die Instrumente 
mit gewöhnlichen achromatischen Objectiven, bei wel
chen die Hauptblendung an den Ocularen sich befindet, 
einer ähnlichen sorgsamen Betrachtung unterworfen 
worden sind.

Die Instrumente ohne achromatische Objective und 
die vortheilhafteste Stellung der Hauptblendung oder 
des Auges in Bezug auf Deutlichkeit werden in mög- 
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liebster Kürze besprochen. Die Bestimmung der Coef- 
ficienten, welche von der Farbenzerstreuung abhängen, 
geschieht in Nr. 127—132 mit äusserster Genauigkeit; 
auch gilt dasselbe vom farbigen Rande bei Instrumen
ten „ welche denselben oder die l1 arbenzerstreuung in 
der Axe so vollkommen als möglich vernichten.

Im zehnten Capitel (S. 592—608) wird die Gestalt 
des von dem Instrumente hervorgebrachten Bildes der
gestalt besprochen, dass zuerst die Verzerrung des 
durch das Instrument hervorgebrachten Bildes näher 
betrachtet wird, und alsdann die Methoden zur Erhal
tung der grösstmöglichsten Ähnlichkeit zwischen dem 
Bilde und dem Gegenstände angegeben werden.

Die Instrumente mit innern Mikrometern werden 
in aller Kürze erörtert; auch ist die Bestimmung der 
Gestalt, unter welcher eine auf dem Gegenstände ge
zogene Curve, gerade Linie und ein Kreis durch 
das Instrument erscheint in den letzten Nnmmern die
ses Capitels auf eine recht gründliche Weise angegeben.

Indem wir aber nun die Beurtheilung dieses aus
gezeichneten Werkes beschliessen, müssen wir es offen 
bekennen, dass uns das Studium desselben eine ebenso 
grosse Freude als Belehrung bereitete. Möchte es doch 
die Anerkennung finden, welche es im vollen Maasse 
verdient.

Dessau. ' Götz.

<m eo 1 o g i e.
Über die Theorien der Erde, den Amorphismus fester 

Körper und den gegenseitigen Einfluss der Chemie 
und Mineralogie. Von Dr. J. N Fuchs, königl. Uni
versitätsprofessor. Nebst einer kurzen Inhaltsanzeige 
aller übrigen Schriften des Verfassers, zu dessen 
70. Geburtsfeier von einigen seiner, Freunde heraus
gegeben. München, Fleischmann. 1844. Gr. 8. 
11% Ngr.

Diese kleine Schrift enthält eigentlich nichts Neues, 
sondern bezweckt nur auf die Verdienste eines würdi
gen Veteranen aufmerksam zu machen, der besonders 
im Technischen mehres Nützliche erfunden hat, den 
aber seine Freunde vielfach verkannt glauben. Sie 
enthält daher nur den Wiederabdruck von vier, vor 
Jahren in der Akademie der Wissenschaften zu Mün
chen gehaltenen Reden (es ist nicht angezeigt, ob sie 

alle schon zuvor gedruckt erschienen si’ 1), und jene 
Inhaltsanzeige der übrigen Schriften — meist Journal
aufsätzen des Verf. Da diese längst bekannt, auch ih
rer Zeit gewürdigt sind, so verweilen wir hier nur mit 
einigen Worten bei des Verf. Erdtheorie^ weil die Her
ausgeber auf diese einen besonders grossen Werth le
gen, und es einem „feindlichen Dämon“ zuschreiben, 
dass dieselbe keine grössere Anerkennung gefun
den hat.

Hr. F. trug dieselbe ebenfalls schon früher, in der 
öffentlichen Sitzung der königl. Akademie der Wissen
schaften zu München, am 25. Aug. 1837, vor. Sein 
Hauptzweck dabei war, die jetzt gültigen Ansichten 
des sogenannten Neptunismus und Vulcanismus, sowie 
die Erhebungstheorie (Plutonismus), als grösstentheils 
irrig, zu widerlegen, und seine chemischen, sowie er 
sich dieselben gebildet hatte, an deren Stelle zu setzen.

Eine solche Beleuchtung und Aufstellung anderer 
Erklärungsweisen könnte nun alle Beherzigung verdie
nen, wenn des Autors Vortrag sich dabei auf irgend 
neue an ler Natur selbst gemachte Untersuchungen ge
stützt und diese mitgetheilt hätte. Allein der ganze 
Vortrag dreht sich um Zweifel und Ungläubigkeit an 
die bestehenden, doch auf vieljährige praktische Beob
achtungen gegründeten und An-die-Stelle-setzen von 
Folgerungen, „dass es so gewesen sein müsse“. Es 
wäre, wie gesagt, das Alles recht gut, wenn nur ir
gendwo Bestätigungen nachgewiesen würden. Allein 
aus seinen rein hypothetischen Ansichten und Gedan
ken folgert Hr. F.: „so denke ich mir den Urzustand 
der Erde“ (nämlich chaotisch als einen amorphisch- 
fest-weichen). „Die Atmosphäre bestand damals ver- 
miithlich blos aus Stickgas, Kohlensäuregas und Was
serdämpfen; Sauerstoffgas war damals noch nicht vor
handen, weil es nicht nöthig war (.), ja in gewisser 
Hinsicht sogar schädlich gewesen sein würde.“ Und 
gleich wieder: „Sonach war gleich vom Anfänge eine 
schöne innere Ordnung in der Schöpfung“ u. s. w., 
aus welcher nun Hi. F. die daraus hervorgegangenen 
Zustände bis auf die neuesten Perioden — nach dem 
Bekannten ableitet. Wir glauben hiermit die Unzu
länglichkeit dieser Vorlesung und ihrer Hypothesen 
genugsam angedeutet zu haben, wollen aber damit den 
Verehrern des Verf. die übrigen Verdienste ihres Jubi- 
larius keineswegs verkümmern.

Jena. Voigt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in ReipzJ^.



NEUE JENAISCHE

ALISEMINE MTEEATUÄ-ZEITim
Vierter Jahrgang. 240. October 1845.

Gelehrte Gesellschaften.
Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 

15. Aug. gab Geh. Regierungsrath Tölken eine Zusammen
stellung der über Assyrien und dessen uralte Hauptstadt Ni- 
niveh bei griechischen und römischen Schriftstellern vorkommen
den sagenhaften Erzählungen von 1000jährigen Herrscherdyna
stien, gegenüber den glaublichem Nachrichten des Alten Te
staments vom ersten Buch Mosis, Cap. 11, bis herab zu den 
Propheten, welche mit furchtbarem Wohlgefallen den Untergang 
Assyriens durch von Norden her andringende Eroberer schil
dern (etwa 600 bis 620 v. Chr.). Hieran knüpfte derselbe 
einen Auszug aus dem von Raoul-Rochette abgestatteten Be
richt über die Entdeckungen des französischen Consuls zu Mossul, 
Botta, in den Ruinen von Niniveh, sowie aus der Relation 
des Architekten und Zeichners Eugen Flandin. Zugleich legte 
Derselbe altassyrische, babylonische und persische Cylinder und 
Siegel theils in Originalen, theils in Gypsabdrücken vor. Prof. 
Krause zeigte eine von ihm in Öl ausgeführte meisterhafte Mond
landschaft, Eichler das von dem akademischen Lehrer K. Fischer 
modellirte Bildniss des Prof. Ranke, Baurath v. Quast ein der 
Marienkirche zu Elbing gehörendes Holzschnitzwerk, die Krö
nung der Maria durch die drei neben einander sitzenden Per
sonen der Dreieinigkeit. Das Ganze ist von grossartiger 
Anordnung und die Köpfe charakterisiren in den würdigsten 
Formen die verschiedenen Stufen des menschlichen Alters. — 
Wenn in dem Bericht über die Sitzung am 16. Aug. gesagt 
wurde (s. S. 802), der Vortrag des Geh. Regierungsraths Töl
ken habe die Äusserung enthalten, „dass die Goldarbeit der 
Alten sehr mangelhaft gewesen sei,“ so erklärt der Verein, 
nicht von dem Vortragenden, sondern von dem damaligen Re
ferenten rühre diese Behauptung her, welche durch die Schön
heit, Kunst und Mannichfaltigkeit der im königl. Museum zahl
reich vorhandenen antiken Goldarbeiten aufs vollständigste wider
legt werde.

Akademie der Inschriften in Paris. In der öffent
lichen am L Aug. unter dem Vorsitz von Pardessus gehaltenen 
Versammlung sprach, nach dem über die Preisertheilung er
statteten Bericht, der perpetuelle Secretär Walkenaer über das 
Leben von Emeric David. Letronne las für den erblindeten 
Verfasser Augustin Thierry einen Theil einer Abhandlung über 
die Bildung und das Gedeihen des Bürgerstandes im 13. und 
14. Jahrh. Die Zeit verstattete nicht die Lesung zweier an
gekündigten Abhandlungen von dem Decan der Faculte des 
Uttres in Paris, Victor Le Clerc (Dante et Söger de Brabant, 
ou les ecoles de la rue du Fouarre au 13e siecle) und von Hei
nold (über Indien im 11. christlichen Jahrh.).

Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 
1». Mai. Ch. Gaudichaud, Widerlegung der von Mirbel in 
seiner Abhandlung über Dracaena australis aufgestellten Theorie. 

Baron Ch. Dupin über die Expedition nach der Stadt Laghuat, 
nahe der grossen Wüste. Mialhe über die Art der Wirkung, 
welche die thierische Diastase auf das Amylon ausübt. Jacque
not über die indischen Joways. Serres über die amerikanische 
Race und die indischen Joways. Matthieu über das Zinkoxyd 
und dessen Anwendung in der Malerei. Amed. Latour über 
die therapeutische Anwendung des Diapason. Bonnafont über 
die Anwendung des Diapason in Gehörkrankheiten. Leroy 
d Etiolles über die Ausziehung fremder Körper aus der Blase 
durch die Harnröhre. Castel über die Ursache der physiolo
gischen Phänomene bei Ersteigung gewisser Höhen der Ge- 
birge. Uombron, Betrachtungen über die epidemischen Fieber, 
die bald für contagiös, bald für nichtcontagiös gehalten werden. 
Am 26. Mai. Becquerel über die Anwendung der Elektrochemie 
auf das Studium der terrestrischen Erscheinungen von Zer
setzung und Wiederzusammensetzung. Ch. Gaudichaud, Fort
setzung der oben angeführten Widerlegung. Pouillet über 
Elektrochemie. Chasles über die Schriften von Desargues. 
Wheatstone über den elektromagnetischen Chronoskop. de Hal- 
dat, Bemerkungen über die von Forbes in Edinburg aufgestellte 
Hypothese iu Bezug auf das Sehen der Gegenstände in ver
schiedenen Entfernungen. Favre und Silbermann über die 
Summe der Wärme, welche in den Processen chemischer Ver
bindungen entwickelt wird: die Verbrennung der Kohle. Hom- 
bron über die nördliche Küste von Australien und die südliche 
Küste von Neuguinea, namentlich Beschreibung der Bewohner. 
Emil Barry, briefliche Mittheilung über Anwendung einer neuen 
Formel auf die Ausdehnung der Dämpfe. G. Chancel, Theorie 
der Bildung und Constitution der pyrogenen Producte. Aug. 
Laurent über die chlorirten und bromirten organischen Basen. 
Laurent über die mathematische Theorie des Lichts. Le Ver
ner über den letzten Durchgang des Merkurs durch die 
Sonnenscheibe. Am 2. Juni. Liouville, Auflösung eines Pro
blems in Bezug auf die Ellipoise. Aug. Cauchy über bemerkens- 
werthe Formeln und Theoreme, welche auf eine leichte Weise 
die Störungen der Planeten berechnen lassen. Bericht von Milne- 
Edwards über Blanchard, Abhandlung von einem neuentdeckten 
Meerparasit, der dem Blutegel nahe kommt. Coulvier-Gravier 
über die Sternschnuppen, und zwar deren Richtungen. Sie 
kommen meistens von Westen, und mehr noch von Norden 
als vom Süden. Piria, Untersuchungen über das Salicin. Bou- 
chardat über die moleculäre Drehkraft des Salicin und seiner 
Derivationen. E. Chevandier und G. Wertheim über die Ela- 
sticität und Cohäsion verschiedener Arten Glas. Lassaigne 
über die Wirkung, welche der Speichel auf das Amylum aus
übt, und über den Zustand, in welchem sich das Amylum in 
den Getreidekörnern nach den Kauen befindet. Ch. Gerhardt 
über das Gesetz der Sättigung gepaarter Körper. , Meisens 
über die Bildung der Quecksilberkugeln, eine Erscheinung, 
welche den beträchtlichen Verlust dieses Metalls in dem Pro- 
cesse der amerikanischen Amalgamationsmethode zu erklären 
scheint. Bemerkungen über das Verfahren von Dechaud und 
Gaultier de Claubry das Kupfer aus seinen Lagen durch elektri
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sehe Thätigkeit auszuziehen. H. Chambert, Untersuchungen 
über die Salze und die Dichte der Urine. Dagmn über den 
Schwefel. Schattenmann über die Reinigung der Luft in Ab
tritten durch schwefelsaures Eisen und dessen Verwendung als 
flüssigen Düngers. Wöhler, briefliche Mittheilung über eine 
neue in dem orientalischen Bezoar gefundene Säure. Am 9. Juni. 
Gaudichaud, Fortsetzung der Widerlegung der von Mirbel in 
der Abhandlung über Dracaena australis aufgestellten Theorie. 
A. Valenciennes über die Organisation der Lucinae und Venus 
corbis. Baron Dupin, Statistik der Sparkassen. Arago über 
einige Unrichtigkeiten in dem Werke von H. Haldat über die 
Geschichte des Magnetismus und in einer Schrift von Faraday. 
Wheatstone über den elektrischen. Telegraphen zwischen Paris 
und Versailles. Arago legte zwei neue für die chromatische 
Photometrie anzuwendende Instrumente vor. Bericht über den 
von Villeneuve aufgestellten Apparat zur Eisbereitung. Edmond 
Becquerel über die Wirkung des Magnetismus auf alle Körper. 
Laurent, Bemerkungen über die Wasserwellen und deren Ver
gleichung mit den Lichtwellen. Am 16. Juni. Milne-Edwards 
über die Vertheilung der flüssigen Nahrungssäfte im thierischen 
Körper. Boussingault, Untersuchungen über die Fettbildung 
in den Thieren. Aug. Berard über das arteriös-venöse Aneu
rysma. Amussat, Untersuchungen über die Verwundungen der 
Blutgefässe. P. Letourneux über den Nutzen in Anpflanzung 
des Lärchenbaums. Meigs über die Cyanose bei Neugeborenen 
und deren Behandlung. P. A. Favre und J. T. Silbermann 
über Verbrennung des Sumpf- und ölbildenden Gases, in Be
ziehung auf chemische« Constitution und Heitzkraft derselben. 
Philippor über die Gramineen in botanischer, ökonomischer und 
industrieller Hinsicht. P. Bernard über eine., neue Behandlung 
der Thränenfisteln und des Thränenflusses. Am 25. Juni. 
Biot über die Beobachtungsmittel, welche man als Maas der 
optischen Drehkraft anwenden kann. Aug. Cauchy, Bemer
kungen zur rationellen Mechanik. (Sur les equations d’equi- 
libre d’un Systeme de points materiels assujettis ä des liaisons 
quelconques. Note relative ä la pression totale rapportee par 
une surface finie dans un corps solide ou fluide.) F. de la Pro- 
vostate und Paul Desains über die Strahlen der Wärme. A. Dau- 
bree über das Eisenmineral, welches sich täglich in den Sümpfen 
und Seen bildet. Wisse, Erforschung des Krater zu Rucu- 
Pichincha. Deshayes, Bemerkungen über die Organisation der 
Lucinen. Am 30. Juni. Bory du Saint - Vincent, Anthropologie 
des französischen Afrika. Bericht über das Institut von Sainte- 
Perine, eine Versorgungsanstalt für alte Männer und Frauen. 
Bouchardat über die moleculäre Modification des Terpentinöls, 
welche dieses fähig macht den Cautschuk leichter aufzulösen, 
und über die Wirkungen des Dampfs von Terpentinöl.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 
6. Sept, legte Geh. Medicinalrath Lichtenstein aus den Nieder
landen eingegangene Schriften vor: Annteekeningen over het 
Nut, door de bewoners van Java aan eenige planten van det 
eiland toegeschreven uit berigten der inlanders zamengesteld door 
J. K. Hasskart (1845). Abel Jansz. Torman, door G. Lauts. 
Pieter Both. Adriaan David Cornets de Groot iunior, grond- 
legger der javaansche Taalstudie. Over de Nasporingen van 
L. von Ledebur, betreffende den vroegeren toestand in Nederland, 
door G. Lauts (1844). Kaart van Nederlands Oostindische 
b^ittingen (1843). Prof. Walter theilte verschiedene Resultate 
au® Charles Darwin’s naturwissenschaftlichen Reisen mit und 
knüpfte einige Bemerkungen daran. Geh. Medicinalrath Lichten
stein las aus den Berichten des Dr. Hofmeister über die Reise 

des Prinzen Waldemar den Abschnitt, welcher eine Beschrei
bung von Delhi, Agra und den Umgegenden Natnee Tal ent
hält. Dr. Mahlmann zeigte an, dass eingegangen seien: Brief
liche Nachrichten von v. Chanykoff an Al. v. Humboldt über 
das Becken des Aralsees und dessen Umgebung, den Ust- 
muri u. dgl.; ein Brief des Prof. A. Philadelphia an Al. v. Hum
boldt aus Tiflis vom 25. Febr. (9. März) enthaltend die monat
lichen Mittel der meteorologischen Beobachtungen zu Tiflis seit 
dem Mai 1844; eine kurze Übersicht der Witterungsbeobach
tungen in Emden.

Literarische Nachrichten.
Eine königl. Verordnung vom 22. Juli hat eine Vereinigung 

aller wissenschaftlichen Gesellschaften in Frankreich festgestellt. 
Vom 1. Jan. k. J. erscheint ein Jahrbuch aller wissenschaft
lichen Gesellschaften des Reichs, welches enthält: 1) die Sta
tuten der Gesellschaften, 2) die Geschichte ihres Ursprungs, 
ihres Zwecks und ihrer Mittel, 3) eine Übersicht ihrer vor
züglichsten Arbeiten, 4) einen Bericht über die gehaltenen 
öffentlichen Sitzungen, 5) einen Bericht über die ertheilten 
Preise und die gestellten Preisaufgaben, 6) ein Verzeichniss 
der Mitglieder und Correspondenten, 7) ein Verzeichniss der 
vorzüglichen Gelehrtenvereine anderer Staaten. Alle Gesell
schaften liefern zwei Exemplare ihrer Schriften zum Behuf der 
Errichtung einer besondern Bibliothek der gelehrten Gesell
schaften ein. Diejenigen Gesellschaften, welche Bibliotheken 
besitzen, erhalten Exemplare der Werke, welche der Staat 
durch Subscription fördert oder im Druck erscheinen lässt. 
Diejenigen, welche sich in Förderung der Wissenschaften und 
in Bearbeitung der Nationalgeschichte bewähren, erhalten Unter
stützung aus den Staatsfonds. Alle Jahre erstattet am 1. Mai 
der Staatssecretär des Departements des öffentlichen Unter
richts einen Bericht an den König über die Arbeiten nnd die 
Mitglieder aller Gesellschaften, welcher durch den Druck be
kannt gemacht wird.

Die jährliche Versammlung deutscher Architekten ward 
am 21. Aug. u. f. T. in Halberstadt, dem Sitze der Gründung 
christlicher Baukunst in Sachsen, gehalten. Die frühen Morgen
stunden waren der Anschauung der sich hier vorfindenden Bau
werke unter Führung des Dr. Lucanus gewidmet. Die Kirchen 
wurden historisch verfolgt, indem sie eine ununterbrochene 
Reihenfolge der verschiedenen Baustile und deren Entwickelung 
vom J. 1000 bis zum J. 1500 darbieten; es wurden die Holz
häuser besucht, als Repräsentanten der Blüthe der Holzbau
kunst des 15. Jahrh., sowie des Renaissancestils des 16. Jahrh. 
Die Ausstellung von Ansichten merkwürdiger Bauwerke, von 
Zeichnungen einzelner Bildwerke, Malereien u. s. w. leitete 
Regierungs - Bauconducteur Wagener. Die erste Hauptversamm
lung eröffnete am 21. Aug. Regierungsrath Rosenthal aus Magde
burg. Dann sprachen sich Dr. Puttrich, Prof. Stier, Prof. 
Wiesenfeld und Director Geutebrück über die Tendenzen der 
Versammlung aus. Dr. Lucanus gab ein Bild der Entwickelung 
der Kunst, insbesondere der Baukunst in dieser Gegend, seit 
der Zeit der Ottone und der Übersiedelung byzantinischer 
Künstler, in Folge der Verbindung der griechischen Kaisers
tochter Theophanie mit Otto II. und suchte dadurch den Be
weis zu führen, dass die Kunstentwickelung in dieser Gegend 
aus dem Byzantinischen hervorgegangen sei, während die am 
Rhein sich mehr auf das Romanische gestützt habe. Daran
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schloss sich ein Bild der Entwickelung der Holzarchitektur mit 
Hinweisung auf das, was davon in Quedlinburg, Wernigerode, 
Goslar und Braunschweig vorhanden ist. Am 22. Aug. begab 
man sich nach Quedlinburg, und besah die Krypta der Wiperti- 
kirche, welche um das Jahr 900 erbaut ist, und die Schloss
kirche mit dem Münster, sowie die alten Kunstschätze aus der 
Zeit Otto’s II. und Heinrich’s des Voglers. Am 23. Aug. ward, 
nach fortgesetzter Wanderung durch die Kirchen in Halberstadt, 
die zweite Hauptversammlung gehalten. Oberbauinspector Horn 
hielt einen Vortrag für den von ihm erfundenen und neuger
manisch bezeichneten Baustil. Berndt sprach über die Bronzen- 
thüren zu Gnesen. L. Hoffmann beleuchtete die neue Loga- 
rithmenrechnung von Otto. Der 24. Aug. war der Beschauung 
der Kunstschätze und des Doms in Braunschweig gewidmet, 
in welchem letztem neuerdings grosse Felder von Malereien 
an der Decke zu Tage gekommen, welche Jahrhunderte unter 
der Kalktunche verborgen gewesen sind.

Die von Le Bas aus Griechenland nach Paris gebrachten 
Kunstdenkmäler hat der Minister des öffentlichen Unterrichts 
im Louvre ausstellen lassen. Sie sind folgende: ein Basrelief, 
Theseus als Schutzherr von Attika angerufen/, 2) ein Grab
stein, welcher eine Tochter darstellt, welche von Vater und 
Mutter Abschied nimmt; 3) ein Fragment eines Frieses von 
einem der kleinen versunkenen Tempel der Akropolis zu Athen, 
ein Amazonenkampf; 4) ejn Basrelief aus Gortyua in Kreta, 
mit Jupiter, Hebe und Merkur, oder Europa und Cadmus; 
6) Das Bruchstück einer kleinen Hercules-Statue; 5) ein Bas
relief mit Apollo und den neun Musen, aus derZeit des Ver
falls der Kunst; 7) ein Minengewicht von der Insel Chios in 
Blei; 8) zehn Marmorinschriften aus Mylasa in Karien, von 
denen eine drei Verfügungen des Königs Mausolus aus den 
Jahren 367. 361. 355 v. Chr. enthält. Sie sind im Corp. in- 
script. graec. unter Nr. 2601 a b c schon mitgetheilt, aber 
nach einer fehlerhaften Abschrift.

Miscellen.
Kaum dass Prof. v. Middendorff die reichhaltigen Resul

tate seiner nach Sibirien und bis ans Eismeer unternommenen 
Reise der Akademie in Petersburg vorgelegt hat, sind von 
einer aus den Akademikern Baer, Brandt, E. Lenz und Meyer 
bestehenden Commission die noch nicht erledigten und einer 
weitern Forschung anheimgegebenen Gegenstände bezeichnet 
worden. Dahin gehört der Wunsch zu erfahren, welche Pflan
zen und Thiere das Eismeer in der Mitte der Küste von Si
birien ernähren mag. Die vegetabilischen und animalischen 
Bewohner es ismeers sind bis jetzt nur aus solchen Gegen
den bekann gewor en, welche mit wärmern Meeren in un
mittelbarer Verbindung stehen. Daher ist eine Expedition zu 
wünschen, deren Hauptaufgabe wäre, die organischen Körper 
zu beobachten und zu sammeln, welche im Eismeere, entfernt 
von den Verbindungen mit dem atlantischen und dem Behrings
meere leben mögen. Indem Middendorff ermittelt hat dass 
die Bodentemperatur bei Turnchansk ungefähr auf dem’ Null
punkte Reaum. steht, ergibt sich eine zu grosse Differenz zwi
schen Luft- und Bodentemperatur; daher steht zu wünschen 
dass die Beobachtungen der Temperatur und der Windesrich

tung in Turnchansk zwei Jahre hindurch fortgesetzt werden. 
Ebenso wünscht die Akademie durch Bohrversuche auf dem 
Wege von Jakutsk bis Omsk die Bodenwärme in Sibirien und 
damit auch annähernd die Vertheilung der Lufttemperatur 
sicherer bestimmt zu sehen. Wünschenswert erscheinen übri
gens ähnliche Bohrversuche auf dem Meridian von Turnchansk, 
etwa bei Jenisseisk und in der Gegend, wo die Kammenaja 
Tunguska in den Jenissei einmündet.

Das Journal des Debats vom 1. Aug. berichtet über einige 
in Rom neuerdings aufgefundene antike Denkmäler und er
wähnt eines Steines mit der Inschrift: Minucius CC triginta in 
agro et viginti quinque in fronte poswt. Dabei gibt es die Er
klärung : Minutius habe auf der Stelle des Fundorts ein Land
haus gebaut und in demselben 30 Statuen und in der Fa^ade 
25 aufgestellt. Der gelehrte Referent kannte also die zu 
Horat. Sat. I, 8, 12 genüglich erläuterte Redensart in agro, 
in agrum nicht, nach welcher in der Inschrift von einem ge
weihten Begräbnissplatze von 230 Fuss in der Tiefe und 25 
Fuss in der Breite die Rede ist.

Gottfried Hermann schrieb zur diesjährigen Feierlichkeit 
der philosophischen Doctorpromotion ein Programm über ein 
Fragment des Pindar, das Gedicht auf eine Sonnenfinsterniss. 
In der Einleitung, welche die Wahl dieses Gegenstandes nach 
Lage unserer Zeit bezeichnet, befindet sich eine Stelle, welche 
den Nichtphilologen entgehen möchte, aber zum Beweise die
nen kann, inwiefern auch Philologen unter den Lichtfreunden 
stehen. Sie ist werth, besonders hervorgehoben zu werden. 
„Etsi eins solis defectiones, quem oculis cernimus, hodie neminem 
terrent, tarnen alia«- eaeque perniciosissimae

conduplicantur tenebrae, noctisque et nimbum occaecat nigror, 
qui eo tantum a deficiente sole differt, quod solis orbem quando 
relictura sit umbra scimus, ex istis autem tenebris nec quando, 
neque ..an lux ac non potius crassa caligo sit emersura, non 
est cuiquam cognitum. Sed quum aliquo tempore redituram 
esse lucem credibile sit, mirum est non metui ne pro luce ignis 
erumpat, quandoquidem, dum aures „credite, credite“ perstrepit, 
oculi incredibilia vident. Verum praestat haec missa facere, ri- 
denda originem spectanti, flenda cogitanti quo sint evasura“

Um zu einer neuen Organisirung der Universität zu Paris 
vorschreiten zu können, hat der Minister Salvandy eine Com
mission eingesetzt, welche alle fürs Universitätswesen ergangenen 
Gesetze, Decrete, Ordonnanzen, Statuten, Reglements sam
meln und Vorschläge zur Umänderung und Verbesserung thun 
soll. Diese Commission bilden Felix Ravaisson, Requetenmeister 
und Chef des Secretariat, Robin, Chef der Abtheilung für die 
akademische Verwaltung, Lesieur, Chef der Abtheilung für den 
Secundärunterricht, Pillet, Chef der Abtheilung für den Pri
märunterricht , Legay, Chef des Rechnungswesens, Collin, Chef 
des Bureau der Protokolle und Archive, Inspector der
Akademie von Paris, Ritt, Inspector der Primarschulen, Taronne, 
ausserordentlicher Lehrer für die obern Klassen, Dufour de 
Neuville, de Lavenay, Maigne, de Montesquiou, Auditoren im 
Staatsrath. In der ersten Session am 23. Aug. legte der Mi 
nister eine Geschichte der Gesetzgebung der Universitäten nach 
den Hauptepochen dar und wies die Gegenstände der Unter
suchung nach.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in Jena.« Druck und Verlag von F. A. BrocKhaus in Leipzig.
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jen ©pffetnö in Allgemeinem befchdftigt Ratten. SBaS unter anbern in 
biefem Vierten Steile über bie Unentbehrlichkeit beS ®e? 
fdjroornengeridjtö in 2)eutfd)lanbä Staaten, über baö Äirchenwefen 
unb bie je^igen Eirchlidjen (Streitigkeiten, über Staatsanwalt 
unb StaatSfdjulben, über baS SRilitärwefen unb bie nothwenbigen 
SJerbefferungen ber @onff itutionen gefagt iff, wirb getviß in 
unferer bem gortfdjritt fo jugeneigtcn Seit SSeadjtung finben, auch h°ffcnt:: 
lieh von benkenben SanbtagSbeputirten in Überlegung gezogen werben.

9tein’fd)e Suchljanblung
in ÄCtpsicj.

Die Fortpflanzung® - Geschichte 
der 

gedämmten Vogel 
nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft, mit 

Abbildung der bekannten Eier.
Von

Dr. F. AI. JL. Thienemann.

Jtlit 100 rolorirten tafeln.

Erstes Heft.
Bogen 1 — 6 und Tafel I — X. 

(Strausse und Hühnerarten.)

Gr. 4. In Carton. Preis 4 Thlr.
Dieses wichtige Werk erscheint in zehn Heften, deren jedes 

circa sechs Bogen Text und zehn Eiertafeln enthalten wird.
Leipzig, im September 1845.

f. törockljauö.
98ei ®. SB, SdhWitfrrt in ßeipjtg iff foeben erschienen unb burch 

alte Sudhhanblungen ju beziehen:
ÜbUttg^ttA Sum ttbetMcu au« t>em Seutf^en 

in« granjöpf^e. 3unä$ft für Me untern unb mttttetn 
franjöftf^cn Älaffen ber ©pmnafien unb anberer SStlounglh 
anflalten nach ber (Schulgrammatik von knebel entworfen 
von (Sh ©rfter Siheil. Formenlehre. ®r. 8.
1 $hlr.

©ubfcription wirb in allen 23u<hhanblungen angenommen auf eine
neue Ausgabe bet neunten Auflage

be$

QCnnveifatumd - Jertkun.
SSoHflänbtg in 240 SBodjenLieferungen von 3 SSogen ju 

bem greife von
27*  5tgr. = 2 g(Sr. = 9 Är. Win- =- 77» 5

Um bem G^onVerfationö Lerif on eine noch größere $8er= 
Breitung ju geben unb beflen Anffhaffung ju erleichtern, veran*  
ffalte ich bavon eine neue SluögaBe in 240 Sßochen Lie= 
ferungen von 3 SSogen unb glaube baburd? bem SBunfche 
Vieler §u entfprechen, welche auf eine leichte SSBeife in ben 53e*  
ff| biefes fo anerkannt nüBli^en SBerke^ gelangen wollen. 3n 
jeher ^ejiehurig ift übrigens biefe neue Sluögabe mit ber 
erften übereinftimmenb,

S^efi^er älterer tluflagen be$ ^onverfationöLerifon 
können noch bid ®nbe biefei 3ahteö von meinem Anerbieten, 
biefe gegen bie neunte Auflage umjutauffhen, unter ben bekannten 
SSebingnngen Sebraud) machen unb biefen Umtaufch burch febe 
SSuchhanblung bewirken.

33on bem ^üftematif^en Silber- Atlaö ^um (Sonvet1 
fationöLerifon finb bereite 30 Lieferungen erfchienen unb wirb 
berfelbe in 120 Siefernngen hon 4—5 SHatt ju bem greife 
von 6 9Tgr- = 22 Är. 9i&ein, =« 18 Är- (£-DL voll*  
ffänbig fein.

£eip$i<j. im September 1845.
71. Örockljaus.

In der Renger’schen Buchhandlung in Leipzig ist neu erschienen: 
desenius9 W., Hebräische Grammatik. 

14te Auflage. Neu bearbeitet von Prof. Dr. Roediger. 
Gr. 8. Velinp. 7s Thlr.

— —9 Hebräisches Ijesebwch. ^te Auflage.
Neu bearbeitet von Prof. Dr. de Wette. Gr. 8.
Velinp. 5/8 Thlr.__________ ___ _______________

Surcb «He SuChbanblunScn f°rhvdl)renb ju belieben: 
Dr.

TUlgemeine Prebigteammlung 
aud ben Sßerken ber vorjüglichften ^anjelrebner; jum S3or= 

lefen in «anbfirchen wie auc^ jur häuslichen Erbauung.

i. ßvangelienprebigten. — n. epiffelprebigten. - m. ^rebfgtcn 
über freie ^epte*

®r. 8. 1841 —44. Seber Shül 2 Stylr.

®er £err Herausgeber (gegenwärtig ^)rebiger ber beutfds fat^otffdben 
©emeinbe in ßeipjig) wußte burd? eine jwecfmdßige Auswahl biefe ?>rebigt*  
fammlung ju einem wahren Hau^fwa^ ju machen, ber als ein jeitgemäpeö, 
ben religiöfen Sortfdjritten entfpredjenbeö SBerE empfohlen werben kann 
unb in keiner gamilie fehlen follte.

im ©eptember 1845.
^rotfhauö.



NEUE JENA ISCHE

ALLGEMEINE LITER ATLR-ZEITIJNG.
Vierter Jahrgang. M 241. 8. October 1845.

EH

Chirurgische Anatomie.
1. Tratte d’ünatomie medico - chirurgicale et topogra- 

phique consideree specialement dans ses applications 
ä la pathologie, ä la medecine legale, ä l’obstetrice 
et ä la medecine operatoire par J. E. Petre quin, 
Chirurgien en chef de rhötel-Dieu de Lyon etc. Pa
ris, Bailliere. 1844. Gr. 8. 8 Fr.

2. Lehrbuch der medicinisch - chirurgischen und topo
graphischen Anatomie mit vorzüglicher Berücksichti
gung ihrer Anwendung auf Pathologie, gerichtliche 
Medicin, Geburtshülfe und operative Heilkunde von 
J- E. Petrequin, aus dem Französischen übersetzt 
von Dr. E. v. Gorup-Besanez. Erste Lieferung. Er
langen, Enke. 1844. Lex.-8. 15 Ngr.

3. Handbuch der anatomischen Chirurgie von W. Bö
ser, Privatdocent in Tübingen. Tübingen, Laupp. 
1844. Gr. 8. 3 Thlr.

4. Abbildungen zur Lehre von den Unterleibsbrüchen, 
auf neun Tafeln mit erläuterndem Texte. Nebst einer 
ausführlichen Darstellung des Herabsteigens der Ho
den. Zum Gebrauche der Studirenden von Dr. K. 
Bürkner. Berlin, Enslin. 1844. 4. 1 Thlr. 15 Ngr.

Seit der Begründung der chirurgischen Anatomie durch 
Bichat, Scarpa, Chaussier und Dupuytren sind die 
französischen Fachgenossen von ihrer Unentbehrlich
keit in einem solchen Grade überzeugt, dass durch sie 
kein in das Gebiet der Chirurgie einschlagender Gegen
stand ohne Rücksichtnahme und ohne Würdigung der 
anatomischen Seite mehr behandelt und erledigt wird, 
welche neben der physiologischen Beurtheilung als der 
einzige Leitstern in diesem Gebiete zu betrachten ist» 
Ganz beson eis gilt das von ihren Schriften akiurgi- 
schen Inhalts, in welchem der anatomische Theil keine 
Nebenrolle spielt und spielen darf, wenn sie ihren 
Zweck erfüllen sollen, sowie auch akiurgische Vorträge 
von einem subalternen Werthe bleiben, wenn sie nicht 
auf eine Anatomie des regions basirt werden.

Bei einer solchen innigen Verschmelzung der Chi
rurgie mit der Anatomie sowol in den Schriften wie 
in den Vorträgen an den Universitäten und medicini- 
schen Schulen in Frankreich, scheinen hier Werke 
die die chirurgische Anatomie speciell behandeln, we
niger ein Bedürfniss zu sein, als bei uns in Deutsch
land, wo eine solche Durchdringung der Chirurgie 
durch die Anatomie noch immer fehlt und in den Vor

trägen der Lehrer, wie in den Schriften, leider ver
misst wird. Eine Anatomie des regions in der Art, wie 
wir sie von Velpeau, Blandin, Malgaigne erhielten, ist 
eine Aufgabe, an deren Lösung sich aber kein Profes
sor der Anatomie, sondern ein Lehrer der Chirurgie 
wagen soll, dem die Zeit und die Gelegenheit zu neuen, 
gründlichen und nicht übereilten anatomischen Unter
suchungen geboten ist, und der sich im Stande sieht, 
seine Beobachtungen am kranken und gesunden Orga
nismus , seine therapeutischen und akiurgischen Heil
versuche durch anatomische Forschungen zu controli- 
ren. Warum können in Deutschland nicht, wie in 
Frankreich und selbst in England (wir dürfen nur an 
A. Cooper denken), die, welche Chirurgie theoretisch 
und praktisch lehren sollen, wenigstens vorübergehend 
Prosectoren und selbst Lehrer der Anatomie sein? 
warum beschränken die Präparirübungen auf unsern 
anatomischen Theatern immer sich nur auf descriptive 
Anatomie und warum werden sie nie im Sinne der 
chirurgischen Anatomie geleitet? doch wol nur, weil den 
Anatomie Lehrenden die Chirurgie gewöhnlich eine Terra 
incognita ist. Wir müssen zufrieden sein, wenn unsere 
Medicin - Studirenden eine Vorlesung über chirurgische 
Anatomie gehört haben, die leider in den wenigsten 
Lectionskatalogen angekündigt, wenn sie angekündigt, 
selten gehalten, und wenn sie durch einen Anatomen 
gehalten, der von Chirurgie nichts weiss, in einem Geist 
gelehrt wird, dass es endlich besser wäre, die Zuhörer 
hätten diese Zeit nicht verloren.

Die Aufgabe, eine chirurgische Anatomie zu ge
ben, ist in der Lösung schwieriger, als man vielleicht 
glaubt, was derjenige am besten erfährt, der einer sol
chen Arbeit sich unterzieht. Es soll weder das anato
mische, noch das chirurgische Element vorherrschen? 
sonder beide Elemente sollen sich innig durchdringen 
und zu einer gemeinschaftlichen Frucht gedeihen. Nicht 
ohne Grund hat man Velpeau’s Schrift den Vorwurf 
gemacht, dass in ihr das Anatomische in einem Grade 
prävalire, dass sie mehr nur eine descriptive Anatomie 
der Körpergegenden enthielte, an welchen chirurgische 
Operationen vorgenommen werden, wogegen bei Blan
din die anatomische Seite häufig nicht erschöpft ist, 
und bei Malgaigne überall das chirurgische Element 
entschieden vorherrscht, sodass der Leser bei ihm die 
anatomische Seite sich selbst im Geiste ergänzen muss. 
Ein Werk zu liefern, welches frei von diesen Lücken 
und Mängeln, frei von jeder überflüssigen Breite alles 
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in sich fasst, was zum Gegenstände gehört, ist die Auf
gabe, die Hr. Petrequin sich gestellt hat, von dem wir 
sagen können, dass er viel und gründlich beobachtet, 
viel mit dem anatomischen Messer untersucht, nicht 
Unbedeutendes mit chirurgischen Instrumenten geleistet, 
sich in den anatomischen Cabineten und in den Hospi
tälern Frankreichs und Italiens umgesehen und auch 
die Schriften seiner Landsleute, sowie der Fremden, 
fleissig studirt hat, wobei selbst die deutsche Literatur 
nicht ganz leer ausgegangen ist. Das Fehlende zu er
gänzen , manches Unrichtige zu berichtigen, z. B. die 
S. 68 gemachte Behauptung, dass Ph. v. Walther und 
die Deutschen den Sitz der Hirnhautschwämme in den 
Höhlen der Schädelknochen suchen, wäre Aufgabe des 
Übersetzers gewesen, was aber in den uns vorliegen
den zwei Lieferungen, die sich durch eine gefällige und 
klare Darstellung nicht überall auszeichnen, nirgend 
der Fall ist.

Während Velpeau, Blaudin und Malgaigne nur eine 
chirurgische Anatomie geliefert, d. h. über die Bezie
hungen zwischen der Anatomie und Chirurgie geschrie
ben haben, hat Hr. P. sich insofern ein grösseres Ziel 
gesteckt, als in seinem Buche auch die innere Heil
kunde , die- Geburtshülfe und die gerichtliche Medicin 
nicht unberücksichtigt bleiben. Freilich treten diese 
neben der Chirurgie bedeutend in den Hintergrund, und 
mussten es auch bei dem verhältnissmässig geringen 
Raum, welcher diesen Gegenständen gewidmet ist; aber 
sie sind doch wenigstens nicht ganz übergangen und 
manche Andeutungen finden sich, die der Beachtung 
nicht unwerth erscheinen. Wäre der Physiologie nur 
in gleichem Grade ihr Recht wiederfahren, so würde 
das Buch unendlich an innerm Gehalt gewonnen haben, 
und auch in dieser Beziehung bedauern wir, die Lücke 
in der deutschen Bearbeitung des Buchs nicht ausge
füllt zu sehen. Bei einem Hand- und Lehrbuche über 
chirurgische Anatomie, das ausserdem auch die spe- 
cielle Pathologie, die gerichtliche Heilkunde und die 
Geburtshülfe nicht unbeachtet lässt, ist der formelle 
Theil, d. h. gewissermassen die Methode, die Darstel
lung ' und das Arrangement der Materialien keine Ne
bensache (wie dies negativ die Schriften Velpeau’s, 
Malgaigne’s und Blandin’s beweisen, die dies zu wenig 
beachtet haben), sondern eine Hauptsache, indem die 
Art der Bearbeitung des vorliegenden Stoffs dem Buche 
eigentlich nur ein originelles Gepräge verleihen kann. 
Vor allem ist Klarheit in der Darstellung und Präcision 
hier unentbehrlich, denn es handelt sich darum, dass 
dem Leser Gegenstände durch Worte anschaulich ge
macht werden, die es besser aus Autopsie würden. 
Der Stil des Verf. entbehrt weder die Präcision, noch 
die Klarheit, in der Übersetzung ist das nicht immer im 
gleichen Grade der Fall. Sein Plan im Arrangement 
der Materialien ist von der Natur vorgezeichnet. Der 
Körper besteht aus Rumpf und Extremitäten, der

Rumpf hat eine Kopf-, Hals-, Rückgrats-, Brust-, Bauch-, 
Beckenregion, die Kopfregion hat eine Schädel - und 
Gesichtsregion, diese letztere eine Ohr -, Augen -, 
Nasen- und Mundregion. In diesen zunächst genau be
stimmten Regionen werden die einzelnen Lagen be
schrieben , sowie sie gewissermassen durch das anato
mische Messer dem Auge zugänglich gemacht werden, 
und der Leser begreift, dass nur eine solche Darstel
lungsweise für die chirurgische Anatomie passend ist, 
indem der Schauende und Lernende so am besten mit 
den Einzelheiten einer Region bekannt wird, ohne dass 
das Ganze seinen Blicken entzogen wird, das vor ihm 
in gewisser Beziehung nur'entfaltet worden ist.

Als einen Vorzug, der nicht unbeachtet bleiben 
darf, müssen wir es bezeichnen, dass der Verf. 
nach der Entfaltung einer Region und der in ihr ge
legenen Gebilde uns sogleieh mit ihren pathologischen 
Phasen bekannt macht, wodurch die Darstellung an 
Präcision und Interesse gewinnt und Raum gewonnen 
wird. Sehen wir doch am deutlichsten am Auge, dass 
das ganze Sehorgan erkranken kann , wobei alle Ge
webe participiren, und dass dessen einzelne Gewebe 
für 'sich Erkranken können, wobei nicht immer der 
Bulbus einen hohen Grad von Mitleiden erfahrt. In 
Hrn. P.’s Werk wird dies dem Leser auch riicksicht- 
lich der übrigen Körperregionen deutlich. Als beson
ders gelungen nennen wir die Darstellung der Regio 
perinaealis, der Reg. axillaris, der Reg. inguinalis, wir 
nennen sie besonders gelungen deshalb, weil aus die
ser Darstellung die Vorzüge und die Schattenseite die
ser oder jener Operationsmethode, dieses oder jenes 
Heilverfahrens hervorgehen. Die Pathologie und Thera
pie der Verrenkungen des Oberarms aus dem Schulter
gelenke hat durch Hrn. P. offenbar gewonnen, und wir 
haben die Überzeugung, dass durch Untersuchungen 
dieser Art manche Operationsmethoden wesentliche 
Modificationen erfahren müssen, ja dass neue daraus 
hervorgehen, zu denen der Verf. selbst hin und wieder 
Andeutungen und Anklänge, gegeben hat. Die Sectio 
nervorum beim Fothergill sehen Gesichtsschmerz ist 
durch die anatomischen Untersuchungen Hrn. P.’s we
sentlich gefördert worden. Nicht minder beachtungs- 
werth sind seine Forschungen über die Länge der 
Harnröhre, über die Ursachen der Erectio penis und 
der Eijaculatio seminis beim Tode durchs Erhenken und 
in der Rückenlage, ferner über die Eustachische Röhre 
und über die aus ihrer Verengerung hervorgehende 
Taubheit, über den Einfluss der Mandeln und der Epi
glottis auf die Bildung der Töne, über die Functio
nen der Capsula GUssonii, über manche Monstrabildun- 
gen, über die Theilnahmlosigkeit der harten Hirnhaut 
an der Regeneration verloren gegangener Schädelpartien, 
über die Erweiterung? Veränderung und Verziehung 
der Pupille nach oben bei Onanisten, über die Wirkun
gen des Mohnsaftes bei spontanen Durchbohrungen der
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Gedärme, über die Entzündungen der Blutbehälter der 
harten Hirnhaut, über die Schädlichkeit zu copiöser 
allgemeiner Blutentziehungen beim Gehirnschlage, über 
die Gewebe des Auges und ihre Krankheiten, den Stra
bismus artificiaUs als Mittel, um die künstliche Pupillen
bildung zu ersetzen , über die Dammnaht bei frischen 
und veralteten Dammrissen, über den Wiederersatz ver
loren gegangener Gesichtstheile, über die Teno- und 
Myotomie beim Klumpfuss, beim Schielen, beim Stam
meln, bei dem Schief halse, bei Pseudankylose, über 
das Staphylom, über das Entropion musculare, die 
Hasenscharte u. s. w., über welche Punkte der Verf. 
sich früher schon- in Journalaufsätzen mehr oder min- 
der erschöpfend geäussert hatte.

So ideenreich und doch dabei wortkar- der Verf. 
im Allgemeinen in der vorliegenden Schrift erscheint, 
so können wir doch nicht unbemerkt lassen, dass er 
an Stellen, wo er ihm eigene Methoden, Entdeckungen 
mitzutheilen hat, einigermassen aus seiner gewohnten 
Darstellungsweise heraustritt und zuviel Raum und Zeit 
auf ihre Auseinandersetzung verwendet, wogegen andere 
Dinge, z. B. die Resectionen, zu kurz und zu fragmen
tarisch abgehandelt worden sind. Dass er in der Dar
stellung seiner Behandlungsweise der Darmwunden eine 
gewisse Breite entwickelt, dürfen wir nicht zum Vor
würfe ihm machen, denn hier tritt er ganz entschieden 
den seit zwanzig Jahren geltenden Grundsätzen ent
gegen, indem er der überwendlichen Zusannnenheftung 
unbedingt den Vorzug gibt, und Jobert’s, Lambert’s 
und Reybard’s Verfahrungsweisen total verwirft.

Einer mit Umsicht und Ausdauer fortgesetzten me
thodischen Taxis spricht Hr. P. sehr das Wort bei ein
geklemmten Brüchen. Die Operationsmethoden für 
den Steinschnitt finden eine anatomische Würdigung, 
auf die wir nicht genug verweisen können. — Die Be- 
Stimmung des Schlüsselbeins geht nach Hrn. P. dahin, 
die Schulter nach aussen und hinten zu halten, daher 
bei Schlüsselbeinbrüchen der anzulegende Verband eine 
analoge Wirkung erzielen muss. Schlüsselbeinbrüche 
bei Kindern sind oft deshalb von keiner Crepitation be
gleitet , wei das Periost intact blieb. Bei den Exarti- 
culationen urc itet er nicht ohne Grund die Folgen ei
ner trauma isc en Gelenkentzündung, daher er, wenn 
es nur immei mo0 ic i ist, vorzieht, in continuitate zu 
amputiren.

Auffallen muss es, dass fast auf jeder Seite der Verf. eine Veranlassung sucht und findet 4^» Mal- 
gaigne aufzutreten und selbst gegen diesen durch 
einen redlichen Forschungsgeist ausgezeichneten Mann 
auf eine Weise zu polemisiren, die nicht immer ganz 
frei von aller Leidenschaftlichkeit erscheint. Wir haben 
die Überzeugung, dass weitere Beobachtungen am 
Krankenbette und mit einem redlichen Ernste fortge
setzte Studien an und in der Leiche die Divergenz Hrn. 
P.’s gegenüber von Malgaigne modificiren dürften.

Dr. Roser, durch eine Reihe von Abhandlungen in 
der von ihm und Wunderlich redigirten medicinischen 
Vierteljahrsschrift den Ärzten des Inlands und des Aus
lands rühmlichst bekannt, hat es übernommen, eine 
zuvor bezeichnete Lücke in der deutschen inedinischen 
Literatur auszufüllen und ein Werk zu liefern, wel
ches eine anatomischen Pathologie der chirurgischen 
Krankheiten bietet, indem die pathologischen und 
therapeutischen Sätze hier anatomisch begründet und 
hin und wieder auch physiologisch gewürdigt werden.

Es leuchtet ein, dass ein Autor bei einem solchen 
Vorwurfe leicht zu weit geht, und wir haben gezeigt, 
dass Männer, wie Malgaigne, Velpeau und Blandin 
diese Klippe nicht überall glücklich zu vermeiden ver
standen haben. Anatomische Spitzfindigkeiten passen 
ebenso wenig in ein solches Buch, wie literarische und 
geschichtliche Particularitäten, von welchen wir Deut
schen, wie Wagner im Faust, uns niemals ganz 
emancipiren können. Die Darstellung musste also kurz, 
klar und bestimmt sein, wenn der Zweck, das zu ge
ben, was eigentlich nur durch Anschauung gewonnen 
werden kann, nicht verfehlt werden sollte.

Die Anordnung des Materials ist wie bei Petrequin; 
wir erhalten eine chirurgische Pathologie und Therapie 
der Schädelgegend, der Augengegend, des Gehörs, der 
Nase, des Mundes, des Halses, der Brust, der Wirbel
säule, der Bauchgegend, des Afters und Mastdarms, 
der männlichen und weiblichen Geschlechts- und Harn
werkzeuge, der Schulter- uml Oberarmregion, des El
lenbogens und Vorderarms, der Hand, der Hüft- und 
Schenkelregion, der Knie- und Unterschenkelgegend 
und des Fusses. Manche dieser Abschnitte sind mehr, 
andere dem Verf. weniger gelungen, was zum Theil 
von der Reichhaltigkeit und der Dürftigkeit des zu 
Gebot stehenden Materials herrühren, zum Theil aber 
auch von einer unverkennbaren Vorliebe abhängig sein 
dürfte, mit welcher verschiedene Capitel gearbeitet zu 
sein scheinen.

Die vom Verf. verlangte Vereinigung der Wunden 
in der Kopfschwarte durch die blutige Naht, verfehlt 
durch den Reiz, den sie in der Wunde macht, gewöhn
lich den beabsichtigten Zweck einer Heilung per prü 
mam intentümem. Die Kopfblutgeschwulst der Neuge- 
bornen aus einer besonder» Anlage zu einer spontanen 
Blutung in den Kopfknochen des hötus herzuleiten, 
ist reine Hypothese. Unrichtig ist es, dass man an 
den blutigen Spänen beim frepannen das Eindringen 
des Instruments in die Diploe des Schädels erkenne. 
Wenn man an einer Leiche trepanirt, so werden die 
Späne blutig, sobald man in die Diploe gelangt, am 
Lebenden sind die Sägespäne von Anfang an blutig, 
mithin schon lange bevor man in diese Schicht dringt. 
Die Indicationen zur Trepanation beschränkt Hr. R. 
mehr, als andere deutsche Chirurgen, und gewiss mit 
Recht, da die Diagnose der Hirnverletzungen noch im-
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nier sehr unsicher ist und die bestimmten pathognomi- 
schen Zeichen für die einzelnen Störungen, wie Com- 
pression, Erschütterung u. s. w. fehlen. Die Behaup
tung, dass der Bogentrepan gegen die Trephine zu ver
tauschen sei, sobald man in eine gewisse Tiefe gedrun
gen, ist unbegründet. Die Anwendung des Osteotoms, 
welches unbedingt bedeutende Vorzüge vor dem Bo
gentrepan und der Trephine besitzt, hat der Verf. nicht 
gewürdigt.

Die Exstirpation des Augapfels bei krebsiger Ent
artung lässt sich sehr wol durch einen Schnitt mit ei
nem Messer vollbringen, ohne dass es nöthig wird den 
zweiten Act der Operation mit der Scheere zu machen, 
wie hier geboten wird. Das Schielen und seine Hei
lung auf operativem Wege ist sehr weitläufig bespro
chen. Gegenwärtig macht man die Myotomia. ocularis 
mit einem Gehülfen, zur Bildung einer Falte in der 
Bindehaut bedarf man keiner fremden Hand mehr, und 
von der Schliessung des gesunden Auges nach der 
Operation zur Einleitung einer orthopädischen Nachbe
handlung ist man ebenfalls zurückgekommen. Bei der 
künstlichen Pupillenbildung hätte Guepin’s (von Nantes) 
Eingehen durch die Sclerotica (dessen genauere Aus
einandersetzung freilich erst in dessen Etudes d’oculi- 
stique geschah) wohl eine Würdigung verdient.

Zwischen der Conjunctiva und der Sclerotica liegt 
die vom Verf. bei den Augenmuskeln erwähnte Fascia 
subconiunctM welcher die Gefässinjection bei der 
rheumatischen Ophthalmie eher, als der Sclerotica, an
zugehören scheint. Die Operationsmethoden der Ca
taracta werden in gehaltreicher Weise besprochen. 
Die Eröffnung der Linsenkapsel behufs der Discision 
ist übrigens ebensogut durchführbar, wenn man durch 
die Sclerotica eingeht, als wenn dies durch die Horn
haut geschieht. Vorliebe für eine Operationsmethode 
wird nicht ausgesprochen, ihre Wahl soll nach den 
individuellen Umständen des Kranken und der Krank
heit sich richten.

Die Krankheiten des Gehörorgans bieten für die 
Forschung noch eine viel verheissende Feldmark. Die 
geringen Leistungen der letzten Decennien haben die 
Ohrenheilkunde nicht besonders gefördert. Was in 
dieser Beziehung vorlag, hat der Verf. gesichtet. Gern 
unterschreiben wir, was in Bezug auf die Rhinoplastik 
gesagt worden ist, die gegenwärtig nicht leicht mehr 
in dem Grade, wie früher, überschätzt wird. Auf die 
Heilung der fressenden Flechte an der Nase erweisen 
innerliche Mittel sich erfolglos, daher ihre vom Verf. 
geforderte Anwendung überflüssig erscheint. Die von 
ihm als zulässig erklärte Spaltung des Gaumensegels, 
um Nasenrachenpolypen mit der Scheere oder mit ei
ner Ligatur beikommen zu können, ist durchaus über
flüssig und verwerflich.

Die totale Resection des Oberkiefers ist leichter 
durchzuführen und für den Kranken auch erspriessli' 
eher, als die partielle. Die Kettensäge hat dabei un
bedingt den Vorzug vor jedem andern Instrumente. 
Der Resection des Corpus mandibulae ohne Spaltung 
der Unterlippe geschieht keine Erwähnung.

Die Caries der Zähne ist nach Hrn. R. dreifach. 
Entweder geht die Zerstörung des Zahnschmelzes und 
der Zahnsubstanz von aussen nach innen, wobei all
mälig eine Entzündung der Pulpa herbeigeführt wird, 
oder die Zerstörung der Zahnsubstanz beginnt von der 
Pulpa aus, oder die Cames wird durch einen Eiterungs- 
process zwischen dem Zahn und der Alveola eingeleitet.

Die Exstirpation der Parotis wäre in ihrem unmit
telbaren Folgen mehr zu würdigen gewesen. Die Ex
stirpation der Submaxillarspeicheldrüse ist nicht so 
schwierig, als der Verf.- anzunehmen geneigt ist. Bei 
der Exstirpation der Mandeln vermissen wir ungern 
das Instrument von Rhanenstock, obgleich es die Si
cherheit nicht gewährt, welche von ihm gerühmt wird. 
In Bezug auf die Heilung des Stotterns hätte der Verf. vor 
Allem Bonnet’s Erfahrungen über die Durchschneidung 
des Genioglossus nicht unberücksichtigt lassen sollen.

Der Halsregion und den an dieser vorkommenden 
Operationen ist eine lobensvverthe besondere Aufmerk
samkeit gewidmet, dennoch müssen wir bekennen, 
dass die anatomische Darstellung dieser Körperregion 
bei Petrequin mehr gelungen ist, indess die Zustände, 
welche ein operatives Eingreifen nöthig machen, bei 
Hrn. R. allgemeiner, wenn auch nur paucis verbis. ge
würdigt sein dürfte. Die Durchschneidung der Hals
muskeln zur Heilung des Schiefhalses hätte mehr als 
eine oberflächliche Erwähnung verdient.

Inwieweit chemische und mikroskopische Hülfsmit- 
tel zur Feststellung der Diagnose in der Beziehung aus
reichen sollen, ob ein Brustdrüsenabscess sich in einen 
Milchgang oder ein Milchgang sich in einen Abscess 
entleert, will nicht wol einleuchten. Die Krankheiten 
an und im Thorax sind mit kurzen, aber genügenden 
und scharfen Zügen dargestellt. Bei Brustwunden mit 
einem starken Bluterguss und drohender Erstickungs
gefahr hält Hr. R. die Erweiterung der Wunde Behufs 
der Wegschaffung des ergossenen Bluts für zulässig, 
was bekanntlich ganz gegen die von Larrey gewonne
nen Erfahrungen anstösst.

Oer Ausspruch, dass Verletzungen des Rücken
marks keine Blutentziehungen fordern, sondern im Ge
gentheile sie zurückweisen, ist nicht richtig, nur mög
lichst früh wollen sie angewendet werden, wrenn sie 
erspriesslich sein sollen. Die Verkrümmungen des 
Rückgrats sind dem gegenwärtigen Stande der Wissen
schaft entsprechend abgehandelt.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 242. 9. October 1845.

Chirurgische Anatomie.
Schriften von Petrequin, v. Gorup-Besanez, 

Roser und Bürkner.
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In Bezug auf die Paracentese der Brust bei Empyem 
ist Hr. R. der xAnsicbt, dass manche Fälle sich mehr 
für den Gebrauch des Troikar’s, andere dagegen eher 
für die Eröffnung mit dem Bistouri eignen. Ob, an 
welcher Stelle der Brust, und unter welchen Umständen 
die Operation zulässig ist, dies hätte gründlicher in der 
Art. wie bei Petrequin, erörtert werden sollen.

Die für die chirurgische Anatomie so überaus wich
tige Bauchregion ist mit gebührender Aufmerksamkeit 
vom Verf. dargestellt worden, übrigens merkt man es 
ihm hier hin und wieder an, dass er nicht aus der 
Fülle eigener Erfahrung geschöpft hat. Bei den Darm- 
wunden äussert er sich empfehlend für Lembert’s und 
Jobert’s Behandlungsweisen, während Petrequin, wie 
wir wissen, entgegengesetzter Ansicht ist.. Der Nieren-, 
Milz- und Leberabscesse in Folge von Phlebitis geschieht 
keine Erwähnung. Eine spasmodische Einklemmung 
der Leistenbrüche wird mit Recht zurückgewiesen, in 
Bezug auf die Stellung, welche man einem Bruchkran
ken während eines Repositionsversuclies geben soll, ver
weisen wir auf die von Petrequin gegebenen Regeln, 
welche auf eine genaue anatomische Kenntniss. ver- 
bunden mit einer physiologischen Würdigung aller Ver
hältnisse basirt sind. Keineswegs stimmen wir dem 
\ eif. bei, welcher den Rath gibt: „geht di^zTaxis in 
* er einen Stellung nicht, so versuche man sie in der 

m<l? versuche die anhaltende Compression, das 
ÄC luten < es Kranken, die Knie- und Eilenbogenlage 
u. s. w. ic üi die Nachbehandlung nach einer 
Hennotonne aufgestellte., Sätzc ki!nilen wir nicIlt billi- 
gen. Zur ^<9^9 der narme vw| er A„. 
Wendung e.nes Laxans für manche Fälle, bei acuter 
Peritonitis dagegen reizende Klystiere (’') o.erc- 
nrte oder brandige Netepartien räth er mit dem Messer 
wegzunehmen, was Ref. auch zu thun pflegt, so sehr 
auch andere, namentlich französische Wundärzte hier 
gegen eifern. Für die Operation des Schenkelbruchs 
empfiehlt er nach Umständen einen Toder Kreuzschnitt, 
den Ref. weder für nöthig, noch nützlich ansehen kann" 
Nabelbrüche bei Kindern durch Muscatnüsse zurück
halten und heilen zu wollen, ist kein guter Rath, da 

durch diese gerade die Verwachsung des Nabelrings 
verhindert wird.

Beim Tamponiren des Mastdarms, um eine Blutung 
zu stillen, wird die Einführung einer Röhre, umgeben 
mit einem Leinwandsäckchen oder einer Schweinsblase, 
damit die Winde und die Faeces ungehindert abgehen, 
können, als zweckmässig bezeichnet, was in Praxi aber 
sich nicht bewährt.

Die Behandlung der Mastdarmstricturen hat darum 
grosse Schwierigkeit, weil sie selten einfach, sondern 
immer mehrfach angetroffen werden und weil nach ge
machter Durchschneidung der verengerten Partie durch 
die Anwendung der empfohlenen Mittel nicht verhindert 
werden kann, dass mit Heilung der Schnittwunde auch 
die Strictur wieder vorhanden sei.

Ob die Steinzertrümmerung, zu deren Durchführung 
dem Instrument von Heurteloup hier der Vorzug ein
geräumt wird, wirkliche Vorzüge vor dem Steinschnitt 
hat, müssen wir . dahin gestellt sein lassen. Der Verf. 
lässt dies unentschieden, und die Ergebnisse der Praxis 
scheinen bis jetzt noch mehr für die Lithotomie, als 
für die Lithotripsie zu sprechen. Das Alter des Kran
ken und die Beschaffenheit der Harnblase sind wich
tige Momente rücksichtlich der Prognose beim Stein
schnitt. Knaben und Jünglinge werden nicht leicht 
unterliegen, wie die überaus günstigen Resultate nach 
der Lithotomie in Schwaben bevreisen; bei altern Indi
viduen, namentlich bei Greisen, bei welchen die Bla
senwände in Folge der Steinkrankheit mehr oder we
niger krankhaft verändert sind, mag dagegen wol die 
Angabe Hrn. R.’s, dass der vierte oder sechste lall 
tödtlich endige, richtig sein. Keiner Steinschnittsme
thode wird geradezu ein Vorzug zugestanden und wir 
können dies nur billigen, da in Bezug auf den Stein
schnitt , wie auf alle Operationen , ein Individualisiren 
empfohlen werden muss.

In Bezug auf die Application des Katheters wer
den beachtungswerthe Anhaltspunkte gegeben. Das 
Vorkommen krampfhafter Harnröhrenstricturen wird in 
Zweifel gezogen, der Behandlung der Harnröhrenver- 
engerungen durch Bougies im Ganzen das W ort gespro
chen. Das Capitel über die Urinfisteln, mit Fleiss und 
Kritik geschrieben, ist ein neuer Beweis, wie wenig die 
Kunst gegen diese Übel vermag. Eine von Brodie her
vorgehobene und nach des Ref. Erfahrung beachtungs
werthe Erscheinung bei Hypertrophie der Vorsteher
drüse geben die von Zeit zu Zeit sich einstellenden
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Fieberanfälle, von welchen die Kranken bald alle Wo
chen, bald alle vierzehn Tage einmal heimgesucht zu 
werden pflegen.

Die Heilung des Wasser brucbs durch Injection ei
ner reizenden Flüssigkeit passt nur bei einfachen Hy- 
drocelen. wo der Hode und seine Scheidenhaut voll
kommen gesund sind, was aber sich nicht immer mit 
Sicherheit erkennen lässt.

Bei den Krankheiten der weiblichen Geschlechts
theile bedauern wir die zu geringe Rücksichtsnahme 
auf Lisfranc’s clinique cbirurgicale de la Pille , woge
gen Malgaigne’s Ansichten eine genügende Beachtung 
gefunden haben.

Die Lehre von den Verrenkungen ist in einer von 
den gebräuchlichen Lehrbüchern verschiedenen Weise 
besprochen, welche nur bei Malgaigne Wiederklang 
findet. Sonderbar geschieht des Mothe’schen Verfah
rens zur Einrichtung der Luxatio humeri keine Erwäh
nung. Die angeborne Luxation der Schulter ist nur 
genannt und nicht, wie die der Hüfte, näher erörtert, 
bei welcher letzten übrigens wirklich constatirte Fälle 
von gelungener Heilung nicht exisüren.

Beim Aneurysma varicosum und beim Varix aneu- 
rysmaticus an der Armarterie in Folge eines Aderlasses 
wirtl auf die Nothwendigkeit einer doppelten Unterbin
dung der Arterie und, insofern dieses nicht durchführ
bar (?) sei, der accolirenden Venen empfohlen, welches 
letzte wegen der zu fürchtenden Phlebitis nicht em- 
pfehlungswerth erscheint.

Bei der unverkennbaren Vorliebe, mit der die Lehre 
von den Verrenkungen und Knochenbrüchen bearbeitet 
ist, würde es auffallen, wenn der so häufige Bruch am 
untern Ende des Radius kurz abgefertigt worden wäre, 
da derselbe sowol in diagnostischer, wie in therapeuti
scher Beziehung eine grosse Aufmerksamkeit verdient.

Dass der subcutane Sehnenschnitt bei Contracturen 
des Handgelenks und der Finger keine günstigen Er
folge gibt, hat der Verf. mit Bonnet und andern vorur- 
theilsfreien französischen Wundärzten anerkannt, wo
gegen in Deutschland in dieser Beziehung noch oft ge
sündigt wird. Die von Stromeyer in einem Falle von 
Fingerkrampf gemachte subcutane Durchschneidung des 
Flexor longus pollicis hat den Krampf nicht geheilt und 
eine bleibende Steifigkeit des Fingers hinterlassen.

Die Oberschenkelverrenkungen will Hr. R. auf 
zwei Klassen reducirt wissen, nach aussen auf die äus
sere Seite des Beckens und nach innen auf den andern 
Rand des Beckens oder gegen das eirunde Loch hin, 
von welcher letztem er vier Varietäten unterscheidet. 
Bei der Exarticulation aus dem Hüftgelenk zieht er es 
vor, durch Einstechen von der Gegend über dem Iro- 
chanter her nach innen einen vordem Lappen zu bil
den, ein Verfahren, welches für die Genesung weniger 
günstig ist, als das auf eine äussere und innere Lap
penbildung basirte.

Es ist offenbar zu allgemein gesprochen, wenn der 
Verf. sagt, dass die entzündlichen Affectionen des Knie
gelenks vorzugsweise Tumor albus heissen, und dass 
der sogenannte Tumor albus am gewöhnlichsten eine 
Entzündung der Synovialhaut mit Infiltration und Hy
pertrophie des umgebenden Binde- und Fettgewebes ist. 
Die Lehre von den entzündlichen Affectionen des Knie
gelenks mit ihren Folgen ist demgemäss nicht erschö
pfend dargestellt. Auch unterliegt es keinem Zweifel, 
dass die Arlhrophlogosis fibrosa genu viel häufiger, als 
die Artbrophlog. synovialis vorkommt.

Das ungünstige Urtheil des Verf. über die Resection 
des Kniegelenks wird durch die glücklichen Resultate, 
widerlegt, welche Textor, M. Jäger u. s. w. von dieser 
Operation erhielten. Die Sehne des Flexor hallucis 
ist weniger schwierig subcutan zu durchschneiden, als 
die vom Tibialis posticus. Es ist ein bestimmter, vom 
Verf. nicht angeführter Grund vorhanden, warum die 
Achillessehne mindestens einen Zoll über der Ferse 
durchschnitten werden muss, nämlich um den hier be
findlichen Schleimbeutel zu vermeiden, dessen Verle
tzung gern eine suppurative Entzündung bedingt. Un
richtig ist es, dass man bei Klumpfüssen gewöhnlich 
zuerst die Achillessehne und dann erst andere Sehnen 
durchschneide. Man muss mit der Durchschneidung 
der Plantaraponeurose beginnen und erst nachdem dies 
geschehen ist, auch die Achillessehne u. s. w. subcutan 
durchschneiden.

Die von Bürkner gegebenen Abbildungen über Un
terleibsbrüche sammt dem dazu gehörigen erläuternden 
Texte entsprechen ihrem Zweck, Studirenden bei ihrem 
Privatstudium an die Hand zu gehen.

Erlangen. Heyfelder.

Jurisprudenz.
Handbuch über die Lehre von den Rechtsmitteln, nach 

Grundsätzen des deutschen gemeinen bürgerlichen 
Processes, nebst einer ausführlichen V ergleichung der 
betreffenden in Deutschland geltenden particularrecht- 
lichen Grundsätze, einer Prüfung der neuern Ent
würfe , und motivirten Vorschlägen für eine künftige 
Gesetzgebung, von Dr. J. T. B. v. Linde. Erster 
und zweiter Theil. Giessen, Hever. 1831 — 40. 
Gr. 8. 7 Thlr.

Oie Aufgabe, welche sich der Verf. der vorliegenden 
Schrift gestellt hat, ist: theils den historischen Bildungs
gang der gemeinrechtlichen Grundsätze über die Rechts
mittel und das Resultat desselben, unter Berücksichti
gung und Zusammenstellung der Ergebnisse der neuem 
Forschungen in diesem Gebiete, darzustellen, theils 
eine Übersicht des particularrechtlichen Zustandes des 
gerichtlichen Verfahrens in der Instanz der Rechts
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mittel in den einzelnen deutschen Ländern zu liefern, 
und theils endlich die legislativen Erzeugnisse zu prü
fen, und daran motivirte Vorschläge für künftige Legis
lationen über diesen Punkt zu knüpfen. Die Bedeut
samkeit der gestellten Aufgabe dürfte nicht wohl zu 
bezweifeln sein. Dass es in Deutschland einen gemei
nen Civilprocess gegeben hat, bedarf keiner weitern 
Ausführung: ob und in welchen Grenzen derselbe noch 
jetzt von praktischer Bedeutung sei. kann nur auf dem 
von dem Verf. betretenen W ege festgestellt werden. 
Wenn nämlich zunächst durch die Betrachtung der hi
storischen Ausbildung eines Processinstituts das Wesen 
desselben auf dem Standpunkte, auf welchem es als 
ein gemeinrechtliches erscheint, erforscht und erläu
tert ist, dann abei die Auflassung und Behandlung 
desselben in dem particulären Processrecht der einzel
nen deutschen Länder zum Gegenstände der Unter
suchung gemacht worden ist, dann erst wird sich mit 
Sicherheit bestimmen lassen , ob das gemeinrechtliche 
Institut in allein entscheidender Bedeutung dasteht, oder 
in seinen Grenzen in grössern! oder geringem! Maasse 
beschränkt, oder endlich als solches ganz verschwun
den ist. Wir stimmen dem Verf. in der Behauptung 
bei, dass eine sorgfältige Vergleichung der einzelnen 
deutschen Particularprocessgesetze zu dem Ergebniss 
führt, dass die meisten derselben eine gemeinschaft
liche Grundlage mit dem gemeinen deutschen Process- 
rechte haben , und die Eigentliümlichkeiten nur in der 
Ansicht über einzelne Controversen, oder in der Modifi- 
cation einzelner Einrichtungen, seltener in der Aufstel
lung origineller Institute liegen. Dadurch eben recht
fertigt sich auch die vom Verf. durchgeführte Verbin
dung der comparativen Behandlung der deutschen Par- 
ticularprocesse mit der Darstellung des gemeinen deut
schen Processrechts. Durch die Vereinigung dieses 
Materials, des Resultats der Erfahrungen mancher 
Jahrhunderte in Betreff der gerichtlichen Behandlung 
streitiger Rechtssachen, wird aber zugleich das Funda
ment hergestellt für ein begründetes Urtheil über die 
Zweckmässigkeit neuerer Legislationen im Process
recht . und der Entwürfe zu denselben. Nur ein auf 
solchem Fundamente beruhendes Urtheil über die Be
dürfnisse der jetzigen Zeit in Betreff neuer Normirung 
des gerichtlichen 'S erfahrens, ausgesprochen von einem 
Manne, der in der Praxis verschiedener deutschen Län
der die wirkliche Gestaltung des processualischen Ver
fahrens kennen gelernt hat, kann wahre Anerkennung 
verdienen, und für eine zweckmässige Fortbildung des 
Processrechts fruchtbringend sein. Wenn wir aber 
dennoch hier auf die Vorschläge des Verf. zur Einfüh
rung einzelner Abänderungen des Verfahrens in der 
Instanz der Rechtsmittel nicht näher eingehen, so ge
schieht dieses nur aus dem Grunde, weil eine Prüfung 
jener Vorschläge, die nur unter sorgfältiger Berück
sichtigung der Gerichtsorganisation und des gericht

lichen Verfahrens im Zusammenhänge würde vorge
nommen werden dürfen, uns wreit über die uns hier ge
steckten Grenzen hinausführen würde. Zu der Erklä- 
run«’ finden wir uns jedoch veranlasst, dass wir über
haupt in der Überzeugung mit dem Verf. übereinstim
men, dass es in Deutschland an einer guten Process- 
gesetzo'ebun0' nicht fehle, dieselbe vielmehr, bei zeit
gemässer Nachhülfe, den Anforderungen der Wissen
schaft und des Lebens genüge, dass ferner die neuern 
Processlegislationen, von welchen man sich eine we
sentliche Verbesserung des erfahrens versprach, zwar 
an originellen neuen Einrichtungen reich sind, für die 
Anwendung aber unzweckmässig erscheinen, und dass 
endlich die Bearbeitung einer neuen Gesetzgebung nur 
dann dem Bedürfnisse entsprechen wird, wenn dabei 
der vorhandene Rechtszustand eine vollständige Be
rücksichtigung findet. — Nach diesen Vorbemerkungen 
gehen wir auf die Prüfung des Werkes selbst und sei
ner einzelnen Theile über, um dann beurtheilen zu kön
nen, ob und inwiefern der Verf. der Aufgabe, welche 
er sich stellte, entsprochen hat. — Der Verf. handelt 
zunächst von dem Begriff und den Arten der Rechts
mittel, und sucht dabei durch die Anwendung des dem 
Zweck der Rechtsmittel entsprechenden Satzes, dass 
„die Summe aller Rechtsmittel gleich sein muss der 
Summe aller durch den Richter möglichen Verletzun
gen“, und durch die Feststellung der einzelnen Arten 
der durch den Richter denkbaren Verletzungen die er
forderlichen Rechtsmittel und die Classification dersel
ben nach allgemeinen Grundsätzen zu bestimmen. Dar
auf wird gezeigt, dass das im gemeinen deutschen 
Rechte enthaltene und von der Wissenschaft weiter 
ausgebildete System der Rechtsmittel vollständig den 
Anforderungen entspreche, welche daran von dem 
Standpunkte jenes allgemeinen , aus dem Zweck der 
Rechtsmittel sich ergebenden Grundsatzes aus gemacht 
werden dürfen. Mit jenem System stimmen daher auch 
die neuern Gesetzgebungen über die Rechtsmittel im 
Wesentlichen überein. Die richterlichen Behörden, welche 
in der Instanz der Rechtsmittel fungiren , sind entwe
der andere und höhere, als die, von w elchen die ange
fochtene Verfügung ausgegangen ist, oder die letzte
ren selbst. Im ersten Falle ist das Rechtsmittel devo
lutiv, im letztem nicht devolutiv. Wenn nun auch bei 
nicht devolutiven Rechtsmitteln für die leiste lung der 
erforderlichen Unparteilichkeit bei der assung der 
in der Instanz der Rechtsmittel zu erlassenden neuen 
Verfü^un«- häufig dadurch gesorgt ist, dass nur die Verhandlung bi Aum Unheil in der Instanz der Rechts- 
mittel vor dem alten Richter bleibt, das Urtheil selbst 
aber im Wege der Substitution verfasst wird, oder da
durch, dass zwar die neue Verhandlung und Urtheils- 
fällung bei dem vorigen Richter bleibt, jene aber unter 
Leitung anderer, diese unter Adjunction mehrer stimm- 
fahiger Mitglieder stattfinden soll: so sind doch theils
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derartige Sicherungsmassregeln nicht überall, z« B. bei 
der Restitution, getroffen, theils nicht dazu geeignet, 
alle Nachtheile der parteilichen Stellung des Richters, 
dessen Verfügung angegriffen wird, zu entfernen. Wir 
können daher dem Verf. nur beistimmen, wenn er be
merkt, dass es als unzweckmässjg angesehen werden 
muss, wenn die in Folge eines Rechtsmittels eintretende 
neue Verhandlung und Entscheidung auch nur unter 
Einwirkung des Richters, gegen dessen Entscheidung 
das Rechtsmittel ergriffen wird, erfolgen soll. In ein
zelnen Ländern gibt es, abgesehen von den Fällen, in 
welchen eine Anfechtung der Verfügungen der höch
sten Gerichtsbehörde zulässig ist, nur devolutive Rechts
mittel. Obschon wir uun im Allgemeinen diese Ein
richtung als durchaus zweckmässig ansehen müssen, 
so ist daneben doch nicht zu verkennen, dass dieselbe 
in denjenigen Fällen zur Begründung einer unpartei
lichen Stellung des Richters nicht erforderlich ist, in 
welchen ein eigentliches Rechtsmittel durch Gründe, 
welche dem Richter bei der Abfassung der angefoch
tenen V erfügung nicht vorlagen , gerechtfertigt wird. 
Aus diesem Grunde ist insbesondere die Verhandlung 
und Erledigung der restitutio in integrum wegen neuen 
f erbringens vor dem Richter, der das angefochtene 
Erkenntniss erliess, nicht als unpassend zu betrachten, 
während die restitutio minorum contra rem iudicatam 
ebensowenig vor jenen Richter verwiesen werden sollte? 
wie die Appellation; denn „quod, appellatio interposita 
maioribus praeslat, hoc beneficio aetatis conseguuntur 
minores^, 1. 42 D. de minor. (4. 4). Bei der Restitu
tion wegen Versäumnisse und Versehen im Verfahren 
erscheint es sogar als unzweckmässig, einen andern, 
als den genannten Richter fungiren zu lassen, weil 
dieser die genügendste Kunde von den Umständen, un
ter welchen das Versehen oder Versäumniss eintrat, 
haben wird. — Über das Instanzenverhältniss bemerkt 
der Verf. Th. 1, S. 11 f., dass sich aus den Gesetzen 
des römischen und canonischen Rechts, c. un. C. ne li- 
ceat in nna eademgue causa iertio prorocare (7. 70), 
Clem. I de sentent. (2. 11), Weder für das Maximum’ 
noch für das Minimum der Instanzen eine durchgrei
fende Regel, sondern nur der Grundsatz ergebe, dass, 
wenn drei gleichförmige Entscheidungen über densel- j 
ben Punkt, nach stattgehabter zweimaliger Provocation 
erfolgt sind, eine dritte 1 lovocation nicht stattfinden 
sollte. In dem deutschen Reichs- und Bundesrecht, 
J. R. A. §. 124 —127, Bundesacte, Art. 12, ist zwar 
die Anordnung dreier Instanzen getroffen , ohne dass 
jedoch dadurch jede Partei für die Erledigung jeder 
Streitsache auf die Verhandlung derselben in drei In

stanzen bestehen könnte, indem es vielmehr durch den 
Bundesbeschluss vom 14. März 1822 anerkannt ist, dass 
die Bestimmung der Fälle, worin Appellation stattfindet 
oder nicht, zu den innere Angelegenheiten eines jeden 
Bundesstaates gehört. Dass aber, wie der Verf. meint, 
durch die Bundesacte, Art. 12 auch das Maximum von 
drei Instanzen angeordnet sei, lässt sich nicht anneh- ! 
men, weil hier zwar die obersten Gerichtshöfe als Ge
richte dritter Instanz bezeichnet werden, dadurch aber * 
doch nicht der Satz ausgesprochen ist, dass dieselben 
nicht auch in einer vierten, oder noch fernem Instanz 
fungiren dürfen.— In der Lehre von der Verbesserung, 
Erläuterung und Ergänzung richterlicher Verfügungen, 
bemerkt der Verf. im 13, dass der Richter, welcher 
eine Sentenz erliess, zwar befugt sei, einen in dersel
ben enthaltenen Rechnungsfehler zu verbessern, den
noch aber die Sentenz nicht als nichtig angesehen wer
den dürfe, weil, wenn dieses der Fall wäre, der Rich
ter nicht befugt sein würde, dieselbe wieder aufzuhe
ben und eine andere Sentenz zu erlassen ; denn seine 
Befugniss, in der Sache eine Sentenz zu geben , höre 
ohne Ausnahme auf, sobald er das Endurtheil publicirt 
habe. Nur durch ein eigentliches Rechtsmittel könne 
dann eine Veränderung bewirkt werden. Wenn es 
nun gleich richtig ist, dass ein Rechnungsfehler die 
Sentenz, als solche, keineswegs nichtig macht, so ist 
doch dei Lechnunosfehlei selbst ungültig und nichtig, 
und zwar unheilbar nichtig. Der iudex a guo kann 
zwar den entstandenen eigentlichen Rechnungsfehler 
auf blossen Antrag einer Partei, ohne Gebrauch der 
Nichtigkeitsbeschwerde, und sogar von Amtswegen, 
auf heben; der Grund dieser besondern Befugniss des 
iudex a, guo in Betreff der Aufhebung einer solchen 
in der Sentenz enthaltenen Nichtigkeit liegt aber darin, 
dass es sich dabei nicht von einer, eine neue richter
liche Reflexion voraussetzenden, Abänderung des Ur
theils, sondern nur von einer, blos eine rechnungsver- 
ständige Reflexion erfordernden Berichtigung eines Feh
lers gegen die Regeln der Zahlenlehre, handelt. — Dass 
der Richter selbst, welcher eine Sentenz erliess, zur 
Declaration derselben dann, wenn sie wirklich, oder 
objectir,, dunkel, zweideutig oder widersprechend ist, 
nicht befugt sein kann, ist aus dem Grunde unzweifel
haft richtig, weil eine solche Sentenz durchaus nichtig 
ist, 1. o. pr. §. 1 D. guae sent. sine appell. (49. 8), und 
eine Declaration derselben, als solche, undenkbar, als 
neue Sentenz von dem iudex a guo aber unzulässig 
ist, 1. 1. h2 L).tde re iudic. (42. 1)-

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wenn aber der Verf., §. 16, hemerkt dass solche 
Urtheile i.othwend.g als gar nicht exisdrend betrachtet 
werden müssen, weil sie zu keiner Vollziehung geeignet 
sind, und dass man ihnen noch zu viele Ehre anthue, 
wenn man sie als nichtig betrachte; so lässt sich dieser 
Satz deshalb nicht rechtfertigen, weil jeder in der Form 
des Ui theils erfolgte Ausspruch des Richters so lange als 
gültig angesehen werden muss, bis derselbe als nichtig 
auf dem ordnungsmässigen Wege dargestellt ist. Auch 
würde die durch ein solches Urtheil verletzte Partei 
durch die blosse Hindeutung auf die Sinnlossigkeit des
selben, und ohne Anwendung der Nichtigkeitsbeschwerde, 
vgl. Linde, Lehrb. §. 422, gegen die Vollziehung des 
Urtheils durch den erkennenden Richter nicht gesichert 
sein, weil doch vorausgesetzt werden muss, dass we
nigstens dieser mit dem Urtheil einen bestimmten Sinn 
verbunden hat. Ebenso wenig würde mit diesem Satze 
die Ansicht des Verf., dass der erkennende Richter zur 
Fällung eines neuen Urtheils in diesem Falle nicht be
fugt sei, in Einklang stehen; denn wenn diese Erkennt
nisse wirklich auch ohne Anwendung der Nichtigkeits
beschwerde als gar nicht existirend betrachtet werden 
dürften, so würde sich durchaus kein Grund einsehen 
lassen, warum nicht der Richter, der darnach ein Ur
theil noch gar nicht gesprochen hätte, jetzt zur Fällung 
desselben befugt sein sollte. — In den 32-37 be
merkt der Verf. über die Zulässigkeit und Nothwendig
keit der Appellationen gegen Interlocute im Wesent
lichen Folgendes: Im römischen Recht sei die Appella
tion , mit wenigen Ausnahmen, nur gegen Definitiv
erkenntnisse zugelassen worden. Das canonische Recht 
dagegen habe die Appellation gegen jede mögliche Ver
fügung des Richters m einem anhängigen Processe ge
stattet, c. 5 u. 12 X. de appell. (2. 28), c. 1. ln Vito 
eodem <2. 15). Dabei sei die Appellation gegen jnter’ 
locute dann für nothwendig erklärt worden, wenn der 
Inhalt der letztem weder der Hauptsache präjudicirt 
noch an sich nichtig sei; während in allen übrigen 
Fällen die Appellation gegen Interlocute insofern nicht 
nothwendig gewesen sei, als die Beschwerde bei Ge
legenheit der Appellation von dem Definitivurtheile vor
gebracht und gehoben werden durfte, c. 12, in Vito 

de appell. (2. 15). Das ältere canonische Recht habe 
keinen Unterschied zwischen solchen Interlocuten, 
welche die Kraft des Endurtheils haben, und solchen, 
welchen diese abgeht, gemacht. Jene seien aber unter 
den Begriff derjenigen Interlocute, welche der Haupt
sache präjudiciren, gefallen, und eben deshalb dagegen 
keine Appellation nothwendig gewesen, indem die Be
schwerde dagegen noch bei Gelegenheit der Appella
tion gegen das Endurtheil habe angebracht und geho
ben werden können. Das tridentinische Concil habe 
das Gebiet der Appellationen wieder zu beschränken 
gesucht, und zu diesem Zweck den Grundsatz aufgestellt, 
dass nur vonEndurtheilen und solchen Zwischenurtheilen, 
welche die Kraft eines Endurtheils haben, und, bei 
welchen der Beschwerde durch eine spätere Appella
tion nach entschiedener Hauptsache nicht mehr abge
holfen werden könne, solle appellirt werden dürfen, 
Cone. Trident. Sessio 24, c. 20 de Reform. Dadurch 
sei denn die Zulässigkeit der Appellation von der Noth- 
wendigkeit derselben abhängig gemacht worden; allein 
ein klares Princip für die Bestimmung der Fälle, in 
w elchen die Appellation nothwendig sei, nicht gegeben, 
und aus diesem Grunde in der Praxis die unbeschränkte 
Appellationsfreiheit des ältern canonischen Rechts in 
fortwährender Anerkennung geblieben. Die Reichsge
setzgebung habe zunächst die Bestimmung getroffen, 
dass die Appellation gegen Interlocute dann nicht zu
lässig sein solle, wenn die Beschwerde durch die Ap
pellation vom Endurtheil gehoben werden könne, K. G. 
O. v. 149j, §. 20, v. 1555, II, 28, §. 6, und darauf in 
Betreff des Verfahrens zwischen Appellationen gegen 
Interlocute mit der Kraft des Endurtheils und solchen 
w elche eine durch die Appellation vom Endurtheil nicht 
zu hebende Beschwerde zufügen, unterschieden, K. G. 
O. v. 1555, II, 29, §. 3 u. 4. Durch diesen Inhalt der 
positiven Gesetze sei indessen für die Anwendung kein 
leitendes Princip gegeben, weil die Gesetze sich nirgend 
darüber ausgesprochen haben, was unter Interlocuten 
mit der Kraft eines Endurtheils zu verstehen sei, und 
welche Interlocute überhaupt bei Gelegenheit der Appel
lation von dem Endurtheile wieder geändert werden 
können. Es scheine daher nur übrig zu bleiben, für 
die Anwendung den Grundsatz aufzustellen: die Zu
lässigkeit der Appellation von Beiurtheilen hängt von 
dem Umfange der Befugniss des höhern Richters ab, 
bei Gelegenheit der Appellation von dem Endurtheile 
die durch Beiurtheile von dem untern Richter zugefüg
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ten Beschwerden aufzuheben. Wenn nun dieses von 
dem Verf. gezogene Resultat wirklich dasjenige wäre, 
welches die Quellen des gemeinen deutschen Processes 
ergeben, so würde es an einem entscheidenden Princip 
über die vorliegende Frage gänzlich fehlen , letztere 
vielmehr auf die fernere Frage verwiesen sein, in wel
chem Umfange denn dem höhern Richter dieBefugniss 
zustehe, bei Gelegenheit der Appellation von dem End
urtheile die durch Beiurtheile von dem untern Richter 
zugefügten Beschwerden aufzuheben. Die unbeschränkte 
Appellationsfreiheit, welche das canonische Recht an
erkannte, suchte freilich das tndentinische Concil durch 
den Grundsatz zu beseht änken, dass die Appellation 
nur gegen Definitivsentenzen und solche Interlocute, 
welche entweder die Kraft eines Endurtheils hätten, 
oder eine solche Beschwerde enthielten , welche durch 
eine künftige Appellation gegen das Endurtheil nicht 
mehr gehoben werden könnte, stattfinden solle; und 
die deutsche Reichsgesetzgebung stimmte zwar mit die
sem Grundsatz überein; dennoch aber befolgte der Ge
richtsgebrauch in Deutschland in Betreff der Frage 
über die Zulässigkeit der Appellation die Bestimmungen 
des canonische» Rechts vor dem tridentinischen Con
cil , und gestattete gegen alle richterliche Decrete die 
Appellation. Dabei unterschied man jedoch, nach der 
Bestimmung der Reichsgesetze, die Appellation gegen 
Definitivurtheile, und solche Beiurtheile, welche die 
Kraft des Endurtheils haben, von der Appellation gegen 
andere Decrete. Unter der Kraft des Endurtheils ver
stand man die Eigenschaft eines Decrets, wodurch das
selbe für den Richter, der es erliess, unabänderlich 
nnd der Rechtskraft fähig war. Da nun der Richter 
zwar processleitende Verfügungen , und einfache De
crete, welche die Sache selbst betreffen, nicht aber die 
von ihm gesprochenen, die Sache selbst betreffenden 
eigentlichen Urtheile, abzuändern befugt ist 1. 14 D. de 
re iud. (42. I): „Quod iussit vetuitve Praetor, con
trario imperio tollere et repetere licet,, de sententiis 
contra“, 1. 16 D. de operis nord nunc. (39. 1), c. 9 
C. de sententiis (7. 45): „Post sententiam, quae finibus 
certis concluditur ab eo, qui pronuneiaverat, vel eins 
successove, de quaestione, quae iam decisa est, statuta 
rei iudicatae non obtinent auctoritatem : ‘ c. 1 C. sent. 
rescindi non posse (7. 50): „Xeque suam, neque deces- 
soris sui sententiam quemquam posse retractare, in du- 
bium non venit. Nec necesse esse ab huiusmodi decreto 
interponere provocationem, explorati iuris est ,•*  c. 5 
C. comminationes, epistolas, programmata, subscriptiones 
auctoritatem rei iudicatae non habere (7. 57): „Iudex, 
qui disceptationi locum dederat, partium allegaliones 
audire et examinare debuit: nam subscriptionem ad li- 
bellum datam talem, quae diversam partem inpossessio- 
nem fundi mittet'et, vicem rei iudicatae non obtinere 
non ambigitur,“ c. 3 eodem: „Ea, quae causa cognita 
statuuntur subscriptionibus revocari non posse, saepe 

rescriptum est, cap. 60 X. de appell. (2. 28), und letztere 
nach ihrem Eintritt in die Rechtskraft auch für den Ap
pellationsrichter, nachdem durch die Bestimmung des 
tridentinischen Concils und der Reichsgesetze bei den 
hierher gehörigen Beiurtheilen das Moment, dass sie 
der Entscheidung der Hauptsache präjudicirlen, in die
ser Beziehung einflusslos geworden war, unabänderlich 
werden, so wurden als Decrete mit der Kraft des End
urtheils alle die Sache selbst betreffenden Decisivde- 
crete (Urtheile, Erkenntnisse, Sentenzen) angesehen. 
Diese Decisivdecrete entscheiden entweder die Haupt
sache direct und endlich, d. h. bestimmen, ob die vom 
Kläger beantragte Anerkennung seines Rechts und 
Condemnation des Gegners stattfinden könne (Definitiv
sentenzen oder Endurtheile), oder gehen als Vorent
scheidung der Entscheidung über die Hauptsache vor
an, und sind; 1) Bei- oder Zwischenbescheide, wenn 
sie einen Neben - oder Zwischenpunkt im Laufe der 
Verhandlungen decidiren, oder 2) Vorbescheide, wenn 
sie einen Punkt bestimmen, der die bedingende Vorbe
reitung der Hauptentscheidung selbst bildet, zu wel
chen namentlich das Beweisinterlocut gehört. Die 
Zwischen-und Vorbescheide sind in ihrem entscheiden
den Inhalt ebenso, wie die Endurtheile, für den Rich
ter, der sie erliess, unabänderlich, und der Rechtskraft 
fähig. Aus diesem Grunde ist daher auch gegen die
selben , wie gegen Definitivsentenzen, wenn eine Ab
änderung im Wege der Appellation bewirkt werden 
soll, die Anwendung dieses Rechtsmittels vor eingetre
tener Rechtskraft derselben nolkwendig, Das Verfah
ren bei der Appellation gegen Beiurtheile, welche die 
Kraft des Endurtheils haben, ist dem bei Appellationen 
gegen Endurtheile vorgeschriebenen durchaus gleich. 
Bei denjenigen richterlichen Verfügungen dagegen, 
welche die Kraft des Endurtheils nicht haben, also blos 
processleitende» und solchen einfachen Decreten, welche 
die Sache selbst betreffen, erscheint die Appellation 
insofern nicht als nothwendig, als dieselben von dem 
Richter, der sie erliess, abgeändert werden können, 
und nicht in Rechtskraft übergehen. Es kann daher 
diejenige Partei, welche sich durch eine derartige Ver
fügung verletzt findet, zunächst die Aufhebung dersel
ben von dem verfügenden Richter selbst zu bewirken 
suchen, aber auch sofort von der Appellation dagegen 
Gebrauch machen. Ist jedoch auf einseitigen Antrag 
des Impetranten eine Verfügung gegen den Impetraten 
erlassen, dabei aber dem letztem eine Vertheidigung 
gegen jenen ausdrücklich, oder stillschweigend nach 
dem Wesen dieser Verfügung, freigestellt, so muss zu
nächst diese Vertheidigung benutzt werden, und erst 
dann, wenn nun dennoch jene Verfügung bestätigt wird, 
sind gegen das bestätigende Decret die geeigneten 
Rechtsmittel zulässig. Bei solchen Decreten, durch 
welche von dem Appellationsrichter ein Rechtsmittel 
abgeschlagen wird, kann zwar innerhalb der Einfüh
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rungsfrist, oder, wenn nach erfolgter Einführung eine 
Rechtfertigungsfrist gestattet wurde , und erst auf die 
Rechtfertigung das reieclorium erfolgte, der das Rechts
mittel verwerfende Richter selbst um Aufhebung je
ner Verfügung angegangen werden ; sonst aber muss 
gegen das reieclorium innerhalb des auch für Appel" 
lationen gegen einfache Decrete geltenden decen- 
dinm appellationis von der Appellation Gebrauch ge
macht werden, wenn nicht die verworfene Appellation 
überhaupt unzulässig, und das anzufechtende Urtheil 
voriger Instanz in Rechtskraft übergehen soll. Abge
sehen von diesen besondern Fällen gilt für die Appel
lation gegen Dccrete, welche die Kraft des Endurtheils 
nicht haben, der allgemeine Grundsatz, dass zwar der 
Richter, der jene Verfügungen erliess, so lange diesel
ben abzuändern oder aufzuheben befugt ist, als nicht 
die veränderte Sachlage ihm überhaupt die Befugniss 
jn der Sache, welche jene Verfügungen betrafen, seine 
Thätigkeit fortzusetzen, entzieht, dass aber auch sofort 
gegen derartige Verfügungen appellirt werden darf. 
Diese Appellation muss innerhalb des gewöhnlichen 
decendium appellationis interponirt werden, cf. cap. 8, 
in Vito de appell. (2. 15). Von diesem Satz gibt es 
jedoch folgende Ausnahmen: 1) der Ablauf des De- 
cendiums schadet der sich beschwert achtenden Partei 
dann nicht, wenn diese in der erwähnten Frist den 
verfügenden Richter zur Abänderung seines Decrets 
zu veranlassen gesucht hat, indem hier das Decendium 
von der neuen Verfügung an läuft, cf. cap. 8 eil.; 2) 
die durch ein Decret der erwähnten Art zugefügte Be
schwerde kann durch die Appellation vom Endurtheile 
dann gehoben werden, wenn jenes eine Nichtigkeit des 
Verfahrens begründet, oder der Entscheidung der Haupt
sache präjudicirt, cap. 12, in Vito, de appell. (2. 15): 
„Licet ab Interloculoria (per quam pacti vel praescri- 
ptionis, aut alia principali negolio praeiudicans, vel 
iudieium nullum reddens, exceptio est repulsa) non fue- 
rit appellatum, si tarnen a definitiva (quae postmodum 
etiam ultra decendium promulgatur) appellari contingat, 
potesl in appellationis causa ipsum gravamen per in- 
terlocularumt, eandem illalum licite per appellationis iu- 
dicem emendari. Ubi Vero interlocutoria super co pro- 
fertur, qnod non parat praeiudicium negotio principali, 
vel iudicium nullum reddit, nisi fuerit appellatum ab 
ipsa, per appellationem a defmitira postea interiectam, 
gravamen illalum nequaqnam poterit revocari.“ Das 
tridentinische Concil und die Reichsgesetzgebung hatte, 
wie bemerkt, die Zulässigkeit der Appellation -egen 
Interlocute, die nicht vim definitivae hatten, davon ab
hängig gemacht, dass die zugefügte Beschwerde nicht 
durch die Appellation vom Endurtheil gehoben werden 
konnte, d. h. nach der Bestimmung des cap. 12 cn ? 
weder das Verfahren nichtig machte, noch der Ent
scheidung der Hauptsache präjudicirte. In Betreff der 
Zulässigkeit der Appellation ist nun freilich für den 

praktischen Standpunkt die Frage, was denn unter den 
Interlocuten, deren Beschwerde durch die Appellation 
vom Endurtheile nicht gehoben werden könne, zu ver
stehen sei, bedeutungslos geblieben, weil der Gerichts- 
-ebrauch in Deutschland, wie bemerkt, die im canoni- 
schen Recht anerkannte allgemeine Appellationsfreiheit 
beibehält. Dagegen ist diese Frage, sowol nach cano- 
nischem, als deutschem Recht insofern immer von Er
heblichkeit gewesen, als danach die Nothwendigkeit 
der Appellation gegen Interlocute, wenn durch diese 
die Beschwerde gehoben werden soll, sich bestimmt. 
Dass nun in dieser Beziehung dem tridentinischen Con
cil sowol, als der Reichsgesetzgebung die Bestimmung 
des cap. 12 cit. zum Grunde liege, darf wol als un
zweifelhaft angesehen werden. Die hierin als solche 
Decrete, deren Beschwerde durch die Appellation vom 
Endurtheile gehoben werden kann, angeführten Inter
locute sind theils solche, welche das Verfahren nichtig 
machen, theils solche, welche der Entscheidung der 
Hauptsache präjudiciren., Unter den letztem können 
aber nur solche, die Kraft des Endurtheils nicht ha
bende, Interlocute verstanden werden, deren Inhalt ganz 
oder theilweise die Grundlage des Endurtheils bildet; 
und zu dieser Art gehören denn auch die im cap. 12, 
cit. beispielsweise angeführten Interlocute, wodurch die 
exceptio pacti, praescriptionis etc. verworfen wird. — 
In der Lehre von den aus der besondern Beschaffenheit 
der Sachen oder des Urtheils hergeleiteten Beschrän
kungen der Appellation, 54—78, handelt der Verf.
insbesondere auch von der Appellation eines Confes- 
sus, und glaubt, dass die durch den Satz: „confessus 
in iure pro iudicato habetur“ begründete Unzulässigkeit 
der Appellation desjenigen, der eine eigentliche Confes
sio in iure abgelegt hatte, cf. I. 1 D. de conf. (42. 2), 
c. un. C. eod. (7, 53), Pauli sent. rec. N, 5, §. 5; 35, 
§. 2, im canonischen Recht, cap. 10 X. de transact. 
(1, 36), cap. 6 X. de renunc. (1, 9), und in der deut
schen Praxis mit jenem Satz selbst hinfällig geworden 
sei. Die für diese Behauptung angeführten Bestimmun
gen des canonischen Rechts beweisen die Richtigkeit 
derselben nicht, weil in der ersten zwar eine Sentenz 
gefordert, von einer confessio in iure aber deshalb nicht 
die Rede ist, weil dazu erforderlich gewesen wäre, 
dass der Beklagte den Anspruch des Klägers als be
gründet anerkannt, und sich ohne alle Einschränkung 
für schuldig erklärt hätte, das zu leisten, was jener 
forderte, in der zweiten Stelle aber nur gesagt ist, dass 
der Richter seine juristische Überzeugung aus Zeugen- 
aussa-en, Geständnissen und anderweitigen Beweismit
teln herleiten könne, daher ebenfalls eine Aufhebung 
jenes für die eigentliche confessio in iure geltenden 
Grundsatzes nicht enthalten ist. Der Grundsatz: „con
fessus in iure pro iudicato habetur“ wird freilich in 
der Praxis insofern nicht anerkannt, als selbst bei der 
eigentlichen confessio in iure der Form nach ein Urtheil
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verlangt wird; allein da ein solches Urtheil nichts wei
ter sein kann, als eine formelle Anerkennung jener 
Parteihandlung, so muss daneben die fortdauernde Gül- 

» tigkeit der Regel: „confessus in iure pro iudicato ha
betur^ ihrem materiellen Einflüsse nach behauptet wer
den. Der Wegfall des Unterschieds zwischen ins und 
iudiciunt kann hieran, da jetzt alle gerichtlichen Hand
lungen als in iure vorgenommen betrachtet werden 
müssen, nichts ändern, und lässt es sich auch nicht 
nachweisen, dass in dieser Beziehung bei der extraor- 
dinaria cognitio andere Grundsätze gegolten haben. 
Daher muss denn auch insbesondere die durch den 
Satz: „conf'essus in iure pro iudicato habetur“ begrün
dete Unzulässigkeit der Appellation desjenigen, welcher 
eine confessio in iure abgelegt hat, gegenwärtig als 
geltend angesehen werden. — In der Lehre von der 
Beschränkung der Appellation nach dem Werthe des 
Streitgegenstandes, 79—117, hat der Verf. die über 
die Appellationssumme geltenden Grundsätze dargestellt, 
und später in mehren besondern Abhandlungen seine 
Ansichten darüber näher ausgeführt und gerechtfertigt. 
Wir können den Forschungen des Verf. und den Re
sultaten derselben in dieser Beziehung im Allgemeinen 
unsere Beistimmung nicht versagen, und erlauben uns 
nur. einzelne in dieser Lehre von dem Verf. ausge
sprochene Behauptungen in Zweifel zu stellen: 1) bei 
der Berechnung der Appellationssumme in Streitigkeiten 
über jährliche Renten, Zinsen und Nutzungen ist es 
allgemein, und auch von dem Verf., §. 93, anerkannt, 
dass, wenn blos über rückständige Leistungen, nicht 
aber über das Recht selbst, gestritten wird, und nur 
jene den Gegenstand der Verhandlung und Entschei
dung gebildet haben, dieselben zwar zur Herstellung 
der Appellationssumme zusammengerechnet werden 
dürfen, aber auch, wenn die Appellation zulässig sein 
soll, vereint den vollen Betrag der Berufungssumme 
ausmachen müssen. Wenn dagegen das Recht selbst, 
jene Leistungen zu fordern, das Streitobject bildet, so 
soll nach der Annahme des Verf. die reichsgesetzliche 
Bestimmung, dass der Werth des Streitobjects dadurch 
festzustellen sei, dass man dieses einem Capital glcich- 
stellt, welches bei einem Zinserträge von vier Procen- 
ten den jährlichen Betrag jener Leistungen ergeben 
würde, nur bei ewigen unablöslichen Gülten, Zinsen und 
Nutzungen anwendbar sein, K. G. O. v. 1521, XXIV. 
2; v. 1555, II, 28, §. 4; R. A v. 1570, §. 67; D. A.v^ 
1600, §. 14, a. E.; J« R« A., §• 112. Dagegen meint 
der Verf., §. 93, dass bei zeitlichen, ablösbaren oder 
unablösbaren, Renten, wenn das diesen zum Grunde 
liegende Recht selbst den Gegenstand des Streits bilde, 
jene, von den Reichsgesetzen angeordnete Berechnungs
art des Werths des Streitobjects nicht angewendet wer
den dürfe, vielmehr unterschieden werden müsse, ob 
die Rente nur für bestimmte Jahre errichtet, oder auf 
die Lebensdauer einer Person gestellt sei. Im ersten 
Fall dürfe der Betrag aller Jahre zusammen berechnet 

Verantwortlicher Redacteur: Dr, F. Hand in Jena.

werden, aber ich nur hierauf könne es, so lange es 
sich um Auf. ^thaltung d^r Zinspflicht handle, allein 
ankommen. Ein zum G^nde liegender Capitalwerth, 
wie bei ewigen Zeiten, lasse sich nicht herstellen, weil 
die Zinspflicht mit derZeit aufhöre, ohne dass für den 
Zinsberechtigten alsdann noch ein Capitalwerth übrig 
bleibe. Im zweiten Fall, wenn nämlich die Rente auf 
die Lebensdauer einer Person gestellt sei, fehle es zur 
Bestimmung der Appellationssumme sowol an einem 
zum Grunde liegenden Capitalwerthe, als auch an einer 
bestimmten Zeit für die Zahl der sich jährlich wieder
holenden Prästationen. Die Dauer der Leistungen aber 
in diesem Fall nach den in der /. 68 pr. f). ad leg. 
Falcid. (35, 2) anerkannten Bestimmungen über die 
Wahrscheinlichkeit der Lebensdauer berechnen, und 
dann hier ebenso, wie im ersten Fall, herstellen zu 
wollen, scheine unpassend, weil jene Bestimmungen 
auf einem höchst willkürlichen Princip beruhen, und 
auf ein höchst singuläres Verhältniss sich beziehen, 
und ausserdem für den vorliegenden Fall die analoge 
Anwendung eines, aus den positiven Bestimmungen des 
Instituts der Appellationssumme selbst hergenommenen 
Grundsatzes die Schwierigkeit leicht hebe. Man werde 
nämlich in diesem Falle den Appellanten durch den, 
in zweifelhaften Fällen zulässigen Eid den Werth, wel
chen das Recht für ihn habe, herstellen lassen. Die 
angeführte K. G. O. v. 1521 redet zwar nur von „ewi
gen unablöslichen“ Gülten, Zinsen und Nutzungen, wor
unter solche unablösliche Gülten u. s. w., welche zu
gleich ewige oder beständige, und nicht blos zeitliche 
sind, verstanden werden müssen; im R. A. v. 1570, 
§. 67, werden dagegen allgemein „unablösUche“^ nicht 
aber auch ablösliche Gülten genannt; das Princip aber 
ist überhaupt bei allen Gülten, Zinsen und Nutzungen, 
wenn das Recht selbst, diese zu fordern, das Streitob- 
ject bildet, anwendbar, da nicht einzusehen ist, ivarum 
die Qualität der Ablösbarkeit jener Leistungen hier eine 
Veränderung der Berechnungsart hervorrufen sollte. 
Gegen die von dem Verf. a. a. O. angenommene Be
schränkung dieser Berechnungsart auf „ewige unablös
liche“ Gülten spricht jedenfalls schon die ausdrück
liche, von „unablöslichen“ Gülten allgemein handelnde 
Bestimmung des R. A. v. 1570, §. 67; gegen die vom 
Verf. vorgeschlagene Berechnungsart bei zeitlichen, 
ablösbaren und unablösbaren, Gülten aber besonders 
der Umstand, dass dieselbe zu dem ungereimten Re
sultate führt, dass häufig die Appellation wegen einer 
zeitleichen Rente zulässig, wegen einer ewigen von 
gleichem Betrage aber unzulässig sein würde, z. B. 
wenn in beiden Fällen der jährliche Ertrag der Rente 
acht Thaler, die Appellationssumme aber vierhundert 
Thaler betrüge, und die zeitliche Rente für fünfzig? 
oder mehre Jahre errichtet wäre. Auch würde der 
Benutzung des Eides des Appellanten zur Erledigung 
der Frage, ob die Appellationssumme vorhanden sei? 
in dem Fall, wenn die Rente auf die Lebensdauer ei
ner Person gestellt ist, das entgegenstehen, dass es 
hier dem Schwörenden an jedem Maasstabe für die 
Beurtheilung des Werths der Rente fehlen würde.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Kieipzig.
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Der vom Verf., a. a. ()., gegen die hier auch bei zeit
lichen Renten angenommene Berechnungsart der Appel
lationssumme angeführte Grund, dass dieselbe bei dieser 
Art von Renten zu dem absurden Resultate führen könnte, 
dass, wenn der Zinspflichtige im letzten Jahre seiner 
Zinspflicht in der Entrichtung saumselig gewesen sei, 
und die Renten die Summe von sechs, und beziehungs
weise zwölf Gulden, und beziehungsweise sechszehn 
Thaler betragen, nun auch Appellation als zulässig 
würde erkannt werden müssen, wo doch der ganze 
Werth des Streitobjects auch dann, wenn das Zinsrecht 
selbst zur Frage stände, nur den angegebenen Betrag 
von sechs und resp. zwölf Gulden, und resp. sechszehn 
Thalern ausmachte, kann aus dem Grunde nicht als 
richtig angesehen werden, weil, wenn es sich von dem 
Zinsrecht selbst handelt, der Capitalwerth desselben, 
welcher sich nach der oben angenommenen Berech
nungsart herausstellt, auch im letzten Jahre der Zins
pflicht als vollständig vorhanden angesehen werden 
muss. Die Gesetze,-vgl. R. A. v. 1570, §. 67, gehen 
von demselben Gesichtspunkte aus, indem sie die hier 
vertheidigte Berechnuijgsart des Werths des Zinsrechts 
selbst ausdrücklich bei unablöslichen Gülten allgemein, 
und daher auch bei zeitlichen unablöslichen, und ohne 
Unterscheidung, ob im ersten oder letzten Jahre der 
Zinspflicht von der Appellation Gebrauch gemacht wird, 
anerkennen; 2) der vom Verf., im §. 100, aufgestellte 
Satz, dass bei Zwischenappellationen eine Appellations
summe mcit ei forderlich sei, ist im Allgemeinen aus 
dem Grunde unzweifelhaft richtig, weil der Werth der 
durch ein nte] ocut zugefügten Beschwerde nicht zu 
bestimmen ist, und «nter dieser Voraussetzung die Ap- 
pellation gegen eine solche Verfüg„ng durch eille Ap. 
pellationssuinme nicht bedingt sein kann. Dabei muss 
aber doch die Beschränkung gemacht werden dass in 
den Fällen, in welchen wegen mangelnder Appellations
summe die Appellation auch vom Definitiverkenntnisse 
unter keiner Bedingung zulässig sein würde, Weü ^er 
ganze Streitgegenstand den Betrag jener nicht erreicht, 
auch gegen Interlocute nicht appellirt werden kann; 
denn über den Werth des ganzen Streitobjects hinaus 
kann die durch ein Interlocut zugefügte Beschwerde 

nicht als unschätzbar angesehen werden. Der Verf. 
bestreitet zwar diese Beschränkung aus dem Grunde, 
weil, wenn man dieselbe anerkenne, die Appellations
summe nicht nach dem Werth der Beschwerde, sondern 
nach dem des Streitobjects, bestimmt werde, und daher 
bei kleinerm Streitobject auch nicht von den willkür
lichsten, bei grösserm Streitobject aber von jedem In
terlocute appellirt werden könne; allein diese Einwen
dung beseitigt sich dadurch, dass auch hier der Werth 
der Beschwerde, der nur in dem des Streitobjects seine 
natürliche Grenze findet, bis zu diesem, aber nur bis 
dahin, als unschätzbar erscheint, nicht aber der Werth 
des Streitobjects, als solcher, über das Vorhandensein 
der Appellationssumme entscheidet. Die Bemerkung 
des Verf. aber, dass bei Anerkennung der hier verthei- 
digten Ansicht, bei kleinerm Streitobject auch nicht von 
den willkürlichsten, bei grösserm Streitobject aber von 
jedem Interlocute appellirt werden könne, trifft das In
stitut der Appellationssumme überhaupt, indem dadurch 
auch gegen die willkürlichsten Definitivurtheile die Ap
pellation abgeschnitten sein kann, wenn die Beschwerde 
nicht einen der Appellationssumme entsprechenden 
Werth hat. — Bei der Darstellung der über den Ver
zicht auf Rechtsmittel geltenden Grundsätze macht der 
Verf., §. 123, darauf aufmerksam, dass dieser Verzicht 
nach eingetretener Gemeinschaft des Rechtsmittels durch 
die dem Gegner aus dieser erwachsenen Rechte be
schränkt sei, lässt aber die Gemeinschaft des Rechts
mittels erst mit der Rechtfertigung eintreten. Im zwei
ten Theil des vorliegenden Werks, §. 193, dagegen 
betrachtet der Verf. mit Recht die Einführung des 
Rechtsmittels als den Zeitpunkt, mit welchem nach ge
setzlicher Bestimmung die Wirkungen der Gemeinschaft 
der Rechtsmittel eintreten. Es versteht sich danach 
von selbst, dass die im §. 123 von der Rechtfertigung 
abhängig gemachten Beschränkungen des Verzichts 
nach der vom Verf. später angenommenen Ansicht als 
mit der Einführung des Rechtsmittels eintretend be
trachtet werden müssen. — Das Urtheil, welches durch 
die Appellation angegriffen wird , muss immer als ein 
ungerechtes, als eine sententiainigua, angefochten wer
den. Dagegen kommt es, sofern es sich nur von der 
Zulässigkeit der Appellation handelt, nicht darauf an, 
ob die angeblich ungerechte Entscheidung eine an sich 
gültige, oder nichtige (sententia nulla) ist. Gegen die 
hiergegen von Gesterding, Nachforsch. III, S. 156 f, 
gemachten Einwendungen, dass man gegen ein Urtheil, 
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was ungültig sei, kein Rechtsmittel einwenden könne, 
welches ein gültiges Urtheil voraussetze, dass ferner 
durch ein ungültiges Urtheil Niemand beschwert sein 
könne, weil durch ein Nichts eine Beschwerde nicht 
zugefügt werden könne, und dass endlich in der c. 6 
C. quando prov. non est nee. (7. 64) eine Appellation 
gegen eine sententia nulla als unnütz ganz bei Seite 
geschoben werde, ist vom Verf. in der Lehre von den 
Appellationsgründen, §. 144, mit Recht bemerkt wor
den: 1) wenn auch der Satz anerkannt werden müsse, 
dass es undenkbar sei, gegen ein ungültiges Urtheil 
ein Rechtsmittel anzuwenden, welches ein gültiges Ur
theilvoraussetze, so sei es doch unerwiesen, dass diese 
Voraussetzung bei der Appellation wirklich stattfinde: 
2) ein Urtheil, welches als nichtig angefochten werden 
könne, müsse doch so lange, bis dasselbe gerichtlich 
für ungültig erklärt sei, als ein gültiges betrachtet wer
den; und man könne daher nicht sagen, dass ein un
gültiges Urtheil ein Nichts sei, sondern nur, dass es 
wieder ein Nichts werden könne: und 3) dadurch, dass 
im römischen Recht die Appellation gegen nichtige 
Urtheile für unnöthig erklärt werde, ergebe sich noch 
keineswegs, dass sie dagegen auch nicht zulässig sei, 
l. 19 D. de appell. (49. 1). Dagegen kann allerdings 
eine sententia nulla, als solche, d. h. blos ihrer Nich
tigkeit wegen, mit der Appellation nicht angefochten 
werden. Von einem solchen Fall handelt aber gerade 
die c. 6 C. quando prov. non est nee. (7. 64): „Cum 
non eo die, quo Praeses provinciae praecepit, Judex 
ab eodem datus pronunciaverit, sed ductis diebus alie- 
niore tempore sententiam dedisse proponatur: ne am- 
bages frustra interpositae provocationis nlterius nego
tium protrahant, Praeses prorinciae, superstitiosa ap- 
pellatione submota, ex integro inter ros cognoscet“, und 
in dieser Begrenzung ist die von Gesterding, Nachforsch. 
III, S. 156 f., vertheidigte Ansicht, dass gegen nichtige 
Urtheile von der Appellation kein Gebrauch gemacht 
werden könne, richtig. Der Verf. scheint in dieser 
Beziehung einer andern Ansicht zu sein; indem sonst 
an diesem Orte die ausdrückliche Erklärung, dass ge
gen nichtige Urtheile, als solche, die Appellation nicht 
gebraucht werden könne, hätte erwartet werden dürfen. 
_ In der Lehre von den Subjecten der Appellation 
bemerkt der Verf. im §. 147, dass er die Frage, ob 
eine sogenannte Principalintervention in der Instanz 
der Rechtsmittel zulässig sei, verneinen müsse; denn 
nach seiner Ansicht gebe es keine Principalintervention 
in dem Sinn, welchen man gewöhnlich damit verbinde. 
Sie könne also weder in erster, noch in einer folgen
den Instanz vorkommen. Das Verhältniss, welches die 
Wissenschaft und Praxis mit dem Worte Principalin
tervention zu benennen beliebt habe, sei nichts ande
res, als der Fall einer subjectiven Klagenhäufung, und 
könne, wie jede andere Anstellung einer Klage, nur in 
erster Instanz vorkommen. Wenn es nun gleich rich

tig ist, dass die Ansicht, wonach mit der Hauptinter
vention immer die Hemmung des Verfahrens unter den 
ursprünglich streitenden Theilen verbunden sein soll, 
sich nicht rechtfertigen lässt, so kann doch weder die 
Unzulässigkeit der Hauptintervention in der Instanz der 
Rechtsmittel eingeräumt, noch die Hauptintervention aus 
dem Gesichtspunkt einer subjectiven Klagenhäufung 
betrachtet werden. Die Rechtfertigung der Hauptinter
vention, so wie sie sich in der Praxis gebildet hat, liegt 
nämlich darin, dass beide Parteien im Urprocesse das 
Recht des Intervenienten, durch Gefährdung oder Er
schwerung seiner Realisirung, die aus ihrer Procedur 
hervorgehen kann, verletzen, wodurch der Intervenient 
befugt w'ird, gegen beide Urparteien, und zwar bei dem 
Gerichte, bei welchem der Urprocess anhängig ist, im 
Interventionsprocesse aufzutreten, die Erfordernisse des 
Interventionsrechts zu bescheinigen, und demnach die 
gerichtliche Erklärung beider einzufordern, ob sie den 
von ihm erhobenen Anspruch bestreiten wollen oder 
nicht. Ist das Interventionsrecht rechtskräftig anerkannt, 
und wollen beide Urparteien das Recht des Interve
nienten bestreiten, so kann dieser seinen, jetzt in erster 
Instanz anzubringenden Klageantrag gegen beide rich
ten, und zwar auch hier als Ldtiseons orten, nicht blos 
in dem Fall, wo er sie auch abgesehen von diesem 
Verhältniss, als Streitgenossen hätte belangen können, 
sondern auch im entgegengesetzten: denn die gegen 
den einen der ursprünglich streitenden Theile vorhan
dene legitimatio bezieht sich hier zugleich auf den an
dern, weil dieser das Verhältniss, w’elches die Legiti
mation gegen jenen begründet, in Anspruch nimmt, 
und zugleich durch die Einlassung auf des Intervenien
ten Klage erklärt, dass er auch gegen ihn das Ver
hältniss vertheidigen wolle. Er erkennt eben freiwillig 
an, dass der Zustand, den er ztk erreichen strebt, und 
der den Intervenienten gegen ihn allein lenken würde, 
schon als vorhanden betrachtet werden dürfe; denn 
darin besteht ja gerade das Eigenthümliche der Inter- 
ventionsÄZo^e, dass der Intervenient wegen seiner ge
gen die eine der Urparteien wirklich, gegen die andere 
freilich nur eventuell vorhandene, durch die, wegen der 
oben genannten Erfordernisse der Intervention jetzt 
schon rechtlich geforderte, und auch schon abgegebene 
Erklärung, den Streit mit dem Intervenienten überneh
men zu wollen, jetzt schon in Beziehung auf die gleich
zeitige Erledigung des Streits als vorhanden zu betrach
tende legitimatio befugt wird, aus demselben, an sich 
nur gegen eine der Urparteien, jetzt aber gegen beide, 
wirkenden Klagegrunde aufzutreten, während dagegen 
bei wirklich verschiedenem Klagegrunde, wie dieser 
vom Verf., a. a. O., vorausgesetzt wird, von keiner 
Hauptintervention die Rede sein könnte, sondern nur, 
insofern man sie zulässt, von subjectiver Cumulation 
der Klagen. Die Verschiedenheit des blossen Wider
spruchs der mehrem Beklagten dagegen hebt die Mög
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lichkeit eines Litisconsortiums nicht auf. Jede der in 
diesem Litisconsortium vereinten Urparteien bekämpft 
gemeinsam mit der andern das Recht des Intervenien
ten, natürlich aber stets in einer das Recht ihres Geg- 
nes im Urprocesse nicht begründenden Weise, um das 
ihr von dem Intervenienten bestrittene Recht zur Reohts- 
verfolgung zur Anerkennung, und dann den Urprocess 
zur Erledigung zu bringen. — Die Appellation bringt 
vermöge ihrer Devolutivkraft die Sache an einen höhern 
Richter, den Appellationsrichter. Zuständio*  für die 
Appellation ist derjenige Appellationsrichter? welcher 
dem Richter, der das beschwerende Urtheil erlassen 
hat, zunächst vorgesetzt ist, Nov. 23. cap 4- cap 66 
X. de appell. (2. 28); K. G. O. v 1495 S K G O. 
v. 1555, II, 23, §. 1: „Item, es soll keine Appellation 
an dem Kammergencht angenommen werden, die nicht 
gradatim geschehen, und die einen nähern Richter hätte; 
es wäre dann, dass der nächste Unterrichter dem Ap
pellanten kündlich das Recht versagt, oder der Sachen 
verwandt, oder sonst aus rechtmässigen Ursachen in 
der Sache nicht Richter sein könnte oder wollte/4 Der 
letzte Theil dieser Bestimmung, nach welchem der Satz, 
dass die Appellation nicht per saltum geschehen dürfe, 
in den Fällen eine Ausnahme leiden soll, wenn der 
dem beschwerenden Richter zunächst vorgesetzte Ap
pellationsrichter die Justiz verweigert, verdächtig oder 
unfähig ist, wird von dein Verf., §. 153, noch insofern 
als geltend angesehen, als in solchen Fällen der Ober
richter, an den durch die appellatio per saltum die 
Berufung erfolgt ist. noch jetzt selbst die Sache zu 
übernehmen, oder auch dafür eine Commission anzu
ordnen, befugt sei. Allein wenn sowol dem Recht der 
Parteien auf ordnungsmässige Administration der Justiz, 
als dem auf Beibehaltung der gewöhnlichen Instanzen
zahl entsprochen werden soll, so kann dieses nur da
durch geschehen, dass in den erwähnten lallen einer 
an die Stelle des dem beschwerenden Richter zunächst 
vorgesetzten Oberrichters tretenden Commission die 
Function jenes übertragen wird. — Die Frage, ob die 
Parteien conventionell Fatalien überhaupt, und das für 
die Einwendung der Appellation angeordnete insbeson
dere, zu verlängern befugt sind, wird vom Verf.. §. 
156, verneint; indem er annimmt, dass die c. 5, §. 6 
C. de tempor. et reparat. appen.tf^ nur Von einem 
Verzicht auf die Appellation handle, und diesen auch 
» der Verabredung, „keine Fatale beachten zu dür
fen“, finde. Die Worte Justmian’s. dass er durch die 
Gestattung eines solchen Verzichts die Strenge des Ge
setzes mildere, erklären sich dadurch, dass das frühere 
Recht nur beschränkt eine Renunciation auf eine ein
mal eingelegte Appellation gestattet habe. Dagegen 
könne es nicht angenommen werden, dass die Gesetze 
den Parteien die Aufhebung der Fatalien gestattet, und 
dadurch es in die Hand gegeben hätten, den Zweck' 
der Gesetze, die durch die Einführung der Fatalien 

eine Staatsabsicht, das mögliche Ende der Processe zu 
ermitteln, erzielt hätten, gänzlich zu vereiteln. Wäre 
aber im römischen Recht eine conventioneile Verlänge- 
run°*  der Processe zulässig gewesen; dann würde frei
lich dieselbe durch die K. G. O. v. Io55, II, 29, 2,
nicht als aufgehoben betrachtet werden können, weil 
diese nur auf einseitig gestellte Fristgesuche zu bezie
hen sei. wie sich theils aus den Worten „Ansuchen44 
und „Begehren44, theils aus der Geschichte der Entste
hung der fraglichen Bestimmung ergebe, „dass tnwer- 
stündige Richter willkürlich das hatale verlängert hät
ten, und verhindert werden sollte, dass die armen Par
teien damit hinfürter nicht beschwert werden.“ Richtig 
ist es nun zwar, dass die angeführte K. G. (). die Zu
lässigkeit einer conventioneilen Verlängerung der Fata
lien nicht berührt. Dass insbesondere in derselben in 
der Pluralität („auf Begehren der Parteien44) gesprochen 
ist, kann, abgesehen davon, dass im ältern Druck so
gar „Partei44, und nicht „Parteien44 steht, nichts ent
scheiden, da jene Pluralität nicht gerade durch Bezug
nahme auf die Parteien des einzelnen Processes, son
dern durch Rücksicht auf die (einseitigen) Anträge der 
Parteien überhaupt veranlasst ist. Dagegen dürfte es 
nicht zu rechtfertigen sein, wenn die Zulässigkeit einer 
conventioneilen Verlängerung der Fatalien nach römi
schem und canonischem Recht in Abrede gestellt wird. 
Schon die aus der c. 3 §. 4 C. de priv. scholar. (12. 
30), dem cap. 39 X. de testib. (2. 20), und der Clem. 
2 de verhör. signif. (5. 11) abzuleitenden, allgemeinen 
Principien über die Zulässigkeit conventioneller Bestim
mungen der Parteien über die einzuhaltende Procedur 
scheinen jener Convention das Wort zu reden, und die 
Verbindlichkeit zum Beweise der Unzulässigkeit einer 
solchen Convention den Gegnern aufzubürden. Dass 
aber hier gegen die Anwendung jener allgemeinen Prin
cipien der Umstand nicht angeführt werden kann, dass 
die Fatalien mit Rücksicht auf das Staatswohl, da
mit nicht die Processe endlos würden, angeordnet, 
und deshalb der Convention der Parteien entzogen seien, 
ergibt sich schon daraus, dass derselbe Grund auch 
bei andern Fristen eintritt, die doch unbezweifelt der 
Verlängerung durch Vertrag der Parteien unterworfen 
sind. Aber das römische und canonische Recht hat 
auch selbst die Zulässigkeit einer conventioneilen Ver
längerung der Fatalien durch die Parteien anerkannt. 
Die allerdings nicht vollkommen deutlich abgefasste 
c. 5, §. 6 C. de temp. et reparat. appell. (7.62) dürfte 
doch wol am richtigsten dahin zu verstehen sein, dass 
es den Parteien nicht blos freistehen solle, auf die 
Appellation zu verzichten, sondern auch die Verabre
dung zu treffen, an die dies fatales nicht gebunden zu 
sein; denn dadurch allein gewinnen die Worte Justi- 
nian’s: „Legum etenim austeritatem in hoc casu volu- 
mus pactis litigantium mitigari“, einen vernünftigen 
Sinn. Dieselben dagegen mit dem Verf. dadurch er-
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klären zu wollen, dass durch diese Constitution die 
frühem Beschränkungen des Verzichts auf eine bereits 
eingelegte Appellation aufgehoben worden seien, geht 
schon aus dem Grunde nicht an, weil in dein ange
führten Gesetze offenbar von einer noch nicht einge
wendeten Appellation die Rede ist. Entscheidend aber 
für die richtige Ansicht dürften die Worte der Clem. 4 
de appell. (2. 12) sein: „Quamdiu appellationis prose- 
eutio per compromissum, vel alias de partium expresso 
consensu diflertur: tempus ad prosequendam eandem ab 
homine vel a iure praefixum, currere nolumus appel- 
lanti. Nisi forte iudex videns, ex dilalione periculum 
imminere, praecipcret in illa procedi“, wenn man nur 
an dem richtigen, wenn auch oft übersehenen Satze 
festhält, dass gesetzliche Fristen, mögen dieselben ab
solute oder bedingte Fatalien sein, in Beziehung auf 
die Frage über die Zulässigkeit einer Verlängerung der
selben von den Parteien oder dem Richter unter glei
chen Grundsätzen stehen. Der Richter kann aber auch 
hier der conventionellen Fristverlängerung Grenzen 
setzen, Clem. 4 cit. — In Betreff der Restitution gegen 
Versäumung präclusiver Fristen, und daher auch des 
Appellationsfatale insbesondere, stellt das canonische 
Recht, Clem. un. de rest. in integr. (2. 11), den Satz 
auf, dass die Restitution innerhalb des quadriennium 
restitutionis nachgesucht und entschieden, und alsdann 
so viel Zeit durch die Restitution bewilligt werden solle, 
als vor der Läsion noch vorhanden war. Diese Be
stimmung wurde abgeändert durch den D. A. v. 1600, 
§. 86: „Als auch die restitutiones contra lapsum fata- 
lium aut alius termini praeiudicialis etwan hiezuvor 
lang hernach über viel Jahr oder Monat erst gebeten, 
und cognitio darüber angestellt, und darin allerhand 
Ungleichheit befunden worden: So haben Wir es aus 
wohlerwogenen Bedenken dahin gestellt sein lassen, 
und geschlossen, dass keinem mehr Zeit ad petitionem 
instituendam, als er zuvor re adhuc Integra gehabt, 
diesfalls nachgegeben und zuzulassen sein soll." Der 
Verf. meint nun, im §. 160, dass durch diese reichsge
setzliche Bestimmung jener Satz des canonischen Rechts 
keineswegs aufgehoben sei, sondern daneben fortbe
stehe, und dass daher nur die Zeit der Anbringung 
des Restitutionsgesuchs gemeinrechtlich nach der Vor
schrift des D. A. v. 1600, die Dauer zu restituirender 
Zeiträume aber nach römischem und canonischem 
Rechte bestimmt werde. Diese Annahme dürfte sich 
aber nicht rechtfertigen lassen. I» Deutschland wer
den die versäumte, und in Folge der Restitution nach
zuholende, Processhandhing, und das Restitutionsgesuch 
selbst, miteinander verbunden, und gleichzeitig bei 
Gericht angebracht. Diese Verbindung wird auch in 
dem D. A. v. 1600, a. a. O., vorausgesetzt: denn sonst 
würde die Anwendung des Grundsatzes: „Non enim 

plus, sed tantum dat restitutio, quantum abstulit laesio“, 
auf die Zeit der Anbringung des Restitutionsgesuchs 
unerklärlich sein. Diese für das Anbringen des, wie 
bemerkt, mit der versäumten Processhandlung selbst 
zu verbindenden Restitutionsgesuchs freigelassene Zeit 
kann nach der reichsgesetzlichen Bestimmung nie län
ger sein, als der Theil der präclusiven Zeit, während 
dessen der Verhinderungsgrund dauerte, daher nur 
dann jener Zeit an Länge vollständig gleichstehen, wenn 
jener Grund während der genannten Zeit immer vor
handen war; denn nach der angeführten reichsgesetz
lichen Bestimmung soll die Restitution nur dasjenige, 
was durch unverschuldete Hindernisse verloren ist, 
wiederherstelleii, nicht aber das, was durch eigene 
Schuld unbenutzt gelassen ist, wieder zur Benutzung 
freistellen. — Den vom Verf., im §. 172, angeführten 
Voraussetzungen der Erlassung eines Relevanzbeschei
des können wir im Allgemeinen nur beistimmen. Da
gegen dürfte sich die Voraussetzung, dass der Appel
lant auch nicht durch neue Rechtsausführungen seine 
Beschwerden muss gerechtfertigt haben, weder über
haupt, noch in der vom Verf., S. 132, Not. 2, ange
nommenen Beschränkung auf den Fall, wenn sich der 
Richter durch die neue Rechtsausfuhrung leiten lassen, 
will, rechtfertigen lassen; denn das Vorbringen neuer 
rechtlicher Ausführungen von Seiten des Appellanten 
kann allein die Nothwendigkeit einer Vernehmung des 
Appellaten nicht begründen, weil der Richter, in die
ser Beziehung unabhängig von den Ausführungen der 
Parteien, selbständig den Inhalt der anzuwendenden 
Rechtsnorm zu erforschen, und deren Beziehung auf 
das vorliegende Factum zu bestimmen hat. — In Betreff 
des Umfangs der mit der Appellation verbundenen Sus
pensivwirkung hat der Verf., 180—184, die, häufig
in der Praxis angenommene Ansicht widerlegt, dass 
die von dem Appellationsrichter anzustellende nochma
lige Prüfung des angefochtenen richterlichen Verfah
rens oder Ausspruchs auf die bei der Introduction auf
gestellten Beschwerden beschränkt sei, weil ein aus 
mehren Punkten bestehendes Urtheil in Ansehung der 
übrigen, völlig verschiedenen, wogegen keine Beschwer
den aufgestellt seien, auch während des Rechtsmittels 
schon die Rechtskraft erlange, indem in Betreff dieser 
kein Rechtsmittel existire, also auch keine Devolution 
an den Oberrichter, und keine Suspension der Gerichts
barkeit des Unterrichters, gedacht werden könne, diese 
vielmehr nur rücksichtlich derjenigen Punkte eintrete, 
gegen welche die Appellation entweder unmittelbar se~ 
richtet sei, oder welche mit den durch die Appellation 
angefochtenen Punkten in einer unzertrennbaren Ver
bindung stehen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jfena. Druck und Verlag von F. A. Hrockhaus in Leipzig*
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Dagegen hat der Verf., a. a. O., den Grundsatz ver- 
theidigt, dass die Suspensivwirkung der Appellation 
sich keineswegs auf die bei der Einwendung oder der 
Einführung aufgestellten Beschwerden beschränke, son
dern auf den ganzen Inhalt des als beschwerend ange
fochtenen Urtheils sich beziehe, und dass durch jede 
Appellation die ganze Streitsache zur Cognition des 
Appellationsrichters erwachse; und diese Ansicht dürfte, 
jedoch unter der Beschränkung, dass, wenn in dem
selben Urtheil verschiedene selbständige, aber in for
meller Connexität mit einander stehende, Streitsachen 
entschieden worden sind, die Einwendung und Einfüh
rung der Appellation sich auf jede derselben, wenn 
nicht das Urtheil theilweise in Rechtskraft übergehen 
soll, beziehen muss, der Theorie nach als die richtige 
anzusehen sein; denn wenn man auch dem Appellanten 
gegenüber das in der Streitsache, in welcher appellirt 
wird, erlassene Erkenntniss insoweit als rechtskräftig 
oder bindend betrachten darf, als er durch ausdrück
liche Erklärungen, oder sonst concludente Handlungen, 
die jenen gleichgestellt werden dürfen, einzelne Theile 
oder Bestimmungen jenes Urtheils als nicht beschwe
rend anerkannt, oder wenigstens auf die Geltendma
chung der darin etwa liegenden Beschwerde zur Be
gründung seiner Appellation verzichtet hat, so liegt 
doch in dem Aüfstellen bestimmter einzelner Beschwer
den ein Verzicht auf die Appellation gegen diejenigen 
Punkte des Urtheils, welche weder direct, noch indi- 
rect, durch die speciell aufgestellten Beschwerden zur 
Sprache gebracht worden sind, aus dem Grunde nicht, 
weil das positive Recht weder eine Angabe specieller 
Beschwerden bei dei Einwendung oder Einführung for
dert, noch, wenn eine solche Angabe erfolgt ist, eine 
Abänderung derselben, und eine Aufstellung neuer Be
schwerden, bei der Rechtfertigung der Appellation für 
unzulässig erklärt, l- % l' §• L 17 pr. D, de ap- 
pell. (49. 1); cap. 5 X. eodem (2. 28); D. A. v. 1600, 
§. 114; J. R. A., §. 65. — ln de* Rehre von der aus
sergerichtlichen Appellation ist die schwierigste Frage 
die, gegen welche Verfügungen dieses Rechtsmittel 
Anwendung leide, und für die Beantwortung derselben 
kommt es darauf an, was man unter den in der Reichs

gesetzgebung. R. A. v. 1594, §. 94, genannten, „aus
serhalb des Gerichts“ erlassenen Verfügungen eines 
Richters zu verstehen hat. Die Bestimmung des ange
führten R. A. lautet, soweit sie hier in Betracht kommt, 
also: „aber nachdem die Extrajudicialappellation fast 
häufig an Unser Kayserlich Kammergericht erwachsen, 
dahero etwan geklagt worden, als würden dardurch die 
ordentliche Austräge abgeschnitten, wiewol es nicht 
ohne, da die Obrigkeit iure et vi potestatis atque 
iurisdictionis, vor sich selbst, oder auf eines an
dern Ansuchen ihren Unterthanen oder einen andern 
ausserhalb des Gerichts mit beschwerlichen Bescheiden., 
Geboten oder Verboten, oder auch Geldstrafen gravirt, 
dass solche Appellationes, vermög der gemeinen Rech
ten, angenommen, wie es auch billig bei solcher recht
lichen Disposition verbleibt.“ Der Verf. nimmt an, §. 
219, dass durch die Worte: „ausserhalb des Gerichts“, 
nur die vorangehenden Worte: „oder einen andern“ 
erklärt werden sollen, dass demnach hier den Gerichts- 
unterthanen andere Personen, die nicht Gerichtsunter- 
thanen sind, entgegengesetzt seien, und der Ausdruck: 
„andere ausserhalb des Gerichts“ wol nur Personen, 
die nicht Gerichtsunterthanen sind, bedeute. Der Verf. 
meint daher, dass es in der Reichsgesetzgebung an der 
Charakterisirung derjenigen Verfügungen, welche Ge
genstand der aussergerichtlichen Appellation sein sol
len, fehle, dass jedoch diese Lücke in der Gesetzge
bung sich durch die Wissenschaft wohl richtig ausfül
len lasse, wenn man davon ausgehe, dass die ausser
gerichtliche Appellation gegen diejenigen Verfügungen 
Anwendung finde, gegen welche eine Remedur für 
nothwendig gehalten werden müsse, und für welche 
die übrigen Rechtsmittel nicht gegeben seien. Solle 
nämlich die Summe der Rechtsmittel gleich sein der 
Summe aller durch den Richter möglichen Verletzungen, 
so müssen nothwendig Gegenstand der aussergeuchtli- 
chen Appellation diejenigen möglichen erletzungen 
des Richters sein, für welche keines der u ngen Rechts
mittel gegeben sei. Auf diesem Wege gelange man 
freilich zunächst zu einer negativen Bestimmung des 
Gebiets der Verfügungen, welche Gegenstand der aus- 
ser«-erichtlichen Appellation seien; aber der Inhalt des 
Gebiets werde positiv bestimmt, sobald man alle Arten 
richterlicher, möglicherweise beschwerlicher, Verfügun- 
o-en nebeneinander stelle, und diejenigen, für welche 
andere Rechtsmittel gegeben seien, ausscheide. Wenn 
nun gleich die Erklärung des R. A. v. 1594, 94, 
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nach welcher die Worte: „ausserhalb des Gerichts“ 
auf die vorhergehenden Worte: „oder einen andern“ 
bezogen werden sollen, nicht gebilligt werden kann, 
weil theils der Ausdruck: „Personen ausserhalb des 
Gerichts“ ebenso passend für die Gerichtsuntergehöri
gen, als für diejenigen, welche nicht gerichtsunterge- 
hörig sind, sein würde, theils auch zur Bezeichnung 
der letztem, im Gegensatz der erstem, schon der Aus
druck: „Gerichtsunterthanen oder andere,e genügend 
gewesen wäre ; so führt dennoch der vom Verf. betre 
tene Weg zur Ausmittelung des Gebiets der ausserge
richtlichen Appellation keineswegs zu einem unrichti
gen Resultate, und kann theilweise auch nur auf die
sem Wege die Bedeutung der von einem Richter „aus
serhalb des Gerichts“ gegebenen Verfügungen gewon
nen werden. Den mit der Ausübung der Civiljurisdic- 
tion in streitigen Sachen beauftragten Beamten war und 
ist nämlich nach gemeinem deutschen Recht zugleich 
die Vornahme der Acte der sogenannten freiwilligen 
Gerichtsbarkeit zugewiesen, und die in dieser Bezie
hung erlassenen beschwerenden Verfügungen sind zu
nächst diejenigen, gegen welche die aussergerichtliche 
Appellation nach reichsgesetzlicher Bestimmung ge
braucht werden kann, heizuzählen, weil nicht blos der 
Richter hier nicht über streitige Rechtssachen verfügt, 
vielmehr, wie das Reichsgesetz sagt, „ausserhalb des 
Gerichts“ fungirt, sondern auch kein anderes Rechts
mittel gegen derartige Verfügungen begründet ist. Es 
kann aber der Richter auch bei Gelegenheit des Ver
fahrens über streitige Privatrechtssachen in extraju- 
dicialem Wege, oder „ausserhalb des Gerichts“ Ver
fügungen erlassen, gegen welche die aussergericht
liche Appellation, wenn ein anderes Rechtsmittel, ins
besondere eine einfache Beschwerde, nicht anwendbar 
ist. stattfindet. Solche Verfügungen liegen dann vor, 
wenn der Richter zwar bei Gelegenheit eines Rechts
streits, aber ohne Beziehung auf denseiben, Bestimmun
gen trifft, durch welche sich eine Partei nicht in Bezug 
auf das streitige Recht, sondern in anderer Beziehung, 
oder wodurch ein Dritter sich verletzt erachtet. — In der 
Darstellung der über die Nichtigkeit eines Urtheils gel
tenden Grundsätze entscheidet sich der Verf., im §. 236, 
bei der Frage, ob es zur Nullität eines contra ius in 
thesi darum gesprochenen Urtheils erforderlich sei, 
dass der Richter den falschen Rechtssatz ausdrücklich 
ausgesprochen habe, wegen der I. 19 D. de appell. 
(49. 1) für die bejahende Ansicht; allein die Worte 
dieses Gesetzes können sehr wohl dahin verstanden 
werden , dass ein Urtheil dann nicht gelte, wenn es 
geradezu gegen das Gesetz verstosse, nicht blos im 
Auslegen eines zweifelhaften Gesetzes gefehlt sei; und 
wenn man auch in diesem Gesetze die Vorschrift fin
den will, dass das Urtheil nicht gelte, wenn es aus
drücklich gegen die Gesetze verstosse, so ergibt sich 
daraus noch keineswegs, dass das Urtheil dann, wenn 

es zwar gegen die Gesetze, aber nicht ausdrücklich 
verstosse, wegen eines Widerspruchs contra ius in thesi 
nicht ungültig sei, um so weniger, als in den übrigen 
hiervon handelnden Gesetzen, cf. L 1, 2 D. quae
sent. sine appell. (49. 8), c. 2 C. eodem, von dem Er
forderniss eines solchen ausdrücklichen Widerspruchs 
nicht die Rede ist. Ausserdem glaubt der Verf. a. a. 
O. seine Ansicht besonders durch die 1. 27 D. de re 
iud. (42. 1) rechtfertigen zu können; denn obgleich 
nach der gewöhnlichen Theorie die hier zur Sprache 
gekommene Sentenz eine nichtige sein würde, weil der 
Präses gegen die Gesetze in usuras usurarum verur
theilt hätte, so dürfte diese Ansicht doch nicht auch 
die des Modestin, des Verfassers jenes Fragments, ge
wesen sein; denn er nenne die sententia nicht nulla, 
sondern iniusta. und finde, wenn die dagegen gebrauchte 
Appellation, als nicht gehörig verfolgt, fortfalle, die 
Sentenz vollziehbar, wenn nur die condemnatio auf eine 
certa quantltas laute. Der Grund, weshalb Modestin 
in dem condemnare in usuras usurarum contra leges et 
conlitutiones keine Nichtigkeit gefunden habe, könne 
nur darin liegen, weil nicht expressim sententia con
tra iuris rigorem gegeben, sie nicht specialiter con
tra leges etc. prolata sei. Allein da es vernünftiger
weise keinen Unterschied machen kann, ob mit aus
drücklichen Worten oder stillschweigend gegen die Ge
setze geurtheilt ist, vielmehr das Übertreten des Ge
setzes, nicht die ausdrückliche Erklärung des Richters, 
das Urtheil ungültig macht, so muss diese Interpreta
tion als auf unbewiesenen Voraussetzungen beruhend 
und der Fassung des Gesetzes, woraus klar sich er
gibt, dass ein ungültiges Urtheil vorlag, widersprechend 
verworfen werden. Auffallend aber ist es, dass der 
Verf. selbst, §. 144, S. 555, im Widerspruch mit seiner 
oben angeführten Interpretation der 1. 27 l. kf sich in 
folgender Weise über dieses Gesetz erklärt: Venn 
ältere Ausleger dieses Gesetzes davon ausgehen, dass 
kein ungültiges Urtheil vorgelegen habe, weil der 
Schuldner nicht ausdrücklich verurtheilt worden wäre, 
Zinsen von Zinsen zu bezahlen, was ausdrücklich ge
gen das Gesetz gewesen; sondern dass der Schuldner 
nur zu einer bestimmten Summe verurtheilt worden, 
worunter usurae usurarum enthalten wären, sodass nur 
im Stillen gegen das Gesetz geurtheilt sei; so seien 
dieses freilich unbewiesene Voraussetzungen, und die 
ganze Fassung des Gesetzes lasse darüber keinen Zwei
fel übrig, dass ein ungültiges Urtheil vorliege. Auch 
habe Modestin nicht gesagt, dass, wenn die actio iudi- 
cati angestellt werde, der Beklagte sich auf die Ungül
tigkeit des Urtheils nicht berufen könne. — Nichtigkeiten 
konnten nach römischem und canonischem Recht auch 
im Wege der exceptio oder repUcatio geltend gemacht 
werden, indem, wenn der Kläger in Folge des nichti
gen Urtheils die actio iudicati anstellte, der Beklagte 
sich durch die exceptio nullitatis auf die Nichtigkeit 
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des Urtheils berufen durfte, und umgekehrt der Kläger, 
wenn ihm vom Beklagten aus dem nichtigen Urtheil die 
exceptio rei iudicatae entgegengestellt würde, diese 
Einrede durch die replicatio nullitatis entkräften konnte, 
cf. 1. 75 D. de iudic. (5. 1), 1. 1 -D» quae sent. sine 
appell. (49. 8), c. 1 C. de sent. et interloc. (7. 45), 
cap. 10 X. de sent. et re lud. (2.27), c. 4X deprocur. 
(1. 38). Diese Grundsätze fanden auch in der Doctrin 
und Praxis Anerkennung; und man betrachtete die ex- 
cipiendo oder replicando vorgeschützte Nullität als inci- 
denter deducirt. Die liquide exceptio nullitatis hemmte 
die Execution, und der Richter musste diese Einrede, 
wenn die Acten dieselbe als begründet darstellten, ex 
officio ergänzen, c. 18 X. de sent. et re iud. (2. 27). 
Auch war die Geltendmachung der Nichtigkeiten im 
Wege der Einrede oder Replik an keine Zeit gebun
den, sondern immer so lange zulässig, als die Wirkung 
des Urtheils durch das Gericht zu vermitteln versucht 
wurde, oder werden musste. Der Verf. meint nun, im 
§. 264, dass diese Grundsätze durch die Bestimmungen 
des J. R. A. §. 121 und 122, nicht verändert seien, 
obgleich er einräumt, dass mit Hülfe des Grundsatzes, 
wonach alle Nichtigkeiten excipiendo so lange geltend 
gemacht werden dürfen, als dazu Gelegenheit sich dar
biete, die gesetzliche Absicht bei Erlassung von Vor
schriften über bestimmte Dauer der Nichtigkeitsquerei 
meistens gänzlich vereitelt werden könne, wenn man 
erwäge, dass die Anträge auf Execution eines Urtheils 
durch Imploration oder actio iudicati immer erst nach 
Ablauf von zehn Tagen gestellt werden können, also 
nach einer Zeitfrist, nach welcher das Rechtsmittel der 
Nichtigkeitsbeschwerde nicht mehr zulässig sei. Die 
Executionsanträge können bekanntlich auch nach 30 Jah
ren, die actio iudicati aber binnen 30 Jahren, ange
bracht worden, Linde, in der Zeitschr. für Civilr. und 
Proc. II, S. 180 f., und diese Anträge bieten immer 
Gelegenheit dar, die exceptio nullitatis vorzuschützen; 
die Vorbringung der replicatio nullitatis könne aber 
ebenfalls gerade wie im römischen Processrechte zur 
Sprache gebracht werden. Hiernach könne man also, 
wenn man die Geltendmachung einer Nichtigkeit da
durch, dass man sie weder incidenter noch principali- 
ter durch das Rechtsmittel deducirte, versäumt habe, 
sie immer noch so lange wirksam zur Sprache brin
gen, als die Wirkung des Urtheils durch das Gericht 
zu vermitteln versucht werde, oder werden müsse. Müsse 
nun exceptio und rephcatio nullitatis vom Richter noch 
gar ex officio supplirt werden, dann sei in der That 
kaum mehr abzusehen, wie die reichsgesetzlichen Vor
schriften über Zeitfristen für das Rechtsmittel der 
Nichtigkeitsbeschwerde Nutzen stiften können. Allein 
wenn es auch richtig ist, die Durchführung der Nulli
tät auf dem Wege der exceptio oder replicatio nullita
tis s und die darüber von den fremden Rechten, der 
Doctrin und Praxis, anerkannten Grundsätze, in Bezie

hung auf unheilbare Nichtigkeiten auch noch nach dem 
J. R. A. als geltend anzusehen, weil es nach der Be
stimmung dieses Gesetzes, §. 122, in Betreff der genann
ten Nichtigkeiten bei der Disposition der gemeinen 
Rechte verbleiben soll; so dürfte doch bei heilbaren 
Nullitäten der angegebene Weg der Geltendmachung 
derselben durch Einrede oder Replik durch die Vor
schrift des J. R. A. als ausgeschlossen betrachtet wer
den müssen ; weil sowol nach dem Sinn, als den Wor
ten, der über diese Art von Nichtigkeiten im J. R. A. 
getroffenen Bestimmung, §.121, dieselben dadurch, dass 
die Nichtigkeitsbeschwerde nicht intra decendium ein
gewendet wird, gehoben werden, und das Urtheil selbst 
aus diesem Grunde Unanfechtbarkeit und Rechtskraft 
erlangt. — Die Restitution gegen rechtskräftige Ent
scheidungen soll nicht dazu dienen, Versäumnisse und 
Versehen im gerichtlichen Verfahren zu beseitigen, son
dern ist nur darauf gerichtet, ein formell gültiges und 
rechtskräftiges Erkenntniss, nach den vorliegenden 
Verhandlungen, oder mit Rücksicht auf Thatsachen 
und Beweise, die in den vorausgegangenen Verhand
lungen nicht vorkamen, dennoch aber, selbst nach ein
getretener Rechtskraft des Erkenntnisses, zum Zweck 
der Aufhebung desselben, mit gesetzlicher, und nicht 
erst vom Richter durch eine restitutio in integrum aus
zuwirkender, Erlaubniss benutzt werden dürfen, als ein 
materiell ungerechtes darzusteilen, cf. 1. 42 D. de mi- 
nor (4. 4). Dieses gegen rechtskräftige Erkenntnisse 
gerichtete Rechtsmittel ist nach gemeinem Recht nur 
in folgenden Fällen zulässig: 1) wegen persönlicher 
Begünstigung haben Minderjährige und diejenigen Per
sonen, welchen die iura minorum zustehen, das Recht, 
rechtskräftige Entscheidungen . welche sich nach der 
Actenlage als ungerecht oder beschwerend darstellen, 
anzufechten, 1. 42 D. I. I., 1. 8 D. de in integr. re st. 
(4. 1), c. 4 und 5 C. si advers. rem iudic. (2. 27), c. 
un. C. de sent. advers. fiscum retract. (10. 3); 2) we
gen materieller Mängel der formell vorhandenen juristi
schen Wahrheit der dem Urtheil zum Grunde liegen
den Ihatsachen kann das formell gültige und rechts
kräftige Erkenntniss als materiell ungerecht angefoch
ten werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass 
ein deferirter Eid wissentlich falsch geschworen wor
den ist, c. 13 C. de reb. cred. (4.1)? P. G. O-, it. 101, 
oder wenn die Rechtssache durch einen richterlichen 
Eid entschieden wurde, und durch neu aufgefundene 
Beweismittel, welche, wenn sie früher bekannt gewe- 
sen wären, den Notheid überHusag gemacht haben 
würden, das Gegentheil des durch den abgeschworenen 
Eid Festgestellten dargethan wird, 1. 3] de iureiur. 
(19 2);°S) wegen neuen Vorbringens sollte nach rö
mischem Recht, mit wenigen, in der 1. 31 D. de iure
iur. (12- 2) und der 1. 35 D. de re iud. (42. 1) ange
gebenen, Ausnahmen, nicht restituirt werden c. 4 C. de 
re iud. (7.52). Die in der c. 2 u. 3 C. si saepius in inte-
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grum restitutio postuletur (2.44) erwähnten „novae de- 
fensiones“ sollen dagegen nicht neue, in Folge bewil
ligter Restitution zu gebrauchende Vertheidigungsmittel, 
sondern nur, wie sich schon aus der Rubrik dieses 
Codextitels ergibt, „neue Gründe“ für eine einmal ab
geschlagene Restitution bezeichnen. Der Verf. nimmt 
freilich, im §. 277, die entgegengesetzte Ansicht an, 
und erklärt noch ausdrücklich, dass aus der Fassung 
der c. 2 cit. bestimmt genug hervorgehe, dass man un
ter den novis defensionibus in den Constitutionen einen 
neuen, nicht schon einmal benutzten und abgewiesenen 
Restitutionsgrund anderer Art nicht verstanden habe. 
Der Verf. widerspricht aber, im §. 284, S. 735, der hier 
von ihm aufgestellten Ansicht, und tritt der von uns 
angenommenen Erklärung der angeführten Gesetze bei, 
indem er, a. a. O., bemerkt: „das Restitutionsgesuch 
könne bei demselben Richter, von welchem dasselbe 
abgeschlagen sei, so oft erneuert werden, als man ei
nen neuen Restitutionsgrund für sich anzuführen habe; 
aus demselben Grunde dagegen sei ein wiederholtes 
Restitutionsgesuch unzulässig,“ und für diese Behaup
tung sich eben auf die c. 2 u. 3 C. si saepius in inte
grum restit. postul. (2. 44) beruft. Auch die Bestim
mung des cap. 10 X. in integrum rest. (1. 41) ist nur 
auf das Vorbringen neuer und besserer Restitutions- 
gründe zu beziehen, womit sich auch der Verf., im 
§. 278, S. 207, einverstanden erklärt. In der deutschen 
Reichsgesetzgebung aber wurde unter gewissen, hier 
nicht weiter zu erörternden, Beschränkungen, eine Re
stitution gegen rechtskräftige Entscheidungen wegen 
neuen Vorbringens gestattet, Gemeinbesch, d. R. K. G. 
v. 7. Juli 1669 und v. 7. Jul. 1671. Aus andern, als 
den bisher angeführten, Gründen kann aber die Wieder
einsetzung in den vorigen Stand gegen rechtskräftige 
Entscheidungen nicht für zulässig gehalten werden. In 
andern Fällen , in welchen häufig, und so auch vom 
Verf., §. 277, wegen des Vorhandenseins anderer 
Gründe der prätorischen Restitution, dieses Rechts
mittel für zulässig erklärt wird, ist entweder eine Nich
tigkeitsbeschwerde , oder die Restitution gegen Nach
theile, welche durch Versäumnisse oder Versehen im 
gerichtlichen Verfahren entstanden sind, begründet. 
Wenn der Zwang oder Betrug, wodurch das Versäum- 
niss oder Verfahren bewirkt wurde, von dein Gericht 
oder wenigstens unter Theilnahme des Gerichts aus
geübt und mithin das Recht des Gehörs dadurch be
schränkt oder aufgehoben wurde, so ist aus diesem 
Grunde die Beschwerde wegen unheilbarer Nichtigkei
ten begründet; sonst aber findet aus diesen Gründen 
nur die Restitution gegen die durch Versäumnisse'und 
Versehen im gerichtlichen Verfahren veranlassten Nach
theile Anwendung. Ebenso findet die unheilbare Nich- 
tigkeitsbeschwerde in den Fällen der 1. 33 D. de re iud. 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

(42. 1), c. 1—3 C. si ex fals. instrum. (7. 58), und des 
cap. 6 X. de exception. (2. 25), und dann, wenn gegen den 
Abwesenden das ordnungsmässige Contumacialverfahren 
nicht beobachtet wurde , Anwendung. Wenn aber das 
Verfahren gültig ist, so findet, beim Vorhandensein der 
sonst für die Restitution erforderlichen Voraussetzun
gen , für diejenigen, welche durch Abwesenheit, oder 
durch anderweitige äussere factische Hindernisse an 
der gehörigen Wahrnahme oder Geltendmachung ihrer 
Rechte verhindert sind, eine restitutio in integrum ge
gen die Nachtheile, welche durch Versehen und Ver
säumnisse im gerichtlichen Verfahren entstanden sind, 
nicht aber contra rem iudicatam, statt. Die wegen 
entschuldbarer Abwesenheit, c. 2 C. quib. ex caus. ma- 
ior. (2. 54), und anderer derselben gleichstehender 
Gründe stattfindende Restitution ist nämlich entweder 
darauf gerichtet. dass das in der Abwesenheit Ver
säumte in der Instanz, in welcher es anzubringen gewesen ' 
wäre, erst nachgeholt f und dann auf das vollständige 
Gehör anderweitig erkannt werde, oder gegen den Ab
lauf der Frist zur ‘ Einwendung des versäumten Rechts
mittels. Im letzten Fall ist das Restitutionsgesuch 
offenbar nicht direct contra rem iudicatam, sondern 
nur contra lapsum fatalis, gerichtet, indem das publi- 
cirte Erkenntniss zunächst an sich bestehen, durch die 
Restitution aber nur das Recht zum Gebrauch eines 
Rechtsmittels wieder erworben werden soll, damit dann 
durch dieses die Frage verhandelt werden darf, ob nicht 
jenes Erkenntniss zum Vortheil der gegen das strenge 
Recht noch zu einem versäumten Gehör zugelassenen 
Partei aufzuheben oder abzuändern sei. Aber auch im 
ersten Falle ist von einer eigentlichen restitutio in in
tegrum contra rem iudicatam nicht die Rede; da die in 
diesem Falle erwähnte Restitution zunächst auch nur > 
die Rescission eines durch des Imploranten Nichtbeob
achtung der Formgesetze vom Gegner erworbenen Rechts 
bezweckt, — restitutio contra lapsum fatalis — 9 damit 
dann, in Folge dieser letzten Restitution , der äusser
lich ungehorsame Impetrant mit der versäumten Ver
handlung noch gehört, und dann ein anderweitiges, 
dem Inhalt dieses Gehörs entsprechendes Erkenntniss 
erlassen werde. In beiden rällen liegt daher eine Re
stitution gegen rechtskräftige Entscheidungen nach dem 
oben angegebenen Begriff derselben nicht vor. — Der 
Werth des Werks, welches den Gegenstand der vor
liegenden Recension bildet, ist schon zu allgemein an
erkannt , als dass es darüber noch einer Bemerkung 
von unserer Seite bedürfte. Wenn wir daher auch im 
Verlaufe dieser Recension uns veranlasst gesehen ha
ben , die Richtigkeit einzelner Ansichten des Verf. in 
Zweifel zu stellen, so ist dieses nur unter Anerken
nung des Gewichts, welches das Urtheil des Verf« t 
ebenso entschieden verdient, als es demselben beige
legt wird, und in der Überzeugung geschehen, dass die 
Aufstellung begründeter Zweifel nur zur Förderung der 
Wahrheit beitragen kann.

Kiel. Dr. A. C. J- Schmid.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEIEIXE LITERATI R-ZEHTXG.
Vierter Jahrgang. M 246. 14. October 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Geh. Oberregierungsrath und Regierungsbevollmäch

tigte bei der Universtät zu Bonn Dr. v. Bethmann - Hollweg 
ist zum Mitgliede des Staatsraths in Berlin ernannt worden.

Stadtvicar Fr. Ehrenfeuchter in Karlsruhe ist zum ausser
ordentlichen Professor der Theologie, Universitätsprediger und 
Mitdirigenten des homiletischen Seminariums an der Universi
tät zu Göttingen ernannt worden.

Der vormalige Antistes Dr. Friedr. Hurter in Wien ist 
znm Hofrath und kaiserl. österreichischen Historiographen er
nannt worden.

Prof. Dr. Koch in Erlangen hat den Charakter eines Geh. 
Hofrath erhalten.

Dem ordentlichen Professor Dr. Bernhard Conrad Rud. 
Langenbeck in Kiel ist der Charakter eines königl. dänischen 
Etatsraths ertheilt worden.

Dr. Kiwisch Ritter v. Rotterau in Prag folgt einem Rufe 
als ordentlicher Professor der Geburtshülfe an der Universität 
zu Würzburg.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. Adolf v. Scheueri 
in Erlangen ist die ordentliche Professur des Kirchenrechts, 
mit Beibehaltung der Vorträge über römisches Recht übertra
gen worden.

Dr. Schlossbtrger, erster Assistent am chemischen Labo
ratorium in Edinburg, ist zum ausserordentlichen Professor der 
Chemie an der Universität Tübingen ernannt worden.

Orden. Den Orden der französischen Ehrenlegion er
hielt der Professor am Gymnasium Karl’s des Grossen in Pa
ris Berger, nach einer königl. Verordnung, nach welcher diese 
Auszeichnung dem Professor zufällt, dessen Zöglinge drei 
Jahre hinter einander Ehrenpreise erhalten haben; den königl. 
preuss. Rothen Adlerorden erster Klasse mit Eichenlaub Ge- 
heimrath und Director des Finanzministeriums Dr. Beuth in 
Berlin; dritter Klasse Gerichtsrath Dr. Hassreiter in Starnberg; 
das Ritterkreuz des königl. baierischen Leopoldsordens Hof
maler Professor Hensel in Berlin; das silberne Ritterkreuz des 
königl. griechischen Erloserordens Dr. Parthey in Berlin; das 
Ritterkreuz des königl. sächsischen Civil-Verdienstordens Prof. 
Dr. Rittrich in Leipzig, Prof Dr. Schweitzer in Tharand, der 
Vorsitzende im Directonum des landwirtschaftlichen Haupt
vereins für Sachsen Dr. Crusius auf Salis und Rüdigsdorf.

Nekrolog.
Am 3. Aug. starb zu Amsterdam J. H. van Reenen, ehe

maliger Professor am dasigen Athenäum, im 62. Lebensjahre. 
Er schrieb: De Horatii Fl, epistola ad Pisons (1806); Oratio 
de iuris studio etiam nostris temporibus non intermittendo (1816).

Am 19. Aug. zu W ürzburg Dr. Lorenz Breitenbach, ordent
licher Professor der Rechte an dasiger Universität.

Am 1. Sept, zu Rom der berühmte Landschaftsmaler 
Aug. Elsasser.

Am 10. Sept, zu Berlin Frhr. Karl Aug. v. Lichtenstein, 
ordentliches Mitglied der königl. General -Musikdirection, im 
76. Jahre. Von 1798 war er Intendant des Hoftheaters in 
Dessau, seit 1805 Regisseur der königl. Oper in Berlin. Er 
dichtete eine Anzahl Opern und Singspiele, übersetzte mehre 
von Scribe u. A. aus dem Französischen, aus dem Englischen 
„Andreas Hofer“, und componirte einige der eigenen Dich
tungen.

Am 14. Sept, zu Bremen Bürgermeister Dr. M. Duntse, 
geb. daselbst 1776. Er lieferte Beiträge zu Eichhorn’s deut
schem Privatrecht und Mackeldey’s römischen Recht und Ab
handlungen in Zeitschriften.

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft natur forschender Freunde in 

Berlin. Am 19. Aug. zeigte Dr. Klotzsch eine von Dr. Kar
sten aus Puerto Cabello eingegangene Sendung lebender Pflan
zen an, namentlich Galactodendron utile, Geonoma Wildenovii, 
Zamia muricata, Karstenia odorata, eine neue Gattung der 
Melastomaceen, Danaea Augustii und zehn baumartige Farrn 
von drei bis sechs Fuss Höhe. An den Früchten der Magni- 
fera indica und an einer Frucht von Cyclanthus Plumierii, in 
Weingeist aufbewahrt, hatte Dr. Karsten in dem Samen der 
erstem mehrzählige Embryonen und an dem Samen der letztem 
eine Abweichung von dem Gesetze wahrgenommen, nach wel
chem das Wurzel- und Stengelende zwei entgegengesetzte Pole 
einnehmen, indem das Wurzelende des im Centrum des Ei
weisses gelegenen cylindrischen Embryo, welcher die Länge 
des Samens hat, eine Zeit lang in gerader Richtung auswächst 
und dann eine seitlich nach oben sich wendende Knospe treibt. 
Dr. Paasch erörterte, wie bei den Nacktschnecken nach der 
Begattung ein Körper ausgeworfenwerde, den man jenem Con- 
crement bei einigen Halixarten verglichen und ebenfalls Liebes
pfeil genannt habe, der aber durchaus etwas Anderes, näm
lich ein dichtes Conglomerat von Samenfäden sei. 1 r. Iroschel 
sprach über die Schneckengattung Cyclostoma, von welcher er 
einige Formen als eigene neue Gattungen trennen zu müssen 
glaubt, die besonders nach der Beschaffenheit des Deckels und 
der Mündung charakterisirt wurden. Y. Bouche theilte über 
die Entwickelung der Aleyrodes Acens, eines kleinen Insekts 
aus der Ordnung der Rhyngata Pabr. durch alle Stadien in 
beiden Geschlechtern vom Ei bis zum geflügelten Insekt seine 
Beobachtungen mit.  ~

Akademie der gemeinnützigen Wissenschaften 
in Erfurt. Ein von dem Secretär der Akademie, Kreisphysi- 
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cus Dr. Wittcke ausgegebener Bericht über die Arbeiten und 
Veränderungen der Akademie im J. 1844 lässt zwar die Ten
denz der Gesellschaft, gemeinnützige also aufs Leben überge
leitete Wissenschaften zu fördern, erkennen, doch gibt er auch 
den Beweis, wie vollgültig ein solches Mittelglied zwischen der 
theoretischen Wissenschaft und dem Leben seine Stelle be
haupte und wie Vieles aus der unbefangenen Beobachtung der 
Erscheinungen in Natur und Leben für eine wissenschaftliche 
Begründung resultire. Am 3. April v. J. sprach der Secretär 
Dr. Wittke über die Bildung des Gewitters und dessen Aus
gang (die Bildung des Hagels). Die Bildung des Gewitters 
wurde lediglich auf die elektrische Zersetzung und Bildung des 
Wassers in dem Dunstkreise zurückgeführt und die Grundstoffe 
des Wassers als die materielle Basis der Elektricität nachge
wiesen. Am 8. Mai Apotheker l'rommsdorff über das Irrlicht. 
Er unterschied warme Irrlichter, als selbstentzündliches Phos
phor-Wasserstoffgas, ohne Bewegung, und kalte Irrlichter, 
welche die Existenz eines leuchtenden, aus der Erde sich ent
wickelnden Gases voraussetzen lassen. Am 5. Juni Amtsphy- 
sicus Dr. Schwabe aus Grossrudestedt von den Einflüssen der 
Atmosphäre auf den thierischen Körper (dem Luftdrucke). Am 
3. Juli Prof. Bernhardi über die Cultur der Madia sativa. Am 
31. Juli Prof. Dennhardt über die Fremdwörter in der deut
schen Sprache. Am 4. Sept. Dr. Unger über das in seiner 
Schrift: „Die Grundsätze des gesammten Versicherungswesens,“ 
aufgestellte Princip der Gegenseitigkeit, zur Widerlegung einer 
von Wüstenfeld gegebenen Kritik, wobei die Unsicherheit der 
Durchschnittszahlen zur Besprechung kam. Am 2. Oct. hielt 
Seminarlehrer Strübing einen Vortrag über das Verhältniss der 
Leibesübungen zu den Staatseinrichtungen. Am 15. Oct. hielt 
Regierungsrath Graffunder am Geburtstage des Königs die Fest
rede über die Frage, welche Bedeutung der Elementarunter
richt in der Entwickelung gesellschaftlicher, politischer Verhält
nisse habe. Am 13. Nov. sprach Major Benicken über die 
Wissenschaft und das Leben in ihrem allgemeinen und unauf
löslichen Zusammenhänge. Am 4. Dec. Pastor Scheibe über 
einige Erscheinungen auf dem religiösen Gebiete der Gegen
wart. Am 8. Jan. 1845 erörterte Dr. Koch, Lehrer an der 
Realschule, die Frage: Welche Veränderung in der Unter
suchungsmethode der Physik stattgefunden, um dieselbe zur 
Wurzel eines grossen Theils der Technik zu machen. Am 
3. Febr. sprach Regimentsarzt Dr. Krahn über Combustio spon- 
tanea. Am 5. März Prof. Bernhardi über die bessere Benutzung 
des Bodens, besonders durch Anpflanzung nützlicher Hölzer.

Jliscellen.
Zu der am 21. Äug. in der Sorbonne zu Paris eröffneten 

Prüfung für künftige Anstellung in Lehrstellen hatten sich nicht 
weniger als 305 Candidaten gemeldet, und zwar für das Fach 
der Philosophie 20, für das der Mathematik 40, für Physik 
20, für classes superieures des lettres 52, für Geschichte und 
Geographie 28, für Grammatik 145. Von ihnen hatten 154 
schon an frühem Prüfungen theilgenommen. Die zur Prüfung 
durch den Minister bestimmten Commissionen bilden für Phi
losophie Cousin als Präsident, Prof. Damiron, Prof. Garnier, 
Inspector der Akademie von Paris Danton und Jacques, Prof, 
am Gymnasium in Versailles; für Mathematik Prof, an der Uni
versität Sturm, als Präsident, Prof, am College Saint-Louis 
Vincent, Prof. Chennon zu Rennes,• Sonnet, und Prof, am Col
lege Henri IV. Vernier', für die physikalischen Wissenschaften 
Baron Thenard als Präsident, Dufrenoy, Mitglied des Instituts, 

Prof, an der Universität Milne - Edwards, Masson, Prof, am 
College Louis-le-Grand, Herve de la Provostaye, Prof, am Col
lege Bourbon; für classes superieures des lettres Dubois, Mit
glied des königl. Conseil, als Präsident, Viguier, inspecteur ge
neral des etudes, Gaillard, inspecteur general des etudes, Char
pentier, Inspector der Akademie zu Paris, und Prof, an der 
Universität Egger; für Geschichte und Geographie Saint-Marc- 
Girardin als Präsident, Cayx als Vicepräsident, Bagon, Inspector 
der Akademie, Francois, Decan der Faculte des lettres in Lyon, 
Poulain de Bossay, Provisor am College Saint-Louis, und Äos- 
seuw Saint - Hilaire, Prof, an der Universität; für Grammatik 
Dutrey, inspecteur general des etudes als Präsident, Gros, In
spector der Akademie, Destainville, Prof, am College Louis- 
le-Grand, Herbette, Prof, am College Bourbon, und Büoland, 
Prof, am College Charlemagne.

Die Tage, an welchen in den Gymnasien zu Paris beim 
Schlüsse des Schuljahrs die Preise vertheilt werden, gewähren 
der ganzen Hauptstadt ein allgemeines Interesse, indem zu der 
Feierlichkeit sich die Vorsteher der Universität und die Pro
fessoren der Anstalten als Vertreter der gesammten wissen
schaftlichen Bildung versammeln und Männer als Sprecher auf
treten, deren Reden als Bekenntnisse der Wissenschaft be
trachtet werden. Daher möchte nicht unstatthaft sein, Einiges 
über die diesjährigen im August gehaltenen Preisertheilungen 
zu berichten. Der allgemeinen Versammlung wohnte der Mi
nister Salvandy, umgeben von den Chefs der Universität, bei. 
Sie eröffnete Durand, Prof, der Rhetorik an dem College Louis- 
le-Grand , mit einer lateinischen Rede über die Bedeutung und 
den Fortgang der historischen Studien, wobei er der Verdienste 
von Aug. Thierry, Chateaubriand, Guizot, Villeinain und Royer- 
Collard, dem Gründer des Lehrstuhls der Geschichte an der 
Universität, gedachte. Darauf sprach der Minister in einer 
W’eise, die in dem jetzigen Kampfe der Parteien den einsichts
vollen und klugen Mann bewährte, indem er das Verdienst der 
Universität in der Heranbildung der Jugend fürs Vaterland und 
die Zeit hervorhob, die historischen Wissenschaften als eine 
Schule des Lebens, die Philosophie als Fundamentalwissenschaft 
(grave et noble enseignement que l’Universite ne pourrait ddlais- 
ser sans abaisser Pesprit fran^ais et se decouronner eile meme, 
mais qu’elle entend arreter oü les droits d’un autre enseignement 
commencent; celui-ci qui descend de Dieu ä l komme, celui-lä 
qui travaille ä remonter par les sentiers humams de Phomme d 
son auteur) bezeichnete. Die Ehrenpreise (prix d’honneur), 
welche den vorzüglichsten Zöglingen aus allen Anstalten zuer
kannt werden, verkündigte der, Generalinspector Bourdon. Die 
meisten Preise fielen dem College Charlemagne und dem Col
lege Louis-le-Grand zu. In den Gymnasien hatten die be- 
sondern Preisertheilungen mit gleichem Interesse statt. Im Col
lege Louis-le-Grand, wo der Graf de Rambuteau präsidirte, 
hielt die Rede der Professor der Rhetorik Lemaire d. ä. über 
den Werth des Universitäts-Unterrichts. Der Graf de Ram
buteau gedachte des Verlustes, welchen die Anstalt durch den 
Tod von Pierrot de Seilligny erlitten habe und zeigte, wie die 
Stadt Paris gleiche Zwecke mit der Universität zu verfolgen 
bemüht sei. Im College Henri IV eröffnete die Feierlichkeit, 
welcher auch der Minister Salvandy als Vater eines hoff
nungsvollen Sohnes beiwohnte, der Prof. Didier mit einem Vor
lage (sur les lectures solides), worauf Alfred de Wailly und 
Saint-Marc-Girardin ermahnende Reden an die Zöglinge hiel
ten. Im College Saint-Louis sprachen Prof. Loudiere und der 
Generalprocurator Hebert, erster über den Werth der verschie
denen Unterrichtszweige, welche die Universitätsstudien bilden,
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letzter über die Macht gründlicher und anhaltender Arbeit. 
Im College Charlemagne präsidirte der Vicepräsident des königl. 
Conseil Baron Thenard. Prof Girard sprach den Zöglingen 
weise Rathschläge, namentlich den ins Leben tretenden, aus. 
Baron Thenard entwarf in seiner Rede ein lebendiges Bild 
vom heutigen Zustande der Mathematik und Naturwissenschaften. 
Im College Bourbon stand der Feierlichkeit der Decan der 
medicinischen Facultät und Mitglied des königl. Conseil Orfila 
vor. Die herkömmliche Rede hielt der Professor der Geschichte 
Weiss über das, was Frankreich dem Studium der Geschichte 
verdanke, sowol bei der Darstellung grosser Männer des Lan
des als auch in Hinsicht des Einflusses, welchen Frankreich 
auf die Welt gehabt hat. Orfila ermahnte in herzlicher Weise 
die Zöglinge. Die Versammlung im College Rollin eröffnete 
Prof. Jolly mit einer Rede: La lecture consideree partout comme 
auxiliaire des etudes. Aube, Mitglied des conseil general de 
la Seine, sprach zu den Zöglingen. Im College Stanislas han
delte Prof. Jourdain von dem Einflüsse des Christenthums auf 
die neuere Philosophie, und Rendu, Mitglied des königl. Con
seil , bezeichnete die innige Verbindung der Vernunft und Re
ligion als das von dieser Lehranstalt gepflegte Princip. Im 
College Sainte-Barbe trat ein ehemaliger Zögling der Anstalt 
Vicomte Lemercier, Oberster der Nationalgarde, als Sprecher 
auf. Bei der jetzt in Paris obwaltenden Stimmung, in der 
man der Sicherung eines lichtvollen Unterrichts entgegensieht, 
waren die zahlreich versammelten Hörer auf jedes Wort der 
Sprecher aufmerksam und verfehlten nicht den Bekenntnissen 
einer freiem Ansicht lauten Beifall zu schenken.

Preisaufgaben.
Die königl. dänische Societät der Wissenschaften in Kopen

hagen hat folgende Preisaufgaben gegeben: I) Quum contro- 
versia inter medii aevi Nominalistas et Realistas nostro tempore 
animos philosophorum denuo ad se converterit, optatur expositio 
historicis disquisitionibus innixa, qua momentum huius contro- 
versiae tarn logicum quam theologi.im illustretur. 2) Qualis 
apud nostrates medio aevo conditio rei librariae fuerit, parum 
adhuc exploratum est, videturque, si quis in eam diligenter in- 
quisiverit, non mediocriter proficere posse ad cognoscendum ex- 
ponendumque, quatenus et quemadmodum litterae cultae sint ipsa- 
que nostrorum hominum ingenia excoluerint. Itaque societas 
huius rei investigationem praemio suo commendandam rata hanc 
hominibus doctis quaestionem proponit, ut exploretur, qualisfuerit 
rei librariae forma et conditio in Dania medio aevo usque ad 
sacrorum emendationem. 3) Multis recentiorum temporum investi- 
gationibus exploratum. est, plantis praeter acidum carbonicum, 
quod ex aere, aqua, solo ducunt, etiam composition.es azoticas 
et plures substantias anorganicas soli necessarias esse. Pleraeque 
quae coluntur plantae azotum ad certas compositiones chemicas 
formandas necessanum partim e stercore ducunt, partim ex am- 
moniaco aeris, partim etiam ipsUm azotum liberum aeris, ratione 
agendi nondum cogmta, ad se trahere videntur, modo cetera ad- 
nnt, quae plantae ad vtgorem et augmentum necessaria sunt. 
Putat societas multum ad hanc rem illustrandam conferri posse, 
si quis experimentis comparativis investigaverit, quam vim ad 
plantae incrementum quum stercus tum cinis eiusdem stercoris 
habeat. Itaque praemium nummi sui aurei ei proponit, qui ra. 
tionem investigaverit, quae intercedat inter vim stercoris eiusdem- 
que cineris in plantis nutriendis. Experimenta sic institui de- 
bent, ut plantae, quae creverint in terra igne partibus organicis 

privata, comparentur cum plantis, quae in aliis portionibus eius
dem terrae creverint, quarum altera stercore, altera cinere huius 
stercoris mixta sit. In comparatione ratio habenda est non so- 
lum ponderis plantae siccae, sed omnium plantae partium. Plan
tae, si fieri poterit, et antequam semina progenuerint, comparari 
debebunt, et postquam semina maturuerint; optatque societas, ut 
praeter plantas cereales aliae quaedam ex Us, quae coluntur, sub 
examen vocentur. 4) Fractiones continuae, in quas explicari 
possunt radices reales aequationum algebraicarum tertii altiorisve 
gradus, quae coefficientes habent rationales et ad gradum infe
riorem reduci nequeunt, qualitates sine dubio habent similes Ulis, 
quas in aequationibus primi et secundi gradus cognitas habemus. 
Desinit quidem finita forma fractionum continuarnm, ubi aequa- 
tiones primum gradum excedunt, desinit periodicitas ultra secun- 
dum, sed pro hisce formis alia exstare possunt explicationum 
genera, quae si bene cognita fuerint, ad analysin indeterminatam 
jiromovendam magnopere valeant. Proponimus itaque, ut inqui- 
ratur in proprietates generales fractionum continuarum gradus 
altioris, sattem earum, quae illas, quas novimus, immediate se- 
quuntur, id est, in quas explicare possunt radices cubicae irra
tionales quantorum rationalium, ita ut leges generales definiantur, 
quibus tarn ipsarum fractionum quam seriei convergentium prin- 
cipalium terminos ad quemlibet usque ordinem computare liceat 
sine ulla praevia determinatione terminorum omnium antecedentium. 
Die in lateinischer oder französischer oder deutscher oder eng
lischer oder dänischer oder schwedischer Sprache geschriebenen 
Abhandlungen sind bis August 1846 einzusenden. Preis: eine 
Medaille zu 50 Ducaten.

In der Reinhard’schen homiletischen Preisstiftung zu Leip
zig waren über die Aufgabe einer Predigt über den Text 
Matth. 28, 18 — 20 neunzehn Arbeiten eingegangen, unter 
denen die Predigt des Candidaten Ludwig Bernhard Rühling 
den ersten, die des Candidat Gustav Grosse in Kieritzsch den 
zweiten, die des Candidat und Lehrers K. Hermann Richter 
in Waldkirchen den dritten Preis erhielt; belobt wurde die des 
Lehrers am Arbeitshause zu Leipzig Robert Ehregott Gräbner.

Literarische Nachrichten.
Die von Alessandro Francois aufgefundene etruskische 

Vase, welche 115 Inschriften enthält, ist von dem Grossher
zoge von Toscana, auf dessen Gebiete (in der Fattoria dol- 
ciano) sie gefunden wurde, dem Museum zu Florenz überge
ben und der Entdecker durch 500 Scudi entschädigt. Die 
Vase ist mit schwarzen Figuren auf rothem Grunde durch auf
gesetzte Farben verziert. Man liest zugleich die Namen des 
Malers Clitias und des Töpfers Ergotimos; die übrigen Namen 
bezeichnen die dargestellten Heroen, aber auch die Hunde, 
die Quelle und sogar eine auf der Erde liegende Vase (Hydria). 
Es lassen sich etwa neun Compositionen in der Darstellung 

: unterscheiden, unter denen mehre höchst interessant und neu 
sind. Die Vorderseite enthält die Hochzeit des Peleus und 

; der Thetis in einer viel umfassenden Scene, m welcher 17 
। Gottheiten auf sieben Quadrigen erscheinen Eine zweite 
Darstellung enthält eine Scene vor Iroja. Auf der Vorder
seite des Halses erblickt man die Leichenspiele des Patroklus, 

I auf der Rückseite den Kampf der Kentauren und Lapithen. 
Auf der Oberfläche der Mündung läuft ein Fries hin, welcher auf 
der einen Seite die caledonische Eberjagd, auf der andern einen 
Chorreigen von 13 Figuren darstellt. Auch die grossen Veluten- 
henkel und der Fuss des Gefässes sind mit Figuren verziert.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

composition.es
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Int eiligen zbla tt.
(Der Raum einer Zeile wird mit P/j Ngr. berechnet.)

©urd) alle SJud^anbtungen unb spoftämter ift 5U befafynt

blätter für Itferarisdje Rntcrljaltung.
SabW0 1845. ®r. 4. 12 S^lr.

& c $ i t mb er.
3tt6alt: 3- ©• ^erbart’ä fleinere p^ilofop^ifdje ©(Triften unb Jtb^anblungen, nebft beften wiftenfdjaftlidjem Stadjlaffe. <$eraugg. von ©.'. 

^»artenftein. — 9tod) eine ©cbrift über bag Eöntggberger Univerfitätgjubiläum. — atomanliteratur. — Beitwarte beö ©ebeteg in fieben SSagegjeiten. 
©in ©ebetbud) avabtffy unb beutfcp. £eraugg. von 3. v. jammer ®$>urgftall. — ©djweizerif^e Literatur über ben 3efuitiömug. Bweiter JlrtiEel. 
— ©amuel Sfyomaö 00tl ®omwering. — ®ag „Athenaeum'' über ben BweiEampf. — Äleincg ©Eijjenbud? von Sfy. SfRunbt. — ©ie preufif^e 
SBureauEratie von 4tarl «peinjen. — ©efangenfftiaft unb gluckt. ©enEwürbigEeiten bed ©rafen Starcif ©lijar. — Sinige 3üge jur ergdnjenben 
©barafteriftiE ®£°rge ©anning’g. — 3wet grauen von 3ba ©rdfin ^a^m^a^n. — ©ie Steife beg SJenetianer’g S0iarco?>olo im 13. 3abrt). Bum 
erften SJlale^ voUftänbig nad; bet heften JluCgabe beutfdj mit einem ©ommentar von K. SSürcE- Stebft 3ufä|en unb SJerbefterungen von Ä. g. Steu-- 
mann. — S- ö- ©aftelli. — The white slave; or, the Russian peasant girl. By the author of „Revelations of Russia''. — Jlbolf greiberr 
Änigge- Son Ä. ©öbeEe. — Steifeliteratur über ©nglanb. ©rfterJlrtiEel. — ©ebidfte von ©Ifriebe v. SJiülftenfelg. SRit einem SBorworte von 
®- 3-®°^^- 3um 35eften ber in ©ft = unb SBeftpreufen burd? Überfc^wemmung SSerunglüdEten unb SBebrängten. — ©efdjicbte ber $>äbagogiE, 
vom SBieberaufblü^en claffffdjer ©tubien hiß auf unfere 3eit. 23on Ä. v. Staumer. 2. 83on g. K. Äoet^e. — ©plvefter 3orban. ©rfter 
Krtifel. Son g. v. glorencourt. — Bur polnifdjen Literatur. — Stomanliteratur. — ©ag Ceben ber «C’abumob, erfter Übtiffin beg Älofterg 
Sanberg^eim, Souter beg ^erjogö Sinbolf von ©adjfen, betrieben von i^rem SBruber Xgiug. 3n jnm Steilen, $rofa unb SSerfcn, auö bem 
Cateinif^en übertragen von g. Stücfert. — $)arjival unb Siturel. Stittergebidjte von SB. v. ©fdjenbad). Überfe^t unb erläutert von Ä. ©imrocE. 
— @efdjicf)te ber ©^bpfung. Sine ©arftellung beg ©ntwicEelungggangeg ber ©rbe unb iljrer SBewo^ner von SBurmeifter. Bweite vermehrte 
Auflage. — Sagegliteratur. SSon ©. SJiarbad). — 1. ©er SJtenfdj unb bie elementarifdje Statur. — ©rfter ^Beitrag. 2. De ea quae hominj 
cum natura intercedit ratione. Tractatus secundus. De fragmento Vegoiae cuius sit momenti in tractandis antiquitatibus iuris romani, 
Dissertatio. 3. ©rlinbe- ©er SJtenfd) unb bie elementarifdje Statur, dritter SBeitrag. — Stomanliteratur. — 9tpti$en; SRiScellcn; lio~
graphie; Ätterarifche SCnjeigen re»

SJon biefer Beitfc&rift erfdjeint täglich aufter ben Beilagen eine Stummer unb fte wirb in SBo^enlieferungen, aber aud) in SJionatö^eften augs 
gegeben. Sin ^Cnjeigev
mirb mit ben SBlättetn für Unterhaltung unb ber von ©Een auggegeben. 3nfertiong gebühren für ben Staum
einer gefpaltenen Beile 2% Stgr. SBefonbere Knjeigen zc. «erben gegen Vergütung von 3 S^lrn. ben ^Blättern für literatifc&e 
Unterhaltung beigelegt.

Äeipjtg, im ©ctober 1845. 1

33ei Unterzeichneter ift
von be$ £tn. Dr. /. W. ^eretäcker’ö @pfte= 

matifefjer £)atftellung ber
(ivoöon bie erflen brei Steile bei in granf»
furt a. SOI. erfdjienen ftnb) ber

vierte SSljeil für 1 Sfjlr. 18 91gr.
ju haben; ber SSerfaffer bat ndmlid) bie SSeranftaltung getroffen, baf 
man von feinem SBerfe ju Srleidjterung ber 2(nfd)affung jeben ber vier 
Steile einzeln bekommen Eann.

3m gegenwärtigen vierten Steile finb bie legislativen ^rincipien 
über ben Sivi 1= unb Sriminalprocef, über bie Äirdjen=, SDtUitar^, ginanj:, 
^anbelös, ®etverb= unb Sonftitutionögcfeßgebung enthalten; im britten 
3^eil werben bie ^olijei*,  Sriminals unb Sivilgefe^gebung, alfo in 
beiben jufammen alle einzelnen Steile ber ©efe^gebung abgefyanbelt, 
wdbrenb fitb bie beiben erften Steile mit ber Srunblegung beg gan» 
jen ©pftemg in TfUgemeinem befchäftfgt Ratten- SBaö unter anbern in 
biefem vierten Steile über bie UnentbehrlidhEeit beö ®e; 
fdjwornengeridjtg in ©eutfdjlanbg ©taaten, über bag ^irchenwefen 
unb bie ledigen Eirdjlidjen Streitigkeiten, über ©taatg^aughalt 
unb ©taatöfdjulben, über bag SOlilitärwefen unb bie notjfwenbigen 
SSerbefferungen ber Sonftitutionen gefaßt ift, wirb 0ewif in 
unferer bem gortfehritt fo jugeneigten 3eitS3eadftung finben, auch h°ffent5: 
lieb von benfenben ßanbtaggbeputirten in Überlegung gejogen werben.

9iei«’fd)e 8ud)!>anblung
in Äeihjig.

Durch alle Buchhandlungen ist jetzt vollständig zu haben:

Hand-Atlas der Anatomie des Menschen.

wmscVAvcYvcw
von Prof. Dr. ^OCk,

2te Auflage mit 28 durchaus neuen und theilweise colorirten 
Stahlstichen.

Klein Folio. I845- Velinp. Cartonirt. 5’/3 Thlr.

Von demselben Verfasser erschien noch bei uns:

Haii«II>t1Cl> der Anatomie des Menschen 
mit Berücksichtigung der neuesten Physiologie und chirur
gischen Anatomie. 2 Bände. 3te sehr vermehrte A uf läge. 
Gr. 8. 1843. 4 Thlr. *

Anatomisches Tascisenbucli, enthaltend die 
Anatomie des Menschen, systematisch in ausführlichem und 
übersichtlichem Auszuge zur schnellem und leichtern Repe
tition bearbeitet. 3te verbesserte A uflage. 12. 1844. 
l7s Thlr. . .

Rengfer’sche Buchhandlung in Leipzig.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Vierter Jahrgang. 247. October 1845.

Didaktik.
1. Vorschlag und Plan einer äussern und innern Ver

vollständigung der grammatikalischen Lehrmethode, 
zunächst für die lateinische Prosa entwickelt von 
Ur. Ernst Rutha? dt. Im Anhänge! Beilage zu den 
Loci Memoriales. Breslau, Max & Comp. 1841. 
Gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

2. Beleuchtung des Ruthardt’schen Vorschlags und 
Plans einer äussern und innern Vervollständigung 
der grammatikalischen Lehrmethode u. s. w. von Dr. 
Karl Peter, herzoglich sachsen-meiningeüschem Gym
nasialdirector und Schulrath (letzt Consistorialrath in 
Hildburghausen). Leipzig, Reclamsen. 1843. Gr. 8. 
10 Ngr.

3. Dr. Ernst Ruthardt’s Vorschlag und Plan einer äus
sern und innern Vervollständigung der grammatika
lischen Lehrmethode, und dessen Beleuchtung durch 
Dr. Karl Peter u. s. w., erläutert von Franz Jos. 
Reriter, königl. baierischem Professor und Gymna
sialrector in Straubing. Straubing, Schörner. 1844. 
Gr. 8. ll’A Ngr.

4. Votum in Sachen der Ruthardt’schen Methode, die 
alten Sprachen zu lehren, mit Rücksicht auf deren 
Einführung in die sächsischen Gymnasien. Leipzig, 
Barth. 1844. Gr. 8. 3% Ngr.

5. Die Gefahren und Abwehren der Ruthardt’schen 
Methode für den Unterricht in der lateinischen Sprache. 
Von Dr. J. R. Köne, Gymnasial-Oberlehrer zu Mün
ster. Münster, Regensberg. 1844. Gr. 8. 10 Ngr.

Nr. 1. Die Angriffe, denen neuerer Zeit die Gymna
sien ausgesetzt gewesen sind, haben die Aufmerksam
keit von Behörden und Lehrern auf etwanige Mängel 
in den bestehenden Einrichtungen des höhern Schul
wesens geschärft. Waren auch die ersten Stürme der 
hart andrängenden Feinde erfolgreich abgeschlagen, so 
erschien es doch als keine überflüssige Vorsicht, wie
der einmal die Festungswerke zu untersuchen und die 
schadhaften Stellen, deren Schwäche der Angriff ken
nen gelehrt hatte, auszubessern. Als eine solche schad
hafte Stelle hat man die Methode , namentlich beim 
Unterrichte in den alten Sprachen, erkannt, und Hr. 
Ruthardt hat es unternommen, sie auszubessern. Dje 
Gegner der alten Sprachen — denn auf diese war es 
bei allen Angriffen direct oder indirect abgesehen —s 
stellten besonders folgende zwei Argumente auf. Zu
erst: die gegenwärtige Zeit hat einen gründlichen Un

terricht in vielen Wissenschaften nothwendig gemacht, 
die früher auf den Gymnasien vernachlässigt wurden. 
Da man trotzdem den alten Sprachen noch ebensoviel 
Zeit widmet, wie früher, so ist eine Überfüllung der 
Lehrpläne und eine Überhäufung der Schüler mit Ar
beiten und unverdautem Wissen die natürliche Folge 
davon. Zweitens: die Resultate des Unterrichts in den 
classischen Sprachen stehen mit der auf denselben ver
wendeten Zeit in keinem Verhältnisse, indem die Schü
ler weder im Verstehen der Schriftsteller, noch im 
Schreiben und Sprechen des Lateinischen eine Fertig
keit erwerben. In Beziehung auf den ersten Punkt, 
die Überhäufung der Schüler, machte das preussische 
Unterrichtsministerium in dem Circularschreiben vom 
24. Oct. 1837, durch welches die Lorinser’schen An
klagen im Allgemeinen als unbegründet abgewiesen 
werden, auf die unzweckmässige Methode mancher 
Lehrer aufmerksam und wies auf eine Verbesserung 
derselben als auf ein Mittel hin, ähnlichen Anklagen 
zu begegnen. Was den zweiten Punkt betrifft, so schliesst 
sich Hr. R. der Ansicht derjenigen an, welche die bis
herigen Resultate des Unterrichts in den alten Sprachen, 
namentlich der lateinischen, ungenügend nennen, und 
ist der Meinung, dass man sich in Zukunft dem Zwecke 
der Gymnasialbildung wesentlich nur durch Verbesse
rung der Methoden nähern werde (S. 3). Er selbst 
hat den Versuch einer solchen Verbesserung gewagt, 
und hofft, dass durch Anwendung seiner Methode den 
Gegnern eine Hauptwaffe werde aus den Händen ge
wunden werden. Hiernach werden wir seine Methode 
in dreifacher Beziehung zu betrachten und zu prüfen 
haben; zuerst als Lehrmethode an sich, sodann, inwie
fern sie geeignet ist, den Schülern den Unterricht in 
den classischen Sprachen zu erleichtern und somit An
klagen, wie der Lorinser’schen, zu begegnen; endlich, 
inwiefern sie dazu beitragen kann, die Gegner der alten 
Sprachen zu befriedigen und dadurch die Stellung letzterer 
in den Lehrplänen der Gymnasien neu zu befestigen.

Hr. R. will die bisherige grammatikalische Lehr
methode vervollständigen und dadurch verbessern. Dies 
ist in der That kein geringes Wagniss, und es ist 
nichts natürlicher, als zu fragen, welche innere Be
rechtigung und Befähigung Hr. R. dazu besitze. In 
dieser Beziehung spricht manches gegen ihn. Er ist 
niemals öffentlicher Lehrer gewesen, hat sich also auch 
nicht die Erfahrungen erwerben können, welche die 
eigene Schulpraxis gewährt; alle seine Ansichten über 
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das Schulwesen sind nur theoretisch. Dieser Mangel 
ist ihm jedenfalls sehr nachtheilig geworden und durch 
den siebenjährigen Privatunterricht, die unausgesetzte 
Beobachtung und den täglichen Verkehr mit Lehrern 
und Schülern öffentlicher Anstalten, wovon er Vorr. S- 
8 spricht, keineswegs ersetzt. Es fehlt ihm an prakti
schem Blick, und daher kann er nicht beurtheilen, wie 
seine Theorie sich zur Wirklichkeit verhält. Wir ste
hen daher auch nicht an, zu behaupten, dass seine 
Methode sich ihm selbst nicht zu einem klaren, lebens
vollen Bilde gestaltet, sondern nur als eiue blasse, un
deutliche Skizze vor der Seele geschwebt habe. Auch 
sein Buch, als solches, erweckt kein eben günstiges 
Vorurtheil für ihn. Ein einförmiger, in langen Perioden 
hinschleppender Stil, ermüdende Breite, Mangel an 
Klarheit und lichtvoller Ordnung machen die Lectüre 
desselben nicht eben zu einer angenehmen. Hr. R- 
versteht nicht die Kunst, die Hauptsachen an die Spitze 
zu stellen und das weniger Wichtige so um sie zu 
gruppiren, dass sie nicht in den Hintergrund treten. 
Bei grosser Ausführlichkeit in Kleinigkeiten, gibt er 
über Wichtiges nur Andeutungen und wird sich daher 
auch nicht beklagen dürfen, wenn manches von Andern 
nicht so aufgefasst worden ist, wie er es will. Über
all stellt er Beschränkung, Concentration, als seinen 
Grundsatz auf, und doch sündigt wol Niemand mehr 
dagegen als er. Er will sich (übrigens ohne triftigen 
Grund) bei der Entwickelung seiner Methode auf die 
lateinische Prosa beschränken, und doch kann er nicht 
dem Drange widerstehen, von alle dem zu sprechen, 
wovon er eigentlich nicht sprechen will, d. h. von la
teinischer Poesie, vom Griechischen, vom Französischen, 
vom Deutschen, vom Hebräischen, von der Geschichte 
u. a. m. Erwecken allerdings diese Umstände gegen 
Hm. R.’s Befähigung, eine Lehrmethode zu reformiren, 
gegründete Zweifel, so nimmt andererseits seine überall 
sichtbare Bescheidenheit für ihn ein. Legen wir auch, 
als auf eine captatio benevolentiae, kein Gewicht dar
auf, dass er sein Buch dem Lehrstande der deutschen 
Gymnasien gewidmet hat, so müssen wir doch aner
kennen, dass er sich nirgend mit Anmaassung äussert, 
sondern überall sich bewusst bleibt, was es heissen 
will, gewissermassen als Lehrer des gesammten deut
schen Schulstandes aufzutreten. Ferner ist nicht zu 
verkennen, dass Hr. R. mit ausserordentlichem Fleisse 
alles irgend Bedeutende, was über das höhere Schul
wesen erschienen ist, studirt und mit glücklichem pä
dagogischem Tacte sich daraus die besten und richtig
sten Ansichten zu eigen gemacht hat, sodass in seinem 
Buche viel Treffliches, namentlich auch über die Be
handlung der Schüler beim Unterrichte, zusammenge
stellt und ausgesprochen ist, was jeder tüchtige Schul
mann mit Freuden unterschreiben wird. Wir wollen 
daher, kein Vorurtheil gegen Hrn. R. hegen, sondern 
unbefangen prüfen, was er uns bietet.

Hr. R. bietet uns, wie schon der Titel seines Buchs 
besagt, keine neue Methode, sondern nur eine äussere 
und innere Vervollständigung der bereits vorhandenen 
grammatikalischen Methode. Die rationale Grammatik 
hat, seiner Ansicht nach, bei dem Unterrichte in den 
alten Sprachen zu sehr das Übergewicht erhalten. Zwar 
hat man deshalb die Lectüre erweitert, allein diese Er
weiterung genügt Hrn. R. noch nicht; er vermisst noch 
ein Drittes, einen Prüfstein, vermittelst dessen man 
die Grammatik an der Sprache, aus der sie abgeleitet 
ist, wieder erproben könne und solle; die Schreibe
übungen leisten ihm das Gewünschte ebensowenig, als 
die Lectüre, daher schlägt er einen Lern- oder Lehr- 
stoft als einen solchen Prüfstein vor, d. h. eine Anzahl 
kürzerer und längerer Stellen aus den römischen Schrift
stellern, namentlich Cicero, die von Lehrern und Schü
lern gemeinschaftlich gelernt und geübt werden, und 
so der Grammatik zum stützenden und regelnden Be
gleiter dienen sollen (S. 13). Sollte Hrn. R.’s Lern
stoff nichts weiter sein, als ein solcher Prüfstein, so 
würden wir ihn geradezu für überflüssig erklären, in
dem nicht abzusehen ist, warum eine zweckmässig ge
leitete und benutzte Lectüre nicht dazu sollte dienen 
können; allein wir können von dieser Bestimmung des 
Lernstoffs absehen, da ihm von Hrn. R. noch eine 
viel bedeutendere Rolle zugedacht ist. Er soll gewis
sermassen ein syntaktisch-formeller Auszug der Sprache 
selbst sein und als Mittelpunkt dienen, auf welchen 
die Grammatik, die umfänglichere Lectüre, das Schrei
ben und Sprechen unablässig zurückbezogen w’erden, 
sowie als Musterform für die Art und den Grad des 
Verständnisses, welchem bei sämmtlicher Lectüre nach
zustreben ist (S. 22). Man sieht, dass Hrn. R.’s Me
thode eine Vermittelung der Jacotot’schen mit der ge
wöhnlichen Methode ist. Er macht zwar den Lernstoff 
zur Hauptsache, will aber daneben Grammatik, Lectüre, 
Schreib- und Sprechübungen, zum Theil in etwas be
schränktem Umfange, fortbestehen lassen. Das Eigen- 
thümliche seiner Methode und das Abweichende von 
der gewöhnlichen besteht also darin, dass er nicht die 
Grammatik, sondern den Lernstoff zum Mittelpunkt und 
zur Grundlage des Unterrichts macht. Diesem Prin
cipe, welches Hr. R.^ als die Hauptsache bei seiner 
Methode, nicht oft genug einschärfen kann, müssen 
wir entschieden entgegen treten. Hr. R. erklärt selbst, 
er wolle ein empirisches Element dem rationalen hin
zufügen ; er hätte sagen müssen: „es an die Spitze des 
Unterrichts stellen“, dann würde die Gefahr, welche 
bei Anwendung seiner Methode dem wissenschaftlichen 
Sprachunterrichte droht, sogleich deutlich hervorgetre
ten sein. Durch das Erlernen, stete Wiederholen und 
Durcharbeiten des Stoffs, durch unmittelbare Auffassung 
und oftmalige Betrachtung desselben soll der Schüler 
ein Sprach^e/MÄZ gewinnen und das Schreiben (und 
Sprechen) erscheint als das Resultat der mannichfachen, 
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mit dem Stoffe vorgenommenen Operationen. Hiernach 
erscheint offenbar das Erlernen der Sprache als Selbst
zweck ; der Schüler soll sie erlernen, um sie zu können, 
nicht um durch den Unterricht darin geistig gebildet zu 
werden. Dass aber der Unterricht in den classischen 
Sprachen jetzt nur noch als wichtiges geistiges Bil
dungsmittel seinen Platz auf den Gymnasien zu behaup
ten vermag, dass insbesondere das Erlernen der latei
nischen Sprache als Selbstzweck bereits viel von sei
ner praktischen Wichtigkeit verloren hat und nur noch 
als das weniger Wichtige betrachtet werden kann, dar
über ist ein Streit kaum möglich. Anders verhält es 
sich mit den neuern Sprachen; diese erlernt man, um 
sie zu können und daher mag man auch bei ihnen eine 
Lehrmethode anwenden, welche darauf berechnet ist, 
ein schnelles Verstehen und Können der Sprache zu 
erzielen. Indessen selbst der Unterricht in neuern 
Sprachen muss auf Gymnasien als ein Bildungsmittel 
betrachtet werden, wenn er nicht dem allgemeinen 
Gymnasialzwecke zuwider sein soll, und demgemäss muss 
auch die Methode eingerichtet sein. Die unwissenschaft- 
iche Sprachmeistermethode hat man selbst beim Unter
richte im Französischen mit Recht von den Gymnasien 
verbannt. Die Fertigkeit im Schreiben und Sprechen, 
welche das Gymnasium weder gewähren kann, noch 
will, muss ausserhalb erworben werden. Noch viel 
weniger darf bei dem Unterrichte in den alten Sprachen 
dem empirischen Elemente die erste Stelle eingeräumt 
werden, wenn nicht allmälig durch den einreissenden 
Schlendrian der Praxis das rationale Element ganz zur 
Seite geschoben und dadurch der eigentliche Zweck 
des classischen Sprachunterrichts verdunkelt und in 
den Hintergrund gedrängt werden soll. Der eigentliche 
Mittelpunkt, die Grundlage des ganzen Unterrichts, 
wird daher, so lange man diesen Bildungszweck im 
Auge behält, stets die Grammatik bleiben, sodass sie 
in den untern Klassen, wo noch erst äusser dem Ge
dächtnisse die niedern Verstandeskräfte geübt werden 
sollen, vorherrschen, in den obern dagegen, wo die 
höhern Geisteskräfte gebildet und in freier Thätigkeit 
geübt werden sollen, gegen Lectüre, Schreiben und 
Sprechen zurücktreten muss. Wir wollen keineswegs 
behaupten, dass Hr. R. den eigentlichen Bildungszweck 
des classischen Unterrichts verkannt oder gar absicht
lich demselben habe entgegenarbeiten wollen — mehre 
Stellen seines Buchs sprechen das Gegentheil aus —, 
nichtsdestoweniger sehen wir denselben, und mit ihm 
den hauptsächlichsten Nutzen des ganzen Unterrichts, 
bei seiner Methode in Gefahr. Es ergibt sich aus dem 
Gesagten leicht, wie weit wir mit der Anwendung des 
Lernstoffs einverstanden sein können. Wir statuiren 
ebenfalls ein empirisches Element, allein nur insoweit, 
als es zur Übung des Gedächtnisses und zum Verständ
nis» des rationalen, d. h. der Grammatik, erforderlich 
ist. Nicht die erste Stelle darf der Lernstoff einneh

men, sondern in den untern Klassen die zweite, sodass 
er auf die Grammatik, nicht diese auf ihn bezogen 
wird; in den obernKlassen die letzte. Freilich verliert 
Hrn. R.’s Methode dadurch viel von ihrer Neuheit und 
Eigenthümlichkeit; allein was sie hier verliert, wird 
sie” au Nützlichkeit für wahre Geistesbildung und an 
Naturgemässheit gewinnen; auch sind wii überzeugt, 
dass sie da, wo sie eingeführt ist, durch die Praxis 
sich allmälig von selbst so gestalten wird. Es lag 
Hrn. R. oft nahe genug, die Nothwendigkeit der genauen 
Beziehung seines Stoffes auf die Giammatik zu erken
nen; allein das Streben, etwas Neues und Eigenthüm- 
liches zu geben, scheint ihn verblendet zu haben. Er 
will seinen Lernstoff zu einem syntaktisch - formellen 
Auszug der Sprache machen, und sieht doch nicht ein, 
dass er dies nur dann werden kann, wenn er sich un
mittelbar an die Grammatik anschliesst; dass auch der 
Schüler nur dann sich bewusst werden kann, einen 
solchen Auszug als geistiges Eigenthum zu besitzen, 
wenn er den genauen Zusammenhang desselben mit 
der Grammatik erkennt. Hr. R. will ferner durch sei
nen Stoff eine planmässige Benutzung des Gedächtnis
ses bewirken, und wendet doch dazu willkürlich zu
sammengestellte Sätze und Abschnitte an, bei denen 
der Schüler niemals weiss, warum er sie lernt. Wir 
können demnach den Lernstoff nur dann für zweck
mässig und erfolgreich erachten, wenn er in genaue 
Verbindung mit der Grammatik gesetzt wird. Es muss 
zuerst bei der Auswahl der Sätze eine syntaktische 
Reihenfolge beobachtet werden, wobei die Anforderun
gen des Hrn. R. an den Inhalt und die Classicität der
selben als vollkommen richtig bestehen bleiben. So
dann muss das Erlernen und Einüben des Stoffes glei
chen Schritt mit der Erklärung und Einübung der gram
matischen Regeln halten, und dazu dienen, dem gram
matischen Unterrichte Leben und Körper zu geben. 
Die Benutzung des Stoffs muss, abgesehen von der 
Übung des Gedächtnisses und der nothwendigen Er
klärung des Inhalts, besonders in den untern Klassen, 
ausschliesslich grammatisch sein, wozu wir auch ein 
Trennen, Verbinden und Variiren der Sätze rechnen. 
Ein Anknüpfen und Herbeiziehen von Bemerkungen 
anderer Art ist als etwas Willkürliches und Planloses 
jedenfalls zu misbilligen und dem Principe der Con
centration, zu dem sich Hr. R. bekennt, entgegen.

Noch weniger als die SlelHmg, welche Hr. R. sei
nem Lernstoffe” in dem ü'“®™«1“® anweist, können 
wir die Ausdehnung billigen, m welcher er denselben 
in den obern Klassen angewendet wissen will. Er 
nimmt ein Gymnasium von sechs Klassen an, schliesst 
von diesen Sexta, wo die Elemente der Formenlehre 
erlernt und eingeübt werden sollen, von der Benutzung 
des Lernstoffes aus und theilt die übrigen fünf Klassen 
in einen niedern und höhern Cursus, von denen jener 
Quinta und Quarta, dieser Tertia, Secunda und Prinia
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begreift. In diesen beiden Cursen sollen nicht weniger 
als 210 Seiten Latein und Griechisch von Schülern und 
Lehrern gelernt und eingeübt werden, nämlich 73 Sei
ten lateinisch-prosaischer Stoff in den vier untern Klas
sen (Prima soll nur metrischen Stoff lernen); 60 Seiten 
lateinisch-metrischen Stoff in den drei obern Klassen; 
27 Seiten griechisch - prosaischen Stoff in Tertia und 
Secunda; 50 Seiten griechisch - metrischen Stoff in Se- 
cunda und Prima. Hr. R. bringt jedoch vermittelst ei
nes arithmetischen Kunststücks nur 127'/2 Seiten als 
Summa heraus, indem er vier Seiten metrischen Stoffs 
einer Seite Prosa gleichsetzt. Hierbei hat er übrigens 
schon nachgelassen; denn in einem frühem, als Manu- 
script gedruckten Entwuife verhielt sich der Stoff zu 
dem gegenwärtigen etwa wie 3 zu 2 (S. 214). Hr. R. 
will dies nicht aus Furcht gethan haben, das Gedächt- 
niss des Schülers zu sehr zu belasten, sondern nur in 
der Überzeugung, dass die gedächtmssmässige Auf
nahme einer grossen Stoffmasse ohne geistige Verar
beitung nur zu Verwirrung und Unheil führe (S. 215). 
Jeden Streit über die übermässige Belastung des Ge
dächtnisses weist er als unfruchtbar zurück, so lange 
nicht die Erfahrungen tüchtiger Praktiker vorliegen. 
Wollte Hr. R. auf diese bequeme Weise Einwendungen 
von Praktikern gegen die Masse seines Stoffs vermei
den, so war es unvorsichtig von ihm, von seiner frü
hem , Forderung nachzulassen; denn dadurch erklärt 
er, sein früherer Stoff sei zu umfangreich gewesen, als 
dass er hätte gelernt und gehörig eingeübt werden 
können. Dadurch gestattet er aber auch Andern, von 
dem jetzt beliebten Stoffe dasselbe zu behaupten, und 
wir erlauben uns, von diesem Rechte Gebrauch zu ma
chen. Wir wollen zugeben, dass die Schüler die ver
langte Seitenzahl während ihrer Schulzeit allmälig aus
wendig lernen können, obgleich diese Zumuthung, da 
sie nicht Latein und Griechisch allein lernen, immer 
sehr stark bleibt: wie ist es aber möglich, dass eine 
solche Masse ihr völliges geistiges Eigenthum werde? 
Der Lernstoff soll erklärt, übersetzt, erlernt, repetirt 
— und zwar nicht einmal, sondern in regelmässigen 
Zwischenräumen nach einem Schema, wie es Hr. R. 
S. 80. 81 angibt, nach welchem z. B. auf den letzten 
Tag des Monats das Durchgehen eines neuen Pensum 
und die Wiederholung von neun alten fällt! — endlich 
in unmittelbaren und mittelbaren Übungen als Vorläu
fer, Träger, Repetitor der Grammatik, als Vorübung 
zur selbsttätigen, freien Behandlung der Sprache be
nutzt werden. Er soll den Schülern so zum geistigen 
Eigenthum werden, dass er ihnen vollständig jeden 

Augenblick gegenwärtig ist, sodass sie sogar bei Hin
deutungen des Lehrers auf Einzelnes in demselben, 
z. B. wo kommt ein gewisses Wort, eine Phrase, ein 
Gedanke, eine'Thatsache vor? in welchem Satze ist 
etwas Ähnliches enthalten? u. s. w. (S. 88), sogleich 
Auskunft ertheilen können. Wie viel Mühe und Zeit 
zu einem solchen Einlernen und Einüben gehört, zumal 
bei vollen Klassen, darüber wird kein praktischer 
Schulmann zweifelhaft sein. Indessen wir wollen zu
geben , dass in Quinta 10, in Quarta 15 Seiten ein
zelne lateinisch-prosaische Sätze auf die angegebene Art 
zum Eigenthum der Schüler gemacht werden können, 
da für jede dieser Klassen wöchentlich drei Stunden 
zu diesen Übungen bestimmt sind. Allein der Tertia
ner soll in wöchentlich zwei Stunden 39 Seiten latei
nische Prosa und Poesie, der Secundaner einen gleichen 
Stoff in einer Stunde, der Primaner 30 Seiten Poesie 
in einer Stunde bewältigen, ausserdem dass sie noch 
einen umfänglichen griechischen Stoff auf dieselbe Art 
zu ihrem Eigenthum machen sollen. Da nun das Eigen- 
thumliche der Methode darin besteht, dass aller latei
nischer Unterricht auf den Stoff bezogen wird, so muss 
in Prima der ganze Lernstoff immer wiederholt und 
geübt, resp. erlernt werden und zwar — in wöchent
lich einer Stunde. Will Jemand das für möglich er
klären , so beneiden wir ihn um seinen Glauben nicht; 
wir stehen nicht an, es für unmöglich zu erklären, 
selbst in nur ganz mässig gefüllten Klassen. Hr. R. 
wird zwar meinen, darüber müsse die Erfahrung ent
scheiden; allein so lange diese nicht auf eine ganz un
zweifelhafte Weise das Gegentheil bewiesen hat, wird 
er uns gestatten, die Überzeugung auszusprechen, dass 
in den obern Klassen nur ein ganz nothdürftiges Aus
wendiglernen eines so umfangreichen Stoffes möglich 
ist, dessen Nutzen Hr. R. selbst nicht hoch anschlägt. 
Noch grösser möchte die Unmöglichkeit für den Lehrer 
sein, eine solche Stoffmasse nicht blos zu lernen, son
dern so inne zu haben, dass er ihn auf die freieste 
Art beherrschen kann. Er ist noch übler dran, als 
der Schüler. Diesem muss man schon gestatten, dass 
er von seinem Stoffe bisweilen etwas vergessen hat; 
der Lehrer soll sich dies nicht gestatten; denn nicht 
jeder möchte so liberal gesinnt sein, wie der Verfasser 
von Nr. 3, welcher meint (S. 67), wenn mehre Schüler 
summt dem Lehrer einmal einen Satz nicht sogleich 
bezeichnen könnten, so werde ohne allen Zweifel in 
der Klasse wenigstens ein Schüler sein, der es könne.

(Die Fortsetzung folgt-)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I?. Hand in Jena* Druck und Verlag von ff1« in
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(Fortsetzung aus Nr. 247.)

Es tritt hier besonders ein Fall ein, wo man bedauern 
muss, dass Hr. R. nicht selbst öffentlicher Lehrer ist. 
Könnte er von sich selbst behaupten und beweisen, er 
habe seinen Stoff inne und beherrsche ihn so vollkom
men, dass er alles leisten könne, was seine Methode 
verlange, wie viel wäre dadurch für diese gewonnen! 
Allein das Heil der Methode beruht nicht darauf, dass 
ein einzelner Lehrer den Stoff beherrsche, sondern die 
sämmtlichen lateinischen Lehrer müssen es in gleichem 
Maasse, da jeder Lehrer der obern Klasse sich auf 
den Stoff aller vorhergehenden beziehen, und die Be
nutzung desselben in allen Klassen ineinandergreifen 
soll. Am schlimmsten kommt dabei der Lehrer der 
obersten Klasse w eg, da dieser sich auf seinem Zimmer 
in kurzer Zeit den Stoff der untern einprägen und 
(etwa mit ßngirten Schülern) einüben muss; denn der 
Vorschlag, dass der Lehrer der obersten Klasse wie
der von der Pike auf dienen, in Quinta anfangen und 
so allmälig mit seinem eroberten Stoffe und den an 
demselben gebildeten Schülern bis nach Prima vorrü
cken solle, dürfte sich wol nur geringen Beifalls er
freuen. Wir können uns daher nur dann mit der Be
nutzung des Lernstoffs, wie sie Hr. R. verlangt, einver
standen erklären, wenn derselbe auf die untern Klas
sem beschränkt wird. Für die obern Klassen, beson
ders Prima, ist ein regelmässiges Auswendiglernen in 
beschränktem Maasse nützlich; es können aber auch 
sehr wol zweckmässige Abschnitte aus der Lectüre ge
wählt werden, da diese nicht besonders erklärt zu 
werden biauchen. Ein ineinandergreifendes, unausge
setztes Benutzen des Lernstoffs in allen*  Klassen nimmt 
sich zwar voitiefflich auf dem Papiere aus, wird aber 
wol auch auf dem Papiere bleiben.

Die Vortheile seiner Methode schlägt Hr. R., wie 
sich erwarten lässt, nicht niedrig an. Er begeht dabei 
den Fehler, den Methodenerfinder gewöhnlich begehen: 
er verspricht zu viel. Reger Wetteifer der Schüler, 
erhöhtes Interesse, Selbstthätigkeit, eigene Beobachtun
gen, seltenere Benutzung von Übersetzungen, en-ere 
Verbindung zwischen Lehrern und Schülern —,°das 
sind die glänzenden Resultate, die Hr. R. bisweilen als 
ziemlich unzweifelhaft in Aussicht stellt. Er scheint 
aber dabei nicht beachtet zu haben, dass selbst, wenn
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seine Methode so glänzende Resultate ergeben kann, 
es doch immer von der Tüchtigkeit des einzelnen Lehrers 
abhängen wird, ob sie dieselben auch jedesmal haben 
wird. Dann wird er freilich erwiedern: das ist nicht 
Schuld der Methode; dasselbe müssen wir ihm aber 
in Beziehung auf die gewöhnliche Methode erwidern. 
Es ist ein Mangel seines Buchs, dass nirgend bestimmt 
die gewöhnliche Methode in ihren charakteristischen 
Grundzügen dargestellt worden ist. Wäre dies gesche
hen, so hätte nicht bisweilen der Methode etwas an
gerechnet werden können, was nur Schuld einzelner 
Lehrer ist: auch hätte sich dann beurtheilen lassen, 
ob denn Hr. R. sich ein ganz richtiges Bild von der 
Methode gebildet hat, oder ob dasselbe nur den Beob
achtungen entspricht, die er etwa zu machen Gelegen
heit gehabt hat. Gewiss ist, dass auch jetzt bei der 
alten Methode der wahrhaft tüchtige, geist- und ge- 
müthvolle Lehrer die Früchte, die Hr. R. seiner Me
thode vindicirt, für sich wird in Anspruch nehmen kön
nen und dass er sie auch wirklich erzielt. Alle die 
aufgezählten Vortheile kann aber die R.’sche Methode 
nur dann haben, wenn der Lernstoff wirklich alles das 
ist und leistet, was Hr. R. von ihm verspricht, und 
dies müssen wir entschieden in Abrede stellen. Er 
soll zuerst eine Stütze, Weiterführung und Correctiv 
des grammatischen Unterrichts sein (S. 167). Inwie
fern er ersteres sein soll und kann, darüber haben wir 
uns bereits erklärt: dass er ein Correctiv sein könne, 
ist jedenfalls zu viel behauptet. Hr. R. wirft den Gram
matiken Mangel an Objectivität vor. Ganz abgesehen 
davon, ob dieser Vorwurf gegründet ist oder nicht, in 
wie vielen Fällen wird denn der Lernstoff geeignet 
sein, diesem Mangel abzuhelfen, selbst vorausgesetzt, 
dass man Schüler hat, die geneigt und im Stande sind, 
ihn als Correctiv zu benutzen? Und wenn auch Hr. 
R. den Lernstoff noch zehnmal grösser verlangt, so 
wird er doch immer wenig enthalten, im Vergleich mit 
dem, was selbst nur die besten Autoren geschrieben 
haben. Der Schüler wird also öfter in dem Falle sein, 
aus seinem Lehrstoffe sich etwas Falsches als etwas 
Richtiges zu abstrahiren, und der Nutzen des Stoffs 
als Correctivs der Grammatik wird so geringfügig sein, 
dass man ihm deshalb nicht den Umfang zu geben 
braucht, den Hr. R. verlangt. Auch die Kritik soll am 
Lehrstoffe besser geübt werden können, als bei der 
Lectüre, bei der, wie Hr. R. meint, der Schüler nicht 
über seinem Stoffe, sondern im besten Falle innerhalb 
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desselben steht (S. 165). Als wenn er bei solchen ab
gerissenen Stücken, deren Zusammenhang er nicht ein
mal kennt, über seinem Stoffe stehen wird! Für das 
Schreiben und Sprechen erwartet und verspricht Hr. 
R. ebenfalls zu viel. Um den Geist der Sprache zu 
erfassen, dazu reicht das Auswendiglernen und öftere 
Betrachten abgerissener Abschnitte aus den Autoren 
nicht hin; noch weniger wird man dadurch eine Fer
tigkeit im Schreiben und Sprechen erlangen. Dabei 
sind sorgfältige Lectüre ganzer Schriften und eigene 
Übungen unter der Aufsicht des Lehrers die Hauptsache 
und von viel grösserer Wichtigkeit. Wollte ein Bild
hauer seine Schüler dadurch bilden, dass er ihnen ein
zelne Theile verschiedener Bildsäulen unausgesetzt vor
zeigte, ihnen aufs genaueste jede Linie daran erklärte, 
sie die Maasse jedes Gliedes auswendig lernen und im
mer wieder hersagen, auch das Einzelne auf mannich- 
fache Art zusammensetzen liesse — nimmer würde er 
Bildhauer aus ihnen machen; dazu muss er sie ganze 
Werke guter Meister anschauen und selbst arbeiten 
lassen. Auf Kosten der eigenen Übungen und der 
Lectüre darf der Lernstoff daher nicht zu sehr ausge
dehnt werden, sondern muss die Beschränkung erhal
ten, die wir für die obern Klassen schon aus andern 
Gründen für unerlässlich erklärten. Beiläufig bemer
ken wir dabei, dass in Prima, wo sich ein eigenthüm- 
licher Stil erst bilden soll, das Lernen von Prosa nicht, 
wie Hr. R. will, wegfallen darf, sondern gerade von 
Wichtigkeit ist.

Fassen wir unser Urtheil über die R.’sche Methode 
kurz zusammen, so ist sie wegen der Stellung, welche 
sie dem empirischen Elemente an weist, dem Bildungs
zwecke des classischen Sprachunterrichts entgegen und 
darum in dieser Beziehung zu beschränken und zu mo- 
dificiren; wegen des Umfangs, welchen sie dem Lern
stoff in den obern Klassen gibt, theils unausführbar, 
theils nachtheilig, insofern sie andere Übungen beein
trächtigt, deren Beschränkung durch die Vortheile des 
Lernstoffs nicht ausgeglichen wird.

Gewährt zweitens die R.’sche Methode den Schü
lern eine Erleichterung und ist sie geeignet, den Kla
gen wegen Überhäufung derselben zu begegnen ? Die 
Antwort kann nach den obigen Auseinandersetzungen 
nicht zweifelhaft sein. Würde die Methode in solcher 
Ausdehnung, wie es der Erfinder verlangt, angewendet 
werden, so würden ohne Zweifel jene Klagen sich nicht 
vermindern, sondern vermehren; wird sie aber so be
schränkt , wie wir es für nothwendig erachtet haben, 
so wird sie allerdings besonders den Schülern der un
tern Klassen eine Erleichterung gewähren, wenigstens 
da, wo noch die Übelstände bestehen, die Hr. R. mehr
fach und mit grossem Rechte gerügt hat. Seine Me
thode verlangt einen lebendigen Verkehr zwischen Leh
rern und Schülern durch das Wort, der Schüler soll 
in der Schule lernen und geübt werden, der Lehrer soll 

besonders bei dem ersten Unterrichte die unermüdlichste 
Geduld beweisen, es soll das übertriebene, meist gedan
kenlose und darum so sehr nachtheilige Schreiben ver
bannt oder wenigstens sehr beschränkt werden, es soll 
endlich das unfruchtbare Auswendiglernen halb oder gar 
nicht verstandener Definitionen, alle zu feinen Abstractio- 
nen, alle zu scharfen Distinctionen wegfallen; endlich 
dringt Hr. R. auf Beschränkung, wenn er selbst auch sei
nem Grundsätze nicht sehr treugeblieben ist, und verlangt, 
dass lieber wenig und gut, als viel und schlecht gelernt 
werden soll. Alle diese Dinge sind zwar der Methode des 
Hrn. R. nicht eigenthümlich, aber sie gehören doch zu 
ihr, werden von ihm verlangt und vielfach in seinem 
Buche empfohlen; sie sind allerdings geeignet, dem 
Schüler Erleichterung zu gewähren und Lust und Liebe 
bei ihm zu erwecken. Rec. glaubt daher, dass die 
Methode besonders deswegen die Aufmerksamkeit des 
preussischen Ministeriums und namentlich des ausge
zeichneten Mannes, dem das preussische Schulwesen 
soviel verdankt, des Dr. Johannes Schulze, auf sich 
gezogen hat. Gern gestehen wir auch, dass, wenn 
das Buch des Hern. R. dazu beiträgt, dass nach jenen 
Grundsätzen allgemeiner als bisher unterrichtet und die 
entgegengesetzten Fehler immer mehr vermieden wer
den, wir das Erscheinen desselben als ein glückliches 
Ereigniss bezeichnen müssen.

Ob es endlich drittens Hrn. R. gelingen werde, 
diejenigen Gegner zu befriedigen, welche den Unter
richt in den alten Sprachen deshalb bekämpfen, weil 
die Resultate desselben ungenügend seien, müssen wir 
entschieden bezweifeln. Hr. R. will sie dadurch zum 
Schweigen bringen, dass er durch seine Methode glän
zendere Resultate, d. h. eine grössere Fertigkeit im 
Schreiben uud Sprechen erzielt. Allein diese Gegner 
wollen die alten Sprachen auf den Gymnasien zuerst 
beschränken, dann gänzlich von ihnen verbannen und 
dem gesammten Unterrichte eine ganz neue Grundlage 
geben. Bedienen sie sich auch des Arguments, durch 
den Unterricht im Lateinischen werde nicht einmal, 
trotz der grossen Stundenzahl, eine Fertigkeit im Schrei
ben und Sprechen erworben, so ist doch dies nicht 
der eigentliche Vorwurf, den sie dem Latein und den 
alten Sprachen überhaupt machen; ihr eigentlicher Ta
del ist der, dass die alten Sprachen als Grundlage des 
Gymnasialunterichts nicht mehr zeitgemäss seien. Sie 
können sich nicht dadurch befriedigt finden, dass man 
ihnen verspricht, durch eine neue Methode die Schüler 
in den alten Sprachen weiter zu bringen, als bisher. 
Wie sie aber zu befriedigen sein dürften, das ist aller
dings eine schwierige Frage, deren Beantwortung man 
sich jedoch , unserer Überzeugung nach , nicht wohl 
wird länger entziehen dürfen. Rec. kann durchaus 
nicht mit denen übereinstimmen, welche die zahlreichen 
Gegner der alten Sprachen als einer Grundlage des 
Gymnasialunterrichts ohne Weiteres und ohne Aus
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nähme zum ungebildeten Haufen rechnen, glaubt viel
mehr, dass die Gymnasien ernstlich darauf denken 
müssen, zu beweisen , dass sie nicht hinter der Zeit 
zurückgeblieben, sondern noch im Stande sind, den ge
rechten Anforderungen derselben zu genügen, d. h. 
dass sie ihren Zöglingen diejenige geistige Bildung ge
währen , welche die Zeit verlangt. Es ist unverkenn
bar, dass das Streben unserer Zeit darauf gerichtet ist, 
sich von der Schreibseligkeit früherer Jahrhunderte 
loszumachen und dem lebendigen Worte wieder eine 
grössere Wichtigkeit und Bedeutung zu geben. Es ist 
dies zum grossen Theil Folge des erleichterten Ver- 
kehrs. W as in der alten Zeit die Schwierigkeit der 
schriftlichen Mittheilung, das bewirkt gegenwärtig die 
Leichtigkeit des Verkehrs. Folgen die Gymnasien die
ser Richtung der Zeit, machen sie sich immer mehr 
von der eingerissenen, unseligen Schreibseligkeit los, 
richten sie mehr als bisher bei ihrem Unterrichte, na
mentlich bei den alten Sprachen , ihr Streben darauf, 
ihre Zöglinge so zu bilden, dass sie sich einmal als 
Männer des Worts, nicht blos der Schrift bewähren, 
beweisen sie bei ihren Abiturientenprüfungen, öffent
lichen Examinibus, Redeübungen und Disputationen, 
dass sie ihren Schülern eine solche Gewandtheit des 
Geistes und der Rede, eine solche Schärfe der Auf
fassung und des Denkens zu geben vermögen, wie sie 
andere Anstalten, die auf andern Grundlagen beruhen, 
nicht gewähren, dass ihre Schüler nicht blos schreiben, 
sondern auch sprechen können , ohne Schwätzer zu 
sein, dass endlich kein Unterrichtszweig ein passen
deres und reicheres Material zur Übung des Geistes 
und der Rede darbietet, als eben die classischen Stu
dien , so wird das Bestehen derselben noch für lange 
gesichert sein.

Nr. 2. Der Verf. von Nr. 2 fand sich durch seine 
frühere Stellung als Gymnasialdirector verpflichtet, die 
Ruthardt’sche Methode als eine bedeutende Erscheinung 
auf dem pädagogischen Gebiete zu prüfen, darauf aber 
im Interesse der Wissenschaft veranlasst, das Ergeb
niss seiner Prüfung zu veröffentlichen. Man kann ihm 
dafür nur dankbar sein, da es jedenfalls von Wichtig
keit ist, dass unparteiische Schulmänner aus den Län
dern , in denen die Ruthardt’sche Methode nicht offi- 
ciell eingeführt ist, ihre Ansichten darüber aussprechen. 
Hr. Peter prüft zuerst die Voraussetzungen, auf denen 
die Ruthardt’sche Methode beruht. Er weist nach, dass 
die Klagen über die geringfügigen Resultate des latei
nische« Sprachunterrichts, in die Hr. R. einstimmt, 
theils unbestimmt, theils unbewiesen sind; sodann weist 
er den Vorwurf des Mangels an Objectivität, den Hr. 
Ruthardt den Grammatiken macht, zurück und beweist 
dass darin durch den Lernstoff nichts gebessert wird’ 
Im zweiten Abschnitte prüft er die Ausführbarkeit der 
Methode und zeigt, wie starke Anforderungen sie an 
Lehrer und Schüler mache. Zuletzt reducirt er die 

Vortheile, welche die Methode haben kann, auf ein be
scheidneres Maas, als dasjenige ist, womit Hrn. R«t- 
hardt’s Phantasie sie gemessen hat. Die Schrift ist 
mit grosser Klarheit, Ruhe und bei aller Entschieden
heit in würdigem Tone geschrieben ; überall zeigt sich 
der Verf. als denkender praktischer Schulmann, der 
sich nicht mit den Theorien des Hrn. Ruthardt begnügt, 
sondern fra^t und zu beurtheilen versteht, wie diesel
ben sich in°der Praxis gestalten werden. Es ist ihm 
unserer Ansicht nach gelungen, den Beweis zu fühlen, 
dass die Methode, wie Ul'- Ruthmdt selbt sie hinstellt, 
unanwendbar ist, und wir hätten nur gewünscht, dass 
er nicht blos diesen negativen Zweck verfolgt, sondern 
noch das Einzelne, was, wie er am Schlüsse sagt, sich 
zweckmässig in Anwendung bringen lassen wird, näher 
angegeben hätte. Nicht überzeugt hat Hr. P. jedoch 
den Verf. von

Nr. 3. Hr. Reuter fühlte sich gewissermassen of- 
ficiell verpflichtet, gegen Hrn. Peter in die Schranken 
zu treten. Ende 1842 würde er nämlich von dem bai
rischen Ministerium des Innern beauftragt, sich an mehre 
preussische Gymnasien zu begeben, an denen die Me
thode eingeführt ist, um ihre Anwendung und ihre Er
folge aus eigener Anschauung kennen zu lernen und 
darüber zu berichten. Sein Bericht fiel günstig aus 
und in Folge davon ordnete das Ministerium im Septem
ber 1843 einen Versuch mit der Methode an, dessen 
Ergebnisse nach Ablauf eines halben Jahres vorgelegt 
werden sollten (S. 4. 5). Hr. R. billigt die Abfassung 
der Peter’schen Schrift überhaupt nicht, theils weil die 
Sache durch theoretisches Disputiren nicht erledigt 
werden könne, theils, weil es natürlicher gewesen 
wäre. Hr. Peter hätte selbst einen kleinen Versuch mit 
der Methode gemacht (S. 6). Fast scheint es, als wäre 
Hrn. R. die Peter’sche Gegenschrift ungelegen gekom
men und die Misstimmung darüber habe ihn etwas uh- 
billig gemacht. Es wäre in der That schlimm, wenn 
über eine neue Unterrichtsmethode nur die Erfahrung 
sollte entscheiden können, zumal wenn der Erfinder 
selbst blosser Theoretiker ist. Dann könnte ja ver
langt werden, man sollte blindlings jede neue, irgendwo 
auftauchende Methode soviel und so lange prüfen, als 
es gerade der Erfinder verlangt; Hr. Ruthardt verlangt 
aber zehn Jahre für die seinige, und zwar nicht blos 
in einer, sondern in allen Klassen eines Gymnasiums. 
Welcher Director, welche Behörde wird aber auf zehn 
Jahre lang die ganze bisherige Methode andern lassen, 
blos um eine neue zu prüfen , wenn nicht schon aus 
theoretischen Gründen ihre Anwendbarkeit oder Vor
züglichkeit dargethan worden ist * Die Frage aber, ob 
und in welchem Umfange die Methode zur Anwendung 
kommen solle, ist noch keineswegs entschieden und 
Hr. R. weiss selbst, dass sie noch an keinem einzigen 
Gymnasium in allen Klassen vollständig, sowie der Ur
heber es verlangt, durchgeführt wird. Nicht ganz bil-



992

lig gegen seinen Gegner scheint uns aber der Verf. in 
seinem an sich lobenswerthen Eifer für eine Sache, von 
deren Vortrefflichkeit er einmal überzeugt ist, die ganze 
Schrift hindurch zu sein, indem er von demselben et
was verlangt, was er weder leisten wollte, noch konnte. 
Er stellt sich nämlich auf einen ganz andern Stand
punkt, als. auf dem Hr. Peter steht, und verlangt von 
diesem; er solle ebenda gestanden haben. Hr. Peter 
schreibt gegen die Methode, wie Ruthardt sie in seinem 
Buche entwickelt hat. Natürlich; hätte er anders ge
handelt, so würde er mit Recht getadelt werden. Hr. 
R. dagegen hat eine Methode vor Augen, wie sie sich 
in der Praxis bereits modificirt hat, oder sich noch mo- 
dificiren kann. Er sagt selbst: „seit den vier Jahren 
ihres Bestehens wurde von dem ursprünglich vorge
zeichneten Plane Manches weggelassen , Manches zu
gesetzt; kurz, die Praxis suchte und sucht noch immer 
unter Festhaltung des Grundgedankens das Anwend
bare und Nützliche herauszufinden und systematisch zu 
gestalten“ (S. 12). Man sieht übrigens, die beiden 
Gegner sind über die Sache selbst im Grunde gar 
nicht so verschiedener Ansicht, als es nach Hrn. R.’s 
Äusserung scheint: Hr. Peter bekämpft die Methode, 
wie sie ist, d. h. wie Hr. Ruthardt sie hinstellt;- Hr. R. 
dagegen vertheidigt sie, wie sie nicht ist. Diese letzten 
Worte wollen wir in ihrer vollen Bedeutung verstanden 
wissen; denn allerdings fasst Hr. R. nicht blos in Ne
bendingen, sondern in der Hauptsache, im Princip, die 
Methode nicht vollkommen im Sinne des Erfinders auf, 
und dieser wird schwerlich mit seiner Auffassung ganz 
zufrieden sein. Er benennt (S. 14. 15) die bisherige 
Methode ein theoretisch-praktisches, die neue ein prak
tisch-theoretisches Verfahren, wodurch der charakteristi
sche Unterschied zwischen beiden durchaus nicht tref
fend und genau bezeichnet wird. Die alte Methode, 
sagt er, geht vorzugsweise von dem erklärten und me- 
morirten Sprachgesetze zum Beispiele und dann zur 
Anwendung über und hält dem Schüler, so oft später 
die Erinnerung nothwendig wird, nur wieder das Ge
setz vor, das dieser aber als etwas, mit dem er nicht 
viel machen konnte, oft um so mehr wieder vergessen 
hat, als er es in seiner abstracten Form bei seiner I 
concreten Natur nicht verstanden hatte und es nicht 
durch ein memorirtes Beispiel leichter festgehalten war.“ 
Die neue Methode dagegen geht, nach Hrn. R., vom 
Beispiele als dem sinnlich Anschaulichen zu der Regel 
als dem geistigen Elemente über. Es bedarf nach un
sern obigen Auseinandersetzungen keines Beweises, 
dass darin nicht das Wesen der R.’schen Methode be
steht ; ebensowenig aber gehört es zum Wesen der al
ten Methode, dass man von der Regel zum Beispiel 
übergeht und Beispiele nicht memoriren lässt. Noch 
weiter entfernt sich Hr. R. von Ruthardt (S. 25), wo 1

er geradezu sagt: „übrigens versteht es sich von selbst, 
— dass der Musterstoff nicht als Zweck und einziger 
Mittelpunkt des lateinischen Sprachstudiums, sondern 
nur als Mittel concreter, mit dem ganzen Sprachge
biete in stete Verbindung zu bringender Anhaltspunkt 
für die Gesetze und Eigenthümlichkeiten der Sprache 
zu betrachten sei.“ Auf nichts legt aber Ruthardt mehr 
Gewicht, als auf diesen Mittelpunkt und bezeichnet 
S. 257 geradezu als den eigentlichen Werth seiner Me
thode die strenge Beziehung aller Theile des nämlichen 
sprachlichen Unterrichtszweiges auf einen gemeinsamen 
festen Mittelpunkt. Wie gefährlich übrigens das Prin
cip der Methode für den eigentlichen Bildungszweck 
des classischen Sprachunterrichts werden kann, beweist 
nichts deutlicher, als folgende Stelle bei Hrn. R. S. 18: 
„Die neuern Sprachen werden von dem am besten ge
leint, welcher nach den ersten etymologischen Be
griffen früh in dieselbe hineingeführt wird, durch Me- 
morirung von Lernstücken, häufiges Lesen und Spre
chen Ohr, Mund und Gefühl an sie gewöhnt, nebenbei 
aber zum Behufe wissenschaftlicher Begründung und 
geistiger Bildung auf ihre Gesetze aufmerksam ist oder 
gemacht wird.“ Man wende die Methode einige Jahre 
in der geforderten Ausdehnung an, und die Praxis wird 
das Auswendiglernen zur Hauptsache machen, die gei
stige Bildung aber nebenbei besorgen! Da, wie ge
zeigt, Hr. R. auf einem ganz andern Standpunkte steht, 
als Hr. Peter, so konnte ihm auch die Widerlegung 
desselben nicht gelingen. Er wirft ihm S. 33 (vgl. 
S. 55) vor, dass er sich allzueng an die ursprünglichen 
Ruthardt’schen Gedanken anschliesse, lässt somit selbst 
die Methode in der Ausdehnung, die ihr Ruthardt ge- 
gegeben hat, fallen. Aber eben in dieser Ausdehnung 
bekämpft sie Hr. Peter, mithin hat Hr. R. selbst ihm 
in der Hauptsache Recht gegeben, und es wird nur auf 
das Mehr oder Weniger ankommen, welches jeder für 
anwendbar und nützlich erklärt. Auf die Einzelnheiten 
der Beleuchtung näher einzugehn, müssen wir uns um 
so mehr versagen, da wir oben unsere Ansicht über 
die Methode selbst bestimmt ausgesprochen haben. In

Nr. 4 setzt ein sächsischer Schulmann sein Gut
achten gegen die Ruthardt’sche Methode kurz ausein
ander, um dem Misgrifte vorzubeugen, dass etwa auch 
in Sachsen damit ein Versuch gemacht werden möchte, 
da für die sächsischen Schulen, wo Auswendiglernen 
classischer Stellen von Alters her eine stehende Lection 
sei, aus Ruthardt’s Schrift wenig zu lernen sein werde. 
Das Schriftchen ist in einem sehr entschiedenen Tone, 
bisweilen etwas beissend geschrieben, und enthält 
manche treffende Bemerkung, die Sache selbst wird je
doch ziemlich leicht abgemacht. Da der Verf. nur ein 
Votum abgeben wollte, wobei es nicht auf eine ausführ
liche Entwickelung von Gründen abgesehen war, so 
wäre es wünschenswerth gewesen - er hätte sich ge
nannt. Auch gegen ihn ist Hr. Reuter (Jahn’s Jahrbb. 
Suppl. X, 4, S. 630 ff.) mit einer Berichtigung aufge
treten, die wir jedoch, da sie fast nur Persönliches be
rührt, auf sich beruhen lassen können.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I?» Hand, in Jena. Druck und Verlag von F. £. Brockhaus in Leipzig.
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Ruthardt, Peter, Reuter und Köne.
( Schluss aus Nr. 248. )

Nr. 5 ist ebenfalls ein entschiedener
Gegner der Ruthardt’schen Methode, greift sie aber 
mit etwas feiner gearbeiteten Waffen an. Seine Schrift 
ist zuerst bemerkenswerth wegen der darin enthalte
nen Andeutungen über den Erfolg der neuen Methode, 
die. keineswegs mit den freudigen Erwartungen Rut- 
hardt’s und den Beobachtungen Reuter’s übereinzustim
men scheinen. S. 18 heisst es: was bis jetzt über die 
glänzenden Erfolge der neuen Heilquelle verlautet hat? 
ist noch keineswegs geeignet, um zu der Annahme zu 
nöthigen, dass derselben besondere Kräfte inwohnen 
(vgl. S. 25). Hr. Köne entwickelt im ersten Abschnitt 
die Gefahren der Methode, die theils im Principe, theils 
im Stoffe, theils in den Personen, welche dabei werk- 
thätig sein sollen, begründet sind, und zählt deren nicht 
weniger als sechszehn auf, wobei wir nicht verschwei
gen wollen , dass einige, um die Zahl zu vermehren, 
haarfein gespalten sind. Ebensowenig aber können wir 
leugnen, dass dieser Abschnitt, ebensowie die ganze 
Schrift, mit Geist und Sachkenntniss geschrieben ist. 
Einen besonders beachtenswerthen Gegenstand, der 
wol einer noch ausführlichem Erörterung werth wäre, 
bringt der Verf. S. 23 ff. zur Sprache: was für ein 

erfahren nämlich von den Behörden bei Einführung 
einer neuen Methode zu beobachten sei. In dem zwei
ten umfangreichem Abschnitte theilt Hr. K. unter dem 
Namen Abwehren noch eine Reihe von Bemerkungen 
mH, welche die Bestimmung haben, auf einzelne in der 
alten i e oc e bestehende Mängel aufmerksam zu ma
chen um zu c eien Hebung mitzuwirken (S. 27). Ab
wehren nennt er sie deshalb, weil es, um die Gefah
ren der Rn seien Methode abzuwehren, unerläss
lich sei, die m der, an sich vorzüglicheren, alten Me
thode bestehenden Mangel zu entfernen. In der An
gabe dieser Mängel stimmt allerdings Hr. K mehrfach 
mit Ruthardt überein, was nicht zu verwundern ist, da, 
wie wir schon oben erklärt haben, viel Gutes und 
Richtiges in dem Buche desselben enthalten ist. Nur 
in der vorgeschlagenen Abhülfe sind sie verschieden 
Hr. K. theilt als Gegensatz gegen die Ruthardt’sche 
seine eigene Methode mit, wie er sie seit 18 Jahren 
angewendet hat. Sein Princip ist ? d* e Schüler zum 
Selbstdenken und Selbstschaffen anzuhalten, und daher 

•unterscheidet sich seine Methode besonders für die un
tern Klassen von der Ruthardt’schen dadurch, dass sie 
freie mündliche Bildung lateinischer Sätze vorschreibt, 
während Ruthardt die Schüler nur an einem gegebenen 
und erlernten Stoffe üben will. Die Bemerkungen über 
Mängel unserer Grammatiken und Übersetzungsbücher, 
über die Lectüre der Schriftsteller, die Vorschläge zur 
Einrichtung eines Lehrplans für deu lateinischen Unter
richt, sind meistens scharfsinnig und treffend, sodass 
man überall den denkenden Lehrer erkennt, der bei 
seinem Unterrichte einen höhern Zweck vor Augen 
hat und denselben geistig zu beleben versteht. Wird 
man auch nicht in allen Einzelheiten mit ihm überein
stimmen, so wird man ihm doch für mannichfache An
regungen und Belehrungen dankbar sein müssen.

Zum Schlüsse dieser Beurtheilung sprechen wir 
noch den Wunsch aus, dass von den Gymnasien, an 
denen die Ruthardt’sche Methode eingeführt ist, aus
führliche Mittheilungen über die Erfolge derselben ge
macht werden mögen. Ist Hrn. Peter’s Angabe richtig, 
dass sie schon im J. 1843 an 80 preussischen Gymna
sien eingeführt war, so muss sich bereits einigermassen 
erfahrungsmässig beurtheilen lassen, was sie wirken 
und wie sie sich allmälig in der Praxis gestalten kann. 
Doch würden diese Mittheilungen nicht in allgemeinen 
Urtheilen bestehen dürfen, sondern genau angeben 
müssen, in welcher Ausdehnung, und in welchen Klas
sen die Methode angewendet, worin und wieweit von 
Ruthardt’s Vorschrift abgewichen wird, endlich, welche 
Resultate erzielt worden sind und wie diese sich zu 
den Erfolgen der alten Methode verhalten.

Altenburg. H. E. Foss.

Völkerkunde.
Die Stidseevölker und das Cbristenthum, eine ethnogra

phische Untersuchung von KarlE. Manche, Doctor 
und Prof, am Gymnasium zu Prenzlau. Prenzlau, 
Kalbersberg. 1844. Gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

Diese ethnographische Arbeit eigenthümlicher Art ge
hört zu den bessern Früchten der neuesten Forschung, 
der Gegenstand ist ein sehr würdiger, ein sehr anzie
hender, ein inhaltreicher. Dieses Werk — so sagt der 
Verf. in seiner Vorrede •— verdankt seine Entstehung 
dem Umstande, dass die wissenschaftlichen Grundsätze, 
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nach welchen die reine Geographie in neuerer Zeit so 
erfolgreich bearbeitet worden, auf die Ethnographie 
noch niemals angewandt sind. Zur Zeit der Entdeckung 
— heisst es in der Einleitung — waren über den Zu
stand der Südseebewohner zwei ganz verschiedene An
sichten, nach der einen sah man ihn für ein Leben in 
ursprünglicher Unschuld an , nach der andern glaubte 
man, dass diese Volksstämme aus einem glücklichem 
Leben bis zur tiefsten geistigen und sittlichen Erniedri
gung herabgesunken wären. Ges Verfasser Aufgabe 
sei, „diese. Streitfrage vom Standpunkte der Wissen
schaft aus zu entscheiden.“ In der Vorrede wird fer
ner bemerkt, der Verf. gehöre keiner Partei an, weder 
der orthodoxen, noch der liberalen. Er sei in der Or
thographie der Südseesprachen stets den Missionen 
gefolgt.

Das Werk besteht aus zwei Abschnitten, von 
welchen der erste neun, der zweite zehn Capitel ent
hält. Der erste ist überschrieben: Die Südseevölker, 
und handelt von ihrer Religion und religiösen Anstal
ten und Gebräuchen, von ihren politischen Verfassun
gen , von ihren Sprachen und von ihren sittlichen Zu
ständen, nebst der Volkszahl der einzelnen Inseln. Der 
zweite Abschnitt, welcher die Bekehrungsperiode der 
Südseevölker umfasst, behandelt die Geschichte der 
Societätsinseln (Tahiti) von Cooks Zeit an, die Missio
nen in den Gruppen der gefährlichen (Dangerous Is
lands) und Australinseln , in Hervey, Samoa (Hamoa 
bei Ernest Dielfenbach, Travels in New Zealand [Lond. 
1843]) und den Marquesas, die Geschichte von Hawaii 
(Sandwich Islands), Tonga (Friendly Islands) und Neu
seeland, die Wirksamkeit der Missionare in der Süd
see und die dortigen europäischen Colonien. Der Verf.. 
hat nur die im Bereich der Missionare liegenden Süd
seeinselgruppen zum Gegenstand seiner Untersuchung 
gemacht.

Ich will in erforderlicher aber hinreichender Kürze 
einen Überblick vom Ganzen geben, alsdann ergibt sich 
das Urtheil von selbst, ob der Verf. die gestellte Auf
gabe gelöst habe, oder nicht. Denn die Aufgabe er
streckt sich doch über das ganze Werk, oder soll 
dem Ganzen gelten, nicht einem einzelnen Theile, und 
soll sie das, so dünkt sie mir, verglichen mit dem 
grossartigen Gegenstände, den der Titel berührt, etwas 
kleinlich zu sein. Jedoch es ist der Zusatz beigefügt: 
eine ethnographische Untersuchung. Und in des Verf. 
Sinn würde ein schwerer Vorwurf, eine grosse Schuld 
auf dem civilisirten Europa lasten, welches mit so zer
trümmernder Kraft in die Heidenwelt der Südsee ein
griff, wenn die Behauptung wahr wäre, dass die Süd
seevölker zur Zeit der Entdeckung in primitiver Un
schuld gelebt. Von vorn herein ergibt sich bei einem 
Blick, dass der Verf. der zweiten Ansicht zugethan 
ist, nach welcher sie ein eigenthümliches geistiges Le
ben zu Ende gelebt hatten. Mit Rücksicht endlich auf 

diesen „Versuch einer ethnographischen Untersuchung“ 
heisst es in der Vorrede, es sei noch nie ein Versuch 
der Art gemacht worden, wobei ich nicht anstehen 
kann, gleich hier daran zu erinnern, dass Mr. Bradford’s 
Researches into the origin and history of the Red Race 
(Newyork, 1841) einem solchen Versuch sehr ähnlich 
sehen. Auch Bradford spürt in seiner herabgesunke
nen Mongolenrace Amerikas ein früheres vollkommne- 
res Leben mit einer ursprünglichen Religion , welche 
erst nach und nach in Polytheism entartet sei.

Aus der Einleitung sei Folgendes herausgehoben. 
Die Idee von dem beneidenswerthen Naturzustande der 
Südseebewohner rührt von dem feurigen und edeln Reinh. 
Forster her, welcher die Tahitibewohner besser, als andere 
Südseevölker kennen lernte und hier aus Vergleichung 
mit dem verdorbenen Europa sein Bild von primitiver 
Unschuld sich erschuf. Kältere Beobachter sahen frei
lich mit andern Augen, allein in den nächsten 50 Jah
ren blieb der Eindruck in Europa, den Förster’» Schil
derung gemacht hatte, zumal da auch Kotzebue’s Be
gleiter Chamisso bei den Radak (Ralik-) Bewohnern 
ein idyllenhaftes Leben gefunden. Erst 1815 siegte 
das Christenthum in Tahiti, und die Missionsgeschichte 
in der Südsee entfaltete sich nun ebenso kräftig als 
schnell, allein die Missionare schilderten die Südsee
wilden nur als grausame Barbaren im tiefsten sittlichen 
und geistigen Verfall. Die Südseemissionen geschahen 
in Ländern, welche von europäischen Mächten unab 
hängig, aber zugänglicher waren, als Indiens und Afri
kas Mitte. Die Südseemissionare und ihre Wirksam
keit wurden in keinem Südseereisebericht vergessen. 
Zwischen den Missionaren und mehren Chefs von See
expeditionen dorthin trat eine grosse Spannung ein, die 
Berichte der letztem wurden vorzugsweise verbreitet 
und gelesen. Die Berichte der Missionare von den 
jetzigen Zuständen der Südseevölker waren im Ganzen 
richtig und wurden auch als solche allgemein ange
nommen. Man verglich diese Darstellungen mit denen 
der frühem Zeiten und fand jetzt den Grund der Ver
derbniss in den Missionaren und ihrem Christen
thum. Diese Ansicht, welche im Wesentlichen noch 
herrscht, ist besonders erst vor 20 Jahren durch die 
Reisewerke von Kotzebue, Byron und Beechy ent
wickelt worden. Das Urtheil von Seefahrern und Na
turforschern ist allerdings in nautischen, geographischen 
und naturwissenschaftlichen Dingen entscheidend, al
lein ein Anderes ist es, wenn es sich um die Völker 
der Südsee handelt, die Missionare sehen viel mehr als 
die Reisenden und stehen als Männer, welche die 
Sprachen jener Völker kennen, in viel längeren» und 
engerem Verkehr mit dem N olksleben, dahingegen 
bekümmern sie sich im Allgemeinen um wenig mehr, 
als um ihre Bekehrung und sind für wissenschaftliche 
Untersuchungen viel weniger geeignet. Es gibt freilich 
grossartige Ausnahmen, wie die Werke von Tyerman 
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und Bennet, Stewart, Yate, Williams und vor Allen 
Ellis (Polynesiern Researches etc.) , und die ungeheure 
Masse von Nachrichten, welche sich in den von den 
Missionsgesellschaften veröffentlichten Berichten der 
Missionare finden, hat noch Niemand benutzt. Der Zu
stand des Volkslebens bei jenen Völkern in ihrem letz
ten Heidenthum entscheidet über die Frage, ob ihre 
Bekehrung zum Christenthum in Rückschritt oder Fort
schritt gewesen. Da das Leben eines Volks das Er
gebniss einer Idee ist, so hat man die Thätigkeit der
selben in allen Richtungen zu verfolgen , um den Zu
stand des Volks zu begieifen. Tür den Zweck dieses 
Werks genügt, diejenigen Seiten des Volkslebens bei 
den Südseevölkern ins Auge zu fassen, worin sich das 
Wirken jener Idee am entschiedensten und unmittelbar
sten offenbart, nämlich in Religion, Staat und Sprache.

Im ersten Capitel des ersten Abschnitts, welches 
von dem heidnischen Glauben der Südseevölker han
delt, wird die Ansicht von dem Übergehen der Vorneh
men in die Zahl der Götter mitgetheilt. Diese Tami- 
liengottheiten waren nicht die einzigen Götter, sondern 
den Kern der ursprünglichen Volksreligion bildeten an
dere höhere. In Zahl und Namen der Götter der Süd
seeinseln gibt es ausserordentliche Verschiedenheiten, 
obwol in allen Sprachen und Lebensverhältnissen die
ser Völker die grösste Ähnlichkeit herrscht. Die Ver
ehrung solcher Götter, welche einst Fürsten waren, 
findet man nur auf gewisse Inselgruppen beschränkt, 
und dis auf verschiedenen Gruppen zugleich verehrten 
Gottheiten sind als die der ursprünglichen Religion an
gehörig anzusehen, übrigens lässt sich bei allen Göt
tern der Südseevölker ihre ursprünglich menschliche 
Abkunft nicht nachweisen, denn es fehlen die mytholo
gischen Sagen fast gänzlich. Der Verf. kommt zu dem 
Resultat, dass in frühem Zeiten unter diesen Völkern 
eine Volksreligion bestanden, welche aber zerfallen und 
bis auf einige kaum erkennbare Trümmer verschwun
den sei. Das zerstörende Princip ist ihm der entartete 
Polytheism, die Ursachen solchen Verfalls seien unbe
kannt. Die Südseevölker hatten gute und böse Götter.

Im zweiten Capitel wird vom Tabu der Südseehei
den gesprochen, d. i. dem Dogma oder der religiösen und 
legislativen Satzung der mittheilenden Götterkraft. Der 
grösste Theil es Volks War gemejn^ nur wenjgen 
Bevorrechteten heilig und mit dem Vorzug des Tabu 
ausgerüstet. Ein sciau eihafter Volkszustand ging dar- 
aus hervor, ein schmählich despotisches Leben. Der 
Priesterstand spielte dabei eine grosse Rolle In einer 
Menge von Beispielen ist der Begriff des Tabu ausführ
lich dargestellt. Es wird eine uralte Einrichtung be
nannt, weil es so allgemein verbreitet war. ö °

Der Gegenstand im dritten Capitel ist die Vereh
rung der Götter. Ein strenger religiöser Sinn durch
drang alle Lebensverhältnisse der Südseevölker. Got
tesdienstliche Formen schlossen sich an Alles an. Und 

bei der Bekehrung gingen auch diese Formen unter; 
es habe daher wol ein tieferer religiöser Geist im Be
wusstsein dieser Völker geschlummert, welcher beim 
Übertritt zum Christenthum erwacht. Ein System in 
den Formen der Götterverehrung aufzufinden sei sehr 
schwer in Folge der Verwirrung in ihrem zahllosen 
Polytheism. Die Götterbilder waren eigentlich weder 
Idole, nocli Symbole, sie wurden nicht angebetet, son
dern man glaubte, dass bei Festen und Opfern sich 
die Götter in diese Bilder begeben. Es waren oft 
blosse Blöcke, gewöhnlich von Holz, auch wol von 
Stein, roh geschnitzt, manchmal sehr fratzenhaft darge
stellt, die hölzernen fast immer mit Schnüren aus Kokosbast 
umwickelt und mit rothen Papageifedern geziert, alle 
übrigens gewöhnlich in weisses Zeug gehüllt. Bei den 
östlichem Südseevölkern traten noch auf andere Weise 
die Götter mit den Menschen in Verbindung, nämlich 
dass sie zu Zeiten Thiere, Pflanzen, selbst unbelebte 
Dinge einnahmen , woher diese Gegenstände für hei
lig galten. Götter, glaubte man allgemein, könnten sich 
auch in Menschen begeben. Dem Priesterstand war 
der Gottesdienst, die Heilkunde, das Tättuiren und Be
schneiden der Vorhaut und die aufzubewahrenden 
Kenntnisse und Traditionen zur Sorge übergeben. Un- 
sere Kunde von den vielen gottesdienstlichen Festen 
bei den Südseeheiden ist mangelhaft. Die Opfer wa
ren sehr häufig, sie begleiteten jede heilige Handlung 
und bestanden hauptsächlich aus Lebensmitteln, welche 
den Priestern geliefert wurden, und diese behielten ei
nen Theil davon für sich. Die angenehmsten Opfer 
für die Götter waren Menschenopfer, die Sitte war ganz 
allgemein, auch Kinder wurden geopfert. Auch herrschte 
die Sitte des Menschenfressens, wie noch jetzt, die 
grossen Leichenfeste in Viti sind noch heutigen Tages 
am schauderhaftesten. Gebete zu den Göttern um
Hülfe und Schutz waren allgemein gewöhnlich. Auch 
Augurien waren vielfach in Gebrauch. Der Glaube an 
Zauberei war ebenso allgemein als verderblich. Beim 
Bezaubern trieb wieder der Priesterstand sein grosses 
Spiel. Von allen genannten gottesdienstlichen Hand
lungen war das gemeine Volk und die Frauen ganz 
ausgeschlossen.

Das vierte Capitel ist überschrieben: Tempel und 
Begräbnissfeierlichkeiten. Die Tempel waien t ei s m 
manchen Inseln identisch mit Begräbinssplatzen, theils 
aus diesen entstanden. Ihrer gab es drei Klassen, 
National-, Districts- und Familientempel. Es waren 
keine Gebäude, wie bei andern Volkern, sondern ge
wöhnlich mit Mauern umgebene Platze, mit Priester- 
Wohnungen drinnen und Bildern nebst andern zur Auf
bewahrung bestimmten heiligen Geräthen. Die Be- 
gräbnissplätze in den westlichen Inselgruppen ent
sprachen den Tempeln der östlichen. Theilweise oder 
ganz verschwunden waren die Tempel in den Marque
sas, Tonga, Neuseeland. In den Societätsinseln wur-
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den die Vornehmsten vor der Bestattung eine Zeitlang 
auf Bahren möglichst geschmückt ausgestellt, und dar
auf sitzend und mit erhobenen Knieen bestattet, den 
Kopf zwischen die Beine gesteckt. Eine Art Balsami- 
rung war in Gebrauch, die Feuchtigkeit ward aus dem 
Körper gedrückt, Eingeweid und Gehirn ausgenommen, 
das Innere mit Zeug, welches in wohlriechendes Öl 
getaucht war, gefüllt, und mit demselben Öl das Bleisch 
öfter gesalbt, wodurch und unter dem Einfluss der 
Sonne, das Fleisch vertrocknete. In Hawaii trennte 
man das Fleisch der Leiche sorgfältig von den Knochen 
und verbrannte Alles bis auf diese. In Tonga wurden 
die Todten gewaschen, geschmückt und gesalbt, dann 
in einem stets erleuchteten Hause ausgestellt und von 
Frauen bewacht, welche zu gewissen Zeiten Lieder sin
gen mussten. Am folgenden Tage ward, nachdem ein 
glänzender Schmauss gehalten worden, die Leiche be
graben , entweder in ihrer Kleidung oder in Kasten 
oder kleinen Böten liegend. In Neuseeland und Hawaii 
wurden wie in Tahiti die Todten in sitzender Stellung 
beerdigt.

Das fünfte, sechste und siebente Capitel handeln 
vom Staat der Südseevölker. Die Untersuchung ge
schieht nach demselben Grundsatz, wie bei Darstellung 
der religiösen Verhältnisse, nämlich der Annahme von 
zwei grossen Klassen, das sind die Vornehmen und 
das gemeine Volk, oder die, welche Tabu sind und 
welche nicht. Keine Aristokratie war reicher und mäch
tiger und von reinerem Blut als die südseeländische; 
das Volk hätte eine ungemessene Ehrfurcht vor ihr. 
Auch war sie unter diesem im Ganzen schön gebilde
ten Volksstamme beiweitem am schönsten und durch 
anmuthige und edle Gesichtszüge , Grösse, Corpulenz 
und Regelmässigkeit der Körperbildung und durch hel
lere Hautfarbe ausgezeichnet. Alle Kinder, welche aus 
der Verbindung von Vornehmen mit Gemeinen ent
sprangen, wurden getödtet. Der Kindermord nahm mit 
der Zeit stets zu, auch aus andern Ursachen tödtete 
man Kinder. Durch diese greuliche Sitte musste wol 
die Bevölkerung abnehmen. Das Tättuiren, d. i. das 
Einritzen mancherlei künstlicher Figuren in der Haut 
mit einem scharfen in schwarze Farbe getauchten In
strument fand am häufigsten und vollkommensten bei 
den Vornehmen statt. Äusser den Königen waren fast 
allenthalben bei den Südseevölkern hoher und niederer 
Adel oder Districtsverwalter und Grundbesitzer. Sie 
werden in verschiedenen Inseln mit verschiedenen Na
men benannt. Der übrige Theil des Volks, also der 
zahlreichste Theil der Bevölkerung, war persönlich frei, 
doch eigenthumslos. Der Sklaven gab es nicht viele, 
und Sklaverei war eine Folge von Kriegsgefangenschaft 
Alle Inseln der Südsee findet man in Districte getheilt, 
und diese in Unterabtheilungen. Der gemeine Mann i

war ganz in der Vornehmen Gewalt und der Wirklich
keit nach Sklave, er wusste nicht anders, als dass er 
leiden und dulden müsste. Unangebautes Land und 
Waldung war gewöhnlich Allgemeingut, das essbare 
Wild königlich , die offene See stand Jedem frei zum 
Fischen. Der König verlieh die Districte, der Adel 
vergab dann wieder die Bezirke an andere. Der Kö
nig besass gewisse erbliche Domänen, welche von Ge
meinen gebaut wurden. Er erhub Steuern in Natura 
vom gesammten Volk, und der Districtsregent von sei
nem District. Auch diesen politischen Zustand der 
Dinge auf den Südseeinseln nimmt der Verf. nicht für 
den ursprünglichen an, welcher untergegangen. In 
Tonga war der mit rothen von den Götterbildern ge
nommene Papagaifedern besetzte weisse Gürtel das Zei
chen der königlichen Wurde. Von Gesetzgebung und 
Gerichten wussten die Verfassungen der Südseeinseln 
nichts. Der vornehme Wille vertilgte alle Rechts- 
begriffe. Darum waren auch die Strafen willkürlich. 
Das Erstgeburtsrecht bestand. Zum Kriege musste je
der District sein Contingent stellen unter Anführung 
jedes Districtsregenten. Der Inhalt des siebenten Ca- 
pitels ist der Verfall der Südseestaaten. In solchem 
w aren die Inseln zur Entdeckungszeit. Der Staat Tonga 
bot die meisten Überreste seiner alterthümlichen Gestalt 
dar. Den ursprünglichen Staat dieser Wilden sieht der 
Verf. für einen vollkommen patriarchalischen an. Der 
König, in den Augen des Volks wie ein Gott, an der 
Spitze, galt als der natürliche Besitzer alles Landes, 
Alles von ihm gekommen und Alles für ihn da, seine 
Verwalter und Lehnsleute die Vornehmen, und das 
Volk bestimmt zur Arbeit für jene Alle. Der alte 
Staat bestand so lange, als seine Grundidee lebendig 
im Volke wirkte; als dies aufhörte, verfiel er. Zur 
Zeit der Entdeckung waren in den Staaten von Hawaii 
die Grossen in strenger Abhängigkeit, und die könig
liche Macht selbständiger, als in allen übrigen des 
Oceans. Damals waren in den Gesellschaftsinseln 
zwei Staaten. Hier wie dort ward bald die bestehende 
Herrscherfamilie verdrängt. In Rarotonga fanden die 
Missionare das eigentliche Herrscherhaus ohnmächtig 
und die Districtsfürsten im Besitz der Macht. Dasselbe 
war schon bei der Entdeckung in Mangaia der Fall. 
Seit Cook ist auch das alte Herscherhaus von Tonga 
zusammengestürzt. Seit 1830 ist die Königswürde in 
Samoa erloschen. Der aufgelöste Staat ist Neuseeland. 
Adelshäuptlinge verlangen seine Theile. Soweit als hier 
ist die Auflösung in den Marquesas noch nicht vorge
schritten. Doch sind die alten Monarchien ganz zer
stört, und die Bevölkerung nur aus Vornehmen (Grund
eigenthümern) und Gemeinen bestellend. Das Volk be 
steht auch hier, wie in Neuseeland, aus Stämmen, de
ren jeden ein erblicher Fürst beherrscht.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. iliind in Jena. Druck und Verlag von F. A. Hrockhaus in Leipzig.
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Das achte Capitel handelt von den Sprachen der 
Südseevölker. Alle Sprachen aller jener Inseln im 
Ocean zwischen Amerika und Asien bis nach Java 
und Sumatra, ja bis nach Madagaskar, sind aufs engste 
verwandt. Diese Sprachen erscheinen noch verfalle
ner, als die malayischen, die tahitische und hawaiitische 
sind neben ihrem Vocalreichthum die ärmsten und 
schwächsten Sprachen der Südsee. Die grammatische 
Bildung der Südseesprachen zeigt sich in einem Zu
stande völliger Nacktheit. Das neunte Capitel endlich 
enthält Betrachtungen über die Zahl und den sittlichen 
Zustand der Südseebewohner. Ihre Bevölkerung nimmt 
sehr ab. Das bezeugen Missionare, Naturforscher, 
Seeleute und die Eingeborenen selbst. Der Verf. zeigt 
dies durch viele gesammelte Beispiele. Die Bevölke
rung der Inseln der hellerfarbigen Stämme hat von wenig
stens 2 Millionen bis zu 600,000 in 70 Jahren abgenommen. 
Als Hauptursachen dieser Erscheinung hat man die Syphi
lisseuche, Branntwein und Feuergewehr angenommen. Es 
ist Streit darüber, ob die Syphilis von den Europäern 
dort verbreitet worden, die Eingebornen sagen, fremde 
Schiffe haben sie gebracht. Der Verf. neigt sich zur 
Vertheidigung der Europäer hin. Die Einführung des 
Branntweins hat weniger zerstörend auf die abnehmende 
Bevölkerung gewirkt, auch das Feuergewehr kann nicht 
in überwiegendem Maase diese Abnahme mitbewirkt 
haben, da diesen Völkern, welche auch schon früher 
häufig Krieg führten, die eigentliche Kriegskunst ab
geht. Es müssen daher noch andere Ursachen da sein. 
Der Verf. nimmt als Hauptursache das feuchte Tropen
klima in Verbindung mit der dürftigen Kleidung und 
den höchst ärmlichen Wohnungen der Mehrzahl der 
Bewohner an. ie des Menschenfressens und 
Kindermordes hat auch ihren Theil beigetra<”en Viel 
weniger sind es Branntwein und Syphins ” die Ge
schenke der Europäer, als die eignen und aus den 
politischen und religiösen Institutionen des Volks her
vorgehenden Laster gewesen, wodurch die Bevölkerun
gen der Südsee so zusammengeschwunden sind, Un(j 
nur das Christenthum konnte dort Liederlichkeit, Men
schenopfer, Kriege, Menschenfressen und Kindermord 
wirksam hemmen und unterdrücken und die Völker 

vom gänzlichen Untergange erretten. Die Missionare 
messen vorzugsweise dem Branntwein und der Syphi
lis das Unglück und Verderben der Südseevölker bei.

Die zweite Hälfte des Buchs handelt von der Be
kehrung der Südseevölker, das erste und zweite Capi
tel von der Geschichte der Societätsinseln bis zur 
Schlacht bei Narii (12. Nov. 1815) und seither. Die 
Bekehrung begann eigentlich schon als Wallis im J. 1768 
den Boden Tahitis betrat. Die ersten Europäer fanden 
hier den Staat in grossem Zwiespalt und das herr
schende Geschlecht in sehr unsicherer Stellung, die 
bedenkliche Lage bestand noch, als die ersten prote
stantischen Missionare, abgesandt von der londoner 
Gesellschaft, hier landeten (1797). Der noch unsichere 
König schloss sich, Hülfe erwartend, an die Europäer 
an. Er starb 1803. Sein Sohn folgte. Die Missionare 
waren nun der Sprache mächtig geworden, ihre Erfolge 
waren gering, der Krieg schnitt sie von Europa ab, 
sie hielten sich an den neuen König Pomare. Dieser 
ward in dem allgemeinen Aufstand 1808 zur Flucht 
nach Eimeo gezwungen, und die meisten Missionare 
flohen ebenfalls, vier mit dem König. Im J. 1812 be
kannte er sich offen für das Christenthum und ward 
1819 getauft. Die Gegner des Königs waren die Ver
fechter des Alten und Bestehenden. Im J. 1831 ward 
die erste Capelle in Eimeo eingeweiht. Auch zu Ta
hiti waren schon. einzelne Christen. In der Schlacht 
bei Narii siegte Pomare über seine Feinde in Tahiti, 
die Folge war die Verbreitung des Christenthums und 
die Zerstörung des Heidenthums in allen Societäts
inseln. Erst 1817 ward die Zahl der Missionare durch 
eine neue Sendung aus Europa vermehrt, 1818 bestan
den fünf Missionen an der Süd- und Westseite Tahitis, 
es gelang, die Einwohner zu bewegen, in grössern 
Dörfern vereint zu leben, so konnte das Bekehrungs
werk wirksamer von Statten gehen, «nd 1819 ward 
dann der erste Eingeborene getauft. In demselben 
Jahre ward das erste Gesetzbuch vom König entworfen 
unter dem Einfluss der Missionare. Sogar Geschwor- 
nengerichte wurden eingeführt. Er starb 1821, und 
sein Sohn, Pomare II«, em unmündiges Kind, ward sein 
Nachfolger. Im J» 1824 ward das neue Gesetzbuch 
notlio-edrungen revidirt, es ist bisher die Grundlage der 
Ordnung m Tahiti gewesen. Sogar ein Parliament 
ward eingeführt. Die Erziehung des jungen Königs 
leiteten die Missionare. Er starb 1827, seine Schwe
ster folgte, ihr Gemahl aber erhielt keinen Antheil an 
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der Regierung. Die Feindschaft der Gegenpartei gegen 
das Christenthum wuchs, und auch der neue Hof ver
fiel in greuliche Liederlichkeit. Im J. 1830 war ein 
Bürgerkrieg nahe, doch die Europäer wandten seinen 
Ausbruch ab. Der von Amerika in grossen Massen 
eingeführte Rum hatte betrübende Folgen. Die hierauf 
eingeführten Mässigkeitsvereine hemmten ein wenig, 
1834 aber ward durch eine Parliamentsacte die Einfuhr 
alles Branntweins verboten. Betrübendere Ereignisse 
traten einige Jahre später ein. Die Gegenpartei der 
herrschenden fand Unterstützung beim amerikanischen 
und französischen Consul, jener wirkte dahin, dass die 
Gesetze gegen den Branntweinhandel zu nichte wur
den, dieser, der Belgier Moerenhout, strebte, den ka
tholischen Missionaren den Weg ins Land zu bahnen, 
und seine Machinationen brachten den Staat unter 
Frankreichs Oberhoheit 1842. Gegenstand des dritten 
Capitels sind die Missionen in den gefährlichen und 
Austrahlinseln, in Hervey, Samoa und den Marquesas. 
Von den Societätsinseln aus brauchten die englischen 
Missionare bekehrte Tahitier zur Vorbereitung ihres 
Missionswerks auf den Nachbargruppen. In den ge
fährlichen Inseln ward das Heidenthum schon 1818 auf
gegeben. Auch hier kamen hernach französische Mis
sionare den protestantischen in die Quere. Seit 1820 
begann von Tahiti aus das Christenthum in den Austral
inseln, auch in den Herveyinseln 1821, wo das Volk 
nach 15 Monaten zur Zerstörung der Tempel und Bil
der bewogen ward. Die Einführung des Christenthums 
war schwer, der unermüdliche Williams hatte viel 
Mühe, doch in der Insel Rarotonga gelang sein Werk 
schnell und herrlich. Im J. 1830 versuchte er nach 
Bekehrung der Herveyinseln seine Wirksamkeit in Sa
moa , wo seine Unternehmung glücklich war. Auch 
die Bekehrung auf den neuen Hebriden fing Williams 
an, allein hier im Gebiet der Australneger, wo das 
Christenthum grösseren Widerstand zu erfahren scheint, 
fand er seinen Märtyrertod 1839. Die protestantischen 
Bekehrungsversuche in den Marquesas scheiterten alle, 
endlich folgten römischkatholische Missionen und die
sen die französische Besitznahme dieser Gruppe. Das 
vierte und fünfte Capitel handeln von der Geschichte 
Hawaiis bis zur Schlacht bei Kuamoo und nach dieser 
Schlacht. Nirgends im ganzen Ocean war die Königs
gewalt fester, als auf dieser Inselgruppe. Die grösste 
Rolle unter den Königen seit Cooks Zeit spielte der 
zum Herrscher geborne, kluge und verschlagene Kame- 
hameha. Die Abtretung der Insel an den König von 
England geschah 1794. Kamehameha blieb Heide, al
lein der grosse V.erkehr in Hawaii mit Europäern ar
beitete dem Christenthum wirksam vor. Er starb im 
Mai 1819. Unter seinem Sohne trat grosse Verwirrung 
eia durch die einander entgegenstehenden beiden Par
teien , wovon die eine das Heidenthum festhielt, die 
andere zum christlichen Glauben sich hinneigte. Der 

französische Capitain Freycinet mischte sich jetzt in 
den Streit und bot dem König seine Hülfe an. Dies 
war im August 1819. Dieser liess sich von dem fran
zösischen Geistlichen, welcher Freycinet begleitete, tau
fen, und darauf wurden die Tempel und Götzenbilder 
zerstört. Nun rüstete sich die Gegenpartei zum Kriege, 
ward aber gänzlich besiegt in der Schlacht bei Kua
moo, und der Sieg hatte den völligen Sturz der alten 
Religion zur Folge, wiewol noch kein Christenthum. 
Im J. 1820 landeten Missionare von Amerika. Es ward 
ihnen zugestanden zu bleiben. Das sah die unter Ka
mehameha hier gegründete Fremdencolonie sehr un
gern, indem die Geistlichen ihren Handelsspeculationen 
schaden könnten, und hiermit begannen die Feindselig
keiten zwischen diesen Kaufleuten und den Missiona
ren. Ellis kam 1822 mit tahitischen Lehrern hierher. 
Die Neigung für das Christenthum begann sich jetzt 
zu regen. Mehre Missionen wurden gegründet. Der 
König entschloss sich zu einer Reise nach England, 
er starb hier 1824 sammt seiner Frau, und ihre Leichen 
förderte die englische Regierung nach Hawaii zurück. 
Der Bruder des Verstorbenen erhielt die Krone. Die 
Missionare wirkten immer mehr, aber auch die feind
selige Stimmung zwischen ihnen und den europäischen 
Einwohnern wuchs. Der Streit der fremden Einwohner 
und Seeleute mit den Missionaren dauerte heftig fort, 
und im Staat selbst wogten politische Parteiungen, 
1827 kamen noch neuangelangte römischkatholische 
Missionare hinzu, diese aber wurden 1831 des Landes 
verwiesen und nach Californien abgeliefert. Im J. 1832 
starb der König. Eine Reaction trat jetzt ein, eine po
litische Partei mit den Kaufleuten im Bunde stellte sich 
den Missionaren feindlich entgegen, das junge Christen
thum verfiel, die Missionen hielten sich noch. Die 
Geistlichen hatten zu sehr bei ihrem bisherigen Werk 
auf die Gewalt des Hofes oder Staates vertraut, sie 
versuchten es jetzt in besserer Weise, sie suchten 
mehr im Volke selbst ihre Kraft zu befestigen. Die 
Zahl der Missionare vermehrte sich und es wurden 
mehr Missionsstationen angelegt. Die Christengemein
schaft (etwa 900 im J- 1836) stieg in zwei Jahren auf 
fast 10,000. Die Missionare gewannen über ihre Geg
ner allgemach die Oberhand, der römische Glaube 
ward untersagt, und die Branntweinhäuser stark be
schränkt. An den königlichen Verordnungen und an der 
Abfassung der Gesetzgebung von 1839 hatten die Missio
nare bedeutenden Antheil. Das Hauptorgan der Kauf
leute , die Sandwichslandgazette, ging in demselben 
Jahr ein. Auf den Tongainseln, deren Geschichte im 
sechsten Capitel berührt wird , liessen sich die Missio
nare gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts nieder. 
Sie machten wenig Eindruck, wurden sogar von desertirten 
Matrosen und Deportirten, mit welchen sie in Streit gera- 
then, verleumdet, als kämen sie, um mit ihren Büchern das 
Volk zu bezaubern und zu tödten, gegen welche Meinung 
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noch nach 30 Jahren die wesleyischen Missionare zu 
kämpfen hatten. Bald brach der Bürgerkrieg aus, und 
der König ward 1799 ermordet, grosse Anarchie trat ein, 
Gewalt herrschte, die Missionare alle verliessen Tonga 
1800. Der wesleyische Geistliche Lawry begann 1822 
das Werk wieder, nichts ward erreicht, zwei andere 
Geistlichen, 1826, mühten sich ebenfalls erfolglos ab, 
man hasste das Christenthum. Allein mit eingebornen 
Lehrern ward mehr gewirkt von 1825 an, und die wes
leyischen Missionare setzten, was jene begonnen, fort, 
die neue Lehre fasste endlich Wurzel, auch hier zog 
sie weltliche Machthaber um irdischer Vortheile willen 
an. Seit 1831 und 1832 war das Christenthum in den 
Tongainseln fest begründet. Im J. 1839 erliess der König 
die neue Gesetzgebung für seine Staaten. In der Insel 
Tonga selbst ist bisher noch fast Alles heidnisch. 
Durch wesleyische Missionare ward auch nach den 
Viti-lnseln das Christenthum gebracht, 1835. Das sie
bente Capitel theilt den Hergang der Bekehrung in 
Neu-Seeland mit. Seit Cott’s und°Marion’s Untergang, 
1772, mied man aus Furcht diese Gegend wilder Kan
nibalen. Die Gründung der Colonien in Ost-Australien 
brachte durch die englischen Wallfischfänger nähern 
Verkehr mit Neu-Seeland zu Stande. Sie bahnten den 
Missionaren hier den Weg. Samuel Marsden, Kaplan 
in Sidney, unternahm die Bekehrung der Neuseeländer 
1814, welche noch 1809 die Matrosen des Schiffs Boyd 
gemordet und total aufgefressen hatten, erst seit 1828 
ging die Bekehrung besser, 1835 wurden die ersten 
Eingebornen getauft. Auch die wesleyische Gesell
schaft wirkte hier seit 1823. Der starke Verkehr mit 
Europäern trug zur Zähmung und Bekehrung der Neu
seeländer ausserordentlich viel bei. Nenseeland ist 
kürzlich dem englischen Staat einverleibt. Das achte 
Capitel handelt von den Missionen in der Südsee. Es 
sind vier Gesellschaften, die londoner, wesleyische, 
hochkirchliche und amerikanische. Die jedesmaligen 
Wohnsitze der Missionen heissen die Stationen. Deren 
gibt es in den Societätsinseln 14, in den Herveyinseln 
5, in Samoa 12, in Tonga 3, in der Viti-Gruppe 4, in 
Hawaii 19 und in Neu-Seeland 35, bis 1842 im Ganzen 
92 Stationen mit 140—15() Bekehrern, denen die Be
lehrung von •) 600,000 Menschen übertragen ist. Die 
Bekehrung geschieht blos durch Belehrung und persön
lichen Einfluss. Erst nach langen Prüfungen des Can
didaten erfolgt die Taufe, gewöhnlich wird dem Täuf
ling ein christlicher Vorname zugelegt. Die Zahl der 
Getauften betrug 1842 gegen 50,000. Der Gottesdienst 
wird in Kapellen gehalten, welche gewöhnlich von den 
Bewohnern der Dörfer errichtet werden, höchstens 
dreimal wöchentlich ist Predigt. Auch die christliche 
Begräbnissfeier und Ehe sind eingeführt. In den Schu
len besteht jetzt die Mehrzahl der Schüler blos aus 
Kindern. Die geschicktesten Schüler der Missionare 
sind unter deren Leitung die Schullehrer. In der 

Schule wird lesen, etwas schreiben und rechnen ge
lehrt, nämlich gewöhnlich 5 Tage die Woche und 1—2 
Stunden täglich. Die Bibel ist in allen Hauptsprachen 
der Südseeinseln gedruckt und verbreitet. Es wird 
noch lange währen, bis dass die Südseevölker vom 
Christenthum ganz und gar durchdrungen sind. Die 
Vorurtheile gegen die Missionare im Allgemeinen, sagt 
der Verf. im neunten Capitel, und ganz vorzüglich ge
gen die in der Südsee wirkenden hängen eng zusam
men mit der Abneigung, welche in allen protestanti
schen Ländern gegen die strengere religiöse Richtung 
besteht, unter deren hauptsächlichste Veifechter die 
Mitglieder der Missionsgesellschaften gerechnet wer
den. Die Vorurtheile gegen die Südseemissionare, 
welche in Europa am öftersten geschildert worden sind, 
stammen von den Seeleuten her, als deren Quelle die 
europäischen Colonisten in der Südsee anzusehen sind, 
über welche die Missionare bitter klagen. Diese Colo
nisten sind entweder Matrosen und Handwerker oder 
Kaufleute. Jene gelten allgemein für den Auswurf der 
europäischen und amerikanischen Marine, und diese 
sind gemeiniglich blos von weltlicher Gesinnung, gehen 
ihrem Eigennutz nach. Den Missionaren wird ihre Be
kehrungsweise vorgeworfen, doch blos in den Auswüch
sen und Übertreibungen ist Grund zum Tadel. Der 
Einfluss der Missionare über das Volk steigert die Bit
terkeit der Gegner, welche dadurch in ihren Vortheilen 
von den Eingebornen beschnitten werden. Besonders 
auch gegen den Vorwurf, als liessen die Missionare 
die Civilisirung über der Bekehrung ganz aus den Au
gen, nimmt der Verf. sie stark in Schutz. Was den 
Colonisten Gewinn bringen kann, gereicht oft den Mis
sionaren in ihrem Werk zum Schaden. So konnte 
Streit und Bitterkeit nicht ausbleiben. Um gerecht zu 
sein muss man zugeben, dass die Missionare, wenn sie 
irren, dieses Loos mit allen Menschen theilen, und 
dass ihre Absichten rein und untadelhaft sind. Die 
katholischen Missionen, heisst es im zehnten Capitel, 
gehören erst der neuesten Zeit an, seit 1834. Sie ha
ben ihre Absicht klar genug gezeigt, die protestanti
schen Schöpfungen zu zerstören, Proselyten zu ma
chen. Manche Umstände sind ihnen günstiger, da 
ihr Christenthum ein mehr äusseres und föimlicheres 
ist. Die Spannung zwischen den protestantischen und 
römisch-katholischen Missionaren kann nicht gering 
sein. Die Verbindungen, weiche in den neuesten Zei
ten zwischen den Südseevölkern und einigen europäi
schen Regierungen entstanden und aus welchen die 
Colonien der Europäer hervorgegangen sind, haben 
zum Theil wenigstens ihren Ursprung in der Gewalt 
der Umstände. In Folge des vermehrten europäischen 
Verkehrs musste die Neutralität des südlichen Oceans 
aufhören, was die Missionare erarbeitet hatten, nah
men jetzt die Hauptmächte Europas zum Theil in Be
sitz, besonders England, Russland glückte es nicht.
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Neu-Seeland ist seit fünf Jahren englisch, Ende des 
1840 waren hier schon an 10,000 Einwanderer. Die 
französischen Colonien in der Südsee entsprangen aus 
ganz andern Verhältnissen. Die französischen Missio
nare handelten von Anfang an im Zusammenhang mit 
der französischen Regierung. Der Zweck der franzö
sischen Missionare war ein politischer. Die französi
schen Colonien im Ocean entbehren der naturgemässen 
Basis, welche dort die englischen haben, sie sind ein 
Product der Nationaleifersucht.

So weit der Verf.
Ist denn nun die gestellte Aufgabe gelöst, die 

Streitfrage entschieden £ In gewisser Hinsicht ja, sie 
ist es theilweise. Ich denke, wer diese Skizze von 
Thatsachen vor sich hat, wird keinen Blick mehr auf 
den behaupteten Zustand primitiver Unschuld und un
getrübten Glückes werfen, worin die Südseewilden, die 
ärgsten Kannibalen der Erde, zur Zeit der Entdeckung 
gelebt haben sollten. Aber hat denn der Verf. auch 
bewiesen, dass die zweite Ansicht, wozu er selbst sich 
bekennt, nämlich dass sie ein eigenthümliches geistiges 
Leben zu Ende gelebt hatten, und unfähig, sich weiter 
fortzubilden, bis auf die Stufe der tiefsten geistigen und 
sittlichen Versunkenheit gelangt waren, die richtige sei? 
Nein, das hat er nicht, und das lag wol auch nicht in 
seinem Plan. Es war ihm genug, sich zu der zweiten 
Ansicht zu bekennen. Jene Streitfrage, hiess es in der 
Einleitung, sollte vom Standpunkt der Wissenschaft 
aus entschieden werden. Es soll aber auch die Wahr
heit oder Falschheit jener zweiten Ansicht von demsel
ben Standpunkt aus entschieden werden. Und ich 
denke, es dürfte nicht fehlen in einer solchen ethno
graphischen Untersuchung. Der Verf. glaubte überall 
den Verfall eines alten vollkommenen Staats zu sehen, 
während er dem Despotisrn und Polytheism des rohe
sten Volks der Erde in ihrem Kampf mit dem Chri
stenthum der Missionare und der europäischen Hab
sucht und Herrschsucht seine Forschung widmet, dem 
Leben grausamer Halbmenschen, und doch fehlt seinem 
Glauben aller Grund. Ein Forscher wenigstens sollte 
mit einem Glauben dieser Art zurückhaltend sein. Brad
ford in seiner ähnlichen ethnographischen Untersuchung 
über Ursprung und Geschichte der Red Race hatte für 
seine Ahnungen über alle Wirklichkeit und Geschichte 
hinaus doch einige Wahrscheinlichkeitsgründe. Doch 
hier in der Südsee tritt man überall auf fabelhaftem, 
geistestodtem Boden umher, wo man Menschen frisst, 
die Gebornen mordet, kein Recht kennt, nur Gewalt 
und Willkür, kein Volksleben, also keine Geschichte, 
keine Freiheit, kaum eine Spur davon, und ich möchte 

sagen, auch keine Religion, denn was man davon hat, 
sind nur hässliche Formeln und scheussliche Brocken 
von Polytheism, keine Literatur, keine Gesetzgebung. 
Wo keine Geschichte auf die Nachwelt gekommen ist, 
weil der Mensch wie Vieh gedankenlos gelebt und oft 
wilder als die Thiere jener Zonen, und darum nie eine 
Geschichte gehabt, wie lässt sich da an einen alten 
patriarchalischen Staat denken, wie lässt sich da über 
alte Zustände und die Anfänge eines Staatslebens re
den, und das in so positiver Weise, als der Verf. ge- 
than? So viel glaube ich gewiss, dass die Südseevöl
ker als Abkömmlinge von dem despotischen Asien und 
dem hässlichen Afrika niemals eine Idee von Staatsle
ben und Volksfreiheit gehabt haben, von der Urzeit 
an bis auf die Entdeckungsperiode, ferner dass Niemand 
im Stande ist zu beweisen, dass die Südseevölker je
mals weniger kannibalisch gewesen sind, als seit der 
Entdeckungszeit. Den Glauben an eine Abstammung 
aller Menschen und Völker von Einem Menschenpaar 
und die modern gewordene Ahnung von einem glückli
chem und cultivirteren Lebensalter der Völker in einer 
unbestimmten Vorzeit, sei es vor oder nach der Sünd- 
lluth, halte ich für unzulässig, weil beide der Forschung 
nicht förderlich sind, stimme aber darin mit dem Verf. 
ganz überein. dass die Bekehrung der Südseevölker 
zum Christenthum nicht ihr Verderben, sondern ihre 
einzige Rettung gewesen ist. Und dieses hat er durch 
Thatsachen aus vielen, meistens englischen, Quellen 
vortrefflich dargestellt. Man werfe den Südsee-Missio
naren vor,' was man will, so kann es doch nicht ohne 
Muth und Begeisterung sein, dass sie sich in diese 
grauenhafte Heidenwelt gewagt, und wie ausserordent
lich gross ist ihr Verdienst, die menschenfressenden 
und kindermordenden Wilden von ihrem Höllenwege 
ab zum Erlöser der Welt gebracht zu haben. Und 
nicht allein das Christenthem war ihre Rettung, ihre 
einzige Rettung, sondern es ist für sie noch ein beson
deres Glück, dass das protestantische Christenthum von 
England her zu ihnen gekommen ist. Wäre es von 
despotischen Ländern Europas gekommen, es hätte den 
Wilden solchen Segen in seinem Gefolge nicht gebracht. 
Nun aber bringt es Volksfreiheit mit und die grossen 
Keime eines glücklichem Lebens, als politische Knecht
schaft gewähren kann. Russland ist es nicht geglückt, 
— die Bekehrung und Civilisirung der Südsee-Wilden 
ist den beiden freisten Völkern Europas, England und 
Frankreich, und der grossartigen neuen Welt anheim' 
gefallen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Im ersten Abschnitt des Werks ist es mir häufig vor
gekommen, der Verf. habe Diffenbach’s Travels be
nutzt, und ist er doch erst am Ende dieses Abschnitts 
einmal und hernach noch ein paarmal citirt. Die Tra
vels hätten häufiger erwähnt werden müssen, denn sie 
konnten oft genug eine sehr gute Quelle für unsere 
ethnographische Untersuchung sein. Auch die schon 
1841 erschienene ethnographische Untersuchung von 
Bradford, welche der Verf. nicht zu kennen scheint, 
hätte dem Forscher gute Winke geben können. Es 
war eigentlich nicht nothwendig, wäre aber doch er
wünscht gewesen, wenn der Leser einen Abriss, ein 
Bild von dem habitus corparum. des Volks, wovon in. 
einer ethnographischen Untersuchung gehandelt wird, 
gleich Anfangs vor Augen gehabt. Dies trägt zur leb
hafteren Aulfassung des Ganzen bei, und macht den 
Gegenstand anziehender. In den erwähnten Travels 
findet man die beiden Hauptracen der Südseebewohner 
treffend gezeichnet. Die eine Race, die Austral-Neger, 
fielen nicht in den Bereich der Untersuchung des Verf. 
sondern vorzugsweise oder fast ausschliesslich |die 
Völker von heller, farbiger Haut, oder von ihren drei 
Gruppen nur die eine, die wahren oder eigentlichen 
Polynesier, welche sich durch den Mythos von Mawi, 
das Tabu, die Kawa, ihre innige Dialekt-Verwandtschaft 
und ein hübscheres Äusseres von den andern Inselvöl
kern unterscheiden. Öfter ist der Ausdruck: „alle 
Südseevölke^ nicht gut gewählt, weil leicht zu Mis- 
verständniss ü wend, denn gewöhnlich sind nur die ei
gentlichen Polynesier gemeint. Das aristokratische 
Blut der Südsee ist aUzurem gemacht, und ausschliess
lich den Vornehmen die schönere Körperbildung und 
uomplexion zugetheilt, was zum Theil aus Irrthum ge
schehen, denn die genannten Vorzüge gehören nicht 
ausschliesslich einer bevorrechteten Klasse an, sondern 
im Allgemeinen der Race, dem gesammten Volksstamm 
der wahren Polynesier, von deren Schönheit, welche 
die übertreibenden Federn ausgeschmückt haben, man 
sich hüten muss, keinen zu hohen Begriff zu haben. 
Das wenigstens ist ganz gewiss, dass die meisten Be

wohner der Südseeinseln hässlich sind. Dass weder 
die mongolische noch die Neger-Race schön sind, wird 
doch wol kein Mensch germanischer Art leugnen. Un
ter solchen politischen Zuständen, wie sie in der Süd
see bestanden und noch zum Theil bestehen, versteht 
es sich von selbst, dass die dortige Aristokratie der 
intelligenteste und kenntnissreichste Theil des Volks 
genannt wird, so klein auch diese Intelligenz und Kennt- 
nissfülle ausfallen mag. Man denke nur nicht zu viel 
davon und lege den gehörigen Maasstab an die Lob
sprüche. Die Annahme einer Eintheilung der Südsee- 
Götter in drei Klassen nach den drei Klassen der Vor
nehmen im Volk ist erkünstelter als wahr, obwol ich 
nicht anstehen kann, den schleunigen Verfall des Hei
denthums der Südseewilden dem zu despotischen Zwe
cken so ungemein zusammengekünstelten Wesen dieses 
Heidenthums zuzuschreiben. Die Zwangsgewalt von 
Fürsten- und Priestertyrannei knüpfte sich an alle Le
bensverhältnisse jener Wilden, ein dürres System von 
Formen und gedankenlosen Manieren war ihre Religion, 
weiter nichts, ohne Seele, ohne Liebe, ohne Kraft, 
darum fielen die Formen zusammen wie ein morsches 
Geripp, schnell und unwiederbringlich, als der christ
liche Missionar mit der Macht der Begeisterung sie 
angefasst. Es habe wol ein tieferer religiöser Geist 
im Bewusstsein dieser Völker damals geschlummert, 
welcher beim Übertritt zum Christenthum erwacht, meint 
der Verf. Diese Ansicht oder Idee ist grund- und bo
denlos. Was das Tabu betrifft, so wird es eine uralte 
Eimichtung genannt, darum weil es so allgemein ver
breitet sei. Der Grund reicht nicht hin, denn die Fol
gerung ist nicht folgerecht. Wo des berauschenden 
Getränks der Kawawurzel erwähnt ist, füge ich hinzu 
aus Diffenbach, dass der Gebrauch der Kawa nur den 
eigentlichen Polynesiern eigen ist. Zu den genannten 
Ursachen der Abnahme der Bevölkerungen der Süd
seeinseln möchte ich noch die von den Europäern er
lernten neuen Bedürfnisse und Lastei hinzufügen, und 
dass auf Europa der grösste Verdacht liegt, die Lust
seuche nach den Südseeinseln gebracht zu haben. Eine 
furchtbare Verantwortung, ein grosses VerderbenFer
ner ist zu bedenken, dass in jedem despotisch regierten 
Lande die Volkszahl wenig wächst, am wenigsten un
ter so despotischen und kannibalischen Verfassungen, 
wie in der Südsee, welche die eingerissene ausseror
dentliche Liederlichkeit theils erzeugt hatten, theils ver
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mehrten. Lang erfahrene politische Knechtschaft eines 
Volks prägt sich an seinem Körper und an seiner Seele 
ab. Die diebische Gesinnung, Verrätherei und Hinter
list in den Südseevölkern zeugen theils von deren Art 
und Herkunft, theils von der Despotie, welche so lange 
auf ihrem öffentlichen Leben gelastet. Die in dem 
Abschnitt über das Tättuiren hinzugefügten Hypothesen 
des Verf. theile ich nicht, da ich überzeugt bin, dass 
das Tättuiren ursprünglich ein Eigenthum der sämmtli- 
chen rothen Race oder der Mongolenvölker war, auch 
der Red Race auf dem amerikanischen Continent, und 
alle Spuren, welche sich in unsern nördlichen Ländern, 
von den Finnen an bis nach Orkney, vom Tattoiren 
Enden, halte ich aus geschichtlichen Gründen für Über
bleibsel einer eingeführten mongolischen Sitte. Dahin 
gehören vermuthlich auch die tincta corpora der Arier 
(TacfyGerm. 43), die Gesichts- und Gliederzeichnungen
oder Verzierungen, welche nicht wieder abgewaschen 
werden konnten, bei Agathyrsen (Pomp. Mela), Pichten 
und andern Völkern. Mit Rücksicht auf die Bestattung 
der neuseeländischen Todten in sitzender Stellung und 
mit erhobenen Knien, den Kopf zwischen die Beine 
gedrückt, und die Hände unter die Knien gesteckt, ist 
hier zu erinnern, dass dieser Brauch der ursprünglich 
mongolische ist. Die Mongolen beerdigten ihre Todten, 
das Verbrennen war keine Sitte. Die ägyptische theilte 
sich den Juden mit, und die jüdische den Christen, die 
ägyptische aber war mongolischer Entstehung. Die 
Beerdigung in jener südseeländischen Stellung kommt 
auch bei der rothen Race auf beiden amerikanischen 
Continenten häufig vor, desgleichen in Schottland, Ork
ney und Skandinavien. Eine ähnliche Sitte, wie in den 
Tonga-Inseln, wo man die Todten in kleinen Böten be
grub, fand sich auch unter den Wilden Nordamerikas, 
wo man die Leichen in solchen Canoes zwischen Bäu
men aufliängte. Die Lehre, dass die Sprachen aller 
jener Inseln im Ocean zwischen Amerika und Asien 
bis nach Java und Sumatra, ja bis nach Madagascar 
aufs engste verwandt seien, ist eine sehr zweifelhafte 
Lehre. Sie würden also ein Gebiet von 200 Längen
graden einnehmen, nämlich von 110° W.L. (Greenwich), 
worauf die Oster-Insel liegt, bis zu 310° W.L., der Be
legenheit Madagascars. Schon darum ist die Behaup
tung so bedenklich, weil die Südseevölker aus zwei 
sehr verschiedenen Hauptracen bestehen. Die eine 
sind die Austral-Neger oder die sogenannten Papuas, 
die andern die Völker von hellerfarbiger Haut, wozu 
die eigentlichen Polynesier gehören. Beide sind Misch- 
lings-Racen, das Hauptelement in der ersten ist das 
negerartige, in der zweiten das malayische. Weder 
die eine noch die andere sind hübsch, leider ist das 
meiste Menschliche auf Erden hässlich. Mongolen und 
Neger und ihre Bastardarten haben bisher den grössten 
Theil der Welt inne gehabt, solche hässliche Gestalten.

Beide haben hohe Backenknochen, welche das mensch
liche Angesicht entstellen, mehr Thierisches als Edles; 
sie scheinen dem Reich der Nacht anzugehören, ihr 
Geist ist dunkel wie ihr Anblick, ihr Ursprung so fin
ster wie sie selbst, den Affengeschlechtern und andern 
Thieren ihrer Zonen, welche wild in Wäldern hausen, 
sind sie ähnlich in Form und Natur, und Neger und 
Orangutang werden ihre Verwandtschaft merken, wenn 
sie einander begegnen. Die meisten Gegenden der 
Erde, ganze Welttheile, Afrika, ganz Amerika, der 
grösste Theil von Asien, die ganze Südseewelt und das 
nördliche Europa, sind von Menschen mit hohen Backen
knochen und widriger Physiognomie bewohnt, sie sind 
alle, sagt man, nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen, 
es heisst, sie sollen alle nach Einem Himmel, und viele 
Millionen leben noch wie Thiere, viele sind nicht so 
schön geformt, viele mit schändlich flacher Stirn, und 
viele sind hässlicher als die Robben, denen sie gleichen, 
und deren rohen Speck sie essen zusammen mit Fleisch
stücken von eben gefangenen Vögeln, welche sie aus
beissen, während die Federn davonfliegen. Der grösste 
Theil der Südseewelt liegt südlich vom Äquator, wel
cher vom Meridian des 164. östlichen Längengrades 
durchschnitten in südwestlicher Richtung die Localität 
der Austral-Neger bestimmt, deren ähnliche Mischlings- 
Race ebenfalls auf Madagascar angetroffen wird. Die 
nächste westliche Grenze dieses einen grossen Völker
elements der Südsee ist Afrika, das Land der Dumm
heit, die natürliche Lage zeigt schon, dass von dorther 
die ursprüngliche Wanderungs-Route der Austral-Neger 
ging. Die Urheimath der zweiten Hauptrace, der ma- 
layo-mongolischen, war ohne Zweifel Asien, und aus 
der Belegenheit ihrer Inselgruppen lässt sich schliessen, 
dass der Strom ihrer Wanderung von der malayischen 
Halbinsel aus in östlicher und südöstlicher Richtung 
geschehen. Die Sprachen der Austral - Neger können 
mit denen derjenigen Völker, deren vorwaltendes Ele
ment das mongolische oder der rothen Race ist, gewiss 
nicht aufs engste verwandt sein. Eine tiefere For
schung, denk’ ich, wird meine Behauptung rechtferti
gen. Der Verf. stützt sich auf Wilh. v. Humboldt’s 
(und auch zum Theil Bopp’s) Studien des Kawi, allein 
die Austral - Neger sprechen das Kawi nicht. Seiner 
Annahme von Völkerverfall auf den Südseeinseln ge
mäss, handelt der Verf. auch von einem Verfall der 
dortigen Sprachen. Allerdings kann nur da von Sprach
verfall die Rede sein, wo man ein untergegangenes 
geistiges Leben annimmt. Allein ein solches kann un
ter den Südseevölkern nicht bewiesen werden, Wie 
konnte eine Sprache auch bei solcher Volksleblosig
keit, wie in der Südsee, gedeihen, wo die zerrissene 
Brockenhaftigkeit der Inselwelt von jeher politischer 
Knechtschaft und allen Greueln des Despotismus so 
günstig gewesen ist; und daraus erklärt sich auch, dass 
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diesen Wildesten der Erde alle Literatur fehlte. Bei 
aller ihrer Rohheit konnten sich die Südseevölker, ich 
will nicht sagen ein Trümmerwerk — denn das setzt 
ein gewesenes Ganzes voraus, woran ich nicht glaube 
— sondern einige Bröcklein von Chronologie bis auf 
die spätesten Zeiten erhalten. Was der Verf. davon 
mitgetheilt, hätte er — und das wäre dem Forscher 
wie dem Leser willkommen gewesen — mit einzelnen 
übereinstimmenden Angaben betreffend die Chronologie 
der Urbewohner Amerikas in Bradford’s angeführtem 
Werk vergleichen können, wenn er dasselbe gekannt 
hätte. Gewiss ist es zum Heil und zur einzigen Ret
tung der Südseevölker, dass Christenthum und England 
ihre Wildheit bändigen und die armen Wilden zu einem 
bessern Leben vorbereiten, wiewol es zu beklagen ist, 
dass päpstliches Wesen auch da den protestantischen 
Bekehrern hemmend in den Weg getreten ist. Chri
stenthum und England haben zwar auch mancherlei 
Verderben mitgebracht, was die Südsee noch nicht 
kannte, doch das ist für klein zu rechnen gegen das 
grosse Verderben, worin jene Welt versunken lag und 
noch zum Theil versunken liegt. Im Übrigen könnte 
die heftige Spannung zwischen protestantischen und 
römischen Missionaren leicht grossen Unsegen erzeugen, 
an ihre Aufhebung oder Wegräumung ist nicht zu den
ken, denn ihre Wurzel steckt viel zu tief im Glauben. 
Zum Schluss füge ich noch das hinzu. Die französi
sche Bekehrungs- und Colonisirungssache in der Süd- 
see hat keinen ehrenhaften Charakter, weder in ihren 
Anfängen, noch in ihrem Fortschritt. Weder der Ca- 
pitain Laplace (1838) mit seinem hässlichen Vertrage, 
noch der Capitain Mallet (1842) handelten als Ehren
männer in den Sandwich - Inseln. Ebenso wenig der 
Admiral Dupetitthouars in Tahiti (1842). Ihre Trieb
federn waren gemein genug.

Durch diesen Beitrag zur Kunde der Begebenhei
ten, welche sich seit der Entdeckungszeit in der Insel
gruppe der eigentlichen Polynesier zugetragen haben, 
und insonderheit zur Wissenschaft der Ethnographie, 
welche leider noch mit einem unbebauten Felde zu 
vergleichen ist, vor Allem hier diesseits der See, hat 
sich der Verf. ein Verdienst erworben und den deut
schen Hochschulen ein Beispiel zur Nachahmung hin
gestellt. Denn wie bitterwenig ethnographische Kennt
nisse man bisher im Allgemeinen bei Jung und Alt, 
Gelehrten und Ungelehrten i» dem gesammten gelehr
ten Deutschland, welches durch Wissenschaft den Man
gel und die Armuth seines politischen Lebens zu er
setzen meint, fortwährend anzutreffen pflegt, ist zum 
Erstaunen. Am traurigsten ist es auch hiermit auf den 
Universitäten bestellt — es wird ja zur Belebung und 
Betreibung solcherlei Studien, als wären es nichtswür
dige Allotrien, aus Vorurtheil, Dünkel und fauler Ge
wohnheit wenig oder nichts gethan, und man steht ja 

auch mit jenen fernen Schauplätzen der Geschichte und 
des thatenreichen Lebens ungefähr in gar keiner Ver
bindung, selbst praktische Zwecke sind hier kein An
trieb wie bei den lebenden Völkern — ich meine in 
Westeuropa und Amerika —, denn die hat man nicht. 
Der Student bei uns zu Lande, unwissend in der Erd
kunde unwissend in der Völkerkunde, unwissend in 
der Geschichte, unwissend in den Naturwissenschaften, 
dringt glücklich und glänzend dnreh sein Amtsexamen 
hindurch und häufig mit Ruhm gekrönt. Desto mehr 
Lob verdient das Buch, dessen Anzeige, Beurtheilung 
und Empfehlung mir eine angenehme Pflicht geworden 
ist, es bietet nicht allein eine anziehende, sondern auch 
eine nützliche Lectüre dar, es ist in einem würdigen 
Stil abgefasst, man sieht, dass ein denkender Mann es 
geschrieben, der nicht alltäglich denkt, die Urtheile 
über streitige Gegenstände sind im Ganzen in verstän
diger und gerechter Weise gegeben; ein Meisterwerk 
ist es nicht, aber doch ein Werk, was Lob und Nach
folge verdient, die Abfassung w ar nicht schwer, sobald 
erst der leitende Gedanke, wovon das Ganze ausging, 
gefasst war, es zeigt sich viel Fleiss darin, aber auch 
manchmal ein zu grosses Festhalten an gewissen Au
toritäten, viel Freimüthigkeit, aber auch einige Befan
genheit, manche eigene Forschung, aber noch mehr 
auf Glauben angenommene, welche nicht immer die 
Prüfung bestehen würde, und deren nähere Nachwei
sung hier der Raum nicht verstattet, die kleinen Schwä
chen, welche hier und da, sei es in der Vorrede, oder 
in der Einleitung, oder im Verlauf der Forschung selbst 
hervorblicken, rüge ich nicht, und würde es auch an 
keinem andern Orte thun, warnen aber möchte ich den 
tüchtigen Verf. dieses Buchs, im Fall er, was zu wün
schen wäre, ferner ethnographische Forschungen un
ternehmen sollte, die Schranken dieser seiner Lieblings- 
Wissenschaft scharf ins Auge zu fassen und die Grenze 
nicht zu überschreiten, wie berühmte Männer, welche 
in Deutschland nach der hergebrachten philisterhaften 
Weise für unfehlbar gelten, und denen man ihr verdien
tes einfaches Lob mit vollem Halse verdoppelt und 
verdreifacht, alle Fehler und Misgriffe aber durch die 
Finger sieht, in der Wissenschaft der Geographie ge
than, indem sie viel zu weit in das Gebiet der eigent
lichen Geschichte hinübergegriffen haben, endlich, in 
fernem Forschungen ähnlicher Art nicht allzusehr 
den Missionaren zu vertrauen, auch den englischen 
nicht, gegen deren Urtheile üher die Heidenwelt, ferner 
gegen deren Orthographie der heidnischen Sprachen 
u. d°4. m. man nicht immer frei von einigem Verdacht
bleiben darf. 

Kiel. K. J. Clement.
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Xiateinisclie Sprachkunde.
1. Latinsk Sprogläre til Skolebrug, af J. TV. Madvig. 

Kjöbenhavn, Gyldendalske Bogh. 1841. 8.
2. Bemärkninger i Anledning af Prof. Madvig s Lat. 

Sprogl. af dens Forfatter. Kjöbenhavn, Gyldendalske 
Bogh. 1841. 8.

3. Om pädagogiske Mangler og Misgreb i Prof. Madvig’s 
Lat. Sprogl. Af[>. Hiort. Kjöbenhavn, Höst. 1842. 8.

4. Bemerkungen über verschiedene Punkte des Systems 
der lateinischen Sprachlehre und einige Einzelheiten 
derselben. Als Beilage zu seiner lateinischen Sprach
lehre von J. N. Madvig. Braunschweig, Vieweg. 
1843. Gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

5. Lateinische Sprachlehre für Schulen von Dr. J. 
Madvig. Professor. Braunschweig, Vieweg. 1844. 
Gr. 8. 10 Ngr.

Es werden hier fünf Schriften zusammengestellt, un
ter welchen vier demselben Verf. angehören, von denen 
freilich nur Nr. 5 und in gewissem Sinne Nr. 4 für 
Deutschlands philologische Literatur von allgemeinem 
Interesse sind, die aber gerade in ihrer Zustammen Stel
lung , wie Ref. hofft, einen nicht uninteressanten Bei
trag liefern zur Kenntniss des besondern Zustandes der 
philologischen Literatur Dänemarks, sowie zur Charak
teristik des mit Recht gerühmten Dr. J. N. Madvig, 
Professor an der Universität in Kopenhagen. Dass 
daneben Nr. 5 und Nr. 4 auch an sich für die Litera
tur der lateinischen Grammatik Deutschlands von Be
deutung sind, wird nicht geleugnet werden können.

Am Ende des 18. Jahrh. stand die Lateinische 
Grammatik Dänemarks auf gleicher Stufe mit der la
teinischen Grammatik Deutschlands, soweit dies zu 
beurtheilen ist nach derjenigen Grammatik, welche auf 
der Mehrzahl der Gelehrtenschulen im Gebrauche ist. 
Dies Urtheil ist freilich in Beziehung auf Dänemark 
um Vieles sicherer, weil die Gelehrtenschulen dieses 
Landes nicht allein um ihrer politischen Abhängigkeit 
willen im Allgemeinen auf gleicher Stufe stehen, son
dern noch mehr deshalb, weil die von ihnen entlasse
nen Schüler sich sämmtlich derselben Prüfung unter
werfen müssen, die nach bestimmten äussern Normen 
vorgenommen wird, sodass die Einführung einer eige
nen neuen Schulgrammatik für eine einzelne Schule 
eine Neuerung ist, die sehr viel bedenkliches haben 
muss. Dies leuchtet um so mehr ein, wenn man weiss, 
dass die Rectoren der Gelehrtenschulen Dänemarks 
das Dimissionsrecht verlieren, wenn von ihnen entlas
sene Schüler wiederholt bei dem akademischen examen 
artium in Kopenhagen nur die niedern Grade erreichen. 
Da diese Prüfung ausserdem sich , wie gesagt, inner
halb fest bestimmter äusserer Normen bewegt, so ist 

eine Schulgrammatik des Prof, eloqu. in Kopenhagen 
für Dänemarks Gelehrtenschulen in gewissem Sinne ein 
nicht zu vermeidendes Schulbuch, denn der Prof, eloqu. 
ist zugleich erster Examinator. Erinnert man sich dar
an , so wird man zugeben müssen, dass Hr. P. Hiort 
mit Recht eine lateinische Schulgrammatik von Hrn. 
J. N. Madvig für einen den dänischen Gelehrtenschu
len höchst wichtigen Gegenstand ansah, und man wird 
es ihm als Verdienst anrechnen müssen, die Discussion 
über ihre etwaigen Mängel sogleich mit Freimüthigkeit 
begonnen zu haben; auch dann noch, wenn er dabei 
nach seiner Art in Einzelnem die Grenze überschritt-

Jakob Baden, gleichfalls Prof, eloquent, in Kopen
hagen, gab 1782 seine Grammatica Latina heraus, 
und sie gelangte bald zu allgemeiner Anwendung. Da
mit soll aber in keiner Weise angedeutet werden, dass 
jenes Buch diesen Erfolg nicht seinem eigenen Werthe 
verdankt habe. Ref. hat bereits vor reichlich sieben 
Jahren (vgl. Historische Übersicht des Studiums der 
lat. Gramm. S. 60) der Baden’schen Grammatica La- 
tina ehrend gedacht, und hat seine Ansichten über die
ses Schulbnch so wenig geändert, dass er vielmehr ge
rade darin, dass die dänischen Schulmänner nicht fleissig 
fortgebaut haben auf dem von ihrem Baden geebneten 
Grunde, die wichtigste Veranlassung sieht, dass ihre Ge
lehrtenschulen jetzt in einem Zustande sind, mit welchem 
die Tüchtigsten ihrer Schulmänner, so namentlich ein In- 
gerslev, keines wegs zufrieden sind. Die classisch Gebilde
ten unter den jetzigen Dänen erinnern sich ihres Baden’s 
noch jetzt gern, und die Einzelnen, welche es erlebten, dass 
selbst dort unser Bröder eindrang, wären lieber, was 
ihnen nicht zu verargen war, bei ihrem Baden geblie
ben. Auch fehlte es den Dänen nicht an einem Manne, 
welcher den alten Baden dem raschen Schwünge der 
neuern Zeit anzupassen sich bemühte.. N. Fogtmann 
lieferte bis zur siebenten Auflage die Grammatica La
tina in erneuerter Gestalt. Ja, nach 1841 hat der Re
ctor Dich mann eine achte Auflage dieser Grammatica 
Latina besorgt, die aber erst nach der M.’schen er
schien. Im Allgemeinen muss zugegeben werden, dass 
man auch in Dänemark zu dem Bewusstsein gekommen 
war, dass dem classischen Studium eine grössere Be
lebung noth thue, und dass dort nicht Wenige, wie 
auch anderswo, sich überzeugt hielten, dass eine ver
besserte Methode des Unterrichts an der Zeit sei. 
Schon deshalb musste eine neue Bearbeitung der latei
nischen Schulgrammatik ein zeitgemässes Unternehmen 
genannt werdenum so mehr, da auch in Dänemark 
die Schulgrammatiken anderer Sprachen die lateinische 
zu überflügeln drohten. Dass unter den Dänen dagegen 
die Schulgrammatik ihrer eigenen Muttersprache gleich
falls zurückblieb, und dass es sogar den Herzogthiimern 
Schleswig-Holstein noch immer an einer Grammatik der 
dänischen Sprache fehlt, die einigermassen neben den 
übrigen Schulgrammatiken ihren Platz behaupten könnte, 
gehört zu den merkwürdigen Erscheinungen der neue
sten Geschichte der dänischen Sprache und Volks- 
thümlichkeit. (Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von A. Hrocktiaus in I^eipzig.
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Schriften von J. N. Madvig und P. Hiort.

(Fortsetzung aus Nr. 251.)
Jtlr. M. kam a]s0 durch die Herausgabe seiner latei
nischen Schulgrammatik in dänischer Sprache einem 
anerkannten Bedürfnisse seines Vaterlandes entgegen, 
und es steht, zumal unter den angedeuteten Verhält
nissen, allerdings zu erwarten, dass seine Gramma
tik bald auf den meisten , wo nicht allen Gelehrten
schulen Dänemarks ein?*eführt  sein wird, wie dies schon 
jetzt grossentheils der Fall ist. An unsern Zumpt, um 
dies gleich zu bemerken, reiht Hr. M. sich zunächst an, 
und es möchte wol sein , dass er sich eines ähnlichen 
dauernden Erfolges, wie Zumpt unter uns oder Baden 
in Dänemark genossen hat, erfreuen könnte, wenn sein 
Buch früher erschienen wäre. Jetzt steht zu erwarten, 
dass der krampfhaft aufgeregte Eifer vieler Dänen ?für 
ihre Nationalität und Sprache, den selbst classisch 
durchgebildete Wortführer, wie Grundtvig u. A., be
nutzten, um Geringachtung aller classischen Bildung in 
ihrem Volke zu erzeugen, später, wenn er erst von der 
Bekämpfung des Fremden zu sich selbst zurückgekehrt 
ist, ein tieferes und schärferes Studium der eigenen 
Sprache hervorrufen und dadurch die Grammatiker der 
classischen Sprachen nöthigen wird, auch auf ihrem 
Gebiete einem rascheren Fortschritte zu folgen. Die 
Gelehrtenschule Dänemarks thut wohl daran, die bis
her unternommenen Angriffe unbeachtet zu lassen; spä
ter wird auch sie, so hoffen wir, ihren belebenden 
Kampf zu bestehen haben. Wer sich von Dänemark 
und seinem Sprachkampfe im eignen Lande ein Bild 
entweifen will, der erinnere sich an Deutschland im 
J. 18L> u. .. die Veranlassung zum Kampfe, und was 
dahin gehört, ist allerdings sehr verschieden, denn der 
Däne hat sich seinen Gegner selbst geschaffen, aber 
die einzelnen Erscheinungen sind oft ganz dieselben. 
Jeder, welcher ein freudiges Emporblühen jeder Natio
nalität und Sprache mit uns wünscht, muss hoffen dass 
auch die Dänen ihre Grimm und ihren Becker haben 
werden; aber dann wird es auf ihren Gelehrtenschulen 
dem Madvig ergehen, wie es unter uns bereits auf 
vielen Schulen Zumpt ergangen ist. Neben der £r. 
kenntniss, dass das Sprachstudium einen tiefem und hö- 
hem Zweck, als äussere Sprachzerlegung hat, können 
Beide sich nicht auf der Schule halten. Ob der eigene 
Sprachkampf der Dänen gleich dem der Deutschen zu 

einem erfreulichen Resultate gelangen wird, hängt da
von ab, ob er sich befreit von der politischen Gereizt
heit, die ihn jetzt so völlig durchdringt, dass selbst 
Grundtvig, der seinem Volke in iVahrheit ein Jakob 
Grimm sein konnte, durch politischen Fanatismus sich 
den besonnenen Männern der Gegenwart entfremdet 
und seine zukünftige Wirksamkeit trübt, wo nicht ver
nichtet. Hr. M. selbst kann aber nicht wünschen, 
dass seiner Grammatik deshalb, weil ein Stillstehen 
oder gar ein Zurückgehen der sprachlichen Entwicke
lung seines Volkes vorausgesehen wird, das Progno
stiken einer längern Alleinherrschaft gestellt wird.

Die kleine Brochüre Nr. 2 erschien einige Monate 
nach der lateinischen Grammatik, obgleich sie als Vor- 
rede zu derselben dienen sollte: ein Anhang konnte 
aber freilich erst nach der Grammatik erscheinen, denn 
er enthält eine Antwort auf eine von Prof. P. Hiort in 
der dänischen Zeitung ,,Fädrelandet“ (Nr. 723) erschie
nene Kritik der Grammatik, und rief selbst wieder 
Nr. 3 hervor.

Hr. M. schliesst die logische Seite der Sprache 
aus, will aber, dass die Grammatik rational sei, und 
macht der Baden’schen Grammatik den Mangel an ra
tioneller Behandlung zum Hauptvorwurf. Baden ver
langte, wie Ref. schon (a. a. 0. S. 60 ff.) bemerkte, 
„die lateinische Grammatik ist die erste Logik der Ju
gend“, und „viel weniger wichtig ist es, dass sie uns 
den Weg bahnt zur Kenntniss der lateinischen Sprache“; 
— er verlangte also nicht nur eine rationelle Behand
lung seines Stoffes, sondern hatte auch ein rationelles 
Ziel vor Augen. Bedenkt man daneben, welche Hülfs- 
mittel Beiden zur Hand waren, so wird man, was die 
rationelle Lösung der Aufgabe betrifft, schwerlich Hrn. 
M. den Preis zuerkennen. — Hr. M. bemerkt sodann, 
dass die zwei Verfasser, denen Dänemark nach Baden 
lateinische Grammatiken verdanke, welche nicht nur 
Übersetzungen seien, selbst schwerlich grosse Ansprüche 
auf Originalität machen würden: er denkt vermuthlich 
an Sören Nic. Th. Bloch, dessen Verdienste um Däne
marks griechische Schulgrammatik anerkannt sind, und 
an N V. Dorph, dessen lateinische Grammatik 1825 
(zweite Äufl. 1831, dritte Aufl. 1841) erschien, und die 
unparteiische Kritik urtheilt schonender über Beide. 
Schonender wird von ihm „sein junger Freund“ Ldv. 
Oppermann behandelt, der 1840 seine „Latinsk Spro- 
gläre Ul Skolebrug“ (Kopenhavn, Reitzel) herausgab. 
Freilich meint Hr. M., es sei ihm nicht gelungen, aus 
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dem von Rask (gedruckt und ungedruckt) dargebote
nem Materiale auf dem von Billroth und Zumpt geleg
ten Grunde ein ganzes und festes Gebäude aufzuführen; 
und Ref. gibt zu, dass allerdings Billroth und Zumpt 
keineswegs so sehr in einer Ebene neben einander lie
gen, dass auf beiden zugleich ein dauerhaftes Gebäude 
aufgeführt werden könnte, muss aber auch bemerken, 
dass Oppermann selbst zunächst nur an Billroth dachte, 
und dass die Kritik nicht befugt ist, auch Zumpt als 
die Grundlage seines grammatischen Systems zu 
nennen, weil er aus der reichen Stoffsammlung dieses 
Grammatikers Manches aufnahm. Bei gleicher Kritik, 
die Ref. aber besonders in Beziehung auf eine Schnl- 
grammatik durchaus verwirft, liesse sich in Beziehung 
auf das M.’sche System eine ziemliche Reihe von 
Grammatikern nennen. — Es folgt eine Kritik der Lei
stungen der Deutschen, die wir vollständig mittheilen, 
weil es den Deutschen interessant sein wird zu hören, 
wie dort über diesen Zweig ihrer Literatur geurtheilt 
wird. Hr. M. sagt (p. 4): „Blicken wir nun hin auf die 
reichere deutsche Literatur, von deren Erzeugnissen wir in 
diesem Zweige so abhängig gewesen sind, so zeigt sich, trotz 
des Verdienstlichen in manchen hierhergehörigen Arbeiten, doch 
keineswegs ein recht befriedigendes Bild. Neben Werken, 
die sich mehr in der alten Form bewegen mit einem grossen 
Reichthume an einzelnen praktischen Bemerkungen und Beob
achtungen (obgleich keineswegs immer correct genug ausge
drückt und begrenzt), aber mit einem in die Augen fallenden 
Mangel an System, strenger Anordnung und zusammenhängen
der, klarer Entwickelung der Grundbegriffe, sowie ohne son
derliche Berücksichtigung des Lichtes, welches neuere Sprach
forschungen nach andern Seiten hin auch auf die lateinische 
Grammatik geworfen haben, namentlich auf die Formenlehre, 
begegnen uns auf der andern Seite Systemreformatoren, die 
sich mit dem besten Streben doch so unsicher bewegen, dass 
es bald einleuchtet, dass sie nicht über Begriff und Stoff Herr 
geworden sind, weshalb ihre Bücher (S. 5) auch ein sehr 
unglückliches Gemisch einer dogmatisch-elementaren und einer 
raisonnirenden und begründenden Darstellung darbieten. Fort
während stösst man auf unklare und falsche Vorstellungen von 
der Sprache und der Bedeutung ihrer Kategorien, in der 
Syntax auf willkürliche und spielende, das Zusammenhängende 
zerreissende Eintheilungen und Anordnungen, auf Darstellun
gen, die von Nebenseiten (Bisider) und äussersten Punkten 
(Yderpunkter) bei der Anwendung einer Form ausgehen, mit 
einem steifen Festhalten und pedantischer Deduction, anstatt 
der vom Mittelpunkt aus sich verbreitenden, nicht immer streng 
begrenzten Bewegung frei (?) zu folgen, — in der Formen
lehre auf verfehltes Auffassen fremden, comparativen Stoffes, 
und auf ein etymologisirendes Errathen anstatt eines durch 
vergleichende Betrachtung geschärften Blickes für die eignen 
Analogien der speciellen Sprache, in welchem letzten Misgriffe 
die Verfasser getreu unterstützt werden von denjenigen, die 
von Aussen her ihnen guten Rath ertheilen zur Verbesserung 
der griechischen und lateinischen Grammatik. Es zeigt sich 
bald, dass es nicht blos die elementare Vorstellung ist, welche 
fehlt, sondern eine sichere wissenschaftliche Grundlage, eine 

klarer und ungehinderter Betrachtung der allgemeinen 
Aufgabe und Mittel der Sprachen und mit vorurtheilsfreiem 
Blicke' auf die Eigentümlichkeit und Stellung der alten Spra

chen entworfene Construction der Grammatik und durchge
führte Entwickelung der grammatischen Kategorien, die ruhig 
und umherschauend und mit besonnener Exegese und Kritik 
sich durch die Masse des historischen Stoffs hindurchbewegt. 
Deshalb treten die Mängel, besonders die syntaktischen (die 
sich übrigens auch zeigen in der griechischen Grammatik), 
beinahe am stärksten hervor in Werken, welche sich über den 
elementaren Standpunkt erheben wollen, wie (um zwei übri
gens in ihrer ganzen Erscheinung höchst verschiedenen Schrif
ten zu nennen) in Ramshorn’s weitläufigem Schematismus von 
bald gänzlich inhaltsleeren, bald sich unter einander wider
sprechenden Regeln mit dem angefügten reichen Aggregat von 
Beispielen, die übrigens nicht selten verdreht oder misverstan- 
den sind, oder die Regeln widerlegen, oder in Reisig’s, wo 
die Rede ist vom Systeme und der Erklärung der Phänomene, 
unzusammenhängenden und spitzfindigen Einfällen, die aus 
Mangel an einem festen Princip beinahe überall das Einfache 
und Richtige verfehlen (S. 6). Reisig’s Vorlesungen u. s. w. 
von F. Haase. Dieselben enthalten einzelne gute Bemerkun
gen von ihm selbst und Erinnerungen an ältere Bemerkungen. 
Übrigens sind die Noten des Herausgebers wichtiger als der 
Text. Reisig’s Mangel an einem natürlichen, der wirklichen 
Bewegung der Sprache folgenden Systeme ist übrigens der 
Mangel der Hermann’schen Grammatik, derjenigen, welche 
hervorging von der Unanwendbarkeit der Kant’schen Katego
rien auf die Sprachformen. Erwartet aber Jemand eine be
deutende Hülfe zu einer festem und sicherem Darstellung der 
lateinischen Grammatik bei den neuern und neuesten deutschen 
Verfassern zu finden, welche die sogenannte allgemeine Gram
matik behandeln, so fürchte ich, dass man gerade bei diesen 
die Unklarheit über Aufgabe und Leben der Sprache und über 
das Wesen ihrer Formen stärker und nackter hervortreten 
sehen wird, indem das eifrige Bestreben der Sprachforschung 
die grösste und tiefste Bedeutung zu vindiciren fortwährend 
die Sphäre verfehlt, aus welcher die grammatischen Kategorien 
ihren ganzen Inhalt holen und in welcher sie ihre ganze Bolle 
spielen, — oder dass man doch einseitige, die Sprachbewe
gung keineswegs umfassende Schematismen antreffen wird.“ —■ 
Ohne die theilweise Wahrheit dieses Urtheils leugnen 
zu wollen, ohne für den Einen oder den Andern, na
mentlich für Ramshorn und Reisig, was bei einer sol
chen Kritik eben nicht schwer wäre, eine Lanze zu 
brechen, ohne aus Hrn. M.’s eigener Grammatik nach
zuweisen, wie viel er selbst den so hingeworfenen 
neuern Bestrebungen der Deutschen in der lateinischen 
Grammatik verdankt, wozu beinahe jede Seite seines 
Buchs Gelegenheit gibt, — so wird man zugeben müs
sen, dass er das Seinige gethan hat, um seine Lands
leute von dem Studium der deutschen Grammatiker 
abzuschrecken und zu seinem Buche hinzuziehen. Aber 
es ist in der That zu bedauern, dass ein Mann, dessen 
Gelehrsamkeit und scharfes Urtheil über Einzelnes an
erkannt ist, dem die in unsern lagen nicht unbedeu
tende Ehre beigelegt werden muss, dass er sich frei 
hielt von dem politischen Schwindel, der so Viele der 
Seinigen ergriff, dem die classische Literatur seines 
Vaterlandes namentlich in der Kritik so Treffliches 
verdankt, über fremde Leistungen ein solches Urtheil 
fällt. Ob er die Seinigen überzeugt hat, wissen wir 
nicht; dass in einer wirklich freien Literatur das Ge
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gentheil leicht die Folge wäre, wissen wir: P. Hiort 
gesteht (Nr. 3, p. 43): „Zu einem freien Urtheil44 — 
Hrn. M. gegenüber — „in philologischen Dingen ge
hört schon unter uns ein gewisser Muth;44 und er ist 
nicht überzeugt worden, sondern sagt, dass er bisher 
Hrn. M.’s Urtheile über andere, namentlich deutsche 
Philologen für volle Wahrheit gehalten habe, aber nun
mehr zweifelhaft geworden sei. Übrigens ist die Reihe 
der Grammatiker, welche Hr. M. als von ihm benutzt 
angibt, nicht klein, denn er nennt äusser Ramshorn 
und Reissig Vossius, Ruddimann, Schneider, Krebs, 
Zumpt, Billroth, Weissenborn, seltener A. Grotefend.

Hi. M. hofft vor Allem ein gutes Schulbuch gelie
fert zu haben. Dagegen war es aber gerade, dass P. 
Hiort sich erhob, und Ref. muss ihm in Vielem bei
stimmen (s. Nr. 3). Dass Hr. M. sich die Aufgabe 
nicht zu niedrig stellte, liegt vor; er sagt (S. 8): „Ein 
Schulbuch muss die reifste Frucht eines strengen und 
gründlichen Studiums der Wissenschaft sein f44 — aber 
die zweite Hälfte: „Ein Schulbuch muss das Resultat 
gereifter Schul-Erfahrung sein’44 _  die fehlt hier, und 
wird in der Grammatik selbst oft sehr vermisst. Hr. 
M. sucht sodann (S. 9) sich zu rechtfertigen, dass er 
in den Declinationstabellen u. s. f. manche Einzeler
scheinung mit aufnahm oder beibehielt, und weist dar
auf hin, dass dieselben durch den Druck kenntlich ge
macht sind; wir würden nicht mit ihm darüber rechten, 
wäre Letzteres nur in pädagogisch richtiger Weise ge
schehen, was durchaus nicht der Fall ist. Hr. M. hofft, 
dass (S. 11) sein Stil leicht und einfach sei: dies müs
sen wir aber mit P. Hiort sehr bezweifeln, wobei wir 
an seinen deutschen Stil noch gar nicht denken. Was 
die Anordnung im Ganzen betrifft, so verlangt er mit 
Recht, dass, wer seine Grammatik gebrauchen will, 
sich in ihre Weise hin einfinden muss. Einen gedräng
ten Auszug aus seiner Grammatik verspricht er (S. 15), 
wofern die Lehrer einen solchen wünschen, und frei
lich ist die Anwendung seines Buchs in der Gestalt, 
wie es vorliegt, in den untern Klassen undenkbar: 
daneben wünscht er, dass die Knaben nicht, wie es 
jetzt in Dänemark Gebrauch sei, mit dem zehnten 
Jahre, sondern erst mit dem zwölften den Anfang ma
chen möchten, Latein zu lernen, ein Wunsch, den in 
dieser Allgemeinheit Ref. nicht theilt, und bei passen
der Methode und praktischen Schulbüchern keineswegs 
für richtig halten kann. Indess verspricht er nur einen 
Auszug aus der Formenlehre, indem er es den Lehrern 
überlassen will, das Notlüge aus der Syntax mündlich 
hinzuzufügen, eine Beschränkung, deren Grund in dem 
Verf. selbst zu suchen sein wird, und in seiner Ansicht 
von der Syntax, oder vielmehr vom Wesen der Sprache. 
Wer dieselbe die Schüler lehren will, wie sie ist, 
d. h. als die geistige Lebensäusserung eines Volks, der 
wird auch die ersten kleinen Sätze eben als Sätze sei
nem Schüler vorführen, kann also die Grundzüge der

Syntax nimmer entbehren: aber freilich liegen dieser 
Ansicht Reflexionen zum Grunde, die Hr. M. sehr ge- 
rin0- achtet. Für ihn kommt „die Syntax im Zusani- 
menhan^e44 (S. 19) sehr spät, und das unbehagliche 
Gefühl, welches Hr. M. gleich denjenigen, welche mit 
ihm gleicher Ansicht sind, beschleicht, wenn sie füh
len, dass ihre Grammatik die Schüler lehrt, in der le
bendigen Sprache, und als solche müssen nicht weni
ger die classischen dem Beschauei entgegentieten, nur 
ein zerrissenes und todtes Material zum Sprechen zu 
sehen, — dieses unbehagliche Gefühl hat ihn zu der 
bekannten Ermahnung hingeführt, dei Schüler müsse, 
was sich von selbst versteht, neben der Grammatik 
sogleich auch anfangen zu lesen. Charakteristisch ist 
es dem Ref., dass auch Hr. M. meint, man könne gerne 
Sätze lesen, in denen est oder sunt vorkäme, bevor 
man dies in der Grammatik gelernt hätte, also gleich 
andern Gleichgesinnten eingestellt, dass ihre Gramma
tik nicht dem Wesen der Sprache folgt. Doch das ist 
ein vielumfassendes Thema, und Ref. erlaubt sich aut 
seine „Philosophie der Grammatik44, Bd. I, zu verwei
sen. — Hr. M. rechtfertigt darauf (S. 19 ff.) seine 
einzelnen Abweichungen von den grammatischen Dar
stellungen. Zuerst die Lautlehre. Unangenehm sind 
in dem Nachfolgenden besonders die gelegentlichen 
Hiebe, welche andern Grammatikern ertheilt werden
sollen, die aber nicht selten den Verf. selbst treffen, 
insofern man keinen andern Grund der Austheilung 
finden kann als den, dass er sie auszutheilen liebt. So 
lesen wir (S. 20): „z. B. der Übergang von s zu r, 
wovon noch weder Schneider, noch Struve eine Ahnung 
hatten“: ein Zusatz, der in dieser Form daneben, ge
linde gesagt, eine grosse Flüchtigkeit verräth, wie Hr. 
M. sehen wird, wenn er das von ihm über die Ver
wandlung des s in r Gesagte mit Struve (S. 18, i) ver
gleicht. Wollte Hr. M. seinen Landsleuten bei dieser 
Gelegenheit sagen, wem er diese Bemerkung danke, 
so hätte er sie an Bopp, oder vielleicht an den ihnen 
bekannten 'Johannsen (Die lateinische Wortbildung. Al
tona, 1832) erinnern können. In dem für uns bestimm
ten Buche (Nr. 4) kommt an der entsprechenden Stelle 
(S. 17) Bopp mit, aber freilich auch nur, um in kurzer 
Manier sammt seiner Schule einen Verweis zu bekom
men. Man wird unwillkürlich durch Hin. V. isweilen 
erinnert an einen etwas derben Ausspiuc i seines be
rühmten Landsmannes Holberg, der seinen leis Klim 
auf dessen unterirdischen Reisen auch m ein Land ge
langen lässt, in welchem Unere, Baume und Bilanzen 
mit Vernunft begabt sind, und je nach ihren Gaben 
im Staate ihren Platz einnehmen , wo es denn unter 
Anderm heisst (p. 260): „Capri sunt philosophi, impri- 
mis vero Grammatici. idque respectu gua cornuum, 
quibus adversarios ob res lerissimas impetere ac arie~ 
tare solent“ etc.; und charakteristisch ist in der That 
ein Geständniss P. Hiort’s, der doch auch seine litera-
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rischen Gegner nicht zu schonen pflegt (s. Den tydske 
Grammatik for Dansktalende af P. Hiort, 4. Ausg. 
Kjöbenhavn, 1842. p. 252 sqq.), allein eingesteht (Nr. 
3, p. 43. 44): „Ich zweifle nicht daran, dass Einzelne sich 
gefreut haben über die hässliche Wiederholung des bekannten 
fastidium, welches Prof. Madvig mit so ausgezeichneter Mei
sterschaft, besonders in den lateinischen volltönenden Wendun
gen, zur Schau tragen kann; aber der Gedanke daran hat 
mich nicht geschreckt. Man ist bereits zu sehr gewöhnt an 
diesen Ton in den Urth eilen des Verfassers über andere 
Schriftsteller. Aber ein anderer Gedanke hat mich dagegen 
beunruhigt, und ich kann ihn nicht zurückhalten. Der Ver
fasser hat sich, besonders in seinen Vorreden, auf die aller
gröbste und bitterste Weise über viele, besonders deutsche 
Philologen, über Görenz, Wernsdorf, Klotz, Ahrens, Otto, 
Soldan u. A. m. ausgelassen, derer nicht zu gedenken, die 
mit strengem Schelten und Tadel entschlüpfen, z. B. Benecke, 
Steinmetz u. A.; ja selbst seinen Pathen Orellius, der ihn in 
Deutschland über die Taufe hielt, behandelt er mit demselben 
Hohne. — Bisher habe ich, das bekenne ich aufrichtig, mich 
ganz verlassen auf die Gültigkeit dieser Urtheile; aber wenn 
ich jetzt bedenke, wie der Verfasser in einem höchst auffal
lenden Grade so vieles Ungereimte in meine wenigen Worte 
in Fädrelandet hineingelesen hat, so kann ich die Frage nicht 
unterdrücken: ob er die Worte jener Männer wol hie und da 
auf dieselbe Weise gelesen hat? Denn so erhielte allerdings 
Verschiedenes in seiner Stellung eine andere Gestalt! Aber ich 

will zu des Vaterlandes Ehre hoffen, dass ich in dieser Hin
sicht eine für den Verfasser ehrenhafte Ausnahme mache.“ — 
Bedenkt man daneben, dass, wie gesagt, in Dänemark 
zu einem freien Urtlieile in philologischen Dingen Hrn. 
M. gegenüber ein gewisser Muth gehört, so wäre er 
den Seinigen, um sie vor Einseitigkeit zu bewahren, 
um so mehr ein billiges Urtheil über fremde Leistun
gen schuldig gewesen.

Unter den Einzelheiten, die Hr. M. selbst als seine 
Schulgrammatik neben andern (d. h. vorzüglich neben 
Zumpt) charakterisirend herausnimmt, heben wir fol
gende hervor. Die bisherige Regel über die Sylben- 
theilung ist aufgegeben, und dagegen festgestellt wor
den, dass der Consonant zu dem Vocale gehöre, von 
welchem er in der Aussprache getragen werde, denn 
die gewöhnliche Regel vereinige oft mehre Consonan- 
ten im Anfänge der Sylben, die kein Lateiner aus
sprach , und sie bringe die Grundregel der Vocalver- 
änderung in Verwirrung; — „den grundlosen philoso
phischen Brauch“ — (dass die Consonanten, welche 
zusammen ein Wort im Griechischen oder Lateinischen 
anfangen können, auch bei der Abtheilung der Sylben 
zusammengehören) — „dem er bisher selbst gefolgt 
sei, habe er in die Anmerkungen verwiesen.“ Ver
gleicht man nun die Grammatik, nämlich §. 5, Anm. 8 
und §. 13, so ist zwar die gewöhnliche Regel aufgeho
ben und eine für die fernere grammatische Untersuchung 
interessante Einzelheit an die Stelle getreten, allein 
eine Regel, die mit der für die Schulgrammatik noth

wendigen Klarheit und Bestimmtheit gegeben ist, findet 
sich nicht; es sei denn, dass man einen wesentlichen 
Gewinn neben Zumpt darin findet, dass in der gewöhn
lichen Regel das: „im Griechischen“ gestrichen ist. 
Die Hauptregel der Vocalveränderung, oder, wie Hr. 
M. sagt, „die Grundregel des Vocalüberganges,“ be
steht darin, dass er offene und geschlossene Sylben 
unterscheidet, und darunter die Vocalveränderungen 
mit einem stets wiederholten „gewöhnlich“ und „oft“ 
zu ordnen sucht. Jene Unterscheidung mag bei fer
nerer Untersuchung zur klaren Bestimmtheit hinge
führt werden können, bringt aber in dieser Gestalt ei
nem Schulbuche keinen Gewinn: sie lag für Hrn. M. 
nahe, da sie seit Rask sich immer wieder bei den Dä
nen findet, wenn auch nicht in der lateinischen Gram
matik , und auch unleugbar für die Orthographie u. s. w. 
der dänischen Sprache eine Hauptregel ist, als welche 
sie bekanntlich längst in der hebräischen Grammatik 
anerkannt ist. Vergleicht man das Beispiel, an welchem 
Hr. M. nachweist, wie seine Regel über die Vocalver
änderung mit der allgemeinen Regel über die Sylben- 
theilung streite, so betrifft es die Consonanten et, 
über deren Trennung man bekanntlich bis auf Wolf 
streitig war. Die genannte Auslassung des: „im Grie
chischen“ findet sich übrigens auch schon bei Reisig 
(S. 285), was Hr. M. immerhin hätte sagen mögen, 
wenn auch nur, um an dem von ihm so scharf geta
delten Buche doch einmal etwas zu loben. Wenn Hr. 
M. sodann (Nr. 2, S. 23; Nr. 3, S. 21) sagt, dass von 
ihm zuerst die lateinische und griechische Regel von 
muta cum liquida richtig unterschieden sei (s. Gramm. 
§. 22, Anmerkk.), so hätte er wenigstens seinen Lands
leuten daneben bemerken mögen , dass seine Meinung, 
nach welcher er nur l und r als vollgültige liquidae 
anzusehen seien , sich schon vollständig fand bei K. 
Th. Johannsen (Die Lehre der lateinischen Wortbil
dung, S. 6 u. f ), da wir annehmen wollen, dass dieser 
scharfsinnige Sprachforscher wenigstens dort noch nicht 
ganz vergessen ist. Hr. M. bemerkt ferner (Nr. 2. S. 21; 
Nr. 3, S. 18) : „In §. 14 habe ich das wahre Verhält
niss und den radicalen Gegensatz m der Aussprache 
der alten Sprachen und unserer Sprachen kürzlich an
gegeben; von welchem Gc&eiisatze, nicht in den ein
zelnen Lauten, sondern in dem herrschenden Princip, 
gemeiniglich irrige Vorstellungen herrschen.“ Der 
ganze Paragraph verlangt dem Hauptinhalte nach, dass 
wir gleich den Alten sowol die Quantität, als die Accen- 
tuation der Sylben neben einander beobachten sollen, 
und Ref- begreift nicht, wie Hr. M. diese Forderung 
als etwas Neues bezeichnen kann, da seine Forderung 
die consequente Durchführung dieser Regel unserm oder 
dem dänischen Organe schwerlich möglich machen 
wird. Gern wird eingeräumt, dass es zu billigen wäre, 
wenn überall sof nicht soll, sondern Sohl, die Endsyl- 
ben in honos und probos nicht wie schloss, sondern wie 
los u. s. w., ausgesprochen würden.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 254.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Chef der Forstinspection Lauterberg in Hannover 

Oberförster v. Berg ist zum Director der Forstakademie in 
Tharand berufen worden.

Bürgermeister Dr. Billroth in Greifswald ist zum Geh. 
Regierungsrath ernannt worden.

Prof. Dr. Oesterlen in Tübingen folgt einem Rufe als 
ordentlicher Professor der Medicin an der Universität Dorpat.

Superintendent A. G. Rudelbach in Glauchau ist dem Ruf 
als Bischof in Kopenhagen gefolgt.

Dem Collaborator am Gymnasium zu Weimar Dr. Joh. Lud. 
Scharff ist der Charakter eines Professors beigelegt, und der 
Candidat der Theologie Cönst. Elle zum Collaborator an dem 
Gymnasium berufen worden.

Prof. Dr. v. Siebold in Erlangen folgt dem Rufe als or
dentlicher Professor der Physiologie an der Universität zu 
Freiburg.

Orden. Das Ritterkreuz des königl. sächsischen Civil— 
Verdienstordens erhielt Superintendent Dr. v. Zobel in Borna; 
den preussischen Rothen Adlerorden- dritter Klasse mit der 
Schleife Geh. Regierungsrath Gussow in Breslau.

sicht deutlich bemerkt, dass der durch diese Linien bezeichnete 
Raum zu etwas Besonderem bestimmt war; hätten diese Linien 
mit zum Schmuck dienen sollen, sie wären bis ans Ende dieser 
bandartigen Vertiefung und rings auf den übrigen sichtbaren 
Seiten des Sessels fortgeführt worden. Erst diese Linien, dann 
bei näherem Hinblick ein deutlich hervortretendes W über-
zeugten mich davon, dass hier etwas weiteres als ein zufälliges 

hielt, zu suchen sei, und ich 
Wetter

Gekritzel, wofür ich es anfangs 
fand nach öfterem genauem Hinschauen auf die
und andern Unbilden verletzte Stelle Folgendes: 

...................Eh e niiyp . . .
Die Buchstaben scheinen schon ursprünglich nicht

vom

sehr tief ge- 
weniger 
ist eine

graben und das erste E wie der letzte Zug sind 
deutlich. Nach diesem letzten undeutlichen Zuge 
äussere Verletzung der Stelle sichtbar, welche wahrscheinlich

Eine griechische Inschrift an den Sculpturen der 
Giebelfelder des Parthenon.

Eben von einer Reise nach London zurückgekehrt, wo 
ich im Britischen Museum unter andern die Marmorwerke des 
Parthenon zum Gegenstände der Betrachtung gemacht habe, 
kann ich nicht umhin, auf eine, leider grossen Theils verwischte, 
Inschrift aufmerksam zu machen, welche ich an den Sculpturen 
des einen Giebelfeldes des Parthenon gefunden habe und von 
welcher ich nicht weiss, ob sie bereits durch Andere zu ge
nauerer Kenntniss der Archäologen gebracht worden ist.

Sie sei auf der Rückseite des Sessels, auf welchem, 
nach allgemeiner Annahme der Bedeutung dieser Statuen, Ceres 
sitzt neben Proserpina (die Gruppe ist jetzt mit Nr. 94 im 
Britischen Museum bezeichnet) Hnd 2War Jan einer stelle, w0 
sie nicht gleich m die Augen springt, weil das Licht des Elgin- 
Saales auf die dann aufgestellten Sculpturen von oben fällt, wo
durch ein dunkler Schatten gerade auf diese Stelle geworfen wird. 
Der viereckige Sessel der Demeter nämlich ist mit einem pol_ 
ster belegt, unter dem Polster ist eine Leiste sichtbar und 
unter dieser zum Schmuck eine bandartige Vertiefung ange
bracht, welche UU1 den ganzen Sessel sich herumzieht. In 
dieser Vertiefung findet sich, links von der Seite des Beschauers 
die Inschrift und, so weit sie sich erstreckt hat, ist unter und 
neben derselben eine Linie eingegraben etwa wie Corp. Inscr. 
Nr. 1841; der übrige Theil der Fläche dieser bandartigen Ver
tiefung ist von diesen Linien gänzlich frei, sodass man die Ab-

beim Herabnehmen der Gruppe vom Giebelfelde entstanden ist.
Zuerst würde nun die Frage sich aufwerfen lassen, war

um eine Inschrift auf die Rückseite dieser Gruppe gesetzt, 
wo die Inschrift, wenn die Kunstwerke einmal an ihre Stelle 
gebracht waren, dem Auge des Menschen, wie es scheinen 
müsste, vollkommen entrückt war? Allein dem Auge entrückt 
wäre die Inschrift, in dieser Höhe der Aufstellung der Sculptu- 
ren, auch dann gewesen, wenn sie an der Vorderseite ange
bracht worden wäre. Es sind aber diese Sculpturen des Par
thenon bekanntlich auf ihrer Rückseite mit derselben gleichen 
bewundernswürdigen Vollendung gearbeitet wie auf der Vorder
seite, obgleich die Rückseite, wenn die Sculpturen aufgestellt 
waren auf ihrem Giebelfelde, gänzlich verdeckt war. Die 
griechischen Künstler der besten Zeit sind nämlich weit ent
fernt von einer blossen Decorationsarbeit, die dem Beschauer 
etwa nur vorn ein Kunstwerk, und hinten, wo es durch ein
Gebäude verdeckt ward
boten hätte. Ganz 
würdig zn bezeichnen

einen unbearbeiteten Block darge
geeignet, diese Gesinnung der Alten 
, ist eine Stelle in Goethe’s Werken

(F. XXIX, S. 95): „Die herrlichen ägyptischen Denkmale 
erinnerten uns an den mächtigen Obelisk, der auf dem Marsfelde 
durch August errichtet als Sonnenweiser diente, nunmehr aber 
in Stücken, umzäunt von einem Breterverschlag, m einem 
schmutzigen Winkel auf den kühnen Architekten wartete, der 
ihn aufrichten möchte (NB. jetzt ist er auf dem Platze Monte 
Citorio wieder aufgerichtet und dient, wie zur Romerzeit, aber
mals als Sonnenweiser). Er ist aus dem ec i es en ägyptischen 
Granit gehauen, überall mit zierlichen, naiven Figuren, ob
gleich in dem bekannten Stil, übersäet. Merkwürdig war es, 
als wir neben der sonst in die Luft gerichteten Spitze standen 
auf den Zuschärfungen derselben Sphinx nach Sphinxen auf 

7;«i;dide abgebildet zu sehen, früher keinem menschlichen 
AuSe sondern nur den Strahlen der Sonne erreichbar. Hier 
tritt der Fall ein, dass das Gottesdienstliche der Kunst nicht 
auf einen Effect berechnet ist, den es auf den menschlichen 
Anblick machen soll.“ Eine gleiche oder ähnliche Ansicht mag 
den Künstler beseelt haben, welcher die Inschrift an dieser 
Stelle anbrachte. Es war ihm genug, die Urheberschaft seines
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Werkes sich gesichert zn haben, auch wenn sie der Nachwelt 
verborgen bleiben sollte. /

Ich glaube aber, dass die drei ersten Buchstaben der 
Inschrift, so weit ich sie habe entziffern können, E H O h h E 
zu ergänzen sein möchten, gestehe aber nicht zu wissen, was 
mit dem darauf folgenden HI ]V F zu machen sei; denn ein 
Künstlername, zu gehörig, kann es nicht sein, weil
die Stellung des herkömmlich dann eine andere sein
müsste; eher könnte es der Anfang einer Demosbezeichnung des 
dann vor tnoirpje genannten Künstlers sein, in der Weise, 
wie die Beispiele bei Boeckh Corp. Inscr. 1. I, p. 42 u. 465 
es zeigen. Wäre dieses anzunehmen, so sehe ich freilich keine 
andere Ergänzung möglich als HhNTEAEQEN (lltviekr^ev), 
welches wenigstens wegen der Pentelischen Marmorbrüche, in 
deren Nähe sich ebenso wie in Carrara Bildhauer gebildet 
haben werden, vielleicht etwas Empfehlendes hätte. Wer aber 
eine solche Ergänzung nicht für zulässig hielte, müsste daran 
denken, dass die Inschrift zwei Namen enthalten haben 
könnte, von denen der eine vor enolycre gestanden und den 
glyptischen Urheber der Gruppe bezeichnet hätte, während mit 
HIN der Name eines andern begonnen hätte, der ein anderes 
Verdienst um die Gruppe gehabt, etwa wie in der Inschrift 
bei Boeckh Corp. Inscr. Nr. 2285 b.

AFASIASMHN O (DIA O YEQESIOSEHOIEI
APISTANAPOSlSKOnAIIAPIOSEnESKEYASEN,  

oder wie es bei Plin. (£1. A. XXXV, 11) heisst, dass der 
Maler Nicias dem Bildhauer Praxiteles in einer bedeutenden 
Weise bei seinen Statuen zur Hand gewesen, oder wie von 
Panaenus erzählt wird, dass er mit seinem Vetter Phidias ge
meinsam gearbeitet. S. Böttiger, Ideen zur Archäologie der 
Malerei p. 242. Ich lasse es dahin gestellt sein, ob der Name 
dieses Panaenus in den letzten vier Buchstaben der Inschrift 
zu suchen sei und begnüge mich auf die Inschrift aufmerksam 
gemacht zu haben, welche Andere vielleicht besser entziffern 
werden. Göttling.

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft für Geschichte Frankreichs in 

Paris. Die Jahresversammlung eröffnete der Präsident de Ba- 
rante mit einem Vortrage über die durch die Gesellschaft her
ausgegebene Chronik von Bicher und deren Wichtigkeit für die 
Geschichte des 10. Jahrh. im Allgemeinen und für die Genea
logie des capetingischen Könighauses, sowie für die Verhält
nisse zwischen Deutschland und Frankreich. Desnoyer, Secre- 
tär der Gesellschaft, erstattete Bericht über die vom Verwal- 
tungsrathe gefassten Beschlüsse in Bezug auf Herausgabe un
gedruckter Werke. Erscheinen werden zwei Werke: die Chro
nik von Thomas Bazin, Bischof von Lisieux, welche für die 
Zeit Ludwig’s XI. von nicht geringem Werthe ist, und bisher 
nur in einem Auszuge, welchen Matthäi im zweiten Bande sei
ner Analecta gegeben hat, bekannt war; und das Tagebuch 
eines pariser Advocaten aus dem 18. Jahrh,, welches die Ge
schichte des französischen Parlamentswesens aufhellt. Victor 
Leclerc hielt einen Vortrag über die handschriftliche Chronik 
Gottfried’« von Collou, eines Mönchs zu Sens im 13. Jahrh. 
Sie bietet über Begebenheiten jener Zeit wenig Neues und 
Wichtiges dar, kommt aber als Beweis von dem Geiste und 
der Sitte der Geistlichkeit in Betracht.

historischer Verein von und für Oberbaiem 
in München. Der Verein schliesst sich an die im Königreich 

Baiern, und zwar von Oberfranken zu Baireuth, zu Bamberg, 
von Unterfranken zu Aschaffenburg, von Mittel franken, für 
Oberpfalz und Regensburg, zu Neuburg bestehenden histori
schen Vereine als eines der thätigsten Glieder rühmlichst an. Er 
zählte im J. 1844 539 Mitglieder. Den Vorstand oder Aus
schuss bilden zwölf Mitglieder und zwar: Regierungsrath 
v. Braunmühl, Domprobst und Generalvicar v. Deutinger, Staats- 
rath Frhr. v. Freyberg, Hof- und Staatsbibliothek - Custos Fo
ringer, Benefiziat Geiss, Regierungssecretär Frhr. v. Gumppen- 
berg, Prof. v. Hefner, Prof. Höfler, Regierungssecretär Kaisen
berg, Ceremonienmeister Graf Pocci, Finanzminister Graf v. Seins- 
berg und Staatsrath v. Stichhauer, welcher letzterer den Sechs
ten Jahresbericht für das Jahr 1843 hat erscheinen lassen. 
Für die besondern Bezirke des Landes sind Mandatare einge
setzt. Der Verein versammelt sich am ersten Tage jeden Monats 
und besorgt die Herausgabe des „Oberbaierischen Archivs für 
vaterländische Geschichte“, von welchem fünf Bände erschienen 
sind. Vorbereitet wird ein topographisches Lexikon, zu wel
chem schon reichhaltige Materialien vorliegen. Ebenso ist ein 
eigenes Comite mit Aufstellung zweckmässiger Repertorien über 
die baierischen Urkundenwerke beschäftigt und wurde dabei 
von Mitgliedern durch Beiträge unterstützt; ein dereinst nicht 
geringem Nutzen bringendes Unternehmen. Die Herstellung 
einer vollständigen baierischen Wappensammlung hat mehrfache 
Förderung gefunden, namentlich durch Hofrath Hoheneicher 
in Copien aus dem in der Hof- und Staatsbibliothek be
findlichen gegen dritthalbtausend enthaltenden Eckher’schen 
Wappenbuche. Die im J. 1843 gelesenen Abhandlungen waren 
folgende; Pfarrer Adlgasser in Benediktbeuern, das gemalte 
Glasfenster in der Pfarrkirche zu Tölz. Regierungsrath v, Braun
mühl in München über einen Bericht des Baron v. Schleich in 
Zolling über das Beinfeld zu Fridolfing. Gutsadministrator 
Buehl, geschichtliche Bemerkungen über die Pfarrei und Hof- 
rnark Söllhuben. Derselbe, Nachricht von dem entdeckten 
Vorkommen alter Wandmalereien in der Kirche zu Urschaling. 
Schulbenefiziat Dachauer in Brannenburg, Chronik mehrer Ort
schaften aus der Umgegend von Brannenburg. Kaplan Geiss 
in München, Beiträge zur Geschichte des pfälzischen Erbfolge
kriegs aus dem Tagebuche der Äbtissin Ursula Pfaffinger von 
Frauen-Chiemsee. Landrichter v. Gerstner in Ingolstadt, Be
richt über das zuPföring aufgefundene, dem Kaiser Antoninus 
gewidmete Marmordenkmal. Pfarrer Gottstein m Kirchdorf über 
einen Altar in der Kirche zu Gelbersdorf. Regierungssecretär 
Frhr. v. Gumppenberg in München, Auszug aus Burglechner’s 
ungedruckter Geschichte von 'Tirol. Prof. v. Hefner über ein 
dem Kaiser Antonin dem Frommen errichtetes Denkmal. Der
selbe über die unterirdischen Gänge zu Reichersdorf und 
über drei bisher unerklärte römische Inschriften, sowie über 
einen alterthümlichen Altar zu Ältenmühldorf. Dr. Junger
mann in Tölz, der Bauernaufstand in Haag im Jahre 1596 
nach Actenstiicken. Regierungsrath v. Koch - Sternfeld über 
Eisenhaimer. Dr. Kunstmann über zwei im königl. Archiv zu 
Lissabon befindliche Urkunden über das ehemalige Bittrich- 
Regelhaus in München, und über die Brautwerbung um eine 
Tochter des Herzogs Wilhelm IV. von Baiern für einen portu
giesischen Prinzen. Kreisdirector v. Obernberg über die römi
schen Neben- und Verbindungsstrassen in Oberbaiern. Coo- 
perator Paulhuber in Ebersberg, geschichtliche Nachrichten über 
das Pfarrdorf Pürten. Derselbe, Auszug aus einer Chronik 
des ehemaligen Klosters A’1« Graf Pocci über die Abbildung 
eines in der Schlosskapelle zu Marquartstein vorgefundenen alter
thümlichen Messkleides. Prof. Dr, Pütter über das Heufeld bei 
Aibling und die umliegende Gegend. Schmid, Rechtsprakti-
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kant in Haag, die in der haager Amtsregistratur befindliche 
Aufzeichnung über den im J. 1596 in der Grafschaft Haag 
stattgefundenen Bauernaufruhr. Registrator Sedlmaier in Augs
burg über den römischen Denkstein in Freitsmoos. Derselbe 
über einen im Landgericht Titmanning ausgegrabehen Gold
schmuck, vermuthlich aus keltischer Voizeit. Lehrer Spörl zu 
Maria-Ort, genealogische Notizen über die Gebrüder Vischer, 
Bassisten am Hofe zu München im 16. u. 17. Jahrh. Land
gerichtsassessor Stoss in Obergünzburg über Geggenpoint, Spitz
hof und Streitheimhof. Derselbe über alte Gemälde zu St.-Leon
hard am Wonneberg. Actuar Wiesend in Titmanning über alte 
Schnitzwerke in der Kirche zu Lanzing, über ein mittelalter
liches Denkmal auf dem Kirchhofe zu Waging, über den Römer
steig zu Feldolling, über die Auffindung eines wahrscheinlich 
keltischen Begräbnisses zu Fürst, über Auffindung von mehr 
als hundert antiken Bronzespangen zu Reut. Dr. Wimmer, Bei
trag zur Würdigung von Sugenheim’s Werk: „Baierns Kirchen- 
zustände im 16. Jahrh. Lehrer £opf in Oberdorfen, Notizen 
über die Burgruine zu Williburgeried, und über die Burgruinen 
Dürnhausen und Wildenberg.

Preisaufgaben.
Die physikalisch-mathematische Klasse der königl. Aka

demie der Wissenschaften in Berlin hat, in Bezug auf das 
Cothenius’sche Legat für Preisfragen über Gegenstände des 
Ackerbaues, der Haushaltung und der Gartenkunst, die Auf
gabe gestellt: Eine anatomische Untersuchung des Flachses, 
besonders der Bastfaser desselben, zu verschiedenen Zeiten 
seiner Entwickelung in Bezug auf seine Güte, verbunden mit 
einer Untersuchung der chemischen und mechanischen Verän
derungen, welche er während des Röstens, und welche die 
Bastfaser desselben bei der Verarbeitung zu Leinwand und der 
Leinwand zu Papier erleidet. Einsendungstermin: 1. März 1847. 
Preis: 300 Thlr.

Literarische Nachrichten.
Einen Beitrag zu der neuerdings wieder in Anregung ge

brachten Geschichte der Glasmalerei gewährt die eben voll
endete Schrift: Histoire de la peinture sur verre d'apres ses 
monuments en France, par F. de Lasteyrie. (Paris, 1845. Fol.) 
Nach einer Übersicht der aus dem 13. Jahrh. stammenden 
Werke deutet der Verfasser die Förderungen an, welche diese 

u die fromme Freigebigkeit Ludwig’s des Heiligen 
erhielt. Namentlich werden beschrieben die Fenster der kleinern 
Kirche zu Mouhneaux bei Rouen, die Rose der Kathedrale zu 
Soissons, ein i des heil. Ludwig’s in einer der Kapellen von 
Notre-Dame zu Chartres und die schönen Scheiben von der

Erst jetzt ist nach italienischer Weise das schon im Jahre 
1838 gedruckte Werk des Athenäum in Brescia ausgegeben 
worden: Museo Bresciano illustrato. Brescia. Vol. I. 4. Mit ( 
60 Kupfertafeln. (80 Lire.) Es enthält eine einleitende Ab
handlung von Gius. Saleri über die Wichtigkeit archäologischer 

Gius. Nico hm, Cenni prelimi- 
lassen: Offenes Sendschreiben an Hrn. Jakob Grimm als Nach- I nari spettanti alla storia e ai monumenti di Brescia. Rod. 
trag zu dem Buche: Geschichte und System der altdeutschen I Vantini, Dell' antico edificio, nelquäle e posto il museo. Rod. 
Religion von Wilhelm Müller (Göttingen, Vandenhoek &Rup-j Vantini, Di altri antichi edifia adiacenti a queUo in cm e 
recht. 1845). Wie selten ein durch Kritik und Antikritik ver- I posto il museo. Giov. Labus, Osservazioni storiche intornoal 
folgter streit von allgemeinem Interesse und von wesentlichem i antico edificio, nel quäle e posto il museo. Vantini, Dichia-

- - b • - — ’• razione delle tavole architettoniche ed ornamentah. Labus,
ircheologiche intorno ai monumenti figurati, esposti

heil. Kapelle zu Paris.
Prof Müller in Göttingen hat eine kleine Schrift erscheinen Studien namentlich in Italien.

Belang für die Wissenschaft ist, lehrt die Erfahrung. Aus _____  
dieser durch eine Recension in den Berliner Jahrbüchern für Osservaztoni a> 
wissenschaftliche Kritik, 1844, Nr. 91, hervorgerufenen Er- nel museo.

widerung aber ergibt sich eine nicht zurückzuweisende War
nung, wohl zu bedenken, welch grosse Ruhe und Vorsicht er
forderlich sei, um mit vollem Rechte gegen einen Schriftsteller 
den Vorwurf einer verheimlichten Entlehnung auszusprechen. 
Sie regt die nicht unwichtigen Fragen an: Inwiefern erledigt 
sich der Vorwurf des Plagiats bei gleicher und erneuerter For
schung der Quellen einer historischen Untersuchung? Mit wel
chem Rechte kann ein Schriftsteller den von Andern zu Tage 
geförderten Stoff einer eigenthümlichen Behandlung und An
ordnung unterwerfen, ohne damit den Vorwurf des Eingriffs in 
ein fremdes Eigenthum auf sich zu ziehen? Ist derjenige der 
erste Erfinder, welcher ein Gefundenes, ohne es kund zu geben, 
früher besass, oder derjenige, welcher es zuerst aussprach?

Denkwürdig ist die Geschichte der zu Paris erschienenen 
Prachtausgabe der Werke des Gregorius Nazianzenus: Sandi 
patris nostri Gregorii, vulgo Nazianzeni archtepiscopi Constan- 
tinopolitani , Opera omnia quae exstant, vel eius nomine circum- 
feruntur ad mss Codices Gallicanos, Vaticanos, Germanicos, Angli- 
cos, nec non ad antiquiores editiones castigata, multis auda etc. 
Post operam et Studium monachorum ordinis S.-Benedidi e con- 
gregatione S.-Mauri, edente et accurante Dr. A. B. Cai Hau, 
presbytero societatis Misericordiae substituto beatae Mariae in sua 
conceptione Immaculata. Tomus II. (Parisiis, Parent-Desbarres. 
1840.) Am Ende des 17. Jahrh. wurde der Plan zu Heraus
gabe der Werke des Gregorius entworfen, die Ankündigung 
erschien 1708, allein drei Herausgeber legten hintereinander 
Hand ans Werk, bis endlich 1778 der erste Band durch Dom 
Clemencet erschien, welcher die Lobreden und die geistlichen 
Reden enthält. Die bald darauf eingetretenen Zeitbegeben
heiten lenkten das Interesse von dem heil. Vater ab. Unter
dessen war auch die Congregation des heil. Maurus aufgelöst 
worden. Was zu dein zweiten Theile vorgearbeitet w'ar, kam 
in die Bibliothek eines Proviantoffiziers, aus welcher es in die 
Hände des Cardinal Fesch gelangte. Hier lag es ohne Aus
sicht zur Herausgabe in Vergessenheit. Eine Abschrift des Ma- 
nuscripts besassen die Erben des Dom Verneuil, eines der letz
ten Mitarbeiter, von denen sie Caillau, der endliche Heraus
geber, erhielt und 1840 einen Verleger für dieses kostspielige 
Unternehmen fand. Aber auch erst 1845 wird das Publicum 
darauf durch einen Aufsatz in dem Julihefte des Journal des 
Savants durch Villemain aufmerksam gemacht. Der zweite 
Band gibt auf 1500 prachtvoll gedruckten Seiten in Folio die 
Gedichte mit Inbegriff des Xqioto^ ndo/cov, deren Text 
nach Handschriften verbessert ist, und Briefe, von denen 12 
in der frühem Ausgabe von Billy fehlten.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» H»nd in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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I n tellig^enz blatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 Ngr. berechnet.)

Kttyltyt*  Repertorium 
der deatscften und ausländischen Oteratur. 

Herausgegeben von E. G. Gersdorf.

1845. Gr. 8. 12 Thlr.

Wöchentlich erscheint eine Nummer von 2 — 3 Bogen. Insertionsgebühren in dem dieser Zeitschrift beigegebenen „Biblio
graphischen Anzeiger ‘ für den Raum einer Zeile 2 Ngr.; Beilagen werden mit 1 Thlr. 15 Ngr. berechnet.

September. Heft 36 — 39.
Inhalt: Theologie. Fenger, Geschichte der Trankebarschen Mission. — Isenberg, Abessinien und die evangelische Mission. — 

Quinet, Le christianisme et la rövolution fran^aise. — Schmidt, Der Sieg des Christenthums. — Wegener, Geschichte der christlichen 
Kirche auf dem Gesellschafts-Archipel. 1. Th. — Wiggers, Geschichte der evangelischen Mission. 1. Bd. — Jurisprudenz. Die öster
reichischen Rechtsbücher des Mittelalters, herausg. von Kaltenbaeck. 1. u. 2. Lief. — Hamburgische Rechtsalterthümer, herausg. von 
Lappenberg. 1. Bd. — Ofner Stadtrecht von 1244— 1421, herausg. von Michnay und Lichner. — Das altprager Stadtrecht, herausg. 
von Rössler. — Zürcherische Rechtsquellen, herausg. von Schauberg. — Mcdicin. Andral, Versuch einer pathologischen Häma
tologie. — Blumenthal, Anke und Levestamm, Mittheilungen aus dem Gebiete der Heilkunde, — Naegele, Lehrbuch der Geburts- 
hülfe. 2. Th. — v. Ney, Systematisches Handbuch der gerichtsarzneilichen Wissenschaft. — Neisser, Die acute Entzündung der serösen 
Häute des Gehirns und Rückenmarks. — Philosophie. Ritter, Geschichte der Philosophie. 8. Th. — Classische Altcrthumskundc. 
Horatii epistolae, ed. Obbarius. Fase. IV. — Virgilii carmina, breviter enarravit Wagner. — Naturwissenschaften. Dozy et Mol- 
kenboer, Musci frondosi inediti Archipelagi indici. Fase I. — Dozy et Molkenboer, Muscorum frondosorum novae species ex Japonia. — 
de Vriese, Plantae novae Indiae Batavae orientalis. — Geschichte. Blanc, Revolution fran^aise. Histoire de dix ans. Tom. V. — 
Cape/igue, L’Europe depuis l’avünement du roi Louis-Philippe. Tom. I—IV. — Ramshorn, Kaiser Joseph II. — Biographie. Bern
hardi, Karl Schomburg. — Helbig, Ch. Ludw. Liscow. — Neuer Nekrolog der Deutschen. 21. Jahrg. — Spieker, Darstellungen aus 
Brescius’ Leben. — Länder- und Völkerkunde. Lefebvre, Voyage en Abyssinie. ■— Leouzon Le Duc, La Finlande. — v. Raumer, 
Die vereinigten Staaten von Nordamerika. — Veuillot, Les Fran^ais en Algerie. — Schul- und Unterrichtswesen. Wilke, Her
meneutik des Neuen Testaments für Schullehrer.

Leipzig, im October 1845. F. A. Brockhaus.
alle 2>ud^anblungen ift ju belieben:

XßeDer, Dr. Ab. £ietr., Über bie ^erbtnblt^feif 
jur SSewei^fü^rung im ®ivWproce§. 31 e Au §= 
gäbe mit Anmerkungen unb Bufd^en von $)rof. Dr. 

X W. ®r. 8. 1845. SSelinp. l’/2 3^-
SSerlag ber 9tettget’fcf)en SSud^anblung

in

S5ei mir ift crf^icncn unb burd; alle SSudj^anblungen ju besiegen:

©ebi^te
$ l) e o b 0 r

von

®r. 12. ®eb- 
im Sctobcr 1845.

5 t a in m.
1 10 ^gr.

Srocf^auö.

Caödjeubudj auf Iras ^aljr 1846.
|Hit bem ^iltiniase ^akob ©timm’s.

8. Auf feinem SSelinpapier. (Sieg, catfon. 2 Sljlr.
I. Urania. Novelle von 3C. hon — II. ®er ©diem trügt. Sr^lung von — UI. @«n

armeö SRabc^en. Srjäfylung von ber SSerfafferin von Jlennp unb (Clementine. Sie Sängerin. Novelle von SS*  ^örteU. — V.
linge. Sorfnovelle von .OTcrtlmlb 9Cuevba^*

33on frü^evn Satyrgängen ber Utania ftnb nur noct) einzelne @^mplare öon 1831, 1834 — 38 vorrätig, bie im 
fcfcten greife isSRgr. ber 3ül)tg<mg abgelaffen werben. Sa^rgange ber bleuen §olge l°Pen 1 Sfylr. i5$Rgr. bi^ 2 &fylr.

im Setober 1845. Ä®*  SBroefÖrtMÖ.
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Vierter Jahrgang. M 254. 23. October 1845.

Ijateinisclie Spradikunde.
Schriften von J. N. Madvig und P. Hiort.

(Fortsetzung aus Nr. 252.)

Des Veif. kurze 3 nicht selten ohne Grund verletzende 
Manier hat bisweilen etwas Komisches; so lesen wir, in
dem der Verf. darlegen will, dass die Ortsnamen auf us 
alle ohne Ausnahme griechisch sind : ..Das Bewusstsein, 
dass diese Form fremd war, erhielt sich so klar, dass 
Silins Italiens, als er für das lateinische und einfache 
Tarentum eine griechische, vornehmer klingende Form 
geben wollte, Tarentus setzte, indem er vergass, dass 
die Stadt im wirklich Griechischen Taras heisst;“ — da 
scheinen noch Mehre vornehm oder vergesslich gewe
sen zu sein; — aber gut ist’s doch, dass dergleichen 
nicht im Schulbuche steht. Oder, indem Hr. M. nach
weisen will, dass die Construction einiger Inseln nach 
Analogie der Städtenamen nur (Nr. 2, S. 25; Nr. 4, 
S. 23) „Beispiele des Bruches echter Analogien der 
Sprache durch Aufnahme fremden Stoffes“ seien , so 
heisst es: „Euboeam bei Livius 32, 16 ist daraus zu 
erklären, dass Euböa dem Römer in diesem Augenblick 
als kleinere Insel erschien, sowie Cretae mehrmals zu
folge einer unklaren geographischen Vorstellung in lo
caler Bedeutung vorkommt“: dass auf diese Weise 
Schwierigkeiten sich leicht beseitigen lassen, ist ge
wiss , aber dass eine solche grammatische Analyse, 
selbst wenn ein Schüler sich darauf einlassen sollte, 
seinen römischen Classikern unklare geographische Vor
stellungen von Sardinia, Euböa, Creta zuzutrauen, nicht 
als geistiges Erweckungsmittel dienen kann , ist päda
gogisch ebenso gewiss. Es folgt ein interessantes Bei
spiel (Nr. 2, S. 26 ff.; Nr. 4, S. 24 ff.), in welchem 
Hr. M. selbst in einen von ihm auf’s Bitterste gerüg
ten Fehler hineingerathen zu sein scheint, nämlich in den 
des ungehörigen Systematisirens. Nachdem er sich in 
einer, selbst für seine Sprache ungewöhnlich schwer, 
fälligen (s. S. 24: „die Sprache ist« u. s. w.) Weise 
für die Beibehaltung der gewöhnlichen Folge der De- 
clinationen ausgesprochen hat, sagt er: „In\]er Fohe 
der Casusformen hingegen hatte ich eine Veränderun0’ 
gemacht, von der ich zwar wusste, dass sie den Mei
sten auffallend sein würde, deren Richtigkeit aber nicht 
lange zweifelhaft bleiben wird* 4 (• $ $) 5 und in der 
Grammatik sieht man, dass das Wesentliche der Ände
rung darin besteht, dass der Accusativ unmittelbar auf 

den Nominativ folgt: eine Änderung, welche der Verf. 
sodann durch die systematische Grammatik, etymologisch 
und syntaktisch, zu rechtfertigen sucht. Es ist be
kannt , dass schon Varro unsere gewöhnliche Casus
folge hatte (vgl. Philosophie der Gramm. S. 89, Not. 120): 
vergleicht man mit demjenigen, was er sagt, die alte 
Stellungsregel, die in ihrer natürlichen Einfachheit 
längst Aufnahme in die Schulgrammatik verdient hätte, 
nämlich die: „Wenn kein einzelnes Wort besonders 
betont oder hervorgehoben werden soll, so schliesst 
das Verb den Satz, denn dieses hält ihn zusammen, 
und die Nominalformen folgen auf einander in dersel
ben Weise, wie sie in der Declination aufgeführt sind“ 
(z. B. Rex Suedae fllio regnum cum bello reliquit): so 
ist man zu dem Schlüsse berechtigt, dass die Casus
folge des Varro entlehnt ist aus einfacher Betrachtung 
der wirklichen Sprache, dass sie mithin, um mit Hrn. 
M. zu reden (S. 24) , „den Schüler mit der existiren- 
den Wirklichkeit der Sprache anfangen lässt,“ und es 
muss pädagogisch durchaus unstatthaft genannt werden, 
in einem Schulbuche die aus dem wirklichen Leben der 
Sprache entlehnte Folge um der abstracten Consequenz 
des Systems willen aufzugeben. Ref. stimmt mit Hrn« 
M. über diese neue Stellung des Accusativs neben dem 
Nominativ in der systematisirenden Syntax leicht über
ein , wiewol er deshalb keineswegs das Etymon des 
Accusativ etymologisch für ein parasitisches Sprach
element ansehen mag: allein eine fast 20jährige Schul
erfahrung im classischen Unterrichte zwingt Ref., der
gleichen aus der allgemeinen Sprachbetrachtung zu
nächst gefundene systematische Resultate in einem 
Schulbuche durchaus zu verwerfen, welche dem whk- 
lichen Leben der Sprache zu widersprechen scheinen, 
so lange ihre reale Wahrheit nicht durchaus einfach 
und untviderleglich dargelegt ist. Hr. M. rechnet es 
Zumpt (Nr. 4, S. 29, Anm.) zum Vorwurfe, dass er in 
der Syntax den Accusativ nach dem Nominativ gestellt 
habe, ohne von den von ihm „angeste ten Betrachtun
gen auszugehen“. Dies würde in gewissem Sinne auch 
für ein Schulbuch ein Vorwurf sein, wenn erst das 
kühn genug von Hrn. M. prophezeite Resultat seiner 
Darstellung0eingetreten sein wird, nämlich, dass deren 
Richtigkeit von Niemandem mehr bezweifelt wird. Hr. 
M. beruft sich für seine Casusfolge auf das Sanskrit 
und Rask, mit dem Zusatze: „In diesem Punkte ist er 
namentlich nicht einmal von J. Grimm verstanden wor
den;“ allein Ref. erwidert ihm, bei aller Achtung vor 
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Rask, dass, wo von J. Grimm die Rede ist, man wohl- 
thut, wenn man dergleichen Behauptungen in einem 
weniger anmassenden Tone ausspricht, und statt einer 
kurzen Abfertigung — Belege liefert. Des Verf. Lands
leute, P. H. Tregder und L. Oppermann, kommen auch 
bei dieser Gelegenheit günstiger hindurch, denn Erste
rer habe sich in seiner Schrift: De casuali nominatuum 
Latinorum declinatione (Havniae, 1830) an eine frühere 
Abhandlung des Verf. über das Geschlecht in den 
Sprachen (s. Histor. Übers, a. a. O.) angeschlossen, 
und Letzterer habe in seiner dänischen Bearbeitung der 
Billroth-Ellendt’schen Grammatik (Kopenhagen, 1840), 
Rask’s Sammlungen mit pietätvoller Sorgfalt benutzt. 
Die Unterscheidung der grammatischen und der Fle
xionscasus will Hr. M., indem er sich schnell wieder 
von den Forderungen der systematischen Syntax ab
wendet, aufgeben, denn er behauptet, es gebe in der 
That in einer Sprache nicht mehr Casus, als geson
derte Casusformen vorhanden seien (vgl. Nr. 2, p. 27, 
und Nr. 4, p. 28); wenn er aber in einer Note hinzu
fügt: „An sich ist es nicht völlig (?) richtig, den latei
nischen sächlichen Wörtern sotool den Nominativ als 
den Accusativ beizulegen, da sie nicht diese zwei Ca
sus haben4*,  so weiss man in der That nicht, was man 
mit dieser „nicht Völligen Richtigkeit44 machen soll, 
indem, namentlich auf dem Standpunkte des Verf., die 
Frage einfach zwischen Haben und Nichthaben getheilt 
ist. Wie schwerfällig des Verf. Sprache, selbst in Be
ziehung auf die oft so interessanten positiven Einzel
heiten, ist, zeigt sich auch hier. Wir wollen hier eine 
Periode anführen, zu welcher sich ähnliche fast auf 
allen Seiten finden liessen; wobei wir bemerken, dass 
dies in seinen dänischen Büchern, wenn auch nicht in 
demselben Grade, gleichfalls sich findet, worüber P. 
Hiort mit Recht, besonders in Beziehung auf ein Schul
buch von der angegebenen Bedeutung, ernste Klage 
erhoben hat. Es heisst z. B. (Nr. 4, p. 30 Anm.): 
„Bei doceo aliquem aliquid und den übrigen Verben mit der
selben Verbindung ist das Verhältniss so , dass bei einer ge
wissen Weite des Begriffs des Verbi sich zwei Vorstellungen 
als denselben ergänzende und als behandelte Gegenstände 
darbieten, erst und zunächst die Person, indem die Bedeutung 
belehre (celo, halte in Unwissenheit) auftritt (daher die Passiv- 
construction), demnächst die Sache, indem die Bedeutung zu 
trage vor (celo, verhehle) übergeht, und dass nun beide Ver
bindungen zusammengeschlagen werden, ohne dass sich die 
Sprache für die eine Auffassung des Verbi decidirt.“ — Hält 
man nun neben diese und ähnliche syntaktische Erklä
rung des Verf. seine durchaus bestimmte und unum
wundene Kritik über die Erklärungen Anderer, von 
welcher wir schon einige Proben gaben und hier noch 
hinzufügen nach einander (Nr. 4, p. 38 Anrn): „Be‘ 
Weissenborn ist eine Ahnung von dem richtigen Zusammen
hänge der Formen faxo u. s. w., die aber durch das falsche 
faxent und durch die Vorstellung vom Fut. exact. und Perf. 
Conj. gestört wird.44 (Nr. 4, p. 51 Anm.): Die Rumpel

kammer, die man Syntaxis ornata genannt hat, ist fast von 
Niemand mehr als von dem trefflichen Zumpt gemisbraucht“ 
(der übrigens, so viel wir sehen, der einzige Nichtdäne 
ist, welcher sich in diesen Büchern eines ehrenden 
Beiworts erfreut). (Nr. 4, p. 53 Anm.): „Der sogenannte 
potentiale Conjnnctiv ist daher auch in Verbindung mit falscher 
Anwendung des griechischen Optativs nicht selten eine Aus
hülfe schlechter Kritik und Exegese, wovon äusser Görenz un
ter Andern Walther zum Tacitus viele nicht erfreuliche Bei
spiele gibt.“ (Nr. 4, S. 60 Anm.): „S. Wesenberg’s und 
meine Anm. zu Cic. de Fin. N, c. 5. Haase hat sich — 
Anm. 550 zu Reisig — viele Mühe mit der Construction zu 
similis gegeben, ohne die rechte Spur zu finden/4 (Nr. 4, 
S. 61 Anm.): „Haase gibt — Anm. 603 zu Reisig — eine 
Definition, die auf das stärkste von dem Sprachgebrauche wi
derlegt wird“ u. s. f. — Man muss gestehen, dass Bei
des zusammengehalten, was die Form betrifft, einen 
widerlichen Eindruck macht. Was den Inhalt jener 
Erklärung des doceo aliquem aliquid betrifft, so wird 
Ref. durch dieselbe, wie sehr oft in diesen Büchern, 
an den genannten Ausspruch des Sanctius erinnert, 
sieht aber freilich keinen Fortschritt der Sprachwissen
schaft darin, wenn man sich von der Mühe dem Grunde 
einer abweichenden Construction nachzuspüren dadurch 
befreit, dass man mit Hrn. M. (Nr. 4, S. 59 und oft) 
sagt: „Die lateinische Sprache steht gleich allen Spra
chen unter derselben Einwirkung eines nicht immer 
sicher greifenden Gefühls der Analogie.44 Dass dies 
ein leitender Grundsatz des Verf. ist, zeigt sich über
all in seiner Grammatik, und schon diese Wahrnehmung 
würde es dem Ref., auch abgesehen von der Wissen
schaft und ihrem Werthe, aus pädagogischen Gründen 
unmöglich machen, sich dieses Schulbuchs zu bedienen. 
Soll das Sprachstudium seinen Werth für die geistige 
Erweckung und Bildung der Jugend behalten, so muss 
der Satz feststehen: Die Grammatiker machen Misgri/fe, 
die Sprache nie! Es ist in der That eine merkwürdige 
Erscheinung, dass der Sprache oft gerade von denje
nigen, welche die vollste Achtung vor dem Positiven 
zur Schau tragen, die geringste bewiesen wird. Docere 
ist ganz einfach ein faktitives Verb, dessen Charakter 
eben darin besteht, dass sovvol die Person als die Sache 
im objectiven Verhältniss neben ihnen stehen -— Je
manden eine Sache lehren, d. h. Jemanden dahin brin
gen, dass er eine Sache weiss — (vgl. Philosophie der 
Grammatik, S. 173 ff.); Hr. M. sagt uns, lehren gehöre 
zu den Verben mit einer gewissen Weite des Begriffs 
(??), könne deshalb mit zwei ergänzenden Vorstellun
gen verbunden werden, entscheide sich für keine, son
dern schlage sie zusammen. Haase hat a. a. O. eine 
höchst anregende Betrachtung der Construction von . 
similis gegeben; Hr. M. findet die angewandte Mühe 
ziemlich überflüssig, denn er erinnert sich daran, dass 
die Sprache auch Misgriffe mache, und damit ist frei
lich alle Untersuchung zu Ende. Doch die Menge des 
Stoffs zwingt Ref. sich kürzer zu fassen, wobei er sich 
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ein Näheres für gelegentliche Betrachtung vorbehält, 
es durch dieselbe gerne anerkennend, dass Hrn. M.’s 
Grammatik ein Buch von bleibender grammatisch-histo
rischer Bedeutung ist.

Die Geschlechtsregeln stellt Hr. M. neben dem 
Verhältnisse zwischen dem Wortstamme und der im 
Nominativ ausgeprägten Form dar, womit er zugleich 
die Casusbildung, sowie die Quantitätsbestimmung ver
bindet (Nr. 2, S. 34; Nr. 4, S. 33; Grammatik §. 40. 
41). Es ist gewiss ein wesentlicher Fortschritt, wenn 
auch die Schulgrammatik die genannten Punkte, die in 
der lebendigen Sprache neben und miteinander, und 
sich gegenseitig bestimmend, sich entwickeln, in der
selben Weise dem Schüler vorführt: auch wäre päda
gogisch nichts dagegen einzuwenden, wenn Hrn. M.’s 
Grammatik nur für die ersten Klassen der Gelehrten
schulen bestimmt wäre, in welche die Schüler die ge
nannten Punkte im Allgemeinen, dem Gedächtnisse ein
geprägt, mitbringen. Einzelnes hätte auch für geübtere 
Schüler in behältlicherer Form dargestellt sein mögen: 
so vermissen wir z. B. eine Zusammenstellung der 
Wörter, die im Nominativ ungebräuchlich sind, und be
gegnen dieser Bemerkung zerstreut auf allen Seiten, 
so vepres S. 39, pubes S. 40, pollis S. 41, faux S. 44, 
frux S. 44, obex S. 45, prex S. 45, ops S. 49, — ja 
zu faux wird diese Bemerkung zweimal hinzugefügt, 
S. 44 und S. 49, ebenso zu ops S. 49 und 59. Es 
könnte um so auffallender scheinen, dass Hr. M. diese 
Zusammenstellung wegliess, da bei Billroth S. 82 sich 
eine solche findet, und da es scheint, dass der Verf. 
diese Grammatik häufiger, vielleicht in der dänischen 
Bearbeitung von Oppermann, verglich. So fehlte in 
Nr. 1 vepres mit dem Zusatze: „im Nominativ unge
bräuchlich“: es findet sich dagegen in Nr. 5, S. 39, 
ebenso bei Bilhoth S. 74, welcher aber die Sache prak
tischer eingerichtet hat, indem er einfach „(vepres)“ 
sagt. Dieselbe Klage wiederholt sich in Beziehung auf 
den ungebräuchlichen genit. plur. u. s. w. So finden 
sich einige der Wörter, die im genit. pl. ungebräuch
lich sind, §. 44 c. Anm., andere §. 44 e Anm., ja §• 55 
ist ähnlich wie bei Billroth Alles noch ein Mal gegeben. 
Von dem Worte ops finden sich die betreffenden Be
merkungen dreimal. Ref. bat diese Einzelheiten nur 
deshalb angefühlt, weil er dem Verf. zeigen möchte, 
dass er sein Buch nicht nur oberflächlich ansah; er 
zeigt ihm dies um so lieber, weil eine Vergleichung 
zwischen Nr. 1 und Nr. 5 deutlich erkennen lässt, dass 
der Verf. bemüht sein wird, sein Buch in den Einzeln- 
heiten zu regeln. Der dazu nöthige Stoff wird ihm 
auch gewiss von einem Ingerslev, Wesenberg und vie
len Andern nicht vorenthalten werden, aber freilich 
müssten sie keine Antwort haben, wie Hiort sie erhielt. 
Soll, wie der Verf. es wünscht, sein Buch auch in den 
untern Klassen Schulbuch sein, (1. h. i» denjenigen, in 
welchen das Genus u. s. f. im Allgemeinen dem Ge

dächtnisse eingeprägt wird, so muss der betreffende 
Abschnitt (13 Seiten über die dritte Declination) aus 
pädagogischen Gründen durchaus verfehlt genannt wer
den. Eine einfache Vergleichung der frühem und spä
tem Ausgaben der Grammatik von Zumpt hätte dem 
Verf. zeigen können, dass auch dieser Grammatiker 
sich genöthigt sah, bei seiner im Allgemeinen gleichen 
Darstellung das Gedächtniss der Schüler zu berücksich
tigen und die bekannten Versregeln über das Genus 
aufzunebmen. Ref. fällt dies Urtheil auf die Gefahr 
hin, dass der Hr. Professor dem praktischen Schulmann 
wieder, gleichwie dem Hiort, den Vorwurf macht, „er 
habe seiner Knaben Geheul und Jammern in die Kritik 
hineingezogen.“ Wer für Knaben schreiben will, muss 
zu den Knaben hinab — oder richtiger — Ämmi/'steigen 
können.

In Beziehung auf die Conjugationstabelle macht 
der Verf. darauf aufmerksam, dass er das Perfect. 
Conj. zugleich als Fut. exact. Conj. mit aufgeführt habe, 
und fügt hinzu, dass es letzteres s,ursprünglich, und 
zuerst“ sei, wobei er sich beruft auf seine Opuscula 
(1842). Ref. bedauert, diese Opuscula nicht verglei
chen zu können, da er auf den Beweis gespannt ist, 
der dem Fut. exact. Conj. einen frühem Ursprung nach
weist, als dem Perf. Conj. Nur ist es dem Ref. auf
gefallen, dass der Verf. bei solcher Ansicht auf der 
Tabelle bei dem Fut. exact. Conj. den Schüler auf das 
Perf. Conj. verweist, in ihm also eine entgegengesetzte 
Ansicht hervorruft : und noch mehr, dass der Verf. wol 
einer Verbalform erlauben will, zwei tempora darzustel
len, aber in wunderlicher Inconsequenz durchaus nicht 
gestatten will, dass eine Nominalform zwei Casus be
zeichnet. Übrigens ist es unleugbar ein Fortschritt, 
dass dieser anerkannte doppelte Gehalt der elften Form 
auch in der Tabelle der Schulgrammatik Raum fand, 
nur hätte mit demselben Rechte amavi als Haupttem
pus und als historisches Tempus um so mehr unter
schieden werden müssen, je bedeutungsvoller diese 
Unterscheidung für die Syntax, namentlich in der con- 
secutio temporum, sich zeigt. Weitläufiger lässt sich 
Hr. M. sodann (Nr. 2, S. 39; Nr. 4, S. 38) auf das 
Verhältniss zwischen dem Gerundium und dem Gerun
divum ein; denn den Namen Participium tut. Pass, ver
wirft er durchaus, da diese Form nie die Bedeutung 
des Fut. habe, und dem Participium Fut. Act. nicht im 
Geringsten entspreche. Ref. muss abei leider gestehen, 
dass es ihm, obgleich er das Betreffende (S. 38 41) 
wiederholt durchlas, nicht möglich ist, in der Kürze 
anzugeben, was der Verf. eigentlich will. — An Sätzen, 
wie:°„Dieses echte Gerundium hat keinen Nominativ, ' 
denn als solcher wird der Infinitiv selbst gebraucht; 
als Accusativ schliesst er sich blos an die Präpositio
nen an, die nach dem Sprachgefühl ein ^Vort mit der 
Form des Namens nach sich forderten. Der Begriff 
des Verbi wird demnächst als Nominalbegriff in eine
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lose und nicht genauer bestimmte Verbindung mit einem 
Subject gesetzt, und man denkt sich denselben als 
Anwendung darauf habend und so erscheinend, dass 
er entweder geradezu durch das Verbum sein (wie: 
der Brief ist zu schreiben) oder durch Bezeichnung ei
ner Handlung, die auf jene Anwendung ausgeht (Einem 
etwas zu thun geb.n u. s. w.), dazu hingeführt wird“ 
— muss Ref. verzweifeln, denn das Einzelne, was er 
versteht, begreift er nicht, so z. B. dass das Gerundium 
keinen Nominativ habe, denn der Infinitiv sei sein No
minativ u. s. w. übrigens mag an sich weniger daran 
gelegen sein, da, wo Ref. nicht irrt, Hr. M. in den 
Resultaten hier mit den neuern Grammatikern, nament
lich mit Billroth, übereinstimmt. Dass diese alte Streit
frage durch Hrn. M. zur Entscheidung gekommen wäre, 
wird sich vorläufig nicht behaupten lassen. Dieselbe 
Schwierigkeit verfolgt uns zur nächsten Erklärung. In 
der Grammatik §. HO, Anm. 1, sagt Hr. M.: „Die 
Form der Deponentien ist daraus zu erklären, dass die 
Form, welche jetzt passiv ist, diese Bedeutung ursprüng
lich nicht bestimmt und ausschliessend hatte.“ Zu die
ser „Äusserung von der Deponensform und dabei zu
gleich von der ganzen Passivform“ fügt der Verf. hier 
(Nr. 2, S. 43; Nr. 4, S. 41) hinzu: er wünsche dieselbe 
so verstanden, dass er sich die lateinische Passivform 
nicht (wie Bopp und Andere in der neuesten Zeit) als 
eine ursprünglich rein und bestimmt reflexive Form, 
sondern als eine solche denke, die weniger eine Vor
stellung von einer bestimmt auftretenden Handlung des 
Subjects als eine Andeutung einer Thätigkeit bei dem
selben mit sich brachte.“ Wenn Ref. die entsprechende 
Stelle in der dänischen Nr. 2 (S. 42) vergleicht, und 
dieselbe etwa so übersetzt: „ich denke mir die lateini
sche Passivform als eine solche, die nicht so sehr die 
Vorstellung einer bestimmt hervortretenden That des 
Subjects als vielmehr die Andeutung einer Thätigkeit 
durch dasselbe darstellt“, so lässt sich die Meinung des 
Verf. allerdings verstehen, allein ihre völlige Unbegrenzt
heit (weniger — als, oder: nicht so sehr — als, dä
nisch: mindre end) nimmt ihr als Definition allen 
Werth. Wir müssen in Hiort’s Klage über die unbe
holfene dänische Sprache des Verf. in Beziehung auf 
die deutschen Bücher so sehr einstimmen, dass schon 
dieser Grund nach des Ref. Meinung die Einführung 
eines Schulbuchs in dieser Gestalt entschieden verhin
dern wird. Es kommt hinzu die Menge der undeut
schen, wenn auch, namentlich uns Nordschleswigern 
verständlichen Wendungen, auf deren Entfernung aus 
einem Buche, das täglich in der Hand der Schüler ist, 
Jeder durchaus bestehen muss, dem die gesunde Ent
wickelung seiner Schüler am Herzen liegt. Es ist nun 
einmal wahr, was der alte Baden sagte, dass classisch 
gebildete Schüler zunächst an der lateinischen Gram
matik zum Bewusstsein ihrer eigenen Sprache gelangen: 
und Ref. freut sich darüber, denn die Muttersprache 
wird nimmer erlernt durch abstracte Zerlegung, son

dern nur im lebendigen Gebrauche. Wie sollte wol 
Prof. Madvig über einen Deutschen urtheilen, der ohne 
volle Gewandtheit in der dänischen Sprache den Dä
nen Schulbücher schriebe?!

In Beziehung auf die Wortbildungslehre, einen ge
wiss sehr interessanten Abschnitt in seiner Grammatik, 
der gerade viele der Einzelheiten enthält, um deren wil
len die grammatische Literatur Deutschlands, wie Ref. 
wiederholt gerne einräumte, sich über das Erscheinen 
dieser Bücher zu freuen Ursache hat, beruft Hr. M. 
sich auf Düntzer (Die lateinische Wortbildung und 
Composition. Köln, 1836.) und auf Weissenborn, die 
aber Beide nicht sehr glimpflich behandelt werden, 
denn „bei jenem herrsche eine eigene Unklarheit rück
sichtlich des Bindevocals, die zu argen Misgriffen ver
leitet habe“, und dieser sei „zu vagen und nichtssagen
den Bestimmungen der Suffixbedeutung hingeführt wor
den“, und von ihren Leistungen finden wir keine Spur. 
Gewiss wird aber dieser Abschnitt in der M.’schen 
Grammatik, im Ganzen wie im Einzelnen, von bleiben
dem Einflüsse sein, und Ref. hat den praktischen Werth 
desselben so wenig verkannt, dass er ihn bereits für 
die Schule dankbar benutzt hat und noch ferner be
nutzen wird. Die ersten Definitionen habe ich freilich 
überschlagen, denn durch die Definition: „Wurzeln 
nennt man die ersten Grundwörter (??) oder Bezeich
nungen der Sprache, welche weder irgend einen Zusatz 
erhalten haben, noch mit irgend einem andern Worte 
verbunden worden sind“, müsste ich fürchten, dem 
Unwesen, welches eine Zeitlang in der griechischen 
Grammatik mit den Wurzeln getrieben wurde, auch für 
die lateinische Grammatik ein Thor zu öffnen. Die 
Wortbildungslehre nimmt einen nicht kleinen Theil, ge
gen 27 Seiten ein, und schon auf der dritten Seite be
gegnet uns die interessante Bemerkung: „Wenn Sub
stantiven von Verben gebildet werden, so fallen bei 
Verben nach der ersten und zweiten Conjugation a und 
e vor denjenigen Suffixen weg, die mit einem Vocal 
anfangen“, z. B. aus ama wird am—or^ alls palle wird 
pall—or, aus opina wird opin—io; eine Regel, die als 
solche dem Ref. neu war. Sollte Jemand einwenden, 
dass die Wortbildung, namentlich m diesem Umfange, 
dem Wörterbuche und nicht der Grammatik angehöre, 
so könnten wir ihm aus Hrn. M.’s Grammatik eine 
Reihe von Regeln vorführen, deren praktischer Werth 
für die eigentliche Sprachlehre unverkennbar ist. Z. B.: 
„Der Endvocal der verbalstämme (a9 e, i, u) ist vor 
der Ableitungsendung immer lang: velämen^ complemen- 
tum, moltmen ; volümen“ u. s. f. Man wird dies um so 
mehr anerkennen müssen, je weniger unsere Wörter
bücher noch Anforderungen dieser Art genügen. Der 
auch den Deutschen vortheilhaft bekannte Ingerslev 
versprach in einem Programm vom J. 1842 den Dänen 
ein neues lateinisches Wörterbuch, das auch ihnen 
recht sehr noth that: allein Ref. weiss nicht, wie weit 
er mit diesem Werke kam. Hr. M. selbst scheint, wenn > 
man nach Nr. 2 und Nr. 4 urtheilen darf, den Werth 
seiner Grammatik weniger in diesem Abschnitte zu se
hen, und es möchte doch leicht der bedeutendste sein.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 254.)
Über die allgemeine Einrichtung seiner Syntax gibt 
Hr. M. eine weitläufigere Erklärung ab. Zuerst weist 
er Alles ab, was irgendwie nach einem Schematismus 
aussieht; indem er dabei zugibt, dass die Aufgabe der 
grammatischen Syntax (der Sprache?) sei, sowol das 
Wesen des Satzes an sich, als in der Periode darzu
stellen, und sagt: „Die syntaktischen Mittel einer 
Sprache machen einen zusammenhängenden Organis
mus aus, dessen Glieder einander in Umfang und An
wendung bedingen“, so stimmt Ref. in diesem Grund
principe der systematischen, historischen Sprachbe- 
trachtung aufs vollständigste mit Hrn. M. überein, und 
ist überzeugt, dass auch allein auf diesem Standpunkte 
eine wahre, objective Anschauung der Sprache, sowie 
ein unübertreffliches pädagogisches Object gewonnen 
wird: vermag aber daneben weder des Verf. stets wie
derkehrende Polemik zu verstehen, noch in der vor 
uns liegenden Syntax die Durchführung des gegebenen 
Princips anfzufinden. Wer von dem Satze ausgehen 
will, der muss mit dem Verb anfangen, denn das ist 
ro^ua, darin liegt die synthetische, satzbildende Kraft: 
darüber sollte, wenn man auch von Plato und der al
ten Zeit absehen will, seit Wilh. v. Humboldt kein 
Zweifel mehr sein. Aber leider gehört auch dieser 
geist- und kenntnissreichste, wahrhaft grossartige Be
gründer einer objectiven Sprachbetrachtung zu denje
nigen Männern Deutschlands, deren Streben nach Prof. 
M. s Urtheil von Begriffsverwirrung ausgeht, oder darin 
endigt (Histor Übers, s. 92 ff.). Selbst auf den nach
denkenden Schuler muss es einen verwirrenden Ein
fluss üben, wenn er sieht, wie Hr M. gleich in dem 
zweiten Paragraphen seiner Syntax (§. 207) zu dem 
Resultate kommt, dass der einfachste Satz der lateini
schen Sprache aus Einem; Worte und zwar aus einem 
Verb besteht (woraus er den richtigen Schluss machen 
kann, dass dies der wesentlichste, allein unvertilgbare 
Satztheil ist), und wenn er dennoch von diesem Haupt
theile nicht ausgeht, sondern nach einigen allgemeinen 
Sätzen, in denen allerdings des Verbs gedacht wurde, 
erst zu ihm hingelangte, nachdem Alles über das No
men u. s. W. dargelegt war. Wenn Ref. die ersten 
Paragraphen (§§. 207 — 218) mit dem Nachfolgenden 

vergleicht, so muss er urtheilen, dass Hr. M. zu den
jenigen Grammatikern gehört, welche die Wahrheit der 
Resultate der neuern systematischen Sprachbetrachtung 
wider ihren Willen anerkannt haben, sich aber ohne ihr 
Wissen vielleicht eben deshalb sträuben, dieselben in 
Anwendung zu bringen. Sogar der in sum verkörper
ten synthetischen Kraft des Verbs scheint er sich nicht 
haben entziehen zu können, denn es hat sich gleich in 
dem vierten der einleitenden Paragraphen (§. 209) ein
gestellt, aber Ref. müsste daran verzweifeln, den Schü
lern einen Satz, wie: „Das Verbum, welches gewöhn
lich (?) unselbständig (??) mit einem andern (?) hinzu
gefügten Prädicatsworte (?) gebraucht wird, ist sum“ ; 
zu erklären. Eine Vergleichung von Nr. 1 löst eine 
Schwierigkeit, indem da nicht: „gewöhnlich“, sondern: 
„im Allgemeinen“ steht, aber die andern bleiben. Es 
ist charakteristisch, dass die Hauptregeln über sum 
schon hier in feiner Reihe von Anmerkungen gegeben 
sind, während das Verb erst später kommt. Wem die 
grammatische Literatur bekannt ist, der weiss, dass in 
diesen Bemerkungen 'die allgemeine Charakteristik der 
M.’schen Syntax, gegeben ist, und Ref. muss sich auf 
Einzelnes beschränken. Über den Infinitiv will Hr. M., 
wie sich schon aus dem von ihm über die Unterschei
dung des Gerundiums und des Gerundivums Gesagten 
schliessen liess, bei der Ansicht stehen bleiben, dass 
derselbe ein Modus ist (Nr. 2, S. 50; Nr. 4, S. 49), 
indem er „fortwährend in seiner allgemeinen Bestim
mung als Prädicat gedacht wird, wenn er auch die be
stimmten Formen des Prädicats abgelegt hat.“ Dies 
läuft auf einen Wortstreit hinaus, denn diejenigen, 
welche dem Infinitiv die Modusberechtigung absprechen, 
thun dies eben aus dem Grunde, weil durch ihn die he- 
stimmten Formen der prädicativen Aussage nickt dar
gestellt werden. Hr. M. beruft sich zur Begründung 
seiner Behauptung auf den Unterschied zwischen legere 
und lectio, aber die von ihm hier als seine Gegner an
gesehenen Grammatiker werden niemals behaupten, 
dass der Infinitiv als Verbalsubstantiv seine prädicirende 
Verbalität völlig verloren hat, wogegen schon die ein 
fache Wahrnehmung, dass er gleich den vollberechtig
ten Verbalformen construirt wird, hinlänglich zeugt; 
sie sa^en: das Verb lässt seine satzbildende Kraft auch 
darin erkennen, dass es die Fähigkeit hat, ohne seinen 
logischen Gehalt zu verlieren die übrigen Klassen der 
Begriffswörter darzustellen, und so erkennen wir im 
Infinitiv ein Verbalsubstantiv, im Particip ein Verbal- 
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adjectiv, im Supinum ein Verbaladverb; ja es sind die 
Spuren nicht zu verkennen, dass das Verb sogar in die 
Klassen der Formwörter hinüberstreift, und z. B. den 
Charakter einer Verbalpräposition annehmen kann 

usus u. s. f.). Die logische Verschiedenheit die
ser Verbalformen von den entsprechenden Wörterklas
sen tritt auch, wie die Declination des Infinitivs im Ge
rundium , die Unterscheidung des e und i im Ablat. 
sing, der Participien, das Supinum auf u beweisen, in 
den Formen selbst hervor. Dass aber diese Ansicht 
— und das möchte in zwiefacher Hinsicht besonders 
zu beachten sein ! — vorzüglich geeignet ist, selbst den 
Anfängern unter den Schülern die betreffenden Punkte 
schnell und völlig klar zu machen, davon hat sich Ref. 
in einer Reihe von Jahren durchaus überzeugt. Als 
einen entschiedenen Vorzug der M.’schen Grammatik 
heben wir hervor, dass er die Tempuslehre durch
aus neben und mit der Moduslehre dargestellt wissen 
will, und Ref. würde an sich weniger dawider haben, 
wenn er bei dieser Gelegenheit über manchen Gram
matiker seinen kurzen Tadel ausgesprochen hätte- 
Unter den gewöhnlichen Anhängen zu der Grammatik 
hat er einen lexikalisch synonymischen Anhang von 
den Präpositionen ausgeschlossen, „weil er ihm“ (Nr. 2, 
S. 53 fehlt djese Rechtfertigung; Nr. 4, S. 52) „zu weit 
von dem wÄhren Gebiete der Grammatik abzuführen 
und das Buch zu sehr zu beschweren schien.“ Dass 
in dem dänischen Buche diese Rechtfertigung fehlt, 
mag sich daraus erklären, weil man in Dänemark nicht 
gewohnt ist, den genannten Anhang in der Schulgram
matik zu suchen, aber es möchte leicht sein, dass ge
rade mehr nachdenkende, gereiftere Schüler für Lectüre 
und Specimen oft wünschen werden, über das Ineinan
dergreifen der Präpositionen in ihrer Schulgrammatik 
Belehrung zu finden. Das Schulbuch ist eben ein Buch 
für die Schule, und was dort von praktischer Bedeu
tung ist, darf um der wissenschaftlichen Consequenz 
willen für dasselbe keine Beschwerung genannt wer
den: dass unsere Lexika der Grammatik mehr in die 
Hand arbeiten sollten, wird nicht geleugnet.

Indem Hr. M. sich sodann zum Einzelnen hinwen
det, hebt er unter Anderm seine Erklärung des soge
nannten potentialen Conjunctivs besonders hervor (Nr. 2, 
S. 54, Not.; Nr. 4, S. 53, Not.), indem er behauptet, 
„dass es der Darstellung dieser Art des Conjunctivs 
auch in den Sprachlehren einer andern Form (?) durch
aus an Bestimmtheit und Ergänzung“ (? soll nach Nr. 2 
„Begränzung“ heissen) „fehle, welche er derselben in 
der Beschaffenheit des Subjects und in der Voraus
setzung des Eintretens eines denkbaren Falles gegeben 
habe.“ Die betreffende Definition in der Grammatik 
lautet (§. 350): „Der Conjunctiv steht von demjenigen, 

nicht stattfindet, aber bei einem unbestimmten, 
blos angenommenen, Subjecte stattfinden könnte und, 
wenn man ejnen Versuch machte, stattfinden würde 

(coniunctivus potentialis). Ein solches Subject bezeich
net man durch ein unbestimmtes oder fragendes Pro
nomen oder durch eine relative Umschreibung (eben
falls im Conjunctiv).“ Wir theilen diese Regel gern 
mit, da es eingeräumt werden muss, dass Hr. M. die
selbe in einer klaren und bestimmten Gestalt gab, — 
ein Zuges tändniss, was wir ihm nur selten machen 
konnten.

Seine eigenen Erklärungen über die Einzelheiten 
seiner Syntax finden sich Nr. 2, S. 57—63 und Nr. 4, 
S. 59 — 64. Das Charakteristische in diesen Erklärun
gen ist, wie schon bemerkt, dass er davon ausgeht, 
dass alle Sprachen sich leiten lassen von einem nicht 
immer sicher greifenden Gefühl der Analogie, — eine 
Annahme, welcher freilich auch in unsern Tagen noch 
nicht Wenige folgen, aber in dieser Unumwundenheit 
doch nicht aussprechen. Wie man daneben, wie Hr. 
M. es gethan , die Sprache einen Organismus nennen, 
wie man bei solchem Zufallsobjecte von einer Sprach- 
wissenschaft sprechen kann, wie man bei der Annahme 
einer solchen Unsicherheit in den Sprachen noch fer
ner das beste Mittel der jugendlichen geistigen Er
weckung sehen kann , das und noch Mehres ist dem 
Ref. völlig unverständlich. Wie leicht Hr. M. auf die
sem Standpunkte fertig wird, wollen wir an einem Bei
spiele nachweisen, das wir um so unbedenklicher wäh
len , da es von Hrn. M. selbst zur Begründung seiner 
Ansicht herausgehoben ist, nämlich die doppelte Con- 
struction des similis. Es wird zuerst in der Gramma
tik (§. 219, Anm. 2) gesagt: „Kann ein Wort in einer 
gewissen Bedeutung (!) mit zwei verschiedenen Casus 
construirt werden (z. B. similis rei alicuius und rei 
alicui) so finden sich bei einem solchen Worte biswei
len — aber selten — zwei verschiedene Casus durch 
eine Conjunction oder in einem Gegensätze verbunden;“ 
dann (§. 247, b, Anm. 2) heisst es: „similis — consi- 
milis, adsimilis — und dissimilis stehen bei den besten 
Schriftstellern sowol mit dem Genitiv als mit dem Da
tiv und fast immer mit Genitiv von den Namen leben
diger Wesen.“ Gibt eine Schulgrammatik nicht mehr, 
so kann sie allenfalls zur Repetition der bei der Le
ctüre äusserlich gemachten Wahrnehmungen und zum 
Lexikon bei dem Zusammensetzen des Specimens die
nen, von einem Verständnisse des Gelesenen und da
durch gewonnener geistiger Erweckung der Schüler ist 
nicht die Rede. Ref. hat wol bisweilen einen Schüler, 
der sich in vorkommendm Falle mit der Ausrede der 
Trägheit: „Man kann beides nehmen! “ durchhelfen 
wollte, im Scherze gefragt: „Ub man vielleicht die 
längere Form in den langen Tagen, die kürzere in den 
kurzen wähle?“ aber freilich würde ein solcher auf
stachelnder Scherz, der den Schüler erinnern sollte an 
den Grundsatz: „Zwei verschiedene Formen oder Con- 
structionen haben niemals ganz dieselbe Bedeutung, 
denn in der Sprache gibt es so wenig, wie in irgend
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einem andern Organismus etwas Überflüssiges!“ neben 
einer solchen Schulgrammatik sehr unzeitig sein. Zu 
seiner Regel in der Grammatik über similis gibt Hr. M. 
nun Nr. 2, S. 58 und Nr. 4, S. 60 folgende Erklärung: 
Man müsse in solchem Formenwechsel nicht mit Bill- 
roth und Andern bewundernswürdige Feinheiten der 
Sprache suchen; es gebe in den wirklichen Sprachen 
wechselnde Formen, die sich bis auf einzelne, ganz zu
fällige (?) Punkte durchaus deckten, oder zum Theil (?) 
nach einer Begriffsverschiedenheit, wie bei similis (?) 
gesondert haben. Als solche sich deckende Formen 
nennt er sodann : ferocior Romulo und quam Romulus, 
aber nur quo nemo ferocior, nicht quam qui“ weil das 
Relativ die erste Stelle des Satzes suchte (ist quam 
weniger relativ als qui?) ferner cupio esse clemens und 
me esse clementem (!), wozu in der Grammatik die 
Regel (§. 389, Anm. 4) gehört: „Bei volo etc. wird 
statt des einzelnen Infinitivs auch bisweilen ein Acc. c. 
inf. gebraucht, indem der ganze Zustand, welcher der 
Gegenstand des Willens und Wunsches ist, mehr (?) 
Ilir sich abgesondert (?) gedacht wird,“ und worüber 
er hier in einer Anmerkung die schon genannte Be
merkung macht, Haase habe (Reisig. Anmerk. 603) 
beide Constructionen durch eine Definition zu unter
scheiden gesucht, „die auf das stärkste von dem Sprach
gebrauche widerlegt werde.“ Ob Haase’s Unterschei
dung zur allgemeinen Anerkennung durchdringen wird, 
das bleibe dahingestellt, allein man wird einräumen, 
dass ein ziemlicher Grad von Selbstvertrauen dazu ge
hört, wenn Jemand mit einer so durchaus unbestimmten 
Erklärung in der Hand über einen ehrenwerthen Ver
such auf solche Weise aburtheilt. Es macht überhaupt 
einen eigenen Eindruck auf den Leser, dass Hr. M. 
den Deutschen ein sehr wichtiges Schulbuch anbietet, 
und dass kein Einziger unter Deutschlands Gramma
tikern Anerkennung bei ihm findet, während er die 
Verdienste seiner Landsleute sehr wohl zu schätzen 
weiss. Würde ihm in seines Landsmannes, P. Hiort’s, 
Weise von den Deutschen geantwortet, der Stoff zur 
Ironie wäre reichlich vorhanden.

. 10 /61 .. asusJehre nennt Hr. M. es consequent,
eine un eorun ete Voraussetzung von jer ßestjmrntheit 
einer ersten Bedeutung auszugehen, und dabei das Cen
trale der Bedeutungen des Casus, wie sie vorliegen, zu 
übersehen. In diesem Resultate trifft Ref durchaus 
mit dem Verf. zusammen, wenn auch von dnem ganz 
andern Standpunkte aus, insofern namentlich die Lo- 
calisten, Hartung an der Spitze, nicht einen allgemei
nen Grundbegriff, das Centrale der Bedeutungen, als 
dem Casus-Etymon entsprechend, sondern eine spezielle 
locale Grundbedeutung suchten, und aus dieser die 
übrigen Bedeutungen durch Künsteleien ableiteten. Zu 
Reichen üblichen Resultaten dies namentlich in der 
Schulgrammatik bereits geführt hat, liegt vor. In dem
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Uenitiv wi]i der Verf. nur das äussere Moment fest-1junctiv“ weggekommen ist, — eine Freude, die Ref.

halten., nämlich , dass er dient zur Darstellung eines 
Zusammenhangsverhältnisses, seine logische Beziehung 
lässt er für die allgemeine Bestimmung unbeachtet: 
daraus ergab sich die Unterscheidung des Genitivs bei 
Substantiven, bei Adjectiven und bei Verben von selbst, 
eine äussere Ordnung, gegen welche auch namentlich 
für das Schulbuch schwerlich was einzuwenden ist- 
Eine fernere Theilung des Genitivs bei Substantiven 
nach den drei Hauptformen, die sich in noster, nostri 
und nostrum zeigen, fand Hr. M« für das Schulbuch 
nicht passend, zweifelt aber daran jetzt (Nr. 4, S. 70) 
selbst. In der Nr. 2 (S. 67) findet sich darüber noch 
Nichts, und in der Nr. 4 nur eine kurze Definition, die 
Ref. nicht durchschaut, was er sehr bedauert, da jene 
Theilung sehr einfach zu sein scheint, und dem Geni
tiv besonders, namentlich für das Schulbuch, eine bes
sere Ordnung noth thut. Den objectiven Genitiv nimmt 
Hr. M. noch an , und daneben eine neue Art, die er 
genitwus definitwus nennt, worüber er auf seine Epist. 
ad Orell. p. 79 verweist. In der Grammatik findet 
sich (§. 282) über diese Art des Genitivs folgende De
finition: „Ein Substantiv wird bisweilen dadurch be
stimmt, dass ein anderer Begriff, in welchem es ent
halten und speciell benannt ist, im Genitiv hinzugefügt 
wird (genitwus definitwus),“ und als Beispiele vox 
voluptatis, das Wort „Wollust“, nomen regis, der Kö
nigsname u. s. f. Freilich könnte der Verf. auf seinem 
Standpunkte zu den bisherigen Arten des Genitivs noch 
mehre hinzufügen, und weshalb er gerade diese Art 
hinzufügte, ist dem Ref. nicht klar geworden. In der 
Lehre von dem Conjunctiv, aus welcher wir bereits 
ein einzelnes lobend hervorgehoben, bemerkt Hr. M. 
(Nr. 2, S. 70; Nr. 4, S. 72), „sie habe durch die Unter
scheidung der primären und secundären Bedeutung eine 
Grundlage erhalten, die im Stande sei, die ganze wirk
liche Entwickelung zu tragen.“' In dem Schulbuche findet 
sich darüber blos eine Note (zu S. 304), (der Verf. 
verweist auf eine Anmerkung, die Ref. vergebens ge
sucht hat), in welcher als Beispiel des primitiven Con
junctivs die Finalsätze, als Beispiel des secundären 
Conjunctivs die Consecutivsätze angegeben sind, eine 
Angabe, die Ref., auch wenn er die „Bemerkungen“ 
zu Hülfe nimmt, nicht genau zu erklären vermag. So 
viel sieht man, dass Verf. den hypothetischen und den 
Optativen Conjunctiv unterscheidet, und jenen den pri
mitiven, diesen den secundären nennt. Zum besondern 
Verdienst rechnet er (Nr. 2, S. 70; Nr. 4, S. 73) seiner 
Grammatik (s. §• 370) die ReSel: „dass die zweite Per
son des Conjunctivs als Anrede an eine blos angenom
mene Person steht, die man sich denkt, um dadurch 
ein unbestimmtes einzelnes Subject zu bezeichnen, das 
man sich vorstellt, um etwas Allgemeines (jemand, 
man) auszusprechen. Hr. M. freut sich, dass er in 
dieser Regel über Ramshorns (S. 577) „meist im Con-



1020

mit dem Verf. theilt, dieselbe aber ihm kaum zugeste
hen kann, da gerade seine Lehre über den Conjunctiv 
zu denjenigen Abschnitten seiner Grammatik (s. Nr. 5) 
gehört, in denen das „meistens“ und „oft“ jede wis
senschaftliche Bestimmtheit und pädagogische Sicher
heit entfernt hat. Hr. M. meint übrigens, „dass dieser 
Conjunctiv in keinem (? ?) Verhältnisse zu der übrigen 
Beschaffenheit und Verbindung des Satzes stehe, und 
seinen Grund allein in dem hypothetischen Subjecte (??) 
habe,“ und er macht es sämmtlichen andern Gramma
tikern und auch sich selbst zum grossen Vorwurfe? 
dass dies bisher übersehen wurde. Er meint ferner, 
velim und nolim (vellent) nollem) hätten bisher für einen 
Optativen Conjunctiv gehalten, „und doch sei nichts 
klarer, als dass es dubitative und potentiale Conjuncti- 
ven sein müssten,“ und, seiner Ansicht vom Wesen der 
Sprache getreu, kommt er endlich (Nr. 2, S. 72 fehlt 
es; Nr. 4, S. 77) zu dem wunderlichen Schlüsse: „Wir 
haben also hier eine Verwechselung der Form des 
Verbi (des Conjunctivs in velim^ der hier potentiale Be
deutung hat) mit der eigenen Bedeutung des Verbi, 
welches Willen und Wunsch ausdrückt.“ Man wird 
gestehen, dass der Verf., welcher so sehr erzürnt ist 
über angebliche Willkürlichkeiten der systematisirenden 
Grammatiker, in einem solchen Urtheile über sie so 
willkürlich urtheilt, wie es nur immer möglich war. 
Der Historiker, welcher wahrlich Achtung vor den Be
mühungen Anderer hat, mistraut lieber noch eine Weile 
einer solchen eigenen Meinung über Andere. Welche 
Meinung der Verf. eigentlich vom Infinitiv u. s. wr., 
habe (Nr. 2, S. 72; Nr. 4, S. 77 hat Ref. nicht her
ausbringen können. Über die Metrik in seiner Gram
matik (Nr. 5, S. 444) meint der Verf. noch Einiges 
hinzufügen zu müssen, „da sowol die Entwickelung der 
Grundbegriffe in wesentlichen Punkten neu und (als 
auch) die ganze Darstellung kurz und zusammenge
drängt sei.“ Indess wird die Kritik hierüber lieber 
schweigen, bis die von dem Verf. versprochene voll
ständigere Darstellung der Metrik erschienen sein wird. 
Indess mag ein Beispiel zeigen, in welchem Geiste 
das Neue (?) gehalten ist. Dem Versaccente werde, 
so meint der Verf., viel zu viel Gewicht beigelegt; es 
habe z. B. die Regel, dass ein einsylbiges Wort den 
Hexameter zu schliessen pflege, mit dem Versaccente 
nichts (! ?) zu thun, sondern beruhe schlechthin darin, 
dass der Lateiner sehr wenig einsylbige Wörter am 
Ende des Verses zu setzen hatte und sie daher selten 
da setzte.“ Man kann nicht umhin, es recht sehr zu 
bedauern, dass ein durch seine umfassende Kenntniss 
des Positiven so ausgezeichneter Mann, wie anerkannt 
Hr. M. ist, selbst an den grossartigen Darstellungen 
unseres Wilhelm v. Humboldt so wenig Geschmack 

gefunden hat. Hätte er in der berühmten „Einleitung“ 
dieses für jedes tiefere Sprachstudium unvergesslichen 
Mannes §. 16 noch einmal gelesen, und die historische 
Bedeutung des Hexameters für die sprachliche und in- 
tellectuelle Entwickelung des griechischen Volkes da
neben gehalten, er würde ein so flaches Urtheil in ei
ner so absprechenden Weise nicht haben gelten machen 
wollen. Hr. M. schliesst seine „Bemerkungen“ mit dem 
Versprechen, „auf seine lateinische Grammatik eine 
kurze Darstellung wenigstens der griechischen Syntaxe 
zum Schulgebrauche folgen zu lassen“ — und Fr. Vie
weg u. S. haben ja bereits sowol dieses, wie die Ab
handlung über die Metrik, angekündigt.

Der Hrn. Hiort und seine Kritik in Fädrenelandet 
betreffende Anhang (Nr. 2, S. 83—95) hat für deutsche 
Leser wenig Interesse. Es hat den Verf. besonders 
geschmerzt, dass Hr. Hiort davon ausgegangen zu sein 
schien , als habe M. seinen Blick zum allgemeinen Le 
ben der Sprachen nicht erhoben. Der Ton ist von der 
Art, dass der Verf. sich über Hrn. Hiort’s Antwort 
nicht beschweren kann. Des Schulmannes wohl zu 
begründende Klagen über Mängel und Misgriffe des 
Schulbuches vom pädagogischen Standpunkte aus, de
ren Form freilich gleichfalls gehaltener hätte sein mö
gen, erhalten von dem Universitätsprofessor nur Spott 
zur Antwort; so sagt er, dass jener das Weinen seiner 
Pensionäre und die 11 Mck. 4 F. (dän.) der Schüler 
mit hineingeschleppt habe u. dergl. Auf ein motivirtes 
Weinen der Schüler und den Preis eines Schulbuches, 
wenn es vielleicht von der Art ist, dass ein zweites 
daneben angeschafft werden muss, wird die Erfahrung 
den wirklichen Pädagogen schon zu richten lehren 
Überdies las Hr. M. mehres selbst hinein.

Ref. hat nunmehr über die folgenden Bücher nur 
Allgemeines zu berichten. Zu der von ihm gewählten 
Form berechtigt ihn der Verf. selbst durch den Inhalt 
von Nr. 2 und Nr. 4.

In fünf Abschnitten stellt der Verf. in Nr. 3 seine 
Klagen über pädagogisch6 Mängel und Misgriffe des 
neuen Schulbuches dar, deren Hauptinhalt ist, dass 
(S. 5) Hr. M. es verstanden habe, oder nicht 
habe verstehen wollen, sich zu Schülern herabzulassen. 
Er betrachtet ausdrücklich das Buch nur von der Seite, 
dass es ei’11 Schulbuch sein will. — eine Betrachtung, 
für welche, besonders bei den angegebenen Umständen, 
die Schulmänner Dänemarks ihm zwiefach dankbar sein 
müssen. Eine Besprechung war recht sehr an «der 
Zeit und etwaige Irrthümer liessen sich berichtigen. 
Allerdings ist der Ton derb und voll beissender Ironie, 
allein der genannte Anhang hatte dies verschuldet.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand. in Jena» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig»
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(Schluss aus Nr. 255.)

So heisst es (S. 6): „Er hat nur daran gedacht, wie 
dummdreist es sei, dass ein kleinerLector in Soroe es 
wagen durfte abzuurtheilen über ein Buch des berühmten 
Madvig, „des Mannes, von welchem, wie Holberg sagt, 
alle Literati in Rostok, Helmstad und Wittenberg zu 
reden wissen“ u. s. f. Allein daneben erkennt er seine 
grossen V erdienste als Gelehrter und um das classi- 
sche Studium seines Vaterlandes vollständig an. Er 
wisse recht gut, dass Hr. Madvig wohl vertraut sei 
mit dem Indianismus, mit der Hegel’schen Philosophie, 
der dänischen Poesie, der Allgem. Gramm, u. s. w.; 
er freue sich darüber, dass Hr. Madvig ein Mann sei 
von echtem dänischen Blute, dass er Ruhm sich erwor
ben habe, gleich Mynster, Grundtvig, Örsted und eini
gen wenigen Andern, ohne Erweckung auf einer Reise 
ins europäische Ausland nöthig zu haben; und er wisse, 
dass Hr. Madvig mit einer Sicherheit, die bei einem 
Gelehrten Kopenhagens selten sei, die Pflichten seines 
Berufes festgehalten habe, ohne sich ungebührlich von 
Kunst oder Kritik, Tagesneuigkeiten oder Politik fes
seln zu lassen: kurz, Hr. M. sei, „den steifen Stil und 
den widerlichen Stolz ausgenommen,“ in vielen Stücken 
sein Mann, indess solle weder sein Zorn, noch die 
eigene Hochachtung ihn blind machen u. s. w. Dass 
er das Weinen seiner Pensionäre mit hineingezogen 
habe, erklärt der Verf. für eine reine Unwahrheit u. s. f.

Des Verf. Klagen betreffen zuerst (S. 11) die Ter
minologie , d. h. die gegebenen Definitionen, und er 
wirft ihm vor, dass dieselben zu weitschweifig und zu 
schwerfällig sind. Und diese Anklage lässt sich be
sonders aus Nr. 5 nur gar zu reichlich belegen. Ge
gen andere hierhergehörende Klagen möchte Hr. 
Madvig sich leicht rechtfertigen können, so z. B. gegen 
die, dass der Terminus „regieren« von ihm in der 
Syntax vermieden ist. Sodann (S. 21) betreffen die 
Klagen die Anordnung des Stoffes. Die Abänderung 
der Casusfolge hält der Verf. für durchaus vnzeitig^ da 
die in dieser Grammatik allein vorkommende neue Folge 
die Schüler verwirren müsse, wenn auch die Sache an 
»ich völlig richtig (?) sei; — diese Weise der Umän
derung müsse er durchaus verwerfen. Zum Beweise 
seiner Anklage führt er das allerdings sehr bedenkliche 

Beispiel an , dass der Lehrer in der untersten Klasse 
der soröer Schule (S. 22), „(hier ist man nämlich so 
verwegen gewesen, dieses schwere Lehrbuch in alle (!) 
Klassen einzuführen),“ seine Schüler neben ihrer Gram
matik Paradigmen aufschreiben lasse, auf welchen der 
Accus. seinen alten Platz habe. Daneben behauptet 
er, und gewiss mit Recht, dass eine gleiche Anwendung 
derselben Gründe eine völlige Umformung der ganzen 
Etymologie zur,Folge haben müsste. Mit dem entschie
densten Rechte wird ferner (S. 23) darüber geklagt, 
dass sich auf den Paradigmen bald fünf, bald vier, 
bald drei Formen aufgeführt finden, was die Knaben 
unleugbar verwirrt und überdies ja nur begründet ist 
in der eigenthümlichen Ansicht Hrn. Madvig’s über die 
Casus. Dass der Schüler unterscheiden muss, ob men- 
sae Genitiv oder Dativ ist, wird Hr. Madwig doch hof
fentlich zugeben. Die Paradigmen über die Declination 
der Adjectiva fehlen gänzlich, und man müsse die da
hingehörenden Bemerkungen an 36 verschiedenen Stel
len zusammensuchen. Die unregelmässigen Perfecten 
seien .in 40 kleine Klassen vertheilt u.s. w. Man muss 
gestehen. Hrn. H.’s Klagen sind nicht unbegründet.

Hr. H. wendet sich darauf (S. 32) zu der Ausfüh
rung oder Darstellung selbst hin. Nach einigen weni
ger bedeutenden Klagen über Einzelheiten beweist er, 
dass der Stil Madvig’s, besonders für ein Schulbuch, 
durchaus zu tadeln sei, und belegt seine Kritik mit 
hinlänglichen Beispielen : ein Tadel, der in Beziehung 
auf Nr. 5 dreifach erhoben werden muss.

Den Schluss macht die schon angegebene Rüge 
über Hrn. Madvig’s Urtheil über namentlich fremde Ge
lehrte , und Hr. H. nimmt Abschied mit den Worten 
(S. 44): „Fragt der Verf. zuletzt , wie ich doch habe 
wagen können, alles dieses zu schreiben, so antworte 
ich ihm mit der einen Hälfte eines Verses bei Cicero 
(de Fin. V, 10): mihi sic usus est! und fragt er dann, 
wie er es mit diesem Angriffe halten solle, so antworte 
ich ihm mit der andern Hälfte: tibi ut opus est facto, 
face! — Oder vielleicht gibt der Reim darauf ihm den 
besten

Nr. 4 wurde neben Nr. 2 fortwährend mit um so 
grössern! Rechte beachtet, da sie grösstentheils nur 
eine Übersetzung derselben ist. Einzelne Abweichun
gen erklären sich aus Berücksichtigung des verschie
denen Publicums, beweisen aber zugleich das lebendige 
literarische Fortschreiten des Verf.: so sind hier (S. 4 
Not.) Kühner’s und Krüger’s Lateinische Schulgramma
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tiken wenigstens genannt. Zum Schlüsse sagt Hr. M.: 
„Diese Bemerkungen sollen dazu dienen, einem Schulbuche in 
einer Literatur, in der dessen Verfasser ein Fremder ist, Ein
gang zu verschaffen. Es dringt sich mir am Schlüsse die be
denkliche Frage auf, ob die kurze, unumwundene, nichts be
schönigende, das Wohlwollen nirgends suchende Darstellung 
eben für den Zweck wohlberechnet sei. Das Bedenken kommt 
aber zu spät, und ich bin in solchen Berechnungen wenig geübt. 
Vielleicht v^ird die ungeschmückte, nur um die Sache und die 
Wahrheit bekümmerte Art den rechten Eindruck nicht verfehlen.“ 
Ref. erwidert ihm gleichfalls unumwunden: die deutsche 
Literatur hat sich in ihrer grossen Gesammtheit nie so 
beschränkt gezeigt, dass sie einen Mann, welcher über 
ihre bedeutendsten Erscheinungen urtheilt und selbst in 
ihr Bedeutendes leistet, als einen Fremden von sich 
weist, es sei denn, dass derselbe in ihr wirken will 
und doch selbst verräth, dass er ihr fremd und feind
lich gegenüber steht. Die deutsche Literatur weist die 
Meinung, als erwarte sie eine unumwundene, beschöni
gende, das Wohlwollen suchende Darstellung, als eine 
in ihr durchaus nicht begründete Beschuldigung zu
rück: wer sie kennt, wird gestehen, dass ihr den be
nachbarten Völkern gegenüber mit viel grösserem 
Rechte zu grosse Geduld vorgeworfen werden kann. 
Die deutsche Literatur wird Gaben nicht zurückweisen, 
in denen ihr so interessante Einzelheiten geboten wer
den, wie in den vorliegenden Büchern: allein die deut
schen Schulen müssen, von vielem Andern abgesehen, 
ein Schulbuch zurückweisen, dessen Sprache auf allen 
Seiten das deutsche Sprachgefühl verletzt.

Zumpt sagt in der Vorrede (S. IV) zur achten 
Ausgabe seiner lateinischen Grammatik (1837): „Auch 
Hr. Prof. Madvig in Kopenhagen, dem die lateinische 
Sprachwissenschaft schon viele scharfsinnige Ent
deckungen verdankt, erfreute mich noch am Schlüsse 
des Drucks der gegenwärtigen Ausgabe mit schätzens- 
werthen Bemerkungen“ u. s. w. Dieses Urtheil sieht 
Ref. in dem vor ihm liegenden Buche vollständig be
stätigt , und um beiläufig wiederholt Bemerktes zum 
Schlüsse kurz zusammenzufassen , Ref. ist überzeugt, 
dass Hr. M. durch eine monographisch fortschreitende 
Mittheilung seiner „ schätzenswerthen Bemerkungen“, 
etwa nach Art der „Untersuchungen von G. F. A. 
Krüger“, sich den unbestrittenen Dank der deutschen 
Literatur erworben, und, daneben unterstützt durch 
seine Weise zu urtheilen und darzustellen , einen er
folgreichen Kampf gegen grammatischen Schlendrian, 
sowie gegen unbefugte Übergriffe der philosophirenden 
Grammatiker in das unantastbare Gebiet des Positiven 
hätte führen können. Dagegen begreift Ref. nicht, wie 
Hr. M., dem doch dieser Theil der deutschen Literatur 
sehr gut bekannt ist, dazu kam, seine lateinische Schul
grammatik , die für Dänemark vielleicht (die Bearbei
tung der Gramm. Lat. von J. Baden durch Dichmann 
wird gelobt), eine Nothwendigkeit war, für die deutschen 
Schulen zu übersetzen. Welchem Mangel für Deutsch

land dadurch hat abgeholfen werden sollen, weiss Ref. 
gar nicht. Dass die Sprache des Buches, als eines 
Schulbuches, wie Ref. häufiger bemerkte, in jeder Hin
sicht sehr verfehlt ist, davon wird sich Jeder leicht 
überzeugen, der die Blätter umschlägt und liest, wohin 
das Auge fallt. Ref. hat die Probe gemacht, und kann 
den Verf. versichern, dass selbst unter den nordschles- 
wigschen Schülern eine solche Sprache den Fortge
schrittenen anstössig, den Anfängern unverständlich 
ist. Hiesige Lehrer müssten sich freilich die Einfüh
rung des Buches aufs entschiedenste verbitten, denn 
ihnen gegenüber, denen es eine mühsame Aufgabe ist, 
aus der deutschen Sprache ihrer Schüler die Danismen 
wie aus der dänischen die Germanismen zu entfernen, 
würden erstere durch ein solches Buch einen unerträg
lichen Schutz erhalten. Hr. Hiort hebt es als einen 
besondern Ruhm für Hrn. M. hervor, dass er seine 
Bildung nicht durch eine Reise ins Ausland (Uden- 
landsreise) zu heben gesucht habe : dieses sehr relative 
Lob wird aber zum entschiedenen Tadel, wenn der
selbe Mann es dennoch unternimmt, ein so sehr in die 
höhere Bildung eines Volkes eingreifendes Schulbuch, 
als die lateinische Schulgrammatik ist, und hoffentlich 
bleibt, zu verfassen, ohne sich zuvor durch eigene Er
fahrung davon überzeugt zu haben, ob er auch im Be
sitze der durchaus erforderlichen vollen Kenntniss der 
Sprache jenes ihm fremden Volkes, wie er selbst sagt, 
sei. Unterlässt er dieses, so mag er in sich selbst die 
Schuld suchen , wenn sein Unternehmen als eine An
massung angesehen und zurückgewiesen wird. Freilich 
spricht er selbst am Schlüsse seiner Bemerkungen 
(Nr. 4, S. 88) nur von der Einführung seines Buches 
in die fremde Literatur', allein, wer ein Schulbuch 
schreibt, muss wünschen, dass es auch in die Schulen 
Eingang finde (oder er hat eine zwecklose Arbeit un
ternommen), und das ist ein Wunsch, der sich den 
strengsten Forderungen nicht entziehen darf.

In Beziehung auf die erste (dänische) Ausgabe sei
ner Grammatik macht Hr. M. die Bemerkung (Nr. 2, 
S. 82): „In einem Buch® mit so vielen Einzelheiten, 
Beispielen , Druckverschiedenheiten, Zeichen u. s. w.? 
muss man, was die Reinigung desselben von einem 
jeden kleinen Fehler betrifft, einige Rechnung machen 
auf die zweite Ausgabe.“ Diese Entschuldigung hat er 
den Deutschen gegenüber nicht für nöthig gehalten: 
und sieht man nur auf das Verhältniss zwischen der 
deutschen und dänischen Ausgabe seines Buches, so 
muss man einräumen, dass das ehrenwerthe Streben 
des Verf., sein Schulbuch von kleinen Fehlern und 
h lecken zu reinigen, unverkennbar ist. So hat Ref. 
bemerkt, dass die deutsche Ausgabe der dänischen 
gegenüber auf den ersten 11 Seiten an 52 Stellen ge
regelt worden ist, und eine ähnliche Aufmerksamkeit 
findet später Statt; bisweilen ist die Correctur fast 
ängstlich: so fand sich Nr. 1, 23 vir currit — puer 
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sedet zweimal, statt dessen hat Nr. 5, §. 24 zweimal 
vir sedet — puer currit. Dass dennoch jene Entschul
digung auch der deutschen Ausgabe gegenüber noch 
nicht überflüssig gewesen wäre, ist bereits hinlänglich 
dargelegt, und liesse sich bei gegebener Gelegenheit 
ferner belegen. Ref. wollte anfänglich sich über einige 
Hauptpunkte des Buches zuerst orientiren, suchte im 
Register den Begriff des Conjunctivs, wurde auf §. 240 
verwiesen, fand aber die gewünschte Aufklärung erst 
§. 246 u. s. f. Übrigens hätte Hr. Hiort auch darin 
einen gerechten Grund zur Klage gehabt, dass der 
dänischen Ausgabe dei Giammatik das Ilegister gänz
lich fehlt. Dass Hr. M. bei der Übersetzung seiner 
„Bemerkungen“ die genannte Entschuldigun0’ nicht ein
mal in Beziehung auf seine deutsche Sprache stehen liess, 
nöthigt fast zu der Meinung, dass er von ihrer Mangel
haftigkeit gar kein Bewusstsein hat. Hier fehlt es 
wahrlich nicht an „einzelnen Flecken“, deren Tilgung 
einer zweiten Ausgabe aufgegeben würde. Die stets 
wiederkehrenden Dauismen: „Im Latein„ein merk
liches Beispiel,“ „das Wort führt das Geschlecht mit,“ 
u. dergl. in. müssten wenigstens getilgt werden, wenn 
auch freilich damit noch keine deutsche Sprache ge
wonnen wäre. Andere eigenthümliche Termini des 
Verf. scheinen Latinismen zu sein; so erinnert das häu
fige : „ein unterverstandenes Wort,“ oder: „die Unter- 
verstehung des Wortes“ an das bekannte Notenlatein: 
subinteUigenduni , — und hätte um so mehr einer ge
nügenden Rechtfertigung bedurft, da der Verf. (Nr. 5, 
§. 446 u. §. 448) „Unterverstehung des Verbums“ und 
5,Ellipse des Verbums“ als zwei scharf getrennte Ter
mini gebraucht. Doch Ref. muss zum Schlüsse eilen.

Ref. versprach im Laufe der Kritik in der Kürze 
nachzuweisen, dass es der M/sehen Syntax an der 
nothwendigen Bestimmtheit, die er selbst an Andern 
sehr vermisse, gleichfalls fehle. In den ersten, also 
den Grund legenden Paragraphen der Darstellung des 
Conjunctivs, finden sich die Wörter: „oft,“ „bisweilen,“ 
„keineswegs immer,“ „gewissermassen“ u. s. f. auf 
viel eiten 18 Mal, und Reft findet ein einziges: „Hier 
steht immer“ (§. 348 d) dazwischen.

Hadersleben. Dr Conrad Michelsen.

Theologie.
Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Alten Testa

ment. Fünfte Lieferung. Der Prophet jesäia von 
August Knobel. — A. u. d. T.: Der Prophet Jesaia, 
erklärt von August Knobel, der Philosophie und Theo
logie Doctor, der letztem ordentlicher Professor an 
der Ludwigs-Universität zu Giessen. Leipzig, Weid
mann. 1843. Gr. 8. 1 Thlr. 25 Ngr.

Das Publicum, welches sich für alttestamentliche 
Schriftauslegung interessirt, ist bereits mit dem Cha

rakter und der Einrichtung dieses exegetischen Hand
buches, dessen Fortsetzung hier angezeigt wird, ver
traut. Ein Werk dieser Art. welches die Bestimmung 
hat, Anfängern im exegetischen Studium, von denen 
noch keine Festigkeit des Urtheils zu erwarten ist, ein 
möglichst sicherer Wegweiser zu sein, dem sie sich 
beim Selbststudium im Ganzen anvertrauen können, und 
zugleich auf die Bildung ihres exegetischen Urtheils 
einen wohlthätigen Einfluss zu üben, kann seinem 
Zweck vollkommen entsprechen, ohne gerade neue Un
tersuchungen und eigenthümliche Erklärungen darzu
bieten; es genügt, wenn es die Resultate der bessern 
Ausleger, von einem geschickten Schriftforscher mit 
Geschmack und Methode ausgewählt, in bündiger Kürze 
und Klarheit dargelegt enthält. Erfreulicher ist es 
aber, wenn eine solche Arbeit in die Hand eines Ge
lehrten geräth, welcher nicht nur das Bekannte mit 
Urtheil und Geschmack zu verarbeiten, sondern sein 
Werk auch noch mit eigenthümlichen Ansichten aus
zustatten und dadurch auch dem Exegeten von Fach 
anziehend und lehrreich zu machen versteht, wie es 
bei dem vorliegenden von dem Hrn. Dr. Knobel, einem 
durch mehre sehr schätzbare Schriften längst ehrenvoll 
bekannten Gelehrten, bearbeiteten Commentar über den 
Jesaia der Fall ist.

In der dem Commentar vorausgeschickten kurzen 
Einleitung S. XI—XXXII verbreitet sich der Verf. zuerst 
§. 1 über die Lebensverhältnisse und Wirksamkeit des 
Jesaia. Die Annahme, dass dieser vom Todesjahre 
des Königs Usia (759 v. Chr.) bis unter Hiskia als Prophet 
wirksam gewesen sei, will Hr. K., da sie sich auf die 
Überschrift I, 1 stütze, zwar nicht in Zweifel ziehen, 
glaubt sie aber, da dieser Zeitraum viel zu gross sei, 
so beschränken zu müssen , dass nur der Entschluss, 
als Prophet aufzutreten, nach VI, 1 in jene frühere Pe
riode falle, seine eigentliche prophetische Thätigkeit 
aber erst mit den letzten Regierungsjahren Jotham’s 
begonnen und unter Hiskia fortgedauert habe. §. 2 ent
hält eine sehr beachtungswerthe Auseinandersetzung 
der Zeitverhältnisse des Jesaia und der chronologischen 
Anordnung seiner Prophetien; im 3. und 4. Paragraphen 
wird der Geist dieser letztem und der schriftstellerische 
Charakter des Propheten beleuchtet und geschildert und 
hierauf im 5. Paragraphen von den unechten Stücken in 
dieser Sammlung gehandelt. Bekanntlich ist derselben 
eine beträchtliche Zahl von Orakeln einverleibt wor
den, welche nach Inhalt, Sprache und historischen Ver
hältnissen dem Jesaia abgesprochen werden müssen. 
Dieses «-ilt nicht nur von dem ganzen Hauptabschnitt 
Cap 40—66, sondern auch von mehren andern Stücken, 
wie Cap. 13—14, 23; 21, 1 — 11; 24 — 27; 34. 35. 36 
_39, welchen allen ihr Inhalt und die darin geschil
derten Verhältnisse das Zeitalter des Exils und zwar 
grösstenteils die letzten Jahre desselben anweisen. 
Über diese letztem hat der Verf. in den Einleitungen
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zu denselben das Nöthige beigebracht; hier bat er es 
nur mit dem Hauptabschnitt Cap. 40—66 zu thun, des
sen Unechtheit von den meisten neuern Kritikern bis 
auf Hendewerk herab anerkannt und nachgewiesen 
worden ist, indem er die Gründe, aus welchen diese 
Reden nicht von Jesaia herrühren können, sondern einen 
gegen das Ende des Exils in Babylon lebenden Pro
pheten zum Urheber haben müssen, S. XXIII XXVIII 
ausführlich darlegt. In die Zeit, wo Cyrus bis in die Nähe 
Babylons vorgedrungen ist, ohne es jedoch zu belagern, 
setzt er die Reden Cap-40—48; in die darauf folgende 
Zeit, wo derselbe mit der Besiegung des Krösus und 
der unter ihm stehenden V olker Kleinasiens, der 
(Küstenländer, Westländei) beschäftigt ist, die Reden 
Cap. 49—62, der glückliche Ausgang dieses Feldzuges 
soll die Veranlassung zu Cap. 63—65 gegeben haben. 
Unbestimmt lässt der Verf., ob Cap. 66 vor oder nach 
der Eroberung Babylons verfasst sei. — Den Beschluss 
der Einleitung machen §. 6 einige Bemerkungen über 
die Entstehung der Jesaianischen Orakelsamntlung. Die 
Meinung, dass dieselbe aus vier Specialsammlungen, 
Cap. 1 — 12, Cap. 13 — 23, Cap. 24 — 39 und Cap. 40 
_ 66. zusammengesetzt sei, hat auch Hr. K. zu der sei- 
nigen gemacht; doch lässt er unentschieden, ob die 
Partie Cap. 24—39 zwischen der zweiten Sammlung 
und den sogenannten Pseudo-Jesaianischen Prophetien 
jemals als besondere dritte Sammlung bestanden habe.

Ich wende mich jetzt zu dem Commentar selbst, 
welcher im Ganzen nach demselben Plane, wie die 
frühem Lieferungen dieses exegetischen Handbuches, 
bearbeitet worden, jedoch wegen der Wichtigkeit die
ser Orakelsammlung und der vielen Vorarbeiten, welche 
nicht unberücksichtigt bleiben durften , etwas ausführ
licher ausgefallen ist, als jene, mit Ausnahme etwa der 
fünf ersten Capitel, welche den folgenden an Ausführ
lichkeit und Reichhaltigkeit nachstehen. Jedem einzel
nen Abschnitte ist eine Einleitung vorangeschickt, in 
welcher der Inhalt des Orakels kurz angegeben und 
sodann historisch beleuchtet und erörtert wird. Der 
Verf. hat hier ebenso viel historische Gelehrsamkeit 
bei dem Vortrage seiner Ansichten, als Belesenheit und 
Klarheit beim Sammeln und Zusammen stellen fremder 
Meinungen bewiesen. Zu dem, was in diesen Einlei
tungen neu und ihm eigenthümlich ist, gehört die 
S. 44 f. motivirte Annahme, dass schon vor dem J. 773 
den Syrern und Israeliten, sowie auch Juda (7,18) eine 
assyrische Invasion gedroht, diese 743 ihren Anfang 
genommen und mehre Jahre gedauert habe, auf welche 
Cap. 17, 1—11; Cap. 15. 16; 21, 11. 12. 13-17 zu 
beziehen seien. Scheint auch dafür Cap. 16, 5 zu spre
chen, nach welcher Stelle Juda damals noch die Herr
schaft über Edom hat, die es mit jener Invasion ver
lor (2 Kön. 16, 6), so ruht doch die ganze Annahme 

auf so wenig festem und sicherm historischen Boden, 
dass es ihr schwer fallen dürfte, sich Geltung zu ver
schaffen. Mehr Beachtung verdient dagegen unstreitig 
die, dem Verf. gleichfalls eigenthümliche Zeitbestim
mung für Cap. 14, 28—32 und Cap. 24—27. Gewöhn
lich setzt man jenes Stück, der Überschrift gemäss, in 
das Todesjahr des Alias 728 (so Gesen., Hendew., 
Ewald u. A.), Hitzig verlegt es in die Zeit des Sargon 
717; Hr. K. aus Gründen, welche er S. 102 f. namhaft 
macht, in das J. 739, und glaubt, dass für eine frühere 
Zeit auch die Stellung desselben zu den alten Stücken 
Cap. 15—17 zu sprechen scheine. Die Prophetie Cap. 
24—27 bezieht er zwar ebenso, wie Gesen., de Wette, 
Maur. u. Umbr., auf Juda und die Chaldäer, setzt aber 
ihre Abfassung nicht mit diesen Gelehrten gegen das 
Ende des Exils, sondern in die Zeit, wo die Chaldäer 
nach der Zerstörung noch im Lande hausten, und lässt 
den Verf. derselben nicht, wie jene angenommen, unter 
den Exulanten in Babylonien leben, sondern, sich an 
Eichhorn’s und Ewald’s Meinung anschliessend, in Ju
däa unter den übrig gelassenen Jüdäern. Beide Zeit
bestimmungen haben viel Wahrscheinlichkeit für sich 
und scheinen der Berücksichtigung wohl werth zu sein. 
Auch die Zeitbestimmung für den Abschn. Cap. 40—66 
(Einleit. S. XXIX ff.) enthält manches Eigenthümliche 
und es ist nicht zu leugnen, dass das Stück Cap. 63,1—6 
viel Licht gewinnt, wenn die von dem Verf. angenom
mene Beziehung die richtige ist. Die Unechtheit dieses 
Abschnitts sowol (s. Einleit. S. XXIII ff.), als einiger an
derer Stücke, S. 89. 105 ff.; 172 f.; 243 f.; 253 f. hat 
er gründlich und zum Theil vollständiger,, als seine 
Vorgänger, nachgewiesen. Die von mehren neuern Aus
legern dem Jesaia bald ganz, bald theilweise abgespro
chene Weissagung Cap. 19 dagegen glaubt er S. 130f. 
demselben vindiciren zu können , sowrie er auch die 
Weissagung der Zerstörung von Tyrus Cap. 23 gegen 
Eichhorn, Rosenm., Hitzig und Movers als Jesaianisch 
vertheidigt, indem er die gegen die Echtheit derselben 
besonders von den beiden^ letztgenannten Gelehrten 
geltend gemachten Gründe S. 161 f. zu entkräften sich 
bemüht, die in dieser Rede angekündigte Zerstörung 
von Tyrus nicht auf die durch Nebukadnezar bewerk
stelligte Belagerung dieser Stadt bezieht, ,veil sonst der 
Prophet ein über 100 Jahre später erfolgtes Ereigniss 
vorausgesehen haben müsste, sondern mit Grotius, Greve, 
Gesen., de Wette u. A. auf die durch Salmanassar un
ternommene , und die Chaldäer bald nach der Besitz
nahme Mesopotamiens und Babyloniens durch die As
syrer nach dem letztem Lande verpflanzen lässt: eine 
Annahme, welche sich freilich durch nichts begründen 
lässt, wie denn die ganze vermeintliche Übersiedelung 
der Chaldäer von den karduchischen Gebirgen noch so 
wenig fest steht, dass darauf mit Sicherheit nicht ge
baut werden kann und daher auch, dieser Rettungsver
such , mit dem Auge der Geschichte beleuchtet, in 
seinem Hauptstützpunkte auf keinem zuverlässigen 
Grunde ruht.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig;.
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ment. Der Prophet Jesaia von August Knobel.
(Fortsetzung aus Nr. 256.)

Von der historischen Kritik, auf welche der Verf. 
unverkennbar viel Fleiss verwendet hat, zu der philo
logischen Auslegung übergehend, mache ich zunächst 
auf einige Sprach- und Sacherläuterungen und Erklä
rungen aufmerksam, welche dem Verf. zum Theil ei- 
genthümlich sind, zuvörderst hebe ich aber einige Stel
len hervor, wo derselbe den Text zu ändern für nöthig 
erachtet und eine neue Erklärung gegeben hat. 10, 27 
liest er (mit Michaelis) birn Strick st. bäh; 22, 5 "ip 
Fuhrwerk, Wagen st. *-ip  (= Tp Wand, Mauer) und 

betrachtet er als Substantiv mit der Bedeutung
Aufstellung, also Aufstellung der Wagen; 30,4 
(seine Boten) werden vergeblich sich mühen (nach 70) 
st. ö5.n werden nach Hanes kommen; 34, 16 nimmt 
er inzhi zu dem vorhergehenden Verse und schreibt 

und glaubt, dass für i^p/i imrr etwa
so gelesen werden müsse: 5"iW ^0^ b? nach der
Zahl ruft Jehova, nämlich ihnen (den angeführten Thie- 
ren), „d. b. alle einzelnen, wie sie V. 11 — 15 aufge
zählt und also von Jehova bestimmt sind, ruft er her
bei, dass sie Edom bewohnen.“ 35, 7 schlägt er für 

zu lesen vor rwst'! es sprosst (mit Syr., Chald.
und Vulg.) und 47,13 schreibt er Kundige des
Himmels für Andern will er 5, 17
(für Bvi'7<') Böcke oder fiips Lämmer lesen st 
24, 15 auf den Küsten, d. i. in Phönizien und 
Philistäa, st. 25, 4 ^fp = ^p Kälte st. ^p.;
34, 16 im zweiten Gliede ’iTE) st. "’S. 49, 24 
Y^r Gefangenschaft des Gewaltigen st. p^lt 
50, 11 anzundend oder (mit Hitzig, Ewald) ■’-iwn 
st. u. a. m. — Wörter, bei welchen Hr. K. aus 
dargelegten Gründen von den gangbaren Erklärungen 
seiner Vorgänger abzugehen sich bewogen gefühlt und 
eine andere Erklärung versucht hat, sind: 11,15^ 
dem er hier die Bedeutung spalten nach dem Arab’ 
JLjX. beilegt und demgemäss die Stelle übersetzt: Je
hova spaltet die Zunge des (ägyptischen) Meeres, indem 
er bemerkt: ist nicht bedräuen , verwünschen. . " j aniang«* ,uJ ----------xv gwi v. «vm vt
fluchen (Aquila, Theod., Sy mm., Gesell., Hitzig, Maur., schiedenartig erklärten Hapaxleg. mit Vulg.,
Hendew., Ew. u. A.), sondern immer weihen, z. B. Gott, | Hieron., Jarchi u. A., die Bedeutung Finsterniss, und

dem Schwerte, dem Untergange und passt mithin nicht 
Noch weniger ist es s. v. a. trocken 

was auch einige lesen wollen (LXX, Syr., 
Vulg., Houbig., Lowth, Döderl., Rosenm., 
Man erkläre also nach spalten, schnei-

hierher. 
machen, 
Chald., 
Eichh.).
den, insbesondere die Nasenwand spalten, womit im 
Hebräischen önn nasenverstümmelt (Lev. 21, 18. LXX: 
xoXoßÖQiQ) und wpn Schneide, Sichel stimmt.“ Vgl. je
doch Gesen. im Thesaur., welcher übersetzt: devove- 
bit, i. e. siccabit J ehov a sinum maris aegyptiaci. 
19, 2 zu Tjöpö., welches Gesen. im Comment. durch 
rüsten, im Thes, concitavit, excitavit wiedergibt, 
wird bemerkt: ,,Pilp. von und nach ’qiü,
nsto Dorn, Stachel, Spitze zu erklären, also etwa 
stacheln, anstacheln, anreizen; vgl. fixit.“ Dem
nach wäre ‘rjopp denom. von den genannten Wörtern 
und daher von ^50 = tenuit und texit nicht abzu
leiten. Das dabei angeführte syr. ist verb. denom. 
v. Nagel, Pflock, und bedeutet einen Nagel, Pflock 
einschlagen. 25, 11 wird erklärt Strebungen und 
die Stelle übersetzt: macht niedrig seine Erhebung bei 
den Strebungen seiner Hände, „ nach stu- 
duil, suscepit agendum

wie Neh. 5, 18.“
incubuit rei bei Freytag und

28, 25 will der Verf. nicht
durch nach der Beihe, reihenweise erklären, sondern 
nach dem samarit. “"Iiro umgeben, einschliessen und dem 
chald. und talmud. 'nhö Umzäunung durch Eingezäun- 
tes, umfriedigtes Ackerstück, ,,er legt Weizen in das 
Umzäunte,“ indem er das Wort als aus ti'Tiin'iö contra- 
hirt betrachtet. 44,12 fasst er die Worte ?
so auf: „eigentlich der Eisenarbeiter der Schneide, d. i. 
der Schneidenschmied, was etwa auf unsern Messer-, 
Waffenschmied hinausläuft. Ähnlich der Gemt. 28, 16 
■nitlpo nämlich ist nicht Beil, wie gewöhnlich angenom
men wird, sondern Schneidewerkzeug nach dem äthiop.

schneiden, einten, welche Bedeutung auch das ver
wandte syr., chald., samarit. nsn sowie im Arab.
und haben, also mit culter lanionis, in- 
strumentum ensi, falci simile zusammentreffend. Jene 
drei Worte sind nun Cas. absol. und Vav vor dem 
fol°*.  führt den Nachsatz ein: den Schneideschmied 
anlangend, so arbeitet er“ 59, 10 gibt er dem ver- 
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bemerkt dazu: „Diese Erklärung wird durch die vor
angehenden Sätze geboten, ist aber noch nicht begrün
det. Das Wort bedeutet eigentlich Fettigkeit, dann 
Dickheit, Dichtheit, was hier von dichter Finsterniss
zu verstehen ist. Man vgl. Fettigkeit mit J 
Schwärze , Finsterniss und JaAx. dick sein mit üüb» 
dicke Finsterniss. Gemeint ist die Fisterniss, von der 
sie wie Blinde umfangen sind, und welche so gross ist, 
wie bei den Todten im finstern Grabe; vgl. 42, 16; 
Thren. 3, 6, der Ausdruck enthält also eine Steigerung 
des Vorhergehenden/4 60, 11 nimmt er als Sub
stantiv wie Vogelfänger, Ps. 91, 3; Jer. 5,26 und 
Tnnx Halter, Cant. 3, 8 und übersetzt: und ihre Könige 
sind Führer, d. i. sie kommen selbst mit als Karavanen- 
führer und ordnen und leiten die Züge. 65, 4 fasst er 

collect. und übersetzt: Stücke der Greuel sind ihre 
Geräthe, d. i. sie brauchen gewisse Theile der Opfer, 
um aus ihnen die Zukunft zu erkennen und danach zu 
wahrsagen, sie brauchen sie als Wahrsagemittel. Auch 
verweise ich auf die Sprachbemerkungen zu 7, 1. 14 
und die Auffassung der Stellen 21, 5; 23, 15; 51, 14. 
Zu den Sacherläuterungen gehören manche geographi
sche Erörterungen und Bemerkungen, durch welche 
unrichtigen Ansichten begegnet werden soll, z. B. 8,6; 
10, 29; 22, 11 historische Erörterungen, wie die über 
Ägypten S. 122 ff., sowie auch zahlreiche Bemerkun
gen über biblische Antiquitäten, Mythologie und Theo
logie, welche an verschiedenen Stellen, z. B. zu 17, 8; 
34, 4; 38, 12 u. a. beigebracht worden sind. Die exe
getische Behandlung endlich zeugt nicht minder von 
des Verf. Selbständigkeit bei der Benutzung seiner Vor
gänger als der Sorgfalt, welche er auch dieser Seite 
seines Werkes zugewendet hat. Namentlich gilt dies 
von den Abschnitten Cap. 19. 25. 53, sowie auch 21, 
1—11; 24—27; 36—39. Im Einzelnen hebe ich Fol
gendes hervor. Neue Erklärungen sind gegeben: in 
Betreff der grammatischen Fassung zu 8, 20; 9, 2;

, 63, 11, in Betreff der lexikalischen Fassung zu 29, 21; 
30, 18, in Betreff einer bestimmten Beziehung auf ob
waltende Verhältnisse, besonders historischer Art zu 
2, 13-16; 30, 25; 31, 9 und endlich in Betreff des 
Sinnes überhaupt zu 29, 9; 47, 8; 48, 16; 53, 8—12 
u. a. St. Und wenn man auch hier nicht in allen 
Stücken mit dem Verf. einverstanden sein kann, wie 
z. B. mit der Deutung des vielerklärten Jii *713>  Knech
tes Jehova’s Cap. 52. 53, S. 360 ff.; vgl. Cap. 42,6.7; 
49, 7, wobei er S. 368 einen Knecht Jehova’s im wei
tern und im engern Sinne unterscheidet und damit in 
jener das ganze Volk gemeint glaubt, soweit es sich 
nicht von Jehova losgesagt hat, also sämmtliche gute 
und schlechte, wahre und falsche Jehovaverehrer; in 
diesem die echten Jehovaverehrer bezeichnet findet, 
welche für Jehova begeistert und eifrig waren, seine Ge
setze beobachteten und im Volke möglichst aufrecht 

erhielten, zur Heimkehr entschlossen waren und die
selbe beim Volke betrieben, kurz, den eigentlichen 
theokratischen Kern des Volkes: so wird man doch 
den auf diese Erklärung gerichteten grossen Fleiss und 
das überall hervorleuchtende eifrige Streben des Verf., 
zur Aufhellung noch vorhandener Dunkelheiten und 
Beseitigung nicht völlig befriedigender Erklärungen 
das Seinige beizutragen, ehrend anerkennen und ihm 
das rühmliche Zeugniss geben müssen, dass er, was 
er S. VII der Vorrede von seiner Arbeit hofft: die Er
klärung Jesaia’s in manchen nicht unwesentlichen Stücken 
einen Schritt weiter gebracht zu haben, geleistet und 
erfüllt habe.

Auf diese allgemeine Charakteristik des Commen- 
tars lasse ich eine kleine Reihe von Bemerkungen 
über solche einzelne Stellen desselben folgen, bei wel
chen ich entweder abweichender Meinung bin, oder 
sonst etwas zu erinnern habe. Der Verf. wird darin 
wenigstens einen Beweis meines Interesses für seinen 
Gegenstand und meiner aufmerksamen Prüfung finden. 
Ich beginne mit einigen der oben angeführten Stellen, 
bei welchen er eine kritische Operation in Anwendung 
zu bringen für nöthig erachtet hat. 10, 27 verwandelt 
er bin in bin-Strick, Fesseln, mit welchen das Joch 
befestigt wurde und nimmt mo; als Prädicat zu allen 
drei Gliedern, welche veranschaulichen sollen, wie das 
Joch zuerst oben vom Nacken, dann weiter hinunter 
vom Halse, endlich vom Kopfe abgestreift werde.

bedeutet ihm: eigentlich vom Gesichte des 
Fettes, d. i. vom Kopfe des wohlgenährten und kräfti
gen Stieres, welcher einen dicken Hals und Kopf hat. 
„Diese Erklärung,44 setzt er hinzu, „fordert der Paral- 
lelismus. Gewöhnlich: zerbrochen, d. i. zerstört, ver
nichtet wird dass Joch ob des Fettes (Gesen., Rosenm., 
de Wette, Maur., Hendew., Ew. nach LXX und Syr. 
[schwerlich nach LXX und Syr.! Weder dieser noch 
jene haben so übersetzt]). Dann könnte blos gemeint 
sein, der Stier werde das abgeworfene Joch vor Wuth 
zertreten; sicher eine zu weite Ausführung für den 
Sinn des Bildes. Andere: gesprengt wird das Joch ob 
des Fettes, d. h. dem früher magern Stiere wird das 
Joch zu eng und fett werdend zersprengt er es (Hitz., 
Umbr.). Allein «) ist bin nicht zersprengen, zerbrechen; 
b) war das Joch ein einfaches Querholz, welches, dem 
Thiere aufgelegt, nicht wie ein Kummet umgelegt wurde; 
vgl. Niebuhr, Arab. S. 158; Paulsen, Ackerbau S. 57 f.; 
c) ist das voTtgov n^ozepov, dass das Joch abgeht und 
erst dann zersprengt wird , unerträglich.44 Allerdings 
war das Joch kein Kummt. An ein solches und nicht 
an ein einfaches Querholz scheint doch aber der Verf. 
selbst gedacht zu haben, als er die oben angeführten 
Worte niederschrieb : drei Glieder veranschau
lichen , wie das Joch zuerst oben vom Nacken, dann 
weiter hinunter vom Halse, endlich vom Kopfe abge
streift wird.44 Und das ad c gerügte ngo-zttjov 
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trifft gewissermassen auch seine Erklärung. Denn wie 
kann das Joch erst vom Nacken, dann weiter hinunter 
vom Halse abgestreift werden, so lange der Strick, 
mit welchem es befestigt worden, nicht gelöst ist, was 
hier erst im dritten Gliede geschieht? Mir scheint die 
Texteslesart nicht nur gar keiner Nachhülfe zu bedür
fen, da sie einen sein- guten Sinn gibt, sondern so°-ar 
weit passender, nachdrucksvoller und darum vorzüg
licher zu sein; als die von dem Verf. dafür auf^enom- 
mene, welche den in den beiden ersten Gliedern aus
gedrückten Gedanken nur weiter ausdehnt ins Breite 
zieht und dadurch schwächt, während jene offenbar 
eine Steigerung bezweckt und bewirkt. ist wie 
das Chald. und Syr. bän, zerstören, vernichten 
und mithin das Pass, zerstört, vernichtet werden, in 
welchem Sinne oft vorkommt, und is't hier 
nicht mit Gesen. u. A. in der seltsamen Bedeutung vor, 
durch, sondern in der gewöhnlichem e facie, e conspe- 
ctu (aus dem Angesichte weg) zu nehmen, welche auch 
der Syrer durch ausgedrückt hat, also: aus dem
Angesichte des f ettes, d. i. des oder der Fetten, Nacken. 
Juda, dargestellt unter dem Bilde eines jungen Stiers, 
welcher unter das Joch gebracht, dienstbar gemacht 
worden ist, wird sich ermannen, muthig und erstarkt 
das ihm aufgelegte Joch abwerfen und sich wieder 
frei machen. Dieses in den beiden ersten Gliedern 
Verheissene wird nun in dem dritten als vollendete 
Thatsache dargestellt, daher auch auf das vorausge
hende Futurum hier das Prät. hm folgt. Das Joch 
ist abgeworfen, vernichtet und dadurch aus dem Ange
sichte Judas entfernt. Dieses trägt und sieht es nicht 
mehr wie bisher, es ist frei. 22, 5 hat Hr. K. einen 
andern kritischen Versuch gemacht, welcher schwer
lich die Probe bestehen wird. Er schreibt nämlich 
st. -)p = Verschanzung, Mauer und gibt diesem von 
ihm geschaffenen Worte, die Bedeutung, welche das 

Arab. ^5 seiner Angabe nach haben soll, Fuhrwerk, 
Wagen, aber betrachtet er als Substantiv „nach

substitit, mansit, II und jy effecit, ut consisteret zu 
deuten. Also: Aufstellung der Wagen (und Geschrei 
zum Berge) nämlich ist, gibt es. Die Assyrier rücken 
in die Jerusalem umgebenden Thäler ein (ringsum nach

3) und stellen ihre Wagen auf; die Thalbewohner 
aber schreien zur Stadt hinauf, wo Jehova wohnt.44 
„Gewöhnlich: man zerstört die Mauer. Allein so weit 
ist die Schilderung, die erst V. 6. 7 Rüstung zum An
griff bringt, hier noch nicht, kommt auch im ganzeu 
Stücke nicht so weit, und ‘T’p Wand wird, obwol ge<*en  
80 Mal vorkommend , doch niemals defectiv geschrie
ben.“ Dagegen ist zu erinnern: 1) dass zwar an un
serer Stelle die gedruckten Ausgaben -ip haben, viele 
Handschriften aber die volle Schreibung Tp; vgl. Ges.

Thes, unter ‘T’p „semel in editt. "ip. {sedplerique codd.
^p), Jes. 22, 5.“ 2) Dass das arabische Wort 
nach welchem der Verf. das von ihm gebildete *np  er
klärt, Fuhrwerk, Wagen gar nicht bezeichnet. Zur 
Annahme dieser Bedeutung ist er unstreitig durch die 
Erklärer bei Golius und Freitag: „vehiculum, quo viri 
utuntur*  v ehiculum mulieribus usilatum“ verleitet 
worden, obschon die dabei befindlichen Zusätze: ,,pec. 
medium inter sellam camelinam et ephip-

.. Ä
pium{iunö vehiculum — quod alitvr appel- 
latur, ihn darauf hätte führen können, dass dabei an 
etwas ganz Anderes, als an Wagen zu denken sei.

von yS-ruhen, bedeutet Sänfte, Trag -, Reisesessel, 
0 " 1 - 0 -und ist nur durch die Strnctur von und

verschieden. „In Arabien,“ schreibt Dhosson, Schilder, 
des othom. Reichs, übersetzt von Beck, II, 284, „be
folgen Weiber von gemeinem Stande noch jetzt den 
alten Gebrauch der Nation, auf Kameelen zu reisen : 
sie besteigen sie aber nicht, wie die Mannspersonen, 
sondern sitzen darauf in einer Art von Wiege oder
Korb, hewdedjh (^5^), mit welcher man das Thier 
auf beiden Seiten belastet.“ Dass ‘ip/np die ihm oben 
nach dem Arabischen beigelegte Bedeutung haben 
könne, will ich zwar nicht in Abrede stellen, gebe aber 
der gewöhnlichen, durch Überlieferung im Talmudischen 
und Rabbinischen erhaltenen, zerstören, zertrümmern, um 
so mehr den Vorzug, als jene erstere nur zu dem fingirten 
Worte ‘np. Wagen passt, nicht aber zu ^p, ‘rp Mauer. 
Dass nun die Schlussbemerkung des Verf.: „Die Worte 
sind paranomastisch zusammengestellt und ahmen das 
Knarren der Wagen karren nach, weshalb auch die Fre- 
quentativform gewählt ist,“ Wegfällen müsse, versteht 
sich von selbst, da weder bei ^p noch ^p^pw an Kar
ren und Knarren gedacht werden kann. 47, 13 will 
der Verf. öimid Kundige des Himmels, nach dem 
arab. wissen, st. Zerschneiden des Him
mels, Himmelstheiler, wie gewöhnlich nach dem arab.

erklärt wird, lesen, da eigentlich abschneiden, 
beschneiden zu bedeuten scheine. Dieses letztere ist 
allerdings richtig, darum aber meines Erachtens kein 
Grund zu einer Änderung vorhanden. Viele Verba, 
welche schneiden, beschneiden, abschneiden bezeichnen, 
haben bekanntlich die übergetragene Bedeutung fest- 
setzen, bestimmen, wie z. B. und jm Chald.
und Syr- ’R’ im Arab. «• a.

sind demnach Himmelsbestimmer, Himmelsdeuter, 
Sterndeuter, Astrologen (LXX), wie im Chald. v. 
*i!G Dan. 2, 27; 4, 4. 1,8 will der Verf. keine der 
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bisher versuchten Erklärungen der Worte
gelten lassen, weder: wie die (soll heissen eine) bela
gerte Stadt (LXX, Chald., Syr., Vitr., Ew.), noch: wie 
eine gerettete Stadt, noch: wie eine befestigte Stadt, 
„weil dies Alles nicht bedeute und die beiden an
dern Vergleiche etwas Anderes verlangen“, auch nicht 
mit Hitzig und Gesen. im Thes, unter übersetzen: 
wie ein Thurm der Wacht, weil, obschon diese Auffas
sung dein Parallelismus und Zusammenhänge angemes
sen sei, die Bedeutung Thurm für ‘tji sich nicht be
weisen lasse, sondern: wie eine Stadt de)' Wache, wo
bei an vereinzelt auf Bergspitzen angelegte und in un
ruhigen Zeiten mit VVachposten besetzte Castelle zu 
denken sei. setzt er hinzu, „erträgt die Deu-
tun0". Es kommt nämlich von *1^.  munter, wach sein, 
und ist eigentlich Wache, Wachort, dann Stadt.“ Dann 
wäre eigentlich: wie eine Wache der Wa
che, oder: wie ein Wachort der Wache (!), da FHW 
von dem Verf., wie man aus seiner Übersetzung er
sieht, nicht, wie bisher gewöhnlich, als Partie., sondern 
mit Hitzig und Gesen. im Thes, als Subst. Wache ge
nommen worden ist. „Jene Wachorte“, bemerkt er 
weiter, „waren in der ältesten Zeit der Nomaden Thür- 
me, wol meist auf Bergen erbaut (Gen. 35, 2; 2 Chr. 
26, 10); daran schlossen sich, als man fest zu wohnen 
anfing, allmälich weitere Baue und es wurden die Städte 
daraus, für welche Bezeichnung blieb.“ Wenn wir 
nun eine so entstandene Wachstadt oder ein so ent
standenes Castell unter i-t'nw -ir?, wie der Verf. oben 
angedeutet hat, verstehen sollen, Castell aber einen 
befestigten Ort bezeichnet: so erhalten wir keine an
dere Erklärung als die, welche er zuvor und mit Recht 
als unstatthaft verworfen, nämlich: wie eine befestigte 
Stadt. Dass aber der Prophet einen grossen Fehlgriff 
gethan, wenn er gesagt hätte: Jerusalem ist allein noch 
übrig in dem verheerten Lande „wie eine Hütte im 
Weinberge, wie eine Nachthütte im Gurkenfelde, wie 
eine Wachstadt, d. i. wie ein Castell, wie einebefestigte 
Stadt, springt in die Augen, da Jerusalem selbst befes
tigt, eine befestigte Stadt war. Ich habe jene Worte 
immer mit LXX, Chald. und Syr. erklärt: wie eine be
lagerte Stadt, diese Erklärung auch gegen Gesenius, 
welcher ihnen früher in seinem Coinment. die Deutung: 
„als eine gerettete Stadt“ gegeben, in Winer’s und 
und Engelhardt’s Neuem krit. Journal der theologischen 
Literatur, Bd. II, S. 77 f., vertheidigt und kann mich 
auch noch jetzt nicht für eine andere entscheiden. 
^5 bedeutet wie das chald. und syr. , j-p bewa
chen, beobachten, und davon wie -mis, für welches das 
chald. bisweilen steht, belagern = vgl. Jer. 
4, 17. Da es nicht zur Belagerung Jerusalems gekom- 
men, das Land aber von den Feinden besetzt und ver

heert, die Städte zerstört worden waren: so konnte 
der Prophet sehr passend sagen, Jerusalem sei allein 
noch übrig und stehe da wie eine belagerte, d. h. ab
geschnittene, auf sich selbst beschränkte und bedrängte 
Stadt. 9, 16 wird der Begriff von Jünglinge,
junge Mannschaft, so definirt: „eigentlich die Auserle
senen, also Diejenigen, welche bei militärischen Con- 
scriptionen ausgehoben wurden, mithin die Kriegsmann
schaft, 31, 8, dann junge, rüstige Männer überhaupt.“ 
Schwerlich richtig! ö^H3, eigentlich Auserlesene, von 
"nna elegit, delegit, sind wie im Lat. iuvenes, iuventus, 
Jünglinge, junge Männer, dann besonders junge, ver
möge ihrer Jugend und Körperkraft zum Kriegsdienst 
taugliche Männer, und beide Bedeutungen gehen von 
dem Begriff der Vorzüglichkeit aus, gleichsam die Eli
ten des Volkes. 9, 1 wird die glückliche Zeit geschil
dert, welche nach der Befreiung von fremdem Joch 
eintreten, wo alles Böse aufhören, Tugend und Gerech
tigkeit w alten und tiefer Frieden herrschen wird in der 
Natur. Die reissenden Thiere werden, V. 6—8, ihre 
Wildheit und Blutgier ablegen und mit Pflanzennahrung, 
wie die zahmen, sich begnügend mit diesen friedlich 
zusammenleben.

Und die Kuh (heisst es V. 7) und Bärin weiden beisammen, 
Beisammen liegen ihre Jungen,
Und der Löwe frisst Spreu wie das Rind.

V. 8. Und der Säugling spielt an der Natterkluft,
Und in desCerasten Höhle streckt der Entwöhnte seine Hand. 

Diese poetische Schilderung hat der Verf. etwas zu 
prosaisch so paraphrasirt: V. 7 „Da zerreissen die 
Fleischfresser kein Thier mehr, sondern leben wie die 
Hausthiere von Vegetabilien, z. B. der Löwe von Stroh 
im Rinderstalle (?), die Bärin mit der Kuh von Gras 
auf gemeinschaftlichem Weideplätze, wo ihre Jungen, 
die noch nicht so viel brauchen, in verträglicher und 
behaglicher Ruhe bei einander liegen. V. 8. Da setzt 
man den Säugling unbedenklich an das Loch der Otte1)', 
damit er mit dem dann harmlosen Thierchen sich die 
Zeit vertreibe und das entwöhnte Kind streckt seine 
Hand aus nach dem Gerasten, wenn dieser aus seinem 
Loche hervorkommt, um mit ihm zu spielen“-. welche 
Paraphrasirung um so mehr hätte unterbleiben können, 
als der Sinn der einfachen Worte einer Erklärung auch 
nicht für die Schwachen bedarf. 17,6 scheint mir die 
von Hitzig vorgeschlagene, aber schon vor diesem von 
Kosegarten in der Recension des Gesen. Comment. über 
den Jesaia (Hall. Allg. Lit.-Ztg., Juni 1822) empfohlene 
Lesart statt sodass h ur
sprünglich Artikel des zweiten Wortes gewesen wäre, 
doch nicht so ganz entbehrlich zu sein, als Hr. K. 
meint.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I?. Hand in Jena. Druck und Verlag von I?. A. Brockhaus in Iteipzig.
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Denn wenn man sich dabei auch auf einige wenige 
derartige Analogien beruft, wie Sprüchw. 14° 13; Jes. 
16, 4; Hohesl. 1, 6; 3, 7; Ez. 10, 3; so schwinden 
diese entweder ganz bei näherer Betrachtung, oder 
sie lassen sich leicht beseitigen; diese aber zum Theil 
zugegeben, bleibt die Construction immer eine unge
wöhnliche und incorrecte und darum verdächtige, und 
wenn diese, wie der Verf. mit Gesen. u. A. thut, durch 
den aramäischen Sprachgebrauch gerechtfertigt werden 
soll, so ist dagegen zu erinnern, dass in der aramäi
schen Sprache in solchen Fällen das im Genitiv ste
hende Nomen ein ,, -r oder vor sich zu haben pflegt 
und ohne dieses die Construction eine fehlerhafte sein 
würde, wie auch Hohesl. 3, 7, demgemäss 1DH73
richtig steht. Von den obenangeführten Beispielen ge
hören die von Gesen. beigebrachten Stellen, Hohesl. 
1, 6 und 3, 7 gar nicht hierher, auch nicht Ez. 10, 3, 
auf welche Hr. K. verweist; Jes. 16, 4 ist aber mit 
mehrern der bessern Ausleger und auch Hrn. K. •’Hfp 
statt zu lesen, und Sprüchw. 14, 13 haben wir 
vielleicht denselben Fall, wie an unsrer Stelle, dass 
nämlich ursprünglich Artikel des folgenden Wortes 
gewesen ist. 18, 5 leitet der Verf. Tnh, hier in Pausa 
Tnrt, richtiger von ttfi ab, als Gesenius von rn (nach 

dem arab. streben). Einige Rabbinen nehmen tvh, 

andere nn als Stammwort an. Im Talmud, und Rabb, 
bedeutet W, rnn hauen, schlagen, besonders abhauen, 
abschlagen, und so haben es auch LXX und Syr., so
wie die meisten Ausleger an unsrer Stelle übersetzt. 
Hr. K. bemerkt dazu: „Indess passt dies {abhauen) 
nicht gut hinter er schafft weg und vielleicht er
klärt man besser nach dem Chaldäischen tfi; streuen, 
womit sich aj des Syr. und excutientur der Vukata 
verträgt; er wirft also die abgeschnittenen und wegge
schafften Ranken zerstreut hin.“ Das chald. ^ be
deutet jedoch weder streuen noch zerstreuen, sondern 
sich ergiessen, hervorströmen und davon in Menge her
vorkommen, sich verbreiten und entspricht meistens dem 
hebr. kann also mit unserm infl i» Sar keine Ver
bindung gebracht werden. 38, 12 werden die Worte

*w>n s'n&s Tisp übersetzt: ich wickele wie 
der Weber zusammen mein Leben, (wie wenn) er mich 
vom Trumme schnitte, mit der Bemerkung, dass 3 vor 

als Conj. = i-i'1dn3 wie wenn, als wenn zu
zu wiederholen sei, und der Erklärung: „der Weber 
schneidet das Gewebe, wenn es vollendet ist, vom 
Trumme ab, wickelt es zusammen und schafft es fort. 
Ähnlich geht es beim Tode mit dem Leben, d. i. mit 
der Seele; sie wird vom Selbst des Menschen abgelöset 
und entfernt.“ „Bei dem Trumme ist zu denken an 
jenes Selbst, welches eine Seele besitzt, an welchem 
die Seele ist.“ Der krank und dem Tode nahe gewe
sene König Hiskia, dessen Worte wir hier haben, ver
gleicht sich an dieser Stelle, als er in seiner Krank
heit sein Lebensende vor sich sah, mit einem fertig 
gewebten Stück Zeug, welches der Weber vom Trumme 
abzuschneiden eben im Begriff ist. Wenn nun nach 
der Erklärung des Verf. das Leben „die Seele“ und 
der Trumm „das Selbst ist, welches eine Seele besitzt,44 
und er den schwer Kranken demgemäss hier sagen 
lässt: ich wickele zusammen meine Seele wie der Weber 
(nämlich den fertig gewebten und bereits abgeschnitte
nen Zeug), wie wenn er (der Weber) mich (dies ist 
doch wol soviel als mein Leben, meine Seele = den 
fertigen Stoff; denn „das Selbst“ kann es nicht sein, 
das kommt nachher) vom Trumme (d. i. von meinem 
Selbst, an dem die Seele ist) schnitte', so würde der
selbe seine Seele zusammengewickelt haben, während 
sie noch nicht abgeschnitten war, in der Täuschung, 
sie werde abgeschnitten, das Zusammenwickeln würde 
also dem Abschneiden oder scheinbaren Abschneiden 
vorausgegangen sein — denn isp., welches durch zu
sammenwickeln erklärt wird, steht hier im Praeter, und 

abschneiden im Fut. — was doch nicht wol ange
gangen wäre und auch vom Weber nicht geschieht, 
wie der Verf. selbst sagt: der Weber schneidet das 
vollendete Gewebe vom Trumme ab, wickelt es zusam
men und schafft es fort. Wie aber Jemand seine Seele 
zusammanwickeln könne wie der e ei ein Stück Zeug, 
sie mag nun nach der gegebenen Erklärung von dem 
Selbst noch nicht gelöst oder dem Vergleiche gemäss 
schon abgeschnitten sein, in welchem letztem Falle es 
ia mit dem Leben und der Thätigkeit schon vorüber 
sein würde, ist mir unbegreiflich. Der Fehler dieser 
schiefen Deutung steckt in der falschen Auffassung des 
Wortes isp., zu welcher sich Hr. K. durch die von 
Gesen. im Thes, vorgetragene Erklärung desselben hat 
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verleiten lassen. Dieser Gelehrte hatte jenes Wort 
früher mit den meisten Auslegern durch abschneiden 
gegeben und in der seinem Commentar vorausgeschick- 
ten Übersetzung die obigen Worte übersetzt: „abge
schnitten wird mein Leben, wie vom Weber, der's vom 
Faden schneidet,“ willkürlich, wie man sieht; denn 
im Hebräischen steht die erste Pers.; „ich habe abge
schnitten“ und „der mich abschneidet“ und nicht „der's 
— schneidet“. Im Thesaur. hat er diese Erklärung 
mit Recht wieder verlassen und ganz richtig als Be
deutung von Kal nach dem Syrischen angenommen: 
sich zusammenziehen, nur hätte er nicht hinzusetzen 
sollen: sich zusammenwickeln, wodurch er wieder vom 
rechten Wege abgekommen ist. Diese letztere Bedeu
tung festhaltend erklärt er nämlich Pi. durch convolvit 
und lässt die Wahl zwischen zwei Erklärungen, ent
weder: convolvi instar textoris vitam meam, oder in- 
trans. (•)'• convoluta est, ut a textore, vita mea, wel
cher letztem er den Vorzug gibt; an die erstere hat 
sich Hr. K. angeschlossen. Keine von beiden gibt aber 
einen vernünftigen Sinn. So könnte der König nur 
phantasirend gesprochen haben, und man müsste an
nehmen, dass der Prophet ihn absichtlich so habe reden 
lassen, um die überhand genommene Geistesschwäche 
desselben bemerklich zu machen. Im Syrischen be
zeichnet jqad (so. und nicht fL ist zu schreiben) sich 
zusammenziehen, Hiob 7, 5; 30, 30; Klagl. 4, 8. Im 
Chald. kommt, soweit wir dieses uns erhaltene Sprach
gebiet überblicken können, Pe. nsp. oder besser 
(wie Tp‘?2*n , afnts) gar nicht vor, das Dasein desselben 
ergibt sich aber aus dem aus dem Partie. Peil Töp 
contr actus gebildeten Subst. das Zusammengezo
gen-, Abgekürzt-, Kurzsein, Kürze. Das von diesem 
Stammwort abgeleitete Ithpe. entspricht dem hebr. -i^p, 
für welches es Jes. 50, 2; Mich. 2, 7 gesetzt ist (an 
unsrer Stelle steht es für ^sp) und bedeutet zusammen
gezogen, abgekürzt, kurz sein. Dieses Wort ist es nun, 
welches wir hier haben — es kommt bekanntlich im 
Hebr. nur an dieser Stelle und zwar in Pi. vor — und ist 
demgemäss als Grundform nppT oder richtiger (wie 
ftop) anzunehmen contraxit se, contractus est. Davon 
Pi. contraxit (zusammenziehen, abkürzen, kurz, kleiner 
machen), wonach unsere Worte zu übersetzen sind:

„Ich habe kurz gemacht wie der Weber mein Leben, 
er wird mich nun abschneiden vom Trumm.

Je weiter nämlich der Weber in der Durchwebung der 
aufgezogenen Faden gerückt, desto mehr kürzt er diese 
dadurch ab, desto kürzer werden diese, und wenn er 
sein Gewebe vollendet, so hat er kurz gemacht den 
Aufzug, d. h. nur noch kurze Faden oder Enden des
selben übriggelassen. von welchen jenes dann abge
schnitten wird. So, sagt der König, habe auch ich 
kurz; gemacht mein Leben, d. i den Aufzug, die Faden 
meines Lebens, nachdem ich sie bereits durchwebt; 
nur noch kurze Lebensfaden sind mir übrig, von wel

chen Enden der Weber mich nun abschneiden wird. 
Dieser Vergleich ist, glaube ich, ebenso treffend als 
schön. 45, 8 scheint dem Verf. als Imperativ
genommen zu der Schilderung nicht mehr zu passen 
und darum vielmehr eine Form des Praet. für
zu sein, wie TpNpTi Neh. 3, 5. Dann wäre zu über
setzen : die Himmel haben geträufelt oder träufeln las
sen, was aber hier gar nicht gesagt werden soll und 
kann, da von der Zukunft und nicht von der Vergan
genheit oder Gegenwart die Rede ist. An den Imper. 
schliessen sich die folgenden Futt. auch passender an 
als an das Praet., und keiner der alten Übersetzer hat 
dabei an das Praeter, gedacht. 52, 7 verweist der Verf. 
bei der Form tjw auf Gesen. Gr. §. 74, Anmerk. 17 
und billigt mithin die übliche Annahme, dass nix?, zu
sammengezogen hiac schön sein Pilel sei von einem 
ungebräuchlichen Stammwort TN2, welches man ge
schaffen und in die Wörterbücher aufgenommen hat. 
Ich habe mich nie von der Richtigkeit dieser Ablei- 
tung überzeugen können und immer mit Kimchi u. A. 
diese Form für Niph. gehalten von rn« wünschen, be
gehren, aus welcher Wurzel Pi. grosses Verlangen 
haben, trachten und Hithpa. hervorgegangen sind, 
welche Ableitung ich auch jetzt noch für die allein 
richtige halte. Niph. “ix?, zusammengezogen min:, be
deutet nun gewünscht, begehrt werden und davon wün
schens-, begehrenswerth, reizend, schön sein, , zu
sammengezogen ttns, ist das Partie, von Niph. und Adj. 
1) gewünscht, begehrt; 2) wünschens-, begehr enswertki 
reizend, schön, Tia, für Tia Jer. 6, 2, welches Gesen. im 
Thes, unter die Wurzel Ti: gebracht hat, wohin es gar 
nicht gehört, is( kein von rncc verschiedenes Wort, son
dern nur ohne x geschrieben, wie auch bei Buxt. 
p. 1285 nichts Anderes ist als Abkürzung aus nis*  mit 
Ausstossung des i. 66,11 soll rt, welches Ps. 50,11; 
80,14 in Verbindung mit nip Thier des leides, Wild be
deutet, poetische Bezeichung der schwellenden, vorstehen
den, vollen Brust sein und die Wurzel TT wol eigentlich 
springen, sich' rasch bewegen (chald. TT sich bewegen, 
hebr. rx Wild, das flüchtig springt, vergl. o» sprin
gen), dann insbesondere her vor springen, hervorbrechen 
(hebr. ttt« Thürpfoste, die vorspringt, vorsteht, chald. 
Tt, tt (?) das Hervor stehende, Hervorgebrochene, z. B. 

der Ast, das Gras) bezeichnen verwandt mit “ht, ol) 
sieden, auf schwellen, zunehmen, stolz sein, woran sich

UI)d 1°1 stolziren anschliessen sollen. Diese Be
deutungen, wie sie hier wenigstens entwickelt sind, hat 

indessen das Stammwort tit erweislich nicht, tit und 
gehören schwerlich hierher, und eine Form 1®1 stolziien 
kenne ich im Syr. nicht 11 bezeichnet im Syi. wie im 
Chald. Talmud, tt movit se, Pa. movit, commovit, 
compulit, lat. Bibi. Vat. P. I. Tom. III, p« 74. Z. 9 v. u.
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Wie nun im Lat. se movere von Gewächsen gebraucht 
treiben, germinare, crescere bedeutet, so unstreitig auch 
das Chald. n, wie man aus TT, ntnt (Trieb) Zweig, 
^st ersieht. Demgemäss ist wol rr. 1) quod motum 
est, se movens, mobile (das Bewegte, sich Bewegende 
[Belebte, vergl. spiratio und im Lat. se movens 
soviel als animal, se 7noi?entia = animalia]). Ps. 50, 11; 
80, 14 ist es mit verbunden, Thier des Feldes, 
Wild’, Ps. 50, 11 steht im ersten Gliede m'y vola~ 
tile montium, im zweiten ■''310 rr mobile (animal) campi, 
bestia fern, ferae. 2) incrementnm (von der Bedeut. 
se movere, soviel als crescere, increscere, verd. im 
Lat. motus von den Gewächsen soviel als increm&itnm), 
proventus (abundantia, copia), Jes. 66 11

Breslau. jf. Bernstein.

Medicin.
Der hitzige Wasserkopf, seine Ursachen, Natur, 

Diagnose und Behandlung. Eine von der londoner 
medicinischen Gesellschaft im Jahre 1842 gekrönte 
Preisschrift, von James B. Bennet, Doctor der Me
dicin, Prof, der theoretischen und praktischen Medi
cin u. s. w. Deutsch bearbeitet von Donat. Ang. 
M. Lang, Doctor der Medicin und Geburtshülfe, 
Mitglied der medicinischen Facultät und praktischer 
Arzt in Wien. Mit anatomisch - pathologischen Zu
sätzen von Dr. Karl Bokitansky, Prof. u. s. w. Wien, 
Braumüller & Seidel. 1844. Gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

Der Verf. (nicht mit seinem edinburger Namensver
wandten Hughes Bennet, dem wir die ausgezeichneten 
(mikroskopischen) Untersuchungen über Hirnerweichung 
verdanken, zu verwechseln) scheint sich die gewiss 
verdienstliche Aufgabe gestellt zu haben, die Ergeb
nisse der deutschen Literatur seinen Landsleuten zu
gänglicher zu machen, als dies bisher der Fall war. 
Denn wenn auch unsere Nachbarn jenseit des Kanals 
die deutschen, kühn mit allen in ,die Schranken tre
tenden, wissenschaftlichen Leistungen niemals mit so 
vornehmer Selbstüberschätzung ignorirt haben wie die 
Franzosen, so stand ihnen doch die ünkenntniss der 
Sprache eben so gut. wie diesen, entgegen.

Dazu kann beigetragen haben, was neulich in 
einer deutschen medicinischen Zeitschrift aus dem 
Edinburgh Journal vom Jahre 1808 mitgetheilt wurde, 
dass die Sucht zum Generalisiren und Systematisiren, 
die sich (wenigstens bis vor Kurzem) mehr oder weni
ger in allen Erzeugnissen der deutschen Literatur wie
derfand, bei der Verschiedenheit des mehr dem That- 
sächlichen und Praktischen zugewandten Nationalcha
rakters der Engländer, ihnen eine gewisse Abneigung 
gegen unsere Art und Weise von Alters her einge
haucht haben mochte. Diese Scheu war um so ver

zeihlicher, je mehr ihnen eben das erstgenannte Mo
ment, die ünkenntniss der Sprache, das Auffinden der 
Goldkörner unter der Spreu und die Erkenntniss er
schwerte. dass unter der oft wol allzu künstlich gefä
cherten Schale so mancher köstliche Fruchtkern ver
steckt war. Auch in dieser Beziehung hat die Neuzeit 
einen bedeutenden Umschwung gemacht. Der nach 
allen Seiten hin erleichterte Verkehr im Verein mit 
dem langen Frieden, die durch zahllose Reisende, * 
durch die Tagesliteratur, den Handel u. s. w. unendlich 
vervielfachten internationalen Verbindungen haben nicht 
wenig dazu beigetragen, auch die Wissenschaft mehr 
und mehr zum Gemeingut aller civilisirten Völker zu 
machen, trotz dem sinkenden Ansehen der lateinischen 
Sprache, welche in frühem Zeiten diesem von der 
Wissenschaft immer gefühlten Bedürfnisse abgeholfen 
hatte. Aber auch die Richtuna: der deutschen Medicin 
ist eine wesentlich' andere, dem eben bezeichneten 
Geiste der Briten verwandtere geworden, man begnügt 
sich nicht mehr mit gelehrten, wenn auch den geist
reichsten, sogenannten naturphilosophischen Untersu
chungen, mit dem Aufbau gerundeter Systeme, mit der 
Vertiefung in hypothetische Speculationen über Leben 
und Lebendiges im gesunden und kranken Zustande: 
nein, man hungert nach Thatsachen, nach reinen, un
befangenen Erfahrungen — und mit Recht, sobald man 
nur nicht jene höhere philosophische Anschauungsweise 
ganz wegzuwerfen, sondern vorerst ihr eine sicherere 
Grundlage zu schaffen beabsichtigt.

Die gewaltigen Fortschritte, welche die Wissen
schaft dem deutschen Fleisse auch in dieser veränder
ten Richtung zu danken hat, haben denn die Augen 
unserer Berufsgenossen jenseit des Kanals mehr und 
mehr auf die deutsche medicinische Literatur (im wei
tern Sinne) gelenkt und ein allgemeineres Streben, sich 
dieselben anzueignen, erweckt, während wir seit alter 
Zeit schon nur zu sehr geneigt waren, die Früchte des 
Auslandes zu pflücken und nicht selten auf Kosten des 
eignen Selbstgefühls, mit Unterschätzung der eignen 
Producte, auf deutschen Boden zu verpflanzen. Und 
doch mangelt den englischen medicinischen Schriften 
öft gerade dasjenige, dessen Übermaas als die Erb
sünde der deutschen gelten konnte — nämlich eine 
Schematisirung des Ganzen, ein das Veiständniss er
leichternder genereller Überblick, ja wo ein den Ge
genstand durchdringendes, leiten ces nucip. Daher 
begegnet man darin nicht se ten einer gewissen vagen 
Unklarheit oder vielmehr Incongruitat, die dem deut
schen Gefühl widerstrebt; sie hat aber auch ihren 
Reiz wenn man bedenkt, dass der Autor eben gar 
nicht beabsichtigte, ein concinnes Lehrgebäude aufzu
stellen; dass er nicht ein Lehrbuch schrieb, nicht ein 
System, sondern nur eben seine Beobachtungen, Er
fahrungen, aus der Natur oder aus den Werken An
derer geschöpften Kenntnisse, seine Ideen über den
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betreffenden Gegenstand mittheilen und Berufsgenossen 
zum Denken und Forschen über denselben anregen 
wollte. Daher kann ich es nicht gerade einen Fehler 
nennen, wenn der englische Schriftsteller, sich gleich 
entfernt haltend von dem steifen Dogmatismus des 
Deutschen, wie von dem vornehmen Eigendünkel des 
Franzosen, frei debattirt, seine Meinung offen hinstellt, 
ohne sie für infallibel zn erklären; seinen Gegenstand 
bespricht, ohne ihn zu erschöpfen, noch ihn für er
schöpft zu halten. Man muss da zwischen den Zeilen 
lesen, man muss durch eignes Nachdenken ergänzen, 
was der Autor nicht für der Mühe werth fand, aus
führlich zu erläutern; dem es auch nicht darauf an
kommt, einen oder den andern fraglichen Gegenstand 
— um mich so auszudrücken — stecken zu lassen, 
d. h. die Lösung schuldig zu bleiben, wenn sie ihm 
eben selbst nicht klar geworden war. .

Diese Gesichtspunkte müssen auch bei Beurthei- 
lung der vorliegenden Schrift über den hitzigen Wasser
kopf festgehalten werden, obwol der obenerwähnte 
Umstand, dass Hr. B. sich vorzugsweise bemüht hat, 
die Leistungen der Deutschen auf diesem Felde zu be
nutzen, namentlich aber die vom Übersetzer beliebte 
Manier, eigne Zusätze ohne besondere Bezeichnung 
einzuschalten, das Urtheil nothwendig modificirt. Es 
ist dies in der That eine sonderbare Maxime, und ich 
weiss nicht, ob die Bescheidenheit, die er als das Mo
tiv derselben angibt, sie hinlänglich rechtfertigen kann, 
indem der schon gerügte Fehler der Inconcinnität da
durch nur um so greller hervortritt, das Ganze nur um 
so weniger als aus Einem Guss hervorgegangen er
scheint, zumal sogar entgegenstehende Ansichten gleich 
auf einander folgen und den Leser in Ungewissheit 
lassen, ob sich der Verf. selbst oder nur der Über
setzer ihm widerspricht. Ebenso sind Hrn. R.’s Zu
sätze eingeschaltet, welche freilich ihren classischen 
Ursprung dem aufmerksamen Leser durch sich selbst 
sogleich zu erkennen geben. Überhaupt leidet die 
Übersetzung an wesentlichen Mängeln, die sich nicht 
damit entschuldigen lassen, dass es dem Übersetzer, 
wie er in der Vorrede sagt, hauptsächlich um getreue 
Übertragung des Originals zu thun war; denn eine 
gute Übersetzung muss treu und doch zugleich gut 
stilisirt sein; die allzu pedantische Worttreue führt 
gerade zu Confusion, Unverständlichkeit und wol 
gar, wie hier einige Mal begegnet ist, zum Zerfallen 
der Construction, womit alles Verständnis» auf hört. 
Die technischen Ausdrücke, die Namen der Medica- 
mente sollten in der Übersetzung auch die in Deutsch
land gangbaren sein, z. B. nicht 01. Castor, anstatt 
01. Ricini, Empl. lyttae anstatt Empl. vesicat. u. a. m. 
gesetzt sein.

Eine andere und wichtigere Frage ist, ob denn über
haupt die Schrift eine Übertragung in unsere Sprache 
verdiente? Für England achte sie gerade um der ergiebi
gem Benutzung ausländischer Quellen willen von beson
derer Bedeutung sein und von Seiten der Londoner 
medicinischen Gesellschaft mit der Fothergill’schen Me
daille gekrönt zu werden wol verdienen: für uns, die 
wir nicht nur selbst reich sind an ausgezeichneten Ar
beiten über den Hydrocephalus und verwandte Krank
heiten, sondern auch völlig mit den Leistungen des 
Auslandes auf diesem Felde bekannt sind; für uns 
kann sie von diesem hohen Werthe nicht sein, wol 
aber als eine fleissige, wohldurchdachte und an den 
Prüfstein eigner Erfahrung gehaltene Compilation immer 
willkommen erscheinen. Wirklich Neues, aus selbstän
digen Untersuchungen geschöpfte Bereicherungen un- 
sers positiven Wissens dürften sich kaum darin finden, 
allein bei der Schwierigkeit des Stoffes ist jede um
sichtige , neue Inbetrachtnahme desselben schon ver
dienstlich und dankenswerth. Denn, dass der Hydro
cephalus acutus nicht eben die treffendste Collectivbe- 
nennung einer Mehrzahl dahin gerechneter, sehr ver
schiedener Krankheitsprocesse ist, dass er nicht iden
tisch mit Encephalitis oder Meningitis acuta in allen 
Fällen, sondern oft ohne Entzündung vorkommt; dass*  
er meist auf skrofulösem Boden wurzelt u. dergl. m., 
das sind bei uns nun wol ziemlich allgemein aner
kannte Wahrheiten, zu deren Begründung es einer lebJ 
haften Polemik nicht mehr bedurft hätte. Mehr kam 
es darauf an, eben die verschiedenen Kategorien des 
gleichnamigen Leidens, die auch der Verf. ziemlicl 
vollständig aufstellt, auseinander zu halten, ihre we-' 
sentlichen Charaktere aufzusuchen und ihre unterschei
denden Kennzeichen im Leben genau zu zeichnen, da 
von diesem schwierigen Umstande die so wichtige 
Prognose und Behandlung ganz und gar abhängig 
sind. Darüber ist aber der Verf. entweder sich selbst 
nicht klar genug, oder er und der Übersetzer haben 
Andere darüber hinreichend klar zu machen nicht ver
standen.

Freilich erinnert der Verf. gleich im 1. Capitel mit 
Recht an die vielen Schwierigkeiten, die einer gründ
lichem Erkenntniss des Hydrocephalus acutus, trotz 
der angestrengtesten Forschungen darüber, noch ent
gegenstehen ; nur möchte ich sie nicht so sehr in die
sem Terminus technicus selbst suchen, der seit Whytt 
dafür allgemein gangbar worden ist; wenigstens liegt 
es nicht in dem Ausdruck, dass man in einer der Ent
zündungstheorie huldigenden Zeit und bis unlängst den 
hitzigen Wasserkopf mit Hirn- und Hirnhaut-Entzün
dung gleichbedeutend nahm.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Broekhaus in Leipzig«,
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(Schluss aus Nr. 258.)
Übrigens, wenn auch nicht so ganz selten der Tod 
erfolgen, öfterer Heilung erzielt werden mag, bevor es 
zur Ergiessung von Wasser innerhalb der Schädelhöhle 
gekommen ist, so war doch jedenfalls die Tendenz vor
handen, diesen Ausgang zu nehmen, welcher das einzig 
wesentlich Gemeinsame der ihrem Wesen nach sehr ver
schiedenen Krankheitsprocesse ist, die wir nun einmal 
sämmtlich mit jenem Namen zu bezeichnen gewöhnt sind. 
Benennungen, welche gleich dieser gewissermassen ein 
historisches Recht erworben haben, ist es gewiss 
besser beizubehalten, als neue, dem Stand der Wissen
schaft vielleicht angemessenere, aber dann eben auch 
immer wechselnde dafür zu substituiren, sobald man 
r.ur eben nichts weiter darin findet, als den conven
tioneilen Ausdruck für eine gewisse Gruppe von 
Krankheitserscheinungen, die damit weder dem Umfang 
’^och dem Wesen nach als abgeschlossen angenommen 
zu werden braucht. Ich weiss demnach nicht, ob es 
dem Verständniss zuträglicher gewesen wäre, wenn 
man die Krankheit nach ihrem ersten gründlichen Dar
steller die Whytt’sche genannt hätte (analog dem neuern 
Asthma Koppii, Morbus Brighthii u. s. w.), sondern 
könnte darin höchstens eine gerechte Wüidigung des 
Verdienstes sehen.

Nach einer gedrängten Darstellung der varii- 
renden Symptome, welche bekanntlich mit den Vor
boten einer Menge von andern Krankheiten so nahe 
zusammenfallen, dass man ihnen kaum einen progno
stischen Werth beilegen kann, indem selbst die vom 
Verf. am meisten hervorgehobene Änderung in den 
psychischen Lebensäusserungen des Kindes und die 
Störungen in der Function der Leber mit grosser Un- 
thätigkeit des Darmkanals keineswegs dem Hydroce
phalus acutus ausschliesslich angehören, werden die 
verschiedenen Formen der Krankheit beschrieben. Der 
Verf. unterscheidet 1) die graduale Form, als die häu
figste; 2) die tückische; 3) die febrile oder inflamma
torische; 4) die consecutive oder secundäre Form. 
Daran schliessen sich die Formen des Pseudo -Hydro
cephalus: 1) die hydrocephaloidische Krankheit (nach 
M. Hall); 2) Erethismus oder Gehirn-Reizung (nach 

1 Nikoll) ; 3) Torpor des Central-Nervensystems. Man 
kann sich diese Anordnung gefallen lassen, sofern 
eben nicht von Arten, sondern nur von Formen, von 
Verschiedenheiten im Verlauf, der äussern Erscheinung 
überhaupt, die Rede ist, ohne dass schon daraus eine 
entsprechende Verschiedenheit im Wesen gefolgert wer
den soll: denn dem Wesen nach muss die consecutive 
Form (nach Scharlach u. dergl.) ebenso oft mit der 
entzündlichen, als mit der sonderbarer Weise soge
nannten tückischen, diese wieder mit der gradualen 
u. s. w. zusammenfallen. Aber, was viel wichtiger 
wäre, die Verschiedenheit der Form mit entsprechen
der Verschiedenheit des innern Charakters des Krank- 
heitsprocesses in Einklang zu bringen, dazu hat der 
Verf. kaum einen Versuch gemacht, der freilich seine 
grossen Schwierigkeiten hat, aber doch nicht länger 
von der Hand zu weisen ist. Über die Natur seines 
Pseudo - Hydrocephalus lässt uns der Verf. (oder der 
Übersetzer) ziemlich im Unklaren. Die genannten drei 
Formen können sämmtlich mit Wasserergiessung enden 
und gehören somit ebenso gut zum Hydrocephalus, wie 
die erwähnten Fälle von Entzündung, wo dieser Aus
gang nicht zu Stande kam, während unter Pseudo- 
Hydrocephalus doch nur solche Zustände verstanden 
werden sollten, welche bei ganz verschiedener Wesen
heit nur die Symptome der genannten Krankheit täu
schend nachahmen.

Hier wie im ganzen Werke hat der Verf. seiner 
Aibeit wesentlich dadurch Eintrag gethan, dass er 
(wie Hr. R. anch in seinem pathologisch-anatomischen 
Zusatze rügt) der chronischen Hydrocephalie nirgends 
gedacht hat, welche doch in naher Beziehung zu der 
acuten steht und von welcher aus manches Licht auf 
die letztere hätte geworfen werden können, zumal 
manche der aufgeführten Formen gewiss in dei Mitte 
stehen und gleichsam Übergangsstufen bilden.

Interessant ist das zweite Capitel. Statistik des 
Hydrocephalus, worin aus einei überaus grossen An
zahl von Todesfällen, wie sie mit Angabe der Todes
ursache in den Generalberichten des General-Registra
tors in England aufgezeichnet sind, das Resultat gezo
gen wird, dass etwas über 500 Sterbefälle an Hydro
cephalus acutus auf eine Million und von den bis zum 
15. Lebensjahre Verstorbenen sogar 4 — 5 Proc. auf 
diese Todesursache kommen. Diese Angaben setzen 
freilich voraus, dass man in England derartige Listen 
mit grösserer Gewissenhaftigkeit führe, als bei uns 
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meistentheils der Fall ist; indess stimmen sie doch mit 
den im Ausland, z. B. Genf, Berlin, Bonn, darüber 
angestellten Erörterungen nahe zu überein und zeigen 
mit ausreichender Schärfe, dass der Hydrocephalus 
eine der mörderischsten Krankheiten ist. — Uber den 
Einfluss der Jahreszeit auf das Vorkommen der Krank
heit sind die Meinungen getheilt; Guersent will im 
hohen Sommer nie eine Meningitis gesehen haben, 
Andere widersprechen. Bei der schon bezeichneten 
essentiellen Verschiedenheit der hier zusammengefass
ten Zustände ist es auch sehr natürlich, dass ein ge
meinsames Resultat für dieselben im Ganzen sich nicht 
herausstellt; an einem jezuweilen epidemischen Vor
kommen einzelner Formen kann übrigens kaum noch 
gezweifelt werden.

Der Einfluss des Klimas muss ebenfalls je nach 
den verschiedenen Arten ein ganz verschiedener sein. 
Auf diese ebenso interessante als mühsame Untersu
chung hat sich der Verf. jedoch nicht eingelassen, 
sondern begnügt sich nachzuweisen, dass im Allgemei
nen je dichter die Bevölkerung, desto häufiger der 
Hydrocephalus ist, und z. B. in London fast dreimal 
so viel (tödtliche) Fälle desselben vorkommen, als in 
den Grafschaften auf die gleiche Einwohnerzahl. In 
Newyork hat sich die Bevölkerung binnen 30 Jahren 
beinahe vervierfacht, die Sterblichkeit am Hydrocephalus 
aber verzehnfacht.

Das Geschlecht anlangend, so geht aus den vom 
Verf. mitgetheilten Zahlen hervor, dass der Hydroce
phalus acutus in England wenigstens mehr bei männ
lichen als bei weiblichen Individuen vorkommt. Auch 
in der dresdner Kinderheilanstalt zeigte sich bisher ein 
kleines Übergewicht für Knaben. — Alle Schriftsteller 
stimmen überein, dass das Alter von 2 — 7 Jahren die 
meisten Fälle zu liefern pflegt; wenn aber der Verf. 
die Dauer der Krankheit auf 2 bis (selten) 3 Wochen 
beschränken will, so muss er jedenfalls manche seiner 
oben angegebenen Formen ausscheiden, da es, wie ge
sagt, Pälle gibt, die dem chronischen Charakter näher 
treten, auch in sehr vielen ein Anfangs- und (im Ge
nesungsfall) Ausgangspunkt gar nicht genau angegeben 
werden kann.

Im dritten, der pathologischen Anatomie gewidme
ten Capitel wird der Mangel einer Mitberücksichtigung 
des Hydrocephalus chronicus noch fühlbarer. Der 
Verf. weist nach, dass der Leichenbefund neben 
Wasserergiessung keineswegs immer die anatomischen 
Merkmale stattgehabter Entzündung wahrnehmen lässt. 
Die sogenannten corpuscula exsudationis, Entzündungs
kugeln, von Gluge und Valentin (welche er indess für 
sich allein noch nicht als sichere Kennzeichen der 
Entzündung gelten lässt), fanden sich nicht immer in 
dem ergossenen Serum, wohl aber in der grössern 
Hälfte der von ihm untersuchten Fälle sowol diese, 
als auch andere Entzündungszeichen, Eiter, coagulirte 

Lymphe, Verdickungen, Verwachsungen der Häute. 
Nicht ganz klar ist, was er über Hirntuberkulose sagt. 
Es scheint, als rechne er die hirsekornartigen Granu
lationen, die man so häufig auf den Hirnhäuten Hydro- 
cephalischer wahrnimmt, gar nicht dahin, sondern er er
klärt sie für einfache Lymphablagerungen, von denen 
er die wahren Tuberkel unterscheidet, welche nur etwa 
in */ 6 bis ’/8 der Fälle vorkommen.

Im scharfen Gegensatz zu der etwas vagen Expo
sition des Engländers gibt der hier eingeschobene 
treffliche Zusatzartikel aus Hrn. R.’s Feder eine kurze, 
aber klare Beleuchtung des Gegenstandes; dem deut
schen Leser aus den neuesten, bereits zu Ende vori
gen Jahres erschienenen Heften seiner pathologischen 
Anatomie schon ausführlicher bekannt.

Er tadelt zuvörderst mit Recht, dass Hr. B. die 
chronische Hydrocephalie und das Gehirnödem zu be
rücksichtigen versäumt hat, was zur Erläuterung der 
acuten Zustände von wesentlicher Bedeutung ist, und 
gibt als das Resultat seiner Untersuchungen, dass 
1) in der Mehrzahl der Fälle von acuter Hydrocephalie 
die Entzündung auf der Basis cerebri (Meningitis) mit 
gelbem, tuberkulösem Exsudat zu Grunde liegt, wobei 
man das Gehirn im Zustand weisser, wässeriger Er
weichung findet; 2) in andern Fällen (als Ergebniss 
einer nicht bis zur wahren Entzündungsstase gediehe
nen Hyperämie) ein exsudativer Process acuter Tuber
kulose , welcher die Ausscheidung hirsekornartiger, 
krystallinischer und ähnlicher Tuberkel mit einer un
beträchtlichen (mehr oder weniger eiweisshaltigen) 
Menge von Serum setzt; endlich 3) jedoch seltner, 
ohne entzündlichen oder der Entzündung verwandten 
Process ein beträchtlicher Erguss von Serum statt
findet, dessen erste Grade ohne bemerkliche Functions
störungen blieben, bis ein späterer neuer Impuls durch 
zu schnelle Ödematisirung des ganzen Hirngewebes 
unter den Symptomen acuter Hydrocephalie tödtete. 
Die weisse hydrocephalische Erweichung kann daher 
bei allen drei Gattungen vorkommen; sie ist Ödem — 
Störung des Zusammenhangs der Moleculen durch 
Wassererguss in die Maschen des Gewebes — wel
ches bei chronischem Verlauf lange ertragen werden 
kann, bei acutem Eintritt aber, sei es durch locale 
Entzündung odei andere Ursachen bedingt, durch die 
plötzliche Zeitrümrnerung des Gewebes tödtlich wird. 
Diese andern Ursachen, auf welche es doch hier vor
zugsweise ankommt, findet Hr. R. in Hirnhyperämien, 
welche von Hemmungen der Circulation in der Brust, 
im Unterleibe, von organischen Hirnfehlern u. dergl. 
abhängen, unter Concurrenz einer serösen Beschaffen
heit der Blutmasse, Bedingungen, welche bei der von 
Hrn. B. so hervorgehobenen Skrofelsucht eben am all
seitigsten im kindlichen Alter gegeben sind. Daher 
finden wir auch als wesentlichste Combinationen dieses 
Hydrocephalus die allgemeine Tuberkulose, die Drüsen
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Hypertrophien, die mangelhafte Involution der Thymus, 
die Rhachitis, die Magenerweichung. Die tuberkulöse 
Natur jener hirsekornartigen Granulationen, die in 
England wol nicht seltner vorkommen mögen als in 
Frankreich und Deutschland, sondern nur übersehen 
wurden, hält Hr. R. für unzweifelhaft, und da er sie 
keineswegs als Ursache, sondern ebenfalls nur als Ef
fect des hydroecphalischen Processes ansieht, so sind 
die von Hrn. R. gegen solche Ansicht erhobenen Zwei
fel in der That nicht stichhaltig, denn er hätte dann 
zuvor anatomisch und chemisch den Unterschied zwi
schen seinen tuberkulösen und einfach lymphatischen 
Ablagerungen nachweisen müssen.

In dem vierten Capitel, der Ätiologie, unterschei
det der Verf. wieder nicht genau genug die von ihm 
selbst aufgestellten Formen, welche doch sehr ver
schiedene Ursachen voraussetzen. Als wichtiges, prä- 
disponirendes Moment überhaupt gilt ihm mit Recht der 
physiologische Charakter des Hirns im kindlichen Alter, 
wo es so wichtige Entwickelungsstufen zu durchlaufen 
hat; dann das Vorherrschen der wässerigen Bestand
theile bis zum 7. Lebensjahre, während der Phosphor 
erst später in reichlicherm Verhältniss auftrete; ferner 
das Vorherrschen der Plastik im Allgemeinen, die Ge
neigtheit zu arterieller Gefässreizung und die Em
pfänglichkeit für Nervenreize aller Art — doch es 
würde mich zu weit führen, in diese bekannten Details 
näher einzugehen.

Das wichtige fünfte Capitel, die Pathogenie, hat 
mich unbefriedigt gelassen, insofern es sich grössten- 
theils um den schon durch die pathologische Anatomie 
geführten Beweis dreht, dass nicht jeder acute Hydro- 
cephalus von Entzündung abhängt und entzündliche 
Symptome oft wol erst Folge der Ergiessung sein mö
gen, welche am häufigsten von Scrofulosis bedingt sei. 
Es kommt aber hier gerade darauf an, den Weg zu 
zeigen, auf welchem letztere Krankheit oder krank
hafte Anlage zur Ergiessung von Serum innerhalb der 
Schädelhöhle führen, und dann, wie ein und dasselbe 
anatomische Resultat von so wesentlich verschiedenen 
innern Bedingungen abhängen kann. Aus den vorher
gehenden statistischen, anatomischen und ätiologischen 
Mittheilungen des Verf. hätte derselbe treffliche Halt
punkte für eine solche tiefere Untersuchung schöpfen 
können; es scheint abei, als habe ei' vorerst bei sei
nen Landsleuten Vorurtheile zu bekämpfen gehabt, die 
ihn zu weit von der gewichtigem Seite des Gegen
standes ablenkten. Seine dritte (rein nervöse, von 
Reizung des Markes abhängig sein sollende) und vierte 
(von Schwäche bedingte) Varietät ermangeln ganz einer 
irgend genügenden pathogenetischen Deduction, welche, 
ausgehend von dem directen Sinken des Ernährungs- 
Processes in einem von flüssigen Säften im Übermasse 
durchdrungenen Organe, nicht ohne Erfolg zu führen 
gewesen wäre.

Obwol der Verf. das sechste Capitel — Diagnosis 
— mit der richtigen Bemerkung einleitet, dass es das 
idiopathische Hirnleiden von sympathischen Affectionen 
ähnlichen Aussehens und dann die Arten des idiopa
thischen Leidens unter sich zu unterscheiden lehren 
müsse, so ist er doch auch hier in den wiederholt ge
rügten Fehler nicht hinreichender Sichtung des Mate
rials verfallen. Im Allgemeinen sind aber die pa- 
thognomonischen Symptome dieses schwierigen Krank- 
heitsprocesses gut zusammengestellt und ihrem Werth 
nach richtig gewürdigt. Die ganz ähnlichen Vorboten 
des Ausbruchs der Menschenpocken sollen von einem 
Gefühl von Starrsein der Glieder begleitet werden, was 
beim Hydrocephalus fehle; im Scharlach soll Kopfweh 
das erste, Hydrocephalus androhende, Symptom sein; 
als ganz wesentlich wird die Vermischung und Ab
wechselung der Symptome von Reizung und Oppres- 
sion, überhaupt die grosse Schwankung im ganzen Zu
stand bezeichnet, so, dass das Stetige der Unstetigkeit 
als pathognomonisch anzusehen sei. Unter den wich
tigem Symptomen finde ich manche von bewährten 
Beobachtern hervorgehobene, — den sogenannten hy- 
drocephalischen Schrei, die Lage, Haltung, das Beneh
men des Kindes, den Ausdruck der Augen, die Ver
schwärung der Lidränder, die Trockenheit des Gehör
gangs, den Knötchenausschlag auf den Oberarmen, die 
Minderung der Secretion des Urins und die häufige Stö
rung seiner Excretion, den krankhaften Geruch des 
Athems — theils gar nicht, theils nicht hinreichend be
rücksichtigt. Mensuration und Auscultation des Kopfes 
sind gar nicht erwähnt.

Das siebente Capitel, die Therapie, empfiehlt für 
die echt entzündlichen Fälle eine ausgedehnte Anti- 
phlogose, für die andern meist im Anfänge auch, doch 
unter grossen Beschränkungen und für die consecutive 
Form (von Exanthemen) dasselbe in Verbindung mit 
drastischen Purganzen; ein Verfahren, welches in 
Deutschland mit Unrecht vielleicht zu sehr gefürchtet 
wird. Weniger kann ich übereinstimmen, wenn der 
Verf. in der häufigen skrofulösen Form neben Kälte, 
Purganzen und Vesicantien dem Opium viel Gutes 
nachrühmt und die Digitalis verwirft. Dagegen em
pfiehlt er mit vollem Recht die Mercurialien, das Jod
quecksilber, Jod, Jodkalium, Squilla» Badei, und für 
die Reconvalescenz Stimulantia und lonica. Den kal
ten Begiessungen ist mit zu viel Zuveisicht das Wort 
geredet; sie werden in der Privatpraxis schwerlich je
mals recht Eingang finden; auch dei Übersetzer spricht 
sich (als universellem Mittel) dagegen aus. — Gut, aber 
mehr zur populären Darstellung als für das ärztliche 
Publicum schicklich ist, was am Schluss über Prophy
laxis in Bezug auf physische und psychische Erziehung 
der Kinder gesägt ist, wo noch so viele Vorurtheile 
zu bekämpfen sind und — wie man sieht — in England 
so gut als auch bei uns.
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Die dem Werke angehängten acht erläuternden 
Krankheitsfälle hätten unbeschadet dem Ganzen weg
bleiben können, am Täglichsten die vom Übersetzer aus 
der Praxis des Primarius Dr. Stephan mitgetheilten 
(Fall 3, 6, 7, 8), denn sie dienen weder in diagnosti
scher, noch in pathologisch-anatomischer, noch auch 
in therapeutischer Beziehung wirklich zur Erläuterung 
der im Buche vorgetragenen Ansichten; sie enthalten 
sogar Widersprüche und beweisen zum Theil das Ge
gentheil von dem, was sie beweisen sollten, wie z. B. 
Cas. 2, der ohne Blutentziehung glücklich verlaufen 
sein soll, und doch waren vorher Blutegel gesetzt 
worden und der Verf. machte dann noch Incisionen 
ins Zahnfleisch. Die wenigen Sectionsberichte sind 
sehr unvollkommen.

Ich glaube genug gesagt zu haben, um das oben 
von mir ausgesprochene Urtheil zu begründen, dass bei 
aller Verdienstlichkeit des Bennet’schen Werkes in Be
zug auf das Land und die Zwecke, für welche es be
stimmt war, doch eine Übertragung desselben in unsere 
Literatur nicht als ein Bedürfniss angesehen, nicht als 
eine wahre Bereicherung derselben begrüsst werden kann.

Von Wien, das uns einen der tüchtigsten Arbeiter 
auf dem dunkeln Gebiete der betreffenden Krankheit 
geschenkt und durch dessen classische Schriften das 
erste hellere Licht über dieselbe verbreitet hat, von 
Wien, welches jetzt zum andern Male durch die Lei
stungen seiner, in jugendlichem Aufschwünge begriffe
nen medicinischen Schule die Augen der gesammten 
ärztlichen Welt auf sich gezogen hat, von diesem 
Wien dürfen wir wol etwas mehr erwarten, als die 
Rückverpflanzung eines grossentheils aus vaterländi
schen Quellen geschöpften fremden Werkes auf deut
schen Boden, und wollen sie vor der Hand nur als 
den Vorläufer selbständiger Arbeiten hinnehmen, zu 
welchen doch nirgends ein reicheres Material zu Ge
bote stehen kann als dort.

Dresden. Dr. Kohlschütter.

S taats w issenschaf t.
Code de la communaute, par Th. Dezamy. Paris, 1845. 

Die Ideen des Communismus sind nichts Neues. Ein 
Theil davon lässt sich bis in das Alterthum hinaufver
folgen und die Analogien zwischen dieser Lehre und 
der Lykurgischen Gesetzgebung, der Republik Plato’s 
und ähnlichen Erscheinungen liegt nahe genug. Wir 
wollen die einzelnen Punkte, in denen die communisti- 
schen Anklänge im Verlauf der Geschichte wiederher
vorbrechen , nicht einzeln anführen; es genügt uns, 
daran zu erinnern, dass die goldenen Utopien, welche 
die modernen Communisten uns vorspiegeln, eigentlich 
bereits in der Geschichte der Wiedertäufer vorgespukt 
haben. Ob diese Geschichte gerade sehr geeignet sein 

kann, diese Ideen in einem lockenden Lichte erschei
nen zu lassen, mag dahingestellt bleiben. Sowie der 
Communismus jetzt steht und liegt, ist er offenbar ein 
Auswuchs englischer und französischer Verhältnisse. 
Lange Zeit hat man in Deutschland dieser Lehre eine 
höchst untergeordnete Aufmerksamkeit gewidmet, bis 
ihr erst vom theoretischen Standpunkte aus, dann all- 
mälig aber auch auf dem Gebiete der Praxis selber 
eine immer wachsende Beachtung geworden ist. An
fangs glaubte man mit ein paar wegwerfenden Worten 
und Redensarten die ganze Angelegenheit beseitigen 
und abfertigen zu können. Aber mit immer grösserer 
Dringlichkeit erheischte sie die Berücksichtigung von 
Seiten jedes Philosophen und Staatsmannes. Zu den 
vorzüglichem Werken, aus denen man sich in Bezug 
darauf, wie sich diese Frage in Frankreich gestaltet 
hat, Belehrung schöpfen kann, gehört die bedeutende 
Darstellung L. Stein’s über Socialismus und Commu
nismus in Frankreich. Freilich hat sich, seitdem diese 
Schrift erschienen ist, die Sache noch mehr entwickelt 
und noch schroffer gestaltet. Es gilt deshalb ein Werk 
nachzuweisen, welches passend sein könnte, einen 
Überblick über den gegenwärtigen Stand des Commu
nismus zu gewähren. Ein solches Werk wird uns in 
der oben verzeichneten Schrift geboten, die wir nicht 
um ihres praktischen Interesses willen, sondern des
halb der Berücksichtigung empfehlen, weil sie ein offe
nes, unumwundenes Document, wir möchten fast sagen 
ein förmliches Manifest der comunistischen Schule ist.

Th. Dezamy glaubte, die goldene Herrschaft einer 
völligen und unumschränkten Gemeinschaft stehe so 
nahe bevor, dass es nun darauf ankomme, das Glau- 
bensbekenntniss und die gesammten Lehren dieser mo
dernen Richtung in Form eines Codex zusammenzufas
sen, als könnten plötzlich über Nacht die Verhältnisse 
für die neue Lehre reif werden. Dieser „Code de la 
Communaute“ nun ist ein merkwürdiges Stück, aus 
dem man die Hoffnungen und Absichten der commu- 
nistischen Schule und die ganze Art und Weise der
selben mit einem Blick kennen lernen kann. Man fin
det darin eine ganz ansehnliche Blumenlese der obli
gaten Declamationen gegen den Missbrauch und die 
Uebelstände der Civilisation, gegen den „Familismef6 
d. h. gegen die Bildung der r amilienbande, gegen die 
Heirath, den Handel und vorzüglich gegen das Eigen
thum. Da heisst es denn, unsere Civilisation verdiene 
vielmehr den Namen der Barbarei, die Familie sei eine 
unnatürliche Monstruosität, die Heirath eine Immorali
tät, der Handel ein unerträglicher Raub und das Eigen
thum eine schreiende Ungerechtigkeit. Für alle Übel
stände unsrer gegenwärtigen Verhältnisse giebt es nur 
das Radical- und Universalmittel der vollkommensten 
Gemeinschaft. Der Verf. fordert deshalb nicht mehr 
als Gemeinschaft des materiellen Besitzes, Gemeinschaft 
der brauen und Gemeinschaft der Kinder. Alles, was 
bis jetzt von den Anhängern des Communismus erstrebt

scheint ihm matt und ungenügend. Sogar Cabet, 
dem berüchtigten Verf. der „Voyage en Icarie“ wird 
der Vorwurf gemacht, er halte hinter dem Berge und 
trete nicht offen genug auf.

Bernburg. G. F. Günther.
Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Staatswissenschaft.
Du Systeme parlementaire en France, et d’une refarme 

capitale; reflexions adressees ä M. de Lamartine par 
Louis Couture. Paris, 1845.

Unter den verschiedenen einflussreichen politischen 
Instituten liankieichs ist keines so sehr von der Ste
rilität getroffen, als die Pairskammer, welche sich seit 
langer Zeit schon einer äusserst geringen Popularität 
erfreut. Schon Mignet hat handgreiflich nachgewiesen, 
dass der Wurm des Todes darin nagt. In neuester 
Zeit ist man mit den Vorwürfen noch weiter gegangen 
und die unverschämte Tagespresse hat den ehrenwer- 
then Mitgliedern dieser Kammer die Ausdrücke Invali
den , unfähige und gebrechliche Greise u. s. w. geradezu 
ins Gesicht geschleudert. Zwar haben wir vor einigen 
Jahren das Schauspiel gesehen, dass die Pairskammer, 
entrüstet über diese prickelnden Angriffe, einen der 
bekanntesten Tagesschriftsteller, der sich unehrerbie
tige Ausdrücke auf Kosten des französischen Oberhau
ses erlaubt hatte, vor ihre Schranke geladen und zu 
einer empfindlichen Strafe verdammt hat. Aber dem- 
ungeachtet ist doch das Ansehen dieses politischen In
stitutes nicht sonderlich gestiegen: denn wenn es auch 
bei einigen wichtigen Fragen, z. B. bei den Verhand
lungen über die Jesuiten u. s. w., ein gewisses Interesse 
an den Tag gelegt hat, so lässt sich doch im Allge
meinen nicht läugnen, dass seine Bedeutung im Ver
gleich mit der Rührigkeit und Lebendigkeit der Depu- 
tirtenkammer unverhältnissmässig gering anzuschlagen 
ist. leses Misverhältniss zu beseitigen und der Pairs
kammer wieder ihre gebührende Stellung zu verschaffen, 
sind von verschiedenen Seiten her Versuche gemacht.

Im A gemeinen stimmt man wol dahin überein, 
dass es wünsc lenswerth sei, in t]er pairskammer, welche 
ein Gegengewic t i en soll gegen den neuerungslusti
gen Eifer des Unterhauses, das conservative Element 
zu kräftigen. Aber wenn man auch im Allgemeinen 
über das Ziel einig ist, so sind doch in ßezu°*  auf die 
Mittel, deren man sich bei diesen reformatorischen 
Versuchen bedienen zu müssen glaubt, die Ansichten 
höchst verschieden. So ziemlich allgemein wir<] es 
von Staatstheoretikern als ein offenbarer Misgriff an
gesehen, dass man die Erblichkeit der Pairswürde auf
zuheben für gut befunden hat. Die einflussreiche Stel
lung, welche das Oberhaus in England zum Theil bei 
den wichtigsten Angelegenheiten eingenommen und be

hauptet hat, ist allerdings in seiner ganzen Constitui- 
rung bedingt, und dass dabei die Erblichkeit eine be
deutende Rolle spielt, wird Niemand in Abrede stellen. 
Freilich bleibt es noch zu beweisen, ob eine völlig 
gleiche Form bei der eigenthümlichen Gestaltung der 
französischen Verhältnisse eine durchaus gleiche Wir
kung haben würde.

Unter den verschiedenen Adepten, welche sich im 
Besitz des werthvollen Geheimnisses glauben, die man
gelhaften Zustände auf eine allerseits befriedigende 
Weise umzugestalten, verdient der Pole Cieszkowski, 
der sich durch verschiedene philosophische Werke, z. B. 
seine Historiosophie, als talentvoller Schüler Hegel’s 
bekannt gemacht hat, genannt zu werden. Auch er 
geht in einem Werkchen, das eigends der Lösung die
ser Frage gewidmet ist, darauf aus, das Ansehen der 
Pairskammer zu heben und zu kräftigen. So beach- 
tenswerth auch die Tendenz seiner hierauf bezüglichen 
Schrift ist und so wohlgemeint auch seine Vorschläge 
sein dürften, so kann es doch nicht fehlen, dass sich 
über den Weg, welcher bei den nöthigen Umgestaltun
gen eingeschlagen werden muss, noch verschiedene 
Ansichten geltend machen werden. Cieszkowski meint, 
es liessen sich, wenn man die Pairskammer wieder zu 
einer kräftigen, nachdrucksvollen Vertreterin einer ge
sunden Aristokratin machen wolle, zwei Auswege den
ken. Entweder müsse man nämlich die Erblichkeit der 
Pairie wiedereinsetzen, oder sie einer Wahl unterwer
fen. Viele Gründe lassen es unthunlich erscheinen, 
wenn man zu dem erstem Mittel greifen wollte. Wenn 
aber nun in Bezug auf die Pairskammer ein Wahlmo
dus, welcher dem der Deputirtenkammer gleichkäme, 
geschaffen werden sollte, so würde nothwendig der 
ganze Charakter des Oberhauses und besonders die 
aristokratische oder richtiger conservative Färbung des
selben wesentlich modificirt. Der Unterschied, welcher 
natürlich zwischen beiden Häusern bestehen muss, würde 
unfehlbar verwischt werden. Deshalb schlägt Ciesz
kowski eine Art der Wahl vor, welche einigermassen 
geeignet scheint, den aristokratischen Charakter der 
Pairskammer zu bewahren und ihr eine gewisse selb
ständige Haltung zu sichern. Er machte nämlich den 
Vorschlag, das Oberhaus solle sich durch eigene Wah
len ergänzen, die Mitglieder der Pairskammer sollten 
also mit andern Worten die Lücken, welche der Tod 
in ihrem Schoosse machen könnte, selbst ausfüllen. 
Dem Könige sollte nur die Bestätigung der Wahlen 
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überlassen bleiben, jedoch so, dass ihm kein absolutes 
Veto eingeräumt wird. Dadurch würde der Kammer 
eine grosse Unabhängigkeit zu Theil werden. Dieselbe 
könnte nur durch Bestechung von Seiten der ausüben
den Gewalt gefährdet werden. Allein auch hier hat 
gleich Cieszkowski einen Ausweg an der Hand. Er 
theilt nämlich jedem Mitgliede der Pairskammer einen 
Gehalt zu, durch den jede andere Besoldung ausge
schlossen wird.

Wir haben hier die Ansichten eines höchst ach- 
tungswerthen Publicisten mitgetheilt, weil der Inhalt 
einer soeben erschienenen Schrift, deren Titel an der 
Spitze dieser Zeilen steht, im Allgemeinen damit über
einstimmt. Auch Hr. C. verspricht sich von dem Wahl
modus , wie ihn Cieszkowski in Vorschlag bringt und 
wie er im Grunde in Bezug auf die Akademien bereits 
besteht, einen äusserst günstigen Einfluss. Was ihm 
aber eigenthümlich angehört, ist die Idee, der Thätig- 
keit der Kammer ein grösseres Gewicht und eine grös
sere Gründlichkeit durch eine eigenthümliche Theilung 
der Arbeit zu verschaffen. Sein Vorschlag lautet da
hin, „dass die Pairskammer in eine gewisse Anzahl 
von Sectionen getheilt werde, welche den grossen In
teressen des Landes, oder, was dasselbe mit andern 
Worten ist, den verschiedenen Standpunkten entspricht, 
von denen aus jede Frage erörtert werden muss. Wir 
würden auf diese Weise eine Section für die Marine, 
eine Section für den Krieg, eine Section für den öffent
lichen Unterricht, eine Section für den Ackerbau u. s. w. 
erhalten/*  Der Verf. hofft auf diese Weise den Ver
handlungen der Pairskammer, die zuweilen allerdings 
allzusehr den Boden der Realität verlassen, einen ge
wissen Gehalt zu verleihen, der allein dem Lande zum 
Heile gereichen kann. Wir glauben gern, dass in die
sem Vorschläge etwas Gutes liegt, aber einestheils be
steht die Sitte, dass bei wichtigen Angelegenheiten 
Specialcommissionen ernannt werden, bereits, und dann 
müsste wieder anderntheils die Art und Weise deutli
cher hervorgehoben werden, wie mit dieser Theilung 
und Zerspaltung die Centralisation der Thätigkeit, ohne 
welche die Verhandlungen einer politischen Corpora
tion keinen Fortgang haben können, in Einklang zu 
bringen ist. Ueberhaupt ist der Schrift Hrn. C.’s, wel
che unzweifelhaft viel reife und gediegene Ansichten 
enthält, der Vorwurf zu machen, dass der theoreti
schen Behandlung zu viel Berücksichtigung eingeräumt 
wird und die praktischen Beziehungen deshalb zum 
Theil zu sehr in den Hintergrund treten müssen.

Bernburg. G. F. Günther.

Länderkunde.
1. Palästina oder historisch-geographische Beschreibung 

des jüdischen Landes zur Zeit Jesu, mit Berücksich
tigung auf seine gegenwärtige Beschaffenheit. Zur 
Beförderung einer anschaulichen Kenntniss der evan
gelischen Geschichte für christliche Religionslehrer 
und gebildete Bibelleser von Dr. Johann Friedrich 
Röhr, grossherzoglich sächsisch-weimarisch. Vice
präsident des Oberconsistoriums, Oberhofprediger, 
General - Superintendent und Comthur des Ordens 
vom weissen Falken. Achte, durch die neuesten, 
besonders Robinson’s Reiseberichte über Palästina 
vervollständigte Auflage. Nebst einer verbesserten 
Karte von Palästina und einem Plane von Jerusalem. 
Leipzig, O. A. Schulz. 1845. 8. 27 Ngr.

2. Karte von Palästina nach den neuesten Quellen, 
vorzüglich nach den Robinson’schen Untersuchungen 
bearbeitet und gezeichnet von H. Kiepert. Heraus
gegeben von Prof. Dr. Karl Ritter. Berlin, Schropp  
1842. Berichtigt im Jahre 1843. 20 Ngr.

*

Obgleich die Mittel verschieden sind, durch welche in 
diesen Vorlagen das mit einem himmlischen Lichte für 
uns umkleidete Land Kanaan zur geistigen Anschauung 
gebracht wird, dort durch das schriftliche Wort, hier 
durch das fürs Auge aufgezeichnete sinnliche Bild, so 
war doch die Zusammenstellung sehr nahe gelegt. 
Denn nicht nur derselbe Gegenstand überhaupt ist 
beiden gemeinsam, sondern es besteht das noch nähere 
Verwandtschaftsverhältniss zwischen ihnen, dass beide 
in weitern Kreisen die Fortschritte ausbrineen , welche 
in neuester Zeit durch die preiswürdigen Reiseberichte 
Robinson’s in der Kenntniss des biblischen Grundes 
und Bodens gemacht worden sind; Ergebnisse, so zahl
reich und bedeutend, dass auch nach dem Urtheile 
eines K. Ritter der Austrag einer neuen Karte Palä
stinas an der Zeit war. Ein gleichzeitiges, comparati- 
ves Studium der beiden, in ihrer Verschiedenheit sich 
gegenseitig ergänzenden Werke wird gar förderlich 
befunden werden. Zwar ist der Röhr’schen Schrift 
auch selbst eine Karte beigegeben, die für den näch
sten Zweck ausreicht und auf diesem Grade zu halten 
gewesen sein wird, um nicht durch höhern Verkaufs
preis den beabsichtigten Leserkreis zu beeinträchtigen; 
allein nicht wenige Bestimmungen von Ortschaften, 
deren Namen auf dieser Karte fehlen, manche male- 
i'ische Schilderungen und ins Detail gehende Untersu
chungen gewinnen, wie das kaum anders sein kann, 
durch Beiziehung der Kiepert’schen Specialkarte merk
lich an Versinnlichung und scharfer Begrenzung. Hier
mit sei aber keinesfalls der Verdacht erregt, als ob 
Nr. 1. für sich allein unvollständig wäre; vielmehr er
kennen wir darin ein seinem, auf dem Titel angekün
digten Zwecke gut entsprechendes, erschöpfendes und 
mit Meisterhand durchgeführtes Gemälde von den lo
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calen und temporellen Umgebungen, unter denen der 
Herr sein Heilsgeschäft vollbrachte, durch welches, da 
noch geschickt eingeflochtene antiquarische und exege
tische Bemerkungen, kleine Abhandlungen und Paralle
len mit neuern Sitten auf eine grosse Zahl alt-, und 
besonders neutestamentlicher Bibelausdrücke, Stellen 
und Institute Licht werfen, das Verständniss der hei
ligen Urkunden im Geiste der fortgeschrittenen Wissen
schaft trefflich gefördert wird. Wir sprechen es gern 
aus, dass derselbe begeisternde, stellenweise bezau
bernde Eindruck, welchen dies Buch in unserer Ju
gend bei der ersten Bekanntschaft auf tlns gemacht 
hat, auch jetzt wieder, nachdem wir einigermassen im 
heiligen Lande heimischer geworden, von ihm in seiner 
verbesserten Gestalt an uns hervorgebracht worden ist. 
Zum Zeugniss, wie viele Andere hierin mit uns gleich 
fühlen und dass hier nach Gehalt und Form in der 
passendsten Weise einem Bedürfniss in weiten Kreisen 
genügt sei, dient die Zahl der Auflagen und die Über
tragung der Schrift in das Englische. Eine solche 
weite Verbreitung überhebt uns, die Weise der Be
handlung näher zu charakterisiren und in die Gliede
rung des Stoffes tiefer einzugehen; es genügt zu be
merken, dass die frühere Anlage beibehalten ist, wo
nach die erste Abtheilung historisch-geographische Be
merkungen über das jüdische Land von den ältesten 
Zeiten bis zur Zeit Jesu enthält; die zweite eine Dar
stellung der allgemeinen Beschaffenheit des jüdischen
Landes zur Zeit Jesu; die dritte eine specielle Be
schreibung desselben Landes nach seinen einzelnen 
Theilen und Provinzen in derselben Zeit, nebst einem 
Anhänge, die Reisen Jesu in einer chronologischen 
Übersicht darstellend; die vierte nachträgliche Bemer
kungen über das Schicksal jenes Landes seit den Zei
ten Jesu und über seine gegenwärtige Beschaffenheit; 
wozu dann noch eine Geschlechtstafel der herodiani- 
schen Familie kommt und ein sehr genaues Register.— 
In Hinsicht auf Benutzung der Robinson’schen Ent
deckungen , worin der eigenthümliche Werth dieser 
neuesten Auflage beruht, müssen wir dem Veif. be
zeugen, fast auf jeder Seite, wo von dem Geogra
phischen oder Topographischen gehandelt wird, Um
arbeitungen, Berichtigungen, lehrreiche Zusätze aus 
jenem Werke gefunden zu haben, immer aber im Cha
rakter und nach dem Maas der ursprünglich für seine 
Schrift gesteckten Grenzen. Die wenigen Bedenken, 
welche uns bei der Durchsicht aufgestossen sind und 
die bei einer wol nicht fehlenden neuen Auflage etwa 
zu berücksichtigen wären, mögen noch folgende kurze 
Bemerkungen darlegen.

S. 8 wird der Name Kanaan, wie von Paulus in der Cla
vis zu Jesaia, durch Land der Kaufleute erklärt und von 
den an den Küsten des mittelländischen Meeres sesshaften 
Phöniziern abgeleitet. Nur der zweite Theil dieser Be
merkung ist richtig, durch den erstem aber nicht die 

wirkliche und ursprüngliche Wortbedeutung angegeben. 
Denn abzuleiten von humilis f., bedeutet 
Niederland, es bezeichnete, ganz seiner Wortbedeutung 
entsprechend, zuerst das am Rande des Mittelmeers 
hingebreitete Tiefland, wo sich die handeltreibenden 
Phönizier ansiedelten, gegensätzlich zu den östlichem, 
vom Libanon durch Palästina herabstreichenden höhern 
Berggegenden Arams (d. i. Hochland) und der Amoriter 
(Hochländer); von der Beschaffenheit ihres Bodens er
hielten die phönizischen Ansiedler den Volksnamen 
Kanaaniter, d. i. Niederländer, welcher Name aber 
dann, weil das Volk vorzugsweise dem Handel oblag, 
die Nebenbedeutung des Handelsmannes in sich auf
nahm, und mit der Verbreitung des phönizischen Stam
mes über die ganze Gegend zwischen Mittelmeer und 
Jordan bis an das todte Meer hinab, auf diesen gan
zen District, mit Einschluss selbst der Berggegenden, 
ausgedehnt wurde. Durch den Namen Kanaan wird 
demnach das Land als den (ursprünglichen) Nieder
ländern zugehörig bezeichnet; vgl. Lengerke’s Kanaan 
I. S. 26; Gesen. Thesaur. u. d. W.; Rosenmüller’s 
Handb. der bibl. Alterthumskunde II, 1. S. 75 f. — 
S. 16 bedarf die Äusserung, dass alle im A. T. vor
handenen Geisteswerke blos aus dem südlichen Reiche 
Juda herstammten, einiger Beschränkung, da das Hohe
lied wahrscheinlich, und noch wahrscheinlicher die 
Prophetie des Hosea im nördlichen Reiche Israel ihr 
Vaterland haben. — S. 18 könnte der über David’s 
Familie nach Jerusalems Zerstörung gebrauchte Aus
druck ,,ausgerottetes Königshaus44 die Vorstellung von 
einer gänzlichen . Austilgung derselben erregen, was 
unrichtig wäre und der Verf. selbst nicht sagen will, 
da alsbald S. 20 Serubabel’s als eines aus königlichem 
jüdischem Geschlecht Entsprossenen gedacht wird. — 
In der Schreibung der neuern arabischen Ortsnamen 
ist der Verf. Robinson gefolgt, welcher das sibilirende 
Dschim durch ein nach englischer Weise zu pronunci- 
rendes j wiedergibt, zugleich aber auch ausdrücklich 
vorbemerkt (I, S. XIV), dass dies j wie das deutsche 
dsch zu sprechen sei. Es war demnach hier für 
Dr. Röhr’s Leser entweder ebenfalls eine solche Be
merkung zu geben, oder geradezu statt des j ein dsch 
zu schreiben, also 42 nicht Merj Ibn Anin (das 
letzte Wort ist Druckfehler), sondern Meidsch Ibn 
Amir, S. 54 nicht Jisr, sondern Dschisr Benat Yakob 
u. s. w. Blos Druckfehler sind wol S. 58 Wady en- 
Rähib statt Wady er-Rähib, S. 91 Simum statt Samum, 
und S. 98 Nachrijah statt Nochryah oder Nokrijjah

S 152 wird das manchen Lesern unverständ
liche" Selekt“ mit einem deutschen Worte zu vertau
schen” und S. 194 vorzusehen sein, dass nicht der bi
blische Berg Hermon mit dem jetzigen Dschebel Heisch 
identificirt werde. Der erstere führt jetzt vielmehr 
den Namen Dschebel esch-Scheich; von dessen Fuss 
läuft dann, wie Robinson III, S. 609 bemerkt und auf
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den Karten von Grimm und von Kiepert dargestellt I 
ist, weiter nach Süden ein niedriger, bergiger Strich 
Landes, welcher nach Burckhardt Dschebel Heisch 
heisst. — Die verbesserte Karte bedarf an der für die 
Erklärung des Untergangs von Sodom nnd Gomorrha 
wichtigen, vom südöstlichen Ufer in das todte Meer 
hereinspringenden Halbinsel noch einer Berichtigung. 
Nach den Robinson’schen Beobachtungen muss näm
lich noch eine südlich laufende Spitze angesetzt wer
den , wie solche auf Robinson s und der Karte des 
Dr. Kiepert eingetragen ist.

Durch das unter Nr. 2. aufgeführte schöne Blatt 
hat sich der als Geograph rühmlichst bekannte Verf., 
von dessen Hand auch die Karten und Plane zum Ro
binson’schen Werke gefertigt sind, besonders um das 
theologische Publicum, und zwar dessen Theil, dem 
das kostspielige Reisewerk nicht zugänglich ist, ein 
namhaftes Verdienst erworben. Denn mit Einem Blick 
übersieht man hier das ganze biblische Terrain mit den 
in der Nachbarschaft des eigentlichen Wohnsitzes der 
Israeliten neu in das Licht gestellten Punkten, indem 
nicht blos ganz Palästina nach seinem alten Umfang 
vor dem Exil und dem spätem unter den Römern, mit 
seinen Umgrenzungen nördlich hinauf bis nach Byblus 
etwas über 34° 4' N. Br., südlich hinab bis unterhalb 
des todten Meeres, 30° 59' N.Br., östlich bis über den 
Dschebel Hauran im Maasstabe von 1 : 600,000 darge
stellt ist; sondern auch in drei Seitentafeln ein Plan 
des alten Jerusalem mit berichtigten Maassen und 
Richtungen der Stadtmauern, eine Zeichnung der si- 
naitischen Halbinsel und des Districtes Gosen mit An
gabe des Wanderzuges der Israeliten, und ein Carton 
vom öinai- oder Horeb-Gebirge beigegeben ist zur Ver
anschaulichung jener neuentdeckten, höchst merkwür
digen Ebene er-Rabah, auf welcher sich der feier
lichste Act der israelitischen Geschichte, die mosaische 
Gesetzpromulgation, begab. — Zur genauem Einsicht 
in das Verhältniss dieser Arbeit Kiepert’s zu denen 
der Vorgänger, in die Verbesserungen, die Benutzung 
der frischen Materialien, in sein Verfahren bei Fest
stellung neuer Positionen u. dergl. dient sein dem Ro
binson’schen Werke vorgedrucktes ausführliches Me- 
moir, welches man nicht lesen wjrd, ohne seiner Um
sicht, Geschicklichkeit, Gewissenhaftigkeit und Wahr
heitsliebe Achtung zu zollen, die sich besonders in 
offener Angabe des annoch Ungewissen und Mangel
haften kund gibt. Freilich werden trotz solcher treff
lichen Eigenschaften auch gegen ihn oder den Heraus
geber Erinnerungen über Einzelheiten nicht fehlen, wie 
uns selbst sogleich bei Prüfung der kleinen Karte über 
die sinaitische Halbinsel und die Bestimmung des Zuges 
der Israeliten aus Egypten dergleichen beigekommen 
sind. Denn die Verlegung Etham’s, der zweiten Sta

tion nach dem Aufbruche aus Gosen , auf die West
seite der Bitterseen hätte wenigstens eines sonst bei 
ungewissen Ortslagen*beigegebenen  Fragzeichens be
durft, da, wie Robinson I. S. 89 aus den biblischen 
Quellen nach weist, die Lage auf der Ostseite doch 
wahrscheinlicher ist. Nach der Auseinandersetzung 
desselben Reisenden (III. S. 107) ist wol auch der 
biblische Fluss oder das Thal Sared im SO. des todten 
Meeres weiter südlich zu suchen, als auf unserer Vor
lage und der Grimm’schen Karte, vielleicht nach 
Auctorität von Gesenius (Kart, zu Jes. XV.), angege
ben wird. ’Ja ich muss die ganze von Kiepert und 
Ritter bezeichnete Wegrichtung der Israeliten durch 
das moabitische Gebiet und so nahe dem todten Meere 
in Anspruch nehmen, da die ünbestimmtern Ausdrücke 
des Pentateuch über diesen Zug durch die vollkommen 
deutliche Stelle Richt. 11, 18. dermassen erläutert wer
den , dass die Israeliten, nach Umgehung der edomiti- 
schen Berge in nordöstlicher Richtung, den Sared, d. i. 
wahrscheinlich Wadi el-Ashi, an seinem obern, leicht 
zu passirenden Ende überschritten haben, und „das 
Land Moab’s umgehend“ — dies ist der Wortlaut der 
Urkunde — in der östlichen 'Wüste an demselben hin
aufgezogen sind bis zum Einschnitt des Arnon, der 
damaligen Nordgrenze Moab’s; an diesem Punkt ange- 
langt, brachen sie dann „vom Aufgang der Sonne her 
für das moabitische Land“, d. h. in der Richtung von 
Osten nach Westen in das zeitweilig von den Amori- 
tern unter Sihon besetzte Gebiet oberhalb des Arnon 
ein, „kamen aber nicht in die Grenze Moab’s.“ Sie 
sind also in der Richtung der jetzigen syrischen 
Hadschstrasse hinaufgezogen, um 10 oder 12 Minuten 
östlicher, als auf unserer Vorlage angegeben wird. — 
Gerade in dieser Gegend weilend, sei gleich auch der 
Schreibfehler auf der grossen Karte Nahal ha-Arahim 
statt ha-Arabim angemerkt. — Doch anstatt derglei
chen Kleinigkeiten aufzustechen, deren, so weit meine 
Prüfung gelangt ist, noch dazu nur wenige sich darge
boten haben, fühle ich mich gedrungen, die 
Richtigkeit der Ortsbestimmungen, Wegrouten und Ter
rainzeichnungen, die Sauberkeit, das gehörige Maas
halten in Skizzirung der Höhenzüge und Niederungen, 
die dennoch nach ihren verschiedenen Graden gehörig 
gegen einander abstechen, und die Deutlichkeit der 
Namen, auch wo ihrer viele zusammengehäuft sind, zu 
rühmen; Vorzüge? wregen welcher wir unter allen uns 
bekannten Karten Palästinas dieser den ersten Platz 
anweisen müssen. Gefiele es der Verlagshandlung, 
den allerdings nicht zu hoch gestellten Preis bei par
tienweiser Abnahme noch etwas zu ermässigen, so 
würde, wie wir jüngst bei den Vorträgen über bibli
sche Geographie, Geschichte und Alterthümer diese 
Karte mit Nutzen in den Händen unserer Zuhörer ge
sehen haben, eine Einführung in die theologischen 
Hörsäle gewiss nicht fehlen, und so eine weite Ver
breitung gründlicher Wissenschaft durch dieses treff
liche Hülfsmittel gewiss bestens gefördert werden.

Jena. Dr. Stickel.
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. öctober 1845.

Mlscellen.
Augustin Theiner hat im vorigen Jahre eine Schrift et- 

scheinen lassen: „Schenkung der Heidelberger Bibliothek durch 
Maximilian I. Herzog und Kurfürsten von Baiern an Papst 
Gregor XV. und ihre Versendung nach Rom. Mit Original
schriften (München, Lit-artist. Anstalt. 1844. 8.)“, in wel
cher dargethan werden sollte, dass Kurfürst Maximilian, von 
den edelsten Gesinnungen geleitet, die Schenkung der Biblio
thek zu Heidelberg theils aus Dankverpflichtung gegen den ihn 
durch nicht geringe Opfer unterstützenden Papst, theils zur 
Rettung dieses Bücherschatzes gemacht habe, und dass daher 
Beider Namen von der spätesten Nachwelt als Erhalter der 
Palatina gepriesen werden würden. Die Unwahrheit dieser Be
hauptung, welche von augenfälliger Einseitigkeit und einer alles 
vaterländische Interesse verleugnenden Gesinnung ausging, zu 
widerlegen, hat sich Geh. Hofrath Prof. Dr. Bähr in einer be- 
sondern Schrift (die auch dem Serapeum einverleibt ist) unter
zogen: „Die Entführung der Heidelberger Bibliothek nach Rom 
im J. 1623. (Leipzig, Weigel. 1845. Gr. 8.)“ Nachdem der 
Verfasser nachgewiesen, wie über die Geschichte dieser Ent
führung nur die Archive zu München und zu Rom dem unbe
fangenen Forscher die nöthigen Materialien liefern können, da 
die jetzige Bibliothek und die Stadt Heidelberg in ihren.Ar
chiven keine Documente besitzen, legt er dar, dass der Grund 
zu der Verhandlung zwischen dem Papste und dem Kurfürsten 
nicht sowol ein kirchlicher gewesen sei, um der für die calvi- 
nistische Lehre thätigen Universität dnrch Entziehung ihrer lite
rarischen Schätze den Untergang herbeizuführen, als vielmehr 
die Absicht, den Vatican mit einem so ansehnlichen Schatze 
zu bereichern und überhaupt sich eines fremden Eigenthums 
auf gewaltsame Weise zu bemächtigen. Sonderbar ists, wenn 
Theiner das Motiv, nach dem Danksagungsschreiben des Papstes, 
darein setzt, dass der Papst den Protestanten, welche in jener 
Zeit die Denkmäler der christlichen Vorzeit entstellten und die 
katholische Kirche miskennend angriffen, ,,diese Goldgrube, 
aus der sie die gemeinsten Schlacken auszugraben gewohnt 
waren,“ habe schliessen wollen. Besitzen wollte der Papst, 
was damals in Deutschland das Kostbarste war; denn äusser 
Werken der kirchlichen und theologischen Literatur enthielt die 
Bibliothek eine grosse Anzahl altclassischer, griechischer und 
lateinischer, geschichtlicher, altdeutscher und orientalischer Hand
schriften. Freilich mögen die päpstlichen Legaten dem baieri- 
sch^n Herzog auch die religiösen Gründe lange vor der ßin_ 
nähme Heidelbergs ans Herz gelegt haben; allein es war auch 
der Kurhut zu erwerben, den Maximilian wirklich im J 1623 
zu Regensburg erhielt. Dies hat schon Spanheim 1645 aus
gesprochen. Überdies sollte die Überlassung der Bibliothek als 
eine Rückzahlung der zur Führung des Kriegs vom Papste 
geleisteten Subsidien gelten. Diese geschah aber durch das 
ün Kriege eroberte fremde Besitzthum, nach einem rohen, wie 
^ Verfasser sagt, bei Heiden und Türken nicht befremdlichen
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Kriegsrecht. Mit Theiner darin eine Rechtfertigung zu suchen, 
dass, wäre die Bibliothek in ihrer Stelle verblieben, sie wahr
scheinlich bei dem Einfall der Franzosen 1693 mit einem Theile 
der Stadt verbrannt wäre, führt zum Lächerlichen. Statt dessen 
hätte Theiner die Schenkungsurkunde aus dem Original mit- 
theilen sollen. Ausführlich legt der Verfasser dar, wie aus 
den Verhältnissen vor und nach der Einnahme der Stadt her
vorgeht, dass die Aushändigung der Bibliothek ein lange vor
her eingeleitetes Unternehmen war und man in Rom wusste, 
welche Schätze hier zu gewinnen standen. Nicht ohne Inter
esse liest man die Geschichte der Empfangnahme der Bibliothek 
durch Leo Allatius, der Verpackung und Absendung derselben. 
Allatius klagte in einem Schreiben über die Nachlässigkeit der 
Bibliothekare, indem kein Katalog der Handschriften vorhanden 
und viele Bücher in Privathänden verblieben waren. Hr. Bähr 
zeigt, dass allerdings Kataloge von Sylburg oder Grüter ge
fertigt , aber wahrscheinlich absichtlich verborgen worden waren; 
auch mögen Handschriften vor der Übergabe zur Seite ge
schafft worden sein. Manche Misdeutung und falsche Angabe 
Theiner’s war kaum der Widerlegung werth, wir erhalten je
doch dabei manche schätzbare bibliographische Notizen. Der 
in dem Vatican als Bibliotheca Palatina aufgestellte Bücherschatz 
blieb bis auf Geringes für die Wissenschaft unbenutzt, bis ein 
Theil desselben über die Alpen zurückwanderte, als Bonaparte 
im Friedenschlusse zu Tolentino 1797 die Ablieferung von 500 
Handschriften bedung, worunter sich 38 aus der pfälzischen 
Bibliothek befanden. Diese sind 1815 von Paris, wie nach 
weiterer Verhandlung mit der päpstlichen Regierung 852 deutsche 
Handschriften nach Heidelberg zurückgekommen.

Literarische Nachrichten.
Dem Studienwesen steht in Österreich eine Verbesserung 

bevor. Schon hat eine Commission einen wesentlich veränder
ten Studienplan für die Gymnasien und Lyceen der höchsten 
Behörde zur Bestätigung vorgelegt. Mit demselben soll sich 
eine Reorganisation der Studien der Rechtswissenschaft ver
binden. Eine Commission, aus Staatsmännern und Professoren 
der juristischen Facultät wird im Monat October unter dem 
Vorsitz des Hofraths v. Sommaruga den Plan bearbeiten.

Für die innere Geschichte Dänemarks, namentlich die 
Culturgeschichte, Rechtsgeschichte, Localgeschichte, mangelte 
bisher die erforderliche Benutzung der Documente, die sich 
zerstreut in dem Geheimarchiv, in der dänischen Kanzlei, in 
der Rentkammer, in dem Höchstengenchte, in dem Ordens- 
capitel und in Privathänden befinden. Auf königl. Befehl ist 
nun für deren Zusammenstellung ein Archiv für die innere 
Geschichte des Vaterlandes in Kopenhagen eingerichtet und 
zur Benutzung den Geschichtsforschern eröffnet worden. Zum 
Archivar ist der Candidat T. Becker, zum Secretär Berlei 
ernannt.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in ladpzig'.
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Intelltgenzbiatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

Leipzig- , .
Verzeichniss der Vorlesungen auf der Universität 

daselbst im Winterhalbjahre 1845 — 46.
Der Anfang derselben ist auf den 20. Oct. festgesetzt.

I. Theologische Facultät.
Dr. G. B. Winer, Theol. P. O., d. Z. Prodecan, Erklärung 

des 2. Briefes Pauli an die Corinther und der beiden Briefe an die 
Thessal., 2 St. öffentl.; theor. u. prakt Anweisung zur Ausleg. des 
N. T., 1 St. öffentl.; Symbolik, 3 St.; Dogmatik mit Dogmenge
schichte, 4 St. — Dr- Ch. G. L. Grossmann, Theol. P. O., wird 
seine Vorlesungen nach der Rückkehr von der Ständeversammlung 
anzeigen. — Dr. A. L. G. Krehl, Theol. P. O., christliche Moral, 
4 St.; homiletisches Seminar, 2 St. öffentl. — Dr. Ch. W. Nied
ner, Theol. P- O., christliche Dogmengeschichte, 8 St. öffentl. und 
privatim; Examinatorium über Kirchengeschichte, 6 St.; Übungen 
der historisch - theologischen Gesellschaft; Übungen der Lausitzer 
Gesellschaft im Disputiren und freien Sprechen, unentgeltl. — 
Dr. G. Chr. A. Harless, Theol. P. O. des., Brief an die Römer, 
6St.; Theorie der dogmat. Beweisführung, 5St. öffentl. — Dr.F. Tuch, 
Theol. P. O., historisch-kritische Einleitung in dasN. T., 5 St. öffentl; Er
klärung des Buchs Hiob, 4 St.; Übungen der exegetischen Gesellschaft, 2 
St. unentgeltl. — Dr. K.G.W. Theile, Theol. P. O. des., christliche Re
ligionsphilosophie, 2 St. öffentl.; Geschichte und Literatur der christli
chen Dogmatik und Moral, 2 St. öffentl.; evangelische Religionslehre 
zweite Hälfte, 6 St.; Charakteristik Jesu, 2 St.; Examinatorium 
über die systematische oder über die biblische Theologie, 2 St.; 
Übungen der hebräischen und der exegetischen Gesellschaft des 
N. T., sowie des exegetischen Vereins der Lausitzer Predigergesell
schaft. — Dr. F. W. Lindner, Catech. et Paed. P. E., populäre 
Dogmatik, 4 St. öffentl.; Pastoraltheologie, 4 St.; Katechetik, 4 
St.; katechetisch - prakt. Übungen, 4 St.; katechetische Studien, 2 
St. — Dr. F. F. Fleck, Theol. P. E., historisch-kritische Ein
leitung in die Bücher des N. T., 4 St. unentgeltl.; christliche Dog
matik , 8 St.; Apologetik des Christenthums, 2 St. öffentl.; christ
liche und philosophische Moral, 3 St.; dogmatisches Examinatorium; 
Übungen der exegetisch-dogmatischen Gesellschaft. — M. R. Anger, 
Theol. P. E. des., Erklärung des Evangelium des Matthäus, 4 St.; 
historisch - kritische Einleitung in das N. T., 4 St.; biblische Theo
logie des A. T., 3 St. öffentl.; Examinatorium über Dogmatik, 4 
St.; exeget. Gesellschaft des A. und des N. T., unentgeltl. — Dr. 
L. F. C. Tischendorf, Theol. P. E. des., über den paulinischen 
Lehrbegriff, 2 St. öffentl. — M. F, Delitzsch, Theol. P. E. des., 
Psalmen, 3 St.; exegetische Gesellschaft des A. T., 2 St. unent
geltl.; Disputatorium zur Besprechung kirchlicher Zeitfragen, 2 St. 
unentgeltl. — M. K. G. Küchler, Theol. Lic., Philos. P. E., ho
miletische Übungen der Sachsen, 2 St. öffentl. — M. F. M. A. 
Hänsel, Theol. Lic., Erklärung der beiden Briefe an Timotheus, 
2 St. unentgeltl.; homiletische Übungen, unentgeltl. — M. W. B. 
Lindner, Theol. Lic., Kirchengeschichte, zweiter Theil, 8 St.; 
Erklärung der Briefe Pauli an die Philipper und an Philemon, 2 
St. unentgeltl.; Übungen der exeget. Gesellschaft, unentgeltl.; 
Examinatorium über Kirchengeschichte. —— M. H.. G. Hölemann, 
Theol. Lic., Berathung künftiger Gymnasial “Religionslehrer.

II. Juristische Facultät
Dr. G. Hänel, Font, et Lit. lur. P. O., d. Z. Dechant, Institutionen 

und innere röm. Rechtsgeschichte, 8 St.; äussere röm. Rechtsgeschichte, 
2 St. öffentl.; römisches Criminalrecht, 2 St. öffentl. — Dr. K.F. Gün
ther, lur. P. Prim., Fac.Iurid. Ord., d. Z. Rector, ist als Abgeordneter der 
Universität bei der Ständeversammlung behindert, Vorlesungen zu hal
ten. — Dr. F. A. Schilling, lur. rom. P. O., Naturrecht, 4 St.; Theorie 
der Verträge, 4 St. öffentl. — Dr. W. F. Steinacker, Jur, patr. 
P*  O., königl. sächs. Privatrecht, mit Ausschluss des Obligationen-

Erbrechts, 6 St.; königl. sächsisches Obligationen- uud _Erb- 
recht, 3 st. öffentl.; Lehre von der Gerichtsverfassung im König
reiche Sachsen, 2 St. — Dr. G. L. Th. Marezoll, lur. crim. P. 
O., nstitutionen und Rechtsgeschichte, 10 St.; Methodologie des

Rechts, öffentl. — Dr. W. E. Albrecht, lur. germ. P. O. des., 
deutsches Staatsrecht, 6 St.; Kirchenrecht, 6 St.; Eherecht, so weit 
es zum Kirchenrechte gerechnet wird, als Anhang zu der vorigen 
Vorlesung, öffentl. — Dr. L. von der Pfordten, Pandect. P. O., 
Pandecten, 16 St.; exegetische Übungen, 2 St. unentgeltl.— Dr. B. 
Schilling, Jur. P. E., Kirchenrecht, 6 St.; Lehnrecht, 4 St.; 
Examinatorium über ausgewählte Lehren des röm. Rechts, 2 St. 
öffentl. —.Dr. J. Weiske, lur. P E., deutsches Privatrecht, 4 
St. öffentl. u. privatim; deutsche Rechtsgeschichte, 2 St.; Wechselrecht, 
2 St.; Übungen der juristischen Gesellschaft. — Dr. G. E. Heimbach, 
Tur. P. E., ordinarischer Civilprocess, 6 St.; summarische Processe, 2 St. 
unentgeltl.; Concursprocess, 2 St.; Kirchenrecht, 4 St.; Process- 
prakticum, 2 St. — Dr. L. Höpfner, ordentlicher Process, 6 St.; 
summarische Processe, 2 St. unentgeltl,; Relatorium, 3 St.; Civil- 
processprakticum, 3 St. — Dr. E. F. Vogel, DisputirÜbungen über 
ausgewählte Sätze des Civil- und Criminalrechts, 2 St. unentgeltl.; 
Übungen der Otto’schen juristischen Gesellschaft, und der Gesell
schaft für deutsche Sprache und Literatur. — Dr. W. G. Busse, 
Criminalrecht, 6 St.; Criminalprocess, 3 St.; Erklärung des tit. I. 
de actionibus, 2 St. unentgeltl. — Dr. W. Frege, Erklärung der 
Justinan. Institutionen, 2 St. unentgeltl. — Dr. H. Th. Schletter, 
Naturrecht, 2 St.; deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, 2 St.

III. Medicinische Facultät.
Dr. J. Ch. A. Clarus, Clin. P. O., d. Z. Dechant, über chro

nische Hautausschläge, 2 St.; Klinik, 12 St. öffentl. u. privatim; 
Studienplan, unentgeltl. — Dr. E. H. Weber, Anat, et Physiol. 
P. O., Eingeweidelehre, 6 St. öffentl.; Gefäss- und Nervenlehre,. 
4 St.; Zergliederungsübungen .12 St. — Dr. J. Ch. G. Jörg, Art. 
obstetr. P. O., Geburtshülfe, 6 St. öffentlich und privatim; geburts- 
hülfliche Klinik, 6 St.; Einübungen der geburtshülflichen Operatio
nen, 2 St.; über Krankheiten der Frauen, 4 St. — Dr. Ch. A. Wendler, 
Med. polit. for. P. O., gerichtliche ‘Medicin für Juristen, 4 St.; die
selbe für Ärzte, 4 St. öffentl. — Dr. O. B. Kühn, Chern. P. O., 
analytische Chemie, 2 St. öffentl.; anorganische Chemie, 6 St.; 
Pharmacie, 8 St.; chemisch-praktische Übungen. — Dr. L. Cerutti, 
Pathol. et Therap. spec. P. O., zweiter Theil des Cursus der spe- 
ciellen Pathologie und Therapie, 6 St.; medicinische Poliklinik, 6 
St. öffentl. — Dr. A. Braune, Therap. gen. et Mat. P- O», 
allgemeine Therapie, 3 St.; medicinische Poliklinik, 6öffentl.; 
Pathologie und Therapie der Entzündungen, 3 St. öffentl. • Dr. 
J. Radius, Pathol. et Hyg. P. O., allgemeine Pathologie, 4 St.; 
klinische Demonstrationen am Krankenbette im ^oorgenhospitale, 4 
St. unentgeltl.; Anfänge der Seelenheilkunde, . t. öffentl. — Dr. 
G. Günther, Chir. P. O., erster Theil der speziellen Chirurgie, 4 
St.; Akiurgie und chirurgische Anatomie, -- . onentl.; chirurgische
Klinik, 12 St. — Dr. J. K. W. Walther, Med. P. O. des., chi
rurgische Poliklinik, 12 St. öffentl.; allgemeine Chirurgie, 4 St.; 
über Wunden, 2 St. öffentl.; über Kettungsmittel beim Scheintode 
und in plötzlichen Lebensgefahren, unentgeltl. — Dr. M. Has per, 
Med. P. E., über Hautkrankheiten, 2 St. öffentlich. — Dr. F. P. 
Ritterich, Ophtalm. P- E., Übungen in der Augenklinik, 6 St. 
öffentlich; über Augenkrajikheiten, 4 St. öffentlich. —■ Dr. E. H. 
Kneschke, P- Äbriss der Geschichte und Bücherkunde der 
Medicin, 2 St. öffentl.; Encyklopädie und Methodologie der Medi
cin 2 St.; Receptirkunst, 2 St.; über die wichtigsten Krankheiten 
des’Auges> 2. St. — Dr. k. Neubert, P. E., allgemeine The
rapie, 2 St. öffentl.; allgemeine Physiologie nnd Pathologie theils in 
Vorträgen, theils als Repetitorium, 2 St. Dr. K. G. Lehmann, 
P. E., Pharmakologie, 2 St. öffentl.; Übungen im Gebrauche des 
Mikroskops mit besonderer Berücksichtigung. der pathologischen 
Histologie; Übungen in Ausführung philologischer und pathologi
scher chemischer Versuche, 6 T. S—- \ U. . Dr. K. E. 
physiologische Pathologie und pathologische Anatomie, unentgeltl.; 
systematische Anatomie. — Dr. K Francke, chirurgisc le Poli
klinik, 12 St. unentgeltl.; Übungen im Binden und Maschinen - An
legen 2 St. _  Dr. F. w. Assmann, vergleichende Anatomie, 4 
St. unentgeltl.; Examinatorium über Anatomie und Physiologie. — 
Dr. E. F. Weber, Theat. anat. Prosect., Knochen- und Bänder
lehre , 2 St.; Muskellehre, 2 St.; praktisch - anatomische Übungen, 
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12 St. -- Dr. K. L. Merkel, Geschichte der Medicin und der 
Epidemien, 2 St. unentgeltl.; ‘ die Lehren der Physik in ihrer An
wendung auf Physiologie, Pathologie und praktische Medicin, unent
geltl. — Dr. H. Sonnenkalb, physikal. Diagnostik, 2 St unent
geltl.; Pathologie und Therapie der ansteckenden Krankheiten, 2 
St. unentgeltl.; Examinatoria über materia medica. — Dr. J. Clarus, 
Leitung der ihm übertragenen Repetitionen im königl. klinischen 
Institute; Krankheiten der Lungen und des Herzens, verbunden mit 
praktischen Übungen im Auscultiren und Percutiren, 3 St. — Dr. 
A. Winter, über Augenkrankheiten, 4 St. unentgeltl.; über Ohren
krankheiten , 2 St.; Examinatorien über Pathologie u. specielle Therapie.

IV. Philosophische Facultät.
M. W. Drobisch, Math, et Philos. P. O., d. Z. Dechant, In

tegralrechnung, 6 St. öffentl. u. privatim; Psychologie und Theorie 
der menschlichen Erkenntniss, 4 St.; Elemente der reinen Mathe
matik. — Dr. G. Hermann, Eloq. et Poet. P. O., Reg. Semin. 
philol. Direct., über Thucydides, 4 St. unentgeltl.; scenische Alter- 
thümer, 2 St.; Übungen des königl. philologischen Seminars und 
der griechischen Gesellschaft. — Dr. W. Wachsmuth, Hist. P. 
O., allgemeine Geschichte unserer Zeit von der französischen Revo
lution im J. 1789 an, 4 St.; Philosophie der Geschichte, 2 St.; 
neuere Culturgeschichte, 2 St. öffentl.; Übungen der historischen 
Gesellschaft. — F. Ch. A. Hasse, Doctrinn. hist. aux. P. O., En
cyklopädie der historischen Hülfswissenschaften, 4 St. öffentl.; histo
risch-diplomatische Vorträge über den gegenwärtigen politischen 
Zustand Europas, 2. St.; Geschichte des Königreichs Sachsen, 2 
j „ ?r .F- Schwägrichen, Hist. nat. P. O., Encyklopädie 
der Naturgeschichte der drei Reiche, 4 St. öffentlich. — H. F. 
Pohl, Oecon. et Techn. P. O., Oeconomia forensis im Lichte un
serer Zeit, 4 St. öffentl.; Landwirthschaftslehre, 4 St. unentgeltl.; 
ökonomisch - praktische Übungen, 2 St.; Übungen der kameralisti
schen Gesellschaft — A. W es ter mann, Litt, graec. et rom. P. O., Er
klärung von Plutarch’s Biographien des Solon u. Lykurg, 4 St. öffentl.; 
Erklärung ausgewählter Briefe des jüngern Plinius, 2 St.; Übungen 
im Latein - Sprechen. — Dr. H. L. Fleischer, LL. OO. P. O., 
Wiederanfang der Erklärung des Koran, 2 St. öffentl.; Grammatik 
des Türkischen, 2 St. öffentl.; Erklärung von Freytags arab. Chre
stomathie, 2 St.; Erklärung von Rosen’s Narrationes persicae, 2 St.; 
Leitung der Übungen der arabischen Gesellschaft, 2 St. unent
geltl. — Dr. O. L. Erdmann, Chem. P. O., organische Chemie, 
4 St. öffentl.; chemisches Prakticum, 6 T. 9 — 4 U. — G. Har
tenstein, Philos, theor. P. O., Logik, 2 St.; Metaphysik, 4 St.; 
über die Grundbegriffe der praktischen Philosophie, 4 St. öffentl. u. 
privatim. — W. A. Becker, Gr. et Rom. Antiq. P. O., Topogra
phie des alten Rom, 4 St. öffentl.; über Juyenal’s Satiren, 2 St. 
öffentl.; römische Staatsalterthümer, 3 St.; Übungen der antiqua
rischen Gesellschaft. — F. Bülau, Philos, pract. P. O., philosophi
sches Staatsrecht und Politik, 4 St. öffentl.; Encyklopädie der 
Staatswissenschaften, 2 St. unentgeltl. — Dr. W. Weber, Phys. 
P. O., zweiter Theil der Experimentalphysik, 6 St.; theoretische 
Physik, 4 St. — a. F. Möbius, Astron. P. O., theoretische Astro
nomie, 2 St. öffentl.; Anleitung zu astronomischen Beobachtungen 
und deren Berechnung, 2 St.; analytische Geometrie, 2 St. — G. 
Hanssen, Doctrinn. polit. pract. et cameral. P. O. des., Volks- 
wirthschaftspoliük, 4 St. öffentl. und privatim; Theorie der Natio
nalökonomie, 4 St.; Polizeiwissenschaft, 2 St. — M. Haupt, P. O. 
des., Horaz Satiren, 4 St. ; Wolfram’s Parcival oder die Nibelungen
lieder, 4 St. öffentl.; Übungen seiner lateinischen Gesellschaft. — 
Dr. G. Kunze, Botan. P. O. des. et Med. P. E., Horti botan. 
Dir., Morphologie und Physiologie der kryptogamischen Gewächse, 
2 St. öffentl.; ^ami ver un en. botanische Excursionen oder De
monstrationen am Mikroskop, unentgeltl. p. p Naumann, 
Mineral. P. O. des., Krystallographie, 2 St. öffentl.; Mineralogie, 4 
St. Dr. Ch. H. Weisse, 1 • • -des., Metaphysik verbun
den mit Analyse der hauptsächlichsten philosophischen Systeme 5 
St.; Ästhetik, 4 St. öffentl. und privatim; philosophische Ubuneen. 
— G. Seyffarth, Archaeol. P. E-> Archäologie des A. und N T 
4 St. unentgeltl.; coptische Sprache, 2 St. — C F. A. Nobbe’ 
Philos. P. E., Elegieen des Properz, 2 St. öffentl.; latein. Dispu- 
tirübungen, 2 St. unentgeltl.; didaktische Übungen, 2 St. unent
geltl. — G. J. K. L. Plato, Philos. P. E., Anleitung zur Erziehungs- 
und Unterrichtskunst für künftige Hauslehrer, 2 St. öffentl.; Kate- 
chetik, 2 St.; katechetische Übungen, 2 St.; katechetisch-pädago- 
^j^her Verein. — R. Klotz,' Philos. P- E., Reg. Semin. philol. 
Adjunct., über die Medea des Euripides, 2 St. öffentl.; über die äl

testen römischen Gesetzesfragmente, 2 St.; über lateinische Syno
nymik, 2 St.; fortgesetzte Übungen der Mitglieder des königl. phi
lolog. Seminarium im Erklären von Cicero’s Brutus, unentgeltl.; 
Übungen seiner lateinischen Privatgesellschaft, sowie Übungen im 
Latein-Schreiben und Sprechen. — J. L.. Flathe, Philos. P. E., 
allgemeine Weltgeschichte seit dem Untergange, des weströmischen 
Reiches bis auf die Gegenwart, mit besonderer Rücksicht auf die 
Cultur 4 St.- Geschichte der Staaten und der Civilisation Europas 
seit dem Anfamre des 16. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart, 
zweite Hälfte, 4 St. öffentl. — E. Poppig, Zoolog. P. E., spe
cielle Zoologie, 4 St.; zoologische Übungen, 2 St. öffentl. — G. 
Stallbaum, Philos. P. E., über das 10. Buch von Platons Ge
setzen, 2 St. öffentl.; Übungen im Latein-Schreiben und Disputi- 
ren, 2 St. — H. Brockhaus, Litt, sanscnt. P. E. des., Geschichte 
der orientalischen Poesie, 2 St. öffentl.; Elemente der chinesischen 
Sprache, 2 St. öffentl.; Erklärung der Hymnen des Rig-Veda, 4 
St.; Interpretation von Böthlingks Sanskrit - Chrestomathie, 4 St. 
— M. J. L. Klee, über Religion und Sacralalterthümer der Römer, 
2 St. unentgeltl. — M. G. O. Marbach, physische Geographie 
und Meteorologie, 4 St. — M. W. L. Petermann, medicinische 
Botanik, 4 St.; über die Familie der Gräser, 2 St unentgeltl.; 
Examinirübungen über theoret. und praktische Botanik. M« H. 
Wuttke, Geschichte Europas vom Tridentiner Concile an, 1 St. 
unentgeltl.; allgemeine Geschichte, 4 St. — M. Th. W. Danz el, 
Geschichte der deutschen Literatur seit dem Anfänge des 18. Jahr
hunderts, 4 St.; über die Hegel’sche Philosophie, 2 St. unentgeltl. 
— M. H. A. Kerndörffer, Ling. germ. et art. declam. Lect. 
publ., Anleitung zum geregelten mündlichen Vortrage für künftige 
Religionslehrer; Anleitung zum geregelten rednerischen Vortrage 
für Nichttheologen; Anleitung zum geregelten schriftlichen Vortrage 
in eignen freien Ausarbeitungen; Theorie der Declamation, 2 St. 
öffentl. —• M. J. A. E. Schmidt, Ling. ross, et graec. hod. Lect. 
publ., Anfangsgründe der russisch, und der neugriechisch. Sprache, 
2 St. öffentl. — M. F. A. Ch. Rathgeber, Ling, ital., hispan. et 
lusitan. Lect. publ., Anfangsgründe der italienischen Sprache, 2 
St. öffentl.; Anfangsgründe der spanischen Sprache, 2 St. öffentl.; 
Anfangsgründe der portugiesischen Sprache, 1 St. öffentl. — M. F. 
E. Feller, Ling. angl. Lect. publ., Formenlehre und Syntax der 
englischen Sprache, 2 St. öffentl. — M. J. P. Jordan, Lingg. et 
litt, slavonic. Lect publ., Fortsetzung der Übungen in der poln. 
Sprache, 1 St. öffentl.; Elemente der serbisch - wendischen Sprache 
nebst kurzer Literaturgeschichte dieses Volksstammes, 1 St. öffentl. 
— M. G. W. Fink, Grammatik der Musik; allgemeine Harmonie
lehre; über Fuge und Canon; Compositionslehre; Übungen im Al
targesang. — M. J. Fürst, kurze Geschichte der jüdischen Lite
ratur, 1 St. öffentl.; das Buch Kusari, nach dem hebräischen Texte 
erläutert, 2 St. öffentl.

Übrigens wird der Stallmeister A. Röhling, der Fechtmeister 
G. Berndt und der Tanzmeister J. F. W. John, auf Verlangen, 
gehörigen Unterricht ertheilen. Auch können sich die Studirenden 
des Unterrichts der bei hiesiger Zeichnungs-, Maler- und Architek
tur-Akademie angestellten Lehrer bedienen.

Die Universitätsbibliothek wird täglich 2 Stunden ge
öffnet, nämlich Mittw. und Sonnab. von 10 bis 12 Uhr und an den 
übrigen Tagen von 2 bis 4 Uhr; die Rathsbibliothek aber 
Mont., Mittw. und Sonnab. von 2 bis 4 Uhr.

Das Brückner - Lampe’sche pharmakognostische Museum 
ist Donnerst, von 1 bis 3 Uhr geöffnet. „ .

Die Bittschriften um die vom akademischen en e zu 
vergebenden Stipendien haben die Commilitonen im v n Mo- 
nate jedes Halbjahres dem Actuarius der Universi rgeben.

fBottfhinbig ifl je6t 6« »• *•?"*.** “* in <" 
fdjienen unb in allen äiudj^anblunaen sl 6

S3on
&wn Sue*
bem ^ranjöfifd)en.

Elf Theile.
©ef^maifoolle t^po^rap^if^e @inri$tung, ©cbiegen^rit ber Übers 

fe^ung unb ein (rilliger $rei§ jeidjnen biefe Jluögabe glei^ rort^eil^ft auö.
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8^ SBir ^aben un$ entfdhloffen, ben $)reiö fotgenber bekannter SBerfe, um beten Slnfchaffung ju erlebtem, auf unbefHmmte 
3eit im greife b>erab§ufe^en:

btt
vom

Prof. Dr. C «f. ft Ko een müll er.
4. Sbe., enthaltenb: Sie biblifcbe ©eograptyie unb «Raturgefchichte. 9)lit harten unb SIbbHbungen. ®r. 8.' «DreiS früher is&hfc.

io «Rgr.z je^t 6

ober (Erläuterungen ber heiligen Schrift
au$ ber natürlichen Sefchaffenheit, ben Sagen, Bitten unb ©ebrduchen bed SJlorgenlanbeS. 9Jlit eingefchalteter Überfe|ung von 
Sam. Surber’d «Dlorgenldnbifchen Sitten unb SBill. SSarb’d ßrlduterungen ber heil. Schrift aus ben Sitten unb Sebrdvchen 

ber £inbu$. 6 Sdnbe. ®r. 8. «Preis früher 9 W*-  15 9lgr. je§t 4 Styr.
z Baumgartner’^ BudT^anilung in getpjig.

Sn ber •^ritger’fihen SSudhhanblung in Gaffel ift erfd)ienen 
un^burch alle Suchhanbiungen ju haben:

©er Mthmaie Sfnnbpunft
in

Sejieijung auf Kecl)t, ötaat unb Kirche.
©argelegt

in einer 9^eihe von 2tuffäpen auö früherer unb 
fpaterer Seit

von
Dr. (£$♦ ^rtc^r.

furfürfllich hefWer SberappeUationSgerichtSratt), früher $)rofeflbr ber Sterte 
in Söttingen unb JRoftodL

®r. 8. 23rofd>. (40y4 Sogen.) 1845. $)reiS 3 STh^-
•S” ©er Same beo berühmten 9Serfafler§ bürgt für bie 2Erefflichfeit 

biefeS jeitgemaien SBerfeS.

® t l

ein
SBert beutf^er Gilbung, ©efinnung unb Sfxit.

SRebfl einem Senbfchreiben an ben £>rn. $lbt Dr.Such.
Son

, Dr.
@r. 8. Srofch- (2y2 Sogen.) 1845. $)reiS 5 Sgr.

äSenterfeuSWerthe ©ntf^eibungen
b'eS

(SrtmiHal«^ettat3$es5Ofcer^r|)|)ettatiott$= 
JtafFel*

SKit (Genehmigung be$ furfürfllidjen Sußijminiflenumö
herausgegen 

von £♦
Ober = ICppeUat i onSgertd) t8: ©ecretdr.

1. SanbeS ifteS £eft. (23 Sogen.)
I. SanbeS 2teS ^eft. (25 Sogen.)

®r. 8. Srofch- 1845. SebeS £eft ju 1% ^hlr.

©urd) alle S3u<hhanblungen ift von mir ju begehen:
©efdndjte ber Eroberung von SÄerico, 

mit einer einleitenben Uberftchi beS frühem mericanifchen Sil*  
bungSjufianbeS unb bem ßeben beS Eroberers ^ernanbo Gortej. 
Sius bem ßnglif^en. S^ei Sdnbe. Silit jmei lithograph«ten 
tafeln. ®r. 8. 1845; @eh. 6 ^hlr.

-------------- , ©efchi^te ^erbinanb’ö unb SfnbeUa’s 
’ ber Matholifchen von Spanien. Smei Sdnbe. ®r. 8.

1843. ®eh- 6 £hfr- 
tetifäiHr im ©ctober 1845.

&rpc^oit^

(Soeben erfchien im SSerlage ber Äolte’f$en 33udp, Äunfh unb 
SJlufifalien - £anblung in SSBoIfcnbünel unb ift in allen SSudjbanb« 

lungen vorrdthig:

Wim
von

Saflor ju Sftagbeburg.
4 Sogen. Sauber brofch. ^Jreis 5 Sgr. oberM g@r,

©urd) alle SBuc&banblungen fit forttvdheenb ju bejieben:
Dr. ^a«er’§

^Ulgemetn*  P^igteammlung *
au^ ben Sßerfen ber vor^üglidhjlen ^anjelrebner; jum Sor= 

lefen in ganbfirchcn Wlc Mch jur häuslichen Erbauung.

I. ®üangeltcnPrß^^ÖlCtt‘ — n. ©piftelprebigten. — n>« ^rebigtett 
über freie Xepte.

®r. 8. 1841 —44. Seber ShßU 2 ^tr-
©er 4?err. Herausgeber (gegenwärtig $>rebtger ber beutlet?: fatholifchen 
©emeinbe m Seipjig) mu^te burd? eine jroeefmäßige IfuSwabl biefe ^>rebigt= 
fammlung ju einem wahren ^>au6f(ba^ ju ma^en, ber als ein jeitgemäje^ 
ben reltgiofen gortfehritten entfpredjenbes sperr empfohlen werben fann 

unb in feiner gamilie fehlen follte.
im Dctober 1845. /. jörackhaue.



NEUE JENAISCHE
AL1GEMEIWE IITERATUR-ZEITUNG.

Vierter Jahrgang. M 262 1. November 1845.

Geschichte.
Deutsche Verfassungsgeschichte von Dr. G. Waitz, 

ordentlichem Professor der Geschichte u. s. w. Er
ster Band. Kiel, Schwan. 1844. 8. 1 Thlr. 25 Ngr.

Die Aufgabe, die dies Werk sich gestellt hat, ist: die 
Periode der Entwickelung des deutschen Volkes und 
Staates, welche von dem Anfänge unserer historischen 
Kunde über dieselben bis zu dem Beginne der grossen 
Wanderungen reicht, wodurch die Germanen räumlich 
über alle Theile des orbis Romanus verbreitet, geistig 
mit dem ganzen Inhalte der antiken Bildung im weite
sten Sinne des Wortes in Berührung gebracht wurden, 
darzustellen. Da es sich hier um eine deutsche Ver
fassungsgeschichte, nicht blos um eine Ergründung des 
ältesten Zustandes germanischer Staaten und Völker 
überhaupt handelt, so hat der Verf. nach unserer An
sicht den ganz richtigen Weg eingeschlagen, indem er 
von vornherein verzichtet, ,,den ausserhalb der Gren
zen Deutschlands und ohne allen Zusammenhang mit 
dem deutschen Boden gegründeten Reichen eine beson
dere Darstellung zu widmen, aber auf der andern Seite 
doch ihre Verfassungsverhältnisse gelegentlich herbei
zieht, um durch ihre Vergleichung die Zustände in 
Deutschland selbst deutlicher zu machen.“ Jedermann 
weiss, welche glänzende Resultate für den ganzen Um
fang unserer Alterthumskunde J. Grimm namentlich 
durch das Herbeiziehen des nordisch-germanischen Ele
mentes gewonnen hat; indess kann niuht geleugnet 
werden, dass eben dadurch das Bild der specifisch- 
deutschen Entwickelung mitunter statt erhellt, eher et
was getrübt und verwischt erscheint. Es ist dies kein 
\ orwurf gegen Grimm, denn ihm war es durchaus 
mehr um eiständniss des gesammt-germanischen, als 
um isohrte Darstellung des particular-deutschen Ele
mentes zu thun; andere dagegen, die seiner Bahn ge
folgt sind, verdienen mehr Tadel, Weil sie die selbstän
dige Berechtigung der einzelnen germanischen Volks-. 
Individualitäten nicht genug berücksichtigt haben Die 
richtige Mitte nun ist in den obenangeführten Worten 
des Verf. bezeichnet, und er hat sie fast überall o-liirk- 
lich zu bewahren gewusst. &1UC

Die Einleitung, welche schon früher grösstentheils 
in einem Programm des Verf. zur Gedächtnissfeier des 
Verduner Vertrags abgedruckt, aber nicht in den Buch
handel gegeben worden war, befasst sich natürlicher
weise mit einer allgemeinen Übersicht der äussern hi

storischen Entwickelnng des deutschen Volkes von 
seinem ersten Auftreten an bis dahin, wo es zum ersten 
Male in einer grosen Einheit in dem fränkischen Staate 
verbunden erscheint. Es waren dabei mancherlei 
Punkte zu berühren, welche Gegenstand vielen und 
ernsten Forschens gewesen und trotzdem noch zu kei
ner Entscheidung gelangt sind. Der Verf. hat ganz 
passend dies Alles so kurz als möglich hingestellt, und 
wenn er von den gewöhnlichen abweichende Ansich
ten brachte, sich nicht auf allzu lange Controversen 
eingelassen. Daher gibt diese Einleitung mitunter dem 
falschen Schein Raum, als gefalle sich der Verf. über
haupt in apodiktisch ausgesprochenen Hypothesen, in
dess wird man nach unserer Meinung Unrecht thun, 
den Vorwurf, wie es wol schon geschehen ist, auf das 
ganze Buch zu übertragen. Auch wir müssen gegen 
vieles, was in der Einleitung ausgesprochen ist, nament
lich was sich auf die ältesten Stammverhältnisse des 
deutschen Volkes bezieht, entschiedenen Protest ein
legen; indess würde es, da es ja nicht unmittelbar zu 
dem Gegenstand des Werkes, zur Entwickelung der 
deutschen Verfassung gehört, viel zu weit führen, hier 
darauf einzugellen.

Der Inhalt des Buches selbst zerfällt nun in acht 
grosse Abschnitte, denen noch einige sogenannte Bei
lagen , Abhandlungen über Gegenstände, welche im 
Laufe der Darstellung selbst nur auf Kosten der Klar
heit und Anschaulichkeit des Ganzen mit erschöpfen
der Gründlichkeit hätten besprochen werden können, 
beigefügt sind. Dem ersten Abschnitt gehen noch ei
nige Seiten als Specialeinleitung vorher, worin die 
Hauptquelle unserer Kenntniss des deutschen Alter- 
thums dieser Periode, die Germania des Tacitus, in 
ihrer vollen Bedeutung anerkannt und einige falsche 
Ansichten über dieselbe, die noch immer gäng und 
gäbe sind, entschieden zurückgewiesen werden. Der 
Verf. urtheilt S. 4 ganz richtig über Tacitus $ wenn er 
sagt: „Während die Zeitgenossen desselben, wenn eine 
Niederlage am Rhein verkündet wurde, zitterten, dann 
wieder in stolzer Sicherheit sich wiegten, und des Bar
baren spotteten, weil sie ihn nicht kannten, sieht Ta
citus die volle Bedeutung des Volkes. Er kennt es in 
seinen Schwächen, aber auch in seiner Grösse. Im 
Einzelnen mochte er sich täuschen oder nicht völlig 
unterrichtet sein; den Charakter der Deutschen, ihr 
Leben, ihre Institutionen, ich möchte hinzusetzen ihre 
Zukunft, hat er richtig aufgefasst.“ Er bemerkt sehr
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gut, dass ein immer grösseres Verständniss dieses für 
unser Volk unschätzbarsten Kleinods der classischen 
Literatur erst noch von der Zukunft zu erwarten sei, 
wenn erst die Forschung spätere Perioden gründlicher, 
als bisher, umfasst habe, von wo dann wieder Licht 
auf jene ersten Anfänge unserer Geschichte zurück
fallen werde. Bedenklich aber ist es, dass der Verf. 
die andere Hauptquelle für seine Aufgabe, Cäsar’s 
Nachrichten von den Germanen, so ohne Weiteres mit 
Tacitus identificirt, oder vielmehr neben demselben ganz 
in Schatten treten lässt. Allerdings beziehen sich diese 
Berichte des Cäsar nur auf den Theil der Germanen, 
mit denen er selbst unmittelbar in Berührung gekom
men war, vorzüglich auf suevische Stämme, aber es 
sind doch darin Spuren allgemeingültiger Zustände, die 
von denen, wie sie Tacitus schildert, bedeutend ab
weichen. Es wird sich bei der Betrachtung der einzel
nen Abtheilungen unseres Buchs Gelegenheit geben, 
wieder auf diesen Gegenstand zurückzukommen.

Die erste Abtheilung bemüht sich, uns das Bild, 
welches Tacitus mit unübertrefflicher Anschaulichkeit 
von der Lebensweise und Sitte der alten Germanen 
gezeichnet hat, möglichst gereinigt von den Flecken 
und Entstellungen, die Spätere hinzugefügt haben, wie
derzugeben. Es war ganz überflüssig, lange gegen 
die namentlich von frühem Historikern aller Art und 
in der Gegenwart fast von allen französischen Ge
schichtschreibern, Guizot an der Spitze, vertretene An
sicht zu polemisiren, als habe Tacitus uns ein Volk 
von Wilden geschildert, wie sie heute und seit Men
schengedenken in den andern Erdtheilen wohnen, nicht 
wesentlich verschieden, weder in der Art des Lebens 
und allen äussern Zuständen, noch an sittlicher Kraft 
nnd an geistigem Vermögen. Aber ebensowenig brauchte 
er ausführlicher auf die Übertreibungen nach der an
dern Seite einzugehen, wonach man in den Germanen 
ein Volk zu erkennen glaubt, das besser, vollkommner, 
reiner gewesen, als irgend ein anderes in der Ge
schichte. Beide Extreme widerlegen sich von selbst 
durch eine besonnene und eindringende Erörterung der 
Taciteischen Worte, welche durch die gewaltige Wucht 
der Gedanken, die in unscheinbare, kurze Zeilen zu
sammengepresst sind, eben zu solch schiefen und ver
kehrten Auslegungen Raum genug gegeben haben. Es 
dringt sich hier ganz von selbst der Gedanke auf, 
warum denn Tacitus, falls die von ihm geschilderten 
Germanen Wilde waren, wie es deren an allen Gren
zen des römischen Reiches zu seiner Zeit genug gab, 
so viel Mühe und Fleiss auf ihre Schilderung verwandte. 
Es ist eigenthümlich, dass die französischen Historiker 
besonders dies noch niemals bedacht haben; freilich 
muss ihnen Alles daran liegen , da sie ihr Volk merk
würdigerweise als Fortsetzung des antik-römischen Ele
mentes betrachten, das germanische Element, ’ dessen 
äussern Sieg über das römische sie doch nicht geradezu 

in Abrede zu stellen wagen, dadurch herabzusetzen, 
dass sie es als ganz ohne alle eigenthiimlichen Bil
dungskeime , ohne Fähigkeit, aus sich selbst heraus 
irgend eine Cultur zu entwickeln, hinstellen und so be
haupten können, dass nur ein Theil der Materie im 
spätem fränkischen Reiche, aus dem sich ja die fran
zösische Nationalität entwickelt hat, germanischen Ur
sprungs gewesen, der ganze geistige Inhalt aber komme 
allein auf Rechnung des römischen, d. h. echt französi
schen Elementes.

Hier nun in dem ersten Abschnitte, S. 1—18, sind, 
wie gesagt, beide Extreme glücklich vermieden, und es 
ist dem Verf. gelungen, auf eine anschauliche Weise 
Tacitus Nachrichten frei von allen Entstellungen wie
derzugeben, und so ein klares Bild germanischen Le
bens in seinen allgemeinsten Grundzügen zu entwerfen. 
Die Ausführung derjenigen Partien aber, welche für 
die Entwickelung der deutschen Verfassung, worauf ja 
die ganze Arbeit sich bezieht, besonders von Wichtig
keit sind, wird in den folgenden Abschnitten versucht. 
Natürlich musste auch hier, wie in der Einleitung, al
les das, was nicht zu der Hauptsache selbst gehörte, 
kurz behandelt werden, selbst wenn die Natur des 
Gegenstandes zu ausführlichem Erörterungen genugsam 
eingeladen hätte; auch wir wollen dem Beispiele des 
Verf. folgen und alles dies bei Seite liegen lassend, zu 
der zweiten Abtheilung übergehend, worin von dem 
Ackerbau und Grundbesitz, als den Grundlagen des 
ganzen Staatsgebäudes aller Zeiten und Völker und sö 
auch der Germanen, gehandelt wird.

Der zweite Abschnitt, S. 19—31, beginnt mit der 
Bemerkung, dass kaum ein anderer Theil der Nach
richten des Tacitus zu so mannichfachen Erörterungen 
und Zweifeln Raum gegeben habe, als gerade dieser. 
Bald habe man sie bestritten oder doch geglaubt, kein 
besonderes Gewicht auf sie legen zu dürfen, bald um
gekehrt alles, auch das fremdartigste, aus ihnen folgern 
zu dürfen. Aber eben darum, weil Ackerbau und 
Grundbesitz ja die wahren Grundbedingungen aller wei
tem Staatsentwickelung sind, und weil sich namentlich 
in dem germanischen Staat späterer Zeit die überwie
gende Bedeutung beider Elemente deutlich zeigt, ist es 
doppelt Pflicht, gerade bei diesem Gegenstände die 
Untersuchung so gründlich und erschöpfend als mög
lich zu führen.
» Zunächst erledigt der Verf. die Frage über die Be
schaffenheit der germanischen Wohnplätze; er hält mit 
Recht an der so ziemlich allgemein angenommenen An
sicht fest, dass die Deutschen keine Städte im römi
schen Sinne des Wortes hatten, und beruft sich sowol 
auf das Zeugniss des Tacitus, als auch auf die spätem 
Nachrichten über den angeborenen Widerwillen dieses 
Volkes gegen ummauerte enge Wohnsitze, ein Wider
wille, der in eigenthümlichem Contrast mit der Neigung 
des pelasgisch - griechischen Stammes zum städtischen 
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Leben steht. Noch im Beginne des eigentlichen Mittel
alters ist diese aus dem innersten Wesen der Nation 
hervorkommende Abneigung Schuld, dass man nament
lich in den Gegenden, wo sich die ursprünglichen Ver
hältnisse am lebendigsten erhalten haben, z. B. in Nie
dersachsen fast gar keine festen Plätze hat.

Aber dieser Widerwille ging nicht etwa aus einer 
unüberwindlichen Abneigung gegen feste, bestimmte 
Wohnsitze hervor, sondern aus ganz andern Gründen, 
denn sie waren ja kein wild umherschweifendes No
madenvolk, sondern lagen im Gegentheil dem stäti°-sten 
aller Geschäfte, dem Ackerbau, ausschliesslich ob. 
Dies bedarf weiter keines Beweises, ist daher auch 
von dem Verf. nur kurz berührt. Vielfache Erörterun
gen jedoch kann die Frage hervorrufen, wie dieser 
Ackerbau getrieben wurde, und wie er weiter auf die 
übrigen Verhältnisse des Lebens ein wirkte.

Zuerst lag also nur die Untersuchung vor, welche 
der beiden Hauptansichten über die Beschaffenheit der 
ländlichen Ansiedelungen den Vorzug verdiene, ob näm
lich das Wohnen auf Einzelhöfen, wie es in einigen 
Theilen unseres Vaterlandes bis heute Sitte ist, oder 
das Zusammenwohnen in Dörfern das ursprüngliche 
und ausschliessliche gewesen sei. Mit dieser letztern 
Ansicht pflegt man gewöhnlich die Vorstellung einer 
gemeinsamen Bestellung und Benutzung der ganzen 
Flur, sodass in der That gar kein Privateigenthum dann 
möglich gewesen sei, in Verbindung zu bringen. Hier 
ist nun zwischen verschiedenen Zeiten und Localitäten 
genau zu unterscheiden. Allerdings spricht Cäsar de 
bell. Gall. VI,22 aufs bestimmteste und unzweideutigste 
von einer solchen Gütergemeinschaft, aber sie findet 
sich, das scheint ebenso sicher, nur zu seiner Zeit und 
bei den Sueven, bei Tacitus ist keine Spur davon, denn 
die gewöhnlich dafür angeführten Stellen, Germ. c. 26, 
sagen weiter nichts, als dass, wenn eine Gemeinde ein 
Land in Besitz nimmt, dies nach bestimmten Principien 
an die einzelnen Glieder derselben ausgetheilt wird. 
Was aber das Wohnen in zusammenhängenden Ort
schaften betrifft, so ist dies sowol zu Cäsar’s Zeit, als 
auch später in verschiedenen deutschen Gegenden aller
dings der Fall gewesen, daneben aber erscheinen ebenso 
unzweifelhaft Einzelhöfe, und es gar Grund 
vorhanden, dem einen oder dem andern mehr Ursprüng
lichkeit zuschreiben zu wollen. Hier können uns Ana
logien aus dem germanischen Norden belehrend genug 
sein: in Dänemark sind Ansiedelungen ganzer Dörfer 
überall nachweisbar und das Wohnen in Einzelhöfen 
kommt wenigstens auf dem Festlande selten vor; in 
Norwegen dagegen und Island gibt es meist Einzelhöfe, 
ohne dass doch grössere Ansiedelungen ganz ausge
schlossen gewesen wären. Die zwiespältigen Meinun
gen über den an sich so einfachen Gegenstand sind be- 
sonders durch Misverständniss einer Stelle in Möser’s 
Osnabrückischer Geschichte entstanden, wo er aber 

nur von den Zuständen seiner Heimat, Westfalens, 
spricht, was man dann ganz allgemein zu fassen sich 
bewogen fühlte.

Der Verf. zeigt darauf ganz kurz, wie in der That 
die Verschiedenheit zwischen beiden Arten des Anbaus 
nicht so °ross war, dass nicht analoge Verhältnisse 
stattfinden könnten; wie die Einzelhöfe unter sich in 
Verhältnissen stehen konnten, die den zwischen den 
einzelnen Gemeindegliedern ziemlich ähnlich waren, 
Verhältnisse, die gewöhnlich Markgenossenschaften ge
nannt werden, wie sie sich aber auch bei den grös
sern Ansiedelungen bilden konnten. Wünschenswerth 
wäre es gewesen, hätte der Verf. hier die Untersuchung 
etwas weitläufiger geführt; allerdings sind die wesent
lichsten Punkte erörtert, indess kommt gerade hier auch 
auf das Detail viel an.

Natürlich aber wird es Niemand in den Sinn kom
men, hier etwa weitläufige archäologische Untersuchun- 
über die Art und Weise, wie der Ackerbau selbst bei 
den Germanen getrieben wurde, zu fordern. Für die 
Lösung der bestimmten Aufgabe , die dem Verf. vor
schwebt , ist dies von gar keinem Belange, daher auch 
von ihm nur gelegentlich einmal berührt. Es genügt, 
festgestellt zu haben, dass ländliche Ansiedelungen von 
grösserm oder geringerm Umfange, zum Betriebe des 
Ackerbaues bestimmt, die Grundlagen bilden, auf denen 
sich das germanische Staatsgebäude von einfachem zu 
complicirtern Formen und Bildungen fortschreitend und 
sich erweiternd entwickelt hat. Der Betrachtung die
ser verschiedenartigen Gestaltungen ist der dritte Ab
schnitt gewidmet, in dem das Dorf, die Gemeinde, der 
Gau, als ebenso viel Abstufungen und Gliederungen 
des Staates uns vorgeführt werden (S. 32—52).

Gehen wir nun der Reihe nach diese drei, der 
Wissenschaft in dieser scharfen Begrenzung neu ge
wonnenen Begriffe durch, so soll das Dorf selbst in 
seiner Entstehung nach der Meinung des Verf. blos 
auf den Verhältnissen örtlich gleicher oder benachbar
ter Ansiedelung einer Anzahl von Menschen basiren, 
die eben nur durch dieses einzige Band des benach
barten Grundbesitzes und der Lebenszustände, die 
daraus nothwendig hervorgehen, vereint sind. Nun 
lässt sich aber, wenigstens für eine frühere Periode 
und für manche Gegenden ein beiweitem tiefer liegen
der, innerlich bedeutsamer Grund zu gemeinschaftlich 
politischem Verbände einfachster Art, wie er uns in 
den vicis entgegentritt, nach weisen. Dies ist das Ver- 
wandtschaftsverhältniss, die cognatio des Cäsar, die 
wenigstens bei den Sueven die Grundlage der Ansiede
lungen bildete.

Im Allgemeinen kann man zwar der Meinung des 
Verf. wohl beipflichten (S. 45), „sowie ein politisches 
Bewusstsein sich zu bilden anfängt, treten Verwandt
schaft und Geschlechtsverbindung in den Hintergrund; 
die Familien werden nicht blos von dem Staate über-
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wölbt, zu einer höhern Einheit verbunden, sie gehen 
auch in ihm auf, verlieren zuerst ihre ausschliessliche, 
dann alle politische Bedeutung; andere Verhältnisse 
werden die entscheidenden, und nur für das Privatrecht 
behalten jene ihre Geltung.“ Doch hätten wir hier 
wol ein genaueres Eingehen auf den sehr interessanten 
Gegenstand, der noch lange nicht genügend erörtert 
ist, gewünscht. Wir werden indess an einem andern 
Orte Gelegenheit haben, hierauf zurückzukommen. 
Eben hier müssen wir aussprechen , dass die Sonde
rung der verschiedenen Entwickelungsperioden, wie sie 
uns in den von Cäsar und Tacitus geschilderten Ver
hältnissen klar vor Augen zu liegen scheint, von dem 
Verf. viel zu oberflächlich und leichthin behandelt wor
den ist. Um zu richtiger Bestimmung des diesem vo
rigen übergeordneten Verhältnisses, der Gemeinde, zu 
gelangen, erinnert der Verf. zuerst mit vollem Rechte 
daran, wie die Begriffe Volk und Heer von den älte
sten Zeiten her bei allen Germanen in der engsten Be
ziehung zu einander standen, wie sie gewissermassen 
identisch waren; das zum Krieg ausziehende Volk bil
dete das Heer, und dieses stellte zugleich die Gesammt- 
heit des Volkes dar. Es ist nun gewiss, dass das 
Heer nach Hundertschaften gegliedert war; jede solcher 
Hundertschaften gehörte einem besondern Bezirke (pa- 
gus) an. Wir finden aber auch weiter eine Eintheilung 
des Landes nach Hunderten, nach Bezirken, die hun
dert Hufen Landes oder etwa, was ziemlich gleich ist, 
hundert selbständige Höfe in sich fassten. Allerdings 
lässt sich diese Eintheilung des Landes in Bezirke von 
hundert Hufen erst in späterer Zeit, namentlich seit 
dem 6. Jahrh., nachweisen, und deshalb ist die Ansicht 
ziemlich allgemein verbreitet und unter andern auch 
von Leo, Eichhorn und Wilda vertreten, dieses ganze 
System, dem ein Zahlenprincip zu Grunde liege, sei 
erst in Folge der grossen kriegerischen Unternehmun
gen der Germanen, der sogenannten Völkerwanderung, 
entstanden, wo sich das ganze Volk so lange Zeit an 
eine vollkommen kriegerische Organisation habe ge
wöhnen müssen; von dort aus sei es dann auch auf 
politische Verhältnisse übertragen worden. Der Verf. 
aber, gestützt auf den innigen Zusammenhang, oder 
richtiger Identität der militärischen Verhältnisse mit den 
politischen, behauptet folgerichtig die Ursprünglichkeit 
der Hundertschaft für beide Verhältnisse zugleich. Es 
wäre deshalb, im Vorbeigehen bemerkt, besser gewe
sen , zur Verhütung aller Verwechselung statt „Ge
meinde“ was immer ein vager Ausdruck bleibt, gleich 
das prägnante „ Hundertschaft “ zu setzen. Directe 
Quellenzeugnisse, äusser einem einzigen bei Tacitus, 
das man dafür benutzen könnte und auf welches wir 
später zurückkommen werden, fehlen gänzlich. Ein 
indirecter Beweis von einiger Bedeutung ist es, wenn 
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gefragt wird, wie es denn gekommen sei, dass diese 
Hundertschaft als Grundlage politischer Eintheilung 
fast überall bei den germanischen Stämmen, namentlich 
im Norden zum Vorschein komme, ohne dass man hier 
wenigstens einen Grund sähe, warum kriegerische Ein
richtungen später erst auf politische übertragen worden 
seien. Was der Verf. nun weiter über dieses System 
sagt, folgt mit strenger Consequenz aus dieser Hypo
these : „Das (nämlich diese Eintheilung des ganzen 
Landes nach Bezirken von 100 Hufen) gibt den besten 
Beweis, welche Bedeutung damals der Grundbesitz 
hatte. Nach ihm richtete sich die Eintheilung des Lan
des, des Volkes, des Heeres. Nicht der Freigeborene 
als solcher, sondern gewissermassen als Repräsentant 
seines Gutes war zum Heerdienst verpflichtet, so im 
Norden, so bei den Angelsachsen, so, dürfen wir an
nehmen, bei den Deutschen ältester Zeit. Und da Heer 
und Volksversammlung, Rechte und Pflichten im eng
sten Verhältnisse standen — so wird es wahrscheinlich, 
dass auch nur der Grundbesitz die vollen politischen 
Rechte, Theilnahme an der Gemeinde und ihrer Ver
sammlung gewährte. In der ursprünglichen Hundert
schaft bestand diese aus den Besitzern der 100 Hufen 
und wie sie die Versammlung bildeten, so waren sie 
es, die in den Krieg zogen.“

Allerdings sind auch Andere auf anderm Wege 
doch zu Resultaten gekommen, die den hier gegebenen 
im Wesentlichen gleichkommen, nur nicht mit so ent
schiedener Consequenz geltend gemacht werden. So 
Möser, Grimm, Savigny, Phillips, Eichhorn u. A. Ebenso 
wird die Frage, wie denn das Verhältniss eines wehr
haft gemachten Sohnes, der dadurch eine Art von Mün
digkeit erlangte einerseits zur Gemeinde andererseits 
zu seinem noch lebenden Vater, dem Besitzer einer 
Hufe, zu denken sei, klar und entschieden dahin beant
wortet, da ja das Grundeigenthum, der Besitz nicht die 
Persönlichkeit als solche politische Berechtigung gab, 
so sei an selbständiges Recht des besitzlosen Sohnes 
in der Gemeinde nicht zu denken; ob der Sohn aber 
in der Volksversammlung den Vater habe vertreten 
können, sei schwer zu entscheiden, doch wahrschein
lich, dass die Sitte es nicht gestattete. Erst nach dem 
Tode des Vaters wurden die Söhne Glieder der Ge
meinde , gelangten zum vollen Recht. In Beziehung 
aber auf den Vater gab diese Wehrhaftmachung eine 
gewisse Selbständigkeit, „wer wehrhaft geworden, ge
hörte allerdings nun nicht mehr dem Hause allein an, 
auch die Gemeinde hatte ein Recht an ihn, er an den 
Schutz der Gemeinde.“ Die strenge patria potestas 
war dadurch gebrochen, während früher das Kind, so 
lange es noch unter ihr stand, von der Gemeinde ganz 
ignorirt wurde, während dem Vater ebendeshalb unbe
schränkte Disposition darüber zustand, ist der mündig 
gewordene, als dereinstiges Glied der Gemeinde, in 
gewisser Beziehung ihr angehörig, während er in an
derer noch immer einen integrirenden Theil der Bami- 
lie bildet.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 262.)
Auf den dritten Begriff, den der Völkerschaft, brauchen 
wir hier nicht näher einzugehen, er ist an und für 
sich deutlich genug. Bekannt und allgemein angenom
men ist, dass die Fülle der politischen Macht unter 
den Germanen bei der Gemeinde, d. h. bei der Ver
sammlung der einzelnen gleichberechtigten Mitglieder 
des Staatswesens war. Einer genauem Betrachtung 
dieser Volksversammlungen ist der vierte Abschnitt ge
widmet (S. 53—64).

„Wie die Eintheilung des Volks, der Völkerschaf
ten verschieden war, so auch die Versammlungen, in 
denen sie erschienen. Jede Hundertschaft hatte ihr 
eigenes Thing, in dem die Angelegenheiten derselben 
behandelt und erledigt wurden. Aber auch der Gau 
hatte seine Versammlung/4 Wir setzen hinzu, sogar 
die kleinern politischen Verbindungen, die Dörfer, hat
ten ein analoges Institut, welches sich noch lebendiger 
erhalten hat, als jene andern grössern und bedeuten
dem. Der Verf. fährt fort: „Dass ein Unterschied 
zwischen den Geschäften dieser Versammlungen war, 
die allgemeinem hier, die besondern Interessen der 
kleinern Gemeinden dort verhandelt wurden, liegt in 
der Natur der Sache. Näheres aber lässt sich mit 
einiger Sicherheit nicht angeben. Tacitus scheint nur 
die grössere Versammlung der ganzen Gens, der Völ
kerschaft, vor Augen gehabt zu haben. Die eigentlich 
politische Macht lag in ihrer Hand; sie gab und hand
habte das Gesetz, sie war zugleich Gericht, entschied 
und beauftragte mil der Ausführung. Doch an allem 
hatte auch die Versammlung der Hundertschaft Theil; 
sie war für den _ einen Kreis ganz dasselbe, was jene 
für die grössere Gemeinheit.44

Des Verhältnisses der Dorfgemeinde oder der ihr 
entsprechenden Markgenossenschaft zur Hundertschafts- 
gemeinde wird hier ebenfalls so wenig, a]s oben ge
dacht. Es scheint, als hielte es der Verf. mit den we. 
nigen Worten, die er S. 52 darüber sagt, für abgethan. 
«Sonst ist von der Verfassung der Dörfer nichts be
kannt; auch bedurfte es weiterer Einrichtungen nicht- 
wie die Einzelwohner hatten alle Dorfgenossen Theil an 
den Verhältnissen der Hundertschaft, der Gaugemeinde.44

hätte nothwendig ausführlicher erörtert werden 
Küssen.

Was das weitere Detail dieser Erörterung betrifft, 
so können wir kurz darüber hingehen. Der Verf. un
terscheidet sich in nichts wesentlich von der Auffas
sung seiner Vorgänger; es ist dies ganz natürlich; 
kein Theil der Taciteischen Nachrichten gibt ein so 
gerundetes, klares und anschauliches Bild, als seine 
Schilderung der germanischen Volksversammlung im 
Allgemeinen, abgesehen von dem freilich nicht näher 
bezeichneten Unterschied zwischen den Versammlungen 
der einzelnen Gliederungen und Abtheilungen des Staa- 
tes; ein Unterschied, der jedenfalls bestand und seine 
festen Normen hatte.

Später ist hierin eine wesentliche Änderung vor
gegangen, deren erste Spuren allerdings schon in die
ser Periode sichtbar sind. Als die einzelnen Völker
schaften sich im Laufe der Geschichte aus uns nicht 
vollkommen klaren und verständlichen Gründen zu 
grössern Ganzen zusammenschlossen — man denke nur 
an das Beispiel der Sueven , Markomannen, Alleman- 
nen , Franken , Sachsen, Friesen — als Völkerbunde 
zum Vorschein kamen, aus denen dann die deutschen 
Hauptstämme entstanden sind, kam zu der Versamm
lung der Dorf-, Hundertschaft-, Gau- oder Volks
genossen noch diese hinzu. Auf diesen konnten nicht 
alle Freie erscheinen, schon die räumliche Entfernung 
machte es unmöglich, es mussten also stellvertretende 
Abgeordnete diese Versammlung bilden. Andeutung 
solcher Verhältnisse finden sich schon bei Tacitus, wo 
er von den gemeinschaftlichen Opfern der suevischen 
Stämme spricht. Später findet sich dergleichen ganz 
entschieden bei allen Germanen, sowol den nordischen, 
als den eigentlich deutschen, in Schweden, Norwegen, 
Island; bei den Sachsen, Angelsachsen u. s. w. Inwie
weit nun diese Vertretung der Einzelnen durch ge
wählte oder sonst dazu berechtigte Abgeordnete, schon 
in dieser Zeit stattgefunden habe, lässt sich nicht sa
gen, jedenfalls ist, wie überall so auch hier, die cen
trale Gewalt, welche in dieser VeiSammlung lag, all- 
mälig auf Kosten der andern Gliederungen ausgedehnt 
worden. Dies jedoch genauer zu entwickeln, gehört 
durchaus nicht hierher.

Jedenfalls aber können wir annehmen, dass eben 
diese allgemeinsten Versammlungen sich in dieser Periode 
blos mirden Fragen über Krieg und Frieden und was da
mit zusammenhing, beschäftigten; höchstens bildeten sie 
noch eine Art Austrägalgericht für die einzelnen im In
nern ganz unabhängig von einander dastehenden, blos 
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nach aussen zu gemeinsamer Abwehr oder Angriff ver
bundenen Massen, aus denen dann die deutschen Haupt
stämme und Nationalherzogthümer im Reiche sich ent
wickelt haben. Von einer Einmischung in innere poli
tische Verhältnisse könnte keine Rede sein.

Es fragt sich nun, wie verträgt sich mit der Gleich
berechtigung aller Grundbesitzer an allen politischen 
Rechten, die sich wesentlich in der Theilnahme an den 
Volksversammlungen concentrirten, das Vorkommen 
eines besonders bevorzugten Standes, eines Adels, 
welches durchaus nicht geleugnet werden kann. Es ha
ben sich darüber von jeher die allerentgegengesetzte
sten und zum Theil baroksten Meinungen gebildet, die 
noch nicht ganz verschwunden sind. Durch diese hier 
uns vorliegende Erörterung des Verf., welche den fünf
ten Abschnitt dieses Bandes bildet, scheint uns vorläu
fig wenigstens die Sache zu einer genügenden Ent
scheidung gebracht, mag dieselbe nun auch mehr ne
gativer, als positiver Natur sein. Er sagt: „Dass es 
unter den Deutschen schon in ältester Zeit einen Adel 
gegeben hat, kann nicht in Abrede gestellt werden; 
die Quellen (die er vollständig anführt) geben deutliches 
Zeugniss davon, und Niemand, der unbefangen und 
ohne vorgefasste Ansicht sich ihnen zuwendet, wird es 
verkennen können. — Nur eins wird an allen diesen 
Stellen dem Adel zugeschrieben, das als ein Wesent
liches erscheint, das ibn über alle hervorhebt: zur Kö
nigswürde konnte Niemand berufen werden, den nicht 
der Adel seines Geschlechtes dazu bestimmte. Deshalb 
hat man (Löbell, Lappenberg) gemeint, das sei Adel, aus 
Königsgeschlecht stammen; Anrecht auf die Königs
würde haben , sei das Vorrecht, das Wesen des Adels.“

Es wird nun im Einzelnen nachgewiesen, dass 
allerdings die Könige der Germanen aus gewissen Ge
schlechtern, die man adelige nennen kann, genommen 
werden, dass aber auch bei Völkern, unter denen keine 
Spur des Königthums sich findet, so z. B. bei den 
Sachsen etc. ein Adel ganz in derselben Weise wie 
sonst erscheint. „So hat Tacitus bei seiner Schilderung 
der germanischen Zustände, wie man leicht ersehen 
kann, überall hauptsächlich die Stämme vor Augen, 
wo kein Königthum sich ausgebildet hatte. Doch kennt 
er überall Adel, er spricht von demselben ohne alle 
Beschränkungen; es gibt der adeligen Jünglinge so 
viele, dass sie bei den Kriegen benachbarter Stämme 
auftreten; in den Volksversammlungen ist der Adel 
von Bedeutung, er erscheint durchaus als ein Stand, 
der den übrigen zu vergleichen war. ■— Dazu kommt, 
dass auch wirklich das Königsgeschlecht und anderer 
Adel auseinander gehalten werden vom Tacitus selbst.“ 
Es geht aus der Beweisführung des Verf. klar hervor*  
dass Adel und Königthum ihrem Wesen nach verschie- 
d®» sind, wenn auch mitunter zufällig eine Verbindung 
beider stattfindet, wovon immer bestimmt nachweisbare, 
historische Verhältnisse die Ursachen sind.

Eine andere sehr verbreitete Ansicht, dass der 
Adel blos auf gröserem Grundbesitz beruhe, wird eben
falls zurückgewiesen.

Andere haben eine Verbindung mit dem Priester- 
thum gemuthmasst; dafür nun lassen sich gar keine 
Beweise irgend einer Art beibringen. „Zu des Tacitus 
Zeit sind Adel und Priesterthum völlig geschieden: die 
Bedeutung, die der Adel damals hatte, kann nicht auf 
auf priesterlichen Vorrechten beruhen.“

So werden der Reihe nach alle gewöhnlichen An
sichten über den Ursprung dieses Adels, womit denn 
aufs genaueste auch stets ebenso unhaltbare Theorien 
über sein Wesen und seine Bedeutung verbunden sind, 
gründlich und geschickt widerlegt. Freilich sagt end
lich der Verf. selbst, dass seine Bedeutung wesentlich 
historisch, d. h. unerklärlich, wie seine Entstehung sei.

Ein Ausdruck des höheren Ansehens, das er im 
Volke genoss, scheint schon in frühester Zeit ein 
höheres Wehrgeld gewesen zu sein. — Dass der Adel 
sich streng von den Freien sonderte, ist wol wahr
scheinlich. (Beispiele von Eheverboten zwischen Adel 
und Gemeinfreien lassen sich unter eigentlichen deut
schen Stämmen, noch mehr aber im germanischen 
Norden finden.)

Von andern bestimmten Vorrechten des Adels ist 
in den Quellen nichts zu lesen. Es ist durchaus wahr
scheinlich, dass diese Adelsgeschlechter im Besitz eines 
ausgedehnten Grundbesitzes waren, auf dem Hörige 
sassen und den Acker bauten. Aber auch die Freien 
hatten das; der Besitz des Adels mochte grösser sein, 
und daher dem Einzelnen grösseres Ansehn, höheren 
Einfluss, eine bedeutendere Stellung verleihen; aber es 
ist das kein charakteristischer Unterschied, und beson
dere Vorrechte dieses Grundes und Bodens (wie man 
öfters gethan hat) lassen sich nicht nachweisen. Nicht 
anders ist es mit Vorzügen und Vorrechten, die man 
sonst dem Adel zugeschrieben hat. Nur aus Misver- 
ständniss anderer Verhältnisse ist man zu solchen An
nahmen gelangt. Was man dem Adel beilegt, kommt 
den Fürsten zu. Hierin erklärt sich der Verf. ganz 
entschieden gegen Eichhorn’s unä Savigny’s Hypo
thesen, die jedoch schon früher von Löbell aufs er
folgreichste bestritten worden sind. — Eine nähere Aus
einandersetzung dieses Verhältnisses nun, der fürst
lichen oder besser obrigkeitlichen Gewalt, denn durch 
das erste Wort können wir sehr leicht zur Verwech
selung mit modernen Zuständen verleitet werden, die 
in der That doch gar nichts damit zu thun haben, gibt 
der folgende 6. Abschnitt, schon dem äussern Umfange 
nach der bedeutendste (v. Seite 86 —154) un(j durch 
seinen Inhalt vorzugsweise unserer Beachtung werth.

Man weiss, dass Eichhorn und Savigny Adel und 
Obrigkeiten, Nobiles und Principes mit einander ver
wechseln oder wenigst®118 nicht scharf von einander 
scheiden. Der Verf. gedenkt zu zeigen, dass iVm
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cipes und Nobiles nicht identisch seien, und zu dem 
Zwecke zieht er die Stellen, in denen Tacitus von den 
Principes spricht, in nähere Betrachtung. Das Resul
tat ist, dass wenn die Befugnisse, welche nach Tacitus 
diesen zukommen, dem ganzen Stande der Nobiles, 
dem Adel beigewohnt hätten, von einer Gleichberech
tigung aller Freien dem Staate gegenüber (wol zu 
trennen von der grösseren Ehre, die die Nobiles un
zweifelhaft genossen) durchaus keine Rede sein konnte. 
Die Stellen, in denen Tacitus davon spricht, zeigen 
uns das Wesen des Principatus ganz deutlich. Es ist 
eine obrigkeitliche Würde, als solche mit vielen Vor
rechten verbunden, kein eiblicher bevorrechteter Stand. 
Allerdings konnte ein Nobilis zugleich Princeps sein, 
eben so gut wie jeder andere Vollfreie, von denen 
jeder auf gleiche Weise zu gleicher Theilnahme am 
Staate, also auch an den obrigkeitlichen Aemtern be
fugt war, vielleicht nahm man sogar bei der Wahl 
derselben besondere Rücksichten auf die der meisten 
Ehie und des grössten Ansehens geniessenden Ge_ 
schlechter, welche den Adel eben bildeten, doch war 
dies höchstens ein usus aber kein jus.

Eine eigenthümliche Verwickelung der in dieser 
Art ganz klaren Verhältnisse entsteht dadurch, dass 
wir diese Principes ganz untrennbar mit dem Institute 
der Gefolgschaft, einem der bedeutsamsten des altdeut
schen öffentlichen Lebens, verbunden erblicken. Es 
scheint uns das Hauptverdienst unsers Verfassers in 
diesem ersten Bande zu sein, endlich einmal in dieses 
wahre Labyrinth helles Licht gebracht zu haben, so 
dass nun ein ganz anderer, freierer Blick in viele 
Theile unserer Vorzeit möglich ist, als er noch vor 
kurzem gestattet war.

Er widerlegt zuerst mit schlagenden Gründen beide 
gewöhnliche Ansichten über das Wesen des Gefolges, 
die erste, dass jeder ohne Ausnahme befugt war, ein 
Gefolge zu halten, die zweite, dass nur der Adel es 
durfte. Aus der zweiten folgerte man die Identität von 
Princeps und Nobilis durch Consequenzen, die aller
dings geistreich genug waren. Er hielt sich hier scharf 
und genau an die Worte des Tacitus, die von den Ver
tretern der andern Ansichten entweder falsch verstan
den oder höchst vag und willkürlich gedeutet worden 
sind. Das Resultat können wir am Besten aus den 
Worten des Verf. selbst entnehmen: „Nicht Adel gab 
das Recht zum Gefolge, nicht Adel und Gefolge das 
Recht zu obrigkeitlichen Stellen, ebensoweni^ hing es 
von Willkür oder zufälligen Umständen ab,°ob einer 
sich mit einem Gefolge umgab, sondern es war das 
ein Recht des Fürsten, (der obrigkeitlichen Person, des 
Princeps, oder natürlich des Rex, wo es deren gab), 
eine Folge seiner höheren Stellung, ein Ausfluss der 
ihm vom Volke übertragenen höheren Gewalt“ Es lag 

die Aufgabe vor, das Wesen des Gefolges selbst, 
worüber die Ansichten sich ebenfalls aufs mannigfal

tigste theilen, so genau wie es die Wichtigkeit des Ge
genstandes verdiente, in Betrachtung zu ziehen. Grund
lage ist wiederum der Bericht des Tacitus Germ. c. 13. 
14.: „Tapfere Männer aus dem Volke schlossen sich 
dem Fürsten an; eidlich verpflichteten sich Alle zur 
unbedingten Treue. Edle und Freie waren hier ver
bunden zu gleicher Treue, gleicher Pflicht. Unter ihnen 
gab es Stufen, die man durch anhaltenden treuen Dienst 
der Reihe nach erreichen konnte. Im Frieden gab es 
Ehre und Ruhm, im Kriege Schutz Der Dienst 
selbst gab Ehre. Schon Tacitus deutet es an, und die 
späteren Zeiten geben Beispiele genug, dass es so war- 
An die Stelle der Fürsten waren Könige getreten, und 
diese waren es nun auch allein, die vorzugsweise ein 
Gefolge hielten. Wer aber hier in ein solches Ver
hältniss trat, genoss ein dreimal höheres Wehrgeld als 
ein anderer Freier. Es bildete sich aus diesen Ver
hältnissen eine Verschiedenheit des Standes, ein neuer 
Adel, wenn wir das Wort in diesem Sinne zu ge
brauchen uns erlauben wollen. Es war das ein reiner 
Dienstadel; ganz und gar ist er von dem alten Adel 
verschieden; er hat nichts als die höhere Ehre, die er 
genoss, mit ihm gemein; Entstehung, Stellung, Rechte 
und Pflichten sind andere und gehören einer ganz an
deren Zeit und Entstehung an.“ Eben so entschieden 
und mit eben so viel Recht erklärt er sich auch gegen 
die Ansicht, welche allen alten Adel oder nur aus
schliesslich alten Adel in diese Dienstgefolge eintreten 
lässt; er beweist, dass fast überall sich Spuren von 
gleicher Berechtigung aller Freien (ja mitunter sogar 
auch einiger besonders begünstigter Arten von Unfreien) 
zum Eintritt in das Gefolge, wenigstens nirgends das 
Gegentheil davon finden lässt.

Die weitern Erörterungen, die der Verf. daran 
knüpft, wie dann durch allerlei historische Verhältnisse 
später das Wesen des Gefolges immer mehr und mehr 
umgewandelt wurde, bis endlich das Beneficialwesen 
daraus entstand, gehören nicht hierher. Es hätte ge
nügt, anzudeuten, dass davon in der hier behandelten 
Periode durchaus gar keine Spuren sich finden. Bes
ser an seinem Platze ist es, wenn sich der Verf. ge
gen die Ansicht vieler Neuern, namentlich Eichhorn s, 
verwahrt, „nach der man die Verhältnisse, die auf dein 
Gefolge beruhten, sich als Grundlage neuer Staatsbil
dungen denkt, nicht blos grössere Scharen, Heeres
haufen, sondern ganze Völker auf diese Weise ver
einigt, das Königthum sammt dem Adel, überhaupt die 
Ordnungen des spätem germanischen Staatslebens auf 
diese Weise gebildet denkt. Namentlich habe so jenes 
unruhige Wandern und Ziehen begonnen, das so eigen- 
thümlich die frühem Zeiten der deutschen Geschichte 
charakterisirt; alles unternehmende Leben der germa- 
picnhen Volksstämme stelle sieh hierin dar; aHe Erobe
rungen der Germanen seien lediglich auf diese Weise 
gemacht; die ganze Völkerwanderung müsse man be-
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trachten als eine Entwicklung der Keime, die uns Ta- 
citus in dem Gefolge schildere.“ Der Verf. zeigt sehr 
gut, wie dies gegen alle Zeugnisse der Geschichte ist. 
Er beruft sich auf den Unterschied zwischen Heer und 
Gefolg, den schon Löbell in seinem Gregor v. Tours 
sehr gut hervorgehoben hat, und der überall zum Vor
schein kommt.

Untersuchungen über die staatsrechtliche Stellung 
und Bedeutung der principes bilden den übrigen Inhalt 
des sechsten Abschnittes. Es werden gerade so wie 
unter den Staatsformationen selbst, verschiedene Ab
stufungen gemacht, ein princeps an der Spitze des Völ
kerbundes, ein andrer’ als Vorsteher der Gens, der 
Hundertschaft unterschieden. Jedenfalls gab es, so gut 
das Dorf oder die Mark eine politische Einheit bildete, 
auch einen Princeps derselben; wahrscheinlich ist es 
der in spätem Quellen sogenannte Decanus, aus dem 
Verf. sowie alle seine Vorgänger nicht recht klug zu 
werden vermag. Überhaupt lässt sich über das gegen
seitige Verhältnis», die Unter- oder Nebenordnung, in 
der alle diese Principes zu einander standen, noch vie
les beibringen; es ist diese Frage, sowie die frühere 
ihr parallellaufende von den gegenseitigen Verhältnis
sen der verschiedenen Gemeinden zu einander, eine 
der dunkelsten und schwierigsten unsrer Verfassungs- 
gescbichte, daher wir ihre Lösung fürs erste noch der 
Zukunft anheimstellen wollen.

Überall aber hält Verf. daran fest, dass wie Volk 
und Heer nicht von einander zu trennen sind, auch 
hier bei den obrigkeitlichen Personen das Amt eines 
Richters von dem eines Heerführers nicht gut unter
schieden werden kann, und tritt damit besonders den 
neuerlich ziemlich allgemein gewordenen Ansichten von 
einer Trennung des Richter- und eigentlichen Fürsten
amtes entgegen, wie uns scheint, aus guten Gründen. 
Natürlich mögen einige der Abstufungen, in welche die 
Principes zerfielen, sich mehr zu der einen oder an
dern Seite hingeneigt haben, so z. B. ist es uns höchst 
wahrscheinlich, dass der Princeps, der an der Spitze 
eines ganzen Völkerbundes stand, in dieser Periode 
nicht viel anders, als ein blosser Kriegsanführer gewe
sen sei, während auf der andern Seite dem Oberhaupte 
eines Dorfes, ja selbst einer Centene, einer Hundert
schaft, mehr von richterlicher als militärischer Gewalt 
zukam. Im Allgemeinen aber ist jener Gesichtspunkt 
der Vereinigung beider Gewalten in einer Hand als der 
normale fest zu halten. — Leichter zu entscheiden sind 
die Fragen über die Stellung des Princeps zu der Ge
meinde; hier findet sich bei dem Verf. nichts wesent
lich Neues; schwieriger, wie man sich die Verbindung 
priesterlicher und richterlicher Functionen bei den Ger
manen zu denken habe, die wenigstens in Tacitus’ Zeit 

durchaus nicht abzuleugnen sind, während doch daneben 
noch besondere Priester erwähnt werden. Dies ist ein 
Gegenstand, der nach allem darauf verwandten Fleiss 
früherer Forscher und auch des Verf. doch noch zu 
keiner rechten Entscheidung gekommen ist, und der 
mehr als ein anderer einer nochmaligen speciellsten 
Untersuchung lohnte. — Zuletzt ist von dem besondern 
Ansehn die Rede, welches die Principes genossen, so 
wie von den besondern Begünstigungen, deren sie sich 
erfreuten. „Es war keine ausgedehnte, unbeschränkte 
Gewalt, die in ihre Hände gelegt wurde; doch Gehor
sam, wenigstens Achtung und Ehrfurcht vor dem Vor
steher des Staats ist mit Freiheit nicht unverträglich. 
Den besten, tüchtigsten, wählen die guten, tapfern, und 
sie ordnen sich ihm freiwillig unter. Sein Recht war 
es, Geschenke von dem Volke zu empfangen, dem er 
vorstand; auf den grossen Versammlungen erschien 
Jeder und brachte, was er dem Fürsten zu geben hatte, 
Früchte des Landes, Vieh, oder worin der Reichthum 
des Einzelnen bestand.

„Von anderer Ehre, die er genoss, wird aus so frü
her Zeit wenig überliefert: Tacitus gedenkt nur des 
Haarschmucks, der sie bei den Sueven auszeichnete; 
es ist wohl unnütz zu fragen, ob anderswo schon da
mals langes, wallendes Haar als ein Zeichen der ober
sten Gewalt angesehen wurde, ob sonst Schmuck und 
Tracht den Fürsten vor der Menge auszeichnete, ob er 
den Stab des Richters und den Speer des Herzogs 
führte, oder wie sonst die Macht und die Würde, die 
er inne hatte, sinnbildlich dargestellt wurde.“

Die siebente Abtheilung des Werkes handelt von den 
Königen (S. 155 —177). Da dieser Theil unserer Ver
fassungsgeschichte vor kurzem selbständig behandelt wor
den ist, und in unserm Werke an und für sich die 
schwächste, am wenigsten gründlich und erschöpfend 
ausgeführte Partie bildet, so wollen wir sie lieber ganz 
übergehen.

Im Folgenden betrachtet der Verf. die wichtigsten 
Verhältnisse der Privaten zu dem öffentlichen Leben, 
die er unter den Namen: Freiheit und Recht — zusam
menfasst (S. 225—274).

Er beginnt diese Untersuchung, indem er eine schon 
früher gemachte, höchst wichtige Bemerkung wieder
holt, dass nämlich in jener ältesten Zeit germanischen 
Staatslebens alle Freien im Staate sich gleich an Recht 
gewesen seien, dass sich unter ihnen keine bevorrech
teten Stände nachweisen lassen. Eine Stufe tiefer ste
hen die Freigelassenen, ihnen weder an politischen, 
noch an persönlichen Rechten gleichkommend.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag tob F. A. Brockbau» in Leipzig.
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ßemerkenswerth ist, was er über dieLeti sagt, deren 
Verhältnis» Gegenstand vielfacher Untersuchung und lan
gen, unentschiedenen Streites gewesen ist: „Über das 
Recht deiseiben ist viel gestritten worden, ob sie Freie 
waren oder unfrei. Sie waren aber keines von beiden, 
sie bildeten einen besondern Stand, der unter den Freien 
stand, wie der Adel darüber, der sein besondres Recht 
hatte und anerkannt war als Theil der Gemeinde (na
türlich ohne active, politische Berechtigungen). Dieses 
sowie noch andere hierher gehörige Verhältnisse sind 
von dem Verf. ziemlich kurz behandelt; denn sie wa
ren nicht nm ihrer selbst willen, sondern blos als Ge
gensatz gegen die Rechte der Freien beiläufig zu be
trachten. Denn Freiheit allein gab ja wahres, vollstän
diges Recht. Und dieses Recht äusserte sich am 
deutlichsten, concentrirte sich in der Theilnahme an 
den Gemeinde-Volksversammlungen in ihren verschie
denen Abstufungen. — Bei jeder Gemeindeverbindung 
wird aber stillschweigend und ganz von selbst der Be
griff des Friedens vorausgesetzt, ohne diesen ist sie 
gar nicht denkbar. Also ist jeder Friedensbruch Un
recht, und jede Rechtsverletzung umgekehrt ein Frie
densbruch. Die Strafe dafür ist, dieses Briedens ver
lustig erklärt zu werden — Friedlosigkeit also mehr als 
Rechtlosigkeit.

Dies alles sind Begriffe, wie sie der einfachsten 
Staatsbildung, somit aller Geschichte vorausgehen müs
sen , möglicherweise können sie sich in solcher Ein
fachheit lange erhalten, wovon die nordischen germa
nischen Zustände ein recht anschauliches Beispiel ge
ben. In Deutschland hatte sich schon zur Zeit des 
Tacitus der Begriff des Unrechtes weiter gebildet; man 
unterschied damals schon die Verbrechen, und für be
stimmte Arten derselben wurde bereits in jener Zeit 
von der Gemeinde, als der lebendigen Offenbarun«’ des 
Rechts, auf bestimmte Strafen erkannt. Die auffallend
sten und bedeutendsten hiervon erwähnt Tacitus aus
drücklich, daraus haben denn Manche geschlossen, 
dass nur diese bestraft worden seien, in allen andern 
Fällen aber das Recht unbeschränkter Selbsthülfe ge
golten habe, eine Ansicht, die von dem Verf. beson- 
jJ^s nach Wilda’s Vorgang aufs entschiedenste bp- 
^ünpft wird. — Natürlich ist trotzdem die Blutrache 

nicht ausgeschlossen; die Busse, namentlich für Mord, 
konnte in dieser Zeit noch von dem beleidigten Theile 
angenommen oder ausgeschlagen werden; strafbar war 
nichtsdestoweniger der Mörder der Gemeinde gegen
über wegen des gebrochenen Friedens.

Aber eben so sehr, als der Verf. diese Vorstellun
gen, wonach unbeschränkte Willkür zum Wesen der 
deutschen Freiheit gestempelt wird, durch siegreiche 
Gründe zu widerlegen und zu verdrängen sich bemüht, 
eben so sehr verwahrt er sich vor dem andern Ex
treme, vor einer Auffassung, die alle Privatverhältnisse 
völlig in den Beziehungen zur Gemeinde aufgehen lässt, 
die nicht zufrieden, das politische Recht jedes Einzel
nen hieraus abzuleiten, auch das ganze private und 
häusliche Leben hieran gebunden findet. Er bestrebt 
sich nun im Folgenden, diesen wichtigen Punkt, das 
Verhältnis» der Familie zur Gemeinde und dessen Gren
zen einer so genauen Untersuchung, als sie der Ge
genstand forderte, zu unterwerfen. Das Resultat der
selben können wir am besten mit den Worten des 
Verf. geben: „Dass die Familie den Verstorbenen beerbte, 
den Unmündigen schützte, den Erschlagenen rächte, 
sind Verhältnisse, die aus den natürlichsten Principien 
hervorgehen, die in ihrer Allgemeinheit auch allen Völ
kern bekannt und eigen sind. Waren die Mitglieder 
der Familie, wie es scheint, verpflichtet, unter einan
der Frieden zu halten, war es ihnen verwehrt, vor 
Gericht gegen einander zu klagen, einen Zweikampf zu 
kämpfen, bestanden vielleicht — doch wissen die Quel
len nichts hiervon — eigene Familiengerichte, so ist 
auch darin etwas Besonderes nicht zu finden. Aber 
dass auch die Familie ihre Mitglieder vertrat der Ge
meinde gegenüber, sie vor Gericht vertheidigte, für sie 
haftete, das finden wir in der Weise, wie die Deut
schen es kannten, bei keinem andern Volke.4'

Es wird nun im Einzelnen ausgeführt, wie ur
sprünglich die ganze Familie; an der Berechtigung und 
Verpflichtung conjuratores, Eideshelfer, zur Vertheidi- 
gung eines Angeklagten aus ihrer Mitte zu stellen, an 
der Entrichtung und dem Empfange des Wehrgelds’ 
Theil nahm; natürlich ist dies nur für jenes Wehrgeld 
zu verstehen, welches für lodtschlag gezahlt wurde. 
Später ist man allerdings hierin vielfach von den alten 
Grundsätzen abgewichen. „War ursprünglich die An
sicht der Sache die gewesen, dass die Familie — die 
Schuld mit dem Thäter trug und büsste, und weigerte 
sie sich dessen, auch mit ihm der Rache Preis gege
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ben war, so unterschied man nur bei einigen Stämmen, I 
zwischen dem, was die Verwandten zu leisten hatten, 
der Geschlechtsbusse und dem eigentlichen Wehrgeld, 
für das nur der Verbrecher und die nächsten Angehö
rigen hafteten, während sich die Übrigen durch die Zah
lung jener lösen, von allem Anspruch befreien konnten. 
Anderswo scheint die Sache einen andern Gang ge
nommen zu haben; die Pflicht der Familie ist nicht von 
der des Thäters getrennt, Geschlechtsbusse und Wehr
geld werden nicht unterschieden; aber die Hülfe, die 
jene leistet, ist eine subsidiäre geworden, und in be
stimmten Fällen, unter gewissen Voraussetzungen, in 
eigenthümlicher Weise und Reihenfolge tritt sie ein.“ 
Der Verf. geht dann weiter:

„Jene alte Zeit, da noch Begriff und Wesen der 
Familie stark und mächtig waren, liess es zu, dass der 
Einzelne sich feierlich in der Versammlung von ihr 
lossagte, von den Pflichten wie von den Rechten. Spä
ter, als die Familienbande durch die Natur der Dinge 
immer lockerer und loser wurden, hatte das keine Be
deutung mehr.“

Nun fragt es sich, ob nicht andere Bestimmungen 
ergänzend stellvertretend für die natürliche Familien
verbinduna; und die Rechte und Pflichten, die nach alt- 
germanischer Ansicht aus ihr hervorgingen, eintreten; 
ob nicht etwa gar schon früher ein andres Band neben 
der wirklichen Familie eben so wirksam gewesen ist 
als sie, nämlich das der Gemeinde, wie man es für 
manche Verhältnisse, zu deren Bezeichnung das Wort 
Gesammtbürgschaft, welches von Möser in unsre Wis
senschaft eingeführt, von Rogge, Eichhorn und Andern 
angewandt, genugsam bekannt und berühmt worden ist, 
gebraucht wird, anzunehmen beliebt hat „Gerade in 
Beziehung auf die Pflicht, für begangene Schuld oder 
zu andern Zwecken für einander zu haften, hat man 
behauptet, dass die Genossen aller oder doch bestimm
ter Gemeinden in demselben Verhältniss wie die Fa
milienglieder zu einander gestanden hätten.“

„Sonderbar, dass die Quellen hiervon gar nichts 
wissen;“ natürlich finden sich, wie überall, so auch 
in den altgermanischen Gemeinden Rechte und Pflich
ten gegen die einzelnen Genossen. „Sie mochten sich 
wohl Hülfe in der Noth, Unterstützung zu diesem oder 
jenem Unternehmen leisten, auch Beistand zur Erlan
gung des Rechts; eine gemeinsame Verfolgung der 
Übelthäter kann stattgefunden haben etc. Ohne dies 
ist ein genossenschaftliches, gemeindeartiges Zusam
menleben gar nicht denkbar.“ Diejenigen, welche eine 
solche „Gesammtbürgschaft“ einer Gemeinde für den 
Einzelnen in grösserer oder geringerer Ausdehnung be
haupten, stützen sich besonders auf ein merkwürdi
ges angelsächsisches Institut, die sogenannte Friedens
bürgschaft (friisborg'). Dieses haben die deutschen Ge- 
schichts- und Rechtsforscher mit wenig Ausnahmen 
entweder geradezu für uralt germanisch oder doch auf 

älteren Verhältnissen beruhend, die Engländer dagegen, 
z. B. Hallam, Thorpe, Palgrave, für eine Einrichtung 
späterer Zeit gehalten.

Aber in dem ältern angelsächsischen Staate, so 
viel uns zu sehen vergönnt ist, bestand dergleichen 
durchaus niemals, dies geht deutlich aus der Unter
suchung des Verf. hervor, der sehr gut nachweist, wie 
irrig man eine auf ganz andern Principien beruhende 
Institution, die sogenannten Decanien, damit in Ver
bindung gebracht habe. Diese beruhten aber, so gut 
wie die Centenen, auf localen Abtheilungen, während 
man bei jenen fritsborg durchaus keine Spur davon 
nachweisen kann; es sind Vereine von 10 Personen, 
ohne Rücksicht auf die Localverhältnisse; natürlicher
weise wird auch hier das Princip der Nachbarschaft 
bei der Abtheilung der einzelnen friiborg wirksam ge
wesen sein, weil es einfacher und bequemer war, 
dass Nachbarn zu einer Corporation, die noch dazu 
ihre einzelnen Glieder durch ihre Bestimmung in un
mittelbarste, genaueste Berührung, in eine Art gegen
seitiger Überwachung brachte, verbunden waren.

Die Einrichtung ist also erweislich nicht ältern Ur
sprungs, als aus der letzten Periode des angelsächsi
schen Staates unmittelbar vor der normannischen Er
oberung, und die Beweggründe, welche sie hervorge
rufen hatten, liegen Jedem, der die damaligen Zustände 
Englands kennt, deutlich genug vor Augen. — Da diese 
Gründe fortdauerten, so finden wir später dies Institut 
noch weiter entwickelt und ausgebildet.

Auf die Beweisführung des Verf. im einzelnen wei
ter einzugehen, ist überflüssig; sie bildet an und für 
sich schon einen höchst schätzbaren Beitrag zur angel
sächsischen Rechtsgeschichte. Ihre Resultate fasst er 
in folgenden Worten zusammen: „Es hat uns die ge
nauere Untersuchung der Bürgschaftsverhältnisse bis 
auf Knut’s, ja bis auf Wilhelm’s des Eroberers Zeiten 
gezeigt, dass die Gesammtbürgschaft, nämlich über die 
Grenzen der Familie hinaus, wie sie dort beschrieben 
wird, früher nicht bestand und vor der normannischen 
Zeit nicht eingeführt worden sein könne. Sie ist nichts 
ausschliesslich angelsächsisches, nichts eigenthümlich 
germanisches, sie ist das Product einer lange fortge
setzten, consequent fortschreitenden polizeilichen Le
gislation. Und erinnern wir nur, dass Möser aus 
diesen Nachrichten seine Ansicht von der Gesammt
bürgschaft entlehnt und keine andern Beweise beige
bracht hat, dass alle Spätem, so viel sie auch sonst 
Spuren des Instituts nachweisen zu können glaubten, 
doch immer hierauf zurückkommen und einräumen 
mussten, dass eine eigentliche Darstellung der Sache 
nur aus dieser Quelle entnommen werden könne: so 
werden wir wohl sagen dürfen, dass eine grössere 
Täuschung, ein gröberer Irrthum selten auf dem Ge- 
bie.te der Geschichte erfunden worden ist/4 Allerdings 
stark und schroff ausgedrückt, aber vollkommen wahr.
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— Der Decanus, der im eigentlichen*Deutschland  bei 
einigen Stämmen in späterer Zeit erscheint und dessen 
wir schon oben Erwähnung gethan haben, steht nun 
vollends in gar keinem Bezug zu jener angelsächsi
schen Einrichtung; über seine Bedeutung ist so viel 
klar, dass er ein Beamter untersten Ranges war, und 
sein Name scheint blos aus Nachbildung des Centena- 
rius entstanden und später von militärischen Verhält
nissen auf bürgerliche übertragen worden zu sein.

Sehr gut werden damit die sogenannten contubernia, 
wie sie sich namentlich bei den Franken finden, und 
die man ebenfalls mit jener angelsächsischen Einrich
tung Aevfri^borg identificiren wollte, in Verbindunggesetzt 
und gezeigt, dass es höchst wahrscheinlich die°kleinen 
Heeresabtheilungen waren, entsprechend den im römi
schen Heere (vgl. Vegei. an den vom Verf. S. 264 
citirten Stellen) vorkommenden, und vermuthlich von 
dort aus zu den Deutschen übertragen, an deren Spitze 
dann jedesmal jene räthselhafte Person, die unsern For
schern so viel Mühe bereitet hat, der Decanus, sich befand.

Als Schluss der ganzen Untersuchung über das 
Verhältniss der Familie und der Gemeinde und die 
Grenzen zwischen beiden, deren genauere Bestimmung 
und Berichtigung zu dem wesentlichsten Verdienste des 
Buches gehört, findet sich die Erörterung einer höchst 
interessanten und wichtigen Frage, ob nicht innerhalb 
der Gemeinde Vereinigungen sich bildeten, die das 
Wesen und die Rechte der Familie auszudehnen oder 
zu ersetzen bestimmt waren. Eine Ausdehnung des 
Begriffs findet sich z. B. in den gentilicischen Verhält
nissen des altrömischen Staates, in den Geschlechtern 
des mittelalterlichen Städtewesens, in den Slachten 
und Kluften der Dithmarschen; in solchen Verhältnis
sen findet sich natürlich alles, was sonst der eigent
lichen Familie zukommt, gemeinsame Rechte und Pflich
ten, wie sie jene besitzt. Hierüber, namentlich über 
die Frage nach der Ursprünglichkeit solcher Erschei
nungen , die wenigstens in späterer Zeit deutlich genug 
hervortreten, ist der Verf. ziemlich kurz weggegangen. 
Er scheint sie nicht gerade zu leugnen, aber auch nicht 
recht zuzugeben; eine genauere Untersuchung könnte 
hier noch zu wichtigen Resultaten führen. Eine Frage 
namentlich, die gar nicht sehr weit abliegt, ist vollkom
men übergangen, ob nicht jene einfachste Staatsglie
derungen, die wir oben als Dorf-, Markgenossenschaft 
kennen lernten, auf solchen gentilicischen Verhältnis
sen ruhten, die dann als Ersatz der Familie dieser po
litischen Association zugleich Familienrechte und Pflich
ten, oder um das prägnante und einmal gäng und gäbe 
gewordene Wort zu gebrauchen, Gesammtbürgschaft 
gegeben hätten?

Als eine Art von Ersatz für die Familienverbin- 
dung lassen sich die sogenannten Gilden betrachten, 
deren Spuren, wenn auch nicht bis in die taciteische 
2e>t, doch bis in eine sehr frühe Periode sich verfol

gen lassen. Sie erscheinen besonders bei den Stäm
men, die das ausgebildetste politische Leben hatten, 
bei den Sachsen und Angelsachsen. Auch hier ist die 
Behauptung des Verf. etwas zu unmotivirt: „Mögen 
ihre Anfänge auch weit zurückgehen, der Zeit, mit der 
wir uns hier beschäftigen, sind sie natürlich fremd ge
wiesen. Hätten aber damals und später jene Geschlech
ter (von denen oben die Rede war) neben der Familie 
oder über sie hinaus bestanden, so hätten sie noth
wendig auf die Bildung der Gilde einen bestimmten 
Einfluss üben, oder richtiger, sie hätten ihre Entste
hung überflüssig machen müssen. Von dem erstem 
finden wir keine Spur; dies aber scheint mit Recht be
hauptet werden zu können, da wenigstens in Dithmar
schen von Gilden neben den Slachten und Kluften 
nichts verlautet." Die Nothwendigkeit dieser Conse
quenz will uns weniger einleuchten und wir glauben, 
dass auch dieser Gegenstand, so gut wie der vorige, 
noch zu manchen tiefer gehenden Erörterungen Gele
genheit genug bietet.

Den Schluss dieses ersten Bandes bildet eine Un
tersuchung „Über die Zwölfzahl in den germanischen 
Verhältnissen“, S. 275—291, ein Gegenstand von gros
sem Interesse für unsere gesammte Archäologie, also 
auch für die Rechtsalterthümer, weniger für die Auf
gabe des vorliegenden Werkes, die Darstellung der 
deutschen Verfassungsgeschichte, von Bedeutung, wes
halb wir nur im Allgemeinen darüber bemerken wollen, 
dass sich auch hier der Fleiss und Scharfsinn des Verf. 
aufs schönste bethätige.

Wir scheiden von diesem Bande mit dem Wunsche, 
recht bald in einem zweiten die Darstellung wo 
möglich noch verwickelterer Verhältnisse, als sie uns 
hier vorlagen, auf ähnliche Art gründlich, klar und 
scharf weiter fortschreiten zu sehen und wünschen nur, 
dass die Wichtigkeit des Werkes von allen Seiten ge
bührend anerkannt werde, und dass nicht etwa falsche 
Empfindlichkeit von Seite derjenigen, deren Ansichten 
hier mitunter höchst entschieden, doch niemals ver
letzend , entgegengetreten ward, der Sache selbst Scha
den bringen möge.

Jena. H. Rückert.

Crriecliisclie liiteratur.
Die Aphorismen des Hippokrates. Duichaus berich

tigte griechische Urschrift, deutsche Uebersetzung, 
kritischer Apparat und griechisches Wortverzeichniss 
von Dr. Friedr. Aug. Menke, ordentlichem Lehrer der 
Gelehrtenschule in Bremen, Mitglied der archäolo- 
ffischen Gesellschaft zu Athen. Bremen, Schünemann. 
1844. 8- 22'4 Ngr.

Es ist nicht nöthig, bei der Anzeige der vorliegenden 
Ausgabe der Aphorismen des Hippokrates — dieses
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unsterblichen Denkmals echt praktischen Beobachtungs
geistes und reicher Erfahrung am Krankenbette — an 
den regen Eifer und die unbefangene Gründlichkeit zu 
erinnern, mit welcher in der neuesten Zeit die ärztliche 
Forschung auf die Anfänge ihrer Wissenschaft zurück
zugehen begonnen hat. Diese Richtung ist eine um so 
erfreulichere, als es fast zu keiner Zeit an Verdächti
gungen solcher wissenschaftlicher Bestrebungen gefehlt 
hat, und die Ansicht, dass von Hippokrates nichts mehr 
zu lernen sei, auch noch heut zu Tage ihre Vertreter 
findet. Aber es ist nicht zu bezweifeln, dass diese 
Ansicht als eine irrige fallen wird, sobald die kritischen 
Leistungen, wie sie in den Ausgaben des Hippokrates 
von Ermerins und Menke Vorliegen, in die weitern 
Kreise der ärztlichen Welt sich werden Eingang ver
schafft und die verdiente Anerkennung gefunden haben 
— ein Erfolg» der unfehlbar früher oder später eintre
ten muss. Wie aber durch diese Leistungen einerseits 
das Verständniss des Textes ungemein gefördert wird, 
so werden sie auch andererseits zur Verbreitung der 
Wahrheit beitragen, dass die echten Schriften des Hippo
krates, insofern sie die Prognostik, Diätetik und Therapie, 
sowie die Lehre von den epidemischen Krankheiten be
treffen, dem Arzte für seine Kunst immer neue, noch 
keineswegs erschöpfte Belehrung gewähren, vor allem 
aber in ihm den Sinn für die Auffassung der Heilthätigkeit 
des Organismus in Krankheiten nähren und befestigen, 
der ihm unentbehrlich ist und ihn allein befähigt, jene 
Heilthätigkeit als das Ideal seiner Kunstbestrebungen zu 
betrachten und in deren Nachahmung die ganze Aufgabe 
seiner beruflichen Wirksamkeit am Krankenbette zu 
erkennen.

Die vorliegende Ausgabe der Aphorismen des Hip
pokrates , mit welcher der Herausgeber die im Septem
ber 1844 in Bremen versammelten Naturforscher und 
Ärzte Deutschlands begrüsst hat, enthält, wie schon der 
Titel besagt, den Text, eine deutsche Übersetzung, den 
kritischen Apparat und ein griechisches Wortverzeichniss.

Die Vorrede zunächst verbreitet sich über den 
Werth der neuern und neuesten Ausgaben dieser Schrift, 
bezeichnend namentlich die Kühn’sche und Hecker’sche 
als „fast durchweg gedankenlose“ Abdrücke: jene der 
Foes’schen, diese der Bosquillon’schen Ausgabe, die 
Bosquillon’sche selbst als eine im Texte durch grosse 
Willkür entstellte, die de Bergen’sche als eine zwar 
theilweise berichtigte, aber ohne eigenes Urtheil des 
Herausgebers besorgte Wiederholung des Kühn’schen 
Abdrucks, und die Littre’sche als eine solche, welche 
in kritischer Hinsicht ebensowenig genüge, als sie we
gen der Flüchtigkeit, womit der literarische Apparat 
derselben gearbeitet sei, kein unbedingtes Vertrauen 
verdiene. Der Schluss dieser scharfen, aber nicht un
gerechten Beurtheilung ist, dass „alle diese Ausgaben 
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keine Mittel gewähren, um einen handschriftlich be
glaubigten Text zu liefern.“ Sodann gibt sie Rechen
schaft sowohl von den — blos gedruckten — Hülfs- 
mitteln, welche zu der vorliegenden Ausgabe benutzt 
worden sind, und welche aus einer Varientensammlung, 
die durch Vergleichung der Ausgaben von Foes, van 
der Linden, Bosquillon, Kühn, Dietz und Littre ge
wonnen wurde, aus den Erläuterungsschriften der 
Aphorismen von Galenos, Theophilos und Damaskios, 
und aus dem Littre’schen Apparate bestehen, als auch 
von den bei Übertragung der Urschrift ins Deutsche 
berücksichtigten Übersetzungen. Endlich bezeichnet sie 
als Zweck der gegenwärtigen Bearbeitung dieser Schrift 
einen doppelten, einmal: Herstellung einer Sprache, 
„welche frei sei von Verstössen gegen bekannte Sprach
gesetze und nicht ein Gemisch verschiedenartiger Dia
lekte“, wobei Rec. nur bedauert, dass die Kürze der 
Zeit dem Herausgeber nicht gestattete, „die Gründe 
der jedesmal gewählten Lesart zu erörtern und Belege 
und Nachweisungen darüber zu geben,“ obwohl der
selbe versichert, „sich bei der Wahl derselben nach 
Gründen entschieden zu haben, die theils in den Ge
setzen der Sprache, theils in den Sachen selbst lägen,“ 
und sodann: die Einführung dieser Schrift des Hippo
krates in das Gebiet der Philologie.

W’as nun die kritischen Leistungen des Herausge
bers anbelangt, so würde ein genaueres Eingehen auf 
dieselben und eine ausführliche Nachweisung durch 
Beispiele, wie er dem Texte eine verbesserte Gestalt 
gegeben, für den Rec. eine eben so leichte als interes
sante Beschäftigung sein. Allein da die dieser Anzeige 
gesteckten Grenzen ihm Beschränkung auferlegen, e*ne 
geringe Anzahl besprochener Stellen aber nicht aus
reichen würde, um eine genügende Vorstellung von der 
Behandlungsweise des Herausgebers zu geben, so ent
hält sich Rec. dieser Erörterung gänzlich und begnügt 
sich mit der Versicherung, dass die Kritik des Hrn. M. 
von eben so viel Scharfsinn und fakt zeugt, als sie 
im Ganzen eine umsichtige und besonnene genannt wer- 
gen muss. Nur über Zweierlei hält Rec. sich verpflich
tet, seine abweichende Überzeugung kürzlich darzu
legen. Das Eine betrifft den Dialekt, in dessen Be
handlung der Herausgeber fast durchgehends ein ge
wisses Schwanken und eine störende Ungleichmässig
keit wahrnehmen lässt. Wollte derselbe dem Hippo
krates einen eigenthümlichen Dialekt vindiciren, und 
diesen aus den Handschriften herstellen, so durfte er 
nicht Formen, die sich in keiner Handschrift finden, 
in den Text aufnehmen, wie 1,5. xaTt^ijxviai statt des 
handschriftlichen I, 10. I, 13.

I; 19. u. VII, 59. änaiQhiv. IV, 30. u. 6L ’ 
an^. IV, 55. tntifitQoq, IV, 74. antOTaa&ai, V, 5. xaP 
V, 8. XUTlOTaTai. V, 15. p.tTlOtO’VTUl, VII, 44. U. 45.

u. Ähnl.
(Der Schluss folgt.)
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Wollte er aber, wie die angeführten Beispiele zu 
beweisen scheinen, den reinen lonismus herstellen 
(ein Verfahren freilich, das, wenn es die Grenzen 
des handschriftlich Beglaubigten überschreitet, Rec. 
niemals billigen wird, indem wir doch in vielen Fällen 
nicht beurtheilen können, inwieweit die Sprache des 
Herodotos für Hippokrates eine massgebende sein darf), 
so mussten auch Formen, wie I, 12. voGr^tara. Il, 17. 
vooov, wofür sich noch dazu in mehren guten Codd, 
vovaißiaia und vovoov findet, statt überall, wo 
es vorkommt, II, 47, 'ivpßalvovGi. II, 49. fyvftw, 
wo auch Codd, *̂GV(ißaiv.  und aw/]&. haben. III, 7. 
int to noXv. IV, 74. naiv u. dgl. wegfallen, zumal 
da er an andern Stellen wieder I, 9. GvvTty.(iaiQtG&at. 
II. 22. vovar^iara.. II, 33. -vovoq. VI, 38. nov’kvv aufge
nommen hat. Hierher gehört auch die Inconsequenz 
des Herausgebers in folgenden Formen: I, 6. axgißtlyv. 
II. 28. aadivtiav. II, 34. oixißi], bei welcher letztem der 
Herausgeber dem Bosquillon gefolgt ist, der doch auch 
an den andern beiden Stellen axQißTjluv und ao&wTifojv 
hat. Vergl. auch VII, 32. o^av. Und ebenso VI, 14. 
tov y.ara — vöaioQ, wo der Herausgeber nach van der 
Linden, Bosquillon und Dietz den Artikel aufgenom
men hat, während er dies VI, 21 vor gavfyg, wo die
selben'ihn auch haben, unterlassen, obwohl dieses 
fiavlrig durch das vorausgehende (taivo((£vovGi eben so 
bestimmt ist, wie jenes vSarog durch das vorausgehende 
vnb vögwnog — Das Andere bezieht sich auf
einige theils aufgenommene, theils vorgeschlagene — 
Conjecturen des Herausgebers, mit denen Rec. nicht 
einverstanden sein kann. III, 17 (täXXov noilovGt statt 
^ovIovgiv ist zwar gut,, weil dadurch die Concinnität 
der Rede hergestellt wild und gtugh^ durchgän
gig Subject bleibt, aber nicht durchaus nothwendig, da 
es dem Hippokratischen Sprachgebrauche nicht o-erade 
widerspricht, wenn das Subject sich ändert, v 21 ist 
kein Grund vorhanden zur Versetzung der Worte’:

Tavia Qvtiat, die vielmehr nothwendig zu dem fol
genden (22.) Aphorismus gehören und erklären, wozu 
öian durch kaltes Wasser die Rückkehr der Wärme 
bewirkt; VIII, 4- iivo^v^n— &
QTflt fii] yivo/itvriai kann doch kaum bedeuten: in Tagen, 

die nicht entscheidend werden, sondern eigentlich: in 
entscheidenden Tagen, die nicht werden. Aber der 
Herausgeber hätte sich diese ganze Mühe ersparen kön
nen, da das durch Littre eingeführte /.tt] wieder weg
fallen und das dem Sinne vollkommen entsprechende 
ytvogevoi der Vulg. restituirt werden muss. VIII, 18. 
sieht Rec. keinen Grund ein zur Versetzung der Phra
sen: o&tv 10 xukto(.iev und o&tv mg — tQ to oAov. 
Rec. erlaubt sich noch, ein paar Stellen anzuführen, 
die einer Verbesserung in hohem Grade bedürftig sind, 
und einige andere, wo ihm eine solche Verbesserung 
so evident zu sein scheint, dass er sie ohne Bedenken 
würde aufgenommen haben. II, 8. "Hv tx vogov igo^v 
’kaf.ißavtov tu; (iq lg^vt^ GT](iaivti 011 nkiovt igoqji rb GW(ia 
Zgitiai • T]V Je igorpijv (iq XapßävovTo; tovto yivrjai, %grt 
dötvai oti x&diGiot; SttTat. Der Nachsatz enthält, wie 
schon Kühn richtig bemerkte, der Lesart aller Ausga
ben zufolge, eine Ungereimtheit, welche durch Weg
streichung des erstem pij und durch Versetzung des 
letztem f.ir] nach tovto gehoben wird. Der Sinn ist nun 
folgender: Wenn Jemand nach einer Krankheit Nah
rung geniesst und dabei an Kräften zunimmt, so zeigt 
es an, dass sein Körper mehr Nahrung brauche; wenn 
er aber trotzdem, dass er isst, nicht zunimmt, so muss 
man wissen, dass er einer Ausleerung bedarf. Es 
stimmt nun dieser Aphorismus auch mit dem 31. und 
32. desselben Abschnitts überein, in denen das (irtätv 
Imdiöovai so viel als hier Ig/ouv bedeutet. IV, 51. 
kv6(twa hätte Rec. in kvovra verwandelt, da tittv nicht 
auf a7tooTi]ftaTa, sondern auf nvgtiol bezogen werden 
muss, wenn der ganze Aphorismus Sinn haben soll. 
Das haben auch mehrere ältere sowol als neuere 
Übersetzer dieses Ausspruchs, wie Leonicenus, Fuchs, 
van der Linden und Brandis, eingesehen und Avo^eva 
— freilich ganz absurd — in activer Bedeutung ge
braucht. V, 19. atpoggayeeiv mit Foes .und Kühn. 
Hier war die Lesart: aip.ogQaytti % (tlkUi, die, äusser 
der Aldina, Magnolus, van der Linden, Bosquillon, 
Dietz und Littre, noch fünfzehn Handschriften bieten, 
als die bessere um so mehr aufzunehmen, a]s der 
Herausgeber dieselbe in seiner Übersetzung geltend zu 
machen kein Bedenken getragen hat. VI, 56. statt 
Qt](ialvti hätte wegen des vorausgehenden anoaxtyttQ 
owabovai der Vulg. und mit Littre aufgenommen wer
den sollen, was beide Sätze gut verbunden hätte und 
sich in der Übersetzung mit Rücksicht auf das vorher
gehende „insofern“ etwa durch: „als sie — anzeigen“ 
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hätte ausdrücken lassen. VII, 35. statt vnooTaoig der 
Vulg. hätte das hier allein richtige tmozaGig, das, äus
ser Galenos, Magnolus, van der Linden und Littre, 
auch eine gute Handschrift darbietet, als Text gegeben 
werden sollen,

In Betreff des kritischen Apparats des Herausgebers, 
war es Rec. auffallend, dass derselbe die werthvolle 
Ausgabe von de Mercy (Paris 1811« 8.; wiederholt ebend. 
1821. 18.), deren Erlangung auf dem Wege des Buch
handels keine Schwierigkeit haben konnte, nicht be
nutzt hat. Ingleichen bedauert er, dass die Ausgaben 
von Rabelais (blos griechisch mit Varianten Lugduni 
1532.12.; 1543. 16.), von Opsopäus (Francof. 1587.12.) 
und von Lefebure de Villebrune (Constantinopoli [Pa- 
risiis] 1779*  8.) dem Herausgeber nicht bekannt und 
zugänglich waren. Durch die Vergleichung dieser vier 
Ausgaben würde seinem Apparate jedenfalls eine nicht 
unbedeutende Bereicherung zu Theil geworden sein. — 
Übrigens lässt dieser kritische Apparat nur selten, wie 
z. B. V, 8, wo die Angabe sich befindet: „y.a&iGzaTai 
omnes“, da doch Galenos, van der Linden, Dietz und 
neun Codd. p.t^iGTazai haben; V, 20, wo das ^«Zacr^oi 
des Galenos fehlt, und VI, 56, wo nicht blos
Bosquillon und Dietz, sondern auch zwölf Codd, und 
die Aldina darbieten, die bei dergleichen Arbeiten so 
höchst nöthige Genauigkeit vermissen.

Die Übersetzung des Herausgebers ist nicht ohne 
Sorgfalt abgefasst, aber auch nicht frei von Ungenauig- 
keiten, Undeutlichkeiten und, wo der Mangel an ärzt
licher Einsicht den Übersetzer den Sinn verfehlen liess, 
oder dessen richtige Auffassung erschwerte, selbst von 
Unrichtigkeiten. Es wird dies Letztere aber um so 
weniger befremden, wenn man erwägt, dass zur Er
gründung vieler, ja der meisten Hippokratischen Apho
rismen mehr als das blosse Verständniss der höchst 
einfachen Worte des Textes und selbst mehr gehört, 
als alle gelehrte Commentare und Übersetzungen älte
rer und neuerer Zeit für sich allein zu leisten vermö
gen, nämlich ein eifriges und anhaltendes Studium des 
Lebens selbst und eine unbefangene, genaue und zu
gleich geübte Verfolgung seines leisen Ganges unter 
den verwickelten Erscheinungen der Krankheiten — 
Bedingungen also, in deren Erfüllung Hippokrates selbst 
als ein ewig nachahmungswerthes Muster dastehen wird, 
denen aber zu entsprechen der Herausgeber, als Nicht
arzt, leider nicht imStande war. Auch fehlt es in die
ser Übersetzung nicht an Verstössen gegen bekannte 
Regeln der Muttersprache, die zum Theil aus dem 
ängstlichen Bestreben des Übersetzers, das Original 
wortgetreu wiederzugeben, entsprungen zu sein schei
nen, und eben so wenig an Provinzialismen, die doch 
in einem Werke dieser Art keine Stelle hätten finden 
sollen. Ungleich häufiger aber verleidet die dem Her
ausgeber eigenthümliche Interpunction, die oft gar keine, 
noch öfter aber eine sehr vernachlässigte ist, die Lec- 

türe seiner Übersetzung in hohem Grade. Es möge 
genügen, dies alles durch einige Beispiele zu belegen. 
I, 3. den Anfang zur Auffütterung = ava&gtyiog, 
deutlicher: d. A. zu erneuerter Ernährung; — sondern 
wie jedesmal die Natur dessen beschaffen ist, der es 
ertragen soll, dahin sie zu führen = all’ oxoly ytGig 
fl tov /a&XovTog vjiof-ieveiv, Ä tovto ayttv t bei wörtlicher 
Übersetzung des bxofy ganz unverständlich, deutlicher: 
sondern bis zu welchem Grade jedesmal die Natur des
sen, der es ertragen soll, verlangt, dahin etc.; — die 
es zum Äussersten treiben, besser: die zum Äussersten 
führen. I, 12. Speichelauswurf = nTvtkov, richtiger: 
Hustenauswurf, oder ganz einfach: Auswurf. Vergl- 
VII, 16. — nach „Verlängerung“ würde Rec. der Krank
heit = ßQayvvti, ^y.vvei seil, vovgov hinzufügen. I, 15. 
wenig Zunder = oZi/wv v7axxuv[.iaT(üv mit Brandis, 
wörtlich, aber unverständlich, besser: wenig Nahrung, 
da nach Galenos vn£xxav[.ta und tqo<j>t) gleichbedeutend 
sind. 1,20. An dem, was sich entscheidet oder soeben 
entschieden hat, muss man nicht rütteln, einfacher: 
das, was etc., muss man nicht in Bewegung setzen 
oder bringen = fzrj xivtetv. Vergl. I, 22., wo dieselbe 
Übersetzung wiederkehrt und qv durch „wenn
es nicht quillt“ wiedergegeben ist, was ganz unver
ständlich, und deutlicher durch: wenn es nicht turges- 
cirt oder keine Turgescenz vorhanden ist, ausgedrückt 
wird, wie denn der Übersetzer selbst IV, 1. 10. sich 
mit Recht dieses Ausdrucks bedient hat. Vgl. II, 29*  
II, 28. Wann bei solchen, die nicht oberflächlich am 
Fieber kranken, der Körper ausdauert und nicht nach
gibt, oder auch mehr hinschwindet, als der Berech
nung gemäss, ist bös = TÜv TtvntGGOvzMv navzanaGt 
emnolaiMg zb dtaptveiv xai /ir/dtv tvdidbvai zb awp-a xai 
GvvzT]y.tG9'ai p,ak\ov tov xara kbyov fiox&qgbv, undeutlich, 
besser: Wenn bei nicht ganz leichten Fieberkranken 
der Körper ausdauert und nichts verliert, oder auch 
mehr als verhältnissmässig mager wird, so ist es bös. 
11,43. und im Verscheiden = ‘̂^f^vo^fveov ist tau
tologisch mit dem gleich darauf folgenden ^trino) dt zt&~ 
■v^xozwv, daher wohl richtiger mit Celsus: und abge
nommen oder vom Strange befreit. II, 45. die Worte: 
xat züv wotcov sind gar nicht übersetzt. III, 3. Einige 
Krankheiten sowol wie gewisse Lebensalter sind für 
diese, andere für jene Jahreszeit und Gegend und Le
bensweise von guter oder schlechter Beschaffenheit === 
xai tmv vovgwv aWai ngbg alkag iv tj xaxüg ntcpvxaoi, xdl 
tjXixtat Ttvtg n^bg (vpag xai ^ü^ag xai öialzag, ungenau und 
undeutlich, vielleicht besser: Wie gewisse Krankheiten 
sich gegen verschiedene Jahreszeiten gut oder übel ver
halten, so auch manche Lebensalter gegen die Jahres
zeiten und die Gegenden und die Lebensordnung. III, 
21. xai öiafäoiai ist unübersetzt geblieben. III, 23. Hüft
weh = nbvoi baq)vogf richtiger: Lendenweh, ebenso 
IV, 11. 20. 73; Hüftweh heisst Vgl. III, 22.
u. VI, 59. 60. — HI, 31. Flüssigkeit des Leibes, der | 
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Augen und der Nase = xoiXlyg xai bq&aXpwv xai qivüv 
vygoTyrtq, zwar wörtlich, aber unverständlich, besser: 
Bauchflüsse, Fliessen der Augen und der Nase. IV, 2. 
auf entgegengesetzte Weise, richtiger: von entgegen
gesetzter Beschaffenheit, da hier nicht sowol die Rich- 
tung, als vielmehr die Qualität des Abgehenden in Be
tracht kommt. IV, 11. Trommelsucht = vS^wna ^yftov, 
besser ganz wörtlich: trockene Wassersucht (eine Form 
von Bauchwassersucht), um jedes Misverständniss zu 
vermeiden, da unter Trommelsucht in der Sprache der 
Ärzte und des Volkes eine übermässige Erzeugung, 
Anhäufung und Einschliessung von Luft im Darmkanale 
verstanden und gleichbedeutend mit Wind- oder Bläh
sucht genommen wird. IV, 14. Schiffarth, verständ
licher: das Fahren zu Schiffe. IV, 42. Viel kalter oder 
warmer Schweiss, der stets fliesst, zeigt der kalte eine 
grössere, der warme eine geringere Krankheit an, zwar 
wörtlich, aber undeutlich und undeutsch, besser wohl: 
Viel kalter oder warmer, stets rinnender Schweiss 
zeigt eine Krankheit an, der kalte eine grössere, der 
warme eine geringere. IV, 48. und Durst haben, rich
tiger: und der Kranke Durst hat. IV, 53. Klebriges 
sich einstellt, besser: ansetzt. IV, 60. Durchfall = 
xotlrr] ucTagayß-ticja, richtiger: heftiger Durchfall; Celsus 
hat: ahms vehemenli impetu evacuata. IV, 62. Wenn 
nicht Nachlass der Feuchtigkeiten durch den Stuhlgang 
geschieht = ‘gvvSooifq vy^cbv xazd iyv xoiXlyv yt-
viavtaq, ganz falsch. Rec. übersetzt: Wenn nicht Aus
scheidungen (effusiones) oder Ansammlungen der Feuch
tigkeiten längs dem Darmkanal geschehen. Vgl. Hip- 
pokrates ^EmSyploiv d, Tp. ft. zaraor. y. V, 5. Wann 
zu der Zeit gelangt, wo, „wann“ ist überflüssig und 
steht auch nicht im Texte. V, 7. im einundzwanzigsten 
Jahre, Schreibfehler, statt fünfundzwanzigsten. V, 8. 
er TtoGtgtqxaiSexa ypt^yGi steht in der Übersetzung im 
Nachsatze, da es doch zum Vordersätze gehört. V, 15. 
zum Ausbruch kam = fty&Q ylvyTai, richtiger: zum 
Aufbruch kam oder die Berstung erfolgte. V, 22. Das 
grösste Zeichen für ihre Heilsamkeit, — zwar wörtlich, 
aber undeutlich. Rec. würde hinter Heilsamkeit „ist“ 
hinzufügen. V, 23. und was Entzündungen und Stellen 
die feuiig weiden sind = xai bxooai q>Xtypovai y tm- 
fpXoyiGpaTa, verständlicher und einfacher: bei Entzün
dungen und Stellen, die feurig werden,— und die Rose 
wenn sie nicht eitert = xai Igvointkuq ib py tXxovptvov, 
besser und im Zusammenhänge mit dem Vorhergehen
den : bei der Rose, wenn sie nicht eitert. V, 25. Zer
reissung der Muskelfasern = andonuTa, richtiger wohl: 
Zerreissung der Flechsen, und zwar ohne äussere Wunde 
durch heftige, plötzliche und ungleichmässige Anstren
gung, was gewöhnlich unter diesem Worte — die üb
rigen Bedeutungen desselben gehören nicht hierher — 
bei den griechischen Ärzten zu verstehen ist. Am ge
nauesten und deutlichsten hat Rec. die Bedeutung die
ses Wortes angegeben gefunden bei Actuarios

StayvwG. na&wv Xoy. ft. Xy, in Ideler physici et medici 
Graeci minores, Vol. II. Berlin 1842. 8. p. 461.). Hier 
heisst es, nachdem vom Ekchymoma die Rede gewe
sen : to yt py? ondapa ylvtxat, Siaonwpevwv tivgjv ivibv . 
TavTaq S’dna^ SiaGnaa&tiGaq, xoXXy&yvai ov Svvarov, po~ 
vyq St nagapviHaQ TyQ dnb rwr ßoy&ypdtwv SttG&ai pt- 
XQtq dvwSwlaq. V, 47. So muss man Salbe auf Char- 
pie anwenden — avayxy tppovov ytvtodatf enthält einen 
hier nicht passenden Sinn, weshalb die Übersetzung 
SprengeFs: „so wird daraus ein Hohlgeschwür erste
hen müssen,“ den Vorzug verdient. Vergl. hierzu die 
Bemerkung des Cardanus bei Sprengel und die Stelle 
in der dem Hippokrates beigelegten Schrift nt^i yvvat- 
xdw (ed. Kühn, Tom. III. p. 809), WO xai tppoTOi yl- 
rovTat offenbar nur die von Sprengel adoptirte Bedeu
tung haben kann. V, 48. nach der rechten — nach 
der linken Seite = tv toigi St^ioiGt — Iv toigi dgtGTt- 
qoigi, wörtlicher und der Vorstellungsweise des Hippo
krates angemessener: in der rechten — in der linken 
Seite. V, 50. recht grossen Schröpfkopf = Gixvyv w; 
ptytGTyv, „recht“ steht nicht im Texte, richtiger: mög
lichst grossen. V, 64. und sie (wer?) verhältnissmässig 
abgezehrt sind, deutlicher: und die Kranken etc. V, 
65. an den Geschwüren Geschwülste sich zeigen, hier 
richtiger: an den Geschwüren Geschwulst sich zeigt. 
VI, 26. hebt Irrereden dasselbe auf = Ttagaxony Xvu. 
Der Übersetzer hat hier den Sinn ganz verfehlt; Xvuv 
bedeutet an dieser Stelle: nachfolgen (succedere), in 
welcher Bedeutung es mehr als einmal in den hippo
kratischen Schriften vorkommt, also: folgt Irrereden 
nach. VII, 1. Erkältung der Extremitäten =* dx- 
QaTyfycov, richtiger: Kälte oder Kaltwerden der Extre
mitäten — als Krankheitszufall; Erkältung bezeichnet 
eine Krankheitsursache. VII, 11. Auf Seitenstechen 
Lungenentzündung, richtiger: bei Seitenstechen Lun
genentzündung , weil hier nicht verstanden werden darf, 
dass Lungenentzündung auf Seitenstechen folgt, son
dern dass letzteres zur erstem hinzutritt. VII, 29. von 
der Bleichsucht Behafteten = inb Xtvxov tpXeypaToq 
tyoptvco, besser wörtlich: mit weissem Schleim oder 
Leukophlegmatie Behafteten, da es im Deutschen kein 
diesem entsprechendes Wort gibt, dagegen unter „Bleich
sucht“ (Chlor osis [richtiger XXcoglaoiGJ) gewöhnlich 
eine ganz andere Krankheit verstanden wird. Vgl. VII, 
79. — VII, 32. von vorn herein = dvM&tv, zwar nicht 
unrichtig, aber dem Sinne des Aphorismus weniger 
entsprechend als: von oben herein. VII, 37. Bei Blut
brechen ist wenn ohne Fieber Rettung möglich, wenn 
aber mit Fieber bös = oxogoi aipa iptovGi, yv ptv dvtv 
nvotTov, aioTy^v, yv xaxbv, richtiger:
Welche Blut brechen, denen ist es, wenn ohne Fieber, 
heilsam, wenn aber mit Fieber, gefährlich. VII, 41. bei 
übermässiger Reinigung = vntqxa&aiqoplvwv^ richtiger: 
bei übermässigen Abführungen. Vgl. V, 4. — VII, 57. 
ausgebrochen ist = tx^ayivToq, richtiger: aufgebrochen
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ist. Vgl. IV, 82. — VII, 61. Geschwür = st.
Geschwulst. VII, 64. ausbleiben, verständlicher und 
richtiger zugleich: aussetzen. VII, 69. Brei == C°~
^^aTa, richtiger wohl: Grützschleim oder mit Riemer 
(im Griech. Lexik.) „Schlürfniss“ (jsorbitio). , VII, 71. 
Wann es nicht ausgekehrt ist = xexad-a^*̂ 0^ ganz 
unverständlich, besser: indem es nicht (durch Reini
gung) ausgeführt worden ist. VII, 72. will man es 
oben — will man es unten, deutlicher: nach oder von 
oben u. s. w. VII, 73. mehr als mit Maasen = rov 
LiitqIov, einfacher: im Übermaase. Vgl. II, 3.— VII, 74. 
ihn (wen?) ergriffen hat, deutlicher: den Kranken etc. 
VII, 75. wenn er (wer?) bereits schwach = aa&e- 
vijQ, deutlicher: der Kranke oder wenn der bereits 
Schwache, oder Entkräftete, Kraftlose. Vgl. IV,46.49. 
Zu den Sprachverstössen und Provinzialismen rechnet 
Rec. die Verbindung des Wortes „Behaftetsein“ mit 
der Präposition „von“ statt „mit“, wie in IV, 26. 34. 
57. 58. V, 14^ VII, 29. die willkürliche Anwendung des 
Numerus im Schlusssätze, wie in II, 25; die fast con- 
sequente Weglassung des bei conditionalen Sätzen die 
Stelle des Vordersatzes repräsentirenden Pronomens 
„es“ oder der, die, das, in seinen verschiedenen Beu
gungen“ im Nachsatze, wie in IV, 73. V, 56. VI, 11. 
16. 18. 35. 42. 47. 60. VII, 41. 45. 58; den Gebrauch 
und die Stellung des „dies“ statt „es“ im Nachsatze, 
wie in IV, 43; die Construction der Präposit. „äusser“ 
mit dem Accusativ, wie in IV, 55; das Wort Geschwulst 
als Masculinum und ohne Umlaut in der Mehrzahl, wie 
in V, 65. 66. 67. VII, 8. 49; die Wiederholung der Prä
position „vor“ zum Zeitwort in demselben Satze, wie 
in IV, 33; das Wort „pissen“ und „auspissen“, wie 
in IV, 75. 78. 80. 81. VII, 39. IV, 77. Zur Bestätigung 
des über die Interpunction Gesagten verweist Rec. auf 
I, 9.20. II, 31.32.47.48. III, 1.8.15. IV, 23. 29. 40. 41. 
51. 57. 63. V, 11. 13. 27. 32. 55. VI, 5.19.38.46.51.61.

Als einer schätzbaren Zugabe zu den Aphorismen 
des Hippokrates muss Rec. endlich noch des sachlichen 
und sprachlichen Wortverzeichnisses des Herausgebers 
gedenken, das zwar auf Vollständigkeit keinen An
spruch macht, aber zur Vervollkommnung der griechi
schen Wörterbücher einen werthvollen Beitrag zu lie
fern jedenfalls geeignet ist. Schade nur, dass dem 
Herausgeber, der, wie er sagt, bei Fertigung dieses 
Verzeichnisses nicht die geringste Vorarbeit vorfand, 
das zu dergleichen Arbeiten unentbehrliche Werk von 
Foes: Oeconomia Hippocratis alphabeti serie distincta 
in qua dictionuni apud Hippocratem omnium praesertim 
obscuriwum usus explicatur etc. (Francof. 1588. f., ver
mehrt Genev. 1662. f.)5 sowie das zwar überladene, aber 
nicht unbrauchbare Jatreum Hippocraticum iuxta ductwn 
aphorismwum concinnatum, von Dieterich (Giess. 1655.4.), 
nicht bekannt oder zur Hand waren.

Möge diese Ausgabe der Aphorismen des Hippo
krates wegen des für die Texteskritik in ihr Geleiste
ten recht vieler Freunde unter den Ärzten und Philo
logen sich erfreuen.

Meissen. Thierfelder.

Arabische Medicin.
Alii Ben Isa Monitorii oculariorum s. compendii 

ophthabniatrici ex cod. arab. ms. Dresd. latine red- 
diti specimen, praemissa de medicis arabibus ocula- 
riis dissertatione edidit Carolus Aug. Hille, med. 
et chir. doctor. Dresdae et Lipsiae, Arnold. 1845. 
8maj. 24 Ngr.

Je seltner sich Ärzte finden, welche durch Verhält
nisse oder Neigung den orientalischen Sprachen, be
sonders dem Sanskrit und dem Arabischen, sorgfälti
gere Studien zuwenden, um so achtbarer sind derar
tige Bestrebungen, namentlich in einer Zeit wie die 
unserige, in welcher einiger Muth dazu gehört, sich 
für einen Freund der ernstem historisch-medicinischen 
Gelehrsamkeit zu bekennen, indem man nur zu häufig 
sich zu der durchaus irrigen Ansicht neigt, als werde 
eine solche Bildung auf Kosten der praktischen Be
fähigung gewonnen, während es zum Glück noch hier 
und da Ärzte gibt, welche sich ebenso sehr durch 
gründliche praktische Bildung als Gelehrsamkeit aus
zeichnen. — Der Verf. beschäftigt sich seit längerer 
Zeit mit den semitischen Sprachen, und als die erste 
Frucht seiner Studien erscheint gegenwärtiges Frag
ment der lateinischen Übersetzung eines arabischen 
Manuscripts der dresdner Bibliothek, des „Moratorium 
oculariorum“ des Ali Ben Isa (Jesu Hali). Für jetzt hat 
der Verf. nur die Übersetzung der Vorrede und des 
ersten (anatomisch-physiologischen) Theils, sowie die 
Capitel-Überschriften des Werkes in der Übersetzung 
mitgetheilt. Indess hat er die Absicht, später den voll
ständigen arabischen Text (unter Benutzung eines 
zweiten, pariser Codex) mit der vollständigen lateini- 
sehen Übersetzung herauszugeben, wozu wir ihm vOn 
Herzen alles Glück wünschen. Dass der Verf. gerade 
einen Augenarzt gewählt hat, ist um so erfreulicher, 
als wir bis jetzt keine ophthalmologische Schrift eines 
Arabers besitzen, und als vielleicht Ali Ben Isa einigen 
Ersatz gibt für den Verlust der bedeutenden Arbeiten 
einiger spätem griechischen Augenärzte. Was das 
gegenwärtig mitgetheilte Fragment betnilt, so sind wir 
gänzlich äusser Stande, den Werth der Übersetzung 
zu beurtheilen. Dasselbe nimmt indess nur den klein
sten Theil des Raums der vorliegenden Arbeit ein 
(S. 47 — 61), indem der Verf. eine kurze Geschichte 
der alten Medicin \H|d ^er alten Ophthalmologie ins
besondere, sowie eine Darstellung der wissenschaftli
chen Bedeutung der Araber, namentlich ihrer Augen
ärzte, vorausschickt. Wir gestehen, dass uns diese 
Einleitung, ihren letzten Theil ausgenommen, ziemlich 
überflüssig erscheint; wenigstens glauben wir ganz und 
gar nicht, dass „complures eorum a quibus libellum 
nostrum lectum iri spes est, in historia artis medicae 
minus. esse versatos.“ — Die Latinität des Verf. ist 
ziemlich gut, die Ausstattung vortrefflich.

Jena. H. Haeser.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F« A. Brockhaus in teipssig.
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Vierter Jahrgang. J\§t 266. ^ovem^er 1845.

Theologie.
1. Melanchthon und Tübingen 1512 —18. Ein Beitrag 

zu der Gelehrten- und Reformations - Geschichte des 
16. Jahrhunderts von K. F. Heyd, Stadtpfarrer zu 
Markgröningen. Tübingen, Fues. 1839. Gr. 8. 15 Ngr.

2. Philipp Melanchthon. Sein Leben und Wirken aus 
den Quellen dargestellt von Karl Matthes. Alten
burg, Helbig. 1841. Gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

3. Versuch einer Charakteristik Melanchthon’s als 
Theologen und einer Entwickelung seines Lehrbe
griffs von Friedrich Galle. Halle, Lippert. 1840. 
Gr. 8. 2 Thlr.

Mit der Geschichte befindet sich der Historiker in 
einem ähnlichen Falle, wie der Dichter mit dem Epos. 
Die Ilias und Odyssee konnte erst einige Jahrhunderte 
nach den Ereignissen des trojanischen Krieges gesun
gen werden, als die Thatsachen mit ihren nächsten 
Folgen bereits abgeschlossen waren. Noch viel weni
ger ist es möglich, eine grosse geschichtliche Erschei
nung historisch allseitig zu begreifen und gerecht zu 
würdigen, so lange nicht andere Mächte in der Geschichte 
herrschend geworden sind. Doch ist hier auch ein 
Unterschied zwischen dem Epos und der Geschichte 
bemerkbar. Das Epos wird nur da lebenskräftig ent
stehen, wo eine Begebenheit noch in ihren Folgen le
bendig fortwirkt. Je nachträglicher das Epos kommt, 
je weniger der Dichter noch in der frischen Erinne
rung der Begebenheiten steht: desto nüchterner, reflec- 
tirter wird das Gedicht sein. Dies ist der grosse Un
terschied zwischen Homer und Virgil. Anders ist es 
bei der Geschichte. In je grössere Zeitferne die Be
gebenheiten selbst treten, je mehr ihre Bedeutung durch 
die nachfolgenden Ereignisse aufgehellt ist: desto si
cherer kann, wenn nur die Urkunden nicht verloren 
gegangen sind, das Urtheil des Historikers sein. Zwar 
lassen sich grosse historische Erscheinungen und Per
sönlichkeiten frühe genug schildern, wie "denn Sleidan 
die Reformationsgeschichte und Camerarius das Leben 
Melanchthon’s als Augenzeugen erzählten; aber da zur 
Geschichtchreibung hauptsächlich ein grosser Über
blick und eine ruhige Reflexion gehört, so wird die
selbe um so glücklicher gedeihen, je mehr das Indivi
duelle und Zufällige durch den Gang der Ereignisse 
^gestreift ist und nur das Wesentliche und Treibende 
in die Gegenwart hereinragt. JohannesMüller (Sämmtliche 

Werke, 6. S. 222) hatte sich gewiss verrechnet, als er 
das Wort aussprach: „Machet mich zum Geschichts- 
lehrer; ich will mir auflegen lassen, über die Periode 
seit 1790 neutral zu sein.“

Was von der Geschichte im Allgemeinen gilt, das 
ist insbesondere auch auf die Reformations-Geschichte 
und die in ihr hervorragenden Persönlichkeiten anwend
bar. Sie ist von Anfang an beschrieben und beurtheilt 
worden; aber allseitiger, freier, tiefer lernen wir sie 
erst in der neuern Zeit verstehen, wo wir am Vor
abende einer grossen Entwickelung der Geschichte ste
hen,, wo wir im Begriff sind, das, was die Reforma
tion wollte und erstrebte, in höherer Potenz wieder zu 
erringen, wo das unbefriedigte Sehnen und Treiben, 
Fürchten und Hoffen die Gemüther wieder ebenso, und 
doch für etwas Anderes, ergriffen zu haben scheint, 
als in dem Jahrhundert vor der Reformation. Und 
eben in diesen unsern Tagen ist es von grossem 
Werthe, dass uns die hehren Gestalten jener geistvoll 
bewegten Zeit recht lebendig vor die Augen geführt ^ 
werden, um uns an ihnen zu kräftigen und in dem 
Streben nach einer neuen Entwickelung des kirchlichen 
Lebens theils die Fehler jener Zeit venpeiden, theils 
durch Versenkung in den religiösen Gfundton, der die 
deutsche Reformation beherrschte ,' vor den Gefahren 
uns bewahren zu können, welche in der gegenwärtigen 
Zeit uns drohend entgegentreten.

Viele Männer der Reformationszeit haben ihre 
Würdigung in der neuern Zeit mehr oder minder tref
fend erhalten. Wir denken im Allgemeinen an die 
Werke von Leop. Ranke und Karl Hagen, im Einzel
nen an die Monographien von Mayerhoff, Müller, 
Kirchhofer, Schlosser, Rommel, Heyd, Pfister u. s. w. 
Eine tüchtige, wissenschaftlich bearbeitete Monographie 
über Luther wird, so viel auch hierin schon geschehen 
ist, noch vermisst, obgleich im Einzelnen viele Vor
arbeiten da sind. Es scheint fast, dass der Geist Lu
thers noch für unsere Zeit zu gross ist , um allseitig 
und mit bleibendem Gewinn für die Wissenschaft ge
würdigt zu werden. Eine ausführliche Monographie 
über ihn, die gerecht und belehrend, anregend und er
freuend wirkte, ist gewiss ein noch unbefriedigtes Be- 
dürfniss. Lange musste auch Melanchthon auf seinen 
Biographen warten, dem der treffliche G. Th. Strobel 
den verschütteten Weg bereits längst wieder geebnet 
hat, bis wir endlich durch die drei in der Überschrift 
bezeichneten, unabhängig von einander bearbeiteten
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Schriften erfreut worden sind, welche wir zwar nicht 
als eine vollendete Würdigung des grossen Mannes, 
aber um so mehr als tüchtige Vorarbeiten zu einem 
classischen und unvergänglichen Werke über ihn be- 
grüssen, das jetzt erst möglich ist, nachdem durch 
Bretschneider im Corpus Reformatorum die Urkunden 
seines Lebens mit deutscher Gründlichkeit zusammen
gestellt sind.

Nr. 1. Das Schriftchen von dem leider für sein grös
seres Werk über Herzog Ulrich zu früh verstorbenen 
Heyd ist ein besonderer Abdruck aus der eingegange
nen Tübinger Zeitschrift für Theologie, und umfasst 
blos den Aufenthalt Melanchthon’s in Tübingen. Es 
werden 13 Punkte in demselben besprochen, nämlich 
Melanchthon’s Übergang von Heidelberg nach Tübingen, 
sein Verhältniss zu Reuchlin, seine philologischen, 
philosophischen, mathematischen, juristischen, medici- 
nischen und theologischen Studien; daneben der Zu
stand der Universität Tübingen in jener Zeit, Melan
chthon’s Plan zur Herausgabe des Aristoteles, seine Be
schäftigung bei der Buchdruckerei Anshelm’s, endlich 
seine Lebensweise in Tübingen, sein Austritt aus die
sen Verhältnissen, sein Auftreten in Wittenberg und 
eine Vergleichung zwischen ihm und Luther. Der Verf. 
hat alle Urkunden, welche über diesen Zeitabschnitt 
im Leben Melanchthon’s vorhanden sind, mit grossem 
Fleisse zusammengesucht und berücksichtigt. Aber es 
fehlt dem Schriftchen an dem gefälligen Flusse der 
Rede und an der Durchbildung, die dem Leser die 
Mühe des Schriftstellers verbirgt. Durch das lobens- 
werthe Streben hach Gründlichkeit ist der Verf. trocken 
geworden, und es ist ihm nicht gelungen, die zerstreu
ten Lichtstrahlen in einen Brennpunkt zusammenzufas
sen, und durch'ein anschauliches Bild, in sich gerun
det und geschlossen, Augen undHerzen der Leser auf 
demselben festzuhalten. Und doch fordert gerade un
sere Zeit, wo es so viel zu lesen gibt, dass auch die 
Darstellung jene wohlgefällige Form erstrebe, die wir 
an den classischen Werken des Alterthums so sehr 
bewundern. So hätte bei gewandterer Darstellung der 
Verf. manches in den Text einflechten können, was 
jetzt als Anmerkung die Aufmerksamkeit ablenkt. Und 
gerade, wenn er (S. 2) es fühlte, dass bei einer Le
bensentwickelung, welche, wie die Melanchthon’s in 
Tübingen, mit so wenig merkwürdigen und wechseln
den äussern und innern Umständen verknüpft ist, der 
Reiz der Überraschung und der Genuss der Unterhal
tung von selbst verschwinde, so hätte er diesem Still
leben eben durch die Darstellung eine grössere Anmuth 
zu geben suchen sollen.

Schon das hält Ref. für einen Mangel, dass es 
dem Verf. nicht gefallen hat, auch das frühere Leben 
Melanchthon’s, welches auf seine Entwickelung in Tü
bingen grossen Einfluss hatte, mit in den Kreis seiner 
Darstellung zu ziehen, da es ihm nach S. 1 nicht ent

gangen ist, welchen Werth es hat, zu wissen, wie ein 
grosser Mann geworden ist. Durch diese Erweiterung, 
welche wenigstens bei der abgesonderten Herausgabe 
so zweckmässig war, hätten wir eine genaue Forschung 
und Darstellung über die Jugendgeschichte Melan
chthon’s erhalten. Sodann wäre es gewiss sehr genuss
reich gewesen, wenn Hr. H. aus den Epp. Ul. Vir. 
Mehres hätte in seine Darstellung einfliessen lassen, 
da nach S. 28 Melanchthon selbst 1514 einer der Her
ausgeber derselben war, und sie mit einer Vorrede 
begleitete. Und da auch die Epp. Obsc. Vir. zu der
selben Zeit erschienen, als Melanchthon in Tübingen 
war, und von dem Kreise ausgingen, dem er ange
hörte: so hätten geschickt angebrachte Mittheilungen 
aus denselben uns eine lebendige Anschauung des ju
gendlichen Muthwillens jener kraftvollen Zeit und der 
ganzen damaligen Geistesrichtung geben können, wo
durch das Bild des nicht unbetheiligten Melanchthon’s 
interessanter und klarer vor die Augen geführt wor
den wäre.

Ebenso wäre es gewiss von keinem Leser als über
flüssig angesehen worden, wenn der Verf. die Briefe 
von und an Melanchthon aus dieser Zeit in seine Dar
stellung verflochten und in einem zusammenhängenden 
Auszuge mitgetheilt hätte. So erhalten wir immer nur 
Notizen, aber kein Gemälde. Dasselbe ist von dem 
Zustande der Universität Tübingen und von dem Bilde 
Reuchlin’s zu sagen, dessen Einfluss auf Melanchthon 
so mächtig war. Anstatt dies in einem einzelnen Pa
ragraphen abzumachen, hätte es sich durch den gan
zen Zeitraum viel natürlicher durchgeschlungen, und 
wäre namentlich auch eine nähere Darlegung seines 
Streites mit den Cölner Mönchen, so viel er zur Be
leuchtung des Einflusses für die Bildung Melanchthon’s 
dienlich war, ganz am Platze gewesen.

Wie die Anordnung, so ist auch der Stil des Verf. 
schwerfällig und gleicht einem mit edeln Gütern be
ladenen Wagen, der durch einen Morast fortgezogen 
mühsam weiter kommt. Nur die beiden letzten Ab
schnitte sind gewandter in der Darstellung, und der 
Verf. hat durch sie wenigstens bewiesen, dass ihm ein 
gefälliger Stil, wie er uns in seinem grössern Werke 
über Ulrich so oft begegnet, nicht unzugänglich war. 
Übrigens für den Geschichtsforscher ist das Schrift
chen sehr belehrend*).

Nr. 2. Hr. Matthes, welcher uns hier nachCamera- 
rius, also seit 1566, zum erstenmal eine ausführlichere 
Darstellung des gesammten Lebens und Wirkens von

*) Einen historischen Zweifel könnte Ref. dem Verf. lösen. Der
selbe zweifelt nämlich S. 71, ob Adami und Schnurrer Recht haben, 
wenn sieden Prof. Lempp als denjenigen bezeichnen, welcher durch 
Zeichnungen die Transsubstantiation anschaulich zu machen wusste, 
da keine Quelle angegeben sei. Diese Quelle findet sic in er 
epistola de suis studiis (Opp-W-™t-), wo Melanchthon selbst sagt: 
Memini olim Tubingae Lempum nobis pingere in tabula transsub- 

stantiationem.
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Melanchthon darbietet, gesteht in der Vorrede, S. VI, 
mit edler Offenheit, dass er tiefe literarische Unter
suchungen und ausführliche oder auch geistreich kurze 
Raisonnements habe weder anstellen können noch 
wollen, dass es ihm vielmehr darum zu thun gewesen 
sei? ein deutliches Bild von Melanchthon’s Leben und 
Wirken den Leser gewinnen zu lassen, der überall ein 
bestimmtes und wohlüberlegtes Urtheil über dessen 
Denk- und Handlungsweise finden werde. Zugleich 
will der Verf. durch seine Schrift nur die Anregung 
geben, dass bald mehr ausführliche und gründliche 
Schriften über diesen Gegenstand nachfolgen. Durch 
dieses Geständniss hat der Verf. seine Arbeit selbst am 
besten charakterisirt. Eine erschöpfende Darstellung 
des Lebens von JWelanchthon finden wir hier mchtj 
auch fehlt nicht selten der Zusammenhang mit den 
grossen Ereignissen der Zeit, in denen allein das ein
zelne Leben eines wichtigen Mannes seinen wahren 
Spiegel findet: dagegen ist die Darstellung des Verfs. 
in der Regel klar, fliessend, durchsichtig und im Gan
zen recht ansprechend, sodass eine fühlbare Lücke in 
der Literatur durch diese Schrift würdig ausgefüllt wird, 
bis einem Andern gelingt, das Leben und Wirken und den 
ganzen Einfluss des Präceptors Germaniae umfassender 
aus den nun so klar fliessenden Quellen darzustellen.

In dem Abschnitte über die Kindheit Melanchthon’s, 
der sehr klar gehalten ist, hätte Ref. eine genauere 
Bezeichnung der Verwandtschaft Reuchlin’s und Me
lanchthon’s gewünscht. Bekanntlich nennt Förstemann 
in den Berliner Jahrbüchern, 1832, Nr. 116 ff., die Eli
sabeth, Schwester Reuchlin’s, bei welcher Melanchthon 
während seines Aufenthalts zu Pforzheim Kost und 
Wohnung fand, die Grossmutter Melanchthon’s, ein Ur
theil, dem auch Heyd S. 4. beistimmt. Hierdurch wird 
Reuchlin zum Grossoheim von Melanchthon. Von vä
terlicher Seite kann das nicht wohl sein, denn Me
lanchthon’s Vater, Georg Schwarzerd, stammte aus Hei
delberg, und es ist nicht abzusehen, wie nun die Mut
ter dieses, seines Vaters von Heidelberg aus sollte nach 
Pforzheim gekommen sein. Wäre sie aber die Gross
mutter von mütterlicher Seite, so müsste sie die Gattin 
des Amtmanns Reuter zu Bretten gewesen sein. Die
ser starb aber am 16. Oct. 1507, und wenn ihn Elisa
beth überlebt hatte, so müsste sie mit den beiden Brü
dern Melanchthon und ihrem eigenen Sohne Johannes, 
Und um derer willen nach Pforzheim gezogen sein. 
Die Sache wird aber überall so dargestellt dass Me
lanchthon diese Verwandte in Pforzheim ’ angetroffen 
habe. Demnach ist es nicht wohl möglich, so lange 
nicht genauere Nachrichten vorliegen, diese Elisabeth 
als Grossmutter Melanchthon’s zu betrachten und somit 
muss auch die Verwandschaft mit Reuchlin eine ent
ferntere gewesen sein. Auch Mayerhoff hat im Leben 
Reuchlin’s nichts genaueres angegeben, und somit bleibt 
dies vor der Hand noch ein unaufgehellter Punkt.

Bei den Universitätsjahren hätte Ref. es gern ge
sehen , wenn der Zustand der beiden Universitäten Hei
delberg und Tübingen in ihrer Eigenthümlichkeit ge
schildert und das Lehrerpersonal mit einiger Genauig
keit aufgeführt worden wäre. Es ist zwar schwer, ein 
genau zutreffendes Bild von dem individuellen Leben 
dieser Universitäten zu jener Zeit zu zeichnen, da uns 
über die Lehrer auf denselben nur sparsame Notizen 
aufbewahrt sind, doch ist es nicht ganz unmöglich. 
Namentlich wären auch die Schriften zu berücksichti
gen gewesen, welche von diesen beiden Universitäten 
ausgegangen waren. Der Verf lässt nach Zapf Bebel 
1497 Professor in Tübingen werden; aus Heyd aber 
ersehen wir, dass er schon im Sommer 1496 angestellt 
war, und schon mit Eberhard im Bart deshalb in Un
terhandlung stand. Lamparter aber war während Me
lanchthon’s Studienzeit nicht mehr Professor, wie der 
Verf. annimmt, sondern bereits Kanzler des Herzogs 
Ulrich. Ebenso bezieht es sich vielleicht nicht auf 
Tübingen, wie der Verf. S. 23 meint, sondern auf Heidel
berg, wenn Melanchthon 1524 an Baumgärtner schreibt: 
eram in ea schola versatus, ubi capitale erat, attingere 
meliores literas. Denn in Tübingen hatten Reuchlin, 
Bebel, Franz Stade, Simmler, Hildebrand die Huma
niora bereits zu Ehren gebracht, der Grammatiker 
Heinrichmann und Altenstaig nicht zu gedenken.

Bei Melanchthon’s Auftreten in Wittenberg und sei
ner Theilnahme an der Reformation — beides ist sach
kundig und lebendig geschildert — vermisst Ref. aber
mals eine Einführung in die geistige Localität dieser 
Universität. Wie schön und verdienstlich wäre es, 
wenn uns die Persönlichkeit der Lehrer zu Wittenberg 
mit kurzen Zügen vor die Augen geführt würde, in 
deren Kreis Melanchthon gestellt wurde. So erfahren 
wir nur von Luther etwas, und das ist freilich die 
Hauptsache. Passend wird dieser Abschnitt mit der 
Verheirathung Melanchthon’s und seiner vortrefflichen 
Schrift gegen den sogenannten Thomas Rhadinus, welche 
seine Stellung zur Reformation vollends entschied, ge
schlossen.

Während der Abwesenheit Luther’s von der Uni
versität im Jahre 1821/22 lässt der Verf. den Melanch
thon in seiner ganzen Schwäche und Stärke ei schei
nen: in der erstem durch sein schwankendes Verhal
ten gegen die nach Wittenberg gekommenen Schwärmer, 
in der zweiten durch sein entschiedenes Auftreten in 
seiner Dogmatik, der ersten, welche die evangelische 
Kirche aufzuweisen hat, und welche wesentlich zur 
Beförderung der Reformation beitrug. Man sieht hieraus, 
wie Melanchthon eine durch und durch wissenschaft
liche Natur war, und nur durch die Zeitumstände all
mälig für das Praktische sich ausbildete.

In dem Capitel über die Reise Melanchthon’s in die 
Heimat, über deren Zweck und Verlauf wir gerne noch 
Mehres gehört hätten, lässt der Verf. drei Heidel-
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bergische Professoren zu ihm nach Bretten kommen, 
um ihn einen schön gearbeiteten silbernen Becher zu 
überbringen. Hiervon wissen aber Büttinghaussen, Bei
trag zur pfälzischen Geschichte 1, 40, und Camerarius 
nichts, vielmehr versichert der Letztere (Camer. p. 59, 
sq.), dass dem Melanchthon dieses Geschenk bei einem 
Besuche in Heidelberg, der an sich ganz wahrscheinlich 
ist, zu Theil geworden sei. (Vgl. Heyd S. 3.)

Wenn wir in dem Bedenken über die 12 Artikel 
der Bauerschaft uns darüber wundern müssen, wie 
hart Melanchthon bei seinem sonst so sanften und men
schenfreundlichen Gemüthe geurtheilt hat, wie uns ein 
ähnliches Räthsel in seinem Bedenken über die Wie
dertäufer und in seiner Billigung gegen Servet er
scheint, so stimmt Ref. dem Verf. bei, der diese Er
scheinung auf Rechnung der Unbekanntschaft Melan- 
chthon’s mit der Noth und den Bedürfnissen des Volks
lebens schreibt. Doch dürfte hiemit nicht Alles er
schöpft sein. Vielmehr scheint ein Theil der Auflösung 
in der psychologischen Wahrnehmung zu liegen, dass 
heftige Gemüther, wie Luther, oft viel mehr innere 
W eichheit besitzen als sanfte, und dass hier nicht selten 
der Anschein der Charaktere täuscht.

Bei der Kirchenvisitation in Thüringen, welche 
Melanchthon mit Hieron. Schurff, Erasmus von Haug
witz und Johann von Planitz vornahm, gab er zuerst 
einen Beweis, wie weit sein praktischer Blick gewor
den war, denn seine Visitations-Artikel sind vortrefflich, 
ebenso seine Schulordnung und der Unterricht der Vi
sitatoren an die Pfarrherrn. — Auf dem Reichstag zu 
Speier, wo Melanchthon zum erstenmal seinen Kurfür
sten begleitet, sehen wir auch die grosse Neigung zur 
Nachgiebigkeit in öffentlichen Verhandlungen bei Me
lanchthon ; und hier wäre es vielleicht am Platze ge
wesen , wenn der Verf. über diese Seite in Melan
chthon’s Charakter, sowol nach dem Tadelnswürdigen, 
als nach dem Lobenswerthen, welches darin lag, sich 
näher ausgesprochen hätte.

Und doch liegt eben hierin der Knoten, dessen 
Entwirrung allein im Stande ist, uns die vielen nach
folgenden bitteren Erfahrungen im Leben Melanchthon’s 
begreifen zu lassen. Der Verf. führt sie uns mit histo
rischer Treue vor das Auge und gibt auch die einzel
nen Veranlassungen dieser Befehdungen an. Aber es 
wird dabei zu einseitig die Friedensliebe Melanchthon’s 
hervorgehoben, und nur noch seiner Furcht vor einem 
deutschen Religionskriege, sowie seiner Abneigung vor 
weitern religiösen Spaltungen beiläufig Rechnung ge
tragen. Dies waren allerdings sehr wichtige Momente, 
welche das Betragen Melanchthon’s bestimmten. Der 
Grund scheint aber noch tiefer zu liegen, so leise er 
auch in den Briefen Melanchthon’s angedeutet sein 
mag. Melanchthon war von ganzer Seele Protestant, 
wie er das auf das unzweideutigste gerade in den 
schwierigsten und gefährlichsten Verhältnissen bewie
sen hat: aber seine Richtung war von Haus aus von 
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der Luther’s sehr verschieden. Er war im Humanis
mus aufgewachsen, und diesen zu fordern hielt er für 
seine Lebensaufgabe. Deshalb war er nach Wittenberg 
gekommen, und deshalb lehnte er die Übertragung 
streng theologischer Vorlesungen immer wieder ab. 
Durch den Humanismus hoffte er ein grösseres Terrain 
für die Entfaltung des reformatorischen Geistes, der 
ihn so stark als irgend einen Andern beseelte, zu ge
winnen. Auf diesem Boden, glaubte er auch, werde 
sich die Reformation freier und allgemeiner entfalten. 
Allein der Geist der Reformation nahm in Folge der 
wiedertäuferischen, Karlstadt’schen und Bauern-Unruhen 
gar zu bald eine andere Wendung. Es drängte Alles 
zu einer neuen Kirche hin, und die Gestaltung dersel
ben ging nicht so ruhig und ungezwungen vor sich, 
als man wünschen mochte. Die Humaniora verfielen, 
als sie eben einen rechten Aufschwung zu nehmen an
gefangen hatten, und wie eine bigott-katholische, so 
bildete sich jetzt auch eine ultra-luther’sche Partei. 
Damit war der Fluss der Bewegung gehemmt, ehe 
noch die neuen Ideen genugsam in Blut und Fleisch 
des Volkslebens eingedrungen waren. Dies war für 
Melanchthon peinlich, durchkreuzte seine Absichten, 
machte ihn theilweise scheu gegen Luther und bewog 
ihn, den Strom, wiewol vergeblich, in die verlassene 
Bahn wieder einzuleiten.

Sodann konnte ihm der Zelotismus, der bei einer 
Partei der Lutheraner immer stärker hervordrang, bis 
er in Flacius seine Höhe erreichte, — eine Richtung, 
welche in ihrer dogmatischen Einseitigkeit und Herbig
keit die Wissenschaftlichkeit, für welche Melanchthon 
lebte, immer tiefer herabdrückte und verachtete, — 
unmöglich behagen. Endlich waren ihm die Eingriffe 
der Fürsten in die kirchlichen Angelegenheiten, die 
sich bei den Senaten der Reichsstädte nur in anderer 
Weise wiederholten, und das Einmischen der Juristen 
in die Religionssachen recht von Herzen verleidet, wie 
er das in seinen Briefen nicht blos merken lässt. Alle 
diese Hemmnisse der wahren Reformation waren nicht 
geeignet, seinem klaren, philosophischen Geist eine 
heitere Aussicht in die Zukunft zu gewähren; und so 
war es ihm auf seinem Standpunkt nicht gerade zu 
verargen, wenn er, so lange nicht alle Möglichkeit ab
geschnitten war — und so weit war es um die Zeit 
des augsburgischen Reichstages noch nicht — Alles 
anwandte, um den völligen Bruch des Katholicismus 
und Protestantismus zu vermeiden, ein Bestreben, in 
welchem ihm damals auch Brentz, dessen heller Geist 
die Verhältnisse ebenfalls nicht miskannte, kräftig un
ter die Arme griff. Das konnte Melanchthon doch 
wohl wahrnehmen, dass dieser Geist der Reformation 
sich nicht mehr dämpfen lasse. Freilich sah Luther’s 
schärferer Blick noch besser, dass der Bruch innerlich 
bereits auf eine unheilbare Weise fortgeschritten sei; 
und darum hielt er, der den Geist der römischen Curie 
aus eigener Erfahrung, die der beste Lehrmeister in 
solchen Dingen ist, tiefer durchschaut hatte, auf die 
Unterhandlungen wenig, weil er von ihrer Fruchtlosig
keit durchdrungen war.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 268.)
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NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Vierter Jahrgang. 267. 7- November 1845.

Nekrolog.
Am 20. Sept, starb zu Petersburg der wirkliche Staats- 

rath Chmelnitzky, durch mehre Werke in der russischen Lite
ratur rühmlichst bekannt.

Am 21. Sept, zu Petersburg der ehemalige Finanzminister 
Graf Georg v. Cancrin, geb. zu Hanau am 26. Nov. 1774, 
im J. 1795 anhaltbernburgischer Regierungsrath,* 1796 russi
scher Collegienrath und Gehiilfe seines Vaters, ’des Directors 
der Salzwerke zu Staraja-Russa, 1800 Rath in’der Expedition 
der Reichsökonomie im Ministerium des Innern, 1811 Staats- 
rath, 1813 Generalintendant der Armee, 1820 Mitglied des 
Kriegsraths und des Reichsraths, 1823 Finanzminister. Seine 
Schriften sind: Über die Verpflegung der Truppen; Die Militär
verwaltung im Kriege und Frieden (1812); Weltreichthum, 
Nationalreichthum und Staatswirthschaft (1823); Die Ökonomie 
der menschlichen Gesellschaften (1844); Phantasiebilder eines 
Blinden (1845).

Am 23. Sept, zu Paris der Gefängnissinspector de La- 
ville de Mirmont, bekannt als dramatischer Dichter, im 60. 
Lebensjahre.

Am I. Oct. zu Florenz der berühmte Archäolog James 
Millingen.

Am 5. Oct. zu Göttingen Dr. Ludw. Aug. Kraus, Privat- 
docent an der Universität und praktischer Arzt, geb. zu Helm
stedt am 12. Dec. 1777. Er schrieb: Rettungstafeln bei Schein
todten (1802); Tabellarische Anweisung zu gerichtlichen 
Leichenuntersuchungen (1804, 1812); Über die Wirkung und 
den Gebrauch der narkotischen Mittel (1811); Grundriss der 
allgemeinen Biodynamik (1820); Kritisch -etymologisch -medi- 
cinisches Lexikon (1821; 2. Aufl., 1825; 2. Phi., 1832); 
Übersicht der Heilmittellehre (1831); Das kunstgemässe Heil
mittelverordnen (1834); Übersetzungen von Dumas’ Physiologie, 
Bedham’s Versuch über Bronchitis, verbesserte Ausgaben von 
Arnemann s Arzneimittellehre.

Am 9. Oct. zu Darmstadt Hofgerichtsadvocat Heinr. Karl 
Georg Hofmann, geb. zu Neckarsteinach am 31. März 1795. 
Seine Schriften sind: Deutsche Volksgeschichten aus dem Jahr
hundert vor und nach Christi Geburt (1821); Übersicht- der 
Geschichte des Grossherzogthums Hessen (1828); Versuche in 
Bearbeitung des römischen Rechts (2 Hfte., 1830, 1831); Bei
trage zur Erörterung vaterländischer Angelegenheiten (1831); 
Der Beobachter in Hessen bei Rhein (1832); Aufsätze in Zeit
schriften, im Staatslexikon von Rotteck und Welcker (unterz. 
H. K. H.); Gedichte.

Am 14. Oct. zu Leipzig Dr. Karl Adolf Rüting, Hofrath 
und Universitätsrichter.

Gelehrten-Versammlungen.
Die 23 Versammlung deutscher Naturforscher und 

Ärzte zu Nürnberg begann am 18. Sept., von dem ersten Ge
schäftsführer Prof. Dr. Dietz durch einen einleitenden Vortrag er
öffnet. Dr. Heidenreich aus Ansbach sprach über medicinische 

Physik, unter welcher er die Physik der Inponderabilien versteht. 
Hofrath Kasten aus Erlangen über den Einfluss der Naturwissen
schaften auf Veredelung des Menschengeschlechts. Die zweite 
allgemeine Sitzung ward am 22. Sept, gehalten, in welcher Kiel 
als Versammlungsort für das nächste Jahr und Prof. Dr. Michaelis 
zum ersten Geschäftsführer gewählt wurde. Prof. Dr. Koch 
aus Jena hielt einen Vortrag über seine letzte kaukasische Reise. 
In der dritten allgemeinen Versammlung am 24. Sept, hielt 
Dr. v. Grauvogl aus Ansbach einen Vortrag über die Functionen 
des Erdorganismus und ihren Einfluss auf den Organismus des 
Menschen. Dr. Birkmaier aus Nürnberg legte eine Skizze seiner 
Reise nach der Insel St.-Helena vor. Prof. Dr. Peiler aus 
München sprach über die Raumerfüllung der Erde. Prof. Dr. 
Ohm aus Berlin, der zweite Geschäftsführer, schloss die Ver
sammlung mit einer Rede über die Bedeutung dieser Versamm
lungen deutscher Naturforscher und Ärzte. — Die Vorträge der 
Section für Mathematik, Astronomie, Mechanik wa
ren unter dem Präsidium des Prof. Ohm aus Berlin folgende: am 
19. Sept, sprach Prof. Ohm über einige Gegenstände aus der 
Analysis (das Verhältniss der imaginären Grössen zu den reellen, 
wenn eine dieser Grössen unendlich klein ist, ergibt, dass eine 
imaginäre Grösse, deren Modul unendlich klein ist, gegen eine 
reelle endliche weggelassen werden kann und muss. Der Lehre 
von den bestimmten Integralen fehlt zu ihrer vollständigen Aus
bildung die Einführung imaginärer Grössen). Prof. Frisch aus 
Stuttgart machte eine Mittheilung über seine Vorarbeiten zu 
der Herausgabe von Kepler’s Werken. Prof. Göth aus Grätz sprach 
über Zeitbestimmung in grossen Breiten durch Distanzen der 
Sonne von einem terrestrischen Object (Poldistanz und Stunden
winkel, statt der bisher angenommenen Azinut- und Zenith
distanz). Prof. Schnürlein aus Hof zeigte, wie man das 
Parallelogramm der Geschwindigkeiten auf analytischem Wege 
ableiten könne. Am 20. Sept. Artillerielieutenant v. Kauffmann 
aus Kopenhagen über ein Problem aus der Statik, das Gleich
gewicht einer elastischen krummen Linie doppelter Krümmung 
betreffend. Prof. Ullherr aus Nürnberg theilte einen neuen 
Beweis mit, dass jede Gleichung wenigstens eine Wurzel von 
der Form p + ? i hat. Prof. Ohm aus Berlin sprach
über das Rechnen mit unendlichen Reihen. Dr. Zech aus 
Tübingen theilte Einiges mit über die Hansen’sche Art der 
Berechnung der Störungen. Am 22. Sept, theilte Oberlieutenant 
v. Kauffmann aus Kopenhagen zwei einfache Symbole für die 
Krümmungsradien der krummen Linien und Flächen mit, und 
zeigte, wie dadurch und durch Einführung einer unabhängigen 
Variabel von besonderer Bedeutung einige aus der Theorie der 
Bewegung der Flüssigkeiten bekannte analytische Ausdrücke 
sich wesentlich vereinfachen und geometrisch und mechanisch 
anschaulich machen lassen. Rector Ohm aus Nürnberg sprach 
über ein von ihm ausgedachtes Instrument zur genauen Messung 
elektrischer Spannung (Tetanometer). Oberlieutenant v. Kauff
mann Stellte ein neues mechanisches Princip für die Action der 
Wärme auf.

Section für Physik, Chemie, Pharmacie unterm 
Vorsitze des Hofraths Kastner aus Erlangen. Am 19. SepL 
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theilte Dr. Vogel iun. aus München eine Reihe von Beobachtungen 
mit, die er, in Bezug auf Schönbein’s Versuche über das Ozon, 
über die Einwirkung des Phosphors auf eine Auflösung von 
Blutlaugensalz bei Zutritt der Luft gemacht und wobei er ge
funden hat, dass hierbei durch einen langsamen Verbrennungs- 
process Phosphorsäure nebst etwas phosphoriger Säure gebildet 
und dadurch das Kaliumeisencyanür in Kaliumeisencyanid ver
wandelt werde, welche Verwandelung also auch ohne Annahme 
eines neuen Stoffs, des Ozons, erklärt werden könne. Der
selbe gab eine Notiz über das Verhältniss des Stickoxydulgases 
zur Vegetation, welcher dieses Gas nicht direct schädlich ist, 
aber bei Abwesenheit des freien Sauerstoffs das Wachsthum 
nicht unterhält. Prof. Knochenhauer aus Meiningen hielt unter 
Vorzeigung eines neuen Instruments (Funkenmesser genannt) 
einen Vortrag über die Fortleitung der Elektricität. Prof. 
Th. Martius aus Erlangen zeigte mehre chinesische Heilmittel, 
eine Probe von gepresstem persischen Safran und von Buyo 
vor, und sprach über Tripeta Arnicicora Loew, als die ange
nommene Ursache der Wirkungen der Arnica. Dr. Baron 
v. Gorupp aus München theilte das Resultat seiner Beobach
tungen der Gallengährung, das ist, die freiwillige Zersetzung 
der Galle mit. Am 20. Sept, zeigte Prof. Martius aus Er
langen Stämme von uncultivirten und cultivirten Theestauden 
aus China vor. sowie Incrustationen von eisernen Kugeln und 
Eisenstangenstücken und Stücken von Kanonenmetall, welche 
man in Elefantenzähnen beobachtet hat. Derselbe hielt einen 
Vortrag über Agaricus albus und das daraus gewonnene La- 
ricin, welches sich als ein eigenthümlicher Körper darin erkennen 
lässt, dass es mit etwas Wasser zu einem Kleister gekocht 
werden kann. Derselbe über das Cantharidin, namentlich über 
dessen Darstellung zur medicinischen Anwendung und über das 
Vorkommen einer grossen Menge Kochsalzes im Canthariden- 
Extract. Hofrath Lachmann aus Braunschweig theilte die Er
gebnisse seiner sechsjährigen Beobachtungen über die klima
tischen Verhältnisse der Brocken-Kuppe mit. Prof. Scherer 
aus Würzburg sprach über den reinen thierischen Schleimstoff 
aus dem schleimigen Inhalte eines neu gebildeten vollkommen 
geschlossenen Sackes in einer Leiche zwischen Trachea und 
Oesophagus. Daran reihten sich Mittheilungen des Dr. Baron 
v. Gorupp aus München über Gallenblasenschleim, und von 
Dr. Merklin aus Göttingen über den Schleim an den an der 
Glandula thyreo'idea bisweilen sich vorfindenden Bälgen. Apo
theker Frickhinger aus Nördlingen theilte Versuche über die 
Einwirkung des Salmiaks auf metallisches Eisen mit. Am 
21. Sept. Dr. Hugo Reinsch aus Zweibrücken eröffnete die 
Sitzung durch einen von Experimenten begleiteten Vortrag über 
das Fortglühen der Metalldrähte im Alkoholdampfe, beschrieb 
dann eine Vorrichtung, um einen fortwährenden elektrischen 
Schlag durch Reibungselektricitat zu erhalten; zeigte hierauf 
eine beim Verkoaksen der Steinkohlen gebildete kohlige Sub
stanz vor; sprach über das Bestreben des Sandsteins, bei grosser 
und andauernder Hitze Krystallform anzunehmen, und zeigte 
endlich von seinem Bruder Otto Reinsch in München gefer
tigte bunte und schillernde Papiere, bei denen die Eigenschaft 
des Terpentinöls und anderer öliger Stoffe, sich auf Wasser 
zu einem schillernden Häutchen auszubreiten, benutzt wird. 
Kaufmann Häcker aus Nürnberg sprach über die Permanenz 
der magnetischen Kraft im Stahle, über das Verhältniss der 
Anziehung zwischen Magnete unter sich und Eisen und über 
das der Tragkraft magnetischer Stäbe und Hufeisen. Apo
theker Trautwein aus Nürnberg zeigte und erläuterte die merk- 
würdigea prodUcte, die er durch Einwirkung des doppelt 
chromsauren Kali und der Schwefelsäure und anderer Agentien 

auf Kartoffelfuselöl dargestellt hat. Am 23. Sept., unter Prä
sident Hofrath Buchner von München. Apotheker Trautwein 
setzte seine Erläuterungen fort. Dr. A. Buchner aus München 
kündigte die Entdeckung einer flüchtigen ölartigen Säure an, 
die er neben der Angelicasäure aus der Angelicawurzel erhalten 
hat und welche der Baldriansäure ähnlich oder identisch ist. 
Prof. Martius sprach über einige Droguen, Tinkal aus China, 
Herba Orygani cretici, Cetaceum, und einen falschen Wallrath 
aus Nordamerika. Dr. Vogel iun. aus München theilte das Re
sultat einer vergleichenden Untersuchung des Aethiops antimo- 
nialis mit. Prof. Klingenfeld aus Nürnberg berichtete von einer 
in einem galvanoplastischen Apparat beobachteten Metallab
lagerung. Dr. Schmidt aus Sonderburg in Schleswig hatte eine 
Schrift eingesendet: Berichtigung einiger von Philologen und 
Chemikern bisher in den alten Schriftstellern misverstandenen 
Stellen, worin er nachweisst, dass die Alten das Platin und 
dessen Bearbeitung gekannt haben.

Section für Miner alogi e, Geognosie, Geogra
phie. Am 19. Sept. (Präsident Prof. Weiss in Berlin.) Con- 
servator Frischmann aus Eichstädt legte vor ein grosses Stück 
Platina, ein Stück Platina mit Chromeisenstein, grünen kry- 
stallisirten Feldspath (Amazonenstein), eine Solenhofer Ver
steinerung (die Geh. Bergrath Noeggerath für lacerta diluviana 
erklärte) , den Doppeldruck einer Qualle. Dr. Kraus aus Stutt
gart las über den Sauerwasserkalk von Cannstadt und die darin 
aufgefundenen Vogelüberreste. Inspector Dr. Haupt aus Bam
berg legte einen Ammoniten aus der Gegend von Bamberg vor, 
welcher in einem Oberen Keupersandsteine gefunden worden 
war. Prof. Kurr aus Stuttgart sprach über die ältesten wahre 
Ammoniten führenden Schichten, welche zwischen Keuper und 
Lias liegen. Geh. Bergrath Noeggerath aus Bonn hielt einen 
Vortrag über die natürlichen Schächte (puits naturels) oder 
geologische Orgelpfeifen (orgues geologiques), und über das Vor
kommen von Eisenglanz im Salzgebirge. Prof. Kurr sprach 
über Dolomit im Jurakalk, deren Bildung er Quellen zuschrieb. 
Am 20. Sept. (Präsident Geh. Bergrath Noeggerath.') Gerichts- 
rath Dr. Redenbacher aus Pappenheim sprach über eine neue 
Species von Pterodactylus aus den lithographischen Schiefern. 
Prof. v. Kobell aus München über die Natur des Achates. 
Dr. Geinitz aus Dresden über Graptolithen, die als Anfang zu den 
Cephalopoden zu stellen seien. Prof. 'Moller aus Utrecht über 
die Höhen der Berge und einiger Krater auf Java und Su
matra. Am 23. Sept. (Präsident Bergrath Schüler aus Jena.) 
Prof. Kurr aus Stuttgart sprach über den Begriff von Forma
tionen und die Vertheilung der Petrefakten innerhalb derselben. 
Er hielt für naturgemäss, die Wiederkehr gleichartiger Bildungen 
(Thon, Sandstein, Mergel, Kalkstein) zur Grundlage für die 
Abgrenzung der Formationen zu benutzen; in Hinsicht der 
Petrefakten bemerkte er, dass zwar manche Genera durch 
ganze Schichten hindurchgehen, jede Schicht aber ihre ganz 
bestimmten Petrefakten (Leitmuscheln) enthalte. Dr. Volger aus 
Göttingen erwiderte, welche Verwirrungen die Annahme von 
Leitmuscheln berbeigeführt habe. Dr. Volger sprach über die 
Veränderungen, welche sich in den normalen Massen häufig an 
solchen Localitäten finden, an welchen man Spuren von Kohlen
säuren-Entwickelung wahrnimmt und über die Verbreitung der 
Kalkstoffe in Thüringen und im nordwestlichen Deutschland. 
Ferner über das Vorkommen von Eisenoxyd in gyps- und salz
führenden Gebirgen. Ferner über die Gosauformation und den 
Karpathensandstein, ihren palaeologischen Charakter und ihre 
Lagerung. Bergrath Schüler hielt einen Vortrag über das Vor
kommen von Bittersalz und kohlensaurem Kalke im bunten 
Sandsteine bei Jena, und machte auf eine eigentümliche
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Streifen - und Fleckenbildung in einem Sandsteingebirge an der 
Grenze Ungarns aufmerksam.

Section für Botanik, Land- und Forstwissen
schaft. Am 19. Sept. (Präsident Prof. v. Mohl aus Tübingen.) 
Prof. Unger aus Grätz sprach über das Flimmerorgan der 
Vaucheria. Hofrath v. Martius aus München zeigte Palmen
früchte, den Stamm von Sabal mexicana, welcher nach unten 
wächst, vor. Hofrath Koch aus Erlangen sprach über die 
deutschen Arten der Pulsatilla. Am 20. Sept. (Präsident Hof- 
rath v. Martius aus München) berichtete Prof. Unger über eine 
von Dr. Mauz aus Eslingen überreichte Abhandlung über die 
Impfung des Mutterkorns und des Kornbrandes, woran sich 
eine Discussion über Epiphyten anschloss, welche den Beschluss 
herbeiführte, eine Commission zur Untersuchung dieser Krank
heiten zu erwählen. J. W. Sturm aus Nürnberg übergab ein 
Manuscript Flora norica und knüpfte daran Bemerkungen über 
die Ausdehnung des Gebiets über einzelne Pflanzen und über 
die Zusammenstellung der um Nürnberg und Erlangen wilden 
und angebauten Arten. Am 22. Sept. (Präsident Hofrath 
v. Martius aus München.) Dr. Focke aus Bremen, Prof. v. Mohl, 
Hofrath Koch, Prof. Martius aus Erlangen, Prof. Bernhardi aus 
Dreissigacker, Prof. Kurr, Geh. Kammerrath Waitz von Alten
burg, Bergrath Koch, aus Grümmpten, Dr. Blumhardt waren 
bei der Discussion über die Kartoffelkrankheit bethätigt. Am 
23. Sept. Der Präsident Geh. Hofrath Koch aus Erlangen sprach 
über die europäischen Föhren - Arten. Prof. Martius aus Er
langen zeigte einige Droguen, namentlich Samen und ge
trocknete Früchte aus einer chinesischen Apotheke u. A.

Sectio n.für Zoologie, Anatomie, Physiologie. 
Am 19. Sept. (Präsident Prof. Münz aus Würzburg.) Vorträge 
hielten Dr. Harless aus Nürnberg über die Chromatophoren. 
Dr. Rosenhauer aus Erlangen über die Entwickelung und Fort
pflanzung der Elythreen und Cryptocephalen. Prof. v. Siebold 
aus Erlangen über gordius aquaticus. Hofrath Münz über an
geborene Schädelspalte in Folge mangelhafter Entwickelung des 
Riechbeins, über mangelhafte Entwickelung des Riechbeins und 
des Hirns mit doppeltem Hirnbruche durch die vordem Lappen 
der Hemisphären. Am 20. Sept. (Präsident Prof. ». Siebold 
*us Erlangen.) Dr. Schmidt aus Schweinfurt, Versuch einer Er
klärung und Entwickelung der menschlichen Frucht aus einem 
Doppelbläschen. Dr. Fleischmann aus Erlangen über Intraföta- 
tion und Parasitenbildung. Dr. Focke aus Bremen über einige 
Infusorien. Am 23. Sept. (Präsident Medicinalrath Prof. Tour- 
tual ans Münster.) Prof. v. Siebold über die Wanderung der 
Helminthen. Dr. Sachse aus Dresden über naturhistorische Ab
bildungen und ihre Bedeutung für das Studium der Naturge
schichte. Dr. Rumpelt aus Dresden über Verknöcherung der 
Capillargefässe des Gehirns nach einer Bleivergiftung. Medi
cinalrath fourtual über Entwickelung des Riesenkänguruh, wo
bei er auf die Ähnlichkeit der Entwickelung mit der der Vögel 
hinwies und das Vorkommen einer vesicula umbilicalis nahe der 
Geburt zeigte. Am 24 Sept. (Präsident Dr. Focke aus Bremen.) 
Nach Besprechung der Kartoffelkrankheit hielten Vorträge Prof. 
Zenneck aus Stuttgart über das Aufrechtsehen, welches er in 
den Ciliarnerven als sensitiven Hülfsnerven des Opticus begrün
det fand. Dr. Witt aus Erlangen über das Gefässsystern der 
Actinien. Dr. Ried aus Erlangen über peruanische Schädel.

Section fürMedicin undChirurgie. Am 19 §ept 
(Präsident Hofrath Fuchs aus Göttingen.) Dr. Heidenreich aus 
Ansbach sprach über die Beziehung der Myotomie zur Nerven- 
I*ysik.  Prof. Rau aus Bern empfahl zu Versuchen sein Kau
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terisationsverfahren bei engem Kanälen. Prof. Kiewisch v. Rot
terau aus Prag theilte eine neue Theorie des Herzstosses mit. 
Dr. Fabri aus Schorndorf sprach über die Wuthkrankheit. 
Dr. Martius aus Erlangen über die blasenziehenden Mittel. Am 
20. Sept. (Präsident Geheimrath Harless aus Bonn.) Prof. Hey- 
felder aus Erlangen sprach über Nekrose der Kieferknochen 
durch Phosphordämpfe. Dr. Blumhardt aus Stuttgart über 
operative Behandlung veralteter Luxationen des Vorderarms. 
Geheimrath v. Harless über das Nitrum der Alten. Am 21. Sept. 
(Präsident Hofrath Textor aus Würzburg.) Prof. Scherer aus 
Würzburg sprach über die Extractivstoffe des Harns und zeigte, 
dass die grösste Menge des Extractivstoffs ein eigenthümlicher 
dem Blut und Gallenstoff verwandter Farbstoff (Harnfarbstoff) 
ist. Dr. Rösch aus Urach über Pathologie und Therapie des 
Schleimfiebers. Prof. Tourtual über Begründung einer aerosta
tischen Äthemprobe. Hofrath Textor über Hornhauterweichung 
nach Staaroperationen. Am 22. Sept. Der als Präsident fun- 
girende Prof. Heyfelder aus Erlangen sprach über Exarticulation 
des Unterkiefers. Dr. Siebert aus Bamberg über die Bright’sche 
Krankheit. Hofrath v. Adelmann aus Dorpat über einen Fall 
von prolapsus ani. Prof. Kiewisch aus Prag über Ercrescenzen 
der weiblichen Genitalien. Am 22. Sept. (Präsident Prof. Kie
wisch.) Dr. Zenneck aus Stuttgart sprach über eine bequeme 
und leichte Art der Bereitung von Sauerwasser. Dr. Cless aus 
Stuttgart über Behandlung des Typhus. Dr. Heidenreich über 
die pathologisch - anatomischen Ursachen des Kropfes. Dr. Rösch 
aus Urach über die Heilung des Kretinismus. Dr. Engelken aus 
Bremen über die methodische Anwendung des Opiums in ge
ringem Dosen. Am 24. Sept. (Präsident Prof. Rosshirt aus 
Erlangen.) Dr. Halbreiter sprach über Bad Rosenheim in Ober- 
baiern. Dr. Heiden aus Cadolzburg über eine Exostose des 
Kniegelenks und eine spontane Heilung eines Schiefbruchs in 
Mitte des Oberschenkels. Dr. Seitz aus München über den 
Friesei als idiopathische Krankheit. Dr. v. Schallern aus Bam
berg über Pupillenbildung.

Section für Gebur tshülfe. Am 19. Sept. (Präsident 
Prof. Hüter aus Marburg.) Prof. Kiewisch v. Rotterau aus Prag 
hielt einen Vortrag über ein neues operatives Verfahren der 
einfachen Ovarien - Cysten. Prof. Hüter über die Wirkung der 
Zange, besonders über diejenige, vermittels welcher die Stel
lung des Kopfes eine zum Austreten aus dem Becken günstigere 
wird. Am 20. Sept. (Präsident Prof. Kiewisch.) Prof. Ross
hirt aus Erlangen sprach über Vorfall der Nabelschnur. Der
selbe zeigte ein von ihm verändertes Perforatorium vor. Prof. 
Hüter sprach über die Verschmelzung des Mutterkuchens bei 
Zwillingsschwangerschaften, und über die verschiedenen Töne, 
die man bei Auscultation der Schwängern wahrnehme. Am 
24. Sept. (Präsident Prof. Rosshirt.) Der Präsident zeigte eine 
Mole, die in ihrer Höhle viele Haare enthielt, vor, erzählte 
Fälle von Pseudomembranen in der Vagina wahrend der Schwan
gerschaft und stellte die Bemerkung auf, dass die künstliche 
Frühgeburt nur bei mechanischem Misverhältmss zwischen Becken 
und Kindskopf zu rechtfertigen sei. Dr. Zieht aus Nürnberg 
sprach über einen Fall von beobachteten tumores an dem Mutter- 
gründe und an dem Sdwidengewolbe. Am 23. Sept. (Präsi
dent Bath Osamer ans Ansbach.) Prof. Rosshrt sprach über 
seine Methode, die Wendung des Kindes auf einen Fuss zu 
machen. Derselbe über die sogenannte Selbstentwickelung des 
Kindes. Dr. Grimm aus Thedinghausen über einen Fall von 
symphysiotomia spontanea bei einem verengten Becken. — Die 
Liste der antheilnehmenden Gelehrten betrug 445.
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Sa^tgang 1845. ®r. 4. 12 ^lr.

Cetobcr.
Sn^alt: ©ie SSouriftm im Orient. dritter 2CrtiEel. Söon S. ©untrer. — SSlicfe in Äiebge’ö unb in ©lifa’ö ßeben. 2Hö ^Beiträge jur 

ß^araEterijtiE Seiber, unb inöbefonbere jur Sledjtfertigung Siebge’ö inSejie^ung auf alteö, verleuinberifcbeö ©efdpväg über i^n. Son 21. ®. @ber*  
^arb. — ©djriften für baö 83olE Von ©djufelEa. — L’Europe depuis l’avdnement du roi Louis-Philippe, par B. H. R. Capefigue. — 9Äaria 
SRagbalena. Sin bürgerliches Srauerfpiel in brei 2lcten. Son g. Hebbel. — ©ie SBelt als SSBille unb Sorftellung. Son 21. Schopenhauer. Zweite 
burchgängig verb. unb verm. 2luflage. — SageSliteratur. Son ©. 9)1 arbach- — ©plvefter Sorban. ^weiter 2trtiEel. Son 3i°rencour^ 
— Nhe Englishwoman in Egypt, being letters from Cairo during 1842—44, with E. W. Lane, by his sister (Mrs. Poole). — Sirol unb 
ber bairifchs franjöftfdje Sinfall int S- 1703. 21 uö archivalifchen unb anbern gebrühten unb ungebrudEten Sluellen bearbeitet von 3L 91. Sager. — 
9ieue SÖtardjen von S. 2Cnberfen. 21. b. ©än. von 8e $>etit. Son 2lmalie SBinter. — ©ie Sereinigten Staaten von Sorbamerifa von g. v. 
gtaumer- 3>veiter 2(rtiM. —• Sageöliteratur. Son O. 9Rarba^. — Henriette $anEe nnb bie beutle SbpUe. Son g. ®. Äüh_ne. — ÜftbctiL 
■Die Sbee ber Schönheit unb beö ÄunfhverfS im Std^te unferer 3eit. ©argeftellt von Sb-_ SDlunbt.. — Der ^Jietift. Sin religiofer Zeitroman in 
16 SIracten von Sean $)aul. Sn beffen Sgchlafi vorgefunben. — ©ie Shampagnerrebc eines englifdjen SRinifterS. — geben, SBerE unb Zeitalter 
beö SbucpbibeS. 2Äit einer Sinteitung jur 2lftbetiE ber biftorifdien Äunft überhaupt. Son SB. Stofcher. 1. Sb. Son Ä. Bimmer. — iDerSefu= 
Sßiber ober bie unerhörte Segenbc von bem Urfprung beS vierhörnigen SefuitenhütleinS von Sodann gifchart (geft. 1589). 2Cufö neue jum ©rucE 
beförbert burch @h- Schab. Son Ä. ®. £ el big. — STomanliteratur. — Sheologifche Senfurlüde in ber Ausgabe von ©oethe’S SßerEen. Son 
v. b. — Die beutfehen Cprifer beö Sa^reS 1844 unb 1845. ^weiter 2lrtifel. — SageSliteratur. Son SD. 9R a r b a dj. — Sei ©elegenljeit ber 
2lnfünbigung einer 2lu$gabe von 2luguft Sßilhelm von Schlegel’3 fämmtlichen SßerEen. Son Sarnhagen von Snfe. — ßebenöjtubien, ober: 
9Rein Seftament für 9Äit= unb 9lad)welt. Son S- Sh- 21. ^einroth- 9Äit einer Sorrebe von ®. ^ermann. — ©ie „Sunday Times" überfein» 
rid} 3fd)oEEe unb beutfehe Srjkhung. — ÄoömoS. Snttvurf einer pfypfifdjen SBeltbefchreibung von 21. v. £umbolbt. 1. Sb. — Äaifer griebrid? IL 
Sin Seitrag jur Serichtigung ber Xnfichten über ben Sturj ber £oi)enftaufen. 9Rit Senugung hanbfchriftlicher Sluellcn ber SibliotheEen ju 9tom, 
sparte, SBicn unb 9Rün^enz verfaßt von M. $öfler. — SReifcliteratur über Snglanb. Zweiter unb Ic^ter 2lrtiEe(. — Sageöliteratur. Son 
D. 9Rarba^. — 9loti$en; WUSceUen; JBibliügtßp^ie; &ttetmrifd)e SCnjeigen u.

Son biefer äeitfehrift erf^eint täglich außer ben Seilagen eine Kummer unb fte wirb in SBodjenlieferungen, aber auch in 9Ronatöljeften auö*  
gegeben. Sin 
tvirb mit ben SSIättetn für liternrifcbc Unterhaltung unb ber $sft£ von £)Een auggegeben. Snfertionggebühren für ben Staunt 
einer gefpaltenen Beile 2% 9tgr. Sefonbere 2lnjeigen tc. werben gegen Sergütung von 3 Shim, ben SBIättern für
Unterhaltung beigelegt.

geizig, im Sovember 1845.

Soeben erfchien im Serlage ber ÄoUe’f^en Such', Äunft= unb 
9ÄufiEalien' ^anblung in SßolfenBÜftcl unb ift in allen Suchhanb= 

lungen vorrätig:
2Ulae ber alten Welt

von

Ifte Lieferung.
Snth-: .Starte von Palaestina; Aegyptus; draecia; Re

gionen in ter Ruphratem et Indum.
©auber brof^itt. $Jrei$ 5 SRgr., ober 4 g®r.

©er ganje auf bag correctejle gejeichnete 2(tlag tvirb in 3 ßieferungen 
ä 4 Slatt binnen wenigen SRonaten erfcheinen.________

Bei C. Gerold & Sohn, Buchhändler in Wien, ist soeben er
schienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Die
angeborenen VerrenKungen.

Von
Ludwig Joseph Melicher9

Doctor der Medicin und Chirurgie u. s. w. 
/Bit jwei iitf)09taphirten ®afdn.

Wien, 1845.
Gr. 8. In Umschlag brosch. Preis 1 Thlr. 20 Ngr.

(1 Thlr. 16 gGr.)
den bisher so geringfügigen, zerstreuten und ungenügenden lite

rarischen Hülfsmitteln über den Gegenstand dieser Schrift entstand 

das Bedörfniss einer genauem Erörterung der darin 
abgehandelten krankhaften Zustande. P* s aber
war noch kein einigermassen vollständiges Werk er
schienen, welches sämmtliche bisher bekannte angeborene Ver
renkungen gründlich und allseitig beleuchtet atte. . Unserm Herrn 
Verfasser gebührt sonach das Verdienst, der Erste diese Hemmungs
bildungen oder Krankheiten der i an. .n neugeborenen Kin

dern gründlich und ausführlich bearbeitet zu haben.

In Bauin^ärtner’H Buchhandlung ZU Leipzig ist wieder complet 
erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dritter Abdruck 
des 

Corpus iuris civilis 
recognoverunt adnotationibus criticis instructum ediderunt 

Dr. Albertus et Dr. Mauritius Fratres Kriegelii, Dr. Aemilius 
Herrmann, Dr. Eduardas Osenbrtiggen.

Editio stereotypa.
Opus uno volumine absolutum

Ladenpreis des compl. Werkes auf Velinp. 4y2 Thlr. — auf 
Schreibp. mit breitem Rande G Thlr.

Die Vorzüge dieser Ausgabe sind schon hinlänglich bekannt und wer
den durch den abermals nöthig gewordenen neuen Abdruck bestätigt.
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Theologie.
Schriften von Heyd, Matthes und Galle.

(Fortsetzung aus Nr. 266.)
Dass aber den Melanchthon. dessen Herz doch so 
redlich an der evangelischen Sache hing, so ungemes
sener Tadel, und unerachtet seiner anerkannten und 
immer wieder in Anspruch genommenen Befähigung, 
die Sache der Protestanten zu vertreten, so bitterer 
Hass bis an sein Lebensende, ja über dasselbe hinaus 
verfolgte, daran war theils eben die hohe Stellung, 
welche er * einnahm , theils die Offenheit schuld, mit 
welcher er immer handelte. Er hatte ein argloses Ge- 
müth, und ein solches kann sich fast nie von der 
Schlechtigkeit der Menschen überzeugen; und wenn es 
auch öfters von dem Gefühl derselben durchdrungen 
ist, so gibt es sich doch immer wieder vertrauend hin, 
und wird immer wieder getäuscht. Es fehlte Melan
chthon, so oft er auch mit Politikern zu verkehren hatte, 
ganz an dem, was man diplomatischen Sinn heisst; 
er blieb offen , und seine Offenheit ging zuweilen in 
eigentliche Treuherzigkeit über. Darum wurde der bis 
in den innersten Grund redliche Mann immer wieder 
getäuscht, darum oft für unredlich gehalten; und das, 
was ihn vor Gott mit Preis und Ehre schmückt, war 
der Grund so vielfacher Verunglimpfungen und Ver
folgungen für ihn von Seiten der Menschen. Dass er 
in der Verminderung und Verkleinerung des Gegen
satzes zwischen den Katholiken und Protestanten oft 
Schwächen zeigte, das lässt sich nicht läugnen; aber 
Ref. möchte diesen Fehler, der bei Luther in grösse
rem Maasstabe bemerkt wird, nicht mit dem Verf. (S. 
131) ein unehrliches Spiel nennen. Es bleibt eine von 
der Noth und dem Kummer abgedrungene Schwäche.

Der gleiche Edelsinn, welcher Melanchthon in sei
nen Bestrebungen, das Einheitsband zwischen beiden 
Kirchen nicht ganz zei rissen zu sehen, leitete, ist auch 
bei den Veränderungen wahrzunehmen, die er in Ab
sicht auf die Lehrbestimmungen vornahm. Hier ver- 
räth es freilich einen grossen Mangel an diplomati
schem Takte, wenn er Aktenstücke und Bekenntnisse, 
wie die augsburgische Confession und deren Apologie, 
nachher verändert herausgab, gleich als hätte er noch 
ein Recht an diese Documente, von welchen er doch 
wissen konnte, dass sie der gesammten Kirche ange- 
hörten, obgleich er Verfasser derselben war. Einer 
Täuschung gab sich Melanchthon jedenfalls dabei hin, 

entweder hielt er sie nicht für Glaubensbekenntnisse, 
oder er hoffte, die ganze protestantische Gemeinschaft 
sei mit ihm in der Erkenntniss fortgeschritten. Beide 
Annahmen aber mussten ihm bei irgend welchem Nach
denken als irrig erscheinen, und so behält diese Ver
änderung immer den Schein einer blossen Willkür. 
Dass ihn übrigens nicht verwerfliche Absichten leite
ten, sondern einzig sein fortgeschrittenes Bewusstsein, 
das zeigt sich deutlich an den beiden Hauptverän
derungen, welche er mit seiner Lehre vornahm. Denn 
zur gleichen Zeit, als er in der Abendmahlslehre sich 
den Schweizern näherte, entfernte er sich von ihnen 
durch das Aufgeben der absoluten Prädestinationslehre; 
zu gleicher Zeit, als er durch Annahme des sogenann
ten Synergismus den Katholiken günstig zu sein schien, 
entfremdete er sich von ihnen durch Entfernung von 
der streng-luther’schen Abendmahlslehre. Es ist also 
gewiss irrig, wenn man auf irgend eine "Weise voraus
setzen wollte, Melanchthon habe sich in solchen Din
gen durch äussere Gründe bestimmen lassen. Es war 
lediglich die Macht der Überzeugung, welche ihn in 
seinen theologischen Ansichten leitete. Diese Gesichts
punkte hat übrigens der Verf., so nahe sie liegen, bei 
der Darstellung dieser Verhältnisse unberücksichtigt 
gelassen.

Dagegen ist es mit Dank zu erkennen, dass er 
uns die Ränke klar vor Augen legte, unter welchen 
Melanchthon in der Sache mit Cordatus, Schenk, Lem- 
nius und Sadolet zu dulden hatte, wobei er selbst von 
Luther nicht immer gerecht behandelt wurde (S. 171— 
190). Ebenso zweckmässig ist es, dass der Verf. S. 
198 ff. über das Verhältniss der Doppelehe des Land
grafen und die dadurch veranlasste Krankheit Melan- 
chthon’s einen so genauen Aufschluss gegeben hat, wel
cher abermals die Gewissenhaftigkeit und Aufrichtigkeit 
Melanchthon’s im schönsten Lichte erscheinen lässt.

Mit dem Religionsgespräch zu Woims lo40/41 be
gann Melanchthon offenbar eine entschiedene Haltung 
bei den Vergleichsverhandlungen anzunehmen, wie dies 
auch aus der Darstellung des Verfs. unzweifelhaft her- 
vor<*eht.  Woher diese Veränderung, dieses festere Be
harren bei den Einzelheiten kam, erfahren wir aber 
nicht näher. Nur in einer Note hören wir selbst die
sen Vorsatz in einem Briefe an Camerarius vom 11. 
Nov. 1540 aussprechen mit dem Beisatze: quod eo fa- 
ciam facilius, quia desii de principum voluntatibus 
cogit<* re? eoque animum habeo tranquilliorem quam an- 
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tea (S. 207). Es scheint aber, dass ihn zu dieser fe
stem Haltung auch die Überzeugung geführt habe, 
wie fruchtlos alle diese Vergleichsversuche bei dem 
entschiedenen Auseinandergehen beider Theile für jetzt 
bleiben müssen ; und ohne Zweifel lassen sich dafür 
in Melanchthon’s Schriften Belegstellen auffinden. Auch 
wäre in diesem Abschnitt bei Seite 211 mehr hervor
zuheben gewesen, ob Calvin wirklich die Confessio va- 
riata bei jener Vergleichsverhandlung oder die ur
sprüngliche unterschrieben habe, da hierüber bekannt
lich ein noch nicht geschlichteter Streit obwaltet. Das 
Wahrscheinliche dürfte sein, dass Calvin früher zu 
Strasburg, wenn er ein Bekenntniss unterschrieb, vgl. 
S. 340, die unveränderte Confession unterschrieb : und 
steht dies fest, so hat es wenig zu sagen, ob und wel
che Ausgabe er zu Worms 1540/41 unterzeichnete, da 
es von vorneherein klar ist, dass er gegen die Variata 
nichts einzuwenden hatte.

Gewiss aber ist es ein Beweis von der Selbstän
digkeit Melanchthon’s und von seiner, allem Unedlen 
fremden Richtung, wenn er auf dem schwierigen Ge
spräche zu Regensburg von Seiten des Kurfürsten so
wol als des Kaisers mit mistrauischen Augen be
trachtet wurde; und wenn wir von hier aus vernünf
tigerweise auch rückwärts blicken dürfen, so ist es ge
wiss als ein unbilliger Vorwurf zurückzuweisen, wenn 
Hagen diesen Mann mehr als einmal höchst verächtlich 
den Schildknappen Luther’s nennt. Wohl war er von 
der übergewaltigen Persönlichkeit Luther’s in den er
sten Jahren seines Aufenthaltes in Wittenberg vielfach 
bestimmt; aber soweit entwürdigte sich Melanchthon 
nie, dass er zu irgend einer Zeit das blinde Werkzeug 
eines Menschen oder einer Partei gewesen wäre; um! 
gewiss ist in solchen Urtheilen Hagen’s historischer 
Sinn durch eine Brille bestimmt worden. Was der 
Verf. S. 279 und 280 über die steigende Geltung Me
lanchthon’s und das abnehmende Ansehen Luther’s in 
den letzten Jahren vor und den ersten nach dem Tode 
des letztem sagt, und dass die Melanchthon’sche An
sicht damals den ersten Platz in der protestantischen 
Welt eingenommen habe, beruht gewiss auf einer rich
tigen Anschauung und erklärt zum Theil die Reaction, 
welche sofort nicht für Luther, sondern für seine Ein
seitigkeiten und Härten seiner dogmatischen Auffassung, 
ja über dieselben hinaus, entstand und sich fortsetzte, 
bis sie gegen Ende des Jahrhunderts den fast unbe
strittenen Sieg erhielt. Um so wünschenswerther wäre 
es aber gewesen, wenn Hr. M. über diesen äusserst 
wichtigen Wendepunkt in der Geschichte des Prote
stantismus und Melanchthon’s nicht nur flüchtige Be
merkungen hingeworfen, sondern gerade hier recht 
sorgfältig die Quellen der Reformationsgeschichte eruirt 
und mit pragmatischem Blicke diesen Gegenstand zur 
klaren geschichtlichen Anschauung erhoben hätte. Ref. 
behält sich vor, wenn nicht von anderer Seite es ge

schehen sollte, wozu er hiermit ermuntert haben will, 
selbst seiner Zeit genauere Nachforschungen darüber 
anzustellen und sie am geeigneten Orte mitzutheilen, 
indem er überzeugt ist, dass gerade die historisch-psy
chologische Darlegung dieses Umstandes für unsere, 
an Gegensätzen so reiche Zeit ungemein viel Belehren
des und Warnendes darbietet.

Dass Melanchthon mit den Eiferern für die streng- 
luthersche und hyperluthersche Ansicht vom Abend
mahl, dass er mit einem Westphal, Gallus und Timann, 
der Hardenberg die Formel, das Brot sei der wahr
haftige, wesentliche und gegenwärtige Leib Christi.-zur 
Unterschrift vorlegen konnte, nicht übereinstimmte , ist 
vollkommen klar, und durch die unzweideutigsten 
Äusserungen Melanchthon’s erwiesen. Wenn aber Hr. 
M. nicht nur S. 347 sagt, dass Melanchthon von An
fang an mit Calvin bedeutend sympathisirt habe und 
mit seiner Ansicht vom Abendmahl ganz zufrieden war, 
wenn er S. 348 hinzusetzt, was Calvin öffentlich lehrte, 
sei im Stillen schon längst Melanchthon'» innerste 
Überzeugung gewesen, wenn er S. 349 behauptet, Me
lanchthon habe im Herzen völlig mit Calvin überein
gestimmt: so muss Ref. dagegen entschiedene Beden
ken äussern. Denn einmal erklärt Melanchthon nir
gends, auch nicht in vertrauten Briefen, dass er ganz 
auf Calvin*»  Seite stehe, und ebensowpnig erklärt er 
dies irgend einmal dem Genfer Reformator. Somit ist 
das, was der Verf. so zuversichtlich behauptet, ein 
argumentum ex silentio9 und mit dieser Beweisart steht 
es bekanntlich in den meisten Fällen misslich. Viel
mehr geben Melanchthon’s Äusserungen zu erkennen, 
dass er sich bei dem nachlutherschen Sacraments- 
Streite in einem ähnlichen Verhältniss befand, wie 
Brentz hei dem Osianderschen Streite über die Recht
fertigung, Brentz hatte sich, wie auch Hr. M. S. 328 
zugibt, mit der Rechtfertigungslehre der Wittenberger 
nie ganz befreunden können. Als daher der Osiander- 
sche Streit angefacht wurde, trat er als Vermittler auf, 
weil er in der Osianderschen Lehre etwas Gutes fand, 
wodurch er die Luthersche Lehre fortgeführt und ihrem 
richtigen Ausdruck genähert sah. Dennoch war er 
weit entfernt, von der Lutherschen Rechtfertigungslebre, 
deren Kern durch Osiander bedroht war, abzufallen. 
So war Melanchthon der Lutherschen Lehre, insofern 
sie eine wahre und wirkliche Gegenwart verlangte, 
wesentlich zugethan: aber über die physische Verbin
dung des Leibes Christi mit dem Brote und über die 
Ubiquitätslehre hatte er seit 1531 seine Bedenken. Die 
Auswüchse der Hyperlutheraner aber musste er ge
radezu verwerfen. Dagegen war er gewiss auch nicht 
einig mit Calvin, wenn bei diesem es blos auf einen 
Genuss des Geistes Christi hinauslief, und der wahre 
Genuss durch eine Erhebung der Seele in den Himmel 
vermittelt wurde, Christus also doch nicht als der Gott
mensch im Abendmahle gegenwärtig war. Aber warum 
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opponirte er dem Calvin nicht? Theils weil er in 
einem Hauptpunkte mit ihm einstimmig war. theils weil 
die Sachen so standen, dass eine Vermittelung weder 
von diesem noch von den Lutherschen Eiferern ange
nommen worden wäre, er also auf beiden Seiten sich 
dem Ketzergeschrei ausgesetzt hätte. Er schwieg also, 
zumal er die Erfahrung bei Brentz gemacht hatte, wie 
wenig dieser mit seinem Vermittelungsversuche bei den 
Eiferern gut angekommen war; er schwieg, weil er 
auf diese Weise noch Einfluss in der sächsischen Kir
che behalten konnte, auf jede andere Weise aber sich 
in einen für seine Wirksamkeit verderblichen, endlosen 
Kampf eingelassen hätte. Und fürwahr der Mann, 
welcher bisher so vielfach wegen anderer Kleinigkei
ten aufs bitterste angefochten wurde und mit seiner 
Ansicht nie zurückhielt, lernte es nicht zu frühe, dies
mal sich stille zu halten, da sein Ansehn ohnehin so 
vielfach zu erschüttern versucht worden war. Hier 
war dieses akademische tntynv gewiss ganz an seinem 
Platze, da der edle Greis ungeachtet desselben noch 
so viele Anfechtungen in dieser traurigen Phase des 
Streites zu erdulden hatte. Wenn endlich der Verf. 
S. 379 sagt, Melanchthon habe sich aus Veranlassung 
des Streites, in welchen Hardenberg mit Hesshus ge- 
rieth, entschlossen, bei der projectirten Disputation in 
Bremen sich offen für den Calvinismus zu erklären: 
so ist ein Beweis für diese Behauptung nicht gegeben. 
Für einen solchen wird er gewiss jene Äusserung Me- 
lanchthon’s in dem Briefe an Hardenberg vom 1. März 
1560 nicht erklären, wo es heisst: Tibi etiam kortator 
sum, ut, si te in certamen rocabunt^ postules quoque con- 
cedi, ut accersas Petrum Märtyrern, me et alias quos- 
dam amicos. Denn hiermit spricht Melanchthon blos 
aus, dass er sich mit den Calvinisten vertragen könne, 
nicht aber, dass er mit der Formel Calvin’s und allen 
Nebenbestimmungen derselben einverstanden sei. Da
für war Melanchthon zu selbständig. Er wollte dort 
nicht den Calvinismus vertheidigen, sondern gewiss 
nur die Härten und Übertreibungen der Lutherschen 
Partei bekämpfen, w ie denn auch ihm und seinen Schü
lern nie der Calvinismus, sondern nur der Krypto-Cal- 
vinismus zur Last gelegt wurde. — Sehr werthvoll ist 
die Charakteristik Melanchthon’s und besonders der 
Überblick über seine Verdienste um die Wissenschaft, 
welchen Hr. M. zum Schlüsse noch gibt, und woraus 
erst recht die Grosse dieses Reformators erkannt wird. 
Wünschenswerth wäre freilich hierzu ein vollständiges 
Verzeichniss und eine Charakteristik seiner Schriften 
gewesen; allein die hätte ein Werk für sich geo-eben, 
und so kann Ref. nur wünschen, dass eine sotche Ar
beit zur vollständigen Würdigung Melanchthon’s von 
irgend einem genauen Kenner seiner Schriften unter
nommen werde.

Übersehen wir die Arbeit von Hr. M., so ist of
fenbar ihm zuzugeben, dass er ein verdienstliches Werk 

geschrieben hat und mit Lust und Liebe seinem Ge
genstände nachgegangen ist. Der Stil ist klar und 
übersichtlich, und einige Capitel, wie das 11. und 18., 
sind wahre Muster der Darstellung. Ref. erlaubt sich 
nur noch einige Irrungen zu bemerken, welche im 
Druckfehler-Verzeichniss nicht berichtigt sind. S. 23, 
15 nämlich muss nothwendig griechische Sprache ge
lesen werden statt hebräische, denn nur für die erstere 
wurde er angestellt, in der letztem zeichnete er sich 
nicht besonders aus (vgl. Corp. Ref V, 1 p. CXLIX.). 
S. 79, 9 v. u. ist zu lesen 1526 statt 1529. S. 110, 11 
muss 14. Mai ein Irrthum sein, denn am 21. März soll
ten die Theologen ja bei dem Kurfürsten sein. — Nicht 
S. 149, sondern in dem, was S. 160 steht, zeigte sich 
der Scharfsinn und das gute Urtheil des Kurfürsten, 
sein Eigensinn aber namentlich in dem S. 266 ff. Er
zählten. Endlich ist S. 161. 7 v. u. behauptet, Melan
chthon sei seit 1531 Bucern und der schweizerischen 
Lehre geneigter geworden ; aber nachgewiesen ist dies 
nicht, obgleich es nicht unwahrscheinlich ist, dass die 
Schrift Oekolampad’s: Dialogus de coena domini einen 
tiefen Eindruck auf ihn machte. Es ist aber in histo
rischen Dingen immer misslich, etw-as als Factum aus
zusprechen, was doch nur auf eine vielleicht zu sub- 
jective Weise combinirt worden ist.

Nr. 3. Ein Jahr früher, und somit ganz unabhängig 
von Matthes geschrieben, erschien das Werk des Hrn. 
Friedrich Galle, eine Überarbeitung einer im Jahre 1837 
zwar nicht des Preises, aber doch der Veröffentlichung 
durch den Druck würdig befundenen Preisaufgabe des 
Verfassers über die Veränderungen im Lehrbegriffe 
Melanchthon’s, welcher nun als erster Theil eine Cha
rakteristik Melanchthon’s des Theologen vorangeht. 
Dieser Theil umfasst sieben Capitel, in denen uns Me
lanchthon’s Vorbildung zur Theologie , seine Thätigkeit 
für dieselbe, sein Charakter und seine Frömmigkeit, 
sein Verhältniss zu Luther, sodann seine exegetischen, 
kirchenhistorischen und dogmatischen Leistungen ge
schildert werden. Die selbständige Stellung des zwei
ten Capitels, welches man allerdings unter die drei letzten 
vertheilt erwartet, entschuldigt der Verf. S. IV damit, 
dass er irgendwo eine Übersicht über die wichtigsten 
Leistungen Melanchthon’s für die Theologie geben wollte. 
Diese Entschuldigung wäre dann stichhaltig, wenn Hr, 
G. in diesem Abschnitte Ergebnisse von Forschungen 
mitgetheilt hätte, welche sich unter die genannten Ca
pitel nicht schicklich bringen hessen. Dies wäre der 
Fall gewesen, wen« er an dieser Stelle, wo es der 
Zusammenhang »d< ers‘en ^P,tel gebot, den Ein- 
fhiss der philologischen und philosophischen Bildung 
Melanchthon’s auf seine Theologie geschildert hätte, 
und damit erst ein Überblick über seine Thätigkeit für 
die Theologie verbunden worden wäre. Dann hätte 
auch die Betrachtung des Stils unsers Reformators, 
welche der Verf. jetzt als Anmerkung mittheilt, ihre 



1072

organische Einreihung bekommen 3 während sie nun 
wie auf der verlorenen Schildwache steht. Und wie 
viel Treffliches sich über diesen Einfluss der humani
stisch-philosophischen Bildung Melanchthon's auf seine 
Theologie sagen liess, wie viel fruchtbare Gedanken 
über die protestantische Theologie, über ihren Ursprung 
und ihren innigen Zusammenhang mit der übrigen wis
senschaftlichen Bildung, wird, wie jeder Theolog, so 
der Verf. insbesondere zu ermessen wissen. Übri
gens hat derselbe in diesem Capitel. nicht nur die dog
matischen Werke Melanchthon s reicher und vollstän
diger aufgeführt als Matthes, sondern auch seine po
lemischen und symbolischen Schriften dazu gezogen, 
welche wir bei Matthes vermissen. Es wird überhaupt 
sehr verdienstlich sein, wenn wir recht bald aus der 
Hand Bretschneider’s, der sich schon so viel Verdienst 
um Melanchthon erworben hat, ein vollständiges und 
chronologisch geordnetes Verzeichnis.? der Schriften 
Melanchthon’s erhalten. Nur dürfte es nicht ein trocke
ner Index sein, weil aus einem solchen derjenige, wel
cher das Studium der Schriften dieses Mannes nicht 
zur Lebensaufgabe gemacht hat, äusser dem Staunen 
über diese Polygraphie wenig reellen Gewinn ziehen 
könnte: sondern bei einer solchen Arbeit erwarten wir 
neben der Menge der Ausgaben und der Dauer ihres 
Gebrauchs einige Umrisse über den Inhalt jeder Schrift 
und Mittheilung der interessantesten Stellen, ohne ge
rade eine solche Breite zu wünschen, in welcher sie 
von Zwingli’s Schriften in dem historisch literarischen 
Anhänge von L. Usteri zu der Lebensbeschreibung des 
Reformators von J. C. Hess (Zürich 1811) gegeben 
worden sind.

In diesen ersten Theil hat Hr. G. viele biogra
phische Notizen über Melanchthon eingestreut, welche 
zum Theil eine Ergänzung dessen bilden, was wir in 
der Arbeit von Hrn. Matthes lesen. Aufgefallen ist es 
aber dem Ref., dass keiner dieser beiden Schriftsteller 
das Schriftchen von Heyd, das für die Jugendgeschichte 
des Reformators eine so reichliche und verlässliche 
Ausbeute darbietet, gekannt zu haben scheint, während 
es doch schon 1839 in der Verlagshandlung von Fues 
erschien und schon früher in der Tübinger theologischen 
Zeitschrift mitgetheilt war.

Im dritten Capitel hebt der Verf. in ansprechender 
Darstellung und Verknüpfung als Hauptzüge des Cha
rakters Melanchthon’s die Innigkeit und für Gäste sel
tene Behaglichkeit seines Familienlebens, die Gemüth- 
lichkeit und Treue des edeln Mannes in freundschaft
lichen Verhältnissen, seine grosse und ungeheuchelte 
Bescheidenheit bei so ungemeinen Gaben, seine Sanft- 
muth und Milde, die nur durch flüchtige Aufwallungen 
des Zornes zuweilen unterbrochen wurde, seine wohl- 

thuende Friedensliebe, die freilich zuweilen — und 
darin lag seine eigentlich schwache Seite — in tadelns- 
werthe Nachgiebigkeit ausartete, vor allem aber seine, 
zwar nicht ganz von dem Aberglauben jener Zeit frei
gewordene, aber reine und durchaus lebendige Fröm
migkeit hervor, durch welche er seinen Hörsaal zu 
einem Betsaal umschuf, welche ihn zu einem andächti. 
gen und demüthigen Besucher des öffentlichen Gottes
dienstes machte, welche in sein Hauswesen Disciplin 
und Ordnung ohne Strenge und Herbigkeit einfiihrte« 
welche ihn zwar nicht so gewaltige und heroische, wie 
Luther, aber um so mehr schwere stille und anhal- 
tende innere und äussere Kämpfe siegreich bestehen 
lehrte und welche ihn bei dem tiefsten religiösen Ernste 
doch ferne hielt von allem straffen Rigorismus, von 
aller pietistischen Engherzigkeit.

Von besonderer Wichtigkeit ist das vierte Capitel, 
welches das Verhältniss Melanchthon’s zn Luther be
schreibt. Diese Freundschaft verläuft, wie Ref. glaubt, 
dass sie der Verf. hätte eintheilen können, in drei 
Zeiträumen nach ihren besondern Phasen. Der erste 
dürfte von 1518—1521 gehen. Hier wird Melanchthon 
zuerst mit Liebe und Bewunderung von Luther umfasst, 
und ist mit Begeisterung und fast kindlicher Ehrfurcht 
gegen ihn erfüllt, wie Verf. durch viele Stellen nach
weist. Melanchthon ergreift in dieser Zeit mit Lust die 
Theologie, und schreibt Streitschriften, in denen Lu- 
ther’s Geist athmet. Aber seit dem Frühjahr 1522 ver
schwindet dieser theologische Eifer plötzlich (S. 113), 
und dies ohne Zweifel durch die Erfahrungen, welche 
mit den himmlischen Propheten gemacht wurden. M«- 
lanchthon sah an diesen, sowie an Karlstadt, Cella- 
rius und andern Schwärmern, wohin die Verachtung 
der Humaniora führe, und wurde nun erst recht seines 
Berufes für diese Wissenschaften inne« End eben 
durch diese Erfassung seiner eigentlichen Bestimmung 
kühlte sich auch seine Begeisterung für Luther ab, 
obgleich seine Freundschaft blieb (S. 118). Hierzu 
kam denn freilich auch das .Gefühl, wie schwierig das 
Geschäft der Theologie in diesen gährungsvollen Zeiten 
sei. „Der jugendliche Rausch (S. 121) war verflogen; 
er stand mit der innigsten Sehnsucht nach Eintracht 
und friedlich besonnener Entscheidung in den religiö
sen Stürmen, die sich erhoben hatten." In diese Zeit 
fallt sein Freundschaftsbund mit Camerarius, der gleich
sam sein anderes Ich wurde, und es entfallen ihm zu
weilen tadelnde Äusserungen, von denen auch Luther 
betroffen wurde, dessen Heftigkeit und Leidenschaft
lichkeit er nicht billigen konnte, so hoch er ihn auch 
achtete. Denn Luther mischte gern Persönlichkeiten 
in seine Schriften, und das wollte Melanchthon ver
mieden wissen.

(Der Schluss folgt.)

^«runtwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena» Druck und Verlag von F. A. Urockbaus in Leipzig.
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So, selbständiger geworden, beginnt die zweite Periode 
bis zum Jahre 1536. Hier trat der Unterschied der 
Anschauung Melanchthon’s im Streit wegen der Visita
tions-Artikel hervor; allein Luther hing dennoch an 
Melanchthon, schützte ihn sogar, un/ Melanchthon 
vertraute auf Luther’s biederes Gemüth, und drückt 
überall seine grosse Thcilnahme an Luther’s Leiden 
aus. Seit 1528 wurde das Verhältniss beider Männer 
wieder vertraulicher, obgleich Melanchthon’s Hypochon
drie die Sachen oft trüber ansah, als sie waren (S. 
130). Im Jahre 1537 drohte durch den Streit des Cor- 
datus eine Spaltung, wurde aber glücklich beseitigt, bis 
im Jahre 1544 neue Entfremdung wegen des Abend
mahls eintrat. Dass jedoch auch diese Entzweiung 
glücklich beigelegt wurde, zeigt nicht nur die Reise 
Melanchthon’s mit Luther im Winter 1545/46, sondern 
auch das schöne Zeugniss, welches Luther noch am 
9. Jan. 1546 in einem Bedenken gibt, wenn er sagt: 
So wäre Philippus ein treuer Mann, der Niemand 
scheuet noch meidet. (Vgl. Matthes S. 256.) So kann 
man trotz der Verschiedenheit der Richtungen und Ge- 
müthsarten doch unterschreiben, was Camerarius edit. 
I. p. 238 über den schönen und unter allen Wechseln 
doch dauernden Freundschaftsbund beider Reformato
ren sagt.

Die Eintheilung, welche der Verf. dem fünften Ca
pitel gegeben hat, ist eben so zweckmässig gewählt, 
als schön durchgeführt und mit treffenden Stellen aus 
Melanchthon s Schriften belegt. Denn der Theolog soll 
nach Melanchthon priniuni grammalicuss deinde dia- 
lectlcus, denique testls sein, und das war Melanchthon 
alles selbst in hohem Grade. Namentlich verwarf er 
die Allegorie für die Erklärung, übte und liess sie nur 
gelten für die Erbauung. Uber die Leistungen des Re
formators für die Geschichte hätte aber derVerf. ohne- 
zweifel noch mehr sagen, noch treffendere Stellen sam
meln können, da Melanchthon bekanntlich ein sehr 
entschiedenes Talent für die Historie zeigte. Dagegen 
finden wir wieder eine reiche Belesenheit in Melan
chthon’s Werken bei dem siebenten Capitel über Melan
chthon als Dogmatiker, das einen schönen Übergang zur 

I zweiten Abtheilung macht. Melanchthon gründete seine 
I Dogmatik ganz auf die Schrift, für die er durch sein 
ganzes Leben trotz der Bekanntschaft mit den freigei
sterischen Richtungen seiner Zeit die entschiedenste 
kindlichste Verehrung behielt. Und zwar war dies bei 
ihm nicht blosser Autoritätsglaube. Melanchthon’s phi
losophischer Sinn war den Zweifeln offener als Luther, 
sah ihnen aber ruhiger ins Angesicht, während Luther 
solche Bedenklichkeiten oft etwas einseitig darnieder
schlug. Dennoch sprach sich Luther nicht selten mis- 
verständlich über die Gültigkeit der menschlichen Ver
nunft aus, während Melanchthon sich in seinen Be
stimmungen consequenter blieb, und in Glaubenssachen 
der Vernunft kein Urtheil zugestand. Und in der That 
aus den competenten Urtheilen Melanchthon’s über die 
Philosophie und ihren Einfluss aufs Evangelium, wie 
wir sie S. 218 ff. lesen, kann auch zu unserer Zeib 
welche mit den Erscheinungen jener Tage so manche 
Ähnlichkeit hat, noch heute vieles gelernt werden. 
Denn wenn auch der Verf. sich über die Ähnlichkeit 
beider Zeitepochen sehr bescheiden ausspricht, so darf 
man nur Hagen’s Werk, „die Reformation und ihre Ge
gensätze“, lesen, um sich zu überzeugen, wie auch 
die Reformationszeit in ihrem Anfänge voll von Zwei
feln war. Man hat daher, wie auch der Verf. es S. 
225 ff. an deutet, Melanchthon gewiss sehr unrecht ge- 
than, wenn ihn die starren Lutheraner einer Buhlerei 
mit der Philosophie beschuldigten, und dieses Urtheil 
sich bis auf unsere Tage erhalten zu haben scheint. 
Aus seinen Schriften, aus denen der Verf. eine Aus
wahl von Aussprüchen S. 229 ff. mitgetheilt hat, sehen 
wir aufs deutlichste, wie Melanchthon nicht nur ganz 
auf dem Offenbarungsboden stand, sondern auch die 
Philosophie, welcher er in ihrem Gebiete allen Werth 
zugestand, ganz von dem Rechte der Kritik überThat- 
sachen der Offenbarung und göttliche Lehren aus
schloss. Überhaupt sah Melanchthon, und das ist an 
einem so reichen Geiste ein überaus schöner Zug, in 
Beziehung auf Inhalt S. 230 f. und Form 8. 240 f. sei
ner dogmatisch-wissenschaftlichen Darstellung immer 
aufs Praktische, vermied alles Versteigen in unprak
tische Höhen, und beantwortete Fragen der Curiosität 
und des Vorwitzes nie, sondern beschied sich damit, 
dass wir nicht Alles hienieden wissen können noch wis
sen sollen. In Nebendingen war er sehr gelind, in 
Hauptdogmen war er so entschieden, dass er sogar 
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die Verbrennung Servet’s billigte. Dieser Zug erweist 
sich auch in seinem Benehmen bei so vielen Colloquien. 
So gewiss es hier ist, dass seine Nachgiebigkeit und 
Friedensliebe oft Anstoss bei den Ängstlichen erregte, 
so war er doch nie Willens, irgend einen Hauptpunkt 
der evangelischen Lehre preiszugeben.

Der erste Abschnitt des zweiten Theils über freien 
Willen, Gnade und Vorherbestimmung wird vomVerf. 
passend mit Luther’s Auftreten gegen die Werkheilig
keit und Selbstgerechtigkeit der Möncherei eingeleitet. 
Ernstes Streben nach Gerechtigkeit vor Gott hatte ihn 
bei der in Gang gebrachten Lehre von der hienieden 
nie zu besiegenden Ungewissheit über sein künftiges 
Loos fast zur Verzweiflung gebracht, als jene Erinne
rung eines alten Klosterbruders an den Artikel von 
der Vergebung der Sünde ein neues Licht in ihm ent
zündete, dessen Hamme bei fortgesetztem Studium der 
Schrift und der Werke Augustins, die ihm erst nach 
dieser Wiedergeburt wichtig wurden, in seinem Geiste 
immer heller leuchtete. Der Kampf gegen den Pela- 
gianismus der Kirche auf der einen und gegen die 
trübe Möncherei auf der andern Seite war es, zu dem 
er sich von nun an immer stärker berufen fühlte. Me
lanchthon, in diesen Ideenkreis hineingezogen und von 
der übermächtigen Autorität Luther’s bei seiner grossen 
Jugend gefesselt, sowie durch seine Vorlesungen über 
den Römerbrief darin bestärkt, unternahm es, auf dog
matischem Wege darzulegen, was Luther auf exegeti
schem mit ihm gefunden hatte. Richtig erkannte er 
die Tiefe des menschlichen Abfalls, dass der Verstand 
vom Willen beherrscht sei (S. 254), ja er sprach auch 
dem natürlichen Menschen den Geist ab (S. 253), und 
redete sogar, wie später Flacius, von der Nothwen- 
digkeit der Vernichtung der menschlichen Natur bei 
dem Werke der Bekehrung. Dies musste ihn conse- 
quent auf die Lehre von der Unfreiheit des mensch
lichen Willens und der Prädestination führen, welche 
er bis zum Jahre 1525 in der Baseler Ausgabe seiner 
Loci mit einer solchen Härte festhielt, dass er sich 
noch immer zu dem Satze (edit. Aug. p. 18) bekannte: 
nec in externis nec in internis operibus ulla est libertas, 
sed eveniunt omnia juxta, destinationem divinam, oder 
wie er sich in dem von Luther herausgegebenen Com
mentar zum Römerbrief 1522 ausdrückte: Fit ergo haec 
de praedestinatione brevis et compendiaria conclusio'. 
Juxta praedestinationem omnia eveniunt in omnibus crea- 
turis. Allein seine redliche Dialektik, sein sittliches 
Gefühl, das ihn in den Abgrund, zu dem diese Lehre 
führe und schon geführt hatte, nicht gleichgültig blicken 
liess, ein sorgfältigeres Studium der heil. Schrift und 
der griechischen Kirchenväter, derStreit Erasmus’ und 
Luther’s über diesen Gegenstand, von dem er gleich 
Anfangs einen Gewinn für seine Weiterbildung in ei
nem Briefe an Spalatin erwartet hatte (Corp. Ref.

1. p. 674), waren, wie Hr. G. S. 266—274 noch etwas 
gründlicher hätte ausführen können, die Gründe, welche 
ihn zur Veränderung seiner Ansicht bestimmten, die er 
zuerst 1527 in seinem Commentar über den Colosser- 
brief und in den Visitationsartikeln 1527/28 der Welt 
kundthat. Diese Veränderung bestand aber, wie wir 
aus der S. 275 ff. gegebenen Darstellung ersehen, nicht 
in einem Übertritt zum Erasmischen Pelagianismus, son
dern vielmehr in einer weisen Vermittelung beider An
sichten, welche Melanchthon durch sein ganzes Leben 
beibehielt, indem er gegen seine eigene frühere An
sicht Joh. 8, 44: oiav takp ro iptvdog, ix TÜr tötcov 
btT kehrend, den Menschen Freiheit in leiblichen Din
gen und Fähigkeit zur Erlangung der Gerechtigkeit vor 
Menschen nach Röm. 4, 2. zugestand, aber ihm die 
höhere Freiheit und die Möglichkeit, für sich selbst 
Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, absprach. Und 
dies war offenbar ein der Erfahrung sowol, als der 
heil. Schrift entsprechender, verdienstlicher Fortschritt 
dieser schwierigen Lehre, mit welchem auch Luther 
durch seine Billigung der augsburgischen Confession 
und Apologie derselben sich zufrieden zeigte. Obgleich 
er aber den im Briefe an Luther vom 20. Oct. 1527 
ausgesprochenen Vorsatz, den im eben ausgegebenen 
Colosserbrief berührten Gegenstand bei nächster Gele
genheit wreiter auszuführen, in den nächsten 7 Jahren 
nicht verwirklichte: so hat uns der Verf. S. 290 nicht 
nur aus dem neuen Commentar zum Römerbrief 1532, 
sondern auch aus der verbesserten Auflage seiner Scho
lien zum Colosserbrief 1534 eine Reihe von Stellen 
ausgehoben, in denen Melanchthon seine Gedanken 
über Freiheit des menschlichen Willens, über den Un
terschied zwischen der allgemeinen und besonderen 
Thätigkeit Gottes (S. 294, 296) auf eine unmisver- 
stehbare Weise kund thut, zugleich aber auch schon 
eine Neigung zu dem von der Kirche verworfenen Sy
nergismus durchblicken lässt (S. 286, 29o), wenn wir 
nicht vielmehr anzunehmen haben, dass er blos sich 
nicht bestimmt genug ausgediückt hat. Denn der Name 
Synergismus ist oftenbar misbiäuchlich auf die Me- 
lanchthon’sche Auffassung angewendet worden, ob
gleich man zugeben muss, dass er sich nicht immer 
bestimmt genug ausspricht, indem er nicht hinreichend 
zwischen der Beschaffenheit des Wollens vor und nach 
der Bekehrung unterscheidet. (Vergl. m. Monographie 
über Brentz S. 201, der den Unterschied mit grosser 
Klarheit bestimmt.) Übrigens setzt Melanchthon blos 
die Fähigkeit des non repugnare (S. 301) in den Men
schen, und erweitert es zu dem auch von Luther in 
der Erklärung über die Genesis gelehrten Begriffe des 
Ergreifens der göttlichen Gnade (apprebendendi post. 
2, 473), und da dies über die Flacianische Passivität 
hinausgeht, so spricht er S. 312 und mehrmals von 
einer actio voluntatis, weil er unser neu technisches 
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Wort Receptivitüt bei seiner reinen Latinität nicht ge
brauchen konnte, aber niemals von einer cooperatio 
des menschlichen W illens bei der Bekehrung. Me
lanchthon, der noch in einer seiner letzten und besten 
Schriften, in der Resp. ad art. Bai', (vgl. S. 320), den 
Pelagianismus verwarf, hatte demnach nie die Ansicht, 
welche man allein mit Recht Synergismus nennen kann, 
den man übrigens von demSemipelagianismus noch immer 
wohl zu unterscheiden hat. Wenn der Verf. diese An
sicht mit Stellen aus Melanchthon’s Schriften sehr gut und 
reich belegt hat, so wäre dagegen über seinen Wider
spruch gegen den Satz, dass Alles nothwendi”* ge
schehe, S. 202 — 204, sowie über seine Ansiclit von 
der Prädestination seit 1533 noch Befriedigenderes zu 
erwarten gewesen. Namentlich vermuthet°Ref.. dass 
der philosophische Geist Melanchthon’s sich mit der Un
begreiflichkeit dieses Verhältnisses nicht werde beru
higt, sondern das eigentliche Wesen der Prädestination 
werde zu erkennen gesucht haben, worüber S. 323 ff. 
so schöne Stellen aus Luther’s Schriften angeführt wer
den. Nur einige Ahnungen dessen, was hierüber schrift
gemäss in meiner Abhandlung über „die Erwählung in 
Christo” (Basel. 1830) gesagt ist, kommen S. 323 vor 
und auch 316 f. ist nichts Bestimmteres aus seinen 
Schriften ausgehoben. Interessant ist S. 331—336 der 
Auszug aus dem zu Weimar gehaltenen Gespräch der 
Flacius und Strigel, das uns in den Scharfsinn, aber 
auch in die Einseitigkeit jener theologischen Zeit einen 
Blick verstattet.

Genau mit der bisher behandelten Lehre hängt die 
von der Nothwendigkeit guter Werke zusammen. Auch 
hier ist der Zustand vor und nach der Bekehrung scharf 
zu unterscheiden, oder die justitia pJulosophica und 
tkeologica. Von der ersteren hielt Melanchthon zuerst 
gar nichts, wurde aber nachher milder in diesem 
Punkte. Schwieriger war die Frage über die gu
ten W’erke der Wiedergeborenen (S. 344). Die Augu- 
stinische Auffassung verwarf er mit Luther, wornach 
der Mensch wegen der perfectio novitatis gerechtfer
tigt werde, und nennt den Glauben die causa instru- 
mentalis der Rechtfertigung, während Brentz ihn als 
causa organica mit näherem Anschluss an Augustin 
bezeichnet wissen wollte. Nachher aber kam Melan
chthon, dem der Misbrauch nicht verborgen blieb, den 
man mit der Lutherschen Auffassung trieb, durch die 
Bezeichnung, die guten Werke seien in Beziehung auf 
die Seligkeit die conditio sine qua non, der Augusti- 
nisch-Brentz’schen Auffassung wieder näher. Da aber 
auch diese Bezeichnung, wie sich aus dem mit Corda- 
tus geführten Streite zeigte, welchen der Verf. sehr 
genau schildert, ungenügend war, so besserte Melan
chthon so lange an dieser Formel, bis er endlich als 
letzte Fassung einfach den Satz aufstellt: nova obe- 
dientia est necessaria. Im Anhänge von der Nothwen

digkeit der guten Werke ist die Mittheilüng der Dispu
tation Melanchthon’s mit Luther im Jahre 1536 über 
diesen Punkt sehr dankenswert!).

Dem zweiten Abschnitt über die Lehre von der 
Gegenwart Christi im heil. Abendmahle lässt Hr. G. 
nach Angabe der frühesten Meinung Melanchthon’s, in 
welcher er blos die Verdienstlichkeit und rechtferti- 
«-ende Kraft, nicht aber den realen Genuss des Leibes 
Christi bestreiten wollte (S. 365), passend einen ge
schichtlichen Überblick über den Streit Luther s mit 
Caristadt und den Schweizern folgen, um sodann zu 
den Erklärungen Melanchthon’s für Luther s Lehre 
überzugehen. Diese sind ausführlich mit Stellen aus 
seinen Briefen, von denen der an Oekolampad ganz 
aufgenommen ist, sowie mit Auszügen aus seiner Schrift: 
Sententiae veterum aliquot scriptoruni de coena domini 
belegt, und es zeigt sich, dass Melanchthon bis zum 
Jahre 1531 ganz die Denkungsart Luther’s hierin theilte. 
Im vierten Capitel, das von der Mässigung Melan
chthon’s in Beziehung auf dieGegner handelt (S.395—405), 
hätte der Verf. noch stärker die Einwirkung und Nach- 
Wirkung der Schrift Oekolampad’s gegen ihn, Dialogus 
benannt, schildern sollen, und namentlich wrar auch 
hier schon der Brief an Camerarius nach seiner Rück
kehr aus Kassel 1534 zu erwähnen, wo er sich der 
Luther’schen Ansicht geradezu entfremdet zeigt, somit 
bis zum Jahre 1536 schon seinen Übergang zu der 
dem Calvin ähnlichen Ansicht wenigstens innerlich be
werkstelligt hatte. Obgleich nun Melanchthon alle An
tipathie gegen die Schweizer aufgab, so beharrte er 
doch stets auf der Behauptung der objectiven Wirk
samkeit des heil. Abendmahls, nnd sah diese als den 
wesentlich praktischen Punkt in der Sache an. Auch 
Luther gab sich ja zur Concordia her, aber freilich 
ohne seiner Ansicht irgend etwas zu vergeben, und 
nur in der Hoffnung, die Gegenpartei vollends auf seine 
Seite herüberzuziehen, während Melanchthon bei sei
nem beständigen Fortstreben, zur Wahrheit zu gelan
gen, sich ihr immer mehr annäherte, besonders nach
dem (S. 401) Bucer nicht nur die praesentia cum anima, 
sondern auch die praesentia cum signo, an welcher 
Melanchthon bis an sein Lebensende festhielt, im 
Abendmahl zugegeben hatte. Dass Luther sdbst diese 
Ansichten tragen konnte, beweist der vom erf. her
vorgehobene Umstand, S. 420, dass le veränderte 
Ausgabe der augsburgischen Confession lo40 mit Lu
ther’s Billigung ans Licht geticten sei.

Nachdem sodann der Verf. im sechsten Capitel S. 
436 — 445 die Geschichte des nach Luther’s Tode neu 
auso-ebrochenen Streites kurz erzählt hat, so behaup
tet 'er ebenso wie Matthes S. 379, dass Melanchthon 
völlig auf Calvin’s Seite stand. Dieser Behauptung hat 
Ref- widersprochen. Gewiss ist allerdings das, dass 
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Melanchthon sich von der Luther’schen Auffassung 
entfernt hatte. Denn so gewiss er auf seiner an den 
Prediger Görlitz Im März 1530 geäusserten Ansicht be
harrte, dass der Leib Christi nicht an einen Ort ge
bunden sei, so wenig hielt er auf die fein ausgespon
nene übiquitätslehre über denselben, was sich beson
ders aus seiner Gereiztheit gegen das würtembergische 
Abendmahlsbekenntniss vom Jahre 1559 zu erkennen 
gibt. Ebenso geht aus seinem Responsum vom J. 1559 
(bei Matthes S. 375) klar hervor, dass er auf den von 
Luther so stark hervorgehobenen mündlichen Genuss 
wenig hielt, und eben deshalb mochte er auch mit Cal
vin darin übereinstimmen, dass die Ungläubigen den 
Leib und das Blut Christi nicht geniessen. Aber wo
mit will man beweisen, dass Melanchthon an die Stelle 
des substantiellen Genusses des verklärten Leibes und 
Blutes Christi nur einen Genuss quoad efficaciam mit 
Calvin setzte; dass er sich also Christum nur seinem 
Geiste nach wesentlich gegenwärtig beim heil. Abend- 
mahle dachte? Womit ferner, dass er die abenteuer
liche Meinung Calvin’s theilte, die Seele werde beim 
Genüsse des Abendmahls in den Himmel erhoben und 
dort gespeist und getränkt. So gewiss es also ist, dass 
Melanchthon die Ansicht Calvin’s bei seiner Milde, und 
da es ihm nur auf den praktischen Nutzen ankam, 
recht gut neben sich gewähren lassen konnte, so ge
wiss es ist, dass er die Härten und Übertreibungen 
der Hyper-Orthodoxen missbilligte, zum Theil verab
scheute: so wenig ist man berechtigt, anzunehmen, 
dass er völlig mit Calvin übereinstimmte, so sehr auch 
dieser es voraussetzen mochte. Und Melanchthon 
schwieg gewiss auch deswegen so beharrlich, weil er 
voraussehen konnte, 'dass durch seine Auseinander
setzung möglicherweise noch eine weitere Partei ent
stehen konnte, was seinem anspruchlosen Sinne und 
seiner Friedensliebe geradezu entgegen war. Zwar ist 
diese Ansicht auch von Hrn. G. berücksichtigt und 
nach S. 458 gesagt, dass sie schon von Prof. Matthäus 
1592 widerlegt worden; allein jenes Zeitalter war nicht 
im Stande, unbefangen den Unterschied zu würdigen, 
und die vier (S. 445 — 459) zum Beweise angeführten 
Punkte beweisen blos, dass Melanchthon die Ecken 
der Lutherschen Auffassung aufgegeben, nicht aber, 
dass er die Calvinische Ansicht ganz und völlig zu der i 
seinigen gemacht hat. Und es lässt sich in der That; 
recht leicht bei einigem Scharfsinn eine vermittelnde 

Ansicht zwischen Luther und Calvin denken, die sich 
wahrscheinlich jeder orthodoxe Theologe von Geist und 
Einsicht bisher selbst gebildet hat. — Im siebenten 
Capitel führt der Verf. Seite 463—468 die krypto-cal- 
vinistischen Händel bis zur Enthauptung Crells 1601 
fort, ohne jedoch mehr als das Bekannte darüber bei' 
zubringen.

Der dritte Abschnitt, welcher die Änderungen von 
geringerer Bedeutung enthält, hebt zuerst die verän
derte Ansicht Melanchthon’s über die Kirche heraus. 
Zwar gab Melanchthon den Begriff der unsichtbaren 
Kirche nie auf, hob aber theils wegen der Missver
ständnisse, die sich von Seiten der Theologen, theils 
wegen der Willkür, die sich von Seiten der Fürsten 
daran knüpfen konnte, in der spätem Zeit immer stär
ker den Begriff der sichtbaren Kirche hervor, weil 
er voraussah, welchen Drangsalen die so wenig ge
schützte und in sich geschlossene evangelische Kirche 
entgegengehe, bis endlich ihr kirchliches Leben sich 
selbstständiger werde entfalten können. Über die Zahl 
der Sacramente spricht sich der fortschreitende Me
lanchthon zur Verwunderung später unbestimmter aus, 
als früher. Namentlich wollte er die Priesterweihe als 
Sacrament behandelt wissen. Über diese beiden Punkte, 
wie über die veränderte Ansicht Melanchthon’s in Be
ziehung auf das christliche Recht, ist der Verf. äus
serst kurz und ungenügend, wie denn im ganzen Werke 
bei vieler Tüchtigkeit doch oft der theologische Geist 
etwas vermisst wird, welcher die geschichtlichen Er
gebnisse unter einen höhern Gesichtspunkt zusanv 
menfasst. Übrigens ist das Werk dennoch mit vielem 
Fleisse und sichtbarer Liebe zum Gegenstände geschrie
ben, und indem Ref. dem Verf. für die mannichfache 
Belehrung dankt, welche ihm durch das wiederholte 
Lesen seiner Schrift zu Theil geworden ist, und nur 
noch auf den S. 136 befindlichen Druckfehler aufmerk
sam macht, wo statt Nürnberg za lesen ist Tübingen, 
kann er nichts mehr wünschen, als dass die grossen 
Verdienste Melanchthon’s füi die Reformation nach 
langer Verkennung im®er allseitiger anerkannt werden 
und der friedsame Geist desselben über den theologi
schen Gewässern der Gegenwart schweben möge.

Druck und Papier ist bei dieser Schrift vortrefflich.
Nehren bei Tübingen. Vaihingen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig*
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Anatomie.
Die männlichen und weiblichen Wollustorgane des 

Menschen und einiger Säugethiere, in anatomisch
physiologischer Beziehung untersucht und dargestellt 
von Dr. G. L. Kobelt, Prosector an der anatomi
schen Anstalt der Universität Freiburg u. s. w. Mit 
5 lithographirten Tafeln. Freiburg, Emmerling. 1844. 
Gr. 4. 2 Thlr. Ngr.

An welche besondern Theile der Geschlechtswerk
zeuge die wollüstigen Empfindungen beim Begattungs
geschäfte zunächst gebunden sind, darüber gaben die 
bisherigen Lehrbücher der Anatomie gar keinen , oder 
doch wenigstens keinen gehörig begründeten Aufschluss. 
Für den Mann könnte freilich diese Frage insofern als 
gelöst erachtet werden, weil allgemein die Eichel als 
Vermittlerin des Wollustgefühles gilt; indessen ist es 
doch nicht im Geringsten festgestellt, wodurch dasselbe 
in ihr im Besondern während des Begattungsactes 
hervorgerufen wird. Für das Weib lassen aber die 
bisherigen Angaben vollends ganz im Dunkeln. Ist 
hier die Clitoris oder die Scheide vorzugsweise bei den 
wollüstigen Empfindungen betheiligt? Wenn man still
schweigend oder mit bestimmten Worten die Clitoris 
eine Rolle dabei spielen lässt, so ist es lediglich die 
formelle Analogie dieses Organes mit der männlichen 
Ruthe, welche zu dieser nicht näher begründeten An
nahme führte. Dem Verf. dieser Schrift ist es gelun
gen, durch sorgsame anatomische Untersuchung, be
sonders durch Injectionen, dieses Dunkel zu lichten. 
Er hat die Anatomie und Physiologie der Zeugungsor
gane durch diese Schrift wesentlich gefördert, die über
haupt den schönsten Bereicherungen der neuen descrip- 
tiven Anatomie zugezählt werden darf.

Die Eichel des männlichen Gliedes besteht haupt
sächlich aus. einem Convolute vielfach anastomosiren- 
der Venenwindungen. Ihre Venenräume communiciren 
nicht blos mit den Venen der Ruthenzellkörper, son
dern auch mit dem Corpus cavernosum urethrae, wel
ches nach hinten in die Anschwellung des Bulbus ure- 
thrae endigt. Der Musculus bulbo-cavernosus bedeckt 
uud umhüllt diese Anschwellung. Zum Bulbus urethrae 
tritt die ansehnliche Art. bulbosa aus der Pudenda in
terna, und weiter vorn die Art. bulbo-urethralis, die 
auch zugleich den Harnröbrenzellkörper als unterge
ordneten Theil mit versorgt. Die Eichel erhält ihr ar
terielles Blut vorzüglich aus den Arteriae dorsales pe

nis, aber auch aus den Profundae und den Bulbo-ure- 
thrales: in ihr verbreiten sich die grossen Nervi dor
sales penis, Geflechte darin bildend. Wenn durch ir
gend eine Veranlassung Erection der Ruthe entsteht, 
so nimmt auch die Eichel daran Theil und es sammelt 
sich eine gewisse Menge Blutes in ihren Venenräumen 
an: ein Wollustkitzel ist jedoch in diesem Stadium 
nicht vorhanden. Sobald aber während des Begattungs
actes der Frictionsreiz die bereits mehr oder weniger 
erigirte Eichel trifft, beginnen früher oder später Re
flexbewegungen des Muse, bulbo-car.ernosus; durch 
wiederholte krampfhafte Contractionen dieses Muskels 
wird das Blut aus dem Bulbus urethrae durch den 
Harnröhrenzellkörper hindurch in die Eichel gepumpt, 
diese schwillt rasch bedeutend an, und dadurch ent
steht dann der Wollustkitze]. Letzterer veranlasst nun 
wiederum die reflectorischen Bewegungen im Samen
apparate, die Ejaculatio seminis. Dass die Eichel wäh
rend der Begattung in eine Turgescenz geräth, welche 
jene während der einfachen Erection stattfindende bei 
weitem übertreffen kann, ist ganz deutlich beim Pfer
dehengste wahrzunehmen: nach dem Abspringen hat 
seine Eichel einen 2 bis 4 mal bedeutendem Umfang, 
als beim Einbringen des Gliedes in die Scheide. Aus 
dem beschriebenen Vorgänge erhellet aber, dass die 
Spannung und Compression der Eichelnerven durch 
das stossweise eingepumpte Blut es ist, was als Wol
lustkitzel percipirt wird, etwa nach Analogie der sub- 
jectiven Licht- und Schallempfindungen bei Congestio
nen nach Auge und Ohr.

Während man daher den Harnröhrenzellkörper, 
die Harnröhrenzwiebel und den Harnschneller (Bulbo- 
cavernosus), wie schon die Namen anzeigen, dem Harn
röhrenapparate angehörig erachtete, wenngleich sie 
vermöge ihrer Lage in den anatomischen Handbüchern 
gewöhnlich doch bei der Ruthe beschrieben wurden, 
stellt der Verf. diese Theile, und gewiss mit vollem 
Rechte, in functioneile Beziehung zu dem Zeugungs
apparate. Welchen Nutzen sollte auch der Harnröh
renzellkörper. ein nach dem Typus der Ruthenzellkör
per gebautes Gebilde, für einen einfachen Ausführungs- 
kanaL wie die Harnröhre, haben? welche Beziehung 
könnte die Harnröhrenzwiebel zur Harnröhre haben, 
da sie nach unten und hinten die Harnröhre bedeutend 
überragt ? Den schlagendsten negativen Beweis aber 
liefern die Beutelthiere mit gespaltenem Bulbus, zwi
schen dessen Schenkeln die Harnröhre durchgeht. Der
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Zwiebelzellkörpermuskel bleibt hier nicht bei der Harn
röhre ; er ist gleichfalls getheilt und umhüllt die Schen
kel des Bulbus. Das Verkennen der Functionen die
ser Theile ist aber desto auffallender, weil schon 
Regner de Graaf und Morgagni ihnen aufs Bestimm
teste die Beziehung zur Begattungsfunction vindicirten, 
wie aus den vom Verf. mitgetheilten Stellen ihrer 
Schriften erhellet.

Die Eichel als Hauptgebilde, der Harnröhrenzell
körper, die Harnröhrenzwiebel nebst dem Zwiebelzell
körpermuskel als Hülfsapparat, bilden also im Begat
tungsacte ein Ganzes. Vermittelst dieses Apparates 
wird das subjective Sensorium afficirt; der Verf. nennt 
ihn daher, in Ermangelung eines bessern Namens, das 
passive VVollustorgan. Die Ruthenzellkörper nebst den 
Sitzbeinzellkörpermuskeln (Ise/iiocavemosi) zusammen 
nennt er das transitive Wollustorgan; ihre Gesammt- 
beziehung zum Begattungsacte läuft unverkennbar dar
auf hinaus , den Wollustkitzel beim andern Geschlechte 
hervorzurufen. Bei erigirtem Gliede umgibt der Isc/no- 
cavernosus das Crus corporis cavernosi penis duten- 
förmig. Der Verf. überzeugte sich an strangulirten zu 
dieser Untersuchung geeigneten Hunden, dass der Ei
chelreiz bei der Begattung auch in diesem Muskel eine 
Reflexbewegung hervorrufen muss. Die Contractionen 
des Bulbocavernosus und des Ischiocavernosus sind 
aber gleichzeitig, und dadurch wird es erreicht, dass 
die Bluteintreibung in die Eichel für den erzielten Zweck 
erfolgreich ist: der Ischiocavernosus hindert das Aus
weichen des Blutes aus der Eichel in die Räume der 
Ruthenzellkörper.

Am weiblichen Begattungsapparate lässt sich glei
cher Weise ein passives und ein transitives Wollust
organ unterscheiden. Das passive weibliche Wollust
organ umfasst die Glans clitoridis — Glans penis, den 
Bulbus vestibuli nebst der Pars intermedia = Bulbus 
urethrae et Corpus cavernosum urethrae, den Constric- 
tor cunni = Bulbocavernosus.

Die Kitzlereichel besteht auch hauptsächlich aus 
einem feinmaschigen, innig verflochtenen Venengeflechte; 
zu ihr treten die Art. dorsales clitoridis, und es ver
breiten sich die Nervi dorsales clitoridis darin, wie 
die Ruthennerven in der Eichel. Berücksichtigt man 
das Volumen der beiderlei Eicheln und die Dicke der 
zu ihnen tretenden Nervenstämme, so ist es klar, dass 
die Kitzlereichel relativ vielleicht 3 bis 4 mal reicher 
an Nerven ist, als die Rutheneichel. Mit der Kitzler
eichel steht aber ein paariges venöses Schwellgewebe 
in Verbindung. Dem Eingänge der Scheide und dem 
Vorhofe entsprechend, von einer fibrösen Hülle um
schlossen, liegt nämlich hinter den grossen Schaamlip- 
pen ein länglicht-rundes, dichtgedrängtes Geflecht von 
Venen, deren Hauptzug der Richtung der Schani ent
spricht. Im nichtinjicirten Zustande unterscheidet sich 
dieses Geflecht schon durch eine dunkel - blaurothe 

Färbung von der Umgebung. Nach der Injection 
hat es im Mittel 15 — 16 Linien Länge auf 6 
— 7 Linien Breite und 4—6 Linien Dicke. Die 
Dimensionen variiren übrigens, abgesehen von der 
Grösse des Individuums, nach dem Alter, nach der 
Häufigkeit des Beischlafes und der Geburten, nach den 
Zeitverhältnissen der Schwangerschaft und des Wo
chenbettes und selbst nach der Körperconstitution noch 
weit beträchtlicher, als beim männlichen Bulbus. 
Grösser ist die Masse bei Frauen in den klimakteri
schen Jahren. Die Weite der Zellräume vergrössert 
sich im Allgemeinen mit zunehmendem Alter. Regner 
de Graaf beschrieb schon diesen schwammigen Körper 
als Plexus retiformis (Corpus cavernosum bei Santorini, 
Bulbe du vagin bei den Franzosen, Semibulb bei Tay
lor) ; in Deutschland gerieth dasselbe aber so ziemlich 
in Vergessenheit. Man verglich ihn bald dem Corpus 
cavernosum urethral, bald dem Bulbus urethrae. Der 
letztere Vergleich ist der allein richtige nach Kobelt; 
er nennt aber den Körper Vorhofszwiebel, Bulbus ve- 
slibuli, weil er in keiner besondere Beziehung zur 
Scheide steht. Der Bulbus restibuli erhält aus der Pu- 
denda interna ein Arterienästchen, welches der Art. 
bulbosa des Mannes entspricht. Sein oberes verjüngtes 
Ende steht ferner mit einem Venenconvolute in Ver
bindung,' das unter dem Corpus clitoridis liegt und sei
nerseits mit dem Venennetze der Kitzlereichel commu- 
nicirt. Dieses Venenconvolut belegt Hr. K. mit dem 
Namen der Pars intermedia, und er vergleicht es dem 
Corpus cavernosum urethrae. Übrigens besteht auch 
eine freie Communication beider Bulbi restibuli da, 
wo sie mit ihren obern Enden convergirend Zusam
menstössen.

Die Analogie der weiblichen passiven Wollustor
gane mit den männlichen wird dann noch durch den 
Constrictor cunni vollendet, den man längst schon dem 
Bulbocavernosus zu vergleichen pflegt- Dieser Muskel 
bedeckt den Bulbus restibuli von aussen und umhüllt 
ihn kapselförmig. Nach oben zerfallt er in zwei Por
tionen, an deren Statt bei den von dem Verf. unter
suchten Säugethieren sich wirklich zwei gesonderte 
Muskeln finden. Der Scheide gehört er aber eben so 
wenig an, als der Bulbocavernosus der Harnröhre; 
er ist wesentlich Compressor bulbi und nur accesso- 
risch Verengerer des Scheideneinganges, insofern er 
im Begattungsacte den Bulbus vestibuli nach innen 
drängt und gegen den resistenten Ruthenschaft an
drückt , wodurch eben erst die Compression auf den 
Inhalt des Bulbus wirksam wird. In der That fand 
Hr. K. bei der Stute, der Hündinn , der Katze, beim 
Schweine und Kaninchen noch einen wahren Canstri- 
dor vestibuli mit queergestreiften Muskelfasern »eben 
dem Compressor bulbi, der in seiner Lage auf der Vor
hofszwiebel oft mehre Zolle von der Scheide ent
fernt ist.
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Die Wirkungsweise des weiblichen passiven Wol
lustapparates lässt sich nun ganz eben so erklären, 
wie beim Manne. Wenn der weibliche Begattungsap
parat, in Erwartung des Actes, in den entsprechenden 
Grad von Reizung und Schwellung, in Erection ver
setzt worden ist, so erfahrt die Clitoriseichel, gleich 
«ter Rutheneichel, während der Begattung einen Fri- 
ctionsreiz, wodurch reflectorische Zusammenziehungen 
des Constrictor cunni hervorgerufen werden; das Blut 
im Bulbus wird durch diese Contractionen durch die 
Pars intermedia hindurch in die Eichel geschleu
dert, deren Turgor eben die Wollustempfindung in der 
weiblichen Sphäre bedingt.

Die Ergebnisse der Injectionen sprechen für die 
Richtigkeit dieser Darstellung. Die Eichel der männ
lichen Ruthe füllt sich kaum strotzend durch die Ru- 
thenarterien, oder durch directe Injection der Corpora 
carernosa penis. Setzt man aber die Kanüle in die 
Maschenräume des Bulbus urethrae ein, so geht die 
Masse ohne Mühe durch das Corpus carernosum ure- 
thrae zur Eichel fort. Eben so lässt sich die Eichel 
des Kitzlers auf gewöhnlichem Wege nicht anfüllen. 
Setzte ich aber eine Kanüle in den hintern Theil des 
Bulbus testibuli ein, so füllte sich nicht blos der Bul
bus, sondern auch die Glaus clitoridis, Hr. K. hebt 
auch noch einen andern Punkt hervor, worin der Bul
bus restlbuli mit dem Bulbus urethrae übereinstimmte. 
Ein Theil der Veneumasse des Bulbus urethrae wendet 
sich an der pars membranacea urethrae, zwischen der 
SchleiiTi- und Muskelhaut derselben, nach hinten und 
oben, und zieht sich durch die pars proslatica bis in 
den Blasenhals fort, bis sie allmälig zwischen den 
Blasenhäuten verschwindet. Ebenso tritt aus dem hin
tern Rande des obern Endes des Bulbus restlbuli eine 
Reihe von Venen hervor, die sich über die Schleim
haut des Vorhofes, über die Scheide und über den 
Blasenhals ausbreiten.

Als transitives Wollustorgan fungirt beim Weibe 
hauptsächlich die Scheide. Von ihr geht der Frictions- 
reiz aus, welcher die männliche Eichel trifft. Dabei 
spielt auch das aus mehren Schichten bestehende 
Corpus spongiosum raginae eine Rolle, welches mit 
dem Bulbus restibuli zusammenhängt und zunächst im 
submucösen Zellgewebe ausgebreitet ist. Die Scheide 
nämlich erfährt während der Sexualcongestion ebenfalls 
eine Art Erection, so dass sich ihr Durchmesser, wenn 
die Dimensionen des männlichen Gliedes es nöthi0* ma
chen, verkleinert, und dadurch kann, ungeachtet des 
primären Misverhältnisses der Grösse von Scheide 
und Glied, doch ein Contact beider im Begattungsacte 
zn Stande kommen. Das Corpus carernosum clUoridis 
nebst dem Ischiocavernosus gehört aber auch einiger
massen mit zu den transitiven Organen. Die Clitoris 
erigirt sich bei der Begattung; davon kann man sich 
bei brünstigen Thieren aufs bestimmteste überzeugen.

Da nun der andere Theil des Kitzlers beim menschli- 
cben Weibe winklicht nach unten umgebogen ist, so 
muss die Eichel des Kitzlers in Folge dieser Erection 
nach abwärts gegen den Scheideneingang rücken, wel
che Stellung zum Theil auch noch durch die Contra
ctionen des Constrictor cunni unterstützt werden muss. 
Mit andern Worten, durch die Erection des Kitzlers 
wird dessen Eichel, das passive Wollustorgan, in die 
ihre Frictionsreizung begünstigende Stellung gebracht.

Hrn. K.’s Theorie des Zustandekommens der Wol
lustempfindung bei beiden Geschlechtern der Säuge- 
thiere (auf diese beschränken sich die Untersuchungen) 
ruht auf dem sichern anatomischen hundamente. 
Schwer ist es aber, mit derselben den Hergang des 
Begattungsactes beim Bullen, beim Ziegen- und Schaf
bocke , überhaupt wol bei allen Wiederkäuern zu be
greifen. Bei diesen Thieren ist die Sache mit einem 
einzigen Stosse abgethan, wie es der Verf. auch selbst 
S. 21 angibt. In diesen kurzen Zeitraum scheinen aber 
die verschiedenen successiv einander bedingenden Sta
dien (Frictionsreizung des passiven Wollustorganes, re
flectorische Contractionen des Bulbocacernosus und 
des Constrictor cunni, Perception des Wollustkitzels, 
Ejaculatio spermatis beim männlichen Thiere) kaum 
zusammengedrängt sein zu können. Leider erwähnt 
der Verf. nirgends, dass er auch diese Thiere auf die 
Anordnung der Wollustorgane untersucht habe. Für 
den Menschen muss sich übrigens die Richtigkeit die
ser Theorie leicht erfahrungsmässig feststellen lassen. 
Wenn die in der männlichen Eichel ausgebreiteten Fa
sern des Nervus pudendus die Wollustempfindung ver
mitteln, so müssen der letztem solche Individuen gänz
lich ermangeln, die den Begattungsact noch gehörig 
auszuführen im Stande sind, obwol ihnen die Eichel 
fehlt. Günther’s Versuche mit Durchschneidung der 
Dorsalnerven der Ruthe, wonach die feurigsten Thiere 
augenblicklich die Begattungslust verlieren, scheinen 
allerdings dafür zu sprechen; sie beweisen aber eigent
lich zu viel. Ein ziemlich stringenter Beweis für die 
Richtigkeit der Theorie würde es aber sein, wenn die 
Exstirpatio clitoridis (d. h. der Eichel und eines Stücks 
des Körpers), die man bei Nymphomanie, bei bis zum 
Blödsinn getriebener Onanie vorgenommen hat, den 
damit erzielten Zweck wirklich erreichte. Natürlich 
würde, wie Hr. K. angibt, in solchen Fällen die Ex
stirpatio glandis clitoridis vollkommen das Nämliche 
leisten müssen. „ .

Die von F. Wagner auf Stein ausgeführten Tafeln 
liefern sehr gelungene Abbildungen der männlichen 
und weiblichen Begattungsorgane vom Menschen und 
von mehren SSugethieren.

Beno Tkeile.
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Alterthumskunde.
1. E. Curtius, Anecdota Delphica. Mit 2 lithogra- 

phirten Tafeln. Berolini, Besser. 1843. 4. 2 Thlr.
2. K. F. Hermann, De anno Delphico  (Prorectorats- 

programm.) Gottingae, Dieterich. 1844. 4.
*

Der rühmlichst bekannte Herausgeber der Inschriften
sammlung Nr. 1., dessen Inscriptiones Atticae nuper 
repertae duodecim (Berol. 1843. 8.) schon früher in 
diesen Blättern angezeigt sind, und der sich ausserdem 
durch einige Untersuchungen und Mittheilungen beson
dere Verdienste um Epigraphik wie um die Topogra
phie Attika’s erworben hat, begleitete den verewigten 
K. O. Müller nach Griechenland und copirte noch mit 
ihm und Adolph Schöll im Juli 1840 die Inschriften in 
Delphi, wo Müller durch seinen unermüdeten Eifer 
und durch Nichtachtung der gefährlichen Einwirkungen 
der heissen Jahreszeit, welche in dem Gebirgskessel 
doppelt schädlich wurden, den Keim zu seiner letzten 
Krankheit legte; wie diese ihn auf der Rückreise durch 
Böotien nicht verliess und ihn noch vor der Ankunft 
in Athen hinwegraffte, ist bekannt. Hr. C. theilt nun 
die reiche Ausbeute der Aufgrabung mit, welche auf 
Müller’s Betrieb höchst zweckmässig an einer langen 
Mauer, 40 Fuss von der südlichen Tempelwand ent
fernt und derselben parallel (200 Fuss nördlich von 
dem Hellenikon), unternommen worden war. Bei wei
tem die meisten der mitgetheilten Inschriften (Nr. 2—39, 
die beiden letzten sind aus der Nähe von Hyarnpolis 
und Elatea) beziehen sich auf Freilassung von Sklaven 
unter der Form von Verkäufen derselben an einen Gott, 
der dann gegen jeden Anspruch des frühen) Eigenthü
mers sie schützen sollte: und über die Freilassung im 
Allgemeinen, wie über diese häufig vorkommende Art 
insbesondere handeln auch ausführlich die mit Sach- 
kenntniss geschriebenen Prolegomenen S. 10 — 46, in 
welchen Urkunden ähnlicher Art aus andern Städten, 
besonders ausLamia S. 14 f., aus phokischen und böo- 
tischen Städten S. 19 f., zur Erläuterung und Verglei
chung angeführt sind. Eine geringere Anzahl von In
schriften enthalten Decrete der Amphiktyonen (Nr. 1, 
40—45), von denen besonders Nr. 40, 43 und 45 wich
tig sind, weil sie beweisen, dass auch die Herbstver
sammlung des Bundesraths in Delphi gehalten ward, 
während andererseits die Decrete der Erythräer Nr. 68, 
69, beweisen, dass auch in Thermopylä Verhandlungen 
stattfanden. Auch hierzu gibt Hr. C. in den Prolego
menen S. 47—51 schätzbare Nach Weisungen und Über
sichten über die hieraus zu gewinnenden Resultate; zu 
vergleichen damit ist die gründliche Abhandlung über 
diesen Gegenstand, wie über die Freilassung der Skla
ven von Meier in der Allg. Lit.-Ztg., 1843. Nr. 230—234, 
8. 597—636, zu w’elcher die Anzeige der vorliegenden 

Schrift Veranlassung gegeben hat; sowie in Bezug auf 
Epigraphik und Onomatologie dieRecension der Anecdota 
von Keil in den Berl. Jahrbb., 1844, März, Nr. 52—54, 
Schätzbares enthält. — Die dritte Klasse von Inschrif
ten (Nr. 46—67) enthält Decrete der Delphier meist 
zur Belohnung verdienter Männer; als zuerkannte Eh
ren lernen wir äusser den oft vorkommenden (Proxe- 
nie, Promantie, Proedrie, Atelie, vgl. Herod. I, 54 z. E.) 
hier noch kennen nQOÖuda, aovMa, aotpaktia. thaoodo- 
xta9 em-cipta, tvepycOta, öäqivijG ortcf avog. axavä eg. Hv- 
Xai'a, wrelche von dem Herausgeber S. 51—55 erläutert 
werden. Hierauf folgen S. 56 — 86 die Inschriften in 
gewöhnlichem Druck, denen S. 84, Nr. 68, 69, zwei 
Decrete der Erythräer beigefügt sind, welche das Lob 
einer Gesandtschaft an die Amphiktyonen und den Bun- 
desrath der Ätoler enthalten, sowie S. 87 f. als Anhang 
eine Papyrusrolle aus dem sechsten Consulate des Con
stantius (354 n. Chr.), eine ägyptische Urkunde von 
Elephantine über Freilassung mehrer Sklaven durch 
Aurelius Dorotheus und seine Gattin Aurelia, zuerst 
von Young, Hieroglypbics Taf. 46. mitgetheilt, und 
von O. Müller (Gött. geh Anz., 1827, S. 1527) und G. 
Ad. Schmidt (griech. Papyrusurkunden, S. 298 f.) be
handelt.

Die einzelnen Inschriften sind von dem Heraus
geber nur mit wenigen kritischen Anmerkungen verse
hen und, wie sich aus den am Schlüsse beigegebenen 
Facsimile’s derselben ersehen lässt, mit Vorsicht, Aus
wahl und ohne Übertreibung emendirt oder ergänzt, 
aber dann auch meist mit Geschick und so, dass kaum 
ein Bedenken obzuwalten scheint. Einige abweichende 
Bemerkungen indess mögen hier ihren Platz finden« 
Nr. 2, Z. 8 soll n« xa für ona stehen; analog;er 
ist es wohl (vgl. 5, 9; 7, 16 01$ x. 8,13 « xa 
ä zu lesen. Nr. 3, Z. 2 ist wohl Ayuov statt Ay«»' (so 
auch Keil a. a. O. S. 422) zu lesen, weil Jener Name 
öfter vorkommt, vgl. ebend. Z. 18. Nr. 1- 4: 7, 25; 
17, 17; Corp. Inscr. I, 1691 u. a. im Index angeführte 
Stellen, wro der hier genannte Sohn des Epicharidas 
weder unter tyw, noch unter Ayaov aufgeführt ist. 
Nr. 3, Z. 11 f. ist wohl i nach nqo zu
ergänzen, da gleich darauf das Iraesens ovlttüv folgt; 
und S. 44 führt Hr. C. diese Stelle auch so verändert 
an. Nr. 5, Z. 2 steht COIAE, wofür Hr. C. rüde 
liest und diese Stelle S.3l als das einzige Beispiel die
ser Formel anführt, während an allen ähnlichen Stellen 
f.Toigiüe steht; ebendarum ist es wahrscheinlicher, dass 
auch hier ein weggelassen ist, was bei den zahlrei
chen Schreibfehlern gerade in den Freilassungsurkunden 
(vgl. Nr- 4, 13 &e(oö(t)Qiöa; 5, 13 TtaQtXOivf 13 z. E.

* Elfter, wo das erste c überflüssig ist; 8, 12 
eifav xat urtq unrov für av&panro$; 8, 2 und 9. 2 

Hguxltov; 9, 4 aüpa yvvaixiov; 9, 6 und 14, 3 
t/t für fyti; 95 10 noy für noifj; 9, 11 legiQ ; 14, 2 PuV 
für pvav, 28, 17 xarcufovkipa) für navadoviaopM; 46, 7 
dlXo Eiq für aXloig; noch fehlerhafter ist Corp. Inscr. 
Nr. 1703) nicht auffallen kann.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. B1. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 270.)
Ferner Nr. 9, Z. 4 z. E. ow/ua ywAxuov xoga_ Z. 5 AN; 
hier ergänzt Hr. C. xo^aatov, näher liegt es, das eine für 
überflüssig zu halten, wie in den eben angeführten Bei
spielen von Schreibfehlern, und xogav als Apposition zu 
fassen, wie 7, 7 o(b/ta ävögttov Traidagtov. Nr. 13, 29 z. E. 
APXIKA. Z. 30 ABPOKA . ONE. Hr. C. emendirt Aq/j- 
xakosAßgoxkijs b vtwxogos; richtiger ist vielleichtAgy^laog 
(so ebend. Z. 16 u. 27; Nr. 7, 14. 20, 1709) Aßgwvog (die 
letzte Silbe könnte ausgefallen sein. wie die mittelste in 
KAEYAOY Nr. 5, Curtius S. 58) x«J o
welche Wortstellung gewöhnlicher ist, z. B. Nr. i oi 
ttgeT^ AvSgovtxoq ÜQallaQ xat b vfMubgog Mtvijs. Nr. 15 
sind wohl nicht alle 8 aufgeführte Zeugen für Priester 
zu halten, wie Hr. C. S. 45 annimmt, sondern nach 
dem zweiten oder dritten ist löicbTai ausgelassen, wie 
Nr. 14 (vergl. Nr. 10 und Hermann, de anno Delphico 
S. 13), ebenso sind auch 5 und 6 Zeugen (Curt. S. 40, 
wo überdies tit. 21 ein falsches Citat ist) nicht für 
lauter Archonten zu halten. Nr. 16, 24 nach w ag- 
ybvzwv ist der Name aus 18, 13 zu ergänzen,
und 19, 17 wohl xaÄWtJa statt xaÄZrada zu lesen. Nr. 
21, 12 ist im Abdruck falsch abgetheilt: Aaiddag 'Au- 
yiGowi; (dieser gehört noch zu den vorher genannten 
Zeugen) zb uvziygacpov (pvlaoffti zuq a»väg • Ftvvaioq 
Agtozoqyvkog — (pdkav&'og xaFkinoPizai, während in den 
Prolegomenen S. 46 z. E. das verbuin richtig auf Ftv- 
vaios bezogen ist; wenn indess dort hinzugesetzt ist: 
quae sequuntur duo nomina quid sibi relinl nescio, so 
bietet sich als Ausweg dar, anzunehmen, dass auch 
jene beiden Zeugen nach Kallipolis eine Abschrift mit
nahmen, wo Herr und Freigelassener lebten; der Sin
gular des Verbi kann so wenig auffallen, als 10, 3 und 
5, 2; vgl. Keil’s Ree. S. 422. Nr. 29, 11 ist Ag/uv 
A&apßoQ wegen des vorbei gehenden Singulars b Uqevi; 
auffallend, da aber Archon anderwärts Sohn des Kal- 
üas (Nr. 15, 25. 33. vgl. Ka)Aa<; Agxcuvog 25 z g ) ge
nannt wird, die Änderung A^dpßov unstatthaft. Gerade 
dieser Athambus, der Sohn des Habromachus (Nr. 15. 
26., daher wohl C. 1. 1704, 15 vA&apßQQ ‘Aßgo^^ zu 
emendiren und 1703,12 zwischen APX&N......  abpq. 
MAXOY sein Name einzuschieben ist) gibt einen An
haltepunkt für die nähere Bestimmung der Zeit, welcher 
der grössere Theil dieser Urkunden angehört, wenn er 

derselbe Athambus ist, der nach C. I. 1693 als Ge
sandter an König Antiochus geschickt ward, um als 
Theoros die Soterien zum Andenken an den glänzen
den Sieg über die Gallier (275 v. Chr.) mitzufeiern, 
was Böckh (a. a. O. S. 821) in das Jahr 266 (nicht 
166, wie durch ein Versehen gedruckt ist) setzt. Nr. 
36*,  Z. 5 ist das lückenhafte STPATOS ATAKJAA 
nicht mit Hrn. C. Apq.lGTgaiOQ zu ergänzen, welcher 
Name 22 und 23 vorkommt, sondern wahrscheinlicher 
KalUaTgazoq, der Nr. 9 als Sohn des Aeakidas vor
kommt. Ref. verweist in Bezug auf die muthmassliche 
chronologische Gruppirung der Archontennamen in die
sen Inschriften, soweit die Namensgleicheit der Prie
sternamen Schlüsse zu ziehen gestattet, auf Ahrens, 
Combinationen in den Gött. geh Anz., 1844, Jan., S. 124. 
Die schon erwähnten amphiktyonischen Urkunden ent
halten nur Dank- und Ehrendecrete für verdiente Män
ner; da sie vollständiger sind, als die von Böckh mit- 
getheilten, C. I. 1689 und 1689b, so geben sie, wie 
Hr. C. mit Recht bemerkt S. 49, durch ihre Form, 
namentlich durch ihre Anfangsworte tnl.........
Hvkalag bnugivifc, einen Beweis gegen die schon aus 
andern Gründen verdächtige Echtheit der amphiktyoni- 
schen Urkunden in Demosthenes’ Rede vom Kranze, 
p. 278 Rsk. (fzn tegtax; Kkftvaybgovf tagivijg Plvi.ala^ xzk. 
vgl. Franke, de decretis Amphiktytmunij Lips. 1844, p. 14); 
zugleich beweisen sie, dass die Namen der Staaten vor 
denen ihrer Abgesandten vorhergehen {AizM>v~ Avxd- 
7iov xzl. Atkqüv 'E/vcgaztia xzk. Nr. 41) und dass hier
nach Böckh seinen Text a. a. O. S. 815 f. falsch er
gänzt und interpungirt hat.

Dankenswerth sind die übrigen Beilagen: App- Hj 
de dialecto Delphica, S. 88 f. und 1H, Nomendator 
Delphicus, S. 92 If. (nur ist hier noch Manches zu be
richtigen und nachzutragen, z. B. unt. Hagion S. 33 st. 
23, unter Hagion Polyklet’s Sohn streiche sen., unter 
Aeakidas setze hinzu 1. 2. 9. 24.36., zu Archelaus 20, 
zu Damon Dionysii f. 15, unter Damon Polemarchi f. 
streiche 376, wo der nicht aufgeführte Damon Xeno- 
strati fil. genannt wird, bei Euchdas Callidae str. a., 
d. h. Archon, und 37, bei Eukles setze hinzu a. 63, 
bei Eukrates 20, auch wird jeder nur einmal Sohn des 
Kallikon genannt, n. 2 und 20; bei Kleomantis setze 
36b, bei Mantias 15, bei Pleiston a. 48, bei Polyklet 15, 
25, bei Xenon 15, bei Pyrrhias: Vater des Dikäarchus 
8 / auch fehlen die Namen Kleudamus 10 z. E., 15 z. E. 
und Philistus 20, sowie der Archont Nikon 39; Kalli- 



1082

kies, Sohn des Kallikles Nr. 41 ist ein Athener. Hieran 
schliesst sich ein besonderes Verzeichniss der ätolischen 
Namen, sowie der lainischen, dann folgt S. App. IV. 
die Erklärung der drei lithographirten Tafeln, welche 
einen Plan der wenigen topographisch festgestellten 
Punkte in den Ruinen Delphis, eine Abbildung der auf
gegrabenen , jetzt zum Theil wieder verschütteten Mauer, 
endlich T. 3 die einiger Säulenfragmente und Sculptu- 
ren, enthalten. Endlich sind noch hacsimiles sämmt- 
licber Inschriften beigefügt, die 69 delphischen auf IS, 
die 6 lamischen auf 2 Blättern.

2. In den Prolegoinenen zu der ersten Abtheilung 
delphischer Inschriften, welche sich auf Freilassung 
von Sklaven bezieht, hatte Hr. C. S. 29 auch ein Ver
zeichniss der in den Urkunden genannten delphischen 
Monate gegeben, durch welches das Böckh’sche (Cor
pus InscripU- 1- P- 814 B.) vervollständigt (Dadaphorius 
und Boathous) und im Einzelnen berichtigt wird (He
raeus statt Herapius, nach Hermann vielleicht Hera- 
sius, Poitropius statt Apotropius, nach H. vielleicht 
Pottropius = Dennoch hat Hr. C. nicht
versucht, die 10 gewonnenen Monate besser zu ordnen, 
sondern sich an Böckh angeschlossen; nur dass der 
Heracleus nach dein Boathous folgte, hat er S. 04 
richtig gesehen und die scharfsinnige Vermuthung auf
gestellt, dass der Poitropius, wo er den Zusatz EN AYS 
(tvdvatuos) hat, ein Schaltmonat war. Beides bestätigt 
Hr. C. F. Hermann in dem unter Nr. 2. angeführten 
Prorectoratsprogramm (S. 3, vgl. S. 11 u. 15), in wel
chem er mit seinem bekannten Scharfsinn und seiner 
glänzenden Combinationsgabe den bekannten Monaten 
ihre Stelle im Jahre an weist; doch hat er in seiner 
kurz nachher erschienenen „griechischen Monatskunde“ 
(siehe Neue Jen. Lit.-Ztg., 1845, März, S. 294 ff.) Man
ches näher bestimmt. Nachdem er zuerst S. 1 — 3 die 
frühem Versuche von J. A. Fabricius, Dodwell, Cor
sini (Fast. Attie., Flor. 1747. II, 437) und Andrichius 
(Institt. Antig., Flor. 1756. 4. p. 21) und deren Berich
tigung und Vervollständigung durch Böckh, Thiersch 
und Curtius besprochen, gibt er im zweiten Abschnitte 
eine Erklärung der Monatsnamen und Vergleichung der
selben mit den. ähnlichen Monatsnamen anderer helle
nischen Staaten. Im dritten Abschnitte, S. 10 ff., be
stimmt Hr. H. die Zeit derjenigen Monate, von denen 
aus den Urkunden erhellt, ob sie dem ersten oder 
zweiten Halbjahre angehören. Am sichersten ist gleich 
der Heraeus zu bestimmen, entsprechend dem ersten 
Monate des phokischen Jahres (bei Curtius, Inseln*.  Nr. 
27), welcher mit Böckh (Corp. inscr. 1, p. 734) nach 
dem Herbstäquinoetium anzusetzen ist; den Apellaeus, 
welcher bei den Macedoniern in den November fällt, 
setzt er in denselben Monat, ohne freilich in Abrede 
»u stellen, dass dies kein untrüglicher Beweis ist. hür 
den liadaphtyrius ist keine genauere Angabe vorhan- 
den: da aber der Poitr Opins als Schaltmonat mit gros

ser Wahrscheinlichkeit an das Ende des ersten Seme
sters gesetzt und dem Bukatius S. 21 f. die erste Stelle 
im ganzen Jahre vindicirt wird, bleibt für jenen nur 
noch die vierte oder fünfte Stelle im ersten Halbjahre 
übrig, von denen eine dann unbenannt bleibt; dass der 
Dadaphorius aber dem Dionysos heilig und ein Winter
monat war, wird S. 25 z. Anf. wahrscheinlich gemacht. 
Der Herakleus wird von Tzetzes (Schol. Posthörner, z. E.) 
mit dem Thargelion (Mai) verglichen, in welchem Mo
nate die olympischen Spiele durch Iphitos erneuert wur
den und Troja gefallen sein soll. Einen Zweifel über 
die Identität des Thargelion könnte freilich eine andere 
Stelle des Tzetzes (Posthörner, v. 779) erregen, wo er 
den Thargelion mit dem Aeonarius des Longinus und 
dem römischen Januar vergleicht; auch sucht Hr. H. 
dies dadurch zu erklären, dass er annimmt, Tzetzes 
habe den delphischen Herakleus mit einem gleichnami
gen bei einem andern Volke verwechselt, bei welchem, 
wie bei den Bithynern, der Herakleus mit dem Januar 
zusammenfallen mochte (so auch Monatskunde, S. 29). 
Indess ist dies wohl eher auf einen bei einigen Byzan
tinern vielfach verbreiteten Irrthum zurückzuführen, 
der entweder auf einer später üblichen Jahresrech
nung beruht, oder, was wahrscheinlicher ist, auf 
astrologischen Gründen, indem sie meinten, das athe
nische Jahr habe mit dem Stande der Sonne im Wid
derzeichen begonnen, also falle der Hekatombaeon mit 
dem März oder April zusammen. Und dies letztere ist 
wohl eher anzunehmen, denn wir lesen von keiner 
Verrückung des Jahresanfangs bei den Athenern, al^ 
von der unter Hadrian, bei dessen Ankunft in Athen 
man das neue Jahr begann, sodass der Boedro«»10® 
der erste Monat wurde, später aber der Hekatombaeon 
wieder zum ersten Monat, aber dem October gleich 
gemacht wurde (Epiphan. haeres. LI, 24), der Mae- 
makterion aber in den Januar fiel (vgl» buid. Matpa- 
xvijQKov), worüber Petavius, de doctr. tempor. IV, 8. 
p. 331, Corsini, Fast. Alt. II, lf» P; Weier, Chro
nologie, 1,360 und Hermann? griechische Monatskunde, 
S. 33 z. E. zu vergleichen sind. Dagegen klagt schon 
Theodorus Gaza in einer von Hrn. H., Monatskunde, 
S. 29 Anin. I angel^Wten Stelle de mensih. c. 1 über 
die Unwissenheit seiner Zeitgenossen in Betreff der 
athenischen Monate: einige hielten den Hekatombaeon 
für den März, andere für den Julius.

Auf ähnliche Weise werden in den alten Schoi. 
Baear. zu Demosth. Olynth. 111, p. 29 z. E. R. 4. 5. 
(bei Reiske, Oratt. gr. T. II, S. 35 z. E.) die Monate 
Maemakterion, Hekatombaeon, Metagitnion und Boe- 
dromion durch August, April, Mai und Junius, 11,14 
p. 68 zu Dem. de fals. leg. 359 Elaphebolion als De- 
cember erklärt; und Ref. fand auf der Bibliothek zu 
Wolfenbüttel ein Manuscript XpovDcd, welches chrono
logische Berechnungen der heiligen Geschichte und der 
Regierungszeit der Könige in den grossen Reichen der 
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alten Welt enthält, am Schlüsse aber ein sonderbares 
Verzeichniss der alten Monate gibt, das noch genauer 
mit jener Angabe des Tzefzes übereinstimmt: 

f tieiot
kxaxogpaiwv ‘krtvuuüv 9 xal vovri/Kin' ftnuyetTiitifv 

loivtog uuyvßi. af7tT. iXT,
nvavixpidtv paigaxxi'iQiMV yapifttwv avUioT^Qimv 

vo^ußg. dfzfyßp. iavov.
fktMpTjßokubv nootidsMV oxi^otfiuoiua’.
Wie man auch über diese Vergleichungstabelle 

denken mag, auffallend bleibt es, dass der erste Mo
nat des attischen bürgerlichen Jahres hier, wie bei 
Tzetzes und dem bairischen Scholiasten in den Früh
ling gesetzt wird, während die beiden nicht in der 
richtigen Ordnung stehenden Monate Munychion (so 
statt vovvtyttov zu lesen) und Posideon gerade densel
ben römischen Monaten gleichgesetzt werden, mit de
nen sie nach der alten attischen Jahreseintheilung (s. 
über deren Vergleichung mit den römischen Monaten 
Gäza, de mens., c. 5, Dodwell, de cyclis, 11, 23, p. HH, 
Corsini, F. A., 1, 2. p. 65, Ideler, Chronologie, 1,285) 
zusammenfielen, was auf eine Verschmelzung verschie
denartiger Nachrichten schliessen lässt. Indess ist wohl 
aus dem hier Erörterten nicht der Schluss zu ziehen, 
dass Tzetzes auch den Herakleus dem Januar gleich
gestellt habe; sondern er mag vielleicht aus einem al
ten Schriftsteller die Notiz entnommen haben, dass 
dieser Monat dem attischen Thargelion gleichkam; na
mentlich steht auch jener Annahme im Wege, «lass der 
Januar der ersten Hälfte des delphischen Jahres ange
hört, während der Herakleus in den Inschriften der 
letzten zugetheilt wird. Denn, um der scharfsinnigen 
Deduction S. 12—15 nur kurz zu gedenken, dass der 
Theoxenius dem August gleichzustellen ist (vgl. S. 25), 
und einer der letzten Monate des Jahres gewesen sein 
muss (obgleich aus der Weglassung des Praxias neben 
seinem Coliegen Andronicus bei Curt. n. 10 nicht mit 
»Sicherheit auf seinen Tod zu schliessen ist)*),  sowie 
der Untersuchungen über den Boutkous (Junius) und 
Ilaeus (Julius) S. 15, so hat Hr. H. im Folgenden mit 
schlagenden Gründen nachgewiesen, dass der wichtigste 
Monat Bueatius (in welchem die pythischen Feste ge
feiert wurden) weder mit Boeckh (Corp. inscr. 1, 812) 
in «len Munychion (April), noch mit Arnold (zu Thu- 
cyd. V, 1. bei Poppo III, 3. 422-427) in den Heka- 
tombae.on (Julius), noch mit Boehneke (Forschungen, 
I, 307 — 318) in den Metagitnion (August), noch mit 
Clarisse (Speeim. hist. litt, ad Thucyd. b. Pelop. Epo- 
dmm, Leyd. 1838, p. 53) in die Zeit nach dem Herbst- 
äquinoctium, noch mit Kiene (Zeitschr. f. Alt.-Wissen-

’) Auch in Nr. 18 wjrd in einer Urkunde aus dem Monate Apel- 
•aeus desselben Jahres Andronicus allein genannt, sowie einmal unter 
dem Archon Pisitheus Praxias allein; dass aber imMon. Theoxenius 
Aeacidas als Ersatzmann für Praxias genannt wird, beweist nicht, 
dass er sein Nachfolger war; denn Nr. 23 kommen drei Priester 
zusammen vor.

schäft. 1842, p. 1130 f.) in den Pyanepsion (October) 
zu setzen ist, sondern einzig in den Boedromion (Sep
tember). Auch lief, hat in seinem Hellen (Beiträge 
zur genauem Erforschung der altgriechischen Geschichte, 
Jena, 1844) S. 166 Ä’., 171. über die Erwähnung der 
Pythien 422 v. Chr. bei Thucyd. V, 1, 1. ausführlich 
gehandelt und gezeigt, dass sie mit dem Ende des 
Thueydideischen Sommerhaibiahrs zusammenfallen, «fie
ses selbst aber nicht bis zum Äquinoctium, sondern 
nur bis in die erste Hälfte des Boedromion reichte; 
nur ist S. 167, Z. 4 statt „Anthesterion oder Februar“ 
zu ändern Elaphebolion oder März, und ebenso S. 171, 
Z. 11 statt „in den Ausgang des zweiten olympischen 
oder attischen Monats“ genauer: in den Anfang des 
dritten O. oder A. Monats. Hierauf weist der Verf. S. 
21 11. nach, dass der Anfang des delphischen Jahres 
weder in das Wintersolstitium, wie bei den Böotern, 
noch mit Boeckli in den Anfang des Sommers zu setzen 
sei, und macht es (übereinstimmend mit Böhneke, For
schungen, 1, S. 314 z. E.) mehr als wahrscheinlich, 
dass der Bueatius als der erste Monat anzusehen ist, 
da der Herakleus (Mai) und Theoxenius (August) in 
die zweite Jahreshälfte gehören (auch der Blüthenmo- 
nat Bysius gehört derselben an); woran im sechsten 
Abschnitte S. 26 f. noch die Nachweisung geknüpft 
wird, dass es nicht auffallen darf, wenn das Jahr 
nicht mit einem der vier Kardinalpunkte, sondern mit 
«lern vor dem Herbstäquinoctium vorhergehenden Neu
monde begann.

Am Schlüsse seiner höchst lehrreichen Abhand
lung fügt der Verf. S. 29 noch zur Übersicht eine Ta
fel der delphischen und der ihnen entsprechenden atti
schen und römischen Monate an:

Erstes Halbjahr: 
Bueatius, September. 
Heraeus, October. 
Apellaeus, November. 
Dadaphorius, December. 
Ein Ungenannter, Januar.

Zweites Halbjahr: 
Bysius, März.
Ungen. (Artemisias?), April, 
Herakleus, Mai.
Boathous, Junius.
Ilaeus, Julius.

Poitropius, Februar. Theoxenius, August.
Über die kurz nach dieser Abhandlung veröffent

lichte grössere Schrift: „Über griechische Monatskunde 
und die Ergebnisse ihrer neuesten Bereicherungen, vor
gelesen in der Sitzung der königlichen Gesellschaft 
der Wissenschaften am 13. Januar 1844 (Gott., Die- 
trieb 1844“), hat schon Hr- Hofrath Schöll im Märzheft 
der Neuen Jen. Lit.-Ztg-. Nr. 74, berichtet und schätz
bare Nachträge au» »einen Sammlungen gegeben; vgl. 
z. B. die Bestätigung der Lesart ILoaQQniog aus Auto
psie wofür llr. H. HotiQonioQ zu lesen vorschlägt. In 
der ersten Beilage (dem alphabetischen Register der 
Monatsnamen) sind die zehn Delphischen Monate an 
den entsprechenden Stellen aufgeführt und erklärt, so- 
vvie die muthmassliche Ableitung angegeben; in der 
zweiten Beilage (dem Verzeichniss der Völker) sind
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S. 92 unter Delphi die Monate in der chronologischen 
Ordnung wie am Ende des Programms (de anno Del
phico), nur über die Lage des Heraeus wird ein Be_ 
denken ausgesprochen; endlich in der dritten Beilage 
(der synchronistischen Übersicht der Monate nach 
Gruppen geordnet) werden die Delphischen Monate 
unter der äolischen Gruppe S. 126 aufgezählt, mit der 
sie am meisten übereinstimmen. nur nicht in Bezug 
auf den Anfang des Jahres, daher Hr. H. Zahlen vor 
jeden Namen setzt. Wo indess die Lage des Monats 
nicht ganz sicher ist. folgt auf die Ordnungszahl ein 
Fragezeichen (so bei Poitropius, Boathous, llaeus, He
raeus), was die Besonnenheit und Anspruchslosigkeit 
des Verf. beweist. I« der Abhandlung selbst aber 
sind die Hauptgesichtspunkte, welche bei einer wis
senschaftlichen Behandlung der Menologie beachtet 
werden müssen, ausführlicher besprochen, während 
ihrer im Programm nur gelegentlich und beispiels
weise gedacht werden konnte.
3. Sylloges InscriptUmum Boeoticaruni Partie, prior, 

qua memoriam anniversariam inauguratae ante kos 
CCCH annos Scholae Portensis pie celebrandam in- 
dixit Car. Aug. Keil. Numburgi, Klaffenbach. 
1845. 4.

Der gelehrte und thätige Herausgeber behandelt 
in dem vorliegenden Programme eine grosse Anzahl 
in Böotien gefundener Inschriften, und zwar nicht 
blos die schon früher von Böckh gesammelten , son
dern auch viele, welche erst nach der Herausgabe des 
ersten Bandes des Corpus Inscriptionum bekannt ge
macht worden sind und hier zum ersten Male aus den 
Reisewerken von Leake (Travels in northern Greece. 
IV Bde. Lond. 1834), Ulrichs (Reisen und Forschun
gen in Griechenland, I. Th. Bremen 1840) und Lud. 
Stephani (Reise durch einige Gegenden des nördlichen 
Griechenlands, Leipzig 1843), sowie aus den einzelnen 
Mittheilungen von Göttling (Narratio de oraculo Tro- 
phonii, Jen. 1843. 4.) und Curtius (im Rhein. Museum, 
1843, S. 105 ff.) gesammelt erscheinen; der letzteren 
sind 19 an der Zahl, darunter 5 aus Lebadea (n. 7. 
11. 13. 14. 16.), 4 aus Orchomenos (n. I—3. 15.), 3 
aus Akraephia (heutzutage Karditza, n. 6. 8. 10.), 3 
aus Theben (n. 12. 17. 18.), 2 aus Thespiae (n. 5. 19.) 
und ebensoviel aus Kopae (n. 4. 9.). In der Anord
nung derselben befolgt Hr. K. die Böckh’sche Einthei- 
lung nach Klassen, von denen in der vorliegenden Ab- 
theilung die drei ersten abgehandelt sind (Decrete von 
Staaten, agonistische Urkunden und Weihinschriften), 
so dass noch die Nachträge zu den letzten vier (Ho
nores Imp&'atorum, Honores Magistratuum etc., Epi- 
taphia et singula nomina, fragmenta varia) der zweiten 
bis jetzt ungedruckten Abtheilung der Sylloge Vorbe
halten bleiben. In jeder Klasse folgen aber nach der 

Erläuterung der neuen Inschriften sehr j wesentliche 
und zweckmässige Verbesserungen und Zusätze zu den 
schon im Corpus Inscriptt. enthaltenen, von denen 
mehrere durch die oben genannten Reisenden abermals 
copirt worden sind und dadurch vielfach vollständiger 
und correcter hergestellt werden können, als nach den 
älteren jR eise werken. Darum hat auch Hr. K., von 
dessen Gewandtheit und reicher Belesenheit sich ohne
dies viele Berichtigungen und Verbesserungen erwar
ten liessen, besonders in Bezug auf die Herstellung der 
Eigennamen, bei mehren dieser Inschriften die Fac- 
similee s Leake’s und Stephani’s zur Vergleichung und 
Berichtigung mit den von Böckh benutzten ältern Co- 
pien Pococke’s u. A. abdrucken lassen. In Bezug 
auf Sprache, namentlich dialektische Formen, verweist 
er häufig auf das Werk von Ahrens und dessen Nach
träge zu der Lehre vom Äolischen Dialekte im zwei
ten Theile, wo auf die neu entdeckten Inschriften viel
fach Rücksicht genommen ist. doch giebt er selbst 
nicht wenige trefl liehe Bemerkungen in dieser Bezie
hung (so über t statt tv in Verbis S. 7), namentlich 
onomatologische Analogien, z. B. S. 13 über die Na
men auf —gykoq. Boeot. —geikog, und —rimoq, S. 18 
auf —luQoq, S. 9 auf —atcuv. S. 4 auf lag; ebd. die 
mit Koko—, S. 35 die mit Ego— beginnenden, S. 15 auf 
—payoq, S. 20 über die Frauennamen auf —ov (eine 
gute Nachlese zu Curtius Inscriptt. Att. XII. p. 25), so 
S. 41 die auf —xäw ausgehenden, S. 39 die Männer
namen auf —peSoiv und —gyöqq, S. 48 auf —kaq statt 
kaog u. s. w. Der sachlich erläuternden Anmerkungen 
sind weniger, doch fehlt es auch hier nicht an Ver
weisungen auf die Werke von Krause (über die Ago- 
nistik und die Festspiele der Griechen), auf Lngers 
Paradoxa, Thebaua, Hal. 1845, Meier’s Abhandlung de 
proxenia, Francke’s Böotischer Bund u. A., was von 
der reichen Belesenheit des Verf. und seiner Bekannt
schaft mit den neuesten Erscheinungen der Literatur 
zeugt.

Ref. muss sich begnügen, aus diesem Anfang eines 
wichtigen Nachtrags zu der fünften Abtheilung der 
Böckh’schen Inschriften einiges Interessante hervorzu
heben und seine Bemerkungen daran anzuknüpfen.

Zu der ersten Klasse der Böotischen Inschriften, 
den Staatsurkünden freier Städte, kommt unter Nr. 1. 
ein zuerst von Curtius (Rhein. Mus. 1843, S. 106) mit- 
getheiltes Decret der (Jrchomenier, die Ertheilung der 
Proxenie und der damit verbundenen Vorrechte an 
Dioskuridas von Alexandrien betreffend; Nr. II. III- 
(aus Orchomenos) und IV. (aus Kopae) enthalten Ka- 
taloge neu eingeschriebener Krieger, wie die Böotischen 
Inschriften C. J. 1574. 5 und wie sie auch bei den 
Athenern (Schot. Aristaph. Pac. 1184. Eq. 1369) und 
bei den Syrakusern (Plut. Nic. 14) erwähnt werden.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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(Schluss aus Nr. 271.)
Ausserdem ist die zweite (ebenfalls von Curtius mit- 
getheilte) von Wichtigkeit, weil sie. nach Hrn.K.’s Er
gänzung, Philokomos als Archon Eponymos der Böo
tier nennt, der nach Nr. X. ein geborner Thespier war, 
wodurch die von Böckh u. A. aufgestelite Meinung wi
derlegt wird, dass stets ein Thebaner diese Stelle inne 
gehabt. Der Name TTMOAAEIOI Z. 12 wird Tipo- 
p.tAoQ (böotisch für T^uo^Xog) ergänzt und diese Form 
S. 13 Mitth. durch zahlreiche Analogien bestätigt; noch 
näher läge wohl 7\uoxAa<?, wie gleich darauf Z. 16 
^Qiaroxlttg. so dass das T am Ende zu dem folgenden 

gehörte, so liegt die Ergänzung AaxQaTi[Öad\ 
Z. 15 näher (III, 6 Ev^a-tidr#) als Aax^-izioq, wasHr. 
K. vorschlägt, und Z. 25 entspricht NAAMT...QN die 
Restitution ^Enaptvoiv nicht ganz der Stellung der Buch
staben, wie Hr. K. selbst S. 10 gesteht: quod finxi 
^Enaf-ürMv nie non pro certo venditare, non est quod di- 
cam. Belehrend sind auch S. 6 f. die Naclnveisungen 
über die Schreibart des Namens Phyllidas oder Philli- 
das, der in der Geschichte der Befreiung Thebens 
durch Pelopidas eine nicht unwichtige Rolle spielt; 
Hr. K. entscheidet sich nach Inschriften für die letz
tere. Auch in dialektologischer Beziehung ist diese In
schrift interessant, da sie das oi in den Eigennamen 
beibehält und nicht in v verwandelt, sowie sie auch ov 
nicht statt v setzt. Nr. III. (bei Leake trän. II, o7) 
gibt den Beleg, dass stets nur drei Polemarchen, de
ren Namen hier im Nominativ stehen, auf den Inschrif
ten vorkommen und die daneben stehenden Genitive 
ihre Väter bezeichnen , vgl. Hr. K. S. 6 u. 13 z. Anf. 
gegen Boeckh’s Annahme von 6 Polemarchen. C. J. 
1, S. 730 b. Das erste lückenhefte Drittel dieser In
schrift bezieht sich auf einen Vertrag zwischen der 
Stadt und einem Priyatmanne und setzt eine doppelte 
Schuld fest, wenn eine gewisse Summe nicht gezahlt 
werden sollte. Wenn übrigens in diesem Stücke ein 
anderer Archon yai]QWväao genannt wird, ais jn dem 
gleich daran sich schliessenden Kataloge der Neuge
worbenen (Karaickus), während beide Mal dieselben 
Polemarchen genannt werden, so ist die zuerst von 
Hr. K. ausgesprochene Vermuthung, es seien dieselben 
mehrere Jahre im Amte gewesen, weniger glaublich, 
als die zweite, die Angabe des Archon —rondas be

ziehe sich auf ein anderes Jahr, als in welchem jene 
drei Polemarchen waren; wahrscheinlich war in dem 
Jahre des Letztgenannten die Schuld contrahirt oder 
der erste Contrakt abgeschlossen worden. Uebrigens 
ist der Anfang des zweiten Theils schon in C. J. 1573 
enthalten. Nr. IV. enthält blos eine von Dirichs (S. 
203) mitgetheilte Zeile aus einem Kriegerkatalog, in 
welcher die Form ntkToqÖQu.g an das nifQogogag der 
Inschrift von Rosette Z. 7 (vgl. Letronne im Anhänge 
zu Didot’s fragm. historicorum graeew. 1.1841, S. 14) und 
an das BuxTQoipoQaq bei Diogenes Laertius VI, 76 erinnert.

Hierauf folgen S. 16 ff. Bemerkungen und Er
gänzungen zu Boeckh’s Inschriften der ersten Klasse 
n. 1562—78, zu n. 1563. 1471. 1575 und 1578 theil
weise neue vielfach von der Pococke’schen abweichen
de Abschriften Leake’s, daher werden diese ausführlich 
vom Herausgeber behandelt und auch glücklicher er
gänzt , als dies Böckh mit seinen Hülfsmitteln ver
mochte; doch scheint es andererseits, als wenn Po- 
cocke Manches auch lesen konnte, was Leake schon 
mehr verwischt fand, so dass sich Beider Abschriften 
gegenseitig berichtigen und vervollständigen. — In der 
zweiten Klasse der Böotischen Inschriften (nach Böckh’s 
Eintheilung) der Kataloge von Siegern im Wettkampfe 
behandelt Hr. K. S. 29 f. zuerst drei ganz neue n. V 
—MI, von den Er otidien zu Thespiae, von den Ptoien 
in Akraephia (h. Karditza) und von den Trophonien 
oder Basileen in Lebadea, welche durch Curtius, Ul
richs und Stephani zuerst bekannt gemacht worden 
sind. Hierauf folgen S. 32 ff. Zusätze und Ergänzun- 
zungen zu den Böckh’schen n. 1579—1590 und S. 34 
n. VIII zu dem Katalog C. J. n. 1587 eine 17 Zeilen 
lange Fortsetzung aus Leake’s Reisewerk (II. Bd. Taf. 
XI. n. 50 fragm. 2, vgl. S. 302), welche Sieger in mu
sischen, namentlich dramatischen Agonen am Feste der 
dreijährigen Soterien zn Akraephia aufführt. Die letzte 
von Hrn. K. in dieser Abtheilung behandelte Klasse, 
die Weihinschriften an Gotter (und Verkaufsurkunden 
von Sklaven an Heiligthümer) bringt 11 neue Weihin
schriften, n. IX—XIX, darunter 4 aus Lebadea: n. XI. 
auf den Zevs Basileus in Lebadea mit einem Salbge
fäss von einem Agonotheten der Basileen Neon, wahr
scheinlich einem Seitenverwandten der macedonisch 
gesinnten Familie (Polyb. 20, 5, 14. 27, 1. 2. vgl. Liv. 
45, l.)j durch welche Theben zu verschiedenen Zeiten 
auf Seite der Könige Macedoniens gezogen ward, und 
deren Stamm Hr. K. hier aufführt; n. XIII auf Hermes, 
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eine Grabinschrift, welche die Namen von 4 Männern 
und diesen entsprechend 4 Frauen enthält; n. XIV 
ebenfalls auf Hermes und n. XVI (zuerst von Göttling 
in der oben angeführten Schrift mitgetheilt) auf den 
Dionysos Eustaphylos. Ausserdem werden 3 Weihin
schriften aus Theben mitgetheilt: n. XII auf den Po
seidon Empylaeos s n. XVII anf Dionysos s unter einer 
von den Künstlerzünften am Isthmus und in Pierien 
geweihten Bildsäule ihres Proxenos Zeuxippos, n. XVIII 
eine Inschrift auf einem von Mummius den Göttern ge
weihten Altäre. Die übrigen Inschriften sind aus Ko- 
pae (n. IX. unter einer dem Philon von seiner Mutter 
Archandris und seiner bchwester Ptois errichteten und 
den Göttern geweihten Bildsäule), aus dem verfallenen 
Tempel des Apollo Ploos zu Ahraephia (n. X von der 
Basis eines dem Gotte durch die Böotier geweihten 
Dreifusses), aus Orchomenos (n. XV von der Basis der 
Statue eines Gymnasiarchen, welche dem Hermes und 
Minyos geweiht war). Mit Recht macht der Verf. auf 
diese Erwähnung des Minyaskultes in Orchomenos auf
merksam, wovon bisher noch nichts bekannt war, wenn 
auch angenommen werden konnte, dass der Stammva
ter des kriegerischen und thatkräftigen Geschlechts in 
dem ältesten Sitze seiner Macht Heroenehren genoss. 
Die letzte Inschrift n. XIX ist aus Tliespiae von der 
Schwelle der neueren Kirche des Dorfes Baia (Ste
phani S. 74) und bezieht sich auf die Weihung einer 
Statue des Eros und der Thüren zu dem Pronaos 
durch den Agonotheten Phileinos.

Jena. . H. Weissenborn.

Biographie.
Abelar d, par Charles de Remusat. 2 vols. Paris, 

Ladrange. 1845. 8. 15 Fr.
IViemals vielleicht hat ein Journal auf die Entwicke
lung der Idee und auf die Gestaltung des literarischen 
Bewusstseins einen so grossartigen, einen so tiefgrei
fenden Einfluss ausgeübt, als der „Globe.44 Diese 
Zeitschrift wurde im September 1824 gegründet und 
bis zum 15. Februar 1830, wo sie zuerst von ihrem 
höhern Standpunkte in die Arena der politischen Par
teikämpfe herabstieg, hat sie eine herrliche literarische 
Mission zu erfüllen gehabt. Die jugendlichen Schrift
steller, welche zur Gründung dieses Blattes zusammen
getreten waren, batten sich die Hand gereicht, um den 
neuen, tiefem Ideen der modernen Bildung, die wie 
eine dunkle Ahnung in den Gemüthern lagen und nach 
einer Gestalt rangen, ein Organ zu schatten. Unter 
ihnen zeichnete sich neben Dubois vorzüglich Charles 
de Remusat aus; fortwährend stand er auf der Bresche, 
und er scheute sich selbst nicht, wenn es galt, für die 
politischen Consequenzen, welche man aus seinen Auf
sätzen ziehen konnte, mit seiner Person einznstehen. 
Wenn sich seine gewandte Feder auch auf allen Ge
bieten des Wissens, in der Behandlung der verschie
densten Fragen der Wissenschaft und Kunst mit Leich
tigkeit bewegte, so war doch die Philosophie das Grund
thema, welches durch alle seine Artikel hindurchklang 

und auf das er immer mit der grössten Vorliebe wie
der zurückkam. Äusser ihm nahmen an den philoso
phischen Erörterungen besonders noch Theodore Jouf
froy und Damiron Theil. Der unbedeutendste dieses 
Dreigestirns war Damiron, der am wenigsten von eige
nem Lichte leuchtete. Obgleich man sich in Frank
reich gewöhnt hat, ihm als einer philosophischen Au
torität ein gewisses Gewicht beizulegen, so kann man 
sich doch, wenn man seine Productionen einer etwas 
schärfern Kritik unterwirft, nicht verbergen, dass er 
in seinen kritischen Schriften nicht viel mehr thut, als 
gegebene Ideen Anderer verwässern und breittreten.

Ein Talent von viel gediegenerm Gehalte war der 
zu früh verstorbene Jouffroy, von allen französischen 
Schriftstellern, welche der Neuzeit angehören, der phi
losophischste Kopf. Er war der vorzüglichste Schüler 
Cousin’s, dessen Name, sobald überhaupt nur von den 
philosophischen Kämpfen und Bestrebungen in Frank
reich geredet wird, genannt werden muss. Jouffroy 
erfasste die Frage, welche er behandeln wollte, mei
stens mit sicherer Hand und wusste den Nagel gewöhn
lich auf den Kopf zu treffen. Daher kam es, dass 
einige seiner Aufsätze, z. B. der berühmteste von al
len, „Commenl les Dogmes flnissent^ welcher am 25. 
Mai 1825 erschien, das unglaublichste Aufsehen erregten.

Ihm zur Seite verdient Remusat genannt zu wer
den, obgleich er, weniger als Jouffroy auf die Pflege 
der Speculation beschränkt, auch wol an die Erörte
rung und Beleuchtung rein praktischer Fragen heran
trat, die ihn in der Folge mehr und mehr in Anspruch 
genommen haben.

Die Stellung, welche in philosophischer Beziehung 
der „Globe" einnahm, war eine sehr schwierige und 
missliche. Die Redactoren dieses Blattes, welches, 
wie eine englische Review vor einigen Jahren erinnerte, 
mit den vielbesprochenen „Deutschen Jahrbüchern44 
mehr als einen Berührungspunkt hatte, bedurften einer 
grossen Gewandtheit und Schmiegsamkeit, und doch 
wieder einer grossen Bestimmtheit und Festigkeit, um 
die Linie, welche sie sich vorgezeichnet hatten, un
wandelbar zu verfolgen. Man mag über das Resultat, 
zu dem sie gejangten. denken wie man will, ihr Stre
ben verdient a|(e Achtung. .

In der Philosophie galt es, die Seichtheit, die un
befriedigende Leere der Londillac sehen Ansichten, 
welche unter verschiedenen Masken immer noch spuk
ten , zu bekämpfen und dem Schwung der Wissenschaft 
einen immer' höhern rlug zu verleihen. Dem Geiste 
musste sein Recht geschehen und die Herrschaft der 
Materie gestürzt werden. Auf der andern Seite aber 
galt es auch, gegen die Uebel des religiösen und phi
losophischen Mysticismus, welche sich unter dem Schutze 
der Restaurf®föu$regjerung auf ^as Land hernieder
senkten , wach zu sein und xAndre wach zu halten. So 
geriethen die Philosophen des Globe in eine eigen' 
thümhehe Klemme. Die Nichtigkeit der Condillac’schen 
Lehre musste dargelegt und ihr Einfluss gebrochen 
werden, und doch war es gerade die liberale Schule, 
welche am meisten dieser unphilosophischen Philoso
phie huldigte. Nun wurden aber wieder auf dem Beide 
der Politik die Anhänger des neuen Journals mit der 
liberalen Partei durch gemeinschaftliche Sympathie ver
bunden, sodass ein Streit, wenn er sich auch nur in-
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Der Verf. erzählte uns selbst die Entstehung die
ser Schrift mit einer gewissen behaglichen Gesprächig
keit, die selbst ein wenig an umständliche Breite streifte. 
Er berichtete uns, wie ihn der Zufall, nachdem er sich 
lange Zeit nach einem passenden Stolle umgesehen 
hätte, um den Kampf der Idee und des Geistes mit 
der Welt darznstellen, auf den Namen Abelard’s ge
lenkt habe, dessen mit romantischem Zauber geschmückte 
Persönlichkeit ihm geeignet schien, »lern Bilde, welches 
er in dunkeln Umrissen mit sich umhertrug, zum Rah
men zu dienen. Zugleich bot sieh auch Gelegenheit, 
durch Darstellung und Beleuchtung der Abelardischen 
Doctrin und durch Eingehen in die geistigen Zustände 
Seiner Zeit ein Werk zu liefern, welches äusser seinem 
Werthe als speculative Arbeit, auch noch ein kritisches 
und historisches Interesse in Anspruch nehmen könnte. 
Die Aufgabe, welche der Verf. sich stellte, war — 
wie man sieht — weitumfassend und schwierig. Selbst 
wenn er den Gedankengang sich, ehe er dem Werke 
selber die historische Hülle und Gestaltung lieh, schon 
klar vorgezeichnet hatte, so galt es doch noch die literari
schen Überreste Abelard’s mit kritischem Sinne durchzuar
beiten und aus einer Menge vereinzelter und zerstreuter An
gaben die verschiedenen Züge zusammen zu tragen, durch 
welche es möglich war, das ganze Gemälde zu beleben.

Anfangs lag es ihm am Herzen, die Ideen, mit 
denen er sich bereits längere Zeit getragen hatte, in 
die Form einer dramatischen Dichtung zu giessen. 
Er glaubte, dass der Kampf eines ringenden Geistes, 
der im Streite liegt mit den äussere Verhältnissen sei
ner Zeit, ja sogar mit seinen eigenen Leidenschaften, 
wie er sich in Abelard bietet, eine würdige Aufgabe 
für das Drama abgeben werde. Deshalb entwarf er 
ein solches Gedicht, dem er durch die Unmittelbarkeit 
der Handlung selbst eine grössere Anschaulichkeit und 
Lebendigkeit zu geben glaubte; aber es scheint, dass 
dieser Versuch nicht eben ein mit den Anforderungen 
der Aesthetik übereinstimmendes Kunstwerk ergeben 
habe, wenigstens bezeichnet der Verf. jene uns unbe
kannte Arbeit, welche von ihm nur einigen Bekannten 
mitgetheilt zu sein scheint, mit dem Zwitterausdrucke 
eines dramatischen Romans. Er scheint überdiess bald 
erkannt zu haben, dass die Grenzen, welche er sich 
gestellt hatte, zu eng seien. Deshalb entschloss er 
sich, seinen Ideen, statt sie auf das Gebiet der Dich
tung zu versetzen, ein historisches Gewand umzuwerfen. 
Statt der dramatischen Erfindungen, galt es nun ein 
philosophisches Gemälde zu entwerfen, wo, wie der 
Verf. selbst sagt, „das Raisonnement und das Stu
dium die Stelle der Phantasie einnehmen mussten?*

So entstand also vorliegendes VVerk, welches, wie 
der Verf., ohne der Selbstüberschätzung geziehen zu 
werden, sagen kann, die sorgfältigste Biographie 
Abelard’s enthält, welche wir besitzen. Mit gewissen
hafter Sorgfalt und mit der Tieue eines ernsten Histo
rikers sind die Thatsachen, insofern sich dieselben aus 
den Schriften der Zeitgenossen und glaubhafter späte
rer Schriftsteller ergeben, in s rechte Licht gestellt. 
Aber der Geschichte ist hier ihr Recht nicht allein ge
schehen. Indem der Verf. die gesammte geistige Be
wegung des zwölften Jahrhunderts in den Kreis seiner 
Darstellung zu ziehen beabsichtigte, mussten auch die 
verschiedenen Schriften Abelard’s einer ausführlichen

nerhalb der Philosophie bewegte, doch leicht hätte stö
rend einwirken können. Man glaube aber nicht, als 
wenn sich die „Giobisten” durch dieses Verhältniss zu 
einem diplomatischen Umgehen der Schwierigkeit und 
zu einer laxen Nachgiebigkeit hätten veranlasst sehen 
können. Sie verfolgten ruhig ihren Weg, und wenn 
sich auch in der Folge manche Spitzen der Ilbertrei- 
^U1)g abgestossen haben, so kann man doch sagen, 
dass sie im Allgemeinen der einmal gewählten Rich
tung treu geblieben sind. Nachdem einmal den neuen 
Ideen Bahn gebrochen, die Berechtigung der modernen 

LSchule auf dem Gebiete der Philosophie, des Staats
iebens und der Kunst erfochten und dadurch also die 
eigentliche Mission des „Globe“ erfüllt war, haben 
sich die meisten der rüstigsten Kämpfer dem Dienste 
der Politik hingegeben. Ein grosser Theil derselben 
hat in Gemässheit (les beliebten Grundsatzes behandelt: 
„La Utterature mene ä tont ä condition de la quitter.“ 
Andere sind ihren literarischen Beschäftigungen selbst 
im Gewühl des politischen Lebens mehr oder weniger 
zugethan geblieben. Sie haben sich nicht gescheut, 
sich ihrer Vergangenheit zu erinnern, und so oft die 
Gelegenheit sich bot, oder wenn der wechselvolle Lauf 
der Politik ihnen eine unfreiwillige Musse auferlegte, 
ihre Feder wieder hervorgezogen, um, der Aufgabe 
ihrer Vergangenheit getreu, am Werke der Aufklärung 
und der geistigen Befreiuung zu arbeiten.

Auch Remusat hatte sich, als die Julirevolution 
einen Theil der Ideen, welche ein Erbe der neuen 
Schule war, auf dem Gebiete des praktischen Lebens 
durchgesetzt und verwirklicht hatte, seine frühem Ver
bindungen benutzt, um auf die Seite Derer zu treten, 
welche an den politischen Ereignissen einen thätigen 
Antheil nahmen. Eine Zeit lang hatte es fast den An
schein , als wolle er über dem aufregungsreichen Staats
dienste der Literatur gänzlich entfremdet werden. Nur 
selten noch und in immer grössern Zwischenräumen las 
man am Ende eines Aufsatzes seinen Namen, der sonst 
unter den Kämpfern für geistige Bewegung nicht am 
wenigsten hell gestrahlt hatte. Es schien als wenn die 
politischen Wirren seine literarischen und philosophi
schen Tendenzen ganz in den Schatten gestellt hätten. 
Da erschienen endlich die „Essais de Philosophie“ aus 
seiner Feder als ein erfreuliches Lebenszeichen. Sie 

* zeigten unwiderleglich, dass Remusat nicht gesonnen 
war, die Früchte seiner philosophischen Betrachtungen 
vom Ginhauche der Politik ganz und gar verwehen zu 
lassen. Dadurch sind die Erinnerungen an die litera
rischen Leistungen Remusat’s wieder aufgefrischt, und 
wir haben es iui zweckmässig gehalten, die Titel und 
Ansprüche, welche er auf den Namen eines Schrift
stellers aufzuweisen hat, bei Gelegenheit des Erscheinens 
eines neuenWerkes noch einmal ins Gedächtniss zu rufen.

Diese neue Schrift weicht in Bezug auf die Form 
und auch wegen ihres ^lössein Umfanges von den frü
hem literarischen Arbeiten dieses gewiegten Schrift
stellers einigermassen ab. In stilistischer Beziehung' aber 
muss man im Allgemeinen dem jüngsten Producte sei
ner Feder dieselben glänzenden Eigenschaften, wozu 
wir vorzüglich Correctheit, verbunden mit Eleganz, 
Feinheit des Ausdrucks, Abrundung und dabei doch 
Beweglichkeit rechnen, beilegen, wie seinen frühem 
schriftstellerischen Leistungen.
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Würdigung unterworfen werden. Mit Ausnahme einiger 
Briefe, welche sich auf die traurigen Ereignisse seines 
Lebens beziehen, sind sie sämmtlich philosophischen 
oder theologischen Inhalts. Dadurch sah der Verf. 
sich veranlasst, seinem biographischen Theile einen 
philosophischen und einen theologischen Abschnitt folgen 
zu lassen. Es muss dahin gestellt bleiben, ob er für 
die ausführliche Behandlung der vielverschrieneii scho
lastischen Philosophie, deren verknöchertes Gerippe 
gewöhnlich nur als mittelalterliche Spukgestalt aufge
fasst wird, den Dank eines grössern Publikums ernten 
wird. Aber für einen Leserkreis, dem eine lebendige 
Darstellung des schwärmerischen Liebesverhältnisses 
zwischen Abelard und Heloise allein zusagt, konnte 
dieses Werk überhaupt nicht berechnet sein. Der Verf. 
sagte ausserdem noch ganz ausdi ücklich, dass er nicht 
an der Oberfläche habe haften wollen. Auch das ver
schmähte er noch, durch eine Auswahl einzelner her
vorstechender Züge und charakterischer Einzelnheiten 
eine lebensvolle pikante Skizze der damaligen Zustände 
zu geben. Ihm kam es zwar auch auf ein sorgsames 
Ausmalen des Details an. aber zugleich stellte der 
Verf. sich auch die Aufgabe, ein Werk zu liefern, 
welches von der strengen Wissenschaft nicht verläug- 
net zu werden brauchte. So erhalten wir in dem Ab
schnitte, welcher von der Philosophie und Theologie 
des berühmten Gelehrten handelt, nicht nur eine aus
führliche Darlegung der wissenschaftlichen Ansichten 
desselben, sondern überall sucht der Verf. nachzuwei
sen, in welchem Verhältniss die Anschauung des Ein
zelnen zum Ideenkreise seiner Mitwelt steht.

Mit welchem Eifer und welcher Gewissenhaftigkeit 
Remusat nach den Quellen geforscht hat, aus denen 
er einige Belehrung schöpfen zu können hoffen durfte, 
ersieht man aus den bibliographischen Andeutungen, 
welche er seiner eigentlichen Darstellung unter dem 
Titel: „Prewes et Autoriles de Phistoire d'Abelard ,es 
vorangeschickt hat. Wenngleich sich bei genauerer 
Vergleichung noch einige Ergänzungen wol ergeben 
würden, so lässt sich diesem Abschnitte doch eine ge
wisse Vollständigkeit kaum absprechen.

Der vielbesungene Liebesbund, aus leidenschaft
licher Zuneigung, Schmerz und Entsagung gewoben, 
welcher die Namen Abelard und Heloise für alle Zeiten 
umschlingt, durfte in dieser Schrift natürlich nicht mit 
Stillschweigen übergangen werden. Der Verf. hat aber 
durch seine Darstellung sich wenigstens das Verdienst 
erworben, den historischen Kern, so weit sich derselbe 
aus authentischen Quellen nachweisen lässt, von über
wuchernden poetischen Ausschmückungen gesäubert 
zu haben. Demungeachtet ist die Behandlung dieser 
Partie anmuthig. elegant und vom poetischen Hauche 
durchweht. Die Analyse des Briefwechsels, dessen 
Hauptstück die berühmte Historia calamitatum ist, ge
hört zu den geistreichsten Partieen, welche das W erk 
enthält. Aber der Stoff, der hier behandelt wird, bietet 
auch mehr, als eine interessante Seite. Bekanntlich 
sind die Briefe, welche Remusat hier beleuchtet, und 
in ihrem Zusammenhänge entwickelt, ein kostbares 
Monument. Nicht ganz hundert Jahre waren seit dem 
Tode der Betheiligten verstrichen, als sie von Jean de 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Menu in die bewegliche Mundart des alltäglichen Le
bens übertragen wurden. Seit dieser Zeit hat jedes 
Jahrhundert an diesen üeberresten aus einer Zeit, wo 
sich die Empfindungen des Herzens sogar stets in den 
Flitterstaat gelehrter Anspielungen kleideten, herumge
pfuscht und gemodelt; denn wenn auch die Leiden
schaften und die stärkeren Gefühle im Laufe der Zeit 
dieselben geblieben sind, so hat die Art und Weise, 
wie sie Ausdruck erhalten, doch fortwährende Verän
derung erlitten. Eine Zusammenstellung der verschie
denen Umgestaltungen, welche diese Briefe von den 
verschiedenen Bearbeitern erhalten haben, würde Stoff 
zu einer interessanten literarischen Studie geben. Der 
Weg, welchen sie von der einfachen Naivetät des Jean 
de Menu bis zur geleckten Eleganz und feinen Galan
terie durchlaufen haben, durch wrelche sie Bussy -Ra- 
butin dem verwöhnten Gaumen des siebzehnten Jahr
hunderts mundgerecht machen zu müssen glaubte, ist 
ein weiter, vielgeschlungener Weg.

Es würde uns zu weit führen, wenn wir an der 
Hand des Verf. die ausführlichen Auseinandersetzungen 
verfolgen wollten, durch die er die einzelnen Ansich
ten und den Gesammtinhalt der Philosophie Abelard’s 
kritisch beleuchtet. Wir begnügen uns deshalb eine 
kurze Stelle herauszuheben, in welcher der Verf. sein 
Urtheil noch einmal in wenigen Worten zusammenfasst. 
Es lautet folgendermasen: „Abelard hat mitten unter 
seinen Leiden eben so sehr oder mehr noch als irgend 
ein Mensch die Freuden des Ruhmes genossen. Die 
Philosophen Griechenlands erlangten bei ihrem Lebzei
ten keine so ausgedehnte Berühmtheit. Von den Neuern 
ist weder der Name eines Descartes. noch der eines 
Leibnitz im gleichen Grade ins Volk gedrungen. Vol- 
taire’s Stellung im achtzehnten Jahrhunderte ist allein 
vielleicht im Stande eine Vorstellung von der Meinung 
zu machen, welche man im zwölften Jahrhunderte von 
Abelard hatte. Diejenigen sogar, welche einen Tadel 
gegen ihn zu erheben wagten, nannten ibn einen be- 
wundrungswürdigen Philosophen, einen der berühmte
sten Meister in der Wissenschaft. — Der Einfluss 
Abelard’s ist schon seit langer Zeit vernichtet. Von 
seinen Ansprüchen auf die Bewunderung der Welt 
haben einige der Zeit nicht widerstehen können. Wir 
können in seinem Schriften nnd seinen Ansichten nicht 
mit Bestimmtheit unterscheiden, was ihm wirklich eigen- 
thümlich ist und wir halten vielleicht etwas nicht für 
neu, was im Laufe, der Jahrhunderte alt geworden ist. 
Indessen ist es unmöglich, die hervorragenden Grundzüge 
dieser geistigen Unabhängigkeit zu verkennen, welche ein 
Zeichen und ein Unterpfand der philosophischen Idee ist. 
Obgleich Abelard beladen mit den Irrthümern seiner 
Zeit, beschränkt durch die Gewalt, beunruhigt und 
verfolgt war, so ist er doch einer der edelsten Ahn
herren der Befreier des menschlichen Geistes. Er war 
kein grosser Mann, selbst nicht einmal ein grosser 
Philosoph; aber ein überlegener Geist von grosser 
Schärfe, ein erfinderischer Denker (o raisonner in~ 
ventif)9 ein durchdringender Kritiker, der mit einer 
scharfen Auffassungsgabe eine grosse Leichtigkeit etwas 
Gegebenes zu entwickeln verband.“

Bernburg. G. F. Günther.
Druck und Verlag von l?« A. Brockhaus in Iieipzig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 273. 14. November 1845.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Privatdocenten Dr. Böhm ist eine ausserordentliche 

Professur in der medicinischen Facultät der Universität Berlin 
ertheilt worden.

Der Oberlehrer Dr. Friedr. Franke in Fulda ist zum Rector 
der Landesschule zu Meissen berufen worden.

Der katholische Religionslehrer am Gymnasium in Trier 
Dr. Knoodt ist zum ausserordentlichen Professor in der philo
sophischen Facultät der Universität zu Bonn ernannt worden.

Dr. Krahmer, Privatdocent an der Universität zu Halle, 
ist zum ausserordentlichen Professor der medicinischen Facultät 
ernannt worden.

Die Stelle eines Directors der Sternwarte und Professors 
der Astronomie an der Universität zu Prag ist dem bisherigen 
Adjunct der Sternwarte K. Kreil übertragen worden.

Die Akademie der Wissenschaften hat den Geh. Medici- 
nalrath Prof. Dr. Müller in Berlin zu ihrem auswärtigen Mit
glied für die Section der Anatomie und Zoologie, Prof. Wöh
ler für die Section der Chemie erwählt.

Der Prediger zu Utrecht Dr. F. A. Domela Nieuwenhuis 
ist Professor der Theologie am evangelischen Seminarium in 
Amsterdam geworden.

Dem Geh. Oberregierungsrath Prof. Dr. Pernice in Halle ist 
das Directorium des Schöppenstuhls daselbst übertragen worden.

Kreisphysicus Hofrath Dr. Röchling in Saarbrücken hat 
den Charakter eines Geh. Sanitätsraths erhalten.

Prof. Schott am Gymnasium zu Stuttgart ist Mitglied des 
statistisch-topographischen Bureau daselbst geworden.

Der Prediger an der reformirten Kirche in Utrecht Dr. J. 
H. Stuffken ist zum ordentlichen Professor in der philosophi
schen Facultät zu Leyden ernannt worden.

Der Oberlehrer Dr. Techow an der Ritterakademie zu 
Brandenburg ist das Prädicat Professor verliehen worden.

Orden. Das Ritterkreuz erster Klasse des grossherzog
lich weimarischen Hausordens der Wachsamkeit erhielt Geh. 
Obermedicinalrath Prof. Dr. Schönlein in Berlin; den preussischen 
Rothen Adlerorden dritter Klasse der Privatgelehrte de Caumont 
in Caen, der Director des Conservatoriums zu Brüssel Kapell
meister Fitis und der Hof kapellmeister Dr. Friedrich Schneider 
in Dessau; vierter Klasse der Consistorialrath Roth jn Köslin, 
die Superintendenten Beneckendorff in Schiefelbein, Koch in 
Bublitz, Causse in Dramburg, Dr. v. Schuberth in ’Altkirchen 
auf Rügen, Milarch in Treptow, Fischer in Gräfenhagen; den 
braunschweigischen Orden Heinrich’s des Löwen Hofrath Prof. 
Dr. Petri in Braunschweig; das Comthurkreuz des päpstlichen 
Gregorordens der Architekt und Archäolog Canina in Rom; 
das Grosskreuz des herzoglich Sachsen -Ernestinischen Haus- 
Ofdens Staatsminister v. Watzdorf in Weimar.

Nekrolog.
Am 17. Sept, starb zu Moskau der emeritirte Professor 

Theodor Hiltebrandt, wirklicher Staatsrath und Ehrenmitglied 
der Universität im 71. Jahre.

Am 3. Oct. zu Paris der spanische Akademiker und 
Dichter Juan Maria de Maury - Picalle im 73 Lebensjahre. 
Seine Werke sind: VEspagne poetique; ein Gedicht: Esvero e 
Almedora, in drei Gesängen; La Genefe paienne; Dido; Agres- 
sion britannique.

Am 15. Oct. zu München der emeritirte Gymnasialpro
fessor und Studiendirector Joh. Baptist Fischer im 74. Le
bensjahre.

Am 17. Oct. zu Ludwigsburg Professor und Regiments
arzt Dr. Franz Heim im 54. Lebensjahre, Verfasser der Schrift: 
Historisch-kritische Darstellung der Pockenseuchen (1838).

Am 17. Oct. zu Thury-sous-Clermont der als Astronom 
berühmte J. Dominik Graf v. Cassini im 97. Lebensjahre.

Am 19. Oct. zu Münster der Erzbischof von Köln Cle
mens August Frhr. v. Droste- Vischering; geboren zu Vorheim 
bei Münster am 21. Jan. 1763. Er ward 1826 Bischof zu 
Caloma und Weihbischof zu Münster; 1836 Erzbischof zu 
Köln. Auch als Schriftsteller war er thätig. Es erschien: 
Über die Religionsfreiheit der Katholiken (1818; 2. Ausg., 
1838); Über förmliche Wahrheit und kirchliche Freiheit (1818); 
Nachricht über den Versuch einer Krankenpflege in Münster 
(1819); Über die Genossenschaften der barmherzigen Schwe
stern (1838).

Am 23. Oct. auf einer Reise zu Wien Professor Friedr. 
Matthaei, Inspector der Gemäldegalerie zu Dresden, geboren 
daselbst am 4. März 1777.

Am 24. Oct. zu Berlin Dr. Karl Dielitz, Privatgelehrter; 
geb. daselbst am 22. Nov. 1781. Von ihm erschien: Lehr
buch der französischen Sprache (2. Auf!., 1825); Lesebuch 
für Kinder (1817); Athalia, Trauerspiel nach Racine (1819); 
Winke für deutsche Prediger (1820); Die gleich und ähn
lich lautenden Wörter unserer Sprache (1824); Stimmen der 
Natur und der Offenbarung (1829); Karl Pilger (2. Ausg., 
1839) u. A. Er redigirte seit 1823 das Berlinische Wochen
blatt und den Berliner Zuschauer, lieferte Beiträge zum Ge
sellschafter, Freimüthigen u. a- Zeitschriften.

Am 27 Oct. zu Dresden Vicarius apostolicus Franz Lau- 
renz MauermannBischof za Rama, Canonicas zu St-Petri 
in Budissin, geboren za Neuzelle am 29. Jan. 1780.

Anfangs Oct. zu Rom Pater Olivieri, Professor an der 
Sapienza und erster Commissar der Inquisition, geboren zu 
Paluzzo 1769. Er war ein Förderer des Studiums der alten 
classischen Literatur.
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Gelehrten-Versammlungen.
Am 8., 9. und 10. Sept, feierte der Norddeutsche 

Apothekerverein sein 2 5jähriges Bestehen durch eine Ver
sammlung in Dresden. Die Zahl der anwesenden Mitglieder 
war gegen 200. Hofrath Reichenbach begrüsste in dem Saale 
des Zwingers die Versammlung im Namen der in Dresden be
stehenden naturwissenschaftlichen Gesellschaften. Oberdirector 
Dr. Bley gab eine statistische Übersicht des Vereins, Dr. Wit
ting einen Nekrolog des verstorbenen Sertürner, des Entdeckers 
der Pflanzenalcaloide, dessen Bildniss aufgestellt war. Von den 
sechs eingegangenen Abhandlungen über die Preisfrage der 
Hagen-Buchholz’schen Stiftung über die beste Darstellung der 
officinellen Antimonpräparate, ward keiner dei erste, aber fünf 
der zweite und dritte Preis zuerkannt. Dr. Petzholdt las einen 
Aufsatz des Dr. Meurer, welcher darzuthun suchte, dass das 
Blut kein Gegengift gegen Arsenik sei, dass aber das im 
Wasser suspendirte Schwefeleisen die grösste Beachtung bei 
allen metallischen Vergiftungen verdiene, namentlich gegen das 
rothe Quecksilberoxyd. Dr. Struve sprach über die Darstellung 
künstlicher Mineralwasser. Hofrath DuMenil sprach über das 
Leben Bendheim’s. Dr. Geiseler aus Königsberg in der Neu
mark hielt einen Vortrag über Bereitung, Aufbewahrung und 
Prüfung des Chlorwassers. Am 9. Sept, sprach Apotheker Bi
schoff aus Zwickau über ein eigenthümliches Vorkommen kry- 
stallinischer phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde im Magen Ver
gifteter. Dr. Petzholdt sprach über die Anwendung des Löth- 
rohrs im Laboratorio, zeigte den von Prof. Platner in Freiberg 
erfundenen Apparat zur Verstärkung der Hitze mit Hülfe von 
drei Löthrohrspitzen vor und theilte die Entdeckung eines Freun
des mit, den Dolomit von Kalk durch Erhitzen zu unter
scheiden. Hofrath Wackenroder aus Jena sprach über Dar
stellung der Milchsäure aus Milch und Milchzucker und theilte 
seine und Geh. Hofraths Döbereiner Ansicht mit, dass sich 
hierbei immer noch Buttersäure bilde. Derselbe begleitete mehre 
vorgezeigte Präparate mit Bemerkungen. Dr. Herzog aus Braun
schweig theilte die genaue Analyse der harzer Schwefelsäure 
mit, die in Bezug auf die in ihr vorkommende Verunreinigung 
nicht als Reagenz anwendbar ist. Apotheker Henny sprach 
über die Darstellung des baldriansauren Zinks. Dr. Luce aus 
Berlin theilte Bemerkungen über Tacamahaca mit. Apotheker 
Reichel aus Hohenstein legte verschiedene Sorten Lycopodien 
mit dem aus ihnen gewonnenen Pollen vor. Apotheker Jonas 
aus Eilenburg sprach über die Veränderung der festen Öle. 
Bei Vorlegung der von der Kloss’schen Wachsfabrik eingesendeten 
Proben theilte Dr. Meurer Bemerkungen über die Prüfung des 
Wachses mit. Dr. Herzog empfahl eine Mischung von Eisen
oxydhydrat und feinster Eisenfeile als Gegengift gegen Phos
phor, wogegen Dr. Aischoff aus Bielefeld der Magnesia usta 
den Vorzug zuertheilte. Am 10. Sept, sprach Dr. Bley über 
Fermentoie, über Achilein, über Prüfung von Mohn- und Leinöl. 
Prof. Silier aus Dorpat sprach über den Ziegelthee und eine 
eigenthümliche Art Safran. Dr. Aischoff theilte seine reichen 
Erfahrungen über das Vorkommen der Ameisensäure, die Be
reitung des HöllenstÜms^hflit.

Die erste VersauÄlung der Deutschen Ornithologen, 
welche als ein ZweiJFdes allgemeinen Vereins deutscher Natur
forscher nud Arzte betrachtet sein will, ward am 27. Sept, zu 
Köthen gehalten. Collaborator Baldamus begrüsste die Ver
sammlung im Namen der Stadt. Pfarrer Brehm aus Renthen- 
dorf sprach über die Möglichkeit, die Witterung durch genaue 
Beobachtung der Thiere vorauszubestimmen. Prof. Thienemann 

hielt einen Vortrag über die Wichtigkeit, welche die Eier der 
Vögel für die Classification und Bestimmung derselben haben. 
Inspector Rammeisberg theilte eine Nachricht über das Vor
kommen der Emberiza rustica Pallas in Deutschland mit und 
legte diesen und zwei andere Vögel vom Himalajagebirge vor. 
B. Homeyer aus Hinterpommern zeigte einige merkwürdige 
Wasservögel vor. Baron v. Löwenstein theilte Beobachtungen 
über die Nester mehrer Reiherarten, welche er auf einer Reise 
in Ungarn gemacht hatte, mit. Am 28. Sept, wurden die 
Eiersammlungen der Ornithologen Baldamus und Bäsler, die 
Vögel, welche Götz und Schulze aus Dresden vorgelegt hatten, 
und zu Zieligk die Sammlungen des Prof. Naumann betrachtet. 
Am 29. Sept, trug Prof. Naumann eine Abhandlung über den 
Vogelzug auf der Insel Helgoland vor. v. Homeyer zeigte eine 
neue auf der Insel Rügen gefangene Drossel vor und theilte 
Beobachtungen über die Schreiadler mit. Baron v. Löwenstein 
setzte seine Schilderung der Vögel Spaniens fort. Flor aus 
Dresden las eine von dem Grundherrn v. Wabarzil zu Kletzen 
in Böhmen eingesendete Abhandlung über den Schlachtfalken, 
Falco laniarius. Pfarrer Brehm theilte seine und des Pachters 
Zander zu Barkow in Mecklenburg Beobachtungen über einen 
neuen Rohrfänger, Calamoherpe pinetorum, unter Vorlegung des 
Vogels, des Nestes und der Eier mit. Sammlungen von Pfarrer 
Brehm, von Götz und Flor, von Schaumburg aus Potsdam 
wurden eingesehen. Fürs nächste Jahr wurde zum Versamm
lungsort Dresden und zu Geschäftsführern Prof. Thienemann und 
Eduard Goltz gewählt.

Achte Versammlung deutscher Philologen und 
Schulmänner zu Darmstadt. Am 30. Sept, hatten die 
Berathungen der Orientalisten statt über die Gründung und 
Organisirung einer deutschen orientalischen Gesellschaft. Sie 
hat den Zweck, die Kenntniss Asiens und der damit in näherm 
Zusammenhang stehenden Länder nach allen Beziehungen zu 
fördern und die Theilnahme daran in weitern Kreisen zu ver
breiten, und wird sich daher nicht blos mit der morgenlän
dischen Literatur, sondern auch mit der Geschichte jener Län
der und der Erforschung des Zustandes derselben in älterer 
und neuerer Zeit beschäftigen. Diesen Zweck will sie erreichen 
durch Sammlung morgenländischer Handschriften Drucke, 
Natur- und Kunsterzeugnisse, durch Herausgabe, Übersetzung 
und Ausbeutung morgenländischer Literaturwerke, durch Her
ausgabe einer Zeitschrift, durch Anregung und Unterstützung 
der Unternehmungen zur Förderung der Renntniss des Morgen
landes und durch Unterhaltung von Verbindungen mit ähnlichen 
Gesellschaften und einzelnen Gefehlten des In- und Auslandes. 
Der Mittelpunkt der Gesellschaft sind die Universitätsstädte 
Halle und Leipzig, woselbst der dritte Theil des aus 12 Mit
gliedern bestehenden Vorstandes wohnen, und die laufenden Ge
schäfte besorgen muss, und wo die Sammlungen und die Biblio
thek der Gesellschaft bewahrt werden. Zu Vorstehern sind ernannt 
worden: Pott und Rödiger in Halle, Fleischer und Brockhaus 
in Leipzig, Olshausen in Kiel, Schleiermacher in Darmstadt, 
Ewald in Tübingen, Karl Ritter und Bopp in Berlin, Lassen 
in Bonn, Bertheau in Göttingen und Neumann in München. 
Die Zahl der beigetretenen Mitglieder beträgt 51.

Am l.Oct. eröffnete die allgemeine vorbereitende Sitzung 
der zweite Präsident Dr. Wagner durch eine Begrüssung der 
Versammlung, und nachdem Prof. Weissenborn aus Jena, Dr. 
Bossler und Dr. Hüffel zu Secretären gewählt worden waren, 
las Dr. Hüffel die zur Eröffnung bestimmte Rede des ersten 
Präsident, Oberstudienraths Dilthey, welcher zu erscheinen 
durch Krankheit verhindert wurde. Hieran schloss sich die
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Berathung über die Bildung von Sectionen. Am 2. Oct. wurden 
folgende Vorträge gehalten: Prof. Walz aus Tübingen über 
die neuesten Entdeckungen in den Ruinen von Niniveh (woran 
Etatsrath Olshausen aus Kiel und Prof. Stähelin aus Basel Bemer
kungen anschlossen). Dr. Zumpt aus Berlin über die persön
liche Freiheit des römischen Bürgers und die gesetzlichen Ga
rantien derselben. Staatsrath v. Morgenstern aus Dorpat las 
einen Brief von Goethe an Klinger und Klinger’s Antwort.

3. Oct. sprach Prof. Hermann aus Göttingen über die Ent- 
stehungszeit der Laokoongruppe (wobei Walz, Bergk, Urlichs 
und Creuzer in Discussionen auftraten). Prof. Gerlach aus 
Basel sprach über die richtige Auffassung der römisch-deutschen 
Geschichte in den ersten vier Jahrhunderten. Erwiderungen stell
ten Dr. Miinscher und Prof. Haupt. Dr. Köchly aus Dresden sprach 
über das zweite Buch der Ilias als die Zusammenfügung zweier 
Gesänge; woran Prof. Lachmann Bemerkungen knüpfte. Am 
4. Oct. hielt Dr. Schodler aus Worms einen Vortrag über die 
Chemie als bildendes Moment des Gymnasialunterrichts, wel
chem Oberschulrath Friedemann, Prof. Forchhammer, Pr. Mün- 
srher, Consistorialrath Peter entgegneten. Prof. Doederlein 
aus Erlangen sprach über die Etymologie einiger schwie
rigen homerischen Wörter (a/tpto/o?, tpiakij), wogegen Dr. 
Hainebach aus Giessen vom indogermanischen Standpunkte aus 
erwiderte. Dr. Wagner sprach über die Grenzen der Rede- 
und Lehrfreiheit in Athen, wobei Prof. Forchhammer Gelegen
heit nahm, seine Ansicht von der gesetzmässigen Verurtheilung 
des Sokrates zu vertheidigen, was Entgegnungen Vömel’s von 
dem rechtlichen, Vischer’s von dem politischen, Preller’s von 
dem religiösen Gesichtspunkte aus herbeiführte. Dem Geh. 
Oberregierungsrath Prof. Böckh wurde eine Votivtafel überreicht. 
Zur Beseitigung obwaltender Misverständnisse soll in der Ein
ladung zu künftiger Versammlung der wissenschaftlich gebildeten 
Lehrer an Realschulen als Miteingeladener besonders Erwähnung 
geschehen.

Zu Meissen versammelte sich am 30. Sept, auf Einladung 
der Directoren Dr. Gräfe in Kassel und Dr. Vogel in Leipzig 
eine Zahl Lehrer der Real- und höhern Bürgerschulen. Dr. Vogel 
bewillkommte die Versammlung und ward zum Vorsitzenden 
gewählt. Dr. Gräfe stellte das Verhältniss dieser Versammlung 
zu der der Philologen und Schulmänner ins Licht. Am l.Oct. 
sprach Prof. Kalisch aus Berlin über die Tendenz der Real
schule. Am 2. Oct. Director Beger aus Dresden über das noch 
vernachlässigte Realschulwesen im Königreiche Sachsen. Am 
3. Oct. Oberstudienrath Kapff aus Stuttgart über die Real
schulen Würtembergs. Der grösste Theil der Zeit blieb freien 
Diskussionen überlassen. Als Ort der nächsten Versammlung 
ist Hanau gewählt worden.

Gelehrte Gesellschaften.
Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 

15. Sept, wurden die vom Prof. Kugler aus Paris mitgebrach
ten Gypsabgüsse der von Botta in den Ruinen von Niniveh 
aufgefundenen assyrischen Bildwerke vorgelegt, nämlich der 
fragmentirte Kopf, Nase, Mund und ein Theil des sorgfältig 
gelockten Bartes einer männlichen kolossalen Gestalt in einem 
strengen, fast scharfen, grossartigen, sichtlich nach Natur
wahrheit strebenden Kunststil bei eigenthüinlich orientalischen 
gewaltigen Formen, deren sichere Behandlung auf eine vor- 
ausgegangene vieljährige hohe Cultur schliessen lässt. Zwei 

kleinere Reliefköpfe von demselben nationalen Charakter, minder 
grossartig, allein in gleichem Stil ausgeführt. Ferner ein Fuss 
und eine geschlossene Hand, beide in Relief, und besonders 
der Fuss bemerkenswerth wegen des angestrebten Festhaltens 
natürlicher Formen ohne Idealisirung, allein nicht ohne Zierlich
keit. Endlich zwei Pferdeköpfe in Relief, wahrscheinlich von 
dem Gespann eines Kriegswagens, deren Gebrauch auch bei 
Jesaias (37, 24) und Nahum (2, 4) den Assyrern beigelegt 
wird. Neben der Wahrheit und Lebendigkeit des Ausdrucks 
erregt an diesen Pferden der verschwenderische Putz der Auf- 
zäumung an Federbüschen, Schnüren, Buckeln, geflochtenen 
Behängen und die Sorgfalt, womit dies Alles der Natur nach
gebildet worden, Verwunderung. Das Gebiss ist schon beinahe 
nach jetziger Art, die Form und Anlegung des Riemenwerks 
und der Zierathen fast ganz wie heutigen Tages bei den Maul- 
thieren in Italien. Diese Fragmente beweisen in Hinblick auf 
die Grösse des reich geschmückten Palastes, dass die Nach
richten der Alten von der Pracht und dem Luxus der Assyrer 
nicht Fabeln sind, dass vielmehr bei den semitischen Völkern 
Vorderasiens eine von Indien und Ägypten unabhängige uralte 
Cultur bestand. Offenbar entwickelte sich am Tigris und 
Euphrat ein einfacherer dem hellenisch - europäischen verwandter 
Kunstgeist mehr als am Nil und Ganges. Zur Vergleichung mit den 
assyrischen Resten legte Geheimrath Tölken den Abguss eines 
vorzüglich wohlerhaltenen Kopfes aus den Ruinen von Perse- 
polis nebst andern altorientalischen Kunstdenkmälern vor und 
machte auf die belehrende Reihe von Abgüssen persischer Bild
werke in der Gypssammlung des königl. Museums, Nr. 445— 
452, aufmerksam, welche den Zusammenhang der medisch- 
persischen Kunstreform mit der grossartigen altassyrischen äusser 
Zweifel setzen, deren Nachwirkung, ungeachtet späterer grie
chischer und römischer Einflüsse, selbst noch in den Denk
mälern der Sassaniden erkennbar bleibe. Er erinnerte an die 
mächtige Gewandstatue des Pio-Clementinischen Museum zu 
Rom mit dem Namen ^a^davanaWoQ am Saume des Mantels 
vor der Brust, welche nach den jetzt erhaltenen Aufschlüssen 
wirklich den assyrischen Sardanapal in griechischer Idealisirung 
darstelle. Mit Unrecht werde diese Statue, wie er schon früher 
nachgewiesen, für einen indischen Bacchus erklärt; die statt
liche Gewandung sei die der assyrischen Könige. Von dem 
Medailleur und akademischen Lehrer Fischer wurden vorgelegt 
die von ihm geschnittene Medaille auf die 1000jährige Feier 
des Vertrags zu Verdun 1843, ein meisterhaft ausgeführtes 
Bildniss der Kaiserin Alexandra von Russland in einem Onyx- 
Cameo, und eine in Elfenbein geschnittene Hand mit Vorder
arm als Petschaftgriff. Prof. Ferd. Berger theilte eine von 
seinem Schüler Andreas Lochner aus München in Silber getriebene 
Reliefdarstellung der trauernden Juden von Bendemann mit.

Literarische Nachrichten.
Von der Typographischen Gesellschaft der italienischen 

Classiker wird der 6. Band von Stone dei Municipj Italiani, 
illustrate con documenti inediti dal Conte Carlo Morbio erscheinen. 
Dieser Band enthält den visconh-sforza sehen Codex, eine un- 
edirte merkwürdige Sammlung von Diplomen, Gesetzen, Decreten 
und vertraulichen Briefen der Herzoge von Mailand aus den 
Jahren 1385—1478. Die schon erschienenen Bände befassen 
die Municipien von Ferrara, Pavia, Lodi, Faenza, Mailand, 
Florenz und Novara.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig,
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In tel ÜRen z b la tt.
(Der Raum einer Zeile wird mit P/2 Ngr. berechnet.)

Soeben ift erfdjienen unb burd? alle Bu^^anblungen ju bejie^en:

BIBLIOTHEffUE CHOISIE
de la

LITTERATÜRE FRANCAISE.
Collections des meille«rs »«vrages anciens 

et modernes.

Format in-8. Papier velin.
Etablir pour les hommes de goüt une Bibliotheque vraiment 

choisie, et qui contienne Jes productions les plus remarquables de 
la littdrature fran?aise ancienne et .moderne, tel est le but que nous 
nous proposons d’attemdre en publiant cette collection.

Les soins apportes dans la correction des textes et dans l’ex6- 
cution typographique nous sont un sür garant que notre Bibliothe
que pourra, s.ans craindre la comparaison, figurer convenablement 
aupres des dditions les plus estim^es, publikes en France.

Le format que nous avons choisi, en nous permettant de ren- 
fermer dans un seul volume ce qui, dans les ^ditions de Paris et 
de Bruxelles, en forme souvent deux ou trois, nous met ä m^me 
de faire jouir le public d’une rdduction considerable dans le prix 
de vente.

Nous publierons tous les ouvrages que nous croirons dans le 
goüt de notre pays; et quant a la propriöt^ litteraire, que nous 
respecterons, nous offrons aux auteurs contemporains dont nous 
reproduisons les oeuvres, une part dans les benefices de notre 
Operation.

©uvrages publits:
Sand, Indiana. Edition autorisee par l’auteur. 20 Ngr.
Moliere, Oeuvres choisies. En 2 vols. Tome i. 20 Ngr.

ferner verfanbten wir:
Dumas (Alexandre), La Dame de Mon- 
soreau. Roman en 4 vols. In-8. Preis des Bändchens 

15 Ngr.
SJiefe elegante Tluögabe beö neuesten StomanB beö berühmten SSerfafferg 
wirb allen greunben ber neuern franjöftfdjen Literatur willkommen fein; 
fie ift Beiiveitem Billiger alö bie brüffeler Tfuögaben eö ju fein pflegen, 
unb bureb it>re fauBere 5luoftattung unb Gorrecfßeit fte$t fte biefen 

wie ben parifer Äuggaben in feiner SBeife nad?.
£eip3i{), im Stovember 1845.

____ _ ___________ 13rockl)ang & Tlwnartug.
Sn »aumgdrtncr’S BuApanblung ju «etpjig ift foeben erf^ienen

’ unb an alle Bucyganblungen verfenbet worben:

Theorie unb ©afuiftif
t>e$

gemeinen
©in ^anbbud) für 

verfaßt von 
^rei^err von 

£octor ber Siebte unb vormalig Sietdjgfiabt 9lürnbergifd>em 9iatl)Bconfulenten.
Zweiter »unb. Ifte 2lbt^eilung. ®r. 8. 2tuf fein SSelinp. 

$>reiö 4% S^lr. .
SnBalt: I. Befi^1 unb ©ac^enre^t. II. ©rbredjt- jweite 
Teilung biefeö Banbeg -- bas © bligatio nSre$t ent^altenb — 

wirb baibmbglidjft folgen.
®er früher erfdjienene 1 fte Banb foftet 3 S^lr.

3n meinem Berlage erfc^ienen foeben:
Rechtsalterthümer, Hamburgische. Bd. I.

— A. u. d. T.: Die ältesten Stadt-, Schiff- und Land
rechte Hamburgs, herausgegeben von I*ap~  
penberg, Dr. 1845. Gr. 8- Geh. 3 Thlr. 10 Ngr. 
(3 Thlr. 8 gGr.)

tiefer erfte Banb enthält bie fritifdje Bearbeitung ber £ambur= 
giften ©tabtrec^te non 1270, 1292 unb 1497, mit Jlugjügen au3 ber 
ßangenbetf’f^u ®loffe, unb bag Billwdrber Canbre^t, womit ben®er« 
maniften ber3ugang ju Statuten erleichtert wirb, weldje big je^t nur 
wenig gewürbigt werben fonnten, nun aber wol ein ©egenftanb i$rer 
befonbern ©tubien unb Borlefungen werben bürften.
Trummer 9 Dr. Vorträge über Tortur, 

Hexenverfolgungen, Vehmgerichte und andere merk
würdige Erscheinungen in der Hamburgischen Rechts
geschichte. Gehalten in der juristischen Section des 
geschichtlichen Vereins in Hamburg. Erster Band. 
Mit vielen bisher ungedruckten Urkunden und Cri- 
minalfällen. Zweites Heft. Gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr. 
(1 Thlr. 16 gGr.)

©ag erfte erft^ien 1844. Sr. 8. 1 Sblr- 5 9tgr. (1
4 gSr.) SDtit bem ^weiten £efte ift ber erfte Banb gcfcOloffen-l 

.Hamburg, im ©ctober 1845.
SCug.

Oerliner Jahrbücher
für

unb UntctriAt.
©ine 9Ronatöfd)rift.

SRebigirt unb ^crau^gegebcn 
von

SM Sö^m, Steter, £eime, SJiücfi, SRevev,
unb

ßeljrevn in 83evlin-
Sährlidh 12 d^efte bon circa 60 SSogen. 2y3

®ur^ alle Budj$anblungen unb fbnigl. preuSif^e ^oftdmtev ju bejieben.

Bei ift erfc^ienen unb burd? alle
SSu^anMungen ju erhalten:

I»r.^> GL
SB e l fy e SRefortn 

bet

ÄeMcinaUerfaösiing
beö Äötttgret^ ®ncbfen

forbern bie Humanität unb ber je^ige Stanbpunft bet 
2ü$nein>iff™W^

®t. 8. 4 SRgr.



NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Vierter Jahrgang. M 274. 15. November 1845.

Orieclii sdie Literatur.
Guilelmi Mauricii Schmidt, Diatribe in dithy- 

rambum poetarumque dithyrambicorum reliquias. Be- 
rolini, Reimer. 1845. 8maj. 1 Thlr. 7*/ a Ngr.

Von den acht Abschnitten, in welche diese interes
sante Schrift zerlegt ist, beschäftigen sich die vier er
sten mit einzelnen Dithyrambikern, die vier letzten mit 
der Entstehung, Darstellung und Beurtheilung der 
dithyrambischen Poesie im Allgemeinen. Es scheint 
rathsam, die vom Verf. befolgte Ordnung umzukehren 
und mit der Hauptsache zu beginnen. Wir wenden uns 
also gleich zu einer Prüfung der im fünften Abschnitte, 
welcher de dithyrambi patria überschrieben ist, aufge
stellten neuen und überraschenden Ansicht über die 
Heimath des Dithyrambus.

Hr. Schmidt spricht seine Ansicht p. 171 in den 
Worten aus: Dithyrambi incunabula ad Italos aut (sic) 
Magnam Graeciam transfero. Liesse sich diese An
nahme nur durch einigermassen haltbare Beweise unter
stützen , so würde das für die Geschichte der griechi
schen Poesie von nicht geringem Interesse sein. Noch 
ehe man aber die Begründung dieser paradoxen Be
hauptung gelesen hat, wird man sich einiger aufstei
genden Bedenklichkeiten nicht erwehren können. Arion 
War ein lesbischer Äoler aus Methymne: Orpheus’ 
Leier war nach Lesbos getrieben und die Insel seitdem 
uäawv aoiöoTUTy. Dieser Arion zieht als ein wandern
der Kitharode, wie Andere seiner Heimat, hach dem 
Peloponnes und übt seine Kunst besonders bei Perian
dros von Korinth. Und dieser Sänger, den es nach 
Herodot gelüstete, eine Reise nach Italien und Sicilien 
anzutreten, soll nicht Geld für seine Kunstleistungen, 
Sondern gerade erst die poetische Gattung heimgebracht 
haben , welche allein seinen Namen berühmt gemacht 
hat. Und diese Kunstgattung entlehnt er, ein äolischer 
Sänger, von völlig verschollenen Sängern, der Dorier 
Italiens, und das in einer Zeit, wo Stammeigenthüm- 
lichkeiten noch scharf gesondert erscheinen. Nirgend 
eine Andeutung von verschiedener Kunstthätigkeit 
Arion’s vor und nach der Reise. Italische Dithyrambi- 
ker sind nicht bekannt. Denn wenn einige die Päane 
des Xenokritos von Lokri Dithyramben tauften, so sa
hen sie lediglich auf die in ihnen enthaltenen

worüber p. 206 unrichtig geurtheilt wird, 
"och lassen wir das Urtheil bei Seite und hören Hrn. 
S.’s Beweise.

Die Herodoteische Stelle über Arion’s Verdienste 
versteht Hr. S. wörtlich streng, dass durch Arion über
haupt der Bacchische vom cyklischen Chor aufgeführte 
und Dithyrambos genannte Festgesang zuerst bekannt 
geworden sei. Somit verwirft er die Auffassung der 
Sache, wonach Arion’s Dithyrambus nur als eine be
deutende Vervollkommnung früherer volksthümlicher 
Lieder aufBacchos angesehen wird. Auf scharfe Aus
legung der Worte eines Herodot gebe ich viel: in
zwischen ist zu bedenken, dass den Alten der Sinn da
für mangelte, unscheinbaren Anfängen einer nachmals 
berühmt gewordenen Literaturgattung nachzuspüren; 
dass sie vielmehr sich an Den zu halten pflegen, der 
nachweislich Epoche gemacht und von dem die ältesten 
Überreste existirten. Heisst doch z. B. gar Äschylos 
Erfinder der Tragödie, Stesichoros des Hymnos, Alk" 
man der p&q. Danach schliesst Herodot’s
Versicherung noch keineswegs ältere Versuche -auf 
demselben Gebiete aus. Hr. S. selbst sieht sich ver
anlasst, die Nachricht des Suidas, Lasos habe zuerst 
den Dithyrambus in die Agonen eingeführt, auf Athen 
zu beschränken.

Für Hrn. S.’s Sache kam es nun zuvörderst darauf 
an, einen bösen Feind aus dem Felde zu schlagen. 
Ich meine die vom Athenäus XV, 628 A. aus Philocho
ros angezogene Verse des Archilochos:

w; Aicütvoov avaxxog xalbv
otäa J i&v Qapßov, otvw (nyxtpavvoidtig q^tvag.

Quos, sagt er, si ab Archilocho Pario poeta profecti 
essent, Herodoto incognitos remansisse (sic) rix credi 
potest. Da nun Kallimachos fr. 223 hierauf weise: 
tov re ^i&VTtlyyog qqolptov Aviildyov, so müsse nicht 
mit Meinecke, Delect. p. 121 (und Hecker, Comm. Cal- 
lim. p. 145 sq.), hier sondern vielmehr beim
Athenäus Avriloyov geändert werden. Darunter sollen 
wir den Begleiter des Lysandros verstehen,, dem dieser 
nach Plutarch Lys. XVIII tivas «nov otI- 
yovg notyoavTi den Hut mit Silber füllte. So leichten 
Kaufs wird sich der Parier nicht aus dem Besitze 
drängen lassen und noch dazu von einem so späten 
Proletarier, den Athenäus nicht ohne nähere Bezeich
nung gelassen haben würde, hätte er oder Philochoros 
ihn&der Anführung gewürdigt. Schon das widerlegt 
Hrn. S.’s Conjectur, dass ein Antilochos unmöglich, 
wie es doch geschieht, neben Epicharmos und noch 
dazu ihm vorausgehend, angeführt worden sein würde. 
Die sichersten Belege der Verwechselung, beider Na- i 
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men gibt Hecker: das Kallimacheische Bruchstück steht 
oben ein beim einzigen Eustathius, wo die Verschreibung 
begreiflicher ist> als sie es im Athenäus sein würde. 
Gehören demnach jene Tetrameter ohne Widerrede 
dem alten Parier, so kann Hrn. S.’s Auslegung der 
Herodoteischen Stelle nicht richtig sein; auch erhält 
die Vorstellung von der italischen Heimath von vorn
herein einen empfindlichen Stoss. Denn der Name öt- 
&iQapßog war nun schon etwa 60 Jahre vor Arion dem 
ionischen Dichter, wahrscheinlich von Lesbos aus, 
gleich dem Päan, bekannt. Seine Verse zeigen, dass 
in älterer Zeit ein Einzelner von Wein erhitzt, einen 
Dithyrambus auf Dionysos anstimmen konnte, ohne dass 
wir glauben müssten , Stellen aus früher aufgeführten 
Dithyramben seien allein zu dem Zwecke gewählt, wie 
aus Lucian’s Timon 107 allerdings als später üblich 
nachgewiesen ist.

Aber Herodot sagt in der That die vollste Wahr
heit, die bestehen bleibt, wenn er auch die Archilochi- 
sche Schule gekannt hat. Seine Worte: nQÜTov av- 
ttownwv tüv eapev noiyaavTa r« zai ovvopaoavra 
x a l SiSa^awa tv KoqIv^m besagen, scharf gefasst, dass 
Arion den Dithyrambus, wie er in Herodot’s Tagen 
war, sowol zuerst gedichtet, als auch dieser Art die
sen Namen für immer gegeben und ihn (durch den cy- 
klischen Chor) habe aufführen lassen. Das ist das 
Verdienst des Arion, dass er die Gattung scharf aus
geprägt und sie durch einen Chor hat darstellen las
sen. Und so hat Aristoteles verstanden: tov aq^ägtvov 

atöijg "ktyti Aqiutva, og n^ÜTog ibv xvxXiov yyayt (ttg- 
yyayt) /opov: und vor Aristoteles’ Hellanikos Kao- 
vtovlxaig (nicht, wie p. 156 irrig beibehalten ist, Kuq- 
vaixotg'. Arion mag an den Kameen gesiegt haben) und 
Dikarch: Tovg xvxklovg zogovg n^ürog httjoiv. 
Hiermit verträgt sich wol Proklos Ansicht: toixtv 6 Jt- 
&vQa/.tß<)g ano Tr^g tv voig jeovoig tvq) qoavvy g tvgt- 
&yvai, welche entschieden auf Archilochos Tetrameter 
begründet ist.

Indem Hr. S. den Arion als unbezweifelten Erfin
der des Dithyrambus überhaupt ansieht, fragt er weiter 
mit Pindar: zai Akovvoov jto&tv e^ffpaviv avv ßoyXuTa 
Xagatg verschmäht aber die Antwort des
Scholasten: Ür^ovöxi lv KoQlv&att is enim longe a vero 
aberraverit. Irrt der ehrliche Glossator, so trägt Pin
dar selbst die Schuld, dessen Dollmetscher jener ist. 
Die Griechen freilich, erwidert Hr. S., danken den Di
thyrambus den Korinthiern, die Korinthier dem Arion, 
qni unde ipsum terrarum indnxerit Corinthum „ eorum 
subterfugere neminem poterit, qui Graecarum fabularum, 
qaatenus ad incentiones in musicis rebus peregre illatas 
pertinent, mediocriter tantum nocerit faciem indolemque. 
Die Sage von Arion’s Landung am Tänaron fordere 
drei Fragen aufzuwerfen: nach dem Weihgeschenk, 
den Delphinen, dem angeblichen Dankhymnus des Dich
ters an Poseidon.

Das eherne Weihgeschenk, ent ötlqtvog tntwv uv- 
^QMnog, nach Servius Eclog, 8, 55 (nicht XIII) in 
templo Apollinis nimmt Hr. S. als unbezweifelt sicher 
an; folgt dann Böckh’s sinnreicher Hypothese über das 
alte theräische Epigramm und schliesst, dass auch die 
Angehörigen des Dichters die wunderbare Rettung ge
feiert haben. Ich würde Böckh’s Vennuthung aus dem 
Spiele lassen, da sie doch trotz des Scheines die Un
tersuchung nur zu erschweren und zu verwickeln droht» 
Dass ein Bruder gerade auf Thera das Distichon in 
den Belsen habe hauen lassen, scheint äusserst wun
dersam.

Den Delphinenritt deutet Hr. S. mit Beseitigung 
anderer Versuche so: novum quoddam atque in Grae- 
cia hucusque (sic) inauditum musices genus Arionis 
opera a Tarentinis immigrasse trans mare in Graeciam- 
Womit er die Sage zusammenhält, dass Orpheus’ Haupt 
und Leier von Thrakien nach Lesbos getrieben sei u. s. w. 
Der Vergleich würde aber nur dann passend sein, 
wenn die Sage ebenfalls den Körper eines tarentini- 
schen Sängers oder dessen Laute hätte nach Hellas 
getrieben werden lassen. Dann hätte auch geradezu 
Korinth als Landungsplatz genannt werden müssen: 
oder es müsste dithyrambische Poesie auch auf dem 
Tänaron nachgewiesen werden. Wozu musste gerade 
der Ort genannt sein, von wo Taras die Kolonie nach 
Tarent geführt hatte ? wie kommt die Sage auf einen 
methymnäischen Kitharoden und zwar nachdem dieser 
bereits lange Zeit vor der Reise nach dem Westen in 
Korinth, sicher nicht unthätig, zugebracht hatte?

Übrigens sei der Delphinenritt sehr treffend er
dichtet: die Delphine seien qÜMvkot (aber Arion war 
ja xi&aQwdög) und Tänzer. Über ihre Bedeutung in der 
Sage hebe ein Bruchstück des Pindar jeden Zweifel? 
das den Isthmien angehängte Stück:

f)iöt uptTaf
öfkqtvtg tv novtty vapial ooqoi 
IVLoioäv aywvltov r (A&kMV.

Ecquis imquam audicit delpkinos rapiag ay.
Equidem mihi nihil' kuiusmodi coinpertum est ; at in 
Istsmico carmine ad collandandam Corinthum licet
obliquo cursu“ quam apta dithyrambicorum certaminw^ 
delphinis praesidibus mentio erat! Hier liegt ein auf' 
fallendes Misverständniss zu Grunde. Pindar feiert 
den Sieg eines Ägineten, der vielleicht gar nicht ein
mal dem Isthmus gesiegt hatte: die Ägineten, sagt 
er, durchschneiden als gute Seefahrer das Meer rasch 
wie die Delphine, pflegen die Künste der Musen und 
die gymnischen Agonen. Nicht minder verfehlt ist di« 
Annahme p. 106, dass die dem Bacchos Melanaigi» in 
Hermione gefeierten Beste auf Arion und seinen Di
thyrambus hindeuten. Nach Pausanias 11, 5, 1 (nicht 
36) feierte man dem Dionysos einen musischen Agon? 
—- worin man vorzüglich mit Dithyramben gewetteifert 
zu haben scheine, meint Hr. S. —, und eine upilla xo- 
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Xvpßov aal nkoiwv. Dieses certamen navium et sub- 
mergendi (doch wol natandi) hätte man zum Gedächt- 
niss des Arion eingesetzt. Wollte man diese wunder
liche Vorstellung auch gelten lassen, für die italische 
Herkunft würde sie keineswegs das Mindeste bedeuten. 
Ante omnia vero memorabile hoc est, quod grypho (so 
steht p. 166 und 167 viermal geschrieben) quodam Si- 
Monidis Cei coniunctos habemus delphinum, hircum 
et dithyrambum. Denn wenn auch diese Deutung 
vielleicht nicht die richtige sei — sie ist aber entschie
den falsch —, so zeige sie doch, intercessisse aliquant 
cum dithyrambo delphinis consuetudinem! Da Simoni- 
des bei Äth. X (nicht XIV), 456, C. nicht entfernt daran 
gedacht hat, so geht das Misverständniss einiger Deut
ler uns gar nicht an. Accedit, heisst es p. 167, quod 
delphinl sine controversia (??) Baccho antiquissimo sa- 
cri fuerunt, d. h. also Baccho solari. Nachdem das 
durch einen Ausspruch E. Gerhard’s bewiesen worden 
(„der Neptunische Delphin ward dem Dionysos und 
Apollon erst später fremd“), wird ferner erklärt, unter 
den vom Dionysos in Delphine verwandelten Tyrrhe- 
nern seinen Etrusker gemeint, quoniam antiquitus inter 
Tyrrhenos istos Dionysumque simullates intercessisse 
quam plurimäs fabula videtur antiquissima. Weiter: 
Ex Tyrrhenis igitur praedones nonnulli Bacchum iitfe- 
stare conati mox impietatis poenam (sic) dederunt. 
Dass sie Delphine werden, bedeutet: Bacchi divinitus 
immisso furore atque musica factum. esse, nt Tyrrheni 
ferocissimi initio ac Bacchi mitiori numini infestissimi ho- 
mines mansuefierent postea inque honorem spreti et ne- 
glecti dei saltatimies et choreas ediscerent. Mit solchen 
Sätzen glaubt Hr. S. Müller’s Kritik beseitigen zu kön
nen, der in den Etruskern I, 286 unwiderleglich ge
zeigt hat, dass das ursprünglich von den räuberischen 
pelasgischen Tyrrhenern des ägäischen Meeres Gefa
belte erst spät auf die Tusker übertragen worden ist. 
Wenn Müller den Ursprung der Legende auf sprüch- 
wörtliche ätkqiveg noviw zurückführt, so soll ihn 
der Satz schlagen: non de Neptuni delphinis, sed de 
Bacchicis sermonem esse! Was haben sie mit Bacchus 
solaris zu schäften? Dem Gott der Flötenmusik gehö
ren sie zu als qAavi.oi, aber eigentlich sind sie als 
l'vala ß-QtppuTa dem Poseidon heilig. Der Schluss: 
apparet etiam hinc, quam apte Arionem, cum novum 
Bacchicum carmen inGraeciam ex Italia induceret, del
phinis transiectum (sic) finger ent. Und was hätten auch 
tuscische Seeräuber und ihre plötzliche Bekehrung 
zum Dionysoscultus mit Grossgriechenland zu thun ?

Dass Hr. S. den Poseidon überhaupt aus dem Spiele 
lässt, rührt her von der Nachricht des bervius, Arion 
habe dem Apollon, der ihn gerettet, das Weihgeschenk 
gewidmet. Apollinischen Cult am länaron beweist Hr. 
S. durch hymn. Hom. Ap. Pylh> 410 sq.

l^OV XUl XtüQQv n^lpipß^OTOV HtXioto, 

Talvaqov.

Also wird Identität des Apollon und Helios still
schweigend vorausgesetzt. Lassen wir den angeblichen 
uranfänglichen Dionysos-Apollon-Helios auf sich beru
hen : Arion weihte dem Apollon das Anathem, wenn 
er’s wirklich that, als dem Gott der Dichter und Kitha- 
roden; dem Poseidon, wenn er’s that, als seinem Ret
ter aus Gefahr auf der See. Warum aber hören wir 
nirgend von einem Verhältnisse zum Dionysos, wenn 
der ganze Mythos auf die Einführung Dionysischer 
Lieder in Hellas gehen sollte ?

Indem Hr. S. wegen des Hymnus sich Böckh’s 
Auskuuft anschliesst, da der Glauben an die Echtheit 
natürlich mit seiner Vorstellung sich nicht einigen lässt, 
fasst er p. 170 das Resultat seiner Untersuchung in 
den Worten zusammen: Delphinorum fabulam aut ab 
Arione aut cognatis ipsius excogitatam esse, qua vatis 
de novationibus musicis merita atque memoria exorna- 
rentur; ideoque eam cum nobilitata dithyrambi inven- 
tione, Arioni adscripta, arctissime cohaerere, quippe 
qua non oblique indicetur, unde terrarum poesis id ge- 
nus in Graeciam immigraverit; delphinos denique, cum 
ad, Bacchum et musica res certaminaque musica, non 
ad Neptunum cursumque vatis spectare maritimum, de- 
monstrari satis queat, hymnum Arioni ipsi abiudicandum 
esse veri videri simillimum. Von alledem kann ich nur 
den Glauben an die Unechtheit des Hymnus theilen. 
Das begreife ich am wenigsten, wie Arion oder seine 
Angehörigen auf den Einfall gekommen sein sollten, 
die merita de novationibus musicis durch die Fabel zu 
exorniren. Sie hätten einsehen sollen, dass sie es ge
schickter anfangen müssten, um die merita nicht viel
mehr zu obscuriren. Das hätten sie aber gethan: denn 
welcher Grieche hat zu Herodot’s Zeiten oder jemals 
später jenen angeblichen Sinn der Sage gewittert? 
Wer übrigens an die Erdichtung der Sage vom Arion 
selbst denkt, warum sollte dem Poseidon im Wege ste
hen, an der Echtheit des Hymnus festzuhalten ?

Einen zweiten Grund für die Einwanderung des Dithy
rambus aus demWesten findet Hr. S. darin, quod dithyrambi 
Dionysus idem videtur atque Dionysus in Italia cultus. Dio
nysos und Apollon seien ursprünglich eins: Dionysossei 
der antiquissimus Dionysus solaris, dessen Idee, obschon 
keinem Griechen fremd, sich am klarsten entfaltet und 
am längsten erhalten habe unter den Griechen Italiens. 
Hierfür wird E. Gerhard’s Ausspruch citirt: „Dionys 
ein Apoll chthonischer CuUe, Apoll ein Dionys solari
scher Göttersysteme.“ Auf diesen, Kykeon verzichtet 
des Rec. Ma°en: er ist aber auch ovblv öiSvQapßov. 
Von Griechenland steht übrigens bei Gerhard nichts: 
vielmehr redet er nur von „den Anfängen alten grie
chischen Götterwesens“. Da mag das allerdings so ge
wesen sein. Hr. S. will diesen Helios-Dionysos-Apol- 
lon in Hellas seltener finden , aber in Grossgriechen
land ubicunque occurrit. Dafür werden — die Helios- 
heerden auf Sicilien anführt, weiter nichts. Nur dass
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wir glauben sollen , Bacchus Italiens plerumque tauri- 
formis pingebatur. Der griechische nicht ? Und was 
geht das Alles den Bacchos der Dithyramben an, den 
Gott der Reben?

Der dritte Grund beruht auf der Annahme des 
zweiten. Wenn es. meint Hr. S., in aperto ist, dass 
der Dionysos des Dithyrambos und der italische der
selbe ist, rei probabilitas eo etiam magis augebitur, 
dass die Sieger im Dithyrambus einen Ochsen erhiel
ten. Denn da die Sieger meist ein Thier empfingen, 
welches dem Gott ihres Gesanges heilig war, so muss 
gefolgert werden, dithyrambum Dionyso eidem sacratum 
fwisse 9 cuius boves hostiae essent, h. e. Dionyso Magnae 
Graeciae solari. Der Schluss dreht sich richtig im 
Kreise herum. Die oben für Apollon in Anspruch ge
nommenen Heerden des Sonnengottes gelten nun hier 
für Dionysisch. Mit dieser Mythologie kann man Al
les verklären.

Viertens: nec non praemium ckorego datum eandem 
ditbyrambi originem arguit, dico tripodem, der ur
sprünglich dem Dionysos gehört habe. Nach Anfüh
rung von E. Gerhard’s Ansichten über dieses Symbol 
heisst es: Quae si vera (sic) disputata sunt, facilis 
hinc de patria ditbyrambi coniectura. Hier spielt nun 
jener vorgebliche italische Dionysos wieder eine Rolle: 
Quis enim Dionysus iste regeneratus denuoque progna- 
tus est nisi M. Graeciae Bacchus solaris aut Delphi
corum Apollo Chthonius, qui redeunte vere remis inro- 
cari solebat dithyrambis?

Der fünfte Grund wird aus der musikalischen Be
gleitung genommen. Aus Phrygien könne der Dithy
rambus nicht stammen, weil seine ursprüngliche Be
gleitung Kitharen, vielleicht mit Flöten vereint, gewe
sen seien. Unter andern Belegen wird eine Vase bei
gebracht, worauf ein alter Silen die Kithar spielt, mit 
der Aufschrift: ii&vQaf.tqoc. Darin sieht Hr. S. die 
dorische Form statt di&vQatqtog, uti o^afy Doriensibns 
idem atque oopy ratet. Nicht den Doriern überhaupt: 
Lakonisch nennt Hesychius (o^uqpa) für oopy. Mit 
den Lakonen wird das Gefäss nicht in Verbindung 
stehen. Vielmehr ist (h&vQaptpog dialektisch soviel als 
öi&vQu.pßoQ, wie die Dorier auch sonst die aspirata 
statt der media haben, z. B. und media statt
der aspirata, wie 'ApßQvooq. Ahrens, Dial. Dor. p. 84. 
Nach Vasenbildern sei also citharae usum quendam in 
Bacchicis Magnae Graecia ludis sacris gewesen. In de
nen von Hellas nicht ? Lasse man sich nicht durch 
die uns glücklicherweise gerade aus Unteritalien er
haltenen grossen Massen von Vasen zu falschen Schlüs
sen verleiten. Was kann das Mutterland entgegenstel
len? War denn aber Arion nicht schon als 
ausgezogen von Methymne nach Korinth, von Korinth 
nach dem Westen ? Soll er die Kitharenmusik nicht 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

dort gelernt haben, wo Orpheus’ Kithar angelandet 
war? Hr. S. selbst p. 180 bemerkt: quem usum (ci
tharae) neque Lesbus incognitum remansisse ex Alcaei 
quodam, ut ferunt, scolio ap. Ath. XV, 695 perspicitur:

EI&e bvQa xaky ytvolpyv Ikeqavztvy t 
p^ xabo't naibtq (ptQOitv Atovvotov xpQov. 

Weder mit Alcäus noch mit Lesbos hat dieses Skolion 
zu thun: Di0 Uhrys. or. 2, 95 Rsk. (I, 36, Emper) 
nennt es ausdrücklich ein attisches Skolion.

Der dithyrambische Tanz, das ist der sechste 
Grund, zy^ßaata (zv^ßy = ^ogvßog) habe besonders bei 
den Doriern Italiens geblüht, was aus dem lateinischen 
turba und aus dem Namen eines Tänzers Tvgßag auf 
einem Vasengemälde hervorgehe. Vielmehr ist zv()ßy 
nur dialektisch von &6$vßog verschieden und auch der 
rauschende restgesang des Dionysos ist mittels Redti- 
plication aus demselben Stamme gebildet. Da der 
Name schon bei Archilochos fest steht, so ist an itali
schen Ursprung nicht zu denken, so wenig zvgßacna 
dazu zwingt. Hr. S. freilich — und das ist dev siebente 
Grund — findet im Namen di&vqanßoQ ein letztes Boll
werk für seine Hypothese. , Er versteht darunter mit 
K. Schwenk zizvQiupßoq, zizvQapßoq, didi()apßog, d. h. 
Bockschoriamben: und da nun die Satyrn in Gross
griechenland und Sicilien zIzvqoc geheissen, — so 
u. s. w. Hierauf genügt eine Frage: wie konnte sprach
lich ötd-vQapßoq aus zizvQiapßoq entstehen ? Mir kommt 
jene Etymologie so abenteuerlich vor, wie die p. 223 
aufgestellte '"Aqi—iw de rehementiori saltatione. Was 
endlich noch achtens aus Arion’s Einführung von Sa
tyrn ipptzga keyoTztg gewonnen werden soll, fällt mit 
der unhaltbaren Etymologie von den Tityrn zusammen.

Das wären die Beweise. Uns wäre ein einziger 
haltbarer Grund vielmehr werth, als diese acht, unter 
denen ich auch nicht einen Scheingrund herauszufinden 
vermag. Schliesslich kommt Hr. S. bei Gelegenheit der 
Ansicht von Lorentz, dass Arion die lyrische Tragödie 
nach Tarent gebracht habe, auf die lyrische Tragödie, 
quam extiiisse praeter G. Hermannum hodie vix quis- 
quam negat, wogegen unter Andern doch wol Lobeck 
protestiren würde. Er definirt diese p. 18a, womit 
p. 224 zu vergleichen ist, so: Lyrica tiagoedia erant 
carmina lyrica, saltationibus quidem choi icis accommo- 
data, a singulis tarnen tragoedis in tteroumindigenarum 
cuiusvis terrae memoriam decantata, sed quorum argu
menta heroum non tarn praeclare gesta fuerunt, quam 
passiones sive ndözu, wie die m Sikyon auf Kleisthenes’ 
Befehl an Dionysos abgegebenen Chorreigen , wie Hr. 
S. den Herodot .auslegt. Kleisthenes habe statt der 
lyrischen Tragödie den neuen Dithyrambus eingeführt. 
Denn Verschiedenheit zwischen beiden nahe verwand
ten Arten leuchte ein : habe doch Niemand die Erfin
dung des Dithyrambus dem Arion streitig gemacht und 
sei trotz des Dithyrambus doch die. alte Tragödia 
nicht untergegangen. Alle Dithyrambiker haben sich 
in lyrischer Tragödie versucht (?): Simonides, Pindarus 
Philoxenus non, magis dithyrambis quam lyricis tragoe- 
düs inclaruerunt etc. Nach Hermanns Schrift sollte 
dergleichen in Vergessenheit gerathen sein.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in laeipzig.
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In die Mitte zwischen Dithyrambus, der es mit dem 
Gott Dionysos, und die lyrische Tragödie, die es mit 
Heros Dionysos zu thun gehabt habe, sollen die he- 
roico-lyrica carmina des Stesichoros und Ibykos ge-, 
stelltwerden. Dem Inhalt nach hätten sie der lyrischen I 
Tragödie, der Form nach, weil vom Chor gesungen, 
dem Dithyrambus näher gestanden. Nach Bemerkungen 
über die Anfänge der Tragödie kommt Hr. S. p. 192 
auf den Dithyrambus zurück und meint gar, nach sei
ner Annahme facUius intelligitur, cur omnes (?) clario- 
ncs poetae lyrici, ut Simonides, Bacchylides, Pindarus, 
Philoxenus, Telestcs (war ja aus Selinus) per aliquod 
certe tempus Siciliae et Magnae Gracciae urbes perlu- 
straverint. Aber man sollte, dünkt mich, eher denken, 
sie würden dort keine Beschäftigung gefunden haben, 
weil heimische Dichter genug für die heimische Dicht
art gesorgt hätten. Die meisten jener Dichter haben 
aber auch gar keine Dithyramben dort gedichtet. End
lich wird nur nachträglich p. 193 die wichtige Notiz 
erwähnt, dass bei Pin dar bald Naxos, bald Theben, 
bald Korinth Vaterland des Dithyrambus genannt werde, 
und bemerkt, man dürfe sich darüber nicht wundern, 
weil gewiss alte Cultusorte des Bacchos auf die Ehre 
Ansprüche gemacht hätten. Genauer erwogen bedeu
ten doch jene Sagen mehr. Ganz verfehlt aber ist es, 
wenn Hr. S. gar meint, die Syrakuser hätten sich die 
Geburtsstätte des Dionysos angeeignet. Denn eine 
Ansicht des Nonnus selbst Dion. IX, 12 sq. lehrt, dass 
es nur eine Thorheit der Grammatiker war, den Na
men A tövvooQ dabei abzuleiten:

Nvaog ori /a)Xo^ uxovti.
Woraus obige Folgerung sich nicht entfernt ergibt.

Das sechste ‘Capitel ist de ditkyramborum arge 
mentis et tempore überschrieben. Hier kann ich mit 
den Hauptsachen weit mehr einverstanden sein, obwol 
auch hier manchmal die Hypothese von Italien den 
Frieden stört. Was zunächst die Zeit der Aufführung 
der Dithyramben anlangt, so sind wir allein über Athen 
einigermassen unterrichtet. Bestimmte Zeugnisse liegen 
allein über die städtischen Dionysien vor, aber auch 
an den Lenäen darf man mit Sicherheit Aufführung1 
annehmen. Der >von Hrn. S. gemachte Versuch, auch 

den Anthesterien Dithyramben zu vindiciren, ist verfehlt. 
Dem Charakter der beiden Feste gemäss unterscheidet Hr. 
S. mit Andern dithyrambi hiberni et verni. Nicht übel ver- 
muthet er, dass in den zur Frühlingszeit gesungenen Dithy
ramben die yoval Jiovvaov, die Mythen von Semele u. s. w. 
eine grosse Rolle gespielt haben. Dagegen die p. 208 über 
Briareos, p. 209 über den für Napos gedichteten Pindari- 
schen Dithyrambus hingestellten Vermuthungen wünsch
ten wir unterdrückt. In den winterlichen Dithyramben 
hingegen bildeten des Dionysos und der mit ihm zu
sammenhängenden Heroen den Hauptstoff. All- 
mälig wurden auch verwandte Götterkreise dithyram
bisch behandelt, wohin p. 214 Melanippides Danaiden 
gerechnet werden: der Titel sei vom Chore entlehnt 
und sicherlich hätten die 50 Choreuten die 50 Danaos- 
töchter dargestellt. Sicherlich weder dieses noch je
nes. Heisst es doch in den Danaiden: ov yaQ uv&qüt 
ncov döoQ xtX., was ja unmöglich von
den Mädchen selbst gesungen werden konnte. Das 
vermuthete Verhältniss der Danaiden zu Dionysos ist 
schwach begründet. Überhaupt bleibt äusser den auf 
den Cultus der Kybele weisenden Titeln ein Rest, bei 
dem der Bezug auf Dionysos dunkel ist. Von gezwun
genen Deuteleien muss man sich frei halten und be
denken , dass der Dithyrambus sich ebenso ganz vom 
Dionysischen Wesen emancipiren mochte, wie die 
Päane vom Apollon und Artemis. Sonst hätte z. B. 
Phrynnis nicht an den Panathenäen auftreten können. 
Dass die Dithyrambiker sich lediglich auf Dionysos, 
Demeter, Kora und Kybele beschränkt hätten, wird 
Niemand glaublich finden.

Einen Irrthum begeht Hr. S. p. 217, wenn er 
meint, da die winterlichen Dithyramben einen tragi
schen , die Frühlingslieder auf Bacchos einen heitern 
Charakter gehabt hätten, so erkläre es sich, quod di- 
thyrambicorum alii comici, alii tragici poetae rocati 
sint, prout unus quisque aut laetiora aut tristiora ar
gumenta illustrar et. Das habe Meinecke hist. crit. p. 
526 sq. nicht beachtet. Aber Komiker heissen einige 
Dithyrambiker aus handgreiflichem Versehen, s. Mei
necke: Tragiker dürften einige genannt werden, wenn 
sie zugleich Tragödien gedichtet, wie es von Manchen 
ausgemacht ist- Auf den Charakter der Dithyramben 
kommt es dabei durchaus nicht an. Denn hinsichtlich 
der schot. Ar. Ilan. 323, die Hr. S. als besonders gün
stig für jene Vorstellung betrachtet, ist er auf ganz; 
falschem Wege: Si&VQupßonowg o Aiayoqag Tioiyry^ 



1098

ffvve^MQ 'laxyt, vIaxyt abtov xatpixbg bi&vgapßoca tov- 
Tfori Atovvoiaxä dgapaia noiwv. Darin findet Hr. S. 
die Nachricht, Diagoras habe Dithyramben für die 
grossen Dionysien (xfDpixbg, in heiterer Art) gedichtet. 
Allein mit y xM/.iix6g (das Wegfällen des hat Hrn. S. s 
Versehen verschuldet) beginnt ein albernes Autosche- 
diasma, indem einem Grammatiker später Zeit beiging, 
bi&vQap.ßtxa ao^ttTu. von Komödien zu deuten, da diese 
an Dionysischen Festen aufgeführt wurden. Auch den 
schol. Nub. 828 hätte Hr. S. nicht glauben sollen , es 
habe einen Dithyrambiker Aristagoras von Melos ge
geben. Alte Dittographie statt Atayogag.

Im siebenten Capitel wird de choris cyclicis et sal- 
tatione dithyrambica gehandelt. Hr. S. gibt sich Mühe, 
herauszubringen, welchen Änderungen mit Arion’s Neue
rungen die Bewegungen des Chors unterlegen gewesen. 
Ich kann mich auf diese Tänze nicht einlassen, mache 
aber auf die p. 230 sq. gegebene Entwickelung der 
eigentümlich modificirten Ansicht aufmerksam, dass 
der dithyrambische Chor dem tragischen und komischen 
zu Grunde liege. Hr. S. nimmt die Zwölfzahl als Norm 
des tragischen Chors und betrachtet die zwei Choreu- 
ten über 48 als yogov, wie ebenfalls bei einem
Chor von 14 Personen zwei als Hegemonen zu denken 
seien. Das lässt sich eher hören, als wenn Hr. S. 
nachweisen will, was die attische Tragödie einerseits 
der lyrischen, andrerseits dem Dithyrambus verdanke. 
Den yyti-iovtg des cyklischen Chors weist Hr. S. ihre 
Stellung in der Mitte, als dem ehrenvollsten Platze, an, 
sodass der Chor durch sie gleichsam in zwei Hemi- 
chorien zerfiel. Das seien ol Q&gyovtig zbv bi&vgapßov7 
wie denn Aristoteles Poet. 4, 6. nicht ohne Grund den 
Pluralis gesetzt habe. Ich meine, hätte Aristoteles sa
gen wollen, was Hr. S. ihm unterlegt, so würde er 
tw QagyovTt haben setzen müssen. Die Rolle eines 
der Exarchonten, glaubt Hr. S., scheinen die Dichter 
selbst übernommen zu haben; worauf irrig (Antilochos) 
Archilochos oben besprochne Stelle gedeutet wird, 
nebst dem alten Epigramm bei Athenäus XIV, 629, A., 
welches hier entstellt geschrieben wird. Aber auch in 
diesem Epigramm ist schwerlich vom cyklischen Chore 
die Rede, da Amphion von Thespiä damit erhärten 
wollte ayto&at tv 'Ekixuvi naidair bgyyoetg
Nun heisst das Epigramm: ,

A^bzeg^, wgytv^av Tt xal & Mowra<ff IblbaGxQv 
livbgag' b b' avlytäg yv Avaxog

tipi bt Baxytlbag Sixvdtviog . y d'toTaiv 
rotg Sixvwvi xakbv tovt’ aviXtilO

Man sieht nicht ein, wie Amphion hiernach von 
nalbwv reden konnte. Wahrscheinlich muss im
zweiten Verse geschrieben werden. Oder man
müsste sich vorstellen, Amphion habe sonsther Nach
richten gehabt, dass Bakcheidas in seiner Jugend am 
Helikon mitgetanzt habe und später Chorodidaskalos 
geworden sei. Dann würde Anakos stehender Flöten

bläser des Bakcheidas gewesen sein und Bakcheidas 
hätte, gleichwie Simonides, am Ende seiner Laufbahn 
die Inschrift einem Anatheme untergesetzt?

Dass folglich Dithyrambiker selbst als Hegemonen 
fungirt hätten, ist nicht nachweisbar, mag es hin und 
wieder vorgekommen sein, gleichwie auch Tragiker als 
Hypokriten auftreten. Widersprechen muss ich, wenn 
aus Suidas s. v. yogoltxzyg' b zov yogov ngotlgagywv. ne
ben dem Exarchon noch ein Proexarchon geschlossen 
wird, d. h. qui primus cantum auspicatur. Das heisst 
viel zu viel folgern aus einer ganz harmlosen Glosse: 
damit fallt auch weg, dass der Dichter selbst diese 
Rolle übernommen haben möge, sowie der zum Bei
spiel gewählte Kyklops des Philoxenos, in welchem 
Odysseus und Polyphemos Proexarchon und Exarchon 
gewesen seien u. s. w. Ich übergehe das weiter noch 
darüber Gesagte, dass ein Dithyrambus ohne Satyre 
gar nie habe bestehen können, da hier wieder die 
Tirvgoi ihre Sprünge treiben, denen ich nicht wieder 
in die Quere kommen will.

Das letzte Capitel de dithyrambornm musica et co- 
micornm in rebus mvsicis censurn gibt eine gelehrte und 
sorgfältige Zusammenstellung der Angriffe, welche die 
Dithyrambik von Seiten der Komiker zu bestehen hatte. 
Hr. S. unterscheidet nach Flöten- und Kitharen - Musik 
eine dorische (doch wohl äolische) Schola Phrynnidea 
und Melanippidea; zu den Anhängern jener zählt er 
vornämlich Lasos und Telestes, während der ältere (?) 
Melanippides sich zum Vertheidiger der Kitharen aufwrarf.

Eine eigentliche Geschichte der Dithyrambik und 
ihrer Vertreter zu schreiben, sowie den gewaltigen 
Einfluss und die Stellung der Gattung zur gesammten 
Literatur und Bildung der Zeit nachzuw'eisen, hat Hr. S. 
nicht beabsichtigt. Wohl aber hat er einen schätzbaren 
Beitrag zu der Lösung der überaus schwierigen Auf
gabe geliefert. Namentlich ist im ersten Theile seiner 
Schrift das Material ansehnlich bereichert und oft mit 
Gewandtheit verarbeitet, sodass “Ree. im Allgemeinen 
viel mehr zustimmen kann. Gehen wir zu den einzel
nen Dichtern über.

Das erste Capitel ist dem Philoxenos von Kytkera 
gewidmet, auf den gerade in neuester Zeit die Auf
merksamkeit der Gelehrten mehr als auf andere Dich
ter der Gattung gerichtet gewesen ist. Da Rec. auf 
alle Controversen unmöglich eingehen kann, so will er 
nur die Punkte hervorheben, die Hr. S. in ein neues 
Licht zu stellen versucht hat. Suidas berichtet, Age- 
sylos von Sparta habe den ihm als Kriegsgefangenen 
verkauften Philoxenos erzogen und ihn Myrmex beibe
nannt. Hierzu stimmt, dass Philoxenos von einem Ko
miker ÖovXmv gescholten war. Eine Anspielung darauf 
glaubt nun Hr. S. auch bei Aristoph. Ran. 1504 sqq. 
aufzufinden. Dort gibt Pluton, dem auf die Oberwelt 
entlassenen Äschilos einen Strick oder bastige Werk
zeuge zum Selbstmord mit für athenische ävoyzoi, de-
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ren es vollauf gebe: namentlich für Kleophon und die I Ztv&inov. Hält man denl%^, Mtkdvmnog und Kv-
Poristen, dann für Myrmex auch und Nikomachus und 
Archenomos, die sich baldigst unten einfinden möchten. 
Hr. S. sieht im Myrmex unsern Dichter, wie ja auch 
Nikomachos der Tragiker gemeint sei, sodass Einer 
zum Andern — Philoxenos werde ja auch
Sdoxakoq genannt — gut passe. In Gesellschaft mit 
Kleophon erwartet man keine Poeten, am wenigsten 
gerade einen Ausländer wie Philoxenos, von dessen 
Aufenthalt in Athen überhaupt nichts verlautet. Im
Nikomachos haben schon Alte den berüchtigten vno
y^appurevg erkannt, der nach dem Sturze der 
hundert an der Spitze der mit der Revision der solo- 

Vier-

nischen Gesetze beauftragten Commission stand; über
ihn ist nächst Bergk’s epist. ad C. SchiUerum p. 146 sq. 
eine Verweisung auf Scheibe, die oligarch. Umwälzung 
in Athen, p.8 sqq., genügend. Darnach scheint räth- 
lich, im Myrmex ein Mitglied derselben Commission 
anzuerkennen, die wegen schnöder Fälschung der Ge
setze berüchtigt war. Vielleicht, dass es nur ein auf 
die Abstammung aus dem Sklavenstande gemünztes 
Schimpfwort ist.

Philoxenos soll nach Agesylos’ Tode an Melanip
pides gekommen sein, der sein Lehrmeister wurde. 
Da Melanippides sich beim Perdikkas in Makedonien 
längere Zeit auf hielt, so lässt Hr. S. den Philoxenos 
mitziehen und berechnet, wann er etwa nach Athen 
gekommen sein möge. Mit der richtigen Erklärung der 
Aristophanischen Stelle fällt jeder Anhaltspunkt dafür 
weg und überhaupt ist es vorzuziehen, so vereinzelte 
Nachrichten nackt hinzustellen und keinen Zusammen
hang zu erkünsteln. Wir wissen gar nichts von einem 
Aufenthalte in Athen, und schon deshalb hätte Hr. S. 
p. 8 nicht fragen sollen : Ibi num publico munere fun- 
ctus sit an privat! vitam degerit nihil interest novisse. 
Die Frage wäre allerdings interessant, wenn uns be
richtet wäre, dass der Dichter von Kythera eine öffent
liche Stellung in Athen eingenommen habe. Denn das 
würde ein Problem für die Erforscher der Rechtsver
hältnisse der Peregrinen sein.

Mir ist die ganze Angabe über das Verhältniss zu 
Melanippides dem Jüngern nicht unverdächtig. Philo
xenos war Aulode, Melanippides, wie ich unten er
weisen, werde, Kitharode. Das scheint sehr beachtens- 
werth. Ich glaube,, dass die ganze Angabe auf dem 
Scherz der Komödie beruht. Es ist nämlich bisher 
eine seltsame Notiz übersehen worden, die ehedem in 
den alten Erklärern von Aristoph. Thesmoph. 100. zu 
lesen gewesen sein wird. Die Alten verstanden dort 
die pvQpyxoq arqanoi nicht, wie es sich gebührte, von 
Ameisen, sondern fanden eine Anspielung auf einen 
Fusssteig im Gau Sxagßuyvtöai, der von einem Heros 
Myrmex den Namen habe. Dazu weiss Photios s. v. 
noch die seltsame Genealogie dieses Myrmex anzuge
ben: anb MvQgyxoi; tov Mtkavlnnov tov Kvxkmnoq tov 

xloip mit Philoxenos’ Spottnamen, seinem Dienst beim 
Melanippides und seinem berühmtesten Dithyrambus, 
Kyklops, zusammen, so scheint es, als ob wir in der 
angeblichen Genealogie des Myrmex den Scherz eines 
Komikers zu erkennen haben, zumal bei Aristophanes 
kein Anlass ersichtlich ist, den Heros Myrmex zu ge
il ealogisiren. Mtküviniioq mag scherzhaft mit Hinblick 
auf Theseus Sohn gesetzt gewesen sein, s. Harpocr. 
s. v. Mtkdvtnniov; Ztv&anog kann gleichfalls irgend in 
Bezug auf Philoxenos’ Gedichte gestanden haben. Auf 
keinen Fall wird man im Ernste glauben wollen, ein 
attischer Heros habe einen KvxkaW unter seine Ahnen 
gezählt. *)  Genaueres lässt sich nicht sagen, nament
lich stelle ich es ganz dahin, ob das Verhälniss zu 
Melanippides erst aus der Komödie geflossen oder de
ren Spott auf Wirklichkeit basirt ist. Doch scheint 
mir wegen der oben% bezeichneten Schwierigkeit der 
erstere Fall annehmlicher.

Die Notiz der schol. Nub. 332, Philoxenos habe 
Gioeniaiyläv gebraucht und auf ihn gehe Aristophanes’ 
Gespött über die windigen Dithyramben, sucht Hr. S., 
da sie der Zeit wegen nicht auf den Kytherier gehen 
kann, durch die Ausflucht zu retten, dass er den 
Schlemmer Philoxenos, Eryxis Sohn, versteht, den er 
mit der mt Qvoxontq, dem Leukadier und dem tx dtoptliov 
für identisch erklärt. Indess konnte Aristophanes un
möglich diesen Fresser den uvÖQtq iitTecüQocptvaxtq bei
gesellen, noch weniger ihn besonders hervorheben. 
Denn wenn Hr. S. die Worte ut uvt uvtwv xarlmvov 
xtI. für den Leukadier sehr passend findet, so über
sieht er den Zusammenhang, in welchem sie mit dem 
Vorhergehenden stehen, sowie die Absicht des Dich
ters, der sich über die den Dithyrambikern zu Theil 
werdenden Ehren und Belohnungen lustig macht. Be
ruht die Angabe der Scholien nicht auf leerem Rathen, 
so darf man vielleicht glauben, dass das Wort otqs- 
malylaq bei Philoxenos von Kythera vorkam: allein Ari
stophanes kann ihn so wenig wie seinen Namensvetter 
gemeint haben. Eben so grundlos ist der Versuch, 
01. 96, 2 als die Zeit zu bestimmen, in der Philoxenos 
nach Sicilien gezogen sei. Der Erste stellt solche auf 
gar keiner Grundlage beruhende Vermuthungen arglos 
hin, ein Zweiter hält sie für probabel, in die dritte 
Hand kommen sie als Thatsachen und gehen nun in 
die allgemeinen literarhistorischen Bücher über, die an 
solchen traditionellen Hypothesen überreich sind.

Fast abenteuerlich ist p. 17 sq. zu lesen. Nach 
den Scholien zum Plutos soll Dionysius dem Philoxenos 
die Hetäre Timandra geschenkt haben und diese mit 
ihm nach Korinth gekommen sein: Philoxenos wird

Der nach schol. Viet. Il, 483 im Kampfe derAkarnanen 
und Thraker um Eleusis fallende KÄvnoj b Aypionov tov .Kvx kwno g 
ist ein Thraker: Kyklops ist der Stammvater der Kvxktonsgy 
xixbv i&vog, schol. Eur. Orest. 953.
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ausdrücklich öi&vQagßonoioq genannt. Da die Chrono
logie der Timandra Einsprache thut, so schlägt Hr. S. 
den bequemen Ausweg ein, wiederum den Leukadier 
zu verstehen, und hängt nun ein neues Gewebe daran: 
Versabatur igitur alter quoque Phil, haud dubie 
per aliquod tempus in Sicilia. — Quidni eninugelo- 
sus iste ganeo profectus in Siciliam sit, quem con- 
stat — in patria aliisque urbibus cir cumambulari 
(sic) solitum esse gulae gratia? Hinterdrein der hin
kende Bote: Sane neque hic a Dionysia potuit Timan
dram accipere, at hoc facile finxit, qui modo scortum 
fuisse Cytherii Philoxeni putaretü

Wenn es p. 26 wahrscheinlich gefunden wird, dass 
Philoxenos einen Dithyrambus (Datthnv gedichtet, so 
hätten sollen die Worte des Plinius, N. H. XXXVII, 
11, 1., vollständiger excerpirt sein: erst dann scheint 
die Annahme sehr wahrscheinlich. In der Herstellung 
des Jeinvov hat Hr. S. p. 29 sqq. sich vielfach ver
sucht, mehrfach recht glücklich, aber nicht ohne na- 
Qaxiy.ivövvevgtva, wie gleich V. 8 to kbnaq. Eine les
bare Übertragung in lateinische Hexameter dient als 
Commentar zu diesem poetischen Monstrum. Das über 
Dialekt und Sprache p. 52 sqq. Gesagte ist unzu
länglich, z. B. kann ptxqi ov nicht mit oiöa zu
sammengestellt werden, so wenig wie V. 2 der Hiatus 
tviQoi, ukkot zu ertragen ist. Dialecto usus est ple- 
rnmque Dorica kann unmöglich wahr sein, so wenig 
wie ryvoq Sicelismus genannt sein sollte. Natürlich hat 
der Dichter durchweg Dorismus, den V. 13 iKkonlrfa 
62. ät^aplvTiv u. dgl. nicht verträgt; V. 19. ist das von 
den codd. gebotene pfyu&oq, s. Ahrens, Dor. p. 116, 
verschmäht; V. 38 war x’yyMv, 61. owy zu schreiben, 
nicht aber V. 60. hyperdorisch gakoytvtq statt des hand
schriftlichen gykoyevtq u. s. f.

Es folgen die Überreste des Kvxkwyj} in deren 
erstem nicht Svpßu'kovf.iai zi filkoq v/tiv uq ge
schrieben sein sollte, da der Dativ Zusatz des Athenäus 
ist, wie die Vergleichung der übrigen Zeugnisse ergibt. 
Auch kann ich es nicht im mindesten glaubhaft finden, 
dass das der Anfang des Kvxkwip gewesen sei, halte 
vielmehr mit Meineke an einem Liede auf fest. 
Dank verdient Hr. S. für das neu gewonnene Bruch
stück aus Ilimerius wat. I, 79 ß hDxorjjTo? (Äwxo- 
TaTOf Hr. S.) xai ? akaxro Q’ zavra yap nov Ttq noipijv 
no&Gjv tr/v TakaTtiav Nur wundert es mich,
dass Hr. S. nicht durch die Theokriteische und Sap- 
phische Stelle darauf geführt ist, dass Philoxenos wahr
scheinlich schrieb;

o» XerxoTOTO? xai yakuxtoq ktvxoTtgag, 
oder, minder wahrscheinlich, di ksvxoTazoq ktvxozfyaq 
yakaxToq. — Die übrigen Bruchstücke übergehend, be

merke ich nur noch, dass die p. 69 vorgeschlagene 
Änderung beim Et. M. 376, 40 UhMguav Xuqtmv nur 
dann probabel wäre, wenn ein solches Stück des Phi
lemon sonsther bekannt wäre. Das Epigramm p. 70 
ist irrthümlich mit Andern dem Philoxenos abgespro
chen, da Hr. tBergk richtig erinnert hat, dass der ly- 
kische Tlepolemos des Pausanias xtkyzi siegte, dieser 
aber Stadiodrom war.

Wir kommen zum zweiten Capitel: De Melanippide 
utroque et Licymnio. Hr. S. erklärt es für eine grund
lose Behauptung, Suidas sei in der Unterscheidung des 
ältern und jüngern Melanippides ungenau. Nur in den 
dem jüngern zugeschriebenen Poesien turbire er viel
leicht. Allein schon Bernhardy hat zum Suid. s. v. 
darauf aufmerksam gemacht, wie verdächtig es klinge, 
wenn der Tochtersohn des Ältern Kriton’s Sohn heisst, 
wie der ältere selbst; ferner wie die Menge der dem 
ältern beigelegten Gedichte unglaublich sei, während 
er sonst nirgend bestimmt genannt werde; wie endlich 
mit Ausnahme der Zeitbestimmung alle Angaben wohl 
auf den jüngern passen. Darum muss ich es gutheissen, 
wenn Bernhardy dem ältern nur das lässt, was jetzt 
unter dem Namen des jüngern steht: fygaipe xai avzbq 
aopmo kvQixä xai öi&vQa/Ltßovq. Ähnlich hatte Emperius 
in Zimmerm. Zeitschr. 1835, p. 7 sq. geurtheilt: Ubi- 
cunque mentio fit Melanippidae} minor polest intelligi, 
plerumque debet; ad maiorem qui necessario referatnr, 
nullus extat locus: qui possint referri, aliquot. Eine 
Trennung der Poesien beider Dichter versucht Hr. S., 
nicht mit Glück, wie es scheint. Den ältern versteht 
er bei Pherekrates in den Cheironen: Epoi yag 
twv xaxfüv Mtkavmniöriq, wo er an der Spitze der Ki- 
tharoden steht. Weil nun im Marsyas die Anletik ver
achtet wird, soll dieser dem ältern gehören. Dagegen 
spricht der schon von Emperius geltend gemachte Um
stand, dass es völlig unglaublich sei, elestes habe um 
01. 95 in einem Dithyramben eine Polemik gegen den 
ältern Melanippides eröffnet, der um 01. 65 blühte. 
Demnach muss ich daran halten, dass auch der jün
gere keineswegs Aulode war. Ohne allen scheinbaren 
Grund werden ferner die ^iavüuhq auf den ältern ge
schoben: denn das p. 80 dafür Gesagte scheitert an 
der oben gegebenen Widerlegung der Ansicht, als ob 
der Dithyrambus nach dem Chor der fünfzig Danaiden 
benannt sei. Dann soll die HtgiJtcpovTi propter lugubrem 
carminis indolent dem ältern gehören. Den Grund ver
stehe ich nicht: consequent hätte Hr. der den jun
gem zum Auloden macht, eher dann an diesen den
ken sollen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von Brockhaus in Iieipzig.
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War aber wirklich der jüngere Melanippides so 
sehr aus der Art geschlagen? Hr. S. stützt sich auf 
die Worte des Plutarch: dlla yag xat ano
ankovaTtgag ilg noixtkcoTtgav p^vaßtßyxtv povatxqv tb yag 
nakaibv ewg tig Sldav imtld yv tot tüt 8 i&v gup- 
ßo)T nonjiijV orpßtßTiXti TOvg avkqTatg nagd tüt noiyTÜT 
J.apßdvtiv vovg pia&ovg, ngcoTayuviCovayg 8ykoTöri ryg 
noiyattog xtI. Die Bestimmung „bis auf Melanippides  ̂
kann nur aus den Versen des Pherekrates entnommen 
sein, durch welche Plutarcfi seine Behauptungen recht
fertigt. Nun ist aber dort von den zwölf Saiten des 
Melanippides die Rede. Liest man das obigen Worten 
Vorausgehende: lOpolcog 8e xal (nämlich wie Lasos) 
MtkaT mni8 y g b ptkonoiog uvx tvtpttTt Ty ngovnag- 
XovGy povatxy, so kann man nicht umhin, an eine Ent
stellung der Worte Plutarch’s zu denken. Eben nennt 
erMeXav. o ptkonotogi unmittelbar darauf o tüt 8 i^. 
noty vyg, und mag man nun annehmen, das seien Be
zeichnungen zweier Personen oder einer, immer bleibt 
die Bezeichnung wunderlich. Demnach scheint es mir 
einleuchtend, dass die Worte tag tig MtX. tot tüt 8i&. 
noi^rr/T ein aus Misverstand der Worte des Pherekrates 
entstandenes Glossern sind. Und so fällt auch hiermit 
der Unterschied der beiden Dichter als Kitharoden und 
Auloden hinweg, ein Unterschied, der an sich kaum 
glaublich ist in derselben Dichterfamilie.

Zu den Bruchstücken ein paar Bemerkungen. In 
dem p> 79 sq. behandelten schönen Stücke der Danai- 
den hätten können die Versuche Dobrees, Adverss. 
I, 349 benutzt sein, der namentlich auch V. 2 8lanav 
errathen hat. Im letzten Verse hat Lobeck, Parall. I, 
194 vielleicht am wahrscheinlichsten va 2 iaQ 
paTa vorgeschlagen. Ganz verfehlt scheint mir die 
Deutung der Anfangs Worte:

Ov yag aT&QMnWT tpogtVT pogtpätv tldog 
ov8t ölaiTUT yvraixtiav t^OT xrZ.

Emperius allein hat das Abgeschmackte dieser 
Worte erkannt, indem er ov nag&tvwv vermuthete. 
Hr. S. glaubt freilich, das sei gegen den Sinn des Dich
ters, den er so umschreibt: Non Ulae quidem viro- 
rum repraesemtabant fadem atque imaginem, nec tarnen 
niuliebrl degendi rationi sese assuetas gerebant u. s. w.

Einmal zugegeben, dvQ-gojnwv könne das hier bedeuten 
und pogqätT tt8og könnte jemals von Männern gesagt 
sein, so würde die Beschreibung auf ein Zwitterge
schlecht passen. Der Dichter hat vielmehr in dem 
Dithyrambus den Kampf der kriegerischen Jungfrauen 
geschildert, worin er der alten Danais folgte, aus wel
cher bei Klemens Stromm. IV, 224 (618. Potter.) an
geführt ist:

aal tot’ dg’ dmkltoTTO &oüg Aaraoto &vyarqtQ 
Tigoo&tv tvggttog noTapov Ntlkoio dvaxTog.

Folglich kein Zweifel, dass ov8t nagStvaT zu schrei
ben ist: woher av&gdmwv entstanden, lehrt die Be
schreibung im Vorhergehenden. — Das fr. III, p. 83 
steht mit unnützen Varianten auch bei Euseb., Praep. 
Evang. XIII, 680 B.

In dem über Lihymnios von Chios Bemerkten finden sich 
einige nicht üble Bemerkungen; allein im Ganzen ist es 
ein nicht verarbeitetes rohes Material, das genau be
sehen zu interessanten Aufschlüssen geführt haben 
würde. Wir eilen deshalb lieber zum folgenden Capi
tel de Phrynnide Mitylenaeo. Sehr gut hat Hr. S. über 
den Namen des Vaters ^xäpo)T oder Kap uv — vergl. 
auch Meineke, com. III, 215 — gesprochen. Der Leh
rer des Phrynnis aber hätte nicht AgiCToxleiTog. son
dern nach den schol. Ar. Nub. 967 ed. Dindorf und 
Alios Dionysios Eustath. II. 741, 24 ’AgiGToxktldyg ge
nannt werden müssen. Hat dieser oder jener an Phryn
nis bei dem sprichwörtlichen lAtaßtog ü8og gedacht — 
EvaiTtTitiag ist p. 91 falsch Evaivyrldyg geschrieben — 
so ist das ein willkürliches Anwenden einer ursprüng
lich ohne Rücksicht auf ein bestimmtes Individuum ge
brauchten Bezeichnung. Das Sprichwort beruht auf 
den bekannten Versen der Sappho, fr. 73, Neue; un
zeitige Deutungen verfielen bald auf diesen, bald auf 
jenen lesbischen Sänger, s. Delect. p. 308. Über den 
angeblichen Sieg des Phrynnis an den Panathenäen 
unter Archon Kailias (?) war die scharfsinnige Erörte
rung Meier’s in Erseh und Gruber’s Encykl., s. pa. 
nathenäen, p. 285 sq. zu prüfen; auch p. 93 der Vers 
avrbg 8tl'£ag xtX. keineswegs in Arist. Nub. 791 einzu
schieben.

Hiernächst kommt Timotheos von Milet an die Reihe. 
Ansprechend vermuthet Hr. S., der neben Thersandros 
vom Suidas als Vater genannte Ntbpvaog habe Ntopov- 
oog gelautet, worunter ein Scherz der Komödie über 
die musikalischen Neuerungen des Timotheos versteckt 
sei. Denn Thersandros steht durch das p. sehr 
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fehlerhaft geschriebene Stück des Alexander Ätolos 
sicher. *)  Auf die Überreste des Timotheos hat Hr. S. 
viele Sorgfalt mit glücklichem Erfolg verwandt. Er 
eröffnet sie mit dem Jubiläums-Hymnus auf Artemis 
von Ephesos, dem er sinnreich eine noch nicht gehö
rig beachtete, vom Athenäus namenlos angeführte Stelle 
zuweist, die er so verbessert:

ool fC &£ (pQyv up’ 'IfUQOV vfivov rtpyvai täo&ev, 
afta 6t Ttg kdka '/^Qvooipatvva 

xQtpßaka yakxo7iaQqa ..............
wogegen er p. 263, V. 1. dvvpvijaat und am Schlüsse 
yjakktTto geschrieben hat. Einiges ist sehr treffend her
gestellt: aber tkt kann wol nicht gesagt wer
den. Was ttp clptQov bedeuten soll, weiss ich nicht. 
Es ist nicht Druckfehler, da Hr. S. sich ausdrücklich 
auf die Stelle des Aikman beruft: tnl 8’ 7fitQov rfivov 
xal xaQt’tvTu Tid-tt /oqov, die von Hrn. S. misverstanden 
zu sein scheint. Bei Athenäus ist die Lesart: ool
[it rt (f QijV bpiptQOv vpvov vtvat Tt ö&tv a8t Ttg akkä %Qv- 
aocpavla XQtpßaka '/akxonuQaa xtQolv. Vielleicht nähert 
sich folgender Versuch dem Ursprünglichen mehr: 
AQTtfil, goI fi tqlyTi ipQyv etpliitQOv vftvov dvarpyvat &to&tv' 
küßt 8t Ttg käka xQvooipdtvva 
xQtfißaka /akyonaQqa /tootv.

So sinnreich aber Hrn. S.’s Muthmassung hinsicht
lich des Dichters ist, sieht man genauer den Athenäus, 
XIV, 636 C. an, so regen sich Zweifel. Dikäarchos tv 
toiq ttiqI t» ‘EkkuSog ßlov bewies mit diesen Worten 
tTtt^coQidGat tlote xa9? vntQßokTjV tig to nQoooQ/Eio&al Tt 
xal nQoadöetv Tuig jvvatgiv oQjavä Tiva nota, o>v ote Ttg 
amoiTO Totg öaxivkotg, nottiv kiyvQov yjoipov' öykova&cu 
8’ tv tü ryg AoTttttdog acitaTi, ov tOTtv "QX*]'  
"AQTtf.it y.?k. Hätte Dikäarchos den Verfasser nennen 
können, so würde er den Hymnos, den er meinte, 
nicht nach den Anfangsworten citirt haben, da der Be
weis für seine Behauptung aus ihnen nicht, sondern 
aus dem Verlauf des Liedes sich ergab. Schwerlich 
konnte der berühmte Hymnus des Timotheos ihm un
bekannt sein: ich zweifle auch, ob Dikäarchos im ßhg 
fEkkd8og sich auf Cultusgebräuche der Ephesischen Ar
temis bezogen haben mag. Deshalb betrachte ich t6v 
AQTtfu8oq vfivov als ein volkstümliches Cultuslied, wie 
6 tx Athpvä vfivog das angeblich vom Lamprokles her
rührende athenische Nationallied hiess.

Viel zu gekünstelt scheint der p. 114 gemachte 
Versuch, die Worte des Steph. Byz. xal nQovofua «A- 
kw» %lkia auf Timotheos 8iaaxtval zu beschränken. 
Dass vielmehr die Zahl der Gid/ot , der ngovoma in den 
Worten enthalten sein muss, lehrt das Vorausgehende:

’) Dass im dritten Verse vluv &EQ(jävdQQU, xkoiov >ivto«v 
xik. die richtige Lesart sei, habe ich an einem andern Orte 

gezeigt und damit die von mir früher in der Zeitschrift für Alter, 
thumswissenschaft, 1834, S. 152, auf die schlechte Vulgata gebaute 
Conjectur vibv (-JfofJcti'doQto 7 iiet^eguv stillschweigend zurück
genommen.

voftatv xi&aow8tyMv ßlßkovg oxTioxalStxa tlg t7ia>v oxtü- 
yiGyttkliüv tov uq t&ftov ’ xal TtQovofua akkcov /jkta. 
Nun nennt Suidas Siacxtvag q und die zu ihnen neu 
gedichteten 7iQov6fua findet Hr. S. bei Stephanus be
zeichnet. Dass Timotheos 7iQovöfua dazu gefertigt, ist 
nicht bekannt: dass sie allein gerade in der Zahl be
rücksichtigt sein sollten, ist schwer zu glauben; end
lich dass Stephanus5 Worte den angegebenen Sinn ha
ben könnten: TiQovofita akktov /Jkta, schon sprachlich 
unmöglich. Darum muss ich bei meiner Änderung 
noovoftta akka tog %ikttov, seil, tmov, verharren.

Ein dritter Abschnitt handelt De Polyido. Hr. S. 
betrachtet den Dithyrambiker und Maler ohne Weiteres 
als denselben mit dem tragischen Dichter: eine Ver
weisung auf Welckers, Griech. Trag. p. 1043 sq., 
wäre zweckmässig gewesen, der nicht ohne Gründe 
derselben Ansicht ist. Ganz wunderbar ist aber die 
Vermuthung, Polyidos sei aus einer alten Dichterfami
lie entsprossen, weil er nämlich dem Sühnpriester Po
lyidos gleichnamig ist, dem Urenkel des Melampus, 
der den König Alkathoos von Megara sühnte, Paus. I, 
43, 5. Dieser Einfall soll gar quodammodo stabiliri 
dadurch, dass die Megarische Landessage die Iphige- 
nia in Megara geopfert sein liess und auch Polyidos, 
der Tragiker, eine Iphigenia gedichtet hatte. Diese 
Iphigenia war aber obenein eine Taurische! Solchen 
Tückeboten traut Hr. S. zu arglos.

Das vierte, Epiphyllides überschriebene Capitel be
handelt, weil über Telestes von Selinus Meineke ver
sprochen zu schreiben, nur poetas nonnullos subillu^ 
striores, wo das neue Wort zu merken ist. Ein erster 
Abschnitt stellt die dünnen Notizen über Kydias und 
Kekeides zusammen; ein zweiter de Simonidis Memnone 
et Dalione historico sucht einen Nexus zwischen Mem- 
non und Dionysos auf und findet ihn in der vom Ser
vius Aen. 1, 489 aufbehaltenen Sage, dass Priamos 
dem Tithonos, um Memnon’s Hülfe zu erhalten, einen 
aureus pabnes schenkt. Da Memnon dadurch verleitet 
nach Troja zieht und dort fällt, so habe gewissermas
sen Dionysos selbst ihn getödtet. Unterzeichneter zieht 
in dergleichen Fällen ein ehrliches non liquet allen 
Spitzfindigkeiten vor. Sodann meint Hr. S. die be
kannte Stelle des Strabo XV, 728 B. Taipijvt* 1 ktytTai 
Mlpvwv ntQt Dakrov ^volag naQa BaSav 7ioTaftov. tag ti~ 
QTjXt JStfimvidr/g tp Alifwovi St&vQdfißio tuv Aakiaxwv mit 
Sicherheit so herstellen zu können: mq tiQi^nt ^ifiiavldiji 
tv Ikltfivovi 8d}vQdfißip xal Aaktw v tv * v p t«x wl 
Das ist aber schlechterdings nicht möglich. Einmal 
sind Dalion’s Syriaka eine Erdichtung Hrn. S.’s. Denn 
Plinius redet von Äthiopien: Primus Dalum ultra Me- 
roen subvectus, niox Aristocreon et Bion et Basilts: 
Simonides minor etiani quinquennium in Aferoe men atus 
cum de Aethiopia scriberet. Die genannten Histori*  
ker haben sämmtlich über Äthiopien und Lybien ge
schrieben , Basihs oder Basileus auch Indica. Dalion 

QTtf.it
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selbst wird nur noch VI, 30 wegen Völkerschaften am 
Nil supra Syr les maiores citirt. Aber nach Simonides 
(und Aristoteles) lag Memnon in Asien begraben. Rec. 
gibt seine frühere Hypothese auf. Auf dem richtigen 
Wege war trotz des grossen Irrthums, den Simonides 
ganz zu verwischen, schon Casaubonus. Man lese ge
trost: fr IWtgvovi öi&VQapßq) xai tv
ttJijliaKÜv. Überblickt man die bei Vossius, de bist. 
Gr. p. 497 Westerm, gegebene Zusammenstellung der 
Reste der Jyhaxa, so kann die obige Notiz nicht über 
raschen. — Der dritte Abschnitt de Autigenide utroque 
unterscheidet beide Männer im Ganzen richtig, ohne 
die verschlungene Untersuchung erschöpft zu haben. 
Hr. S. täuscht sich, wenn er eine Erwähnung der 
des zweiten Antigenides in den Schot. Ap. Ulf. I? 741 
entdecken will. Dort steht: on yxol.ov&yoav ty Ap- 
qtovovg oi 7d&oi avToguiim unogti xai AvvpavtöaQ tv 
riQiuTiy xtX. Eine Vergleichung der Schot. 1, 556 er
gibt AQi.uvtöag tv n^MTio (QyßaoMv), wie längst von 
Meineke, huphor. p. 116 erinnert worden war.
Die drei letzten Abschnitte beschäftigen sich mit Lam
prokles und dem jüngern Stesie.horos ; Ion von Chios, 
llieronymos, Xenophantos, Kinesias, wobei wegen Di- 
kriogenes auf Welckers Trag. p. 1045 zu verweisen war: 
endlich mit Theodorides ton Syrakus.

Mit einem gewöhnlichen Buche würde Rec. schnel
ler fertig geworden sein. Die obigen Ausstellungen 
stehen nicht im Wege, Hrn. S.’sLeistung als eine sehr 
wackre zu empfehlen, zumal wenn man nicht äusser 
Acht lässt, dass wir eine Erstlingsarbeit, und zwar auf 
einem der schwierigsten Felder der griechischen Lite
ratur, vor uns haben. Von der Gelehrsamkeit und 
dem Scharfsinn des strebenden Verf.’s, dem Rec. Be
lehrung und Anregung verdankt, steht Vorzügliches zu 
hollen. Es fehlt ihm jetzt freilich noch zu sehr an 
Übung und philologischer Nüchternheit und Akribie, die 
nicht ohne viele Versuche gewonnen wird. In der 
Voraussetzung, dass dem Hrn. Verf. die Erforschung 
des Wahren am Herzen liegt, habe ich mehr getadelt 
als gelobt. Das Gute wird sich schon Bahn brechen: 
leicht hingeworfene Hypothesen und scheinbar sinnige 
Combinationen sind nirgend verführerischer als in der 
Geschichte der altern Literatur. Nirgend auch leichter. 
Um so mehr muss die Kritik darüber wachen, die verjähr
ten Irrthümer, die sich, noch immer aus einem Buche ins 
andere fortpflanzen, nicht noch durch neue Blendwerke 
verwachsen zu lassen. Ohne Lehrgeld kommt Keiner ab.

Jener gerügte Mangel philologischer Akribie tritt 
selbst in der völlig vernachlässigten Darstellung, in der 
Art der Citate, die selten genau sind, und in der Masse 
der Druckfehler hervor, die so gross ist, dass das 
Buch kaum durch die Hände des.Correctors gegangen 
zu sein scheint. Mag man also viele Versehen auf die 
Schuld des Non-Correctors schieben, immer bleibt ge
nug über, das Hrn. S. selbst zum Vorwurfe gereicht. 

Die Darstellung ist farblos und schleppend im Satzbau 
sie ist nicht blos ohne Eleganz, sondern ohne Correct- 
heit. Über einzelne Fehlgrifte, wie z. B. coaequalis, 
coaetaneus, e contra, usu cenit vox, kommt vor, u. dgl.? 
bei denen das Colorit des lateinischen Stils doch noch 
leidlich sein kann, wollen wir wegsehen: allein in phi
lologischen Werken dürfen unmöglich Dinge ohne Rüge 
bleiben, wie, um Einiges namhaft zu machen, p. 54 
quid quod ne nomos quidem laudaverit; p. 9 nec mi
nim, quod — posuerit, cum — conquestus videre- 
tur; p. 21 modo comminiscamur, wenn wir uns nur 
erinnern; p. 24 quae res non parcam inde probabilitatem 
induit, quoniam — novimus; p. 94 merito puto Phryn- 
nidi loniacam quoque effeminationem oppr obat am esse; 
p. llo ne — insaecire v ideatur, — adstrinxit; 
ebenda: non omisit, modo non seiunctim a reliquis 
nomis dithyrambo assimili oribus enumeravit; p. 186 
quos hoc loco recensere longius foret; p. 210 non 
dubito, quin (si loci ex t ar ent) mirum quantum nos — 
arriderent; p. 214 non vereor ne multum augeri pos- 
set; p. 220 edolati carmina sunt, wie 234 obtentpe- 
ror; p. 236 uno choro praefuit; p. 254 fluctuari; 
p. 260 absque Plutarcho additus statt abs: p. 136 non 
plus quattuor annis praeter flux er ant; p. 189 huic 
loco maculam impictam esse vidit. Genug davon.

Unterzeichneter würde bei einer sonst tüchtigen 
Arbeit darüber hinweggegangen sein, wenn sich nicht 
die unerfreuliche Beobachtung aufdrängte, dass jüngere 
Philologen jetzt oft eine unverantwortliche Gering
schätzung gegen classische Form verrathen. Form und 
Inhalt sind unlösbar vereinigt wie Leib und Seele. Die 
plebejische Ausrede, es komme auf die Sache selbst 
an, ist an sich sinnlos und ein testimonium paupertatis 
oder lächerliche Vornehmthuerei, die Niemandem schlech
ter steht als denen, die sich ihr Lebelang mit den clas- 
sischen Alten abgeben. Literarhistorische Darstellun
gen müssen durchaus anstreben, nach Geist und Sprache 
Kunstwerke zu sein. Auch von dieser Seite sind F. A. 
Wolf’s Prolegomenen classisch und unerreicht.

Göttingen. F. V. Schneidewin.

Polemik«
Lettres sur le Clerge et sur la Liberte d’Enseignement par 

Al. Libri, membre de P Institut. I aiis, Paulin. 1844.
>#Gr. 8. 4 Fr.
Uber die neueste Stellung des Klerus zum Staat und 
die Frage von der Freiheit des Unterrichts, worüber 
jetzt in Frankreich so lebhaft gestritten und verhandelt 
wird, gehört obige Schrift, obgleich ihre Briefform 
kaum eine andere als fragmentarische Behandlung zu
liess, zu den gehaltreichem, die. wenn auch nicht ganz 
fehlerfrei und unbefangen, doch zum Nachdenken wek- 
ken und der Einsicht näher führen, in welche Gefah-
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reu der Klerus in Frankreich sich begibt, indem er 
sich in den jetzigen Verhältnissen, die Überlieferungen 
eines Bossuet und Gleichgesinnter verleugnend, immer 
mehr der Leitung eines Ordens hingibt, der nur seine 
eigene Herrschaft im Auge hat. „Der Klerus brüstet 
sich“, sagt der Verf. (XI und 67, 68), „als den einzi
gen Verfechter der guten Ordnung. Allein diese ist 
unverträglich mit Verachtung der Gesetze. Der Kle
rus übernimmt jedoch eine Doppelrolle; zur Regierung 
spricht er: nur der Glaube (unser Glaube) kann dich 
sicherstellen: auf der andern Seite nimmt er mit der 
Opposition (gegen die Regierung) unbeschränkte Frei
heit in Anspruch. Der Plan zu solcher Doppelrolle ist 
nicht von den Vertheidigern der Freiheiten der gallica- 
nischen Kirche ersonnen; er ist die Erfindung der Je
suiten, die dessen Vollzug leiten und überwachen. Der 
Geist einer ungezähmten, mit den ärgsten Schimpfwör
tern gewürzten Polemik hat sich eines Theils des Kle
rus bemächtigt; gegen Staatseinrichtungen, gegen die 
Universität, gegen die Philosophie ist ihr Stachel ge
richtet. Nicht nur Tagesblätter füllen sich mit ihren 
Ausfallen, auch manche Hirtenbriefe und die Kanzeln 
(anstatt Gottes Wort zu verkünden) machen sich zu 
ihrem Widerhall. Das Buch: Monopole universitaire 
ist die Vorrathskammer solcher Artigkeiten. Jeder
mann roch ihre Quelle. Aber sobald man sich’s mer
ken liess, erhob sich lauter Zeter über Verleumdung. 
Nach der Versicherung derjenigen, die den Feldzug 
am eifrigsten mitgemacht hatten, hätte man einen Au
genblick glauben sollen, die Existenz der Jesuiten in 
Frankreich sei ein leeres Traumgesicht der Freisinni
gen. Doch bald verriethen die Jeremiaden der Nämli
chen über Verfolgung der Ordensbrüder, wie wenig 
sie selbst an ihr Vorgeben glaubten. Ihr Eifer wurde 
täglich heftiger und der jesuitische Geist, der ihn an
fachte, scheuloser. In Büchern, für den Unterricht in 
geistlichen Pflanzschulen bestimmt, z. B. Moullet’s Mo
raltheologie und des Abbe Rousselots Ausgabe von 
Sattler’s Abhandlung über das sechste Gebot, als Leit
faden für angehende Beichtväter, trat der schändliche 
Probabilismus und der geheime Vorbehalt wieder un
verblümt ans Tageslicht. Eine zu btrassburg erschie
nene Schrift: Docuniens d’un Bibliophile hat zuerst die 
Aufmerksamkeit darauf hingelenkt (s. vorzüglich S. 87, 
95 fg. 97 fg.). *)  — Wenn vordem die ansteckende 

*) Und von den Gliedern dieses Ordens, die jetzt wie zur Zeit 
Paskal’s ungescheut solche Lehren vortragen, will uns H. Louis 
Veuillot (Pelerinages en Suisse, II, 81. Paris 1839) folgendes glau
ben machen: „Christen, das ist, gerechte, vertrauende, resignirte 
und erleuchtete Menschen zu bilden, das ist es was sie vor Allen 
und überall suchen, ohne sich von den gesellschaftlichen Formen 
befangen zu lassen, die ihnen fremd sind (so?), welche ihr Werk 
überherrscht (so?) und die, weil stets von menschlicher Erfindung 
(aber der Orden ist wol von göttlicher?), immer fruchtbar anMis- 
brauchen sind (der Orden iat wol engelrein von dergleichen?)

Kraft einer so verderblichen Lehre durch den offenen 
Widerspruch der Häupter der gallicanischen Kirche 
und der gelehrten Wächter ihrer Überlieferungen kräf
tig niedergehalten wurde, so stellen sich jetzt sogar 
Bischöfe an die Spitze ihrer Vertheidiger (S. 79) und 
das Stillschweigen der gutgesinnten Geistlichen der 
alten Schule beweist nur deren Überzeugung, dass 
ihre Freimüthigkeit von der Leidenschaft übertäubt und 
fortgeweht und es ihnen nur den bittern Hass einer 
Partei, die Alles zur grössern Ehre Gottes zu thun 
vorgibt, zuziehen würde. Der Univers vom 18. Mai 
1843 scheute sich nicht, zu behaupten (freilich ohne 
Beweis), die Grundsätze jener (jesuitischen) Bücher 
würden bereits in allen (?) französischen Seminaren 
gelehrt. Nach Hrn. Libri wäre die Zahl der Glieder 
des lesuitenordens in Frankreich seit der Julirevolution 
von 400 auf 900 angewachsen (S. 65). Er beschreibt 
(S. 66 und f.) die Künste, wodurch sie sich nach und 
nach vermehrten und in die Kanzeln, Beichtstühle und 
geistlichen Lehranstalten einschlichen. Ihre leitende 
Behörde befindet sich in Paris (nicht weit vom Pan
theon). Aber sie stehen auch in unmittelbarem Ver
kehr mit dem General in Rom. Die Vergabungen an 
den Orden werden vielfältig mit Scheinnamen ver
schleiert. Da er dem Winde noch nicht recht traut, 
zieht er vor der Hand Staatspapiere der Erwerbung 
von Grundbesitz vor. Die Frauenvereine vom Herzen 
Jesu und Mariae stehen unter seiner Leitung.

Seinen Hauptgegner erblickt der Orden in der 
Universität. Dieser, die seit Napoleon’s Organisirung 
eine reine Staatsanstalt ist, ihr Ansehen so viel mög
lich zu schmälern und ihr vorerst nicht nur jeden Ein
fluss auf die geistlichen Lehranstalten, sondern auch 
ihrer Beaufsichtigung alle von Geistlichen geleiteten 
Schulen zu entziehen, ist sein eifrigstes Bestreben, frei
lich einzig nur in der Absicht, die oberste Leitung des 
öffentlichen Unterrichts nach nnd nach zum Monopol 
des Ordens zu machen, während er jetzt der Univer
sität die Anmassung dieses Monopols vorwirft und zum 
Verbrechen macht. Was ihm in den Jahren 1815 und 
1816 so gut gelang, sucht er jetzt wieder zu erneuern, 
ohne zu beachten, dass die Umstände sich seither we
sentlich verändert haben. Die unermüdlichen Ränke
schmiede scheinen auch rein vergessen zu haben, dass 
schon im Jahre 1827 ein Vortrag des Grafen Montlo- 
sier in der Pairskammer ihren ehrgeizigen Entwürfen 
unversehens den Hals brach. *)

) Ihr war sein Memoire ä consulter sur un Systeme reliyieux 
^P^^Qde, tendant ä renverser la Religion, la Societe et le Trone 
(Pans 1826) vorangegangen. Quelle est cette puissance mysterieuse 
(/ui plane sur nos lois, pour les faire taire, sur nos magistrats, pour 
les paralyser'? (heisst es in diesem Mömoire von Montlosier p. 6-)

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von F« A. Brockhaus in IiCipssig.
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Lettres sur le Clerge et sur la Liberte d' Enseignement 

par M» Libri.
(Fortsetzung aus Nr. 276.)

Der grosse Mauerbrecher, dessen sich die Jesuitisch
gesinnten gegen die Universität bedienen, ist die ihnen 
vorher so verhasst gewesene Freiheit des Unterrichts, 
für welche der Artikel 69 der Verfassung vom Jahre 
1830 die Regierung auffordert, Fürsorge zu treffen. 
Diese Freiheit, welche die schlauen Männer früher als 
Frevel verabscheuten, fordern sie jetzt unbedingt für 
sich als ein Recht. Sie geberden sich aber so wie die 
Demagogen, als ob jener Verfassungsartikel sich für 
die Freiheit des Unterrichts in dem Sinne ausspreche, 
dass die Regierung sich der obersten Leitung und Re
gelung des Unterrichts zu begeben habe, während er 
doch nur zur Absicht hatte, ungebührlichen Anmassun
gen des Klerus für die Zukunft zu begegnen und die 
Regierung zu ermächtigen und zu verpflichten, dafür 
das Geeignete vorzukehren (S. 158 f.). Die Re
gierung konnte sich bei der Stellung, welche der von 
der Jesuitenpartei misleitete Klerus in dieser Sache 
nahm, nicht länger verbergen, dass eine umfassende 
gesetzliche Regelung des Unterrichts in den Secundär- 
schulen, deren Bestimmungen sich alle, sie mögen von 
Geistlichen oder Andern besorgt werden, unterziehen 
müssten, dringendes Bedürfniss sei. Ein Entwurf wurde 
von Hrn. Villemain den Kammern vorgelegt; Hr. v. Bro
glio und Hr. Thiers haben darüber gründliche Berichte, 
jener in der Pairs-, dieser in der Deputirtenkammer, 
erstattet. Aber seit Jahr und Tag knüpfen sich Ränke 
an Ranke, Umtriebe an Umtriebe, um die Maassregel 
scheitern zu machen. Die Bischöfe erhoben sich ge
gen sie, als wäre die Religion bedroht. Flugschriften 
von Geistlichen gingen so weit, im Namen der Reli
gion den gesammten Unteiricht als das ausschliessliche 
Eigenthum des Klerus gleichsam in Beschlag zu neh
men. Einige waren so arg, dass die Gerichte ein
schreiten mussten. Später haben Bischöfe gegen eine 
einfache Darstellung der alten Giundsätze der gallica- 
nischen Kirche von Hrn. Dupin (Manuel du droit pu- 
blic ecclesiastique frangais) den Bannspruch geschleu
dert. Die Regierung hat zwar ihren ernsten Tadel 
kundgegeben. Aber man vermisste in ihren Erkiärun- 
,gen den Nachdruck, der nöthig war, um von neuen 

Aufregungen abzuschrecken. Davon konnte sich bald 
darauf Jeder überzeugen, der die in ächtjesuitischem 
Geist verfasste Denkschrift las, welche über den Ge
halt des die Bischöfe zurechtweisenden Umlaufschrei
bens des Justiz- und Kultministers Martin du Nord er
schien , und von Paris mit Zustimmung von sechs da
selbst versammmelten Bischöfen an sämmtliche Amts
brüder versendet wurde, um ihnen den bei fortzusetzen
der Bekämpfung der Universität einzuhaltenden Gang 
zu bezeichnen. Die Denkschrift ist der Entwurf eines 
neuen Feldzugs, der durch Verschmitztheit und auf 
Umwegen das ersetzen sollte, was in dem vorigen 
durch gewagte Sturmschritte der Erreichung des Zwecks 
hinderlich geworden sein möchte.

Dieses ärgerliche Schauspiel, wo man den öffent
lichen Unterricht zum Spielball herrschsüchtiger Be
strebungen herabgewürdigt sieht, kann unmöglich einen 
für die Religion und den Staat gedeihlichen Ausgang 
nehmen, so lange die Grundquelle der Verwirrung in 
den Verhältnissen zwischen der weltlichen und geistli
chen Gewalt nicht zugeschüttet wird. Der wiederer
weckte Jesuitenorden hat sich auf Schleichwegen zwi
schen den Thron und den Altar einzudrängen gewusst 
und trachtet nun, dieselben im Unfrieden auseinander 
zu halten, um sein Ansehen, seinen Einfluss über beide 
zu erheben. Darin liegt im Wesentlichen die Grund
ursache aller Umtriebe, aller Verlegenheiten, aller 
Schwankungen, welche Frankreich in Bezug auf eine 

.der wichtigsten Angelegenheiten zur Schau stellt, die 
in den Kreis der Staatsgesetzgebung gehören und in 
welcher nur die grösste Entschiedenheit dem Schlim
men begegnen und das Gute fördern kann. Hätte nicht 
ein drittes fremdartiges Element zwischen den Staat 
und die Kirche sich eingedrängt, wie liesse sich’s be
greifen, dass der obwaltende Zwist gerade in dem 
Reich entbrannt ist, wo die Rechte der Staatsgewalt 
auf der festen Grundlage eines Verfassungsgesetzes 
ruhen und wo vorlängst wie nirgend anderswo das 
wahre Verhältnis» der Nationalkirche zum Staat durch 
feierlich anerkannte Grundsätze festgestellt ist, denen 
das Ansehen von Reichs- und Kirchengesetzien zu Stat
ten kommt. Die Leitung und Bewachung des sittlich
religiösen Unterrichts macht jetzt in Frankreich so we
nig als vor der Revolution irgend Jemand, am wenig
sten die Regierung, der Kirche und ihrem Klerus strei
tig. Dieser Unterricht kann es aber doch ebenso we
nig als ein anderer -als Vorrecht ansprechen, sich der 
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Einsicht der Regierung zu entziehen. Diese kann und 
darf auch, wofern sie ihrer Bestimmung genügen will, 
auf diese Einsicht und das Recht nicht verzichten, 
wenn sie etwas für das Staatswohl Nachtheiliges oder 
Gefährdendes darin wahrnehmen würde, dagegen Für
sorge zu veranlassen. Dem Staat liegt gewiss ebenso 
gut als der Kirche daran, dass keine Pflanzschulen 
des Empörungsgeistes und der Meuterei oder der Gott
losigkeit entstehen; aber sein wahres Interesse fordert 
ihn auch zur Wachsamkeit auf, dass die Lehranstalten 
nicht in Pflanzschulen knechtischer Gesinnung und des 
Aberglaubens und der Geistesverfinsterung ausarten. 
Alles dies ist für Jedermann klar, dessen Begriffe von 
Staat und Kirche nicht durchaus verwirrt sind. Aber 
je klarer ein Wasser ist, desto mehr gelüstet es ge
wisse Naturen, es zu trüben, um darin nach Belieben 
fischen zu können.

Zur Zeit der Aufhebung des Jesuitenordens wusste 
nicht nur er selbst, sondern die ganze Welt, dass er 
die Reibungen und Zerwürfnisse zwischen Staat und 
Kirche zu seinem Vortheil auszubeuten bedacht war 
und dass er auf nichts Geringeres ausging, als Kirche 
und Staat zu beherrschen. Die Aufhebungsbulle wurde 
zum Staatsgesetz. Dieses Staatsgesetz hat seither nie 
aufgehört, in voller Geltung fortzubestehen. Dennoch 
hat sich der Orden, trotz dem Gesetz, in Frankreich 
wieder angesiedelt und in keinem Lande ist neuerlich 
die Frage von der Zulässigkeit desselben in so vielen 
eignen Schriften und auch in den Tagesblättern so 
ernstlich und vielseitig besprochen worden als in Frank
reich. Die Regierung schien blosser Zuhörer des 
Streit» zu sein und während sie zur Lösung jener Frage 
so viel als Nichts that, liess sie stillschweigend doch 
Manches geschehen, was Viele als Bejahung zu deu
ten versucht waren. Die Zahl der Niederlassungen 
des Ordens vermehrte sich; seine Glieder leiteten 
ganze Lehranstalten; mehrere kleine Seminare, auch 
grössere zur Bildung von Klerikern, wurden ihnen an
vertraut. Und dennoch erklärt die Verfassung jeden 
Ordensverein für unzulässig, rechtlos, dessen Existenz 
nicht durch ein Gesetz anerkannt und genehmigt ist. 
Gründliche Gelehrte haben unwiderleglich dargethan, 
dass der Orden und seine Grundsätze, Verhaltungs
regeln und Tendenzen mit der Ordnung eines wohl
eingerichteten Staats, kraft welcher Jedermann ohne 
Unterschied in allen weltlichen Angelegenheiten der 
Staatsgewalt, der Verfassung und Regierung als der 
höchsten Gewaltträgerin gehorsame Folge zu leisten 
verbunden ist, unverträglich sind, und dass der Orden 
auch jederzeit, so lange er bestand, sich als mit die
ser Ordnung unverträglich gezeigt hat. Nicht weniger 
deutlich belehrt uns die Kirchengeschichte, dass der 
Orden unaufhörlich bemüht war, die wahren alten 
Grundlagen der Kirchenverfassung zum Vortheil der 
Anforderungen des römischen Hofs, dem er durch be- 

sondern Eid zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet ist, 
zu untergraben und seinen eignen Einfluss über alle 
Gewalten in der Kirche zu erheben; dass er sich zu 
dem Behuf alle Seelen zu fischen und gleichsam zu 
seinen Leibeigenen zu machen vorzüglich des Netzes 
einer lockern (ganz unkatholischen) Sittenlehre, die 
den Keim aller christlichen Sittenlehre zernagt, sodann 
einer Menge von Nebenandachten, die dem Wesen 
ächtchristlicher Gottesverehrung ganz fremd oder so
gar widerstreitend sind, bedient habe. Nicht mit dem 
mindesten Schein konnte der Orden die Schuld von 
alle dem, was von seinem Schoos ausging, von sich 
ab blos auf einzelne seiner Glieder wälzen, da der un
bedingte , ja blinde Gehorsam dieser letztem seine 
oberste Regel ist, und kein Glied ohne die Erlaubnis» 
oder Gutheissung des Ordensobern etwas unternehmen 
darf. Umsonst würde man auch jetzt die Einwendung 
geltend zu machen suchen, es sei nicht billig, von dem 
Orden, wie er sich vor seiner Aufhebung gestaltet 
hatte, auf seine gegenwärtige Einrichtung einen Schluss 
zu ziehen. Denn es ist bereits äusser allen Zweifel 
gesetzt, dass nicht nur in der Regel, den Statuten und 
dem Organismus des Ordens keine Veränderung vor
genommen worden ist, sondern dass er auch wieder in 
allen den eben bezeichneten Richtungen die nämlichen 
Maximen wie vor seiner Aufhebung befolge und die 
nämlichen verderblichen Grundsätze und Lehren zu 
verbreiten suche. Muss es daher nicht befremden, 
dass man ihn dennoch bisher gewähren liess? Als der 
Orden im Machtbesitz und in voller Wirksamkeit sich 
befand, getrauten sich freilich selbst helldenkende Bi
schöfe, ein Bossuet nicht, obgleich sie seine tiefeinge
wurzelten Gebrechen kannten und rügten, ihn unbe
dingt zu verwerfen; sie erklärten: des Ordens Glieder 
könnten nützliche Gehülfen des Klerus abgeben; nur 
verbaten sie sich ihre Beherrschung. Jetzt aber, nach
dem der Orden vom päpstlichen Stuhle selbst feierlich 
als mit dem Frieden und der Wohlfahrt der Christen
heit unverträglich für immer war aufgehoben worden, 
und es bekannt ist, dass seine Herstellung durch den 
päpstlichen Stuhl nicht von der katholischen Christen
heit und ihren Staatshäuptem, sondern nur von einer 
politischen Partei veranlasst wurde, auch die Unver
träglichkeit seines Bestands mit einem gesetzlichen Zu
stande der Kirche und des Staats anerkannt ist, sollte 
es billig keinem seine Kirche liebenden und seinem 
Vaterland wahrhaft ergebenen Katholiken verargt wer
den, wenn er von der Staatsregierung verlangt, dass 
sie die frühem Gesetze, welche den Orden auflösten, 
handhabe. Warum unterliess aber die Regierung seit 
1830 dem Umsichgreifen des Ordens wirksame Maass- 
regeln entgegenzustellen? Unstreitig war sie doch be
fugt, ja verbunden, das Gesetz gegen unerlaubte Or
densverbindungen in Vollzug zu setzen. Auffallen 
muss es allerdings, dass die zu Schutzwächtern der
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Gesetze bestellten Kammern die Regierung bisher nicht 
förmlich dazu aufgefordert haben. War aber wol an 
der Zustimmung der Mehrheit der Kammern zu zwei
feln, wenn die Regierung aus eigner Macht das frag
liche Gesetz in Vollziehung gesetzt oder zur Beseiti
gung des Eindringlings einen Gesetzentwurf vorgelegt 
hätte? Im höchsten Grad musste es auffallen, dass 
der Orden jetzt, trotz der im Julius 1830 geschaffenen 
Verfassung, einen viel weitern Spielraum gewann, als 
unter Karl X., dessen vom Kultminister, Bischof Feu- 
trier von Beauvais entworfenen Ordonanzen alle jesui
tischen Vereine auflösten. *)  Da der jetzigen Regie
rung Einsicht und Umsicht unmöglich abgesprochen 
werden kann, so ist man zur Annahme genöthigt, dass 
ihr Benehmen in dieser Sache durch ganz besondere 
ihr gewichtig scheinende Gründe, welche man öffent
lich darzulegen Bedenken trägt, bestimmt wurde. Die 
gedrechselten und geschraubten Erklärungen der Mini
ster gaben über solche Gründe keine bestimmte Aus
kunft, liessen aber Hintergedanken vermuthen. Vermu- 
thungen dieser Art haben freilich etwas Unsicheres, 
weil Privatansichten und Wünsche leicht Einfluss dar
auf gewinnen. Entweder, sagte man, hält man in der 
höhern Staatsregion dafür, dass der Anhang des Or
dens bereits so gross und mächtig sei , dass dessen 
Vertreibung von bedenklichen Folgen sein könnte, oder 
man folgt dort der Berechnung, dass ein System der 
Zögerung, tles Hinhaltens das zweckmässigste sei, um 
den Orden entweder für das Interesse der Regierung 
oder Dynastie ungefährlich oder wol gar demselben 
dienstbar zu machen. So sehr sich auch dergleichen 
Berechnungen früher stets als falsch erwiesen haben, 
so ist man doch gewöhnt zu sehen, wie eine feinge- 
schliffene sogenannte Staatsklugheit nur zu gern bei 
jeder Verlegenheit, in die sie sich durch lauter Schlau
heit selbst ^verwickelt hat, dazu ihre Zuflucht nimmt. 
Während sie aber so mit dem Gesetz marktet und 
mäkelt und Zeit zu gewinnen wünscht, wachsen Un
recht und Unordnung ihr immer unzähmbarei übei das 
Haupt. Würde die Regierung in dem Orden ein nütz
liches Organ zur Bekämpfung des Unglaubens und der 
Demagogie erblicken, so stäke sie in einem doppelten 
Irrthum. Der Orden ist selbst ein Extrem und eine 
Freigeisterei, nur von eigner Art, und ob seine Über
treibungen für den Staat (wie für die Kirche) weniger 
gefährlich seien als die andern, steht eben in Frage. 
Jedenfalls gibt es zur ei folgreichen Niederhaltung der 
Demagogie kein sichreres Mittel, als gerechte, strenge 
und parteilose Handhabung der Gesetze und zur Züge
lung des Unglaubens kein anderes als Förderung der 

*) Die königl. Ordonanz vom 18. Aug. 18*26 hat die königiichen 
yom Parlament angenommenen Edicte, wodurch der Orden auf immer 
für abgeschafft erklärt worden, als in voller Kraft fortwirkend an
erkannt.

lautern religiösen Gesinnung, Beseitigung pharisäischer 
Gleisnerei und mögliche Reinigung des Kirchlichen von 
Ausartung und Misbräuchen, wodurch die Religion selbst 
geschwächt und der Verunglimpfung blosgestellt wird. 
Meint eine Regierung, sie könne sich den Orden zum 
Bundesgenossen gewinnen, so kann sie dies allerdings, 
aber nur unter der Bedingung, dass sie sich ihrer 
Selbständigkeit begebe und sich die Oberleitung des 
Ordens in Allem, was dessen Interesse auch nur von 
fern berührt, gefallen lasse. Was haben aber beim 
Lichte betrachtet die Interessen des Staats oder einer 
Regierung mit denen des Ordens gemein? Hat Frank
reich sich seine Verfassung errungen, damit der Orden 
es beherrsche? Hätte dann diese grosse Nation bei 
der Abänderung ihrer politischen Einrichtung an Frei
heit nicht weit mehr eingebüsst als gewonnen? Oder 
ist nicht die Despotie, die den Geist und die innere 
Gesinnung in Beschlag nimmt und fesselt, die ärgste, 
die drückendste von allen? — Bekanntlich liess Hein
rich IV., der den persönlichen Hass des Ordens gegen 
ihn aus Erfahrung kennen gelernt, sich zur Herstel
lung desselben, nachdem er mit tiefer Schmach war 
unterdrückt worden, blos durch die Ansicht bewegen, 
er würde ihm als Schützling weniger gefährlich sein, 
als in der Eigenschaft eines Geächteten. Die Folge 
hat die Unrichtigkeit dieser Berechnung in furchtbarer 
Weise enthüllt. Sollten denn die Lehren der Geschichte 
immer unbeachtet bleiben ? Wird man trotz ihnen be
ständig die alten Misgriffe erneuen? — Wäre aber die 
französische Regierung der Ansicht: ihr System der 
Unentschiedenheit oder des Zauderns werde die gute 
Wirkung hervorbringen, dass ein fortgesetzter Kampf 
zwischen Jesuitismus und Unglauben beide aufreiben 
werde? Auch diese Ansicht ist eine irrige. Der End
ausgang dieses ^Kampfes würde’ entweder der einen 
oder der andern Partei den Sieg zuwenden, in beiden 
Fällen aber wäre der Sieg auf Kosten des Staats so- 
wol als der Religion erfochten. Beide können dabei 
nur den empfindlichsten Nachtheil erleiden, mag der 
Jesuitismus oder der Unglaube die Oberhand gewinnen. 
Diesen Verhältnissen nach wäre es demnach hohe Zeit, 
dass die Lenker von Staat und Kirche sich in der red
lichen Überzeugung vereinigten, dass sie von dem Je
suitismus auf keine Hülfe gegen die sie umgebenden 
Gefahren zählen dürfen, dass ihnen vielmehr diese 
Hülfe nur von einer und derselben Macht gereicht wer- 
den könne, von der Macht der ewigen Wahrheit, welche 
dem Jesuitismus eben so sehr als dem Unglauben ent
gegensteht, und allein diese beiden Ausgeburten des 
Irrthums zu überwinden vermag. Die unvergängliche 
lautere Lehre des Christenthums, deren Bewahrung 
und Fortpflanzung der Stifter seiner Kirche mit der 
Weisung, die Staatsobrigkeit als den Schirm- und 
Schutzherrn zu ehren, anvertraut hat, ist der Fels, 
welcher allein die Anfeindungen der bürgerlichen so-
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wol als der kirchlichen Ordnung und Wohlfahrt zu 
Schanden machen kann, indem sie die Gerechtigkeit 
zur Grundlage der Gesellschaft macht und diese Grund
lage durch das Band der Bruderliebe befestigt. Damit 
aber dieser Fels irgend einem Volke diesen Vortheil 
gewähre, ist es nöthig, dass es überhaupt mit red
lichem Sinn der Wahrheit zu huldigen geneigt sei, dass 
in seinem Schoos der Wahrheit jedes andere Gut hint
angesetzt, dass in allen Zweigen und Richtungen des 
Lebens ihr vor 'Allem als dem eigentlichen Reich Got
tes nachgestrebt und Alle mit der Überzeugung erfüllt 
werden: dass einzig nur die Wahrheit die Menschen 
freimachen könne, indem sie ihnen Liebe und Gerech
tigkeit einprägt und dadurch bereitwillig macht, ihre 
Privatinteressen stets dem Gemeinwohl unterzuordnen.

Diese Blätter waren bereits niedergeschrieben, als 
die Unterhandlungen der französischen Regierung mit 
Rom wegen Abberufung der Jesuiten aus Frankreich 
und ihr günstiger Erfolg durch die öffentlichen Blätter 
kund wurden. Es gereicht der Regierung zur Ehre, 
dem Aufruf der öffentlichen Meinung zur Vollziehung 
des Verfassungsgesetzes, das keinen religiösen Verein 
ohne gesetzliche Bewilligung und Gutheissung für zu
lässig und rechtsbeständig erklärt, Folge gegeben zu 
haben, und es verdient wahrlich keinen Tadel, dass 
die Regierung hierzu den gelindem Weg eingeschlagen 
und zugleich jeder Gegenwirkung von Seiten Roms 
vorgebaut hat. Nachdem einmal der grosse Fehler 
begangen war, das Einschleichen des Ordens gegen 
das Gesetz nachsichtig geduldet zu haben, konnte die 
Regierung den Nachtheilen, die er nach sich gezogen 
und womit er noch drohte, nur dadurch begegnen, 
dass sie eine fernere Duldung und Nachsicht für un- 
thunlich erklärte. Auf hämische Entstellungen, Ver
leumdungen und Verdächtigungen ihres Benehmens 
durch den Parteigeist sowol der Ultramontaner, als 
der Demagogen und ultraliberalen Opposition musste 
die Regierung zum voraus gefasst sein. Sie that auch 
wohl daran, sich dadurch nicht irre machen zu lassen. 
Möge nun der nämliche Geist der Gesetzlichkeit ihre 
fernem Schritte leiten, damit durch stienge Wachsam
keit der Behörden verhindert werde, dass der fortge
wiesene Orden unter dem Schutze betrügerischer For
men sein gesetzwidriges Dasein in Frankreich fortsetze. 
Dann darf man ihr Glück wünschen. Denn eine stär
kere Grundfeste ihrer Macht als die Achtung des Ge
setzes und eine beharrliche und weise Handhabung des
selben ist für die Regierung nicht denkbar. Dadurch 
stellt sie sich, über Parteigeist wahrhaft erhaben, män- 
niglich als die Schutzwehr der Gerechtigkeit dar.

Sollte aber, wie ein seltsames gellendes Triumph
geschrei der Jesuitenpartei und auch schadenfrohe Äus
serungen der Ultraliberalen jetzt verbreiten, ;die ganze 
Unterhandlung und ihr Ergebniss sich zuletzt nur als ein 
täuschendes Schattenspiel mit der öffentlichen Meinung 
herausstellen, so würde dies das Ansehen der Regie
rung schwer verletzen und ohne Zweifel würde sie 
dann durch einen kräftigen Nationalimpuls genöthigt 
werden, aus dem Spiel Ernst zu machen und das Ge
setz ohne Schonung zu vollstrecken.

De Tüsage et de VAbus des Opinions controversees, 
entre les Ultramontains et les Gallicans par Mon
sieur l'Archeveque de Paris. Paris, 1845.

Unter dem Schein einer Vermittelung zwischen den 
Anhängern der ultramontanen und der gallicanischen 
Theorien unterwirft diese kleine Schrift das Benehmen 
der Regierung in Frankreich in Kirchensachen einer 
herben Kritik und sucht durch den Erweis der Folge
widrigkeit dieses Benehmens darzuthun, dass die Staats
gewalt für ihr eigenes Interesse nichts Besseres thun 
könne, als der Kirchengewalt in allen kirchlichen Din
gen uneingeschränkte Freiheit zu gestatten. Man kann 
dem Hm. Verf. da, wo er einzelne Thatsachen beur- 
theilt, Schärfe der Dialektik nicht absprechen. In dem 
Gewrebe seiner Distinctionen und Folgerungen aber 
zeigt er sich als einen Meister in den Künsten jesuiti
scher Sophistik. Was Anderes ist z. B. seine Äusse
rung (S. 6) über die von Bossuet redigirte Erklärung 
der französischen Bischöfe von 1682? „Die Päpste, 
sagt er, haben nicht die gallicanischen Ansichten, wohl 
aber die Erklärung, welche sie ausdrückte, verdammt, 
und dieses Actenstück verdiente in der That eine Rüge, 
Ein Verein von Magistraten könnte sehr richtige und 
genaue Dinge über die Grenzen der über sie gesetzten 
Gewalten sagen; sie würden aber in einen schweren 
Irrthum fallen, wollten sie eine feierliche Erklärung 
ihrer Ansichten abfassen und ihr den Charakter einer 
Autorität beilegen, deren sie nicht empfänglich wäre. 
Dies war auch der Inthum der Bischöfe von 1682. 
Ihre Acte, verworfen vom heil. Stuhl, wurde von den 
Bischöfen, die ihr beigetreten waren, ihrem Schicksal 
überlassen (abandonne) auch von Ludwig XIV., der 
sie gefördert, auch von Bossuet, der sie entworfen 
hatte. Aber obgleich dieser sprach: abeat quo voluerit! 
verfasste er doch, weit entfernt, der darin aufgestell
ten Ansicht zu entsagen, ein gelehrtes Werk zu ihrer 
Verteidigung“

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F* A. Brockhaus in Ixeipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 278. 20. November 1845.

Polemik.
De FU sage et de VAbus des Opinions controversees, entre 

les Ultramontains et les Gallicans par Mr. FArche- 
veque de Paris.

(Schluss aus Nr. 277.)
Der Hr. Erzbischof ist blos ein Sprachrohr der Ultra
montaner, indem er die Bischöfe von 1682 beschuldigt, 
sie hätten ihrer Erklärung ein die Kirche verbindendes 
Ansehen beilegen wollen. Sie haben damit einzig beab
sichtigt, den grundlosen Forderungen und Anmassungen 
der Ultramontaner die wahren, von der Kirche jederzeit 
anerkannten und ausgesprochenen Grundsätze in bün
diger Kürze entgegenzustellen. Auch hat Rom die Er
klärung nur im Allgemeinen misbilligt, weil sie seinen An
sprüchen nicht entsprach. Aber verdammt hat es dieselbe 
nie, und hat dies auch nicht thun können, weit ihr 
Inhalt grundkatholisch und in den mildesten und ganz 
biblischen und canonischen Ausdrücken abgefasst ist. 
Auch ist es unrichtig, dass Ludwig XIV. in seinem viel 
spätem Privatschreiben an einen Papst die Erklärung 
aufgegeben habe; er versprach hier nur dem Papst, sei
nem Edict, das den Vortrag und die Annahme der vier 
Artikel vorschrieb, keine Folge zu geben, worüber 
schon oft bemerkt wurde, dass ein solches Privat
schreiben die Gesetzeskraft des königlichen Edikts, das 
vom Parlament angenommen und kundgemacht worden, 
nicht aufheben konnte, wie auch die Folge bewies. 
Der Hr. Erzb. sagt S. 7: „er selbst halte die ul
tramontanen Ansichten für weniger probabel und für 
weniger geeignet, als die entgegengesetzten, um die 
katholischen Völker im Schoosse der Kirche zurück
zuhalten, oder sie, wenn sie ihn verlassen haben, zur 
Rückkehr in denselben zu bewegen. Auch hätten sie 
ihre entschiedensten Anhänger vor Spaltung und Ketzerei 
ebensowenig bewahrt, als vor andern Misbräuchen: 
sie hätten ihnen vielmehr zum Vorwand gedient, um 
sich von den Gesetzen und der bürgerlichen Gewalt, 
und auch von der Gewalt der Bischöfe, die nicht min
der begründet und nothwendig sei, als die des Papstes, 
über Gebühr unabhängig zu machen.“ — Dess ungeach
tet weigert sich der Hr. Erzb. S. 8, die ultramontanen 
Ansichten zu verdammen, weil der Misbrauch, den 
man von einer Ansicht macht, keine hinreichende Probe 
ihrer Irrigkeit sei; als ob hier die Ansichten oder viel
mehr Anmassungen nicht für sich selbst ein Misbrauch 

wären, indem sie nicht blosse Schulmeinungen, son
dern solche Grundsätze und Behauptungen sind, die 
man auf jede Weise gegen die canonische Kirchenord
nung in der Ausübung geltend machen möchte. Der 
Grundsatz: in dubiis libertas'. ist gewiss ganz vortreff
lich und dessen Beobachtung in der Kirche wäre höchst 
erwünscht. Aber der Inhalt der vier Artikel der Er
klärung von 1682 gehört für den Katholiken nicht zu 
den zweifelhaften Dingen, sondern zu den Wahrheiten, 
die auf klaren Bibelaussprüchen und den ehrwürdigsten 
Überlieferungen und Denkmälern der Kirche beruhen. 
Ganz unrichtig aber sagt unser Verf.: die Kirche selbst 
habe die ultramontanen Ansichten nicht misbilligt. Ihre 
ausdrückliche Misbilligung ist nicht nur in vielen alten 
Canonen, sondern auch sehr bestimmt in den Beschlüs
sen der allgemeinen Concilien von Constanz und Basel 
enthalten. Wenn er beifügt: es zieme unterwürfigen 
Kindern nicht, zu bezeichnen, in welche Schranken 
die Autorität des gemeinsamen Vaters der Gläubigen 
eingeschlossen sei, so drückt diese Äusserung mehr 
die Denkart eines Jesuiten, als die würdige Gesinnung 
von einem der Oberhirten aus, welche der heil. Geist 
gesetzt hat, die Kirche Gottes zu regieren. Gleichsam 
zur Entschuldigung stellt er S. 9 die Behauptung auf: 
„dass diejenigen, die gegen die ultramontanen Ansich
ten losgezogen, weit mehr beabsichtigen, die unstrei
tigsten Vorrechte des Papstes zu zernichten, als des
sen Gewalt, die gerechteste und weiseste auf Erden, 
zu ermässigen; die Parlamente hätten uns von dieser 
Tendenz die unabweislichsten Denkmäler hinterlassen, 
und, nachdem sie die Rechte des Papstes (?) zu zer
stören versucht, für die der Bischöfe nicht grössere 
Schonung gezeigt.“ Die Parlamente hielten es aller
dings für ihren Beruf, darauf zu wachen, dass weder 
der Papst noch die Bischöfe etwas zum Nachtheil der 
Rechte des Staats unternehmen, und dass die Rechte 
der Landeskirche und ihrer Prälaten nicht durch Ein
griffe des römischen Hofes beeinträchtigt würden. Dass 
aber die Parlamente es sich zur Aufgabe gemacht, den 
päpstlichen Primat und die Rechte des Episcopats zu 
zernichten, ist eiue Behauptung, wofür der Hr. Erzb. 
den Beweis nie aufbringen wird. Wenn er nach S. 10 
die ultramontanen Ansichten auch deswegen nicht ver
werfen wilb weil er sich scheue, mit den Gallicanern 
seiner Zeit sich zu vereinigen, welche nicht katholisch, 
vielleicht nicht einmal Christen seien und zum Theil 
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der Staatsgewalt eine geistliche Suprematie einräumen, 
zum Theil unter dem Schein einer Reform die voll
ständige Zerstörung der Kirche herbeiführen möchten, 
so muss man es natürlich ihm überlassen, wie er so 
schwere Anschuldigungen gegenüber den Gallicanern 
werde rechtfertigen können. Ohne gründliche Nach
weisung haben aber solche allgemeine Anschuldigun
gen im Munde eines geistlichen Oberhirten einen widri
gen Misklang, der Niemanden erbauen kann, aber 
Viele ärgert und in Manchen gehässige Gesinnungen 
erregt.

Der gleichen Manier, womit der Hr. Erzb. seine 
Schonung des Ultramontanismus bemäntelt, bedient er 
sich auch, um seine Rückhaltung zu Gunsten des Gal- 
licanismus zu beschönigen. Als Grund dieser Rück
haltung gibt er (S. 10 u. f.) an: „dass die verschiede
nen Regierungen, die seit 44 Jahren einander gefolgt 
sind, mehr ultramontan gewesen seien, als das Ober
haupt der Kirche, wann sie einiges Interesse hatten, 
diese Ansicht zu übertreiben, und mehr gallicanisch, 
als Bossuet und die Bischöfe von 1682, wann dieser 
Gallicanismus ihnen unzulänglich schien. Bei der Un
terhandlung für das Concordat von 1801 habe die Con- 
sulargewalt den Papst gezwungen, sich über alle Ca- 
nonen wegzusetzen und eine grössere Machtfülle als 
jemals seit 18 Jahrhunderten, in einer Art, wovon in 
den Jahrbüchern der Kirche kein Beispiel vorkommt, 
auszuüben durch eigenmächtige Entsetzung der Bischöfe, 
die ihren Sitzen nicht entsagen wollten, ferner durch 
Aufhebung gewisser Rechte und canonischer Freihei
ten, deren Fortdauer mit dem Zustande Frankreichs 
wohl vereinbarlich gewesen wäre, endlich dadurch, 
dass des Papstes alleiniger Ausspruch ohne die Zu
stimmung der noch lebenden Betheiligten und zur Nutz
niessung Berechtigten der Veräusserung des katholi
schen Kirchenguts in Frankreich das Siegel der Recht
mässigkeit aufdrückte. Auch erblickt der Hr. Erzb. in 
dem Akt der Krönung, welche Napoleon vom Papste 
verlangte, die Anerkennung eines mittelbaren Rechts 
des römischen Stuhls in Bezug auf die Legitimität des 
Besitzes der Krone. — Was nun jenes Concordat be
trifft, so hat man eben nicht vernommen, dass Pius VII. 
gegen die Ausübung einer grossen Machtfälle Skrupel 
geäussert habe. Jedenfalls konnte die nöthigende Zu- 
muthung von Seite der Consulargewalt den Kreis der 
päpstlichen Rechte nicht erweitern; dies hätte nur durch 
eine ausdrückliche Zustimmung der Gesammtkirche ge
schehen können. Viele Bischöfe haben bei diesem An
lass die Rechte des Episcopats feierlich verwahrt. — 
Ob die Abstellung der Königskrönungen in den Pius- 
tagen den Hrn. Erzb. erfreue, ist nicht wahrscheinlich. 
Jedenfalls hatte Napoleon gewiss so wenig im Sinn, 
durch seine Krönung (wobei er sich übrigens die Krone 
selbst aufs Haupt setzte) dem Papst ein Recht einzu

räumen , als eigentlich der Stuhl von Rheims ein Recht 
ansprechen konnte, den König zu krönen, wofern die
ser die Ceremonie nicht verlangte. Für mehr als Ce- 
remonie, deren Eindruck von der Gesinnung abhängt, 
mit der sie aufgefasst wird, wurde die Sache nie an
gesehen. Niemand konnte vernünftigerweise dann den
ken, dass das Krönen oder Salben des Königs dem 
Stuhl von Rheims in Bezug auf die durch die Reichs
gesetze bestimmte Berechtigung zur Krone ein Ent
scheidungsrecht verleihe.

Dass Napoleon von den Bischöfen die Anerken
nung der vier Artikel der Erklärung von 1682 und ih
ren Lehrvortrag an den Lehranstalten und in den geist
lichen Seminaren verlangte, ist freilich in unsers Verf. 
Augen ein Eingriff in die Rechte und Freiheit der 
Kirche. Allein des Hrn. Verf. eigene Flauheit in Hin
sicht des Ultramontanismus beweist nur zu sehr, dass, 
jenes Verlangen Napoleon’s nicht unbegründet war, in
dem die. Unverträglichkeit des Ultramontanismus mit 
der Unabhängigkeit und Selbständigkeit der Staatsge
walt diese berechtigt, vom Klerus des Landes Garan
tien gegen jenen zu fordern.

Die organischen Artikel, welche Napoleon dem 
Concordat folgen liess, tadelt der Hr. Erzb. als Er
neuerung vieler Maximen der Rechtsgelehrten in den 
vormaligen Parlamenten, wogegen die Bischöfe immer 
Einspruch gethan hätten. Es fragt sich eben nur: ob 
dieser Einspruch rechtsbegründet war ? Der Hr. Erzb. 
setzt dies voraus, enthält sich aber jeder Beweisfüh
rung. Hingegen gesteht er selbst (S. 11), dass eine 
grosse Zahl jener Artikel nützlich sei, indem sie ge
wissen canonischen Regeln Gesetzeskraft verleihe, wel
chen Schutzes sie benöthigt sind, und dass auch solche 
keinen Tadel verdienen, welche beabsichtigen, wahr
scheinlich möglichen Eingriffen des Klerus in die bür
gerliche Gerichtsbarkeit zu begegnen oder sie abzu
wehren.

Unter den Vorwürfen, die der Hr. Erzb. der her
gestellten bourbonischen Regierung macht, steht «oben 
an, dass sie den Vortrag der vier Artikel von 1682 in 
den geistlichen Schulen oftmals empfohlen hat. Dies 
habe, sagt er ($■ H>), nur bewirkt, die Zahl der Ul
tramontaner zu vermehren. Diese Thatsache würde 
aber nur die Zähheit des Widerspruchsgeistes des Kle
rus gegen Jede Regierung, die auf den geistlichen 
Unterricht irgend einen Einfluss ausüben will, bezeu
gen , als ob der Regierung nicht wesentlich daran lie
gen müsse, dass dieser Unterricht so bestellt sei, dass 
durch ihn der Staatszweck nicht gefährdet und das 
Verhältniss zwischen Kirche und Staat nicht verkehrt 
werde. — Begründeter möchte der Tadel sein, den der 
Hr. Erzb. über das an den Papst gestellte Ansinnen 
ausspricht, den Cardinal Fesch ohne weiteres (wegen 
seiner Verwandtschaft mit Napoleon) seiner Amtsge
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walt als Erzbischof von Lyon zu berauben und ihre 
Ausübung einem apostolischen Vicar zu übertragen. 
Dies war allerdings nichts weniger als gallicanisch, 
und das blosse Verlangen der Bestellung eines Coad
jutors zum Verweser wäre canonischer gewesen. — 
Nicht minder begründet ist der andere Vorwurf (S. 17) 
wegen Herstellung eines Grossalemoseniers, dessen 
Gewalt in lauter Exemtionen von der ordentlichen bi
schöflichen Gewalt besteht. Dieses geistliche Hofamt 
war höchst überflüssig und stand im Widerstreit mit 
den noch in Kraft bestehenden Gesetzen, welche alle 
Exemptionen abgeschafl't hatten und ihre Herstellung 
untersagten.

Seine Vorwürfe oder seinen Tadel in Hinsicht des 
Benehmens der durch die Julirevolution geschaffenen 
Regierung begründet der Hr. Erzb. vorzüglich auf den 
Artikel der neuen Verfassung, der die Freiheit der 
religiösen Kulte ausspricht. Mit ihm will er mehre 
Verhandlungen der Regierung mit Rom und ihre Mass
nahmen in Betreff des öffentlichen Unterrichts nicht im 
Einklang finden. Die Regierung hätte nach ihm dem 
Ultramontanism gegen jenen Artikel gehuldigt, wofern 

। es wahr sei, dass sie den Papst aufforderte, sein An
sehen zu gebrauchen, um eine gewisse Partei von Bi
schöfen zu ihrer Anerkennung zu vermögen. Allein, 
hat der Papst einem solchen Ansinnen entsprochen, 
so ist es eine blosse Einbildung des Hrn. Erzb., dass 
er dadurch eine indirecte Gewalt im Zeitlichen aus
geübt habe. Vielmehr hätte der Papst in diesem Falle 
nur seine geistliche Hirtenpflicht als Oberhaupt der 
Kirche erfüllt, die Bischöfe an ihre Christenpflicht zu 
erinnern, der bestehenden Regierung, über deren Recht
mässigkeit ihnen das Urtheil nicht zusteht, die gebüh
rende Unterwürfigkeit zu erweisen. — Jenem Verfas
sungsartikel noch mehr zuwiderlaufend findet es der 
Hr. Erzb., dass die Regierung vom Papst begehre, die 
Bischöfe wegen ihres Verlangens unbeschränkter Lehi- 
freiheit zurechtzuweisen.,,Jener Artikel, sagt er S. 
18, gibt der katholischen Religion Freiheit, und diese 
Religion stellt es frei, zu denken wie Bellarmin oder 
wieBossuet.“ Welch elende Sophisterei! Die katholische 
Religio» lässt jede Meinung «der Ansicht frei, die nicht 
mit der ewigen christlichen Wahrheit im Widerstreit 
steht; aber wofern ein Bellarmin oder Bossuet etwas 
gelehrt hätten, das diesei Wahrheit entgegen wäre, ist 
sie weit entfernt, ihren Gläubigen freizustellen, der 
Lehre des einen oder des andern beizutreten. Ganz 
aus der Luft gegriffen ist ferner die Schlussfolgerung 
des Hrn. Erzb. (S. 21): Weil die Regierung verlangt, 
dass auch der Klerus, WO und sofern er den Unter
richt ertheilt, dabei dem Staatsgesetze Folge leiste, so 
masst sie sich an, die religiöse Lehrfreiheit zu zer
nichten und zu bestimmen, was in der Kirche gelehrt 
und nicht gelehrt werden soll. — Wenn er S. 27 für 

die Kirche den Unterricht in der Religion, die Befu«*-  
niss, über ihr zuwiderlaufende Irrthümer, die auf der 
Kanzel oder in Schriften vorgetragen werden, zu ur- 
theilen und die kirchlichen Zuchtvorschriften zu voll
ziehen, in Anspruch nimmt, wer wird etwas dagegen 
einwenden ? Auch ist von ihm nirgend nachgewiesen, 
dass die Regierung der Ausübung dieser Befugnisse 
der Kirche störend in den Weg trete. Wenngleich aber 
die Regierung dies billig unterlässt, so ist doch der
selben durch die verfassungsmässige Freiheit der Kulte 
das Recht nicht benommen, welches für jede Regie
rung unveräusserlich ist, die Ausübung jener Befug
nisse der Kirche zu überwachen und zu verhindern, 
dass dabei der Staatszweck oder ein begründetes Recht 
von Gliedern des Staates gefährdet oder verletzt werde. 
Wenn z. B. ein Bischof einen Geistlichen oder Laien 
mit Kirchenstrafen belegen wollte, weil er die vier Ar
tikel von 1682 oder die Staatsgesetze in Bezug auf 
kirchliche Dinge vertheidigt hat, und dieser den Schutz 
des Staats anriefe, wäre wol die Verleihung dieses 
Schutzes ein Eingriff in die Kirchenrechte? Halten 
Kirchenvorsteher ihre Befugnisse durch die Art, wie 
Regierungsbehörden das jus eavendi ausüben, für be
einträchtigt, so ist ihnen der Weg der Beschwerde bis 
zu den höchsten Stufen der Verwaltung und auch an 
die Kammern und ebenso an das Publikum in der 
freien Presse geöffnet. Will aber der Klerus die Selb
ständigkeit der Kirche in ihrer Wirkungssphäre ge
sichert sehen, so muss auch er die Selbständigkeit der 
Staatsregierung zu ehren wissen, darf mithin in seinen 
äussere Amtshandlungen keine Unabhängigkeit von der 
wachsamen Aufsicht und den Gesetzen des Staats an
sprechen, und nie äusser Acht setzen, dass er blos 
dem Schutze der Staatsgewalt und ihrer Gesetze den 
Vortheil zu verdanken habe, seinem Beruf ungestört 
und unbeeinträchtigt nachgehen zu können.

Uonstanz. J. U. Wessenberg.

’) Der h. Erzbischof anerkennt zwar selbst am Schlüsse seiner 
Schrift S. 30 die Pflicht des Klerus, die Unabhängigkeit der Regie
rung zu ehren und im Gehorsam gegen sie das Beispiel zu geben. 
Er verwechselt aber die Selbständigkeit der Kirche mit einer solchen 
Unabhängigkeit des Klerus vorn Staate, dass ihm in seinen Amts
handlungen die Regierung keinen Einspruch zu thun berechtigt wäre, 
woraus sich ergeben würde, dass der Staat sich vom Klerus in 
dessen Amtshandlungen jede Beeinträchtigung geduldig und still
schweigend müsse gefallen lassen!! Die eifrigen Rufer im Klerus 
nach unbedingter Freiheit und völliger Unabhängigkeit vom Staate 
in seinen Amtshandlungen bedenken nicht, dass sie zur wahren Wonne 
aller Feinde gesetzlicher Ordnung das Feldgeschrei zur Demagogie 
und Anarchie erheben.



1112

Anthropologie.
Die Lehre vom Menschen oder die Anthropologie, ein 

Handbuch für Gebildete aller Stände, von Dr. H. S- 
Lindemann, Professor der Philosophie und Cultur- 
geschichte an dem höhern Gymnasium in Solothurn. 
Zwei Abtheilungen. Zürich, Meyer und Zeller. 1844. 
Gr. 8. 22A Thlr.

Es ist gewiss ein herzhaftes, muthvolles Unternehmen, 
bei dem gegenwärtigen Zustande der Wissenschaft eine 
Anthropologie für die Gebildeten aller Stände zu schrei
ben. Die Grösse und Schwierigkeit des Unternehmens 
fällt besonders ins Licht, wenn man auf so viele der 
vorzüglichsten Leistungen der neuern und neuesten Zeit 
auf dem Gebiete der Psychologie und Physiologie zu
rückblickt. Indessen fand der Verf. äusser der Befug- 
niss zu neuen Versuchen, die jedem denkenden und 
wissenschaftlich gebildeten Forscher zusteht, noch eine 
besondere Aufforderung zu einer eigenthümlichen Be
arbeitung der Wissenschaft vom Menschen darin, dass 
die Grundlehren der Philosophie von Krause bis jetzt 
noch nicht ihre volle Anwendung auf die Anthropolo
gie gefunden. Vorliegende Lehre stützt sich daher auf 
diese Grundlehren und das von Krause aufgestellte 
Denkgesetz, welche in der Einleitung und in der dar
auf folgenden Hauptlehre vom Ich entwickelt werden. 
„Die Einleitung mit dem dargelegten Denkgesetze, sagt 
der Verf., ist der Schlüssel zur Eintheilung und zum 
Verständniss der innern Gliedungen des Ichs, die 
daher mit diesem Gesetze stehen und 'fallen. Dieses 
Gesetz, ein wahrer wissenschaftlicher Compass, muss 
mithin von Kritikern anerkannt oder widerlegt werden, 
wenn über das Werk als Gliedganzes abgeurtheilt wer
den soll.«

Bei aller Achtung, welche Hec. aufrichtig für den 
Philosophen Krause, seine Schule und auch für den 
Verf. dieser Schrift hegt, glaubt nun aber derselbe be
sonders in der Beurtheilung des Werks selbst keines
wegs an solche Prämissen eines Systems und deren 
Untersuchung, die . unvermeidlich weitläufig werden 

■ müsste, ohne dass sie vielleicht zu einem gegenseitigen 
Verständniss führte, gebunden zu, sein. Er glaubt kür
zer und sicherer zu gehen, wenn er des Verf. aufge
stellte Lehre vom Menschen unmittelbar, wie sie gege
ben ist, auffasst und so viel möglich frei von Formeln 
und Worten irgend eines Systems, wie ein im Allge
meinen wissenschaftlich Gebildeter, beurtheilt.

Auf diesem Standpunkte scheint es dem Bec., der 
Verf. habe in seiner Sprache seine Grundansicht des 
Menschen am klarsten und deutlichsten in folgenden 
Sätzen ausgesprochen: „Der Mensch ist ein einheit
liches, ein gegenheitliches und ein vereinheitliches We
sen,“ „der Mensch muss zuerst als Einer, oder nach

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. 

seiner Einheit, dann nach seiner Gegenheit und seiner 
Uneinheit, und endlich nach seiner allgliedigen Verein- 
heit gedacht werden. Der Mensch, in seiner Einheit 
aufgefasst, wird gewöhnlich: Ich genannt, in seiner 
Gegenheit: Geist und Leib, und in seiner Vereinheit: 
Seele. Der Mensch ist demnach in sich ein vereintes 
und entgegengesetztes Wesen, und zwar so, dass er 
in sich zwei in sich untergeordnete Gliedungen ist, 
welche an sich von gleicher Wesenheit und sich da
durch nebengeordnet sind, dass die eine Gliedung die 
Einheit als Selbheit, die andere die Einheit als Ganz
heit ist, das Ich aber als Ureinheit über diesen seinen 
beiden ihm untergeordneten und sich wechselseits ne
bengeordneten Gliedungen, und von selbigen unter
schieden, und dass es auch als Uneinheit sowol mit 
jeder einzelnen Gliedung, als auch mit beiden zusam
men vereint ist.«*)

Halten wir uns nun an die bekannten und üblichen 
Namen, und würde das Ich die Ureinheit des Menschen, 
Geist und Leib die dem Ich unter- und einander ne
bengeordneten Gegensätze, Seele endlich die Vereini
gung beider darstellen, so können wir uns nicht darein 
finden, dass Geist einen Gegensatz zum Leib bilden 
soll, Seele aber nicht, sodass Seele vielmehr die Ver
einheit von Geist und Leib bezeichnen soll. Auch kön
nen wir uns kein Ich äusser und über Geist und Leib 
denken, und müssen uns gegen die Nebeneinanderstel
lung von Geist und Leib erklären. Wir müssen uns 
vorerst an die alte allgemeine Vorstellungsweise, nach 
welcher der Mensch einerseits als Geist oder Seele, 
andrerseits als Leib oder Körper gedacht wird, an
schliessen. Von diesem uns ideell wie reell gegebenen 
Dualismus müssen wir ausgehen, sei es, dass wir ihn 
aus einer ursprünglichen Identität ableiten oder zu ei
ner solchen emporführen, oder dass wir mit den alten 
Lehren von Harmonie oder Influxus erklären, oder 
endlich zu den neuesten Identitätslehren unsere Zu
flucht nehmen wollen.

Der Verf. hatte auch erst selbst diese Bahn be
treten, sodass wir uns wundern müssen, wie er davon 
abgekommen. In der Vorrede S. IX, wo er sehr gut 
von der Nothwendigkeit der Verbindung der Physiolo
gie und Psychologie sprach, sagte der Verf.: „Ich 
nehme die Lehre, vom Menschen oder die Anthropolo
gie im weitern Sinne, darum muss auch das leibliche 
Leben seine entsprechende Darstellung finden, so sehr 
sich auch Rosenkranz und Andere dagegen zu ereifern 
pflegen u. s. f.

) Der Verf. nennt den Organismus Geglieder, die Systeme 
Gliedungen, die Organe Glieder.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A» ISrockiiaus in Ijeipzig.
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Anthropologie.
Die Lehre vomMenschen u.s.w., von Dr./f.A Lindemann.

(Schluss aus Nr. 278.)
„Bei der innigen Beziehung, sagt Valentin S. 1 seiner 
Physiologie, in welcher die Äusserungen der Geistes- 
thätigkeiten zu den materiellen Verhältnissen des Körpers 
stehen, berühren einander Physiologie und Psychologie 
auf mehrfache Weise. Die letztere kann gegenwärtig nicht 
mehr durch blosse einfache Beobachtung der Formen 
unsers Erkenntnissvermögens und durch darauf fussende 
Speculationen erschöpfend behandelt werden. sondern 
muss die von der Physiologie gelieferten, ihre Forschungen 
interessirenden Thatsachen in sich aufnehmen, und so
weit dieses ohne Verletzung der Wahrheit möglich ist, 
selbständig zu ihren Zwecken verarbeiten.“ Diese An
sicht!, welcher ich (der Verf.) von ganzem Herzen und 
mit der That heistimmc, lässt sich jedoch in ihrer Umkeh
rung eben so gut auf die Physiologie etwa in folgender 
Art anwenden. Bei der innigen Beziehung, in welcher 
die Äusserungen der Leibesthätigkeiten mit den geisti
gen Verhältnissen der Seele stehen, berühren einander 
Psychologie und Physiologie auf mehrfache Weise. 
Die letztere kann gegenwärtig nicht mehr durch blosse 
Beobachtung der Stoffe, Formen und Verrichtungen 
des leiblichen Lebens und durch darauf fussende Äb- 
straction erschöpfend behandelt werden, sondern muss 
die von der Psychologie erwiesenen, ihre Forschungen 
interessirenden Gesetze anerkennen, und soweit dieses 
ohne Verletzung der Wahrheit möglich ist, zu ihren 
Zwecken verarbeiten.“ — Allein auch dieser Weg der 
Untersuchung oder der wissenschaftlichen Construction 
durch Hinüberziehen von Grundsätzen oder Thatsachen 
aus der Ihysiologie in <Jie Psychologie oder aus der 
Psychologie in die Physiologie führt auch nicht zum 
Ziele. Höchstens kann dies Verfahren, das übrigens 
längst schon eingeschlagen wurde, interessante Paral
lelen zwischen Physischem und Psychischem zu Tage 
fördern, wie die naturphilosophische Schule viele auf
gestellt hat. Der Abgrund aber oder die K]uftj wc|c}ie 
mitten im Menschen das geistige oder seelische Wesen 
von dem leiblichen oder körperlichen Leben scheidet 
bleibt unerfüllt, es sei denn, dass noch über <ne ’ 
genseitige Ergänzung von Psychologie und Physiologie 
hinaus der Salto mortale der jene beiden Haupttheile 
oder Glieder vermittelnden Identificirung gemacht werde, 
wie wir ihn in älterer Zeit von Bruno und Spinoza, in 

neuester von Schelling und Hegel gemacht sehen. Wir 
können daher auch nicht leicht begreifen, wie der Verf. 
hat glauben können, dass durch Anwendung des von 
Krause hervorgehobenen Denkgesetzes das älteste und 
grösste Problem der Philosophie gelöst werden könnte. 
Das Denkgesetz, was vom ganzen Menschen und dem 
Ich gilt, das gilt auch in untergeordneter Weise von 
all seinen nebengeordneten Theilen, Eigenschaften, V er- 
mögen und Thätigkeiten, findet offenbar nur innerhalb 
einer gegebenen oder genommenen Sphäre seine An
wendung und setzt die Substanz der Dinge und ihre 
naturgemässe Gliederung voraus. Sollten wir mit Kant 
reden, so würden wir sagen, dass dies Denkgesetz, 
wie andere dieser Art, nur regulative und keineswegs 
constitutive Bedeutung und Gültigkeit haben könne. So 
gut also die Anwendung sein mag, welche der Verf., 
wie die Folge zeigen wird, von diesem Denkgesetz ge
macht hat, so dürfen wir doch nicht verkennen, dass 
er ihm Voraussetzungen zu Grunde gelegt hat, welche 
die Frucht einer grundlosen Speculation sind und über 
den Kreis einer auf feststehende Grundsätze und aus
gemittelte Thatsachen gestützten wissenschaftlichen Con
struction hinausschweifen.

Sehr wohl beginnt der Verf. mit der Bestreitung 
der Trivialansicht, nach welcher der Mensch als ein 
in sich zerrissenes oder zusammengesetztes Wesen be
trachtet wird. Er sagt: „Man unterscheidet gewöhn
lich Geist und Leib*);  man behauptet auch, dass Geist 
und Leib vereint den Menschen ausmachen, annehmend, 
dass der Mensch ein aus Geist und Leib vereintes 
Wesen sei, dass er mithin aus Geist und Leib bestehe. 
Die letztere Ansicht ist jedoch irrthümlich, denn sie 
schliesst ein, dass der Mensch aus zwei ursprüngli
chen getrennten Bestandtheilen bestehe. Sie stellt also 
nicht die Einheit, sondern die Zweiheit (Dualismus) 
als Grundlehre auf; was aber jedenfalls verwerflich ist, 
weil jede Zweiheit nur durch eine ihr vorausgehende 
und sie begründende Einheit denkbar ist. Wir wer
den in der Lehre vom Ur-Ich die ursprüngliche Ein
heit zu begründen streben und daher hier den Satz 
aufstellen, dass dei Mensch nicht aus Geist und Leib 
bestehe, sondern in sich Geist und Leib und deren 
Verein sei.“ Insoweit stimmt Rec. der Grundlehre des

’) Oder Seele und Körper, wie man auch denselben Gegensatz 
zu bezeichnen pflegt. Wir bemerken dies, weil der Verf. den fest
stehenden Sprachgebrauch verlässt und von der gewöhnlichen Be
griffsbestimmung abweicht.
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Verfs. vollkommen bei, um so mehr, da er dieselbe 
seit mehr als 30 Jahren in all seinen Studien verfolgt 
hat; hier aber scheiden sich unsere Wege.

Das Schema, welches der Verf. von seiner dem 
Krause’schen Denkgesetz gemässen Menschengliedung 
aufstellt. dürfte selbst mit den sonderbaren Gestaltun
gen ungebundener Speculation bekannten Lesern be
fremdend vorkommen, wie uns. In diesem auch bild
lich dargestellten Schema setzt der Verf. nebst dem 
Ur-Ich noch einen Urgeist und Urleib. Aus der Ver
bindung des Ur-Ichs mit dem Geist ersteht der Ur
geist, in welchem aber ein nach Sinn und Trieb zu 
entwickelnder Gegensatz erscheint, dessen eines Glied 
die Vernunft als der höhere Erkenntnisssinn ist, des
sen anderes Glied aber als der geistliche Urtrieb oder 
als der Sitz des hohem Willens nachgewiesen wird. 
Ur-Ich und Leib wird ebenfalls verbunden gedacht, und 
daraus ergibt sich der Urleib, der sich innerlich wie
der nach Sinn und Trieb spaltet. Gemäss des Sinnes 
erhalten wir den Urleib- oder den Erfahrungssinn, ge
mäss des Triebs ergibt sich der leibliche Urtrieb, den man 
gewöhnlich Instinkt nennt. Ur-Ich, Geist und Leib ge
hen aber auch die unternebenordnige Verbindung ein, 
woraus der Urgeistleib hervorgeht, welchen man ge
wöhnlich die Seele nennt, in welchen aber auch die 
zweiheitlichen Vereingliedungen: Phantasie, Urgeist und 
Urleib aufgenommen sind; sodass die Seele den innig
sten Verein nicht nur der Grundgliedungen, Geist, Leib 
und Ur-Ich, sondern auch der Vereingliedungen, Phan
tasie, Urgeist und Urleib ist.“

Auf dies Schema wird dann der Plan gebaut und 
in zwei Abtheilungen durch acht Hauptstücke des Werks 
durchgeführt, auf folgende W’eise: 1) der Mensch als 
eines, ungetheiltes Wesen, oder als Ich; 2) der Mensch 
in seinem leiblichen Leben; 3) der Mensch in seinem 
geistigen Leben; 4) der Mensch als Ur-Ich: 5) der 
Mensch als Urleib; 6) der Mensch.als Urgeist; 7) der 
Mensch als Geistleib oder Phantasie; 8) der Mensch 
als Seele.

Statt der vielen Bemerkungen, welche sich dem 
denkenden Beobachter bei diesem Überblicke des gan
zen, um mit dem Verf. zu reden, Geglieder (Organis
mus) seiner Gliedungen (Systeme) und Glieder (Organe) 
von selbst aufdrängen werden, beschränken wir uns 
auf eine Anmerkung. Es ist diese. In der Vorrede 
hatte der Verf. erklärt:

„Diese Darstellung des Menschen ist weder ein
seitig empirisch, noch einseitig rational oder speculativ, 
sondern sie stützt sich auf Vernunft und Erfahrungs- 
erkenntniss zumal. Wie ich die Vernunft und die Er- 
fahrungserkenntniss immer mit einander zu verbinden 
suchte, so auch Wissenschaft und Leben, Theorie und 
Praxis.“

Schema, Eintheilung, Inhalt und Behandlung, wie 
wir sie bisher meistens durch Stellen aus dem Buche 

selbst dargestellt, scheinen nun aber zu beweisen, dass 
der Verf. dem guten Vorsatze nicht allzugetreu geblie
ben, indem eine nicht selten sowol Vernunft- als Er- 
fahrungserkenntniss übersteigende Constructionsweise in 
den bisher auseinandergesetzten Grundlagen seiner Lehre 
vom Menschen nicht wohl wird können verkannt wer
den. Wir sind aber deswegen doch weit entfernt, ein 
verwerfendes oder geringschätzendes Urtheil über das 
Ganze zu fällen. Wir haben im Gegentheil, abgesehen 
von der zu willkürlich und zu künstlich zusammen
gesetzten Menschengliedung, manche treffende, von vie
lem Studium und schönen Kenntnissen zeugende Idee 
wahrgenommen, und freuen uns, nach Beseitigung die
ses allgemeinen Theils in dem besonder!), wie wir uns 
bereits bei seiner Durchsicht überzeugt haben, den Verf. 
auf dem Boden eines reichen Details begleiten und in
teressante, gehaltvolle und die Wissenschaft fördernde 
Partien nachweisen zu können.

Um nun aber nicht bei blossen Negationen stehen 
zu bleiben und auf einen positiven Standpunkt hinzu
deuten, welcher dieser Kritik zu Grunde liegt, müssen 
wir erklären, dass wir die Idee der Nebeneinanderstel
lung von Geist und Leib und ihrer Vereinglieduiig in 
der Seele verwerfend, uns in dieser Hinsicht der alten 
von Plato aufgestellten Ansicht anschliessen, welche 
das geistige oder seelische Wesen und Leben im Men
schen über das leibliche und körperliche stellt. Wir 
stimmen darin der Oratio academica von Hartmann de 
mente humana vita physica altiwe bei.

Haben wir bei dieser Anzeige der ersten Abthei
lung vorliegender Schrift als ein Verdienst ihres Verfs*  
anerkannt, dass er die Literatur mit einer Bearbeitung 
der Anthropologie nach Grundsätzen des Systems der 
Philosophie von Krause bereichern wollte, so glauben 
wir jetzt aber vorzüglich zwei Übelstände, die sich 
aus diesem Unternehmen ergaben, rügen zu müssen. 
Erstens scheint es uns eine etwas zu weit gehende 
Zumutliung, wenn diese Lehre vom Menschen ein 
Handbuch für Gebildete aller Stände werden sollte, 
dass diese alle zum voraus sich mit der Sprachumbil
dung, welche diese Philosophie mehr als jede andere 
anstrebt, sich bekannt machen müssten; denn ein 
Handbuch für Gebildete aller Stände sollte wohl in der 
Sprache, welcher die Gebildeten aller Stände einer 
Nation denken und dichten, sprechen und schreiben, 
nicht in dem besondern Idiom einer philosophischen 
Schule verfasst werden. Zweitens hat sich der Verf. 
ausdrücklich das Ziel gesetzt, vermöge des von Krause 
aufgestellten Denkgesetzes den Menschen als ein Glied
ganzes (wie er sagt), als eine organische Einheit von 
Seele und Leib darzustellen. Nun hat der Verf. zwar 
die Grundlehren von Krause sowol auf den leiblichen, 
als auf den geistigen Theil der Menschennatur ange
wandt und in seiner Doctrin einen partienweise nicht 
uninteressanten Parallelismus durchgeführt, aber ist 
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weit hinter der aufgestellten Aufgabe, Physiologie und 
Psychologie in ein System der Anthropologie zu ver
arbeiten , zurückgeblieben. Wir verweisen in dieser Hin
sicht auf die vorhin zu der eisten Abtheilung gemachten 
Bemerkungen über die blosse Nebeneinanderstellung 
von Physiologie und Psychologie, oder ihre äusserliche 
Zusammenfügung in einer sogenannten allgemeinen oder 
vergleichenden Anthropologie. So weit, aber auch 
nicht weiter, ist die Wissenschaft längst gediehen und 
diese Behandlungsweise ist nach jedem System der 
Philosophie möglich, auch in den meisten philosophi
schen Schulen, vorzüglich der Naturphilosophie, ver
wirklicht worden.

Dies vorausgesetzt, hat den Ref. dann auch die 
Gliederung und die Entwickelung, welche der Verf. 
von seinem Standpunkte aus dem Ganzen gegeben hat, 
und welche wir früher schon mitgetheilt haben, nicht 
befriedigen können. — Wie der Verf. diese durch ihre 
Sonderbarkeit gewiss auffallende Eintheilungs- und Ab
handlungsweise begründet, haben wir im Vorherge
henden bereits nachgewiesen und glauben, damit dem 
Leser Grund genug geboten zu haben, um sie beur- 
theilen zu können.

Mit mehr Vergnügen und Zufriedenheit gehen wir 
von dem allgemeinen Theil zu dem besondern, von 
diesem Gerüste zu dem eigentlichen Inhalt der Schrift 
über. Hier treffen wir ein reiches Material, fleissig 
gesammelt, partienweise gut geordnet und sinnig ver
arbeitet.

Das zweite Hauptstück begreift das leibliche Le
ben, die ganze physiologische Seite dieser Anthropolo
gie, in welcher der Verf. das angenommene Grund
gesetz consequent durchzuführen bemüht war. Der 
Verf. ist zwrar weder Arzt noch Physiolog, sondern 
Laie auf diesem Gebiete, wie er bescheiden sich selbst 
erklärt, aber man kann nicht verkennen, dass er mit 
achtenswerthem Fleiss bei Männern von Fach sich 
umgesehen und, so viel er nur konnte, das Naturstu
dium selbst befragt hat. Mit ziemlicher Ausführlich
keit und Genauigkeit wird das Gliedleben des Leibes 
unter den Rubriken : Nerven-. Beweg-, Nähr- und Haut
system abgehandelt und dann die Lehre von der Ge
sundheit und Krankheit dargestellt. Für die Abhand
lung der Systeme hat sich der Verf. vorzüglich Oken 
und Valentin zu Bührern erwählt und im Ganzen eine 
gute Übersicht geliefert. Bei der Lehre vom Lebens- 
process und der Gesundheit und Krankheit hätten wir 
tieferes Eindringen und nähere Würdigung unserer An
sichten so wie derjenigen von Kieser und Stark, Jahn 
u. s. w. gewünscht.

Das dritte Hauptstück ist eins der gelungensten. 
Das geistige Leben wird nach Kraft und Thätigkeit 
bestimmt. Die Urvermögen des Geistes . gliedern sich 
in Sinn, Trieb und Gemüth mit der Thätigkeit des Wis
sens, Wollens, Fühlens und Handelns. Zu rügen ha

ben wir die hier und auch im Verlaufe der Schrift 
vorkommenden Begriffs- und Namensverwechselung 
von geistig und geistlich, welche die eigenwillige Wort
bildungsliebe des Verf. veranlasst zu haben scheint. 
Es ist dies ein grosser und folgewichtiger Irrthum, der 
das intellectuelle und religiöse Element im Menschen 
confundirt! — Preiswürdig ist die Entwicklung des 
geistigen Sinnes und besonders der Denkregion, die 
Erörterung des Begreifens, Urtheilens und Schliessens; 
dagegen unbefriedigend die Bestimmung des geistigen 
Triebes, der Lehren vom praktischen Verstand, dessen 
Streben das Wollen sein, und dessen Freiheit nur in 
der Wahl des Guten bestehen soll

Im vierten Hauptstück wird eine in so vielen An
thropologien und Psychologien gänzlich fehlende Haupt
lehre , nämlich die von dem Ur-Ich, mit Reflexionen 
über die Ansichten von J. Müller, Troxler und Valen
tin abgehandelt. Lob verdient die Hervorhebung die
ser Idee, w elche denn auch dem Verf. Stoff zu seinem 
Urgeist und Urleib gegeben zu haben scheint. Wir 
empfehlen diesen Abschnitt der Aufmerksamkeit und 
Berücksichtigung der Leser dieser Schrift.

Das fünfte Hauptstück ist der Lehre vom Urleib 
gewidmet. Der Urleib vermittelt den Leib und das 
Ur-lch und zerfällt in den Urleibsinn, Urleibtrieb und 
das Urleibgemüth. Der Urleib ist der motus tonico-vi- 
lalis Stahlii. Als Urleibsinn wird bestimmt der Erfah
rungssinn, als Urleibtrieb der Instinct, als Urleibsge- 
müth die Grundlage der Idiosyncrasie und zugleich das 
leibliche Gewissen. — Wenn wir nun auch anerken
nen wollen (wie wir denn auch wirklich längst, näm
lich in unsern Versuchen in der organischen Physik 
und in den Blicken ins Wesen des Menschen gethan 
haben), dass die ganze Doppelnatur des Menschen in 
solche entsprechende Gegensätze, wie Instinct und Ver
nunft , Gemeingefühl und Gewissen sich entfalten, 
so können wir nicht einsehen, was damit gewon
nen wird, wenn jedem solchen Vermögen ein ent
sprechendes Ur beigegeben oder vorausgesetzt wird. 
Soll dies mehr als eine blos scheinbare Construction 
sein? Gibt es mehr als eine Ursubstanz?

Dieselbe Bemerkung müssen wir machen in Be
ziehung auf das siebente Hauptstück, dessen Inhalt der 
Mensch als Geistleib oder Phantasie-’ Zu dem dieser 
Ansicht zu Grunde liegenden Gedanken, dass die Phan
tasie nicht zu dem untern Erkenntnissvermögen zu 
zählen sei, noch dem obern angehöre, sondern ein eig
nes mittleres, sinnlich-geistiges oder leiblich-seelisches 
Vermögen bilde, können und müssen wir zustimmen, 
da wir diesen Gedanken selbst schon in unserer Me
taphysik und in unserer Logik ausgesprochen haben. 
Aber die Phantasie für den Geistleib im Menschen zu 
erklären, konnte uns nicht einfallen. Die Grundlage 
des Ganzen kann nicht ein besonderes Vermögen sein. 
Bei dieser Überschätzung finden wir denn aber vom
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Verf. die Phantasie würdiger behandelt, als in den 
meisten Handbüchern der Psychologie geschieht.

Das achte Hauptstück macht die ga”z® zweite 
Abtheilung aus und steht gegen die sieben fruhern in 
unverhältnissmässiger Grösse. Es enthält die Lehre 
von dem Menschen als Seele. Die Seele wird be
stimmt als die Vereingliedung aller Gliedungen oder 
Vereingliedung des Ich. Die Seele ist der Mensch in 
seiner Einheit und Allheit im Verein u. s. f. Hier wird 
gut die Frage über die Annahme oder \ erwerfung der 
Seelen vermögen und ihr Verhältnis® zu den Seelenzu- 
ständen erörtert und auch ebenso die Lehre von den 
Anlagen entwickelt. Zu. bald verfällt aber der Verf. 
auch hier wieder in seine Schematik, nach welcher 
hier ein Allurgemüth mit dem Allsinn, Alltrieb und All- 
cemüth zum Vorschein kommt, und so wie der Verf. 
wieder den Boden des Details erreicht, gewinnt auch 
sein Wissen wieder Farbe und Gestalt. So in der 
fleissig behandelten Lehre vom Gedächtniss und der 
Ideenassociation und Voraussicht u. s. f., womit der 
Allsinn der Seele schliesst. Unter der Rubrik des All
triebs der Seele, welche an Fülle des Inhalts ein we
nig auffallend gegen die des Allsinns der Seele zu
rücksteht, wird eine sinnige Parallele zwischen geisti
gen und leiblichen Trieben durchgeführt. Die Gewohn
heit wird als das Gedächtniss der Triebe erklärt, das 
Vorstreben als entsprechend dem Vorschauen u. s.f.— 
Was der Verfasser Allgemüth oder Vereingemüth nennt, 
entspringt aus der Vereinigung von dem Allsinn und 
dem Alltrieb der Seele. Der Verf. bespricht hier die 
Namen und Begriffe von Muth und Gemüth, gemüthlich. 
Die Gemüthsthätigkeit wird unterschieden nach ihrem 
Innesein und Streben, Zu- und Abneigung, ferner in 
spontane oder active, und in passive oder receptive. 
Das Gemüthsleben besteht im Fühlen und Handeln, 
äussert sich als Seelenleben in Innerungen und Stre
bungen. Umfassend und genau werden hier die Eigen
schaften und Thätigkeiten der Gemüther auseinander
gesetzt und zur Lehre vom Fühlen und Handeln fort
geschritten. Diese beiden Abschnitte sind sehr befrie
digend, nur wird, wie wir auch bei andern Theilen der 
Schrift bemerken konnten, manche Idee und Ansicht 
der Schule zugeschrieben, die Andern angehören , so 
z. B. sagt der Verf.S. 355: „Unterscheiden wir nach 
dem Vorgang Krause s Zustand und Thätigkeit“,— als ob 
nicht schon Dr. Carus und andere diese Unterschei
dung gemacht und durchgeführt hätten. So ist früher 
die Gewohnheit neben das Gedächtniss gestellt worden 
auf eine Weise, wie in unsern Blicken ins Wesen des 
Menschen geschah u. s. f. Wir beschuldigen hiermit 
den Verf. keiner Plagiate für sich oder seine Schule, 
aber rügen, dass die Geschichte der Wissenschaft nicht 
genug respectirt ward. Viele unserei Zeitgenossen 
machen sich überhaupt dies sehr leicht. So sind eine 
Menge Ideen, Ansichten, Bezeichnungen m. unsere 
Physiologien und Psychologien empirischer wie ratio
neller Art theil und gemein, gäng und gäbe geworden, 
welche den Leuten namentlich aus der jetzt so schnöde 
hintenangesetzten Naturphilosophie angeflogen sind.

Auf die Lehre vom Handeln ist rühmlicher Fleiss ver
wandt worden. Auch die Gemüthsarten (Tempera
mente) sind kurz und verständig entwickelt und hier, 
so scheint es uns, sei dem Verf. wirklich ein Reform
versuch der wissenschaftlichen Sprache gelungen. 
Er sagt S. 377 : „Wir schlagen statt dieser (|em Ge
genstand fremdartigen Bezeichnungen (wie phlegmatisch, 
sanguinisch, melancholisch, cholerisch), die sich aus 
der Wesenheit einer jeden einzelnen Gemüthsart von 
selbst ergebenden, nämlich das gleichmüthige, frohmü- 
thige, schwermüthige und starkmüthige Temperament 
vor.“ Dieser Abschnitt schliesst mit einer Darstellung 
der Wechselbeziehung der Seelenthätigkeiten.

Der übrige Theil der Schrift ist gewidmet der Dar
stellung der weitem Unterschiede des Seelenlebens und 
beginnt mit der Bestimmtheit der Seele im Wachen, 
Schlafen und Traume. Der Verf. geht auch hier von 
seinem Vereinstreben aus und wird durch dieses dazu 
geführt, anzunehmen, die Zustände des Hellsehens, 
Wachens, Schlafens und Träumens seien entsprechend 
in der unbewussten, bewussten und vereinten Seelen
seite begründet. Abgesehen von dieser, wie uns scheint, 
nicht ganz gelungenen Begründung, werden die Zu
stände selbst gut beschrieben und erörtert. Nur hät
ten wir auch die Ansichten von Wachen und Schlafen 
berücksichtigt gewünscht, die sich in unseren Versu
chen der organischen Physik, in der Anthropologie 
von Liebsch, und in Kieser’s Tellurismus aufgestellt fin
den. Den darauffolgenden Abschnitten, Bestimmtheit 
der Seele nach dem Unterschied des Naturlebens, Ver
schiedenheit der Menschen in Ansehung der Bacen, des 
Geschlechts; der Lebensalter lässt sich das nämliche 
Zeugniss von grossem Sammlerfleiss und geschickter 
Verarbeitung geben, nur möchten wir rügen, dass die 
Lehre von den Temperamenten, die doch dahin gehört, 
nicht damit verbunden worden ist. Überhaupt scheint 
uns gegen Ende der Schrift der Ordnung und Sche
matik ein wenig der Äthern auszugehen. Der fünfte 
Abschnitt handelt nämlich von der Sprache des Men
schen und der sechste von der Seele in ihren krank
haften Zuständen. Unter Sprache wird auch die Cra- 
nioscopie und Phrenologie, die Physiognomik und Pa- 
thognomik begriffen und letztere als gleichbedeutend 
mit Geberdensprache gesetzt I Bei Abhandlung der 
krankhaften Zustände machte der Verf. den Versuch, 
unschuldige und ziirechnige Seelenkrankheiten zu unter
scheiden. Die unschuldigen Seelenkrankheiten zerfal
len in die Gesichte und in den Somnambulismus und 
Magnetismus, die zurechnigen in Affekte, Leidenschaf
ten und Irrenkrankheiten. Schwerlich wird irgend ein 
Psycholog oder Psychiater, irgend ein Philosoph oder 
Jurist dieser in jeder Hinsicht seht verunglückten Ein- 
theilung Beifall geben.

Sehen wir nun auf das Ganze zurück, so müssen 
wir diese Schrift mehr den Männern von Fach, als blos 
gebildeten Dilettanten empfehlen. Ein mit Urtheil ver
bundenes Studium derselben kann selbst in einigen 
Theilen die Wissenschaft fördern.

Bern. Dr. Troxler.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in I^eipzig.
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Gelehrten -Versammlungen.
Die zwölfte Zusammenkunft norddeutscher Schulmänner 

ward am 30. Sept, zu Glückstadt gehalten. Es nahmen 71 
Mitglieder Theil. Rector Horn begrüsste, als diesjähriger Vor
stand, den Verein und hielt einen Vortrag über die Zweck
mässigkeit der Verbindung von Realklassen mit den Gelehrten
schulen. Eine von Director Nizze in Stralsund eingesendete 
Abhandlung über denselben Gegenstand theilte Dr.~Brummer- 
städt aus Rostock mit. In der Besprechung wünschten Mehre 
die realistische Bildung beseitigt zu sehen, während Andere 
darauf hinwiesen, dass in den untern Klassen der Unterricht 
ein gleichartiger für Alle, in den obern für die Realschüler 
ein von dem Gymnasium gesonderter sein müsse und eine 
Trennung beider Arten Schüler von der untersten Lehrstufe 
an , sowie blosse Nebenstunden für die Realschüler bei theil
weiser Benutzung des Gymnasiums die Einheit der Bildung 
verfehlen lassen. Prof. Bendixen aus Altona sprach über die 
Anwendung von Otto Reventlow’s Mnemonik beim Unterricht 
in Gelehrtenschulen. Der Ansicht des Redners wurde die Be
sorgniss entgegengesetzt, es möchte durch diese Methode die 
nothwendige Übung des Zahlengedächtnisses vernachlässigt 
und beim geschichtlichen und geographischen Unterricht die 
zeitliche Beziehung der Begebenheiten und die Auffassung der 
räumlichen Verhältnisse in den Hintergrund treten durch die 
geforderte Beziehung der Zahl auf eine Substitution für die 
Zahl; doch konnte die Übung der Combination bei der Er
findung der Substitutionswörter und die Möglichkeit eine grosse 
Menge von Daten und Zahlen zu bewahren nicht geleugnet werden. 
Prof. Petersen aus Hamburg hielt einenVortrag über die Entstehung 
der jetzt gebräuchlichen Schriftarten aus dem grossen lateini
schen Alphabet. Dieses Alphabet ist von unbestimmbarem Al
ter, vielleicht aus der Zeit der römischen Könige, die kleine 
Schrift (minuta) entstand im 9., die kleine deutsche Schrift in 
der zweiten Hälfte des 1 i. Jahrh., die grosse deutsche im 
13. Jahrh. Seit dem 12. Jahrh. entwickelte sich die lateini
sche Cursivschrift sowol des grossen als des kleinen Alpha
bets, die deutsche Cursivschrift seit dem Ende des 13. Jahrh. 
Rector Horn sprach über die begriffliche Entwickelung der 
Redetheile. Am 1 Oct. hielt Conrector Dr. Lübker aus 
Schleswig einen Voitrag über Lectüre, Interpretation und Re- 
production der classischen Schriftsteller. Die aus diesem Vor
trage sich entwickelnde Discussion ergab die Rathschläge, in 
den Gymnasien nicht zu fragmentarisch, sondern möglichst 
ganze Schriftsteller zu lesen, nicht Verschiedenartiges durch 
einander, sondern zur Zeit m jeder Sprache nur ein^ Schrift
steller und zwei Stunden hintereinander, damit, Soweit thun_ 
lieh, den auf dieselbe Zeit bezüglichen Geschichtsunterricht zu 
verbinden. Es folgte die Besprechung einer These über die 
Klassenordinariate, wobei die von Huber im Janus ausgespro
chenen Nachtheile dieser Einrichtung nicht in der Erfahrung 
begründet gefunden wurden. Conrector Lucht aus Glückstadt 
empfahl in einem Vortrag die Verbindung des geschichtlichen 
Unterrichts mit dem geographischen. Zum Versammlungsort

fürs nächste Jahr wurde Parchim und Director Zehlicke zum 
Vorstande gewählt.

Der achte Congress italienischer Gelehrten hat zu Neapel 
am 20. Sept, bis 5. Oct. stattgefunden. Gegen 1400 Mit
glieder waren zum Anfang eingeschrieben, die sich nach einem 
in der Kirche al Gesu vecchio gehaltenen Gottesdienste in dem 
Gebäude der Universität versammelten. Der zum Präsident 
erwählte Minister Sant-Angela eröffnete die allgemeine Sitzung 
mit einer Rede, in welcher er zunächst die Bedeutung Italiens 
in der Geschichte der Wissenschaften und sodann die Bethei
ligung der einzelnen italienischen Staaten und Fürsten hervor
hob. Als er des Verdienstes, welches der regierende König 
sich um die Förderung der Wissenschaften zu erwerben be
müht ist, rühmend gedachte, und die Versammlung dies mit 
Beifäll aufnahm , erhob sich der in einer Loge der Galerie 
anwesende König und dankte in einer herzlichen Weise für 
die Anerkennung seiner Liebe zur Wissenschaft und versicherte 
Alles beitragen zu wollen, was die Arbeiten des Congresses 
fördern könnte. Der Präsident bezeichnete darauf in aus
führlicher Rede die Gegenstände der einzelnen Sectionen. 
Nach ihm las der Secretär das Verzeichniss der fremden De
putationen , unter denen keine deutsche sich befand. Die 
Accademia degli Aspiranti Natur alisti, die Accademia Ercola- 
nese, die Accademia Pontaniana haben besondere Sitzungen 
gehalten. Die Vorträge in den Sectionen waren sehr zahl
reich, von den anwesenden Deutschen sprachen Thiersch (über 
eine in Bamberg aufgefundene Handschrift von des Plinius 
.Naturgeschichte), Weber, Mittermaier. Präsident der Section 
für Agronomie und Technologie war Graf Gherardo Freschi, 
Vicepräsidenten 5. de Cagnazzi, Graf San Severino aus Mai
land und P. Sanguinelli; Präsident der Section für Chemie 
Prof. Taddei, Vicepräsident Prof. Piria; Präsident der Section 
für Zoologie Fürst Carlo Luciano Bonaparte, Vicepräsidenten 
die Professoren Delle Chiaje und O. Costa; Präsident der 
Section für Chiiurgie L. Santoro, Vicepräsident Prof. C'Burci; 
I räsident für die Section der physikalischen und mathemati
schen Wissenschaften Prof. Franzesco Orioli; Vicepräsidenten 
Melloni und Mossotti; Präsident der Section für Archäologie 
und Geographie F. M. Avellino, Vicepräsident Fer. de Lucca; 
Präsident der botanischen Section M. Tenore, Vicepräsident 
Prof. S. Meneghini; Präsident der mineralogischen und geolo
gischen Section Prof. Pasini, Vicepräsident Marchese Parreto; 
Präsident der Section für Medicm Prof. Vincenzio Lanza, 
Vicepräsident Car. Trompeo.

«elehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissens chaften inParis. Am7.Juh. 

Biot, Bemerkungen zu Bouchardat’s Mittheilung über den Ter
pentin von Bordeaux. Boussingault, chemische Analyse des Urins 
von grasfressenden Thieren. Die Abhandlung wird besonders im 
Druck erscheinen. Sie zeigt, dass in dem Urin der grasfressenden
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Thiere nicht basisch kohlensaures Salz, sondern doppelt kohlen
saures Kali enthalten ist. Aug. de Sainte - Hilaire über die Über
einstimmung der physischen Beschaffenheit der Chinesen und Bra
silianer. Sedillot über den Charakter der Krebskrankheit. 2a- 
vignot über die Operirung des grauen Staars. Cazenave über die 
Heilung der Schwäche der rechten Hand, welche am Schreiben 
hindert. Caligny über den Ursprung des roue de cote (breast wheel). 
Savart über die Beschaffenheit der Luftwellen. Persoz über 
die Bildung des Fettes in den Gänsen. de Saint- Venant
über den Druck im Innern der Körper. H. Jacquinot über
die amerikanischen Joways. Blondlot, Verbesserung der Marsh’- 
schen Methode für gerichtlich chemische Untersuchung des Ar
senik. Aug. Laurent über neue Verbindungen des Naphthalins. 
Millon über die Zersetzung des Wassers durch die Metalle bei 
Gegenwart von Säuren und Saizen. Virlet d Aoud über eine 
wahrscheinliche Senkung des nördlichen Afrika am See Melgbigh. 
Beau über die Unterscheidung der wahren Anämie und der 
serösen Polyämie. Leymerie, Prof, der Geologie in Toulouse, 
über die in den französischen Pyrenäen gefundenen lithogra- 
phirten Steine. de Pambour über einige streitige Punkte in 
dem Calcul der Dampfmaschinen. Alph. Dupasquier über das 
blaue Licht, wenn es durch ein Goldblättchen oder eine von 
Theilen dieses Metalls erfüllte Flüssigkeit gelassen wird. S. Cloez 
über den chlorirten Ameisenäther und daraus abstammende 
Producte. Malaguti über den Cldorkohlensäureäther. Peligot 
über das Chromchlorüre. Meisens über die Synthesis der chlo
rirten Körper, welche durch Substitution gewonnen werden. 
Bossy über das önanthylsaure Aldehyl (Acetyloxyd). Bernard 
de Villefranche und Barreswil über die chemischen Phänomene 
der Verdauung. Am 15. Juli. Biot über optische Chemie. 
Gaudichaud, Fortsetzung der Widerlegung der phytophysiolo
gischen Theorie von Mirbel. G. Lamt über mehre analytische 
Theoreme in der Theorie der rechtwinkligen Flächen. Laugier 
über den Einfluss der Aufhängefeder auf die Dauer der Oscil- 
lationen des Pendels. Cauchy über den Druck, den ein Ele
ment der planen Fläche in festen und flüssigen Körpern er
leidet. Cauchy über den Nutzen, welchen die Wissenschaften 
des Calculs den physikalischen und moralischen Wissenschaften 
bringen. Paul Thenard, Beobachtungen über einige neue Phos- 
phorproducte. J. A. Serret über die geometrische Darstellung 
der elliptischen und ultraelliptischen Functionen. Ad. Wurtz, 
Untersuchungen über die Constitution der Phosphorsäure. Hom- 
bron und Jacquinot über Nasalis larvatus. Fabre über die An
wendung des Holzgeistes zur Beleuchtung. Felix Leblanc über 
die Zusammensetzung der Bestandtheile der Luft in einigen 
Minen. Jobert über eine neue Art der Heilung einer vesico- 
vaginalen Fistel. Am 21. Juli. Poncelet, Bemerkungen über 
die Versuche von Pecqueur in Beziehung auf die Ausströmung 
der Luft aus Röhren. Cauchy über einige Eigenthiimlichkeiten 
der gleichen Bogen einer Lemniscate. Gaudichaud, Fortsetzung 
der oben erwähnten Widerlegung. Despretz über die Com- 
pression der Flüssigkeiten. E. Fremy, Untersuchungen über 
eine neue Reihe von den aus Sauerstoff, Schwefel, Wasser
stoff und Stickstoff gebildeten Säuren. Jules Bouis über die 
Wirkung des Chlor auf Quecksilbercyanure unter dem Einfluss 
der Sonnenstrahlen. Sauvage über die Zusammensetzung der 
Felsen im Ubergangsgebirge. Triger über verschiedene An
wendung der gepressten Luft bei Arbeiten unter dem Wasser. 
Rigaud über den Ersatz der verlorenen Wärme bei Eisenwerken. 
Serres über die Anwendung der Photographie auf das Studium 
der Menschenracen. Matteucci über die elektrostatische In- 
duction oder die Entleerung der Flasche. Am 30. Juli. Babinet 
über ein neues isochronisches Pendel. Gaudichaud, siebente 

Abhandlung gegen Mirbel. Pelouze, Bericht über Chancel Ab
handlung über die Buttersäure. Becquerel, Bericht über die 
Abhandlung von Gaultier de Claubry und Dechaud über die 
elektrochemische Behandlung der Kupfererze. Liouville, Bericht 
über die oben genannte Abhandlung von Serret. Ch. Gerhardt 
über eine neue Klasse der organischen Composita (Anilides). 
Malaguti über Chloracetamide. Barreswil, Bemerkungen über 
die Zersetzung des Wassers durch die Metalle unten» Einfluss 
sehr kleiner Theile verschiedener Metallauflössungen. Leblanc 
über die Eigenschaft der flüssigen Glätte, Säuren aufzulösen. 
Jacquinot über anthropologische Charaktere.

Akademie der Wissenschaften in München. 
Mathematisch-physikalische Klasse. Am 14. Juni las Akade
miker Steinbeil über parallaktische Aufstellung von Teleskop
spiegeln mittels eines Heliostaten neuer Constitution. Am 10. Juli. 
Akadem. v. Kobell über den Broncit von Ujardlersoak in Grön
land. Dieser Broncit stimmt in seiner Mischung sehr nahe mit 
dem aus dem Uitenthale in Tirol überein. Derselbe gab eine 
Analyse eines sinterartigen Minerals vom Vesuv, sprach ferner, 
über die Scheidung der Borsäure von der Phosphorsäure und 
Flusssäure und über die Einwirkung der letztem auf Silicate. 
Derselbe las über das Auffinden und Erkennen des Schwefel
gehalts, einer Verbindung und der Unterscheidung von Sulphu- 
raten und Sulphaten; ferner über den einartigen Glimmer von 
Bodenmais. — Historische Klasse: Am -l.Juni hielt Prof. Dr. 
Höfler einen Vortrag über einige von ihm benutzte historische 
Handschriften. Der Vortrag enthielt folgende Notizen: Zu 
Eichstätt befinden sich, äusser der Chronik der Bischöfe zu 
Eichstätt von Gundekar, einem Zeitgenossen Heinrich’s IV., 
seltene Handschriften und Druckschriften für die Geschichte der 
Glaubensspaltung in der obern Pfalz. Das Archiv des Grafen 
von Tilly ist mit allen Urkunden für die Geschichte des 30jäh- 
rigen Krieges als gänzlich verloren zu erachten; es fiel in die 
Hände der Juden. Das Archiv des Grafen von Pappenheim 
wurde bis auf wenige Fascikeln zur Verfertigung von Raketen 
verwendet. Die in Aretin’s Beiträgen nur theilweise bekannt
gemachten Annales maiores fratris Kiliani Leib prioris fratrum 
Regularium in Rebdorff, ein Geschichtsbuch vom J. 1502 49 
werden vollständig im Druck erscheinen. Nicht ohne Interesse 
für die religiösen Zustände der Glaubensspaltung ist eine Hand
schrift : Libellus supplex quem P. Petrus Georgius Schwarz theol. 
lector, ord. Praed. cum esset Eystadii Prior Wllhelmo Episcopo 
Eystettensi obtulit. Sie enthält eine treue Schilderung des Han
dels, welchen einzelne Individuen mit V orzeigung von Reliquien 
und Verkündigung eines zweifelhaften Ablasses in der eich- 
stätter Diöcese trieben, und ,s* ein schlagendes Zeugniss von 
dem gerechten Unwillen in der Kirche selbst über den Mis- 
brauch von der Lehre des Ablasses.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 
4. Oct. wurden durch Prof. Ritter und Prof. Zeune als Ge
schenke übergeben: Abyssinia, a statement of facts etc. by Char
les T. Beke (London, 1845). Address to the anniversary 
meetmg of the royal geographica! Society 1845, by Roderick 
Impey Murchison. Baggesen, Sendschreiben an Prof. H. Berg
haus (Kopenhagen, 1845). Karte des rheinischen Missions
gebietes im südlichen Afrika von Dr. Richter. Bijdragen tot

Kennis der Nederlandsche en vreemde Kolonien (1844, Nr. 6; 
1845, Nr. I). Ungewitter, Geschichte des Handels, der In
dustrie und Schiffahrt, Hft. 2—12. Ein Brief des Bergwerk
directors Russegger enthielt ein Nivellement des todten Mee
res. Prof. Dove legte eine Anzahl neuer Wrerke meteorologi
schen und physikalisch-geographischen Inhalts vor und knüpfte
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Bemerkungen daran, übergab auch Correspondence of the magne- 
tical and meteorological commitee of the British Association. 
Geh. Medicinalrath Lichtenstein las einen Brief des Dr. Hof
meister aus der Gebend der Gangesquellen. Prof. Tischen
dorf aus Leipzig gab eine gedrängte Übersicht seiner Reise 
nach dem Orient und hielt einen kritisch-exegetischen Vortrag 
über den Durchzug der Israeliten durch das rothe Meer. Prof. 
Ritter legte eine von Wildenbruch eingesandte Karte, des 
Ledia und der umliegenden Landschaften, aufgenommen im 
J. 1838 von C. Gaillardot und las einen Brief desselben, 
welcher eine Barometeraufnahme des Jordanthais und der Um
gebungen von Jerusalem enthielt.

Chronik der Universitäten.
Berlin.

In dem verflossenen Studienjahre verlor die Universität 
durch den Tod den ordentlichen Professor der Philosophie 
Geh. Regierungsrath Dr. Stejfens. Zu ordentlichen Professo
ren wurden die bisherigen ausserordentlichen Professoren er
nannt, in der medicinischen Facultät Dr. Romberg, in der phi
losophischen Dr. Dove und Dr. Magnus. Zu ausserordentlichen^ 
Professoren wurden ernannt in der juristischen Facultät Dr. 
Gneist, in der philosophischen Dr. Curtius, Dr. Müller, Dr. 
Schmidt, Dr. Hammelsberg. Als Privatdocenten habilitirten sich 
in der medicinischen Facultät Dr. Ebert und Dr. Sauer, in der 
philosophischen Dr. Glaser, Dr. Girard, Dr. Joachimsthal und 
Dr. Hertz. Im Winter nahmen 2015 an den Vorlesungen theils 
immatriculirte, theils anderweit berechtigte Studirende, im 
Sommer 1989 Theil. Iminatriculirt wurden während des J. 988, 
darunter 654 Inländer und 334 Ausländer, und zwar für die 
theologische Facultät 165 (103 Inländer, 62 Ausländer), für 
die juristische 375 (267 Inländer, 108 Ausländer), für die 
medicinische 201 (134 Inländer, 67 Ausländer), für die philo
sophische 247 (150 Inländer, 97 Ausländer). Promovirt wur
den von der theologischen Facultät 4, von der juristischen 3, 
von der medicinischen 111, von der philosophischen 13. Am 
15. Oct. hatte die Feier des Geburtsfestes Sr. Maj. des Kö
nigs und der Übergabe des Prorectorats statt. Die Festrede 
hielt der Professor der Beredtsamkeit Geh. Regierungsrath 
Böckh, De benignitate principali. An Stelle des Prof. Hecker über
nahm das Prorectorat Prof. Trendelenburg, als Prorector trat 
ein Prof. Hecker, der zugleich Decan der medicinischen Fa
cultät ist, als Decane die Professoren Hengstenberg, v. Lanci- 
zolle, Weiss, als Senatoren Müller, v. Raumer, Böckh, Lach
mann, Dieterici, Heffter. Der botanische Garten der Univer
sität ist erweitert und über die Umgebungen desselben sind 
definitive Bestimmungen erlassen worden. Die Professoren er
hielten eine Amtstracht.

Preisaufgaben.
Die Medicinische Gesellschaft in Gent hat die Preisauf

gabe gestellt: eine Geschichte der Kartoffeln unt] Darlegung 
der verschiedenen Beziehungen zu den medicinischen Wissen
schaften. Die Einsendung der in französischer oder flämischer 
oder lateinischer Sprache abgefassten Abhandlungen geschieht 
an den Secretär der Gesellschaft de Nobele vor dem 31. Dec. 1846. 
Preis: 600 Fr.

Die königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften in 
Erfurt stellt aus dem Vermächtnisse des Justizraths Dr. Büch
ner folgende Preisfrage auf: Viele angesehene Physiologen 
und Chemiker halten sich gegenwärtig überzeugt, dass die 
durch chemische Operationen unzerlegbaren und deshalb ein
fach genannten Stoffe auch in organischen Körpern keine Ver
änderung erfahren , sondern dass alle Veränderungen , welche 
in organischen Körpern von ihrer ersten Entwickelung an bis 
zu ihrem Ableben in ihren Bestandtheilen vorgehen, blos durch 
Aufnahme gewisser Stoffe von aussen und Ausscheidung an
derer Stoffe nach aussen bedingt werden. Indessen ist diese 
Behauptung nichts weniger als hinreichend begründet, vielmehr 
sprechen mehre, selbst neuere, wie es scheint, mit aller Um
sicht angestellte Beobachtungen und Versuche für das Gegen
theil ; dahin gehören hinsichtlich der Pflanzen besonders die 
von A. Vogel wiederholt unternommenen Versuche mit ausge- 
säeter Gartenkresse, welche zu beweisen scheinen, dass diese 
Kresse einen Theil des in ihr enthaltenen Schwefels durch 
ihren Vegetationsprocess bildet, indem der Gehalt an Schwefel, 
der in der analysirten Pflanze gefunden wurde, die im Samen 
enthaltene Menge desselben überstieg, wiewol alle Vorsichts
maasregeln getroffen wurden, um zu verhüten, dass Schwefel 
von aussen aufgenommen werden konnte. Hinsichtlich der 
Thiere scheinen dies aber die früher von Prout und später 
von Pfaff und Öhme angestellten und jene grösstentheils be
stätigten Versuche über die Veränderungen der chemischen 
Bestandtheile, welche während des Brütens in .Hühnereiern 
vorgehen , hinlänglich zu beweisen , auch dürfte in der That 
schon die bedeutende Zunahme der Knochen in Säugethieren 
nach der Geburt dafür sprechen, indem dieselbe in keinem 
Verhältnisse zu der geringen Menge von phosphorsaurem Kalk 
zu stehen scheint, welche dem neugeborenen Säugethiere durch 
die Muttermilch zugeführt wird. Hierdurch sieht sich die 
Akademie veranlasst, die Aufgabe zu stellen: Durch neue Ver
suche äusser Zweifel zu setzen, ob bei der Ernährung und 
Ausbildung der Pflanzen und Thiere Veränderungen in den 
in ihnen enthaltenen chemisch einfachen Stoffen vorgehen, so
dass ein Theil ihrer Bestandtheile blos durch Umwandelung 
anderer chemisch einfachen Stoffe erzeugt wird, oder ob dies 
nicht der Fall ist, sondern die für jene Annahme scheinbar 
sprechenden Versuche andere Erklärungen zulassen. Preis: 
20 Friedrichsd’or. Die Abhandlungen, in deutscher, französi
scher oder englischer Sprache geschrieben, sind vor dem 
I. Jan. 1848 an den Secretär der Akademie, Kreisphysikus 
Wittcke, portofrei einzusenden.

Literarische Nachrichten.
Der erste Conservator der grossherzoglichen Bibliothek, zu 

Florenz hat ein Manuscript aufgefunden, welches den grössten 
Theil eines nicht bekannten epischen Gedichts von Ariost: 
Rinaldo Ardite, enthält. Es besteht aus 244 Ottav Rimen in 
zwölf Gesängen, wovon der erste, der Anfang des zweiten 
und der sechste fehlt. Der Grossherzog von Toscana hat den 
Befehl zum Druck ertheilt, damit ein Exemplar an alle Biblio
theken gesendet werde, um zu erforschen, ob sich das Feh
lende irgendwo finde. Der Annahme der Echtheit des Ge
dichts dürften wol gegründete Zweifel entgegentreten.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in JfMUfc. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Gr. 8. Geh. 25 Sgr.
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Alterthumskunde.
Ägyptens Stelle in der Weltgeschichte. Geschichtliche 

Untersuchung in fünf Büchern von Ch. E. J. Bunsen. 
Erster bis dritter Band. Hamburg, F. Perthes. 1845. 
Gr. 8. 10 Thlr.

Mythologischer Artikel.
Hr. Bunsen hat sich mit den Forschungen über Ägypten 
vertraut gemacht und gibt in diesem Werke die Re
sultate derselben nach seiner Auffassung und in man
chen Theilen nach eigenen Ansichten. Da er die 
Ägypter als einen Zweig des aramäischen Urstammes in 
Asien ansieht, der, am Nil festgewurzelt, durch seine 
Denkmäler und die geschichtliche Kunde, die sie ge
währen, am weitesten in die Vorzeit hincinreiche, und 
durch Abgeschlossenheit das Alte bewahrt habe, wie 
die Isländer das Altnordische, so glaubt er durch Er
gründung des Ägyptischen der Urzeit sich am meisten 
nähern zu können und spricht von Allem, was die 
Ägypter betrifft, mit dem Tone der höchsten Wichtig
keit. Ref. will weder diese Ansicht hier auf ihr rech
tes Maas zurückführen, noch überhaupt das Historische 
der Königslisten berühren, sondern wendet sich zu dem 
Mythologischen, was bei einem unter priesterlicher 
Vormundschaft stehenden Volke von vorzüglicher Wich
tigkeit ist. In dieser Hinsicht hat sich Hr. B., wie er 
sa<>t, nicht in bodenlosen Vermuthungen über das, was 
wir nicht wissen können, verlieren, sondern die grosse, 
ungeheuere Thatsache zur Anerkennung bringen wollen, 
dass das Menesreich in die Geschichte eintrat mit einer 
Bildung von Götterkreisen, d. h. mit einer Zahl von Göt
tern, welche theils in genealogischem Zusammenhänge 
mit einander stehen, theils einander ganz fremd sind« 
Der Bew eis für diese Behauptung soll sein , dass sich 
die Bilder und Namen der Götter, aus denen Hr. B. 
die drei Götterkreise bildet, in den Denkmälern des 
alten Reiches finden, sodass es eines Weitern Beweises 
für die Annahme, die Bildung der Götterkreise gehöre 
zu dem Erbtheile, womit Reich und Volk des Menes 
begann, nicht bedürfe. Dass die Ägypter vor der 
menschlichen Herrschaft Götterherrschaft annahmen, 
wird uns überliefert, und dass sie eine Reihe von Göt
tern hatten, deren einer hier, der andere dort besonders 
verehrt ward, wissen wir auch; von einer bestimmten 
Zusammenstellung, die in Ägypten eine allgemeine 
Geltung gehabt, meldet keine Schrift alter Zeit und 
kein Denkmal, sondern Herodot meldet dieses, indem 

er sagt, es seien acht alte Götter gewesen, vor den 
zwölf, welche die dritten Götter gezeugt hätten. Wie 
weit diese drei Götterkreise hinaufreichen, ist bis jetzt 
nicht ermittelt, ebensowrenig als wir wissen, was ihre 
Bildung veranlasst hat und welche Geltung sie hatten. 
Von dem Gotte Mendes sagten die Mendesier, er ge
höre zu den acht alten Göttern, und da Herodot nicht 
meldet, ob dieses auch von den andern Ägyptern an
genommen werde, oder nicht, so sind wir sogar dar
über in Zweifel, ob wir ihn mit vollem Recht darunter 
zählen dürfen. Von Buto meldet Herodot geradezu, 
sie sei eine der acht alten Gottheiten, Herakles (Chon) 
gehöre zu den zwölfen und Osiris zu der dritten Reihe. 
Zur Herstellung dieser dritten Kreise müssten wir, um 
eine wahrscheinliche Hypothese aufstellen zu können, 
denn weiter als eine solche würde sich nach dem 
Überlieferten im besten Falle nicht geben lassen, wir 
müssten, sage ich, wissen, warum zu irgend einer Zeit 
drei Götterkreise aufgestellt wurden, die uns als 
solche kein Denkmal zeigt, und die als solche 
in keinem Cult uns begegnen. Aus politischen Ur
sachen hätten solche entstehen können, sodass die Zahl 
vereinter Stämme die gleiche Zahl von Gottheiten ver
einigt hätte, wie in Griechenland seit der Vereinigung 
von zwölf Staaten zu dem Amphyktionenbund, ein 
Götterverein von zwölfen angenommen erscheint, der 
aber mythologisch ohne alle Bedeutung ist, weil wir 
keinen Einfluss auf das Wesen der Götter erkennen, 
welcher aus dieser Annahme hergeleitet werden könnte. 
Hr. B. hat es nicht für der Mühe werth gehalten, sol
ches in Betracht zu ziehen, und doch ist ein Punkt der 
ägyptischen Geschichte für die zwölf Götter wichtig 
genug, wenn man die Möglichkeit eines politischen 
Grundes für einen Götterverein nicht in Abrede stellt, 
wozu Niemand berechtigt ist. Nach des Sethos Regie
rung , erzählt Herodot 2, 147 ward Ägypten in zwölf 
Theile getheilt, deren Könige sich unter einander ver
schwägerten und verbanden, zum Denkmal ihrer Ver
bindung aber das Labyrinth erbauten, mit zwölf be
deckten Höfen (avXaO, und Strabo (811) gibt über diese 
Zwölfzahl an , man sage, es seien so viele, weil es 
Brauch <*ewesen,  dass daselbst die sämmtlichen Nomen 
zusammenkamen mit ihren eigenen Priestern und Opfer- 
thieren zum Opfern, Beschenken der Götter und Recht
sprechen über die wichtigsten Dinge, jeder Nomos aber 
sei in seinen eigenen Hof gegangen. Mag man auch 
Strabo’s Bericht nicht für begründet gelten lassen
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und von welchem Diodor meldet, dass es der Musik 
und Palästra entbehrt habe. Freilich wird man andern 
Glaubens werden, wenn einmal die priesterlichen Ge
sänge, worin die Könige gefeiert werden, die in hiera
tischer Schrift geschrieben und aufbewahrt geblieben 
sind, zu Tage treten werden. Dass Hr. B. auch in 
dem Buche, welches der Sänger auswendig wissen 
musste, und dass den txloyuipov ßaoAtxov ßtov enthielt, 
wie Clemens der Alexandriner sagt, geschichtliche Ge
sänge zum Preise alter Könige erkennt, darf nicht 
wundern, ebensowenig, dass er meint, die Ägypter hät
ten dieses Buch im Auge gehabt, w enn sie sagten, 
Darius habe aus ihren heiligen Büchern, wie ihre Göt
terlehre, so auch die Hochherzigkeit und Milde ihrer 
alten Herrscher kennen gelernt, wie Diodor erzählt. 
Denn Hr. B. setzt bei den Ägyptern alle Weisheit und 
Herrlichkeit voraus, und sucht blos, wo sie gesteckt 
haben könnte, und da hätten auch Gesänge auf alte 
Könige in der Rechenschaft des königlichen Lebens 
stecken können. wenn es auch nicht erweislich ist. 
Dass die Ägypter nicht immer glaubwürdig waren, 
wenn es galt, sich zu rühmen, oder etwas zu ihren 

i Gunsten vorzugeben, bemerkt Herodot 3, 2 und 16‘, 
und so könnte einer, welcher die Ägypter mit mehr 
Gemüthsruhe als Hr. B. betrachtet, in dem, was Dio
dor als ihre Sage vom Darius angibt, ein Vorgeben 
ohne Grund und eine Prahlerei auf ihre heiligen Bücher 
erblicken, ohne auf einen Inhalt der Bücher zu schlies
sen, welcher Gesänge auf alte Könige in die Rechen-

| schäft des königlichen Lebens bringt.
In der Aufstellung der Reihe der acht alten Götter 

stellt Hr. B. den Ammon und Kneph, als zwei beson
dere Götter hin, und zwar nicht die Schlange Kneph, 
den Agathodämon, sondern den widderköptlgen Gott, 
und für dieses Verfahren soll es ein vollgültiger Grund 
sein, dass das menschliche Bild und das widderköpfige 
sich in einem Tempel beisammen gefunden habe, und 
dass Ammon der Gott von Theben , Kneph der Gott 
von der thebäischen Mark gewesen sei. Ammon’s 
Trennung von Kneph als eine alte ist nicht zu recht
fertigen und wenn Hr. B. nicht lange an seinem Werke 
gearbeitet hätte hei glücklicher Musse, so möchte man 
dieses auch von Wilkinson eingeschlagene Verfahren 
unüberlegter Eilfertigkeit zuschreiben. Erstens erkannte 
das Alterthuni den thebischen Widdergott als Ammon, 
und an einen Betrug ist nicht zu denken , wie denn 
auch Inschriften den widderköpfigen Gott als Ammon 
bezeichnen. Zweitens kann aus der Inschrift Nuni, 
welche der widderköpfige Gott führt, nicht geschlossen 
werden, dass er ein anderer, als jener sei, weil die 
ägyptischen Gottheiten nicht blos einen Namen führen 
durften, wenn sie auch nicht alle gewesen
sein mögen, wie Isis genannt wird. Ein Beispiel wie 
der Widdergott zeigt der Bockgott, der zu Chemmo 
Chern, in der mendesischen Mark Mendes hiess. Drit-

wollen, weil Herodot sagt, dass die zwölf Könige in 
allen Tempeln zusammengekommen, so ändert dies an 
der Sache selbs nichts, weil um der zwölf Nomen wil
len zwölf Gottheiten angenommen werden konnten. 
Dass die Annahme eines Kreises von zwölf Göttern 
älter sei, als Psammetich, kann Niemand beweisen, 
sondern nur nach willkürlichem Belieben annehmen. 
Freilich konnte Hr. B. eine Ansicht der Art gar nicht 
fassen bei seiner Ehrfurcht vor der tiefen Weisheit der 
ägyptischen Priester, sondern er erkennt aus dem We
sen der ägyptischen Gottheiten von innen heraus drei 
Götterkreise, sodass der erste Kreis die sich offenba
rende Gottheit, die weltschöpferischen Mächte oder 
Principien enthält und von dem verborgenen Gotte Am
mon zu dem schaffenden Gotte fortschreitet, der zweite 
Kreis aber ist das Abgeleitete, das Kabiren-oder Werk
zeugartige, und sein Zusammenhang mit dem vorigen 
Kreise durch Helios ist in seiner Planeten-’ und über
haupt Gestirnnatur. Das Gottesbewusstsein in diesem 
Kreise ist bedeutend, so hat Hr. B. es erkannt, mit dem 
Gefühle der Naturkraft gemischt und neigt der Materie 
zu, sodass also dieser Kreis nicht mehr rein kosmogo- 
nisch, noch schon psychisch ausgebildet ist, wie im i 
dritten Kreise. So lautet die Auslegung der drei Göt
terkreise, eingehüllt in die Windel philosophischer Dar
stellung, und wenn dieses zarte Kindlein weiblichen 
Geschlechts aus der edeln Familie derer von Schelling 
zur vollen Jungfrau aufgeblüht sein wird, kann es in 
höhern Kreisen wol viele Sensation erregen.

Zweitens konnten Götterkreisc aus astronomischen ’ 
Gründen gebildet werden und Zeiteintheilungen ihr ; 
Zweck sein, und für den Kreis der zwölf Götter konn
ten die zwölf Monate zur Veranlassung dienen , aber 
für den von acht zeigt sich kein Grund in der Zeitein- 
theilung, denn wir wissen weder von einer Octaeteris, 
noch von einem achtmonatlichen Jahr, noch von einer 
achttägigen Woche, sondern von einer siebentägigen , 
lässt sich eher vermuthen, weil sie sich bei den semi
tischen Völkern findet, und da jeder Tag als einer 
Gottheit geweiht angegeben wird, so könnte man die 
letzte Götterreihe auf sie beziehen, oder auf die Pla
neten, wenn man leeren Vermuthungen nachhängen 
will. Drittens könnten die drei Götterreihen auf kos- 
mogonisch-theogonischen Ansichten gegründet sein, al
lein von solchen wissen wir nichts, und das Wenige, 
was von den Gottheiten und ihrem Zusammenhänge 
unter einander berichtet wird, lässt es nicht klar wer
den , welche etwaige kosmogonische Ansichten ihrer 
Mythologie in alter Zeit zu Grunde gelegen haben kön
nen. Hätte die Poesie in Ägypten geblüht, so würden 
wir höchst wahrscheinlich durch sie manches Mähr. 
chen überkommen haben, das uns einen Blick in solche 
Ansichten gönnte, aber sie blühte nicht unter diesem 
Kastenvolke, welches dem Herodot sagte, das Klage
lied Maneros sei ihr erstes und einziges Lied gewesen,
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tens reicht die Farbe nicht aus , den grünen widder
köpfigen Num von dem blauen Ammon zu trennen, als 
einen zweiten von diesem wesentlich verschiedenen 
Gott, denn wenn die Farbe eine Eigenschaft ausdrücken 
sollte, so konnte, wie man den Göttern mehre Namen 
gab aus gleichem Grunde, je nach dem diese oder jene 
ihrer Eigenschaften hervorgehoben werden sollte, eine 
andere Farbe gewählt werden. Die menschliche Ge
stalt aber vorzugsweise dem Ammon zuzuschreiben, ist 
ganz vergeblich, da das Alterthum den Widdergott, 
der mit Zeus verglichen ward, gerade nur so benannte 
in Thebä sowol, wie auf der Oase des Orakels. Dar
aus erhellt, dass dieses sein Hauptname war und dass 
von Kneph erst später die Rede ist, als welcher ein 
Nebermame war, der erst nachmals und zwar haupt
sächlich für die Schlange in Gebrauch kam. Da der 
Widdergott auch die Ammonsfedern auf dem Kopfe 
hat, wie sich auch der blosse Widder grün , Hals und 
Brust roth, mit den Ammonsfedern und der goldenen 
Sphäre auf dem Kopf an den Mumiendeckeln zunächst 
am Kopf findet, so kann auch dieses zeigen, wie we
nig jene verschiedene Benennungen in zwei Gottheiten 
für die alte Zeit zu trennen sind. Porphyrius bei Eu
sebius (Praepar. Evang. III, 11) sagt: Kneph werde in 
Menschengestalt, blau, mit Gürtel und Scepter darge
stellt, auf dem Haupte die königliche Feder und gol
dene Sphäre, seine Beine seien zusammengedrückt, sein 
bis auf die Füsse herabgehendes Kleid sei bunt. Diese 
Stelle scheint Hr. B. entweder keines Blickes gewür
digt oder seiner Beachtung nicht für werth gehalten zu 
haben. Wir andern dürfen schon den blauen mensch
lich dargestellten Kneph des Porphyrius beachten, denn 
seine Auslegungen hat er sich freilich erfunden, dass 
er aber auch die Bilder, von denen er spricht, und 
ihre Benennungen erfunden habe, sind wir zu behaup
ten nicht berechtigt. Ebensowenig hat Hr. B. die Stelle 
im folgenden Capitel des Eusebius gewürdigt, wo von 
dem sitzenden Bilde die Rede ist, geschildert als blau, 
männlicher Rumpf mit dem Widderkopf und dem 
Awor, die Sphäre über den Hörnern, ein Thongefäss 
mit einem Menschenbild zur Seite. Da hätten wir 
auch einen blauen Num oder Kneph als Widdergott zu 
Elefantine? und Porphyrius hatte keinen Grund, die 
blaue Farbe zu erfinden, da er ebenso gut, wie diese, 
jede andere erklären konnte, weil es für Neuplatoniker 
nie an Erklärungen fehlte.

Die Griechen nannten durchaus den Widdergott 
Ammon zu Thebä und auf der Oase Zeus, und wenn 
sie auch überall geneigt waren, in einem höchsten 
Gotte, oder einem dafür ausgegebenen Gotte ihren 
Zeus zu erkennen, so war es doch gerade dieses Ver- 
hältniss, dass nämlich Ammon der Widdergott War, 
was sie ganz und gar in dieser Annahme bestärkte, 
denn ihr Zeus war auch mit Widder und Ziege in Ver
bindung. Auf der Oase ward eben wegen der Widder

hörner Alexander zu einem Sohne Ammon’s, weil der 
Widdergott, nämlich der karneische Apollon, als Gott 
des makedonischen von Karanos abgeleiteten Königs
geschlechts galt. Dessenungeachtet stellt Hr. B. die 
Behauptung auf, die Griechen hätten auch den Kneph 
Zeus genannt und sogar in dem Namen dessen Wesen 
erkannt. Soweit kann Mangel an Unbefangenheit und 
die Sucht, vorgefasste Meinungen durchzusetzen, füh
ren. Hr. B. sagt nämlich: „Plutarch sagt, der ursprüng
liche , unsterbliche Gott heisse den Einwohnern der 
Thebais Kneph“, und ferner: „Nach Plutarch und Dio
dor bedeutete der Narne des ägyptischen Zeus Geist 
(nVidia), was natürlich nur von Kneph gemeint sein 
kann.“ Plutarch spricht (c. 21) von den Gräbern des 
Osiris und dass die Priester angäben, auch die Leiber 
anderer Götter, die nicht ungeboren und unvergänglich 
gewesen, seien bei ihnen aufbewahrt, ihre Seelen aber 
leuchteten als Sterne am Himmel, Isis als Hundsstern, 
Horns als Orion, Typhon als Bär. Die andern Ägypter 
nun steuerten bei zur Ernährung der heiligen Thiere, 
von den Bewohnern [der Thebais aber heisse es, sie 
gäben allein nichts, da sie keinen sterblichen Gott glaub
ten , sondern den von ihnen sogenannten Kneph, der 
ungeboren und unsterblich sei. Plutarch nennt in die
ser Stelle den Kneph nicht Zeus und gibt keine Er
klärung des Namens, wenn er ihn aber für den Zeus 
gehalten hätte, so konnte er es nicht unterlassen, die
ses zu bemerken, weil er den Ammon zu Thebä Zeus 
nennt, denn c. 9 sagt er, die Meisten glaubten, Zeus 
heisse ägyptisch Amun, was Manethos Verborgen er
kläre, u. s. w.; ferner c. 12 sagt er, aus dem Heilig
thum des Zeus zu Thebä u. s. w. Ihm ist also Amun 
s. v. a. Zeus, und er bedient sich des griechischen 
Namens um den Amun zu bezeichnen, und schon der 
Ausdruck ov xaZocmr avroi Kvtyp zeigt, dass er den 
Ammon nicht meint, und einen andern als diesen nennt 
weder er, noch ein anderer Grieche Zeus, da dieses 
die allgemeine Benennung war, von der abzuweichen 
eine Bemerkung erfordert hätte, weil der Ausdruck 
sonst nicht verstanden worden wäre. Nun sagt Plu
tarch auch c. 36 Zeus, von Helios Bruder Apopis an
gegriffen, .nannte den Osiris, der ihm half, Dionysos, 
denn die Ägypter nennen das nvev.ua Zeus, dem das 
Feurige feindlich ist. Hier ist späte Deutung und Zeus 
wird als nvwpa erklärt, aber Plutarch sagt mit ‘keinem 
Worte, der Name des Zeus habe im Ägyptischen die 
Bedeutung „Hauck oder Geist", und Hr. B., verblendet 
durch den Wunsch, es möchte so mit der ägyptischen 
Mythologie sich verhalten, wie es ihm einfällt, über
legt nicht, was er für Worte vor sich hat. Plutarch 
sa”t (33)? die we^sern Priester nennen nicht nur den 
Neilos Osiris, den Typhon aber nicht das Meer, son
dern halten die ganze zeugende Feuchte für den Osiris 
und den Typhon für das der Feuchte feindliche Bren
nende. Wer das Meer Typhon, den Osiris Nil genannt

nvev.ua
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hat, wollte denn der sagen, der Name Osiris bedeute 
Nil oder Feuchtigkeit, der Name Typhon bedeute das 
Meer. Wenn er sagt c. 41 o< de Totode Totq qvatxotq 
xat rär an aGTQO^oyiaq pa^ypuTtxwv evta fiiyvwTeq, Tv- 
fpöjva pev ol’ovTui tov ykiaxbv x6ofeov}vOGigtv de tov Gelyr- 
tuxbv Myta&ut. Für Hrn. B. stünde nichts im Wege zu 
sagen, der Name des Osiris bedeute den Ägyptern 
Mond, und der Name, des Typhon Sonne, Statt dass 
von Bedeutungen ihres Wesens und nicht von der ihrer 
Namen die Rede ist. Im c. 40 heisst es: yovipoy nvevpa 
xat TQoq'tfiov /Jtowoov eivat kfyovat*  to nkyxTtxbv de xat 
dtatgeTixbv, ‘HgaxMa’ rb de dexTtxov, ^ippatva. Da haben 
wir denn den Ammon leibhaftig als nvevpu, genau in 
die Gattung einregistrirt. Doch Diodor bleibt dem Hrn. 
B. als Gewährsmann, wenn er sich auch bei Plutarch 
übereilt hat. Dieser sagt (1, 12), die Ägypter hätten1 
das nvevpu Zeus genannt, pe^egpyvevopevyq Tyc Xt^ewq und 
to nvg P*& tQPrp't'V(>p*vov' ,H<yaiGTOv bvopäoat und tov äega 
ngoauyogevGai A&tyväv. pe^egpyvevopevyq Tyq hegeoq. Fer
ner Ogiqiv pe^tgpyvevbpevov elvai zftbvvGOv. (Ja Epipha
nias 1093 sagt Tithrambo sei egpyvevopivy Hekate.) 
Wenn man dieses liest, so wird man, ohne verblendet 
zu sein, nicht glauben, dass die ägyptischen Namen der 
genannten Götter geradezu richtig in ihrer etymologi
schen Geltung angegeben seien. Doch wen Diodor 
für Zeus hielt und nach griechischem Sprachgebrauch 
dafür halten konnte, sagt er selbst c. 13, nämlich 
Ammon. Hätte er, der gerade von der Annahme, Zeus 
sei das nvevpa, der von der Feuchtigkeit genährte phy
sische Lebenshauch, wusste, was Plutarch wusste, den 
Kneph als mit seinem Namen das nvevpa bezeichnend, 
gekannt, so würde er es ebensowenig wie Plutarch ver
schwiegen haben. Was wollte aber Plutarch mit dem 
ungebornen, unsterblichen Kneph? da er von der Er
haltung der heiligen Thiere spricht, und sagt, die Be
wohner der Thebäis hätten keinen Beitrag geben wol
len wegen ihres sterblichen Kneph, so ist diese 
ganze Nachricht eine verworrene Mähre aus später 
Zeit, denn die Ägypter hielten den Ammon, die Ne'ith 
u. a. m. nicht für unsterblich, und was hätte das auch 
mit den heiligen Thieren zu schaffen gehabt, und auch 
wo Ammon oder der Widdergott unter dem Namen 
Kneph verehrt ward , ihm das Schaf für heilig, 
wie schon seine Gestalt unwiderleglich zeigt, und wie 
Porphyrins bei Eusebius (praep. zv. III, 11) angibt, mit 
der Auslegung, es sei geschehen, weil die Alten Milch 
getrunken. Die späte Mystik aber bildete aus der 
heiligen Schlange des Widdergottes, von der uns Hero- 
dot schon meldet, eine Schlange, die Kneph genannt 
ward uud als ein 0 oder als Kreis mit einem Kreuz 
dargestellt ward. Bei Eusebius (I, 10) lesen wir: die 
Schlange, als besonders geistig, von feuriger, schnel

ler Natur, die sich immer verjüngt, bis sie nach Er
füllung eines bestimmten Zeitmaasses sich in sich selbst 
auflöst, w ie Taautos in den heiligen Schriften geschrie
ben , und welches Thier nicht durch natürlichen Tod 
stirbt, sondern nur durch Gewalt getroffen , galt den 
Phönikern als aya&dq dalpwv, den Ägyptern als Kneph, 
dem sie einen Habichtskopf gegeben, wegen des ngux- 
Ttxdv desselben. Epeis, der grösste Hierophant, der 
ein Hierogrammateus war, legte das so aus: die 
Schlange mit dem Habichtskopfe ist das erste Gött
liche , sehr lieblich anzusehen; wann sie die Augen 
öffnete, erfüllte sie in ihrem erstgeborenen Bezirke Al
les mit Licht, und wann sie dieselben schloss, war es 
dunkel. Wann die Ägypter die Welt malen, so malen 
sie einen runden Kreis, lichtfarbig und feuerfarbig und 
in der Mitte die habichtsköpfige Schlange gestreckt, 
dem 0 ähnlich, sodass der Zirkel der Welt, die ver
bindende Schlange der uya&bq dalpeov ist. Dieser Nach
richt aus Philo’s Sanchuniathon fügt er das Lob die
ser Schlange, als der ewigen, ohne Theile, ohne Ent
stehung u. s. w. aus Zoroaster bei, womit auch der 
Emeph, wie bei Jamblichus (VIII, 3), wahrscheinlich 
aber falsch steht, übereinstimmt.

Daraus leuchtet ein, wie die Mähre entstehen 
konnte, die Verehrer des Knephis, welche endlich die 
Schlange Kneph hatten, gäben nichts für die Erhaltung 
sterblicher heiliger Thiere, da sie in der Schlange ein 
unsterbliches Thier hatten, denn nicht als einer That- 
sache, sondern als eines Vorgebens erwähnt Plutarch 
diese Sache. Dass aber die Schlange, die von spätem 
Mystikern zu so hohen Ehren erhoben ward, den Na
men von dem Gott erhielt, darf nicht befremden, da 
die mystische Deutung ja eben aus den heiligen Schlan
gen das Wesen des Gottes, dem sie geheiligt waren, 
als in der Schlangenform am vollkommensten bildlich 
ausgedrückt sah, und so die Schlange als die Darstel
lung des Gottes betrachtete. Übrigens nennt sogar 
Aelian (X, 31) die heilige tew, womit das Bild der 
Isis geschmückt ward, Thermuthis, und da Muth Mut
ter heisst und ein Name dei Isis war, so sehen wir 
auch hier die Schlange mit dem Namen der Gottheit, 
welcher sie zugetheilt war, entweder benannt, oder 
doch in Verbindung gebracht. Hr. B. deutet den Na
men Num als Geist und stellt a-nem-os, a-nim-us und 
sogar num-en mit einem Fragezeichen u. s. w., damit 
zusammen. Dass poq Formationssylbe sei und dass 
man den Stamm an- im Sanskrit, im Griechischen, 
Lateinischen und Deutschen findet als den Hauch, das 
Blasen, den Äthern bezeichnend , so bodenlosen Ein
fällen gegenüber bemerken zu müssen, ist nicht an
genehm.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in I<eipzig.
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DaNum als ägyptisches Wort in der Bedeutung Über
schwemmung angegeben wird, und Kneph, was Hr. B. 
selbst in Betracht zieht, ohne sich dadurch bestim
men zu lassen, auch den Beinamen Herr der Über
schwemmungen hatte, so ist Birch’s Ansicht, Num be
ziehe sich auf das Wasser, eine, welche sowol einen 
Boden hat, als auch passend. Ammon war der Gott 
der Befruchtung und Fortpflanzung, und sein Bild der 
befruchtende Widder, in der Mythologie aber kann die 
Beziehung des Wassers bei jeder Gottheit der Art her
vortreten, weil es das befruchtende Element ist, ohne 
das keine Nahrung und kein Gedeihen stattfindet. So 
sehen wir im Peloponnes Artemis und Aphrodite Ura
nia in Beziehung zum Wasser, und in Ägypten konnte 
eine so offen und nahe liegende Beziehung ebenfalls 
bei den Gottheiten, die der Befruchtung, Fortpflanzung 
und dem Gedeihen des Lebens angehörten, hervorge
hoben werden. Wenn es in der Zeit der Ptolemäer 
heisst, „Num, der auf seiner Scheibe die göttlichen 
Glieder des Osiris bildet, welcher in der grossen Halle 
des Lebens thront“, und Numra, welcher die Mütter 
bildet, die Erzeugerinnen der Götter, und ferner, wenn 
er in’der römischen Zeit der Bildner aller Menschen 
heisst, so sehen wir den Erzeuger in den über ihn ge
brauchten Ausdrücken etwas über die Einfachheit des 
Gedankens vom Leben, das sich immer fortpflanzt, 
hinausgerückt, aber doch nur in den Worten; denn der 
Sache nach ist er der das Leben durch Fortpflanzung 
erhaltende Gott.

Hat nun Hr. B. nicht den Beweis für die Trennung 
von Ammon und Knuphis als wirklich verschiedener 
Gottheiten geliefert, so wenig, als man etwa in der 
griechischen Mythologie den Apollon Lykeios und Kar- 
neios als zwei verschiedene Gottheiten in der Aufzäh
lung der Götter anführen könnte, so fehlt ihm bereits 
von acht einer. Der zweite der acht alten Götter ist 
ihm Khem, der zeugende Naturgott von PanopoliSj der 
den Beinamen Ka-mutef, „der Stier oder Gemahl’ sei
ner Mutter/4 führt. Hr. B. nennt es einen Irrthum He- 
rodot’s, dass er diesen Gott in der mendesischen Land
schaft Mendes nennt, und den Bock als dessen Dar
stellung ansieht. Der Bock ist allerdings die Darstel
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lung dieses Gottes, wie der Widder die des Ammon, 
als welcher er, wie oben angeführt worden, im Bilde 
erscheint, und überhaupt verehrte man in den heiligen 
Thieren die Götter. Wenn man nun auch die Thier- 
und Menschengestalt mischte, so folgt daraus nicht, es 
sei die blosse Thiergestalt nicht ebenso gut eine Dar
stellung des Gottes gewesen. Herodot sagt aber nicht, 
der mendesische Bock sei die Darstellung des Gottes, 
sondern dieser sei bocksbeinig und bocksköpfig. Wo
mit aber Hr. B. beweisen will, der Bockgott habe nicht 
Mendes geheissen, wie Ammon auch Num und Knuphis 
hiess, hat er nicht angeführt. Wenn ei aber sagt, um 
seine Zusammenstellungen zu rechtfertigen, „das Thier 
des mendesischen Gottes, der Bock, ist aber auch als 
Apis dem Osiris heilig,“ so hätte er wenigstens der 
Quelle, woraus er diesen wichtigen, wenn auch völlig 
unverständlichen Satz geschöpft hat, angeben sollen, 
da ein dem Osiris zugehöriger Bock Apis bisher nicht 
bekannt war. Darum will ich sie angeben, nicht als 
die Quelle, wo der Satz wirklich zu finden ist, sondern 
woraus Hr. B. seine Behauptung geschöpft hat. PIu- 
tarch 73 sagt, bei der Bestattung heiliger Thiere wür
den andere unheilige, um der Freude des Typhon, dem 
letztere gehörten, zu stören, mit in das Grab geworfen, 
am meisten bei der Bestattung des Apis, der mit weni
gen andern als dem Osiris heilig gelte, dann heisst es 
von den heiligen Thieren, oTov igtiv Tßig y.Ui xal 
xvvoxfyaloq, avrbg bAmg' ovtw öt} yap tov ev 
tqujov xaXovoi. Da Plutarch von den heiligen Stieren 
Apis und Mneuis gesprochen und auch von dem Mneuis 
gesagt, er sei dem Osiris heilig, so ist ihm Apis, wenn 
er ohne nähere Erörterung von ihm spricht, der von 
Allen sogenannte Stier. Niemand meldet von einem 
Bock Namens Apis und avtb? 6 Amg heisst der Apis 
selbst, von dem die Rede war, nämlich jener heilige 
bekannte Stier; stünde nun auch ovtm öt ydp xal roy 
xU., so wäre die Stelle dennoch, trotz dieses erklären
den Ausdrucks, unrichtig und selbst wenn aurof ge
strichen würde, müsste man zweifeln, dass Plutarch 
sich so unbeholfen ausgedrückt hätte. Entweder hat 
statt avtbg o Ajtig etwas anderes gestanden, oder 
was wahrscheinlicher ist, es ist etwas ausgefallen, was 
sich ergänzen liesse, etwa durch xal 6 ovim

denn da Herodot gesagt hatte, der Bock heisse so, 
konnte es auch nach ihm gesagt werden, wiewol sich 
auch &govtg darbietet, wie Hieronymus den Bock der 
Thmu’ften nannte, was aber weniger wahrscheinlich ist.



1126

Auf eine verschwiegene;, verdorbene Stelle unglaubliche 
und sonderbare Folgerungen bauen, verträgt sich schlecht 
mit der Vorsicht, von welcher Hr. B. mit vieler Zuver
sicht redet.

Den Gott von Papremis, welchen Herodot Ares 
nennt, erklärt Hr. B. wegen des Chemmis*  Beinamen, 
Gemahl seiner Mutter, für diesen, und sagt dann wei
terhin, das Krokodil ist Seth heilig und ebenso dem 
Gotte von Papremis, dem Chemmis. Jener ist Gemahl 
der Mutter, und dieses Thier vermischt sich gewalt- 
thätig mit der Mutter. Die Nachlässigkeit, dass das 
Krokodil statt des Nilpferdes genannt wird, mag hin
gehen, aber das lässt sich nicht als eine ansgemachte 
Sache annehmen, der Gott von Papremis sei Chemmis. 
Wenn man dem Bockgott eine Beziehung zum Wasser 
gab, aus gleichem Grunde, wie dem Ammon, dass es 
aber geschehen, wird nicht gemeldet, so hätte das 
durch das Nilpferd ausgedrückt werden können, das 
aber nicht in Chemmis und der mendesischen Mark, 
sondern nur in Papremis heilig war. Dagegen muss 
bemerkt werden, dass keinem Gott, der mit einem Thier 
in so bestimmte Verbindung gesetzt worden, dass man 
ihn als dasselbe ganz oder theilweise darstellte, ein 
anderes Thier zum Sinnbild der nämlichen Idee, die 
er selbst in seiner Mischgestalt ausdrückt, bei den 
Ägyptern bekommen hat. Doch Hr. B. nimmt ja das 
Nilpferd als Bild der Unverschämtheit, aber diese ist 
eine seichte Dichtung nm das dem Typhon zugehörige 
Thier, das diesem, als er noch Gott des Hundsterns 
in guter und böser Eigenschaft war, wegen der Nil- 
überschwernmung, ebenso wie das Krokodil angehörte, 
verhasst darzustellen, was allein in Papremis geschah. 
Sagt doch Clemens der Alexandriner auch von dem 
Krokodil, es sei ein Bild der Unverschämtheit; aber 
von seiner gewaltthätigen Vermischung mit der Mutter 
wird nichts gemeldet. Hätte man die Zeugung des 
Jahressegens so dargestellt, dass der Bockgott sie mit 
der grossen Mutter Natur bewirke, so wäre der Brauch 
der von Herodot beschriebenen Prügelscene, indem die 
einen den Gott zur Mutter bringen wollten, die andern 
aber abwehrten, eine wunderliche Erscheinung sein, 
indem ja alle den Jahressegen wünschen mussten, und 
die Naturreligion keine Prügelscene wegen Zeugungs
unverschämtheiten dichtet. Zu veimuthen steht also, dass, 
trotz der gewünschten Zeugung des sogenannten Ares, der 
Mutter etwas Trauriges widerfahren musste, was man 
durch jene Prügelei abzuwehren suchte, bis der Gott, 
der nun einmal um des Jahressegens willen zeugen 
musste, siegreich zu der Mutter kam. Will man rathen, 
so- würde ein solches Verhältniss nicht undenkbar sein 
bei Typhon, ehe er ganz und gar als schlimm ange
sehen ward, weil man ihm die gute Seite seines We
sens nahm und dem Anubis übertrug, der als Hunds- 
k°pf auch Todtengenius ist unter dem Namen Siu-mu- 
tef, Stern seiner Mutter. Der Hundsstern als Stern sei

ner Mutter, bezieht sich gleich dem grünen Widde 
mit den Ammonsfedern und der goldenen Sphäre als 
Bild der Mumiendeckel auf das Leben, auf die Nicht
vernichtung durch den Tod, und da der Hundsstern 
durch die Nilüberschwemmung mit seiner Mutter, die 
in der Sage von Nephthys seine Pflegerin heisst, als 
welche ihn, den Sohn ihres Gatten Osiris, angenom
men, zeugt, so konnte er, wie er Stern seiner Mutter 
war, auch Gemahl seiner Mutter sein. Dass Typhon 
einst als Gott in anderm Sinne verehrt worden sei, als 
wofür er später galt, zeigen die in alter Zeit ihm in 
den Hundstagen dargebrachten Opfer, durch welche 
bewiesen ist, dass er der Gott des Hundssterns war, 
was auch sein Name Seth anzeigt, sowie dass alles 
Brandfarbige typhonisch war, das feuerfarbige Gold 
nipht ausgeschlossen, welches daher, wie Plutarch (30) 
meldet, bei den Opfern des Sonnengottes entfernt ward 
bei denen man auch den Esel, das röthliche typhoni- 
sche Thier, verachtete, weil man von der Sonne mildes 
Gedeihen, nicht typhonischen Brand erflehte. War nun 
Typhon in alter Zeit ein Gott, der äusser dem verderb
lichen Brande auch den Segen der Nilüberschwemmung 
brachte, wie die ihm geweihten Nilthiere Krokodil und 
Nilpferd es als Sinnbilder bezeichnen, so konnte er, der 
böse und gut zugleich war, wenn er nahte, gefürchtet 
und wegen des Segens auch gewünscht werden, sodass 
um beides zu bezeichnen, die einen ihn abwehren, die 
andern seine Ankunft zum Behufe der Zeugung beför
dern konnten in bildlicher Darstellung des Festge
brauchs. Durch diese Hypothese lässt sich der Ritus 
und das Sinnbild, nämlich das Nilpferd erklären, das 
dem Bockgott nicht ohne triftigen Beweis zugeschrie
ben werden darf, aber freilich, es ist nur Hypothese, 
denn Niemand hat überliefert, wer der Gott zu Papre
mis gewesen sei. Chemmis oder Mendes aber und 
Ammon sind zwar zwei Gottheiten, aber sie bezeich
nen nur eine Idee, die blos durch die verschiedene 
Wahl zweier Sinnbilder von völlig gleicher Bedeutung. 
In den Ammonsbildern, welche äusser den Widderhör
nern auch die Bockshörner haben, sehen wir sogar 
eine Vermischung beider. Die Verehrung des mende
sischen Bocks soll sogar erst unter der zweiten Dyna
stie der Thiniten eingeführt worden sein, und wenn die 
Mendesier es allein waren, die ihn unter die acht al
ten Götter rechneten, so wird es eben für uns zweifel
haft bleiben, ob er unter die acht alten Götter gehörte. 
Die dritte Gottheit dieser Reihe, Buto, wird von Hero
dot bezeugt. Hr. B. sagt über dieselbe: „Vielleicht ver
hält sich der Name auch zu Mut, wie Sebennytis zu 
Semmuth, alsdann ist Buto nichts als Mut.“ Dass Ja
blonski diese Bemerkung machte, welche Hr. B. sich 
angeeignet hat, war in der Ordnung, doch gegenwärtig 
beweist man durch Buchstabenwechsel im Inlaut nicht 
Buchstabenwechsel im Anlaut. Historisch und kritisch 
aber ist dieses Deuten des Namens der Buto nicht'.
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Haben wir doch die Städte Busiris und Bubastis und 
die Sylbe Bu ist in letzterem Namen ohne Zweifel die 
Bezeichnung, wodurch Bubastos zur Stadt oder Woh
nung der Bastis (Pascht) erklärt wird, und Busiris ist 
aller Wahrscheinlichkeit nach aus Bu-Ysiris zusammen
gezogen, als Benennung der Stadt des Osiris, Ebenso 
kann Buto in Bn-to zerfallen und Stadt oder Wohnung 
der To bezeichnen. Freilich begegnet uns dieser Name 
nicht und er könnte auch mit einem Vocal unbefangen 
haben, oder in t (d. i. die) und o zerfallen. Wer eine 
leichtsinnige Conjectur machen wollte, könnte t und an 
zusammensetzen, sodass Bu-t-au die Stadt der Kuh 
hiesse, und Buto eine Isis würde. Doch wir haben 
uns vor leichtfertigen Deutungen dieses Namens zu hü
ten und können es auf sich beruhen lassen, woher er 
stamme. Was Hr. B. über diese Göttin sagt, gibt gar 
keine Aufklärung, wenn er sie aber mit Khem in Ver
bindung bringt, weil ihr Pflegling Horos auf der Insel 
Chemmis in ihrer Nähe sich befand, so ist ein solches 
Erfinden von mythologischen Thatsachen allzu unbe
sonnen. Chemmis bedeutet die schwarze, Ägypten 
hiess ebenfalls das schwarze Land, Osiris war schwarz, 
und es wird damit die Fruchtbarkeit des schwarzen 
Bodens gemeint, sowie alles Brandfarbige in Ägypten 
der Fruchtbarkeit entgegensteht. Horos ist der Ge
wächssegen, welchen die Erde hervorbringt, wenn er 
zur Zeit der Winterwende hervorgekeimt ist, als Kind, 
das schwach auf den Füssen ist und durch den Finger 
im Mund die Geberde des Säugens macht, Harpokra- 
tes genannt, als herangewachsener Segen Arueris, 
d. i. der starke Horos genannt. Dass die Auslegung 
in Beziehung der Sonne zu dem Gewächssegen, der 
allerdings ein Kind der Sonne ist, wie er das Kintl der 
Erde ist, ihn sogar zum Sonnengotte machte, ist den 
natürlichen Verhältnissen entgegen und eine falsche 
auf die irrig aufgefassten Beziehungen gegründete Deu
tung. Wo soll nun der Gewächssegen eine bessere 
Stätte finden, als auf dem schwarzen Boden, auf der 
wassergetränkten Chemmis? Was berechtigt, weil 
der Bockgott auch der schwarze heisst, Chemmis zur 
Insel desselben zu machen, zumal da ganz Ägypten 
mit gleichem Rechte das Land Khem hätte heissen 
können? Das heisst nicht, ägyptische Mythologie er
klären, sondern oberflächliche, bodenlose Einfälle für 
Thatsachen ausgeben, womit nichts gewonnen wird.

Als sechsten Gott nennt Hr. B. den Ptah (Phthas) 
zu Memphis (die vierte Gottheit Knaph ist keine be
sondere, die fünfte Seti ist so willkürlich hierher be
stellt, dass ich es nicht der Mühe werth halte, darüber 
zu sprechen). Die seichten Spitzfindigkeiten hatten 
bestimmt, Phthas sei aus einem Ei entstanden, wel
ches aus Kneph’s Munde kam? und Hr. B. bemerkt, 
da es von Phthas heisse in einer Inschrift des Rames- 
seion, „der sein Ei im Himmel bewegt,“ so hätten die 

Neuplatoniker dieses Ei nicht gelegt. Dass diese es 
nicht gelegt, mag wahr sein, denn leider legten sie 
keine Eier, wodurch sie ihren Mitmenschen auf eine 
nahrhafte Weise nützlich geworden wären, sondern 
wirrten Seichtigkeiten zu sogenanntem Tiefsinn zusam
men, aber dass es aus Kneph’s Munde gegangen und 
Ptah daraus gekrochen sei, ist als altägyptische Idee 
nicht nachgewiesen. Hr. B. würde sich ein Verdienst 
erworben haben, wenn es ihm gelungen wäre, besag
tes Ei aufzuklopfen und den Dotter chemisch zu unter
suchen, denn wenn Ptah sein Ei im Himmel wälzt, so 
ist er vielleicht gar nicht herausgeschlüpft, weil es 
sonst leer wäre, sondern er wälzt vielleicht etwas im 
Himmel, was bildlich als Ei bezeichnet wird. Was 
man bis in die römische Zeit hinein aus dem Ptah ge
macht hat durch Zusammenklitterungen von Beziehun
gen, die man ihm gab, geht die alte Zeit nichts an, 
und vor Allem müssten wir wissen, ob er wirklich ein 
einheimischer ägyptischer Gott gewesen, wogegen sich 
gewichtige Bedenken zeigen. Er wich in der Bildung 
von den ägyptischen Göttern ab und hat einen Namen, 
den man aus dem Ägyptischen, so weit es bekannt 
ist, nicht erklären kann, wogegen die höchste Wahr
scheinlichkeit ist, er sei eins mit dem der phönikischen 
Patäken. Sein Heiligthum zu Memphis besuchte Hero- 
dot und fand sein Bild als das eines Patäken, und er
zählt, seine Kinder, die Kabeiren, seien wie er gebil
det, in ihr Heiligthum aber dürfe man nicht gehen. 
Bieten die Denkmäler auch neben dem Patäken- 
bild andere Formen dar, so müssen wir doch gel
ten lassen, dass der Cult zu Memphis wirklich den 
Patäken als den eigentlichen Gott, den die Griechen 
Hephästos nannten, anging. Wäre Name und Bildung 
ägyptisch, so möchte man glauben, die Phöniker hät
ten die Patäken von den Ägyptern entlehnt, da das 
Verhältniss aber umgekehrt ist, so lässt sich der Gott 
in Memphis nicht anders als von den Phönikem ent
lehnt’ oder durch einen phönikischen Bestandtheil in 
Ägypten angesiedelt betrachten. Nimmt man dazu, dass 
auch Khunsu (Chon), der sogenannte Herakles Ägyp
tens, patäkenartig erscheint, dieser aber durch eine 
Ähnlichkeit mit dem tyrischen Sonnengott ebenso, wie 
dieser, den Griechen als Herakles erschienen sein muss, 
so fühlt man sich versucht, auch den Chon als phöni
kischen Bestandtheil der ägyptisc^e“ Mythologie anzu
sehen, denn sonst möchte man zweifeln, dass er patä
kenartig dargestellt worden wäre. (Doch diese Bildung 
kann täuschen, denn er kann damit als Kind darge
stellt sein. Semphukrates, was Eratosthenes durch 
Herakles, Harpokrates übersetzt, heisst doch nur Sem 
das Kind und keineswegs Sem, Harpokrates, und dürfte, 
insofern Sem Herakles ist, diesen als Kind bezeich
nen. Dass aber Eratosthenes über den Gehalt des Na
mens irrig berichtet sein oder selbst irren konnte, ist 
leicht möglich gewesen.) Aber äusser in Patäkenge-
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stalt wird Phthas anch in anderer menschlicher Gestalt 
gefunden, mit dem Nilmesser in der Hand, eine Qlocke 
geht auf dem Rücken oben aus dem enganschliessen
den Gewände, und Ma, die Gerechtigkeit oder Wahr
heit, findet sich mit ihm in Verbindung, wie er auch 
auf der Elle steht. Wie seltsam es uns auch vorkom
men mag, den Gott, der in seinem gefeierten Tempel 
zu Memphis als Patäke verehrt ward und als solcher 
den Namen führt, in andrer Gestalt zu finden, so sind 
wir doch nicht berechtigt, einen Zweifel in die Rich
tigkeit dieser Bildung zu setzen. Was aber bewog die 
Griechen, den Hephästos in ihm zu sehen? Ihr He
phästos war kein Patäke, und von Phthas wird uns 
nichts angegeben, was auf einen Gott des leuers, wie 
es jener war, hindeutet. Wahrscheinlich, weil die 
Griechen die Patäken für Kabeiren hielten, wie sie ja 
Herodot geradezu nennt, und diese Söhne des Hephä
stos hiessen, galt ihnen auch Phthas als ein Vater ver
meinter Kabeiren, für einen dem Griechischen gleichen 
Gott. Die Phöniker hatten sieben Patäken, heisst es, 
Söhne Sydyks, zu denen Esmun, d.i. der Achte, kam, 
den man mit Asklepios verglich, der aber jenen nicht 
ursprünglich völlig gleich stand, weil man sonst nicht 
sieben gezählt hätte, und diese Patäken führten sie auf 
ihren Schiffen als Schutzgottheiten mit sich herum. 
Mehre Feuergötter oder Götter der Kunst als Schutz
gottheiten der Schifffahrt anzunehmen, ist ein Gedanke, 
welcher sich sehr wenig empfiehlt, und dass die Werk
meister und Künstler der Feuerarbeit als Zwerge dar
gestellt worden wären, ist nicht zu erweisen weder für 
Griechen noch für Phöniker. Der semitische Name 
der Patäken bedeutet, wenn wir den semitischen Wort
stamm nicht als unpassend verwerfen wollen, Eröffner, 
sodass es sich fragt, was denn der Patäke der Ptah 
eröffnete, und warum die Patäken die kleine Gestalt 
hatten, woneben sich aber auch eine andere findet. 
Die Sonne eröffnet täglich den Himmel, dessen Thore 
bildlich am Abend wieder geschlossen werden,*  der 
Tag aber ist in dem grossen Zeiträume nur ein kleiner 
Bestandtheil, ein kleines Kind, und da die Woche, die 
bei den Semiten alt ist, sieben Tage umfasst, so gibt 
es sieben dieser Kinder. Die Zeit aber ist in ihrer 
Einrichtung eine feste, unwandelbare, deren Ordnung 
nie gestört wird, darum sind die sieben Kinder, welche 
die Woche bilden, Söhne Sydyks oder Zadyk’s des 
Gerechten, wie bei den Griechen die Horen Töchter 
der Themis, d. i. der gesetzlichen Ordnung sind, und 
darum ist Ptah, der Vater der Patäken, mit dem Nil
messer, dem Bilde der Beständigkeit, versehen, steht 
mit Ma, der Wahrheit und Gerechtigkeit, in Verbin
dung, wie mit der Elle, dem richtigen Maasse. Die 
Tage der Woche, sobald sie göttlicher Natur sind, d.h. 
sobald man sieben Götter der sieben Wochentage an

betet, können den Menschen schützen und sind geeig
net, zum Schutz auf Schiffen mitgeführt zu werden.

Lässt man diese Erklärung gelten, dass Phthas 
der Sonnengott sei, dessen Kinder die Tage sind, dann 
vermag man Alles, was ihn betrifft, zu erklären. Sonne 
und Mond wurden mit dem Ei verglichen, denn es 
heisst von Ptah, er bewege das Ei der Sonne und des 
Mondes, und man braucht nicht zu bodenloser Mystik 
seine Zuflucht zu nehmen, um das Ei des weltschaffen
den Ptah zu erklären, das aus Kneph’s Munde kam 
und von neuplatonischen Gehirnen mit scholastischer 
Erhitzung bebrütet ward. Es erklärt sich dann leicht, 
warum Hephästos, nach Andern aber Helios zuerst in 
Ägypten geherrscht haben soll, wie Diodor (1,13) sagt, 
und warum Rhampsinit bei Herodot (2, 121) dem von 
ihm erbauten Vorhof am Phthastempel zu Memphis 
zwei Säulen gegenüber setzte, deren eine als Sommer 
angebetet ward, die andere als Winter aber nichts Gu
tes erfuhr, denn er ist es als Sonnengott, dem die Jah
reszeiten, gleich den Tagen gehören: Apis war in Ver
bindung mit dem Phthastempel, und der ihm genau 
entspreshende JVIneuis m Heliopolis in Verbindung mit 
dem Tempel des Sonnengottes. Zwar meint Hr. B., 
was auch Andere gemeint haben, Apis sei der Mond
stier und gehöre dem Osiris, er sei das Bild der 25 
jährigen Periode, aber er beweist es nicht, wie Andere 
es auch nicht bewiesen haben. Wenn man keine Rück
sicht auf die Zeit nimmt, wann zuerst der Apisperiode 
gedacht wird, dann kann man freilich auch einen 
Mondstier aus ihm machen und ihn zu einem blossen 
Bilde desselben, besonders wenn man das Wesent
lichste, was über den Apis gemeldet wird, übersieht. 
Wesentlicheres aber gibt es nichts in der Mythologie 
zur Bestimmung, als die heiligen Gebräuche, denn sie 
schliessen sich genau an die Idee dessen an, welcher 
verehrt wird. Der Ritus nun, welcher uns belehrt, 
dass Apis, wie es auch der Stier in Griechenland war, 
das Sinnbild der Befruchtung gewesen, wird von Dio
dor (1, 85) überliefert, welcher erzählt, dass die Frauen, 
wenn ein neuer Apis gefunden Worden, ihn während 
der vierzig Tage, an welchen er in der Stadt des Nei- 
los gefüttert wird, sehen dürfen, wobei sie sich vor 
ihn stellen, ihre Kleider aufheben und ihm ihre Scham 
zeigen. Dieser derbnatürliche Ritus kann keinen an
dern Sinn enthalten, als dass Apis ein Sinnbild der 
Befruchtung und Fortpflanzung war, indem ein solcher 
Brauch sonst verhöhnend gewesen wäre und sicher 
nicht hätte stattfinden dürfen. Freilich hat meines 
Wissens Niemand auf denselben Rücksicht nehmen 
mögen, um den Apis zu erklären, sondern er sollte 
der Mondstier sein, weil er den Mondfleck an der Seite 
hatte.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in IiCipzig.
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Herodot, welcher in Memphis war und ein treuer Be
richterstatter ist, wusste noch nichts von dem Mond
flecke, der ja doch im Fall er Mondstier gewesen, für 
das Wichtigste hätte gelten müssen, sondern erst Pli
nius meldet davon. Von der Apisperiode aber erfah
ren wir durch Plutarch (56), Apis habe 5 mal 5 Jahre 
zu leben , und in den Ptolemäischen Handtafeln findet 
sich eine 25jährige Periode der Philippischen Aera, 
welche Ideler erklärt hat. In der späten Angabe der 
Hermesschriften, welche ihre Zahl auf 36,525 bestimmt, 
ist sie auch gebraucht, da diese Zahl sich aus der 25- 
fachen Hundssternperiode ergibt, und bei Synkellos 
kommt die Zeit der dreissig Dynastien auf dieselbe Zahl 
heraus. Dass der Apis dem Osiris gehört habe, hat 
noch Niemand auch nur wahrscheinlich gemacht, und 
von einem Beweise dieser ganz willkürlichen Annahme 
ist nie die Rede gewesen, sondern man hat es, als 
bedürfe es gar keines Beweises, vorausgesetzt. Schon 
die Verbindung des Apis mit dem Phthastempel hätte 
solche Willkür verhindern sollen, denn wäre er das 
Thier des Osiris gewesen, so wäre es eine seltsame 
Laune gewesen, ihn nicht mit dem Isistempel in Ge
meinschaft zu setzen, wofür es freilich der scholasti
schen Willkür an einer Erklärung nicht fehlen kann, 
da sie ihre seichten Spitzfindigkeiten an die Stelle der 
natürlichen Dinge und ihre Träume an die Stelle der 
Thatsachen setzt. Auch der Umstand, dass Osiris nie 
etwas von dem Stier an sich hat, während doch seine 
Gattin Isis auch das Kuhhaupt hatte, dass die Kuh um 
der Isis willen durchaus heilig war und nicht getödtet 
werden durfte, während die schwarzen Stiere nicht 
dem Osiris, sondern dem Apis heilig waren, die rothen 
aber geschlachtet werden durften, zeigt, dass der Apis 
und Mneuis nicht das Sinnbild des allgemein verehr
ten Osiris sein konnten. Was hätte ferner der Käfer 
an der Zunge bei dem Mondstier zu bedeuten, da es 
an jeder Erklärung fehlt, welche denselben init dem 
Monde in Verbindung bringen könnte, während sich 
für eine Verbindung mit der Sonne mehre Anknüpfungs
punkte zeigen. Wenn übrigens Hr. B. einen Werth 
darauf legte, dass Manetho bemerkt hatte, derMende- 
sische Bock sei unter der zweiten Thinitischen Dyna

stie eingeführt worden, so ist für ihn der gleiche Werth 
auf die damit verbundene Angabe zu legen, unter dem
selben Könige Kaiechos seien die Stiere Apis in Mem
phis und Mneuis in Heliopolis eingeführt worden, wor
aus wenigstens erhellt, dass die Überlieferung beide 
Stiere zusammenfasste, was schliessen lässt, dass sie 
derselben als gleich galten. Dass übrigens einmal Phö- 
niker sogar in Memphis geherrscht haben und dass 
man in Heliopolis arabischen Sonnencult vermuthen 
dürfe, will ich nicht zu einer weitern Argumentation 
gebrauchen, da verworrene historische Nachrichten der 
Mythologie zu keiner guten Stütze dienen.

Lassen wir die Hypothese vom Phthas, denn mehr 
als eine Hypothese vermag man nicht über ihn aufzu- 
stellen, so bleibt wenigstens so viel fest stehen, dass 
der Apis mit ihm in Verbindung stand als ein Sinnbild 
der Befruchtung, und dass man kein Recht hat. die 
späteren Klügeleien über diesen Stier als die Erklärung 
seiner wahren Bedeutung anzusehen. Hr. B. baut aber 
so fest darauf, dass er die Ableitung des Namens Sa- 
rapis von Osir-apis, als sei dieser seltsam erfundene 
Gott, der sein Dasein einem seichten Etymologisiren 
verdankt, ein Gott der Unterwelt gewesen, dessen Name 
bei der Einführung des segensreichen Hades-Pluton auf 
diesen übergegangen sei. Wie der Name Sarapis oder 
Serapis aus Osir-apis, welcher Name jedoch nicht nach
gewiesen werden kann, habe entstehen können, erklärt 
Hr. B. nicht. Die Annahme, Sarapis sei ein ägypti
scher Gott gewesen, an dessen Stelle der «mechische 
getreten, beruht auf des Tacitus Angabe, da, wo der 
Tempel des griechischen Gottes erbaut worden, an 
dem Rbakotis genannten Orte, habe schon vorher ein 
Tempel des Sarapis und der Isis gestanden, und auf 
der Angabe, Manetho habe, über den fremden Gott 
befragt, erklärt, derselbe sei Sarapis. Auf eine solche 
Grundlage hin lässt sich wahrlich nicht bauen, denn 
dass man den Serapis alteinheimisch machen wollte, 
ist so natürlich, dass es sich gar nicht anders erwar
ten lässt, und die Unterstützung dieser Ansicht durch 
eine eben so unglaubliche als unerwiesene Etymologie 
führt zu gar nichts. Wer etwas beweisen will, zeige, 
dass es einen Gott Sarapis vor der Einführung des 
Hades-Pluton in Ägypten gab. d. h. er weise den Na
men vor den Ptolemäern nach, oder unterstütze die 
lächerliche Etymologie von Osir-apis zum wenigsten 
durch die Nachweisung dieser Zusammensetzung. Wer 
aber das nicht thun will, der spreche nicht von histo
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rischem Verfahren und eben so wenig von Kritik, son
dern von tieferer Philosophie, welche die Dinge als 
nothwendig erkennt und das Nothwendig-Erkannte durch 
ihre unwiderstehlichen Formeln in das Wirkliche ver
wandelt.

Die siebente Gottheit dieser acht alten ist nach 
Hrn. B. Neith, und die alte Erklärung ihres Namens 
„ich kam von mir selbst“ ist ihm sehr willkommen, 
denn „insofern der Weltschöpfer ursprünglich auch als 
minister oder ministra, Organ des Gottes, gedacht wird, 
ist die weibliche Darstellung dieses Princips sehr na
türlich. Dies ist Neith. Sie ist wieder dasselbe Schö- 
pfungsprincip, aber als das empfangende, weiblich ge
fasst. ££ Die Inschrift zu Sais führt H. B. an, ohne an 
dem Schleier Anstoss zu nehmen, obgleich starker 
Verdacht vorhanden ist, dass er aus Athen entwendet 
sei, sodass Proklos zum Timäos allerdings den Ver
dacht etwas beseitigt, indem er den Peplos weglässt 
und den Chiton dafür setzt, was blos lächerlich ist, 
denn wenn eine Göttin nicht durch den Schleier ver
hüllt ist, kann man sie sehen, und was Untersuchun
gen, die durch das Aul heben des Chiton bewerstelligt 
werden, zur bessern Erkennung der Gottheit dienen 
sollen, ist nicht einzusehen, wenn man auch von dem 
unanständigen Beginnen absieht. Vor Plutarch und 
Clemens dem Alexandriner erzählt uns Niemand von 
der Inschrift, die durch frühere Angaben bekannt wor
den wäre, da sie wichtig genug lautete, wenn sie nicht 
eine späte Entstehung gehabt hätte, und auf keinen 
Fall kann sie irgend zu einem Beweise über das We
sen der Neith dienen. Da Hr. B. nur das in Betracht 
zieht, was seinen Ansichten dient, so hat er das sehr 
wichtige Fest der Neith, welches Herodot (2, 62) be
schreibt, und zwar als ein allgemein ägyptisches, nicht 
zur Erklärung herbeizuholen. Es ist ein Nachtfest und 
es wurden viele Lampen rund um die Häuser in freier 
Luft angezündet, welche die ganze Nacht durch brann
ten; die Lampen aber waren Gefässe voll Salz und 
Öl, worauf der Docht schwamm, und das Fest führte 
den Namen: das Fest der brennenden Lampen. Die 
Ägypter, welche nicht nach Sais kommen konnten, 
zündeten zu Hause die Lampen an, sodass ganz Ägyp
ten in jener Nacht erleuchtet war, und Herodot hörte 
über diesen ganzen Brauch eine heilige Sage, welche 
er aber nicht mitgetheilt hat. Auch der lempel der 
Göttin zu Sais war tv vnalOqm , wie Clemens der Ale
xandriner bemerkt j was vielleicht nicht ohne Bedeutung 
war, da ihm ein Gedanke zu Grunde liegen könnte, 
wie der des Lampenanzündens im Freien. Vielleicht 
war das Lampenfest die Veranlassung, dass die Grie
chen ihre durch den Fackellauf verehrte Feuer-Athene 
in der Neith erblickten, wiewol sie auch in der Neith- 
Anuke mit Bogen und Pfeilen ihre kriegerische Athene 
hätten erblicken können, doch steht dem entgegen, dass 
Neith-Anuke nicht in Sais nachzuweisen ist. Sollte 

nun diese Zusammensetzung späteren Ursprungs sein, 
so ist freilich wenig darauf zu geben, und Neith konnte 
mit Anuke zusammengestellt werden nach Ideen, die 
wir nicht zu errathen vermögen, vielleicht aber ist die 
griechische Inschrift bei den Katarakten, welche lau
tet: „Anukis, die auchHestia isti£, nicht zu verachten, 
und bezeichnet etwas von dem wirklichen Wesen der 
Anuke, woraus sich die Zusammenstellung mit Neith, 
der Göttin des Lampenfestes, erklären liesse. Eine 
Hestia ist nicht wohl ohne Feuer zu denken, obwol 
wir nicht berechtigt sind zu behaupten, eine andere 
Göttin, als eine Feuergöttin, habe nicht mitHestia ver
glichen werden können, wäre sie aber eine Göttin ge
wesen, die Beziehung zum Feuer hatte, so hätte man 
darin den Punkt zur Vereinigung mit der Göttin des 
Lampenfestes, und die Pfeile könnten das Bild der 
Strahlen sein. Neith wird die Mutter des Helios ge
nannt, und Hephästos heisst Vater des Helios, was 
man so auslegen könnte, es stamme die Sonne vom 
Feuer, wegen ihrer feurigen Natur, aber dass Phthas 
wirklich als Feuergott gegolten habe, der bei Tag und 
bei Nacht leuchtet, wie es heisst,- ist nicht zu erwei
sen. Die Verbindung des Isis-Osirisdienstes mit dem 
Tempel zu Sais und die Heiligkeit des Schafes zu Sais 
wie zu Thebä, welche Strabo und Clemens der Ale
xandriner melden, geben uns keinen Aufschluss, weil 
wir mehr von der Neith wissen müssten, um zu be
greifen, warum das Schaf und der Osirisdienst mit ihr 
in Verbindung waren. Ob man mit Hrn. B.’s weltschaf
fendem, empfangendem Principe das, was zu erklären 
vorliegt, wirklich erklären könne, mag unerörtert bleibe11* 

Nachdem Helios, Ra, als achte Gottheit aufge
stellt ist, sagt Hr. B., er glaube, dass eigentlich statt 
der 8 Götter zwölf gewesen seien, und sucht die Zahl 
der 8 auf 10 zu bringen , in der Meinung? die 2 an
dern hätten sich im Laufe der Zeit in die zweite Ord
nung verloren. So gut wie zwei sich in diese Ord
nung verloren, konnte es auch mit mehren geschehen, 
und wenn man dieses Verfahren im Erklären wollte 
gelten lassen, wäre jede Scheidung in verschiedene 
Ordnungen unmöglich. Wenn aber eine alte Ordnung 
von acht angenommen wurde, wie es geschehen ist, 
so lag dieser Annahme irgend eine Ansicht oder irgend 
eine Thatsache zu Grunde, denn nichts berechtigt uns, 
an der Annahme einer solchen Zahl als auf einem ge
dachten oder wirklichen Verhältniss begründet zu zwei
feln, u,id es ist ein ganz willkürliches Spiel mit der 
historischen Überlieferung, die ältern Götter ebenfalls 
zuzwölf anzugeben, so lange man die drei Götterkreise 
selbst als gültig anerkennt.

Die zweite Ordnung ist für Hrn. B. das Kabiren- 
oder Werkzeugartige, und er glaubt, wenn er die 
Zwölfzahl so nachweise, dass die Abstammung jedes 
dieser Götter von einem der ersten Ordnung und der 
innere Zusammenhang aller klar vor Augen liege, sd 
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habe er diesen Kreis sicher aufgestellt. Die hohle Re
densart vom Kabiren- oder Werkzeugartigen will ich 
als eine leidige Spielerei mit Worten übergehen und 
zugeben, wenn die zwölf von Hrn. B. aufgestellten 
Götter von den acht alten angeblich herstammen, so 
habe er den Kreis hergestellt. Dass dies nicht zuge
geben werden dürfe, lässt sich so leicht darthun, dass 
es nur weniger Worte bedarf, die aber bei Hrn. B.’s 
Verfahren nicht nöthig sind. Angebliche Abstammung 
ist für ihn das Fundament dieses Kreises, und mit der 
Gottheit, die er als die fünfte aufstellt, beginnen die? 
welche er als Helioskinder bezeichnet, allein diese dür
fen nach seiner Begründung des zweiten Kreises nicht 
als in denselben gehörig gelten, denn Helios, den er 
willkürlich in den ersten Kreis gesetzt hat, muss in 
diesem stehen, wo dann seine Kinder keinen Raum 
finden können. Wenn es genügt, dass eine Gott
heit einmal Sohn oder Tochter einer andern heisst, 
ohne Rücksicht darauf, ob das absolut oder beziehungs
weise geschehen, und wer darauf hin einen Götterkreis 
baut, und ihn so sicher begründet ansieht, als Hr. B. 
den zweiten von ihm aufgestellten, hat kein Recht, 
den Helios, den Sohn der Neith, in den ersten Kreis 
zu setzen, wohin er sogar des Helios Tochter Seti, die 
nach seinem Grundsatz nicht einmal in den zweiten 
kommen könnte, gesetzt hat. Mag Hr. B. daher mit 
seinen Forschungen immerhinn sehr wichtig thun und 
es in ein helles Licht zu setzen suchen, dass er mit 
Besonnenheit und Umsicht historisch und kritisch ver
fahre, so ergibt -doch der mythologische Theil seiner 
Arbeit nur allzuhäufig den Beweis, dass ihn statt der 
Kritik vorgefasste Meinungen und Einfälle geleitet ha
ben. Ohne daher über den zweiten gegen das eigene 
als gültig aufgestellte Princip willkürlich zusammenge
setzten Kreis als solchen Worte zu verlieren, mögen 
nur wenige Bemerkungen darthun, wie wenig die Be
stimmungen des Hrn. B. das umfassen und sich an das 
halten, was mythologisch vorliegt. Ihoth, y}dus Kneph- 
kind“ wird als in Verbindung mit dem Monde darge
stellt, der Kynoskephalen wird erwähnt, er soll als 
Herr von Schmun, Hermopolis, Esmun sein, aber wer 
er denn eigentlich sei, weiss man nicht, und der Hund, 
der wichtiger sein könnte, als der Hundsaffe, wird gar 
nicht erwähnt, dass aber der Hund mit Thoth in der 
engsten Verbindung stand, zeigt Plutarch (11), wo zur 
Vertheidigung der Fabeln und Darstellungen im ägyp
tischen Mythus, als einen vernünftigen Sinn enthaltend, 
gesagt wird oi m x.r. X.
Nimmt man den Hund und den Hundsaffen als durch 
seinen Kopf das gleiche Sinnbild darstellend, verbin
det damit, dass der erste Monat den Namen des Thoth 
führte, und dass ihre Hundssternperiode auf den Auf
gang des Hundssterns am ersten Thoth gegründet war, 
dann wird man in dem Gotte des Hundes und des 
Hundsaffen den Gott des Hundssternes zu erblicken 

sich gedrungen fühlen. Die wichtigste höhere Kennt- 
niss der alten Ägypter war die Astronomie, und nichts 
war für sie bedeutender, als der die Nilüberschwem
mung bringende Hundsstern, sodass jene Kenntniss an 
diesen geknüpft werden konnte. In Thoth bildete sich 
nun diese wissenschaftliche Seite aus, und er ward 
der Schreiber, der Weise, während der eigentliche 
materielle Theil, um mich so auszudrücken, dem an
dern Hundsgotte, dem Anubis blieb, welcher aber eben 
wie Thoth der nämliche Hundsstern war. Der Mond 
ist für die Zeitrechnung und das Jahr ein unerlässli
ches Maas und Thoth musste daher, als ihm die Zeit
rechnung zugefallen war, mit diesem in eine Verbin
dung kommen, wie wir sie ausgedrückt finden, er selbst 
aber war durchaus nicht der Gott des Mondes. Ob 
man ihn als Mondgott zu irgend einer Zeit wirklich 
angesehen habe, lässt sich nicht genau ermitteln, doch 
ist es nicht sehr wahrscheinlich. In dem Ibis, den 
man ihm zum Sinnbild gab, könnte man Thoth’s Be
ziehung zum Monde vermuthen, da ihn Aelian (2, 38) 
isqu atkr,vriq nennt, weil er seine Eier in so viel 
Tagen ausbrütet, als der Mond wächst und abnimmt; 
und auch Andere melden von der Beziehung des Ibis 
auf den Mond, dennoch muss man es dahingestellt 
sein lassen, ob der Ibis die Beziehung des Thoth zum 
Monde bezeichne. Dass er auf einem Denkmal in Nu
bien Kneph’s Sohn heisst, beweist nichts, wenn auch 
die Benennung nicht aus später Zeit sein sollte, denn 
wir wissen nicht, wie diese Benennung gemeint sei. 
So findet sich Chon (Herakles), der nach Herodot 
wirklich in den zweiten Kreis gehörte, auf einem Denk
male Ammon’s ältester Sohn genannt, und doch ist er 
es, der nicht von Ammon erzeugt ward, sondern die
sem die Zeugekraft weckt, denn jährlich wird ein Wid
der geschlachtet und dessen frisches Fell dem Ammon 
umgethan, wobei Chon’s Bild ihm gezeigt wird, d. h. 
er soll ein neuer, frischer, zeugender Widder sein, 
den die Sonne, die Erweckerin des Zeugetriebs, zur 
Zeugung reizt.

Bubastis, welche die den Ptah Liebende, die Her
rin von Memphis heist, ist Hrn. B. ein Ptahkind, und 
damit ist ihm die Sache abgethan. Ob die Angabe, 
Apollon und Artemis seien Kinder des Dionysos und 
der Isis, und Leto habe sie gerettet und gepflegt, für 
die Griechen erfunden worden oder eine ägyptische 
Geltung gehabt haben könnte, lässt er bei Seite, und 
ebenso, ob denn Bubastis durch ihr Wesen sich zur 
Tochter des Ptah eigne. Ihr Wesen wird gar nicht 
erklärt , und allerdings wissen wir nicht viel darüber, 
aber doch ist das, was uns überliefert worden ist, ge
rade nicht unbedeutend. Dass sie die Göttin der Em- 
pfängniss und des Gebärens war, geht aus dem Fest
brauch, den Herodot (2, 60) beschreibt, hervor. Ihr 
Fest war eins der sechs grossen allgemeinen, und bei 
der Fahrt nach Bubastos, wobei mit Klappern geklap-
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pert und auf Flöten geblasen ward, neckten die Frauen, 
wenn sie in eine Stadt kamen, die in der Stadt, schrien, 
tanzten und entblössten , sich, indem sie die Kleider 
aufhoben. Das Fest in Bubastos aber war munter uud 
es wurde viel Wein getrunken. Dieser derbe Brauch 
der Frauen kann auf nichts anderes gehen, als auf 
Empfangniss und Geburt der Weiber, und dies Eilei- 
thyienhafte der Göttin mag es gewesen sein, was die 
Griechen glauben liess, sie sei ihre Artemis. Die 
Katze war ihr heilig und sie selbst auch katzenköpfig. 
Wie sehr aber die Katze verehrt ward, ersehen wir 
aus dem, was Herodot über das Benehmen der Ägyp
ter bei einem Brande in Beziehuug auf dieses Thier 
meldet. Ob die Beziehung auf den Mond, welche die 
Deutung ihr zuschreibt, in Wahrheit stattgefunden oder 
nur ein Erklärungsversuch sei, möchte sich schwer 
ermitteln lassen, dass aber die Katze einer Geburts
göttin gehören könne, da sie ein vielgebärendes Haus
thier ist, das in der Pflege seiner Jungen sich sorg
fältig beweist, lässt sich nicht in Abrede stellen, und 
welchen Grund man auch gehabt haben möge, die 
Katze zu einem Sinnbild des Gebärens zu machen, wir- 
sehen sie auch unter dem Namen yaÄr? zur Galinthias 
gedichtet, die Geburt des Herakles zu Theben, wo er 
als tyrischer Sonnengott zu Hause war, die Geburt 
fördern. Um von Isis, welche die Katze auf dem Si- 
strum hatte, auch in später Zeit sagen zu können, ihr 
sei ein Bubastos erbaut, muss Bubastis Beziehung auf 
die Erweckung und Förderung des Lebens an das Licht 
gehabt haben, denn sonst hätte man sie in späterer 
Zeit nicht mit der grossen Mutter Natur, der Quelle 
des Lebens, in so enge Verbindung bringen können, 
als es jene Angabe thut.

Als die letzten Götter des zweiten Kreises gelten 
Hrn. B. Seb und Nutpe, welche als Eltern des Osiris 
genannt werden, sowie Seb Vater der Götter, Nutpe 
Erzeugerin der Götter heisst, und er sieht in diesen 
den Kronos und die Rhea, welche die fünf Götter der 
Epagomenentage erzeugen. Irgend eine Aufklärung 
über Seb wird nicht gegeben, und das Märchen von 
den fünf Tagen, die fünf Göttern zugetheilt sind, wie 
seicht es auch sei, reicht zu, um ihn und Nutpe in 
den Kreis der „kabiren- und werkzeugartigen Götter-4 
einzureihen. Seb und Nutpe sind aber nichts weiter 
als Hundsstern und Nilüberschwemmung, denn Nutpe 
wird mit dem Nilpferdskopf gebildet, giesst Wasser auf 
die Seele in der Unterwelt, d. h. gewährt der Seele 
Leben, und trägt ein Wassergefäss auf dem Kopfe. 
Seb heisst seinem Namen nach Schakal oder Wolf, 
doch der ägyptische Wolf ist nur der Schakal, sodass 
wir bei Seb keine zwei verschiedenen Thiere m Be
tracht zu ziehen haben. Nehmen wir einerseits diesen 
Namen und ziehen in Betracht, dass Anubis ebenso 

wie als Hund auch als Schakal erscheint, und dass 
dieser unzweifelhaft der Hundsstern ist, der unter dem 
Bilde des Hundes, und wie wir in Anubis sehen, auch 
unter dem Bilde des Schakals dargestellt ward. Als 
Schakal erscheint auch der Siu-Mutef des Todtenreichs, 
d. i. der Hundsstern, der Leben gibt durch Was
ser. Herodot (2, 122) erzählt: um die Zeit, wann 
Rhampsinit in die Unterwelt gestiegen, bis zu seiner 
Rückkehr feiern die Ägypter ein Fest, wo die Priester 
einen Mantel weben, einem der Ihrigen umhängen, ihm 
die Augen verbinden, und ihn auf den Weg nach dem 
zwanzig Stadien von Memphis entfernten Isistempel 
führen. Hier geleiten ihn sodann zwei Wölfe, die ihn 
auch wieder zurückführen. Dass auch in dieser Er
zählung der Schakal, der ägyptische Wolf, als Todten- 
gottheit, die Leben gibt, gemeint sei, kann nicht be
zweifelt werden. Sind daher Seb und Nutpe Eltern 
der Götter, so sind die Götter zu Kindern des Hunds
sterns und des Wassers, welche das Leben und Ge- 
geihen haben, gemacht worden, und innerlich unter
scheiden sich dieselben nicht von den Göttern des drit
ten Kreises, welcher sich auch um Hundsstern und 
Nilüberschwemmung dreht. Dass Nutpe Tochter des 
Ra, der Sonne, heisst, sagt wenig aus, und Osiris 
heisst auch Sohn der Sonne, wie Arueris, sodass von 
dieser Seite her ein bestimmter Aufschluss über die 
Gottheiten der drei Kreise nicht zu gewinnen ist, wes
halb auch Hr. B. ganz willkürlich gegen seinen eigenen 
aufgestellten Entscheidungssatz verfahren musste. Dass 
Hr. B. nicht einsieht, wie in der Mythologie durch Be
ziehungen der Götter zu den natürlichen Dingen, die 
in den Kreis ihres Wesens und ihrer Thätigkeit gehö
ren, Verhältnisse geschaffen werden, die selbst in ge
nealogischen Angaben ihren Ausdruck finden, ohne 
dass damit mehr als ein einzelnes Verhältniss bezeich
net werden soll, ist ihm bei seinem Mangel an Kennt
nissen in der Mythologie nicht anzwechnen. Das Mär
chen von den Epagomenen nimmt Hr. B. wichtiger, als 
es ist, da es zu nichts weiter dient, als die Zusatztage 
zu verherrlichen. Thoth, dem die Chronologie ange
hört, gewinnt vom zeitbestimmenden Mond die fünf 
Tage, heisst eben nichts anders, als die Zeitbestim
mung der Epago’nenen sei eingeführt worden, und die 
Götter dieser Tage sind Kinder des Helios oder des 
Kronos, der, wenn wirklich Seb von den Griechen so 
aufgefasst ward, der Hundsstern ist (Plutarch gibt an, 
dass man den Kronos als Anubis erklärte), und end
lich des Hermes, der ebenfalls Hundsstern ist, wobei 
denn Horns als Arueris zum Bruder des Osiris gemacht 
ist, obgleich der Cult des Osiris ihn durchaus als des- 
sen Sohn annahm. Doch genug von dieser seichten 
Fabel, die ohne tiefere Bedeutung erfunden ist.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in laeipzij.
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Der dritte Kreis, da Osiris nach Herodot in densel
ben gehört, hat seinen Standpunkt in der Isis-Osiris
religion und ist daher im Ganzen nicht zweifelhaft. 
Doch auch in diesem ist Hr. B. verworren und verwir
rend, weil er überhaupt nicht kritisch und nicht histo
risch, sondern vermeintlich philosophisch, d. i. nach 
Einfällen verfährt, kraft welcher er alles durcheinan
der knetet. Es ist fürwahr keine tiefe Philosophie, 
den Typhon zum Khem, zum Amunkhem zu machen 
und wieder Scheidung von Amunkhem zu bemerken 
u. s. w., sondern Mangel an natürlicher Auffassung 
natürlicher Verhältnisse. Typhon war der Hundsstern, 
dem wegen verderblicher Hitze das Röthliche, Feuer
farbige geweiht war, und den man durch Menschen
opfer als einen furchtbaren Gott sühnte in den Hunds
tagen. Da er aber in Ägypten die Nilüberschwemmung 
brachte, so war er auch wohlthätig und man verehrte 
die ihm geweihten Nilthiere, Krokodil und Nilpferd. 
Als nun der Hundsstern in seiner wohlthätigen Eigen
schaft unter dem Namen Anubis zur Selbständigkeit 
gelangt war, wie in der chronologischen unter dem 
Namen Thoth, so trat bei Typhon die gute Seite, wann 
und unter welchen Einflüssen wissen wir nicht, ganz 
zurück, und es blieb ihm nur die Eigenschaft der bö
sen ungesunden Hitze, welche die Triebkraft der Natur 
zerstört und dem Leben schädlich wirkt, aber seine 
Thiere blieben wegen ihrer sinnbildlichen Bezeichnung 
des wohlthätigen Nils bei einem Theil der Ägypter ver
ehrt. Doch es ist Zeit, diese Anzeige zu enden, wenn 
auch Stoff zu ihrer Fortsetzung noch in Fülle vorhan
den ist, denn ich mag mich desselben gegen Hrn. B. 
weder in dem Maasse, noch in der Art bedienen, wie 
es bei den Ansprüchen, welche er macht, allerdings 
mit Recht geschehen könnte. Denn bei dem stets zur 
Schau getragenen Schein vorsichtiger Besonnenheit be
währt er diese allzu oft nicht, so wenig a]s die zur 
Schau getragene Sorgfalt und Kritik. Wie kommt es 
z. B. mit grosser Sorgfalt überein, wenn er in dem 
angehängten sogenannten Urkundenbuch die Stelle des 
Scholiasten zu Apollonius Rh. IV, 262 abdrucken lässt, 
zweimal den Pariser Scholiasten erwähnt, und dann 
die Stelle für sinnlos erklärt, ohne der Lesart des Pa

riser Scholiasten zu erwähnen, die alle Schwierigkei
ten löst und nur eine kleine leicht herzustellende Aus
lassung hat. Was wäre sinnlos an den Worten: xui 
Tnrcuv (1. Tnnvq} di to, Tf tov Ntlkov vöojq yovigov tivai 
(pqoi, xai rovq AtyvnTiovq uQyaioraTOvq ogoXoytt, keywv 
7iQ(ÖTOvg avzovq [«7p] aZZwr (fiotMq, y.al
r.Qaotwq dt^oq onwq Doch da die ägyptische My
thologie durch Hrn. B. in nichts aufgeklärt oder geför
dert worden ist, so kommt auf dergleichen Nachlässig
keiten nichts an.

Frankfurt. Konrad Schwenck.

Theologie.
Gerard Roussel*  predicatcur de la reine Marguerite 

de Navarre. Memoire servant d rhistoire des pre- 
mieres tentatives faites pour introduire la reforma- 
tion en France, par C. Schmidt, Professeur a la 
Faculte de Theologie et an Seminaire Protestant de 
Strasbourg. Strasbourg, Schmidt & Grucker. 1845. 
Gr. 8. 1 Thlr.

Während die deutsche Reformation in unzähligen 
Schriften beschrieben und von allen Seiten beleuchtet 
worden, während die Quellen zu ihrer Geschichte aus 
Bibliotheken und Archiven mit dem unermüdlichsten 
Fleisse gesammelt und durch den Druck zum Gemein- 
gute gemacht worden sind, fängt die Geschichte der 
französischen Reformation kaum an, aus ihrem Dunkel 
heiauszutieten. Waium bis vor kurzer Zeit noch so 
wenig für diese Geschichte gethan war, davon liegen 
die Ursachen auf der Hand, um so dankenswerther 
muss aber nun , wo diese Hindernisse nicht mehr ob
walten, jeder aus den Quellen geschöpfte Beitrag sein, 
der uns in die nähere Kenntniss derselben einführt; 
und wie reich diese Quellen fliessen, zeigt das, was 
bis jetzt daraus veröffentlicht worden ist. Besonders 
für die Anfänge der französischen Reformation, die 
vorcalvinistische Periode derselben, sieht es in unseren 
Kirchengeschichten noch sehr düiftig aus. Von refor
matorischen Gesinnungen des Königs Franz I. und 
seiner Schwester Margarethe, von reformatorischen 
Bewegungen in der Kirche vop Meaux wird zwar ge
sprochen; allein von dem wahren Gehalte jener 
Gesinnungen, von der Tragweite dieser Bewegun
gen erfahrt man nichts Bestimmtes, sie erschei
nen als vereinzelte Thatsachen, kaum hat man eine 
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Ahnung von der tiefgreifenden Aufregung aller Gemü- 
ther, von der allgemeinen Gährung’, welche Franz I. 
Regierung von Anfang an bewegte und sich in manch- 
Taltigen Erscheinungen kund that. Mit Recht ruft der 
Verf. des vorliegenden Werkes in der an seinen Freund 
Kroh gerichteten Zueignung aus: ..Combien de refor- 
mateurs oMies, combien de martyrs inconnus, combien 
de falls couverts d^ombre, surtout pendant la premiere 
moitie du regne de Frangois L • “ Gerade diese An
fänge der französischen Reformation hat Hr. S., dem 
gelehrten Publicum längst bekannt durch sein Leben 
Tauler’s und seinen Essai sur Gerson, zu schildern 
unternommen, indem er uns das Leben eines den deut
schen Kirchenhistorikern bisher wohl ziemlich unbe
kannten Mannes, Gerhard Roussel, Hofpredigers der 
Schwester Franz l., der Königin ^Margarethe von Na
varra, vorführt, und es ist ihm gelungen, auf dem Grunde 
mancher bis jetzt unbenutzter oder unbekannter Quell
schriften, uns ein klares, lebendiges und treues Ge
mälde dieser bewegten Zeit zu entwerfen.

In Gerhard Roussel spiegelt sich ganz .der Cha
rakter seines Lehrers und väterlichen Freundes Faber 
von Estaples ab, aus dessen Schule die meisten der 
Männer hervorgingen, welche io diesen ersten refor
matorischen Bewegungen auftraten, so dass Beda, der 
katholische Zelot und Ketzerrichter, in seinen vinno- 
tationes in Jac. Fabrnm et in Erasmum 1526 (fol. CI1I.) 
sagen konnte: Si Lutheranorum infelicium secta a suo 
primo capite (uti revera debuit) nomen fuisset sorlila, 
nescio quidem an a Luther o Lutherana vocitarelur^ an 
a Fabro Fabristica — dessen Wirksamkeit und Ver
dienst aber noch keineswegs hinreichend gekannt und 
gewürdigt ist. Faber und Roussel waren zur Erkennt- 
niss des reinen Evangeliums gelangt und hatten es in 
die Tiefe ihres Gemüthes aufgenommen ; sie hatten die 
Irrthümer der katholischen Kirche in ihrem Innern ab
geworfen, und sie sprachen ihre evangelische Überzeu
gung auf dem Lehrstuhl und in Schriften aus, aber 
sie scheuten sich, durch äusserliche Lossagung mit den 
gewohnten Formen zu brechen, und blieben bis an das 
Ende ihres Lebens in Gemeinschaft mit der als ver
derbt erkannten Kirche. Dadurch bieten sie in dieser 
Zeit eine eigene bemerkenswerthe Erscheinung dar. 
Bald ermuthigt, bald wieder eingeschüchtert, bald kräf
tiger auftretend, bald sich wieder ins Dunkel zurück
ziehend, vor dem entscheidenden Bruche zurück
schreckend und in steter Hoffnung auf günstigere Ge
legenheit harrend, suchen sie sich von der Gleichgül
tigkeit der äusseren Formen zu überreden und ziehen 
sich in eine innere Mystik zurück, worin sie ihrer 
Überzeugung zwar niemals untreu werden, aber auch 
nie vollkommene Beruhigung finden; noch an seinem 
Todestage weint der greise Faber bittere Thränen dar
über, dass er sich dem Märtyrthum, dem so viele sei
ner 8chüler standhaft entgegen gegangen waren, durch 

die Flucht entzogen hatte *),  und Roussel wird auf dem 
Todbette wegen der Beibehaltung der Messe von Ge
wissensbissen gequält. Man hat diese Männer oft we
gen ihrer Schwäche und Unentschlossenheit getadelt, 
aber in den Verhältnissen, in denen sie lebten, findet 
ihr Betragen, wo nicht seine Rechtfertigung, doch seine 
Erklärung und Entschuldigung. Wie weit wäre wohl 
Luther gekommen, wenn ihm nicht mächtige Fürsten 
zur Seite gestanden hätten Was hätten die anderen 
Reformatoren ausgerichtet, wenn ihnen nicht die Ma- 
gistrate unabhängiger Reichsstädte willig entgegenge
kommen wären? Welche Schutzwehr hatten aber diese 
französischen Reformatoren gegen eine mächtige Geist
lichkeit, die durch die Sorbonne eine scharfe Censur 
und unerbittliche Inquisition übte, gegen ein Parlament, 
das bei juristischen Grundsätzen gegen Alles, was die 
bestehende Ordnung bedrohte, mit blutiger Strenge ein
schritt, gegen ein durch zelotische Priester und Mön
che fanatisirtes Volk ? Nur einen wankelmüthigen Kö
nig, dem seine königliche Autorität das Höchste war, 
der sich nur durch die Berechnungen der Staatsklug
heit leiten liess und dieser auch leicht seine Freunde 
zum Opfer brachte, und der zur Einführung des Bes
sern weder Ernst noch Zeit hatte; und eine zwar edel
gesinnte und erleuchtete Fürstin, der es aber an kla
rer Erkenntniss und an Willenskraft fehlte, um offen 
und mit Nachdruck für die Kirchenverbesserung zu 
wirken, die sich lieber im Halbdunkel frommer Ge
fühle erging, als an das offene Licht des Tages zum 
Kampf herauszutreten. ;rUnter diesen Umständen blieb 
denen, welche eine äussere Form, die nicht der Aus
druck des Innern war, für Heuchelei ansahen, keine 
andere Wahl als der Holzstoss oder die Auswanderung. 
Calvin konnte wohl später aus seinem sichern Zu
fluchtsorte gegen „Schwächlinge**  wie Roussel seine 
Blitze schleudern, aber war nicht er auch geflohen, 
wie Farel, wie Lambert, wie so Viele ? Diese „Zau- 
derer*,  die im Lande blieben, lockerten und befruch
teten den Boden, aus welchem dann die Kirche Cal- 
vin’s so gross und kräftig hervorwuchs, und dieses ihr 
Verdienst muss ihnen ungeschmälert bleiben.

Ich kann natürlich Hrn. S. jn das Einzelne seiner 
Erzählung nicht folgen; ich will nur die Hauptpunkte 
aus dem Leben Roussels andeuten , um zu einer ge
nauem Bekanntschaft mit dem verdienten Manne ein
zuladen, und durch einige Bemerkungen, die mir durch 
eigene Studien an die Hand gegeben sind, ein Scherf
lein zu dem Werke beizutragen, an welchem Hr. S. 
durch eine Biographie Lud. Berquin’s ferner fortzuar-

) Die Wahrheit der Erzählung der letzten Augenblicke Faber’s 
in Uuberti Thomae Leodii Annalen Palatini p. 229 ist mit ganz unhalt
baren Gründen von Bayle bezweifelt worden; sie stimmt nicht nur 
vollkommen mit dem Charakter des Mannes und den Verhältnissen 
sondern auch mit dem unten anzuführenden Gedichte des Macrinus: 
De obitu Jac. Fabri Stapulensis, und der von Remond überlieferten 
Grabschrift überein.
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beiten verspricht. Gerhard Roussel war in Vaquerie 
bei Amiens geboren, über sein Geburtsjahr lässt sich 
nichts bestimmen ; er wurde in Paris ein Schüler Fa- 
ber’s, und trat bald als vertrauter Freund und Mitar
beiter desselben an die Stelle des von dem Lehrer ab
gefallenen Clichtoveus *).  Durch Faber wurde er mit 
Brissonnet**)  bekannt, und nahm dann als Pfarrer und 
Kanonikus in Meanx an den dortigen reformatorischen 
Bewegungen thätigen Antheil. — Wenn Genin den 
Briefwechsel zwischen Brissonnet und Margarethe mit 
Unrecht als ganz unbrauchbar verworfen hat. so 
scheint mir dagegen Hr. S. denselben zu günstig zu 
beurtheilen; ich glaube nicht, dass Viele den dicken 
Folioband auf der königlichen Bibliothek, der eine 
schöne Abschrift desselben enthält, anders als mit Un
willen aus der Hand legen werden, wenn sie statt der 
erwarteten Aufschlüsse, mit Ausnahme des Wenigen, 
was Hr. S. hat benutzen und anführen können, 
fast nichts finden, als ein endloses Ausspinnen von 
geschraubten Allegorien, ein Tändeln mit geschmack
losen Bildern und Wortspielen, aus denen sich nur mit 
Mühe ein gesunder Gedanke herausklauben lässt. 
Besser sind des Bischofs Synodalreden: Sermo syuoda- 
Us R. in Christo Patris D. Guillermi Meldensis Epi- 
scopi habitus Meldis a. 1519 die 13 Oclobris qno mo- 
nentur quibus ovium cura credita est Ulis praesentes 
invigilare. (Par., H. Stephan. 1520, 4.) und Alter ser- 
mo synodalis II. in Christo patris D. GuiUermi Mel
densis Ministr i, habitus Meldis a. 1520 mense Octobri. 
(Par., Sim. Colinaeus. 1522. 4.). — Äusser diesen Reden 
scheint Hrn. S. wie allen denen, welche über die fran
zösische Reformation geschrieben haben , ein freilich 
höchst seltenes Buch unbekannt geblieben zu sein, 
welches für die Kenutniss der Wirksamkeit der Re
formatoren in Meaux von Wichtigkeit ist und zeigt, 
wie weit Faber und seine vertrauten Schüler in evan
gelischer Erkenntniss vorgeschritten waren; mir war 
es auch noch unbekannt, als ic|i meinen unvollständi
gen Essai sur Jacques Lefevre d’Etaples 1842 drucken 
liess , ein glückliches Ungefähr liess mich später ein 
Exemplar desselben auf der königlichen Bibliothek fin
den, wo es unter dem Namen des Druckers im Kata
log steht. Es ist das Buch, von welchem Beda spricht 
in seinen Annotationes Fol. CXIX: Diebus istis (näm- 

*) Dieser Jodocus Clichtoveus (Clichtou) aus Flandern arbeitete 
lange gemeinschaftlich mit I<aber, trat aber später in zahlreichen 
Schriften, unter andern in seinem Anti-Lutherus 1524, De venera- 
tione sanctorum 1523, De Sacramento Euoharistiae contra Oecolam- 
padium 1526, Propugnaculum Ecclesiae adv. hutheranos 1526 u s.w 
gegen die Reformation auf. Er war, was wohl nicht bekannt ist, 
im Auftrage der Sorbonne der Verfasser der berühmten Censur gegen 
Luther 1521, wie Chevillier berichtet, Orig, de flmprimerie. ä Paris 
p. 420. 352.

’*) So, mit ss, ist der Name in mehrern Schriften aus jener 
Zeit geschrieben; diese Schreibung, wodurch das in deutschen Texten 
so unbequeme p beseitigt wird, ist also vollkommen berechtigt.

lieh im Sommer 1525) oblatus est Parisiensium theolo- 
gorum collegiö Uber unus, qui vulgo dicitur Uber Ex- 
hortationnm super Epistolas et Evangelia pro usu Mel- 
densi (quod compleetatur videlicet Epistolas et Evan
gelia quae dominids et nonnullis diebus festis in ec- 
clesia leguntur) in gallicam versus linguam, adjecta 
unicuique epistolae et evangelio exhortatoria exhorta- 
tione ad populum, postulatumque uti de eo prius juste 
perpenso et discusso dominis per sedem apostolicam de- 
legatis pro haeresum extirpatione suum daret doctri- 
nale judicium etc. — — Libri autem illius autores (ul 
dicitur) fuerunt Jae. Faber et ejus discipuli; und Apo- 
logia adv. clandestinos Lutheranos Fol. 12 : Duce Ja
cobo per ipsum. et ejus discipulos /uit emissus Uber 
unus qui sic incipit Epistolae et Evangelia secundum 
usum ecclesiae Meldensis, conlinebpie etc. Brissonnet 
wurde am 19. December 1525 darüber verhört und 
über den Antheil, den er an der Abfassung desselben 
habe, befragt (Du Plessis, II, p. 283); die Sorbonne 
zog daraus 48 ketzerische Sätze und es wurde von 
dem Parlament zum Ebener verurtheilt; Dolet druckte 
es wieder in Lyon 1542, es wurde aber nach einem 
Beschluss des Parlaments vom 14. Februar 1543, der 
es nennt: les Cinquante deux Dimanches composes par 
Fabre Stapulense, mit vielen andern Schriften aufs neue 
confiscirt und verbrannt, und der Drucker selbst bestieg 
1546 den Holzstoss. Von dieser letztem Ausgabe ist 
das Exemplar, das sich auf der königlichen Bibliothek 
erhalten; es führt den Titel: Les Epistres et Evangiles 
des cinquante et deux Dimanckes de l’An, Avecques 
briefves et tres utiles expositions d’ycelles. A Lyon 
chez Estienne Dolet. 1542. 648 S. 16. Eine Ver
gleichung mit Faber’s (Ibersetzung des N. T. und mit 
seinen Commentaren beweist, dass er der Verfasser 
desselben ist; dass seine Schüler einen directen An
theil an der Abfassung gehabt haben, ist zu bezwei
feln, denn es ist aus Einem Guss; aber es spricht den 
Geist aus, der sie alle belebte, und zeigt, was hier 
hätte geleistet werden können, wenn nicht die Macht 
des Bösen mit unbarmherziger Hand die schöne Saat 
verheert hätte. An die französische Ucbersetzung der 
sonntäglichen und Festperikopen schliessen sich darin 
kurze passende Ermahnungen, in welchen dem Volke 
das reine Evangelium ohne alle Beimischung katholi
schen Sauerteiges, in einfacher, oft rührender An
sprache, aus der Fülle eines tiefbewegten Gemüthes, 
ans Herz gelegt wird. Der Raum erlaubt hier keine 
weitern Mittheilun°,en, ich will nur eine, den Stand
punkt dieser Reformatoren bezeichnende Stelle anfüh
ren, p.442: Et pourlun' vueillent ou non loutes crea- 
tures du monde, a ung chascun Chrestien pleine autho- 
rite et puissance irrecocable est donnee de juger de 
tonte doctrine humalne, de toutes ordonnances, de touts 
commandements, de touts decretz et Statuts des hommes, 
s'ils sont conformes a la parolle de Dien ou non. La 
raison est evidente: car Vung ne mourra point pour 
l’andre, niais est et sera necessaire de consisler et 
comparoir deyant Dien, chascun pour sog, et riy a 
pur olle, certilude ou verite sur laquelle on se puisse 
seurement arrester el fander, que la seule parolle de Dieu.
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In Folge des über die Vorsteher der Kirche in 
Meaux verhängten Prozesses flieht Roussel mit Faber 
nach Strasburg, und wird auch mit ihm im folgenden 
Jahre von dem Könige wieder zurückgerufen; er wird 
zum Prediger Margarethens, damals noch Herzogin 
von Alencon, ernannt, bleibt auch, nachdem sie 1527 
durch eine neue Heirath Königin von Navarra gewor
den, ihr Beichtvater und Hofprediger, und erhält durch 
ihre Vermittelung 1530 die reiche Abtei Clairac. Seine 
Predigten in Paris im Jahre 1533 veranlassen Unruhen, 
in Folge deren auch Beda und einige andere seiner 
Gegner in die Verbannung gehen müssen; im folgen
den Jahre zieht er sich vor den neuen Verfolgungen 
mit seiner Gebieterin nach Bearn zurück und wird 
im Todesjahre seines Lehrers laber zum Bischof von 
Oleron ernannt.-— Als lodesjahr laber’s von Estaples 
gibt Hr. S. mit allen Schriftstellern, nach dem in Jahr
zahlen nicht immer genauen Beza, das Jahr 1537 an, 
allein Faber starb 1536: einen unumstösslichen Beweis 
dafür liefert ein kleines Gedicht in Stephani Doleti Galli 
Aurelii Carminum libri quatuor, Lugduni a. 1584. 4. p. 
156, betitelt: De Eclipsi solis quae anno a Virgine gra- 
vida 1536 accidit quo Erasmus Roterodamus et Faber 
Stapnlensis e vita excesserunt. Von einem gewissen 
Macrinus (Maigret), einem Anhänger der Reformation 
und Schüler Faber’s, über den Hr. S. sich vergebens 
nach Nachrichten umsah. gibt es eine Gedichtsamm
lung, betitelt: Salmonii Macrini Hymnorum libri sex, 
Par. ap. Hob. Stephanum, 1537, 7 Id. Febr. 8., welche 
unter andern Cap. III, p. 119 ein sehr schönes Gedicht 
De obitu Jacobi Fabri Stapnlensis enthält.

Die Erhebung zur Bischofswürde zog Roussel die 
Vorwürfe Calvin’s zu, der sich auch in der Folge in 
mehrern Schriften gegen ihn ausliess. Er lebte in dem 
am Hofe Margarethen’» herrschenden Geiste fort, und 
war als Bischof ein w ürdiger Hirte seiner Heerde und 
ein Vater der Armen. Fast alle Formen des Katholi- 
cismus behielt er bei, wiewol er in seiner Familiere 
exposition du Symbole, de la loi et de l’oraison domini- 
cale (Manuscript auf der königlichen Bibliothek) ein 
Buch schrieb, welches, einige Kleinigkeiten ausgenom
men, „aus der Feder eines Reformatoren könnte ge
flossen sein,44 vvas ihm auch 1550 eine Verdammung 
von Seiten der Sorbonne zuzog. In diesem Jahre starb 
er in Folge des von seinen Gegnern während der Pre
digt veranstalteten Zusammenstürzens der Kanzel.

Äusser ausführlichen Auszügen aus dem eben ge
dachten handschriftlichen Werke Roussel’s hat Hr. S. 
als Belege und zugleich als schätzenswerthen Beitrag 
zur Quellensammlung eilf bis jetzt ungedruckte Briefe 
im Anhänge abdrucken lassen, w'ovon sieben von der 
genfer Bibliothek und vier aus dem Archive des pro
testantischen Seminariums in Strasburg, nämlich fünf 
Briefe von Roussel an Farel, einen von Roussel an 
Brissonnet, einen von Nic. Sudorius an Farel, einen 
von P. Siderander an Jac. Bedrot, einen von P. Mon- 
cler an Bucer, einen von Nic. Copus an Bucer, ein 
Fragment eines Briefes von Bucer an Ambr. Blaarer; 
ausserdem noch einige andere, zwar schon gedruckte, 
aber als Quellen besonders wichtige Briefe.

Leipzig. K. H. Graf.
Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Geschichte der Medicin.
Kurt Sprengel’s Versuch einer pragmatischen Geschichte 

der Arzneikunde. Neue Ausgabe. Mit Berichtigun
gen und literarischen Zusätzen versehen von Dr. Ju
lius Rosenbaum, praktischem Arzte und Wundarzte, 
Privatdocenten an der vereinigten Friedrichs-Univer
sität Halle-Wittenberg. Ersten Bandes erstes Heft. 
Leipzig, Gebauer. 1844. Gr. 8. 15 Ngr.

Lange genug hatte die Geschichte der Medicin und 
ihrer Literatur in blosser Anhäufung von historischen 
Daten, Büchertiteln und biographischem Notizenkram 
bestanden, als Kurt Sprengel sich das gewiss unläug- 
bare — jetzt nur zu oft schon vergessene — Verdienst 
erwarb, eine pragmatische Bearbeitung der Geschichte 
dieser Wissenschaft zu versuchen. Zwar hat auch sein 
sein medicinisches Geschichtswerk manchen Tadel er
fahren , der nicht allemal ein ungerechter genannt wer- 
gen darf, immer aber hätte man dankbar anerkennen 
sollen, dass er bei gänzlichem Mangel an Vorarbeiten 
Grosses geleistet Jiat, und so trifft der Tadel wegen 
so mancher Unvollkommenheit dieses Werkes weniger 
den verewigten Verfasser desselben, als diejenigen, 
welche ohne alle Quellenforschung, höchstens nach 
flüchtiger Lectüre des Sprengel’schen Werkes selbst, 
das Ergebniss ihrer gelehrten Fingerarbeit der Öffent
lichkeit zu übergeben kein Bedenken getragen haben. 
In unsern Tagen aber hat man vorzüglich die in Spren
gel’s Werke befolgten Grundsätze der wissenschaftli
chen Geschichtsforschung getadelt, die Darstellung des 
Geschehenen zu empirisch gefunden, und verlangt, dass 
die Geschichte der Medicin philosophischer bearbeitet 
würde, sodass die ..Nothwendigkeit der in steter Pro
gression sich offenbarenden Metamorphosen der Wis
senschaft, der Theorien und Systeme zu Tage träte.44 
Aber abgesehen davon, dass was Einigen als Fehler 
erscheint, in den Augen Anderer ein Vorzug sein 
möchte, wird ungeachtet dieses vermeintlichen Mangels 
das classische Geschichtswerk Sprengel s zum gründ
lichen und fruchtbaren Studium der Geschichte der 
Medicin immerhin ein wichtiges und unentbehrliches 
bleiben, indem es nicht blos eine Übersicht über das 
ganze ausgedehnte Gebiet, um welches es sich hier 
handelt, gewährt, sondern auch bei grossem Reichthum 
an historischem Stoft diejenigen Punkte erkennen lässt, 
welche noch einer weitern Erforschung, Begründung 
und Ausführung bedürfen. Dieses Meisterwerk — be
reits zweimal ins Französische und Italienische über
tragen —' der neuen (vierten) Auflage, iiach Maas
gabe des dem Rec. zur gegenwärtigen Anzeige vorlie
genden Heftes derselben, durch die Sorgfalt und den 
Fleiss des Herausgebers mannichfach berichtigt und 
durch Beifügung der historischen Literatur — theils in 
der Einleitung unter besondern Überschriften, theils in 
den Anmerkungen — vervollständigt worden.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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descliiclite der Medicin.
Kurt Sprengel’s Versuch einer pragmatischen Geschichte 

der Arzneikunde u. s. w., von Dr. Julius Rosenbaum.
, (Schluss aus Nr. 284.)

Wie nun Rec. den zahlreichen Berichtigungen des Her
ausgebers seine volle Zustimmung zu versagen oder irgend 
etwas hinzuzufügen nur selten Veranlassung gefunden 
hat, und selbst die von ihm hier und da durch Fragezei
chen angedeuteten Zweifel mit sehr wenigen Ausnah
men theilt, so ist er auch in den literarischen Zusätzen 
desselben nur auf wenig üngenauigkeiten und Lücken 
von Bedeutung gestossen. Was Rec. sich in beiderlei 
Beziehung angemerkt hat, ist aber Folgendes: S. 5, 
Anm. *).  Der unter Sprengel’s Namen aufgeführte Auf
satz in Gruner’s Almanach ist nicht von Sprengel. Vgl. 
des Rec. Bemerkungen darüber in dessen Kritik von 
C. Sprengel, Opuscula academ. cd. J. Rosenbaum in 
Schmidt’s Jahrbb. d. gesammten Medicin. 1844. Bd. 44. 
H. 11. Paradys oral, de cognitione historiae medici- 
nae etc. ist wiederabgedruckt in dessen Opuscc. acad. 
edita a f'dio Nic. Paradisio. (Lugd. Batav. [1813.] 8) 
p. §3—106. Zu Vervollständigung der hierher gehöri- 
«•en Literatur führt Rec. noch an: G. R. Boehmer, de 
iusta medicinae historiae aestimatione progr. (Wittemb. 
1765. 4.) Joseph Hilg, Diss. über das Studium der Ge
schichte der Medicin. (Landshut, 1805. 8.) G. Girolami 
dcW elemento storico e filosofico della medicina. (Fi
renze, 1839. 8.) — S. 11. Biographie medicale ist auch 
in’s Deutsche übersetzt von A. lerd. Biüggemann. 
Bd. 1. A —Boyle. (Halberstadt, 1829. 8.) — S. 16. L. 
S. A. Holtrop, Bibliotheek etc. hat auch den Titel: 
Bibliotheca medico-chirurgica et pharmaceutico-chemica 
s. catalogus alphabeticns omnium librorum, dissertatt. 
etc. ad anatomiam, artem medicam. chirurgicam, ob- 
stetriciam, phat maceuticam, chemicam etc. pertinentiuni 
et in Belgio ab anno 1790 ad annum 1840 editorum 
cum separatim, m diariis eriticis et actis societa- 
tum. (Hag. Comit. 1842. 8.) 427 S. u. 197 S. Indices und 
Nachträge. Zu den S. 16 und 17 aufgeführten Haller- 
sehen Bibliotheken hätte erwähnt werden sollen: Ch. 
Th. de Murr, Annotationes ad bibliothecas Hallerianas 
etc. (Erlangae, 1805. 4.) — S. 17 fehlen: Jo. Th. Thier
felder, Additamenta ad Uenr» Haeseri bibliothecam epi- 
demiographicam (Misenae, 1843. 8.), und J. B. Fried- 
reich, Synopsis librorum de pathologia et therapia mor- 
borum psychicorum. (Heidelb. et Lipsiae, 1830. 8.) —-

28. November 1845.

S. 20 fehlt: C. Pruys van der Hoeven, de historia me
dicinae Uber singularis etc. (Lugd. Batav. 1842. 8.) — 
S. 21: Reimann, Historia artis medicae Germanor. etc. 
erschien blos deutsch und nicht als Separatabdruck, 
sondern in dessen Versuch einer Einleitung in die Hi- 
storiam litterariam insgemein und derer Deutschen in
sonderheit. (Halle, 1713. 8.) c. LVIII, S. 116 —135. — 
S. 45, Anm. 59. Hier hätte bemerkt werden sollen, 
dass die Menschenbildung des Prometheus sich blos 
auf die geistige Ausbildung des Menschen bezieht. Der 
Mensch im Urzustände wird durch das Erwachen zum 
Bewusstsein und zur geistigen Freiheit und durch den 
Übertritt in die gesellschaftlichen Culturverhältnisse aus 
dem Zustande der Wildheit gehoben und dieser Eman- 
cipationsact durch den Gebrauch des Feuers und die 
Herrschaft über die Thiere bezeichnet. Prometheus ist 
aber der Menschengeist, der das Feuer vom Himmel 
holt und die Opfer einsetzt, oder mit andern Worten; 
die Menschen Thiere schlachten und zu ihrer Nahrung 
verwenden lehrt. Denn die Thiere durften bekanntlich 
vorher von den Menschen nicht angerührt werden. Bei 
den Indern und Ägyptern war es verboten, Thiere zu 
schlachten. Prometheus hat die Menschen zuerst ge
lehrt, das Fleisch der Thiere zu essen uml dem Zeus 
Haut und Knochen zu opfern. — S. 66, Anm. *)  h^o- 
yQappaztvq kann in der Übersetzung, unbeschadet der 
ihm beigelegten Attribute, recht gut durch „heiliger 
Schreiber" gegeben werden. Vergl. Jo. Caussini et de 
Pauw, Observationes in Horapollinem, S. 257 f. und 
S. 323, und von Bohlen, Das alte Indien mit Rücksicht 
auf Ägypten. Thl. 2. Königsb. 1830. S. 459. — S. 71, 
Anm. **).  Wenn der Herausgeber anführt, dass, da 
Herodotos (II, 88) der av^paia bei dem Einbalsamiren 
erwähnt, man darunter das Natron habe verstehen 
wollen, so hätte er diese Annahme wenigstens als eine, 
durch die Worte: uv^air, Tyr xoödyv nicht
zu rechtfertigende bezeichnen, am allerwenigsten aber 
selbst dieser Annahme beipflichten sollen.. Vgl. hierzu 
S 78. Anm 23 Bei dieser Gelegenheit kann Rec. 
nicht umhin,' auf eine ältere, wenig gekannte, aber 
sehr lesenswerthe Schrift über diesen Gegenstand auf
merksam zu machen: Jo. Lange, De syrmaismo et ra- 

vurqandi per vomitum ex Aegyptiorum inventione 
et fornmla (Par. 1572. 8., wiederholt ebendas. 1687.8.), 
und früher in dessen epp.med.misc. (Basil. 1560. 4.) n. 
48, und verbessert in den epp. med. vol. tripart. (Fran- 
cof. 1589. 8. und Hannov. 1605. 8.) Lib. II, c. 48. —.
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S. 73, Anm. *).  Den Verf. der Voreiligkeit in Beur- 
theilung der Geschicklichkeit der ägyptischen Ärzte zu 
beschuldigen, würde der Herausgeber jedenfalls unter
lassen haben, wenn er dessen Worte, die eine blosse 
Vermuthung ausdrücken, richtig aufgefasst, die Be
merkung des Herodotos (III, 129): oi de arqfßkovvTeg 
xai ßiibgxvot vor nöSa xaxbv [.i&jov tqyaCovro berücksich
tigt und damit zugleich das im folgenden (130.) Capitel 
über das ärztliche Verfahren des Demokedes und des
sen Erfolg Gesagte verglichen hätte. b. 75, Anm. 12. 
P. Petiti Diss. de nepenthe Homeri ist auch abgedruckt 
in Claud. Nicasii elogium et tumulus P. Petiti. (Ultra- 
iecti, 1688. 8.). Petr, la Seine, Tract. de Homeri ne
penthe erschien zuerst Lugduni 1624. 8. Unter den 
Schriften über die Geschichte des Einbalsamirens hat 
der Herausgeber übersehen: Giuseppe Tranchina, Be
richt üb. die Ausstellung derjenigen Leichname, welche 
nach dem von ihm entdeckten Verfahren einbalsamirt 
werden etc. Nebst historischer Einleitung über die ver
schiedenen Methoden des Einbalsamirens bei den Alten 
und Neuen. Aus dem Italienischen von G. A. Freiherrn 
von Gersdorff. (Weimar, 1837. 8.). — S. 77, Anm. 18. 
Obwol der Herausgeber die Richtigkeit der Sprengel- 
schen Angabe, dass man bei dem Einbalsamiren das 
Gehirn mit einem krummen Eisen durch die Nase her
ausgezogen habe, bezweifelt, so ist sie doch nichts
destoweniger durch die Worte des Herodotos (II, 86): 
ngwTa [dv oxokiM oiö^qm öia tc~>v pvfyDTqqwv tgayovGi 
vor fydtpalov hinreichend verbürgt. — Ebend. Anm. 19. 
Die Bemerkung des Herausgebers, dass das Einbalsa
miren der Ägypter wahrscheinlich aus Indien gekom
men sei, stimmt nicht ganz mit den historischen An
gaben überein. Die Binden von Baumwolle und Lei
nen, die Ableitung des ägyptischen Namens Gabar aus 
fremdem Sprachstamm und der Umstand, dass nach 
dem Zeugniss des Diodoros (XIX, 99) die Ägypter die 
zu dem Einbalsamiren erforderliche Naphtha von aus
sen her bezogen, während Persien, Skythien und vor
züglich Äthiopien dieselbe einheimisch besassen und 
noch besitzen, sprechen jedenfalls für einen weit aus
gebreiteten und nicht im Nilthale heimischen Gebrauch. 
Allein wenn Herodotos (III, 24) auch von der ägypti
sches Weise des Ausdorrens der Leiche bei den Äthio- 
pen spricht, so erwähnt er doch zugleich eines so ei- 
genthümlichen Verfahrens derselben mit Bezug auf ein 
einheimisches Naturerzeugniss — nämlich des Ein
schliessens der Leiche in einer durchsichtigen Säule aus 
Steinsalz ([^ vaZov, nicht aus Alabastrite lapides wie 
der neueste Herausgeber des Herodotos [Paris, 1844 
a. a. O.] vermuthet, und ebensowenig aus Glas, wie 
v. Bohlen [Thl. II, S. 182] und nach ihm Hr. R. die 
Worte des Lukianos: vakw ntqiylu s fälschlich über
setzen , indem sich weder die Worte des Diodoros 
OB, 24): y Si G(fi nokkq xai tveqyog bqvGGtrai, noch die 
des Ktesias (Fragm. de reb. Assyr. II, 14): de vtkov 

näoiv QaQxtiv, auf dieses Kunstproduct beziehen lassen, 
das übrigens Anfangs und vor und zu des Herodotos 
Zeiten kl&og hiess]) — dass man weit mehr be
rechtigt ist, anzunehmen, die Ägypter hätten ihre eige
nen Einbalsamirungsmethoden erst von den Äthiopen 
überkommen und diejenige zurückgewiesen, welche dem 
Charakter ihres Landes nicht entsprachen. Auch trifft 
man die ergiebigen Natronseen Ägyptens nicht in der 
Thebais, dem Hauptsitze der ältesten und bedeutend
sten Mumienlager, sondern am fernen nordwestlichen 
Rande gegen Lybien hin. — S. 82, Anm. *).  Wie der 
Herausgeber zu Widerlegung der Sprengel’schen An
sicht von den anatomischen Kenntnissen der alten 
Ägypter sich auf die hermetischen Bücher berufen 
konnte, sieht Rec. nicht ein, wenn er nicht annehmen 
darf, dass der Herausgeber vergessen hatte, was be
reits Sprengel (S. 63) über eben diese Bücher gesagt 
hat. — S. 85, Anm. *).  Bardus, medicus politico-catho- 
licus erschien Genev. 1644, nicht 1643. Schmidt, Bi
blischer Medicus u. s. w. auch Holländisch: Bijbelsche 
Medicus of schfiftaarlijke Geneeskunde (Amsterd. 1768- 
8.) II. Bd. Mead, Medicina sacra. wiederholt in des
sen opp. med. Tom. II (Gött. 1749. 8.), Nr. 3. Übri
gens hat Rec. in der hierher gehörigen Literatur noch 
folgende Schriften vermisst: Jo. Henr. Alstadius , trium- 
phus bibliorum sacrorum s. encyclopaedia biblica, exhibens 
triumphum-medicinae sacrae etc. quatenus illius funda- 
menta ex scriptura V. et N. T. colligantur (Francof. 
1625. 8.). Jo. Kaiser, Diss. de medicina sacra (Traj. 
ad Rhen. 1712. 4.). J. Macquet, Verhandelingen over 
de Bijbelsche ziekten en eenige gefallen in de H. Schrift 
voorkomende (Leid. 1761. 8.). Philomusas, De heilige 
Geneeskunde van eenige voorname ziekten, waarvan in 
de heilige Schrift melding gemaakt word. (Gouda, 1779. 
8). — S. 86, Anm. Schmidt, biblischer Physicus u. s. w. 
erschien schon Leipzig 1731. 8. Ursinus, Arboretum 
bibl. erschien auch Norimb. 1699. 8- Hierher gehört 
auch: Franc. Isid. Barreira tratado das significatumes 
das plantas, flores y fruttos que se riferena sagrada 
scrittura (Lissabon, 1622. 4. ebend. 1625. 4.). — S. 87. 
Wenn der Herausgeber die Ansicht Sprengel’s, dass 
die von Moses gegründete israelitische Medicin in den 
Händen der Leviten bis nach dem Tode Salomo’s ent
halten gewesen und von diesen auf die Propheten 
übergegangen sei, bestreitet und sich dabei (S. 92, 
Anm. *)  au^ Sijbrand, der das Gleiche thue, beruft, so 
steht diesem entgegen, was Levit. XIII» 12. 13 enthal
ten ist. — $, 89, Anm. *).,  Ouseel de lepra etc. erschien 
Franequerae, nicht Francof. — S. 91, Anm. 59. Triller, 
De senilibus morbis etc., ist auch abgedruckt in dessen 
opp. med. Vol. III (Franc, et Lips. 1772.4.). Excr. III 
et IX. S. 313—333. — S. 108. Die Voss’sche Über
setzung der Virgil’schen Worte „falsismugitibus“ durch 
„mit falschem Gebrülle“ ist ganz richtig, da die Pröti- 
den nicht wahre, sondern falsche oder simulirte Kühe 
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waren. Vgl. Virgil, Aen. III, 302 falsus Simois. — 
S. 119. Die Fragezeichen Z. 1 u. 24 würden gewiss 
nicht entstanden sein , wenn der Herausgeber berück
sichtigt hätte, was Sprengel (in dessen Beitr. z. Gesch. 
d. Medic. St. 2, S. 45—55) zur Erläuterung der Krank
heit und Heilung der Prötiden mitgetheilt hat. — S. 135, 
Anm. 579. Hier hätte die werthvolle Schrift von Joh. 
Meursius, De puerperio syntagma ed, J. G. p. Pranz 
(Lips. 1785. 8.) (abgedruckt aus Gronovii Thesaurus 
Anliquitt. Graec. Tom. VIII, p. 1421 sqq.) eine Er
wähnung verdient. — S. 185, Anm. *)  fehlen: Van Je
ver, Orat. de honoribus Aesculapii habitis (Gondae, 
1794. 4.). De medicinae scholarum in Aesculapii tem- 
plis constitutione (Lips. 1737. 4). Just. Gottofr. Günz, 
Diss. de SqSovyJatg in sacris Aesculapii abgedruckt in 
Ackermann, Opuscc. ad. medicin. hist, pertinent. (No- 
rimb. 1799. 8.). — S. 47—156. Ludw. Choulant, Zur 
Geschichte der Asklepiaden, in dessen Hist, literar. 
Jahrbb. f. d. deutsche Med. II. Jahrg. S. 111 —116 
(Leipz. 1839. 12.) — S. 160, Anm. 92. Wichtig für 
Epidauros in Rücksicht auf den Asklepiadenorden sind 
die Arbeiten von Dodwell (Classical and typographical 
toor through Grece during the years 1801, 1805 and 
1806 [Lond. 1819], Voll. II), Clarke (Travels in va- 
rious countries of Europa, Asia and A/rica, Voll. II 
[Lond. 1813—17. 4.]) und Leake (Travels in the Mo- 
rea, Vol. II, p. 419 sq. [Lond. 1830. 8.]).

Schliesslich wünscht Rec. noch, dass die einzelnen 
Hefte dieses Werkes rasch auf einander folgen und 
nicht zu spät in die Hände der Leser gelangen mögen. 
Papier und Druck sind gut, letzterer auch ein raum
sparender und correcter.

Meissen. Thierfelder.

Zoologie.
Nomenclator zoologicus, continens nomina systematica 

generum animalium, tarn viventium quam fossilium se- 
cundum ardinem alphabeticum disposita, adiectis au- 
ctoribus, libris in quibus reperiuntur, anno editionis, 
etymologia et familiis ad quas pertinent in variis 
classibus, auctore L. Agassiz, Hist. Nat. in Acad. 
Neocom. Professore. Pasciculus II.: continens aves. — 
Auf dem innern Titel: Recognoverunt Princeps C. L. 
Bonaparte, G.R. Gray etil. E. Strickland. Solo- 
duri, Jent & Gassmann. 1842. Gr. 4. 1 Thlr. 15 Ngr.

Auf der innern Seite des Titelblattes steht ein Pro- 
spectus in deutscher und französischer Sprache, in 
welchem der Plan des ganzen Werkes angegeben ist. 
Es ist nothwendig, diesen Prospectus mitzutheilen, um 
von dem ganzen Werke einen deutlichen Begriff zu 
geben. Er lautet: „Es sind alle Genera, die je vorge
schlagen wurden, aufgenommen worden, und zwar ist nicht 
blos der systematische Name angegeben, sondern auch der 
Verfasser, der das Genus aufgestellt hat. Dann das Werk, 

iu welchem das Genus zuerst bekannt gemacht wurde, mit 
beigefügter Jahreszahl, was bei Prioritätsangelegenheiten nicht 
ohne Wichtigkeit ist; ferner die Etymologie der Namen, end
lich die Familie, zu der jedes Genus gehört. Jede Klasse 
bildet ein für sich abgeschlossenes Ganzes; dagegen verbindet 
wiederum ein allgemeines, einfaches Namenregister alle in ver
schiedenen Klassen mehrfach verbrauchte Namen. Dadurch, 
dass am Ende einer jeden Zeile die Familie, zu der jedes 
Genus gehört, angegeben ist, wird es möglich, ohne langes 
Suchen die natürliche Verwandtschaft sämmtlicher Genera im 
ganzen Thierreiche ohne Zeitverlust zu finden, was bei An
ordnung von Sammlungen eine grosse Erleichterung gewährt. 
Umgekehrt ist es möglich, beim einfachen Durchsehen des 
letzten Wortes aller Zeilen einer Klasse sogleich sämmtliche 
Genera kennen zu lernen, die je in einer Familie vorgeschla
gen worden sind, und zugleich die Quellen zu erfahren, wo 
mehre Angaben über diese Genera mitgetheilt worden, was 
bei den jetzigen literarischen Hülfsmitteln für keine Klasse 
ohne bedeutenden Zeitaufwand geschehen kann.

Das Manuscript ist so weit durchgesehen, dass dem re
gelmässigen Erscheinen der Lieferungen kein Hinderniss in 
den Weg treten kann. Die Anzahl der bisher aufgestellten 
und hier aufgeführten Genera übersteigt die überraschende 
Zahl von 17,000*).  Es wird daher auch Niemand mehr 
wundern, wenn mit jedem Jahre so viele neue Genera unwill
kürlich unter Namen, die bereits vergeben waren, publicirt 
werden. Diesem grossen Übelstande wird hoffentlich das Re
gister ein Ende machen, und dies um so mehr, als die Dop
pelnamen aus dem Pflanzenreiche ebenfalls aufgeführt werden, 
um für die Zukunft alle Collision zu beseitigen.“

Der erste Theil enthält Mammalia, Echinodermata et Aca- 
lephas. Der zweite Theil Aves.

Wir haben es hier nur mit dem zweiten Theile, 
welcher die Vögel enthält, zu thun, und werden über 
das Ganze, da es seiner Natur nach keinen Aus
zug gestattet, kurz sein können. Zuerst folgen die 
libri citati, und unter diese sind selbst die Abhandlun
gen in Zeitschriften, namentlich die in der Isis, aufge
nommen. Die Namen der Schriftsteller stehen auch in 
alphabetischer Ordnung und belaufen sich nach dem 
Verzeichnisse auf 130. Wir halten dieses Verzeichniss 
für vollständig und erkennen den grossen Fleiss, wel
chen der Verf. auf dasselbe verwendet hat, freudig an. 
Die Zahl der in dem Hauptverzeichnisse aufgenomme
nen Namen der Sippen (Genera) und Familien beträgt 
2939. In dem Anhänge stehen noch 260 Namen.

Die geehrten Leser werden hieraus erkennen, dass 
es eine riesenhafte Arbeit ist, welcher sich der Verf. 
unterzogen hat. Es ist gewiss eine schwer zu lösende 
Aufgabe, alle diese Namen in den Werken und Ab
handlungen von 130 Schriftstellern aufzusuchen, aus
zuziehen und alphabetisch zusammenzustellen, und wir 
freuen uns, sagen zu können, dass dies mit grosser 
Genauigkeit und möglicher Vollständigkeit geschehen 
ist. Wir haben nur wenige Namen vermisst, z. B. einen 
von u»s in der Is*s ^en ^as Riedgras bewohnenden 
Schilfsängern gegebenen, nämlich Caricicola (Riedgras-

’) Diese sehr grosse Zahl umfasst natürlich die Sippen (Genera) 
I des ganzen Thierreichs.
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bevvohner). Wir führen dies nur an, um die Genauig
keit zu zeigen, mit welcher wir dieses verdienstvolle 
Werk durchgesehen haben. Auch die Erklärung haben 
wir richtig gefunden, kleine Fehler abgerechnet. So 
ist die von uns den Viehvögeln (Pastor, Temm.) bei
gelegte Benennung Boscis kein nomen proprium, son
dern bedeutet bei Colum. VIII, 15 eine Art von Geflü
gel und höchst wahrscheinlich eine solche, welche 
sich beim Viehe (bos) auf hält. Dasselbe gilt von dem 
von Boje den Grünspechten gegebenen Namen Gecinus, 
denn dies kommt her von (terra) et xivtto (moveo)j 
bedeutet also ein Erdbeweger, Erdhacker.

Der leichten Übersicht wegen sind die Hauptna
men und die der Familien, zu denen sie gehören, mit 
so grossen Buchstaben gedruckt, dass sie sehr in die 
Augen fallen, was das leichte Auffinden derselben un- 
gemein erleichtert.

Gewünscht hätten wir noch, dass wenigstens bei 
den Namen, über deren Geschlecht Ungewissheit herrscht, 
z. B. Xema, welches wir nach cupa und andern für 
ein Neutrum halten, unser Rec. aber in der Halleschen 
Literaturzeitung für ein Femininum nach mensa ausgibt, 
das richtige Geschlecht mit m. (masculinum), f. (femi- 
ninum) oder n. (nentrum) bezeichnet worden wäre, 
was wenig Raum eingenommen und den Werth des 
Werkes erhöht haben würde. Dann würden auch die 
falschen Bezeichnungen des Geschlechts, welche in 
manchen naturgeschichtlichen Werken vorkommen, von 
künftigen Naturforschern leicht vermieden werden ; z. B. 
bei Coracias würde es, da männlich ist, nicht
heissen Coracias garrula, sondern Coracias garrulus. 
Es würde dadurch der Nomenclator dazu beigetragen 
haben, dass die grammatischen Verstösse, welche lei
der noch hier und da unsre naturgeschichtlichen Werke 
entstellen, in Zukunft vermieden würden.

Hrn. A.’s Namensverzeichniss befriedigt ein wah
res Bedürfniss. Bei der Menge der naturgeschicht
lichen Werke und Abhandlungen und bei dem Streben 
Vieler, neue Sippen aufzustellen, durch welches die 
Namen der Genera ausserordentlich vervielfältigt wor
den sind, war es sehr schwer, sich in dem Labyrinthe 
von Benennungen zurechtzufinden. Diesem Übel ist 
durch den Nomenclator abgeholfen. Man braucht nur 
in ihm nachzusehen, um die gewünschte Auskunft zu 
erhalten. Wie viele Zeit und Mühe wird dadurch 
erspart ’

Durch dieses Namensverzeichniss ist es nun auch 
dem naturwissenschaftlichen Schriftsteller möglich, das 
System von seinen Fehlern zu reinigen. Er übersieht 
leicht, welche Namen zweien oder gar mehren Sippen 
gegeben sind, merkt sich an, welchem Genus ein und 
derselbe Name zuerst beigelegt ist, lässt ihn demselben 
und streicht ihn bei der oder den andern Sippen. So 
werden wir nun bald dahin kommen, dass wir nicht 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

mehr eine und dieselbe Benennung bei der Sippe der 
Vögel und Käfer, oder gar noch bei der von Pflanzen 
antreffen. Dadurch wird nicht nur ein grosser Übel
stand beseitigt, sondern auch manches Misverständniss 
unmöglich gemacht.

Aber auch für die Bildung neuer Sippennamen ist 
dieses Namensverzeichniss sehr wichtig. Der Schrift
steller übersieht schnell, welche Namen vergeben sind, 
und kann also nicht in die Gefahr kommen, eine schon 
gebrauchte Benennung noch einmal anzuwenden, was 
eine Sache von grosser Wichtigkeit ist. Auch für die 
Bildung neuer Namen gibt dieses Verzeichniss eine 
sehr gute Anleitung; denn es zeigt, wie vortheilhaft es 
ist, wenn ein Name eine wirkliche Bedeutung hat und 
den Regeln der Sprache gemäss gebildet ist.

Die barbarischen Namen, von dem Verf. kurz als 
nom. barb. bezeichnet, nehmen sich neben den sprach
richtig gebildeten sehr schlecht aus und stehen für 
künftige Forscher als Warnungszeichen da. Auch die 
sogenannten Eigennamen (nom. propr.), welche keine 
andere, als die von dem Urheber ihnen willkürlich bei
gelegte Bedeutung haben, und die man in keinem Wör
terbuche findet, wie Xema, stellen sich dem mit den 
alten Sprachen Bekannten so dar, dass er auch wenig 
Lust haben wird, neuen Sippen ähnliche zu geben!

Endlich auch in der Beziehung ist der Nomencla
tor ein verdienstliches Werk, weil er durch die gege
benen Erklärungen der Namen das Verständniss der
selben sehr erleichtert. Man kann, da sich glücklicher
weise in unsern Tagen nicht blos gründlich Gelehrte, 
sondern auch andere Gebildete mit den Naturwissen
schaften beschäftigen, diesen letztem nicht zumuthen, 
die Bedeutung aller der den Sippen beigelegten Namen 
ohne fremde Hülfe zu entziffern. Es gehört eine tüch
tige Kenntniss der griechischen Sprache dazu, um in 
Gecinus einen Erdhacker zu erkennen; denn wie wir 
oben gezeigt haben, kommt dieses Wort von (Erde) 
und y.tvtü) (bewegen) her, und um bei Somateria so
gleich zu wissen, dass es vom owpu (Körper) und 
i\)iov (Wolle) herkommt. Also auch in dieser Bezie
hung wird dieses Werk sehr gute Dienste leisten und 
ein mühsames Nachschlagen ersparen.

Wir glauben durch das Gesagte unser oben gefäll
tes sehr günstiges Urtheil über den Nomenclator zoolo- 
gicus vollkommen begründet zu haben und freuen uns, 
es mit bestem Gewissen empfehlen zu können. Druck 
und Papier sind schön, doch finden sich schon auf 
dem Titel zwei bedeutende Druckfehler, da in zwei 
Worten das n weggelassen ist.

Der Preis erscheint etwas hoch, indem 6 — 700 
Seiten in 4. 14 Thlr. kosten sollen, und zwar für die 
Subscribenten. Zu wünschen ist, dass jeder Band be
sonders abgelassen werde, worüber sich wenigstens in 
den Buchhändlernachrichten zu diesem zweiten Bande 
keine Erklärung findet.

Möchte sich doch bald ein Naturforscher finden, 
welcher einen Nomenclator botanicus herauszugeben 
den Muth, die Kenntnisse, die Ausdauer und den Wil
len besitzt.

Renthendorf. L. Brehm.

Druck und Verlag vpn F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Per Lehrer an der Akademie der Künste in Berlin Karl 

Beckmann hat das Prädicat eines Professors erhalten.
Der Professor der Mathematik Dr. Bouquet am College 

zu Marseille ist zum Professor der Mathematik, der Professor 
der Mathematik am College zu Orleans Dr. Briot zum Professor 
der auf Astronomie angewandten Mathematik in der Faculte 
des Sciences zu Lyon befördert worden.

Dr. Theod. Gravenhorst in Göttingen ist, nachdem der 
zweite Professor und Inspector an der Ritterakademie zu Lüne
burg Hermann in die erste Professur aufgerückt ist, zum zwei
ten Professor ernannt worden.

Die Lectoren an der Universität zu Kopenhagen Dr. phil. 
Chr. Hermannssen, Dr. ph. N. L. Westergaard, Dr. iur. Andr. 
Fr. Krieger, Dr. med. K. Em. Fenger sind zu ausserordent
lichen Professoren ernannt worden.

Die Privatdocenten Dr. Hesse in Königsberg und Dr. A. 
W. Hofmann in Bonn sind zu ausserordentlichen Professoren 
in der philosophischen Facultät der genannten Universitäten 
ernannt worden.

Dem ausserordentlichen Docenten an der Universität zu 
Prag Dr. A. Jaksch ist die Professur der medicinischen Klinik 
für Wundärzte übertragen worden.

Dem Oberlehrer Lenz am Gymnasium in Tilsit ist das 
Prädicat Professor verliehen worden.

Der vorsitzende Rath im Ministerium des grossherzoglichen 
Hauses Aug. Frhr. v. Murschall in Karlsruhe ist mit dem Cha
rakter eines Geheimraths zum Director des Oberrheinkreises 
und Curator der Universität Freiburg ernannt worden.

Der Prorector am Gymnasium zu Ratibor Dr. Mehlhorn 
ist zum Director des Gymnasium befördert worden.

Der ausserordentliche Professor Dr. Mohr in Würzburg 
ist als ordentlicher Professor der pathologischen Anatomie an 
die Universität zu München berufen worden.

Oberbergrath und Prof. Dr. Eggerath in Bonn ist zum 
Geh. Bergrath ernannt worden.

Die Stelle als Superintendent der augsburger Confession 
zu Wien ist dem Consistorialrath E. Pauer übertragen worden.

Dem Professor Dr. Ed. Tomaschek in Lemberg ist der 
Lehrstuhl der politischen Wissenschaften an der Theresianischen 
Bitterakademie in Wien übertragen worden.

Der Regierungs - und Baurath Umpfenbach in Düsseldorf 
ist zum Geh. Regierungsrath ernannt worden.

An dem Feste der Einweihung des neuen Universitätsgebäudes 
zu Tübingen ertheilte die evangelisch - theologische Facultät dem 
Consistorialrath Gust. Schwab, die katholisch - theologische Fa_ 
cultät dem Oberkirchenrath Ant. Oehler in Stuttgart die Doctor

würde. Die juristische Doctorwürde erhielten Oberjustizrath 
Hochbach in Ellwangen, Ed. Laboulaye in Paris, Bibliothekar 
Stalin in Stuttgart; die medicinische Doctorwürde der Professor 
der Thierarzneikunst Dr. Häring und Bergrath v. Alberti", die 
philosophische Doctorwürde Graf Wilh. v. Würtemberg, Archiv- 
rath E. Kausler in Stuttgart, F. E. Reusch, Professor an der 
polytechnischen Schule in Stuttgart, Prof. L. Uhland in Tübin
gen, Alex. v. Humboldt, J. v. Lassberg, Varnhagen v. Ense 
in Berlin. Die staatswirthschaftliche Facultät ertheilte die Doctor
würde dem Prof. J. F. Hoffmann in Berlin und dem Ober- 
steuerrath Moritz Mohl.

Orden. Den preussischen Rothen Adlerorden zweiter 
Klasse erhielt Oberconsistorialratb Dr. Möller in Münster; dritter 
Klasse Prof. Dr. Tischendorf in Leipzig, Dr. med. Philipps in 
Brüssel, Kapellmeister Dr. Schneider in Dessau; vierter Klasse 
Ökonomierath Dr. Zeller in Darmstadt.

Nekrolog.
Am 16. Oct. starb zu Berlin Frhr. Karl Ludw. v. Bredow, 

Landtagsdeputirter und Ritter des St. - Johanniterordens im 
68. Jahre, ein ausgezeichneter Kenner und Förderer der Natur
wissenschaften. Er hinterlässt reichhaltige zoologische, bota
nische und mineralogische Sammlungen.

In der Mitte des October zu Sternenberg in der Schweiz 
der Dichter Jak. Stutz, von welchem erschienen sind: Neue 
Sammlung von Gemälden aus dem Volksleben (1832).

Am 20. Oct. zu Maynooth in Irland Dr. Montague, vor
mals Vorsteher des St.-Patricks-Collegium (Predigerseminarium).

Am 22. Oct. zu Düsseldorf Geh. Regierungsrath Dr. phil. 
J. J. Pauls, früher Regierungsrath in Crefeld. Von ihm er
schien: Blüthen aus Italien (1817).

Am 31. Oct. zu Kopenhagen Etatsrath Dr. Reinhardt, 
Professor der Zoologie an der Universität daselbst.

Am 3. Nov. zu Weida Consistorialrath und Superintendent 
Dr. Christ. Gottlob Marter, im 72. Jahre. Von ihm erschienen 
einzelne Predigten.

Am 4. Nov. zu Stuttgart Archivrath F. Fr. Oechsle im 
47. Lebensjahre. Von ihm erschien: Beiträge zur Geschichte 
des Bauernkrieges (1830).

Schriften gelehrter Gesellschaften»
Archiv für Schweizerische Geschichte, herausgegeben auf 

Veranstaltung der allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft 
der Schweiz. Dritter Band. Zürich, Meyer und Zeller. 1845. 
Gr g. 2 Thlr. Abhandlungen: 1) Das Thal Glarus unter 
Seckingen und Österreich und seine Befreiung, von J. Jakob 
Blumer, Mitglied des Civilgerichts und Cantonarchivar in Gia- 
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rus, S. I—95. 2) Hatte im J. 1405 ein Treffen bei Wolf
halden statt oder nicht? von J. C. Zellweger, — 108. 3) De- 
veloppement de Vindepedance de Haut-Vallais et conquete des 
Bas-Vallaispar Fr. de Gingings-la-Sarraz. Deuxieme Par
tie. Gouvernement de Walther de Supersax, eveque de Sion, — 
147. Notes additioneiles relatives aux colonies allemandes du 
Piemont et ä l'ancienne route de Simplon, — 164. Urkunden: 
1) Suite des documents concernant l’histoire de Vallais, — 250. 
2) Das lateinische Statut der deutschen Colonien im Thal von 
Formerza im obern Piemont vom J. 1407, von Dr. J. Rud. 
Burckhardt. 3) Urkunden zu Beleuchtung der Thätigkeit der 
westfälischen Gerichte in der Eidgenossenschaft, von C. 
v. Reding, Alt-Regierungsrath in Baden. 4) Beleg für die 
Einmischung der westfälischen Femgerichte in der Rechts
pflege eidgenössischer Stände, von Äug. Nüf-Oberteuffer, Raths- 
schreiber und Archivar in St.—Gallen. 5) Urkunde aus dem 
Archiv von Lindau, von Prof. Henne in Bern. 6) Über das 
Verhältniss von Zofingen zu dem Grafen von Freiburg, von 
Dr. Heinr. Escher, — 368. Denkwürdigkeiten : Der Feldzug 
zürcherischer Truppen nach dem Veltlin im J. 1620, — 397.

Memoires de l’Institut royal de France. Academie des in- 
scriptions et belles-lettres. Tome XIV. Premiere partie. Tome XV. 
Seconde partie. Paris, Imprimerie royale. 1845. 4. Der erste 
Theil des 14. Bandes beschäftigt sich mit der Geschichte der 
Akademie von 1839 bis Juli 1844. Nach den ergangenen 
königlichen Verordnungen folgen Berichte über den Plan einer 
Sammlung der Inschriften von Lebas, über die Fortsetzung des 
Recueil des ordonnances des rois de France von Pardessus, über 
den erneuerten Druck des 1 1. Bandes der Histoire litteraire 
de la France von Victor Leclerc, über die Fortsetzung der 
Collection des diplomes de la seconde race. Dann die Mitthei- 
lungen von Reisenden Charles Texier, Claude Poyet, Bottu, 
Cadalvene, Eugene Bore, Bory de St.-Vincent, General Allard, 
Coste und Flandin, Theodor Pavie, de Thöroulde, Fresnel, Du- 
laurier, Dufey, Abbadie, Lefevre, Fevret und Galinier, Arnaud, 
Eusebe de Salles, de la Porte, Honeggers und Motes, Billecocq, 
Cathwood und Stephen, Fr. Stahl. Dann Relation über die 
Arbeiten der Commissionen, über die gefertigten Inschriften, 
über die an die Akademie gerichteten Fragen (über die Her
stellung der Kirche von Saint-Denis, über das literarische 
Eigenthum, über die arabische Übersetzung der vier Evangelien, 
über den Fund zu Sainte - Chapelle, das vermeintliche Herz 
des heil. Ludwig-, Bericht über die Arbeiten und Vorträge der 
Akademie; Notizen über das Leben und die Schriften von 
Daunou, Rennell, Louis Dupuy). — Der zweite Theil des 
15. Bandes enthält neun Abhandlungen: 1) Pardessus, Traite 
de la distinction quon peut faire, dans les textes de la loi sali- 
que, entre les titres principaux et les additions qu’elle a regues 
dans la suite. 2) de Saulcy, Recherches sur la numismatique 
punique. Der Verfasser zeigt, dass der nationale Namen der 
Stadt Panormus ursprünglich Tzitz (Blume) gewesen ist, und 

- dass als nummi castrenses die Tetradrachmen sicilischen Gepräges 
mit der Legende am mekhanad zu betrachten sind. 3) La- 
jard, Sur une urne cineraire du musee de Rouen. Diese aus 
Italien stammende Urne enthält in Relief die Gruppe eines 
Löwen, der einen Stier erwürgt und verschlingt, auf den vier 
Ecken den Kopf eines Löwen. Die lateinische Inschrift deutet 
auf das 3. Jahrh. unserer Zeitrechnung. Jene Darstellung fin
det sich auf etrurischen Vasen und scheint hier in symbolischer 
Bedeutung angewendet. 4) Letronne, Explication d'wiein- 

scription grecque trouvee dans l’interieur d’une statue en bronse. 
5) de Saulcy sur la numismatique punique; über die Münzen 
von Cossura und Ibica. 6) Lajard sur un basrelief mithria- 
que decouvert ä Vienne. 7) Quatremere sur les asiles des 
Arabes. 8) Quatremere sur le pays d'Ophir. 9) Natalis 
de Wailly, Examen critique sur la vie de saint Louis de 
Geoffroy de Beaulieu.

Gelehrte Gesellschaften.
DeutscherVerein für Heilwissenschaft inBerlin. 

Am 25. Aug. hielt der Regimentsarzt a. D. Dr. Sinogowitz einen 
Vortrag über das Kindbettfieber und wies die Beziehung der 
Symptome und des Verlaufs zu verschiedenen normalen Zu
ständen des Blutes rücksichtlich seiner Qualität und Quantität 
nach. An der Besprechung nahmen besonders die Mitglieder 
Gurlt, Ribbentropp und Güterbock Antheil. Am 29. Sept, hielt 
Dr. H. W. Berend einen Vortrag über einen speciellen Fall von 
Herpes exedens, nach dessen Heilung die defecten Theile der 
Nase durch eine plastische Operation hergestellt wurden. Dr.' 
Güterbock sprach über das Frauen - Colostrum und führte nach 
eigenen Versuchen an, dass die Colostrum-Körperchen nach 
den ersten acht Tagen nach der Entbindung verschwinden. 
Als Eigenthümlichkeit des Colostrum wurde noch die Eigen
schaft genannt, dass es in der Siedbitze zu einer festen Masse 
gerinne.

Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 
Stiftungsfest der Gesellschaft den 18. Oct. erstattete der Se- 
cretär Dr. Förster Bericht über das von dem Institut für archäo
logische Correspondenz in Rom herausgegebene Werk: Zwölf 
Basreliefs griechischer Erfindung aus Palazzo Spade, dem capi- 
tolinischen Museum und Villa Albani. Mit einem erläuternden 
Texte durch A. Kestner und E. Braun — ein durch die Frei
gebigkeit des Frhrn. v. Lotzberg reich ausgestattetes Pracht
werk. Dr. Förster knüpfte hieran Bemerkungen über die Gren
zen des Reliefs und der Malerei und über das Ungeeignete 
der Aufgaben aus der griechischen Mythologie für die gegen
wärtige Malerkunst. Prof. Kugler legte vor: I) e’ne grosse 
Medaille von der Stadt und Akademie zu Gent, dem Maler 
Gallait gewidmet zur Anerkenntniss seines Bildes der Abdankung 
Karl’s V. Die Medaille ist von Braemt in Brüssel gefertigt 
und von ausgezeichneter Schönheit. 2) Indbydelse til at in- 
traede Foreningen til Norske Fortids Mindesmaerkers Bevaring, 
die erste Publication des in Christ.ania gegründeten Vereins zur 
Erhaltung norwegischer Alterthümer. Vier Blatt geben in Feder
zeichnung Monumente des altnorwegischen Holzbaues, zumeist 
noch der Periode des romanischen Kunststils angehörig, das 
Portal einer Kirche in Tellemarken, einen geschnitzten Thron
sessel und mehre alte Bauernhäuser in Tellemarken. Ausge
stellt war ein Genrebild von Meyerheim, Mitglied der Akademie 
der Künste, eine Bäuerin mit einem schlafenden Kinde im Korbe, 
ein von dem Medailleur Fischer in Elfenbein geschnitztes Re
lief : Phryxus und Helle. Vorgelegt wurden „Malerische Radi- 
rungen verschiedener Gegenden Italiens von Prof. Busse in 
Hannover“; das elfte Heft von Zahn’s „Ornamenten aller 
classischen Kunstepochen“. Der Landschaftmaler Hildebrand 
aus Danzig, aus Amerika zurückgekehrt, theilte seine an 
Zeichnungen aller Art reichen Mappen mit.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Intelligrenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit P/2 $gr. berechnet.)

^(nfunbigung
unb

nlaBung yur 
auf eine 

neue Ausgabe her neunten Auflage
beS

©onvcrfationS = Äcgif am
Ihllstänbig in 240 Wocljen-Lieferungen non 3 Sogen

ju bem greife von
272 = 2 g®r- = 9 ßr- 9^- = Tk

®te neunte Auflage beS ^oniJerfation^'gerifon, welche in 15 Bänben ober 120 heften erf^eint, ift bereits bis jur 
£älfte in ben £dnben ber ©ubfcribenten, unb bat fid) burch i^re Bearbeitung foivol als burch bie tppographifche AuSftattung 
auf eine überrafdjenbe Sßeife beim publicum Eingang ju verfthaffen getvuft. ®ie £betfnabme für biefelbe ift fo bebeutenb, 
baj fte je|t fd»on eine Auflage von 30,000 Exemplaren nöthig macht.

®a inbeffen, tro$ ber großen Sßoljtfeit^eit beS SBerfS, bie Anf^affung ber bis je^t erfdjienenen Jpefte auf einmal einem 
Steile beS ^ublicumS boch f^on ferner fallen bürfte, fo glaube ich vielfachen SBünfchen ju begegnen, wenn ich, um biefe An= 
fdjaffung ju erleichtern, eine Subfcription auf eine neue Ausgabe in SBochen«ßteferungen eröffne.

®iefe neue Aufgabe — in allen Beziehungen ganz gleich mit ber erften Ausgabe — wirb in 240 Sßocben- 
gieferungen von 3 S^ogen ju bem greife von 2'/» ^gr. = 2 g®r*  = 9 Är. Ah» = 71/» 6>2Ä» er»
(deinen, wovon je 16 Sicherungen einen Banb bilben.

Den Beftbern älterer Auflagen beS ^onverfationö = ßerifon mache ich hiermit bie Anjeige, ba^ mein Anerbieten, 
biefe altern Auflagen gegen bie neue neunte Auflage umgutanfthen, nur noch bis ®nbe biefeS ^a^reö in Äraft 
bleibt, unb wieberhole hier bie bafür feftgeftellten Bebingungen:

SBer auf ben Umtaufd entgehen will, uerpftidtet ftd jur Abnahme ber neunten Auflage, unb erhält für bie 
einjutaufthenbe alte Auflage

entwÄer
bie erften vier SSänbe ber neunten Auflage ohne öerednung, 

oberwählt für ben gabenpreU feiner alten Auflage Sßerfe au§ meinem ju biefem ßwed hcrauögegebenen Kataloge*

Bon bem gleichzeitig mit ber neunten Auflage beS ^onverfation§sgeriton in meinem Berlage erfcheinenben 
Systematischen

BILDER-ATLAS
jum

QTanvergations - ^erikon.
Vollständig In 120 Lieferungen, 500 B|a“ J" *V! art'

in bem greife von 6 9tgr, = 22 = 18 Är.
ift jeft bie erfte bis aweiunbbreiftigfte gieferung ausgegeben.

tiefer Silber - AtlaS eine miffenfchaftlich georbnete unb auf bas forgfältigfte auSgeftattete
eptlopäbie ber SBiffenfchaften tünfte, fthlieft ft^> als Supplement an alle Ausgaben unb Bachbilbungen 
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beS Gonberfation6=Lerifon an, unb jerfäUt in je^n ^auptabtheilungen, bereu jebe einen gefonberten Sweig ber SBiflen*  
f^aft auSfüllt.

®ic erfdjienenen Lieferungen ftnb in allen 55uct)^anblungen vorrätig, unb bie Slnftdjf ber auf «Stahl trefflich angeführten 
SSlätter wirb jeben Unbefangenen überzeugen, ba^ ju foldjem greife etwaö ^nlieheS noch nicht geboten würbe.

Rabatt fanit auf baö wie auf ben ^il^er ^rtlaö nidjt iu
$ütf|midi genommen werben, ftnb aber alle 33ucbbanblungen tu ben ^tanb gefekt, ^ub- 
fcrtbentenfammlertt auf 12 ^emplare be$ baS breijebnte ^emplar
gratis ju liefern*

Seidig, 1. Qctober 1845. JT. X StOCkijaUS.
Sn ®*  ©etolb’ö 23erlagSbud)hanblung in SSßtett ift foeben er» 

fchienen unb in allen Suthbanblungen ®eutf^lanbS ju haben:
Anleitung p»m ötubium

ber
bnrft^nenben ©eometrie

mit 
twrjüglicljer Kückotdjt 

auf ihre
^Inwenbung bet bem Zeichnen technifdjer ®egenffänbe; inth 
befonbere jener ber 55aufunff, ber praftifchen Geometrie unb 

be$ 2)?afcf)menwefenö.
Son

Johann «^onig,
öffentlichem orbentli^en $)rofeffor ber “barftellenben Seometrie am t. f. 

polpte^niftben Snfiitute in Sßten.
Illit 26 Äupfertafeln.

@r. 8. SBien 1845. 5« Umfchlag brofd). &ie Äupfertafeln 
in einer befonbern SJiappe. 5 $hir- 10 ^9r- (5 $¥r- 8 S®r-)

Sn ben erften vier Jlbtheilungen biefeS SßerfeS bemäntelt ber Ser» 
faffer bie orttjograp^ifc^e ^rojection, unb zwar in ber erften in Seziehung 
auf fünfte, gerabe Cinien unb Gbenen, in ber zweiten bie ©arftellungS» 
weife ber burdj ebene glädjen begrenzten .Körper, wobei bie ifometrif^e, 
unb jene trimetrifdje ^rojection, nad? welcher SJtoh 3 bie äeidjnung feiner 
Ärpftallgeftalten größtentheilS auöfü^rte, am geeigneten Orte erläutert 
werben-

©ie britte Jlbtheilung enthält bie Gurven, welche vorzugsweife im 
prattifdjen Ceben, inSbefonbere in ber Saufunft unb ber SÖledjanit 2£n- 
wenbung finben, wobei bie Gonftruction ber Seitenlinien für bie verfd)ie= 
benen in ber ^>raris vortommenben Sebtngungen, fowie eine allgemeine 
Gonftructionsweife ber ©djnecEenlinien befonberS heroorSubeben ift-

Sie vierte Wallung behanbelt bie frummen flächen, unb bie fünfte 
bie fchiefe unb perfpectioifdje 3)rojection mit befonberer Siüctficht auf beren 
Jlnwenbung jur Gonftruction von ©djatten unb perfpectivifdjer Silber, 
©lanjpunfte unb ©piegelbilber.

©er reiche unb umfaffenbe Snhalt, fowie bie ausführliche unb faß» 
liehe Sehanblnng beffelben machen biefeö 2ÖerE fowol als Seitfaben für 
ben Unterricht, befonberS an technifdjen Sehranftalten, fowie jum ©elbft» 
ftubium fürSene vorjügliw geeignet, benen bie rationelle ©runblage alles 
3ei^nenS unb GonftruirenS Seburfmß ift.

(Soeben erfdjien im Serlage ber ÄOUe fefcen Such», Sunft» unb 
SBlufiEalienhanblung in Sßolfenlmttel unb ift burd) alle Sudjhanblungen 
ju besiegen:

0raun0rl)W£tg0 erljöne Citoatur
in ben Stieren 1745 —1800.

^ic ©podje SkorgenrotljeS ber beutfdjen 
fronen Literatur*

3um hun^ev^^r^cu @tiftung$feffe beß Collegii Carolini
von

Dr. CT*  Rillet.
17 SBogen. Sauber brofdjitt. $)rei$ 1 STh^- 

gut ^Jäbagogen, LehrercoÜegien unb Sefecirfel unter ben Lehrern.

Rettung.
Sn Serbinbung mit

Dr. ijöUing, 3an0on unb Homer 
herausgegeben von

Dr. <^*  ®räfc unb Dr. ©. ©lernen.
Sn Utägigen ^eften ä 3 Sogen. Seber Sanb von 12 £eften 2% 3ihtr.

©iefeS burd) Slefdhhaltigfeit unb griffe ausgezeichnete Statt wirb im 
Sahre 1846 fortgefe^t. ©eine Senbenj ift: görberung eines zeitgemäßen 
§ortfd)ritts im ©efammtgebiete beS GrjiehungS» unb ©djulwefenS, auf 
®runb ber SBiffenfchaft unb Erfahrung, ohne Übertreibung, Sefämpfung 
einfeitiger nnb falfcher ^Richtungen unb Sermittelung einer geiftigem Hufs 
faflung ber päbagogifdjen ©egenftänbe. ©ie Greigniffe unb äuftänbe in 
ber ©chulwelt werben in Gorrefponbenj=2lrtiEeln befprodjen, zu welchem 
Sehufe bie atebaction zahlreiche Serbinbungen angefnüpft hat-

©ubferibenten, welche mit bem LSan. 1846 neu eintreten, laffe id? 
jur Grleidjterung ber Tlnfdjaffung beS erften SahraangeS bie jwei Sänbe 
beffelben für bieHälfte beSSabenpreifeS, alfo mit 2% Sblrn. ab, fo weit 
ber hi er ju beftimmte Sorrath auSreidht. Sür Jlnbere bleibt ber CabenpreiS 
von 42/3 $hlrn. beftehen.

Sine ausführlichere Jlnjeige mit Angabe beö SnhalteS ber bis ie^t 
erfchtenenen £efte ift in jeher guten Sudhhanblung ju haben.

, im Stovember 1845.
_______________________________ %*  €4*  ^eitBner.

Sei @6. SCttton in ^aKe ift foeben erfchienen unb in allen Sudjs 
hanblungen ju haben:
ärnolb, $r., ^aläfftHö. £ijlorifchs geographtf#'

fonberer 55erüdfid)tigung ber ^)elmuth’fd)cn
logen unb gebilbete SSibellefer bargef^- ®r. b. ®ep.

_ _ Saffelbe mit Vergabe b« «öelinut^ fc^en ^arte von 
^aläftina. äarton. SpretS 1 (2Belche Äarte
einzeln ju bem greife, vou 1 JU hoben ift.)

Leo, H., Die malbergiscne blosse, ein Rest altkeltischer 
Sprache und Rechtsauffassung. Beitrag zu den deut
schen Rechtsalterthümern. Zweites Heft. Gr. 8. Geh. 
Preis 24 Sgr.

Rumpel ■ .ie Casuslehre in besonderer Beziehung 
auf die griechische Sprache dargestellt. Gr. b. Geh. 
Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

SSon uns ift bureb alle Suchhanblungen ju erhalten:
Theophilus

in Icelandic, low German and other tongues from
M. S. S. in the Royal library at Stockholm

by Georqe ISebbe üasent9 M. A.
8vo. London. 1 Thlr.

£eilma, im 9lovember l84^-
Brockhaus & Avenarius.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 287. 1. December 1845.

Geschichte.•
1. M. J. M. Lehuerou, Histoire des institutions Me- 

rovingiennes et du Gouvernement des Merovinglens 
jusgu’a l’edit de 615. Paris, Joubert. 1842. 8. 8 Fr.

2. M. F. de Petigny, Etudes sur V histoire et les in- 
stitutions de VEpoque Merowingienne. T. I. und II. 
(Dieser in zwei Abtheilungen.) Paris, Brockhaus & 
Avenarius. 1843—44. 8. 18 Fr.

Wir haben hier zwei sehr verschiedene Werke, so 
ziemlich über denselben Gegenstand, vor uns, welche 
doch beide auf erfreuliche Weise darthun, wie sehr 
die Franzosen zu fühlen anfangen, dass ein auf Quel
len gestütztes Studium der altern Geschichte allein im 
Stande sei, als Grundlage für spätere Forschungen zu 
dienen, dass nur dadurch der wahre Entwickelungs
gang der französischen innern Staatseinrichtungen in 
ein wahres und klares Licht treten könne. Beide ha
ben den Umsturz des römischen Reichs und die Glün- 
dung^des neuen Staats durch die Franken als Aus
gangspunkt ihrer Untersuchungen genommen, was man 
in vieler Rücksicht nur billigen kann, obwohl ich über
zeugt bin, dass eine möglichst erschöpfende, aber al
lerdings sehr schwierige Untersuchung der innern Ein
richtungen Galliens zur Zeit der Römer, um dann was 
von diesen auf die Zeit des frühem Mittelalters über
ging zu erklären, zu nicht unerheblichen Resultaten
führen müsste. Beide Verfasser haben das nicht über
sehen, doch nicht gleichmässig im Einzelnen hinläng
lich verfolgt.

Hr. L. bemerkt, dass in Frankreich rücksichtlich 
des Verhältnisses des durch die Völkerwanderung be
wirkten Neuen gegen <ias Alte zwei Systeme einander 
geradezu gegenüberstanden, des Montesquieu, der nur 
die germanische, und des Dubos, der nur die römische 
Seite aulfasste. Der Verf. glaubt, es gebe einen Weg 
zwischen beiden, ei habe ihn eingeschlagen, immer 
auf Quellen gestützt, sich aber auf die Festsetzung der 
Franken in Gallien beschränkt, weil das von einheimi
schem Interesse und umfassend genug sei. Doch habe 
er vorher allgemein die Politik des römischen Staats 
den Barbaren gegenüber darstellen müssen, um dann 
auf die besondern Verhältnisse zu kommen, in denen 
die Franken »um römischen Staate standen.
nun ganz gut, allein wie ist es ausgeführt?

Das ist

Er hat sein Werk in zwei Bücher getheilt. In dem 
ersten von zwölf Capiteln handelt er von der Politik 

der Römer in Beziehung auf die germanischen Völker
schaften voif Cäsar bis auf den Untergang des Reichs, 
im zweiten Buche in neun Capiteln von der merowin- 
gischen Herrschaft bis 615.

Man bemerkt sogleich im ersten Buche, dass der 
Verf. seines Stoffes noch nicht recht mächtig ist. Er 
hat den Hauptgegenstand, die Politik der Römer gegen 
die Barbaren, nicht fest genug gehalten, sich vielmehr 
durch geschichtliche Ausführungen, die dem Zwecke 
nicht überall dienen, oft vom Wege ablenken lassen, 
daher bei häufiger Wiederholung desselben Gegenstan
des auf vielen- beiten gesagt, was wesentlich auf we
nigen klarer und bestimmter auseinandergesetzt werden 
konnte. Natürlich liess sich hier nicht eben etwas 
Neues sagen und das Angeführte ist auch nicht alles 
richtig.

Unter Nero, sagt er, hätten viele germanische 
Völker sich den Römern unterworfen, Hülfstruppen 
geliefert, Tribut gegeben, Könige von den Römern an
genommen, einige ihrer alten Unabhängigkeit freiwillig 
entsagt, ihre freien Wälder in Deutschland auf ewig 
verlassen und unter römischem Schutze in Illyrien und 
Gallien wüste Ländereien angebaut. Als Beleg dient 
Tacit., Annal. XI, 19 und Germ. 29. In der ersten 
Stelle sagt Tacitus: Et natio Frisiorum------ consedit 
apud agros a Corbulone descriptos. Da steht aber 
nichts von freiwilliger Auswanderung und ebensowenig, 
dass sie nach Illyrien gegangen wären. Ja der Verf. 
führt dieselbe Stelle nochmals S. 42 an, mit den Wor
ten, die Friesen wären fortwährend auf dem rechten 
Rheinufer geblieben, doch den Römern unterworfen. 
Ebensowenig sind die Mattiaker nach der angeführten 
Stelle des Tacitus ausgewandert. Auch diese Stelle 
wiederholt der Verf. p. 42 und bemerkt richtig, dieses 
Volk habe die Herrschaft der Römer anerkannt, ob
gleich es auf dem rechten Rheinufer gesessen, wie es 
Tacitus sagt. Dergleichen Nachlässigkeiten und Wie
derholungen derselben Quellenstellen, welche hier das, 
dort das Gegentheil davon oder etwas anderes bewei
sen sollen, finden wir öfter. Dass Friesen später nach 
Gallien versetzt worden sind, ist nicht unbekannt, al
lein nicht nachgewiesen.

Wie wenig der Verf. mit den deutschen Forschun
gen bekannt ist, zeigt p. 87 seine Äusserung über den 
Ursprung der Franken, indem er meint, seit Nic. Hie- 
ron. Gundling sei weder in Frankreich noch in Deutsch
land die Meinung des Leibnitz darüber Gegenstand ei
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ner ernsten Untersuchung gewesen; sonach kennt er 
nicht, was Wenck, Männert, Türk. Rospath, Zeuss u. A. 
geleistet, und führt mancherlei an, was Jüngst beseitigt 
ist, hält Vagria und Francia nur für verschiedene 
Wortformen, die Waräger des Rurik für dasselbe Volk 
mit den Franken des Clodowig und widmet diesen Un
tersuchungen ein ganzes Capitel, welches weder für 
seine Sprachkunde, noch für seinen Scharfsinn beson
ders zeugen dürfte, sicher für den Zweck, den er vor 
sich hatte, sehr überflüssig ist.

Im zehnten Capitel über die Umstände, unter de
nen die römischen Provinzen eingenommen wurden, 
macht der Verf. zwar mit Recht aufmerksam auf den 
Unterschied der Barbaren zur Zeit Cäsar’s und zur Zeit 
des Ammianus Marcellinus, allein er bezeichnet die 
Deutschen zur Zeit Cäsar’s mit Unrecht als beinahe 
Wilde; denn er vergisst, dass schon Ariovist bei sei
nen Ansprüchen auf die Ländereien der Sequaner das 
Drittel in Anspruch nahm, welches die spätem Deut
schen wesentlich ebenfalls nahmen, wie er selbst p. 267 
angibt. Er nennt ferner Tacitus’ Germanig einen Ro
man, beschränkt aber das in einer Anmerkung: a la 
partie morale de son tableau, während er die Genauig
keit des Übrigen bewundere. Wir haben vor einigen 
Jahren gerade die umgekehrte Behauptung in Deutsch
land aufstellen sehen und können füglich beide Zusam
menlegen , wo sie friedlich neben einander ruhen mö
gen, ohne weiter Gelehrte zu besondern Widerlegun
gen zu veranlassen.

Er sucht p. 181 nachzuweisen, dass die Barbaren 
selbst seit Odoacher, weit entfernt das römische Reich 
umstürzen zu wollen, nur gesucht hätten, sich in dem
selben als hospites festzusetzen und ihre Eroberungen 
durch Einwilligung und Verleihung der Kaiser zu legi- 
timiren. Das ist auch sicher richtig, wie Petigny dar- 
gethan hat. Indem er auf die Franken übergeht, weist 
er nach, dass im Anfänge des fünften Jahrhunderts n. 

. Chr. neun fränkische Cohorten und mehre belgische im 
römischen Heere waren und kommt p. 236 zu folgen
den Schlüssen. Die tranken setzten sich in Gallien 
durch Eroberung fest, stellten sich jedoch unter die 
Hoheit des römischen Reichs und blieben bis zur Auf
lösung des weströmischen Reichs ein integrirender 
Theil desselben, auch nachher noch suchte C-lodowig 
sein Eroberungsrecht durch Einwilligung und Anerken
nung der Kaiser zu verstärken, endlich noch weit spä
ter betrachteten sich die fränkischen Könige nicht so- 
wol als abhängig von den Kaisern, aber doch als die
sen untergeordnet. Er bestreitet Boulainvilliers, dass 
nur Eroberung, und Dubos, dass nur kaiserliche Ver
leihung den Rechtstitel der ersten fränkischen Könige 
auf Gallien ausgemacht habe.

Das zweite Buch: Gouvernement des Merowingiens, 
ist eigentlich die Hauptsache des ganzen Werkes. Es 
beginnt mit Anführung der sehr von einander abwei

chenden, ja einander entgegengesetzten Systeme von 
Dubos, Montesquieu, Boulainvilliers, Mably, Thierry 
und Guizot, die er fortwährend im Texte und in den 
Anmerkungen bestreitet und berichtigt. Dann wieder
holt er von Cäsar’s Zeit an, wie die Germanen bei ih
ren Eroberungen verfuhren, wobei ihm Sartorius’ vor- 
trefflliche, noch immer unübertroffene Abhandlungen: 
De occupatione et divisione agrorum Ilomanorum per 
barbaros Germanicae stirpis, sowie überhaupt die zahl
reichen Werke deutscher Gelehrten über die einzelnen 
Völker, welche sich im römischen Reiche festsetzten, 
eines Sartorius, Manso, Aschbach, Türk, Papencordt 
u. A. ganz unbekannt geblieben sind. Für die sehr 
dunkele Geschichte der Festsetzung der Franken in 
Gallien geht er von dem richtigen Gesichtspunkte aus, 
dass die ersten Franken sich hier als foederati oder 
hospites festgesetzt, von den Kaisern benefeia oder 
agros limilaneos, terras laeticas erhalten; wie sie dann 
aber bei den weitern Eroberungen verfahren, wird nur 
flüchtig dargelegt, und das nachzuweisen, wäre eben 
am wichtigsten gewesen. Zur Verwaltung p. 274 unter 
den Merowingern übergehend, handelt er zuerst von 
den Steuern und zunächst von der Grundsteuer im rö
mischen Reiche, ist aber namentlich mit den Forschun
gen Savigny’s über die römische Steuerverfassung nicht 
bekannt und hat überhaupt keine klare Vorstellung von 
diesem wichtigen Gegenstände. Er kennt den für die 
verschiedenen Klassen der Bewohner so wichtigen Un
terschied der Grund- und Kopfsteuer nicht und*wirft  
die verschiedenen Leistungen derselben durcheinander. 
Zwar erkennt er p. 296 einen Unterschied beider an, 
als capitatio und iugatio, die aber beide später zusam- 
mengefallen. Dass capitatio nnd iugatio oft gleichbe
deutend Grundsteuer, dann capitatio in anderer Be
deutung zugleich Kopfsteuer sei, hat Savigny gezeigt 
und dadurch viel zur Aufhellung dieses schwierigen 
Gegenstandes beigetragen. P. 303 findet der Verf. durch 
Gregor von Tours, dass doch unter den Merowingern 
äusser der Grundsteuer noch eine Kopfsteuer bestand, 
dass beide also nicht, wie er früher gesagt, zusammen 
gefallen. So schwankt Alles und ist unsicher, hier 
aber nicht der Ort, aus Savigny’s Untersuchungen Be
richtigungen zu geben.

Darin hat der Verf. jedoch vollkommen richtig ge
sehen (p- 3^7 und 329), dass die römische Steuerver
fassung unter den Merowingern fortbestanden. Der 
Hr. Professor Kries macht mich noch besonders auf
merksam darauf, dass aus Gregor. Turon. Hist, eccles- 
V, 29: IX, 30 und X, 7 hervorgehe, was Savigny in 
der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, 
VI, S. 378 vermuthet, dass in Gallien die städtische 
Bevölkerung nicht wie in andern Provinzen von der 
Kopfsteuer befreit gewesen. Dass die Steuererhebung 
in Gallien mit 1. März begann, zeigt der Verf. p. 312 f., 
während dies im römischen Reiche nach den von Sa- 
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nigny angeführten Stellen in drei Terminen, 1. Januar, 
Mai und September geschah. Der Verf. hat nicht an
geführt, dass die Einkünfte der Könige auch an Ge
richtsgefällen und Confiscationen bedeutend waren, un
streitig weil sie nicht zu den eigentlichen Steuern ge
hörten. Er weist dann p. 314 f. gegen Boulainvilliers 
nach, dass der König die Steuern als Oberhaupt des 
Staats, nicht aber als Besitzer des gesammten Grund 
und Bodens erhoben.

Es ist im zweiten Capitel ganz richtig nachgewie
sen, dass sich die Franken vorzugsweise die Kriegs
führersteilen vorbehielten, den Römern die Verwal- 
tnngsämter überliessen. Dass aber hier wie überhaupt 
im ganzen Buche die Geistlichkeit und deren grosser 
Einfluss auf die Verwaltung übergangen ist, muss in 
Verwunderung setzen; denn dass vorzugsweise Römer 
zu Bischöfen ernannt wurden und dass sie und andere 
Geistliche in der gesammten Hof- und Staatsverwaltung 
eine höchst wichtige Stelle einnahmen, darf nicht in 
Frage gestellt werden. Erst weit später, p. 476, und 
in ganz anderer Beziehung zeigt der Verf., welchen 
Einfluss die Geistlichkeit und zwar in ihrem Widerstre
ben gegen die Ausdehnung der königlichen Steuerge
walt hatte. Wenn bei Gregor von Tours die Herzoge 
immer nur als Kriegsbefehlshaber auch zur Erhaltung 
des innern Friedens vorkommen, so ist doch nicht zu 
bezweifeln, dass sie, wie der Verf. p. 382 zeigt, über
haupt an der Spitze der Staats- und Provinzial Verwal
tung standen, die aber sicher in ihren Einzelnheiten in 
den Händen von Römern war. Allerdings gab es in 
Frankreich nach Gregor auch comites: qui ducem super 
se non habebant. Doch nur ausnahmsweise.

Die Amtsbefugnisse des comes werden p. 326 rich
tig angegeben, allein dass er die Gesammtvertretung 
für die zu erhebenden Steuern habe übernehmen müs
sen und diese gewissermassen in Pacht gehabt, ist nicht 
nachgewiesen. Allerdings hatten sie die Abgaben zu 
erheben, das ist aber noch weit von Gesammtvertre. 
tung oder gar pacht.

Der Verf. sucht nun p. 330 sqq. zu zeigen, dass 
der Kampf zwischen Fredegunde und Brunehild nicht 
hauptsächlich ein persönlicher, sondern zweier politi
schen Systeme gewesen, indem Chilperich wie ein rö
mischer Kaiser das Volk durch unerschwingliche Steuern 
gedrückt, dagegen auf Andrängen der Fredegunde die 
neuen Steuerrollen ins Feuer geworfen habe, was sich 
jedoch nur auf deren Erhöhung gegen die frühere Zeit 
beziehe, deren Canon geblieben sei. Nun hätte er nur 
den Gegensatz im Verfahren Brunehild’s und ihrer Par
tei darlegen und so beweisen sollen; was er behauptet 
hat, das ist jedoch nicht hier, sondern erst weit spä
ter, p. 477, obwol ohne Erfolg, versucht worden.

Er geht dann auf das Comitat über. Er meint, die 
Franken hätten in Gallien von ihren Königen das, was 
ihnen als Söldnern früher schon die Kaiser verliehen, 

als steuerfreies Allode, andere neueroberte Stücke aber 
als beneficium erhalten, doch lasse sich das nur schlies
sen, nicht beweisen. In der That hat das aber viel 
Wahrscheinlichkeit für sich; denn wirklich haben die 
Franken im nördlichen Gallien, wo sie zuerst feste 
Sitze einnahmen, sicher die meisten Alloden gehabt, 
und es ist nicht zu zweifeln, dass das Beneficialwesen 
der Franken seinen Ursprung aus dem sehr ähnlichen 
Beneficialwesen der römischen Zeit entlehnte. Er zeigt 
übrigens p. 367 aus Gregor, dass schon sehr früh zur 
Zeit der Merowinger Beneficien erblich verliehen wur
den, obgleich das sicher sehr selten geschah. Den 
Unterschied zwischen römischen und deutschen Bene
ficien findet er in der persönlichen Verpflichtung der 
Deutschen, die sie erhielten gegen die Person dessen, 
welcher sie gab. Wenn er aber meint, die alten rö
mischen Beneficien wären nach der Eroberung von den 
fränkischen Königen deren Inhabern erblich, die übrigen 
nur auf Zeit gegeben worden und die terra Salica oder 
das Allode sei nur ein erbliches beneficiwm gewesen 
und daher später mit den andern zugleich Lehn (feu- 
dum) geworden, so hat er das nicht bewiesen.

Wie gross der Einfluss der Vorstellungen der Rö
mer von der königlichen Gewalt auf die Merowinger 
gewesen, setzt der Verf. p. 388 sq. auseinander, ebenso 
dass ganz natürlich die Franken selbst dem widerstreb
ten und welche Kämpfe daraus entstanden. Rücksicht
lich des Streits, ob die Franken steuerfrei gewesen 
oder nicht, meint der Verf., das Wahre liege zwischen 
beiden Extremen. Er hält mit Recht die Franken wie 
die übrigen germanischen Völker auf römischem Grund 
und Boden dem Grundsätze nach für steuerfrei, zeigt 
aber p. 429 sqq. aus Fredegarius und Gregorius Turo- 
nensis, dass sie allerdings in ausserordentlichen Fällen 
besteuert worden sind, was sie jedoch übel empfanden. 
Er glaubt, die Steuerfreiheit der Franken stamme ur
sprünglich aus der römischen Immunitas, später mit 
Clodowig sei das Eroberungsrecht dazu gekommen. 
Der Kampf der Ausdehnung der königlichen Gewalt 
und der Volksfreiheit beschäftigt ihn von p. 439 an.

Er hat übersehen, dass die Ausdehnung der kö
niglichen Gewalt in den verschiedenen Theilen der 
fränkischen Monarchie von sehr verschiedenem Um
fange war. Westlich und südlich, wo wenige Franken 
und fast nur Römer wohnten, war sie unstreitig viel 
ausgedehnter, als in Austrasien, wo die meisten Fran
ken wohnten und sich den Anmassungen der Fürsten 
nicht nur häufig widersetzten, sondern auch in natio
naler Weise mit eigenen Forderungen den Fürsten ent- 
o-eo-entraten und sie zwangen, sich dem Willen des 
Volks zu fügen, wovon er mehre Beispiele anführt. 
So trägt das Königthum in Austrasien weit länger das 
nationale Gepräge als in Neustrien. Ausserdem hat 
der Verf. den Kampf zwischen der nationalen Volks
freiheit und der Ausdehnung der Königsrechte nicht
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ohne Fleiss verfolgt, obwol er dennoch eine Menge 
von Punkten, welche das Bestreben der Könige, ihre 
Herrschaft über die Franken der über die Römer 
nach und nach ähnlich oder gleich zu machen, über
sehen hat. Er kommt dabei p. 477 auf die Unru
hen zurück, welche durch die Brunehild und Irede- 
gunde erregt wurden, und sucht zu zeigen, dass Bru
nehild das Princip der Königsherrschaft im römischen 
(also der Fredegunde im fränkischen) Sinne repräsen- 
tire, worauf die Kämpfe im J« 615 mit dem Edicte 
Klotar’s und den in ihm enthaltenen Beschränkungen 
der königlichen Gewalt allen Entwürfen auf Ausdeh
nung des königlichen Ansehens im römischen Sinne 
ein Ende gemacht und eigentlich die merowingische 
Herrschaft aufgelöst habe. Dass nun dies der Ausgang 
der Familienkämpfe der Merowinger war, ist gewiss, 
allein, dass eigentlich^ Staatsprincipien die Feindschaft 
der Brunehild und Fredegunde begründet, ist auch hier 
nicht nachgewiesen und um so unwahrscheinlicher, als 
gerade in Austrasien sich ein Königthum unbeschränk
terer Art im römischen Sinne weit schwerer begründen 
liess, als in Neustrien, und von daher auch weit eher 
hätte ausgehen müssen. So ist in dieser Annahme viel 
Willkürliches. Überhaupt wiederholt sich der Verf. 
häufig, führt auch hier dieselben Stellen aus den Quel
lenschriften wiederholt an und verfahrt bei Übersetzung 
derselben ziemlich frei.

Nr. 2. Weit mehr als die Jugendarbeit des Hrn. 
Lehuerou empfiehlt sich die des Hrn. von Petigny. Er 
hat sich der Vorrede nach seit 20 Jahren mit dem Ge
genstände beschäftigt und ist desselben somit weit mehr 
mächtig geworden, als der Verfasser von Nr. 1. An
fänglich hatte er die Absicht, die Gesetze der verschie
denen Völker, welche den Merowingern unterworfen 
waren, zu erläutern und unter einander zu vergleichen, 
und so alle die einzelnen Zweige der bürgerlichen, 
kirchlichen und Staatsorganisation im 6. Jahrhunderte 
zusammenzustellen. Nachdem er schon weit damit ge
kommen war, bemerkte er, wie unumgänglich noth
wendig vorläufige Erörterungen wären, dass er tiefer 
in den geschichtlichen Gang der Entwickelung eindrin
gen müsse, um eine Grundlage für sein Werk zu er
halten. Diese geschichtlichen Untersuchungen sind 
dann zu einem grössern Umfange angewachsen, als er 
anfänglich beabsichtigte, doch ist deren Wichtigkeit, 
wie er sehr treffend zeigt, zu gross, um nicht die ge
naueste Beachtung zu verdienen. Die Veränderungen 
der bürgerlichen Gesellschaft im 6. Jahrhunderte sind 
die Grundlage der neuen Geschichte Frankreichs, ja 
des gesammten westlichen Europa geworden. Er will 
noch etwas weiter gehen, er hat begriffen, dass das 
Studium des Zustandes der Völker, sowol der Barba

ren als der Römer, vor der sogenannten Völkerwan
derung den Schlüssel zur Erklärung ihrer dann erfolg
ten Vermischung und so des Entstehens der neuern 
Staaten geben müsse. Das ist der Gegenstand des 
vorliegenden Werkes.

Im ersten Capitel p. 1 — 112 handelt er von dem 
Ursprünge der Völker, welche das römische Reich 
einnahmen, indem er zuerst von den Gelten und dann 
von den Germanen und deren Wanderung spricht, nicht 
ohne Quellenstudium, allein zugleich mit der französi
schen Leichtigkeit, welche die Hindernisse, die sich 
bei gründlicher Untersuchung des Einzelnen und ge
nauer Prüfung der Quellenangaben, z. B. p. 50 der von 
Procopius, De bello Goth. I, c. 12 gegebenen Nach
richt über die Sitze der Thüringer, darbieten, leicht 
überspringt und allgemeinen Übersichten und Combina
tionen folgt. Von den Forschungen der Deutschen ist 
ihm wenig, doch weit mehr als dem Verfasser von 
Nr. 1, bekannt, und wir erfahren von ihm hier nichts 
Neues. Dass die Markomannen, Hermunduren und 
andern suevischen Völkerschaften später nur unter dem 
Namen der Burgunder und Alemannen aufträten, müs
sen wir p. 88 ohne Beweis annehmen, während wir die 
Hermunduren mit Grund für die spätem Thüringer hal
ten , wogegen p. 105 diese für eingewanderte Lombar
den. Varner und Heruler gehalten werden, welche die 
Sitze der (angeblich) von August nach Gallien ver
pflanzten Thüringer eingenommen. Die hin und wieder 
eingestreuten Etymologien zur Erklärung der Namen 
der deutschen Völker übergehen wir gern.

Das zweite Capitel p. 113—157 handelt von der Nie
derlassung der Barbaren im römischen Reiche bis Con
stantin den Grossen. Der Verf. geht mit Recht von 
der Aufnahme der Barbaren im römischen Heere aus, 
welche dann ganze Truppenabtheilungen bildeten, die 
seit dem dritten Jahrhunderte immer zahlreicher wur
den , von den Soldatencolonien an den Grenzen und in 
den Provinzen zerstreut, welche bald grossentheils aus 
Barbaren — laeti — bestanden, denen terrae laeticae 
gegeben wurden, mit Verpflichtung zum Kriegsdienste. 
Dann wurden ganze Völkerschaften, oder doch sehr 
zahlreiche Haufen derselben von 40—100,000 Mann 
auf römischem Grund und Boden als hospites und con- 
foederati angesetzt mit der Verpflichtung zur Verthei- 
digung der Grenzen; so unter Maximian die Salier am 
Niederrhein. Alles das wird gut nachgewiesen.

Das dritte Capitel p. 159—213 legt die Verände
rungen in der Organisation des Reichs unter den Kai
sern dar, wie nach und nach alle Amtsgewalt in die 
Hände so zu sagen des kaiserlichen Hauses und Ho
fes kam.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in I<eip®ig.
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Im viertem Capitel, p. 214—289, verfolgt der Verf. 
die Geschichte vorzüglich der germanischen Niederlas
sungen auf römischem Grund und Boden bis Alarich. 
Er zeigt, wie das Ansetzen derselben gerade unter den 
tüchtigsten Imperatoren selbst immer zahlreicher wurde, 
die Folgen, welche das hatte, indem fast alle Waffen
gewalt, später selbst fast alle Staatsgewalt durch Be
fehlshaber und Staatsbeamtete barbarischen Herkom
mens in die Hände der Fremden kam, wie Maximus 
seine aus Britanien mitgebrachten Briten als Laeien in 
Armorica colonisirte, wobei der Verf. den Umfang des 
tr actus Armoricanus und Nerovicanus aus Cäsar ge
nauer und enger bestimmt, als von Dubos geschehen. 
Hier vermehrten sie sich so, dass das Land den Na
men Letavia, später Kleinbritannien erhielt. Schon Ho- 
norius musste gesetzliche Bestimmungen treffen gegen 
die Übergriffe der Laten, welche sich grösserer Land
slücke bemächtigt hatten, als ihnen angewiesen waren, 
was während der Völkerwanderung, deren Gang der 
Verf. nun verfolgt, auch die in Gallien angesiedelten 
Franken bis an die Saonne thaten, während die Ale
mannen sich im Elsass, die Burgunder in der Schweiz 
festsetzten.

Im fünften Capitel p. 291—395 legt er die Bildung 
der germanischen Staaten in Gallien seit dem suevi- 
schen Einbrüche im J. 407 bis zum Tode des Honorius 
dar und behauptet p. 322, meiner Überzeugung nach 
mit vollem Rechte, dass die deutschen Könige, welche 
sich im römischen Reiche festsetzten, sich durchaus 
nicht als Fremde, sondern als Verbündete im Dienste 
des Reichs ansahen und das oberherrliche Ansehen 
der Kaiser anerkannten, so eigenmächtig sie übrigens 
oft handeln mochten. Dieser Punkt hätte mit einzelnen 
Quellenbelegen vorzugsweise versehen werden sollen. 
In Deutschland bezweifelt man das kaum, wohl aber 
in Frankreich. Der Verf. bestreitet dann nach Morice 
Geschichte der Bretagne mit Recht die Hypothese des 
Dubos über die angebliche Einrichtung einer armorica- 
nischen Republik und zeigt, dass die ohnehin gegen 
die Römer sehr aufsätzigen Briten sich nur einen unabhän
gigen eigenen Staat unter Fürsten, nicht eine Republik 
einrichteten und zwar, wie es scheint auch das, ohne 
sich vollständig vom römischen Reiche zu trennen, des

sen Oberherrlichkeit sie noch einigermassen als Ver
bündete anerkannten.

Er wird nicht ganz unrecht haben, wenn er bei 
aller Unterscheidung der Normannen und der Sachsen 
als verschiedener Volksstämme doch p. 333 annimmt, 
dass diese Völkerschaften im 9. Jahrhunderte bei ihren 
Einfällen in Frankreich nicht nur oft mit einander ver
wechselt wurden, sondern dass deren Kriegs- und 
Räuberart auch ziemlich gleich gewesen. Schon in 
der Notitia imperii findet man die vom Verf. nachge
wiesenen Anstalten zur Vertheidigung der Küsten ge
gen die sächsischen Seeräuber, welche sich dennoch 
seit dem 5. Jahrhunderte an mehren französischen Kü
stenorten festsetzten und behaupteten. Dann erzählt 
er den Zug der Westgothen nach Gallien und Spanien 
gegen die Sueven und Vandalen, welche nach Orosius, 
als Wallia sie angriff, ebenfalls wollten als römische 
Bundesgenossen anerkannt werden. So richtig ist, was 
der Verf. über das Verhältniss der Barbaren zum rö
mischen Reiche entwickelt. Doch als im J. 418 Hono
rius die ältern jährlichen Provinzialversammlungen und 
zwar statt wie früher zu Trier, was der Verf. über
sehen hat, nun in Arles erneuerte, sah man, dass nur 
noch ein verhältnissmässig kleiner Theil Galliens süd
lich von der Loire bis zu den Pyrenäen und zur Isere 
und von dieser südlich bis zu den Alpen ihm unmittel
bar gehorchte. Dazu gehörten auch die beiden Aqui
tanien, welche von den Westgothen als Föderirten in 
diesem Jahre eingenommen worden waren, woraus der 
Verf. schliesst, dass sie deshalb der Verwaltung des 
römischen Reichs nicht entzogen wurden. Indessen 
würde sich doch daraus ergeben, dass die Provinzen, 
welche die Franken, Burgunder und Alemannen ein
genommen, in einem andern Verhältnisse zu dem rö
mischen Reiche gestanden, als die von den Westgothen 
besetzten Striche, wenngleich zugegeben sein mag, 
dass auch jene Provinzen nicht nach blossem Erobe
rungsrechte von den deutschen Völkerschaften beses
sen wurden.

Eine Stelle des Procopius, De bello Gothico, III, 
33 wird p. 358 als wichtiger Beleg dafür angeführt, 
dass die Kaiser zwar genöthigt waren, dem Einbrüche 
der Barbaren in die Provinzen nachzusehen, dass diese 
aber nicht glaubten, sie sicher zu besitzen, ehe sie ih
nen durch den Kaiser überlassen worden waren. Hier
aus schliesst der Verf., dass alle auf römischem Grund 
und Boden gegründete Staaten der Barbaren in dem 
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römischen Staate wurzelten und aus ihm ihre Nahrung 
erhielten, und dass man ihre Geschichte von der des 
römischen Reichs nicht trennen könne, dass also ein 
Hauptirrthum der Historiker darin bestehe, zwei Ge
schichten, eine alte und eine neue Geschichte, unter
scheiden zu wollen, als wenn es einen Scheidepunkt 
gäbe, an dem die Entwickelung des menschlichen Ge
schlechts in einer Form aufgehört, um in anderer Form 
plötzlich wieder anzufangen, während doch hier alle 
Veränderungen wie in der Natur durch unsichtbare 
Übergänge stattfänden. Diesen Gegenstand verfolgt er 
mit Lebhaftigkeit. Er hat vollkommen Recht zu sagen, 
dass nichts schwerer sei, als ein eingewurzeltes Vor
urtheil auszurotten und eben so sehr, meiner Überzeu
gung nach, darin, dass man bis jetzt meistens viel zu 
weit gegangen ist, indem man mit der Gründung neuer 
Staaten auf römischem Boden glaubte, alles oder doch 
das meiste Alte sei vernichtet worden. In Deutsch
land, wo römische Einrichtungen im Allgemeinen we
niger fest gegründet waren und wo man weniger vor
gefasste politische Absichten hat, als in Frankreich, 
ist dies weit früher eingesehen worden, doch glaube 
ich, dass man auch hier noch bis jetzt die Einwirkung 
des römischen Staatswesens auf die neuen germani
schen Staaten nicht durchgreifend genug angeschla
gen hat.

Indem der Verf. p. 363 auf Pharamund übergeht, 
bestreitet er dessen historische Existenz und glaubt, 
dass als dieser über den Rhein soll gegangen sein, 
um sich in Gallien festzusetzen, kaum noch Franken 
auf dem rechten, die meisten jedenfalls längst auf dem 
linken Ufer gewesen. Die älteste Nachricht über Pha
ramund steht bekanntlich in der Chronik des Prosper 
von Aquitanien im J. 415 und zwar in dem von Pithou 
herausgegebenen Texte. Der Verf. bestreitet mit guten 
Gründen dessen Echtheit gegen den von Sirmond und 
Chifflet herausgegebenen sehr abweichenden Text und 
zeigt die Interpolation des Pithou’schen Textes, was 
schon vor fast 50 Jahren Rösler sah, weshalb auch 
Manso in seiner gewissermassen Fortsetzung des Rös- 
ler’schen Werkes diese Stelle nicht mit aufnahm. Er 
untersucht dann die späteren Angaben der gesta regum 
Francorum und des Fredegarius aus dem 8. Jahrhun
derte, zeigt die Unzuverlässigkeit der Angaben dessel
ben über die vier ersten angeblichen Könige der Fran
ken und sucht den Ursprung der spätem Sage nach
zuweisen , von der Gregor von Tours auch zum Theil 
nichts wusste, zum Theil nur als Gerücht nacherzählte 
und die zuerst Dubos anzugreifen wagte.

Im sechsten Capitel in der ersten Abtheilung des 
»weiten Bandes p. 1—125 verfolgt der Verf. die Fort
schritte der Gründung germanischer Staaten in Gallien 
v®m5 Tode des Honorius bis auf den Tod Valenti- 
nian’s. Er bespricht p. 24 sqq. auch die bekannte An
gabe, dass Clodio von Dispargum in termino Thorin- 

gorum gegen Cambrai ausgezogen. Er erläutert das 
durch eine schon berührte Stelle des Procopius, De 
bello Goth. 1, 12, nach welcher östlich von den Fran
ken die Thüringer wohnten, welche August in Gallien 
angesetzt hatte, obgleich auch die Erklärung der Wohn
sitze der übrigen Völker, die in dieser Stelle angeführt 
werden, ihre grossen Schwierigkeiten hat, und bestimmt 
sich dafür, dass Dispargum in der Nähe von Tongern 
gelegen, wie es wol jetzt allgemein in Deutschland an
genommen ist. Zeuss erklärt die Angabe des Proco
pius für ein Misverständniss oder eine Fabel, allein 
Hr. P. bezieht sie auf die Tungern und unterstützt 
seine Annahme durch eine Stelle des Gregorius Tu- 
ron. II, 9- Er erklärt p. 26 die Tungern für Thüringer 
und nimmt so ein doppeltes Thüringen an. Es ist die 
Frage, ob nicht die Schriftsteller durch die Ähnlichkeit 
der Namen veranlasst, beide Völkerschaften verwech
seln und Gregorius von Tours dann die Tungern für 
Thüringer genommen, ohne dass es sonach nöthig 
wäre mit Hrn. P. zwei Thüringen, eins im Innem 
Deutschlands und das zweite auf dem linken Rhein
ufer anzunehmen, wie der Verf. zur Lösung der aller
dings sonst schwer zu lösenden Zweifel auch p. 168 
annimmt. Die Sache bleibt sich auch insofern ziem
lich gleich, wenn inan nur an manchen Stellen die als 
Thüringer bezeichneten Tungern von den Thüringern 
im Innern Deutschlands unterscheidet. Der Verf. führt 
das II, p. 382 näher aus und zeigt, dass Procopius’ 
Angabe mit den Sitzen, welche in der Zeit, in der er 
schrieb, die von ihm angegebenen Völker einnahmen, 
völlig übereinstimmt, wenn nur für: ApßoQvyoi, was 
alle Ausgaben (auch die neueste deutsche) haben, Aq- 
(.toQv/ot gelesen würde, was doch nicht nöthig sem 
dürfte, indem Procopius mehrmals augenscheinlich dar
unter die Armoriker versteht. Dass vom eigentlichen 
Thüringen, woher Clodio nach dem Ardennerwald und 
Cambrai gezogen , nicht die Rede sein könne, ist wol 
gewiss, so tapfer und gelehrt auch der treffliche Wenck 
seine Hypothese, Dispargum sei Diesberg in Thüringen, 
verfochten hat. Aetius unterwirft die Franken dem 
römischen Reiche wieder, welche demselben seit 431 
gehorsam waren. Während seiner Kämpfe mit Bonifa- 
cius griffen Burgunder, Briten und Gothen weiter um 
sich, bis Aetius zurückkehrte. Gallien wurde entsetz
lich verheert, was den Bagauden-Aufstand zur böige 
hatte. Aetius unterwarf und beruhigte die Barbaren in 
Gallien abermals durch grosse Anstrengungen und 
stellte das Ansehen des Reiches wieder her bis zum 
Zuge Attilla’s.

Im siebenten Capitel p. 126 350 fährt der Verf.
fort mit der Geschichte Galliens bis zum Antritte Clod- 
wig’s. Mit dem Tode des Ayitus, dem die Franken 
nach Aetius noch Folgsamkeit bewiesen hatten, trat 
eine Spaltung unter den Franken ein. Sie veijagten, 
wie Hr. P. nicht mit Unwahrscheinlichkeit vermuthet, 
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durch Anstiftung des Avitus, ihren den Römern abge
neigten König Childerich, welcher nach (dem eigent
lichen) Thüringen flüchtete, während die Franken den 
Ägydius, ihrer Sprache nach als König annahmen, 
d. h. ihm und dem römischen Reiche gehorsam waren. 
Nach der sehr guten Auseinandersetzung Hrn. P.’s hat 
das durchaus nichts Räthselhaftes, wie man es bisher 
allgemein zu finden geneigt war, denn die Franken ge
horchten ja seit langer Zeit römischen Befehlshabern, 
wenn auch unter eigenen Fürsten. Dass übrigens diese 
Ereignisse Childerich’s später ausgeschmückt wurden, 
zeigt der Verf., welcher die Thatsache seiner Vertrei
bung für nichtig hält, übrigens glaubt, dass den spä
tem Erzählungen ein Nationalgedicht zum Grunde 
liege, welches durch die Merowingerzeit sich fort
pflanzte. Während der Kämpfe des Ägidius gegen Ri- 
cimer fielen die Franken von Ägydius ab. Childerich 
kehrte zurück, ein allgemeiner Äufstand der Franken 
war die Folge und in dem folgenden * Kampfe erlag 
Ägidius um 464. Dass damit durch Franken, West
gothen und Burgunder die römische Herrschaft in Gal
lien völlig aufgehört, hätte der Verf. p. 201 nicht sa
gen sollen , da er gleich darauf angibt, dass sie sich 
noch zwischen Rhone, Durance und Alpen und nörd
lich im südlichen Theile beider Belgien und der zwei
ten lugdunensischen Provinz erhielt. Doch bestreitet 
der Verf. die gewöhnliche Annahme, dass gleich nach 
Ägydius’ Tode dessen Sohn Syagrius eine Herrschaft 
behauptet, deren Mittelpunkt Soissons gewesen und 
meint, dass das erst weit später stattgefunden , was er 
p. 377 weiter ausführt und wahrscheinlich macht. Mit 
Recht dagegen nimmt er an , dass sich in der Mitte 
Galliens die gallo-römische Bevölkerung in einer Art 
von Unabhängigkeit erhalten habe, welche dann den 
Kaiser Anthemius durch Sidonius Appollinaris bewill
kommnen liess und fortwährend eine nicht unwichtige 
Rolle spielte. Anthemius erhielt zum Kriege gegen die 
Westgothen Beistand von den Briten der jetzigen Bre
tagne, nicht, wie man oft gemeint hat, des eigentlichen 
Britanniens, ferner gegen die an der Loire sitzenden 
Sachsen von Childerich und den Franken. Das Vor
kommen einer fränkischen Herrschaft in Mans unter 
Clodwig erklärt der Verf. aus der notitia imperii, ver
möge deren in Rennes fränkische Läten sassen, welche 
von den Briten, wie er nachweist, verdrängt, sich in 
Mans festgesetzt, obgleich er bemerkt, dass die Ermor
dung des Magnachar in Mans nach Gregor von Tours 
noch nicht bestimmt beweise, dieser habe dort ge
herrscht, wo er ermordet worden. Als der römische 
Comes Paul im Kriege gegen die Sachsen an der Loire 
gegen Odoacher geblieben war, übernahm Childerich 
den Oberbefehl der Römer und Franken, zwang Odoa
cher zum Frieden und zog mit diesem gegen die Ale
mannen, welche schon früher mehrmals in Gallien ein
gefallen waren. Der Verf. bestreitet von p. 233 mit 

Erfolg die bisherige Annahme, dass Childerich ein un
abhängiges Reich an der Somme bis zur Loire gebil
det, während derselbe vielmehr nur im Bunde mit dem 
Kaiser, zugleich als Befehlshaber der gallo - römischen 
Milizen gehandelt, wozu er, nach einer p. 355 ausge
sprochenen Vermuthung, durch Ricimer eingesetzt wor
den , ebenso, wie die Burgunder im Süden, weshalb 
König Gundioch im J. 463 und König Childerich im 
J. 474 als magislri miliium erschienen und von Sido
nius Apollinaris förmlich so titulirt worden, wie er 
p. 242 nachweist, doch behauptet er selbst p. 358, dass 
sich Childerich’s Herrschaft, aber nur in diesem Sinne, 
bis an die Loire, der Grenze der Westgothen unter 
Eurich, ausgedehnt habe. Er zeigt ferner p. 301, dass 
erst im J. 475 der Kaiser Nepos sich genöthigt sah, 
mit dem Könige der Westgothen Eurich als Gleicher 
mit Gleichem zu verhandeln und ihm Gallien bis an 
die Rhone und Loire zu überlassen, was den Sidonius 
Apollinaris sehr bekümmerte, ferner, dass die römisch
gallische Aristokratie sich auch unter den Westgothen 
im Ansehen und hohen Ämtern behauptete.

Zur Erklärung der Art, in welcher die Länder
vertheilungen durch die Deutschen in Italien stattfanden, 
macht der Verf. p. 315 sehr gute Bemerkungen ; unter 
Anderm zeigt er aus einer Stelle des Procopius, De 
bello Goth. 1, c. 1, dass sie auch von dem Heere des 
Orestes gefordert wurde, worauf sie Odoacher aus
führte , dann die Gothen Arles einnahmen und über
haupt die bisherigen Unterthanen und Verbündeten der 
römischen Kaiser anfingen, unabhängige Reiche zu 
bilden.

Im achten Capitel, p. 351—617, handelt der Verf. 
von dem Antritte Clodwig’s und der endlichen Gründung 
der fränkischen Monarchie. Das ist nun das eigent
liche Hauptstück des ganzen Werks. Während zwi
schen den Jahren 472 und 480 die übrigen barbarischen 
Völker in Gallien unabhängige Reiche bilden, wird 
Childerich, der sogenannte König von Frankreich, nicht 
einmal genannt; von 471 —481 hört man gar nichts 
von ihm und aus einem spätem Schreiben Theodorich’s 
des Grossen an Clodwig nach der Schlacht von Zül
pich entnimmt der Verf. mit Recht, dass bis dahin die 
Franken sich viele Jahre hindurch ruhig verhalten. Er 
untersucht zuerst den Zustand der Länder dieser Zeit 
nördlich von der Loire bis an den Rhein. Mezerai u. 
A. haben angenommen, die Franken hätten ein unab
hängiges Reich gebildet, Daniel, dass sie gar nichts 
auf dem linken Rheinufer besessen und nur früher von 
Zeit zu Zeit Einfälle gemacht hätten. Der Verf. zeigt, 
dass beide Annahmen irrig sind, was wir in Deutsch
land freilich längst wissen.

Er macht aufmerksam darauf, dass sich in dem im 
j. 1653 wieder aufgefundenen Grabe des im J. 481 ge
storbenen Königs Childerich in Tournay kein Zeichen 
der souveränen Gewalt, sondern nur kaiserliche Mün



1152

zen und das Siegel des Königs befunden habe. Nach 
seinem Tode, meint der Verf. p. 359, sei Clodwig, sein 
Sohn, ihm nicht nur als fränkischer König, son
dern auch als erblicher magister militum des Kaisers 
gefolgt. Ein ausdrückliches Zeugniss gibt es freilich 
dafür nicht, allein in der That löst diese Annahme viele 
Schwierigkeiten und der Verf. führt die analogen Ver
hältnisse der burgundischen Könige an, namentlich ein 
Schreiben König Sigismunds an den Kaiser vom J. 516: 
cum gentem nostram videamur regere, non aliud nos 
quam milites vestros credimus ordinari. Das Schrei
ben des heil. Remigius an Clodwig bei dessen Regie
rungsantritt scheint dasselbe allerdings auch anzudeu
ten und vieles in demselben lässt sich nur unter dieser 
Voraussetzung gi|t erklären. Der Verf. hält mit Recht 
die salischen Franken, deren Führung Clodwig erbte, 
für den Hauptstamm, glaubt aber, die ripuarischen 
Franken und die Franken in Therouenne und Cambray 
hätten sich dem Gehorsam gegen Clodwig nach dem 
Tode Childerich’s entzogen: doch lässt sich nicht nach- 
weisen, dass sie unter Childerich gestanden. Er nimmt 
ferner an, dass Syagrius, der Sohn des Ägydius, erst 
im J. 484 nach des Westgothen Eurich Tode, sich 
Soissons bemächtigt habe, doch nicht als König, son
dern nach Fredegarius als römischer Patricier, dann 
bestimmt er die Ausdehnung dieses Reichs, des alten 
tractus Armoricanvs, während der tractus Nervicanus 
grösstentheils schon in den Händen der Franken war*  
Ägydius war der Feind Childerich’s gewesen , Syagrius 
natürlich der Feind Clodwig’s, dieser zog daher eilig 
über Rheims gegen ihn, um ihm nicht Zeit zu lassen, 
sich festzusetzen, und schlug ihn bei Soissons. Sya
grius flüchtete zu den Westgothen, deren König Ala- 
rich ihn an Clodwig nicht aus Furcht auslieferte, wie 
Gregor von Tours sagt, sondern, wie der Verf. meint, 
in Erinnerung des starken Widerstandes, den die gallo- 
römische Aristokratie der Auvergne, zu welcher des 
Syagrius Familie gehörte, den Westgothen entgegen
gesetzt hatte. Eben deshalb habe dieselbe im nördlichen 
Gallien weniger Einfluss gehabt und sei von den Ein
geborenen nicht hinlänglich gegen die Franken unter
stützt worden. Er zeigt dann ferner aus dem Leben 
der heiligen Genoveva, dass darauf Paris fünf (nicht 
zehn) Jahre hindurch von Clodwig belagert wurde, 
und meint, nach Procopius, die Germanen, worunter 
dieser ausdrücklich die Franken versteht, hätten sich 
mit den Armorikanern verbündet, als sie dieselben 
nicht hatten unterwerfen können. Da indessen Proco
pius sagt, beide Völker wären Christen gewesen und 
es gewiss ist, dass damals die Franken noch Heiden 
waren, so sucht der Verf. diese Schwierigkeit dadurch 

beseitigen, dass er wahrscheinlich macht, Clodwig 
sei dem Christenthume schon heimlich ergeben gewe

sen und habe ebendeshalb die burgundische Prinzessin 
Clotilde geheirathet. Doch scheint das etwas gewalt
sam gedeutet zu sein, denn Clodwig war damals sicher 
noch nicht Christ, so wenig als sein Volk. Die Hei- 
rath setzt der Verf. auf 492 und nimmt an , dass da
mals die Herrschaft des Clodw'ig bis an die Seine aus
gedehnt werden sei. Doch habe er noch verschoben, 
sich für das Christenthum öffentlich zu erklären, was 
er bekanntlich erst nach Besiegung der Alemannen 
that. Damit unterwarfen sich ihm auch die armorika- 
nischen Städte und die zwreite und dritte higdunensische 
Provinz. Dass sich die milites limitanei an der galli
schen Küste den Franken unterwarfen, weist er aus 
Procopius nach, der fünfzig Jahre später sie unter dem 
Sohne Clodwig’s in Italien an ihren Waffen wieder er
kannte. Die Wichtigkeit der Annahme des Bekennt
nisses der orthodoxen Kirche durch die Franken, den 
übrigen arianischen Germanen gegenüber, hebt der 
Verf. von p. 423 an mit Recht hervor, doch dürfte er 
p. 439 bei Angabe der Ausdehnung der Herrschaft 
Clodwig’s im J. 497 die Wohnsitze der Ripuarier von 
Trier bis zur Weser viel zu weit östlich ausgedehnt 
haben, obw’ol er das p. 464 als ganz zuverlässig wie
derholt. Dann wendet er seinen Blick auf Rom und 
Konstantinopel zurück vom J. 471 an, vorzüglich um 
die Geschichte der Ostgothen nachzuholen.

Zur Geschichte Theodorich’s des Grossen p. 448 u. f. 
würde dem Verf. die treffliche Arbeit Manso’s sehr 
nützlich gewesen sein, wenn er sie gekannt hätte. 
Leider theilt er mit den meisten Franzosen die Unbe
kanntschaft der vielen Forschungen deutscher Gelehr
ten. Viele Einzelheiten würden sodann haben genauer 
bestimmt und manche Irrthümer vermieden werden 
können. Doch wird Theodorich’s Stellung sehr gut 
bezeichnet, w ie er durch seine Macht und Familien
verbindungen Mittelpunkt der Angelegenheiten Europa’s 
w7urde. um den sich alles drehte, ohne den nichts von 
Bedeutung geschah. Dann führt der Verf. p. 464 die 
Unternehmung Clodwig’s gegen bnrgund aus und be
hält den grossen Einfluss? den das orthodoxe Glanbens- 
bekenntniss der Eingeborenen auf den Gang der Er
eignisse hatte, fest im Auge, ebensowie das Verhält- 
niss Burgunds zum römischen Reiche, dann Clodwig’s 
Verhältnisse zum westgothischen Reiche, wobei wir 
die Bekanntschaft mit Aschbach’s Werke zu unserm 
Bedauern vermissen, sonst würde p. 492 der Zeitpunkt 
der Zusammenkunft Alarich’s mit Clodwig nicht auf 
das J. 504 oder 505, sondern eher nach der Histoire 
de Languedoc I, not. LX auf das J. 498 angesetzt oder 
die dort geführte Untersuchung doch berücksichtigt 
worden sein.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 288.)
Gut ist p. 521 die Bemerkung über Procopius und 
Gregorius von Tours Angabe, jenes, den berühmten 
Schatz der Westgothen habe Theodorich von Carcas
sone nach Ravenna, dieses, Clodwig habe ihn von Tou
louse nach Paris bringen lassen , während doch, wie 
der Verf. zeigt, Alarich genöthigt gewesen war, aus 
Geldmangel die Münze zu verschlechtern, wahrschein
lich weil er weder in Carcassone noch in Toulouse 
einen Schatz hatte.

Immer die irrigen Ansichten der fianzösischen 
Schriftsteller seit der Zeit Ludwig’s X1V. bekämpfend, 
setzt der Verf. das wahre Verhältniss Clodwig s zu den 
römischen Kaisern p. 530 aus einander, zeigt, dass die 
Annahme des Consulats durch Clodwig nicht zu be
zweifeln sei und widerlegt die gegen Gregorius von 
Tours Angabe erhobenen Zweifel. Wir Deutsche ha
ben dergleichen Vorurtheile nicht eben mehr zu be
kämpfen und es ist daher doppelt zu bedauern, dass 
unsere Nachbarn unsere fleissigen, wenn auch oft et
was nüchternen, doch die Wahrheit mehr im Ange ha
benden Forschungen so wenig kennen.

Die Angabe p. 528, dass im Frieden mit den West
gothen Nwempvpulania und beide Aquitanien definitiv 
an Clodwig abgetreten worden, beschränkt er später 
p. 556 durch die Nachweisung, dass sechs Bischöfe der 
Gascogne und der Pyrenäen im J. 511 nicht bei der 
Kirchenversammluno1 von Orleans anwesend waren und 
dass die Bewohner dieser Gebirgsgegend noch gegen 
die spätem Merowinger bis Karl den Grossen ihre Un
abhängigkeit behaupteten. Er führt p. 531 sehr gut die 
bekannte Stelle des Procopius an, nach welcher die 
Könige der Barbaren nicht wie die Kaiser,
sondern genannt worden, was wir freilich beides 
durch König übersetzen. Zu den Unternehmungen Clod
wig’s gegen die Häuptlinge der übrigen Franken zeigt 
der Verf. aus dem Leben des heiligen Maximin, dass 
Gregorius von Tour seiner Gewohnheit nach vieles 
übergehe, während, nach der Ermordung des ripuari- 
schen Sigebert, doch hier ein Aufstand gegen Clodwig 
ausgebrochen sei, welcher weit um sich gegriffen und 
erst durch schnelle Unterwerfung Verduns beendigt 
worden, worauf Clodwig die Häuptlinge von Therouenne 
und Cambray beseitigte.

Die Betrachtungen über das salische Gesetz von 
p. 569 an werden nach dem, was Leo über die Mal- 
berg’sche Glosse geschrieben, manche Berichtigungen 
nöthig machen.

Wichtig ist von p. 575 die Entwickelung der An
sicht über die Art und W’eise der Festsetzung der 
Franken in Gallien und der darauf sich gründenden 
Verhältnisse zu den Römern im Gegensätze der Ver
hältnisse der Westgothen und Burgunder zu denselben; 
Die Franken wohnten seit ihrer ersten Wanderung in 
einem Winkel Galliens, der sicher seiner Lage und 
Beschaffenheit nach nur von wenig Römern bewohnt 
war, die dann diesen Strich verlassen hatten, der den 
Franken ausschliesslich verblieb. Als Clodwig Gallien 
unterwarf, wanderten die Franken als Volk nicht da
hin aus, wie sich schon aus dem Beispiele Ragnachar’s 
und Chararick’s zeigt, welche in ihren Sitzen blieben, 
sowie auch Tournay Hauptsitz der salischen Franken 
blieb. Einzelne Franken gingen zahlreich nach Gallien 
und erhielten Ämter und Würden der verschiedensten 
Art, sowie Beneficien aus den Reichsdomänen , viele 
lebten am königlichen Hofe, aber das eigentliche Volk 
in Masse blieb in den alten Sitzen im nördlichen Bel
gien und daher kam es auch zu keiner Theilung Gal
liens, wie bei den übrigen Völkern in Gallien, Italien 
und Afrika, was unmöglich hätte ganz mit Stillschwei
gen übergangen werden können.

Im Laufe der Zeit, als die Berührungen zwischen 
Franken und Römern immer genauer wurden, sahen 
sich auch die Könige erst seit dem J. 593 genöthigt, 
Verfügungen zu treffen, welche den neuen Verhältnissen 
angemessen waren, wie der Verf. p. 580 nachweist 
und wodurch die germanische Gesetzgebung in ihren 
Grundfesten erschüttert wurde, weshalb die Verordnung 
auch unter den Franken nicht ausgeführt werden konnte. 
Es ist kein Zweifel, dass den Römern seit Clodwig das 
römische Recht blieb, was ihnen 560 Clotar bestätigte. '

Als Schluss gibt der Verf. p. 589—617 eine kurze 
Übersicht des Ganges seiner Untersuchung und der ge
wonnenen Ergebnisse mit einem Rückblick auf die seit 
200 Jahren entstandenen einander entgegengesetzten 
Hypothesen, Boulainvilliers und Dubos, denen die übri- 
o-en folgten. Er zeigt dann, wie bis 1830 die Geschichte 
der Franken und der Gallier wesentlich als Partei- 
«•eo-enstand betrachtet wurde, wie Boulainvilliers und 
Dubos einander gegenüberstanden und Montesquieu 
und Mably den Dubos zu vernichten suchten, dessen 
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tüchtige Studien sich jedoch immer behaupteten, bis 
Montlosier den Gegenstand wieder aufnahm und das 
wackere und fleissige Deutschland, wie der Verf. sagt, 
das erste Zeichen zur Regeneration auch der franzö
sischen Geschichte mit Savigny’s Geschichte des römi
schen Rechts gab, was Guizot auffasste, während Ray- 
nouard zeigte, dass die gallischen Städte ihre alten 
Freiheiten und Verfassungen nie ganz verloren hatten, 
was Thierry vollkommen anerkannte.

Der Verf. schliesst mit folgenden Sätzen , die er 
meiner Meinung nach mit vollem Rechte für bewiesen 
hält. Der Untergang des römischen Reichs ist nicht 
Wirkung einer plötzlichen und gewaltsamen Katastrophe, 
sondern einer langsamen fortschreitenden Auflösung 
gewesen, deren Keim in den innern Fehlern der poli
tischen und gesellschaftlichen Organisation lag. Die 
Barbaren haben sich auf römischem Boden nicht durch 
rohe, augenblickliche Gewalt der Eroberung festge
setzt, sondern durch Verträge mit den Kaisern. Sie 
haben das Reich nicht zerrissen, sondern sich demsel
ben einverleibt.

Die Herrschaft der Franken war von den Galliern 
vorzugsweise gewünscht und angenommen. Clodwig 
als König konnte nur über die Kräfte des salischen 
Stammes verfügen, alle übrigen fränkischen Stämme 
waren ihm abgeneigt. Er hat. also die Gallier nicht 
durch fränkische Waffen vertilgt, um sich alle Franken 
zu unterwerfen, er hat Gallien nicht als Eroberer, son
dern als Parteihaupt, und zwar der damals mächtigsten 
Partei, der katholischen, beherrscht. Die Gallier sind 
von den Franken weder unterjocht, noch ausgeplündert 
worden. Die privilegirten und besitzenden Klassen ha
ben Privilegien und Besitz behalten, die seit alter 
Zeit unterjochten und tributpflichtigen Klassen sind in 
ihrer frühem Knechtschaft geblieben.

Die römische Gesetzgebung, die Municipalregierung 
der Städte und grossentheils die politische und Ver
waltungseinrichtung des Kaiserthums haben mit geringen 
Modificationen bis zur Mitte des 7. Jahrh. bestanden.

Zwei Hauptthatsachen, sagt er, gehen durch alle 
frühere Geschichte, die Dauer der Racen und ihrer 
gesellschaftlichen Verfassungen. Daher weist er mit 
Recht darauf hin, dass auch die gallische Bevölkerung 
unter der römischen Herrschaft nicht völlig verschwun
den sei, obgleich diese mehr auf sie gewirkt habe als 
die fränkische, wegen der hohem Bildung der Römer 
und der geringem der Franken, weshalb das gallische 
Element bei dem Studium der Geschichte Frankreichs 
eine grosse Stelle einnehmen müsse. Indem man nach 
Durchdringung der obersten Rinde der französischen 
Geschichte auf die römische gestossen sei, werde man, 
indem man noch tiefer eindringe, auf die gallische 
stossen. So wahr ist es, fährt er fort, dass es in den 
Jahrbüchern des menschlichen Geschlechts kein völlig 
abgeväunites Feld gibt, dass in der Geschichte, wie in 

der Natur, sich nichts zerstört, nichts verschwin
det, sondern alles sich nur modificirt und langsam, fast 
unmerklich umbildet. Ich setze hinzu, wenn diese 
grosse Wahrheit erst mehr begriffen sein wird, dann 
wird man sich hüten, die für eine Übersicht freilich 
nicht wohl zu entbehrenden grossen Geschichtsab
schnitte als so durchgreifend von den zunächst voran
gegangenen und folgenden darzustellen, wie das gewöhn
lich geschieht.

In den Beilagen p. 619 — 729 spricht der Verf 
1) von dem Ursprünge der Namen der rip.uarischen 
und der salischen Franken. Er weist darauf hin, dass 
der Name Ripuarier ursprünglich nicht nur die Fran
ken am Rheine, sondern überhaupt die Grenzflusstrup- 
pen oder Läten bezeichnete, wie die notitia imperii 
zeige, dass die Salier aber ihren Namen von der Yssel 
erhalten, indem beide Namen nicht ursprünglich, son
dern erst seit der Festsetzung der Franken auf römi
schem Gebiet erschienen, womit die Forschungen der 
Deutschen, z. B. von Zeuss u. A., übereinstimmen. 
2) Gibt er die Grenzen des britischen Armoricums im 
5. Jahrh., wobei er den Unterschied von Cäsar’s Armo- 
ricum und dem spätem tractus Armwicanus hervor
hebt, von welchem die Briten nur einen kleinen Theil 
inne hatten, dessen Umfang er mit sorgfältiger Angabe 
der Quellen näher nachweist. 3) Chronologie der letz
ten Jahre Clodwig’s mit guten kritischen Erörterungen 
der Urkunden und Angabe der Schriftsteller. 4) Pa
tronat und Freigebigkeit Clodwig’s gegen die Kirche« 
5) Chronologische Ordnung der verschiedenen Redactio
nen des salischen Gesetzes nach der Ausgabe von 
Pardessus, welcher acht Texte annimmt, aus denen die 
von ihm benutzten 66 Handschriften geflossen. Hr. P. 
unterscheidet nur zwei grosse Klassen, deren erste die 
ersten sieben Klassen des Pardessus umfasst, den me- 
rowingischen Text gibt und die Malbergischen Glossen, 
ausserdem nur mehre einzelne Abweichungen hat, 
welche der zweiten Klasse (der achten des Pardessus) 
fehlen. Mit Hülfe der verschiedenen Prologe nimmt er 
an, dass die erste Familie des Pardessus die erste la
teinische Redaction unter Clodwig enthält, wozu die 
folgende zweite bis sechste Redaction unter dessen 
Nachfolgern nur einzelne Abweichungen, die siebente 
aber die Revision unter Dagobert, dagegen die achte 
(P.’s zweite Klasse) die Revision unter Karl dem Gros
sen gebe. Er nimmt übrigens ganz eigenthümlich an, 
dass ursprünglich das Gesetzbuch deutsch erlassen 
worden sei. Die neuen Untersuchungen von Leo sind 
ihm leider noch nicht bekannt geworden. 6) Vom 
Orte, wo das salische Gesetz zuerst bekannt gemacht 
worden. Er nimmt Belgien an , den nördlichen Theil 
des Landes der Menapier und Nervier, wo sich die 
Franken zuerst auf römischem Gebiete festsetzten, dass 
aber die aus dem Innern Deutschlands von der Weser, 
Bode und Sale durch Thüringen und Sachsen verdräng
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ten drei Haupttheile der Franken die heimatlichen Be- 
zeichungen, aus denen sie stammten, beibehalten.

Endlich giebt er noch geographische Tabellen nach 
der nolitia dignitatum, welche nach ihm 395 oder 396 
entstanden ist und nicht jünger als 400 sein kann. Zu 
jeder Provinz und Stadt gibt er die jetzigen Bezeich
nungen — leider keine Karte, durch welche dergleichen 
Gegenstände allein recht deutlich werden können.

Überall macht sich eine gute Bekanntschaft mit 
den Quellen bemerkbar, und nicht nur mit den näch
sten, sondern auch vorzüglich mit den noch lange nicht 
hinlänglich ausgebeuteten Leben der Heiligen.

Nicht selten stossen wir auf Stellen , welche ein 
besonderes genaues Studium der Quellen bezeugen, 
z. B. Thl. II, p. 5, wo Orosius angibt, dass Stilicho 
den Einbruch der Vandalen veranlasst habe, Gregorius 
von Tours dem folgend, den Stilicho selbst an die 
Spitze der Einbrechenden stellt, Fredegarius aber mit 
Verwechselung einer vorhergegangenen Äusserung Gre- 
gor’s den Castinus an die Stelle des Stilicho setzt. 
Auch p. 170 weist er nach, wie Fredegar des Gregor 
Nachrichten ausgeschmückt.

Druckfehler sind uns äusser den am Ende jedes 
Bandes angegebenen nur wenige aufgefallen, z. B. 
Th. II, p. 352, Z. 4, wo für Elbe: „Ebro14 steht.

Breslau. G. A. Stenzel.

Hii t erat tirgescli ich te.
Kleine Schriften zur griechischen Literaturgeschichte 

von F. G. Welcker. Bonn, Weber. 1844. Gr. 8. 
2 Thlr. 20 Ngr.

Heutzutage, wo literarische Productionen so rasch 
aufschiessen wie verrollen in den Fluthen einer kaum 
mehr übersehbaren Literatur, thut es mehr noth als 
jemals, auf das wirklich Bedeutende nachdrücklich hin
zuweisen. Und zwar um so mehr, als die Werke der 
eigentlichen Forschung von der übergrossen literari
schen Betriebsamkeit rasch verdünnt und dem grössern 
Publicum mundgerecht gemacht zu werden pflegen. 
Dadurch werden Ideen und Ergebnisse schnell Gemein
gut. die noch vor kurzem geistige Errungenschaft em
sigen Studiums waren, und darüber geräth oft leicht 
in Vergessenheit, wessen Bemühungen die richtigere 
Erkenntniss geschuldet wird.

Unter den Gefehlten, welche seit langer Zeit der 
griechischen Literaturgeschichte mit Vorliebe und Glück 
obgelegen haben, nimmt der verehrte Verfasser der 
oben genannten Sammlung kleiner, meist in Zeitschrif
ten zerstreuter Schriften unbestritten den ersten Platz 
ein. Was wir Hrn. W. an Aufschlüssen über die 
schwierigsten Theile der griechischen Literatur und an 
sinniger Auffassung und Behandlung derselben verdan
ken, scheint nur von Wenigen im ganzen Umfange be
griffen zu werden. Denn theils sind seine Entdeckun

gen durch Lehrbücher und allgemeine Darstellungen 
längst gäng und gäbe geworden, ohne dass man noch 
viel nach der Quelle fragt, theils ist wol nicht leicht 
an den Werken eines bedeutenden Mannes die mensch
liche Schwäche schroffer hervorgetreten, eher die 
Schattenseiten herauszukehren, als sich am Lichten 
und Gelungenen zu erfreuen. Werfen wir einen Blick 
auf Hrn. W.’s grossartige literarhistorische Leistungen, so 
umfassen sie namentlich die poetische Literatur auf 
fast sämmtlichen Gebieten bis zu den unscheinbaren 
Spielarten herab. Für eine sinnvolle Auffassung des 
Homerischen Epos und des Verhältnisses der cykli- 
schen Dichter zu ihrer Sonne hat Hr. W.in seinem gros
sen Werke mehr gethan, als irgend wer seit den Pro- 
legomenen. Die gesammte lyrische Poesie ist von Hrn. 
W. eigentlich zuerst in ihrer Eigenthümlichkeit und 
Stellung zum Epos und Drama im Einzelnen und Gan
zen betrachtet worden. Mit Hrn. W.’s Aikman beginnt 
ein dadurch angeregtes rüstiges Erforschen der Lyrik: 
fast kein Dichter, keine Dichtungsart, die nicht Hrn. 
W. ganz neue Aufschlüsse verdankte. Seine zahlrei
chen Abhandlungen betreffen fast sämmtliche wichti 
gere Dichter. Die elegischen Reste des Theognis hat 
erst Hr. W. unter dem richtigen politischen Gesichts
punkte zu betrachten gelehrt und somit den völlig in 
seiner Individualität verkannten eigenthümlich bedeut
samen Dichter ins Leben zurückgerufen.

Am grossartigsten aber zeigt sich Hrn. W.’s Kraft, 
auch die verwickeltsten Aufgaben der Literaturgeschichte 
mit Glück zu behandeln, in seinen zahlreichen Schrif
ten über das Drama. Das Werk über die äschylische 
Trilogie hat das Verständniss der gewaltigen dichteri
schen Schöpfungen des grossen Tragikers neu erschlos
sen und den Sinn für eindringendere Betrachtung der 
verschiedenen dramatischen Kunstformen wesentlich 
geschärft. Es ist nicht Hrn. W.’s Schuld, dass mit 
mathematischen Demonstrationen auf so glattem Pfade 
nichts auszurichten ist, auch nicht, wenn die im All
gemeinen fast von jedem Kundigen angenommenen 
Hauptresultate der kühnen Forschung von Nachstreben
den gar oft zu schwindelnden Combinationen und lufti
gen Phantasien gemisbraucht sind. Von noch umfas- 
senderm Einfluss auf genauere Kenntniss und richtige 
Beurtheilung der gesummten griechisch-römischen Tra
gödie ist das stofflich überreiche, wohlgegliederte und 
mit unverkennbarer Strenge gegen verlockende Ab
schweifungen über die Linie des Eikennbaren hinaus 
abgefasste Werk über die Tragödien, die Hr. W. mit 
Rücksicht auf den epischen Cyklus geordnet und in 
ihren Umrissen am Faden des Mythus aufzufrischen 
bestrebt hat. Bekanntlich hat die schöne Abhandlung 
über das Satyrspiel in den Nachträgen zur Trilogie 
das eigenthümliche Wesen der oft schief beurtheilten 
Gattung den Hauptsachen nach für immer aufgeklärt 
und richtige Unterscheidungsmerkmale aufgestellt, wo-
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nach künftig nicht mehr so oft in Verwechslung tragi
scher und satyrischer Stoffe fehlgegriffen werden wird. 
Endlich sei noch mit wenig Worten auf die bedeutsa
men Leistungen für die Komödie hingewiesen. Die Ab
handlung über Epicharmos hat nicht blos die dorisch- 
sikulische Gattung ins klarste Licht gesetzt, sondern 
auch mancher minder gewürdigten jener verwandten 
Richtung der alten attischen Komödie nachdrücklich 
zu ihrem Rechte verhelfen. Die nun bereits vor einem 
Menschenalter gearbeiteten Übersetzungen der Frösche 
und Wolken behaupten auch neben so mannichfachen 
und glücklichen Bestrebungen Späterer noch immer ei
nen ehrenvollen Platz in der geringen Zahl wahrhaft 
genialer Nachbildungen alter Poesien. Besonders aber 
sind die herrlichen ihnen beigefügten Abhandlungen 
allen Freunden des Aristophanes aufs dringendste zu 
empfehlen, wie denn namentlich das über die Wolken 
Gesagte in natürlich sinnvoller und geschmackvoller 
Auffassung fast alle spätem vielfachen Erörterungen 
über das unerschöpflich tiefe Stück hinter sich lässt.

Hr. W. gehört zu den ersten Gelehrten, welche 
eine würdige, geistige Behandlung der Literaturgeschichte 
angebahnt haben. Mehr wie irgend ein Früherer hat 
Hr. W. die Literatur mit der Mythologie, Kunst, Sitte 
und politischen Geschichte in eine gegenseitig fördernde 
Verbindung gesetzt. Auf allen diesen Feldern heimisch 
zu sein , kann mancher namentlich der Jüngern Hrn. 
W. beneiden. Bei ihm greift das Eine dem Andern 
wahrhaft unter die Arme: die verschiedenen Gebiete 
ordnen sich dem gemeinsamen Begriff des griechischen 
Geistes und des antiken Lebens unter. So sind unzäh
lige scheinbar isolirte Erscheinungen in einen organi
schen Zusammenhang gerückt: vieles aus der Literatur 
allein Unerklärbare hat die gewünschte Aufklärung 
dem verwandten Gebiete entlehnt. Über die ältere 
grossentheils nur fragmentarisch erhaltene Poesie boten 
frühere Literaturgeschichten meist nur rohe Collectaneen 
und die leblosesten Notizen. Man darf es sagen, dass 
es wesentlich Hrn. W. s Verdienst ist, das auf diesem 
Gebiete mannichfach praktisch zu leisten, was seit F. 
A. Wolf als Forderung. der Wissenschaft aufgestellt 
war. Hr. W. hat auch in der Geschichte der griechi
schen Poesie überall der genetischen Entwickelung zu 
folgen gestrebt, indem er mit geübtem Scharfblick die 
Erscheinungen in der Poesie auf ihren heimatlichen 
Grund und Boden zuriickzuführen und als naturgemässe 
Äusserungen des Volks und seiner geistigen und sitt
lichen Bildung aufzufassen strebte. Wir Änd seitdem 
gewohnt, bei der Betrachtung der Arten und Indivi
duen nach örtlichen Anlässen zu fragen und die Poe
sien als ein mit der nationalen Individualität, der Staats
verfassung, den Schicksalen, dem Cultus und dem ge
lammten Leben zusammenhängendes Product aufzufas

sen. Somit ist ein würdiger Standpunkt der Betrach
tung errungen, der immer auf das Wesentliche ausgeht 
und die Ahnung von dem, was untergegangen ist, eini
germassen zu beleben im Stande ist.

Ich habe meine Überzeugung im Obigen sehr be
stimmt ausgesprochen und wünsche, dass Hr. W. die
sen geringen Zoll schuldiger Dankbarkeit freundlich 
annehme. Es schien mir Pflicht, einmal den meist 
nicht nach Gebühr gewürdigten Einfluss der bedeuten- 
ten Leistungen des trefflichen Mannes kräftig heraus
zustellen, da, wie gesagt, die schwachen Seiten seiner 
Schriften bisher weit häufiger unbillig hervorgekehrt 
wurden. Dass Hrn. W.’s Schriften in ihrer freiem Art, 
die an zunftmässige Schuldemonstrationen sich nicht 
ängstlich bindet, auch mancher kleinen Überlegung des 
Einzelnen ausweicht, viele Gebrechen aufzeigen, ist 
unläugbar, sowie die Klage, dass es schwer sei, überall, 
dem Gedanken klar und scharf zu folgen und mit Be-. 
stimmtheit ihn festzuhalten, nicht unbegründet ist. Nur 
bedenke man doch, dass, wer sich auf die schwierig
sten Felder der Forschung wagt, ohne Vorwurf strau
cheln zu dürfen ein Recht hat, und dass ein regelrech
tes dialektisches Exponiren auf solchem Boden nicht 
gefordert zu werden braucht. Hrn. W.’s oft bespöttelte 
Phantasie, so wahr es ist, dass sie mitunter zu hoch 
steigt und zu weit um sich greift, ist in ihrem volle 
Rechte: sie hat uns zu mancher Erkenntniss geführt, 
wohin blosse Dialektik nie vorgedrungen sein würde.

So heissen wir unsererseits die werthen alten Be-, 
kannten — denn solche treten uns grossentheils hier 
entgegen — willkommen, zumal sie sich seit unseret 
ersten Bekanntschaft zu ihrem Vortheil verändert ha
ben. Hr. W. dachte lange Zeit nur daran, seine in 
Zeitschriften zerstreuten Aufsätze in ein grosses Werk 
über die Religion, Poesie und Kunst der Hellenen von 
den Ursprüngen an bis zur Höhe ihrer Entwickelung 
zu verarbeiten. Weil aber, wie er im Vorworte sagt, 
die Jahre es immer ungewisser machen, ob dieser Plan 
und wieviel davon zur Ausführung kommen kann, so 
entschloss er sich zu dieser Zusammenstellung. Im 
Ganzen sind die Aufsätze unverändert geblieben, nur 
dass manche Berichtigung, mancher Zusatz vom alten 
Stamm durch bestimmte Zeichen geschieden ist; in den 
Recensionen ist manches gestrichen, was sich speciell 
auf die beurtheilte Schrift bezog: auch die grossentheils 
schon von spätem Bearbeitern benutzten Bemerkungen 
über die einzelnen lyrischen Bruchstücke sind unter
drückt. Wir wollen dies Verfahren uns gefallen las
sen, da speciellere Forschungen auch jene Bemerkun
gen ohnedies im Auge behalten werden und sie jeden
falls nur als naQtQyu gelten sollten, obschon auch sie 
reich sind an fruchtbaren Aufschlüssen und Winken. 
Allein darüber hätten wir Auskunft gewünscht, warum 
manche Aufsätze gänzlich unterdrückt sind, die man 
hier zu finden hoffen durfte1? So fehlen z. B. die über 
Korinna und Erinna aus Creuzer’s Meleteniata, der über 
Äsop im Rhein. Museum, über einzelne cyclische 
Epen in der Zeitschr. für A. W. u. s. w. Hoffentlich 
werden sie im zweiten Bande nicht übergangen werden.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena, Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in I«eipxig.
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Es würde nnnöthig sein, über den Inhalt aller hier 
gebotenen 20 Abhandlungen gleichmässig zu berichten, 
da nur zwei darunter erst hier gedruckt erscheinen, 
ilber Archilochos S. 72 ff. und über den Ursprung des 
Hirtenliedes S. 402 ff., deren jene schon 1816, diese 
1820 oder 1821 geschrieben ist. Vielmehr werde ich 
nur auf wichtigere neue Zusätze besonders hinweisen 
und einzelne Ausstellungen mir erlauben, die sich bei 
erneuter Lesung ergeben haben. Nur einen Aufsatz 
nsführlicher zu prüfen, wird man mir um so eher ge- 

sthtten, als er einen Stoff betrifft, mit dem ich meine 
schriftstellerische Thätigkeit begonnen habe. Ich meine 
den über Ibykos von Rhegion S. 220 ft. Obschon ich 
in den trefflichen Bemerkungen über den merkwürdi
gen Dichter und seine räthselhafte Poesie manche Ein
zelheiten zu bekämpfen Lust hätte, so will ich doch 
hier nur auf den wichtigsten Punkt über die Poesie des 
Ibykos genauer eingehen, indem ich trotz, des besten 
Willens, die jugendlich keck hingestellten Combinatio- 
nen mit besserer Erkenntniss zu vertauschen, mich von 
der Wahrscheinlichkeit der W.’schen Ansicht nicht habe 
überzeugen können.

Über die Dichtart des Ibykos liegt keine bestimmte 
Nachricht vor: ich hatte versucht, ihn mit Stesichoros 
in nähere Verwandtschaft zu rücken und nach Anlei
tung der zahlreichen Bruchstücke mythischen Inhalts 
auch ihm die heroisch-lyrische Gattung zu vindiciren, 
als deien Meister uns Stesichoros allein ausdrücklich 
bekannt geworden ist. Nachdem Hr. W. eine Reihe 
von Beweisen mit gutem Grunde als ungenügend be
zeichnet hat, stellt er eine andere Vermuthung auf, 
aus der sich das Meiste leichter und befriedigender zu 
erklären scheine. Diese Vermuthung gründet Hr. W. 
auf „ ein einziges aber durchaus sicheres Zeugniss “ 
des Pindar im Eingänge des zweiten Isthmischen Ge
sanges. Im Gegensätze der für Geld bestellten Epini- 
kien seiner Tage, die oft aufgeschoben wurden, nenne 
Pindar die süssklingenden natöuoi vgvot, welche die 
alten Dichter rasch zum Ziele entsandten, wenn einer 
schön war und in der süssesten Jugendblüthe stand, da
mals, als noch die Muse keine Lohndienerin war. 
Diese Alten, wenn sie den Musenwagen bestiegen, 

nahmen die Laute, aber ihre Muse war Terpsichore. 
Diese, welche die süssen Lieder noch nicht um Silber 
verkaufte, deute chorische Poesie an, gleich der des 
Pindar und der übrigen dorischen Dichter. Chöre aber 
setzen Feste voraus, die nicht vom Dichter, dem wan
dernden Kitharöden, sondern von Andern, von Gesell
schaften zu Ehren glänzender Jugendschönheit veran
staltet seien, nicht Einem oder Einigen, die etwa nach
einander ein Ibykos geliebt hätte, sondern Vielen, wie 
es Zeit und Umstände brachten. Ohne die Lieder zu 
verschieben, folgten die Dichter der Aufforderung und 
gesellten gern einer gesellschaftlichen Feier der Schön
heit sich bei u. s. w.

Das Hauptsächlichste, welches Hr. W. aus Pindar 
gewinnt, ist die Idee, dass die chorischen Liebeslieder 
des Ibykos an Festen der Schönheit oder (S. 233) an 
solchen, die aus den Gymnasien hervorgegangen, ge
sungen seien; namentlich bei Siegen in Wettkämpfen 
der Schönheit, wie sie an einzelnen Orten des Mutter
landes allerdings bezeugt sind, für Ibykos aber sich 
vermuthen lassen. So „einleuchtend“ aber die An
nahme solcher Schönheitsspiele an einem bestimmten 
Jahrestage zur Erklärung der merkwürdigen Pindari- 
schen Stelle und der Dichtart des Ibykos auch sei, so 
brauche man doch nicht letztere einförmig darauf zu 
beschränken, da ähnliche Hymnen, als Enkomien, Sko- 
lien auch gedichtet sein können, wenn die leidenschaft
lichen Freunde einem schönen Jüngling ein Fest ver
anstalteten.

So sinnreich der Gedanke klingt, so wenig scheint 
ihn eine unbefangene Auslegung des Pindar zu unter
stützen. Dass Ibykos’ erotische Poesie chorisch gewe
sen, leidet an sich keinen Zweifel: aber ob Pindar ge
rade ihn im Sinne gehabt habe, ist eben darum mir 
höchst unwahrscheinlich. Denn ich finde einen unver
kennbaren Gegensatz zwischen den alten rasch und 
im Augenblick der Lust und Begeisterung gedichteten 
Liebesliedern und den spätem feierlichen und förm
lichen Ehrengedichten der gelungenen Chorlyriker. Sonst 
konnte Pindar nicht einmal ol nakai sich und seines 
Gleichen entgegenstellen, da Liebeslieder im W.’schen 
Sinne doch ohne Zweifel auch noch in Pindar’s Tagen 
in gleicher Weise gedichtet sein würden. Ganz anders 
aber als Hr. W., der jenen alten Dichtern gleichfalls 
die Terpsichore zu weist, verstehe ich die Pindar’schen 
Worte: ov^ Inigvavio ykvxttai noii Ttgyn-
Xoqu? aQyvgw&tiaai ngocunna pal&axofpwvoi aoM. Wenn 
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damals noch nicht die versilberten Lieder von Terpsi
chore verhandelt wurden, so besagt das, dass die al
ten Lieder eben der Terpsichore nicht angehörten, 
während jetzt die Terpsichore, die Muse der Chorlyri
ker, die Lieder versilbere. Folglich sagt Pindar ge
radezu, dass die alten Erotiker keinerlei Aufforderung, 
die Bezahlung voraussetzt, bedurft, sondern durch den 
Anblick reizender Schönheit begeistert, die Gefühle ih
res Innern frisch ergossen hätten. Auf Ibykos, Ker- 
das’ Sohn, scheint die Movaa ov qnlo y. s 8 it g keine An
wendung zu leiden, da er, ein wandernder Kitharöde, 
seine Muse mindestens zum Theil den von Andern ver
anstalteten Festen weihte. Pindar scheint demnach 
vor Allen an Alkaios und Anakreon, vielleicht auch 
an Aikman, vielleicht gar nicht oder doch nur unter 
bestimmter Einschränkung an Ibykos gedacht zu haben.

Danach werden wir uns bescheiden müssen, die 
Anlässe der erotischen Lieder des ibykos, die als die 
liebetrunkensten des ganzen Alterthums galten, allge
mein als durch bestimmte festliche Anlässe hervorge
rufen und von einem tanzenden Chor begleitet zu den
ken. So wenig eigene Empfindung in Abrede zu stel
len ist, werden wir auch annehmen dürfen, dass alle 
Liebeslieder nur eigene Liebe zum Gegenstände gehabt 
hätten. Über die eigenthümliche Verschmelzung des 
Objectiven und Subjectiven in der vorausgesetzten 
Dichtart macht Hr. W. S. 234 ff. sehr feine Bemer
kungen.

Wenn Hr. W. ferner S. 233 den Satz bestimmt 
hinstellt, von einer andern Dichtart des Ibykos sei 
keine irgend sichere Spur vorhanden, so muss ich ent
schieden Einsprache thun. Dass die Alten bestimmt 
ihn nur als Erotiker auffassen, macht mir die geringste 
Sorge. Die Alten sind geneigt, bei allgemeinen Cha
rakteristiken sich an das Wesentlichste und Eigenthüm- 
lichste zu halten, wie z. B. Cicero vom Anakreon sagt: 
Anacreontis tola poesis amatoria est, was doch, wie 
Hr. W. S. 260 selbst ausgeführt hat, durchaus in sol
cher Ausdehnung unwahr ist. Ein ähnliches Zeugniss 
über Ibykos liegt aber nicht einmal vor. (Wenn ich 
übrigens S. 34 gesagt hatte: Musam Ibyciam haudqua- 
quam in carminibus amatoriis consenuisse, so wollte 
ich keineswegs, wie Hr. W. S. 237 mich misdeutet, 
leugnen, dass Ibykos alt geworden sei, wogegen aller
dings fr. 2 geradezu spricht, sondern ich verstand 
haudquaquam constitisse et acquievisse.)

So wenig ich die Mehrzahl der gegen meine An
nahme der Stesichorischen Lyrik auch bei Ibykos ge
machten Einwendungen bestreiten will, so scheint mir 
doch auch Hr. W. auf der andern Seite über das rich
tige Maas hinauszugehen. Ich hatte besonderes Ge
wicht auf die zahlreichen mythischen Personen gelegt, 
die aus Ibykos angeführt werden. Ihre Menge ist ver- 
hältnissmässig sehr bedeutend, da etwa die Hälfte sämmt- 
licher Bruchstücke dahin gehört. Sind nun auch manche, 

ja die Mehrzahl ganz unverkennbar nach Pindarischer 
Weise verwandt gewesen, um gegenwärtige Situationen 
im mythischen Glanze zu verklären, wie das namentlich 
vom Raube des Ganymedes und Tithonos im Hymnos 
auf Gorgias der Fall gewesen ist: so liegen doch an
dere erotische Zwecke gar zu fern und es heisst zu viel 
behauptet (S. 239) , dass in allen Anführungen zusam
men nicht der geringste Anlass zu dei' Annahme epi
scher Darstellung sich erblicken lasse. Gern gebe ich 
hiermit ausdrücklich die im Delectus schon stillschwei
gend beseitigten Tqmixü, u. s. w., auf, kann
mir aber schwer denken, wie eine Rede des Herakles 
von den erschlagenen Molioniden fr. 27 oder eine Sen
tenz wie fr. 49 mit ihren würdevollen Ryth men , um 
Anderes zu übergehen, in nalSeau v/troi Platz gehabt 
haben sollte. Die Möglichkeit wage ich nicht zu leug
nen : wohl aber die Wahrscheinlichkeit. Ich will fer
ner die Spuren volksthümlichen Zusammenhangs zwi
schen der Poesie des Stesichoros und Ibykos gegen 
die S. 242 f. gehaltenen Einreden nicht hartnäckig in 
Schutz nehmen , da ich auch nur Spuren anerkenne: 
aber mit vollem Rechte greife ich. wie ich meine, Hrn. 
W.’s Verdächtigung der allein schon für meine An
nahme hinreichenden Nachricht bei Athen. IV, 172 D. 
an. Dort führt Athenäus rt 'Ißvxog tv

vA&kotg an und bemerkt, dass der (von den alexandri
nischen Gelehrten) aufgeworfene Zweifel über die Au
torschaft durch einen Vers des Simonides für Stesi
choros entschieden werde. Während ich hieraus 
schloss, ein solcher Zweifel habe bei gänzlich ver
schiedener Poesie gar nicht aufkommen können, meint 
Hr. W. S. 244, irgend ein Zufall könne Ursache gewe
sen sein, warum die aSlu dem Ibykos völlig grundlos 
beigelegt worden. Jetzt glaubt er nach der hinzuge
fügten Note, einfacher erkläre sich die Sache so, dass 
Seleukos, welchen Athenäus berichtigt, aus baarer Un
bekanntschaft mit diesem Theile der Literatur, indem 
er ein angeführt gefundenes Citat aus den a&lotg wie
der anführte, seiner Unkennt.dss gemäss das ^Tyot/ogov 
} 'Ißlxov zufügte u. s. w. Mit dieser völlig willkür
lichen Annahme entschlagen wir uns eines bei der 
W.’schen Voraussetzung unbequemen Zeugnisses, dem 
ich auch jetzt noch um so stärkere Beweiskraft bei
messe , als bei einem Seleukos er fk(nooai<; sich am 
allerwenigsten derartige Unkenntniss voraussetzen lässt. 
Die Lösung des Zweifels ist übrigens natürlich nicht 
im Garten des Athenäus gewachsen, sondern Resultat 
alexandrinischer Kritik.

Die Wahrheit ist bei den vorliegenden Quell®11 
durchaus nicht mit Bestimmtheit zu erkennen. Doch 
scheint für meine, jetzt mehrfach eingeschränkte Hy
pothese, welche örtlich und stammverwandte Dichter 
auch ihrer Art nach verknüpft, der Umstand günstig, 
dass ihr von Seiten der achtbarsten Kenner der alten 
Poesie Billigung zu Theil geworden ist. Auch Hr. W. 
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gibt doch zu, dass Ibykos auch manche andere Ge
dichte von verschiedener Bestimmung gedichtet habe, 
lasse sich im Allgemeinen vermuthen.

Noch eine Kleinigkeit. Alle S. 223 an die Nach
richt des Suidas vom angeblichen Vater des Ibykos, 
dem Historiker Polyzelos von Messenien oder Mes
sana, geknüpften Muthmassungen fallen zusammen, da 
Bothe ganz evident bei Suidas verbessert hat: Ot Öf 
Hobvüfoov tov Meaatnov, ov tov iGTOQioyQÜq Qv. von 
welcher Sitte der Grammatiker, Homonyme zu schei
den, in meiner Abhandlung De Laso p. 7 Beispiele ge
geben sind. Diesen rhodischen Historiker behandelt 
übrigens Hr. W. S. 224 auffallenderweise als einen ziem
lich verschollenen Namen , da er nur aus Hygin „einen 
rhodischen Polyzelos“ anführt. Die Stellen der Alten über 
ihn s. bei Vossius, De bist. Graec. p. 490; ed. Westerm.

An der Spitze der Aufsätze steht der über Namen 
aus Schwenck’s etymologisch - mythologischen Andeu
tungen. Bekanntlich sucht Hr. W. zu beweisen, dass 
die beliebte Form, Ansichten in Genealogien zu ver
stecken , aus der Mythologie auch auf die Literaturge
schichte übergegangen und noch bis in ziemlich späte 
Zeit oft spielend fortgepflanzt ist. Ist im Ganzen die 
sinnreiche Ausführung überzeugend, so fehlt es im Ein
zelnen nicht an Misgriffen. wie man denn überhaupt 
bei blosser Möglichkeit bestimmter Bedeutsamkeit der 
Namen sehr auf der Hut sein muss, nicht gleich wirk
lich solche anzunehmen. So sollen nach S. o Ana- 
kreon’s angebliche Eltern Parthenios und Herit] gedich
tet sein, weil Anakreon auf eigenthümliche Art Jüng
linge und Jungfrauen zugleich besungen habe. Die 
Quelle ist das Epigramm auf die neuen Lyriker bei 
Böckh Scholl. Pindar. p. 8. Hr. W. folgt stillschwei
gend einer thörichten Conjectur von Barnes, während 
die Handschriften durchaus mit ihren Corruptelen auf 
eine masculinische Endung weisen , ‘IKti^ov oder ähn
lich. und auch sonst bei keinem Dichter der Name der 
Mutter genannt ist. Mir scheint kein Zweifel, dass 
Nake die beiden Verse vollkommen richtig so verbes
sert hat, s. Opnscc. I, 170 sq.:

klaQ^vtov Öt ttutqoq XtyvQoq naig yv Tytoio 
ladt {4.^716pevog Tryog Avax^tiov.

Auch die Annahme. der ebendaselbst ge
nannte Vater des Simonides sei absichtlich aus Aew- 
nQtnfc gemacht, erweist sich bei Betrachtung der kri
tischen Beschaffenheit des Epigramms als irrig: Böckh 
mit Heyne und Näke hatten bereits Ationytnia herge
stellt. Auf Böckn s schöne Erinnerungen gegen Hrn. 
W.’s Verfahren (Inschriften von TheraJ S. 36) hat Hr. 
W. jetzt S. 5 die verdiente Rücksicht genommen und, 
obschon nicht ohne allen ^weifel, die angefochtene 
Persönlichkeit von Pindar s Weib und Töchtern zuge
geben. Dass Hr. W. den Tod des Pindar in Argos als 
sagenhaft betrachtet und ihn lieber m der Heimat ster
ben lässt, hat etwas für sich. Inzwischen ist S. 234 
doch stehen geblieben: «als in Argos starb.“

Über den Linos, S. 8—55. Mit manchen Zusätzen 
und einer Nachschrift über die Stelle des Pindarischen 
Threnos vom Linos, endlich kurze Kritik der sublimen 
Deutung der Linossage von Lassaulx. *

Der Eiegos. aus einer Anzeige von Osann’s Bei

trägen im Rhein. Mus. von 1836, Zusatz S. 68 über 
Böckh’s Etymologie von tteyog.

Archiiochos, S. 72 f. Die von Liebel, dessen 
Schrift Hr. W. anzeigte, kaum berührte Hauptfrage, 
welche Stelle der Dichter in der Geschichte oder in 
der Theorie für Dichtkunst einnimmt, wird kurz erör
tert und Archiiochos lambik gegen oberflächliche Ta
delei und Geringschätzung psychologisch gerechtfertigt. 
..Die Stimmung des heiligen Zorns,“ heisst es unter An
dern,“ der gerechten Entrüstung ist ebenso, wie die 
Gabe des Erhabenen, des Lustigen, des Rührenden als 
eine besondere dichterische Kraft anzusehen, die sich 
von dem gewöhnlichen sittlichen Urtheil und Unwillen 
durch die grössere Regsamkeit, Entschiedenheit und 
Fruchtbarkeit unterscheidet, die auch zu allen andern 
Empfindungen, die Gedichte wecken sollen, das Genie 
hinzuthut.“ Auch hier hat die Nachwelt oft verges
sen, dass der berichtigte Schleuderer der lamben 
Dichter priesterlicher, politischer, ethischer, lyrischer 
Art gewesen ist. Auch macht Hr. W. sehr richtig auf 
den genetischen Zusammenhang der künstlerischen 
lamben mit dem an den Parischen Thesmophorien üb
lichen lupßfctiv aufmerksam. Nimmt er aber an, Ar
chiiochos’ Verfahren gegen Lykambos sei vielleicht 
daraus mit entsprungen , dass er nicht blos für sich, 
sondern auch als Bürger und Parteimann gekränkt 
war: so bedarf es weder einer solchen Hypothese, 
noch hat sie in den Bruchstücken oder sonstigen Nach
richten die mindeste Stütze. Darüber freue ich mich, 
dass Hr. VV. die auch im Delect. p. 173 abgewiesene 
Anekdote von Archiiochos polizeilicher Wegweisung 
aus Sparta wegen des abgeworfenen Schildes nicht für 
haare Münze nimmt. Mit den dorischen Spartiaten 
hatte der ionische Insulaner nichts zu schaffen und die 
Anekdote sollte blos Spartas Strenge gegen die Qixpä- 
aniöfc an dem grossen Dichter ins Licht setzen. Ein 
Versehen läuft S. 80 unter: „lambograph und Lästerer 
wurden gleichbedeutende Ausdrücke: o ßwuovog ovTod 
laußoyQÜ^oq wird Äschines von Demosthenes genannt.“ 
Vielmehr lapßtioyayog, welcher mit den lamben als sol
cher nichts zu schaffen hat.

Die folgenden Aufsätze sind über die Zwölf kämpfe 
des Herakles bei Pisander; der Delphin des Ariern und 
die Kraniche des Jbykos, wo S. 95 Hr. W. Böckh’s 
Ansicht über den Hymnos beitritt; S. 96 wird die Ret
tung des Simonides in Kraenon mit guten Bemerkungen 
begleitet. Ein Zusatz S. 98 über die alte theräische 
Felsinschrift, die Böckh auf Arion bezogen hat, scheint 
mir gegen Böckh’s allerdings überraschende Restitution 
nicht mistrauisch genug zu sein. Manche Zusätze sind 
zu der Abhandlung über Sappho hinzugekommen, die 
übrigens sehr epitomirt abgedruckt ist. An die S. 111 
angezogenen Worte des autoschediastischen Schohons 
zu Aristoteles Rhetorik bei Cramer A». pa,*_  1,266, 
würde ich nicht die mindeste Muthmassung knüpfen, 
da dem Stephanos auf keinen Fall andere Quellen vorlagen, 
sondern er sich das Verhältniss zurechtlegte, so gut 
e« eben gehen wollte. In der Abhandlung über Alkäos 
neigt sich Hr. W. S. 144 zu der Idee Cuper’s, der für 
einige Anführungen des ifXxaFo; nicht an den Lyriker, 
sondern an einen auch nicht durch eine Spur verrathe- 
nen Historiker denken wollte. Ich sehe nicht die ge-
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ringste Nöthigung dazu. Hr. W. gibt ihm fr. 90 Matth. 
(101 Bergk), indem er der längst nach allen Hand
schriften beseitigten Verschreibung bei Harpokration 
S. v. Sxvfhxal, WO sonst Akxatog tv nivryxoorij bybor] 
stand, traut und gar meint, Photios und Suidas, welche 
ebenso wie jetzt der berichtigte Text des Harpokra
tion tv bieten, möchten die Zahl geändert haben, 
weil sie an den Lyriker dachten. Da aber die Worte 
des Alkäos offenbar rhythmisch seien, xai SxvO-rxag 
vnoöyvdgwoi, so möchten sie wol eher dem Komiker 
zuzuschreiben sein, wo dann die Zahl der Komödie an
gegeben sein würde. Ich sehe keinen Grund, die Stelle 
dem Lyriker zu entziehen: die Nennung der Zahl der 
Komödie würde bei einfacher Anführung ausserhalb 
der Didaskalie ganz ungewöhnlich sein. Warum man 
auf Lesbos in jenen Zeiten noch nicht von Skythen 
habe sprechen können, ist nicht abzusehen. Jenem 
angeblichen Historiker soll ferner fr. 57. 58 gegeben 
werden. Nach dem ersten gedachte Alkäos der Quelle 
Artakie bei Kyzikos; nach dem andern leitete er mit 
Akusilaos die Phäaken aus den Tropfen des Uranos 
ab. Ich sehe auch hier keinerlei Ursache, beide Notizen 
dem Lyriker nicht zuzutrauen. Die Stellung des Al
käos hinter Akusilaos hört auf zu befremden, wenn man 
das Scholion des Apoll. Uh. IV, 992 im Zusammen
hänge betrachtet. Ebenso wenig nöthigt das Sprüch- 
wort lltTavt] dgl*fr.  105 von den beiden bekannten 
Dichtern, zwischen denen man allerdings schwanken 
kann, abzugehen. Sonach muss ich den Gedanken an 
einen Historiker Alkäos als durchaus grundlos ableh
nen. Irgendwo würde er von den Gleichnamigen ge
schieden sein. Nachher versieht sich Hr. W., wenn 
er bei Phavarin. Eclog. 350, 33, Dindorf in den Wor
ten ntnttgog ßoTQvg b äkxgai'og, otov‘vOgqa'^ b ßbvQvg, 
ov nfntiQog nicht freilich einen Grammatiker Äkxgaiog, 
aber doch „eine sonst nicht vorkommende Wortform" 
annehmen will. Denn es ist dxgaiog gemeint und die 
abgesonderten Worte gehören dem Babrios, wie schon 
Knoche fr. XIV erkannte. In einer Note führt Hr. W. 
eine Anzahl gleichnamiger Dichter und Grammatiker 
an: der Simonides indess Sim. Cei Reliq. p. 129 ist 
keineswegs sicher, wiewol nicht ganz unwahrscheinlich. 
In den Scholl. Vat. Rhesi 5 (Bergk, fr. 221) würde 
ich auf ihn nicht verfallen, da Simonides von Keos 
sich, wie auch sonst, auf Stesichoros berufen zu haben 
scheint; welche Sitte alter Dichter Hr. W. selbst im 
Ep. Cykl. S. 199 gelehrt erörtert hat. Auf das Be
stimmteste leugne ich aber die Möglichkeit, bei Ibykus 
fr. 17 an einen Grammatiker zu denken, auf den über
dies nicht die geringste Spur führt und der hier um 
so unglaublicher ist, als Diomedes nochmals den Iby- 
kos in ähnlicher Beziehung (fr. 24) erwähnt. Der 
Grammatiker sucht alle bekannten Namen des Odys
seus zusammen, praenomen, nomen, cognomen, agnomen 
zu unterscheiden. Um ein praenomen zu haben, holt er 
die sikulische Form herbei, die er mit Ibykos
belegt. Auch ^p/iXo/o? als Grammatiker möchte höchst 
mislich sein bei der so sehr häufigen Verwechselung 
von AqutToq&vtig, Hingegen konnten Phi- 

loxenos und Sophokles als sichere Beispiele eines sol
chen neckenden Zusammentreffens angezogen werden, 
wie Ennius gleichfalls, s. M. Herz, Sinn. Capito p. 9.

Der Aufsatz über Stesichoros hat manche kleinere 
Zusätze erhalten; weshalb aber stillschweigend die 
ganze Erörterung über die räthselhafte Palinode gestrichen 
ist, ist nicht zu errathen. Ich hätte gern die spätem 
Vermuthungen anderer Gelehrten, namentlich GeeFs 
und Bakhuizens van den Brink, von Hrn. W. geprüft 
gesehen. Auch die folgenden Aufsätze über Anakreon, 
Epicharmos und die Uiupersis des Äschylus bei Aristo- 
phanes Ran. 1450 sqq. haben hin und wieder Zusätze 
erhalten. Was S. 307 über Epicharmos’ (HQäxltnog 
vermuthet ist, musste gänzlich wegfallen, da jener Ti
tel nur aus Hgaxkti tu (naga (Dokio oder ini ibv Qu- 

verschrieben ist, wie ich post Enstath. prooem. 
p. 51 gezeigt habe. Die S. 277 versuchte Emendation 
bei Myrtilos yfZaooi ist ein augenblickliches Vergrei
fen, da wq b^ag folgt.

Auf den kurzen Aufsatz über einen Stoff' der allen 
attischen Komödie (Eubulos im Glaukos bei Meinecke 
III, 215) folgt die schöne, in allen wesentlichen Punk
ten vollkommen überzeugende Abhandlung über das 
berüchtigte ABCBuch des Kailias in Form einer Tra
gödie, der ein längerer Zusatz S. 390 ff. beigegeben 
ist. — Es folgt der kurze Aufsatz über die spätem 
Thebaiden, auch die des Statius und darauf die sehr 
interessante Abhandlung über den Ursprung des Hirten
liedes, worin die von den alten Grammatikern in den 
Einleitungen zu Theokrit’s und Virgil’s bukolischen Ge
dichten erzählten Sagen über die Ursprünge der Hirten
poesie in Lakonien und Sicilien gemustert und das von 
den Grammatikern fälschlich Vermengte genauer aus
zusondern versucht wird. Ich habe die Erörterung mit 
Belehrung und Vergnügen gelesen, zumal ich in meiner 
Dissertation De Diana Phacelitide et Oreste (Götting. 
1832) denselben Gegenstand kurz behandelt hatte. 
Übrigens sollte Hr. W. die Artemis nicht mit den lateini
schen Grammatikern Fascelitis, sondern (^axtWrig nennen.

Die achtzehnte Abhandlung soll die Unechtheit der 
Rede des Lysias gegen den Sokratiker Aschines bei 
Athenäus XII, 611, D. beweisen. Ein Nachtrag er
wähnt verschiedene Urtheile der Gelehrten, die sich 
theils beistimmend, theils, widersprechend geäussert 
haben. Ich meinerseits lnr/w'. Hrn. W.’s Gründe sind 
äusserst scharfsinnig, aber wol nicht streng beweisend. 
Desto vollständiger überzeugt die in der neunzehnten 
Abhandlung gelehrt durchgeführte Behauptung, dass 
die Lydiaka des alten Xanthos für unecht gelten müs
sen. Auch die zwanzigste Abhandlung über Heraklit 
des Pqntikos mgi jioktTtanv stellt nicht blos für das 
Büchlein selbst den unstreitig richtigen Gesichtspunkt, 
sondern gibt überhaupt sehr beachtenswerthe Winke 
über ähnliche auf berühmte Namen im spätem Mittel- 
alter gefertigte opuscula gelehrten Sammlerfleisses.

Mir wünschen, dass die Correctur des zweiten 
Bandes befriedigender ausfällt. Dieser erste ist äus
serst fehlerhaft gedruckt.

Göttingen. W. Schneiderin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Xieipxig«
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Botanik.
Handbuch der botanischen Terminologie und System

kunde, von Dr. Gottlieb Wilhelm Bischoff, ordent
lichem Professor der Botanik bei der Universität zu 
Heidelberg u. s. w. Drei Bände mit 77 lithographir- 
ten Tafeln. Erster bis dritter Band. Nürnberg, 
Schräg. 1833—44. 4. 16 Thlr. 10 Ngr.

Es ist zwar eine ungewöhnliche Erscheinung, ein 
Handbuch in drei dicken schweren Quartbänden zu se
hen, dies möge uns indess nicht abhalten, den Werth 
dieser mühevollen ausführlichen Arbeit anzuerkennen, 
der zumal durch die zahlreichen, so sauber ausgeführ
ten Tafeln (3911 Figuren enthaltend), wofür des Verfs- 
Talent bekannt ist, sehr erhöht wird. Ob der dadurch 
entstandene hohe — oder auch nicht hohe — Preis 
einer grössern Verbreitung desselben im Wege stehen 
werde, wollen wir auf sich beruhen lassen. Doch 
dürfte der Umstand, dass dasselbe gewissermassen als 
eine zweite, umgearbeitete Auflage erscheint, zu des
sen Gunsten sprechen. Wir können es hier nur allge
mein, nach seinem Inhalt und der Art, wie sich der 
Verf. seine Aufgabe gestellt, beurtheilen, und wollen 
nur noch die Gelegenheit zu einigen weitern Bemer
kungen benutzen.

Jeder Botaniker weiss, wie sich die botanische 
Kunstsprache von L. Fuchs durch J. Jung bis zu Linne 
heraufgearbeitet und erst seit diesem Jahrhundert wie
der neue Umbildungen erfahren hat. Die Frage bleibt 
nur immer dabei: was bezweckt die botanische Termi
nologie, und wie wird dieser Zweck erreicht? Ohne 
Zweifel wollen wir durch eine bezeichnende Sprache 
das Sein in Denken, die Anschauung in Begriff, den 
Gegenstand des dussern Sinnes in einen des innern 
Sinnes verwandeln, um dann im reinen Geiste die Ob
jecte handhaben zu können. Wird nun dabei der Will
kür zu viel überlassen, d. h. die äussere Welt der in
nern, oft nur selbstgeschaffenen, zu viel untergeordnet, 
so entstehen zu abstracto, auch unwahre, »ewaltsam 
auf die Natur angewendete Termini und Systeme bei 
denen nicht das mindeste gewonnen wird; sind vvi’r da. 
gegen zu nachgiebig gegen die Accidenzien. so wjrd 
das reine System oder der wahre Begriff zu sehr durch 
geringfügige Realitäten getrübt, und wir erhalten eine 
Menge empirischer Bezeichnungen, die zu höher» Be
griffen unrechterweise erhoben werden sollen, wodurch 
ebenfalls nur verloren wird. Beides ist in der Ge

schichte unseres Gegenstandes nicht selten gewesen, 
und auch das gegenwärtige Werk erinnert daran, in
dem es mit ungemeiner Vollständigkeit alle irgend ein-*  
mal gemachten Kunsausdrücke aufnimmt, worunter 
denn gar manche, die bei Seite geworfen zu werden 
verdienen, was jedoch der Verf. selbst, mit richtiger 
Kritik, oft anmerkt. Nur Dasjenige sollte bleibend 
sein, was einen wirklich eigenthümlichen Akt der Na~ 
turbildung anzeigt, alles Andere muss, nach Art des 
classischen Stils, den wir beim Lateinschreiben beobach
ten, durch elegante Umschreibung gegeben werden. 
So sind die Wörter: prostype, Amphantium, Alligator 
(für Haken), sepalum, tepalum u. s. w. überflüssig, und 
es verdienten noch gar manche solche Substantive wie
der einzugehen, die nun schon in den beschreibenden 
Werken in allgemeinen Gebrauch gekommen sind. Die 
Eitelkeit, neue Wörter einzuführen, um als Reformator 
zu erscheinen, wie sich dessen zumal französische Na
turforscher schuldig gemacht, oder auch realistische 
Beschränktheit, ziehen nur die Anschauung zu einer 
verwirrenden Breite herab, und die Geschichte unserer 
Wissenschaft zeigt ja, wie gerade die grössten Botani
ker immer zuletzt mehr dem Zusammenziehen und Ver
einigen, als dem Zersplittern geneigt wurden, weil sie 
immer deutlicher die Varianten der Erscheinung nur als 
kleine Anamorphosen eines Haupttypus erkannten.

Es ist daher wichtig, auf den Unterschied eines 
blossen botanischen Wörterbuches, zum Nachschlagen 
der nun einmal vorhandenen — guten oder schlechten 
— Kunstausdrücke, und einer Grammatik, welche, wie 
Linne in seiner philosophia botanica, die reine Essenz 
der Bezeichnungen (hier aber mit beigegebenen Grün
den zu rechtfertigenden) aufstellt, aufmerksam zu ma
chen. Reine Kunstwörter sind solche, die nur in ihrem 
Kreise Anwendung haben, daher zur Sache gehören, 
wären sie auch als allgemeine im Sprachschatze des 
Volkes zu Hause. Flos, gemma, radix, selbst bacca, 
pomum müssen definirt werden: auch die etwas streng 
Charakteristisches bezeichnenden Adjectiven, wie ovale, 
ovatum, acutum und acuminatum u. dgl.

Allein jedes andere Wort, was nicht in der Wis
senschaft in einem eigenthümlichen Sinne gewonnen 
wird, gehört nicht mehr hierher, sonst wird das Wör
terbuch geradezu nur ein defectes lateinisches — und 
leider wird hiergegen noch vielfach gesündigt. Auch 
unser Verf. ist nicht völlig frei von diesem Vorwurfe, 
da z. B. Bd. I, S. 51: „riet — multus — beaucoup“ — 
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— „mehr — plus — plus“ u. s. w. keine wahren Kunst
ausdrücke sind.

Ein zweiter wichtiger Punkt ist die entschiedene 
Feststellung für jene echten Bezeichnungen, die seit 
Linne gar oft wieder durchbrochen worden ist. Palea, 
nucleus, für ganz verschiedene Gegenstände; anthodium, 
calathidlum, involucrum, clinanthium für ein und den
selben : jene schwankenden Bezeichnungen für die Gras- 
blüthe, die fast jeder Neuere willkürlich anwendet — 
solche und andere verdienen gar sehr wieder zur Ein
heit zurückgeführt zu werden. Hier ist recht die Stelle, 
vVo eine gesunde Theorie zu entscheiden hat. Die 
Morphologie hat durch die Lebendigkeit, die sie in die 
frühere, oft urtheilslose, mechanische Anschauungs
weise brachte, zwar einerseits den bessern Forschern 
und somit der höhern Wissenschaft einen neuen Geist 
eingehaucht, Manchen aber auch auf geschmacklose 
Irrwege geleitet. Die Terminologie soll, wie gesagt? 
das Feststehende bezeichnen, und da ist jeder Aus
druck, der um der blossen Theorie, ja wol gar einer 
Hypothese wegen gebildet wird, verwerflich. Decan- 
dolle’s CoroUa gamopetala beruht auf der Hypothese, 
dass die C. monopetala eine verwachsene vielblätterige 
sei. Dies ist aber, z. B. bei den Blumen der Persona
ten u. a. ganz falsch, sie treten schon in den frühe
sten Zuständen als ein Ganzes auf. Auch das Wort 
selbst ist abgeschmackt gebildet, und der Ausdruck 
synpetala wenigstens besser und sprachrichtiger. Es 
ist aber theoretisch noch gar nicht einmal entschieden, 
ob nicht die C. polypetala eine gespaltene einblätterige 
sei, etwa wie es uns die successive Theilung der Blät
ter beweist. Ebenso unpassend und geschroben ist der 
neuerlich viel gebrauchte Ausdruck: Staubblatt für Staub
faden, denn auch er ist nur einer Theorie zu Liebe 
erfunden. Müsste man dann auch manches Nectarium 
,,Saftblatt, Honigblatt“— wäre es auch nur ein klarer 
Tropfen — nennen, so hätte ein Anderer, der das 
Stammblatt aus einem verbreiterten Zweige ableitet 
(— und dies liesse sich gar sehr wohl verfechten —) 
dasselbe Recht,' das petalum „Blumenfaden“ zu nen
nen, möge es auch einer Tulpe angehören. Wo eine 
Form völlig verlöscht ist, wie die Breite bei den mei
sten Filamenten, da darf sie der Terminus nicht hinein- 
schieben. Ein Anderes war es mit Linnens Semen nu- 
dum der Labiaten, welches nur aus oberflächlicher Be
trachtung entstanden war, und folglich geändert wer
den musste.

Der erste, schon 1833 erschienene Band vorlie
genden Werkes befasst auf 581 Quartseiten die Einlei
tung und die Kunstausdrücke bei den Phanerogamen. 
Einige ganz obsolete, wie secrementum, sind uns auf- 
gefallen. Sie sind systematisch geordnet, aber auch 
so sehr ins Specielle ausgedehnt, dass viel Geduld 
dazu gehört, einen solchen Quartanten zur blossen Er
lernung durchzulesen, und man wol meist nur das Re

gister für einzelnes Unbekanntes nachschlagen wird. 
47 sehr sauber gearbeitete Tafeln dienen nebst noch 
einer besondern Erläuterung zum Nachweis und er
strecken sich selbst bis auf die Anatomie, wo denn 
freilich die neuesten Fortschritte noch fehlen müssen. 
Dass es meist Copien sind, kann ihnen nicht zum Ta
del gereichen.

In diesem Bande hat der Verf. für gut gefunden, 
neben der deutschen Übersetzung des lateinischen Wor
tes auch noch die französische zu geben, wie wir oben 
ein Beispiel mitgetheilt haben. Es scheint uns dieses 
zu weit getrieben, wie denn überhaupt im didaktischen 
Vortrag die Gewissenhaftigkeit, dem lateinischen Worte 
jedesmal die deutsche Übersetzung hinzuzufügen (z. B. 
S. 1089: polygamia superflua: „überflüssige Vielehe”), 
mehr störend als belehrend wirkt.

Der zweite, 1842 erschienene Band begreift auf 
1047 Textseiten die kryptogamischen Kunstausdrücke, 
die, auf 30 Tafeln ganz ausnehmend schön und klar 
gezeichnet, auf eben die Weise abgehandelt werden. 
Dieser Band möchte Vielen besonders willkommen sein, 
da viele der hier erscheinenden, zum Theil sehr klei
nen Gestalten weniger bekannt sind .als die der Pha
nerogamen, auch diese Abtheilung viel mehr Fremd
wörter aufzuweisen hat.

Im dritten, 1844 erschienenen Bande wird die Sy- 
stemkunde und ein höchst vollständiges, ausführliches 
Register geliefert. Die verschiedenen Pllanzenanord- 
nungen seit Theophrast sind hier, wie es schon manche 
ältere Handbücher thaten, mit Angabe der Klassen 
oder Familien und einiger kritischen Bemerkungen durch
genommen, und gewähren eine interessante, belehrende 
Übersicht. Freilich sind es nur die Klassennamen, und 
diese setzen schon eine gewisse Bekanntschaft mit den 
dahin gehörigen Pflanzen voraus: aber noch mehr zu 
geben, wäre kaum ausführbar gewesen.

Wir schliessen mit dem Wunsche, dass dieses 
mühsame Werk recht viele Theilnehmer finden möge.

Anleitung zum Studium der Botanik, oder Grundriss 
dieser Wissenschaft u. s. w. Nach dem Französi
schen von Alph, Decandolle, Professor an der Aca
demie von Genf. Neu bearbeitet von Dr. Alexander 
v. Bunge, Staatsrath, Professor an der Universität 
zu Dorpat. Zweite, sehr vermehrte Auflage. Mit 8 
Kupfertafeln. Leipzig, Köhler. 1844. Gr.8. 3 Thlr. 
15 Ngr.

Es ist seltsam, dass in einer Wissenschaft, die in 
Deutschland so eifrig wie in irgend einem andern 
Lande betrieben wird, schon seit längerer Zeit fast kein 
Botaniker mit dem Lehrbuche des andern zufrieden ist, 
wo denn aber auch mehr als Einer, der den Andern 
getadelt hatte, nachmals dasselbe Schicksal erfuhr- 
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Und so kommt es wol, dass wir bei der nicht geringen 
Zahl im Vaterlande erschienener Lehrbücher auch noch 
zwei bis drei ausländische in Übersetzung erhalten, 
von denen das gegenwärtige schon seine zweite Auf
lage erlebt hat.

Die Erklärung dieser Sonderbarkeit mag wol aller
dings darin liegen, dass bei dem so bedeutenden Vor
schreiten der Wissenschaft theils die frühem Lehrbü
cher schneller veralteten, theils die einheimischen neuen 
zu einseitig, nämlich ungleichmässig verfasst waren, 
sodass sie auf einige Artikel zu viel, auf andere zu 
wenig verwandten. Das vorliegende scheint von die
sem letztem Vorwurfe ziemlich frei, und vielleicht ist 
dieses ein Hauptgrund, warum es einer deutschen 
Bearbeitung würdig erachtet worden ist.

Dass indess der berühmte Name, den der Origi
nalverfasser trägt, auch nicht wenig dazu beigetragen, 
möchte gleichfalls zu vermuthen sein. Aber bald würde 
man beim Gewahren der mancherlei Mängel, die die
ses Buch darbot, von jenem Vorurtheil zurückgekom
men sein, hätte nicht der deutsche, nicht weniger be
rühmte Übersetzer schon in der ersten Ausgabe die 
häufigen Irrthümer und falschen Ansichten des genfer 
Verfassers in Anmerkungen berichtigt. In der gegen
wärtigen neuen Ausgabe ist Hr. v. B. noch weiter ge
gangen. Er hat seine Verbesserungen gleich in den 
Text verwebt und ihn mit eigenen Zusätzen bereichert, 
aber ohne dabei die Anlage des Ganzen oder den 
Grundtext zu verändern. Zum Vortheile würde es ge
dient haben, hätte er sich auch noch grössere Frei
heit des Stils erlaubt, und nicht so ängstlich genau 
übersetzt, wodurch eine gewisse pedantische Geziert
heit der französischen Phrase vermieden worden wäre. 
Ohnedies schreibt der jüngere Decandolle höchst af- 
fectirt. So treibt er gewöhnlich die Bescheidenheit so 
weit, sich selbst, wenn er seines Vaters erwähnt, für 
Null zu erklären und zu sagen: „Decandolle glaubt“, 
oder: „Decandolle machte einen Versuch“, sodass 
man nicht gleich weiss, wer von beiden gemeint sein 
soll. Auch einige Gallicismen: „Die meisten Schrift
steller sind der Meinung« (statt die Botaniker)', „Kate
gorien von Werken“, f,es genügt“ (il suffd) u. dergl. 
sind in dieser zweiten Auflage nicht überall verwischt. 
Diese kleinen Ausstellungen abgerechnet, hat aber Hr. 
v. B. allerdings ein unvollkommenes Buch zu einem 
vollkommenem gemacht und ihm dadurch einen grös
sern Werth gegeben.

An sich darf man es nicht als ein geistreich tiefes 
betrachten. Schon Decandolle der Vater war bekannt
lich kein tiefgehender Philosoph, und sein Geschmack 
wie seine Logik nicht immer classisch. Auch der Sohn 
erreicht hierin die Deutschen nicht, obschon er oft ge. 
nug von philosophischer Behandlung spricht. Es be
darf nur der Anführung des ersten Satzes des Buches, 
um dieses zu beweisen. „Wir beginnen dieses Hand

buch der Botanik,“ heisst es S. 1, „mit einem der 
dunkelsten und schwierigsten Zweige der Wissenschaft, 
mit der Untersuchung des innern Baues oder der innern 
Organisation der Gewächse. Indem wir, nach dem 
Muster der geachtetsten neueren Werke, diesem Gange 
folgen, behaupten wir keineswegs, dass er der ratio
nellste, der am meisten philosophische sei; allein er 
ist der bequemste für ein Werk dieser Art. In einem 
für Gelehrte bestimmten Werke kann man auf dem 
Wege der Analyse fortschreitend indem man von dem 
Deutlichen zum Dunkeln, von dem vollkommen Er
gründeten zu dem minder Bekannten übergeht; oder 
auf synthetischem Wege, indem man zuvörderst gewisse 
allgemeinere wichtigere Grundsätze aufstellt, aus denen 
man Schlüsse über das Einzelne zieht. Hier streben 
wir nur nach der grösstmöglichsten Klarheit und fan
gen daher mit einem Theile an, der weniger Kunst
ausdrücke bedarf als die andern Theile, und der sogar 

abhanoig ist, dass der Leser ihn 
überschlagen kann, ohne gerade dadurch viel für das 
Verständniss des Nachfolgenden zu verlieren.“ Warum 
denn aber, wenn der Verf. so sehr nach Klarheit 
strebt, gerade mit dem dunkelsten Theile anfangen? ja 
anrathen, ihn ganz zu überschlagen? Die Antwort ist, 
dass eben Hr. D. ganz oberflächlich der blossen Mode 
huldigt, ohne etwas von dem tiefem organischen Zu
sammenhänge seiner Elementarlehre mit dem Folgenden 
zu ahnen. Auch für unsere andere Behauptung möo-e 
ein Beleg angeführt werden. Im zehnten Capitel der 
zweiten Hälfte des Buches, wo der Verf. „von dem 
verhältnissmässigen Grade der Vollkommenheit der Pflan
zen“ spricht, sagt er (S. 364): „Wenn es sich übri
gens um andere Gegenstände, als die, von welchen 
wir sprechen, handelt, so sieht man häufig diejenigen, 
welche in ihrer Art die zusammengesetztesten sind,°für 
die vollkommneren an. Unsere Verwaltungen der "civi- 
lisirteren Nationen erscheinen uns vorzüglicher, als die 
der wilden Völker, weil in ihnen die Zahl der Beam
teten beträchtlicher und ihre Ämter genauer bestimmt 
sind. Ein jeder, dem militärische, bürgerliche, rich
terliche oder andere Veirichtungen auferlegt sind, er
langt in diesen eine grössere Geschicklichkeit und ar
beitet seinerseits an dem Wohle des Ganzen zu glei
cher Zeit mit den Anden). Die Gerichte halten ihre 
Sitzungen, während das Heer Schlachten liefert, was 
ohne die Trennung der beiden Verrichtungen unmöglich 
wäre (gewiss!)- Ebenso ist unter den Erzeugnissen 
des Gewerbfleisses eine Repetiruhr, welche die Secun- 
den, die Tage des Monats n. s. w. angibt, zugleich 
complicirter und vollkommener, als eine gewöhnliche 
Uhr; diese wiederum vollkommener als eine Wasseruhr 
(oder gar eine Sanduhr). In einem jeden zusammen
gesetzten Gegenstände geht die Vollkommenheit aus 
der Vertheilung der Arbeit auf alle Theile, aus denen 
das Ganze besteht, hervor.“ — Und aus dieser trivial-
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populären Exposition wird nun im Nachfolgenden be
wiesen, dass die Phanerogamen vollkommener seien 
als die Kryptogamen, wiewol sich beide nicht recht 
mit Uhren vergleichen lassen. Man könnte den Verf. 
wahrhaftig fragen, ob er für Kinder oder für Erwach
sene habe schreiben wollen ?

Die mitgetheilten Sätze mögen zugleich als Bei
spiele der Behandlung und des Vortrages dienen, und 
da das Vorliegende auch bereits seit Jahr und Tag in 
den Händen der Botaniker ist, die sich ihr Urtheil über 
das Einzelne gebildet haben werden, so kann es um 
so weniger unsere Absicht sein, dasselbe hier speciell 
durchzunehmen. Nur seinen allgemeinen Charakter zu 
bezeichnen. ist die Aufgabe dieser Blätter, und in die
ser Hinsicht sei noch Folgendes bemerkt. Die Sätze 
der Wissenschaft sind, soweit sie gegenwärtig von den 
Botanikern aufgestellt worden, ziemlich vollständig in 
demselben erwähnt, aber Vieles, zumal in der zweiten 
Hälfte, in einer zwar wortreichen, aber nicht immer 
ergründenden Form, sodass z. B. die Geschichte der 
Botanik ziemlich ungenügend erscheint. Desto voll
ständiger ist der terminologische oder, wie es Hr. D. 
der Vater unterschied, organographische Theil behan
delt. Der anatomische ist fast ganz durch den deut
schen Herausgeber umgearbeitet. Was die Verschmel
zung der Terminologie mit der Anatomie und einem 
Theile der Physiologie anbelangt, die bekanntlich des 
Verfs. Vater schon versuchte, so scheint uns diese für 
ein didaktisches Buch ein Misgriff. Sie sollte das zu 
Trockene mehr beleben. Gleichwie es aber bei der 
Erlernung einer fremden Sprache verfehlt sein würde, 
das Lexikon mit der Grammatik und in dieser die Ele
mentarlehre mit der Syntax zuviel zu verschmelzen, so 
wird es auch leichter und vortheilhafter für den Schü
ler in der Botanik bleiben, wenn er vorerst die Kunst
sprache und das Allgemeine des Systems rein und ge
sondert erlernt, ehe er zur physiologischen Gesammt- 
kenntniss der Pflanze schreitet, denn ohne eine wis- 
senschaftliche Ansicht einer Anzahl von Pflanzen — 
sei es auch blos die erste äusserliche — kann man 
weder die Belege zu den anatomischen noch- den phy
siologischen Lehren gründlich verstehen. Rec. wünscht 
bei diesem Ausspruch auch nicht etwa misverstanden 
zu werden, als ob er ihn zu weit ausgedehnt haben 
wollte: nur die D.’sche Lehr weise erscheint ihm un
bequem.

Das Werk ist in mehre Bücher abgetheilt, wovon 
das erste die Organographie, das zweite die Physiolo
gie (wovon aber eben Vieles schon in den vorigen Theil 
gezogen worden), dass dritte die Methodologie zum 
Gegenstände hat, und hier, wie es scheint, nicht an 
ganz passender Stelle, eine sehr werthvolle Charakte
ristik oder Übersicht sämmtlicher Pflanzenfamilien ein

fügt. Das vierte Buch ist der Pflauzengeographie ge
widmet, das fünfte den fossilen Gewächsen (mehr geo
logisch als botanisch); das sechste ist überschrieben: 
von der medicinischen Botanik j einer ökonomischen, 
forstlichen u. s. w. ist nicht gedacht. Das siebente 
Buch spricht über die Geschichte der Botanik. Druck 
und Papier sind in dieser neuen Ausgabe vorzüglich, 
die wenigen lithographirten Tafeln sauber, in französi
scher Manier, aber im Ganzen für eine solche Anlei
tung doch zu Weniges enthaltend.

Jena. Voigt.

Jurisprudenz.
Theorie und Casuistik des allgemeinen Civilrechts, von 

Bud. Freiherrn v. Holzschuher. Ein Handbuch für 
Praktiker. Zweiten Bandes erste Abtheilung. Leip
zig, Baumgärtner. 1845. Gr. 8. 4 Thlr. 15 Ngr.

Wir begrüssen mit aufrichtiger Freude die Fortsetzung 
der schönen Gabe, deren zweites Drittheil uns hier ge
boten wird. Auf 903 Seiten sind die dinglichen Rechte 
und das Erbrecht abgehandelt. Auch dieser Band em
pfiehlt sich, gleich dem ersten, durch dem Bedürfnisse 
des forensischen Lebens angepasste Auswahl des Stof
fes und Ökonomie des Gegebenen. Dem Wunsche 
Mancher möchte gar sehr durch die neu angewendeten 
zw ei Vehikel der Auflindbarkeit entsprochen sein, dass 
einestheils die Materien noch mehr als im ersten Bande 
zergliedert und dadurch Antwort und Frage sich ge
nähert, anderntheils immer die Principien jeglicher 
Lehre in scharf gezeichneten Umrissen der Fragenfor
mation vorausgeschickt sind. Wie sorgsam gerade die 
dem Rechtspfleger am meisten am Herzen liegenden 
Materien verweilend beleuchtet wurden, ergeben die 
Beispiele, dass das Wasserrecht 30 Seiten, die Servi
tuten u. dergl. 132 Seiten, insonders die Weide 19Sei
ten, Erwerb der Erbschaft, Klagen der Erben und Col- 
lation 33 Seiten umfassen. Dass das Obligationenrecht 
für einen dritten Band aufgespart ist, kann insofern 
eigentlich nur als glücklicher Zufall gelten, als hoffent
lich die baldige Zukunft diejenigen Abtheilungen der 
trefflichen Schilling’schen, Vangerow’schen und Sinte- 
nis’schen Büchei' uns bringen w ird, welche der obigen 
Lehre sich widmen, und somit unser Handbuch dann 
diese Arbeiten mit zu beachten vermag, wie der Verf. 
in der Vorrede noch besonders zusichert. Kurz, wir 
vergönnen uns die Prophezeihung, dass der Ankauf 
dieses mit grossem Fleisse zu Stande kommenden Bu
ches Keinen gereuen wird, der mit seinem Bücher-Fi
nanz-Etat auf den Standpunkt gelangt ist, statt dass er 
durch Titelkünstler, ohne wahre hriichte zu ernten, 
das Doppelte sich aus der Tasche locken liesse, lieber 
auf Ein, ein liebes Vademekum gewährendes Handbuch 
etwa zehn Thaler nach und nach zu verwenden. Die 
ehrenhafte, auch ältere Augen befriedigende, äussere 
Ausstattung ist dem Verleger nachzurühmen.

Weimar. G. Emminghaus.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 

4. Aug. Cauchy über verschiedene Theoreme der analytischen 
Chemie. Bericht über Le Ferner, Tables numeriques du mouve- 
ment helioccntrique de Mercure. Die Tafeln verbinden ältere 
und neue Beobachtungen mit grosser Genauigkeit und sind 
werth, in die Hände aller Astronomen zu kommen. Sollten 
sie nicht durch’ das Bureau des Longitudes veröffentlicht wer
den , so erscheinen sie in dem Recueil des Savants etrangers. 
Damour, neue Analyse des sibirischen Diaspor. Goujon, Be
rechnung der Elemente des zweiten Kometen von 1845. de Vico 
über die neue Erscheinung des Encke’schen Kometen. Zante
deschi über eine ungewöhnliche Vertheilung der Farben in 
einem Regenbogen. Leopold Pilla über einige Mineralien vom 
Vesuv und von Rocca monfina. Eduard Collome über gewisse 
Bewegungen des Schnees in den Vogesen vor seinem Falle. 
Daubree über das Vorkommen von Stücken eisenhaltigen fos
silen Holzes im Bohnerz und die Structur dieses Holzes. Am 
11. Aug. Babinet über neue isochrone Pendel, d Hombres- 
Firmas über den NVallnussbatnn und die Wirkung seiner Blät
ter. B. Amiot über die elliptischen Entwickelungen der pla
nen Curven. F. M. Barneoud über die Entwickelung des Eies, 
des Embryo, und der anomalen Blumenkrone in den Ranuncu- 
laceen und Violaceen. Ad. Wurtz über die Constitution der 
Phosphorsäuren. Joubert über das Wechsel verhältniss der 
Zweige und Wurzeln. Jeder Zweig hat seine ihn ernährende 
Wurzel. Legrand über das Purpurfriesei. Lassaigne über die 
Quantität der Speichelflüssigkeit, welche beim Kauen des Pfer
des und des Schafs absorbirt wird. Coulvier- Gravier, Beob
achtung der Sternschnuppen am 9. und 10. August. Saint- 
Venant und Wantzel über die Luftströmung. B. Lewy über 
einige neue Verbindungen der Zinkchlorids. Lemaitre über die 
Anwendung von salpetersaurem Bleioxyd bei Krebsgeschwüren. 
Tourasse über die Substitution des Silbers statt Zinns bei Fa- 
brication der Spiegel. Felix Leblanc über das wesentliche Öl 
des Wermuths. Regnier über einen Todesfall durch eine elek
trische Entladung ohne Donner bewirkt. Am 18. Aug. Ponce- 
let, Bemerkungen in Bezug auf die Abhandlung von Saint- 
Venant und Wantzel über die Luftströmung. Gaudichaud, 
anatomische Untersuchungen über Ravenala speciosa. Cauchy 
über verschiedene Theoreme der algebraischen Analyse und 
des Integralcalcul. Isidore Geofroy-Saint-Hilaire über einen 
Bock mit entwickelten und von Milch erfüllten Eutern (ver
glichen mit den von Aristoteles’ Hist. anim. 3, 20 erwähnten). 
Bericht über Duchartre, Abhandlung von der organischen Bil
dung der Blüthe der Malvaceen. Soleil, neuer Apparat zur 
Messung der Deviationen bei der rotirenden Polarisation. Biot 
Bemerkungen hierzu (dass der Apparat ein vorzüglich anwend
barer sei). Jamin über die Polarisation an Metallen. Ossian- 
Bonnet über die Theorie der elastischen Körper. Davout, Ma
thematischer Versuch über die Form der Oberfläche des Erd
halls. Laurent über die von ihm so benannten atomischen

Bewegungen (dans lesquels les deplacements ou les vitesses sont 
exprimös par des fenctions qui varient tres-rapidement, de fa^on 
qu’ä un instant donne deux atomes voisins peuvent etre animos 
de mouvements sensiblement difftrents). Malaguti über den 
Chloressigäther. Am J5. Aug. Flowrens über die Resorption 
der Knochen. Biot über die Eigenthümlichkeit der Apparate 
zu zwei Rotationen. E. Mathieu-Plessy über zwei neue Sauer
stoffsäuren des Schwefels. Joly und Lavocat, historische, 
geologische, anatomische und paleontologische Untersuchungen 
über die Giraffe. Lesauvage, Beobachtungen bei Leichen
öffnungen. J)ecerfz über ein monströses Kind. Bonjean über 
die Wirkung der Ergotine bei äussern Blutungen. Baude- 
locque über die Ligatur der Arteria renalis. Ebelmen über 
eine künstliche Erzeugung von Bergkrystall.

Akademie der Wissenschaften in Berlin. Die 
öffentliche Sitzung zur Feier des Leibnitz’schen Jahrestags er
öffnete Prof. Ehrenberg als präsidirender Secretär mit einer 
Einleitungsrede, in welcher er der Förderung gedachte, welche 
die Wissenschaft durch die Herausgabe des geschichtlichen 
Nachlasses von Leibnitz gewinnt, und die Methode erläuterte, 
durch welche Leibnitz so glänzend gefördert worden ist und 
gefördert hat. Anlage und Ausführung der Protogäa dienten 
zum Beispiel. Der Redner machte darauf das Resultat der 
Bewerbung um den Ellert’schen Preis, über die Fettbildung 
der kräuterfressenden Thiere, bekannt, dass die eingegangene 
Abhandlung des Preises nicht würdig erachtet worden sei, und 
verkündigte die in Folge des Cothenius’schen Legates aufge
stellte Preisfrage über den Flachs (s. S. 1011). Prof. Magnus 
las eine Abhandlung über die Respiration, und zeigte, dass 
das Sauerstoffgas sich nicht unmittelbar chemisch mit dem 
Blute verbinde, sondern nur absorbirt werde, und dass das 
Blut imStande sei gegen 12 Proc. seines Volumen von dieser 
Gasart aufzunehmen. Am 10. Juli legte pro£ Bekker eine 
neugriechische Bearbeitung des Gedichts von Flore und Blan- 
cheflor aus einer wiener Handschrift vor. Am 14. Juli machte 
Director Encke Mittheilung der von Weyer angestellten Beob
achtungen und schloss daran methodische Bemerkungen. Ge
lesen wurde eine von Rammeisberg eingesendete Abhandlung: 
Resultate der Untersuchungen über die Lithionsäure. Prof. 
Mitscherlich theilte Bemerkungen zu seiner frühem Vorlesung 
über die Asche der Hefe mit. Am 17. Juh las Prof. Wew 
über Tritoedrie in Krystallsystemen, und theilte im Auftrage 
des Geh. Oberbergraths Karsten eine Notiz über den Martinsit, 
ein im Steinsalzlager zu Stassfuith aufgefundenes Salz mit. 
Ara 24. Juli trug Geh. Medicinalrath Link eine zweite Abhand
lung über das Anwachsen der Theile in den Pflanzen (von 
dem Anwachsen der Stämme und Äste in die Breite, die Ent
wickelung der Blätter) vor. Am 28. Juli trug Geh. Regierungs- 
rath v. Raumer Auszüge aus den im britischen Museum be
findlichen Berichten vor, welche der englische Gesandte in 
Prag Nethersole im Jahre 1620 an seine Regierung erstattet 
hat. Geh. Regierungsrath Böckh theilte ein Schreiben mit, in 
welchem Prof. Benary zwei von Prof. Ross aus Athen einge-
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sendete phönikische auf Cypern gefundene Inschriften erklärt. 
Am 31. Juli las Prof. G. Rose über die Verminderung des 
specifischen Gewichts, welche die Porzellanmasse beim Brennen, 
ungeachtet des Schwindens, erleidet. Am 11. Aug. gab Prof. 
Dirksen Bemerkungen über die Entwickelung der Potenzen von 
Cos X nach den Cosinussen oder den Sinussen der Vielfachen 
von x. Prof. Magnns theilte die Resultate einer Untersuchung 
mit, welche Langberg aus Christiania in Beziehung auf Wärme
erscheinungen gemacht hat. Prof. H. Rose trug eine Unter
suchung von Heintz vor über die quantitative Bestimmung des 
Harnstoffs im Harn und die Zusammensetzung des salpeter
sauren Harnstoffs. Am 14. Aug. theilte Prof. H. Rose die 
Resultate einer von Thomas Brooks gemachten Untersuchung 
über eine Reihe von Doppelsalzen aus Quecksilberoxydul und 
Quecksilberoxyd mit.

Chronik der Gymnasien.
Stralsund.

Das Lehrercollegium bilden a) als ordentliche Lehrer: 
Director Dr. Ernst Nizze, Prof, und Conr. Dr. Fr. Cramer, 
Subrector Dr. Herm. Schulze, Joh. v. Gruber, Dr. Wilh. Leop. 
Freese, Peter Fr. Arndt, Dr. Ernst Alb. Zober, Dr. Ferd. Gleim, 
Joh. K. Fischer, Dr. Joh. Fr. W. Tetschke, Dr. K. Fr. Aug. 
Rietz; b) als ausserordentliche Lehrer J. W. Brüggemann, Fr. 
Gustav v. Lühmann, Musikdirector Fischer; den Religions
unterricht ertheilt Consistorialrath Dr. Ziemssen. Candidat 
Albert Rhode verliess zu Ostern das Gymnasium, nm am 
Friedrich - Wilhelm’schen Gymnasium in Berlin als Lehrer 
einzutreten. Am 2. Jan. starb ein früherer Lehrer, der eme- 
ritirte Subrector Ernst Dietr. Gsellius im 75. Lebensjahre. 
Die Zahl der Schüler beträgt in neun Klassen, wovon zwei 
der Realschule zufallen, 333. Das für die am 25. Sept, ge
haltene Feierlichkeit ausgegebene Programm enthält eine Ab
handlung von Fr. Arndt: De fractionibus continuis. DerVerfasser 
handelt von der noch wenig ausgebildeten Theorie der Ketten
brüche und untersucht dieselben in Beziehung auf Wurzel
ausziehung, auf Auflösung gewisser Gleichungen und Theoreme 
der Zahlentheorie. Zugleich verbindet er damit eine Unter
suchung über die Convergenz der Kettenbruchreihen. Dieser 
letzte Abschnitt und die Untersuchung über die Wurzelauszie
hung zeichnen sich durch Klarheit und folgerechte Behand
lung aus.

Altenburg.
Am 1. Nov. ward der zum Andenken an die protestan

tische Kirchenverbesserung und an die Einweihung des Jose- 
phineum gewidmete Redeactus gehalten. Dazu lud der Di
rector Dr. Heinr. Eduard Foss durch ein Programm ein : 
Epistola ad Julium Mützellium, virum clarissimum , de critica 
in emendando Curtio recte exercenda. Diese Abhandlung ist 
ein sehr schätzbarer Beitrag zu der Kritik des Curtius. Nach 
Anerkenntniss des Verdienstes, welches sich Prof. Miitzell um 
diesen Schriftsteller erworben hat, unterwirft der Verfasser die 
auf diesem Gebiete anzuwendende Kritik einer sorgfältigen 
und gründlichen Prüfung. Die Handschriften stimmen bekannt
lich in einer grossen Zahl Lücken überein, und wie kaum bei 
einem andern Autor, haben einzelne ausgefallene Worte die 
Gedanken entstellt. Der Verfasser, dieses Moment in der 
Kritik des Curtius wohl erwägend, verzeichnet diese Lücken 
und Auslassungen einzelner Wörter, welche frühere Editoren 
ergänzt haben, und tadelt das Verfahren, mit welchem Zumpt

die für den Sinn nothwendigen, aber in den besten Hand
schriften fehlenden Worte nicht ergänzt, sowie Worte, die der 
Gedanke nicht nothwendig verlangt und in andern Handschrif
ten vorkommen, als Interpolation verworfen hat. Die Lücken 
seien insgesammt aus der frühesten, wahrscheinlich sehr un
leserlich geschriebenen Handschrift hervorgegangen und von 
spätem Abschreibern ergänzt, oder die unleserlichen Worte 
durch Umtausch interpolirt worden; nur sehr selten finden 
sich erklärende Interpolationen. So stellt der Verfasser für 
die Kritik vier Regeln auf. 1) Fehlt nur in den bessern Hand
schriften ein Wort, ist es darum noch nicht zu verwerfen. 
(Wobei freilich darüber zu entscheiden bleibt, ob die spätem 
Abschreiber das rechte Wort gefunden und supplirt haben.) 
2) Was in der Vulgata fehlt, aber in guten Handschriften sich 
vorfindet, ist eher zu verbessern , als gänzlich zu verwerfen.
3) Bei der Emendation ist vorauszusetzen, es sei eine Sylbe 
oder ein Wort von den Abschreibern ausgelassen, nicht aber 
voreilig hinzugethan worden. 4) Da die Corruptelen aus Un
leserlichkeit der Schrift oder aus Fahrlässigkeit des Abschrei
bers entstanden sind, hat die Conjectur sich an die vorhan
denen Buchstaben zu halten. Hieran reiht sich eine grosse 

' Zahl behandelter einzelner Stellen , und zwar erstlich solche, 
in denen die von den Handschriften dargebotenen Worte, weil 
sie corrupt oder lückenhaft sind, von den Herausgebern ganz 
verworfen worden sind und verbessert hergestellt werden 
müssen; dann lückenhafte Stellen, die eine Ergänzung verlan
gen, mit Erwähnung derer, in welchen die Kritiker fälschlich 
Lücken annehmen; endlich Stellen, deren Corruptel die Ab
schreiber durch falsch verstandene Abbreviaturen veranlasst 
haben. Es ist hier nicht der Ort, auf Prüfung der einzelnen 
Vorschläge einzugehen; diese aber sind wegen der verwende
ten Sorgfalt und der scharfsinnigen Divination der Prüfung 
werth. Freilich werden bei dieser Art kritischer Versuche 
immer höhere und niedere Grade der Wahrscheinlichkeit be
stehen, dabei aber grammatische Kenntniss, Vertrautheit mit 
dem Schriftsteller und kritischer Takt sich erproben. Und so 
kann der Verfasser sicher auf den ihm gebührenden Dank rech
nen , mag auch eine Zahl der aufgestellten Conjecturen in 
Zweifel gezogen werden. So dürften die beiden ersten "Ver
besserungen nicht als zureichende gelten können. Die Stelle 
3, 6 (3) 5, wo die Handschriften geben : quidam ita (oder non 
ita). augurabantur, quippe illustria Macedonum castra Visaful- 
gorem Alexandro portendere: quemve (quodve) regnum Asiae oc- 
cupare habuisse (habuissent) haud ambiguae rei, quoniam in eo- 
dem habitu Darius fuisset, quum appellatus esset rex., glaubt 
der Verfasser also herstellen zu können: quidam haud ita 
laeta augurabantur; quippe portendere, quod ei regnum Asiae 
occupare datum esset, haud ambiguae rei, quoniam -— rex' 
Hier kann die angegebene Deutung des Traums schwerlich 
haud laeta enthalten, und diese nicht in der Nachweisung als 
haud ambigua bezeichnet werden; es kann ferner nicht in der 
Traumdeutung gesagt werden: dass die brennenden Lager der 
Macedonier Alexander’s glanzvollen Ruhm anzeigen, ist äusser 
Zweifel, weil ihm die Herrschaft Asiens bestimmt ist; endlich 
entbehrt das Folgende quoniam — rex aller Beziehung. Die 
zweite Deutung ist der ersten an den schlimmen Zeichen 
gleich, sodass Curtius sicher schrieb quidam item augurabantur ; 
im Folgenden kann der Gedanke nach den vorliegenden Wor
ten nur sein: quem vel regnum Asiae occupare in animo habuisse 
haud ambiguae rei, quoniam etc. In der zweiten Stelle 3, 27 
(11) 15, equi pariter equitesque Persarum serie laminarum gra
ues ob id genus agmen, quod celeritate maxime constat, aegre 
moliebantur, glaubt der Verfasser das Verderbniss also zu ent-
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schaftliche und humane Bildung mehrfach durch Schrift und 
That erprobt hat. Oder misfallt die Redactionsweise, die sich 
durch 20 Jahrgänge hindurch ziemlich gleich geblieben? Der 
vorliegende Jahrgang bietet 356 Biographien und 1293 Namen
notizen Verstorbener dar. Kaum möchte sich ein Leser finden, 
dem darunter nicht ein verehrter oder befreundeter Name 
entgegenträte. Sind die Biographien auch nicht gleichen 
Gehaltes und verschiedenen Umfangs, so geben sie doch 
einen Umriss des Wesens und Wirkens ausgezeichneter und in 
ihrem Berufe thätiger Deutschen, und es gewinnt damit die 
Literärgeschichte, die Staatengeschichte, die Geschichte des 
Lebens ein reichhaltiges Material. Auch nennt das Verzeich- 
niss der Mitarbeiter manchen ehrenwerthen Verfasser der hier 
gegebenen Beiträge. * Schon dass nicht eine Feder das Ganze 
bearbeitet, vielmehr die Erzählung den den Verstorbenen näher 
Stehenden überlassen wird, kann nur gebilligt werden, mag 
auch hier und da die Biographie als ein Elogium gelten. Fast 

, sollte man glauben, der Deutsche sei mit seiner Gegenwart 
und Zukunft zu sehr beschäftigt, als dass er auf die frühem 
Verdienste und auf eine kaum vergangene Zeit im Vertrauen 
auf eigene Leistung zurückblicke. Nicht alle, deren Lebens
bild hier dargelegt wird, sind weltberühmt und eines Monu
mentes aus Erz oder Stein werth, ja es kommen auch Namen 
vor, bei denen man die Nachfrage nach dem hochzeitlichen 

। Gewand thun wird; dies aber kann doch das Interesse nicht 
schmälern, welches ein echter Nationalsinn an dem Gedächt- 
niss im Leben verehrter und verdienstvoller Deutschen nimmt. 
Wenn die Lese- und Leihbibliotheken statt schlechter Romane 
die zur Würdigung der nächsten Vergangenheit und zur Be
festigung der vaterländischen Gesinnung bestimmten Schriften 
aufnähmen und dem Volke und der aufstrebenden Jugend zü- 
führten, würde die Sache des Guten gefordert und die Klage 
des Verlegers verstummen. Den neuesten Jahrgang des Nekro
logs eröffnet Joh. Christ. Dolz, dessen Andenken Tausende 
im Gedächtniss tragen und der sich äusser Leipzig durch Her
anbildung tüchtiger Lehrer und durch seine weitverbreiteten 
Schriften ein lange andauerndes Verdienst erwarb ; ihn schliesst 
Johannes Eilendorf, welcher, hätte er zwei Jahre länger ge
lebt, in den kirchlichen Bewegungen unserer Tage nicht ohne 
entscheidenden Antheil geblieben sein würde. Die Namen 
Baumgarten-Crusius , Fries, de la Motte Fouque, Mühlenbruch, 
Zachariä, Fr. Perthes, Schuderoff, v. Hippel, Flatt, v. Rumohr, 
Pichler sind mit vielen andern Eigenthum der Nation geworden 
und müssen dieser bewahrt bleiben. Ein nicht zu übersehender 
Gewinn aber liegt darin, dass selbst die Nachrichten von minder 
bekannten Männern lehrreich werden, durch Darlegung der auch 
ins Allgemeine eingreifendem Localverhältnisse und eines stillem 
Wirkens, welches oft ein um so grösseres Verdienst in sich 
schliesst, wie denn aus jedem einigermassen bedeutungsvollen 
Leben manche Regel fürs Praktische und die eigene Ausbil
dung entnommen werden kann. Möge die Fortsetzung dieses 
für Deutschland nicht unwichtigen Werkes sich einer allgemeinem 
Begünstigung erfreuen, und Jeder « seinem Kreise ^An
erkennung des Würdigen und Edlen in der Nation durch Bei
träge mitwirken.

Literarische Nachrichten.
Zu Paris tritt auf Anregung des Ministers des Unterrichts 

eine bis jetzt wenig thätige grammatikalische Gesellschaft (Äo- 
ci^te grammaticale) in erneuertes Leben. Sie hat Levy Alvares 
zum Präsident erwählt.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieip^ig»

fernen: equi pariter equitesque Persarum, Serie laminarum gra- 
ves, ob id genus certaminis, quod celeritate maxime constat, aegre 
moliebantur, kann aber durch die angeführten Stellen nicht er
weisen, dass ob id für sich und nicht mit genus verbunden 
stehe und dass genus certaminis ohne pronominale Bezeichnung 
so gesagt werden könne statt illud genus. Agmen ist ohne 
Zweifel richtig und von der Art des Gefechts (agmine pugnarej 
gesagt, das ob id aber in einer Glosse durch genus erklärt 
worden. Ist dies glaublich , so heilt die Stelle die Inter- 
punction: equi pariter equitesque Persarum serie laminarum gra- 
ves. Ob id agmen, quod — constat, aegre moliebantur. Wie 
hier also Zweifel sich entgegenstellen, so kann vieles Andere 
als sicher entschieden anerkannt werden.

Mlscellen.
Das Verfahren, mit welchem man in Frankreich ange

hende Lehrer der Philosophie zu einer gründlichen Prüfung 
zieht, wird durch einen von Cousin an den Minister abgestat
teten Bericht kund und scheint der besondern Erwähnung 
nicht unwerth. Zu der Prüfung waren, äusser Cousin, Prof. 
Damiron, Garnier, Danton, und Jacques bestellt. Die Prüfung 
dauerte 10 Tage in zwei täglichen Sitzungen. Achtzehn Can
didaten wurden geprüft, und . zwar hatten sie Abhandlungen 
über zwei Aufgaben zu liefern: Est-il vrai que l’interet bien 
ou mal entendu soit l’unique mobile des actions humaines, et 
quelle morale peut s'elever sur ie fondement? aus der Geschichte 
der Philosophie: Dans quellet erreurs la confusion de la volonte 
et du disir a condiiit Malebranche et surtout Spinoza? Die 
Aufgaben der Vorlesung waren: 1) Importance de la methode 
psychologique; 2) Theorie du jugement; 3) Theorie de l’in- 
duction; 4) "Des reglet du temoignage; 5) Theorie du syllo- 
gisme; 6) Des causes de nos erreurs; 7) Demonstration de la 
spiritualiU de l’dme; 8.) Demonstration de la liberte; 9) Des 
fon dement s de la morale; 10) Demonstration de la divine Pro
vidence; II) Des preuves de l'immortalite de l’dme.- Unter den 
Candidaten wurde Challvet, Lehrer am königl. College zu Macon, 
als der würdigste, sowol durch seine Abhandlungen, als auch 
durch seine Vorlesung über die Spiritualität der Seele anerkannt. 
Äusser ihm wurden Burnouf, Lehrer am College zu Angou
leme, und Boutron, Lehrer am College zu Moulins, für das 
Lehramt der Philosophie bestätigt. Cousin hat sich im Na
men der Commission nicht gescheut, über die übrigen Candi
daten ein freies Urtheil öffentlich auszusprechen, wodurch das 
Verfahren ein allgemeines Interesse gewinnt.

In zwei Bänden mit fortlaufender Seitenzahl (1266 S.) ist 
erschienen: „Neuer Nekrolog der Deutschen. Einundzwanzig- 
ster Jahrgang, 1843.“ (Weimar, Voigt. 1845.) Die Vorrede 
spricht von dem Opfer, welches der Verleger in der Fort- ' 

’ Setzung dieses Werkes bringe und dem zu jährlich 500 Thlr. 
angeschlagenen Verlust, „indem von den 40 Millionen lebenden 
Deutschen den Nekrolog nur 202 Personen kaufen, obgleich 
es an Bekanntmachungen in allen deutschen Orts-, Zeitungs- 
und Wochenblättern nicht gefehlt habe.“ Abgesehen von den 
persönlichen Verhältnissen des Verlegers, welche hierbei als 
beeinträchtigend erwähnt werden, drängt sich die Frage auf, 
welcher Grund das Interesse an diesem biographischen Werke 
so gering erscheinen lässt? Steht an der Spitze ein Heraus
geber ohne Befähigung? Es leitet die Herausgabe Superinten
dent Teuscher in Büttstedt, ein Mann, welcher seine wissen-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena»
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Intelll&enzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1% Ngr. berechnet.)

Verspätet.
Am 3. Sept. 1845 hielt die Oberlausitzische Gesellschaft der 

Wissenschaften zu Görlitz ihre 88. Hauptversammlung.. Es wurde 
einstimmig der Beschluss gefasst, nach den in der. 86.. Hauptver
sammlung angenommenen und auf zehn Jahre verbindlichen neuen 
Statuten zu verfahren, da man wusste, dass die Bestätigung der
selben von Seiten der hohen Behörden bevorstehe. ) Die Rechnungen 
für das Jahr 1844 wurden nebst den Belägen präsentirt, und der 
Hr. Cassirer Hertel berichtete über den Vermögenszustand der Ge
sellschaft; worauf dem frühem Cassirer die übliche Decharge ertheilt 
wurde. Der darauf von dem jetzigen Hrn. Cassirer für das Jahr 1846 
vorgetragene Etat wurde in allen seinen Positionen genehmigt. Die 
Berathung über eine neue Preisaufgabe wurde ausgesetzt und der 
künftigen Hauptversammlung (April 1846) überwiesen. ** ***)) Der Termin 
zur Einreichung der im Jahre 1844 gestellten Preisaufgaben wurde 
bis zum letzten Februar 1846 verlängert.** ’) Es wurde sodann die 
Fortsetzung der Scriptores rerum Lusaticarum beschlossen und zu 
diesem Zwecke, insoweit diese Ausgabe nöthig werden sollte, die 
Summe von 100 Thlrn. bewilligt, das Beamtencollegium aber beauf
tragt , die Rechnungen und Bestände zu revidiren. — Zum Ehren- 
mitgliede wurde erwählt: der k. k. Staatsrath und Ritter Hr. Dr. 
Adrian von Balbi in Mailand: zum wirklichen Mitgliede der Major 
und. Commandeur des 1. (görlitzer) Bataillons, 3. Gardelandwehr- 
Regiments Hr. A. von Sydow; zu correspondirenden Mitgliedern 
die Herren: Dr. chir. Stahr in Berlin, Pastor Böttcher zu Imsen 
bei Ahlefeld im Königreiche Hannover, Chorherr und Bibliothekar des 
Stiftes Neureisch bei Schelletau in Mähren Dr. Krätky, und Archi
tekt Gaetano Brey in Mailand (Verfasser eines verdienstvollen 
Handwörterbuchs der Künste und Handwerke). In die Klasse der 
Ehrenmitgliedeft- wurde versetzt: Hr. Rentamtmann Preusker in 
Grossenhain; in die Klasse der correspondirenden Mitglieder: Hr. 
Oberlehrer Brohm, Dirigent der Realschule in Burg. — Zum Se
cretär der Gesellschaft wurde Hr. Dr. Ernst Tillich, Oberlehrer 
an der höhern Bürgerschule zu Görlitz, ernannt. Die Wahl zum 
Bibliothekar traf Hrn. Oberlehrer Tzschaschel. — Die Vice-Prä- 
sidentur nahm Hr. Justizverweser Geissdorf an. Als Inspectoren 

*) Die Statuten der Gesellschaft sind, nach dem Willen der Stifter, 
alle zehn Jahre einer Revision zu unterwerfen. Das ,,Regulativ“ vom Jahre 
1833 wurde daher im Jahre 1843 durch eine vom damaligen Präsidenten 
Hrn. Freiherrn von Seckendorff ernannte Commission (bestehend aus den 
Herren: Pastor Hirche, Polizeirath Köhler und Oberlehrer Heinze) 
geprüft, und in der Hauptversammlung von 1841 wurden die daraus hervor
gegangenen neuen Statuten debattirt und genehmigt. Zu den wesentlichen 
dadurch eingetretenen Veränderungen gehört die Trennung des ehemaligen 
Ausschusses iu das Beamten - und in das Repräsentanten - Collegium. Zu 
dem erstem gehören, äusser dem votsitzenden Präsidenten und seinem Stell
vertreter, der Secretär, der Cassirer, der Bibliothekar und der Inspector 
des Hauses.

**) Dem §. 18 der neuen Statuten Zu Folge sollen nämlich jährlich 
regelmässig zwei Hauptversammlungen abgehalten werden: die erste am 
Stiftungstage, den 21. April, oder, wenn derselbe auf einen Feiertag fällt, 
den nächsten Wochentag darauf; die zweite im Monat August. Die erste 
Versammlung ist lediglich wissenschaftlichen Verhandlungen gewidmet, und 
nur dringende unaufschiebbare Verhandlungen können dabei zur Berathung 
kommen. Es soll an derselben jedesmal mindestens ein Vortrag zum Ge- 
dächtniss der Stifter oder anderer verdienstvoller Mitglieder gehalten werden.
Die zweite Versammlung beschäftigt sich vorzugsweise mit den ökonomischen 
Angelegenheiten der Gesellschaft, ohne jedoch die wissenschaftlichen aus- 
zuschliessen. — Im laufenden Jahre ist nach diesem Paragraphen bereits 
verfahren worden, denn am 21. April hielt die Gesellschaft ihre 87. Haupt
versammlung.

***) Es sind 100 Thlr. Preuss. Cour, ausgesetzt für eine „vollständig 
geordnete und urkundlich beglaubigte bauliche Entwickelung der Stadt Görlitz 
von ihrer ersten Anlage bis jetzt“; 50 Thlr. aber für eine „geschichtliche 
Entwickelung, wie sich die kirchlichen Zustände der Oberlausitz von der 
Einführung je8 Christenthums an bis zur Annahme der Reformation ge
staltet haben“.

des Hauses und der Sammlungen werden fungiren die Herren: Pape, 
Conrector Dr. Struve, Oberlehrer Hertel und Oberlehrer Fech
ner. — Zu Repräsentanten der Gesellschaft*)  wurden schliesslich 
ernannt die Herren: Professor und Director Raumann, Justizrath 
Sattig, Diaconus Hergesell, Privatgelehrter Jancke, Pastor 
Hirche, Dr. Thorer, Oberlehrer Heinze, Polizeirath Köhler, 
Apotheker Struve, Justizrath v. Stephany, Protodiaconus Mag« 
Pescheck in Zittau, Pastor Dörnick in Hainewalde bei Zittau*

*) Nach §. G der neuen Statuten wählt die Gesellschaft zur Ausübung 
der Gesellschafte-Rechte und zur Vertretung nach aussen zwölf Reprä
sentanten, von denen zwei aus der sächsischen Oberlausitz sein müssen.
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Palatino-Vaticana illustrata a Th. L. F. Tafel. Tubingae 1844. 
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scriptio Graeciae. RecognovitL. Dindorfius. Gr. etlat.cum indice. 
Parisiis 1845. 4) Lettres äM.ScÄorn; Supplementau Catalogue 
des Artistes de l’Antiquitö Grecque et Romaine; par M. Raoul- 
Rochette. Paris 1845. — 2(rt. V. Correspondenz des Kaisers Karl V. 
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NEUE JENAISCHE
ALLGEMEINE LITEBATIIR-ZEITENG.

Vierter Jahrgang. M 293. 8. December 1845.

Tb eolof ie.
1. Das christliche Rom, von Eugene de la Gournerie. 

Deutsch von Philipp Müller. Erster und zweiter Band, 
dritten Bandes erstes Heft. Frankfurt a. M., Andreä. 
1843—45. Gr. 8. 4 Thlr. 10 Ngr.

2. Beschreibung Roms. Ein Auszug aus der Beschrei
bung der Stadt Rom, von Ernst Platner und Ludwig 
Urlichs. Stuttgart, Cotta. 1845. Gr. 8. 3 Thlr.

AVelcher Name auf Erden — wenn wir die heiligsten 
ausnehmen — welche Stadt, welches Volk hat einen 
Klang wie Rom? Die mannichfaltigsten Wiederklänge 
werden dabei wach in den Tiefen der menschlichen 
Brust, Liebe und Hass, und zwar in derselben Brust. 
Du hassest das päpstliche Rom und verehrst das alte, 
oder du verehrst das päpstliche und zürnest dem heid
nischen. Den Einen ist das heidnische die vom Blute 
der Märtyrer trunkene Hure, den Andern ist das päpst
liche die arge Babylon. Gehasst wie verehrt zu wer
den ist das Siegel der Grösse.

Kein Wunder, wenn seit Jahrhunderten das Auge 
der Forscher, der genialsten Geschichtschreiber sich 
an diesen Gegenstand, an Rom gefesselt fühlte, dass 
ihre Riesenarme mit diesem Koloss rangen und bis zur 
Stunde keiner ihn ganz bewältigt hat. Und doch muss 
jeder nach mehr als gewöhnlicher Bildung Ringende 
diesen Gegenstand bis auf einen gewissen Grad sich 
zu eigen gemacht haben. Daher mit Recht immer neue 
Arbeiten darüber.

Das erste Werk, welches wir zu besprechen ha
ben, führt den Titel: „Das christliche Rom, oder hi
storisches Gemälde christlicher Erinnerungen und Denk
mäler Roms.” Am Schlüsse heisst es: „Ende des 
christlichen Roms von Eugene de la Gournerie. oder: 
des sichtbaren christlichen Roms.“ Denn wie die evan
gelische Kirche von einer sichtbaren und einer unsicht
baren Kirche spricht, so gibt es für den idealisirenden 
Römisch-Katholischen auch ein unsichtbares Rom. 
Wie billig beschränkt sich unsere Geschichte auf das 
sichtbare.

Denn es ist eine Geschichte, was wir vor uns ha
ben, eine Geschichte von Petrus an bis auf Gregor XVI. 
eine Geschichte, welche —- um mit den Buchhändler- 
Annoncen zu sprechen — wirklich eine wesentliche 
Lücke in unserer Literatur ausfüllt, einem gefühlten 
Rediirfnisse entspricht, oder doch sie ausfüllen und 

ihm entsprechen konnte. In wieweit das christliche 
Rom des gelehrten liebenswürdigen Abbe Gerbet dieses 
leistete, können wir nicht beurtheilen, da uns dieses 
Werk leider noch nicht zu Händen kam.

Allerdings ist es eine grosse Einseitigkeit, es ver
trägt sich nicht mit wahrer Bildung in Rom, nur der 
Catonen, der Gracchen, Cicero’s und Horazens zu ge
denken, nur Steine auszuscharren, worauf sie gewan
delt: eines LeoM., eines Gregor M. aber kaum zu ge
denken, ihren Charakter und ihre Werke, die doch 
auch den römischen Stempel tragen, zu ignoriren. Zur 
Kenntniss derselben ist auch einem weiteren Kreise 
dieses Buch hülfreich, natürlich auf seine Weise.

Auf welche Weise oder vielmehr in welchem 
Geiste dieses geschieht, zeigt schon die Dedication des 
Werkes: es ist vom französischen Verfasser dem „Ko
ryphäen der katholischen Wissenschaft in Deutschland, 
J. Görres, als Stimme der Dankbarkeit aus der Hei- 
math am Rheine“ gewidmet.

Bei einer Geschichte Roms muss doch stets Rom 
die Hauptsache bleiben, das Volk von Rom, seine 
Schicksale, seine grossen Männer, seine Stadt und 
ihre Monumente. Das scheint eine höchst unnöthige 
Bemerkung, und doch für den Geschichtschreiber ein 
Ei des Columbus. Schon im Alterthum ist es etwas 
Anderes um eine Geschichte Roms und um eine Ge- 
schichte des römischen Reichs; desgleichen in den mitt
leren und neueren Zeiten um eine Geschichte Roms 
und um die Geschichte der römisch-katholischen Kirche. 
Dieses Axiom hat Hr. de la G. oft aus den Augen ver
loren , es ist, als sagte er: Borne c’est Veglise catho- 
lique romaine; so fallen ihm Centruin und Peripherie 
zusammen. Ein Punkt ist allerdings nur vermöge sei
nes Verhältnisses zum Kreise Mittelpunkt; darum ist 
aber Mittelpunkt und Kreis nicht dasselbe. Daher 
mussten wohl die geistigen Radien, welche von Rom 
ausgingen, angezeigt, aber nicht bis zu ihrem äusser
sten Punkte ihnen nachgegangen weiden. Rom, selbst 
das christliche Rom, hebt sich nicht in dem Begriff 
„römische Kirche oder Papstthum“ auf. Der Verf. 
schliesst alles Übrige an die Reihenfolge der Päpste 
an- die Papstwahlen mit ihren Streitigkeiten sind aus
führlich erzählt, hauptsächlich um die Rechtmässigkeit 
der im römischen Katalog laufenden Päpste darzuthun. 
Gar manche dieser Streitigkeiten hatten ihre Wurzeln 
jn den römischen Verhältnissen und gehören daher in 
eine Geschichte Roms: viele aber auch nicht, sie sind 
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nur ein Moment im Kampfe des Papstthums mit trans
alpinischen Fürsten. Damit hätten wir im christlichen 
Rom verschont bleiben sollen, zumal da die letzten 
doch immer Unrecht haben. In allen jenen Streitigkei
ten hat nach Hrn. de la G. der Papst immer Recht, 
auch das römische Volk mit seinen Viertelmeistern 
kommt gegen ihn nie dazu. Wer nun aber das Mittel- 
alter so hoch stellt, sollte so wesentliche Erscheinun
gen desselben, wie die nach Selbständigkeit ringende 
Commune, nicht so ungehört verdammen.

Die Aufstände des römischen Volkes gegen seine 
Kaiser in Konstantinopel werden allerdings gerühmt; 
andererseits wird aber anerkannt (denn die Schenkung 
Constantin’s wird aufgegeben), dass die Rechte des 
Papstthums auf Rom besonders auf den Schenkungen 
fränkischer Könige beruhen, welche sich doch gewiss 
mit keinem bessern Rechte als die griechischen Kaiser 
Nachfolger der alten römischen Imperatoren nennen 
konnten. Nicht zufällig geschah es, dass die byzanti
nischen Palastrevolutionen überbreit erzählt sind.

Der Schein der Einheit von Romanismus und Le
gitimismus wird in unserm Werke thatsächlich und 
gründlich zerstört. Es tritt uns auch hier die sonst 
schon bekannte Thatsache entgegen, dass das Papst- 
thum gerade in den Zeiten seines kräftigsten Anlaufs 
zur Weltherrschaft der Untertänigkeit Roms am we
nigsten versichert war, und erst als es seine Idee selbst 
secularisirt hatte, sich in der breiten, behaglichen Stel
lung eines wohlarrondirten Fürstenthums gefiel.

Die frommen Päpste erscheinen natürlich als Hei
lige, die Schwächen und Fehler vieler werden über
malt, während die durchaus nicht zu läugnende sitt
liche Entartung so mancher Päpste mit eifernden Wor
ten gerügt, aber wiederholt der bekannte Satz verfoch
ten wird, dass von denselben (selbst von Honorius I.) 
doch der orthodoxen Lehre nicht zu nahe getreten 
worden sei. Ähnliches kann man allerdings auch von 
protestantischen Orthodoxen bei guter Gelegenheit hö
ren: allein wir glauben erklären zu müssen und zu 
dürfen, ohne in hussitische Übertreibung zu verfallen, 
da das Christenthum noch mehr ein neues, das wahre 
Leben, als eine neue Lehre ist, sei eine solche prak
tische Trennung des Dogmas vom Ethischen falsch und 
gefährlich. Alles Eifern gegen die Unsittlichkeit man
cher Päpste fuhrt doch nicht auf den Grund und die 
Wurzel, auf die Verweltlichung des Papstthums selbst.

Wir können dem Verf. gewiss nicht den Vorwurf 
machen, dass er die Wundergeschichteu der Heiligen 
zu kritisch, zu ungläubig behandle, jedoch steigt auch 
in ihm wohl einmal ein leichter Zweifel auf. So er
zählt er: „Simon der Magier, in Rom im Kampfe mit 
St. Peter, glaubte sich vermittels seiner Zauberkünste 
schwebend in der Luft erhalten zu können; er erhob 
sich auch wirklich von der Höhe des Capitols; aber 

auf das Gebet des h. Petrus und Paulus fiel er zur 
Erde und zerschmetterte seine Gebeine.” Allein in der 
Anmerkung wagt der Verf. zu sagen: „Die Apologe
ten der ersten Jahrhunderte lassen dieses Factum un
erwähnt, weshalb man es in Zweifel ziehen könnte.“ 

Kurze Charakteristiken und Biographien vieler nicht 
italienischen Heiligen und anderer um die Kirche ver
dienten Männer flicht er mit mehr Gläubigkeit als Kri
tik bei Gelegenheit ihres Besuches in Rom ein. Es ist 
auch sonst nicht ohne Beispiel, dass die Zahl der Hei
ligen durch Nachlässigkeit (vielleicht des Übersetzers) 
verzehnfacht oder noch viel stärker vervielfacht wurde. 
Die Quattro Coronati, die heiligen Bildhauer, waren 
nicht ihrer vierzig. — Allein manche schöne, durch 
die Kunst verherrlichte Sage wird wol in einiger Ver
legenheit verflacht, weil man nicht wagt, sie als Ge
schichte zu geben, und sie nicht gerade heraus Sage, 
arglose Dichtung nennen will; so das Domine quo ra- 
dis ohne den Zusammenhang mit dem mamertinischen 
Gefängniss, so die durch die Erscheinung des Apostel
fürsten unterstützte Unterredung des grossen Leo mit 
Attila. Wie schön lautet es, wenn auch unser Verf. 
einmal harmlos die heidnische neben die christliche 
Sage stellt: „Hier, in seinem väterlichen Hause in 
Rom, war es, wo die Bienen, wie einst bei Plato, in 
den Mund des kleinen Ambrosius ihren Honig trugen, 
und wo er spielend der Mutter und Schwester die 
Hand zum Kusse darreichte und sagte: ich werde einst 
Bischof.“ Der rechte Freisinn gibt auch den rechten 
mittheilenden Freimuth, er weiss die Poesie in der 
Wirklichkeit und die Realität in der Poesie der Sage 
zu fassen.

Auch der Glaube unseres Verf. an Reliquien ist 
so stark wie der manches Mannes von der katholischen 
Wissenschaft; warum sollte auch der Tisch, an wel
chem Christus das Abendmahl einsetzte, nicht nn La
teran stehen können? warum die Wiege Jesu, das Heu 
und die Windeln aus der Krippe nicht in Sancta Maria 
Maggiore? Wer will die echten zeigen und damit den 
allein schlagenden Beweis geben, dass jenes die unech
ten seien! — Sehr neu war uns die Thatsache, dass 
die älteste Kirche in Rom (224 n. Chr.) eine Marien
kirche war, während wir bisher in dem Wahne gelebt 
hatten, es seien erst mehre Jahrhunderte später Ma
rienkirchen gebaut worden. — Eins der grössten Hei
ligthümer Roms ist die heilige Treppe aus dem Justiz
palaste des Pilatus, Gläubige beiderlei Geschlechts stei
gen dieselbe knielings hinauf und küssen jede der vie
len Stufen. Namhafte Künstler versichern zwar, die 
Treppe sei aus einem Marmor, welcher zu August’s 
Zeit noch nicht ans Licht gebracht wurde. Das macht 
aber die Sache natürlich nur noch wunderbarer. (Sind 
die Mosaik-Gemälde in St. Peter wirklich aus Steinen? 
Üer römische Mosaik besteht ja sonst aus farbigem 
Glas und unterscheidet sich dadurch vom florentinischen.)
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In Fragen der Architectnr ist uns Hr. de la G. nicht 
von grosser Autorität. Ob er gleich an Bernini Aus
stellungen macht, so ist er doch in seinem Geschmack 
befangen, er findet z. B. den Katafalk über dem Hoch
altar in St. Peter wunderschön; die durch Restaura
rationen beinahe am wenigsten verunstaltete uralte 
Kirche St. Giorgio in Velabro übergeht er so gut als 
ganz mit Stillschweigen. Es wäre gewiss auch über
sichtlicher. wenn den Restaurationen und Rococos we
niger Bedeutung beigelegt würde. Statt dass eine solche 
Vertünchung zu Verherrlichung des Papstes, unter dem 
sie geschah, bei seinem Pontificat angeführt ist, sollte 
von jeder gewöhnlichen Kirche nur einmal die Rede 
sein, etwa bei ihrer Gründung, und sollten dieser ihre 
spätem Hauptveränderungen beigefügt werden. Das 
wäre viel übersichtlicher. Gerade die ältesten Monu
mente, z. B. die uralten christlichen Sinnbilder, welche 
in der Vorhalle von Sta. Maria in Trastevera einge
mauert sind, werden mit Stillschweigen übergangen. 
Und warum einen Hauptschatz so vieler Kirchen in 
Rom verschweigen ? die vollkommenen Ablässe, welche 
dir an diesen privilegirten Stätten ertheilt werden, wenn 
du daselbst beichtest und communicirst! Davon schwei
gen, während du heidnische Stücke an diesen Kirchen 
genau beschriebst, heisst das nicht, gleich herzlosen 
Antiquaren, das Heidenthum über den Katholicismus, 
oder, was ja dasselbe ist, über das Christenthum stel
len? (Auch die Mishandlungen des Kolosseums durch 
gar manche Päpste, z. B. die Anfüllung seiner Gewölbe 
mit Dünger, um Salpeter zu erzeugen, sind verschwiegen.)

Ob ich mich gleich in Rom ziemlich umgesehen 
habe, so war es mir manchmal doch schwer, selbst 
bei guten Hülfsmitteln Punkte, besonders Kirchen, zu 
finden, wovon der Verf. handelt. Dasselbe wird noch 
mehr Jedem begegnen, welcher sich durch das Buch 
erst in Rom zu orientiren sucht. Die Lage sollte an
gegeben sein, und zwar nach der jetzigen Sprache, z. B. 
St. Vincenzo e Anastasio, wo St. Bernhard wohnte, heisst 
es, sei bei den salvianischen Bädern; warum nicht lieber 
neben Acqua Trevi? Dasselbe gilt von kleinen Ortschaften 
in einiger Entfernung von Rom; die Ebene von Paguera 
weiss ich nicht zu finden; von Hrn. de la G. glaube ich es 
nicht, aber sonst schöpfe ich in solchen Fällen leicht 
den Verdacht, der Verf. habe selbst die Lage der Orte 
nicht gewusst. Eine kleine Unrichtigkeit ist es, dass 
das Wort Strada nicht auf wenige Hauptstrassen be
schränkt ist; m Rom sagt man z. B. durchweg nicht 
Strada, sondern Via Giulia. Der Verf. schreibt: „Die 
Strada Felice, die unter Sixt V. den Esquilin mit dem 
Pincius verband, machte die Hauptstadt derPäpste mit 
ihren Palästen und Monumenten zur schönsten Stadt 
der Welt.” Wer auf dieses Wort hin in die unschein
bare Via Felice träte, würde sehr enttäuscht. Wir be
merken gelegentlich eine Eigentümlichkeit Roms. 
Während mancher Strassenname in Rom sich um eine

Ecke hinumzieht und erhält, gibt es kerzengerade Stras
sen, welche im ersten, zweiten, dritten Drittheil je 
einen andern Namen führen. Eben unsere Via Felice 
heisst in ihrem nordwestlichen Theile Via Sistina, in 
ihrem südöstlichen Quattro Fontane.

Bisher haben wir uns hauptsächlich an Rom selbst 
gehalten, weil uns dasselbe bei einer Geschichte des 
christlichen Rom die Hauptsache zu sein scheint; in
dess nimmt die Kirchengeschichte im Werke mindestens 
eben so viel Raum ein. Davon wollen wir kürzer han
deln, da hier gerade die schwächsten Partien sind. 
Hauptquelle ist ihm Fleury histoire ecclesiastique. 
Wol werden auch Stellen aus Quellen angeführt, aber 
zum Theil poetisch übersetzt, überarbeitet, wie der 
deutsche Bearbeiter des Werks bemerkt. Daher kann 
dieser eine aus Leo citirte Stelle gar nicht in dessen 
Schriften finden und tröstet sich, Hr. de la G. werde 
sie „dem Hauptinhalt nach“ aus dem Haller Professor 
citirt haben. Eine gefährliche Sitte beiCitaten! wenig
stens sollte dann angegeben werden, wo man die au
thentische Stelle nachzuschlagen habe. Aber das ist 
nun die Sitte dieser Schule nicht; so citiren sie aus 
den Reformatoren abgerissene Stellen und verwischen 
die Spur, lassen nicht errathen, wo sie her seien. Oft 
berufen sie sich naiv auf die Schrift eines Ihresgleichen. 
Auch der Brief Pauli an die Römer wird seinem Haupt
inhalte nach also charakterisirt: „Er predigte dem auf 
seine Vernunft stolzen Volke die Schwäche und Hin
fälligkeit der Vernunft, sagte ihm, dass seine Philoso
phen in ihren Gedanken eitel und in ihrem unverstän
digen Herzen so verfinstert geworden, dass sie sich 
für Weise ausgäben, aber Thoren seien; er warf ihnen 
ihre zahllosen Verbrechen und Laster, ihre unnatür
lichen Neigungen, ihren Stolz und ihre Treulosigkeit 
vor, und, sich weit und kräftig über die befleckten 
Trümmer der alten Welt erhebend, predigte er der 
neuen Demuth und Gelehrigkeit; denn es gibt äusser 
dem Glauben an Jesus Christus kein Heil, und der 
Glaube kommt nicht von selbst, er muss gelernt wer
den; fides ex auditu.“ Sic! Da hätten wir einmal den 
Hauptinhalt des Römerbriefes!

Zum Verständniss, warum Hr. de la G. gerade 
dieses als den Hauptinhalt des Römerbiiefes findet, 
mag dienen, dass er brünstig den „Sieg der christ
lichen Religion (Katholicismus) über die Vernunft^ 
wünscht. Es ist aber, als erwartete er diesen Sieg 
weniger von der dem Katholicismus jetzt noch inwoh- 
nenden Kn ft wenn er schreibt: Es blieb der Religion 
anfhewihrt die schwankenden Gesellschaften durch 
die tiefen Wurzeln, welche sie in der Welt geschlagen 
hatte aufrecht zu erhalten und ebenso durch Erschö- 
nfun^ und Verwirrung, die aus der Freiheit des Ge
dankens hervorgehen, zu triumphiren, wie früher durch 
die Begeisterung, die aus der Autorität ihres Wortes 
ins Leben trat.“ — Ein anderes Mal sagt er dasselbe,
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nur heisst es „Roni“ statt „Religion.“ Nach der Ein
leitung ist die Civilisation Werk Roms. Wenn er nun 
mit Recht auf die Aufhebung der Sklaverei und auf 
die Achtung des Weibes als ein Hauptverdienst des 
Christenthums sich beruft, so fragen wir, ob darin 
irgend ein katholisches Volk es den Engländern gleich 
thut, den protestantischen Engländern? ob wir es gleich 
passender finden würden, wenn sie mit ihren weissen 
Sklaven in Irland den Anfang gemacht hätten.

Ein seltsamer consensus gentium oder eine Art von 
Katholicität spricht sich in den Mottos der Capitel aus: 
Jesaias, Voltaire, Hieronymus, Balzac und Tertullian 
lösen einander ab oder stehen hart neben einander.

Wie der Verf. bei allem guten Willen, ausgebrei
teter Belesenheit und lebendiger Darstellung grossenteils 
durch seine ultramontanen Absichten verhindert wurde? 
eine gute Geschichte des christlichen Roms zu schrei
ben, so finden sich die Fehler dieser Schule bei ihm 
überhaupt in der Behandlung der Geschichte. Dahin 
rechnen wir insbesondere Phrasen, bei denen man 
eigentlich nicht weiss, was man denken soll. Bis zur 
Stunde konnte ich nicht entdecken, was es heissen 
will, wenn es bei dem obscuren Papst Agapet II. im 
Ton eines Tacitus heisst: „Er rettete Deutschland und 
Italien.“ Von der Zeit des Anfangs des dreissigjähri
gen Kriegs heisst es: „Ganz Ungarn schwört auf den 
beredten Bischof Gutzmanny hin dem Protestantismus 
ab.“ Dahin gehören auch die Wehklagen über die 
jetzige Zeit: „Seitdem der schlaue Talleyrand auf dem 
Wiener Congress gesagt hat: Ne parlez pas de la re- 
ligion! seitdem sind die Sachen der Religion unchrist
lich geworden.“ Nun ja, das ist eine prompte Prag
matik. Und der Übersetzer klagt noch in einer An
merkung: ..Man beugt sich heute vor dem reichen 
Thoren und spottet über das Genie;“ ja, besonders 
über das vermeintliche. Diese Herren erinnern uns 
bald an die Brahminen, welche sagen, die Kuh der 
W eit stehe nur noch auf einem passabeln Beine, oder 
an die chinesische Malerei, welche die entferntesten 
Gegenstände riesengros, die nächsten zwergartig macht; 
bald aber geberden sie sich voller Siegesübermuth, 
wenn sie mit vollen Backen in die Posaune stossen, 
um den Protestantismus wie ein Kartenhaus zum aller
letztenmal umzublasen, Freilich wer alles aus dem 
Geiste eines Volkes Hervorgehende für böse , nur das 
von dieser Kirche Eingeimpfte für gut hält, der muss 
verzagen.

Wir hätten noch über eine Hauptseite der Ge
schichtschreibung, über die Charakterschilderungen, zu 
sprechen, welche meist unklar sind (z. B. Paul IV., 

ein energischer, aber unvollkommener Charakter, ganz 
und gar dem Göttlichen ergeben, dem er nur durch 
seine Tugenden nützlich werden konnte,- deren Tradi- 
tion den päpstlichen Stuhl nie verlässt); dieses ist na
mentlich sowol bei den Charakteristiken, welche in die 
Kunstgeschichte einschlagen, als bei den Heiligen der 
Fall, welche durch ihren Heiligenglanz sich der Cha
rakteristik entziehen. Wie schöne Züge des feinsten, 
edelsten Humors hätten sich sonst z. B. bei Philipp 
Neri beibringen lassen, bei welchem überdies hätte er
wähnt werden sollen, dass unsere musikalischen Ora
torien eigentlich von ihm, dem Stifter der Congregation 
des Oratoriums, eingeführt wurden und daher ihren 
Namen haben.

Auch das hat Hr. de la G. mit seinen Glaubens
genossen gemein, dass er die billigen, streng wahr
haftigen oder doch nach reiner Wahrheit ringenden 
protestantischen Geschichtschreiber gut zu benutzen 
weiss. Die Protestanten Voigt, Ranke, Heeren sind 
ihm eine reiche Fundgrube; bei Gregor VII. hat er 
äusser ihnen und Voltaire nur seinen gewöhnlichen 
Fleury zur Quelle Die Werke des Protestanten Dallas 
werden als unübertroffen gerühmt. Hr. de la G. ist 
aber zu sehr Christ, zu sehr gebildeter Mann, als dass 
er vergässe, dass Undankbarkeit eines der hässlichsten 
Laster ist, dass sie schon von den Heiden dafür ge
halten wurde, dass Billigkeit, Wahrhaftigkeit wiederum 
Billigkeit und Wahrhaftigkeit heischen. Er würde sich 
schämen, sich zu der Rotte derer zu stellen, welche 
die Gewissenhaftigkeit protestantischer Historikei’ aus
beuten und eben diesen protestantischen Historikern mit 
wiederausgescharrten, halbverwesten Verleumdungen 
über die Reformatoren antworten. Zwar ist Hr. de la 
G. der Meinung, Luther habe von der Kunst nichts 
verstanden, da in Deutschland dazu auch keine Gele- 
henheit gewesen sei. Indess scheinen uns die gothi- 
schen Kathedralen, Lucas Kranach’s und Dürer’s Bil
der auch eine Art von Kunstwerken zu sein; überdies 
hatte Luther einige Kenntnisse in der Musik, die doch 
auch zu den Künsten gezählt wird, wovon Hr. de la G. 
gewiss in der Oper Meyerbeer's ein Pröbchen hätte 
vernehmen können. Sonst aber vergisst Hr. de la G. 
nicht oft die Würde des Geschichtschreibers und wie 
viel er den deutsch-protestantischen Geschichtschrei
bern schuldig ist; so nennt er Bd. II, S. 369 Luthern 
„einen Mönch Deutschlands, der in Rom nichts gese
hen, nichts begriffen hatte.“

i (Die Fortsetzung folgt.)
I

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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(Fortsetzung aus Nr. 293.)
S.303: „Den frommen Reformator, den strengen Sitten
richter über Weichlichkeit unter den Cardinälen und 
poetische Wollust italienischer Sitten, findet ihr echt 
bürgerlich in einer Bierschenke vor einem Krug Eim- 
becker Bier sitzen, den Kopf auf die Faust gestützt. (Ist 
das nicht echt malerisch? Schade, dass nicht noch dich
ter Tabaksdampf im Gemälde figurirt!) An kühnen Ent
würfen übertraf er die sächsischen Studenten und machte 
an Unverschämtheit Ulrich von Hutten den Rang streitig.“ 
Nachdem er allerlei Lappereien und das genusssüch
tige Treiben am Hofe Leo’s X., aber auch einige rühm
liche Thaten desselben berichtet hat, erhebt Hr. de la G. 
seine Stimme feierlich: „Besonders gab es einen Tag, 
an welchem er in seiner Grösse und Bewundernswür
digkeit vor uns erscheint, der Tag nämlich, an wel
chem er sich, nachdem er alle Quellen der Sanftmuth 
und Liebe Luthern gegenüber erschöpft hatte, plötzlich 
erhob und, den himmlischen Hof anrufend, das Gott 
und seiner Kirche angethane Unrecht zu rächen flehte.“ 
Folgt die Bannbulle. — Die schreckliche Plünderung 
und Mishandlung Roms durch die spanisch - deutschen 
Truppen unter Bourbon schreibt unser Verf. hauptsäch
lich deutschen lutherischen Landsknechten zu. „Nur 
gleichzeitige Geschichtschreiber können die satanische 
Freude der Lutheraner schildern, welche die Gott ge
weihten Gefässe entehrten, die Gemälde grosser Mei
ster mit Koth besudelten u. s. w.“ „Des Mordens und 
Plünderns müde, überliessen sie sich jenem unsaubern 
Hohne und. »Spotte des Heiligsten, in dem sich der ge
hässige Geist der Reformation immer gefallen hat und 
womit die Schriften ihrer Stifter angefüllt sind.“ — 
Wenn nun aber die schändliche Nothzucht besonders 
auf die Lutheraner gewälzt werden soll, so erinnern 
wu nur an den Vertrag, welchen die deutschen und 
spanischen Soldaten mit einander schlossen, wobei jene 
diesen versprachen, forder nicht vor und an Heiligen
bildern Wasser zu lassen, während die Spanier ”den 
Deutschen versprachen 9 kein Mädchen unter zwölf 
Jahren zu nothzüchtigen. Bd. II, 8. 375: „Zu dieser 
Zeit verliess Luther seine Einsamkeit auf der Wart
burg, voller Begeisterung von dem Zwiegespräche mit 
dem Teufel, und erzählte dessen Offenbarungen dem 

erstaunten Deutschland, griff die Ordensgelübde und 
die Messe verwegen an und Karlstadt gab durch seine 
öffentliche, unter dem Brüllen entlaufener Mönche und 
einer unwissenden Menge gefeierte Ehe, seinen prie
sterlichen Charakter besudelnd, das Signal zur allge
meinen Versunkenheit.“

Zu ganz besonderm Danke musste sich der Verf. 
des christlichen Roms gegen Ranke und Bunsen ver
pflichtet fühlen. Er thut nun zwar nur seine Pflicht — 
aber das ist dennoch anzuerkennen — indem er bei 
Gelegenheit der Plünderung Roms bemerkt: „Alle diese 
Einzelheiten hat der schlaue Geschichtschreiber der 
römischen Päpste, ihrer Kirche und ihres Staats im 
16. und 17. Jahrhundert an der Spree übersehen, und 
der sich in Klageliedern ergiessende pietistische Ge
schäftsträger nicht der Mühe werth geachtet, seiner 
Sammlung einzuverleiben. Wenn die Säulen der Götzen
tempel und obscönen Paläste von den Christen zu Tem
peln des wahren Gottes verwendet (oft auch als Bau
steine abgebrochen) werden, da schreit der Gebetbücher 
und Agenden fabricirende Diplomat über Vandalismus 
der Römer: wenn aber die nordischen Vandalen die 
Meisterwerke Raphael’s besudeln und Bramante’s und 
Michelagnolo’s Gotteshäuser in Ställe verwandeln und 
mit den heiligen Gefässen Hohn treiben, so gehört das 
zu den Mitteln, die katholische Abgötterei zu vernich
ten.“ Wir haben zwar die Stelle nicht finden können, 
wo Bunsen dergleichen sagte, aber so sind eben ein
mal unsere Pietisten, sie wissen nichts Höheres, als 
eine Säule von einem heidnischen Tempel; und Hr- 
Bunsen besonders reisst die christlichen Alterthümer 
bekanntlich mit einer wahrhaft vandalischen Wuth nie
der. Was Ranke anbelan^-t. so wissen wir nicht, was 
in der französischen, bekanntlich bedeutend vom from
men Übersetzer verbesserten und gesichteten Über
setzung steht, welche Hr. de la G. wahrscheinlich be
nutzte. Dieser sagt von einer Schilderung bei Ranke, 
sie trage, wie es scheine, nur allzusehr den Stempel 
der heutzutage im Protestantismus üblich gewordenen 
feinen Controverse an sich. Uber eine solche können 
wir uns seitens der meisten römisch-katholischen Schrift
steller nicht beklagen; es müsste denn Jemand hinter 
jener unverfälschten Gerechtigkeit, welcher auch Hr. 
de la G. huldigt, den Stachel einer solchen feinen Con
troverse suchen!

Ein besonderer Übelstand bei Beurtheilung vorlie
genden Werkes ist, dass man sehr häufig nicht mit 
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Gewissheit sagen kann, ob das in den Anmerkungen 
Beigebrachte vom Verfasser oder vom Übersetzer ist. 
So die Anmerkung zur Anmerkung S. 369 des zweiten 
Bandes: „Wie schrecklich Luther und seine Genos
sen die Freiheit des Gedankens misbrauchten, geht 
aus der travestirten Messe hervor, die er zum Hohne (?) 
Carlstadt’s fertigte, uud die wir unter tausend ähnli
chen Frivolitäten hier nur anführen wollen, lolgt ein 
Hochzeitgesang mit Introitus . Versus . Oratio . Se- 
quentia . Secreta, nach der Art der Messe. Diese 
Form ist das Anstössige daran und etwa die Worte: 
(Caristadt) piscatio episcopi, ipse primum faclus pisca- 
tor est uxorum. Der Ehestand wird im Gegensatz zum 
Concubinat der Priester gerühmt, desgleichen Karl- 
stadt’s Muth. Dann heisst es in bewusster Anmerkung 
weiter: „Wer schaudert nicht vor solcher Gemeinheit 
zurück! und doch sind die Schriften der Reformatoren 
voll davon." Wiederholt kommen Anmerkungen auf 
dieses Hochzeitcarmen zurück. S. 375, wo es in Be
zug darauf heisst: „jeder gefühlvolle Christ wird sich 
mit Abscheu abwenden von dem abscheulichen Getreibe 
der Reformatoren.“ Die Anmerkung beruft sich für 
die Thatsache, dass dieses Hochzeitcarmen echt und 
von Luther verfasst sei, auf Palatius Hl, 47. Welch 
kritischer Kopf dieser Historiker ist, ersehen wir schon 
aus dem Register seiner Elogien unter Martinus: Lu
der in Luther mutat. Diabolo familiaris. Magistruni 
daemonem habet. Ventri indulget et lihidini. Agit Tur- 
carum causam,, docens in eos non tractanda arma. 
Turcas dicit meliores Christianis.

Aber schlagen wir Palatius nach, vielleicht hat 
der Sohn des neunzehnten kritischen Jahrhunderts die 
fanatischen Äusserungen einer polemischen Zeit in et
was zu mildern gewusst. Da heisst es: Priusquam 
adversarentur tanli (den Caristadt) eum fecerc Wir
tenbergenses ut eins sacrilegas nuptias ea celebri- 
tate promoverint ut loco missae sacratissimae aliam con- 
flnger&it. Wo steht denn da ein Wort von Luther’s 
Autorschaft l Allein. obgleich unser Autor nur Palatius 
citirt. hatte er vielleicht doch noch eine andere Quelle 
dafür, dass Luther diese travestirte Messe machte. 
Nicht nur ich, sondern ein sehr namhafter Kirchen
historiker hat sich alle Mühe gegeben, diese Stelle zu 
finden. Surins weiss von der ganzen Geschichte nichts; 
unter allen ältern Feinden Luther’s hat der alleinige 
Cochlaeus in seinen nach Luther’s Tode gedruckten 
commentariis davon Kunde gegeben; und dieser Eine 
Zeuge — sagt kein Wort von Luther, sondern auch 
nur von den Wittenbergern ! vielleicht Wittenberger 
Studenten? wahrscheinlich irgend ein obscurer Witz
bold? Es sind sogar starke äussere Gründe vorhan
den, die eine Autorschaft Luther’s unmöglich machen. 
Fürwahr, man schämt sich beinahe, die Zeit daran zu 
setzen, um der feigen Verleumdung nachzulaufen und 
sie in flagranti zu ertappen! Und dieser nämliche 

Mensch, sei es nun Hr. de la G. oder sein Übersetzer, 
sagt unmittelbar nach Obigem: „Es ist ein grosser 
Fortschritt zum Heile der Civilisation, dass unsere Zeit 
angefangen hat, die echten Schriften dieser Leute (der 
Reformatoren) vorzuführen.“ Es ist auch ein grosser 
Fortschritt der Civilisation, der Versöhnung der christ
lichen Kirche und des deutschen Vaterlands mit sich, 
dass diese neueste Entdeckung unsers Autors über Lu
ther voraussichtlich dem Volke als baare Wahrheit ver
kündigt wird.

Dass auch mit den andern Ketzern ähnlich verfah
ren und ihnen alles mögliche Gute nachgesagt wird, 
versteht sich von selbst. Dass aber der Arianer Theo- 
dorich den Pabst Felix HI. ernannte, streitige Papst
wahlen schlichtete und Synoden berief, wird zu grös
serer Ehre Gottes verschwiegen; wenn ein ketzerischer 
Fürst unserer Tage das von Hrn. de la G. erführe, so 
könnte er sich ja ein Muster daran nehmen. Auch 
die frühere Opposition Silvester’s II. als Gerbert gegen 
das Papstthum wird mit dem Mantel christlicher Schweig
samkeit zugedeckt.

Auf einzelne Verstösse, z. B. dass Conradin nicht 
Nefle, sondern Enkel Friedrich’s II. war, wollen wir 
kein Gewicht legen. Zu den haaren Unrichtigkeiten ist 
auf jeden Fall die Angabe zu zählen (1, 418), der Cö- 
libat sei in der christlichen Kirche das Ursprüngliche 
gewesen und nur durch eine Ausartung des 6. Jahr
hunderts zurückgedrängt worden. Dass die Römlinge 
dem freien Treiben der Universitäten feind sind, ist in der 
Ordnung: aber wie darf ein Lobredner des Mittelalters 
sagen, erst durch die Jesuiten sei ein geordnetes Zu
sammenwohnen der Studirenden hervorgerufen worden! 
(II, 445.)

Eine ungleich angenehmere Aufgabe ist es uns, 
eine der besten Seiten des Buches hervorzuheben, näm
lich die Landschaftschilderung, gehoben durch histori
sche Erinnerungen. Dabin gehört der erste Anblick 
Roms und der Campagna für den aus Norden Kom
menden , ob wir uns gleich die Gefühle und „unaus
sprechlichen Seufzer“ nicht vorschreiben lassen. Gar 
schön spielen christliche und antike Erinnerungen 
durch einander in der Grotta Ferrata des heiligen Nilus 
und Cicero’s Tusculum .’ Wir heben ein Landschafts
gemälde hervor, welches bei Gelegenheit eines Besuches 
von Tasso auf Monte Cassino vor uns sich entfaltet. 
II, 513: „Der Berg Cassino erhebt seine unfruchtbare 
Spitze an den Grenzen Campaniens: nur der (Jairo 
unter den benachbarten Bergen übertriftt ihn an senk
rechter, schlanker Gestalt. Seine Umgebung bildet das 
üppige, blumenreiche Thal Campagna felix; wie ein 
Silberfaden durchschneidet es der vom östlichen (?} 
Abhange der Apenninen herabkommende kleine Fluss, 
der dahin strömt und il flame rapido heisst. Die theils 
mit Ernten, theils mit Olivenbäumen und Haidekraut 
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bedeckten Berge erscheinen von ferne mit ihren 
schwarzen Flecken, wie die Lava auf den gelben Sei
ten des Vesuvs. St. Germano und die Städte Latiums, 
Pontecorvo, das die Sonne jeden Abend mit ihrem 
Strahlenmeer überfluthet; Venafro, dessen gutes Öl 
Horaz besingt; Aquino, der Geburtsort des englischen 
Thomas; Arpino, der Geburtsort Cicero’s, erheben sich 
weiss und roth aus dem farbigen Bilde von Silberströ
men und imposanten Wäldern. Die Spitze des Berges 
nimmt das Kloster ein. Ein rauher, beschwerlicher 
Weg führt hinauf: die zwei kleinen Zellen, welche sich 
Benedict über den Ruinen des Apollotempels erbaute, 
sind noch vorhanden ; sie sind nicht weit von den Rui
nen von Cassinum, die Marc. Antonin mit seinen ab
scheulichen Ausschweifungen befleckt hat. Hier sieht 
man die neue Welt mit ihrer Einfachheit, Wissenschaft, 
ihrem kräftigen Leben neben der schimmernden, ver
derbten, abgelebten des Alterthums. Welch eine Wolke 
von Menschen aus allen Ständen, Klassen und Ge
schlechtern haben vor Tasso diesen Berg erstiegen ’ 
Totila suchte den wunderbaren Eremiten auf, der sich 
hier niedergelassen hatte. Hier folgten sich 40 Gene
rationen Ordensleute, die als Philosophen, Ärzte, Wund
ärzte, Gelehrte, als treue Bewahrer und Überlieferer 
der alten Wissenschaften, die Manuscripte entzifferten 
und die Erde bebauten. Die Ritter liessen hier ihre 
Waffen segnen und die Sarazenen raubten die Schätze. 
Wie viele entthronte Könige, wie viele abgestumpfte 
Seelen, verdorbene Herzen haben hier wieder Hoffnung 
und Trost gefunden.“

In diesem Bilde sind Ereignisse aus verschiedenen 
Jahrhunderten in ein Ganzes zusammengefasst. Noch 
bei vielen andern Punkten konnte Ähnliches geboten 
werden, aber die Ereignisse sind durch die Ordnung 
der Geschichte, durch Jahrhunderte getrennt. So bei 
der Engelsbrücke , bei Ponte Molle, bei Anagni, der 
Vaterstadt vieler Päpste, dem Aufenthaltsort Vieler bei 
Verfolgung und Vertreibung aus Rom. Bonifacius VIII. 
wurde hier von seinen Landsleuten unter Tänzen und 
andern lebhaften Äusserungen der Freude empfangen, 
hier wurde er von Nogaret und den Sciarra- Colonna 
abscheulich mishandelt. Die Stelle einer malerischen 
Schilderung, wie oben, hat nun in solchen Fällen das 
Register zu vertreten.

Nun müssen wir noch den Übersetzer, Hrn. Phil. 
Müller, Priester (in Bad Weilbach) und correSpondi- 
rendes Mitglied der literarisch - kritischen Gesellschaft 
des heiligen Paulus zu Paris, begrüssen. Aber wir 
haben hier nicht blos einen Übersetzer vor uns, son
dern Hr. M. ist „allzeit Mehrer des Buchs.- Dgni er_ 
sten Bande hat er mindestens gedoppelten Umfang zu 
geben gewusst. Er hat nämlich die allerdings weni<*  
bekannten Elogien der Päpste durch Palatins jedesmal 
beigefügt, welches in der Mitte des 17. Jahrh. erschie
nene Werk er „eine 1800jährige Lobeshymne auf die 

heilige Kirche Gottes“ nennt. Wir finden in Palatins 
ungemein viele Wiederholungen, z. B. beinahe jeder 
gute Papst weigert sich, die Tiare anzunehmen, aber 
äusserst wenig Kritik, so wenig als bei dem Über
setzer. Palatins lässt schon den ersten Papst an die 
Erzbischöfe das Pallium austheilen (was die Päpste 
erst seit dem 6. Jahrh. thaten), der Übersetzer nennt 
denselben St. Peter’s Coadjutor. So geht es fort. Eine 
Masse von Kleinigkeiten schwell^ den Strom der An
merkungen, indem Palatins auch die kleinsten Werke 
der Päpste an Geräthen, Altarbekleidung, Reparatur 
an Dächern (mutavit sex trabes in ecelesia St. Mariae) 
mit jener kleinlichen Eitelkeit anführt, welche die In
schriften der Päpste der Restauration charakterisirt. 
Das heisst doch mit dem Kleinigkeitsgeiste der Anti
quare des heidnischen Rom wetteifern, während auf 
sie herabgesehen werden will.’ Hier lernen wir erst 
den fakt de la Gournerie’s schätzen. Palatins hat 
manches ausdrucksvolle Wort, aber sein Haschen nach 
Conti asten, nach Wortspielen verderbt wieder Alles« 
Hier stehen uns die Beispiele hundertweise zu Gebot 
wir greifen ohne Auswahl zu: Marcellus martyr cadil, 
nee sanguinem fundU, Nec.em subiens nare, non ore 
(Bd. I, S. 98). Doch beginnen wir mit Linus, dem er
sten Nachfolger Petri.

Templi velo iam scisso in duas partes: 
Cum deesset Petro:

Unde tyrannis tegeret lapides sanctuarii, 
„Linum tetendit“

See alius erat funiculus, 
Quem exteuderet super muros gentilitatis.

Welcher Anlauf, um ein solch schwaches Wortspiel 
herzubringen !

Zacharias: Eins in cultu Iris, ira longe. _  Von 
einem Lombardenkönig: Ul fratrem aemularetur non 
monachum, sed mowtreham Ravenna Hague exacto Ex- 
arcko coepit Romae imperare tribulum et peneDeo! — 
Johannes XV: Sid) quo crescere coepit Crescendi ty
rannis. Clemens 111: Exordia ponti/icatus dealbavit 
coronatio Nigri (Heinrich 111., des Schwarzen). — Ni
colaus II.: Senis (zu Siena) a senlorum senatu creatus. 
Inentple, non inepta suffragia. Hr. M. sagt über die 
Mitthcilung der weitläufigen Elogien, grossentheils habe 
das nicht genug zu empfehlende Latein derselben ihn 
dazu bewogen; wir aber müssen sehr bezweifeln, dass 
sie „allen Leuten von wissenschaftlicher Bildung eine 
angenehme Zugabe sein werden“. Etwas naiv klingt 
es: Hätten die Verfasser der Beschreibung Roms, die 
schon auf vier oder fünf dickleibige Bände angewach- 
sen ist und einer Beschreibung des heidnischen Roms 
mehr gleicht als des christlichen, den Palatins und 
ähnliche Werke benutzt, dann wäre es vielleicht dem 
Hrn. Karl Bunsen nicht eingefallen, so viele Klage
lieder über den Verfall des heidnischen Roms laut 
werden zu lassen.“
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An solchen Herzensergiessungen lässt es Hr. M. 
ohnedies nicht fehlen; ganz besonders hat er Goethen 
in Affection genommen. Auf des Übersetzers Rech
nung haben wir es wohl zu schreiben. wenn es in ei
ner Anmerkung (III. 108) heisst: „Die Briefe Goethe’s 
über Rom. aus denen eben nichts Erhebliches zu er
lernen ist, es sei denn schnöde Undankbarkeit für die 
grossen Lehren , die Rom jedem Beschauer ertheilt.“ 
De la Gournerie sagt von Coulanges: „Er sah in Rom 
Alles, hatte aber keinen Sinn dafür; sein flüchtiges 
Wesen war nicht geeignet für grossartige Eindrücke; 
Religion, Sitten und Erinnerungen waren für ihn 
stumm; daher zog ihn auch in Rom nichts mehr an, 
als einige Strophen seiner armseligen Lieder, die er in 
den Soireen der Herzogin von Chaulnes triumphirend 
sang.“ Die Bemerkung dazu lautet: „Gerade wie unser 
Goethe zu Rom und in Italien.“

Dieses führen wir an. nicht um der Welt männig- 
lich zum Glück der Bekanntschaft mit Hrn. M. zu ver
helfen, der so hoch über Goethe und dessen „armseli
gen Liedern“ steht, sondern weil es zur Charakteristik 
einer ganzen Clique gehört. Proben seines poetischen 
Genies gibt uns derselbe in seinen Übersetzungen von 
Stellen Petrarca’s. Sie sind freilich etwas halsbrechend; 
um so weniger war zu verlangen, dass er sich an den 
Sinn des Originals halte ; dass z. B. Gottes eterno con- 
siglio mit „erhabener Thron“ gegeben wird, ist wohl 
eine Verbesserung Petrarca’s.

De la Gournerie ist mehr zu achten, als zu rügen 
um seines Nationalgefühls willen; wir wünschen auch 
den deutschen Ultramontanen ein Gleiches. Der deutsche 
Bearbeiter hat es aber geduldig geschehen lassen, dass 
Alles, was die Franken vor und nach Karl dem Gros
sen thun, den Franzosen zu Gute geschrieben wird. 
Nur wo Hr. de la G. die Ungerechtigkeiten des revolu- 
tionären und Napoleonischen Frankreich gegen den 
Papst stillschweigend übergeht, tritt Hr. M. ein und 
gibt das Bekannte aus Pacca. Aber der jämmerliche 
Zustand des römischen Volkes, die systematische Rui- 
nirung des Privatvermögens — wozu allerdings auch 
der Anfang der päpstlichen Restauration das Ihrige 
that — ist so gut als ganz ignorirt. Hr. M. erzählt 
uns, Napoleon habe den Papst nach Valencia ge
schickt ; das war uns neu, wahrscheinlich wollte sich 
Napoleon seiner im spanischen Kriege bedienen. Aller
dings steht im Lexikon unter „Valence“ auch „Valen
cia, Stadt in Spanien“; wäre aber hier nicht schlecht
weg „Valence“ (in Frankreich) das Richtigere?

Für einen Übersetzer bleibt doch das Übersetzen 
eine Hauptsache, dazu gehört, dass, wer sich desselben 

unterwindet, die Sprache, aus welcher und in welche 
er übersetzen will, kenne, auch sonst noch einige 
Kenntnisse habe oder, in Ermangelung derselben, ein 
Conversationslexikon besitze. Wer selbst ein wenig 
Schriftsteller ist, weiss, dass man sich gegenseitig 
Manches als Übersehen und mangelhafte Correctur zu 
verzeihen hat. (Beim ersten Bande ist auch eine Par
tie Druckfehler angezeigt, Schade, wieder nicht ohne 
Druckfehler.) Aber Alles hat doch seine Grenzen, 
besonders bei fehlerhaften Namen. Ferner, was sollen 
uns Namen deutscher oder italienischer Künstler in ihrer 
französischen oder lateinischen Form? wozu: „eloquente 
Vorrede“ — „Passanten der Brücke“ (les passants); 
wer sagt: „die Brücke (le pent) des Schiffs;“ wer 
vergiesst „religiöse Thränen?“ wer schreibt „zur Pa
lazzo ? “ „Marchione von d'Arezzo“ — „geboren zu 
Toscana?“ als wäre Palazzo ein Feminin, als schlös
sen „von“ und „di“ einander nicht aus, weil jenes die 
Übersetzung von diesem ist, als wäre Toscana eine 
Stadt! Sodann „Barbierer von Sevilla“, der,, Podestat 
der Stadt“, der Roman der „Runden-Tafel“. Und. wol 
gar Sokrates und Plato in den „Bosquets des Akademus“ 
spazieren zu führen! (Academus). Das Meiste haben 
wir uns nicht notirt und vieles Notirte müssen wir ver
schweigen ; wir können die Klagen verdrehter und ver
renkter Sätze nicht laut werden lassen; es ist, als 
kennte Hr. M. das Genus deutscher Wörter nicht, er 
copulirt die gemischte Ehe eines Hauptwortes in der 
Einzahl und eines Zeitwortes in der Mehrzahl, bringt 
Declinationen wie „er fand einen Mönchen.“ Für- 
wahr, Hr. de la G. ist Hrn. M. zu wenigem Dank ver
pflichtet, während dieser doch einige Fehler, vielleicht 
Druckfehler, im Original mit strenger Selbstgefälligkeit 
corrigirt.

Die etwas weitläufige Gewohnheit Hrn. M.’s, den
selben’ Satz im Text Deutsch, unten in fremder Sprache 
zu geben , hat doch auch seinen N ortheil; man kann 
die Übersetzungsfehler leicht corrigiren. So der Kürze 
halber nur das Beispiel (II» 253) aus der Grabschrift 
Platina’s: Quisquis es, si plus, Platynam et suas (fehlt 
gelegentlich auch das Substantiv) ne vexas (wohl rex^)! 
Hr. M.: „Wer, und wie fromm du auch seist, beun
ruhige nicht Platina und seine Gebeine!“

Wir wünschen Hrn. M., dass die literarisch - kri
tische Gesellschaft des heiligen Paulus in Paris nicht 
Deutsch verstehe; übrigens kann es einem Mann seiner 
Farbe an Lobeserhebungen durchaus nicht fehlen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von IT. A. Brockhaus in
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Theologie.
Schriften von de la Gournerie, Platner und Urlichs.

(Schluss aus Nr. 294.)
Viel kürzer können wir bei dem zweiten Werke ver
weilen : „Ein Auszug aus der Beschreibung der Stadt 
Rom, von Ernst Platner und Ludwig Urlichs. Sie 
ist auf Veranlassung der Verlagshandlung geschrieben 
und war schon im J. 1842 fertig; zunächst ist sie dar
auf berechnet, auch dem nicht gelehrten Kreise von 
Lesern als Führerin durch die Merkwürdigkeiten der 
ewigen Stadt zu dienen und zur Betrachtung derselben 
eine passende Anleitung zu geben. Mehr als vier Fünf
theile nimmt die Beschreibung der Merkwürdigkeiten meist 
von Hrn. P. ein: Vatican, Capitol, Forum, ihre Umge
bung u. s. w. Wer wollte Hrn. P. meistern in Detail- 
kenntniss dieser Gegenstände? oder Dr. Braun in dem 
Artikel über die etrurischen Vasen des vom gegen
wärtigen Papste gestifteten Museums? Noch gewagter 
wäre cs, sich in den Kampf einzumischen, welchen ei
nige Choragen der classischen Gelehrsamkeit über die 
Topographie Roms der Zeit in diesen Blättern' aus
fechten. Ein Hauptstreiter in diesem Kampfe, Hr. Ur
lichs, hat die kurze, gehaltreiche historisch-topographi
sche Einleitung gegeben, natürlich ohne sich tiefer in 
die Motivirung seiner Ansichten einzulassen. Manches 
hatte jedoch mit zwei weitern Worten näher bestimmt 
werden mögen, z. B. ob der pons triumphalis ober- oder 
unterhalb der Engelsbrücke stand. S. 33 sollte es wol 
vom Aventin im weitern Sinne heissen , dass er sich 
südöstlich (statt südwestlich) von der Tiber bis zur 
Porta St. Sebastiano hinziehe. Bei solchen topographi
schen Anleitungen sollte man es sich zur Regel machen, 
das Manuscript des Orts nicht Kundigen mitzutheilen, 
damit sie sich darnach orientiren; sie würden, mit ei
nem Plan in der Hand, nicht nur über die Deutlichkeit, 
sondern oft auch über die Richtigkeit der Beschreibung 
ein sehr nützliches Urtheil abgeben. Hat es denn seine 
Richtigkeit damit, dass auch Felder nördlich von der 
Engelsburg zum Forum gerechnet wurden?

Wir bedauern, dass Hr. U. sich an die Form der 
P.’schen Beschreibung so sehr gebunden hat. Diese 
ist eigentlich eine zufällige oder — was dasselbe ist — 
eine willkürliche. Hr. U. hätte uns mit den Erbauern 
der Stadt von einem Hügel zum andern führen sollen; 
nun aber betritt er in Hrn. P.’s Fusstapfen zuerst das 
vaticanische Gebiet, dann das Capitol. Seltsam ist es 

doch , dass die sechs Hügel nebst Pincio unter dem 
Hauptstück: Das römische Forum, zusammenstehn, die 
„Ebene Roms“ auch den Janiculus in sich befassen muss.

Um aber zur Hauptsache zu kommen wir, d. h. 
der Standpunkt unserer Zeit, unsere Bildung verlangt 
von einer Beschreibung Roms, welche nicht blos ein 
Auszug des Bunsen’schen Werks, sondern zugleich 
eine Ergänzung davon sein will, nicht nur manches 
Weitere, sondern namentlich Lebendigeres, als hier ge
boten wird. Sogar das Bunsen’sche Werk hat dessen 
mehr, ob es gleich nichts Ganzes sein wollte und ihm 
oblag noch vielen Schutt mühsam und kämpfend weg
zuschaffen. Nicht nnr der Duft der Sage ist Hrn. P.’s 
Monotonie fern geblieben, er hat versäumt, manche 
historische Erinnerung nahezulegen. Gerne hätten wir 
von der alten Peterskirche Genaueres gehört; wer den 
Palast Corsini betritt, sollte doch in Kenntniss gesetzt 
werden, dass Christine von Schweden daselbst wohnte. 
(De la Gournerie thut es, nur gebraucht er den veral
teten Namen : Palast Riario.) Wie vieles aus der clas
sischen und christlichen Archäologie liesse sich bei 
Gelegenheit auf die anziehendste Weise und zur Be
lehrung der Leser sagen; es fehlt daran nicht ganz, 
aber es ist dessen, nicht genug. Sodann hat die 
katholische Kirche ihre genau bestimmten, oft sinnvol
len Ordnungen, auch Misbräuche, die historisch zu er
klären sind. Bei St. Peter wären die hohen Feste die 
Ceremonien bei Heiligsprechung, bei dem Quirinal die 
Gebräuche der Papstwahl mitzutheilen , was allerdings 
nicht blos aus Cunadoro entlehnt sein dürfte. Endlich 
leben wir in einer Zeit, wo man nicht glauben darf, 
die Beschreibung einer Stadt vollendet zu haben, wenn 
man Paläste, Kirchen, gelehrte und künstlerische Samm
lungen durchgegangen hat, das Volk in seinen ver
schiedenen Abstufungen, und die Polizei im weitern 
Sinne hat ebenso sehr ihre Bedeutung, hür einen m 
Rom Ansässigen hat eine solche Arbeit allerdings ihr 
Bedenkliches. Das kleine Büchlein „Rom im Jahr 1833“ 
enthält darüber Treffliches. Allein wenn man eine Be
schreibung Roms in 40 Bogen mit über die Alpen 
schleppt, möchte man dispensirt sein in Betreff wesent
licher Gegenstände noch anderer Bücher benöthigt 
zu sein.

Auch hätte sich Hr. P. aus Förster’s Italien die 
verständige Methode wohl aneignen dürfen, die Wich
tigkeit der Gegenstände durch Grösse der Lettern aus
zudrücken; je genauer das Verzeichniss ist, desto 
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grösser ist ohne eine solche Zeichensprache die Gefahr 
für den mit den Gegenständen noch Unbekannten, dass 
er den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Auch ge
nügt es nicht, dass angegeben wird, unter welchem 
Papst etwas geschah, weil die lateinischen Zahlen hin
ter dem Papstnamen (z. B. Pius XII.) leicht durch 
Druckfehler entstellt werden und weil nicht jeder Le
ser die Zeit jedes Papstes präsent hat; die ungefähre 
Jahreszahl sollte in der Regel dabei stehen. Da sich 
auf den Monumenten der letzten drei bis vier Jahrhun
derte gewöhnlich das Wappen der erbauenden Päpste 
findet, so sollten die W appen der bedeutendsten Päpste 
im Buche abgebildet sein, als kurzer, sehr nützlicher 
Schlüssel dieser Hieroglyphik. Für eine Verlagshand
lung wie die Cotta’sche, welche von Zeit zu Zeit ein 
namhaftes. Buch über Rom verlegt, wäre es etwas 
Leichtes.

Der kleine Plan, welcher dem Werke beigegeben 
ist, verdient unsere besondere Beachtung. Denn in 
Rom hat man nicht, wie z. B. in Paris, die Auswahl 
unter den guten, w ohlfeilen Plänen. Der dem treff
lichen Büchlein „Rom im Jahre 1833“ beigegebene ist 
wol derselbe, wie der in Förster’« Italien. Dieser — 
von Grasmüller gezeichnet und bearbeitet, im Verlag 
der literarisch - artistischen Anstalt in München — hat 
den einzigen Fehler, dass er im Verhältnis« zu seinem 
Raum zu viel leisten will. Dadurch wird er subtil. 
Die zweierlei arabischen Zahlen sind in der Eile nicht 
zu unterscheiden; man bedenke, dass ein Plan oft im 
Fall ist, den Verirrten und Verwirrten durch augenfäl
lige Deutlichkeit schnell orientiren zu sollen. Viel 
grösser ist die Planta dl Roma publlcata neir anno 
1840 s von Nicoletti herausgegeben. Sie hat viel zu 
wenig Namen angegeben und sich das Einfügen der
selben in den Plan zum Theil dadurch erschwert, dass 
die durch die Gebäude eingenommenen Räume gar zu 
schwarz schattirt sind. Es ist jedoch ein Fort
schritt dabei, dass im Namenregister die Lage des 
zu suchenden Gebäudes nicht mehr nach Stadtregionen 
(deren Rom 14 hat), sondern nach — allerdings etwas 
grossen — anschaulich gemachten Quadraten angege
ben ist. Dasselbe geschieht noch genauer in unserem 
vorliegenden, netten, deutlichen, nur etwas kleinen 
Plane von Rom. — Auf Canina’s Arbeiten einzugehen 
ist hier nicht der Ort. Der Plan von Rom mit seinen 
Alterthümern, Kirchen, päpstlichen und Privatpalästen, 
namentlich zum Theil mit engen Gassen, zum Theil 
mit weiten Gärten und Feldern, bietet allerdings ganz 
besondere Schwierigkeiten dar, die Plaiizeichner ohne 
Ausnahme sollten bei unserm Spruner in die Lehre ge
hen, welcher in diesem Fache eine wahre Classicität 
erlangt hat, und es wäre zu wünschen, nachdem ein- 
mal ein solches Muster aufgestellt ist, dass in den 
Hauptsachen von Allen dieselben Regeln befolgt, die
selben Mittel angewendet würden.

Noch etwas wollten wir überhaupt in Beziehung 
auf Werke erwähnen, welchen Plane beigegeben sind. 
Wir geben hier ein unserem Buche entnommenes Bei
spiel; Ähnliches und viel Stärkeres findet sich beinahe 
in jedem Andern. Hr. U. fordert uns auf, um uns über 
die Lage der einzelnen Theile des Capitols zu orienti
ren , uns auf den Platz della Consolazione und dann 
vor St. Vito zu stellen. Beide finden sich auf dem bei
gegebenen Plänchen nicht. Es sollte aber immer das 
Ansehen haben, als wäre Beschreibung und Plan von 
demselben in Einem Gusse gemacht.

Bei mancherlei Mängeln, das erste auch bei man
chen Fehlern, sind beide Werke, welche wir erörtert 
haben, allen Dankes werth; aber was uns als die Auf
gabe vorschwebt, ist damit nicht gelöst. Man kann 
eine lebendige Anschauung von Rom sowol auf histo
rischem, als auf topographischem Wege zu geben ver
suchen. Es wäre vielleicht das Beste, eine kurze 
Übersicht über die Geschichte der Stadt Rom, ihrer 
Bewohner und ihrer Monumente in der ersten Hälfte 
des Werkes zu geben, die Beschreibung des Einzelnen 
mit Beziehung auf häusliche, religiöse und bürgerliche 
Sitte in der zweiten. Grundbedingung ist, dass man 
ebensowol ein Auge für das christliche, als für das 
heidnische Rom, sowol für Menschen, als für Steine 
habe, dass Verstand und Begeisterung sich nicht mei
stern. Besonders für den ersten Theil wäre eine Über
sicht Roms vom Thurme des Capitols nöthig, wovon 
ein Bruchstück, die nordwestliche Ansicht (eigentlich 
die gegen Südosten), schon seit 20 Jahren sich sehr 
verbreitet hat. Die Mühseligkeit einer Abbildung des 
Dächermeeres, welches das neueRom darbietet, liesse sich 
durch die alte Methode überwinden, indem man nur die 
bedeutenden Gebäude genau wiedergäbe. Oder könnte 
man auch mit Hülfe des Daguerreotyps so gut Rund
sichten vom Thurme des Capitols machen, als deren 
auf Notre-Dame von Paris gemacht werden ; ihr Ab
druck auf Papier scheint in der nächsten Zeit schon 
genau und billig gegeben werden zu können.

Deutschland hat viele Söhne, deren Herz und 
Kopf nach einem würdigen Gegenstände verlangt und 
stark genug dafür ist; mag auch das Vaterland die er
sten Ansprüche haben, so darf doch Rom von uns we
nigstens als Eroberung des Geistes nicht aufgegeben 
werden. Als solche mag es uns mehr frommen, als 
einst sein Besitz den deutsch-römischen Kaisern nützte. 
Beide vorliegende Werke sind wohl zu beachtende Vor
arbeiten zu einem solchen im hohem, allgemeinen 
menschlichen Sinn katholischen Werke.

Pfrondorf. Dr. H. Reuchlin.
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Jurisprudenz.
Das Precarium, eine römischrechtliche Abhandlung von 

Karl Bulling. Leipzig, Fleischer. 1846. Gr. 12. 
9 Ngr.

Die vorliegende Abhandlung ist die erste schriftstel
lerische Arbeit eines jungen Mannes. Sie gehört nicht 
zu der grossen Zahl derjenigen jugendlichen civilistischen 
Abhandlungen, welche nur geschrieben zu sein schei
nen, um die Unfähigkeit ihrer Autoren für dergleichen 
darzuthun, sondern zeugt theils von gründlichen Stu
dien, theils und vorzüglich von Originalität. Damit ist 
nicht gesagt, dass dieselbe nicht dennoch die Kennzeichen 
eines ersten Versuchs an sich trage, vielmehr wird 
mehren einzelnen Ausführungen das Zeugniss der Reife 
zu versagen sein, die originellen Behauptungen werden 
keineswegs alle die Probe der Kritik bestehen: aber 
Manches wird sich doch als probehaltig bewähren, und 
zuverlässig beweist die Schrift, dass wir berechtigt 
sind, von künftigen Leistungen des Verf. Tüchtiges zu 
erwarten.

Das Precarium ist zweifelsohne ein für die For
schung interessanter Gegenstand. Die Erkenntniss sei
ner Eigenthümlichkeiten , seines Verhältnisses zu den 
Interdicten überhaupt, seines geschichtlichen Ursprungs 
u. s.w., das sind Aufgaben, zu deren Lösung mannichfache, 
zum Theil sehr hoch zu achtende Versuche gemacht 
worden sind und auch der gegenwärtige reiht sich diesen 
in anerkenhenswertherVVei.se an; dass aber die Unter
suchungen zum Abschluss gekommen seien, das kann 
Niemand behaupten, der die Literatur kennt, un<l auch 
die vorliegende Abhandlung wird einen solchen An
spruch um so weniger erheben, als sie nicht einmal 
als eine umfassende Darstellung der ganzen Lehre gel
ten kann.

Der erste Paragraph ist dem Ursprung des Preca- 
riums gewidmet. In Schneiders Kritischen Jahrbüchern 
(Jahrg. 1843, Hft. 9) wird der Art widersprochen, wie 
Savigny jener bekannten, von ihm vertheidigten histo
rischen Conjectur eine äussere Stütze zu geben ver
sucht; seine Behauptung nämlich, dass nach Inhalt un
serer Quellen das Precarium nur auf Immobilien ur
sprünglich sich bezogen habe, wird als nicht in den 
Quellen begründet hingestellt. Dem tritt der Verf. bei 
und glaubt noch überdies durch Dionys. II, 10 (nicht 
I, 1, wie S. — zu lesen ist) klai zu beweisen, dass ge
rade auf das Verhältniss zwischen Patron und Clienten 
sich das Institut gar nicht bezogen haben könne. Dionys 
sagt nämlich: xoivfj apqoTtQOiq ovr« SGtOv 0^

tni Allein der Verf. ver
gisst bei dieser Berufung, dass der nur im grossen 
Ganzen malende Grieche von Romulus’ Zeit spricht 
(was natürlich nichts Anderes heisst, als von der älte
sten Zeit des römischen Staats). Dass in der Periode, 
in welcher die Interdicte entstanden sind, diese rein 

patriarchalischen Grundsätze sich in nichts geändert 
haben könnten, folgt aus dem dürftigen griechischen 
Zeugniss ebensowenig, wie es an sich in Zeiten, in denen 
die Clientei äusserlich wurde, unwahrscheinlich ist. 
Mit Beseitigung ihrer äussern Grundlage ist nun die 
Conjectur selbst noch keineswegs vollkommen beseitigt, 
denn sie erklärt doch noch einen dem ersten Blick 
auffallenden Umstand gut, warum nämlich der Preca- 
rist regelmässig Besitzer wird (und man könnte dann 
in ihrem Sinn hinzufügen: gerade das prätorischeInter- 
dict ist durch sein allgemeines quod erst Veranlassung 
zur Anwendung auf Mobilien geworden); nur ist es 
allzu kühn , hierauf allein ohne alle weitere Quellen
zeugnisse eine Conjectur zu' gründen. Ebenso gut 
könnte man sagen: in der altem Zeit war es nicht 
schlechthin möglich, ein revocabeles Eigenthum in der 
Weise zu bestellen , wie das die ausgebildete freiere 
Jurisprudenz thut (denn die mancipatio fiduciae causa 
war keineswegs ein solches); weil aber dennoch das 
gleiche Bedürfniss im Leben vorlag, half man sich 
praktisch in ähnlichen Fällen durch precäre Besitzüber
tragung. Der Verf. stellt eine andere Vermuthung auf, 
ohne besonderes Gewicht darauf zu legen; er meint, 
es könne das Institut vor Anerkennung der Hypothek 
entstanden sein, um dem durch fiducia gesicherten 
Gläubiger die Möglichkeit ejner gefahrlosen Rückgabe 
der Sache zu verschaffen. Aber hier handelt es sich 
einmal nicht um ein dringendes Bedürfniss, denn es 
hätte ja im Allgemeinen das Commodat zugereicht, und 
dann wäre dies ein viel zu enges Bett für ein breites 
Institut.

Damit hängt ein anderer, offenbar nicht begründe
ter Satz des Verf. zusammen; derselbe behauptet näm
lich, im Justinianischen Rechte wenigstens sei das Pre
carium nur noch in folgenden, speciell in den Quellen 
genannten Fällen anwendbar: 1) bei der Überlassung 
der durch pignus verpfändeten Sache an den Schuld
ner; 2) beim Kaufgeschäft unter der lex commissoria 
oder der in diem addictio; 3) in Vereinigung mit der 
Miethe; 4) die im uti possidetis siegende Partei habe 
dem Gegner, von dem die vindicatio zu erwarten stand, 
die Sache also hingeben können. — Prüfen wir zuvör
derst die Richtigkeit dieser einzelnen Fälle, so finden 
wir den letzten in den Quellen gar nicht erwähnt; 
denn 1. 7 de precario, auf welche sich der Verf. stützt, 
spricht gar nicht von dem, welcher im uti possidetis 
siegte, sondern von dem, der siegen würde, würde es 
angestellt; 22 aber gedenkt des uti possidetis 
mit keinem Wort. Ebenso ist die Beziehung von 1. 20 
de precario und 1.13, §. 21 de act. emti auf lex commisso
ria und m diem addictio giundlos; denn die stellen sagen 
nur, dass der Verkäufer, welcher den Kaufpreis noch 
nicht erhielt, precario den Besitz übertragen kann, das 
Vorausgehen eines jener Nebenverträge beim Kauf°-e- 
schäft wird keineswegs vorausgesetzt. Gerade jene

anerkenhenswertherVVei.se
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1. 22 hätte nun ferner den Verf. von der Unvollständig
keit seines Katalogs überzeugen können, weil sie auch 
des Falls als eines zulässigen gedenkt, in welchem 
derjenige, der, um mit dem Verf. zu reden, beim uti 
poss. siegen würde, nicht das precarium gewährt, son
dern darum bittet (Si is — vel is gut alienam rem emis- 
set, dominum rogaverit, apparet, eos precario possidere). 
In der That, was für ein wunderbares Institut wäre 
das precarium. wenn es auf diese vier ohne alles in
nere Princip zusammengewürfelten Fälle beschränkt 
wäre! und wie käme namentlich der dritte wunderliche 
Fall zu der Ehre , in dieser isolirten aristokratischen 
Precariengesellschaft mitzuzählen! Der Verf. hat sich 
offenbar hier von seiner schon im Vorwort ausgespro
chenen Idee von der Singularität des ganzen Instituts 
irre leiten lassen. Als die römischen Juristen ihre 
Werke schrieben, dachten sie nicht daran, Gesetzbücher 
abzufassen; ihre Casuistik ist kein Singularitätenkram, 
sondern die Entwickelung des allgemeinen Rechtssatzes 
an den Fällen des concreten Lebens. Wir dürfen hier 
ebensowenig in den einzelnen Fällen engherzig nur 
diese sehen , als das uns in jedem andern Titel, etwa 
dem pro socio, verboten wäre, sodass wir die Anwend
barkeit des precarium von allen solchen äussern Schran
ken frei halten müssen. Ja, es ist dasselbe sogar in 
unserm heutigen Leben ein weit häufiger vorkommen
des Geschäft, als unsere Juristen gewöhnlich anzuneh
men geneigt sind. Wer z. B. einem Bekannten ein 
Buch leiht, der wird nicht gemeint sein , sich selber 
irgendwie zum Lassen verbindlich zu machen, und 
auch der Andere wird nicht in diesem Sinne empfan
gen; wenn Jener des dargeliehenen Buchs bedarf, holt 
er es oder lässt es holen; auch der Empfänger findet 
das ganz in der Ordnung.

Es ist eine weitverbreitete, z. B. bei Savigny sich 
findende und auch vom Verf. im zweiten Paragraphen 
angenommene Meinung, dass das de precario zu den 
possessorischen Interdicten im Sinne Savigny’s gehöre, 
also den juristischen Besitz zur Voraussetzung habe. 
Man hat sich nun einmal gewöhnt, nach diesem nicht 
quellenmässigen Begriff die Quellen zu schematisiren, 
und ist dadurch offenbar nicht selten zu Irrthümern 
verleitet worden. Ohne diesen Begriff würde man z. B. 
schwerlich gegen Cicero’s klare Zeugnisse darauf ver
fallen sein, für das alte interdictum de vi armata De- 
jection von dem Besitz zu fordern, mit jenem aber war 
es freilich sehr unbequem , zwei innerlich zusammen
hängende Klagen systematisch sondern zu müssen. Ich 
bin nun der Meinung, das interd. de precario sei kein 
possessorisches Interdict in diesem neuern Sinn. Was 
hat man beigebracht, um den behaupteten Satz zu be
weisen ? Eigentlich wol nichts; man hat sich begnügt, 
die Richtigkeit der Annahme, als sich von selbst ver
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stehend, vorauszusetzen. Beim interd. de vi quot. gab 
früherhin ein eigener Formeltheil das Requisit des Be
sitzes an: quum possideret; später liess man das weg, 
sagend, das liege schon im Worte deiecisti; man inter- 
pretirte dasselbe restrictiv: nec alius deiici visus est. 
quam qui possidet. Das hiterd. de precario enthält 
keine solche Andeutung. Quod precario ab illo habes, 
sagt es, id Uli restituas. Nichts wird erfordert, als 
das Haben vom Kläger; von einer Qualität desselben 
als Besitzers, von einem etwaigen Formelzusatz: quum 
possideret oder von einer dem entsprechenden Inter
pretation ist keine Rede. Überdies zeigt wenigstens 
eine Pandektenstelle auch positiv, dass früherer Besitz 
des Klägers kein absolutes Requisit ist, es ist das die 
vom Verf. auch, aber nicht in dieser Beziehung berück
sichtigte 1. 8 p. de precario. Titius bittet mich um die 
precäre Überlassung einer Sache, die gar nicht mir, 
sondern dem Sempronius gehört. Ich nun bitte den 
Sempronius für den Titius; dieser, mich misverstehend, 
will mir für meine Person das precarium gewähren; 
Titius erhält nun die Sache von meiner Hand. So der 
Fall. Der Jurist entscheidet; Titius a me habet preca
rio et ego cum eo agam interdicto de precario. Die 
Grundlage dieses Interdicts ist also nicht mein früherer 
Besitz (den ich ja nie hatte), sondern nur der dem Er
fordernisse des Interdicts entsprechende Umstand, dass 
Titius von mir precario hat. Nur Unterholzner (Schuld
verhältnisse Bd. II, S. 67) hat, soweit mir im Augen
blick die Literatur zur Hand ist, vielleicht erkannt, 
dass diese Stelle der gegentheiligen Ansicht Schwierig
keiten entgegengesetzt, glaubt aber dieselben durch die 
Annahme beseitigen zu können, dass ich. der Gewäh
rende, ja den Besitz precario vom Sempronius erhielt. 
Aber es ist nichts mit dieser anscheinenden Beseitigung; 
denn wenn auch Sempronius mir das precarium ge
währen wollte (dum mihi vult praestUum), so wollte 
ich doch nicht für mich dieses erwerben, sondern nur 
für den Titius Mittelsperson sein (dum non mihi, sed 
alii impetravi); es fehlt mir also schlechthin der ani- 
mus possidendi. Demnach ist der Sinn des int. depre
cario: zur Herausgabe ist Jeder verpflichtet, der ein
räumen muss, er habe vom Kläger precario: in wel
chem Verhältniss dieser letztere im Augenblick der 
Gewährung zur Sache stand, ist ganz gleichgültig. Auch 
der Miethsmann z. B. hat das Interdict; ein Resultat, 
welches gewiss auch mit dem Gesetz der Zweckmässig
keit in Einklang steht. Ist die von mir vertheidigte 
Ansicht die richtige, so folgt zugleich, dass die dem 
precarium ziemlich allgemein eingeräumte systematische 
Stelle nicht die richtige ist.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhans in Kieipzig.
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Das Precarium, eine römischrechtliche Abhandlung von 

Karl Bulling,
(Schluss aus Nr. 295.)

Die Frage, wer ein Precarium gültig empfange, beant
wortet der Verf. im Allgemeinen richtig durch: jeder
mann; nur die von ihm hinzugefügte Modification, dass 
der Pupill lediglich, wenn er wirklich besitzt (also 
nicht für den andern Fall des Jnterdicts: aut dolo malo 
fecisti ut desineres habere), verhaftet sei, ist zu mis- 
billigen , denn es lässt sich kein Grund denken, wes- 
halb gerade hier der pupülus doli capax weniger für 
sein Delict verantwortlich sein sollte, als sonst. Offen
bar wurde der Verf. durch 1. 22, §- 1 zu dieser unbe
gründeten Behauptung geführt, eine Stelle, welche un
sere ganze Frage nicht berührt, sondern die andere, 
ob sich das prätorische Wort habere auch auf den 
pupillus ohne tutor anwenden lasse.

In Bezug auf den Gegenstand des precarium leug
net der Verf., dass durch die precäre Gewährung des
sen quod in iure consistit, eine Servitut als Recht con- 
struirt werde. Gewiss kann das Gegentheil auch Nie
mand mit Recht behaupten, weil durch diese Einräu
mung vom Eigenthum nichts abgelöst wird. Aber falsch 
würde es sein, wenn damit der Verf. mit Andern (wie 
es allerdings den Anschein hat) dem Eigenthümer die 
Möglichkeit abstreiten wollte, z. B. ein Her precär zu 
gewähren; das durch eine solche Verleihung entste
hende Verhältniss bezeichnen alsdann die Quellen durch 
possessio iuris (1. 2, §. 3; 1. 3; Krit. Jahrb. a. a. O. S. 779).

Der Begriff von precarium wird im Ganzen gut 
dargestellt (dabei auch eine kleine Inconsequenz, welche 
in den Jahrbüchern dem Juristen Ulpian wegen 1. 6 u. 
1. 8. §• 1 vorgeworfen wird, mit Recht als nicht vor
handen beseitigt), jedoch zugleich auch eine neue Be
hauptung aufgestellt, welche schwerlich sich Anhänger 
erwerben wird; die dabei vorkommende Liberalität soll 
nämlich nicht in der Unentgeltlichkeit der Gebrauchs
überlassung, sondern nur in dem Nicht-Widerrufen des
sen, was man ja sofort widerrufen könnte, zu erfinden 
sein. Gegen die allgemein entgegengesetzte Annahme 
unserer Juristen und man kann hinzu fügen: auch 
der Quellen (denn 1. 8, §• 3 z. B. erklärt, dass das 
ganze Verhältniss, totum hoc, ein Ausfluss der Li
beralität sei, also nicht blos für seine Fortsetzung, 
sondern auch für seinen Anfang), beruft sich der 

Verf. auf 1. 10, §. 1 de acq. poss. und 1. 33, §.6 de 
usurp., zwei Stellen, welche sagen, dass neben der lo- 
catio conductio doch immer noch Raum für die pre- 
carii rogatio sei, sofern diese nur die Detention gewäh
ren soll. Sehen wir von der materiellen Schwierigkeit 
ab, welche die Vereinigung dieser beiden Verhältnisse 
darbietet (insofern der dadurch entstehende praktische 
Nutzen nicht leicht erkennbar sein wird), so bleibt 
doch so viel gewiss, dass des Verf. obige Behauptung 
durch diese Gesetze nicht gerechtfertigt werde; denn 
die hierdurch bezeugte Möglichkeit, dass in Bezug auf 
denselben Gegenstand ein oneroses und ein lucratives 
Geschäft mit einander bestehen können, macht das 
lucrative selbst nicht zu einem onerosen.

Den Befugnissen des Precaristen, namentlich sei
nem Besitz, ist der dritte Paragraph gewidmet. Auch 
der Verf. gibt zu, dass in den meisten Fällen juristi
scher Besitz, in seltneren die blosse Detention vorhan
den sei, nur verwahrt er sich gegen die seit Savigny 
gemeine Meinung, wonach das höhere oder geringere 
Maas der Befugniss von der Abrede abhängt und für 
das erstere eine in den Quellen begründete Präsumtion 
spricht. Der Verf. dringt darauf, dass man nicht ver
gesse, wie das precarium den Contracten ganz fern 
stehe, und wie auch durch das Interdict der Prätor die 
Parteien in keinerlei Rechtsnexus gesetzt habe, wes
halb auch die Entscheidung, ob Besitz oder Detention 
entstehe, nicht von der willkürlichen Verabredung der 
Parteien abhängen könne. Dass regelmässig juristischer 
Besitz übertragen werde, habe in Folgendem seinen 
Grund: die Detention in fremdem Namen entstehe re
gelmässig nur entweder in Folge eines Rechtsgeschäfts 
z. B. des Commodats, oder aus der missio rei servan- 
dae causa ; da keines von beiden beim precarium Statt 
habe, so rechtfertige sich nur der Interdictenbesitz. 
Die von dieser Regel des precarium vorkommenden 
Ausnahmen müssten sich aber ebenfalls auf ein allge
meines Princip zurückführen lassen, und dieses finde 
sich in der Unfähigkeit gewisser Personen, Andere des 
Interdictenbesitzes theilhaftig zu machen, so namentlich 
sei das der Fall beim Faustpfandgläubiger, der, wenn 
er den wahren Besitz übertrüge, das Fundament für 
sein Interdict zugleich mit aufgeben würde, da ihm ja, 
anders als beim sonstigen Besitzer, der animus domini 
fehle. leb habe es versucht, die Gedankenreihe des 
Verf. so klar als möglich wiederzugeben, wobei ich 
jedoch nicht bergen will, dass bei ihm selber, so sehr 
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im Allgemeinen das Ringen nach einem Princip an
zuerkennen ist, in diesem Punkte die völlige Klarheit 
des Gedankens zu fehlen scheint. Die ganze Deduction 
lässt eine Reihe von Einwendungen zu, von denen ich 
nur einige hervorheben will. Es ist von vornherein 
misslich, das Princip auf die Verschiedenheit des ani
mus possidendi vom animus domiui zu gründen, schon 
deshalb, weil diese feine Unterscheidung nicht eigent
lich im Bewusstsein der classischen Juristen lebte, viel
mehr erst das Product der theoretischen Bestrebungen 
unserer Tage ist. Ferner fällt das Princip zu einem 
guten Theil zusammen, wenn meine obige Behauptung, 
dass der juristische Besitz gar nicht die Grundlage des 
Interdicts bildet und Alles vom precario habere ab al- 
tero abhängt, sich als begründet herausstellt. Weiter 
geht der Verf. wiederum von der irrthümlichen Voraus
setzung aus, dass die in den Quellen angeführten ein
zelnen Fälle, in welchen der Precarist nur Detention 
erhält, mehr seien als Beispiele, nämlich bestimmte 
Ausnahmsfälle. Dass sie wirklich nur als das Erstere 
betrachtet werden müssen , davon zeugen klar 1.6, §.2. 
u. 1. 21, wo deshalb nur Detention entsteht, weil der 
Precarist um nicht mehr gebeten hat, während in dem 
ganz analogen Falle offenbar auch possessio möglich 
ist (1. 2, §. 3. 1. 3), 'und es ist die willkürliche, vom 
Verf. gemachte Beziehung dieser Stellen auf die pre- 
carii concessio des Faustpfandgläubigers durch nichts 
begründet. Am klarsten spricht 1.10 de acq. poss. ge
gen den Verf., obgleich er dieses Gesetz für sich an
führt; denn es zeigt, dass in ein und demselben Falle 
nämlich vom Miether, bald juristischer Besitz, bald 
blose Detention precario erbeten und auch erlangt 
wurde, wobei nichts Anderes entscheidet, als die Will
kür der Parteien und nicht etwa eine innerliche Ver
schiedenheit des animus possidendi-, dass die Gewäh
rung der grössern Bitte das Miethsverhältniss auflöst, 
ist für die Miethe von Bedeutung, für unsere Frage 
aber völlig gleichgültig. Endlich liegt allerdings in 1. 4, 
§. 1. Meminisse autem nos oportet, cum qui precario 
habet, etiam possidere, der Ausdruck einer Präsumtion 
für den juristischen Besitz, so sehr sich auch der Verf. 
dagegen sträuben mag, denn man hat weder posse zu 
possidere zu suppliren, was Jedermann mit dem Verf. 
verwerfen wird, noch auch die Übertragung desselben: 
er besitze immer, für genau zu halten (weil man auch 
nicht semper suppliren darf), sondern in Ulpian’s Wor
ten nichts als den Ausdruck dessen, was regelmässig 
der Fall ist zu finden, unbeschadet der möglichen Aus
nahmen; dass so zu sprechen eben die Weise der rö
mischen Juristen ist, davon zeugen z. B. ganze Reihen 
der im letzten Pandektentitel dargelegten Regeln. *)  In 

*) Der Verf. berücksichtigt noch die Analogie des Sequester; 
aber diese stützt ihn nicht. In den beiden hier einschlagenden Ge
setzen 1. n, $ i ac^ p0SS sieht der Verf. ganz ver-

der That, da das Entstehen des ganzen precarium 
durch Übereinkunft hervorgerufen wird, warum sollte 
nicht auch das Maas seines Inhalts ebendadurch bestimmt 
werden können? Darin liegt durchaus nichts Princip- 
loses. (1.15 p.) Das römische Leben, die römische Sitte 
entschieden sich überdies dafür, in der Regel vollen Be
sitz zu gewähren, und die Sitte hat hier ihre volle Be
rechtigung. Für uns in Deutschland dagegen wage ich 
die Meinung, dass wir diese Präsumtion nicht gebrau
chen können, weil sie unsern Gebräuchen offenbar 
widerstrebt, dass vielmehr die Präsumtion für die De
tention sei; denn das wahre Verständniss des heutigen 
römischen Rechts scheint mir überhaupt zu einem gros
sen Theil darauf zu beruhen, dass wir der deutschen 
Rechtsanschauung das ihr gebührende Recht einräumen.

Hierauf geht der Verf. zu einer in der Lehre vom 
Besitz die eigentliche Stelle findenden Frage über, ob 
es nämlich eine possessio duorum in solidum gebe. Um 
nicht zu weitläufig zu werden, will ich nur das Fun
dament prüfen, auf welches sich seine neue Ansicht 
zum grossen Theil stützt; es ist das der Satz: die 
precaria poss. sei gegen jeden Dritten vom Anfang an 
iusta, gegen den precario dans vom Anfang an iniusta. 
Der Verf. geht von dem Irrthum aus, in den Worten 
der 1. 11. de acq. poss.: iuste possidet, qui auctore 
praetore possidet eine Definition von iusta possessio zu 
finden, und überträgt demgemäss auctore praetore: „den 
der Prätor im Besitz zu schützen versprochen hat;“ 
das treffe bei dem Precaristen Dritten gegenüber zu, 
nicht aber dem gegenüber, von welchem er das prec. 
erhielt, und daher sei er iustus und iniustus possessor 
zu gleicher Zeit. Ein wenig Umsicht würde zu dem 
naheliegenden Gedanken geführt haben, dass hier
nach auch der violentus und der clandestinus possessor 
iusti possessores genannt werden müssten. Die von 
dem Verf. selbst ausführlich besprochene I. I# de acq. 
poss. hätte ihn ferner, wenn er sie als ein Ganzes 
hätte fassen wollen, weiter darüber belehren können, 
dass dem Gewährenden gegenüber die precaria posses
sio keineswegs schlechthin als eine vitiosa betrachtet 
wird; denn während §• 8 einräumt, dass der precario 
Hingebende den Besitz des Precaristen sich späterhin 
einrechne, gibt uns 13 Jas allgemeine, natürliche 
Princip, eine possessio vitiosa könne niemals einer non 
ritiosa zugerechnet werden. Es wird daher wol bei

geblich eineu Widerspruch, denn man darf nicht gleich einen solchen 
wittern, wenn ein Jurist etwas mehr detaillirt, etwas feiner distin- 
guirt, als der andere. Florentin, dem es nur darauf ankam, die 
ausnahmsweise Möglichkeit der Verbindung des Besitzes mit dem 
Depositum darzulegen, würde schwerlich einen Augenblick gezögert 
haben, die feinere julianische Unterscheidung zu unterschreiben. Es 
steht danach fest: der Sequester kann ebenso gut blosser Detentor 
als Besitzer sein, und was Anderes könnte hier entschieden haben 
als die freie Willensbestimmung der Deponenten? 
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der gewöhnlichen, völlig natürlichen Ansicht bleiben 
müssen, welche in dem Besitz des Precaristen erst vom 
Momente der verweigerten Rückgabe an eine Unge
rechtigkeit anerkennt. Was endlich noch die an die 
Spitze gestellte 1. 11 betrifft, so hat schon die Glosse 
ihr richtiges Verständniss; nicht etwa eine Definition 
von iusta possessio liegt darin, sondern ein einzelner 
bestimmter Fall des Besitzerwerbs wird in die Katego
rie der iusta possessio eingereiht, der nämlich, wo der 
Prätor der Urheber (auctor) des Besitzes ist. Beispiele 
geben: 1. 28 de nox. aett. — — Eademque dicenda 
sunt, et si, quum ab eo non defenderetur , iussu prae- 
toris eum duxerim, quoniam isto quoque casu iustam 
causam possidendi habeo; ferner 1. 7, §. 8: camm. die. 
Item si duo a praetore missi sunt in possessionem le- 
gatorum; est enim iusta causa possidendi custodiae 
gratia.

Über den Rest der Abhandlung ist nur Weniges 
zu bemerken. Der vierte Paragraph behandelt nament
lich die vom Precaristen zu leistende culpa, wobei je
doch offenbar unrichtige Ideen mit unterlaufen; nament
lich beruht die Behauptung, des Prätors Macht habe 
zur „Schaffung um des Verf. Ausdruck zu gebrau
chen, von Obligationen nicht ausgereicht, sicherlich 
auf falschen Vorstellungen vom prätorischen Recht, 
sowie die andere, dass das Civilrecht, wenn es dem 
Precaristen die Prästation der levis culpa aufgelegt 
hätte, nach der Natur eines Contracts den precario 
rogatus hätte ebenso behandeln müssen, auf falschen 
Begriffen von Civilrecht und Contract, und endlich hat 
die aufgestellte Meinung, der Precarist leiste keine 
lata culpa in non facienda, auch nicht den Schein ei
nes Grundes für sich.

Die Behandlung, welche im fünften Paragraphen 
dem interdiclum de precario zu Theil wird, kann man 
als eine etwas lückenhafte bezeichnen. Dass auch hier 
allerlei unbegründete Auffassungen vorliegen, zeigt sich 
25. B. in der von den Worten: qnod precario ab illo 
habes, id Uli restituas gegebenen Übersetzung: „was 
du soeben von Jenem precario erhältst, gib ihm so
gleich zurückdenn der Prätor sagt damit lediglich: 
was du von Jenem precario hast, auf dieses Haben 
und nur auf dieses kommt es an; wann er empfing, 
ist im Allgemeinen absolut gleichgültig. Ferner die 
andere Annahme des Verf., durch die weitern Formel
worte: aut dolo malo fecisti, nt desineres habere werde 
das Erforderniss des Beweises des dolus als ein erst 
ausnahmsweise zu verlangendes den regelmässig genü
genden Erfordernissen der Processführung eben durch 
aut entgegengesetzt, ist ebenfalls grundlos; aut ist al
ternativ, beweise das Eine oder das Andere, welches 
von Beiden du beweisest, ist einerlei; nicht der ge
ringste rechtliche Unterschied würde entstehen, wenn 
der Prätor die beiden Glieder in umgekehrter Reihen
folge durch aut verbunden hätte.

Mit Sorgfalt wird die von Ulpian gegen den Pre
caristen eingeräumte praescriptis verbis actio behan
delt, darin ein Überschreiten der für diese Klage im 
Allgemeinen geltenden Grenze, welche im owdnay^a 
(contractus im engern Sinne) zu sehen sei, deshalb 
gefunden, weil beim precarium nur Obligation auf ei
ner Seite entstehe (die Worte der 1. 2, §. 2 quae ex 
bona fide oritur enthalten demnach eine allgemeine, 
etwas vage Entschuldigung für diesen Übergriff) und 
endlich die materielle Bedeutung dieser Neuerung ge
nauer entwickelt. Der kurze sechste Paragraph han
delt von der Auflösung des precarium, der nicht aus
führlichere siebente von dem Unterschiede, welcher 
zwischen Commodat und Precarium stattfindet; der letz
tere begnügt sich mit der billigenden Angabe der Re
sultate dessen, was in den kritischen Jahrbüchern 
hierüber ausgeführt wurde.

Die typographische Ausstattung ist genügend, die 
Correctur aber sehr mangelhaft; in Orelli’s Ausgabe 
der gesammten Ciceronischen Werke sind vielleicht 
kaum mehr Druckfehler zu finden, als in dieser kleinen 
Abhandlung.

Jena. A. Schmidt von Ilmenau.

Anatomie.
Über die Pacinischen Körperchen an den Nerven des 

Menschen und der Säugethiere. Von J. Henle und 
A. Kölliker. Mit drei Tafeln. Zürich, Meyer und 
Zeller. 1844. Gr. 4. 1 Thlr. T/^ Ngr.

Im Anfänge der dreissiger Jahre lernte Filippo Pacini 
in Pistoja eigenthümliche kleine Körperchen an den 
Nerven der Hohlhand, weiterhin auch an denen der 
Fusssohle kennen. Seine Entdeckung veröffentlichte er 
im October 1835 in einem an die Societa medico-fisica 
di Firenze gerichteten Briefe, und 1836 im Nuovo Gior- 
nale dei Letterati; er beschrieb damals schon das We
sentliche vom Baue dieser Körperchen. Seine fortge
setzten und erweiterten Untersuchungen über diese Ge
bilde, die er gleich vom Anfänge als normal ansah, 
legte er dann in einem besondein Schuftchen nieder: 
Nuovi Organi, scoperli nel Corpo umano da Filippo 
Pacini di Pistoja. Pistoja, 1840- Die nämlichen Kör
perchen waren allerdings auch schon 1833 von A. G. 
Andral Camus und Lacroix in Frankreich gesehen 
worden; Cruveilhier beschrieb sie 1836 in seiner Ana
tomie descriptive, und auch Blandin gedachte ihrer 
1838 in seinem anatomischen Handbuche. Allein die 
französischen Anatomen verkannten den Zusammenhang 
derselben mit den Nervenprimitivfasern, oder sie glaub
ten, wie Cruveilhier, eine pathologische Bildung vor 
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sieh zu haben; eine Annahme, deren Unrichtigkeit aus 
den nachfolgenden Mittheilungen aufs deutlichste er
hellt. Der geringen Verbreitung der italienischen Lite
ratur ist es nun beizumessen, dass in Deutschland fast 
Niemand von Pacini’s Entdeckung Kenntniss genommen 
hat. Aber auch in Italien selbst scheint äusser Gua
rini Niemand derselben besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt zu haben. Um so grössern Dank verdienen 
deshalb die vorliegenden Mittheilungen über diese Ge
bilde , die mit gutem Rechte als Pacinische Körperchen 
bezeichnet werden, da sie Pacini nicht blos entdeckt, 
sondern auch bereits so genau beschrieben hat, dass 
die Verlf. selbst gestehen, demjenigen, was Pacini über 
ihren Bau mittheilte, nur Weniges hinzufügen zu können.

Die Pacinischen Körperchen haben eine elliptische 
oder eiförmige, bisweilen auch eine halbmondförmige 
oder nierenförmige Gestalt; sie sind halbdurchsichtig 
und besitzen einen opalartigen oder glasartigen Glanz. 
Auf einem Durchschnitte des Fettpolsters der mensch
lichen Hohlhand oder der Fusssohle erkennt man sie 
ohne alle Vorbereitung an diesem opalartigen Glanze, 
und man unterscheidet sie dadurch aufs bestimmteste 
von den etwa gleichgrossen Fettkörnern, in welche sie 
eingebettet liegen. Im menschlichen Körper besitzen 
die Körperchen im Mittel 0,8 —1,2 Linien Länge auf 
0,45—0,6 Linien Breite; die der Katze haben im Mittel 
0,52 L. Länge auf 0,33 L. Breite. Mit blossem Auge 
betrachtet, lassen sie einen vom übrigen Körperchen 
abstechenden weisslichen Streifen erkennen, der nach 
der Länge des Körperchens verläuft. Unterm Mikro
skop erkennt man an ihnen aufs deutlichste einen ge
schichteten Bau: die grössern Körperchen lassen 40—60 
Kapseln erkennen, die einander zwiebelartig umschlies
sen. Die einzelnen Kapseln sind durch Zwischenräume 
von einander geschieden, die nicht überall gleich gross 
sind: an der Peripherie des Körperchens kommen die 
grössten Zwischenräume vor; nach dem Centrum hin 
liegen die Kapseln enger an einander. Dieser Unter
schied ist besonders auffallend in den Körperchen der 
Katze, und hier kann man mit den Verlf. ein System 
von äussern Kapseln und ein System von innern Kap
seln unterscheiden: das letztere ist weniger durchsich
tig, und es existirt eine bestimmte Grenze zwischen 
beiden Abtheilungen. Beim Menschen dagegen gelang 
es mir niemals, eine solche Grenze zwischen äussern 
und innern Kapseln wahrzunehmen, obwohl auch hier 
die innern einander enger umschliessen. Die Kapseln 
bestehen aus höchst feinen Längs- und Querfasern-, die I 

Querfasern bilden die äussere, die Längsfasern die in
nere Schicht [derselben. Zwischendurch werden übri
gens die an einander grenzenden Kapseln durch Quer
wände verbunden. Wenn man daher an einer Stelle 
eine Anzahl äusserer Kapseln wegschneidet, so drin
gen zwar von selbst oder doch bei einer leichten Com- 
pression die unverletzten innern Kapseln gewölbt her
vor, doch können sie sich nicht vollständig ablösen. 
Die Zwischenkapselräume sind mit einer Flüssigkeit 
erfüllt, welche eine eiweissartige Beschaffenheit zu be
sitzen scheint.

Die innerste Kapsel (Centralkapsel) umschliesst 
einen walzenförmigen, helleren Raum, dessen Durch
messer immer grösser ist, als der grösste Abstand 
zweier Kapseln von einander; seine mittlere Breite be
stimmen die Verff. zu 0,022"' beim Menschen, 0,016*  
bei der Katze. Die eiweissartige Flüssigkeit erfüllt 
auch diesen Raum, der an dem einen Ende sich kol
benartigerweitert, am andern sich etwas zuspitzt. Dem 
zugespitzten Ende entsprechend tritt aber an jedes Pa
cinische Körperchen ein vom Nerven ausgehendes Fäd
chen , welches als der Stiel des Körperchens bezeich
net wird. In der Regel entspricht die Antrittsstelle des 
Stieles dem Längsdurchmesser des Körperchens; nicht 
selten jedoch, und zwar nach meinen Erfahrungen häu
figer beim Menschen, als bei der Katze, rückt sie ge- 
gen dessen Querdurchmesser, und in seltenen Fällen 
erreicht sie diesen.

Eine konische Verlängerung des Stieles setzt sich 
von der Antrittsstelle bis zur Centralkapsel fort. An 
diesen Stielfortsatz (Processus pedunculi der Verff., Pro- 
lungamento conico bei Pacini) legen sich successiv die 
Contouren aller Kapseln an, sei es nun, dass die Kap
seln vom Stielfortsatze durchbohrt werden, oder dass 
sie sich in die Längsfasern desselben und weiterhin 
des Stieles selbst fortsetzen. Die konische Gestalt des 
Stielfortsatzes scheint für eine successive Anlegung der 
Fasern zu sprechen. Da aber nicht alle Fasern der 
zahlreichen Kapseln im Siielfortsatze enthalten sein 
können, so müssen dieselben auch zum Theil an ihm 
endigen oder anfangen. Auch gehen häufig die Con- 
turen mehrer Kapseln am Stielfortsatze oder dicht vor 
demselben in eine einzige über, und die queren Ver
bindungen und gabelförmigen Spaltungen der Kapseln 
vervielfältigen sich hier.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocRhaus in IjeipKiH«



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Vierter Jahrgang. M 297. 12. December 1845.

Anatomie.
Über die Pacinischen Körperchen an den Nerven des 

Menschen und der Säugethiere. Von J. Henle und 
A. Kölliker.

(Schluss aus Nr. 296.)

Jedem Pacinischen Körperchen wird durch den Stiel 
Eine Primitwne^'eenfaser zugeführt, die im Grunde 
der Centralkapsel ohne Umbiegungsschlinge endigt. 
Diese Faser kommt von einem Nervenstämmchen oder 
Ästchen in der Nähe des Körperchens, verläuft leicht 
geschlängelt durch den Stiel, w eiterhin durch den Stiel
fortsatz. dringt in die centrale Kapsel ein, deren Höhle 
sie jedoch nur zu einem sehr kleinen Raume ausfüllt, 
und endigt in der kolbigen Erweiterung dieser Höhle 
mit einer knopfförmigen Anschwellung. Innerhalb des 
Stiels und des Stielfortsatzes ist die Nervenfaser in ih
rem mikroskopischen Charakter durchaus nicht ver
schieden von andern Cerebrospinalfasern: sie ist voll
kommen cylindrisch und hat beim Menschen 0,006 bis 
0,008"' Dicke. Sowie sie aber in die centrale Kapsel 
eintritt, erscheint sie, je nach der Lage des Körper
chens, bald als ein gleichförmiger blasser Streifen, der 
kaum schmaler ist, als die Faser des Stiels (0,006 
beim Menschen), bald als ein viel schmalerer, von 
dunkeln Rändern eingefasster Streifen (bis 0,001w). 
Die Faser in der centralen Kapsel scheint daher platt 
zu sein, und auch ihr grösster Durchmesser scheint 
immer noch etwas hinter dem Durchmesser der Primi
tivfaser des Stiels zurückzubleiben. Die Verff. werfen 
daher die Frage auf, ob dieser abgeplattete Theil viel
leicht mit jenem Theile der Primitivnervenfaser iden
tisch ist, welcher zuerst von Remak als Nervenprimi
tivband, von Purkinje als Axencylinder beschrieben 
worden ist? ob sich nämlich dieses Primitivband in die 
centrale Kapsel fortsetzt, während Hülle und Rinden
schicht der Nervenröhre am Eingänge in die Kapsel 
endigen? Sie führen nun zwar noch Mehres an, was 
für eine Sonderung in Rindensubstanz und Axencylin
der innerhalb des Stielfoitsatzes zu sprechen scheint; 
sie können sich aber offenbar nicht dazu entschliessen, 
die Existenz eines Axencylinders in den Nervenfasern 
einzuräumen, und so schliessen sie die Betrachtung 
dieses Gegenstandes mit den Worten: „In den mei” 
Sten Fällen lässt sich das Bild ganz gut unter der 
Voraussetzung erklären, dass die Nervenfaser plötzlich 
beim Eintritt in die centrale Kapsel schmaler und platt 

werde, und es spricht für die letztere Ansicht, dass 
die Faser der centralen Kapsel manchmal plötzlich 
wieder eine Strecke weit das Ansehen gewöhnlicher 
Cerebrospinalfasern gewinnt.“ Sie wollen also lieber 
bei den Pacinischen Körpern eine einzig dastehende 
Ausnahme im Bau der Nervenfaser statuiren, als die 
Existenz eines Axencylinders einräumen; denn platte 
Nervenfasern, wie sie in der centralen Kapsel anneh
men , kommen ja sonst nirgends vor.

Die Nervenfaser endigt innerhalb des Pacinischen 
Körperchens. Indessen haben die Verff. dreimal den 
Ball beobachtet, dass sie aus dem peripherischen Ende 
des Körperchens heraustrat und nun als Stiel in ein 
zweites Körperchen eindrang. Es endigt aber die Fa
ser am peripherischen Ende der centralen Kapsel in 
eine knopfförmige Anschwellung, die selten an der in
nersten Kapsel anliegt, vielmehr meistens eine Strecke 
weit davon entfernt bleibt. Dabei theilt sich das Ende 
der Nervenfaser in jedem zweiten bis vierten Körper
chen gabelförmig; ja in zwei Fällen wurde sogar eine 
Dreitheilung erkannt. Die knopfförmigen Anschwellun
gen variiren wieder auf mannichfaltige Weise in Grösse 
und Form. Einige Male machte sich innerhalb grösse
rer Anschwellungen ein rundes, zartes Bläschen be
merklich; die hierdurch angeregte Vermuthung, dass 
eine Ganglienkugel darin liege, liess sich jedoch durch
aus nicht bestätigen. So soll nun also hier nach der 
Darstellung der Verff. eine zweite einzig dastehende 
Ausnahme im Baue der Nervenfaser vorkommen, näm
lich eine Theilung derselben. Da nun auch die freie 
peripherische Endigung einer Nervenfaser mit der sonst 
wohl allgemein vorkommenden Schlingenbildung im 
Contrast steht, da ferner die von der Centralkapsel 
umschlossene Faser durch Compression des Pacinischen 
Körpers und andere mechanische Insulten bei weitem 
nicht so leicht zerstört wird, als es von einer Nerven
faser mit sehr zarter Scheide, oder etwa gar von einem 
Nervenprimitivbande zu erwarten wäre, so muss ich 
die Richtigkeit der mitgetheilten Deutungen bezweifeln, 
wenngleich ich noch nicht imStande bin, eine bessere 
Erklärung des mikroskopischen Befundes zu geben.

Die Pacinischen Körperchen besitzen Gefässe. 
Die Verff. sahen sie an frisch amputirten Füssen, und 
ebenso bei Thieren, nicht nur an der Oberfläche, son
dern auch auf tiefem Kapseln. Wenn sie aber hinzu
fügen, dass die Gefässe „nie das System der innern 
Kapseln erreichen,“ so kann ich diesen der Natur der 
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Sache nach etwas unbestimmten Satz durch folgende 
Beobachtung etwas näher begründen. Nachdem ich 
beim Menschen die Art. tibialis postica mit Zinnober 
und Terpentinöl injicirt hatte, sah ich an den Pacini
schen Körperchen eine Gefässverbreitling bis zu sehr 
bedeutender Tiefe. Das eine Mal hatte ich wenigstens 
%, vielleicht % von der Masse eines Körperchens weg
genommen , und auf dem herausgedrückten Kerne zeigte 
sich doch noch ganz deutlich ein gefülltes Gefäss.

Im physiologischen Theile besprechen die Verft. 
zunächst kurz die Entwickelung der Pacinischen Kör
perchen. Ihr frühestes Erscheinen beim menschlichen 
Embryo fällt in die 22. Woche; sie bestehen aber dann 
nur aus einem Zellenhaufen. Beim Neugebornen sind 
sie schon ziemlich so beschaffen, wie beim Erwachse
nen; doch bestehen sie nur erst aus wenigen Kapseln, 
die dicht aneinander liegen, weil die Flüssigkeit zwi
schen ihnen noch fehlt, und das System der innern 
Kapseln darstellen. Diese Entwickelung der Pacini
schen Körperchen, und ebenso ihr Vorkommen an 
ziemlich bestimmten Stellen beweist genügend, dass es 
ganz normale Gebilde sind. Es kommen indessen man
cherlei Varietäten ihres Baues vor, wie sie S. 26—30 
besonders beschrieben und zum Theil auch abgebildet 
werden.

Beim Menschen findet man die Pacinischen Kör
perchen in der Hohlhand, wo sie an Ästen des Me- 
dianus sowol als des Ulnaris ansitzen, sowie in der 
Fusssohle. In der letztem finde ich sie von der Ferse 
an bis zu den Zehen. Sie finden sich niemals an Mus
kelnerven, sondern nur an Hautnerven, und sind da
her in das Fettpolster der Hohlhand und der Fusssohle 
eingebettet. Bei der grossen Schwierigkeit, sie alle 
herauszufinden, lässt sich ihre Zahl nicht bestimmt an
geben; auch ist dieselbe nicht constant. Man kann 
wol 150 — 350 auf Eine Extremität rechnen. Am zahl
reichsten sind sie da, wo die Nervenäste für die Fin
ger und Zehen abgehen, und sie sitzen weniger an den 
grössern Zweigen, als an den kleinern Zweigelchen. 
In geringerer Zahl und nur ausnahmsweise kommen 
aber auch noch an andern Stellen des menschlichen 
Körpers Pacinische Körperchen vor: Cruveilhier fand 
sie an den Nerven von Gelenken und an einem Inter
costalnerven; Pacini am Plexus sacralis, am Nereus 
cmralis, an einigen Hautnerven des Ober- und Vor
derarmes; Pacini sowol als die Verft. am Plexus epi- 
gastricus^ den davon ausstrahlenden Nerven und den 
benachbarten Plexus; die Verft'. in zwei Fällen an den 
Hauptnerven des Vorderarms und des Handrückens. 
Diesen genannten Stellen kann ich nach meinen Unter
suchungen noch den Rücken des Fusses hinzufügen 
und hiermit, bestätigen, dass sich das Vorkommen der 
Pacinischen Körperchen keineswegs auf die Beugeseite 
der Extremitäten beschränkt. Am Fussrücken scheinen 
sie aber, freilich in geringer Anzahl, ziemlich häufig, 

wenn nicht vielleicht sogar ganz regelmässig vorzu
kommen. Als ich den Fussrücken zum erstenmale nach 
Pacinischen Körperchen durchsuchte, fand ich deren 
sechs auf dem Mittelfusse. Ich suchte bisher nur noch 
zweimal nach und fand wenigstens zwei Körperchen 
am Nervus digitales dorsalis primus e Peronaeo pro- 
fundo. Das eine Mal drang ein Fädchen, woran ein 
Pacinisches Körperchen sass, mit der Art. interossea 
dorsalis prima in den Zwischenraum des ersten und 
zweiten Mittelfussknochens ein, und schien sich im 
Muse, interosseus primus zu verlieren. Als ich aber 
die grosse Zehe abtrennte, um den Verlauf des Fäd
chens mit Bestimmtheit zu erkennen, überzeugte ich 
mich, dass dasselbe nicht im Muskel sich ausbreitete, 
sondern mit der Arterie seinen Verlauf fortsetzte, ohne 
dass ich jedoch die Endigung desselben mit Bestimmt
heit zu erkennen im Stande war.

Die Pacinischen Körperchen finden sich ferner an 
den Sohlennerven der meisten Haussäugethiere, der 
Katze, des Hundes, des Ochsen, des Schafes, der 
Ziege, des Schweines, sowie bei Hapale; aber nur zu 
2—20 an einer Extremität. Pacini fand sie nicht beim 
Dromedar. Die Verft'. vermissten sie bei einigen wil
den Säugethieren, die sie nicht nennen und die in 
Weingeist gelegen hatten. Ich selbst suchte sie ver
geblich bei der frisch getödteten Maus, und an Wein
geistexemplaren von lacchus penicillatus. von der Fle
dermaus, vom Igel. Das Vorkommen an den Extre
mitäten der Säugethiere scheint daher an keine be
stimmte Regel gebunden zu sein. Ausserdem finden 
sich nun aber bei der Katze auch an den Zweigen der 
sympathischen Geflechte im Mesenterium^ Mesocolon 
und auf dem Panereas 50—200 Körperchen, und diese 
sind wegen der grossen Durchsichtigkeit zur Unter
suchung des Baues besonders geeignet. Die Körper
chen im Gekröse der Katze wurden von Lacauchie 
(1843) als zum Lymphsysteme gehörig beschrieben. 
Bei andern Säugethieren sind sie an. dieser Stelle bis 
jetzt noch nicht gefunden worden; ich selbst suchte 
sie vergeblich bei lacchus penicillatus, beim Igel, bei 
der Fledermaus, beim neugebornen Bären.

In den Klassen der Vögel, Amphibien und Fische 
kennt man diese Körperchen noch nicht. Jene Gebilde, 
welche Mayer beim Frosche beschrieb, gehören wohl 
kaum zu den Pacinischen Körperchen.

Die vergleichende Anatomie bietet bis jetzt noch 
gar keinen Anhaltspunkt für Bestimmung der Function 
dieser sonderbaren Körperchen. Eine besondere Beach
tung verdient aber jedenfalls das negative Moment, 
dass sie an den motorischen Asten des (animalen und 
wahrscheinlich auch sympathischen) Nerven nicht vor
kommen. Ein besonderer Grad vou Sensibilität scheint 
ihnen nun aber auch nicht zuzukommen. Verff. 
schliessen sich daher vorläufig der von Pacini aufge
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stellten Hypothese an, nach welcher sie den elektri
schen Organen der Fische an die Seite gestellt wer
den. Ihr Bau aus abwechselnden Lagen von Membran 
und Feuchtigkeit scheint wenigstens diese Annahme 
sehr zu begünstigen.

Bern. 'Theile,

Psychologie.
Die Krankheiten und Störungen der menschlichen Seele, 

(ein Nachtrag zu des Verfassers „Geschichte der 
Seele“) von Dr. G. H. r. Schubert. Stuttgart und 
Tübingen, Cotta. 1845. Gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

In einer Wissenschaft, welche, wie gegenwärtig die 
Psychologie, noch umherschwankt zwischen müssiger 
Breite, leichtsinniger Keckheit, unfähiger Gründlichkeit, 
geistreicher Oberflächlichkeit und mehr oder weniger 
unfruchtbaren Versuchen zum Bessern, da ist immer 
ein sinniger Anreger von nicht allzu scharf bestimmter 
Farbe überaus zu schätzen. Ein solcher ist Hr. Schu
bert. Nicht die Schärfe, sondern die Fülle ist sein 
Besitz. Nicht einen, sondern viele Wege sieht er sich 
bei jedem Thema ahnungsvoll eröffnen. Nicht immer 
halten die Scheine Wort, und wo sie Wort halten, 
auch manchmal nicht in dem einfachen nächsten Sinnt?. 
Dahingegen findet man bei ihm viel Material zu neuen 
und fruchtbaren Gedanken, und sieht sich wenig irre 
gemacht durch eine geschrobene und erzwungene Ent
stellung von Thatsachen, wie sie den scharfen und 
exacten Köpfen in einer unreifen Wissenschaft fast un
vermeidlich begegnet. Denn da er sich meistentheils 
auf die momentanen Gedankenverbindungen beschränkt, 
welche sich ihm bei jedem Thema auf Grund seiner 
allgemeinen Naturanschauung ungezwungen und wie 
von selbst anbieten, sö verliert er sich nie über die 
leisen Grenzen des sogenannten gesunden Menschen
verstandes, dessen Vorurtheile er überhaupt nur mit 
der grössten Schonung behandelt.

Dennoch kann man ihm, was seine Grundansicht 
betrifft, keineswegs Unentschiedenheit vorwerfen. Er 
tritt unermüdlich polemisch auf gegen die allgemeine 
Krankheit, an welcher die Psychologie mehr oder we
niger von Descartes bis Herbart gelitten hat und noch 
leidet, gegen die Verknöcherung der Seele zu einer 
Monade, in welche nichts hinein und aus welcher nichts 
heraus kann: ihm ist die Seele ein mit dem ^rossen 
All der Dinge in Communication stehender Organismus, 
welcher, wie die leiblichen oder ponderablen Organis
men in niederer Sphäre, ebenso in einer ihm entspre
chenden hohem geboren wird, wächst und sich er
nährt, und durch ein Athmen von höherer Art mit der 
Urseele des grossen All in keinem geringem Wechsel
verkehrsteht, als ihn der ponderable Organismus' durch 

die Lunge mit den ihn umgebenden Grundstoffen der 
atmosphärischen Luft unterhält. Nur dass, so gross 
die Entschiedenheit im Princip ist, sie in praxi eben
sosehr oftmals zur unerwarteten Nachgiebigkeit herab
sinkt, wenn z. B. das Wirken des göttlichen Erken
nens auf die Seele, welches doch im Zusammenhänge 
des Systems als ein höheres Athmen zu fassen ist, auf 
S. 261 in dieselbe Kategorie gestellt wird mit einem 
blossen Sichkundgeben des göttlichen Geistes durch 
Werke und Wort; wenn der Nahrungsprocess der Seele, 
den der Verf. mit einem gewiss glücklichen Takt im 
Gefühlsleben sucht, wo es gilt, ihn näher nachzuweisen 
und zu erläutern, auf S. 23 — 24 blos gleichnissweise 
mit einer befremdenden Schüchternheit durchgeführt 
wird; wenn das grosse Problem des psychischen Stoff- 
verbrauchs oder der psychischen Assimilation, auf wel
chem Tod und Leben der organischen Hypothese 
schwebt, auf S. 5—6, wo es zur Sprache kommt, 
ebenfalls mehr umgangen als begriffen wird, wenn der 
Verf. an so manchen andern Orten seine fruchtbarsten 
Ahnungen und Tiefblicke gerade da wieder fahren lässt, 
wo sie sich zu scharfsinnigen Hypothesen erhärten 
könnten, und das, was wir gern in Fleisch und Bein 
verwandelt sähen, immer wieder in flüssige Scheine 
zergehen macht.

Die Seelenleiden zerfallen dem Verf. in Seelen
hemmungen, Seelenstörungen und Geisteskrankheiten. 
Diese Eintheilung ist motivirt durch die in der Ge
schichte der Seele aufgestellten Kategorien von Leib, 
Seele und Geist, indem den Hemmungen ihr Sitz im 
Leibe, den Störungen in der Seele und den Geistes
krankheiten im Geiste angewiesen wird. Die Zusam
menstellung des Materials ist reich und interessant, wie 
man es beim Verf. gewohnt ist, selbst bis zu einem 
gewissen Luxus, welcher neben dem Nützlichen auch 
das Angenehme nie aus den Augen verliert. Äusser 
den eigentlichen Seelenleiden werden aber auch noch 
die Nervenkrankheiten (Hypochondrie, Epilepsie, Fie
berdelirium u. s. w.) abgehandelt, soweit sie eine Stö
rung psychischer Processe veranlassen, als Irregulari
täten des sensoriellen und motorischen Nervenlebens, 
durch welche die Functionen des Cerebralsystems mehr 
oder weniger gehemmt oder aus ihrem natürlichen Po
laritätsverhältnisse mit dem übrigen Organismus ge
bracht werden, ohne dass die vegetativen Functionen 
dabei immer eine merkliche Störung zu leiden brau
chen. Dass dieses Gebiet mit hineingezogen wurde, 
liess sich nicht anders erwarten von einem System, 
das nicht mit dreistem Dintenstrich die Seele vom Leibe 
zu trennen sich vermisst in der Betrachtung, sondern, 
was in der Natur einander nahe steht, auch in der 
Wissenschaft einander in der Nähe lässt.

Um so mehr fällt aber die Gewaltsamkeit in der 
Unterscheidung von Hemmung und Störung auf, indem 
die erstere lediglich dem Leibe (der ponderablen Masse), 
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die letztere lediglich der Seele (dem imponderablen 
Lebensprincip, zugeschrieben wird. Weil nämlich mit 
den Seelenhemmungen (worunter Blödsinn und allge
meine Verwirrtheit mit ihren Unterarten verstanden 
werden) immer oder doch meistentheils das Gehirn 
sich in seiner Ausbildung gehindert, entstellt oder gar 
partiell zerstört zu finden pflegt, so wird geschlossen, 
dass die Zerstörung oder Entstellung des Gehirns als 
Werkzeugs der Seele hier als ein undurchsichtiges 
Medium wirke, welches ihr Licht am Einstrahlen hin
dere und dadurch den Mangel an selbsttätiger Reaction 
gegen die Einwirkungen der Aussenwelt erzeuge, wel
cher sich als der allgemeine Charakter der Seelenhem
mungen kundgibt. (S. 212.) Weil hingegen bei der 
Seelenstörung (worunter die Manie verstanden wird) 
das Gehirn weder in Form noch Substanz eine Ent
stellung erleidet, sondern sich blos in einem überreiz
ten Zustande befindet, welcher sich jedesmal consen
suell auch dem ganzen vegetativen Systeme mittheilt, 
so wird die Überreizung und maaslose Rückwirkung 
der Seele gegen die Einwirkungen der Aussenwelt, 
welche den allgemeinen Charakter der Seelenstörung 
bildet, nicht der Beschaffenheit des Leibes (des pon- 
derablen Stoßes), sondern der der Seele (der impon
derablen Lebenskraft) zugeschrieben. (S. 213.) Und 
so hätten wir dann den scharfen Gegensatz eines See
lenleidens durch die Klemme einer von aussen aufge- 
drungenen Tyrannei und eines entgegengesetzten durch 
die Fäulniss einer von innen ausgebrochenen Auflösung 
und Anarchie. So geistreich dieser Gedanke erscheint, 
so beruht er doch auf einer schiefen Vergleichung, in
dem bei der Seelenstörung zwar auf den letzten Grund 
zurückgegangen, bei der Seelenhemmung aber bei ei
nem Mitteigliede stehen geblieben wird. Denn worin 
kann wol die Atrophie oder Misbildung des Gehirns 
bei einem geborenen Cretin ihren Grund haben, wenn 
nicht in einer Mangelhaftigkeit und Schwäche seiner 
beseelenden Lebenskraft? Wenn diese nach dem Grade 
ihrer Entwickelung das Gehirn formende Kraft durch 
den Einfluss der Luft und Nahrung eines dumpfen Ge- 
birgsthales an ihrer normalen Entfaltung gehindert wird, 
weil der Stoff, den sie sich als ihr Werkzeug assiini- 
liren muss, ein incongruenter ist, so ist der Vorgang 
dabei gar nicht im höhern Maase ein leiblicher zu nen
nen, als wie wenn z. B. ein Schamane sich durch be
rauschende Tränke oder Räucherungen in den Zustand 
der Manie versetzt. Denn Nahrung und Luft verhalten 
sich im letztem Falle in eben dem Maase störend zur 
Seele, als sie sich im erstem Falle hemmend zu ihr 
verhalten. Und wenn im erstem Falle als Wirkung 
ein ponderables Minus im Gehirn, im letztem Falle 
hingegen eine blos virtuelle Störung im vegetativen Le
hen hervortritt, so gehört dieser Unterschied ja gar 

nicht dem Grunde, sondern lediglich dem weitern Ver
lauf des Phänomens an. Erzeuge ich nun künstlich 
eine Entstellung des Gehirns, z. B. durch das Platt
drücken des Kinderkopfs, so wird allerdings diese An- 
ticipation einer Wirkung des Blödsinns durch einen 
consensuellen Zusammenhang nachtheilig auf die See
lenkraft zurückwirken. Geschieht aber nicht ganz das
selbe im andern Falle auch, wenn sich z. B. die Ma
nie erzeugt durch den anticipirten Blutzustand eines 
Maniacus, wie sich derselbe dem Menschen durch den 
Biss eines tollen Hundes einimpfen lässt?

Dass die Seelenstörung oder Manie ein Leiden ist, 
welches der Mensch mit dem Thiere gemeinschaftlich 
zu erdulden hat, der eigentliche Wahnsinn nebst der 
Melancholie sich aber als eine Eigenthümlichkeit der 
Menschennatur zeigt, wird dem Verf. der Beweggrund, 
den letztem Seelenleiden unter dem Titel der Geistes
krankheiten ihren Sitz in dem den Menschen vom Thiere 
auszeichnenden vernünftig erkennenden Geiste, als dem 
Lebendigen im Menschen in seiner dritten und höch
sten Potenz, anzuweisen. Der Grund der Geistes
krankheiten besteht nämlich nach S. 261 — 62 in einer 
Störung des Wechselverkehrs zwischen dem besondern 
Erkennen des Menschen mit dem allgemeinen oder 
göttlichen Erkennen, wobei entweder die Reaction des 
Erkenntnissvermögens abnorm gesteigert, oder aber 
gehemmt und gestört gefunden wird. In jenem Falle 
soll Wahnsinn und Verrücktheit, in diesem Melancho
lie und tiefe Schwermut entstehen. Dies ist eine et
was dunkle und schwer verständliche Partie des Buchs. 
Es soll nämlich dem menschlichen ErkenntnissvermÖ- 
gen oder dem Geiste nur allein im Wechselverkehr mit 
einem allgemeinen göttlichen Erkennen die combivirende 
bildende Wirksamkeit in Beziehung auf Erinnerungen, 
Phantasiebilder und Vorstellungen aller Art zukommen, 
dagegen für sich allein und abgeschnitten von jenem 
Wechsel verkehr nur die reagirende. Denn Erinnerun
gen, Phantasiebilder und Vorstellungen aller Art wer
den angesehen für einen Nahrungsstoff des Geistes, 
welchen derselbe an sich ziehe, zersetze und zu einer 
geistig organischen Innenbildung, gleichsam einem in
nerlichen Leibe von höherer Natur, umgestalte. Durch 
ein krankhaftes Abtrennen des Geistes von seinem er
nährenden Princip werde nun seine reagirende Kraft 
entweder geschwächt oder krankhaft gesteigert zu ein
seitigen Wirkungen. Sie ziehe im letztem Falle ge
wisse Vorstellungen auf übertrieben starke Art an sich, 
sodass von ihnen und den sie bgleitenden Phantasie
bildern und Gefühlen nicht nur das Gehirn, sondern 
auch das äussere Sinnorgan und das Gangliensystem 
zur Erzeugung von Wahnbildern, Wahngefühlen und 
Hailucinationen angeregt würden (S. 260).

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Psychologie.
Die Krankheiten und Störungen der menschlichen Seele, 

von Dr. G. H. v. Schubert.
(Schluss aus Nr. 297.)

Das Dunkle dieser Aufklärung wird dadurch her
vorgebracht, dass sie ganz auf den Grund der Er
scheinung zu dringen verzichtet. Nicht allein die Ent
stehung des Wahnsinns, sondern auch sein Vergehen 
wird in den meisten Fällen ein für allemal zu den Ge
heimnissen der Geisterwelt gezählt, deren innerer Ver
kehr unsern wissenschaftlichen Forschungen sich ent
ziehe, und nur verglichen mit dem Erscheinen und Ver
schwinden von Miasmen, welche, unsern Sinnen unbe
merkbar, aus einer uns unbekannten Region der Natur 
wie tödtende Blitze hervorbrechen (S. 263). Es wird 
damit also auf eine Nachforschung über die Ursachen, 
welche im Stande sind, das menschliche Erkenntniss- 
vermögen gegen seinen ernährenden Quell zu isoliren, 
von vorn herein gänzlich verzichtet, im Gegensatz ge
gen die wissenschaftliche Behandlung des Blödsinns 
und der Manie, welche es sich angelegen sein liess, 
bis zu einer Erklärung des ersten Ursprunges der Übel 
hinaufzusteigen. Dieses Schwanken und Zagen, wel
ches den Verf. desto mehr ergreift, je mehr die Er
scheinungen als geistige Phänomene aus den Gesetzen 
des innern Sinnes begriffen sein wollen, gehört aber 
nicht mehr ihm persönlich, es gehört dem ganzen Zu
stande an, worin sich die Psychologie aus Mangel ei
ner gründlichen Analyse des innern Sinnes befindet. 
Darum «Äa<h /Ltv(riOlt

Immer aber werden die Werke des Verf. den in 
der Psychologie Weiterstrebenden zu den liebsten Ge
fährten und Geholfen ihrer Arbeit gehören. Ja sie 
werden seht leicht wegen des guten Geschmacks ihres 
Grundprincips, nicht eine Ichlehre, sondern eine See
lenlehre zu wollen, noch zu einer Zeit frisch und le
bendig im Geiste ihres Volkes leben, wo manches An
dere, was jetzt heller zu glänzen scheint, vergessen 
sein dürfte. Wer in der Psychologie weiter will, fin
det bei Hrn. S. mehr tiefsinnige Anregung Zum Weiter
kommen, als irgendwo sonst. Seine Methode der Ana
logien zwischen physischen und psychischen Processen 
ist, als Methode betrachtet, zwar nur eine zerbrech
liche Krücke. Aber die Krücke wird in seiner genia

len Hand oft ein Zauberstab zur Witterung edler Me
talle. Denn schärfer, als sein wissenschaftliches Ge
sicht, ist sein wissenschaftlicher Geruch. Es wird al
lerdings und darf eine Zeit nicht ausbleiben, welche 
im Besitz energischerer Methoden über manche hier 
vorkommende mühsame Umwege und Querfahrten lä
cheln wird, aber noch ist die Zeit nicht vorhanden, 
die es darf, weil gegenwärtig die Mehrzahl der Lächeln
den noch weit mehr sich über die Grösse der Sache 
selbst (nämlich das Unterfangen, die Seele als einen 
lebendigen und organischen Process zu begreifen), als 
über die unzulänglichen und schwerfälligen Mittel hin- 
wegsetzen würden, mit denen dies bisher versucht 
worden ist.

Jena. C. Fort läge.

Gynaekologie.
Tentamen historico-medicum, exhibens collectanca gynae- 

cologica, quae ex Talmude Babylonico depromsit A. 
H. Israels, Med. Doct. (Vorher als Diss. med. 
inaug. etc. quam — pro gradu Doctoris — in Aca- 
demia Groningana — publico Facultatis examini sub- 
mittit Abrahamus Hartog Israels, Groninganus). Gro- 
ningae, Zweeden; Leerae, Praetorius & Seyde 
1845. 8.

So vielfach und gelehrt die Geschichte der altern jü
dischen und der biblischen Medicin von jüdischen und 
christlichen Forschern bearbeitet worden ist, so wenig 
ist in dieser Hinsicht für die Medicin der spätem Ju
den und namentlich für die im Talmud niedergelegten 
medicinischen Kenntnisse geschehen, weil hier die dazu 
gehörige Befähigung nicht so verbreitet, die Quellen 
nicht so zugänglich waren, als zu jener. Wir besitzen 
nur die etwas flüchtige Arbeit eines aus Polen gebür
tigen jüdischen Arztes Benjam. Wolf Gintzburger: Me- 
dicina ex talmwlicis illustrata (Gotting. 1743. 4.), eine 
Inauguraldissertation unter Geo. Gottlob Richter’s Vor
sitze vertheidigt. Auch gehört dahin eine Arbeit von 
D. W. Triller über die im Talmud vorkommende 
Krankheit Gumretha und die Untersuchungen von Mans
feld, Rosenbauih und Fulda über den Kaiserschnitt im 
Talmud. Gleichwol ist die Geschichte dieser spätem 
jüdischen Medicin sehr wichtig für die Geschichte der 
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Medicin im Mittelalter, weil jüdische Ärzte längere 
Zeit die gelehrte Medicin in demselben allein pflegten 
und zum grossen Theile, selbst in Salerno, lehrten, wie sie 
auch die fleissigsten Übersetzer arabischer Ärzte waren. 
Daher ist die sehr sorgsam und aus den Quellen ge
schöpfte Arbeit unseres Verf. von eigenthümlichem 
Werthe, wenn sie gleich nur ein beschränktes Feld der 
talmudischen Medicin behandelt, nämlich das gynäko
logische und geburtshülfliche.

Der Verf. hat als Quelle den^ babylonischen Tal
mud (in der Ausgabe Amstelod. 1750—65. fol. ed. fratr. 
Proops, 12 Bde.) gewählt, indem von dem jerusalemi- 
tischen nur ein Fragment vorhanden ist. Der babylo
nische Talmud, welcher in den babylonischen Schulen 
um die Mitte des 4. christlichen Jahrh. dadurch ent
stand, dass die in der ersten Hälfte des 3. christlichen 
Jahrh. aus Traditionen gesammelte Mischnah (lex ite- 
rata), statt der frühem unter dem Namen Gemara 
(perfectio) gesammelten Coinmentare neue Auslegungen 
unter gleichem Namen erhielt, die nach 30jähriger Ar
beit in der ersten Hälfte des 5. christlichen Jahrh. in 
ein Ganzes vereinigt und im Anfänge des 6. Jahrh. mit 
der Mischnah zusammen als babylonischer Talmud be
kanntwurden. Er enthält religiöse Vorschriften und die 
Civil- und Criminalrechtspflege, und mit Recht sagt unser 
Verf. (p. 24): Non autem mirandum cum plurimis bo- 
nis, quibus c.erlo maxima pars Talmudis constat, multa 
mala esse commixta, si rationem habemus et aetatis qua 
vixerunt et regionis in qua habitaveruni (auctores), 
omnium fere daemonum et fabularnm patria.

Mehres Anatomische und Physiologische, auch Pa
thologisches und Therapeutisches, einiges über Chirur
gie und Augenkrankheiten, im Tractat Chulin auch Thier
heilkunst. kommt vor. Im Pathologischen herrscht die 
Humoralansicht, in der Therapie sind Aderlässe. Wein, 
Öl und Gewürze die Hauptmittel. Was die Gynäkolo
gie insbesondere anlangt, so waren bei der Geburt in 
der Regel nur Hebammen (weise Frauen, Lebensfrauen) 
beschäftigt, auch wurden diese vorzugsweise zu Unter
suchungen über Geschlechtsverhältnisse gebraucht, bis
weilen aber auch Männer. Die Anatomie der weib
lichen Genitalien ist symbolisch ausgedrückt und dun
kel, doch findet sich Hymen und Clitoris erwähnt. Die 
anatomische Untersuchung eines zum Tode verurtheil- 
ten öffentlichen Mädchens. welche die Schüler des 
Rabbi Ismael anstellten, ergab ihnen 252 Körpertheile 
überhaupt, sonst nahmen die Rabbiner nur 248 an. 
Merkwürdig sind mehre Angaben zur Entwickelungs
geschichte. welche Bekanntschaft mit griechischen Ärz
ten , aber auch eigene Untersuchung verrathen. Viel 
Eigenthümliches enthalten ihre Bemerkungen über Mis- 
geburten und Molen; unter letztem wird eine Sandal 
genannt, welche nie ohne ein zugleich vorhandes Kind 
vorkommt, eine längliche Fleischmasse, wie eine Ochsen

zunge darstellt und für einen verkümmerten Zwilling 
gehalten wird; sie wird mit dem Kinde zugleich aus- 
gestossen. Diese Beschreibung erinnert an den von 
Ärzten (.'es frühem Mittelalters beschriebenen Frater 
Salernitanus oder Fetus Salernitanus (auch Frater Be
neventanus, Fera, Harpq, Harpinum genannt, ein mit 
dem gesunden Fetus zugleich im Ei befindliches mo
lenartiges Gebilde, von welchem man glaubte, dass es 
lebe und wenn es die Erde berühre, Kind und Mutter 
tödte. Von ihm sagt Ägidius Corboliensis (Carmina 
medica [Lips. 1826. 8.] p. 168):

Morte perit subita mater si corpore nudo 
Contingat nudam deformis bestia terram, 

und man suchte es in der Schwangerschaft durch Arz
neien zu tödten, legte ihm bei der Geburt Decken un
ter oder schlug mit Stöcken auf dasselbe los. Die 
Stellen hierüber habe ich mitgetheilt in meinem Auf
sätze: Die Weiber von Salerno, in Häser’s Archiv für 
die gesammte Medicin, Bd. II, S. 307 ff. Bei den jüdi
schen Weibern scheint man es für eine Superfetation 
gehalten zu haben, denn zur Verhütung desselben gab 
man ihnen den Rath, in der Schwangerschaft den Bei
schlaf zu meiden oder vorher Baumwolle in die Scheide 
zu bringen.

Für die Beurtheilung der Mannbarkeit galten den 
Talmudisten die Entwickelung der Brüste, die Auf
lockerung des Schamberges und das Hervorbrechen 
des Scham- und Achselhaares: für zeugungsfähig hielt 
man das Mädchen von 12 Jalwen und Einem Tag. Für 
unfruchtbar hielt man dieViraginen (quaecunque vocem 
habet amplam, neque agnoscilur, utrum sit mutier an 
vir | p. 88]) und gab auch noch andere Zeichen; auch 
hatte man Heilmittel dagegen, pocula sterilitatis. Schön
heitsmittel p. 90. Ausführlich wird über die Menstrua
tion und über ihre Vorboten im Talmud gehandelt, 
ebenso über die Farbe des abgehenden Blutes, worunter 
indessen Schleimflüsse mit begriffen sind. Auch wird 
einer Familie gedacht, in welcher die Mädchen nicht 
menstruirt waren und auch beim ersten Beischlaf kein 
Blut verloren. Über Conception und Schwangerschaft 
kommt manches Eigentümliche vor, so auch über 
Abortus, wohin sie jede Ausstossung vor dem sieben
ten Monate verstehen.

Der Geburtsstuhl werde jedenfalls im Talmud er
wähnt , sei bereits den Urhebern der Mischnah im 
3. christlichen Jahrhundert bekannt gewesen und werde 
als etwas allgemein Bekanntes nirgend näher beschrie
ben. Dabei eine Erläuterung über die Bedeutung der 
vielfach besprochenen Haobnajim bei Exod. I, 16 und 
Jerem. XVIII, 3, welche der Verf. ebenfalls auf den 
Geburtsstuhl zu deuten geneigt ist.

Der Zerstückelung des Kindes werde im Talmud 
mehrfach gedacht, von der künstlichen Wendung will 
der Verf. Spuren gefunden haben. Bei der Verurthei- 
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lang zum Tode erhielten Kreisende Frist bis nach der 
Geburt; nicht so Schwangere, bei diesen wurde durch 
Schläge auf den Leib erst die Frucht getödtet. damit 
sie nicht von der Todten geboren werde, was für un- 
ehrbar gehalten wurde. Auch der Vagitus uterinus 
wird erwähnt.

Dass der Kaiserschnitt an todten Schwängern im 
Talmud vorkomme, ist unbezweifelt; von dem Kaiser
schnitt an Lebenden suchte es David Mansfeld zu er
weisen (Über das Alter des Bauch- und Gebärmutter
schnittes an Lebenden [Braunschw. 1824. 8.; vermehrt 
ebend. 1825. 8.]) und fand einen Gegner an L. Fulda 
in Siebold’s Journ. für Geburtshülfe, Bd. VI, Hft. 1, 
während Jul. Rosenbaum (Analecta quaedam ad sectio- 
nis caesareae anüquitates [Hall. 1836. 8.]), dessen Ar
beit unser Verf. nicht gekannt hat, den Juden die 
Kenntniss des Kaiserschnittes ebenfalls zuschreibt und 
sie von den Ägyptern zu ihnen gelangt glaubt. Nach 
den sehr ausführlichen Untersuchungen unseres Verf. 
ist die Geburt des aus der Seite kommenden Kindes 
(Jotze Dofan). die im Talmud mehrfach als eine be
kannte Sache erwähnt und ebendeshalb nirgend genauer 
beschrieben wird, der Kaiserschnitt an Lebenden und 
geht aus den angeführten Stellen hervor, dass Mutter 
und Kind eine solche Geburt überlebten; unklar ist 
aber die dabei befolgte Encheirese, denn es wird theils 
das Messer, theils das unerklärliche Sam dabei genannt, 
welches weder schneidend noch schmerzend sein soll 
und der Verf. für ein uns unbekanntes äusseres Medi- 
cament zu halten geneigt ist.

Diese im Verhältnis» zu dem in der vorliegenden 
Schrift selbst Gegebenen und wissenschaftlicher Beach
tung Würdigen, nur geringen Andeutungen werden hin
reichen, um auf die Arbeit des Verf. aufmerksam zu 
machen und mögen denselben veranlassen, auch die 
übrigen Zweige der im Talmud niedergelegten Medicin 
jn ähnlicher Weise zu bearbeiten, um so mit der Zeit 
ein nach den Quellen genau gearbeitetes Corpus mcdi- 
cinae talmudicae herzustellen, wie etwa das gewesen 
sein kann, was im Tractat Haddoroth und in Wolf’s 
Bibliotheca Hebraea unter dem Titel Centum folia er
wähnt wird.

Dresden. Chaulant.

Philosophie.
Lettres philosophiques sur les vicissitudes de la Philo

sophie relativement aux principes des connaissances 
humaines, depuis Descartes jusqu’ä Kant, par p. 
dälluppi, traduites de fttatien m la denxieme 
Edition par L. Peisse. Paris, 1844. 8.

Seit Vico, dessen Ideen vorzüglich in der französi
schen Geschichtschreibung nachhaltig gewirkt haben, 

wurde, so oft von philosophischen Bestrebungen die 
Rede gewesen ist, selten der Name Italiens genannt. 
Es ist wie wenn das beschauliche Leben des dolce far 
niente der philosophischen Thätigkeit der heutigen Ita
liener nicht eben sehr förderlich wäre. Indessen darf 
man hierin doch nicht zu weit gehen. Wenn auch in 
unsern Tagen kein italienischer Denker selbständig 
sich bei der philosophischen Entwickelung betheiligt 
hat, so muss man sich doch nicht etwa vorstellen, als 
lägen unter dem schönen Himmel der hesperischen 
Halbinsel die Studien dieser Wissenschaft ganz dar
nieder und als würde Italien in dieser Beziehung gar 
nicht vom Flügelschlage der Zeit berührt. Hier und 
da findet sich wohl noch in der Einsamkeit einer ver
fallenden Hochschule oder im Schosse einer jener zahl
losen Akademien, an denen Italien einen unglaublichen 
Überfluss hat, ein stiller Denker, der, wenn es ihm 
auch versagt ist, sich auf den selbständigen Schwingen 
der Speculation in den Äther zu erheben, sich auf den 
von Andern gebahnten Pfaden ruhig nach dem ersehn
ten Gipfel emporarbeitet. Diese bescheidenen Bestre
bungen verdienen, wenn sie auch für die Fortbildung 
der Wissenschaft selber nicht allzu hoch anzuschlagen 
sind, doch immerhin alle Achtung.

Unter den Neuern sind es äusser verschiedenen 
andern Schriftstellern von untergeordnetem Belange 
vorzüglich Galluppi, Rosmini, Tedeschi, Mamiani und 
Gioberti, deren Namen, wenn von philosophischen Be
wegungen in Italien die Rede ist, genannt zu werden 
verdienen. Von höchst verschiedenartigen Voraus
setzungen ausgehend, haben diese Gelehrten nach Kräf
ten dazu beigetragen, ihrer Wissenschaft im Vaterlande 
eine grössere Verbreitung zu sichern. Sie konnten 
dies natürlich nur dadurch, dass sie den Vorurtheilen 
entgegentraten, welche durch den überwiegenden Ein
fluss der sensualististen Richtung gegen alle philosophi
schen Studien sich gebildet hatten. Italien hatte sich 
nämlich nicht nur nicht rein gehalten vom Eindringen 
diesei Schule, sondern das herab°*ekommene  Mutter
land der Künste und Wissenschaften war zu Anfang 
dieses Jahrhunderts dem Sensualismus, dieser schlaffen, 
unwissenschaftlichen Richtung recht eigentlich in die 
Arme gesunken. Die hierauf bezügliche Literatur des 
Auslandes wurde übersetzt und die Aussprüche eines 
Locke und Condillac wurden wie unmittelbare Aus
flüsse der Wahrheit verehrt. Vorzüglich trug zur Ver
breitung dieser philosophischen Ansichten eine Über
setzung mit bei, welche der Pater Compagnoni von 
den sämmtliclien Werken Tracy’s veranstaltete. In der 
Vorrede zu dieser Ausgabe wird dieser Philosoph, der 
nur in sehr wenigen Punkten wirklich originell ist, zum 
Grössten aller Gelehrten gemacht, in dem die Welt
weisheit einen definitiven Abschluss erhalten habe. 
Unter den italienischen Sensualisten zeichnete sich auch 
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vorzüglich der Pater Coave aus, dessen Schriften im 
Grunde nur als Abglanz französischer Werke einiges 
Interesse haben.

Diese Schmarotzerpflanzen; welche in der That 
nur Auswüchse der französischen Philosophie waren, 
sind von Galluppi, der seit dem J. 1819 für eine freiere, 
geistigere Auffassung der Philosophie gekämpft hat, 
zum grössten Theile ausgerottet. Es fiel ihm, da er 
der Entwickelung der deutschen Philosophie gefolgt 
war, nicht schwer, die Nichtigkeit und Haltlosigkeit der 
sensualistischen Lehre aufzudecken. Wenn er seine 
Waffen meist nur aus der Rüstkammer Kant’scher Be
griffe entlehnte, so muss man ihm doch das Zeugniss 
geben, dass er sie mit Gewandtheit und Geschicklich
keit zu handhaben versteht. So hat er sich wenigstens 
das Verdienst erworben, der deutschen Philosophie in 
Italien Eingang verschafft und dadurch den Grund ge
legt zu haben zu einer vorurteilsfreiem Behandlung 
dieser Wissenschaft. Sein erstes Werk, welches er 
„Versuch der Kritik der Erkenntnisse' betitelte und das 
im J. 1819 erschien, war der erste Schritt auf einer Bahn, 
auf der er in der Folge rüstig weiter geschritten ist. Es 
war der erste Axtschlag, der gegen die Wurzel des Sen
sualismus in Italien gerichtet wurde. Auf diesen Ver
such folgten dann von demselben Verfasser noch die 
„Elemente der Philosophie “, die „Vorlesungen über 
Logik und Metaphysik“ und die Abhandlung über die 
„Philosophie des Willens“. In allen diesen Schriften 
ist der Verf. der Tendenz und Richtung seines ersten 
Versuchs treugeblicben.

In Frankreich, wo früherhin eine souveräne Ver
achtung gegen eine strengwissenschaftliche Philosophie 
an der Tagesordnung war und wo man sich mit der 
Halbheit einer gespreizten Lebensweisheit begnügte, 
hat bekanntlich seit einiger Zeit eine grössere Regsam
keit auf dem Gebiete dieser Grunddisciplin aller Wis
senschaften begonnen. Die Franzosen selbst gestehen 
offen, dass sie den ersten Anstoss dazu dem Auslande 
verdanken und sie verfolgen deshalb die hervorragen
den Erscheinungen, welche sich in dieser Beziehung in 
den benachbarten Ländern geltend machen. Natürlich 
musste Deutschland den Mittelpunkt bilden, von dem 
aus das meiste philosophische Leben ausströmte. In
dessen war es nun allmälig an der Zeit, die Bestrebun
gen der italienischen Gelehrten, welche in der Stille 
und ohne vom Auslande her Anerkennung zu finden, 
angefangen hatten, Theil zu nehmen an der geistigen 
Bewegung, einigermassen zu berücksichtigen. Es ist 

deshalb erfreulich, dass sich ein Schriftsteller, der 
schon durch mehre ähnliche Leistungen bekannt ist, 
der Arbeit unterzogen hat, eines der beachtenswerthe- 
sten Werke desjenigen italienischen Philosophen, der 
als der eigentliche Repräsentant dieser Wissenschaft in 
seinem Vaterlande gelten kann, in der französischen 
Literatur durch eine lesbare Übersetzung einzuführen. 
Seine Wahl ist dabei auf die „Philosophischen Briefe4« 
gefallen, welche gewissermassen die Resultate der Be
trachtungen und Studien Galluppi’s enthalten. Dazu 
kommt noch, dass sie für Frankreich noch ein näheres 
Interesse darbieten, weil ungeachtet der bessern Einsicht, 
die sich Geltung verschafft, doch immer noch gewisse 
sensualistische Ideen, wie sie in vorliegender Schrift 
mit Nachdruck bekämpft und zurückgewiesen werden, 
hier und da Anklang finden.

Den Inhalt dieser Briefe selbst bildet eine einfache, 
verständige Entwickelung der verschiedenen Systeme, 
welche seit Descartes in Bezug auf die menschliche 
Erkenntniss aufgestellt sind. Bemerkenswerth ist die 
Vorliebe, mit der der Verf. bei der Darlegung der phi
losophischen Ansichten Kant’s verweilt. Auffallend ist, 
dass Spinoza gänzlich mit Stillschweigen übergangen? 
oder dass ihm wenigstens unter den grossen Philoso
phen, welche hier nach der Reihe die Revue passiren, 
kein Platz eingeräumt ist.

Zum Schluss noch ein Wort über den Herausgeber 
und Übersetzer des vorliegenden Werkes. Peisse hat 
seine schriftstellerische Thätigkeit nach sehr verschie
denen Richtungen hin entfaltet. Besonders hat man 
seinen Namen in der 99 Revue des deux mondes“ bei 
der Behandlung der verschiedenartigsten Fragen be- 
theiligt gesehen. Die Aufsätze, welche dieser viel- 
gelesenen Zeitschrift aus seiner Feder einverleibt sind, 
erstrecken sich über die wichtigsten Erörterungen gei
stiger Verhältnisse z. B. über den Magnetismus ebenso 
gut, wie über das weite Gebiet der Kunst. So ist er 
einer der beliebtesten Referenten und Kritiker über die 
interessanten Gemäldeausstellungen, welche die Be
wohnerschaft von Paris und zahllose Fremde nach dem 
Louvre zu locken pflegen. Selbständige grössere Werke 
haben wir von ihm noch nicht erhalten , man müsste 
denn dahin eine wohlgelungene Bearbeitung Hamilton’s 
rechnen, welche als Einleitung eine ausführliche, sehr 
gediegene und wohlbegründete Würdigung dieses Phi
losophen und der schottischen Schule überhaupt 
enthält.

Bernburg. G» F. Günther.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. 1L Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A» HFOckhAus in Kieips^S«
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Prof. Berterau zu Bordeaux ist die Professur der Philo

sophie, dem Prof. Dr. Derome zu Dijon die Professur der Ge
schichte, dem Prof. Dr. Magnieur die Professur der alten Li
teratur, dem Prof. Dr. Anot zu Bordeaux die Professur der 
französischen Literatur, dem Prof. Dr. Arnould zu Strasburg 
die Professur der auswärtigen Literatur an der Universität zu 
Poitiers übertragen worden.

Dem Dr. Billet ist die Professur der Physik bei der Uni
versität zu Dijon übertragen worden.

Die Professur der Anatomie an der Universität Prag ist 
dem ausserordentlichen Professor und Prosector Dr. Vincenz 
Bochdalek übertragen worden.

Der zweite Pfarrer an der protestantischen Kirche in Mün
chen Joh. Christoph Edelmann ist zum zweiten geistlichen Bathe 
bei dem protestantischen Consistorium in Baireuth ernannt 
worden.

Der Privatdocent Dr. Theodosius Harnack ist zum stell
vertretenden ausserordentlichen Professor der praktischen Theo
logie an der Universität Dorpat ernannt worden.

Die katholisch - theologische Facultät der Universität Giessen 
hat den Pfarrer Dr. ph. Fr. J. Hartnagel in Giessen und den 
geistlichen Rath und Regens des Seminarium daselbst M. A. 
Nickel die theologische Doctorwürde verliehen.

Der ausserordentliche Professor Dr. Heydemann ist zum 
ordentlichen Professor in der juristischen Facultät der Univer
sität zu Berlin ernannt worden.

Dem Generalstabsarzt Dr. Lohmeyer in Berlin ist der Cha
rakter eines Geh. Obermedicinalraths beigelegt worden.

Hofmedicus und Prof. Dr. Nagel in Altona ist zum Leib
medicus und Etatsrath ernannt worden.

Der praktische Arzt Dr. Florian Nevhold in Wien ist zum 
Professor der Geburtshülfe in Inspruck ernannt worden.

Pfarrer Nieter in Halberstadt ist zum Prediger der Dom
gemeinde zu St.-Petri in Bremen erwählt worden.

Dem Privatdocent an der Universität Würzburg Dr. Joseph 
Pözl ist eine ausserordentliche Professur der Rechte übertragen 
worden.

Der Amtsdecan und Stadtpfarrer Dr. Gust. Schwab in 
Stuttgart ist zum Consistonal - und Schulrath ernannt worden.

Die Professur der Geburtshülfe an der Universität zu Linz 
ist dem Prof. Dr. Fabian Ullrich in Inspruck ertheilt worden.

Der bisherige Pfarrer Ullrich in Gröbnig ist zum Regie- 
rangs- und Schulrath bei der Regierung in Oppeln befördert 
worden.

Die Professur des Naturrechts und Criminalrechts an der 
Universität Olmütz ist dem Dr. Franz Weiss übertragen worden.

Der Oberlehrer am Gymnasium zu Essen Prof. Dr. Wil
berg ist zum Director des Gymnasium ernannt worden.

Orden. Zum Ritter der französischen Ehrenlegion wurde 
ernannt Dr. Hyrtl, Professor der Medicin an der Universität 
zu Wien; das Ritterkreuz des niederländischen Ordens der 
Eichenkrone erhielt der Verfasser des Romans „Michael de 
Ruiter“ Heinr. Smidt in Berlin; den preussischen Rothen Adler
orden dritter Klasse mit der Schleife Geh. Regierungsrath 
Schönwald in Merseburg und Pfarrer Hähne in Deuxling.

Nekrolog.
Am 7. Oct. starb zu Neapel Abbate Teodoro Monticelli, 

geb. zu Brindisi 1759. Professor der Naturwissenschaften, 
beständiger Secretär der königl. Akademie der Wissenschaften 
und Generalsecretär der Borbonica in Neapel. Die Natur
wissenschaft verdankt ihm schätzbare Entdeckungen, welche, er 
meist in den Atli der Akademie und des Instituto d’Incorraggia- 
mento bekannt machte.

Am 10. Oct. zu Bourges der Inspector der dasigen Aka
demie Vidal, Ritter der Ehrenlegion.

Am 22. Oct. zu Kopenhagen Conferenzrath Dr. Andr. Ch. 
Fenger, Leibchirurg des Königs, früher Professor an der chi
rurgischen Akademie, geb. daselbst am 7. Jan. 1773. Über 
seine Schriften s. Callisen, Medicin. Schriftsteller - Lexikon 
Bd. VI, S. 225; Bd. XXVIII, S. 23. *

Ende October zu München Medicinalrath Dr. Fr.H, Stransku- 
Greiffenfels, im 66. Jahre. Er schrieb: Geist der natürlichen 
Dinge (1805); Beleuchtungen physiologischer und psychologischer 
Gegenstände (1806), und gab die Zeitschrift „Geist der neuesten 
medicinischen und chirurgischen Schriften Deutschlands“ (1819 
—23) heraus.

Am 9. Nov. zu Geradstetten im Würtembergischen Pfarrer 
Dr. Joh. Fr. Heigelin, geb. zu Stuttgart aIU 1764.
Seine Schriften sind: Gelegenheitsgedichte (1790); Briefe über 
Graubünden (1793); Moralische Paragraphen aus den Werken 
des Seneca (1798); Allgemeines Fremdwörterbuch (3 Bde., 
1819); Aufsätze in Zeitschriften.

Am 1t. Nov zu Darmstadt Geheimrath Friedr. Justinian 
Frhr. v. Günderode. Präsident des Oberappellationsgerichts, seit 
I 841 in den Ruhestand versetzt. Mit Borkhausen gab er her
aus- Die Pflaumen nach der Natur abgebildet uud botanisch 
beschrieben (18°5)» und anonym: Gabe der Muse (1824).

Am 17. ^ov- zu Greifswald Dr. Phil. Magnus Seifert, 
ordentlicher Professor der Medicin. Von ihm erschien: Über die 
Methode den Blasenstein ohne Steinschnitt zu entfernen (1826); 
Nosologisch -therapeutische Bemerkungen über die Natur und 
Behandlung des Scharlachfiebers (1827); Die Bronchiopneu- 
monie der Neugeborenen (1837).
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Am 19. Nov. zu Nürnberg der Rector des Gymnasium da
selbst Dr. Ernst Wilh, Fabri, der Herausgeber des Sallustius 
(2. Aufl., 1845) des 21. und 22. Buchs, des 23. und 24. Buchs 
des Livius (1817); geb. 1796.

Am 20. Nov. zu Leipzig Dr. Karl Aug. Neubert, ausser
ordentlicher Professor der Medicin. Er schrieb: Die Haupt
punkte der allgemeinen Pathologie und Therapie (1841).

Am 24. Nov. zu Berlin Professor und Hofmaler Karl Wilh. 
JVach im 58. Jahre.

Literarische Nachrichten.
Der Akademiker Floatens hat im Journal des Savants 

p. 456 und p. 547 bei Gelegenheit einer Anzeige von Lemons 
de Geologie pratique par M. Elie de Beaumont, eine kritische 
Übersicht der Geschichte der Geologie gegeben, welche einer 
besondern Erwähnung werth ist. Er theilt diese Geschichte 
in fünf Epochen: 1) Epoche vor Buffon, wobei die Systeme 
von Woodward, Whiston, Burnet nicht in Rücksicht kommen, 
wol aber vier zur Untersuchung gebrachte Thatsachen: die 
fossilen Muscheln (Bernard Palissy), die Lagerungsfolge der 
Gebirge (Stenon), die in festen Gestein enthaltenen organischen 
Körper (Stenon), die verschiedenen Producte des Wassers und 
Feuers (Leibnitz, Fontenelle). 2) Epoche Biiffon’s (Theorie 
der Erde; System von der Bildung der Planeten; Epochen der 
Natur; Verdienste von Maillet und von Boulanger). 3) Epoche 
derer, die unmittelbar folgten, Pallas, Deluc, de Saussure, 
Werner. 4) Epoche von Cuvier, dem Gründer der Wissen
schaft der fossilen Knochen. 5) Epoche durch das Werk von 
Elie de Beaumont bewirkt.

Der Director des Alterthums - Museum in Kertsch Aschik 
hat unfern von der Stadt, dem alten Pantikapäum am nord
westlichen Abhange des Mithridat-Berges, eine grosse Zahl 
Katakomben entdeckt. Fünf bis jetzt untersuchte enthalten 
neun abgesonderte Grabgewölbe, die aber ihres Inhaltes be
raubt. Man fand 48 Skelete. Die im J. 1841 aufgefundenen 
Katakomben enthalten an den Wänden und Decken interessante 
Malereien mit Wasserfarben auf den Stuck aufgetragen. Die 
Farben sind weiss, schwarz, roth, gelb, dunkelblau, grün, 
und gleichen den in Italien aufgefundenen Fresken.

Als Verfasser des anonym erschienenen naturwissenschaft
lichen Werks: Vestiges qf Creation, welches in England grosse 
Aufmerksamkeit auf sich zog, nennt inan R. R. Vyvyan, von 
welchem ein neues Werk: The Harmony of the Visible Creation, 
bearbeitet wird.

Das von Pertz im J. 1833 zu Bamberg aufgefundene und 
in den Monumentis Germania# historicis bekanntgemachte Ge
schichtswerk von Richer gab der Gesellschaft für die Geschichte 
Frankreichs in Paris Stoff zur Untersuchung. Guirard schrieb 
eine Abhandlung über Richer, welche im Augustheft des Journal 
des Savants (1840) erschien. Jetzt ist ein neuer Abdruck mit 
Übersetzung veranstaltet worden: Richer, Histoire de son 
temps, texte reproduit d’apres Vedition originale donnee par 
G. H. Pertz, avec traduction franqaise, notice et commentaire 
par Guadet. Tomei. (Paris, Renouard. 1845. 8.) Diesen 
Band eröffnet eine Abhandlung über Richer und dessen Werk, 
worin nachgewiesen wird, dass Richer,' 969 in das Kloster 
Sajnt-Remi zu Rheims getreten, unter Gerbert studirt und 
aUf dessen Anregung zwischen 992 und 995 die Geschichte 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena,

seiner Zeit geschrieben hat. Der Verfasser untersucht zugleich, 
aus welchen Quellen Richer geschöpft, indem er die Zeit vor 
der, mit welcher Flodoard seine Chronik beginnt, die Zeit 
des Flodoard, und die Zeit nach demselben unterscheidet. 
Dieser letzte und wichtigste Theil enthält in den J. 969—995 
die Geschichte von Lothar, Ludwig V. und Hugo Capet, welche 
in Bezug auf den historischen Inhalt, die Schilderung der Sit
ten und die Darstellung beurtheilt wird. Der erste Theil um
fasst die beiden ersten Bücher der Chronik, begleitet von er
läuternden Anmerkungen.

Über die S. 1119 erwähnte Auffindung eines bisher ver
borgen gebliebenen Gedichts von Ariosto: Rolando Ardito, gibt 
der Besitzer der Handschrift folgende genauere Notiz: Inno- 
cenzio Giampieri, Assistent - Bibliothekar an der Libreria Pa
latina des Grossherzogs von Toscana, hat in einem kleinen 
Orte des Ferrareser Gebiets Argenta im Monat Juli d. J. die 
Handschrift zu seinem Eigenthum erworben. Die Schrift wird 
als von Ariost’s eigner Hand herrührend nach verglichenen Auto
graphen in Ferrara erkannt. Sie enthält 244 Stanzen, in 
mehren Gesängen; vollständig aber sind nur der dritte, vierte 
und fünfte, der zweite und sechste ist unvollständig, der erste 
fehlt ganz. Überall finden sich durchstrichene Worte und Ab
änderungen. Eine Stanze hat, abweichend von der Regel, 
sieben, eine andere neun Verse. Der sechste Gesang, in wel
chem der Schlacht bei Pavia und der Gefangennehmung Franz I. 
Erwähnung geschieht, erweist, dass das Gedicht nach dem J. 
1525 gedichtet ist, acht Jahre nach Herausgabe des rasenden 
Rolands (1516) und acht Jahre vor des Dichters Tode (1533), 
Das Gedicht blieb den Verwandten und Freunden Ariost’s un
bekannt ; denn Virginio Ariosti erwähnt in seinen Familiendenk
würdigkeiten dessen nicht. So auch Keiner der nachfolgenden 
Biographen. Nur der Florentiner Antonio Francesco Doni führt 
in seinem im J. 1551 veröffentlichten Bücherverzeichnisse (libre
ria) auf: Ludovico Ariosto, Rolando Ardito, dodici canti. Keiner 
seiner Zeitgenossen schenkte dieser Angabe Beachtung, und 
Giovanni Battista Pigria und Girolamo Garofolo bezeichnen Doni’s 
Angabe als den Einfall eines verwirrten Kopfes. Auch Mazzu- 
chelli und Barotti spotten über Doni’s irrige Träumerei. Da
gegen hat Baruffaldj in seiner Biographie Ariost’s versichert, 
das Original gesehen, geprüft und gelesen zu haben, und zwar 
in einem Bruchstücke von wenigen Ottaven; auch theilt er 
einige Stanzen mit. — Was so Giampieri für die Echtheit des 
Werkes darlegt, kann höchstens die Existenz eines Gedichts 
des genannten Inhalts erweisen, ob es. aber dem Ariost zuge
schrieben werden müsse, hat die Kritik noch näher zu be
stimmen; denn auch die Einstimmung mit der von Baruffaldi 
gesehenen Handschrift kann keinen Beweis geben.

Der Inverness Courier erzählt, David Brewster habe unter 
dem Nachlasse seines Schwiegervaters J. Macpherson (des Über
setzers des Ossian) einige Briefe gefunden, welche zur Auf
findung des Verfassers der Junius-Briefe führen möchten. 
Brewster meint, dass der Verfasser, Lächle-Maclean , der Sohn 
eines irischen presbyterianischen Geistlichen sei. Dieser studirte 
Medicin und wurde später politischer Schriftsteller; er beklei' 
dete den Posten eines Universitätssecretär, in welcher Eigen
schaft er Staatsgeheimnisse erfahren haben mochte. Im J. 1776 
wurde er von der Regierung nach Indien gesendet, auf wel
cher Fahrt er bei einem Schiffbruche starb; alle seine Papiere 
gingen bei dem Schiffbruche verloren. Das Journal the $uq 

hält diese Ansicht für unwahrscheinlich.

Pryck und Verlag von F. A. BrockhAWS in
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IntelligfenzDlatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 y2 berechnet.)

SBei SClejan&er SBuntfet, fbnigl. ^ofbudhhdnbler in »erlitt, ift erf^ienen:

^rofeftor an ber fbnigl. 3?ealfdjule juJBerlin. 
©eoarap^ifcHpndjronifHfdje Überfielt 

ber
2geltgef$ic|)te.

9« Auflage.
Quer 4. ®e$. % Sblr.

güt ben SBertb unb bie «BraudjbarEeit biefer 
Xrbeit fpridjt wol am beutlichften biefe in fur-- 
jer 3ett nöthig geworbene zweite ICuftage, welche 
nicht unbebeutenbe 3ufä£e unb Slerbefferungen 
erhalten hat. 3ur befonbern Empfehlung ge= 
reicht bem SBerEe einmal bie gleichzeitig neben 
ber biftorifdjen fortlaufenbe geographifche Über; 
ficht, unb bann ber billige $>reis beffelben, ein 
Umftanb, ber bei Schulbüchern ohne Zweifel von 
großer SBidjtigfeit ift.

R. v. Wedell.

HAN^-ATLAS
in 36 Karten nebst erläuterndem Text.

Q.-Imp,-Folio. 4. Lief. 1% Thlr.

Beim raschen Fortschreiten der Ar
beit stellt sich der Werth emd die Nütz
lichkeit dieses Werks immer mehr heraus. 
Jedem, der Geschichte liest, lehrt und 
lernt, kann dasselbe nicht genug empfoh
len werden, da es wesentlich dazu dient, 
den Überblick und das Verständniss der 
Ereignisse zu erleichtern.

Catherine Narbei.
Exercices de memoire.

fatoube partU
destinee particulierement ä la jeunesse.

12. Geh. ’/» Thlr.
Feine Ausgabe % Thlr.

Diese Sammlung der anziehendsten und 
wenig bekannten Poesien der französischen 
Literatur ist namentlich für junge Mädchen 
bestimmt, die darin eine reiche Quelle finden, 
ihr Gedächtniss mit den anmuthigsten Ge
dichten zu bereichern und zu üben. Das 
Büchlein hat bereits in vielen Pensionnaten 
und Töchterschulen die beifälligste Aufnahme 
und Einführung gefunden.

M. H. Romberg,
De paralysi respiratoria

Gr. 4. Geb. % Thlr.

Dr. Albert C. Koch, 
Die Riesenthiere der Urwelt. 

Mit 8 Tafeln Abbildungen. Gr. 8. Geh. I Thlr.

3n Waumgnrtner’ö &u<$$anMung in Seipjtfl ift foeben erf^ienen unb in alten SBuchhanblungen ju haben:

W 6 0 j i «
fiir pbqsiolojgiÄche unb klinische 2tr;neimittelkl)re unb Sorikologie

. non
Dr. 3»

grfta »anb. @rfle«$eft. Sen voUftdnbigen 2lu«jug au« ber berliner SRebicinifdjen »erein«jeitung 1. bi« 13.Sahr« 
gang, 1832 bi« 1844 ent^altenb. ioy4 55ogen. @r. 8. 23rofcl). 18 SiRgr.

SJorftebenbe« SBerf erf^eint auf gute« Rapier forgfältig unb mbglichft correct gebrueft, in awanglofen Reffen, beren $reiö nad) ber
Sogen^t berfelben fid) bemeffen wirb, weil, bem $>tane jum SBerte nad?, eine gleichmäßige Stärfe ber ^efte nidjt ju ermöglichen ift.

©ie Xuöbehnung be« ganzen Sßerfe« berechnet fich auf « Sänbe, je von 3 ä 4 heften, nnb wirb ohne Unterbrechungen in möalidjft tunen 
3wifdjenräumen in bie ^)änbe ber Abnehmer gelangen.

Simplex veri sigillum. (lioerhave.)
©iefeö SRagajtn n>irb wefentlüb nur thatfä^liche«, ®rfahrung«mäßige« bringen: ttrjneiprüfungen, SSergiftungSfäUe unb am Äranfenbette ge= 

wonnene Erfahrungen, bie mit je einem «Mittel gemacht worben finb. ©urd> Sammlung unb Sichtung aller in ber mebicimfc&cn Citeratur jer= 
ftreuten «Beobachtungen biefer 2lrt wirb ba« SERagajin junädjft einen ©runbftoce bilben unb ben Ürjten nicht nur «Materialien ju einer Eünftig auf; 
juführenben, wahren ^harmafobpnamif liefern, fonbern auch fo fchon al« «Rathgeber in ben verfchiebenften SorEommnifTen unb befonber« alö Sßeg= 
weifer auf bem spfabe einer ju erfreulichem Mefultaten führenden 'prajciö bienen tonnen.

2te, SMitte ©ecember erfchein/nbe äeft wirb bie XuSjüge von
J) f JOiebicinifcter Sochenfirift von 1833 biö 1845,
2) £olfcher « 4?annoverfche Tlnnalen von 1836 bi« 1844,
3) &l’e Teilung ber innern Äranfheittn tc. SJorlefungen 1833—34 an ber mebicintfchen Schule ju ©ublin gehalten(beutfeh bearbeitet von 3. 35^ bx

mit großer «Bollftänbigfeit bar bieten. 9 h

Bei C. H. Reclam een. in Leipzig ist soeben erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Das wohlgetroffene Bildniss des königl. Kirchenraths und 
ordentl. Prof, der Theologie zu Leipzig, Bitters etc

Dr. Oeorg Bened. Winer.
Gemalt von G. A. Hennig. Lithographirt von E. Uber. 

einem Facsimile. Preis ’/2 Thlr., auf chin. Papier % Thlr. 
Wir machen die vielen Verehrer dieses Gelehrten auf dieses

•chöne Bild noch besonders aufmerksam.

Sei 1®» gtulrne*  in 8etp$tg erfdjien foeben: 

Scymni Chii Periegesls 
quae supersunt.

ReceBsuit et annotatione critica instrnxit

B. Fabricius.
8maj. Brosch. 15 Ngr.
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©urcty alle Suctytyanblungen unb $>oftämter ift ju bejietyen:

©lätter für liferarisctye 'Hntertyalfung.
S^rgans 1845. ®r. 4. 12 3!blr.

9J v t> c mb e r.
3ntyalt: Bur ©efctyittyte beg ^rofetptigmug. —..SRaria. UErainifctye Erjätylung von 31. SRatcjegEi, überfetyt von Ä. 3t. Söget. — Sag eens 

träte ^öberativftyftem.— Steifen unb fein ®«tg. — Uber ©tymnapalrc formen. Son Ä. ®. Helbig. — Sie Sereinigten «Staaten von 9?orbamerifa 
von v. Slaumer. Sritter unb letyter Strtifet. — Sagegliteratur. Son D. SJtarba^. — SJaf^enbüctyerfctyau für bag Satyr 1846. Erfter 
Slrtitet. —„ ©efetyietyte beg beutfetyen 9teictye§ unter Äonrab III., von $)ty- Saffe. — Sleifeerinnerungen aug Setgien. Son guife v. ^toennieS. — 
§r. Etyr. Dttinger’g ®elbftbiograptyie- £eraugg. von 3- «Ramberger. 9Rit einem Sorworte von ®. ^>. v. Sctyubert. — Memoirs of the Lady 
Hester Stanhope, as related by herseif in conversations with her physician; comprising her opinions, and anecdotes of the most remarkables 
persons of her times. — ®tubien unb ©Eijjen aug ber 2Rappe eineg Seitf^riftjtetlerg. «Bon g. ©ietyne. Son SB- ^riebengburg. — Senebig 
im 3. 1844. Son 31. v. Sinjer. Son gittrow. — Stagegliteratur. Son D. SRarbacty. — Romancero Castellano, ö colleccion de antiguos 
romances populäres de los Espanoles, publicada con una introduccion y notas por G. ß. Depping. Nueva edicion con las notas de Don 
Antonio Alcala-Galiano. Son S. 31. £ über. — SRoberne {Reliquien. ^eraugg. von 31. 3RüHer. — Ein neueg Sucty von ben göttlichen ©ingen, 
ober «ptyitofoptyie eines Sßettmanng von E. ©ilefiug. — {Romanliteratur. — Qluguft 9Ratttyiä in feinem geben unb SBirEen jum Styeit nacty feiner 
eigenen Erjätylung bargeftellt von feinem «Sotyne Äonftantin. Stebft einem lebenggefctyictytlictyen Abriß feineg Sruberg griebricty Etyriftian Stab 
ttyiä. — Serfucty einer gemeinfaßtictyen, nur auf ElementarfctyulEenntniffe gegrünbeten SolEgfternEunbe für Sctyule unb ^aug. SRacty ben neueren 
(Srgebniffen aftronomifetyer gorfetyungen bearbeitet von gleifttytyauer. Son 3. E. SRürnberger. — Sriefe einer ^»ofbame in Attyen an eine 
gveunbin in Seutf^lanb, 1837—42. — Alfteb Sennpfon unb feine Oebichte. — Sagegliteratur. Son S. 2Rarba^. — ©ptvejter ,3orban. 
dritter unb tetyter 3lrtifel. Son g. v. ^torencourt. — ©eneatogif^e tafeln jur ©taatengefetyietyte ber germanifetyen unb flawifctyen Sölter im 
19- Satyrtyunberte, nebft einer geneatogifety = ftatiflifityen Einleitung von gr. 9R. Wertet. — Slomanliteratur. — 3u bem Auffatye beg <fjrn. D. 9Rar= 
badty über SIagegliteratur in 5Rr. 285—287 t. St. Son Utylicty in Slagbeburg. «Sctylußroort. Son O. SRarbacty. — Erinnerungen aug bem geben 
heg Arttyäologen ^Jeter Dtuf Sronbfteb. Son 31. SRubelbatty. — g-etbjug beg (^eneralg Sotyann $einricty SqbrowgEi nacty ©roßpoten. Alg 
Seitrag jur ®efctyictyte ber polnifttyen 9levotution im 3- 1794, von itym felbft betrieben. 3lug ber polnifctyen Searbeitung beg Erafen Bbuarb 
SRaQpnSfi ing ©eutfetye überfc^t burcty v. ErcEert. — Sagegliteratur. Son £). SRarbacty. — Ototijen; SJtiSteilen; SHbliograpOie;

?€njeigen ic»

Son biefer Seitf^rift erf^eint täglicty außer ben Seilagen eine Summer unb fte wirb in SBoctyenlieferungen, aber aud? in SRonatgtyeften aug*  
gegeben. Ein i f e t’ö 11 f t V W & C t 3 e r
wirb mit ben flattern für literemfetye Itntertjaltung unb ber &fiS von £)Een auggegeben. Snfertionggebütyren für ben Saum 
einer gefpaltenen 3eile 2'/, SRgr. Sefonbere Tlnjeigen ic. werben gegen Sergutung von 3 SXtylrn. ben für
UnUit^altunQ

ßetysig, im £)ecember 1845.
Sn ©erol&’S Serlaggbudjtyanblung in Sßien ift fotben erfetyienen 

unb in alten Smtytyanblungen ©eutfetylanbg ju tyaben: 
7lnfang5grünbe

ber

D M f i ’•Son
5lnbreaö von ©fftngö^aufen,

■Doctor ber^Jtyitofoptyie unb ber Siebteln, Sitter beg föniglicty bänifetyen 
®annebrog=Orbeng, E. E. Segierunggratty, $>rof. ber {ptypfiE, emer. ^Prof.

ber tyotyern SlattyematjE an ber f. E. Univerfität ju ißien ?c. ic. 
atveite ^tuflnge.

JHit fünf Äutyfertafeln.
®r, 8. SBien 1845. Sn Umfctytag brofety. 8 Stytr. IO «Rar. 

(8 Stylr. 8 g@r.)
SBenn ein wiffenfctyaftlictyeö SBerE in wenig metyr alö Satyregfrift jur 

jweiten Auflage gelangt, fo liegt barm gewiß ein unwiberlegbareg Seugniß 
feiner Sortrefflictyfeit unb Srauctybarfeit, unb eg ergibt ficty baraug bic 
vollEommene SictytigEeit ber Anfictyt, z/baß ber in bem Suctye betretene 
SBeg ben gorberungen jufage, wetetye ©actyfenner an eine grünbiictyc Se= 
tyanblung ber Elemente ber fltytyfiE ftellen." Ubrigeng tyanbelte eg ficty bei 
biefer ^weiten fo fdjnell auf ble erfte fotgenbe Auflage naturlicty nktyt um 
eine tief eingreifenbe Umarbeitung, bagegen benu^te ber ^perr Serfaffer 
bie ju Serbefferungen ficty barbietenbe.günftige ©elegentyeit aufg befte, unb 
war befliffen, ,-an bem Serte alle Anbetungen anjubringen, welctye bei 
ber forgfältigen Sevifion beflelben bie SBatyrtyeit ober ©ctyärfe ber ©ar® 
ftellung ju förbern fetyienen."

©ag große gebilbete ‘publicum, welctyeg feitbem burcty bie außerorbent= 
litten Sortrage beg ^)errn Serfafferg über ptytyfifalifetye Eegenftänbe ®e*  
l«gentyeit tyatte, beffen tiefeg unb grünblictyeg SBiffen vereinigt mit aug= 
9ewi(tyneter ^lartyeit unb ©eutlictyEeit beg ßetyrvortragg ju bewunberm 
wirb biefe vorjüglictyen Eigenfctyaften aucty in bem angejeigten SBerEe niltyt vermißen.

• Für Theologen.
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITEBATLB-ZEITLNG.
Vierter Jahrgang. M 300. 16. December 1845.

Jurisprudenz.
Der Parochialnexus in Dänemark.

Die religiösen Wirren der Gegenwart haben eine sol
che Bedeutung gewonnen, dass es von allgemeinem 
Interesse sein muss, sie in allen Verzweigungen, nach 
allen Ländern hin zu verfolgen. Sie haben unter An- 
derm das Gemeinsame, dass überall, wenn auch nicht 
gleich sehr unmittelbar, das Verhältniss zwischen Kirche 
und Staat in Frage gestellt wird, sodass namentlich 
die protestantische Kirche die Hoffnung festhalten muss, 
dass eine kirchenrechtliche Feststellung ihrer Verfas
sung der endliche Gewinn sein wird, den sie aus den 
trüben Erscheinungen der Gegenwart davonträgt. Schon 
aus diesen Gründen glaubt Ref. überzeugt sein zu dür
fen, dass eine übersichtliche Schilderung der Wirren 
in der dänischen Kirche nach ihrer kirchenrechtlichen 
Bedeutung in einer Allg. Lit.-Ztg. Deutschlands einen 
Platz verdient. Sie verdient es aber um so mehr, da 
Sie erkennen lässt, welche Gestalt jene Wirren anneh
men können in einem Lande, dessen Kirchenverfassung 
ein durchgebildetes Territorialsystem ist. Endlich ist 
Ref. überzeugt, dass es in diesen Tagen von zwie
fachem Interesse sein muss, zu sehen, in welcher Art 
eine dänische Ständer er Sammlung die jetzigen religiö
sen Wirren behandelt, und wie sich das Volk der Ent
scheidung der Stände in kirchlichen Angelegenheiten 
gegenüber verhält.

Das Pnncip: cuius regio, illius religio hat sich im 
Königreiche Dänemark, nach Oben wie nach Unten, 
in einer Vollständigkeit rechtlich ausgebildet, wie sonst 
in keinem protestantischen Lande. Nach Art. II. des 
dänischen Königsgesetzes ist der König in der Kirche 
in gleicher Weise, wie in dem Staate, der unum
schränkteste Monarch, sodass er weder in geistlichen 
noch weltlichen Dingen irgend Jemanden äusser Gott 
über sich anerkennt, und der VI. Art. desselben Ge
setzes legt ihm ausdrücklich die höchste Macht über 
die Klerisei, von de.»'Höchsten bis 2um Niedrigsten, 
bei, und gibt ihm das Recht, Kirchen- und Gottes
dienst zu bestellen und anzuordnen, sowie Zusammen
berufungen, Zusammenkünfte und Versammlungen in 
Sachen der Religion, wie es ihm dienlich erscheint zu 
gebieten oder zu verbieten. Auf dem Reichstage ißßo 
vereinigte sich die Geistlichkeit mit der Bürgerschaft 
zu dem Beschlusse, die Abfassung eines neuen Staats
grundgesetzes in die Hand des Königs allein zu legen: 

so wurde das Königsgesetz zugleich ein kirchenrecht
liches Grundgesetz. Es enthält daher das allgemeine 
dänische Gesetzbuch, welches Christian V. im J. 1683 
erscheinen liess, im I. Buch, 1. Cap., wo von der Stel
lung des Königs dem Staate und der Kirche gegenüber 
die Rede ist, nur einen Auszug aus dem Königsgesetze, 
mit Hinzufügung der aus einer andern Stelle desselben 
Gesetzes entlehnten Worte: „nach Gottes Wort und 
der augsburgischen Confession:“ — mithin hat der Kö
nig in Dänemark sowol die iura circa sacra, als die 
iura in sacra, mit der einzigen Beschränkung seiner 
Verpflichtung auf die Bibel und die augsb. Confession 
In solcher Kirchenverfassung verschwindet jede recht
liche Bedeutung der Geistlichkeit wie der Gemeinden, 
und die auf Selbständigkeit der Gemeinden gerichteten 
Bewegungen in Beziehung auf Liturgie, Gesangbuch, 
Kirchenvermögen u. s. f. beurkunden die Wünsche Ein
zelner , sind aber ohne rechtliche Begründung. Die lu
therische Kirche (Gesetzb. II, 1) ist in Dänemark in 
jeder Bedeutung des Wortes die Staatskirche; wer aus 
ihr austritt, kann nach der Verfassung im Staate nicht 
bleiben, und dies bestätigt auch Wortlaut und Inhalt 
der altern Verfügungen, sodass durch ein bestimmtes 
Gesetz den Gesandten fremder Staaten die private Aus
übung ihrer Religionen erst erlaubt werden musste, — 
ist auch in den letzten Jahrhunderten, wenigstens den 
christlichen Confessionen gegenüber, eine mildere Pra
xis allmälig eingetreten. Das Verfahren der Staats
regierung in der neuesten Zeit den Anabaptisten ge
genüber ist, wie wir sehen werden, in der Verfassung 
rechtlich vollkommen begründet, wie sehr es auch den 
jetzigen Begriffen von Duldung entgegen sein mag. 
Das völlige Aufgehen des Kirchenrechts in das Staats- 
recht durch die Vereinio-un0* beider in der Hand des 
Staatsoberhauptes liess auch das Predigtamt noch in 
der neuesten Zeit so ganz und gar als Staatsamt er
scheinen, dass, nach der dänischen Landestheilüng in 
Ämter, Harden und Kirchspiele, in administrativer Hin
sicht der Prediger fast dasselbe im Kirchspiele ist, was 
der Hardesvogt in der Harde, der Amtmann im Amte: 
zwar o-ibt es auch Kirchspielsvögte, aber sie sind in 
den meisten Dingen nur untergeordnete Gehülfen der 
Prediger. In neuester Zeit ist in Dänemark besonders 
die Klage laut geworden, dass das geistliche Amt der 
Seelsorge von den Predigern vernachlässigt werde, 
allein die Zahl der tüchtigen Administrativ-Beamten ist 
unter ihnen nicht klein. Die Verweltlichung des Pre-
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digeramtes zeigt sich in einer Menge von Pflichten, die 
ihm auferlegt sind, und die doch mit seinem Kirchen
amte in gar keiner, oder doch sehr entfernter Verbin
dung stehen. Dass diese Lage gerade von denjenigen 
Geistlichen, denen es mit ihrem Kirchenamte rechter 
Ernst ist, als sehr drückend empfunden wird, dass sie 
die Verweltlichung ihrer Coliegen um jeden Preis zu 
entfernen sich bemüht haben, dass sie neuerlichst so 
weit gingen, die ganze Gemeindeverbindung anzugrei
fen'. wer mag es ihnen verargen! freilich haben sie 
die 'ganze Frage gar nicht von der kirchenrechtlichen 
Seite gefasst, was doch ihr eigentliches Wesen ist: 
aber dass in einer solchen Kirchenverfassung die kir
chenrechtlichen Begriffe der Theologen unklar sind, 
wird man ihnen nicht verargen, wenn man sieht, dass 
in der Ständeversammlung, in welcher sich die tüch- 
ti^sten Juristen Dänemarks, Oersted, Bang u. s. f. fin
den, in langen Verhandlungen über die Frage, ob die 
einzelnen Gemeindeglieder zu lösen seien aus dem Ge
meindebande, die Debatten nicht scharf zurückgeführt 
werden auf den einfachen Kirchenrechtssatz: „nur als 
Glied einer Gemeinde kann ein Glied der Kirche die 
rechtliche Theilnahme an der kirchlichen Verwaltung 
haben, die ihm vermöge seines allgemeinen Berufs zu
steht.“ Einzelne Züge mögen zeigen, mit welchen ad
ministrativen Geschäften der Prediger in Dänemark be
lastet ist: er hat als Polizeimeister die Aufsicht über 
die Fremden, die in seine Gemeinde kommen, und 
scheinen sie ihm verdächtig, so hat er die Pflicht, das 
erste Verhör zu halten und dann weiter zu berichten; 
in derselben Eigenschaft muss er über die Vagabonden 
in seiner Gemeinde die Aufsicht führen, und jährlich 
einen desfallsigen Bericht an den Amtmann senden; 
Gemeindegliedern, die seine Gemeinde verlassen, er
theilt er den Entlassungsschein (SkudsmaaV); die ein
berufenen Wehrpflichtigen haben sich bei ihm zu mel
den; die das Militäraushebungswesen betreffenden 
Scheine müssen von ihm ausgestellt oder doch attestirt 
werden; die Mannschaft der Küstenmiliz musste er 
früher (1810 und 1811) monatlich, jetzt ( seit 1817 ) 
zweimal jährlich vor sich fordern und Bericht erstatten 
u. s. w.; über Kornpreise, Vaccination, Hebammen 
und deren Geschäft, Betrieb der Festehufen, ärztliche 
Gesundheitsscheine u. s. w. muss der Prediger berich
ten und attestiren. In fast allen Communalsachen der 
Gemeinde war der Prediger bisher verpflichtet als Re
präsentant oder Wortführer derselben zu fungiren: die 
ganze Last des Armenwesens liegt, mit Ausnahme des 
Kassireramtes, das gesetzlich der grösste Landbesitzer 
der Gemeinde übernimmt, gleichfalls auf dem Prediger, 
und dies in dem Grade, dass der Prediger sogar die 
Einbezahlung der vor den Vergleichscommissionen ge
fallenen Bussen controlirt, dass er die Rechnungen der 
Armenärzte visitirt, ja dass ein Schein vom Prediger 
als Vorsteher des Armenwesens nöthig ist, bevor ein

Verkauf von Immobilien abgeschlossen werden kann. 
Sieht man daneben, wie der Prediger neben diesen und 
noch mehren weltlichen administrativen Geschäften in 
reichem Maasse die gewöhnlichen Protokolle u. s. w. 
über Schulsachen und Ehesachen, Confirmation und 
Abendmahl zu führen hat, so wird Jeder zugestehen, 
dass die Klage über die factische Verweltlichung der 
dänischen Prediger wohl begründet sein mag, dass sie 
aber keineswegs nur den Personen zur Last fällt, son
dern dass im Allgemeinen der Wunsch nach Änderung 
der Kirchenverfassung wohl begründet scheint.

Der Rationalismus begann, den Angriff nach Oben 
richtend, durch seine Repräsentanten in Dänemark, 
die Herren Clausen, Vater und Sohn, den Kampf. Es 
erschien:
Catholicismens og Protestantismens Kirkeforfatning, Läre 

og Ritus a/ II. N. Clausen. Kopenhagen. Seide- 
lin. 1825. 8.

eine durch Klarheit und Schärfe sich auszeichnende 
Darstellung, deren Resultat darauf hinausläuft, nach
zuweisen, dass als eine unerlässliche Bedingung der 
innern Selbständigkeit und Wirksamkeit der Kirche, 
die Forderung festzuhalten sei, dass sie geleitet werde 
von einer rein kirchlichen Oberbehörde, während die 
dänische Kirche in neuerer Zeit (seitdem im J. 1737 
die General-Kircheninspection angeordnet wurde) einer 
rein weltlichen Oberbehörde unterworfen sei.

Den Verf. leitet, so sieht man, die Überzeugung, 
dass in der protestantischen Kirche überhaupt und na
mentlich in der dänischen, der übermächtige juristische 
Einfluss eine Menge von Anordnungen hervorgerufen 
hat, die mit dem Begriffe der Kirche im offenbaren, 
grössern oder geringem Widerspruche stehen. Die 
Antwort blieb nicht aus; es erschien in:
Juridisk Tidsskkrift I—XVI udg. af A.S. Oersted — 

og XVII—XXXVI udg. af P. Bang, J. O. Han
sen, G. J. Holm og A. L. Casse. Kopenhagen, 
Seidelin. 1820—39. *8.

eine Abhandlung von Oersted (vgl. XII, 1. S. 250 ff. v. 
J. 1826), in welcher die Frage: „Bedarf die dänische 
Kirchenverfassung einer umfassenden Verbesserung?“ 
entschieden verneinend beantwortet wird. Wäre diese 
Antwort nur begründet worden in der bestehenden dä
nischen Staatsverfassung, so hätte schwerlich etwas 
Erhebliches dagegen eingewandt werden können: allein 
Oersted will zugleich nachweisen, dass in der dänischen 
Kirchenverfassung, so wie sie sich factisch entwickelt 
hat, der Geistlichkeit von Seiten und durch ihre Bi
schöfe u. s. w. ein völlig genügender Einfluss gesichert 
sei, und davon konnte er die Gegner schwerlich über
zeugen. Dass vor der Entscheidung dogmatischer, 
ritueller und liturgischer Fragen jene Oberbehörde das 
Bedenken der Bischöfe einzuholen pflege, glbt denn 
doch, wo der Wunsch nach einer dem Wesen der
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Kirche entsprechenden kirchenrechtlichen Verfassung 
erwacht ist, keine zufriedenstellende Garantie; dass die 
Ertheilung des geistlichen Amtes abhängig ist von der 
Prüfung der Candidaten durch die theologische Facul- 
tät und von den ihnen ertheilten Zeugnissen durch die 
Bischöfe oder Pröbste, mag von der einen Seite die 
Kirche schützen in ihrem Rechte: aber wenn die Be
rufung zu dem Lehramte den Gemeinden so durchaus 
entzogen ist, dass ihnen nicht einmal das Votum nega- 
tivum, das wesentliche und unveräusserliche Recht ei
ner protestantischen Gemeinde, rechtlich gesichert ist, 
wenn sogar die Berufung von einem rein weltlichen 
Collegium ausgeht, so mag dieser factisehe Zustand 
in dem Staatsgesetz eines Landes wohlbegründet sein, 
das protestantische Kirchenrecht kann denselben schwer
lich gut heissen. Es macht einen eigenen Eindruck, 
Oersted in der Ständeversammlung zu hören, als die 
Frage über das kirchliche Recht des Predigers und 
Gemeindegliedes zu einander erörtert wurde. Ref. hätte 
gewünscht, dass Puchta’s „Einleitung in das Recht der 
Kirchees (Leipzig 1840) schon auf dem Lesetische jener 
Versammlung gelegen hätte. Dass dennoch Oersted’s 
Entscheidung in Dänemark von grossem Gewichte war 
und sein musste, versteht sich von selbst: das war 
auch nicht zu verkennen, wo die Sache wieder aufge
nommen wurde. Wieder aufgenommen wurde Clau- 
sen’s Vorschlag durch :
Om den danske Geistligheds närvärende kirkelige og bor- 

gerlige Vilkaar og Forslag til Forandringer heri. red 
H. J. Giessing. Nykiöbing auf Falster. 1838. 8.

Für die übersichtliche Betrachtung bietet diese Schrift 
die in Beziehung auf das Verhältniss Oersted’s zu Däne
mark zwiefach merkwürdige Erscheinung dar, dass 
Oersted’s Darstellung in den Worten ignorirt wird, und 
doch in einzelnen Äusserungen und noch mehr in der 
ganzen Haltung unverkennbar ist. Vielleicht ist aber 
jenes Schweigen noch charakteristischer als eine lange 
Bemerkung sein würde. Clausen’s Vorschlag wird 
wieder aufgenommens und in einer so tüchtigen, aber 
rein theologischen Weise dargelegt, dass Grundtvig 
irgendwo darüber gesagt hat, es sei von der Elbe bis 
Skagen über diesen Gegenstand keine tüchtigere Feder 
angesetzt worden: indess ist der Vorschlag dadurch 
wesentlich ein anderer geworden, dass keine rein kirch
liche, sondern eine gemischte Oberbehörde verlangt 
wird, und sieht man die harten Worte, mit denen die 
Clausen sehe Meinung, dass geistliche Angelegenheiten 
ausschliesslich von Geistlichen gelenkt werden sollen 
abgewiesen wird, indem es heisst (S. 121): SJDjeses 
Verlangen würde mit Recht jeden Stimmberechtigten 
gegen sich haben, und würde die verdienten Vorwürfe 
der Anmassung, Einseitigkeit und Kurzsichtigkeit hören 
müssen“: so scheint der Verf. sich damit die Bahn 
haben ebnen zu wollen zu der nachfolgenden Frage, ob 

nicht die Meinung, die geistlichen Angelegenheiten soll
ten nur von Weltlichen geleitet werden, eine ähnliche 
Beurtheilung verdiene. Im Übrigen hat die inhalts
reiche Schrift weniger ein allgemeines Interesse.

W’ie sehr die dänische Regierung selbst es gefühlt 
hat, dass ihre Kirchen Verfassung einer Verbesserung 
bedürfe, ergibt sich daraus, dass schon vor reichlich 
30 Jahren eine Commission zur Revision der Kirchen
gesetze niedergesetzt wurde. Von ihrem Leben haben 
aber bisher nur einzelne Schreiben an die Bischöfe 
Kunde gegeben, von welchen eins (dat. 21. Febr. 1837) 
sagt: die Ungewissheit, in welcher man sich befinde 
in Beziehung auf die kirchenrechtlich so wichtige Frage 
über Rechte und Pflichten der Prediger, als der mora
lischen Sittenaufseher in der Gemeinde, habe die Com
mission bisher (!) ihre Arbeit nicht beendigen lassen- 
Allerdings mag es schwer, wo nicht unmöglich sein, 
die weltliche Belastung des dänischen Predigtamtes mit 
Principien des protestantischen Kirchenrechts in Ein
klang zu bringen; und wer die Gegenwart beobachtet, 
kann fürchten, dass das Leben den Knoten zerhaut, 
bevor es der Commission gelingt, ihn zu lösen.

Neben den genannten und ähnlichen Erörterungen 
in Brochüren, Zeitschriften und Zeitungen begann der 
Kampf gegen die bisherige Kirchenverfassung in Däne
mark von der entgegengesetzten Seite auf entgegenge
setzte Weise. Wie dort Clausen an der Spitze steht, 
so hier Grundtvig und Lindberg, die kraft- und talent
vollen Wortführer des altkirchlichen Glaubens und Sin
nes, die lange Zeit fast allein standen, nun aber von 
einer immer grössern Schar Gleichgesinnter umgeben 
sind. Es war derselbe Kampf wie in andern Ländern, 
nur dass er in Dänemark schneller eine kirchenrecht
liche Bedeutung erlangen zu wollen schien, denn Amts
entsetzung der nach Überzeugung der Altgläubigen un
kirchlichen Prediger wurde der Staatskirche als uner
lässliche Pflicht vorgehalten. Da Lindberg sich nach
her an die Ständeversammlung mit der Petition wandte, 
es möge den Gemeindegliedern erlaubt werden, sich 
in kirchlichen Angelegenheiten zu wenden, an welchen 
Prediger sie wollten, so wurde ihm daraus eine arge 
Inconsequenz zum Vorwurfe gemacht, während er doch 
einfach antworten konnte: „Die Gemeinden, d. h. die 
Glieder in ihnen, wünsche ich von den unkirchlichen 
Predigern befreit zu sehen; nimmt der Staat diese als 
seine Beamten in Schutz (siehe Agende), so bitte ich 
jene zu entlassen!“ Neben diesen dem höhern Gebiete 
des kirchlichen Lebens angehörenden Bestrebungen ver
breitete sich immer lauter und immer kräftiger inner» ’ 
halb der Gemeinden selbst das Conventikelwesen, denen 
zur Widerlegung, die noch an der Krankheit der Kir
chenverfassung gern zweifeln wollten. In welcher Aus
dehnung dies um sich griff, beweist die nachherige 
Äusserung eines Ständedeputirten: es seien kurz vor 
seiner Abreise von Langeland nach Fyen 60 Personen
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gekommen, welche durch die Dörfer streiften, um Con
ventikeln (gudelige Forsamlinger) zu halten. — Unter den 
zahlreichen Brochüren aus jener Zeit, welche vor Ref. 
liegen, hebt er eine hervor, deren Verfasser selbst 
eine solche Rundreise, die er gemacht, in seltener Of
fenheit schildert. Es ist diese Schrift nicht allein an 
sich in ihrer Art selten, sondern sie bietet zugleich für 
die Gegenwart einen interessanten Vergleich dar zwi
schen der factischen Freiheit, welche die rechtlich ge
bundene Staatskirche Dänemarks gestattet, und den 
Massregeln, welche die Regierungen Deutschlands ge
gen ähnliche Reisende ergreifen. Sie hat den Titel: 
Rasmus Sörensen's og Peder Larsen Skreppenborg's

Reise i Jylland, fortalt af R. Sörensen. Odense, 
1837. 8.

Rasmus Sörensen, Schullehrer inVenslöv bei Hol
steinborg auf Fyen, erzählt in seiner charakteristischen, 
zwar glaubensfrischen, aber demagogisirenden Sprache 
die Erlebnisse auf seiner Conventikelreise. Er verbin
det sich mit Peder Larsen, dem Besitzer einer Hufe 
Skräppenborg, der unter diesem Namen auch in Nord
schleswig wiederholte Conventikelbesuche machte, al
lein dort keinen rechten Boden für seine Wirksamkeit 
zu finden schien. Sie durchreisen, überall Conventi- 
keln haltend, zuerst Fyen, darauf Jütland kreuzweise, 
darauf wieder Fyen und gehen endlich nach Seeland 
hinüber. Es sind die Ernteferien, welche der Land
schullehrer benutzt; und hört man nun, wie es ihnen 
überall auf den Dörfern, in dieser für den Landbetrieb 
wichtigsten Zeit, schnell gelingt, meistens sehr zahl
reiche Versammlungen zusammenzubringen, so erinnert 
dieses kleine Büchlein sehr lebendig an Prof. Bang’s 
Ausspruch in der Ständeversammlung; „Unsere Kir
chenverfassung ist sehr gut, so lange im Lande Glau
benseinigkeit besteht, aber entsteht ein Schisma, so ist 
sie gefährlich!“ Lassen wir ihn selbst gedrängt er
zählen: „Oft vor, besonders aber nach der gemein
samen Andacht, wenn unsere Herzen sich erhoben hat
ten über äussere und innere Noth, so erzählte ich 
überall von der äussern Stellung hier und an andern 
Orten, von den Processen und Verfolgungen gegen 
uns, deren wahrer Ursache u. s. w. Wo der Prediger 
unserer Sache nicht günstig war, ermahnte ich die 
Theilnehmer, selbigem keige Anzeige zu machen.“ — 
„In N. wollte es mir erst nicht gelingen, eine Ver- 

• Sammlung zu Stande zu bringen, weil man Scheu da
vor hatte, dem friedlichen Gemeindeprediger Verdruss 
zu bereiten; aber nachdem ich von 11 bis 2 Uhr (!) 
des Nachts in dem Wirthshause (!) des Ortes eine Ver
sammlung gehalten hatte, so war jeder Gedanke an 
Prediger, Hardesvogt und Amtmann verschwunden und 
wir gingen von Haus zu Haus, um Mann oder Weib, 

Knecht oder Knabe zur Theilnahme aufzufordern, und 
es gelang, eine ziemlich grosse * Versammlung zu ver
einigen.“ — Dänemark besitzt eine ältere Verordnung, 
durch welche das Halten von Conventikeln unter be
stimmten Beschränkungen gestattet ist, allein diese wird 
durch ein solches Verfahren nach allen Seiten hin 
übertreten; und doch findet diese Verordnung, in dem 
Inhalte wie in der Form, bei den kirchlich treuen, alt
gläubigen Christen die vollste Billigung. — An andern 
Stellen zeigt dagegen Sörensen unzweideutig, dass es 
ihm mit dem Glauben an Christum der tiefste Ernst ist, 
und dass jene Oppositionslust eine natürliche Folge ist 
von der Stellung orthodoxer Gemeindeglieder, einem 
rationalistischen Prediger gegenüber.

Man hätte glauben sollen, dass die Conventikeln 
und deren Missionäre gleich bereitwilligst mit Grundt- 
vig und Lindberg kämpfen würden, als diese darauf 
auszugehen anfingen, dass die Gemeindeglieder aus 
der bisherigen Gemeindeverbindung gelöst würden: al
lein das thaten sie nicht: dieser Ausweg war ihrem 
einfachen Glauben zu spitzfindig und zu verzweifelt.

Grundtvig hatte erscheinen lassen:
Om Sogne- Baandets Lösning og Hr. Prof. Clausen, af 

N. F. S. Grundtv ig. Kopenhagen, Wahl. 1834. 8.
Der Verf. sagt: Ob die Herren Clausen ( Stiftsprobst 
und Professor) gezwungen werden sollen, die Taufe in 
ihrer uralten Form bestehen zu lassen, oder ob diese 
abgeschafft werden solle, während Grundtvig und die 
Seinigen als fanatische Aufrührer zu behandeln seien, 
oder ob beiden Parteien die Erlaubniss ertheilt werden 
solle, ihrem Glauben zu folgen, sich aber bürgerlich 
im Frieden zu lassen, während die Geister wirkten 
und die Früchte sprächen, das sei die grosse praktische 
Frage in der dänischen Staatskirche, auf deren Beant
wortung vieler Menschen Gewissensfriede, Trost und 
Hoffnung, wie auch ihre ganze zeitliche Wohlfahrt, mög
licherweise beruhe. Aus dem Kampfe werde nichts 
Übles hervorgehen, so lange die weltliche Obrigkeit 
sich davor hüte, Partei zu nehmen. Prof. Clausen ver
folgt mein Buch vom Taufbunde (Kopenh. 1832, S. 19) 
mit schnaubendem Zorne; die theologischeFacultät hat 
zwar keine päpstliche Macht, doch stets einiges Ge
wicht; dennoch verlasse ich mich darauf, dass die 
Staatsregierung nie Tausende zwingen wird, um der 
Clausen’schen Partei willen, dem tausendjährigen Tauf
bunde der Staatskirche zu entsagen. Als volkstüm
lichen Mittelweg schlage ich die Lösung der Gemeinde
verbindung vor u. s. w.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 300.)

Magister Lindberg hatte in ähnlicher Weise, namentlich 
in seiner Zeitschrift (Nordisk Kirketiende), sich wieder
holt ausgesprochen. Beiden antwortet neben Andern der 
einfache Glaubens-Missionär Rasmus Sörensen in seiner 
Schrift:
Hvad er Religions Frihed? og hvad er det for en Re- 

ligions-Frihed under Navn af Sognebaands - Lösning, 
som Grundtvig og Lindberg stride for? og hvad er 
det, Hr. Mau, Hr. Lindberg og Hr. Rönne have 
hart at indvende imod mig? besvaret af R. Sören
sen. Slagelse, 1838. 8.

Diese kleine Schrift trägt das Merkzeichen: Maa tryk- 
kes! (darf gedruckt werden), gleich der vorhergenann
ten von Grundtvig: also sind beide Verfasser um Press
vergehen willen auf eine bestimmte Zeit unter Censur 
gestellt worden. Grundtvig ist ein mit Recht hochge
feierter Name in der dänischen Kirche, und wird von 
dem Landschullehrer Sörensen vollständig anerkannt: 
aber Ref. gesteht, dass ihm der Schullehrer auf seinem 
Standpunkte in diesem kleinen Zwischenkämpfe als 
entschiedener Sieger dasteht. Er sagt: Religionsfrei
heit ist die Freiheit, welche der Herr selbst uns gibt, 
ihm aus freiem Willen zu glauben; wer wahrhaft einen 
Glauben hat, theilt ihn so, wie er ihn hat, den Seini- 
gen und seinem ganzen Hause mit, also auch die Kö
nige durch ihre Staatskirche; aus vollem Herzen müs
sen wir unsern Regenten in ihrem Grabe dafür dan
ken, dass unser Glaube durch sie zu uns gekommen 
ist. Wer räth dem Könige, dass er die, welche ihn 
verliessen, um sich behalten, aber i]irem Schicksale 
überlassen soll? Ein solcher Volksmissionär lehrt zwar 
ebensowenig ein Kirchenrecht, als derjenige, welcher 
die sichtbare Kirche in ihren Grundbestandtheilen auf
lösen will; aber er predigt m Einfalt den Glauben der 
Kinder, und dass er seine Hörer hat, ist n- zu 
verkennen.

Doch dieses Alles war nur das Vorspiel: vor dem 
Volke in seiner Ständeversammlung musste die Frage 
beantwortet werden, und die Zukunft wird lehren, Ob 
die gegebene Antwort entscheidend ist. In der Roes- 
kilder Ständeversammlung vom J. 1838 trägt Algreen-

Ussing eine von Magister J. Chr. Lindberg eingereichte 
Petition vor. Siehe:
Tidende for Forhandlingcrne ved Provindsialständerne 

for Sjellands, Fyens og Lollands-Falsters Stiftei' samt 
for Island og Färöerne. I, p- 976; II, 2856. (I, 
p. 255—270; II. 1137 — 1245.) Kopenhagen und 
Roeskilde, Gebrüder Berling. 1838 — 39.

Der Hauptinhalt dieser Petition wrar folgender: Allge
meine Geicissensfreiheit eines Jeden ohne Kränkung der 
Rechte Anderer sei ihr Zweck. Anfänglich habe eine 
völlige Übereinstimmung zwischen dem rechtlichen und 
dem factischen Zustande der Staatskirche stattgefunden; 
aber sie sei jetzt verschwunden vor der von aussen 
her überraschend schnell seit dem vorigen Jahrhundert 
eingedrungenen Glaubensumwälzung, und dass die alte 
Glaubenseinigkeit jemals wiederkehren werde, stehe 
nicht zu hoffen. Es habe sich die Glaubensänderung 
durch den Einfluss der Literatur zuerst in der Geist
lichkeit gezeigt, deren Mehrzahl sich bald vom alten 
Glauben der Staatskirche abwandte, und Jeder lehrte 
öffentlich und ohne Hehl, was er für das Richtige hielt. 
Ein Menschenalter später, d. h. in unsern Tagen, sei 
die Zahl der Altgläubigen wesentlich gestiegen, allein 
Jeder wisse, dass in der Staatskirche die alte Glau
benseinigkeit nicht wiederhergestellt sei. Die nothwen- 
dige Folge von diesem Zwiespalte zwischen dem facti
schen und rechtlichen Zustande in der Staatskirche sei 
aber, dass sehr oft ein höchst gedrückter Zustand sich 
finde zwischen dem Prediger und Einzelnen oder Vie
len seiner Gemeindeglieder: und die daraus hervorge
tretenen unglücklichen Kämpfe um die heiligsten In
teressen seien in dem Vaterlande Jedem bekannt. Jeder 
Biedermann müsse wünschen, dass die Übereinstim
mung zwischen dem Gesetze und dem Leben in die 
Staatskirche zurückkehre. Zu dem Ende müsse aber 
entweder das Leben sich dem Gesetze, oder das Ge
setz sich dem Leben fügen. Ersteres liesse sich durch 
äussere Mittel nur zum Scheine erzwingen, und das 
wäre zwiefach verwerflich. Letzteres lasse sicji auf 
mehrfache Weise erreichen. Man könne allgemeine 
Religionsfreiheit einführen, wie Nordamerika zeige, al
lein ein solcher Zustand sei dem dänischen Volkscha
rakter durchaus unangemessen, wolle man auch abse- 
hen von den vielfachen Umwälzungen im bürgerlichen 
Leben, die eine nothwendige Folge von einer solchen 
Anordnung sein müssten. Ein zweiter Ausweg sei, dass 
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der Staat seine alte Staatskirche behalte (??), allein 
Jedem freistelle, herauszutreten und sich seiner eige
nen Kirchengemeinschaft anzuschliessen, ohne irgend 
einen Nachtheil für seinen bürgerlichen Zustand. Dass 
die etwa austretenden Prediger ihr Amt in der Staats
kirche niederlegen müssten, verstehe sich von selbst: 
„ein Opfer, welches wenigstens unter uns denen, wel
che den alten Glauben verlassen haben, allzubedeutend 
erschienen ist. Sollte daher das Austreten aus der 
Staatskirche der Ausweg werden, so erscheint es frei
lich glaublicher (rbneligere) 9 dass der Staat sich für 
den neuen Glauben erklären wird, mithin uns Altgläu
bigen erlaubt auszutreten.44 Er könne aber, denn Je
der halte seinen Glauben für den besten, dem Staate 
dieses Experiment nicht anrathen: auch zeige die Ge
schichte Englands, wie misslich ein solcher Zustand 
sei, und Niemand kaufe selbst Gold zu theuer. Der 
beste Ausweg wäre, wenn die Staalskirche bewahrt 
würde, ohne Beschränkung der Gewissensfreiheit für 
Einzelne. Nur der Staat sei frei, wo ein freier König 
über ein freies Volk herrsche; nur die Staatskirche sei 
frei, in welcher freie Prediger freien Gemeinden dien
ten. Die Sitte habe sich dahin entwickelt, und nur 
das Gesetz, welches aus der Sitte hervorgehe, gelange 
zum wahren Leben: die Geistlichkeit, die hohe wie die 
niedere, habe schon ein Menschenalter hindurch in 
Dänemark eine vollkommene sowol liturgische als dog
matische Freiheit sich genommen, und diese Sitte 
wünsche er zum Gesetze erhoben zu sehen. Allein 
den Gemeinden müsse dieselbe Freiheit zu Theil wer
den, sonst würde die Freiheit der Geistlichkeit zur 
Knechtschaft der Gemeinden. Daher bitte er:

1) Es möchten die Prediger der dänischen Staats
kirche künftig nur verpflichtet werden, die Sacramente 
zu verwalten nach den Einsetzungsworten, und das 
Wort zu lehren nach der heiligen Schrift.

2) Jedem Gliede der dänischen Staatskirche möge 
erlaubt werden, sich kirchlich zu halten an jeden be
liebig gesetzmässig berufenen und ordinirten Prediger.

3) Dem bürgerlichen Leben angehörige Verhält
nisse, als Zehntbezahlung u. s. f., mögen unverändert 
bleiben. Die Stellung dei Geistlichen als weltlicher 
Beamten bliebe dabei ganz unverändert.

Gewiss sei es, dass ein erträglicher Zustand nur 
dadurch herbeigeführt werden könne, wenn die ge
wünschte Freiheit wenigstens in Beziehung auf Taufe, 
Confirmation und Abendmahl zugestanden werde. Dass 
dieses Zugeständniss ausführbar sei, beweise Kopen
hagen. Die Petition schliesst mit den Worten: „Ich 
verlange nichts dass irgend eine geistige Regung unter 
uns gehemmt und unterdrückt werde, sondern ich wün
sche Freiheit für jede geistige Regung, auf dass sie im 
Leben Prüfung und in der Erfahrung ihr Urtheil finde.44

Dass Grundtvig diese Petition, mit welcher er in 
allem Wesentlichen übereinstimmte, nicht mit Lindberg 

unterschrieb, scheint daraus erklärt werden zu müssen, 
dass ihm die Stände nicht als ein Organ der Kirche 
erschienen, wofür man sie allerdings in Dänemark zu 
halten geneigt sein kann, und die Folge bewies jetzt 
und auch später, dass die Stände selbst sich für com- 
petent halten.

Nachdem Etatsrath Treschow einen ähnlichen, in- 
dess minder scharf motivirten Antrag von neun Predi
gern vorg’etragen hatte, und nachdem mehre Petitionen 
für die Sache (600 Unterschriften) eingereicht waren, 
wurden Propst Birch, Bischof Mynster, Etatsrath Tre
schow, Prof. Bang, Amtmann Tillisch in eine Co
mite gewählt. Diese reichten nach drei Wochen einen 
doppelten Comitebericht ein (Minorität Etatsr. Tre
schow), und es folgten durch mehre Sitzungen hindurch 
höchst lebhafte Debatten, welche besonders für unsere 
Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit verdienen. Ref. 
will versuchen, aus dem reichen Stoffe diejenigen Punkte 
gedrängt hervorzuheben, aus welchen die Eigenthüm- 
lichkeit des Hauptfactums in den religiösen Bewegun
gen dieser protestantischen Landeskirche erkennbar ist.

Der erste (Majoritäts-) ComUeberichl sagt: die 
symbolischen Bücher seien nothwendig festzuhalten, 
denn die Bibel allein schütze nicht gegen das Eindrin
gen falscher Lehre, namentlich des Katholicismus; eine 
vollkommene dogmatische Freiheit der Geistlichen wi
derspreche dem Wesen der Staatskirche. Ebensowenig 
zulässig sei eine vollkommene liturgische Freiheit, denn 
diese finde ihre nothwendige Beschränkung in den Ge
meinden (also wird das Gemeinderecht selbst in dem 
durchgebildeten dänischen Territorialsystem nicht ganz 
übersehen). Auch müsse das Aufsichtsrecht der leiten
den Kirchengewalt ungeschmälert bleiben, denn der 
Geistliche sei nicht Liturg in seinem eigenen, sondern 
im Namen der Kirche. Die Berufung auf Kopenhagen 
beweise nichts, denn wenn auch die dortige bitte, für 
Confirmation und Abendmahl sich beliebig seinen Geist
lichen zu wählen, durch Rescript vom 21. Dec. 1825 
zum Gesetz erhoben sei, so habe der häufige Woh
nungswechsel in der grossen Commune diese Ausnahme 
nothwendig gemacht; aber daraus folge keineswegs, 
dass dieselbe Anordnung für das ganze Land nothwen
dig oder auch nur wünschenswert!} sei. Es habe sich 
bereits in Kopenhagen eine Einschränkung der bewil
ligten Freiheit als nothwendig herausgestellt; Thatsache 
sei es, «lass haufenweise die Kinder zur Confirmation 
angemeldet würden bei den Predigern, von «lenen man 
glaube, dass sie hinsichtlich der Kenntnisse gelindere 
Forderungen stellten; Thatsache sei es, dass mehre 
Tausende der Bewohner Kopenhagens, so lange d* e 
Noth sie nicht zwinge, mit gar keinem Prediger in ir“ 
gend einer Verbindung ständen: solche Zustände über 
das ganze Land zu verbreiten, könne Niemand wün
schen. Die grosse Staatsgemeinde müsse sich in klei- 

I nere Gemeinden organisiren, und das gelte auch kirch
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lieh (d. h. die Kirche ein Staatsinstitut). Wo Gemein
den existirten, da fehle auch das Gefühl für die Ge
meinde nicht (aber oft fehlt das belebende Gemeinde
bewusstsein), und dies müsse gepflegt, anstatt gehemmt 
werden. Die gesegnete Wirksamkeit des Predigers 
hänge eng zusammen mit der Gemeindeverbindung 
(Sogne-Baandet)', nur so habe er einen bestimmten 
Kreis seines Wirkens, wo ihm Nichts und Niemand 
gleichgültig sei. Wer das Land wirklich kenne, der 
kenne auch ringsumher im Lande Gemeinden, in denen 
das Band zwischen ihnen und dem Prediger ein wahr
haft schönes sei. Überdies würde im Einzelnen durch 
äussere Umstände die Benutzung eines fremden Predi
gers oft fast unmöglich sein, die Trennung vom eige
nen nicht selten aus unreinen Triebfedern hervorgehen. 
Dennoch sehe die Comite eine durch nähere Be
stimmungen geregelte Freiheit der "Einzelnen in Bezie
hung auf Confirmation und Abendmahl für einen wohl- 
begründeten Wunsch an: und sie stellt einen desfalligen 
Antrag.

Der zweite (Minoritäts-, Etatsr. Treschow) Co
mileber icht sagt: auch in einer Staatskirche sei jeder 
Gewissenszwang unprotestantisch} denn das Protestiren 
liege in dem Wesen des Protestantismus, und unpoli
tisch, weil unausführbar. (Wie mag Treschow, der 
Generalfiscal, in concreten Fällen diesen negativen Be
griff vom Wesen der Kirche anwenden. ! Zu bedauern 
ist, zumal in unsern Tagen, dass der Name „Prote
stantismus“ sich noch immer erhielt: es fehlt ja überall 
nicht an solchen, die in dem negativen Namen den po
sitiven Gehalt, in der protestantischen die evangelische 
Kirche nicht finden können. Dass eine Gesellschaft 
sich und ihren Zweck erhalten wissen will, ist ein na
türliches Recht und an sich noch kein Zwang.) Ein 
unverletztes Gewissen der Bürger sei dem Staate ein 
unschätzbares Gut. Dass sich auch in protestantischen 
Ländern noch Reste von Gewissenszwang fänden, sei 
die Schuld theils der Geistlichkeit, theils des Staates, 
der eine ihm angehörende Kirche haben und benutzen 
wolle. Er müsse darauf antragen, dass auc^ die Taufe 
freigegeben werde: die Confirmation sei nur eine Be
kräftigung der Taufe, wie das Abendmahl ihre Folge.

Die lebhaften Debatten begannen damit, dass der 
Referent der Comite ein an die Ständeversammlung ge
richtetes Schreiben von 19 Predigern Kopenhagens (21 ist 
’fie ganze Zahl) vorlas, worin gesagt wird, sie könnten 
es der Ständeversammlung nicht anheimstellen, in dieser 
kirchlichen Sache zu entscheiden. ’

Nachdem Bischof Mynster sein treues Festhalten an 
der Staatskirche ausgesprochen, stellt Amtmann Tillisch 
das Amendement, die Ständeversammlung möge den Kö
nig bitten, die Sache der Geistlichkeit zur Berathmng 
vorzulegen. (Den Gewinn hatte Dänemark aus diesem 
Kampfe, dass es auch dort ins Bewusstsein zu treten 
anfing, dass eine kirchliche Sache der Kirche zunächst 

angehört. Wir werden sehen, dass sich nachher eine 
ganze Reihe der Ständemitglieder an Tillisch’s Amen
dement anschlossen, und gewiss wäre ein ganz ande
res Resultat die Folge gewesen, wenn nicht abgestimmt 
worden wäre über die Frage, ob eine Petition über
haupt eingereicht werden solle oder nicht, sondern ob 
der Antrag der Comite oder Tillisch’s Amendement 
Sr. Majestät vorgelegt werden solle. Es scheint, dass 
seitdem auch in Dänemark der Wunsch nach Synoden 
Raum zu gewinnen anfängt; und Tillisch, dessen frü- 
'hen Tod die Herzogthümer wie das Königreich mit dem 
Könige tief betrauerten, wird auch in dieser Hinsicht 
dankbar genannt werden.)

Probst Birch (zweites geistliches Mitglied). Die 
Gewissensfreiheit als solche verliere ihr Recht, wenn 
sie sich in äussern Thaten verwirkliche: sie sei ein 
inneres geistiges Leben, und als solches gar nicht zu 
bezwingen.

Neergaard (ein grösserer Landbesitzer). Ihm scheine 
die Tendenz der Petition mit den Worten nicht über
einzustimmen : diese seien schön, jene ihm abschreckend. 
(Zu bedauern war eine solche Verdächtigung um so 
mehr, da sie nicht durch bestimmte Thatsachen moti- 
virt wurde.) Es gebe in Dänemark keinen Gewissens
zwang; das Gemeindeband sei ein heilsamer Zwang 
gegen Leidenschaftlichkeit und überspannte Phantasie: 
„und ich gestehe, dass ich nie zuvor gewusst habe, 
dass Gewissensfreiheit das Ziel der Bestrebungen der 
Ultraorthodoxen ist.“ Wahre Glaubens- und Gewissens
freiheit sei mit Liebe verbunden, und diese fehle in 
den sonstigen Schriften des Verfassers der Petition. 
(Wenn Indifferentismus und Liebe identisch sind, dann 
freilich wird Lindberg den Vorwurf des Mangels an 
Liebe ertragen müssen.) Dass sich Glaubenszwiespalt 
im Lande finde, sei die Schuld derjenigen Lehrer, 
welche ihre besondern Ansichten nicht moderiren, son
dern überall hin verbreiten wollten. Eine der bekann
ten Wortverdrehungen sei es, dass die -alte Überein
stimmung zwischen Gesetz und Leben in der Kirche 
sich nur scheinbar wiederherstellen lasse, denn jene 
einzelnen Altgläubigen seien doch nicht das Leben.“ 
„Diese und ihr Leben im Allgemeinen kann und muss 
in Wahrheit gezügelt werden durch ein gutes, modera
tes und vernünftiges Gesetz, und als ein solches ver
dient in allem Wesentlichen die Gesetzgebung ange
sehen zu werden, die weise unsere Kirhenverfassung 
regulirt hat.“ (Man sieht, dass der indifferente Ratio
nalismus der Laien unter Umständen auch wol dazu 
° elan°*en  kann, dem absoluten Territorialsystem, oder 
vielmehr der Staatsdespotie üher die Kirche in bester 
Form eine Lobrede zu halten: aber freilich ist es, un
ter allen Formen, eine traurige Erscheinung, wenn 
Männer, die sonst dem Liberalismus folgen, die abso
lute Gewalt gegen ihre Gegner aufrufen, nachdem sie 
mit persönlichen Verdächtigungen anfangen.) Neer- 
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gaard erklärt sich gegen alle und jede Bewilligung; 
die etwa schon bestehende Freiheit in Beziehung auf 
die Confirmation sei einzuschränken; wer bei dem 
Abendmahle mehr verlange, als jeder „moralisch gute“ 
Prediger gebe, dessen Orthodoxie sei Fanatismus, und 
müsse durchaus nicht vom Gesetze begünstigt wer
den u. s. f.

Nergaard (Amtmann) vertheidigt den Parochial- 
nexus als uralt in der Kirche überhaupt und auch im 
dänischen Staate. Derselbe sei dem Staate besonders 
heilsam, weil die Sittenpolizei in den Händen der Pre
diger sei, und dies billigerweise nur sein könnte in 
dem gegenwärtigen Zustande: auch liesse sich jenes 
Amt nicht wohl andern Beamten auferlegen. (Dass 
diese Ansicht die günstigste Auffassung der weltlichen 
Belastung des Predigtamtes ist, liegt vor: auch wird 
ein Amtmann die häufigste Gelegenheit haben, die äus
serlich vortheilhafte Seite dieser Einrichtung kennen 
zu lernen.)

Haastrup (Kanzleirath) fände die Bewilligung der 
gewünschten Freiheit unbedenklich, wenn die Prediger 
nur kirchliche Beamte wären (ein charakteristisches 
Geständniss).

Drewsen (Kammerrath) erklärt sich in derber Rede 
gegen die gewünschte Freiheit. Neu ist es, dass er 
es hervorhebt, jene Bewilligung müsse nicht zugestan
den werden, weil sie von einer Partei gewünscht w erde, 
zu der man nach seiner Meinung nicht das Vertrauen 
haben könne, dass sie, wenn die Majorität ihr gehörte, 
ihren Gegnern dasselbe bewilligen werde; und, dass 
er auf alle Fälle zu dem Anträge der Comite das 
Amendement stellt, die gewünschte Freiheit müsse je
des Mal durch ein Gesuch an die Regierung erlangt, 
und dann mit 1 a 2 Reichsthalern bezahlt wrerden. 
(Drewsen ist in Dänemark durch seine industrielle Tüch
tigkeit sehr bekannt.)

Hempel (Kanzleirath, damals Buchhändler und Ver
leger in Odense). Er meinte, als früherer stud. theol. 
nicht Saulus inter prophetas zu sein, nnd seinem lan
gen Vortrage fehlte es allerdings nicht an Citaten, Bei
spielen und lateinischen Brocken. Er sieht in der Be
willigung der gewünschten Freiheit die unglücklichsten 
Folgen für Kirche, Staat, wahres Christenthum und 
Volk. Für die Kirche: jedem Gemeinwesen ist die Be
schränkung des Individuums, eben damit dasselbe frei 
sei, nothwendig; die Aufhebung des Gemeindebandes 
wäre eine Aufhebung erst des kirchlichen und dann 
des staatsbürgerlichen Bandes , kurz — Anarchie. Für 
den Staat: alle Coptrole über die geistlichen Beamten 
wäre vernichtet, und die Unterthanen wrären trau

rigen Machinationen preisgegeben. Für das wahre 
Christenthum: nicht Kampf, sondern Friede ist das 
Ziel des Christentbums; nicht Friede, sondern Unfriede 
will die Partei, welche die Bitte stellt. Für das Volk: 
„durch eine falsche Erklärung des Spruches: „Man 
soll Gott mehr, denn Menschen gehorchen! vertheidigt 
jene Partei, wenn’s gilt, selbst den Aufruhr, und reizt, 
wie neulich in Preussen, den grossen Haufen gegen 
Obrigkeit und König auf! — Gutta cavat lapidem!“ 
Übrigens schliesst er mit einer Hinweisung darauf, dass 
die Sache eigentlich vor ein geistliches Forum gebracht 
werden müsse, und stellt ein Amendement, nach wel
chem die bereits üblichen Convente der Geistlichen ge
setzlich erweitert werden sollten. (Hempel sucht also 
dem von Tillisch gestellten Amendement eine bestimmte 
Form zu geben; dass er den Namen der „Synoden“ 
nicht bestimmt aussprach, mag Scheu vor dem Beste
henden gewesen sein.) Aus der langen Rede heben 
wir schliesslich noch folgendes Curiosum hervor: es 
sei an die vorige Ständeversammlung (1836) eine Pe
tition eingereicht, w elche wörtlich die Aufforderung ent
halten habe: „Execution zu halten, und jeden aus der 
Versammlung, der nicht Christi Versöhnungstod aner
kennen wolle, und sich weigere, den Art. II der Augs- 
burgischen Confession zu beschweren, hinrichten zu 
lassen.“

Salicath (Justizrath) will weder durch Citate, 
noch durch Beispiele die Aufmerksamkeit der Versamm
lung von der ernsten Sache abwenden, sondern sich an 
Neergaard anschliessen. Er stellt zu dem Comite- 
antrag ein Amendement, durch welches die Bewilligung 
der nachgesuchten Freiheit in Beziehung auf Confirma
tion und Abendmahl erschwert werden soll.

Stenfeldt (Etatsrath) schliesst sich an das Schrei
ben der kopenhagener Geistlichkeit, und an das sich 
darauf beziehende Amendement von Tillisch an.

Bang (Professor) findet mit Haastrup die Bewilli
gung der gewünschten Freiheit nicht bedenklich, wenn 
die Prediger nicht zugleich weltliche Beamten wären.

Grevencop-Castenschiold (Kammerherr) freut sich 
darüber, wie diese Debatte davon zeuge, dass des dä
nischen Volkes Leben nicht ganz untergehe im mate
riellen Interesse: will sich aber damit begnügen, die 
Sache, da er dieselbe keinesweges für ganz aufgeklärt 
ansehe, im Allgemeinen der Regierung zur nähern Er
wägung anzuempfehlen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung aus Nr. 301.)

Es erklären sich hierauf vier Deputirte aus dem Bauern
stände gegen die Auflösung des Gemeindebandes, init 
der Bemerkung, dass ihnen von einem solchen Wunsche 
in ihren Gegenden nichts bekannt geworden sei. Der 
letzte, ein Kirchspielvogt, meint, eine solche Bewilligung 
könne am Ende zum Religionskriege führen.

Treschow weist die persönsliche Verdächtigung der 
Petitionäre zurück, und meint, in dem Artikel VIII der 
augsburgischen Confession kein Hinderniss zu sehen, 
dass die gewünschte Freiheit auch auf die Taufe aus
gedehnt werde.

Rosenörn-Lehn (Baron) erklärt sich aufs Bestimm
teste gegen die Petition, wünscht aber von dem könig
lichen Commissar zu wissen, ob die Bewilligung der 
einzelnen auf eine solche Freiheit gerichteten Gesuche 
erschwert werde.

Dies veranlasst den königlichen Commissar Oersted 
aufzutreten, und er hält einen gediegenen längern Vor
trag gegen die Petition. Selten kämen solche Gesuche 
vor, und seien bisher leicht für eine kleine Gebühr be
willigt worden (wogegen später auf ein Mitglied der 
Ständeversammlung, den Besitzer einer Freihufe, hin
gewiesen wird, dem die nachgesuchte Bewilligung ab
geschlagen sei): übrigens sei der Fall noch gar nicht 
vorgekommen, dass vermeinte Ketzerei des Predigers 
zur Begründung des Gesuches angegeben sei. Die 
Sache sei höchst wichtig, denn sie betreffe den geisti
gen Zustand des Volkes, seine häuslichen und bürger
lichen Verhältnisse (nicht auch die Staatsverfassung?). 
Die Petition sei von einer Partei ausgegangen, die frü
her den Kampf auf eine ganz andere (? s. vorh.) Weise 
geführt habe; fiühei habe man Prediger, von denen 
man glaube, sie weichen von den symbolischen Büchern 
ab, durch Berufung auf Königsgesetz und Landesgesetz 
als Ketzer und Meineidige angegriffen und aus "ihren 
Ämtern zu drängen gesucht; man habe dies o-e«*en  
Männer gethan, denen man nicht Glaubensirrthümer 
sondern nur Irrthümer im dogmatischen Systeme (?/ 
liturgische Abweichungen vorgeworfen habe. Die ent
gegengesetzte Wendung habe der Angriff seit 1828 
genommen, denn in diesem Jahre sei unter gehöriger 
Autorisation (durch Bischof Mynster) die Agende neu 

herausgegeben worden, und es habe die veränderte 
Fassung der Taufformel besonders misfallen. Es sei 
diese Formel nämlich in Übereinstimmung gebracht wor
den mit der in gleicher Weise 1814 herausgegebenen 
neuen Übersetzung des catechismus Lutheri, und die 
Abweichungen von der alten Agende (vom J. 1783) 
beständen nur in einzelnen Ausdrücken und Sprachfor
men. (In der alten Agende hiess es z. B. der lieilige- 
Geist, in der neuen der heilige Geist, und gleichgültig 
wird dei altgläubige Christ dergleichen Änderungen nie 
nennen, die mehr zu Verrathen, als einzugestehen schei
nen. Sahen die Altgläubigen in solchen Änderungen 
eine Abweichung vom alten Glauben, mussten sie ein
gestehen, dass dieselben von der Staatskirche ange
nommen seien, so blieb ihnen kein anderer Ausweg 
übrig, und die Änderung des Kampfes war wohl moti- 
virt.) Dergleichen erwecke starkes Bedenken gegen 
jene Petition , obgleich er die Absicht der Petitionäre 
keineswegs verdächtigen wolle. Zu dem über die Sache 
schon Bemerkten müsse er aber noch die Bemerkung 
machen, dass die rollige Ungebundenheit der Gemeinde
glieder die völlige Ungebundenheit der Prediger noth- 
wendig nach sich ziehe; d. h. könne das Gemeindeglied 
nach seiner subjectiven Überzeugung die Sacramente 
u. s. wr. verlangen, von welchem Prediger es wolle, so 
müsse es auch dem Prediger frei stehen, nach seiner 
subjectiven Überzeugung die Austheilung der Sacra
mente u. s. f. jedem Gemeindegliede zu versagen, _ so 
löse sich alle Ordnung auf. (Eine wenigstens nach der 
einen Seite hin treffende Schlussfolgerung, die für man
ches Urtheil der Gegenwart auch in Deutschland Ge
hör verdient.) Es werde z. B. bei Trauungen ein är
gerlicheres Verhältniss eintreten, als das bekannte 
zwischen Katholiken und Protestanten, denn diese 
ständen doch unter höherer Autorität. Es habe die an 
sich gute Motivirung der Petition nur dann reellen 
Werth, wenn die erstrebte Freiheit wirklich Landes— 
wünsch sei, und unter den Verhandlungen habe sich 
das Geo'entheil herausgestellt. Misbräuche, namentlich 
in der ^Beichte, wären durchaus zu fürchten. Übrigens 
sei allerdings ein wesentlicher Unterschied, ob die Frei
heit in Beziehung auf Confirmatiou und Abendmahl be
willigt werde, wegen der mit letztem verbundenen Vor
bereitung u. s. f.

Algreen-Ussing bedauert gleichfalls, dass die Ab
sichten der Petitionäre verdächtigt wären: die Sache 
sei an sich, zu beurtheilen.
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Graf Reventlow und Capitän Rasch erklären sich 
noch kurz gegen die Petition.

Endlich folgt (den 11. Dec.) die Schlussberathung. 
Prof. Bang spricht zuerst seine Freude aus über die 
allgemeine Theilnahme, welche die Sache gefunden, 
nimmt aber jetzt den Antrag der Comite zurück, 
obgleich er die völlige Abweisung der Sache für unge
recht und nicht weise hält. Persönliche Verdächtigun
gen hätten die Aufmerksamkeit der Ständeversammlung 
von der Sache abgelenkt: eine völlige Aufhebung des 
Parochialnexus werde nicht erstrebt, sondern nur eine 
Lockerung desselben (eine nachher in Brochüren u. s. f. 
oft wiederholte Behauptung, die aber von den Folgen 
absieht, und die rechtliche Bedeutung der Gemeinde 
nicht beachtet). Man habe von unmoralischen Predi
gern viel gesprochen? die seien selten; aber viel grösser 
sei die Zahl der Prediger, die ihre bürgerlichen Ge
schäfte gut besorgen und einen untadelhaften Wandel 
führen, aber sich nicht befassen mit ihrem eigentlichen 
Beruf als Seelsorger in der hohem Bedeutung des Wor
tes, — und daraus erkläre sich in Dänemark ganz be
sonders die religiöse Bewegung. (Ref. weiss es sich 
nicht zu erklären, weshalb Prof. Bang sich hier nicht 
gezwungen sah, sich an die Belastung der dänischen 
Prediger mit weltlichen Geschäften zu erinnern, wenn 
diese so nahe liegende Erinnerung auch sonst der 
Ständeversammlung entging.) Wahr sei es, man solle 
nicht für Einzelne Gesetze geben, aber man solle, wo 
möglich, eine solche Anordnung treffen, dass der Ein
zelne gegen unverschuldetes Unrecht beschützt werde. 
Ungebührlicher Zwang sei es, wenn die Mitglieder der 
Gemeinde gezwungen würden, sich in denjenigen kirch
lichen Handlungen, welche die persönliche Mitwirkung 
des Predigers wesentlich erfordern, an einen Prediger 
zu wenden, dessen moralischen Wandel sie nicht ach
ten könnten; ungebührlicher Zwang sei es, wo Mangel 
an Übereinstimmung in den wichtigsten Lehrsätzen sich 
finde, und wo die Zuhörer des Glaubens Leben und 
Kraft in dem Prediger vermissen, dennoch sie mit ihm 
durch das Band der Gemeinde verbinden zu wollen: 
diesen zweien Hauptsätzen des Comite - Berichts hät
ten die zwei geistlichen Mitglieder der Ständeversamm- 
luug ihre Zustimmung gegeben. Staat und Kirche dür
fen die natürlichen Beeilte nicht aufheben, sondern 
nur begrenzen , insoweit ihr beiderseitiger Zweck dies 
absolut erfordert. Die Geschichte lehrt auf jedem 
Blatte, dass, vor Agilem in kirchlichen Bewegungen, die 
Versagung der natürlichen Freiheit, auch wo sie eine 
nur kleine Anzahl traf, nie gute Früchte trug: zuge
fügtes Unrecht schärft die Waffen in der Hand der 
Parteihäupter. Es darf daneben nicht aus den Augen 
gelassen werden, dass gerade unsere kirchenrechtlichen 
Verhältnisse fordern, dass man eine irgend so grosse 
Freiheit, als der Zweck der Kirchengemeinschaft er
laubt, zugestehen muss; denn der, welcher sich nicht 

richten will nach der Anordnung der Staatskirche in 
Beziehung auf die wichtigsten religiösen Handlungen, 
als Taufe, Confirmation, Trauung u. s. f., der wird 
durch die Macht des Gesetzes gezwungen: er kann 
nicht aus der Staatskirche treten, und im Lande blei
ben.“ Diese Kirchenverfassung beruhe auf dem Staats
grundgesetz , und sei an sich sehr zu loben, so lange 
nicht bedeutende religiöse Bewegungen entständen: 
„entsteht ein Schisma, so ist unsere Verfassung sehr 
bedenklich!“ Er gebe zwar den Comite-Antrag auf, 
schliesse sich aber an Tillisch’s Amendement an.

Bischof Mynster erklärt, die Aufhebung des Paro
chialnexus sei höchst verderblich füx Staat und Kirche: 
das Gemeindeband sei eine nothwendige Bedingung der 
gesegneten Wirksamkeit des Seelsorgers, die Auflösung 
desselben würde die Gemeindeglieder dem unreinen 
Eifer der Sektenstifter preisgeben. Er zähle diese 
Stunden zu den schönsten seines Lebens, in welchen 
völlig hinreichende Gründe gegen einen solchen Vor
schlag von Laien ausgesprochen seien. Allerdings 
meine auch er, dass über diese Sache auch die Geist
lichkeit zu befragen sei, „aber nicht nach dem Wunsche 
der Geistlichen, sondern der Gemeinden muss es be
stimmt werden, ob irgend eine Veranstaltung in dieser 
Hinsicht nöthig ist.“ Es ist in der That merkwürdig, 
dass es gerade der Bischof, der erste Vertreter der 
Kirche in der Ständeversammlung, ist, welcher dem auf 
Synoden gerichteten, oder doch eine solche Richtung 
befördernden Amendement von Tillisch sich widersetzt, 
freilich ohne selbiges bestimmt zu nennen. Dass die 
Ständeversammlung in des Bischofs Rede diesen Sinn 
fand, zeigt sich deutlich, indem in derselben Sitzung 
ein Mitglied, Salicath, sich aufs Bestimmteste für ein
verstanden erklärt mit Bischof Mynster und ebenso be
stimmt sich gegen das genannte Amendement erklärt, 
ohne dass dieser eine nähere Erklärung für nöthig ge
halten hätte. Und eine zweite Merkwürdigkeit ist es, 
dass ein dem absoluten Territorialsystem so ergebener 
Bischof dennoch den Gemeinden ein wesentliches Recht 
zuerkennt: wo treuer Protestantismus ist, und den ge
steht Ref. dem verehrten Bischöfe gern zu, da wird 
das unverlierbare Recht der Gemeinde nie ganz ver
kannt werden. Mynster fährt fort: man erwarte viel
leicht von ihm, dass er schon um seiner Stellung wil
len die Geistlichkeit gegen die Vorwürfe, welche na
mentlich Prof. Bang gegen dieselbe erhoben habe, in 
Schutz nehmen werde, aber das könne er nicht: den
noch sehe er in den religiösen Wirren der Gegenwart 
weniger eine Schuld der Geistlichen, als das Resultat 
politischer Bestrebungen.

Das zweite geistliche Mitglied, Probst Birch, er
klärt dagegen sich für Tillisch’s Amendement mit dem 
Hinzufügen , noch lieber hätte er den Comite - Antrag 
festgehalten.
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Stenfeldt meint, schon die Pressfreiheit zeige, 
dass ein möglicher Misbrauch nicht über den Werth 
einer Sache entscheide, daher bleibe er lieber bei dem 
Comite-Antrage : wenigstens erkläre er sich für Til- 
lisch’s Amendement.

Treschow stimmt in Allem mit Prof. Bang: übri
gens habe er in dem früher Bemerkten nicht eine Auf
hebung des Parochialnexus anratheu wollen.

Neergaard will auch eine solche Aufhebung in 
keiner Weise anrathen, wogegen ihm besonders die 
weltliche Seite des Predigtamtes zu sprechen scheint. 
Zugleich benutzt er sein Schlusswort, um seinen frü
hem Äusserungen, über das Verhältniss zwischen dem 
Glauben und den Werken , einen mehr protestantisch
kirchlichen Charakter zu vindiciren. (Darf Ref. aus 
dem Tone der Rede einen Schluss ziehen, so hat 
Neergaard auf seine provocirende Rede ausserhalb der 
Ständeversammlung ernste Antworten erhalten.)

J. Sidenius (Brantweinbrenner): „Ich habe durch 
meinen Gemeindeprediger eine so bittere Kränkung er
duldet, dass ich dieselbe nicht meinem ärgsten Feinde 
wünschen wollte;” (Ref. kennt den Zusammenhang 
dieser auch in öffentlichen Blättern besprochenen Sache 
nicht) ; dennoch stimme er jetzt aus voller Überzeugung 
gegen die Überreichung einer Petition.

Hempel: wer das Gemeindeband zerreisen wolle, 
weil es ein „Band” sei, könne sich vielleicht auch ge- j 
gen das Familienband erklären.

Madsen (Kammerrath): habe für den Comite- 
Antrag stimmen wollen, und stimme jetzt wenigstens 
für Tillisch’s Amendement, denn „Etwas ist besser, als 
Nichts/11 Alle sprechen jetzt von Freiheit, weshalb 
will man keine Gewissensfreiheit!!“ „Bei einem Pre
diger zum Abendmahle zu gehen, den man nicht ach
tet, ist eine Sünde“' u. s. f.

Gamst (Mechanikus): er habe das Unwesen der 
Sekten in England und Schottland hinlänglich kennen 
gelernt, und stimme gegen jede Petition.

Voigt (Agent): um des Princips willen müsste man 
für die gewünschte Freiheit stimmen, — „allein die 
Einwirkung unserer Regierung auf die religiösen Ver
hältnisse im Staat ist so tolerant, so frei von Zwang, 
so milde und freundlich, dass ich kein Land kenne, in 
welchem ich in Beziehung auf diese Verhältnisse lieber 
leben möchte, als in Dänemark, Ulu] s0? meine ich, 
denkt die Mehrzahl in meiner Gegend“ u. s. w.

Tutein (Gutsbesitzer): das Gemeindeband enthalte 
eine so umfassende Beschränkung der natürlichen Frei
heit, dass er unbedingt dagegen stimme; die angeführ
ten Gegenstände träfen theils die Sache nicht, und 
theils höben sie sich gegenseitig auf; man habe Eng. 
land als Beispiel aufgeführt, aber hier herrsche gerade 
in der Staatskirche ein vollkommener Gemeindezwang; 
möge der Wunsch auch noch nicht allgemein sein, 
dadurch verliere kein Einzelner sein natürliches Recht; 

dass der Wunsch noch nicht allgemein- sei, zeuge ge
rade für die Aufhebung, denn eine solche Gleichgültig, 
keit gegen ein so unnatürliches Verhältniss zeige, wie 
nölhig Hülfe sei. Damit doch ein Anfang gemacht 
werde, stimme er für Tillisch’s Amendement.

Tillisch gibt darauf seinem Amendement etwas 
breitere Basis, scheint indess an Synoden nicht be
stimmt gedacht zu haben, obgleich er weit davon ent
fernt war, mit Vielen derjenigen, die dafür stimmten, 
darin nur einen Lückenbüsser zu sehen.

Oersted hebt es noch einmal hervor, dass die Stände
versammlung es ganz zu übersehen scheine, dass eine 
solche den Gemeinden zu bewilligende Freiheit noth
wendig eine entsprechende Freiheit der Prediger her
vorrufen werde.

Algreen - üssing schliesst sich in Allem an Bang 
und Tutein: Es sei die Zeit, in welcher die Forderung 
noch nicht allgemein geworden wäre, zur Bewilligung 
passender, als die bewegte Zeit, wenn sie erst allge
mein geworden sei. Magister Lindberg selbst habe ihm 
noch heute gesagt, dass ihm schon Tillisch’s Amende
ment als ein Gewinn erscheine: er stimme mit ihm in 
religiösen Dingen nicht überein, wohl aber in dem 
Streben nach Freiheit in einer Gewissenssache.

Der Präsident, Prof. Schow, schliesst sich in allem 
Wesentlichen an Prof. Bang an: sei die Sache an sich 
gerecht, so müsse man sie bewilligen , ohne an Ur
sachen und Folgen zu denken, die Folgen müsse man 
der Leitung der göttlichen Vorsehung ankeimstellen. 
Man sage, die von Einzelnen nachgesuchte Freiheit 
werde leicht bewilligt, aber dass sie bewilligt, werden 
müsse, zeige, dass sie auch abgeschlagen werden könne. 
Er erkläre sich für Tillisch’s Amendement.

Grevencop-Castenschiold erinnert noch einmal an 
die Folgen, welche seien gleich „einer in ein hölzernes 
Haus geworfenen Fackel! “

Schliesslich erklären noch drei Mitglieder sich für 
Tillisch’s Amendement.

Da die Anträge der Majorität, wie der Minorität 
der Comite zurückgenommen waren, so wird zuerst 
darüber abgestimmt, ob in dieser Sache eine Petition 
abgegeben werden solle oder nicht? und die Stände
versammlung entscheidet mit 35 Stimmen gegen 28 Stim
men, es solle keine Petition eingereicht werden; und 
mit dieser Entscheidung fiel jedes Amendement weg. 
Es liegt vor, dass der nicht geringen Zahl der passiven 
Mitglieder die Sache bedenklich erschienen war; und 
allerdings möchte die Bewilligung der gewünschten 
Freiheit°eine wesentliche Umgestaltung der dänischen 
Verfassung beantragt haben.

Wie nahm das dänische Volk und besonders die * 
orthodoxe Partei diese Entscheidung der Stäudeversamm- 
lung auf? Es erschienen eine ganze Reihe von Bro
churen und Zeitungsartikeln für und gegen die Sache,
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von denen wir Einiges zur allgemeinen Charakteristik 
beachten müssen.

Die neun Prediger, welche neben Lindberg eine 
Petition an die Ständeversammlung eingegeben hatten, 
erliessen bald nach dem Schlüsse derselben (Kopen
hagen, Reitzel. 1839. 8.) eine „Erklärung und Protest 
in Beziehung auf die Verhandlungen der Stände über 
die Lösung des Gemeindebandes“: nämlich P. A. Fen- 
ger, Mourad, Joh. Hahn, E. Mau, J. F. Fenger, Th. 
Oldenburg, F. Boisen, C. F. Rönne, Busck, von denen 
mehre literärisch bekannt sind. Nachdem zuerst (S. 6 
—24) die in den Verhandlungen der Stände leider vor
gekommenen persönlichen Beschuldigungen zurückge
wiesen sind, so werden (S. 24 68) die einzelnen Ein
würfe gegen Bewilligung der gewünschten Freiheit ge
prüft, und auf diesem aphoristischen Standpunkte zum 
Theil glücklich beseitigt. Bedauern muss man aber? 
dass auch in diesem nachträglichen Worte die Sache 
nicht tiefer aufgefasst, und nicht auf Begriff und Becht 
der Kirche scharf und bestimmt zurück geführt wurde. 
Ein solches Plänkeln führt nicht zum entscheidenden 
Siege, und auch nicht zur entscheidenden Niederlage.

Grundtvig, der nie ermüdende Kämpfer, schwieg 
auch jetzt nicht. Er hielt eine „Rede an den Volks- 
rath über Kirchenfreiheit“ (Kopenhagen, Wahl. 1838), 
die im feurigen Eifer für seine Sache zeugte. Aus 
Schriften dieser Art lässt sich kein zusammenhängen
der Auszug geben: Ref. begnügt sich damit, einzelne 
Sätze herauszuheben. „Die Kirche ist eine geistige 
Gemeinschaft, die ihre Verwirklichung nur im Geiste 
der Freiheit findet;“ „die Staatskirche ist ein durchaus 
weltlicher und juristischer Begriff;“ „die dänische 
Regierung hat das Recht, unsere Staatskirche aufzu- 
heben, und dieselbe so gezwungen, oder so frei, so 
herrschend oder so dienend zu machen, als es ihr ge
fällt“ — „und die Geistlichen haben kein Recht zu 
klagen, denn sie sind nur ein Geschöpf der dänischen 
Regierung, welche also die Geistlichkeit aufheben 
kann, wenn sie will;“ „durch das Gemeindeband ist 
das dänische Volk, das beweist seine Gleichgültigkeit, zu 
einem viehischen Zustande herabgewürdigt worden“ 
u. dergl. m. Dass solchen Reden, die überdies mit 
Drohungen, so: „Ohne Lösung des Gemeindebandes 
kehrt der Landfriede nimmer zurück! “ vermischt wa
ren, die Antwort nicht fehlen würde, war zu erwarten. 
Als solche nennen wir:

Nogle smaa Afhandiinger om kirkelige Anliggender 
af Dr. Chr. H. Kalkar. Odense, Milo. 1839.

Die Absicht des Verf. ist. die Vorstellungen der 
Laien über die kirchlichen Angelegenheiten aufzuklä
ren, und zugleich Grundtvig’s Behauptungen und Dro
hungen zurückzu weisen, allein Ref. meint, dass ihm 
weder das Eine noch das Andere sonderlich gelungen 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

ist. Eine symbolisirende Darstellung ohne scharfe Be
griffsbestimmung dient schwerlich zur Aufhellung ver
worrener Begriffe, und — Grundtvig weicht nicht vor 
so leichter Berührung. Einzelne Sätze werden Kalkar’s 
Darstellung andeuten: „Staat und Kirche sind nur ver
schiedene Seiten desselben Gottesreiches“ — „die 
Kirche ist die geistige Seite des Staatslebens“ — „die 
Geistlichen sind nichts anderes , als Staatsdiener“ — 
„werden Mängel in der Kirchenverfassung und den 
kirchlichen Verhältnissen erkannt, so ist nichts anderes 
zu thun , als dass jeder gläubige Christ des Glaubens 
Kleinod bei sich und den Seinigen bewahrt“ u. s. f. 
Dergleichen bleibt in solchen Zeiten ohne Wirkung. 
Noch eins will Ref. in der Kürze nennen:

Om Ständerforsamlingerne i Roeskilde angaaende 
Sognebaandets Lösning af V. Birchedahl. Ko
penhagen, Wahl. 1839.

Der noch jugendliche Verf. hat die Ständeverhand
lungen einer Kritik unterworfen, deren Ton, namentlich 
dem ehrwürdigen Bischöfe Mynster gegenüber, man 
schwerlich anderswo findet, mag man auch dem ge
kränkten Gefühle des altgläubigen Christen manches 
nachsehen. Mynster’s Verhalten in der Agendesache 
ist schon oft einer bittern Kritik unterworfen worden; 
hier wird ihm besonders „sein Schweigen während der 
langen traurigen Jahre“, in welchen der kirchliche 
Kampf bereits geführt sei, zürn Vor würfe gemacht. 
Am interessantesten ist, besonders in kirchenrecht
licher Beziehung, die Einleitung, welche die Frage be
handelt, ob die Stände in kirchlichen Angelegenheiten 
competent seien, oder nicht. Und Ref. zweifelt nicht 
daran, dass der Verf. hier diejenige Ansicht ausspricht, 
welche in Dänemark bereits die Mehrzahl für sich 
hat, oder doch gewinnen wird. Es lässt sich diese 
Darstellung auf wenige Sätze zurückführen: Da die 
Stände das Volk ihrer ursprünglichen Bestimmung nach 
in allen Lebensrichtungen repräsentiren sollen, so sol
len sie auch in kirchlichen Dingen die Gemeinde, 
welche sie gewählt hat, repräsentiren: allein die Er
fahrung hat gekehrt, dass die Stände, ,,w*e  sie nun ein
mal sind,“ nicht das Volk nach allen Seiten hin reprä
sentiren können, indem namentlich Volksthümlichkeit 
(Folkeiigheden, S. 19) und Glaube in ihnen keine Dar
stellung findet. Über die Bedeutung der angeregten 
Fragen ist übrigens durch diese Schrift kaum etwas 
Neues gesagt; indess heben wir noch folgendes Curio- 
sum hervor : die Lösung des Gemeindebandes sei ein 
unschuldiges Mittel, um bürgerlichen Zank und Streit 
zu verhindern, aber es würde ein höchst schmerzlicher 
Eingriffin eins der zartesten Verhältnisse, diezwischen 
dem Prediger und der Gemeinde sich finden, sein, wenn 
der Prediger vom Staate und nicht von den Gemeinden 
besoldet würde, denn Zehnten, Opfer und Accidentien 
sind „ein wesentlich schönes (.’?) Band zwischen dem 
Prediger und seiner Gemeinde.“ Freilich liegt die Fol
gerung nicht fern, dass die Besoldung des Predigersi 
wenn das Gemeindeband gelöst werde, vom Staate 
und nicht von der Gemeinde direct zu beschaffen sei.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in liCipzig'.
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Jurisprudenz.
Der Parochialnexus in Dänemark.

(Schluss aus Nr. 302.)

Wendet man endlich den Blick zu der neuesten 
Zeit hin, so scheint es von der einen Seite, dass die 
geschilderte Hauptfrage äusserlich theils nach dem ge
wöhnlichen Laufe der Dinge in sich selbst zur Ruhe 
kam, theils durch augenblickliche andere Fragen, so 
namentlich über die Abfassung eines neuen Gesang
buches, zurückgedrängt wurde; allein von der andern 
Seite kann es dem aufmerksamen Beobachter schwei- 
lich entgehen, dass die Unzufriedenheit mit den gegen
wärtigen kirchlichen Verhältnissen in Dänemark immer 
breitem Raum gewinnt, und bei gegebener Veranlas
sung um Vieles kräftiger hervortreten mag. Dass eine 
solche Veranlassung nicht lange auf sich warten lässt, 
ist um so mehr anzunehmen, da Bewegungen in Deutsc i 
land noch stets einen lebendigen Wiederhall in Däne
mark fanden. Das neueste Ereigniss, durch welches 
sich Prof. Bang’s Äusserung in der Ständeversammlung, 
dass es mislich stehe um die dänische Kirchenverfas
sung, sobald ein Schisma eintrete, sich bewährt hat, 
sind anabaptistische Bewegungen. Es erschien vor meh
ren Jahren in Kopenhagen ein Baptistenmissionär, 
Oncken, wie es heisst, ein Deutscher, der sich viele 
Jahre in Amerika aufgehalten und von den Baptisten 
Englands gesandt worden sei, welche letztere sich auch 
wiederholt, so durch eine Petition an den König, für 
die in Dänemark gewonnenen Baptisten thätig gezeigt 
haben. Es gelang, Kopenhagen eine kleine Gemeinde 
zusammenzubringen, von welcher bald Mehre, nach 
Art Neubekehrter, eifrigst bemüht waren, Proselyten 
Zu machen. Die Regierung duldete die kleine Ge
meinde, aber die offenbare Proselytenmacherei verbot 
sie, und strafte Übertretungen durch Gefängniss und 
Geldbussen. Die Altgläubigen, obgleich dem Anabapti
stenwesen entschieden abgeneigt, nahmen sich nun doch 
zum Theil der Verfolgten eifrig an, und es durchkreu
zen sich Brochuren und Zeitungsartikel über Religions
verfolgungen. Der Altmeister, Grundtvig, ist, wie stets, 
gleichfalls rüstig bei der Hand. Es erscheint:

Om Religions-Forfölgelse, en Stemme fra Nic. Fred. 
Sev. Grundtvig. Kopenhagen, Wahl. 1842. 8.

In der Berling’schen Staatszeitung (Nr. 46) war ein 
Artikel erschienen über Religionsfreiheit der Baptisten, 

Grundtvig antwortet darauf über die Religionsverfolgung 
derselben. Man habe gewiss lange erwartet, dass er 
in dieser Sache sein Votum abgeben solle, allein er 
habe sich darauf verlassen, dass seine Ansicht über 
Religionsverfolgung hinlänglich bekannt sei: aber es 
zeige sich in dem genannten Artikel eine solche Ver
wirrung der Begriffe, dass er nicht länger habe schwei
gen wollen. Religionsfreiheit müsse eine ausdrückliche 
Grundbestimmung in der Verfassung jeder bürgerlichen 
Gesellschaft sein, und dass weder das Christenthum, 
noch die augsburgische Confession, noch die Erfahrung 
Religionsverfolgung anrathe. sei eine Behauptung, die 
keines fernem Beweises bedürfe: Religionsverfolgung 
sei es aber, wenn man die Wiedertäufer und Andere 
blos deshalb, weil sie eine von der Staatskirche ab
weichende Gottesverehrung ansüben und verbreiten, 
ins Gefängniss werfe und strafe. Einer wie scharfen 
Kritik er den Begriff vom Staate unterwirft, aus wel
chem die Nothwendigkeit oder Rechtmässigkeit jener 
Verfolgung gefolgert werde, zeigt folgender Satz (S. 12): 
„Es ist unnütz, genetisch zu untersuchen . wie dieser 
ungereimte und für das Menschenleben unerträgliche 
Staatsbegriff entstanden sei, dass er ausgebrütet sei in 
den ägyptischen Backöfen, erzogen in dem römischen 
Räuberstaate, geschminkt in der päpstlichen Schreiber
stube, begründet auf den deutschen Universitäten und 
vergöttert von den chinesischen Mandarinen“ u. s. w 
Ferner weist Grundtvig (S. 16 f.) nach, wie sich das 
Conventikelwesen, das er sehr misbilligt, erst durch 
die obschon gelinden Verfolgungen über das ganze 
Land verbreitet habe, und er erinnert daran, dass jene 
Verfolgung plötzlich gehemmt worden sei durch die be
stimmte Erklärung seiner Majestät des Königs, des da
maligen Prinzen Christian, nach welcher, wenn Predi
ger den weltlichen Arm zur Bestrafung der Conven- 
tikeln auf riefen, zuerst untersucht werden solle, in wel
che!' Weise sie selbst ihrem Amte als Seelsorge!' nach
kämen. Die Prophezeiung Grundtvig’s, dass die Ver
breitung der Baptistensekte befördert werde, bestätigt 
sich immer mehr. Im J. 1841 wurde ein Brief (4 Sei
ten Folio) von der Gemeinde in Kopenhagen (im Stein
druck und ohne Namensunterschrift) ringsum im Lande 
verbreitet, und bald zeigten sich Baptisten auf verschie
denen Stellen der dänischen Inseln. Der Brief hatte 
die Überschrift: „Worin besteht die Taufe, und wer 
soll getauft werden ? “ und es wurde in bekannter 
Weise die Kindertaufe, sowie überhaupt die sacramen,^ 
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tale Kraft der Taufe angegriffen: daneben wurde er
zählt, dass es in England 2 — 3000, in Nordamerika 
sogar 7000 baptistische, oder wie es hiess: „christlich- 
apostolische“ Gemeinden gebe. Sehr bald zeigte sich 
das misliche Verhältnis« zwischen der Staatskirche 
und der neuen Sekte: jene verlangt, dass die Kinder 
der Baptisten als ihr angehörig getauft würden und da 
die Eltern sich weigern, so schreitet die Polizei ein 
und bringt die Kinder mit Gewalt zu den Gemeinde
predigern. Doch jetzt bewährte es sich, woran Oersted 
die Ständeversammlung wiederholt erinnert hatte, näm
lich dass eine den Gemeindegliedern bewilligte Frei
heit nothwendig eine entsprechende hreiheit der Predi
ger nach sich ziehen werde, es weigern sich, näm- 
Uch mehre Prediger, gewaltsam zu ihnen gebrachte Kin
der zu taufen. Es haben die Zeitungen erzählt, dass 
die Kanzlei einem derselben, einem auch literärisch 
wohlbekannten Theologen, Kierkegaard, eine solche 
Zwangstaufe ausdrücklich befohlen und auf seine Wei
gerung aufgegeben habe, um seine Entlassung einzu- 
kommen, dass aber Kierkegaard erklärt habe, er werde 
weder das Eine, noch das Andere thun; und die Sache 
steht, soweit Ref. weiss, noch unentschieden hin.

.Auch Dänemark sieht, so scheint es, kirchenrecht
lich einer bewegten Zukunft entgegen.

Hadersieben. Dr. Conrad Michelsen.

Theologie.
Neuere Verhandlungen über die hehre von 

der Kirche.
1. Einleitende Bemerkungen. Stand der 

Frage.
Die Idee der Kirche ist mit der christlichen Offenba
rung selbst, welche in ihr zum Abschluss kam, hervor
getreten , und liegt ihren Grundzügen nach schon im 
N. T. vor, am bestimmtesten in den Paulinischen Brie
fen. Zu verschiedenen Zeiten ist sie auch Gegenstand 
der christlichen Reflexion geworden. Während des 
Zeitraums, da äie Christenheit in fortschreitender hier
archischer Gliederung als txnkgala sich
gestaltete, wurde zunächst zweierlei festgestellt: 1) ge
gen häretisches Pochen auf neue Offenbarungen und 
besondere Erleuchtungen der Charakter der Kirche als 
historisch begründeter Gemeinschaft, welche in aposto
lischer, durch die Muttergemeinden und die stetige Suc- 
cession der Bischöfe vermittelter Überlieferung der 
Lehren und Ordnungen Christi beruht (Irenäus, Ter- 
tullian); 2) gegen schismatische Angriffe und Präten- 
^ionen die Wahrheit dieser Gemeinschaft als der all- 
wärtshin verbreiteten Trägerin der allgemeinen Güter 
und Mittel des Heils; mit Unterscheidung ihrer eigent
lichen Substanz, des verum corpus Christi, und der nur 
/Je») äussern Anscheine nach zur Kirche Gehörigen, 

des corpus Christi simulatum (Augustinus). Diese Unter
scheidung wurde in der Folge in ganz anderer Rich
tung geltend gemacht: gegen die verweltlichte, von 
äussern Ordnungen und Beziehungen die Theilnahme 
am Heil abhängig machende Gemeinschaft, gegen die 
römischgewordene, an den Zusammenhang mit dem rö
mischen Bischöfe das wahre Christenthum knüpfende 
und mit der äussern Theilnahme an den Sacramenten 
als dem Merkmale der Angehörigkeit an die christliche 
Gemeinschaft sich begnügende Kirche. So in der Zeit 
der Reformation und der nach langen Kämpfen daraus 
hervorgehenden Gründung und Befestigung der evan
gelisch-protestantischen Kirchengemeinschaft, dem zwei
ten Zeitraum, in welchem die christliche Reflexion auf 
eine entschiedenere Weise der Idee der Kirche sich 
zuwandte, woraus dann die Unterscheidung der sicht
baren und unsichtbaren Kirche hervorging. — Aber.so 
wichtig auch diese Reflexionen mit ihrem Resultat wa
ren , einerseits um die Objectivität der christlichen In
stitution gegen individuelle Anmassung und Willkür der 
Meinungen und Satzungen zu behaupten, andererseits um 
das religiöse Recht der Subjecte gegen eine falsche äus
serlich gewordene Objectivität auch theoretisch zu sichern, 
so gelangte man doch hiermit noch zu keiner klaren und 
festen begrifflichen Fassung der Idee der Kirche, zu kei- 
nerwissenschaftlichenDurchbildung des Dogma. Es wurde 
damit nur die Einsicht gewonnen und zu Tage geför
dert : erstlich, dass der Beistand der christlichen Kirchen
gemeinschaft bedingt sei durch den Zusammenhang mit 
apostolischer Überlieferung, und dass die Realität die
ser Gemeinschaft nicht abhängig sei von dem subjecti- 
ven Verhalten der Einzelnen, welche ihr als äusserer 
Gesellschaft angehören; sodann aber andererseits, dass 
die Theilnahme des Subjects am Reiche Gottes oder 
am Heil in Christo nicht abhängig sei von seiner An
gehörigkeit an den für die Kirche sich ausgebenden 
empirischen kirchlichen Verein, indem das Wesen der 
Kirche in einer solchen äussern Erscheinung nicht auf
gehe , sondern in der Gemeinschaft der vor Gott ge
recht gewordenen bestehe, welche zunächst eine un
sichtbare sei, die aber nothwendig nach sichtbarer Ge
staltung strebe, und als wahrhaft vorhanden da anzuer
kennen, wo das Wort Gottes rein gelehrt und die Sa- 
cramente gemäss der ursprünglichen Einsetzung ver
waltet werden. Hiernach ist denn, wer an Chri
stum von Herzen glaubt und dadurch gerecht vor Gott 
ist, Glied der unsichtbaren Kirche , welcher von den 
äussern Kirchengemeinschaften er auch angehören 
möge. Unter diesen aber ist eine jede nur in dein 
Maasse wahre Erscheinung der unsichtbaren Kirche, 
als in ihr jene beiden Kriterien sich finden; zu welchen 
übrigens — ob mit Recht, lassen wir dahingestellt 
die reformirte Lehrweise noch ein Drittes: die kirch
liche Disciplin zur Aussonderung der notorisch Schlech
ten und Gottlosen, hinzufügte.
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Es ist leicht einzusehen, dass diese Bestimmungen 
nur in begrifflicher Durchbildung der Idee der Kirche, 
nur in einer gründlichen und wahren dialektischen Ent
faltung der Momente derselben ihr volles Verständniss 
und ihre sichere Erweisung und Bewährung erhalten, 
für sich betrachtet aber nur Ergebnisse einer durch 
das Bedürfniss hervorgerufenen Reflexion sind, deren 
innere Zusammenstimmung und Einheit erst noch auf
zuzeigen ist. Zeiten polemischer Befangenheit, wie die 
nächsten Jahrhunderte nach der Reformation, waren 
aber einer freien wissenschaftlichen Durchführung die
ser Idee ebenso wenig günstig, als die darauf folgende 
Periode der Auflösung alles Positiven, und des harten 
Kampfes um die ersten Grundlagen aller religiösen Über
zeugung. Es war dies überhaupt ein Zeitalter, welches 
ganz andere Aufgaben zu lösen hatte. Es handelte 
sich um das religiöse Recht der Individualität, um 
das Verständniss der persönlichen Aneignung des Heils 
und um die Vertheidigung derselben gegen eine ab
stract-äusserliche Autorität. Erst nachdem dies fest
gestellt worden, konnte die Idee der Heilsgeweinsehaft 
und damit die Kirche zu rechter Entfaltung kommen, 
indem sie zuvörderst im religiösen Bewusstsein mit 
einer neuen Energie hervortrat und sich geltend machte. 
Diese Veränderung aber ist erfolgt als Reaction gegen 
die in Einseitigkeit ausgeartete, zügellos, gewoi dene 
Subjectivität, womit die vorangehende Entwickelung zui 
Ausscheidung ihres Unwahren kommt. Dass dies wirk
lich der Fall ist, dass wir bereits in einer neuen Ent
wickelungsperiode uns bewegen, ist wol unleugbar; 
und mit richtiger Divination hat Kliefoth in seiner Ein
leitung in die Dogmengeschichte darauf hingewiesen, 
dass die Lehre von der Kirche wol der Mittelpunkt 
desjenigen Dogmencyklus sei, dessen wissenschaftliche 
Bestimmung die Aufgabe der in unserer Zeit beginnen
den neuen Periode sei. So viel liegt am Tage, dass 
das vorher in tiefem Todesschlummer liegende kirch
liche Bewusstsein seit den letzten drei bis vier Decen- 
nien, und besonders, seitdem es in Schleiermacher’s 
Glaubenslehre eine so bedeutsame wissenschaftliche 
Vertretung gefunden, immer wacher und kräftiger ge
worden ist. Dies gibt sich auch fortwährend kund in 
einer Menge von theoretischen und praktischen Bestre
bungen und Erörterungen. Darauf deuten hin die sich 
stets mehrenden Kirchenzeitungen und andern kirchlichen 
Blätter, welche, obwol von verschiedenen theologischen 
Standpunkten ausgehend, doch einmiithig in mancher
lei Weise darauf hinarbeiten, dass die hke der Kirche 
zu immer klarerm Verständniss und zu allseitiger Ver
wirklichung komme. Dasselbe gibt sich kund in den 
Bemühungen um Begründung und Vervollkommnung 
presbyterialischer und synodalischer Institutionen, in 
den Controversen über die symbolischen Bücher und 
die Verpflichtung auf dieselben, in den Untersuchungen 
über akademische Lehrfreiheit und über das Verhält- 

niss, welches in dieser Hinsicht zwischen den theologi
schen Facultäten und der Kirche bestehe. Eben dar
auf wreisen auch unverkennbar hin die monistischen 
Bestrebungen, welche, ganz anders als iiJ^hkern Zei
ten , so bedeutender Erfolge sich erfreuer^^^ durch 
alle Gegenwirkung, vornehmlich der Altlutheraner, nur 
zu höherer Lauterkeit und gediegnerer Gründlichkeit 
gebracht und somit wahrhaft gefördert werden müs
sen. Endlich geben auch die ernsten und tüchtigen 
Bemühungen um Ausbildung des Kirchenrechts, sowol 
in monographischen Arbeiten, als in ausgezeichneten 
Lehr- und Handbüchern, welche in verschiedenen Rich
tungen hervorgetreten sind, ein gewichtiges Zeugniss 
ab für die Energie des kirchlichen Bewusstseins und 
für das Hinstreben des Zeitalters auf die wissenschaft
liche Bestimmung der Idee der Kirche, wodurch denn 
auch das vollständige Klarwerden über alle diese Punkte 
und das Gelingen dieser Bestrebungen wesentlich mit 
bedingt ist. Freilich auf der angern Seite erheben sich 
auch heftige Widersacher, welche die Rolle der Un
glückspropheten spielen, und alles aufbieten, um die 
Zeitgenossen zu bereden , dass es mit der Kirche be
reits oder doch in Kurzem gar aus sei, dass gerade

Union ihi Untertang gewesen, dass somit der 
Staat, die allein wahre und vollkommene Form des 
Gemeinlebens, dieselbe in sich aufgenommen und als 
Kirche vernichtet habe, und dass alle auf kirchliches 
Leben und kirchliche Selbständigkeit zielenden Bemü
hungen als eitles Widerstreben gegen die unaufhalt
same Entwickelung des Geistes, als blosser Gespenster
spuk anzusehen seien. Und von eben dieser Seite her 
wird auch alles gethan, um die Kirche zu zerstören. 
Ihre historischen Grundlagen werden als ein Gewebe 
von Dichtungen dargestellt und in den Flammen einer 
alles vernichtenden Kritik verzehrt; ja das äusserste 
Streben geht dahin, die Religion selbst, den allgemein
sten Inhalt alles Kirchenthums, als ein blosses Erzeug
niss menschlicher Phantasie oder als einen den ScheFn 
der Objectivität gewinnenden Reflex des krankhaf
ten menschlichen Herzens, oder als eine auf der 
höchsten Stufe der Entwickelung verschwindende Ob- 
jectivirung der Unendlichkeit des Selbstbewusstseins 
darzuthun. Aber alles dieses kann nur dazu dienen, 
das kirchliche Bewusstsein in seiner Entwickelung zu 
läutern und zu befestigen. Der ganz offen hervorge
tretene und auf die Spitze getriebene Gegensatz gibt 
sich eben damit in seiner Unwahrheit kund, und drängt 
zu kräftiger Ermannung und Concentration auf der 
kirchlichen Seite. Das kirchliche Bewusstsein wird 
aber andererseits auch zu einer Ausscheidung alles 
dessen, was aus seinem Princip nicht wahrhaft hervor
geht, geführt. Wir meinen namentlich alles Hierarchi
sche und alles hiermit zusammenhängende und hierzu 
führende Streben nach einer die Einheit des volks- 
thümlichen Organismus aufhebenden falschen Autono-
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mie der Kirche; ein Streben, welches um so leichter 
aufkommen und Raum gewinnen kann, je mehr theils 
die gemeiÄ^ne Opposition gegen die negativen, Kirche, 
Christentum und Religion auflösenden Tendenzen, wie 
gegen einen das kirchliche Leben vielfach hemmenden, 
drückenden und verunreinigenden Polizeistaat, evange
lische und römische Christen zusammenführen, und die 
erstem zur unwillkürlichen Aufnahme römisch-kirchlicher 
Grundsätze verleiten könnte, theils auch die Bekannt
schaft und Befreundung mit allerlei independentischen 
Gemeinschaften Gleichgültigkeit, ja Abneigung gegen 
unsere deutsch-evangelische, Kirche und Staat in innige 
Vereinigung setzende, Verfassung erzeugen dürfte.

Vor solchen Abirrungen zu warnen und davon zu- 
rückzufüren, ist gewiss.Pflicht aller Einsichtsvollen un
ter den Kirchlichgesinnten. Es muss aber denselben 
vornehmlich auch dadurch entgegengearbeitet werden? 
dass die Idee der Kirche mit aller Klarheit und Schärfe 
nach allen ihren Momenten entfaltet wird, wozu die 
verschiedenen theologischen Functionen kräftig Zusam
menwirken müssen , indem die Sache exegetisch und 
historisch, apologetisch und polemisch, dogmatisch und 
ethisch erforscht und beleuchtet wird. So wird denn 
die begriffliche Fassung dieser Lehre, ihre dogmatische 
Durchbildung, durch den Zustand und das Bedürfniss 
der Zeit dringend gefordert.

2. Das Roth e’s ehe Buch und die Benrtheilung 
desselben.

Einen kräftigen Impuls dazu hat ein Mann gege
ben , welcher ebenso entschieden gläubig und festge
wurzelt in der christlichen Heilswahrheit, wie einhei
misch in der wissenschaftlichen Bildung der Zeit und 
mit ihren beiden Hauptrichtungen, der Schleiermacher’- 
schen und der liegetsehen, befreundet, obwol in keiner 
von beiden befangen, einen bis dahin von andern nur 
leise betretenen Weg kühn eingeschlagen hat, zum Ent
setzen Mancher, die den Reichbegabten auf der Bahn 
der Kirchlichkeit zu finden hofften. Nicht leicht hat 
äusser dem Stiauss scheu Leben Jesu ein Werk so 
grosses Aufsehen erregt und so starken Widerspruch 
hervorgerufen, als Rothe s „Anfänge der christlichen 
Kirche“, und zwar zunächst das erste Buch, worin er 
den Beweis zu führen sucht, dass der Begriff der 
Kirche als der abstract-religiösen Gemeinschaft einer 
reinen Verwirklichung gar nicht fähig sei, und daher 
der Entwickelung der Kirche nothwendig ein Wider
spruch anhafte, welcher durch die unhaltbare prote
stantische Unterscheidung der sichtbaren und unsicht
baren Kirche nur scheinbar verhüllt, nicht aufgehoben 
werde, woraus nothwendig folge, dass die Kirche, in
dem sie sich entwickele, ihrer Auflösung entgegen
strebe. Hiermit aber mache sie der allein adäquaten 

Form des christlich-sittlichen Gemeinlebens, dem Staate, 
Platz, und gehe endlich in diesem auf: freilich nur 
in dem vollendeten, vom christlichen Princip ganz 
durchdrungenen Staate, von welchem alsdann alle, jetzt 
noch kirchlichen, Functionen ausgehen müssen. Bald 
erfolgte von Seiten der kirchlichen Richtung ein hefti
ger Protest in der evangelischen Kirchenzeitung. Aber 
auch sonst fand die Rothe’sche Theorie, welche über 
Schleiermacher wie über Hegel hinausstrebte, obwol 
sie der Religion eine ganz andere Stellung und Bedeu
tung vindich te, als die Hegel’sche Philosophie, und da
her nicht mit der Kirchenstürmerei der Junghegelianer 
verwechselt werden darf, entschiedenen Widerspruch. 
Sack in seiner Polemik bekämpfte sie in der Darlegung 
und Nachweisung des cäsareopapistischen Irrthums- 
Rettberg (in den Gött. Anz.) fand darin äusser diesem 
Irrthum auch eine katholisirend e Tendenz, gestand 
übrigens die Schwierigkeit des Begriffs der Kirche 
in der protestantischen Dogmatik zu, und erklärte die 
allseitige gründliche Behandlung desselben für ein längst 
gefühltes Bedürfniss. Als das eigentlich Verletzende in 
derRothe’schen Darstellung aber bezeichnete er das. dass 
darin die evangelische Auffassung von unserer Stellung 
zu Gott zurücktrete, dass der centralen Auffassung, 
welcher die Stellung des Individuums zu Christo das 
Primäre, die Gemeinschaft der Glieder unter einander 
das Secundäre sei, die peripherische katholische, welche 
das Letztere als das Hauptsächliche voranstelle, sub- 
stituirt werde. Neben diesen traten noch Lange im 
Kirchenfreund , und Schmieder im Tholuck’schen An
zeiger mit mehr oder weniger gewichtigen Einreden 
hervor, und Palmer in seiner Abhandlung „Uber die 
Kirche“ (Stud. der evang. Geistl. Würt. 4, 1), Puchta 
und Klee in ihren kirchenrechtlichen Schriften, und An
dere stellte sich kräftig entgegen.

Aber auch aus der Hegel’schen Schule selbst traf 
das Rothe’sche Buch eine scharfe eindringende Kritik. 
Baur (in den Berliner Jahrbb.) erklärte die entgegen
gesetzten Vorwürfe, die Rothe gemacht werden, dar
aus, dass einseitige, die Freiheit des wissenschaftlichen 
Standpunkts beschränkende Voraussetzungen ihn nicht 
zu dem Punkte durchdringen lassen, auf dem sich der 
Gegenstand im organischen Zusammenhang seiner Mo
mente darlege. Katholisirend sei seine Ansicht von der Stif
tung der Kirche darin, dass sie die sichtbare Kirche in 
einem Sinne, den der Protestant nicht zugeben könne, 
als ein unmittelbar göttliches Werk betrachte, nicht 
katholisirend aber darin, dass sie dieses göttliche Werk 
selbst wieder für eine seinem Zwecke unangemessene 
Form erkläre. Diese Mischung heterogener Elemente 
gehöre zum eigenthümlichen Charakter des Werks, 
dessen wesentlicher Inhalt in letzter Beziehung auf einer 
unklaren und einseitig aufgefassten Idee beruhe.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. IBrockhaus in lidpT.iff.
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Neuere Ver Handlungen über die Lehre von 

der Kirche.
(Fortsetzung aus Nr. 303.)

Mi« Unrecht bezeichne Rothe den protestantischen Be
griff der Kirche als einen sich selbst widersprechenden. 
Die Unsichtbarkeit der Kirche sei jedenfalls eine zeit
liche und relative, und schliesse das Sichtbarwerden 
nicht aus. — Eine solche Kirche aber könne wol ne
ben dem Staat existiren. Dieselbigen Menschen können 
in verschiedenen Beziehungen Subjecte des Staats und 
der Kirche sein, und diese könne ebenso gut wie jener 
ihre Gegensätze in der Einheit der Idee ausgleichen. 
Der Staat sei freilich in seiner V ollendung als der 
christliche zu denken, indem er die religiösen Zwecke 
der Kirche als wesentliche Bestimmungen in sich auf
nehme. Aber wenn die Religion nur in der Form dei 
Offenbarung zum Gemeinbewusstsein werde , so führe 
schon dies auf den Begriff einer selbständig bestehen
den Kirche, welche als göttliches die Offenbarung ver
mittelndes Institut von dem Staate als einer rein mensch
lichen Institution sich unterscheide, und sowol die noth
wendige Voraussetzung desselben bilde, als auch in 
ihrer Vollendung über ihn hinausgreife. Indem Rothe 
den wahren vollendeten Staat mit der christlichen Ge
meinschaft in ihrer vollendeten Wahrheit identificire, 
erweitere er willkürlich den Begriff des Staats. Seine 
Theorie enthalte aber dennoch einen gesunden Kern 
substantieller Wahrheit; der Staat habe an die Stelle 
der Kirche zu treten, ohne dass jedoch darum ihre 
äussere Existenz durch die seinige ausgeschlossen 
werde. Beide seien einander ergänzende Momente ei
nes und desselbigen höhern Begriffs: der Gemeinde, 
Nur in diesem haben sie ihre an sich seiende Wahr
heit, und dieser könne sich nur in ihnen verwirklichen. 
Die Idee der Gemeinde, d. h. religiös - politischen Ge
meinschaft, stelle sich aber zunächst von ihrer objectl- 
ven Seite dar in der sichtbaren Kirche. dieser sei 
Idee und Erscheinung unmittelbar Eins; sie sej unmit
telbar auch die allein wahre und seligmachende. Hier 
müsse der Allgewalt der Objectivität der ldee Alles 
schlechthin unterworfen werden, das Subject gelte für 
sich selbst nichts; jedes habe seine Bedeutung nur als 
Glied des Gesellschaftskörpers. In dieser alle Völker 
und Staaten umfassenden äussern Gemeinschaft, welche 
unmittelbar als solche auch eine religiöse sei, in der 

noch als die Totalität des Begriffs selbst geltenden Kirche 
sei der Staat nur als verschwindendes Moment gesetzt 
(Doketismus analog dem in der Auffassung der Person 
Christi). Mit dieser ihrer Energie habe die Kirche 
auch ein Recht zur Existenz gehabt. Ein solches 
gewinne der Staat erst dadurch, dass das Subject 
hinlänglich erstarke, um zu seinem Rechte zu kommen. 
In ihm erst werde sich der Geist seiner freien Sub
jectivität bewusst; nur durch ihn könne sich die reli
giöse Gemeinschaft zu einer Gemeinde freier Subjecte 
bilden. Der Wendepunkt dieses welthistorischen Um
schwungs sei die Reformation, durch welche das im 
Christenthum enthaltene Princip der Fesseln, in wel
chen der Geist der alten Welt es noch gefangen 
hielt, sich zu entledigen begonnen. Alle von da aus
gehenden Bestrebungen gehen auf Secularisirung der 
Kirche, die secularisirte Kirche aber sei der Staat, in 
welchem das rein menschliche natürliche Dasein in die 
volle Wirklichkeit der Existenz eingetreten (Analogie 
mit der Wendung der Ansicht von der Person Christi 
seit der Reformation; Betrachtung des Menschlichen 
als des wahrhaft Realen, was vor allem feststehen 
müsse). Nunmehr stehe die Idee der Gemeinde frei 
über der empirisch-wirklichen religiösen Gemeinschaft 
(unsichtbare Kirche); vermöge des ihm inwohnenden 
Princips der Vernünftigkeit aber könne der Staat die 
Zwecke der religiösen Gemeinschaft als die seini^en 
anerkennen, als wesentliche Momente des sittlichen Le
bens betrachten.

Das Resultat ist hier dasselbige, wie bei Rothe; 
die Kirche geht in den Staat über, dieser ist die secu
larisirte Kirche, deren Secularisirungsprocess in im
mer grösserem Umfang vor sich geht. Der Unterschied 
ist nun, dass hier das Ganze in einen reinem dialekti
schen Fluss gebracht ist, und als immanente Bewegung 
des aus der Objectivität in die freie Subjectivität über
gehenden Geistes sich darstellt. Die eschatologische 
Färbung ist verschwunden, die positiven Elemente der 
Rothe’schen Theorie, die irrationalen, dem Offenbarungs
glauben angehörigen Bestandtheile sind beseitigt, und 
wir sind auf rein speculativem Boden. Hiermit sind 
nun freilich eine Menge Inconvenienzen, Härten u. dgl. 
hinweggecüumt. Aber auch die Fundamente des reli
giösen Lebens selbst. Denn, näher betrachtet, ist hier 
das religiöse Leben, welches als Gemeinleben sich zur 
Kirche gestaltet, die Bewegung und Zuständlichkeit des 
«och nicht zu seiner freien Subjectivität hindurchge
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drungenen Geistes, und die wahre Consequenz ist die 
junghegelsche Negation des Christenthums und der 
Religion überhaupt — eine Consequenz, welche freilich 
diejenigen, welchen im tiefsten Herzensgründe eine un
abweisbare Stimme für die Wahrheit der Religion noch 
Zeugniss gibt, — denen Ref. auch den Verf. vertrauend 
beizählt —, sich selbst uud andern nicht eingestehen 
werden. So scharfsinnig und treffend daher einzelne 
Bemerkungen Baur’s gegen Rothe sein mögen (z. B. in 
Betreff des protestantischen Begriffs der unsichtbaren 
Kirche), so ist er doch selbst nur in formeller Hinsicht 
über ihn hinausgegangen, verliert sich aber in einen 
Abgrund von Consequenzen, von welchen Rothe durch 
seine entschieden christlichen Grundvoraussetzungen 
fern gehalten wird.

Von einer andern Seite fasst Vatke die Sache an. 
Er bestreitet zunächst das Eschatologische bei Rothe 
als unwissenschaftlich und in Folge der Tendenz Ro- 
the’s, die christlichen Verheissungen mit dem Selbst
bewusstsein der Gegenwart in Einklang zu setzen, exe
getisch willkürlich. Die FoUendung sei nur in der 
Totalentwickelung als solcher. — Abgesehen hiervon 
aber stelle sich das Verhaltniss von Kirche und Staat 
so, dass der Staat, die Wirklichkeit der sittlichen Idee, 
zwar als die einzige objective Gestaltung des Menschen
lebens , Kunst, Religion und Wissenschaft umfasse, 
dass aber diese besondere Kreise bilden, welche kraft 
der höher» Allgemeinheit des Princips, der absoluten 
Idee, über den Staat hinausgehen und Selbstwerke 
seien, obwol sie andererseits innerhalb des Staats Da
sein und Wirklichkeit erlangen, in seinen Zweck ein
gehen und Einflüsse von ihm erhalten. — Rothe fasse 
den Begriff des Staats zu weit: als Organismus des 
geistigen Lebens überhaupt; den der Kirche zu eng: 
als allgemeine einheitliche religiöse Gemeinschaft, die 
in dem menschlichen Leben als einem besondern nicht 
realisirt werden könne. Die Kirche sei das absolute 
Selbstbewusstsein des göttlichen Geistes in der Ge
meinde oder umgekehrt; stelle also ein absolutes Ver
hältniss dar; hiermit sei ihre Allgemeinheit und innere 
Einheit gesetzt (eine wahrte Kirche); nach der Seite 
der Existenz aber sei sie äussere Gemeinschaft und 
habe ihr Dasein im Staate Dieser bilde ihre Vor
aussetzung, da der allgemeine Geist, der sich in 
der welthistorischen Dialektik der besondern Staaten 
hervorbringe, derselbe sei, der als beseelend und Ge
meinde bildend in der Kirche angeschaut werde. Die 
Kirche behaupte aber ihrem Begriff nach einen allge
meinem Standpunkt, da sie die Naturseite des mensch
lichen Daseins, welche dem Staat unmittelbar als äus
seres Element der Existenz gegeben sei, nur mittelbar 
wolle, vermittelt durch Einbildung des Lebens in die 
urbildliche Idee des Gottmenschen und die Sphäre des 
Geistes. So sei sie die allgemeinere Form der Idee 
der Menschheit, der Staat aber sei nach der Seite des 

Daseins die explicirtere, daher der allgemeine Boden 
für die Wirklichkeit der Idee der Menschheit über
haupt. Aber auch die Kirche erscheine, weil unter 
besondern Völkern existirend, in einer Reihe beson
derer Kirchen, welche im göttlichen Geiste, oder in 
Christo, dem unsichtbaren einzigen Oberhaupt der 
Kirche ihre Einheit haben, wie die Staaten in der 
Totalität der Weltgeschichte. — Das Schwierige in der 
Bestimmung ihres Verhältnisses liege mehr in ihrer Er- 
scheinung, dem Boden ihres Conflicts von je her. Als 
Sphäre des Glaubens und der sittlichen Gesinnung 
müsse die Kirche sich schlechthin frei bewegen; als 
existirende Gemeinschaft, in einzelnen Mitgliedern, Re
präsentationen, Verbindungsformen sich bewegend, und 
in der Anwendung ihrer Principien auf die gegebenen 
Verhältnisse sei sie vom Staate getragen und bedingt. 
Ein Kampf beider sei nothwendig, so lange beide den 
Begriff ihrer Sphäre nicht klar und bestimmt erfasst 
haben. — Religiös aber sei der Staat nur, inwiefern 
die darin entfaltete Idee der Freiheit ihrem substantiel
len Gehalte nach mit der Religion identisch sei, und 
der Staat die freie Entwickelung des religiösen Lebens 
mit allen seinen Mitteln unterstütze, nicht aber in Be
zug auf religiöse Durchbildung der einzelnen Bürger. 
Daraus aber, dass das Sittliche seiner Wahrheit nach 
zugleich religiös sei und umgekehrt, folge nicht die 
Einer leiheit von Kirche und Staat. Wohl aber habe 
Rothe das Ineinander beider erwiesen, die innere Noth
wendigkeit der Reformation und die Bildung des prote
stantischen Verhältnisses von Kirche und Staat in man
cher Hinsicht neu beleuchtet.

Seine Polemik gegen die Vorstellung der unsicht
baren Kirche aber beruhe darin, dass er sie als Ge- 
sammtheit von Personen, nicht als Begriff, in sich 
seiende geistige Totalität, fasse. Der Begriff der Kirche 
bringe sich zur Erscheinung in der empirischen Kirche 
nach ihrer innern und äussern Seite. Einheit und All
gemeinheit kommen nur ihm und der Idee d. h. dem mit 
der Wirklichkeit in Einheit gedachten Begriff, der auf
gehobenen Erscheinung zu, daher die Protestanten in 
populärer Vorstellung der Idee die unsichtbare Kirche 
erst beim Abschluss der Geschichte in angemessener 
Form realisirt werden lassen. Aber auch in der Er
scheinung sei der Begriff verwirklicht; die wahrhaft 
allgemeine und als solche über die Erscheinung erha
bene (unsichtbare) Kirche existire daher in der parti- 
cularisirten empirischen Kirchengemeinschaft, negire 
aber zugleich die blos äusserliche Existenz als unwah
res Moment in der Bewegung des absoluten Selbstbe
wusstseins , und sei daher auch in der Existenz der 
wahren Wirklichkeit nach in sich verborgen. Die wahr
haft Gläubigen leben auch in der äussern Kirchenge
meinschaft, und ihr Zusammenhang sei vermittelt; aber 
nicht alle Mitglieder der letztem haben am innern We
sen der’Kirche Theil. Daher dürfe auch die Erschei-
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llung als solche nicht mit der Wirklichkeit verwech
selt, noch irgend eine Form derselben zur nothwendigen 
Form des wirklichen Geistes gemacht werden; — Dies 
der begriffsmässige Sinn des Ausdrucks unsichtbare 
Kirche. Sie sei die Wahrheit und Wirklichkeit der Er
scheinung, die sich aus der Äusserlichkeit in sich selbst 
zurückgenommen und in der Totalität der wirklichen 
Momente die Idee der Kirche bilde. Das Misverhält- 
niss der Erscheinung und des Begriffs werde ausge
glichen durch die in sich unendliche Bewegung des 
Geistes. Wie nun der in der Kirche lebendige Geist 
sich überhaupt durch die Erscheinung hindurch ver
mittle , so stehen auch die einzelnen wahren Glieder 
der Kirche mitten in der Erscheinung im Zusammen
hänge mit einander u. s. w.

Vatke lässt es sich unverkennbar angelegen sein, 
das Recht der Existenz der Kirche vom HegcTschen 
Standpunkte aus festzustellen. Er beruft sich in dieser 
Hinsicht auch auf Hegel selbst, der die Kirche mit ihren 
Instituten als Ergänzung des Staats darstellte, welcher.
seinem Begriffe nach, an die objectiveThat sich halte, das 
sittliche Leben als organisch bestimmte sittliche Gestalt 
umfasse, die sittliche Gesinnung aber das allgemeine Prin- 
cip der christlichen Liebe voraussetze. Die Gemüths- 
weisen, welche kein Mensch gebieten oder bestrafen 
könne, weil dabei jedes Individuum sich kraft seiner 
innern Unendlichkeit zu Gott selbst verhalte, gehören 
der Kirche an, deren allgemeines Selbstbewusstsein und 
Wille sich nicht als Gesetz, sondern als Gebot ohne 
äussern Zwang und Strafe geltend mache.

So dankenswert!! aber dieses Bestreben ist, die 
Kirche als eigenthümliche Sphäre des geistigen Lebens 
zu erweisen, so kommt man doch mit dieser philoso
phischen Dialektik nicht wesentlich über Rothe hinaus, 
und jene Unterscheidung des Staats im weitern Sinne, 
in welchem die Kirche begriffen ist, und des Staats im 
engern Sinne kann dem theologischen und kirchlichen 
Bewusstsein nicht genügen. Auch wird jede Anerken
nung von jener Seite immer etwas Zweideutiges behal
ten, inwiefern im System die Persönlichkeit Gottes und 
des Gottmenschen, womit die Kirche steht und fällt, 
keine sichere Stelle findet.

Wie dem aber auch sei, so ^ann nur ejne von fjer 
Idee des Reichs Gottes ausgehende theologische Expo- 
sition zu einem befriedigenden Resultate führen. Eine 
solche finden wn- m der höchst beachtenswerthen 
Schrift:

Die Idee der christlichen Kirche. Zur Wissenschaft- 
liehen Beantwortung der Lebensfrage Un- / 
Ein theologischer Versuch von A. Peter sn^vc'' 
rer zu Buttelstedt im Grossherzogthuin Sach 
Weimar. Erster analytisch-kritischer Theil.C Sen 
besonderer Beziehung auf Rothe’s Anfänge 
christlichen Kirche. Erstes Buch. Leipzig, 
geh 1839. Gr. 8. 1 Thlr.

Mit 
der 
Vo

Der hier zum ersten Male auftretende Verf. erseh ’ 
nicht nur als eingeweiht in die Wissenschaft der Zeit 
sondern auch als ein Mann von höchst achtungswer- 
ther kirchlich-christlicher Gesinnung. Im Bewusstsein 
der Pflicht des Dieners der Kirche, für die Idee der 
selben, die in ihm leben und ihn mit begeisternder 
Liebe erfüllen muss, wenn sie mis verstau den , ange
griffen, gefährdet erscheint, auf den Kampfplatz°zu 
treten, will er dieselbe gegen ihre neuesten Gegner 
vertheidigen (Vorr. S. HI). Sein echt theologischer 
Standpunkt legt sich in folgenden Worten dar (S. IV): 
Die Idee der Kirche ist gegeben, sie ist von Gott selbst 
gedacht, mit Klarheit in seinem geoffenbarten Worte 
ausgesprochen, und voll inwohnender schöpferischer 
Kraft auch ins Leben gesetzt. Solchem Gottesgedan- 

en muss nur mit Selbstverleugnung nachgedacht wer- 
<en, aus seinem in der Geschichte sich entwickelnden 
. e ^eiaus will seine Wahrheit begriffen sein; dann 
ist (ie >r enntniss eine von Gott iin Glauben empfan
gene und durchs Denken verarbeitete, eine echt 
logische, und darum auch wissenschaftliche.«

theo-

dassSein Hervortreten motivirt der Verf. damit, dass 
die hier dargestellte Theorie anderweitig noch nicht 
zeitgemäss entwickelt worden sei, und hofft, in der 
Absicht, eine auf den Frieden und das Wohlergehen 
der Kirche wie des Staats zielende Anschauung gel
tend zu machen , einige Entschuldigung für das Auf
treten des Neulings zu finden. Das Polemische dessel
ben aber rechtfertigt er damit, dass bei dem jetzt mäch
tig sich regenden neuen Leben der Kampf unvermeid
lich sei. Auch die rein vermittelnde Richtung, welche 
aus dem Wahrheitsgute aller Parteien zu schöpfen sich 
bemühe, müsse ihre Entschiedenheit haben, solle sie 
nicht Wahrheit mit Irrthum vermischen. Dies sei aber 
wesentlich polemischer Natur, und gerade ein Anfänger 
müsse durch Berücksichtigung fremder Ansichten für 
seine eigene eine leichtere Verständigung erzielen Die 
Aufgabe sei aber eine °tossp • •• r nw i i t - , flösse, die unvergängliche

61 u C le £eöen ihren achtungswerthesten 
un caium edeutendsten Gegner zu vertheidigen; aber 
auc i ui das heilige Ansehen des Staats zu sprechen, 
we c es durch jede Übertreibung nur gefährdet wer
den könne.

In einer kurzen Einleitung (S. 1—6) zeigt der Verf. 
zuvörderst, dass die Frage nach der Idee der Kirche 
eine Lebensfrage unserer Zeit sei; sodann begründet 
er die Eintheilung des Werkes in einen analytisch
kritischen und synthetisch-dogmatischen Theil. Die 
Idee der Kirche soll sich zuvörderst aus ihrer Nega
tion herausarbeiten; an der Negation der Rothe’schen 
Darstellung soll sich ihre Position entwickeln. Danach 
soll von dieser aus die Idee selbst rein durch ihre 
innere Dialektik nach ihrer Wahrheit und Wirklich
keit zu construiren versucht werden.
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Charakteristisch für den Verf. ist zunächst sein 
ebenso christlich-mildes wie entschiedenes Urtheil über 
Rothe und sein Buch. Die Negation der Idee der 
Kirche sei keineswegs individuelle Schuld dieses ern
sten und wahrheitliebenden Forschers, sondern Ge- 
sammtschuld der Zeit. Er habe nur ausgesprochen, 
was offenbar Thatsache sei, und das mit dem heiligen 
Ernste eines Mannes, welcher aufrichtig der Wahrheit 
d. h. Christo und seinem Reiche dienen will. Nach 
der wahren Tendenz seines Werkes sei er für, nicht 
gegen Christum. Er negire keineswegs das Christliche 
in der Idee der Kirche, sondern wolle vielmehr dieses 
vor gänzlichem Verfalle retten, und suche es einem 
entsprechenden Organismus zur vollendeten Durchbil
dung zu überweisen. Sein Ziel sei das rechte, der 
Weg ein falscher; sein Buch ein sprechender Beweis, 
wie die Kirche durch das Unchristliche, was sich in 
ihr bisweilen geltend macht, auch aufrichtigen Christen 
verleidet weiden könne, zumal wenn diese sich von 
besondern Lieblingsgedanken aus der neuern Wissen
schaft zu sehr bestimmen lassen. Abgesehen hiervon 
aber habe sich Rothe ein wahres Verdienst um die 
neuere Theologie dadurch erworben, dass er, was eine 
Lebensfrage unserer Zeit sein müsse, endlich einmal 
wissenschaftlich dazu gemacht habe. Denn ihm habe 
man es zu danken, dass der wichtige Fortschritt des 
Erkennens der Idee der Kirche auch in ihrer Negation 
und der Erhebung derselben zur wahren vollen Posi
tion mit aller Bestimmtheit geschehen könne. Man 
müsse aber so danken, dass er sehe, wie man mit ge
wissenhafter Berücksichtigung seiner Ansichten auf dem 
neugebahnten Wege vorwärtsschreite.

Zuerst macht nun der Verf. bemerklich, w7ie er 
mit Rothe übereinstimme-1) darin, dass das Christen
thum Offenbarung des in seiner erlösten Menschheit 
organisch fortwirkenden Christus ist; 2) darin, dass 
es ein Leben in der Gemeinschaft ist, und als solches 
im Zustande der Vollendung auch zu äusserer Einheit 
und Allgemeinheit sich erheben muss. Sodann aber 
rügt er bei Rothe 1) die Neigung zu schroffer Einsei
tigkeit, die Quelle mancher Irrthümer; 2) die Verwech
selung des allgemeinen Begriffs des menschlichen Le
bens mit dem engem des sittlichen, woher dann das 
Postulat einer Identität (Einerleiheit) des Sittlichen und 
Religiösen.

In §. 2 {das Reich Gottes an/ Erden nach bibli
schem Begriffe. Stellung der Hauptfrage, S. 18—37) 
wird Rothe in Bezug auf seine Geltendmachung der 
Diesseitigkeit des Reichs Gottes zunächst in Schutz 
genommen gegen die harten Anschuldigungen der Evang. 
K.-Z., andererseits aber getadelt, dass er die Erde zu 

ausschliesslich als Schauplatz des Reiches Gottes be
zeichne, da doch das vollendete Reich Gottes die neue 
Erde und. den neuen Himmel umfasse, und darum das 
Werdende so gut im Himmel wie auf Erden sei, im 
Reiche Gottes Verbindung von Himmel und Erde zu 
lebendiger Einheit, das Christenthum Entwickelung des 
Reichs Gottes auf Erden, nicht im Allgemeinen. — 
Hierauf wird Rothe vertheidigt hinsichtlich derjenigen 
Betrachtungsweise, wonach die Vollendung des Reiches 
Gottes auch Ergebiiiss der geschichtlichen Entwickelung 
der in den Process der Erlösung eingegangenen Mensch- 
heit ist. bomit werde ja ihre Wiedergeburt als Werk 
Gottes, die Abhängigkeit dieser Entwickelung von ei
ner ursprünglichen Schöpferthätigkeit Gottes nicht aus
geschlossen werden; was Rothe allerdings bestimmter 
hätte hervorheben sollen. Diese Entwickelung müsse 
aber auch als eigene freie Thaf der erlösten Mensch
heit angesehen werden, indem hierdurch erst die ethi
sche Seite der christlichen Geschichte zum Bewusstsein 
komme. Dass aber derselben auch eine immer furcht
barere Entwickelung der Sünde in dem in den Erlö- 
sungsprocess nicht eingehenden Theile der Menschheit 
gegenübersteht, und die Ankunft des Herrn auch das 
Gericht über das Reich der Sünde sei, das werde Rothe 
nicht leugnen, obw’ol er dieser Seite ihre rechte Stel
lung nicht eingeräumt. Mit Recht aber behaupte er, 
dass man von dem vollendeten Gottesreiche als Resul
tat jener Entwickelung sich eine anschauliche Vorstel
lung entwerfen müsse. Die Idee des Reiches Gottes 
auf Erden enthalte ja allein das rechte Princip einer 
christlichen Ethik.

Bei der Hauptfrage nun, unter• welcher Form die 
vollendete christliche Lebensgemeinschaft zu denken 
sei, ob als Kirche oder als Staat, hätte Rothe den 
Begriff des christlichen Lebens und der Gemeinschaft 
desselben nicht als klar voraussetzen sollen: durch 
gründliche Erörterung desselben würde er ein besseres 
Resultat gewonnen haben.

„Aber ist es überhaupt der Mühe werth, sich 
hierauf einzulassen Ries .wird gegen Vatke’s Be
hauptung der Unwissenschaftlichkeit des (Rothe’schen) 
Begriffs der Vollendung bejaht. Es sei eine natürliche 
Consequenz der Leugnung der absoluten göttlichen 
Offenbarung i»» Christo, ihm die absolute Macht und 
daher auch eine zu einem vollendeten Resultate füh
rende Wirksamkeit abzusprechen. Mit dem vollkom
menen Erlöser werde da auch die vollkommene Erlö
sung zum Mythus herabgesetzt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Die Wichtigkeit des Begriffs zunächst der (ethischen) 
Vollendung der Menschheit dringe aber zur Unter
suchung über die vollkommenste ethische Gestalt des 
leichs Gottes auf Erden, und wie namentlich die 

Oestehenden Hauptorganismen des Menschenlebens, 
Staat und Kirche, sich dazu verhalten. Diese Begriffe 
werden demnach erörtert, und nach Rothe’s Vorgang 
zuerst der des christlichen Staates, §. 3 (S. 37 —51). 
Rothe’s Tendenz im Allgemeinen und seine Hinweisung 
auf eine höhere Ansicht vom Staat im Bewusstsein un
serer Zeit wird gegen Misdeutungen der Evangelischen 
Kirchenzeitung in Schutz genommen, wiewol Rothe den 
Begriff des Sittlichen, wie er dem Staate zu Grunde 
liegt, nicht zur Klarheit bringe, indem er mit Schleier
macher nicht unterscheide zwischen dem Handeln der 
Vernunft auf die Natur aus nothwendigem Trieb zur 
Entfaltung ihres eigenen Reichthums, dem Grunde al
ler Sitte und Cultur, und ihrem Handeln aus freiem 
Willen, zur Bewährung der Würde ihres Geistes, dem 
Grunde der eigentlichen Sittlichkeit; was Hegel dem 
Staate überweise und dadurch den Begriff des wahren 
christlichen Staats gewinne, der in seiner Vollendung 
die Verwirklichung der Freiheit sei. In Religion und 
Staat sei ein Begriff, concret zusammengesetzt in 
dem des Reiches Gottes auf Erden. Die Religion je
doch sei die Grundlage des Staates, als die Wurzel 
der wahren Freiheit, welche in ihm als vernünftige 
sich verwirkliche. So habe sie eine selbständige Sphäre? 
eben die, in welcher der Mensch zu seiner wahren 
sittlichen treiheit komme. Und nur wenn ihr Organis
mus als ein Göttlich-Irdisches anerkannt werde, könne 
der Staat als ein Irdisch -Göttliches verehrt werden; 
sein Gesetz, welches in der Vollendung als Recht und 
Gerechtigkeit sich erweise, stehe mit ihrem Evangelium 
in wesentlichem Zusammenhänge. Rothe aber mache 
seinen vollendeten Staat zu dem das ganze Menschen
leben umfassenden Organismus. Freilich seien alle 
menschlichen Zwecke, inwiefern sie als solche auch 
sittliche seien, im Zwecke des Staats mitbegriffen 
Rothe selbst aber weise, indem er das Verhältniss un- 
sers Geschlechts zur Natur als die wesentliche Grund
lage des Staats bezeichne, auf eine besondere selbstän

dige Sphäre des Menschenlebens hin. Und wie die 
Nationalität, so sollte auch jedwede Individualität der 
menschlichen Natur in ihrer Selbständigkeit von ihm 
anerkannt und demgemäss zu ihrer eigenthümlichen 
natürlichen Entwickelung einer besondern selbständigen 
Sphäre überwiesen werden. Diese sei die Sphäre der 
menschlichen Cultur, welche eben so weit sie als die 
des Staats, und die ganze Entwickelung des mensch
lichen Geschlechts umfasse, wie diese aus den Anla
gen, welche in der natürlichen Individualität als Basis 
menschlicher Existenz beruhen, hervorgehe. Unter der 
Potenz derselben stehen alle Elemente des menschlichen 
Lebens (auch das sittliche Staatsleben), weil sie als 
solche ebenfalls Elemente des natürlich cudtivirten, des 
humanen Lebens seien. So nehme jede Späre die andere 
in sich auf, wodurch sie aber erst recht in sich selber 
gesichert sei, weil sie in lebendiger Wechselwirkung 
mit der andern einen um so festen) Halt gewonnen habe.

Dasselbe gilt nun auch, wie der Verf. §. 4 (S. 51 
—61) ausführt, in Bezug auf die Kirche, welche aus 
den von der Cultursphäre dargebotenen Elementen, 
ebenso wie der Staat, ihre irdische Organisation ge
winne, ohne dass der Staat dadurch beeinträchtigt würde, 
da der Reichthum dieser Sphäre für beide hinreicht. 
Alle menschlichen Zwecke sollen auch religiöse Zwecke 
sein, und als solche sind sie auch in dem Zwecke der 
Kirche mit inbegriffen. So vermittelt sich der wirk
liche Unterschied der drei Sphären als ein organisch 
wirksamer zur höhern Lebenseinheit. Die Kirche, als 
ausschliesslich ? eligiöse Gemeinschaft gefasst, wäre ein 
Luftgebilde; denn die wahre Religion umfasst alle 
menschlichen Verhältnisse, die natürlichen und die sitt
lichen. Von diesen Verhältnissen abstrahirt nur die 
werdende Religion, indem sie nur erst den Menschen 
rein für sich in das rechte Verhältniss zu Gott bringen 
will. Je mehr aber dies gelingt, desto mehr wird sie 
ihn auch in allen Beziehungen recht herzustellen ver
mögen. Die Ausschliessung der mannichfaltigen natür
lichen und sittlichen Unterschiede vom religiösen Le
ben wäre eine Ertödtung desselben. Mit Aufgebung 
jenes Begriffs wird also die Kirche selbst nicht aufge
geben, sondern ihr wahrer Begriff erst gewonnen. Jene 
Unterschiede (Bestimmtheiten) stehen weder ihrer All
gemein heit noch ihrer Einheit im Wege. Die Kirche 
ist ja (nach Rothe) eine complexe Einheit; in der Zu
sammenfassung der einzelnen Unterschiede zu Einem 
Organismus aber besteht eben die wahre Katholicität.
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Nach diesen Auseinandersetzungen folgt nun im 
§.5: I. Erledigung der Hauptfrage: Wechselseitiges 
Verhältniss der Kirche zum Staate und zur Cultur. 
II. Specielles über die drei Hauptfunctionen der Kirche: 
Lehre. Cultus und Disciplin (S. 61—97). Die Haupt
sätze sind folgende. Identisch scheint das Sittliche 
und Religiöse, nur wenn man abstrahirt von den con- 
creten Sphären, in welchen jedes seinen entsprechen
den Organismus sich bildet. Dieser ist ausschliessliche 
Sittlichkeits- und ausschliessliche Religionsgemeinschaft, 
so jedoch, dass jede, wenn sie wahrhaft ist, was sie 
sein soll, auch das Andere an sich oder in sich ha
ben - jene sittlich, diese religiös sein muss, und die 
eine durch die andere bedingt wird. Beide (als christ
liche) umfasst die allgemeine Sphäre des Christenthums 
in höherer Lebenseinheit. In diesem Gesammtorganis- 
mus sind beide Sphären zu einander aufgeschlossen, 
sodass sie in inniger Wechselwirkung stehen, untrenn
bar, aber wohl zu unterscheiden, wie die verschiede
nen Systeme in Einem leiblichen Organismus. Der Un
terschied ist aber nur festzustellen durch genaue Be
stimmung der Sittlichkeit und Religion. Sittlichkeit ist 
Beziehung der freien Menschheit auf sich selber; Reli
gion die bewusste freie Beziehung der Menschheit auf 
Gott. Die Aufhebung des Unterschieds beider Sphä
ren führt auf Identification Gottes und der Menschheit, 
was Rothe freilich nicht will. Zu diesen beiden Sphä
ren kommt vermöge der Beziehung des menschlichen 
Lebens zur Natur noch die der Cultur hinzu. Wie in 
dieser die Humanität (d. h. die gesammte Entwickelung 
und Bildung der menschlichen Natur als solcher) sich 
organisirt, so im Staate die Sittlichkeit, in der Kirche 
die Religion. Alle drei sind organisch ineinander, ge
mäss dem Begriffe des wahren Lebens, daher jede na
türlich, sittlich und religiös zugleich sein muss: was 
darin beruht, dass jede ihren besondern Zweck zwar 
als ihren Selbstzweck, aber für den Gesammtorganis- 
mus, also für die andern mit, verfolgt. Das Wesen 
der Kirche aber, wird richtig verstanden, wenn die Re
ligion nicht blos als das Richtezeichen des Menschen 
auf Gott, sondern auch als das dieses bedingende Sich- 
beziehen Gottes auf den Menschen gefasst wird. So 
erst wird es eine reale Beziehung, eine Vereinigung 
des Menschen mit Gott, sodass das Menschliche im 
Göttlichen ist und umgekehrt. Hierin aber beruht die 
Selbständigkeit der Sphäre der Religion, in welcher 
das menschliche Leben als ein vernünftiges und freies 
nach allen seinen Seiten und Functionen auf Gott be
zogen wird, wodurch der Mensch erst zur wahren 
Vernunft und Freiheit kommt. Wird dagegen das Mo
ment der freien Beziehung Gottes auf den Menschen 
fallen gelassen, so wird die Religion, wie Kunst und 
Wissenschaft, als Product der entwickelten Menschen
natur, ein Moment der Culturgemeinschaft. Religion 
haben ist dann eine Virtuosität, ihr Inhalt ein jenseiti

ges höchstes Wesen, zu dem sich der Gebildete erhebt. 
Und nahe liegt hier der Wahn, die Idee von Gott sei 
Gott selbst, die Identification der sublimirten Menschen
vernunft mit Gott, die Selbstvergötterung, ein esoteri
scher Gnosticismus der Gebildeten. Nur in der christ
lichen Offenbarung ist die Unterscheidung des Schöpfers 
von seinen vernünftigen Geschöpfen, und zugleich Auf
hebung aller Trennung, indem Gott sich zu uns herab
lässt, um uns theilnehmen zu lassen an seiner ewigen 
Wahrheit, Liebe und Kraft. Daher hat. auch nur das 
Christenthum eine Kirche gebildet, d. h. einen selbst
ständigen Organismus für den Zweck dfer wahren Re
ligion. Mit der Selbständigkeit der Kirche ist aber 
auch die des Staats und der Cultur vernichtet, da die 
Selbständigkeit des creatürlichen Lebens in seinem le
bendigen Zusammenhänge mit dem Schöpfer beruht.

Nachdem so die Unhaltbarkeit der Haupthypothese 
Rothe’s dargethan ist, wird gezeigt, wie die Functio
nen der Disciplin. der Lehre und des Cultus in jeder 
W eise unablöslich an die Kirche gebunden seien, welche 
zu deren wirklicher Vollziehung allerdings der Mitwir
kung des Slaats und der Cultur Jjedürfe, aber auch 
gleichermassen durch dieselben auf beide einwirke. 
Wir enthalten uns weiterer Auszüge aus dieser Ab
handlung, in welcher der Verf. eine gründliche und 
klare Einsicht zeigt in das Wesen der christlichen Er
ziehung, die er als Seelsorge, als Erziehung durch die 
Religion für die Religion fasst, wodurch die Kirche 
mit ihrem w'ahren Inhalt dem Individuum eingebildet 
wird; und in den wesentlichen Unterschied der Theo
logie und Philosophie, der kirchlichen und weltlichen 
Kunst, der Gottesandacht und Naturandacht, der An
betung und Genialität (S. 77—97). Bei diesem Unter
schiedensein aber weist er ein Sichaufschliessen der 
Kirche gegen die andern Sphären und Sichzusammen- 
schliessen mit denselben in allen diesen Functionen 
so nach, dass das Ineinandersein dieser Speciaiorga- 
nismen im Gesammtorganismus klar vor Augen liegt.

Nach der Erledigung der Hauptfrage wird nun in 
§. 6 (S. 97 — 102) das Verhältniss der Kirche zum 
Staate insbesondere näher erwogen. Es ist das des 
organischen Unterschieds, nicht der Entgegensetzung. 
Diese konnte nur eintreten durch Schuld einer unchrist
lich gewordenen Kirche, wogegen die rechte christliche 
Kirche den sich ihr entgegensetzenden unchristlichen 
Staat durch offene Darlegung ihrer ebenso sittlichen 
wie religiösen Tendenz zu überzeugen sucht, dass diese 
ihm selbst als Staate am nachtheiligsten sei. In die 
Gerechtsame des Staates eingreifend, verkommt die 
Kirche und sinkt als ein leidiger Kirchenstaat in sich 
selber zusammen. Rothe verfehlt es darin, dass er 
bei der Kirche nicht ebenso wie beim Staate die 
Idee von der vorhandenen unvollkommenen Wirklich
keit unterscheidet; daher er keine andere wirkliche 
Kirche zu kennen scheint, als die römische.
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Ein weiterer Punkt besonderer Erörterung ist noch 
das Verhältniss der Kirche zum Christenthum über
haupt, 7 (S. 97—102). Es wird gezeigt. 1) dass 
sie, obwohl in sich selbständig, die Allseitigkeit des 
christlichen Lebens erst entwickeln helfe und keines
wegs ausschliesslicher Organismus des christlichen Le
bens sein wolle; 2) dass sie eine ursprüngliche und 
bleibende Form des menschlichen Daseins bilde, indem 
sie nicht blos Organismus der wiederherstellenden Gnade, 
sondern auch der wiederhergestellten Natur sei; 3) dass 
sie durch das sichtbare Verschwundensein ihrer Allge
meinheit und Einheit nicht als schwindende erscheine, 
und dass gerade sie vermöge der allgemeinen und Ei
nen Beziehung auf Gott allein imStande sei, über alle 
Nationalschranken überzugreifen und wahrhaft und in 
concreter Weise eine vollkommene Katholicität. zu
nächst nur für ihre eigene Sphäre, durch diese aber 
auch für den Gesammtorganismus zu realisiren.

Von diesem Gesawmtwganismvs des christlichen 
Lebens in Kirche, Staat und Cultur — dem Reiche 
Gottes handelt §. 8 (S. 107—115). Dieses ist das blei
bende Ineinander der drei Sphären mit organischem 
Unterschied, ihre wahre concrete Einheit. Indem jede 
dieser Sphären im organischen Zusammen- und Ineinan
dersein mit den andern ihren Selbstzweck erreicht, er
reicht in ihnen vereint der Gesammtorganismus selbst 
seinen Zweck; das wahre christliche Leben piagt sich 
allseitig und vollkommen in entsprechender Gestalt aus. 
In der christlichen Kirche hat es sein religiöses Prin- 
cip. in der christlichen Cultur seine natürliche Basis, 
im christlichen Staat seine sittliche Verfassung. So 
vollendet sich in diesen drei Sphären das Reich Gottes 
auf Erden. Da aber dieses als das wirkliche Reich 
Christi sich vollendet: so haben in seiner Person alle 
Sphären desselben ihre Centralisation. In ihm ist die 
concrete Einheit des christlichen Staats (alle Könige 
seine Stellvertreter), der Kirche und der Culturgemein- 
schaft (der andere Adam, der wahrhafte Urmensch, 
vermittelt für alle die echte Humanität).

Nachdem im Bisherigen das christliche Leben im 
Zustande seiner gedachten Vollendung untersucht wor
den, so wird nun die Entwickelung desselben zu dieser 
hin ins Auge gefasst. Zunächst in §. 9 die Entstehung 
der Kirche in Beziehung auf die Gründung des Rei
ches Gottes auf Erden (S. 115—127). Der Verf. stimmt 
Rothe darin bei, dass dieselbe der entscheidende Wende
punkt in der Entwickelung des religiösen Lebens, und 
damit der vollständige Sieg desselben wesentlich ge
sichert sei, und dass nur das Christenthum eine Kirche 
habe. Daraus aber, dass nach Rothe in der von ihm 
als göttliche Offenbarungsinstitution anerkannten alt- 
testamentlichen Theokratie die noch unvermittelte Iden
tität von Staat und Kirche ist, folgert er, dass diese 
als das Reich Gottes auf Erden in der Ökonomie des 
Neuen Testaments sich dergestalt entfalten muss, dass

sie aus.ihrer Unmittelbarkeit einmal die christliche 
Kirche, dann den christlichen Staat als unterschiedene 
organische Sphären absetzt, durch welche und in wel
chen erst die höhere Einheit des Gesammtorganismus 
zu Stande kommt. Und daraus, dass nach Rothe im 
Christenthum als der absoluten Religion die Macht der 
Überwindung aller natürlichen Differenzen ist, schliesst 
er gegen ihn, dass die christliche Frömmigkeit, obwol 
sie einerseits sich zunächst so realisirt, dass sie für 
ihre absolute Religion auch einen durchaus selbstän
digen Organismus bildet, den primitiven in dem durch 
die Erlösung gegründeten Reiche Gottes — die Kirche, 
doch andererseits ihre Erhabenheit über das Natürliche 
auch in der positiven Macht über dasselbe, in der 
Christianisirung des Staats wie der Cultur bewährt. 
Alle natürlichen Unterschiede sind in ihr nur als tren
nende Differenzen aufgehoben; in ihr werden sie Wahr
haft religiös, und als solche von der Kirche wieder 
herausgesetzt, für ihre besonder» entsprechenden Sphä
ren des (christlichen) Staats und der (christlichen) 
Cultur, welche mit der christlichen Kirche potentiell 
schon gesetzt sind. Ihren Halt aber hat die Kirche 
am Reiche Gottes, dessen primitiver Theilorganismus 
sie ist, an der Welt nur ihren Widerhalt und Wider
stand.

Gemäss diesen Voraussetzungen wird nun in §. 10 
die Entwickelung der Kirche in Bezug auf die Vollen*  
düng des Reiches Gottes auf Erden dargelegt (S. 127 —45). 
Durch die fortschreitende Entwickelung musste das 
Christenthum nicht von der Kirche abkommen, sondern 
nur von dem falschen Begriff derselben, von dem 
Wahne, als seien Staat und Cultur als unselbständige 
Momente in ihr festzuhalten; es musste zu einer be
stimmten Unterscheidung der ihr eigenthümlich an«-e- 
hörigen Elemente von denjenigen, welche sich nur un
ter ihren Schutz und Pflege begeben hatten, kommen 
Der empirische, durch die Sünde verfälschte Begriff 
dei Knche musste im Vei laufe der Entwickelung mehr 
und mehr durch den historischen, d. h. biblisch- evan
gelischen, aufgehoben werden. Der Hauptwendepunkt 
hierin ist die Reformation; die empirische, die römisch- 
katholische Kirche, welche und inwiefern sie sich als 
den ausschliesslichen Organismus des Reiches Gottes 
auf Erden hat behaupten wollen, hat sich abgelebt 
Damit dass die christliche Religionsgemeinschaft sich 
von den Fesseln des Papstthums befreite, und in den 
Schutz des christlichen Staats und der christlichen 
Cultur flüchtete, beginnt der Verfall nur des Unheili
gen u. s. f- der Einen wahren Kirche; sie selbst 
fanot nun erst an, zu wahrhafter Allgemeinheit und 
Christlichkeit und somit auch zur lebendigen Einheit 
sich aufzubauen. Denn indem die Confessionen die 
Elemente der empirischen Kirche zersetzen, gehen sie 
auch als christliche Kirchengemeinschaften zugleich auf 
den Einen, echt historischen Begriff der Kirche ein,
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um diesen aus sich heraus darzustellen. Dieser aber 
macht die starr isolirten Confessionen mehr und mehr 
zu wahrer organischer Wechselwirkung flüssig und ge
schmeidig; der wahre lebendige allgemein - christliche 
Glaube, wie er sich in ihnen wirklich individualisirt 
hat, überwindet sie, insofern sie zu Fesseln geworden; 
und wahrhaft frei durch sie und in ihnen sich wissend, 
wird er in allen einzelnen Kirchengemeinschaften ein 
neues und allgemeines christlich-kirchliches Leben her
vorbringen. Mit dem Absterben der Confessionen ist 
ja auch (in unserer Zeit) ein neues christliches Leben 
erwacht, welches mit immanenter Nöthigung zur Fort
bildung der wahren Kirche hinstrebt, indem es in den 
Schranken des wahren Glaubens nach evangelischer 
Freiheit strebt, welche Eines ist mit lebendiger allge
meiner Einheit. Die Idee der Kirche hat ihren concre- 
ten Begriff in den einzelnen Kirchengemeinschaften aufs 
reichste entfaltet. Jetzt gilt es, dass der christliche 
Geist des Glaubens die Einheit, der der Liebe die All
gemeinheit der Kirchengemeinschaften erkenne und fest
halte; dann wird auch die christliche Hoffnung auf 
eine wahrhafte durchgreifende evangelische Union nicht 
zu Schanden werden. Wir stehen jetzt im Beginn die
ser neuen Kirchenzeit. Der Verf. schliesst diese Ex
position mit der Ablehnung der Rothe’schen Theilung 
der Geschichte des Christenthums in Weltgeschichte 
und Kirchengeschichte (sie sei vielmehr Geschichte des 
werdenden Reiches Gottes in den drei Sphären), und 
mit der Hinweisung darauf, dass an die Stelle des 
jetzigen Übergewichts des Staats, welches seit der Re
formation an die Stelle des frühem Übergewichts der 
Kirche getreten, das Gleichgewicht beider treten müsse, 
welches das allgemeine christliche Leben durch eine 
echt christliche Cultur vermitteln werde, und in wel
chem allein nur beide ihre Vollendung und ihr bleiben
des Wohl erkannt haben müssen, und dass beide im
mer mehr zusammenwachsen werden, die Kirche mit 
dem Staate ihrer Verfassung nach, der Staat mit der 
Kirche um seiner Sittlichkeit willen.

Mit §. 11 wendet er sich zur Bedeutung der Kirche 
für die Gegenwart (S. 145-—65). Zuerst macht er ge
gen Rothe geltend, dass die Existenz der empirischen 
Kirche bedingt sei durch das Vorhandensein nicht einer 
Identität des Staates mit der Welt, sondern einer Iden
tität ihrer selbst mit der historischen, und dass sie an 
dem Maasse dieser Identität das Maas ihres wahren 
Werths habe. Nur inconsequenter Weise behaupte 
Rothe noch eine Bedeutung der Kirche für die Gegen
wart. Sie könnte dieselbe nur haben, insofern sie 
über dem Staate wachte, dass er nicht aufs neue ver
weltliche. Dies sei der Standpunkt der römischen 
Kirche, welcher aber ein gegenseitiges Mistrauen be
gründe und daher eine unvermeidliche Spannung mit 

sich führe. Die positive Ausführung des Verf., in wel
cher eben so klare Einsicht in die Zustände und Be
dürfnisse der Gegenwart, wie innige Liebe zum christ
lichen Gemeinwesen sich kundgibt, geht dahin, den 
Extremen, den Hyperkirchlichen wie den Antikirch
lichen könne nur durch die nüchterne Einsicht gehol
fen werden, dass sich zum Christenthum Kirche, Staat 
und Cultur gleichmässig verhalten, als gegenseitig sich 
ergänzende heilige Organismen im Reiche Gottes auf 
Erden, die auf allseitige Förderung des Christenthums, 
auf eine neue herrlichere Entwickelung jetzt mehr als 
je hinarbeiten müssen, weil jetzt, wo diese reine Ein
sicht sich Bahn gebrochen, sie es auch wirklich können*  
Dies wird sofort näher nachgewiesen (S. 162 f.).

Hierauf wird in §.12 die Prärogative der Kirche 
nach biblischem Begriffe ins Licht gesetzt (S. 165—73). 
Aus der biblischen Vorstellung vom Reiche Gottes in 
seiner Vollendung lasse sich durchaus nicht schliessen, 
dass die Kirche in dieser keine Stelle habe. Wenn 
aber (nach Rothe selbst) die Kirche wesentliches Mit
tel für das werdende Reich Gottes auf Erden sei, so 
brauche sie darum nicht mit dem Zwecke des vollen
deten in Widerspruch zu stehen. Die ihr verheissene 
(Jnüberwindlichkeit (Matth. 16, 18 ft.) könne doch nicht 
darin bestehen, dass mit dem Erliegen der andern 
Macht sie selbst zu sehr erschöpft wäre, um den Sieg 
zu überleben. Nein, gerade weil der Herr von einer 
siegreich streitenden Kirche wisse, wisse er auch von 
einer triumphirenden. Darum sehe er in ihr nicht blos 
eine nothwendige Vorbereitungsanstalt für das Reich 
Gottes überhaupt, sondern auch eine nothwendige Zu
bereitungsanstalt in dem Reiche Gottes auf Erden. In 
V. 19 werde ihr als einem Organismus in demselben 
eine entschiedene Prärogative vor den andern Special- 
Organismen ertheilt. Indem sie die Welt entweltliche, 
leiste sie dem Reiche Gottes auf Erden im Allgemeinen 
einen besonders wichtigen Dienst. Diesen Dienst in 
Demuth und Selbstverleugnung an der Menschheit zu 
verrichten, das sei eigentlich ihr Vorrecht; nur dann 
werde sie als der vornehmste, d. h. als der primitive 
Organismus sich bewähren, wenn sie sich selbst ernie
drige und Aller Dienerin geworden sei (Matth. 20,26 f., 
Job. 13, 13—17). Sei sie aber, wofür Rothe selbst sie 
anerkenne (S. 189 f.), derjenige Organismus, durch 
welchen die Immanenz des Göttlichen stetig vermittelt 
wird, so könne ja diese Vermittelung nie aufhören, 
auch bei gedachter Vollendung des Reiches Gottes; 
es müsse denn der Unterschied zwischen Göttlichem 
und Menschlichem, Schöpferischem und Creatürlichem 
vernichtet werden, welchen doch der christliche Glaube 
als für alle Ewigkeit bestehend anerkenne.

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 307.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in* Jena. Druck und Verlag von F« A. Brockhaus in
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thum antiker Kunstwerke in dem Museum zu Neapel ist in den 
letzten Jahren nur wenig gesteigert worden. Einiges ist den 
kleinen Bronzen hinzugefügt Uncj jn fier Abtheilung der Marmor
werke sind mehre der vorzügiichen Statuen, namentlich die 
Minerva und der sogenannte Aristides (Aeschines) in ein bes
seres Licht getreten, dagegen das Mosaik der Alexanderschlacht 
jetzt wie bei den frühem Vorrichtungen nur verioren hat und 
durch eine den Fussboden des Beschauers überragende Fläche 
fast ungeniessbar geworden ist. Als Curiosität sind zwei Mar
morplatten interessant, deren durch Schiefer gebildete einge
legte Figuren ihren zwei Reihen bacchischer Darstellung das 
Ansehen von Vasengemälden gewähren, welche Technik6auch 
ein kleines Gefäss, welches Becchi bei seiner Villa am Pausi- 
lipp ausgraben liess, zeigt. Wenig neues bietet Pompeji dar 
Man fährt fort entlegene Strassen und Privatgebäude aufzu2 
räumen. Die für den Gelehrten-Congress veranstaltete Aus

Vasenbildern. Beschlossen wurde, dass Archäologie und Geo
graphie der gemeinsame Gegenstand der Section bleiben soll, 
in Frage aber gestellt ob nicht auch Gegenstände der Sprach
forschung in den Bereich der Archäologie gezogen werden 
müssten. Unter den bei Gelegenheit des Congresses erschie
nenen Schriften befindet sich wenig Archäologisches. Von 
Bernardo Quaranta rührt der archäologische Theil des ver
theilten Guida di Napoli her. Anziehend ist eine in den 
Schriften der Accademia Pontaniana bekannt gemachte Vase, 
deren griechische Inschriften (Vyzcza. LlavSatoia, Fvöaip.ovta') 
die glückwünschende allegorische Umgebung eines hochzeitlichen 
Paares zu bilden scheinen, welches letztere mit den Inschriften 

und JIo Xv t.. $ (nach Minervini IIoXveT^Q, nach Braun 
grabung lieferte nichts Erhebliches; das Bemerkenswertheste I ungleich wahrscheinlicher IlokvtdvoQ bezeichnet ist.— In einer 
ist die verstümmelte Marmorstatue einer alten Frau mit der > frühem Mittheilung aus Frankfurt den 31. Aug. hatte Prof.

Spindel (ob einer Parze, muss dahin gestellt bleiben). Die 
unter den Privatsammlungen vorzüglichste des Ministers Sant
angelo ist durch eine grosse lukanische Amphora mit der Dar
stellung des todten, von Gottheiten und Musen umgebenen 
Adonis, manchen Rhyton von singulärer Form und mancher 
anziehenden Thonfigur vermehrt worden. Die äusserst werth- 
volle Jatta’sche Sammlung apulischer Vasen ist nach dem Tode 
des Besitzers unsichtbar geworden und soll nach dem Fund
orte derselben, Ruvo, zurückversetzt sein. Nicht sonderlich 
reich sind die Magazine neapolitanischer Kunsthändler. Die 
kleine Sammlung des englischen Gesandten Temple enthält eine 
beinahe zwei Fuss hohe schöne und wohlerhaltene Erzfigur 
eines jugendlichen Bacchus; die schöne bläuliche Patina dieser 
Figur bezeichnet sie als frischen Erwerb der vulkanischen Um
gegend Neapels. Auch schöne und trefflich erhaltene Erz- 
und Silbergefässe, manches anziehende Thongefäss und Monu
mente gelehrten Belangs sind in der Sammlung zu finden. 
Ein vormals gefaltetes Bleitäfelchen aus Puzzuoli enthält in 
seiner griechischen Inschrift, vermuthlich des 4. Jahrb., eine 
Beschwörungsformel, welche zur Dämonologie heidnisch-christ
licher Zeit einen schätzbaren Beitrag liefern wird, und ein 
noch späteres Monument ähnlichen Inhalts, ein ansehnlicher 
Nagel mit vierseitiger römischer Inschrift, die von mittelalter
licher Superstition, zugleich von Dianendienst spricht, nach Orioli 
vielleicht dem 11. Jahrh. gehörig, ist aus dieser Sammlung 
dem Gelehrtencongress vorgelegt worden. Bei dieser Versamm
lung führten in der für Archäologie und verwandte historische 
Forschung bestimmten Section der Archäolog Avellino und der 
Geograph de Lucca den Vorsitz. In den 14 Tage hindurch 
gehaltenen zweistündigen Sitzungen sprachen der Prinz v. Ca
nino aus Rom, Orioli aus Corfu, Sanquintino aus Turin von 
Alterthumsforschern Neapels Becchi, Bonucci, Fiorelli Miner- 
vini und A. Thiersch theilte die neueste Ausbeute der bamber- 
ger Handschrift des Plinius mit, deren auf Italiens Ruhm be
zügliche Worte den grössten Anklang bei der Versammlung 
fanden. Sonstige Beiträge deutscher Gelehrten waren ein Auf
satz über samnitische Topographie von dem m Neapel leben
den hamburgischen Arzt Dr. Schnars und ein von Gerhard ge
haltener Vortrag über italische Provinzialtracht auf griechischen
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Gerhard eines wichtigen antiquarischen Fundes in Mainz ge
dacht. Es ist dies ein eherner Thiirfliigel aus guter römischer 
Zeit, der bei Aufräumung der Festungswerke in einem T.rümmer- 
haufen von mehr als 200 Stück alten Erzes, 240 Pfund an 
Gewicht, gefunden worden ist. Archivar Habel hat das Metall 
für das Museum in Wiesbaden gewonnen. Wahrscheinlich liegt 
der andere Theil der prachtvollen Thüre in den Festungswer
ken von Mainz begraben. Der gefundene Thiirflügel besteht 
aus zwei Abtheilungen, deren gemeinsame Höhe 7 rhein. Fuss 
43/» Zoll zu 3 Fuss I */ 4 Zoll Breite beträgt. Die Breite der 
Einfassung beläuft sich auf 43A Zoll. Ein zierliches Gesims, 
palmettenähnlich geschmückt, verbindet die äussern Theile mit 
der innern Füllung, welche aus durchbrochenen Gliedern (oben 
gekrümmten , unten viereckten) gebildet war. Zu den Beson
derheiten gehört der wohlerhaltene Biegel der Thüre. Abbil
dung und nähere Würdigung des Ganzen wird in den Annalen 
des ärchäologischen Instituts aus Mittheilungen Habel’s erfolgen. 
Wiese legte das prachtvolle dem königl. Protector vom archäo
logischen Institut gewidmete Werk über zwölf Reliefs der Villa 
Spada mit dem Texte von Braun vor. Prof. Panofka theilte 
elf neue archäologische Publicationen mit und sprach über 
einige in Abdrücken vorgelegte Pasten der Townlay’schen Samm
lung im britischen Museum: Iphigenia am Altar vor Kalchas, 
Diadumenos, Athene mit Flöten in den Händen, Perseus mit 
Harpe und einem Kahn neben sich. Prof. Lachmann gab eine 
Erklärung der Stelle des Plinius (36, 5, 5, 4) über den Lao- 
koon, der unter den Gemälden und Sculpturen im Palast des 
Titus das vorzüglichste Kunstwerk bildete und de consilii sen- 
tentia, nach dem Ausspruche eines von Titus gewählten Rathes 
(artistischen Commission) von den rhodischen Künstlern Age
sander , Polydoros und Athenodorus, also in Titus Zeit ange
fertigt worden.

Geographische Gesellschaft in Berlin. Am 8. Nov. 
las Prof. Ritter einen Brief des Dr. Hofmeister aus Benares 
vom 15. März d. J., in welchem der Eintritt der Reisenden 
im Nipäl und die Ankunft derselben in Katmandu geschildert 
wurde. Dr. Lebert hielt einen Vortrag über die geographische 
Verbreitung des Kretinismus in Canton Waadt. Prof. Dove 
legte einige neuere Werke vor und knüpfte daran verschiedene 
Bemerkungen über Temperaturverhältnisse der xVtmosphäre und 
des Meeres, Olfers übergab die zweite und dritte Lieferung 
von v. Kittlitz’s Vierundzwanzig Vegetationsansichten von Küsten
ländern und Inseln des stillen Oceans. Vorgelegt wurden durch 
Adolf Schmidt und durch Mitglieder mehre literarische Geschenke.

Gesellschaft für deutsche Sprache und Alter
thumskunde in Berlin. In der Junisitzung las Dr. Kuhn 
Bemerkungen über die bei den Frühlings- und Weihnachtsfesten 
in vielen Gegenden Deutschlands noch bestehenden Gebräuche, 
die auf alte heidnische Erinnerungen an Wodan hinzuweisen 
scheinen, wie der Knecht Ruprecht, das Bild eines Schimmels, 
die Sage vom Zuge der Hexen, die Darstellung eines Ritters, 
der mit dem Drachen kämpft u. a Auch in England kommen 
bei den Maifesten ähnliche Gebräuche vor, und merkwürdig 
sind in dieser Beziehung die Sagen von Robin Hood. Die 
indischen Sagen von Indra wurden mit der Wodansage ver
glichen und viele der erwähnten alten Gebräuche aus der in
dischen Sage erklärt. Consistorialrath Pischon legte des Di
rectors Vilmar Schrift über deutsche Alterthümer im Heliand 
v°r. Director Zinnow las über das Verhältniss des Volksbuchs 
der Haimonskinder zu einem im J. 1535 zu Siemmern erschie

nenen Prosaroman desselben Titels. Er wies die Abweichungen 
beider Dichtungen nach, und zeigte, dass der Roman eine 
treue Übersetzung des zu Lyon 1495 erschienenen französischen 
Romans desselben Titels sei. In der Septembersitzung las Di
rector Zinnow die Fortsetzung seiner Abhandlung und zeigte, 
dass der deutsche Übersetzer zwei französische Ausgaben von 
1495 und 1521 benutzt habe. Als Quelle des in Heidelberg 
befindlichen epischen Gedichts und des Volksbuchs sei ein nieder
ländisches Gedicht anzusehen, von welchem Biklerdijk vier 
Fragmente mitgetheilt hat. Dieses sei nicht auf das epische 
Gedicht des französischen Dichters Huon de Villneuve zurück
zuführen , wie Hoffmann in s. Horis belg. angenommen hat, 
vielmehr eine andere Quelle anzunehmen. Director Odebrecht theilte 
einige von ihm gedichtete Akrostichen in Sonettform mit; Prof. 
v. d. Hagen legte neue literarische Erscheinungen vor.

Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 
I. Sept. Valenciennes, neue Beobachtungen über die Kiemen
blätter der Mollusca lamellibranchia. Babinet über die Bestim
mung der Lichtzerstreuung in transparenten Substanzen, wo 
man nur sehr kleine Prismen anwenden kann. Boussingault, 
Erfahrungen über die Nützlickeit der Davy’schen Lampen bei 
den Mischungen der Luft und entzündbarer Dünste, die von 
sehr flüchtigen Hiissigkeiten ausgehen. Amelard über Sauer
stoff und die ihm zuertheilte Rolle. Bourgery über die Nerven 
der serösen Membranen im Allgemeinen und das Peritoneum 
insbesondere. A. de Quatrefages über das Nervensystem und 
Histologie von Branchiostoma (Costa) oder Amphioxus (Yarrel). 
Silbermann über eine Verbesserung seines Heliostat. Eug. Buu- 
vard, neue Tafeln des Uranus. Lepoucher (Professor der Phy
sik am College zu Clermont-Ferrand) über die Formation der 
Brennlinie in einem durch zwei sphärisch - concentrische Ober
flächen bestimmtes strahlenbrechendes Mittel. Ebelmen über die 
künstliche Erzeugung des Hydrophan (Weltauge). Dujardin 
über eine Verbesserung in der magnetisch-elektrischen Maschine. 
Laurent (Capitaine du Genie) über die fibrirenden Bewegungen 
der Luft, de Tristan und Corney über die Wirkungen des Or
kans vom 19. Aug. Am 8. Sept. Biot über eine Modifikation 
des in Deutschland zum praktischen Gebrauch dienenden Po
larisations-Apparats. Pouillet über das Meteor von Malaunay. 
Payen über die Kartoffelkrankheit. Cauchy, Bericht über die 
Abhandlung von Ossian Bonnet über einige allgemeine Eigen- 
thiimlichkeiten der Oberflächen und der über Oberflächen ge
zogenen Linien. Jos. Bertrand über die Theorie der isothermen 
Oberflächen. Crassaignac über die Festigkeit der Knochen und 
den Grad ihres Widerstandes geSen äussern Druck. Owen 
über den in England gemachten Fund fossiler Reste von einem 
Quadromanen der Gattung Macaque. Matteucci, neue Versuche 
über den Krampf des Zitterfisches. Feldmann über Kerato
plastik. Philippar über die Kartoffelkrankheit. Am 15. Sept. 
Payen, zweite Mittheilung über die Kartoffelkrankheit. Fran- 
coeur über denselben Gegenstand. Cauchy, von der Zahl der 
gleichen und ungleichen Werthe, welche eine Function von n 
unabhängigen Variabein gewinnen kann, wenn man diese Va
riabelnuntereinander auf irgend eine Weise verwechselt. Serres 
über die im Juli 1845 zu Meudon entdeckten Gräber und 
Menschenknochen keltischen Ursprungs, de Saint-Venant über 
die geometrischen Summen und Differenzen und deren Anwen
dung zur Vereinfachung der Mechanik. A. Cahours über die 
Dichte des Phosphorchloridgases. Derselbe über eine neue 
Erzeugungsart des Urethans. Pouchet über die Kartoffelkrank
heit. Decertz über den Brand in den Pflanzen und besonders 
die Krankheit der Kartoffel, de la Rive über die Erleuchtung
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der Bergwerke durch die elektrische Lampe. Piria in Pisa 
über einige Eigenschaften des Asparagins. Bouchardat über die 
Wirkung der Ammoniaksalze auf die Vegetation der Kartoffel, 
und über den Einfluss der Temperatur auf die Entwickelung 
der Knollen. Millon und Laver an über die Absorption und 
Entfernung der antimonigen Emetica durch die Harnwege. Am 
22. Sept. Biot über die rotirenden Erscheinungen im Berg- 
krystall. Payen, dritte Mittheilung über die Kartoffelkrankheit. 
Cauchy , Fortsetzung der oben genannten Abhandlung. A. Lau
rent und Chr. Gerhardt über die Mellonverbindungen. Stas 
(Professor in Brüssel) über die Kartoffelkrankheit. Fayet 
(Professor zu Colmar), Versuch einer moralischen Statistik der 
Departements de la Seine, de Seine et Oise, de Seine et Marne, 
de la Seine-Inferieure. Gauby über die Kartoffelkrankheit. Mon
tagne über die an Moosen aus Chili beobachteten, den Mar- 
chantien analoge Knospen. Bonjean über die Kartoffelkrank
heit. Pacquet über die Mittel zum Schutz gegen diese Krank
heit. Am 29. Sept. Dumas über die Milch fleischfressender 
Thiere. 5. Pelouze, Untersuchungen über das Glycerin. Bous- 
singault, Erfahrungen über die Anwendung der phosphorsauern 
Ammoniak-Talkerde als Düngungsmittel. J. Girardin und 
Bidard über die Kartoffelkrankheit. Coulvier - Gravier über die 
Sternschnuppen am 9. und 10. Aug. Malaguti, Untersuchungen 
über die chlorirten Ätherarten. Blanchard, anatomische und 
zoologische Untersuchungen über die Organisation der Insekten, 
namentlich das Nervensystem der Colopteren. Bravais über 
die Parhelien in gleicher Höhe mit der Sonne. Bravais über 
den weissen Regenbogen. Verhuell über die Metamorphose von 
Mormolyce Phyllodes. Gerhardt über die Anilide. Breguet über 
elektrische Telegraphie. Gobley über die Gegenwart der Elain- 
Mangarin- und Phosphorglycerinsäure in dem Eigelb. Le Ver
riet über den letzten Durchgang des Merkur durch die Sonne.

Chronik der Universitäten.
Paris.

Am 18. Oct. hatte in der Faculte des lettres die Feierlich
keit der Doctorpromotion statt. Den Vorsitz führte der Decan 
der Facultät Le Clerc. Beisitzer waren Villemain, Patin, Saint- 
Marc-Girardin, Guigniaut, Ozanam und Adolf Garnier. Der 
Candidat Abel Desjardins, Professor der Geschichte am königl. 
College zu Angers, vertheidigte die lateinische Dissertation: 
De civitatum defensoribus sub imperatoribus romanis (welche in 
der Untersuchung über die Syndici mehre Punkte aufs gründ
lichste erhellte), un<i die französische: l'empereur Julien. Am 
23. Oct. wurden die Prüfungen für das Licentiat gehalten. 
Als Aufgaben waren gestellt für die lateinische Abhandlung: 
Jnqmrendum erit, quae caussae videantur fuisse, cur olim adolescentes 
romani soliti sint plures annos Athenis, quasi in studiorum do- 
micilio, commorari; für die französische Abhandlung: Pourquoi 
les formes püiodiques sont - eilesdevenues beaucoup plus rares dans 
la langue francaise depuis le dix-septihne siede? ein lateinisches 
Gedicht und eine griechische Aufgabe. Von 29 Candidaten 
worde das Licentiat “ur 11 ertheilt: Gli. WisK_

CW„(, Fey, F^t,
Lasnier. — Die Vorlesungen der Facultd des seiend in der 
Sorbonne beginnen am 10. Nov., und zwar liest prof Fran- 
coeur höhere Algebra und Geodäsie, Prof. Sturm Mechanik 

Prof. Biot Astronomie, Prof. Lefebure de Fourcy Differential- 
und Integralcalcul, Prof. Libri Wahrscheinlichkeitsrechnung 
Prof. Depretz Physik, Prof. Poncelet physikalische Mechanik*  
Prof. Dumas Chemie, Prof. Milne - Edwards Zoologie, Anatomie 
und Physiologie, Prof. Delafosse Mineralogie, Prof. Constant- 
Prevot Geologie. Die 'Vorlesungen über Botanik von Mirbel 
und August Saint - Hilaire treten im zweiter« Semester ein.

Miscellen.
Im vorigen Jahrgange S. 79 wurde Nachricht über die 

von’dem Erzherzog Johann von Österreich gegründete „Steier
märkische Zeitschrift“ ertheilt. Von derselben ist der zweite 
Heft des siebenten Jahrgangs neuer Folge, redigirt von Dr. G. 
F. Schreiner und Dr. Albert v. Muchar, erschienen. Sein In
halt ist folgender: I) Kaiser Friedrich in Cilli 1457 (poetische) 
Legende, von Aug. Mandel. 2) Zur Geschichte der Stadt 
Cilli, von Joh. Gabriel Seidl (von den celtischen Bewohnern 
dieser Gegend, von dem alten Celeia, welches municipium, 
nicht colonia war, von dem slavischen Staate Zellia, von Cilli’s 
späterer Geschichte nach Chroniken). 3) Dr. Jak. Ant. Neuner; 
biographische Skizze. Neuner, in Cilli 1806 geboren, war im 
J. 1838 Leibarzt des Sultan Mahmud II., nach seiner Rück
kehr Professor an der Akademie zu Wien, später Re"iments- 
arzt zu Leoben, wo er 1842 starb. Die Auszüge aus den 
Tagebüchern des Verstorbenen enthalten interessante Notizen 
über die Türkei und den Sultan. 4) Statistisch - physikalische 
Notizen über den Hagel in Steiermark, von Dr. Wilh. Gintl, 
Professor der Physik. 5) Einige Gedanken über Photographie, 
von Prof. Georg Mally. 6) Über die heutzutage einzig rich
tige Schreibung des Namens der Stadt Grätz, von Dr. G. Fr. 
Schreiner. (Beweis, dass nach dem Standpunkte der hoch
deutschen Sprache Grätz, nicht Gratz zu schreiben ist.) 7) 
Chronologisches Verzeichniss der gedruckten und ungedruckten 
Urkunden, welche den Namen der Stadt Grätz enthalten. 
8) Übersicht der meteorologischen Verhältnisse des Jahres 1842 
für die Hauptstadt Grätz, von Prof. Dr. Wilh. Gurlt,

Literarische Nachrichten.
Der erschienene zweite Band der Papers der Shakspeare 

Society enthält reichhaltige Beiträge zu der Literärgeschichte : 
Norton's Abhandlung über eine Quelle von Shakspeare’s taming 
of the shrew, aus Edwards’ story book (1570); Barron Field's 
Conjecturen über einige verdorbene oder dunkle Stellen im 
Shakspeare; J. P. Collier, Bemerkungen über eine kürzlich ent
deckte Handschrift von Heinrich VI.; W. Harness, Abhandlung 
über Schauspiele und Schauspieler unter Eduard IV.; Collier 
über die angebliche Entstehung von Shakspeare’s Romeo und 
Julia; J. 0. Halliwell über die Darstellung Heinrich’s VHI. vor 
dem Herzoge von Buckingham im J. 1628.

Achille Jubinal, Professor zu Montpellier, hat einen Brief 
an den Minister des Unterrichts veröffentlicht, in welchem er 
die literarischen Schätze bezeichnet, die er in der Bibliothek 

\ im Haas aufgefunden hat. Darunter befindet sich eine alt- 
i französische Dichtung, welche bisher unbekannt war: La com- 
' plainte de Triboulet.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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In t e 11 i & e » z fc I a 11.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1’/2 Ngr. berechnet.)

Für alle gebildete Stände, für Lehrer und Lernende.
^tei$:C^tmä^igung. 3n allen 33uchhanblungen ift ju haben:

3. X £ Ricljter’s j^anöbucl) ber
populätttt wfitanamie

für bie gebilbeten ©tänbe, inSbefonbere für benfenbe , wenn 
auch ber SJ?at^ematif nur wenig ober gar nicht funbige Sefer. 
2 S3be. (72 ©rucfbogen enthaltend) SJtit einem SltlaS $lb= 
bilbungen. 8. Sßoblfeile^luögabe. $rei$ 2^lr.2097gr.

(2 £I)lr. 16 g®r.)
£)ie ÄenntniS beö gepirnten Himmelö ip je^t «Bebürfni^ für jeben 

®ebilbeten, namentlich für ben Sehrpanb. @rofe Älar^eit, »erbunben mit 
eben fo geistreichem »ertrage, al$ claffif^em ©tile, fowie eine l)inrei= 
chenbe Tfnjahl correcter 2lbbilbungcn ber HimmelSEörper, ihrer »ahnen 2C., 
finb bie eigentümlichen »orjüge biefeö SßerteS, welches inSbefonbere 3üngs 
lingen, bie ftch ben gelehrten ©tubien wibmen, ©chulmannern unb allen 
gebilbeten gamilienfreifen mit Stecht ju empfehlen ift. Um baffelbe 3ebem 
zugänglich ju machen, haben mir ben obigen billigen qJreiß noch für 
einige Seit beibehalten, wo&ir baffelbe burch alle »uchhanblungen »on uns 
ju beziehen ift.

^affe’fte »uchhanblung.

»ei Ä. SC. .höhlet in ßeipjig ift erfchienen unb in allen »uchhanb*  
lungen ju haben:

Ciceronis oratioases
superiorum interpretum commentariis suisque adnotationibus

explanavit
0. H m.

1845.
Vol. 1, Pars I: Oratio pro Sulla. 24 Ngr,
Vol. I, Pars 11: Oratio pro P. Sestio. 1 Thlr. 15 Ngr.
Vol. I, Pars III: in P. Vatinium Testern interrogatio. 15 Ngr.

£>er rühmlichft bekannte Herausgeber liefert mit biefen brei Heften 
ben 1. SBanb einer »on ihm »eranftalteten unb commentirten JluSgabe 
»on Ciceronis orationes. ©iefe 2luSgabe mirb fich ebenfomol burch gebiegene 
«Bearbeitung, als Sorrectheit unb fdjbne ttußftattung bei »erhältnifmäfig 
billigem greife ben »eifall ber Herren q)hP°l°gen erwerben.

3m »erläge ber JBudjWblung SJSatfenhaufes in Halle 
ift erfchienen unb burch alle »uchhcmbiungen beö 3n- unb XuSlanbeS 

ju beziehen:
Cröttling, C. W.9 Fünfzehn römische Urkunden auf 

Erz und Stein, nach den Originalen neu verglichen 
und herausgegeben. Gr. 4. 2 Thlr.

dK, Auslegung be» ®vangelii vom ungerechten 
^au^halter, £uca 16, 1 9, nebft euwr ^Jrebigt unb
wibeutungen jur weitern homiletifdjcn S3enuhung biefer 
^crifope- ®r. 8. S5rofch- 7)4 <Sgr.

Schuld9 O.9 Anthologia latina, sive poetarum latino- 
rum eclogae. In usum scholarum Editionem alte- 
ram curav. Dr. J. Richter. 8. 35 Sgr.

äßiegaträ, Steine SO?et^obe bie ©ä^e ber 5lbbition, 
Subtraction, S^ultiplication unb £)ivifion burch SSeifpiele 
ju veranfdfaulicben. ©en Setfrern ber Sltathematif unb 
be$ praftifchen StedjnenS vorgelegt. ®r. 8. Sörofc^. 6 ®gr. 

Sn ber &ßcibmantt’fdnn SBuchhanblung in ^cipjig ift foeben 
erfchienen unb burch aUe »udhhanblungen zu beziehen:

W. SS. von Stiegers 
fdmmtlidn Sßerfe. 

^erauSgegeben
»on

Eduard SBvdHng.
ifler 55anb, entljaltenb

®en Iffcn £I»ctI bet ^Jaetif^en SSSerfe.
2)aS ®anje mirb in 11 bis 12 »dnben erfcheinen, »on benen jeber 

geheftet 1 Shlr. toftet.
«Bei £rautttJein tinö ®omp. in 33erltn ift foeben erfchienen:

Ärtiir ber Srafi^öre:
Über bie Chifhnj beö £uft= unb SSajferbru^eö. 3n 
SBejtehung ju ben bagegen gemalten Einwürfen beö^ierrn 
S3aron von ©rieberg. Sin ^Beitrag jur neuern ^)bpftL 

SSon 0. $dcl)0, fönigl. ^egierunggeSgauinfpector ju Berlin.
D b e r:

^inb bic (Einwurfe be$ §crrn von ^ricberg gegen 
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Neuere

Theolo^* e*
Verhandlungen über die Lehre von- 

der Kirche.
(Fortsetzung aus Nr. 305.)

Lehre
(„Organisation der Kirche nach biblischer 
g/173—177) wird gezeigt, dass die so, wie 

Rothe selbst es darstellt, vom Herrn vorbereitete Kirche 
doch nicht ein blosser Nothbau sein könne, der in sei
nem ersten Beginne den Keim seines Wiederuntergangs 
enthalte. Die Bedingungen, durch welche sie nach des 
Herrn eigener Bestimmung äusserlich sich organisire: 
Taufe, Abendmahl, Dienst am göttlichen Worte, seien 
ja solche, die wesentlich ewig fortbestehen.*)  Also 
müsse auch die Kirche selbst, welche durch dieselben 
in Wirksamkeit gesetzt wird, in alle Ewigkeit foitbe-
stehen. _ „ ...

Nach Abschluss der allgemeinen Erörterungen will 
nun der Verf. durch Analyse der gangbarsten Modih- 
cationen des Begriffs der Kirche noch nachweisen, dass 
darin alle die Momente ruhen, welche den wahren Be
griff überhaupt vermitteln. Vor allem fasst er ins Auge 
den durch die Reformation selbst herausgestellten Be
griff, insbesondere den von der unsichtbaren Kirche 
(§. 14, S. 177—202), „als den Knoten, in welchem 
alle Verirrungen Rothe’s sich zusammenschürzen, und 
als die Wurzel, in welcher alle Keime der in seiner 
Hypothese noch verhüllten Wahrheit beschlossen lie
gen. Er gibt zu, dass der Ausdruck unpassend sein 
würde, wenn man damit, wie später geschah, die rein 
geistige und also rein innerliche Einheit aller an Chri
stum Gläubigen hätte bezeichnen wollen. Die Refor
matoren aber wollten damit nur das bezeichnen, dass 
die wahre Kirche zunächst eine innerliche, rein geistige 
Gemeinschaft sei, und als solche nicht in die Sinne 
falle. Damit sollte aber nicht behauptet werden, dass 
lediglich die innere Gemeinschaft una Einheit die für 
das christliche Leben wesentliche sei, und dass diese 
sichÄgen jede äussere Verwirklichung schlechthin in
different verhalte. Die Reformatoren fassten nach ihrer 
christlich energischen Weise die innerliche christliche 
Gemeinschaft, welche doch nur in abstracto eine rein 
inn^Hche sein kann, sogleich in concreto als eine 

‘^Auch die Taufe enthält nach S. 176 ein substantielles ewiges 
Moment: die Versetzung des menschlichen Lebens durch das gött
liche Lebensprincip in das wahre, ewige Leben; bestellt also fort 
wenn auch ihre Anwendung als Einweihung wegfällt. 

ebenfalls äusserliche auf, und zwar zunächst in der 
Form der Kirche. Und das mit Recht, da nur auf 
dem Wege, dass zuerst eine Reform der christlichen 
Religionsgemeinschaft unternommen und so ein fester 
Grund für das Ganze gelegt wurde, die nöthige Re
form des allgemeinen christlichen Lebensorganismus er
zielt werden konnte. Es galt die Frage: welches ist 
die wahre Kirche? Die römische, welche durchaus 
keine christliche Lebensgemeinschaft ausschliesslich für 
die Zwecke der Religion war, war es nicht; die evan
gelische war es auch noch nicht; aber sie sollte und wollte 
es doch sein. Und sie konnte es auch werden, denn 
im Grunde war sie es schon. Es ruhte ja in ihr, ge
mäss ihrem eigenen wahrhaftigen Bekenntnisse, die 
wahre Kirche verborgen, d. h. unsichtbar, aber doch 
als realer wirksamer Grund. Hiermit liegt der Gehalt 
und die eigentliche Bestimmung jener Vorstellung klar 
am Tage. Mit ihr wurde nicht blos der empirischen 
Kirche die gültige Garantie gegeben, wirklich Kirche 
zu sein, sondern auch zugleich der immanente Trieb, 
das fortwirkende Princip, allmälig die wahrhaft histo
rische Kirche zu werden, d. h. die reale Exposition 
der absoluten Idee. Sie ist der eigentlich reformato
rische Begriff, welcher die empirische Kirche zu ihrer 
Vollendung fortbildet. Jene Benennung passt ganz für 
den Inhalt, dass die wahre Kirche in ihrer vollendeten 
Erscheinung noch zukünftig sei, zur Zeit erst nur als 
werdende in der unvollkommnen sichtbaren verborgen 
ruhe. Der Verf. setzt nun weiter auseinander, wie 
kraft des reformatorischen Princips, trotz der Anfangs 
noch fortgehenden Identification der Kirche und des 
Reiches Gottes auf Erden, doch der christliche Staat 
und die christliche Cultur factisch zu ihrem Rechte 
gekommen, und dass das reine Resultat der Reforma
tion in der Wahrheit vorliege, dass Kirche, Staat und 
Cultur, selbständig zu höherer Einheit verbunden, die 
wesentliche Verwirklichungsform der innern christlichen 
Gemeinschaft wie des christlichen Lebens überhaupt sei. 
Sollte nun dieser Gesammtorganismus des erneuerten 
Christenthums sich zunäclist in der aii die Formation 
des Mittelalters organisch sich anschliessenden Form, 
der Kirche, absetzen, so müsste diese auch von dem 
christlichen Glauben selbst als wirklich in die Einigt 
und Allgemeinheit der wahren Kirche mit eingeschlos- 
sen sich ausweisen. Dazu war die Lehre von ihrer 
ursprünglichen Geistigkeit oder Unsichtbarkeit unent
behrlich, aber auch ausreichend. Denn sobald die 
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evangelische Kirche nur durch die an ihr selbst sicht
baren Merkmale (reine evangelische Lehre und rechte 
Verwaltung der Sacramente) gezeigt, dass sie jener 
wesentlich geistigen Einheit und Allgemeinheit ent
spreche, hatte sie bewiesen, dass in ihrer empirischen 
Gestalt die wahre Kirche sich wirklich offenbare, und 
dass sie wohl berechtigt sei, den primitiven Organis
mus im erneuerten Christenthum zu bilden. Und nur 
durch Festhaltung der beiden Elemente: des Begriffs 
der Kirche und des Prädicats der Unsichtbarkeit, hebt 
sie sich fortwährend über ihren mangelhaften empiri
schen Zustand hinweg und wird immer mehr die echt 
historische Ausprägung der wahren Idee. Dieser Be
griff hebt die evangelische Kirche von einer Stufe der 
Entwickelung zur andern empor: er kämpft sich durch 
das neuscholastische Wesen durch, und ruft das le
bendige Christenthum in neuer Gestalt hervor; er ist 
der Grund der wahren Union. Die unsichtbare Kirche 
überwindet allein alles hierarchische Kirchenthum und 
die Welt überhaupt; sie bekämpft auch siegreich die 
Unkirchlichkeit dieser Zeit. Nur wer diesen Begriff 
recht erfasst hat, gewinnt eine freie, frohe Aussicht 
über die bewegte Gegenwart in eine segensvolle Zukunft.

Nach dieser schönen und reichhaltigen Exposition, 
deren wichtigste Gedanken wir herauszuheben versucht 
haben, wendet sich der Verf. zuletzt in §.15 zur Dar
legung der „Durchgangspurikte in neuern Systemen zum 
wahren Begriff der Kirche“ (S. 202 — 223). Er weist 
zuerst darauf hin, dass der im lebensvollen Gottesworte 
wurzelnde Realismus des wahren Christenthums auch in 
der Wissenschaft unserer Zeit seine Stimme deutlich 
erhoben habe und der Organismus des gesammten 
christlichen Lebens, wie er in steigender Entwickelung 
zur Vollendung des Reiches Gottes auf Erden heran- 
reifen sofl, jetzt in seiner lebendigen Gliederung er
kannt werden könne. Daher trete besonders auch der 
Begriff der Kirche aus der Verknöcherung in ein neues 
hierarchisches Kirchenthum, und aus der Verflüchti
gung in ein hohles Schattenbild heraus, und zeige nur, 
zu welcher Kraft und Klarheit er aus der ursprüng
lichen Unmittelbarkeit der ReformationsepocAe sich ver
mittelt habe. Dieser Begriff nun sei von den grossen 
Repräsentanten der neuern Theologie und Philosophie? 
Schleiermacher und Hegel, auf verschiedene Weise 
zur richtigen Fassung vorbereitet worden. Dem Erstem 
gelte die Kirche als der lebendige Organismus des Evan
geliums selbst, und er zeige sich gerade darin als der 
grosse Theologe unserer Zeit, dass er aus der Natur 
sowol des Erlösers wie des christlichen Lebens heraus 
den specifischen Inhalt der Kirche nachgewiesen und 
also deren Selbständigkeit absolut begründet habe. 
D^ Kirche sei allerdings eine Gesammtheit von Perso
nen (Rothe), aber nur eben dadurch, dass sie eine 
Gesammtheit von Wirkungen sei; die Personen bilden 
die Kirche nur insofern, als sie an den Wirkungen 

des christlichen Gemeingeistes theilnehmen. Schleier
macher habe durch seinen Begriff die Realität der un
sichtbaren Kirche bewiesen und durch die Darstellung 
der wahrhaften Wirklichkeit als organischer Wirkung 
das Wolkenbild des frühem Idealismus aus der Theo
logie verjagt, zugleich aber die sichtbare Kirche tref
fend charakterisirt. Hegel, der die Wahrheit mehr als 
Gesetz aufgefasst (Schleiermacher als Evangelium), 
habe das andere wesentliche, also auch christliche Mo
ment derselben für unsere Zeit zum Bewusstsein ge
fördert; daher sei er besonders dazu berufen gewesen, 
die Idee des (von Schleiermacher nicht wahrhaft er
kannten) Staates zur Anerkennung zu bringen: und er 
sei auch mit speculativer Energie daran gegangen, die
sen Organismus des sittlichen Gesetzes als etwas Gött
liches darzustellen. Der Kirche räume er freilich eine 
niedere Stelle ein, ohne jedoch die Selbständigkeit 
derselben dem Staate schlechthin aufzuopfern. Rothe 
hätte nun durch Zusammenfassung des Wahren in Bei
den die Wahrheit allseitig ans Licht bringen können, 
da die Grundanschauungen Beider einander ergänzen, 
wie Gesetz und Evangelium. Statt dessen vermische 
und verwirre er Beide; seine bessere Einsicht in das 
Religiöse benutze er nur, um den HegeFschen Begriff 
des Staates übermässig zu erweitern, und würdige 
auch das nicht genug, dass jene Beiden der Wissen
schaft eine selbständige Sphäre anweisen. Auch hätte 
er die wirkliche Fortbildung der Grundanschauung Bei
der in Nitzsch und Marheineke benutzen sollen. Übri
gens müssen zwei wichtige Resultate als gehaltreiche 
Ausbeute aus Rothe’sTheorie anerkannt werden: 1) das 
negative, dass die Kirche keineswegs die Form ist, in 
der das christliche Leben seine ganze Fülle entfalten 
kann; 2) das positive, dass der Staat eine nothwendige 
Form ist, in der es sich auszuprägen hat.

Der Verf. schliesst mit begeistertem Bekenntniss 
fester Zuversicht zur Vollendung des Reiches Gottes in 
seinen wesentlichen Organismen. Aus dem aber, was 
er hier mit ebenso warmer Begeisterung als klarer Be
sonnenheit auseinandergesetzt, ist unsers Erachtens 
für alle Theile der Theologie. namentlich für die Kir
chengeschichte, die Ethik und die praktische Theolo
gie, sowie auch für das Kirchenrecht Vieles zu lernen; 
wir finden darin gute Waffen gegen hierarchische wie 
gegen antikirchliche Tendenzen der Zeit und die grosse 
theoretische und praktische Aufgabe unsers Zeitalters, 
die Idee der Kirche in evangelischem Sinne du^izu- 
führen und ihr in der.Wirklichkeit des Lebens cro ge
bührende Stellung’zu erringen, gewinnt dadurch eine 
flankens wert he Förderung.

4. Die Lehre von der Kirche, von Petersen.^Dre* 
Bücher. Zweiter und .dritter Band. Erste Iffft®. 
Leipzig, Vogel. 1842. Gr. 8. 5 Thlr. 71/«

Noch Bedeutenderes, als in der soeben charakterisir- 
ten Schrift, bietet der Verf. dar im zweiten Theile sei



1227

nes Werks , dem synthetisch - dogmatischen. Er selbst 
spricht sich in der Einleitung (S. 3 f.) über die ganze 
Construction seines Werkes so aus: ,,Im ersten Theil 
sollte gezeigt werden, dass es eine Idee der Kirche 
gebe, einen schöpferischen Gottesgedanken, kraft des
sen sie entstanden ist, sich entwickelt hat und der 
Vollendung entgegenreift; eine Idee, welche in der 
Tiefe des christlichen Bewusstseins fest wurzelt und 
auch ihren stärksten Widerspruch zu überwinden ver
mag. Damit wäre sie erwiesen. Sie muss sich aber 
auch in ihrer Wahrheit vollständig beweisen, durch be
stimmtes Sichentfalten nach ihren besondern Momenten 
ihren Beweis aus sich selber führen. Damit hat es der 
zweite Theil zu thun: er wird sonach zur förmlichen 
systematischen Lehre von der Kirche. Die Idee der 
Kirche fällt aber in das logische Gebiet des Zweckbe
griffs. Der der Kirche immanente Gottesgedanke ist 
aber der Zweck, der sich sein entsprechendes Mittel 
anbildet und durch solches sich selbst zur Erfüllung 
bringt. Daher drei Theile. Zuerst zeigt sich die Idee 
in dem subjectiven Zwecke, wie dieser in reiner Inner
lichkeit der Kirche einwohnte. So wird das Wesen 
der Kirche begriffen. Darnach in der objectiven Ver
mittelung, wie dieser für den innern Zweck sich äus
serlich gestaltet. So wird die Organisation, der Kirche 
begriffen. Endlich in der absoluten Vollendung, wie 
diese als die Erfüllung des Zwecks durch das Mittel 
zu Stande kommt. So wird die Entwickelung der 
Kirche begriffen. Am Ende ist der Anfang durch das 
Mittel zur Vollendung gekommen, kraft der Idee, die 
vom Anfang an sich entwickelte. Die Idee hat sich 
selbst bewiesen.“

Schon diese Andeutungen lassen den Kundigen 
errathen, was auch der Verf. gar nicht Hehl hat, dass 
die Heger sehe Methode Einfluss auf die Exposition ge
wonnen hat. Der Verf. tritt nicht mehr im Gewände 
des schlichten Naturalisirens auf; er hat sich mit sei
ner Gedankenbildung in die Zucht der (Hegel’schen) 
Logik begeben, Und die Kategorien derselben in 
seine dogmatische Abhandlung ein. Er erklärt sich 
selbst hierüber, wie auch über die Schwierigkeiten der 
Lehre von der Kirche, die Wichtigkeit einer ausführ
lichen Behandlung derselben, Und über seine allgemei
nen dogmatischen Grundsätze iu der iesenswerthen 
mhaltreichen Vorrede, weist aber mit tem Rechte auf 
die wesentliche Verschiedenheit der Grundanschauun
gen und der Entwickelung des Ganzen bei diesem Zu
sammentreffen in der Methode hin. Diese formelle An
schliessung an Hegel gibt der Darstellung höhere Klar
heit und Präcision, und Festigkeit der Gedankengliede
rung im Kleinen und Grossen, thnt aber schon wegen 
der theilweisen Unbeholfenheit der Bewegung in dieser 
Form und der formalistischen Weitläufigkeit der Wir
kung des Buchs Eintrag.

Ein Überblick über den Inhalt wird zu der vorläu
figen Überzeugung führen, dass, wenn auch die Dar
stellung theilweise eine concentrirtere sein könnte, doch 
hier so viel geboten wird, dass man über den Umfang 
des Buches weniger verwundert sein wird, als man 
wol von vorn herein sein mochte.

Das erste Buch: vom Wesen der Kirche (S.7—164) 
zerfällt in drei Abschnitte: vom Begriff (8—77), von 
der Beschaffenheit (78—114) und von dem Verhältniss 
der Kirche (115 — 164). Der Begriff aber ist 1) der 
dialektische (9—24), 2) der historische (27—53), 3) der 
biblische (54—77). Daher drei Capitel dieses Abschnitts. 
Im ersten wird der Begriff der Kirche deducirt aus der 
göttlichen Bestimmung über die Menschheit. Diese ist 
Bestimmung 1) zum Reiche Gottes auf Erden über
haupt, 2) zur Cultur-, Sitten- und Religionsgemein
schaft insbesondere. Hieraus resultirt denn 3) der all
gemeine Begriff der Kirche. Im zweiten Capitel wird 
jener Begriff abgleitet aus der göttlichen Geschichte in 
der Menschheit, indem dargelegt wird 1) die Entwicke
lung der Menschheit überhaupt, 2) die Vorbildung im 
Heidenthum und Judenthum, 3) die Erfüllung in Christo, 
4) die Ausbildung im Christenthum. Daraus ergibt sich 
der Begriff der christlichen Kirche. Im dritten Capitel 
endlich°wird gezeigt, wie sich der Begriff der Kirche 
aus der göttlichen Offenbarung durch die Menschheit 
entwickele. Indem ihre Idee von Gott in seinem den 
Menschen gegebenen Worte ausgesprochen ist, wie 
dies in den biblischen Benennungen der Kirche vor
liegt, so vollendet sich der Begriff der Kirche. Als 
biblischer, d. h. von Gott selbst in menschlicher B'as- 
gun<r geoffenbarter, wird er erst ein wahrhaft theologi
scher9— Im zweiten Abschnitt-, von der Beschaffenheit 
der Kirche werden die Eigenschaften derselben expli- 
cirt nach den Kategorien der Qualität, Quantität, Re
lation und Modalität. Der Qualität nach (79 — 85) ist 
sie die geistige oder unsichtbare, die sichtbare, die 
geistliche oder heilige. Der Quantität nach (87—93) 
die Eine, die mannichfaltige, die allgemeine, die apo
stolische; der Relation nach (95—99) die wahre, die 
wirkliche, die wirksame oder seligmachende; der Mo
dalität nach (102 — 111) die leidende oder unvollkom
mene, die streitende, die siegende oder triumphirende. 
Im dritten Abschnitt wird dargelegt das Verhältniss 
der Kirche zur Religion? zur Cultur, zum Staate und 
zum Reiche Gottes auf Erden (viertes Capitel), und 
zwar so, dass immer dei Lnteischied, die Wechsel
wirkung und die Einheit ms Licht gesetzt wird.

Gleich dem ersten Buche hat auch das zweite: 
von der Organisation der Kirche, drei Abschnitte: die 
Elemente (169—259), die Functionen (260—349), die 
Oro-aiusirung der Kirche (350—734). Ihre Elemente 
sind 1) ihre Substanz: die christliche Religion als 
die absolute (Cap. 1, S. 170—172), 2) ihre Subsistenz
mittel (Cap. 2, S. 173—229): das Wort Gottes, die Sa- 
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craniente, das Charisma; 3) ihre elementarischen Kräfte: 
der Glaube, die Andacht, die Frömmigkeit (Cap. 3, 
S. 240—256). Die aus den Elementen sich entwickeln
den Functionen kommen in Betracht 1) nach ihrem all
gemeinen Princip, der absoluten Religion als dem ei
gentlichen die Religionsgemeinschaft bildenden Trieb 
(Cap. 1, S. 261 — 267); 2) nach ihrer besondern Ge
staltung, den besondern Functionen (Cap. 2): Lehre 
(278 — 306), Cultus (306 — 332), Disciplin (332 — 343), 
deren Exposition in einander entsprechenden Abtheilun- 
gen vorliegt: a) der Process der Lehre, des Cultus, 
der Disciplin im Allgemeinen; b) die einsame Glaubens- 
erkenntniss, Erbauung, Askese; c) die gemeinsame 
Theologie, Liturgie, Disciplin; d) die kirchliche Lehre, 
Cultus, Seelsorge; 3) nach ihrer gesammten Wirksam
keit — die kirchliche Gemeinschaft (Cap. 3, S. 346—349)- 
Diese entwickelt aber nun der ihr einwohnende Geist 
des Lebens zu einer organischen Welt, der Gemeinde. 
Damit kommen wir zum dritten Abschnitt: von der 
Organisirung der Kirche. Diese bringt im Amte, in 
der Verfassung und in dem Organismus der Kirche 
den Zweck, das Mittel und die Erfüllung der Organi
sation zur vollen Existenz. 1) Der Zweck der Orga
nisation macht das Amt der Kirche aus; dieses ist dem
nach der der kirchlichen Gemeinschaft bewusste Zweck 
ihrer selbst, sich als eine wirkliche Gemeinde zur ei
gentlichen Kirche zu gestalten (Cap. 1, S. 353—423). 
Es wird aber betrachtet zuerst nach seinem allgemei
nen Princip, in der Vollmacht der Kirche, welche ist 
die christliche Religion, wie sie als die beseelende 
Macht Gottes der kirchlichen Gemeinschaft einwohnt 
und in der Gemeinde wirkt (357 — 383). Dann nach 
seiner besondern Aufgabe in dem Beruf der Kirche, 
d. h. ihrer Bestimmung, als wirkliche Gemeinde kraft 
ihrer Vollmacht das allgemeine Amt des Wortes zu 
treiben und somit sich selbst in der christlichen Reli
gion zu organisiren, wodurch sich in der Gemeinde 
das allgemeine Mittleramt Christi für den eigentlichen 
Zweck der Kirche beständig vermittelt, und zwar irn 
Predigtamte, im Gebetsamte und im Schlüsselamte, Ver
mittelungen der drei Ämter Christi (382 — 410). Endlich 
nach seiner einzelnen Vollziehung im Gemeindeamt, 
d. h. der Bestimmung der Gemeinde, in der allgemei
nen Vollmacht und nach dem besondern Berufe der 
Kirche das Amt derselben auch in*  Einzelnen zu ver
walten ; eine concrete Gemeinschaft am Amte der Kirche, 
worin sie seihst den wahrhaften Klerus bildet, und je
des ihrer Individuen sich als ihr organisches Glied dar
stellt, dem wesentlich der prophetische, priesterliche 
und königliche Charakter zukommt (410 — 423). Auf 
dass aber dieses nun auch geschehe, so geht die Ge
meinde aus ihrem Amte 2) zu ihrer Verfassung über, 

d. h. zu dem Mittel, durch welches sie ihren Zweck 
zur entsprechenden Ausführung bringen kann (Cap. 2, 
S. 423—669). Die Verfassung ist die ethische Ordnung 
und Gliederung, welche sich die Gemeinde selbst gibt, 
um das Amt der Kirche mittels der Elemente und 
Functionen derselben zur wirklichen Ausführung zu 
bringen. Hier kommt zuerst in Betracht die allgemeine 
Form der Verfassung inj kirchlichen Gemeindewesen, 
der organischen Ordnung, welche die Gemeinde sich 
gibt, um aus der Menschheit sich eine ethische Exi
stenz zu verschaffen (S. 435 — 499 ). Dasselbe stellt 
sich dar a) in den Kirchengemeinden, in welchen sich 
die Eine kirchliche Gemeinde auseinanderlegt; b) im 
Geistlichen, jn weicjiem jje Gemeinde ihr repräsenti- 
rendes und administrirendes Organ gewinnt; c) in der 
Kirchengemeinschaft, in welcher sich die Einheit der 
Kirchengemeinden und der Geistlichen vermittelt. Diese 
Schöpfung muss sich abei*  erhalten, und dies geschieht 
durch die besondere Form der Verfassung, die Kirchen- 
verwaltung, die Erhaltung des kirchlichen Gemeinde
wesens, wie dasselbe einmal in sich selber, dann in 
dem christlichen Gemeindewesen überhaupt besteht, da
her sich die Verwaltung als eine engere und weitere 
darstellt, und im sogenannten Kirchendienste und Kir- 
chenregimente organisirt. Der Kirchendienst (504—559) 
hat es mit der Erhaltung des kirchlichen Gtmeinde- 
wesens zu thun, insofern dieses rein in sich selber be
steht; er ist daher ausschliesslich Sache des geistlichen 
Standes und organisirt sich für die Erhaltung des kirch
lichen Gemeindewesens in der entstehenden, gesammel
ten, zerstreuten und gesammten Kirchengemeinde, in 
den Ämtern des Katecheten, des Liturgen, des Pastors 
und des Homileten. Das Kirchetyregiment (599 — 602) 
hat es mit der Erhaltung des kirchlichen Gemeinde
wesens zu thun, insofern dieses in dem allgemeinen 
christlichen Gemeindewesen seinen Bestand hat; es ist 
daher Sache aller Stände der Christenheit, und orga- 
nisii t sich nach den verschiedenen Seiten des allgemei
nen christlichen Gemeindewesens in dem Presbyterium, 
der Synode, dem Consistorium und dem Episcopate. 
Die Kirche soll der natürliche, sittliche und religiöse 
Organismus der Religionsgemeinschaft sein. Das kann 
sie nur werden, indem die zur Kirche sich organisi- 
sirende Christenheit sich gleichmässig aus der Reli- 
gions-, Sitten- und Culturgemeinschaft entwickelt. Dem
nach hat die Christenheit das Kirchenregiment auch 
allseitig so zu organisiren, dass das vorhandene ge- 
sammte kirchliche Gemeindewesen in jener dreifachen 
Gemeinschaft erhalten werde.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Bland in Jenn. Druck und Verlag von F. A. ESrockliaus in Deipzig.
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Das Presbyterium nun verwaltet das vorhandene ge- 
sammte kirchliche Gemeinwesen, insofern dasselbe in der 
Culturgemeinschaft, die Synode, insofern es in der Re
ligionsgemeinschaft, das Consistorium, insofern es in 
der Sittengemeinschaft des allgemeinen christlichen Ge
meindewesens besteht; das Episcopat endlich, insofern 
es in diesen drei Gemeinschaften zugleich besteht. Das 
Presbyterium vermittelt die Existenz (durch Verwaltung 
der äussern und innern Existenzmittel, des physischen 
und moralischen Eigenthums), die Synode die Einheit, das 
Consistorium die Ordnung, das Episcopat in dieser Exi
stenz Einheit und Ordnung, die christliche Kirchlichkeit, 
d. h. die entsprechende Wurde des kirchlichen Gemeinde
wesens. Sein Princip ist die Selbständigkeit des kirch
lichen Gemeinde wesens, dessen besondere Momente die 
Principien der drei andern Organe: die Individualität, die 
Perfectibilität und die Stabilität sind. Daher fasst sich 
dieselbe auch aus allen dreien organisch als einzelnes 
Princip zusammen, und stellt sich als solches gerade 
in der Person des Bischofs dar. Dieser kann aber 
alles dreies in der Selbständigkeit seines Amtes nur 
dann wahrhaft vertreten, wenn er einmal seine Thä- 
tio-keit durch die der drei andern Organe vermitteln 
lässt, und dann zugleich auch die der letztern durch 
seine eigene Thätigkeit wieder vermittelt. Durch Iso
lirung von jenen würde sein Princip mit dem der kle- 
rokratischen Hierarchie zusammenfallen, wie es in der 
römisch-katholischen Kirche zu Tage liegt. Und nur 
in freier Wechselwirkung der vier Organe erhält sich 
ihre eigene Selbständigkeit unj mit ihr die des ge- 
sammten Kirchenregiments, wie die des gesummten 
kirchlichen Gemeindewesens. Mit (]er Kirchenverwal- 
tung ist aber die Kirchenverfassung noch nicht vollen
det. Die Erhaltung des kirchlichen Gemeindewesens 
muss selbst wieder erhalten, nämlich in Kraft erhalten 
und zur rechten Wirksamkeit angehalten, mit einem 
Worte regiert werden, soll sie anders im allgemeinen 
christlichen Gemeindewesen sich erfolgreich0 zeltend 
machen. Dazu ist eine besondere Macht und Gewalt 
erforderlich, das ist die Kirchengewa.lt (S. 602 — 669) 
Die kirchliche Gesammtgemeinde muss eine solche Or

ganisation gewinnen, durch welche sie ihr Gemeinde
wesen mitsammt der ganzen Kirchenverwaltung in der 
Menschheit selbständig durch eine oberste Aufsicht und 
Leitung regiert und beherrscht. Nun erst ist sie auf 
den Punkt ethisirt, wo sie durch eine entsprechende 
Macht und Gewalt auf Grund ihrer absoluten Voll
macht sich völlig in der Menschheit geltend machen 
kann. Bei der Kirchengewalt kommt aber in Betracht 
die Person selbst, der sie eigentlich zusteht — ihr 
Subject, der Umfang, den sie hat — ihre liechte, und 
der Weg, auf welchem sie sich äussert — ihre Aus
übung. Das Subject der Kirchengewalt ist der christ
liche Landesherr, als von Gottes Gnaden Machthaber 
der christlichen Reichsgewalt (607—649). Die Hechte 
der Kirchengewalt (650—661) sind das Recht der ober
sten Aufsicht und Bestätigung, das Schutz - und Trutz
recht, das Reformations - und Institutionsrecht. Was 
endlich die Ausübung betrifft, so wird die Kirchenge
walt vom Subjecte derselben in wesentlicher Einheit 
mit der Staats- und Culturgewalt durch alle einzelnen 
Glieder der ganzen Kirchenverfassung zur wirklichen 
Ausführung gebracht (661—669). Die Kirchengewalt, 
der Gipfel der Kirchenverfassung, erweist sich nun 
auch als der offenbar gewordene Grund derselben; sie 
bewährt dieselbe als die organische Kirchengewalt, als 
diejenige ethische Macht und Autorität, welche, wie 
sie in jenem einzigen Subjecte gipfelt, so in dem ge- 
sammten christlichen Gemein de wesen wurzelt. So 
schliesst das kirchliche Gemeindewesen sich vollstän
dig ab in der Verfassung der einzelnen Landeskirche. 
Die Kirchenverfassung ist nun wahrhaft organisirt, weil 
sie wirklich individualisirt ist. Organisation verlangt 
Individualisation; Organisation der Kirche Individuali
sation der Christenheit, welche als Gesammtgemeinde 
die Kirche bilden soll. Diejenige Individualisation aber, 
die bei aller Einzelheit doch gerade auch wieder die 
Einheit darstellt, ist die Nationalität. Indem sich also 
die Gesammtgemeinde nach den nationalen Differenzen 
in dem kirchlichen Gemeindewesen, die Kirchen Verwal
tung und die Kirchengewalt als eine einzelne Landes
kirche individualisirt, kann sie gerade iu solcher con- 
creten einzelnen Gestalt die Eine allgemeine Kirche 
wirklich ausführen. Und alle die einzelnen Landeskir
chen haben unter einander zu wetteifern, dass jede für 
sich den allgemeinen Zweck erfülle; so erfüllen sie ihn 
zugleich für das Ganze. Wie aber ein abstract über 
alle Nationalität sich erhebendes Staatswesen die Idee 

Kirchengewa.lt
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des Staats nur höchst unvollkommen darstellen kann 
(der Römerstaat), so auch ein kirchliches Gemeinde
wesen die Idee der Einen allgemeinen Kirche, wenn 
es sich in abstracter Allgemeinheit verfassen will (rö
misch-katholische Kirche).

Die ganze Organisation in allen ihren besondern 
Momenten fasst aber wesentlich zusammen und bringt 
zum völligen Schlüsse den Organismus der Kirche 
(Cap. 3, S. 669 — 734). Indem auf dem Grunde der 
christlichen Religionsgemeinschaft die Verfassung, diese 
Welt voll Organe, sich verinnerlicht in der Ausführung 
des Amtes, das sich zuvor in ihr veräusserlicht hat, 
so hebt sich der Gegensatz des innern Zwecks und 
des äussern Mittels in der ausgeführten Organisirung 
völlig auf; so nämlich, dass alle Trennung der bei
den unterschiedenen Momente verschwindet, und nun 
beide als in Einer Bethätigung zu Einem lebendigen 
Ganzen vereinigt sich darstellen. Dies ist der Orga
nismus der Kirche, die höhere, vermittelte, concrete 
Einheit, welche das Amt und die Verfassung als ihre 
eigenen wesentlichen Momente in sich umfasst, Zweck 
und Mittel in Einem, die vermittelte und stetig sich 
vermittelnde Totalität aller Momente des Begriffs der 
Organisation. In diesem Schlüsse geht die Organisa
tion der Kirche mit ihrem Princip, der christlichen Re
ligion als der absoluten, zusammen. Daher bestimmt 
sich der Organismus der Kirche nach den besondern 
Momenten der christlichen Religion als der Substanz 
der Kirche, und stellt sich nach drei Momenten dar: 
als Organismus der Kirche in ihrer Wahrheit — das 
Bekenntniss, in ihrem Wesen — der Gottesdienst, und 
in ihrem Leben — die Kirche selbst.

1) Das Bekenntniss (677 — 692), dessen Vermitte
lung sich organisch ansetzt in der Function der Lehre, 
ist die als Zeugniss der Gemeinde sich selbst bezeugende 
Wahrheit der Kirche, der organische Einheitspunkt, in 
welchem die die Wahrheit der Kirche vermittelnden 
Momente (Schrift, Glaube der Einzelnen, Dogma der 
Kirche, Predigtamt) alle Zusammentreffen, und von 
welchem aus sie alle wieder sich weiter untereinander 
vermitteln; die Bedingung des Organismus der Kirche. 
Als freie Schöpf ung der Religionswahrheit in der Ge
meinde und der Gemeinde in dieser, gibt es Jedem die 
Freiheit anheim, es anzunehmen oder nicht; aber eben 
damit besitzt es auch die Freiheit, als einmal ange
nommenes Bekenntniss der Gemeinde in dieser selbst 
die verbindliche Kraft seiner Wahrheit zu behaupten. 
Das Bekenntniss selbst aber ist die christliche Reli
gionswahrheit, wie sie sich durch alle ihre Vermitte
lungen wieder in ihrer intensiven Fülle, also auch in 
ihrer einfachsten Gestalt, zusammenfasst. Die Wahr
heit der Religion als die Wahrheit der Vereinigung des 
Menschen mit Gott bestimmt sich aber in dieser ihrer 
Fülle und Einfachheit als die Wahrheit, welche der 
Eine lebendige Gott als Vater, Sohn und heiliger Geist 

in dem dreieinigen Gotteswerke der Schöpfung, Erlö
sung und Heiligung geoffenbart hat. Darum ist das 
apostolische Symbolum das einfachste und zugleich das 
allgemeinste Bekenntniss, und jede Gemeinde, welche 
in diesem Bekenntnisse sich hält, besteht srmäch auch 
in der Wahrheit der Kirche, gehört also mit zum in
nersten Organismus der Einen wahren Kirche. Alle 
andern Bekenntnisse wurzeln in diesem und dienen nur 
dazu, seine Wahrheit der Gesammtgemeinde immer 
mehr zu sichern. An diesem Bekenntnisse, verbunden 
mit der Fundamentalwahrheit der augsburgischen Con- 
fession, hat die Gesammtgemeinde für ihre Organisa
tion in der Wahrheit der Kirche einen genügsamen, 
festen und bestimmten Ansatzpunkt gewonnen. Wird 
dieses mit innerer Verbindlichkeit von allen ihren Glie
der festgehalten, so hat sie eine sichere Garantie, dass 
sie selbst durch alle vermittelnden Momente sich immer 
völliger in der Wahrheit der Kirche organisiren werde.

2) Aus der allgemeinen und einfachen Gestaltung 
im Bekenntnisse entwickelt sich aber der Organismus 
der Kirche nun besonders und weitläufig im Gottes
dienste der kirchlichen Gesammtgemeinde (693 — 706), 
dieser lebendigen Darstellung des Bekenntnisses, worin 
die Kirche mit ihrem vollen Wesen existirt und er
scheint, indem sowol die Gemeinde mit ihrer Energie 
im Wesen der Religion sich darstellt, als dieses mit 
seiner Energie in der Gemeinde. Dies kommt zu Stande 
durch den Cultus. Zunächst nun nimmt die Gemeinde 
aus der allgemeinen Zeit die besondere zur Organisi
rung des Gottesdienstes — heilige Zeiten, Kirchenjahr; 
sodann bildet sie sich zur Feier dieser Zeiten noch 
besondere heilige Orte an (Gotteshaus, in dessen Be
griff die Idee der Kirchenbaukunst wurzelt). Beide rein 
für sich selbst können jedoch nicht schon den Gottes
dienst organisiren, sondern den organisirt nur in ihnen 
die Gemeinde selbst erst völlig durch die heiligen Hand
lungen, deren Totalität am bestimmtesten hervortritt in 
der Liturgie des Hauptgottesdienstes. Diese ist die Axe, 
um die sich das Ganze bewegt, Predigt und Sacrament 
des Altars die Pole. Die Höhe des Gottesdienstes ist 
die sacramentliche Handlung, wodurch die Gemeinde 
sich selbst Gott darstellt, damit dieser selbst nun im 
Sacramente sie in das volle Wesen der Religion ver
setze. Hierzu soll die Predigt hinführen. Die Liturgie 
bestimmt aber die allgemeine kirchliche Form auch der 
Nebengottesdienste, ja aller heiligen Handlungen in und 
äusser der Kirche. Sie begleitet die Gemeinde mit 
nach Hause; das Gesangbuch ist auch Hausbuch der 
Gemeinde. Ebenso sollte auch die Agende das Er
bauungsbuch der ganzen liturgischen Gemeinde sein. 
So erst gestaltet sich der Gottesdienst zum vollen Or
ganismus, und die Gemeinde offenbart sich als die Ge
meinde der Erbaueten und stetig sich Erbauenden, wie 
im Bekenntnisse als die der Erleuchteten und stetig sich 
Erleuchtenden.
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3) Indem aber die Gemeinde im Organismus des 
Gottesdienstes sich in dem wahren Wesen der Kirche 
organisirt, muss sie zugleich üb(U’ diesen hinausgehen, 
und mit ihrem ganzen Leben sich in dem wahren, we
sentlichen Leben der Kirche organisiren. Denn das 
Leben der Kirche, als das Leben der Religion, ist 
Eins mit ihrem wahren Wesen. Indem sie aber das 
Leben der Religion als ihr eigenes führt, ist sie erst 
in allen ihren Gliedern von der Seele der Kirche be
seelt. Sie bildet nun in der Fülle ihres Lebens ein or
ganisches Ganzes, einen wahrhaften Leib, und offen
bart sich als voller Organismus der Kirche (706—734). 
Dies kommt aber zu Stande durch die Disciplin, die 
Seelsorge. Hierin offenbart sich die Gemeinde als die 
Gemeinde der Geheiligten und stetig sich Heiligenden. 
So ist sie völlig die Gemeinde des Herrn. In dieser 
ihrer freien Selbstvermittelung bildet sie einen geisti
gen Organismus, und als solcher vom Anfang ihrer 
Existenz an wesentlich bestehend, gestaltet sie ihre 
ganze freie Selbstvermittelung zu ihrer freien Selbst
entwickelung , welche das dritte Buch darzustellen hat. 
Die Kirche ist keine blosse Anstalt, wie die römisch- 
katholische Doctrin sie eigentlich nimmt; aber auch 
keine blosse Gesellschaft, was die afterprotestantische 
Auffassung ist, die Kehrseite der römischen. Dort 
Festhaltung der christlichen Religion in ihrer blossen 
Objectivität, hier in ihrer blossen Subjectivität; dahet 
dort aristokratische Klerokratie, hier Demokiatie und 
Willkür, beides mit Aufhebung der wahrhaft absoluten 
Selbstherrschaft der christlichen Religion und sonach 
Christi selbst; und in beiden! Mechanismus. Über die 
harten Einseitigkeiten dieser Begriffe hilft der Schleier- 
macher’sche Begriff der Kirche als Gemeinschaft hin
weg , welcher eine dialektische Synthesis beidei ist, in 
der sie zu unterschiedlicher Einheit aufgehoben sind — 
ein Chemismus, der in beständigem Flusse die Gegen
sätze der Objectivität und Subjectivität neutralisirt und 
dadurch die Substantialität der Kirche erzeugt, deren 
unselbständige Modi die Subjectivität und Objectivität 
sind — eine Fortbildung des spinozistischen Pantheis
mus zu einem Panchristianismus. Diese Theorie treibt 
aber über sich selbst hinaus. Die christliche Gemein
schaft macht die Substantialität der Kirche aus, und 
dieser gegenüber hat das Object und Subject kein Recht 
in sich selber. Aber die absolute Substantialität der 
Kirche, die wahrhaft christliche Religion in der Mensch
heit ist wesentlich die Macht und Fülle des absoluten 
Subjects, und dieses offenbart sich gerade durch solche 
Substantialität als der absolute persönliche Geist, der 
gleichmässig dem Objecte wie dem Subjecte in der Or- 
ganisirung der Kirche zu seinem Rechte verhilft. Die 
Kirche ist nun Anstalt, insofern sie ihr Amt ausführt; 
dies kann sie nur in ihrer Verfassung als Gesellschaft; 
hiermit ist sie aber auch Gemeinschaft, indem sie bei
des durch ihren Organismus in der Einheit der Sub

stantialität bewahrt. Indem sie aber dieses alles in 
voller Freiheit der christlichen Religion ist, ist sie die 
Gemeinde des Herrn, der kraft seiner Seele sich frei 
gestaltende geistige Organismus. Ihr Leben ist das 
freie, geistige Leben in der weisheitsvollen Macht des 
absoluten persönlichen Geistes, in der Gewalt, welche 
der Vater dem Sohne im heiligen Geiste gegeben hat, 
und welche nun Christus als das absolute Haupt der 
Gemeinde in dieser fortwährend ausübt, und dadurch 
gerade als den ewigen Sohn, der Eines ist mit dem 
Vater und dem heiligen Geiste, sich vollkommen be
weiset.

„Frei und mächtig, so schliesst der Verf., steht 
die Kirche da als eine Schöpfung Gottes durch Jesum 
Christum im heiligen Geiste, als solches Werk sich 
zugleich als ihr Selbstwerk offenbarend. So bildet sie, 
als die für das Reich Gottes vom Geiste Gottes orga- 
nisirte Christenheit, den Leib Christi. Christus, ihr 
Haupt, lebt in ihr und schafft durch sie, dass das 
Reich Gottes in der Kraft des heiligen Geistes mehr 
und mehr komme. „„Das Geheimniss ist gross; ich 
sage das von Christo und der Gemeinde.“ “ Wer aber 
selbst ein lebendiges Glied dieser Gemeinde ist, dem 
wird es offenbar. Der Geist Gottes ist’s, der offenbart 
die Kirche in all ihren Gliedern als „die Fülle dess, 
der Alles in Allem erfüllet.“

Diese Übersicht des Inhalts, weicher besonders in 
der zweiten Hälfte des Buchs eine grössere Ausführ
lichkeit gegeben wurde, damit der innere Zusammen
hang der Gedankenentwickelung des Verf. und die Art, 
wie er sich auch mit anderweitigen Auffassungen aus
einandersetzt, mehr zur Anschauung komme, wird nicht 
nur zur Genüge darthun, wie reich der Inhalt dieses 
Buches ist, sondern auch, welch ein symmetrisches und 
schöngegliedertes System hier vorliegt, ja ein gediege
nes Werk, welches der allgemeinsten Beachtung werth 
ist, und des sorgfältigen Studiums derer, die zu einer 
klaren Einsicht in das Wesen und Leben der Kirche 
gelangen und auf eine heilsame Weise in ihr und für 
sie zu wirken tüchtig und immer tüchtiger werden 
möchten.

Die formellen Vorzüge des Werkes und die Treff
lichkeit eines grossen Theils des Inhalts haben auch 
bereits eine entschiedene Anerkennung gefunden in 
Tholuck’s Lit. Anz., 1843, Nr. 65 ff., welche Anerken
nung jedoch von einer Kritik begleitet ist, die als eine 
wahre Verkennung des Sinnes dieser Schrift und als 
Product einer einseitigen und schiefen, vom Verf. die
ses Buches zur Genüge widerlegten Denkweise er
scheint Wir nehmen auf dieselbe insofern Rücksicht, 
als sie in den Dauf dieser Verhandlung mit hineinge
hört und ihre Beleuchtung den Charakter und Werth 
dieses Werkes ins Licht zu setzen geeignet ist.

Nach der Auffassung dieses Rec. und den Conse
quenzen, die er zieht, ist dem Verf. das Reich Gottes 
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eine Verknüpfung von drei menschlichen Organismen, 
deren Ineinanderwirken trotz der noch fortwirkenden 
Sünde auf normale Weise zu Stande kommen kann, 
und ohne weiteres den Gesammtorganismus zu Stande 
bringt; also dieser nicht ein Reich, dessen Leben und 
Gliederung allein vom Haupte ausgeht, sondern ein Ge
meinwesen, das im Gleichgewichte verschiedener gleich
berechtigter Gewalten sich erhält; das Reich Gottes ist 
menschliches Gemeinwesen, zur Entwickelung der Hu
manität, d. h. der göttlichen Ebenbildlichkeit. Alle 
göttliche Unmittelbarkeit aber soll vollends beseitigt 
werden durch die Unterscheidung von Reich (iottes 
und Kirche, da nach Stiftung dieser alles göttliche 
Wirken auf die Menschheit durch die Immanenz des 
heiligen Geistes in ihr erschöpft wird, und an die or
dentlichen Mittel gebunden ist. Ja, das Reich Gottes 
fällt hier mit dem Staate zusammen, wenigstens inso
fern dieser der christliche ist. Der Staat ist nämlich 
der wahrhaft humane Organismus, der als solcher die 
andern Organismen in sich begreift, somit in seiner 
Vollendung den zur Entwickelung der Humanität be
stimmten Gesammtorganismus in sich darstellt. Die 
andern sind Hülfsorganismen mit relativer Selbständig
keit unter seiner Obhut. Somit kommt der Verf. auf 
die Ansicht von Rothe; nur soll nach ihm auch die 
Kirche im vollendeten Gottesreiche eine eigenthümliche 
Sphäre haben, nicht unter die unmittelbare Administra
tion des Staates fallen.

Durch das Ganze geht, wie der Rec. behauptet, 
ein idealisirender Optimismus; das Sündliche in allem 
Menschlichen wird ignorirt; besonders im Begriff des 
Staates. Der Staat ist (nach des Rec. Ansicht) ein 
Product des Gesammtwillens, welcher übrigens selbst 
inhuman sein kann. Jeder Staat wird nur durch den 
Einzelwillen Eines oder Weniger constituirt, der sich 
durch seine Macht die Geltung des Gesammtwillens 
verschafft, gutentheils durch Zwang, der dem Staate 
wesentlich ist. Dass derselbe auf Gerechtigkeit beruhe, 
das ist eine Fiction. Der Entstehung aller Staaten ist 
Ungerechtigkeit beigemischt, und eben dadurch ist denn 
auch ihre Erhaltung bedingt; sei es nun, dass die Usur
pation die der Intelligenz ist (Priesterstaaten), oder die 
der Thatkraft (Kriegerstaaten), oder die des Vermö
gens (Geldstaaten). Ein Staat der reinen Gerechtigkeit 
und Humanität ist unmöglich. Ist der Landesfürst Sub- 
ject der Kirchengewalt, so ist die Einheit der Kirche 
zerstört. Denn Einheit in der Idee ohne wirkliche Ge
meinschaft des Lebens und Wirkens läuft auf leeren 
Nominalismus hinaus. Freilich haben wir jetzt nichts 
als Particularkirchen unter Landesherren. Dieser Zu
stand ist aber ein göttliches Gericht und darf nicht aus 

der Idee der Kirche abgeleitet werden. Es ist dies um 
so gefährlicher, da Hr. P. für ausserordentliche Sen
dungen Gottes keinen Raum lässt. Die Kirche soll 
weder selbst Staat sein wollen, wie die römische, noch 
andern Staaten, die alle auf Usurpation beruhen, sich 
einverleiben. Der Landesherr soll, wofern kein ande
res Subject der Kirchengewalt vorhanden ist, diese 
Gewalt als devolvirte aus Liebe einstweilen verwalten, 
aber vom Majestätsrecht sondern^, und einen freien 
Sitz der Kirchengewalt im eigenen Interesse seiner Re
gierung wieder erzeugen helfen.

Hier ist nun freilich keine Construction aus der 
Idee oder aus dem Begriff der Sache, sondern reine 
empirische Reflexion. Diese bewahrt allerdings vor 
optimistischem Idealisiren; aber sie lässt auch die wahr
haft ideale Anschauung der Geschichte, die Erkennt- 
niss des sich Entfaltens der Idee unter allen Hemmun
gen und Störungen der Sünde, das wahrhafte Verständ- 
niss der göttlichen Regierung, als einer auch immanen
ten Macht der Geschichte nicht zu Stande kommen. 
Das Reich Gottes ist da etwas Besonderes, dem Be
griff nach identisch mit der Kirche; das ganze Men
schenleben , insofern es nicht in der Kirche aufgeht, 
ist etwas neben, dem Reiche Gottes, in blos äusserlichen 
Beziehungen und Wechselwirkungen damit stehendes, 
von der Kraft desselben mehr oder weniger tingirt, 
aber nicht darin aufgenommenes; eben daher ein 
Fleischliches; Welt, die mit ihrer Lust und Sorge dem 
Untergang verfallen ist. Die dasselbe Regierenden mö
gen , inwiefern sie Christen sind, eine Zeitlang aus 
Liebe die Kirchengewalt als eine übertragene beklei
den: dieselbe ist aber etwas ihrem Fürstenthume Frem
des; und ihr Streben muss dahin gehen, dass die rech
ten Inhaber derselben sich finden.

Sollte dies nicht im Grunde die hierarchisch-katho
lische Ansicht sein, nur mit einer Beimischung der so
genannten Devolutionstheorie? Ist das Ziel derselben 
wol ein anderes, als eine Art klerikalischer Hierarchie? 
Denn ist es nicht am Ende der Klerus, in welchem 
der Sitz der Kirchengewalt gefunden wird, sodass nur 
ein Verfall des Lehrstandes oder des geistlichen Stan
des demselben diese Gewalt entzogen hat, oder in 
Folge eines wohlverdienten Gerichts dieselbe in den 
Besitz der Landesherren gekommen ist. Eine wohl
gegliederte Hierarchie, deren Gipfel- und Mittelpunkt 
ein Primas, ein würdiger Verwalter der die ganze 
Kirche umfassenden Herrschaft Christi, das scheint das 
natürliche Resultat einer solchen Theorie zu sein. So 
erst würde ja auch die kirchliche Einheit wieder
gewonnen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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der Kirche.
(Schluss aus Nr. 308.)

Unser Verf. aber hat auf wesentlich protestantischem 
Grunde seine Theorie aufgebaut, wie er denn mit 
eichten Modificationen seine dreifache Eintheilung des 

Reichs Gottes auf den dreifachen Stand in der Einen 
Hierarchie zuruckfuhrt, wie denselben namentlich 
J. Gerhard dargestellt (S. 24 ff.). Das Reich Got
tes ist ihm nicht die Kirche, welche Gleichsetzung 
zwar aus dem primitiven Charakter und der Priorität 
der Entwickelung dieser Totalität als Organismus des 
Reichs Gottes sich erklärt, und selbst noch in der 
Reformationszeit und lange hernach sich findet, aber 
weder sichern Schriftgrund hat (vgl. S. 54 ff., beson
ders S. 66 f. Anm.), noch aus dem Begriff der Sache 
selbst resultirt; sondern er versteht darunter das ganze 
Menschenleben in seinem Bestimmtseiu durch den gött
lichen Willen, oder die Menschheit, wiefern, sie in al
len Beziehungen ihres Lebens ihre göttliche Bestimmung 
erfüllt, den göttlichen Willen selbst wollend, wie es 
persönlichen Wesen zukommX, nach allen Seiten hin 
vollzieht: was nur in einer organischen Gemeinschaft 
geschehen kann. Die methodische Betrachtung geht 
nun mit gutem Rechte aus von der göttlichen Bestim
mung der Menschheit überhaupt, noch abgesehen von 
der Sünde, und weist nach, wie in dieser die Idee des 
Reichs Gottes Ganzen und nach seinen Theilorga
nismen mitgesetzt sei, und dass diese eben die Ver
wirklichung der Idee der Menschheit oder der gött
lichen Ebenbildlichkeit sei, und zwar so, dass das 
wahre Menschenwesen immer völliger ausgebildet, die 
wahre Humanität in immer höherer Weise verwirklicht 
werde, in dem Maasse, wie die Beziehung des Men
schen nicht nur zur Natur (seiner eigenen und der 
äusser oder neben ihm), sondern auch zur Menschheit 
(des individuellen Willens zum allgemeinen), und nicht 
nur zu dieser, sondern auch — zu Gott, seinem freien 
persönlichen Schöpfer, in seinem ganzen Leben sich 
vollführe. Nach dieser allgemeinen Grundleguno- war 
nun weiter zu zeigen (was der Verf. auch gethan) wie 
in dem sündig gewordenen Menschengeschlechte, nun
mehr auf ausserordentliche Weise, das Reich Gottes 
begründet worden sei — durch eine göttliche Erlösungs
geschichte , welche von vornherein eine Theokratie

setzt, die in Christo zu einer Theanthropokratie wird, 
und welche gegenüber dem mit der Sünde eingedrunge
nen Ausserordentlichen, äusser ardeutliche göttliche und 
gottmenschliche Thaten, Wunder, in sich begreift 
(S. 30). Dass nun Christus das ewig lebende, stets 
wirksame, Alles bestimmende Haupt dieses Gottesreichs 
und vor allem des primitiven Organismus desselben, 
der Kirche ist, dass von ihm hier Alles ausgeht, dass 
seine Versöhnung und Erlösung, sein Wort und Geist, 
das allwirksame Princip aller Entwickelung ist, und 
sein inwohnender Geist Alles aus ihm , dem ewig per
sönlichen und gegenwärtig wirksamen, nimmt und ihn 
verklärt, das ist die durchgängige Lehre unsers Verf., 
und damit streitet keineswegs, dass er die ganze Ge
staltung des Gottesreichs zurückführt auf den göttlichen 
Willen als den in den menschlichen durch Geistesein- 
wohnnng aufgenommenen, somit jenen durch diesen 
vermittelt sein lässt. Dass aber, nachdem durch die 
göttliche und gottmenschliche Geschichte das Reich 
Gottes ganz begründet, durch die ausserordentliche 
göttliche Wirksamkeit ein göttlich-menschliches Gemein
leben gesetzt war, alles durch die ordentlichen Mittel 
sich weiter entwickelt, dass nun keine Propheten in 
alttestamentlicher Weise mehr auftreten, dass keine 
Wunder und Offenbarungen im eigentlichen Sinne mehr 
stattfinden, dass nun alle Wirksamkeit in Geistesbega
bung (Charisma) beruht, die in den ordentlichen Pro- 
cess der Entfaltung des Gottesreichs hineingehört, das 
sollte kein besonnener evangelischer Theologe in Ab
rede stellen. M o und wann ist auch seit der aposto- 
stolischen Zeit einer mit solchem Anspruch aufgetre
ten, dem nicht etwas Schwärmerisches anhaftete? Wel
cher echte Reformator hat eine ausserordentliche gött
liche Sendung sich zugeschrieben ? Dass hiermit alles 
Recht der Wahrheitszeugen und alle Bestrafung der 
Fürsten durch das Zeugniss des Predigtamtes u. s. f. 
aufgehoben sei, ist in der That eine unrichtige und un
geschichtliche Folgerung. Dass aber Hr. P. conse- 
quenterweise dahin gerathe , dass ihm die Kirche im 
Staate auf gehe, das ist eine Behauptung, worüber man, 
wenn man auch nur die Grundgedanken und die ganze 
Construction dieses Werkes, wie sie in der Übersicht 
des Inhalts hier vorliegt, wohl erwogen hat, billiger
weise sich wundern muss. Hierauf führt auch keines
wegs der Satz hin, dass der christliche Landesherr als 
solcher Subject der Kirchengewult sei. Es beruht dies 
nicht auf dem territorialistischen Grundsätze: cuius re-
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gio, eins religio, sondern darauf, dass die christlichen 
Nationalitäten die individuellen Träger und Organismen 
des Gottesreichs auf Erden sind, und ihre fürstlichen 
Häupter die nationalen Organe des absoluten Haupts 
dieses Reichs, des Gottmenschen. In ihm, dem Herrn, 
schliesst sich das ganze Gottesreich in Eines zusam
men, was sich geschichtlich vollzieht in der sich stets 
erweiternden, befestigenden und vervollkommnenden 
Gemeinschaft der Nationen und Reiche. In jedem 
Reiche aber gehen in die fürstliche Macht die Fäden 
alles besondern Regiments zusammen. Der Fürst ist 
Haupt wie der politischen, so der kirchlichen Gemein
schaft/und der Cultur; und die Einigung und das In
einandergreifen und Wirken dieser Gemeinschaften ist 
zuletzt durch ihn vermittelt. Es ist aber dies keine 
Vermischung und Verwirrung der Gebiete, insofern ein 
jedes derselben in seiner eigenthümlichen Weise orga- 
nisirt ist und der Fürst an der Spitze einer durchge
führten kirchlichen wie politischen Verfassung und 
Verwaltung steht; ausgestattet mit einer Würde; und 
Macht, die, als individueller Abglanz der Würde und 
Macht des Herrn, Majestät ist. Hiergegen nun die 
vorhandene Sünde und die Ausartung der fürstlichen 
Geschlechter halten, das scheint uns durchaus unange
messen. Wo ist die Sünde auf eine gefährlichere 
Weise wirksam, als in einer hierarchischen Verfassung 
der Kirche? Die Ausartung der Geschlechter aber 
steht unter göttlicher Regierung; und, wie die Ge
schichte lehrt, kommt es entweder zu eine? Erneuerung 
und Veredlung derselben , oder endlich zum Ausster
ben oder zur Verdrängung derselben von der Stellung, 
der 'sie nicht mehr gewachsen sind. Auch wird kein 
wohl Unterrichteter leugnen können, dass in jene» ho
hen Regionen das Bewusstsein der Grösse der fürst
lichen Aufgabe, und die Nothwendigkeit einer allseiti
gen tüchtigen Durchbildung für dieselbe immer mehr 
Raum gewinnt; wozu unter göttlicher Direction eben 
auch die Sünde hat mitwirken müssen, da dieselbe Um
wälzungen und Aufregungen im Völkerleben herbeige
führt hat, wodurch auch die fürstlichen Häupter zu im
mer ernsterm Nachdenken und Insichgehen gedrängt 
werden. Auch wird es keine eitle Hoffnung sein, dass 
in dem Maasse, als die Stellung der Fürsten in Bezug 
auf das Reich Gottes auch hinsichtlich des primitiven 
Organismus desselben, der Kirche, zu klarem Bewusst
sein erhoben und in der Praxis rein durchgeführt wird, 
die unendliche Wichtigkeit der Durchbildung christlich 
religiöser Gesinnung und Erkenntniss für die Macht
haber einleuchtend werden und sich geltend machen wird.

Inzwischen, so lange und inwiefern die Kirche 
noch polizeilicher Behandlung, und vielfacher Beein
trächtigung durch unvollkommene Polizeistaaten ausge
setzt ist, sind alle Bemühungen um eine selbständige 
Verfassung und Verwaltung der Kirche gegenüber dem! 
Staate und dessen Haupt und Regierung wohlberech- *

tigt. Ja diese Bemühungen sind auch insofern noth
wendig, als die Kirche in solcher Selbständigkeit den 
Fürsten unbeschadet ihres Charakters zum Haupte ha
ben kann , und auch unter ihm als ihrem Haupte von 
der politischen Totalität als solche durchaus unter
schieden bleiben und auf eine andere Weise, als diese, 
regiert werden muss. — Zur wesentlichen Selbständig
keit der Kirche gehört aber auch, dass ihre landes
kirchliche Individualisation immer das Allgemein-Kirch
liche in sich bewahrt, dass also die Elemente und Fun
ctionen, dass Bekenntniss und der Gottesdienst der all
gemeinen christlichen und evangelischen Kirche in den 
Landeskirchen sichern Bestand haben und sich kräftig 
entwickeln, und dass zwischen den Landeskirchen, un
beschadet ihres Charakters und ihrer Verfassung und 
Verwaltung als solcher eine immer lebendigere und 
vielseitigere Gemeinschaft sich bilde, eine Gemeinschaft, 
welche freilich um so vollkommener und reiner sein 
wird, je mehr die christlichen Reiche überhaupt, auch 
sofern sie politische uml Culturgemeinschaften sind, 
durch Bande des Friedens und heilsamer Wechselwir
kung zu einer höhern Einheit sich heranbilden. Und 
wer wollte leugnen, dass, trotz vielfacher Hemmungen, 
die ihren tiefsten Grund in der Sünde haben , doch, 
kraft der auch in diese Lebensgebiete sich erstrecken
den Macht der Erlösung und Versöhnung, dieses grosse 
Werk in einem steten, wenn auch langsamen Fort
schritt begriffen sei?

Die Construction aus dem Begriff, wie derselbe in 
der geschichtlichen Wirklichkeit sich auseinanderlegt, 
als die göttliche Macht der Geschichte durch alle Wi
dersprüche hindurch sich behauptet, und vermittels der 
göttlichen und gottmenschlichen Thatsachen in dem 
göttlich-menschlichen Gemeinleben sich entfaltet, wird 
unstreitig Recht behalten und der Vorwurf idealisti
schen Optimismus oder optimistischen Idealisirens könnte 
sich wohl nach der andern Seite hin umkehren; in den 
Vorwurf einer die wahre Wirklichkeit verkennenden 
pessimistischen Reflexion.

Nachdem Ref. diese ganze Anschauungsweise ge
gen eine Jiach seiner Überzeugung grundlose Beschuldi- 
o-un0, damit zu rechtfertigen und damit zugleich in ein 
helleres Licht zu stellen gesucht hat, so möge es ihm 
zuletzt noch vergönnt sein, einige Bemerkungen hinzu
zufügen, aus welchen noch weiter erhellen mag, was 
für ein reicher Schatz gründlicher theologischer Beleh
rung in dem vorliegenden Buche enthalten sei, und was 
für einen bedeutenden Werth dasselbe für unsere 
Zeit habe.

Wie der Verf. das Beste, was die Theologie un
serer Zeit auf dem von ihm durchwandelten Gebiete 
hervorgebracht hat, sorgfältig berücksichtigt, sich mit 
demselben, wo er nicht beistimmt, gewissenhaft aus- 

* einandersetzt, oder es mit Umsicht und Freiheit sich 
* ’aneignet (z. B. in den anthropologischen Expositionen,
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I, 9, die Schrift von J. Möller über die Sünde); so hat 
er auch die unser Zeitalter bewegenden theoretischen 
Probleme und praktischen Aufgaben überall im Auge, 
und gibt bald im fortlaufenden Texte, bald in kurzem 
oder ausführlichem Anmerkungen sein meist wohl mo- 
tivirtes Urtheil darüber ab. Er selbst äussert sich hier
über in der Vorrede (S. XVII) folgendermassen: „Über
haupt ist sich der Verf. bewusst, auch auf dem eigen- 
thümlichen Wege, den er eingeschlagen, doch nicht 
das allgemeine Gebiet, welches unsere evangelische 
Theologie gegenwärtig behauptet, verlassen zu haben; 
was sich ihm besonders auch dadurch bestätigte, dass 
er auf seinem Wege nicht selten solchen Punkten be
gegnete , welche gerade jetzt mit erhöhtem Interesse 
aufgefasst und betrachtet werden. Daher liess er sich 
auch durch das Interesse, mit welchem er der Idee der 
Kirche nach jeglicher Beziehung nachdachte, oft ver
leiten, die Blicke, die von hier aus auf das ganze weite 
Gebiet gewonnen wurden, wenigstens in der Kürze an- 
zudeuten; denn sowie sich für ihn in dieser Idee seine 
ganze theologische und kirchliche Entwickelung con- 
centrirte, so ist er überzeugt, dass dieselbe , freilich 
von einem Tüchtigem erfasst, regenerirend in die ganze 
Theologie eingreifen muss.“ Wir greifen beispielsweise 
Einiges heraus. S. 20 heisst es: „Je mehr sich der 
Mensch persönlich auf Gott bezieht (indem er seinei 
Bestimmung sich bewusst wird und sie frei zu seiner । 
Selbstbestimmung macht), desto mehr bezieht sich Gott 
persönlich, also unmittelbar und nicht blos durch Ver
mittelung der Natur und Menschheit, auf ihn. Damit 
ist der Begriff einer persönlichen , also unmittelbaren 
Offenbarung Gottes an den Menschen wesentlich ge
setzt. — Es ist von höchster Wichtigkeit, dass dieser 
Begriff nicht etwa erst durch den spätem der Erlösung 
begründet, sondern als der ursprüngliche aufgefasst 
werde, der vielmehr selbst diesen erst begründet.“ — 
S. 29 tritt der Verf. mit grossem Nachdruck »1er be
kannten Lehre von der Noth wendigkeit des Bösen als 
des negativen Moments des geschichtlichen Proeesses 
entgegen: „Wenn die Philosophie der Geschichte kei
nen andern Fortschritt aus dem allgemeinen Anfang 
heraus sich denken kann , als so, dass die ursprüng
liche Bestimmung, welche iu diesem liegt, sei es auch 
nur auf einen Moment, aufgehoben, d. h. hier vernich
tet wird: so beweist sie sich gerade als Unphilosophie. 
Nicht durch Opposition gegen die göttliche Bestimmung 
entwickelt sich die wahrhafte Geschichte, sondern da
durch , dass eine feste 1 osition in jener genommen 
wird, die bei aller Fortbewegung doch ihre Bestimmung 
wahrhaft aufhebt, d. h. festhält und bewahrt._  Nichts 
besonders Neues hat mit jenem Philosophen! die Spe- 
culation zu Tage gefördert, sondern nur die alte Super
klugheit des sogenannten gemeinen Menschenverstan
des, der im Grunde der Verstand gemeiner Menschen 
ist, neu zugestutzt. Letzterer, durch die offenbare 

Existenz der Sünde in die Enge getrieben , hat auch 
schon gemeint, die Sünde wäre etwas Unvermeidliches 
also Nothwendiges, worein der Mensch, vom sinnlichen 
lustinct zur geistigen Freiheit sich fortbildend, habe 
verfallen müssen. Diese Meinung hat die Speeulation 
nur subtilisirt, damit aber weder geadelt noch bewie
sen.“ — „Das ist die rechte Negation, dass die Mensch
heit sich selbst als eine solche negirt, welche ihre Bestim
mung im Anfang schon erfüllt hätte u. s. f.“ — S. 32 f.: 
„Die ganze Weltgeschichte sollte durch Gottes gnaden
reiches Ein wirken auch eine Welterlösung (nicht blos 
ein Weltgericht) werden. So ward sie zu einer gött
lichen Erziehung der sündigen Menschheit — eine echt 
theologische Anschauung Lessing’s, welcher die starre 
Orthodoxie die rechte Würdigung nicht erwies. — Dar
auf gründet sich die wahrhafte Theodicee s dass Gott 
das Böse in der Menschheit nur deshalb zulässt, weil 
dieselbe, sowie sie einmal sündig geworden ist, durch 
seine Erziehung von allem Bösen erlöst werden soll, 
und so die Entwickelung des Bösen die des Reichs 
Gottes sogar fördern muss. Damit wird die andere 
verkehrte Meinung zurückgewiesen, welche in der 
Weltgeschichte nur das grässliche Drama der Ent
wickelung der Sünde und des Verderbens sehen will.“ 
S. 35: „Die göttliche Erziehung geschieht aber auf 
zwiefache Weise: einmal so, dass die Menschheit, nur 
unter der ordentlichen Einwirkung Gottes stehend, sich 
selbst überlassen scheint, um dadurch zur immer deut
lichem Erkenntnis*  ihrer Erlösungsbedürftigkeit zu kom
men (Heldenthum); dann so, dass Gott durch eine 
ausserordentliche Einwirkung beweist, wie die Mensch
heit nicht sich selbst überlassen bleiben, sondern zum 
Genüsse des göttlichen Erlösungswerkes kommen soll 
(das Volk Israel).“ — Im Heiden thume Anthropokra- 
tie (Reich Gottes auf Erden), im Judenthume Theo
kratie (Reich Gottes), im Christcnthume, dessen Schat
ten- oder selbst Zerrbild das Vorchristliche ist (S. 35), 
Theanthropokratie — Leftenseinheit mit Gott, die Coin- 
cidenzpunkte für die ordentliche und ausserordentliche 
Offenbarung (S. 38 ff.). — „Gott musste Mensch wer
den, damit der Mensch nicht etwa Gott, sondern Got
tes Ebenbild werden konnte. — h> dieser Wahrheit 
schürzt und löst sich der Knoten der Christologie.“ 
8. 42 ff. Die Ausführung dieses Gedankens, eine bün- 
digtt um! feine Exposition der christologischen Frage, 
wie sie nach dem gegenwärtigen Stande der theologi
schen Speeulation sich stellt, muss beim Verf. selbst 
nachgelesen werden. Ebenso die Art und Weise, wie 
S. 58 ff- die Lehren von der Rechtfertigung (vgl. 
S. 250 ff) • Erwählung (vgl. 248 If.) and Berufung in 
scharfen Umrissen verzeichnet werden. Höchst wich
tig ist ferner S. 62 ff. die genaue Bestimmung der 
Kirche als der Gemeinde der zur Gemeinschaft des 
Heils Berufenen (vgl. Rothe S. 74), nicht der „gehei
ligten“, — ein beschränkter Begriff, der schon bei den



1236

Reformatoren manchmal sich finde, und wol aus der 
Polemik gegen die römische Kirche erklärt, aber nicht 
durch den biblischen gerechtfertigt werden könne. Der 
Ref. ergänzt und berichtigt hier (in der Anni.) , seine 
Erörterung dieses Punkts Th. I, S. 179, indem er be
merkt, „die wesentliche Anschauung der Reformatoren, 
dass die wahre Kirche auch sichtbar sein müsse, bleibe 
freilich unabhängig von jenem falschen Begriffe, durch 
denselben aber finde sich immer wieder eine Unklar
heit ein , über welche sie nie ganz hinauskommen.“ 
Nach einer andern Seite hin bedeutend ist die Bekäm
pfung der Möhler-Rothe’schen Behauptung, dass in der 
Kirche und nur in ihr die Menschwerdung des Logos 
sich fortsetze. Hiergegen ist (nach S. 73) festzuhalten, 
„dass die Einheit des Göttlichen und Menschlichen in 
Christo eine ganz andere ist, als die in der Kirche. 
In Christo ist der Sohn Gottes Eins mit dem rein 
menschlichen Wesen, wie es, ohne die Sünde des Ge
schlechts, urschöpferisch erzeugt war, und es ist dies et
was abgeschlossenes, ein einiges Menschsein, welches 
keiner fortgesetzten Menschwerdung bedarf,“ S. 72; in 
der Kirche ist der menschgewordene, gekreuzigte, gestor
bene, auferstandene, verherrlichte Sohn Gottes durch den 
heiligen Geist Eins mit dem sündhaften menschlichen We
sen geworden. — Das verkennt der römische Katholi- 
cismus, „dessen alter Irrthum in jene speculative Auf
fassung mit neuer eigenthümlicher Wendung sich ein
zukleiden versucht hat“ (S. 12), ganz und gar, woher 
sowol seine vage Doctrin von der Erbsünde, als auch 
jenes Dogma von der unbefleckten Empfängniss Mariä 
zu erklären ist. Es wird ja nach seiner Meinung das 
durch den Fall verlorene donum siipernaturale völlig 
wieder durch das in Christo mit dem Menschen ver
einte Göttliche ersetzt; Maria aber, als die personifi- 
cirte Kirche, musste ebenso reines menschliches We
sen empfangen, als es Jesus Christus hatte.“ — „Jene 
Annahme fällt zusammen mit dem Irrthume neuester 
Speculation, nach welchem die Menschwerdung des 
Sohnes Gottes zwar in der Person Jesu Christi begin
nen, aber erst in der Menschheit überhaupt sich voll
enden soll ; womit die Menschheit für ihren eignen 
Heiland erklärt wird, der heilige Geist für einerlei mit 
dem zu sich selbst gekommenen kreatürlichen Geiste 
der Menschheit“ (S. 75). Hier weist der Verf. darauf 
hin, dass im Begriffe der Trinität der rechte Begriff 
der Kirche wurzle, wie auch nur in dieser und durch 
sie Gott als Vater, Sohn und heil. Geist der Mensch
heit zum klaren Bewusstsein komme (S. 75 f.; vgl. 
S. 727 ff.).

Schon aus dem vorhin Angeführten erhellt, wie 
treffliche Waffen gegen den römischen Katholicismus 
hier geboten werden. Eine solche ist aber im Grunde 
das ganze Buch, als welches durch und durch beweist, 

wie gerade in der wohldurchgeführten Lehre von der 
Kirche der Protestantismus dem römischen Wesen ge
genüber vollkommen siegreich ist, und wie gerade hier 
die Achillesferse jenes Systems ist. Wir heben in die
ser Hinsicht nur noch einige Stellen heraus, z. B. S. 82, 
wo bemerkt wird, dass dort die Kirche, die in Wahr
heit von innen nach aussen geht, dem Staate, der von 
aussen nach innen geht, gleichgesetzt werde. S. 87, 
wo der Irrthum des Katholicismus darin aufgedeckt 
wird, dass er mit der Quantität anhebe, und daher die 
Einheit für die erste Eigenschaft erkläre, die aber nur 
blosse Zahl sei, ohne innern Gehalt, die Allgemeinheit 
aber gleich Einerleiheit nehme; S. 119 ff., wo der rö
mische Irrthum darauf zurückgeführt wird , dass die 
Kirche von der Religion nicht unterschieden wird, als 
Organismus der Religions^ewze/yischaft, sondern damit 
identificirt, „als die objectiv gewordene Religion selbst, 
als ihre lebendige Darstellung; was denn von grossem 
Einfluss auf die Praxis war. — Man vergleiche ferner 
S. 140 (Kirche und Staat), S. 156 ff. (Kirche und Reich 
Gottes), S. 178 ff. (Kirche und Gnadenmittel), S. 187 ff. 
(Kirche und Bibel), S. 205 ff. (Kirche und Sacramente), 
S. 225 ff. (Opfer im Abendmahl u. s. w.), S. 238 (Bin
denwollen der Mittheilung der Gaben an besondere 
äussere Zeichen) , S. 243 ff., 263 ff. Diese Hinwei
sungen , welche sich noch reichlich vermehren liessen, 
mögen hier genügen.

Der Verf. tritt aber ebenso seines Orts den Irrthü
mern des Afterprotestantismus häufig entgegen (S. 175); 
nicht minder den Einseitigkeiten lutherischer Ansicht 
(S. 141, Territorialsystem), und der reformirten Denk
weise (z. B. 142 ff.; die Kirche nach derselben ein 
ausschliesslich geistliches Institut — evangelische Spi- 
rituälisirung des katholischen Begriffs der Kirche). — 
Der Verf. lebt offenbar in der Wahrheit der evange
lisch - lutherischen Sinnesart (vgl. z. B. S. 221 ff. über 
das heilige Abendmahl); aber seine Richtung geht auf 
eine wahre ergänzende, ausgleichende Union. Und 
für die Lösung dieser grossen positiven /Aufgabe un
seres Zeitalters bietet er ebenso gediegene Beiträge dar, 
wie andererseits kräftige Waffen gegen die wider- 
christliche Speculation, den Cultus des Genius, sectiri- 
sches Wesen, Baptismus, und anderes, was die Geister 
und Gemüther bewegt und verwirrt.

Ref. kann das Buch, dessen tverthvollen Inhalt er 
nur theilweise hat andeuten können, mit voller Über
zeugung als ein ausgezeichnetes Werk empfehlen, wel
ches gründlich studirt zu werden verdient, und ist dem 
Verf. grossen Dank schuldig für so Vieles, was er 
daraus gelernt hat und noch weiter zu lernen hofft. 
Möge er bald den Schluss seines Werks dem theolo
gischen Publicum vorlegen können.

Bonn. Kling.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena. Druck und Verlag von IT. A. BBroclihaas in l^eipzig.
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Sj i t eratu rgesch i c tote.
1. Handbuch der Geschichte der deutschen Literatur. 

Von Dr. JoA. Wilh. Schäfer, ordentl. Lehrer an 
der Hauptschule zu Bremen. Zwei Bände. Bremen, 
Schünemann. 184’2—44. Gr. 8. 3 Thlr.

2. Geschichte der deutschen Nationailiteratur. Von 
Dr. A. F. Vilmar, Gymnasialdirector in Marburg. 
Marburg, Eiwert. 1845. Gr. 8. 2 Thlr. In Ngr.
Vorlesungen über die Geschichte der deutschen Li
teratur. Ein Lesebuch für die erwachsene Jugend 
von C. G. F. Brederlow. Zwei Theile. Leipzig, 
Brockhaus. 1844. Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Als die zu Anfänge des vorigen Jahrhunderts begon
nene neue Entwickelungsperiode unserer Nationallitera
tur vor ungefähr 15 Jahren zu einem gewissen Ab
schlusse gekommen war, so musste man natürlich im
mer mehr danach streben, einerseits den eigenthüm
lichen Gang und das Wesen dieser herrlichen Ent
wickelung immer mehr zu begreifen und würdigen zu 
lernen, andererseits aber auch das Verständniss unserer 
altern Literatur, welches durch jene Entwickelung erst 
möglich geworden war, besonders nach den Unter
suchungen der Gebrüder Grimm, Lachmann*»  und an
derer grossen deutschen Philologen auch für die Schule 
und für den Kreis der Gebildeten zu gewinnen. Nach
dem Wachler in diesem Gebiete durch seine Vorlesungen 
(Breslau. 1818:*2.  Aufl., 1834) zuerst angeregt, Kober
stein durch seinen Grundriss (Leipzig, 1827; 4. Aull., 
1. Abth., 1845) für das Bedürfniss der Schule mit be
sonderer Rücksicht auf die ältere Literatur trefflich ge
sorgt hatte, stellte der geistvolle und gelehrte Gervinus 
in den Jahren 1835 — 42 ^ie historische Entwickelung 
der deutschen Nationalliteratur in einem Werke dar, 
welches bei aller oft etwas herben Subjectivität des 
Urtheils für Erkenntniss und Anregung auf diesem Ge
biete nicht nur, sondern für gesimmngsvolles Begreifen 
des Lebens überhaupt mehr gewirkt hat, a|s irgend ein 
Buch der neuern Zeit. Wirklich begriffen und Gewür
digt werden konnte und kann aber dieses Werk nur 
von denen, die es wirklich studiren können und wol
len. Zur Bildung für Schule und Haus blieb auch nach 
dem Erscheinen des kleinen Handbuchs von Gervinus 
(Leipzig, 1842) ein Bedürfniss, welches seitdem mehre 
Literaten zu befriedigen suchten. Greifen wir aus den 
hierher gehörigen Werken die drei über diesem Auf

sätze verzeichneten Schriften heraus, welche die Ge
schichte der ganzen deutschen Nationalliteratur umfas
sen, so haben wir in Nr. 1 zunächst ein Lehrbuch für 
die Schule, in Nr. 2 und 3 Lesebücher für einen grös
sern Kreis Gebildeter und zwar Nr. 3 vorzugsweise für 
die reifere Jugend zu beurtheilen.

Nr. 1. Das Handbuch meines Freundes Schäfer 
ist, wie jeder unbefangene Beurtheiler zugeben muss, 
ein Product sehr gründlicher Studien der deutschen 
Literatur. Die überall durchgeführte Nachweisung der 
historischen Verhältnisse, unter denen und durch welche 
sich unsere Literatur und ihre Heroen entwickelt ha
ben, die gewissenhafte Benutzung des in der neuern Zeit 
immer reichhaltiger werdenden Stoffes der literarhisto
rischen Erläuterung ihrer Entwickelung, und die reiche 
Auswahl solcher Schriften, in denen man sich weitere 
Belehrung holen kann , machen dieses Werk zu einem 
unentbehrlichen Hülfsmittel für den Lehrer der deutschen 
Literaturgeschichte und zu einem nützlichen Lehrbuche 
für diejenigen Zöglinge, welche sich mit derselben ver
trauter machen wollen. Ausserdem zeichnet sich der 
Verf. durch ein gesundes und verständiges Urtheil aus, 
durch welches der noch unreife Leser auf den richti
gen Weg zum Verständniss unserer Literatur geführt 
wird. — Dabei lässt sich aber einerseits nicht leugnen, 
dass der Verf. des reichen Stoffes nicht überall Herr 
geworden ist, dass er die Übersichtlichkeit in der An
ordnung und die Klarheit der Darstellung nicht immer 
erreicht hat, nach der er unverkennbar strebte, an
dererseits aber auch, dass seine Urtheile nicht aus 
Mangel an Gründlichkeit der Einsicht, sondern aus 
Mangel an Entschiedenheit der Ansicht zuweilen zu 
allgemein und farblos erscheinen. Daher kommt es 
denn, dass das Buch, besonders in Behandlung der äl- 
tern Literatur, mehr belehrt als anregt, ja dass es trotz 
des durchaus dem Stoffe ganz entsprechenden lebendigen 
Ausdrucks, manchmal trocken wird , eine Eigenschaft, 
welche den nicht stören wird, der sich in dem gründlichen 
Buche unterrichten will, die aber der Wirksamkeit des
selben in grössern Kreisen leicht Eintrag thun kann. 
Dass ich hierin meinem werthen Freunde nicht Unrecht 
thue, muss Jeder zugeben, der sein Werk in einem 
Zuo-e gelesen hat, ja schon die Überschriften über die 
einzelnen Capitel müssen dem kundigen Leser die 
Überzeugung geben, dass zunächst die hier geschehene 
Anordnung und Gruppirung der literarischen Erschei
nungen von der Art ist, dass der durch das Labyrinth



1238
der mannichfaltigsten Bestrebungen des deutschen Dich
tergeistes geführte Faden oft abgerissen und wo anders 
wieder willkürlich aufgenommen wird. Will man aber 
einige Beispiele zur Begründung dieses Urtheils, so 
kann angeführt werden, dass die altern deutschen 
Dichterwerke, die den Übergang zum höfischen Kunst
epos bilden, von diesem nicht gehörig abgegrenzt sind 
und dieses wiederum in seiner Blüthezeit von den Ge
dichten der schon nach Wolfram und Gottfried eintre
tenden herbstlichen Epoche nicht abgeschieden ist, dass 
wir den Ausgang der epischen Ritterpoesie nach den 
Meistersängern dargestellt finden, während die Dar
stellung des Verfalls des Epischen und Lyrischen der 
Schilderung der Blüthezeit beider Dichtungsarten ent
sprechen sollte, dass ferner Reinecke Buchs, der in 
der Gestalt, wie wir ihn besitzen, erst als Product des 
15. Jahrh. verständlich ist, beim Volksepos, wo die 
alte Thiersage erwähnt wird, besprochen wird, dass 
Hans Sachs seine Stelle vor der Reformation findet, 
dass im 17. Jahrh. im Capitel vom Drama Hoffmanns
waldau zwischen Gryphius und Lohenstein eingescho
ben und später Schiller, der nur neben Goethe seinen 
Platz hat, neben Jean Paul hingestellt wird und mchres 
dergleichen , was die Übersicht der Entwickelung un- 
gemein erschwert. Zwar sagt der Verf. in der Vor
rede, er habe durch solche Anordnung Einheitspunkte 
erlangt, welche die Chronologie und der beliebte Sche
matismus nach den Dichtungsarten nicht zu geben ver
möchten. Ref. hat aber doch im Wesentlichen Kober
stein und Gervinus folgend in seinem Leitfaden beide 
Gesichtspunkte, den der Entwickelung der Hauptrich
tungen mit dem der Chronologie und der Gattungen zu 
vereinigen versucht und bei wiederholtem Vortrage der 
Literaturgeschichte eine solche Vereinigung als den ein
zigen sichern Weg zur leichten Orientirung erkannt. 
Breilich muss bei dieser Methode das Historische, was 
in Hrn. S.’s Handbuch überall vereinzelt zur Erläuterung 
hervortritt, in klaren» Abriss zusammengedrängt jeder 
Periode vorausgeschickt werden. Wird nun schon 
durch diese Gruppirung der Klarheit der Darstellung 
Eintrag gethan, so verschwimmen auch zuweilen in den 
einzelnen Bildern, in denen uns Gedichte und Dichter 
vor Augen gestellt werden sollen, hier und da die Bar
ben. Da gibt der Verf. manchmal zu viel, manchmal 
zu wenig und man kann die poetische Erscheinung in 
ihrer Individualität nicht immer fassen. So vermisst 
man im Niebelungenliede in der etwas dürftigen Er
zählung des Inhalts den Aufenthalt bei Rüdiger und die 
Angabe der Jahre , die zwischen Siegfried’s Tode und 
Chriembildens Rache1 liegen und die Charakteristik der 
Haupthelden dieses grossartigen Epos. Die Angabe 
des Metrums der Heldenstrophe von vier statt drei 
Hebungen in der ersten Halbzeile, ist hierbei wol nur 
ein Schreibfehler. Die ganze rittterliche Romantik, bei 
welcher die Deutschen zu receptiv, zu sehr von den 

B’ranzosen abhängig dargestellt werden, tritt in Hrn. S.’s 
Darstellung nicht plastisch genug hervor. Besonders 
konnte die Ausartung derselben an Ulrich von Lichten
stein nachgewiesen werden. Gehen wir in die spätere 
Zeit, so finden wir z. B. den Schlesier Günther gegen 
Gervinus’ herbes Urtheil mit Recht in Schutz genom
men , aber es ist nicht gehörig erörtert, weshalb der 
Dichter zu Grunde gehen musste. Die Verbildung auf 
der Schule war es, die den Grund legte zu seinem 
Elend. Was Gottsched für das deutsche Theater Ver
dienstliches gethan, ist völlig verkannt und ein treues 
Bild seiner Zeit, in der so manche Entwickelungskeime 
der folgenden Periode lagen , lässt sich nicht gewin
nen. Auch das Porträt Lessing’s verliert besonders 
neben Gervinus’ trefflicher Arbeit gar sehr. Der Man
gel an Sinnlichkeit und genialem BSnthusiasmus, den 
Lessing selbst bei seinen Arbeiten fühlte, „er müsse 
Alles mit Druckwerk aus sich herauspressen,“ hat 
Hr. S. nicht gehörig erkannt. Gegen die positive Reli
gion war er stets indifferent; wenn er sich der Ortho
doxen annahm. so geschah dies aus Abneigung gegen 
die modernen Theologen. „welche die Scheidewand 
zwischen Theologie und Philosophie beseitigen und die 
Leute unter dem Vorwande, vernünftige Christen zu 
bilden, zu unvernünftigen Philosophen machen wollten4* 
und aus Opposition gegen die Einseitigkeit einer Partei, 
welche das ewige Suchen nach Wahrheit hindere. Da
gegen sind wieder einzelne Abschnitte, besonders in 
der Darstellung der neuern Zeit ganz vorzüglich ge
lungen und gewähren die Überzeugung, dass der Verf. 
bei fortgesetzten Studien in einer zweiten Auflage sei
nem Buche einen noch viel grössern Werth geben 
kann. So ist z. B. die Schilderung Wieland’s vortreff
lich: hier steht das Bild des Mannes mit seiner Lie
benswürdigkeit und seinen Schwächen einem so le
bendig, so individuell vor Augen, dass man eine voll
kommene Befriedigung geniesst.

Der Verf. schildert den Gang der Entwickelung 
unserer Literatur ausführlich nur bis zum Anfänge un
seres Jahrhunderts. Schon die Romantiker werden 
nur mit wenigen Worten besprochen, ihre Epigonen 
Uhland, Rückert, Platen, Chamisso kaum erwähnt. Und 
doch stehen diese in ihren meistens bereits abgelaufe
nen Entwickelungsphasen so klar vor uns, dass uns 
ein Urtheil über dieselben wohl zusteht. Ja es scheint 
uns sogar des Lehrers Pflicht, die Jünglinge noch w ei
ter zu führen und mit dem Hauptmomente der Ent
wickelung unserer Literatur bis auf die Gegenwart be
kannt zu machen. Mag auch hier ein Urtheil noch 
etwas übereilt herauskommen, jedenfalls weiss hier der 
erfahrene Leser die Gesichtspunkte richtiger anzuge
ben, als diejenigen sind, nach welchen der unreife 
Jüngling blickt, dem man das Interesse an der Poesie 
der neuesten und seiner eigenen Zeit durch Ignoriren 
nicht nehmen kann und nicht nehmen darf.
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Einzelnes, namentlich in Zahlen, zu berichtigen, 
vermag Ref. nicht. Er hat dieses Handbuch in einzel
nen Abschnitten in diesen Beziehungen viel benutzt 
und in diesen Angaben immer die grösste Genauigkeit 
gefunden. Möglich ist est, dass auch hier mancher 
Schreib- und Druckfehler mit unterläuft. Denen mag 
nachjagen, wer Lust hat: er wird hier gewiss nicht 
viel Beute machen. Nur eine stereotype Unrichtigkeit 
in der Angabe einiger Städte will der Ref. zu künfti
ger Berichtigung in den Handbüchern noch bemerken. 
Der Geburtsort Weigel’s heisst Zschopau, nicht Tscho- 
pau, und die alte Bezeichnung im Meissnischen , die 
keinen Sinn mehr hat, muss mit Königreich Sachsen 
oder Erzgebirge vertauscht werden. Ebenso ist Harten
stein zu bezeichnen, der Geburtsort Flemming’s. Grä- 
fenhaynichen endlich, die Vaterstadt des Paul Gerhard, 
ist nicht mit Gervinus als anhaitisches Städtchen und 
auch nicht mit dem allgemeinen Ausdrucke „im Meiss- 
nischen“ zu bezeichnen, sondern: „im ehemaligen säch
sischen Kurkreise.“

Ref. geht zu Nr. 2 über, zu Vihnar’s Geschichte 
der deutschen Nationalliteratur. Es sind "Vorlesungen, 
die der Verf. in Marburg vor Gebildeten gehalten hat. 
Demnach soll es zunächst ein Lesebuch sein. Aber es 
leistet weit mehr, denn es gibt überall Belehrung und 
Anregung, sodass wir es .ledern dringend anempfehlen, 
der sich mit deutscher Literatur beschäftigt, stehe er 
auf einem Standpunkte. auf welchem er wolle. Ein 
Mann von nicht gewöhnlichem Geiste und gediegener 
Bildung stellt uns hier die poetischen Erzeugnisse un
serer Literatur mit solcher Beredsamkeit und Klarheit 
dar, dass man von seiner Darstellung nicht nur gefes
selt, sondern wahrhaft hingerissen wird. Nimmt auch 
die mit besonderer Vorliebe behandelte ältere deutsche 
Literatur einen verhältnissmässig zu grossen Theil des 
Buches ein (bis zur Reformation die Hälfte), so ist 
doch hier, wje in keinem andern Buche, mit musterhaf
tem Takte stets das hervorgehoben und treffend ent
wickelt, was zum Verständnis« jeder literarischen Er
scheinung nothwendig ist, alle Bilder treten bestimmt 
und klar hervor und reihen sich in passender Aufein
anderfolge so zusammen, dass man nirgend eine Lücke 
bemerkt, ja es treten die besprochenen Gedichte so 
hervor, dass man oft ganz vergisstj dass über diesel
ben gesprochen wird : man glaubt "sie selber vor sich 
zu haben. Nur der eigentümliche Standpunkt des 
Verf verleitet ihn öfters zu einer Überschätzung und 
Verdammung einzelner Richtungen unserer literarischen 
Entwickelung, wo Ref. auf seinem Standpunkte bei al
ler Achtung der Tüchtigkeit des Verf. entschieden wi
dersprechen muss. Der Verf. ist ein begeisterter Ver
ehrer des christlich - germanischen Geistes des Mittel
alters, er ist ein entschieden altlutherischer Christ, der 
von dem tiefsten kirchlichen Bewusstsein durchdrungen

wie es im 16. Jahrh. herrschte, er ist ein entschie

dener Gegner der neuern Staatstheorien, welche seit 
dem vorigen Jahrhundert unsere politischen Verhält
nisse aufgelöst und umgestaltet haben. Muss ihm auch 
hier Ref. von seinem Standpunkte aus, bei aller An
erkennung des Grossen und Schönen in jenen Ent
wickelungen, entschieden entgegentreten, so kann er 
ihm doch die Anerkenntniss nicht versagen , dass es 
dem Verf. mit seinem Glauben überall Ernst ist, dass 
dieser Glaube mit einer jugendlichen Frische und Le
bendigkeit auftritt, von welcher die meisten Rechtgläu
bigen unserer Zeit keine Ahnung haben und endlich, 
dass ihn dieser Glaube im Ganzen nicht unfähig ge
macht hat , das Grosse und Schöne in Richtungen zu 
erkennen, die seiner Richtung entgegengesetzt sind. 
Absichtlich und mit Recht lässt der Verf. Alles weg, 
was zur gelehrten Einleitung und Literatur der hier be
sprochenen Verhältnisse gehört: er gibt nur die durch 
gründliche selbständige Studien und Benutzung der neuesten 
Forschungen (z. B. S. 441 der Untersuchungen Passow’s 
über Grimmelshausen) gewonnenen Resultate, absicht
lich (vgl. S. 275 ff. u. S. 510) lässt er auch das Bio
graphische bei Seite: die Dichtungen selbst sollen in 
ihrem Zusammenhänge im Geiste des Dichters und im 
Geiste der Zeit, aus dem sie entstanden, uns nahe ge
rückt werden. Doch das genügt nicht zum Verständ- 
niss, da sich freilich nicht Alles, aber Vieles in den 
Erzeugnissen eines Dichters aus den besondern Ver
hältnissen erklärt. unter denen er sich entwickelte. 
Man sieht hieraus deutlich, dass in diesen Beziehungen 
Hrn. V.’s Buch von Lehrern nur neben, nicht etwa statt 
Schäfer’s Handbuch benutzt werden darf.

Gehen wir nun auf das Einzelne iüber. Schon in 
der Einleitung tritt die Eigenthümlichkeit des Verf. sehr 
prägnant hervor. Die erste classische Periode unserer 
Literatur im 12. u. 13. Jahrh. wird sogar der zweiten 
im vorigen Jahrhundert vorgezogen: es ist hier die rein 
germanische und christliche Entwickeln«- der Poesie 
in ihrer Befriedigung ohne die Dissonanzen des 18. Jahrh., 
was den Verf. zu diesem Urtheile bestimmt. Daneben 
freut er sich allerdings auch der zweiten classischen 
Periode bis zu Goethe’s Tode: die Epigonen aber wer
den ignorirt und, wo sie erwähnt werden , da wird ih
rer in wenigen herben Worten gedacht. Vgl. S. 132. 
196. 277. 290. 389 u. s. w. Der Verf. scheint in un
serer Culturentwickelung ein Wiedergewinnen der von 
der Zeit natürlich modificirten alten germanisch-christ
lichen Befriedigung zu hoffen: die Bestrebungen Les- 
sing’s, Herder’s, Goethe’s und Schiller’s sind ihm ne
ben ihrer künstlerischen Vollendung nothwendige Ele
mente der Entwickelung zu diesem Ziele, das mit Be
wusstsein wieder zu erhalten und weiter zu bilden 
was eine frühere Zeit unbewusst zu bilden begonnen5 
ja er spricht es auf das Bestimmteste aus S. 161: der 
Geist Wolfram’s, das Streben nach einem solchen o-eist- 
liehen Königthum müsse uns wieder erfüllen und klagt,
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dass uns der Begriff der alten deutschen Vasallentreue, 
wie ihn die alten Lieder verherrlichen, abhanden ge
kommen sei. Vgl. noch später S. 434. Demnach ist 
er den Epigonen gram, theils wegen ihrer Rückschritte 
in künstlerischer Beziehung, theils weil sie auf eine 
Culturentwickelung hindeuten , die Hrn. V.’s Hoffnung 
als eine sehr problematische erscheinen lässt. Die 
Rückschritte der Epigonen in Rücksicht auf die Kunst 
erkennen auch wir an und bedauern sie, finden sie 
aber im Entwickelungsgange der Literatur ganz natür
lich: ihre Tendenzen aber lassen uns eine, wenn auch 
zunächst der Poesie weniger geistige, Bildungsphase 
unseres Volkes hoffen, welche freilich von dem Ideale 
Hrn. V.’s ganz verschieden ist. Wir erkennen das, 
was der Geist jener Zeit geschaffen , bereitwillig an, 
wir freuen uns der Blüthe der Poesie, die daraus her
vorgegangen: aber von einem Wiederlebendigwerden 
jenes Geistes, der jetzt in der Wirklichkeit nur noch 
als ein ohnmächtiges Gespenst herumspukt, bewahre 
uns Gott in Gnaden.

Mit der zehnten Seite beginnt Vilmar die Schilde
rung der ältesten Zeit. Niemals hat Ref. über Ulfilas, 
über das Hildebrandlied, über die niedersächsische 
Evangelienharmonie, über das Volksepos, besonders 
über das Nibelungenlied eine so treffliche Darstellung 
gelesen. Dem Nibelungenlied widmet er gegen 50 Sei- 
ten und mit Recht, denn es ist doch dasjenige Gedicht 
des deutschen Alterthums, welches neben der Gudrun 
als reines Product des alten germanischen Volksgeistes 
die meiste Anziehungskraft für uns hat. Der Inhalt 
des Gedichts, die Eigenthümlichkeit der Charaktere, 
das Wesen und die Bedeutung der Sage, die mythischen 
und historischen Elemente derselben, die literarisch
historischen Verhältnisse des Gedichtes — Alles ist 
hier so gründlich und dabei so gedrängt und klar dar
gestellt, wie in keinem andern Buche. Und diese ganze 
Darstellung hat ihre Basis in der lichtvollsten Verherr
lichung des Wesens der alten Heldensage und ihrer 
Form, wobei auch das Nöthigste von der Sprache und 
vom Verse in wenigen Worten anschaulich gemacht 
wird. In dieser ganzen Darstellung der altern Poesie 
bis S. 137 hat der Ref. an nichts Anstoss genommen, 
als an der Behauptung, dass die Drachen dunkele Er
innerungen an urweltliche Ungeheuer sein sollen, die 
im Naturgefühl der Menschen Spuren ihres Daseins 
zurückgelassen haben sollen. Eine unklare und mysti
sche Behauptung, wie sie sonst nirgends bei Hrn. V. 
gefunden wird, zumal hier, wo phantastische Gestaltung 
einer auf Autopsie beruhenden Tradition von Schlan
gen , Krokodilen und andern Thieren, die Entstehung 
dieser Sagen als ganz natürlich nachweist.

Mit S. 137 beginnt die Darstellung des höfischen 
Kunstepos und der Kunstlyrik. So passend hier auch 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. ISand in Jenn.

die lichtvolle Entwickelung der im Laufe der Zeit so 
vielfach modificirten Bedeutung des Wortes romantisch 
ist, so wird sich doch der Sprachgebrauch das Wort 
„romantisch" zur Bezeichnung des christlich-ritterlichen 
Elements nicht nehmen lassen. Hr. V. will das Wort 
blos in seiner ursprünglichen Bedeutung als gleich
bedeutend mit romanisch oder welsch gebraucht wis
sen. Doch das Gepräge,’welches ein Wort im Leben 
bekommt, lässt sich durch keine Theorie Einzelner, 
auch wenn sie in vollem Rechte ist, beseitigen. Dass 
Hr. V. bei seinem eigenthümlichen Standpunkte diese 
Kunstpoesie in ihren bedeutendsten Erscheinungen geist
voll aufzufassen versteht, braucht wol nicht erst ver
sichert zu werden. Dass er aber eben hier befangen 
manches Erzeugniss überschätzt, dass er an der Minne- 
poesie und an der Verherrlichung der Maria und der 
Heiligen durchgängig eine Freude findet, die Ref. auf 
seinem Standpunkte nicht immer zu theilen vermag, 
lässt sich leicht ermessen. Man vgl. nur S. 197 ff.; 
S. 260. Es wird überhaupt Zeit, dass auf diesem Ge
biete in der Bewundrung Maas eintritt, damit nicht bei 
grösserer Bekanntschaft mit altdeutscher Literatur eine 
Reaction eintrete, die, wie es bei der classischen Phi
lologie ging, das Kind mit dem Bade verschütte. Man 
betrachte z. B. ohne Vorurtheil den armen Heinrich 
von Hartmann. Wer wollte sich nicht hier von der 
einfachen, aber doch so innigen Darstellung Hartmann’s 
angezogen fühlen. Das Mädchen aber, so anmuthig ihr 
kindlicher Verkehr mit dem kranken Ritter geschildert 
ist, erscheint doch dem Unbefangenen als eine widrige 
Erscheinung. Statt durch ein natürliches menschliches 
Motiv, durch Liebe, zu dem Entschluss bewogen zu 
werden, für den Ritter zu sterben, — ein Motiv, wel
ches der Dichter wol mit im Sinne gehabt hat, aber 
nicht hervortreten lässt — ist es der für ein zwölfjäh
riges Mädchen höchst verkehrte Gedanke, auf diese 
Weise sich den Verführungen der Welt zu entziehen 
und sich den Himmel zu erwerben, was sie zum Opfer 
treibt, und nur ein solches durch krankhafte Askese 
verdrehtes Geschöpf kann, ohne sich zu schämen, 
nackend vor dem Arzte und dem Ritter liegen. Ref. 
muss gestehen, dass ihn des Rudolf von Ems guter 
Gerhard vielmehr anspricht. Hier ist echt menschliche 
und christliche Gesinnung, welche Begriffe nie getrennt 
werden sollten; denn alle der menschlichen Natur wi
dersprechende Askese verdient, so christlich fromm 
sie sich auch geberden mag, nicht den Namen christ
licher Gesinnung. Noch muss Ref. in diesem Abschnitt 
von der höfischen Kunstpoesie auf die ausgezeichnete 
Darstellung der Thiersage S. 233 — 246 aufmerksam 
machen.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 310.)

280 
des

Mit lebendige» Farben schildert Hr. V. von S 
an den Verfall der Knnstpoesie und das Wesen 
, n r i lri und 16 Jahrhunderte. Das so stark Volksliedes im LJ« uih* • . jpn Verfhervortretende poetische Interesse veranlasst den Veit., 
n ivort eteinie I l3 Jahrllllll<)erte, sowie die
die Lichtseiten -■ i» • u'Piriwr °‘ünsti°’en.Schattenseiten der unserer Poesie weniger „ui s o , 
aber Z unsere Cnlturentwiekeluug so bedentsa.nen 
folgende» Zeit, besonders des 15. Jahrh. zu stark her- 
lolgei den 2SB. Treffend ist aber,
vorzuheben. o • ■ - • • ’ nachtheiligeii Einfluss
was er hier und Spatel une .. Vor|iebc fiir
geistloser Gelehrsamkeit . |ateinisc|,e Phra-
d.e Class.ker sowie . be die so
senpoesie, s. S. 4-». sa w
mehr Bedeutung hat, je s o :fpra_... 11 i. Wesen und Werth der alten litera-übervoll beweist, wesei «m 
tur zu beurtheilen versteht (vgl. z b. b ;

|„ „a„z gleicher Weise, mit derselben Gründlich
keit und Wärme bespricht der Verf. das Reformations- 
Zeitalter, wo besonders der Abschnitt über das Kir- 
clieidied aiiszuzeiclmen ist. Gern gibt e . zu, < ass 
nur, wer auf dem Standpunkte des Glaubens jenei jeit 
steht, diese kirchliche Poesie so verste icn, so wura- 
gen kann, wie der Verf. Den aus der Angst und Noth 
des Sündenbewusstseins gewonnenen e en i^en « au 
ben jener Zeit weiss Hr. V. zu schildern, nicht abe 
das grossartige Freiheitsstreben. welches jene 4 
beseelte. Darum wird Hutten als ein „merkwürdiger 
Mann“ mit wenigen Zeilen abgefertigt. Daher die selt
same Äusserung S. 377. „Luther hat im Schrecken 
der Sünde und im Trost «les Evangeliums die Bibel 
übersetzt, und darum ist die Übersetzung sprachumge
staltend und sprachbeherrschend geworden.“ Der Ab
schnitt über Fischart, mit dem sich Hr. V. sehr ver
traut zeigt, ist besonders beachtenswerth.

Es ist früher erwähnt worden, dass Hr. V. der 
altern Literatur verhältnissmässig viel Raum gewidmet 
hat. Dass er aber zur Darstellung der neiiern Zeit 
ebenso berufen ist, wie zu der Entwickelung der altern 
Poesie beweist jede Seite seiner Darstellung. ln jer 
Einleitung wie in der Charakteristik der einzelnen Dich
ter des 17- Jahrh. wird die Eigenthümlichkeit der Zeit 

und ihrer Koryphäen, die Art der Behandlung des Stof
fes und der Form der Dichtungen (so die Ausartung 
der alten Reimpaare in den Knittelvers und als Cor
rectiv der Alexandriner, vgl. S. 385 — 389) gedrängt, 
aber trefflich dargestellt. Es ist schwierig , hier Ein
zelnes besonders hervorzuheben. Wie treffend ist 
Moscherosch gewürdigt! Wie passend bei Erwähnung 
der arkadischen Faullenzerdichtnng der Pegnitzschäfer 
die Hinweisung auf den spätem Gessner ’ Wie vor
züglich wieder die Darstellung des Kirchenliedes dieser 
Periode! Nur war Flemming nicht blos als wahrer als 
Opitz, sondern als wirklich bedeutend anzuerkennen, 
und Günther mehr hervorzuheben — beide Dichter, die 
sich in dieser Zeit von den conventionellen Schranken 
am wenigsten beengt zeigen. Auch eine Behauptung 
S. 420 bei Gelegenheit der Erwähnung der schlüpfri
gen Schriften Hoffmanns waldau’s und Anderer, dass 
das deutsche Volk (nämlich Volk im engern Sinne) 
nach dem 30jährigen Kriege die beste, erhabenste und 
frömmste Zeit seines bisherigen Daseins verlebt habe, 
muss Ref. zurückweisen, denn diese Ehrbarkeit und 
Frömmigkeit in einer sehr beschränkten Sphäre war 
meistens kraft- und leblos, wie die erbärmlichen öffent
lichen Zustände Deutschlands in jener Zeit deutlich ge
nug beweisen. In der Darstellung der mit Hagedorn 
und Haller beginnenden zweiten Periode der Blüthe 
unserer Literatur freute sich Ref., den Verf. in seinen 
Ansichten über Gottsched und Liscow mit dem überein
stimmend zu finden, was er über diese Männer öffent
lich ausgesprochen hat: ausdrücklich gegen Wacker
nagel’s abfälliges Urtheil sagt er, „er habe Liscow’s 
Schriften oft und in der Originalausgabe gelesen, von 
Pasquillen nichts, von Langweiligkeit sehr wenig bei 
Liscow gefunden.“ Geliert’s und Klopstock’s Schwä
chen sind richtig erkannt: nur hätte bei Letzterem der 
Mangel an Sinnlichkeit, der einseitige Ernst seiner 
Richtung, welcher die von Hrn. V. zu tief gestellte 
Wieland’sche Richtung wohlthätig entgegentrat und in 
diesem Gegensätze für jene Zeit ihre vollkommene Be- 
rechtHin«-0hatte, mehr bervorgehoben werden sollen. 
Was S. 485 von Klopstock’s „unbegreiflicher Täuschung 
über die französische Revolution“ gesagt wird, hängt 
mit Hrn. V.’s schon früher bemerkten politischen An
sichten zusammen. Allerdings ist zuzugeben, dass die 
Franzosen, wenn sie vorher einen geistigen Regenera- 
tionsprocess durchgemacht hätten, ganz andere Früchte 
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von ihrer Revolution gehabt haben würden. Dass We
nige darauf achteten, dass die Hoffnungen auf die 
französische Revolution in Deutschland unter den edlen 
Männern und Frauen selbst der höhern Stände etwas 
zu sanguinisch waren, ist sehr begreiflich. Man lese 
nur in Schiller’s Leben von der Frau von Wollzogen 
S. 200, 218 und 220. Schiller selbst hatte bis 1789 
die Revolution in seinem Leben und dramatischen 
Schriften schon durchgemacht und damit gewissermas
sen abgeschlossen: auf diesem Standpunkte war er von 
vorn herein gleich bedenklich, insbesondere bedenk
lich, weil er den Franzosen die Realisirung republika
nischer Ideen nicht zutraute. Er zeigte sich hierin al
lerdings verständiger als die Enthusiasten seiner Umge- 
bung, aber schwach, sehr schwach in seiner Antipa
thie, dass er noch im J. 1797 in seinen Xenion nicht 
nur die Reichard und Cramer (Musenalmanach von 
1797, 251 ft'., 256 ff.) sondern auch den edeln Forster 
verhöhnte (ebendas. S. 285 und 286). Nur wenige 
Männer konnten damals den einzig richtigen Gesichts
punkt über diese grosse Begebenheit gewinnen und 
festhalten, wie Fichte in seinem 1793 anonym erschie
nenen Beitrag zur Beurtheilung der französischen Re
volution. Gegen Lessing ist Hr. V. gerecht: dass eben 
sein Bild bei des Verf. Eigenthümlichkeit nicht ganz 
gelingen konnte, ist begreiflich. Er beklagt hierbei 
zur Entschuldigung Lessing’s das Abirren jener ganzen 
Zeit vom specifisch Christlichen (d. h. Lutherisch-Christ
lichen) auf das allgemeine Menschliche, besonders im 
Alterthum, was Ref. weder ein Abirren nennen noch 
beklagen kann. Demnach wird auch der Nathan ge
gen Minna und Emilie zurückgestellt. Zwar gibt Ref. 
gern zu, dass Minna Lessing’s Meisterstück ist, wo 
der Dichter frisch aus dem Leben gegriffen, wo Ailes 
natürlich, wahr und edel ist, wo man ihm nirgends die 
Anstrengung abmerkt. Im Nathan musste er sich für 
die darzustellende Idee, für seine Reflexionen erst Al
les erfinden, aber die Form hat sich auch hier dem 
Gedanken so schön angefügt, dass man nirgends daran 
denkt, wie dieser concret geworden ist. Und mag es 
ein Tendenzstück sein, die Idee, welche anschaulich ge
macht werden soll, ist poetisch so schön, so wirksam 
gestaltet, dass, so lange wir uns am Nathan freuen 
können, Religionsfanatismus und Unduldsamkeit nie 
wieder mächtig werden können. Mit der scharfen und 
treffenden Kritik der Rührseligkeit der Klopstockianer, 
des Freundschaftsjammers der Genossen Gleims, der 
platten Reimereien des ohne bedeutendes Verdienst in 
gewissen Kreisen zu so grossem Ruhme erhobenen 
Tiedge ist Ref. ganz einverstanden. Man vgl. Goethe’s 
Urtheil bei Eckermann, Bd. 1, S. 120ff. Ganz ausge
zeichnet ist die Schilderung der poetischen Eigenthüm
lichkeit und Wirksamkeit Goethe’s: die Analyse der 
einzelnen bedeutendem Gedichte ist meisterhaft, z. B. 

die des Faust, besonders auch des zu viel bewunder
ten zweiten Theiles dieses grossartigen Gedichtes. Ei- 
genthümlich ist die Ansicht, dass der Aufenthalt in Ita
lien eben deshalb auf die Productivität des grossen 
Dichters so erfolgreich gewirkt habe, weil er in dem 
weimarischen Hofleben matt geworden sei — eine An
sicht, die bei der regsamen, nur eines Anstosses be
dürftigen Genialität des Meisters doch wol sehr pro
blematisch sein und uns über die in Weimar verlorene 
Zeit nicht trösten dürfte. Neben Goethe wird aber 
auch Schiller gehörig gewürdigt, und was über beider 
Freunde Eigenthümlichkeit und über Schiller’s Vereh
rer und Gegner gesagt wird, S. 590 ff., gehört mit zu 
den befriedigendsten Entwickelungen über diesen viel
besprochenen Gegenstand. Auf das aber, was über 
beider Dichter Verhältniss zum Christenthum gesagt 
wird, macht Ref. ohne weitere Bemerkung als auf eine 
eigenthümliche und dem Verf. auf seinem Standpunkte 
Ebre machende Ansicht aufmerksam. Unbegreiflich ist 
übrigens Ref., der den poetischen Werth von Jung 
Stilling’s Leben nicht verkennt, Hrn. V.’s günstiges 
Urtheil über dessen religiöse Ansichten gewesen, da 
Hr. V. der subjectiven sich selbst wohlgefällig beäu- 
gelnden Gläubigkeit sonst nicht hold ist.

Wie in der ganzen neuern Literaturgeschichte, so 
lässt namentlich beim Ausgange dieser Entwickelungs
periode Hr. V. Manches vermissen, was zur genügen, 
dein Beurtheilung der Zeit nothwendig ist. Der Philo
soph Jacobi und auch Musäus durften nicht unerwähnt 
bleiben. Durch eine Antithese, wo die erläuternden 
Mittelglieder fehlen, fällt z. B. 640. Z. 19 ff. auf den 
ehrenwerthen Klinger ein ganz falsches Licht. Dage
gen ist das Wesen des deutschen Humor und ‘.die Ei
genthümlichkeit der Humoristen einsichtsvoll und klar 
besprochen. Das, was die sogenannten Romantiker 
eigentlich wollten, ist treffend ausgesprochen: auch ist 
ihre poetische Bedeutung nicht überschätzt, aber dass 
und wie ihre Bestrebungen in den Kreisen hinderten, 
wo der Fortschritt nöthig war, wird verkannt, und die 
katholischen Tendenzen derselben werden, wie früher 
die des Grafen von Stolberg, jnit der UnChristlichkeit 
der damaligen Protestanten, mit der Zerfallenheit ihrer 
Kirche entschuldigt. Daran reihen sich nun einige 
aphoristische Bemerkungen über die Vaterlandsdichter 
und die Epigonen der Romantiker, über Chamisso, 
Uhland, Rückert und Platen, und hier bricht der X erf. 
ab, wie Schäfer, wasRef. nur lieb ist, da Hr. X7. nach 
seiner Eigenthümlichkeit schwerlich ein einigermassen 
gerechtes Urtbeil über die Bestrebungen der neuesten 
Zeit abgeben könnte. Nur Hoffmann von Fallersleben 
wird wegen seiner Reproducirung des alten Xrolksliedes 
mit grosser Anerkennung hervorgehoben. Damit schei
den wir von dem geistvollen Verf. in der Hoffnung, 
dass ihm unsere offen ausgesprochene Bewunderung 
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ebenso wie der offen hingestellte Widerspruch nicht 
unlieb sein werde.

Es thut dem Ref. leid, nachdem er sich an dem 
erwähnten Buche wahrhaft erbaut hat, noch Nr. 3 als 
ein in jeder Beziehung schlechtes Buch bezeichnen zu 
müssen. Ref. hebt cs nicht, auf solche harte Weise 
zurückzuweisen, aber einer so sehr das Publicum beein
trächtigenden Unfähigkeit muss im Interesse der Wis
senschaft auf das entschiedenste entgegengetreten wer
den. Der Verf. hat in Blankenburg diese Mittheilun- 
gen als Vorlesungen einem zahlreichen Zuhörerkreise 
aufgetischt und durch die dem Ref. in der That unbe
greifliche Theilnahme seines Publicums, über die er 
sieh im Stillen freuen konnte, sich bewogen gefühlt, 
dieselben als „ein lebensvolles Gemälde von der deut
schen ästhetischen Culturgeschichte zur Gemüths- und 
vaterländischen Bildung der Jugend« zu veröffentlichen. 
Zu einem solchen gewiss dankenswertheil Unternehmen 
gehört aber jedenfalls zuerst möglichst genaue Kennt- 
niss des zu besprechenden Stoffes, sodann eine ver
ständige Anordnung desselben, ferner ein gebildetes 
Urtheil und endlich eine reine und würdige Darstellung. 
Dass dem Verf. des besprochenen Buches alle diese 
Eigenschaften fehlen, kann fast au/ jeder Seile der 
beiden Bände dieses Werkes nachgewiesen werden. 
Denn überall, wo sich eine lesbare Partie findet, da 
sind es die häufig eingeschobenen Worte irgend eines 
Literarhistorikers oder andern Schriftstellers, auch wo 
keine Gänsefüsschen die Entlehnung an deuten. Er
hat die bekanntesten Erzeugnisse unserer altern Poe
sie nicht nur nicht gelesen, nein, er hat sich sogar 
nicht einmal überall die Mühe gegeben, sich vom In
halt und Wesen derselben aus den überall zugänglichen 
Compendien unserer Literaturgeschichte zu unterrich
ten. Der Stoff ist völlig ohne Plan und Urtheil verar
beitet untl ein gezwungener und geschraubter Stil, der 
oft leere Phrasen unter einander wirft, scheint den 
überall bemerkbaren Mangel an Einsicht und Urtheil 
verdecken zu «ollen. Ref. hat nur den ersten Band 
durchlesen können, den zweiten hat er durchblättert 
und gibt eine kleine Auswahl aus dem von ihm wäh
rend der Lectüre angelegten Sündenregister, welche 
sein oben ausgesprochenes Urtheil hinlänglich wird be
gründen können. Wer hier z. ß, die Angabe des In
halts des Hildebrandüedes und des Nibelungenliedes 
liest, muss die Überzeugung gewinnen, dass Hr. B. 
beide gar nicht gelesen hat. Von dem ^unbeschreib
lich dunkeln« Hildebrandsliede, „in dem man wie in 
einem düstern unterirdischen Gange .herumtappen soll/4 
konnte er eine ziemlich richtige Übersetzung jn Pi- 
schon’s Denkmälern finden, und hätte er wenigstens 
Simrock’s Übersetzung des Nibelungenliedes oder nur 
Schäfers kurze Inhaltsangabe gelesen, so hätte er 
flicht den Siegfried als Gatten der Chriemhilde für 

Günther um Brunhilde werben lassen. Dass übrigens 
dieses Lied in höchst unklarer Auseinandersetzung°gar 
nicht als altes Volksepos, sondern als Erzeugniss der 
Ritterpoesie erscheint und dass es dem Leser überlas
sen wird, den Wolfram oder Ofterdingen oder einen 
Sammler als Verfasser zu betrachten, kann nach dem, 
was oben gesagt worden, nicht befremden. Einen Be
weis von der falschen Anordnung in diesem Theile der 
Literaturgeschichte gibt der Verf. in der höchst ver
fehlten Charakteristik der Minnesänger, die in folgen
der Ordnung aneinandergereiht sind: \VeIdegk, Eschen
bach („leicht im Ausdrucke!“), Ofterdingen, Hartmann, 
Walther, Reinmar, Lichtenstein, Nifen, Bottenlaube, 
der Tanhäuser, Konrad von Würzburg, Gottfried von 
Strasburg („eine äusserst wichtige Figur im dbsterben- 
den Mittelalter“ sic!)9 wobei der spätere Titurel als 
ein Gedicht Wolfram’s ausführlich besprochen wird. 
Bei Erwähnung der Bearbeitung antiker Sagen heisst 
es, nachdem die Eneit und der Trojanerkrieg erwähnt 
worden — „ganz vorzüglich aber die Geschichte Ale- 
xander’s von Rudolf von Ems, am gelungensten viel
leicht vom Pfaffen Lamprecht!44 Und dies sind nur 
ein paar Beispiele: dergleichen Confusion findet sich 
überall. Der Meistergesang der Handwerker ist nach 
Hrn. B, „die Grundlage unserer modernen Dichtung, 
der erste freudige Ton und Heroldruf der anbrechen
den neuen Zeit!“ — Das Altniederdeutsche soll „zur 
Zeit der Reformation sein Element durch Luther (sic!) 
aufs Nachhaltigste geltend gemacht haben!“ Von der 
Thiersage und der Entstehung des Reineke findet sich 
im Buche keine Andeutung als in der Einleitung S. 36 
die lächerliche Bemerkung, dass „lateinische Dichter 
die Reineke- und Isegrimmsepopoen gesungen und den 
Fuchs unter das Volk“ (welches wol Latein verstand?) 
„gejagt hätten, um diesem die Augen gegen Rom und 
seine Unheiligen zu öffnen.“

Ref. hoffte während der Lection dieser Literatur
geschichte den Verf. wenigstens auf dem Gebiete der 
neuern Literatur etwas geschickter zu finden. Aber 
auch diese Hoffnung ward getäuscht. Abgesehen von 
dem überall bemerkbaren Mangel an historischem Ur
theile, wie denn z. B. nach Bd. b 275 der west- 
phälische Frieden eine geistige Erhebung des deutschen 
Volkes herbeigeführt haben soll, abgesehen von dem 
völligen Mangel an Ordnung, sodass durchaus keine 
Richtung anschaulich vergegenwärtigt wird und z. B. 
Canitz und Günther zu den Hamburgern, Hölderlin, 
Schwab und Justinus Kerner zu den politischen Dich
tern o-ereebnet werden, will Ref. nur noch einige zu
fällig*  herausgegriffene Urtheile ausschreiben, die des 
Verf Einsicht und Stil genügend charakterisiren wer
den. So wh’d Opitz Bd. I, S. 305 „als Hofmann und 
Diplomat wegen feinster Schlauheit und anmuthigster 
Rechtlichkeit gerühmt.“ Von Gryphius heisst es S. 328 ff.
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unter einer Masse gesuchter und sich zum Theil wider
sprechender Appositionen, Epitheten und andern Be
stimmungen: „der ganze Tross der Verfertiger elender 
Stücke stehe verdunkelt vor der dramatischen Eben
bürtigkeit des Gryphius “ und man müsse sich wun
dern, „wie ein so gedrücktes Gemüth, wie dieser pomp
hafte Donnerer in der Tragödie so leicht, so naiv sich 
bewegen kann und wie durch seine kunstgeübte Hand 
die alte bäurische Fastnachtposse doch wenigstens zur 
Edeldame gestempelt wird. S. 344. „Moscherosch, 
wenn nicht der Lucian der Deutschen, jedenfalls aber 
in die Reihe der Fischart gehörig, ein feiner Kauz 
u. s. w.“; in seinen Büchern „eine körnige, reine, 
wohlklingende Volksprosa “ Günther heisst ein vaga- 
bundirendes, mit den Hamburgern harmonirendes schle
sisches Dichtergenie Bd. II, S. 38. Platen’s Dra
men sind Elementarstudien.’ S. 385. „Die politi
schen Humoristen drängten sich in den Vordergrund, 
nämlich der grobe Börne, dessen sarkastischem Geiste 
wieder der Fürst Pückler als zweiter Thümmel und als 
feinster aristokratischer Spötter entgegentrat, — dort 
der zwischen demokratischem Cynismus Börne’s und 
der vornehmen Grazie Pückler’s, zwischen Wahrheit 
und Lüge umhertaumelnde Heine. S. 387. Neben Rot
teck und Welcker wird noch einer heftigen Tirade ge
gen Herwegh, der die Freiheit durch Fürstenmord ge
predigt haben soll, Friedrich Wilhelm IV. als „der vor
züglichste unter den politisch - poetischen Heroen der 
Neuzeit” gepriesen und daran schliesst sich wenige Sei
ten später die bekannte letzte Strophe aus Lenau’s 
Albigensern: „die Stürmer der Bastille und so weiter“ 
als politisches Glaubensbekenntniss des Verf., mit des
sen Mittheilungen wir die Leser nicht weiter behelli
gen wollen.

Dresden. Karl Gustav Helbig.

<m es chi e h t e.
Der Schwanenorden, sein Ursprung und Zweck, seine 

Geschichte und Alterthümer von Rudolf Maria Bern
hard Frhrn. v. Slillfried-Rtdtonitz. Zweite Ausgabe, 
Halle, Gräger. 1845. Gr. 8.

Seitdem der Verf. des obigen Werkes die erste Aus
gabe desselben in die Welt gesandt, ist bekanntlich 
der Orden selbst, freilich in einer ganz andern als der 
frühem Gestalt, wieder ins Leben gerufen worden. 
Solcher Act von einem der geistreichsten und mächtig
sten protestantischen Fürsten unserer Zeit hat manche, 

auch unberufene, Feder in Bewegung gesetzt, den 
Hrn. v. St. aber veranlasst, noch weiter der Sache 
nachzuforschen und besonders die verschollenen Ur
kunden und die Denkmäler des Ordens wieder an den 
Tag zu ziehen. Ihm ist es gelungen, im königlichen 
Haus- und Staatsarchive zu Berlin die beiden Origi
nale derjenigen Diplome zu entdecken , durch welche 
Kurfürst Friedrich II. die Gesellschaft Unserer lieben 
Frauen zum Schwane stiftete, wovon die erste datirt 
ist am St.-Michaelistage (29. Sept.) 1440, die zweite am 
Tage Assumptionis Mariae (15. Aug.) 1443. Der Verf. 
gibt sie in einem genauen Abdrucke, in welchem sie 
auch ein merkwürdiges Sprachdenkmal aus jener Zeit 
für den Forscher unserer Sprache abgibt. Ferner ist 
hier namentlich der zweite Hauptpunkt der Geschichte 
des Ordens, die Constituirung der süddeutschen Zunge, 
näher erörtert, ausserdem manches Einzelne verbessert 
und ergänzt und bestimmter angegeben worden. Eine 
schöne Zugabe sind die sieben Stein drucktafeln, von 
denen die erste den Grundriss der St.-Marienkirche auf 
dem harlunger Berge bei Brandenburg (des eigentlichen 
Mittelpunktes des Schwanenordens), die zweite die An
sicht der Kirche selbst nebst dem (Prämonstratenser-) 
Stiftskloster nach einem Gemälde in der St.-Gotthards
kirche der Altstadt Brandenburg, die dritte die St.- 
Gum pertuskirche in Ansbach (als die hilia der genann
ten Marienkirche bei Brandenburg), und die vier übri
gen die Grabdenkmale von Mitgliedern des Schwanen
ordens , wie sie sich noch in jener Gumpertuskirche 
und in der Kirche des Klosters Heilsbronn in Franken 
vorfinden, dargestellt.

Neuerdings soll den Verf. bei einem langem Ver
weilen in Baiern, namentlich in München, nicht minder 
gelungen sein, mehre Urkunden und Literalien, den 
Schwanenorden betreffend, aufzufinden. Hoffentlich 
wird derselbe die Resultate auch dieses Fundes be
kannt machen. Möchte es ihm doch auf gleiche Weise 
glücken, dem Todtenregister der Marienkirche bei 
Brandenburg, das nebst den übrigen Urkunden des 
Klosters gewiss zu den Zeiten Joachim’s II. nach Ber
lin geschafft worden ist und sich wol ebenfalls im ge
heimen Staatsarchive irgendwo versteckt findet, auf die 
Spur zu kommen.

Einige allgemeinere Bemerkungen und, so zu sa
gen, pragmatische Erörterungen über das Entstehen des 
Ordens vermissen wir noch in dieser und der ersten 
Auflage, die dagegen gegeben worden sind in der Tü
binger Vierteljahrsschrift April bis Juni 1844, Nr. 26, 
S. 212 ff, sowie sich überhaupt beide Abhandlungen 
einander in mehren Punkten ergänzen.

Brandenburg. Dr. Heffter.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeip»«g.
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Vierter Jahrgang. M 312. 30. December 1845.

Ä I «sehen Provinzialen und freien Völker wider den Prätor Fon-
ÄleKrOlOg. ' I tejus tritt ein Jnduciomarus als Hauptzeuge auf (Cie. p. Fon-

Adenza Charles d’Oyly ehemals | tei. 9) welcher der Zeit nach J^ner Gegner des Casar gewe
Am 2 i. Sept, starb fagser der Schriften: The Euro- 

Civilbeamter m Beng the Griffin, a burleske poem,
pean in India 
64 Jahre alt. T

■ m ‘22 Sept zu Banwell in SomersetslnreDr. G. H Law,
Am 22. »epi. Wells "eb. zu Cambridgeseit 1824 Lordbischof von Bath und Wells, .. uad

am 12 Sept. 1761. Er gab eine grosse Zahl Pred.gten und 

Pastoralschreiben heraus.
. 23 Sept zu Islington Will. Vpcott, Esq., früher

„ . Hbliothekar der London Institution, bekannt als der Vor- 
UnterbibliotneKar uv L^un„ranhical account of thefasset des schätzbaren Werks: 18J18),
principal Works reia mg o tWor^ of John Evelyn
und Herausgeber von. isce a Manuscriptensammlung
(1825), und anderer in seiner ieichen .ia 1 
enthaltenen Werke. . ,

„ ,r Oberbergrath Karl Glenck, geb.
O ein in Geologie und Mineralogie 

zu Schwäbisch-Ha 117 ’ unermüdeter Mann,
erfahrener und für di b

a 3 Dec. zu Berlin Theod. Kanzler, Professor am 
Friedri^-Werder’schen Gymnasium, im 64. Lebensjahre.

Am 3 Dec zu Schloss Heldrungen Regierungsschulrath 
und Superintendent Dr. F. Hofmeier.

Gelehrte Gesellschaften.
Numismatische Gesellschaft in Berlin. Am 

. « \ iperte der Besitzer einer der reichsten Pnvatsammlun- 
L Sept. o Funde bei Branderiburg gegen 30 alt-
gen Cappe „rösstentheils noch nicht bekannte Münzen
“ÄJ’X Reihe altpolnischer ans dem Knude 

bei Pelczyska, einem ehemaligen festen Schlosse m der Woi
wodschaft Krakau, das Münzstätte war Rechnungsrath ScM^- 
eitm legte eine Anzahl altgallischer Münzen vor namend.ch 
eine in den Regierungsbezirken Trier und Koblenz und in 
Grossherzogtbnm Luxemburg häufig vorkommende Erzmunze. 
Jene Gegenden waren der Schauplatz des von den Bürsten 
der Trevirer Induciomarus wider die Römer (700 a. u. 54 
v Chr.) geführten Verteidigungskrieges. Die Münze zeigt 

’.f der einen Seite ein Bildniss, auf der andern einen Stier 
mit der Umschrift GERMANVS und unten am Rande INDVTI 
nebst einigen Strichen (von Lelewel INDVT1LLII gelesen), 
und man dürfte sie um so eher jenem Gegner des Cäsar bei
legen, da ausdrücklich (Caes. Bell. galt. 5, 5) erwähnt wird, 
dass er die jenseit des Rheins zu Hülfe gerufenen Völker

haften durch versprochenen Sold anwerben liess, den sonach 
S, Zweifel auch die exsules und damnati erhielten, die er 
° - uanz Gallien magnis pecuniis an sich zog. Später machte 
pUS, 8 Regierungsrath Tölken hierzu eine Mitteilung. Der 
Name jenes Fürsten kommt oft vor. In der Anklage der gal-

sen sein kann , da zwischen der Rede des Cicero und dem 
Krieg wider die Trevirer nur 13 Jahre hegen. Sollte man 
die Inschrift GERMANVS als Anzeige der Nationalität nicht 
gelten lassen , so kann diese Münze dem Gepräge nach nicht 
später als in die Zeit des Augustus gesetzt werden, womi ie 
Lesung GERMANVS 1NDVT1 (omari) FIL. und der jugend
liche Kopf auf der Vorderseite übereinstimmen. m . c . 
legte Dr. Koner eine Sammlung von mehr als 3000 von i m 
gefertigter sehr genauer Zeichnungen antiker griechisc er un 
zen vor. Hieran knüpfte Geh. Registrator Vossberg ie * \ 
theilung einer ähnlichen Sammlungen von Zeichnungen romi 
scher Münzen und drei handschriftlichen Bänden von einem 
unbekannten Gelehrten aus der ersten Hälfte des vorigen Ja r- 
hunderts. Dr. Koner las eine Abhandlung über Lycien un 
die einst so zahlreichen Städte desselben und den Zusammen
hang ihrer Typen mit dem einheimischen Götterdienst, mi 
besonderer Beziehung auf Fellows’ Werke. Der Vorsitzen e 
knüpfte daran Bemerkungen über die Mischung hellenisc er 
und asiatischer Cultur in jenem Küstenlande, wo Syro- om 
ker, Griechen und ein wahrscheinlich aus Nordosten ge om 
mener Volksstamm zusammentrafen. Prof. v. Pietrozews t ie 
einen Vortrag über eine Reihe antiker Thonbildwerke, we c e von 
ihm auf einer Reise im Innern Makedoniens aus Grabern, die 
er öffnen liess , gewonnen wurden und besonders a< urc 
merkwürdig sind, dass die dargestellten Kopfbedeckungen un 
Trachten auch heutigen Tages an denselben Orten, 
antike Benennungen man nicht kennt, in Gebrauch sm . i 
meister v. Rauch legte ans seiner Sammlung eine Reihe der 
werthvollsten und schönsten griechischen Münzen vor und er
läuterte sie. Reg. Vossberg theilte eine Folge von Abdrücken 
mittelalterlicher Siegel von Klöstern, Ordenscapiteln und gei® 
liehen Herren mit, zu welchen antike geschnittene Steine,, ie 
man in die Mitte derselben einsetzte, benutzt wor en sm , 
wie man heilige Geräthe, Reliquien u. dergl. .men schmückte. Am 3. Nov. legte e. t F ,„de «n 
eine Reihe unedirter polnischer Münze" aus "
d i i i V . * «ie In kurzer Zeit wird einePelezyska vor nnd erläuterte - dtoes wichtigen F„„des 
vollständige Beschreibung der » Aufsatz
veröffentlicht über zwei in det Bd_
yenassessors Dr Ko f dlicbe „„edirte Münzen des Königs 
chel sehen Samm»^ von Luxemburg Johanu’s des Blin- 
von Ohmen "" dass diege Münzen nach Italien

e •„ ,cr Tohann sie wahrscheinlich während seiner Fehden 
r^Tlas'In lassen. Aus einem bei Werden (Regierungsbe-
•k Düsseldorf) gemachten Fund legte Pappe noch nicht be- 

Z,Uiebene Münzen vor. Sie gehören den Städten Boppard, 
Dortmund und Essen zu, unter Kaiser Rudolf I. geprägt. Die 
schon bekannten kommen von den Bischöfen zu Münster, Osna
brück, von den Grafen Berg, Hervorden, Lippe u. A. aus dem 
14. Jahrh. Geh. Regierungsrath Tölken machte die Mitthei- 
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lung, dass die von Thorwaldsen der Stadt Kopenhagen nach
gelassene Sammlung äusser zahlreichen ägyptischen Werken 
aller Art, griechische und römische Arbeiten in Marmor, Bü
sten, Statuenfragmenten und Reliefs, Terracotten, Vasen (wor
unter die griechischen mit Figuren bemalten 160 betragen), 
Bronzen aller Art, besonders viele von etruskischer Herkunft, 
wobei 25 Spiegel mit figürlichen Darstellungen, antiken Schmuck
sachen in Gold, welche 80 Nummern betragen, allerlei Arbei
ten in Silber, Blei, Elfenbein, zahlreichen Gläsern und bunten 
Glasfragmenten aller Art, vorzüglich eine Münzsammlung ent
hält, die in Betracht der Schönheit und Auswahl zu den aus
gezeichnetsten gerechnet werden muss. Die griechischen Mün
zen betragen ohne Doubletten nicht weniger als 2200, wor
unter die aus Grossgriechenland und Sicilien sich auszeichnen. 
Zu diesem kommt die Gemmensammlung aus etwa 1000 ge
schnittenen Steinen und ebenso vielen antiken Pasten beste
hend. Von jenen sind 50 Kameen, zum Theil nur werth- 
volle Fragmente, 950 Intaglios, worunter 60 Skarabäen. Un
ter den antiken Glaspasten betragen die Kameen 80 Num
mern, von den übrigen sind etwa 100 als Wiederholungen 
oder wegen schlechter Erhaltung von geringerer Wichtigkeit. 
Jede Abtheilung enthält viele werthvolle Stücke, manche, die 
als einzig in ihrer Art zu betrachten sind. Der Inspector des 
königlichen Münzkabinets Lic. Müller in Kopenhagen ist mit 
einem wissenschaftlichen Verzeichnisse der sämmtlichen Thor- 
waldsen’schen Sammlungen beschäftigt.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft in Dres
den. Allgemeine Versammlungen der ordentlichen und ausser
ordentlichen Mitglieder. Am 17. April. Dr. A. Petzholdt über 
das urweltliche Thierreich, sowie über die Feuergefährlichkeit 
des gebrannten Kalkes, wenn er mit Wasser zusammengebracht 
wird. Am 29. April. Prof. Schubert über die atmosphärische 
Luft aus dem physikalischen Gesichtspunkte. O. Fort über 
Finsternisse und den am 8. Mai stattgefundenen Merkurdurch
gang. Am 30. Mai. Prof. Dr. Prinz über die Unschädlichkeit 
des Lolchs (lolium temulentum). Dr. A. Petzholdt über chemi
sche Verwandtschaft. Am 17. Juni. Prof. Dr. Seebeck über 
die verschiedenen Arten der Tonerzeugung, Fortsetzung eines 
frühem Vortrags. Am 7. II. 14. 18. 21. Juli. Specialcom- 
missar Segnitz über Elektricität und Magnetismus. Am 25. Jul. 
Derselbe über die Bedeutung der einzelnen Sinne für die Na
turwissenschaften. Am 22. Aug. Prosector Dr. Herberg über 
die Haut. Oberlieutenant Köhler über die bildliche Darstellung 
geographischer Gegenstände. Am 19. Sept. O. Fort über 
Finsternisse. Ara 10. Oct. Mathematiker Sachse über die 
Pflanzenwelt in ihren Beziehungen zur Cultur und zum Haus
halt der Natur. Am 24. Oct. Dr. A. Pctzholdt über die Ver
witterung und deren Einfluss auf die Gestalt und Beschaffen
heit der Erdoberfläche. Oberlieutenant Köhler über die wis
senschaftlichen Grundlagen des neuen Maas- und Gewichts
systems. Am 7. Nov. Derselbe, Fortsetzung des am 22. Aug. 
gehaltenen Vortrags. Dr. A. Petzholdt über die Kartoffelkrank
heit. Mehre dieser Vorträge sind im „Dresdner naturwissen
schaftlichen Jahrbuche“ durch den Druck veröffentlicht wor- 
deu. — Versammlungen der ordentlichen Mitglieder: Am 
1. April. Dr. A. Petzholdt über das von Brunner zu den frü
her erwähnten Eisversuchen angewendete Steinöi und dessen 
Wassergehalt und über Versuche mit Drahtnetzen in Bezug 
auf die Fähigkeit des Wassers durch enge weissglühende Röh
ren durchzudringen. Prof. Dr. Prinz über das Verfahren, 
welches man bei Überpflanzen des Spörens auf den Kamm der 
Kapaunen zu beobachten pflegt, und einige hierbei stattfindende 

Erscheinungen und über die glücklich ausgeführte Exarticula- 
tion eines überzähligen Schenkels bei einem Rinde. Am 
8. April. Dr. A. Petzholdt über Schafhäutl’s Versuche mit 
einer durchlöcherten Schale, die im weissglühenden Zustande 
Wasser nicht durch gelassen habe; über die 100jährigen Wasser
stände der Elbe, mit Rücksicht auf die betreffende Karte in 
Berghaus’ Atlas. Prof. Schubert über eine Explosion einer Lo- 
comotive, die nach seiner Ansicht durch das ira Kessel gebil
dete Knallgas, nach Andern durch das während der Fahrt 
stattgehabte heftige Gewitter veranlasst sein soll. Mathemati- 
kus Sachse über die von dem zwickauer Volksschriftenverein 
beabsichtigte Herausgabe einer naturhistorischen Volksschrift. 
Fort über das von dem freiberger Bergamtscandidat Roscher 
bei Gelegenheit der bekannten Nigerexpedition geführte me
teorologische Tagebuch, wonach die mittlere Temperatur Afri
kas bis jetzt zu hoch angegeben worden sein soll, obschon 
gegen Roscher s Thermometerbeobachtungen nicht unerhebliche 
Bedenklichkeiten geltend gemacht wurden. Am 15. April. Dr. 
Meurer über das von Wöhler auf neuem Wege rein darge
stellte Metall Aluminium, welches sehr merkwürdig ist, weil es 
die Elektricität nicht leitet. Dr. A. Petzholdt über Entstehung 
des afrikanischen Wüstensandes in Folge des Zerfallens von 
Gebirgen und die Eiszeit, beides in Rücksicht auf das Russeg- 
ger’sche Reisewerk. Am 22. April. Dr. A. Petzholdt und Dr. 
Meurer über die Zweifel in Bezug auf die Elektricitäts-Lei- 
tungsunfähigkeit des Arseniks. Dr. Meurer und Hauptmann 
Törmer über die Entdeckung eines Salzsteinlagers in der 
zwickauer Gegend. Dr. Petzhotdt über die rechtwinkelige Ab
setzung von Prismen auf die austrocknende Fläche, mit Be
zugnahme auf ein Stück Mergel. Derselbe über die Erschei
nung , dass eine Auflösung von kieselsaurem Kalk, selbst wenn 
sie sehr verdünnt ist, doch noch beim Kochen der Flüssigkeit 
so zersetzt wird, dass das Ganze eine steife Gallerte bildet, 
sowie über einen erfundenen Apparat, mittels welches nachge
wiesen wurde, dass eine in Capillargefässen eingeschlossene 
Wassersäule Dämpfen , welche das Wasser dieser Säule heben 
wollen, einen grössern Widerstand leistet, als dies eine gleich 
hohe Wassersäule von grösserm Durchmesser zu thun im Stande 
ist. Am 28. April. Dr. Petzholdt über die Resultate der von 
einer Commission angestellten Versuche in Betreff’ der Frage, 
ob das starre Gusseisen auf dem flüssigen schwimme. Der
selbe über gewisse im Quarze der meisten Granite angeschlos
sene Körper, die entschieden einen andern Schmelzpunkt be
sitzen, als der sie umschliessende Quarz. Derselbe über den 
Einfluss des den allgemeinen Weltenraum erfüllenden Äthers 
auf die Rotation der Monde. Am- 20. Mai. Dr. Meurer über 
die von ihm an mehren nervenschwachen Personen nach der 
Reichenbach’schen Vorschrift angesteilten magnetischen Ver
suche , wobei von den angeblichen Lichterscheinungen nichts 
wahrgenommen worden war. Oberlehrer Müller über einige 
von ihm am Stolpener Basalte und am mohorner Porphyr beob
achtete Verhältnisse rücksichtlich ihres Auftretens in gebogenen 
Flächen. Dr. Petzholdt über das Aufschliessen jedweden Sili
cats mit Soda, mittels des an der Berzelius’schen Lampe an
gebrachten Platner’schen Apparats; über den Schwefel- und 
Kohlenstoffgehalt des angeblich natürlich gediegenen kams- 
dorfer Eisens ; über die Faraday’schen Mittheilungen in Bezug 
auf die anastatische Druckmethode und über das von Faraday 
entdeckte Verfahren eine Menge gasförmiger Körper durch 
Anwendung von Kälte und Druck in tropfbar flüssige und 
feste zu verwandeln; über das neue Liebig’sche Düngemittel. 
Prof. Schubert und Dr. Geyer über Versuche , das Gusseisen 
von fremden Einmischungen, wie Schwefel und Phosphor, da-
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durch zu reinigen, dass man beim Puddeln einen galvanischen 
Strom durchstreichen lässt. Dieselben über Imprägniren des 
Holzes mit Fetten, Eisen- und Zinksalzen, Quecksilbersublimat 
u. s. w. zum Schutze des Holzes vor Fäulniss. Oberlehrer 
Müller über Schichtung bei den platonischen Gebirgen. Ober
lieutenant Köhler über Pulverbereitung und Pulverentzündung. 
Am 17. Jun. Oberlehrer Müller über die angebliche Ent
deckung der wahren Pflanzennahrung von Schulz in Berlin. 
Prof. Dr. Prinz über die Möglichkeit einer schädlichen Wir
kung des von ihm früher für unschädlich erklärten Loliuni te- 
mulentum. Dr. Petzholdt über die am Hagel vom 17. Juni 
beobachteten Erscheinungen. Prof. Schubert über die Frage, 
weshalb zum Transport grosser Körper eine ungleich grössere 
Geschwindigkeit des Wassers nothwendig ist. Derselbe über 
Prüfung der Dampfkessel mittels der Ausdehnung von lufthal
tigem sowohl, als luftfreiem Wasser. Dr. Petzholdt über Dar
stellung luftfreien Wassers; über Anwendung von Graphit zur 
Auskleidung des Feuerraumes bei Holzöfen.

DeutscherVerein für H eil Wissenschaft in Berlin. 
Am 27. Oct. wurde eine Druckschrift über die Augennerven 
von Dr. Svitzer in Kopenhagen nebst brieflichen Mittheilungen 
vorgelegt. Dr. Ribbentropp hielt einen Vortrag über die Balg
geschwülste, wodurch er eine bestimmtere systematische Ein- 
theilung der Balggeschwülste vorschlug, die pathologisch-ana
tomische Beschaffenheit der sogenannten Atherome erörterte, 
die Entstehung der Haarbalggeschwülste aus einer Ausdehnung 
und Spaltung der Haarkeime in dem Balg erklärte und aus 
ähnlichen Vorgängen die Entstehung von Hauthörnern ableitete. 
In der Novembersitzung sprach Casper über den Einfluss der 
Witterungsverhältnisse auf die Gesundheit, namentlich auf die 
Erzeugung und den Ausgang der Brustkrankheiten und der 
Nervenfieber. Nach langjährigen Beobachtungen über den Gang 
der Witterung und die gleichzeitig vorkommenden Krankheiten 
wies er nach, dass sich allerdings ein Einfluss der Jahreszeiten als 
solcher, und zwar sehr erheblich geltend mache, dass jedoch 
ein weiterer Einfluss des Luftdruckes, der Lufttemperatur, der 
Schwankungen im Barometer- und Thermometerstande und 
der Windströmungen nicht, oder wenigstens in keinem bemerk
baren Grade nachweisbar sei; woran sich eine Erörterung der 
Frage über den wohlthuenden Einfluss eines südlichen Klimas 
für Brustkranke anschloss, dessen Einwirkung keineswegs wissen
schaftlich und durch praktische Erfahrungen so dargcthan wer
den kann, als es vielfältig angenommen wird. Den Vortrag 
beschlossen Untersuchungen über den Einfluss der Jahreszeiten 
auf die verschiedenen Lebensalter des Menschen, woraus im 
Wesentlichen hervorging, dass im nördlichen Deutschland der 
Sommer dem ersten Kindesalter und in ganz Mitteleuropa der 
Winter den hochbejahrten Menschen die verderblichste Jahres
zeit ist.

Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 
15. Nov. wurden Prof. Piper und Baumeister Dieckhoff zii 
ordentlichen Mitgliedern erwählt. T. W. Atkinson, Architekt 
und Landschaftsmaler aus England, hatte einige seiner grössern 
in Wasserfarben ausgeführten Landschaften aufgestellt und legte 
«ine Anzahl Aquarellen vor. Wenn Atkinson seinem eigentlichen 
Berufe nach Architekt ist und sich in England namentlich im 

Kirchenbaue einen geachteten Ruf erworben hat, so gehört er 
zugleich zu den vorzüglichem Aquarellmalern, zumal in archi
tektonischer Zeichnung. Hatte dieser Künstler in die um
schieierten Gegenden von Wales und den schottischen Hoch
landen geführt, so führte Hr. v. Cronhelm in die schönsten 
Landschaften des heitern italienischen Himmels, von wo der
selbe mit einem grossen Reichthume an Ölskizzen und Feder
zeichnungen, welche an die geübte Hand Schinkel’s erinnern, 
zurückgekehrt ist.

Literarische Machrichten.
Zu erwartende Werke. Zu den bisher erschienenen zehn 

Bänden der Notices et Extraits de Manuscripts de la Biblio- 
theque du Roi w ird ein Sachregister erscheinen. — Ritter Adrian 
v. Balbi ist mit der Sichtung und Verarbeitung des aus den 
besten Quellen herbeigeführten Materials, welches eine zweite 
Ausgabe der Balance politique du globe enthalten soll, be
schäftigt. Die statistischen Data sollen darin bis zum Ende 
des Jahres 1840 fortgeführt werden. Gleichzeitig arbeitet der
selbe an einem umfassenden Werke über den Welthandel. — 
Die Flemming’sche Buchhandlung in Glogau wird einen neuen 
Atlas des preussischen Staats, gezeichnet von Handtke, in 
36 Blättern erscheinen lassen, welche durch vorzügliche Ge
nauigkeit und Reinheit sich auszeichnen.

Das in den Jahren 1837—38 erschienene Werk: Histoire 
parlementaire de la revolution franqaise, ou Journal des assem- 
blees nationales 1789 —1815, par B. J. B. B uchez et P.Roux, 
40 Bände, erscheint in einer umgearbeiteten Ausgabe in 24 
Bänden. Die Verfasser haben sich hierzu mit E. S. Jules Ba
stide, Bois-de-Comte und A. Olt verbunden. Das Ganze wird 
in besondere für sich bestehende Abtheilungen geordnet: 
Constitutive Nationalversammlung, legislative Nationalversamm
lung, Nationalconvent, Directorium, Consulat, Kaiserthum. 
Ein Register befasst den Inhalt aller Abtheilungen, welcher auf 
authentischen Documenten beruht. Die von Buchez geschrie
bene Einleitung füllt einen Band.

Auf den Vorschlag des Kriegsministers hat der König be
fohlen in Paris neben dem ägyptischen Museum ein Musee 
algerien zu gründen, sowie auf Anregung der Akademie in 
Algier ein zoologischer Garten errichtet wird.

Bei dem Interesse, welches unsere Zeit an dem zu ver
bessernden Kirchengesange nimmt, und bei den mit besonderem 
Eifer betriebenen hymmologischen Forschungen verdienen die 
fleissigen Arbeiten des Pastor Flinzer in Naumburg a. d. S. 
umsomehr genannt zu werden, als sie in der unscheinbaren 
Hülle eines Localblatts verborgen sind. Das naumburger Kreis
blatt enthält nämlich seit dem September von Nr. 56 an Nach
richten „über Naumburgs geistliche Liederdichter seit der Re
formation“, die bis zu Nr. 91 fortgesetzt sind und noch weiter 
fortgeführt werden sollen. Diese Nummern sind von der Litt- 
fas’schen Buchdruckerei in Naumburg besonders zu beziehen.

Die dem wissenschaftlichen Studium so lange versagte und 
von einer Anzahl wissenschaftlicher Männer erbetene freiere 
Benutzung der nicht unbedeutenden Anzahl werthvoller Hand
schriften der Stadtbibliothek zu Leipzig ist durch einen Be
schluss des Stadtraths vom 17. Nov. gewährt worden.

Das Register zum Jahrgang 1845 ist unter der Presse und wird im Laufe des Monats Januar 
___  nachgeliefert werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von A. Brockhaus in Deipzij^
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Intelligenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 Vit ^9r- berechnet.)

In dem Verlage der unterzeichneten Buchhandlung wird auf Sub- 
scription erscheinen:

1AHABHARATA,
in

kritischer, vollständiger Übersetzung
von

Theodor <Moldstiicker.
Die Übersetzung des Mahäbhärata wird gleich der Calcuttaer 

Ausgabe des Originals 4 Theile in 4°, jeder aus 2 Bänden bestehend, 
umfassen, deren typographische Einrichtung aus der, dem Prospectus 
angefügten Druckprobe ersichtlich ist.

Das Werk wird in Lieferungen von 20 Bogen in 4° ausgegeben, 
deren jede 2 Thlr. 7’/2Ngr. im Subscriptionspreise kosten soll. Der 
Druck wird beginnen und ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, 
sobald die eingegangenen Subscriptions-Anmeldungen uns die für 
die Ausführung eines so umfassenden Unternehmens nothwendige 
Theilnahme hoffen lassen.

Mit vollem Vertrauen richten wir an Bibliotheken und an 
alle Ereunde historischer, archäologischer, mythologischer 
und philosophischer, sowie insbesondere orientalischer Studien 
die Bitte, durch Unterzeichnung auf diese Übersetzung des Mahäb
härata einUnternehmen zu unterstützen, welches deutscher Wissen
schaftlichkeit und deutschem Fleisse zu allen Zeiten gewiss zur Ehre 
gereichen wird.

Die Namen der Beförderer dieses Unternehmens sollen dem Werke 
vorgedruckt werden.

Um möglichst baldige Einsendung der Subscriptions-Anmeldungen 
wird gebeten.

Ausführliche PROSPECTE nebst beigefügter Druck
probe dieser Übersetzung des Mahäbhärata sind durch 
alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu haben.

Leipzig, im December 1845.
Brockhaus & Avenarius.

ßum erffen
erf^ien feeben bet Unterjeii^netem:

Megasthenis hidka.
Fragmenta collegit, commentationem et indices 

addidit IS. A. 9 phil. Dr.
Gr. 8. In Umschlag broschirt. Preis 1 Thlr. 10 Sgr., oder 

2 Fl. 24 Kr.
worauf ber SSerleger ©efdjidjtS = unb ^ntertbumSfotfcher, wie 

aufmerEfam $u machen fid) erlaubt
B. Pleimes in Staun*

VU WWU ULfULW WJWLWUUWJWUU  WUUUWiP -rU u WUUUuV^ 
f SBon ® ♦ SSöffe in Dueblinburg verlangt jum^etab= < 
s gefegten greife ä Cond.: §
§ ffienitfen, ^riebridj Sßitfyelm IH. 3 S3be. 5

£aupt, ®ibl. (SncpElopäbie. 3 S3be. §
q - SRiemann, ®eogr. £anbwörterbud). 2
2 Siebter, populäre Üftronomie. 2 33be. 5

£eute würbe an alle SSucf^anblungen oerfanbt:

Cmwersattons - Cmlwit.
Neunte Auflage, ©iebenunbfednigfteg $eft.

©iefe neunte Auflage erfdjeint in 15 Sänben ober 120
Reffen ju bem greife von 5 ERgr. für ba$ £efti ber 93anb 
tobtet 1 Stjlr. 10 91gr., auf Schreibpapier 2 Stylr., auf 
SSelinpapier 3 $l)lr.
&3T $8on ber Seiten ^füögobe (in 240 Sßo^enlieferungen 
ä 2'/2 91gr.) ift bie erfte biö fc^Ste Lieferung erfdjienen.

23on bem in meinem SBerlage erfdjeinenben
Bilder-Atlas zum Conversations - Lexikon.

SBoUftänbig in 500 23latt in Duart, in 120 Lieferungen 
ju bem greife von 6 9?gr.

ift bie erfte M3 adjtunbbreifHgfte Lieferung auggegeben unb in allen 
23ucf)hanblungen einjufe^n.

«ei^ig, am 3. ®ec. 1845. HJrockljaUß.
Neu erschienene Bücher

der DIETERICH’schen Buchhandlung in Göttingen: 
Sehrbucf) b« fpecieUen 9?ofologie unb Stje»

rapie. 93b. 1. ßompl. (klaffen unb Familien.) ®r.8. 
3 Sblr. 20 91gr. (3 £$Ir. 1.6 g®r.) — 93b. II. (Äranb 
^eit3formeln+) Liefrg. 1—2. 3 £t)lr.

Fi^tenberg, SSermifc^te Sdjriften. 93b. 1—6
unb Tupfer ba§u. ©ubfcriptionäpreiS 2 S^lr.

Ewald, ML, Geschichte des Volkes Israel bis Christus.
Bd. II. Gr. 8. 2 Thlr. 10 Ngr. (2 Thlr. 8 gGr.)
(Bd. I erschien 1843 und kostet l Thlr. 20 Ngr. [1 Thlr. 16 gGr.]>

der alten Kunst, nach der Aus
wahl und Anordnung von K. O. Müller gezeichnet 
und radirt von K. Oesterley, Bd. II, Heft 3 fort
gesetzt von F. Wieseler. Quer 4. 1 Thlr.

(Bd. I, Heft 1 — 5 und Bd. II, Heft 1. 2 kosten 5 Thlr. 25 Ngr. 
[5 Thlr. 20 gGr.])

Hermann, K. Fr., Zur Rechtfertigung der Echt
heit des erhaltenen Briefwechsels zwischen Cicero 
und M. Brutus. Zweite Abtheilung. Gr. 4. 1 Thlr.

«Jacilt’s Moschtarik, das ist: Lexikon geographi
scher Homonyme. Aus den Handschriften zu Wien 
und Leyden herausgeg. von F. Wüstenfeld. Hefti. 
Gr. 8. Subscriptionspreis 1 Thlr. 10Ngr. (1 Thlr. 8gGr.> 

Macrizi’» Geschichte der Copten. Aus den
Handschriften zu Gotha und Wien mit Übersetzung 
und Anmerkungen von F. Wüsten fei d. Gr. 4. 2 Thlr. 

F., Commentatio grammatica de pronominis 
. tertiae personae is, ea, id formis. Accedit excursuum 

grammaticorum pentas. Gr. 4. 1 Thlr.______!
S3ei SB, in Jamburg ift erfebtenen unb an alle 

banblungen oerfanbt worben:
(Srammattk Üer Wm|tyen ^pradje

in allen t^ren feilen*
ßum ®ebrau$ für ©d&ulen, forote für ben $rivat= unb 

©elbjtunterri^t.
23on Fe tytiii, Dr- $tei$ 21 ^9^-
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